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Nietlispach, Berichterstatter: Die Revisions-
vorlage, mit deren Beratung wir heute beginnen,
beschlägt eine der wichtigsten und interessantesten,
aber auch umstrittensten Grundsatzfragen des
öffentlichen Lebens, die Frage des Verhältnisses
zwischen Staat und Wirtschaft. Schon vor mehr
als 100 Jahren hatte sie der preussische Staats-
mann und deutsche ' Gelehrte Wilhelm von Hum-
boldt in einem heute noch lesenswerten Buche er-
örtert, das er betitelt: „Ideen zu einem Versuch,
die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu be-
stimmen."

Unsere gegenwärtige Ordnung der Beziehungen
von Staat und Wirtschaft fusst auf dem Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit. Um diesen
Grundsatz in seiner Tragweite zu verstehen,
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müssen wir uns dessen geschichtlichen Ursprung
vergegenwärtigen und die Interpretation, die er im
Laufe der Jahrzehnte in der Praxis der Bundes-
behörden gefunden hat.

Dem Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit sind nach der historischen Entwicklung
zwei verschiedene Elemente eigen; eine rein volks-
wirtschaftliche Ueberlegung, und ein politisches
Element, das mit den übrigen Freiheitsrechten
unseres demokratischen Bundesstaates in enger
Beziehung steht.

Der volkswirtschaftliche Begriff der in Art. 31
der Bundesverfassung verankerten Handels- und
Gewerbefreiheit geht auf das „laisser faire"' des
wirtschaftlichen Liberalismus zurück, wie ihn die
englischen Nationalökonomen des 18. Jahrhunderts
entwickelt hatten. Er setzte sich eine sachliche
Auslese der tüchtigsten Wirtschafter und der
besten Methoden durch einen Leistungskampf im
Dienste der Konsumenten als Ziel; ferner eine
Steigerung der Leistung durch die Entfaltung der
Initiative und der schöpferischen Kräfte, eine
wechselseitige, automatische Kontrolle der Produ-
zenten zur Vermeidung einer monopolistischen
Uebermacht Einzelner und eine elastische An-
passung an den wechselnden Bedarf mit Hilfe der
freien Preisbildung.

Diesem volkswirtschaftlichen Begriff der Han-
dels- und Gewerbefreiheit ist die absolute Freiheit
der Wirtschaft von Staatseingriffen eigen. Nach
ihm hat sich der Staat jeglicher Einmischung in
die Wirtschaft, sei sie fördernd oder einzelne
Erwerbszweige hemmend, zu enthalten. Die ge-
samte Wirtschaft eines Landes soll nach der Theorie
des Wirtschaftsliberalismus eine dem staatlichen
Machtbereich vollständig entzogene Domäne sein.

Neben diesem rein volkswirtschaftlichen Ele-
ment kennt nun aber der Begriff der Handels- und
Gewerbefreiheit auch eine rein politische Ueber-
legung, aie auf die französische Revolution zurück-
geht und Bestandteil der weltgeschichtlich bedeut-
samen Proklamation der Menschenrechte war. Die
politisch betonte Handels- und Gewerbefreiheit
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geht von der Auffassung aus, dass Voraussetzung
der Garantie der politischen Freiheitsrechte ein
gewisses Mass von Freiheit im Erwerbsleben sei.
Diesem politischen Begriff der Handels- und
Gewerbefreiheit ist nun wie jedem ändern Freiheits-
begriff jene Einschränkung eigen, welche man mit
dem Dichterworte „Ordnung in der Freiheit" zu
kennzeichnen pflegt. Er verlangt, dass der Einzelne
in der Freiheit sich die Schranke setzt, welche auch
den übrigen Volksgenossen den Genuss der Freiheit
ermöglicht. Die Beratungen in der französischen
Nationalversammlung vom Jahre 1789 geben dies-
bezüglich interessanten Aufschluss und rücken klar
den Unterschied ins Licht, der zwischen der rein
volkswirtschaftlich aufgefassten Handels- und Ge-
werbefreiheit der'englischen Nationalökonomie und
der politisch betonten der französischen Revolution
besteht. Ein Antrag Lafayette vom 11. Juli 1789
sagt beispielsweise: «Tout homme est né avec des
droits inaliénables et imprescriptibles, telles sont la
disposition entière de sa personne, de son industrie,
de toutes ses facultés... L'exercice de ce droit
naturel n'a de bornes que celles qui en assurent la
jouissance aux autres membres de la société. »
Eine andere Formulierung vom 27. Juli 1789 bringt
die Einschränkung, dass dem Einzelnen die Handels-
und Gewerbefreiheit nur soweit garantiert sei, als
sie niemanden schädige, «sous l'unique condition de
ne nuire à personne.» Die Fassung, wie die Re-
daktionskommission der Nationalversammlung sie
vorschlug, bringt noch ein weiteres moralisches und
soziales Moment als Schranke der Handels- und
Gewerbefreiheit, indem sie sagt : « . . . ce droit,
commun à tous, n'a d'autre limite que la conscience
même de celui qui l'exerce, laquelle lui interdit d'en
faire usage au détriment de ses semblables.»

Das volkswirtschaftliche Postulat der Handels-
und Gewerbefreiheit setzt die Erreichung eines
möglichst hohen Gesamtertrages der Wirtschaft als
Ziel. Die politische Begründung dagegen, wie sie
in der Nationalversammlung der französischen Re-
volution in einer für alle parlamentarischen Be-
ratungen direkt vorbildlich interessanten und kon-
zisen Weise entwickelt wurde, setzt die Erhaltung
der Freiheit und Unabhängigkeit des einzelnen
Staatsbürgers als Ziel. Die letztere Zielsetzung ist
mit einer schrankenlosen Handels- und Gewerbe-
freiheit nicht vereinbar, sie wird vielmehr ohne
weiteres Beschränkungen der Gewerbefreiheit dann
anerkennen müssen, wenn durch die schranken-
lose Geltendmachung des Rechts eines Einzelnen
der gesetzespolitische Zweck selbst, die Erhaltung
der Freiheit und Unabhängigkeit der Mehrheit,
ernstlich gefährdet wird. Je nach der Betonung
des einen oder des ändern Elementes der Handels-
und Gewerbefreiheit hat dieselbe im Laufe der
Jahrzehnte eine andere Auslegung gefunden.

Bis zum Jahre 1874 hatte die Bundesverfassung
überhaupt keine bezügliche Bestimmung aufge-
nommen, weil damals das Handels- und Gewerbe-
wesen Sache der Kantone war. Die Handels- und
Gewerbefreiheit fand erst in der Bundesverfassung
vom Jahre 1874 Aufnahme. Bèi ihrer Einführung
stand, wie Professor Fleiner in seinem ,Bundes-
staatsrecht bemerkt, die liberale Wirtschaftstheorie
des «laisser faire et laisser aller» im Zenith ihres
Ruhmes. Sie verlangte Beseitigung der letzten

Reste des Zunftzwanges und der staatlichen Ein-
mischung in das Wirtschaftsleben. Ihre Haupt-
forderung bildete die Anerkennung der Gewerbe-
freiheit. Sie wurde verwirklicht in. Art. 31 der
Bundesverfassung, die sich lediglich Verfügungen
über Ausübung von Handel und Gewerbe, über
Besteuerung des Gewerbebetriebes und über die
Benützung der Strassen vorbehielt, welche Ver-
fügungen aber den Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit nicht beeinträchtigen durften.
Mit diesem Vorbehalt sollten lediglich die Gewerbe-
treibenden bei der Ausübung ihrer Gewerbe an
bestimmte gewerbepolizeiliche Vorschriften ge-
bunden sein, deren Aufstellung Sache der Kantone
blieb. Der Bund selbst erhielt keine Kompetenz
zum Erlasse einheitlicher gewerbepolizeilicher Vor-
schriften. Es waren nur ganz wenige Materien, wie
Fabrikbetriebe, Geschäftsbetriebe von Auswande-
rungsagenturen und von privaten Versicherungs-
unternehmen, die der gewerbepolizeilichen Regelung
des Bundes unterstehen sollten.

Die Rekurspraxis der Bundesbehörden ging so
weit, dass sie den Kantonen sogar das Recht, die
Errichtung neuer Wirtschaften von dem Nachweis
eines Bedürfnisses abhängig zu machen, als mit
dem verfassungsrechtlichen Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit im Widerspruch stehend aber-
erkannte. „Freie Konkurrenz" wurde das Schlag-
wort der Gewerbefreiheit und mit ihr vereinbar
wurden im allgemeinen nur die polizeilichen Mass-
nahmen betrachtet, welche Leben und Gesundheit
der Einwohner schützen sollten. Zwangsläufig
musste aber der Bund schon 1885 zwei Massnahmen
einführen: die Besteuerung des Trinkbranntweines
durch Einführung des Alkoholmonopols und die
bedingte Einführung des Bedürfnisnachweises für
Wirtschaften.

Die mit dieser Partialrevision der Bundes-
verfassung bewirkte Lockerung des starren Prinzips
der Handels- und Gewerbefreiheit veranlasste auch
die Kantone, gegen Misstände vorzugehen, die aus
einer Ueberspannung des Begriffs der Handels- und
Gewerbefreiheit sich ergeben hatten. Erste Mass-
nahmen der Kantone waren solche zum Schütze des
Publikums vor gewissenloser gewerblicher Ausbeu-
tung. Es folgten ihnen schon bald solche zum Schütze
von Lehrlingen in Betrieben, die nicht dem eidge-
nössischen Fabrikgesetz unterstanden, und zuletzt
gesetzgeberische Erlasse gegen den unlautern Wett-
bewerb, die auf eine direkte Beschränkung der
freien Konkurrenz hinausliefen und damit im Sinne
einer aktiven Mittelstandspolitik die Kleingewerbe-
treibenden gegen die Konkurrenz von grossen
Warenhäusern und grossen Betrieben zu schützen
anfingen und von der Rekurspraxis der Bundes-
behörden als mit dem verfassungsrechtlichen Be-
griff der Handels- und Gewerbefreiheit im Einklang
befunden wurden.

Die weitgehendsten Einschränkungen fand aber
die Handels- und Gewerbefreiheit seit dem Jahre
1914, wo im höhern Landesinteresse der Staat einen
Interventionismus betreiben musste, der mit der
Handels- und Gewerbefreiheit in keiner Weise mehr
vereinbar war, sondern praktisch ihrer Aufhebung
gleichkam. Aber auch in der Nachkriegszeit und
bis zum heutigen Tag war von einer Rückkehr zur
Handels- und Gewerbefreiheit, wie sie im Jahre



25. April 1938 — 289 — Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung

1874 in unsere Verfassung Aufnahme fand, prak-
tisch nie mehr die Rede. Die geltenden Wirtschafts-
artikel konnten nur in den seltensten Fällen als
klare und unumstrittene verfassungsrechtliche
Grundlage angesprochen werden für die vielen gesetz-
geberischen und administrativen Erlasse des Bundes
im Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft. Ich
möchte Sie hier nur an einen besonders markanten
Fall erinnern; an das Bundesgesetz vom 16. Ok-
tober 1924, welches die Erstellung oder Erweiterung
der Gasthöfe von einer Bewilligung abhängig
machte, die nur demjenigen erteilt wird, der ein
volkswirtschaftliches Bedürfnis glaubhaft macht.
Bei diesem Bundesbeschluss handelte es sich um
den Schutz der durch Krieg und Krise stark ge-
schwächten Hotelunternehmungen.

Die immer deutlicher _ werdende Abkehr der
Anschauungen vom rein volkswirtschaftlichen Be-
griff der Handels- und Gewerbefreiheit kommt in
der Tatsache. drastisch zum Ausdruck, dass im
Jahre 1924 die erwähnte Massnahme im Ständerat
mit 2/3, im Nationalrat nahezu mit % Mehrheit
angenommen wurde, der Erlass vom Jahre 1930
aber im Ständerat keine und im Nationalrat nur
noch 2 Gegner fand und der letzte Erlass vom
Jahre 1933 in beiden Räten einstimmig gutgeheissen
wurde.

Aus dieser Entwicklung ergibt sich, dass der
uneingeschränkte Begriff der Handels- und Ge-
werbefreiheit heute wohl noch im Verfassungstexte
steht, aber zufolge der Macht der Verhältnisse nicht
mehr in dem vom Verfassungsgesetzgeber ver-
standenen Sinne Anwendung findet. Eine Reihe
von Massnahmen, die wir auf dem Gebiete unserer
Agrarpolitik getroffen hatten, konnten beispiels-
weise verfassungsrechtlich nicht mehr in den
Wirtschaftsartikeln, sondern nur noch in der allge-
meinen Zweckbestimmung des Art. 2 verankert
werden. Das ist nun aber ein unbefriedigender
Zustand. Er bedeutet den Zustand einer Rechts-
unsicherheit und schafft das demoralisierende
Gefühl der Rechtsungleichheit. In Uebereinstim-
mung mit den seinerzeit bestellten Wirtschafts-
experten ist Ihre Kommission bis auf eine Stimme
der Auffassung, dass eine Partiair evisio n der Bundes-
verfassung hinsichtlich des Verhältnisses zwischen
Staat und Wirtschaft unerlässlich sei.

Wie soll sich das künftige Verhältnis zwischen
Staat und Wirtschaft gestalten? Man war in der
Kommission darin einig, .dass von einer Rückkehr
zur absoluten Handels- und Gewerbefreiheit im
Sinne der liberalen Wirtschaft nicht mehr die Rede
sein könne. Beweis hiefür ist auch die Tatsache,
dass selbst von der Seite, die unter Berufung auf
den Wirtschaftsliberalismus schon dem Eintreten
Opposition machte, in der Einzelberatung Anträge
gestellt wurden, die viel weitgehendere Staats-
eingriffe postulierten, als selbst die bundesrätliche
Fassung sie vorgeschlagen hatte. Die Gründe hiefür
sind in der Botschaft einlässlich und überzeugend
dargelegt worden. Einer dieser Gründe ist in so
schöne Worte gekleidet, dass ich es mir nicht ver-
sagen kann, ihn wörtlich zu zitieren. Die bundes-
rätliche Botschaft sagt auf Seite 5:

„Als seinerzeit der Liberalismus die veralteten
Ordnungen beseitigte, konnte dies ohne Gefährdung
der aüsserwirtschaftlichen Interessen geschehen,

weil die ethischen, religiösen und nationalen Bin-
dungen stark genug waren, um zu verhindern, dass
das Leistungs- und Ertragsprinzip sich auf Kosten
anderer, ausserwirtschaftlicher Rücksichten durch-
setzte. Seit jener Zeit haben sich aber die ethischen
Bindungen in der Form der Sitte und Geschäfts-
moral gelockert. Ebenso sind allgemein unter dem
Einfluss der Verkehrsentwicklung und geistiger
Wandlungen die nationalen Beziehungen der Men-
schen loser und unverbindlicher geworden. Die
Folge davon war, dass der ordnende Einfluss der
ethischen Bindungen sich weniger stark auswirkte
und die „Spielregeln" der freien Konkurrenz ver-
nachlässigt wurden. An Stelle eines Kampfes um
die bessere Leistung im Dienste des Konsumenten
ist teilweise ein Kampf mit volkswirtschaftlich un-
erwünschten Kampfmitteln getreten; als solche
sind zu nennen: Täuschung des Publikums, Ver-
breitung unwahrer Behauptungen, Umgehung ge-
setzlicher Vorschriften, leichtfertige Kreditauf-
nahme, Bezahlung unternormaler Löhne, monopo-
listische Zwangsmittel. In einzelnen Fällen sind
auch an sich legitime Kampfmittel so masslos ein-
gesetzt worden, dass sich Störungen der Gesamt-
wirtschaft ergeben mussten. Da nun aber ein un-
geregelter Kampf, in dem alle Mittel ohne Rück-
sicht auf ihre sozialen Auswirkungen ergriffen
werden, erfahrungsgemäss auf die Dauer nicht be-
stehen kann, ohne die ganze Wirtschaftsgemein-
schaft zu untergraben, so ist es Aufgabe des Staates,
für die Einhaltung der Bindungen oder Kampf-
regeln zu sorgen, die früher durch Sitte und na-
tionales Gemeinschaftsgefühl weitgehend gesichert
waren." So der Bundesrat in seiner Botschaft.

Von jeher würde als eines der Hauptziele der
Handels- und Gewerbefreiheit die monopolhem-
mende Wirkung der freien Konkurrenz betrachtet.
Der Wirtschaftsliberalisnius ging dabei von der
nach den damaligen Verhältnissen zutreffenden
Voraussetzung aus, dass im wirtschaftlichen Kon-
kurrenzkampf nur einzelne Individuen einander
gegenübertreten und dass daher, was für die preis-
regulierende Funktion des Konkurrenzkampfes un-
erlässliche Voraussetzung ist, in den verschiedenen
Erwerbszweigen eine möglichst grosse Zahl kleiner
Unternehmungen bestehen. Diese Verhältnisse
haben sich nun aber im Laufe der Zeiten und als
Ausfluss der Handels- und Gewerbefreiheit von
Grund auf geändert. An die Stelle einer grossen
Zahl kleiner Betriebe ist eine kleine Zahl grosser
Betriebe getreten und wiederum aus der unein-
geschränkten Handels- und Gewerbe^reiheit heraus
entstanden Organisationen und kartell massige Bin-
dungen, welche die preisregulierende Funktion der
freien Konkurrenz zunichte machten. Damit ist
die automatische Kontrolle, die man der unein-
geschränkten Konkurrenz zudachte, durch die
Uebermacht einzelner Gruppen aufgehoben worden.

Der Doktrin des Wirtschaftsliberalismus liegt
die Ueberleguncr zugrunde, dass itn freien Kon-
kurrenzkampf alles Tüchtige und Lebensfähige sich
erhalte und das, was diesen uneingeschränkten
Konkurrenzkampf nicht ertrage, nicht lebensfähig
und auch nicht existenzberechtigt sei. Dieser
Grundsatz unter Machtverhältnissen, wie die gegen-
wärtige Wirtschaft sie darstellt, konsequent an-
gewendet, bedeutet das, was ein bekannter National-
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Ökonom als „das Recht der Löwen und Tiger"
bezeichnet hat. Die ungleichen Machtmittel im
Konkurrenzkampf hätten ohne jede staatliche
Regulierung zur Folge, dass die Zahl der selb-
ständigen Existenzen sich noch weiter verminderte
und dergestalt einer Proletarisierung der Bevölke-
rung zum Schaden des Landes Vorschub leistete.
Wie wollte man beispielsweise den Grundsatz der
integralen Handels- und Gewerbefreiheit in einer
Zeit der Krise und der Arbeitslosigkeit zur An-
wendung bringen ? Es war daher nur angezeigt,
dass in Verbindung mit den Wirtschaftsartikeln
der Art. 34ter der Bundesverfassung durch den
sogenannten Sozialartikel, durch den neuen Art.
34ter ersetzt und damit künftighin für den Schutz
der Arbeiterschaft, für die Arbeitslosenversicherung,
die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und die staat-
liche Arbeitsbeschaffung in Krisenzeite'n eine ein-
wandfreie verfassungsrechtliche Grundlage ge-
schaffen wurde.

Auch die Vorlage, die Ihnen zur Beratung unter-
breitet wird, hält an dem Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit fest und statuiert ihn in
Art. 31, Abs. l, und zwar wiederum als Individual-
recht, als Freiheitsrecht des einzelnen Bürgers, aber
nicht im Sinne des «laisser faire et laisser aller»
der englischen Nationalökonomie, sondern einer
in den höhern Interessen des Landes und des Volkes
ihre natürlichen Schranken findenden Ordnung in
der Freiheit.

Der Bundesrat und die Kommission wollen das
Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft so ge-
stalten, dass die wirtschaftliche Freiheit an erster
Stelle steht und der Staat nur dort und nur inso-
weit eingreift, als es unter den gegebenen Verhält-
nissen im Interesse der Gesamtheit unerlässlich ist.
Die Privatinitiative soll auch inskünftig in unserer
Wirtschaft das Primäre, die staatliche Aktion das
Sekundäre sein, und letztere nur soweit ins Recht
treten, als privates Handeln nicht ausreicht. Das
Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft ist in der
Vorlage so geregelt, dass in Art. 31, Abs. l, der
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit sta-
tuiert und in Art. 31 bis, Abs. 2, die Ausnahmen
normiert sind, die, wenn das Gesamtinteresse es
erfordert, von der Handels- und Gewerbefreiheit
gemacht werden können. Dabei ist zu betonen, dass
diese Ausnahmen von der Handels- und Gewerbe-
freiheit blosse gesetzgeberische Möglichkeiten dar-
stellen und dass auf Grund des Art. Slbis und Slter
dem einzelnen Bürger nicht etwa ein dem in Art. 31,
Abs. l, garantierten analoges Individualrecht, auf
Ausnahmen von der Handels- und Gewerbefreiheit
gewährt werden will. Die Freiheit, wie sie in Art. 31,
Abs. l, garantiert ist und die Bindungen, wie sie in
Art. 31 bis und Slter normiert werden, bilden in
gewissem Sinne die Pole, innerhalb welchen sich
inskünftig die Wirtschaftspolitik unseres Landes be-
wegen wird. Ob sich diese mehr dem Grundsatz
der Freiheit oder dem der Bindung, sei es der staat-
lichen oder der berufsständischen nähern wird, das
wird letzten Endes von den Zeitverhältnissen, von
Konjunktur oder Krise in der Wirtschaft abhängig
sein. Es wird aber in weitgehendem Masse bedingt
sein von der internationalen Wirtschaftslage. In
Verhältnissen, wie sie vor dem Kriege und in den
Konjunkturjahren der Nachkriegszeit bestanden

hatten, da die Währung aller wichtigen Länder in
einem bestimmten und festen Verhältnis zum Gold
und in einer gewissen Stabilität sich verhielten, da
der inländische Gläubiger darauf rechnen konnte,
dass sein zahlungsfähiger und zahlungswilliger aus-
ländischer Schuldner nicht durch staatliche Ein-
griffe in der Erfüllung seiner Pflicht gehindert werde,
da der Verkehr von Personen und Kapitalien von
Land zu Land frei war, und auch der Warenverkehr
von Land zu Land keinen ändern Hindernissen als
den bei der Einfuhr in ein anderes Zollgebiet zu
entrichtenden Einfuhrzöllen begegnete, da der
Käufer seine Waren dort kaufen konnte, wo sie am
besten und billigsten zu bekommen sind, wird sich
die Wirtschaftspolitik ganz 'naturgemäss mehr einer
freiheitlichen und dem Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit konformen Ordnung nähern. In
Zeiten aber, wie der heutigen, da wichtige Absatz-
und Bezugsländer ihre Wirtschaft vollständig den
staatlichen Interessen dienstbar gemacht haben und
totalitär dirigieren, kann für unser Land ohne Preis-
gabe wichtigster Landesinteresseri von einer freien
Wirtschaft, wie sie dem System des Wirtschafts-
liberalismus als Ideal vorschwebt, nicht die Rede
sein. Die Ordnung des Verhältnisses von Staat und
Wirtschaft und zwischen Freiheit und Bindung, wie
die Vorlage sie vorsieht, verdient auch deshalb den
Vorzug gegenüber der bisherigen Ordnung, weil sie
bei Anwendung des Grundsatzes der Handels- und
Gewerbefreiheit nach Massgabe der verschiedenen
Verhältnisse bei den einzelnen Berufszweigen zu
differenzieren ermöglicht. Auch die Anhänger einer
liberalen Wirtschaftsordnung geben heute unum-
wunden zu, dass der Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit ohne Schädigung lebenswichtigster
Interessen z. B. auf unsere Landwirtschaft nicht
Anwendung finden kann. Es gab eine Zeit, in der
man diesen Grundsatz auch für die Landwirtschaft
uneingeschränkt angewendet wissen wollte und bei-
spielsweise die Mobilisierung der landwirtschaft-
lichen Bodenwerte als erstrebenswertes Ziel be-
trachtete. Heute ist man sich darin einig, dass eine
solche landwirtschaftliche Kreditpolitik zu dauern-
der landwirtschaftlicher Krise" und zum Ruin eines
freien Bauernstandes führen müsste. Es kommt des-
halb nicht von ungefähr, wenn in Art. 31 bis, Abs. 2,
wo die Ausnahmen von der Handels- und Gewerbe-
freiheit umschrieben sind, der Landwirtschaft eine
besondere Litera eingeräumt wird.

Die in der Vorlage vorgesehenen Einschrän-
kungen der Handels- und Gewerbefreiheit bedeuten
praktisch eine Gesetzgebungsmöglichkeit des Bundes
zur Bekämpfung der Auswüchse der Handels- und
Gewerbefreiheit. Als wichtigste und auch umstrit-
tenste Neuerung auf diesem Gebiete ist die in
Art. Slter vorgesehene Allgemeinverbindlicherklä-
rung von Beschlüssen und Vereinbarungen von Be-
rufsverbänden und ähnlichen Wirtschaftsorganisa-
tionen anzusprechen. Sie bedeutet eine neue, bisher
unserem Rechte unbekannte Form der Rechtsetzung,
indem allgemein verbindliche Beschlüsse und allge-
mein verbindliche Vereinbarungen, die auch für
Dritte Geltung haben, keine blossen Verbandsbe
Schlüsse und auch keine blossen Verbands Verein-
barungen, sondern bereits objektives Recht dar-
stellen. Die begutachtende Expertenkommission
hatte diese Allgemeinverbindlicherklärung in dem
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Sinne in Vorschlag gebracht, dass die Bekämpfung
von Missbräuchen der wirtschaftlichen Freiheit in
erster Linie durch eine freie Verständigung zwischen
den beteiligten Kreisen erreicht werden solle und für
den Fall erst, dass dieser Weg der freien Verständi-
digung nicht zum Ziele führe, die rechtliche Mög-
lichkeit, Vereinbarungen und Beschlüsse von Ver-
bänden für die betreffende Berufsgruppe allgemein-
verbindlich zu erklären, zu schaffen sei.

Das ist im Grunde nur die letzte Konsequenz
einer mit der vermehrten Einflussnahme des Staates
auf die Wirtschaft zusammenhängenden Entwick-
lung der letzten Jahre und Jahrzehnte. Den be-
ständig vermehrten Anforderungen der Wirtschaft
an den Staat, den oftmals zeitlich dringenden An-
forderungen gegenüber hatte sich der Weg der
ordentlichen Gesetzgebung oft als zu schwerfällig
erwiesen. Die Folge war die, dass man auf dem Wege
von Rahmengesetzen der Exekutive das Recht ein-
räumte, durch Verordnungen Details zu ordnen, die
an und für sich im Gesetze selbst hätten geregelt
sein sollen. Es war dies eine Delegation des Gesetz-
gebungsrechtes an die Landesregierung selbst. Diese
hatte nun vor Erlass der betreffenden Verordnungen
gewöhnlich die beteiligten Wirtschaftskreise ange-
hört und nach Möglichkeit deren Wünschen und
Vorschlägen Rechnung getragen. Vermochten die
beteiligten Kreise die ihnen und auch der staatlichen
Behörde als richtig erscheinende Lösung auf dem
Wege der freien Verständigung nicht zu erwirken,
so lag es nahe, diesen Kreisen selbst durch Dele-
gation des Gesetzgebungsrechtes die Ordnung ihrer
Verhältnisse in die Hand zu geben. Dieser Weg
wurde bereits bei der Sanierung der Uhrenindustrie
beschritten und hatte sich gegenüber der direkten
staatlichen Intervention als überlegen erwiesen. Die
Allgemeinverbindlicherklärung von Verbandsbe-
schlüssen hat im Vergleich zum direkten Staatsein-
griff den Vorteil, dass sie nur auf Antrag eines oder
mehrerer Verbände ausgesprochen werden kann.
Sie hat deshalb eine weitgehende freiwillige Ver-
ständigung unter den Beteiligten zur Voraussetzung.
Der Umstand, dass die Initiative bei diesen Berufs-
organisationen selbst liegt, bietet Gewähr für eine
anpassungsfähigere und geschmeidigere Ordnung als
diejenige der staatlichen Gesetzgebung. Die Ord-
nung des Wirtschaftslebens durch Allgemeinver-
bindlicherklärung von Verbandsbeschlüssen hat ins-
besondere den Vorteil, dass sie den von Berufszweig
zu Berufszweig wechselnden Verhältnissen gebüh-
rend Rechnung zu tragen vermag.

Es ist selbstverständlich, dass die Delegation des
Gesetzgebungsrechtes an einzelne Berufsverbände
an bestimmte, in der Verfassung selbst umschriebene
Kautelen geknüpft werden muss. Als solche ist in
erster Linie das Requisit der Wahrung des Gesamt-
interesses anzusprechen, das in Absatz l von Art.
Slter ausdrücklich erwähnt ist. Es ist sodann die
Allgemeinverbindlicherklärung auf die Gebiete be-
schränkt, die in Art. Slter in lit. a bis und mit e
umschrieben sind, und endlich hat sie zur Voraus-
setzung, dass diese Vereinbarungen und Beschlüsse,
für welche die Allgemeinverbindlicherklärung ver-
langt wird, durch unabhängige Sachverständige be-
gutachtet werden, dass sie begründeten Minderheits-
interessen und regionalen Verschiedenheiten ange-

messen Rechnung tragen und die Verbändsfreiheit
nicht beeinträchtigen. ,

Es wird gegen die Vorlage eingewendet, sie be-
deute eine Einschränkung der Rechte der Kantone.
Demgegenüber ist festzustellen, dass sämtliche
Kompetenzen, die bis anhin den Kantonen zu-
standen, auch im Falle der Annahme dieser Vorlage
bestehen bleiben. Nach wie vor sind die Kantone
an den Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit
gebunden, aber im Rahmen dieser Handels- und
Gewerbefreiheit Gesetze zu erlassen und Mass-
nahmen zu treffen berechtigt. Im Vergleich zur bis-
herigen kantonalen Kompetenz bedeutet die Revi-
sion eine ganz wesentliche Vermehrung der kanto-
nalen Zuständigkeit und zwar nicht nur in Rück-
sicht auf die Bestimmungen von Art. 32, Abs. 3,
welche die Durchführung der Bundesvorschriften
in der Regel den Kantonen überträgt, sondern ins-
besondere in Rücksicht auf Abs. 2 des zitierten Ar-
tikels, wo gesagt ist: „Soweit die Kantone nicht
kraft eigenen Rechts zuständig sind, wird ihnen die
Bundesgesetzgebung Gebiete und Aufgaben, die
keiner allgemeinen Regelung durch den Bund be-
dürfen, vorbehalten". Zum Unterschied vom gegen-
wärtigen Rechtszustand kann daher die künftige
Bundesgesetzgebung den Kantonen das Recht ein-
räumen, Gesetze und Verordnungen zu erlassen,
ohne an die Schranken der Handels- und Gewerbe-
freiheit gebunden zu sein. Eine solche Delegation
wäre auf Grund des gegenwärtigen Verfassungszu-
standes nicht möglich, da nach der geltenden Ver-
fassung die Kantone unter allen Umständen an die
Handels- und Gewerbefreiheit gebunden sind und
von derselben durch kein Bundesgesetz dispensiert
werden könnten.

Man hört bisweilen auch den. Einwand, die neuen
Wirtschaftsartikel bedeuten eine nachträgliche Gut-
heissung aller die letzten Jahrzehnte'im Gebiete der
Wirtschaftspolitik erlassenen Vorschriften Und dring-
lichen Bundesbeschlüsse und sie seien für diese so
etwas wie eine verfassungsrechtliche „legitimatio
per subsequens matrimonium". Von dem ist nun gar
keine Rede. Im Gegenteil, auf Grund dieser Ver-
fassungsvorlage und auf Grund der noch zu er-
örternden Bestimmung in Art. 32,'Abs. l, werden
eine ganze Reihe bisher auf dem Gebiete der Wirt-
schaft erlassener dringlicher Bundesbeschlüsse ausser
Kraft treten, sofern sie nicht auf dem Wege der
ordentlichen, dem Referendum unterstellten Gesetz-
gebung in unsere .Rechtsordnung übergeführt wer-
den. Die vorgeschlagene Revision will nicht Ge-
schehenes nachträglich gutheissen, wohl aber die
Möglichkeit schaffen, bei gegebenen Verhältnissen
den höhern Landesinteressen und dem allgemeinen
Volkswohl entsprechend zu handeln.

Man hört gelegentlich, die vorgeschlagenen Be-
stimmungen seien zu elastisch, es sei auf Grund der-
selben sowohl eine extrem liberale als auch eine
extrem staatsgebundene Lösung denkbar.

Diesem Einwand gegenüber ist zu bemerken,
dass Elastizität nicht als Nachteil, sondern als Vor-
zug einer 'Wirtschaftsverfassung zu bezeichnen ist.
Es liegt nun einmal in der Natur solcher Verfassungs-
bestimmungen, dass sie nicht starr, sondern allge-
mein formuliert werden müssen. Eine Wirtschafts-
verfassung darf nicht zum Prokrustesbett der Wirt-
schaft werden. Sie darf die Wirtschaft nicht schul-
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meistern, sie muss deren natürlicher Entwicklung
nachgehen, oie hat zu berücksichtigen, dass die
Wirtschaft kein Mechanismus, sondern ein beständig
sich entwickelnder und gewissen Naturgesetzen fol-
gender Organismus ist. Eine Wirtschaftsverfassung,
aie sich in starren Formulierungen ergeht und der-
gestalt die Wirtschaft dirigieren wollte, müsste es
erleben, dass eine anders gerichtete wirtschaftliche
Entwicklung die Hindernisse, die ihr in starren Ver-
lassungstormem in den Weg gesetzt sind, mit ele-
mentarer Gewalt durchbrechen würde.

Gegenüber dem Einwand, es wäre auf OpiinH
dieser Vorlage sowohl eine extrem liberale, wie auch
eine extrem staatsgebundene Wirtschaftspolitik
möglich, ist auf die Tatsache zu verweisen, dass der
Entscheid über sämtliche zu treffenden Massnahmen
letztinstanzlich ins Volk verlagert ist. Ich verweise
Sie auf Art. 32, Abs. l, der Vorlage, wo ausdrücklich
gesagt ist, dass die in Art. 31 bis und Slter ge-
nannten Bestimmungen nur durch Bundesgesetze
oder Bundesbeschlüsse, über welche die Volksab-
stimmung verlangt werden kann, eingeführt werden
dürfen, und dass dringliche Bundesbeschlüsse, die
in Zeiten gestörter Wirtschaft als provisorische An-
ordnungen von der Bundesversammlung erlassen
werden können, nach Ablauf von 3 Jahren seit In-
krafttreten dahinfallen. Ich bemerke ausdrücklich,
dass diese Bestimmung einstweilen nur vorsorglich
in die Vorlage aufgenommen worden ist. Sie ist nur
vorgeschlagen für den Fall, dass nicht vorgängig der
Abstimmung über diese Wirtschaftsartikel und in
Verbindung mit der anhängigen Dringlichkeits-
initiative eine Revision des Art. 89 der Bundesver-
fassung zustande kommen sollte.

Die Kommission ist sich aber darin einig, dass
entweder vorgängig oder mit dieser Verfassungs-
revision auch eine Regelung der dringlichen Bundes-
beschlüsse im Sinne gewisser Kautelen gegen einen
Missbrauch derselben statthaben müsse und dass
unter allen Umständen die Geltungsdauer dring-
licher Bundesbeschlüsse zu beschränken sei. Mit
einer derartigen Verlagerung des Entscheides über
wirtschaftliche Massnahmen des Bundes in das Volk
selbst ist eine grössere Garantie geboten gegen eine
extrem liberalistische und gegen eine extrem staats-
gebundene Wirtschaftspolitik, als sie irgendeine
andere Formulierung in der Verfassung bieten
könnte. So verschieden auch die Volksbefragungen
seit Inkrafttreten der geltenden Bundesverfassung
lauten mochten, zwei charakteristische Züge haben
sie gezeigt, eine tiefe Abneigung des Volkes gegen
alle Extreme und einen wahren Horror gegen jede
Lösung, die sich als bureaukratisch erweist..

Die Natur der Rechtsmaterie, die eine gewisse
Elastizität erfordert, setzt für die Annahme durch
das Volk ein besonderes Mass von Vertrauen voraus.
Das Vertrauen aber ist ein zweiseitig verpflichtendes
Verhältnis. Es hat auf Seite der Behörden, die dieses
Vertrauen beanspruchen müssen, die strikte Inne-
haltung der Verfassung und die strikte Befolgung
der Interessen der Allgemeinheit zur Voraussetzung,
und auf Seite des Volkes den Glauben, die Zuver-
sicht, dass die obersten Landesbehörden der Ver-
fassung und den Gesetzen des Landes gemäss han-
deln und sich in ihrer Handlungsweise von nichts
anderem als von der Rücksicht auf das allgemeine
Volkswohl und von den höchsten Landesinteressen

leiten lassen. „Salus publica suprema lex." Von
diesem Vertrauen wird im gegebenen Zeitpunkte das
Schicksal der beantragten Verfassungsrevision ab-
hängig sein. Dieses nämliche Vertrauen ist aber
nicht bloss für die Annahme dieser Verfassungsbe-
stimmungen Voraussetzung. Es ist ganz allgemein
unerlässlich, so unser Land aus den Wirrnissen einer
sorgenvollen Gegenwart hinübergeleitet werden soll
in eine bessere und sonnerivollere Zukunft.

Die Kommission beschloss zu Anfang der Be-
ratungen mit allen gegen eine Stimme Eintreten,
und sie hat am Schlüsse mit allen gegen eine Stimme,
bei zwei Enthaltungen, die Vorlage genehmigt. Im
Namen dieser Kommissionsmehrheit beantrage ich-
Ihnen Eintreten auf die Revision.

M. Rais, rapporteur : Ensuite des bouleverse-
ments apportés à l'économie mondiale, la liberté du
commerce et de l'industrie, garantie par l'art. 31 de
la Constitution fédérale; a subi de rudes atteintes.
Par la force des événements, les autorités fédérales
ont été contraintes de prendre des mesures d'urgence,
que seules justifiaient les circonstances, mais qui ne
reposaient .sur aucune base constitutionnelle.

Il doit être mis fin à cette grave anomalie, d'où
la nécessité d'une revision constitutionnelle, que
nous .légitimons par les considérations qui font
l'objet du présent rapport.

La Constitution doit émettre des principes clairs
et nets destinés à éviter pour l'avenir des mesures
extraordinaires dont l'irrégularité a été relevée par
les Chambres, les juristes et la presse.

Inutile de rappeler ces dérogations provisoires
aux règles constitutionnelles, qui suffisent à prouver
que les circonstances et la crise économique ont con-
duit l'Assemblée fédérale à prendre, sous forme
d'arrêtés urgents, des mesures qui eussent dû être
dictées normalement, selon la procédure de revision
constitutionnelle ou législative.

L'autorité fédérale a franchi la limite de ses
compétences ordinaires, les justifiant par le droit
de nécessité.

La revision de la Constitution, avec le referen-
dum obligatoire pour la revision elle-même et le
referendum facultatif pour les lois d'exécution,
exige une procédure entraînant des retards de nature
à compromettre toute œuvre de redressement. Il y
a des circonstances qui ne comportent pas un tel
délai, une décision rapide permettant seule de faire
face aux circonstances.

Il nous faut de nouveaux principes constitu-
tionnels pour que l'autorité fédérale puisse inter-
venir suivant des dispositions régulières.

Interprétant une règle constitutionnelle, nous
devons en découvrir le but et la mettre en harmonie
avec les autres règles de la Constitution. L'inter-
prétation extensive ne se justifie pas: elle est con-
;raire au droit existant et ne s'impose que par la
force des choses.

Une disposition constitutionnelle neut se nré-
valoir de circonstances extraordinaires et prévoir
pour ces cas spéciaux des règles particulières. Qu'il
nous suffise de mentionner l'art. 29. chiffre 3. de
a Constitution fédérale qui, après avoir fixé les
imites dans _ lesquelles pourra s'exercer l'activité

fiscale douanière de la Confédération, prescrit:
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«Les dispositions ci-dessus n'empêchent point la
Confédération de prendre temporairement des me-
sures exceptionnelles dans les circonstances extra-
ordinaires». Il s'agit ici d'un droit de nécessité
restreint, précisé par un texte constitutionnel qui
le limite. On cherche en vain dans la Constitution
une disposition générale permettant aux autorités
de franchir, dans des circonstances extraordinaires,
les limites fixées à leur activité.

Certaines dispositions constitutionnelles man-
quent de clarté. Elles ont été invoquées pour légi-
timer les pouvoirs des autorités fédérales. A l'appui
de certains actes qu'elles ne savent comment justi-
fier, les autorités ont invoqué parfois l'art. 2 de la
Constitution :

«La Confédération a pour but d'assurer l'indé-
pendance de la Patrie contre l'étranger, de main-
tenir la tranquillité et l'ordre à l'intérieur, de pro-
téger la liberté et les droits des Confédérés et d'ac-
croître leur prospérité commune».

Cet art. 2 est avant tout la déclaration intéres-
sante au point de vue historique, de l'idée politique
qui a guidé les fondateurs de la nouvelle Con-
fédération. Mais il n'a pas de portée juridique; les
juristes sont quasi unanimes à le reconnaître. Il ne
saurait en tout cas permettre.de délimiter les com-
pétences des autorités fédérales.

La Confédération ne peut poursuivre les buts
énumérés à l'art. 2 que dans les limites de ses com-
pétences, telles qu'elles sont fixées par les autres
dispositions de la Constitution fédérale.

Faire de l'art. 2 la règle supérieure de la Consti-
tution, c'est rendre inutiles toutes les autres dispo-
sitions et limiter la Constitution à cet article, qui
investirait en tout temps les autorités de véritables
pleins-pouvoirs.

Si véritablement les autorités fédérales pouvaient
atteindre les objectifs de l'art. 2,-en violant les autres
règles de la Constitution, on ne voit pas pourquoi
elles ne le pourraient qu'en cas de nécessité et non
dans tous les cas où cela paraîtrait opportun.

Enfin, si le constituant avait réellement entendu
donner à l'Assemblée fédérale le pouvoir très im-
portant de s'écarter, dans des circonstances extra-
ordinaires, des limites fixées à son activité, il l'aurait
dit expressément.

En l'absence de règles exceptionnelles prévues
expressément, on doit admettre que les autorités
fédérales doivent en toutes circonstances observer
la Constitution. Il n'existe de droits constitutionnels
que ceux qui sont fixés par la Constitution. Si le
droit privé a des lacunes auxquelles le juge civil
a le droit de remédier, le droit public est sans
lacune.

Du simple fait que l'intérêt public a exigé parfois
l'oubli des principes constitutionnels, on ne peut
déduire un droit. C'est une conclusion dangereuse
de vouloir conférer à une nécessité de fait un carac-
tère juridique. Nous devons considérer comme in-
constitutionnels tous les actes accomplis en viola-
tion des compétences constitutionnelles.

Notre Constitution, dans le domaine écono-
mique, a des lacunes qu'il importe de combler. Nous
devons tenir compte des événements que l'expé-
rience rend désormais prévisibles, en déterminer les
conséquences et le remède par des textes constitu-
tionnels clairement définis avec, pour en éviter

l'abus, des limites aussi précises et aussi efficaces
que possible.

La crise que nous subissons risque bien de n'avoir
pas un caractère passager; la survenance de nou-
velles circonstances exigeant l'intervention de l'Etat
paraît de plus en plus vraisemblable. Nous ne
savons pas quand reviendront les temps que l'on
considère comme normaux. Les nouveaux principes
constitutionnels doivent être judicieusement établis,
au moment où le besoin s'en fait sentir et non pas
lorsque les circonstances auxquelles ils devront faire
face seront dépassées.

Si les changements successifs de la situation ont
obligé l'Etat d'agir, pressé par les exigences du
moment, pour sortir notre économie de la stag-
nation dans laquelle elle se trouve; il est au-
jourd'hui un grand nombre de problèmes écono-
miques qui exigent l'intervention de l'Etat, alors
que la Constitution ne donne pas à la Confédération
le droit de légiférer. Il est d'autant plus nécessaire
de combler cette lacune, que la politique économique
de la Confédération est appelée à se développer sous
l'effet des circonstances.

Nous devons assurer à l'Etat, par voie constitu-
tionnelle, les moyens les mieux approprié, pour sur-
monter la crise, pour soulager et soutenir dans
l'avenir notre économie.

La Confédération s'est vue dans l'obligation
d'intervenir de plus en plus dans l'activité des entre-
prises privées. On doit reconnaître qu'elle ne l'a pas
fait spontanément, ma's à la demande de l'industrie
et du commerce, eux-mêmes.

En raison de ce que la procédure constitution-
nelle ou législative est trop lente pour que des
mesures urgentes puissent être prises, des arrêtés
fédéraux ont édicté des dispositions justifiées par
la nécessité, pour lesquelles on chercherait vaine-
ment une légitimation, soit dans l'art. 2 de là Consti-
tution, soit dans une interprétation extensive de
l'art. 34ter. On doit renoncer à une aussi fragile
construction juridique. Si les autorités fédérales sont
néanmoins intervenues, c'est qu'elles étaient pous-
sées par la nécessité. La Constitution actuelle est
insuffisante pour permettre à la ' Confédération
d'intervenir dans l'ordre économique.

La Confédération ne peut poursuivre la mission
générale qui lui est assignée que dans les limites
de ses compétences, telles qu'elles sont fixées par
les autres dispositions de la Constitution fédérale.
Il faut revenir au principe général que les autorités
doivent, en toutes circonstances, observer la Consti-
tution et n'élaborer des lois que dans ses limites.

Il est temps de modifier et de compléter les dis-
positions constitutionnelles qui régissent l'ordre
économique, et de chercher à concilier les diver-
gences, sur la conception fondamentale du rôle de
l'Etat dans la vie économique. Triompher de la
crise, améliorer progressivement notre situation éco-
nomique, renoncer aux mesures extraordinaires,
rapprocher le peuple, le Parlement et le Gouverne-
ment, travailler à la prospérité de notre peuple,
voilà le programme économique qui s'impose à'nous
et que nous avons le devoir d'examiner et de con-
cilier, par un retour à la législation ordinaire, à la
lumière des principes démocratiques d'un peuple
jaloux de ses libertés:
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Les formes économiques nouvelles, à la base de
la structure économique d'Etats étrangers, ne ré-
pondent pas aux aspirations de notre peuple et ne
seraient pas une solution adéquate aux conditions
particulières de la Suisse. Sont exclus aussi le retour
au libéralisme intégral comme l'interventionnisme
sans plan.

La libre initiative et la responsabilité personnelle
restent la base de notre économie, l'action protec-
trice et régulatrice de la Confédération ne devant
intervenir que pour sauvegarder l'intérêt général.

Ni l'économie dirigée, ni le corporatisme ne cons-
titueraient des solutions répondant à la structure
économique, aux besoins et aux aspirations de
notre pays.

. Sans que l'Etat soit intervenu, des groupements
ont pris naissance, s'adaptant aux conditions du
marché et de la concurrence, apportant des limita-
tions à la liberté, transformant la structure de notre
organisation économique, affaiblissant ainsi le libre
jeu des initiatives individuelles.

De plus en plus, les groupements de natures
diverses font évoluer notre économie.

Le changement de l'ordre économique auquel
nous assistons a exigé de plus en plus l'intervention
de l'Etat, qui ne doit s'ingérer dans la vie écono-
mique que là où c'est nécessaire, pour combattre
les abus et sauvegarder l'intérêt général, le principe
de la liberté du commerce et de l'industrie gardant
sa place prépondérante.

Dans le domaine national, la Confédération doit
s'interposer, soit pour réprimer les abus d'une trop
grande liberté, soit pour coordonner et protéger.

Sous le régime de la liberté, des progrès ont in-
contestablement été accomplis en matière écono-
mique et sociale, mais la complexité croissante de
la vie économique, avec ses répercussions sociales,
oblige l'Etat à intervenir plus largement dans la vie
économique, pour autant que des intérêts nationaux
seront compromis par des abus de la liberté.

Dans le domaine international, les conventions
entre Etats ont supprimé l'échange entre particu-
liers; tenant compte de cette évolution, la Con-
fédération doit intervenir pour faire face aux diffi-
cultés.

Notre économie nationale a subi la répercussion
du renforcement du nationalisme des autres Etats,
imposant ainsi une nouvelle orientation à leur poli-
tique, qui a nécessairement modifié la nôtre. Cette
intervention des pouvoirs publics se légitime tant
en raison des nécessités qui dérivent des trans-
formations survenues qu'en raison de l'évolution
des relations économiques.

Dans son message du 12 novembre 1935 sur les
mesures extraordinaires d'ordre économique, le Con-
seil fédéral indiquait déjà son dessein de chercher
une nouvelle base constitutionnelle pour fixer les
attributions de l'Assemblée fédérale dans l'octroi de
pouvoirs économiques adaptés aux expériences.

Bien qu'il ne soit pas au pouvoir de l'Etat d'em-
pêcher des crises ou de les faire disparaître, notre
législation exige de nouvelles dispositions constitu-
tionnelles, si l'on veut redresser notre vie écono-
mique et améliorer nos perspectives d'avenir.

Nous ne pouvons plus aujourd'hui considérer
l'activité économique comme une affaire purement
privée, étrangère à l'Etat. Une telle attitude était

explicable dans le passé et avec une économie floris-
sante, mais en période de forte dépréciation l'inter-
vention de l'Etat, au lieu d'être une entrave impor-
tune et une ingérence superflue, devient une néces-
sité, dans l'intérêt bien compris de la communauté.

Partout aujourd'hui, la vie économique se dé-
veloppe dans le cadre national, de telle sorte que
notre pays doit prendre des mesures de défense.

Pour que l'Etat, dans son désir d'assainir et de
protéger notre économie nationale, puisse intervenir
dans l'intérêt supérieur du pays, il faut lui donner
des pouvoirs déterminés, mais assez étendus pour
ne pas l'obliger à apporter désormais son aide en
marge des principes constitutionnels.

L'Etat ne doit intervenir que là où c'est néces-
saire, pour combattre les abus de la liberté ou pour
sauvegarder l'intérêt général du pays.

Nous pourrons ainsi trouver des solutions répon-
dant au principe de la liberté du commerce et de
l'industrie, en harmonie avec les nouvelles compé-
tences constitutionnelles.

C'est dans ce sens que doivent être érigés les
principes à introduire dans la Constitution et dont
nous analyserons la substance, car il ne saurait être
question d'établir dans les dispositions nouvelles un
programme économique, que nous devons laisser
aux lois d'exécution.

N'est admissible ni le retour à la liberté écono-
mique intégrale, ni l'instauration de l'économie diri-
gée ou du régime corporatif.

Il s'agit de poser les principes destinés à assurer
les moyens de surmonter les crises et de jeter les
bases de l'économie suisse.

Le texte constitutionnel doit se borner à dé-
limiter dans sa brièveté la compétence législative
de la Confédération, tout en indiquant le principe
et le but de la loi.

A peine la Constitution de 1874, qui fait de la
liberté de'commerce et d'industrie le plus important
principe économique, était-elle entrée en vigueur,
que se faisait déjà sentir le besoin d'élargir les attri-
butions de la Confédération.

L'instabilité de certaines de nos branches éco-
nomiques a été aggravée par les tendances autar-
chiques des autres pays. Les perturbations et les
difficultés des dernières années, l'esprit nationaliste
et protectionniste des autres Etats, ont soulevé de
nombreux problèmes qui obligent notre pays à
placer l'économie sous le contrôle de l'autorité.

C'est ainsi que l'Etat est chargé actuellement
d'une série de missions entravant la liberté écono-
mique et qui cependant doivent être réalisées, si
l'on veut éviter de plus grandes perturbations. En
outre, la vie économique continue à évoluer, ce qui
oblige l'Etat à en surveiller le développement.

Notre législation économique doit trouver dans
la Constitution une base solide pour assurer l'ordre
dans la liberté, encourager l'initiative privée dans
l'intérêt général, aider notre économie pour qu'elle
puisse affronter la lutte sur le plan international.

En effet, les relations commerciales avec l'exté-
rieur deviennent relations d'Etats, qui s'incorporent
dans des traités de commerce, des clearings, des
contingentements, des compensations et des accords
spéciaux. Ces relations économiques internationales
réclament l'intervention des autorités fédérales.
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La Constitution actuelle étant insuffisante pouf
permettre à la Confédération d'intervenir, nous
devons, dans l'ordre économique, déterminer les
attributions de la Confédération, en permettant à
la législation de déroger exceptionnellement au
principe de la liberté dans les cas strictement dé-
terminés par la Constitution.

Les nombreuses motions et les postulats relatifs
aux questions. économiques et sociales démontrent
l'urgence d'une intervention des pouvoirs publics,
basée sur des principes constitutionnels.

L'Assemblée fédérale a été sollicitée par diverses
motions et postulats :
d'assurer les principales réformes sociales qu'appelle

la situation difficile d'une grande partie de la
population, ainsi que les moyens financiers né-
cessaires à leur exécution,

d'adapter notre législation aux conditions nouvelles,
de protéger l'économie nationale, en restreignant la

liberté du commerce et de l'industrie, si les inté-
rêts généraux l'exigent, ,

de déclarer obligatoires pour les professions intéres-
sées les conventions entre les syndicats profes-

1 sionnels, ou les mesures prises par ces derniers,
lorsqu'elles répondent à des besoins légitimes et
ne nuisent pas à la prospérité publique,

de protéger le sort des classes moyennes,
de combattre la concurrence déloyale,
de développer, par des mesures législatives, les

organismes d'entr'aide économique et sociale,
de faciliter l'entente entre patrons et employés par

l'application de principes paritaires et corpo-
ratifs, ;

d'assurer l'existence des petits commerçants et des
artisans,

de présenter un programme général de redresse-
ment, comportant solution coordonnée des pro-
blèmes économiques et financiers,

de favoriser la conclusion de contrats collectifs,
de prévoir l'arbitrage obligatoire,
de régler les conditions du contrat d'entreprise,
de prendre des mesures pour assainir• l'économie

nationale,
de renforcer l'influence des organismes profession-

nels, étendre leurs compétences,
de légiférer sur la formation professionnelle et la

protection des travailleurs,
de réglementer par voie constitutionnelle et légale

l'assurance-chômage,
d'assurer une nouvelle base constitutionnelle aux

mesures de nécessité qui s'imposeraient à l'avenir
et dont la durée serait limitée.
Toutes ces manifestations qui ont fait l'objet des

délibérations des autorités fédérales, démontrent la
nécessité de donner à la Confédération des attribu-
tions constitutionnelles et législatives pour protéger
l'agriculture, l'industrie, le commerce, l'artisanat,
et d'une façon générale, le travail. Nous constatons
que même dans les milieux de l'école libérale, la
nécessité de légiférer et de modifier notre Consti-
tution est reconnue. La «Gazette de Lausanne»,
sous la plume de M. Rigassi, faisait paraître le
2 mars 1937 l'article dont j'extrais le passage sui-
vant :

«Est-ce à dire que les libéraux vaudois soient
pour le retour à la liberté économique absolue?
Non. La liberté telle que nous la concevons n'est pas
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le laisser-faire de l'école de Manchester. L'expérience
enseigne que. dans le domaine économique, la liberté
absolue mène à l'anarchie et engendre des abus et
des injustices. La liberté économique requiert donc
elle aussi sa mesure par la création d'un ordre éco-
nomique. Des restrictions peuvent être apportées à
cette liberté dans l'intérêt général. On peut en parti-
culier être un libéral sincère et ne pas considérer
comme un dogme intangible le principe de la libre
concurrence.

«Ce principe, qui a rendu de si grands services
dans le passé, doit, dans l'époque troublée que nous
vivons, se plier aux exigences d'une discipline
volontaire librement acceptée. A côté de la liberté
individuelle qui crée, il y a l'esprit de solidarité qui
assure l'harmonie entre les fins personnelles et l'inté-
rêt national: la liberté économique ne doit pas dé-
générer en une anarchie.»

S'impose donc une revision des articles d'ordre
économique de la Constitution, indiquant les prin-
cipes indispensables, tout en laissant l'exécution au
pouvoir législatif, dans la direction indiquée par les
principes constitutionnels.

Il reste bien entendu que l'Etat n'interviendra
que dans la mesure nécessaire, l'art. 31 de la Consti-
tution proclamant la liberté de commerce et d'in-
dustrie restant en vigueur, sous réserve des disposi-
tions exceptionnelles apportées par la revision pro-
posée.

La liberté reste au premier plan et le principe
en est expressément énoncé, mais la Confédération
a le droit d'intervenir, déléguant suivant les cir-
constances ses pouvoirs aux cantons, lorsque l'inté-
rêt fédéral l'exige et dans les limites que nous
aurons l'occasion d'exposer dans la discussion par
articles. Les textes proposés n'instituent pas de
système économique nouveau, mais permettent la
recherche, par la voie législative et dans un esprit
de solidarité confédérale, de dispositions destinées
à assurer les intérêts généraux de notre économie.
Mentionnons pour terminer le rapport général que
le projet de textes constitutionnels est inspiré des
délibérations d'une commission consultative pour
la législation économique que le Conseil fédéral a
nommée par décision du 21 octobre. 1936. Cette
commission s'est subdivisée en 4 sous-commissions,
l'une s'occupant de la politique économique exté-
rieure — politique commerciale, exportation, tou-
risme — ; la seconde, de la politique économique
intérieure; la troisième, des questions que posent le
marché de l'argent et des capitaux, et la quatrième,
commission de politique juridique, de la voie à
suivre pour faire passer dans la législation les pro-
positions des trois autres sous-commissions.

Il est inutile que j'entre dans le détail des dé-
libérations de ces sous-commissions, ni que je vous
indique leur composition. Tous les renseignements
que vous désirez à cet égard se trouvent reproduits
en annexe au message et le rôle du rapporteur n'est
pas de répéter des renseignements dont vous avez
connaissance par la lecture du message.

Votre commission s'est réunie à trois reprises,
une première fois du 24 au 27 janvier 1938, une
seconde fois les 10 et 11 mars, et la troisième fois,
pour adopter le texte définitif qui vous est présenté,
le 7 avril écoulé.
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Une proposition formulée par notre collègue M.
• Duttweiler de renvoyer le projet au Conseil fédéral
pour nouvel examen et le présenter à nouveau en
même temps qu'un projet de révision de l'art. 89
de la Constitution a été écartée par toutes les voix
de la commission sauf celle de son auteur. L'admis-
sion de cette proposition aurait en réalité équivalu
à une non-entrée en matière.

Organisons donc notre économie pour assurer la
prospérité de notre peuple. Nous vous demandons
d'asseoir par des textes constitutionnels sur une
base solide les moyens de résoudre les problèmes
économiques d'une vitale importance pour notre
pays. Tout en évitant les solutions extrêmes, il faut
savoir tenir compte des expériences acquises, s'adap-
ter aux nouvelles exigences, subordonner, dans un
esprit de solidarité, l'intérêt particulier à l'intérêt'
général, par l'ordre dans une liberté dont les limi-
tations précises ont pour but essentiel de contribuer
à la prospérité de notre économie nationale.

Mon intention n'est pas, dans ce rapport d'en-
trée en matière, de vous exposer, même d'une ma-
nière générale, le contenu des divers articles. J'aurai
l'occasion d'y revenir dans la discussion par articles.

Nous vous proposons donc l'entrée en matière.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 26. April 1938.
Séance du 26 avril 1938, matin.

Vorsitz — Présidence: Hr. Hauser.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundesver-
fassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre écono-
mique. Revision.

For t se tzung . — Suite.
Siehe Seite 287 hiervor. — Voir page 287 ci-devant.

Allgemeine Beratung. — Discussion générale.

Tobler: Ich stelle Ihnen den Antrag, auf die
Vorlage nicht einzutreten.

Zu einer Zeit, da sich die Parteipolitik von
links bis rechts darin erschöpft, in allen grossen
Fragen zu einem Kompromiss zu gelangen und
sich um jeden Preis zu einigen, sei es auch um den
Preis der Aufgabe der eigenen Grundsätze, in
einem solchen Zeitpunkt wird ein Antrag, der die
geschlossene Front aller Parteien gegen sich hat,
in diesem Saale wohl kaum auf eine gute Aufnahme
rechnen können. Dennoch muss er heute gestellt
.werden. Die gegenwärtige vielgerühmte Versöh-
nungsstimmung ist doch allzu sehr nur auf negativen
Komponenten, auf Angst, und nicht auf einer ge-
meinsamen Ueberzeugung begründet, als dass sie
die Grundlage für einen bleibenden Aufbau sein

könnte. Auch Gonzague de Reynold hat das vor
wenigen Tagen in seinem „ersten Brief an die
Herren in Bern" in der „Gazette de Lausanne"
geschrieben, indem er ausführte, dass die ganze
Einigkeit eben nur eine Einigkeit im negativen
Sinne sei. Unter solchen Umständen werden die
Schwächen der Kompromisse, die jetzt geschlossen
werden, auch bald sichtbar werden.

Ich habe es schon einmal unternommen, in '
diesem Saale gegen den Strom zu schwimmen, als
ich in der Aussprache um den italienisch-abessi-
nischen Konflikt als Einziger die Forderung nach
der Rückkehr zur integralen Neutralität aufstellte.
Heute habe ich die Genugtuung, dass diese Ansicht,
die vor zwei Jahren noch von mir allein vertreten
wurde, bereits commums opinio des Bundesrates
und der Parteien geworden ist.

Wenn ich heute wieder aus der Reihe der übrigen
trete, um eine missliebige Forderung zu vertreten,
so geschieht es in der Ueberzeugung, dass vielleicht
rascher als Sie es heute wähnen, die Schwächen
dieser Vorlage überall empfunden werden.

Mein Antrag auf Nichteintreten gründet sich
auf grundsätzliche Ueberlegungen, die nicht ausge-
schaltet werden können durch die Tatsache, dass
die Vorlage eine Menge guter Arbeit enthält, eine
Reihe von Einzelpunkten, die durchaus anerkannt
werden. Aber es gilt auch hier der Satz : Allzu viele
Köche verderben den Brei. 22 Motionen und Postu-
late, die Arbeiten der Wirtschaftskonferenzen von
Vevey und Lausanne, die Arbeiten der begutachten-
den Kommission für die Wirtschaftsgesetzgebung
und ihrer drei Subkommissionen, all das wurde
in dieser einen Vorlage verwurstet. Und nun wird
man den Wurstsalat, angerichtet am Senf der parla-
mentarischen Beratung, den Wählern vorsetzen,
die es schwer haben werden, herauszubringen, ob
dieses Gericht eigentlich noch ein liberales, ein
korporatives, ein' sozialistisches oder lediglich ein
ungeniessbares sei. Ungeniessbar ist es sicher für
alle die, stehen sie nun links oder rechts, die der
Ueberzeugung sind, dass man auch in der Wirt-
schaftspolitik ganz bestimmte Grundsätze haben
müsse, die man nicht ohne Not verlassen darf.
Mit Recht hat daher meines Erachtens Herr Kollega
Duttweiler, der zwar nicht seiner Parteibezeichnung
nach, wohl aber seiner Ueberzeugung nach, viel-
leicht als Einziger, noch einen rein liberalen Stand-
punkt vertritt, die Vorlage abgelehnt. Aus ähn-
lichen grundsätzlichen Ueberlegungen komme ich
zur Ablehnung, obschon ich gerade den gegenteili-
gen Standpunkt vertrete wie Herr Duttweiler.

Grundsätzlich gesehen läuft die ganze Vorlage
auf eine Legalisierung der herrschenden Zustände
hinaus. Sie ist der Ausdruck einer Gesinnung, die
typisch ist für die ganze Zeit nach der Abwertung.
Man glaubte vor allem im letzten Jahr, die wirt-
schaftlichen Sorgen gleichsam mit einem Kunstgriff
zu überwinden; man hoffte auf eine Stabilisierung
aller Lebensgebiete, die nun nicht eingetreten ist.
Man erstrebt eine Sanierung der Finanzen durch
die verschiedenen Entschuldungs-, Sanierungs- und
Finanzvorlagen, eine Stabilisierung der Wirtschaft
durch diesen Wirtschaftsartikel, eine Stabilisierung
der politischen Verhältnisse durch den Burgfrieden
der Parteien, Massnahmen, deren A und 0 immer
nur die Erhaltung des gegenwärtigen Zustandes ist.
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Une proposition formulée par notre collègue M.
• Duttweiler de renvoyer le projet au Conseil fédéral
pour nouvel examen et le présenter à nouveau en
même temps qu'un projet de révision de l'art. 89
de la Constitution a été écartée par toutes les voix
de la commission sauf celle de son auteur. L'admis-
sion de cette proposition aurait en réalité équivalu
à une non-entrée en matière.

Organisons donc notre économie pour assurer la
prospérité de notre peuple. Nous vous demandons
d'asseoir par des textes constitutionnels sur une
base solide les moyens de résoudre les problèmes
économiques d'une vitale importance pour notre
pays. Tout en évitant les solutions extrêmes, il faut
savoir tenir compte des expériences acquises, s'adap-
ter aux nouvelles exigences, subordonner, dans un
esprit de solidarité, l'intérêt particulier à l'intérêt'
général, par l'ordre dans une liberté dont les limi-
tations précises ont pour but essentiel de contribuer
à la prospérité de notre économie nationale.

Mon intention n'est pas, dans ce rapport d'en-
trée en matière, de vous exposer, même d'une ma-
nière générale, le contenu des divers articles. J'aurai
l'occasion d'y revenir dans la discussion par articles.

Nous vous proposons donc l'entrée en matière.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 26. April 1938.
Séance du 26 avril 1938, matin.

Vorsitz — Présidence: Hr. Hauser.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundesver-
fassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre écono-
mique. Revision.

For t se tzung . — Suite.
Siehe Seite 287 hiervor. — Voir page 287 ci-devant.

Allgemeine Beratung. — Discussion générale.

Tobler: Ich stelle Ihnen den Antrag, auf die
Vorlage nicht einzutreten.

Zu einer Zeit, da sich die Parteipolitik von
links bis rechts darin erschöpft, in allen grossen
Fragen zu einem Kompromiss zu gelangen und
sich um jeden Preis zu einigen, sei es auch um den
Preis der Aufgabe der eigenen Grundsätze, in
einem solchen Zeitpunkt wird ein Antrag, der die
geschlossene Front aller Parteien gegen sich hat,
in diesem Saale wohl kaum auf eine gute Aufnahme
rechnen können. Dennoch muss er heute gestellt
.werden. Die gegenwärtige vielgerühmte Versöh-
nungsstimmung ist doch allzu sehr nur auf negativen
Komponenten, auf Angst, und nicht auf einer ge-
meinsamen Ueberzeugung begründet, als dass sie
die Grundlage für einen bleibenden Aufbau sein

könnte. Auch Gonzague de Reynold hat das vor
wenigen Tagen in seinem „ersten Brief an die
Herren in Bern" in der „Gazette de Lausanne"
geschrieben, indem er ausführte, dass die ganze
Einigkeit eben nur eine Einigkeit im negativen
Sinne sei. Unter solchen Umständen werden die
Schwächen der Kompromisse, die jetzt geschlossen
werden, auch bald sichtbar werden.

Ich habe es schon einmal unternommen, in '
diesem Saale gegen den Strom zu schwimmen, als
ich in der Aussprache um den italienisch-abessi-
nischen Konflikt als Einziger die Forderung nach
der Rückkehr zur integralen Neutralität aufstellte.
Heute habe ich die Genugtuung, dass diese Ansicht,
die vor zwei Jahren noch von mir allein vertreten
wurde, bereits commums opinio des Bundesrates
und der Parteien geworden ist.

Wenn ich heute wieder aus der Reihe der übrigen
trete, um eine missliebige Forderung zu vertreten,
so geschieht es in der Ueberzeugung, dass vielleicht
rascher als Sie es heute wähnen, die Schwächen
dieser Vorlage überall empfunden werden.

Mein Antrag auf Nichteintreten gründet sich
auf grundsätzliche Ueberlegungen, die nicht ausge-
schaltet werden können durch die Tatsache, dass
die Vorlage eine Menge guter Arbeit enthält, eine
Reihe von Einzelpunkten, die durchaus anerkannt
werden. Aber es gilt auch hier der Satz : Allzu viele
Köche verderben den Brei. 22 Motionen und Postu-
late, die Arbeiten der Wirtschaftskonferenzen von
Vevey und Lausanne, die Arbeiten der begutachten-
den Kommission für die Wirtschaftsgesetzgebung
und ihrer drei Subkommissionen, all das wurde
in dieser einen Vorlage verwurstet. Und nun wird
man den Wurstsalat, angerichtet am Senf der parla-
mentarischen Beratung, den Wählern vorsetzen,
die es schwer haben werden, herauszubringen, ob
dieses Gericht eigentlich noch ein liberales, ein
korporatives, ein' sozialistisches oder lediglich ein
ungeniessbares sei. Ungeniessbar ist es sicher für
alle die, stehen sie nun links oder rechts, die der
Ueberzeugung sind, dass man auch in der Wirt-
schaftspolitik ganz bestimmte Grundsätze haben
müsse, die man nicht ohne Not verlassen darf.
Mit Recht hat daher meines Erachtens Herr Kollega
Duttweiler, der zwar nicht seiner Parteibezeichnung
nach, wohl aber seiner Ueberzeugung nach, viel-
leicht als Einziger, noch einen rein liberalen Stand-
punkt vertritt, die Vorlage abgelehnt. Aus ähn-
lichen grundsätzlichen Ueberlegungen komme ich
zur Ablehnung, obschon ich gerade den gegenteili-
gen Standpunkt vertrete wie Herr Duttweiler.

Grundsätzlich gesehen läuft die ganze Vorlage
auf eine Legalisierung der herrschenden Zustände
hinaus. Sie ist der Ausdruck einer Gesinnung, die
typisch ist für die ganze Zeit nach der Abwertung.
Man glaubte vor allem im letzten Jahr, die wirt-
schaftlichen Sorgen gleichsam mit einem Kunstgriff
zu überwinden; man hoffte auf eine Stabilisierung
aller Lebensgebiete, die nun nicht eingetreten ist.
Man erstrebt eine Sanierung der Finanzen durch
die verschiedenen Entschuldungs-, Sanierungs- und
Finanzvorlagen, eine Stabilisierung der Wirtschaft
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der politischen Verhältnisse durch den Burgfrieden
der Parteien, Massnahmen, deren A und 0 immer
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Offenbar sieht man die Aufgabe der Schweiz nun
noch darin, eine Art Konservenglas für die Erhal-
tung politischer Kuriositäten aus dem letzten Jahr-
hundert inmitten eines veränderten Europa bilden
zu sollen. Deutlich sagt dies auch die Botschaft
des Bundesrates, wo auf Seite 12 folgendes geschrie-
ben wird: „Die Kommission hat von der Aufstel-
lung revolutionärer Zielsetzungen Umgang genom-
men und sich auf Postulate beschränkt, die unter
den gegenwärtigen Verhältnissen durchführbar
erscheinen und zum Teil seit Jahren diskutiert
werden. Die Kommission will nicht einem neuen
Wirtschaftssystem Eingang verschaffen." Aus die-
ser Gesinnung erklärt sich das krampfhafte Fest-
halten am Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit, der dem Wortlaut nach in jedem Artikel
mitgeschleppt und gleichzeitig wieder aufgegeben
wird. Wobl kommt man um die Feststellung nicht
herum, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse seit
1874 sich grundlegend geändert haben. Man will
darum unsern Wirtschaftsartikel revidieren; aber
man findet nicht den Mut, offen zu sagen, dass mit
der alten Zeit eben auch die damaligen Grundsätze
dahingegangen sind.

Merkwürdigerweise fehlt zwar die Einsicht in
die Dinge nicht; wohl aber fehlt die Konsequenz,
darnach zu handeln. Das ergibt sich wiederum
aus dem Text der Botschaft selbst. In der Bot-
schaft wird zutreffend festgestellt, dass freie Privat-
wirtschaft und gebundene Staatswirtschaft ge-
dankliche Abstraktionen seien, die in der Wirklich-
keit nirgends vorkommen, und denen wir in der
Praxis überall nur als Mischformen begegnen. Dann
fährt die Botschaft auf Seite 15 fort: „Der Aus-
gleich zwischen Freiheit und Bindung kann nicht
stattfinden, wenn man sich einseitig auf den Boden
des einen oder ändern Grundsatzes stellt. Er setzt
einen übergeordneten Grundsatz voraus, nach dem
im einzelnen Fall zu entscheiden ist, ob und in
welchem Masse Freiheit und Ordnung am Platze
sind. Dieses Prinzip kann nur das wohlverstandene
Gesamtinteresse des Volkes sein." Ich sage: die
Einsicht mangelt nicht, wohl aber die Konsequenz
in .der Anwendung; denn statt nun das Gesamt-
interesse des Volkes an die Spitze der ganzen Vor-
lage zu stellen, versucht man es nochmals mit dem
unmöglichen Weg, den durchlöcherten Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit wieder hochzu-
halten; und zwar das alles, weil man sich von den
Requisiten von 1874 noch nicht trennen kann
und vielleicht auch, weil man spürt, dass dann,
wenn einmal ein Grundsatz des liberalen Systems
einmal aufgegeben ist, auch die' ändern zusammen-
stürzen könnten.

„Ein Grundsatz" und unzählige Ausnahmen!
Was soll denn damit erreicht werden? Glauben
Sie wirklich, damit etwa der geistigen Landesver-
teidigung zu dienen? Oder glauben Sie, damit im
Volke das Bewusstsein zu stärken, dass unsere
Bunde? gesetzgebung wirklich noch von grossen
tragenden Ideen gestützt sei? Was Sie heute hier
versuchen, ist viel schlimmer als alle Grundsatz-
losigkeit. Die Beispiele anderer Länder haben uns
gezeigt, dass man sehr wohl Wirtschaftspolitik
treiben kann, ohne solche Prinzipien, wie die Han-
dels- und Gewerbefreiheit, nominell in der Verfas-
sung zu verankern. Wenn aber schon einmal

Prinzipien verankert werden, dann muss von ihnen
nur eine werbende Kraft ausgehen. Sie müssen
durchgeführt werden. Kann man das nicht, dann
soll man diese Spiegelfechterei bleiben lassen. Man
hat daher zutreffend in gewissen Zeitungen diese
Vorlage als eine Heuchelei, als einen Selbstbetrug
bezeichnet.

Sie werden mir nun entgegenhalten, dass hier
das praktische Bedürfnis den Auschlag gebe, ein-
mal über die ideologischen Differenzen hinaus zu
kommen zu einef verfassungsmässigen Grundlage
für die Wirtschaftspolitik des Bundes, die gleichsam
in der Luft hange. Gewiss Avird diese Grundlage
jetzt geschaffen, und ich bin als Jurist der letzte,
der ihren Wert verkennen würde. Aber ich habe
immer das Gefühl, man denke in der schweizerischen
Politik vielleicht allzusehr nur juristisch und allzu-
wenig praktisch. Das ist sicherlich von Nachteil.
Die Kodifikation ist zu aller Zeit der Geschichte
immer etwas Sekundäres gewesen, nachdem die
entscheidende Tat vorangegangen ist. Die Kodifi-
kation von 1874 war der Abschluss einer Entwick-
lung, und heute, mitten in einem Entwicklungs-
gang drin, soll man nicht den aussichtslosen Ver-
such machen, die Dinge festzuhalten. Das arbei-
tende Volk und die junge Generation erwarten von
Ihnen jetzt auch etwas ganz anderes als eine
Extrasession über reine Formfragen. Sie fragen
nicht: MUSS jetzt für die nächste Arbeitsbeschaf-
fungsaktion die Verfassung wieder einmal geritzt
werden oder nicht ? Diese Frage macht ihnen keine
Sorge. Darüber kommen sie hinweg. Aber sie
fragen einfach: Was schaut praktisch heraus?
Wenn wir heute über die Arbeitsbeschaffung dis-
kutiert hätten, welche Frage auf die Junisession
vertagt wurde, dann hätte das einen bedeutend
besseren Eindruck gemacht als eine Extrasession
über die Formfragen, die dem Volke selbst ferne
liegen. Es dämmert heute sogar in bürgerlichen
Zeitungen, wie der „Neuen Zürcher Zeitung", die
Erkenntnis, dass es mit den schönen Reden nicht
getan sei und dass es Zeit wäre für praktische Ent-
scheidungen. Die „Gazette de Lausanne" und
Gonzague de Reynold habe ich Ihnen bereits
zitiert. Aber es fehlen noch die Worte eines ande-
ren Mannes, der nicht in meinem Lager steht,
sondern links: alt Ständerat Sonderegger, der jüngst
in einem Aufsatz in seiner Zeitung über die Stim-
mung im Rheintal das, worauf es ankommt, sehr
drastisch ausgedrückt hat mit folgenden Worten:

,,Draussen — er meint Deutschland-Oester-
reich •— haben sie Kraft durch Freude, Arbeit und
Hitler, bei uns haben sie schöne Reden, Arbeits-
losigkeit und Demokratie!". Mit Recht betont er,
dass dem einfachen Manne das praktische Ergebnis
mehr imponiert, als die Form. Er hat damit zum
Ausdruck gebracht, was das Volk heute von uns
verlangt und was nicht. Schärfer konnte man es
weiss Gott nicht mehr sagen.

Wenn man es heute schon für unerlässlich hält,
die- Befugnisse des Bundes in der Verfassung zu
verankern, dort, wo das Gesamtinteresse es er-
heischt, auf dem Gebiet der Wirtschaft, zu legife-
rieren und einzugreifen, dann wäre es besser ge-
wesen, man hätte die unfruchtbare Diskussion iiber
die gewesene Handels- und Gewerbefreiheit ver-
mieden und die Konsequenzen aus der in der Bot-
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schaft niedergelegten theoretischen Erkenntnis ge-
zogen, dass das Gesamtinteresse entscheidet, und
hätte das niedergelegt in einem einzigen Satze
ungefähr so: „Die Wirtschaft muss dem Volke
dienen; dem Bunde steht daher das Recht zu, auf
allen Gebieten des Wirtschaftslebens zu legiferie-
ren." Die Entscheidung darüber, wie weit im
Einzelfalle Freiheit und Bindung wirksam werden
sollen, müsste dann, wie es auch in der Botschaft
empfohlen wird, den einzelnen referendumspflich-
tigen Gesetzesvorlagen überlassen werden.

Die gegenwärtige Vorlage ist eine typische Er-
scheinung der Uebergangszeit. An die liberale Idee
glaubt man nicht recht. Dennoch will -man sie
nicht ganz fallen lassen. Man schleppt sie immer
noch mit, gleichsam als das Requisitenstück Nr. l
in Art. 31, Absatz 1. Der anderen Idee, dass die
Gemeinsamkeit den Ausschlag gebe, vertraut man
auch nicht. Deshalb stellt man einen Schein-
grundsatz und einen riesigen Katalog von Aus-
nahmefällen auf, welcher der erstgenannten Idee
wieder Abbruch tut. Das Ergebnis dieser unna-
türlichen Kreuzung ist ein Wechselbalg, an dem
niemand mehr rechte Freude hat.

Unter solchen Umständen wäre es besser ge-
wesen, mit den bisherigen Notbehelfen weiterzu-
fahren, als sich auf eine Lösung festzulegen, die nur
eine Scheinlösung ist; denn alle Verfassungen stehen
und fallen mit der Gesinnung, welche sie trägt.
Verfassungsänderungen sind, wie ich schon sagte,
das Ergebnis einer Entwicklung. Beispiel: Die
Verfassung von 1874. Es ist aber unsinnig, wenn
man versucht, einer noch im Laufe befind-
lichen Entwicklung nun ein künstliches Ziel zu
setzen, ehe man deren Ablauf wirklich kennt. Fehlt
aber der Verfassung einmal die tragende Idee, oder
ist diese tragende Idee nicht mehr erkennbar, son-
dern verschleiert hinter Dutzenden von Ausnahmen
dann fördert das nur das Gefühl der Unsicherheit
im Volke, das Gefühl der Wertlosigkeit unseres
Staatsgrundgesetzes. Darum sage ich Ihnen: Es ist
besser, die Hände von einem solchen Kompromiss
zu lassen, als den Kompromiss bis zur Selbstaufgabe
der eigenen Grundsätze zu treiben. '

Ich sagte Ihnen, dass wenigstens im liberalen
Lager — ich rechne Herrn Duttweiler zu den Libe-
ralen — wenigstens ein Mann sich gefunden hat, der
aufgestanden ist für seine Grundsätze. Ich lobe dies,
auch wenn seine Grundsätze nicht die meinen sind.
Ich wundere mich aber, dass eine andere Partei, die
sich rühmt, die stärkste Fraktion zu stellen, es nicht
gewagt hat, gerade jetzt, wo die Frage der Wirt-
schaftsgestaltung zur Diskussion steht, aufzustehen
für ihre Grundsätze, für die Grundsätze des Sozialis-
mus. Hundert Jahre lang hat die Arbeiterbewegung
gekämpft für ihren Sozialismus, und gross geworden
ist sie in der Konsequenz, mit der sie ihre Ziele ver-
fochten hat. Dabei spielt es keine Rolle, ob diese
Ziele richtig oder falsch waren. Entscheidend war
der Glaube und war die Konsequenz, mit der dafür
gefochten wurde. In dem Moment, wo diese Ideale
über Bord geworfen werden, wie.es jetzt durch die
sozialdemokratische Führerschaft geschieht, da ist
es zu Ende, da gibt es kein weiteres mehr. Ich be-
daure, dass die Sozialdemokratie heute den Sozialis-
mus verkauft hat um das Linsengericht einer ver-
meintlichen und erhofften Regierungsbeteiligung.

Wenn man links, dort, wo man sich bisher berufen
glaubte, den Mut nicht mehr findet, zum Grundsatz
des Sozialismus zu stehen, dann will ich es für sie
tun hier an meinem Ort und auf meine Art, und
hoffen, dass die Leute, die noch einsehen, dass man
nicht um einer momentanen Konjunktur willen
seine Grundsätze verlassen darf, stehe man links
oder rechts, dem Nichteintretensantrag folgen.

Grimm: Die sozialdemokratischen Mitglieder der
vorberatenden Kommission stimmen dem Antrag
auf Eintreten zu. Es ist Ihnen geläufig, dass es sich
bei dieser Vorlage um ein Kompromisswerk handelt
mit seinen Vor- und Nachteilen, wie sie allen der-
artigen Vorlagen anhaften. Wer mit der Sonde
theoretischer Kritik oder vom rein weltanschau-
lichen Standpunkt aus die Vorlage beurteilt, wird
ganz selbstverständlich manches auszusetzen haben.
Er wird die Vorlage prüfen vom Standpunkt seiner
Anschauung aus und wird feststellen, dass in der
einen und ändern Richtung zwischen dieser An-
schauung und der Vorlage erhebliche Differenzen
bestehen. Ich glaube aber, und mit mir die übrigen
sozialdemokratischen Kollegen der Kommission,
man habe in der heutigen Situation auszugehen von
den gegebenen Tatsachen, von der Wirklichkeit und
von/den heutigen Zuständen.

Wenn wir das tun, stellt sich in erster Linie die
Frage der Opportunität. Wir müssen uns Rechen-
schaft darüber geben : Ist der Zeitpunkt gekommen,
da die Bundesversammlung grundlegende Aende-
rungen in die Verfassung aufnimmt oder wäre es
nicht besser, zu warten, bis abgeklärtere Verhältnisse
vorliegen. Richtig ist, dass heute die wirtschaftliche
Entwicklung nicht auf Jahrzehnte und wahrschein-
lich nicht einmal auf Jahre hinaus zum vorneherein
beurteilt werden kann. Richtig ist, dass die inter-
nationalen Verhältnisse undurchsichtig sind. Rich-
tig ist, dass die Abwertung seit erst 18 Monaten be-
steht, und auch in dieser Linie noch durchaus keine
endgültige Abklärung über die Folgen vorhanden
sind. Anderseits stellen wir fest, dass nicht erst seit
dem Eintritt der Krise 1930/31 entscheidende Struk-
turwandlungen in der schweizerischen Wirtschaft in
Erscheinung getreten sind, Strukturwandlungen, die
zurückreichen bis auf die Kriegsjahre und die in so
manchem Produktions- und Wirtschaftszweig des
Landes Zustände beseitigt haben, an die man früher
gewöhnt war. Wir stellen ferner fest, dass in bezug
auf die Absatzmärkte erhebliche Verschiebungen
eingetreten sind. Für ein Land, das so auf den Ex-
port angewiesen ist wie die Schweiz, wahrhaftig eine
Tatsache, die genug zu denken und genug zu über-
legen gibt.

In der Innenwirtschaft dauert die Krise in der
Hauptsache unvermindert weiter. Es ist kein Ge-
heimnis, dass sich eine ähnliche Erscheinung zeigt
wie etwa in den 60er und 70er Jahren des vorigen
Jahrhunderts, damals bei der Arbeiterschaft, heute
beim Mittelstand, der unter den Folgen der gegen^
wärtigen Wirtschaftsordnung nicht mehr imstande
ist, in gleicher Weise wie früher sein Auskommen zu
finden.

Blicken wir ins Ausland, so sehen wir in den
totalitären Staaten "die" Autarkiebestrebungen. Wir
sehen die Gebundenheit der internationalen wirt-
schaftlichen Verhältnisse und Zustände, und wir
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wissen, dass auch dort, wo das Regime nicht totalitär
ist, in gewissem Umfang eine dirigierte Wirtschaft
besteht. Selbst das jetzige Ministerium in Frank-
reich kommt um gewisse Eingriffe des Staates in
die Wirtschaft nicht herum.

Wenn wir das alles zusammenhalten und zu-
sammenfassen, dann scheint es gegeben zu sein,
dass auch wir die Frage stellen: Soll die schwei-
zerische Wirtschaft sich neu orientieren, nicht im
Sinne einer endgültigen gesellschaftlichen Lösung,
weil es die überhaupt nicht gibt, aber neu orientieren
im Sinne einer Berücksichtigung der Zustände, wie
sie sich in den letzten Jahren entwickelt haben.
Sobald wir von der Notwendigkeit einer Neuorien-
tierung ausgehen, werden wir die weitere Frage zu
stellen haben: Woran sollen wir uns orientieren und
wie sollen wir uns orientieren ? Hier sind für uns drei
Grundtatsachen von ausschlaggebender Bedeutung
und wegleitend für die Stellungnahme zum Problem.

Einmal die Tatsache, dass die Wirtschaft ein
Prozess ist, eine Entwicklung darstellt und dass es
in der Wirtschaft keinen endgültigen Zustand gibt,
der immer unverändert bestehen bleiben wird. Die
Wirtschaft ist ein Prozess, ist gekennzeichnet durch
vorübergehende bestimmte Wirtschaftssysteme.
Schon während des Bestandes dieser Systeme ent-
wickeln sich Keime neuer wirtschaftlicher Zustände
und eines Tages wird noch unter der Herrschaft des
alten Systems bereits das neue Wirtschaftssystem
vorbereitet. Wenn wir heute einen Blick werfen auf
die Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft und
der kapitalistischen Kultur, dann können wir diesen
Ablauf der Dinge mit aller Schärfe und Deutlichkeit
feststellen.

Die zweite Ueberlegung, von der man nach un-
serer Meinung auszugehen hat, ist die Tatsache der
Abhängigkeit der Schweiz vom Weltmarkt. Die
Schweiz ist rohstoffarm, sie kann ohne eingeführte
Rohstoffe nicht leben. Die Schweiz produziert nicht
genügend Lebensmittel, sie kann nicht eine autar-
kische Existenz fristen. Die Schweiz ist angewiesen
auf die Warenausfuhr, wenn sie ihre Einfuhr be-
zahlen will. Die Schweiz ist darauf angewiesen,
grundsätzlich den Kapitalexport zu betätigen, wenn
sie ihre Warenausfuhr steigern will.

Die dritte Tatsache, die entscheidend ist für die
Stellungnahme zur vorliegenden Frage, betrifft die
Zustände auf dem heutigen Weltmarkt. Ein Teil
des früheren Weltmarktes ist zerstört. Auf einem
anderen Teil sind Verlagerungen im Aussenhandel
eingetreten, i Die Zustände haben sich auch hier
entscheidend verändert, und deswegen wird man
nicht an eine Revision der Wirtschaftsartikel der
Bundesverfassung herantreten können, wenn man
nicht von diesen drei Elementen ausgeht und sie in
der Stellungnahme in Berücksichtigung zieht.

Ich möchte hier keine Detailschilderungen geben,
ich möchte vor allem nicht, weil die Zeit da2u nicht
ausreicht, etwa die Geschichte des liberalen Kapi-
talismus oder des Wirtschaftsliberalismus im einzel-
nen kennzeichnen. Ich begnüge mich mit einigen
lapidaren Feststellungen, die sofort entscheidend
die Veränderungen zeigen, die im Laufe der letzten
Jahrzehnte eingetreten sind. An Stelle der freien
Konkurrenz sind die Unternehmerverbände, die
Kartelle, die Trusts, die privaten Monopole ge-
treten, an die Stelle der freien Wirtschaft teilweise

eine gebundene und dirigierte Wirtschaft, an die
Stelle des freien Waren-, Personen- und Kapitalver-
kehrs der gebundene Verkehr von Land zu Land,
an Stelle der Internationalität der Wirtschaft ist
mehr und mehr der ökonomische Nationalismus auf-
gekommen, an die Stelle des freien Dreieckhandels
zwischen den Staaten der bilaterale Handel, so dass
grundlegende Veränderungen sich aus diesen Fest-
stellungen ohne weiteres ablesen lassen. Aber über-
dies muss beigefügt werden, dass der Anteil Europas
am Welthandel zurückgegangen ist. Die Statistiken
weisen das klar nach. Es muss festgestellt werden,
dass die Produktion in den letzten Jahren rascher
gewachsen ist als die Umsätze des Welthandels,
eben durch die Neuorientierung der wirtschaftlichen
Zustände im internationalen Masstab.

Und je mehr sich diese Veränderungen ergeben,
um so mehr ist es notwendig, dass der sogenannte
Interventionismus eintritt, um so mehr notwendig,
dass der Staat sich um die Wirtschaft bekümmert.
Wie hat es mit dem Interventionismus angefangen ?
Er war nicht der Ausfluss irgendeiner theoretischen
Ueberlegung, einer weltanschaulichen Ueberzeu-
gung; er entstand aus den tatsächlichen Gegeben-
heiten heraus, er stellte sich zwangsläufig ein und
hat etwa in jenem Zeitpunkt begonnen, da die natio-
nalen Wirtschaften sich gegen das Dumping der
Konkurrenzländer zur Wehr setzen mussten. Das
war eigentlich die Geburtsstunde der gegenseitigen
nationalen Abschliessung.

Von diesen Massnahmen hinweg bis zur Inter-
vention des Staates in die innere Wirtschaft ist aber
nur ein Schritt, und es besteht ein innerer Zusam-
menhang. Es handelte sich dort, wo es gilt, die aus-
ländischen Waren vom nationalen Markte fernzu-
halten, um das, was man im Lande selbst erzeugen
kann, nicht im Auslande kaufen zu müssen, um eine
mengenmässige Kürzung der Wareneinfuhr; es er-
gibt sich daraus nicht nur eine bewusste Leitung
des Aussenhandels, nicht nur eine Verteuerung des
Importes, uni den Export planmässig leiten zu
können, sondern es müssen auch in der Innenwirt-
schaft Versuche zur Produktionsregelung unter-
nommen werden. Man trifft Kontingentierungs-
massnahmen, Massnahmen zur Produktionsein-
schränkung sogar auf einem Gebiete, das mit dem
gebundenen kapitalistischen Industriebegriff aber
auch gar nichts zu tun hat, nämlich auf dem Gebiet
der Landwirtschaft. Man gewährt Subventionen,
Beihilfen, und knüpft daran gewisse Bedingungen
in bezug auf die Regelung der wirtschaftlichen Zu-
stände. Und man muss so weit kommen, dass man
nicht nur die Arbeitslosenversicherung fortführt,
Arbeitslosenfürsorge gewährt, sondern dass man
darüber hinaus zur eigentlichen Bewirtschaftung
des Arbeitslosen kommt : man steckt ihn in Arbeits-
lager, oder man wird ihn zu militärischen Uebungen
einberufen, — all das Zustände, die zeigen, wie
grundlegend sich die Dinge im Laufe von Verhältnis-
massig wenigen Jahren verändert haben.

Aus allen diesen Verhältnissen heraus kann man
heute sagen, dass der Sinn der Wirtschaft sich ver-
ändert hat. Früher bestand er darin, dass auf der
Grundlage privaten Profitstrebens eine gewaltige
Entfaltung der Produktivkräfte erzielt werde, dass
die Güterversorgung reichlich gestaltet werde,
während dieser Sinn heute doch eigentlich ein
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anderer geworden ist, in der Weise, dass dem Staat
mehr und mehr die Aufgabe zugeschieden wird,
für eine angemessene Verzinsung des in der Wirt-
schaft investierten Kapitals zu sorgen und dement-
sprechend seine Massnahmen zu treffen. Während
früher die Produktion dem Konsum untergeordnet
war, ist in der heutigen Epoche umgekehrt der
Konsum der Produktion untergeordnet. Während
früher sich die Warenpreise im freien Spiel des
Gesetzes von Angebot und Nachfrage bilden
konnten, ist auch das heute anders, und es ist
wiederum die Intervention des Staates, die Ein-
schränkung des Angebotes, die es herbeiführen soll,
dass aus dem in der Wirtschaft investierten Kapital
ein sogenannter angemessener Zins oder für die
Ware ein angemessener Preis erzielt werden kann.

Ohne den Blick auf diese grundlegenden Ver-
änderungen ist es meines Erachtens unmöglich,
in der Frage der Revision der Wirtschaftsartikel
die Löeung zu treffen, die den gegebenen Verhält-
nissen entspricht. Ohne Blick auf diese Verände-
rungen ist eine Neuorientierung, die den wirklichen
Bedürfnissen entspricht, nach unserer Ueberzeugung
nicht möglich. So steht infolge dieser Verschiebung
und Veränderung die Schweiz vor einer neuen
Wirtschaftslage, national und international, natio-
nal durch die strukturellen Veränderungen, inter-
national, weil die Internationalität der Wirtschaft
nicht mehr in der gleichen Weise spielt, wie das
früher der Fall gewesen ist. Eine Anpassung der
Verfassung und Gesetzgebung an diese neu ge-
wordenen Verhältnisse, diese neuen wirtschaft-
lichen Zustände scheint uns erforderlich und dring-
lich zu sein.

Wir sind nicht der naiven Meinung, der vorhin
Ausdruck gegeben wurde, dass in Deutschland-
Oesterreich „Kraft durch Freude" und Arbeit das
ersetzen, was Herr Tobler soeben abschätzig beur-
teilt hat an Zuständen, wie sie bei uns vorhanden
sind. Wir sind der Meinung, dass die Aufgabe der
schweizerischen Gesetzgebung die sei, die tatsäch-
lichen Zustände zu analysieren und daraus wenn
keine endgültige Lösung, so doch eine Lösung zu
finden, die es der Demokratie und dem Staate er-
laubt, sieh mit den wirtschaftlichen Zuständen
auseinanderzusetzen und mit dieser Auseinander-
setzung das Interesse der Gesamtheit zu wahren,
weil dadurch erst das Interesse des Einzelnen ge-
schützt werden kann.

Wie soll diese Anpassung erfolgen ? Eine Rück-
kehr zu den Vorkriegszuständen erscheint als ausge-
schlossen. Das, was wir heute erleben, bezeichnet
man vielleicht zu Unrecht als Zustand der Krise.
Es ist im Gegenteil etwas Neues geworden, was
nicht wieder zurückgedreht und ausgewischt werden
kann. Deswegen wird man von vornherein auf den
Gedanken verzichten müssen, dass der Staat seine
Beziehungen zur Wirtschaft in der gleichen Weise
ordnen könne, wie das zur Zeit der Schaffung der
Handels- und Gewerbefreiheit möglich war, wobei
man bezeichnenderweise von der industriellen Frei-
heit damals überhaupt noch nicht gesprochen hat.
Und es wird keine Rede davon sein, dass der Staat
mit den bisherigen Verfassungsartikeln alle die
Massnahmen wird begründen können, die schon
in den letzten Jahren immer und immer wieder
getroffen werden mussten. Ich glaube auch nicht,

dass bei den heutigen Verhältnissen und nament-
lich bei der internationalen Stellung der Schweiz
in wirtschaftlicher Beziehung extreme Lösungen
jetzt möglich wären. Schon-die Kräfteverhältnisse
widersprechen einer derartigen Auffassung. Wenn
man im Jahre 1938 an eine Revision der Verfassung
herantreten will, dann wird das Leitmotiv sein
müssen : Anpassung der Vorschriften an die eigenen
Wiitschaftibedingungen des Landes.

Versuche in dieser Richtung sind vielleicht
weniger in bezug auf die grundlegenden Vorschrif-
ten als vielmehr auf die Massnahmen gemacht
worden. Ich erinnere an die Hilfe und die Inter-
vention für die Landwirtschaft, an die Uhrenindu-
strie, an die Stickereiindustrie, ich erinnere an die
Regelung des Benzinmarktes, an das Schuhmacher-
gewerbe, an die Hôtellerie und an den Kleinhandel.
Auch das Problem Schiene und Strasse wird nicht
gelöst werden können auf dem Wege, wie es früher
möglich gewesen wäre, so wenig als eine vernünf-
tige Regelung der Kapitalversorgung. Ueberall

1 wird der Staat, ob er will oder nicht, gezwungen
sein, sich eines gewissen Interventionismus zu
bedienen, um die Interessen der Wirtschaft soviel
als möglich zu schützen und zu wahren. Dass dabei
diese Massnahmen im Widerspruche stehen zum
Gebot der Handels- und Gewerbefreiheit, das ist
ein Gemeinplatz, den man nicht besonders unter-
streichen muss. Wesentlich scheint uns zu sein,
dass die Verfassung und die Gesetze mit den Tat-
sachen und mit den Bedürfnissen der Wirklichkeit
in Uebereinstimmung gebracht werden, und dass
die Verfassung und die Gesetze es ermöglichen,
dem Staat ein Instrument in die Hand zu geben,
dass er in der Lage ist, die wirtschaftlichen Bezieh-
hungen zwischen den Bürgern und Wirtschafts-
gruppen neu zu ordnen.

Man beruft sich gerne auf den Freiheitsbegriff
und erklärt: Wer der Vorlage, wie sie heute aus
den Kommissionsberatungen hervorgegangen ist,
zustimmt, der gibt ein Stück der bisherigen Frei-
heit bewusst preis, und davor sei zu warnen. Dar-
über nur eine kurze Bemerkung. Es gibt Freiheit
und Freiheit. Die Freiheit des Grossen wirkt sich
anders aus als die Freiheit des Kleinen. Die Freiheit
des Mächtigen ist etwas anderes als die Freiheit
des Schwachen. Wenn wir einen konkreten Beweis
in dieser Beziehung haben wollen, dann dürfen
wir vielleicht nochmals daran erinnern, was im
vorigen Jahrhundert auf dem Gebiete des Àrbeiter-
schutzes getan werden musste und was heute not-
wendig ist auf dem Gebiete des Mittelstands- und
des Gewerbeschutzes. Damals hat man auch das
Prinzip der absoluten Freiheit gehabt. Der Unter-
nehmer wollte nicht geniert sein, er wollte frei
sein, er wollte Demokrat sein, er wollte sich nichts
vorschreiben lassen vom Staat. Dann aber, als
die Arbeiterschaft in den 50er, 60er und 70er
Jahren der Gefahr einer Verelendung entgegen-
ging, musste der Staat intervenieren und musste
Schutzbestimmungen zugunsten der Fabrikarbeiter-
schaft erlassen. Das war eine Einschränkung der
Freiheit, wie sie damals bestanden hat, genau so
wie die heutige Vorlage in mancher Richtung eine
Einschränkung des Prinzipes der Freiheit bringt.
Aber diese Einschränkung war damals notwendig
im Interesse der Erhaltung der Arbeiterschaft,
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•und diese Einschränkung wird heute notwendig
sein im Interesse der Erhaltung der Wirtschaft
und ihrer möglichen Entwicklung.

Meine Herren, ich verstehe einen Unterschied
bei diesem historischen Vergleich. Damals, als
die Arbeiterschaft durch den staatlichen Inter-
ventionismus geschützt werden musste, bestanden
im wesentlichen eigentlich keine Arbeiterorganisa-
tionen. Heute, -wo es sich in dieser Vorlage zum
Teil um den Schutz von Gewerbe, von Kleinhandel
und um den Schutz des Mittelstandes handelt,
sind kräftige Organisationen vorhanden, Organi-
sationen, von denen vielleicht der eine oder andere
befürchten wird, dass sie dem Staat ihren Willen
aufzuzwingen versuchen werden, dass sie die
Richtung der Wirtschaftspolitik in ihrem Sinne,
und in erster Linie in ihrem Sinne, bestimmen wol-
len. Es ist ohne weiteres zuzugeben, dass in dieser
Richtung die Verhältnisse unterschiedlich sind
gegenüber dem sozialen Interventionismus des
Staates im vorigen Jahrhundert, und ich verstehe
es durchaus, wenn in dieser Richtung gewisse Be-
denken erhoben werden. Aber gerade deswegen
scheint mir, es ergebe sich aus diesen Ueberlegun-
gen ein erstes Ziel, das abzuleiten sei, das Ziel,
wie es die Vorlage sagt: An die Spitze aller staat-
lichen Massnahmen die Wahrnehmung des Inter-
esses der Gesamtwirtschaft zu stellen, dass der
Staat nicht anerkennen kann, die eine oder andere
Wirtschaftsgruppe habe von Haus aus, a priori,
ein Primat. Der Staat muss bei jeder seiner Mass-
nahmen, die er zugunsten einer einzelnen Wirt-
schaftsgruppe trifft, die Rückwirkungen, die sich
für die Gesamtheit dabei ergeben, ins Auge fassen.
Dann werden derartige Bedenken in den Hinter-
grund treten können. Wenn man dieses erste Ziel
berücksichtigt, glaube ich, sei die entscheidende
.Richtung, die die Wirtschaftspolitik der Zukunft
einzuschlagen haben wird, bestimmt.

Als zweites Ziel der Wirtschaftsreform wird es
sich darum handeln, die Handlungsfähigkeit des
Staates aufrecht zu erhalten, den Staat in die Lage
zu versetzen, dass er nicht erst dann in die Wirt-
schaft eingreifen kann, wenn eine gegebene Situa-
tion, die den Eingriff erheischt, bereits wieder vor-
bei ist. Und deswegen will man ja in den Wirt-
schaftsgrundsätzen der Verfassung diese Möglich-
keit schaffen, will dafür sorgen, dass der Staat
in diesen Dingen wirklich in der Lage sei, nach
den gegebenen Bedürfnissen seine Massnahmen zu
treffen. Dass das zugleich eine Probe auf die
Demokratie ist, dass es sich zugleich um eine
Schicksalsfrage nicht nur der Wirtschaft, sondern
der Demokratie handelt, ob der Staat in der Lage
ist, wirtschaftliche Massnahmen zu treffen, die
uns vor Kraft durch Freude und ähnlichen Dingen
im Sinne Deutschlands bewahren, davon wird es
nämlich abhängen, ob die Demokratie Bestand
hat oder nicht. Und deswegen legen wir diesen
Wirtschaftsartikeln schon einige Bedeutung mehr
bei, als wie das Herr Tobler getan hat. Für uns
handelt es sich darum, dass in bezug auf die Demo-
kratie eine Probe aufs Exempel gemacht werde,
und dass auf dem Wege der Berücksichtigung der
einzelnen Wirtschaftsinteressen fUr die Gesamt-
wirtschaft und in ihrem Rahmen das erreicht
werden kann, was uns nicht nur wirtschaftlich

sichert, sondern was uns auch politisch unsere
Institutionen zu erhalten geeignet erscheint.

Die Verfassungsartikel geben vorläufig Basis
und Rahmen; sie geben keine Details. Es wird
später darauf ankommen, was man daraus macht
und wie man es macht. Hier stossen wir auf einen
Punkt, der für uns, die wir nicht in der Landes-
regierung vertreten sind, von Bedeutung ist. Im
Jahre 1939 laufen die dringlichen Bundesbeschlüsse
auf den Wirtschaftsgebieten ab. Es erhebt sich die
Frage: Was geschieht ab Januar 1940? Wird es
denkbar sein, dass man, wenn die Wirtschafts-
artikel etwa im nächsten Frühjahr zur Volksab-
stimmung kommen, für den Rest des Jahres noch
imstande ist, Ausführungsgesetze bereitzustellen ?
Daran glaubt kein Mensch. Auch bei der raschesten
Vorbereitung wird es undenkbar sein, dass, wenn
die Verfassungsartikel im Frühjahr 1939 angenom-
men sind, dann in wenigen Monaten schon die
Ausführungsgesetze bereit liegen, dass sie praktisch
angewendet werden können. Es müssen hier so
viele Interessen gegeneinander abgewogen werden,
dass daran wohl kaum zu glauben ist. Wenn man
diesen Glauben nicht hat, dann entsteht ein Va-
kuum, eine Zeit, wo wir zwar die neuen Verfas-
sungsartikel haben, aber wo die gesetzliche Ver-
ankerung der erforderlichen Massnahmen nicht
besteht, ja, wo gemäss der bisherigen Entwicklung
auch die dringlichen Bundesbeschlüsse, die heute
in Kraft sind, nicht mehr bestehen. Dann muss
man sich überlegen, was zu geschehen hat. Wir
sind nicht der Meinung, dass der Staat in so schwie-
rigen Zeiten wie heute nicht die Möglichkeit haben
soll, auf raschem Wege durch geeignete Mittel den
Bedürfnissen der Zeit entsprechen und die Inter-
essen der Wirtschaftsgruppen wahrzunehmen. Die
Frage wird nur sein, wie man das macht.

Hier ist nun im Artikel 32, der uns vorliegt,
so etwas wie eine Notlösung vorgesehen. Es wird
dort darauf verwiesen, dass dringliche Bundesbe-
schlüsse, d. h. provisorische Anordnungen getroffen
werden können, die autonom nach Ablauf von
3 Jahren nach ihrem Inkrafttreten dahinfallen.
Wir können uns dieser Formulierung aus verschie-
denen Gründen nicht anschliessen. Einmal ist
festzuhalten, dass die Frage der dringlichen Bundes-
beschlüsse eine zentrale Regelung erheischt. Man
kann diese Frage nicht teilweise lösen, nur bei
den Wirtschaftsartikeln, denn es gibt soviele andere
wichtige Gebiete, Rechtsgebiete, Steuergebiete.
Finanzgebiete usw., wo man ebenfalls mit dring-
lichen Bundesbeschlüssen gearbeitet hat, dringliche
Bundesbeschlüsse, die ebensoviel Unzufriedenheit
hervorgerufen haben wie die dringlichen Bundes-
beschlüsse auf dem Gebiete der wirtschaftlichen
Notmassnahmen. Wenn man eine Lösung der
Dringlichkeitsfrage will, dann muss eine allgemeine
Regelung erfolgen, indem Art. 85 der Bundesver-
fassung eine Aenderung erfährt. Die hier vorge-
schlagene Lösung befriedigt uns auch deshalb nicht,
weil mit ihr dem, was heute nottut, wobei ohnehin
eine Entwicklung der Zukunft nur schwer voraus-
zusehen ist, weil der Notwendigkeit der Verständi-
gung und der gegenseitigen Fühlungnahme für die
Erfüllung dringendster Staatsaufgaben nicht ge-
nügend Rechnung getragen wird.
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Ich habe es schon einmal in diesem Saale gesagt :
Keine Partei, keine einzelne Wirtschaftsgruppe,
keine Richtung allein ist imstande, Staatspolitik
selbständig zu machen, den Staat zu beherrschen,
zu regieren und zu dirigieren. Das ist bei den Kräfte-
verhältnissen, wie sie heute in der Schweiz vor-
liegen, nicht denkbar und darum ist man auf eine
Verständigung angewiesen. Die Verständigung
aber darf sich nicht darauf erstrecken, dass man
einen Mittelweg sucht in der Frage der Verfassungs-
bestimmungen, einen Mittelweg in der Frage der
Ausführungsgesetze, die dem Volke vorzulegen
sind. Als Opposition haben wir das Verlangen,
dass man auch für die Zeit, da zwar die Verfassungs-
artikel bestehen, Ausführungsgesetze aber noch
nicht erlassen werden konnten, bestimmte Siche-
rungsmassnahmen trifft. Wir erblicken diese Siche-
ruqgsmassnahmen in einer generellen Regelung
von Art. 85 der Bundesverfassung, sind der Mei-
nung, dass das Zweidrittelmehr eine Notwendigkeit
sei, um die Voraussetzungen einer fruchtbaren gegen-
seitigen Fühlungsnahme und Verständigung zu
schaffen und dass ohne eine derartige Sicherung
diese Zusammenarbeit nicht das bringen kann,
was sie im Interesse des Landes bringen sollte.
Wir haben in den Kommission^beratungen erklärt,
dass wir zu den Wirtschaftsartikeln erst dann end-
gültig Stellung nehmen können, wenn die Frage
der Dringlichkeitsinitiative abgeklärt sei. Man hat
uns in Aussicht gestellt, dass diese Dringlichkeits-
nitiative noch im Laufe des Jahres 1938 dem Schwei-
zervolk unterbreitet werde; auf jeden Fall wird
unsere endgültige Stellungnahme nicht möglich
sein, bevor nicht die Entscheidung des Schweizer-
volkes über die Dringlichkeitsinitiative gefallen ist.

Im übrigen sind in der Vorlage gewisse einzelne
Punkte enthalten, die man vielleicht, bei Licht
besehen, etwas anders hätte formulieren können.
Wir machen zwei Vorbehalte, über die sich in der
Eintretensdebatte und in der Detailberatung noch
andere Redner unserer Fraktion auszusprechen haben
werden, die Frage der Erwähnung der Verbraucher
und ihrer Selbsthilfeorganisationen, ein Minderheits-
antrag, der von unserer Seite gestellt ist, und end-
lich die Frage der Regelung der Kreditpolitik, für
die ebenfalls ein Minderheitsantrag vorliegt.

Mit diesen Vorbehalten aber sind wir der Mei-
nung, dass Eintreten beschlossen werden soll, nicht,
wie gesagt, weil die Vorlage einen endgültigen Ab-
schluss der verfassungsmässigen Regelung der
Wirtschaftsfrage des Landes darstellt, nicht in der
Meinung, dass diese Verfassungsvorlage sämtliche
Probleme löst, um die es sich handelt, aber in der
Meinung, dass eine brauchbare Grundlage für die
spätere Gesetzgebung geschaffen werde. Darum
stimmen wir für Eintreten und nehmen an den
Beratungen der Vorlage teil.

Schirmer: Es scheint etwas gewagt zu sein, nach
dem idealen Ausflug in das Gebiet der geistigen
Landesverteidigung zurückzukehren zu den nüch-
ternen Fragen unserer Wirtschaftspolitik. Allein
der Sprung ist vielleicht nicht so gross, wenn wir
die Angelegenheit etwas näher untersuchen, denn
in einem Lande mit gesunden wirtschaftlichen Ver-
hältnissen wird sich die geistige Landesverteidigung
wesentlich leichter gestalten als bei gedrückter

Wirtschaftslage, wo einer kaum weiss, wie er seine
Existenz und seinen Unterhalt bestreiten kann.
Es wäre verlockend, angesichts der Wichtigkeit der
Vorlage für die geschichtliche und wirtschaftliche
Entwicklung unseres Landes einige Rückblicke in
die Vergangenheit zu werfen, einige Betrachtungen
über die Zusammenhänge anzustellen. Ich will aber
darauf verzichten und nur ein paar wenige grund-
sätzliche Fragen zur Sprache bringen.

Die Vorlage beschäftigt sich mit der Aus-
einandersetzung zwischen Staat und Wirtschaft.
Es handelt sich hier um ein Problem, das nicht
bloss schweizerische Bedeutung hat, sondern das
alle Völker Europas in der Nachkriegszeit be-
schäftigte, und da und dort zu Lösungen führte,
die als gewaltsam bezeichnet werden müssen. Be-
trachten Sie die nähern und tiefern Ursachen dieser
Umgestaltung, so werden Sie immer wieder be-
obachten müssen, dass es nicht gelungen ist, in
diesen Staatsformen der Nachkriegszeit das Pro-
blem Staat und Wirtschaft zu meistern und einer
tragbaren Lösung entgegenzuführen. Die Versuche
in der Schweiz gehen Jahre zurück und die Vorlage,
wie sie heute vor uns liegt, ist eine Vorlage, wie sie
schweizerischer Eigenart und unserer schweize-
rischen Entwicklung entspricht. Es ist das schon
von anderer Seite richtig bemerkt worden. Es kann
sich nicht darum handeln, zu fragen: Wollen wir
in dieser Angelegenheit etwas tun oder nicht.
Niemand bestreitet, dass die absolute, freie Wirt-
schaft der Vorkriegszeit heute zu Auswüchsen und
Missbräuchen geführt hat. Alle sind wir darin
einig, dass etwas geschehen soll. Die Fragestellung
lautet also nicht, ob man etwas schaffen soll, son-
dern wie man die Sache gestalten könnte.

Die Verhältnisse in der Wirtschaft liegen viel-
leicht etwas ähnlich wie diejenigen der Politik.
Es ist uns in der Schweiz in jahrzehntelangtr Ent-
wicklung gelungen, die richtigen Grundlagen einer
demokratischen Volksgemeinschaft zu schaffen.
Ich glaube, wenn man an die politische Seite un-
serer Demokratie herantritt, so erkennt man, dass
vielleicht Liebhabereien das eine und das andere
gerne anders hätten, dass aber im Grunde genom-
men für den politischen Staat die Grundlagen
unseres Landes gefunden sind und kaum wesent-
licher Aenderung bedürfen. Es gilt aber, neben die
politische Willensbildung auch die wirtschaftliche
Willensbildung zu stellen, und da zeigt sich eben
dasselbe, dass in voller Freiheit die Probleme nicht
gemeistert werden können. Ja, wenn die Menschen
gut wären, wenn sie absolut ehrlich wären, wenn
sie so wären, wie wir sie gerne hätten, liesse sich
ja manches leichter gestalten. Ich habe letzten
Sonntag im Kanton Aargau über diese Frage ge-
sprochen. Es trat nachher ein grosser Idealist zu
mir und sagte: „Ich verstehe Sie nicht, Herr
Nationalrat, dass Sie nicht daran glauben, dass die
Menschen gebessert und anders gemacht werden
können." — Es tut mir leid, dass ich diesen Glauben
nicht rriêhr aufbringen kann. Ich bin froh, dass
ich mir den Glauben gewahrt habe, dass es trotz
der menschlichen Fehler und Schwächen möglich
sein könnte und möglich sein muss, eine höhere
Form der mens£}ilichen Gesellschaft, des mensch-
lichen Zusammenlebens zu finden. Es ist nun viele
Jahrzehnte her, dass hier in diesem Saale Herr
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Sulzer-Ziegler, einer unserer Vorläufer auf dem
Gebiete einer Neuregelung der volkswirtschaftlichen
Verhältnisse, gesagt hat: „Es darf einen Volks-
wirtschafter nicht kümmern, wie die Menschen sein
sollten, sondern er hat sich damit abzufinden, wie
sie sind." — Unter diesem Gesichtspunkt müssen
wir auch das Problem, das uns gestellt ist, zu lösen
suchen.

Da erhebt sich nun zu allererst die grosse Frage :
Geht es auf dem Wege der Freiwilligkeit, geht es
auf dem Wege der blossen Verständigung von
Mensch zu Mensch oder zwischen Verbänden ?
Auch hier habe ich meine Erfahrungen gemacht.
Gewiss gelingt es ausserordentlich oft, Fragen
der wirtschaftlichen Gegensätze auf freiwilligem
Wege auseinanderzusetzen, auf freiwilligem Wege
zu einer Verständigung zu kommen, aber wenn
es nur wenige sind, die nicht mitmachen wollen,
so sind diese Fragen oft kaum lösbar. Ja, wenn
alle Menschen sich so leicht in grössere Zu-
sammenhänge einordnen könnten wie Herr Dutt-
weiler, wenn alle Menschen es so ehrlich meinen
würden wie Herr Duttweiler, und alle Menschen
von der Rücksicht erfüllt wären, die Herr Dutt-
weiler auch seinem Nächsten gegenüber hat, könnte
man viel auf freiwilligem Wege machen, aber leider
sind die Menschen nicht alle so gut, nicht alle so
weitsichtig und nicht alle so ehrlich wie Herr
Duttweiler. Deshalb geht es nicht immer auf dem
Boden der Freiwilligkeit. Herr Duttweiler teilt
hier die Auffassung, die ich bei manchen weit-
sichtigen Industriellen gefunden habe. Ich habe
mit Leitern industrieller Betriebe, die fortschritt-
liche Arbeitgeber sind, sprechen können, denen es
einfach nicht in den Kopf hinein wollte, dass nicht
alle Menschen gleich seien wie sie, sondern dass
man an ändern Orten mit unendlichen Schwierig-
keiten zu rechnen habe. Deshalb geht es auf dem
Boden der Freiwilligkeit allein nicht. Ich habe mich
oft mit Kollegen aus unserm eigenen Stande unter-
halten, die erklärten: Man kann das alles machen
aus der menschlichen Einsicht heraus : „Zusammen-
halten ohne Zwang". Gewiss, aber auch hier muss
sofort wieder das Fragezeichen stehen: Sind die
Menschen gut genug, diese Freiheit ertragen zu
können? Das Zusammenhalten ohne Zwang ist
menschlich übersetzt vielfach so, dass man zu-
sammenhalten will, solange es einem passt ; wenn
es auch mit dem eigenen Egoismus in Ueberein-
stimmung steht, geht es schon ; aber wenn es einmal
gilt, ein Opfer zu bringen, dann sieht die Sache
sofort anders aus, und dann ist das „Zusammen-
halten ohne Zwang" meistens an einem sehr kleinen
Ort.

Ich werde noch Gelegenheit haben, bei der
Detailberatung an einzelnen Orten meine Meinung
zum Ausdruck zu bringen. Aber eines möchte ich
hier in der Eintretensdebatte schon sagen: Man
kann eine menschliche Gesellschaft, ein mensch-
liches Staatswesen weder auf politischem Boden
noch viel weniger auf wirtschaftlichem.Boden ledig-
lich mit Rechten zusammenhalten. Der Bürger hat
nicht nur Rechte, sondern er muss auch Pflichten
erfüllen, wenn das Staatsganze gesund bleiben soll.
Das ist schon auf politischem Boden nicht immer
leicht, und wir kennen deshalb die Gesetzgebung,
die die Vorschriften aufstellt. Es ist aber auf
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wirtschaftlichem Boden aus menschlichen Er-
wägungen fast unmöglich, auf freiwilligem Wege
die Menschen auf breitern Grundlagen zur Ein-
haltung bestimmter Pflichten zu verhalten. Es ist
ja leicht, in den heutigen Wirtschaftsverbänden den
Mitgliedern Rechte zu verschaffen; aber es ist un-
endlich schwer und bei ihrer heutigen privatwirt-
schaftlichen Stellung geradezu unmöglich, ihnen
auf dem Wege der Freiwilligkeit grössere Pflichten
aufzuerlegen. Und doch können sie weder in den
Regelungen der Verhältnisse auf dem Gebiete der
Berufsbildung, noch auf dem der Arbeitsverhält-
nisse, noch bei ändern Fragen der Wirtschaft selbst
Lösungen herbeiführen, die nicht auch Pflichten
für die, die diese Lösung für richtig erachten und
sie durchführen möchten, bedingen. Deshalb glaube
ich, dass die heutige Vorlage die absolut notwendige
Grundlage für die Regelung der wirtschaftlichen
und sozialen Beziehungen bilden muss, nicht nur,
soweit sie Rechte mit sich bringen, sondern auch,
soweit sie Pflichten verursachen.

Ich möchte einem sehr weit verbreiteten Irrtum
entgegentreten: die Vorlage hat ihre Bedeutung
nicht nur für Handwerk und Detailhandel, sondern
für die gesamte Wirtschaft, da sie, wie ich bereits
betont habe, in ihren Grundursachen eigentlich ein
europäisches Problem, vielleicht sogar ein Welt-
problem darstellt. Es tragen daher die Kreise,
welche der Vorlage grundsätzliche Opposition
machen, eine sehr schwere Verantwortung. Ich bin
immer noch so viel Idealist, dass ich glaube, dass
keine Partei, die hier im Saale vertreten ist, das
Schlechte will, dass keine Partei etwa den Unter-
gang unseres Volkes vorbereiten möchte; sondern
alle arbeiten nach ihrer Weise und nach ihrer Auf-
fassung am Fortschritt der Menschen, an der Ent-
wicklung unseres Landes zu einer höheren Volks-
gemeinschaft. Wenn wir aber in der Demokratie
vorwärts kommen wollen, dann gilt es nicht nur,
das Gute zu wollen, sondern es gilt, es auch prak-
tisch zu verwirklichen. Das ist nur dann möglich,
wenn man bereit ist, gegenseitig ein Opfer, vielleicht
auch im Bereich der Ueberzeugung, zu bringen.
Denn, wenn ich auch meine Meinung vielleicht für
die gute halte — und menschlich wäre es, wenn ich
sie für die beste halten möchte, nützt das für den
endgültigen Fortschritt sehr wenig, wenn ich nicht
bereit bin, den ändern entgegenzukommen und
auch einen Teil der ändern Meinung gelten zu lassen.
Ich darf wohl in Anspruch nehmen, dass die vor-
bereitenden Instanzen, sowohl die aussenparlamen-
tarischen wie die parlamentarischen, weitgehend
diesen Weg der Verständigung und des gegen-
seitigen Entgegenkommens beschritten haben. Herr
Grimm hat ja darauf hingewiesen, dass es sich
nicht um eine ideale und vollkommene Lösung
handeln könne. Solange eben Menschen am Werke
sind, wird immer etwas Unvollkommenes und nicht
vollständig Ideales geschaffen werden. Aber die
Vorlage ist eine Grundlage für die dringend not-
wendige gesunde Weiterentwicklung unserer wirt-
schaftlichen Verhältnisse. Sie haben eine histo-
rische Aufgabe zu erfüllen. Die Schweiz und vor
allem unser Schweizervolk hat den Beweis zu er-
bringen, dass auch ein freiheitliches Volk auf
demokratischer Staatsgrundlage den Weg in neue,
notwendig gewordene Formen findet. Ich habe
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dort, wo ich Gelegenheit hatte, immer darauf auf-
merksam gemacht, dass hier das Schweizervolk
nicht falschen Propheten folgen dürfe. Es ist auch
sicherlich ein Akt von gewaltiger Bedeutung, wenn
die sonst in unserm Saale nicht immer einigen
grösseren Parteien sich zu einer gemeinsamen Vor-
lage gefunden haben. Mag diese Vorlage in den
Beratungen noch die eine oder andere leichte
Aenderung finden, man wird sich nachher als guter
demokratischer Bürger dem fügen müssen, was ge-
schaffen ist. Es ist unser Recht und unsere Pflicht,
mitzuarbeiten, Anträge zu äussern, Kritik anzu-
bringen, solange die Vorlage in Vorbereitung ist.
Wenn sie aber einmal von den gesetzgebenden
Räten geschaffen ist, müssen wir uns als gute
Schweizerbürger dem gemeinsam . geschaffenen
Werk unterziehen, als Mitglieder des Parlamentes,
und wenn die Vorlage in die Volksabstimmung
hinauskommt, auch das Volk. Erst dann bestehen
wir die Probe, die die heutige schwere Zeit unserer
demokratischen Staatsauffassung stellt. Ich warne
noch einmal alle die, die nicht mitmachen wollen,
und mache sie auf die grosse Verantwortung vor
der Geschichte und der Entwicklung unseres Landes
aufmerksam. Ich möchte diese Verantwortung
nicht tragen und hoffe, dass das Schweizervolk
nächstes Jahr bei der Abstimmung den rechten
Weg finden wird.

Scherer-Basel: Das Eintreten auf die Vorlage
über die Revision des Wirtschaftsartikels der Bun-
desverfassung wird nicht abgelehnt werden können.
Der bisherige Art. 31, der einfach den Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit aufgestellt
hatte, kann nicht mehr ausreichen. Unsere Wirt-
schaftsgesetzgebung muss verfassungsmässig neu
fundiert werden. Wir sind einig darüber: es geht
mit der orthodoxen Handels- und Gewerbefreiheit
à outrance nicht mehr. Sieht man sich aber die
Revisionsvorlage näher an, so muss man konsta-
tieren, dass es sich offenbar lediglich darum han-
delt, einzelne konkrete Fragen zu prüfen und zu
entscheiden, nach reinen Zweckmässigkeitserwä-
gungen zu entscheiden. Wir verzichten darauf,
an Stelle des Grundsatzes der Handels- und Ge-
werbefreiheit ein anderes Prinzip zu setzen und wir
empfinden dieses Fehlen einer neuen grundsätz-
lichen wirtschaftlichen Idee so stark, dass wir,
um doch einen Grundsatz aufgestellt zu haben,
den alten Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit aufrecht erhalten und wieder an die Spitze
der Wirtschaftsartikel stellen, mit der angesichts
der folgenden Artikel allzu kühnen Behauptung,
die Handels- und Gewerbefreiheit sei im ganzen
Gebiete der Eidgenossenschaft gewährleistet. Und
doch wird die Wirtschaft heute in politischen und
wirtschaftlichen Diskussionen vielfach prinzipiell
betrachtet und erörtert und es treten prinzipielle
Fragen in den Vordergrund, zu denen in den Wirt-
schaftsartikeln einer Verfassung eigentlich Stel-
lung genommen werden sollte, um unsere wirt-
schaftlich bestimmten Grundsätze und Richtlinien
festzulegen. Eine Frage, deren bestimmte Beant-
wortung sich aufdrängt, ist die Frage nach dem
Träger der Wirtschaft: Sollen wir den Grundsatz
der Privatwirtschaft für unsere schweizerische
Wirtschaft aufstellen — mit den bekannten Aus-

nahmen für öffentliche Werke, die sog. public
utilities — oder sollen wir in der Verfassung grund-
sätzlich die Bahn öffnen und freigeben für eine
staatliche Wirtschaft, in der der Staat die Produk-
tionsmittel in die Hand nimmt und selber wirt-
schaftet •— eine staatliche Wirtschaft, wie sie in
den sozialistischen Programmerklärungen enthalten
ist und in den autoritären Staaten vom National-
sozialismus auf weite Strecken durchgesetzt wor-
den ist ?

Man hat diese grundsätzlichen Fragen auf der
Seite gelassen. Weder der Bundesrat 'hat sie be-
rührt, noch Ihre Kommission hat dazu Stellung
genommen. Ueber Fragen, die man nicht aufwirft,
entzweit man sich nicht und so schwieg man denn
und begnügte sich im Grunde damit, alledem, was
in den Krisenjahren durch dringliche Bundesbe-
schlüsse und durch Erlasse des Bundesrates ver-
fügt worden ist, nachträglich eine verfassungs-
mässige Grundlage zu geben.

Und dennoch, bei allem geschickten Umschiffen
der Klippen, stossen wir doch bei näherem Zusehen
in den uns vorliegenden neuen Wirtschaftsartikeln
auf Bestimmungen und Einrichtungen, die nicht
einfach das Anhängsel einer konkreten Einzel-
bestimmung und mit ihr entschieden sind — auf
Bestimmungen und Einrichtungen vielmehr, die
generellen Charakter tragen und allgemein für
unsere ganze Wirtschaft aufgestellt und errichtet
werden sollen.

Ich möchte mir erlauben, hier in der Eintretens-
diskussion auf ein neues Prinzip hinzuweisen, das
wir in unsere Wirtschaft einzuführen im Begriffe
stehen. Ich meine das neue Prinzip der Allgemein-
verbindlicherklärung von Vereinbarungen und Be-
schlüssen von Berufsverbänden und ähnlichen
Wirtschaftsorganisationen. •

Je weiter die Kommissionsberatungen zurück-
liegen und ich Distanz zum Ergebnis dieser Be-
ratungen gewinne, desto mehr wachsen in mir die
Bedenken gegen dieses neue Prinzip der Allgemein-
verbindlicherklärung. Es sollen Vereinbarungen
und Beschlüsse von Berufsverbänden und Wirt-
schaftsorganisationen allgemein verbindlich erklärt
werden können. Das, was ein Berufsverband mit
einem ändern vereinbart hat, soll für alle gelten,
nicht nur für die Verbandsangehörigen oder die
Berufsangehörigen, sondern für jedermann. Und
diese Allgemeinverbindlicherklärung erfolgt nicht
durch die gesetzgebenden Behörden, nicht durch
einen von National- und Ständerat gefassten Bun-
desbeschluss, sondern durch die administrativen
Behörden. Sie entnehmen dem Art. 31ter, dass
wir, die gesetzgebenden Räte, lediglich ein Gesetz
über das Prozedere einer behördlichen Allgemein-
verbindlicherklärung zu erlassen haben, ein Gesetz,o "

das voraussichtlich die Regeln und wohl auch einige
Richtlinien für die Allgemeinverbindlicherklärung
von Vereinbarungen und Beschlüssen von Berufs-
verbänden und Wirtschaftsorganisationen aufstelltÖ

und die Organe der Verwaltung bezeichnet, die die
Allgemeinverbindlichkeit verfügen können.

Ist dieses Gesetz einmal in Kraft — und wenn
das Gesetz auf Schwierigkeiten stösst, so kalnn in
Zeiten .gestörter Wirtschaft die Allgemeinverbind-
licherklärung durch einen dringlichen Bundes-
beschluss, der zunächst drei Jahre gibt, geordnet
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werden — ist dieses Gesetz oder ein entsprechender
dringlicher Bündesbesehluss aber einmal in Kraft,
dann haben wir zu all diesen Dingen, die in solchen
Vereinbarungen und Beschlüssen von Berufsver-
bänden und Wirtschaftsorganisationen niedergelegt
sind, nichts mehr zu sagen. Dann wird das alles
Gegenstand der Verwaltung; das Volkswirtschafts-
departement oder das Bundesamt für Industrie,
Gewerbe und Arbeit werden die Verfügung er-
lassen, durch die eine Vereinbarung oder ein Ver-
bandsbeschluss allgemein verbindlich erklärt wird;
und diese Amtsstellen werden verfügen auf Grund
von Berichten und Anträgen irgend einer neuen
Amtsstelle, eines Adjunkten oder einer Sektion
für Allgemeinverbindlicherklärungen.

Das ist nun doch ein tiefer Einbruch in unsere
demokratischen Einrichtungen. Der Grundgedanke
der Demokratie ist doch der, dass alle Gesetze und
Beschlüsse, alles, was den Bürger verpflichtet und
bindet, durch das Volk selber oder durch seine
gewählten Vertreter, unter Vorbehalt des Referen-
dums des Volkes, beschlossen werden muss. Auf
wichtigen und wichtigsten grossen Gebieten soll
es in Zukunft tue Sektion für Allgemeinverbindlich-
keit sein. Die Erlasse, die für das Volk Gesetz
sein sollen, sollen nicht mehr der Beratung der
Räte unterliegen, nicht mehr die Unterschrift der
Präsidenten des Nationalrates und des Ständerates
tragen, sondern von einer Beamtung ausgestellt
und publiziert werden. Verlassen wir damit nicht
den Boden unserer demokratischen Institutionen ?

Das war alles wohl ursprünglich gar nicht so
schlimm gedacht. Ursprünglich hat der Bundesrat
den Kreis der Vereinbarungen und Beschlüsse von
Berufsverbänden und Wirtschaftsorganisationen,
die durch eine Behörde allgemeinverbindlich erklärt
werden können, sehr eng ziehen wollen. Dieser
Kreis war ursprünglich beschränkt auf Vereinba-
rungen und Beschlüsse über die Berufsbildung, den
Befähigungsnachweis und die Arbeitsbedingungen
in einer Branche. Das war praktisch wohl harmlos
und vermochte die. prinzipiellen Bedenken auf die
Seite zu stellen. Aber, als der kleine Schritt getan
war, ging man weiter und erweiterte den Kreis
der Allgemeinverbindlicherklärungen, indem man
auch Vereinbarungen und Beschlüsse von Berufs-
verbänden zur Bekämpfung des unlauteren Wett-
bewerbes aufnahm.

Bei den Räten liegt ein Gesetzesentwurf über
den unlautern Wettbewerb. Wir sind in die Be-
ratung dieses Gesetzes eingetreten und haben sie
ordentlich gefördert; angesichts der neuen Wirt-
schaftsartikel ist die Beratung dann sistiert worden.
Wir wollten ein Bundesgesetz erlassen, das die
Tatbestände des unlautern Wettbewerbs feststellt
und den im Gesetz bezeichneten unlautern Wett-
bewerb verbietet und unter Strafe stellt. Man
konnte sich bei diesem Gesetze lediglich fragen,
ob man die Gesetzgebung über den unlautern Wett-
bewerb nicht besser den Kantonen überlassen sollte,
die sich bis jetzt mit Erfolg mit dieser Materie be-
fasst haben. Das wird nun alles umgekrempelt.
Das Gesetz soll verschwinden und in Zukunft sollen
die Berufsverbände beschliessen, was unlauterer
Wettbewerb ist und als unlauterer Wettbewerb
strafrechtlicher Ahndung unterliegt. Die Interes-
senten werden zum Gesetzgeber und wer die Be-

stimmungen eines allgemeinverbindlich erklärten
Verbandsbeschlusses über das, was die Interessen-
ten als unlautern Wettbewerb erklären, verletzt,
der wird vor den Strafrichter gestellt. Was wird
da alles allgemeinverbindlich erklärt werden! Die
Sekretäre der Wirtschaftsverbände werden auf die
Bureaux nach Bern gehen — wie man früher und
heute wegen der Kontingente nach Bern pilgert —
und ihre Verbandsbeschlüsse mitbringen und die
Allgemeinverbindlicherklärung ihrer Verbandsbe-
schlüsse verlangen, in denen all das niedergelegt ist,
was die Interessenten gerne als unlautern Wett-
bewerb behandelt haben möchten. Und all diese
Begehren werden dann in eidgenössischen Bureaux
entschieden werden zwischen einem wendigen, ge-
schickten und hie und da vielleicht auch skrupel-
losen Verbandssekretär und irgend einem Adjunk-
ten. Das helle Rampenlicht der offenen Verhand-
lung in den Räten wird abgedreht. Wollen wir das
wirklich ?

Wir wissen, wie weit die Bürokratie in solchen
Dingen zu gehen geneigt ist. Ein Beispiel: Wir
haben nach der Frankenabwertung der Verwaltung
die Vollmacht zur Kontrolle der Preise gegeben;
es wurden in zahlreichen Wirtschaftszweigen Ma-
ximalpreise, aber auch Minimalpreise festgesetzt.
Da aber dem Kunden gewisse Vorteile nicht nur
durch Preisreduktionen, sondern auch durch andere
Vorteile in den Kaufabreden eingeräumt werden
können, kam man dazu, neben bestimmten Mini-
malpreisen auch noch bestimmte Verkaufsbedin-
gungen aufzustellen, die nicht unterboten werden
durften — alles im Rahmen der Preisüberwachung.
Im Radiohandel z. B. wurde unter dem System der
Preisvorschriften vorgeschrieben, dass die Garantie,
die der Radioverkäufer wie jeder andere Kauf-
mann geben muss, zeitlich auf 6 Monate beschränkt
werden müsse. Ein Händler hatte in seinen Ver-
kaufsbedingungen die Garantiezeit auf ein volles
Jahr festgesetzt. Die , eidgenössischen Behörden
griffen ein, dem Mann wurden Sanktionen ange-
droht und er durfte nur noch 6 Monate Garantie
geben. ,

Aus solchen Verbandsvorschriften werden in
Zukunft Tatbestände des unlautern Wettbewerbs,
und die Bureaukratie, die diese Vorschriften unter
dem System der Preisvorschriften genehmigt hat,
wird sie ohne Bedenken auch allgemein verbindlich
erklären und sie so zum Straftatbestand des un-
lautern Wettbewerbs machen.

Nicht genug an dem. In der Kommission ging
man noch weiter. Die Gewaltigen der Wirtschafts-
verbände— sie sind zahlreich in unserer Demokra-
tie, in der heute ein grosser Wirtschaftsverband
mehr zu bedeuten hat als ein gewöhnlicher Kanton
— witterten Morgenluft. Man dachte an die Preise,
der Wunschtraum von der Sicherung „guter"
Preise, die nicht von der Konkurrenz unterboten
werden können, wurde lebendig. Und man fragte :
Kann dieses wunderbare Instrument der behörd-
lichen Allgemeinverbindlicherklärung nicht auch
benutzt werden, um sich „gute" Preise zu sichern,
auf Kosten der Verbraucher natürlich ? Man warf
die Frage auf, und im Brennpunkt der Diskussion
stand dann plötzlich der Wunsch nach der Sicherung
von Preisen, die durch Verbandsbeschlüsse fest-
gesetzt werden, durch dieses neue Instrument.
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Die Mehrheit stimmte zu. Und es galt nur noch,
eine Formulierung zu finden, die den Wunsch er-
füllt, aber es nicht allzu deutlich sagt.

Lesen Sie die lit. e in Art. 31ter: Gegenstand
der Allgemeinverbindlichkeit können auch sein
Verbandsbeschlüsse ,,zur Erhaltung bedrohter Wirt-
schaftszweige oder zur Förderung der Konkurrenz-
fähigkeit gegenüber dem Ausland". Das Wort
„zur Festsetzung von Preisen", das allein den wirk-
lichen Willen der Antragsteller deutlich und un-
zweideutig bezeichnet, ist vermieden worden und
der Antrag, doch durch Aufnahme dieser Worte
deutlich und offen zu sagen, was man will, wurde
abgelehnt. Aber das, was man will, ist die Allge-
meinverbindlicherklärung von Preisfestsetzungen.
Die von den Verbänden gewünschten Preise sollen
in der camera caritatis eines eidgenössischen Bu-
reaus allgemein verbindlich erklärt und dem Volke
aufoktroyiert werden. Man hat es nicht gewagt,
dies ausdrücklich zu sagen.

Das Volk wendet sich aus gesundem demokra-
tischen Empfinden heraus gegen die grosse Macht,
die heute schon der Verwaltung in die Hand gege-
ben' ist. Das System der Allgemeinverbindlich-
erklärung dehnt diese Macht gewaltig aus und legt
das Schicksal des Verbrauchers, das Schicksal des
ganzen Volkes in die Hand einer allmächtigen
Verwaltung.

Wo bleibt da noch der Unterschied zu den
autoritären Staaten, in denen ein Mitspracherecht
des Volkes oder seiner gewählten Vertreter fehlt,
die öffentliche Kritik ausgeschaltet und alles in
die Hände einer allmächtigen Verwaltung gelegt
ist ? Dort spricht man von Fachschaften, bei uns
von Berufsverbänden, dort von Fachschaftsführern,
bei uns von Verbandspräsidenten und -Sekretären.
Das wird dann wohl der, ganze Unterschied sein.

Man spricht bei uns heute viel von geistiger
Landesverteidigung. Vielleicht allzu viel. Aber
ist es mit der Forderung nach geistiger Landes-
verteidigung vereinbar, wenn wir in dem lebens-
wichtigen wirtschaftlichen Abschnitt unseres öffent-
lichen Lebens das Mitbestimmungsrecht des Volkes
und seiner gewählten Vertreter ausschalten und
die Macht in die Hände der Verwaltung legen ?
Ueberlegen Sie sich das zweimal. Principiis obsta.

Wick: Diejenigen, welche geglaubt oder gehofft
hatten, dass die Revision der Wirtschaftsartikel
eine gesamthafte rechtliche Ordnung unserer wirt-
schaftlichen Verhältnisse bringen werde, mussten
sich angesichts der Ergebnisse der Diskussion in
der nationalrätlichen Kommission enttäuscht sehen.
Es war das Kennzeichen der gesamten Kommissions-
beratungen, dass man theoretisch am Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit festhalten wollte.
Das wurde als Ausgangspunkt der Debatte genom-
men, aber weiter wurde über die grundsätzliche
Frage der Gesamtordnung von Recht, Staat.und
Wirtschaft nicht diskutiert. Ausgangspunkt der
Diskussion blieb das grundsätzliche Festhalten am
liberalen Prinzip und an der liberalen Gesellschafts-
ordnung, wonach die Gesellschaft in lauter Privat-
existenzen aufgelöst und die Volkswirtschaft zur
blossen Privatwirtschaft verengt bleibt, in dem
Sinne, als ob Wirtschaft überhaupt nur Privatsache
wäre. Uebrigens sind die grössten wirtschaftlichen

Verbände — darauf hat Herr Scherer auch hin-
gewiesen — durchaus privatrechtliche Gebilde,
während die kleinsten Gemeinden öffentlichen
Charakter tragen mit genauen Umschreibungen
ihrer Rechte und Pflichten. Man gibt den Ge-
meinden derart grosse Bedeutung in der schweize-
rischen Oeffentlichkeit, während grosse Verbände,
die, wie Herr Scherer mit Recht gesagt hat, eine
grössere Bedeutung, Wichtigkeit und Aktivität
haben können, als vielleicht ganze Kantone in der
Eidgenossenschaft, durchaus privatrechtliche Ge-
bilde sind. Die Gemeinden, um dieses Beispiel
wieder anzuführen, haben genau umschriebene
Rechte und Pflichten, während die Wirtschafts-
verbände nur Rechte besitzen. In ihrem privaten
Charakter kommt weniger die Autonomie als viel-
mehr die Autokratie zum Druchbruch und Aus-
druck. Die Wirtschaft versagt in dieser Beziehung
durchaus als gemeinschaftsbildender Faktor, und
zwar aus dem einfachen -liberalen Grunde, weil sie
überhaupt nicht vom Gemeinschaftsgedanken ge-
tragen ist. Es liegt nicht im Wesen unserer Wirt-
schaftsauffassung, dass sie Gemeinschaftspflichten
hat, sondern sie ist vom blossen Erwerbsgedanken
und von blossen Erwerbsinteressen getragen. Sie
ist also grundsätzlich auch heute noch, trotz der
Bindungen, die ihr aufgelegt worden sind, nicht
von sozialen Gedanken getragene Volkswirtschaft,
sondern von rein individuellen Interessen getragene
Privatwirtschaft. Diese Grundauffassung kommt
eigentlich auch in den jetzt revidierten Wirtschafts-
artikeln zum Ausdruck. Man ist nur dazu ge-
kommen, diesen Grundsatz nach verschiedenen
Seiten hin zu beschneiden, allerdings so stark, dass
man sich fragen muss, ob der Grundsatz hier die
Hauptsache sei oder ob die Ausnahmen eigentlich
den Grundsatz repräsentieren. Aber es muss gesagt
werden, dass in all diesen Diskussionen, bei allen
Beschneidungen der schädlichen Auswirkungen der
Wirtschaft über den Sinn der Wirtschaft, über die
grundsätzlichen Auffassungen sozusagen kein Wort
verloren wurde. Ueber die Organisierung der Wirt-
schaft als Ganzes wurde nicht gesprochen. Auch
die jetzige Formulierung in diesen Wirtschafts-
artikeln bedeutet Festhalten an der individuellen,
atomistischen Wirtschaftsauffassung. Man kann
sagen, dass die jetzigen revidierten Artikel nichts
anderes bedeuten, als eine verfassungsmässige Ver-
ankerung bestehender Verhältnisse in der Verfas-
sung. Nun möchte ich mich nicht gegen diese Tat-
sache wenden. Ich anerkenne durchaus, dass diese
Vorlage einen rein praktischen Zweck hat, dass sie
eine rein äussere Zweckmässigkeitslage ausdrückt.
Das ist der Sinn und der ist durchaus anzuerken-
nen. Es ist eine Vorlage, die der gegenwärtigen
Praxis entspricht, die aber keine Richtlinien für
die Zukunft weist.

Nun sehen wir, dass diese liberale Wirtschafts-
ordnung oder dieses liberale Wirtschaftssystem
eigentlich sich selbst preisgeben musste durch eine
ausserordentlich scharfe staatliche Intervention.
Nun fragt es sich, wenn wir überhaupt eine grund-
sätzliche Frage auf werf en dürfen: Wollen wir in
dieser Form des staatlichen Interventionismus
weiterfahren, bis wir zu einem Staatssozialismus
gelangen, der überhaupt nichts mehr übrig lässt
von der bisherigen Auffassung der Wirtschaft als
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einer Privatwirtschaft ? Ich glaube, die Auffassung
ist allgemein, dass es keine Möglichkeit mehr gibt,
wenigstens keine praktische Möglichkeit mehr, zu
diesem alten liberalen Gegensatz von Staat und
Individuum zurückzukehren. Zwischen Staat und
Individuum stehen Gebilde: das sind die grossen
Wirtschaftsverbände. Die Frage ist nur, wie wir
sie rechtlich ordnen wollent: ob wir sie weiter als
rein private Gebilde erhalten, oder ob wir ihnen

x eine Form geben wollen, in der sie sich entweder
in der Richtung staatssozialistischer Gebilde weiter
entwickeln oder dann die Gestalt sogenannter
berufsständischer Einrichtungen erhalten. Das ist
das Problem und die Frage, weshalb ich hier über-
haupt das Wort ergreife: weil das die Auffassung
des grössten Teils jener Kreise ist, die die katholisch-
konservative Fraktion und Partei im Lande reprä-
sentieren. Die Rettung der Sphäre der Privat-
wirtschaft, das ist unsere Auffassung, wird letzten
Endes nur möglich sein durch Schaffung eines
Zwischengebildes, einer nicht staatlichen, aber
öffentlich-rechtlichen Wirtschaft. Das ist ein Unter-
schied, der sehr oft nicht erkannt wird, dass es
öffentlich-rechtliche Gebilde geben kann, die nicht
staatliche Gebilde sind. Es wird also sozusagen
eine neue Rechtsauffassung im Wirtschaftsleben
propagiert, die sich noch in keiner Art und Weise
verfassungsmässig verankert findet. Es gibt liberale
Wirtschaftspolitik und Wirtschaftstheoretiker, die
die Zukunft der Wirtschaft in dieser Richtung sehen,
wie etwa der grosse englische Wirtschaftstheoretiker
Keynes, der in seinem Buche «Laisser faire, laisser
aller» diese Idee vom wirtschaftlichen Zwischen-
gebiet mit öffentlich-rechtlichem Charakter postu-
liert, nicht theoretisch, sondern weil er das in der
geschichtlichen Entwicklung sieht. Da stimme ich
mit Herrn Grimm Durchaus überein : Man kann hier
nicht irgendeine Auffassung rein theoretisch ver-
treten, sondern muss sagen, dass die rechtlichen
Verhältnisse aus den tatsächlichen Verhältnissen
heraus zu regeln sind. Das war überhaupt immer
das Bedeutungsvolle an unserm Verfassungsrecht:
wir haben nie jein theoretische Grundsätze in der
Verfassung niedergelegt, sondern immer zuerst ge-
schaut, wie die tatsächlichen Verhältnisse sich ent-
wickelten, und ihnen dann die entsprechende ver-
fassungsmässige .Grundlage gegeben. Nun sagt
man, und dagegen möchte ich mich wehren, dass
die jetzigen Wirtschaftsartikel, wie sie aus den
Beratungen der Kommission hervorgegangen sind,
bereits eine berufsständische Ordnung enthalten,
namentlich in der Form der Allgemeinverbindlich-
erklärung. Das ist falsch. Die Allgemeinverbind-
licherklärung ist nicht ein Wesenszug der berufs-
ständischen Ordnung oder einer berufsständischen
Wirtschaft. Sie ist viel leichter in einer rein staats-
sozialistischen Wirtschaft möglich. Sie ist etwas,
was bei der berufsständischen Ordnung zwar in
Frage kommen kann, aber nicht ihr Wesen aus-
macht.

Nun werden Sie fragen, warum die konserva-
tiven Mitglieder in der Kommission keinen Vorstoss
gemacht haben ? Man hat uns diesen Vorwurf aus
unsern eigenen Reihen entgegengehalten: Ihr habt
das im Programm; aber jetzt, wo Ihr Gelegenheit
hattet, einen Vorschlag in dieser Richtung zu
machen, habt Ihr doch wieder nichts getan. Warum

wir zu dieser Sache nichts gesagt haben, im Sinne
eines bewussten Vorstosses ? Es geschah aus demo-
kratischen Ueberlegungen, aus Gründen unserer
schweizerischen politischen und sozialen Auf-
fassung heraus, wie ich bereits betont habe, weil
wir nicht wollen, dass irgendein Verfassungs-
grundsatz von oben her dem Volke aufoktroyiert
wird, auch wenn es via Volksabstimmung gehen
sollte. Die Verfassung muss immer der Ausdruck
des lebendigen Lebens sein. Darin liegt überhaupt
die ganze Problematik der Totalrevision der Ver-
fassung: bevor diese Dinge, die wir revidieren sollen,
einigermassen in der Praxis abgeklärt sind, ist es
ausserordentlich gefährlich, mit dem Instrument
einer Totalrevision an eine neue Ordnung heran-
zugehen. Das gilt auch für die berufsständische
Auffassung. Erst, wenn sich berufsständische
Gebilde aus der Natur der Wirtschaft und der
sozialen Verhältnisse heraus gebildet haben, kann
man ihnen den entsprechenden verfassungsrecht-
lichen Ausdruck verleihen. Heute ist die Zeit dazu
noch nicht gekommen, diese berufsständische Ord-
nung in der Verfassung zu verankern. Sie muss
Ausdruck der Wirklichkeit sein, wie das — und das
ist das Bedeutungsvolle an unserm revidierten
Verfassungsartikel — hier der Fall gewesen ist.
Aus diesen Gründen, obwohl diese Revision unsern
Ideen nicht vollständig entspricht, stimme ich
— ich kann nicht im Namen der Fraktion sprechen,
aber auch der grösste Teil der Fraktionsmitglieder
wird bestimmt beipflichten — diesem Verfassungs-
artikel zu.

Was( die berufsständische Ordnung anbetrifft,
so wollen wir diese Ordnung via facti verwirklicht
sehen. Die tatsächliche berufsständische Ordnung
ist das Erste, ihre verfassungsmässige Verankerung
ist dann erst das Zweite. Wir betrachten die berufs-
ständische Ordnung als ein eminent demokratisches
Prinzip, als die nach der wirtschaftlichen und
sozialen Seite hin ausgerichtete Form der Demo-
kratie. Die Demokratie ist nicht nur ein staatliches,
politisches Instrument, sondern sie ist etwas
Lebendiges, was unser ganzes Wesen erfasst, nicht
nur im Bereiche des Politischen, sondern auch im
Bereiche des Wirtschaftlichen und Sozialen, wobei
selbstverständlich aus den verschiedenen Gegen-
ständen heraus die demokratische Wirkung eine
andere ist auf politischem und eine andere auf
wirtschaftlich-sozialem Gebiete. Aber auf alle Fälle
— ich möchte das nochmals betonen, damit man
uns nicht immer wieder den Vorwurf macht, wir
wollten das österreichische Beispiel seligen An-
gedenkens nachahmen — streben wir eine durchaus
schweizerische Lösung, eine einheitlich demokra-
tische und föderalistische Lösung dieser berufs-
ständischen Idee an. Es gibt doch eine sogenannte
rechtliehe Gegenstandslogik, d. h. eine Logik,
die sich aus den Verhältnissen heraus ergibt. Die
Wirtschaft hat ihre ganz bestimmte Eigengesetz-
lichkeit, der man auch rechtlichen Ausdruck ver-
leihen muss. Die berufsständische Ordnung will
eigentlich dem Staat und der Wirtschaft die ihnen
wesensmässigen Aufgaben geben. Der ganze staat-
liche Interventionismus, den wir hier im Parlament
immer wieder haben, wo jeder, wenn ihn einmal
der Schuh drückt, zürn Parlament und zum Bundes-
rate läuft, ist eine derart schwere Belastung unserer
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Arbeit, dass sie uns eigentlich unfähig macht,
richtig zu funktionieren. In dieser Beziehung ist
die Kritik am Parlament an und für sich.richtig.
Nur'sollten die, die sie ausüben, sich selber einmal
an der Nase nehmen und die Verantwortung nicht
immer dem Parlament und dem Bundesrate zu-
schanzen. Immer ist man von aussen her an den
Staat gelangt, weil man keine andere Stelle hatte,
die zum Rechten hätte sehen können. Es fehlte
eben dieses Zwischengebilde, das wir als berufs-
ständisch bezeichnen. Wir betrachten den Staat
als die politische Gemeinschaft des Volkes, die
Wirtschaft als die ökonomische Gemeinschaft des
Volkes. Heute ist die Wirtschaft aber überhaupt
keine Gemeinschaftsform, sondern eine reine Er-
werbsorganisation, und nicht das, was sie eigentlich
im sozialen Sinn sein sollte: eine ökonomische
Rechtsgemeinschaft, die sich aus der naturgege-
benen und aus der Geschichte geformten Ordnung
ergeben muss.

Aufgabe des Gesetzgebers wird es dann aller-
dings sein müssen, den praktisch herauskristalli-
sierten Gebilden, diesen Berufsständen, wenn wir
einmal dieses Wort gebrauchen wollen, die juri-
stische Form zu geben, und da kann dann eventuell
ganz neues Recht geschaffen werden, ein ganz neues
Rechtssystem herauswachsen. Die Jurisprudenz
ist eine Wissenschaft, die nicht etwas Totes ist und
bloss in Retrospektiven arbeiten muss. Sie muss
auôh suchen, neuen Gebieten einen neuen recht-
lichen Ausdruck zu geben. Ich nenne hier den
Namen eines sehr grossen deutschen Juristen, der
bereits für diese Fragen einen juristischen Ausdruck
gefunden hat. Es ist Otto Gierke, der Jurist der
Genossenschaften, der nach dieser Richtung bereits
von einem Sozialrecht gesprochen hat, und zwar
schon vor 40 Jahren ; einem Sozialrecht, das zwischen
dem staatlichen Recht und dem privaten Recht
eingegliedert ist. Die verfassungsmässige Formu-
lierung muss dann von den Verhältnissen selbst-
verständlich abhängig sein. Wenn wir eine der-
artige neue wirtschaftliche Rechtsordnung haben,
kann auch eimal das grosse Gebiet des Arbeits-
verhältnisses gesamthaft einer Rechtsordnung
unterworfen werden. Heute haben wir gar keine"
gesamthafte Rechtsordnung des Arbeit s Verhält-
nisses, sondern dieses Arbeitsverhältnis ist in allen
möglichen Gesetzen, im Zivilrecht, im Obligationen-
recht und in verschiedenen Spezialgesetzen nieder-
gelegt. Die Rechtsentwicklung des Arbeitsverhält-
nisses steht heute auch bei uns in der Schweiz
durchaus hinter den tatsächlichen Bedürfnissen
weit zurück. Dieses Arbeitsverhältnis ist nur in
Einzelheiten, aber noch gar nicht grundsätzlich
geregelt.

Als diese Frage der gesamthaften Rechtsordnung
des Arbeitsverhältnisses in den Kommissions-
beratungen auch nur ganz leise angetönt wurde,
da erhob sich sofort die Opposition, und es hiess:
Wir wollen keinen sogenannten Code social, wie ihn
die französische Volksfront gewünscht hat. Ich
meinerseits empfinde gar keinen Horror, ich habe
keine Angst davor. Warum sollte es nicht-möglich
sein, auch in unsern schweizerischen Verhältnissen
das gesamte Arbeitsverhältnis einmal rechtlich zu
ordnen? Sie können dem Ding dann einen Namen
geben, wie Sie wollen, das ist durchaus nebensäch-

lich. Wir sind der Auffassung, dass das Soziale
und das Wirtschaftliche zusammengehören, dass
sie zusammen eine eigenrechtliche Gestaltung ver-
langen. Wir anerkennen durchaus die Wirtschaft
als Privatwirtschaft. An diesem Prinzip halten wir
alle fest, wir von unserer Fraktion und Partei.
Das ist ein Grundsatz, an dem wir in gar keiner
Weise rütteln lassen. Aber Privatwirtschaft heisst
nicht, dass sie nur privater Selbstzweck sein dürfe,
sondern dass sie Dienst sein muss an der Volks-
wirtschaft und dass sie von gesellschaftlichen
Gesichtspunkten aus organisiert sein muss, mit
einem Wort, dass die Wirtschaft eine soziale
Funktion zu erfüllen hat, die schliesslich auch im
Verfassungs- und Rechtsleben ihren Ausdruck
finden muss. Aber von der Volkswirtschaft als einer
organisierten Zusammenfassung der verschiedenen
Arbeitsprozesse und von der Arbeit als einer Per-
sönlichkeits- und Gemeinschaftsleistung im Gesamt -
gefüge eines Volkes, davon ist in unserer Verfassung
mit keinem Worte etwas gesagt. Hier sind noch
duro'haus Lücken vorhanden.

Ich glaubte, auf all diese Verhältnisse hinweisen
zu dürfen, um Ihnen zu sagen, welche Auffassungen
grundsätzlicher Art wir in bezug auf die Revision
der Wirtschaftsartikel hätten, wenn einmal an eine
Totalrevision herangeschritten wird. Diese Artikel
werden nicht so, wie sie aus unserer Beratung
hervorgehen, gesamthaft bei einer Totalrevision
aufgenommen werden. Aber das möchte ich be-
tonen; diesen revidierten Wirtschaftsartikeln dürfen
und können wir zustimmen. Sie entsprechen
durchaus der tatsächlichen Lage, und es ist ein
Verdienst des Bundesrates, dass er uns diese Vor-
lage gegeben hat, dass er aus durchaus realpolitischer
Einsicht heraus diese Vorlage gegeben hat, und
realpolitische, realwirtschaftliche Gesichtspunkte
waren ausschlaggebend bei der Abänderung der
einzelnen Artikel.

Wir stimmen dieser Vorlage zu. Wir betrachten
sie als eine Etappe, betrachten sie noch nicht als
Endziel, aber als Etappe zur Erreichung des End-
zieles.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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#ST# IVachmittagssitzung vom 26. April 1938.
Séance du 26 avril 1938, après-midi.

Vorsitz — Présidence: Hr. Hauser.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundesver-
fassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre écono-
mique. Revision.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 296 hiervor. — Voir page 296 ci-devant.

BÜrki: Die Schweizerische Bauern-, Gewerbe-
und Bürgerpartei hat in ihrer^ Delegiertenversamm-
lung vom 6. November 1937 zu dem Entwurf des
Bundesrates betreffend Revision der Wirtschafts-
artikel Stellung genommen und ihn als geeignete
Grundlage für die parlamentarische Beratung und
für die öffentliche Diskussion bezeichnet. Unsere
Fraktion begrüsst die Vorlage, und wir danken dem
Bundesrat für deren Einbringung! Wir halten eine
Revision der Bundesverfassung auf dem Gebiete
der Wirtschaft für äusserst dringlich und notwendig.
Aus der Wirtschaft müssen ja die Mittel kommen,
die Bund und Kantone und Gemeinden nötig haben,
um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Den Wirt-
schaftsverlauf in geeignete Bahnen zu lenken, muss
eine hohe und hehre Aufgabe von heute sein.

Wir anerkennen voll und ganz die Erfolge der
liberalen Wirtschaftsführung der letzten Jahrzehnte.
Aber die Entwicklung hat auch auf diesem Gebiet
Formen angenommen, die nach unserer Auffassung
nicht mehr für unsere Verhältnisse passen. Im
Laufe der Jahre hat man Anpassung an die Forde-
rungen der Zeit gesucht auf dem Gebiete der Ver-
fassung, des Gesetzes- und Verwaltungsrechtes. Nur
in der Wirtschaft ist man der Entwicklung nicht
gefolgt, und deshalb waren auch die vielen dring-
lichen Bundesbeschlüsse nötig, als uns die Verhält-
nisse vom Ausland her überraschten.

Wir glauben nicht an eine Rückkehr von Vor-
kriegsverhältnissen auf dem Gebiete der Wirtschaft.
Es werden Jahre, vielleicht Jahrzehnte vergehen,
bis etwas geordnete und bleibende Verhältnisse im
Verkehr mit dem Ausland eintreten werden. Und
dass wir wirtschaftlich auf das Ausland angewiesen
sind und uns dessen Verhältnissen anpassen und
einordnen müssen, das wird wohl im Saale niemand
bestreiten wollen. Die Welt ist in einer Zeit der
Umbildung, nicht nur in staatspolitischer, sondern
auch in wirtschaftspolitischer Hinsicht. Welt-
anschauungen färben nicht nur auf das staats-
politische, sondern auch auf das Wirtschaftsgebiet
ab. Staat und Wirtschaft sind zu eng mitein-
ander verbunden, und die Wirtschaft ist das Schick-
sal der Völker. Das verkennen zu wollen, wäre
Blindheit. Deshalb ist es höchste Zeit, auch unsere
Wirtschaftspolitik den Anforderungen einer neuen
Zeit anzupassen, und das im Rahmen unseres staats-
politischen Denkens und Fühlens und nicht nach

ausländischen Mustern, die sich auf unser Land
nicht übertragen und anwenden, lassen.

Die Vorlage mit den Ergänzungen und Vor-
schlägen der Kommission ist geeignet, diesen Rah-
men zu schaffen und unsere Wirtschaftspolitik und
Wirtschaftsführung auf eine verfassungsmässig un-
anfechtbare Grundlage zu stellen. Auf der vorge-
schlagenen Basis ist der Zukunft Raum geschaffen.
Das Bestehende bleibt, soweit es sich bewährt hat;
dem Kommenden, das sich in der Unsicherheit der
heutigen Zeit und deren Entwicklung bergen kann,
bleibt der Weg frei. Die Vorlage gibt der Eigenart
unserer Wirtschaftsstruktur Ausdruck. Sie will
unsern Verhältnissen gerecht werden. Sie bringt
die Verankerung des Schutzes der Landwirtschaft,
von der in der Bundesverfassung bisher nichts zu
finden war. Die Wissenschaft des Landbaues ist
eine der vornehmsten Wissenschaften. Diesen
Schutz der Landwirtschaft als Grundlage der Volks-
wirtschaft zu verankern und zu erwähnen, ist ein
Gebot der Stunde. Die Vorlage kann sich nur auf
dem Wege der Verständigung zum Wohle der Ge-
samtwirtschaft und des Volkes auswirken.

Was hat sich in unserem Wirtschaftsleben bis
heute besonders bewährt ? Es ist der grosse Bestand
an vielen kleinen und mittleren selbständigen Be-
trieben. Sie haben sich nicht nur bewährt, sie haben
ihre Bedeutung für unser Land erwiesen : wirtschaft-
lich, sozial und auch politisch. Nach der Betriebs-
zählung des Jahres 1929 zählen wir in Handwerk,
Gewerbe, Handel und Industrie 217 782 Betriebe
mit l 260 864 beschäftigten Personen, wovon 201682
Betriebe mit l—10 beschäftigten Personen, das
sind 92,5% aller .Betriebe mit 495 957 beschäftigten
Personen. Zum 'Vergleich führe ich die Landwirt-
schaft an. Dort haben wir 238 469 Betriebe mit
614113 beschäftigten Personen über 15 Jahren,
wovon 219 546 Betriebe mit einem Flächeninhalt
bis 15 ha, also alles kleine und mittlere Betriebe,
welche wiederum 92% aller landwirtschaftlichen
Betriebe ausmachen.

Was sagen.uns diese Zahlen? Sie sagen uns,
dass der Wirtschaftsaufbau unseres Landes sozu-
sagen der Bodengestaltung angepasst ist. Wir haben
in der Landwirtschaft keinen eigentlichen Gross-
grundbesitz nach ausländischem Ausmass. Wir
haben aber auch keine grossen Grundstoffverarbei-
tungsindustrien, weil der Mangel an Bodenschätzen
solche nicht aufkommen lässt. Und wir gehen wohl
nicht fehl, wenn wir sagen, dass aus diesen Verhält-
nissen heraus unsere Demokratie herausgewach-
sen ist.

Was sagte seinerzeit ein schweizerischer Bundes-
rat anlässlich einer schweizerischen Gewerbetagung ?
„Die Erhaltung möglichst vieler selbständiger Exi-
stenzen gehört zu den vornehmsten Pflichten des
Staates. Bund und Kantone dürfen nie vergessen,
dass ein gesunder Gewerbestand neben einer ge-
sunden Landwirtschaft den sichersten Schutzwall
unserer Demokratie bedeutet. Wenn der Staat sie
festigt, festigt er sich selbst." Das Bestehen mög-
lichst vieler selbständiger Existenzen hat also, wie
schon erwähnt, nicht nur wirtschaftliche und soziale,
sondern ganz besonders staatspolitische Bedeutung,
wessen wir eingedenk sein sollten, und was auch
heute bereits von Kollege Grimm erwähnt worden
ist.
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Herr Duttweiler schreibt in seiner „Tat" Nr. 14
dieses Jahres über die Preisgabe der Handels- und
Gewerbefreiheit — ein politisches Problem: „Es
gibt nur einen Weg für uns, nämlich den schwei-
zerischen, die Ertüchtigung und Befreiung der Per-
sönlichkeit, die Steigerung des Verantwortungs-
bewusstseins in der Wirtschaft."

Die Vorlage, die wir beraten, bleibt auf dem
schweizerischen Weg. Nicht die schrankenlose Frei-
heit, die Konzernbildung auf allen Gebieten, die
übersteigerte Rationalisierung, die den selbständigen
Klein- und Mittelbetrieb mehr und mehr ausschalten,
sind schweizerisch, sondern unschweizerisch. Wir
lehnen Produktions- und Verteilungsformen, wie sie
vielerorts im Ausland in Millionenstädten oder in
weiten Siedelungen ihre Berechtigung haben mögen,
ab, denn sie sind undemokratisch, sie sind unschwei-
zerisch. Wir lehnen auch das Rücksichtslose und
Hemmungslose in der Wirtschaft ab. Demokratie
ist nicht Gewalt des Stärkern, sondern Verständi-
gung unter Volksgenossen. So sei es auch in der
Gestaltung unserer Wirtschaft. Die Ordnung un-
serer Wirtschaft soll weitgehend der demokatischen
Staatsidee, sozusagen der Beschaffenheit unseres
Landes, deren Natur und Bodengestaltung ange-
passt sein und bleiben. Der Raum ist zu klein für
Grossgebilde, oder aber der Schwächere und Kleine
geht zugrunde.

Man höre auf mit dem Einwand, der tüchtige
Kleinbetrieb werde nie untergehen. Wenn die
Warenverteilung, besonders die der Lebensmittel,
derart übersetzt ist wie heute und noch weiter über-
steigert werden soll, nimmt der Grossbetrieb auch
dem tüchtigen Kleinen den Lebensraum weg. Sein
Umsatz geht derart zurück, dass der Ertrag davon
nicht mehr zum Leben ausreicht. Ist es nötig, in
den Grossbetrieben Millionen auf Millionen zu
häufen und dafür dem kleinen und genügsamen
selbständigen Kleinbetrieb die Existenz wegzu-
nehmen? Dafür sind wir nicht zu haben.

Die Kundgebungen gegen das Ueberhandnehmen
der Grossbetriebe, Warenhäuser, Epa und andere
mehr kommen nicht von ungefähr. Man nehme sie
auch nicht zu leicht, denn der Ernst der Lage liegt
tiefer. Die Ausschaltung des gewerblichen Mittel-
standes hat sich im Ausland da und dort bitter ge-
rächt, nicht zum wenigsten für diejenigen, die Be-
fürworter dieses Systems waren. Gerade das Ueber-
handnehmen der Grossbetriebe, ihr meist hemmungs-
loses und rücksichtsloses Vorgehen, hat die Ver-
bände aufgerüttelt, fester gefügt, geschaffen, wo sie
noch nicht vorhanden waren, mit dem Willen, den
Kampf um die wirtschaftliche Selbständigkeit ihrer
Mitglieder aufzunehmen*

Es geht hiebei nicht um Personen, nicht um Se-
kretäre, nicht um Herrn Duttweiler., sondern es geht
um Grundsätze, um Ideen.

Wohl mögen in den Verbänden, wie sie von
Herrn Duttweiler und ändern, denen sie ein Dorn
im Auge sein mögen, so heftig kritisiert werden,
Fehler und Mängel vorkommen, wie überall, wo
Menschenwerk ist, aber mit den Wirtschaftsver-
bänden wird heute zu rechnen sein, sie lassen sich
aus dem Wirtschaftsleben nicht mehr ausschalten.

Gewiss, man soll sich in den Berufs- und Wirt-
schaftsverbänden vor Ueberorganisation, vor Zwang
und Vormundschaft hüten. Der Verband soll der

Berater, der Erzieher, der Förderer des Mitgliedes
sein, nicht etwa ein Beschützer und Fürsprecher der
Unfähigen und Gleichgültigen.

Diesen Richtlinien trägt aber auch die Vorlage
Rechnung. Wenn von Allgemeinverbindlichkeits-
erklärungen die Rede ist, so kann sie nur unter
Beobachtung solcher Grundsätze denkbar sein. Die
Handels- und Gewerbefreiheit bleibt weiterhin ge-
währleistet. Wir stimmen dem unbedingt zu und sind
mit Herrn Duttweiler einig, wenn er sagt, „dass die
Persönlichkeit, die Steigerung des Verantwortungs-
bewusstseins, die Förderung des schöpferischen Gei-
stes die Grundlage einer gesunden Wirtschaftsfüh-
rung sind". Aber wie gesagt, die Vorlage trägt diesen
privatwirtschaftlichen Grundsätzen Rechnung. Be-
vor die gefürchteten, mit Schlagwörtern geflügelten
Bedenken der „Eingriffe" in die Wirtschaft möglich
sind, bevor eine Allgemeinverbindlichkeitserklärung
ausgesprochen werden kann, braucht es der stich-
haltigen Begründungen viele. Uebergriffen würde
ja zum vorneherein eine Niederlage durch das Re-
ferendum beschieden sein. Gerade hierin geht vielen
selbständig Erwerbenden die Vorlage zu wenig weit,
weil sie sich sagen, dass mit diesen Verklausulie-
rungen und Vorbehalten der gewünschte Schutz
praktisch fast gar nicht erreichbar ist.

Unsere Fraktion begrüsst ferner die Aufnahme
der Bestimmungen in Art. 34ter über die Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit und Förderung der
Arbeitsbeschaffung, sowie über den Schutz der
Arbeitnehmer, die- Arbeitsvermittlung und Arbeits-
losenversicherung. Diese Bestimmungen sind un-
bestritten. Ich möchte darüber weiter keine Aus-
führungen machen. Es sind Gemeinschaftsfragen
und Ordnungen, wie sie eines wahren demokratischen
Staatswesens würdig sind. Besondern Wert aber
legen wir auf die Verankerung, dass der Bund be-
fugt ist, über die berufliche Ausbildung Bestim-
mungen aufzustellen. Unsere Hoffnungen richten
sich da namentlich auf die nun mögliche Förderung
des hauswirtschaftlichen Dienstes, auch die Lösung
der Dienstbotenfrage, auf deren Wichtigkeit wir
auch anlässlich der Beratung des Gesetzes über
das, Mindestalter für den Eintritt in das Erwerbs-
leben hingewiesen haben.

Unsere Fraktion steht geschlossen für die Vor-
lage ein, weil wir die vollendete Ueberzeugung
haben, dass eine Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung für unsere Volkswirtschaft
und unser Land äusserst dringlich ist. Wir geben
der Hoffnung Ausdruck, dass wenn nicht eine ge-
schlossene Einheit, so doch eine überwältigend
grosse Mehrheit des Rates dem Schweizervolk auch
in dieser Verfassungsrevision den Weg zeigen möge.

Herzog: Mein Fraktionskollege Grimm hat
Ihnen bereits auseinandergesetzt, aus welchen
Ueberlegungen wir im Gegensatz zum Antrag des
Herrn Tobler, der auf Nichteintreten geht, Ein-
treten beschliessen werden. Es unterliegt sicher
keinem Zweifel, dass die Mehrheit des Rates auf die
Vorlage eintreten wird. Es ist für uns ganz klar,
dass die jetzige Situation, die Entwicklung, welche
unsere ganzen wirtschaftlichen Verhältnisse ge-
nommen haben, auch eine Neuregelung und Neu-
fassung der Wirtschaftsartikel unserer Bundes-
verfassung zur Folge haben muss. Es scheint mir
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notwendig zu sein, bei dieser Gelegenheit auch
darauf hinzuweisen, dass sich die Demokratie
gerade in diesen Fragen, die jetzt zur Diskussion
stehen, bewähren muss. Die Demokratie muss die
Kraft haben, in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt
erleben, die Wege zu gehen und diejenigen Vorkeh-
ren zu treffen, die auf Grund der veränderten Ver-
hältnisse notwendig sind. Wenn die Demokratie
diese Wege nicht aus eigener Kraft gehen kann,
dann ist es um unser demokratisches Staatswesen
geschehen. Diese Ueberlegungen neben vielen än-
dern machen es uns zur Notwendigkeit, an der
Neufassung der Wirtschaftsartikel mitzuarbeiten
und zunächst für Eintreten auf die Beratung zu
stimmen.

Man wäre versucht, jetzt schon sich mit einigen
Ausführungen der Herren, die bereits zur vorlie-
genden Vorlage gesprochen haben, polemisch aus-
einanderzusetzen. Wir glauben, dass dazu viel-
leicht jetzt noch nicht Anlass vorliegt und dass
vielleicht auch die Angelegenheit als zu ernst be-
trachtet werden muss, um grosse polemische Aus-
einandersetzungen zu gestatten. Es wird sioh ja
vielleicht auch Gelegenheit bieten, im Verlauf der
Detailberatung noch einiges zu grundsätzlichen
Fragen zu sagen.

Ich will die Gelegenheit, die mir jetzt zur Ver-
fügung steht, benützen, um eine Frage an den
Vertreter des Bundesrates, Herrn Bundesrat Ob-
recht, zu richten. Ich habe sie bereits in der Kom-
mission gestellt. Mir liegt aber daran, diese Frage
jetzt im Plenum noch einmal an ihn zu stellen, da
ich annehme, dass er zum Abschluss der Ein-
tretensdebatte seine Auffassung zum ganzen Fra-
genkomplex noch eingehend darlegen wird.

Es gibt Kreise in unserer Bevölkerung, die ge-
genüber der neuen Fassung des Art. 31 bis, lit. a,
wie sie jetzt von der Kommission ausgearbeitet
worden ist, grosse Bedenken haben. Sie lautet,
dass der Bund zum Schütze wirtschaftlich bedroh-
ter Landesteile und wichtiger in ihrer Existenz
gefährdeter Wirtschaftszweige und Berufsgruppen
Massnahmen ergreifen könne. Ich habe» Herrn
Bundesrat Obrecht in der Kommission bereits ge-
fragt, in welchem Verhältnis dieser neue Art. 31 Bis,
lit. a, zu Art. 32quater der Bundesverfassung steht.
Dieser sagt: ,,Die Kantone können auf dem Wege
der Gesetzgebung die Ausübung des Wirtschafts-
gewerbes und des Kleinhandels mit geistigen Ge-
tränken den durch das öffentliche Wohl geforderten
Beschränkungen unterwerfen. Als Kleinhandel mit
nicht gebrannten geistigen Getränken gilt der
Handel mit Mengen von weniger als zwei Litern."
Ich wiederhole diese Frage hier, weil in Abstinen-
tenkreisen und in Kreisen, die der Errichtung und
der Unterhaltung alkoholfreier Wirtschaften nahe-
stehen, die Befürchtung besteht, dass mit dem
Art. 31bis, lit. a, nach neuer Fassung der Art. 32quater
unter Umständen umgangen werden könnte. Ich
weiss, dass Herr Bundesrat Obrecht eine andere
Auffassung hat. Er hat in der Kommission erklärt:
„Das Gebiet .der Wirtschaften ist schon geordnet
und soll durch den neuen Art. 31 bis neuer Fassung
nicht aufs Neue aufgeworfen werden. Ich würde
mich gegen ein solches Begehren auflehnen." Ich
wäre Herrn Bundesrat Obrecht dankbar, wenn er
diese Erklärung auch im Ratssaale abgeben könnte
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und zwar aus folgenden Ueberlegungen. Im Mo-
mente, als wir diese Vorlage in der Kommission
beraten hatten, erschienen vom schweizerischen
Wirteverband die Forderungen, die das Gastwirt-
schaftsgewerbe zu diesem neuen Wirtschaftsartikel
zu stellen hat, und darin wird erklärt, dass im Zu-
sammenhang mit der Revision der Wirtschafts-
artikel der Bundesverfassung die Revision von
Art. 32quater verlangt werde und zwar in dem
Sinne, dass sämtliche Gastwirtschaftsbetriebe, auch
diejenigen ohne Alkoholausschank, und nebst den
Kleinverkaufsstellen auch der Mittelhandel, der
Bedürfnisklausel unterstellt und in ähnlichem Um-
fange wie das Gastwirtschaftsgewerbe belastet
werden. Ich hoffe, dass Herr Bundesrat Obrecht
bezüglich des Zusammenhanges des neuen Art.31 bis,
lit. a, zum Art. 32quater heute die gleiche beruhi-
gende Erklärung abgeben kann wie anlässlich der
Kommissionsberatung. Das würden weite Kreise
begrüssen und es würde ihnen leichter gemacht,
ihre zustimmende Stellung zum neuen Wirtschafts-
artikel zu fundieren.

Das ist die eine Frage, die ich in der Eintretens-
debatte an den Herrn Bundesrat stellen will, um
ihm Gelegenheit zu biten, sie vielleicht in seinem
Votum zu beantworten.

Die neuen Wirtschaftsartikel umfassen die ver-
schiedensten Gebiete unserer Wirtschaft und zwar
nicht nur der Binnenwirtschaft, sondern auch des
Aussenhandels. Wir sind damit einverstanden, wir
begrüssen es, dass versucht wird, umfassende Be-
stimmungen in die neuen Wirtschaftsartikel hin-
einzunehmen. Die neuen Artikel enthalten Be-
stimmungen für das Gewerbe, Bestimmungen für
die Industrie und sie enthalten insbesondere si-
chernde und beruhigende Bestimmungen für die
Landwirtschaft. Wir begrüssen sie und stimmen
den Grundsätzen zu, die in den neuen Bestimmun-
gen enthalten sind. Wir anerkennen, dass es not-
wendig ist, hier gegenüber der jetzigen Situation
neue Formen zu suchen, neue Wege, die es dem
Bundesrat, dem Parlament und dem Volk ermög-
lichen, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen.

Ich will aber darauf hinweisen, dass bezüglich
der Verbraucher keine Bestimmung in der jetzigen
Vorlage enthalten ist. Sie werden an mich die
Frage stellen: Was ist das eigentlich, wer ist Ver-
braucher ? Wir sind letzten Endes alle Verbraucher,
und die neuen Artikel, insbesondere derjenige, auf
den es ankommt, sagt ja, dass neue Gesetze und
neue Beschlüsse nur erlassen werden können unter
Berücksichtigung der Gesamtwirtschaft.' Die Ver-
braucher sind in dem Ausdruck ,,Berücksichtigung
der Gesamtinteressen" inbegriffen.

Ich und mit mir einige Herren der Kommission
sind hier anderer Auffassung. Wir sind der Auf-
fassung, dass die Verbraucher in den neuen Ar-
tikeln genannt werden sollen, nämlich unter der
Bestimmung, dass bei Massnahmen, die ergriffen
werden, Rücksicht genommen werden soll auf die
Interessen der Verbraucher. Verbraucher sind wir
— da haben diejenigen recht, die das sagen —
letzten Endes alle, Verbraucher in diesem oder
jenem Sinne. Wir glauben, dass ein Hinweis dar-
auf auch für den Bundesrat, auch für die Behörden,
welche letzten Endes die Verfassung handhaben
und die Gesetze auszuführen haben, ein wichtiger
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und notwendiger Hinweis sein kann. Herr Bundes-
rat Obrecht hat ja in der Kommission zur Nennung
der Verbraucher selbst seine Zustimmung gegeben.
Im Zusammenhang mit der Nennung der Verbrau-
cher in den neuen Wirtschaftsartikeln sind wir
aber auch der Meinung, dass die Selbsthilfegenos-
senschaften als ein wichtiger Bestandteil unserer
Wirtschaft in der Schweiz im neuen Verfassungs-
artikel genannt werden und den notwendigen
Schutzbestimmungen unterstellt werden sollen.
Die Kommission hat sowohl dem Hinweis auf die
Verbraucher wie dem Hinweis auf die Selbsthilfe-
genossenschaften in einer ersten Sitzung zugestimmt,
offenbar in der Ueberzeugung, dass es notwendig
sei, diese beiden B'estimmungen in die neuen Ver-
fassungsartikel aufzunehmen. In einer späteren
Sitzung hat sich dann eine Mehrheit der Kom-
mission wieder anders besonnen und hat wieder
anders bestimmt und auch in einer später darauf-
folgenden Sitzung hat sie den gleichen Standpunkt
eingenommen, so dass heute darüber ein Minder-
heitsantrag vorliegt. Ich will aber darauf hin-
weisen, dass meiner Ansicht nach 'alle diejenigen,
die ein Interesse daran haben, dass die Verfassungs-
artikel auch in der Volksabstimmung angenommen
werden, sich wohl überlegen sollten, ob sie nicht
der Fassung, wie sie in einer ersten Kommissions-
sitzung angenommen wurde, zustimmen sollten.
Ich will nicht darauf hinweisen,, welchen Leidens-
weg die Selbsthilfegenossenschaften unter dem
Warenhausbeschluss, dem Warenhausgesetz gehen
mussten. Man hat dort sehr oft der Entwicklung
der Selbsthilfegenossenschaften Fesseln angelegt,
die selbst bei weitest gehender Auslegung jener
Bestimmungen nicht gerechtfertigt waren und wir
sind der Auffassung, dass der Schutz der Selbst-
hilf egenossenschaften, die ja aucn zu einem grossen
Teil die bäuerlichen Genossenschaften umfassen,
im neuen Wirtschaftsartikel eine unbedingte Not-
wendigkeit ist. Wir sind deshalb der Auffassung,
dass es gerechtfertigt ist, wenn diese in den neuen
Artikel aufgenommen werden.

Ich will neuerdings darauf hinweisen, dass be-
reits vor einigen Jahren mit Unterschriftenzahlen,
die sehr hoch waren, über 400 000. vom Bund und
Parlament verlangt wurde, dass den Genossen-
schaften keine neuen Beschränkungen auferlegt
werden sollen. Wir glauben, dass wenn schon für
die verschiedensten Wirtschaftszweige, für das
Gewerbe, die Industrie, die Bauernschaft die neuen
Wirtschaftsartikel Bestimmungen zum Schütze
dieser Wirtschaftszweige bringen, denen wir weit-
gehend zustimmen, es auch richtig ist, eigentlich
einen Akt der Klugheit bedeutet, wenn bei dieser Ge-
legenheit das Parlament der Fassung zustimmt, wie
sie im Verein mit den Vertretern der Bauernschaft
im zwischengenossenschaftlichen Ausschuss ge-
nehmigt worden ist. Es ist deshalb, wenn Ihnen
daran gelegen ist, diesen Wirtschaftsartikel auch
über die Klippe der Volksabstimmung durchzu-
bringen, notwendig, dass Sie unseren Anträgen, die
im Interesse dieser Wirtschaftsartikel gestellt wer-
den, zustimmen. Wir glauben, dass Sie dann nur
zu gunsten dieser Wirtschaftsartikel Ihre Stimme
abgegeben haben.

Duttweiler: Unsere Fraktion wird nur gegen
die Art. 31 bis und ter und 32 Opposition machen,
während Art. 34ter zeitgemäss ist und unsere
Unterstützung finden wird. Die Handels- und
Gewerbefreiheit wird grundsätzlich verschieden
ausgelegt in den verschiedenen Ländern. In der
Schweiz bedeutet die Garantie für die Handels-
und Gewerbefreiheit die Garantie des Staates, den
Bürger nicht zu hindern, währenddem die fran-
zösische und amerikanische Auslegung dahin geht,
dass dem Bürger schlechthin das Becht zusteht,
einen Baum in der Wirtschaft zu finden. Wenn
wir nun die Vorlage prüfen, welcher der beiden Auf-
fassungen sie entspricht, so stellen wir einen Wider-
spruch fest. Zweifellos will man mit dieser Ver-
fassungsänderung dem kleinen Mann helfen, einer-
seits also Baum schaffen, aber das Mittel, das zu
diesem Zweck angewendet wird, ist merkwürdiger-
weise die Einschränkung. Es ist damit fraglos der
Einzelne, ob klein oder gross, in seiner wirtschaft-
lichen Freiheit eingeschränkt. Darin sehen wir
einen unlösbaren Widerspruch. Wenn wir nämlich
erreichen wollen, dass eine Ausweitung des Wirt-
schaftsraumes zugunsten des Kleinen einsetzt,
müssen wir logischerweise im Art. 31 das Recht
des Bürgers zur freien Betätigung in der Wirtschaft
auch gegen die Uebergriffe Einzelner schützen. Das
ist der prinzipielle Standpunkt. Eine sozialpoli-
tische Neuordnung, aber kein Ftlickwerk, wie es
die Verfassungsänderung darstellt. Wir werden zu
Art. 31 einen entsprechenden Antrag stellen, und
es wird sich dann zeigen, ob man tatsächlich etwas
Neues einführen will im Sinne des Mittelstandes,
denn der Mittelstand reklamiert seinen Lebens-
raum. Dann aber sollen alle grossen Unternehmun-
gen unter diese neue Auffassung fallen.

Die Vorlage bezweckt in der Hauptsache, durch
die Allgemeinverbindlicherklärung von Verbands-
beschlüssen die wirtschaftliche Freiheit in Gewerbe
und Handel weiter einzuschränken. Wir haben auf
dem Gebiet der Milchproduktion und Verwertung
ein Schulbeispiel dessen, was jetzt für die Gesamt-
wirtscrraft als notwendig erachtet wird. Der Milch-
kleinhändler kann heute nicht mehr als selbständig
Erwerbender betrachtet werden, indem ihm der
Einkaufspreis, die Bezugsquelle, der Verkaufs-
preis und weitgehend sogar die Kundschaft vorge-
schrieben ist. Er ist nicht Herr, sondern der
Knecht einer Organisation. Er ist auch in gleicher
Weise abhängig von seinem Brotherrn, der Organi-
sation, wie irgend ein Arbeiter oder Angestellter,
denn es kann ihm von heute auf morgen sozusagen
die Belieferung abgeschnitten werden. Damit hat
er seine Anstellung gleichsam verloren. Das gilt
praktisch auch in politischer Beziehung. Diese
Unfreiheit ist deshalb nicht nur wirtschaftlich,
sondern in ihrer Auswirkung weitgehend politischer
Natur. Der Betreffende wird zur Erhaltung seiner
Existenz derjenigen politischen Gruppe angehören,
die auf politischem Boden seinen Lohn schützt.
Das liegt in der Natur des Zwangsverbandes, da
durch die Allgemeinverbindlicherklärung auch die
Aussënseiter erfasst werden. Die Initiative und
die Befehlsgewalt liegen bei diesen Verbands-
konstruktionen praktisch in den Händen der
Organisation und nicht des Einzelnen. Diese, die
Organisationen, .sind wiederum massgebend beein-
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flusst von den wirtschaftlich mächtigsten Mitglie-
dern. Es kann nicht bestritten werden, dass die
wirtschaftlich mächtigen Mitglieder einen grösseren
Einfluss haben als die kleinen. Das beweist auch
das Beispiel der Uhrenorganisation, wo die kleinen
praktisch kein oder nur ein theoretisches Mit-
spracherecht haben. Ich habe einen Brief von
500 kleinen Uhrenfabrikanten gesehen, die sich
beklagten, dass sie nicht berücksichtigt würden
bei den Vertragsverhandlungen mit Frankreich.
Man sieht also ganz deutlich, dass die mächtigen
Mitglieder der Organisationen das Hauptwort
sprechen. Dann wird ein Mehrheitsbeschluss ge-
fasst und die Allgemeinverbindlichkeit beantragt.
Dadurch werden sogar die Aussenstehenden von
diesen Beschlüssen beherrscht. Das Resultat der
vorgeschlagenen Wirtschaftsordnung wird also eine
Uebertragung der Unfreiheit und Abhängigkeit
der unselbständig Erwerbenden auf das selb-
ständige Gewerbe, auf die Industrien und den
Handel zur Folge haben.

Es liegt eine grundsätzliche Verschiedenheit
zwischen der vorgeschlagenen Verfassungsänderung
und den bisherigen Einschränkungen der Handels-
und Gewerbefreiheit vor, insofern als die bisherigen
Einschränkungen von folgenden Gesichtspunkten
ausgehen:

1. Oeffentliche Werke — Gas, Elektrizität,
Wasserversorgung, Transportanstalten usw. ; 2. die
innere Sicherheit — das Pulverregal; 3. die Hygiene
— Lebensmittelpolizei, Absinthverbot, Alkohol-
gesetzgebung; 4. die Sozialgesetzgebung zum
Schutz des wirtschaftlich Schwächern. Alle diese
Punkte sind eingeschränkt zugunsten des Gesamt-

. o

Interesses. Mit der Verfassungsänderung aber
führen wir den Schutz des Privatbesitzstandes ein.
Das ist der ganz grundsätzliche Unterschied. Es
ist nicht, mehr die Einschränkung im sozialen
Sinne, im Sinne des Fortschritts, sondern im Sinne
der Reaktion, in der Richtung des Zunftwesens. Es
ist — das ist sehr wichtig — die Anzweiflung des
Grundprinzips der Freiheit selbst. Es gilt auch
nicht mehr der Schutz des wirtschaftlich Schwä-
cheren, z. B. des Arbeitnehmers, sondern die
Reglementierung und Gleichschaltung wird als
überlegenes System gegenüber der Freiheit aner-
kannt. Das ist der Schritt. Es ist übrigens auch
in den meisten Referaten anerkannt worden, dass
es sich um einen weittragenden Schritt handelt.

Die eben neu erschienene „Schweizerge-
schichte" von Gagliardi schildert die Zustände
vor 1798 wie folgt:

„Patrizier wie Zünfter, Städter so gut als
Landbewohner sahen im Staat die Versorgungs-
anstalt, welche dem Einzelnen möglichst grosse
Vorteile zu bieten habe. Gefühl lebendiger Ver-
pflichtung, tatkräftiger Opferwilligkeit war fast
verschwunden. Erhaltung des Bestehenden um
jeden Preis bildete das Ziel, dem sämtliche An-
strengungen galten. Aenderungen hätten Vorrechte
in Frage gestellt, Besitzesverhältnisse gewandelt."
Ich frage Sie: Sind diese Worte nicht wörtlich
anwendbar auf das, was heute wieder angestrebt
wird? Das ist das Bild der Garantiesucht, die
heute wieder überhand nimmt, und die die Ver-
anlassung zum Vorschlag der Verfassungsänderung
war. Die St. Galler Handelskammer soll sich denn

auch in der Begründung ihrer Ablehnung dahin
aussprechen, dass es sich darum handle, dass Vor-
teile, die gewisse Interessengruppen sich unter der
Herrschaft der dringlichen Bundesbeschlüsse ver-
schafft hatten, verfassungsmässig verankert wer-
den — eine Ansicht, die ich voll und ganz teile.
Es würde in den Beratungen in der nationalrät-
lichen Kommission denn auch immer wieder be-
tont, dass es eine Notwendigkeit sei, die bestehen-
den Nötmassnahmen im Gesetze auch zu ver-
ankern, d. h. in der Verfassung, also genau das
unter dem Schutz der Verfassung fortzusetzen,
was einer nahezu allseitigen Kritik begegnete.

Der Herr Kommissionspräsident hat als Haupt-
begründung der Vorlage zwei Faktoren genannt:
erstens den Schutz der Landwirtschaft und dés
Gewerbes, und zweitens ein Instrument, das not-
wendig sei, um bei'Notzeiten eingreifen zu können.
Es ist nie bestritten worden, dass bei normalem
Wirtschaftsvolumen die Handels- und Gewerbefrei-
heit nicht eingeschränkt werden müsste. Das wird
auch heute nicht bestritten. Daraus folgt zwingend,
dass die Wirtschaft eines staatlichen Schutzes
eigentlich nur zu Zeiten wirtschaftlichen Not-
standes bedarf. Es ist bekannt, dass wir die Neu-
ordnung des Verfassungsartikels 89 beantragten,
um eben ein Notrecht zu stipulieren. Andererseits
ist der Schutz der Landwirtschaft durchaus denk-
bar durch einen wirksamen Schutz an der. Grenze.
Der grosse Unterschied zwischen diesen Ideen und
dem vorgeschlagenen Eingriff des Staates in die
Wirtschaft besteht vor allem darin, dass die Gleich-
berechtigung der Bürger gesichert ist. Jeder steht
unter den gleichen Pflichten und Lasten und Rech-
ten; die Willkür ist ausgeschaltet.

Ich möchte also betonen, dass wir durchaus
nicht gegen den Schutz der Landwirtschaft sind.
Ich habe auch das Vergnügen, feststellen zu können,
dass ich nicht nur politisch für die Landwirtschaft
eingetreten bin und nie einen Preis oder eine Er-
leichterung bekämpft habe, sondern dass ich viele
Jahre, bevor ich die Politik kannte, durch eigene
finanzielle Opfer landwirtschaftliche Probleme zu
lösen trachtete.

Gegen Massnahmen gegenüber dem Auslande
wird kein Widerstand entstehen. Wir könnten
heute ohne weiteres eine Verfassungsänderung
vorschlagen, die uns gestatten würde, uns gegen
Massnahmen des Auslandes wirksam zu verteidigen,
ohne dass Eingriffe in die Innenwirtschaft not-
wendig würden. Ich glaube, man wird in der Ab-
stimmung das Volk hauptsächlich damit bearbei-
ten, dass es sich um wirtschaftliche Landesvertei-
digung handle. Das ist zum vornherein eine Un-
wahrheit. Dieses Problem Hesse sich auf vollständig
anderem Boden lösen. Wir dürfen nicht über-
sehen, dass wir bei der Ordnung unserer innern
Verhältnisse immer daran denken müssen, dass
wir vom Ausland abhängig sind und dass wir welt-
marktmässig leistungsfähig bleiben müssen. Da
sehe ich die grosse Gefahr einer Erstarrung der
Wirtschaft. Ich bin überzeugt, dass verschiedene
unserer Wirtschaftsführer genau die gleichen Be-
denken haben; sie haben sich aber langsam über-
zeugen lassen, dass ein Widerstand nutzlos sei
und sie schliesslich doch mitmachen müssen. Ich
habe übrigens den Eindruck, dass dieser Prozess
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ungefähr nach dem Rezept vor sich gegangen
ist, wie der Nationalsozialismus in Oesterreich ein-
gezogen ist. Es gab dort ja viele überzeugte
Nationalsozialisten; aber man kannte sie nicht.
Als man aber merkte, dass sie die Mehrheit aus-
machten, ja, dass sie die Gewalt zu ergreifen im-
stande waren, da wissen Sie, dass es plötzlich in
Oesterreich 99 oder mehr Prozent Nationalisten
gab. So ist es auch uns gegangen: die Vorschläge
des Bundesrates wurden in der Kommission schon
verschärft, und es ist gar nicht sicher, ob sie in
dieser Diskussion nicht noch einmal verschärft
werden. Jeder denkt: Es ist doch nichts mehr zu
machen; ich laufe lieber mit.

Wichtiger als die Einschränkung der Handels-
und Gewerbefreiheit ist die Tatsache, dass durch
die Vorlage die Rechtsgleichheit gefährdet und die
Rechtsunsicherheit zur Tatsache wird.

Die entsprechenden Minderheitsanträge haben
wir zu Art. 31bis, Ziff. 2, gestellt; von anderer
Seite ist zu Art. 31 ter noch ein anderer Antrag
gestellt worden. Die Rechtsunsicherheit und Rechts-
ungleichheit wird schon allein durch die Tatsache
bewiesen, dass theoretisch die Möglichkeit besteht,
wie Herr Scherer ausgeführt hat, dass Sie auf ge-
wissen wirtschaftlichen Gebieten 24 verschiedene
kantonale Gesetzgebungen und eine beliebige Viel-
heit von wirtschaftlichen Begriffen, wie z. B. des
unlauteren Wettbewerbes, antreffen können. Es
ist dann vom juristischen Experten der national-
Tätlichen Kommission empfohlen worden, mit
diesen Rechtsungleichheiten „möglichst sparsam
umzugehen", eine vernünftige Empfehlung; nur
muss ich schon sagen: Meinerseits habe ich keine
grosse Hoffnung, dass sie sehr befolgt wird, wenn
die Wünsche in anderer Richtung gehen.

Es ist eigentümlich, dass wir ausgerechnet in
dem Momente, wo wir dem Schweizervolk mehr-
heitlich empfehlen, das vereinheitlichte Strafgesetz
anzunehmen, die Möglichkeit ins Auge fassen, dass
wir auf dem wirtschaftlichen Gebiet hinter das
Jahr 1848 zurückgehen. Das ist wieder ein präch-
tiges Bild unserer grundsatztreuen Politik! Ver-
gegenwärtigen wir uns doch die praktischen Schwie-
rigkeiten der Durchführung. Vor allem wird eine
klare Definition des' Geltungsbereiches allgemein
verbindlicher, Verbandsbeschlüsse notwendig sein.
Ich glaube, die Herren Verbandssekretäre haben
heute schon einiges Grauen vor dieser Definition
der Wirtschaftsgebiete, die noch nirgends gelungen
ist. Hier lehren uns die österreichischen" Erfahrun-
gen, welchen unüberwindlichen Schwierigkeiten man
mit diesen Definitionen begegnet. Ich habe hier-
über aus einer Arbeit eines ersten Kenners Oester-
reichs nur einige Sätze vorzulesen. Es sind dies
moderne Zunfterfahrungen: „Zwischen Schlosser
und Spengler gab es eine Unzahl von Streitigkeiten,
ebenso zwischen Tapezierern und Tischlern, usw.
Die Wirte setzten durch, dass die angestammten
Weinbauern nur dann ihren selbstgebauten Wein
im eigenen Hause ausschenken dürfen, wenn sie
sonst keinerlei Beruf oder Einkommen haben. Ein
pensionierter Lehrer, der einen kleinen Weingarten
hatte, erschoss sich deshalb. Diese Beispiele
Hessen sich ins Ungemessene vermehren .. . Es
wurde ernsthaft zum Problem, ob man in seiner
Wohnung auch noch einen Nagel selbst einschlagen

dürfe." Soviel aus dem modernen Zunftleben.
Aus der Zeit vor 1798 habe ich Ihnen ein anderes
Zitat, das genau gleich lautet: „Ein Schuh, der zu
zwei Dritteln verdorben war, durfte nur zum
Schuster, nicht zum Schuhflicker gebracht werden ;
der Messerschmied durfte nur Messer, aber keine
Hefte führen; der Drechsler durfte nicht leimen,
kleben durfte nur der Schreiner." Diese Probleme
warten Ihrer. Sie müssen auch genau umschreiben,
was in Ihren Zünften gemacht werden darf, wenn
Sie die Allgemeinverbindlicherklärung wollen. Die
gegenwärtige Uhrengesetzgebung einschliesslich der
allgemein verbindlichen Verbandsbeschlüsse, Tarife
usw., und der als Bundesratsbeschluss erlassenen
Heimarbeitgesetzgebung wird kaum weniger als
100 Seiten umfassen.

Die Reglementierung geht hier nicht weniger
weit, als es unter der Zunftordnung der Fall war.
Die Zitate sind also nicht lächerliche Beispiele,
sondern illustrieren die Zwangsläufigkeit des Weges
sehr ernsthaft.

Die wichtigste Frage ist die, ob es möglich ist,
den Weg des Verbandsstaates halb zu gehen, was
zweifellos die Absicht ist. Wir lesen immer wieder,
dass man nur sehr vorsichtig sein, dass man nur
notleidende Betriebe in dieser Weise schützen
wolle. Alle Beispiele der Wirtschaftsgeschichte be-
weisen aber, dass das nicht möglich war. Die
Gleichschaltung eines Wirtschaftszweiges hatte
immer zwangsläufig die der ändern im Gefolge.
Herr Nationalrat Schirmer führte in einer Unter-
kommission der Expertenkommission mit Recht
aus: Die Sanierung der Landwirtschaft und Hôtel-
lerie bringt eine derartige Schädigung des Gewerbes,
dass ich mir vorbehalte, später eine besondere
Sanierungsaktion auch für das Gewerbe zu bean-
tragen! Also machen Sie sich doch nicht die
Illusion, dass sie einzelne Wirtschaftszweige heraus-
greifen und nach ganz ändern Gesichtspunkten be-
handeln können als die restlichen. Das ist eine
glatte Unmöglichkeit. Die Beispiele Oesterreichs
und Deutschlands lehren uns ein Gleiches. Die
Gleichschaltung war zwangsläufig und unaufhalt-
sam, und es ist ein verhängnisvoller Irrtum, zu
glauben, dass die Bundesbehörden den Verlauf
der Dinge unter der vorgeschlagenen Wirtschafts-
ordnung bestimmen. Es ist nicht die Bundesbe-
hörde; in Tat und Wahrheit kann ein einziger ein-
flussreicher Berufsgenosse durch gewissenloses Han-
deln derartige Zustände schaffen, dass das Eingrei-
fen des Staates unvermeidlich wird. Es bestimmt
also ein einziger wirtschaftlich Mächtiger, ob der
Bundesrat zu marschieren hat oder nicht, weil er
die unhaltbaren Zustände schaffen kann. Auch
darüber kann man nicht im Zweifel sein.

Die Vorlage hat ja gerade den Charakterzug,
dass sie für die Vergehen Einzelner die gesamte
Berufsgruppe reglementiert und nicht den einzelnen
Fehlbaren bestraft. Dass der Bundesrat sich im
klaren ist darüber, dass er dem Druck der Verbands-
mächte nicht gewachsen sein wird, geht am deut-
lichsten aus seinem Bestreben hervor, die Allge-
meinverbindlichkeit von der Befürwortung unab-
hängiger Sachverständiger abhängig zu machen.
Diese Versicherung ist allerdings schon in der Kom-
mission gefallen, und zweifellos geht die Tendenz
der Sekretäre dahin, sich Machtpositionen zu ver-
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schaffen. Ich glaube, Herr Nationalrat Scherer
hat solche Ausführungen schon gemacht.

Ein Beweis, dass der Bundesrat tatsächlich
machtlos ist gegen starke Organisationen und starke
Unternehmungen, liegt auch darin, dass die Steuer
auf Kontingentübergewinne, die mit einer Million
veranschlagt war, vollständig resultatlos ver-
laufen ist.

Einen weitern bedenklichen Zusammenhang
sehe ich darin, dass die Wirtschaft zum Instrument
der Politik wird. Schon .heute haben wir diesen
Zustand. Prof. Böhler hat das an einem Vortrag
trefflich ausgeführt. Künftig wird dieser Zustand
verschärft sein; Gefügige werden belohnt, unab-
hängig Denkende werden benachteiligt sein. Es
kann keiner mehr seine offene Meinung in Wirt-
schaftsdingen sagen. Diejenigen, die in der Wirt-
schaft stehen, sind irgendwie daran interessiert,
dass sie mit der Regierung nicht schlecht stehen,
und die ausserhalb der Wirtschaft sind meistens
nicht sachverständig. Das ist der Zustand, mit
dem wir künftig rechnen müssen.

Einen der verhängnisvollsten Nachteile der Vor-
lage erblicke ich darin, dass der Wirtschaftende
überhaupt im voraus die letzte Möglichkeit, sich
zu behaupten, im Eingriff des Staates erblickt.
Dadurch wird der Verlass auf die eigene Kraft und
Initiative im entscheidendsten Moment geschwächt.
Anderseits haben die Erfahrungen mit den dring-
lichen Bundesbeschlüssen, d. h. mit negativen Mass-
nahmen gezeigt, dass sie keine eigentliche Gesun-
dung irgendeines Gebietes zustande brachten. Ich
möchte gerne wissen, welches Gebiet durch solche
dringliche Bundesbeschlüsse wirklich saniert worden
ist. Dieselben Erfahrungen macht auch das Aus-
land. Die Nachteile sind also nicht nur wirtschaft-
licher, sondern auch menschlicher, psychologischer
Natur.

Eine weitere verhängnisvolle Seite sehen wir
darin, dass eine eigentliche Führung der Mittel-
mässigkeit an Stelle des Pioniertums des Unter-
nehmens tritt. Wer wird Verbandssekretär, wer
Verbandspräsident ? Es ist uns ganz klar, dass das
nicht eigentliche Wirtschaftsführer sind, sondern
Männer, die organisatorisches, administratives Ta-
lent haben. Aber eigentliche Berufstüchtige sind
selten Verbandssekretäre und -Präsidenten, das
liegt auch wieder in der Natur der Sache. Auch ist
der unabhängige Charakter, der auf seiner Meinung
beharrt, niemals qualifiziert, Verbandssekretär oder
Verbandspräsident zu werden, weil er wegen dieser
Eigenschaften nicht gewählt wird. Es ist zwangs-
läufig so, dass wir einer Führung der Mittelmässig-
keit entgegengehen werden.

Auch die Verweichlichung der Ansichten, die Ab-
nahme des Kampfmutes ist ein gewaltiger Nachteil.
Gerade, wenn man den Mann stellen sollte, dann ver-
lässt man sich auf papierene Garantien, und der Bun-
desrat wird künftig gar nicht zu beneiden sein. In
Murren ist die Bemerkung gefallen, nachdem man
in der Vorlage alle Stände geschützt hatte, ob man
nicht einen Paragraphen zum Schütze des Bundes-
rates hineinnehmen sollte. (Heiterkeit.) Alle bis-
herigen Erfahrungen ergeben, dass die Wirtschaft
eigentlich durch dieses System hypotheziert wird.

Für Milchgeschäfte zahlt der Neuerwerber ca.
40 Fr. per sog. Tagesliter; sogar die Schuhmacher-

geschäfte, die alle so elend dastehen sollen, kosten
den Neuerwerber eine eigentliche Abtretungs-
summe. Dasselbe kann von allen der Beschränkung
unterliegenden Gewerben gesagt werden. Die Rege-
lung der Löhne und Preise kann zu einem Zusammen-
bruch des betreffenden Wirtschaftszweiges führen,
wenn dadurch das Volumen gefährdet wird. Wir
verfügen über wertvolle Erfahrungen im Gebiete
der Milchprodukte, insbesondere bei Käse und
Fleisch. Der Fleischkonsum hat gewaltig ab-
genommen mit dem Steigen der Preise. Das haben
auch die Metzger verspürt. Was nützt eine schöne
Marge auf das Fleisch, wenn der Absatz gewaltig
schrumpft ? Wir sind gar nicht Meister über den
Konsumenten, wenn wir ihn hier schon souverän
negieren. Er reagiert eben mit dem Portemonnaie,
und das hat seine Wirkung in der Wirtschaft.
Die Rücksichtnahme auf den Konsumenten ist
keineswegs, eine sentimentale Angelegenheit. Der
Bauer pflegt seine Kuh in der Hauptsache, damit
sie möglichst viel Milch gibt. Da heisst es auch,
den Konsumenten zahlungsfähig halten, die Wirt-
schaft so stellen, dass die Preise derart gehalten
werden können, dass das Produkt Abnahme findet.

Uebrigens ist die vorgeschlagene Verfassungs-
änderung bedeutend reaktionärer, als die berufs-
ständische Ordnung. Die berufsständische Ordnung
sieht vor, dass alle am Wirtschaftsablauf Betei-
ligten am Tische sitzen, vor allem der Konsument.
Hier ist nichts mehr derartiges vorgesehen. Der
Schutz des Konsumenten ist ausdrücklich weg-
bedungen worden, und zwar interessanterweise auf
Antrag des Herrn Ilg, Metallarbeitersekretär, der
erklärte: Wenn wir den Schutz des Verbrauchers
hineinnehmen, so ist die Vorlage gefährdet.
(Zwischenruf.) Wir sehen hier also eine gewaltige
Wandlung; Sie haben es freilich stilistisch voll-
kommener gesagt, als ich. Die Wirtschaft der
Bewirtschafter führt automatisch dazu, dass die
Genossenschaften wieder eine erhöhte Bedeutung
bekämen. Und so habe ich mich auch dafür ein-
gesetzt, dass sie im Falle der Annahme einer solchen
Vorlage besonders geschützt sein sollen, dass sie
ausgenommen werden von diesen Eingriffen des
Staates. x

Ich habe hier ein Zitat, wie im Jahre 1870 der
Bundesrat die Angelegenheit auffasste, namentlich
das Verhältnis des Berufstätigen, des Interessierten
gegenüber dem Publikum. „Das Zunftwesen ge-
währt den Beteiligten einen gewissen Schutz gegen
Konkurrenz und ist daher bei ihnen in der Regel
nicht unbeliebt, wie es denn auch auf den ändern
Arbeitsgebieten weniger durch den Willen der Be-
teiligten, als durch den Staat mit Rücksicht auf
die Interessen des übrigen Publikums aufgehoben
worden ist."

Also haben wir hier die Tatsache, dass der
Bundesrat damals mit Rücksicht auf das „übrige
Publikum" gehandelt hat und nicht mit Rücksicht
auf das Gewerbe als solches. Ich habe noch ein
Zitat aus derselben Botschaft. Es zeigt, mit welcher
Weitsichtigkeit der Bundesrat damals die Freiheit
im Handel und Gewerbe eingeführt hat. Es lautet
folgendermassen: :

„Die Er fahrung lehrt, dass bei jeder Erweiterung
eines Arbeitsgebietes (also durch Befreiung) der
geistige Horizont der in diesem Arbeitszweige Be-
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teiligten sich entsprechend erweitert." Wir können
also erwarten, dass bei einer Verengerung des Systems
sich auch der Horizont verengt. Dann heisst es
weiter :

„Höhere Bildung wird gesucht und gewonnen
und auch die Einkommensverhältnisse werden sich
günstiger gestalten. Der Gewinn ist schließlich
ebenso gross für die Arbeiter wie für das Publikum.
Der Bundesrat glaubt deshalb, den abgeänderten
Art. 29 als den Interessen des Landes förderlich
zur Annahme empfehlen zu dürfen."

Das ist die Sprache der schnäuzigen Bundesräte
von 1870, die weit gesehen haben und denen wir
alle drei Viertel Jahrhunderte der grössten Prosperität
und des grössten Fortschrittes zu verdanken haben.

Eine weitere Gefahr, nämlich die politische
Gefahr, erblicken wir darin, dass überall der Abbau
der Freiheiten bei der Handels- und Gewerbe-
freiheit eingesetzt hat, und dann auch die ändern
Freiheiten, die Versammlungs- und Pressefreiheit,
ja die Glaubens- und Gewissensfreiheit teilweise
oder gänzlich illusorisch wurden. Das ist wiederum
eine historische Erfahrung und wir dürfen an diesen
Warnungen nicht achtlos vorbeigehen. Dass die
genannten Freiheiten mit der Handels- und Ge-
werbefreiheit zusammenhängen, geht auch aus der
Entstehungsgeschichte der Verfassungsrevision von
1874 hervor, die gleichzeitig mit der Handels- und
Gewerbefreiheit die Glaubens- und Gewissens-
freiheit und die Niederlassungsfreiheit einführte.
Das ist eben der Freiheitsbegriff, und wenn Sie
irgendwo anfangen abzubauen, hat es seine grund-
sätzliche Bedeutung. Ich möchte hier die Frage
stellen, ob es der richtige Moment ist, jetzt mit
unsern Freiheiten abzubauen und dann immer noch
zu behaupten, das sei urschweizerisch. Das ist doch
die grosse Frage, ob wir die Entwicklung des
Freiheitsbedürfnisses zurückdrehen sollen.

Innenpolitisch sehen wir eine grosse Gefahr
darin, dass der Bund die Regelung gewisser Wirt-
schaftsgebiete den Kantonen überlassen will. Zwei-
fellos ist jene Möglichkeit auf den Wunsch der
welschen Kantone, und zwar mit einem gewissen
Recht aufgenommen worden. Denn wenn man schon
reglementiert, ist klar, dass die welschen Kantone
mit ihrem Freiheitsbedürfnis in gewissem Masse
freie Hand wollen. Es ist nach den Erscheinungen
um die Weinsteuer und angesichts der herrschenden
Stimmung in gewissen Kantonen dringend zu be-
fürchten, dass die Streitfrage, ob die Kantone oder der
Bund selbständig legiferieren sollen, immer wieder
auftauchen wird. Es ist möglich, dass das Verhältnis
zwischen Bund und Kantonen dadurch wesentlich
getrübt wird. Was geschieht aber, wenn irgendein
Kanton die Durchführung einer eidgenössischen
Regelung auf diesem Gebiet verweigert ? Solche
Gefahren sollten namentlich angesichts der dro-
henden Weltlage vermieden werden. Es ist ganz
klar, dass aus einem kleinen Haarriss durch die
stetigen Erschütterungen und Diskussionen eine
vollständig andere Lage geschaffen werden kann.
Dass ein Staatsmann vom Format des Herrn
Porchet, wie sich Herr Bundesrat Obrecht aus-
drückte, die Zeit für gekommen erachtete, in wirt-
schaftlicher Beziehung die Zustände vor 1848 wieder
anzustreben, zeigt das ganze Gewicht dieses Punk-
tes. Dass seine Vorschläge mit grossem Mehr von

den welschen Kantonen abgelehnt wurden, beweist
nichts, da diese Tendenzen sich erfahrungsgemäss
wellenförmig wiederholen und verstärken. Das gilt
insbesondere auch von der Tendenz der Ein-
schränkung der Handels- und Gewerbefreiheit.

Die Frage, ob das gewaltige Experiment einer
grundlegenden Aenderung unserer Wirtschaftsbasis
in einem Verhältnis steht zu den Vorteilen, die er-
hofft werden, muss mit Entschiedenheit verneint
werden. Was wagen wir in diesem Moment mit
einer grundsätzlichen Aenderung, was haben wir
2u gewinnen? Wohl haben wir Wirtschaftskreise,
die klagen; sie sind aber bei weitem in der Minder-
heit und dabei ist zu betrachten, dass diese
Störungen grösstenteils international bedingt sind.
Der Chef des Volkswirtschaftsdepartementes hat
im Bürgerhaus in Bern kürzlich in einem Vortrag
dargetan, dass die Wirtschaftslage in bezug auf die
Arbeitslosigkeit, dann aber auch in bezug auf den
zunehmenden Export im ersten Quartal gegenüber
dem Vorjahr im Vergleich zum Ausland eine relativ
sehr günstige sei. Tatsache ist, dass die schweize-
rische Wirtschaftskurve steigt, währenddem die
Weltwirtschaftskurve gleichzeitig sinkt. Ist das
nicht déni Umstand zuzuschreiben, dass es gerade
die Wirtschaftsexperimente unserer grossen ' Nach-
barn sind, die dadurch ihre Konkurrenzfähigkeit
auf dem Weltmarkt einbüssen? Wir müssen uns
sagen, dass wir auf dem rechten Wege sind. Wes-
halb sollen wir dieses absolut waghalsige Experiment
jetzt wagen? Beispielsweise verdankt die Uhren-
industrie ihren momentanen Aufschwung ganz ein-
fach der Mangelbedarfdeckung verschiedener Jahre.
Sollen wir nun ausgerechnet in diesem Moment
denselben Weg gehen, und Rezepte des Auslandes
übernehmen, die kein schweizerisches Gedanken-
gut sind und zur Gleichschaltung der Wirtschaft
übergehen? Die Tröstungen, dass man da zurück-
haltend sein werde — ich habe das ausgeführt —,
verfangen nicht bei all denen, die die Zwangs-
läufigkeit derselben Entwicklung in ändern Ländern
verfolgt haben. Ist dieser Weg nicht ebenso falsch,
wie wenn die Schweiz die Massenfabrikation von
Gütern nachahmen würde, z. B. die Autofabri-
kation, . die in den Grosstaaten angebracht ist,
statt sich auf Qualitätsfabrikation und Erfinder-
geist zu spezialisieren? Wir unserseits lehnen
diese fremdländischen Systeme der berufsständi-
schen korporativen Ordnung und des Staats-
sozialismus, die alle auf Grund dieses Verfassungs-
artikels verwirklicht werden können, mit aller
Entschiedenheit ab.

Präsident: Ich mache Sie darauf aufmerksam,
dass Ihre halbe Stunde abgelaufen ist.

Duttweüer: Wir sind die Oppositionsgruppe und
wir stellen es dem Rat anheim, ob ich noch länger
reden darf. Ich bin übrigens bald fertig.

So sehr wir das freiwillige, planmässige Zu-
sammenarbeiten befürworten und den Beweis auf
verschiedenen Gebieten erbracht haben, dass dies
möglich ist, so entschieden bekämpfen wir den
Zwang, der zu allen Zeiten zum wirtschaftlichen
und politischen Niedergang führte. Seien wir unsern
Vorvätern dankbar, dass sie vor 100 Jahren nach
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dem Ustertag, trotz der unglaublich verzweifelten
Lage der Handweber und Handzwirner den tech-
nischen Fortschritt nicht bekämpften, sondern dass
sie 1848, 1854, 1865 und namentlich 1874 der Frei-
heit und damit einem beispiellosen Aufschwung den
Weg bahnten. Wir sind der UeberzeugUng, dass
wir am Ende der Paragraphenregulierung 'der Wirt-
schaft und übrigens im allgemeinen der Politik
angekommen sind, dass nur durch eine Erneuerung
und eine richtige Einstellung zur Welt, zur Wirt-
schaft und Politik irgendetwas für uns zu erhoffen
ist. Wenn aber etwas eine solche Erneuerung ver-
hindern kann, ist es die zwangsläufige Regulierung,
auf die man sich verlässt und die uns betrügen wird.
Die Bestrebungen, sich selbst zu helfen, sind
übrigens in vollem Schwünge. Die Zeitung der
Detaillisten hat erklärt, dass die Rettung von unten
kommen muss und nicht von oben, von Bern. Das
steht ausdrücklich da. Sie erklären, dass die nega-
tiven Massnahmen nichts nützen, dass sie zur
Selbsthilfe schreiten müssen. Ich könnte einen
ganzen Band von unserm verehrten Kollegen Herrn
Cottier zitieren aus dem Jahr 1930, wo über die Thesen
in jener Branche gesprochen wird, die heute wieder
auftauchen. Es ist nicht richtig, dass .der Mittel-
und Kleinbetrieb nicht leistungsfähig sei, wenn er
richtig geführt ist. Es gibt ja Branchen, wo der
Kleinbetrieb im Nachteil ist, namentlich in der
Produktion. Aber ich habe festgestellt, dass Klein-
und Mittelbetriebe leistungsfähiger sind als Gross-
betriebe, z. B. in der Lebensmittelproduktion.
Auch der Lebensmittelkleinhandel ist durchaus
leistungsfähig, wenn er richtig geleitet wird. Auch
diesen Beweis habe ich erbracht durch den Giro-
dienst. Die Detaillisten anerkennen, dass sie mit
12 % Marge auskommen können, wenn sie den
nötigen Umsatz haben, und erklären auch, dass er
erstritten werden kann. Es bleibe lediglich die
Pflicht des Staates, für die zu sorgen, die diesen
Mehrumsatz nicht erreichen können. Das wäre
weit billiger als die Sozialfürsorge, indem man Leute
an einem unhaltbaren Platze unterhält, weil sie für
ihren Beruf nicht taugen. Da stellt sich die Auf-
gabe, Herr Bundesrat Obrecht; aber man muss sie
dort schaffen, wo wirklich positive Hilfe möglich
ist, und nicht den Einzelnen einfach laufen lassen,
ohne ihn in Gegenwart anderer Berufsgenossen
anzuhören, die gleicher Meinung sind. Man muss
probieren, durch freiwillige Zusammenarbeit die
Probleme zu lösen und nicht durch den Zwang,
der uns in der Richtung der Gleichschaltung führt,
die wir unbedingt vermeiden müssen. Die Krise
hat uns vielmehr gelehrt : schauen wir nach Winter-
thur, wo es möglich war, zwischen Arbeit-
nehmern und Unternehmern ein Abkommen zu
treffen. Es ist eben heute eine andere Atmosphäre
vorhanden. Man darf es heute nicht verneinen,
dass die Möglichkeit, zusammenzuarbeiten, vor-
handen ist — Herr Schirmer — und den Menschen
als gut anzuschauen. Ich habe das Glück, jeden
für gut zu halten, bis er mir das Gegenteil beweist,
und nicht, dass ich ihn für schlecht halte, bis er
mir das Gegenteil beweist. Auch der Arbeitnehmer
wird bei der Gleichschaltung der Leidtragende sein.
Es gibt nur eine Sicherhe.it für den Arbeitnehmer,
es ist dieselbe wie für den Unternehmer: das ist
eine tragfähige freie Wirtschaft. Da können Sie

mit dem Zwang niemals etwas machen. Die papier-
nen Sicherheiten werden Sie trügen.

Ich komme zum Schlüsse, Herr Präsident. Wenn
wir nicht Opponenten wären, würde ich nicht weiter
sprechen. Die heutige Landesverteidigung wurde
heute von Herrn Bundesrat Etter glänzend dar-
gelegt. Aber ich muss sagen: wenn es eine geistige
Landesverteidigung gibt, dann is't es die, dass wir
den Schweizern zeigen, dass wir mit der Privat-
initiative, in der Freiheit uns verteidigen und der
Welt zeigen müssen, dass dieses System den
Diktatursystemen unendlich überlegen ist. Das ist
die glänzendste Landesverteidigung, die Sie führen
können. Dann wird auch die Arbeitslosigkeit zu
Ende sein. Es ist ein Widerspruch, wenn wir unser
Grundprinzip, die Freiheit, abbauen und dann noch
erklären: Das ist eine Probe auf das Exempel
•— wie Herr Grimm dies getan hat —-, dass wir heute
in einem gewissen Umfang auf die Freiheit ver-
zichten, und gerade auf jenes Ende hin, da weiterer
Verzicht jeweilen angefangen hat. Wir müssen
unsere Prinzipien unterstreichen, erweitern und in
der Welt leuchten lassen und nicht die Freiheit
verleugnen und uns ängstlich nach papierenen
Sicherheiten umsehen. Ein Volk, das den Mut zur
Freiheit hat, bietet Ihnen mehr Gewähr, dass es
sein Land zu verteidigen vermag, als ein Volk,
das sich hinter papierene Sicherheiten flüchtet.
Das ist vielleicht der allerwichtigste Punkt und
der wichtigste Grund, weshalb wir mit aller Energie
diesen Art. 31 bis etc. ablehnen. Ich glaube nicht,
dass wir damit falsche Propheten sind, wenn wir das
Ideengut der Schweiz verteidigen. Ich glaube an das
Volk und glaube daran, dass es sicher seinenWegfin-
den wird. Da habe ich immer Zuversicht gehabt ; lange
bevor ich in die Politik eingetreten bin, hatte ich
Hochachtung vor den Volksentscheiden. Ich will
nur hoffen, dass man sich nicht allzu extrem auf
die Empfehlung dieser Vorlage versteift, die im
Volke nach allen vorangegangenen kantonalen
Abstimmungen auf wirtschaftlichem Gebiete unter-
liegen wird.

Schmid-Zürich: Die Wirtschaft hat seit dem
Weltkrieg eine widerspruchsvolle Entwicklung ge-
nommen. In der Kriegszeit hat der Bundesrat durch
alle seine Vollmachten der Wirtschaft Fesseln an-
gelegt oder besser gesagt: Fesseln anlegen müssen.
Bei Kriegsende glaubte man, dass das Zeitalter der
wahren wirtschaftlichen und politischen Freiheit
angebrochen sei. Dann aber wissen wir, dass die
Zwischenkrisen kamen, die Vorboten der gewaltigen
Weltkrise waren, in der wir heute stehen. Wenn
auch zwischenhinein Konjunkturen festzustellen
waren, so wissen wir doch, dass diese Konjunkturen,
eben nur Scheinkonjunkturen waren. Aber in diesen
Konjunkturzeiten stellten wir fest, dass Macht-
kämpfe in der Wirtschaft ausgefochten wurden
zwischen den Trusts, den Kartellen, dem Gross- und
dem Kleinhandel. Wir haben aber auch festgestellt,
dass Machtkämpfe zwischen den nationalen und
internationalen Verbindungen ausgefochten wurden.
Im grossen Krisenzyklus, in dem wir stehen, sehen
wir besonders ausgesprochen den Kampf der Grossen
gegen die Mittleren und Kleinen. Wir stellen fest :
dieser Kampf geht heute noch weiter.
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Der Kampf der Grossen gegen die Kleinen und
der Kampf zwischen den einzelnen nationalen Wirt-
schaften hat bewirkt, dass die Handels- und Ge-
werbefreiheit auch bei uns faktisch nicht mehr vor-
handen ist. Hätte der Bund nicht überall einge-
griffen, so wäre unser Mittelstand vollständig auf-
gerieben worden. Herr Duttweiler hat soeben ein
Plädoyer für die ausgesprochene wirtschaftliche
Freiheit gehalten und gesagt, dass unserem Land
auch heute noch am besten gedient sei, wenn volle
Freiheit walte und bleibe. Das wäre alles schön und
recht, wenn die Spiesse gleich lang wären. Aber die
Spiesse sind eben nicht gleich lang. Wir wissen ja,
dass die Hechte die kleinen Fische fressen. Auch in
der Wirtschaft ist es so, dass die Grossen der Ruin
der Mittleren und Kleinen sind. Das ist klar; dar-
über kann man gar nicht streiten. Ich frage : Haben
wir ein Interesse an einer Wirtschaftsordnung, durch
die sozusagen das ganze Volk unweigerlich in den
Lohnverdieçerstand gedrängt wird, während nur
ein paar Grosse die Wirtschaft in Händen haben und
dirigieren ?

Der Kampf, von dem ich vorhin gesprochen habe,
bedingt auch die Rationalisierung à outrance und
eine Senkung der Preise, aber auf alle Fälle auch
eine Senkung der Löhne und ein unternormales
Lohnniveau. Das ist die Konsequenz des grossen
wirtschaftlichen Kampfes. Ich spreche hier auch
vom Standpunkt der Privatangestelltenschaft aus.
Sie hat an einer Entwicklung, die sich hemmungslos
vollziehen könnte, kein Interesse. Sie hat kein
Interesse daran, dass nur ein paar Grosse in der
Wirtschaft bestehen können und dass die kleinen
und mittleren Betriebe zugrunde gehen. Warum ?
Weil die Aufstiegsmöglichkeiten verrammelt wer-
den. Das sehen wir genau in den Grossbetrieben.
Es hat nur ein paar Köpfe, und die grosse Masse der
Angestellten, der Beamten, überhaupt der Arbeiten-
den in diesem Betriebe sind nivelliert, sind Nummern,
Rädchen in diesem grossen Betriebe. Also haben
wir von unserm Standpunkt, vom Standpunkt der
Angestellten aus, von dem ich spreche, kein Interesse
an dieser Entwicklung. Die Aufstiegsmöglichkeit ist
also behindert und, was sehr wichtig ist, es ist diesen
Leuten fast unmöglich, sich selbständig zu machen.

Wenn es nun so gut bestellt wäre wie Herr
Duttweiler soeben gesagt hat, dann müssten wir
heute nicht noch 4—5000 kaufmännische Angestellte
als Stellenlose zählen; diese sind trotz der Freiheit
in der Wirtschaft immer noch auf der Strasse und
das kann noch schlimmer werden speziell dann,
wenn sich alles auf ein paar grosse Betriebe kon-
zentriert und wenn die mittleren und kleineren zu-
grunde gehen.

Aus diesem Grunde bin ich für eine Neuordnung
der Wirtschaftsgesetzgebung. Ich stimme mit ge-
wissen Vorbehalten dem Verfassungsartikel zu, und
diese paar Vorbehalte möchte ich Ihnen bekannt
geben.

Der eine Vorbehalt ist, dass Herr Bundesrat
Obrecht — wir hoffen dass er auch in der Lage sein
wird, dass seine Gesundheit es ihm erlauben wird,
die Ausführungsbestimmungen durchzuführen —
dafür sorgt, dass die Bundesbureaukratie nicht zu
mächtig wird. Ich will mich anders ausdrücken:
dass man den gesunden Menschenverstand n'cht
immer hinter die Paragraphen zurückstellt. Denn

gegenwärtig oder in den vergangenen Jahren ist in
den Kreisen des Handels sehr viel darüber geklagt
worden, dass man in den Bureaux der Bundesver-
waltung nicht immer das nötige Verständnis finde,
weil man sich dort immer wieder hinter die Para-
graphen verschanze. Ich weiss genau, dass wir
leitende Beamte im Bundeshaus haben, die nicht
zur „Bureaukratie" gezählt werden dürfen, weil sie
den praktischen Verstand walten lassen. Da hätte
ich den Wunsch, dass man zur Ausführung so wich-
tiger, grosser Aufgaben in Zukunft nicht immer junge
Akademiker, die kaum der Schulbank entronnen
sind, an solche Posten stellt, sondern dass man Prak-
tiker, die sich im praktischen Leben bewährt haben,
in diese Beamtungen hineinnimmt. Das ist der eine
Wunsch, den ich bei dieser Gelegenheit anbringen
möchte.

Ein anderer Vorbehalt ist der, dass die Sozial-
gesetzgebung nicht wie bis anhin oder wie in den
letzten Jahren weiterhin abgestoppt wird. Wir
haben schon wiederholt den Wunsch geäussert, dass
die Sozialgesetzgebung in unserm Lande nicht ein-
fach auf die Seite gestellt wird, weil man sagt : Es
kommt eine Verfassungsrevision, es kommt die Re-
vision der Wirtschaftsartikel. Speziell die Privat-
angestellten warten immer noch auf das Gesetz über
die Arbeit.im Handel und in den Gewerben. Herr
Kollege Wick hat heute vormittag ganz richtig ge-
sagt, die Sozialgesetzgebung dürfe nicht verküm-
mern. Er hat gesagt, er hätte keinen Horror und
keine Angst vor einem Code social. Ich glaube, dass
auch der Bundesrat wohl bereit sein wird, die Sozial-
gesetzgebung trotz diesen Neuerungen in der Bun-
desverfassung nicht einfach auf die Seite zu stellen.

Dann hat man davon gesprochen, dass eigentlich
diese Artikel, besonders Art. 31 ter, die freie Ver-
ständigung voraussetzen. Wir vom Standpunkt der
Angestellten aus sind immer für die freie Verstän-
digung eingetreten. Allein bis jetzt ist es uns trotz
unserm Verständigungswillen nie geglückt, irgend-
welche Verträge mit Arbeitgeberverbänden abzu-
schliessen. Bei uns also, bei dieser grossen Kategorie
der Berufstätigen, bei den Privatangestellten, kann
eine Allgemeinverbindlicherklärung erst dann in
Frage kommen, wenn Verträge überhaupt möglich
sind, und bisher ist dies nicht der Fall gewesen. Wir
haben also keine Gesamtarbeitsverträge und sind
auch nicht so weit wie die Arbeiter, von denen Herr
Grimm sagen konnte, dass ihre mächtigen Organi-
sationen in der Lage seien, selber zum Rechten zu
sehen. Die Organisationskraft der Privatangestellten
ist immer noch nicht sehr stark. Deshalb ist ihre
Lage sehr schlimm, und wir begrüssen diese Ver-
fassungsartikel, die hoffentlich ermöglichen, auch
die Lage dieser Schicht der Arbeitnehmer zu ver-
bessern. Die Arbeitslosigkeit ist bei den Privat-
angestellten noch gross, die Lohnverhältnisse sehr
prekär. Wenn ich Ihnen sage, dass eine Statistik,
die letzthin veröffentlicht wurde, nachweist, dass
45% der von der Statistik erfassten 20—24jährigen
bloss ein Einkommen von 2500 bis 3500 Fr. beziehen,
dass anderseits bloss 52% der 30—34jährigen ein
Einkommen bis zu 5000 Fr. beziehen, dann werden
Sie ohne weiteres begreifen, dass diese Schicht ein
Interesse daran hat, dass .durch diese Neuordnung
der wirtschaftlichen Verhältnisse auch ihre Lage
verbessert wird.
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Nun möchte ich noch auf ein paar Unklarheiten
hinweisen und wäre froh, wenn der Herr Präsident
der nationalrätlichen Kommission oder Herr Bun-
desrat Obrecht darüber Aufschluss gäbe. Im Art. 32
heisst es: „Die in Art. Slbis und Slter genannten
Bestimmungen dürfen nur durch Bundesgesetze
oder Bundesbeschlüsse eingeführt werden". In
Art. Slbis wird gesagt, dass Bestimmungen aufge-
stellt und Massnahmen ergriffen werden können.
Also in Art. Slbis spricht man von Bestimmungen
und Massnahmen, die ergriffen werden können, und
in Art. Slter heisst es wiederum, der Bundesrat sei
befugt, Vorschriften zu erlassen. Es sind hier Un-
klarheiten, die den Nichtjuristen irre machen, und
ich wäre froh, wenn wir darüber Aufschluss erlangen
könnten. Es ist auch noch die weitere Bestimmung
in Art. 32 unklar, wo es heisst: „Vorbehalten bleiben
Fälle dringlicher Art in Zeiten gestörter Wirtschaft,
wofür die Bundesversammlung provisorische An-
ordnungen beschliessen kann". Ich möchte nur
wissen, was unter diesen provisorischen Anord-
nungen zu verstehen ist. Das ist auch ein neuer Be-
griff, der wahrscheinlich doch nicht ganz klar ist.
Vielleicht wird Herr Kollege Nietlispach so freund-
lich sein und Aufschluss geben.

Ich habe noch eine weitere Frage. Können lokale
und regionale Vereinbarungen und Beschlüsse eben-
falls unter den Art. Slter fallen, oder kommen nur
schweizerische Vereinbarungen und Beschlüsse in
Betracht ? Dann ist noch folgende Unklarheit, die
für die definitive Stellungnahme der Angestellten-
verbände ausschlaggebende Bedeutung haben kann.
In Art. Slter heisst es ausdrücklich, dass die Han-
dels- und Gewerbefreiheit eingeschränkt werden
könne bei Vereinbarungen, Beschlüssen betreffend
die Berufsbildung, Fähigkeitsausweis, Arbeitsbe-
dingungen usw., aber im Art. 34ter, der sagt, der
Bundesrat sei befugt, zum Schutz der Arbeitnehmer
sowie über die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsver-
sicherung und die berufliche Ausbildung Bestim-
mungen aufzustellen, heisst es nirgends, dass dies
unter Einschränkung der Handels- und Gewerbe-
freiheit geschehen könne. Die nationale Aktions-
gemeinschaft für wirtschaftliche Verteidigung hat in
einer Eingabe auf diesen wichtigen Punkt hinge-
wiesen. Wir sagten dort : Diese Unklarheit (von der
ich gesprochen habe) tritt zutage in der Enumeration
der Einschränkungsfälle im Art. 32 im Vergleich zu
Art. 34ter. Würde die Frage verneint, d.h. durch
Art. 34ter die Handels- und Gewerbefreiheit nicht
eingeschränkt werden können, so wäre es beispiels-
weise unmöglich, im Sinne eines bestehenden Kon-
ventionsentwurfes der internationalen Arbeits-
organisation die höchst ungesunde, von schweren
Missbräuchen begleitete gewerbsmässige Privatver-
mittlung von Arbeitsstellen zu unterdrücken. Des-
halb legen wir so grossen Wert darauf, dass dies ab-
geklärt wird. In bezug auf diesen Punkt wünsche
ich dringend eine klare Antwort, weil die Sozial-
gesetzgebung auch in der Zukunft für die schwach-
organisierten Angestellten von grösster Bedeutung
sein wird.

Eder: Der Grundsatz der Handels- und Ge-
werbefreiheit ist nicht in unserem Lande erfunden
worden, sondern in Frankreich, aber er hat nir-
gends eine so sorgfältige Ausgestaltung und An-
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wendung erfahren wie bei uns. Es dürfte ein spe-
zielles Verdienst des schweizerischen Bundesgerich-
tes sein, alle Massnahmen und Erlasse aufgehoben
zu haben, wenn der Grundsatz gefährdet erschien,
und auch selbst dort, wo die Gefahr mehr ideell
als materiell war.

Es gilt aber kein Freiheitsrecht unbeschränkt
und alle Zeit. Insbesondere setzte der Krieg dieses
Recht ausser Geltung. Seit dem Jahre 1918 haben
wir keinen Krieg mehr, sondern einen Wirtschafts-
krieg. An Stelle des einzelnen Wirtschafters ist
weitgehend der Staat getreten und zwar durch
Einfuhrverbote, Ausfuhrverbote und insbesondere
durch Transferschwierigkeiten. Dadurch hat sich
auch bei uns die freie Disposition eine weitgehende
Beschränkung gefallen lassen müssen. Aber nicht
nur polizeiliche Schranken, sondern auch goldene
Ketten hemmen die Freiheit, nämlich die Sub-
ventionen, die den natürlichen Ablauf der Wirt-
schaft in andere Kanäle ableiten. Jedenfalls hat
unsere Wirtschaft ihr Gleichgewicht noch nicht
gefunden. Es fehlt unserem Lande an Arbeit und
das Produkt der Arbeit findet nur schwer Absatz.
Dabei darf nicht übersehen werden, dass bei uns
am Anfang und am Ende der Produktion das
Ausland steht. Gewerbe, Industrie und Landwirt-
schaft sind auf Zufuhr ausländischer Rohstoffe,
Futterwaren und Lebensmittel angewiesen. Ein
grosser Teil unserer Produktion muss an auslän-
dische Verbraucher verkauft werden können. Ein
autarkisches System kommt für unser kleines Land
mit der zu grossen Bevölkerung nicht iii Frage.
Es gilt somit auch hier bei uns der Satz : Eine Kette
ist nicht stärker als ihr schwächstes Glied — die
beiden schwachen Glieder unserer Wirtschaft sind
der Bezug der Rohstoffe aus dem Ausland, für die
wir Devisen aufbringen müssen und der Absatz im
Ausland, um Arbeitsaufträge für das Inland zu
bekommen. Diese Abhängigkeit von der Welt-

, Wirtschaft darf nicht übersehen werden, wenn wir
unsere eigene Wirtschaft auf eine neue Rechts-
bäsis stellen wollen. Aber auch im Inland selbst
wird man sich vor Illusionen hüten müssen. Man
kann den Produzenten weitgehend schützen, sei
es durch eine Zunftordnung, durch einen numerus
clausus, durch Minimalpreise, aber die beste För-
derung des Produzenten ist Abnahme und Verbrauch
seiner Erzeugnisse. Wenn aber der Konsument
frei bleiben soll und es ist kein Antrag gestellt wor-
den, der das ändern würde, muss eben die Produk-
tion auch in Zukunft auf dsie Bedürfnisse, die
Wünsche, die Launen und auf die finanzielle Lei-
stungsfähigkeit der Verbraucher Rücksicht neh-
men. Die Vorlage schränkt einerseits die Freiheit
ein, gibt aber anderseits dem Produzenten einen
weitgehenden Schutz. Das ist insbesondere der
Fall in Art. Slter mit der Verbindlichkeitserklärung
von Verbandsbeschlüssen. Hier ist die Kommis-
sionsmehrheit noch über die Anträge des Bundes-
rates hinausgegangen. Es wird sich bei der Detail-
beratung Gelegenheit bieten, dazu im einzelnen
Stellung zu nehmen. Jedenfalls ist die äusserste
Grenze des Erträglichen bereits erreicht. Auch so
werden Begehrlichkeiten und Wünsche geweckt,
die sich ^icht werden erfüllen lassen. Das Wert-
volle an der Vorlage liegt meines Erachtens wohl
darin, dass die mittelständischen Gruppen eine
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vermehrte Förderung erfahren. Das Erfreulichste
daran scheint mir zu sein, dass auch für das Gebiet
der Wirtschaft wiederum eine Verfassungsgrund-
lage geschaffen wird, die es erlaubt, das wirtschaft-
liche Geschehen durch die ordentliche Gesetz-
gebung zu normieren. In diesem Sinne empfehle
ich Ihnen den Antrag, auf die Vorlage einzutreten.

Ilg: Ich hätte das Wort nicht ergriffen, wenn
ich nicht von Herrn Duttweiler besonders zitiert
worden wäre. Seine Aussagen in bezug auf die
Verhandlungen in der Kommission stimmen nicht.
Ich möchte dies in erster Linie richtigstellen. Herr
Scherer hatte u. a. einen Zusatz mit folgendem
Wortlaut beantragt: „Zum Schutz einer billigen
Lebenshaltung". Also ein Antrag, der sicher seine
Berechtigung hatte, ein Antrag, wie wir solche
schon oft selbst verfochten haben. Ich habe in
der Kommission begründet, warum ich mich bei
der Abstimmung über den Antrag von Herrn
Dr. Scher er der Stimme enthalte.

Im Protokoll, das Herr Duttweiler auch hat,
heisst es: ,,Ilg erklärt, dass er sich dem Antrag
Scherer nicht widersetzen werde, ihm aber auch
nicht zustimmen könne. An und für sich wäre der
Antrag Scherer zu begrüssen, da die Löhne immer
der Teuerung nachhinken und eine Preissteigerung
keineswegs immer ohne weiteres eine Lohnsteige-
rung nach sich zieht. Trotzdem scheint die Er-
wähnung der billigen Lebenshaltung bedenklich,
weil sie im Volke die Vorstellung erwecken könnte,
dass der Bund eine Deflationspolitik zu betreiben
beabsichtige." Das ist nicht das Gleiche, was Sie,
Herr Duttweiler, gesagt haben. Und so, wie hier,
haben Sie noch vieles gesagt, das den Tatsachen
nicht entspricht. Aber immerhin, nachdem es ja
schwarz auf weiss im Protokoll steht, hätte man
annehmen dürfen, dass Sie bei der Wahrheit blei-
ben würden. Ich gehöre zu der Minderheit (Zwi-
schenruf Duttweiler). Sie haben gesagt, ich hätte
den Antrag Scherer abgelehnt und dabei haben
Sie von seinem Antrag gar nicht geredet, sondern
von einem Antrag der Minderheit gesprochen, dem
ich aber ausdrücklich zugestimmt habe, wo es
heisst: „von der Rücksichtnahme auf die Verbrau-
cher und die genossenschaftlich aufgebauten Hilfs-
organisationen Vorschriften zu erlassen". Diesen
Antrag stellte die Minderheit, zu der ich gehöre.
Ich glaube, ich habe sogar auch zu diesem Antrag
gesprochen und jedenfalls entgegen dem Antrag
von Herrn Gadient zu diesem Antrag gestanden.

Ich möchte beifügen, dass ich bedauerte, dass
Herr Gadient und andere Vertreter aus der Land-
wirtschaft nicht einmal das Wort „Verbraucher"
gutheissen wollten. Ich halte dafür, dass in dieser
Verfassungsrevision diese Bezeichnung ihre volle
Berechtigung hat, weil die Verbraucher keine Volks-
schicht sind, die am Ende als quantité négligeable
betrachtet werden könnte ; namentlich bei der wich-
tigen Abstimmung werden diese Volkskreise eine
grosse Rolle spielen. Ich könnte auch nicht ein-
sehen, was das Wort „Verbraucher" am Ende der
Landwirtschaft schaden könnte. Also ich werde
diesem Antrag zustimmen und habe ihm-sauch in
der Kommission zugestimmt. Soviel zur Berich-
tigung gegenüber Herrn Duttweiler.

Was nun den Verfassungsartikel als solchen
anbetrifft, so begrüsse ich ihn persönlich sehr. Ich
halte denselben für eine ganz zwingende und drin-
gende Notwendigkeit, im Gegensatz zu Herrn Dutt-
weiler und ändern. Aber namentlich die Gründe,
die Herr Duttweiler angeführt hat, können doch
niemals stichhaltig sein, ganz besonders nicht für
die Exportindustrie. Ich will jetzt nicht von der
Landwirtschaft reden, noch von ändern Volks-
schichten; darüber haben andere gesprochen und
werden auch noch andere sprechen.1 Ich will nur
von der Exportindustrie reden, über die auch Herr
Duttweiler Andeutungen gemacht hat und zwar
in bezug auf die Uhrenindustrie, aber auch dort
völlig falsch. Sie sprachen von 500 Fabrikanten,
die bei der Vertragsregelung mit Frankreich nicht
zugelassen oder angehört worden seien. Aber diese
Fabrikanten hatten sicherlich keine Fabriken; es
sind Zwischenfabrikanten oder wie man sie nennen
will, aber nicht Uhrenfabrikanten, die Betriebe
haben und Arbeiter beschäftigen. Gerade in der
Uhrenindustrie wissen wir ja, dass solche Mass-
nahmen, wie sie hier vorgesehen sind, ganz beson-
ders dringlich sind. Man könnte fast glauben, alle
Ereignisse in der letzten Zeit seien an uns einfach
spurlos vorbeigegangen. Herr Duttweiler geht so-
gar wieder ins Mittelalter zurück (Zwischenruf
Duttweiler). Nein, Sie führen ja an, wie es eigent-
lich jetzt den Berufsständen noch gut gehe und wie
auch die mittleren und kleineren Betriebe heute
durchaus noch gut durchkommen. Gehen denn
die 100 000 Arbeitslosen und die Zusammenbrüche
in Gewerbe und Landwirtschaft an Ihnen spurlos
vorüber? An mir sind sie nicht spurlos vorüber-
gegangen. Sie haben mir vorhalten wollen, ich
vertrete die Arbeiterinteressen nicht. Das haben
Sie getan, auch in der „Tat", weil ich die Ehre
hatte, in der Zuckerfabrik Aarberg als Vertreter
der Arbeiterschaft im Verwaltungsrat zu sitzen.
Bezeichnend ist ja die folgende Geschichte. Ein-
mal hatte ich in Rorschach vor Arbeitern einen
Vortrag; da hat mich nachher ein junger Arbeiter
allen Ernstes gefragt : Ist es wirklich wahr, gehörst
du wirklich dem Verwaltungsrat der Zuckerfabrik
Aarberg an ? Ja, habe ich gesagt ; warum ? Was
ist denn daran ? Der antwortete : wir haben darüber
gehört in dem Ring des Herrn Duttweiler. In der
„Tat" wurde ich angegriffen, weil ich als Arbeiter-
vertreter einem Verwaltungsrat angehöre, in erster
Linie die Interessen einer Zuckerfabrik zu vertreten.
In Aarberg kommen übrigens in erster Linie die
Interessen Tausender von Landwirten in Frage.
Es bleibt also nur abzuwägen zwischen den In-
teressen für die Arbeiter und die Landwirtschaft,
die bei der Zuckerfabrik Aarberg im Spiele stehen,
oder Ihren Migros-Interessen? Dass Sie die Mi-
gros-Interessen verteidigen, versteht sich; nur dür-
fen Sie dann nicht immer rufen: „Haltet den Dieb".
Sie haben hier von Politikern gesprochen, die die
Wirtschaft verpolitisieren. Da musste ich doch in
erster Linie an Sie selber denken. Sie haben das
wahrscheinlich mit dem allerbesten Erfolg ge-
macht. Denn wenn Sie den Verbandssekretären vor-
werfen, sie treiben Eigennutz ohne Rücksicht auf
andere Volkskreise, so glaube ich, das dürfte doch
viel eher für Sie selber gelten als für uns. Und
ganz besonders nehme ich für mich in Anspruch,
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jederzeit das Interesse der Volkswirtschaft über
die momentanen Interessen der Arbeiter, unserer
eigenen Mitglieder, gestellt zu haben. Ich glaube
kaum, dass Sie den gleichen Standpunkt einge-
nommen hätten, wenn Sie hätten annehmen können,
dass ihnen ein Profit winkte, der gewissen Berufs-
gruppen nach der Abwertung hätte winken können.
Bei unsern Handlungen Hessen wir uns nicht nur
von den Interessen der Arbeiter, sondern ebenso-
sehr von den Interessen der ganzen Volksgemein-
schaft leiten. Wir bereuen es nicht, wir haben es
getan — (Duttweiler: Das ist gemein.) Was ist
gemein? (Duttweiler: Ihre Behauptung, dass ich
nur für den Profit arbeite, das ist gemein.) Ich
habe das zwar nicht in dieser Form gesagt, aber
jedenfalls vertreten Sie den Profit und zwar Ihren
eigenen Profit, in einer ganz ändern Form, als das
die Verbandssekretäre tun. Uebrigens glauben
Sie, Sie können unentwegt Anklagen erheben und
andere verdächtigen, ohne dass sich einer schliess-
lich zur Wehr setze ? Wenn Sie Hiebe austeilen
wollen, dann müssen Sie darauf gefasst sein, dass
Sie auch solche zurückbekommen. Ich habe die
Auseinandersetzung jedenfalls nicht gesucht.

Ich habe vorhin gesagt, nach meiner Auffassung
habe sich in der Welt so vieles verändert, dass es
mit den alten Mitteln nicht mehr gehen kann. Ich
habe die vollendete Ueberzeugung, dass dies so ist,
nachdem die Schweiz zu drei Vierteln eingekapselt
ist mit einem ganz anderen politischen und wirt-
schaftlichen System als bei uns. Ich weiss nicht,
vielleicht gibt es auch bei Ihnen Leute, die für
diese Systeme einigen Glauben aufbringen. Es ist
möglich. Aber jedenfalls ist es so: wenn unser
Land nicht Vorkehrungen trifft, in diesem Falle
jetzt für die Volkswirtschaft, so wird unsere Wirt-
schaft von den anderen Ländern erdrückt werden.
Es wäre ja eigentlich nicht an mir, sondern viel-
leicht an der Industrie, vielleicht macht es Herr
Bundesrat Obrecht, darüber eingehend zu sprechen.
Ich habe mit Spannung gehorcht und gelesen, was
die noch viel grösseren Machthaber und Industriellen
aus Deutschland sagen in bezug auf den weitern
Verkehr mit der Schweiz. Es sind kaum einige
Tage her, da hat in Zürich ein Fest zu Ehren einer
Handelskammer stattgefunden und dort sind auch
Reden gehalten worden. Ich nehme an, ein grosser
Teil von Ihnen hat sie gelesen. Ich habe nicht her-
ausgelesen, dass die Schweiz vom grossen Reich
viel zu erwarten habe. Es war knapp das, was man
noch so sagen kann in einem freundschaftlichen
Milieu. Aber jedenfalls haben sie nicht abgestrit-
ten, dass die autarkischen Bestrebungen von
Deutschland und in Italien die Korporationen, also
die berufsständische Organisation alles beherr-
schen. (Wick: Es sind keine) ... vielleicht nicht
solche, wie Sie es wünschten. Aber Sie haben
gestern gesagt, Herr Dr. Wick, wir erleben diese
in der Schweiz nicht mehr und so bestünde also für
uns keine Gefahr. Aber vorläufig sind sie in Italien
doch vorhanden. Und solange in Italien und
Deutschland und Oesterreich und überhaupt im
ganzen Osten ganz andere wirtschaftliche Grund-
lagen bestehen, ist es klar, dass wir Massnahmen
treffen müssen. Mit unseren gesetzlichen Mitteln
können selbst Unternehmer, und wenn es die
kühnsten sind und am Ende Herrn Duttweiler

überragen würden — was ja kaum möglich ist —
nicht auskommen. Unsere Wirtschaft und unser
Export ist bedroht, das möchte ich auch den uns
nahestehenden Freunden aus der Landwirtschaft
sagen und das müssen auch sie berücksichtigen.

Das, was hier geschaffen ist, halte ich für Prä-
ventivmassnahmen, wenn man nicht fortwährend
dringliche Bundesbeschlüsse fassen will, oder wenn
man es nicht einfach darauf ankommen lassen
und aufs Geratewohl hin den Dingen den Lauf
lassen will. Ich halte dafür, die zur Beratung ste-
henden Bestimmungen sind notwendig. Ich hoffe,
es werden sich daraus wohlüberlegte und vernünf-
tige Beschlüsse und Gesetze ergeben. Es wird
überhaupt in der Zukunft, wie mir scheint, nicht
anders möglich sein, als dass in Wirtschaftsfragen
die Vernunft im Mittelpunkt stehen muss. Ver-
nunft und nur diese kann die Wirtschaft und uns
retten, ob es nun grosse oder kleine Betriebe seien.
Die Arbeiterschaft als solche hat aus diesen Wirt-
schaftsartikeln nicht so viele Rosinen zu erwarten.
Ich weiss nicht, was Herr Duttweiler meint, wenn
er jeweilen von den Verbandssekretären spricht.
Meint er am Ende dort Herrn Dr. Gysler, der vor
ihm sitzt ? Das ist auch ein Verbandssekretär.
(Duttweiler: Reden Sie zur Sache!) Herr Dutt-
weiler, von Ihnen nehme ich keine Belehrungen
entgegen. Die Gewerkschaften begrüssen die Ver-
bindlichkeitserklärung der Gesamtarbeitsverträge.
Ich unterstreiche aber, dass wegen der Gesamt-
arbeitsverträge gesetzliche Massnahmen nicht un-
bedingt notwendig wären. Es braucht nur etwas
guten Willen zwischen den Unternehmern und den
Gewerkschaften und die Gesamtarbeitsverträge
können durch freie Verabredung getroffen werden.
Dafür hätten wir also keiner Verfassungsrevision
bedurft. Die Verbindlicherklärungen, wie sie vor-
gesehen sind, beziehen sich nicht in erster Linie
auf Gesamtarbeitsverträge, sondern hier sind in
erster Linie andere Wirtschaftsverbände' gemeint.

Noch ein Punkt, den ich bei dieser Gelegenheit
andeuten möchte: die Arbeitslosenversicherung.
Es ist zu begrüssen, dass die Arbeitslosenversiche-
rung aufgenommen wird. Aber auch das wäre
nicht unbedingt nötig gewesen. Man hätte die
Arbeitslosenversicherung auch sonst regeln können,
und ich beharre darauf: Wenn der Bund das noch
nicht getan hat, so ist dies wohl aus keinem an-
deren Grunde geschehen als mit Rücksicht auf die
Opposition der Kantone und anderseits, weil man
die privilegierten Mitglieder der Arbeitslosenver-
sicherung nicht zwingen wollte, höhere Beiträge
zu bezahlen. Das ist die ganze Sache und das
kostet den Bund jedes Jahr ein paar Millionen.
Aber wie es scheint, waren es namentlich die Herren
Regierungsvertreter aus den Kantonen, die nicht
wollten und es scheint, ,es müsse auch fernerhin
so bleiben. Ich möchte zwar hoffen, dass man nicht
wartet, bis der Verfassungsartikel vollständig unter
Dach ist, sondern dass gerade die Arbeitslosen-
versicherung früher an die Hand genommen würde.
Das wäre möglich.

Ich glaube, die Sache richtiggestellt zu haben
und möchte nochmals unterstreichen: Ich stimme
den Ver.ftissungsartikeln zu. Gewiss, wir haben
einige Vorbehalte gemacht, keine untergeordneten,
und ich hoffe lebhaft, es werde auch bei den bür-
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gerlichen Kreisen die Einsicht vorhanden sein,
dass sie es über sich bringen werden, das Verständi-
gungswerk zu einem guten Ende zu führen. Wenn
einmal die Verfassungsartikel in Kraft sind, hoffe
ich, dass genügend Einsicht vorhanden sein werde,
aus denselben etwas Rechtes zu schaffen.

Duttweiler: Ich wünsche das Wort zu einer per-
sönlichen Erklärung; ich werde mich kurz fassen.
Es stimmt nicht, dass ich von einem Antrag der
Minderheit gesprochen hätte. Es ist der Antrag
wegen des Verbrauchers. Ich habe in einer mit
der Debatte durchaus im Zusammenhang stehenden
Weise aufmerksam gemacht, dass ein Arbeiter-
Vertreter heute erlclärt, wenn man den Verbraucher-
schutz nenne, sei das eine Diskreditierung der Vor-
lage. Ich glaube, ein Mitglied des Nationalrates
kann sieh gestatten, eine so umwälzende Neuheit
in diesem Zusammenhang zu erwähnen, ohne dass
dies Anlass zu einem solchen Ausfall bieten müsste.
Ich bin es gewohnt, in solcher Weise behandelt zu
werden, aber ich kann es nicht unterdrücken, dass
es eine Unverschämtheit ist, wenn man mir sagt,
ich sei wegen des Profites in die Politik gegangen.
Habe ich je für etwas gestimmt oder etwas unter-
nommen, das gegen die Gründsätze ist, die ich
vertrete ? Habe ich je bei Abstimmungen im ge-
ringsten Privatinteressen Rechnung getragen ? Ge-
rade im Gegenteil. Und deshalb habe ich es nicht
nötig, mir solches sagen zu lassen, wofür ja kein
Nachweis erbracht werden kann. Das ist das
Erste. Die zweite Angelegenheit betreffend die klei-
nen Fabrikanten berühre ich nicht. Das gehört nicht
zur persönlichen Erklärung. Ich darf aufmerksam
machen, dass im ,,Bund" stand, dass der Ver-
waltungsrat der Zuckerfabrik Aarberg Herrn Ilg
im Verwaltungsrat haben wollte, um die Sozial-
demokraten zu gewinnen. Wie Herr Joss sagte,
um g'emeinsam die Duttweilerleute zu bekämpfen.
Das ist nie dementiert worden. Am gleichen Tage
stand Aehnliches in der „Tagwacht". Aber ich
stehe auf dem Standpunkt, dass die persönlichen
Angelegenheiten nicht hierher gehören, im Gegen-
satz zu Ihnen, inklusive Herrn Bundesrat Obrecht.
Ich darf Ihre Zeit dafür nicht in Anspruch nehmen.
Wir haben hier nur die Sache zu behandeln. Was
wir persönlich auszutragen haben, gehört in die
Presse.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

•̂

#ST# Vormittagssitzung vom 27. April 1938.
Séance du 27 avril 1938, matin.
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F o r t s e t z u n g . — Suite.
Siehe Seite 309 hiervor. — Voir page 309 ci-devant.

M. Graber: Si les temps que nous traversons
n'étaient pas aussi graves et si l'objet qui nous
préoccupe n'était pas aussi sérieux, nous nous
plairions à relever, dans les dix premières pages
du message qui nous a été remis, un certain nombre
d'affirmations qui sont pour le moins fort hasar-
deuses. Nous relèverions aussi, dans les articles
constitutionnels que nous examinons, un certain
nombre de contradictions presque étonnantes au
premier abord. Mais, les temps sont sérieux. Le
sujet que nous examinons l'est aussi et nous laisse-
rons de côté cet examen qui aurait pu nous per-
mettre de formuler un certain nombre de critiques.

Cependant, il m'est impossible de ne pas rele-
ver certaines déclarations qui sont liées si ce n'est
au texte même qui nous est proposé, du moins
à l'esprit qui a permis de le formuler.

Dans l'introduction au message, on déclare que
les difficultés actuelles ne sont pas imputables au
régime économique présent, qu'il n'en est en au-
cune façon responsable. On pourrait s'étonner de
cette affirmation et demander qui est responsable,
si ce n'est le régime actuel. Mais, pouf prouver
cette affirmation, on déclare qu'avant la guerre
tout allait bien, qu'on n'avait pas connu de crise,
de chômage, de tension sociale, semblables à ce
que nous connaissons aujourd'hui.

Je me demande comment l'auteur de ces lignes
s'est informé de -l'histoire économique du siècle
dernier et où il a vu qu'au cours de ce siècle pasto-
ral, il n'y avait eu ni crise, ni chômage, ni tension
sociale. On pourrait, à cet égard, refaire l'histo-
rique de ces crises et montrer combien elles furent
graves et profondes dans le passé. Quoi qu'il en
soit, on a'l'impression que l'auteur, de ces lignes
— qui nous est inconnu —- a une conception un
peu pastorale de l'histoire et qu'elle ne correspond
pas à la réalité. Il oublie en tout cas — et c'est
sur quoi je voudrais insister — que tous ceux qui
se sont préoccupés des causes des crises qui ont"
émaillé le siècle dernier sont arrivés à la conclusion
qu'elles se produisaient selon un -rythme toujours
grandissant, au fur et à mesure que se développait
le «régime». C'est ainsi que ceux qui se sont pré-
occupés de ce problème n'ont pas été autrement
stupéfaits de constater qu'après les crises de 1907
et de 1921, celle de 1927 ait pris l'ampleur que nous
avons connue. Je le souligne parce que' je ne vou-
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gerlichen Kreisen die Einsicht vorhanden sein,
dass sie es über sich bringen werden, das Verständi-
gungswerk zu einem guten Ende zu führen. Wenn
einmal die Verfassungsartikel in Kraft sind, hoffe
ich, dass genügend Einsicht vorhanden sein werde,
aus denselben etwas Rechtes zu schaffen.

Duttweiler: Ich wünsche das Wort zu einer per-
sönlichen Erklärung; ich werde mich kurz fassen.
Es stimmt nicht, dass ich von einem Antrag der
Minderheit gesprochen hätte. Es ist der Antrag
wegen des Verbrauchers. Ich habe in einer mit
der Debatte durchaus im Zusammenhang stehenden
Weise aufmerksam gemacht, dass ein Arbeiter-
Vertreter heute erlclärt, wenn man den Verbraucher-
schutz nenne, sei das eine Diskreditierung der Vor-
lage. Ich glaube, ein Mitglied des Nationalrates
kann sieh gestatten, eine so umwälzende Neuheit
in diesem Zusammenhang zu erwähnen, ohne dass
dies Anlass zu einem solchen Ausfall bieten müsste.
Ich bin es gewohnt, in solcher Weise behandelt zu
werden, aber ich kann es nicht unterdrücken, dass
es eine Unverschämtheit ist, wenn man mir sagt,
ich sei wegen des Profites in die Politik gegangen.
Habe ich je für etwas gestimmt oder etwas unter-
nommen, das gegen die Gründsätze ist, die ich
vertrete ? Habe ich je bei Abstimmungen im ge-
ringsten Privatinteressen Rechnung getragen ? Ge-
rade im Gegenteil. Und deshalb habe ich es nicht
nötig, mir solches sagen zu lassen, wofür ja kein
Nachweis erbracht werden kann. Das ist das
Erste. Die zweite Angelegenheit betreffend die klei-
nen Fabrikanten berühre ich nicht. Das gehört nicht
zur persönlichen Erklärung. Ich darf aufmerksam
machen, dass im ,,Bund" stand, dass der Ver-
waltungsrat der Zuckerfabrik Aarberg Herrn Ilg
im Verwaltungsrat haben wollte, um die Sozial-
demokraten zu gewinnen. Wie Herr Joss sagte,
um g'emeinsam die Duttweilerleute zu bekämpfen.
Das ist nie dementiert worden. Am gleichen Tage
stand Aehnliches in der „Tagwacht". Aber ich
stehe auf dem Standpunkt, dass die persönlichen
Angelegenheiten nicht hierher gehören, im Gegen-
satz zu Ihnen, inklusive Herrn Bundesrat Obrecht.
Ich darf Ihre Zeit dafür nicht in Anspruch nehmen.
Wir haben hier nur die Sache zu behandeln. Was
wir persönlich auszutragen haben, gehört in die
Presse.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

•̂

#ST# Vormittagssitzung vom 27. April 1938.
Séance du 27 avril 1938, matin.

Vorsitz — Présidence: Hr. Hauser.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundesver-
fassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre écono-
mique. Revision: '

F o r t s e t z u n g . — Suite.
Siehe Seite 309 hiervor. — Voir page 309 ci-devant.

M. Graber: Si les temps que nous traversons
n'étaient pas aussi graves et si l'objet qui nous
préoccupe n'était pas aussi sérieux, nous nous
plairions à relever, dans les dix premières pages
du message qui nous a été remis, un certain nombre
d'affirmations qui sont pour le moins fort hasar-
deuses. Nous relèverions aussi, dans les articles
constitutionnels que nous examinons, un certain
nombre de contradictions presque étonnantes au
premier abord. Mais, les temps sont sérieux. Le
sujet que nous examinons l'est aussi et nous laisse-
rons de côté cet examen qui aurait pu nous per-
mettre de formuler un certain nombre de critiques.

Cependant, il m'est impossible de ne pas rele-
ver certaines déclarations qui sont liées si ce n'est
au texte même qui nous est proposé, du moins
à l'esprit qui a permis de le formuler.

Dans l'introduction au message, on déclare que
les difficultés actuelles ne sont pas imputables au
régime économique présent, qu'il n'en est en au-
cune façon responsable. On pourrait s'étonner de
cette affirmation et demander qui est responsable,
si ce n'est le régime actuel. Mais, pouf prouver
cette affirmation, on déclare qu'avant la guerre
tout allait bien, qu'on n'avait pas connu de crise,
de chômage, de tension sociale, semblables à ce
que nous connaissons aujourd'hui.

Je me demande comment l'auteur de ces lignes
s'est informé de -l'histoire économique du siècle
dernier et où il a vu qu'au cours de ce siècle pasto-
ral, il n'y avait eu ni crise, ni chômage, ni tension
sociale. On pourrait, à cet égard, refaire l'histo-
rique de ces crises et montrer combien elles furent
graves et profondes dans le passé. Quoi qu'il en
soit, on a'l'impression que l'auteur, de ces lignes
— qui nous est inconnu —- a une conception un
peu pastorale de l'histoire et qu'elle ne correspond
pas à la réalité. Il oublie en tout cas — et c'est
sur quoi je voudrais insister — que tous ceux qui
se sont préoccupés des causes des crises qui ont"
émaillé le siècle dernier sont arrivés à la conclusion
qu'elles se produisaient selon un -rythme toujours
grandissant, au fur et à mesure que se développait
le «régime». C'est ainsi que ceux qui se sont pré-
occupés de ce problème n'ont pas été autrement
stupéfaits de constater qu'après les crises de 1907
et de 1921, celle de 1927 ait pris l'ampleur que nous
avons connue. Je le souligne parce que' je ne vou-
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drais pas qu'on restât sous l'illusion qu'on se trouve
devant un phénomène passager et qu'il ne sera
pas difficile de ramener de l'ordre dans la maison;

L'auteur de ce chapitre du message a cherché,
ensuite, à distinguer entre les perturbations d'ordre
accidentel et celles qui sont imputables au régime.
Ici encore, nous pourrions lui chercher maintes
querelles, car il me paraît fort difficile d'établir
quelles sont les perturbations d'ordre accidentel et
quelles sont les perturbations découlant du régime.-
Il invoque les conséquences de la guerre. Mais là
encore, la dernière guerre ne fut-elle pas un très
gros accident dû au régime ? Il faudrait établir le
contraire, ce qui serait difficile, pour maintenir la
thèse de cette introduction.

Il y a d'ailleurs,, dans cette introduction, des
affirmations qui sont quasi aventureuses. C'est
ainsi que, lorsqu'il parle des perturbations d'ordre
accidentel et passager, son auteur fait allusion au
chômage technologique. Il n'a pas l'air de saisir
l'importance primordiale, essentielle, capitale que
joue tout le problème technologique dans la crise
actuelle. Or, à notre sens, ce problème joue un
rôle si considérable qu'il appelle un sens nouveau.
Mais l'auteur de cette introduction semble l'ignorer,
ne pas le comprendre et déclare que c'est là phéno-
mène passager.

Je pourrais fort bien — mais le temps m'est
trop mesuré pour que je m'y arrête — démontrer
comment tout est bouleversé, de fond en comble,
dans l'économie mondiale, par l'introduction d'une
technique qui dépasse tout ce que l'on avait conçu
et qui dépassera, demain, tout ce que l'on pourrait
imaginer aujourd'hui. C'est ainsi que la sorte de
tranquillité d'âme qu'éprouvé l'auteur de l'intro-
duction à l'égard de la crise et sa déclaration selon
laquelle tout s'arrangera assez bien, qu'il suffit
d'en rester aux principes actuels, me paraît dange-
reuse et de nature à induire en erreur ceux qui
doivent prendre des mesures pour parer aux diffi-
cultés essentielles de la crise qui nous menace.

Ce même auteur, parlant du libéralisme, a aussi
fait certaines déclarations qui sont quelque peu
amusantes. II dit, très sérieusement, que le libéra-
lisme avait travaillé à une sélection objective des
hommes les meilleurs. Il a peut-être oublié de dire
que le libéralisme avait développé chez ces hom-
mes, dits les meilleurs, certains défauts indispen-
sables pour réussir dans le monde des affaires. Il
aurait également pu montrer comment ce libéra-
lisme avait joué, au point de vue moral, un rôle
très peu reluisant dans l'histoire contemporaine.
En effet, s'il est des hommes qui, grâce à certaines
vertus, sont arrivés à la tête des affaires, j'ai l'im-
pression, sans exagérer, que beaucoup y sont arri-
vés, eux, parce qu'ils manquaient de certaines
vertus.

L'auteur de cette introduction déclare, très
sérieusement, qu'il n'y a pas eu d'opposition entre
le principe du gain et celui de l'intérêt général. Je
ne m'arrêterai pas à ce point, mais je dois souligner
que cette affirmation est en contradiction avec
tout ce que l'on constate autour de nous. En
somme, dit-il, le régime a fonctionné d'une manière
satisfaisante. Ce monsieur n'est pas difficile s'il
estime que tout ce que nous avons connu autour
de nous, en fait de désordre, d'injustices sociales,

de perturbations économiques^ a fonctionné d'une
façon satisfaisante. On se trouve,-ici, en présence
d'un optimisme presque dangereux, parce qu'il ne
permet pas de comprendre la gravité des mesures
qu'il faut prendre en ce moment.

Enfin, l'auteur de cette introduction conclut, à
la page 9 du message, — laissant à nouveau appa-
raître son optimisme quelque peu béat, pour ne
pas dire naïf — en disant: En résumé, on peut
constater que, pour donner un ordre nouveau à
l'économie (je pense que personne, ni M. Obrecht,
ni aucun membre de la commission ne suppose
que le projet que nous discutons constituera un
ordre nouveau dans l'économie), il suffit de faire
disparaître ses imperfections. Il n'est pas nécessaire
selon lui, de modifier le principe fondamental primi-
tif de l'ordre actuel. Il suffit de reconnaître que
la vie économique continue à évoluer, sans qu'il
soit nécessaire de renoncer au principe de la respon-
sabilité. Qu'est-c» que ce principe ? Bref, je me
perdrais, dans cette analyse, en critiques assez
justifiées à l'égard de la légèreté avec laquelle ce
message a été introduit. Mais, en somme, ce n'est
pas la chose essentielle et je pense que nous pou-
vons passer.

Nous avons été frappés — et je pense que beau-
coup d'entre vous l'ont été également — par la
contradiction qui se rencontre entre l'article 31
et l'article 3l bis, contradiction flagrante, violente.
Je ne m'y arrête cependant pas, parce que je pense
qu'elle est indispensable et qu'on ne peut pas y
échapper. En effet, nous nous plongeons en plein
dans le régime libéral; nous ne créons pas un
ordre nouveau; nous faisons une expérience et
alors, faisant cette expérience, on se trouve placé
à cheval sur les anciens principes de libéralisme
et on essaie d'ouvrir des portes nouvelles. Cette
contradiction, frappante au premier abord, peut
s'expliquer si du moins, avec nous, on veut consi-
dérer que ce projet ne présente pas, comme dit
l'introduction, un ordre nouveau, mais qu'il repré-
sente une expérience. C'est sous cet angle que
j'aimerais qu'on l'examinât et qu'on l'adoptât.
C'est une expérience qui est faite en s'appuyant
sur les faits donnés autour de nous. On cherche
ainsi, par tous les moyens, à échapper au gros
danger qui nous menace. C'est là, à notre sens,
le caractère de ce projet et ce qui nous permet
de l'adopter. Ce n'est pas- un projet qui formule
un ordre nouveau; ce n'est pas même un projet
qui maintient un ordre ancien, c'est un simple
projet d'expérience qui ouvre à peine une période

•de transition. Et c'est parce que c'est une expé-
rience, qu'à notre sens il ne doit être inspiré par
aucune préoccupation d'ordre doctrinal. La seule
préoccupation qui le domine, c'est de faire échapper
notre vie économique aux dangers, actuels qui sont
autour de nous, qui sont la réalité dramatique,
par . moments, de l'heure contemporaine. On
cherche à échapper à une difficulté, à un danger,
danger économique mais aussi danger qui nous
menace à nos frontières. Il est utile de travailler
à créer une sorte d'entente nationale en face du
danger économique ; il estnon moins utile de songer
à créer une sorte d'entente entre les différentes
conceptions économiques'pour trouver un terrain
expérimental qui nous permet de parer au danger
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et d'ouvrir des portes vers l'avenir. C'est là, je le
répète, ce qui nous permet^ à nous, d'entrer en
matière et d'approuver cet article, bien qu'il con-
tienne parfois des contradictions, c'est ce qui
nous permet de tenter loyalement, avec tous les
autres éléments de notre vie économique et poli-
tique, une large expérience comme celle-ci. Mais
justement parce que nous faisons une expérience
et parce qu'elle se fait en commun avec des hom-
mes et des groupements fort divers, le projet pré-
sente un caractère quelque peu boiteux. Je n'en
fais pas de reproches. Je pense que M. le conseiller
fédéral Obrecht, le tout premier, reconnaît que
l'ensemble de l'édifice qu'il nous présente est
quelque peu boiteux. Il y a des styles différents
qui se pénètrent les uns les autres. Il existe dans
notre pays certains monuments où l'on retrouve
des éléments du roman, du gothique et de la
renaissance. Au cours des âges, on les a fait inté-
grer. C'est ainsi que dans ce projet, on cherche à
intégrer des éléments d'ordres différents, se rapport-
tant à des principes et des intérêts divers. On en
a fait un tout qui n'est pas très orthodoxe au point
de vue du style, je le veux bien, mais on ne pouvait
pas faire autrement. C'est pourquoi, malgré cela,
nous l'admettons.

Il a fallu faire face à des conceptions écono-
miques et politiques différentes. Mais il a aussi
fallu se préoccuper d'autres intérêts fort diffé-
rents. Il a fallu chercher à intégrer dans un même
projet la défense des intérêts des ouvriers, des
employeurs, des paysans, des artisans, des négo-
ciants. On a hésité sur un point •— et nous tenons
beaucoup à y insister — c'est lorsqu'il s'est agi
des intérêts des consommateurs. On se préoccupe
des intérêts de toutes les classes économiques et on
a renoncé, après une deuxième votation devant la
commission, à indiquer les intérêts des consomma-
teurs dans le plan de défense générale qui nous est
soumis. Notre collègue, M. Herzog, hier, a dé-

, fendu le point de vue selon lequel on devrait intro-
duire dans ce projet — et nous le proposerons tout
à l'heure — une disposition relevant la nécessité
de défendre les intérêts du consommateur. Il est
quelque peu étonnant d'ailleurs qu'on y ait renoncé
parce qu'en définitive, voulez-vous me dire à quoi
sert tout l'effort économique, tout l'effort de pro-
duction qui s'accomplit dans le monde, si ce n'est
pour répondre aux besoins des consommateurs. La
production n'est pas un fait en elle-même. La
production n'est un effort qui n'est réalisé qu'en
vue des consommateurs. L'élément économique le
plus important dans tout le phénomène écono-.
mique, c'est bien le consommateur; c'est l'ultime
terme de la circulation économique. Toute la
production, tout le négoce, tout le crédit, tout
cela, si du moins on le met au service de l'intérêt
rationnel, ne doit tendre qu'à favoriser le consom-
mateur. Il serait donc fort étonnant que l'on fît
chez nous un plan général pour une expérience
que nous allons tenter au cours de quelques dé-
cennies et que l'on ne prévoie pas dans ce plan la
défense des consommateurs. Je veux bien qu'ici
encore il y aura des contradictions : défendre à la fois
les intérêts des paysans et les intérêts des consomma-
teurs, cela nous amène à certaines contradictions.
Mais c'est fatal et ce que nous nous efforcerons de

faire, c'est de trouver un juste équilibre pour
défendre à la fois les intérêts des agriculteurs sans
méconnaître complètement ceux des consomma-
teurs. On ne saurait sacrifier complètement l'un
à l'autre. C'est cette recherche de l'équilibre entre
ces différents éléments de la vie économique qui
caractérise le projet qui nous est proposé; mais
c'est parce que c'est un équilibre difficile à atteindre
qu'il ne faut pas négliger d'introduire dans la règle

.même qui nous est proposée la défense des consom-
mateurs.

Est-ce que l'expérience que nous allons tenter
sous cette forme sera une expérience que l'on peut
considérer comme étant une mesure de transition ?
Je ne voudrais pas que nous allions jusque là; je
ne la considère pas comme telle. C'est une expé-
rience accidentelle et occasionnelle. Sera-ce une
expérience de transition? Peut-être. C'est en tout
cas une expérience qui nous permettra, d'ici à
quelques années, de tirer des conclusions qui, elles,
nous permettront alors d'ouvrir une époque de
transition. Je pense, en effet, que nous sommes
quasi unanimes sur ce point en ce sens qu'il faut
considérer le libéralisme comme étant une période
révolue. Je sais bien que M. Duttweiler tient, lui,
à le défendre encore et lorsqu'il le fait avec toute
la passion qu'il sait montrer dans les affaires, il me
fait songer aux moulins à vent de Don Quichotte.
Ce n'est d'ailleurs pas déplaisant pour lui, car Don
Quichotte est un personnage extrêmement sympa-
thique. J'ai beaucoup de sympathie pour lui. Je
ne l'ai jamais pris au sérieux, mais il n'en est pas
moins sympathique. Les moulins à vent restent
les moulins à vent et quand M. Duttweiler s'acharne
à défendre le libéralisme, il dirige sa lance contre
de beaux moulins à vent qui ont illustré le passé,
mais qui jurent quelque peu avec les minoteries
modernes que M. Duttweiler connaît mieux que
moi.

Nous sommes bien obligés malgré tout d'entre-
voir maintenant déjà une époque de transition.
L'expérience que nous voulons faire étant une
expérience — je l'ai dit et j'y insiste — elle ne
doit pas répondre à des préoccupations doctrinales.
Elle ne peut pas répondre à des préoccupations
doctrinales de corporatisme, par exemple, dont on
a beaucoup parlé. Ce n'est ni l'occasion ni le lieu
d'en parler beaucoup ici. D'ailleurs je suis de ceux
qui pensent que le corporatisme •se liquide de lui-
même par les expériences faites à l'extérieur. Si
bien que je ne crois pas qu'il faille s'y arrêter longue-
ment. Ce n'est pas l'occasion d'en discuter. (Bruits).

M. Musy: Ah! pauvre ami!

M. Graber: Oui, je sais, vous êtes aussi un Don
Quichotte. Je prétends toutefois qu'il n'est pas
nécessaire de s'arrêter davantage à l'étatisme dont
on parle beaucoup. On nous accuse, nous autres,
d'être des étatistes. Je voudrais encore une fois
le contester.

Ce projet n'est pas étatiste puisqu'il ne remet
pas à l'Etat des fonctions d'ingérence à l'égard
des productions industrielles, artisanales ou paysan-
nes. Il donne à l'Etat la compétence d'inter-
venir pour rendre certaines mesures générales et
obligatoires. C'est une fonction que nous pouvons
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admettre. Comme il est absolument indispensable,
au milieu du désordre actuel, que quelqu'un ramène
l'ordre, qui le fera aujourd'hui si ce n'est l'Etat ?
Voyez-vous, dans le pays, quelqu'un auquel on
puisse confier la tâché de ramener l'ordre dans
l'anarchie qui règne actuellement dans l'économie
nationale et internationale ? Si quelqu'un en était
capable, en dehors de l'Etat, donnant ainsi con-
fiance à chacun, je ne verrais pas d'inconvénient
à le charger de cette mission. Mais où est ce quel-
qu'un en qui on puisse avoir assez confiance pour
ramener l'ordre en s'inspirant d'intérêts généraux
et non pas d'intérêts particuliers ?

Le projet qu'on nous présente remet certaines
fonctions de cette nature à des organisations écono-
miques patronales et ouvrières, par exemple, qui
pourront se lier par des conventions. Ces dernières
seront éventuellement rendues obligatoires par
l'Etat. Je n'ai pas peur de cette solution qui,
primitivement, souriait beaucoup à M. Musy parce
qu'il y voyait «sa» corporation. Je n'en ai pas peur,
parce que l'une des conditions essentielles à sa
réalisation, c'est que les organisations qui seront
parties à ces conventions seront des organisations
libres. Aussi longtemps que nos organisations
ouvrières seront libres, indépendantes, autonomes,
nous n'aurons aucune crainte de les voir se rappro-
cher des organisations patronales, afin de conclure
des conventions. Au contraire, nous avons le désir
que les choses se passent ainsi. Nous ne recherchons
pas plaies et bosses. Nous ne pensons pas que les
conflits sociaux et économiques doivent se résoudre
par des grèves et des batailles. Nous serons heureux
d'obtenir par l'ordre et la méthode tout ce qui
sera susceptible de l'être. Nous pensons qu'en
ouvrant ainsi des portes assez larges,à ces conven-
tions conclues entre les forces patronales et ouvriè-
res;, par exemple, mais reposant sur des organisations
libres — ces conventions recevraient ensuite un
caractère d'application obligatoire — on arrivera
à résoudre plusieurs des problèmes sociaux qui se
posent à cette heure, aux conditions les meilleures
à la fois pour les employeurs, les employés et dans
l'intérêt général.

Par contre, nous ne saurions admettre que les
organisations appelées à signer ces conventions ne
fussent pas des „organisations libres. Le jour où la
liberté dans l'association des forces en présence
n'existe plus, tout le caractère démocratique de
notre vie économique disparaît. Nous ferions, à ce
moment, une opposition que vous pouvez deviner
et que nous ne faisons pas aux textes qui nous
sont soumis aujourd'hui, puisqu'ils nous donnent
satisfaction sur ce point.

Parmi toutes les tendances qui pointent en ce
moment autour de ce projet, il en est une à laquelle
je voudrais m'arrêter un instant. Je le fais parce
que je suis Suisse romand. En effet, c'est en Suisse
romande qu'on voit, aujourd'hui, se développer
un courant qui cherche à s'affirmer en toute occa-
sion et même hors d'occasion: celui du fédéralisme.

Dans la commission d'experts qui s'est occupée
du programme financier, nous avons entendu le
secrétaire de la Chambre vaudoise du commerce
déclarer: «La vie économique se refléchit dans les
cantons et repose sur les cantons». Ce disant, il a
formulé d'une façon précise le programme du fédé-

ralisme économique. Nous lui avons alors demandé ce
que deviendraient les viticulteurs vaudois, les culti-
vateurs de blé du gros de Vaud, les cultivateurs
de la betterave sucrière, les cultivateurs de tabac
de la vallée de la Broyé, les horlogers de la vallée
de Joux, les ateliers mécaniques de Vevey, en fait
ce que deviendrait la vie économique du canton de
Vaiid, si la Confédération n'était pas intervenue
et n'intervenait pas encore, précisément pour les
protéger et les défendre. En effet, que devien-
draient les viticulteurs vaudois, si la Confédération
ouvrait toutes larges nos frontières à l'importation
des vins français ? Que deviendraient les cultiva-
teurs de la région d'Echallens, si on laissait la porte
grande ouverte aux blés canadiens, australiens, ou
d'ailleurs? Que deviendraient les planteurs de
tabac de la vallée de la Broyé, s'ils n'étaient pas
particulièrement protégés ? Que deviendraient les
cultivateurs de la betterave sucrière. si la Confédé-
ration n'avait pas pris les mesures que vous savez
et qui chargent le sucre d'une taxe dépassant son
prix d'achat à la frontière?

Lorsqu'on pousse le fédéralisme jusqu'à dire
que la vie économique se refléchit à l'Intérieur des
cantons, on est obligé de reconnaître qu'on cultive,
dans ce domaine, des illusions dangereusement né-
fastes.

Le fédéralisme peut avoir du bon, dans certains
domaines. Nous ne le contestons pas. Dans le
domaine intellectuel, par exemple, il est clair que
nous avons intérêt à ne pas diminuer, en quoi que
ce soit, l'autonomie des cantons. Mais qu'on ne
dise pas que, dans le domaine économique, la vie
se refléchit dans les cantons alors qu'aujourd'hui
déjà, la vie économique, en se réfléchissant à l'in-
térieur des frontières nationales, est en contradic-
tion avec le phénomène économique universel.

Je voudrais donc, sur ce point, qu'on écartât
avec un peu plus de résolution ces préoccupations
d'ordre économique.

En résumé, nous nous plaçons sur le terrain
d'une expérience à faire. Nous estimons qu'étant
donné l'importance de cette expérience tout le
monde doit se mettre à la tâche afin de la faire
courageusement. De leur côté, les organisations
ouvrières la feront.avec courage. Elles défendront
des intérêts spéciaux et s'efforceront de ne pas le
faire en opposition aux intérêts généraux.

Nous tenterons cette expérience loyalement.
Lorsqu'elle sera faite, le temps sera venu d'en tirer
des conclusions. C'est alors qu'on pourra examiner
la question de savoir si le fédéralisme, cher à
M. Duttweiler, est encore capable de survivre.
C'est alors qu'on verra si l'on peut en revenir au
régime de la concurrence et de la direction privée
des affaires ou s'il ne faudra pas chercher des for-
mules d'organisation d'ensemble, sous la forme
collective.

A ce moment, les différentes doctrines pourront
se heurter les unes aux autres. Mais, aujourd'hui,
l'essentiel — et c'est pourquoi nous voterons résolu-
ment l'entrée en matière —: c'est que nous fassions
ensemble, loyalement, une grande expérience qui,
en même temps, nous défendra contre les dangers
économiques actuels et nous permettra d'ouvrir les
portes sur l'avenir.
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Oeri: Erwarten Sie von mir als einem alten
Liberalen nicht, dass ich über diese Vorlage ein
Klagelied Jeremiae anstimme. Der alte Liberalis-
mus — ich meine den Liberalismus in Gänse-
füsschen, den Manchester-Liberalismus —• der ist
ja schon längst tot, und man stösst offene Türen
ein, wenn man heute sagt, man könne nicht zu
ihm zurückkehren. Die Schweiz hat sich von ihm
schon im Jahre 1877, als sie das Fabrikgesetz schuf,
abgekehrt. Zurückkehren zu diesem Liberalismus
will und kann niemand. Die prinzipielle Bedeutung
unserer Vorlage wird überhaupt etwas überschätzt,
ich glaube namentlich auch von der Opposition.
Wenn Herr Duttweiler sie kritisiert, so glaube ich,
zieht er den falschen Vergleich zwischen dem alten
verfassungsmässigen und dem neuen verfassungs-
mässigen Zustand; aber der Vergleich, der eigent-
lich gezogen werden müsste, ist der Vergleich
zwischen dem neuen verfassungsmässigen und dem
nun beinahe jahrzehntealten verfassungswidrigen
Zustand, den wir besonders in den letzten Jahren
gehabt haben. Wir haben zwar noch die integrale
Handels- und Gewerbefreiheit in der Bundes-
verfassung, aber wir haben uns einen Teufel um
sie gekümmert.

Man hat gesagt, jetzt trete unsere Wirtschaft,
wie seinerzeit Herkules, an den Scheideweg; jetzt
müsse sie ihre Bahnen entscheidend wählen. Aber
der Herkules hat ja schon längst die Bahnen be-
schritten, die er beschreiten wollte und die ihm
jeweilen passten. Er ist an den Scheideweg ge-
kommen, hat sich um die Verbotstafeln, die da
von Verfassungs wegen aufgerichtet waren, nicht
gekümmert, hat sich auf irgendwelchen Neben-
wegen um diese Verbotstafeln herumgeschlichen
und hat verfassungswidrigerweise getan, was er
wollte. Er hat, um den schönen lateinischen Aus-
druck unseres Herrn Kollegen Wick zu gebrauchen,
via facti gewählt; damit drückt man das etwas
eleganter aus.

Jetzt handelt es sich darum, gegenüber diesem
Unwesen Ordnung zu schaffen, d. h. die Verbots-
tafeln, die doch nicht mehr respektiert werden,
einfach wegzunehmen. Wenn wir das tun, so darf
dieser Herkules Wege beschreiten, die er schon
bisher beschritten hat, aber, nicht hätte beschreiten
dürfen; gewisse staatssozialistische, gewisse berufs-
ständische Wege stehen ihm dann vollständig offen.
Er muss sie nicht beschreiten, aber er darf sie be-
schreiten. Er wird sie unter Umständen wohl schon
unter dem unausweichlichen Zwang des auslän-
dischen Vorbildes beschreiten, dem wir in der
Schweiz nicht entgehen können. Aber in ändern
Fällen wird sein Entscheid freiwillig sein. Er wird
mit allem Verantwortungsbewusstsein prüfen müs-
sen, ob er die neuen Wege nun wirklich endgültig
beschreiten wolle. Wenn er sie unnötig oder miss-
bräuchlicherweise beschreitet, dann .wird ihm auf
diesem Wege irgendwo eine Polizeipatrouille be-
gegnen und ihn zurückjagen. Diese Polizeipatrouille
ist das Schweizervolk. Das ist gerade das Gute an
der neuen Ordnung, die wir schaffen wollen, dass
wir die toten, wehrlosen Verbotstafeln wegnehmen,
aber für eine solche lebendige Patrouille sorgen,
die unter Umständen mit'dem Schwert des Refe-
rendums kommen kann, um den Sünder von un-

nötig, missbräuchlich beschrittenen Wegen zurück-
zujagen.

Für mich liegt der Hauptwert der Neuordnung,
die wir schaffen, gerade darin. Und zwar glaube
ich, dass in diesem Punkte die Kommissionsvorlage
gegenüber der Vorlage des Bundesrates einen
wesentlichen Fortschritt darstellt. Der Bundesrat
hat etwas vage gesagt, dass die entscheidenden
Neuerungen „auf dem Wege der Gesetzgebung"
getroffen werden müssten. Harmlose Leute mein-

.ten, Gesetzgebung heisse Bundesgesetz, d. h. eine
Vorlage, die dem Referendum unterworfen ist. Aber
weniger harmlose Leute haben gesagt: „Nein, das
ist nicht so ; denn der Weg der Gesetzgebung ist
auch jener der dringlichen und der nicht allgemein
verbindlichen Bundesbeschlüsse." Das versteht
man unter Gesetzgebung, und das ist richtig. Des-
halb hat die Kommission in der Weise präzisiert,
dass sie statt Gesetzgebung sagte: „durch Bundes-
gesetze und Bundesbeschlüsse, über welche die
Volksabstimmung verlangt werden kann". So weiss
man Bescheid. Also das Referendum soll nicht
mehr umgangen werden können.

Ich glaube, unter dem Schutz dieser Bestim-
mung kann man der Weiterentwicklung mit einer
gewissen Ruhe entgegensehen. Ich persönlich bin
namentlich gespannt auf die Entwicklung der kor-
porativen Möglichkeiten, die die Vorlage enthält.
Diese sind mir, wie dem Herrn Kollegen Wick viel
sympathischer, als die staatssozialistischen Mög-
lichkeiten. Aber ganz neu sind diese Möglichkeiten
immerhin nicht. Nicht erst, seitdem man von der
berufsständischen Ordnung spricht, haben wir vom
Arbeitsfrieden gesprochen. Auch ohne die Schaf-
fung des neuen Verfassungsartikels haben sich er-
freuliche Dinge durchsetzen können, von denen
gerade Herr Kollege Ilg gesprochen hat, nämlich
von der Einigung in der Metallindustrie usw.

Aber man kann unter dem Schutz der neuen
Verfassungsartikel weitergehen, namentlich in bezug
auf die Allgemeinverbindlicherklärung von Ver-
bandsbeschlüssen. Ich glaube nicht, dass die berufs-
ständische Ordnung über den status quo hinaus
sehr weitgehend entwicklungsfähig, ist, wenn sich
nicht der Staat energisch hinter sie stellt und die
Allgemeinverbindlicherklärung von Bundesbeschlüs-
sen sehr stark aktiviert. Kollege Wick sagte gestern,
diese Allgemeinverbindlicherklärung sei ja gar nicht
das eigentliche Wesen der korporativen Ordnung.
Darüber, was das eigentliche Wesen der korpora-
tiven Ordnung ist, kann man streiten. Es ist viel-
leicht nur ein Wortstreit. Ich will ein Bild brauchen.
Was ist das eigentliche Wesen des Menschen ? Dass
er Arme hat ? Nein, das kann man nicht behaupten ;
denn die Affen haben auch Arme. Und es gibt
anderseits menschliche Missgeburten ohne Arme.
Aber der Arm gehört doch zum Menschen. Und
so gehört die Allgemeinverbindlicherklärung der
Verbandsbeschlüsse untrennbar zur berufsstän-
dischen Ordnung. Die ganze Korporativwirtschaft
ist nur entwicklungsfähig, wenn ihr der Staat seinen
starken Arm leiht, der das Staatsschwert trägt.

-Wenn er das tut, wenn er die Korporativwirtschaft
mit dem Staatsarm stärken kann, dann glaube ich,
wird es nicht sehr lange gehen, bis neben dem
Staatsarm auch das Staatsgehirn geliehen wird.
So pflegt es zu gehen, wenn man sich vom Staate
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etwas leihen lässt. Es wird heissen: „Ja, diese ver-
schiedenen, koordinierten Verbandsegoismen gehen
doch etwas zu weit, darunter leidet der Verbraucher ;
die Lebenshaltung wird zu teuer, wenn all diese
Verbände sich korporativ austoben können. Darum
muss der Staat zum Rechten sehen." Nun muss
das Staatsgehirn, nachdem der Staat seinen Arm
geliehen hat, dominieren. Ich glaube gar nicht,
dass das Staatsgehirn deshalb unwirsch sein wird;
denn die Bureaukratie hat immer Freude, wenn
ihr neue Aufgaben zugewiesen werden. Sie wird
das also gern besorgen. Ob das aber der Wirtschaft
zuträglich sein wird, ist eine andere Frage. Eine
andere Frage ist es auch, ob es dem Volke zusagen
wird. Aber dann wird eben der Fall eintreten,
dass das Volk zur Bremse greifen kann, dass es
sich mit dem Referendum gegen solche Exzesse zu
helfen vermag.

Ich glaube, dass sich gerade in der Schweiz
über kurz oder lang bei der Entwicklung der Kor-
porativwirtschaft das Problem stellen wird, ob
ein Kleinstaat überhaupt in der Lage ist, dieses
System durchzuführen. Wir haben gesehen, dass
in Oesterreich der Versuch gemacht worden ist.
Ein halbes Jahrzehnt lang stellte sich dort aller
Regierungswille hinter jene christlich-korporative
Ordnung, hinter das System Dollfus und das
System Schuschnigg. Aber was haben sie damit
fertig gebracht ? Jedenfalls haben sie es mit ihren
kleinstaatlichen Mitteln nicht fertig gebracht, dass
durch diese Ordnung die Wirtschaftsnot behoben
worden wäre. Das konnten sie auch nicht. Das
lag eben in den kleinstaatlichen Verhältnissen
zwangsläufig begründet. Daraus kann man ihnen
keinen Vorwurf machen. Die Korporativwirt-
schaft ist auch nicht schuld daran, sondern eben
die Kleinstaatlichkeit. Ich hege also gewisse Zwei-
fel, ob bei diesen kleinstaatlichen Möglichkeiten
eine wirklich grosszügige Korporativwirtschaft
durchführbar ist. Wenn sie nicht durchführbar
ist, wenn sie sich bei-uns nicht bewähren wird,
dann wird das Volk sagen können : bis hierher und
nicht weiter.

Dank unseren demokratischen Möglichkeiten
kann ich also einem solchen Versuch zustimmen.
Im Vertrauen darauf stimme ich einstweilen für
Eintreten auf die Beratung dieser Vorlage.- Dabei
mache ich natürlich den ausdrücklichen Vorbehalt,
der in solchen Fällen immer am Platze ist, dass in
der Detailberatung die Vorlage nicht verschlechtert,
sondern eher verbessert werde und dass sie na-
mentlich in gewissen Punkten noch eine Präzisierung
erfahre. Es schwebt über wichtigen Dingen in
diesen Wirtschaftsartikeln noch das, was man in
der Kunst als ,,Clair obscur" bezeichnet. Ich hoffe
also, dass die Debatte, namentlich vom Bundesrats-
tische aus, noch die nötige Präzisierung bringen
werde.

Postulat Gadient.
Der Bundesrât wird eingeladen zu prüfen und

den eidgenössischen Räten Bericht zu erstatten,
in welcher Art auch in der Schweiz die systema-
tische Erforschung des Konjunkturablaufes durch
den Staat wirksam zu fördern-wäre.

Er möge insbesondere prüfen, ob zu diesem
Zwecke nicht u. a. die Kommission für Konjunktur-
beobachtung zu einer initiativen Konjunktur-

Nationalrat. — Conseil National. 1938,

forschungsstelle auszubauen wäre, die unter Ver-
wertung der in- und ausländischen Untersuchungen
und praktischen Erfahrungen das Rüstzeug zu
liefern und die Voraussetzungen zu schaffen hätte,
um den wirtschaftlichen Gesamtprozess zielsicher
beeinflussen zu können, und die ferner auch die
z. T. noch gänzlich fehlende Produktions- und
Verbrauchsstatistik durchzuführen und für eine
fortlaufende, rasche und gründliche Publizierung
dieser Forschungsergebnisse zu sorgen hätte.

Postulat Gadient.
Le Conseil fédéral est invité à examiner de

quelle manière l'Etat pourrait, en Suisse aussi,
promouvoir efficacement l'étude systématique du
mouvement économique, et à déposer un rapport
sur ce sujet.

Il devra notamment rechercher s'il n'y a pas
lieu, à cet effet, de transformer la commission
d'étude de recherches économiques en un bureau
qui aurait le droit de prendre des initiatives. Ce
bureau devrait utiliser les enquêtes suisses ou étran-
gères et les expériences faites, pour créer l'outillage
et les conditions permettant d'influencer sûrement
le processus économique; il aurait, en outre, à
établir la statistique de production et de consom-
mation qui manque aujourd'hui presque complète-
ment et à assurer une publication régulière, rapide
et complète des résultats de ses enquêtes.
M i t un t er z e i c h n e i1 — Cosignataires: von Almen. Aii-

liker, Berthoud, Bigler, Billieux, Bossi-Lugano, Bratschi,
Brawand, Bürki, Crittin, Escher, Fenk, Piiseli, Poppa,
Furrer,- Grimm, Gut, Helbling, Herzog, Höppli, Huber-
St. Gallen, Hunziker, Ilg, Jäggi, Jakob, Lanicca, Meier-
hans, Meili, Moser, Muheim, Müller-Schmitten, Müller-
Biel, Müller-Grosshöchstetten, Müller-Aarberg, Mobs,
Oeri, Oprecht, Perret, Rais, Reinhard, Riltmeyer, Ro-
chaix, Roth-Arbon, Roth-Interlaken, Roulet, Ruoss,
Rusca-Chiasso, Rusca-Locarno, Saxer, Scherer-Basel,
Scherrer-St.Gallen, Schirmer, Schmid-Solothurn, Schmid-
Zürich, Schmidlin, Schnyder, Schwär, Stäubli, Steiner,
Trümpy, Wey, Wick, Widmer-Winterthui-, Zeli. (64)

Gadient: Im Einverständnis mit dem Herrn
Präsidenten werde ich mir gestatten, in meinem
Votum zur Eintretensfrage mit einigen Sätzen
auch das Postulat zu begründen, das etwa 70 Rats-
kollegen mit unterzeichnet haben, und das in Zu-
sammenhang steht mit den Wirtschaftsartikeln.

Die Gruppe, der ich angehöre, wird für Eintreten
auf die Beratung der Vorlage stimmen, ohne in-
dessen die Bedeutung dieser Artikel zu über-
schätzen.

Vor einer solchen Ueberschätzung vermag allein
schon die Feststellung zu bewahren, die Herr alt
Bundesrat Schulthess in der Expertenkommission
gemacht hat, als er betonte, diese Artikel seien so
allgemein gehalten, dass unter ihrer Herrschaft,
d. h. auch nachdem sie in die Verfassung Eingang
gefunden haben, schlechterdings jede Wirtschafts-
politik möglich sei.

In der Tat handelt es sich ja um ausgesprochene
Kompetenzartikel. Der Bund ,,kann", ,,ist be-
fugt", „hat das Recht" usw. Der Bundesrat selber,
besonders das Volkswirtschaftsdepartement, hatte
ursprünglich das Ziel weiter gesteckt. In seiner
Wegleitung an die Expertenkommission übertrug
es dieser nämlich die Aufgabe, zu untersuchen,
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welche Massnahmen geeignet erscheinen, unsere
Wirtschaft wieder aus der jahrelangen Stockung
herauszubringen; zweitens, welchen Gefahren dieser
erhoffte Ausweg ausgesetzt sei und welches die
Möglichkeiten seien, um in Zukunft unsere Wirt-
schaft vor solchen Rückschlägen zu bewahren.

Man konnte sich über diese Problemstellung
freuen, denn es sollten dadurch ja die Ursachen der
Krise und die Möglichkeit ihrer Bekämpfung, die
Möglichkeiten der Verhinderung neuer Einbrüche
untersucht werden. Leider hat die Expertenkom-
mission einen Teil und nach unserer Auffassung
den wichtigsten Teil ihrer Aufgabe nicht gelöst,
sondern sie hat sich im Laufe ihrer Beratungen
immer mehr darauf beschränkt, festzustellen, wel-
ches die augenblicklichen Schwierigkeiten der ein-

o O

zelnen Erwerbsgruppen und -Zweige sind und
welche Massnahmen für diese einzelnen Gruppen
notwendig seien, um ihnen über die Schwierig-
keiten hinwegzuhelfen, während schon in. der
Expertenkommission Prof. Böhler andeutete und
jüngst in der „Neuen Zürcher Zeitung" nachwies,
dass der Hauptteil der Schwierigkeiten in den Stö-
rungen des Gesamtprozesses und der damit ver-
bundenen Schrumpfungen des Gesamteinkommens
zu suchen ist. Er sagt mit Recht: „Das Ziel der
Wirtschaftspolitik muss deshalb dahin gehen, we-
niger im Einzelnen zu stützen und zu planen, da-
gegen mehr im Ganzen zu lenken." Die Lenkung
des Staates soll sich also nicht darauf beschränken,
Eingriffe bei einzelnen Betrieben vorzunehmen,
sondern im Gegenteil so weit als möglich auf diese
Eingriffe in einzelne Betriebe verzichten, weil
diese ja im Grossen und Ganzen auch bei uns als
gesund angesprochen werden können. Der Staat
soll vielmehr sein ganzes Augenmerk darauf rich-
ten, die Verhältnisse, unter denen der einzelne
Betrieb arbeiten muss, so zu gestalten, dass der
gesunde Einzelbetrieb noch existieren kann.

Sobald wir eine solche Beeinflussung des ge-
samten Wirtschaftsprozesses, des Konjunkturab-
laufs anstreben wollen, müssen wir aber die not-
wendigen Unterlagen, den Einblick in das gesamte
Getriebe besitzen, mit ändern Worten, die Ur-
sachen der Störungen, die Ursachen der Krise
kennen, ebenso die Möglichkeit der Konjunktur-
beeinflussung und Krisenbekämpfung.

Darüber gehen nun die Ansichten auch bei uns
nicht bloss auseinander, sondern stunden sich und
stehen sich zum Teil heute noch diametral gegen- .
über. Jahrelang hat man ja auch bei uns die un-
glückliche Abbau- und Anpassungstheorie gepredigt
und durchgesetzt und zwar immer wieder aus drei
Gründen: Angeblich, um die Wirtschaft in Gang
zu bringen, um die Staatsfinanzen zu sanieren und
um jenes Landesunglück, die Abwertung unseres
Schweizerfrankens zu verhindern.

Nicht bloss Wirtschaftsführer, sondern Vertre-
ter des Parlamentes und des Bundesrates haben
die Krise als unabwendbares Schicksal bezeichnet,
ja man hat von Naturgesetzen gesprochen, man
hat Zeiten aufsteigender Konjunktur als Gnaden-
fristen betrachtet, man hat beinahe an einen me-
taphysischen Ursprung der Wirtschaftskrise ge-
glaubt, wobei wir ja freilich den Politikern ja mil-
dernde Umstände zubilligen müssen, weil vor allem
die ,,Sachverständigen", die „Fachexperten", die

der Bundesrat beigezogen hat, uns diese Abbau-,
Anpassungs- und Verelendungstheorie als den ein-
zigen Ausweg aus der Krise und aus der Not hin-
gestellt hatten. Wir haben unter dem Eindruck
und unter dem Einfluss dieser Experten in der
Wirtschaftspolitik der letzten Jahre eigentlich un-
glaubliche Massnahmen voller Widersprüche hier
getroffen. In der Expertenkommission ist mit
Recht unter anderem von Herrn Direktor Käppeli
auf den Widersinn hingewiesen worden, dass wir
die Beiträge für Bodenverbesserungen von 9 Mil-
lionen auf 3 Millionen reduzierten. Herr Kollege
Schirmer hat in der gleichen Kommission betont,
dass man, um das Budget im Gleichgewicht zu er-
halten, den ordentlichen Gebäudeunterhalt in un-
verantwortlicher Weise reduzierte und im nächsten
Augenblick sich krampfhaft nach Arbeitsmöglich-
keiten für das Baugewerbe umsehen inusste. Mano

hat in den Jahren 1932 bis 1935 allein die Bau-
aufträge der öffentlichen Hand um 200 Millionen
herabgesetzt. Die Folgen sind nicht ausgeblieben.
Ich will sie nicht bezeichnen.

Diese Massnahmen mussten die Krise verschär-
fen, denn es ist ganz unmöglich, wie jüngst Herr
Dr. Münz, den schon Herr Kollege Widmer zi-
tierte, ausgeführt'hat, auf die Dauer alle arbeits-
willigen Menschen zu beschäftigen, mit immer er-
giebigeren -Produktionsmethoden, ohne einen ent-
sprechend wachsenden Verbrauch zu sichern.

Ebenso unmöglich war es, in einer schrumpfen-
den Wirtschaft die Staatsfinanzen zu sanieren,
denn gesunde Staatsfinanzen setzen eine gesunde
Wirtschaft voraus, gesunde Wirtschaft aber heisst
ergiebige Wirtschaft, heisst möglichste Steigerung
und Ausnützung aller Produktivkräfte. Das aber
setzt eben den steigenden Verbrauch voraus. Ver-
brauch, d. h. Nachfrage ist aber keineswegs etwa
identisch mit dem Bedarf, denn der Bedarf ist
praktisch unbegrenzt. Nachfrage ist vielmehr,
auf die letzte und einfachste Formel gebracht : um-
laufendes Geld. Damit erkennen wir auch, dass
eine zweckmässige Geldversorgung und Kredit-
politik das Zentralproblem jeder aktiven Konjunk-
turpolitik darstellt.

Nun zeigt sich gerade in den Verhandlungen
der Expertenkommission, dass sich da und dort
eine erfreuliche Umkehr angekündigt hat. Ich will
nicht im einzelnen zitieren, sondern daran erinnern,
dass auch Herr Bundesrat Obrecht in der Kom-
missionsverhandlung in Murren selber darauf hin-
wies, dass jedesmal dann, wenn die Preise zu sinken:
anfangen, ein Käuferstreik ausbricht, eine Schrump-
fung und Stockung eintritt. Selbst Bundesrat
Schulthess, der ja noch im Jahre 1934 in Aar au den
Abbau als Heilmittel verkündete, hat in der Ex-
pertenkommission erklärt, dass eine leichte Stei-
gerung der Preise das beste Mittel sei, um die
Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Vor allem
aber hat die Expertenkommission selber in ihrem
Bericht an den Bundesrat festgestellt, dass sie
von einer langsamen Hebung des inländischen
Preisniveaus zusammen mit einer Umsatzbelebung
und einer Steigerung der Einkommen der privaten
Arbeitnehmerschaft durch Mehrbeschäftigung und
durch Anpassung der während der Krise stark ge-
senkten Löhne eine weitgehende Erholung auch
der Inlandwirtschaft erwartet.
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Diese Aeusserungen stehen also jenen Dogmen
diametral gegenüber, die man in den letzten
Jahren hei uns verkündet hat und unter denen
man unsere Wirtschaft leitet. Wir freuen uns über
diese wenn auch späte Einsicht, die man freilich
schon wesentlich früher hätte haben können, indem
u. a. das internationale Arbeitsamt schon im Jahre
1924, in einem lapidaren Satz diese Erkenntnis
zum Ausdruck brachte, indem es auf Grund einer
grossen Untersuchung feststellte, dass jedes Land
seine Krise selber macht.

Ich darf vielleicht hier im Zusammenhang" an
einen Ausspruch eines englischen Industriellen,
Lord Austin, erinnern, der an der Tagung des In-
dustriellenbundes in Manchester festgestellt hat:
„Depressionen sind ausschliesslich Menschenwerk
und'infolgedessen nicht unabwendbar. Genau so,
wie man es verstanden hat, Epidemien zu bannen,
muss es auch gelingen, künftige Wirtschaftskrisen
zu verhindern." Wir freuen uns, dass diese Einsicht
endlich0 auch bei uns erwacht ist.

Trotzdem können wir gewisse Bedenken nicht
unterdrücken. So spricht die Botschaft an einer
Stelle neuerdings davon, dass man die „natürliche
Erholung der Wirtschaft" abwarten müsse. Ich
glaube, es wäre ein verhängnisvoller Irrtum, darauf
zu warten, bis unsere Wirtschaft von selber wiede-
rum in Gang kommt. Das wäre um so gefährlicher,
als ich die Situation, in der wir stehen, nicht so
optimistisch beurteilen kann, wie das gestern Herr
Kollega Duttweiler getan hat. Er hat merkwürdi-
gerweise gestern auf einmal festgestellt, dass wir
auf dem rechten Wege seien, dass es uns besser
gehe im Ausland, dass die Methoden die richtigen
seien, die wir anwenden. Ich muss demgegenüber
feststellen, dass nach meiner Ueberzeugung gerade
in den letzten Monaten die Anzeichen dafür sich
mehren, dass wir neuen Schwierigkeiten entgegen-
gehen. Ich möchte Sie nur an die Situation in der
Landwirtschaft erinnern, die neuerdings geradezu
beängstigend wird und zwar nicht etwa nur wegen
der ungünstigen Witterung und wegen der Seuche.
Ich brauche Sie ferner nur an die Lage im Bau-
gewerbe zu erinnern. Herr Bundesrat Obrecht hat
zwar in der März-Session der Ueberzeugung Aus-
druck gegeben, dass das Baugewerbe über die gröss'
ten Schwierigkeiten hinüber sei. Ich möchte dem
gegenüber nur daran erinnern, dass die Holzver-
käufe in der letzten Woche in der Ostschweiz, die
immer ein sehr empfindliches Barometer für die
Baukonjunktur darstellen, alles andere als erfreulich
abgelaufen sind. ,

Ich glaube daher, wir haben alle Ursache, diesem
Problem noch intensiver als bisher nachzugehen,
und ich möchte noch einmal Herrn Professor Böhler
zitieren, der sagt: ,,Wenn wir aber überhaupt ein-
greifen wollen, muss man zunächst wissen, welches
die konkreten Probleme sind, die gelöst werden
sollen und wo die Ursachen der heutigen Schwierig-
keiten liegen; denn wenn man das nicht macht,
besteht rechts wie links die Gefahr, dass man sich
an dieSymptome hält statt an die treibendenKräfte. "

Das ist der Grund, warum wir unser Postulat
einreichten, um nämlich die Fragen abzuklären,
die im politischen Tageskampf nicht abgeklärt
werden können. Es handelt sich zum Teil um so
komplizierte und weitreichende Zusammenhänge,

dass nur eine ruhige; objektive Forschung, eben
eine wissenschaftliche, planmässige Erforschung
und Abklärung uns das nötige Material in die
Hände geben kann. Das Ausland ist uns in dieser
Beziehung weit voraus. Es sei an das erinnert,
was beispielsweise die Engländer in den letzten
Jahren in wirtschaftstheoretischer Hinsicht gelei-
stet haben, oder was in Deutschland das staatliche
Institut für Konjunkturforschung unter Professor
Wagemann in den letzten Jahren zutage gefördert
hat. Gewiss kostet der Ausbau dieser Konjunktur-
forschung im Sinne unseres Postulates Geld. Aber
ich glaube, wenn einmal, dann machen sich die
Anstrengungen und die neuen Ausgaben des Staates
hier bezahlt. Ich möchte Sie deshalb bitten, dem
Postulat zuzustimmen. Ich möchte den Bundesrat
bitten, es entgegenzunehmen, aber darüber hinaus
zu trachten, es sobald als möglich zu verwirklichen.

Noch ein Wort zur Vorlage als solche: Wir wer-
den, wie erwähnt, für Eintreten stimmen. Unsere
endgültige Stellungnahme aber müssen auch wir,
wie bereits Herr Grimm dies erklärt hat, davon
abhängig machen, dass auch die nötigen Bestim-
mungen über die Kredit- und Zinsfusspolitik, wie^
es der Antrag der Minderheit will, in die Vorlage
hineinkommen und dass zum zweiten die Frage
der dringlichen Bundesbeschlüsse vorgängig der
Volksabstimmung zu unterbreiten sei.

In diesem Sinne werden wir also für Eintreten
stimmen.

Präsident: Es ist nun der Moment gekommen,
da wir über Schluss der Eintretensdebatte abstim-
men können. Die Bedingungen von Art. 69 des
Réglementes sind erfüllt, die Vertreter der Frak-
tionen haben gepsrochen.

Abs t immung. — Vote.
Für Schluss der Diskussion 88 Stimmen

(Einstimmigkeit)

Bundesrat Obrecht: Der Bundesrat hat Ihnen
am 10. September letzten Jahres ein stattliches
Bändchen zugehen lassen über die Frage, die wir
heute diskutieren. Es ist eine Druckschrift von 124
Seiten, enthaltend die sehr einlässliche Botschaft
des Bundesrates und ausserdem den Expertenbe-
richt im vollen Wortlaut. Ich darf bei der heutigen
Beratung diese Unterlage wohl als bekannt voraus-
setzen.

Am letzten Montag haben die beiden Referenten
der Kommission in vortrefflicher Zusammenfassung
innen die Ueßerlegungen und Motive tur das Ein-
treten noch einmal summarisch vor Augen geführt.
Ein Antrag auf JNichtemtreten ist einzig von Herrn
Nationalrat Tobler gestellt worden. Er steht mit
seinem Antrag allein und bildet gewissermassen eine
„Einheits"-Front. Ich musste unwillkürlich an eine
Jugenderinnerung denken. Als ich meine Rekruten-
schule absolvierte, hatte ich im Bett nebenan einen
Kameraden, der hin und wieder nachts laut sprach.
Einmal schrie er auf und rief :,, Jetzt steh ich mutter-
seelenallein in der Schützenlinie". So ungefähr
kommt mir Herr Nationalrat Tobler heute vor.

Unter all diesen Umständen glaube ich mich auf
eine Replik beschränken zu dürfen. Ich will mich
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auseinandersetzen mit den vielen Anfragen, Ein-
wänden und geltend gemachten Zweifeln, allgemein
gesagt, mit der ergangenen Kritik. Was die Kritik
im einzelnen anbetrifft, so werde ich alle Punkte
zurückstellen, die man bei der Detailberatung be-
handeln wird, und jetzt nur jene streifen, die Bezug
haben auf die Eintretensfrage oder für die in der
Detailberatung kein Platz mehr vorhanden wäre.
Hauptsächlich aber möchte ich mich mit der Kritik
auseinandersetzen, die allgemeine Gesichtspunkte,
Fragen grundsätzlicher Natur, Aussetzungen an der
Systematik zum Gegenstand hatte.

Ich beginne mit dem Vorbehalt, den Herr Na-
tionalrat Grimm namens seiner Fraktion angebracht
•hat, wonach vorgängig der Volksabstimmung über
die Revision der Wirtschaftsartikel die Volksab-
stimmung über die Dringlichkeitsinitiative statt-
finden soll. Zu dieser Bedingung hat der Bundes-
rat in zustimmendem Sinne Stellung genommen. Er
wird dafür besorgt sein, dass die Dringlichkeits-
initiative noch in der Junisession dieses Jahres von
den eidgenössischen Räten verabschiedet werden
kann. Sollte dies nicht möglich sein, so würde even-
tuell noch die Septembersession zur Verfügung
stehen; aber jedenfalls soll im Herbst, im Oktober
oder November, die Volksabstimmung über die
Dringlichkeitsinitiative und einen eventuellen Gegen-
vorschlag stattfinden können, so dass also die end-
gültige Erledigung dieser Initiative vor der Revision
der Wirtschaftsartikel erfolgen wird. Wir werden
dann, je nach dem Ausgang des Entscheides über
die Dringlichkeitsinitiative, eventuell auf Art. 32,
Absatz l, der heutigen Vorlage zurückkommen
müssen. Art. 32, Absatz l, sieht Bestimmungen
über allfällige Dringlichkeitsbeschlüsse auf dem Ge-
biete der Wirtschaft vor. Es sollen solche nur zu-
lässig sein bei gestörter Wirtschaft, und wenn davon
Gebrauch gemacht werden muss, sollen sie kraft
Verfassung nach drei Jahren seit ihrem Inkraft-
treten dahinfallen. Das ist die Regelung, die wir
auf dem Gebiete der Wirtschaft vorsehen möchten.
Sollte aber die Erledigung der Dringlichkeitsinitia-
tive eine allgemeine Lösung bringen — wie ich hoffe,
auf dem Wege der Verständigung —, dann müsste
auf Art. 32, Abs. 1. zurückgekommen werden. Das

.

können wir im Stadium der Differenzenbereinigung
noch tun.

Eine zweite Frage betrifft die Auffassung des
Herrn Nationalrat Scherer-Basel über den Geltungs-
bereich der behördlichen Allgemeinverbindlicherklä-
rung. Er hat eine Auffassung vertreten, die ich zum
erstenmal gehört habe. Das kommt ja bei Herrn
Nationalrat Scherer, der hin und wieder seine ori-
ginellen Ideen hat, nicht selten vor. Er ist der Auf-
fassung, dass ein allgemeinverbindlich erklärter Be-
schluss oder eine allgemeinverbindlich erklärte Ver-
einbarung gegenüber jedermann Rechtsgültigkeit
habe — wie ein Gesetz.

Das haben wir uns nie so vorgestellt; wir haben
vielmehr die Auffassung, dass diese Allgemeinver-
bindlicherklärung nur bewirken solle, dass die Be-
rufskollegen, die bei der Vereinbarung oder beim
Beschluss nicht mitmachen wollten, auch unter den
Beschluss oder die Vereinbarung fallen. Allerdings,
wenn man den Wortlaut „Allgemeinverbindlich-
erklärung" wörtlich oder buchstäblich auffasst,
könnte man zu der Auslegung des Herrn National-

rat Scherer kommen. In Wirklichkeit kommt aber
die Allgemeinverbindlichkeit nur für jene in Be-
tracht, die zum betreffenden Beruf gehören, denn
es handelt sich ja um Berufsangelegenheiten, näm-
lich um die Berufsbildung, den Befähigungsausweis,
die Arbeitsbedingungen usw. Da sind doch immer
nur die Beteiligten an solchen Dingen interessiert,
nur jene, die zum betreffenden Berufsstand gehören.
Bei den Arbeitsbedingungen können es zwei Par-
teien sein, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmer,
aber Betroffene sind auch hier immer nur jene, die
im betreffenden Berufsstande als Arbeitgeber oder
Arbeitnehmer tätig sind. Nur für sie kann die All-
gemeinverbindlicherklärung praktisch in Betracht
kommen.

Etwas anders kann man sich die Sache beim
unlautern Wettbewerb vorstellen, weil da auch zwei
Parteien in Betracht kommen können, nämlich ein-
mal die Berufsangehörigen, die sich auf eine Be-
kämpfung des unlautern Wettbewerbes geeinigt
haben, und dann die Dritten, die beispielsweise zu
Schleuderpreisen einkaufen. Würden etwa auch
diese strafbar sein ? An so etwas ist nicht zu denken.
All diese Abmachungen, die Gegenstand einer All-
gemeinverbindlicherklärung sein sollen, können nur
für die Angehörigen des betreffenden Berufsstandes
Geltung haben, nicht für Dritte. Das wird dann im
Ausführungsgesetz deutlich gesagt werden müssen.

Herr Nationalrat Herzog hat wiederum, wie
bereits in der Kommission, die Frage gestellt, wie
sich der bisherige Art. 32quater und der neu vor-
geschlagene Art. 31 bis zueinander verhalten. Im
Art. 31 bis ist vorgesehen, dass man zum Schutz
eines wichtigen, in seiner Existenz bedrohten Be-
rufsstandes Schutzmassnahmen treffen könne. Nun
scheinen die Kreise der Abstinenten zu befürchten,
der Wirtestand könnte bei den Bundesbehörden
geltend machen, seine Verhältnisse seien derart, dass
er auf einen Schutz des Staates angewiesen sei,
und dieser Schutz soll ihm nun dadurch gewährt
werden, dass für die Wirtschaften, in denen kein
Alkohol ausgeschenkt wird, auch die Bedürfnis-
klausel gelten solle. In dieser Beziehung möchte ich
die gleiche Antwort geben wie in der Kommission.
Die Frage des Wirtschaftswesens ist in Art. 32quater
der gegenwärtigen Verfassung als eine besondere
Materie abschliessend geordnet. Es ist vollständig
ausgeschlossen, dass man nun aus der neuen Be-
stimmung von Art. 31 bis, lit. a, eine Massnahme
herausinterpretieren könnte, die gegen eine ver-
fassungsrechtliche Regelung verstossen würde. Wir
bekommen mit diesem Art. 31bis, lit. a, ja nur die
Kompetenz für den Gesetzgeber, Massnahmen zu
treffen oder Vorschriften zu erlassen zum Schutz
bedrohter Berufsstände. Aber wir bekommen da-
durch niemals die Kompetenz, so weit zu gehen,
dass wir einen anderen bestehenden Verfassungs-
artikel von Gesetzes wegen abändern. Dieser Ver-
fassungsartikel bleibt gleichberechtigt bestehen
neben Art. 31 bis. Es ist undenkbar, dass wir im
Wege der Ausführung einer Verfassungsbestimmung
(Art. 31 bis, lit. a) eine andere Bestimmung der Ver-
fassung abändern können. Das ist rechtlich unhalt-
bar; infolgedessen besteht nach dieser Richtung
keinerlei Befürchtung. Diese Auskunft habe ich
Herrn Nationalrat Herzog bereits in der Kommission
gegeben ; es handelt sich hier um eine Wiederholung.
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Ich möchte, weil das eine gewisse Rolle spielt
bei der Eintretensfrage, hier auch gleich ein Wort
anbringen darüber, ob es notwendig sei, im Ingress
zu Art. 31 bis die Rücksichtnahme auf die Ver-
braucher und die genossenschaftlichen Selbsthilfe-
organisationen aufzunehmen. Wir sind der Auf-
fassung, dass das nicht nötig sei. Materiell ist eigent-
lich alles gleicher Meinung; wir halten es nicht für
denkbar, dass wir Schutzmassnahmen auf Grund
von Art. 31, lit. a, beschliessen könnten auf Kosten
der Selbsthilfeorganisationen. Wir werden nicht
einen Kampf gegen die Konsumvereine wagen
dürfen, um den freien kaufmännischen Mittelstand
in Schutz zu nehmen, denn wir halten diese Selbst-
hilfeorganisationen der Verbraucher für eine Or-
ganisation, die im Gesamtinteresse des Landes liegt.

Nach dem Wortlaut des Ingresses zu Art. 31 bis
dürfen solche Schutzmassnahmen nur getroffen wer-
den, wenn das Gesamtinteresse es rechtfertigt. Man
würde nun über das Gesamtinteresse hinweggehen
und ihm Gewalt antun, wenn man einen Kampf auf-
nehmen wollte zur Verringerung der Bedeutung der
Selbsthilfeorganisation. Infolgedessen haben nach
meiner Ueberzeugung, welche auch die offizielle Auf-
fassung des Bundesrates ist, die Konsumvereine hier
nichts zu befürchten, und es erübrigt sich daher,
diese Rücksichtnahme auf die Selbsthilfeorgani-
sationen noch besonders zum Ausdruck zu bringen.

Noch viel deutlicher gilt das für die Verbraucher.
Verbraucher sind wir schliesslich alle. In der Kom-
mission habe ich scherzweise vorgeschlagen, man
möge doch sagen :,,unter billiger Rücksichtnahme auf
die Staatsbürger", denn die Staatsbürger sind alle
auch Verbraucher. Dass man über die Interessen
dieser Verbraucher hinweggehen, dass man sie ver-
nachlässigen oder verletzen dürfte, ist ganz un-
denkbar ; man würde sich dadurch in Widerspruch
setzen zu der Vorschrift, die sagt, dass man auf
das Gesamtinteresse Rücksicht nehmen müsse.

Also stelle ich fest, dass eigentlich keine materielle
Differenz besteht. Wir wollen nur den Text nicht mit
solchen Details belasten, weil wir befürchten, dass
sonst andere „Detaillisten" auch kommen, vor allem
die Vertreter des Detailhandels — die wirklichen
Detaillisten — dann des Kleingewerbes und des
Handwerks. Auch sie würden verlangen, ausdrück-
lich erwähnt zu werden. Wie weit hier die Eifer-
sucht geht, habe ich daraus ermessen können, dass
ich verschiedentlich aus Gewerbekreisen Anfragen
bekommen habe, warum man die Landwirtschaft
expressis verbis erwähne, aber vom Gewerbe eigent-
lich nichts sage. Man kann nicht alles aufzählen,
sonst bekommt man einen zu komplizierten und
umfangreichen Verfassungstext.

. Nun komme ich zu den Fragen, die Herr Natio-
nalrat Schmid-Zürich gestellt hat. Er hat den Vor-
behalt angebracht, dass die Ausführungsgesetze vom
gesunden Menschenverstand getragen sein sollen ; er
hat es nicht in einer schriftlichen Formulierung vor-
gebracht, als Vorbehalt für das Eintreten, aber er
hat sich dahin ausgesprochener hoffe, dass auch diese
Ausführungsgesetze noch unter meiner Führung aus-
gearbeitet werden, weil er von mir erwarte, dass ich
dafür .sorgen werde, dass nicht der bureaukratische
Geist, sondern der gesunde Menschenverstand auf
seine Rechnung komme. Ich kann Herrn National-
rat Schmid keine Garantie über die Dauer meiner

Amtstätigkeit oder meines Lebens ausstellen, aber
ich will ihm die Beruhigung geben, dass wir, während
in den Räten die Verfassungsartikel behandelt wer-
den, bereits an die Arbeit gehen, um auch die Aus-
führungsgesetze schon vorzubereiten, so dass wir
jedenfalls in absehbarer Zeit mit diesen Ausführungs-
gesetzen bereit sein werden. Dass sie vom gesunden
Menschenverstand und nicht vonbureaukratischem
Geist getragen sein müssen, ist eine Selbstver-
ständlichkeit, aber auch solche Selbstverständlich-
keiten sind in der Praxis oft nicht so leicht in die
Tat umzusetzen.

Herr Nationalrat Schmid-Zürieh hat ferner be-
merkt, dass in diesem neuen Verfassungsartikel
nicht überall die nötige Klarheit herrsche. Er hat
daran Kritik geübt, dass wir an einem Ort davon
sprechen, der Bund sei befugt, Vorschriften zu er-
lassen, während es an anderer Stelle heisst, Bestim-
mungen aufzustellen oder Massnahmen zu ergreifen.
Das ist nichts Neues, sondern gehört zum Sprach-
gebrauch unserer Verfassung. Wenn Sie die Ver-
fassung zur Hand nehmen, finden Sie allerlei Varia-
tionen. Art. 24 z. B. sagt : „Die Bundesgesetzgebung
stellt die erforderlichen allgemeinen Vorschriften
auf. . .", in, Art. 25 heisst es: ,,Der Bund ist befugt,
gesetzliche Bestimmungen zu treffen...", eine Aus-
drucksweise, die nicht gerade schön klingt. In Art. 29
ist dem Bund das Recht vorbehalten, „vorüber-
gehend besondere Massnahmen zu treffen". In
Art. 32bis, bei der Alkogolgesetzgebung, ist davon
die Rede, der Bund solle auf dem Weg der Gesetz-
gebung „Vorschriften erlassen". In Art. 34 habeno o "

wir gleich beides beieinander; da heisst es: „Der
Bund ist befugt, einheitliche Bestimmungen über
die Verwendung von Kindern in den Fabriken und
über die Dauer der Arbeit erwachsener Personen in
denselben aufzustellen. Ebenso ist er berechtigt,
Vorschriften zu erlassen zum Schütze der Arbeiter
gegen einen die Gesundheit und Sicherheit gefähr-
denden Gewerbebetrieb". Da haben Sie im gleichen
Verfassungsartikel, im gleichen Absatz, beide Wen-
dungen: „Bestimmungen aufstellen" und ,,Vor-
schriften erlassen". Beide Ausdrucksweisen kommen
in der Verfassung vor und sollen im Grunde genom-
men dasselbe bedeuten. Diese Variationen erkläre
ich mir als ein Bedürfnis, nicht immer genau die
gleiche Satzwendung in der Verfassung zu gebrau-
chen, sondern eine gewisse Abwechslung hineinzu-
bringen. Eine andere Erklärung ist die, dass an der
Verfassung während über 60 Jahren geflickt wurde.
Immer wieder sind neue Artikel hinzugekommen,
deren Verfasser nicht alle auf den gleichen Sprach-
gebrauch eingestellt waren. Aber ich möchte Herrn
Nationalrat Schmid-Zürich die Beruhigung geben,
dass „Bestimmungen erlassen" und „Vorschriften
aufstellen" das gleiche bedeuten will. Es-ist das,
was man ändern auferlegen will, „Massnahmen" da-
gegen sind das, was der Bund selber tun will, was
auf seine eigene Rechnung geht.

Herr Nationalrat Schmid-Zürich hat sodann die
Frage gestellt, ob wir in Art. 34ter, im eigentlichen
Artikel über die Sozialgesetzgebung, nicht auch die
Möglichkeit zur Abweichung von der Handels^ und
Gewerbefreiheit vorbehalten müssen. Das ist so
wenig nötig, als es bei Art. 34 nötig war, dessen Text
ich Ihnen eben verlesen habe. Wir haben vor 60
Jahren auf -Grund dieses Artikels das Fabrikgesetz
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erlassen. Es enthält weitgehende Einschränkungen
über die Art der Durchführung eines Fabrikbetriebes,
aber es stellt hinsichtlich der Eröffnung eines Fabrik-
betriebes überhaupt keine Beschränkungen auf. Es
kann jeder sich wirtschaftlich betätigen, wie es ihm
passt. Wenn er sich entschliesst, einen Betrieb zu
eröffnen, wird ihm das nicht verwehrt, es wird ihm
nachher nur gesagt, wie er diesen Betrieb mit Rück-
sicht auf die Gesundheit der Arbeiter ordnen muss.
Für den Erlass solcher Ordnungsvorschriften haben
wir immer die Kompetenz, da sie nicht als Ver-
letzungen der Handels- und Gewerbefreiheit gelten.

Schliesslich hat Herr Nationalrat Schmid-Zürich
wissen wollen, wie wir uns inskünftig zur Sozial-
gesetzgebung überhaupt einstellen werden. Ich
O O O l

möchte mich dahin aussprechen: Wir sind auf dem
Gebiete der Sozialgesetzgebung bereit, alles zu tun,
was dazu beitragen kann, die Zahl der beschäftigten
Arbeiter und Angestellten zu vermehren. Aber wir
sind in bezug auf Massnahmen. die das Gegenteil
bewirken können, ausserordentlich zurückhaltend.
Man musB heute Vorsicht walten lassen. Sie können
gewisse Massnahmen sozialer Natur treffen, ris-
kieren aber, damit die Zahl der Arbeitslosen zu ver-
mehren und nicht die Zahl der Beschäftigten. Heute
ist die beste Sozialpolitik die, welche den Arbeits-
losen wieder zu Arbeit verhilft. Das ist unter den
gegenwärtigen Umständen das Primäre.

Herr Nationalrat Ilg ist der Auffassung, es wäre
nicht nötig, im Art. 34ter die Arbeitslosenversiche-
rung zu erwähnen, weil wir ja bereits ein Bundes-
gesetz über die Arbeitslosenversicherung haben, aus
dem wir nur die richtige Nutzanwendung zu ziehen
brauchen. Es ist das gerade ein typisches Beispiel,
wohin man mit unserer Bundesgesetzgebung kommt,
wenn man nicht die nötigen verfassungsrechtlichen
Voraussetzungen besitzt. Wir haben in der jetzigen
Verfassungsgesetzgebung des Bundes keine Kom-
petenz, auf dem Gebiete der Arbeitslosenversiche-
rung zu legiferieren. Infolgedessen steht diese Kom-
petenz den Kantonen zu. Man hat sich im Jahre
1924 mit einem Subventionsgesetz beholfen. Wir
haben ein Bundesgesetz über die Arbeitslosenver-
sicherung erlassen, indem wir einfach sagten, der
Bund gebe Beiträge und dann werden die Kantone,
bei denen das Gesetzgebungsrecht steht, kantonale
Gesetze erlassen; wir werden dann die kantonale
Gesetzgebung in der Weise beeinflussen, dass wir
an unsere Subventionen Bedingungen knüpfen. Auf
diesem Wege haben wir erreicht," dass schliesslich
alle 25 Kantone solche Gesetze erlassen haben; das
Gesetzgebungsrecht über die Arbeitslosenversiche-
rung liegt heute einseitig bei den Kantonen, und
wenn wir je das Recht bekommen wollen, Vor-
schriften nicht nur im Wege der Bedingungen, die
wir an die Subventionen knüpfen, zu erlassen, dann
muss das Gesetzgebungsrecht über die Arbeitslosen-
versicherung dem Bunde übertragen werden, und
infolgedessen gehört diese Bestimmung hinein. In
der Folge haben bereits einzelne Kantone reklamiert,
sie möchten das Gesetzgebungsrecht behalten und
seien nicht einverstanden, dass wir es auf den Bund
übertragen. Ich bin in dieser Beziehung anderer
Auffassung. Man kann die Arbeitslosenversicherung
nicht zweckmässig durchführen, wenn man ihr An-
wendungsgebiet auf die Kantone beschränkt.
Denken Sie an irgendeine Industrie, die sich, wie

z. B. die Uhrenindustrie, über fünf oder sechs Kan-
tone erstreckt. Die Arbeitslosenversicherung für die
Uhrenarbeiter sollte nicht in jedem einzelnen Kan-
ton anders geregelt sein, sondern hier sollte eine eid-
genössische Regelung platzgreifen können. Aehnlich
verhält es sich in der Maschinenindustrie. Da eine
solche Abgrenzung nach Kantonen auf dem Gebiete
der Arbeitslosenversicherung nicht zweckmässig ist,
glauben wir, dass die-Gesetzgebungskompetenz dem
Bunde übertragen werden muss. Es ist übrigens
noch eine Volksinitiative hängig, die ebenfalls dem
Bunde das Gesetzgebungsrecht über die Arbeits-
losenversicherung geben will. Die Berichterstattung
darüber ist noch nicht reif. Soviel steht aber heute
schon fest, dass in diesem Art. 34ter auch das Ge-
setzgebungsrecht des Bundes über die Arbeitslosen-
versicherung vorgesehen werden muss. Wenn dann
der Bericht über die Initiative vorliegt, wird es
Sache der Verständigung mit den Initianten sein,
um abzuklären, in welcher Weise der Initiative noch
Folge gegeben werden muss, oder inwieweit sie dann
als überholt und bereits erledigt betrachtet werden
kann.

Schliesslich möchte ich noch das Postulat von
Herrn Nationalrat Gadient erwähnen. Sie haben
davon noch keine Kenntnis, da es noch nicht aus-
geteilt worden ist. Ich habe hier einen Probeabzug.
Ich sehe nur, dass Herr Gadient erwartet, dass wir
eine konjunkturforschende Organisation zustande-
bringen, die uns dann „zielsicher" sagt, wie die
Zukunft aussehen wird. Ich freue mich, dass nun
Herr'Nationalrat Gadient im Kanton Graubünden
für praktische Arbeit eingespannt worden ist. Er
wird sehen, dass es sich mit dieser Zielsicherheit
nicht so verhält, wie man es in den Lehrbüchern der
Theoretiker lesen kann. Ich erinnere daran, dass
von der Expertenkommission selbst am Schlüsse
ihres Berichtes der Rat erteilt worden ist, wir möch-
ten auf dem Gebiete der Statistik, der Konjunktur-
forschung und Konjunkturbeurteilung ein Mehreres
tun. Ich habe diese Anregungen begrüsst, da ich
auch der Auffassung bin, dass unsere Beobachtung
der Wirtschaft mit Hilfe des staatlichen Apparates
nicht ausreichend organisiert ist. Aber wenn wir
irgendwo etwas verbessern wollten, sind wir stets
auf Schwierigkeiten gestossen, weil dies 'Geld kostet
und weil man dann nicht das Personal abbauen,
sondern es vermehren muss. Und dann stösst man
auf Schwierigkeiten beim Finanzdepartement und
bei der Finanzdelegation. Man steht da immer
wieder in der Zwickmühle.

Da sich nun das Postulat in der Richtung der
Expertenkommission bewegt, glaube ich dazu Stel-
lung nehmen zu können, ohne vorher den Bundesrat
noch begrüssen zu müssen, denn dieser Bericht ist
ja in der Botschaft des Bundesrates wiedergegeben.
Nur möahte ich die Stellungnahme zu diesem Postu-
lat. bi| zum Schlüsse der Beratungen verschieben,
damit Sie noch Gelegenheit haben, den Text des
Postulates kennen zu lernen und ihn zu prüfen, so
dass Sie nicht ein Postulat „im Sack kauf en" müssen.

Nun noch einige Worte grundsätzlicher Natur.
Ich habe oft und auch jetzt wieder in der Debatte
hier im Nationalrat den Einwand gehört, es fehle
dem neuen wirtschaftspolitischen Verfassungstext
eine grundsätzliche Neuorientierung, eine neue Ziel-
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setzung, es fehle das Programmatische, das Prokla-
matorische.

Dieser Einwand ist mir verständlich, weil in ver-
schiedenen ändern Ländern, und zwar auch in be-
nachbarten, Umstellungen auf dem Gebiete der
Wirtschaft und des Verhältnisses des Staates zur
Wirtschaft vor sich gegangen sind, die jedenfalls in
der Wirkung vollständig revolutionär waren. Wo
noch vor 10 oder 20 Jahren sich die Wirtschaft wie
bei uns selbsttätig entwickelt hatte, handelspolitisch
vom Staate unterstützt und von ihm polizeilich ge-
ordnet, gelegentlich auch finanziell unterstützt, da-
für aber auch wieder fiskalisch belastet, da hat in
erstaunlich kurzer Zeit von unten bis oben ein totaler
Wandel Platz gegriffen, eine vollständige Umwäl-
zung im Svstem. Der Staat ist gegenüber der Wirt-o ./ - o o

schaft nicht mehr das Sekundäre, er tritt nicht mehr
bloss im zweiten Glied an, er ist der Organisator der
Wirtschaft, der Leitende, Allmächtige ; die Führung
des Staates ist zugleich die Führung der Wirtschaft
geworden. Staatlich eingesetzte Bevollmächtigte be-
stimmen darüber, was nützlich und erwünscht ist,
was erlaubt wird und was zu weichen hat oder sich
umstellen muss. Jede einzelne Wirtschaftsgruppe
ist pyramidenartig organisiert mit einem staatlich
Bevollmächtigten oder vielleicht einem Ausschuss
an der Spitze. Preise und Löhne werden staatlich
beeinflusst. Was über die Grenze geht, bedarf der
behördlichen Bewilligung: Geld, Lieferungen, Be-
stellungen. Nichts darf unternommen werden ohne
den Segen des Staates. Der Wechselkurs ergibt sich
nicht aus Angebot und Nachfrage, er wird vom
Staate aus manipuliert. Die Kreditgewährung an
den Staat ist obligatorisch. Auf dem Gebiete der
Kriegswirtschaft nimmt der Staat die Unter-
nehmungen vollständig in sich auf. Eine eigene
Rohstoffbeschaffung grossen Stils wird vom Staate
aufgezogen.

Eine solche Gleichschaltung von Staat und
Wirtschaft ist in einem Staat wie dem unsrigen, wo
jede Bestimmung der Verfassung von der Mehrheit
des Volkes genehmigt, werden muss und wo auf das
Begehren von bloss 3% der Stimmberechtigten
jedes unschuldige Gesetz vor das Volk gebracht
werden kann und alsdann der Zustimmung der
Mehrheit des Volkes bedarf, einfach undenkbar.
Ein Uebergang von der althergebrachten Auffassung,
wonach in der Wirtschaft möglichste Freiheit herr-
schen soll, zu einem neuen, modernen Standpunkte,
der sagt, der Staat solle gegenüber der Wirtschaft
zurichtunggebenden, ordnenden und ausgleichenden
Eingriffen berechtigt sein, ein solcher Uebergang
kann in einer Demokratie nur in dem Masse vor sich
gehen, als es der Mehrheit des Volkes beliebt. Und
da bin ich nun der Auffassung: ein in Freiheit er-
zogenes, demokratisches Volk wird diese Freiheit
nicht aufgeben, auch nicht in der Wirtschaft. Es
wird bereit sein, Beschränkungen dieser Freiheit
auf sich zu nehmen, wenn man es davon überzeugen
kann, dass die Welt sich gewandelt hat, und zwar
so, dass auch bei uns eine gewisse Anpassung zur
Existenzfrage geworden ist. Aber dieses Volk wird
nie einer Wirtschaftsallmacht des Staates zustim-
men. Es würde auch nie einen Aufbau gutheissen,
bei dem nicht mehr das Volk in seiner natürlichen
örtlichen oder kantonalen Zusammensetzung die
politische Grundlage wäre, sondern beispielsweise

eine nach Berufständen orientierte Aufteilung des
Volkes. Das Volk als Ganzes will das letzte Wort
haben, und das Volk als Ganzes wird nie den staat-
lichen Behörden eine Vormachtstellung einräumen,
von der es eine Gefährdung der Freiheit des Volkes
befürchten zu müssen glaubt.

Wer infolgedessen bei der Nutzanwendung der
praktischen Lehren auf wirtschaftlichem Gebiet, bei
der notwendig erscheinenden Anpassung an die
wirtschaftspolitischen Veränderungen im Ausland
erfolgverheissende Arbeit leisten wollte, der musste
bei der Ausarbeitung der neuen Verfassungsbestim-
mungen zum vornherein darauf verzichten, eine
grundsätzliche Aenderung unseres Wirtschafts-
systems vorzuschlagen. Er durfte nicht daran
denken, den Gwndpfeiler der Handels- und Ge-
werbefreiheit niederreissen zu wollen. Ein solcher
Angriff auf eine wirtschaftsrechtliche Tradition
wäre zum vornherein zum Misserfolg A'erurteilt ge-
wesen.

Nun haben ja glücklicherweise die Unter-
suchungen der Expertenkommission ergeben, dass
ein solcher Verstoss gegen unser Volksempfinden
gar nicht notwendig ist. Es genügt, wenn wir einige
weitere Ausnahmemöglichkeiten gegenüber dem
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit vor-
sehen. Dass es bisher schon gestattet war, von der
Handels- und Gewerbefreiheit abzuweichen, zeigt
ein Blick auf Art. 31, Abs. 2, der Verfassung, der
eine ganze Anzahl von Vorbehalten enthält, die
Beschränkungsmöglichkeiten der Handels- und Ge-
werbefreiheit bedeuten. Gelegentlich hat man auch
aus ändern Bestimmungen das Recht hergeleitet
oder geglaubt, es herleiten zu dürfen, zum Erlass

o o " '

von Gesetzen, die mit der Handels- und Gewerbe-
freiheit nicht ganz in Einklang standen. Ein Bei-
spiel dafür ist das Bundesgesetz über die Banken
und Sparkassen, das sich hauptsächlich auf den bis-
herigen Art. 34ter stützt, der jedoch kein Wort da-
von sagt, dass er das Recht zur Abweichung von
Art. 31 der Bundesverfassung gebe.

Was heute in diesen neuen Bestimmungen der
Art. 31 bis und 31ter von der Kommission vorge-
schlagen wird, das ist nicht mehr und nichts anderes
als eine zeitgemässe Erweiterung und eine not-
wendige Klarstellung jener Fälle, in denen das Aus-
führungsgesetz, das zur gegebenen Zeit dem Refe-
rendum unterstellt werden wird, künftig „nötigen-
falls" Ausnahmen von der Handels- und Gewerbe-
freiheit aufstellen kann.

Es scheint mir, für eine Verfassungsvorlage von
dieser gemässigten Art brauche es keine hochtönen-
den Leitsätze über die Systematik unserer Wirt-
schaft, politisch keine hochtönenden Sätze über
Ziel und Zweck der Wirtschaft selber. Unsere Ex-
pertenkommission sagt in ihrem Bericht, das Ziel
der Wirtschaftspolitik sei, die Versorgung der
Nation mit allen lebenswichtigen Gütern auf die
Dauer zu gewährleisten und der schweizerischen
Bevölkerung Arbeit und Verdienst zu verschaffen.
Diese Aufgabe hat unsere Wirtschaft bis jetzt be-
griffen und im allgemeinen auch erfüllt, ohne dass
man den Wortlaut der' Verfassung mit solchen
Selbstverständlichkeiten hätte „bereichern" müs-
sen. Im übrigen will man ja gar nicht, dass man
unserer Wirtschaft ihre Ziele und Aufgaben oder
ihren Zweck vorschreibt. Nur dort, wo sie ihre ,
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Aufgabe nicht vollkommen erfüllt, wo der Staat
einspringen muss, wo er an Stelle der Wirtschaft
Lücken ausfüllen muss, sind rechtliche Bestimmun-
gen am Platz. Da muss der Staat ermächtigt wer-
den, mit seiner Gesetzgebung dann das Notwendige
vorzukehren. Dort allerdings, wo der Staat, wie
in ändern Ländern, für die Wirtschaft die volle
Verantwortung übernimmt, wo er sie infolgedessen
leitet und mit dem offiziellen Willen durchdringt,
können Bestimmungen im Staatsgrundgesetz über
Ziel und Zweck, System und Aufbau der Wirtschaft
am Platze sein. Dort stellt man auch periodische
Wirtschaftspläne, Vierjahrespläne und Fünfjahres-
pläne auf. Auch das können wir in der Schweiz
nicht einfach kopieren, denn wir wollen keine diri-
gierte Wirtschaft. Infolgedessen haben wir für sie
auch keine Fünf- oder Zehnjahrespläne aufzustellen.

Nun gibt es aber Leute, die befürchten, dass
wir mit der Möglichkeit der Beschränkung der
Handels- und Gewerbefreiheit trotz der offenbaren
Mässigung immer noch zu weit gehen.' Jene, die
es vorziehen, sich recht drastisch auszudrücken,
behaupten: Die Vorlage wahre von der Handels-
und Gewerbefreiheit gewissermassen nur die Fas-
sade; dahinter werde das Gebäude meuchlings
abgebrochen. Wir wollen auch dieser Kritik auf
den Grund gehen. Worum handelt es sich bei
diesen Ausnahmemöglichkeiten nach Art. Slbis?
Es handelt sich zunächst um den Abs. 2, der dem
Bund „nötigenfalls" in Abweichung von der
Handels- und Gewerbefreiheit die Berechtigung
zum Erlass von Gesetzen gibt zur Erhaltung eines
gesunden Bauernstandes und einer leistungsfähigen
Landwirtschaft, sowie zur Festigung des bäuerlichen
Grundbesitzes. Ich glaube annehmen zu dürfen,
dass man mit den guten Absichten, die in dieser
Bestimmung .verankert sind, allgemein einig gehe.
Aber die Kritiker bezweifeln, ob es nötig werde,
Beschränkungen aufzustellen. Ich brauche nur
daran zu erinnern, dass eine sehr allgemein ver-
tretene Forderung dahin geht, den landwirtschaft-
lichen Grundbesitz in Zukunft dem Bauernstand
besser zu erhalten. Wenn Sie das erreichen wollen,
so geht es nicht, ohne dass Sie den Erwerb von
landwirtschaftlichem Böden Beschränkungen unter-
werfen, so dass der Einzelne nicht mehr freie Hand
hat, ein Bauerngut zu erwerben. Bekanntlich ist
ein Grundübel in unserer Landwirtschaft die Ueber-
schuldung. Wir wollen gegen dieses Grundübel
mit einer grossen Entschuldungsaktion ankämpfen,
die meiner Ueberzeugung nach eine gute und not-
wendige Sache ist. Aber was nützt es, wenn nach-
her der Bauer wieder frei ist zu neuer Verschuldung,
weil man ihm keine Belastungsgrenze oder den
Banken keine Belehnungsgrenze vorschreiben kann ?
Die ganze Aktion nützt dann nichts, und 10 oder
20 Jahre später stecken wir wieder im alten Uebel.

Schliesslich brauche ich nur an die Diskussion
über die Milchvorlage während der letzten Session
zu erinnern, wo wir Ihnen sagen mussten, dass die
ganze Betriebsrichtung unserer Landwirtschaft
eine einseitige geworden sei, weil die Milchwirtschaft
viel zu Sehr dominiert. Dass wir hier Umstellungen
durchführen müssen, davon bin ich vollständig
überzeugt. Das sollen wir aber nicht bloss erreichen
mit Subventionen und Staatsbeiträgen, sondern

, wir müssen auch Vorschriften aufstellen können.

Wir werden auch mit Vorschriften allein nicht
durchkommen; wir dürfen uns aber auch nicht
allein auf Subventionen verlassen, sondern Beides
muss Hand in Hand gehen. Deshalb müssen wir
auch auf diesem Gebiete die Möglichkeit haben,
Beschränkungen der individuellen wirtschaftlichen
Freiheit aufzustellen.

Die Juristen werden vielleicht einwenden, die
Handels- und Gewerbefreiheit beziehe sich ja gar
nicht auf die Landwirtschaft. Ich möchte mich
auf diese Theorie nicht verlassen. Wenn wir auch
beim Bauern damit rechnen, die individuelle Frei-
heit im wirtschaftlichen Tun und Lassen „nötigen-
falls" beschränken zu müssen, nämlich da. wo es
im Interesse eines gesunden Bauernstandes selbst
notwendig ist, wollen wir das in der Verfassung
auch zum Ausdruck bringen, sonst wird man uns
später der Hinterlist bezichtigen.

In einer weiteren Bestimmung der Vorlage
sehen wir vor, „gegen volkswirtschaftliche oder
sozial schädliche Auswirkungen des Kartellwesens"
gesetzliche Vorschriften erlassen zu können. Wenn
mein Gedächtnis mich nicht täuscht, so ist gerade
Herr Duttweiler, der heutige Prediger der absoluten
Handels- und Gewerbefreiheit, hier im Rat schon
oft gegen die Trusts und ihre Uebermacht, gegen
die Kartelle und gegen die Markenartikel aufge-
treten. Wie ich festgestellt habe, enthalten auch
die politischen Grundsätze des Landesrings der
Unabhängigen eine solche Stellungnahme gegen die
Uebermacht der Trusts und Kartelle. Herr Dutt-
weiler hat übrigens einen bezüglichen Antrag zu
Art. 31 eingereicht, den wir in der Detailberatung
behandeln wollen. Ich könnte es in der Tat nicht
verstehen, wenn nicht in der heutigen Zeit, in der
die wirtschaftlichen Zusammenschlüsse immer mehr
um sich greifen, dem Staat nicht nur das Recht
gegeben, sondern sogar die Pflicht auferlegt werden
sollte, hier zum Rechten zu sehen und gegen solche
wirtschaftliche Zusammenschlüsse einzuschreiten,
wenn sozial oder wirtschaftlich schädliche Auswir-
kungen sich einstellen.

Die nächste Bestimmung betrifft die Kriegs -
Vorsorge. Sie haben vor kurzem einstimmig einem
Gesetz zugestimmt, das den Bundesrat ermäch-
tigt und beauftragt, das Nötige in wirtschaftlicher
Beziehung für den Kriegsfall vorzukehren. Wir
wollen mit dieser Bestimmung hier nachträglich
eine klare und bestimmte Verfassungsgrundlage
schaffen. Wir haben damals, als wir die neuen
Verfassungsartikel vorschlugen, an die Kriegsvor-
sorge noch nicht gedacht ; seither kam die Gesetzes-
beratung, die uns auf eine Lücke in der Verfassung
aufmerksam gemacht hat, die wir nun schliessen
möchten.

Es gibt Leute, die es bedauern, dass man hinter-
her den Katalog der Kompetenzen noch etwas
vermehrt hat. Da wir uns aber jetzt mit der Ver-
fassungs'revision befassen, wollen wir allen Not-
wendigkeiten Rechnung tragen, um nachher Wirt-
schaftsgesetze erlassen zu können, welche unserer
Zeit gemäss sind und der Wirtschaft die nötige
Hilfe und Unterstützung geben können. Wir wollen
uns nicht mit, einem Stückwerk begnügen und
unvollständige Bestimmungen vorsehen, sonst ste-
hen wir „nachher wieder vor gleichen Schwierigkei-
ten wie in "der Vergangenheit. Darum haben wir
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auch noch eine weitere neue Bestimmung aufge-
nommen, die den Bund zum Erlass von Vorschrif-
ten „über Banken, Sparkassen und Börsen" er-
mächtigen soll. Hier handelt es sich um nichts
anderes als um die Wiederherstellung der verfas-
sungsrechtlichen Basis für das bereits in Kraft
stehende Bankengesetz. Sie haben jenes Banken-
gesetz im Jahre 1934 unter dem Einfluss der Schwie-
rigkeiten, die im Bankwesen aufgetreten waren,
erlassen und damit aus den unerfreulichen Erfah-
rungen die Lehren gezogen. Dieses Gesetz stützte
sich notdürftig auf den Gewerbeartikel, den bis-
herigen Art. 34ter. Ich bin überzeugt, dass bei der
Aufstellung dieses Gewerbeartikels niemand daran
gedacht hatte, dass man später einmal ein Banken-
gesetz darauf stützen wolle. Da wir jetzt ein neues
Fundament legen und Art. 34 über das Gewerbe-
wesen wegfällt, müssen wir in einer neuen Verfas-
sungsbestimmung die Kompetenz für den Erlass
eines solchen Bankengesetzes wieder herstellen.
Alle weitergehenden Anträge haben wir abgelehnt,
darunter auch einen, der die Unterstützung von
Herrn Nationalrat Duttweiler gefunden hat.

Gegen die Kompetenzen, die ich bis jetzt er-
wähnt habe, ist von den Gegnern einer Abweichung
von der Handels- und Gewerbefreiheit im Grunde
sehr wenig vorgebracht worden. Infolgedessen muss
ich annehmen, dass der ganze Widerstand sich auf
die Litera a konzentriere, welche den Bund er-
mächtigen soll, „nötigenfalls" in Abweichung von
der Handels- und Gewerbefreiheit Vorschriften er-
lassen zum Schütze wirtschaftlich bedrohter Lan-
desteile und wichtiger, in ihrer Existenz gefährde-
ter Wirtschaftszweige und Berufsgruppen. Um
dieses staatlichen Schutzes teilhaftig zu werden,
muss es sich entweder um eine ganze Landesgegend
oder um wichtige Wirtschaftszweige oder Berufs-
gruppen handeln. Diese Landesteile oder wichtigen
Wirtschaftszweige oder Berufsgruppen müssen in
ihrer Existenz bedroht sein, und die rettende Hand
des Staates darf auch hier wieder nur dargereicht
werden, „wenn das Gesamtinteresse es rechtfertigt".
So sagt es die Einleitung zum ganzen Absatz 2.
Es dürfte also beispielsweise der Berufsgruppe der
selbständigen Spezierer nicht damit geholfen wer-
den, dass man gegen die Konsumvereine vorgeht,
denn die Selbsthilfeorganisationen liegen nach
unserer Auffassung im Gesamtinteresse. Darum
halten wir, wie ich schon in der Detailbesprechung
sagte, den Minderheitsantrag des Herrn National-
rat Herzog für überflüssig.

Ist es nicht ein bescheidenes Minimum moderner
Wirtschaftsgesetzgebung, wenn man den Gesetz-
geber ermächtigt, mit staatlichen Vorschriften ein-
zugreifen, wenn ein Landesteil oder ein wichtiger
Wirtschaftszweig oder eine wichtige Berufsgruppe
in ihrer Existenz gefährdet ist ? Können wir in
einer Zeit, in der in grossen Wirtschaftsgebieten
der Staat seine ganze Kraft und Allmacht für die
Wirtschaft einsetzt, es darauf ankommen lassen,
dass bei uns ganze Landesteile oder wichtige Wirt-
schaftszweige oder Berufsgruppen, deren Erhaltung
im Gesamtinteresse liegt, aus diesen oder jenen
innern oder äussern Gründen einfach zugrunde
gehen? Ich glaube, die Frage stellen heisst, sie
beantworten. Dabei ist keineswegs gesagt, dass
die helfenden Massnahmen des Staates immer

Nationalrat. — Conseil National. 193S.

solche sein müssen, die mit der Handels- und Ge-
werbefreiheit kollidieren. Es kann und wird • in
vielen Fällen scho.n eine fördernde Massnahme
nach Art. 31 bis, Abs. l, genügen, wofür die Handels-
und Gewerbefreiheit ausdrücklich vorbehalten ist.
Es wird aber auch vorkommen, dass die Rettung
nur in einem Machtwort des Staates gefunden
werden kann, und dann soll der Staat in der Lage
sein, das zu wahrende, vorbehaltene Gesamtinter-
esse auch wirklich zu retten.

Die Kritiker fühlen sich jedenfalls noch stark
befangen in einigen Krisenmassnahmen, die wir
mit dringlichen Bundesbeschlüssen aus dem Not-
recht heraus getroffen haben. Ich erinnere an den
Warenhausbeschluss, mit dem auch Herrn Natio-
nalrat Duttweiler, dem Schöpfer und Inhaber der
Migros A.-G., die Flügel gestutzt worden sind,
ferner an den viel bekrittelten Bundesbeschluss
zum Schütze der Schuhmacher, sowie an das Ver-
bot der Eröffnung neuer Betriebe der Uhren-
industrie, der Schuhindustrie und der Stickerei.
Wenn die Opposition aus diesen Massnahmen Ka-
pital schlagen wollte, möchte ich ihr folgendes zu
bedenken geben: Einmal waren das alles Notmass-
nahmen, die inmitten einer jahrelangen, verheeren-
den Krise getroffen wurden und von denen nicht
angenommen werden darf, dass sie ohne weiteres
in die definitive Gesetzgebung der Zukunft über-

.

gehen werden. Dann verweise ich ganz besonders
auf Artikel 32, Abs. l, wonach solche Bestimmungen
in Zukunft nur durch Bundesgesetze oder durch
Bundesbeschlüsse mit Refereiidumsvorbehalt er-
lassen werden dürfen, es sei denn, es handle sich
um ,,Fällei dringlicher Art in Zeiten gestörter Wirt-
schaft", wofür die Bundesversammlung proviso-
rische Anordnungen mit längstens dreijähriger Gül-
tigkeit beschliessen kann. Darin liegt doch auch
für die grundsätzlichen und die interessierten Geg-
ner ein Fortschritt und eine Beruhigung. Die dring-
lichen Wirtschaftsmassnahmen dürfen ausdrücklich
nur in Zeiten gestörter Wirtschaft zur Anwendung
kommen und fallen dann nach dreijähriger Dauer
kraft Verfassung wieder dahin. Für alle ändern
Fälle ist das Bundesgesetz oder der Bundesbesohluss
mit Referendumsvorbehalt ausdrücklich vorge-
schrieben, so dass derjenige, der mit dieser oder
jener Massnahme nicht einverstanden ist, dann
die Möglichkeit hat, vom Referendum Gebrauch zu
machen und den Entscheid des Volkes anzurufen.

Nun gibt es aber noch eine andere Beunruhi-
gungsquelle, über die ich auch noch einige Worte
anbringen muss. Es ist die Allgemeinverbindlich-
erklärung von Vereinbarungen und Beschlüssen von
Berufsverbänden und ähnlichen Wirtschaftsorgani-.
sationen. Hier liegt nun tatsächlich Neuland vor.
Wir betreten hier ein Gebiet neuartiger Rechts-
setzung. Darum bedarf es gerade hier einer uner-
müdlichen Aufklärung, um die Ueberzeugung zu
schaffen, dass die Bedenken zu weit gehen und
zum grossen Teil nicht begründet sind. Dass es
sich um eine vielversprechende Neuerung handelt,
ist nicht nur meine offizielle Auffassung, die ich
hier als Bundesrat zu vertreten habe, sondern auch
meine innerste persönliche Ueberzeugung, trotzdem
ich jahrelang Gelegenheit hatte, die Wirtschaft
gründlich kennen zu lernen und sie bei hellem Licht
zu beobachten. Vielleicht gerade deshalb, weil ich
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mit dem Wesen und den Bedürfnissen der Wirt-
schaft aufs engste vertraut geworden bin, bin ich
zur Ueberzeugung gekommen, dass wir diesen Weg
der Allgemeinverbindlicherklärung von Beschlüssen
von Berufsverbänden und anderen Wirtschafts-
organisationen gehen müssen. •

Es ist der heutigen Weltanschauung nicht mehr
sympathisch, wenn in der Wirtschaft Raubtier-
manieren zur Anwendung kommen. Man freut sich
nicht mehr, wenn der eine Industrielle den anderen
auffrisst, wenn der eine Unternehmer den ändern
mit der brutalsten Energie bekämpft, bis einer
von beiden am Boden liegt; wenn ein Kaufmann
sogar die Illoyalität nicht scheut, wenn er glaubt,
sich damit einen Vorteil verschaffen zu können.
Der Grund'zug in unserem Volke geht in unserer
Generation viel mehr auf die Devise „Leben und
lebenlassen", auf Verständigung unter den Tüch-
tigen, ^ von denen jeder weiss, dass der Tod des
ändern, wenn man ihn sucht, den eigenen Selbst-
mord bedeuten könnte. Diese Einstellung ist
jedenfalls humaner; sie ist ehrenwerter und gentle-
manhaft ; sie ist sogar in gewissem Sinne sport -
mässig, denn sie will den Wettkampf, aber einen
Wettkampf nach loyalen Regeln.

Solche loyale Spielregeln braucht unsere Wirt-
schaft. Der Tüchtigere und Strebsamere soll von
seiner Tüchtigkeit einen Vorteil haben, wie auch
im Sport der Tüchtigere einen besseren Preis erhält.
Aber das Streben nach Vorteil soll nicht in eine
Gier ausarten, die sich über jede Menschlichkeit
und Wohlanständigkeit hinwegsetzt und schliess-
lich raubtierartige Allüren annimmt. Wir möchten
von der Zukunft einen Wirtschaftsgeist erhoffen,
der Tüchtigkeit und Strebsamkeit stärkt und den
Drang nach vorwärts erhält, dabei aber strenge
Loyalität, Rechtlichkeit und ehrliches Geschäfts-
gebahren bewahrt. Das erreichen wir nicht mit
einer Freiheit in der Brutalität, sondern nur durch
eine Freiheit in der Ordnung.

Diese Freiheit sollte nicht allein und nicht einmal
in erster Linie Aufgabe der Gesetzgebung sein, son-
dern das sollte zu den Aufgaben der Berufsstände
selbst gehören. Diese Berufsstände sind auch be-
reit, sich eine solche Ordnung zu geben, die der
geschäftlichen Eigenart ihres Berufes anpasst ist,
sofern es möglich wird, die Widerspenstigen eben-
falls zu zähmen. Darauf kommt es an. Wenn es
gelingt, die Eigenmächtigen daran zu hindern,
ihren Eigenwillen nach allen Richtungen rücksichts-
los zu entfalten, auch wenn dadurch der ganze
Berufsstand aus Eigennutz gefährdet wird, wenn
wir diese rücksichtslose Wirtschaftsbetätigung ein-
engen und abbremsen können, dann wird eine hu-
manere und gedeihlichere Mentalität ihren Einzug
in die Wirtschaft halten.

Das Mittel nun, das wir zu diesem Zwecke vor-
sehen, ist die Allgemeinverbindlicherklärung von
Vereinbarungen und Beschlüssen von Berufsver-
bänden und ähnlichen Wirtschaftsorganisationen.
Diese Allgemeinverbindlicherklärung ist jedoch auf
bestimmte Gebiete beschränkt. - Insbesondere sind
die Preisabreden dabei nicht aufgeführt; sie sollen
in der Regel nicht Gegenstand der Allgemein-
verbindlicherklärung sein, weil sonst eine Erstar-
rung oder zum mindesten eine ungenügende Be-
weglichkeit in der Preisbildung und in der Markt-

ordnung zu befürchten wäre. Wir möchten auch
deshalb die Preisregelung nicht der Allgemein-
verbindlicherklärung unterstellen, weil wir die
staatliche Verantwortlichkeit in diesen Preisfragen
nicht engagieren möchten. Das würde nicht bloss
ein Uebermass an Arbeit bringen, sondern auch
ein allzustarkes Hineinziehen der staatlichen Au-
torität in die Details der Wirtschaft.

Wir gehen also auch hier den Weg der weisen
Beschränkung. Auf den Gebieten, für die die All-
gemeinverbindlicherklärung vorgesehen wird, er-
hoffen wir eine Entlastung in der Handhabung von
Gesetzen, da die Selbstordnung der Berufsstände
die Rechtssetzung des Staates in weitgehendem
Masse überflüssig machen wird. Diese Entlastung
dürfte mehr als nur ein Aequivalent sein für die
Mitwirkung des Staates bei der Prüfung und Er-
ledigung von Gesuchen um Allgemeinverbindlich-
erklärung und auch für den Fall, dass wir bei der
Durchsetzung solcher allgemeinverbindlich erklär-
ter Beschlüsse und Vereinbarungen eine gewisse
Mitwirkung in den Dienst stellen müssen.

Auf diesem Wege wird es der staatlichen Au-
torität auch möglich sein, eine vermehrte Ordnung
in das Verbandswesen selbst hineinzubringen. Wer
die Allgemeinverbindlicherklärung nachsucht, wird
sich einer Reihe von Normen und Vorschriften
unterziehen müssen, deren Aufstellung Sache des
Ausführungsgesetzes sein wird. Aber kein Verband
und kein Berufsstand wird vom Staate aus dazu
angehalten werden, solche Vereinbarungen zu tref-
fen oder Beschlüsse zu fassen, um sie dann zum
Gegenstand eines Gesuches um Allgemeinverbind-
licherklärung zu machen. Auf dem ganzen Gebiete
dieser Selbstordnung muss es auf die Initiative der
Verbände oder Berufsstände ankommen, auf die
freie Willensbildung. Erst wenn diese Initiative
spontan einsetzt und wenn sie es so weit bringt,
dass eine qualifizierte Mehrheit des Berufsstandes,
die das Ausführungsgesetz noch näher umschrei-
ben wird, sich selbst auf eine bestimmte Regelung
einigt, wird der Fall einer Allgemeinverbindlich-
keit praktisch gegeben sein, vorausgesetzt, dass
die. Allgemeinverbindlicherklärung überhaupt nach-
gesucht wird. Es sind ja solche Beschlüsse und Ab-
machungen auch denkbar, ohne dass sie allgemein
verbindlich erklärt werden müssen.

Die ganze Neuerung stellt wiederum ein Mi-
nimum wirtschaftlicher Reform dar. Sie lässt eine
Gleichstellung mit den Experimenten anderer
Staaten nicht zu, jedenfalls nicht eine Gleich-
stellung mit der korporativen Ordnung, wie das
auch Herr Nationalrat Wick gestern sehr anschau-
lich dargetan hat. Wer diese Parallele mit der kor-
porativen Ordnung dennoch zieht, übersieht den
absolut freiwilligen Grundzug des von uns für
unsere schweizerischen Verhältnisse herausgearbei-
teten und empfohlenen Systems; er übersieht die
jederzeitige Möglichkeit des Widerrufes einer Ver-
bindlicherklärung; er übersieht den einzig in Be-
tracht kommenden Zwang bei der ganzen Sache,
der darin besteht, dass durch die Allgemeinver-
bindlicherklärung des Staates auch die Aussen-
seiter unter das gleiche Regime gestellt werden wie
jene, die sich freiwillig angeschlossen haben.

Ich komme damit zum Schluss und möchte nur
noch hervorheben, dass die ganze Vorlage, die wir
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Ihnen hier unterbreiten, als Basis für die künftige
Wirtschaftsgesetzgebung eigentlich nicht unser
Werk ist, sondern das Werk einer breit angelegten
Begutachtungskommission, in der die Vertreter
der Wirtschaft dominierten. Die Wirtschafter
selber haben diesen Weg gesucht und gefunden.
Wir haben im Grossen und Ganzen nichts anderes
getan, als die Vorschläge dieser Wirtschaftsvertreter
in einen konkreten Verfassungstext umzuarbeiten,
den wir Ihnen nunmehr unterbreiten.

Wenn die grossen Verbände der Wirtschaft,
die alle vertreten waren, sich mit diesem vernünf-
tigen Verständigungswerk haben einverstanden er-
klären können, dann dürfen Sie überzeugt sein,
dass wir nicht aufs Geratewohl einen Weg ein-
schlagen, der uns plötzlich vor einen wirtschaft-
lichen Abgrund führen könnte.

Ich appelliere an Ihren Sinn für gemeinsame
Arbeit, der ja in letzter Zeit wieder in erfreulichem
Masse hervorgetreten ist; ich appelliere an Ihre
Einsicht, dass wir handeln und Taten vollbringen
müssen. Die ewige Negation, das krankhafte
Besserwissenwollen könnte unserm kleinen Lande
eines Tages zum Verhängnis werden. Deshalb hat
Herr Nationalrat Grimm absolut recht, wenn er
sagt, diese Vorlage habe auch eine grosse politische
Bedeutung, sie wolle uns befreien von der gegen-
wärtigen Erstarrung, in die wir hineingeraten sind,
weil die dringlichen Bundesbeschlüsse nicht mehr
Anwendung finden sollen und eine neue Bahn für
die Wirtschaftsgesetzgebung noch nicht geschaffen
ist.

Unser Volk will Taten sehen. Wenn Sie uns
hineinmanövrieren würden in eine Situation, in
der wir nicht handeln könnten, weil das Mittel des
Netrechtes und der dringlichen Bundesbeschlüsse,
verpönt ist und anderseits der Weg der ordentlichen
Gesetzgebung verschlossen bliebe, dann müsste
mit der Zeit eine politische Lage entstehen, die
zu einer Explosion führen könnte, eine Situation,
an der niemand Freude haben könnte als ein un-
belehrbarer Oppositionsgeist. Als einen solchen
sehe ich sogar Herrn Nationalrat Duttweiler nicht
an.

Ich bin überzeugt, dass auch Sie den Ausweg
aus den Provisorien ersehnen, dass auch1 Sie eine
positive Wirtschaftspolitik begrüssen und betreiben
wollen. Sie wollen keine Stagnation, Sie wollen
mit uns einen neuen Aufbau, Sie wollen Raum für
eine fortschrittliche Gesetzgebung, Sie wollen fort-
schrittliche Taten. Darum Mut gefasst und Ein-
treten beschlossen! (Beifall.)

Abst immung. — Vote.

Für den Antrag der Kommission
(Eintreten) 137 Stimmen

Für den Antrag Tobler
(Nichteintreten) l Stimme

Ar t ike l weise Bera tung . -Discussion des articles.

Art. l der Vorlage und Art. 31 der Verfassung.

Antrag der Kommission.
Ingress. Zustimmung zum Entwurf des Buh-

desrats.

Mehrhe i t :
Art. 31. Die Handels- und Gewerbefreiheit ist

im ganzen Umfange der Eidgenossenschaft gewähr-
leistet.

Vorschriften über die Ausübung von Handel
und Gewerben und über deren Besteuerung sind
zulässig; sie dürfen jedoch, wo die Verfassung
nichts anderes vorsieht, den Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit nicht beeinträchtigen.

Minderhe i t (Duttweiler):
.Die Handels- und Gewerbefreiheit ist auch ge-

währleistet gegenüber Unternehmungen, die durch
ihre monopolistischen Auswirkungen die freie Wirk-
samkeit auf gewissen Wirtschaftsgebieten praktisch
verunmöglichen.

Antrage Berthoud.
Abs. 1. Die Handels- und Gewerbefreiheit ist

im ganzen Umfang der Eidgenossenschaft gewähr-
leistet, soweit sie sich nicht zum Schaden des
Gesamtinteresses auswirkt.

Abs. 2. Vorschriften über die Ausübung von
Handel und Gewerben sind zulässig; sie dürfen
jedoch . . . '

Abs. 3 (neu). Die Kantone sind befugt, im
Sinne von Absatz l Gesetze und Verordnungen zu
erlassen, soweit die von ihnen erlassenen Bestim-
mungen der Bundesgesetzgebung nicht wider-
sprechen.

Art. 1er du projet et Art. 31 de la Constitution.
Proposition de la commission.

Préambule. Adhérer au projet du .Conseil
fédéral.

M a j o r i t é :
Art. 31. La liberté du commerce et de l'indus-

trie est garantie sur tout le territoire de la Confédé-
ration.

Des prescriptions peuvent être édictées sur
l'exercice du commerce et de l'industrie, ainsi que
sur leur* imposition; à moins que la Constitution
n'en dispose autrement, eUes ne peuvent déroger
au principe de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie.

Minorité (Duttweiler):
La liberté du commerce et de l'industrie est

aussi garantie à l'égard des entreprises qui, par le
monopole qu'elles exercent, empêchent la libre
activité dans certains domaines de l'économie.

Propositions Berthoud.
Al. 1. La liberté du commerce et de l'industrie

est garantie sur tout le territoire de la Confédéra-
tion, pour autant qu'elle ne s'exerce pas au détri-
ment de l'intérêt général.

Al. 2. Des prescriptions peuvent... et de l'in-
dustrie; à moins que.. .

Al. 3 (nouveau) : Les cantons ont le droit de
légiférer, en se conformant à l'ai. 1er, dans la mesure
où les dispositions qu'ils édictent ne sont pas con-
traires à la législation fédérale.

Nietlispach, Berichterstatter der Mehrheit: Abs. l
von Art. 31 ist wörtlich übernommen aus dem
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Text der bisherigen Verfassung, mit der einzige'n
redaktionellen Aenderung, dass statt von Freiheit
des Handels und Gewertes von Handels- und
Gewerbefreiheit gesprochen wird, in Anlehnung an
die Doktrin und den täglichen Sprachgebrauch.
Es ist auch wiederum die Handels- und Gewerbe-
freiheit statuiert als Individualrecht des einzelnen
Bürgers, es ist also gegenüber der Rechtsordnung
der Bundesrechtspflege dem einzelnen Bürger ein
Rechtsmittel gegeben gegen Verfügungen von kan-
tonalen Behörden, die die Handels- und Gewerbe-
freiheit verletzen. Die Worte, „auf dem ganzen
Gebiet der Eidgenossenschaft" wurden seinerzeit
aufgenommen, um gewissen Autarkiebestrebungen
der Kantone begegnen zu können. Heute besteht
die Gefahr in vermehrtem Masse, indem nicht bloss
kantonale Autarkiebestrebungen sich bemerkbar
machen, sondern auch kommunale, was ein Grund
mehr ist, am bisherigen Verfassungstext festzu-
halten.

In Art. 31, Abs. 2, sind die im bisherigen Ver-
fassungstext in den Abschnitten a—d enthaltenen
Aufzählungen nach reiflicher Prüfung durch Sach-
verständige weggelassen, weil sie zum Teil schon
bei der geltenden Fassung, vollends aber im Revi-
sionsentwurf vollständig überflüssig sind und nur
geeignet wären, den Sinn der Handels- und Ge-
werbefreiheit zu verdunkeln und zu irrigen Schlüs-
sen zu führen. Sie finden die Gründe hierfür auf
Seiten 51—53 der bundesrätlichen Botschaft ein-
lässlich und überzeugend aufgeführt. Aus dem
bisherigen Verfassungstext ist nur noch der Vor-
behalt in lit. e übernommen worden, mit der
sinngemässen Abänderung, dass der Passus über
die Benützung der Strassen gestrichen und von
Handel und Gewerbe und von deren Besteuerung
gesprochen wird. Es ist kürzlich in der Presse die
Befürchtung ausgesprochen worden, dass auf Grund
dieses Textes sogar eine direkte Bundessteuer
möglich wäre. Das ist ja ganz ausgeschlossen, von
dem kann gar keine Rede sein, denn es ist festzu-
stellen, dass die Besteuerung, die hier schon in
der bisherigen Verfassung erwähnt war, eben eine
Garantie des kantonajen Rechts, die Gewerbe-
betriebe zu besteuern, bedeuten wollte und nicht
eine Garantie von Bundesrecht. Das Bundesgericht
hat diesen Artikel immer so interpretiert, denn er
ist an die Handels- und Gewerbefreiheit gebunden,
dass kantonale Gewerbesteuern im Einklang mit
der Handels- und Gewerbefreiheit sind, soweit sie
nicht probitiv wirken.

Zu Art. 31 liegen zwei Abänderungsanträge vor,
ein Antrag von Herrn Duttweiler und einer von
Herrn Berthoud. Der Antrag Duttweiler, der als
Minderheitsantrag gedruckt ist, ist von grosser
grundsätzlicher und praktischer Bedeutung. Er
geht von einer ganz ändern Auffassung der Handels-
und Gewerbefreiheit aus, als sie bei uns bisanhin
rechtens war. Er geht aus von der amerikanischen
Auffassung der Handels- und Gewerbefreiheit.
Ich habe Ihnen im Eintretensreferat auseinander-
gesetzt, dass die Handels- und Gewerbefreiheit in
unserer Verfassung und solange sie überhaupt in
unserem Schweizerland bekannt war, früher in den
kantonalen Verfassungen, immer nur gedacht war
als Freiheit vor staatlichen Eingriffen, nicht aber
als Freiheit gegenüber vertraglichen, privaten

Bindungen. Der Unterschied ist der, dass, wenn
beispielsweise ein Privater behaupten will, er sei
durch vertragliche Bindungen zu stark in seiner
Freiheit eingeschränkt, er dies nicht auf Grund
dieses Verfassunsstextes, sondern höchstens aufo "

Grund der Privatrechtgesetzgebüng tun kann. Der
für uns Juristen bekannteste Fall ist der der Be-
rufung auf Art. 27 ZGB, wo in Abs. 2 gesagt wird
niemand könne sich seiner Freiheit entäussern
oder sich in ihrem Gebrauch in einem das Recht
oder die Sittlichkeit verletzenden Grad beschränken.

Der Antrag von Herrn Duttweiler hätte nun
eine Ausdehnung des Begriffes der Handels- und
Gewerbefreiheit zur Folge im Sinne der amerika-
nischen Auffassung. Aus diesen verschiedenen Auf-
fassungen heraus ergibt sich auch eine ganz ver-
schiedene rechtliche Erfassung der Kartellgesetz-
gebung und der Kartelle. Nach der umfassenden
amerikanischen Auffassung der Handels- und Ge-
werbefreiheit sind Kartelle Einschränkungen dieser
Handels- und Gewerbefreiheit. Nach unserer Auf-
fassung sind sie ein Ausfluss der Handels- und
Gewerbefreiheit. Aus der Handels- und Gewerbe-
freiheit ergibt sich das Recht, Kartelle zu bilden,
und unsere Kartellgesetzgebung ist deshalb eine
solche gegen Auswüchse der Handels- und Gewerbe-
freiheit und nicht, wie nach amerikanischem System,
zum Schutz der Handels- und Gewerbefreiheit.

Es fragt sich nun, wofür wir uns entscheiden
sollen. In der Kommission haben wir uns mit
grossem Mehr, nahezu einstimmig, entsprechend
der einstimmigen Haltung der Experten und ge-
mäss dem Rat des juristischen Experten für die
bisherige Auffassung der Handels- und Gewerbe-
freiheit entschieden. Es spricht dafür vor allem
eine rein juristische Ueberlegung. Ich glaube
Ihnen im Eintretensreferat dargetaii zu haben,
dass der Begriff der Handels- und Gewerbefreiheit
wohl theoretisch sehr leicht zu fassen ist, dass er
aber in der praktischen Anwendung sehr grossen
Schwierigkeiten begegnet. Es brauchte eine jahre-
lange Rekurspraxis der Bundesbehörden, um diese
Grenzen der Handels- und Gewerbefreiheit prak-
tisch abzustecken. Wir haben nun diesen Begriff
praktisch erfasst durch eine konstante Praxis des
Bundesgerichtes. Wenn Sie nun von dieser Auf-
fassung der Handels- und Gewerbefreiheit ab-
rücken und zur amerikanischen Auffassung über-
gehen wollten, so hätte das während Jahrzehnten
eine grosse Rechtsunsicherheit im Gefolge, denn
erst nach manchen Jahren könnte sich wirklich
eine Rekurspraxis herausbilden, aus der man die
klaren Umrisse dieser erweiterten Handels- und
Gewerbefreiheit feststellen könnte. Man erreichte
also damit gerade das, was wir ja mit der Revision
aufheben .und verhindern wollen, eine vermehrte
Rechtsunsicherheit.

Der Antrag des Herrn Duttweiler steht inner-
lich in Beziehung mit der lit. c von Art. 31 bis,
der von der Kartellgesetzgebung handelt. Nun ist
nicht zu übersehen, dass Kartelle an und für sich
nichts Gemeingefährliches od8r für die Allgemein-
heit Schädliches sind. Sie können sich sogar als
dem Gesamtinteresse nützlich erweisen. Wir haben
schon wiederholt in diesem Ratssaale von der
Kartellierung speziell im Bierbrauereigewerbe ge-
sprochen, und es ist betont worden, dass der Vor-
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teil dort in der Einsparung von Akquisitionsspesen
und der Herabsetzung der Produktionskosten liegt.
Das haben wir schon wiederholt eskomptiert, wenn
die Frage der Besteuerung des Bieres, sei es in
Gestalt des Zolles auf Malz oder auf Gerste, zur
Sprache kam.

Der Vorschlag der Kommission in Art. 31 bis,
die Kartellgesetzgebung so zu lassen, dass sie sich
nicht gegen Kartelle als solche, sondern gegen
sozial oder wirtschaftlich schädliche Wirkungen
des Kartellwesens richtet, trägt nach Auffassung
der Kommission dem Gesamtinteresse viel besser
Rechnung als die Ordnung, wie sie Herr Duttweiler
vorgeschlagen hat. Aus diesen Gründen beantragen
wir Ihnen Abweisung des Antrages Duttweiler.

Es ist Ihnen dann noch der Antrag Berthoud
ausgeteilt worden, der gerade nach der entgegen-
gesetzten Richtung geht. Herr Nationalrat Ber-
thoud will in Art. 31, Abs. l, sagen: „Die Handels-
und Gewerbefreiheit ist im ganzen Umfang der
Eidgenossenschaft gewährleistet, soweit sie sich
nicht zum Schaden des Gesamtinteresses auswirkt."
Die Annahme dieser Bestimmung würde nun die
ganze Vorlage auf eine ganz andere Basis, eigentlich
auf den Kopf stellen. Wenn Sie diese Lösung tref-
fen wollten, würde es sich rechtfertigen, mit der
Beratung wieder von vorne, bei der Expertenkom-
mission selbst zu beginnen, denn das würde eine,
ganz andere Ordnung der Wirtschaftsartikel be-
dingen, die aber viel weniger klares Recht schaffen
würde als die heute vorgeschlagene Ordnung. Dies
wäre sogar schlechter als die bisherige Ordnung.

~ - o O

Herr Nationalrat Berthoud schüttelt den Kopf.
Ich will ihm meine Ansicht näher dartun. Was soll
unter dem vorgeschlagenen Text verstanden sein,
wenn Sie dem Prinzip der Handels- und Gewerbe-
freiheit sofort die Schranke anlegen „soweit sie
sich nicht zum Schaden des Gesamtinteresses aus-
wirkt ?" Will damit wiederum ein Individualrecht
des Bürgers auf Handels- und Gewerbefreiheit
statuiert werden, will dem einzelnen Bürger wieder-
um, wie bisanhin, und wie es die Vorlage vorsieht,
das Recht gegeben werden, gegen diese Bestimmung
zuwiderlaufende Verfügungen oder Massnahmen
kantonaler Behörden den staatsrechtlichen Rekurs
zu ergreifen? Wenn ja, würde das, was ich gegen
den Antrag Duttweiler gesagt habe, hier noch in
vermehrtem Masse zutreffen, es würde eine während
Jahrzehnten absolut unsichere Praxis und-deshalb
allgemeine Rechtsunsicherheit eintreten. Wenn
das Vorgeschlagene aber nicht mehr als Individual-
recht, sondern nur .als Weisung an die Behörde
aufgefasst werden soll, dann können die Kantone
auf Grund dieses Absatzes l so ziemlich machen,
was sie wollen, können die Handels- und Gewerbe-
freiheit einschränken, sogar aufheben. Das würde
der Ordnung der Wirtschaft nicht förderlich sein.

Aus diesen Gründen beantrage ich Ihnen im
Namen der Kommission, beide Anträge abzulehnen,
sowohl den Antrag Duttweiler, als auch den Antrag
Berthoud, und der Fassung der Kommission zu-
zustimmen.

M. Rais, rapporteur de la majorité: Nous dis-
cutons en ce moment l'article 31. Après avoir
commencé par abroger les articles 31, 32 et 34ter
actuels de la Constitution, l'article 1er de l'arrêté

fédéral qui nous est proposé par le Conseil fédéral
institue un nouvel article 31 en lieu et place de
l'article 31 actuel.

Le premier alinéa institue le principe général
et fondamental de la liberté du commerce et de
l'industrie qui est garanti dans toute l'étendue de
la Confédération. Ce premier alinéa correspond
mot pour mot à l'article 31 actuel. Il s'explique
de lui-même et pose le principe de la liberté qui
doit être appliqué partout où la Constitution n'en
décide pas autrement, ainsi que j'ai eu l'occasion
de vous l'exposer dans le rapport général de lundi
dernier.

Quant au deuxième alinéa de l'article 31 actuel,
il constitue une énuniération, qui est compliquée
et incomplète, des monopoles successivement votés
par le peuple pour limiter la liberté du commerce
ou de l'industrie soit en faveur des cantons, soit
en faveur de la Confédération. Je cite le monopole
du sel, le monopole de la poudre de guerre, le
monopole de l'alcool, l'interdiction de l'absinthe,
la législation sur les auberges, le commerce des
boissons spiritueuses, les droits de consommation
qui sont formellement reconnus par la Confédéra-
tion, les mesures de police sanitaires fédérales ou
cantonales, les dispositions relatives à l'exercice
des professions commerciales et industrielles, et
les impôts qui s'y rattachent.

Ce deuxième alinéa actuel n'est pas rédigé avec
méthode. Il renferme beaucoup de choses qui sont
disparates du fait qu'au cours des années il a été
complété peu à peu par l'adjonction de réserves
et de monopoles qui n'avaient entre eux aucun
lien.

Enfin l'énumération des réserves et des mono-
poles est incomplète. C'est ainsi qu'à côté du
monopole du sel, réservé aux cantons, il ne men-
tionne ni celui de la pêche, ni celui de la chasse,
ni celui des mines possédées par les cantons. Ce
deuxième alinéa de l'article 31 ne mentionne pas
non plus les monopoles des postes, des télégraphes,
de la monnaie, des billets de banque, de l'assurance-
maladie et accidents, de l'assurance vieillesse et
survivants.

On ne voit pas pourquoi certains monopoles
devraient être énumérés comme restriction au
principe de la liberté du commerce et de l'industrie
tandis que d'autres ne figureraient pas dans cette
énumération. On peut donc dire que l'article 31,
alinéa 2 actuel, contient une énumération incom-
plète et diffuse qui peut même induire en erreur
au sujet de l'interprétation d'autres articles de la
Constitution. Il est préférable de le remplacer par
une formule générale qui se borne à réserver, après
avoir posé le principe de la liberté, les divers mono-
poles et les restrictions instituées par d'autres
articles constitutionnels.

Pour qu'il puisse être dérogé au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie, il faut donc
que la Constitution le prévoie expressément. Con-
cernant l'imposition de ces activités, nous tenons
à déclarer ici, pour dissiper les craintes qui ont été
émises par ceux qui n'ont pas saisi toute la portée
de ces dispositions, qu'il ne saurait être question
d'introduire subrepticement le principe d'un impôt
fédéral. L'imposition n'implique aucun principe
de fiscalité. Elle existe déjà et ce texte n'est que
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la reproduction ou, plus justement, la consécration
de l'état de choses actuel.

La commission ne propose au deuxième alinéa
de cet article 31, qu'une modification de forme au
texte proposé par le Conseil fédéral. Ce dernier,
d'ailleurs, se rallie au texte de la commission.

Nous nous trouvons en présence d'une propo-
sition de M. Duttweiler, qui consisterait à ajouter
un troisième alinéa ainsi conçu: «La liberté du
commerce est aussi garantie à l'égard des entre-
prises qui, par le monopole qu'elles exercent, em-
pêchent la libre activité dans certains domaines
de l'économie». Cette proposition n'est soutenue
par aucun autre membre de la commission. En
effet, il n'y a pas lieu de la soutenir, parce que notre
texte garantit la liberté du commerce et de l'in-
dustrie à chacun, sous réserve de limitations pré-
vues par la Constitution elle-même. On ne voit pas
pourquoi on devrait énumérer telle personne, telle
société, telle entreprise à l'égard de laquelle la
liberté du commerce et de l'industrie serait plus
spécialement garantie.

M. Duttweiler fera allusion tout à l'heure, en
motivant sa proposition, à ce qui se passe en Amé-
rique. Mon corapporteur de langue allemande a
discuté tout à l'heure d'une façon suffisamment
approfondie cette question et vous a démontré
l'absence d'analogie entre le système américain et
notre système suisse, de telle sorte que je n'insiste
pas spécialement sur ce point. Je me borne à
ajouter que, si l'on adoptait cette proposition Dutt-
weiler, elle pourrait prêter à confusion. On pour-
rait soutenir qu'elle se trouve en contradiction
avec la lettre c de l'article 31 bis, qui prévoit une
réglementation des cartels et groupements analo-
gues dans la mesure où ceux-ci présentent des in-
convénients. Nous vous demandons donc de bien
vouloir écarter la proposition de M. Duttweiler.

Nous nous trouvons également en présence
d'une proposition de M. Berthoud. Au premier
alinéa, M. Berthoud demande, après avoir posé le
principe de la liberté du commerce et de l'industrie
qu'on ajoute qu'elle est garantie sur tout le terri-
toire de la Confédération pour autant qu'elle ne
s'exerce pas au détriment de l'intérêt général.

Votre commission vous demande de repousser
cette adjonction. Nous avons déjà eu l'occasion de
le dire: nous entendons continuer à poser ou, si
l'on peut dire, nous raccrocher autant que nous
pouvons, au principe de la liberté du commerce
et de l'industrie et nous entendons le poser, ce
principe, dans la Constitution elle-même, sans la
restriction demandée par M. Berthoud. Si celle-ci
était adoptée, nous estimons qu'elle pourrait pré-
senter un danger en ce sens que les cantons pour-
raient, avec cette adjonction demandée par M. Ber-
thoud, au 3e alinéa de l'article 31, légiférer et appor-
ter de graves dérogations au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie pour autant qu'elle
ne s'exercerait pas au détriment de l'intérêt géné-
ral. Qui, dès lors, serait appelé à statuer si les dis-
positions cantonales étaient contraires à l'intérêt
général ? Il y aurait là une certaine imprécision,
une porte ouverte à toutes sortes de possibilités, et
la restriction au principe de la liberté du commerce
et de l'industrie serait trop grande. C'est pourquoi
nous entendons nous en tenir au principe qui a

été justifié et inscrit dans la Constitution, précisant
que nous ne pouvons y déroger que lorsque la
Constitution elle-même prévoira cette possibilité.

Nous vous demandons donc de repousser cette
adjonction au premier alinéa.

Au troisième alinéa, M. Berthoud demande que
les cantons aient le droit de légiférer en se confor-
mant au premier alinéa, dans la mesure où les dis-
positions qu'ils édictent ne sont pas contraires à la
législation fédérale. Il s'agit ici de poser le prin-
cipe que les cantons peuvent, aux côtés de la Con-
fédération, légiférer dans le domaine du commerce
et de l'industrie, toujours en se .conformant au
premier alinéa, soit en dérogeant au principe de la
liberté si cette dérogation n'est pas contraire à
l'intérêt général.

M. Berthoud reprend en quelque sorte une pro-
position qui fut faite en son temps à la commission
d'experts par M. Porchet, conseiller d'Etat vaudois.
Cette proposition avait fait l'objet d'un examen
de la part du département. Les services du départe-
ment, par l'intermédiaire de M. Péquignot, secré-
taire, avaient alors présenté à notre commission un
rapport et je pense qu'il est indiqué de vous donner
lecture des considérants de ce rapport à cet égard.
M. Péquignot s'exprime comme suit:

«Cela constituerait un renversement complet
.des rôles respectifs de la Confédération et des can-
tons, marquerait une énorme régression par rapport
à l'état actuel des choses et bouleverserait le régime
constitutionnel en matière de législation fédérale.
Constatons tout d'abord qu'aujourd'hui les cantons
sont liés par le principe de la liberté du commerce
et de l'industrie. Toute mesure ou décision d'un
canton qui porte atteinte à ce principe est suscep-
tible d'un recours de droit public au Tribunal fédé-
ral. Or, le contre-projet — celui de M. Berthoud
étant en fait l'équivalent de celui de M. Porchet
— donnerait aux cantons le droit d'édicter, sans
être liés par le principe de la liberté du commerce
et de l'industrie, mais en sauvegardant l'intérêt
général, des dispositions cantonales.

«L'innovation ou plutôt la régression qui
résulte de cette disposition consiste en ce qu'il
serait désormais loisible aux cantons de s'écarter
du principe de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie dans les mesures législatives qu'ils seraient
en droit d'édicter conformément à l'alinéa.

« Que feraient les cantons, si cet alinéa figurait
dans la Constitution fédérale ? On peut concevoir
diverses éventualités. Tous les cantons ou seule-
ment un certain nombre d'entre eux réviseraient
leurs constitutions, de manière à pouvoir légiférer,
ou bien certains cantons n'inscriraient pas ce droit
dans leurs constitutions. Il existerait des diversités
entre la législation des différents cantons. Il est
aisé de se représenter les conséquences d'une telle
situation.

«On ne saurait assez insister sur le fait que les
cantons ne forment plus des entités économiques.
L'entité économique que représente la Suisse est
déjà bien exiguë par elle-même; on ne« voit,pas
comment on parviendrait encore à la compartimen-
ter, à établir, économiquement parlant, des cloisons
étanches entre les cantons. L'agriculture, l'indus-
trie, l'artisanat, le commerce, étendent leur activité
au delà des frontières cantonales. Les groupements
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professionnels importants ne se limitent pas géné-
ralement à un seul canton. Alors qu'il existe une
interdépendance économique entre les Etats et
entre les continents, comment pourrait-on nier que
le même phénomène se manifeste à l'intérieur d'un
même pays, surtout lorsque son territoire est aussi
restreint que le nôtre ?

«Et maintenant cherchons à montrer par quel-
ques exemples pourquoi l'article 31, 3e alinéa, du
contre-projet est inacceptable.

« Supposons que la Confédération ayant soutenu
par des subventions le prix d'un produit agricole,
seuls quelques cantons prennent, en dérogation
au principe de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie, des dispositions législatives en vue d'organi-
ser le marché du produit dont il s'agit, d'imposer
aux producteurs certaines obligations ou certaines
charges. Si les autres cantons n'édictent pas les
mêmes dispositions, en édictent d'un genre diffé-
rent ou n'en édictent pas du tout, parce que leurs
constitutions ne les y autorisent pas, quelle sera
la situation et quelles en seront les conséquences ?
L'inégalité du régime de canton à canton ne pour-
rait avoir que des effets funestes ; elle serait de
nature à causer un grave préjudice à l'agriculture
en général, à ébranler le marché, à favoriser des
producteurs au détriment d'autres. Les uns se
verraient imposer des restrictions, des limitations,
des charges et des règles dont les autres seraient
exonérés. De tels problèmes ne peuvent et ne
doivent être résolus que sur plan fédéral; la solu-
tion doit être la même pour l'ensemble du pays;

«Serait-il normal que les mesures tendant à
protéger d'importantes branches économiques dont
l'activité s'étend à plusieurs cantons, par exemple
l'horlogerie, la broderie, l'hôtellerie, diffèrent de
canton à -canton, que les uns prennent de ces me-
sures et les autres pas du tout? Ne risquerait-on
pas de voir la branche dont il s'agit se transplanter
des cantons où existe une réglementation dans
ceux où il n'en existe pas ? Ne créerait-on pas
ainsi du chômage dans certains cantons, alors qu'il
se trouverait résorbé en partie dans d'autres ? Les
objections que nous soulevons s'appliquent aussi
aux mesures qui, dans certains cantons, subordon-
neraient à une autorisation l'ouverture, l'agrandis-
sement ou le transfert d'une entreprise, alors que
d'autres cantons établiraient le régime de la liberté.
On peut se représenter aisément ce qui en résulte-
rait.

«Nous ne pouvons pas concevoir qu'un canton
puisse donner force obligatoire générale à des con-
ventions ou à des décisions qui émanent d'associa-
tions professionnelles ou de groupements economi- •
ques analogues et qui concernent la formation pro-
fessionnelle, les conditions du travail, y compris les
allocations accessoires d'ordre social, ou la lutte
contre la concurrence déloyale, alors qu'un autre
canton, auquel s'étend le rayon d'activité de l'asso-
ciation professionnelle ou du groupement écono-
mique en cause, s'abstient de prendre des mesures
législatives permettant de donner force obligatoire
à de telles conventions ou décisions. Je ne puis
me représenter une loi cantonale qui autoriserait un
gouvernement cantonal à attribuer à une conven-
tion liant les membres d'une organisation profes-
sionnelle de l'horlogerie, de la broderie ou d'une

autre activité, force obligatoire à l'égard des dis-
sidents, alors que des dissidents de la même branche
établis dans un autre canton qui compte une majo-
rité d'industriels liés par la convention resteraient'
libres ou seraient soumis à un régime différent.
Les obstacles que constitue l'opposition de dissi-
dents à une organisation judicieuse de producteurs,
d'industriels ou de commerçants ne feraient que
se multiplier, les dissidents augmenteraient en
nombre et en force dans certains cantons et ren-
draient partiellement ou totalement inopérantes
les dispositions prises par un corps professionnel en
,vue d'organiser une activité économique et son
marché.

«La situation que nous venons d'esquisser au-
rait pour effet d'entraver le développement de
notre vie économique, d'anémier nos diverses
activités économiques et d'affaiblir leur capacité
de concurrence à l'intérieur et à l'étranger. Dis-
penser les cantons, comme le prévoit le contre-
projet, d'observer lé-principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie, ce serait ouvrir la porte à
un régime inégal et disparate gravement préju-
diciable à notre économie nationale. Une telle
régression qui eût été déjà pleinement incompatible
avec les conditions économiques d'avant-guerre le
serait d'autant plus aujourd'hui que des transfor-
mations profondes s'accomplissent dans l'économie
universelle et exigent de notre économie nationale
une concentration de ses forces et de ses ressources.»

Ainsi s'exprime le rapport du département, au-'
quel notre commission se rallie pleinement.

J'ajoute enfin que l'article Slter doit donner
satisfaction à M. Berthoud. En effet, il y est dit:
«Si les cantons ne sont pas déjà compétents, en
vertu de leur propre droit, la législation fédérale
leur réservera les domaines et les tâches qui ne
nécessitent pas une réglementation fédérale.»

Cela donne entière satisfaction à notre senti-
ment de fédéralistes. La Constitution ne saurait,
en effet, tout régler. Il faut aussi s'en remettre à
la loi et il est indéniable qu'après l'adoption de ces
articles constitutionnels, une loi devra être adoptée
par les conseils, qui délimitera les compétences de la
Confédération et des cantons. C'est dans cette loi
que seront fixés les différents domaines dans les-
quels il y aura lieu d'intervenir. Nous aurons à en
délibérer ici. Nous pourrons dire que dans tel ou
tel domaine qui n'est pas de nature à exercer une
influence au point de vue national, les cantons
peuvent légiférer mais que, dans tel autre domaine
où toute notre économie nationale est en jeu, nous
estimons que ce sont des mesures fédérales qui
doivent être adoptées. C'est alors que nous aurons
à discuter de ce qui peut être réservé aux cantons
et de ce qui doit être réservé à la Confédération.

Au sein de la commission, le chef du département
s'est exprimé en ces termes, pour répondre aux
objections que faisaient les fédéralistes: «Après
l'adoption des textes constitutionnels, nous convo-
querons les chefs des différents dicastères cantonaux
qui s'occupent de l'économie publique, nous dis-
cuterons avec eux de ce que les cantons désirent
avoir comme compétences et ce n'est qu'après
s'être mis d'accord avec eux que nous présenterons
aux Chambres le projet de loi qui définira les com-
pétences des cantons et de la Confédération.»
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Je crois que l'article 32, 4e alinéa, tel qu'il
est présenté, doit donner satisfaction aux fédéra-
listes sans qu'il soit nécessaire d'adopter la propo-
sition de M. Berthoud, qui paraît être très dange-
reuse, parce qu'on ne peut pas savoir ce que cer-
tains cantons feraient s'il leur était accordé le droit
de déroger au principe de la liberté de l'industrie
et du commerce.

Nous vous prions donc de bien vouloir adopter
les textes tels qu'ils vous sont présentés par la com-
mission unanime.

Duttweiler, Berichterstatter der Minderheit:
Mein Antrag führt wieder auf das allgemein grund-
sätzliche Gebiet. Ich gestatte mir deshalb, einige
Bemerkungen zu den allgemeinen Ausführungen
des Chefs des Volkswirtschaftsdepartements. Ich
bedaure vor allem, dass er gerade die grundsätz-
lichen Fragen nahezu beiseite gelassen hat, um,
was meine gestrigen Ausführungen anbelangt, per-
sönliche Fragen in den Vordergrund zu stellen.

Das Moment des Eindruckes im Ausland, wenn
wir nun mit ähnlichen Ideen aufrücken, ist nicht
genügend diskutiert worden. Das ist weitaus die
tt o

Hauptsache. Wir dürfen heute gar nicht zugeben,
dass unser freiheitliches System dem gleichge-
schalteten nicht ebenbürtig sei. Von hoher Warte

Ö

muss heute unsere Aufmerksamkeit auf das ge-
richtet sein. Der Moment für das gewaltige Experi-
ment ist nicht opportun, steht in einem Miss-
verhältnis zu den Schäden, die wir zu beheben
hoffen. Herr Nationalrat Graber hat wenigstens
zwei Dutzend Mal das Wort Experiment gebraucht.
Wir sind uns also bewusst, dass wir auf breitester
Basis experimentieren. Das ist nicht zu empfehlen.
Darüber hat man sich zu wenig ausgesprochen.

Ich bin darin mit Ihnen einig, dass man auf das
Volk vertraue, aber Sie vertrauen auf ein durch die
Einführung von Staatsmassnahmen geschwächtes
Volk — Ihre Massnahmen widersprechen dem
freien Spiel der Wirtschaftskräfte — und das ist
gefährlich. Die Ansichten sind heute schon ver-
krüppelt, man hat sich an die Krücken gewöhnt.
Ich bin überzeugt, dass, wenn Sie mit dringlichem
Bundesbeschluss etwas für drei Jahre einführen,
die betreffenden Wirtschaftszweige nachher nicht
die Kraft haben, den Beschluss zu entbehren. Was
nützt uns das Referendum, wenn die Interessierten
als zahme Schäfchen hinterher laufen, wie das bei
der Käseunion der Fall ist; dort sagen alle un-
abhängig Urteilenden, es tauge nichts, aber sie
können nichts ändern. Solche Zustände schaffen Sie.

Ich stehe nicht im Verdacht, die Kartelle und
Trusts beschützen zu wollen. Ich habe die Aus-
führungen von Herrn Bundesrat Obrecht mit
meinem Antrag zu Art. 31 in Zusammenhang
gebracht. Mein Antrag will in Art. 31 die Handels-
und Gewerbefreiheit ausdehnen und schützen und
dann natürlich die lit. c entbehrlich machen.

Was den Warenhausbeschluss anbelangt, er-
innern Sie sich ja, dass die Fraktion der Unab-
hängigen sich der Stimme enthielt und Ihnen mit-
teilte, sie sei auf der Gallerie und lasse die ändern
die Dummheiten machen. Das war unsere Stellung-
nahme. Es ist nicht ganz richtig, dass in diesem
Zusammenhang meine persönliche Unabhängigkeit
angezweifelt wird, während der Referent franzö-

sischer Sprache durchaus nicht unabhängig ist.
Es ist vom Chef des Volkswirtschaftsdepartements
unklug, persönliche Bemerkungen dieser Art zu
machen, wenn er einen seiner früheren Leutnants
als Referenten französischer Sprache funktionieren
sieht.

Ich will nicht weiter auf das Persönliche ein-
treten. Freuen mag es manche, dass gerade die
prominentesten Vertreter jenes rücksichtlosen Libe-
ralismus heute wie die Schäfchen auftreten, um
human. zu sein gegen die Raubtiere. Es freut
manchen von uns, dass Herr Bundesrat Obrecht sich
als Kämpfer aufwirft gegen die Theorien, die er
früher selbst vertreten hatte, was aber von mir
nicht zu sagen ist; ich habe vom ersten Tage an
meine Verantwortlichkeit gegenüber grossen Wirt-
schaftsgruppen anerkannt und konsequent be-
obachtet.

Ich möchte also nur auf die Unvorsichtigkeit
hinweisen, die darin besteht, immer wieder einen
Mann herauszugreifen, der_ nie in liberalistischem
Sinne gehandelt hat und der sich schliesslich auf
drei kantonale Volksabstimmungen berufen kann
— das möchte ich auch Herrn Bürki sagen —,
woraus hervorgeht, dass sein Tun nicht unschwei-
zerisch ist, sondern dem Volksempfinden ent-
spricht.

Ich muss sagen, dass die künftige Praxis eher
auf Gewalt hinweist, denn auf das Gegenteil.
Sehen wir uns nur das Wirken der Käseunion an.
Gewalt ist doch ihr Prinzip. Noch mehr ist das
der Fall bei den Schachtelkäsefabrikanten. Man
weiss, mit welchen Mitteln die unabhängigen
Schachtelkäsefabrikanten niedergezwungen wurden.
Sie sind ja auch bei -mir gewesen. Ich habe die
Herren mit ihren trübseligen Mienen gesehen.
Solche Leute kommen ja etwa zu mir, wenn sie
nicht mehr wissen, wohin sich wenden. Und beim
Uhrentrust ist es auch so. Es gibt sogar unab-
hängige Fabrikanten, die ins Irrenhaus gekommen
sind. Einer ist zu Herrn Bundesrat Obrecht ge-
gangen. Man kennt jene Sache. Der arme Mann
D O J

war verzweifelt. Und gerade gestern ist wieder-
eine vollständig entwurzelte Existenz zu mir ge-
kommen, die durch das Zwangssystem jenes Uhren-
aufbaues vernichtet worden ist.

Versprechen wir doch nicht zuviel. Das Gewerbe
wird eines Tages schwer enttäuscht sein. Es er-
wartet zuviel. Es wird dann eines Tages sehen, was
die schützende, rettende Hand und die Allmacht
des Staates vermag. Das Wort Staatsallmacht ist
ja heute gefallen. Ja, das werden Sie noch erfahren.
Wir haben ja heute sozusagen nur den Prolog.

Nun zum Antrage selbst:
Wie Herr Kommissionspräsident Nietlispach

ausgeführt hat, handelt es sich tatsächlich um den
Grundsatz der Ausweitung der Handels- und
Gewerbefreiheit, nicht im amerikanischen, sondern
eigentlich im französischen Sinne, um das «Droit
de l'homme», das eigentlich dem Bürger das Recht
garantiert, in der Wirtschaft tätig sein zu können.
Die amerikanische Auffassung geht allerdings mit
der französischen parallel. Ich möchte Ihnen nur
zwei Sätze vorlesen, um Ihnen den Begriff zu
zeigen, der herausgearbeitet werden soll. Es ist
hier die Rede von der amerikanischen Auffassung.
Es heisst da:
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„Die Rechtswidrigkeit liegt nach der Auffassung
des Gerichts dann vor, „wenn die Tendenz dahin-
geht, die Art des Wettbewerbs zu vernichten, in
welcher das Publikum seit langer Zeit einen Schutz
erblickt".

Und eine andere Auffassung lautet:
„Die Gerichte schützen das angeborene Recht

jedes Individuums, seinen Beruf im Leben frei zu
wählen und die von ihm gewählte Betätigung un-
behindert durch ungehörige, unlautere Einmischung
eines ändern auszuüben."

Hier ist das Recht des Individuums festgelegt.
Es handelt sich hier um die menschliche, nicht um
die geschäftliche Seite der Freiheit.

Ich darf auch sagen, dass der Bundesrat im
Jahre 1870 die Sache ähnlich aufgefasst hat und
dass es mehr die Gerichtspraxis der Schweiz ge-
wesen ist, die diesem Prinzip einen ganz ändern
Sinn gegeben hat. Im Jahre 1870 sagte der Bundes-
rat im Zusammenhang mit der Einführung der
Handels- und Gewerbefreiheit in seiner Botschaft:

„Es rechtfertigt sich aber gewiss nicht, dem
Schweizerbürger sein allernatürlichstes Recht zu
verkümmern."

Das ist ganz genau die Auffassung, die ich ver-
trete. •

Der Unterschied zwischen der Auffassung, wie
sie hier wiedergegeben wurde und früher schon
bestand, und des Vorschlages ist der, dass ich
beantrage, dem Bürger positiv die Möglichkeit zu

• geben, sein Recht zu wahren. Die andere Aus-
legung geht dahin, dass die Ausnahmen von der
Handels- und Gewerbefreiheit in späteren Artikeln
festgesetzt werden sollen. Immerhin bin ich davon
befriedigt, dass der Herr Kommissionspräsident
ausdrücklich erklärt, dass mein Antrag mit der
übrigen Vorlage harmonieren würde, mit Ausnahme
von lit. c von Art. 31ter. Es ist also hier fest-
gestellt, dass, wenn Sie für meinen Antrag eintreten,
der übrige Teil der Vorlage dadurch nicht beein-
trächtigt würde, im Gegensatz zum Antrag von
Herrn Kollege Berthoud.

Nun möchte ich in drei Punkten die Verschieden-
heit der Auswirkung dartun.

Zugunsten meiner Fassung spricht einmal, dass
es sich um einen Grundsatz handelt und nicht um
ein Flickwerk.

Und der zweite wichtige Punkt: Der Staat ist
bei dieser Fassung verpflichtet, einzuschreiten.
Der Bürger ist nicht der Gnade ausgeliefert. Der
Bürger kann vor das Bundesgericht gelangen und
sein Recht verteidigen. Das ist ein entscheidender
Unterschied.

So haben wir auch die Gewaltentrennung ge-
wahrt. Es muss der Bürger nicht an die Verwaltung
gelangen, sondern er kann das Bundesgericht an-
rufen. So haben wir Rekursinstanz, Legislative
und Exekutive getrennt.

Die Ideen, die ich entwickle, entsprechen jeden-
falls eher den hohen grundsätzlichen Auffassungen
der Bundesverfassung vom Jahre 1848 und der
revidierten Bundesverfassung vom Jahre 1874.
In jener Botschaft standen nebenbei gesagt ganze
drei Seiten über diese gewaltige Reform. Heute
sind es 128 Seiten. Dafür ist die Sache dement-
sprechend weniger klar. Nicht weniger als 48
Sitzungen, also volle 24 Tage an Sitzungen der Unter-
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kommissionen und der Plenarkommission der
Wirtschaftsexpertenkommission wurden der Vor-
lage gewidmet. Sie sehen also das Missverhältriis
zwischen jenen kristallklaren Gedanken und der
heutigen Lage, zwischen jenen kristallklaren Ge-
danken, die möglich waren, als es noch nicht so
viele Verbände und Kommissionen gab und dem
heutigen Wirrwarr des Kompromisses. Ich bin
davon überzeugt, dass man sich bei der Abstimmung
über diese Probleme noch nicht einmal klar sein
wird. Das ist auch verständlich. Die Wirtschaft
ist heute ein gewaltig kompliziertes Gebiet. Wir
sollten gerade deshalb darnach trachten, eine grund-
sätzliche Fassung zu finden und nicht einfach eine
Menge von Bestimmungen aufstellen.

Wenn wir nur diesen einen Absatz hätten und
sonst alles wegliessen, hätte der Bürger ein Recht
auf Betätigung in der Wirtschaft, und wir würden
mit der Bundesgerichtspraxis den Weg schon finden.

Ist es nicht interessant, dass man nun jetzt an-
führt, das Bundesgericht müsse zuerst eine Praxis
schaffen ? Ist es nicht auch bei Annahme der vor-
geschlagenen Artikel notwendig, dass das Bundes-
gericht eine Praxis schafft ? Also soll man nicht
erzählen, dass das andere bedeutend schwieriger sei.

Ich behaupte, dass wir hier das Gesetz des
Mächtigeren einführen, dass wir hier die Gnade der
Allgememverbindhcherklärung in Bern erflehen
müssen. Nach meinem Vorschlage aber kann jeder
Bürger sein Recht verlangen. Das ist namentlich
nach den gemachten Erfahrungen mit den dring-
lichen Bundesbeschlüssen jedenfalls der richtigere
Weg.

Wie wenig hinreissend waren doch die Voten zur
Verteidigung dieser Vorlage. Wer hat sich an ihr
begeistert ? Wer hat sich wirklich ohne Vorbehalt
auf ihren Boden gestellt ? Ueberall wurden Vor-
behalte gemacht. Und dann namentlich ist diese
Sache durch drei verschiedene Brillen angesehen
worden: durch die Brille des Korporationismus,
durch die der berufsständischen Ordnung und jene
des Staatssoziahsmus. Jeder erwartet von der Vor-
lage das, was er sich, gesehen durch seine Brille,
vorstellt. Und dann gibt es noch eine vierte Kate-
gorie, nämlich die Kategorie jener Leute, die einen
grossen Einfluss haben und auch auf dieses Instru-
ment hoffen.

Schaffen Sie also lieber einen klaren Grundsatz,
der dem einzelnen Bürger sein Recht gibt. Der
einzelne Bürger wird dann seinen Weg schon finden,
wie auch das Bundesgericht seine Praxis finden wird.

Ich empfehle Ihnen deshalb die von mir vor-
geschlagene Lösung zur Annahme.

M. Berthoud: La proposition que j'ai eu l'hon-
neur de déposer porte sur deux points essentiels:
il s'agit tout d'abord de modifier la définition du
principe de liberté du commerce et de l'industrie
en fixant dans l'article même qui l'énonce les limites
dans lesquelles peut s'exercer cette liberté. L'autre
proposition tend à réserver aux cantons des possi-
bilités de législation plus grandes que celles qui sont
offertes par les textes qui nous sont soumis.

La première de ces deux propositions est inspirée,
contrairement à ce que suppose le président de la
commission, d'un souci de clarté. Je suis persuadé
qu'il est infiniment plus clair de fixer, dans l'énoncé
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même d'un principe, les limites dans lesquelles il
peut être mis en action plutôt que de proclamer ce
principe sous une forme solennelle dans un premier
article, pour aussitôt après le démolir presque de
fond en comble par les multiples exceptions que
l'on prévoit.

On croit avoir tout prévu du reste par ces excep-
tions et c'est précisément là que se trouve le défaut
principal de la proposition qui nous est soumise.
En effet, on ne peut déroger à ce principe de la
liberté du commerce et de l'industrie affirmé d'une
façon totale et sans restriction aucune, que si telles
ou telles circonstances sont remplies en particulier
lorsque des branches importantes de notre économie
seront menacées dans leur existence. Or, l'expérience
de ces dernières années démontre que nous nous
sommes trouvés fréquemment dans la nécessité
d'intervenir par des mesures limitatives de la liberté
du commerce et de l'industrie, alors même qu'il
n'était pas question de sauvegarder des branches
économiques meriacées dans leur existence. Il s'agis-
sait essentiellement de mettre de l'ordre où régnait
le désordre. Devant des cas semblables, nous serons
impuissants. Ou bien, ce qui est beaucoup plus grave,
nous recommencerons à faire ce que nous avons fait
jusqu'à présent: nous invoquerons le droit de né-
cessité pour combler les lacunes que laisse la revision
constitutionnelle qui nous est proposée; ou bien
alors nous ferons un usage abusif de cette disposi-
tion qui prévoit que l'on n'intervient que lorsque
les branches économiques sont menacées dans leur
existence. Nous serons obligés de nous raccrocher

o

à ce critère alors même qu'il ne serait pas applicable
en l'espèce. C'est cela que je cherche à éviter et je
m'étonne de l'opposition qu'on fait à cette idée.
J'ai la Constitution sous les yeux et je vois que dans
d'autres domaines, un principe de liberté proclamé
r ouve sa limitation dans le texte même de la
Constitution. C'est le cas, par exemple, de la liberté
d'association (art. 56 de la Constitution) où il est
dit que les citoyens ont le droit de former des
associations, pourvu qu'il n'y ait dans le but ou
dans les moyens employés par ces associations rien
d'illicite ou de dangereux pour l'Etat. C'est en vertu
de ce principe que certains cantons ont pu légiférer
aux fins d'interdire les activités communistes et
similaires.

L'article précédent qui traite de la liberté de la
presse dit dans un premier alinéa que cette liberté
est garantie, après quoi vient cette réserve: «Toute-
fois les lois cantonales statuent les mesures néces-
saires à la répression des abus»; et plus loin: «La
Confédération peut aussi statuer des peines pour
réprimer les abus dirigés contre elle ou ses autorités».
On a donc éprouvé le besoin de déterminer dans la
Constitution elle-même et dans l'article qui pro-
clame un principe de liberté, les limites dans les-.
quelles cette liberté peut s'exercer.

On ne l'a pas fait jusqu'à présent pour la liberté
du commerce et de l'industrie et je suis persuadé
que c'est là une des raisons essentielles du désordre
qui a régné dans notre économie et qui a été signalé
par plusieurs orateurs. Si on ne s'était pas cru lié
par une pratique de la liberté pleine et entière, sans
restriction aucune, on aurait pu intervenir bien
avant que les choses se soient gâtées au point où
elles en sont arrivées. On n'aurait pas maintenu

cette sorte de culte pour la libre concurrence, que
l'on croit devoir respecter même lorsqu'elle se mani-
feste sous la forme d'une guerre d'apaches entre des
gens qui devraient être des collaborateurs bien plu-
tôt que des adversaires. Dans bien d'autres domaines,
on aurait pu réaliser des progrès certains si on ne
s'était pas cru obligé de maintenir à tout prix l'exer-
cice de cette liberté. On aurait pu mettre sur pied
certaines institutions sociales en faveur du per-
sonnel dépendant d'entreprises, si l'on avait, en
vertu d'une limitation du principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, entr'ouvert la porte
plus tôt à la possibilité de rendre obligatoire des
conventions conclues par des organisations profes-
sionnelles. On aurait pu ainsi créer des caisses pro-
fessionnelles d'assurance, d'entr'aidé, des œuvres
destinées au personnel des entreprises économiques.
On ne peut pas le faire aujourd'hui parce que les
décisions de la majorité, quand bien même elles
s'approcheraient de l'unanimité, sont de nul effet.
Il suffit à un ou deux membres de la profession,
mal intentionnés, ou qui se soucient de leur intérêt
personnel bien plus que de l'intérêt général, pour
mettre en échec la volonté de la majorité.

Pourquoi? Parce que la Constitution fait un
dogme intangible de la liberté du commerce et de
l'industrie. Nous devons, plutôt que de procéder
par exception, poser un principe auquel on peut se
conformer dans tous les cas. Est-ce que celui que je
propose convient ? Je vous laisse le soin de l'appré-
cier.

Je tenais à bien marquer le but de ma proposi-
tion, qui est de permettre de faire face non pas seule-
ment aux cas énumérés par l'art. 31 bis ou 31 ter,
mais aux éventualités diverses qui pourraient se
produire. Nous devons faire une œuvre durable par
cette revision constitutionnelle et quand bien même
nous nous heurterions aux inconvénients signal es par
le président de la commission, nous ne devrions
renoncer à le faire. En effet, le président de la com-
mission a déclaré que l'adoption de ma proposition
comporterait un renversement total de la situation
et qu'il faudrait revoir tout le projet. Pourquoi pas,
si nous arrivions à la conviction qu'on est mal
parti ? Si tel est le cas, on retourne au point de dé-
part et l'on se remet en route. Je suis cependant
persuadé que, sur la base de ma proposition, on peut
continuer la discussion. C'est sans doute par raison
de tactique que le président de la commission a
utilisé cet argument. Je suis persuadé qu'il en est lui-
même peu convaincu de la valeur.

En ce qui concerne le troisième alinéa — je
reviendrai au second un peu plus tard, parce qu'il
est moins important •— il ne faudrait tout dé même
pas lui faire dire autre chose que ce qu'il veut dire.
Lorsque j'ai entendu mon excellent ami et collègue,
le rapporteur français de la commission, M. Rais,
argumenter contre ma proposition en utilisant toute
l'artillerie dirigée contre la proposition faite par M.
Porchet à la commission d'experts, je me suis dit que
l'on ne répondait pas à la question. La proposition
de M. Porchet était tout autre que la mienne. Ce
qu'il entendait, c'était laisser aux cantons seuls le
droit de légiférer. M. Porchet ignorait la Con-
fédération. Avec cette idée, je ne suis pas d'accord,
pas le moins du monde. Je suis persuadé que les
cantons ne représentent pas une entité suffisam-



27. April 1938 — 345 — Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung

ment étendue et vaste pour qu'ils puissent légiférer
utilement d'une façon générale dans le domaine
économique. Ma proposition tend simplement à ré-
server aux cantons la possibilité de légiférer dans
le cadre restreint qui les concerne et s'agissant des
questions qui sont d'ordre cantonal. On me dit qu'il
y aura confusion, Mais non, il n'y aura pas con-
fusion. Vous pouvez bien penser que les cantons ne
s'amuseront pas à légiférer en vue d'imposer des
charges spéciales à leur économie régionale s'ils ne
sont pas assurés que ces charges pèseront aussi sur
les branches similaires des autres cantons. De sorte
que partout où il s'agit d'une activité professionnelle
intercantonale, c'est la Confédération qui inter-
viendra et les cantons n'auront aucun désir quel-
conque, aucune tentation de s'aventurer dans ce
domaine-là. Par conséquent, je ne vois pas la diffi-
culté. On veut démolir une proposition par des
arguments qui ne sont pas adéquats. Le rapporteur
français disait tout à l'heure : M. Berthoud pourra
sans doute se contenter de la disposition prévue à
l'art. 32, cette disposition qui dit que «si les cantons
ne sont pas déjà compétents en vertu de leur propre
droit, la législation fédérale leur réservera les do-
maines et les tâches qui ne nécessitent pas une régle-
mentation fédérale».

C'est peut-être par ironie qu'on a mis au com-
mencement de cette phrase: «Si les cantons ne sont
pas déjà compétents en vertu de leur propre droit... »
Puisqu'on maintient le principe intangible de la
liberté du commerce et de l'industrie, je me demande
en quoi consiste le «propre droit» des cantons. Il ne
me suffit pas, quant à moi, qu'on puisse dire: . . .«la
législation fédérale leur réservera les domaines et
les tâches qui ne nécessitent pas une réglementation
fédérale». Cette disposition permettra de faire un
triage, un choix extrêmement restrictif que je re-
doute. Le pouvoir fédéral est toujours tenté de re-
tenir à lui les possibilités maxima de législation
et d'en laisser le moins possible aux cantons. Il ne
saura pas échapper à ce besoin, aussi bien dans ce
cas que dans d'autres.

Permettez-moi de citer un exemple. Le canton
de Genève, qui avait pris la liberté de légiférer dans
ce domaine, avait édicté certaines mesures destinées
à remettre un peu d'ordre dans son économie. Il a
promulgué une loi tendant à rendre obligatoires des
contrats collectifs. Or, un recours a été interjeté
contre cette décision. Le Tribunal fédéral a dû cons-
tater que la loi genevoise n'avait pas de base consti-
tutionnelle. Au lendemain de l'adoption par le
peuple du texte constitutionnel que nous discutons,
la situation serait exactement la même. Au con-
traire, en adoptant la proposition que je fais et qui
consiste à conférer aux cantons les droits que la
Confédération n'exerce pas elle-même, la législation
de Genève, ou de tout autre canton qui voudrait
agir dans le même sens, deviendrait immédiatement
constitutionnelle et l'objection du Tribunal fédéral
tomberait automatiquement. Il y a là quelque chose
à retenir et il me semble que cet argument pèse
autant dans la balance que ceux qui m'ont été oppo-
sés jusqu'à maintenant.

Lorsque le peuple aura voté le texte qui nous est
soumis, il faudra certainement attendre pendant
quelques années jusqu'à ce que soit adoptée et mise
en vigueur la loi d'application. Or, pendant ce temps,

les cantons qui sont animés du désir d'agir dans ce
domaine seront voués à l'impuissance. C'est là une
raison de plus qui vient à l'appui de ma proposition
et j'attire tout spécialement votre attention sur ce
point.

Reste une question d'importance moins grande.
Le texte de la commission concernant le deuxième
alinéa dit: «Des prescriptions peuvent être édictées
sur l'exercice du commerce et de l'industrie, ainsi
que sur leur imposition». J'ai déposé une proposition
tendant à supprimer ce membre de phrase: «ainsi
que sur leur imposition».

En effet, je constate que le Parlement discute
actuellement non pas seulement les articles éco-
nomiques, mais encore les nouveaux articles d'ordre
financier à inscrire dans la Constitution. Ces derniers
doivent avoir pour but principal de codifier toutes
les mesures d'ordre financier et fiscal. Je crois que
nous devrions éliminer de tous les autres articles
de la Constitution les dispositions qui ont leur place
dans le cadre restreint de la législation fiscale et
financière.

D'autre part, tel qu'il est rédigé, cet article ouvre
la porte à toutes les possibilités. Je voudrais que
l'on me démontrât qu'on n'invoquera pas un jour
cette disposition pour créer l'impôt sur le chiffre
d'affaires. Je sais que telle n'est pas l'intention de
la commission; mais, à lire ce texte: «ainsi que sur
leur imposition», on trouve une base constitionnelle
à des impôts de la nature de celui sur le chiffre
d'affaires. Cela m'inquiète beaucoup. On me dit que
la disposition incriminée existe déjà dans la Consti-
tution. Raison de plus pour veiller au grain. Si cet
article n'a pas été invoqué jusqu'à maintenant, cela
ne veut pas dire qu'il ne le soit pas un jour. Les
hommes changent et, en matière d'application d'ar-
ticles constitutionnels, on est arrivé à certaines con-
ceptions de droit évolutif qui ont fait naguère l'objet
d'un exposé remarquable de l'ancien conseiller fédé-
ral M. Häberlin. Il soutenait notamment que les
mêmes textes peuvent fort bien ne plus avoir la
même portée à travers les âges. Je maintiens donc
que rien n'empêcherait qu'on invoque un jour cette
disposition pour introduire toutes sortes d'impôts
nouveaux.

On a voulu, dit-on, par les mots dont je propose
la suppression, justifier la perception de certaines
taxes, de certains émoluments, liés à l'exercice de
certaines professions, certains métiers, patentes, etc.
Mais, je vous le demande: est-il nécessaire de le pré-
ciser dans la Constitution? Pour ma part, je ne le
crois pas du tout. Lorsqu'on dit: «Des prescriptions
peuvent être édictées sur l'exercice du commerce
et de l'industrie», cela implique nécessairement que,
dans ces dispositions, peuvent être comprises celles
relatives aux émoluments attachés à l'octroi d'une
patente ou d'une licence en vertu de laquelle on peut
être autorisé à excercer telle ou telle profession. Il
ne. saurait donc y avoir aucun danger quelconque à
supprimer cette disposition, quand bien même cer-
tains juristes éminents consultés par le Département
ont émis un avis contraire. Je ne doute pas qu'on
puisse trouver un juriste tout aussi eminent, peut-
être plus eminent encore, qui consacrerait le point
de vue que j'ai exposé.

S'il n'y avait pas cette menace, cette possibilité
de se prévaloir de cet article pour instituer certains
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impôts autres que de simples taxes, je n'y attacherais
pas beaucoup d'importance. Mais l'expérience a dé-
montré qu'il faut être prudent. C'est pourquoi je
crois qu'il conviendrait de me suivre tant sur ce
point que sur les autres. Aussi, malgré l'opposition
de Messieurs les rapporteurs, je me permets d'in-
sister pour que l'on veuille bien prendre en sérieuse
considération les propositions que j'ai faites.

Bossi-Chur: Der Bundesrat hat in seiner Bot-
schaft mit Recht erklärt, dass die kleine Schweiz
ein einheitliches Wirtschaftsgebiet sei und dass es
in erster Linie Aufgabe des Bundes sei, wegleitend
in bezug auf die Wirtschaftsgesetzgebung vorzu-
gehen. Der Bundesrat hat aber ebenfalls mit Recht
erklärt, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse der
einzelnen Kantone grosse Verschiedenheiten auf-
weisen, denen Rechnung getragen werden müsse.
Der Bund'werde sich daher vielfach auf Erlass von
Rahmengesetzen beschränken müssen und in bezug
auf andere Wirtschaftsfragen, deren Bedeutung
innerhalb der Interessensphäre der einzelnen Kan-
tone liege, werde diesen- die gesetzliche Regelung
noch im weitern Masse überlassen werden müssen.
Diesen Gedanken hat der Bundesrat bekanntlich
in Art. 32 niedergelegt, der dahin lautet: „Soweit
die Kantone nicht kraft eigenen Rechts zuständig
sind, wird ihnen die Bundesgesetzgebung Gebiete
und Aufgaben, die keiner allgemeinen Regelung
durch den Bund bedürfen, vorbehalten. Die Durch-
führung der Bundesvorschriften wird in der Regel
den Kantonen überlassen."

Nachdem aber der Bundesrat in der Botschaft
selber erklärt, dass auch die Gesetzgebung den
Kantonen zum Teil überlassen werden müsse, habe
ich doch den Eindruck, dass die Konsequenz die
wäre, dass tatsächlich irgend eine Bestimmung
aufgenommen würde, ungefähr wie sie Ziffer 3 des
Antrages Berthoud vorschlägt, dass den Kantonen
ausdrücklich diese Gesetzgebung überlassen werde.
Ziffer 3 des Antrages Berthoud lautet bekanntlich :
„Die Kantone sind befugt, im Sinne von Absatz l
Gesetze und Verordnungen zu erlassen, soweit die
von ihnen erlassenen Bestimmungen der Bundes-
gesetzgebung nicht widersprechen". Ich möchte
auf Seite 63 der Botschaft verweisen, wo der Bun-
desrat selber erklärt, in Wirklichkeit solle durch
die Verfassungsrevision mit Bezug auf die Kom-
petenzen der Kantone gegenüber den jetzigen tat-
sächlichen Zuständen nichts Wesentliches geändert
werden. In der Hauptsache handelt es sich ledig-
lich um eine Anpassung der Verfassung an die heute
schon bestehenden Verhältnisse. Weiter heisst es:
„Ausserdem ist keineswegs eine Ausschaltung oder
Herabsetzung der Kantone durch den Bund be-
absichtigt, vielmehr wird gerade hier nicht nur der
Vollzug der Bundesgesetze, sondern auch die Ge-
setzgebung selbst in weitgehendem Masse den
Kantonen überlassen bleiben müssen, damit diese
ihren besondern Verhältnissen angepasste Mass-
nahmen durchführen können."

In der Botschaft wird erklärt, dass ein guter
Teil der Gesetzgebung den Kantonen überlassen
werden müsse. Ich glaube, die Konsequenz wäre
die, dass zur grösseren Klarheit irgend eine Be-
stimmung in diesen Artikel selbst aufgenommen
werden sollte. Ein ähnlicher Gedanke ist vor einiger

Zeit von Herrn Ständerat Iten in der Presse ver-
fochten worden. Unter anderm ist dabei auf den
bekannten Fall von Genf verwiesen worden, wo
bekanntlich der Kanton die Verbindlichkeit der
Gesamtarbeitsverträge festgelegt hat, um den so-
zialen Frieden leichter sichern zu können. Be-
kanntlich hat das Bundesgericht diese kantonale
Verfügung aufgehoben, weil eben angeblich die
Kompetenz dazu gefehlt habe. Statt zu warten,
bis die eidgenössischen Rahmengesetze erlassen
sind, sollte man nach meiner Auffassung den Kan-
tonen gestatten, vorzukehren, was für die Gesun-
dung ihrer speziellen wirtschaftlichen Verhältnisse
notwendig erscheint. Sie können vielfach rascher
handeln und kennen ihre Verhältnisse besser. Es
sollte Gewähr geboten werden, wie eie in Ziffer 3
des Antrages Berthoud festgelegt ist. Es darf
selbstverständlich diese Gesetzgebung nur Bezug
haben auf das betreffende Kantonsgebiet und nur
soweit die Gesamtinteressen nicht geschädigt wer-
den. Die Bestimmungen dürfen auch der Bundes-
gesetzgebung nicht widersprechen. Ich glaube, dass
tatsächlich damit alle Reserven gemacht worden
sind, so dass die kantonale Gesetzgebung in keiner
Weise überborden und auch mit dem Gesamt-
interesse nicht in Widerspruch geraten kann, in-
folgedessen auch nicht mit der Bundesgesetz-
gebung.

Auf alle Fälle lege ich Wert darauf, bei diesem
Anlass festzustellen oder zu wünschen, für den Fall,
dass Sie den Antrag Berthoud ablehnen sollten,
dass auf alle Fälle, wie es in der Botschaft heisst,
im Rahmen der Wirtschaftsartikel und der kom-
menden Rahmengesetze den einzelnen Kantonen
so viel Kompetenzen als möglich überlassen werden,
weil es, wie bereits ausgeführt worden ist, naheliegt,
dass die einzelnen Kantone die Interessen und
Verhältnisse im eigenen Gebiet selbst besser kennen
als Bern. Ich will, weil ich gerade das Wort habe,
nur noch meiner Genugtuung darüber Ausdruck
geben, dass in diesen Wirtschaftsartikeln auch eine
Bestimmung enthalten ist, wonach es dem Bund
überlassen bleibt, zum Schütze wirtschaftlich be-
drohter Landesteile und gefährdeter Berufe Vor-
schriften zu erlassen. Es handelt sich dabei haupt-
sächlich um die Erhaltung einer leistungsfähigen
Landwirtschaft und eines gesunden Bauernstandes.
Davon werden in erster Linie die Gebirgskantone
wie Tessin und Graubünden usw. betroffen, ich
möchte an dieser Stelle meiner Genugtuung dar-
über Ausdruck geben, dass eine solche Bestim-
mung vorgesehen ist.

Saxer: Ich möchte Sie bitten, im Sinne der
Ausführungen des Herrn Kommissionspräsidenten
sowohl den Antrag des Herrn Duttweiler als auch
den Antrag Berthoud abzulehnen. Ueber den An-
trag Duttweiler will ich mich weiter nicht mehr
äussern, der Herr Kommissionspräsident hat ein-
lässlich dargetan, dass dieser Antrag in Wider-
spruch steht zu unserer ganzen Rechtsauffassung
in bezug auf Tragweite und Natur der Handels-
und Gewerbefreiheit. Ich kann diese Ausfüh-
rungen nur in vollem Umfang unterstützen. Nun
möchte ich aber einige Bemerkungen zum Antrag
Berthoud machen. Da möchte ich sagen, dass der
Antrag Berthoud grundsätzlich eine grosse Trag-
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weite hat. Natürlich kann man an sich die Handels-
und Gewerbefreiheit durch eine Generalklausel
einschränken, das Vorgehen des Herrn Berthoud
ist an sich durchaus gangbar. Man kann diesen
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Weg beschreiten, wenn man ihn beschreiten will,
aber wir haben uns einlässlich darüber ausge-
sprochen, ob wir diesen Weg gehen wollen oder
nicht und wir sind zur Auffassung gekommen, dass
wir keine Generalklausel einführen dürfen. Wo es
sich um die Einschränkung eines so wichtigen
Grundsatzes wie der Handels- und Gewerbefreiheit
handelt, muss man sagen, wo man einschränken

.

will, wie man einschränken will und wie weit.
Wir haben infolgedessen die Generalklausel aus
grundsätzlichen Erwägungen heraus abgelehnt. Ich
glaube, es muss dabei bleiben. Herr Berthoud hat
gesagt, er verstehe nicht, wieso der Herr Kom-
missionspräsident sagen könne, seine Auffassung
würde den Aufbau der Artikel stören. Was Herr
Nietlispach gesagt hat, ist vollständig richtig, der
Antrag Berthoud stört den ganzen Aufbau und die
Logik der neuen Wirtschaftsartikel. Denn was hat
es für einen Sinn, dass wir eine lange Enumeration
machen, auf Grund welcher wir die Handels- und
Gewerbefreiheit abändern können, wenn wir schon
im Absatz l des Art. 31 eine Generalklausel für die
Abweichung stipulieren. Entweder macht man die
Generalklausel, dann hat die Enumeration keinen
Sinn, oder man macht die Enumeration, dann hat
die Generalklausel keinen Sinn. Deshalb muss ich
die Ansicht von Herrn Kommissionspräsident Niet-
lispach unterstützen. Die Annahme des Antrages
Berthoud wirft den ganzen Aufbau der neuen
Wirtschaftsartikel über den Haufen.

Nun möchte ich aber noch etwas sagen. Es ist
ganz klar, eine Generalklausel geht weiter als eine
Enumeration wie wir sie vorgesehen haben. Wir
kommen durch die Generalklausel wieder in alle
die Unklarheiten hinein, aus denen wir ausdrück-
lich herauskommen wollten. Die Diskussionen da-
rüber, wo man abweichen dürfte und wo nicht,
fangen erst recht von neuem an. Dazu haben wir
nicht die Wirtschaftsartikel revidiert, dass wir neue
Unklarheiten schaffen und aufs neue einen Streit
darüber entfachen, was wir auf dem Gesetzeswege
tun dürfen und was nicht.

Die Auffassung von Herrn Berthoud ist aber
auch unklar. Er hat nicht erklärt, was das heisst
„nicht zum Schaden des Gesamtinteresses sich aus-
wirkt". Das ist Kautschuk, mit einer solchen
Fassung kann man sozusagen machen, was man
will, kann hineininterpretiert werden, was man will.
Man kann die Einschränkung anwenden, wie es
gerade passt. Wir wollten aber gerade von diesen
Unklarheiten loskommen und deswegen haben wir
klar gesagt, wo wir abweichen und eine Einschrän-
kung zulassen wollen. Ich glaube, wir können dein
Antrage Berthoud nicht beipflichten.

Ich möchte aber noch eine weitere Bemerkung
beifügen. Wir waren alle der Auffassung, dass wir
den Grundsatz der. Handels- und Gewerbefreiheit
klar in den Vordergrund stellen sollen. Der Art. 31
wie er jetzt vorgeschlagen wird, ist der alte Art. 31;
er wird nur redaktionell geändert. Man wollte da-
mit sagen, dass die Handels- upd Gewerbefreiheit
im Prinzip erhalten bleiben solle. Dieses Prinzip
soll klar im Vordergrund stehen. Wir wollen nun

nicht hingehen und diesen alten Art. 31, der ein
klassisches Stück unserer ganzen wirtschaftspoli-
tischen, verfassungsrechtlichen Gesetzgebung ist,
in dieser Weise alterieren. Ich möchte Sie also
bitten, den Antrag Berthoud abzulehnen. ,

Nun noch eine Bemerkung zu den Ausführungen
von Herrn Nationalrat Bossi. Er hat sich fast aus-
schliesslich zum Absatz 3 der Anträge Berthoud
geäussert. Aber das geht nicht, denn Sie sehen,
der Absatz 3 des Antrages Berthoud fällt automa-
tisch dahin, wenn wir Absatz l nicht annehmen.
Herr Nationalrat Berthoud sagt selbst: „Die Kan-
tone sind befugt, im Sinne von Absatz l Gesetze
zu erlassen." Infolgedessen können wir nicht etwa
in Absatz l die Generalklausel streichen und die
Auffassung Berthoud dann in Absatz 3 gutheissen.

Hier möchte ich eine grundsätzliche Bemer-
kung beifügen. Dieses übertriebene „Kantonesen-
tum", entschuldigen Sie den Ausdruck, ist wirt-
schaftspolitisch bedauerlich und absolut falsch.
Ein so kleines Wirtschaftsgebiet, wie wir es haben,
sollte nach Möglichkeit in Wirtschaftsfragen eine
einheitliche Linie befolgen. Das Gesetz der Genfer
in bezug auf die Gesamtarbeitsverträge war an sich
sehr gut gemeint, aber ich habe von vornherein
gesagt, das seien verlorene Bemühungen, denn
eine so wichtige Angelegenheit wie die Verbindhch-
erklärung von Gesamtarbeitsverträgen lässt sich
niemals nur auf dem Boden eines kleinen Stadt-
kantons durchführen. Das Wirtschaftsgebiet ist
viel zu eng. Solche Dinge müssen im Interesse der
Kantone selbst einheitlich durchgeführt werden.
Ich möchte Sie bitten, auch Absatz 3 des Antrages
Berthoud abzulehnen. Er fällt automatisch dahin,
wenn Absatz l abgelehnt wird, was ich für absolut
notwendig betrachte, wenn wir nicht das ganze
Verständigungswerk gefährden wollen.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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#ST# Nachmittagssitzung vom 27. April 1938.
Séance du 27 avril 1938, après-midi.

Vorsitz — Présidence: Hr. Hauser.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundesver-
fassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre écono-
mique. Revision.

F o r t s e t z u n g . — Suite.
Siehe Seite 322 hiervor. — Voir page 322 ci-devant.

Art. 31 der Verfassung.
Art. 31 de la Constitution.

For t se t zung . — Suite.

Bundesrat Obrecht: Ich spreche mich über die
Anträge der Herren Nationalräte Berthoud und
Duttweiler zu Art. 31 aus. • Ich hätte gerne heute
Vormittag auf das Wort verzichtet, um es dem
Präsidenten zu ermöglichen, auch noch die Ab-
stimmung vorzunehmen. Aber es handelt sich hier
doch um wichtige, grundsätzliche Fragen bei denen
der Vertreter des Bundesrates nidht schweigen kann.

Ich bedaure es persönlich, dass auch der Ver-
treter des Bundesrates dem Antrag Berthoud Oppo-
itions bereiten muss, aber ich hoffe, dass wir uns
dann in besserer Eintracht bei Art. 31 ter wieder-
finden. Als ich den Antrag Berthoud zu Art. 31
las, glaubte ich auf den ersten Blick, er wolle hier
nur die Rücksichtnahme auf das Gesamtinteresse
zusammenfassen, um sie dann bei den Art. 31 bis
und 31 ter, wo von den Abweichungen von der
Handels- und Gewerbefreiheit die Rede ist, nicht
wiederholen zu müssen. Ich glaubte anfänglich, es
handle sich nur um eine redaktionelle Vereinfachung.
Nun geht der Antrag aber viel weiter, weil Herr
Nationalrat Berthoud in den Grundsatz der Han-
dels- und Gewerbefreiheit eine neue Bresche schlagen
will. Er will diesen Grundsatz verwässern, indem
er ihn in Art. 31 nicht mehr absolut aufstellt,
sondern sofort beifügt, er gelte dann nicht, wenn
er sich zum Schaden des Gesamtinteresses aus-
wirken würde. Er zieht dann die weitere Konse-
quenz, dass er den Kantonen das Recht geben will,
wenn sie glauben, der Grundsatz der Handels-und
Gewerbefreiheit wirke sich zum Schaden des Ge-
samtinteresses aus, mit Gesetzen und Verordnungen
von der Handels- und Gewerbefreiheit abzuweichen.
Darin liegt die grosse Tragweite, aber auch die
grosse Gefahr des Antrages Berthoud.

Der Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit ist ein Verfassungsgrundsatz des Bundes-
rechts. Auch die Ausnahmen, die wir vorsehen
müssen, weil die heutige Zeit es verlangt, sind
Bundesrecht. Wir sehen solche Ausnahmen vor in
Art. 31 bis (auf dem Wege der Gesetzgebung) und

in Art.Slter (auf dem Wege der Allgemeinverbind-
licherklärung von Abmachungen und Beschlüssen
(lei1 Interessenten selbst).

Es ist Sache des Bundes, zwischen dem Grund-
salz und den Ausnahmen ein klares Verhältnis zu
schaffen, damit nicht ein rechtliches Chaos entsteht.
Wir müssen in den Ausführungsgesetzen zu Art.
31 bis diese Ausnahmemöglichkeiten von der Han-
dels- und Gewerbefreiheit genauer umschreiben und
näher präzisieren.

Dasselbe müssen wir auch in einem Ausführungs-
gesetz zu Art. 31ter mit Bezug auf die Allgemein-
verbindlicherklärung tun. Es wird Sache der eid-
genössischen Ausführungsgesetze sein, näher zu
stipulieren, unter welchen Voraussetzungen und zu
welchen Zwecken man von den Ausnahmemöglich-
keiten gegenüber der Handels- und Gewerbefreiheit
Gebrauch machen darf.

Nun haben auch wir die Absicht, diese Gesetz-
gebungskompetenz teilweise an die Kantone zu
delegieren. Wir wollen die Ausführungsgesetze für
die Ausnahmemöglichkeiten von der Handels- und
Gewerbefreiheit nicht ausschliesslich von Bundes
wegen erlassen; wir wollen uns mit den Kantonen
in diese Aufgabe teilen.

Diese Aufteilung kann jedoch nicht in den
Verfassungsartikeln selbst vorgenommen werden,
da sie eine sorgfältige Untersuchung und Abklärung
erfordert. Heute ist die Frage, wie man die Gesetz-
gebungskompetenz im Gebiete der Ausnahmen von
der Handels- und Gewerbefreiheit zwischen Bund
und Kantonen aufteilen soll, noch nicht genügend
abgeklärt. Sie kann unseres Erachtens überhaupt
nicht im Verfassungstext gelöst werden, da sich
eine solche Kompetenzausscheidung nicht in einigen
Sätzen mit der nötigen Klarheit ausdrücken lässt.
Dazu ist eben das Ausführungsgesetz da. Ich wieder-
hole, was ich bereits in der Kommission erklärt
habe: Wir werden, wenn wir an die Ausführungs-
gesetze herangehen, die Kantonsvertreter ver-
sammeln, mit ihnen die ganze Angelegenheit durch-
studieren und sehen, wie wir zu einer Aufteilung
dieser Aufgaben kommen können. Im grossen und
ganzen schwebt mir vor, wie ich es heute Vormittag
bereits ausgeführt habe, dass man mehr industriell
orientierte Aufgaben dem Bunde wird vorbehalten
müssen, währenddem man im Gebiete der Gewerbe-
gesetzgebung die Kompetenz weitgehend an die
Kantone delegieren kann. Diese Frage kann und
soll also in der Ausführungsgesetzgebung ihre
Lösung finden. Sie hier einfach mit einem lapidaren
Satz lösen zu wollen, indem man z. B. die Kantone
ermächtigt, im Sinne von Abs. l Gesetze und Ver-
ordnungen zu erlassen, soweit die von ihnen er-
lassenen Bestimmungen der Bundesgesetzgebung
nicht widersprechen, müsste rechtlich zu einem
Wirrwarr führen. Das Bundesgericht, das darüber
zu wachen hat, dass das Individualrecht der
Handels- und Gewerbefreiheit nicht verletzt wird,
hätte dann nicht mehr nur zu untersuchen, ob der
Grundsatz an sich verletzt wurde oder nicht, son-
dern es müsste die kantonalen Gesetze auch darauf-
hin prüfen, ob sie sioh wirklich darauf beschränken,
schädliche Auswirkungen des Grundsatzes der
Handels- und Gew^rbefreiheit zu bekämpfen. Die
Frage, ob eine solche kantonale Massnahme wirklich
nur erlassen wurde, weil der Grundsatz der Handels-
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und Gewerbefreiheit das Gesamtinteresse gefährdet,
ginge schon stark ins Wirtschaftliche hinein, was
die Aufgabe des Bundesgerichtes ausserordentlich
erschweren würde.

Der bundesrechtliche Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit war schon bisher in der Ver-
fassung niedergelegt und ebenso die Vorbehalte
zugunsten der Kantone. Nachdem wir nun die
Ausnahmen erweitern, können die Fälle, in denen
die Kantone in Zukunft von der Handels- und Ge-
werbefreiheit sollen abweichen können, nicht im
Verfassungstext selber festgelegt werden ; sie müssen
in der Ausführungsgesetzgebung näher umschrieben
werden. Es wird Aufgabe des Bundes sein, hier
eine klare Situation zu schaffen. Das können wir
mit dem Antrag Berthoud nicht, weshalb ich nicht
in der Lage bin, ihn zur Annahme zu empfehlen.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit noch eine
ganz allgemeine Bemerkung anbringen. Diese ganze
Vorlage ist ein Verständigungswerk, das nach müh-
samen, monatelangen Verhandlungen mit den Ver-
tretern der Wirtschaft zustande gekommen ist. • Es
ist wie bei allen Kompromissen: Wenn wir irgend-
etwas wegnehmen oder hinzufügen, wird sofort das
Gleichgewicht gestört, und man riskiert dabei, dass
der Wirtschaftsfrieden, den wir erreichen konnten,
wieder in die Brüche gehen wird. Ich bin überzeugt,
dass eine solche Bestimmung, wie sie Herr Berthoud
in Abs. 3 aufnehmen will, unsere Wirtschaft aufs
äusserste beunruhigen würde. Ich glaube nicht zu
pessimistisch zu sein, wenn ich befürchte, dass
Handel und Industrie, uns die Gefolgschaft ver-
weigern würden, wenn wir eine solche fundamentale
Kompetenz den Kantonen erteilen wollten. Das ist
eine ernste Gefahr. Deshalb sage ich um so mehr:
Halten wir uns an das Verständigungswerk, das
schliesslich gefunden worden ist, und schenken Sie
uns das Vertrauen, dass wir Hand in Hand mit
den Kantonen nachher die richtige Kompetenz-
ausscheidung finden werden.

Soviel zu den Abs. l und 3 des Vorschlages von
Herrn Berthoud.

Nun zu Abs. 3 betreffend die Besteuerung.
Unsere jetzige Verfassung sagt in Art. 31, Abs. 2 :

„Vorbehalten sind:
e. Verfügungen über die Ausübung von Handel

und Gewerbe, über Besteuerung der' Gewerbe-
betriebe und über die Benutzung der Strassen".

Hier enthält die Bundesverfassung selbst einen
Vorbehalt zur Handels- und Gewerbefreiheit zu-
gunsten der Kantone, damit sie Gewerbetriebe
besteuern können. Es handelt sich hier nicht um
die direkte Besteuerung, sondern um spezielle
Gewerbesteuern, Patente usw. Wir kennen in der
deutschen Schweiz eigentlich nur die Wirtschafts-
patente, aber in einzelnen westschweizerischen Kan-
tonen gibt es auch Patente für industrielle und
gewerbliche Betriebe. Es ist auch eine Art von
Steuer, aber nicht die direkte Besteuerung von
Einkommen und Vermögen, sondern eine Klassifi-
kation der Betriebe zum Zwecke der finanziellen
Belastung. Das hat der Bundesgesetzgeber den
Kantonen vorbehalten wollen, und deshalb hat er
hier von den Verfügungen über die Besteuerung
der Gewerbebetriebe gesprochen. Die Aufzählung
dieser Vorbehalte in Art. 31, Abs. 2, lit. a—e, ist
zum Teil veraltet, zum Teil unklar. Wir haben des-

halb Herrn Prof. Burckhardt ersucht, an Stelle der
umständlichen Aufzählung eine allgemeine Fassung
zu suchen. Er hat sie uns vorgeschlagen in der
Form des nun vor Ihnen liegenden Wortlautes.

Wenn wir hier von Besteuerung der Gewerbe-
betriebe reden, ist das gar nichts anderes als eine
Wiederholung dessen, was in der bisherigen Ver-
fassung steht, damit die Kantone in dieser Beziehung
nicht etwa gefährdet werden.

Nun will Herr Berthoud diesen Vorbehalt
streichen. Ich würde seinem Antrag eigentlich gerne
zustimmen, da dieser Vorbehalt bereits zu allen
möglichen schiefen Auslegungen Anlass gegeben
hat. Ich wäre deshalb gerne dabei, diesen störenden
Punkt auszumerzen. Aber ich habe Bedenken, weil
die bisherige Verfassung es für nötig erachtet hat,
diese Besteuerungsmöglichkeit den Kantonen aus-
drücklich vorzubehalten. Die Streichung dieses
Vorbehaltes könnte zu einer Gefährdung kantonaler
Rechte werden.

Der Antrag von Herrn Duttweiler will den Be-
griff der Handels- und Gewerbefreiheit erweitern
und ihm eine andere Bedeutung geben, die wir
bisher im schweizerischen Recht nicht gekannt
haben. Bei uns bedeutet die Handels- und Gewerbe-
freiheit ein Recht des Einzelnen zum Schütze gegen
den Staat, um zu verhindern, dass der Staat in
seine persönliche Sphäre, soweit sie die Betätigung,
in Handel und Gewerbe betrifft, eingreife. Nur
wenn dieses Individualrecht durch den Staat ver-
letzt wird, hat der Betroffene die Möglichkeit, das
Bundesgericht anzurufen.

Nun will Herr Duttweiler diesen Rechtsschutz
erweitern. Nach seiner Begriffsumschreibung könnte
derjenige, der infolge weitestgehender Inanspruch-
nahme der Handels- und Gewerbefreiheit durch
einen Dritten geschädigt wird, gegen diese die
Handels- und Gewerbefreiheit in zu weitgehendem
Masse ausnützende Drittperson ebenfalls den Schutz
des Bundesgerichtes in Anspruch nehmen. Dieser
Gedanke, den wir bisher nicht gekannt haben, wäre
ein Fremdkörper, und ich glaube nicht, dass es
ratsam wäre, ihn zu berücksichtigen. Wir wollen
E Ö

ihm Rechnung tragen, aber am richtigen Ort.
Art. 31 bis, der die Ausnahmemöglichkeiten für den
eidgenössischen Gesetzgeber aufführt, gibt uns das
Recht, Vorschriften „gegen volkswirtschaftlich oder
sozial schädliche Auswirkungen des Kartellwesens"
zu erlassen. Das ist eine Ausnahmemöglichkeit von
der Handels- und Gewerbefreiheit, die auf dem
Wege der Gesetzgebung geregelt werden muss. Das
ist für- unsere Verhältnisse der richtige Weg. Wir
werden dem Grundgedanken des Herrn Duttweiler
Rechnung tragen können, indem wir, wenn die
Verhältnisse es rechtfertigen, die Möglichkeit zu
seiner Verwirklichung schaffen, aber auf eine Art,
die in unser ganzes Recht hineinpasst, während
das, was Herr Duttweiler will, ein Sprung ins
Ungewisse wäre.

M. Rais, rapporteur de la majorité: Deux mots
simplement en réponse à l'exposé de mon collègue
et ami M. Berthoud, pour qu'il n'y ait pas de malen-
tendu.

Avec l'article 31 tel qu'il est proposé et tel qu'il
existait, les cantons ont évidemment le droit de
légiférer en matière de commerce et d'industrie.
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II n'y a aucun doute à ce sujet: leur législation peut
s'exercer dans ce domaine. Mais, avec la proposition
de notre collègue, M. Berthoud, les cantons auraient
alors le droit de légiférer en dehors du principe de
la liberté du commerce et de l'industrie, pour autant
que la Confédération n'exerce pas sa législation dans
tel ou tel domaine et pour autant que l'intérêt géné-
ral bien entendu ne soit pas en jeu. Mais, pour
ceux qui s'attachent encore au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie, ce serait une entorse
beaucoup plus grande que le projet présenté par la
commission et cela ouvrirait la porte, dans diffé-
rents cantons, à toutes sortes 'de dérogations qui
obligeraient en quelque sorte la Confédération à
légiférer en dérogation du principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, afin que les cantons
n'exercent pas cette possibilité. Cela pourrait
devenir trop dangereux, puisque le principe de la
liberté du commerce et de l'industrie reste fixé dans
la Constitution, sauf de rares exceptions.

Notre collègue, M. Berthoud, propose également
la suppression des mots « ainsi que sur leur impo-
sition ». Cette suppression paraît présenter un
danger, ceci pour les raisons suivantes. La juris-
prudence du Tribunal fédéral a toujours déclaré que
ce terme «imposition des activités » qui figure déjà
dans la Constitution actuelle, art. 31, lit. b: «les
impôts qui s'y rattachent », que cette imposition,
dis-je, doit être considérée en relation avec le prin-
cipe de la liberté du commerce et de l'industrie.
Elle a pour but d'empêcher que les cantons, auxquels
on réserve le droit à la fiscalité, prennent des dis-
positions fiscales excessives, ayant pour résultat d'en-
traver la liberté du commerce et de l'industrie et
de rendre prohibitif l'exercice de certaines profes-
sions. En effet, les cantons pourraient taxer telle
ou telle profession, telle ou telle industrie, de telle
manière que le principe de la liberté du commerce
et de l'industrie ne serait .plus sauvegardé. Or, c'est
précisément pour défendre ce principe que le légis-
lateur a introduit cette possibilité, à savoir que les
cantons ne puissent user de leur droit de fiscalité
de telle manière que le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie ne soit plus observé.
Le maintien de cette disposition est l'opinion de
M. le professeur Burkhard, et de M. le juge fédéral
Huber qui assistaient à nos séances et qui ont con-
servé l'expression que notre collègue, M. Berthoud,
voudrait supprimer.

Je n'ai rien d'autre à ajouter à ce qui a été dit.

M. Dollfus: M. Berthoud fait trois propositions
qui ne sont pas liées les unes aux autres. Je demande
qu'on vote séparément sur chacune de ces trois
propositions.

Bundesrat Obrecht: Ich muss darauf aufmerk-
sam machen, dass die Annahme von Abs. 3 des
Antrages von Herrn Berthoud ganz undenkbar ist,
ohne dass gleichzeitig Abs. l angenommen wird.
Wir können Abs. 3 nicht beschliessen, wenn Abs. l
nach Antrag der Mehrheit der Kommission an-
genommen wird. Einzig über die Frage der Be-
steuerung könnte man separat abstimmen.

M. Berthoud: II va sans dire que, suivant le sort
qui sera fait à l'alinéa 1er, l'alinéa 3 subsistera ou

tombera. Mais il faut tout d'abord commencer par
voter sur l'alinéa 1er. S'il est adopté, l'alinéa 3 con-
servera sa raison d'être. Par contre, si l'alinéa 1er,
que j'ai proposé, n'était pas adopté dans le texte,
l'alinéa 3 tomberait, auquel cas je me réserve de
reprendre la même idée, en appuyant la proposi-
tion de M. Cottier, ayant trait à l'art. 32.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Für den Zusatzantrag Duttweiler 4 Stimmen
Dagegen Mehrheit

Absatz 1.
Für den Antrag Berthoud 10 Stimmen
Dagegen Mehrheit

Präsident: Damit fällt nach den Erklärungen des
Herrn Berthoud der Antrag zum dritten Absatz
dahin.

Absatz 2.
Für den Antrag Berthoud 12 Stimmen
Dagegen Mehrheit

Art. 31 bis der Verfassung.
Antrag der Kommission.

M e h r h e i t :
Abs. 1. Der Bund kann im Rahmen der dauern-

den Interessen einer gesunden Gesamtwirtschaft,
unter Vorbehalt der Handels- und Gewerbefreiheit,
Bestimmungen aufstellen und Massnahmen ergreifen
zur Förderung der einzelnen Wirtschaftszweige.

Abs. 2. Wenn das Gesamtinteresse es recht-
fertigt, ist der Bund befugt, nötigenfalls in Ab-
weichung von Art. 31, Abs. l, Vorschriften zu er-
lassen:

a. (bisher 6) zum Schütze wirtschaftlich bedrohter
Landesteile und wichtiger, in ihrer Existenz
gefährdeter Wirtschaftszweige und Berufs-
gruppen;

b. (bisher a) zur Erhaltung eines gesunden Bauern-
standes und einer leistungsfähigen Landwirt-
schaft, sowie zur Festigung des bäuerlichen
Grundbesitzes;

c. gegen volkswirtschaftlich oder sozial schäd-
liche Auswirkungen des Kartellwesens;

cbis. über die Kriegsvorsorge;
cter. über Banken, Sparkassen und Börsen; für

kantonale Kreditinstitute mit Staatsgarantie
beschränkt sich das Gesetzgebungsrecht des
Bundes auf Vorschriften über die Aufsicht.

I. Minderhei t
(Herzog, Flisch, Golay, Graber, Grimm, Ilg,

Meierhans, Moser, Oeri, Scherer-Basel, Scherrer-
St. Gallen):

Abs. 2. Wenn das Gesamtinteresse es recht-
fertigt, ist der Bund befugt, nötigenfalls in Ab-
weichung von Art. 31, Abs. l, unter Rücksicht-
nahme auf die Verbraucher und die genossenschaft-
lichen Selbsthilfeorganisationen Vorschriften zu er-
lassen:

II. Minderhe i t (Duttweiler):
Wenn... Art. 31, Abs. l, aber unter Vorbehalt

der Rechtsgleichheit, Vorschriften zu erlassen:
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Art. 31 bis de la Constitution.
Proposition de la commission.

Majori té:
Al. 1. La Confédération peut édicter des dispo-

sitions et prendre des mesures en vue de promouvoir
les diverses branches économiques, sous réserve des
intérêts permanents de l'économie nationale et en
respectant le principe de la liberté du commerce
et de l'industrie.

Al. 2. Lorsque l'intérêt général le justifie, la
Confédération a le droit, en dérogeant au besoin à
l'article 31, 1er alinéa, d'édicter des dispositions:

a. (ancienne lettre b). Pour protéger des régions
dont l'économie périclite, ainsi que d'impor-
tantes branches économiques et d'importants
groupes professionnels menacés dans leur exis-
tence ;

b. (ancienne lettre 6). Pour conserver une forte
population paysanne et une agriculture à la
hauteur de sa tâche, ainsi que pour consolider
la propriété rurale;

c. Pour parer aux inconvénients d'ordre écono-
mique ou social résultant de l'activité des car-
tels et groupements analogues;

cois. Pour se prémunir contre la guerre;
c ter. Pour réglementer les banques, les caisses

d'épargne et les bourses ; à l'égard des établisse-
ments cantonaux de crédit dont les engage-
ments sont garantis par l'Etat, la Confédéra-
tion jie peut légiférer que sur la surveillance.

I. Minor i té
(Herzog, Flisch, Golay, Graber, Grimm, Ilg, Meier-
hans, Moser, Oeri, Scherer-Bâle, Scherrer-St-Gall):

Al. 2. Lorsque l'intérêt général le justifie, la
Confédération a le droit, en dérogeant au besoin à
l'article 31, 1er alinéa, et en ayant égard aux con-
sommateurs et aux organisations coopératives
d'entr'aide, d'édicter les dispositions:

II. Minor i té (Duttweiler):
... 1er alinéa, mais en ayant égard à l'égalité

.devant la loi, d'édicter...

Nietlispach, Berichterstatter der Mehrheit: Art.
31 bis, Abs. l, normiert die Vorschriften und Mass-
nahmen, zu denen der Bund innerhalb des Rahmens
der Handels- und Gewerbefreiheit zur Förderung
einzelner Wirtschaftszweige kompetent sein soll.
In Abweichung vom Vorschlag, aber unter nach-
träglicher Zustimmung des Bundesrates sieht der
Antrag der Kommission davon ab, in Abs. l ein-
zelne zu schützende Berufsgruppen aufzuzählen.
Er trifft vielmehr die generelle Ordnung dadurch,
dass er von einzelnen Wirtschaftszweigen spricht.
Diese Normierung in der Verfassung hat nach An-
sicht der Kommissionsmehrheit den Vorteil, dass
bei derselben auch allfällig erst später von Be-
deutung werdende Wirtschaftszweige in die Kom-
petenz'des Bundes einbezogen werden können und
für die Abstimmung auch noch den weitern Vorteil
gegenüber den bundesrätlichen Vorschlägen, dass
bei der Regelung, wie die Kommission sie trifft,
die in der Aufzählung des ursprünglichen Bundes-
ratsvorschlages nicht enthaltenen Wirtschafts-
zweige sich nicht zurückgesetzt fühlen können.

Nationalrat. — Conseil National. 1S38.

Unter einem Wirtschaftszweig, wie er im Vor-
schlag der Kommission verstanden sein will, ist
ganz allgemein gesprochen ein Teilgebiet der na-
tionalen Wirtschaft zu verstehen. Die Einteilung
wird verschieden ausfallen, je nach dem praktischen
Zweck, der damit verfolgt wird. Eine Aufteilung
nach der wirtschaftlichen Tätigkeit bezw. nach der
Funktion im Wirtschaftsprozess gibt beispielsweise
die folgende Gliederung: Urproduktion, Industrie
und Handwerk, Handel und Gastgewerbe, Bank-
und Versicherungswesen, Verkehrswesen. Dabei
können diese Wirtschaftszweige wieder in Unter-
abteilungen aufgeteilt werden, so die Urproduktion
in die Wirtschaftszweige des Bergbaus, der Land-
wirtschaft und der - Forstwirtschaf t, die Industrie
in Textilindustrie, Metall- und Maschinenindustrie,
chemische Industrie, Papierindustrie, Leder- und
Schuhindustrie, Nahrungs- und Genussmittel-
industrie. Das nur beispiel weise zur "Beleuchtung
des Begriffes des Wirtschaftszweiges.

Der Begriff der Förderung, der in diesem Artikel
das erstemal vorkommt, verdient auch rechtlich
einigermassen vom Berichterstatter umschrieben
zu werden. Er umfasst alles, was im Rahmen der
Handels- und Gewerbefreiheit zur Entfaltung und
Hebung eines Wirtschaftszweiges von Staats wegen
getan werden kann. Es fallen darunter gesetz-
geberische Massnahmen, finanzielle Zuwendungen,
Subventionen und bloss administrative Mass-
nahmen, Massnahmen im eigentlichen Sinn des
Wortes, auch Massnahmen, die dafür sorgen wollen,
dass ein Berufsstand oder Wirtschaftszweig seine
volkswirtschaftliche Funktion auf die Dauer in
befriedigender Weise ausüben kann, gehören dazu.
Was im einzelnen unter Förderung zu verstehen ist,
ergibt sich aus der Eigenart des zu fördernden
Wirtschaftszweiges und der besondern Lage, in der
er sich befindet.

Der Vorschlag der Kommission gegenüber dem-
jenigen des Bundesrates bedeutet noch eine mehr
redaktionelle Aenderung, indem nicht mehr von
einheitlichen Bestimmungen, sondern nur von Be-
stimmungen gesprochen und das Wort einheitlich
gestrichen worden ist. Es ist in den Beratungen
der Kommission, insbesondere auch von juristischen
Experten festgestellt worden, dass dieses Wort
„einheitlich" im Grunde genommen einen Pleonas-
mus bedeute und deshalb überflüssig sei, da die
Einheitlichkeit bereits im Wesen des Bundesrechts
gelegen ist und in der geltenden Verfassung dieser
Ausdruck nur aufgenommen wurde, um die Rechts-
vereinheitlichung durch den Bund in Gegensatz
zur kantonalen Vielgestaltigkeit in der Rechts-
setzung zu betonen.

Art. Slbis, Abs. 2, normiert die Kompetenzen
des Bundes zu den Massnahmen, die. diktiert vom
Gesamtinteresse, nötigenfalls unter Einschränkung
der Handels- und Gewerbefreiheit getroffen werden
können. Das Wort „nötigenfalls" im Vorschlage
der Kommission, will die Subsidiarität dieser Mass-
nahmen gegenüber denjenigen in Art. 31, Abs. l,
zum Ausdruck bringen. Es soll damit gesagt sein,
dass der Buhdesrat zu diesen Massnahmen nur
insoweit seine Zuflucht nehmen soll, als die Kom-
petenz innerhalb der Schranken der Handels- und
Gewerbefreiheit gemäss Art. Slbis, Abs. l, nicht
genügt. Da der Verfassungstext sowohl die Aus-
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drücke „Massnahmen" als „Bestimmungen" und
„Vorschriften" enthält, muss festgestellt werden
— und da möchte ich kurz Herrn Kollege Schmid-
Ruedin antworten, und zwar in Bestätigung der
Auskunft, welche bereits Herr Bundesrat Obrecht
gegeben hat — dass unter „Massnahmen" im Sinne
der Vorlage administrative Akte der Verwaltung,
und unter „Bestimmungen" und „Vorschriften"
gesetzgeberische Akte verstanden sein wollen. Es
wäre denkbar gewesen, überhaupt das Wort „Vor-
schriften" zu beseitigen und auf der ganzen Linie
durch „Bestimmungen" zu ersetzen. Aber der bis-
herige Verfassungstext hatte das Wort Vorschrift
schon enthalten. Wie Herr Bundesrat Obrecht
ausgeführt hat, ist mehr aus sprachlichen Gründen,
im Bestreben, im folgenden Satze nicht wieder das
gleiche Wort zu gebrauchen, diese doppelte Aus-
drucksweise aufrecht erhalten worden, aber immer
— da bestätige ich die Ausführungen von Herrn
Bundesrat Obrecht — nur in dem Sinne, dass Vor-
schriften und Bestimmungen das nämliche besagen,
nämlich einen gesetzgeberischen Akt, währenddem
unter Massnahmen administrative Akte verstanden
sein wollen.

Zu Abs. 2 von Art. 31 bis finden Sie einen
Minderheitsantrag, der den Passus „unter Rück-
sichtnahme auf die Verbraucher und die genossen-
schaftlichen Selbsthilfeorganisationen" einschalten
will. Dieser Antrag ist in der ersten Sitzung in
Murren mehrheitlich angenommen, in der zweiten
Sitzung in Luzern aber auf den bezüglichen Rück-
kommensantrag hin wieder aufgehoben worden.
Ein weiterer Rückkommensantrag in der dritten
Sitzung der Kommission in Bern wurde abgelehnt,
und zwar in der Meinung, dass ohnehin, möge sich
die Mehrheit so oder anders entscheiden, hierüber
eine Diskussion im Plenum nicht vermieden werden
könne. Die Kommissionsmehrheit, die diesen von
der Minderheit beantragten Vorbehalt nicht auf-
nehmen will, lässt sich von folgenden Erwägungen
leiten: Auch die Mehrheit der Kommission ist der
Auffassung, dass die vorliegende Verfassungsrevision
und die darauf aufbauende Gesetzgebung in keiner
Weise die Bedeutung und die Entwicklung des
Genossenschaftswesens einschränken soll. Das ist
die übereinstimmende Auffassung aller Kommis-
sionsmitglieder und auch des Bundesrates und ist
eindeutig nach den Protokollen an den verschie-
denen Kommissionssitzungen betont worden. Der
beste Beweis dafür dürfte auch in der Tatsache
gelegen sein, dass wir vor nicht langer Zeit die
Revision des Genossenschaftsrechtes durchführten,
es im Rahmen des allgemeinen Gesellschaftsrechtes
ganz einlässlich normierten und der Entwicklung
des Genossenschaftswesens, wie es sich im Laufe
der letzten Jahrzehnte vollzogen hat, voll und ganz
Rechnung getragen haben. Es ist nun nach der
Meinung der Kommissionsmehrheit — und das war
der Hauptgrund — nicht wohl angängig, aus einer
Reihe von Gesellschaftsformen eine herauszugreifen
und in den Verfassungstext hineinzusetzen. Das
hätte etwas Stossendes. Wegleitend war auch noch
die weitere Ueberlegung, dass durch die Aufnahme
einer solchen Bestimmung in Kleingewerbekreisen,
wenn auch vielleicht sachlich ohne Grund, ' eine
gewisse Beunruhigung Platz greifen könnte. Also
.auch die Kommissionsmehrheit ist, ich betone das,

der Auffassung, dass bei Nichtaufnahme einer
solchen Bestimmung das Genossenschaftswesen und
seine natürliche Entwicklung inskünftig in keiner
Weise auf gesetzgeberischem Wege eingeschränkt
werden soll.

Auch die besondere Erwähnung der Verbraucher
erachtet die Kommissionsmehrheit nicht als nötig.
Nach der Auffassung der Kommission erübrigt sich
die ausdrückliche Erwähnung der Verbraucher
sowohl in Rücksicht auf den Wortlaut des Abs. l
wie des Abs. 2 von Art. 32bis, indem in Abs. l von
dem dauernden Interesse einer gesunden Gesamt-
wirtschaft und in Abs. 2 wiederum ausdrücklich
vom Gesamtinteresse die Rede ist. Herr Bundesrat
Obrecht hat in den Kommissionsberatungen, wie
das Protokoll der Beratungen von Murren auf S. 54
beweist, ausdrücklich gesagt: „Der Hinweis auf die
dauernden Interessen ist mehr als eine blosse
Floskel, er schliesst die Interessen der Konsumenten
ebenfalls ein, da die Rücksicht auf eine gesunde
Wirtschaft eine einseitige Preispolitik zugunsten
der Produzenten ausschliesst."

Aus diesen Erwägungen heraus beantragt Ihnen
die Kommissionsmehrheit, diesen Minderheits-
antrag nicht anzunehmen.

Zu Art. 32, Abs. 2, liegt noch ein weiterer
Minderheitsantrag vor, indem Herr Nationalrat
Düttweiler ausdrücklich den Vorbehalt der Rechts-
gleichheit machen will. Die Kommission hat sich
mit der Frage, ob ein Vorbehalt für die Rechts-
gleichheit zu machen sei, einlässlich befasst und
hierüber noch ein besonderes Gutachten des juri-
stischen Experten eingeholt. Die Beratungen der
Kommission und auch das Gutachten kamen zu
folgendem Schluss: Die in Art. 4 der Bundes-
verfassung ausgesprochene Rechtsgleichheit, die
eine ungleiche Behandlung von gleichen Verhält-
nissen und umgekehrt eine gleiche Behandlung von
ungleichen Verhältnissen verbietet, bedeutet ein
Axiom, einen Rechtsgrundsatz, der unsere gesamte
Rechtsordnung und alle Bestimmungen der Bundes-
verfassung umfasst.

Die Kommission hat festgestellt, dass es nun
das erstemal wäre, dass bei einer Verfassungs-
revision der selbstverständliche Vorbehalt der
Rechtsgleichheit von Art. 4 der Bundesverfassung
gemacht worden wäre. Die Aufnahme einer Be-
stimmung, wie Herr Duttweiler sie vorschlägt, wäre
nicht nur vollständig überflüssig, sondern sogar
geeignet, eine Auslegung zu provozieren, welche im
einzelnen Falle den Grundsatz der Rechtsgleichheit
direkt gefährden würde. Wenn wir nämlich bei
Art. 31bis, Abs. 2, den rechtlich absolut über-
flüssigen Vorbehalt der Rechtsgleichheit machen
würden, dann könnte eine Verfassungsinterpretation
durch argumentum e contrario leicht den Schluss
ziehen, dass nun bezüglich aller übrigen Bestim-
mungen unserer heutigen Revisionsvorlage, bei
denen der Vorbehalt der Rechtsgleichheit nicht
gemacht ist, der Grundsatz der Rechtsgleichheit
auch keine Geltung haben solle. Das würde uns
aber dem von Herrn Duttweiler angestrebten Ziele,
einer möglichst weitgehenden Rechtsgleichheit, nicht
hur nicht näher bringen, sondern von diesem Ziele
entfernen. Aus diesen Gründen beantragt Ihnen
die Kommission, den Antrag des Herrn Duttweiler
abzulehnen.
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Ich will sofort beifügen, dass ein solcher Antrag,
der in der Kommission gestellt worden ist und der
in eventueller Abstimmung dem ursprünglichen,
umfassenderen Antrag von Herrn Nationalrat Dutt-
weiler vorgezogen wurde, in Art. 31 ter seine Recht-
fertigung haben könnte, nämlich bei der Allgemein-
verbindlicherklärung von Verbandsbeschlüssen. Ich
persönlich wäre der Auffassung, dass ein solcher
Antrag berücksichtigt werden könnte, unbeschadet
des allgemein gültigen Grundsatzes der Rechts-
gleichheit, weil es sich dort ein erstes Mal um die
allgemeine Verbindlichkeitserklärung von Verbands-
beschlüssen handelt und weil damit gesagt würde,
dass, wenn verschiedenen Verbänden, die gleiche Ver-
hältnisse aufweisen, für gleiche Verbandsbeschlüsse,
für die die Allgemeinverbindlicherklärung nach-
gesucht wird, diese im einen Fall nicht gewährt wird,
eine rechtsungleiche Handlung vorliegen würde.
Wenn die Behörden im einen Fall diese Allgemein-
verbindlicherklärung unter den gleichen Verhält-
nissen aussprechen, im ändern Fall dagegen ab-
lehnen, so wäre das sicherlich der Fall.

Bei den in Art. 32, Abs. 2, aufgezählten ein-
zelnen Kompetenzen des Bundes trifft vorab die
Kommission unter Gutheissung des Bundesrates
gegenüber dem ursprünglichen Entwurf die Aende-
rung, dass die Reihenfolge der lit. a und b des
bundesrätlichen Vorschlages vertauscht wird, und
zwar aus der Ueberlegung heraus, dass es logischer
sei, zuerst den allgemeinen Grundsatz des Schutzes
von wichtigen, in ihrer Existenz gefährdeten
Wirtschaftsgruppen und Berufszweigen zu erwähnen
und erst dann den Spezialfall der Landwirtschaft.

Die neue lit. a weicht nun gegenüber der lit. b
des bundesrätlichen Vorschlages insofern ab, als
die Kommission einen Antrag des Herrn Dollfus
angenommen hatte, eine besondere Bestimmung
zum Schütze wirtschaftlich bedrohter Landesteile,
in den Text aufzunehmen. Der Antragsteller be-
gründete seinen Antrag mit dem Spezialfall des
Kantons Tessin, der zufolge seiner geographischen
Lage in der schweizerischen Wirtschaft in besondern
Verhältnissen sich befindet. Die Kommission war
sich darin einig, eine bezügliche Bestimmung in die
Verfassung aufzunehmen und dergestalt den Bund
in die Möglichkeit zu versetzen, sowohl in seiner
Gesetzgebung, wie auch in der Verwaltung diesen
besondern Verhältnissen Rechnung zu tragen.
Meinungsverschiedenheiten bestunden anfänglich
nur bezüglich der Frage, ob eine solche Bestim-
mung in Abs. l von Art. 31 bis oder in Abs. 2 auf-
zunehmen sei. Die Ueberlegung jedoch, dass inner-
halb der Schranken der Handels- und Gewerbe-
freiheit, die ausdrücklich im ganzen Umfange der
Eidgenossenschaft gewährleistet ist, die Berück-
sichtigung einzelner Landesteile nicht möglich ist
und dass eine bezügliche Berücksichtigung eine
Einschränkung der Handels- und Gewerbefreiheit
zur Voraussetzung hat, veranlasste die Kommission
schlussendlich, einmütig dem von Herrn Dollfus
gestellten Antrage in Abs. 2 von Art. 31 bis Folge
zu geben. Hinsichtlich der Bedeutung der von der
Kommission vorgeschlagenen Formel ist festzu-
stellen, dass unter einem wirtschaftlich bedrohten
Landesteile nicht irgendeine Gegend der Schweiz
verstanden werden kann, die von irgendeiner wirt-
schaftlichen Gefahr bedroht ist. Die beiden Be-

griffe sind vielmehr so miteinander in Beziehung
zu setzen, dass die wirtschaftliche Bedrohung sich
als Folge der besondern geographischen Lage dieses
Landesteiles im Verhältnis zur übrigen Schweiz
ergeben muss. In typischer Weise trifft dies für den
Kanton Tessin zu. Es muss aber ausdrücklich
bemerkt werden, dass die Verfassungsbestimmung,
wiewohl die tessinischen Verhältnisse dazu Ver-
anlassung gegeben haben, nicht auf den Tessin
allein beschränkt werden kann. Es können auch
andere Gegenden des Landes zufolge ihrer geo-
graphischen Lage, wie zum Beispiel die ennetbir-
gischen Täler Graubündens, in den Fall kommen,
sich auf diese Verfassungsbestimmung zu berufen.
Ob diese Voraussetzungen gegeben sind oder nicht,
das wird dann im gegebenen Falle nach den be-
sondern Verumständungen zu beurteilen sein.

In der neuen lit. a begegnen wir das erste Mal
bei dieser Revision dem Begriff „Berufsgruppe",
weshalb es angezeigt ist, in aller Kürze diesen Be-
griff zu umschreiben. Er wird in lit. a von Art. 31bis,
Abs. 2, im Zusammenhang mit Wirtschaftszweigen
erwähnt und damit die Berufsgruppe in einen
Gegensatz zum Wirtschaftszweig gestellt. Ein An-
haltspunkt für den Sinn dieser Unterscheidung er-
gibt sich aus den Beratungen der Unterkommis-
sion IV der Wirtschaftsexpertenkommission. Der
Redaktionsausschuss der Unterkommission IV hat
die ursprüngliche Formulierung für die alte lit. b-,
nunmehr lit. a, vorgeschlagen: ,,Zum Schütze be-
drohter Wirtschaftszweige, sowie der Kleinbetriebe
in Handel und Gewerbe." Der Redaktionsaus-
schuss hielt die besondere Erwähnung der Klein-
betriebe als notwendig, weil der Begriff „Wirt-
schaftszweig" sowohl Gross- wie Kleinbetriebe um-
fasst, während der Kleinbetrieb nur eine Betriebs-
form innerhalb eines ganzen Wirtschaftszweiges
darstellt. Gegen die Erwähnung der Kleinbetriebe
wurden in der Unterkommission IV Bedenken ge-
äussert. Die Gewerbevertreter erklärten sich mit
der Weglassung einverstanden, falls man das' Wort
„Wirtschaftszweig" durch „Berufsgruppe" ersetze.
Schliesslich beschloss die Kommission, die Berufs-
gruppen neben den Wirtschaftszweig zu erwähnen.
Die Abgrenzung zwischen den beiden Begriffen
ist nicht leicht, da einerseits jede Berufsgruppe
einem Wirtschaftszweig angehört und anderseits
die Einteilung der Wirtschaftszweige flüssig ist
und ihre Unterteilung sehr weit getrieben werden
kann. Unter einem Wirtschaftszweig ist im all-
gemeinen ein Teilgebiet der nationalen Wirtschaft,
wie beispielsweise der Fremdenverkehr oder die
Textilindustrie zu verstehen, während die Berufs-
gruppen Unterabteilungen eines Wirtschaftszweiges
darstellen. So können beispielsweise das Bauge-
werbe in seiner Gesamtheit als Wirtschaftszweig
und die einzelnen dabei beteiligten Handwerker-
zweige, wie Zimmerleute, Gipser, Maler, Installa-
teure, als Berufsgruppen bezeichnet werden. Nach
der Entstehungsgeschichte der lit. a des Kom-
missionsausschusses wird man bei den • Berufs-
gruppen in erster Linie an die einzelnen Gewerbe-
zweige, die Gegenstand eines selbständigen Berufes
bilden, zu denken haben. Von einem Wirtschafts-
zweig oder einer Berufsgruppe kann jedenfalls nur
dann gesprochen werden, wenn es sich um die selb-
ständige, gewerbsmässige Ausübung einer bestimm-



Dispositions constit. d'ordre économique — 354 — 27 avril 1938

ten wirtschaftlichen Tätigkeit handelt, die Gegen-
stand eines besondern Wirtschaftszweiges oder
einer besondern Berufsgruppe bildet. Für die Ab-
grenzung der Berufsgruppen untereinander ist des-
halb wohl nicht der persönliche Beruf, sondern
der Unternehmerberuf massgebend. Die Berufs-
gruppe Schreinerei beispielsweise umfasst wohl
nur die in eigentlichen Schreinereibetrieben tätigen
Personen, nicht aber zum Beispiel die Modell-
schreiner in einer Eisengiesserei. Massnahmen auf
Grund von Art. 31 bis, Abs. l und 2, beziehen sich
stets auf Betriebe oder Unternehmungen einzelner
Wirtschaftszweige bezw. Berufsgruppen, während
die Massnahmen zum Schütze der Unselbständig-
erwerbenden sich auf Art. 31 ter stützen müssen.

Die ursprüngliche lit. a des bundesrätlichen
und nunmehrige lit. b des Kommissionsantrages
hat in der Kommission wenig zu reden gegeben,
da man ganz allgemein der Ueberzeugung war, dass,
wenn für irgend einen Wirtschaftszweig die unein-
geschränkte Handels- und Gewerbefreiheit nicht
mehr in Betracht kommen könne, dies bei der
Landwirtschaft der Fall sei. Ein wirksamer Schutz
der Landwirtschaft wird nach den verschiedensten
Richtungen nur noch denkbar sein unter Einschrän-
kung der Handels- und Gewerbefreiheit. Der Vor-
schlag spricht von der Erhaltung eines gesunden
Bauernstandes und einer leistungsfähigen Land-
wirtschaft und erwähnt damit im ersten Ausdrucke
die Landwirtschaft als Bevölkerungsgruppe und
im zweiten die Landwirtschaft als Produktions-,
als Wirtschaftszweig. Es dürfte angezeigt sein,
den gesunden Bauernstand ausdrücklich zu nennen,
da sich eine leistungsfähige Landwirtschaft auch
in der Gestalt des Grossbetriebes denken Hesse,
während wir in Rücksicht auf höhere Landes-
interessen die Erhaltung möglichst zahlreicher
wirtschaftlich lebensfähiger kleinerer und mittlerer
Bauernbetriebe wünschen müssen. Unter Festi-
gung des bäuerlichen Grundbesitzes wird in erster
Linie die Regelung des landwirtschaftlichen Liegen-
schaftshandels in Betracht kommen.

Nun ist Ihnen noch ein Antrag von Herrn
Stähli-Bern ausgeteilt worden, der in Art. 31 bis,
Abs. 2, lit. b, das Wort „Forst- und Landwirt-
schaft" einschieben will. Ich möchte gerne die
Begründung dieses Antrages hören, bevor ich dazu
Stellung nehme.

Ein Antrag Gadient und Mitunterzeichner will
eine lit. 6bis einschieben und darin dem Bunde
die Kompetenz geben, Vorschriften zu erlassen
über eine die Gesamtwirtschaft fördernde Kredit -
und Zinsfusspolitik. Ueber diesen Antrag, der in
der Kommission zu längern Erörterungen Veranlas-
sung gab, hat das Volkswirtschaftsdepartement ver-
schiedene Gutachten eingeholt. Es gibt die Schluss-
folgerungen dieser Gutachten in einem Résumé
wieder, das ich Ihnen hier wörtlich zur Kenntnis
bringe :

„Die Gutachten des eidg. Finanz- und Zoll-
departements, der Schweiz. Nationalbank und von
Herrn alt Bundesrat Schulthess lehnen die Auf-
nahme einer derartigen Bestimmung ab. „Eine
die Gesamtinteressen fördernde Kredit- und Zins-
politik" und ,, die Regulierung des Kapitalmarktes"
wird schon heute durch die Schweiz. Nationalbank
ausgeübt, und zwar gestützt einerseits auf Art. 39,

Abs. 3 BV („die mit dem Notenmonopol ausge-
stattete Bank hat die Hauptaufgabe, den Geldum-
lauf des Landes zu regeln und den Zahlungsverkehr
zu erleichtern") und anderseits auf das National-
bankgesetz sowie das Bankengesetz. Durch eine
zweckentsprechende Diskont-, Devisen- und Offen-
marktpolitik vermag die Nationalbank schon heute
die Kredit- und Zinsverhältnisse und den Kapital-
markt auf die volkswirtschaftlich nützlichste Weise
zu gestalten. Das war auch die Auffassung der
Unterkommission III der begutachtenden Kommis-
sion der Wirtschaftsgesetzgebung, welche die Auf-
nahme einer besonderen Bestimmung in die BV.
deshalb für unnötig erachtet hat. Insbesondere hat
die Nationalbank das Recht und die Aufgabe, den
Kapitalexport zu überwachen und einzuschreiten,
wenn wirtschaftliche Landesinteressen dadurch ge-
fährdet werden. Gemäss Art. 8, Abs. 3, des Banken-
gesetzes ist die Nationalbank befugt, „mit Rück-
sicht auf die Landeswährung, die Gestaltung des
Zinsfusses auf dem Geld- und Kapitalmarkt, oder
die wirtschaftlichen Landesinteressen" gegen Ka-
pitalexportgeschäfte Einspruch zu erheben oder
an ihre Ausführung Bedingungen zu knüpfen.
Diese Aufgabe wurde aus bekannten Gründen der
Nationalbank und nicht den politischen Instanzen
übertragen. Die Bank, welche einen Kapital-
export tätigen will, muss die Zustimmung der Na-
tionalbank einholen, die sich ihrerseits mit dem
Finanzdepartement, dem Volkswirtschaftsdeparte-
ment und dem politischen Departement (letzteres
nimmt die Interessen der schweizerischen Gläubiger
für ausländische Anleihen wahr) in Verbindung
setzt. Das Volkswirtschaftsdepartement erhält da-
durch Gelegenheit zur Wahrung der handels-
politischen Interessen. Diese Regelung hat sich
nach den bisherigen Erfahrungen als befriedigend
erwiesen, weshalb keine Notwendigkeit besteht,
darüber hinauszugehen."

Die Kommission hat aus diesen Ueberlegungen
die Ablehnung des Minderheitsantrages beschlossen.

Lit. c in Art. 31 bis, Abs. 2, trifft gegenüber dem
bundesrätlichen Vorschlag die Aenderung, dass
einerseits statt von Kartellen und ähnlichen Organi-
sationen, von Kartellwesen gesprochen wird und
dem Bunde das Recht eingeräumt wird, gegen
volkswirtschaftlich und sozial schädliche Auswir-
kungen des Kartellwesens zu legiferieren. Der
Vorschlag der Kommission, dem sich der Bundesrat
anschliesst, fugst auf der Ueber legung, dass „Kar-
tellwesen" der umfassendere Begriff ist, als „kar-;
teilähnliche Organisationen" und dass unter Kar-
tellwesen insbesondere ganz eindeutig auch die
Trusts zu verstehen seien. Der Kommissions-
antrag geht ferner auch von der Ueber legung aus,
dass Kartelle an und für sich nicht ohne weiteres
als Auswüchse der Handels- und Gewerbefreiheit
aufzufassen und zu bekämpfen seien, sondern dass
sich der Eingriff des Staates bezüglich des Kartell-
wesens nur gegen volkswirtschaftlich und sozial
schädliche Wirkungen desselben richten wolle. Ich
beantrage Ihnen, der Fassung ' der Kommission
zuzustimmen.

Bezüglich der lit. cbis über die Kriegsvorsorge
erörterte die Kommission die Frage, ob eine Spezial-
bestimmung für Kriegszeiten zu treffen sei, wie es
ein Vorschlag der Nationalbank anregte. Aus der
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Ueberlegung heraus, dass im Kriegsfalle ohnehin
andere Rechtsmittel zur Verfügung stehen müssen,
lehnt es die Kommission ab, eine besondere Be-
stimmung für Kriegszeiten aufzustellen. Dagegen
fand sie es für angezeigt, dass dem Bund durch
Aufnahme einer lit. 6bis die verfassungsrechtliche
Möglichkeit geboten werde, bereits in Friedens-
zeiten die erforderlichen Vorbereitungen für den
Kriegsfall zu treffen. Die vorgesehene Formulierung
umfasst nicht nur die Sicherstellung des Landes mit
lebenswichtigen Gütern, sondern auch alle übrigen
Massnahmen, -die schon in Friedenszeiten für den
Kriegsfall getroffen werden müssen.

In einer lit. cter beantragt Ihnen die Kom-
mission eine Bestimmung aufzunehmen über Ban-
ken, Sparkassen und Börsen; für kantonale Kredit-
institute mit Staatsgarantie beschränkt sich das
Gesetzgebungsrecht des Bundes auf Vorschriften
über die Aufsicht. Auch bezüglich dieser Frage
hat das Departement verschiedene Gutachten ein-
geholt, die zum Schlüsse kamen, dass die Aufnahme
einer Bestimmung über Banken und Sparkassen
nötig sei, da sonst nach Aufhebung des geltenden
Art. 34ter die verfassungsrechtliche Grundlage des
geltenden Banken- und Sparkassengesetzes als
fragwürdig bezeichnet werden müsse. Die Formu-
lierung über Banken und Sparkassen ist dem Titel
des Banken- und Sparkassengesetzes wörtlich an-
gepasst. Streitig bezüglich dieser Litera war die
Frage, ob auch die Börsen zu erwähnen seien. Die'
Gegner der Aufnahme einer bezüglichen Bestim-
mung weisen auf die Tatsache hin, dass nur drei
Effektenbörsen in der Schweiz existieren und diese
der kantonalen Gesetzgebung und Aufsicht der
kantonalen Organe unterstellt sind. Sie weisen
ferner auch darauf hin, dass in Rücksicht auf die
Tatsache, dass durch das Mittel des Banken- und
Sparkassengesetzes, das bezüglich Kapitalanlagen
und Kontrolle der Banken einlässliche Bestim-
mungen aufstellt, auch auf die Börsen ein weit-
gehender Einfluss ausgeübt werden könne, indem
ja die Hauptgeschäfte an den Börsen durch die
Banken getätigt werden. Es wurde endlich darauf
hingewiesen, dass auch die Nationalbank in weit-
gehendem Masse auf die Börsen einzuwirken im-
stande ist. Zur Aufnahme eines bezüglichen Passus
betreffend die Börsen führte indessen die Ueber-
legung, dass nach geltender Verfassung die Grund-
lage für eine Börsengesetzgebung in Art. 34ter
gegeben ist, dass aber im Falle der Nichtannahme
einer bezüglichen Bestimmung in Art. 31 bis die
verfassungsrechtlichen Grundlagen für eine Börsen-
gesetzgebung dahinfallen würden. Massgebend für
den Standpunkt der Mehrheit der Kommission,
eine Bestimmung bezüglich der Börse in die Verfas-
sung aufzunehmen, war insbesondere das Votum
des früheren Chefs des Finanzdepartementes, Herrn
alt Bundesrat Musy, der unserer Kommission an-
gehört und sich an der Schlussitzung in Bern be-
züglich dieser Frage wie folgt vernehmen liess :

«En 1933, j'avais fait préparer un projet de loi
sur les bourses. A cette époque, on avait considéré
que la constitution fournissait une base suffisante.
J'ai l'impression que, l'ancien article 34ter étant
supprimé, ce ne sera plus le cas si la proposition
Gadient est écartée. Du moment que la Confédé-
ration peut réglementer les banques, il n'y a au-

cune raison de ne pas l'autoriser à légiférer sur les
bourses. Je ne voudrais pas éliminer la possibilité
de légiférer dans ce domaine.»

Diese Gründe veranlassten die Kommission, mit
starkem Mehr der Aufnahme des Wortes „Börsen"
zuzustimmen, und ich beantrage Ihnen, an diesem
Antrag der Kommissionsmehrheit festzuhalten.

M. Rais, rapporteur de la majorité: Nous repre-
nons l'article 32 du projet du Conseil fédéral dans
sa première partie, qui devient l'article 31 bis dans
le projet de la commission.

L'article 32 actuel de la Constitution qui est
relatif à la perception de droits d'entrée sur les vins
et autre boissons spiritueuses a cessé d'avoir effet
puisqu'il prévoit lui-même, en son alinéa 2, que tous
les droits d'entrée perçus par les cantons devaient
disparaître à la fin de l'année 1890. Cet article peut
donc être supprimé dans sa teneur actuelle. Il
devrait être remplacé par le nouvel article 32 qui
est proposé par le Conseil fédéral. Cependant cet
article 32 ayant été passablement modifié et com-
plété par la commission, le Conseil fédéral lui-même
proposa, à la fin de nos délibérations, de sérier
différemment les matières qui sont contenues dans
ce nouvel article 32 tel qu'il résulte de nos délibé-
rations et de faire trois articles du texte que nous
avons finalement adopté. Cette modification est
heureuse, et la commission peut se rallier à cette
nouvelle ordonnance des matières qui sont con-
tenues dans l'article 32 tel qu'il ressort de nos déli-
bérations.

Un article spécial 31 ter a été fait de la lettre d)
traitant de la force obligatoire donnée aux décisions
d'associations professionnelles, tandis que la matière
traitée au dernier alinéa de l'article 32 du projet fait
l'objet d'un troisième article.

Reprenons ainsi successivement les nouveaux
articles 31 bis, 31 ter et 32 présentés par la com-
mission dans le texte auquel se rallie le Conseil
fédéral.

Article 31 bis. Il ne s'agit pas d'insérer dans la
Constitution un programme économique. Il s'agit
de formuler et de fixer en termes concis la compé-
tence législative de la Confédération et d'indiquer
l'esprit et le but des lois d'exécution. Sachons tirer
du passé des enseignements pratiques. Si l'on se
remémore les appels au secours et les exigences
imposées aux autorités fédérales par. les années de
crise, on doit éviter l'écueil de textes constitution-
nels trop étroits pour que l'aide de l'Etat puisse se
faire dans le cadre constitutionnel. Nous ne devons
plus nous exposer à faire face aux circonstances dans
l'intérêt supérieur du pays en subissant le reproche
de n'avoir pas respecté la charte fondamentale de
la Confédération.

Le premier alinéa de cet article se substitue
à l'article 34ter actuel, qui donne à la Confédé-
ration le droit de légiférer dans lé domaine des
arts et métiers. Au cours des années, interprétant
l'expression « arts et métiers » le législateur ne l'a
pas fait au sens restrictif, mais l'a étendu au com-
merce et à l'industrie. Le Conseil fédéral, dans son
projet, nous propose d'accorder au législateur le
droit de légiférer également dans le domaine de
l'agriculture et du tourisme. Plutôt que de procéder
à l'énumération de toutes les branches de notre
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économie nationale, votre commission vous propose
tout simplement de dire : « les diverses branches
économiques ». Cet article précise que la Confédé-
ration ne pourra légiférer qu'en respectant le prin-
cipe de la liberté du commerce et de l'industrie.
Elle ne pourra y déroger que dans les cas qui sont
limitativement indiqués au deuxième alinéa de cet
article.

Le premier alinéa pose donc le principe général
du droit de légiférer dans ces différents domaines
de notre activité économique en respectant le prin-
cipe de la liberté du commerce et de l'industrie et
le deuxième alinéa donne la possibilité d'y déroger
dans certains cas. Il résulte de cet alinéa 1er que
jamais des intérêts particuliers ou de groupes ne
pourront déterminer l'adoption de mesures légis-
latives quelles qu'elles soient si elles ne se justifient
pas du point de vue des intérêts permanent d'une
saine économie nationale.

La commission est unanime à vous présenter le
nouveau texte de l'alinéa 1er. Cet alinéa correspond,
quant au fond, à l'alinéa 1er de l'article 32 proposé
par le Conseil fédéral.

L'article 31, alinéa 2, est de beaucoup le plus-
important de la réforme qui vous est proposée. C'est
celui qui doit permettre au Conseil fédéral de légi-
férer en se libérant du principe de la liberté du
commerce et de l'industrie. Notons tout d'abord
que les exceptions à ce principe sont limitativement
indiquées. Signalons ensuite que ces dérogations ne
seront possibles que si l'intérêt général n'en souffre
pas.

Ici se place une proposition de minorité qui vou-
drait que l'on ajoutât à la phrase du début : «Lorsque
l'intérêt général le justifie, la Confédération a le
droit, en dérogeant au besoin à-1'article 3.1, alinéa 1er,
d'édicter des dispositions»... les mots: «et en ayant
égard aux consommateurs et aux organisations coo-
pératives d'entr'aide ». Malgré toute la sollicitude
que le législateur a montrée jusqu'ici aux sociétés
coopératives, votre commission vous propose de ne
pas faire mention des sociétés coopératives et des
consommateurs. Nous savons évidemment l'impor-
tance des coopératives qui se sont développées dans
tous les domaines, mais il ne sied pas dans un texte
constitutionnel de faire une mention spéciale en
faveur de telles ou de telles sociétés ou genres d'entre-
prises. Celles qui ne seraient pas mentionnées pour-
raient à juste -titre se demander pourquoi elles ne le
sont pas et pourquoi ce régime de faveur pour la
société coopérative. On éveillerait aussi des désirs
dans d'autres milieux. Pourquoi ne devrait-on pas,
par exemple, mentionner aussi les petites exploita-
tions ? Il nous semble que les sociétés coopératives
et ceux qui se font ici leurs défenseurs font plutôt
de la mention des coopératives dans le texte du
projet une question de prestige. En effet, il n'est
pas nécessaire de les mentionner spécialement, car
le texte qui vous est proposé oblige déjà à les prendre
en considération au même titre que les consomma-
teurs dont il n'est pas nécessaire de faire, non plus,
mention dans le texte. Notre texte prévoit que l'on
ne pourra déroger au principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie que si l'intérêt général le
justifie. Une loi qui porterait atteinte aux intérêts
des consommateurs comme à ceux des coopératives
serait en opposition à l'intérêt général et, par con-

séquent, en opposition à la Constitution dans son
nouvel article 31 bis.

Une deuxième proposition de minorité est celle
de M. Duttweiler, qui demande l'adjonction des mots
« en ayant égard à l'égalité devant la loi ». Cette
proposition n'a été soutenue par personne au sein
de la commission, et cela se comprend si l'on songe
que le principe de l'égalité des citoyens devant la
loi est déjà inscrit dans la Constitution et qu'il est
dès lors un principe général qui s'applique de plein
droit sans qu'il soit nécessaire de le répéter chaque
fois que l'on élabore un nouvel article constitution-
nel. Si l'on suivait M. Duttweiler dans sa proposi-
tion, il faudrait ajouter à chaque article constitu-
tionnel que la loi respectera le principe de l'égalité
des citoyens. Nous vous demandons de repousser
cette proposition de M. Duttweiler.

Article 31bis,.lit. a. Votre commission propose
de modifier l'ordre du projet dans rémunération des
exceptions au principe de la liberté. Il est, en effet,
préférable, avant de mentionner l'agriculture, qui
est une partie seulement de notre économie natio-
nale, de faire mention des branches économiques
dans leur généralité. La lettre a) du projet du Con-
seil fédéral devient ainsi la lettre b) du projet de la
commission et vice-versa. Il sera possible de dé-
roger au principe de la liberté du commerce et
de l'industrie pour protéger d'importantes branches
économiques et d'importants groupes profession-
nels menacés dans leur existence; aux branches
économiques et aux groupements professionnels,
votre commission a ajouté les régions dont l'écono-
mie est menacée.

Cette disposition est d'importance. C'est elle qui
doit justifier l'existence de la plupart des arrêtés que
les Chambres et le Conseil fédéral ont dû prendre
pour venir en aide à l'économie et qui ne trouvent
leur justification que dans l'état de nécessité. On ne
saurait contester sérieusement la nécessité qu'il y
eut de soutenir certaines branches économiques exi-
geant une aide immédiate, faute de quoi elles mena-
çaient de succomber. Cette nécessité a provoqué
une réforme dans les relations entre l'Etat et l'éco-
nomie libérale, ainsi que nous avons eu l'occasion de
l'exposer dans le rapport général sur l'entrée en
matière.

Actuellement, dans la plupart des Etats, l'éco-
nomie est assujettie à l'autorité et l'acheteur ne peut
payer que si l'autorité de son pays le lui permet et
lui fournit les devises nécessaires. Les restrictions
à l'importation et le contingentement sont devenus
la règle.

L'article 31, litt, a, donnera une base constitu-
tionnelle à notre politique commerciale, lui permet-
tant de faire face aux vicissitudes de la situation
internationale.

La Confédération est intervenue par arrêté urgent
pour secourir la classe moyenne, accablée par la crise
économique et par le poids de puissantes maisons.

L'article 32, litt, a, donnera une base constitu-
tionnelle qui permettra de protéger, par la loi ou par
l'arrêté soumis au referendum, les entreprises des
classes moyennes contre le -flot envahissant des
grands magasins, des magasins à prix uniques, et
des entreprises à succursales multiples.

L'Etat doit avoir la possibilité d'intervenir pour
que les grandes entreprises n'abusent pas de leur
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puissance et ne resserrent pas indéfiniment leur
étreinte.

Cette disposition constitutionnelle autorisera
l'exécution de mesures de secours pareilles à celles
qui ont été déjà prises, et donnera une base consti-
tutionnelle aux mesures extraordinaires d'ordre éco-
nomique qui n'ont été consenties qu'à la condition
de. les justifier à l'avenir par une base constitution-
nelle.

Sur une saine base constitutionnelle, la Confédé-
ration pourra, par la voie de la législation, secourir
d'importantes branches économiques et d'impor-
tants groupes professionnels menacés dans leur exis-
tence, contribuant à remettre en marche notre
économie paralysée et à revivifier les branches d'ac-
tivités les plus éprouvées.

L'article 32, litt, a, donnera la capacité d'adap-
tation nécessaire .aux vicissitudes de notre situation
nationale et la liberté indispensable à notre politique
commerciale internationale.

Mentionnons que les dispositions qui ont dû être
édictées dans le domaine de l'horlogerie pour sauve-
garder les intérêts généraux de cette industrie et
procéder à son assainissement pourront trouver à
l'avenir leur fondement et leur justification dans
l'article 31 bis, alinéa 2, litt, a, y compris la fixation
des prix, puisqu'il s'agit d'une industrie d'exporta-
tion et que l'intérêt général ou celui des consomma-
teurs ne s'y oppose pas. Il pourra en être de même
à l'égard d'autres industries d'exportation, telle
l'industrie de la paille. Mais cette intervention ne
pourra avoir lieu que par la voie législative et en
se conformant à l'article 32 que nous discuterons
plus tard.

Article 31 bis, al. 2; litt. b. « Pour conserver une
forte population paysanne et une agriculture à la
hauteur de sa tâche, ainsi que pour consolider la
propriété rurale. »

L'agriculture a été affectée par la crise. Pour
empêcher notre classe paysanne de sombrer, nous
avons dû la protéger.

La population paysanne fait partie de la classe
moyenne. Une économie saine exige une paysannerie
saine. Il faut que le paysan puisse vivre.

Il importe que nous maintenions dans nos cam-
pagnes le plus grand nombre possible d'exploitations
viables, de petite ou de moyenne grandeur.

Production, cherté des domaines, surendette-
ment sont problèmes à résoudre. L'agriculture,
abandonnée à elle-même ne résistera pas. Une inter-
vention méthodique devra restaurer l'ordre et
l'équilibre.

Là, comme ailleurs, le principe des intérêts per-
manents de l'économie nationale doit rester prédo-
minant.

c) « Pour parer aux inconvénients d'ordre écono-
mique ou social résultant de l'activité des cartels
et groupements analogues. »

De plus en plus, dans la vie économique, les
groupements prennent la place de l'individu, et
l'Etat ne peut assister indifférent à cette évolution,
sans se préoccuper de protéger contre l'arbitraire
et l'empiétement de ces associations, en les contrô-
lant.

Une proposition Scherer-Bâle, qui n'est soutenue
par aucun autre membre delà commission, demande
de modifier le texte que nous vous proposons et de

dire : « pour réglementer les cartels et groupements
analogues ». Nous demandons d'écarter cette pro-
position qui, du reste, ne modifie pas le but que nous
nous proposons. Mais comme l'Etat ne doit inter-
venir que si ces cartels et groupements présentent
des inconvénients et ne doit légiférer que pour parer
à ces inconvénients, il est plus juste et préférable
de le dire expressément.

Art. 31, litt. cbis.
Votre commission vous propose, en outre, de

justifier l'intervention de la Confédération aux fins
de préparer l'approvisionnement .du pays en pré-
vision d'une guerre au moyen du texte constitution-
nel, d'où la lettre cbis: «pour se prémunir contre
la guerre ». Ce texte se justifie de lui-même sans
qu'il soit nécessaire d'insister. Il n'a été combattu
par personne.

Article 31, litt. der.
La question de la réglementation des banques,

caisses d'épargne et bourses ayant été soulevée à
plusieurs reprises, elle fut renvoyée par la commis-
sion au Conseil fédéral pour examen. Celui-ci, à son
tour, demanda rapport à M. le juge fédéral Huber,
en sa qualité d'expert juridique, afin de savoir si, à
son avis, la loi fédérale sur les banques pouvait
trouver son fondement dans les dispositions de
l'article 31 bis tel que nous l'avions adopté jusqu'à
notre dernière séance. Dans son rapport juridique,
M. Huber expose que la loi sur les banques trouve
son fondement, pour certaines de ses dispositions, t
dans les articles 64 et 64bis de la Constitution,
comme aussi dans l'article 39, alinéa 3. Mais aussi
d'autres dispositions de cette loi s'appuient sur
l'article 34ter de la Constitution qui va être abrogé
dans sa teneur actuelle, suivant notre projet. Il con-
vient donc de leur donner, pour l'avenir également,
une base constitutionnelle. La loi sur les banques
ne pourrait trouver son fondement dans l'article 32,
alinéa 1, parce que celui-ci oblige au respect de la
liberté du commerce et de l'industrie. Il est donc
nécessaire d'insérer une disposition, qui est sous la
lettre cter, qui permette de donner sans discussion
un fondement constitutionnel à la loi sur les banques.
Sont exclus de la réglementation, les établissements
cantonaux de crédit dont les engagements sont
garantis par l'Etat, la Confédération ne pouvant
légiférer à leur égard que dans le domaine de la
surveillance. M. Duttweiler, qui est cependant ici le
champion de la liberté de commerce, voudrait que
l'on aille plus loin et que l'on mentionne expressé-
ment l'exportation des capitaux. Cela nous con-
duirait trop loin et cette proposition rentrerait dans
le cadre de la proposition de minorité — qui a été
repoussée par la commission — tendant à insérer
sous b bis une disposition restreignant la liberté du
commerce « pour assurer une politique de crédit et
des taux d'intérêt qui stimule l'économie natio-
nale ». C'est l'intervention de l'Etat dans ce que nos
collègues de langue allemande appellent la « Kredit
und Zinsfusspolitik », soit la réglementation du
marché de l'argent.

Puisqu'il sera possible de réglementer à l'égard
des banques, la loi d'application — et elle le fait
déjà —peut permettre à l'Etat d'intervenir à l'oc-
casion d'émission d'emprunts étrangers dans notre
pays! Mais il n'y a pas lieu, comme le voudrait la
minorité de la commission, de charger l'Etat de
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diriger la politique du marché de l'argent. L'Etat
ne doit intervenir — et c'est un principe auquel se
tient la majorité de votre commission — que là où
cela est absolument nécessaire et pour sauver des
industries ou des groupes professionnels menacés
dans leur existence.

Ne chargeons pas l'Etat de tâches pour lequel il
n'est pas fait. L'adoption de cette proposition de
minorité devrait avoir pour conséquence l'inter-
vention permanente de l'Etat dans le domaine du
crédit et du taux de l'intérêt. Ce n'est pas non plus
le but que nous poursuivons par la revision actuelle
de la Constitution. Notons enfin que la politique
du crédit et de l'intérêt se fait en grande partie par
l'intermédiaire des banques cantonales qui sont
presque partout des banques d'Etat, et par la
Banque nationale. Il n'y a pas lieu pour la Con-
fédération de s'ingérer dans ce domaine et il convient
de laisser cette question dans la compétence des
banques. La situation actuelle, comme celle que
nous avons vécue ces dernières décades, n'est pas
telle que la nécessité soit démontrée d'une inter-
vention de l'Etat par la voie législative.

Il a été distribué, aujourd'hui, deux nouvelles
propositions relatives à l'art. 31 bis.

L'une est de M. Staehli-Berne, qui propose
d'ajouter les termes « et une sylviculture » après
« forte population paysanne ». On dirait donc : «pour
conserver une forte population paysanne et une
sylviculture ».

Je me réserve d'entendre l'exposé de M. Stähli
motivant l'adjonction qu'il sollicite et de vous en
proposer l'adoption ou le rejet suivant ce qui sera
déclaré ici.

Une proposition de M. Berthoud, à l'article
31 bis, tend à supprimer les mots: « . . . en déro-
geant, au besoin, à l'article 31, al. 1er». Nous sommes
d'accord avec M. Berthoud que sa proposition
tombe dès l'instant où l'article 31, al. 1er, n'a pas
été adopté par le Conseil. Il faut donc conserver
le projet tel qu'il est présenté par la commission
et adopté par le Conseil. M. Berthoud ne main-
tient pas sa proposition de suppression.

Il fait une autre proposition à la lettre a. Le
projet dit: « . . . pour protéger des régions dont
l'économie périclite ainsi que d'importantes bran-
ches économiques». M. Berthoud nous demande
de..dire: « . . . ainsi que pour sauvegarder d'impor-
tantes branches économiques».

Pour ce qui me concerne, dans le texte français,
j'admets la proposition de M. Berthoud qui, en
réalité, indique mieux ce que l'on entend. Ces
termes sont parfaitement adéquats et j'accepte la
proposition de M. Berthoud sur ce point. Il y au-
rait lieu, dès lors, de mpdifier également quelque
peu le texte allemand.

Präsident: Damit Sie ein klares Bild über das
Weitergehen der Diskussion bekommen, bat ich
die beiden Referenten, über den ganzen Umfang
des Art. 31 bis mit all seinen Anträgen zu referieren,
damit die Diskussion abgekürzt werden kann. Da-
gegen ist es jetzt selbstverständlich — sonst gibt
es keine Ordnung in der Diskussion — dass wir
abschnittweise vorgehen. Ich würde vorschlagen,
dass wir morgen den ersten Absatz, also die Minder-
heitsanträge Herzog und Duttweiler mit eventuel-

len Votanten bereinigen und darüber abstimmen,
dann zum zweiten Absatz usw. weitergehen, andern-
falls ginge die Diskussion am Schluss vollständig
durcheinander. Auf diese Weise können wir Ab-
schnitt für Abschnitt beraten.

Herzog, Berichterstatter der I. Minderheit: Ich
kann mich in der Begründung des Minderheits-
antrages kurz fassen. Sie werden mir aber erlauben,
darauf hinzuweisen, welchen Weg dieser Minder-
heitsantrag gegangen ist, bis er in der Vorlage in
dieser Fassung erschienen ist. Bereits in der Ex-
pertenkommission wurde von einem Vertreter
darauf hingewiesen, dass es nötig sei, für die Ge-
nossenschaften eine besondere Bestimmung zu er-
lassen. Es wurde damals in der Expertenkommis-
sion der Vorschlag gemacht, es «sei dem Art. 31
oder 32 folgendes Alinea beizufügen: „Genossen-
schaften, die auf Grundlage der . gegenseitigen
Selbsthilfe hauptsächlich ihren Mitgliedern auf dem
Gebiete der Produktion, der Produktionsverwer-
tung oder der Deckung des wirtschaftlichen oder
hauswirtschaftlichen Bedarfs dienen sollen, dürfen
durch die Gesetzgebung weder an ihrem Entstehen
noch an ihrem Wirken oder ihrer Entwicklung be-
einträchtigt werden." Es ist also in der Experten-
kommission ein Antrag bezüglich der besondern
Berücksichtigung der Stellung der Genossenschaf-
ten gestellt worden, der viel weiter ging als das,
was wir jetzt schlussendhch als Minderheitsantrag
vor uns liegen haben.

Es wird auch in der Botschaft des Bundesrates
auf Seiten 56 und 57 auf die besonderen Verhält-
nisse der Genossenschaften' hingewiesen, und es
wird dort gesagt, dass von Vertretern der Genossen-
schaften schon in der begutachtenden Kommission
für die Wirtschaftsgesetzgebung der Antrag ge-
stellt worden ist, es sei in lit. b beizufügen: „Unter
besonderer Berücksichtigung des Genossenschafts-
wesens", oder „unter Berücksichtigung der genos-
senschaftlichen Selbsthilfe". Auch das beliebte
nicht, und später wurde dann vom zwischengenos-
senschaftlichen 'Ausschuss an das eidgenössische
Volkswirtschaftsdepartement unterm Datum vom
13. August 1937 eine Eingabe eingereicht, in welcher
der Vorschlag gemacht wurde, zu sagen: ,,Er (der
Bund) ist befugt, ohne an die Schranken der Han-
dels- und Gewerbefreiheit gebunden zu sein, unter
Wahrung der Gesamtinteressen und mit Rücksicht
auf die freie Entwicklung der genossenschaftlichen
Selbsthilfe Vorschriften zu erlassen". Diese Ein-
gabe vom 13. August 1937 ist unterschrieben ein-
mal vom Schweiz. Ausschuss für zwischengenossen-
schaftliche Beziehungen, dann von der Vereinigung
landwirtschaftlicher Genossenschaftsverbände der
Schweiz, vom Verband ostschweizerischer landwirt-
schaftlicher Genossenschaften, vom Verband der
Genossenschaften Konkordia, vom Schweiz. Bauer'n-
verband, vom Zentralverband Schweiz. Milchprodu-
zenten, vom Verband Schweiz. Konsumvereine
und vom Verband Schweiz. Eierverwertungsgenos-
senschaften. In dieser Eingabe ist von allen diesen
Genossenschaften, und zwar von Produzenten-
genossenschaften wie von reinen Konsumgenossen-
schaften, die Forderung gestellt worden, es seien
die Genossenschaften besonders zu berücksichtigen.
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In der Kommissionsberatung wurde auf diese
Situation hingewiesen und es wurde das Begehren
gestellt, es seien die Genossenschaften besonders
zu erwähnen. Im Verlaufe der Diskussion wurde
von Herrn Kollega Seherer-Basel der Antrag ge-
stellt, es sei noch ein Hinweis beizufügen, der be-
sagt, dass auch auf eine billige Lebenshaltung Rück-
sicht genommen werden müsse. Wir haben darauf
hingewiesen, dass man in dieser Fassung dem An-
trage des Herrn Dr. Scherer nicht zustimmen könne.
Wir haben auch darauf hingewiesen, dass sein An-
trag in einem ändern Zusammenhang behandelt
werden müsse. Wir haben uns dann dahin ver-
ständigt, dass bei der Behandlung der Genossen-
schaften der Antrag gestellt werden solle, dass auch
auf die Konsumenten Rücksicht genommen werden
müsse. Auch diese Bezeichnung beliebte nicht und
es haben sich dann die Befürworter dieses Antrages
dahin geeinigt, dass man sagte, es sei auf die Ver-
braucher und die Selbsthilfegenossenschaften Rück-
sicht zu nehmen. Man kam nicht ohne weiteres zu
dieser Bezeichnung „Verbraucher", sondern Herr
Bundesrat Obrecht war damals selbst der Auf-
fassung, dass man diese Bezeichnung in die Wirt-
schaftsartikel aufnehmen könne. Er sagte laut
Kommissionsprotokoll: Dagegen dürfte die Rück-
sichtnahme auf die Verbraucher angemessen sein,
um allfällige Bedenken wegen eines einseitigen
Produzentenschutzes zu zerstreuen. — Herr Bun-
desrat Obrecht stand auf dem Standpunkt, dass
die besondere Erwähnung der Selbsthilfegenossen-
schaften nicht angängig sei, hingegen die Auf-
nahme der Bezeichnung „Verbraucher"; dieser
letzteren stimmte er zu.

Ein Teil der Kommission war der Auffassung,
die Genossenschaften brauchten nicht besonders
genannt zu werden und ein anderer Teil war der
Ansicht, dass der Hinweis auf die Verbraucher
nicht notwendig sei. In Zusammenwirkung dieser
beiden Auffassungen entstand dann ein mit 13
gegen 10 Stimmen gefasster Beschluss der Kom-
mission in Murren, wonach gesagt wurde, es sei
Rücksicht zu nehmen auf die Verbraucher und die
Selbsthilfegenossenschaften. Das war der erste Be-
schluss der Kommission. Diese stimmte also mit
einer Mehrheit von 3 Stimmen dem zu, was wir
heute als Minderheitsantrag einreichen müssen.

In einer späteren Kommissionssitzung wurde
dann kurz vor Schluss der Antrag gestellt, es sei
auf diesen einmal gefassten Beschluss zurückzu-
kommen. Nach einer kurzen Diskussion wurde
dann mit einer Stimme Mehrheit beschlossen, es
sei dieser erstmals gefasste Beschluss wieder auf-

'zuheben und die Rücksichtnahme auf den Ver-
braucher und die Selbsthilfegenossenschaften in
Art. 31 bis zu streichen.

In einer späteren Sitzung wurde dann darauf
aufmerksam gemacht, dass die jetzt vorliegende
Fassung, nach welcher die genossenschaftlichen
Selbsthilfeorganisationen und die Verbraucher nicht
bezeichnet waren, die Wirtschaftsartikel gefährden
müssten. Ein Antrag, darauf zurückzukommen,
wurde aber wieder mit einer Stimme Mehrheit ab-
gelehnt.

Sie alle kennen auch die Eingaben des Ver-
bandes Schweizerischer Konsumvereine. In der
Eingabe vom Januar 1938 wird gesagt:

Nationalrat. — Conseil National. 1938.

„Einzig der Konsument, der isolierte wie der
kollektiv organisierte, hat von den neuen Vor-
schlägen nichts zu erwarten, im Gegenteil, er ver-
zichtet durch die Annahme dieser neuen Wirtschafts-
artikel auf verschiedene Vorrechte, auf verschiedene
Rechte, die er bis jetzt gehabt hat."

Und in einer zweiten Eingabe, die im März
1938 Ihnen allen ̂ zugestellt wurde, heisst es, man
könne beinahe den Eindruck erhalten, dass die-
jenigen Kreise, die innerlich die neuen Wirtschafts-
artikel ablehnen, deren Fassung absichtlich ver-
schärfen wollen, um durch allzu weitgehende Be-
schränkungen die schon stark gefährdete Vorlage
in der Volksabstimmung zu Fall zu bringen.

Ferner wird erklärt : Wem die Annahme der neuen
Wirtsehaftsartikel wirklich am Herzen liege, der
brauche keine grossen Opfer zu bringen, er brauche
das Wort Gesamtinteresse nur durch die Beifügung
der Ausdrücke Verbraucher und Selbsthilfegenos-
senschaften zu verdeutlichen.

Ich wollte auf diese Entwicklung des Minder-
heitsantrages hinweisen, um Ihnen auch hier im
Ratssaale ein Bild der ganzen Situation zu geben.

Es wird nun erklärt, dass man vielleicht wohl
den Hinweis auf die Selbsthilfeorganisationen auf-
nehmen könne. Insbesondere die bäuerlichen Ver-
treter sagen, dass sie vielleicht dem zustimmen
könnten, hingegen auf keinen Fall der Aufnahme
des Ausdruckes „Verbraucher". Andere erklären:
Wir können der Erwähnung der Selbsthilfeorgani-
sationen nicht zustimmen, vielleicht aber jener des
Ausdruckes „Verbraucher".

Wir sind der Auffassung, dass das eine wie das
andere so notwendig ist wie andere Bestimmungen
dieser Vorlage.

Es wird erklärt : Wir haben ja die Bestimmung,
dass Massnahmen nur ergriffen werden könnten
unter Rücksichtnahme auf die Gesamtinteressen
des Landes und darunter seien doch eigentlich auch
die Verbraucher jeder Art und die Selbsthilfe-
organisationen verstanden; man solle doch Ver-
trauen haben in die Erklärungen des Bundesrates,
der Herren Kommissionsreferenten und anderer
Herren.

Bei allem Vertrauen zum Vertreter des Bundes-
rates müssen wir uns doch erlauben, hier unsern
Antrag aufrecht zu erhalten. Wir wollen aner-
kennen, dass Herr Bundesrat Obrecht die Auffas-
sung haben kann, es solle nichts geschehen, was die
Interessen der Verbraucher im weitesten Sinne des
Wortes tangieren und verletzen könnte. Wir wollen
alles Vertrauen haben dahingehend, dass nach Auf-
nahme der neuen Artikel in die Bundesverfassung
nichts getan werden soll, was die berechtigten Inter-
essen der Selbsthilfegenossenschaften schädigen
würde. Aber Sie müssen uns doch erlauben, daran
zu denken, dass vielleicht einmal Herr Bundesrat
Obrecht nicht mehr Chef des eidgenössischen Volks-
wirtschaftsdepartementes und Bundesrat sein wird ;
das ist eine rein menschliche Entwicklung. Herr
Bundesrat Obrecht wird vielleicht auch einmal zu-
rücktreten. Man weiss nicht, wann das sein kann.
Es könnte auch in absehbarer Zeit jemand anders
das Volkswirtschaftsdepartement übernehmen,
kurz, es könnte jemand an die Spitze dieses De-
partementes treten, der sich dann nicht mehr an
die Worte von Herrn Bundesrat Obrecht gebunden
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fühlte und vielleicht auch nicht mehr mit diesem
Verständnis diese Fragen behandeln würde, wie es
Herr Bundesrat Obrecht bis jetzt getan hat.

Wenn man nun sagt: Mit der Erwähnung der
Gesamtinteressen, mit der Rücksichtnahme auf
diese Gesamtinteressen seien doch die Verbraucher
und die Selbsthilfegenossenschaften auch geschützt,
sie seien in diesem Ausdrück auch enthalten, darf
man demgegenüber doch darauf hinweisen, dass
man dann überhaupt keine nähere Bezeichnung
irgendwelcher Wirtschaftsgruppe in den neuen
Verfassungsartikeln brauchte. Wir sind damit
einverstanden, dass eine ganze Anzahl von Wirt-
schaftsgruppen im neuen Wirtschaftsartikel speziell
genannt werden. Wir sehen ein, dass es notwendig
ist, speziell auch die Forderungen der Landwirt-
schaft im neuen Wirtschaftsartikel zu erwähnen.
Wir sehen ein, dass für die Industrie und das Ge-
werbe ganz bestimmte Umschreibungen in den
neuen Verfassungsartikeln enthalten sein müssen.
Aber dürfen wir dann nicht auch verlangen und
erwarten, dass, wenn jetzt diese neuen Wirtschafts-
artikel geschaffen werden, auch Rücksicht getra-
gen wird auf das, was wir vertreten und was wir
glauben, mit einem gewissen Recht hier vertreten
zu dürfen und zu sollen.

Ich will Sie ferner noch darauf aufmerksam
machen, dass, wenn Sie wirklich der Auffassung
sind, dass diese neuen Wirtschaftsartikel notwendig
sind und in der Volksabstimmung angenommen
werden sollen — ich darf Ihnen verraten, dass man
in unserer Fraktion, auch ich persönlich, von dieser
Notwendigkeit überzeugt ist — Sie dann doch
bedenken müssen, dass es unumgänglich ist, jene
Kreise, die zum vornherein all dem, was von Bern
kommt, ihre Opposition entgegensetzen, auf eine
möglichst kleine Zahl zurückzudrängen. Wir haben
in der Schweiz, das wissen Sie alle^ eine grosse
Zahl obligatorischer Neinsager, die zu allem Nein
sagen, was von Bern kommt. Wenn Sie den Kreis
dieser obligatorischen Neinsager noch vergrössern,
indem Sie berechtigten Forderungen^ die wir hier
stellen, einfach nicht Rechnung tragen, dann ge-
fährden Sie die Vorlage. Das kann aber nicht Ihre
Absicht sein, und das ist auch nicht unsere Ab-
sicht. Aber wir sind der Auffassung, dass Sie hier
vielleicht im Begriffe sind, den Wirtschaftsartikeln,
die Sie neu fassen wollen, zum vornherein den
Todesstoss zu versetzen, wenn Sie unseren An-
trägen nicht zustimmen.

Aus diesen Gründen bitte ich Sie, das alles zu
berücksichtigen und unserm Minderheitsantrag,
der ursprünglich ein Mehrheitsantrag war, zuzu-
stimmen.

Duttweiler, Berichterstatter der II. Minder-
heit: Alle Anträge entspringen einer Grundauf-
fassung. Sie stützen sich auf das, was im Jahre 1870,
als die Handels- und Gewerbefreiheit das erstemal
vom Bundesrat den Räten vorgeschlagen wurde,
das natürlichste Recht des Bürgers genannt wurde.
In der Botschaft wurde darunter sowohl die wirt-
schaftliche Freiheit als die Rechtsgleichheit und der
Grundsatz der Trennung der Gewalten verstanden.
Das sind die Gesichtspunkte, aus denen unser
Antrag erfolgte. Wir wollen also, dass der Gesetz-
geber die exekutive und richterliche Gewalt aus-

einanderhalten werde. Die Rechtsgleichheit ist ein
Grundbegriff. Ich mache darauf aufmerksam, dass
sie in Art. 4 der Bundesverfassung steht und dass
es dort heisst, der Zweck des Bundes sei die För-
derung der gemeinsamen Wohlfahrt der Eidge-
nossen. Es ist also der elementarste Grundsatz,
den wir kennen. Jedes kleine Kind kennt schon
diesen Grundsatz. Es fühlt die Rechtsungleichheit,
wenn ein anderes Kind ein grösseres Stück Brot
bekommt. Das macht sich geltend, ohne dass die
Bundesverfassung diesen Kindern bekannt wäre,
so elementar ist das Rechtsempfinden in diesem
Punkt verankert.

Nun setze ich mich auseinander mit dem Ein-
wand des Herrn Kommissionspräsidenten, der er-
klärt, es bedeute einen Pleonasmus, wenn wir aus-
drücklich die Rechtsgleichheit vorbehalten. Ich
mache darauf aufmerksam, dass in der Vorlage
zweimal die Rücksicht auf das Gesamtinteresse ent-
halten ist. In der ganzen Bundesverfassung, in allen
ihren 123 Artikeln ist in keinem Falle das Gesamt-
interesse vorbehalten, weil das die Selbstverständ-
lichkeit selbst ist. Der erste Artikel, der Art. 2 der
Bundesverfassung, der sich mit den Individuen
abgibt, statuiert das Allgemeininteresse. Also wes-
halb dieser Pleonasmus das erstemal in der Ver-
fassungsgeschichte ? Ich will Ihnen sagen, weshalb :
Weil Sie ein schlechtes Gewissen haben, ganz genau
wissen, dass das Volk der Sache misstraut. Daher
unterstreichen Sie zweimal das, was in der Regel
wenigstens in der Praxis der dringlichen Bundes-
beschlüsse nicht gehalten wurde. Wenn Sie aber
etwas schon zweimal unterstreichen, was das
Selbstverständlichste ist. so möchte ich dartun,
dass es sich bei der Bedingung der Rechtsgleichheit
anders verhält. Wir gestatten durch die Aenderung
der Bundesverfassung, dass die verschiedenen Frei-
heiten eingeschränkt werden. Freiheit und Gleich-
heit sind sozusagen gleichzustellen, ich persönlich
habe zwischen diesen beiden Begriffen keinen Unter-
schied gefunden, denn wenn Gleichheit ist, ist auto-
matisch auch Freiheit, wenn kein Bürger über dem
ändern steht, stehen sie alle gleich, müssen alle auch
frei sein und umgekehrt. Wenn wir bei einer
bestimmten Freiheit gestatten, diese einzuschrän-
ken, so müssen wir auch eine Schranke setzen, wo
diese Möglichkeit aufhört. Das ist möglich durch
die Einfügung des Vorbehaltes der Rechtsgleichheit,
die gewahrt werden muss.

Uebrigens macht auch der juristische Experte
der nationalrätlichen Kommission Vorbehalte, und
zwar schon bei Art. 31 bis. Er sagt dort schon ver-
klausuliert, dass die Rechtsgleichheit ja gewährt
werden könne unter bestimmten Voraussetzungen"
bei Kontingenten und in ähnlichen Fällen. Also
sehen wir, dass die Frage hier besteht. Alle Aus-
setzungen der Oeffentlichkeit an den dringlichen
Bundesbeschlüssen bezogen sich auf Rechtsun-
gleichheit. Sie finden kein einziges Beispiel unter
den vielen Kritikern, das nicht die Verletzung der
Rechtsgleichheit als aufreizendstes Motiv in sich
schlösse.

Daher glaube ich, dass der Bundesrat selbst ein
Interesse hat, die Rechtsgleichheit ausdrücklich er-
wähnen zu lassen. Es ist klar, dass der Bundesrat
das Bedürfnis hatte, sich selbst Sachverständige
vorzusetzen, d. h. dass er die Allgemeinverbind-
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lichkeit abhängig machte von einem zuständigen
Gutachten von wirtschaftlich unabhängigen Sach-
verständigen. Nachdem nun jene Klausel schon in
der Kommission in Murren gefallen ist, haben wir
einen Anlass mehr, hier eine Schranke zu setzen.
Ich erinnere daran, dass die Rechtsgleichheit m der

' O

vergangenen Praxis in folgenden Fällen nicht inne-
gehalten wurde: Exportkontingente von 1913/14
für Käse gelten heute als wohlerworbenes Recht.
Wie ist es möglich, dass ein Stand diese Vorrechte
geniesst, entgegen dem Art. 4 der Bundesverfassung,
wonach alle Bürger vor dem Gesetz gleich sein
sollen ? Schon das Kind, das geboren wird, hat ein
Recht, dieses Kontingent als erblich in Anspruch
zu nehmen. Sie sehen, dass es sich um reine Vor-
rechte des Standes handelt. Dann die Individual-
kontingente.

In den Schuhmacherbeschlüssen bestimmt heute
schon ein Verband, welcher von verschiedenen
Söhnen des Schuhmachers das Schuhmacher*
geschäft übernehmen dürfe. Auch hier ist die
Rechtsungleichheit klar. Wir wehren uns mit allen
Kräften gegen die Vorrechte. Es sei auch Ihnen
gesagt: Da, wo die Willkür einsetzt, wo die Ein-
schränkung der Freiheit möglich ist, ist automatisch
auch eine gewisse Korruption sofort möglich. Das
ist die schlimme Erscheinung, und jede Ein-
schränkung der Rechtsgleichheit hat sofort diese
Folge. Wir dürfen glücklicherweise feststellen, dass
das in der Schweiz in einem minimalen Grade der
Fall ist. Es kann aber in keinem Staat vermieden
werden, dass die Möglichkeit, Vorrechte oder Be-
nachteiligungen zu schaffen, nicht diese schlimmen
Erscheinungen im Gefolge hätte.

Rechtsgleichheit heisst automatisch auch Sauber-
keit. Ich habe die Frage bereits beantwortet, ob
es möglich ist, unter dem Regime der Rechts-
gleichheit auszukommen. Es gibt Systeme, wie
das Leistungssystem, das alle Bürger gleich stellt,
und trotzdem gewisse Beschränkungen ermöglicht.
Die Frage ist die, sie wurde schon aufgeworfen:
Ist Rechtsgleichheit nicht hie und da Rechts-
ungleichheit ? Die Frage muss in einem gewissen
Masse bejaht werden. Da, wo Gross- und Klein-
betriebe in Frage stehen, kann die Erscheinung auf-
treten, dass der Grossbetrieb bei gleichem Recht
Vorrechte besitzt. Es ist aber möglich, diese Un-
gleichheit der Kleinen auf ändern Gebieten auszu-
gleichen, wenn wir vom sozialpolitischen Moment
ausgehen — und ich würde Ihnen empfehlen, eine
so gròsse Sache von höheren Gesichtspunkten aus
zu regeln — wonach wir den Leistungsfähigen
eventuell höher besteuern. Auch da verlangen wir
durchgehende Massnahmen, dass im allgemeinen
Grossbetriebe der Produktion und Verteilung im
ganzen Wirtschaftsgebiet stärker belastet werden
als Kleinbetriebe.

Sie sehen, der Vorbehalt der Rechtsgleichheit
hat auch hier seine Berechtigung. Wenn wir aber
Grossbetriebe der Produktion, der Industrie und
des Handels stärker belasten, so tritt die Frage auf,
ob wir damit unsere Wirtschaft nicht wesentlich
leistungsfähiger machen und damit den Reallohn
drücken. Unsere Behauptung geht dahin, dass das
ganze System in bester Ordnung zu einem'wohl
geordneten Niedergang führen wird, wie jedes ge-
bundene System den Staat hochzieht und die

Individuen herabdrückt, wobei schliesslich nament-
lich die Arbeitnehmer das Nachsehen haben.

Es ist in einem Antrag Berthoud die Rechts-
gleichheit auch eingeflochten worden. Es scheint
also, dass sich doch diese Idee, die in der ganzen
Wirtschaftsexpertenkommission nie behandelt wur-
de, die auch in den Beratungen der nationalrät-
lichen Kommission eigentlich keine richtige Dis-
kussion erfahren hat, sondern erst in einem Gut-
achten des juristischen Experten auftauchte, sich
doch durchsetze. Praktisch wird sie erst fühlbar
werden, wenn der Antrag Stäubh, dass ein Rekurs,
ähnlich wie beim Bankengesetz, an die staatsrecht-
liche Abteilung des Bundesgerichtes möglich ist,
durchgeht. Dann ist das Recht des Bürgers, gegen
Rechtsungleichfoeit aufzutreten, eigentlich erst ge-
wahrt.

Der Antrag fällt ganz automatisch dahin, wenn
der Antrag Berthoud angenommen werden sollte.
Soviel ich gehört habe, soll der Antrag Berthoud
eine gewisse Chance haben, angenommen zu werden.
Weshalb sollen. Sie diesem Antrag nicht zustimmen ?
Die Absage ist für mich auch eine Antwort und
keine wertlose. Sie nimmt nämlich der ganzen
Vorlage die Maske weg. Es handelt sich hier nicht
um Handels- und Gewerbefreiheit, sondern darum,
Willkür und Rechtsungleichheit auszumerzen. Dann
haben wir eine klare Situation. Schöner aber wäre
es, wenn wir wenigstens diesen Grundsatz retten
könnten, wenn wir schon die Freiheit der Wirt-
schaft einschränken würden.

Meili: Ich möchte Ihnen beantragen, den Antrag
der ersten Minderheit zu Art. 31, Abs. 2, abzu-

lehnen und möclhte Sie zugleich bitten, die Aus-
führungen von Herrn Nati'onalrat Herzog wenig-
stens gegen den Schluss hin nicht allzu tragisch
zu nehmen. Dieser Antrag ist nicht nötig. Er ruft
nur Widerstände hervor, die wir vermeiden können.
Die Verbraucher und Selbsthilfeorganisationen, die
da extra geschützt werden wollen, sind genügend
geschützt mit dem Ausdruck: ,,Das Gesamt-
interesse". Nur wenn das Gesamtinteresse es recht-
fertigt, dürfen die Bestimmungen, die wir vorsehen,
angewendet werden. Nun ist es ganz unzweifelhaft,
dass unter dieses Gesamtinteresse auch die Selbst-
hilfeorganisationen und die Verbraucher fallen.
Persönlich wäre mir die Erwähnung der Selbsthilfe-
prganisationen nicht unangenehm. Ich bin auch
Genossenschafter. Aber alle jene breiten Kreise,
die nicht in Genossenschaften organisiert sind,
lehnen sie ab, und das ist doch ein schöner Teil des
Schweizervolkes. Auch der Bundesrat lehnt das ab.

Nun glaube ich, der Einigung mit diesen Kreisen '
zuliebe könnten wir auf diese Erwähnung der Selbst-
hilfeorganisationen verzichten, um so mehr, als sie

. .ja sowohl im Volk als im Rat eine Macht bilden,
gegen die niemals Gesetze oder Gesetzesbestim-
mungen durchgebracht werden könnten.

Unter allen Umständen aber lehnen wir den
Ausdruck „Verbraucher" ab. Nehmen wir ihn auf,
dann müsste daraus geschlossen werden, dass z. B.
die Erhaltung des Bauernstandes nur unter aus-
drücklicher Wahrung der Interessen der Verbraucher
stattfinden könnte. Die Verbraucher kämen voran,
die Produzenten würden hinten nachhinken. Das
ist falsch; das Umgekehrte ist richtig und entspricht
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dem Geist dieser Vorlage. Diese Vorlage will die
Produktion schützen, Existenzen erhalten; sie will,
soweit das nötig ist, die Preise so sichern, dass die
Produktionskosten gedeckt werden, dass der Produ-
zent bestehen, Arbeiter einstellen und sie recht
bezahlen kann. Damit ist doch wohl allen geholfen.
Das ist ja die Hauptsache, dass Arbeitsgelegenheit,
Verdienstmöglichkeit geschaffen wird. Es ist dabei
durchaus Nebensache, ob der Lebenshaltungsindex
einige Punkte höher oder tiefer stehe. Beides mit-
einander, ein angemessener Preisschutz auf der
einen Seite und billigste Lebenshaltung auf der
ändern Seite, ist eben nicht zu erreichen. Das
schliesst sich gegenseitig aus. Es ist eine Illusion,
wenn man das glaubt, und eine Täuschung, wenn
man es dem Volke vormacht. Man kann nicht
durch Gesetzesmassnahmen dem Produzenten, dem
Gewerbe, der Landwirtschaft usw. helfen, ohne die
Konsumenten irgendwie zu belasten. Die Existenz
des Gewerbes und der Landwirtschaft beruht auf
entsprechenden Preisen. 'Diese müssen getragen
werden von jemandem, und zwar vom Konsu- ,
menten. Sie können von ihm getragen werden,
wenn Verdienstmöglichkeit, wenn gut bezahlte
Arbeit vorhanden ist. Das will die Vorlage; sie will
die Produktion erhalten, Verdienstmöglichkeiten
schaffen. Damit hilft sie auch den Konsumenten
und Verbrauchern. Dass der Schutz der Produ-
zenten nicht zu weit geht, dafür bürgt ja der Aus-
druck: „Das Gesamtinteresse". Nur soweit dieses
nicht tangiert wird, kann einzelnen Betriebszweigen
geholfen werden.

Man hat der Landwirtschaft in dieser Vorlage
ein Extraalinea eingeräumt. Das war dringend
nötig. Wenn Sie mir nun gestatten, zu diesem,
Alinea gleich einige wenige Sätze zu sagen, damit
ich nicht das Wort nochmals ergreifen muss, so
möchte ich Ihnen folgendes zu Gemute führen:
In der jetzigen Bundesverfassung gibt es keinen
Artikel, der dem Bunde klar und deutlich das Recht
gibt, Gesetzesbestimmungen zum Schütze der
Landwirtschaft zu erlassen. Was man bisher ge-
macht hat, stützte sich mit mehr oder weniger Becht
auf den sog. Wohlfahrtsartikel oder dann auf das
Notrecht. Ein spezieller Verfassungsartikel hierfür
besteht bis heute nicht. Es gilt also zunächst die
verfassungsmässige Grundlage zu schaffen für be-
reits Beschlossenes und bereits Bestehendes. Dar-
über hinaus hat allerdings die neuere Zeit auch in
der Landwirtschaft das Bedürfnis nach weiterem
Schutz gezeitigt. Sie erinnern sich an die Dis-
kussion beim Entschuldungsgesetz, wo Herr Na-
tionalrat Dr. Müller den Antrag gestellt hat, es sei
das Recht auf Bodenerwerb dem Selbstbebauer
allein zu reservieren. Der Antrag musste abgelehnt
werden, schon aus dem Grunde, weil in der Ver-
fassung dafür eine Kompetenz nicht vorhanden
war. Aber das Bedürfnis nach einer gewissen Ein-
schränkung im Liegenschaftenverkehr besteht und
gesetzliche Bestimmungen darüber mit einer ent-
sprechenden Verfassungsgrundlage dafür müssen
kommen. Ueber das Ausmass dieser Einschränkung
wird man später reden. Darüber hinaus harren
andere Fragen der gesetzlichen Regelung. Zum
Teil hat man sie auch im Entschuldungsgesetz zu
lösen versucht. Ich erinnere an die Abänderung
des Erbrechtes, an die Einführung einer Belehnungs-

grenze usw., wobei es mir allerdings fraglich ist,
ob nicht mindestens das letztere Problem bisher in
unserer Verfassung noch recht mangelhaft verankert
ist. Auch für die dauernde Milchpreisstützung
und die Betriebsumstellung, die in der Landwirt-
schaft nötig ist, fehlt die Verfassungsgrundlage.

Von diesen und ändern Fragen hängt die Exi-
stenzmöglichkeit der Landwirtschaft ab, und da
niemand diese Existenzberechtigung bestreitet und
niemand die Notwendigkeit eines gesunden Bauern-
standes bezweifelt, so müssen ges'etzliche Be-
stimmungen zum Schütze der Landwirtschaft ge-
schaffen werden. Aus dieser Erkenntnis ist die
lit. b des Art. 31 bis entstanden. Es ist das, was wir
haben müssen. Es ist wenig, aber es kann genügen.
Es ist knapp und klar gefasst, wie es einer Ver-
fassungsbestimmung entspricht.

Aber nun kommt eine Minderheit und will schon
in der Verfassung das in lit. b Versprochene wieder
illusorisch machen, indem man die Erhaltung eines
gesunden Bauernstandes und einer leistungsfähigen
Landwirtschaft von der Rücksichtnahme auf die
Verbraucher abhängig macht. Das lehnt die ganze
Landwirtschaft und die ganze mittelständische
Bevölkerung ab.

Wir wissen, dass der Schutz ein beschränkter
bleiben, sich auf das Notwendigste beschränken
muss. Für die Landwirtschaft wird niemand be-
streiten, dass er sich bisher nicht in den Grenzen
des Nötigen gehalten hat. Beweis dafür sind die
Zehntausende bedrohter Existenzen. Der Bauern-
stand macht übrigens nur noch einen Viertel der
Bevölkerung aus. Er steht in sehr vielen Fragen
einer Dreivierteismehrheit gegenüber, die anders

O O '

orientiert und anders interessiert ist. Es besteht
also keine Gefahr, dass wir eines Tages zu gut
abschneiden könnten. Wir lassen übrigens immer
das Gesamtinteresse voranstellen, aber nicht das
Spezialinteresse einer Gruppe, in diesem Falle der
Verbraucher.

Die Interessen der Verbraucher sind geschützt
durch den Ausdruck „Wenn das Gesamtinteresse
es rechtfertigt". Sie darüber hinaus nochmals zu
nennen und damit zu bevorzugen, sie der Landwirt-
schaft, dem Gewerbe, dem selbständigen Mittelstand
und auch der Industrie voranzustellen, das wäre
nicht nur doppelt genäht, es wäre auch unbillig,
und es geht namentlich nicht an in einer Vorlage
zum Schütze der Produktion, wie der vorliegenden.
Entweder will man die Landwirtschaft und das
Gewerbe usw. erhalten. Dann lasse man es die
Verbraucher wissen, dass es nicht ganz ohne Opfer
ihrerseits geht, oder man will uns und dem Mittel-
stand nicht helfen, dann sage man es uns. Mit
Annahme des Antrages der Minderheit täuscht
man entweder die Verbraucher, die dann meinen,
man könne der Landwirtschaft usw. helfen^ ohne
dass sie dazu etwas beitragen müssen, oder die
Bauern, die dann auf eine Hilfe hoffen, die keine
Hilfe ist, weil die Preise nicht dementsprechend
gestaltet und gehalten werden können.

Aus allen diesen Gründen möchte ich Sie bitten,
zu begreifen, wenn die Landwirtschaft es geschlossen
ablehnen muss, den Verbrauchern eine Vorherr-
schaft einzuräumen, indem der Bund verpflichtet
wird, neben den Gesamtinteressen, in denen die
Verbraucher ja selbstverständlich inbegriffen sind,
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noch besondere Rücksicht auf sie zu nehmen. Das
ist ja auch aus dem Grunde vollständig überflüssig,
weil die Verbraucher hier im Saale immer in der
Mehrzahl sind, und weil sie, da wir ja über alle die
hier erwähnten Punkte noch Gesetze machen müssen,
schon noch zum Worte kommen.

Reichen wir uns zu diesem bedeutsamen Werke
die Hand, streiten wir nicht um Selbstverständlich-
keiten, schaffen wir nicht unnötige Belastungen für
die Vorlage und nehmen wir nichts in die Vorlage
auf, was der Ständerat ohnedies nicht genehmigen
wird, sondern schliessen wir den an dieser Stelle
unannehmbaren und gefährlichen Ausdruck „Ver-
braucher" aus und vielleicht auch den harmloseren
Ausdruck „Selbsthilfeorganisationen", der auch
grosse Opposition gezeitigt hat und auch nicht nötig
ist, und im übrigen auch nicht recht in die Ver-
fassung hineinpasst.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 28. April 1938.
Séance du 28 avril 1938, matin.

Vorsitz — Présidence: Hr. Hauser.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundesver-
fassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre écono-
mique. Revision.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 348 hiervor. — Voir page 348 ci-devant.

Art. 31 bis der Verfassung.
Art. 31 bis de la Constitution.

Abs. l und 2.

Fortsetzung. —- Suite.

Schmid-Oberentfelden : Herr Nationalrat Meili
hat gestern abend in seinen Ausführungen die Ab-
lehnung des Minderheitsantrages begründet. Er
hat allerdings zum Schlüsse erklärt, dass man sich
die Hand reichen müsse zur Verständigung. Aber
seine Ausführungen waren das Gegenteil dessen;
sie bedeuteten die einseitigste Stellungnahme gegen
die Verbraucher und die konsumgenossenschaft-
lichen Organisationen. Er stellte sich auf den
Boden, dass man der Landwirtschaft nur auf Kosten
der Verbraucher, nur auf Kosten der Ändern helfen
könne und erklärte: Entweder täuscht man die
Verbraucher oder man täuscht die Bauern. Ich
habe die Auffassung, dass diese Einstellung nicht
nur unrichtig ist, sondern geradezu geeignet, die
Vorlage zu gefährden.

Die Vorlage ist ja ein Produkt der Not der Zeit,
und es ist ganz klar, dass grosse Schwierigkeiten
bestehen werden, sie in der Volksabstimmung durch-
zubringen. Es wird kein Mensch glauben, dass im
allgemeinen die Stimmung bei uns so sei, dass man
sich für gewisse Zwangsmassnahmen begeistern
kann. Das Schweizervolk ist im allgemeinen —
glücklicherweise — sehr freiheitlich eingestellt. Es
liebt es nicht, wenn man bestimmte Organisa-
tionen schafft, die von oben herab Weisungen er-
teilen und diktieren. Aber wenn nun diese Vorlage
aus der Situation heraus entstanden ist, in der wir
heute leben, dann muss man alles tun, damit man
wenigstens nicht grosse Teile des Volkes vor den
Kopf stösst, die für die Annahme der Vorlage un-
entbehrlich sind. Herr Meili wird zugeben müssen,
dass bei sehr wichtigen Vorlagen ein grosser Teil
der Bauernbevölkerung jeweilen mit Nein ant-
wortete. Ich erinnere nur an die letzte Wehrvorlage,
an die Stellungnahme der Bauern beispielsweise
der Urschweiz. Ich bin aber überzeugt, dass auch
bei dieser Vorlage grosse Teile des Bauernvolkes
mit Nein antworten werden. Ich bin aber auch
davon überzeugt, dass Sie, wenn Sie diese Vorlage
durchsetzen wollen, die Verbraucher, die Konsu-
menten und die Wähler in den Industriegegenden
und Städten dazu brauchen. Wenn Herr Meili
aber erklärt, was hier in diesem Verfassungsartikel
steht, sei das Minimum dessen, was man den Bauern
gewähren kann, es sei sehr wenig; aber man könne
auch das nur durchsetzen auf Kosten der Ver-
braucher, dann reisst er eine derartige Kluft auf,
dass er zweifellos nicht glauben wird, dass jene,
auf deren Kosten er allein die Forderung der Bauern
verwirklichen will, Ja stimmen werden.

Wir sind durchaus der Meinung, dass den
Bauern geholfen werden muss, und dass die Er-
haltung eines gesunden Bauernstandes für die
schweizerische Volkswirtschaft und den schweize-
rischen Staat notwendig ist. Aber wir sind ebenso
der Meinung, dass die Erhaltung eines gesunden
Ar heiter Standes, eines Arbeiterstandes, der leben
kann, notwendig und unerlässlich ist. Wenn
gestern Herr Meili erklärt hat, die Bauern machen
ja nur noch etwa %. der Bevölkerung aus, und in-
folgedessen sollten eben die ändern sie unterstützen
und erhalten, so ist die Fragestellung falsch. Es
ist nicht so, wie Herr Meili dargetan hat: dass die
Erhaltung eines gesunden Bauernstandes im Gegen-
satz zu dem stände, was die Minderheit beantragt.
Sie verlangt Rücksichtnahme auf die Verbraucher
und die genossenschaftlichen Selbsthilfeorganisa-
tionen. Ist es unbescheiden, wenn man diese Rück-
sichtnahme verlangt ? Das steht doch nicht im
Gegensatz zu den Interessen der Landwirtschaft,
sondern es ist ein billiger Ausgleich, der hier ge-
troffen werden muss. Gegen diesen Ausgleich wen-
det sich in prononcierter Form Herr Meili. Wenn
Sie die Vorlage beerdigen wollen, wenn Sie sie für
die Volksabstimmung zum vornherein zur Ver-
werfung reif machen wollen, dann müssen Sie so
reden, wie Herr Meili es getan hat. Dann werden
Sie auch grosse Kreise, die ganz allgemein eher ge-
neigt sind, Ja zu stimmen als Nein, den Nein-
sagern zutreiben.

Ich halte dafür, dass nach dem, was vorgefallen
ist, hinsichtlich des Warenhausartikels usw., die
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noch besondere Rücksicht auf sie zu nehmen. Das
ist ja auch aus dem Grunde vollständig überflüssig,
weil die Verbraucher hier im Saale immer in der
Mehrzahl sind, und weil sie, da wir ja über alle die
hier erwähnten Punkte noch Gesetze machen müssen,
schon noch zum Worte kommen.

Reichen wir uns zu diesem bedeutsamen Werke
die Hand, streiten wir nicht um Selbstverständlich-
keiten, schaffen wir nicht unnötige Belastungen für
die Vorlage und nehmen wir nichts in die Vorlage
auf, was der Ständerat ohnedies nicht genehmigen
wird, sondern schliessen wir den an dieser Stelle
unannehmbaren und gefährlichen Ausdruck „Ver-
braucher" aus und vielleicht auch den harmloseren
Ausdruck „Selbsthilfeorganisationen", der auch
grosse Opposition gezeitigt hat und auch nicht nötig
ist, und im übrigen auch nicht recht in die Ver-
fassung hineinpasst.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 28. April 1938.
Séance du 28 avril 1938, matin.

Vorsitz — Présidence: Hr. Hauser.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundesver-
fassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre écono-
mique. Revision.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 348 hiervor. — Voir page 348 ci-devant.

Art. 31 bis der Verfassung.
Art. 31 bis de la Constitution.

Abs. l und 2.

Fortsetzung. —- Suite.

Schmid-Oberentfelden : Herr Nationalrat Meili
hat gestern abend in seinen Ausführungen die Ab-
lehnung des Minderheitsantrages begründet. Er
hat allerdings zum Schlüsse erklärt, dass man sich
die Hand reichen müsse zur Verständigung. Aber
seine Ausführungen waren das Gegenteil dessen;
sie bedeuteten die einseitigste Stellungnahme gegen
die Verbraucher und die konsumgenossenschaft-
lichen Organisationen. Er stellte sich auf den
Boden, dass man der Landwirtschaft nur auf Kosten
der Verbraucher, nur auf Kosten der Ändern helfen
könne und erklärte: Entweder täuscht man die
Verbraucher oder man täuscht die Bauern. Ich
habe die Auffassung, dass diese Einstellung nicht
nur unrichtig ist, sondern geradezu geeignet, die
Vorlage zu gefährden.

Die Vorlage ist ja ein Produkt der Not der Zeit,
und es ist ganz klar, dass grosse Schwierigkeiten
bestehen werden, sie in der Volksabstimmung durch-
zubringen. Es wird kein Mensch glauben, dass im
allgemeinen die Stimmung bei uns so sei, dass man
sich für gewisse Zwangsmassnahmen begeistern
kann. Das Schweizervolk ist im allgemeinen —
glücklicherweise — sehr freiheitlich eingestellt. Es
liebt es nicht, wenn man bestimmte Organisa-
tionen schafft, die von oben herab Weisungen er-
teilen und diktieren. Aber wenn nun diese Vorlage
aus der Situation heraus entstanden ist, in der wir
heute leben, dann muss man alles tun, damit man
wenigstens nicht grosse Teile des Volkes vor den
Kopf stösst, die für die Annahme der Vorlage un-
entbehrlich sind. Herr Meili wird zugeben müssen,
dass bei sehr wichtigen Vorlagen ein grosser Teil
der Bauernbevölkerung jeweilen mit Nein ant-
wortete. Ich erinnere nur an die letzte Wehrvorlage,
an die Stellungnahme der Bauern beispielsweise
der Urschweiz. Ich bin aber überzeugt, dass auch
bei dieser Vorlage grosse Teile des Bauernvolkes
mit Nein antworten werden. Ich bin aber auch
davon überzeugt, dass Sie, wenn Sie diese Vorlage
durchsetzen wollen, die Verbraucher, die Konsu-
menten und die Wähler in den Industriegegenden
und Städten dazu brauchen. Wenn Herr Meili
aber erklärt, was hier in diesem Verfassungsartikel
steht, sei das Minimum dessen, was man den Bauern
gewähren kann, es sei sehr wenig; aber man könne
auch das nur durchsetzen auf Kosten der Ver-
braucher, dann reisst er eine derartige Kluft auf,
dass er zweifellos nicht glauben wird, dass jene,
auf deren Kosten er allein die Forderung der Bauern
verwirklichen will, Ja stimmen werden.

Wir sind durchaus der Meinung, dass den
Bauern geholfen werden muss, und dass die Er-
haltung eines gesunden Bauernstandes für die
schweizerische Volkswirtschaft und den schweize-
rischen Staat notwendig ist. Aber wir sind ebenso
der Meinung, dass die Erhaltung eines gesunden
Ar heiter Standes, eines Arbeiterstandes, der leben
kann, notwendig und unerlässlich ist. Wenn
gestern Herr Meili erklärt hat, die Bauern machen
ja nur noch etwa %. der Bevölkerung aus, und in-
folgedessen sollten eben die ändern sie unterstützen
und erhalten, so ist die Fragestellung falsch. Es
ist nicht so, wie Herr Meili dargetan hat: dass die
Erhaltung eines gesunden Bauernstandes im Gegen-
satz zu dem stände, was die Minderheit beantragt.
Sie verlangt Rücksichtnahme auf die Verbraucher
und die genossenschaftlichen Selbsthilfeorganisa-
tionen. Ist es unbescheiden, wenn man diese Rück-
sichtnahme verlangt ? Das steht doch nicht im
Gegensatz zu den Interessen der Landwirtschaft,
sondern es ist ein billiger Ausgleich, der hier ge-
troffen werden muss. Gegen diesen Ausgleich wen-
det sich in prononcierter Form Herr Meili. Wenn
Sie die Vorlage beerdigen wollen, wenn Sie sie für
die Volksabstimmung zum vornherein zur Ver-
werfung reif machen wollen, dann müssen Sie so
reden, wie Herr Meili es getan hat. Dann werden
Sie auch grosse Kreise, die ganz allgemein eher ge-
neigt sind, Ja zu stimmen als Nein, den Nein-
sagern zutreiben.

Ich halte dafür, dass nach dem, was vorgefallen
ist, hinsichtlich des Warenhausartikels usw., die
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Konsumenten und Arbeiter nur zu gewinnen sind,
wenn Sie diesem Zusatzartikel zustimmen, und das
sollten Sie tun im Interesse der Vorlage.

Seiler: Ich möchte mir ein Wort über den Gel-
tungsbereich des Art. 31 bis der Vorlage gestatten.
Es wird dort von Wirtschaftszweigen und Berufs-
g'ruppen geredet. Man hat dort die Methode der
Enumeration aufgegeben und eine allgemeine Fas-
sung gewählt ; ich bin damit durchaus einverstanden.
Der Herr Kommissionspräsident hat gestern davon
gesprochen, dass es sich um Teilgebiete der na-
tionalen Wirtschaft handeln müsse, und dass auch
Unterabteilungen von solchen Gebieten in Frage
kommen. Ich nehme an, es wird in Zukunft je-
weilen frei zu prüfen sein, ob die Voraussetzungen
vorliegen. Es handelt sich hier nicht um eine starre
Formel, sondern man wird auch der Entwicklung
Raum geben müssen.

Diese Wirtschaftszweige sollen gefördert werden
können und wenn die Existenz gefährdet ist, soll
zudem nach Abs. 2 ein Schutz eintreten. Sie haben
nun gestern die Eingabe des Hausbesitzervereins
von Basel erhalten. Sie ist an die Kommission ge-
wiesen worden. Sie verlangt den Schutz des Haus-
besitzes. Ich möchte Ihnen nur in wenigen Worten
sagen, wie die Situation ist. Sie ist zum Teil in der
Tat für den Hausbesitzer ganz bedrohlich. Es be-
steht in den grossen Zentren ein katastrophaler
Leerwohnungsbestand. Wenn einmal ein Leer-
wohnungsbestand von über 10 % vorhanden ist,
so bedeutet das einen ganz gewaltigen Verlust an
Mietzinsen. Diese Situation ist durch die unge-
sunde Bauspekulation in einer Zeit entstanden,
in der schon zu viele Leerwohnungen vorhanden
waren. Sie ist auch, bei den alten Wohnungen
namentlich, auf die Flucht in die neuen Wohnungen
zurückzuführen. Dieser Sachlage muss einmal Ein-
halt geboten werden. Man hat versucht, auf frei-
willigem Wege zu einem Resultat zu kommen;
man hat mit den Banken Rücksprache genommen
und sie ersucht, in den Baukrediten für Neuwoh-
nungen zurückzuhalten. Zu einem grossen Teil ist
diesem Wunsche Folge gegeben worden; aber man
bringt sie eben nie alle unter einen Hut. So ist
die Tatsache festzustellen, dass heute, wo sehr viele
Kapitalien brachliegen, die Gefahr sehr gross wird,
dass das ungesunde Bauen noch weitergeführt wird,
und dass damit diese Verluste ins Ungemessene
wachsen. Man hat in Hausbesitzerkreisen Bürg-
schaftsgenossenschaften errichtet; aber sie sind
nicht genügend erstarkt, um alle diese Risiken auf-
zunehmen. Man ist soweit gekommen, dass man
in Basel und Solothurn Hilfsaktionen hat durch-
führen müssen.

Im Hausbesitz sind Milliarden investiert und
die Mietzinsverluste werden untragbar. Ich möchte
nur die Feststellung von Basel hier bestätigen.
Es ist eine heikle Materie, die zur Diskussion steht
Ich möchte hier auch keinen Antrag stellen, aber
wünschen, dass die Kommission und das Departe-
ment diese Frage noch einmal wohlwollend prüfen.

Dass es sich beim Hausbesitz um einen Wirt-
schaftszweig handelt, scheint mir zweifellos zu sein.
Zum Teil handelt es sich sogar um ein Gewerbe.
Prof. Fleiner sagt vom Gewerbe folgendes: „Unter
Gewerbe versteht die Bundesverfassung jede auf

Erwerb gerichtete private Tätigkeit." Das ist
beim Hausbesitzer, der berufsmässig Wohnungen
vermietet, der Fall; auf alle Fälle handelt es sich
beim Vermieter um eine private Erwerbstätigkeit.

Ich möchte noch einmal die Kommission bitten,
dieser Seite der Angelegenheit ihre Aufmerksamkeit
zu schenken.

BÜrki: Ich möchte ein Wort verlieren über die
Begründung des Antrages Herzog, des Minder-
heitsantrages auf Aufnahme des Vorbehaltes der
Rücksichtnahme auf die Verbraucher und die ge-
genossenschaftlichen Selbsthilfeorganisationen. Herr
Nationalrat Herzog hat erwähnt, dass es ursprüng-
lich ein Mehrheitsantrag gewesen sei. Ich möchte
betonen, dass es eine Stimme Mehrheit war. Als
Vertreter des Gewerbes möchte ich Wert darauf
legen, zu erklären, dass wir es bedauern würden,
wenn dieser Minderheitsantrag Aufnahme fände.
Ich glaube, die gleichen Gefahren, wie sie Herr
Nationalrat Herzog für seine Kreise in Verzug sieht,
sind auch beim Gewerbe vorhanden. Wenn dieser
Minderheitsantrag Aufnahme fände, so können Sie
sicher sein, dass auch im Gewerbestand eine
grosse Opposition gegen das Gesetz aufkommen
würde.

Man sagt, das Gewerbe sei auch als solches ge-
nannt. Sie können doch nicht vergleichen zwischen
Gewerbe, das ein Wirtschaftszweig ist und zwischen
den Selbsthilfeorganisationen, die eine Gesell-
schaftsform sind. Die Aufnahme würde eine Be-
vorzugung bedeuten. Es müssen alle gleich ge-
halten werden. Vor allen Sonderinteressen gilt
doch das Gesamtinteresse, das vor den Verbrauchern
und vor den Selbsthilfeorganisationen steht. Eine
Garantie für die ohnehin mächtigen Selbsthilfe-
genossenschaften besteht im Referendum. Dort
haben sie die Möglichkeit, zu intervenieren, wenn
sie glauben, dass Gefahr für sie drohe. Im übrigen
verweise ich auf die Voten der Herren Kommis-
sionsreferenten und nehme auch an, dass Herr
Bundesrat Obrecht dazu sprechen wird. Ich bitte
Sie meinerseits, dem Mehrheitsantrage, mit dem
auch der Bundesrat einverstanden ist, zuzustimmen.

Bundesrat Obrecht: Es handelt sich um zwei
Dinge : um die Rücksichtnahme auf die Verbraucher
und um die Rücksichtnahme auf die genossenschaft-
lichen Selbsthilfeorganisationen. In bezug auf die
Verbraucher kann sicher kein Zweifel darüber be-
stehen, dass, nach dem Wortlaut des Ingresses zu
Art. 31 bis, Abs. 2, das Gesamtinteresse nur ge-
wahrt ist, wenn man auf die Verbraucher Rücksicht
nimmt. Die Konsumenteninteressen gehören zum
Gesamtinteresse. Sie sind davon ein wesentlicher
Bestandteil. Man könnte nicht den Produzenten
Schutz gewähren, ohne den Grundgedanken des
Art. 31 bis zu verletzen, wenn man nicht auch auf
die Interessen der Verbraucher Rücksicht nähme.
Darüber kann gar kein Zweifel bestehen. Es wäre
infolgedessen ein Pleonasmus, wenn wir nebst diesem
Ingress, der uns bereits dazu verpflichtet, auf die
Gesamtinteressen Rücksicht zu nehmen, noch ein-
mal in lit. a die Rücksichtnahme auf die Ver-
braucher betonen wollten. Das wäre eine unnötige
Belastung des Verfassungstextes.
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Soweit es sich um Genossenschaften der Ver-
braucher oder der Produzenten handelt, also um
Selbsthilfeorganisationen, wird nie eine Regierung
oder ein Parlament darauf ausgehen, solche Organi-
sationen zu bekämpfen. Dass man ändern Schutz
gewährt, indem man diesen Selbsthilfeorganisationen
gegenüber Ausfälle machte, halte ich. für ausge-
schlossen. Wenn jemals der Gesetzgeber oder die
Exekutive — in Widerspruch zum» Sinn und Geist
des Verfassungsartikels — eine solche Anwandlung
haben sollte, dann käme übrigens die Klippe des
Referendums. Sie kennen die grosse Bedeutung des
Verbandes Schweizerischer Konsumvereine. Wenn
Sie irgendein Gesetz erlassen wollten, das gegen
diese grosse Organisation feindselig eingestellt wäre,
bin ich überzeugt, dass ein solches Gesetz zum vorn-
herein zum Misserfolg verurteilt wäre. Das Refe-
rendum würde in kürzester Zeit ergriffen ; es würde
wahrscheinlich der Rekord des Rings der Unab-
hängigen noch geschlagen. Bei der Abstimmung
würden wir sehen, dass die Konsumenten eine so
starke Macht im Lande bilden, dass ein solches Ge-
setz nicht durchzubringen wäre.

Ich habe mir grosse Mühe gegeben, diese Fra-
gen gütlich zu erledigen. Ich habe mich mit den
Produzenten in Verbindung gesetzt, um zu erfahren,
ob man sie mit der Aufnahme des Wortes „Rück-
sichtnahme auf die Verbraucher" versöhnen könnte.
Man hat mir erklärt, das würde nicht annehmbar
sein. Ich habe ferner den Versuch gemacht, die Ver-
treter der schweizerischen Konsumvereine darüber
zu belehren, dass es gar nicht nötig sei, diese Klausel
aufzunehmen, weil materiell keine Differenz bestehe,
so dass es nur ein Prestigebestreben sei, diese Er-
gänzung aufrecht erhalten zu wollen. Eine Zeitlang
glaubte ich mit meinen Bemühungen auf gutem
Wege zu sein. Plötzlich kam wieder Gegenwind und
man beharrte auf der Aufnahme diese r Bestimmung.

Ob wir die Sache so oder anders lösen, stets wird
es Gruppen geben, die sich zurückgesetzt fühlen.
Ich halte es für das Beste, überhaupt nichts aufzu-
nehmen und weder die besondere Rücksichtnahme
auf die Verbraucher, .noch die Rücksicht auf ge-
nossenschaftliche Selbsthilfeorganisationen zu er-
wähnen. Man drohte uns, man werde sich in den
Schmollwinkel stellen oder gar Opposition machen.
Ich lasse mich von solchen Drohungen nie beein-
flussen. Der Groll, der momentan entstehen kann,
wird sich wieder legen. Wir haben noch andere
Eisen im Feuer. Der Verband Schweizerischer Kon-
sumvereine und das eidgenössische Volkswirtschafts-
departement werden über diesen Graben hinweg-
kommen. Ich glaube nicht, dass aus der Differenz
eine Gefahr für die Vorlage entstehen wird und
empfehle Ihnen infolgedessen, dem Antrage der
Kommissionsmehrheit beizupflichten.

Noch etwas zum Antrag Duttweiler. Er möchte
überall die Rechtsgleichheit gewahrt wissen. Es
wäre aber doch eine merkwürdige Situation, wenn
die gesetzgebenden Räte, Nationalrat und Stände-
rat, sich hier im Verfassungstext selbst das Gelöbnis
auferlegen würden, dass sie bei der Beratung der
Ausführungsgesetze die Rechtsgleichheit nicht ver-
letzen werden. Es gehört zur verfassüngsmässigen
Pflicht des Parlamentes, dass es die Rechtsgleichheit
respektiere. Es würde darum geradezu sein Prestige

tangieren, wenn man hier bei den Aufgaben des Ge-
setzgebers noch extra hervorheben würde, man dürfe
keine Rechtsungleichheit begehen. Ich könnte
diesen Gedanken einigermassen verstehen, wenn er
da vorgebracht würde, wo wir den Wirtschafts-
zweigen und den Berufsverbänden eine gewisse Mög-
lichkeit der eigenen Rechtssetzung geben. Wo wir
Neuland betreten, wo 'nicht das Parlament selbst
alle Ausführungsbestimmungen erlässt, sondern wo
sie teilweise getroffen werden durch Vereinbarungen
und Beschlüsse, wäre es schliesslich diskutabel, dass
man sagen würde: Wenn ein solcher Beschluss ge-
fasst oder eine solche Vereinbarung getroffen wird,
sei auch der Grundsatz der Rechtsgleichheit mass-
gebend; wenn man uns also einen solchen Beschluss
oder eine, solche Vereinbarung vorlegt mit dem Ge-
such um Allgemeinverbindlicherklärung, werden wir
die Sachverständigen oder unsere Kronjuristen be-
auftragen, zu untersuchen, ob auch das Prinzip der
Rechtsgleichheit gewahrt sei. — Es ist ja denkbar,
dass man bei den Kämpfen innerhalb der Verbände
der Versuchung unterliegen könnte, die einen besser
zu behandeln als die ändern; das wäre nicht kon-
form dem Gedanken der Rechtsgleichheit und darf
nicht eintreten. Weil wir das Primäre, die Aufstel-
lung der Beschlüsse oder Vereinbarungen den Ver-
bänden überlassen und nur das Recht der Ueber-
prüfung haben, bevor wir die Allgemeinverbindlich-
erklärung aussprechen, könnte man von diesen Be-
schlüssen und Vereinbarungen noch ausdrücklich
verlangen, dass sie auch dem Grundsatz der Rechts-
gleichheit zu entsprechen haben. Im neuen Antrag
des Herrn Berthoud ist dieser Gedanke bereits be-
rücksichtigt, und ich erkläre schon jetzt, dass ich
dort der Aufnahme eines solchen Vorbehaltes zu-
stimmen werde. Aber hier, wo es sich um die Rolle
des Parlamentes handelt, können Sie doch nicht
selber von einer Verpflichtung reden, als Gesetz-
geber keine Rechtsungleichheit zu begehen.

Nietlispach, Berichterstatter der Mehrheit: Ich
wollte zu diesen beiden Anträgen nicht mehr spre-
chen. Ich habe es bereits schon getan und im Na-
men der Kommission deren Ablehnung beantragt.
Ich bin nur Herrn Seiler eine kurze Antwort schul-
dig, der eine Frage aufgeworfen hat, die uns in der
Redaktionskommission schon einmal beschäftigte,
die Frage betr. des Hausbesitzerverbandes. Herr
Seiler wird als Jurist verstehen, dass es unsere Auf-
gabe nicht sein kann, zu sagen, ob dieser Haus-
besitzerverband nun als Wirtschaftszweig aufzu-
fassen ist oder nicht. Dann würden wir bereits
als Richter amtieren und müssten die notwendigen
Erhebungen machen über die innern Verhältnisse
dieses Verbandes selbst. Es kann sich bei uns nur
darum handeln, noch näher kommentarweise den
Begriff des Wirtschaftszweiges zu umschreiben.
Ich habe das gestern schon getan und wir werden
das noch einmal tun. Nach meiner persönlichen
Auffassung ist es so, dass man die Frage nicht ohne
weiteres bejahen oder verneinen kann, sondern
man wird hier antworten müssen: Distinguo, ich
unterscheide. Auf das Moment, auf das es an-
kommt, hat bereits Herr Seiler verwiesen mit einem
Zitat aus d'em Bundesstaatsrecht Fleiners. Nach
meiner Auffassung gibt die bundesgerichtliche
Praxis genügend Aufschluss darüber, was als ge-
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werblicher Wirtschaftszweig aufzufassen ist. Wir
nehmen also diese Anregung entgegen und werden
sie vielleicht bei der Differenzbereinigung erörtern.
Dass wir die Kommission nicht speziell für diese
Frage einberufen können, werden Sie verstehen.

Abs t immung. — Vote.

Für den Antrag der Mehrheit 80 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 41 Stimmen

Lit. b bis.

Antrag der Kommission.
Minderheit

(Gadient, Duttweiler, Flisch, Golay, Graber, Grimm,
Herzog, Ilg, Meierhans, Moser) :

bbis. über eine die Gesamtwirtschaft fördernde
Kredit- und Zinsfusspolitik.

Antrag Berthoud.
Abs. 2. Wenn das Gesamtinteresse es recht-

fertigt, ist der Bund befugt, Vorschriften zu er-
lassen:

a. zum Schütze wirtschaftlich bedrohter Landes-
teile und zur Erhaltung wichtiger, in ihrer Existenz
gefährdeter Wirtschaftszweige und Berufsgruppen.

Antrag Stähli-Bern.
b. zur Erhaltung eines gesunden Bauernstan-

des und einer leistungsfähigen Forst- und Landwirt-
schaft, sowie . . .

Lettre bbis.

Proposition de la commission.
Minori té

(Gadient, Duttweiler, Flisch, Golay, Graber, Grimm,
Herzog, Ilg, Meierhans, Moser):

b bis. Pour assurer une politique du crédit et
des taux d'intérêt qui stimule l'économie nationale.

Proposition Berthoud.
2e al. Si l'intérêt général le justifie, la Confédé-

ration a le droit d'édicter des dispositions :

a. Pour protéger des régions dont l'économie
périclite, ainsi que pour sauvegarder d'importantes
branches économiques et d'importants groupes
professionnels menacés dans leur existence.

Proposition Stähli-Berne.
b. Pour conserver une forte population pay-

sanne et une sylviculture et une agriculture à la
hauteur de leur tâche, . . .

Gadient, Berichterstatter der Minderheit: Ich
möchte dem Wunsche des Herrn Präsidenten nach-
kommen, die Begründung des Antrages so kurz als
möglich zu halten, weil ich ebenfalls die Ansicht
teile, dass wir die Vorlage unbedingt zu Ende brin-
gen müssen.

Es handelt sich nach der gedruckten Vorlage
um einen Kommissionsminderheitsantrag, wobei

immerhin hinzuzufügen ist, dass 10 gegen 10 Stim-
men standen und nur durch Stichentscheid des
Präsidenten unser Antrag in die Minderheit ge-
setzt wurde.

Die neuen Wirtschaftsartikel geben dem Bunde
auf den verschiedensten Gebieten Kompetenzen
zum Eingreifen. Da muss es doch auffallen, dass
erst in der Kommission der Versuch gemacht wer-
den musste, auch im Zentralproblem, nämlich der
Kredit- und Zinsfusspolitik, dem Bund die nötigen
Vollmachten bei dieser Gelegenheit zu erteilen.
Es muss insbesondere auffallen, dass nicht in der
Expertenkommission schon ein solcher Vorschlag
gemacht wurde. Ich glaube, das hängt mit der ganz
einseitigen Zusammensetzung jener Subkommission
III zusammen, die sich mit dieser Frage zu be-
fassen hatte, in welcher neben vier Bankdirektoren,
Generaldirektoren, Arbeitgebervertretern diejeni-
gen Parteien, die hier im Rate über ein Drittel der
Mandate verfügen, einen einzigen Vertreter zu
stellen hatten, wobei überdies der Experte, der
Mitglied der Bauernpartei war, in jener Experten-
kommission sich beeilte, zu erklären, er teile dann
die Auffassung nicht, wie sie in der Eingabe der
Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei vom De-
zember 1936 enthalten war, dahingehend, dass man
den Hypothekarzinsfuss so tief als möglich halten
sollte.

Gegen den Antrag, wie wir ihn gestellt haben,
ist weder in der Kommission noch gestern durch die
Kommissionsreferenten auch nur ein einziges sach-
liches Argument ins Feld geführt worden. Man
hat nur behauptet, von Seite der Nationalbank und
von Seite des Bundesrates und der Kommissions-
mehrheit, der Antrag sei überflüssig; wir hätten
ja die Kompetenz nach Bankengesetz, einzugreifen
und ebenso auf Grund des Art. 39 der Bundesver-
fassung in bezug auf die Nationalbank. Es kann
aber Fälle geben, wo das Gesamtinteresse auch
ein Abgehen von der Handels- und Gewerbefreiheit
erfordert. Ohne diesen Zusatzantrag — darauf
möchte ich aufmerksam machen — haben wir eine
solche Kompetenz auch in Zukunft nicht. Es han-
delt sich doch um Artikel, die mehrere Jahre Gel-
tung haben sollen. Wir kennen die Verhältnisse
nicht heute schon, wie sie sich vielleicht noch ent-
wickeln werden. Es ist infolgedessen nötig, gegen-
über allen Eventualitäten gerüstet zu sein. Wir
vermögen nicht einzusehen, warum man gerade auf
diesem Gebiete dem Bunde die so absolut not-
wendige Kompetenz vorenthalten will. Es handelt
sich ja nicht um definitive Massnahmen, sondern
nur um Kompetenzen, um die Möglichkeit, even-
tuell durch den Bund einzugreifen, wenn es nötig ist.

Gestern abend ist im Ständerat drüben bei den
Finanzartikeln die Kapitalertragssteuer gebodigt
worden. Lehnen Sie hier noch, bei den Wirtschafts-
artikeln, diesen Antrag ab und es nimmt uns nur
wunder, wie man eigentlich die Artikel im Volke
noch durchbringen will. Denn es handelt sich nicht,
wie in den letzten Jahren so oft, um einen dring-
lichen Bundesbeschluss ; es genügt nicht, hier einen
Mehrheitsblock zusammenzubringen und Bestim-
mungen, die einem nicht sympathisch sind, abzu-
lehnen, sondern es handelt sich um eine Gesetzes-
vorlage, für die wir nachher auch vor dem Volke
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eine Mehrheit brauchen. Aus diesen Gründen
möchte ich bitten, dem Antrag der Minderheit zu-
zustimmen.

Stähli-Bern : Mein Antrag bezweckt die Ver-
ankerung der Forstwirtschaft im Verfassungs-
artikel. Zur näheren Begründung möchte ich in
aller Kürze folgende Tatsachen anführen.

Die Erhaltung, d. h. die Herbeiführung einer
leistungsfähigen Forstwirtschaft ist für unser Land
nach verschiedenen Richtungen hin von Bedeutung.
Nur ein gepflegter, gut bewirtschafteter Wald kann
die entscheidenden Aufgaben erfüllen, die ihm
im Kampfe gegen Ueberschwemmungen, im Ge-
birge gegen Steinschlag, Rüfenbildung und La-
winen zukommen. Nur eine intensive Forstwirt-
schaft vermag den natürlichen Reichtum des Roh-
stoffes unserer Wälder voll zur Verfügung zu stel-
len und unser Land mit eigenen Baumaterial zu
beliefern. Aber auch die Versorgung mit einhei-
mischem Brennmaterial und bei weiterer Vervoll-
kommnung der Technik mit Treibstoffen hängt
vom qualitativen und quantitativen Ausmass der
Leistungsfähigkeit unserer Forstwirtschaft ab. Nur
eine Forstwirtschaft, deren Leistungsfähigkeit voll
ausgenützt wird, ist in der Lage, dem Lande neben
wirtschaftlicher Unabhängigkeit auch die grösst-
mögliche Arbeits- und Verdienstmöglichkeit zu
bieten. Ich will diese Gedankengänge nicht weiter
entwickeln, weil wir uns vor kurzer Zeit im Zu-
sammenhang mit der Vorlage über die Landesver-
sorgung schon darüber geäussert haben.

Die Abweichungen von der absoluten Handels-
und Gewerbefreiheit, die, wie Sie gehört haben,
im Gesamtinteresse vorgesehen werden, sollen,
immerhin bessere Belehrung vorbehalten, auch
dann möglich sein, wenn es sich um die Erhaltung
einer leistungsfähigen Forstwirtschaft handelt. Ich
ziehe diese Schlussfolgerung, weil der Wald in vielen
Bergdörfern, aber auch in rein ländlichen Gegenden
während der Winterzeit weitgehend in den Dienst
der Arbeitsbeschaffung der Kleinbauern gestellt
wird. Er gibt in vielen Fällen den Dorfgenossen
Nebenverdienst. Das erscheint hier um so bedeu-
tungsvoller, als in jenen Gegenden die Gelegenheit
zu Nebenverdienst für Kleinbauern und Taglöhner
sehr beschränkt ist. In diesem Sinne aufgefasst,
dient auch der öffentliche Wald der Sicherung der
bäuerlichen Existenz. Die Erhaltung des Bauern-
standes im ganzen Lande ist in der Eintretens-
debatte von allen Votanten als ein wichtiges Glied
der ganzen Vorläge hingestellt worden. Ich ver-
weise noch ganz besonders auf die Ausführungen,
die Herr Nationalrat Musy bei der Begründung
seines Postulates über die Hilfe für Klein- und
Bergbauern gemacht hat. Er hat dort ausgeführt,
dass der Tiefstand der Holzpreise im Jahre 1935
bis 1936 zur Folge gehabt hat, dass auch in Berg-
dörfern Arbeitslosigkeit entstanden ist. Die Ar-
beitslosigkeit wiegt in Bergdörfen schwerer als in
Industriegegenden, weil diese Leute nicht .ohne
weiteres "der Arbeitslosenversicherungskasse zuge-
wiesen werden können.

Man wird mir gegenüber einwenden, dass die
Forstwirtschaft in der Landwirtschaft inbegriffen
sei. Das ist aber nur teilweise der Fall. Schon der

Nationalrat. — Conseil National. 19Î8.

Forstbetrieb an sich unterscheidet sich nach ver-
schiedenen Richtungen hin vom landwirtschaft-
lichen Betrieb. -Es ist hier nicht möglich, auf diese
Unterschiede im einzelnen einzugehen. Die ge-
samte Forstwirtschaft kann aber nicht ohne wei-
teres mit Landwirtschaft identifiziert werden, denn
es fällt wohl niemandem ein, das Holz in seinen
verschiedenen Formen und Anwendungen als rein
landwirtschaftliches Produkt zu bezeichnen.

Der Anteil des Schweizerwaldes, der sich in
bäuerlichem Besitze befindet, ist klein. Dreiviertel
unserer Wälder sind in öffentlichem Besitz, d. h.
gehören Gemeinden, Kantonen und Korporationen.
Vom verbleibenden Privatwald von einem Viertel
der Gesamtfläche kann immer noch nur ein Teil
als zu landwirtschaftlichen Betrieben gehörend an-
genommen werden, weil auch industrielle Betriebe,
Gesellschaften und einzelne Personen ausserhalb
der Landwirtschaft Besitzer von Privatwald sind.

Soweit ich die Vorlage zu beurteilen vermag,
wird der Wald, der sich im Besitz von Bauern be-
findet, ohne weiteres den neuen Bestimmungen
unterstellt. Dagegen besteht Gefahr, dass der
Korporations- und Gemeindewald auf Grund des
vorliegenden Textes nicht gleich behandelt werden
kann. Mein Antrag möchte deshalb der gesamten
Forstwirtschaft eine einheitliche rechtliche Grund-
lage schaffen. Ich verfolge dieses Ziel ganz beson-
ders deshalb, weil, wie ich ausgeführt habe, der
öffentliche Wald mit der Existenz vieler Berg-
bauern in enger Verbindung steht.

Es erschien mir deshalb nicht als eine über-
flüssige Belastung des Verfassungstextes, wenn
neben der Landwirtschaft auch die Forstwirtschaft
erwähnt wird. Sie ist ein wichtiger Wirtschafts-
zweig, der in Zukunft noch vermehrte Bedeutung
erlangen wird. Die Forstwirtschaft verdient es,
dass man sie in Gesetzestexten nicht übergeht.
Wir sind uns alle darüber einig, dass die heute vor-
liegende Verfassungsvorlage eine aussergewöhn-
liche Tragweite hat. Es schien mir deshalb bei
dieser Beratung nötig, den Rat mindestens auf
diese Frage besonders aufmerksam zu machen.
Es wird für die künftige Handhabung der neuen
Bestimmungen von Vorteil sein, die Stellung der
.Forstwirtschaft heute schon grundsätzlich abzu-
klären. Ich bin gespannt, zu vernehmen, wie der
verehrte Chef des Volkswirtschaftsdepartementes,
aber auch die beiden Kommissionsreferenten zur
aufgeworfenen Frage Stellung nehmen.

Nietlispach, Berichterstatter der Mehrheit: Den
Antrag zu Art. 31, Absatz 2, können wir annehmen,
auch der Bundesrat ist damit einverstanden. Er
bedeutet nur eine redaktionelle Ergänzung des An-
trages der Kommission.

Herr Nationalrat Stähli hat mit seinem Antrag
eine sehr interessante juristische Frage aufgeworfen.
Er hat auf die grosse volkswirtschaftliche Bedeu-
tung des Waldes hingewiesen und die Meinung aus-
gesprochen, dass dem Bund auch die Möglichkeit
gegeben werden müsse, bezüglich der Forstwirt-
schaft Massnahmen zu treffen. Nun hat er richtig'
darauf hingewiesen, dass der Wald zum grössten
Teil nicht im Besitze von Privaten, sondern der
öffentlichen Hand, d. h. öffentlich rechtlicher Kor-
porationen sei. In der Schweiz entfallen auf die

47
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öffentliche Hand 725 000 ha und auf Privatbesitz
278000 ha Wald; also weitaus das grösste Wald-
areal gehört der öffentlichen Hand, Kantonen. Ge-O 7 7 .

meinden oder Korporationen.
Herr Nationalrat Stähli hat mit Recht bemerkt,

dass da, wo der Wald im Besitz von Privaten, wo
er beispielsweise Bestandteil einer landwirtschaft-
lichen Liegenschaft ist, die Kompetenz zu legife-
rieren auf Grund der Fassung des Bundesrates und
der Kommission ohne weiteres gegeben sei. Er hat
aber die Frage aufgeworfen: Wie ist es beim Wald,
der im Eigentum der öffentlichen Hand ist ? Da
möchte ich darauf hinweisen, dass der Art. 31 bis,
Absatz 2, die Fälle aufzählt, in welchen eine Aus-
nahme von der Handels- und Gewerbefreiheit ge-
macht werden kann oder 'unter Umständen ge-
macht werden muss. Bezüglich des Korporations-
forstes ist festzustellen, dass das Eigentum, das der
öffentlichen Hand gehört, überhaupt nicht an die
Handels- und Gewerbefreiheit gebunden ist, denn
die Handels- und Gewerbefreiheit ist nach unserer
Verfassung ein garantiertes Individualrecht und
gehört deshalb nur der Rechtsdomäne der Einzel-
persönlichkeit an. Es ist von jeher die bundes-
gerichtliche Praxis gewesen, dass der Art. 31 die
Handels- und Gewerbefreiheit nicht auf die öffent-
liche Hand ausdehnte, also in unserem Fall auf
den Wald, welcher dem öffentlichen Recht des
Kantons, der Gemeinde oder des Bundes unter-
stellt ist. Ein solcher Antrag erübrigt sich also
vollständig, indem die bestehende Rechtsordnung
alle Mittel an die Hand gibt, hier zum Rechten zu
sehen in dem Sinne, wie es Herr Stähli gewünscht
hat.

Stähli-Bern: Die Antwort des Herrn Kom-
missionspräsidenten hat nun eine Abklärung über
die von mir aufgeworfene Frage gebracht, und ge-
stützt darauf kann ich den gestellten Antrag zu-
rückziehen.

Stampili: Es ist weit populärer, hier Gedanken
zu vertreten, wie sie in den Anträgen der Minder-
heit enthalten sind, als sie zu bekämpfen. Trotz-
dem bringe ich den Mut auf, diesen Anträgen ent-
gegenzutreten, weil man manchmal hier auch den
Mut der Unpopularität aufbringen muss. Wenn
man in diesem Saale über Zinsfussfragen oder
Bankfragen spricht, dann denkt man immer nur
an die Grossbanken, an ihre Dividenden und Tan-
tiemen. Man vergisst aber ganz, dass wir in der
Schweiz 24 Kantonalbanken, also Staatsinstitute
haben, die eine erheblich grössere Bilanzsumme auf-
weisen als alle Grossbanken zusammen und weitaus
den grössten Anteil der Hypotheken vermitteln, und
vermöge ihrer Stellung und ihrer Aufgabe in un-
serer Volkswirtschaft für den Hypothekarzmsfuss
direkt bestimmend sind. Diese staatlichen In-
stitute werden nicht von Finanzgewaltigen will-
kürlich regiert, oder etwa gar gegen die Interessen
der Schuldner und der allgemeinen, objektiv volks-
wirtschaftlichen Interessen geleitet. Namentlich
bei den Zinsfussfragen haben doch die Bankräte
den ausschlaggebenden Einfluss. Das sind nicht
Leute aus der Finanzwelt, sondern es sind in allen
Kantonen alle Parteien vertreten, auch jene Partei,
aus der dieser Antrag der Minderheit stammt. Die

Jahresrechnungen und Geschäftsberichte der Kan-
tonalbanken werden aber auch in den kantonalen
Parlamenten behandelt. Hier ist dann der Ort und
die Gelegenheit, die Wünsche der Schuldner zur
Geltung zu bringen. Namentlich wenn es sich um
Zinsfussenkungen handelt, finden die Klagen und
Wünsche der Schuldner hier immer ein sehr leb-
haftes Echo, und dem Einfluss dieser Diskussionen
in den kantonalen Parlamenten können sich auch
die Bankorgane nicht entziehen und sie beeilen
sich in der Regel, so rasch als es die Verhältnisse
der Bank erlauben, den vorgebrachten Wünschen
Rechnung zu tragen.

Trotzdem es sich hier um gleichgeartete Staat -
. liehe Institute der Kantone handelt und trotzdem
die Organe der Kantonalbanken in ihren Direktoren-
konferenzen in engerem Kontakt untereinander
stehen, müssen wir die Feststellung machen, dass
zwischen den Zinsfussverhältnissen der einzelnen
Kantonalbanken ganz merkliche Unterschiede be-
stehen und dass namentlich bei den Zinsfussenkun-
gen niemals ein einheitliches Vorgehen registriert
werden kann. Die einen gehen voran zur massigen
Freude der ändern, die gerne möchten, aber nicht
können, weil eben die Verhältnisse der einzelnen
Kantonalbanken sehr verschiedenartige sind. Es
kommt doch ganz darauf an, welches die Struktur
der Kapitalbeschaffung bei der einen oder bei der
ändern Kantonalbank ist. Je nachdem die Spar-
einlagen im Verhältnis zu den langfristigen Obliga-
tionen überwiegen, ist das betreffende Institut
imstande, den Schuldnern bei Zinsfussermässigun-
gen rascher entgegenzukommen. Es gibt eine Kan-
tonalbank, nämlich diejenige des Kantons Glarus,
die lauter Spareinlagen und keine Obligationen
hereinnimmt, natürlich zu einem niedrigeren Zins-
fuss als diejenigen Kantonalbanken, die vorwiegend
Obligationen ausgegeben haben. Das hat natürlich
seine Vor- und Nachteile. Es hat seine Vorteile
in Zeiten sinkenden Zinsfusses, wo man sehr rasch
den passiven Zins, also den Zins für die Sparein-
lagen, wegen der kurzfristigen Bindung gegenüber'
dem Gläubiger, senken kann. Diese Möglichkeit
besteht natürlich nicht bei langfristigen Obliga-
tionen, wo die Bank an den vereinbarten Zins auf
3, 5 und mehr Jahre hinaus gebunden ist und in
Zeiten sinkenden Zinsfusses nicht so rasch folgen
kann wie jene Banken, die vorwiegend oder aus-
schliesslich Spareinlagen für die Kapitalbeschaffung
verwenden und sofort, d. h. innert 3 Monaten der
Zinsbewegung nach unten mit ihrem Passivzins-
fuss folgen können. Es kommt aber auch noch da-
rauf an, ob eine Bank mittelfristige Kassaobliga-
tionen oder langfristige Anleihensobligationen aus-
gegeben hat. Im letzten Fall ist sie natürlich in
Zeiten sinkenden Zinsfusses noch weniger in der
Lage, mit ihrem Zins rasch zu folgen, weil sie mit
langfristigen hoch verzinslichen Anleihensobliga-
tionen belastet ist.

Nun kann man ja sagen: Wenn eine Bankleitung
so unvernünftig war, langfristige Anleihensobli-
gationen aufzunehmen in einer .Zeit, wo der Zins-
fuss hoch war, dann hat sie eben nicht einen Be-
weis besonderer Voraussicht und Sachkenntnis ge-
geben. Aber die Banken sind nicht immer in der
Lage, den Zeitpunkt für die Aufnahme von Gel-
dern davon abhängig zu machen, ob 'sie ihn für
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günstig erachten oder nicht. Sie müssen oft die
Gelder aufnehmen, um überhaupt den Bedürfnissen
des kreditsuchenden Publikums Rechnung tragen
zu können. Und gerade in Zeiten starker Bautätig-
keit, aufsteigender Konjunktur, wo das Bauge-
werbe, die Industrie, die Landwirtschaft Geld nötig
haben, ist gewöhnlich der Zinsfuss im Steigen be-
griffen, weil die Nachfrage stark ist. Da sind die
Banken gezwungen, wenn sie dem Kreditbedürfnis
ihrer Kunden Rechnung tragen wollen, teureres
Geld aufzunehmen und vielleicht weil sie es auf
mittelfristige Obligationen nicht einmal erhalten,
langfristige Anleihensobligationen auszugeben. Sol-
che Gelder bilden dann in Zeiten, wo das Publikum
nach einer Senkung des Zinsfusses ruft, ein schweres
Hindernis. Die Anpassung an die Situation des
Kapitalmarktes wird dadurch verlangsamt. In
diesen Verhältnissen spiegelt sich aber nur das
Gesetz von Angebot und Nachfrage wider, das
auch den Kapitalmarkt beherrscht. Dagegen lässt
sich eben nichts machen. Dem ist auch der Staat
unterworfen.

Dann spielt natürlich auch noch eine Rolle das
Verhältnis der eigenen zu den fremden Geldern.
Wenn gewisse Kantonalbanken in der Lage waren,
ihren Reservefonds in stärkerem Masse zu äufnen
als andere Kantonalbanken, wenn sie nicht ver-
pflichtet waren, möglichst grosse Zuschüsse an die
Staatskasse abzuliefern, sondern der kantonale
Gesetzgeber ihnen gestattet hat, den grössern Teil
ihrer Erträgnisse zugunsten der Schuldner in den
Reservefonds zu legen, dann sind sie selbstverständ-
lich auch in der Lage, dem Schuldner weiter ent-
gegenzukommen bei der Zinsfussgestaltung, als
andere Banken, die vorwiegend für die Staatskasse
sorgen mussten. Da ist nun die interessante Tat-
sache zu registrieren, dass gerade die Finanz-
direktoren, die politisch den Urhebern des Minder-
heitsantrages nahestehen, nicht zu denen gehören,
die bei der Verteilung des Reingewinnes der Kan-
tonalbanken in erster Linie an die Schuldner denken,
sondern an die Bedürfnisse der Staatskasse, eine
Behauptung, die ich unter Beweis stellen werde,
soweit es gefordert wird.

Noch vielgestaltiger und mannigfaltiger sind
die Verhältnisse bei den Lokalbanken und Mittel-
banken, die sich vorwiegend mit dem Hypothekar-
geschäft befassen. Dazu haben sie noch den Nach-
teil, dass sie, da sie nicht die Staatsgarantie be-
sitzen, gezwungen sind, für Spareinlagen in der
Regel % % Zins mehr bezahlen zu müssen als die
mit Staatsgarantie ausgerüsteten Sparkassen oder
Kantonalbanken. Sie haben auch nicht das Steuer-
privileg der Kantonalbanken; sie müssen Steuern
bezahlen. Das sind alles Faktoren, die die lokalen
und mittleren Banken, d'e für die Vermittlung von
Hypotheken vorwiegend in Betracht.kommen, ge-
genüber den Kantonalbanken in Nachteil versetzen.
Alle diese Verhältnisse muss man würdigen, wenn
man sich jeweilen ein Urteil darüber gestatten will,
ob die Gestaltung des Zinsfusses gerecht und volks-
wirtschaftlich vertretbar sei. An diesen Verhält-
nissen wird auch eine .Gesetzgebung, wie sie die
Urheber des Minderheitsantrâges im Auge haben,
nicht viel ändern. Ich erinnere nur an die Mass-
nahmen, die von verschiedenen Kantonen zur Ver-
hinderung eines zu starken Ansteigens des Zins-

fusses ergriffen worden sind, durch die Festsetzung
eines 'Zinsfussmaximums. Alle diese Massnahmen
waren ohne realen Erfolg. Es hat immer Mittel
und Wege gegeben, durch Abschlusskommissionen
oder Provisionen anderer Art, diese Bestimmungen
zu umgehen. Auch hier hat sich gezeigt, dass
stärker als solche gesetzlichen Bestimmungen eben
das Gesetz von. Angebot und Nachfrage auch auf
dem Kapitalmarkt ist. !

Nun weiss ich nicht, woran die Herren Urheber
des Minderheitsantrages denken, wenn sie Mass-
nahmen über das hinaus, was bereits im Banken-
gesetz vorgesehen ist,. verlangen. Herr Kollega
Gadient hat den Referenten der Kommission den
Vorwurf gemacht, sie hätten sich ihre Aufgabe leicht
gemacht, sie hätten eigentlich ja gar nichts zur
Begründung der Ablehnung seines Antrages ge-
sagt. Ich möchte ihn einmal bitten, zu sagen, was
denn er zur Begründung seines Antrages gesagt hat.
Er hat sich damit begnügt, zu erklären, es sei gar
nicht gesagt, dass man auf Grund dieser Bestim-
mung sofort etwas machen werde ; aber man müsse
doch die Möglichkeit dazu haben, namentlich die
Möglichkeit, von der Handels- und Gewerbefreiheit
des Art. 31 abzuweichen. Aber diese Möglichkeit
hat man ja auch, wenn Sie den Wortlaut genau
nachlesen, Herr Dr. Gadient, nach lit. cter. Denn
auch dort ist der Gesetzgeber nicht an die Handels-
und Gewerbefreiheit gebunden. Er kann ebenso
davon abweichen, wie wenn wir Ihren Verfassungs-
text annehmen. Das ist also kein Grund, um Ihrem
Antrag zuzustimmen. Aber wie gesagt, Sie denken
wohl an mehr. Man kann auch an weit mehr den-
ken ; man kann mit guten Gründen und ohne Ihnen
Absichten zu unterschieben, die Sie nicht zu haben
brauchen, annehmen, dass es sich für Sie darum
handelt,'von "der Kreditseite her die Wirtschaft
zu dirigieren, sei es durch Kreditausweitung nach
amerikanischem Muster oder auch — auch das ist
denkbar und durchaus mit einer sachlichen Aus-
legung Ihrer Vorschläge vereinbar — durch Ein-
führung einer Indexwährung. Das weicht auch
nicht ganz von den Ansichten ab, die Sie gelegent-
lich schon vertreten haben.

Ein wenig anders ist es mit Herrn Duttweiler.
Er, der unentwegte Gegner jeder dirigierten Wirt-
schaft, unterschreibt hier einen Antrag, der eine
dirigierte Wirtschaft von der Kreditseite her an-
strebt. Das ist nicht mehr bloss ein Treppenwitz,
sondern schon mehr ein Hintertreppenwitz der
Weltgeschichte.

Auf Grund dieser Ueberlegungen komme ich
dazu, Ihnen die. Ablehnung des Antrages Gadient
zu empfehlen.

Grimm: Wer soeben die Rede von Herrn
Stampfli gehört hat, wird nicht der Meinung sein,
dass er sich mit dieser Rede unpopulär gemacht
habe. Es war sicher kein Mut erforderlich, um das
zu sagen, was er hier mitgeteilt hat. Denn erstens
hat er eigentlich neben der Sache vorbeigeredet,
als er sein Exposé über die Situation der Kantonal-
banken darlegte; und zweitens ist darauf hinzu-
weisen, éass selbstverständlich auch wir verstehen,
dass das Zinsfussproblem zwei Seiten hat, und dass
sich heute bei dem niedrigen Zinsfuss gewisse Aus-
wirkungen, sagen wir einmal auf Versicherungs-
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Institute, auf die Pensionskassen usw., ergeben
.

oder für die kleinen Rentner, die ausschliesslich'auf
den Zins angewiesen sind. Aber es handelt sich
hier nicht darum; sondern man muss den Antrag
nehmen, wie er begründet worden ist, und muss
sich mit dem auseinandersetzen, was zur Begrün-
dung vorgetragen worden ist. Man darf sich auch
nicht mit dem Hinweis auf lit. cter begnügen, denn
hier handelt es sich um etwas ganz anderes als das,
was unser Minderheitsantrag will. Durch lit. cter
wird die Möglichkeit geschaffen, über Banken,
Sparkassen und Börsen Vorschriften zu erlassen, also
über bestehende Institute, je nach den Bedürfnissen.

Ich habe in der Eintretensdebatte erklärt, dass
die Vorlage von zwei Voraussetzungen ausgehe,
einmal vom Willen, die Handlungsfähigkeit des
Staates in wirtschaftlichen Dingen herzustellen,
soweit sie heute fehlt, aber nötig ist, und zweitens,
dass es sich nur um einen Rahmen handelt, der
nachher die Grundlage für Ausführungsgesetze
bildet, die wiederum das Parlament und das Volk
beschäftigen werden.

Wie stand es denn in der Vergangenheit mit
Bezug auf die Verfassungsmässigkeit dieser staat-
lichen Massnahmen? Die Zeit ist ja sehr rasch-
lebig und man vergisst sehr gerne, was gestern war
und manchmal sogar, was heute ist. Ich erinnere
daran, dass der Bund wiederholt zur Bankenhilfe
schreiten musste. Man könnte sich fragen, ob in
allen Fällen, in denen die Hilfe geleistet worden
ist, sei es zugunsten der Schweizerischen Volksbank,
zugunsten der liederlich geführten Genfer Bank-
institute oder zu gunsten der Neuenburger Kanto-
nalbank, die verfassungsmässige Grundlage für die
staatlichen Massnahmen vorhanden gewesen sei.

Wir haben im Jahre 1932 einen Beschluss über
die Schaffung einer eidgenössischen Darlehenskasse
gefasst, der sich deutlich charakterisiert, indem im
Ingress gesagt wird: „Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft, nach Ein-
sicht einer Botschaft des Bundesrates vom 24. Juni
1932 jbeschliesst". Dann folgen Art. l, 2, 3 usw.
Der Beschluss stützt sich also nicht auf eine Ver-
fassungsbestimmung, trotzdem es sich hier um
ein sehr grosses finanzielles Engagement des Staates
gehandelt hat. Warum fehlt dieser Hinweis ? Weil
die bestehende Verfassung die Grundlage für die
Verankerung der Darlehenskasse gar nicht gegeben
hat.

Nicht wegen der Kantonalbanken, sondern
wegen der Schwierigkeiten, die auf dem Gebiet
des Geld- und Kapitalmarktes entstehen können,
glauben wir, sei es nötig, hier eine verfassungs-
mässige Grundlage zu schaffen. Glaubt man etwa,
Zustände, wie wir sie gehabt haben, seien in Zu-
kunft nicht mehr möglich ? Wir wissen nicht, was
in den nächsten Jahren noch passiert. Es genügt,
an den 11. März dieses Jahres zu erinnern, an dem
Oesterreich aufgehört hat zu existieren, woraus sich
auch für uns gewisse wirtschaftliche und geldmarkt-
politische Rückwirkungen ergeben werden. Ich
erinnere an das gestrige Telegramm. Es ist ein
erster Schritt zur Konfiskation der jüdischen
Vermögen durch das Deutsche Reich ^>is auf
5000 Franken hinunter. Wo haben Sie die Garantie
dafür,« dass man bei den Juden Halt macht und

schhesslich nicht darüber hinaus greift ? Wer
o

weiss, was sich in Frankreich auf dem Gebiete des
Geldmarktes ereignet ? Glaubt man sicher, Frank-
reich werde nicht zu einer Devisenbewirtschaftung
kommen ? Die Rückwirkungen davon kann man
sich leicht vorstellen.

Mit Rücksicht auf solche Möglichkeiten wird es
zweckmässig sein, verfassungsmässig dafür zu
sorgen, dass, wenn sich die Notwendigkeit derarti-
ger Massnahmen wiederholt, sie durch verfassungs-
mässige Bestimmungen gestützt werden können.
Ich wünsche sehr, dass man.vom beantragten Ver-
fassungsartikel, wenn er aufgenommen wird, nicht
Gebrauch machen muss. Aber niemand kann mit,
Bestimmtheit sagen, dass er nicht unter Umstän-
den nötig wäre. Weil wir schliesslich eine Vorlage
herstellen wollen, die die Handlungsfähigkeit des

• Staates auf diesem Gebiete ermöglichen soll, ist es
nötig, dass man auch an diese Dinge denkt. Des-
halb ist unser Antrag, entgegen der Meinung von
Herrn Nationalrat Stampfli, sicher gerechtfertigt.

Der Antrag geht eigentlich auf eine andere An-
regung zurück, die in der Kommission gemacht
worden ist, nämlich dass man in den Verfassungs-
bestimmungen ebenfalls einiges sagen soll in bezug
auf den Kapitalexport. Das wurde dann abgelehnt,
und so ist diese allgemeine Formulierung entstan-
den. Nun ist es ganz klar, dass es hier wie bei den
ändern Formulierungen lediglich gilt, zunächst den
Grundsatz, die Ermächtigung, aufzustellen und es
nachher dem Bundesrat, dem Parlamente und dem
Volk zu überlassen, wie sie diese Grundsätze an-
wenden und was sie daraus machen wollen. Die Frage
der Kredit- und Zinsfusspolitik ist schliesslich von
so grosser Tragweite, dass es sich mindestens recht-
fertigt, wie über andere Dinge in der Verfassung, so
auch hierüber ein Wort zu sagen, und das kann
meines Erachtens durchaus geschehen mit dem
Antrag, wie er von der Minderheit gestellt worden
ist. Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen.

Wetter: Herr Dr. Gadient hat sein Votum mit
einer Drohung geschlossen. Er hat gesagt: Wenn
Sie diesen Antrag „bbis über eine die Gesamtwirt-
schaft fördernde Kredit- und Zinsfusspolitik",
nicht annehmen, wo wollen Sie dann die Leute fin-
den, die schliesslich diesem Verfassungsartikel zu-
stimmen ?

Ich glaube, wenn wir uns in allen Lagern und
Parteien auf diesen Boden stellen wollten, dann
hätte jeder eine Drohung auszusprechen. Wir
wollen das aber doch lieber auf der Seite lassen.

Der Vorschlag der Minderheit will also die Kre-
dit- und Zinsfusspolitik im Interesse der Allgemein-
heit durch den Staat regulieren lassen. Das ist
sein Zweck. Ich will gerade noch über einen zwei-
ten Antrag sprechen, er gehört auch dahin; es ist
der Antrag Duttweiler zum Art. 31 bis, lit. cter,
der den Kapitalexport unter die Beschränkung
der Handels- und Gewerbefreiheit stellen will. Herr
Grimm hat erklärt, man hätte den Antrag der
Minderheit namentlich auch deswegen gestellt,
weil in der Kommission ein Antrag auf eine Regelung
des Kapitalexportes abgelehnt worden sei. Ich be-
greife den Zusammenhang dieser beiden Anträge
und ersehe eigentlich nicht -recht, warum Herr
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Duttweiler noch einen Extraantrag mit Bezug auf
den Kapitalexport stellen will, wenn er doch den
Minderheitsantrag auch unterstützt. Denn ich
stehe auf dem Standpunkt, dass der Antrag Dutt-
weiler überflüssig ist, wenn Sie den Antrag der
Minderheit annehmen. Wenn Sie nämlich die
Kredit- und Zinsfusspolitik - staatlich beeinflussen
können, dann können Sie auch den Kapitalexport
regulieren. Diese Regelung des Kapitalexportes,'
die eine Seite dieser Frage, ist meiner Ansicht
nach aber absolut unnötig, denn das haben Sie
im Bankengesetz geregelt. Es ist nicht mehr wie
vor dem Inkrafttreten des Bankengesetzes, wo
lediglich ein sogenanntes Gentlemen agreement
zwischen den Banken und der Nationalbank be-
stand. Heute besteht die Verpflichtung der Ban-
ken, jeden Kapitalexport von nennenswertem Um-
fang anzumelden, und die Nationalbank kann sagen :
Wir bewilligen diesen Kapitalexport aus Gründen
der Kapitalmarktlage, oder wir bewilligen ihn nicht.
Und wenn sie findet, dass der Kapitalexport nicht
gegen die Situation des Kapitalmarktes verstösst,
dann sagt sie nicht einfach: Ja. er kann bewilligt
werden, sondern sie wendet sich an die Bundesver-
waltung, an die verschiedenen Departemente.
Sie fragt beim Volkswirtschaftsdepartement an, ob
eventuell an den Export dieser Kapitalien gewisse
handels- oder wirtschaftspolitische Bedingungen
geknüpft werden sollen, oder ob gewisse Bedingun-
gen auf dem Gebiet des Kapitalverkehrs gestellt
werden. Denken Sie an die Länder mit Devisen-
bewirtschaftung. Erst wenn man auch diese Be-
dingungen festgestellt hat und wenn gefunden wird,
man könne keine Bedingungen stellen, bekommt
die Bank die Erlaubnis zum Export des betreffen-
den Kapitals. Ich glaube also, die Frage des Kapi-
talexports ist heute so geregelt, wie sie sich über-
haupt regeln lässt. Sie ist nur nach einer Seite
hin nicht geregelt, und da hat sich die National-
bank immer geweigert, einzuschreiten, und der
Staat hat vielleicht noch mehr Grund, nach dieser
Richtung nichts zu tun, nämlich mit Bezug auf
die Beurteilung der Bonität des Kapitalexportes.
Die Nationalbank übernimmt natürlich die Ver-
antwortung nicht dafür, ob es sich um eine gute
Anlage handelt. Diese Verantwortung kann aber
auch der Staat nicht übernehmen.

Die Frage des Kapitalexportes dürfte meiner
Ansicht nach heute befriedigend geregelt sein. Das
sagt auch die Nationalbank in ihrem Gutachten
an die Kommission.

Nun die übrige Kredit- und Zinsfusspolitik. Wir
haben ein Gesetz über die Schweizerische National-
bank. Es beruht auf einer Verfassungsbestimmung.
Die Nationalbank ist gemäss Verfassung und Gesetz
die absolute Hüterin unserer Währung. Sie hat
die Währung, sagen wir einmal so zu sichern, dass
sie auf dem Niveau bleibt, auf dem man sie halten
will. Sie hat die Aufsicht über den Kapitalmarkt
und sie hat endlich weitgehenden Einfluss auf die
Zinsfussgestaltung mit den Mitteln, die überhaupt
jeder Notenbank*auf diesem Gebiet zur Verfügung
standen und die auch heute noch zur Verfügung
stehen. Sie hat zu diesem Zweck im Bankengesetz
gewisse Rechte erhalten; aber sie hat selbstver-
ständlich nicht die Möglichkeit, wie Ihnen Herr
Stampf li auseinandergesetzt hat, einfach zu dik-

tieren. Ich erinnere mich sehr genau, dass man bei
der Beratung des Bankengesetzes gewisse Vor-
kommnisse auf dem Zinsfussmarkt kritisierte. Da-
mals hat die Nationalbank erklärt: Was sollen wir
machen, wenn eine grössere oder kleinere Bank
in einem gewissen Zeitpunkt zu einem gewissen
Zinssatz kein Geld bekommt, aber Gläubiger da
sind, die ihre Guthaben zurückfordern ? Entweder
müssen wir ihr erlauben, eventuell zu einem
höheren Zinsfuss diese Gelder zu bekommen, oder
dann müssten wir einspringen. Denn die Bank
braucht deswegen nicht unter pari oder schlecht
zu sein, sie ist aber vielleicht momentan knapp an
flüssigen Mitteln.

Was sagt nun eigentlich der Vorschlag der
Minderheit ? Herr Grimm hat sich grosse Mühe
gegeben, diesen Vorschlag sehr harmlos darzustellen.
Er sagt: Es sind da verschiedene Sachen passiert
auf dem Gebiet der Banken, die nicht hätten sein
sollen; wir haben es einmal für notwendig befunden,
eine Darlehenskasse zu gründen; die verfassungs-
mässige Grundlage war nicht erstklassig; es gibt
im Ausland Devisenbewirtschaftungen, vielleicht
kommt sie sogar in Frankreich; wir wissen gar
nicht, was für Massnahmen wir ergreifen müssten.
Im übrigen sind, wir ja selbst froh, wenn man diese
Verfassungsbestimmungen nicht anzuwenden
braucht. — Wenn der Antrag der Minderheit
diesen Sinn hat, dann hätte mari ihn vielleicht
doch anders fassen sollen! Wenn man sagt, der
Bund bekommt die Kompetenz zur Regelung des
Kredit- und Zinsenmarktes, dann versteht man
wahrscheinlich doch etwas anderes darunter, und
wahrscheinlich versteht auch die Minderheit etwas
anderes darunter. Ich kann das sehr gut verstehen
von einem Teil dieser Minderheit, den Vertretern
der Sozialdemokratie. Das liegt in der Richtung
ihrer wirtschaftlichen und politischen Ideale, in
der Richtung des Bedürfnisses, den Staat auch auf
finanziellem Gebiet dirigieren zu lassen. Herr
Stampfli hat vermutet, auch Herr Gadient stehe
wahrscheinlich auf diesem Boden. Ich glaube das
ebenfalls, sonst könnte ich mir nicht vorstellen,
warum sein Name dastünde. Bei Herrn Duttweiler
ist es schon weniger klar, denn er ist ja sonst der
Apostel der unbeschränkten Handels- und Gewerbe-
freiheit. Ich verstehe eigentlich nicht, warum die
Freiheit nur auf dem Gebiete des Handels prakti-
ziert werden soll, wo Herr Duttweiler sich betätigt,
während auf dem Gebiet des Kreditwesens die
allerengsten Fesseln angewendet werden dürfen und
sogar die staatliche Dirigierung Platz greifen kann.

Herr Gadient hat die Unterkommission für das
Finanzwesen der grossen Expertenkommission er-
wähnt. Er hat erklärt: Man versteht natürlich,
dass die nichts gesagt hat, denn sie hat namentlich
aus Bankdirektoren und Unternehmern bestanden.
Nur die grosse Partei, die einen Drittel des Rates
vertritt, war darin nur mit einem einzigen Exem-
plar vertreten. Ich weiss nicht, diese grosse Partei,
die einen Drittel des Rates vertritt, kann ich mir
nicht vorstellen, ohne Zuzug verschiedener anderer
Parteimitglieder, auch des Herrn Vorredners, der
sich also wahrscheinlich ebenfalls zu dieser grossen
Partei rechnet, die einen Drittel des Rates ausmacht
(Zwischenbemerkung Gadient: Ich habe gesagt:
Von den Parteien.) Pardon, ich habe den Singular
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verstanden. Ich will also Busse tun. Diese Unter-
kommission hat aber immerhin nach dieser Rich-
tung auch etwas gesagt, nämlich, dass die Bestim-
mungen des eidgenössischen Bankengesetzes genü-
gen und dass Bestimmungen, die darüber hinaus-
gehen würden, nach ihrer Ansicht zu einer Beunruhi-
gung des Kapitalmarktes führen und weder im
Interesse des Sparers noch im Interesse des Schuld-
ners liegen würden.

Nun hat der Nationalrat meiner Ansicht nach
heute folgende konkrete Frage zu entscheiden:
Lässt sich eine solche staatliche Regulierung des
Kredit- und Kapitalmarktes durchführen ? Ich
möchte doch die Nationalbank, von der ich gesagt
habe, dass sie die Hüterin auf diesem Gebiete sei,
selber reden lassen. Die Nationalbank hat in einem
Gutachten an Ihre Kommission folgendes ausge-
führt :

„Eine gewissermassen doppelt gesteuerte Kredit-
und Zinsfusspolitik müsste praktisch ausserordent-
lichen Schwierigkeiten begegnen. In der Tat ist
es nicht vorstellbar, dass der Staat einerseits und
die Notenbank anderseits eine von einander unab-
hängige Kreditpolitik betreiben könnten. Entwe-
der hätte die staatliche Kreditpolitik eine Durch-
kreuzung der Notenbankpolitik zur Folge, oder
aber, was wahrscheinlicher ist, die letztere hätte
sich den Massnahmen des Staates unterzuordnen
und es würde • sich damit die Antithese stellen :
Entweder bleibt die Notenbank in der Handhabung
der Kreditpolitik vom Staat unabhängig, welches
Prinzip heute in der Verfassung und im Gesetz
über die Nationalbank festgelegt ist, oder aber sie
geht im Staat auf." Betrachten Sie die Frage auch
etwas von der Seite her, und dann möchte ich Sie
bitten, den Antrag der Minderheit abzulehnen.

Duttweiler: Ich bin von zwei Seiten aus dem
Busch geklopft worden, und so gestatte ich mir eine
kleine Aufklärung über meine Stellungnahme, die
auf den ersten Blick zwiespältig erscheinen mag.
Ich stelle immer wieder fest, dass das ganze, so ein-
schneidend wichtige Problem von der Froschper-
spektive aus betrachtet wird. Dass gerade der Um-
stand, dass ich diesen Antrag neben etwa zehn Mit-
unterzeichnern auch unterzeichnet habe, speziell
Anlass zur Diskussion gibt, ist der Beweis, dass wir
nicht mit dem nötigen Niveau an die grosse Auf-
gabe herangehen. Es ist klar, dass ich dagegen sein
muss, dass eine liberale 'Oase von der Reglemen-
tierung gerade dort ausgenommen werde, wo es die
Finanz angeht. Endlich haben sich diese liberalen
früheren „Säulen" in der Kommission erhoben, end-
lich jetzt, in dem Moment, wo die Finanz daran
kommt. Da kann man nicht mehr sagen: das ist
ein Witz, sondern es ist die wahre Wirklichkeit.
Jetzt heisst es plötzlich: Liberalismus; da kann man
nicht daran rühren, da muss man frei sein, „das
freie Spiel der Kräfte", sonst geht alles dahin und
danieder. Das ist ganz klar die Situation. Ich danke
den Herren, dass sie sie abgeklärt haben. Jetzt sind
sie aufgestanden !

Herr Prof. Böhler hat erklärt, man könnte das
anders machen als durch die Wirtschaftsgesetz-
gebung, man sollte nur via Kredit und via Zins Er-
leichterungen schaffen. Das hat er als Mitglied der
Wirtschaftsexpertenkommission in der Presse ge-

äussert. Aber da, wo die Schlüsselstellung der Wirt-
schaft im Spiel ist, sagt man genau das Gegenteil.
An ändern Orten ist man des Kapitals Herr ge-
worden. In Amerika ist der Präsident Meister über
die Wall Street geworden; aber wir werden nicht
Meister auch nur über die Bahnhofstrasse. Das ist
der schlimme Weg, wenn die Finanz in der Regie-
rung die Vorhand hat. Da stelle ich immer fest:
•Dort, wo die Finanz angeht, da hören die Regeln
auf, da gelten andere Mächte.

Jetzt habe ich mich mit der einen Seite ausein-
andergesetzt; nun kommt die zweite.

Ich habe zu Art. 31 den Antrag gestellt, dass
man die Handels- und Gewerbefreiheit ausweiten
und dass man das zu einem Recht des Bürgers
machen und der Bürger das Recht haben sollte,
nach Lausanne zu gehen, um sein persönliches Recht
zu verteidigen, wenn er von einem ändern in seiner
wirtschaftlichen Existenz wesentlich beschränkt
wird. Herr Oeri hat mir in Murren zugeflüstert : Das
ist ja gerade der Galgen, an dem man Sie aufhängen
wird. (Heiterkeit.) Ich habe geantwortet: Selbst-
verständlich; aber wir diskutieren hier eine Ver-
fassungsrevision: da treten die privaten Interessen
vollständig zurück. Aber Sie haben ja bewiesen,
dass es Ihnen nicht darum zu tun ist, dem Bürger
sein Recht zu verschaffen, sondern darum, dass die
alten Mächte erst recht ein Instrument haben in der
Hand des Bundesrates, um ihre Interessen zu
wahren. Das ist die Situation.

Richtig ist, wie Herr Wetter gesagt hat, dass
mein Antrag zu lit. cter überflüssig wird, wenn dieser
Artikel angenommen würde. Das ist selbstverständ-
lich. Ich möchte mich darüber nicht verbreiten, weil
ich nachher noch darauf zurückkommen werde.

Meine Fraktionskollegen haben mir zugeredet :
warum diese ganze Vorlage noch verbessern wollen ?
Das,ist ja die grösste Dummheit; denn durch den
scharfen Pfeffer, der darin liegt, haben wir die beste
Hilfe, um sie zu Boden zu bringen. Demgegenüber
stehe ich auf dem Standpunkt: Wir müssen unsere
Pflicht tun und alles aufwenden, was notwendig ist,
damit wenn die Vorlage durchgeht, sie eine Vorlage
ist, die möglichst aufs Ganze geht. Deshalb nehmen
wir gerade wie bei den Genossenschaften den klaren
Standpunkt ein: Wenn Sie eine Wirtschaft der Be-
wirtschafter schaffen wollen, dann müssen Sie auch
die Genossenschaften schützen, damit diese die All-
gemeinheit beschützen können. Deshalb sind wir
auch dort konsequent gewesen. Wenn die Liberalen
das nicht verstehen, die sich des liberalen Denkens
noch nicht ganz entwöhnt haben und überall nur
Interessen sehen, weil sie nichts anderes kennen, so
müssen sie jetzt anfangen, umzulernen, nachdem
sie selber ein anderes System empfehlen.

Bundesrat Obrecht: Die kleine Schweiz ist
heute das Land mit den billigsten Zinssätzen. Wir
haben nach der Abwertung eine Zinssenkung ein-
treten sehen, die so weit gediehen ist, dass die
Renditenbasis jetzt ungefähr auf 3% steht. Man
muss geradezu wünschen, dass «s jetzt mit der
Verbilligung der Zinse nicht mehr weitergehe;
denn es gibt unzählige Leute im Lande, die von
den Erträgnissen ihres grossen oder kleinen Ver-
mögens leben müssen. Nicht allé sind in der glück-
lichen Lage, dass sie einer Pensionskasse angehören;
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sie müssen für ihre alten Tage selber sorgen. Da
gibt es nur einen Weg, nämlich den, Ersparnisse
anzulegen, um später daraus leben zu können.
In vielen Kantonen geht schon jetzt die fiskalische
Belastung des Vermögens zusammen mit den eid-
genössischen Steuern bis nahe zur Hälfte des Ver-
mögensertrages. Ich übertreibe nicht. Es gibt
weite Gebiete, in denen die Steuern, alle zusammen-
gerechnet, Couponsteuern Inbegriffen, die Hälfte
des Vermögensertrages ausmachen. Von der än-
dern Hälfte aber ist die Hälfte oder vom Ganzen
der vierte Teil durch die Rückbildung des Erträg-
nisses von 4 auf 3 % verschwunden, so dass vielen
Rentnern nur noch der vierte Teil des früheren
Vermögensertrages für die Bestreitung ihres Lebens-
unterhaltes bleibt. Das ist auch eine Schmäleruns

o

der Kaufkraft. Man sieht, dass auch die Zins-
senkung ein doppeltes Gesicht hat. Wir freuen
uns für den Schuldner, dass sie ihm eine Entlastung
bringt: das stärkt seine Kaufkraft, weil er weniger
Zinsen leisten muss. .Aber auf der ändern Seite
werden jene geschädigt, die aus diesen Zinsen
leben müssen und die nun entsprechend weniger
Geld auszugeben haben.

Die Senkung der Zinssätze für den Schuldner,
namentlich für langfristige Schulden, geht, wie
Ihnen Herr Nationalrat Stampf li auseinandergesetzt
hat. verhältnismässig langsam vor sich. Die Hypo-
thekarbanken müssen eben auch warten, bis sich
die Zinssätze, die sie* an ihre Geldgeber zahlen
müssen, zurückgebildet haben; nur in diesem Ver-
hältnis können sie gegenüber ihren Schuldnern eine
Zinsverbilligung eintreten lassen.

Wir haben heute bei uns eine Geldflüssigkeit
von ganz ausserordentlichen Dimensionen, so dass
man geradezu fragen muss: Wohin mit dem Geld,
wohin mit der Freude ? Wie sind wir zu dieser
Geldflüssigkeit, zu dieser Voraussetzung für eine
starke und rasche Verbilligung der Zinssätze ge-
kommen? Haben der Staat öder die Nationalbank
hier Verdienste aufzuweisen ?

Es ist unbestreitbar, dass das Bild sich mit der
Abwertung verändert hat. Vorher hatten wir
geradezu eine Geldnot. Ich erinnere daran, wie
unsere Bautätigkeit stillgelegt wurde, weil es nicht
mehr möglich war, Hypothekargelder aufzubringen.
Wir steckten in einer Geldknappheit. Nach der
Abwertung ist anstelle der Trockenheit eine Ver-
flüssigung des Geldmarktes eingetreten, wie sie
niemand so rasch erwartet hätte. Das kam davon,
dass gewaltige Summen schweizerischer Gelder
sich infolge der unsicheren Situation vor der Ab-
wertung ins Ausland geflüchtet hatten, und nach-
dem die Abwertung vollzogen war, wieder die Hei-
mat aufsuchten. Da kommt nun ein Verdienst zur
Geltung: wir haben der Heimkehr dieser Flucht-
gelder keine Schwierigkeiten entgegengesetzt. Das
haben nicht alle Landesregierungen so gemacht.
Ich verweise auf Frankreich, wo man sofort mit
der Kontrolle einsetzte und die Abwertungsgewinne
besteuern wollte: da ist das Geld im Ausland ge-
blieben. Bei uns dagegen hat man diesen Geldern
keine Schwierigkeiten in den Weg gelegt. Das Geld
konnte die Heimat wieder frei aufsuchen und hat
es in ausserordentlich massiver Weise auch getan.
Dazu kam noch ein weiterer Umstand: Es ist uns
gelungen, wieder eine Vertrauenssituation inter-

nationalen Charakters zu schaffen, so dass auslän-
dische Geldbesitzer zur Ueberzeugung kamen, das
sicherste Land sei nachgerade wieder die Schweiz
geworden. Sie haben grosse Summen in die Schweiz
gelegt, was mit dazu beigetragen hat, dass wir zu
dieser Geldflüssigkeit gelangt sind.. Das sind unsere
Verdienste. Wir haben keine Fehler gemacht,
sondern der Entwicklung freien Lauf gelassen und
damit wieder eine Vertrauensamtosphäre hergestellt,
die uns zu den günstigsten Geldverhältnissen ver-
half.

Daneben gibt es eine ganze Reihe kleiner Mass-
nahmen, die nicht an die Oeffentlichkeit getreten
sind und die zum grössten Teil nicht vom Bundes-
rat, sondern von unserer Nationalbank getroffen
wurden. Sie ist das Vertrauensinstitut dafür, dass
auf diesem Gebiete im Sinn und Geiste des Bundes-
rates eingegriffen und gehandelt wird. Von diesen
Einflussriahmen wird in der Oeffentlichkeit kein
grosses Aufhebens gemacht, sie haben aber ihre
guten Auswirkungen gezeigt.

Auf diesem Boden wollen wir bleiben und wollen
da, wo wir auf den Geldmarkt und die Zinsfussver-
hältnisse Einfluss üben können, die Herren von
der Nationalbank walten lassen. Das sind die Leute
vom Fach, die tagtäglich mit diesen komplizierten
Finanzfragen in Berührung sind. Das ist das rich-
tige Organ, um die Einflussnahme auf den Geld-
markt und die Zinsfussverhältmsse auszuüben.
Die dafür nötigen gesetzgeberischen Vorschriften
sind im Nationalbankgesetz und im Gesetz über
die Banken und Sparkassen enthalten. Artikel 8
des Bankengesetzes zählt eine Reihe von Bank-
geschäften auf, und bestimmt dann: „Die National-
bank ist befugt, mit Rücksicht auf die Landes-
währung, die Gestaltung des Zinsfusses auf dem
Geld- und Kapitalmarkt oder die wirtschaftlichen
Landesinteressen gegen solche Geschäfte Einspruch
zu erheben". Die Nationalbank besitzt somit ein
Vetorecht gegen Geschäfte, die einen besonderen
Einfluss auf die Geldmarktlage, auf den Zinsfuss
und auf den Kapitalexport ausüben können. Die
Nationalbank ist also von Gesetzes wegen als
Regulator eingesetzt. Das dürfte das Richtige
sein.

Die Nationalbank ist geradezu verängstigt von
diesem Antrage der Minderheit, weil sie, wie Herr
Nationalrat Wetter schon vorgetragen hat, be-
fürchtet, es entstehe ein Dualismus. Sie hat diese
Aufgabe bis jetzt besorgt und ist mit ihr vertraut
geworden, und nun will man mit dieser Verfassungs-
bestimmung den Staat beauftragen, eine Aufgabe
zu erfüllen, die bereits der Nationalbank übertragen
ist. Wenn auf der einen Seite der Staat und
auf der ändern Seite die Nationalbank auf Grund
des Nationalbankgesetzes und des Bankengesetzes
eingreifen sollen, so führt das zu unklaren Ver-
hältnissen.

Wenn Herr Nationalrat Grimm an Fälle erinnert
hat, bei deren Wiederholung wir mit dem Gesetz-
gebungsrecht über die Banken, Sparkassen und
Börsen nicht auskämen, — er erinnerte an die
Notwendigkeit der Gründung einer eidgenössischen
Darlehenskasse — so könnten wir. wenn solche
Verhältnisse wieder eintreten sollten, aus den
neuen Verfassungsbestimmungen unbedenklich die
Gesetzgebungskompetenz ableiten. Nach Art. Slbis,
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Abs. l, kann der Bund nämlich im Rahmen der
dauernden Interessen einer gesunden Gesamtwirt-
schaft „Bestimmungen aufstellen und Massnah-
men ergreifen zur Förderung der einzelnen Wirt-
schaftszweige." Wäre nun der Wirtschaftszweig
„Bankenwesen" allgemein bedroht, so könnte der
Bund schon auf Grund dieser Bestimmung handeln
und im Rahmen der Handels- und Gewerbefreiheit
entsprechende Massnahmen erlassen. Wenn es sich
dagegen nötig erweisen sollte, die Lösung unter
Beschränkung der Handels- und Gewerbefreheit
zu suchen, so könnte man sich auf Absatz 2, lit. a
stützen. Es wäre dann ein wichtiger, in der Exi-
stenz gefährdeter Wirtschaftszweig in Schutz zu
nehmen oder zu erhalten. Es ist der Zweck dieses
Absatzes, notfalls unter Beschränkung der Handels-
und Gewerbefreiheit Eingriffe zu ermöglichen.
Gestützt auf diese Bestimmungen könnten wir
heute ohne weiteres ein Gesetz zur Gründung eines
Finanzinstitutes erlassen, wie es beispielsweise die
eidgenössische Darlehenskasse darstellt. Wenn wir
aber eine lit. è bis nach Antrag der Minderheit
aufnehmen, „über eine die Gesamtwirtschaft för-
dernde Kredit- und Zinsfusspolitik", als Aufgabe
des Staates, und unter lit. cter die verfassungs-
rechtliche Grundlage schaffen für ein Gesetz über
die Banken, Sparkassen und Börsen, dann ist das
eine ausgesprochene Doppelspurigkeit. Infolge-
dessen stelle ich Ihnen auch namens des Bundes-
rates den Antrag auf Ablehnung des Minderheits-
antrages. Materiell wollen wir dasselbe, aber wir
halten es nicht für nötig, das Ziel zweimal zürn
Ausdruck zu bringen; es genügt, wenn wir die
Bestimmung in lit. cter annehmen.

Was die Einstellung des Herrn Duttweiler anbe-
trifft, so ist sie mir auch in der Kommission hin
und wieder etwas aufgefallen, weil sie nicht immer
logisch war und sich auch nicht immer mit seiner
privatwirtschaftlichen Einstellung vereinbaren liess.
Ich habe mich oft gefragt, ob nicht der etwas eigen-
artige Hintergedanke im Spiele sei, das Fuder
zu überladen, damit man es nachher leichter um-

1 stürzen könne. Ich will diesen Verdacht nicht be-
haupten, aber ich bin doch auf diesen Gedanken
geführt worden. Sie können davon halten, was
Sie wollen.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommissions-

mehrheit 72 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 52 Stimmen

Lit. c.
Antrag der Kommission.

Mehrhei t :
gegen volkswirtschaftlich oder sozial schädliche

Auswirkungen des Kartellwesens ;

Minderhe i t (Scherer-Basel):
über das Kartellwesen;

Lettre c.

Proposition de la commission.
M a j o r i t é :

Pour parer aux inconvénients d'ordre économique
ou social résultant de l'activité des cartels et groupe-
ments analogues;

Minor i té (Scherer-Bâle):
Pour réglementer les cartels et groupements

analogues :

NietliSpach, Berichterstatter der Mehrheit : Dar-
über haben wir uns schon ausgesprochen. Es liegt
ein Minderheitsantrag vor, der nur sagen will: „über
das Kartellwesen". Die Kommission war in ihrer
grossen Mehrheit der Auffassung, dass der Zweck
der Kartellgesetzgebung besser so gefasst werde:
„gegen volkswirtschaftlich oder sozial schädliche
Auswirkungen des Kartellwesens", indem das Kar-o '

tellwesen nicht ohne weiteres etwas ist, das mit dem
Gesamtinteresse in Widerspruch steht. Ich bean-
trage Ihnen deshalb Festhalten am Antrag der
Kommission.

Scherer-Basel, Berichterstatter der Minderheit:
Zu den Gegenständen, über die der Bund zum Er-
lass von Vorschriften ermächtigt wird, ohne an den
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit ge-
bunden zu sein, sollen auch die Kartelle und ähn-
liche Organisationen gehören. Wir schaffen hier also
die" Basis für eine Kartellgesetzgebung. Ueber die
Formulierung dieser Kompetenz besteht eine Diffe-
renz. Der Bundesrat hat in seiner Vorlage vorge-
schlagen, zu sagen, der Bund besitze die Kompetenz,
„über Kartelle und ähnliche Organisationen" Be-
stimmungen zu treffen. Die Kommission hat nun
das dahin, ich darf wohl nicht sagen, präzisiert, son-
dern eingeschränkt, dass der Bund kompetent sei,
Vorschriften „gegen volkswirtschaftlich oder sozial
schädliche Auswirkungen des Kartellwesens" zu er-
lassen. Ich möchte Sie bitten, meinem Antrag zu-
zustimmen, nach dem wir dem Bund einfach die
Kompetenz zur Gesetzgebung „über das Kartell-
wesen" schlechthin geben. Es scheint mir nicht
richtig zu sein, das Motiv dieser Kartellgesetzgebung
in die Verfassungsbestimmung hineinzusetzen, das
Motiv, dass Missbräuche im Kartellwesen bestehen,
dass Auswüchse vorhanden seien, die der Bund zu
bekämpfen ermächtigt sein soll. Wir sind vielmehr
der Auffassung, dass der Bund allgemein die Kom-
petenz besitzen soll, über das Kartellwesen zu legi-
ferieren. Es gibt Dinge im Kartellwesen, die nichts
mit Auswüchsen und Missbräuchen zu tun haben
und die dennoch Gegenstand der Gesetzgebung sein
müssen. Es wäre eine sachlich nicht gerechtfertigte
Einschränkung der Kompetenz des Bundes, wenn
wir nur einen Teil des Kartellproblems zum Gegen-
stand der staatlichen Gesetzgebung machen würden.
Es kommt doch bei einer Kartellgesetzgebung, wie
das auch in ändern Ländern der Fall war, in Frage,
dass man Vorschriften aufnimmt über die Form der
Kartellverträge, über die Pflicht zur Hinterlegung
von Kartellverträgen, dass man eine Meldepflicht
statuiert für alle Beteiligung an Kartellen und ähn-
lichen Organisationen, dass man Vorschriften er-
lässt, nach denen die Behörde anordnen kann, dass
jeder Beteiligte aus wichtigen Gründen fristlos von
einem Kartellvertrag zurücktreten kann, dass man
Vorschriften aufnimmt, durch die Bestimmungen
von Kartellverträgen als nichtig erklärt werden
können, wenn sie die Gesamtwirtschaft oder das Ge-
meinwohl verletzen. Das sind alles Bestimmungen,
die sich nicht nur gegen Auswüchse wenden ; sie sind
vielmehr allgemeiner Natur. Meines Erachtens
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sollte der Staat die Möglichkeit haben, eben in dieser
umfassenden Weise über Kartelle und ähnliche
Organisationen zu legiferieren..

Wir besitzen in der Bundesverfassung noch eine
Reihe von Bestimmungen, in denen dem Bund
Kompetenzen übertragen werden. Wir haben nir-
gends eine solche Einschränkung eingeführt und ge-
sagt, der Bund dürfe über einen bestimmten Gegen-
stand nur insofern legiferieren, als damit volkswirt-
schaftliche und sozial schädliche Auswirkungen be-
kämpft werden. Wir geben einfach die Kompetenz,
über einen Gegenstand zu legiferieren. In Art. 25
der Bundesverfassung geben wir z. B. dem Bund die
Kompetenz zur Gesetzgebung über die Ausübung
der Fischerei und der Jagd; und wir sagen nicht,
er besitze die Kompetenz,, den Auswüchsen und
Missbräuchen, die auf dem Gebiet der Fischerei und
der Jagd auftreten, entgegenzutreten und gesetz-
liche Vorschriften zu erlassen. In Art. 32bis geben
wir die Kompetenz zur Gesetzgebung über die ge-
brannten Wasser, nicht über die Bekämpfung der
Missbräuche, die in bezug auf gebrannte Wasser
auftreten können. Im Art. 69bis geben wir die
Kompetenz zur Gesetzgebung über den Verkehr mit
Nahrungs- und Genussmitteln, nicht über die Be-
kämpfung der Missbräuche im Verkehr mit Nah-
rungs- und Genussmitteln. Es scheint mir eine
materiell nicht begründete Beschränkung der Kom-
petenz des Bundes zu sein, wenn wir dem Bund
nicht allgemein die Kompetenz zur" Kartellgesetz-
gebung geben, sondern nur die Kompetenz zur Be-
kämpfung der Missbräuche des Kartellwesens.
Praktisch decken sich vielleicht diese beiden Kom-
petenzkreise; aber es ist doch richtiger, wenn wir
ganz unzweideutig alle Möglichkeiten offen lassen.

Ich möchte Sie bitten, meinem Antrage zuzu-
stimmen, der sich eigentlich deckt mit dem, was
der Bundesrat in seiner Botschaft vorgeschlagen hat,
der auch nicht nur den Auswüchsen gesetzlich ent-
gegentreten, sondern allgemein die Gesetzgebung
„über Kartelle und ähnliche Organisationen" dem
Bunde übertragen wollte.

Flisch: Ich möchte dem Antrag Dr. Scherer zu-
stimmen. Die Kommission beantragt, dass der
Bund nur bevollmächtigt sein soll, Vorschriften zu
erlassen gegen volkswirtschaftlich oder sozial schäd-
liche Auswirkungen des Kartellwesens. Es wird
nicht immer leicht sein, zu entscheiden, wann die
Auswirkungen volkswirtschaftlich oder sozial schäd-
lich sind. Auf alle Fälle wird man darüber nicht
die gleiche Ansicht haben. Darum ist es wohl besser
und richtiger, wenn wir einfach, wie Herr Dr.
Scherer beantragt, sagen, der Bund soll befugt sein,
über das Kartellwesen Vorschriften zu erlassen.
Diese Fassung wäre klarer. Ich glaube, die Kom-
missionsmitglieder können sich mit dieser Fassung
schliesslich auch einverstanden erklären. Ich halte
sie tatsächlich für besser und möchte Ihnen An-
nahme des Antrages Dr. Scherer-Basel empfehlen.

Saxer: Der Antrag, wie er von der Kommissions-
mehrheit angenommen wurde, stammt zufällig von
mir. Infolgedessen fühle ich mich doch verpflichtet,
einige Worte zur Rechtfertigung dieses Antrages
zu sagen. Es ist richtig, dass der ursprüngliche
Antrag des Bundesrates hiess, man könne unter

Nationalrat. — Conseil National. 1S3S.

Abweichung von der Handels- und Gewerbefreiheit
Bestimmungen aufstellen „über Kartelle und ähn-
liche Organisationen". Das war die allgemeine
Fassung, wie sie der Bundesrat vorschlug. Dann
wollte man zunächst einmal eine etwas weitere
Fassung finden, damit. alle Kartelle und kartell-
ähnlichen Organisationen, wie Trusts usw. mit um-
fasst seien, ohne dass man sie extra aufzählen müsse.
Um diesem Gedanken Rechnung zu tragen, ist
dann die Fassung gewählt worden, dass man ein-
fach ganz allgemein sagte „über das Kartellwesen".
Dieser Begriff ist der weitere. Er umfasst in diesem
Falle alle Kartelle, Trusts, Ringe und ähnliche
Organisationen, so dass wir es hier mit einem
Gattungsbegriff zu tun haben und nicht mehr mit
einem Spezialbegriff. Die Auffassung, die auch
geäussert worden ist, dass man durch die Nennung
des Wortes „Kartelle" die kartellähnlichen Or-
ganisationen nicht umfasse, ist also falsch. Die
Auffassung der Kommission ist die, dass dieser
Begriff der umfassendere, der weitere, also der
Gattungsbegriff sein soll.

Nun der zweite Punkt. Es hat sich um die Frage
gehandelt, wie weit nun der staatliche Eingriff gehen
könne. Ich weise noch einmal darauf hin, dass es
sich hier um Bestimmungen handelt, die unter Ab-
weichung von der Handels- und Gewerbefreiheit
gef asst werden können, und da haben wir uns gesagt,
dass das, wogegen man sich bei Kartellen und kartell-
ähnlichen Organisationen wendet, die Auswüchse
und Missbräuche im Kartellwesen sind. Das will
man eigentlich treffen, das ist das Entscheidende,
und deswegen will man auch der Oeffentlichkeit hin-
sichtlich dieser Missbräuche und Auswüchse eine
Einflussmöglichkeit geben. Da sagen wir uns nun,
eine Fassung, die so allgemein gewählt ist und lautet :
„über Kartelle und kartellähnliche Organisationen"
oder nach Antrag Scherer „über das Kartellwesen",
gehe etwas zu weit. Ich erkläre Ihnen ganz offen,
wir müssen doch auch einigermassen daran denken,
was man mit einer solchen Bestimmung unter Um-
ständen machen kann. Da es sich sowieso um eine
Vorlage handelt, die ziemlich umfassend ist und in
die Wirtschaft in einem Masse hineinregiert, wie
man das bisher noch nicht gesehen hat, halten wir
dafür, dass man sich doch auf das bescbjcänken
sollte, was unerlässlich ist und von der Oeffentlich-
keit verlangt wird. Unerlässlich notwendig und von
der Oeffentlichkeit verlangt wird eine Bekämpfung
der Auswüchse, der „volkswirtschaftlich oder sozial
schädlichen Auswirkungen des Kartellwesens", aber
nicht eine Gesetzgebung ganz'allgemein über das
Kartellwesen ohne jede Einschränkung. Deswegen
habe ich die Meinung: Diese Einschränkung, die
klar sagt, was man will, ist in diesem Falle zu be-
grüssen. Ich möchte Ihnen empfehlen, diese Fassung
anzunehmen, denn sie trifft den Kern der Sache und
schiebt den Riegel vor Vermutungen und Konse-
quenzen, die unter Umständen nicht abzusehen sind.
Aus diesen Gründen empfehle ich Ihnen den • An-
trag der Mehrheit zur Annahme.

Bundesrat Obrecht: Ich habe nur die Erklärung
abzugeben, dass sich der Bundesrat der Kommis-
sionsfassung anschliesst.

•48
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A b s t i m m u n g . — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 66 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 40 Stimmen

Lit. c bis.

Antrag der Kommission.
über die Kriegsvorsorge;

Lettre c bis.

Proposition de la commission.
Pour se prémunir contre la guerre:

Angenommen. — Adopté.

Lit. c ter.

Antrag der Kommission.
M e h r h e i t :

über Banken, Sparkassen und Börsen; für kan-
tonale Kreditinstitute mit Staatsgarantie beschränkt
sich das Gesetzgebungsrecht des Bundes auf Vor-
schriften über die Aufsicht.

M inde rhe i t (Duttweiler):
c tei\ .. Börsen, sowie über den Kapitalexport;

für kantonale...
Lettre c ter.

Proposition de la commission.
M a j o r i t é :

Pour réglementer les banques, les caisses d'é-
pargne et les bourses; à l'égard des établissements
cantonaux de crédit dont les engagements sont
garantis par l'Etat, la Confédération ne peut légi-
férer que sur la surveillance.

Minor i té (Duttweiler):
c ter. . . bourses, ainsi que l'exportation des capi-

taux; à l'égard. . .

Duttweiler, Berichterstatter der Minderheit : Ich
muss Sie um Entschuldigung bitten, weil ich immer
wieder das Wort begehre. Aber da bei der ganzen
Vorlage sich die Opposition eigentlich auf eine ein-
zige Gruppe konzentriert, liegt das in der Natur der
Sache.

Herr Dr. Wetter hat richtig ausgeführt, dass
mein Antrag zu lit. cter überflüssig würde, wenn
der Antrag Gadient angenommen werde. Nach
dessen Ablehnung ist dieser Antrag nun erst recht
aktuell. Wir sollten, nachdem wir allgemeine Vor-
schriften über das Kreditwesen und den Zinsfuss
abgelehnt haben, wenigstens das notwendigste Ge-
biet, den Kapitalexport, einigermassen erfassen. Die
Nationalbank hat nicht die notwendigen Kompe-
tenzen, um hier unbedingt einzuschreiten. Das hat
uns Herr Bundesrat Meyer gelegentlich einmal ge-
sagt, dass eben das Bankengesetz nicht so weit
reiche, dass die Nationalbank inhibieren kann, wenn
die Interessen des inländischen Geldmarktes es
nicht erfordern.

Ich glaube, wir müssen diese Vorschrift an-
nehmen, damit auch der private Kapitalexport er-
f asst wird. Wir haben bei unserer disproportionierten
Kapitalausfuhr nach Deutschland festgestellt, dass
von den 3 Milliarden jedenfalls über die Hälfte pri-

vate Kapitalanlagen in Deutschland waren, wenn
man die Versicherungsinstitute dazu rechnet. Da
haben wir also ein Interesse, dass wir auch für Pri-
vate Vorschriften machen und- wenigstens eine Sta-
tistik anordnen können, um allzu einseitige even-
tuelle Kapitalanlagen zu vermeiden. Die Erfahr-
rungen, die wir mit unsern Kapitalanlagen im
Ausland gemacht haben, sind zu schmerzlich, als
dass wir heute untätig zuschauen dürften, wenn es
sich darum handelt, wenigstens die Möglichkeit zur
Intervention zu schaffen, damit man uns nicht vom .
Bundesratstisch aus wieder sagt : Es ist schon rich-
tig, aber wir können nicht.

Deshalb empfehle ich Ihnen, den Antrag anzu-
nehmen. , Es ist eine kleine Erweiterung, und es
wäre nicht logisch, dass wir auf dem ganzen Gebiet
nur die Banken, Sparkassen und Börsen erfassen
und dabei den privaten Kapitalexport völlig ausser
acht lassen.

Nietlispach, Berichterstatter der Mehrheit: Ich
kann mich zu lit. cter kurz fassen. Es liegt nur noch
ein Abänderungsantrag des Herrn Duttweiler vor,
der den Kapitalexport beifügen will. Ueber.diese
Frage haben wir uns heute schon sehr einlässlich
ausgesprochen. Ich habe Sie einleitend darauf hin-
gewiesen, dass das, was bezüglich des Kapital-
exportes getan werden muss, auf Grund des Banken-
gesetzes, das seine verfassungsrechtliche Veranke-
rung im Vorschlag der Kommissionsmehrheit findet,
und auf Grund des Nationalbankgesetzes möglich
ist. Wir haben aus den verschiedenen Ausführungen
heute entnehmen können, speziell aus dem Votum
des Chefs des Volkswirtschaftsdepartementes, dass
die Aufnahme einer solchen Bestimmung in die Ver-
fassung sich erübrigt. Ich beantrage Ihnen deshalb
die Ablehnung des Antrages Duttweiler.

Oeri: In der Kommission war strittig, ob hier
die Börsen auch aufgenommen werden sollten. Die
Kommission hat sich mit Mehrheit dafür entschie-
den. Es sind aber im Schoss der Kommission ge-
wichtige Gründe dagegen geltend gemacht worden,
namentlich, dass sich die Notwendigkeit einer eid-
genössischen Börsenregelung durchaus nicht auf-
zwinge. Es gibt in der Schweiz drei eigentliche
Börsen: Basel, Genf und Zürich. Diese Börsen
stehen unter kantonaler Aufsicht, sind mehr oder
weniger kantonal, wenn auch nicht staatlich; die
Kantone sorgen für die genügende Aufsicht. Nun
fragt es sich, ob hier der Bund eingreifen und sich
die Börsenoberhoheit auch noch aneignen soll. Ich
glaube, das ist vor allem unnötig. Die Kantone
sorgen für das, was zu geschehen hat. Die Börsen
sind ein Gebiet, das man dem Föderalismus ruhig
überlassen kann. Ich glaube aber, nicht nur unnötig
ist die vorgeschlagene Aenderung, sondern für das "
Schicksal der Vorlage geradezu, gefährlich. Denn
der Gedanke ari den eidgenössischen Börsenvogt
wird gegen die Vorlage eine ganz unnötige Oppo-
sition wecken. Ich glaube also, es sollte noch ein-
mal erwogen werden., ob die Börsen wirklich in
diesen Zusammenhang hineingehören, oder ob nicht
in diesem Punkte den föderalistischen Bedenken
Rechnung getragen werden kann. Ich stelle aber
keinen Antrag, sondern wollte nur diese Bedenken
noch einmal zum Ausdruck bringen.
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Abst immung. —: Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 61 Stimmen
Für den Antrag Duttweiler 28 Stimmen

Art. 31 ter der Verfassung.

Antrag der Kommission.
Mehrhe i t :

Art. 31 ter. Der Bund ist befugt, ohne an den
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit ge-
bunden zu sein, unter Wahrung des Gesamtin-
teresses, Vorschriften zu erlassen zur behördlichen
Allgemeinverbindlicherklärung von Vereinbarungen
und Beschlüssen von Berufsverbänden und ähn-
lichen Wirtschaftsorganisationen.

a. über die Berufsbildung;
b. über den Befähigungsnachweis;
c. über die Arbeitsbedingungen mit Einschluss

der sozialen Nebenleistungen;
d. über die Bekämpfung des unlautern Wett-

bewerbs ;
e. zur Erhaltung. bedrohter Wirtschaftszweige

oder zur Förderung der Konkurrenzfähigkeit
gegenüber dem Ausland.

Diese Vereinbarungen und Beschlüsse bedürfen
der Begutachtung durch unabhängige Sachver-
ständige; sie müssen begründeten Minderheits-
interessen und regionalen Verschiedenheiten an-
gemessen Rechnung tragen und dürfen die Verbands-
freiheit nicht beeinträchtigen.

1. Minderhei t :
(Duttweiler)
Hauptantrag.

Streichen.
Eventualantrag.

(Duttweiler, Oeri)
. . . Gesamtinteresses und der Rechtsgleichheit,

Vorschriften . . .

2. Minderheit:
(Scherer-Basel)

Art. 31 ter. . .
.. .. Wirtschaftsorganisationen, die allen Berufs-

ahgehörigen offen stehen.

(Duttweiler, Scherer-Basel) :
a. Streichen.

(Eder, Dollfus, Duttweiler, Oeri) :
b. Streichen.

Antrag Berthoud.
Der Bund ist befugt, ohne an den Grundsatz

der Handels- und Gewerbefreiheit gebunden zu
sein, unter Wahrung der Gesamtinteressen, Be-
stimmungen zu erlassen für die Allgemeinverbind-
licherklärung von Vereinbarungen und Beschlüssen
von Berufsverbänden und ähnlichen Wirtschafts-
organisationen, die allen Berufsangehörigen offen
stehen.

Die Bundesgesetzgebung wird die Gebiete be-
zeichnen, für welche solche Vereinbarungen und
Beschlüsse •allgemeinvei'bindlich erklärt werden
dürfen.

Die Allgemeinverbindlicherklärung setzt voraus,
dass unabhängige Sachverständige sie begutachten
und dass die Vereinbarungen und Beschlüsse selbst
begründeten Minderheitsinteressen und regionalen
Verschiedenheiten angemessen Rechnung tragen,
der Rechtsgleichheit entsprechen und die Verbands-
freiheit nicht beeinträchtigen.

Antrag Stäubli.
Abs. 2. . . . die Verbandsfreiheit nicht beein-

trächtigen. Sofern sie diesen Grundsätzen wider-
sprechen oder sonst die Bundesverfassung verletzen,
kann gegen dieselben beim Bundesgericht als Ver-
fassungsgerichtshof Beschwerde geführt werden.

Art. 31 ter de la Constitution.
Proposition de la commission.

M a j o r i t é :
Art. 31 ter. La Confédération a le droit, sans

être liée par le principe de la liberté du commerce
et de l'industrie, mais en sauvegardant l'intérêt
général, d'édicter des dispositions pour donner force
obligatoire générale à des conventions et à des dé-
cisions qui émanent d'associations professionnelles
ou de groupements économiques analogues et qui
concernent :

a. la formation professionnelle ;
b. le certificat de capacité;
c. les conditions du travail, y compris les allo-

cations accessoires d'ordre social ;
d. la lutte contre la concurrence déloyale;
e. des mesures tendant à conserver des branches

économiques menacées ou à élever la capacité
de concurrence du pays.

Ces conventions et décisions seront soumises à
l'avis d'experts indépendants; elles devront tenir
suffisamment compte des intérêts légitimes des
minorités et des diversités régionales et respecter
la liberté d'association.

lre Minor i té :
(Duttweiler).

Proposition principale.
Biffer l'art. 31 bis.

Proposition subsidiaire.
(Duttweiler, Oeri)

Art. Slter . . . .
... l'intérêt général et l'égalité devant la loi,

d'édicter . . .
2e Minor i té :

(Scherer-Bâle)
Art. Slter. . . .
. . . groupements économiques analogues ou-

verts à tous les membres de la profession et. qui
concernent.

(Duttweiler, Scherer-Bâle):
a. Biffer.

(Eder, Dollfus, Duttweiler, Oeri):
b. Biffer.

Proposition Berthoud.
La Confédération a le droit, sans être liée par

le principe de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie, mais en sauvegardant l'intérêt général,
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d'édicter des dispositions pour donner force obli-
gatoire générale à des conventions et à des déci-
sions émanant d'associations professionnelles ou de
groupements économiques analogues qui sont ac-
cessibles à tous les membres de la profession.

La législation fédérale désignera les domaines
où de telles conventions et décisions pourront avoir
force obligatoire générale.

Cette force obligatoire ne pourra leur être attri-
buée que sur préavis d'experts indépendants et si
les conventions et décisions elles-mêmes tiennent
suffisamment compte des intérêts légitimes des
minorités et des diversités régionales et respectent
l'égalité des citoyens devant la loi et la liberté
d'association.

Amendement Stäubli.
2e al. : . . . la liberté d'association. Si elles

n'observent pas ces principes ou si elles contre-
viennent par ailleurs à la Constitution, elles pour-
ront être déférées au Tribunal fédéral, qui statuera
comme chambre de droit constitutionnel.

M. Rais, rapporteur de la majorité: La com-
mission vous propose de faire un article spécial
de l'art. 32, litt, d, du projet du Conseil fédéral,
relatif à la force obligatoire générale des décisions
prises par des associations professionnelles, sou-
lignant ainsi l'importance de cette innovation dans
notre Constitution.

Rappelons ici que le Conseil national a adopté,
le 19 juin 1931, un postulat Berthoud invitant le
Conseil fédéral à présenter des propositions sur la
possibilité et l'opportunité de légiférer en vue de
permettre aux associations et groupements profes-
sionnels de prendre des décisions ayant force obli-
gatoire pour la profession, dans des limites à fixer
par la loi et sous réserve d'approbation par l'au-
torité.

Pour ce qui nous concerne personnellement,
nous aurions été partisans d'un texte constitu-
tionnel plus général qui aurait repris les termes du
postulat Berthoud. Il semble qu'en raison de la
hardiesse de cette innovation — qui n'est pas faite
pour nous effrayer, puisque nous en faisons l'ex-
périence dans l'industrie horlogère — nous aurions"
rencontré une opposition dans plusieurs milieux
de notre pays et qu'on a voulu les tranquilliser.
De là, les restrictions apportées dans le projet du
Conseil fédéral. L'article 31 ter, dans la teneur du
projet du Conseil fédéral, restreint l'attribution
de la force obligatoire générale à certains domaines :
la formation professionnelle avec le certificat de
capacité, les conditions du travail avec les allo-
cations accessoires d'ordre social et la lutte contre
la concurrence déloyale, auxquels la commission a
ajouté sous lettre e: «Des mesures tendant à con-
server des branches économiques menacées ou à
élever la capacité de concurrence du pays».

Manquent à la loi fédérale sur la formation
professionnelle les attributions nécessaires aux fins
d'établir des principes économiques de l'apprentis-
sage. Un groupe professionnel peut s'entendre sur
des normes à la base du contrat d'apprentissage
telles que l'emploi abusif d'apprentis comme main-
d'œuvre et en demander la force obligatoire, sur

laquelle l'autorité fédérale se prononcera après avoir
entendu l'avis d'experts indépendants.

La réglementation collective des conditions du
travail permettant l'assujettissement des dissi-
dents contribuera à mettre de l'ordre dans nos
conditions sociales et à régir dans un esprit de soli-
darité le problème de l'avilissement des prix.

La concurrence déloyale peut être combattue
sur le terrain conventionnel par des arrangements
entre les intéressés. Toute réglementation destinée
à supprimer les abus doit pouvoir être examinée
et approuvée, si elle constitue un progrès social.

La Confédération doit soutenir les associations
dans leurs initiatives, pour autant qu'elle les ap-
prouve, mettre de l'ordre dans la branche dont
elles s'occupent et donner, sous certaines conditions,
la possibilité d'appliquer des normes voulues par
la majorité. La législation devra en établir les
mesures d'exécution.

Les associations ou les groupements écono-
miques jouent un rôle de plus en plus important.
De là l'obligation pour la Confédération d'en faci-
liter l'évolution, dans l'intérêt général, tout en pro-
tégeant la liberté individuelle contre l'arbitraire de
ces groupements. L'Etat laisse ainsi l'initiative
des intéressés et l'entente volontaire se déve-
lopper sous sa surveillance.

Si les intérêts du groupement méritent protec-
tion, sans porter préjudice à l'économie nationale,
faute d'entente entre les intéressés, force obliga-
toire doit pouvoir être accordée aux conventions.
Une telle réglementation a l'avantage sur le texte
législatif d'être plus souple et plus adaptable aux
circonstances.

Les intérêts légitimes des minorités et des di-
versités régionales devront être respectés, de même
que la liberté d'association.

La force obligatoire d'accords' librement con-
sentis ne s'exercera qu'au sein d'associations libre-
ment créées.

La mission des experts consistera essentielle-
ment à donner leur avis aux autorités compétentes.

Cet article se légitime si l'on songe que de nom-
breuses associations professionnelles ont influencé
et influencent la structure de notre organisation
économique. De plus en plus, ce sont les groupe-
ments de nature diverse qui se trouvent en compé-
tition.

L'Etat doit, d'une part, protéger l'individu contre
l'arbitraire et l'empiétement des associations; d'au-
tre part, soutenir celles-ci dans les initiatives qui
méritent d'être approuvées et leur donner les moyens,
dans les cas déterminés par la loi, d'appliquer
les normes voulues par une majorité qui est à dé-
terminer par la voie législative, en tant que ces
décisions tiennent compte des intérêts légitimes
des minorités et des diversités régionales.

La liberté d'association, qui doit être respectée,
interdira l'affiliation obligatoire.

L'avis des experts s'inspirera également de ce
principe pour éviter un développement abusif de
la puissance des associations.

La législation s'avère de plus en plus délicate
et compliquée dans le domaine économique. En
présence des exigences croissantes de l'économie,
la loi peut donner les pouvoirs nécessaires au Conseil
fédéral, qui a pris lui-même ou a chargé les' dé-
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parlements compétents d'édicter les ordonnances
ou les ' décisions nécessaires, après avoir obtenu
l'avis des milieux intéressés. Cela est possible
en vertu de l'article 31 bis, alinéa 2, litt. a. Mais
l'article 31 ter ouvre une autre voie: si les mi-
lieux intéressés parviennent à s'entendre sur une
réglementation qu'ils n'ont cependant pas le pou-
voir de faire appliquer, la déclaration rendant obli-
gatoire pour la profession un ordre librement établi
sera préférable à la promulgation des prescriptions
légales en application de l'art. 31 bis, litt. a. Ce
système a en effet l'avantage de laisser à l'initiative
des intéressés une adaptation plus souple et plus
appropriée.

Nous nous trouvons ici en présence de diverses
propositions de minorité que nous vous prions de
repousser. Il s'agit, tout d'abord, d'une proposi-
tion de M. Duttweiler tendant purement et simple-
ment à supprimer cet article. En effet, M. Dutt-
weiler n'est pas un ami des organisations et asso-
ciations professionnelles. Pour les différents motifs
que je viens d'exposer, nous vous prions de re-
pousser cette proposition.

Puis, M. Duttweiler, appuyé cette fois-ci par
M. Oeri, fait une proposition subsidiaire tendant à
insérer les mots: «sauvegardant l'égalité des ci-
toyens devant la loi». Cette proposition est iden-
tique à celle que M. Duttweiler avait déjà faite à
l'art. 31 bis. Nous la repoussons pour les motifs
déjà indiqués en discutant l'article 31 bis. L'égalité
des citoyens devant la loi est un principe fédéral
qui ne doit pas être répété avec chaque article
constitutionnel.

Une seconde proposition Duttweiler, appuyée
par M. Scherer-Bâle, cette fois-ci, demande que
l'on supprime aux associations la possibilité de
prendre des décisions en matière de concurrence
déloyale. On ne voit pas pourquoi la concurrence
déloyale devrait être soutenue. Il s'agit, au con-
traire, d'un domaine dans lequel les associations de-
vraient pouvoir mettre de l'ordre.

Une troisième proposition, émanant de nos
collègues Eder, Dollfus, Duttweiler et Oeri, de-
mande la suppression de la lettre ë insérée par la
commission. Nos collègues ont la crainte que, par
la fixation de prix, les consommateurs ne pâtissent
en définitive de cette possibilité donnée aux asso-
ciations. Nous devons à cet égard vous tranquilliser,
car cet article réserve expressément «l'intérêt gé-
néral», qui est celui des'Consommateurs et cette
possibilité accordée aux associations est entourée
de telles réserves que les craintes de nos collègues
ne sont pas fondées.

Enfin et surtout n'oublions pas ce que le mes-
sage du Conseil fédéral énonce à ce sujet: «La force
obligatoire générale ne saurait découler directement
de la nouvelle disposition constitutionnelle, mais
qu'une loi d'exécution devrait être établie qui
réglerait les conditions de la procédure, la majorité
qualifiée, y compris le régime des oppositions et
des recours, et des autorités compétentes pour con-
férer la force obligatoire générale ; de même dans
certains cas les autorités cantonales pourront avoir
les compétences nécessaires».

Enfin, une quatrième proposiûon de minorité
est faite par M. Scherer-Bâle: «Les groupements
économiques doivent être ouverts à tous lés membres

de la profession». Nous vous demandons de l'écar-
ter. En effet, de même qu'en vertu du principe de
la liberté d'association, on ne saurait contraindre
un citoyen à faire partie d'un gïoupement, • de
même on ne saurait contraindre une association à
recevoir un membre. D'une façon générale, nous
savons que les associations professionnelles ne
sont pas fermées, qu'elles cherchent au contraire à
grouper chacun, de sorte qu'en pratique la propo-
sition Scherer est sans effet. Si une ou deux per-
sonnes n'étaient pas reçues, elles formeraient alors
une minorité dont on devrait tenir compte et dont
les intérêts devraient être sauvegardés en vertu du
dernier alinéa de cet article. A cet égard, là loi
réglera les modalités d'application.

Enfin, nous nous trouvons en présence d'une
nouvelle proposition: •

M. Berthoud propose une nouvelle teneur de
l'article 31 bis. Cette proposition est importante.
Elle supprime l'énumération figurant sous les
lettres a à e pour la remplacer par l'alinéa suivant:
«La législation fédérale désignera les domaines où
de telles conventions et décisions pourront avoir
force obligatoire générale».

Cette proposition nous est sympathique et nous
l'acceptons sous réserve de la suppression des mots,
au premier alinéa: « . . . qui sont accessibles à tous
les membres de la profession», suppression qui se
justifie par les considérations que je viens d'émettre.
Nous croyons savoir que M. Berthoud se déclare
également d'accord avec cette suppression de la
fin du premier alinéa.

Nous préférons, en effet, le système proposé
par M. Berthoud, qui donne au texte constitutionnel
plus de souplesse et qui évite des modifications
ultérieures de la Constitution, modifications qui
devraient intervenir successivement au fur et à me-
sure que les besoins s'en feraient sentir. C'est à la
loi que nous aurons à élaborer qu'il appartiendra de
fixer les domaines dans lesquels les associations
pourront prendre des décisions. Cette loi sera
soumise au referendum et le peuple pourra se pro-
noncer alors si besoin est.

C'est, en effet, au Conseil qu'il appartiendra,,
comme je l'ai dit, de légiférer. Le texte constitu-
tionnel lui-même n'est pas la loi. Il en est beaucoup
•qui partent du point de vue que nous discutons
aujourd'hui — une loi — alors que nous discutons
un texte constitutionnel qui doit permettre l'èia-,
boration de la loi ou des lois futures. Nous croyons
que le Conseil fédéral est également de l'opinion
des rapporteurs de la commission, qui parlent pour
la commission elle-même ainsi que nous avons pu
le constater par les diverses consultations que nous
avons faites. Nous vous proposons en conséquence
d'adopter la proposition de M. Berthoud. Si elle
est adoptée, nous ne discuterons pas aujourd'hui
les différentes propositions de minorité qui ont été
faites aux lettres a à e. Pour cette raison, nous
vous demandons de discuter d'abord la proposition
de M. Berthoud qui supprimerait Ja discussion à
propos des lettres a h e.

Nietlispach, Berichterstatter der Mehrheit: Ich
kann mich zu Art. Slter nach den Ausführungen
des Herrn Berichterstatters französischer Zunge
kurz fassen. Die ganze Eiritretensdebatte bewegte
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sich bei Art. 31 doch um die Frage der Allge-
meinverbindlicherklärung von Verbandsbeschlüs-
sen, so dass ich ihn nicht mehr weiter zu erörtern
habe. Ich kann nur bemerken, dass Ihnen in-
zwischen noch zwei andere Anträge in die Hände
gelangt sind. Zunächst ein Antrag Berthoud, der
sich vom Antrag der Kommission dadurch unter-
scheidet, dass er die Enumeration der Gebiete, der
die Allgemeinverbindlicherklärung anheimgestellt
sind, in der Verfassung streicht und dies der Bundes-
gesetzgebung überlässt. Absatz 2 des Antrages
Berthoud sagt nämlich: „Die Bundesgesetzgebung
wird die Gebiete bezeichnen, für welche solche
Vereinbarungen und Beschlüsse allgemeinverbind-
lich erklärt werden dürfen." Und dann bringt der
Absatz 3 noch die Neuerung, dass auch auf die

'Rechtsgleichheit Rücksicht genommen werden soll,
indem gesagt wird: „Die Allgemeinverbindlich-
erklärung setzt voraus, dass unabhängige Sachver-
ständige sie begutachten, dass die Vereinbarungen
und Beschlüsse selbst begründeten Minderheits-
interessen und regionalen Verschiedenheiten ange-
messen Rechnung tragen, der Rechtsgleichheit ent-
sprechen und die Verbandsfreiheit nicht beein-
trächtigen."

Herr Duttweiler hat in Art. 31 bis, Ziffer 2, den
Vorbehalt der Rechtsgleichheit aufgenommen. Es
ist aus Versehen über seinen Antrag nicht abge-
stimmt worden. Dort habe ich den Antrag be-
kämpfen müssen, denn er sagt.eine Selbstverständ-
lichkeit, nämlich den Grundsatz der Rechtsgleich-
heit, der ja der ganzen Rechtsordnung zugrunde
liegt. Es ist bisher noch nie vorgekommen, dass
man bei einer Partialrevision der Verfassung dem
neuen Verfassungsartikel den Vorbehalt beifügte
„unter Vorbehalt der Rechtsgleichheit des Art. 4
der Bundesverfassung". Es würde eine solche
Neuerung höchstens bei allen denjenigen Artikeln
der Verfassung, wo dieser Vorbehalt nicht steht,
durch gegenteiliges Argument unter Umständen
zu der irrigen Auffassung führen können, dass nun
dieser allgemeine Grundsatz nicht gelte.

Bei der Allgemeinverbindlichkeiterklärung ver-
hält es sich etwas anders. Das ist eine ganz neue
Art der Rechtsetzung. Es ist in der Kommission
und insbesondere vom juristischen Experten darauf
hingewiesen worden, dass in der Behandlung der
verschiedenen Verbände Fälle denkbar wären, in
denen die Rechtsgleichheit verletzt werde. In der
Kommission hat man sich daher zuerst in eventuel-
ler Abstimmung mit grossem Mehr für diesen Zu-
satz bei der Allgemeinverbindlicherklärung ausge-
sprochen, gegenüber dem Antrag auf Berücksichti-
gung in Art. 31 bis. Endgültig hat sich dann in
der Schlussabstimmung die Kommission mit knap-
pem Mehr gegen Aufnahme ausgesprochen. Nun
habe ich mit den Kommissionsmitgliedern Fühlung
genommen, und sie erklärten sich mit diesem neuen
Antrag Berthoud einverstanden, mit Rücksicht auf
alle Aenderungen, die er trifft, also der Haupt-
änderung, die ich schon erörtert und auch der
Aenderung betreffend Rechtsgleichheit. Mit dieser
Erklärung, und der Bundesrat ist damit auch ein-
verstanden, fallen nun die sämtlichen Abänderungs-
anträge dahin, die Ihnen gedruckt ausgeteilt
worden sind, nämlich zwei Anträge Scherer-Basel
— er hat mich persönlich ermächtigt zu erklären,

dass seine beiden Anträge zurückgezogen seien —
und ein Antrag Eder, der lit. e der Fassung der
Kommission streichen wollte. Da dies der Bundes-
gesetzgebung anheimgestellt wird, fällt auch dieser
Antrag dahin.

Es bleibt nun nur noch ein Abänderungsantrag
Stäubli — auf den Antrag Duttweiler komme ich
dann am Schlüsse zu sprechen — der besagen will :
„ . . . die Verbandsfreiheit nicht beeinträchtigen,
sofern sie diesen Grundsätzen widersprechen oder
sonst die Verfassung verletzen, kann gegen die-
selben beim Bundesgericht als Verfassungsgerichts-
hof Beschwerde geführt werden." Wir beantragen
Ihnen Ablehnung dieses Antrages, und zwar nicht
in der Meinung, dass nicht demgemäss dann legi-
feriert werden solle, sondern in der Meinung, dass
das nicht in den Verfassungstext hinein gehöre,
sondern in die Bundesgesetzgebung, wie ja auch
die Frage der Rechtsmittel nicht in der Verfassung

'festgelegt ist, sondern in der Gesetzgebung über
die Bundesrechtspflege selbst. Ich persönlich teile
durchaus die Auffassung, dass da ein Rechtsmittel
inskünftig gegeben werden sollte, aber wir vertreten
die Meinung, dass das nicht in die Verfassung hinein
gehöre. Ich beantrage Ihnen deshalb die Abwei-
sung dieses Abänderungsantrages, sofern sich Herr
Stäubli nicht überhaupt damit einverstanden erklä-
ren kann, dass das in der Bundesgesetzgebung ge-
regelt werden solle.

Zuletzt bleibt noch der Antrag Duttweiler, der
nun den ganzen Art. 31ter streichen und die Mög-
lichkeit der Allgemeinverbindlichkeiterklärung von
Verbandsbeschlüssen überhaupt ausschliessen will.
Ich habe Ihnen im Eintretensreferat dargetan, dass
das die wichtigste Neuerung der ganzen Vorlage
ist, dass wir damit eigentlich Neuland betreten,
indem wir eine neue Form der Rechtsetzung auf-
stellen. Es hat sich die gesamte Eintretensdebatte
zu drei Vierteln um die Frage der Allgemeinver-
bindlicherklärung gedreht, und Sie haben mit
allen gegen eine Stimme Eintreten beschlossen.
Da glaube ich mich doch weiterer Ausführungen
über den Streichungsantrag enthalten und Ihnen
Ablehnung beantragen zu können.

Präsident: Herr Nationalrat Duttweiler hat
ausdrücklich erklärt, dass er den Streichungsantrag
zurückziehe. Er behält sich vor, zum Antrag
Berthoud einen Zusatzantrag zu bringen, der bis
jetzt noch nicht vorliegt.

M. Berthoud: Ma tâche est singulièrement sim-
plifiée par l'exposé que viennent de faire les rap-
porteurs. Non seulement ils ont eux-mêmes motivé
ma proposition, mais encore ils l'ont soutenue
avec des arguments qui correspondent exactement
à ceux que je voulais développer. Je pourrai donc
être très bref.

Le but que je poursuivais en déposant cette
proposition est double: tout d'abord, comme le
rapporteur français, je considère que nous devons
éviter dans la mesure du possible d'insérer dans
un texte constitutionnel des dispositions qui trou-
vent beaucoup mieux leur place dans les lois d'apr
plication. r~'

D'autre part, le système limitatif qu'on avait
adopté,,s'agissant de la possibilité de donner force
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obligatoire aux décisions prises par des organisations
professionnelles, apparaît comme défectueux, sur-
tout lorsqu'il s'agit d'un domaine nouveau. Il n'est
guère possible de prévoir dès aujourd'hui quels
seront les secteurs d'activité des organisations pro-
fessionnelles dans lesquels on pourra, avec effica-
cité, faire jouer ce système des accords ratifiés par
l'autorité et rendus obligatoires.

La liste prévue dans le projet du Conseil fédéral
présente certaines lacunes. Me rapportant aux
expériences faites dans le domaine de l'horlogerie,
j'ai pu constater entre autres qu'un des éléments
essentiels des conventions qui, à première vue, peut
paraître secondaire, est la réglementation des con-
ditions de paiement. En effet, dans cette branche
industrielle, on avait pris l'habitude de prolonger
indéfiniment les délais de paiements, de proroger
sans cesse les échéances, tant et si bien que certaines
maisons, finissaient par accorder jusqu'à deux ans de
crédit. Ce n'était avantageux pour personne, bien
au contraire. C'était aussi défavorable à l'acheteur
qu'au vendeur, l'acheteur croyant bien faire en
exagérant ses achats, le vendeur courant des ris-
ques que vous pouvez mesurer. On a mis ordre
par cette pratique et, par des mesures convention-
nelles extrêmement rigoureuses, on a limité les
conditions de paiement et, d'escompte. Or, dans
l'énumération des possibilités laissées aux organi-
sations professionnelles, on ne trouve rien qui
pourrait servir de base à une réglementation de
ce genre.

Il existe, d'autre prart, des méthodes de vente
qui, sans tomber sous le coup de la concurrence
déloyale, n'en sont pas moins néfastes.

Au surplus, je ne crois pas que la lettre c «con-
ditions de travail, y compris les allocations acces-
soires d'ordre social», aurait pu donner la base
nécessaire à la constitution de caisses d'assurance
et de retraite rendues obligatoires pour la profes-
sion. Or, il y a là un champ d'activité extrêmement
intéressant pour les organisations professionnelles
et une possibilité de réaliser de grands progrès
grâce à des décisions qui, prises à une majorité
qualifiée, seraient rendues obligatoires.

Aussi bien, ai-je pensé que plutôt que de mainte-
nir ce système énumératif, en même temps que limita-
tif, il était préférable d'insérer une disposition
générale prévoyant que la législation définira les
domaines et les matières sur lesquels les organi-
sations professionnelles pourraient prendre des dé-
cisions susceptibles d'être rendues obligatoires.

Je suis heureux de co'nstàter que la commission
s'est rangée à ce point de vue et que le Conseil
fédéral, par la voix de M. Obrecht, chef jiu Départe-'
ment de l'économie publique, partage cette opinion.

J'ajoute que, d'accord avec la commission, je
crois utile de biffer le membre de phrase suivant :
«ou de groupements économiques analogues ouverts
à tous les membres de la profession». En effet, il ne
serait pas logique d'imposer à un groupement pro-
fessionnel l'obligation d'accepter n'importe qui, alors
que les membres d'une profession resteraient libres
d'adhérer ou non à ce groupement. Les deux par-
ties doivent être absolument libres, aussi bien
l'association que l'individu isolé; c'est la logique
même. Le membre de phrase en question avait
été introduit dans ma proposition en vue de facili-

ter une entente. ' On m'avait dit y tenir particulière-
ment. Mais, dès l'instant que la proposition est
faite par la commission elle-même de le supprimer,
je me dispense d'insister et sous réserve de cette
modification, je vous recommande l'adoption du
nouveau texte que j'ai eu l'honneur de déposer.

Duttweiler, Berichterstatter der Minderheit : Ich
habe einen Zusatzantrag gestellt, der noch nicht
verteilt ist, und der die Worte „Die Bundesgesetz-
gebung wird ..." ersetzt durch die Worte „Durch
Bundesgesetze oder Bundesbeschlüsse, die dem
Referendum unterliegen, werden die Gebiete . . .".
Dadurch soll ganz klar festgelegt werden, dass das
Gesetz über die Allgemeinverbindlichkeit dem
Referendum unter allen Umständen unterliegen
muss. Es handelt sich hier um eine vollständig
neue Sache. Ich bin der Meinung, dass das nie
durch dringlichen Bundesbeschluss beschlossen wer-
den sollte, auch nicht durch einen solchen, der nur
drei Jahre gültig ist, weil es den denkbar schlech-
testen Eindruck machen würde, wenn man sogar
eine Generalklausel für dringliche Bundesbeschlüsse
über Allgemeinverbindlichkeit einführte, gerade in
dem Moment, da man erklärt, mit den dringlichen
Bundesbeschlüssen aufzuhören. Ich zweifle keinen
Augenblick daran, dass der Nationalrat sich ent-
schieden auf den Boden stellen wird, dass nun das
Referendum funktionieren soll und dass gar kein
Zweifel in der Oeffentlichkeit zu lassen ist, dass
mit der Praxis der dringlichen Bundesbeschlüsse
Schluss gemacht wird. Wenn dieser Antrag ange-
nommen werden sollte, dann ziehe ich meinen
Hauptantrag zurück, sonst würde einer meiner
Kollegen den Hauptantrag wieder aufnehmen, da
wir dann grundsätzlich erst recht gegen den Art.
31 ter Sturm laufen müssten.

Stäubli: Mit der Allgemeinverbindlicherklärung
von Verbandsbeschlüssen ist man natürlich in
der Gesetzgebung sehr weit gegangen. Man weiss
nicht, ob diese Verbandsbeschlüsse dann privat-
rechtlichen Charakter haben oder ob sie aus dem
Privatrecht herauskommen und gleich behandelt
werden müssten wie Bundesbeschlüsse oder Bundes-
gesetze. Es ist ja sehr schwierig, zu sagen, wer
unter diese Verbandsbeschlüsse gehört, wer dem
einen oder dem ändern Verbandsbeschluss unter-
steht. Man hat hier von Gesamtinteressen ge-
sprochen. Unter Gesamtinteressen werden die
Interessen entweder der Konsumenten oder der
Verbände verstanden. Unter diesen zwei Auffas-
sungen muss man die eine als die richtige annehmen.
Bis heute hat man im allgemeinen die Interessen
der Konsumenten geopfert für die Interessen der
Verbände.

Im Bankengesetz besteht in Art. 24 die Möglich-
keit, als Rekursinstanz das Bundesgericht anzu-
rufen.- Wenn also irgend eine Firma findet, sie ge-
höre nicht unter das Bankengesetz, so kann sie
beim Bundesgericht Klage einreichen. Das ist aber
hier nicht möglich ; wenn irgend ein verbindlich er-
klärter Verbandsbeschluss als Gesetz oder Bundesbe-
schluss angesehen wird, dann kann er nämlich ent-
weder nach Art. 113 der Bundesverfassung oder
nach Art. 78 des Bundesgesetzes über die Organi-
sation der Bundesrechtspflege nicht vor das Bun-



Dispositions constit. d'ordre économique — 382 — 28 avril 1938

desgericht gezogen werden. Es ist denkbar, dass
hier sehr viele Streitigkeiten und Ungerechtigkeiten
entstehen. Darum möchte ich Ihnen meinen Antrag
zur Annahme empfehlen. Dieser Antrag lautet:

„sofern sie Grundsätzen widersprechen oder
sonst die Bundesverfassung verletzen, kann gegen
dieselben beim Bundesgericht als Verfassungs-
gerichtshof Beschwerde geführt werden'."

Ich habe vorhin mit Herrn Bundesrat Obrecht
und auch mit dem Präsidenten der Kommission
gesprochen. Ich ziehe den Antrag zurück unter der
Bedingung, dass diese beiden Herren erklären, dass
die Auffassung, wie ich sie in meinem Antrag dar-
getan habe, in das Ausführungsgesetz aufgenommen
werde.

Bundesrat Obrecht: Ich begrüsse diesen allge-
meiner gefassten Antrag des Herrn Berthoud an
Stelle des Antrages der Kommission und des ur-
sprünglichen Antrages des Bundesrates. Wie ich
bereits ausgeführt habe, betreten wir hier Neuland.
Wir wissen noch nicht, wie sich dieses Mittel der
Allgemeinverbindlicherklärung in der Praxis be-
währen wird. Wenn wir die Aufzählung beibehalten,
werden natürlich für alle aufgezählten Gebiete so-
fort Gesuche eingehen. Wenn wir dagegen diese
Gebiete nicht in der Verfassung aufzählen, können
wir schrittweise vorgehen und uns in der Aus-
führungsgesetzgebung Beschränkungen auferlegen.
Wir lassen vielleicht einmal die Möglichkeit zu,
diese Allgemeinverbindlicherklärung anzuwenden
für das Gebiet der Berufsbildung, für den Be-
fähigungsausweis, eventuell auch für den unlautern
Wettbewerb. Dabei sind wir uns bewusst, dass wir
mit dem Referendum rechnen müssen. Wir werden
uns beim Ausführungsgesetz nicht auf die Auf-
zählung, wie hier im Verfassungsartikel, beschrän-
ken können, sondern wir werden bei jedem Gebiete
zu sagen haben, wie die Sache gemeint ist und wie
sie durchgeführt werden soll. Wenn man in die
Details geht, ist natürlich der Widerstand auf der
einen Seite viel grösser, aber auch die Begehrlich-
keit auf der ändern Seite. Die Schwierigkeiten er-
höhen sich, und man wird dann sehen, - dass man
schrittweise von diesem Mittel der Allgemein-
verbindlicherklärung Gebrauch machen muss.

Die Möglichkeit für ein solches Vorgehen wird
nun mit dieser allgemeinen Formel eröffnet. Ich
begrüsse sie deshalb und empfehle Ihnen ebenfalls
namens des Bundesrates, ihr zuzustimmen.

Nun wünscht Herr Duttweiler, dass die Um-
schreibung der Gebiete nicht etwa durch einen
dringlichen Bundesbeschluss erfolge. Wenn man
sich die Sache vorstellt, wie sie in Wirklichkeit
vor sich gehen wird, muss doch ein Ausführungs-
gesetz geschaffen werden, das überhaupt sagt, für
welche Verbände und Wirtschaftsgruppen diese
Allgemeinverbindlicherklärung in Betracht kommt.
Das Gesetz wird ferner bestimmen müssen, was für
ein Quorum von Zustimmenden notwendig ist,
damit man die Minorität der Allgemeinverbindlich-
erklärung unterstellen kann. All das können Sie
nicht ordnen durch einen dringlichen Bundes-
beschluss. Dafür braucht es ein Gesetz, und in
diesem Gesetz werden Sie der Exekutive, dem
Bundesrat, die Kompetenz geben, die Allgemein-
verbindlicher klärung auszusprechen, wenn be-

stimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Infolgedessen
ist das Grundlegende und Zunächstliegende das
Ausführungsgesetz. Es wird ein regelrechtes Gesetz
mit Referendumsvorbehalt sein müssen. Daher
habe ich keine Hemmungen, Herrn Duttweiler vor-
läufig in der Weise Rechnung zu tragen, dass ich
sagen würde: „Die Bundesgesetzgebung wird unter
Referendumsvorbehalt die Gebiete bezeichnen.. .",
nähere Redaktion vorbehalten, denn es ist ein
Schönheitsfehler, dass wir im materiellen Text
wieder einen Vorbehalt gegen die dringlichen
Bundesbeschlüsse aufnehmen, weil diese Frage
eigentlich durch Art. 32 geregelt wird. Aber weil
dort für Zeiten gestörter Wirtschaft die Möglich-
keit des dringlichen Bundesbeschlusses, befristet
auf drei Jahre, vorgesehen ist, wird man das nicht
als eine absolute Garantie dafür betrachten, dass
man nicht eventuell doch mit dringlichen Bundes-
beschlüssen rückfällig werden könnte. Um diese
Möglichkeit vollständig auszuschliessen, akzeptiere
ich vorläufig die Fassung, die ich soeben genannt
habe. Sie ist auch eine Beruhigung für die Kreise,
die jetzt beim Fallenlassen der Aufzählung be-
fürchten könnten, man wolle auf diesem Gebiete
noch viel weitergehen, als die Kommission. Mit
dieser absoluten Garantie des Referendumsvor-
behalts weiss jeder Kreis: Wenn man uns Ent-
täuschungen bereiten wird, haben wir das Mittel
des Referendums, und damit werden wir uns zu
wehren wissen.

Was nun noch die Sachverständigen anbetrifft,
so ist es richtig, dass nach der jetzt von der Kom-
mission und auch von Herrn Berthoud vorgelegten
Redaktion diese unabhängigen Sachverständigen
nur begutachtende Kompetenz haben sollen. Eine
solche Bestimmung gehörte eigentlich nicht in die
Verfassung hinein, da die Einsetzung von Experten,
die ihr Gutachten abgeben müssen, bevor die nach-
gesuchte Allgemeinverbindlichkeit erteilt wird, eine
administrative Angelegenheit ist. Das können Sie
meinetwegen ins Gesetz aufnehmen. Auch das wäre
nicht unbedingt notwendig, da ja der Bundesrat
von sich aus Experten bestellen kann. Aber die
Sache hat eine ganz spezielle Bedeutung. Die
Wirtschaftskreise wollten die Gewissheit haben,
dass der Bundesrat die Allgemeinverbindlichkeit
überhaupt nicht ausspreche, ohne dass eine objektiv
urteilende Sachverständigenkommission ihr Gut-
achten in positivem Sinne abgegeben hat. Nur
dann, wenn diese Sachverständigenkommission die
Allgemeinverbindlichkeitserklärung empfiehlt, sollte
der Bundesrat sie bewilligen. Wenn dagegen diese
Sachverständigenkommission zu einem negativen
Ergebnis kommt, sollte die Sache erledigt sein.

Nun kommen die Juristen und sagen: Man kann
nicht den Bundesrat als Exekutive einem Sach-
verständigenkollegium ausliefern; schliesslich ist der
Bundesrat die Exekutive, und er muss sagen, ob
er die'"Allgemeinverbindlichkeit erklären will. Es
waren also juristische Ueberlegungen, die dazu ge-
führt haben, von der Lösung abzusehen, die den
Urhebern vorschwebte, dass nämlich ohne Zu-
stimmung der Sachverständigenkommission über-
haupt . keine Allgemeinverbindlicherklärung be-
willigt werden dürfe. Ich hätte gerne diese ur-
sprüngliche Fassung wieder aufgenommen, um ihr
die Bedeutung zu geben, die ihr zugedacht war;
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aber ich glaube nicht, dass man diese umstrittene
Frage hier im Plenum zur Entscheidung bringen
sollte. Wir werden sie noch einmal überlegen und
sie vor der ständerätlichen Kommission nochmals
auf werf en; vielleicht kommt dann die Sache im
Wege der Differenzbereinigung wieder an Sie
zurück.

Was schliesslich die Rechtsgleichheit anbetrifft,
habe ich schon bemerkt, dass hier der Ort ist, wo
man ausdrücklich sagen darf, es müsse auch das
Moment der Rechtsgleichheit gewahrt sein, bevor
wir die Allgemeinverbindlicherklärung aussprechen.
Es wäre immerhin denkbar, dass in einem Berufs-
verband die einen versuchen, sich besser zu betten
als die ändern und dass sie diese différentielle Be-
handlung allgemeinverbindlich erklären lassen woll-
ten. Das dürfte nicht sein. Die Berufskollegen, für
die eine "solche Allgemeinverbindlicherklärung Gel-
tung.haben soll, müssen auf dem Fusse der Rechts-
gleichheit behandelt werden. Dass man das aus-
drücklich sagt, ist nicht abnorm, weil hier nicht
die Bundesversammlung Recht setzt, sondern die
Verbände.

Schliesslich hat Herr Natiönalrat Stäubli die
Frage nach der Rekursmöglichkeit aufgeworfen.
Wenn eine Allgemeinverbindlicherklärung bewilligt
würde, die den Voraussetzungen, die in der Ver-
fassung selbst verankert sind, nicht entsprechen
würde, so sollte nach seiner Auffassung ein Rechts-
mittel gegeben sein. Ich kann Ihnen heute nicht
eine präzise Lösung für diese Frage vorlegen, da
sie noch der Abklärung bedarf. Aber zum mindesten
werden wir die Sache im Ausführungsgesetz einer
klaren Lösung entgegenführen. Vielleicht ist es
auch möglich, schon im Verfassungstext eine be-
ruhigende Lösung zu finden. Heute wäre ich aber
nicht in der Lage, Ihnen einen solchen Vorschlag
zu unterbreiten. So wie sie Herrn Nationalrat
Stäubli vorschwebt, hat diese Frage Gesetzes-
charakter und gehört nicht in die Verfassung hin-
ein. Wir werden die Sache also prüfen und jeden-
falls den Zweck sicherstellen, dass, wenn eine
Allgemeinverbindlichkeitserklärung ausgesprochen
wird, die nicht den verfassungsmässig festgelegten
Bestimmungen entsprechen würde, der Einzelne
ein Rechtsmittel zugesichert bekommt.

Präsident: Ich möchte Herrn Duttweiler an-
fragen, 'ob er unter der Voraussetzung dieser Er-
klärung seinen Antrag zurückzieht.

Duttweiler, Berichterstatter der Minderheit : Ich
ziehe meinen Hauptantrag zurück, dagegen nehme
ich den Antrag des Herrn Stäubli auf.

Bodenmann: Der Abschnitt, den wir jetzt be-
handeln, wird als der sogenannte Befriedungs-
artikel bezeichnet. Da möchte ich doch die Ge-
legenheit wahrnehmen, einige Bemerkungen zu
machen über die Lage der Arbeiter, die ja von
diesem Artikel wahrscheinlich ziemlich weitgehend
betroffen werden. Zu sagen ist, dass diese Allge-
meinverbindlicherklärung, soweit sie bis jetzt prak-
tiziert wurde in ändern Ländern, sich vielfach
sicher zum Nachteil der Arbeiterschaft ausgewirkt
hat. Insbesondere hat diese Ordnung der Allgemein-

Nationalrat. — Conseil National. 1938.

Verbindlicherklärung speziell die deutsche Arbeiter-
schaft in ihrem Kampfe gegen den Faschismus ge-
hemmt. Nun ist es sicher so, dass es beim ganzen
Verfassungsartikel darauf ankommt, wie sich die
Regierung zu diesen Dingen stellt, und darauf,
welche Tätigkeit und welche Stosskraft die Gewerk-
schaften entfalten, um solche Voraussetzungen zu
schaffen, dass die Verträge, die wir als allgemein-
verbindlich erklären, ihre Interessen weitgehend
berücksichtigen.

Man sagt, dass dieser Artikel zur Befriedung
der Wirtschaft führen soll. < Die Frage ist natürlich,
auf wessen Kosten diese Befriedung der Wirtschaft
erfolgen soll. Man könnte — ich will das jetzt nicht
tun — aus der Botschaft eine ganze Reihe von
Stellen zitieren, die eine vernichtende Kritik speziell
gegenüber dem kapitalistischen Wirtschaftssystem
enthalten und gegenüber den Methoden, die die
Grosskapitalisten praktizieren. Es ist immerhin
aufschlussreich gewesen, dass hier der Vertreter der
Angestelltenverbände erklären musste, dass trotz
dem grössten Entgegenkommen, trotz dem Willen
zur Verständigung bei den Angestelltenverbänden
die Angestellten überhaupt bis jetzt noch nicht zu
irgendwelchen Verträgen gekommen sind, wonach
die Lohn- und Arbeitsbedingungen geregelt würden.

Hier in diesem Rate — und das wird sogar als
Musterbeispiel für die Praxis der Allgemein-
verbindlicherklärung angeführt — ist wiederholt
vom Metallarbeiterabkommen die Rede gewesen.
Wir sind der Meinung, dass dieses Metallarbeiter-
abkommen der Arbeiterschaft in der Metallindustrie
ausserordentlich grossen Schaden zugefügt hat. Die
Lachenden und die Gewinnenden bei diesem Ab-
kommen sind die Unternehmer. Die Unternehmer,
die in dieser Zeit zahlreiche Aufträge bekommen
haben, konnten dieses Abkommen benützen, um
gesteigerte Profite für sich herauszuholen. Auf der
ändern Seite sind die Hände der Metallarbeiter
durch dieses Abkommen gebunden; sie haben keine
Möglichkeit mehr, diese verhältnismässig starke
Konjunkturperiode auszunützen, um bessere Lohn-
und Arbeitsbedingungen für sich herauszuholen.
Ich muss in diesem Zusammenhang darauf hin-
weisen, dass in der Metallindustrie Löhne bezahlt
werden, und zwar an qualifizierte Arbeiter, von
1.10 Fr. — manchmal sogar noch darunter —
1.30, 1.40 Fr. Ich nenne hier als ganz typisches
Beispiel die grosse Firma Fischer A. G. in Schaff-
hausen, die sog. Mühletalwerke, wo gut qualifizierte
Arbeiter, die früher 2.20 Fr. und 2.40 Fr. verdienten,
allerdings bei Akkordarbeit, heute bei der gleichen
Akkordarbeit 1.10 Fr. bis 1.30 Fr. verdienen. Und
als gewisse Gruppen dieser Arbeiter die Gelegenheit
des Vorhandenseins umfassender Arbeit benützen
wollten, um bessere Lohnbedingungen herauszu-
holen, hat man ihnen erklärt: Da ist nichts zu
wollen; es besteht das Abkommen mit dem Metall-
arbeiterverband; es regelt alle diese Dinge, und Ihr
habt überhaupt nicht das Recht, in diesem Stadium
Lohnerhöhungsforderungen zu stellen. Es ist Tat-
sache, dass es jetzt, obschon in der Metallindustrie
im grossen und ganzen starke Beschäftigung vor-

liegt, Hunderte von qualifizierten Metallarbeitern
gibt, die nicht soviel verdienen, dass sie ihre
Familie ernähren und daneben noch den Hauszins
zahlen könnten. Ich betrachte es als eine Schande,
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dass es Dutzende von Gemeinden und Städten gibt,
die gezwungen sind, auch dann, wenn die Arbeiter
voll beschäftigt sind, ihnen'noch Zuschüsse von der
Armenfürsorge zu geben, damit sie in der Lage
sind, die Hauszinse zu bezahlen.

Jetzt wird allgemein von der Notwendigkeit der
Landesverteidigung gesprochen. Ich glaube, in
diesem Zusammenhang steht auch die Frage:-Wie
werden die Arbeiter entlöhnt und behandelt ? Aber
wiederum im Zusammenhang mit diesem Metall-
arbeiterabkommen: Es musste eine ganze Reihe von
Metallarbeitern die militärischen Einführungskurse
besuchen, aus Betrieben, wo normalerweise die
Militärdienstzeit bezahlt wird. Aber hier, bei diesen
Einführungskursen, haben sich diese Firmen, in
diesem Falle wieder die Mühletalwerke, auf den
Standpunkt gestellt, das sei nicht der normale
Militärdienst; und diesen Arbeitsausfall könnten sie
nißht bezahlen; hingegen haben diese Leute einige
Tage Ferien zugut: diese Ferien wurden nun mit
dem Einführungskurs verrechnet. Wir betrachten
eine solche Einstellung, wie sie Herr Nationalrat
Ilg hier vorgestern abend dargelegt hat, als ver-
hängnisvoll, dass die Arbeiter zugunsten der Wirt-
schaft ihre momentanen Forderungen zurückstellen
sollen, und dass das allgemein zugunsten der Wirt-
schaft geschehe. Es handelt sich bei dieser Zurück-
stellung gar nicht um das Wohl der Wirtschaft,
sondern darum, den Unternehmern die Möglichkeit
zu geben, grössere Profite herauszuholen. Denn es
würde nach meiner Meinung mehr zugunsten der
Wirtschaft herausgeholt, wenn die Arbeiter bessere
Löhne bekämen. Das würde sich nicht nur für sie
selber günstig auswirken, sondern auch für Hand-
werk, Gewerbe usw.

Ich wollte darauf verweisen, um zu zeigen, dass
die Unternehmer ausserordentlich hartnäckig sind.
Ich führe ein anderes Beispiel an. In den letzten
Tagen sind die Abschlüsse der chemischen Fabriken
publiziert worden. Wir hatten die Abwertung.
Es ist Tatsache, dass die Abwertung, wenn auch
nicht in Ausmassen, wie zu befürchten war, so doch
eine Teuerung gebracht hat. Es ist richtig, dass die
Arbeiter Kleider; Schuhe, Makkaroni, alles, was sie
kaufen müssen, teurer bezahlen müssen. Daneben
haben wir gewisse chemische Betriebe, die sich
nicht genieren, ihre längst nicht nur einmal, son-
dern mehrmals zurückbezahlten Aktien mit 35 %
zu verzinsen. Aber in diesen chemischen Betrie-
ben ist seit der Abwertung der Lohn noch um
keinen Rappen erhöht worden. Es zeigt das, welche
Einstellung beim Unternehmertum vorhanden ist,
und dass es nicht möglich ist, einfach über den
Weg der Allgemeinverbindlichkeit Krisen zu be-
seitigen oder die Lage der Arbeiter zu bessern,
wenn nicht die Gewerkschaften ihre Schlagkraft
erhöhen, und wenn sie nicht einen ernsthaften
Kampf für die Forderungen der Arbeiter führen.

Wir wissen, dass in Frankreich die verbindlich
entschiedenen Abkommen durch die Unternehmer
einfach sabotiert wurden. Die, Sabotierung der
Regelungen zwischen den Verbänden, die von -der
Regierung verbindlich erklärt wurden, hat Dutzende
von Streiks provoziert.

Die Zurückstellung der Forderungen der Ar-
beiterschaft liegt nicht im Interesse der Landes-
verteidigung. Die Arbeiterschaft muss der Allge-

meinverbindlicherklärung mit dem grössten Miss-
trauen gegenüberstehen.

Duttweiler, Berichterstatter der Minderheit: Es
wurde uns gesagt, dass eine Bestimmung betreffend
den Rekurs gegen Beschlüsse, die allgemein ver-
bindlich erklärt werden (gegen die sogenannte
Gesetzgebung der Verbände) in der Verfassung
nicht, nötig sei. Nun wurde aber wiederholt gesagt,
dass es sich um eine neue Art von Gesetzen handle.
Ich bin überzeugt, dass wir bei dieser Gelegenheit
auch sagen müssen, dass diese Verbandsbeschlüsse,
die durch die Sanktion des Bundesrates Gesetzes-
kraft erhalten haben, nicht dem letzten Abschnitt
des Art. 113 unterstehen, der bestimmt, dass das
Bundesgericht Beschlüsse der Bundesversammlung,
dringliche Bundesbeschlüsse usw. nicht zu über-
prüfen hat. Dann kann der Bürger, der von einem
solchen allgemein verbindlichen Bundesbeschluss
betroffen ist, an das Bundesgericht rekurrieren.
Dann steht die Gesetzgebung der Verbände nicht
über der Gesetzgebung der Kantone oder der
Gemeinden. Denn wegen eines Beschlusses der
Gemeinde oder des Kantons kann der Bürger an
das Bundesgericht rekurrieren, aber gegen einen
allgemein verbindlichen Verbandsbeschluss kann er
nicht an das Bundesgericht gelangen. Jenes mög-
lich zu machen, gehört als grundsätzliche Be-
stimmung in die Verfassung. Wir müssen uns nur
vorstellen, dass ein Ausführungsgesetz über die
allgemein verbindlichen Verbandsbeschlüsse sich
nicht bewähren würde. Wie manchmal ist das Wort
gefallen, es handle sich um ein Experiment, wir
betreten Neuland etc. Also ist es leicht möglich,
dass ein solches Gesetz sich nicht bewährt. Bei der
ersten Aenderung fällt der Schutz des Bürgers,
dass er an das Bundesgericht gelangen kann, even-
tuell dahin. Das wollen wir nicht, wir wollen klares
Recht setzen, die Verfassung ändern, wollen auch
genau abzeichnen, welches die Rechtsverhältnisse
der Bürger unter den neuen Verfassungsbestim-
mungen sein werden. Das gehört aber nicht in ein

Ö O

Ausführungsgesetz.
Es ist etwas Ausser ordentliches, dass ich den

Antrag Stäubli aufnehme, aber ich bin so überzeugt,
dass wir diese neue Art der Rechtsetzüng genau
umschreiben müssen, dass ich beantrage, den An-
trag Sträuli, den ich aufgenommen habe, zur Ab-
stimmung zu bringen, wobei eventuell noch redak-
tionelle Aenderungen vorbehalten sind. Ich bin
überzeugt, dass wir im Rat Juristen haben, die
noch eine bessere Lösung finden für die Formu-
lierung dieses Antrages.

Präsident: Die Kommission erklärt, dass sie den
Antrag Berthoud mit dem von Herrn Bundesrat Ob-
recht beantragten Zusatz an Stelle ihres Antrages auf-
nehme und dass damit der Antrag der Kommission
in seiner ursprünglichen Fassung dahinfalle. Wenn
der Antrag der Kommission nicht mehr aufge-
nommen wird, ist diese Frage erledigt. Es kommt
die Abstimmung über den Zusatzantrag Stäubli-
Duttweiler.

Abstimmung. — Vote.
Für den Zusatzantrag

Duttweiler-Stäubli 7 Stimmen
Dagegen Grosse Mehrheit
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Präsident: Nun sind auch die Detail- und
Streichungsanträge Scherer usw. hinfällig geworden
durch die Annahme des Antrages Berthoud. Damit
ist Art. 31 ter bereinigt.

Angenommen. — Adopté.

Art. 32 der Verfassung.
Antrag der Kommission.

Art. 32. Die in Art. 31 bis und Slter genannten
Bestimmungen dürfen nur durch Bundesgesetze
oder Bundesbeschlüsse, über welche die Volks-
abstimmung verlangt werden kann, eingeführt
werden. Vorbehalten bleiben Fälle dringlicher Art
in Zeiten gestörter Wirtschaft, wofür die Bundes-
versammlung provisorische Anordnungen beschlies-
sen kann. Solche Beschlüsse fallen nach Ablauf
von drei Jahren nach ihrem Inkraftreten dahin.

Soweit die Kantone nicht kraft eigenen Rechts
zuständig sind, wird ihnen die Bundesgesetzgebung
Gebiete und Aufgaben, die keiner allgemeinen
Regelung durch den Bund bedürfen, vorbehalten.

Die Durchführung der Bundesvorschriften wird
in der Regel den Kantonen übertragen.

Die zuständigen Organisationen der Wirtschaft
sind vor Erlass der Ausführungsgesetze anzuhören
und können bei deren Durchführung zur Mit-
wirkung herangezogen "werden.

Anträge Cottier.
Abs. 3. Die Durchführung der Bundesvor-

schriften wird- in der Regel den Kantonen über-
tragen. Sie können im Sinne von Art. 31 bis und
Slter Bestimmungen für ihr Kantonsgebiet, für
einzelne Gegenden oder einzelne Wirtschaftsorgani-
sationen erlassen, soweit diese Bestimmungen das
Gesamtinteresse nicht bedrohen oder mit der
Bundesgesetzgebung nicht im Widerspruch stehen.

. Abs. 4. Die Kantone und die zuständigen
Organisationen der Wirtschaft. ..

Art. 32 de la Constitution.
Proposition de la commission.

Les dispositions prévues aux art. 31 bis et 31 ter
ne pourront être établies que sous forme de lois
fédérales ou d'arrêtés fédéraux sujets au vote du
peuple. Toutefois, en période de perturbations
économiques, l'Assemblée fédérale peut, lorsque les
circonstances l'exigent impérieusement, prendre des
arrêtés munis de la clause d'urgence; ces arrêtés
deviennent caducs trois ans après leur entrée en
vigueur.

Si les cantons ne sont pas déjà compétents en
vertu de leur propre droit, la législation fédérale leur
réservera les domaines et les tâches qui ne néces-
sitent pas une réglementation fédérale.

Les cantons seront chargés, en règle générale,
d'exécuter les dispositions fédérales.

Les groupements économiques intéressés devront
être consultés lors de l'élaboration des lois d'exé-
cution et pourront être appelés à coopérer à leur
application.

Propositions Cottier.
Al. 3. Les cantons seront chargés, en règle géné-

rale,- d'exécuter les dispositions fédérales. Ils peu-
vent, au sens des art. 31 bis et 31 ter, édicter des

dispositions pour le territoire de leur canton, pour
certaines régions ou certaines groupes économiques
en tant que ces dispositions ne menacent pas l'inté-
rêt général ou ne sont pas contraires à la législation
fédérale.

Al. 4. Les cantons et les groupements écono-
miques intéressés devront être consultés...

Nietlispach, Berichterstatter: Dieser Artikel wird
uns nicht so lange beschäftigen. Der erste Satz be-
sagt, dass die in Art. 31 bis und 31 ter genannten
Bestimmungen nur durch Bundesgesetze und Bun-
desbeschlüsse, über welche'die Volksabstimmung ver-
langt werden kann, eingeführt werden dürfen. Im
zweiten Satz von Art. 32 wird einzig ein Vorbehalt
gemacht für Verfügungen dringlicher Art in Zeiten
gestörter Wirtschaft, für welche die Bundesver-
sammlung die provisorischen Anordnungen be-
schliessen kann. Bezüglich solcher dringlicher Bun-
desbeschlüsse trifft jedoc'h der letzte Satz von
Art. 32, Abs. l, die Bestimmung, dass solche Be-
schlüsse nach Ablauf von drei Jahren nach ihrem
Inkrafttreten dahinf allen. Wie schon im Eintretens-
referat bemerkt wurde, hat dieser Absatz l von
Art. 32 vorderhand nur provisorische Bedeutung.
Es ist in der Kommission vom Bundesrat erklärt
und von der Kommission gebilligt worden, dass man
mit der Behandlung der Frage des dringlichen Bun-
desbeschlusses für wirtschaftliche Massnahmen zu-
warte, bis sich durch Volksabstimmung über die
Dringlichkeitsinitiative gezeigt habe, ob eine Re-
vision des Art. 89 der Bundesverfassung durchge-
führt werde oder nicht, sei es durch die anhängige
Dringlichkeitsinitiative selbst oder durch einen all-
fälligen Gegenvorschlag. Es empfiehlt sich daher,
für heute die Beratungen über diesen Absatz l noch
auszusetzen. Zur Orientierung des Rates und der
Oeffentlichkeit sei nur die übereinstimmende Auf-
fassung der ganzen Kommission festgestellt, dass
entweder vor oder mit der in Beratung stehenden
Partialrevision eine Ordnung der Dringlichkeits-
beschlüsse im Sinne bestimmter Kautelen gegen
missbräuchliche Anwendung derselben unbedingt
erfolgen müsse. Ich beantrage Ihnen deshalb, die
Beratung dieses ersten Absatzes noch auszusetzen.
Ich füge bei, dass wir diesen Absatz nicht in allen
Einzelheiten durchberaten haben. Es fällt einem ja
auf den ersten Blick, speziell den Juristen, auf, dass
hier noch redaktionelle und auch begriffliche Un-
gereimtheiten bestehen. Es ist beispielsweise von
einer gestörten Wirtschaft und von provisorischen
Massnahmen die Rede. Es ist ganz klar, dass diese
Begriffe schärfer und in verfassungstechnischen
Worten und Ausdrücken gefasst werden müssen.
Aber heute erübrigt es sich, darüber etwas zu
sprechen, weil die Frage noch offen ist, ob nicht
vorgängig dieser Verhandlung eine Revision des
Art. 89 der Bundesverfassung durchzuführen ist.

M. Cottier: On a dit avec juste raison que cer-
taines des mesures prises par le Conseil fédéral et
par les Chambres ont sauvé de la ruine différentes
branches d'activité. Mais ces mesures, souvent,
ont été prises trop tard et n'ont pu déployer tous
leurs effets. Je suis bien placé pour le savoir et pour
en parler en connaissance de cause. Je crois -— et
j'ai l'intime conviction d'être dans le vrai — qu'on
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a par trop la tendance ici de considérer les cantons
comme de simples organes d'exécution du pouvoir
central. Le texte de cet article 32 retenu par la com-
missionle prouve surabondamment. Or, dansl'intérêt
même du pays, il faut, dans toute la mesure du
possible, revenir au système consistant à laisser aux
cantons leurs attributions. Nous partons de l'idée
que pour l'examen de certains problèmes écono-
miques internes, les cantons connaissent mieux que
la Confédération ce dont ils ont besoin. Ils sont en
contact permanent avec les chambres de commerce
et avec les organisations professionnelles; ils con-
naissent exactement la situation des éléments de
leur économie et sont mieux à même de juger de
l'opportunité des mesures qui peuvent ou qui
doivent être prises. Les magistrats cantonaux qui
sont dans cette salle ne me contrediront pas. En
matière économique, il faut parfois agir rapidement.
Si les cantons doivent attendre que les propositions
qu'ils font à la Confédération passent par la fi-
lière, ils pourront attendre malheureusement long-
temps et les mesures qu'ils proposent risquent alors
de perdre toute leur efficacité. On connaît la lenteur
de la procédure fédérale pour arriver à mettre sur
pied un arrêté fédéral. Le projet doit tout d'abord
être étudié par l'administration et le département
intéressés ; ensuite, par des experts ; enfin par les
commissions des deux Chambres et, pour terminer,
par les deux assemblées législatives elles-mêmes. Un
exemple entre plusieurs de cette lenteur: au début
de 1937, les cantons de Vaud, Neuchâtel, Fribourg,
Genève, faisant usage du droit d'initiative qui leur
est conféré par la Constitution, ont demandé aux
Chambres quelque, chose de net et de précis. En
automne de la même année, les deux Chambres ont
renvoyé ces initiatives à la commission chargée pré-
cisément del'étude de cette revision constitutionnelle
et je suis bien obligé ici de constater que la com-
mission n'a pas du tout tenu' compte du vœu qui
avait été exprimé par le Conseil national et par le
Conseil des Etats. Et pourtant, ces initiatives •— je
le répète — étaient très claires : adoptées par les
Grands Conseils unanimes, elles demandaient au
pouvoir central de laisser aux cantons, dans le cadre
de la législation fédérale et en collaboration avec
les organisations professionnelles intéressées, toutes
les mesures qu'ils estiment opportun de prendre, en
matière d'économie interne. J'ai, comme vous, un
très grand respect pour le Conseil, fédéral et les
tâches écrasantes auxquelles il doit faire face ; mais
je ne puis m'empêcher de hausser les épaules — oh!
bien légèrement, c'est vrai — lorsque je songe
que le Conseil fédéral de temps à autre, consacre
une partie de ses séances à l'examen d'un dossier
relatif à l'ouverture d'une échope de cordonnier
quelque part dans le gros de Vaud ou dans le Toggen-
burg! N'est-ce pas là une décision qui pourrait être
prise par les cantons, voire par une simple chambre
de commerce ? Est-ce bien là le rôle du Conseil
fédéral? N'a-t-il pas d'autres missions plus impé-
rieuses et plus importantes ? J'irai même plus loin
en disant que le Conseil fédéral ne peut pas connaître
tous les besoins économiques des cantons et tous les
domaines qui nécessitent une réglementation. Pour-
quoi toujours des arrêtés fédéraux déployant leurs
effets sur tout le territoire, alors que la situation du
canton de Fribourg, dans tel domaine, n'est pas la

même que celle du canton de Claris et que ce qui
peut convenir à nos compatriotes genevois laisse
complètement indifférents nos amis tessinois. C'est
donc à la législation et non pas à la Constitution
qu'il appartient de déterminer ces attributions,
matière par matière, alors qu'un des buts de notre
Constitution fédérale est précisément de fixer les
attributions respectives de la Confédération et des
cantons.

Je l'ai dit et j'insiste sur ce point: les conditions
économiques varient considérablement suivant les
régions, voire suivant les localités. Les cantons
auront ainsi, avec la proposition que j'ai l'honneur
de faire, la possibilité d'intervenir plus rapidement,
plus sûrement et surtout plus efficacement que le
législateur fédéral aussi longtemps que la législation
fédérale n'a pas édicté des mesures d'ordre général.

Combien de fois n'a-t-on pas vu des arrêtés
fédéraux exercer leurs effets avec retardement, alors
que le moment psychologique est depuis longtemps
passé ? Or, toute mesure qui n'intervient pas sur le
champ constitue un très grave danger pour la poli-
tique intérieure du pays.

Les milieux auxquels elle devrait apporter un
soulagement s'irritent de cette lenteur et sont mûrs
pour toutes sortes d'expériences et même d'avan-
tures. Irritation, mécontentement, rumeurs qui
montent et grondent dans les milieux des classes
moyennes, par exemple, commerçants et artisans,
atteints dans leurs forces vives par la concurrence
effrénée que vous connaissez. Il n'est pas inutile
de rappeler, en passant, ce congrès suisse des classes
moyennes qui s'est tenu l'année dernière, en octobre,
à Lausanne, où 10 000 commerçants sont venus sur
les bords du Léman clamer leur détresse et affirmer
leur droit à l'existence. Tous les commerçants sui-
vent avec anxiété les débats de ces jours et attendent
de vous autre ch'ose que d'illusoires promesses. Leurs
légitimes revendications ne peuvent être satisfaites
que par l'intermédiaire des cantons. C'est à eux
qu'il appartient de prendre les mesures pour assainir
le commerce de détail et l'artisanat, lutter contre
la concurrence déloyale et la pléthore des néo-com-
merçants, appliquer une police du commerce corres-
pondant aux besoins locaux et régionaux, empêcher
l'ouverture de nouvelles boutiques ou interdire
l'établissement de raisons sociales qui sont en réa-
lité antisociales.

Ainsi que l'écrivait récemment M. Iten, con-
seiller aux Etats, la législation fédérale a, de tout
temps, été préparée, éprouvée et facilitée par les
législations cantonales. C'est grâce à ces travaux
préparatoires, aux multiples expériences réalisées en
matière législative par les cantons, que la Confédé-
ration a pu édicter certaines lois qui ont fait leurs
preuves. De nombreux exemples l'attestent éloquem-
ment. Il est dès lors conforme à la structure de
notre pays que l'action de nos cantons ne soit pas
paralysée, mais au contraire encouragée et favorisée.
Dans l'intérêt même d'une aide immédiate aux mi-
lieux qui en ont besoin et pour tenir compte des
particularités régionales, il convient donc de deman-
der expressément à la Constitution fédérale d'auto-
riser les cantons à intervenir en temps utile.

Tel est le sens de la proposition que j'ai l'honneur
de faire et qui correspond au vœu parfaitement
légitime de plusieurs cantons, en particulier des
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cantons romands, et de milieux étendus de notre
population.

Präsident: Ich habe folgendes festzustellen: Der
Kommissionspräsident hat darauf hingewiesen, dass
es wichtig sei, den ersten Absatz des Art. 32 jetzt
nicht zu erledigen bis zur Erledigung der Dringhch-
keitsinitiative. Das ist möglich auf Grund von
Art. 4 des Gesetzes.über den gegenseitigen Geschäfts-
verkehr. Der Ständerat wird die Sache behandeln
und zwischenheinein kann dieses Geschäft erledigt
werden. Ich möchte Sie bitten, dieser Auffassung
nach Antrag des Präsidenten und auch des Bundes-
rates zuzustimmen. Sie scheinen damit einver-
standen zu sein.

Zu Abs. 2 ist kein Gegenantrag gestellt. Damit
ist dieser Absatz erledigt. Die Anträge Cottier be-
ziehen sich auf Abs. 3 und 4. (Zustimmung. —
Adhésion.)

M. Picot: Je voudrais demander au Conseil de
prendre en sérieuse considération l'amendement
déposé par M. Cottier. Je crois qu'il correspond
aux vœux d'un très grand nombre de députés et
à la tendance qui doit être suivie si l'on veut
assurer le succès de ces articles économiques.

Par ailleurs, je crois qu'il ne faut pas se faire
d'illusion. Ces articles économiques représentent
un objet extrêmement difficile et beaucoup d'entre
vous qui n'ont pas voué une attention spéciale à
leur étude se trouvent extrêmement embarrassés
et même partagés dans leurs convictions politiques.

Il convient d'apporter une évidente clarté sur
un point spécial de cette matière si on ne veut
pas prêter à toutes les équivoques. Quels sont les
avantages politiques et réels des articles écono-
miques ? Tout d'abord, ils permettront de mettre,
un peu d'ordre dans la Constitution. Ils permettront,
grâce à des dispositions précises, de renoncer dé-
finitivement à une politique anti-constitutionnelle
dans des domaines où, de toute évidence, la Con-
fédération doit agir, parce qu'il s'agit de sujets
techniques et économiques qui ne peuvent être
traités que par la législation fédérale. Je fais allu-
sion, par exemple, à la législation sur les grands
magasins, la législation sur les cordonniers, d'autres
sujets encore, qui se sont imposés à l'ensemble du
pays et qui ont été traités avec la clause d'urgence.
Les articles économiques permettront donc un
retour à la Constitution, ce qui est utile et néces-
saire.

Le deuxième élément est d'ordre social et 'pra-
tique. Il s'agit de la possibilité, — lorsque ces ar-
ticles seront votés — d'avoir enfin, dans la matière
des rapports entre patrons et ouvriers, une bonne
législation sur les contrats collectifs. A cet égard,
on s'est rendu compte, par l'expérience genevoise
et l'échec de la loi d'octobre 1936 devant le Tribunal
fédéral, que la base constitutionnelle manquait de
sécurité. Le fruit des expériences extrêmement
heureuses ainsi faites par un canton a été en partie
perdu. L'espoir de faire ensuite de nouvelles ex-
périences dans ce domaine des rapports entre
patrons et 'ouvriers par la législation des contrats
collectifs pourra être réalisé grâce aux articles
économiques.

Les deux avantages des articles économiques:
rétour à la constitutionnalité et possibilité d'une
meilleure législation du travail, sont contre-balan-
cés par une menace lourde^ angoissante, qui pèse
sur tout le projet: la centralisation. Evidemment,
les articles économiques ont été rédigés avec .une
certaine sagesse. Ainsi que l'a souvent dit M. le
conseiller fédéral Obrecht, ils ne contiennent que
des possibilités. Il n'est pas nécessairement indi-
qué qu'on en tire parti jusqu'au bout. Il n'est
pas dit, par exemple, que, finalement, on organi-
sera une véritable autarcie agricole à l'intérieur
du pays. Mais cette menace de centralisation pèse
sur tout le projet et, si vous voulez qu'il soit
acceptable, que ses éléments positifs et heureux
puissent être adoptés par de larges milieux popu-
laires, et notamment, les classes moyennes, il con-
vient de donner dans la Constitution la garantie
que les cantons conservent un «certain pouvoir
législatif.

La formule qui avait été employée, hier, par
M. Berthoud, a été critiquée, à juste titre, me sem-
ble-t-il, par M. le conseiller fédéral Obrecht. Elle
créait un certain désarroi juridique, un certain
chaos.

La formule de M. Cottier me paraît plus heu-
reuse. Elle touche aux dispositions des articles
31 bis et 31 ter. Elle vise les domaines dans lesquels
on sort du principe de la liberté du commerce et
de l'industrie. Elle précise que les cantons con-
servent là une certaine capacité législative.

Contrairement à M. Berthoud, M. Cottier, avec
sagesse, ne donne pas aux cantons des compétences
exagérées. Il leur accorde une compétence qui
s'exercera dans l'intérêt général et qui ne devra
pas être contraire à la législation fédérale. La
compétence des cantons restera donc dans le cadre
de la législation fédérale.

Revenant à la matière des contrats collectifs,
je prétends qu'il est nécessaire que la Constitution
donne aux cantons la garantie de pouvoir légiférer,
une simple déclaration d'un conseiller fédéral
n'étant pas suffisante. En effet, dans ce domaine,
les esprits ont fait du chemin. Au début de mars
dernier, une commission du Conseil national s'est
réunie pour délibérer de ce sujet à propos de la
motion présentée par M. le conseiller d'Etat Malche,
devant le Conseil des Etats. Au cours de la dis-
cussion, une certaine unanimité d'opinion s'est
manifestée pour dire que, dans le domaine de la
législation du travail, lorsqu'il s'agissait des entre-
prises réglées par la loi fédérale sur les fabriques,
c'était le droit fédéral qui devait agir. Lorsqu'il
s'agissait des arts et métiers, les cantons devaient
avoir de larges compétences.

La législation fédérale qui viendra doit s'ap-
puyer sur une disposition constitutionnelle ga-
rantissant aux cantons certaines possibilités lé-
gislatives. Il ne s'agit, pas de créer une loi qui
prévoira les contrats collectifs pour les fabriques
sur le terrain fédéral, les cantons n'étant plus que
des organes d'exécution en ce qui concerne les arts
et métiers. Il y a de trop grandes différences entre
les divers cantons pour ne pas les laisser faire leurs
expériences chacun de leur côté.

M. Cottier a très justement relevé, tout à
l'heure, que lorsque les cantons font des expériences
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par la voie de leur propre législation, de leurs propres
règlements, on s'en sert ensuite pour faire une
bonne législation fédérale. Au contraire, si la
Confédération veut d'emblée édicter une loi, elle
fait souvent un travail purement bureaucratique,
trop théorique.

La Confédération aurait-elle été capable d'élabo-
rer une loi sur les apprentissages, si les cantons pro-
gressistes n'avaient pas fait de larges expériences
dans ce domaine, expériences dont la législation
fédérale a profité? Dans le domaine de la légis-
lation du travail et, surtout, dans les arts et mé-
tiers, il est absolument nécessaire que l'on commence
par une législation cantonale et non pas par une
législation fédérale. Si vous donnez aux cantons
la garantie qu'ils conserveront leurs compétences
en cette matière, vous allégerez considérablement
ces articles économiques. Ils seront alors plus
facilement acceptés par les milieux fédéralistes.
Ce ne serait pas le cas si vous refusiez la proposi-
tion de M. Cottier. Il s'agit là d'un élément de
sagesse politique, qui doit engager le Conseil
national à accepter la proposition qui lui est sou-
mise.

M. Robert: II est évident que les cantons doivent
avoir certaines compétences en matière économique.
Mais je suis de ceux qui pensent qu'il est infiniment
préférable de prendre ces dispositions en plein
accord avec les organisations professionnelles plutôt
qu'avec les cantons.

Il est possible de conclure, en Suisse, des con-
ventions nationales plus ou moins souples, tenant
compte des besoins des industries auxquelles elles
s'appliquent. On peut en établir, par exemple, con-
cernant les arts et métiers et prescrire certaines
dispositions d'ordre général dans le cadre desquelles
des dispositions de détail peuvent être prises sur
le terrain local ou cantonal, tandis que, dans d'au-
tres industries, celles d'exportation notamment, il
peut être absolument indispensable d'arrêter des
dispositions réglementant toutes choses jusque
dans les détails.

Quoi qu'on en dise, la proposition de M. Cottier
me paraît présenter les mêmes défauts que les
premières propositions de M. Berthoud. On a dit
que les cantons devraient être autorisés à prendre
des mesures qui ne seraient pas en contradiction
avec la législation fédérale. Mais, une fois acceptés
les articles constitutionnels que nous examinons,
vous ne pourrez pas empêcher les cantons de prendre
un certain nombre de mesures avant l'apparition
de la loi fédérale. D'ailleurs, c'était précisément
là le principal avantage que M. Berthoud voyait
à ses premières propositions, lorsqu'il les défendait
ici, hier. Il s'agissait, à ses yeux, d'un avantage.
Pour nous, cela constituerait un gros risque. Nous
savons par une longue expérience que lorsque les
cantons interviennent — pas tous les cantons, je
m'empresse de l'ajouter — pour arrêter des dis-
positions de portée économique, ils se préoccupent
avant tout de considérations locales, d'intérêt de
partis, dans l'idée de favoriser tel ou tel parti
politique de leur région. C'est précisément la
grande faute qui a été commise dans le canton de
Genève et c'est pourquoi la loi dite Duboule s'est

heurtée à l'hostilité de groupements tels que. le
nôtre. Au contraire, si l'on prend comme base de
la législation à venir des propositions émanant de
l'ensemble des organisations professionnelles —
des associations patronales et ouvrières — l'adhé-
sion du patronat et des ouvriers peut être considérée
'comme acquise, ce qui est indispensable si l'on veut
obtenir un résultat durable.

Voyez ce qui s'est passé concernant l'assurance
contre le chômage. La Confédération ne dispose
que d'une loi de subventionnement. Mais, lorsque
les autorités fédérales interviennent pour faire
prendre des dispositions dont la nécessité est re-
connue de la plupart des intéressés, — ce qui n'est
malheureusement pas toujours le cas de certains
fonctionnaires cantonaux, — nous nous heurtons
à des interprétations, à des oppositions qui em-
pêchent totalement la réalisation de ces mesures
Voyez ce qui se passe dans certaines régions, où
on impose un délai de séjour d'une longue durée
pour que les chômeurs aient le droit de bénéficier
de la subvention cantonale et communale, alors que
ce n'est pas le cas ailleurs. Dans certains cantons,
un étranger pourra être secouru, bénéficier d'allo-
cations de chômage beaucoup plus tôt que des
Suisses fixés dans d'autres cantons. Il y a là quel-
que chose qui choque, non pas que nous considé-
rions les étrangers comme des indésirables — ce
serait bien loin de notre pensée — mais parce que
nous regrettons que, dans notre pays, il puisse y
avoir de telles différences de traitement. Nombre
de cantons n'ont certes pas à tirer gloire de la
façon dont ils appliquent les dispositions fédérales
relatives au chômage.

De même, pour l'industrie horlogère, il existe
des arrêtés qui avaient été accueillis avec satisfac-
tion par l'immense majorité des employés et des
patrons. Cependant, ils n'ont pas été appliqués,
parce que tel ou tel gouvernement cantonal, obéis-
sant à des préoccupations politiques, craignait de
perdre une dizaine ou une centaine de voix au
moment des élections. Je fais ici allusion au canton
de Berne et aux élections qui approchent, en me
référant à l'arrêté relatif au travail à domicile et
dans les petits établissements. Lorsqu'un canton
fait preuve de mauvaise volonté pour appliquer
telle ou telle disposition fédérale, de portée générale,
il empêche du même coup d'autres cantons de les
appliquer, alors même qu'ils seraient désireux de
le faire. »

M. Picot a dit, tout à L'heure, que la commis-
sion chargée d'examiner la motion déposée par
M. Malche avait été à peu près unanime à déclarer
que l'industrie d'exportation a besoin d'une régle-
mentation fédérale, tandis que les arts et métiers
doivent rester du ressort des cantons. Je fais partie
de cette commission et j'ai le regret de dire que
j'ai compris les choses autrement que M. Picot.
L'opinion qu'il exprime n'est pas la mienne,
ni certainement celle de mes camarades du
parti socialiste. Nous sommes partis de l'idée
que, lorsqu'elles peuvent prendre des mesures du
genre de celles qui sont prévues dans les articles
constitutionnels', les autorités fédérales doivent
chercher à réaliser une entente non seulement entre
les associations patronales et ouvrières intéressées,
mais avec ce qui peut véritablement représenter
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l'opinion des intéressés chez nous, c'est à dire, pour
appeler les choses par leur nom, les associations
centrales surtout, mais bien entendu sans négliger
les arguments de valeur qui pourraient être apportés
par d'autres associations de moindre importance.
Puisqu'une commission spéciale a été désignée pour
s'occuper de la motion Malche, puisque, d'autre
part, les autorités fédérales sont invitées par cette
commission à présenter un projet, puisque notre
assemblée s'en occupera, pourquoi préjuger de la
décision qui pourra intervenir en acceptant les
amendements de M. Cottier ? Laissons momentané-
ment de côté ce problème, de l'organisation profes-
sionnelle, laissons la proposition Malche suivre son
cours, attendons les propositions de l'autorité fédé-
rale avant de trancher. En ce moment, nous pré-
jugerions de la question sans examen suffisant.
Pour ma part, je crains que libres d'agir à leur fan-
taisie, tant et aussi longtemps qu'une législation
fédérale n'aura pas été mise debout, les cantons
vont se hâter de fabriquer des lois du genre de la
loi Duboule aggravée parfois, .non pas améliorée.
Puis, ensuite, on nous dira: Nous avons agi dans
les limites de nos compétences. La législation fédé-
rale ne s'y oppose pas, puisqu'elle n'existe pas en-
core. Et au moment où nous proposerions une légis-
lation mieux adaptée aux besoins, au moment où
nous voudrions établir les règles qui nous paraî-
traient opportunes, on nous opposerait toute cette
brousaille de législations cantonales, cet état de fait,
les difficultés que des changements pourraient pro-
voquer, si bien que le travail qui doit résulter tout
naturellement pour notre assemblée de l'adoption
de ces articles constitutionnels en sera considé-
rablement compliqué et retardé. Il y a là, je pense,
un certain nombre d'expériences et d'arguments
pouvant, engager ceux qui ne sont pas soucieux'de
favoriser des réglementations ne répondant pas à
un besoin absolu, à écarter résolument les amende-
ments de M. Cottier et à ne pas suivre M. Picot
dans ses propositions.

Nietlispach, Berichterstatter: Ich will dieses
Versprechen halten.

Herr Cottier hat zwei Anträge gestellt, und ich
will zuerst den vorwegnehmen, mit dem wir uns
einverstanden erklären können. Wir akzeptieren
seinen Antrag zu Abs. 4 von Art. 32 und nehmen
eine Bestimmung auf: „Die Kantone und die zu-
ständigen Organisationen". Wir müssen Ihnen da-
gegen empfehlen, seinen Antrag zu Abs. 3 abzu-
lehnen. Ueber diesen Antrag haben wir eigentlich
schon gesprochen und abgestimmt, denn es ist der
Antrag Berthoud redivivus, den er zu Art. 31 ge-
stellt hat. Er hat die gleiche rechtliche Tragweite.

Es ist der Kommission vorgeworfen worden,
sie hätte an der Vorlage des Bundesrates nichts ver-
bessert zugunsten der kantonalen Zuständigkeit.
Das ist nicht zutreffend. Ich stelle fest: Abs. 2
und 3 bedeuten gegenüber dem bisherigen Rechts-
zustand eine wesentliche Vermehrung der kanto-
nalen Kompetenzen. Wie ich das schon im Ein-
tretensreferat tat, will ich auch hier feststellen, dass
sämtliche Kompetenzen, die bisher den Kantonen
auf wirtschaftlichem Gebiet zustanden, ihnen auch
inskünftig wieder gegeben sind. Die Kantone sind
hier an die Handels- und Gewerbefreiheit gebunden.

Diese Regelung empfiehlt sich aus der Ueberlegung
heraus, dass eine verfassungsrechtliche Garantie
gegen Autarkiebestrebungen wie bisanhin auch
fürder bestehen muss. Zum Unterschied jedoc-h
vom gegenwärtigen Rechtszustand, der unter keinen
Umständen kantonale Gesetze oder Verfügungen
von kantonalen Behörden zulässt, die eine Ein-
schränkung der Handels- und Gewerbefreiheit be-
deuten, sieht der Verfassungsentwurf vor, 'dass ins-
künftig die Bundesgesetzgebung Gebiete und Auf-
gaben, die keiner allgemeinen Regelung durch den
Bund bedürfen, den Kantonen vorbehalten bleiben
soll. Es werden also die Bundesgesetze, die auf Grund
von Art. 31 bis und 31 ter erlassen werden, den Kan-
tonen die Möglichkeit geben, auf bestimmten Ge-
bieten, auch in Abweichung vom Grundsatz der
Handels- und Gewerbefreiheit, zu legiferieren oder
administrative Verfügungen zu treffen.

Nun geht aber der Antrag Cottier viel weiter.
Er will, ohne die Bundesgesetzgebung abzuwarten,
den Kantonen das Recht geben, in Einschränkung
der Handels- ndd Gewerbefreiheit gemäss Art. Slbis
und 31ter zu legiferieren, einzig unter der Bedingung,
dass dadurch das Gesamtinteresse nicht verletzt
werde, fein Vorbehalt, den Herr Berthoud bei
Art. 31 gemacht hat. Das würde aber in der Praxis
tatsächlich die Aufteilung des Wirtschaftsgebietes
in der Schweiz in autarkische Unterabteilungen
bedeuten. Es wäre praktisch tatsächlich die ver-
fassungsrechtliche Verankerung der Autarkie der
Kantone und der Gemeinden. Ob das nun gerade
in der heutigen Zeit, da diese Bestrebungen gross
sind und eine Gefahr für die Wirtschaft des Lan-
des bedeuten, sich empfiehlt, das möchte die Kom-
mission doch sehr bezweifeln. Sie empfiehlt Ihnen
deshalb die Ablehnung des Antrages von Herrn
Cottier entsprechend Ihrer Schlussnahme über den
früheren Antrag des Herrn Berthoud. Wir haben
dafür den Antrag des Herrn Berthoud bei Art. 31 ter
tel quel angenommen.

Bundesrat Obrecht: Ich muss leider gegenüber
meinem Freunde Cottier den gleichen Standpunkt
einnehmen: Zustimmung zur Ergänzung von Abs. 4,
aber Ablehnung des neuen Satzes zu Abs. 3. Der
neue Satz zu Abs. 3 ist nicht anders zu charakteri-
sieren als eine Neuauflage des Antrages von Herrn
Berthoud, leider nicht in verbesserter Auflage. Es
geht nicht an, dass der Bund den Grundsatz der
Handels- und Gewerbefreiheit proklamiert, die
Verantwortung für seine Wahrung übernimmt und
nachher den Kantonen freie Hand lässt, Beschrän-
kungen der Handels- und Gewerbefreiheit im Wege
der Gesetzgebung zu beschliessen, soweit als nicht
auf Rekurse hin das Bundesgericht sein Veto ein-
legt. Nur dann, wenn das Bundesgericht angerufen
wird und zum Schluss käme, der Kanton habe über-
marcht, würde der Gesetzgebungshoheit der Kan-
tone eine Grenze gesetzt. Soweit kein Rekurs
erfolgt oder soweit das Bundesgericht mit Rück-
sicht auf die Kantone die grossmütige Hand darüber
gleiten Hesse, würden die Kantone in wirtschaft-
licher Beziehung gesetzgeberisch tun können, was
sie wollen. In dieser Frage stehen der Bundesrat
und Ihre Kommission auf einem ändern Boden.
Nach dem Kommissionsvorschlag wird die Bundes-
gesetzgebung Gebiete und Aufgaben, die keiner
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allgemeinen Regelung durch den'Bund bedürfen,
den Kantonen vorbehalten. In den Ausführungs-
gesetzen werden wir die Grenze ziehen zwischen
der Gesetzgebungsdomäne des Bundes und der-
jenigen der Kantone. Diese Grenzziehung muss
sorgfältig untersucht, festgelegt und abgeklärt
werden. Ich wiederhole: Das soll Hand in Hand
mit den Kantonen geschehen. Ueberdies würde
ja jetzt durch die Annahme des zweiten Teiles des
Antrages von Herrn Cottier festgelegt, dass wir die
Kantone vor Erlass der Ausführungsgesetze an-
hören müssen. Wir sind also dann auch verfas-
sungsmässig zur Anhörung der Kantone verpflich-
tet. Wir werden das aber schon in allernächster Zeit
tun, da wir ein Interesse daran haben, schon vor
der Abstimmung über die Verfassungsartikel Klar-
heit zu schaffen, wieweit die Gesetzgebungskompe-
tenz des Bundes vorbehalten bleiben und wie weit
sie an die Kantone abgetreten werden soll. Das
werden wir schon jetzt an die Hand nehmen und
Konferenzen mit den Kantonen abhalten, damit
man auf die Abstimmung über die Verfassungs-
aitikel hin im grossen Rahmen weiss, wie die Ge-
bietsverteilung vor sich gehen wird. Es kann uns
nicht daran liegen, die Herren der Politik und des
Parlamentes, die mehr nach der kantonalen Hoheit
neigen und föderalistisch eingestellt sind, zu ver-
ängstigen und kopfscheu zu machen oder gar der
Opposition in die Arme zu treiben. Wir brauchen
sie; wir müssen Hand in Hand dieses grosse und
wichtige Werk zu lösen suchen. Aber man greift
sich an den Kopf, wenn man die Einstellung der
Herren Föderalisten von Fall zu Fall vergleicht;
wenn Sie jetzt den Antrag des Herrn Cottier be-
rücksichtigen und am Abend den Antrag des Herrn
Escher behandeln werden, der vom Bunde ver-
langt, dass er für die Gesundung und Erhaltung
der Familie eintrete, wo man doch der Meinung
sein sollte, das sei primär eine Sache der Gemeinde
und sekundär des Kantons und erst in allerletzter
Linie eine Sache des Bundes! Auf der einen Seite
sollen wir Säuglingsfürsorge für die Erhaltung der
Familie treiben und auf der ändern Seite will man
uns im Gebiete der Wirtschaft verdrängen, wo
das Schwergewicht doch naturgemäss beim Bunde
liegen muss.

Ich glaube, die Lösung, die die Kommission
schliesslich gefunden hat, im Bestreben, den Kan-
tonen weitgehend entgegenzukommen und Be-
ruhigung zu schaffen, sei die richtige; ich empfehle
sie Ihnen zur Annahme.

Abst immung. — Vote.
.Absatz 3:

Für den Antrag Cottier 21 Stimmen
Dagegen 74 Stimmen

Präsident: Die Kommission ist bereit, den An-
trag Cottier zu Ziffer 4 zu übernehmen. Wenn kein
Gegenantrag gestellt ist, nehme ich an, Sie seien
damit einverstanden.

Angenommen. — Adopté.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 28. April 1938.
Séance du 28 avril 1938, après-midi.

Vorsitz — Présidence: Hr. Hauser.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundesver-
fassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre écono-
mique. Revision.

F o r t s e t z u n g . — Suite.
Siehe Seite 363 hiervor. — Voir page 363 ci-devant.

Art. 34ter der Verfassung.

Antrag der Kommission.
1. Art. 34ter. Der Bund ist befugt, zum Schütze

der Arbeitnehmer, sowie über die Arbeitsvermitt-
lung, die Arbeitslosenversicherung und die beruf-
liche Ausbildung Bestimmungen aufzustellen.

2. Er bekämpft die Arbeitslosigkeit und mildert
deren Folgen; für Zeiten der Not kann er über die
Arbeitsbeschaffung und deren Finanzierung Vor-
schriften erlassen.

3. Streichen.
4. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
5. Die Vorschriften von Art. .32, Abs. l und 4,

finden entsprechende Anwendung.

Antrag Escher.
Abs. 1. Der Bund ist befugt, Bestimmungen

aufzustellen:
a. für die Erhaltung, Gesundung und soziale Förde-

rung der Familie;
b. zum Schutz der Arbeitnehmer sowie über die

Arbeitsvermittlung, die Arbeitslosenversicherung
und die berufliche Ausbildung.

Art. 34ter 'de la Constitution.
Proposition de la commission.

1. La Confédération a le droit de légiférer sur la
protection des travailleurs, le service de placement,
î'assuranc.e-chômage et la formation professionnelle.

2. Elle combat le chômage et en atténue les
conséquences ; en vue de périodes de crise, elle peut
édicter des dispositions sur les moyens de procurer
de l'ouVrage et de financer des travaux.

3. Biffer.
4. Adhérer au projet du Conseil fédéral.
5. Les 1er et 4e alinéas de l'art. 32 sont appli-

cables. "
Proposition Escher.

1er al. La Confédération a le droit de légiférer:
a. sur la conservation de la famille et l'amélioration

de ses conditions morales et sociales ;
b. sur la protection des travailleurs, le service de

placement, l'assurance-chômage et la formation
professionnelle,
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allgemeinen Regelung durch den'Bund bedürfen,
den Kantonen vorbehalten. In den Ausführungs-
gesetzen werden wir die Grenze ziehen zwischen
der Gesetzgebungsdomäne des Bundes und der-
jenigen der Kantone. Diese Grenzziehung muss
sorgfältig untersucht, festgelegt und abgeklärt
werden. Ich wiederhole: Das soll Hand in Hand
mit den Kantonen geschehen. Ueberdies würde
ja jetzt durch die Annahme des zweiten Teiles des
Antrages von Herrn Cottier festgelegt, dass wir die
Kantone vor Erlass der Ausführungsgesetze an-
hören müssen. Wir sind also dann auch verfas-
sungsmässig zur Anhörung der Kantone verpflich-
tet. Wir werden das aber schon in allernächster Zeit
tun, da wir ein Interesse daran haben, schon vor
der Abstimmung über die Verfassungsartikel Klar-
heit zu schaffen, wieweit die Gesetzgebungskompe-
tenz des Bundes vorbehalten bleiben und wie weit
sie an die Kantone abgetreten werden soll. Das
werden wir schon jetzt an die Hand nehmen und
Konferenzen mit den Kantonen abhalten, damit
man auf die Abstimmung über die Verfassungs-
aitikel hin im grossen Rahmen weiss, wie die Ge-
bietsverteilung vor sich gehen wird. Es kann uns
nicht daran liegen, die Herren der Politik und des
Parlamentes, die mehr nach der kantonalen Hoheit
neigen und föderalistisch eingestellt sind, zu ver-
ängstigen und kopfscheu zu machen oder gar der
Opposition in die Arme zu treiben. Wir brauchen
sie; wir müssen Hand in Hand dieses grosse und
wichtige Werk zu lösen suchen. Aber man greift
sich an den Kopf, wenn man die Einstellung der
Herren Föderalisten von Fall zu Fall vergleicht;
wenn Sie jetzt den Antrag des Herrn Cottier be-
rücksichtigen und am Abend den Antrag des Herrn
Escher behandeln werden, der vom Bunde ver-
langt, dass er für die Gesundung und Erhaltung
der Familie eintrete, wo man doch der Meinung
sein sollte, das sei primär eine Sache der Gemeinde
und sekundär des Kantons und erst in allerletzter
Linie eine Sache des Bundes! Auf der einen Seite
sollen wir Säuglingsfürsorge für die Erhaltung der
Familie treiben und auf der ändern Seite will man
uns im Gebiete der Wirtschaft verdrängen, wo
das Schwergewicht doch naturgemäss beim Bunde
liegen muss.

Ich glaube, die Lösung, die die Kommission
schliesslich gefunden hat, im Bestreben, den Kan-
tonen weitgehend entgegenzukommen und Be-
ruhigung zu schaffen, sei die richtige; ich empfehle
sie Ihnen zur Annahme.

Abst immung. — Vote.
.Absatz 3:

Für den Antrag Cottier 21 Stimmen
Dagegen 74 Stimmen

Präsident: Die Kommission ist bereit, den An-
trag Cottier zu Ziffer 4 zu übernehmen. Wenn kein
Gegenantrag gestellt ist, nehme ich an, Sie seien
damit einverstanden.

Angenommen. — Adopté.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 28. April 1938.
Séance du 28 avril 1938, après-midi.

Vorsitz — Présidence: Hr. Hauser.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundesver-
fassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre écono-
mique. Revision.

F o r t s e t z u n g . — Suite.
Siehe Seite 363 hiervor. — Voir page 363 ci-devant.

Art. 34ter der Verfassung.

Antrag der Kommission.
1. Art. 34ter. Der Bund ist befugt, zum Schütze

der Arbeitnehmer, sowie über die Arbeitsvermitt-
lung, die Arbeitslosenversicherung und die beruf-
liche Ausbildung Bestimmungen aufzustellen.

2. Er bekämpft die Arbeitslosigkeit und mildert
deren Folgen; für Zeiten der Not kann er über die
Arbeitsbeschaffung und deren Finanzierung Vor-
schriften erlassen.

3. Streichen.
4. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
5. Die Vorschriften von Art. .32, Abs. l und 4,

finden entsprechende Anwendung.

Antrag Escher.
Abs. 1. Der Bund ist befugt, Bestimmungen

aufzustellen:
a. für die Erhaltung, Gesundung und soziale Förde-

rung der Familie;
b. zum Schutz der Arbeitnehmer sowie über die

Arbeitsvermittlung, die Arbeitslosenversicherung
und die berufliche Ausbildung.

Art. 34ter 'de la Constitution.
Proposition de la commission.

1. La Confédération a le droit de légiférer sur la
protection des travailleurs, le service de placement,
î'assuranc.e-chômage et la formation professionnelle.

2. Elle combat le chômage et en atténue les
conséquences ; en vue de périodes de crise, elle peut
édicter des dispositions sur les moyens de procurer
de l'ouVrage et de financer des travaux.

3. Biffer.
4. Adhérer au projet du Conseil fédéral.
5. Les 1er et 4e alinéas de l'art. 32 sont appli-

cables. "
Proposition Escher.

1er al. La Confédération a le droit de légiférer:
a. sur la conservation de la famille et l'amélioration

de ses conditions morales et sociales ;
b. sur la protection des travailleurs, le service de

placement, l'assurance-chômage et la formation
professionnelle,
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Nietlispach, Berichterstatter : Art. 34ter der Vor-
lage wird zum Unterschied zu den bereits behan-
delten Artikeln, die als Wirtschaftsartikel bezeich-
net werden, der Sozialartikel der Vorlage genannt,
weil er die Domäne des Arbeitsschutzes regelt. Mit
ihm wird der bisherige Art. 31 ter, der lautet: „Der
Bund ist befugt, auf dem Gebiete des Gewerbe-
wesens einheitliche Bestimmungen aufzustellen",
aufgehoben, weil die in diesem Artikel enthaltenen
Befugnisse verfassungsrechtlich in Art. 31 bis undO - <3

31 ter viel eindeutiger umschrieben sind.
Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob der

neue Art. 34ter nicht auch den Art. 34 der Bundes"
Verfassung überflüssig mache. Bezüglich Abs. 2
des geltenden Art. 34 trifft dies rechtlich auf jeden
Fall nicht zu, da der Abs. 2 den Geschäftsbetrieb
der Auswanderungsagenturen und der privaten
Unternehmungen im Gebiete des Versicherungs-
wesens betrifft und mit dessen Dahmfallen die be-
treffenden Gebiete der Bundesgesetzgebung die
rechtliche Grundlage verlören. Richtig ist dagegen,
dass alle Kompetenzen, welche im bisherigen Art. 34,
Ziff. l, normiert worden sind, auch in Art. 34ter der
Vorlage enthalten sind, dass somit rechtlich einer
Streichung des Art. 34 der geltenden Verfassung
nichts im Wege stehen würde. Die Kommission ist
indessen zum Schlüsse gekommen, und zwar ein-
stimmig, den Art. 34 stehen zu lassen als einen
alten, ehrwürdigen Artikel unserer Bundesverfas-
sung, der sozialpolitisch für die Eidgenossenschaft
in ganz Europa Ehre einlegte,. Die Kommission war
der Auffassung, dass wir unter diesen Umständen
nicht mit Worten kargen sollten und es in Kauf
nehmen dürfen, wenn einmal eine Kompetenz des
Bundes in zwei Artikeln enthalten ist. Es wurde
in der Beratung der Kommission der bisherige
Art. 34, Abs. l, mit einem schönen antiken Möbel
verglichen, das sich auch im neuen Gebäude der
Wirtschafts- und Sozialartikel sehr gut ausnehmen
werde.

Der Art. 34ter, wie er aus den Beratungen der
Kommission, und zwar in materieller Ueberein-
stimmung mit dem bundesrätlichen Vorschlage,
hervorgegangen ist, gibt dem Bunde die Kompetenz
zur Gesetzgebung zum Schütze der Arbeitnehmer,
sowie über die Arbeitsvermittlung und die berufliche
Ausbildung. Hinsichtlich des Schutzes der Arbeit-
nehmer füllt der neue Verfassungstext gegenüber
dem bestehenden insofern eine Lücke aus, als er
diesen Schutz nun auszudehnen ermöglicht auf die
Arbeit ausserhalb von Industrie-, Gewerbe- und
Handelsbetrieben, wie beispielsweise im Hausdienst
und teilweise auch in den Pflegeberufen. Für die
Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung
hatte bekanntlich bisanhin die verfassungsrecht-
liche Kompetenz gefehlt, weshalb der Bund, der
sich zeitweise, trotz mangelnder verfassungsrecht-
licher Grundlage, zu Vorkehren gezwungen sah, sich
in der Hauptsache auf den Erlass von Subventions-
und Rahmenbestimmungen beschränkt hatte.

Was die berufliche Ausbildung anbelangt, trifft
das Gleiche zu wie bezüglich des Arbeitnehmer-
schutzes, indem bisher die Kompetenz des Bundes
nur bezüglich Industrie, Gewerbe und Handel be-
stund, bezüglich aller ändern Wirtschaftsartikel
dagegen fehlte. •

Nationalrat. — Conseil National. 1938.

Abs. 2 des Art.34ter betrifft die Kompetenz des
Bundes zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Der
Artikel muss seiner Natur nach allgemein gefasst
werden und kann kein bestimmtes Programm der
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit vorsehen, da die
im einzelnen Falle zutreffenden Massnahmen natur-
und erfahrungsgemäss von den besondern Verum-
ständungen und Zeitverhältnissen abhängig sein
werden. Zur Erläuterung der Möglichkeiten auf
diesem Gebiete kann beispielsweise auf die bisher
getroffenen? Massnahmen verwiesen werden, die in
der bundesrätlichen Vorlage aufgezählt sind.

Abs. 3 von Art. 34ter der bundesrätlichen Vor-
lage kan .gestrichen werden, da sinngemäss sein
letzter Absatz auf Art. 32, Abs.-1 und 4, verweist.

Nun liegt bei Art. 34ter ein Antrag Escher vor.
Ich will vorerst dessen Begründung abwarten, bevor
ich dazu Stellung nehme.

M. Rais, rapporteur: Les nouveaux art. 31 bis,
Siter et 32 rendent sans objet l'actuel art. 34ter
relatif aux arts et métiers. Celui-ci sera remplacé
par un nouvel article 34ter; l'unanimité s'est faite
au sein de la commission, sur le texte qui est main-
tenant proposé. Ce texte s'explique de lui-même,
sans qu'il soit nécessaire que j'insiste. La Con-
fédération pourra, par voie législative, protéger les
travailleurs. (C'est un complément à l'art. 34 de la
Constitution.) Elle pourra réglementer les services
de placement, d'assurance-chômage et la formation
professionnelle.

Ce nouvel art. 34ter tient compte des enseigne-
ments recueillis au cours des périodes de crise.
L'autorité fédérale a suppléé de son mieux sans que
la Constitution prévoie son immixtion. Nous devons
pour l'avenir éviter le reproche d'outrepasser les
attributions constitutionnelles. Les expériences en
matière d'assurance-chômage ont mis en évidence
la nécessité de remplacer le principe-de la subven-
tion par le principe renforcé de l'assurance.

L'art. 34ter donne à la Confédération le droit
d'établir, par voie législative, des dispositions uni-
formes sur la protection des travailleurs, les services
de placement, l'assurance-chômage et la formation
professionnelle. Il combat le chômage et en atténue
les conséquences. En vue de périodes de crise, la
Confédération peut édicter des dispositions sur les
moyens de créer et de financer des possibilités de
travail, les dispositions et prescriptions prévues par
cet article constitutionnel étant édictées par voie
législative.

A cet article, nous avons un amendement de
notre collègue, M. Escher, que la commission n'a
cependant pas encore examiné. Nous attendrons
que M. Escher ait développé sa proposition pour
savoir si cet amendement peut être accepté ou non.

Escher: Ich danke vorab den Herren Referenten,
dass sie die Begründung meines Antrages abwarten
wollten und ihn nicht von vornherein abgelehnt
haben, und somit mir Gelegenheit geben, zu sagen,
was wir eigentlich damit wollen.

Zweck der Vorlage, die uns jetzt beschäftigt,
ist, wie die Botschaft des Bundesrates selbst sagt,
die, Schaffung der verfassungsmässigen Grundlagen
für die künftige Wirtschaftsgesetzgebung. Wenn die
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künftige Wirtschaftsgesetzgebung uns tatsächlich
aus den heutigen unhaltbaren Zuständen hinaus-
führen soll, dann darf sie nicht losgelöst werden
von einer vernünftigen Sozialpolitik. Dieser Auf-
fassung huldigte auch der Bundesrat, indem er
Art. 34ter eingeführt hat, der soeben vom Herrn
Präsidenten der Kommission als der Sozialartikel
bezeichnet wurde. Der Bundesrat hat damit die
Pflicht zum Erlass von sozialpolitischen Mass-
nahmen zugunsten der wirtschaftlich und sozial
Schwachen ausdrücklich anerkannt. Er hat be-
wiesen, dass er gewillt ist, Massnahmen zu ergreifen,
wenn es notwendig ist, unter Berücksichtigung der
heutigen brennendsten sozialen Fragen und Pro-
bleme. Wir begrüssen diese Haltung; denn auch
wir sind der Ansicht, dass Zweck und Sinn der
künftigen neuen Wirtschaftsgesetzgebung einzig
und allein Sicherung der materiellen Existenz des
ganzen Schweizervolkes sein kann. Es wird auch
unter der neuen Gesetzgebung immer noch sozial
Schwache geben, und es ist daher Pflicht, dass da,
wo Kraft und Mittel zur Selbsthilfe — wir stellen
sie ja immer in den Vordergrund — nicht aus-
reichen, der Staat einspringt.

Die Entwicklung der Wirtschaft hat es mit sich
gebracht, dass bisher Gegenstand der sozialen
Gesetzgebung fast ausschliesslich der Arbeiterstand
gewesen ist. Die unbefriedigenden Verhältnisse
zwischen Kapital und Arbeit haben naturgemäss
zuerst nach einem umfassenden speziellen Arbeiter-
recht gerufen. Dem Arbeiterstand muss zweifellos
auch in Zukunft alle Aufmerksamkeit geschenkt
werden. Er kann aber nicht mehr allein Gegenstand
der sozialen Gesetzgebung bleiben. Die Verhält-
nisse haben sich geändert, und auch auf ändern
Gebieten sind Veränderungen eingetreten, so dass
der Staat, wenn er wirklich väterlich denken und
handeln will, heute wahrscheinlich ganz besonders
auch dem Mittelstand seine Aufmerksamkeit schen-
ken wird. Aber ich will über diese Frage nicht
reden. Der Mittelstand hat ja hier berufenere Ver-
treter und sie haben seine Forderungen in vorzüg-
licher Weise geltend gemacht.

Aber eine andere Gruppe, die wohl sehr gross
ist und sich aus allen Parteien und Schichten
zusammensetzt, aber nicht organisiert ist und auch
keinen Sekretär hat, ist hier im Rate sehr schweig-
sam. Es ist die Partei derer, die eine zielbewusste
Familienpolitik. anstreben, derer, die der Ansicht
sind, dass die wirtschaftliche Reform ohne besondere
Berücksichtigung der Familie ein Stückwerk bleibt.
Im Namen aller derer also, die die Erhaltung,
Gesundung und soziale Förderung der Familie
postulieren, erlaube ich mir, hier das Wort zu er-
greifen, und ich habe die feste Ueberzeugung, dass
Sie alle, wenn Sie nur einen Augenblick über diese
Probleme ruhig nachdenken, schliesslich zu dieser
grossen Gruppe stossen werden.

Ich werde mich wohl hüten, hier längere Aus-
führungen über die Bedeutung der Familie zu
machen, der naturgetreuen Familie. Sie alle sind
ja davon überzeugt, dass die Familie die Quelle
des Volkes, die Keimzelle der menschlichen Gesell-
schaft, der natürliche Unterbau des Staates ist.
Das ist ja bis zum Ueberfluss gesagt worden.
Worte sind genügend gebraucht worden. Ich be-
gnüge mich daher mit einigen Feststellungen und

Zitaten, um-zu zeigen, warum ich zu diesem Antrage
komme.

Als im Jahre 1930, wohl zum ersten Male, in
diesem Saale die Frage der Familie und des Fa-
milienschutzes eingehend besprochen wurde, aner-
kannte der Sprecher des Bundesrates, Herr Dr.
Meyer, dass diese Frage für das ganze Volk, für Pro-
duktion, Konsum, Verkehr usw. eine ausserordent-
liche Bedeutung besitze. „Aber, ' so fügte er wört-
lich hinzu, „das ist noch lange nicht alles. Auch
ethisch, staatspolitisch handelt es sich um ein
ausserordentlich wichtiges Problem."

Im Jahre 1931 veranstaltete die schweizerische
Vereinigung für Sozialpolitik in Zürich eine Studien-
tagung, die folgende Resolution fasste: „Die von
der schweizerischen Vereinigung für Sozialpolitik im
Namen von rund 50 grossen schweizerischen Ver-
bänden auf den 21. und 22. November nach Zürich
einberufene Studientagung „Der wirtschaftliche
Schutz der Familie", die unter dem Ehrenvorsitz
von Bundesrat Schulthess stand, und woran über
500 Personen aus allen Landesgegenden teilnahmen,
stellt nach Anhörung und Diskussion verschiedener
Referate von Vertretern der Wissenschaft, der
Wirtschaft, gemeinnütziger Kreise und Behörden
einmütig fest, dass eine feste, wirtschaftliche Grund-
lage eine der wichtigsten Voraussetzungen für die
Erhaltung der Familiengemeinschaft und die Er-
füllung der ihr obliegenden Aufgaben bildet. In der
festen Ueberzeugung, dass der Fortbestand der Fa-
milie und die Förderung und Stärkung des Familien-
sinnes eine staatspolitische, kulturelle und soziale,
ethische Notwendigkeit bildet, fordert sie jedermann
auf, nach den besten Kräften das Seine beizutragen
und den Gedanken des Volksganzen wirksam zu
fördern."

Leider ist seither von Bundesseite aus nichts ge-
macht worden, wohl gerade deswegen, weil, wie
Herr Bundesrat Dr. Meyer damals sagte, die ver-
fassungsmässigen Grundlagen für solche Mass-
nahmen fehlten. Es hat mich daher gewundert,
dass, nachdem der Bundesrat selbst dies anerkannt
hat, er bei der Vorbereitung der Wirtschaftsartikel
nicht auch an die Familie gedacht hat, an diese
Grundlage des Staates, den wir ja schützen, fördern
und den wir unabhängig erhalten wollen. Ich will
auch nicht ausführen, dass in der Schweiz vielleicht
noch mehr als an einem ändern Ort die Familie
sich in einer Krise befindet.

Dr. Brüschweiler, der Direktor des eidgenössi-
schen statistischen Amtes, hat nach einem Referat,
über das im Bund berichtet wurde, folgende Fest-
stellungen gemacht: „Die Schweiz gehört heute zu
den kinderärmsten Ländern der Erde. Die eheliche
Fruchtbarkeit, die Fruchtbarkeitsziffer, die im
Jahre 1900 noch 266 betrug, steht heute auf 130,
während die Sicherung des schweizerischen Volks-
ganzen, des Volksbestandes, eine solche von 180
verlangen würde. Die Unterbilanz von 50 Promille
mahnt daher zum Aufsehen. Es tritt eine Ueber-
alterungi eine Vergreisung der Bevölkerung ein. Im
Jahre 1960 wird unser Land 100 000 Einwohner
weniger zählen als jetzt. Die Schulhäuser werden
leer, die Altersasyle füllen sich, im Heere machen
die Landwehrsoldaten einen immer grösseren Pro-
zentsatz aus und auf dem Arbeitsmarkt wird die
Quote der Erwerbsfähigen w«eiterhin anwachsen,
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unter denen besonders die altern stärker vertreten
sein werden, wodurch die ganze Entfaltung und Ar-
beitsmöglichkeit der nachfolgenden Generation
schwer beeinträchtigt werden kann. Das Bauge-
werbe wird an Bedeutung verlieren, die Nachfrage
nach bestimmten Konsumartikeln verringert sich,
und schliesslich ist zu erwarten, dass die Ueber-
alterung auch die Geisteshaltung unseres Volkes
beeinflussen wird. In den schweizerischen Städten
haben heute bereits 65 % der Ehen kein oder nur
ein Kind." So berichtet das eidgenössische stati-
stische Amt bezw. sein Vorsteher. Die naturgetreue
Familie ist also zweifelsohne auf dem Aussterbeetat.
Die Folgen werden Sie selbst übersehen. Aus natio-
nalen, wirtschaftlichen Gründen, aus Gründen der
Selbsterhaltung haben wir daher wohl die Pflicht,
der Frage der Familie unsere Aufmerksamkeit zu
schenken.

Eine zeitgenössische Schriftstellerin sagt: „Kin-
derscheu ist auch seelische Unfruchtbarkeit, ist Ent-
artung, Erschöpftsein, ist Ichkultur, die wert ist,
dass sie untergeht. Wie die einzelne Familie, so
offenbart auch ein ganzes Volk, dass es im Innersten
krank und faul, reif zum Besiegtwerden durch junge,
gesund lebende, kräftige Völker ist, wenn der Wille

. .

zum Kind in ihm erlischt."
Man hat in der letzten Zeit" sehr viel von Oester-

reich gesprochen und sich gefragt, wie es möglich
sei, dass ein Volk sein Eigenleben so plötzlich und
widerstandslos aufgegeben habe. Oesterreich ist
gerade eine sprechende Illustration zu dem, was ich
gesagt habe. In der Debatte über den Voranschlag
1938 der österreichischen Bundesstadt Wien sagte
der Referent u.a.: „Wenn die Bezüge der Lehrer
um 260 000 Schulung njedriger angesetzt sind als
im Vorjahre, so hängt dies mit dem Rückgang der
Schülerzahl zusammen. In diesem Jahre werden
750 Klassen weniger nötig sein und mindestens 600
Lehrer überflüssig werden. Ueberdies wird auch
eine grössere Anzahl von Handwerkern, die an der
Schule beschäftigt sind, nicht mehr gebraucht wer-
den. Das Geburtendefizit von 3000 Kindern be-
deutet 10 000 Arbeitslose mehr. Alle Bemühungen,
die Arbeitslosigkeit zu unterdrücken, sind erfolglos,
wenn infolge des Geburtenrückganges neue Arbeits-
lose immer wieder entstehen müssen."

Der Bund für soziales Recht in Oesterreich
machte zu gleicher Zeit folgende statistische Angabe :

„Im November 1937 wurden in Wien 2075 Todes-
fälle gezählt, dagegen nur 744 Geburten, das macht
3 Todesfälle auf l Geburt. Aus Niederösterreich
werden 24 Schulen gemeldet, die im Alter von 6—7
Jahren nur 2 Kinder haben, in 12 Schulgemeinden
ist nur l Kind in diesem Alter und 3 Gemeinden
haben überhaupt kein Kind mehr für die 1. Klasse.
Aehnliche Erscheinungen werden aus den ändern
Bundesländern festgestellt." Oesterreich war also,
wie. der genannte Schriftsteller sagt, jedenfalls er-
schöpft, innerlich krank und zum Besiegtwerden reif.

Wir dürfen sicher auch aus diesem Zusammen-
hang eine Lehre ziehen. Ich weiss ganz genau, dass
mit einer neuen Verfassungsbestimmung und mit
neuen Gesetzen diese Zustände nicht entscheidend
geändert werden. Es sind hier ethische Motive, die
mit verantwortlich sind, die eine tiefgehende, innere
Reform des Menschen selbst verlangen, die nicht
durch Verfassung und Gesetze ersetzt werden

können. Verfassung und Gesetz sind ein Notbehelf,
kein Ersatz für die fehlende richtige Gesinnung der
Staatsbürger. Wie gestern schon Herr Kollege
Schirmer hier sagte, wären all die Sozialgesetze un-
nötig, wenn wir ideale Menschen hätten. Das gilt
für die ganze Sozialgesetzgebung. Würden wir diese
Idealmenschen haben, dann hätten wir nicht so
lange über diese Artikel diskutieren müssen. So
glaube ich, dass die gesetzgebenden Behörden bei
den heutigen Verhältnissen die Pflicht haben, die
verfassungsrechtliche Grundlage zu schaffen und
dem Bund diejenigen Kompetenzen zu geben, die,
wenn es notwendig ist, angewendet werden müssen,
um zu einem kräftigen Familienschutz zu gelangen.
Dieser Auffassung entspringt der Antrag, den ich
gestellt habe. Wir geben ja durch diese Verfassungs-
revision dem Bund die Kompetenzen, zu lëgiferieren
zum Schutz der wirtschaftlich bedrohten Landes-
teile, zum Schutz der einzelnen Wirtschaftszweige,
zum Schutz der einzelnen Berufsgruppen, zur Er-
haltung eines gesunden Bauernstandes, im Interesse
der Arbeitnehmer und ganz besonders der Arbeits-
losen. Aber der am meisten gefährdete und wich-
tigste Personalverband bei uns, die Familie, ist in
der ganzen Verfassung nicht erwähnt. Das ist nach
meiner Ansicht eine Lücke, und schon einige wenige
staatspolitische Erwägungen sollten uns dazu füh-
ren, diese Lücke auszufüllen.

Der Grossteil der Staaten Europas hat, übrigens
schon seit langer Zeit die Wichtigkeit dieses Pro-
blems erfasst und ist auch gesetzgeberisch vorge-
gangen. Man hat in ändern Staaten eingesehen, dass
die Schaffung der materiellen Vorbedingungen für
eine gesunde Familie mindestens so wichtig sind wie
die Förderung des Exportes, die Herabdrückung der
Einfuhr oder etwa die Regelung des Kapitalexportes.
Man hat es nicht dazu kommen lassen, die Familie
vollständig zu vernachlässigen. Ich erinnere hier
nur an Deutschland, das schon in der Weimarer Ver-
fassung nach eingehender Diskussion folgende Be-
stimmung in die Verfassung aufgenommen hat :
„ Die Ehe steht als Grundlage des Familienlebens
und der Erhaltung und Vermehrung der Nation
unter dem besondern Schutz der Verfassung. Sie
beruht auf der Gleichberechtigung der beiden Ge-
schlechter. Die Erhaltung der Familie ist Aufgabe
des Staates und der Gemeinden. Kinderreiche Fa-
milien haben Anspruch auf angeglichene Förderung.
Die Mutterschaft hat Anspruch auf den Schutz und
die Fürsorge des Staates." Ich will nicht erwähnen,
was das moderne Deutschland unter Hitler getan
hat. Ich möchte nur eine Zahl in Erinnerung rufen.
Zu Anfang dieses Jahres hat man für die Kinder-
beihilfe, für die Ehestandsdarlehen in Deutschland
noch eine Summe von 250 Millionen zur Verfügung
gehalten, und im Rechnungsjahr, das am 1. April
1938 angefangen hat, standen bereits 370 Millionen
RM zur Verfügung. Gemäss Gesetz vom 31. Dez.
1937 soll die gleiche Summe in Zukunft für jedes
Jahr bereitgestellt werden. Sie wissen auch, dass
bereits im Jahre 1930.Herr Bundesrat Meyer hier
in diesem Saale-ausgeführt hat, welch grosses Werk
Frankreich gesetzgeberisch zum Schütze der Familie
geleistet hat. Wie die Mentalität in Frankreich ist,
will ich nur durch ein Wort zeigen, das der heutige
Kammerpräsident Herriot als damaliger Minister
ausgesprochen hat. Er sagt: „C'est l'ensemble de la
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législation, c'est l'ensemble des règlements adminis-
tratifs qui doivent, selon nous, être progressivement
remaniés de façon à faire bénéficier la famille d'une
protection qui pendant le 19e siècle fut réservée à
l'individu."

In Belgien hat der König selbst die ganze Frage
in die Hand genommen. Er war Mitbegründer der
„Ligue des familles nombreuses". Er schrieb dem
ersten Präsidenten die Worte: „La question de la
population et de la natalité est une des plus graves,
qui se pose en ce moment devant le pays."

In Italien wurde vor zwei Jahren ein Gesetz zum
Schütze der Familien erlassen. Ich will Ihnen nur
die einzelnen Abschnitte aufzählen: Familiendar-
lehen, Steuererleichterung, Zulagen an die Staats-
angestellten mit Familie, Schutz der arbeitenden
Mutter usw.

Noch andere Staaten könnten hier angeführt
werden: Portugal, sogar die Balkanstaaten, die
Staaten in Südamerika, Neu-Seeland usw. Mit
einem Wort, die Idee, dass der Familienschutz in
der Verfassung verankert und durch Gesetz ge-
fördert werden soll, ist heute eine universelle.

Was haben wir für dieses wichtige Problem ge-
tan ? Im Jahre 1930 hat der Nationalrat ein Postu-
lat angenommen, das ausdrücklich verlangte, dass
der Bundesrat Massnahmen ergreifen soll. Der Bun-
desrat hat es selbst in Empfang genommen und,
wie es scheint, arbeitet man gegenwärtig an dieser
Frage, und es soll nächstens in Beantwortung einer
Interpellation darüber Aufschluss gegeben werden.
Herr Bundesrat Schulthess hat sich, wie Sie gesehen
haben, auch an die Spitze der Studienkommission
für diese Frage gestellt und seine Mitarbeit zuge-
sichert. Herr Bundesrat Etter hat in Schrift und
Wort mehrmals diese Frage des Familienschutzes
aufgeworfen und befürwortet.

Ist es uns eigentlich ernst ? Wir haben diesen
Familienschutz heute im Programm, wir haben ihn
jeden Augenblick im Munde, wir postulieren ihn.
Wenn es uns ernst ist, dann müssen wir doch-einmal
dem Wort die Tat folgen lassen. Ich bin überzeugt,
dass der heutige Chef des Volkswirtschaftsdeparte-
ments nach Prüfung des Problems ebenfalls zur
gleichen Ueberzeugung kommt. Ich bin heute aller-
dings etwas erschrocken, als er anlässlich eines An-
trages Cottier seine Bemerkung über den Föderalis-
mus machte und die Sache etwas mit dem födera-
listischen Argument abgetan hat, als ob das nicht
vereinbar wäre. Ich glaube, die ganze Vorlage, die
wir hier beraten, ist nicht gerade ein Ausfluss des
Föderalismus. Es ist nicht viel Gedankengut der
Föderalisten darin. Wir haben heute gehört, wie es
auf der ändern Seite drüben getönt hat. Das hat
uns nicht gehindert, dass wir ohne Reserve dieser
Vorlage zustimmen, weil wir eben zu unterscheiden
wissen, was man heute auf eidgenössischem und was
man auf kantonalem Boden zu lösen hat, und weil
wir die Ueberzeugung haben, dass das Problem, das
ich aufgerollt habe, auf kantonalem Boden nicht
restlos gelöst werden kann.

Diese Bemerkung zwingt mich zur Präzisierung.
Was wollen wir mit diesem Antrag nicht ? Wir
wollen keinen Eingriff in die Rechte der Familie. Wir
wissen, dass die Familie geheiligte Rechte hat, die
nicht gestört werden dürfen. Wir wollen keinen
Eingriff in die Rechte der Kantone, 'insoweit sie

heute 'verfassungsrechtlich festgelegt sind. Wir
wollen keinen Eingriff in die Kompetenzen der
Kantone. Wir wollen auch nicht, was man heute
etwa aus der Antwort des Bundesrates heraushören
konnte, den Unterhalt der Familien, die verarmt
sind, dem Bund überbinden. Nein! Ich bin einver-
standen, dass das Sache der Gemeinden und Kan-
tone ist. Wir postulieren nicht den Unterhalt, wir
postulieren die Erhaltung, Gesundung und soziale
Förderung der Familie. Was wir also wollen, ist in
erster Linie eine moralische Förderung, ein morali-
scher Schutz. Ich bin überzeugt, dass wenn wir
dazu kommen, nur einmal den Grundsatz in unserer
Verfassung aufzunehmen, das schon einen gewaltigen
Einfluss hat. Wir verlangen Rücksicht auf die Fa-
milie in der ganzen sozialen Gesetzgebung, die wir
noch auf Grund dieser Artikel zu machen haben.
Der Familienschutz soll sich nach unserer Auffas-
sung wie ein roter Faden durch die ganze soziale
Gesetzgebung ziehen und jedesmal wieder auf-
tauchen bei Finanzfragen und anderen Fragen.
Leider haben wir das vermisst. Endlich verlangen
wir, dass man auch zu positiven Vorschriften
kommt, wenn es notwendig ist, selbstverständlich
immer nur im Rahmen, den ich angeführt habe. Es
ist jedesmal ein Gesetz notwendig, über das wir dis-
kutieren können. Es'hat keinen Wert, heute schon
über die Einzelheiten dessen, was wir vorschlagen
und vorkehren wollen, zu debattieren. Der Bundes-
rat prüft im jetzigen Moment unser Postulat, und
er wird zu einem Schluss kommen müssen. Aber ,
es handelt sich heute um den Grundsatz, und über
den müssen wir uns aussprechen. Dieser Grundsatz
lautet: Soll der Bundesrat eine angemessene, ziel-
bewusste Bevölkerungs- jind Familienpolitik ins
Auge fassen können, ja oder nein?

Der Bundesrat hat das grundsätzlich bereits
bejaht, und ich bin überzeugt, dass jetzt eigentlich
der günstige Moment wäre, wo wir das in der Ver-
fassung niederlegen können.

Ich bin auch davon überzeugt, dass niemand im
Saale eigentlich grundsätzlich gegen den Familien-
schutz eingestellt ist, und nur darum geht es. Ich
bitte Sie daher, im Interesse unseres Landes und
der Erhaltung eines gesunden, widerstandsfähigen
und auch widerstandswilligen Volkes, dem Antrage
zuzustimmen.

Das eidgenössische statistische Amt hat in seinen
neuesten Veröffentlichungen dem Schweizervolk die
Augen geöffnet und unsere Bevölkerungpolitik in
nackten Zahlen aufgedeckt. Es hat sich selbstver-
ständlich jeden Werturteiles enthalten, wie das seine
Pflicht ist. Immerhin konnte es nicht umhin, am
Schlüsse zuzufügen: „Die Zahlen sprechen für sich
selbst".

Jede Bevölkerungspolitik, die an der Familie
vorbeigeht, wird, so gut sie sonst gemeint sein mag,
ihr Ziel verfehlen. Familie und Volk sind auf Ge-
deih und Verderb miteinander verbunden. Ein Volk
kann nur dann am Leben erhalten werden, wenn
es für gesundes Gedeihen der Familie sorgt. Was
nützt es uns, einen General—man spricht ja gerade
jetzt davon — zu wählen, was nützen uns die beste
Militärorganisation, die Verlängerung der Schulen
und Kurse, wenn unsere Mütter nicht mehr den
Mut aufbringen, uns Soldaten zu schenken?
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In den letzten Tagen ist ein Bild durch die
Schweizer Presse gegangen, das Sie wahrscheinlich
alle gesehen haben, welches eine Bergfamilie aus
dem Melchthal in Obwalden darstellt, bestehend aus
10 Söhnen, alles wackere Wehrmänner, und dazu
noch 3 Töchtern. Eine einzige Familie mit 10 Sol-
daten! Wir müssen heute, glaube ich, sagen: „Ehre
einer solchen Mutter, die derartige Opfer aufge-
bracht hat!" Ehre aber auch allen Schweizer-
müttern, die bereit sind, die Lasten einer naturge-
treuen Familie auf sich zu nehmen!

Ich will nicht länger werden. Wir wollen nur,
dass diese Frage einmal gründlich geprüft werde,
dass der Grundsatz als solcher Aufnahme finde und
wir die materiellen Grundlagen in absehbarer Zeit
schaffen, die dazu führen werden, dass wie wieder
eine Gesundung der Familie herbeiführen können.
Wir wollen aber nicht vergessen und es immer
beherzigen, was uns die Geschichte während Jahr-
tausenden gelehrt hat und heute immer wieder zeigt :
„Hoffnungsstark und gesund ist nur ein wachsendes
Volk!"

Meierhans: Die sozialdemokratische Fraktion
wird den Zusatzantrag Escher aus grundsätzlichen
Erwägungen heraus unterstützen.

Ich möchte aber bemerken, dass es nicht das
erste Mal ist, dass wir vom Schütze der Familie
sprechen; schon in der vorberatenden Kommis-
sion für die Wirtschaftsartikel wurde ein Antrag
eingebracht, der zum Zwecke hatte, in die Bundes-
verfassung eine Bestimmung aufzunehmen, und
unter besonderer Berücksichtigung der Erhaltung
der Familie gewisse Massnahmen vorzukehren.

Dass die Erhaltung der Familie im Interesse
des Staates, nicht nur in seinem miltitärischen
Interesse liegt, darüber brauchen wir keine Worte
zu verlieren, besonders angesichts des grossen In-
teresses, das heute im Saale für dieses Problem
besteht.

Die Erhaltung der Familie kann aber nicht nur
auf einen Verfassungsartikel gegründet werden.
Herr Kollega Escher war vielleicht etwas unvor-
sichtig, als er die Bestimmungen der Weimarer
Verfassung angeführt hat, die sich ja gegenüber dem
Mangel in unserer Verfassung ganz herrlich aus-
nimmt. Aber diese Bestimmungen in der Weimarer
Verfassung in bezug auf den Schutz der Familie
haben bekanntlich nicht zu verhindern vermocht,
dass die Weimarer Verfassung samt dem Staat,
den sie schützen sollte, untergegangen ist.

Wir möchten, auch wenn wir diese Idee unter-
stützen, vor einer solchen Ueberschätzung unsere
Bedenken geltend machen. Wir sind der Meinung,
es habe nur dann Sinn, grosse Familien aufzustellen,
wenn die Sicherheit für die Erhaltung der Familie
und deren Erziehung vorhanden ist und auch ander-
weitig garantiert wird. Es hat keinen Sinn, grosse
Familien aufzustellen, aus denen Elendsbilder ent-
stehen, wie wir sie in gewissen Gegenden kennen,
wo grosse Familien vorherrschend sind. Wenn man
diesen nützlichen und sicher anerkennenswerten
Bestrebungen Vorschub leisten will, muss man auch
dafür sorgen, dass die soziale Existenz nicht nur
der Familie, sondern aller Leute untermauert ist.
Deshalb haben wir seinerzeit beantragt, in Art. 34ter
eine Bestimmung zum Schütze der unselbständig

Erwerbenden überhaupt, Massnahmen zur Siche-
rung des Rechtes auf Arbeit und ein menschen-
würdiges Existenzminimum aufzunehmen. Wenn
wir das für alle Leute vorsehen, ermöglichen wir
erst die Gründung der Familie, denn es nützt gar
nichts, solche Bestimmungen in die Verfassung
aufzunehmen, wenn dahinter nicht die Garantie
der sozialen Sicherung des Einkommens besteht.

Wir haben darauf verzichtet, diesen Antrag er-
neut aufzunehmen, weil im neuen Art. 34ter die
verfassungsrechtliche Möglichkeit gegeben ist da-
für, dass der Bund in dieser Weise vorgeht. Es
heisst dort: „Der Bund ist befugt, zum Schütze
der Arbeitnehmer (ganz allgemein) Bestimmungen
aufzustellen."

Und dem Schütze der Arbeitnehmer dient na-
türlich auch die Garantie des Rechtes auf Arbeit,
auch das Recht auf ein Existenzminimum des
Arbeiters.

Herr Bundesrat Obrecht hat erklärt, der jetzige
Bundesrat denke nicht daran, dem Art. 34ter
diese Auslegung zu geben, aber er gab zu, dass ver-
fassungsrechtlich die Möglichkeit, in dieser Richtung
vorzugehen, durch den Art. 34ter geschaffen sei.
Das genügt vorläufig. Wenn der heutige Bundesrat
nicht in diesem Sinne vorgehen will, so ist das seine
Sache. Wir hoffen, dass vielleicht einmal ein besser
instruierter Bundesrat von dieser verfassungsrecht-
lichen Möglichkeit Gebrauch machen wird. Des-
halb habe ich den Antrag auf Sicherung des Rechts
auf Arbeit und des Existenzminimums zurück-
ziehen können. Ohne uns ganz mit den Anschau-
ungen von Herrn Escher zu indentifizieren, weil
wir die soziale Sicherung der Familie noch in an-
derer Weise verstehen, können wir dem Antrage
Escher trotzdem Folge leisten. Aber wir möchten
hier im Verhandlungsprotokoll festgelegt wissen,
dass in Art. 34ter sowohl die verfassungsrechtliche
Möglichkeit geschaffen wird für die Einführung
eines Existenzminimums, wie eventuell für die
Sicherung des Rechtes auf Arbeit.

Bundesrat Obrechtt Herr Nationalrat Escher
bringt uns -mit seinem idealen Antrag in einige
Verlegenheit. Man wäre versucht, diesem Antrag
zu entsprechen, Avegen der Gediegenheit der Ab-
sicht und der Eindringlichkeit seiner Begründung.
Man darf aber nicht sagen, dass wir mit dieser
Vorlage, in der die Familie zwar nicht erwähnt
wird, nichts für die Familie tun. Wenn Sie das
Glück der Familie sicherstellen wollen, wenn Sie
erreichen wollen, dass wieder mehr Ehen einge-
gangen werden und der Geburtenrückgang aufhört,
müssen Sie die notwendigen wirtschaftlichen Grund-
lagen hiefür schaffen. Der heutige Geburtenrück-
gang kommt vielfach und wahrscheinlich zur Haupt-
sache daher, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse
nicht dazu angetan sind, das Glück der Familie,
den Ehebund und den Kindersegen zu erleichtern.

Dazu braucht es ein wirtschaftliches Funda-
ment, das wir durch die neuen Wirtschaftsartikel
schaffen wollen. Wenn wir es fertig bringen, eine
Arbeiterschutzgesetzgebung zu erlassen, wie sie
Art. 34ter ermöglichen soll, wenn es uns ferner
gelingt, in den selbständigen Berufen an Stelle von
Not und Bedrängnis wieder gesunde Verhältnisse
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zu schaffen, dann leisten wir den Zielen Vorschub,
die der Herr Antragsteller verfolgen möchte.

Nun hat aber der ganze Antrag des Herrn
Escher eine föderalistische Seite, auf die ich schon
zu sprechen gekommen bin. Von diesem Gesichts-
punkt aus halte ich den Antrag, wie er'gestellt ist,
nicht für annehmbar. Wenn Sie in der Bundes-
verfassung sagen, der Bund sei befugt, Bestimmun-
gen aufzustellen über die Erhaltung, Gesundung
und soziale Förderung der Familie, so übertragen
Sie das Gesetzgebungsrecht über alle Fragen des
Familienschutzes an den Bund und nehmen es den
Kantonen weg. Das kann nicht Ihre Absicht sein.
Die Sorge für die Familie, abgesehen vom wirt-
schaftlichen Fundament, das wir legen wollen, ist
primär eine Angelegenheit der Gemeinden und in
zweiter Linie eine solche der Kantone. Jedenfalls
dürfen wir den Kantonen die Möglichkeit, auf die-
sem Gebiete gesetzgeberische Massnahmen zu er-
lassen, nicht wegnehmen. Wenn Sie aber dem Bund
diese Gesetzgebungskompetenz übertragen, dann
entziehen Sie sie den Kantonen, die dann nicht
mehr befugt wären, auf diesem Gebiete gesetzgebe-
risch vorzugehen. Es kann sich für den Bund
niemals darum handeln, hier an die Stelle der
Kantone zu treten, sondern höchstens darum,
deren Bestrebungen zu unterstützen. Er kann auch
hier wieder den guten Vater spielen, mitwirken,
unterstützen, aber er soll den Kantonen diese Auf-
gabe nicht entziehen. Das will sicher der Herr
Antragsteller selber nicht, und deshalb möchte ich
ihm empfehlen, auf diesen Antrag zu verzichten.
Ich verpflichte mich anderseits, die Gedanken des
Herrn Antragstellers auf die Möglichkeit einer Be-
rücksichtigung in der jetzigen Verfassungsvorlage
noch näher zu untersuchen. Wir werden prüfen,
ob wir nicht in anderer Form, im Sinne einer Mit-
wirkung des Bundes, eine solche Bestimmung
irgendwo unterbringen können; so, wie der An-
trag jetzt gestellt ist, dürfen wir ihn unter keinen
Umständen annehmen. Es tut mir leid, dass wir
diesen Gedanken, so gut er auch sein mag, in dieser
Form ablehnen müssen. Ich hoffe aber, dass der
Herr Antragsteller mir entgegenkommt und dass
wir uns auch hier auf dem Boden eines gut vater-
ländischen Kompromisses finden können.

Escher: Sie werden gehört haben, dass es mir
nicht um die Form geht, sondern um die Sache
selbst. Ich begreife, da wir eine Verfassungsrevision
in Diskussion haben, dass der Antrag nicht einfach
aufgenommen werden kann, ohne dass die Kom-
mission ihn gründlich geprüft hat. Ich habe volles
Verständnis dafür und die Erklärungen, die Herr
Bundesrat Obrecht hier abgegeben hat, dass er
grundsätzlich einverstanden ist, die Frage zu
prüfen, ob eine glücklichere Form gefunden werden
kann, genügen mir vollständig. Ich nehme an,
diese Prüfung werde vorgenommen, bevor wir die
Frage endgültig verabschieden, so dass wir Ge-
legenheit haben, zurückzukommen. In diesem
Sinne erkläre ich für heute meinen Antrag zurück-
ziehen zu wollen.

Bodenmann: Ich habe die Meinung, dem Schutz
der Familie sei mit den Gedanken, die Herr Bundes-
rat Obrecht aufgenommen hat, nicht Rechnung ge-

tragen. Der Schutz der Familie ist nicht nur eine
Frage der Sozialgesetzgebung schlechthin, sondern
der Schaffung der Existenzmöglichkeiten, unter
welchen eine Familie ernährt werden kann. Daraus
ziehe ich den Schluss, dass ich den von Herrn
Escher zurückgezogenen Antrag wieder aufnehme.

Escher: IclT habe soeben gehört, dass Herr
Kollege Bodenmann den Antrag Escher wieder
aufgenommen hat. Nachdem ich mich mit Herrn
Bundesrat Obrecht verständigt habe, möchte ich
sagen dass das nicht mehr mein Antrag ist.

Präsident: Das wissen wir schon; es hat jeder-
mann das Recht einen Antrag aufzunehmen.

Abs t immung. — Vote.
Für den Antrag Bodenmann 6 Stimmen
Dagegen Mehrheit

Ziff. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Antrag Schirmer.
Abs. 2. ... innerhalb der Grenzen von Art. 31,

Abs. 2 ..."; im übrigen unterliegt die Ausführung
des Art. 32quater den in Art. 31 bis und 31 ter
vorgesehenen Beschränkungen.

Chiffre 2.
Proposition de la commission.

Adhérer au projet de la commission.

Amendement Schirmer.
Chiffre 2. « . . . l'article 31, 2e alinéa . . . » ; pour

le surplus, l'application de l'article 32quater est
soumise aux restrictions prévues dans les articles
31 bis et Slter.

Schirmer: Ich möchte durch meinen Antrag
verhindern, dass eine staatsrechtliche Unklarheit
zu einer offenbaren Unbilligkeit wird. Der Antrag
hat nur formelle Bedeutung. Wir haben vor einigen
Jahren den Art. 32quater geschaffen, der einzelne
Bestimmungen über die Wirtschaftsgesetzgebung
enthält und sich in diesen Bestimmungen wieder-
holt auf die Handels- und Gewerbefreiheit beruft.
Nun war es meine Ueberzeugung, dass die neuen
Art. 31, 31 bis und Slter auch für die Auslegung des
Art. 32quater Geltung haben. Würde man nun
nicht so argumentieren, so würde damit für das
ganze schweizerische Gastwirtschaftsgewerbe eine
offenbare Unbilligkeit entstehen, indem dann die
neuen Bestimmungen ausschliesslich für das Gast-
wirtschaftsgewerbe nicht zur Anwendung kommen
können. Das möchte ich vermeiden, indem ich
nicht die gleiche Unklarheit bestehen lassen möchte,
wie sie heute zwischen dem Art. 31 und dem Art.
34ter bestanden hat. Der alte Streit, ob-die Artikel
der Bundesverfassung nebeneinanderstehen oder
ob jeder für sich seine Auslegung finden dürfe,
sollte hier nicht wieder eine Neuauflage finden.

Nun gebe ich zu, dass es im jetzigen Stadium
der Beratung nicht sehr leicht ist, die volle Trag;
weite des Artikels zu erkennen, und könnte mich
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damit eventuell zufrieden geben, wenn der Bundes-
rat mir die Zusicherung gäbe, für die Verhandlung
im Ständerat diese Frage des Zusammenhangs
zwischen den Art. 31, 31 bis und 31ter' und dem
Art. 32quater zu prüfen. Wir kommen ja auf dem
Wege der Differenzbere'inigung nachher nochmals
auf die Sache zurück.

Mein Antrag hat also den Zweck, eine offenbare
Unbilligkeit zu verhindern. Es wird niemandem
in den Sinn kommen, dass die Hoteliers der neuen
Wirtschaftsgesetzgebung nicht zu unterstellen
seien; dann kann ich aber auch nicht einsehen,
warum das für das Gastwirtschaftsgewerbe nicht
auch der Fall sein sollte. Der Zweck meines An-
trages besteht darin, diese Unklarheit für die end-
gültige Beratung abzuklären.

Bundesrat Obrecht: Art. 32q.uater, Abs. 2, lau-
tet: „Der Handel mit nichtgebrannten geistigen
Getränken in Mengen von 2—10 Litern kann inner-
halb der Grenzen von Art. 31, lit. e, von den
Kantonen auf dem Wege der Gesetzgebung von
einer Bewilligung und der Entrichtung einer mas-
sigen Gebühr abhängig gemacht und der behörd-
lichen Aufsicht unterstellt werden." Da diese lit. e
des Art. 31 aufgehoben und durch diesen generellen
Vorbehalt von Art. 31, Abs. 2, ersetzt wird, müssen
wir den Text von Art. 32 quater, AI. 2 ändern und
statt ,,lit. e" sagen ,,Abs. 2". Es h'andelt sich'dabei
bloss um eine redaktionelle Korrektur, während wir
im übrigen der Meinung sind, dass man den Art.
32 quater in diesem Zusammenhang nicht abändern
soll.

Nun möchte Herr Nationalrat Schirmer er-
reichen, dass im Rahmen der Möglichkeiten zur
Abweichung vom. Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit, wie wir sie in Art. 31 bis vorsehen,
auch Möglichkeiten für den Wirtestand geschaffen
werden sollen. Da ich gestern erklärt habe, wir
könnten in der Anwendung dieses neuen Art. 31 bis
nicht eine Regelung, die in einem ändern Verfas-
sungsartikel expressis verbis getroffen ist, im Wege
der Gesetzgebung abändern, möchte Herr Schirmer
eine andere Tür aufmachen, indem er beantragt,
es sei hinzuzufügen: „Im übrigen unterliegt die
Ausführung des Art. 32 quater den in Art. 31 bis
und 31 ter vorgesehenen Beschränkungen." Dieser
Zusatz wird aber nicht als Verfassungstext vor-
geschlagen, sondern als eine Art authentischer
Interpretation, die die Bundesversammlung mit
der Annahme des Antrages von Herrn Schirmer
festlegen würde. Da wir jedoch die authentische
Interpretation durch einen separaten Beschluss der
Bunderversammlung, der dann hier zusammen mit
dem Verfassungstext erst noch vor Volk und Stände
gebracht würde, nicht kennen, ist der Weg, des
Herrn Schirmer schon aus formellen Gründen nicht
gangbar. Wir können den Antrag in dieser Form
nicht annehmen. Nun will Herr Schirmer damit
aber bloss erreichen, dass wir die Frage noch einmal
prüfen, ob wir nicht mit Rücksicht auf eine gewisse
Notlage im Wirtschaftsgewerbe eine Möglichkeit
schaffen könnten, bei der Anwendung der neuen
Art. 31 bis und Art. 31 ter von bestimmten Vor-
schriften des Art. 32 quater abzuweichen. Den Auf-
trag zur Prüfung dieser Frage nehme ich gern ent-

gegen. Ich bin bereit, diese Frage eingehend unter-
suchen zu lassen, da es uns seit heute Morgen nicht
möglich war, sie hinreichend abzuklären. Ich werde
das aber nachholen, damit wir vor dem Zusammen-
tritt der ständerätlichen Kommission eine kläre
Situation haben. Es wäre indessen nicht der Mühe
wert, wegen dieser Differenz eine Rückweisung zu
beschliessen, weil dann das ganze Werk nicht an
den Ständerat passieren könnte. Es kommt ja bei
der Differenzenbereinigung wieder hieher zurück;
bis dahin hoffe ich, eine Lösung gefunden zu haben,
die Herrn Schirmer befriedigen kann. Ich möchte
ihn deshalb bitten, seinen Antrag, zurückzuziehen.

Schirmer: Ich kann meinen Antrag- zurück-
ziehen, nachdem ich die Ausführungen von Herrn
Bundesrat Obrecht gehört habe, da mir lediglich
daran lag, die Prüfung zu verursachen.

Angenommen. — Adopté.

Ziff. 3.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Chiffre 3.
Proposition de la commission.

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adopté.

Art. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adopté.

Präsident: Die Vorlage ist durchberaten. Eine
Abstimmung findet nicht statt, weil ein Artikel
noch ausgestellt ist, der nacher bereinigt werden
soll. Die Vorlage geht trotzdem an den Ständerat.

Nun hat Herr Bundesrat Obrecht in Aussicht
gestellt, dass er erklären will, ob er das Postulat
Gadient, das Herr Gadient bereits kurz begründet
hat, entgegennehmen will oder nicht.

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

Bundesrat' Obrecht: Herr Gadient und der
Sprechende haben sich darauf verständigt, dass
der erste Teil des Postulates angenommen wird;
der lautet: „Der Bundesrat wird eingeladen, zu.
prüfen und den eidgenössischen Räten Bericht zu
erstatten, in welcher Art auch in der Schweiz die
systematische Erforschung des Konjunkturablaufes
durch den Staat wirksam zu fördern wäre."
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Der zweite Teil betrifft Detailfragen, die eigent-
lich nicht notwendigerweise mit dem Postulat ver-
bunden sein müssen. Wir nehmen trotzdem davon
Akt; aber es braucht im Text nicht mitgeschleppt
werden.

Herr Nationalrat Gadient hat mich ermächtigt,
die Erklärung abzugeben, dass er mit der Be-

schränkung des Postulates auf den ersten Absatz
einverstanden ist.

Angenommen. — Adopté.

Schluss des stenographischen Bulletins der April-Session 1938.
Fin du Bulletin sténographique de la session d'avril 1938.

-»O-

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. O. Vollenweider. —• Druck und Expedition der Verbandsdruckerei AG. Bern.
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#ST# Nachmitlagssilzung vom 20. März 1939.
Séance du 20 mars 1939, après-midi.

Vorsitz — Présidence: M. Vallotton.

3823. Friedensverträge. Trennung vom
Vöikerbundspakt.

Traités de paix. Séparation du pacte de la
Société des Nations.

Botschaft und Beschlussentwurf vom 9. Dezember 1938
(Bundesblatt II, 1036). — Message et projet d'arrêté du

9 décembre 1938 (Feuille fédérale II, 1044).'

Schriftlicher Antrag der Kommission.
Annahme des Beschlussentwurfs.

Proposition écrite de la commission.
Adopter le projet d'arrêté.

Angenommen. — Adopté.

(An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST# 3616. Wirtschaftsartikel der Bundesver-
fassung. .Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre écono-
mique. Revision.

Siehe Jahrgang 1938, Seite 287. — Voir année 1938,
page 287.

Beschluss des Ständerats vom 2. Februar 1939.
Décision' du Conseil des Etats, du 2 février 1939.

Dif fe renzen . — Divergences.

Art. 31, Abs. 2.

Antrag der Kommission.

Kantonale Bestimmungen über die Ausübung
von Handel und Gewerhen und über deren Be-
steuerung bleiben vorbehalten; sie dürfen jedoch,
wo die Bundesverfassung nichts anderes vorsieht,
den Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit
nicht beeinträchtigen.

Art. 31, al. 2.

Proposition de la commission.
Les prescriptions cantonales sur l'exercice du

commerce et de l'industrie, ainsi que sur leur im-
position sont réservées ; à moins que la Constitution
fédérale n'en dispose autrement, elles ne peuvent
déroger au principe de la liberté du commerce et de
l'industrie.

Nietlispach, Berichterstatter: Die Schluss-
nahme des Ständerates hat bei Art. 31, Abs. 2,

12Nationalrat. — Conseil National. 1939.



Dispositions constit. d'ordre économique — 90 — 20 mars 1939

eine erste Differenz geschaffen. Sie ist, wie Sie aus
dem Text der Schlussnahme entnehmen können,
dreifacher Natur. Die Hauptdifferenz besteht darin,
dass nach dem Vorschlag des Ständerates in Ab-
satz 2 dem Bund und den Kantonen die Kompetenz
zum Erlass gewerbepolizeilicher Vorschriften ge-
währt werden soll, während die Schlussnahme des
Nationalrates weder dem Bunde noch den Kantonen
eine Kompetenz erteilt, sondern lediglich sagt, dass
polizeiliche Vorschriften über die Ausübung von
Handel und Gewerbe zulässig seien, sofern sie den
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit nicht
beeinträchtigen.

Die Kommission des Nationalrates ist einstim-
mig und in Uebereinstimmung mit dem Bundesrat
zum Schluss gekommen, an der Fassung des Na-
tionalrates festzuhalten, mit der einzigen redak-
tionellen Verdeutlichung, dass der Ausdruck "„Vor-
schriften" durch „kantonale Bestimmungen" er-
setzt wird. Die Kommission hält ihre Schluss-
nahme für richtiger und der Systematik der Wirt-
schaftsartikel entsprechender als diejenige des
Ständerates.

Die Gliederung der Wirtschaftsartikel ist die,
dass in Art. 31 der Grundsatz der im ganzen Um-
fang der Eidgenossenschaft gewährleisteten Handels-
und Gewerbefreiheit ausgesprochen und in Absatz 2
in Anlehnung an Lit. d, Absatz 2, des geltenden
Art. 32 die Vorbehalte gewerbepolizeilicher Natur
gemacht werden.

Der hier zur Beratung stehende Absatz 2 er-
setzt bekanntlich die im geltenden Art. 31, Abs. 2,
Lit. a—d gemachten Vorbehalte, die im Zeitpunkt
des Erlasses der gegenwärtigen Verfassung noch als
nötig erschienen, weil damals der Begriff der Han-
dels- und Gewerbefreiheit noch nicht so klar um-
schrieben war, wie das heute dank einer mehrere
Jahrzehnte umfassenden Praxis des Bundesgerichtes
und der Bundesbehörden der Fall ist. Heute würde
jene Aufzählung eher zu Unklarheiten als zu einer
klaren Umschreibung der Handels- und Gewerbe-
freiheit führen. Bei der Systematik, wie der bun-
desrätliche Entwurf und die Schlussnahme des Na-
tionalrates sie akzeptierten, ist für ,,den Bund" in
Art. 31, Absatz 2, des Entwurfes überhaupt kein
Platz, indem die hier vorbehaltenen Rechte aus-
schliesslich Rechte der Kantone sind. Ihre Kom-
mission will dies dadurch deutlich zum Ausdruck
bringen, dass sie statt nur von Vorschriften von
kantonalen Bestimmungen redet. Man wendet ein,
dass mit dem Wegfall des bisherigen Art. 34 ter
auch die verfassungsrechtliche Kompetenz des
Bundes durch die Gewerbegesetzgebung dahinfalle.
Dem hat auch der Nationalrat und Ihre Kom-
mission Rechnung getragen; sie finden aber in
Uebereinstimmung mit der Auffassung des Bundes-
rates, dass die Kompetenz des Bundes zur Ge-
werbegesetzgebung viel richtiger und logischer in
Art. 31 bis, Abs. l, als in Art. 31, Abs. 2, unter-
gebracht werde.

Eine zweite Differenz in diesem Absatz 2 besteht
darin, dass der ständerätliche Text sich nicht dar-
auf beschränkt, Vorschriften über Ausübung von
Handel und Gewerbe zu treffen, sondern noch
beifügt „insbesondere solche gewerbe- und sanitäts-
polizeilicher Art". Ihre Kommission ist in Ueber-

einstimmung mit dem Bundesrat zum einstim-
migen Schluss gekommen, diese vom Ständerat
beschlossene Beifügung zu streichen und zwar aus der
Ueberlegung, dass sie nicht nur nicht nötig, son-
dern in gewissem Sinne sogar irreführend sein kann.

Was vorerst den Ausdruck „gewerbepolizei-
licher Art" anbetrifft, so ist darauf hinzuweisen,
dass er in den Worten „Bestimmungen über die
Ausübung von Handel und Gewerbe" bereits ent-
halten ist, weshalb die Beifügung „gewerbepolizei-
licher Art" eigentlich eine Tautologie wäre und sich
deshalb erübrigt.

Aber auch die Nennung der sanitätspolizeilichen
Vorschriften ist nicht nötig. Sie könnte sich eben-
falls als irreführend erweisen. Was die Anwendung
sanitätspolizeilicher Vorschriften durch den Bund
anbelangt, so ist der Vorbehalt deswegen nicht nö-
tig, weil der Bund gemäss Art. 69 der Bundes-
verfassung in ganz allgemeiner Weise ermächtigt
worden ist, zur Bekämpfung übertragbarer oder
stark verbreiteter oder bösartiger Krankheiten von
Menschen und Tieren gesetzliche Bestimmungen
zu treffen. Eine besondere Erwähnung der sani-
tätspolizeilichen Vorschriften neben dem Vorbehalt
des Art. 31, Abs. 2, der lautet: „Wo die Verfassung
nichts anderes bestimmt", ist deshalb nicht nötig.

Aber auch für die Wahrung der Kompetenz
der Kantone ist die Beifügung „insbesondere solche
gewerbe- und sanitätspolizeüicher Art" nicht er-
wünscht. Wie schon im Eintretensreferat über die
Wirtschaftsartikel ausgeführt wurde, haben die
Kantone die Befugnis, auf verschiedenen Gebieten
die freie, private Wirtschaftstätigkeit zurückzu-
drängen, wenn und soweit triftige Gründe des
öffentlichen Wohls dies verlangen. Diese triftigen
Gründe dürfen jedoch nicht in fiskalischen Zwecken
oder in wirtschaftspolitischen Rücksichten liegen,
sondern einzig in der Wahrung des öffentlichen
Wohles.

Wenn in Art. 31, Abs. 2, Lit. d, der geltenden
Verfassung ein Vorbehalt betreffend die sanitäts-
polizeilichen Vorschriften enthalten war, so lag der
Grund darin, dass man in konsequenter Durch-
führung der Enumerationsmethode, die in diesem
Artikel angewendet wird, den Art. 69 der Bundes-
verfassung vorbehalten wollte. Ein solcher Vor-
behalt in den zur Beratung stehenden Wirtschafts-
artikeln ist aber weder bezüglich der eidgenössi-
schen noch der kantonalen Kompetenz nötig. Er
könnte bei der Aufnahme dieser Beifügung im
Gegenteil den Eindruck erwecken, dass nun die
ändern Kompetenzen, welche den Kantonen auf
Grund des kantonalen Staatsrechtes zustehen, wie
z. B. für die Bau- und Feuerwehrpolizei, nicht mehr
Geltung hätten.

Die Schlussnahme des Ständerates hat sodann
in Art. 31, Abs. 2, noch eine dritte Differenz ge-
schaffen, die darin besteht, dass der Passus im
Beschluss des Ständerates „und über deren Be-
steuerung" gestrichen wurde. Die bezügliche Fas-
sung des Nationalrates entspricht einem Vorbehalte
der geltenden Verfassung, indem in Art. 31, Abs. 2,
Lit. e, „Verfügungen über die Besteuerung des
Gewerbebetriebes" ausdrücklich vorbehalten sind.
Es handelt sich nicht um einen Vorbehalt zugunsten
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der Kantone, indem der Bund das Recht zur Be-
steuerung ohnehin nur dann hat, wenn es ihm durch
die Bundesverfassung ausdrücklich übertragen ist.
In Uebereinstimmung mit dem geltenden Ver-
fassungstext wird auch für die Besteuerung des
Gewerbebetriebes die Handels- und Gewerbefrei-
heit vorbehalten.

Wie ich Ihnen bei der ersten Beratung ausein-
andersetzte, hat das Bundesgericht in seiner Praxis
die kantonale Besteuerung des Gewerbebetriebes
als mit der Handels- und Gewerbefreiheit überein-
stimmend erklärt, soweit diese Steuer nicht pro-
hibitiv wirkt. Dementsprechend sind beispiels-
weise kantonale Handelsgebühren, wie im Vieh-
handel, vom Bundesgericht als zulässig und mit
der Handels- und Gewerbefreiheit vereinbar be-
funden worden.

Nach Auffassung Ihrer Kommission und des
Bundesrates ist es nötig, im Interesse der Kantone
diese Bestimmung aufrecht zu erhalten. Die Kom-
mission findet überhaupt und in Uebereinstimmung
mit dem vom Departement beigezogenen Experten,
dass man, soweit als irgendwie möglich, am be-
stehenden Verfassungstexte nicht Aenderungen vor-
nehmen soll. In den Jahrzehnten, da die jetzige
Bundesverfassung gilt, hat sich nämlich durch die
bundesgerichtliche Praxis eine klare Umschreibung
der Handels- und Gewerbefreiheit bewerkstelligen
lassen, eine Umgrenzung des Begriffes der Handels-
und Gewerbefreiheit, die seinerzeit beim Erlass der
Bundesverfassung in diesem Masse noch nicht be-
stand. Es hiesse direkt die gegenwärtige Rechts-
sicherheit gefährden, wenn man durch Abrücken
vom geltenden Text in der Bundesverfassung wieder
neue Kontroversen schaffen wollte. Die Kommis-
sion beantragt deshalb einstimmig und in Ueber-
einstimmung mit dem Bundesrate, mit der erwähn-
ten redaktionellen Aenderung bei Abs. 2 des Art. 31
am Beschlüsse des Nationalrates festzuhalten.

Noch ein Wort zu Abs. 3. In Abs. 3 hat der
Ständerat die kantonalen Regalrechte vorbehalten.
National- und Ständerat • sind hier der gleichen
Auffassung. Der Nationalrat war ursprünglich
der Meinung, dass ein solcher Vorbehalt nicht
nötig sei. Es hat sich dann gezeigt, dass sich haupt-
sächlich bezüglich des Salzregals Unklarheiten er-
geben könnten; deshalb beantragt Ihnen die Kom-
mission einstimmig und auch in Uebereinstimmung
mit dem Bundesrat, hier dem Ständerat zuzustim-
men, mit der geringfügigen sinngemässen redak-
tionellen Aenderung, dass dann gesagt wird: „Vor-
behalten werden auch die Regale".

M. Rais, rapporteur: Le texte adopté par le
Conseil national en avril 1938, il y a donc bientôt
une année déjà, nous revient du Conseil des Etats
avec des modifications relativement peu impor-
tantes. Votre commission vous propose de vous
rallier à un certain nombre d'entre elles, d'accord
en cela avec le Conseil fédéral, tandis qu'elle main-
tient sa manière de voir, ou propose une autre
solution, sur d'autres points.

Examinons successivement les divers articles.
Art. 31. Le premier alinéa affirmant le principe
de la liberté du commerce et de l'industrie ne subit
pas de modification.

Au deuxième alinéa, la principale divergence
consiste en ce que le texte du Conseil des Etats
attribue à la Confédération la compétence d'édicter
des prescriptions sur la police des métiers, tandis
que le texte du Conseil national, qui correspond à
l'article 31, litt. e. actuel, ne crée aucune compé-
tence, ni cantonale, ni fédérale, et se borne à dire
que des dispositions de police sur l'exercice du
commerce et de l'industrie sont admissibles si elles
ne renferment rien de contraire au principe de la
liberté du commerce. Ces prescriptions peuvent
aussi bien émaner des cantons qu.e. de la Confédé-
ration.

Le Conseil des Etats a, en outre, supprimé les
mots «ainsi que sur leurs impositions». Cependant,
cette expression figure déjà à l'article 31, litt, e,
actuel que cet alinéa remplace. Le Conseil des
Etats a pensé qu'elle provoquerait dé la méfiance,
surtout parmi les commerçants et artisans, et que
l'on pourrait en tirer la conclusion que la Confédé-
ration pourrait prélever un impôt fédéral, alors
que telle n'est évidemment pas son intention. La
Confédération ne peut prélever des impôts que si
la Constitution l'y autorise expressément, tandis
que la réserve ici formulée est en première ligne en
faveur des cantons, et signifie qu'ils peuvent pré-
lever des taxes professionnelles malgré l'article 31,
al. 1, car, selon la jurisprudence constante du Tri-
bunal fédéral, les taxes cantonales professionnelles
se concilient avec le principe de la liberté de com-
merce et de l'industrie si elles ne sont pas prohi-
bitives. Il est indiqué de maintenir cette restric-
tion, car si nous la supprimions, le Tribunal fédéral
pourrait seulement vérifier, à l'avenir, si les taxes
professionnelles ne violent pas le principe de l'éga-
lité des citoyens devant la loi, sans égard au prin-
cipe de la liberté du commerce.

Pour supprimer toute équivoque et les appré-
hensions de ceux qui croyaient à la possibilité d'in-
troduire par là l'impôt direct fédéral, votre com-
mission vous propose de supprimer les mots «La
Confédération», introduits par le Conseil des Etats,
mais de mentionner la possibilité de l'imposition
en disant expressément que la réserve du 2e alinéa
est en faveur des prescriptions cantonales.

Notre commission. estime qu'il n'est pas né-
cessaire de mentionner spécialement la police des
métiers et la police sanitaire.

Le Conseil des Etats s'est rallié à la suppression
de l'énumération des réserves figurant sous lettre a
à e de l'article 31 actuel, qui était peu claire et in-
complète. Le Conseil fédéral, comme le Conseil
national, renonçait à les mentionner spécialement
dans l'idée qu'elles subsistaient sans discussion.
Mais la commission du Conseil des Etats a inséré
une réserve en faveur des régales cantonales, en
considération surtout de la régale du sel dont il
est question à l'article 31, litt, a actuel, qui sera
supprimé et qui constitue évidemment une restric-
tion de la liberté du commerce. Notre commission
se rallie ~à la manière de voir du Conseil des Etats,
car si nous supprimions ces régales, la volonté de
les maintenir ne ressortirait pas du texte constitu-
tionnel.

En résumé, l'article 31 se présenterait comme
suit:
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1. Le premier alinéa proclamant le principe de
la liberté du commerce et de l'industrie reste
inchangé.

2. Le 2e alinéa constaterait que les prescriptions
cantonales sur l'exercice du commerce et de
l'industrie sont en soi admissibles.

3. Le 3e alinéa compléterait cette réserve géné-
rale du 2e alinéa en mentionnant spéciale-
ment les régales cantonales.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 3.
Antrag der Kommission.

Vorbehalten bleiben auch die kantonalen Re-
galrechte.

AI. 3.
Proposition de la commission.

Les régales cantonales sont aussi réservées.

Angenommen. — Adopté.

Art. 31 bis, Abs. l.
Antrag der Kommission.

Der Bund kann im Rahmen der dauernden In-
teressen der schweizerischen Gesamtwirtschaft Vor-
schriften erlassen über die Ausübung von Handel
und Gewerben und Massnahmen treffen zur För-
derung einzelner Wirtschaftszweige und Berufs-
gruppen. Er ist dabei an den Grundsatz der
Handels- und Gewerbefreiheit gebunden.

Antrag Berthoud.
Der Bund und die Kantone können im Rahmen

der dauernden Interessen der schweizerischen Ge-
samtwirtschaft ...
M i t u n t e r z e i c h n e r : Cottier, Hirzel, Paschoud, Rochat.

Art. Slbis, al. 1.
Proposition de la commission.

Sous réserve des intérêts permanents de l'éco-
nomie nationale, la Confédération peut édicter des
prescriptions sur l'exercice du commerce et de
l'industrie et prendre des mesures en faveur de
branches économiques et de groupes professionnels.
Elle doit*respecter le principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie.

Proposition Berthoud.

Sous réserve des intérêts permanents de l'éco-
nomie nationale, la Confédération et les cantons
peuvent...
Cosignataires: Cottier, Hirzel, Paschoud, Rochat.

Nietlispach, Berichterstatterf~B~ei "Art. 31 bis,
Abs. l, hat der Ständerat eine Differenz geschaffen,
die im Ständerat selbst und auch in Ihrer Kom-
mission sehr viel zu reden gab, dadurch, dass er
die Worte „die Kantone" in die Formulierung auf-
genommen hat. Im Grunde genommen besteht

gar keine Differenz zwischen der Auffassung des
Nationalrates und des Ständerates. Die Differenz
geht nur auf die Frage hinaus, ob das, was bereits
aus dem System des Rechts und aus Art. 3 der
Bundesverfassung sich ergibt, noch speziell hin-
sichtlich der Wirtschaftspolitik in einer Spezial-
bestimmung ausgesprochen werden solle.

Art. 3 der Bundesverfassung lautet:
„Die Kantone sind souverän, soweit ihre Sou-

veränität nicht durch die Bundesverfassung be-
schränkt ist, und üben als solche alle Rechte aus,
welche nicht der Bundesgewalt übertragen sind."

Dieser Artikel ist das Fundament unseres
schweizerischen Staatsrechtes und je und je hat
die Praxis aus diesem Grundsatz und besonders
aus der Bestimmung „und üben als solche alle
Rechte aus, welche nicht ausdrücklich dem Bunde
vorbehalten sind" zwei Konsequenzen gezogen.
Einmal die Vermutung der kantonalen Kompeten-
zen in dem Sinne, dass die Kantone überall da
zuständig sein sollen, wo die Verfassung nicht aus-
drücklich die Kompetenz des Bundes ausspricht.
Aber noch etwas weiteres hat man daraus gefolgert,
nämlich das, dass selbst dann, wenn eine Kompe-
tenz des Bundes in der Verfassung verankert ist,
die Kantone noch solange zuständig sind, bis der
Bund von seiner Kompetenz Gebrauch gemacht
hat. Sie kennen ein typisches Beispiel für diesen
letzten Grundsatz. Seit dem Jahre 1898 besteht
bekanntlich schon die Kompetenz des Bundes zur
Strafgesetzgebung. Das hinderte die Kantone
nicht, bis heute auf dem Gebiete des Strafrechtes
zu legiferieren und es wird sie das solange nicht
hindern, bis das neue eidgenössische Strafgesetz-
buch in Kraft getreten ist.

Nun haben das auch die Befürworter im Stände-
rat anerkennen müssen. Sie haben für die Auf-
nahme einer Bestimmung, d. h. die Aufnahme der
Kantone in diesem Artikel, lediglich referendums-
taktische Gründe angeführt. Sie haben gesagt, es
sei nötig, dass dieser Grundsatz, trotzdem er gene-
rell in Art. 3 schon ausgesprochen ist, hier noch
einmal ausgesprochen werde, denn, so sagten sie,
es sei nicht jeder Staatsbürger ein Jurist, nicht
jeder kenne die ganze Bundesverfassung und er
müsse doch wissen, was rechtens sei.

Ich habe schon im Eintretensreferat seinerzeit
darauf hingewiesen, dass es gerade vom föderalisti-
schen Standpunkte aus nicht unbedenklich ist, eine
solche Spezialbestimmung aufzunehmen und dass
das nicht einer Stärkung des föderalistischen Prin-
zips, sondern eher einer Schwächung gleichkomme,
indem man alsdann für alle Gebiete, für welche die
Spezialbestimmung nicht aufgestellt werde, durch
argumentum e contrario folgern könnte, dass diese
generelle Bestimmung nicht mehr gelte, oder wenig-
stens nicht mehr in dem Umfange, wie sie bis heute
angewendet wurde. Aber trotzdem, auch in Ihrer
Kommission fand das Argument der abstimmungs-
taktischen Ueberlegung Anklang und man ging
daran, eine Spezialbestimmung zu formulieren.
Aber da zeigten sich nun sofort Schwierigkeiten.
Man hat einsehen müssen, dass dieses Problem
nicht einfach dadurch gelöst wird, dass man in
diesem Artikel das Wort „die Kantone" aufnimmt,
sondern dass, wenn man diese Selbstverständlich-
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keit auf Grund des Art. 3 hier nochmals aussprechen
will, man dann wirklich die Kompetenz des Bundes
detailliert gegenüber jener der Kantone abgrenzen
muss. Und so sind schliesslich die sämtlichen Mit-
glieder (ursprünglich war es die Mehrheit, welche
aus referendumstaktischen Gründen diese Konzes-
sion hätte machen wollen) zum Ergebnis gekommen,
dass die jahrzehntelange bundesgerichtliche Praxis
und dieser Art. 3 der Bundesverfassung den Grund-
satz der Trennung der Gewalten zwischen Bund
und Kantonen viel klarer und bestimmter abgegrenzt
und umschrieben hat, als es eine Formulierung je
zu tun vermöchte.

Aber wir sind noch aus einem ändern Grunde
zu diesem Schlüsse gekommen. Es ist eine Erfah-
rungstatsache, dass, wenn schon in einem Gesetz
oder in einer Verfassung eine Selbstverständlich-
keit ausgesprochen wird, sich dann sofort noch an-
dere Selbstverständlichkeiten zum Worte melden
und auch speziell ausgesprochen werden wollen.
Diese Erfahrung hat sich auch hier wieder bestätigt.
Sie erinnern sich daran, dass wir seinerzeit in diesem
Rat eine lange Debatte hatten über die Frage, ob
man eine Bestimmung bezüglich der Genossen-
schaften aufnehmen sollte. Man hat gegen eine
solche Bestimmung eingewendet, dass ja das Ge-
nossenschaftsrecht mit dem Obligationenrecht re-
vidiert worden sei, dass man neben allen ändern
Gesellschaften des Obligationenrechtes auch die ge-
setzliche Grundlage für die Genossenschaften neu
geordnet habe und dass es nun nicht angängig sei,
aus dem ganzen Kranz der privaten Gesellschaften
die Genossenschaft herauszugreifen und in den
Wirtschaftsartikel aufzunehmen. Man hat auch
gesagt, dass sowohl dem Bundesrat wie den Kom-
missionen beider Räte und den Räten selbst jede
Absicht fernliege, die Genossenschaften in ihren
berechtigten Interessen zu kürzen. Aber sobald
man nun von dieser ändern Selbstverständlichkeit
sprach, hat sich wiederum ein vigilanter Vertreter
der Genossenschaften zum Worte gemeldet und
verlangt, dass eine Schutzbestimmung zugunsten
der Selbsthilfegenossenschaften apfzunehmen sei.

Sie sehen also, es war damit ein bereits in der
ersten Beratung begrabenes Kampfbeil wiederum
exhumiert worden und Sie sehen, dass diese recht-
lich absolut zwecklose Nennung der Kantone nur
Komplikationen schaffen würde. Aus diesen Grün-
den hatte die Kommission einstimmig und in Ueber-
einstimmung mit dem Bundesrat beschlossen, an
der vom Nationalrat festgelegten Fassung festzu-
halten, mit der redaktionellen Aenderung, die der
Ständerat getroffen hat, der statt von gesunder
Wirtschaft von einer schweizerischen Wirtschaft
spricht. Ich beantrage Ihnen deshalb im Namen
der einstimmigen Kommission, mit dieser redak-
tionellen Aenderung am früheren Beschluss des
Nationalrates festzuhalten.

M. Rais, rapporteur: Le 1er alinéa de l'article
31 bis tel que nous l'avions adopté n'était en réalité
pas autre chose que l'art. 31 ter actuel autorisant
la Confédération à édicter dér prescriptions uni-
formes dans le domaine des arts et métiers. Comme
cet art. 34ter actuel tombe avec la revision, il faut
consacrer ce principe par une autre disposition.
De là, l'art. 31 bis, al. 1, accordant ce droit à la

Confédération, tandis que l'art. 31, alinéa 2, con-
serve son ancien caractère relatif aux prescriptions
cantonales. Votre commission propose dès lors de
supprimer la mention des cantons à cet alinéa,
insérée par le Conseil des Etats, mention qui n'est
pas nécessaire puisque le 2e alinéa de l'art. 31 ré-
serve déjà aux cantons le droit d'édicter des me-
sures de police. Quant aux mesures d'encourage-
ment que les cantons peuvent prendre en faveur
de l'économie cantonale, elles sont évidemment
possibles sans qu'il soit nécessaire de les men-
tionner ici. Nous élaborons une Constitution fédé-
rale et le but est ici d'autoriser la Confédération
à l'encouragement de l'économie nationale, sans
préjudice au droit pour les cantons de faire la même
chose. Relevons surtout que ces mesures ne rentrent
pas dans la catégorie de celles qui sont possibles en
dérogeant au principe de la liberté. Au contraire,
on mentionne à la fin de l'alinéa l'obligation —
dans l'élaboration de ces dispositions et la prise
de ces mesures —, de respecter le principe de la li-
berté du commerce et de l'industrie. Le fédéralisme
n'entre pas en ligne de compte ici et la mention
des cantons peut être supprimée sans arrière pensée.
Elle ne créerait que de la confusion si cantons et
Confédération légifèrent sur la même matière.
Jusqu'ici les cantons n'étaient pas mentionnés et
néanmoins on ne leur a jamais contesté le droit
de légiférer si la Confédération ne le faisait pas.
Vous aurez constaté la suppression dans le texte
des Etats du mot «promouvoir », ce verbe ayant été
discuté et certains lui déniant le sens d'encourager.
On l'a remplacé par «édicter des dispositions en
faveur», et le Conseil des Etats a estimé que cette
expression suffit sans qu'il soit nécessaire d'y ajou-
ter encore «prendre des mesures». Si nous nous
rallions à lavsuppression du verbe «promouvoir»,
nous pensons cependant que les deux expressions
«édicter des dispositions» et «prendre des mesures»
doivent subsister dans le texte de l'art. 31 bis,
alinéa 1er. En effet, «édicter des dispositions», c'est
établir des règles de droit s'adressant au citoyen et
cette activité est celle du législateur, tandis que
l'adoption des mesures relève en première ligne de
l'administration. Le première de ces expressions
s'applique à l'élaboration de lois ou arrêtés de por-
tée générale, tandis que la seconde est relative à
des arrêtés simples tels qu'octrois de subsides. La
terminologie de la législation fédérale n'a pas tou-
jours observé strictement cette distinction, mais il
convient de le faire dans le texte constitutionnel.

Vous constaterez que les Etats ont mentionné
à côté des branches économiques les groupements
professionnels. Nous pouvons no.us rallier à cette
modification établissant ainsi une concordance avec
l'art. 31 bis, alinéa 2, litt. a.

Nous vous prions d'adopter l'art. 31 bis, alinéa 1er,
tel qu'il est proposé par votre commission unanime.

M. Aeby: Si le peuple suisse était uniquement
composé de juristes qui connaissent leur Constitu-
tion fédérale et savent que l'article 3 donne tou-
jours aux cantons la possibilité d'intervenir chaque
fois qu'ils le jugent à propos et que la Constitution
fédérale n'a pas donné à la Confédération le pouvoir
de légiférer, je serais d'accord avec les propositions
qui nous sont faites par notre commission.
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Si nous ne nous trouvions pas maintenant en
présence de deux textes dont l'un — celui du Conseil
des Etats — déclare: «La Confédération et les can-
tons ont le droit d'édicter des prescriptions sur
l'exercice du commerce et de l'industrie...» et dont
l'autre — celui du Conseil national — déclare:
«Sous réserve des intérêts permanents de l'économie
nationale, la Confédération, peut édicter des pres-
criptions sur l'exercice du commerce et de l'in-
dustrie . . .», là encore je serais d'accord de m'en
tenir à la proposition du Conseil national.

Il est cependant à craindre que dans la suite
on ne soit pas toujours en état de se souvenir des
explications juridiques et tout à fait plausibles
données par les deux rapporteurs; nous n'aurons
pas toujours devant les yeux les assurances de la
commission unanime. Dès lors, je vois un danger
très grand d'éliminer du texte de l'art. Slbis les
mots «les cantons». Nous nous trouvons en pré-
sence d'une question en grande partie rédaction-
nelle et j'ai la persuasion que la commission du
Conseil national a la même idée que le Conseil des
Etats. Il va de soi — article 3 de la Constitution
fédérale •— que les cantons ont le droit de légiférer
comme la Confédération l'obtient, elle aussi, de
son côté.

Mais, Messieurs, je n'ai aucune espèce de tran-
quillité sur la manière dont sera interprété
l'art. 31 de la Constitution fédérale selon le texte
de la commission. En effet, tous nos artisans,
nos commerçants, toutes les personnes qui s'oc-
cupent de cette loi et qui la suivent avec un intérêté
passionné, parce qu'il y a là pour eux une question
vitale, tous ont compris la proposition de la com-
mission du Conseil national comme donnant ex-
clusivement à la Confédération le droit de légiférer
dorénavant en cette matière. C'est pourquoi je
voudrais, pour mon compte, proposer au Conseil
national de s'en tenir à la décision du Conseil des
Etats. C'est peut-être un pléonasme, mais c'est
un pléonasme qui rendra un grand service lorsqu'il
s'agira de la votation populaire. Le Conseil des
Etats l'a très bien compris. Le fond de l'article
n'est pas touché par le maintien des termes: «Les
cantons et la Confédération .. .».

Si ma proposition devait se heurter à une oppo-
sition fondamentale de la commission, je deman-
derais au chef du Département de l'Economie pu-
blique, de nous donner l'assurance qu'il en est bien
ainsi et qu'il n'y a aucun doute que les cantons
gardent leur compétence de principe en cette ma-
tière.

Telle est la proposition que je me permets de
formuler.

M. Berthoud: Avec mon collègue M. Cottier,
j'ai' déposé une proposition qui n'a pas encore pu
être multicopiée et distribuée aux membres de 'cette
assemblée, proposition exactement conforme à
celle que vient de motiver notre honorable collègue
M. Aeby.

Ce n'est pas en juriste que je parle, mais je suis
heureux de constater qu'un juriste envisage qu'il y
a lieu de maintenir la précaution prise par le Conseil
des Etats de mentionner les cantons dans cet alinéa,
aussi bien que la Confédération. II est certain que
si l'une des Chambres de l'Assemblée fédérale insère

dans cette disposition les mots «les cantons» et
que l'autre Chambre les supprime, on. sera tenté
d'interpréter cette suppression en ce sens que c'est
la Confédération seule qu'on a voulu viser et que
c'est à elle qu'il appartiendra de déléguer, si elle
le juge opportun, certains droits aux cantons. Je
suis d'autant plus fondé à éprouver des craintes
à ce sujet, que lors de la première lecture, c'est
la thèse qu'on avait soutenue. Je m'étais permis
alors de faire une proposition tendant précisément
à réserver les droits des cantons. On avait combattu
cette proposition en disant que cela pourrait occa-
sionner de la confusion dans la législation, qu'on
ne pouvait pas envisager dans ce domaine tout
à la fois une législation fédérale et une législation
cantonale.

Aujourd'hui, les rapporteurs nous disent tout
autre chose et je ne suis pas rassuré. Je considère
avec M. Aeby qu'il convient de citer les cantons
aussi bien que la Confédération. Je pense que l'on
peut ici rappeler la parole de Talleyrand : « Si cela
va sans dire, cela va encore mieux en le disant».

Bundesrat Obrecht: Man muss sich klar vor
Augen halten, worum es hier geht. Es geht um
die Kompetenz, Bestimmungen zu erlassen über die
Ausübung von Handel und Gewerben. Wir wollen
den Kantonen das Recht geben — sie haben es
übrigens schon —, Bestimmungen und kantonale
Gesetze zu erlassen über die Ausübung von Handel
und Gewerben. Das behält ihnen schon die alte
Verfassung vor, und wir wollen ihnen das wiederum
vorbehalten. Darum sagen wir in Art. 31, nachdem
wir im ersten Satz den Grundsatz ausgesprochen
haben, die Freiheit des Handels und der Gewerbe
sei im ganzen Gebiet der Eidgenossenschaft gewähr-
leistet, sofort, vorbehalten sei aber das Recht der
Kantone, Bestimmungen zu erlassen über die Aus-
übung von Handel und Gewerben, aber im Rahmen
der Handels- und Gewerbefreiheit. Damit ist die
Sache für die Kantone einfach und verständlich
geregelt. Ihr althergebrachtes Recht ist ihnen neuer-
dings vorbehalten; man nimmt ihnen nichts weg
und gibt ihnen nichts Neues.

Anders verhält es sich für den Bund, für den
das Gesetzgebungsrecht erst geschaffen werden
muss, weil er es sonst nicht besitzt. Der Bund hat
nur dann dieses gleiche Recht, gesetzgeberisch tätig
zu sein im Gebiete der Ausübung von Handel und
Gewerbe, wenn die Bundesverfassung ihn dazu
ausdrücklich ermächtigt. Darum wurde in Art. 31,
Abs. 2, ein Vorbehalt zugunsten der Kantone für
ein Recht, das sie bisher gehabt haben und das sie
behalten sollen, aufgenommen, während Art. Slbis,
Abs. l, die Bundeskompetenz schafft mit Bezug
auf das gleiche Recht.

Sie werden sich nun fragen, warum denn beide
dieses Recht brauchen. Das ist auch bisher schon
so gewesen. Wenn es nun vorkommen sollte, dass
deswegen, weil Bund und Kantone das Recht haben,
Vorschriften zu erlassen über die Ausübung von
Handel und Gewerben, Bestimmungen entstehen,
die sich durchkreuzen, so regelt sich dieser Fall
nach dem. allgemein anerkannten staatsrechtlichen
Grundsatz, dass Bundesrecht dem kantonalen
Recht vorgeht. Da, wo der Bund legiferiert, geht
sein Recht vor, und da, wo er nicht legiferiert,
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bleibt das Gesetzgebungsrecht den Kantonen vor-
behalten. Das ist eine klare Formulierung, in der
sich auch der Laie — sogar ein Jurist, hätte ich bei-
nahe gesagt — zurechtfindet. In der Kommission
hat sich nämlich ergeben, dass hie und da die
Dinge, wenn sie von Juristen beleuchtet worden
sind, nachher uns Laien weniger verständlich
waren als vorher. Ich habe deshalb in der Kom-
mission erklärt, wir müssten einen Text finden, der
von Juristen und Laien verstanden wird. Wenn
Sie in Art. 31, Abs. 2, einen Vorbehalt machen für
das kantonale Recht, Vorschriften zu erlassen über
die Ausübung von Handel und Gewerben, und in
Art. 31 bis, Abs. l, den Kantonen wiederum das
Recht geben, solche Bestimmungen zu erlassen, so
ist die Sache nicht mehr klar, sondern es muss sich
jeder fragen, was es heissen soll, dass man im einen
Artikel einen Vorbehalt macht für die Kantone,
und dass man im folgenden Artikel ihnen die
gleiche Kompetenz nochmals erteilt. Das ist nicht
klar. Sie müssten den Bund gleich behandeln und
ihm in Art. 31 bis das Recht geben und es ihm in
Art. 31, Abs. 2, auch vorbehalten. Dann kommen
Sie zu der ganz unbefriedigenden Lösung, dass auch
das Recht der Besteuerung für den Bund vor-
behalten werden muss. Das will nun doch wirklich
kein Föderalist. Wenn Sie aber die Besteuerung
weglassen, so nehmen Sie den Kantonen etwas weg,
worauf diese bisher grosses Gewicht gelegt haben.
Sie müssen die Besteuerung auch vorbehalten,
nicht nur das Recht zum Erlass von Bestimmungen
über die Ausübung von Handel und Gewerben
zugunsten des kantonalen Gesetzgebers, aber nur
zu seinen Gunsten. Ich begrüsse es geradezu, dass
wir in Abs. 2 von Art. 31 eine Lösung gefunden
haben, aus der deutlich hervorgeht, dass sich dieser
Vorbehalt der Besteuerung nur auf die kantonale
Besteuerung bezieht und nicht etwa die Befürch-
tung besteht, der Bund wolle sich ein Gesetz-
gebungsrecht mit Bezug auf die Steuern anmassen
und sich auf diesem Weg ein Besteuerungsrecht
verschaffen.

Er brauchte lange, bis wir in der Kommission
zu dieser einfachen und klaren Lösung gekommen
sind. Wir haben in der nationalrätlichen Kom-
mission sogar eine Subkommission eingesetzt, die
über Nacht noch einmal diese Sache nachprüfen
musste. Es ist schliesslich gelungen, die 25 an-
wesenden Mitglieder der nationalrätlichen Kom-
mission einstimmig auf diese Lösung zu vereinigen.
Ich empfehle Ihnen daher Zustimmung. Wenn Sie
aus dem Handgelenk wiederum etwas ändern,
werden Sie nicht mehr Klarheit, sondern nur Un-
klarheit schaffen. Für einen Verfassungstext ist
aber die allererste Voraussetzung, dass er einfach
und klar sei. Man hat diesen Wirtschaftsartikeln
nicht ganz mit Unrecht den Vorwurf gemacht, sie
seien etwas schwerfällig. Wenn Sie an einem Orte
die Kantone und an ändern Orten den Bund wieder
einsetzen, entsteht von neuem eine konfuse Si-
tuation. Der Vorschlag, den Ihnen die Kommission
macht, ist einfach und klar. Ich schätze an unsern
verehrten Freunden aus der Westschweiz immer
ihre Prägnanz des Ausdruckes; hier aber verfallen
sie aus einem gewissen Hyperföderalismus ins
Gegenteil.

M. le Président: La situation est la suivante:
A l'article 31 bis, al. a, MM. Berthoud, Cottier et
Aeby proposent d'ajouter les mots «et les cantons»
et de dire: «La Confédération et les cantons». Le
Conseil fédéral et la commission combattent cette
proposition.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag Aeby 23 Stimmen
Dagegen 103 Stimmen

Angenommen. — Adopté.

Abs. 2, Lit. a, b, c und cbis.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

AI. 2, lettres a, b, c et cbis.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adopté.

Lit. cter.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats
(streichen).

Lettre cter.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil des Etats
(biffer).

Nietlispach, Berichterstatter: Bei Art. 31 bis,
Lit. c ter, ist eine sehr wichtige Differenz geschaffen.
Der Ständerat hat den Passus betreffend die Kom-
petenz des Bundes zur Gesetzgebung „über Banken,
Sparkassen und Börsen" gestrichen. Die auf Grund
des bisherigen Art. 34ter erlassenen Gesetze und
Beschlüsse bleiben weiterhin in Kraft. Diese Be-
stimmung hat er in einer Uebergangsbestimmung
aufgenommen, damit dem geltenden Bankengesetz
die verfassungsrechtliche Grundlage nicht entzogen
wird.

Wie bekannt ist, stützt sich das geltende Ban-
kengesetz auf Art. 34ter unserer Verfassung, wel-
cher bis heute noch die Frage umstritten lässt, ob
die auf diesen Artikeln sich stützende Gesetzgebung
an die Handels- und Gewerbefreiheit gebunden sei
oder nicht. Diese Unklarheit soll nun gerade durch
Aufhebung des Art. 34 ter und die in Beratung lie-
gende Revisionsvorlage behoben werden. Die An-
sicht, dass das geltende Bankengesetz sich innerhalb
der Schranken der Handels- und Gewerbefreiheit
bewege, ist ebenfalls bestritten. Bei einer Reihe
von Bestimmungen desselben, wie beispielsweise
derjenigen betr. die Aufsicht über die Banken, die
Geschäftsführung, Liquidität und Revision, die
gewerbepolizeilicher Natur sind, ist zweifelsohne
die Uebereinstimmung mit der Handels- und Ge-
werbefreiheit gegeben. Bei den Bestimmungen des
Bankengesetzes dagegen, welche sich auf andere
Punkte der Revision beziehen, ist eine besondere
Bestimmung hinsichtlich der Einschränkung der
Handels- und Gewerbefreiheit nötig. Eine Reihe
dieser ändern Vorschriften des Bankengesetzes,
wie insbesondere diejenige über Kapitalexport und
über den Obligationenzinsfuss dürften mit dem
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Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit kaum
vereinbar sein. Wenn für solche Gesetzgebungs-
kompetenzen eine einwandfreie verfassungsrecht-
liche Grundlage geschaffen werden soll, so muss
'dies in den Artikeln gesagt werden, die dem Bunde
die Möglichkeit geben, nötigenfalls auch in Abwei-
chung von der Handels- und Gewerbefreiheit zu
legiferieren. Würde somit der ständerätliche Be-
schluss Verfassungsrecht, dann wäre wohl zufolge
der Uebergangsbestimmung die verfassungsrecht-
liche Grundlage für den Weiterbestand des gelten-
den Bankengesetzes gegeben und es hätte der Bund
auch auf Grund von Art. 31 bis, Abs. l, die Mög-
lichkeit, das Bankengesetz im Rahmen der Han-
dels- und Gewerbefreiheit zu revidieren. Es käme
ihm aber auch die Kompetenz zu einer Gesetzes-
revision in Abweichung von der Handels- und Ge-
werbefreiheit nicht zu.

Eine solche Fassung hat nun Ihre Kommission
als zu eng und den Landesbedürfnissen hinsichtlich
allfälliger Revisionsnotwendigkeiten als nicht ge-
nügend Rechnung tragend betrachtet. Es hat sich
daher in der Kommission auch keine einzige Stimme
gefunden, die die Zustimmung zum ständerätlichen
Beschluss beantragt hätte. Die Meinungsverschie-
denheit ging in der Kommission nur dahin, ob man
am früheren Beschluss des Nationalrates festhalten,
oder aber einem Vermittlungsvorschlag des De-
partementes (anstelle des gestrichenen Art. 31 bis,
Lit. cter, einen Artikel 34quater) zustimmen wolle
und eventuell wurde in der Kommission auch die
Frage erörtert, ob nicht in einem wie m ändern
Falle dem Bunde das Recht zur Börsengesetz-
gebung eingeräumt werden soll, sei es durch aus-
drückliche Nennung der Börsen, wie es im früheren
Beschluss des Nationalrates der Fall war, oder wie
es in der Fassung des gedruckten Minderheits-
antrages zum Ausdruck kommt. Zu bemerken ist,
dass der in unserer früheren Schlussnahme ange-
nommene Art. 31 bis, Lit. c hinsichtlich des Vor-
behaltes für kantonale Kreditinstitute in der von
uns akzeptierten Fassung nicht aufrecht erhalten
werden könnte. Wenn der Vorbehalt nicht aufrecht
erhalten werden könnte. Jener Vorbehalt spricht
nämlich von der Gesetzgebung des Bundes bezüg-
lich Vorschriften über die Aufsicht, währenddem
gerade das geltende Bankengesetz die Vorschriften
über die Aufsicht der Bankinstitute nicht auf die
Kantonalbanken anwendet, sondern diese der Auf-
sicht der in den kantonalen Gesetzgebungen vor-
gesehenen Organe unterstellt. Der Antragsteller,
der am Beschlüsse des Nationalrates festhalten
wollte, tat dies mit dem ausdrücklichen redaktio-
nellen Vorbehalt bezüglich der Kantonalbanken.

Die Kommission hat sich in der endgültigen
Abstimmung mit 15:10 Stimmen für den Vermitt-
lungsantrag, einen Art. 34quater aufzunehmen, ent-
schieden. Sie entschied sich mehrheitlich gegen
eine Kompetenz des Bundes zur Börsengesetz-
gebung. Sie ging dabei von der Erwägung aus,
dass die bestehenden Börsen — in Betracht kom-
men da nur drei, jene von Basel, Zürich und Genf —
typische kantonale Institute seien. Sie liess sich
von der Ueberzeugung leiten, dass eine Notwendig-
keit für eine eidgenössische Börsengesetzgebung
nicht bestehe, indem dem Bunde auf dem Wege
des Bankengesetzes und insbesondere ja auch via

Nationalbank alle Möglichkeit für eine allfällig not-
wendig werdende Einflussnahme auf die Börsen
und auf den Kapitalmarkt gegeben sei.

Seit dem Beschlüsse des Nationalrates haben
sich die Verhältnisse auch insofern geändert, als
inzwischen mit Zustimmung des Finanzdepartemen-
tes die Börsen eine Vereinbarung getroffen haben,
welche eine Zulassungsstelle schafft und die Be-
stimmung trifft, dass ohne das ausdrückliche Ein-
verständnis der Nationalbank kein ausländischer
Titel an der Börse kotiert werden dürfe. Diese
von den Börsen getroffene Vereinbarung hinsicht-
lich der Kotierung ausländischer Titel und der
Möglichkeit der Einflussnahme des Bundes auf
Börsen und Kapitalmarkt via Bankengesetz und
Nationalbank macht nach der Auffassung der Kom-
missionsmehrheit eine Börsengesetzgebung des Bun-
des überflüssig.

Aus dieser Erwägung stelle ich Ihnen im Namen
der Mehrheit der Kommission und in Ueberein-
stimmung mit dem Bundesrat den Antrag, an
Stelle des gestrichenen Artikels 3lbis, cter, einen
Artikel 31quater aufzunehmen, so wie er gedruckt
als Mehrheitsantrag in Ihren Händen liegt.

M. Raïs, rapporteur : S'il n'y a aucune divergence
avec le Conseil des Etats quant aux lettres a, b, c
et cbis, nous nous trouvons en revanche en présence
d'une divergence assez importante en ce qui con-
cerne la lettre cter que nous discutons en ce mo-
ment en même temps que l'article Slquater.

Les Etats ont supprimé la disposition qui figure
sous lettre cter, par laquelle nous autorisions —
en dérogation au principe de la liberté — la régle-
mentation des banques, des caisses d'épargne et
des bourses. Nous avions fait en particulier l'ob-
servation qu'il fallait, dans la Constitution, donner
une base légale indiscutable à la loi sur les banques
que nous avons votée le 8 novembre 1934. Cette
loi contient des dispositions de deux natures: d'une
part, des dispositions sur le contrôle, la gestion,
l'organisation, la liquidité et la revision; d'autre
part, des dispositions qui relèvent de la politique
du crédit sur l'exportation des capitaux et le taux
des obligations de caisses.

Les premières dispositions sont plutôt de nature
policière et trouvent leur base constitutionnelle
dans l'article 31 bis, alinéa 1er, que nous avons pro-
posé et qui a été adopté.

Quant aux secondes, elles restreignent en tout
cas le principe de la liberté, de sorte qu'il y a lieu
de leur donner une base constitutionnelle différente.
C'est pourquoi nous avions inséré l'alinéa qui fi-
gurait sous lettre cter, que le Conseil des Etats a
cependant supprimé. Mais comme cette disposition,
votée par nous, ne se borne pas à couvrir la loi
actuelle sur les banques, le Conseil des Etats l'a
supprimée, estimant qu'elle donnerait à la Confédé-
ration un pouvoir illimité de légiférer sur les banques
et les bourses, en dérogation au principe de la li-
berté du commerce. Les banques seraient soumises
à un régime spécial les soustrayant au bénéfice de
la liberté du commerce, alors que ce n'est pas le
cas pour les autres branches économiques.

Ne voulant pas aller si loin, le Conseil des Etats
maintient simplement la loi en vigueur sur les ban-
ques, et, pour donner une constitutionnalité à cer-
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taines de ces dispositions il propose l'insertion d'une
disposition transitoire sous chiffre'2 bis de l'art. 1er.
Les lois et les arrêtés fondés sur l'ancien article 34ter
restent en vigueur, ce qui donnerait ainsi une base
constitutionnelle à la loi sur les banques.

Cette solution n'est pas satisfaisante. Aussi le
Conseil fédéral nous a-t-il soumis une proposition
intermédiaire qui évite les inconvénients de celle
du Conseil national et de celle du Conseil des Etats.
Cette proposition consiste à remplacer l'art. 31 bis,
al. 1er, lettre cter, que nous avions voté, par un
article 31quater ainsi conçu:

«La Confédération a le droit d'édicter des dis-
positions sur le régime des banques. Cette législa-
tion devra tenir compte des tâches et de la situation
particulière des banques cantonales. Elle ne pourra
déroger au principe de la liberté du commerce et
de l'industrie que si l'intérêt du pays l'exige.»

La minorité de la commission voudrait aller
plus loin; elle propose de remplacer les mots «sur
le régime des banques» par l'expression «sur le
marché de l'argent et des capitaux». Mais la ma-
jorité de la commission s'y oppose; elle vous de-
mande de repousser cette proposition de minorité.
Nous nous sommes expliqués déjà longuement à
ce sujet dans notre rapport de premier débat où
nous avons combattu déjà une proposition analogue
de la minorité, estimant qu'elle n'est pas nécessaire.
Quant aux bourses, elles sont au nombre de 3 seule-
ment et font déjà l'objet d'une surveillance canto-
nale, de sorte qu'il est inutile de les mentionner ici.

Nous vous proposons donc de biffer la lettre cter

et d'adopter en son lieu et place le nouvel article
31 quater, proposé par le Conseil fédéral.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
|*s (Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormiltagssitzung vom 21. März 1939.
Séance du 21 mars 1939, matin.

Vorsitz — Présidence : M. Vallotton.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundesver-
fassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre écono-
mique. Revision.

F o r t s e t z u n g . — Suite.
Siehe Seite 89 hiervor. — Voir page 89 ci-devant.

Art. Slquater.
Antrag der Kommission.

Mehrheit :
1 Der Bund ist befugt, über das Bankwesen

Bestimmungen aufzustellen.
2 In dieser Gesetzgebung ist der besondern Auf-

gabe und Stellung der Kantonalbanken Rechnung
zu tragen.

Nationalrat. — Conseil National. 1939t

3 Abweichungen von der Handels- und Gewerbe-
freiheit sind nur zulässig, wenn die allgemeinen
Interessen des Landes solche erfordern.

Minderhei t
(Duttweiler, Gadient, Golay, Graber, Meierhans,

Moser) :
Art. 31 quater.1 ... über den Geld- und Kapital-

verkehr Bestimmungen aufzustellen.

Proposition de la commission.
Major i t é :

1 La Confédération a le droit d'édicter des dis-
positions sur le régime des banques.

2 Cette législation devra tenir compte des tâches
et de la situation particulières des banques canto-
nales.

3 Elle ne pourra déroger au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie que si l'intérêt du
pays l'exige. | j

Minorité
(Duttweiler, Gadient, Golay, Graber, Meierhans,

Moser) :
Art. 31 quater. x ...
. . . sur le marché de l'argent et des capitaux.

M. le Président: Nous discuterons l'art. 31 ter,
en relation avec l'art. 31 quater.

Pendant cette session, les orateurs voudront
bien, à titre d'essai, utiliser la tribune qui leur est
réservée.

M. Duttweiler a la .parole pour son rapport de
minorité sur l'art. 31 quater.

Duttweiler, Berichterstatter der Minderheit : Vor
allem wäre es interessant, eine Definition des Aus-
druckes „Bankwesen" zu haben. Es scheint mir,
dass dieser Ausdruck nur generell aufgefasst werden
kann, ungefähr wie er im Bankengesetz zum Aus-
druck kommt, dass es aber nicht möglich ist, den
Banken einzelne Geschäfte zu verbieten oder sie
z. B. beim Kapitalexport in dem Umfange einzu-
schränken, wie es sein sollte. Man sollte vielleicht
sagen „im Geschäftsverkehr der Banken", dann
wäre es möglich, wirklich einzugreifen.

Der Vorschlag der Minderheit geht dahin, zu
sagen: „Geld- und Kapital ver kehr", also die Sache
weiter zu fassen und namentlich an Stelle einer
bestimmten Wirtschaftsgruppe, der Banken, einen
sachlichen Begriff zu wählen. Vor allem soll auch
der private Kapitalverkehr erfasst werden, ins-
besondere der private Kapitalexport. Es hat sich
nämlich erwiesen, dass etwa zwei Drittel des Kapital-
exportes nach Deutschland von privater Seite er-
folgt sind. In den Bilanzen unserer Banken finden
Sie nur sehr wenige Engagements Deutschlands,
unseres grössten Schuldnerstaates aufgeführt. Ich
weiss natürlich nicht, ob das stimmt, ob diese
Posten vielleicht irgendwie aufgeteilt sind, damit
die Grosse der Bankguthaben gegenüber Deutsch-
land nicht erscheine. Aber auf alle Fälle war der
private Kapitalexport offiziell bedeutend grösser,
als der der Banken.

Die Banken verlangen mit einem gewissen
Recht, dass sie nicht dadurch diskriminiert werden,
dass sie unter dem Art. 31 bis, lit. cter erscheinen,
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Quant aux bourses, elles sont au nombre de 3 seule-
ment et font déjà l'objet d'une surveillance canto-
nale, de sorte qu'il est inutile de les mentionner ici.

Nous vous proposons donc de biffer la lettre cter

et d'adopter en son lieu et place le nouvel article
31 quater, proposé par le Conseil fédéral.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
|*s (Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormiltagssitzung vom 21. März 1939.
Séance du 21 mars 1939, matin.

Vorsitz — Présidence : M. Vallotton.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundesver-
fassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre écono-
mique. Revision.

F o r t s e t z u n g . — Suite.
Siehe Seite 89 hiervor. — Voir page 89 ci-devant.

Art. Slquater.
Antrag der Kommission.

Mehrheit :
1 Der Bund ist befugt, über das Bankwesen

Bestimmungen aufzustellen.
2 In dieser Gesetzgebung ist der besondern Auf-

gabe und Stellung der Kantonalbanken Rechnung
zu tragen.

Nationalrat. — Conseil National. 1939t

3 Abweichungen von der Handels- und Gewerbe-
freiheit sind nur zulässig, wenn die allgemeinen
Interessen des Landes solche erfordern.

Minderhei t
(Duttweiler, Gadient, Golay, Graber, Meierhans,

Moser) :
Art. 31 quater.1 ... über den Geld- und Kapital-

verkehr Bestimmungen aufzustellen.

Proposition de la commission.
Major i t é :

1 La Confédération a le droit d'édicter des dis-
positions sur le régime des banques.

2 Cette législation devra tenir compte des tâches
et de la situation particulières des banques canto-
nales.

3 Elle ne pourra déroger au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie que si l'intérêt du
pays l'exige. | j

Minorité
(Duttweiler, Gadient, Golay, Graber, Meierhans,

Moser) :
Art. 31 quater. x ...
. . . sur le marché de l'argent et des capitaux.

M. le Président: Nous discuterons l'art. 31 ter,
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allem wäre es interessant, eine Definition des Aus-
druckes „Bankwesen" zu haben. Es scheint mir,
dass dieser Ausdruck nur generell aufgefasst werden
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druck kommt, dass es aber nicht möglich ist, den
Banken einzelne Geschäfte zu verbieten oder sie
z. B. beim Kapitalexport in dem Umfange einzu-
schränken, wie es sein sollte. Man sollte vielleicht
sagen „im Geschäftsverkehr der Banken", dann
wäre es möglich, wirklich einzugreifen.

Der Vorschlag der Minderheit geht dahin, zu
sagen: „Geld- und Kapital ver kehr", also die Sache
weiter zu fassen und namentlich an Stelle einer
bestimmten Wirtschaftsgruppe, der Banken, einen
sachlichen Begriff zu wählen. Vor allem soll auch
der private Kapitalverkehr erfasst werden, ins-
besondere der private Kapitalexport. Es hat sich
nämlich erwiesen, dass etwa zwei Drittel des Kapital-
exportes nach Deutschland von privater Seite er-
folgt sind. In den Bilanzen unserer Banken finden
Sie nur sehr wenige Engagements Deutschlands,
unseres grössten Schuldnerstaates aufgeführt. Ich
weiss natürlich nicht, ob das stimmt, ob diese
Posten vielleicht irgendwie aufgeteilt sind, damit
die Grosse der Bankguthaben gegenüber Deutsch-
land nicht erscheine. Aber auf alle Fälle war der
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als der der Banken.

Die Banken verlangen mit einem gewissen
Recht, dass sie nicht dadurch diskriminiert werden,
dass sie unter dem Art. 31 bis, lit. cter erscheinen,

13



Dispositions constit. d'ordre économique 21 mars 1939

sozusagen als ähnliche unerwünschte Gebilde, wie
die Kartelle usw. Sie haben dann erreicht, dass
man einen Extraartikel macht; aber dann soll man
ihn auch durch eine Gebietsbezeichnung ganz
allgemein ausdehnen.

Es scheint mir übrigens nötig zu sein, dass eine
Verfassungsgrundlage existiert; denn der Finanz-
artikel ist auf noch etwa 2% Jahre beschränkt.
Er gibt dem Bundesrate das Recht, zum Schutz des
Landeskredites im allgemeinen Verfügungen zu
treffen. Um diese Funktion weiter auszuüben,
wenn einmal die Finanzartikel verfallen sind, sollten
wir in der Verfassung eine allgemeine Grundlage
'haben.

Es ist auch psychologisch nicht gleichgültig, ob
man im allgemeinen „Kapital- und Zinsverkehr"
sagt, oder einfach „Bankwesen"; denn man kann
sich sonst des Eindruckes nicht erwehren, dass die
Wirtschaftsartikel Sonderzwecken dienen sollen.
Ich habe einmal gesagt, man habe den Eindruck,
dass gewisse Leute Gesetze machen für andere
Leute. Je umfassender man den Geltungsbereich
des Verfassungsartikels halten kann, um so mehr
wird dieser Eindruck verwischt.

Ich habe von jeher den Standpunkt eingenom-
men, dass diese Wirtschaftsartikel nicht nötig seien,
dass man auf dem Wege der Freiwilligkeit besser
zum Ziele gelange. Wenn Sie aber schon Wirt-
schaftsartikel aufstellen, so müssen Sie die Schlüssel-
positionen, den Kapital- und Zinsverkehr, regu-
lieren. Von dort. aus können Sie auch die Wirt-
schaft erfassen.

Mit den Wirtschaftsartikeln schaffen Sie eine
vollständig veränderte Wirtschaftsbasis. Es ist
nicht möglich, die Kern- und Schlüsselpositionen
nicht in die Finger zu nehmen, wenn man gleich-
zeitig alle Details der Wirtschaft reguliert. Es
werden Kleinigkeiten wie Minimalpreise usw. regle-
mentiert; aber die Zentralpositionen, von denen das
Wirtschaftswesen so weitgehend abhängt wie
Kapital- und Geldzinsverkehr, will man dem Ein-
griff des Staates entziehen. Damit macht man die
ganze Vorlage, ich will nicht sagen lächerlich, aber
einfach negativ. Sie wird in den Augen des Volkes
nicht ernst genommen, wenn sie die Kernpositionen
nicht erfasst.

Durch den Text der Minderheit wird vor allem
eine wirksame Reglementierung des Kapital-
exportes geschaffen. Ich erinnere daran, dass Herr
Bundesrat Meyer seinerzeit das Postulat betreffend
eine gewisse Abgabe auf Kapitalexport entgegen-
genommen hat. Es muss eine verfassungsmässige
Grundlage vorhanden sein, wenn das Postulat
wirklich seine Auswirkungen haben soll.

Eine weitere wichtige Funktion des Staates in
der halb dirigierten Wirtschaft, wie Sie sie sich
vorstellen, besteht darin, dass die Grenze der
hypothekarischen Belastung festgesetzt wird, sowohl
für die landwirtschaftlichen Betriebe als für die
Hôtellerie usw.

Es wäre auch denkbar, dass für gewisse Anlagen
ein Minimaleigenkapital bestimmt wird. Das würde
verhindern, dass mit kleinstem Kapital Unter-
nehmungen aufgezogen werden, die nachher nicht
existenzfähig sind. Es hat sich erwiesen, dass, wenn
man einen bedeutenden Prozentsatz Eigenkapital
vorschreibt, die Versuchung, etwas zu unternehmen,

das man nicht weiterführen kann, bedeutend ab-
nimmt.

Ueber Devisenrestriktionen können gegenwärtig
auf Basis der Bestimmungen in den Finanzartikeln
Vorschriften erlassen werden. Diese sind nicht
wünschenswert; aber wir müssen, wenn wir einen
Verfassungstext aufstellen, alle Möglichkeiten vor-
sehen, damit der Staat im Notfall auf verfassungs-
mässiger Grundlage auch nach Ausserkrafttreten
der Finanzartikel eingreifen kann.

Clearing-Ver kehr: Man sagt mit Recht, dass wir
auch in dieser Beziehung stark von ausländischen
Massnahmen abhängig sind. Wir wollen also eine
Verfassungsgrundlage, auf der wir uns wehren
können. Es handelt sich nicht um vorübergehende
Massnahmen, sondern um strukturelle Aende-
rungen, neue Auffassungen und Methoden vorab
der totalitären Staaten, die nur mit jenen wieder
verschwinden. Darum sollen wir nicht immer nur
Notverordnungen oder einen Ersatz für Not-
verordnungen schaffen, sondern eine verfassungs-
mässige Grundlage bringen, wenn Sie überhaupt
die Wirtschaft so weitgehend reglementieren wollen.

Endlich berufe ich mich auf Prof. Böhler. Er
hat als Mitglied der Expertenkommission fest-
gestellt, dass durch Massnahmen auf dem Kapital-
und Geldmarkt weitgehend das erreicht würde, was
man mit den Wirtschaftsartikeln anstrebt. Die '
Ansichten darüber gehen hier auseinander. Nach-
dem aber die Sache nicht abgeklärt ist, sollte der
Bund doch die Möglichkeit haben, etwas vor-
zukehren, damit er auf diesem Gebiet nicht immer
antworten muss: ich würde gerne eingreifen, aber
ich kann nicht, weil die verfassungsmässige Grund-
lage fehlt.

Endlich darf gesagt werden, dass gerade auf
dem Gebiete des Bankwesens die Grossen die
Kleinen so ziemlich restlos aufgefressen haben.
Ich glaube kaum, dass die privaten Bankiers noch
einen wesentlichen Prozentsatz des Bankverkehrs
bewältigen. Auf ändern Gebieten der Wirtschaft
greift man unbedenklich ein, hier aber, wo die
Freiheit tatsächlich noch in entwickeltster Form
existiert, wird erklärt, man müsse die Freiheit
weiter existieren lassen, da dürfe man nicht ein-
greifen, das sei zu gefährlich, der Kapital- und
Zinsmarkt sei zu empfindlich, hier müssten wir den
letzten Rest der Freiheit bewahren. Ich beantrage
Ihnen, wenn Sie Wirtschaftsartikel machen und
dem Staat so weitgehende Kompetenzen einräumen
wollen, Hauptpositionen nicht ausser acht zu lassen
und mit allem Ernste an den Aufbau einer neuen
Wirtschaftsordnung zu gehen und kein Flickwerk
mit gewissen Nebenabsichten zu betreiben.

Bundesrat Obrecht: Ich habe zunächst das Be-
dürfnis, über diesen Art. 31 quater einige allgemeine
Feststellungen anzubringen. Die Banken beklagen
sich, dass sie in den neuen Wirtschaftsartikeln aus-
drücklich genannt werden und allein von allen
Wirtschaftsgruppen' einer Sonderstellung unter-
worfen werden sollen. Darauf ist zu erwidern, dass
auch andere Wirtschaftszweige oder wirtschaftliche
Betätigungen in der Bundesverfassung ausdrücklich
genannt und der Gesetzgebung oder der Aufsicht
des Bundes unterstellt sind. So die Auswanderungs-
agenturen und die privaten Versicherungsunter-
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nehmungen laut Art. 34, Abs. 2; sodann der Bau
und der Betrieb von Eisenbahnen (Art. 26), der
Automobil- und Fahrradverkehr (Art. 37bis), die
Schiffahrt (Art. 24ter), die Luftschiffahrt (Art..
37ter), die Nutzbarmachung der Wasserkräfte und
die Fortleitung und Abgabe elektrischer Energie
(Art. 24bis). Sie sehen also: eine ganze Anzahl von
Gebieten sind in die Gesetzgebungsdomäne des
Bundes verwiesen, durch eine Reihe von Artikeln
der Bundesverfassung.

Wenn wir hier einen Artikel vorschlagen, der
dem Bunde das Gesetzgebungsrecht über das
Bankenwesen überträgt, so ist das nichts Neues.
Die Banken scheinen sich übrigens weniger daran
zu stossen, dass sie ausdrücklich in der Bundes-
verfassung genannt werden, als daran, dass der
Bund bei der Bankengesetzgebung von der Handels-
und Gewerbefreiheit abweichen kann; für alle
anderen Wirtschaftszweige seien Abweichungen von
der Gewerbefreiheit nur zugelassen, wenn sie zu
deren Schutz erfolgen sollen ; einzig bei den Banken
wolle man dem Bund die Gesetzgebungskompetenz
gewähren, auch ohne ein Schutzbedürfnis der
Banken, sondern wenn vielleicht das allgemeine
Landesinteresse in Frage stehe.

An diesen Einwendungen ist so viel richtig, als
die Lit. der in Art. Slbis, Abs. 2, nach der Fassung
des Nationalrates die Bankengesetzgebung direkt
unter die Ausnahmen von der Handels- und
Gewerbefreiheit einreiht, so dass der Eindruck ent-
stehen muss, die künftige Bankengesetzgebung
werde sich vorzugsweise ausserhalb des Rahmens
der Handels- und Gewerbefreiheit bewegen. Man
befürchtet eine eigentliche Ausnahmegesetzgebung.
Das schlieist man aus der Eingliederung der grund-
legenden Bestimmung in Art. Slbis, Abs. 2. Um
diesem Bedenken Rechnung zu tragen, sind wir
auf den Gedanken gekommen, diese Bestimmung
in Art. 31, Abs. 2, cter, zu streichen und dafür einen
besonderen Art. 31 quater zu schaffen. Ich darf
feststellen, dass Abs. i dieses Art. 31 quater nichts
Neues bringt, denn der Bund hat die Befugnis zur
Gesetzgebung über das Bankenwesen bereits, und
zwar hat man bisher diese Kompetenz aus dem
Art. 34ter abgeleitet. Ob es richtig war, auf Grund
des Gewerbeartikels ein Bankengesetz zu erlassen,
darüber wollen wir nicht streiten ; das Gesetz ist
erlassen worden und hat die Referendumsfrist
passiert, ohne dass vom Referendum Gebrauch
gemacht wurde; das Volk hat also stillschweigend
dem Erlass eines eidgenössischen Bankengesetzes
auf Grund von Art. 34 ter zugestimmt. Dagegen
waltet noch ein Streit darüber, ob einzelne Be-
stimmungen dieses Bankengesetzes über die Han-
dels- und Gewerbefreiheit hinausgehen und ob der
bisherige Art. 34ter solche Abweichungen von der
Handels- und Gewerbefreiheit gestattet hätte.
Darüber haben die Kronjuristen des Landes ver-
schiedene Meinungen vertreten. Die einen haben
gesagt: Art. 34ter gibt dem Bunde das Recht, wenn
nötig in Abweichung von der Handels- und
Gewerbefreiheit, Bestimmungen über die verschie-
densten Gewerbearten zu erlassen. Andere Juristen
sagen: Wenn man das hätte zulassen wollen, hätte
man es im Gegensatz zu Art. 31, der den Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit enthält, aus-
drücklich erwähnen müssen. Nach meiner persön-

lichen Ueberzeugung enthält das gegenwärtige
Bankengesetz Bestimmungen, die über die Handels-
und Gewerbefreiheit hinausgehen. Wenn die Na-
tionalbank bei einem Bankinstitut ihr Veto ein-
legen kann gegen ein Geschäft im Gebiete der
Kapitalausfuhr, so betrachte ich das als einen Ein-
griff in die Handels- und Gewerbefreiheit, den man
aus dem bisherigen Art. 34 ter der Bundesverfassung
heraus zu rechtfertigen sucht. Auch in dieser
Beziehung bringt also unser Art. 31 quater dem
Bunde keine neue Kompetenz, sondern er bestätigt
nur die bisherige Kompetenz, die man aus dem
Art. 34ter interpretiert hat. Diese Kompetenz
muss aufrecht erhalten werden, weil der Art. 34 ter
untergehen soll.

Wenn wir nach dem Fortfall des bisherigen
Art. 34ter eine zuverlässige, klare Grundlage für
das geltende Bankengesetz schaffen wollen, so
mürsen wir eine ne* e Bestimmung in die Verfassung
aufnehmen. Bei dieser Gelegenheit möchten wir
nun mit Bezug auf die Möglichkeit, von der Han-
dels- und Gewerbefreiheit abzuweichen, wenn es
im allgemeinen Interesse des Landes nötig -wird,
volle Klarheit schaffen. Wir möchten das zum
Ausdruck bringen, damit man nicht wie bisher
einen Artikel heranziehen muss, bei dem man im
Unklaren ist, ob solche Abweichungen zugelassen
sind, oder indem man sich einfach darauf verlässt
zu sagen, das seien überhaupt keine Abweichungen
von der Handels- und Gewerbefreiheit. Das ist
zwar auch ein Ausweg, aber nicht einsehr eleganter.
Dass die Bankengesetzgebung sich auch in Zukunft
im Rahmen der Gewerbefreiheit bewegen und nur
ausnahmsweise darüber hinausgehen wird, das geht
schon aus der Anordnung des neuen Art. 31 quater
hervor.

Abs. l statuiert die Kompetenz des Bundes,
ohne die Gewerbefreiheit zu erwähnen. Es heisst
nur: „Der Bund ist befugt, über das Bankenwesen
Bestimmungen aufzustellen", und nicht wie in
Art. Slbis, Abs. 2: „Der Bund ist befugt, in Ab-
weichung von der Handels- und Gewerbefreiheit
usw.". Die Bankengesetzgebung hat sich somit
grundsätzlich an die Handels- und Gewerbefreiheit
zu halten. Abweichungen sollen nur zulässig sein,
wenn die allgemeinen Interessen des Landes solche
erfordern. Das ist klar und präzis, und diese For-
mulierung ist eigentlich einschränkender als die
bisherige von Art. 34ter, wo man eine Anwendung
praktiziert hat, die sich nicht streng an die Handels-
und Gewerbefreiheit gehalten hat. Die Banken
werden auf Grund des neuen Art. 31 quater eigent-
lich besser gestellt als bisher, und ihre Bedenken,
dass man sie einem Sonderregime unterwerfen
wolle, sind unbegründet. Das wollte ich mit aller
Deutlichkeit festgestellt haben, weil immer noch
die Meinung umgeht, dass wir hier gegenüber den
Banken zu streng verfahren wollen.

- Nun komme ich zur Frage, die Herr Nationalrat
Duttweiler und einige Kollegen von ihm in ihrem
Minderheitsantrag aufwerfen. Sie möchten dem
Bund nicht das Gesetzgebungsrecht einräumen über
das „Bankenwesen", sondern über den „Geld- und
Kapitalverkehr". Sie haben die Ausführungen von
Herrn Nationalrat Duttweiler gehört. Er stellt sich
vor, dass sein Antrag weiter gehe als derjenige
der Mehrheit der Kommission. Ich muss Herrn
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Duttweiler darauf aufmerksam machen, dass das
nicht richtig ist; denn wenn er dem Bunde das
Gesetzgebungsrecht gibt über den Geld- und
Kapitalverkehr, dann ist darin das Gesetzgebungs-
recht nicht enthalten über ganz wichtige Gebiete,
die im jetzigen Bankengesetz geregelt sind. Es
gibt hier einen Abschnitt über die „innere Organi-
sation der Banken". Wenn Sie dem Bunde nur das
Gesetzgebungsrecht geben über den Geld- und
Kapitalverkehr, so wird es zum mindesten einige
Mühe brauchen, um auch die Kompetenz herauszu-
lesen über die „innere Organisation der Banken".

Ein weiteres Kapitel im jetzigen Bankengesetz
behandelt die eigenen Mittel und die Liquidität der
Banken. Wenn Sie nur das Recht vorsehen, über
den Geld- und Kapitalverkehr zu legiferieren, hat
man dann ohne weiteres auch das Gesetzgebungs-
recht über die eigenen Mittel und die Liquidität
der Banken? Das würde zum mindesten unklar.

Schliesslich behandelt ein viertes Kapitel die
Jahresrechnungen und Bilanzen der Banken. Da
komme ich nun wahrscheinlich zum wichtigsten
Punkt im ganzen Bankengesetz, nämlich zu den
Vorschriften über die Aufstellung der Bilanzen.
Die eidgenössische Bankenkommission hat das
Recht, Bilanzen zu beanstanden und zu verlangen,
dass sie in Ordnung gebracht werden, wenn sie nicht
in Ordnung gehen. Damit schützt man die Gläu-
bigerschaft, dass man darauf hält, dass die Bilanzen
in Ordnung gehalten werden. Wenn der Bund nun
aber nur das Gesetzgebungsrecht erhält über den
Geld- und Kapital-,,Verkehr", hat er dann auch
das Recht, Vorschriften aufzustellen über die
Bilanzen ?

Ich glaube, das hat sich Herr Duttweiler zu
wenig überlegt. Ich kann zum Schlüsse noch auf
den Titel des jetzigen Gesetzes verweisen. Wir
wollen ja in der Hauptsache zunächst nur die ver-
fassungsmässige Grundlage schaffen für das jetzige
Gesetz. Und dieses Gesetz heisst: „Bundesgesetz
über die Banken und Sparkassen" und nicht:
„Bundesgesetz über den Geld- und.Kapitalverkehr".
In der Fassung der Mehrheit reden wir vom Bank-
wesen. Das ist, organisatorisch betrachtet, der
denkbar ausgedehnteste Begriff, unter den sowohl
die Sparkassen fallen wie die Holdinggesellschaften,
die sich hauptsächlich mit Finanzoperationen be-
fassen.

Bankwesen ist ein allgemeiner Begriff, unter den
auch die Kantonalbanken fallen. Abs. 2 von
Art. 31 quater sagt ausdrücklich, dass der Bund in
dieser Gesetzgebung der besondern Aufgabe und
Stellung der Kantonalbanken Rechnung tragen
müsse. Damit möchten wir insbesondere die Herren
der Kantone Waadt und Genf beruhigen. Unter
dem Begriff „Kantonalbanken" soll dasselbe ver-
standen sein, wie im jetzigen Gesetz; als Kantonal-
banken gelten somit nicht nur Banken mit kanto-
naler Staatsgarantie, sonst würden ja der Crédit
Foncier des Kantons Waadt und die Hypothekar-
kasse des Kantons Genf ausscheiden. Diese sollen
auch in Zukunft als Kantonalbanken betrachtet
werden, wie das im jetzigen Gesetz der Fall ist.
Das wollte ich noch ausdrücklich festgestellt haben.

Abweichungen von der Handels- und Gewerbe-
freiheit im Gebiete des . Bankwesens sollen gemäss
Abs. 3 von Art. 31 quater nur dann zulässig sein,

wenn das höhere Landesinteresse solche Ab-
weichungen erfordert. Diese Möglichkeit muss ge-
schaffen werden. Ich glaube, dass wir damit endlich
bei der richtigen Lösung angelangt sind, und ich
empfehle Ihnen, dieser Lösung zuzustimmen, also
die ominöse Lit. cter im Art. 31 bis, Abs. 2, zu
streichen, dafür Art. 31 quater anzunehmen und in
Abs. l die Fassung der Mehrheit der Kommission
vorzuziehen gegenüber dem Antrag der Minderheit,
angeführt von Herrn Duttweiler.

Duttweiler, Berichterstatter der Minderheit : Ich
glaube, dass die Fassung „Geld- und Kapital-
verkehr" derart large ist, dass wir Vorschriften
über die Banken erlassen können auf folgendem
Wege: Der Bund kann selbstverständlich in den
Vorschriften über den Geld- und Kapitalverkehr
die Bedingungen vorschreiben für die Annahme
von Spargeldern, und auf diesem Wege kann er
die Bedingungen in den Statuten absolut durch-
setzen. Das ist gar keine Frage, meine Herren.
Ich glaube, Herr Bundesrat Obrecht wird bei
näherem Studium einsehen, dass, wenn er den Geld-
und Kapitalverkehr regulieren kann, er Vor-
schriften für die Annahme von Spargeldern machen
kann. Uebrigens ist Herr Bundesrat Obrecht ja
ausserordentlich findig im Entdecken von Unter-
lagen für gewünschte Gesetzgebungen. Wir haben
da einige Beispiele, z. B. das Gesetz über die
Heimarbeit in der Uhrenindustrie, die auf den
Massnahmen gegenüber dem Ausland basiert sind.
Ich meine, das sind doch ganz andere Kunststücke.

Der Ausdruck „Geld- und Kapitalverkehr" ist
umfassend. Man kann damit vorschreiben, welche
statutarischen Bestimmungen existieren müssen,
um z. B. Bankobligationen herauszugeben.. Das ist
durchaus möglich. Es ist dies die umfassendste
Definition, die ich finden konnte, um dieses sach-
liche Gebiet zu beschreiben. Die Seite des privaten
Kapitalexportes wurde gar nicht berührt. Es ist
auch ausserordentlich wichtig, dass man dort Vor-
schriften machen kann, sonst können ja private
Konsortien 10 oder 20 Millionen Fr. ins Ausland
ausleihen. Wenn man etwas schaffen will, so muss
es umfassend sein, sonst soll man es sein lassen.

Ich empfehle Ihnen deshalb die breite Fassung
anzunehmen und nicht nur diesen Ausdruck
„Bankwesen", der so allgemein ist, dass es nicht
einmal möglich ist, z. B. Vorschriften zu machen
über die Annahme von Spargeldern. Es ist klar,
dass die breite Fassung besser ist.

Huber-St. Gallen: Ich bitte Sie, den Antrag der
Minderheit, anzunehmen. Ich könnte ihm nicht
zustimmen, wenn die Interpretation, die Herr
Bundesrat Obrecht gibt, richtig wäre, wenn dieser
Antrag weniger weit gehen würde, als der Antrag
der Mehrheit. Diese Interpretation ist aber durch-
aus unrichtig. Man will damit dem Vorschlag der
Minderheit einen Sinn unterlegen, den er nicht hat.
Wenn Herr Duttweiler erklärt, dass unter den
Begriff „Gesetzgebung über den Geld- und Kapital-
verkehr" auch die Gesetzgebung über die Banken
und Sparkassen falle, so ist das absolut richtig,
und das Gegenteil kann man nicht behaupten, ohne
dem Sinn und Wortlaut des Antrages der Minder-
heit Gewalt anzutun. Umgekehrt, ist aber fest-
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zustellen, dass es schlechterdings nicht genügen
wird, dass man in Zukunft bloss in bezug auf das
Bankwesen gesetzgeberisch tätig sein kann. Es
muss die Möglichkeit bestehen, gesetzgeberisch ein-
zugreifen in das Gebiet des Finanzkapitals, auch
wo es sich nicht in der Form von Bankgeschäften
betätigt. Es ist bereits angedeutet worden, dass
es grosse Finanzorganisationen gibt, die nicht die
Form einer Bank haben, die aber von allergrösster
nationaler und internationaler Bedeutung sein
können. Wenn die Gesetzgebung sich bloss er-
streckt auf die ausdrücklichen Bankgeschäfte, wird
es eine Leichtigkeit sein, Geschäfte, die man der
Aufsicht, der Regelung und dem Zugriff des Staates
entziehen will, eben neben den Banken, vielleicht
unter ihrer gütigen, freundschaftlichen Förderung
und Beratung, aber formell neben den Banken und
ausserhalb der Banken auszuführen. Wir haben
gesehen, dass nahezu alle Länder heute gezwungen
sind, sogar bis in die äussersten privaten Geschäfte
hinein, zum Schütze der nationalen Wirtschaft und
zum Schütze der nationalen Finanzen gesetz-
geberisch einzugreifen. Da muss sich die Schweiz
zum mindesten die Möglichkeit schaffen, in gleicher
Weise tätig sein zu können. Zum allermindesten
hat es die Schweiz nötig, zur Abwehr unerfreulicher,
schädlicher, bedrohlicher Gesetzgebung des Aus-
landes mit Gegenmassnahmen antworten zu können.
Das kann sie nur dann im Rahmen der Bundes-
verfassung, wenn der Verfassungsartikel sich nicht
nur auf das Bankwesen beschränkt, sondern wenn
vorgesehen ist, über alle Fragen des Kapital- und
Geldverkehrs, soweit die allgemeinen Interessen es
nötig machen, gesetzgeberisch tätig zu sein. Dass
man dann nicht mehr legiferieren dürfe über die
innere Organisation der Banken, z. B. über das
Verhältnis von eigenen und fremden Mitteln, über
die Bilanzen, wird doch im Ernste niemand glauben.
Wenn wir ganz generell über Geld- und Kapital-
verkehr Gesetze erlassen können, so können wir
auch darüber Gesetze erlassen, wer gewerbsmässig
in diesem Geld- und Kapitalverkehr tätig sein darf,
welche Bedingungen in organisatorischer Hinsicht
zu erfüllen sind, z. B. in welchem Verhältnis
Fremdkapital und eigene Mittel aufzubringen und
nach welchen Grundsätzen die Bilanzen zu erstellen
sind. Also alle Gründe, die Herr Bundesrat Obrecht
aufgeführt hat, sind durchaus unzutreffend. Da
keine ändern wesentlichen Gründe geltend gemacht
worden sind, muss ich annehmen, dass auch der
Bundesrat keine ändern kennt. Ich bitte Sie also,
dem Antrag der Minderheit zuzustimmen.

Abstimmung. — Vote.
Art. 31 bis, Lit. cter.

Gestrichen. — Biffé.

Art. Slquater, Abs. 1.

Für den Antrag der Mehrheit 76 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 57 Stimmen

Abs. 2 und 3.

Angenommen. — Adoptés.

Art. 3Ibis, Lit. d.
Antrag der Kommission.

Mehrheit :
Streichen.

Minderhei t
(Duttweiler, Billieux, Flisch, Gadient, Golay, Gra-
ber, Grimm, Gutknecht, Meierhahs, Moser, Scherrer-

St. Gallen, Wick) :
... über die Verwertung von Urheber-, Patent-

und Markenrechten.

Art. 31bis, lettre d.
Proposition de la commission.

Major i té :
Biffer.

Minori té
(Duttweiler, Billieux, Flisch, Gadient, Golay, Gra-
ber, Grimm, Gutknecht, Meierhans, Moser, Scherrer-

St-Gall, Wick):
. . . droit d'auteur et des droits découlant de

brevets et de marques.

Nietlispach, Berichterstatter der Mehrheit: Der
Ständerat hat dem Art. 31 bis, Abs. 2, noch eine
Lit. d beigefügt über die Verwertung von Urheber-
rechten. Dieses neue Alinea geht auf eine Anregung
des schweizerischen Schriftstellervereins und eine
solche des schweizerischen Tonkünstlervereins zu-
rück. Sie geht von der Tatsache aus, dass es in der
Praxis nicht möglich ist, dass sich der Urheber eines
Werkes mit jenem, der sein Werk aufführen will,
in Verbindung setzt und dass sich deshalb beson-
dere Gesellschaften gebildet haben, welche die Ver-
wertung der Urheberrechte besorgen. Wie Ihnen
bekannt sein dürfte, geschieht dies in der Schweiz
durch eine französische Gesellschaft, die ein fak-
tisches Monopol besitzt. Da dieser Zustand unbe-
friedigend ist, hat sich das Amt für geistiges Eigen-
tum derzeit mit der Frage befasst und einen Gesetz-
entwurf vorbereitet, gemäss welchem die Verwer-
tung von Urheberrechten in der Schweiz nur durch
Bewilligung und unter Aufsicht des Bundesrates
zugelassen und einer schweizerischen Gesellschaft
vorbehalten werden soll. Eine solche Regelung
würde nun aber eine Abweichung vom Grundsatz
der Gewerbefreiheit bedingen, weshalb nach Auf-
fassung des Justizdepartementes nach dem Dahin-
fallen des bisherigen Art. 34ter für eine solche ge-
setzliche Regulierung eine verfassungsrechtliche
Grundlage geschaffen werden soll.

Es wurde in der Kommission darauf hinge-
wiesen, dass eine solche verfassungsrechtliche
Grundlage bestünde, wenn in Lit. c des Art. 31 bis,
Abs. 2, der frühere Vorschlag des Bundesrates über
Kartelle und ähnliche Organisationen wieder auf-
genommen würde, indem ein solches faktisches
Monopol wie es die betreffende Gesellschaft be-
sitzt, zweifelsohne unter den Begriff „und ähnliche
Organisationen" fallen würde.

Es liesse sich auch die Frage prüfen, ob über-
haupt im Wort Kartellwesen, wie es in den be-
schlossenen Artikeln steht, eine verfassungsrecht-
liche Grundlage für solche faktische Monopole nicht
gegeben wäre. In der Kommission wurde in even-
tueller Abstimmung mit allen Stimmen beschlossen,
dass für den Fall der Aufnahme einer besonderen
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Lit. d gemäss SchJussnahme des Ständerates gesagt
werden müsse: „Ueber die Verwertung von Ur-
heberrechten an Werken der Literatur und Kunst".
In der Hauptabstimniung blieb der so bereinigte
Artikel mit 8:12 in der Minderheit; die Kommission
hatte sich also gegen die Aufnahme einer Lit. d
entschieden. Massgebend für diese Schlussnahme
war die Ueberlegung, dass die hier zu ordnende
Materie einen zu unbedeutenden Ausschnitt unserer
Wirtschaftspolitik bedeute, als dass ihm eine be-
sondere Verfassungsbestimmung gewidmet werden
müsse. Es wurde auch die Auffassung vertreten,
dass auf Grund von Art. 64 der Bundesverfassung
und einer allfälligen Revision der bezüglichen Ge-
setzgebung den bestehenden Uebelständen hin-
reichend gesteuert werden könne und dass auch
ein Gesetz, wie es das Amt für geistiges Eigentum
in Vorbereitung hat, in unserer Verfassung eine
hinreichende Grundlage besitzt. Aus diesem Grunde
hat die Kommission auch den heute gedruckten,
als Minderheitsantrag vorliegenden Antrag Dutt-
weiler abgelehnt. Im Namen der Kommissions-
mehrheit beantrage ich Ihnen daher Streichung
der Lit. d in Art. 31 bis, Abs. 2.

M. Rais, rapporteur de la majorité: Le Conseil
des Etats a ajouté à l'énumération contenue dans
cet article une lettre d donnant la possibilité de
«réglementer l'exploitation du droit d'auteur».
Pour motiver cette adjonction, il a été exposé que
jusqu'à présent existe en cette matière un véritable
monopole de fait en faveur d'une société étrangère.

L'exploitation du droit d'auteur a engendré, en
matière musicale surtout, de graves inconvénients.
Le Bureau fédéral de la propriété intellectuelle pré-
pare dès lors, sur la matière, une loi qui doit ré-
server la perception sur les redevances à une société
suisse placée sous la surveillance de l'Etat. Comme
cette loi déborderait le cadre de la liberté du com-
merce, il faudrait lui donner une base constitution-
nelle par le moyen de la réserve insérée ici, sous
lettre d, par les Etats, et à laquelle le Conseil fédéral
nous demande de nous rallier.

Une minorité de notre commission, ayant à sa
tête M. Duttweiler — qui d'une façon générale se
fait toujours le champion de la liberté, mais ne
manque aucune occasion de demander des mesures
restrictives de la part des pouvoirs publics — sou-
haite même aller plus loin dans la voie de l'ingé-
rence de l'Etat: elle voudrait que la liberté pût
être restreinte également en matière de brevets
et en matière de marques.

La -majorité de la commission propose de sup-
primer l'adjonction faite par le Conseil des Etats
sous lettre d et de repousser la proposition de la
minorité. Nous estimons que point n'est besoin
d'une disposition constitutionnelle spéciale pour
légiférer sur l'exercice du droit d'auteur. Une loi
supprimant les inconvénients signalés peut parfaite-
ment trouver son fondement dans la lettre c que
nous avons votée «pour parer aux inconvénients
d'ordre économique ou social'résultant de l'activité
des cartels et groupements analogues». Cette dis-
position suffit sans qu'il soit nécessaire d'adopter
la lettre d proposée par le Conseil des Etats. Au
surplus, l'article 64 de la Constitution offre également
une base suffisante.

Nous vous recommandons par conséquent de ne
pas adhérer à la lettre d et de repousser la propo-
sition de la minorité.

Duttweiler, Berichterstatter der Minderheit: Die
Kommission hat seinerzeit meinen Antrag mit
10:10 "Stimmen durch Stichentscheid des Präsi-
denten abgelehnt. Dieses Verhältnis und die Zu-
sammensetzung der Mitunterzeichner meines An-
trages beweist Ihnen, dass in allen Lagern Verständ-
nis für diesen Antrag herrscht. Es handelt sich
darum, den Beschluss des Ständerates betreffend die
Verwertung von Urheberrechten aufrecht zu er-
halten und sie von den Werken der Literatur und
Kunst auf die Erfindungen technischer und wissen-
schaftlicher Natur auszudehnen. Wir haben von
den beiden Herren Referenten gehört, welche Miss-
stände auf dem Gebiete der Urheberrechte von
Kunst und Literatur bestehen. Aus diesem Schutz
der Autoren ist quasi ein Trust entstanden, der
monopolartigen Charakter hat. Genau die gleichen
Erscheinungen finden Sie auf wirtschaftlichem und
wissenschaftlichem Gebiet. Der Erfinder kann ver-
hungern und irgendeine Trustorganisation oder
eine Grossfirma beutet dessen Rechte aus zum
Schaden der Konsumenten, eventuell der Produ-
zenten; wenn sie nämlich die Preise für Marken-
und Patentrechte übertreiben, so wird weniger
produziert. Das bedeutet einen Schaden für die
Allgemeinheit, und zwar unter dem ausdrücklichen
Schutz des Staates. Sie sind auf ändern Gebieten
so weit gegangen, eine Ausgleichsteuer auf Be-
trieben vorzuschlagen, die in freier Konkurrenz
stehen, denen kein besonderer Schutz durch Mar-
ken- oder Patentrechte zusteht, sondern die nur
durch Leistungen ein besseres Resultat heraus-
bringen können als andere. Das ist eine ausser-
ordentlich scharfe Auffassung. Nun soll der Staat
selbst kein Recht haben, die Privilegien, die er ver-
teilt, einzuschränken. Das ist das Interessante. Er
darf sie wohl schützen, nachher hat er aber nichts
mehr zu sagen. Es kann der grösste Missbrauch
getrieben werden, der Staat muss diesen Missbrauch
sogar schützen. Daher haben wir ein Bundes-
gericht, das mit Defizit arbeitet. Wir haben die
Tatsache, dass beim Eintrag einer Marke, z. B.
für die Dauer von 20 Jahren, nur 20 Fr. bezahlt
werden müssen, also l Fr. pro Jahr, für eine Marke,
die einen Reingewinn von einer Million abwerfen
kann. Daran sehen Sie die jämmerliche Rolle des
Staates, der seine gesamte Polizei- und Justiz-
zentrale zur Verfügung stellt, um gewisse private
Monopole für einen Franken im Jahr zu schützen.
Das sind wahrhaft nicht nur Migrospreise. •

Nun haben wir unter Lit. c einen Schutz gegen
die Auswüchse des Kartellwesens. Das Kartell-
wesen umfasst nur einen verhältnismässig kleinen
Bereich in der Wirtschaft. Das Marken- und Pa-
tentrecht umfasst — nicht übertrieben — mög-
licherweise einen Milliarden-Verkehr im Jahr. Also
sollten wir, wenn wir dem Gedanken treu bleiben
wollen, auch hier die Möglichkeit haben, wenig-
stens die Privilegien, die der Staat verleiht, einiger-
massen einzuschränken. Ich mache darauf aufmerk-
sam, dass wir dadurch nicht in Konflikt mit dem
internationalen Recht kommen. Schon der Antrag
des Ständerates, die Verwertung der Urheberrechte
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dem Staat zu unterstellen, beweist, dass die inter-
nationalen Abkommen nicht verletzt werden, sonst
hätte der Ständerat diesen Vorschlag nicht ge-
macht. Es ist in der Kommission eingewendet wor-
den, dass es aus dem genannten Grunde nicht an-
gehe, diese Verwertungsrechte einzuschränken. Ich
stelle aber fest, dass der Schutz der Patent- und
Markenrechte so bestehen bliebe, wie er heute ist.
Es handelt sich nur um die Verwertung. Das ist
das Diskussionsthema.

Auf welchen Gebieten bestehen Missbräuche
dieser Patent- und Markenrechte ? Vor allem wird

"durch den monopolartigen Ausbau von Trustkon-
zernen unsere kleinere und mittlere Industrie weit-
gehend eingeschränkt. Ich weiss Beispiele aus der
Waschpulverindustrie, wo z. B. ein einziges Wasch-
pulver den Markt bis zu einer gewissen Zeit be-
herrschte, bis eine Konkurrenz auftrat und dieses
Monopol einigermassen brach. Aber es gibt auf
allen Gebieten Beispiele, wo die Grosskonzerne
das reine Monopol besitzen., Ich möchte auf die
Glühlampenindustrie hinweisen, wo der Patent-
schutz eine entscheidende Rolle spielt. Da haben
wir grösste Wirtschaftsgebiete, wo der kleinere und
mittlere Betrieb ausgeschlossen ist, und diese wollen
wir doch schützen. Also müssen wir auch verfügen
können, dass Zwangslizenzen abgegeben werden.
Wenn z. B. ein Grosskonzern, der sich 10 Wissen-
schaftler leisten kann, um Erfindungen herauszu-
bringen, eine neue Erfindung macht, kann er die
bestehenden Industrien in Abhängigkeit bringen,
indem er die Lizenzen nicht abgibt oder nur zu er-
drückenden Bedingungen. Es ist klar, dass der
Staat, der dieses Recht verleiht, nicht dulden kann,
dass Vögte auf dem' Wirtschaftsgebiet ihr Wesen
treiben. Dann kommt der Fiskus.

Der Fiskus ist beim heutigen System ebenfalls
der Betrogene. Es ist eine Tatsache, dass das Aus-
land z. B. Markenartikel nach der Schweiz liefert
und zu hohen Preisen fakturiert. Der schweize-
rische Grossimporteur macht einen ganz beschei-
denen Gewinn, vielleicht von l oder 2 %. 10 oder
20 % nimmt das Ausland als Gewinn und zwar
ohne diesen Gewinn zu versteuern. Die Schweiz
ist ein kaufkräftiges Land und ein solches ist immer
der Gefahr ausgesetzt, besonders ausgenützt zu
werden. Man weiss, dass die kaufkräftige Schweiz
einen ändern Preis zahlen .kann für Markenartikel
als das teilweise verarmte Ausland. Daher haben
wir die Erscheinung, dass 2- bis 3mal soviel für
denselben Artikel gefordert wird wie im Ausland
und der gesamte Gewinn geht unversteuert ins
Ausland. Diesen Missständen sollten wir begegnen.
Dann ist auch zu erwähnen, dass wir in der Schweiz,
im Gegensatz zu ändern Ländern, eine Menge aus-
ländischer Markenartikel haben, z. B. in der phar-
mazeutischen, photographischen, kinotechnischen
Branche usw. Wir werden direkt ausgenützt, ohne
dass wir uns im geringsten zur Wehr setzen können.
Da scheint es doch angebracht zu sein, dass wir
dieser systematischen Ausbeutung etwas entgegen-
stellen.

Sodann kommt ein weiterer Faktor. Deutsch-
land zieht bei der Lizenzzahlung für Patente nach
der Schweiz immer eine Einkommenssteuer von
etwa 30 % ab. Ausserdem müssen diese Lizenzen
über den Clearingverkehr gehen. Auch da ist, wie

Sie sehen, ungleiches Recht. Wir Schweizer müssen
unsere Lizenzgebühren zu 100 % ins Ausland be-
zahlen. Das Ausland aber hat schon lange diese
Zahlungen nach der Schweiz unter Kontrolle ge-
stellt. Auch da sollte unser Staat irgendwie ein-
greifen können.

Endlich die Ueberforderung des Konsumenten.
Auch das ist ein wichtiger Punkt. Sie dürfen nicht
eine Vorlage machen, die den gerechten Kreis nur
auf einer Seite herstellen will, nur Minimalpreise
zu Lasten des Konsumenten; aber auch auf der
ändern Seite, wo der Konsument l, 2, 3000% über
den materiellen Wert hinaus bezahlen muss, rnuss der
Staat eingreifen. Es geht nicht an, dass der Staat
tatsächlich modernes Raubrittertum fördert, wie
ein früherer deutscher Kaiser, der irgend einen Be-
zirk einem Raubritter ausgeliefert hat, der dann
schalten und walten konnte, wie er wollte. Das ist
aber der Zustand, den wir speziell auf dem wirt-
schaftlichen Gebiet haben, meine Herren. 1000,
2000, 3000 % über dem materiellen Wert wird be-
zahlt. Wenn ein anderer kommt und dasselbe offe-
riert zum zehnten Teil und erklärt, es ist dieselbe
Ware, so wird er vom Bundesgericht bestraft. Ich
glaube, auf gar keinem ändern Gebiet, wo immer es
auch sei, haben wir in unseren sämtlichen Artikeln
der Bundesverfassung eine Erscheinung, wie in
diesem neuen Artikel, wo der Staat direkt zum Zu-
hälter gemacht wird. Dadurch wird dem Wucher
Vorschub geleistet, der übrigens von verschiedenen
eidgenössischen Kommissionen schwer verurteilt
wurde.

Sie haben schon den Schutz des Konsumenten
in dieser Vorlage generell abgelehnt (Antrag Scherer-
Basel). Aber wenn Sie sogar den Schutz gegen
Missbrauch der Rechte, die der Bund verleiht, ab-
lehnen, so haben Sie diese Vorlage verurteilt, dann

' lässt sich eine Propaganda machen, die den Cha-
rakter der ganzen Geschichte als Instrument der
Wirtschafter einfach klar macht. Wenn schon eine
Vorlage durchgehen soll, so sollte sie doch etwas
darstellen, das unseres Landes und unserer Ver-
fassung würdig ist.

Man hat mir dann erklärt, ich mache das nur,
um den Wagen zu überladen. Es ist viel gefähr-
licher, wenn Sie den Wagen einseitig laden. Ein
überladener Wagen trägt noch allerhand, bis er
zusammenbricht; aber ein einseitig beladener Wa-
gen wird ganz bestimmt umfallen, wenn er über die
verschiedenen Unebenheiten des Weges bis zur
Abstimmung zu fahren hat. Machen Sie etwas,
das einigermassen loyal ist, dann ist eine Chance
da, dass die Sache durchgeht. Machen Sie, dass
man mit diesem Instrument nach allen Seiten die
Auswüchse bekämpfen kann. Dann kann man viel-
leicht mit diesem neuen System etwas anfangen.

Die Wahlen in Zürich zeigen uns übrigens mit
aller Deutlichkeit, dass solche Bewirtschaftungs-
methoden abgelehnt werden. Es ist z. B. kennzeich-
nend, dass von 5 Vertretern der Gewerbepartei in
Zürich nur noch ein einziger vorhanden ist nach
der Wahl. Wir können uns ja ob des erfochtenen
Sieges nicht rühmen. Aber es ist viel wichtiger,
dass bei dieser Wahl die politischen und wirtschaft-
lichen Extremisten total herausgeflogen sind. Da
sehen Sie den Widerhall, den diese Mentalität im
Volke ausgelöst hat. Sie verfügen ja über die nötige
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Mehrheit, um diesen Antrag abzulehnen. Es sei
auch darauf hingewiesen, dass ein Ausschuss des
Reichstages seinerzeit unter Brüning schon diese
Komplexe vollständig aufgehellt hat. Schon da-
mals wurden diese Uebertreibungen losgelöst und
nachher wurde eingewendet, wir haben nicht im
Sinne, nach dem Muster eines totalitären Staates
vorzugehen. Aber man sieht doch immerhin, dass
auch im Ausland die öffentliche Meinung sich gegen
dieses veraltete Patentrechtssystem wendet. In der
amerikanischen Automobilindustrie haben wir die
Tatsache, dass die Automobilfabriken sich zusam-
mengeschlossen und vereinbart haben, dass alle Er-
findungen auf ihrem Gebiete allen Automobil-
fabriken, die angeschlossen sind, automatisch zu-
gute kommen sollen. Das ist doch ein Eingeständ-
nis, dass dieses Patentrecht veraltet ist, den Fort-
schritt hindert, den einen gegen den ändern aus-
spielt, anstatt die Errungenschaften des Geistes auf
technischem Gebiete der Allgemeinheit zukommen
zu lassen. Wenn Sie die Wirtschaft reglieren wollen,
so können Sie solche Sachen nicht ausser acht
lassen; denn sonst wird niemand dieses Gesetz als
im Interesse des Volkes gelegen akzeptieren können.
Ich mache nochmals darauf aufmerksam, dass die
Kommission mit 10 gegen 10 Stimmen mit ab-
lehnendem Stichentscheid des Präsidenten Stellung
zu diesem Antrag genommen hat.

Stampf H: Ich möchte Ihnen empfehlen, dem
Antrag der Kommissionsmehrheit zuzustimmen und
die Bestimmung, die der Ständerat in bezug auf die
Verwertung von Urheberrechten vorschlägt, zu
streichen. Der Ständerat hat ja mit der Aufnahme
dieser Bestimmung nur einen Schutz von künst-
lerischen Urheberrechten gegen Ausbeutung im
Auge. Er dachte dabei- an die Komponisten auf
musikalischem Gebiet, die, so behauptet man, heute
der Ausbeutung einer ausländischen Monopolgesell-
schaft unterliegen. Die Initiative des Ständerates
ging zurück auf eine Anregung des Amtes für geisti-
ges Eigentum. Inzwischen hat dieses selbe Amt
erklärt, dass es heute der Auffassung sei, diese Be-
stimmung sei zum Schütze künstlerischer Urheber-
rechte nicht nötig, man brauche keine besondere
Verfassungsbestimmung. Also fällt das, was mein
Vorredner gesagt hat in bezug auf die künstlerischen
Urheberrechte, dahin. Ein Bedürfnis besteht nach
der zuständigen Amtsstelle nicht.

Nun hat Herr Kollege Duttweiler den willkom-
menen Anlass gefunden, um neuerdings seinen
Aerger über seine verschiedenen gerichtlichen Nieder-
lagen zufolge Verletzung des Markenschutzes hier
abzureagieren. Herr Duttweiler hat nicht in erster
Linie die gewerblichen und industriellen Urheber-
rechte im Auge, sondern die Markenrechte. Herr
Duttweiler hat ausgeführt, dass ein allgemeines
volkswirtschaftliches Bedürfnis daran bestehe, zu
verhindern, dass Erfindungen, gewerbliche Ur-
heberrechte, Markenrechte, rein privatwirtschaft-
lich-egoistisch ausgenützt werden können zum
Nachteil und auf Kosten der Allgemeinheit. Was
die gewerblichen Urheberrechte anbetrifft, so ist
festzustellen, dass diesen gerade in der heutigen
Zeit — in einer Zeit gestörter Wirtschaft — die
allergrösste Bedeutung zukommt. Wir müssen nach
neuen Arbeitsgebieten suchen in allen Sektoren

unserer Wirtschaft, und es ist von der grössten
Wichtigkeit, dass die Erfindertätigkeit in keiner
Weise gehemmt, sondern im Gegenteil gefördert
wird. Wenn aber die Erfindertätigkeit sich frucht-
bar auswirken soll, dann muss sie ungehemmt sein.
Gerade auf diesem Gebiet muss die Gewerbefreiheit
freies Spiel haben, und wenn Sie hier den Erfinder
einschränken, dann riskieren Sie, dass der A Ige-
meinheit, der Volkswirtschaft die Früchte seiner
Tätigkeit verloren gehen. Herr Duttweiler, Sie
können darüber lachen! Auf diesem Gebiete habe
ich wahrscheinlich die grössere Erfahrung als Sie.
Es gibt Staaten, die heute weitgehend in die ge-
werblichen Urheberrechte eingreifen. Es sind die
Diktaturstaaten. In bezug auf die Verwendung von
Urheberrechten im Auslande gilt die Devisengesetz-
gebung. Es können keine gewerblichen Urheber-
rechte aus Deutschland ins Ausland verkauft werden
ohne Zustimmung der Devisenbehörde, die ihrer-
seits vom allmächtigen Reichswirtschaftsminister
abhängig ist. Es hängt also von der Zustimmung
dieser Amtsstelle ab, ob ein Erfinder mit der Ver-
wertung seiner Erfindung ins Ausland gehen kann.
Was hat das für Folgen ? Warum kommen heute
so viele Erfinder mit guten Sachen in die Schweiz
und bieten sie der schweizerischen Industrie an ?
Wir fragen jeweilen die Herren: „Wenn doch die
Sache so gut ist, wie Sie uns vormachen, warum
verwerten Sie sie nicht in Ihrem Heimatlande, wo
ein viel grösseres Anwendungsgebiet vorhanden ist
und die goldenen Aussichten für Sie viel glänzender
wären?" — Wir haben schon von mehr als einem
die Antwort bekommen, er möchte auch etwas vom
Ertrag seiner geistigen Arbeit haben, wolle nicht
nur für den Staat arbeiten, möchte seine Erfindung
nicht der Regierung anbieten, damit er gar nichts
davon habe. Das Resultat ist, dass solche Erfin-
dungen auf allen möglichen Wegen, die natürlich
nicht gefahrlos sind, ins Ausland wandern.

Diefe Beispiele sollten Ihnen deutlich zeigen,
dass die Schaffung der Möglichkeit eines Eingrif.es
in die Erfindertätigkeit im Sinne einer Einschrän-
kung^der Gewerbefreiheit der Volkswirtschaft nur
nachteil.g sein kann. Nach dem Antrage von Herrn
Nationalrat Duttweiler wäre die Möglichkeit vor-
handen, solche Einschränkungen vorzunehmen. Sie
können überzeugt sein, dass dadurch die Gesamt-
heit geschädigt würde.

In den Markenrechten sieht Herr Duttweiler nur
Einrichtungen zur Ausbeutung der Allgemeinheit,
der Konsumenten. Ich habe auf diesem Gebiete
selbstverständlich lange nicht die Erfahrung wie
Herr Duttweiler ; denn er hat ja Gelegenheit gehabt,
sich über die Markenrechte Kenntnisse und Er-
fahrungen zu sammeln, die ihn etwas gekostet
haben; und was etwas gekostet hat, macht einem
immer einen nachhaltigen Eindruck. Aber so un-
eigennützig und so selbstlos, wie es Herr Duttweiler
hier glauben machen wollte, ist seine Intervention
vom Standpunkt des Markenrechtes in dieser Frage
nicht. Es wird wohl nicht von ungefähr kommen,
dass Herr Duttweiler vor Bundesgericht in einigen
solchen Markenrechtprozessen unterlegen ist.
Schliesslich gibt es noch einen Rechtsschutz für
diejenigen, die solche Markenrechte erworben haben.
Sie fallen dem Inhaber nicht ohne Mühe in den
Schoss. Gewöhnlich steckt nicht nur eine grosse
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geistige Arbeit darin, sondern es ist damit ein grosser
finanzieller Aufwand verbunden. Wenn einer meint,
er könne ohne diese geistige Mühe und ohne diesen
finanziellen Aufwand die gleichen Vorteile erlangen,
indem er statt Kaffee Hag z. B. sagt Kaffee Zaun,
sind das Vorstellungen, die sicher einem hemmungs-
losen Vertreter der Handels- und Gewerbefreiheit
alle Ehre machen, ihn aber nachher nicht legiti-
mieren, hier Abweichungen von der Handels- und
Gewerbefreiheit zu verlangen, die ein solches wirt-
schaftliches Freibeutertum straflos machen und so-
gar noch prämiieren. Ich bitte Sie, auch das im
Auge zu behalten, und dann werden Sie schon den
richtigen Entscheid in der Abstimmung finden.

Duttweiler, Berichterstatter der Minderheit: Es
ist dem Herrn Präsidenten entgangen, dass der
Vorredner sehr wesentlich vom Thema abgewichen
ist. Die Farbe spielt offenbar eine kleine Rolle,
und ich entschuldige ihn daher vollständig.

Es haben hier zwei Exponenten ganz verschie-
dener Richtungen gesprochen. Zwar stehen Herr
Kollege Stampfli und ich uns im Herzen in Sachen
der Freiheit der Wirtschaft viel näher als es in
dieser Spezialfrage der Fall ist.

Das Markenrecht, Patentrecht und Bankwesen
sollen drei Oasen in der künftigen Wüste der diri-
gierten Wirtschaft sein. Da soll die Freiheit allein
das richtige Element zum Wachstum dieser Pflänz-
chen, oder besser dicken Pflanzen sein.

Was die Praxis des Bundesgerichtes anbetrifft,
so steht, sie dem Zürcher Handelsgericht entgegen.
Dieses hat zweimal meine Auffassung geschützt;
so auch das Basler Gericht. Sie sehen, dass das
Bundesgericht ganz besonders konservativ ist.
Immerhin hat das Bundesgericht in allen Fällen
entschieden, dass das, was meinerseits gesagt
wurde, wahr ist. Ich habe erwähnt, das Wichtigste
war, dass der Standpunkt eines kleinen Schweizers
— ich war damals ein kleiner Kaufmann — gegen
mächtige Firmen wie den Sunlightkonzern vor
dem Handelsgericht geschützt wurde und er die
Wahrheit sagen dürfe. Es ist wahrscheinlich eine
Ausnahme, dass ein Gericht feststellt, auf diesem
Gebiet dürfe die Wahrheit nicht gesagt werden,
sie sei strafbar. Ich habe das Bestreben, diese Auf-
fassung zu ändern. Gerade das unterstreicht meine
Behauptung, dass es Kleinbetriebe zu schützen
gibt. Die Firmen Steinfels, Schneider, Streuli-
Wädenswil und Winterthur und eine ganze Reihe
anderer Schweizerfirmen haben nachher auch
Persil herstellen und verkaufen können, nachdem
dieser faule Zauber gebrochen war. Wir müssen
wünschen, dass kleine Leute gegenüber der Ueber-
gewalt der Grossen auf der ganzen Linie auf-
kommen.

Herr Kollege Stampfli befindet sich mit seinem
Konzern im Sichern. Aber es gibt kleine Leute,
die gegen Meinungsmonopole nicht aufkommen.
Der Lebensmittelverein Zürich hat festgestellt,
dass 187 Versuche gemacht worden sind, um dem
Persil ein Konkurrenzprodukt gegenüberzustellen;
es sei nicht gelungen wegen der Allmacht des Mei-
nungsmonopols.

Dem müssen wir. abhelfen. Ich hätte es gar
nicht nötig, mich hier zu rechtfertigen, denn meine
Ansicht ist von der Oeffentlichkeit und auch seitens
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der eidgenössischen Preisbildungskommission deut-
lich gebilligt worden.

Man muss den Erfinder schützen. Aber der
Erfinder hat zu oft nicht wirklich den Nützen,
sondern ist das Opfer. Herr Kollege Stampfli hat
auch davon gesprochen, wie ihm Erfindungen an-
geboten werden. Ich nehme an, er kaufe sie zu den'
günstigsten Bedingungen, wie dies in der freien
Wirtschaft üblich ist. Der Erfinder bekommt das,
was ihm angeboten wird, und der Konzern macht
das Geschäft; dieser hat auch das Risiko, ich bean-
stande das nicht, will auch nicht die bisherige
Praxis ändern, sondern nur den offensichtlichen
Auswüchsen steuern. Das ist zweierlei. Da sind
nun die Schleier wieder einmal gefallen: Hier soll
auch, wenn Missbrauch getrieben wird, der Staat
verliehene Rechte aufrecht erhalten, also der ge-
rechte Preis soll nicht entscheiden. Das ist die
Physiognomie des Ganzen.

Es ist interessant, dass Herr Nationalrat Rais
in der Uhrenindustrie Interesse an positiven Restrik-
tionen hat, in der Radioindustrie als Markenartikel-
branche aber das negative Interesse.

In der Tochtergesellschaft der Philips ist Herr
Nationalrat Rais nämlich Verwaltungsrat, und dort
ist die freie Konkurrenz sehr günstig. Sie musste
zwar eingeschränkt werden, weil in verschiedenen
eidgenössischen Kommissionen, auch in der Kon-
trollkommission, festgestellt wurde, dass dieser
Konzern gegen die kleinen Fabrikanten mit den
gewalttätigsten Mitteln vorgeht. Nebenbei haben
wir einen Nationalrat und einen Exnationalrat in
den Verwaltungsräten der Schweiz. Tochtergesell-
schaft des Philipskonzerns, der sich das sagen
lassen muss.

Wenn Sie also die Uhrenindustrie reglementieren
wollen, so reglementieren Sie bitte auch den Rest,
wo der Staat die Basis für solche Auswüchse liefert.
Das ist ein Prüfstein der ganzen Vorlage und wird
ein Hauptargument sein, sie zu bekämpfen, wenn
nicht ein loyaler Geist allumfassend in die Vorlage
hineindringt.

M. le Président: J'aimerais, Messieurs, que vous
évitiez autant que possible, à l'avenir, des allusions
personnelles déplaisantes à l'égard de collègues du
Conseil national.

Meierhans: Ich habe hier keine Interessen
irgendwelcher Art zu vertreten. Ich bin weder
Vciwaltungsrat einer Konzerngesellschaft, noch
Direktor eines Grossunternehmens, . das Patent-
und Urheberrechte ausbeutet. Ich habe auch keine
Prozesse vor Gericht geführt, um meine eigenen
Urheberrechte zu wahren, sondern ich spreche voll-
kommen frei. Das ist vielleicht gerade in dieser
Debatte ein gewaltiger Vorteil, völlig frei von
jeglichem Interesse nach dieser oder jener Richtung
zu sein.

Was beraten wir eigentlich? Wir beraten hier
den Grundsatz der Abweichungen von der Handels-
und Gewerbefreiheit. In diesem Artikel sind die
Gegenstände aufgeführt, wo der Bund in Abwei-
chung von der Handels- und Gewerbefreiheit legi-
ferieren kann, nicht muss. Wir stellen einfach die
Grundlagen fest, wo der Bund, falls Missstände in der
Anwendung der Handels- und Gewerbefreiheit sich
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ergeben sollten, Grundsätze in Abweichung der Han-
dels- und Gewerbefreiheit aufstellen kann. Wenn wir
also einen solchen Artikel über den Schutz der
Urheber-, Erfinder- und Patentrechte aufnehmen
würden, so bedeutete das nicht, dass, sofern keine
Missstände sich ergeben, der Bund auf diesem Ge-
biet legiferieren müsste. Er hat bloss die Möglich-
keit, sobald sich Missstände in der Handels- und
Gewerbefreiheit ergeben, einzugreifen. Ich glaube,
wir müssen dem Bund diese Kompetenzen geben,
nicht weil wir die bürokratischen Kompetenzen er-
weitern wollten, sondern einfach angesichts der
Tatsache, dass auf dem Gebiete der Urheber-, Er-
finder- und Patentrechte heute schon Missstände
festzustellen sind, gegen die einzuschreiten ein
öffentliches Interesse vorliegt.

Es gibt schutzwürdige Interessen nach ver-
schiedener Richtung. Man hat davon gesprochen,
ein solches Gesetz sei nicht etwa eine Beeinträch-
tigung der Erfinderrechte, des eigentlichen Produ-
zenten geistiger Leistung. Ich bin überzeugt, dass
ein solches Gesetz Bestimmungen zum Schütze der
Erfinder in Abweichung von der Handels- und
Gewerbefreiheit enthalten müsste. Es ist so, wie
Herr Duttweiler gesagt hat, dass man das auf allen
Gebieten festlegen muss, nicht nur auf dem Gebiet
der künstlerischen Produktion, dass effektiv der
Erfinder vor der Ausbeutung durch jene Gesell-
schaften geschützt werden muss, die sehr oft in
Notlage das Erfinderrecht abkaufen. Es ist keine
neue Erfahrung, dass sehr häufig der Erfinder ver-
hungert, währenddem die Gesellschaften, die diese
Erfindung ausbeuten, reich werden, gerade weil
diese schrankenlose Handels- und Gewerbefreiheit
solche Zustände schützt. Daher müssen wir die
Möglichkeit haben, bei solchen Auswüchsen der
Handels- und Gewerbefreiheit einzugreifen und
Einschränkungen auf diesem Gebiete zu treffen.

Dass aber nicht nur der Erfinder selbst, der
Produzent künstlerischer oder technischer Leistung,
ausgebeutet wird, sondern auch der Konsument,
unter dem Schutz der Handels- und Gewerbefreiheit,
wahllos ausgebeutet werden kann — ich sage nicht,
dass er immer ausgebeutet wird — ist eine Tat-
sache, die sicher von niemand in diesem Saale be-
stritten werden kann. Darum glaube ich, dass es
schutzwürdige Interessen gibt nicht nur für die
Erfinder und Urheber, sondern vor allem auch für
die Konsumenten. Darum wird der Rat gut daran
tun, dem Bund wenigstens die Möglichkeit offen
zu lassen, eingreifen zu können. In der Kommission
ist diese Möglichkeit nur mit Stichentscheid des
Präsidenten abgelehnt worden. Die Kommission
selbst hat mit 10 zu 10 Stimmen sich entschieden.
Das zeigt schon ohne weiteres, dass jedenfalls hier
nicht irgendwelche parteipolitische Konstellation
mitspielt, sondern dass wirklich andere Interessen
massgebend waren. Wenn Sie deshalb dem Bund
diese Kompetenz geben, in Abweichung von der
Handels- und Gewerbefreiheit gegen Missstände
auf diesem Gebiete einzugreifen, tun Sie das, was
Sie auf ändern Gebieten ohne weiteres bewilligen.
Sie schaffen hier keine neuen Zustände. Wenn wir
schon einen neuen Verfassungsartikel beraten, der
nicht nur heute oder morgen gelten soll, sondern
der bestimmt ist, auf Jahrzehnte hinaus definitiv
etwas zu regeln, so müss.en Sie voraussehen, dass

Missstände auf diesem Gebiet eintreten können, die
noch viel weiter gehen als heute. Darum müssen
Sie dem Bund die Möglichkeit geben, in Einschrän-
kung der Handels- und Gewerbefreiheit gegen diese
Missstände anzukämpfen. Würden wir ein Gelegen-
heitsgesetz machen, so könnte man sich vielleicht
damit abfinden,, dass momentan nichts geregelt
wird, aber wir schaffen hier ja kein Gelegenheits-
gesetz, sondern die Verfassungsgrundlage, die auf
Jahrzehnte hinaus auf dem Gebiete der Wirtschaft
definitiv etwas regeln soll, nämlich die Verhältnisse
vom Erfinder zum Konsument, vom Konsument
zum Produzent. Weil dem so ist, müssen wir vor-
gehen, wie es die Minderheit Ihnen vorschlägt; wir
müssen dem Bund die Möglichkeit geben, sofern
sich Missstände auf diesem Gebiet ergeben, in Ab-
weichung von der Handels- und Gewerbefreiheit
zu handeln. Ich empfehle Ihnen deshalb, dem An-
trag, ich kann nicht sagen der Minderheit der
Kommission, sondern einer Hälfte der Kommission
zuzustimmen und den Antrag der ändern Hälfte
abzulehnen.

Bundesrat Obrecht: Herr Nationalrat Duttweiler
hat Herrn Nationalrat Rais sein Mandat als Mit-
glied des Verwaltungsrates einer Gesellschaft in
La Chaux-de-Fonds vorgehalten, einer Radiofabrik,
die 1933 oder 1934 gegründet worden ist, um auf
dem Platze La Chaux-de-Fonds Arbeit zu beschaf-
fen. Es war mein Amtsvorgänger, der es fertig
gebracht hat, die holländische Firma Philips zu
veranlassen, dass sie nicht mehr nur fertige Radio-
apparate in die Schweiz lieferte, sondern eine Fa-
brikationsstelle in der Schweiz selbst aufzog, damit
wenigstens ein Teil der Arbeit in der Schweiz ver-
richtet werden kann. Es ist mit dieser Lösung er-
reicht worden, dass in La Chaux-de-Fonds dauernd
etwa 200 Arbeiter und Arbeiterinnen ihr Brot ge-
funden haben. Damals hat mein Vorgänger im
Amt, Herr Bundesrat Schulthess, Herrn Rais er-
sucht, er möchte sich als Mitglied des Verwaltungs-
rates dieser Gesellschaft zur Verfügung stellen.
Herr Rais hat es getan, und wir waren ihm dankbar.
Ich bin es heute noch, und er verdient es nicht, dass
man ihm deswegen Anwürfe macht.

Sodann muss ich die Herren von der Hälfte
der Kommission — ich will nicht untersuchen, ob
es die bessere oder die weniger gute Hälfte ist —
darauf aufmerksam machen, dass sie mit ihrem
Antrag eigentlich gegen das Gesetz über den Ge-
schäftsverkehr verstossen. Denn wir stehen jetzt
mit bezug auf die Wirtschaftsartikel im Stadium
der Differenzenbereinigung. Das, was die sog. Min-
derheit vorschlägt, ist aber nicht eine Behebung
von Differenzen, sondern etwas vollständig Neues.
Sie vermehren also die Differenzen, statt sie zu
bereinigen. Ich habe darüber nicht zu entscheiden ;
es ist Sache des Herrn Präsidenten zu befinden,
ob er diesen Antrag noch zulassen will oder nicht.
Jedenfalls wollen wir materiell darüber sprechen,
denn es ist jetzt schon viel darüber gesprochen
worden.

Herr Nationarrat Duttweiler hat heute erklärt,
er möchte mit seinem Antrag die Chancen dieser
Wirtschaftsartikel verbessern. Ich wäre der erste,
der Anlass hätte und bereit wäre sich zu freuen,
wenn ich Herrn Nationalrat Duttweiler unter den
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Freunden der Vorlage finden würde. Bisher hatte
ich nicht den Eindruck, dass die Arbeit des Herrn
Duttweiler in der Kommission oder hier im Rate
darauf gerichtet sei, die Chancen der Wirtschafts-
artikel zu verbessern. Ich weiss nun nicht, ob ein
Wandel Platz gegriffen hat; aber es gehört zu
meiner Natur, dass ich mich nicht so leicht umstellen
kann, wenn ich einmaL misstrauisch geworden bin.
Und gerade in diesem Falle fällt mit eine Um-
stellung schwer; denn ich erinnere mich an fol-
gendes: Nachdem ich letztes Jahr in Zürich in
einer grossen Versammlung zum erstenmal über
die Wirtschaftsartikel gesprochen hatte, berief die
Organisation Duttweilers 8 oder 10 Tage nachher
eine andere Versammlung ein. Ich wurde auch ein-
geladen, bin aber nicht hingegangen. Dort hat
einer der Votanten — ich. bin nicht mehr ganz
sicher, ob es Herr Duttweiler selbst oder Herr
Nationalrat Walder war, ich habe nicht mehr Zeit
gehabt, das festzustellen, aber ich habe das Referat
irgendwo in meinem Pult, Sie können es also nicht
abstreiten — auch von. den Urheberrechten ge-
sprochen und ungefähr folgendes gesagt: Sehen
Sie, werte Zuhörer, was nun dieser Bundesrat im

.Schilde führt. Wenn der Rasierapparat Gillette
•noch nicht erfunden wäre, wenn er erst erfunden
würde, nachdem die Wirtschaftsartikel angenom-
men sind, dann würde der Bundesrat verfügen:
Dieser Gillette-Apparat darf in der Schweiz nicht
fabriziert und verkauft werden, weil sonst die
Coiffeure brotlos werden. Wir hätten also, nach
den Worten des Redners, die Absicht, technische
Erfindungen zu verhindern im Interesse der Arbeits-
erhaltung. Ich habe darauf bei Gelegenheit geant-
wortet, so etwas sei in den Wirtschaftsartikeln gar
nicht vorgesehen, und ich musste Protest erheben,
dass man uns solche Absichten unterschiebt.

Was geschieht nun heute ? Heute kommt Herr
Duttweiler mit einem Antrag, der uns die Ermäch-
tigung geben soll, eine solche Erfindung zu verbie-
ten; denn wenn wir die Handels- und Gewerbe-
freiheit im Gebiete der Erfinderrechte übergehen
dürfen, so geben Sie dem Bundesrate das Recht,
eine Erfindung zu verbieten und deren Verwertung
einfach nicht zuzulassen. Verfolgt nun etwa Herr
Duttweiler mit seinem Antrag den Hintergedanken,
das Beispiel vom Gillette-Apparat wieder aufleben
zu lassen, wenn wir mit den Wirtschaftsartikeln
vor das Volk ko/nmen ? Ich sage Ihnen das nur,
um Ihnen begreiflich zu machen, dass wir gegen-
.über der Versicherung des Herrn Duttweiler etwas
vorsichtig sein müssen.

Nun aber zur Sache. Ich muss zunächst eine
Erklärung abgeben, damit wir den Beschluss des
Ständerates fallen lassen können. Diese Ausdeh-
nung der Kompetenz zur Abweichung von der
Handels- und Gewerbefreiheit in bezug auf die
Verwertung der Urheberrechte ist erst in der
ständeräthchen Kommission Gegenstand der Be-
ratung geworden. Der Bundesrat hatte einen sol-
chen Antrag nicht gestellt. Dieser Beschluss ist
nachträglich auf Wunsch des Direktors des eidge-
nössischen Amtes für geistiges Eigentum gefasst
worden. Der Direktor dieses Amtes möchte die
Verwertung der Urheberrechte musikalischer Kom-
positionen einer schweizerischen Gesellschaft über-
tragen, die eine Monopolstellung erhalten sollte.

Diese Neuordnung sei deshalb nötig, damit diese
Gesellschaft existieren und aufkommen könne ge-
genüber einer viel stärkeren und heute dominie-
renden französischen Gesellschaft. Er glaubte, es
sei notwendig, in Art. 31 bis, Abs. 2, eine ausdrück-
liche Bestimmung aufzunehmen, die es erlaubt,
von der Handels- und Gewerbefreiheit in dem Sinne
abzuweichen, dass man den Autor eines musika-
lischen Werkes zwingt, sein Urheberrecht der
schweizerischen Gesellschaft zur Verwertung zu
übertragen. Nun hat aber die nähere Prüfung
folgendes ergeben:

Wenn im Gebiete der Verwertung musikalischer
Urheberrechte ein Missbrauch eintritt, weil die
Gesellschaft, die diese Urheberrechte verwertet,
sich eine Monopolstellung hat verschaffen können,
dann können wir uns auf die Bestimmung in Lit. c
über das Kartellwesen berufen; denn es ist nicht
nur die Rede von „Kartellen", sondern vom „Kar-
tellwesen". Wir verstehen darunter Zusammen-
schlüsse, die sich eine Machtstellung verschaffen
konnten und dann diese Machtstellung missbräuch-
lich ausnützen. Wenn dem so ist, können wir Be-
stimmungen erlassen gestützt auf diese Lit. c.

Was nun aber die Stellung des Autors selbst,
also des Inhabers eines musikalischen Urheber-
rechtes anbetrifft, so erteilt ihm ja der Bund das
Urheberrecht und zwar auf Grund eines schwei-
zerischen Gesetzes, das erlassen worden ist gestützt
auf Art. 64 der Bundesverfassung. Der Bund kann
ihm. deshalb vorschreiben, dass er sein Urheber-
recht der schweizerischen Gesellschaft zur Verwer-
tung übertragen muss. Diese Möglichkeit ergibt
sich aus Art. 64 der Bundesverfassung. Das hat
mit der Handels- und Gewerbefreiheit gar nichts
zu tun. Wir verleihen dem Manne ein Urheberrecht,
wir schützen ihn in seiner Autorschaft. Aber wir
sagen: „Die Praxis erfordert, dass du deinen Schutz
suchst bei der schweizerischen Gesellschaft und
dich nicht unter das Diktat einer ausländischen
Gesellschaft stellst." Das lässt sich auf diesem Wege
gegenüber dem Autor erreichen. Wir werden also
gesetzgeberische Massnahmen treffen können zum
Schütze der Autoren gegenüber der Gesellschaft,
und zwar aus dem Art. 64, der dem Bund die Ge-
setzgebung „über das Urheberrecht an Werken der
Literatur und Kunst" überträgt. Im übrigen ist
der Bundesrat heute der Auffassung, es sei voll-
ständig überflüssig, in den Wirtschaftsartikeln die
Verwertung der Urheberrechte noch besonders zu
erwähnen. Ich habe diese Bestimmung von Anfang
an ab einen Fremdkörper empfunden und ich bin
nun eigentlich persönlich glücklich, dass Mittel und
Wege gefunden wurden, diese Bestimmung fallen
zu lassen. Der Direktor des eidg. Amtes für geisti-
ges Eigentum findet sich damit ab, dass man diese
Bestimmung streicht, gestützt auf die Zusicherung,
dass wir die von ihm geplante'Gesetzgebung auf
Art. 64 der Bundesverfassung basieren werden.

Aehnlich verhält es sich in bezug auf die Patent-
rechte, die Erfinderrechte und die Markenschutz-
rechte. Auch da hat der Bund bereits das Gesetz-
geburigsrecht. Art. 64 unserer Verfassung sagt
ausdrücklich, dass dem Bunde die Gesetzgebung
zustehe „über den Schutz gewerblich verwertbarer
Erfindungen mit Einschluss der Muster und Mo-
delle". Der Bund hat von dieser verfassungs-
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massigen Kompetenz Gebrauch gemacht und gesetz-
liche Bestimmungen über den Erfinderschutz und
über den Markenschutz in der Schweiz erlassen.
Derjenige, der den Erfinderschutz zugesprochen er-
halten hat von den zuständigen Bundesorganen,
oder den Markenschutz von der schweizerischen
zuständigen Amtsstelle, geniesst in der Schweiz
den Erfinderschutz resp. den Markenschutz. Zur
Zeit, als man diese Gesetze ausgearbeitet hat, war
man ganz anders eingestellt als heute. Man glaubte,
das Schwergewicht müsse darauf gelegt werden,
dass der Erfinder weitgehend geschützt werde. Man
hat den Erfinderschutz auf 15 Jahre ausgedehnt.
Derjenige, der für eine Erfindung den behördlichen
Schutz in Form eines Patentes bekommt, geniesst
für 15 Jahre ein Monopol für seine Erfindung. Für
Medikamente wurde die Frist auf 10 Jahre be-
schränkt. Nach Ablauf dieser 15 oder 10 Jahre ver-
fällt die Erfindung der Allgemeinheit." Nun liegt
es doch auf der Hand, dass die Schutzfrist für den
Wert einer Erfindung massgebend ist. Wenn Sie
für eine Erfindung das Monopol für 50 Jahre gäben,
bekäme der Erfinder viel mehr dafür, d. h. die
Gesellschaft, die das Patent erwirbt, würde viel
mehr aufwenden als bei nur lOjährigem Schutz.

Wird bei der gegenwärtigen Regelung, wo 15
resp. 10 Jahre lang ein Monopol geschaffen wird,
das in der Regel vom Erfinder auf eine Verwer-
tungsgesellschaft übergeht, Missbrauch getrieben
oder nicht ? Wenn ja, so ist nichts einfacher, als
dem Missbrauch abzuhelfen, indem die Frist re-
duziert wird. Je kurzfristiger die Erfindungs-
patente erteilt werden, um so weniger Wert werden
sie haben. Wir werden uns aber eine solche Ver-
kürzung zweimal überlegen müssen, denn in einer
Zeit der Arbeitslosigkeit dürfen wir die Erfindungs-
lust nicht drosseln. Wir haben ein grosses Interesse
daran, dass sie bestehen bleibt. Sie hängt wesent-
lich davon ab, was für eine Chance der Erfinder
mit seiner Erfindung hat. Die Chance wiederum
hängt davon ab, für wie lange wir für die Ausbeu-
tung der Erfindung eine Monopolstellung gewähren.

Wenn der heutige Zustand nicht befriedigen
sollte, braucht es nicht einen neuen Verfassungs-
artikel, sondern eine Aenderung des Gesetzes über
die Erfindungspatente. Das Gesetz i=t schon da
und ist nach ganz bestimmten Gesichtspunkten
aufgebaut worden. Wenn die Zeit heute andere
Gesichtspunkte erfordert, können sie durch eine
Revision des Gesetzes Berücksichtigung finden.

Wenn der Staat einen Erfinderschutz gewährt,
hat er auch das Recht, ihn so zu gestalten, dass
Missbräuche ausgeschlossen sind. Dazu brauchen
Sie keine Extrabestimmung zur Abweichung von
der Handels- und Gewerbefreiheit zu treffen.

Genau so verhält es sich mit den Fabrik- und
Handelsmarken. Der Markenschutz ist ebenfalls
gesetzlich geregelt. Wenn er zum Missbrauch, zur
Ausbeutung durch unverschämt hohe Preise führt,
haben wir die Möglichkeit und die Pflicht, an den
Markenschutz Bedingungen zu knüpfen, die einen
solchen Missbrauch ausschliessen. Bei der Gesetz-
gebung über den Markenschutz sind wir verpflichtet,
die Gesamtheit vor Missbräuchen zu schützen. Ich
gebe ohne weiteres zu, dass das bisher in ungenü-
gendem Masse geschehen ist. Aber ich muss Sie
darauf aufmerksam machen, dass es ausserordent-

lieh schwierig sein wird, hier Remedur zu schaffen.
Das eidg. Amt für geistiges Eigentum teilt mir mit,
dass zur Zeit 70 000 Marken schweizerischer Pro-
venienz und 60 000 Marken ausländischer Prove-
nienz rechtsgültig deponiert sind. Stellen Sie sich
die Aufgabe des Bundes vor, wenn er für 130 000
Markenartikel den gerechten Preis ermitteln, vor-
schreiben, überwachen und durchführen müsste.
Das wäre eine ganz gewaltige neue Aufgabe für
die Bundesinstanzen. Die Frage, ob man das ma-
chen wolle oder nicht, stellt sich bei der Revision
der Verfassungsartikel nicht, denn Art. 64 der
Bundesverfassung gäbe die Kompetenz, die 130 000
Markenschutzrechte in bezug auf die Preise zu
reglementieren, eben aus der Ueberlegung heraus,
dass der Staat bei Erteilung von Monopolen die
Allgemeinheit gleichzeitig vor Missbrauch schützen
muss.

Deshalb kommen wir zum Schluss, der Antrag
sei als Bestandteil der Wirtschaftsartikel vollstän-
dig überflüssig. Wenn Herr Duttweiler und seine
Mitunterzeichner der Meinung sind, unsere Patent-
und Markenschutzgesetzgebung sei nicht mehr
à jour und sollte revidiert werden, so mögen sie
entsprechende Motionen oder Postulate stellen.
Aber eine Bestimmung in die Verfassung aufzu-
nehmen, um die Möglichkeit zu schaffen, von der
Handels- und Gewerbefreiheit abzuweichen, er-
übrigt sich vollständig. Deshalb möchte ich die
Wirtschaftsartikel nicht mit diesen Bestimmungen
belasten und bitte Sie, dem Antrag auf totale
Streichung der Lit. d zuzustimmen. Das ist" die
einzig richtige, saubere und konsequente Lösung.

Meierhans: Herr Bundesrat Obrecht erklärte
vorhin, er frage sich, ob der Antrag der Minderheit
mit dem Geschäftsreglement vereinbar sei, und er
sagt, dass von neuem Differenzen zu den Beschlüs-
sen des Ständerates geschaffen werden müssten.
Herr Bundesrat Obrecht widerlegt sich selbst mit
dem Schlussantrag, denn er beantragt Streichung
dessen, was der Ständerat beschlossen hat. Das ist
auch eine Differenz, genau so gut wie die Erweite-
rung. Deshalb ist dieser Antrag durchaus der Ab-
stimmung wert.

Walder: Herr Bundesrat Obrecht hat mich
unzutreffend zitiert. Als ich in Zürich einen Vortrag
hielt, war nie die Rede davon, dass der Staat aus
Patentrechtsgründen irgendwie eingreifen würde,
sondern er hat aus ändern Motiven eingegriffen.
Wenn man in irgend einem Kanton den Gebrauch
von Baggern verboten hat, geschah es nie unter
Berufung auf das Patentrecht, sondern infolge der
Arbeitslosigkeit. Das Patentrecht hat mit dem
absolut nichts zu tun, was ich damals gesprochen
habe. Im übrigen bestätige ich, dass Herr National-
rat Duttweiler mit seinem Antrag in keiner Weise
bezweckt, die Auswertung von Patenten irgendwie
zu verbieten. Er will absolut nicht, dass der Staat
in diesem Sinne eingreife, sondern im Gegenteil,
dass unter Umständen Zwangslizenzen erteilt wer-
den. Das ist eine der wichtigsten Absichten, die
er verfolgt hat. Im übrigen finde ich auch, dass
die Berufung auf die Bestimmungen über Kartelle,
die Herr Bundesrat Obrecht angezogen hat, absolut
.unrichtig ist. Gerade bei den Markenrechten kommt
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es vor, dass eine Einzelfirma diese Markenrechte
in unzulässiger Weise ausbeutet. Da finden die
Bestimmungen über Kartelle absolut keine An-
wendung, können nicht angezogen werden. Aus
diesem Grunde bitte, ich Sie, die Anträge von
Herrn Duttweiler zu unterstützen.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit

(Streichung) 77 Stimmen
Dagegen 60 Stimmen

Abs. 3.
Antrag der Kommission.

Mehrhei t :
Streichen.

Minderhei t
(Schirmer, Abt, Billieux, Bürki, Eder, Meili, Musy,

Nietlispach, Scherer-Basel, Scherrer-St. Gallen,
Stampf li) :

... Lit. a, für das Gastwirtschaftsgewerbe und
die Lichtspieltheater können auch ...

Antrag Berthoud, Cottier, Picot.
Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Neuer Antrag des Bundesrats.
Einschränkende Vorschriften im Sinne von

Abs. 2, Lit. a, gültig für das Gastwirtschaftsgewerbe
und die Lichtspieltheater, können auch von den
Kantonen erlassen werden.

Eventualantrag Herzog.
3 Einschränkende Vorschriften im Sinne von

Abs. 2, Lit. a, gültig für das Gastwirtschaftsgewerbe
(Alkoholwirtschaften, Warenhaus-Automaten und
Selbstbedienungsrestaurants) und die Lichtspiel-
theater, können auch von den Kantonen erlassen
werden.

AI. 3.
Proposition de la commission.

Majorité:
Biffer.

Minori té
(Schirmer, Abt, Bilieux, Bürki, Eder, Meili, Musy,

Nietlispach, Scherer-Bâle, Scherrer-St-Gali,
Stampfli) :

3 ... édicter pour le métier d'aubergiste et ...

Proposition Berthoud, Cottier, Picot.
Adhérer au texte du Conseil des Etats.

Nouvelle proposition du Conseil fédéral.
Les cantons aussi peuvent édicter, au sens du

2e alinéa, lettre a, des dispositions restrictives sur
le métier d'aubergiste et les cinématographes.

Amendement éventuel Herzog.
3 Les cantons aussi peuvent édicter, au sens du

2e alinéa, lettre a, des dispositions restrictives sur
le métier d'aubergiste (débits de boissons alcoo-
liques, automates de grands magasins et restaurants-
automates) et les cinématographes.

M. le Président: Nous sommes en présence de
toute une série de propositions: une nouvelle pro-

position du Conseil fédéral, une de la majorité, une
de la minorité de la commission, plus celle de M.
Berthoud, celle de M. Picot et celle de M. Herzog.

Nietlispach, Berichterstatter der Mehrheit: In
einem neuen Abs. 3 des Art. 31 bis hat der Stände-
rat eine Bestimmung aufgenommen: „Vorschriften
im Sinne von Art. 31 bis, Abs. 2, Lit. a, für Hand-
werk, mittelständischen Kleinhandel, Gastwirt-
schafts- und Kinematographengewerbe können auch
von den Kantonen erlassen werden." Dieser vom
Ständerat beschlossene Abs. 3, der dem Wunsch
der Kantone nach vermehrten Kompetenzen ent-
gegenkommt, schafft eine der wichtigsten Diffe-
renzen gegenüber der nationalrätlichen Schluss-
nahme. Der Beschluss des Nationalrates wies die
Kompetenzausscheidung zwischen Bund und Kan-
tonen, so weit es Massnahmen betraf, welche in
Abweichung von der Handels- und Gewerbefreiheit
getroffen werden dürfen, auf den Weg der Aus-
führungsgesetzgebung. Der Ständerat dagegen will
in der Verfassung bereits bestimmte Gebiete nen-
nen, auf denen die Kantone, in gleicher Weise der
Bund, unter Abweichung von der Handels- und
Gewerbefreiheit Massnahmen treffen und Vor-
schriften erlassen können. Diese Kompetenzen be-
schränken sich nach der Schlussnahme des Stände-
rates auf das Gebiet des Handwerks, des mittel-
ständischen Kleinhandels sowie des Gastwirtschafts-
und Kinematographengewerbes. Es geschah dies
aus der Ueberlegung heraus, dass es sich hier zum
Unterschied von der Industrie um Wirtschafts-
zweige mehr regionalen Charakters handle.

Was das Wirtschaftsgewerbe anbelangt, besassen
die Kantone für die Alkoholwirtschaften bereits
Kompetenzen auf Grund von Art. 32 quater. Mit
dem Begriff Gastwirtschaftsgewerbe sollen auch die
alkoholfreien Betriebe erfasst und damit die Kan-
tone in die Lage versetzt werden, Massnahmen
gegen die Mika und Selbstbedienungsrestaurants
erlassen zu können. Da die vom Ständerat be-
schlossene Formulierung die Frage offen liess, ob
sich die kantonale Kompetenz lediglich auf die
hier genannten Wirtschaftszweige beschränke oder
ob die Kantone befugt sein sollen, auch über andere
Wirtschaftszweige zu legiferieren, sofern sie dies
zum Schütze von Handwerk, mittelständischem
Kleinhandel, Gastwirtschafts- und Kinemato-
graphengewerbe als erforderlich erachten, hatte
das Volkswirtschaftsdepartement zur Fassung des
Ständerats den folgenden Zusatz beantragt: „So-
weit die kantonalen Vorschriften von der Handels-
und Gewerbefreiheit abweichen, dürfen sie sich nur
auf diese Wirtschaftszweige beziehen." Nach einer
langen Diskussion und einem halben Dutzend von
Abänderungsanträgeri wurde in eventueller Ab-
stimmung der folgende vom Departement des
Innern vorgeschlagene Antrag angenommen: „Vor-
schriften im Sinne von Abs. 2, Lit. a, können für
das Gastwirtschaftsgewerbe und kinematographi-
sche Schaustellungen auch von den Kantonen er-
lassen werden. Soweit die kantonalen Vorschriften
von der Handels- und Gewerbefreiheit abweichen,
dürfen sie sich nur auf diese Wirtschaftszweige
beziehen." Dieser Antrag wurde in eventueller
Abstimmung mit 14 gegen 9 Stimmen angenommen.
Entscheidend für diese Einschränkung gegenüber
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der ständerätlichen Schlussnahme war die Ueber-
legung, dass die Abgrenzung zwischen Industrie
und Handwerk in der Praxis sehr schwierig sei und
noch von keinem Staat befriedigend habe gelöst
werden können. Es wurde bereits darauf hin-
gewiesen, dass als Kriterium der Grenzziehung
nicht etwa die Unterstellung unter das Fabrik-
gesetz angesehen werden könne, da unter den ca.
8000 dem Fabrikgesetz unterstehenden Betrieben
ca. 3000 handwerkliche Betriebe seien. Für die
Aufnahme des auch die alkoholfreien Wirtschaften
umfassenden Wirtschaftsgewerbes war bestimmend
die in vielen Landesgegenden zu konstatierende
empfindliche Krisis des Wirtschaftsgewerbes, das
insbesondere in den städtischen Gemeinden unter
den sich beständig mehrenden und keiner Bedürfnis-
klausel unterstehenden alkoholfreien und Selbst-
bedienungsrestaurants zu leiden habe.

Schlussendlich wurde dieser in eventueller Ab-
stimmung angenommene Antrag, der heute als
Minderheitsantrag Schirmer erscheint und dem-
gegenüber der Bundesrat einen Antrag gestellt hat,
der vom Antrag Schirmer nur in redaktioneller
Beziehung abweicht, mit 14 gegen 9 Stimmen
abgelehnt und damit Abs. 3 des Art. 31 bis ge-
strichen. Für diesen Streichungsantrag wurde in
der Diskussion geltend gemacht, dass der Art. 32,
Abs. 2, der die Kompetenzausscheidung zwischen
Bund und Kantonen auf den Weg der Gesetz-
gebung weist, genüge und als zweckmässiger sich
erweise als die verfassungsrechtliche Festlegung.
Die Befürworter einer Streichung des Abs. 3,
soweit er sich auf das Kinematographengewerbe
bezieht, beriefen sich auch auf einen Bericht des
Departements des Innern, das mit Rücksicht auf
die Tatsache, dass es sich nicht nur um den wirt-
schaftlichen Schutz des Kinematographengewerbes,
sondern vor allem um die Wahrung kultureller
Landesinteressen handle, die Auffassung vertrat,
dass die Filmgesetzgebung auch nach der ver-
fassungsrechtlichen Seite hin als Ganzes behandelt
und nicht vorgängig des gesamten Fragenkomplexes
eine Verfassungsnorm über ein Teilgebiet aufge-
stellt werden soll. Die Kommissionsmehrheit be-
antragt Ihnen daher die gänzliche Streichung des
Abs. 3.

M. Raïs, rapporteur de la majorité: Le Conseil
des Etats propose ici un nouvel alinéa que la majo-
rité de la commission vous demande de repousser,
tandis qu'une autre proposition, de MM. Berthoud
et Picot, en demande le maintien.

Il s'agit ici d'une adjonction importante, intro-
duite par l'autre Chambre, puisqu'elle autoriserait
les cantons à légiférer en matière d'artisanat, de
commerce de détail, de métier d'aubergiste et de
cinématographes, mais — insistant sur ce point —
en dérogation au principe de la liberté du commerce
et de l'industrie.

Une minorité de la commission voudrait que ce
droit ne fût accordé qu'en matière de métier d'au-
bergiste et d'industrie du cinématographe. A vrai
dire, si l'on n'accepte pas les dérogations cantonales
pour l'artisanat et le petit commerce, on ne voit
pas ce qui motiverait la dérogation pour le métier
d'aubergiste et le cinématographe, ceci d'autant
moins que ces deux branches peuvent déjà faire

l'objet de dispositions cantonales de police et que
le Tribunal fédéral a toujours consacré le droit des
cantons d'édicter en cette matière des dispositions
qui revêtent souvent un caractère très restrictif.
La législation sur le métier d'aubergiste relève des
cantons depuis 1885.

Cette proposition de la minorité d'autoriser les
cantons à légiférer en matière d'exploitation d'au-
berges et de cinémas est reprise aujourd'hui par le
Conseil fédéral et par notre collègue M. Herzog,
lequel voudrait, en outre, voir préciser que les
restaurants automatiques et les automates de grands
magasins seront compris dans la notion du métier
d'aubergiste.

Or, convient-il de donner aux cantons le droit
de restreindre la liberté dans le domaine de l'arti-
sanat et du petit commerce de détail ? La commis-
sion dans sa majorité estime que non, pour les
raisons suivantes:

Le principe qui doit dominer et auquel il faut
rester attaché autant que faire se pourra est celui
de la liberté du commerce et de 1' ndustrie sur toute
l'étendue de la Confédération. Ceux qui sont les grands
défenseurs de ce principe trouvent que c'est déjà
beaucoup que la Confédération doive y déroger
occasionnellement, dans certaines de ses lois sous
l'empire de nécessités économiques. Ceux qui jugent
que ces dérogations-à la liberté sont un mal et qu'il
faut le plus possible éviter l'ingérence de l'Etat,
estiment que ce serait une erreur que de permettre
aux cantons de légiférer dans ce qu'ils appellent
une mauvaise direction et que l'on se trouverait
en présence d'un fédéralisme de mauvais aloi, d'un
recul considérable. Telle est, en particulier, l'opinion
du Vorort de l'Union suisse du commerce, qui
demande instamment que cette restriction supplé-
mentaire à la liberté du commerce ne soit pas auto-
risée en faveur des cantons. L'artisanat, d'ailleurs,
sort aujourd'hui de son cadre local et il existe en
cette matière une interpénétration entre les cantons.
Il ne faudrait pas, sous prétexte de fédéralisme, que
nous aboutissions à un chaos. Je suis, moi aussi,
un défenseur du fédéralisme; mais j'estime qu'il ne
faudrait pas non plus qu'il finisse par nous rendre
aveugles et que sous couleur de faire du fédéralisme,
on en arrive à le discréditer tout à fait. Ceux qui
croiraient que par une telle disposition on pourrait,
sur le terrain cantonal, réglementer les grands
magasins, font erreur, car le texte proposé par le
Conseil des Etats ne dit pas que pour protéger le
petit commerce encourrait imposer des restrictions
à de grandes entreprises.

Votre commission vous propose donc de re-
pousser l'adjonction du texte constitué par l'alinéa 3
que propose le Conseil des Etats.

Elle estime que les attributions entre les cantons
et la Confédération en matière de politique écono-
mique doivent se répartir de la manière suivante:

a. les cantons conservent le droit de légiférer en
respectant le principe de la liberté du commerce et
notamment d'édicter des dispositions sur l'exercice
du commerce et de l'industrie et sur l'encourage-
ment de l'économie. Ce droit leur a été réservé
expressément par l'art. 31.

b. En outre, la Confédération réservera aux can-
tons, en tant qu'ils ne sont pas déjà compétents en
vertu de leur propre droit, les domaines et les tâchés
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qui ne nécessitent pas une réglementation fédérale.
Les cantons pourront être autorisés à restreindre
de leur côté la liberté du commerce dans les domaines
où. la Confédération possède elle-même ce droit en
vertu de l'art. 31 bis, al. 2, et ceci par la voie de la
législation d'exécution qui sera établie en vertu de
l'article constitutionnel. Il n'est pas nécessaire pour
cela, comme nous le propose le Conseil des Etats,
de désigner dans la Constitution même certains
domaines où les cantons puissent, comme la Con-
fédération, prendre des mesures restrictives de la
liberté du commerce.

Ceux qui croient, et nous l'avons entendu dire,
que la loi Duboule édictée à Genève aurait trouvé
grâce devant le Tribunal fédéral si une telle disposi-
tion y avait existé sont dans l'erreur, car l'art. 64
de la Constitution et le Code fédéral des obligations
feraient obstacle à l'adoption d'une pareille loi.

Nous vous prions donc de vous rallier à la pro-
position de la majorité de la commission, c'est-à-dire
de supprimer ce troisième alinéa.

Schirmer, Berichterstatter der Minderheit: Ich
könnte mich zur Begründung meines Minderheits-
antrages sehr kurz fassen, da der Bundesrat in-
zwischen diesen Minderheitsantrag zu dem seinigen
gemacht hat. Es besteht zwischen der Auffassung
des Bundesrates und der Minderheit nur ein ganz
kleiner Unterschied. Der Bundesrat will sagen
„über das Gastwirtschaftsgewerbe und die Licht-
spieltheater", währenddem wir uns an die stände-
rätliche Fassung halten „für das Gastwirtschafts-
gewerbe und die Lichtspieltheater". Das mag eine
kleine juristische Spitzfindigkeit sein. Ich glaube,
mich im Namen der ändern Kommissionsmitglieder
dem bundesrätlichen Antrag anschliessen zu können.
Damit wird die Sache etwas vereinfacht. Damit
habe ich zu diesem Minderheitsantrag gesagt, was
ich ausführen wollte. Das ändere haben die Bericht-
erstatter bereits erwähnt.

Ich möchte aber bei diesem Anlass noch einige
Ausführungen machen über das Verhältnis zu den
Kantonen. Wir haben diese Frage schon in der
nationalrätlichen Kommission in der ersten Be-
ratung erörtert. Man glaubte aber dann, die An-
gelegenheit dem Ständerat überlassen zu sollen,
der es vielleicht etwas besser in der Hand hat,
den Kantonen ihre Stellung zu umschreiben. Nun
aber hat der Ständerat meines Erachtens diese
Frage am unrichtigen Ort gelöst; denn wenn er
diese Frage hätte grundsätzlich lösen wollen, so
hätte er das in .Art. 32 tun müssen, wo vom Gesetz-
gebungsrecht der Kantone gesprochen wird. Hier
hat er nun eine Fassung gewährt, die von zweifel-
hafter Bedeutung ist. Ich bestreite ausdrücklich,
dass wir im Gewerbe etwas dagegen haben; im
Gegenteil. Wir sind unter bestimmten Umständen
sogar dafür, den Kantonen gewisse Kompetenzen
einzuräumen. Das muss aber in einer Art und
Weise geschehen, die praktisch wirksam ist. Wenn
Sie nun den Kantonen das Gesetzgebungsrecht nach
Art. 31 bis, Abs. 2, Lit. a, geben wollen über das
Gebiet des Handwerks und namentlich des mittel-
ständischen Kleinhandels, so schaffen Sie nur eine
rudimentäre Gesetzgebungsbefugnis. Schon der
Bericht der Kommission hat gesagt, dass Hand-
werk und Industrie kaum von den ändern Zweigen

zu trennen seien, und dass es jedenfalls sehr schwer
halte, gewisse Gebiete, die nur das Handwerk
betreffen, herauszunehmen. Die Trennung nach
Fabrikgesetz und nicht Fabrikgesetz unterstellten
Betrieben ist unzweckmässig. Die Trennung nach
Arbeiterzahlen kann auch nicht angewendet werden.
So müsste man zu einer ganz neuen Methode
kommen. Das wird wahrscheinlich in der Gesetz
gebüng schon der Fall sein müssen; aber man wird
doch nicht in 25 Kantonen nach verschiedenen
Gesichtspunkten dies machen können. So hätten
wir wahrscheinlich ein grösseres Konglomerat von
Gesetzgebungsentscheiden, als wenn wir versuchten,
in Art. 32 eine Lösung zu finden. Noch fragwür-
diger ist die Kompetenz auf dem Gebiet des mittel-
ständischen Kleinhandels, wenn der Kanton nur
für den mittelständischen Kleinhandel legiferieren
kann. Ganz abgesehen davon, dass der Begriff des
mittelständischen Detailhandels auch kein klar um-
schriebener ist. Wenn ich mir die Geschäfte an der
Markt- und Spitalgasse in Bern, die grossen Detail-
geschäfte, ansehe, so frage ich mich oft, wo ich da
die Trennung machen müsste, welches Geschäft
zum mittelständischen Detailhandel gehöre und
welches eine solche Bezeichnung nicht mehr ver-
diene. Ich muss Ihnen offen gestehen, dass ich auf
diesem Gebiet ziemlich zu Hause bin, dass mir aber
ein Entscheid in vielen Fällen ausserordentlich
schwer fallen würde. Ich glaube also, wir bekämen
mit dieser Gesetzgebungsbefugnis an die Kantone
ein Geschenk von zweifelhafter Güte.

Etwas anders liegt die Sache beim Gastwirt-
schafts- und Kinematographengewerbe. Hier, han-
delt es sich um klar umschriebene Begriffe. Hier
kann man die Gesetzgebung den Kantonen wohl
überlassen. Da können auch keine grossen Schwie-
rigkeiten entstehen, weil man genau weiss, was das
Gastwirtschafts- und das Kinematographenge-
werbe ist.

Nun ist von individueller Seite beim Gast-
wirtschaftsgewerbe der Antrag gestellt worden,
ausdrücklich das Gesetzgebungsrecht der Kantone
nur auf die Alkoholwirtschaften zu beschränken.
Ich möchte, damit ich das Wort nicht noch ein,
anderes Mal verlangen muss, sagen, dass ich diesen
Antrag ablehne. Ich glaube, er würde auch den
alkoholfreien Wirtschaften nicht dienlich sein. Die
Inhaber alkoholfreier Wirtschaften führen diese
nicht nur um der blauen Augen ihres Volkes wegen.
Sie wollen auch ein Geschäft davon machen bezw.
sie wollen leben und ihre Existenz aus dem Betrieb
sichern. Aus Zürich weiss ich von ganz zuver-
lässiger Quelle, dass der Frauenverein, der diese
alkoholfreien Wirtschaften führt, es begrüssen
würde, wenn gewisse Einschränkungen geschaffen
würden auf diesem Gebiete; denn mit der Aus-
dehnung auch der alkoholfreien Betriebe wachsen
allerlei Auswüche. Es ist keine Rede davon, dass
die Gründung einer alkoholfreien Wirtschaft unter-
sagt würde, wo keine besteht. Wenn ein Bedürfnis
für eine solche Einrichtung vorliegt, so wird ihm
entsprochen werden. Aber dort, wo sich auf diesem
Gebiete Missbräuche ergeben, soll man Ein-
schränkungen erlassen können, wenn sie sich als
notwendig erweisen. Man tut sogar den guten
alkoholfreien Wirtschaften einen Dienst, wenn man
sie unter den Begriff „Gastwirtschaftsgewerbe" ein-
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reiht. Ich behalte mir vor, bei Art. 32 einen Antrag
zu stellen. Hier in Art. 31 bis, Abs. 3, genügt es
meines Erachtens, dem Antrag des Bundesrates
zuzustimmen. Wenn sich die Vertreter der Kan-
tone damit einig erklären können, die den Kantonen
glaubten vermehrte Kompetenzen geben zu sollen,
ist uns das auch recht. Wenn aber hier weitgehende
Kompetenzen an die Kantone geschaffen werden
sollen, so muss das bei Art. 32 geschehen und nicht
in einer unmöglichen Form in Art. Slbis, Abs. 2,
wo durch die ungenügende Definition der Begriff
zu grossen gesetzgeberischen Schwierigkeiten führen
würde.

Ich möchte Ihnen hier den Antrag des Bundes-
rates empfehlen. Ich behalte mir aber vor, bei
Art. 32 noch einmal auf die Sache zurückzu-
kommen.

M. Cottier: Nous ne nous faisions pas beaucoup
d'illu'ion, mon collègue Berthoud et moi, lorsque
nous déposions, hier, la proposition de nous en tenir,
pour l'art. 31, ch. 2, au texte adopté par le Conseil
des Etats. Et je m'imagine que, de son côté, M. le
conseiller national Aeby ne pensait pas, en déve-
loppant avec le talent et la conviction que nous lui
connaissons, une proposition analogue à la nôtre,
reporter la majorité des suffrages de cette salle.
Battus parce que nous voulions sauvegarder les
intérêts de nos cantons et la cause du fédéralisme,
nous nous inclinons.

Nous nous inclinons en regrettant cette incom-
préhencion dont on fait preuve ici, chaque fois que
l'on veut défendre les maigres prérogatives can-
tonales qui nous restent. Nous nous inclinons ; mais,
une fois encore, nous pensons qu'il est de notre
devoir de revenir à la charge.

Notre commission propose de biffer l'alinéa 3
de l'art. 31bi<-, admis par le C^n^eil des Etat0. Une
forte minorité de la commis'i~>n suggère de laisser
aux cantons le droit d'édicter pour le métier d'au-
bergiste seulement des dispositions au sens du 2e

alinéa, lettre a, de cet article.
Nous sommes entièrement d'accord sur cette

suggestion, car il est urgent de prendre des mesures
contre les restaurants dits automatiques et de com-
battre la pléthore de restaurants sans alcool qui
font aux aubergistes une concurrence très forte.
Soumis à patente, les aubergistes doivent être pro-
tégés et nous devons entendre leur cri d'alarme.
Mais nous pensons qu'il faut admettre le texte en-
tier du Conseil des Etats et non pas seulement le
passage relatif aux aubergistes et aux cinémato-
graphes, selon -la dernière proposition du Conseil
fédéral.

Très sagement, le Conseil des Etats entend au-
toriser les cantons à édicter des dispofitions nette-
ment limitées, claires et précises pour l'artisanat,
le petit commerce de détail, le métier d'aubergiste
et les cinématographes.

Que M. Duttweiler s'insurge contre cette dis-
position, je le comprends. On est habitué hélas ici
à voir souvent les intérêts particuliers avoir le pas
sur l'intérêt général. Mais que la majorité de la
commission l'ait suivi, je ne le comprends pas.

Répéter ce qu'est aujourd'hui la situation du
petit commerce et de l'artisanat? A quoi bon! Il
faut être aveugle pour ne pas se rendre compte

que ces branches d'activité s'étiolent, souffrent et
se meurent. M. le président Vallotton recomman-
dait, il y a un instant, d'éviter les attaques per-
sonnelles d'un- député à un autre député. Le chef
du groupe des indépendants a tellement et FÌ lourde-
ment utilisé ce genre de procédés que M. le Président
ne m'en voudra pas fi, exceptionnellement, je ne
suis pas ses conseils. Mais j'y mettrai des formes.

Avec le tact, la courtoisie, la délicatesse et
l'esprit qui le caractérisent et qui lui valent une
popularité d'un alni que je n'accompagnerai d'au-
cun qualificatif, M. Duttweiler déclarait ici, il n'y
a pas très longtemps, que la détresse des classes
moyennes du commerce et de l'artisanat n'existait
que dans l'imagination des secrétaires des crgani-
°ations professionnelles intéressées. Cette affirma-
tion était ponrtuée de vilenies en gros, en mi-gros
et en détail à l'adresse de citoyens qui défendent
une cause juste, une .cause saine et une cause na-
tionale au premier chef. Je m'honore d'être de ceux-
là et, croyez bien, je suis placé pour connaître la
"ituation de nos petits commerçants et artisans.
Situation tragique et désespérée. Leur seul e?prir!
Cette revision des articles économiques qu'ils atten-
dent avec une impatience d'autant plus grande
qu'ils sont au bord du gouffre. Ils ont «tenu»
jusqu'à présent parce que ce sont des hommes
d'action, des hommes énergiques, persévérants,
dignes dans le malheur et l'adversité. Mais il n'y
a plus une minute à perdre. Il faut à tout prix et
très rapidement faire quelque chose pour eux. Ce
quelque chose, le Conseil des Etats nous le propose.
Je m'en voudrais, en passant, de ne pas remercier
très sincèrement M. le Chef du Département fédéral
de l'Economie publique, M. le conseiller fédéral
Obrecht qui sait, lui aussi, la grande détresse de
nos classes moyennes commerciales et artisanales.
Il a créé une commission d'enquête pour apprécier
les ravages de l'Uniprix à Vevey. J'ai, Monsieur
le Conseiller fédéral, une grande estime pour les
experts en particulier et les économistes en général.
Vous me permettrez cependant de vous dire, avec
une franchise bien respectueuse, que le travail des
experts que vous avez délégués à Vevey ne m'a pas
— oh! mais pas du tout — impressionné. Je ne me
prononcerai pas sur les procédés étranges dont on
a usé à l'égard du «Comité d'action» qui fut mis
en demeure de fournir sa documentation dans un
laps de temps record, alors que la plus large tolé-
rance et les délais les plus longs furent accordés aux
puissants dirigeants des magasins à prix uniques.
M. le Conseiller fédéral, vous n'en êtes, je le sais,
pas responsable. Ces experts vraiment expérimentés
ont travaillé des mois et des mois pour arriver à la
conclusion magnifique que tout est pour le mieux
dans le meilleur des mondes et que, si le commerce
veveysan est moribond, ce n'est pas sur l'Uniprix
qu'il faxrt en faire retomber la responsabilité. De
ce rapport volumineux, fouillé, potassé, étiré, je ne
retiens qu'une chose: l'Uniprix de Vevey fait, dans
une ville de 13 000 habitants, un chiffre d'affaires
de près de 2 millions. Or, il est inutile que MM.
les experts nous parlent du nombre des voyageurs
qui utilisent les tramways ou les chemins de fer
veveysans, des rares étrangers qui occupent les lits
des hôtels de cette région. Pour ceux qui ne sont
ni experts ni professeurs dans une «Hochschule»,
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un seul facteur compte : une entreprise du commerce
de détail de création récente qui, dans une petite
ville, fait un chiffre d'affaires de 2 millions, les
prend nécessairement à quelqu'un. A Vevey, ces
deux millions ont été pris -^— j'allais dire «volés» —
aux petits commerçants de l'endroit. Et si au lieu
de chercher midi à quatorze heures et de compter
le nombre des tickets de tramways vendus, MM.
les experts avaient bien voulu faire un dernier calcul
essentiel en divisant les 2 millions de l'Uniprix par
le nombre des petits commerçants veveysans, ils
se seraient vite aperçus que cette répartition per-
mettrait à ces commerçants de respirer et de vivre.
Plus experts de ces choses-là que les experts expéri-
mentés du Département fédéral de l'Economie pu-
blique, les dirigeants des Uniprix devraient com-
prendre que l'heure est venue pour eux de plier
bagage à Vevey et de s'en aller. Ils feraient un
geste dont on leur saurait gré.

Excusez, Messieurs, cette digression. Elle était
nécessaire, car elle explique certains événements
passés ou qui se passeront encore. On parle beau-
coup, ces temps, de défense nationale, de défense
spirituelle et culturelle. Il y a une défense dont on
ne se préoccupe pas du tout : celle de milliers et de
milliers de travailleurs indépendants. Nous avons
voté des millions pour créer des occasions de travail,
favoriser la culture des champs. Nous voterons
demain des millions encore pour une aide parfaite-
ment légitime en faveur des producteurs de lait.
Nous ne vous demandons pas des millions, Mes-
sieurs, mais une protection par voie constitution-
nelle que seuls nos cantons peuvent donner à l'arti-
sanat et au commerce de détail.

En vous priant instamment de vous rallier au
texte du Conseil des Etats, nous sommes, MM. Ber-
thoud et moi, en bonne compagnie. N'est-ce pas
M. le conseiller fédéral Obrecht qui disait à ce
propos au Conseil des Etats:

,,... dass man in gewissem Masse dem kan-
tonalen Gesetzgeber Freiheit gibt; aber diese Frei-
heit beschränkt sich auf das Handwerk, den mittel-
ständischen Detailhandel, das Gastwirtschafts-
gewerbe und das Kinematographengewerbe. Da
wollen wir den Kantonen die Kompetenz einräumen.
Da sind wir einverstanden, dass, wie das jetzt im
alkoholführenden Wirtschaftsgewerbe geschieht, die
Kantone das Recht haben, die Bedürfnisklausel
aufzustellen."

Et plus loin:
„Die Kantone sollen auch das Handwerk und

den mittelständischen Detailhandel, soweit sie
schon übersetzt sind, Beschränkungen unterwerfen
können, indem sie die Eröffnung neuer Geschäfte
an eine behördliche Bewilligung knüpfen. Das
wollen wir den Kantonen zugestehen. Das alles
sind lokalgebundene Massnahmen, die ihrer Natur
nach nicht geeignet sind, die Gesamt Wirtschaft des
Schweizerlandes erheblich zu beeinflussen."

J'ai pris connaissance, hier, de la nouvelle pro-
position du Conseil fédéral. Elle est insuffisante,
car elle ignore l'artisanat et le commerce de détail.
Je vous demande doiic, Messieurs, de faire vôtre
le texte du Conseil des Etats en l'amendant légère-
ment, soit en supprimant le qualificatif «petit» qui
accompagne le mot «commerce». Car il est de toute
nécessité que nos cantons puissent prendre aussi
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des "mesures pour mettre un terme à l'activité des
grandes entreprises qui, telles que les Migros, Uni-
prix et autres, ont déjà fait un tort considérable
à notre statut économique et social en ruinant ces
classes moyennes qu'on se plaît à reconnaître comme
étant l'armature même de notre pays.

Au début de chaque session, M. le Président
nous recommande d'alléger l'ordre du jour et, si
possible, de retirer purement et simplement les
motions et postulats que nous avons déposés. Or,
depuis deux ans, 5 initiatives cantonales figurent
régulièrement à l'ordre du jour de l'Assemblée
fédérale. Ce sont les initiatives des cantons romands
demandant précisément qu'on leur accorde le droit
de légiférer en matière économique, dans le cadre
de la législation fédérale, bien entendu. Il ne*faudrait
tout de même pas mésestimer le vœu unanime ex-
primé par les Grands Conseils des cantons romands,
qui ont voté ces initiatives en faisant usage du droit
qui leur est conféré par la Constitution. Ils ne l'ont
pas fait pour s'amuser, mais parce qu'ils savent
qu'il est nécessaire de venir en aide à l'artisanat et
aux classes moyennes.

Nous serons battus, c'est entendu, je ne me fais
plus d'illusions. Toutefois j'estime qu'il est de mon
devoir de vous dire, Messieurs, qu'en persévérant
dans la voie suivie aujourd'hui, qu'en faisant preuve
d'incompréhension à l'égard de-nos justes revendi-
cations fédéraliftes, vous préparez un lendemain qui
peut être très grave.

M. Picot: II ne faut pas se faire d'illusions. Les
dispositions constitutionnelles d'ordre économique
soulèvent peut-être un certain enthousiasme dans
des milieux restreints du commerce et de l'agricul-
ture, ou les milieux de la Suisse allemande se rat-
tachant à l'Union des arts et métiers ; mais le reste
de la population observe une attitude hésitante.
On se demande ce que signifie ce bloc enfariné
des articles économiques, où sont les avantages et
les inconvénients et si les premiers l'emportent
sur les seconds.

Certains avantages sont évidents. Les articles
économiques mettent fin au conflit qui existe au-
jourd'hui entre les nécessités actuelles et le texte
de la Constitution. Les articles économiques per-
mettront d'éviter de prendre hors des cas d'absolue
nécessité des arrêtés d'urgence. Ils permettront une
législation sur les grands magasins qui ne soit pas
une législation d'occasion. Les articles économiques
fixent pourtant des limites à ces restrictions de la
liberté du commerce et de l'industrie. Il y a donc
là un progrès. Ces articles permettent, en outre, de
résoudre d'une façon infiniment plus large certains
grands problèmes sociaux, ainsi celui des rapports
entre le travail et le capital, entre patrons et ou-
vriers. A cet égard, on attend avec impatience,
dans les milieux industriels, le moment où sera
donnée la possibilité de légiférer dans un esprit
plus progressif et de soutenir des législations qui
jusqu'à présent n'ont pas eu l'agrément de la juris-
prudence du Tribunal fédéral.

Cependant il y a un mais évident: les articles
économiques risquent d'entraîner un nouvel ac-
croissement de la centralisation. Cela tend à donner
des pouvoirs nouveaux à l'Etat et semble ne vou-
loir les donner qu'à la Confédération: dès l'instant
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où une intervention des pouvoirs publics est jugée
nécessaire, on donne ce droit d'intervention au
pouvoir central seul et on le refuse aux cantons.

Il y a là quelque chose d'extrêmement dange'
reux. On a pu s'en rendre compte dès le début
des travaux menés à la fin de 1936 et au printemps
de 1937 au sein de la commission d'experts. A
Vevey, puis à Fribourg, puis à Lucerne, j'ai eu
l'honneur, au printemps de 1937, de collaborer avec
d'éminentes personnalités qui préparaient ces ar-
ticles économiques. Il y avait là les chefs des grandes
centrales économiques, des gens qui ont derrière
eux deux ou trois cent mille électeurs disciplinés.
M. le professeur Laur, puis MM. Schirmer, Bratschi
qui sont nos collègues ici. Tous ces messieurs vivent
dans urie atmosphère absolument centraliste: ils
ignorent les cantons, et, dans ces journées de tra-
vail, à Vevey ou à Lucerne, force a été de constater
non sans étonnement que pour ces éminents Con-
fédérés le mot «canton» semble correspondre à
une notion lointaine et quelque peu archaïque.
Je crois pouvoir dire ici (et M. le conseiller fédéral
Obrecht en témoignera sans doute volontiers), que
dans cet eminent cénacle, j'ai été pour ainsi dire
le seul à parler des cantons. Et si dans le premier
texte sorti des délibérations de ce comité, il a pour-
tant été un peu question de la collobaration canto-
nale, c'est à ma seule intervention qu'on le doit
Ni M. le professeur Laur, ni M. Schirmer, ni M. Brat-
schi, ni M. Grimm ne semblaient avoir la moindre
connaissance du travail que les cantons peuvent
accomplir sur le terrain des arts et métiers, en ce
qui concerne les intérêts du petit commerce et
de l'artisanat.

Fort heureusement, le Conseil des Etats s'est
préoccupé beaucoup plus que nous de ce problème.
Sa commission en est arrivée à proposer ce texte
d'après lequel les cantons aussi peuvent édicter
pour l'artisanat, pour le petit commerce, de détail,
pour le métier d'aubergiste, pour l'industrie du
cinématographe des dispositions au sens du deu-
xième alinéa, lettre a. Elle a trouvé ainsi une solu-
tion qui permet qu'a côté de la Confédération des
pouvoirs nouveaux soient attribués également aux
cantons, ce qui est absolument dans la tradition
helvétique. D'une part la Confédération traite les
matières qui ne peuvent être traitées que par elle —
et nous ne contestons pas du tout qu'on ce qui
concerne, par exemple, les grands magasins, la Mi-
gros, les entreprises à succursales multiples, ré-
pandues sur l'ensemble du territoire de notre pays,
c'est bien elle qui doit légiférer. En revanche, il est
bien d'autres domaines où les cantons peuvent in-
finiment mieux que la Confédération apprécier si
et dans quelle mesure il convient de déroger à la
liberté de l'industrie et du commerce pour prendre
certaines mesures utiles, voire nécessaires, pour
sauver une situation comme celle que nous voyons
présentement dans le domaine du petit commerce
de détail et de l'artisanat. C'est aussi le cas des
restaurants; c'est celui du cinéma.

Vous savez, beaucoup de statistiques l'ont mis
en lumière, dans quelle triste situation se trouve
notre petit commerce. Vous n'ignorez pas non
plus la multiplication anormale des magasins dans
les grandes villes: magasins de tabac, boucheries,
boulangeries, débits de boissons, confiseries. Sur

tout ce terrain, une intervention judicieuse du pou-
voir cantonal peut être des plus utiles.

Quelles sont les objections que l'on peut faire
à l'octroi de ces compétences, cependant tout à fait
normales, aux cantons ?

On objecte qu'on arriverait alors sur le terri-
toire de la Confédération à une véritable mosaïque
de lois diverses, à un régime disparate. Ces craintes
ne me paraissent pas fondées: j'estime parfaitement
logique et normal que, dans un domaine comme ce-
lui du petit commerce qui a un caractère évidemment
local, interviennent des solutions également locales.
N'en est-il pas déjà ainsi, du reste, en ce qui con-
cerne la police des métiers ? A cet égard, on ren-
contre déjà des solutions absolument différentes
dans les grandes villes qui sont pourtant toutes des
centres importants, comme Zurich ou Genève.
Prenons, par exemple, la question de la fermeture
des magasins le samedi et le dimanche. Si vous
arrivez à Zurich le samedi à 5 h. du soir, vous trou-
vez tout fermé, vous ne pouvez pas même faire
l'emplette d'une boîte d'allumettes car une loi
autoritaire prescrit d'une façon absolue la fermeture
des magasins le samedi à 17 h. A Genève, au con-
traire, vous trouvez une organisation infiniment
plus souple : au lieu d'édicter par une loi cantonale
ou un arrêté municipal une règle rigide pour l'en-
semble des magasins, on a décidé que dans chaque
métier la majorité des */5 pourrait fixer elle-même
les heures de fermeture des magasins de la branche
le samedi et le dimanche. Nos magasins de tabac
n'ont pas fait usage de cette faculté qui leur était
laissée; en revanche, la plupart des autres métiers
en ont usé et c'est ainsi qu'ils ferment le samedi
.soir et le dimanche. Personne ne se plaint. Les
Zurichois sont enchantés de leur solution; les Gene-
vois sont contents de la leur. Nous ne voyons pas
pourquoi dans un domaine comme celui de l'inter-
vention hors de la liberté du commerce, vis-à-vis
du petit commerce, on n'adopterait pas des solutions
différentes pour des villes de caractère également
différent. Il n'y a pas seulement une diversité de
mœurs entre les grandes villes; il y a encore des
différences profondes entre, d'une part, les cantons
campagnards et montagnards qui ne souhaitent
en aucune façon cette législation spéciale et, d'autre
part, les grandes villes pour lesquelles c'est au con-
traire un besoin évident.

On a pu dire aussi que cette rédaction proposée
par le Conseil des Etats conduirait sans doute à
des exagérations. Nous avons eu l'écho de ces
craintes dans la pétition que nous avons reçue
aujourd'hui même de milieux qui s'intéressent à la
lutte contre l'alcoolisme et où il est dit:

„Die alkoholfreien und die neuen Wirtschafts-
artikel."

„Eine aus den Verschiedensten Volkskreisen gut
besuchte Versammlung vom 18. März in Zürich
beschloss, folgende Eingabe an den Nationalrat zu
richten: „Die Versammlung dankt der national-
rätlichen Kommission, dass sie Art. 32bis, Abs. 3,
gestrichen hat und bittet den Nationalrat, diesem
Antrag der Kommission beizustimmen."

Eh bien, je crois que ces champions de la lutte
contre l'alcoolisme — et je suis des leurs — n'ont
ici pas jugé sainement la situation. Les pouvoirs
publics, s'ils interviennent en ce qui concerne les
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restaurants sans alcool, ne le feront certainement
pas pour entraver leur activité, mais afin d'établir
de l'ordre dans la profession. Il s'agirait surtout
d'empêcher l'exploitation de ces restaurants auto-
matiques, véritables générateurs de chômage et
qui sont assurément une déplorable invention: ce
n'est pas à la machine qu'on doit confier un travail
de ce genre, accompli beaucoup plus élégamment
par la personne humaine. Je crois que nous pou-
vons affirmer ici vis-à-vis des sociétés si sympa-
thiques qui ont signé cette pétition que leurs appré-
hendons sont exagérées et que les pouvoirs publics
ne feront jamais une législation qui serait défa-
vorable à la lutte antialcoolique.

Il en est de même pour les coopératives. Nous
ne voyons pas pourquoi celles-ci redouteraient une
législation cantonale qui, sans doute, sera tout à
fait logique et raisonnable.

La solution proposée par le Conseil fédéral est
une solution moyenne. Comme M. Cottier, je dirai
qu'elle est trop étroite. Elle aboutit avant tout à
octroyer des compétences aux cantons lorsqu'il
s'agit des aubergistes. Pourquoi céder sur ce que l'on
pense être une question de principe quand il s'agit
des aubergistes ? Serait-ce parce qu'avant les scru-
tins on va chez eux boire trois décis de blanc ou une
chope de bière, ou un verre de schnaps ? Cela me
paraît bien injuste. Les boulangers, les bouchers,
les épiciers ont besoin de la même protection que
les aubergistes et je crois qu'il est beaucoup plus
juste de prendre la formule générale du Conseil
des Etats, plutôt que la formule, plus étroite, du
Conseil fédéral.

Tout à l'heure, M. Rais a paru craindre que nous
abusions du fédéralisme. Je m'interdirai d'entonner
ici une sorte d'hymne fédéraliste qui ne ferait cer-
tainement pas avancer notre cause. Je reconnais
volontiers qu'il ne s'agit pas ici de défendre une
prérogative actuelle des cantons, mais de leur donner
de nouvelles compétences. Cependant, qu'il me
soit permis de faire appel à l'esprit logique de cette
assemblée.

Que critiquons-nous vivement ces derniers
mois ? Ce sont les tendances totalitaires, les nou-
velles conceptions de l'Etat adoptées, ces dernières
années, à Moscou et à Berlin, qui consistent à créer
dans les Etats, par le centre, une économie dirigée.
Nous sommes unanimes à ne pas vouloir de ces
tendances totalitaires, de ce centralisme absolu.
Mais il faut reconnaître que, vu l'époque difficile
que nous vivons, certaines interventions de l'au-
torité sont nécessaires. Mais elles ne doivent pas
se faire par le centre. Elles doivent être faites,
selon la mode suisse, par la voie régionale. Elles
sont ainsi beaucoup plus souples et il est aisé de
les corriger si on constate une erreur. Enfin, elles
sont infiniment plus près de l'intéressé, qui com-
prend la mesure dans laquelle on peut tenir compte
de ses besoins.

Je m'associe aux paroles de M. Cottier en disant
que le Conseil national donnera au petit commerce
et aux classes moyennes une aide .infiniment plus
efficace par le vote du texte du Conseil des Etats
que par la perspective d'une législation lointaine
qui, peut-être, n'entrera jamais en vigueur. ''

En votant le texte du Conseil des Etats, vous
désarmerez une grande partie des oppositions qui

seront faites aux articles économiques, oppositions
basées sur le fait que ces articles sont infiniment
trop centralisateurs.

Herzog: Die Kommissionsmehrheit hat den Ab-
schnitt 3 gestrichen und hat für ihren Beschluss
gute Gründe anzuführen. Sie sind Ihnen bereits
auseinandergesetzt worden. Ich will mich daher
nur mit dem Antrag der Kommissionsminderheit,
und mit dem Antrag des Bundesrates zu diesem
Art. 31 bis beschäftigen.

Die Kommissionsminderheit hat sich nun dem
Antrag des Bundesrates angeschlossen, der sagt:
„Vorschriften im Sinne von Art. 31 bis, Abs. 2,
Lit. a, für das Gastwirtschaftsgewerbe und die
Lichtspieltheater können auch von den Kantonen
erlassen werden." Der Bundesrat will damit jenen
Bestrebungen entgegenkommen, die die Bedürfnis-
klausel, wie sie jetzt im Art. 32 quater niedergelegt
ist, auch auf die alkoholfreien Wirtschaften aus-
dehnen wollen.

Dass im Gast wir tschaftsge werbe eine Not be-
steht, kann nicht bestritten werden. Ueber den
Ursprung und die Gründe dieser Not bestehen ver-
schiedene Ansichten. Zweifellos hängt sie auch mit
der allgemeinen wirtschaftlichen Situation zusam-
men. Aber es könnten dafür auch noch Gründe
angeführt werden, von denen wir bis jetzt in der
Diskussion und in den schriftlichen Auseinander-
setzungen sehr wenig gehört haben. Ich denke dabei
m erster Linie an die starke Verquickung der Gast-
wirtschaftsstätten mit Lieferanten und will damit
nur angedeutet haben, dass die Not im Gastwirt-
schaftsgewerbe auch von jener Seite kommen
kann.

Es wird von Seite des Gastwirtschaftsgewerbes
nicht erklärt, die Not sei allein auf die alkohol-
freien Wirtschaften, wie wir sie von alters her ken-
nen, zurückzuführen. Es erklärt, dass die Not, in
der es sich befindet, zu einem grossen Teil aus den
neuen Gebilden im Gastwirtschaftsgewerbe ent-
standen sei. Es werden in erster Linie die Waren-
haus-, Automaten- und die Selbstbedienungs-
restaurants genannt. Aus dieser Ueberlegung her-
aus stelle ich meinen Antrag.

Ich bin der Auffassung, dass es nicht angängig
sei, die alkoholfreien Restaurants, wie wir sie von
alters her kennen, die im Volke eingelebt sind und
ein Bedürfnis darstellen, in ihrer Entwicklungs-
möglichkeit zu unterbinden. Ich erinnere mich daran,
dass es während der Kriegszeit für viele ledige
Leute, die sich in irgendeiner Stadt befanden,
geradezu eine Notwendigkeit war, sich in den
alkoholfreien Restaurants aufhalten und bedienen
lassen zu können, weil diese Leute ihren leiblichen
Bedürfnissen nur noch in den alkoholfreien Restau-
rants gerecht werden konnten. Ich war selbst
einige Zeit in dieser Situation und war froh, dass
sich in Zürich die alkoholfreien Restaurants in der
bekannten Weise ausgedehnt hatten; sie werden
vom Frauenverein Zürich und ändern gemein-
nützigen Organisationen gpführt. Wir haben diese
Einrichtung auch in ändern Städten, insbesondere
in Basel. Da sollten wir nicht unterbinden, nicht
verunmöglichen, dass die alkoholfreien Gaststädten
sich weiterhin entwickeln können. Sie bilden für
die Wirtschaften auch gar nicht die Gefahr, wie
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man es im allgemeinen annimmt. Wenn man sich
auf den Standpunkt stellt, dass eine Uebersättigung
der Gaststätten eingetreten sei, können wir fest-
stellen, dass wir in der Schweiz auf 2700 Personen
eine alkoholfreie Wirtschaft haben, währenddem
bereits auf 156 Personen eine alkoholführende Wirt-
schaft entfällt. Wenn Sie die Uebersättigung von
Gaststätten in der Schweiz bekämpfen wollen,
dann bestimmen Sie, dass Einschränkungen vorge-
nommen werden können, aber dehnen Sie diese
Einschränkungen nicht auf alkoholfreie Wirtschaf-
ten aus, wie wir sie von jeher kennen und schätzen
gelernt haben. Nur für den Fall, dass Sie ein-
schränkende Bestimmungen aufstellen wollen, stelle
ich meinen Eventualantrag, der sagt, dass ein-
schränkende Vorschriften im Sinne von Abs. 2a,
gültig für das Gastwirtschaftsgewerbe (Alkohol-
wirtschaften, Warenhaus-, Automaten- und Selbst-
bedienungsrestaurants) auch von den Kantonen
erlassen werden können. — Damit wollen wir aber
die alkoholfreien Wirtschaften von den einschrän-
kenden Bestimmungen auslassen, wie wir das bis
jetzt gekannt haben. In diesem Fall bitte ich Sie,
meinem Eventualantrag zuzustimmen. Im Gründe
genommen glaube ich, dass es -überhaupt nicht
nötig sei, einschränkende Bestimmungen zu er-
lassen, sondern dass der Beschluss der Mehrheit
der Kommission richtig ist. Aber nun hat das
Trommelfeuer eingesetzt, die Interessentengruppen
haben Eingaben gemacht, die sicher ihre Wirkung
nicht verfehlen werden — wenigstens kann das
aus all dem, was man bis jetzt vernommen hat,
angenommen werden — und für diesen Fall möchte
ich Sie bitten, meinem Eventualantrag zuzustim-
men.

M. Aeby: Hier, M. le conseiller fédéral Obrecht
a vanté, nous lui en sommes reconnaissants, le
besoin de clarté des welsches. Je voudrais déférer
au désir qu'il a exprimé et montrer comment,
pour être clairs et, en même temps, logiques, il faut
que nous nous rallions à la proposition faite par
le Conseil des Etats.

J'ai de la peine à saisir où est la logique, lors-
qu'on discute sur les bases différentes de l'article
31 bis, alinéa 1er, et de l'article 31 bis, alinéa 3.

A l'article 31 bis, alinéa 1er, il allait tellement
de soi que les cantons ont la faculté de légiférer
chaque fois que la législation n'en a pas disposé
autrement qu'il n'était pas nécessaire de le dire
expressément dans la loi.

Maintenant qu'il s'agit, à l'article 31 bis, troi-
sième alinéa, de donner à la Confédération et aux'
cantons le droit de dépasser les pouvoirs accordés
aux cantons par la Constitution fédérale, on veut
bien faire un pas et déclarer que les cantons peu-
vent, eux aussi, déroger dans quelques cas à la
Constitution fédérale, c'est à dire au principe de la
liberté du commercent de l'industrie. -Je reconnais
parfaitement qu'il faut qu'on donne «expressis
verbis» aux cantons cette compétence dérogatoire,
mais je demande à la majorité de la commission
et au Conseil fédéral pourquoi on ne veut pas la
leur accorder dans la mesure dans laquelle le Con-
seil des Etats la leur a donnée. La mesure adoptée
par la minorité de la commission et par le Conseil

fédéral est-elle un moyen «terne» ou un moyen
«terme»? C'est une question qui peut se poser.
Pourquoi faut-il restreindre cette compétence déro-
gatoire des cantons uniquement en ce qui concerne
l'exploitation du métier d'aubergiste et la régle-
mentation des cinématographes ? J'ai lu, avec un
très grand intérêt, les déclarations faites par M. le
conseiller fédéral Obrecht au Conseil des Etats,
qui y a déclaré lui-même que, en ce qui concerne
les petits artisans et le petit commerce maintes
questions ne touchent que des intérêts locaux.
Pourquoi, dès lors, encombrer la Confédération de
lois qui ne correspondent pas à un besoin général ?
Mieux vaut laisser aux cantons le soin d'élaborer
eux-mêmes ces dispositions. Mais, réplique-t-on, les
cantons pourront- intervenir dans ces matières par
la voie des dispositions d'exécution.

Seulement la disposition de l'exécution est
soumise tout d'abord à l'imposition d'une loi
fédérale et aussi au bon vouloir du Parlement et
de l'autorité executive, qui diront dans quelle
mesure les cantons peuvent intervenir par une loi
complémentaire d'application. Il y a là une façon
de brider les dispositions législatives des cantons,
qui à mon avis ne peut pas être admise et ne
saurait nous donner satisfaction. Il faut que les
cantons puissent agir en dérogeant, au besoin, à la
liberté du commerce et de l'industrie chaque fois
qu'il y a en jeu un intérêt général, chaque fois qu'il
y va des intérêts de milieux déterminés pourvu
qu'en procédant à cette législation, notamment
dans l'intérêt de l'artisanat, du commerce et autres
métiers, on ne porte aucune atteinte à des milieux
voisins de ceux-ci.

Les choses ainsi mises au point, nous pouvons
faire nôtre la décision du Conseil des Etats avec
pleine et entière confiance de n'avoir nullement
compromis les intérêts généraux, avec le sentiment
bien, au contraire, de les avoir favorisés et même
d'avoir ainsi apporté dans ces milieux particulière-
ment menacés que sont les classes moyennes, le
petit commerce et l'artisanat, une aide qui ne
coûtera rien à la caisse de la Confédération, point
qui mérite d'être relevé.

Dans son très bel exposé de tout à l'heure,
notre collègue M. Cottier déclarait qu'il s'attendait
déjà à se trouver en minorité, ajoutant avec une
patience que j'ai admirée, qu'il en prendrait son
parti. Je n'en suis pas au même point. Si peut-être
au Conseil national nous nous sommes habitués à
des décisions massives telles que celle qui a été
prise hier, notre population les comprend beaucoup
moins. Vous savez, chers collègues de la Suisse
alémanique, que les Romands vous aiment beau-
coup; je suis parmi ceux qui tiennent tout parti-
culièrement à cette affection réciproque où réside
la force de résistance de notre peuple. Aussi vou-
drais-je vous demander de vous rallier avec nous
à la manière de voir adoptée par le Conseil des
Etats qui, appuyé dans cette revendication par
M. le conseiller fédéral Obrecht, est arrivé à la
décision inscrite au troisième alinéa de l'article
31bis. Nous vous en serions reconnaissants et,
dans ces conditions, nous pourrions sortir de
cette salle avec l'impression d'avoir agi dans une
parfaite unanimité, au mieux des intérêts du pays,
spécialement de ceux d'une des classes de la popu-
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lation qui ont le plus besoin de la sollicitude des
pouvoirs publics.

Hoppeier: Nach dem Antrag des Bundesrates
werden einschränkende Vorschriften verlangt, auf
dem Gebiete des Wirtschaftsgewerbes und der
Lichtspieltheater. Wir wären dankbar für ein-
schränkende Vorschriften auf diesen Gebieten, denn
sie wären sehr notwendig, heute mehr denn je.
Wer will leugnen, dass viele Wirtschaften für unser
Volk und diejenigen, die sie besuchen, ein Unsegen
sind und dass die Einschränkung der Zahl dieser
Wirtschaften ein grosses Glück wäre? Wer will
leugnen, dass die meisten Kinotheater für unser
Volk ebenfalls ein Fluch sind, indem dadurch die
moralischen Grundlagen unseres Volkes und un-
seres Staates, die zu festigen wir jetzt alle Ursache
hätten, erschüttert und unterminiert werden ? Aber
daran wird leider gar nicht gedacht, wenn heute Ein-

' schiänkungen' vorgeschlagen werden, sondern es
handelt sich, wie immer, vor allem um den Mam-
mon, um die wirtschaftliche Existenz der genannten
Betriebe. Sie muss zwar auch ihre Berücksichtigung
finden, gewiss, aber man soll das eine tun und das
andere nicht lassen.

Der Bundesrat spricht deutlich von einschrän-
kenden Vorschriften im Sinne von Abs. 2, Lit. a.
Wie heisst diese Stelle des Verfassungsentwurfes ?
„Zum Schütze wirtschaftlich bedrohter Landesteile
und zur Erhaltung wichtiger, in ihrer Existenz
gefährdeter Wirtschaftszweige und Berufsgruppen".
Die vorgeschlagenen Bestimmungen dürfen also nur
angewendet werden, wenn es sich darum handelt,
die Wirtschaften in ihrer wirtschaftlichen Existenz

. zu schützen und den Kinotheatern zu Hilfe zu
kommen, wenn vielleicht ihre Einnahmen die
Schwindsucht bekämen. Nur dann darf man ein-
schreiten ! Also nicht etwa im Interesse des Schutzes
der gefährdeten Familie gilt diese Einschränkungs-
möglichkeit und Kompetenz, nicht etwa im Inter-
esse des Schutzes unserer Jugend, nicht im Inter-
esse der Abwehr von Volksschädlingen, nicht etwa
im Interesse der Festigung der moralischen Grund-
lagen unseres Volkes, nein, sondern hur wenn die
Wirtschaften und die Kinos zuviel leere Stühle
aufweisen in ihren Lokalen, ist der Bund berechtigt,
einschränkende Massnahmen zu ergreifen.

Zuerst etwas von den Wirtschaften! Die will
man jetzt mit den alkoholfreien Wirtschaften
zusammenspannen! Das ist ein Unding. Die
Bundesverfassung hat die Wirtschaften von der
Gewerbefreiheit einzig ausgenommen wegen des
Alkohols. Wir wissen, dass wir damals, als die
Alkoholgesetzgebung geschaffen wurde, in unserm
Lande eine schlimme Schnapserei hatten, gegen die
sich ein Jeremias Gotthelf laut und deutlich ge-
wendet hat. Und die alkoholfreien ' Wirtschaften
•— es gibt allerdings heute auch solche mit Aus-
wüchsen — sind doch am Anfang entstanden, um
dem Alkoholismus und der Gefährdung des Volkes
durch Alkoholwirtschaften entgegenzutreten. Da
geht es nicht an, dass man auf den Wunsch der
Wirte einsteigt und alkoholfreie und alkohol-
ausschenkende Wirtschaften zusammenhängt.
Kakao, Lindenblütentee und Apfelwähe sind doch
nicht das gleiche wie Alkohol und Schnaps ! Wenn
wir auf diesem Gebiete legiferieren wollen, haben

wir wahrhaftig die Pflicht, gegen die Auswüchse des
Alkoholgenusses zu kämpfen. Ich weiss, dass das
ein Gebiet ist, welches bei vielen spöttisches Lachen
hervorruft, aber es ist trotzdem ein ernstes Gebiet.
Ich bin gestern beinahe verhindert gewesen, zur
Zeit meiner Pflicht hier im Rate zu genügen, weil
ich in das Haus eines Gewerblers, eines Mannes
mit einem schönen Geschäft, gerufen wurde, das
jetzt im Begriffe ist, zugrunde zu gehen. Der
Mann ist geistig und körperlich durch den Alkohol
eine Ruine geworden. Seine erste Frau hat sich
erschossen, weil der Mann ein schwerer Trinker
war, und die zweite Frau ist im Begriff, zu ver-
zweifeln aus demselben Grunde. Solche Dinge er-
lebe ich in meiner ärztlichen Praxis und muss dann
hier im Rate hören, wie man von beschränkenden
Bestimmungen redet, damit die Zahl der Wirt-
schaften gehalten werden kann ! Als das Automobil
kam, haben halt die Wagenschmiede auch umstellen
und sich anpassen müssen. Das ist nun ebenfalls
die Pflicht der Wirte; sie sollen sich anpassen! Sie
haben mir in allem, was ich geschrieben oder ge-
redet habe, noch nie nachweisen können, dass ich
über den Stand der Wirte, obgleich sie letzthin über
mich einen unflätigen Artikel losgelassen haben
— das lässt mich kühl — im gesamten absprechend
geredet hätte. Das tue ich nicht. Ich will mit aller
Deutlichkeit feststellen, dass ich den Hut abziehe
vor einem ehrbaren, wackeren Wirt. Das Wirt-
schaftsgewerbe, richtig betrieben, ist ein ehrbares
Gewerbe. Aber geben wir zu, ein Gewerbe so voll
Gefahren für den Charakter des Wirtes, dass unser
„Gewerbe" hier im Saale — Sie wissen, dass die
Politik den Charakter verdirbt — noch ein Kinder-

spiel dagegen ist- Viel eher bleibt ein Politiker ein
gerader Charakter, als dass ein Wirt, wenn er 20
Jahre gewirtet hat, allen Versuchungen Widerstand
leistet. Es ist keine Kleinigkeit, einem Gaste, bei
dem man merkt, es wäre besser, er würde nach
Haus gehen, den ferneren Trunk zu verweigern,
wenn man weiss, dass er nur in das nächste Haus,
in den „Leuen" zu gehen braucht, um dort das
Gewünschte zu bekommen. Dazu braucht es sehr
viel Charakter. Ich weiss nicht, ob wir alle hier
im Saale genügenden Charakter besässen, solchen
Versuchungen zu widerstehen, wenn wir Wirte
wären. Das Gastwirtschaftsgewerbe ist. also ein sehr
gefährliches Gewerbe. Der Wirtestand hat nicht
das Recht, so grossartig auf sein hohes moralisches
Niveau hinzuweisen. Ich habe das auch nie getan
hinsichtlich meines eigenen Berufsstandes. Ich
weiss, dass es auch im Aerztestand Vertreter gibt,
die ihres Berufes unwürdig sind; ich weiss, dass
wir alle unsere Schwächen haben. Darum braucht
sich auch der Wirtestand nicht so selbstgerecht zu
gebärden und zu sagen: Wir lassen es uns nicht
gefallen, dass man uns kritisiert und tadelt! Man
muss doch zugeben: So sehr es ehrbare Wirte gibt,
gibt es auch eine Anzahl von elenden Kerlen, die
mit ihren dicken Bäuchen vor ihren Lokalen stehen
und auf ein Opfer warten, auf das sie sich dann mit
ihrer Kellnerin stürzen, um es zu reichlichem
Trinken zu animieren. In Zürich kommt es sogar
vor, dass die Hausleute von oben mobilisiert werden,
sie sollen herunterkommen, es sei einer da, der
Geld habe und eine Runde bezahlen werde. Solche
Wirte gibt es auch. Das sind erbärmliche Exem-
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piare von Eidgenossen. Das soll der Wirtestand
doch offen zugeben; das wäre viel ehrlicher und
er würde sich dadurch viel mehr Sympathie er-
werben. Wir haben viel zu viele Wirtschaften.
Kommen Sie einmal nach Zürich. Meine Frau
fährt gelegentlich mit mir auf die Praxis. Sie
wartet draussen im Auto, während ich den Besuch
mache. Da sagt sie mir oft: „Jetz hettisch wieder
solle gseh, es sy 3, 4, 5 z'waggele cho." Es gibt
in Zürich Ecken und Plätze, wo im Umkreis von
5 Minuten ein Dutzend Wirtschaften sich befinden.
Diese Wirtschaften sind nicht dazu da, die müden
Wanderer zu erquicken, sondern dazu, demjenigen,
der nach Hause gehört, zu ermög ichen, sein
Geselligkeitsbedürfnis an einem ganz falschen Orte
zu befriedigen. Es hat mir einmal einer auf die
Frage geantwortet, warum er im Wirtshaus sitze:
„Meine Frau ist so langweilig, ich kann daheim
mit ihr über gar nichts reden." Ich habe ihm
geantwortet: „Danken Sie dem Herrgott, das Ihre
Frau mit den Gesprächen, an die Sie am Wirtstisch
gewöhnt sind, nicht einverstanden ist und Sie solche
Gespräche mit Ihrer Frau nicht führen können."

Ich will kein Philister sein ; aber Sie wissen, dass
an manchen Orten am Wirtstisch die Männer
geistige Lotter werden auf sexuellem Gebiet; denn
in diesen Wirtschaften werden Witze gemacht über
ein Gebiet, das ein sehr ernstes ist und es nicht
erträgt, dass man es in den Schmutz zieht. Wenn
ein solcher Mann nach Hause kommt, so ist er
unfähig... (grosse Heiterkeit), seiner Frau mit der-
jenigen Reinheit und demjenigen offenen Auge
entgegenzutreten, wie es nötig sein sollte. Man
sieht, dass auch hier in diesem Saale ein grosser
Teil von diesem Geiste erfasst ist! Jawohl, sonst
würden Sie nicht so lachen! Wenn ich zu einem
Alkoholpatienten komme, werde ich künftig denken
müssen: Im Rate der Eidgenossen wurde über die
Not des Alkoholmissbrauchs gelacht! Das sollten
wir doch nicht tun.

Es wäre also im Interesse des Volkes gelegen,
dass wir die alkoholhaltigen Wirtscha ten ver-
minderten. Nun aber kommen wir und wollen
helfen, damit sie ja weiter existieren können. Ich
will einmal sagen, der dritte Teil der Wirtschaften
wäre reichlich genug; dann könnten sie existieren
und dann hätten wir gesunde Verhältnisse und ein
gesünderes Volk.

Ich weiss, dass es neuerdings auch sehr frag-
würdige alkoholfreie Wirtschaften g bt. Ich bin
sofort dabei, wenn man Mittel und Wege findet,
um sie zu verbieten; aber niemals dürfen wir
alkoholfreie Betriebe, wenn sie die Gäste an sich
ziehen, in ihren Möglichkeiten einschränken des-
wegen, weil sie dem „Leuen"- oder „Rössli"wirt
Konkurrenz machen. Der Staat ist nicht dazu da,
um einen Wirtschaftszweig, der deswegen nicht
mehr rentieren will, weil eine andere Einstellung
Platz gegriffen hat, zu erhalten. Das ist ein Grund-
satz, den Herr Bundesrat Obrecht schon oft ver-
treten hat, und ich hoffe, dass er heute noch auf
diesem Standpunkt stehe.

Die Not der Wirte ist schon erwähnt worden.
Diese kommt nicht nur von den alkoholfreien
Wirtschaf ten, her, sondern die Leute lieben heute
mehr den süssen Most als den alkoho.haltigen Most.
Es hat eine Umstellung des Geschmackes Platz

gegriffen. Herr Bundesrat Obrecht hat auch schon
erwähnt, wie in bezug auf den Weiss- und Rotwein
eine Umstellung des Geschmackes festzustellen sei.
Man müsse sich eben entsprechend einstellen. Das
ist auch hier der Fall. Da ist ferner der Sport, der
den Wirtschaften die Gäste entzieht. Ich bin ein
grosser Freund des Sportes. Ich habe letzten Sonn-
tag meine Buben skifahren geschickt; sie sind
leuchtenden Auges nach Hause gekommen. Auch
das Kino nimmt den alkoholhaltigen Wirtschaften
Gäste weg. Das können wir nicht ändern. Wir
dürfen deswegen nicht die" alkoholfreien Wirt-
schaften zum Sündenbock machen. Die alkohol-
haltigen Wirtschaften haben auch weniger zu tun,
weil die Leute sparen, und das ist gut. Es langt
nicht mehr jeden Abend zu ein paar Dreiern. Die
Leute bleiben mehr zu Hause. Die Wirte müssen
sich eben umstellen. Es schadet nichts, wenn der
eine oder andere einen Beruf ergreift. Das wäre
vielleicht für ihn gar kein Uhglück. -Viele moralisch
gefährdete Wirte sind dadurch moralisch gerettet
worden, dass sie ihre Bude geschlossen und einen
Beruf ergriffen haben.

Der Kleinverkauf an geistigen Getränken hat
zugenommen. Hier wäre eine Möglichkeit, den
Wirten zu helfen. Ich stelle fest, dass ich dafür
bin, den Wirten zu helfen auf gesunde Weise,
indem man ihnen sagt, ein Teil von euch niuss eben
umsatteln. Es werden eben eine Reihe ihren Beruf
ändern müssen. Ganz gleich ist es vielen Spezerei-
händlern in den Dörfern gegangen, als Herr Dutt-
weiler mit seinem Migrosladen gefahren kam. Heute
haben wir eben eine Zeit, da sich auf allen Gebieten
eine Wandlung vollzieht, und da kann der Wirte-
stand nicht erwarten, dass man ihn in der Mitte.
wie einen erratischen Block erhält. Ich möchte Sie
bitten, diesen Artikel abzulehnen, und ich möchte
Sie vor allem bitten, wenn Sie daran gehen, gegen
die alkoholfreien Wirtschaften Vorschi iften zu er-
lassen: Tun Sie es behutsam, so dass die gesunden,
alkoholfreien Wirtschaften sich entwickeln können.
Wenn die alkoholhaltigen Wirtschaften zurück-
gingen und die alkoholfreien zunähmen, so dass wir
auf 500 oder 1000 Einwohner eine alkoholfreie Wirt-
schaft hätten, so wäre das ein Glück.

Kürzlich ist in Zürich Frau Orelli beerdigt worden,
im 90. Altersjahr. Sie ist überall als Wohltäte) in
geschätzt und gefeiert worden, als Gründerin der
alkoholfreien Wirtschaften des Frauenvereins. Ich
möchte Sie deshalb herzlich bitten, diese Wirt-
schaften nicht zu unterbinden. Man solle mir aber
nicht etwa kommen, wie man' mir kürzlich im
Kantonsrat gekommen ist, wonach ich gesagt hätte,
dass alle Regierungsratsmitglieder Schnapser seien.
Das wissen unsere Regierungsratsmitglieder ganz
genau, dass ich auf dem Gebiete der Alkohol-
bekämpfung kein Fanatiker bin. Ich habe sogar
gelegentlich im Blauen Kreuz Aergernis hervor-
gerufen, weil ich sagte: „Der Wein ist eine Gabe
Gottes". Jawohl, auf diesem Standpunkt stehe ich.
Aber diese Gabe Gottes darf nicht missbraucht
werden, sonst wird diese Gabe Gottes nicht ein
Segen, sondern ein Fluch.

Wir befinden uns in einer Zeit, wo die Kriegs-
gefahr vor unsern Augen steht. Der Krieg bringt
uns den Verlust der Freiheit, Krankheiten, Hunger,
Elend usw. Das alles bringt uns der Alkoholismus
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auch. Wenn Sie also konsequenter Gegner des
Krieges sind, so müssen Sie ebenso konsequent
Gegner des Alkoholismus sein. Sie brauchen nicht
konsequente Gegner eines gesunden Glases Wein zu
sein, wohl aber Gegner des Alkoholmissbrauchs, da
mitzuhelfen, wo der Kampf gegen den Alkoholismus
geführt wird. Die alkoholfreien Wirtschaften sind
ein Hauptmittel im Kampfe gegen den Alkohol-
missbrauch. Ich bitte Sie, dieselben nicht zu unter-
drücken. Wir wollen den Wirten helfen, aber auf
eine gesunde Art, welche nicht nur dem Wirt,
sondern auch dem Volke dient.

M. Rais, rapporteur de la majorité: Je n'ai
que quelques mots à dire.

M. Cottier a soutenu le texte du Conseil des
Etats légèrement modifié, en appuyant sur la con-
currence faite au petit commerce par les grands
magasins à prix uniques. M. Cottier se trompe
s'il croit que le texte du Conseil des Etats per-
mettrait de légiférer en ce qui conerne les grandes
magasins et, notamment, de restreindre leur ac-
tivité. Ce texte ne le permettrait nullement. Il
faudrait pour cela une réglementation cantonale
du commerce tout court. A ce sujet, M. Picot a
lui-même répondu qu'il ne comprenait pas qu'on
légiférât en matière de grands commerces et de
grands magasins sur le terrain cantonal, toutes
mesures de ce genre devant être réservées à la
législation fédérale. L'argumentation de M. Cottier
tombe par conséquent à faux. Je tiens encore à
rendre mes amis de la Suisse romande attentifs
au fait qu'à force de mettre le fédéralisme à toutes
les sauces, nous sommes sur le point de le discré-
diter. Je suis le premier à le regretter. Le fédéra-
lisme n'a rien à voir ici. Je vous prie donc de
ne pas vous rallier au texte du Conseil des Etats,
sous prétexte de faire du fédéralisme. Ce serait
commettre une erreur.

Bundesrat Obrecht: Wir dürfen uns nicht auf
den Standpunkt stellen, dass die Wirtschaftspolitik
und Wirtschaftsgesetzgebung ausschhesslich Sache
des Bundes seien. Wir dürfen aber auch nicht sagen,
sie seien ausschliesslich Sache der Kantone. Wenn
auf einem Gebiet, so ist gerade hier die solidarische
Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen
nötig. Es gibt im Gebiete der Wirtschaft Aufgaben,
für deren Lösung die Uniformität nicht umgangen
werden kann. Aber die vielen Aufgaben lokalen
Charakters müssen wir schon aus administrativen
Gründen den Kantonen überlassen. Wir können
nicht von Bern aus eine beschränkende Massnahme
für die ganze Schweiz auf dem Gebiete des Gast-
gewerbes oder in bezug auf irgend einen Hand-
werkszweig treffen ; das können nur die kantonalen
Regierungen besorgen, die den Verhältnissen in
ihrem Kanton näherstehen als wir in Bern. Die
Kantone bleiben überall da souverän, wo man die
Gesetzgebungskompetenz nicht ausdrücklich in der
Bundesverfassung dem Bunde überträgt. Dieser
Grundsatz bleibt bei den Wirtschaftsartikeln ge-
wahrt. Das ergibt sich aus Art. 32, Absatz 2. Wo
die Kantone nicht bereits zuständig sind, wird
ihnen die Bundesgesetzgebung Gebiete und Auf-
gaben vorbehalten, die keiner allgemeinen Regelung
durch den Bund bedürfen. Man sagt nicht nur,

dass der Vollzug der Bundesgesetze in der Regel
Sache der Kantone sei, sondern man wird den
Kantonen die Aufgaben übertragen, deren einheit-
liche Regelung nicht nötig ist. Eine der ersten Auf-
gaben der Ausführungsgesetze zu diesen Wirt-
schaftsartikeln wird sein, die Gebiete zwischen
Bund und Kantonen abzugrenzen. Das ist nicht
leicht. Wenn man es mit einigen Sätzen tun könnte,
wäre ich der Erste gewesen, der das schon in den
Verfassungsartikeln hätte lösen wollen. Das habe
ich schon im Nationalrat bei der erstmaligen Be-
ratung ausgesprochen. Es ist mir aber nie eine
Formulierung unterbreitet worden, die einfach und
deutlich die Gebiete für die Wirtschaftsgesetzge-
bung zwischen Bund und Kantonen abgegrenzt
hätte, bis die ständerätliche Kommission an die
Arbeit gegangen ist. Sie hat einen Versuch ge-
macht, indem Sie vier Gebiete herausgegriffen hat,
von denen angenommen wurde, sie würden unter
allen Umständen den Kantonen übertragen. Das
sind das Gastwirtschaftsgewerbe, die Lichtspiel-
theater, das Handwerk und der mittelständische
Kleinhandel.

Schon bei der Beratung im Plenum des Stände-
rates ist daran Kritik geübt worden. Wie wenig
klar diese Abgrenzung ist, hat uns Herr Nationalrat
Cottier bewiesen, indem er selber dem Irrtum ver-
fallen ist, dass mit der Unterstellung des mittel-
ständischen Kleinhandels unter die Gesetzgebung
der Kantone der Kanton Waadt ermächtigt würde,
in Vevey die Filiale der Unternehmung „Epa"
aufzuheben. Das trifft nicht zu. Die „Epa"-
Unternehmung gehört nicht zum mittelständischen
Kleinhandel. Man sollte eigentlich unterscheiden
zwischen „Grossunternehmungen des Detailhan-
dels" und „Kleinunternehmungen des Detailhan-
dels". Nach der ständerätlichen Fassung würden
die Grossunternehnrungen des Detailhandels der
eidgenössischen Regelung unterstellt bleiben. Der
Bund hätte sich also mit den Warenhäusern, den
Einheitspreisgeschäften, den Filialunternehmungen
und den Konsumvereins-Organisationen ausein-
anderzusetzen. Die Kleinunternehmungen des De-
tailhandels dagegen, die mittelständischen Charak-
ter haben und im Besitz von Einzelpersonen sind,
sollten der kantonalen Gesetzgebung vorbehalten
werden.

Man hat mit Recht gefragt, wo die Grenze durch-
gehe' zwischen Grossunternehmungen und Klein-
unternehmungen des Detailhandels, was mittel-
ständischer Detailhandel sei und was nicht. Ge-
rade die Beratung im Plenum des Ständerates hat
mir gezeigt, dass diese Abgrenzung zu unklar ist.

Beim Handwerk verhält es sich ähnlich. Des-
halb ist der Bundesrat dazu gekommen, einem Ver-
mittlungsantrag beizupflichten, den die Herren
Schirmer und Konsorten eingereicht haben. Der
Antrag des Bundesrates ist nichts anderes als eine
zweckmässigere Formulierung des Gedankens der
Minderheit Schirmer. Materiell sind wir mit die-
sem Minderheitsantrag einverstanden. Wir haben
nur die Fassung etwas abgeändert; ich werde dar-
auf noch zu sprechen kommen. Diesen Vermitt-
lungsantrag stellen wir zwischen den Streichungs-
antrag der Mehrheit der Kommission und den
weitergehenden vierteiligen Beschluss des Stände-
rates. Der vierteilige "Beschluss des Ständerate
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hält nicht in allen Teilen stand. Es war ein Versuch,
schon in der Verfassung Gebiete a priori den Kan-
tonen zuzuteilen, der an der Unmöglichkeit schei-
terte, für Handwerk und mittelständischen Klein-
handel klare Definitionen zu finden. Wir halten
aber im Bundesrat dafür, es gehe anderseits zu weit,
in der Folge diesen ganzen Absatz nach dem An-
trag der Kommissionsmehrheit zu streichen. Wir
wollen dadurch den Herren von der Westschweiz
und auch den ändern Ratsmitgliedern, die sehr
stark auf kantonale Kompetenzen eingestellt sind,
entgegenkommen. Es soll damit der gute Wille
gezeigt werden, dass das, was sich in der Verfassung
lösen lässt, schon im Verfassungstext seine Lösung
finden soll. Was sich auf diesem Wege nicht be-
friedigend lösen lässt, muss in den Ausführungs-
gesetzen geregelt werden. Die Bundesgesetzgebung
soll den Kantonen Gebiete und Aufgaben vorbehal-
ten, die keiner allgemeinen Regelung durch den
Bund bedürfen. Dort, im Gesetz können wir
in etwas umständlicherer Fassung die Gebiete um-
schreiben, die wir den Kantonen zur Bearbeitung
völlig überlassen wollen. Wir kommen damit auf
den ursprünglichen Gedanken zurück. Was hier
geboten werden soll mit den beiden Gegenständen :
Gastwirtschaftsgewerbe und. Lichtspieltheater, das
ist eigentlich nur eine erste à conto-Zahlung an
die kantonale Gesetzgebungskompetenz im Ge-
biete der Wirtschaft. Oder es ist, wenn Sie ein an-
deres Bild anwenden wollen, das Hors d'œuvre;
die Hauptplatte, in diesem Fall die Bernerplatte,
kommt erst nachher. Wir werden sie im Gesetz
miteinander verspeisen müssen. Es wird auch dort
nicht leicht sein, die Abgrenzung vorzunehmen.
Aber es ist eher möglich, das in einem Gesetz klar
und bestimmt zu ordnen, als hier im Verfassungs-
text, wo man doch darauf angewiesen ist, sich kurz
und knapp auszusprechen. Wir möchten also nicht
den nicht in allen Teilen haltbaren ständerätlichen
Beschluss zur Annahme empfehlen, aber auch nicht
so weit gehen wie die Mehrheit der Kommission
und Streichung beantragen, sondern den Mittelweg
beschreiten, den Herr Schirmer und seine Kollegen
eingeschlagen haben.

Wenn wir den Text etwas geändert haben, so
geschah es deshalb: Der Wortlaut, den die Minder-
heit eingebracht hat, würde nicht ausschliessen,
dass die Kantone zu Lasten anderer Wirtschafts-
stände beschränkende Bestimmungen aufstellen
könnten, die im Interesse des Gastwirtschafts-
gewerbes und der Lichtspieltheater liegen. Das
möchten wir nicht zulassen. Die einschränkenden
Vorschriften, zu denen die Kantone berechtigt
werden sollen, dürfen nur Gültigkeit haben für das
Gastwirtschaftsgewerbe und für die Lichtspiel-
theater selbst und nicht andere Wirtschaftszweige
zugunsten des Gastwirtschaftsgewerbes und der
Lichtspieltheater einschränken. Das ist der wesent-
liche Unterschied zwischen den beiden Anträgen.
Ich bitte den Herrn Präsidenten, im weiteren Ver-
fahren den Antrag Schirmer als Antrag Schirmer
entgegenzunehmen und bestehen zu lassen. Ich
hoffe, dass Sie ihn dann annehmen in der Fassung
des Bundesrates. Sprechen Sie also von einem
Antrag Schirmer in der Fassung des Bundesrates.
Dann ist das Prestige gewahrt und die Sache klar
zum Ausdruck gebracht. -

Eines verstehe ich nicht, dass mein Herr Vor-
redner, Herr Nationalrat Hoppeier, von den ein-
schränkenden Vorschriften der Kantone befürch-
tet, sie führten zu einer Vermehrung der Wirt-
schaften. Ich glaube, einschränkende Vorschriften
haben nicht den Zweck, die Zahl der Gaststätten
zu vermehren, sondern zu vermindern. Das hat
man auch im Auge. Man stellt fest, dass die alkohol-
führenden Wirtschaften sowohl wie die alkohol-
freien Wirtschaften daran kranken, dass es ihrer
zu viele gibt. Deshalb möchte man den Kantonen
die Kompetenz geben, einschränkende Bestimmun-
gen zu erlassen, also die Eröffnung eines neuen Gast-
wirtschaftsbetriebes, ob es ein alkoholführender
Betrieb sei oder nicht, einschränkenden Bestim-
mungen zu unterwerfen.

Herr Herzog kann sich nicht damit befreunden,
dass die Kantone einschränkende Bestimmungen
über das Gastwirtschaftsgewerbe schlechthin er-
lassen können. Er will deshalb die alkoholfreien
Wirtschaften ausnehmen. Dann hätte die neue
Bestimmung keinen grossen Wert mehr, denn die
alkoholführenden können die Kantone bereits auf
Grund von Art. 32quater beschränkenden Bestim-
mungen unterwerfen. Aber das ist eben ein unbe-
friedigender Zustand, dass die eine Art von Wirt-
schaften der Reglementierung unterliegt und die
andere frei ist. Man macht immer wieder die Wahr-
nehmung, dass derjenige, der eine Wirtschaft er-
öffnen will, mit einem alkoholfreien Betrieb anfängt
und nachher den Behörden keine Ruhe lässt, bis
er die Bewilligung erhalten hat, Alkohol führen zu
dürfen. Darin liegt eine Quelle der ständigen Ver-
mehrung der alkoholführenden Wirtschaften. Man
sollte heute beide gleichstellen, denn es wird uns
von allen Seiten versichert, dass auch mit Bezug
auf die alkoholfreien Wirtschaften eine Ueberzahl
vorhanden sei und diese in eine Situation hinein-
kommen, wo sie Mühe haben, ihre Existenz noch
zu finden. Wir wollen ihnen ihre Existenz erleich-
tern, nicht durch eine Vermehrung, sondern durch
eine weise Beschränkung, die die Kantone zu hand-
haben hätten. Ich empfehle Ihnen im Sinne dieser.
Ausführungen Zustimmung zum Antrag Schirmer'
in der bundesrätlichen Fassung.

Oeri: In erster Linie erlaube ich mir das Wort
zu ergreifen, um mein föderalistisches Gewissen zu
entlasten. Ich stimme in diesem Fall nicht mit
meinen föderalistischen Kollegen aus dem Welsch-
land, und zwar nicht, obschon ich Föderalist bin,
sondern gerade weil ich Föderalist bin. Ich habe
nämlich in bezug auf diese Bestimmung, dass Hand-
werk und mittelständischer Kleinhandel von Kan-
ton zu Kanton verschieden reglementiert werden
können, gerade vom föderalistischen Standpunkt
aus die allergrössten Bedenken. Das gibt eine
Pfuscherei. Wenn nach 25 verschiedenen Systemen
erst einmal definiert wird, was mittelständischer
Kleinhandel ist und dann die Gesetzgebung ge-
macht und gehandhabt wird, wird das eintreten,
was man mit dem technischen Ausdruck nennt:
ad absurdum führen. Der Föderalismus wird ad
absurdum geführt, indem auf einem wichtigen
Wirtschaftsgebiet eindrücklich gezeigt wird, dass
nicht auf 25 verschiedene Arten kutschiert werden
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kann. Das~ wird zum Schaden und nicht zum
Nutzen des Föderalismus gereichen. Soviel darüber.

Nun aber noch ein Wort über die Wirtschaft im
engsten Sinne, über die Gastwirtschaft. Da möchte
ich Sie doch dringend bitten, denjenigen Herren
zu folgen, die Sie davor gewarnt haben, auch die
alkoholfreien Wirtschaften dem Artikel einzu-
schalten, was darauf hinaus käme, dass die Kantone
auch die alkoholfreien Wirtschaften der Bedürfnis-
klausel unterstellen können. Es wird eine ganz
fatale Sache sein, wenn die Kantone von dieser
Kompetenz Gebrauch machen und versuchen wer-
den, die Bedürfnisklausel auf die alkoholfreien
Wirtschaften auszudehnen. Man wird sich zuerst
fragen: welches ist das Gebiet, das der Bedürfnis-
klausel unterstellt werden so l ? Wird man das
Bedürfnis bemessen nach der Zahl der Wirtschaften,
alkoholfreie und alkoholvolle im allgemeinen, oder
nur in jeder Kategorie im besondern? Ein prak-
tisches Beispiel: wenn es in einem Dorf schon 10
Alkoholbeizen gibt und zwei alkoholfreie Wirt-
schaften, wird es dann heissen, 10 seien schon zu-
viel? Wenn ein dritter alkoholfreier Betrieb er-
richtet werden soll, wird er verboten werden, weil
es eine Gesamtbedürfnisklausel gibt, oder wird
man eine Spezialbedürfnisklausel für die beiden
Zweige machen ? Da kann jeder Kanton für sich
kutschieren, vielleicht sogar jeder Bezirk für sich
pfuschen.

Ich sehe auch nicht den allergeringsten Grund,
der uns dazu zwänge, die Einführung der Bedürfnis-
klausel für die alkoholfreien Wirtschaften vorzu-
sehen. Sie bedeutet die Einführurg eines Privat-
monopols. Wo die Bedürfnisklausel herrscht, da
sind die beati possidentes, also diejenigen, die
schon einen Betrieb auf diesem Gebiet besitzen,
geschützt. Sie haben ein Privatmonppol. Das lässt
sich rechtfertigen beim Alkoholausschank. Da bin
ich durchaus dafür, dass diese Privatmonopole ge-
stattet werden, weil sie im öffentlichen Interesse
sind, weil sie dem Alkoholausschank gewisse Gren-
zen setzen. Aber warum in aller Welt soll ein öffent-
liches Interesse darin bestehen, dass der Ausschank
von Süssmost und von Tee und Kaffee eingeschränkt
wird? Warum soll auf diesem Gebiet ein Privat-
monopol eingreifen können zugunsten derjenigen,
die schon solche Betriebe besitzen ? Es steckt doch
nicht das geringste öffentliche Interesse dahinter.
Da steckt vielleicht das Interesse derjenigen da-
hinter, die schon solche Betriebe besitzen. Ja,
aber „das ist ein ganz gemeines privatwirtschaft-
liches Konkurrenzinteresse.

Gehen Sie einmal durch die Strassen Berns.
Sie werden sehen, dass es viel zu viele Kravatten-
läden gibt. Warum soll man diese Kravattenläden
nicht gegen Konkurrenz schützen? Wir schützen
sie nicht; es fällt uns gar nicht ein, sie zu schützen.
Und Bäcker, Metzger, Gevatter Schneiderund Hand-
schuhmacher schützen wir ebenso wenig vor ihren
Konkurrenten. Weshalb sollen wir die alkoholfreien
Betriebe eher gegen ihre eigene Konkurrenz schützen ?
Das kommt doch nur darauf hinaus, dass wir auch
auf diesem Gebiet die Lebenshaltung verteuern;
denn jedes Privatmonopol verteuert den Artikel,
auf den es sich bezieht. Also, weshalb sollen wir
dem Manne in bescheidenen Verhältnissen er-
schweren, seinen Kaffee, Tee, seinen Kuchen, seine.

Nationalrat. — Conseil National. 1939.

Zwetschgenwäien usw. zu dem billigen Preise zu
bekommen, den er gewohnt ist? Es ist nicht der
allergeringste Grund vorhanden, auf diesem Ge-
biet den Kantonen dieses weitgehende Recht zu
geben. Ich bin deshalb für den Antrag der Kom-
missionsmehrheit, d. h. für den Antrag auf Fallen-
lassen der kantonalen Kompetenz auf diesem Ge-
biete. Aber wenn schon, dann wäre der Artikel
Herzog sehr vernünftig, der wenigstens die ausge-
sprochen alkoholfreien Wirtschaften dieser Kom-
petenzausdehnung entzieht. Eventuell werde ich
deshalb dem Antrag Herzog zustimmen.

M. Cottier: Contrairement à ce que pense M. le
rapporteur Rais, notre proposition, qui reprend le
texte du Conseil des Etats, amende ce dernier sur
un point essentiel.

Nous demandons à M. le Président de faire tout
d'abord voter sur le texte du Conseil des Etats,
en supprimant le mot «petit» qui précède les mots
«commerce de détail», puis, subsidiairement, de
faire voter sur l'ensemble du texte du Conseil des
Etats.

M. le President! La minorité de la commission
me communique qu'elle s'est ralliée à la nouvelle
proposition du Conseil fédéral.

Je vous propose de voter comme suit: deux
votations éventuelles, puis la votation principale.
La première votation éventuelle portera sur l'ad-
jonction de l'amendement Herzog à la proposition
nouvelle du Conseil fédéral. La seconde votation

,éventuelle opposera la proposition épurée du Conseil
fédéral à la proposition Cottier-Berthoud-Picot.
Enfin, le résultat de cette dernière votation sera
opposé à la proposition de la majorité, qui est de
biffer l'article.

Est-ce que MM. Cottier, Berthoud et Picot
dé-irent une votation spéciale sur le mot «petit»
qui précède «commerce de détail»?

M. Picot: Je crois que ce serait mieux.

M. le Président: Nous voterons donc sur ce
point.

Abs t immung. — Vote.
Eventuell — Eventuellement.

1. Für den Antrag Herzog 66 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit 57 Stimmen

2. Für den Antrag Cottier-Berthoud-
Picot 46 Stimmen
Für den Antrag des Bundesrates 53 Stimmen

3. Für den Antrag des Bundesrates 102 Stimmen
Für Zustimmung zum Ständerat 27 Stimmen

Definitiv — Définitivement.
Für den Antrag des Bundesrates 87 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit 43 Stimmen

Art. Slbis, Absatz 4.
Antrag der Kommission.

Streichen.

Proposition de la commission.
Biffer.

Gestrichen. — Biffé.
16
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Art. 31 ter, Abs. l.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Art. 31 ter, al. 1.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 3.
Antrag der Kommission.

Mehrhe i t :
Die Allgemeinverbindlicherklärung ist nur zu-

lässig, wenn sie von einer Kommission unabhängiger
Sachverständiger begutachtet wird und wenn die
Vereinbarungen und Beschlüsse begründeten Min-
derheitsinteressen und regionalen Verschiedenhei-
ten angemessen Rechnung tragen, dem Gesamt-
interesse nicht zuwiderlaufen und die Rechtsgleich-
heit sowie die Verbandsfreiheit nicht beeinträch-
tigen. Abweichungen vom Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit sind dabei zulässig.1

Minderhe i t
(Stampfli, Eder, Oeri, Pfister-Zürich) :

.. . wenn sie von einer Kommission unab-
hängiger Sachverständiger befürwortet wird und .. .

AI. 3.
Proposition de la commission.

M a j o r i t é :
La force obligatoire générale ne pourra être

attribuée que sur préavis d'une commission d'ex-
perts indépendants et que si les conventions et
décisions tiennent suffisamment compte des intérêts
légitimes des minorités et des diversités régionales,
ne renferment rien de contraire à l'intérêt général
et respectent l'égalité devant la loi, ainsi que la
liberté d'association; elles peuvent déroger au prin-
cipe de la liberté du commerce et de l'industrie.

Minori té
(Stampfli, Eder, Oeri, Pfister-Zürich):

. .. que sur préavis favorable d'une commission
d'experts indépendants .. .

Nietlispach, Berichterstatter der Mehrheit: Bei
Art. 31ter, Abs. 3, stimmt Ihre Kommission der
Auffassung des Ständerates zu mit zwei Abände-
rungen. Fürs erste beantragt Ihnen die Kommission
einstimmig, zu sagen, statt „von unabhängigen
Sachverständigen" von „einer Kommission unab-
hängiger Sachverständiger". Wir betrachten das
als eine Verdeutlichung gegenüber dem stände-
rätlichen Text. Es soll damit die Auffassung aus-

geschlossen sein, dass die Sachverständigen ad hoc
von Fall zu Fall bestellt werden. Der Chef des
Volkswirtschaftsdepartementes hat mit aller Be-
stimmtheit geäussert, dass so etwas nicht beab-
sichtigt sei. Er hat erklärt, dass man sich unter
den- unabhängigen Sachverständigen ein perma-
nentes Expertenkollegium vorstelle, das nicht von
Fall zu Fall, je nach dem Zweck, den man erreichen
wolle, zusammengesetzt werde. Aus diesem Grunde
möchte die Kommission im Texte ausdrücklich von
einer „Kommission unabhängiger Sachverständiger"
sprechen.

Die viel bedeutendere Differenz zwischen der
Fassung des Nationalrates und derjenigen des
Ständerates besteht darin, dass der Ständerat in i
Uebereinstimmung mit dem Bundesrat als Voraus-
setzung der Allgemeinverbindlicherklärung statuie-
ren will, dass die unabhängigen Sachverständigen
diese Allgemeinverbindlicherklärung befürworten,
während die nationalrätliche Beschlussnahme nur
von „begutachten" sprechen will. Der Unter-
schied ist der, dass, wenn nach der Fassung des
Ständerates die Kommission die Allgemeinverbind-
licherklärung befürwortet, alsdann der Bundesrat
selbst sie annehmen oder auch ablehnen kann;
währenddem, wenn die Kommission die Allgemein-
verbindlicherklärung nicht befürwortet, für den
Bundesrat die Möglichkeit der Gutheissung der
Allgemeinverbindlicherklärung nicht mehr besteht.
Veranlassung, bloss zu sagen „befürworten", gab
der Handels- und Industrieverein, der gegen diese
Allgemeinverbindlicherklärung grosse Bedenken
hatte und sie deshalb mit. gewissen Kautelen um-
geben wissen wollte. Als eine solche Kautele wurde
die Bestimmung betrachtet, dass diese Allgemein-
verbindlicherklärung nur beschlossen werden dürfe,
wenn die Kommission der Sachverständigen sie
befürworte. Wenn Ihre Kommission mit 12 gegen
11 Stimmen entsprechend der früheren Schluss-
nahme statt für „befürworten" für „begutachten"
sich ausgesprochen hat, so geschah es deshalb, weil
sie damit den völlig freien Entschluss der Behörde
zum Ausdruck bringen will. Nach Auffassung der
Kommissionsmehrheit soll die hier erwähnte Sach-
verständigenkommission nur als Berater des Bun-
desrates beigezogen werden und es soll ihr nicht
indirekt eine Entscheidungskompetenz eingeräumt
werden dadurch, dass sie durch ihren Befund in
negativer Richtung die Behörden in ihrer Schluss-
nahme binden kann. Bezüglich der ersten redak-
tionellen Aenderung gegenüber der Fassung des
Ständerates ist die Kommission einstimmig. Be-
züglich der materiellen Differenz muss ich gegen-
über der ständerätlichen Fassung an dem Wort
begutachten festhalten; sie hat ihren Beschluss
mit 12:11 Stimmen gefasst. Im Namen Ihrer Kom-
missionsmehrheit muss ich Ihnen deshalb beantra-
gen, am Wortlaut „begutachten" festzuhalten.

M. Rais, rapporteur de la majorité: Le Conseil
des Etats voudrait que les accords pour lesquels
la force obligatoire sera demandée fussent approu-
vés par les experts. Le Conseil national, lui,
estimait que ceux-ci devraient se borner à émettre
un simple préavis.

En séance de commission, M. le représentant
du Conseil fédéral nous a exposé que l'intention
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de celui-ci n'était pas de désigner des experts de
cas en cas, mais bien d'instituer un collège, une
commission d'experts, en quelque sorte un petit
conseil économique, suivant une procédure qui
sera réglée par la loi d'exécution ou d'application.
Que la décision de la commission lie ou non le dé-
partement, selon le texte que nous avions tout à
l'heure, il me semble que cela ne changera pas
grand'chose au fond, car l'intention du département,
nous a déclaré M. Obrecht, n'est pas de donner
force obligatoire à des conventions ou à des déci-
sions contre l'avis de la commission qui serait
nommée. Nous vous proposons dès lors de modifier
le texte du Conseil des Etats, d'abord en remplaçant
le mot «experts» par l'expression «commission
d'experts»; ensuite en supprimant, après le mot
«préavis», le mot «favorable».

En effet, la majorité de .votre commission n'es-
time pas admissible que l'on veuille faire supporter
à une commission d'experts la responsabilité d'un
octroi ou d'un refus. Une pareille responsabilité
doit être endossée par la seule autorité politique.
Un rapport d'expertise ne doit pas constituer un
veto, il doit pouvoir être apprécié librement. C'est
la raison pour laquelle nous vous recommandons
de faire vôtre la proposition de la majorité de la
commission. •

Stampfll, Berichterstatter der Minderheit: Wie
Sie den Ausführungen der beiden Referenten haben
entnehmen können, besteht der Unterschied zwi-
schen dem Antrag der Kommissionsmehrheit und
demjenigen, den ich vertrete, darin, dass die Kom-
missionsmehrheit dieser Expertenkommission rein
begutachtende Befugnis zuerkennen will, während-
dem ich mit dem Ständerat und mit dem ursprüng-
lichen Vorschlag des Bundesrates erreichen möchte,
dass, wenn die Expertenkommission in einem be-
stimmten Fall erklärt, die Allgemeinverbindlich-
erklärung einer Vereinbarung sei allgemein volks-
wirtschaftlich nicht gerechtfertigt, der Bundesrat
dann diese Allgemeinverbindlicherklärung nicht
aussprechen kann. Es ist deshalb nicht 100 %ig
richtig, wenn der Kommissionspräsident gesagt hat,
der Ständerat habe der Expertenkommission Ent-
scheidungsbefugnis zuerkennen wollen. Eine solche
Befugnis würde die Expertenkommission nicht er-
halten, sie hätte lediglich eine Art Vetorecht. Sie
könnte in einem bestimmten Falle sagen, wir be-
fürworten die Allgemeinverbindlicherklärung nicht,
und dann hätte das zur Folge, dass der .Bundesrat
auf diesem Gebiet nichts unternehmen kann.

Was ich Ihnen beantrage, entspricht durchaus
dem, was der Bundesrat ursprünglich über die
Funktion und Aufgaben dieser Expertenkommission
gesagt hat. In seiner Botschaft schreibt er auf
Seite 58: „Die Allgemeinverbindlicherklärung soll
nur zulässig sein, wenn sie von diesem Kollegium
befürwortet wird. Auch in diesem Fall ist. die zu-
ständige Behörde noch nicht verpflichtet, den Be-
schluss oder die Vereinbarung allgemeinverbindlich
zu-erklären, sondern nur hierzu befugt, sofern sie
den Antrag des Verbandes als begründet erachtet."

Wenn man also der Kommission im Sinne
meines Antrages das Recht gibt, in einem bestimm-
ten Fall zu sagen, hier werde nichts vorgekehrt
und dann der Bundesrat daran gebunden ist, ist

damit nicht gesagt, dass, wenn sie in einem be-
stimmten Fall die Allgemeinverbindlicherklärung
befürwortet, der Bundesrat ihr folgen müsse. Der
Bundesrat ist im Falle der Befürwortung in seiner
Entschliessung vollständig frei.

Dieser Vorschlag des Bundesrates geht auf die
Vorschläge der Expertenkommission für die Wirt-
schaftsgesetzgebung zurück, die folgendes aufge-
stellt hat:

„Um zu erreichen, dass alle durch eine Verbind-
licherklärung berührten privaten und öffentlichen
Interessen zur Geltung kommen, ist zur materiellen
Prüfung der von den Verbänden eingereichten An-
träge zur Verbindlicherklärung ein von der Wirt-
schaft und Politik restlos unabhängiges, durch den
Staat bestelltes Kollegium, bestehend aus 3—5 in
Wirtschaftsfragen Sachverständigen, zu schaffen,
ohne dessen mehrheitliche Zustimmung keine All-
gemeinverbindlichkeit seitens des Bundesrates aus-
gesprochen werden darf."

Dieser Leitsatz war ein Kompromiss zwischen
den Vertretern von Gewerbe und Industrie in der
Expertenkommission für Wirtschaftsgesetzgebung.
Aus Kreisen der Exportindustrie befürchtete man,
dass mit solchen Allgemeinverbindlicherklärungen
Missbrauch getrieben werden könnte. Um diese
Befürchtungen zu beschwichtigen, hat das Gewerbe
zu einem Kompromiss Hand geboten, wonach Ver-
einbarungen von Berufsverbänden nur verbindlich
erklärt werden können, wenn sie von einem Kolle-
gium von Sachverständigen befürwortet werden.
Auf diesen Kompromiss ist die ursprüngliche Be-
stimmung des Bundesrates zurückzuführen, wo-
nach die Befürwortung durch ein Sachverständigen-
kollegium Voraussetzung für die Allgemeinverbind-
licherklärung einer Vereinbarung ist.

Hierüber hat sich ein Mitglied jener Experten-
kommission, Herr Dr. Koechlin von Basel, an der
Jahresversammlung des Schweizerischen Handels-
und Industrievereins in folgender Weise geäussert,
um Sinn und Bedeutung dieses Kompromisses zu
erläutern: „Diese Bestimmung ist das Ergebnis
einer Verständigung zwischen Gewerbe und In-
dustrie. Sie besagt, dass ein Antrag auf Gutheissung
der Allgemeinverbindlicherklärung ausschliesslich
von diesem Kollegium dem Bundesrat unterbreitet
werden kann. Dem Bundesrat steht dann das Recht
zu, einen solchen Antrag zu genehmigen oder abzu-
lehnen. Man war einig in der Ansicht, dass die All-
gemeinverbindlicherklärung im Hinblick auf ihre
grosse Wichtigkeit und ihren bedeutenden, etwaigen
Einfluss auf die Wirtschaft von. politischen Ein-
richtungen soweit wie möglich befreit werden
müsse. Sie gänzlich davon loszulösen, ist schlech-
terdings nicht durchführbar. Aber immerhin ist
durch dieses Kollegium von Sachverständigen nach
menschlicher Voraussicht Garantie geschaffen, dass
Fragen der eventuellen Allgemeinverbindlicherklä-
rung fachgemäss geprüft werden — die staatlichen
Organe hätten zum mindesten gar nicht die Zeit
dazu — dass der Entscheid viel weniger unter einem
Druck seitens der Politik oder der Verbände stehen
wird, als wenn er von einer politischen Behörde
gefällt würde." Man hatte also auch noch im Auge,
den Bundesrat, die politischen Behörden überhaupt
von solchen wirtschaftlichen Aufgaben nach Mög-
lichkeit zu entlasten. Es war einst sehr populär,
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der Schaffung eines Wirtschaftsrates das Wort zu
reden. Damals galt dieser Wirtschaftsrat gewisser-
massen als eine Panazee auf dem Gebiet der Wirt-
schaftspolitik. Wer Mühe hatte, das ohne weiteres
einzusehen, wurde damals als ein wirtschaftlicher
Petrefakt, als ein Greis in wirtschaftlichen Fragen
betrachtet. Heute haben sich die Anschauungen
schon derart gewandelt, dass es wieder umgekehrt
ist und dass, wenn man findet, eine besondere In-
stanz wäre wünschenswert, um dem Bundesrat
auf wirtschaftlichem Gebiet einen Teil seiner Auf-
gaben abzunehmen, es heisst, man verstosse gegen
die heiligsten Grundästze unserer Verfassung, man
verwische die Kompetenzausscheidung, man greife
ein in die Gewaltentrennung und weiss Gott was.
So.gefährlich ist die Sache nicht. Wenn es nun
auch vorkommen kann, dass in einem bestimmten
Fall dieses Kollegium von Experten sagt, es halte
vom allgemeinen volkswirtschaftlichen Standpunkt
aus eine Allgemeinverbindlicherklärung einer Ver-
einbarung eines Berufsverbandes nicht als gerecht-
fertigt, und der Bundesrat dann nichts unternehmen
darf und kann, erblicke ich darin weder ein Unglück
noch eine Schwächung der bundesrätlichen Autori-
tät. Ich glaube denn doch, dass man von einem
solchen Kollegium — es wird ja nicht so leicht sein,
diese Uebermenschen zusammenzubringen — so viel
Objektivität und Unparteilichkeit erwarten kann,
dass sein Entscheid viel weniger angefochten wird,
als wenn er von einer politischen Behörde ausgeht.
Aus diesen Ueberlegungen glaube ich, dass man
hier nicht die formalrechtlichen Erwägungen in den
Vordergrund stellen darf und erklären kann, es
gehe doch nicht an, dass man der obersten politi-
schen Landesbehörde eine Bremse anlegt, wenn sie
selbst der Meinung wäre, dass entgegen der Auf-
fassung des Sachverständigenkollegiums etwas ge-
schehen sollte. Ich bin deshalb der Meinung, dass
Zweck und Ursache dieser Bestimmung den formal-
rechtlichen Ueberlegungen der Mehrheit der Kom-
mission vorangehen sollten und es deshalb' als ge-
rechtfertigt erscheint, vorzuschreiben, dass die All-
gemeinverbindlicherklärung nur dann zulässig ist,
we'nn sie von diesem vorgesehenen Kollegium, von
den Sachverständigen auch befürwortet und nicht
nur begutachtet wird.

M. le Président: Je dois attirer votre attention
sur le fait suivant: M. le conseiller fédéral Obrecht
sera pris dès demain matin et pour toute la semaine
au Conseil des Etats. Il faut donc que nous avan-
cions le plus rapidement possible, ce matin, la dis-
cussion de cette loi. Je prie en conséquence les
orateurs de s'appliquer à la plus grande brièveté
possible.

Bundesrat Obrecht: Nur kurz die Feststellung,
dass der Bundesrat es vorziehen würde, den Aus-
druck „befürwortet" zu verwenden. Ich empfehle
Ihnen deshalb, in diesem Punkte der Minderheit
der Kommission zuzustimmen. Ich habe in der
Kommission erklärt und- erkläre es auch hier, dass
praktisch damit an der Sache nicht viel geändert
wird. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass
ein Chef des Volkswirtschaftsdepartementes einen
Antrag auf Allgemeinverbindlicherklärüng gutheis-
sen oder weitergeben würde, wenn eine Kommission

aus wirtschaftlichen Sachverständigen, die in der
Verfassung selbst verankert ist, davon abraten
würde. Ob die Kommission befürwortet oder in
zustimmendem Sinne begutachtet, in beiden Fällen
wird der Chef des Volkswirtschaftsdepartementes
diese Allgemeinverbindlicherklärung weitergeben
mit dem Antrag auf Genehmigung durch den Bun-
desrat. Wenn aber die Kommission die Befürwor-
tung ablehnt, d. h. ein negatives Gutachten er-
stattet, werde ich mich davor hüten, im Gegensatz
zu den wirtschaftlichen Sachverständigen, einen
solchen Antrag weiterzugeben.

Nun wird aus dieser Feststellung, dass beide
Formulierungen praktisch ungefähr auf das selbe
hinauskommen, verschiedene Schlüsse gezogen. Die
einen sagen: Ja gut, dann wählen wir den juristisch
vielleicht zutreffenderen Ausdruck „begutachten",
während ich erkläre : Nein, wenn es praktisch doch
ziemlich auf das gleiche herauskommt, wollen wir
nicht einen Kompromiss brechen, der mühsam im
Schosse der Expertenkommission gefunden wurde.
Sie müssen es verstehen, wenn die Wirtschaft ge-
genüber diesem Experiment der Allgemeinverbind-
licherklärüng — es ist Neuland — etwas skeptisch
eingestellt ist. Man hat sie damit beruhigen kön-
nen, dass man sagte: Man wird die Allgemeinver-.
bindlicherklärung nur gutheissen, wenn wirtschaft-
liche Sachverständige das Gesuch befürworten.
Man sollte nun dabei bleiben, wenn nicht zwingende
Gründe vorhanden sind, davon abzugehen und
solche gibt es nicht.

M. Berthoud: Si le Conseil des Etats a été, selon
moi, bien inspiré en adoptant des dispositions des-
tinées à assurer aux cantons une certaine souveraineté
en matière économique, il me paraît avoir été beau-
coup moins heureux en voulant donner une portée
décisive au préavis de la commission d'experts.

Du point de vue du droit public, cela me paraît
une pure aberration; ainsi, par un texte constitu-
tionnel, on attribuerait une parcelle de pouvoir
exécutif à une commission! Cela me semble inad-
missible. Nous avons un exécutif qui est le Conseil
fédéral; lui seul doit détenir les compétences et les
pouvoirs qui se rattachent au Gouvernement. Du
reste, je ne crois pas que, comme on l'a dit, prati-
quement les choses se passeraient de même selon
que l'on adopte ou non cette proposition. Les dis-
positions d'un Conseil fédéral futur ne seront pas
forcément les mêmes que celles du Conseil fédéral
actuel. J'entrevois la possibilité de voir surgir
des cas où il y aurait lieu de ne pas entériner la
décision de la commission d'experts; j'entrevois
bien plus encore l'hypothèse où cette commission
insuffisamment ou mal renseignée, ayant émis un
préavis soit favorable, soit défavorable, le pouvoir
exécutif, c'est-à-dire le Conseil fédéral, 'après un
examen attentif de la question, arriverait à une
conclusion différente. Que ferait alors le Conseil
fédéral? Il cherchera à faire revenir la commission
sur son préavis. Pour que cela soit possible, il ne
faut pas, par le moyen d'une disposition constitu-
tionnelle rigide, attribuer une compétence définitive
à cette commission. La question présente, selon
moi, beaucoup plus d'importance que ne semblent
le croire les rapporteurs et le chef du Département
de l'Economie publique. Aussi, je me permets d'in-
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sister de façon pressante pour que l'on veuille bien
s'en tenir à la proposition de la majorité de la com-
mission, en rejetant celle que vient de défendre
mon honorable collègue Stampfli.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 71 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 31 Stimmen

Art. 32, Abs. l,
Antrag der Kommission.

Die in Art. 31bis, 31 ter und Slquater genannten
Bestimmungen dürfen nur durch Bundesgesetze
oder Bundesbeschlüsse, über welche die Volksab-
stimmung verlangt werden kann, eingeführt werden.
Für Fälle dringlicher Art in Zeiten gestörter Wirt-
schaft bleibt Art. 89, Abs. 3, vorbehalten. (Rest
des Absatzes streichen.)

Art. 32, al. 1.
Proposition de la commission.

Les dispositions prévues aux articles 31 bis,
31 ter et 31quater ne pourront être établies que
sous forme de lois ou d'arrêtés sujets au vote du
peuple. L'article 89, 3e alinéa, est réservé pour les
cas d'urgence survenant en période de perturba-
tions économiques. (Biffer le reste de l'alinéa.)

NietliSpach, Berichterstatter: Dieser Artikel
wurde seinerzeit noch zurückgestellt, bis nach der
Abstimmung über die Dringlichkeitsinitiative. Nun
ist bekanntlich der Gegenentwurf zur Dringlich-
keitsinitiative angenommen worden, der die dring-
lichen Bundesbeschlüsse an bestimmte Voraus-
setzungen bindet. Gemäss der Volksabstimmung
über jenen Verfassungsartikel beantragt Ihnen die
Kommission die Fassung, wie sie gedruckt als An-
trag der Kommission des Nationalrates in Ihren
Händen liegt.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

AI. 2.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Nietlispach, Berichterstatter: Hier müssen wir
nach unserem Beschluss bei Art. 31 bis, Absatz 3,
der Schlussnahme des Ständerates zustimmen. Ich
beantrage Ihnen deshalb, sinngemäss der Schluss-
nahme des Ständerates zuzustimmen.

M. Rais, rapporteur: Je constate qu'ensuite de
l'adoption, tout à l'heure, de l'article 31 bis, alinéa 3,
nous devons évidemment nous rallier ici au texte
du Conseil des Etats. C'est ce que je vous propose.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 2 bis (neu).
Antrag Schirmen.

Solange der Bund von seiner Gesetzgebungs-
befugnis keinen Gebrauch macht, steht den Kan-

tonen das Recht zu, im Sinne des Art. 31 bis, Abs. 2>
Lit. a, Vorschriften zu erlassen, die sich in ihren
Auswirkungen auf das eigene Kantonsgebiet be-
schränken und berechtigte Interessen von Berufs-
gruppen anderer Kantone nicht verletzen. Im
Zweifelsfall entscheidet der Bundesrat nach An-
hörung der in Art. 31ter, Abs. 3, genannten Sach-
verständigenkommission.

Al. 2bis (nouveau).
Amendement Schirmer.

Tant que la Confédération n'use pas de son
droit de légiférer, les cantons peuvent édicter des
dispositions au sens de l'article 31 bis, 2e alinéa,
lettre a, à condition que l'effet en demeure limité
au territoire du canton et qu'elles ne lèsent pas les
intérêts légitimes de groupes professionnels d'autres
cantons. En cas de doute, le Conseil fédéral statue
après avoir entendu la commission d'experts men-
tionnée à l'article Slter, 3e alinéa,

Schirmer: Ich habe mir schon bei der Begrün-
dung meines Antrages zu Alinea 3 des Art. 31 bis
vorbehalten, beim Art. 32 noch einmal das Wort
zu verlangen. Durch die Schlussnahme zu jenem
Alinea haben Sie mich direkt gezwungen, hier diesen
Antrag zu stellen; denn Sie haben mit der Schluss-
nahme zu Alinea 3 des Art. 31 bis durch das Amende-
ment Herzog einen ganz unmöglichen Zustand ge-
schaffen, indem Sie den Kantonen noch einmal
eine Kompetenz geben, die Sie schon haben. (Zwi-
schenruf Herzog: Nein, es handelt sich um eine
Erweiterung.) Es handelt'sich um eine Kompetenz,
die gar keine Bedeutung hat. (Zwischenruf Herzog:
Nein!) Sie haben den ganzen-Artikel denaturiert
gegenüber der ursprünglichen Meinung der Kom-
missionsminderheit. Es scheint auch schwer zu
sein, nur für das beschränkte Gebiet des Wirtschafts-
gewerbes und der Lichtspieltheater eine Umschrei-
bung bestimmter Gebiete zu finden. Ich habe des-
halb schon in meinem ersten Votum gesagt, dass
eigentlich die Kompetenz der Kantone bei Art. 32
aufgenommen werden sollte.

Nun hat Herr Bundesrat Obrecht gesagt, wenn
man ihm einen Artikel auf den Tisch legen würde,
der in einwandfreier Weise umschriebe, was den
Kantonen gehöre und was dem Bund, so nehme
er ihn an. Ich messe meinem Antrag nicht das
Prädikat zu, dass er das, was Herr Bundesrat Ob-
recht verlangt, erfülle, obwohl ich glaube, dass die
Komplikationen, die sich ergeben können, in keinem
Falle grösser wären, als bei der Annahme des Ar-
tikels in der ständerätlichen Fassung.

Nun hat Herr Bundesrat Obrecht erklärt, dass
in der Gesetzgebung gewisse Schwierigkeiten ent-
stehen, wenn man den Kantonen diese Rechte doch
zuerkennen will. Er hat gesagt, es wird auch im
Gesetzestexte nicht möglich sein, alle Fälle zu um-
schreiben, in denen die Kantone legiferieren können
und in welchen dem Bunde das Gesetzgebungs-
recht vorbehalten ist. Man wird auch in der Gesetz-
gebung eine Instanz schaffen müssen, die jeden
einzelnen Fall anschaut, ob er der Kantonshoheit
untersteht oder dem Bunde vorbehalten werden
kann.

Es wird sowieso ein hartes Stück Arbeit kosten,
der Vorlage in der Volksabstimmung zur Annahme
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zu verhelfen. Es wäre deshalb dringend notwendig,
alle Klippen zu umschiffen, welche vorher auftau-
chen. Ich möchte Ihnen deshalb meinen Antrag
zur Prüfung und Annahme empfehlen. Ich sage
auch nur: „Solange der Bund von seiner Gesetz-
gebungsbefugnis keinen Gebrauch macht, steht den
Kantonen das Recht zu, im Sinne des Art. 31 bis,
Abs. 2, Lit. a, Vorschriften zu erlassen, die sich in
ihren Auswirkungen auf das eigene Kantonsgebiet
beschränken und berechtigte Interessen von Be-
rufsgruppen anderer Kantone nicht verletzen."
Diese Umschreibung ist ziemlich deutlich; sie er-
fordert allerdings im einzelnen Falle eine Instanz,
welche sagt, ob diese Voraussetzungen zutreffen
oder nicht. Ich sage deshalb: „Im Zweifelsfall
entscheidet der Bundesrat nach Anhörung der in
Art. 31ter, Abs. 3, genannten Sachverständigen-
kommission." Wenn man schon den Kantonen in
der Verfassung eine bestimmte Kompetenz geben
will, so ist meine jetzige Fassung dem Art. 31 bis,
Abs. 3, vorzuziehen. Sie haben durch Ihre Schluss-
nahme gezeigt, wie schwer es ist, einzelne Gebiete
der Wirtschaft zu umschreiben. Hier geben Sie
den Kantonen eine allgemeine Kompetenz im Rah-
men des kantonalen Geltungsbereiches im Sinne
von Art. 31 bis, Abs. 2, Lit. a, bestimmte Vorschrif-
ten zu erlassen. Wenn man schon den Kantonen
etwas geben will auf diesem Gebiet, so glaube ich,
trifft mein Antrag das Richtige. Ich möchte ihn
Ihnen deshalb zur Annahme empfehlen, um so
mehr, als der Ständerat diese Frage unter allen
Umständen anders lösen wird.

Nietlispach, Berichterstatter: Der Antrag Schir-
mer .lag der Kommission nicht vor. Er ist heute
morgen ausgeteilt worden. Aber, konsequent zu
allen früheren Schlussnahmen unserer Kommission,
muss ich diesen Antrag ablehnen. Herr Schirmer
hat einleitend selbst gesagt, Sie hätten einen An-
trag bei Art. 31 bis, Abs. 3, in der durch den Zu-
satzantrag Herzog denaturierten Form angenom-
men. Nun kommt er mit einem Antrag bei Art. 31,
Abs. 2bis, der weit über das hinausgeht, was je
einmal in der Kommission oder im Ständerat be-
antragt worden ist. Sie müssen sich über die Trag-
weite dieses Antrages klar sein. Wenn der Antrag
Schirmer angenommen wird, dann haben die Kan-
tone bis zum Erlass eines Bundesgesetzes die volle
Freiheit zu legiferieren, in Abweichung von der
Handels- und Gewerbefreiheit. Herr Kollege Schir-
mer macht allerdings zwei Bedingungen. Er sagt
einmal: Unter der Bedingung, dass diese Bestim-
mungen auf das eigene Kantonsgebiet beschränkt
werden. Das ist nun eine Selbstverständlichkeit.
Es kann kein Kanton legiferieren über sein Kantons-
gebiet hinaus.

Dann bringt er noch eine weitere Bestimmung,
die sagt: ,',Es dürfen diese kantonalen Gesetze und
Erlasse berechtigte Interessen von Berufsgruppen
anderer Kantone nicht verletzen." Das ist ein
sehr dehnbarer Begriff. Was heisst das „berech-
tigte Interessen" ? Was ruft das für Kontroversen
von Berufsgruppen anderer Kantone ? Noch etwas
weiteres: Wenn Sie den Antrag annehmen, so
schaffen Sie einen Einbruch in das ganze System
der Wirtschaftsartikel und vor allem in die Bestim-

mungen betreffend Handels- und Gewerbefreiheit.
Herr Schirmer sagt: „Im Zweifelsfalle entscheidet
der Bundesrat, nach Anhörung der in Art. 31 ter,
Abs. 3, beantragten Sachverständigenkommission."
Sie wissen, dass die Handels- und Gewerbefreiheit
in unserer Verfassung, in der bestehenden und auch
in den vorgeschlagenen Wirtschaftsartikeln, als
Individualrecht des einzelnen Bürgers aufgefasst
wird und dass es als solches dem einzelnen Bürger
die Möglichkeit gibt, Einschränkungen seiner ver-
fassungsmässig garantierten Freiheit auf dem Wege
des staatsrechtlichen Rekurses durch das Bundes-
gericht beurteilen zu lassen. Nun kommt der An-
trag Schirmef und bestimmt hier, dass nicht das
Bundesgericht, sondern der Bundesrat über eine
so wichtige Frage, also über ein Individualrecht
des Bürgers, entscheiden soll. Das ist nun etwas
Neues und entspricht sicher nicht dem System
unserer Artikel, wie wir sie jetzt durchberaten ha-
ben. Das ist nur einer der Gründe, warum ich Sie
bitten muss, diesen Antrag abzulehnen. Herr
Schirmer wird nun hier wirklich föderalistischer als
irgend ein bisher gehörter Föderalist, und ich halte
es hier mit Herrn Oeri, dass ich als Föderalist Sie
bitte, den Antrag abzulehnen. Die praktische Fol-
gerung wäre die, dass mit der Möglichkeit, unbe-
schränkt von der Handels- und Gewerbefreiheit
abzuweichen, durch die Kantone ein Chaos ge-
schaffen würde. Dann wäre die Unordnung da,
der Bund müsste mit eigener Gesetzgebung ein-
greifen und der Leidtragende wäre dann wirklich
der Föderalismus. Ich möchte Sie bitten, den
Antrag Schirmer, so sehr er föderalistischen Be-
gehren entgegenkommen will, abzulehnen. Es be-
steht auch dann noch die Möglichkeit, dass uns der
Ständerat auf Grund der in Art. 31 bis, Absatz 3,
geschaffenen Differenz eine Fassung vorschlägt,
die allen diesen Wünschen Rechnung trägt, aber
präzis ist und nicht Unsicherheit, sondern Klarheit
im Rechte schafft.

M. Rais, rapporteur: Nous vous proposons de
repousser l'amendement Schirmer. La compétence
des cantons est déjà nettement délimitée dans
l'article 32bis, alinéa 2: «Si les cantons ne sont
pas déjà compétents en vertu de leur propre droit,
la législation fédérale leur réservera les domaines
qui ne nécessitent pas une réglementation fédérale. »

Nous aurons donc à légiférer et c'est la loi qui
dira que ceci est du domaine cantonal, alors que
cela est du domaine fédéral.

L'amendement de M. -Schirmer n'apportera pas
de clarté à cette disposition et son adjonction
créerait, au contraire, de la confusion. En effet, ce
texte est défectueux. Il dit, tout d'abord, que:
«Tant que la Confédération n'use pas de son droit
de légiférer, les cantons peuvent édicter des dispo-
sitions au sens.de l'article 31 bis, deuxième alinéa,

-lettre a, à condition que l'effet en demeure limité
au territoire du canton. » Nous ne voyons pas une
loi cantonale qui déploierait ses effets hors du
territoire du canton. Nous ne comprenons donc
pas qu'on ait cru nécessaire de préciser que ces
lois ne déploieraient leurs effets que sur le territoire
du canton. Le texte proposé par M. Schirmer dit
ensuite: «. . . et qu'elles ne lèsent pas les intérêts
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légitimes de groupes professionnels d'autres can-
tons.» Nous ne voyons pas très bien quels sont les
cas envisagés par M. Schirmer; mais nous constatons
que ce texte donnerait lieu à toute sorte de discus-
sions, d'interprétations diverses, tandis que nous
avons déjà un texte clair, précis, au deuxième
alinéa de l'article 33.

Nous vous prions donc de repousser l'amende-
ment de M. Schirmer.

Bundesrat Obrecht: Ich habe den Antrag Schir-
mer natürlich auch nicht in allen Teilen vorsichtig
abwägen und die Konsequenzen abschätzen kön-
nen. Es handelt sich um ein Urteil a prima vista.
Aber es deckt sich ungefähr mit dem Urteil der
Herren Referenten. Ich sehe auch, dass damit ein
Freibrief für die kantonale Gesetzgebung ausge-
stellt würde, indem man sie von der Respektierung
der Handels- und Gewerbefreiheit fast ganz befreit,
allerdings nur für so lange, als der Bund mit seiner
Gesetzgebung nicht vom Flecke kommt. Glauben
Sie, dass Sie damit die Aufgaben des Bundes er-
leichtern, wenn die Kantone in einer Uebergangs-
periode wirtschaftspolitische Gesetze nach Belieben
erlassen können ? Nachher soll der Bund in das
Chaos, das daraus entsteht, Klarheit und Ordnung
hineinbringen. Das wäre kein gutes Vorgehen.
Ich glaube auch, die ständerätliche Kommission
werde sich die Ergebnisse unserer heutigen Beratun-
gen noch gründlich ansehen, denn sie wollte eine
ziemlich weitgehende Konzession an den Födera-
lismus machen. Heute ist davon eigentlich nicht
allzuviel zurückgeblieben. Ich möchte Herrn Na-
tionalrat Schirmer deshalb bitten, uns Zeit zu ge-
ben, diese Angelegenheit noch gründlicher zu über-
legen. Ich kann ihm zusichern, dass wir seine An-
regungen mit in Erwägung ziehen und unvoreinge-
nommen prüfen werden, ob wirklich auf diesem
.Wege ein Ausweg gefunden werden könne. Ich wäre
ihm dankbar, wenn er in diesem Sinne darauf ver-
zichten würde, dass jetzt über seinen Antrag ent-
schieden werden muss. Sollte er aber darauf be-
harren, so müsste ich Sie bitten, ihn abzulehnen.

Schirmer: Ich habe den Zweck meines Antrages
erreicht. Ich wollte nur eine Brücke bauen, um den
Bedenken, die man auf der welschen Seite hatte,
entgegenzukommen. Es wäre ausserordentlich tra-
gisch, wenn wir uns über das materielle Wirtschafts-
recht verständigen würden, die Vorlage aber in der
Volksabstimmung am Ständemehr scheitern müsste.
Wir müssen auf allen Gebieten den guten Willen
aufbringen, um zusammenzukommen. Minister-
präsident Daladier hat in Frankreich mit Recht
gesagt, die Demokratie dürfe nicht die Staatsform
des blossen Widerspruches werden, wenn sie die
schweren Zeiten überbrücken will. In diesem Sinne
habe ich den Antrag als Verständigungsbrücke auf-
gefasst. Ich danke Herrn Bundesrat- Obrecht für
seine Erklärung und kann im Stadium der jetzigen
Beratung im Nationalrat meinen Antrag zurück-
ziehen.

Abs. 3.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

AI. 3.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Angenommen. — Adopté.

Abs. 4.
Antrag der Kommission.

Die die einzelnen Wirtschaftszweige in Landes-
verbände zusammenfassenden Organisationen der
Wirtschaft sind vor Erlass der Ausführungsgesetze
anzuhören; die zuständigen Organisationen der
Wirtschaft können bei deren Vollzug zur Mitwirkung
herangezogen werden.

AI. 4.
Proposition de la commission.

Les groupements économiques nationaux seront
consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution;
les groupements économiques intéressés pourront
être appelés à coopérer à leur application.

Angenommen. — Adopté.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 22. März 1939.
Séance du 22 mars 1939, matin.

Vorsitz — Présidence : M. Vallotton.

3844. Organisation des Militärdeparte-
ments und Armeeleitung.

Organisation du Département militaire
et commandement de l'armée.

Botschaft und Gesetzentwurf vom 19. Dezember 1938
(Bundesblatt 1117. — Message et projet de loi du 19 dé-

cembre 1938 (Feuille fédérale 1121).

Antrag der Kommission.
Eintreten. . _ .

Proposition de la commission.
Passer à la discussion' des articles.

Berichterstattung. — Rapports généraux.

Meyer-Luzern, Berichterstatter : Wir haben heute
eine Vorlage von etwelcher Bedeutung zu behandeln.
Die Botschaft des Bundesrates datiert vom 19. De-
zember 1938, die Vorlage sollte möglichst schon auf
1. Juli — das wird kaum gehen —, aber jedenfalls
spätestens auf 1. Januar 1940 in Kraft treten.

Für den Fall der Mobilmachung ist die Arrnee-
leitung geordnet ; im Frieden war bisher die oberste
Leitung bei der Militärverwaltung, d. h. beim. Chef
des Militärdepartementes. Konsequenterweisewaren
ihm alle obersten Kommandostellen und alle Waffen
und Abteilungen direkt unterstellt. Im Chef des
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#ST# Nachmittagssitzung vom 27* März 1939.
Séance du 27 mars 1939, après-midi.

Vorsitz — Présidence : M. Vallotton. -

3616. Wirtschaftsartikel der Bundesver-
fassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre écono-
mique. Revision.

For t se t zung . — Suite.
Siehe Seite 97 hiervor. — Voir page 97 ci-devant.

M. le Président: Nous avons terminé la semaine
passée l'examen de cet arrêté fédéral, à l'exception
de l'article 34ter, alinéa Ibis. Au sujet de cet
article 34ter, al. Ibis, voici la situation: Une pro-
position nouvelle du Conseil fédéral a été distribuée.
Puis nous avons une proposition de la minorité de la
commission — M. Stampfli et consorts — qui veut
adhérer à la décision du Conseil des Etats. Vient
ensuite une proposition de la majorité de la com-
mission tendant à biffer l'alinéa Ibis.

M. le conseiller fédéral Obrecht est pris ce soir
déjà et à partir de demain matin au Conseil des
Etats. Ce soir, nous entendrons tout d'abord les
rapporteurs de la majorité, puis le rapporteur de
minorité et enfin M. le conseiller fédéral Obrecht.

Nous nous efforcerons de terminer ce soir, car
nous devons aborder demain matin à 8 h. la dis-
cussion sur la défense spirituelle du pays.

Art. l (Fortsetzung). Art. 34ter.
Antrag der Kommission.

Ziff. Ibiss
Mehrhei t :

Streichen.
Minderhei t

(Stampfli, Eder, Oeri, Pf ister-Zürich) :
Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Neuer Antrag des Bundesrats.
Die Befugnis zur Errichtung öffentlicher Arbeits-

losenversicherungskassen sowie zur Einführung eines
allgemeinen Obligatoriums der Arbeitslosenver-
sicherung bleibt den Kantonen vorbehalten.

Art. l (suite). Art. 34ter.
Proposition de la commission.

Ch. Ibis.
Majorité:

Biffer.
Minori té

(Stampfli, Eder, Oeri, Pf ister-Zürich) :
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Nouvelle proposition du Conseil fédéral.
Le droit d'instituer des caisses publiques d'assu-

rance-chômage et d'introduire une assurance-chô-
Nntionalrat. — Conseil National. 1939. '

mage obligatoire en général demeure réservé aux
cantons.

NietliSpach, Berichterstatter der Mehrheit: Bei
Art. 34ter hat der Ständerat durch Aufnahme eines
neuen Art. l bis eine materielle Differenz geschaffen.
Die Schlussnahme des Nationalrates beschränkt
sich bei Art. 34ter, in Uebereinstimmung mit dem
ursprünglichen Vorschlage des Bundesrates, darauf,
die Kompetenz des Bundes zur Gesetzgebung über
Arbeitslosenversicherung zu konstatieren, in der
Meinung, dass die Einzelheiten auf dem Wege der
Gesetzgebung geordnet werden sollen. Der Stände-
rat hat nun in seiner Beschlussfassung darauf ge-
halten, den gegenwärtigen Zustand, gemäss welchem
öffentliche sowie private (einseitige und paritätische)
Kassen Träger der -Arbeitslosenversicherung sein
können, in der Verfassung zu verankern. Dieser
Grundsatz ist im ersten Satz des Abs. Ibis ausge-
sprochen. Im zweiten Satz ist sodann festgestellt,
dass die Befugnis zur Gründung öffentlicher Kassen
und das Recht, ein allgemeines Obligatorium der
Arbeitslosenversicherung zu verfügen, den Kan-
tonen vorbehalten bleiben sollen. In' diesem Satze
ist mithin sowohl das Bundesobligatorium als auch
das Bundesmonopol der Arbeitslosenversicherung
ausdrücklich wegbedungen. Im letzten Satz soll
nach der Schlussnahme des Ständerates dem Bunde
die Befugnis zur Einführung einer Rückversicherung
für Arbeitslosenversicherungskassen gleicher Art zu-
erkannt werden, eine Bestimmung, die stark um-
stritten ist, indem die paritätischen Kassen die Rück-
versicherung ausdrücklich auf Kassen gleicher Art
beschränken wollen, währenddem die Gewerk-
schaftskassen eine Rückversicherung für alle Kassen
wünschen. Der Bundesrat beantragte in der Kom-
mission, diesen letzten Satz des Absatzes Ibis in
Art. 34ter zu streichen und im übrigen dem Ab-
satz Ibis, wie er vom Ständerat beschlossen worden
war, zuzustimmen. In eventueller Abstimmung hat
die Kommission gemäss Antrag des Bundesrates
den letzten Satz von Absatz l bis gestrichen. In
der Hauptabstimmung wurde sodann der ganze
Absatz Ibis mit 12 gegen 9 Stimmen gestrichen,
so dass Ihre Kommission am früheren Beschlüsse
des Nationalrates mehrheitlich festgehalten hat.
Persönlich bin ich der Meinung, dass man dem
zweiten Satze des Absatzes Ibis, den der Ständerat
beschlossen hatte, zustimmen sollte, was auch einem
Ihnen heute unterbreiteten Antrage des Bundes-
rates entspricht, der den ersten und letzten Satz des
Art. Ibis streichen und nur den zweiten Satz bei-
behalten will.

Was den letzten Satz des Absatzes Ibis anbe-
langt, den Ihnen der Bundesrat zu streichen emp-
fiehlt, so kann man, auch wenn man dem darin
vertretenen Gedanken absolut beipflichtet, doch
mit allem Grund die Auffassung vertreten, dass es
sich hier um eine Detailbestimmung handelt, die
nicht in eine Verfassung hineingehört, sondern
Sache der Gesetzgebung ist. Wollte man diese Be-
stimmung betreffend Rückversicherung bei der
Arbeitslosenversicherung in die Verfassung auf-
nehmen, dann könnte man mit gleichem Grunde
noch eine ganze Anzahl anderer Detailbestimmungen
über Arbeitslosenversicherungskassen und über die
Rückversicherung in der Verfassung verankern.
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Beim zweiten Satze dagegen, wo das Obliga-
torium der Arbeitslosenversicherung ausdrücklich
den Kantonen vorbehalten und die Errichtung eineJ
Bundesanstalt ausgeschlossen wird, handelt es sich
um einen Grundsatz, der in Tat und Wahrheit einen
Verfassungsgrundsatz bedeutet und mit dem sicher-
lich weiteste Kreise unseres Schweizervolkes einig-
gehen.

Die Mehrheit der Kommission hat, wie schon
gesagt, gänzliche Streichung des Abs. Ibis be-
schlossen, was ich Ihnen hiermit im Namen der
Kommissionsmehrheit beantragen muss.

M. Rais, rapporteur de la majorité: Nous avions
interrompu notre débat à l'art. 34bis que nous
examinons aujourd'hui. Le premier alinéa n'a donc
pas été modifié par le Conseil des Etats, lequel pro-
pose en revanche l'adjonction d'un alinéa Ibis qui
constitue une divergence d'une certaine importance.
Voyons quelle serait la situation si cet alinéa était
accepté sans modification.

Le projet du Conseil fédéral, comme la propo-
sition du Conseil national, se bornait à statuer au
premier alinéa le droit pour la Confédération de
légiférer en matière d'assurance-chômage, partant
de l'idée que la législation réglerait tous les détails
d'exécution. Mais le Conseil des Etats, pour tenir
compte de certaines objections, a précisé l'appli-
cation de cette disposition dans les directions sui-
vantes :

1. Les assureurs doivent être, comme par le
passé, des caisses publiques et des caisses privées,
ces dernières se divisant en caisses syndicales et en
caisses paritaires.

2. Le' droit de fonder des caisses publiques
demeure réservé aux cantons, cela afin de dissiper
la crainte que la Confédération ne crée un établisse-
ment fédéral avec monopole.

3. Le droit de décréter l'obligation générale de
s'assurer contre le chômage est réservé aux cantons.
En revanche, la Confédération peut imposer cette
obligation aux salariés d'une branche déterminée,
ainsi qu'elle l'a déjà fait, notamment pour le per-
sonnel des hôtels. Les cantons peuvent naturelle-
ment aussi rendre l'assurance-chômage obligatoire
pour un groupe professionnel si la Confédération ne
l'a pas déjà fait.

4. Enfin — et c'est ici que divers groupes s'af-
frontent dans leur point de vue — la Confédération,
d'après la décision du Conseil des Etats, doit pou-
voir instituer la réassurance pour les caisses du
même genre.

La grande opposition à cette disposition con-
tenue dans la dernière phrase de l'alinéa Ibis vient
des caisses syndicales, aussi bien des caisses affiliées
à la FOMH que des caisses affiliées aux syndicats
chrétiens-sociaux et des caisses de la Société suisse
des jeunes commerçants. Si cette disposition était
acceptée, toutes ces caisses figureraient dans la même
classe comme étant du même genre pour la réassu-
rance. Les caisses paritaires voient, elles, cette dis-
position d'un bon œil.

Dans sa majorité, la commission a décidé de
supprimer totalement cet alinéa, estimant qu'il con-
vient de laisser à la législation le soin de trancher la
question. Cette décision a été prise par 12 voix
contre 9 en faveur d'une proposition du Départe-

ment consistant à supprimer simplement la dernière
phrase de l'alinéa.

Une proposition Stampfli d'adhérer à la décision
du Conseil des Etats avait été repoussée par 11 voix
contre 9.

La proposition Cottier-Berthoud-Picot qui est
faite aujourd'hui n'est d'ailleurs pas autre chose
que ladite proposition de M. Stampfli devenue
proposition de minorité de la commission.

Le Département revient aujourd'hui avec un
texte légèrement modifié et d'après lequel l'alinéa
Ibis aurait la teneur suivante:

« Le droit d'instituer des caisses publiques
d'assurance-chômage et d'introduire l'assurance-
chômage obligatoire en général demeure réservé
aux cantons. »

Je note que la proposition subsidiaire de M. Picot
n'est pas autre chose, puisqu'elle tend à réserver la
coopération des cantons, ce que fait la nouvelle pro-
position du Conseil fédéral.

Votre rapporteur de langue française qui, avec
la minorité de 9 membres, était du côté du Conseil
fédéral, recommande l'adoption de cette nouvelle
proposition du Département, laquelle réserve le
droit des cantons d'instituer des caisses publiques
à l'exclusion de la Confédération et d'introduire
l'assurance-chômage obligatoire en général par les
cantons. Elle consacre donc la situation actuelle,
permettant aussi bien les caisses publiques que les
caisses paritaires et syndicales sur le terrain can-
tonal.

La question de la réassurance n'est pas préju-
diciée par la proposition du Département et reste
intacte ; elle pourra être résolue, au besoin, dans la
loi, de sorte que nous n'avons à prendre parti
aujourd'hui ni pour les caisses paritaires ni pour
les caisses syndicales. Nous avons éloigné de la
discussion ce point délicat que nous examinerons à
nouveau lors de l'élaboration de la loi'si le besoin
s'en fait sentir.

La suppression de cette disposition de l'article
constitutionnel ne porte préjudice ni à l'une ni à
l'autre des parties. Le Département nous a affirmé
qu'à cet égard il n'avait donné aucune assurance
à quiconque, ni dans un sens ni dans un autre et
que la question, qui resté intacte, devait encore être
examinée très à fond lors de l'élaboration de la loi.

Le principe de la réassurance trouve déjà son
fondement dans le premier alinéa de l'article 34, de
sorte que nous pouvons très bien nous rallier à la
proposition du Conseil fédéral sans qu'il soit néces-

~saire de nous lier déjà aujourd'hui au deuxième
alinéa dans un sens ou dans un autre, laissant ce
soin à la loi. Un texte constitutionnel doit d'ailleurs
se borner à créer une base, un fondement à la loi
qui, elle, est plus souple et peut être modifiée plus
facilement suivant les circonstances.

Stampili, Berichterstatter der Minderheit: Wie
Ihnen die beiden Referenten der Kommissions-
melirheit auseinandergesetzt haben, ist die Mehrheit
der Kommission mit ihrem Antrag zu der ursprüng-
lichen Fassung des Nationalrates und des Bundes-
rates zurückgekehrt, welche einen allgemeinen Kom-
petenzartikel vorsieht, durch welchen der Bund
zum Erlass gesetzlicher Bestimmungen über die
Arbeitslosenversicherung ermächtigt wird. Dieser
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allgemeine Kompetenzartikel trägt der bisherigen
Entwicklung der Arbeitslosenversicherung auf
Grund des Bundesgesetzes von 1924 sicher zu wenig
Rechnung. Es haben sich auf Grund dieser Gesetz-
gebung private einseitige Kassen, private paritä-
tische Arbeitslosenkassen und öffentliche Kassen
entwickelt. Wenn wir lediglich eine allgemeine
Kompetenzbestimmung in dieser Vorlage vorsehen,
so kann das bei den Anhängern der verschiedenen
bestehenden Kassen Beunruhigung hervorrufen.
Es kann die Meinung erweckt werden, dass mit die-
ser allgemeinen Fassung beabsichtigt sei, später
einzelne Arten der bisherigen Arbeitslosenkassen
verschwinden zu lassen, seien es die paritätischen,
seien es die privaten einseitigen Arbeitslosenkassen.
Diese Bedenken werden auch nicht beseitigt durch
den Antrag des Bundesrates, der offenbar das Ge-
fühl gehabt hat, mit diesem allgemeinen Kompetenz-
artikel würden nicht alle Einwendungen, die aus
den Interessentenkreisen kommen könnten, zum
Verschwinden gebracht. Deshalb hat der Bundesrat
das Bedürfnis verspürt, wenigstens einen Vorbehalt
in bezug auf die öffentlichen Kassen zu machen
und zu sagen, dass das Recht, öffentliche Kassen
ins Leben zu rufen, den Kantonen vorbehalten
bleiben soll, womit das Schreckgespenst einer Bun-
desmonopolanstalt. gebannt werden kann. Auch in
bezug auf die Möglichkeit, das allgemeine Obliga-
torium einzuführen, werden die Kantone beruhigt,
indem ausdrücklich statuiert wird, dass dieses
Recht ihnen und nicht dem Bunde zustehen soll.
Wenn man schon das Bedürfnis verspürt, hier be-
ruhigend zu wirken, soll man das nicht nur in der
Richtung der öffentlichen Kassen tun, sondern
unter Berücksichtigung des Gewordenen, also auch
für die bereits bestehenden privaten Kassen, der
einseitigen sowohl als der paritätischen — die letz-
tern liegen mir natürlich mehr am Herzen, das
werden Sie verstehen — eine Garantie im Verfas-
sungsartikel aufnehmen. Das war in dem ersten
Satze der ständerätlichen Fassung vorgesehen, wo
ausdrücklich gesagt wurde, dass Träger der Durch-
führung der Arbeitslosenversicherung sowohl pri-
vate einseitige wie paritätische und öffentliche
Kassen sein sollen. Ich glaube, dass es durchaus
angezeigt sei, diese Beruhigung zu schaffen, indem
ausdrücklich gesagt wird, dass auch in Zukunft
die Kassen, wie sie sich aus der bisherigen Gesetz-
gebung, ohne eine ausgesprochene Verfassungs-
grundlage, entwickelt haben, weiterhin Träger der
Arbeitslosenversicherung sollen sein können. Des-
halb halte ich dafür, dass nicht nur der Vorbehalt,
dass die Einführung von öffentlichen Kassen den
Kantonen reserviert bleiben soll, hier zu statuieren,
sondern dass ausdrücklich noch daneben festzu-
legen sei, dass verfassungsmässig der privaten ein-
seitigen und den paritätischen Kassen weiterhin
die Existenz gewährleistet bleibt. Aus diesem
Grunde erachte ich es für zweckmässig, sowohl deii
ersten wie den zweiten Satz der bisherigen stände-
rätlichen Fassung im Absatz l beizubehalten.

Nun ist aber damit noch nicht restlose Beruhi-
gung erreicht. Nachdem hier wiederholt die Not-
wendigkeit einer umfassenden Rückversicherung in
der Arbeitslosenversicherung, namentlich zugunsten
der einseitigen Kassen, betont worden ist, ist in
den Kreisen der paritätischen Arbeitslosenkassen

die Befürchtung wachgerufen worden, man könnte
es von Seite der einseitigen Kassen aus auf einen
Beutezug auf die Reserven der paritätischen Ar-
beitslosenkassen abgesehen haben und deshalb hat
man in diesen Kreisen ausserordentlichen Wert
auf den letzten Satz der ständerätlichen Formu-
lierung gelegt, wonach eine Rückversicherung nur
innerhalb von Kassen gleicher Art gestattet sein
soll.

Ich halte es zunächst für etwas gewagt, in der Ar-
beitslosenversicherung von Rückversicherung zu
sprechen. Es scheint mir versicherungstechnisch
überhaupt sehr problematisch, von einer Arbeits-
losenversicherung, so wie sie bei uns organisiert ist,
als von einer „Versicherung" zu sprechen. Sie ist
doch vielmehr nur eine Kombination von Ver-
sicherung mit Fürsorge, wobei die Fürsorge sicher
ganz erheblich überwiegt. Aber nun bei einem
solchen System von Fürsorge und Versicherung
noch von Rückversicherung zu sprechen, das heisst
doch, die elementarsten Grundsätze der Versiche-
rungstechnik verkennen. Es kann sich höchstens
um einen Risikenausgleich handeln, aber nicht um
eine Rückversicherung im versicherungstechnischen
Sinne. Nun ist die Sorge der paritätischen Kassen
verständlich und es ist auch durchaus begreiflich,
dass sie sich gegen den Gedanken wehren, dass die
von ihnen für die eigenen Mitglieder unter Mitwir-
kung der Arbeitgeber zusammengetragenen Mittel
für anders geartete Kassen sollen verwendet werden
können. Dafür muss man durchaus Verständnis
haben. Die Zuwendungen "von Arbeitgeberseite an
die paritätischen Kassen sind in der Voraussicht
und Erwartung gemacht worden, dass sie aus-
schliesslich den Mitgliedern der paritätischen Kas-
sen zugute kommen. Wenn nun die Möglichkeit-
geschaffen würde, dass die Mittel dieser paritäti-
schen Kassen- auch zugunsten anders gearteter
Kassen verwendet werden könnten, so wäre das
ein Verstoss gegen Treu und Glauben; denn die-
jenigen Kreise, welche die paritätischen Kassen
haben äufnen helfen, waren doch der bestimmten
Meinung, dass diese Mittel ausschliesslich dafür
da seien, den Mitgliedern der paritätischen Kassen
zu dienen.

Man hat vielleicht mit einigem Recht eingewen-
det, es handle sich nur um eine Detailbestimmung.
Gewiss, vom rein konstruktiven Standpunkt des-
jenigen aus, der die Verfassung gewissermassen
als ein formaljuristisches Kunstwerk betrachten
möchte, kann man so urteilen, aber auf der ändern
Seite handelt es sich für die paritätischen Kassen
keineswegs um eine Detailbestimmung, sondern
für sie ist die umstrittene Bestimmung eine wichtige
Garantie gegen eine Entfremdung der von ihnen
gesammelten Mittel .Ich meinerseits glaube, dass
es nur Treu und Glauben entspricht, wenn wir
den paritätischen Kassen in der Verfassung diese
Garantie selber geben. Ich beantrage Ihnen daher,
der ständerätlichen Fassung zuzustimmen.

Bundesrat Obrecht: Es handelt sich hier um die
Stellungnahme zu einem vollständig neuen Absatz
im sozialpolitischen Art. 34ter, der vom Ständerat
beigefügt worden ist. Dieser Absatz bezieht sich
ausschliesslich auf die Arbeitslosenversicherung.
Das ist der Gegenstand und das Gebiet, den diese
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Ergänzung beschäftigt. Wir wollen untersuchen,
wie weit diese Ergänzung notwendig ist.

Der erste Satz lautet: „Die Durchführung der
Arbeitslosenversicherung ist Sache öffentlicher so-
wie privater, sowohl paritätischer als einseitiger
Kassen." Das ist nichts als eine Konstatierung, die
Feststellung eines Zustandes, wie er sich auf Grund
eines eidgenössischen Subventionsgesetzes von 1924
herausgebildet hat. Er wäre nur dann notwendig,
wenn irgend eine Kassenart befürchten müsste, dass
man sie in Zukunft gefährden oder bekämpfen
wollte. Das kommt bei den öffentlichen Kassen
sicher nicht in Betracht und auch die privaten,
sowohl die paritätischen wie die gewerkschaft-
lichen Kassen, fühlen sich absolut sicher in ihrer
Existenz und legen dieser konstatierenden Bestim-
mung keinen Wert bei. Infolgedessen scheint mir,
dass man diese Bestimmung ohne Nachteil weg-
lassen kann.

Etwas anders verhält es sich mit dem zweiten
Satz, der sagt: „Die Befugnis zur Gründung öffent-
licher Kassen und das Recht, ein allgemeines Obli-
gatorium der Arbeitslosenversicherung zu verfü-
gen, bleiben den Kantonen vorbehalten." Wenn wir
das nicht in der Verfassung selbst niederlegen,
könnten diese und jene Gegner der Wirtschafts-
artikel auf die Volksabstimmung hin ausstreuen,
der Bundesrat beabsichtige eine neue Bundes-
anstalt zu errichten oder gar ein eidgenössisches
Obligatorium einzuführen. Niemand im Bundes-
haus, ich glaube das im Namen aller konstatieren
zu dürfen, jedenfalls im Namen der sieben Herren
im Bundesrat, auf die es schliesslich ankommt, denkt
an so etwas. Es ist vollkommen ausgeschlossen,
dass wir etwa eine einzige öffentliche Kasse oder
das Obligatorium einführen wollten.

Gleichwohl müssen wir nach meiner Auffassung
dieses Recht den Kantonen ausdrücklich vorbehal-
ten, eben damit nicht das Gegenteil behauptet wer-
den kann. Nur wenn das im Verfassungsartikel
steht, kann man dem Volke mit Bestimmtheit er-
klären: Es ist ausgeschlossen, dass eine eidgenös-
sische Anstalt oder das eidgenössische Obligatorium
eingeführt würde. Das ist der Grund, weshalb der
Bundesrat diesen zweiten Satz retten möchte.

Der dritte Satz lautet: „Der Bund ist befugt,
für Arbeitslosenversicherungskassen gleicher Art
eine Rückversicherung einzuführen, soweit die Kas-
sen dies nicht selbst tun." Es ist ein- schwacher
Punkt in unserem Arbeitslosenversicherungswesen,
dass keine Institution besteht, die einen Risiko-
ausgleich herbeiführt. Wie notwendig das wäre,
haben wir in den Krisenjahren erfahren. Es gab
Arbeitslosenversicherungskassen, die vor dem Zu-
sammenbruch standen. Wir mussten von Ihnen bei
der letztmaligen Verlängerung des Bundesbeschlus-
ses über die Krisenunterstützung einen Kredit
verlangen, um solchen vor dem Zusammenbruch
stehenden Kassen über die Schwierigkeiten hinweg-
zuhelfen.

Nun hat Herr Nationalrat Dr. Stampfli durch-
aus recht, wenn er sagt, es sei doch etwas gewagt,
hier von Rückversicherung zu sprechen. Schon der
Begriff der Arbeitlosenversicherung als solcher
hält einer wissenschaftlichen Kritik nicht stand.
Wir wollen uns doch daran erinnern, dass bei der
Arbeitslosenversicherung, wie sie heute durchge-

führt wird, 75 % der ausbezahlten Taggelder durch
öffentliche Mittel aufgebracht werden, durch Lei-
stungen des Bundes, der Kantone und der 'Ge-
meinden.

Man kann deshalb wirklich nicht daran zweifeln,
dass unsere Arbeitslosenversicherung keine echte
Versicherung ist. Aber wir nennen sie nun einmal
so. Wenn diese Versicherungskassen eine Ent-
wicklung genommen haben, die sie vom Versiche-
rungsgedanken weggeführt hat, so ist das damit zu
erklären, dass nur wenige Jahre zum Aufbau der
Arbeitslosenversicherung zur Verfügung stunden.
Es wurde damit im Jahre 1925 begonnen und schon
im Jahre 1930 kam die grosse Krise, so dass diese
Kassen einer Belastung ausgesetzt wurden, wie man
es nie erwartet hatte. Gegen solche Belastungen
waren sie nicht genügend gewappnet. Wir müssen
deshalb darauf abzielen, die Arbeitslosenversiche-
rung wieder mehr auf den Gedanken der Ver-
sicherung zu stellen und dafür sorgen, dass solche
Kassen nicht dem Ruin entgegengehen, weil ein
Ausgleich fehlt. Ob man dann einer solchen Insti-
tution „Ausgleichskasse" oder „Rückversicherung"
sagt, spielt keine so grosse Rolle.

Mit dem Gedanken, einen Risikoausgleich zu
schaffen, wären eigentlich alle einverstanden. Nach-
dem nun aber der Antrag in der ständerätlichen
Kommission gutgeheissen worden war, erklärten
die Vertreter der paritätischen Kassen: Wir wollen
nicht in der gleichen Ausgleichskasse sein wie die
einseitigen und die öffentlichen Kassen; wir stehen
finanziell besser da und riskieren bei einer solchen
Ordnung, dass uns unsere Reserven entzogen wer-
den, um den weniger gut dastehenden gewerk-
schaftlichen Kassen unter die Arme zu greifen.
Die gewerkschaftlichen Kassen auf der ändern
Seite aber sagen, es wäre doch ein Unsinn, wenn
man schon eine 'Risikoausgleichskasse schaffe, je
eine besondere Ausgleichskasse zu errichten für die
gewerkschaftlichen, die öffentlichen und die pari-
tätischen Kassen. Man solle doch den Risikoaus-
gleich auf breiter Basis suchen.

Es war nicht möglich, die Vertreter der ver-
schiedenen Arten von Arbeitslosenversicherungs-
kassen zu einigen. Eine Verständigung ist aus-
geschlossen. Da muss man sich fragen: Ist die
Frage, wie man den Risikoäusgleich verwirklichen
soll, überhaupt gründlich untersucht ? Ist diese
Frage sachlich abgeklärt ? Da muss ich Ihnen ant-
worten: Nein, das ist sie nicht. Wenn man eine
solche schwierige Frage richtig entscheiden will,
unter Berücksichtigung aller Verhältnisse und Ent-
wicklungsmöglichkeiten, wenn man an die Zukunft
denken will, muss eine solche Frage Gegenstand
gründlichen Studiums sein und als Ergebnis dieses
Studiunis muss man einen umfassenden Bericht
zur Verfügung haben. Von all dem haben wir
nichts. Es wäre also eine völlig gefühlsmässige Ent-
scheidung, wenn Sie sagen würden, nur Risiko-
ausgleichskassen für Kassen gleicher Art seien
möglich oder umgekehrt. Niemand ist heute im-
stande, diese Frage sachlich zu beurteilen. Des-
halb sage ich: Warum denn in einem Verfassungs-
artikel zum voraus das entscheiden? Lassen wir
diese Frage offen. Das muss nicht im Verfassungs-
artikel entschieden werden, das kann man in der
Gesetzgebung ordnen. Lassen wir uns Zeit dazu,
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diese Frage mit aller Gründlichkeit zu untersuchen.
Es ist deshalb richtiger, diesen dritten Satz zu
streichen. ' Auch der Bundesrat empfiehlt Ihnen,
den ersten Satz, der eine blosse Konstatierung ent-
'hält, zu streichen, ebenso den dritten Satz, weil
die Frage des Risikoausgleichs noch nicht spruch-
reif ist. Es würde damit eine Entscheidung getrof-
fen, die nicht vorbereitet ist. Dagegen ist es not-
wendig, dass man den zweiten Satz beibehält, aller-
dings in etwas anderer Redaktion, weil er nun allein
steht und nicht in Verbindung mit den beiden
ändern Sätzen. Wenn Sie verhüten wollen, dass
in der Abstimmungskampagne über die Wirtschafts-
artikel Dinge behauptet werden, die jeder Grund-
lage entbehren, müssen Sie diesen Satz beibehalten.
Das ist der Standpunkt des Bundesrates.

Ilg: Der Nationalrat hat in seinem ersten Be-
schluss, übrigens auf Antrag des Bundesrates,'eine
durchaus richtige Lösung getroffen. Der Ständerat
hat dann auf Intervention namentlich der paritä-
tischen Kassen, wie ich annehme, einen ganz an-
deren Antrag gestellt, der von der nationalrätlichen
Kommission, wenn nicht einstimmig, so doch mehr-
heitlich, abgelehnt worden ist. Ich möchte Sie sehr
bitten, dem Antrag der Mehrheit der Kommission
zuzustimmen.

Es ist sehr bedauerlich, dass die Bestimmungen
der Arbeitslosenversicherung für den Verfassungs-
artikel eine Schicksalsfrage zu werden drohen. Die
Beschlüsse des Ständerates haben für die sog. pri-
vaten einseitigen Kassen eine sehr ernste Seite.
Durch die ungerechtfertigten Unterschiede in bezug
auf die Bundesbeiträge zwischen den verschiedenen
Kassengattungen, wie diese im Bundesgesetz vom
Jahre 1924 zum Ausdruck kommen, mussten sich
die Mitglieder der Gewerkschaftskassen als Eidge-
nossen zweiter Klasse fühlen. Nun soll diese ver-
letzende Bestimmung sogar . verfassungsrechtlich
verankert werden. Ich sage nicht, dass wir in sach-
licher Beziehung schlechter behandelt worden seien
als andere, aber grundsätzlich wurde bekanntlich
die Subvention so verteilt, dass die paritätischen
Kassen zum vornherein zuerst 10 % und heute
5 % mehr erhalten als die sog. Gewerkschafts-
oder privaten einseitigen Kassen. Die Differenz
macht eine hohe- Summe aus. Von dieser Bestim-
mung werden, ich unterstreiche das, nicht nur die
Gewerkschaften, die dem schweizerischen Gewerk-
schaftsbund angehören, betroffen, sondern auch
die Gewerkschaften, die anderen Verbänden an-
gehören.

Als im Jahre 1924 das Arbeitslosengesetz be-
raten wurde, verwies man darauf, dass die öffent-
lichen und die paritätischen Kassen viel grössere
Risiken hätten als die Gewerkschaftskassen. Heute
könnte auf der ganzen Linie das Gegenteil bewiesen
werden. Die grossen Risiken sind heute bei den
Gewerkschaftskassen und bei den öffentlichen
Kassen. Die paritätischen Kassen können eine
Auswahl treffen, sie sind nicht gezwungen, jeder-
mann in ihre Kasse aufzunehmen. Die Unter-
nehmer sind frei, bei Arbeitslosigkeit zu entlassen,
wen sie wollen und können somit die Mitglieder
der paritätischen Kassen besonders schonen. So
sind die paritätischen Kassen nicht nur vom Bund
privilegiert, indem sie höhere Subventionen erhal-

ten, sondern ihre Mitglieder -sind auch im Betrieb
privilegiert. In der Folge gehen die guten Risiken
zu den paritätischen Kassen, weil dort teilweise viel
niedrigere Prämien zu bezahlen sind als bei den
privaten einseitigen oder bei den öffentlichen
Kassen. Ich gebe zu, es gibt auch paritätische
Kassen, die ebenfalls relativ hohe Prämien bezahlen
müssen.

Ich unterstreiche, dass von all den Gründen,
die einst für eine höhere Subvention an paritätische
Kassen angeführt worden sind, heute keiner mehr
stichhaltig ist. Die Voraussetzungen sind nicht in
Erfüllung gegangen. Ganz besonders wurde darauf
verwiesen, dass. die Gewerkschaften dem Unter-
nehmer feindlich gegenüberstünden, und aus diesem
Grunde sei es richtig, dass ihre Kassen vom Bund
weniger erhalten als die ändern Kassen. Die Diffe-
renzierung wurde direkt mit politischen Motiven
begründet. Heute steht der grösste Teil der Ge-
werkschaften mit den Unternehmern durch Tarif-
verträge in Verbindung. Die Arbeitsbedingungen
sind also vertraglich geregelt. Was damals von der
Einstellung der Gewerkschaften behauptet wurde,
kann heute jedenfalls nicht mehr aufrecht erhalten
werden.

Lesen Sie die Beratungen über das Arbeits-
losenversicherungsgesetz nach; Sie werden sich
überzeugen, dass kein einziges Argument, das da-
mals gegen die Gewerkschaftskassen angeführt
worden ist, heute noch stichhaltig wäre. Sie waren
übrigens nie stichhaltig. Nun beantragt der
St.änderat, es solle auch die Rückversicherung, die
übrigens ganz anders gedacht werden kann, als
wie man sie ausgeführt hat, entsprechend den ver-
schiedenen Kassengattungen eingeführt, werden,
was für uns unannehmbar ist. Es ist nicht so, wie
Herr Dr. Stampfli sagte, dass bei der Rückver-
sicherung die paritätischen Kassen am Ende für die
ändern Kassen bezahlen müssen. Von dem kann
keine Rede sein. Es handelt sich eigentlich um
einen Solidaritätsfonds. Herr Bundesrat Obrecht
hat darauf verwiesen, dass die öffentliche Hand
(Bund, Kantone und Gemeinden) für die Arbeits-
losenversicherung bis zu 80 % Subvention auf-
bringen muss. Die Kassenmitglieder selbst müssen
meistens nur 20 % an Prämien bezahlen. Man
muss aber wissen, dass diese 20 % hohe Summen
betragen. Nur prozentual ausgedrückt, gibt es kein
Bild von den Leistungen. Es handelt sich um relativ
hohe Beträge, die namentlich die Gewerkschafts-
kassen zu entrichten haben. Es ist selbstverständ-
lich, dass, solange nicht alle Arbeiter und Arbeite-
rinnen gezwungen sind, den Kassen anzugehören,
und wenigstens eine Minimalprämie zu bezahlen,
der Bund und die öffentliche Hand hohe Subven-
tionen bezahlen müssen. Der Antrag, einen Soli-
daritätsfonds zu schaffen, ist von uns gekommen.
An diesen Fonds sollen alle gleich viel bezahlen.
Mit diesem Solidaritätsfonds sollte dann den Kassen
geholfen werden, die durch starke Belastung in
Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist der ur-
sprüngliche Sinn, der jetzt allerdings hier anders
erklärt wird. Deswegen sind die paritätischen
Kassen Sturm gelaufen, weil sie sich sagten, dass
sie an diesen Solidaritätsfonds ebenfalls einen
gleichen Betrag hätten entrichten sollen wie alle
ändern. Dabei hätten natürlich auch die paritäti-
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sehen Kassen von diesem Solidaritätsfonds dort
profitieren können, wo sie durch grosse Risiken
in Mitleidenschaft gezogen worden wären. Im
Grunde genommen ist der Gedanke, den wir vor-
gebracht haben, aufgebaut, wie es richtig ist für
ein soziales Werk: auf dem Grundsatz der Solidari-
tät. Was die paritätischen Kassen wollen, ist schon
mehr als Egoismus, das geht über alles Zulässige
hinaus, namentlich weil es sich um eine Sozial-
versicherung handelt. Man stelle sich einmal vor,
wie es möglich sein sollte, dass die Betriebe die
Arbeitslosigkeit allein meistern könnten. Das ist
ganz ausgeschlossen.

Herr Bundesrat Obrecht hat zwar erklärt, es
sei notwendig, die Kantone zu beruhigen. Aber
fragen Sie einmal ihre Kantonsregierungen, ob sie
eine Arbeitslosenversicherung ohne die Bundessub-
vention durchführen könnten. Wenn die Bundes-
subvention wegfiele, so glaube ich, dass es kaum ein
halbes Dutzend Kantone gäbe, die imstande wären,
ohne die Bundessubvention die Arbeitslosenver-
sicherung durchzuführen. Und doch haben die
Kantone jetzt alle eigene Gesetze und nun wollen
wir im Verfassungsartikel den Kantonen noch be-
sondere Kompetenzen einräumen. Es ist nach
meiner Auffassung nicht nur überflüssig, für die
Kantone eine besondere Bestimmung in den Ver-
fassungsartikel aufzunehmen, sondern es ist auch
absolut unrichtig; denn wenn eine Arbeitslosen-
versicherung funktionieren und wenn der Solidari-
tätsgedanke zum Ausdruck kommen soll, muss eine
Arbeitslosenversicherung auf der breitesten Grund-
lage aufgebaut sein, sonst kann sie den Ansprüchen
niemals genügen. Was sollen dann die wenig finanz-
kräftigen Kantone, die vielleicht zum Teil mit einer
Krisenindustrie belastet sind ? Wie sollen sie durch-
kommen, wenn sich jeder Kanton gegen den an-
deren abschliesst. Ich nehme an, wenn die Kantone
das Recht haben, die öffentlichen Kassen zu organi-
sieren, dass sie deshalb nicht auf die Bundessub-
vention verzichten.

Ich möchte Sie aus allen diesen Gründen, aber
ganz besonders mit Rücksicht auf die Abstimmung
über die Wirtschaftsartikel, dringend ersuchen,
wenigstens dem Antrag der Kommissionsmehrheit
zuzustimmen. Wenn dem Antrag des Bundesrates
zugestimmt wird, so möchte ich das in Kauf neh-
men, obwohl ich dagegen bin; aber wir könnten es
unter keinen Umständen in Kauf nehmen, dass
den Anträgen des Ständerates zugestimmt wird.
Ich persönlich und mit mir viele meiner Kollegen
der Gewerkschaften sind für die Wirtschaftsartikel.
Nun wird es natürlich auch unter Ihnen Herren
geben, die dagegen sind und somit an unseren An-
trägen nicht interessiert sind. Ich betrachte die
Wirtschaftsartikel als notwendig. Unsere Wirt-
schaft wird sie nötig haben in den nächsten Jahren,
dessen bin ich überzeugt; aber wenn der Beschluss
des Ständerates stehen bleibt, können wir nicht für
den Verfassungsartikel eintreten. Das wäre einfach
unmöglich. Wir sind seit 1924, also seit 15 Jahren
bei der Arbeitslosenversicherung als Eidgenossen
zweiter Klasse behandelt worden. Deshalb können
wir nicht noch mithelfen, dass dieses Unrecht noch
verfassungsrechtlich verankert wird. Aber es sind
auch keine sachlichen Gründe vorhanden, dass
dem Antrag des Ständerates zugestimmt werden

muss. Ich möchte Sie ersuchen, den Anträgen der
Kommissionsmehrheit zuzustimmen.

Scherrer-St. Gallen: Ich muss zu dieser Be-
stimmung des Art. 34ter, Abs. Ibis, einige Aus-
führungen machen, die zum Teil übereinstimmen
mit dem, was mein Vorredner, Herr Kollege Dg,
gesagt hat. Die Arbeitslosenversicherung bildet
heute, dank des Fehlens einer Bundesgesetzgebung,
ein Gebiet, in dem man sich nur noch schwer aus-
kennen kann, wenn man nicht Tag für Tag damit
zu tun hat. Sie stellt eine bunte Musterkarte von
verschiedenartigsten Bestimmungen und Vorschrif-
ten dar, die von Kanton zu Kanton, oft auch noch
von Gemeinde zu Gemeinde wechselt. Es fehlen
heute die gesetzlichen Grundlagen für eine eidge-
nössische Regelung, Verwaltung und Führung
dieses Zweiges der Sozialversicherung. Es braucht
eigentliche Spezialisten, um sich heute hier noch aus-
zukennen und mit Erfolg durchsetzen zu können.

Wir haben nur ein Subventionsgesetz, und daher
halte ich es grundsätzlich für richtig, dass der Bund
inskünftig eine einheitliche Gesetzgebung schaffen
kann. Ich bin durchaus damit einverstanden, dass
die bisherigen Kassentypen fernerhin beibehalten
werden und wir einseitige gewerkschaftliche, pari-
tätische und öffentliche Kassen zulassen, ebenso
damit, dass wir keine Monopolanstalt des Bundes
schaffen. Aber was nun der Ständerat beschlossen
hat, das geht über das hinaus, was dem praktischen
Bedürfnis entspricht. Es setzt hier wieder der
Kampf ein, der eigentlich seit der Schaffung des
Subventionsgesetzes über die Arbeitslosenversiche-
rung durch den Bund um die verschiedenen Kas-
sentypen und ihre Bewertung geführt wird.

Man hat nun gesagt, von einer Versicherung
oder Rückversicherung könne man nicht sprechen.
Ich gebe zu, dass der Begriff der Versicherung hier
schwerlich anwendbar ist. Aber wenn man von der
Notwendigkeit eines Ausgleichsfonds spricht, dann
trifft man das, was sachlich begründet ist, nämlich
dass ein gewisser Ausgleich der verschiedenen Lasten
und Risiken angestrebt und auch durchgesetzt wer-
den kann.

Die Bestimmung nun, die der Ständerat be-
schlossen hat, verlangt, dass drei Rückversiche-
rungen, oder wenn wir so sagen wollen, Ausgleichs-
fonds geschaffen werden müssen, einer für die öffent-
lichen Kassen, ein anderer für die paritätischen
Kassen und wieder ein anderer für die gewerkschaft-
lichen Kassen. Damit erreichen wir, dass die
schlechten, also grössten Risiken, so wie die Dinge
sich entwickelt haben, sich kumulieren. Das können
wir nicht zugeben. Es verlangt die Billigkeit und
die Gerechtigkeit, dass die ungleiche Belastung der
Kassen ausgeglichen wird. Vollständig wird das ja
nie geschehen können, aber ein gewisser Ausgleich
ist tatsächlich bei den überlasteten Kassen not-
wendig.

v Man hat in einer an uns gerichteten Eingabe der
paritätischen Kassen den gewerkschaftlichen Kassen

.den Vorwurf gemacht, dass sie schlecht verwaltet
seien, ungenügende finanzielle Vorkehrungen ge-
troffen hätten, um ihrer Aufgabe gerecht werden
zu können und nun die Sanierung auf Kosten der
paritätischen Kassen suchen. Diesen Vorhalt müssen
wir zurückweisen; er ist nicht begründet. Die Be-
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lastung ist von Beruf zu Beruf ausserordentlich ver-
schieden. Ich will Sie nicht mit vielen Zahlen be-
helligen, aber doch darauf hinweisen, dass beispiels-
weise im Kanton Luzern die Belastung der ge-
werkschaftlichen Kassen pro Mitglied im Jahre 1936
Fr. 141.70 ausmachte, im Jahre 1937 Fr. 123.40,
während die Belastung der paritätischen Kassen
pro Mitglied im Jahre 1936 Fr. 66.— und im Jahre
1937 nur Fr. 17.— ausmachte. Das ist nur ein Bei-
spiel. Das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und
Arbeit hat eine Reihe von ähnlichen Zahlen fest-
gestellt.

Es ist auch interessant, dass dort, wo die Be-
lastung und wo die Risiken am schwersten sind,
nämlich im Baugewerbe, nur eine paritätische Kasse,
im Kanton Freiburg, besteht. Sonst ist es aber nie-
mandem eingefallen, im Baugewerbe, wo die Be-
lastung oft so gross ist, dass bis zu 40% der Mit-
glieder arbeitslos sind, eine solche paritätische Kasse
zu schaffen.

•Nun hat man schon früher, und Herr Kollega
Stampfli hat das auch jetzt wieder getan, gesagt,
es gehe gegen Treu und Glauben, hier einen finan-
ziellen und sozialen Ausgleich unter den verschie-
denen Kassenarten anzustreben. Man wolle auf
Mittel greifen, die nicht diesem Zweck zugeführt
werden sollen, der Arbeitgeber wolle vor allem nicht
an eine Gewerkschaft Beiträge leisten. In der Be-
gründung der paritätischen Kassen, die den Antrag
des Ständerates begrüssen, finden wir den Vorhalt,
dass schlecht verwaltete Kassen von einem solchen
Ausgleich Vorteile ziehen möchten. Wenn ein sol-
cher Ausgleichsfonds, wie er ja grundsätzlich richtig
ist, geschaffen wird, wird das doch keineswegs eine
Prämierung schlecht verwalteter Kassen sein kön-
nen. Es werden die notwendigen Vorschriften wohl
schon aufgestellt werden können, die den Miss-
brauch einer solchen Institution verhindern.

Noch etwas : Ich muss gestehen, dass wohl nichts
so sehr die Gewerkschaften, und zwar nicht nur die
Gewerkschaften sozialdemokratischer Richtung,
sondern auch jene anderer weltanschaulicher Rich-
tung, betroffen hat, wie die Ungleichheit der Be-
handlung der verschiedenen Kassentypen. Wir
haben ja eigentlich eine dreifache Begünstigung

• gewisser Kassenarten, nämlich der paritätischen
Kassen, festzustellen. Die paritätischen Kassen
erhalten einmal erhöhte Subventionen von Seiten
des Bundes. Dann haben wir die weitere Tatsache,
dass zum Teil auch die Kantone diese paritätischen
Kassen begünstigen, sie gegenüber den gewerk-
schaftlichen Kassen unterschiedlich behandeln. Da-
zu kommt die weitere Tatsache, dass der Arbeit-
geber selbst, was ja anzuerkennen ist, einen Beitrag
leistet. Aber das ist noch nicht alles, was diesen
Kassen an Begünstigungen möglich ist. Es ist da-
bei, weil es sich um Betriebskassen handelt, auch
möglich, dass diejenigen Arbeiter zuerst entlassen
werden, welche den paritätischen Kassen nicht an-
gehören. Ich will nicht behaupten, dass Kollege
Stampfli ein solches Vorgehen begünstigen will,
aber das ist doch oft in Betrieben vorgekommen.

Wenn dem Beschluss des Ständerates zuge-
stimmt wird, zwingen Sie auch Kassen in eine Ge-
meinschaft hinein, die nach der Weltanschauung
und politischen Ueberzeugung ihrer Mitglieder nicht
zusammengehören, aber auch in eine Einrichtung,

in der gerade die schlechtesten Risiken kumuliert
werden. Das ist nicht angängig und verhindert ja
den notwendigen Ausgleich. ^.

Nun ist es ja sicherlich interessant, dass immer
die Frage der Arbeitslosenversicherung der Aus-
gangspunkt einer Politik sein soll, die grundsätzlich
die heutige gesellschaftliche Ordnung berührt. Ich
bin nach meiner grundsätzlichen Einstellung und
nach meiner ganzen Ueberzeugung eigentlich nicht
Gegner der paritätischen Arbeitslosenversicherungs-
kassen. Aber sie müssen dann so aufgebaut sein,
dass sie nicht ein Instrument des Unternehmers
gegen die Gewerkschaften sind. Wir müssen doch
wohl einmal davon abkommen, diesen Gegenstand
zum Ausgangspunkt der Politik um eine neue Wirt-
schaftsgestaltung zu nehmen.

Ich will nicht behaupten, dass alle Arbeitgeber,
die paritätische Kassen gegründet haben, die Ge-
werkschaften erschlagen wollen. Ich weiss, dass in
der Westschweiz ernsthafte Bestrebungen im Gange
sind, mit diesen paritätischen Kassen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer gleichberechtigend zusammen-
fassende Organisationen aufzubauen. Ich stehe, ich
brauche das nicht weiter auszuführen, durchaus
auf dem Boden einer berufsständischen Ordnung
der Wirtschaft, der berufständischen Gestaltung
der sozialen Verhältnisse, auch der Arbeitslosenver-
sicherung. Ich muss aber noch einmal wiederholen,
was ich in diesem Saale schon .früher gesagt habe :
Wenn Sie wirklich eine Gesellschaftsreform wollen,
einen Neuaufbau der Wirtschaft, dann dürfen Sie
nicht länger auf dem Sektor der Arbeitslosenver-
sicherung den Kampf gegen die Gewerkschaften
führen. Es ist doch sicher nichts Unrichtiges ge-
wesen,* dass die Gewerkschaften aller Richtungen
eine wichtige Aufgabe selbst übernommen haben,
von der der Staat und auch die Arbeitgeber sehr .
lange nichts wissen wollten. Bis wieder dieses
gleiche Recht für alle geschaffen ist, wird es keine
Ruhe geben. Wer ernsthaft eine andere Ordnung
auf dem Boden der Berufsorganisation finden will,
darf nicht die Gewerkschaften strafen, die hier eine
öffentliche Aufgabe übernommen haben. Ich möchte
deshalb dem Antrage des Bundesrates zustimmen
und unter allen Umständen den letzten Satz: „der
Bund ist befugt, für Arbeitslosenversicherungs-
kassen .gleicher Art eine Rückversicherung einzu-
führen, soweit die Kassen dies nicht, selbst tun",
streichen.

M. Cottier: Je voterai les conclusions de la
minorité de la commission.

Sans reprendre les excellents arguments qui ont
été avancés tout à l'heure par M. Stampfli, j'estime
qu'un article constitutionnel doit poser des prin-
cipes et qu'on ne peut pas se contenter de vagues ^
promesses pour l'avenir ou d'hypothétiques indi-
cations concernant une future loi d'exécution. La
proposition du Conseil fédéral peut sembler a priori
intéressante, mais elle ne dit rien, d'un point ex-
trêmement important à nos yeux, celui de la réas-
surance. Si réassurance il y a, celle-ci visera-t-elle
toutes les caisses d'assurance-chômage ou, au con-
traire, fera-t-elle des distinctions entre les différentes
catégories de caisses de chômage ? Vous avez tous
reçu un mémoire fort intéressant de la Fédération
suisse des caisses paritaires d'assurance-chômage.
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De ce mémoire il me semble utile, au point où nous
en sommes dans la discussion, de citer un passage:

« II est inadmissible — estime cette Fédération —
que les caisses paritaires auxquelles les employeurs
versent des contributions régulières soient forcées
de venir en aide aux caisses syndicales. Si un sys-
tème de réassurance doit être envisagé, il ne peut
être question que d'une réassurance entre les caisses
de même catégorie, c'est-à-dire entre les caisses
publiques, entre les caisses paritaires et entre les
caisses syndicales...» — c'est la solution du reste
qui a été retenue par le Conseil des Etats.

Tout à l'heure, j'ai entendu avec beaucoup
d'intérêt les critiques très acerbes qui ont été diri-
gées contre les caisses paritaires par M. Ilg.

Un ministre anglais, Disraeli, a classé les men-
songes en trois catégories : il y a le mensonge simple,
disait-il, le parjure et la statistique. Les statistiques
en effet peuvent très souvent mentir. Celle que j'ai
sous les yeux, cependant, ne ment pas. Elles est
récente et émane de l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail. Extrayons de cette
statistique quelques chiffres concernant les subven-
tions versées en 1937 par la Confédération, les can-
tons et les communes, en pourcentage des indemnités
journalières. Je vois que pour les caisses d'assu-
rance-chômage publiques nous avons 75,4%; pour
les caisses syndicales: 73,6% et pour les caisses
paritaires — qu'on accuse de coûter plus cher que
les autres — 65 % seulement.

Dans le même ordre d'idées, les primes payées par
rapport aux indemnités verséesreprésentent, toujours
en 1937: pour les caisses publiques 32,1%, pour les
caisses syndicales 35,9 %, pour les caisses paritaires
le 88,7 %. Ces chiffres sont suffisamment éloquents
et se passent de commentaires. J'estime qu'il serait
injuste de demander, demain peut-être, des sacri-
fices à des caisses qui sont bien administrées et cela
au profit d'autres caisses qui n'auraient pas été
administrées avec sagesse, qui auraient été mal
gérées ou mal conseillées.

Le texte du Conseil des Etats, que la minorité
de la commission propose, nous donne à cet égard
toutes les garanties voulues. C'est la raison pour
laquelle, personnellement, je voterai les proposi-
tions de la minorité.

• Wüthrich: Nach den verschiedenen Plädoyers
für und gegen den Antrag des Ständerates muss
ich leider feststellen, dass die Situation nach wie
vor unbefriedigend ist; insbesondere hat mich das
Plädoyer von Herrn Kollega Ilg nicht überzeugt.
Ich will Ihnen dartun, warum ich, nach unvorein-
genommener Betrachtung, für den Antrag des
Ständerates stimme.

Herr Kollega Ilg hat den Ausdruck geprägt,
die Gewerkschafter werden als Eidgenossen zweiter
Klasse behandelt. Da sieht er sicher zu schwarz
oder übertreibt. Man könnte ihm auch das Gegen-
teil beweisen, nämlich dass die Gewerkschaften hie
und da verwöhnt werden. Jedenfalls werden sie
von seiten des Bundes nicht benachteiligt.

Zur Begründung meines Antrages: „Festhalten
am Beschluss des Ständerates", möchte ich keine
juristischen Argumente vorbringen, sondern ein
paar einfache Ueberlegungen eines Praktikers.

Der Art. 34ter, Absatz l, fixiert die allgemeine
Befugnis des Bundes, zum Schutz der Arbeit-
nehmer, über die Arbeitsvermittlung und die Arbeits-
losenversicherung die nötigen Bestimmungen auf-
zustellen. Mit diesem allgemeinen Grundsatz ist
es aber meines Erachtens nicht getan. Wenn ich
einen allgemeinen Grundsatz unterschreiben soll,
möchte ich von Anfang an wissen, wohin die Reise
geht. Eine Fahrt ins Blaue wäre mir sehr unange-
nehm, besonders wenn es sich um Bestimmungen
handelt, die von so einschneidender Bedeutung
für die gesamte Industrie, für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer sein können. Daher ist es nötig, die
Bestimmungen, die von Seite des Bundes getroffen
werden können, zu präzisieren. Art. Ibis enthält
nun die wirklich nötige Präzision. Er enthält drei
Sätze, die auch drei Elemente darstellen.

Im ersten Satz wird von den öffentlichen, den
paritätischen und den einseitigen Kassen gespro-
chen. Herr Bundesrat Obrecht hat bemerkt, das
sei eine blosse Feststellung und weil es sich nur um
eine Feststellung handle, sei es gar nicht nötig,
den Satz Nr. l aufzuführen. Ich bin gegenteiliger
Ansicht. Wohl handelt es sich um eine Feststellung,
aber es ist unbestritten, dass hüben und drüben,
sowohl bei den gewerkschaftlichen wie auch bei den
paritätischen Kassen, eine gewisse Tendenz zur
Monopolisierung besteht. Beide haben ein Ex-
pansionsbedürfnis, das ist durchaus natürlich; ich
bestreite z. B. nicht, dass es ein legales und natür-
liches Bedürfnis der Gewerkschaften sei, möglichst
die Totalität der Versicherten zu umfassen. Auf
der ändern Seite bestehen die paritätischen Kassen,
welche, gewiss zum Teil auch aus politischen Mo-
tiven, möglichst gross werden möchten. Wir wissen
aber gar nicht, wie sich in der Schweiz im Laufe der
nächsten Generation die Verhältnisse in politischer
Richtung entwickeln. Die Grundlage, die wir hier
schaffen, sollte sich nicht nur für den Augenblick,
sondern für mindestens eine Generation bewähren.
Es ist aber eine Forderung der Gerechtigkeit, dass
man nicht einseitigen Tendenzen, mögen sie nach
der einen oder nach der ändern Richtung gehen,
Vorschub leistet. Aus diesen Gründen halte ich
die Aufzählung der drei möglichen Arten, der ein-
seitigen Gewerkschaftskassen, der öffentlichen Käs- •
sen und der paritätischen Kassen für nötig.

Ich möchte unterstreichen, dass ich nichts gegen
die Gewerkschaften einzuwenden habe, sondern
ihre Gründung und Betätigung in Industrie und
Wirtschaft als unbedingt notwendig betrachte. Es
wird aber von dieser Seite immer wieder mit dem
Argument gefochten, die paritätischen Kassen seien
bei den Subventionen bevorteilt. Das ist ein merk-
würdiges Argument, denn nach den Zahlen, die ich
erhalten habe und als richtig annehmen darf, be-
trugen die Subventionen an die paritätischen Kas-
sen 1937 30,2 % der Taggeldauszahlungen und bei
den einseitigen Kassen 30,8 % der Taggeldaus-
zahlungen, Und massgebend zum Vergleich und
zur Berechnung eines Prozentsatzes sind doch die
Taggeldauszahlungen. Mangels Gegenbeweis muss
ich also annehmen, dass die Zahlen, die mir von
kompetenter Seite gegeben wurden, richtig sind,
wonach paritätische und einseitige Kassen unge-
fähr gleich viel an öffentlichen Geldern erhalten,
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also nicht die einen gegenüber den ändern bevorteilt
werden.

Noch ein Wort über die Bedeutung der pari-
tätischen Kassen. Laut, gewerkschaftlicher Rund-
schau vom März 1939 sind den Gewerkschafts-
kassen 246 155 Mitglieder angeschlossen, den öffent-
lichen Kassen 183 447, den paritätischen Kassen
116292, total 545894. Die paritätischen Kassen
sind punkto Mitgliederzahl die kleinsten, haben
aber immerhin eine Bedeutung erlangt, die nicht
als quantité négligeable behandelt werden darf.

Bei den paritätischen Kassen haben die Arbeit-
geber nach den Zahlen, die ich erhalten habe, im
Jahre 1937 für 1453000 Fr. Beiträge geleistet.
Selbstverständlich haben Sie für die öffentlichen
und einseitigen Kassen nichts bezahlt. Wenn aber
wegen gewisser Bundesvorschriften oder -gesetzen
die paritätischen Kassen sich langsam auflösen
würden — und diese Gefahr besteht durchaus —
so würden die Arbeitgeberbeiträge in der Höhe von
l 453 000 Fr. verschwinden. Wir haben aber ein
allgemeines Interesse daran, dass nicht nur die Ar-
beiter und die öffentliche Hand, sondern auch die
Arbeitgeber an die Arbeitslosenunterstützung einen
Beitrag leisten. Dieser Beitrag ist, wie ich Ihnen
soeben gezeigt habe, doch eine erkleckliche Summe,
die ich nicht missen möchte. Aus allen diesen
Gründen halte ich es für richtig, dass man die pari-
tätischen Kassen ebenso erwähnt wie die einseitigen
und die öffentlichen Kassen. Ich wäre also daiür,
den Satz l zu belassen.

Nun komme ich zum zweiten Satz. Der zweite
Satz spricht vom Obligatorium der Arbeitslosen-
versicherung. Diese soll den Kantonen vorbehalten
bleiben. Es ist. gewiss nicht, überflüssig, dies aus-
drücklich zu erwähnen. Wenn man etwas Umschau
hält in den Aeusserungen der Presse der letzten
Jahre, so ist doch deutlich zu bemerken, dass eine
gewisse Tendenz besteht, die Arbeitslosenver-
sicherung zu einer Bundesangelegenheit zu ma-
chen. Das würde ich als verfehlt betrachten. Ich
glaube, es wäre nicht richtig, aus der ganzen Ar-
beitslosenversicherung eine Bundesanstalt zu ma-
chen, ähnlich wie die Suval. Aus diesen Gründen
ist es notwendig, dass man klar und deutlich sti-.
puliert, wenn einmal ein Obligatorium eingeführt
werden sollte^ dieses den Kantonen vorbehalten
bleibt, welche sich eher den örtlichen Verhältnissen
anpassen können. Es wäre unrichtig, den Tenden-
zen zur Monopolisierung in den Händen des Bundes
Vorschub zu leisten. Aus diesen Gründen möchte
ich Ihnen empfehlen, auch den zweiten Satz an-
zunehmen.

Nun zum dritten Satz. Herr Bundesrat Obrecht
hat den dritten Satz bekämpft. Ich möchte Ihnen
aber empfehlen, auch diesem zuzustimmen. Im
dritten Satz ist gesprochen von der Rückver-
sicherung. Ich stimme durchaus mit Herrn Bundes-
rat Obrecht überein, dass die Versicherung auf dem
Gebiet der Arbeitslosenunterstützung durchaus ei-
nen problematischen Charakter hat, denn versiche-
rungstechnisch lässt sich nur behandeln, was man
einwandfrei statistisch erfassen kann auf Grund
der Zahlen langer Zeitperioden. Auf Grund dieser
Zahlen sollte man für die Zukunft disponieren
können. Dies ist gerade heute, wo die ganze Wirt-
schaft sich umschichtet, eine Strukturänderung sich
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vollzieht, nicht einwandfrei möglich. .Also hier
von einer Versicherung oder gar Rückversicherung
zu sprechen, ist durchaus eine problematische
Sache. Es kommt daher darauf hinaus,' dass man
einen Risiko-Ausgleichsfonds schafft. Sei dem, wie
es wolle, wie man das Kind tauft, es erscheint
richtig, die Tendenzen zu unterstützen, welche nach
einem Risikoausgleich zwischen den einzelnen Kan-
tonen, Branchen und Regionen der Schweiz drängen.

Ich mache aber auch auf den Nachsatz des
dritten Satzes aufmerksam: „... soweit die Kassen
dies nicht selbst tun", kann der Bund für einen
Risikoausgleich sorgen. Die Kassen werden schon
aus eigenem Interesse einen Ausgleich suchen.
Bei denjenigen aber, welche infolge mangelnder
Voraussicht oder Einsicht eine solche Rückver-
sicherung nicht herbeiführen können, kann dann der
Bund eingreifen. Ich würde es also für. richtig
halten, dass man den Satz 3 belässt, schon im In-
teresse derjenigen Kassen, die nicht in der Lage
sind, diesen Ausgleichsfonds durch solidarisches
Zusammenstehen selbst zu schaffen.

Wenn, ich alle drei Punkte durchdenke, so
komme ich mit dem Verstand eines Praktikers
dazu, zu behaupten, dass nicht nur der. Satz l,
sondern auch die Sätze 2 und 3 ihre Berechtigung
haben. In diesem Sinne lade ich Sie ein, für den
Antrag des Ständerates zu stimmen, also Art. Ibis
beizubehalten.

„ M. Graber: Je voudrais, au cours de ce débat,
attirer Votre attention sur un seul point mais qui,
me semble-t-il, mérite d'être sérieusement souligné.

Nous discutons en ce moment en nous plaçant
au point de vue juridique, comme vient de le faire
mon prédécesseur, nous nous plaçons au point de
vue fédéraliste, au point de vue centraliste en
oubliant la réalité qui n'est ni fédéraliste ni centra-
liste.

La proposition qui est faite par la majorité ne
tranche rien, et c'est là son très gros avantage;
elle permet de poursuivre la pratique actuelle: les
cantons peuvent légiférer, ils peuvent même dé-
créter l'assurance-chômage obligatoire, comme d'au-
cuns l'ont déjà fait. La question n'est pas tranchée
définitivement. Mais si l'on'adopte la proposition
du Conseil des Etats, on tranche un problème qui,
à mon avis, est beaucoup plus compliqué, plus diffi-
cile et surtout beaucoup moins mûr que d'aucuns
ne l'imaginent. Les juristes ne touchent pas d'assez
près la réalité économique pour pouvoir résoudre
le problème du chômage qui, aujourd'hui, est un
problème tout nouveau; c'est ce que l'on oublie trop
souvent, c'est ce que la minorité oublie; ce n'est
plus une crise plus ou moins spasmodique qui .ap-
paraît et qui disparaît. Nous nous trouvons en face
d'un problème profond et universel et rien ne per-
met d'affirmer aujourd'hui que nous allons vaincre
ce phénomène, ni dans notre pays, ni dans aucun
autre pays. Il ne s'agit pas de savoir si les caisses
sont paritaires, syndicales ou publiques; il s'agit
de savoir si vous allez prendre une mesure qui in-
terdira d'ici quelques années à la Confédération
d'intervenir, alors que les événements économiques
rendront probablement cette intervention inévi-
table. Le chômage, Oe le répète, est un phénomène
différent de ce qu'il à été jusqu'à présent. Il a été

- • • : • • • - ' ' 24
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autrefois une crise passagère. Aujourd'hui, étant
un phénomène permanent, il va prendre tous les
jours des formes nouvelles. J'ai un peu l'impression
que certains représentants de cantons se réfugient
dans ce domaine parce que jusqu'à présent ils n'ont
pas été profondément atteints par le chômage;
j'ai un peu l'impression que ceux qui défendent les
caisses paritaires défendent des branches écono-
miques qui n'ont pas été sérieusement atteintes par
le chômage. Il y a là, en réalité, une belle mani-
festation d'égoïsme sous prétexte de fédéralisme.
Mais que ceux qui aujourd'hui se croient dans une
situation privilégiée prennent garde! Et je leur
dis: Essayez donc de suivre ce qui se passe à
l'étranger, ce qui se passe même chez nous et vous
verrez que le chômage n'est pas le phénomène tel
que vous l'avez connu dans le passé et que vous
ne pouvez plus le traiter comme vous l'avez fait
jusque là.

Ces discussions me paraissent étriquées, elles
me paraissent surtout tardives. Elles démontrent
que l'on ne sait pas voir les temps présents et en
tirer les enseignements qu'ils comportent; elles dé-
montrent que nous ne savons pas prévoir, que nous
nous cramponnons à un état de fait médiocre dont
nous rie voulons pas sortir, en nous enfermant dans
des calculs étroits, très souvent avec du parti pris.
Que ceux donc qui maintenant pensent être dans
une situation privilégiée prennent garde!

Vous êtes, par exemple, d'un canton paysan.
Qui vous dit que demain la crise paysanne ne va
pas s'accentuer encore fortement sous les effets,
justement, de l'évolution technique à l'extérieur?
Vous oubliez cela. Ou bien vous êtes dans l'épicerie.
Vous avez dans votre organisation des caisses pari-
taires et vous oubliez que demain la crise peut sous
une forme nouvelle vous atteindre très durement.
Ou bien encore, votre canton est industriel (et là,
permettez-moi de vous le dire, je ne comprends pas
cette étroitesse de vues qui vous fait opposer les
caisses paritaires aux autres caisses, comme s'il
s'agissait de cela), voulez-vous me dire comment
le canton de Soleure, le canton de Genève, le canton
de Neuchâtel, le canton de Zurich, tous ceux de
nos cantons qui ont plus ou moins un caractère in-
dustriel, pourront se défendre lorsqu'une trans-
formation viendra bouleverser les éléments de l'in-
dustrie ? Demandez cela au canton de Neuchâtel !
Sans doute, je reconnais que la Confédération s'est
montrée généreuse à l'égard des cantons qui faisaient
quelque chose en faveur des chômeurs. Mais au-
jourd'hui, il n'est plus possible de lutter efficace-
ment contre le chômage sur le terrain trop étroit
des cantons. D'ailleurs, les praticiens vous diront
quelles complications, quelles difficultés il en résulte
aujourd'hui déjà; ils vous diront surtout à quelles
complications ou à quelles difficultés nouvelles il
faut certainement s'attendre pour demain.

Mais vous prétendez trancher le problème
comme si vous saviez ce que sera demain, comme
si vous étiez sûrs de la tournure que prendront les
événements. Je voudrais bien que le canton de
St-Gall, que le canton d'Argovie, d'autres encore,
nous disent s'ils croient pouvoir faire face eux-
mêmes aux charges du chômage qui risque de re-
prendre ou de s'étendre chez eux comme partout
où l'activité a un caractère industriel! Et, voici

ce que je ne comprends pas; pourquoi voulez-vous
aujourd'hui prendre une décision radicale ?

Je fais remarquer que si nous en restons à la
proposition de la majorité, nous n'interdisons pas
pour cela aux cantons de prendre eux-mêmes des
mesures et je pense qu'actuellement déjà ils doivent
être compétents pour en prendre. Je dis qu'en de-
mandant de votre côté que le problème du chômage,
qui revient à un problème d'assurance, soit réservé
aux cantons, vous entr'ouvrez une porte sur une
voie très dangereuse, car vous allez précisément
entreprendre de maîtriser un phénomène qui, dans
son essence, aujourd'hui, n'a rien de cantonal, qui
n'a même plus grand'chose de national, mais qui
est déjà placé sur le plan international. Et pour-
tant vous voulez le limiter aux cantons, restreindre
l'application aux cantons! Sans doute, actuelle-
ment, les cantons appliquent les mesures édictées et
je pense qu'ils pourront le faire encore pendant quel-
ques années, mais à supposer que demain la crise
de chômage vienne à doubler, à tripler — et per-
sonne parmi vous ne peut dire que tel ne sera pas
le cas, pour peu que vous vous soyez penchés un
peu sur la crise technique que vous oubliez beau-
coup trop — qu'arrivera-t-il?

C'est sur ce point que je voulais attirer votre
attention et vous dire: Laissez donc la porte ou-
verte, ne réservez pas aux cantons une compétence
qui les dépassera demain, ne tranchez pas pour
l'avenir. C'est cela que je trouve imprudent, et je
tenais à vous mettre en garde contre cette impru-
dence qui est peut-être bien plus une manifestation
de parti pris, une manifestation d'amour des for-
mules, cérébrales, plutôt qu'une notion résultant de
l'examen objectif des réalites économiques dans
lesquelles nous nous trouvons plongés.

Moser: Ich möchte Sie nur ganz wenige Augen-
blicke in Anspruch nehmen. Der Umstand, der
mich veranlasst, das Wort zu ergreifen, ist das Votum
des Herrn Kollegen Wüthrich. Er hat am Schluss
seiner Ausführungen gesagt, dass er nicht als Jurist,
sondern als Praktiker spreche. Ich glaube aber,

•wenn er auf keinem Gebiet mehr Sachkenntnis auf-
bringen würde als gerade in dem, über das er soeben
Ausführungen gemacht hat, so wäre es bitter be-
stellt. Herr Kollega Wüthrich hat eingangs seiner
Ausführungen erwähnt, dass die gewerkschaftlichen
Arbeitslosenkassen direkt „verwöhnt" seien und
dass es ungehörig sei, wie sie quasi hier auftreten.

Wenn man über die heute streitige Frage ent-
scheiden will, so muss man sich klar sein darüber,
dass das Bundesgesetz von 1924, wie das bereits
Herr Kollega Ilg ausgeführt hat, eine unterschied-
liche Subventionierung der Arbeitslosenkassen ent-
hält. Nicht nur in den Jahren vor der Krise haben
die gewerkschaftlichen Arbeitslosenkassen 10%
weniger Bundessubvention erhalten als die öffent-
lichen und paritätischen Kassen, sondern auch in
den Krisenjahren selbst. Erst seit 1936 ist das ge-
ändert und ist der Unterschied auf 5% reduziert
worden. Um nun aber noch zu sagen, die Gewerk-
schaftskassen seien „verwöhnt", dazu braucht es
sehr viel. Da werden die verschiedenen Arbeitslosen
im Lande herum und insbesondere die Gewerk-
schaften Herrn Wüthrich in Zukunft etwas genauer
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ins Auge fassen müssen, denn das, was er gesagt
hat, ist zu dick. Wenn man weiss, dass die Mit-
glieder der gewerkschaftlichen Kassen in den ver-
gangenen Krisenjahren, trotz der Arbeitslosigkeit,
noch Jahresprämien bis zu 100 und 150 Fr. bezahlen
mussten, während die Mitglieder der paritätischen
Kassen durchschnittlich 20—30 Fr. Prämien bezahlt
haben, dann geht man hier nicht mit Sachkenntnis
vor oder dann nicht mit ehrlichem Willen. Ich muss
deshalb diese Darstellung, dass die Gewerkschaften
„-verwöhnt" worden seien, mit aller Deutlichkeit
zurückweisen.

Herr Wüthrich hat auch einige Zahlen erwähnt
über die Abrechnungen der Arbeitslosenkassen, und
er hat indirekt angetönt, dass eventuell zweierlei
Rechnungstellung vorhanden sei. Hier sind Vor-
schriften des Bundes und der Kantone übergenug
vorhanden, so dass es jedem Fachmann klar ist,
dass nicht verschiedene Abrechnungsarten in Frage
kommen können. Ich will nicht weiter ausholen,
aber ich muss doch sagen, dass es keinem Mitglied
einer gewerkschaftlichen Arbeitslosenkasse, gehöre
es nun zu den Verbänden des Gewerkschaftsbundes
oder irgend einem ändern Verbände, irgendwann
eingefallen wäre, hier zu verlangen, .dass die drei
bisherigen Kassenarten nicht mehr weiter bestehen
dürfen. Im Gegenteil: wir möchten noch die Mög-
lichkeit offen lassen, dass auch noch eventuell andere
Kassenarten entstehen könnten. Deshalb halten wir
dafür, dass in den Verfassungsartikel nicht solche
Detaillierungen hineingehören, wie sie im Ständerat
vorgenommen worden sind. Ohne dass seitens des
Bundesrates über die bisherigen Erfahrungen in der
Arbeitslosenversicherung ein Bericht vorgelegen
hätte, will man nun im Verfassungsartikel so wich-
tige Fragen entscheiden. Das sollte dann bei der
Gesetzesrevision gründlich geschehen und nicht hier.
An Hand der bisherigen Erfahrungen müssen dann
nicht nur die jetzt aufgerollten Fragen behandelt
werden, sondern auch andere Fragen, die jetzt noch
gar nicht im Bereiche der Diskussion stehen. Das,
was der Ständerat beschlossen hat, ist, wie es Herr
Bundesrat Obrecht bereits ausgeführt hat, eigent-
lich ein Novum und sollte bei der Schaffung eines
Verfassungsartikels nicht vorkommen.

Ich will nicht weiter ausholen und möchte Ihnen
auch meinerseits empfehlen, dem Antrage der Kom-
mission und schliesslich auch dem heutigen An-
trage des Bundesrates zuzustimmen, damit heute
festgelegt wird, dass in der Frage des Obligatoriums
die Kantone zuständig bleiben sollen. Aber gehen
Sie nicht zu weit in dieser Beziehung; das heutige
Durcheinander und die Vielgestaltigkeit der Vor-
schriften im Arbeitslosenversicherungswesen sind
bereits zu einem Unding geworden, zwingen zu
einem Bürokratismus, der ungesund iat, auch dann,
wenn man Private dazu zwingt, nicht nur wenn der
Bund ihn selber betreiben muss. Die Gewerk-
schaften müssen deshalb mit ihren zentralen Kassen
Wert darauf legen, dass nicht alles und jedes vom
Kanton geregelt werden kann, sondern dass in den
wichtigen Grundbestimmungen der Bund weg-
leitende Vorschriften für das ganze Land aufstellen
kann.

In diesem Sinne möchte ich Sie bitten, in keinem
Falle der Schlussnahme des Ständerates und damit
dem Antrage der Kommissionsminderheit, wie sie

durch Herrn Stampfli vertreten wurde, zuzu-
timmen.

Bossi-Chur: Ich möchte in diesem Zusammen-
hange nur eine kurze Feststellung machen. Diese
Frage interessiert mich deshalb besonders, weil ich
seinerzeit Mitglied einer Kommission war, in der
ebenfalls Fragen der Arbeitslosenversicherung be-
sprochen worden sind, damals, als beschlossen
wurde, eine halbe Million für die notleidenden Ar-
beitslosenversicherungskassen zu bewilligen. Im
Speziellen verweise ich darauf, dass in Verbindung
mit dem Fiskalnotrecht im vorigen Jahr von seiten
der Gewerkschaftsvertreter ein Vorstoss in dem
Sinne unternommen wurde, dass das Arbeitslosen-
versicherungsgesetz vom Jahre 1924 abgeändert
werden solle, und zwar so, dass alle Kassen gleich-
gestellt werden.

Nun ist damals dieser Antrag abgelehnt worden,
und zwar ist das geschehen mit der gleichen Be-
gründung, wie es jetzt von seiten des Herrn Bundes-
rat Obrecht geschehen ist, nämlich weil diese Frage
zu wenig abgeklärt sei. Es wurde gesagt, man solle
eine Motion einreichen, man werde dann in Ver-
bindung mit der Revision des Gesetzes über die
Arbeitslosenversicherung diese Frage gründlich
prüfen. Diese Motion ist dann eingereicht und ent-
gegengenommen worden. Dabei wurde von Herrn
Bundesrat Obrecht und auch von Herrn National-
rat Seiler sowie ändern Mitgliedern des Rates er-
klärt, wenn diese Motion materiell begründet sei,
solle sie angenommen und ausgeführt, sonst aber
abgewiesen werden.

Nun stellen sich diejenigen, die hier für die
ständerätlichen Anträge stimmen, eigentlich in in-
konsequenter Weise auf die andere Seite als das
letztemal. Ich bin der Meinung, dass man im Zu-
sammenhang mit diesem Artikel nicht etwas in der
Verfassung verankern soll, was nicht abgeklärt ist.
Es muss deshalb, wie es Herr Bundesrat Obrecht
empfohlen hat, der erste und letzte Satz gestrichen
werden. Die Entscheidung dieser Frage soll für die
Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes vor-
behalten werden.

Es ist auch gar nicht notwendig, dass diese Frage
in der Verfassung gelöst wird. Wir können das ganz
gut später, bei der Gesetzesrevision, entscheiden,
nachdem dieses Problem allseitig gründlich geprüft
worden ist. Ich möchte mir auch meinerseits freie
Hand vorbehalten. Ich glaube, dass der Antrag von
Herrn Bundesrat Obrecht, dem sich auch Herr
Nationalrat Scherer und verschiedene andere Mit-
glieder angeschlossen haben, mit dem aber auch der
Herr Präsident der Kommission selber, Herr Dr.
Nietlispach, soviel ich weiss, einiggeht, richtig ist.
Wenn auch ohne weiteres anerkannt werden muss,
dass im allgemeinen die ständerätlichen Anträge und
Beschlüsse gut fundiert sind, so scheint mir das in
diesem Fall doch nicht ganz so zu sein. Der Ent-
scheid ist hier sicherlich prematuriert. Darum
müssen wir dem Antrage des Bundesrates zu-
stimmen.

M. Robert: II n'a pas dépendu de moi d'avoir
l'occasion ""-de répondre à M. Cottier lui-même,
puisque c'est lui qui m'a donné le désir de répliquer
à quelques-uns des arguments avancés.
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Pour vous engager à adhérer à la décision du
Conseil des Etats, M. Cottier vous a dit qu'il ne
fallait pas accepter que des caisses bien adminis-
trées fussent tenues de venir en aide à dés caisses
qui le sont moins bien. Qu'est-ce qui lui permet
d'affirmer cela? Sa connaissance de l'administra-
tion des caisses de chômage ? Sans doute pas, car
s'il connaissait la gestion de ces caisses, il se serait
bien gardé d'invoquer un pareil argument. Je ne
crois pas du tout dire une chose contraire à la vérité
en déclarant que l'on a régulièrement pris exemple
sur les caisses privées pour l'administration des
autres caisses, caisses paritaires et caisses publiques :
ce son.t les caisses privées, les caisses syndicales, qui
ont servi de modèles, ce sont elles dont l'expérience
a permis d'administrer sans trop d'à-coups — bien
qu'il y en ait eu beaucoup — les caisses paritaires
et les caisses publiques.

On nous a cité des statistiques, M. Cottier nous
a rappelé qu'aux dires d'un homme d'Etat anglais
la statistique est la troisième forme du mensonge.
Je considère que ces statistiques, venant de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail, ne peuvent pas être considérées comme
fausses; elles ne le sont sans doute pas. Mais une
statistique mal comprise devient une statistique
fausse. Je vais livrer un petit secret à M. Cottier
et à ceux qui ont besoin de se rendre compte, de
comprendre quels sont les sacrifices assumés par les
caisses et par leurs membres. Je leur dirai simple-
ment ceci:

Si vous voulez connaître les sacrifices des caisses-
chômage, leurs dépenses, leurs charges, si vous
voulez connaître les sacrifices des membres de ces
caisses, laissez donc de côté les pourcentages qui
en réalité n'ont aucune espèce de signification. Con-
sidérez la dépense de la caisse pour un nombre
déterminé de membres, considérez ensuite la part
de dépense nette incombant à chacun des sociétaires
et lorsque vous aurez fait le calcul sur cette base
— la seule raisonnable — alors vous vous rendrez
compte que, dans les caisses de chômage privées
qui ne sont pas toutes des caisses se rattachant à
l'Union syndicale suisse, Monsieur Cottier, mais qui
appartiennent aussi à certains groupements chré-
tiens-sociaux et autres, vous constaterez, dis-je, que
les cotisations sont très fortes dans ces caisses moins
subventionnées que les autres, compte tenu de leurs
dépenses. Les dépenses surtout apparaissent très
différentes quand on considère les industries dans
lesquelles se recrutent les membres des caisses.
C'est ainsi, par exemple, que si vous prenez les
travailleurs d'entreprises qui ne chôment pas, ou
fort peu, il est clair que vous pouvez ne leur deman-
der qu'une cotisation très modeste. Prenez, au con-
traire, le cas d'assurés appartenant à des industries
fortement touchées par le chômage, comme l'hor-
logerie, le bâtiment, il est non moins clair que tout
en leur donnant peut-être de très grosses subven-
tions en pourcentage, il reste à la charge de chaque
sociétaire des dépenses fort élevées.- Si donc vous
connaissiez les charges et l'administration des
caisses, vous sauriez cela et je n'aurais pas eu besoin
de vous l'expliquer.

Vous avez fait état d'un mémoire qui a été
adressé à cette assemblée par un groupement de
caisses paritaires. Le principal argument invoqué1

dans ce document est celui-ci: les caisses paritaires
permettent aux ouvriers et aux patrons de colla-
borer. .. C'est une collaboration extrêmement inté-
ressante, il faudrait se garder de la réduire...
- Une collaboration ? Ici je dois vous^dire que

lorsque j'entends un adversaire de mes opinions
invoquer un argument que la raison ne condamne
pas, je me garde bien de protester. Mais, quand je
vois que l'on recourt à une argumentation sans
aucune valeur et manifestement contraire aux faits,
qu'on veut l'utiliser à propos de tout et à propos
de rien, alors je dis qu'il y a de quoi s'exaspérer et
qu'il est permis de manifester quelque humeur dans
la réplique.

Comment administre-t-on les caisses' paritaires,
là, bien franchement ? Par la collaboration ? Quelle
erreur! Dans ces caisses, il y a des ouvriers qui paient,
des cotisations, des patrons qui paient également
des cotisations, souvent plus faibles que celles des
ouvriers. Et puis il y a théoriquement — je dis
théoriquement — une commission mixte pour la
gestion de la caisse. Mais la véritable direction de
cette caisse appartient à qui ? A l'employeur et non
pas aux ouvriers. Et dans une assemblée générale
des caisses dé chômage paritaires, si un ouvrier
voulait s'opposer, même avec de bonnes raisons, à.
une décision ou à un désir de l'employeur, il pourrait
en résulter pour lui quelques inconvénients. De
sorte qu'il prend le parti de se taire. Ce n'est donc
pas de la collaboration, c'est de la soumission.

La collaboration, si on la veut réellement, il faut
la chercher sur un autre terrain, sur un autre plan:
il faut la chercher dans le respect des organisations
professionnelles aussi bien ouvrières que patronales,
il faut partir de l'idée que les ouvriers ont le droit
strict de s'organiser comme bon leur semble, de
délibérer librement entre eux de leurs intérêts ;
qu'ils ont le droit de confronter leurs thèses à celles
des employeurs. Et si l'on est vraiment partisan
de la collaboration, il faut qu'il soit possible aux
associations ouvrières et patronales de collaborer
dans la liberté.

Voilà la véritable collaboration, la seule que nous
puissions accepter. L'autre, c'est la collaboration
définie, je crois, par Bismarck — à moins que ce ne
soit par Talleyrand —. M. Cottier nous a déjà dit que
la statistique était, selon Disraeli, la troisième forme
du mensonge ;' je me permets de signaler celle'dont
je parle à M. Cottier: dans toute association, il y a
l'homme et le cheval. On pourrait reprendre cette
formule en disant: dans les caisses paritaires,^il y a
l'homme et, parfois, l'âne.

Wiithrich: Ich möchte nur drei kurze Feststel-
lungen zum Votum Moser machen.

Herr Nationalrat Moser hat etwas bekämpft,
das ich nicht behauptet habe. Erstens hätte ich
behauptet, die gewerkschaftlichen Kassen seien
verwöhnt. Ich. bin aber nur der Bemerkung Ilg
entgegengetreten, wonach die Gewerkschafter Bür-
ger zweiter Klasse seien. Ich bestreite, dass die
Gewerkschafter in der Schweiz als Bürger zweiter
Klasse betrachtet und behandelt werden. Man
kann sogar ganz ruhig sagen, die Gewerkschafter
werden verwöhnt. Der Grund dafür ist einfach,
denn sie haben eine sehr grosse politische Macht.
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Zweitens hätte ich mit unrichtigen Zahlen ge-
fochten, um meine These zu beweisen. Ich möchte
Herrn Moser einladen, mir die richtigen Zahlen zu
präsentieren. Bis jetzt hat er nicht widerlegt, dass
1937 die Subventionen an die Taggelder der paritä-
tischen Kassen 30,2 % und an die der Gewerkschafts-
kassen 30,8 % betrugen. Nur auf diese Prozent-
sätze kommt es an. Herr Moser hat gemeint, es
kämen verschiedene Abrechnungsarten in Betracht.
Ich habe die Abrechnungsarten überhaupt nicht
berührt, sondern nur auf die tatsächlichen Aus-
zahlungen Bezug genommen und aus diesen die
prozentualen Subventionen berechnet.

Zum dritten meint Herr Moser, er könne mir
Eindruck machen, indem er sagt, er müsse mich
in Zukunft^etwas näher ansehen. Was heisst das?
Werden Herr Moser und seine Freunde mir in Zu-
kunft nicht stimmen? Das muss mir furchtbar
gleichgültig sein ; denn sehen Sie, ich will gar nichts
werden, nicht einmal Regierungsrat.

M. le Président: La situation est la suivante:
Vous êtes en présence de trois propositions: la
première proposition, celle du Conseil fédéral,,
consiste à dire «droits réservés aux cantons». La
deuxième proposition, émanant de la minorité de
la commission, MM. Stampfli, Berthoud et consorts,
consiste à adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Enfin, la troisième proposition, de la majorité de la
commission, tend à biffer l'article.

Nous procéderons d'abord à une votation éven-
tuelle, en opposant la proposition du Conseil fède-,
rai à celle de la minorité de la commission, puis, en
votation principale, nous opposerons la décision
prise éventuellement à la proposition de la majorité
de la commission, soit biffer l'article.

Abstimmung. —. Vote.
Eventuell. — Eventuellement:

Für den Antrag des Bundesrates 110 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 35 Stimmen

Definitiv. — Définitivement:
Für Festhalten an diesem Beschluss 84 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit 55 Stimmen

Ziff. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Ch. 2.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
Angenommen. — Adopté.

. Ziff. 2bis.
Antrag der Kommission.

Streichen.
Ch. 2bis.

Proposition de la commission.
Biffer.

Gestrichen. — Biffé.

Ziff. 3.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Ch.3.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. .—«• Adopté.

Art. 2.
Antrag der Kommission.

Zurückgestellt bis zur Erledigung der Diffe-
renzen.

Proposition de la commission.
Réservé jusqu'au règlement des divergences.

Angenommen. — Adopté.

M. le Président: Je constate qu'en deux heures
vous avez entendu les rapporteurs, le représentant
du Conseil fédéral et 14 orateurs. Je vous en re-
mercie.

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)
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Vorsitz — Présidence : M. Vallotton.

3742. Geistige Landesverteidigung.
Défense spirituelle du pays.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 168 hiervor. — Voir page 168 ci-devant.

M. Troillet, rapporteur: Ce rapport a été établi
dans l'idée que vous avez tous pris connaissance
du message du Conseil fédéral; il se bornera donc à
quelques considérations générales.

De tous les postulats déposés depuis quatre
ans à la Chambre par MM. les conseillers natio-
naux, un seul, celui de M. Hauser, vise explicitement
le «régime de la propagande fasciste des pays voi-
sins». Mais d'autres postulats insistent sur la né-
cessité de compléter la défense nationale militaire
par une défense culturelle, ou proposent une com-
munauté plus étroite entre Confédérés, on prône
une sorte de prise de conscience helvétique; tandis
'que des requêtes de divers côtés demandent qu'on
fasse connaître à l'étranger ce qu'il y a d'excellent
en Suisse et qu'on suscite chez nous une renais-
sance de l'esprit civique.

Tout cela peut sembler bien confus. Il nous faut
avouer cependant que le but de tous ces postulats
et requêtes est bel et bien de s'opposer à l'esprit
totalitaire et contagieux des pays voisins.

Le message se borne à répondre à divers postu-
lats; il dépend d'eux. D'où une ambiguïté dont
il n'arrive pas à se dégager. Faut-il résister à la
contagion totalitaire en utilisant, entre autres
moyens, la radio et le cinéma surtout; ou faut-il
vivifier nos traditions jusqu'à obtenir cette cons-
cience aiguë d'une irremplaçable vocation publique
de notre Suisse ? Plus simplement : Faut-il nous
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et employés sont applicables aux personnes chargées de
l'administration du livre de la dette et aux organes de
surveillance et de contrôle qui lui sont proposés.

Il y aura ainsi assimilation parfaite avec les obligations
incombant à l'administration de la Banque nationale: un
seul et même secret professionnel pour les deux administra-
tions, similaires sur ce point, et devant répondre, à ce sujet,
aux mêmes et identiques exigences, et être placées sous
l'empire des mêmes sanctions l'une et l'autre.

Art. 5, Abs. 1.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Art. 5, al. 1. :

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 2.
Antrag der Kommission.

Jede Verfügung über die Schuldbuchforde-
rung ist der Schuldbuchverwaltung zur Eintragung
zu beantragen. Der Schuldner kann mit befreiender
Wirkung an den eingetragenen Berechtigten zahlen,
solange ein Antrag auf Eintragung einer Verfügung
bei der Schuldbuchverwaltung nicht eingegangen
oder wenn er von ihr abgelehnt worden ist.

AI. 2.
Proposition de la commission.

Tout acte de disposition concernant une cré-
ance'-inscrite doit faire l'objet d'une demande
d'enregistrement adressée à l'administration du
livre de la dette. Le débiteur peut s'acquitter va-
lablement auprès de l'ayant droit inscrit tant que
la demande d'enregistrement n'est pas parvenue à
l'administration du livre de la dette ou si elle a
été rejetée.

Angenommen. — Adopté.

Art. 8bis.
Antrag der Kommission.

Abs. 1. Zustimmung zum Beschluss des Stände-
rats.

2 Sie dürfen erstmals höchstens zum Kosten-
preis bilanziert werden.

.* Ist der Kostenpreis höher als der Rückzah-
lungswert, so ist der Unterschied mindestens durch
jährliche, auf die Laufzeit gleichmässig zu vertei-
lende Abschreibungen zu tilgen. Ist er niedriger,
so darf der Unterschied höchstens in jährlich gleich-
massigen Beträgen ausgeglichen werden.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.
La modification ne concerne que le texte alle-

mand.
Angenommen. — Adopté.

Art. 10.
Antrag der Kommission.

Ueber die Schweigepflicht der mit der Schuld-
buchverwaltung betrauten Personen und ihnen

übergeordneten Aufsichts- und Kontrollorgane gel-
ten die Bestimmungen des Bundesgesetzes über
die Schweizerische Nationalbank betreffend die
Verschwiegenheit der Mitglieder der Bankbehörden
und der Beamten und Angestellten. (Rest streichen).

Proposition de la commission.
Les dispositions de la loi fédérale sur la banque

nationale suisse concernant le secret professionnel
des membres des organes de la banque et des fonc-
tionnaires et employés sont applicables aux per-
sonnes chargées de l'administration du livre de
la dette et aux organes de surveillance et de con-
trôle qui leur sont préposés. (Biffer le reste.)

Angenommen. — Adopté.

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST# Vormittagssitzung vom 19. Sept. 1939.
Séance du 19 septembre 1939, matin.

Vorsitz — Présidence : M. Vallotton.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundesver-
fassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre écono-
mique. Revision.

Siehe Seite 89 hiervor. — Voir page 89 ci-devant.

Beschluss des Ständerats vom 21. Juni 1939.
Décision du Conseil des Etats, du 21 juin 1939.

D i f f e r e n z e n — Divergences.

Anmerkung: Die kleingedruckten Partien sind den ge-
druckten Kommissionsberichten entnommen.

Note: Les passages imprimés en petits caractères sont
tirés des rapports imprimés de la commission.

; Art. Slbis, Abs. 2, lit. c.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Art. Slbis, al. 2, lettre c. ' . ' . ' •
Proposition de la commission. - -

Adhérer à la décision du Conseil des" Etats.

Nietlispach, Berichterstatter:
Die hier bestehende Differenz ist redaktioneller Natur.

Uebereinstimmend wollen sowohl Ständerat als National-
rat, wenn das Gesamtinteresse es rechtfertigt, dem Bunde
das Recht geben, nötigenfalls, in Abweichung von Art. 31,.
Abs. l, Vorschriften zu erlassen gegen volkswirtschaftlich
oder sozial schädliche^Auswirkungen von Machtstellungen,
die sich aus wirtschaftlichen Zusammenschlüssen ergeben.
Streitig war nur noch die Frage, mit welchem sprachlichen
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Ausdruck man diese Organisationen am besten erfasse.
In den meisten Fällen wird es sich um Kartelle handeln.
Es sind aber auch Fälle denkbar, die nicht unter den Begriff
Kartelle fallen und vom Art. 31 bis, Abs. 2, lit. c, dennoch
erfasst werden sollen. Der Nationalrat glaubte, alle diese
Fälle in dem umfassenden, in der Doktrin oft begegnenden
Ausdruck Kartellwesen erfassen zu können. Der Ständerat
fand, in Uebereinstimmung mit dem ursprünglichen Vor-
schlag des Bundesrates und dem französischen Text, der
von «cartels et groupements analogues» spricht, den Aus-
druck „Kartelle und ähnliche Organisationen" für richtiger.
Ihre Kommission schliesst sich, um diese Differenz zu be-
seitigen, der Auffassung des Ständerates an und empfiehlt
Ihnen Zustimmung zur Schlussnahme des Ständerates.

M. Rais, rapporteur:
Les divergences qui subsistent entre les décisions du

Conseil des Etats et celles du Conseil national sont relative-
ment peu importantes. Examinons-les successivement:

Art. 31 bis, chiffre 2. La première divergence ne con-
cerne que le texte allemand. Elle est d'ordre rédactionnel.
La commission propose de se rallier au texte du Conseil des
Etats et d'employer les termes „Kartelle und ähnliche Or-
ganisationen", ce que fait la traduction française, plutôt
que „Kartellwesen".

Angenommen. — Adopté.

Art. Slbis, Abs. 3.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

(Streichen.)
Art. Slbis, al. 3.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

(biffer).

Gestrichen. — Biffé.

Abs. 4.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

All.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Nietlispach, Berichterstatter:
Hier sagt der Ständerat: „Schutzbestimmungen gemäss

Abs. 2, lit. a, sind nur dann zu erlassen, wenn die zu
schützenden Wirtschaftszweige und Berufsgruppen die-
jenigen Selbsthilfemassnahmen getroffen haben, die ihnen
billigerweise zugemutet werden können." Damit ist der
den Wirtschaftsartikeln zugrunde liegende Gedanke der
Subsidiarität der staatlichen Intervention ausgesprochen.
Ihre Kommission hat mit 13 gegen 5 Stimmen der Schluss-
nahme des Ständerates zugestimmt.

M. Rais, rapporteur:
Le Conseil des Etats maintient le 4e alinéa qu'il avait

introduit à l'art. 31 bis et que nous avions supprimé, posant
le principe que l'Etat n'interviendra pour prendre des mesures
qu'à titre subsidiaire et lorsque les intéressés eux-mêmes
n'ont pas réussi à se sauver en prenant chez eux les mesures
d'entr'aide dictées par les circonstances. Par 13 voix contre 5,
Votre commission propose d'adhérer à la décision des Etats.

Angenommen. — Adopté.

Art. Slter^Abs. 3.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Art. 31 ter, Al. 3.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision .du Conseil des Etats.

Nietlispach, Berichterstatter:
Die hier verbleibende Differenz ist geringfügig. Der

nationalrätliche Beschluss spricht von einer Kommission
unabhängiger Sachverständiger, währenddem der Ständerat
nur von unabhängigen Sachverständigen redet. Ihre
Kommission beantragt Ihnen Zustimmung zum Beschluss
des Ständerates, da die ständerätliche Fassung elastischer
ist und nötigenfalls die Einsetzung mehrerer Kommissionen
gestattet, um die Allgemeinverbindlicherklärung Wirtschaft-.
lieber und sozialer Vereinbarungen zu begutachten.

M. Rais, rapporteur:
Le Conseil des Etats et votre commission unanime

proposent de remplacer les termes «commission d'experts
indépendants» par «experts indépendants »,cê qui donne plus
de souplesse au texte et permet en particulier d'instituer
plusieurs commissions suivant les domaines et les circons-
tances.

Angenommen. — Adopté.

Art. Slquater, Abs. 3.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats
(streichen).

Art. Slquater, al. 3.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats

(biffer).

Nietlispach, Berichterstatter:
Art. Slquater betrifft die Kompetenz des Bundes, über

das Bankwesen zu legiferieren. Diese Kompetenz ist in
Absatz l und 2 unseres frühern Beschlusses ausgesprochen,
denen der Ständerat zustimmte, so dass mithin Abs. l und
2 mangels Differenzen heute ausser Diskussion stehen.
Eine Differenz hat sich zwischen den beiden Räten insofern
ergeben, als der Nationalrat in einem Absatz 3 dem Bunde
das Recht einräumen wollte, unter Umständen von der
Handels- und Gewerbefreiheit abzuweichen. Diese Mög-
lichkeit war nach Ihrer Schlussnahme an die Voraussetzung
geknüpft, dass die allgemeinen Interessen des Landes dies
rechtfertigen. Der Ständerat hat nun diesen Absatz 3
gestrichen. Ihre Kommission hat schlussendlich diesem
Streichungsantrag des Ständerates mit 14 gegen 6 Stimmen
zugestimmt, nachdem sie vorher in eventueller Abstimmung,
d. h. für den Fall des Festhaltens an Absatz 3 zwei Ab-
änderungsanträge angenommen hatte, nämlich einen Antrag
des Departementes, der sagen will, „soweit die allgemeinen
Interessen des Landes es erfordern" und einen Antrag Oeri,
der für den Fall des Festhaltens am nationalrätlichen
Beschluss eine ausdrückliche Garantie des Bankgeheimnisses
aufnehmen wollte. Wenn die Kommission in der Schluss-
abstimmung mit über Zweidrittelsmehrheit dem ständerät-
lichen Streichungsantrag zustimmte, so tat sie dies im
Bewusstsein, dass damit eine klare Rechtslage geschaffen
und einwandfrei festgestellt werde, dass der Bund in seiner
Bankengesetzgebung an den Grundsatz der Handels- und
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Gewerbefreiheit gebunden sei. Es ist die Meinung geäussert
worden, dass mangels Aufnahme des Absatzes 3 oder mangels
Aufnahme einer besondern Uebergangsbestimmung dem
geltenden Bankengesetze die verfassungsrechtliche Grund-
lage entzogen werde. Mit der Mehrheit Ihrer Kommission
können wir diese Auffassung nicht teilen. Das bestehende
Bankengesetz wird seine verfassungsrechtliche Grundlage
finden in Absatz l und 2 des Art. 31 quater, wie er von
beiden Räten angenommen wurde. Eine besondere Kom-
petenz, von der Handels- und Gewerbefreiheit abzuweichen,
ist zur verfassungsrechtlichen Verankerung des geltenden
Bankengesetzes deshalb nicht nötig, weil sich seine Be-
stimmungen im Rahmen der in Art. 31 garantierten Handels-
und Gewerbefreiheit bewegen. Unser eidgenössisches
Bankengesetz bewegt sich innerhalb den Schranken, die
eine mehrere Jahrzehnte umfassende Praxis und Doktrin
dem Begriffe der Handels- und Gewerbefreiheit gesetzt
hat. Aus diesen Gründen erübrigt es sich auch, in den
Uebergangsbestimmungen einen besondern Artikel aufzu-
nehmen, der die auf Grund der aufgehobenen Verfassungs-
artikel erlassenen Gesetze als weiterbestehend erklären will.

Im Namen der Kommissionsmehrheit beantrage ich
Ihnen deshalb Zustimmung zur Schlussnahme des Ständerates.

M. Rais, rapporteur:
Nous avions introduit un alinéa à cet article qui per-

mettait de légiférer sur les banques en dehors du principe
de la liberté du commerce si l'intérêt du pays l'exige. Le
Conseil des Etats a supprimé cette disposition et votre
commission, par 14 voix contre 6, propose de se rallier à
la décision des Etats. Ce que nous désirons, c'est donner
une base constitutionnelle à notre loi actuellement en
vigueur sur les banques. Cette base lui est donnée par les
al. 1 et 2 et il n'y a pas lieu de créer un régime d'exception
pour les banques tel que celui qui était prévu à l'ai. 3.

Angenommen. — Adopté.

Art. Slquinquies.

Antrag der Kommission.
1 Die Kantone sind befugt, auf dem Wege der

Gesetzgebung die Führung von Betrieben des
Wirtschaftsgewerbes und des Lichtspieltheaters von
der persönlichen Befähigung und die Zahl der
Betriebe vom Bedürfnis abhängig zu machen, sofern
diese Wirtschaftszweige durch übermässige Kon-
kurrenz in ihrer Existenz bedroht sind.

2 In den Vorschriften über das Wirtschafts-
gewerbe ist der Bedeutung der verschiedenen Aren
von Wirtschaften für das Gemeinwohl angemessen
Rechnung zu tragen.

8 Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Proposition de la commission.
1 Les cantons ont le droit de subordonner par

voie législative l'exploitation des restaurants et des
cinématographes à des capacités personnelles et le
nombre des établissements à un besoin, en tant que
ces branches économiques sont menacées dans leur
existence par une concurrence excessive.

2 Les dispositions relatives aux restaurants
devront tenir suffisamment compte de l'importance
des divers genres d'établissements pour le bien-être
public.

8 Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Nietlispach, Berichterstatter:

Die hier zwischen den Schlussnahmen des Ständerates
und des Nationalrates bestehende Differenz ist zum Unter-
schied von der vorhin erledigten von grundsätzlicher und
praktischer Tragweite. Sie beschlägt die folgenden beiden
Fragen :

1. Soll die Kompetenz der Kantone zur Einführung
der Bedürfniskläusel auf die Wirtschafts- und Lichtspiel-
theatergewerbe beschränkt werden, wie es der Nationalrat
beschlossen hatte, oder soll sie gemäss Schlussnahme des
Ständerates auf die Kleinbetriebe des Handwerks und des
Detailhandels ausgedehnt werden?

2. Soll sich die kantonale Kompetenz auf das Wirtschafts-
gewerbe schlechthin erstrecken, wie es der Ständerat be-
schlossen hatte, oder soll sie sich gemäss Schlussnahme
des Nationalrates nur auf die alkoholführenden Wirtschaften
beziehen ?

Was die erste Frage anbelangt, so kam die Kommission
nach längerer Diskussion»'zum einstimmigen Schlüsse, an
der frühern Schlussnahme des Nationalrates festzuhalten
und eine Ausdehnung der kantonalen Kompetenz auf die
Kleinbetriebe des Handwerks und des Detailhandels ab-
zulehnen. Sie liess sich dabei von den folgenden Erwägungen
leiten. Beide Räte sind darin einig, dass den Kantonen
die Kompetenz zur Abweichung von der Handels- und
Gewerbefreiheit übertragen werden soll, und zwar teils
durch die Verfassung selbst, teils auf dem Wege der -Dele-
gation durch die Ausführungsgesetzgebung. Eine .Aus-
dehnung dieser kantonalen Kompetenz auf das Kleingewerbe
des Handwerks und des Detailhandels würde aber praktisch
einer Aufhebung der Freizügigkeit gleichkommen. Es ist
auch sehr schwer, Klein- und Grossbetrieb im Handwerk
und Detailhandel gegenseitig abzugrenzen. Es ist in der
Kommission auf die schwierige Situation hingewiesen
worden, die entstehen müsste, wenn ein angrenzender
Kanton eine so weitgehende Massnahme, wie die Bedürfnis-
klausel, einführen würde, und es wurde geltend gemacht,
dass man in diesem Falle voraussichtlich auch gezwungen
wäre, von Kanton zu Kanton die Absatzverhältnisse zu
regeln. Aus diesen Gründen kam die Kommission zum
einstimmigen Schluss, am frühern Beschluss des National-
rates festzuhalten und eine Ausdehnung der kantonalen
Kompetenz auf die Kleinbetriebe des Handwerks und des
Detailhandels abzulehnen.

Was sodann die zweite Differenz anbelangt, so hat die
Kommission mit 13 gegen 8 Stimmen gemäss Antrag des
Herrn Bundesrat Obrecht beschlossen, der Schlussnahme
des Ständerates zuzustimmen und die kantonale Kompetenz
auf das Wirtschaftsgewerbe schlechthin und nicht bloss
auf die alkoholführenden Wirtschaften zu erstrecken. Von
den Gegnern der Unterstellung der alkoholfreien Wirt-
schaften unter die Bedürfnisklausel wurde geltend gemacht,
es sei die Anwendung der Bedürfnisklausel auf die Alkohol-
wirtschaften erfolgt aus Gründen des öffentlichen Wohles,
um den Gefahren des Alkoholismus vorzubeugen, und es
sei dieses öffentliche Interesse in keiner Weise berührt,
wenn irgendwo eine alkoholfreie Wirtschaft eröffnet werde.
Demgegenüber wurde von den Befürwortern der Unter-
stellung der alkoholfreien Wirtschaften unter die Bedürfnis-
klausel geltend gemacht, dass das öffentliche Interesse die
Anwendung der Bedürfnisklausel auch auf die alkoholfreien
Betriebe verlange und dass man ein Wirtschaftsgewerbe
nicht sanieren könne, wenn man nur einen Sektor desselben
erfasse und den übrigen freigebe. Es wurde auch auf die
Tatsache verwiesen, dass die kantonalen Regierungen die
Unterstellung der alkoholfreien Wirtschaften unter die
Bedürfnisklausel wünschen mit dem Hinweis auf die Tat-
sache, dass im Laufe der letzten 20 Jahre in zahlreichen
Fällen alkoholfreie Wirtschaften nachträglich in Alkohol-
wirtschaften umgewandelt wurden. Es darf an dieser Stelle
auch bemerkt werden, dass anlässlich einer Besprechung,
welche zwischen dem Volkswirtschaftsdepartement und
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Organisationen der Alkoholgegner stattfand, letztere sich
mit der Unterstellung der alkoholfreien Wirtschaften unter
die Bedürfnisklausel einverstanden erklärten, unter dem
Vorbehalt, dass sie für alkoholfreie und Alkoholwirtschaften
differenziert gehandhabt werde, damit nicht das Bedürfnis
nach einer neuen alkoholfreien Wirtschaft abgelehnt werde,
weil es am Orte schon zu viele Alkoholwirtschaften gebe.
Diesem Wunsche trägt Abs. 2 des Art. 31 quinquies Rech-
nung, wie ihn der Bundesrat vorschlägt und die Kommission
sich zu eigen gemacht hat.

Im Namen der Kommission beantrage ich Ihnen in Ueber-
einstimmung mit dem Bundesrat und in Abweichung von
der Schlussnahme des Ständerates Zustimmung zum gedruck-
ten Kommissionsantrag.

M. Raïs, rapporteur:

Deux divergences subsistent ici, qui sont d'une certaine
importance.

Une première divergence résidé dans le fait que le texte
voté par le Conseil des Etats donne aux cantons le droit
de légiférer non seulement dans le domaine des cinémato-
graphes et des restaurants, mais aussi en matière de petit
commerce et d'artisanat. Ce droit émanerait donc de la
Constitution elle-même. Votre commission, si elle se rallie
à la proposition des Etats de faire un article spécial de
cette matière relative à la compétence cantonale, ne peut
cependant se rallier au point de vue du Conseil des Etats
de créer dans la Constitution elle-même le droit pour les
cantons de légiférer seuls dans le domaine de l'artisanat et
du petit commerce de détail. Et s'ils avaient ce droit en
concours avec la Confédération et dans la mesure où celle-ci
n'en ferait pas usage, la situation ne serait pas claire et
pourrait créer de la confusion. Où s'arrête le petit commerce
de détail et l'artisanat et quelle est la limite ? Le droit de
légiférer en matière de petit commerce donnerait-il le droit
de légiférer dans le domaine des grands magasins ? Question
controversée. La solution çst plus claire en adoptant le
point de vue avec lequel les deux Conseils sont d'accord,
que la législation fédérale délègue aux cantons les tâches
qui ne nécessitent pas une réglementation fédérale, ceci
en conformité du 3e alinéa de cet article. M. le conseiller
fédéral Obrecht nous a exposé en son temps, en séance de
commission, que sitôt après l'adoption des nouveaux articles
constitutionnels, s'ils le sont, il a l'intention de réunir les
représentants des gouvernements cantonaux pour se mettre
d'accord avec eux et délimiter leurs tâches. Enfin n'oublions
pas que nous sommes dans le domaine des restrictions à
la liberté du commerce, que l'opposition est déjà suffisam-
ment grande de ceux qui restent attachés au principe absolu
de la liberté du commerce et que si l'on accorde encore
le droit aux cantons d'y déroger dans un domaine aussi
vaste, il ne restera plus rien du principe de liberté que
contient notre Constitution actuelle et qui est garanti sur
tout le territoire de la Confédération. Certains cantons le
supprimeront totalement et il ne restera plus rien de la
liberté d'établissement. Tandis que la loi est plus souple
et se modifie plus facilement que la Constitution suivant
les circonstances et les exigences du moment. La commission
unanime vous propose donc de supprimer les mots «et des
petits établissements de l'artisanat et du commerce de
détail».

Une seconde divergence réside dans le fait que le Conseil
des Etats ne donne aux cantons une compétence de légiférer
qu'en matière d'c<exploitation des auberges». Ici nous allons
plus loin et nous proposons, par 13 voix contre 8, d'adopter
le mot «restaurant» en lieu et place d'«auberge», par quoi
il faut entendre que les restaurants sans alcool pourront
également être l'objet d'une réglementation cantonale. Il
va de soi que votre commission n'entend pas manifester
par là de l'hostilité à l'égard des restaurants sans alcool,
ni aider à l'écoulement des vins du pays, mais elle estime
que ces1 restaurants deviennent de plus en plus nombreux

et que le critère du besoin, pris en considération pour lés
auberges, doit aussi l'être pour les restaurants sans alcool,
laissant ainsi aux cantons le droit de légiférer en dérogation
au principe de la liberté dans tout le domaine de la restaura-
tion. Le fait que les restaurants sans alcool ne porteraient
pas atteinte à la salubrité publique n'entre pas ici en ligne
de compte, car nous sommes dans le domaine de la législation
économique et le jour n'est pas loin où les restaurants sans
alcool eux-mêmes demanderont la limitation du nombre
de leurs établissements. Les cantons auront donc toute
liberté en cette matière sans inconvénient du point de vue
fédéral.

L'art. 31 quinquies remplace donc l'art. 32bis, al. 3.

Oeri: Hier sind wir beim Hauptstreitartikel
zwischen National- und Ständerat angelangt. Aber
ich glaube, die Diskussion geht auf der gleichen
schnellen Mühle weiter, ohne dass man sich für
diese Dinge interessiert. Das beruht nicht nur auf
den Umständen unserer Zeit, in der manches, was
vorher interessant schien, in den Hintergrund ge-
drängt wurde, sondern auch auf der äusserlichen
und leidigen Tatsache, dass bei dieser Uebersichts-
fahne, die wir bekommen haben, kein Mensch mehr
weiss, worüber diskutiert wird; das ist ein Gedulds-
spiel, keine parlamentarische Vorlage. Man muss
sich aus diesen sechs verschiedenen Kolonnen den
Text, der jetzt gelten soll, mühsam zusammen-
stellen. Ich gehöre der Kommission an, bin also
zensiert, in diesen Artikeln Bescheid zu wissen.
Schon mir und meinen Kollegen in der Kommission
macht das Mühe. Aber ich möchte die grösste
Wette machen, dass weder von den Kommissions-
mitgliedern noch von den übrigen Ratsmitgliedern
ein einziges das Examen bestünde, wenn man es
fragen würde, wie jetzt der und der Artikel laute,
wenn man ihn aus dem Puzzlespiel herausnimmt.
Keiner könnte eine richtige Antwort geben. Unsere
parlamentarische Beratung hat also keine genü-
gende Grundlage. Das nebenbei.

Ich habe zu Art. 31 quinquies das Wort nicht
verlangt, um mich über den Hauptstreitgegenstand
zu äussern, nämlich ob die einschränkende Gesetz-
gebung auch auf die Betriebe des Kleingewerbes
und des Kleinhandels ausgedehnt werden und ob
die Kompetenz dazu den Kantonen oder dem
Bunde gehören soll. Ich glaube, es ist falscher
Föderalismus, wenn man auf diesem Gebiete den
Kantonen Privilegien schafft, die sie bisher so wenig
wie der Bund gehabt haben.

Aber ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf den
Umstand lenken, dass die Kommission in diesem
Artikel die Bedürfnisklausel nun auch auf die
alkoholfreien Wirtschaften ausdehnen will. Sie
will den Kantonen die Kompetenz geben, nicht nur
wie bisher die Alkoholwirtschaften der Bedürfnis-
klausel zu unterstellen, sondern auch Küchli-
wirtschaften usw. Wir haben über diese Frage bei
der letzten Beratung ausführlich diskutiert und
haben mit grosser Mehrheit dahin entschieden,
dass sich die Bedürfnisklausel und das Recht der
Kantone, von ihr Gebrauch zu machen, nur auf
die Alkoholwirtschaften erstrecken soll. Nun hat
aber die Kommission unterdessen anders beschlos-
sen, und ich glaube, das sollte das Plenum des
Rates nicht stillschweigend hinnehmen, sondern
auf seiner Differenz mit dem Ständerat beharren.
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Ich will nicht auf alle Argumente zurückkommen,
die gegen die Bedürfnisklausel bei alkoholfreien
Wirtschaften sprechen. Die Hauptsache ist, dass
'das „Bedürfnis nach der Bedürfnisklausel" 'nicht
vorhanden ist. Warum hat man die Bedürfnis-
klausel für Alkoholwirtschaften beschlossen ? Wegen
des öffentlichen Wohles, weil es fatal ist, allzu
viele Gelegenheiten zum Alkoholktfnsum zu schaf-
fen, weil es sonst zu viel Bäusche gibt! Wenn es
dagegen zu viele Gelegenheiten gibt, Kaffee und
Tee zu trinken, eine Suppe zu essen usw., so ist
das kein Unglück für die Allgemeinheit, wohl aber
vielleicht für die betreffenden Inhaber von solchen
Betrieben, indem sie zu viel Konkurrenz kriegen.
Aber diese Betriebe vor der ebenfalls alkoholfreien
Konkurrenz zu schützen, gebietet kein öffentliches
Interesse. In den Kreisen dieser Betriebsinhaber
jst man ja teilweise sehr zufrieden, wenn die
Bedürfnisklausel eingeführt wird, weil dann nicht
mehr so viel Konkurrenz entsteht. Aber das ist
nicht massgebend für uns. Wir haben keinen
Grund, eine Einmischung des Staates in eine private
Sphäre durchzuführen, wo sie absolut überflüssig
ist. Ich möchte Ihnen also beantragen, in Art.
Slquinquies nach „Betrieben des Wirtschafts-
gewerbes" wieder einzufügen: „mit Alkoholaus-
schank".

'Nun wissen Sie, dass in dieser ganzen Sache
auch föderalistische Interessen im Spiele stehen.
Man tut dergleichen, als ob es für die Kantone ein
glänzendes Privileg wäre, wenn sie ihre Macht
zeigen und auch die alkoholfreien Wirtschaften
beschränken könnten. Ich glaube aber nicht, dass
das ein beglückendes Privileg für die Kantone wäre.
Ich bin auch Föderalist, aber nicht von dieser
Sorte. Was schenkt man den Kantonen mit diesem
Privileg? Man schenkt ihnen Gelegenheit, in jeder
Gemeinde, landauf landab, Händel zu stiften. Es
ist klar, wenn es einmal an die Ausführung der
Bedürfnisklausel geht, gibt es in jeder Gemeinde,
in den kleinen wie den grossen, zwischen Bäckern,
'Konditoren usw. Streit, weil die einen eine Tee-
stube haben wollen, die -ändern aber nicht gerne
dulden, dass sie noch mehr Konkurrenz erhalten.
Man sät Uneinigkeit im Lande, herum, und die
Instanzen, die das Vergnügen haben, sich mit dieser
Uneinigkeit zu befassen, Petitionen und Gegen-
petitionen entgegenzunehmen, werden die kan-
tonalen Behörden sein. Für diese Sorte von Födera-
lismus danke ich! Wir sind bisher in der Schweiz
ohne die Bedürfnisklausel für alkoholfreie Wirt-
schaften ausgekommen; wir tun gut, wenn wir die
Staatsòmnipotenz nicht auf diesen Punkt aus-
dehnen.

, Schirmet: Ich möchte in erster Linie formell
feststellen, dass das Studium dieses Artikels nicht
gar so schwer ist, dass es über die geistigen Fähig-
keiten des Herrn Nationalrat Oeri hinausginge.
Der Artikel ist genau abgedruckt, auch das AI. 3.
Man muss nur die Fassung des Ständerates mit
der des Nationalrates vergleichen, um sofort im
Bilde zu sein.

Nun möchte ich über die Bedürfnisklausel für
Handwerk und Detailhandel einige Worte sagen,
und zwar weniger an Ihre Adresse als an die des
Ständerates. Man will mit der neuen Verfassungs-

vorlage der Wirtschaft einen Schutz geben. Nun
ist es aber sehr interessant, dass man über das
materielle Wirtschaftsrecht verhältnismässig rasch
einig wurde, dass aber über die formelle Stellung
der Kantone eine derart lange Diskussion entstand.
Wenn man den Artikel in der Fassung.des Stände-
rates nur oberflächlich liest und sich über die Aus-
wirkungen kein Bild macht, könnte man glauben,
man dürfe der Fassung ohne weiteres zustimmen.
Es ist auch mir und ändern Herren so gegangen.
Sobald man aber etwas näher in die Sache hinein-
sieht, gewahrt man die Schwierigkeiten, die sich
aus der Anwendung der kantonalen Bedürfnis-
klausel für Handwerk und Detailhandel ergeben
müssen. Einmal hätten wir 25 verschiedene
Befähigungsnachweise, denn jeder Kanton könnte
den Befähigungsnachweis nach seiner Auffassung
gestalten, der eine etwas schwieriger, der andere
etwas leichter. Schon diese Musterkarte ist für
eine gedeihliche .Entwicklung Von Handwerk und
Detailhandel nicht gut und zweckmässig. Stellen
Sie sich aber erst folgendes vor: Wenn man die
Bedürfnisklausel kantonal einführt und ein Kanton,
sagen wir der Kanton Zürich, die Bedürfnisklausel
einführt, der andere, sagen wir der Kanton Luzern,
nicht, dann gehen doch die, die sich selbständig
machen wollen, vom Kanton Luzern einfach in den
Kanton Zürich hinüber. Dann stellen Sie sich Vor,
was für sonderbare .Verhältnisse in den Grenz-
gebieten bestehen werden, wo am einen Ort die
Bedürfnisklausel eingeführt ist, am ändern Ort
nicht! Wie soll es gehalten werden mit den Liefe-
rungen vom einen Kanton in den anderen ? Denn
das Handwerk ist schliesslich nicht überall etwas
Ortsgebundenes. Soll das Baugewerbe des Kantons
Zürich, wenn es keiner Bedürfnisklausel untersteht,
im Kanton Luzern doch Aufträge übernehmen
können? Dann stellen Sie sich ferner die grossen
Schwierigkeiten vor, die sich in der praktischen
Anwendung ergeben! Nun sollte man uns nicht
ein Geschenk machen, das wir selbst nicht wollen.
Denn wir sind uns selbst schliesslich doch am besten
bewusst, was für die Bedürfnisse von Gewerbe und
Detailhandel dienlich ist. So sehr wir den Be-
fähigungsnachweis auf eidgenössischem Boden be-
grüssen, so sehr haben wir Bedenken gegenüber
einer Bedürfnisklausel auf kantonalem Gebiete.
Ich würde Sie deshalb bitten, sich der Auffassung
des Nationalrates und seiner Kommission anzu-
schliessen bezw. an unseren früheren Beschlüssen
festzuhalten.

Es wäre vielleicht noch, die Frage zu überlegen
— das kann dann aber der Ständerat machen und
eventuell einen entsprechenden Abänderungsantrag
einbringen —, ob man die Neueröffnung eines
Betriebes an den Befähigungsnachweis eidgenös-
sischer Natur knüpfen wollte. Das würde die
Schwierigkeiten und Gefährlichkeiten abbiegen.
Aber^ ich möchte hier keinen Antrag nach dieser
Richtung stellen.

Nun möchte ich noch ein Wort zu dem sagen,
was soeben Herr Kollege Oeri über die Wirtschaften
bemerkt hat. Wenn ich die Bedürfnisklausel im
allgemeinen nur mit grosser Skepsis betrachte und
sie kantonal überhaupt ablehne, so glaube ich,
liegen die Verhältnisse bei den Wirtschaften anders.
Wenn man schon die Bedürfnisklausel für die
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Alkoholwirtschaften einführen kann, dann muss
man sie auch für die alkoholfreien Wirtschaften
einführen. Denn diese Wirtschaften sind an ihren
Ort gebunden ; da bestehen also die Schwierigkeiten
der gegenseitigen Konkurrenz, die ich beim Hand-
werk angedeutet habe, nicht, so dass sich hier aus
der Einführung der Bedürfnisklausel keine wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten ergeben. Die Ent-
wicklung dieser alkoholfreien Wirtschaften ist ja
nicht in allen Kantonen die gleiche. Es gibt
Kantone, in denen die Bedürfnisklausel darum gar
nicht notwendig ist, und andere, bei denen sie für
das alkoholfreie Wirtschaftsgewerbe ebenso not-
wendig ist wie für das andere. Wir haben deshalb
in Abs. 2 eine Bestimmung aufgenommen: „In
den Vorschriften über das Wirtschaftsgewerbe ist
der Bedeutung der verschiedenen Arten von Wirt-
schaften für das Gemeinwohl angemessen Rechnung
zu tragen." Herr Direktor Willi vom Bundesamt
hat mit den interessierten Kreisen der alkoholfreien
Wirtschaften Rücksprache genommen. Sie sind
mit dieser Lösung einverstanden. Nun glaube ich,
soll man auch hier nicht über den Kreis der Ver-
ständigung der direkt Interessierten hinaus direkt
legiferieren wollen. Wenn die interessierten Kreise
sich verständigt haben auf eine Kompromisslösung,
sollten wir uns dieser Lösung anschliessen. Die
Verständigung ist auf dieser Basis auch für den
Wirteverein möglich, so dass in der Abstimmung
in dieser Frage sich keine Opposition geltend machen
wird. ,

Wir sollten uns doch nicht über die Auffassung
der beteiligten Wirtschaftskreise hinwegsetzen. Der
Ständerat sollte womöglich bei der Fassung des
Art. Slquinquies den Bedürfnissen und Auffas-
sungen des Handwerks und des Gewerbes sich
anschliessen, da wir über dieses Bedürfnis sicherlich
am besten orientiert sind.

Ich empfehle Ihnen deshalb Annahme des
Artikels in der Fassung der nationalrätlichen
Kommission.

M. Picot: Je propose au Conseil national de se
rallier à la rédaction du Conseil des Etats. Je n'aurai
pas besoin d'être long dans mes explications, puisque
cet objet a été déjà longuement discuté dans une
session précédente. Vous avez alors entendu l'argu-
mentation de M. Cottier et la mienne.

Je crois qu'il faut rendre hommage à la tendance
poursuivie par le Conseil des Etats de laisser aux
cantons, dans ces matières du petit commerce,
encore une certaine compétence. Il ne faut pas se
faire d'illusions: Les articles économiques présen-
tent sur bien des terrains de véritables progrès, mais,
ils effraient beaucoup de citoyens par leur tendance
centralisatrice. On a le sentiment que le vote des
articles économiques va mettre en mouvement la
lourde machine législative fédérale dans une quan-
tité de domaines et l'on s'effraie de penser qu'à
notre volume de lois déjà si lourd on va ajouter
encore de nouvelles lois fédérales. Malgré tous les
avantages que nous reconnaissons aux articles
économiques, cette tendance craintive s'affirme
fortement en Suisse romande et je crois qu'il serait
tout à fait légitime de lâcher un peu de lest et de
permettre aux cantons de légiférer dans la question
de l'artisanat et du commerce de détail.

Mais ce n'est pas seulement sur ce terrain fédé-
raliste, sur le terrain des compétences cantonales
que je voudrais rallier votre opinion: c'est avant
tout sur la question de fond. Il ne faut pas se faire
d'illusions: La législation sur les grands magasins,
la législation sur le métier de cordonnier ont apporté
au petit commerce et à l'artisanat un certain allége-
ment. La législation sur les grands magasins, en
vigueur depuis 1933, a provoqué une légère détente
et les grands magasins eux-mêmes ont mis beaucoup
de loyauté dans l'application de ces règles. Mais
on a remarqué, si l'on connaît bien la situation du
petit commerce, que ces mesures ne sont pas suffi-
santes, car le mal n'est pas seulement dans la
concurrence des grands magasins, il est dans l'ex-
tension exagérée ces dernières années, du petit
commerce. Il y a un assainissement nécessaire à
faire au sein du petit commerce et je ne crois pas
que cet assainissement puisse être fait d'une façon
normale sur le terrain fédéral. La Confédération ne
peut pas légiférer dans une matière comme celle de
la boulangerie, de la pâtisserie ou dé la confiserie;
elle ne peut pas le faire d'une façon uniforme pour
une localité comme Rorschach et pour une grande
ville comme Baie, elle ne peut pas légiférer pour
les cantons frontière d'une même façon que pour
les cantons du centre.

On vous a dit tout à l'heure que cette législation
cantonale serait une mosaïque; je ne le crois pas
du tout. Peu importe qu'il y ait des règles diffé-
rentes, que ces règles ne soient pas partout les
mêmes, pourvu qu'elles soient bonnes et efficaces.
Or, le pouvoir cantonal est bien placé, qu'il s'agisse
de petites ou de grandes questions, pour prendre
les dispositions nécessaires. Nous ne nous dissi-
mulons pas — et comme président du Département
du commerce et de l'industrie de mon canton je
me rends bien compte de la difficulté — que nous
serons assaillis de réclamations peut-être contra-
dictoires, et que la tâche législative du canton, en
face des associations professionnelles, sera souvent
ardue. Mais je crois quand même que nous devons
avoir confiance et que nous arriverons au but malgré
ces difficultés.

Il faut bien que vous vous rendiez compte que
cet article a une grande importance au point de
vue du vote populaire. Si tout le monde du petit
commerce et de l'artisanat a le sentiment qu'avec
la révision les cantons ne peuvent pas apporter les
réformes que l'on souhaite sur les questions de
capacité professionnelle, sur la clause de besoin, il
y aura beaucoup de découragement et le nombre des
votes négatifs ira en augmentant.

Je vous engage donc, dans un esprit fédéraliste
et surtout dans un esprit social bien compris, à
voter la rédaction du Conseil des Etats.

Eder: Im Gegensatz zu meinem Vorredner
hätte ich die Auffassung, dass der Kommissions-
antrag vorzuziehen sei. Ich möchte insbesondere
davor warnen, dass eine Regelung getroffen wird,
die doch allzuseht1 an das alte Zunftwesen, an die
Zunftverfassung erinnert, Es ist nicht ganz zu-
fäliig, wenn vielleicht in städtischen Milieus man
mit einer gewissen Wehmut an die Zeiten denkt,
wo man die Zunftvorrechte besass, während die
Landschaft darunter zu leiden hatte und es in-
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folgedessen ablehnt, dass von oben herab alle
Wirtschaftszweige und insbesondere Kleinhandel
und Kleingewerbe katalogisiert und teilweise pri-
vilegiert werden. Hier hat seinerzeit Herr Kollege
Meile ein sehr interessantes Referat gehalten über
die kantonale Autarkie. Ich glaube, dass, wenn
die Kantone von sich aus ihr Wirtschaftsgebiet
beackern könnten, eine Auflockerung des schwei-
zerischen Wirtschaftsgebietes in 25 verschiedene
Teile Platz griffe. Das könnte doch keineswegs
zum Guten ausschlagen. Ich glaube, dass die ein-
stimmige Kommission ungefähr das Richtige ge-
troffen hat und dass sie recht hat, den Antrag des
Ständerates abzulehnen.

Ein kurzes Wort möchte ich .mir zur Frage des
Gastwirtschaftsgewerbes gönnen. Ich habe be-
dauert, dass Herr Kollege Oeri diese Frage hier
wiederum angezogen hat, nachdem in der Kom-
mission schon geradezu homerische Kämpfe dar-
über geführt worden sind. Ich erinnere daran,
dass schon verschiedene Redner und auch die
öffentliche Diskussion an der Tatsache gänzlich
vorbeigegangen sind, dass man heute nicht mehr
die gleichen Zustände hat wie vor 30 und 40 Jah-
ren. Jetzt macht man einen Unterschied zwischen
alkoholfreien und Alkoholwirtschaften. Hatte man
früher Schwierigkeiten, überall anständige und
vernünftige Getränke ohne Alkohol zu bekommen,
so hat sich das jedoch gänzlich geändert. Es gibt
kaum mehr eine anständige Wirtschaft der Schweiz,
wo man nicht Kaffee und andere ähnliche alkohol-
freie Getränke, auch Süssmost bekommen kann.
Eher wäre es vielleicht zweckmässig, zu unter-
scheiden zwischen Wirtschaften, wo man nur
alkoholfreie Getränke und solchen, wo man neben
alkoholfreien auch andere bekommen kann. Wenn
es seinerzeit notwendig war, das Gastwirtschafts-
gewerbe einigermassen zu sanieren, so wollen Sie
doch nicht vergessen, dass man damals die Be-
dürfnisklausel eingeführt hat, dass man es aber
unterlassen hat, die überzähligen Betriebe still-
zulegen, zu liquidieren, ihren Besitzern eine Ent-
schädigung auszuzahlen. Es blieb der status quo,
und es sind viele Betriebe, die vor dem Inkraft-
treten der Bedürfnisklausel hätten liquidiert wer-
den können, am -Leben geblieben. Deshalb haben
wir in verschiedenen Kantonen und Gemeinden
eine starke Uebersetzung des Gastwirtschafts-
gewerbes. Nun glaube ich aber, es geht nicht an,
dass man nur den einen Zweig des Gastgewerbes
reduziert, dass man hier eine übermässige Weiter-
entwicklung hemmen will im Interesse des Ge-
werbes selbst, der öffentlichen Ordnung und des
Ansehens unseres Landes als Gastland und als
Reiseland, und dass man derweil den ändern
Zweig, nämlich den der Betriebe, die auf den Aus-
schank von Alkohol verzichten, sich selbst über-
lässt, dass man ihn der eigenen Konkurrenz über-
antwortet, und dass man von der Bedürfnisklausel
nichts wissen will. Durch das, was Herr National-
rat Oeri anstrebt und was auch in der Kommission
von der Minderheit vertreten wurde, wird die
Hauptidee, eine gewisse Ordnung im Gastwirt-
schaftsgewerbe überhaupt zu schaffen, sabotiert,
oder geradezu negiert. Das scheint aber nicht
zweckmässig zu sein, weil diese Ordnung nicht
von selber in das Gastwirtschaftsgewerbe hinein-

Nationalrat. — Conseil National. 1938.

kommt. Ich glaube doch, dass es heute wie vor
30 und 40 Jahren richtig ist-, dass im öffentlichen
Interesse etwas zu geschehen hat.

Ich glaube, dass die Formulierung von Abs. 2,
die von Herrn Bundesrat Obrecht stammt, und
die übrigens auch von den Abstinentenorganisa-
tionen angenommen wurde, die sich da ausser-
ordentlich stark ins Geschirr gelegt haben, den
berechtigten Bedenken der Alkoholgegner reich-
lich Rechnung trägt. Offiziell liegt die Zustim-
mung vor. Wir haben keinen Anlass, nun über
das hinauszugehen und noch schärfere Formu-
lierungen aufzustellen, noch mehr Reservate für
diese alkoholfreien Betriebe zu schaffen. Ich glaube
also, dass das genügen dürfte und dass das eine
Formulierung ist, die uns vielleicht eine Ordnung
verheisst und wahrscheinlich dazu führen wird,
dass aus dem Milieu der Wirte und ihrer Organi-
sationen der Vorlage keine weitere Opposition
erwächst.

Herzog: Vorerst eine Bemerkung zum Berichte
unseres verehrten Herrn Präsidenten. Unser Prä-
sident hat in seinem schriftlichen Bericht geschrie-
ben, es sei die Frage zu erörtern, ob erstens die
Kompetenz der Kantone zur Einführung der Be-
dürfnisklausel auf das Wirtschaftsgewerbe und die
Lichtspieltheater beschränkt werde, wie es der
Nationalrat beschlossen hat, oder ob sie, gemäss
Schlussnahme des Ständerates, auch auf die Be-
triebe des Handwerks und des Detailhandels aus-
gedehnt werden soll. Zweitens soll sich die kan-
tonale Kompetenz auf das Wirtschaftsgewerbe
schlechthin erstrecken, wie es der Ständerat be-
schlossen hat, oder soll sie sich, gemäss Schluss-
nahme des Nationalrates, nur auf die alkohol-
führenden Wirtschaften beziehen ?

Dazu möchte ich sagen, dass der Nationalrat
nicht beschlossen hat, dass die einschränkenden
Bestimmungen nur auf die alkoholführenden Wirt-
schaften Anwendung finden sollen. Der National-
rat hat das letztemal, bei der Differenzenberatung,
beschlossen, dass sich die einschränkenden Be-
stimmungen für das Gastwirtschaftsgewerbe auf
Alkoholwirtschaften, Warenhaus-Automaten und
Selbstbedienungsrestaurants zu beziehen haben.
Dazu ist zu sagen, dass auch ein Teil d«r Waren-
haus-Automaten und Selbstbedienungsrestaurants
alkoholfreie Restaurants sind. Also sind bereits
im Beschlüsse des Nationalrates einschränkende
Bestimmungen für einen Teil, allerdings nicht für
das Ganze, des alkoholfreien Gewerbes enthalten.
Das wollte ich bei dieser Gelegenheit sagen, weil
auch in der Beratung des Ständerates erklärt
wurde — und bei uns in der Kommission wurde
es wiederholt —, dass die letzte Beschlussfassung
des Nationalrates eigentlich keine Abweichung
vom jetzt geltenden Recht bringe. Das ist nicht
richtig. Die Schlussnahme des Nationalrates, wenn
sie so bleibt, wie wir das letztemal beschlossen
haben, bringt eine Aenderung des jetzt geltenden
Rechtes für das Wirtschaftsgewerbe. Jetzt können
die Kantone nur für das alkoholführende Ge-
werbe einschränkende Bestimmungen erlassen. Nach
dem Beschlüsse des Nationalrates können sie aber
auch für einen Teil des alkoholfreien Wirtschafts-
gewerbes einschränkende Bestimmungen erlassen.

68
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Ich wollte das sagen, damit nicht wieder unrichtige
Dinge behauptet werden.

Die Minderheit der Kommission halt an dem
fest, was das letztemal vom Nationalrat beschlos-
sen wurde. Es handelt sich einfach darum, dass
bei Art. 31, den wir jetzt behandeln, dann das
entsprechend Redaktionelle eingesetzt wird. Wir
haben das letztemal beschlossen, es sollen durch
die Kantone einschränkende Vorschriften im Sinne
von Abs. 2, lit. a, für das Wirtschaftsgewerbe
(Alkoholwirtschaften, Warenhaus-Automaten und
Selbstbedienungsrestaurants) erlassen werden
können.

Nun ist die Minderheit der Kommission der
Auffassung, dass das, was das letztemal vom Natio-
nalrat mit grosser Mehrheit beschlossen worden
ist, sinngemäss wieder eingesetzt werden soll in
den Artikel, den wir jetzt behandeln. Das ist der
Antrag der Minderheit, und das ist auch das, was
Herr Dr. Oeri beantragen wollte.

Ich will bei dieser Gelegenheit doch noch dar-
auf hinweisen, dass man in den Kreisen, die ein
erstes Interesse daran haben, dass keine einschrän-
kenden Bestimmungen über die alkoholfreien Wirt-
schaften erlassen werden, nicht etwa mit Freude
der jetzigen Situation entgegensieht. Wie verhält
es sich, wenn Sie wirklich gemäss Antrag der Mehr-
heit der Kommission beschliessen und das dann
auch Recht wird ? Wie ist es, wenn in einer Ge-
meinde sagen wir einmal 25 alkoholführende Wirt-
schaften sind, und dann kommt irgend ein gemein-
nütziges Unternehmen oder irgend ein anderes
Unternehmen und will eine alkoholfreie Wirtschaft
eröffnen ? Kann dann gesagt werden, das Bedürf-
nis an Wirtschaften in unserer Gemeinde ist be-
reits befriedigt, wir brauchen keine weitere Wirt-
schaft mehr? Ist das auf Grund dessen, was von
der Kommission vorgeschlagen wird, möglich?
Man glaubt deshalb in Kreisen, die ein Interesse
am Entstehen, ja sogar an der weitern Erhaltung
von alkoholfreien Wirtschaften haben, dass durch
den Artikel, dem Sie jetzt zustimmen wollen, eben
derartigen willkürlichen Auslegungen Tür und Tor
geöffnet wird.

Ich will auch darauf hinweisen, dass in der
„Schweizerischen Wirtezeitung" vom 18. Februar
1939. in erster Linie einschränkende Vorschriften
verlangt wurden für diejenigen alkoholfreien Re-
staurants, wie sie im.letzten Beschlüsse des Natio-
nalrates genannt wurden. In dieser Zeitung des
Schweizerischen Wirte-Vereins wird darauf hin-
gewiesen, dass die Selbstbedienungs-Automaten
und Warenhausrestaurants eigentlich diejenigen
seien, die in erster Linie als Konkurrenz von ihnen
bekämpft werden sollten und die eigentlich schuld
seien am Rückgang ihrer Existenzmöglichkeit.
Wenn damals der Wirte-Verein selbst sich in seinen
Forderungen nach dieser Richtung hin eine Grenze
gesetzt hat, glaube ich, sollten wir nicht weiter
gehen.

Herr Schirmer hat gesagt, man solle nicht über
das hinausgehen, was die Wirtschaft will. Nun
geht aber die Kommission mit Herrn Schirmer
über das hinaus, was das Wirtschaftsgewerbe will,
und wir sind der Meinung, dass, wenn man sich
schon im Februar 1939 offenbar damit abgefunden
hat, nicht weiter zu gehen, dann wollen wir auch

bei der jetzigen Schlussnahme des Nationalrates
bleiben. Ich möchte Sie deshalb bitten, dem Min-
derheitsantrag, wie er das letztemal als Mehrheits-
beschluss vom Nationalrat gefasst wurde, heute
zuzustimmen.

Niederhauser: Ich möchte Ihnen dringend ab-
raten, dem Beschluss des Ständerates zuzustimmen
und den Kantonen die Möglichkeit zu geben, die
Bedürfnisklausel für den Detailhandel und das
Gewerbe einzuführen, und zwar möchte ich Ihnen
gestützt auf meine persönlichen Erfahrungen ab-
raten, die ich auf diesem Gebiete in verschiedenen
Stellungen gemacht habe. Ich war jahrelang
Polizeivorsteher des Kantons Basel-Stadt und hatte
als solcher den Entscheid über die Bewilligung von
Wirtschaftspatenten zu treffen. Es kam einige
Male vor, dass solche Patente in unmittelbarer
Nähe der basellandschaftlichen Grenze verlangt
wurden. Wir hielten den Nachweis des Bedürf-
nisses nicht für genügend erbracht und haben die
Bewilligung des Patentes deshalb abgelehnt. Ich
habe mich auch damals mit meinem baselland-
schaftlichen Kollegen über die Sache ins Ein-
vernehmen gesetzt. Er wäre sehr bereit, gewesen
mitzuhelfen, hat aber gleich bemerkt, wir müssten
mit dem Einfluss und den Kompetenzen der Ge-
meinden rechnen. Was war der Erfolg? Ein bis
zwei Jahre nach unserer Abweisung entstand un-
mittelbar über unserer Grenze, auf basellandschaft-
lichem Gebiete eine Wirtschaft. Wir antworteten
damit, dass wir die Bewilligung in Basel-Stadt
auch erteilten. Jetzt haben Sie, ich könnte Ihnen
die Strassen und Wirtschaften nennen, ungefähr
an 6 Orten zwei sich gegenüberliegende Wirt-
schaften, die sich konkurrenzieren, die eine im
Gebiet des Kantons Basel-Stadt und die andere
im Kanton Baselland, keine ist nötig und für keine
war ein Bedürfnis vorhanden.

Der Wirt des Kantons Baselland ärgert sich
jeweilen darüber, dass im Kanton Basel-Stadt die
Polizeistunde eine Stunde später festgelegt ist als
im Kanton Baselland und dass er dann zusehen
muss, wie seine Gäste um 11 Uhr in die Wirtschaft
des Konkurrenten auf dem städtischen Gebiet
hinübersiedeln. So wirkt sich die kantonale Be-
dürfnisklausel aus, und zwar auf einem Gebiet,
auf dem sie an 'sich vollständig berechtigt ist.

Wie wird sich das bei ändern Beruf en gestalten?
Stellen Sie sich vor, in Basel-Stadt finde man, das
Malermeistergewerbe sei übersetzt; das trifft ge-
rade zu; man führe in Basel-Stadt die Bedürfnis-
klausel ein. Wohin gehen die Abgewiesenen? Sie
gehen nach Birsfelden, Allschwil usw., kommen
von dort in die Stadt hinein — es ist nicht weit —
und führen Malerarbeiten aus. Kann der Kanton
Basel-Stadt das verbieten? Wie gestaltet sich das
Verhältnis gegenüber dem Kanton Baselland ?
Man glaube nicht, dass sich das auf die engste
Nachbarschaft, auf einige Ortschaften; Kantone
mit ganz kleinem Gebiet beschränken werde.
Stellen Sie sich z. B. vor — ich komme nicht zu-
fällig auf dieses Beispiel zu sprechen, sondern weil
es hauptsächlich im Zusammenhang mit dem basel-
städtischen Arbeitsrappen schon aktuell geworden
ist — der Kanton Basel-Stadt führe im Bau-
schreinergewerbe die Bedürfnisklausel ein. Glau-
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ben Sie, dass dann der Schreinermeister ruhig zu-
sehen kann, wie Fenster, Türen usw. in hundert-
f acherZahl aus dem Kanton Obwalden, den dortigen
bekannten Betrieben, nach der Stadt Basel ge-
liefert und entweder von Obwaldner oder auch von
Basler Schreinermeistern angeschlagen werden?
Solche Verhältnisse würde niemand begrüssen.

Ich bin seit drei Jahren in einem Handelsgewerbe
als neutraler Obmann tätig. Dieser Handel ist so
durchorganisiert, dass eine ziemlich grosse Mög-
lichkeit besteht, das Aufkommen neuer Geschäfte
zu verhindern, weil nur organisierte Händler be-
liefert werden dürfen. Es besteht nun ein Aus-
schuss, der über abgewiesene Aufnahmebegehren
in die Organisation entscheidet. Ich habe die Ehre,
der neutrale Obmann des Ausschusses zu sein. Ich
komme daher nicht selten in den Fall, die Waage
durch Stichentscheid auf die eine oder andere
Seite hinunterziehen zu lassen. Wir haben in den
letzten drei Jahren etwa 150 solcher Fälle behandelt.
Es ist ausserordentlich schwierig, einen richtigen
Entscheid zu treffen, denn wo sollen die Leute hin,
denen man es verwehrt, ein solches Geschäft zu
betreiben? Stellen Sie sich vor, ein Vater habe
2=—4 Söhne. Wir sind jetzt der Meinung, die Zahl
der Kinder in den Familien sollte grösser sein als
bisher. Der Vater kann sein Geschäft nur einem
Sohn geben, vielleicht finden zwei darin ihr Aus-
kommen. Wo sollen die ändern zwei hin ? In andere
Branchen, ÌIL welche ? Ueberall tritt ihnen die
Bedürfnisklausel entgegen. Sollen sie denn als
unselbständig Erwerbende in ein Geschäft treten?
Wir haben im Handel, bei den kaufmännischen
Angestellten Arbeitslosigkeit, ebenso bei den ma-
nuellen Arbeitern. Wo sollen die jungen Leute
hin? Die Bedürfnisklausel ist eine sehr delikate
Sache, darum tun wir jedenfalls gutj unsern Bundes-
verfassungsartikel nicht derart zu gestalten, dass
durch die Anwendung der Bedürfnisklausel die
neue Ordnung in Handel und Gewerbe sehr rasch
ad absurdum geführt werden kann; das wäre der
Fall, .wenn die Kantone die Kompetenz erhielten,
auf ihrem Gebiet die Bedürfnisklausel zu be-
schliessen und durchzuführen.

Hoppeier: Es ist eine seltsame Tragik, dass in
einem Moment, in dem dertWille zum Kampf gegen
einen äussern Feind in Erscheinung tritt wie kaum
je, der Wille zur Bekämpfung eines ganz gefähr-
lichen innern Feindes offenkundig nachlässt. Das
bedeutet auf alle Fälle eine Verkennung der Gefähr-
lichkeit dieses innern Feindes. Es ist auch eine
seltsame Tragik, dass im Moment, da wir, wo die
Gefährlichkeit des Prinzips der totalitären Staaten
erkennen, wir einen Zweig der Wirtschaft, der es
gar nicht nötig hat, dem staatlichen Szepter unter-
tan zu sein, dennoch dem Staate unterstellen
wollen. Das ist ein seltsamer Aspekt. Der Alkoho-
lismus, dieser innere Feind, wird verkannt, sonst
würden Sie nicht einwilligen, dass die alkohol-
führenden Wirtschaften auf Kosten der alkohol-
freien Wirtschaften geschützt werden, die nun doch
in der Hauptsache ein Kampfmittel gegen den
Alkohol sind. Es stimmt nicht, lieber Herr Eder,
was Sie gesagt haben, dass zwischen diesen beiden
Arten von Wirtschaften fast kein Unterschied mehr
vorhanden sei. Wenn sich heute ein Soldat in

einem Ort befindet, in dem nur alkoholführende
Wirtschaften vorhanden sind, geht er eben in eine
solche Wirtschaft. Er kommt in Versuchung, zu
trinken. Ist eine alkoholfreie Wirtschaft vorhan-
den, geht er dort hinein und ist dieser Versuchung
nicht unterworfen.

Ich habe letzthin einen Brief gesehen, den ein
Soldat von der Grenze geschrieben hat. Er teilt
mit: „Es ist ekelhaft, am Abend in die Wirtschaften
unserer Ortschaft zu gehen, denn da wird gekneipt,
vielfach im Uebermass, und es wird einem angst
um die Widerstandsfähigkeit unseres Landes." Das
war nicht etwa ein Philister oder ein Abstinent,
sondern ein forscher Unteroffizier, dem es ernstlich
um unsere Widerstandskraft in einem Ernstfalle
bange geworden ist. Ich will Ihnen eine Zahl
nennen: Die männlichen Aufnahmen im Kantohs-
spital Zürich und im Burghölzli in Zürich weisen
in über 25 % der Fälle Zeichen von chronischem
Alkoholismus auf. Das ist nicht meine Feststellung,
sondern die Feststellung der wissenschaftlich arbei-
tenden Instanzen an diesen beiden Orten. Ein
volles Viertel der Männer, wenn sie ins Kranken-
haus oder in die Irrenanstalt müssen, weisen
Zeichen übermässigen Alkoholgenusses auf, also
eine Schädigung durch geistige Getränke. Ich
möchte Sie fragen, ob ich übertreibe, wenn ich da
von einem gefährlichen inneren Feind rede. Warum
wehren wir uns gegen den Krieg in unserm Lande ?
Er bringt Krankheit, Elend, Tod, macht Witwen
und Waisen. Macht der Alkoholismus etwas
anderes ? Witwen und Waisen, Krankheit und
Tod, Elend, das bringt er. Das sehe ich als Arzt
Tag für Tag. Es ist Tatsache, dass die alkoholfreien
Wirtschaften ein Mittel im Kampfe gegen die
alkoholführenden sind. Wenn Sie sich mit dieser
freien Fassung einverstanden erklärt haben, dann
geschah es einfach deshalb, weil Sie von zwei
Uebeln das kleinere wählten, weil Sie sagten: Besser
das, als dass es uns nachher überhaupt an den
Kragen geht. Glauben Sie, dass ich Zutrauen zu
den Behörden habe, die entscheiden sollen, ob eine
alkoholfreie Wirtschaft notwendig sei oder nicht?
Da habe ich zu viel erfahren, da habe ich zu oft
gesehen, wie ein Mann zugrunde geht in einem
Dorfe, und der Gemeinderat lüpft keinen Finger;

, Frau und Kinder verlangten Bevormundung oder
Versorgung, es nützte nichts, in diesem Gemeinde-
rat war die Mehrzahl der Sitze von solchen besetzt,
die auch gern einmal im Wirtshaus sitzen und dem
Wirte nichts geschehen lassen, auch wenn sie nicht
Alkoholiker sind, sondern sog. Höckler, die anstatt
dass sie zu Hause bei Frau und Kindern sich auf-
halten, dort sitzen und jassen. Sie entscheiden,
und sie werden selbstverständlich der Eröffnung
einer alkoholfreien Wirtschaft nicht zustimmen. So
stehen wir vor der Tatsache, dass im Momente,
wo wir hier im Saal eine ganze Anzahl von Uni-
formen sehen und mit dem Säbel klirren, zum
Zeichen, dass wir unsere Freiheit verteidigen wollen
— ich nehme an, Sie werden der Fassung der Mehr-
heit zustimmen —, dass wir dem inneren Feind
Tür und Tor öffnen.

Was ist so ein Alkoholiker für eine erbärmliche,
elende Kreatur! Der Alkohol ist der härtere Dik-
tator als der, der unser Nachbarland regiert; aber
wir sind im Begriffe, ihm neue Scharen Höriger
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zuzuführen. Es ist nicht richtig, dass wir das tun,
wenn auch die ändern einverstanden sind. Wir
sind im Gegenteil im Begriffe, einen Fehler zu
begehen. Wenn -einer aufsteht und sagt: Herr
Hoppeier hat übertrieben, dann möchte ich ihn
bitten, nicht nur diesen Satz zu sagen, sondern die
Uebertreibung genau nachzuweisen. Ich habe das
gesagt, was Tatsache ist. Wir kämpfen gegen den
äusseren Feind, der Alkoholismus ist nicht der
einzige, aber der grösste, gefährlichste innere Feind.
Darum ist es nicht richtig, wenn wir jetzt gehen
und eine wichtige Waffe im Kampf gegen ihn,
nämlich die alkoholfreien Wirtschaften, die ja
zugegebenermassen auch ihre Auswüchse haben,
denen wir aber auch begegnen wollen — schwächen
und stumpf machen, damit das alkoholführende
Gewerbe, das eben da und dort sich überlebt hat,
nun künstlich am Leben erhalten werden kann.
Gerade unser verehrter Herr Wirtschaftsminister
hat immer wieder auf den Grundsatz hingewiesen,
dass es nicht Aufgabe des Staates sei, ein Gewerbe,
das nicht mehr lebensfähig ist, künstlich am Leben
zu erhalten. Wir sind in der Zeit, wo die alkohol-
führenden Wirtschaften vielleicht ihre Geltung und
ihren Bereich etwas verloren haben an die alkohol-
freien. Wenn nun der Staat konïmt und künstlich
die alkoholführenden Wirtschaften unterstützen
will, dann macht er etwas, was nicht richtig ist und
was nicht im Sinne unserer Volkswohlfahrt liegt.
Ich möchte Sie deshalb ernstlich bitten, der
Minderheit zuzustimmen.

Baumann: Gestatten Sie auch mir einige kurze
Worte. Herr Oeri hat Ihnen erklärt, aus der
Beschränkung der alkoholfreien Wirtschaften ent-
stehe Streit. Ich habe bisher immer das Gegenteil
erfahren: dass wenn alkoholfreie Wirtschaften ent-
stehen, auch immer Streit entsteht, nämlich
zwischen den Wirten und den .Inhabern der alkohol-
freien Wirtschaften. Herr Herzog hat gesagt, die
Wirte verlangen das gar nicht.. Es ist aber nicht
so; sondern der Wirteverein verlangt, dass auch
die alkoholfreien Wirtschaften unter die Bedürfnis-
klausel fallen. Denn die Einnahmen der Wirte sind
in den letzten Jahren um 30—50 % zurückgegangen,
und sehr viele Wirte stehen vor dem Ruin. Das
beste Zeichen, dass die Wirtschaften nicht mehr
rentieren, ist der grosse -Wirtewechsel. Ich glaube,
auch nach dieser Richtung muss eine Grenze gesetzt
werden. Man kann ja die Wirtschaften mit Alkohol-
ausschank dazu verpflichten,- eine Anzahl von
alkoholfreien Getränken zu führen; das gibt dann
auch denjenigen, die vom Alkohol nichts wissen
wollen, genügend Gelegenheit, ihren Bedarf zu
decken. Die alkoholfreien Wirtschaften sind aus-
gesprochene Damenwirtschaften und die Wirtschaft
der Jugend von 16—20 Jahren. Man wird nicht
behaupten können, dass sie gar keinen Nachteil
haben. Ich bin verschiedene Male in diese alkohol-
freien Wirtschaften gegangen und war jeweilen er-
staunt, wie die Damen der grösseren Städte hier
sich zu einem Rendez-vous zusammenfinden. Ich
weiss nicht, ob es notwendig ist, dass auch die-
Damen nun in das Wirtshaus gehen. Ich glaube,
das liegt nicht,im Sinne von Herrn Hoppeier; im
Sinne unserer Volkswirtschaft läge es umgekehrt,
dass auch diese Damenwirtschaften unter die

Bedürfnisklausel fallen. Herr Hoppeier glaubt, dass
der Alkohol weniger bekämpft werden wird, wenn
wir diese Damenwirtschaften der Bedürfnisklausel
unterstellen. Ich glaube, das ist nicht so, wenn
der Zwang zum Ausschank alkoholfreier Getränke
vorhanden ist. Im übrigen habe ich die Auffassung,
dass mit dem Alkoholismus doch etwas zuviel
Tarn-Tarn gemacht wird. Wir haben nun das
Alkoholgesetz revidiert und der Schnapskonsum ist
ganz gewaltig, um mehr als die Hälfte, zurück-
gegangen, sogar bis zu 2/3. Aber deswegen sind
unsere Versorgungsanstalten gleichwohl überfüllt.
Die Anstalten, die hauptsächlich die Opfer des
Alkoholismus aufnehmen, sind nicht weniger be-
sucht als vorher.

Ich habe die Ueberzeugung^ dass in sehr vielen
Fällen — ich glaube nicht an die Statistik der
Aerzte — der Alkohol nicht die primäre Ursache
ist, sondern die sekundäre, und dass die primäre
Ursache ganz an einem ändern Orte liegt. Der
Mann, der sich unter Umständen nicht wohl fühlt
zu Hause, sucht schliesslich die Wirtschaft auf, die
ihm Abwechslung bietet. Aber das ist meines Er-
achten» absolut kein Grund, zu sagen, der Alkohol
lasse sich nicht mehr so leicht bekämpfen, wie das
bisher der Fall gewesen ist. Man will die alkohol-
freien Wirtschaften nicht aufheben, sondern sie nur
der Bedürfnisklausel unterstellen, und ich bin auch
überzeugt, dass in grössern Orten die alkoholfreien
Wirtschaften auch in Zukunft gestattet werden.
Uebrigens tut es immer gut, wenn in den Alkohol-
wirtschaften recht viele Abstinenten verkehren.

Wenn Herr Dr. Hoppeier glaubt, nun auch das
Jassen bekämpfen zu müssen mit diesen alkohol-
freien Wirtschaften, so wird es nicht verboten sein,
in den alkoholfreien Wirtschaften zu jassen. Ich
glaube, wenn Herr Dr. Hoppeier so weit gehen
wollte, den Jass zu verbieten, würde er mit dem
ganzen Schweizervolk in Konflikt kommen.

Abt: Die.masslosen Uebertreibungen, mit denen
hier gefochten wird, veranlassen mich, doch auch
noch-das Wort zu ergreifen, und zwar als Mitglied
der Kommission. Es ist Herrn Dr. Hoppeier vor-
behalten geblieben, den Alkoholismus als den
grössten Feind des Schweizervolkes zu bezeichnen

(und ihn in Parallele zu setzen mit den äussern
Feinden, die uns bedrohen, also Kriegsgeschrei.
Es tut mir leid, aber ich kenne andere Feinde,
insbesondere andere innere Feinde des Schweizer-
volkes, die grösser sind als der Alkoholismus, dessen
Bedeutung ganz masslos übertrieben wird, ins-
besondere auch von Herrn Dr. Hoppeier. Es ist
nicht ein Kampf gegen den „König Alkohol", den
wir in diesem Verfassungsartikel hier führen sollen.
Es handelt sich ja um etwas ganz anderes. Es
handelt sich nicht um Alkohol oder Abstinenz,
sondern in Tat und Wahrheit — das ist auch von
anderer Seite bereits angedeutet worden — darum,
ob die Kantone kompetent sein sollen, auch über
die alkoholfreien Wirtschaften zu legiferieren und
sie eventuell, wenn nötig, in ihrer Zahl einzu-
schränken. Nun heisst das praktisch: Bedeuten
die alkoholfreien Wirtschaften ein derartiges. „Klein-
od", dass die Kantone nicht würdig sind, darüber
zu legiferieren? Herr Dr. Hoppeier hat gesagt,
er habe kein Zutrauen zu den Kantonen, kein Zu-
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trauen zu den Gemeinden. Ich aber glaube, wir
vertrauen unsern Kantonsregierungen und Parla-
menten doch wichtigere Sachen und Institutionen
an, über deren Schicksal sie zu entscheiden haben,
als gerade die alkoholfreien Wirtschaften. Nun ist
es eben nicht so, dass in den alkoholfreien Wirt-
schaften gewissermassen „Tugend und Verstand"
ist, wie es im Busch heisst, und in den Alkoholwirt-
schaften gewissermassen die Hölle des Lasters. Ich
habe schon in der Kommission gesagt, so gross sei
der Unterschied zwischen einer alkoholfreien und
einer Alkoholwirtschaft nicht, Wirtschaft ist Wirt-
schaft, Beiz ist Beiz. Diese Unterschiede müssten
doch bewiesen werden, bevor der Gesetzgeber in
dieser Weise unterscheiden darf und die Kantone
als unwürdig bezeichnen kann, über das „Klein-
od" der alkoholfreien Wirtschaften zu legiferieren.
Im übrigen nimmt das Alinea 2 nach meiner
Meinung ja noch eine zu grosse Rücksicht auf die

' alkoholfreien Wirtschaften, und damit könnten
sich deren Freunde und Verfechter wirklich zu-
frieden geben.

Nietlispach, Berichterstatter: Nach der gewal-
teten Diskussion kann ich mich kurz fassen. Wie
aus dem schriftlichen Bericht hervorgeht, sind bei
diesem Art. Slquinquies noch zwei Fragen streitig.
Die erste Frage ist die, ob wir die Bedürfnisklausel
auch ausdehnen wollen auf das Kleingewerbe in
Handwerk und Detailhandel, und die zweite Frage,
ob wir die Bedürfnisklausel gemäss Antrag des
Ständerats auf alle Wirtschaften, ohne Rücksicht
darauf, ob sie alkoholführende oder alkoholfreie
Wirtschaften seien, ausdehnen oder nur auf Alkohol-
wirtschaften beschränken sollen, wie dies der
Nationalrat beschlossen hatte.

Bezüglich der letztern Frage will ich, gemäss
einer Bemerkung des Herrn Herzog, sofort bei-
fügen, dass es so ist, dass nach der Schlussnahme
des Nationalrates die Bedürfnisklausel auf jene
Restaurants, die Teile von Warenhäusern sind
(also auf die Warenhausrestaurants) Anwendung
findet. Sie findet aber auf diese Restaurants nur
Anwendung als Bestandteile von Warenhäusern.
Das ändert nun nichts an der Tatsache, dass grund-
sätzlich heute die Frage zur Entscheidung steht,
ob ganz allgemein die Bedürfnisklausel auch auf
die alkoholfreien Wirtschaften ausgedehnt werden
soll.

Nun zuerst ein kurzes Wort zur ersten Frage,
die hier im Ratssaal Herr Picot aufgegriffen hat,
indem er gegenüber dem einstimmigen Antrag der
Kommission beantragte, dem Ständerat zuzu-
stimmen und die Bedürfnisklausel auch auf das
Kleingewerbe von Handwerk und Detailhandel
auszudehnen. Da will es nun die Ironie des Schick-
sals, dass der Sprechende und zwei seiner Partei-
freunde in den Fall kommen, einen liberalen Grund-
satz gegen den liberalen Herrn Picot in Schutz
zu nehmen. Wir haben diese Frage in der Kom-
mission sehr lange und sehr gründlich besprochen,
und wir haben alles untersucht, ob es nicht möglich
sei, auf diesem Gebiet den Kantonen vermehrte
Kompetenzen, Kompetenzen im Sinne der Ab-
weichung von der Handels- und Gewerbefreiheit,
einzuräumen. Denn die Kompetenzen innerhalb
der Handels- und Gewerbefreiheit stehen ja selbst-

verständlich den Kantonen ohne weiteres zu. Wir
sind zum einstimmigen Schluss gekommen — und
auch die Befürworter der kantonalen Kompetenzen
haben dies mit allem Nachdruck betont —, dass
eine solche Kompetenzverlagerung in die Kantone
sowohl vom Standpunkt der Wirtschaft selbst als
auch vom Souveränitätsstandpunkt der Kantone aus
abzulehnen sei. Verschiedene Redner haben< Ihnen
an Hand von praktischen Beispielen die praktische
Unhaltbarkeit auseinandergesetzt, die sich daraus
ergibt, wenn die 25 Kantone, in Abweichung von
der Handels- und Gewerbefreiheit, auf dem Gebiete
des Handwerks und des Handels legiferieren können.
Wir hatten hier einmal des langen und breiten eine
sehr interessante Motion unseres ehemaligen Kol-
legen Meile diskutiert, die Massnahmen verlangte
gegen die bestehende Gefahr einer kantonalen und
einer Gemeindeautarkie, und die sämtlichen Mit-
glieder des Rates hatten nicht nur mit grossem
Interesse jenen Ausführungen zugehört, sondern
auch den Schlüssen, die Herr Meile hier zog, bei-
gepflichtet. Das ist wieder ein Gebiet, wo wir den
Föderalismus-, den ich als ein Grundelement unseres
schweizerischen Bundesstaatsrechtes betrachte und
überall betont wissen will, wo er in Funktion treten
muss und wo es sich um ein ureigenstes Gebiet
der Kantone handelt, nur kompromittieren können,
wenn wir ihm Aufgaben zuweisen, die nach Mass-
gabe der volkswirtschaftlichen Natur überhaupt
nicht Aufgabe der Kantone sein können.

Die zweite Frage, die Frage der Bedürfnisklausel
auf die alkoholfreien Wirtschaften. Das Bild die-
ser Frage ist von unser'm sehr verehrten Kollegen
Hoppeier vollständig verzeichnet worden. Hier
steht nicht der Kampf gegen den Alkoholismus in
Frage. Was er über die Gefahr des Alkoholismus
für das Volk gesagt hat, dagegen ist nichts einzu-
wenden. Aber nicht um das handelt es sich, sondern
es stellt sich die Frage so, wie sie vorhin mein ver-
ehrter Herr Vorredner Abt dargelegt, hat, ob man
den Kantonen die Kompetenz einräumen wolle,
auch über das Gewerbe der alkoholfreien Wirt-
schaften zu legiferieren.

Gehen nun die sämtlichen Kantonsregierungen,
die Eingaben machten, entweder aus eigener Initia-
tive oder zur Vernehmlassung vom Departement
veranlasst, darin einig, dass sie eine solche kantonale
Kompetenz wünschen? Sie sagen, es sei nötig,
dass der Kanton auch bei den alkoholfreien Wirt-
schaften zum Rechten sehe und legiferieren könne.
Die kantonalen Eingaben haben gerade dargetan
— das möchte ich gegenüber Herrn Hoppeier be-
merken —, dass nach der Entwicklung der letzten
20 Jahre zu beobachten war, dass die alkoholfreien
Wirtschaften sukzessive in alkoholführende Wirt-
schaften umgewandelt wurden. Die Vernehm-
lassungen der Kantonsregierungen haben auch
dargetan, dass der allzu starken Ueberhandnahme
von alkoholfreien Wirtschaften nicht bloss im
Interesse der beati possidentes, sondern des allge-
meinen Volkswohls zu begegnen sei. Sie haben aus
dem schriftlichen Bericht entnehmen können, dass.
die Organisation der Abstinenten, sämtliche an den
alkoholfreien Wirtschaften Interessierten mit dieser
Unterstellung einverstanden sind und dass wir
gewiss keinen Grund haben, noch abstinenter zu
sein als die Abstinenten-Organisationen selbst.,



Dispositions constitut. d'ordre économique — 542 — 19 septembre 1939

Diese verlangen nur, und meines Erachtens mit
Recht, eine Garantie gegen die Gefahr, dass die
Errichtung neuer alkoholfreier Wirtschaften mit der
Begründung abgelehnt werde, es bestehen am
betreffenden Orte schon genug oder zu viel alkohol-
freie Wirtschaften. Wenn Sie Art. Slquinquies
lesen, finden Sie einen Abs. 2, der diesen Absti-
nentenorganisationen volle Satisfaktion schafft;
dort ist gesagt: In den Vorschriften über das
Wirtschaftsgewerbe ist der Bedeutung der ver-
schiedenen Arten von Wirtschaften für das Gemein-
wohl angemessen Rechnung zu tragen. Es ist also
nicht möglich, dass die kantonalen Regierungen
oder Behörden einfach Alkoholwirtschaften und
alkoholfreie Wirtschaften ohne Rücksicht auf das
Gemeinwohl in einen Tiegel werfen. Aus diesem
Grunde muss ich Ihnen im Namen der Kommission
beantragen, dem gedruckten Antrag der Kom-
mission zuzustimmen.

M. Rais, rapporteur: M. Picot, en opposition à
la commission unanime, voudrait que l'on-en revînt
au texte du Conseil des Etats, que l'on donnât
aux cantons la compétence de légiférer, en déroga-
tion au principe de la liberté du commerce et de
l'industrie, en matière d'artisanat et de petit com-
merce. M. Picot me permettra bien de lui dire que
j'ai été étonné de son discours, car jusqu'à présent
je le considérais comme un représentant authentique
de la doctrine libérale. M. Picot va beaucoup plus
loin que ceux qui admettent que le principe de la
liberté du commerce et de l'industrie n'est pas
absolu, mais que l'on doit et que l'on peut y apporter
des dérogations. Il va beaucoup plus loin parce
qu'il voudrait non seulement que la Confédération
ait le pouvoir de déroger à ce principe, mais accorder
encore ce pouvoir aux cantons eux-mêmes. M. Picot
fait ici du fédéralisme à tout prix et comme le
disait tout à l'heure et très justement M. Oeri, à
force de vouloir mettre le fédéralisme à toute sauce
on finira bien par lui nuire. Il s'agit ici de fédéra-
lisme tout à fait à rebours. En effet, examinons un
peu la situation.

Les cantons doivent-ils avoir, eux aussi, le droit
de déroger au principe de la liberté du commerce
et de l'industrie? Nous nous trouvons ici en oppo-
sition avec une des associations les plus importantes
du pays, pour ne pas dire la plus importante, à
savoir l'Union suisse du commerce et de l'industrie
et, en particulier, de son Vorort. Nous savons que
dans le pays le Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie se trouve être encore le plus grand
défenseur de la liberté du commerce et de l'industrie.
Or, le Vorort de l'Union suisse du commerce et de
l'industrie nous tient à peu près ce raisonnement:
Accorder aux cantons le droit de légiférer en déroga-
tion au principe de la liberté du commerce et de
l'industrie, c'est supprimer purement et simplement
ce principe, car les cantons iront beaucoup plus loin
dans l'application de ces restrictions, de telle sorte
qu'il ne restera plus grand chose de cette liberté
si on leur accorde le droit de légiférer en ma-
tière d'artisanat et de petit commerce. Autant
dire que l'on veut supprimer le principe de la
liberté du commerce et de l'industrie. Tel est
le raisonnement de cette importante association.
Pourquoi le tient-il? Il prétend qu'accorder ce

droit aux cantons c'est augmenter le coût de la
vie, car, dit-il, on accorde à ce moment-là certains
monopoles. Quelles sont les conséquences d'une
augmentation du coût de la vie? Augmenter le
coût de la vie c'est augmenter également, le coût
de la main-d'œuvre et plus le coût de la main-
d'œuvre est élevé plus sont grandes les difficultés
d'exportation. Tel est le raisonnement que nous
tient le Vorort de l'Union suisse du commerce et
de l'industrie.

Comment les faits se passeront-ils en réalité ?
Un canton ayant le droit de légiférer supprimera sur
son territoire la liberté du commerce et de l'in-
dustrie. Qu'arrivera-t-il ? On ira s'établir davantage
dans les cantons n'ayant pas de législation restric-
tive et ces cantons-là, à leur tour, légiféreront égale-
ment. On arrivera ainsi à une sorte de concurrence
entre les cantons en ce qui concerne les mesures
restrictives ayant pour objet de restreindre la liberté
du commerce et de l'industrie. De cette manière,
on sera amené peu à peu, et sur tout le territoire
de la Confédération, à légiférer d'une manière qui
sera peut-être regrettable à plus d'un point de vue.-

M. Picot nous a dit qu'il ne voyait pas très bien
la Confédération légiférer en matière de pâtisserie s...
Il n'est pas question de cela. S'il y a des circons-
tances locales nécessitant une législation locale ou
cantonale, le texte proposé la permet, parce que la
Confédération déléguera aux cantons les pouvoirs
nécessaires et la législation déterminera les tâches
qui seront à la charge du canton. Nous restons con-
vaincus qu'en matière économique la souveraineté
doit appartenir à la Confédération, laquelle peut
déléguer ses pouvoirs.

Vous avez entendu tout à l'heure M. Schirmer,
représentant des arts et métiers. Cette grande asso-
ciation refuse le cadeau qu'on voudrait lui faire et
dit qu'elle préfère de beaucoup le texte qui vous
est proposé ici à celui du Conseil des Etats, auquel
M. Picot voudrait revenir.

Une autre discussion très nourrie s'est élevée en
ce qui concerne les restaurants antialcooliques.
Nous avons entendu il y a un instant, avec son
humour habituelle, M. Hoppeler nous faire une
charge à fond contre l'alcoolisme. Mais la question
n'est pas là; il ne s'agit pas de savoir aujourd'hui
si l'alcoolisme est un fléau ou non. Nous sommes
dans le domaine des articles économiques et la lutte
contre l'alcoolisme ne doit pas être menée sur cette
base constitutionnelle que nous discutons aujour-
d'hui. De telle sorte que M. Hoppeler et ceux
qui, avec lui, voudraient que l'on n'accordât pas
aux cantons le droit de légiférer dans tout le do-
maine de la restauration — non pas seulement
dans le domaine des cafés qui débitent de l'alcool
ou du vin, mais dans tout le domaine de la restau-
ration — émettent des considérations sans perti-
nence.

Nous vous proposons donc de vous en tenir au
texte de la commission, à l'unanimité en ce qui
concerne les compétences qui sont à accorder à la
Confédération dans le domaine de l'artisanat et du
petit commerce et à une grande majorité en ce qui
concerne le domaine de la restauration.

Bundèsrat Obrecht: Zuerst muss ich meiner
Verwunderung Ausdruck geben, dass Herr National-
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rat Oeri sich plötzlich in diesem sogenannten
Fahnengebilde nicht mehr zurechtfindet. Diese
Art der Vorlegung von Differenzen ist nichts
Neues, sie ist keine Erfindung in Zusammenhang
mit den Wirtschaftsartikeln, sondern sie entspricht
alter, angestammter Tradition. Herr Oeri soll mir
sagen, wie man es denn anders machen sollte.
Man muss doch im Stadium der Differenzbereini-
gung eine Uebersicht geben von der Vorlage des
Bundesrates über die Kommissionsanträge und
Ratsbeschlüsse bis zu den heutigen Anträgen.
Wenn man die Entwicklung vor sich haben will,
kommt man eben zu einer solchen Fahne. Es wäre
ja schon übersichtlicher, wenn man nur eine Vor-
lage über die noch zu erledigenden Differenzen
drucken würde. Aber man würde dann sofort den
Ruf hören, es fehle die Uebersicht, man müsse
den Zusammenhang kennen. Die Uebersicht wird
wieder kommen, wenn die Differenzen bereinigt
sind. Dann erhalten Sie eine Vorlage der Redak-
tionskommission, die den Text zusammenfassend
darstellt, wie er aus den langwierigen Beratungen
hervorgegangen ist.

Was die Differenzen anbelangt, scheint es mir
einfach zu sein, sich zu orientieren. Gerade beim
Art. 31quinquies stehen ja die Beschlüsse des
Ständerates und die Ihrer Kommission nebenein-
ander. Die Hauptfrage, die noch Gegenstand von
Differenzen bildet, ist die, ob man aus der Ver-
fassung heraus und ohne jede Beschränkung den
Kantonen die Kompetenz einräumen soll, für die
Kleinbetriebe des Handwerks und für die Klein-
betriebe des Detailhandels die Bedürfnisklausel
einzuführen. Das ist ein sehr grosses und schwieri-
ges Problem. Es ist viel leichter, darüber eine
Stunde zu reden, was mir heute nicht erlaubt ist,
als die Sache mit einigen Hauptstrichen abzütun.
Man kann darüber streiten, ob man überhaupt
einem übersetzten Beruf eine sanierende Hilfe
bringen kann, indem man der Entstehung neuer
Konkurrenzen einen Riegel schiebt. Wenn man
die Literatur über den numerus clausus liest,
bekommt man Gänsehaut wegen der schauder-
haften Verheerungen, die man damit in der Wirt-
schaft anrichten werde. Wenn man in der Praxis
um sich sieht, so sieht es offenkundig weniger ge-
fährlich aus. Denken Sie an das alkoholführende
Wirtschaftsgewerbe, auf das ich nachher zu spre-
chen kommen werde. Halten wir uns das vor Augen,
und zwar deshalb, weil seit 1887 die Kantone das
Recht haben, hier die Bedürfnisklausel einzuführen
und sie zu handhaben. Was hier auf das Klein-
handwerk und auf die Kleinbetriebe des Detail-
handels ausgedehnt werden sollte, haben wir seit
50 Jahren im Gebiete der alkoholführenden Wirt-
schaften. Da muss man sich fragen, wie die Resul-
tate aussehen.

Ich bin nicht ein prinzipieller Alkoholverächter
wie Herr Nationalrat Hoppeier und gehe im Gegen-
teil hie und da in Wirtschaften, und zwar aufrecht
und mutig in Wirtschaften, die Alkohol führen.
Es interessiert mich nämlich, wie die Auswirkung
der Bedürfnisklausel hier aussieht. Und da muss
ich nun doch feststellen, dass in den Kantonen,
wo man die Bedürfnisklausel im Sinne einer effek-
tiven Beschränkung gehandhabt hat, der Wirte-
stand in einer viel besseren ökonomischen Lage

dasteht, und man auch viel besser gehalten und
serviert wird als in Wirtschaften der Kantone, die
mehr das fiskalische Interesse berücksichtigt haben
und weniger das Bestreben nach weiser Beschrän-
kung der alkoholführenden Wirtschaften. Ich
mache mit Vorliebe am freien Samstag Nachmit-
tag meine Spaziertouren im schönen Kanton Bern,
von Bern aus, und dann lande ich gewöhnlich in
einem bernischen Landgasthof. Und ich muss dem
Kanton Bern das Kompliment machen, dass hier
die Regierung in den letzten 50 Jahren eine sehr
weise Politik getrieben hat, nämlich in der Be-
schränkung der Zahl der Wirtschaften. Sie hat
damit erreicht, dass der Kanton Bern heute noch
ein Wirtschaftsgewerbe aufzuweisen hat, bei dem
man gut aufgehoben ist, und das nicht teurer ist,
wie es diejenigen befürchteten, die glauben, aus
der Beschränkung der Betriebe werde eine Hausse
der Preise entstehen und die Schweiz werde schliess-
lich nicht mehr konkurrenzfähig sein. Man zahlt
in den bernischen Landgasthöfen für ein gutes
Essen und einen guten Tropfen Wein nicht mehr
als in den Kantonen, wo es. zu viele Wirtschaften
hat und wo die Gasthöfe qualitativ lange nicht
auf der Stufe stehen wie im Kanton Bern. Das
sind einige praktische Betrachtungen.

Aber hier muss ich Sie darauf aufmerksam
machen, dass diese Frage, ob die Bedürfnisklausel
ausgedehnt werden dürfe und solle auf das Klein-
gewerbe und auf die Kleinbetriebe des Detail-
handels, heute jedenfalls nicht reif ist. Denn ich
muss bekennen: Ich habe Fühlung genommen mit
denjenigen Vertretern von Industrie und Handel,
die in guten Treuen und mit gutem Willen als Mit-
glieder der Expertenkommission seinerzeit an der
Ausarbeitung dieser Wirtschaftsartikel mitgear-
beitet haben; und sie haben mir erklärt: Wir
müssen Ihnen offen sagen, dass, wenn es bei der
Beschlussfassung des Ständerates bleibt, wir nicht
mehr zu diesen Wirtschaftsartikeln stehen können.
Das will bedeuten, dass die bestgesinnten führenden
Herren aus Handel und Industrie erklären, sie
werden diesen Wirtschaftsartikeln nicht mehr zu
Gevatter stehen können, wenn die Ausdehnung der
kantonalen Kompetenz bestehen bleibt, wie es der
Ständerat beschlossen hat. Wir stehen also hier
an einer Schicksalsecke. Wenn das bleiben würde,
was der Ständerat beschlossen hat, dann riskieren
wir allen Ernstes, dass die Wirtschaft, für die wir
diese Artikel ja aufstellen wollen, gegen unser Werk
auftreten wird. Was dann aus der Vorlage wird,
dürfte leicht zu prophezeien sein.

Aber noch eine andere Ueberlegung muss uns
abhalten, diese Sache hier im Verfassungstext ab-
schliessend erledigen zu wollen. Man spricht in
der ständerätlichen Fassung von Kleinhandwerk
und von Kleinbetrieben des Detailhandels. Darüber
sollen die Kantone unbeschränkt legiferieren kön-
nen, in Abweichung von der Handels- und Gewerbe-
freiheit. Aber was geschieht dann mit den Gross-
betrieben des Gewerbes und des Detailhandels?
Glauben Sie, dass es angehe, dass man für die
Kleinen Beschränkungen einführt und die Grossen
sich frei entwickeln lässt? Das wäre das Verkehr-
teste von der Welt: wir würden die Kleinen be-
schränken, damit die Grossen bessere Geschäfte
machen können! Das kann nicht der Zweck sein.
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Wenn man hier schon etwas unternehmen will,
dann muss man das anders tun; wenn man in der
Beschränkung der Zahl der Betriebe etwas unter-
nehmen will, dann muss das in bezug auf Gross-
betriebe und auf die Kleinbetriebe Platz greifen.
Ueber die Grossbetriebe, die interkantonal aufge-
zogen sind, kann nur der Bund zweckmässig legi-
ferieren. Deshalb muss hier eine gemeinsame Zu-
sammenarbeit vorgesehen werden: Der Bund muss
in bezug auf die Grossbetriebe vorgehen, und den
Kantonen lassen wir die Aufgabe in bezug auf die
Kleinbetriebe. Aber das ist hier nicht vorgesehen.
Das kann nur in einem Bundesgesetze richtig ge-
löst werden, gemäss Abs. 3 dieses Artikels. Dort
gehört die Sache hin, urid nicht in Abs. 1. Ich
möchte Sie darum schon aus praktischen Erwä-
gungen ersuchen, in diesem Punkte unbedingt an
Ihrem früheren Beschluss festzuhalten, und sich
auf das Wirtschaftsgewerbe und die Lichtspiel-
theater zu beschränken, dagegen die Kleinbetriebe
des Gewerbes und des Detailhandels auszumerzen;
sonst gefährden wir unser ganzes Werk, an dem
jetzt im Parlament _seit zwei Jahren gearbeitet
wird. Das ist die eine Sache.

Nun kommt die weitere Frage: Soll die Kom-
petenz der Kantone zur Aufstellung und Hand-
habung der Bedürfnisklausel auf die alkohol-
führenden Wirtschaften beschränkt bleiben, oder
soll diese ausgedehnt werden auf die alkoholfreien
Wirtschaften? Der Antrag des Herrn Nationalrat
Oeri erübrigt sich schon deshalb, weil das, was er
will, bereits in der Verfassung steht. Im Art.
32quater, im Alkoholartikel, ist ja schon gesagt,
dass die Kantone die Bedürfnisklausel für die
alkoholführenden Wirtschaften .aufstellen können.
Das ist bereits Verfassungsrecht und auch kanto-
nales Recht und wird praktisch so gehandhabt.
Wenn man das will, was Herr Nationalrat Oeri
bezweckt, kann man das Wirtschaftsgewerbe über-
haupt ausnehmen. Aber man hat sich natürlich in
einem Alkoholartikel auf die alkoholführenden
Wirtschaften beschränken müssen ; in einer Alkohol-
gesetzgebung können Sie nicht legiferieren über
die Betriebe, die keinen Alkohol führen. Aber jetzt
kommt der wirtschaftliche Gesichtspunkt; jetzt
sagt man: Vom Standpunkt der Alkoholbekämp-
füng aus ist es recht, wenn man für die alkohol-
führenden Wirtschaften die Bedürfnisklausel ein-
führt. Aber vom wirtschaftlichen Gesichtspunkte
aus ist es auch notwendig, dass man diese nicht
auf die alkoholführenden Wirtschaften beschränkt,
sondern sie auf die alkoholfreien Wirtschaften aus-
dehnt. Da habe ich nun hauptsächlich darauf ge-
achtet, dass viele Kantone uns gebeten haben,
wir möchten sie instand setzen, dass sie auch für
alkoholfreie Wirtschaften das Bedürfnisregime ein-
führen und handhaben dürfen. Wie steht die Sache
in der Praxis heute ? Weil die alkoholführenden
Wirtschaften von einem Patent abhängig sind, und
die alkoholfreien eröffnet werden können bloss
unter Respektierung gewisser wirtschaftspolizei-
licher Vorschriften, so fängt derjenige, der eine
Wirtschaft aufmachen will, das Wirtschaftspatent
aber nicht bekommt, mit einer alkoholfreien Wirt-
schaft an, Herr Nationalrat Hoppeier; und wenn
er die dann einmal hat, dann macht er die Ent-
deckung, dass er wirtschaftlich nicht auf seine

Rechnung kommt, und dann lässt er der Regierung
keine Ruhe mehr, bis sie aus seiner alkoholfreien
Wirtschaft eine alkoholführende Wirtschaft ge-
macht hat. Das ist ein Punkt, den wir nicht über-
sehen dürfen. Die alkoholfreie Wirtschaft ist in
weitem Umfange die Befördererin der Zahl der
alkoholführenden Wirtschaften. Das ist mensch-
lich und verständlich. Die Kantone müssen daher
die Möglichkeit haben, die Entwicklung von Anfang
an abzubiegen; wenn einer seine alkoholfreie Wirt-
schaft auftun will, die er nachher in eine alkohol-
führende umwandeln möchte, müssen sie die Mög-
lichkeit haben, ihr Veto einzulegen; denn das
Unternehmen ist oft der Anfang einer späteren
alkoholführenden Wirtschaft.

Nun hat Herr Nationalrat Herzog gesagt, die
Wirte hätten diese Ausdehnung der Bedürfnis-
klausel gar nicht verlangt. Da kann ich Ihnen
sagen, dass die Ausdehnung des Bedürfnisregimes
auf die alkoholfreien Wirtschaften ein dringendes
Begehren des Wirtestandes ist, und dass er sich
deshalb mit einer Einführung der Bedürfnisordnüng
für alle Wirtschaften einverstanden erklärt. Da
haben wir die ausdrückliche Zustimmung der
führenden Interessenten. Von Seiten der alkohol-

. freien Wirtschaften haben wir ein stillschweigendes
Einverständnis. Man hat sie zu einer Konferenz
eingeladen, hat die Sache mit ihnen besprochen,
und das Resultat war, dass man sich mündlich in
der Konferenz mit dem Vorschlag einverstanden
erklärt hat, sofern die Bestimmung von Abs. 2
berücksichtigt werde ; dort heisst -es, es müsse dann
der Bedeutung der verschiedenen Arten von Wirt-
schaften für das Gemeinwohl angemessen Rechnung
getragen werden. Was will das heissen? Das will
heissen, dass, wenn in einer Gemeinde 20 alkohol-
führende Wirtschaften vorhanden sind und keine
einzige alkoholfreie, dann die kantonale Regierung
nicht sagen soll, wir bewilligen keine alkoholfreie
Wirtschaft, weil schon 20 alkoholführende da sind,
sondern sie soll das Verhältnis der alkoholführenden
Wirtschaften unter sich und das der alkoholfreien
wieder unter sich beurteilen und danach die Be-
dürfnisklausel handhaben. So ist die Sache ge-
meint, und nachdem diese Meinung Berücksichti-
gung gefunden hat, darf ich sagen, dass auch die
führenden Kreise der alkoholfreien Wirtschaften
mit dieser Lösung einverstanden sind.

Hoppelet: Nur eine kurze Richtigstellung. Es
ist Herrn Abt vorbehalten geblieben zu sagen, ich
hätte masslos übertrieben; aber er hat meiner Bitte
nicht stattgegeben, zu sagen, wo ich übertrieben
hätte.

Auch muss ich mich kurz gegen die Ausfüh-
rungen der beiden Herren Kommissionsreferenten
wenden, die sagten: Das hat ja gar nichts mit Alko-
holismus und mit dem Kampf gegen ihn zu tun,
das ist ja eine Wirtschaftsfrage, wir reden ja zu
der' Wirtschaftsgesetzgebung.

Warum sagt man aber im gleichen Moment,
dass man mit den Abstinenten-Organisationen
Fühlung genommen habe ? Die Abstinenten-Organi-
sationen hätte man doch nicht begrüsst, wenn es
sich um eine rein politisch-wirtschaftliche Frage
gehandelt hätte; nein, es hat sich eben um eine
Frage der Volkswohlfahrt gehandelt.
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Zweitens möchte ich noch feststellen, dass in
Zürich die alkoholfreien Wirtschaften seinerzeit ge-
gründet wurden, ausdrücklich zu dem Zwecke, um
den Kampf gegen den Alkohol zu führen. Der
grosse Frauenverein, der in dieser Hinsicht ge-
gründet wurde von Frau Prof. Orelli, welche von
der medizinischen Fakultät den Doctor honoris
causa für ihre Leistungen erhielt, dieser Verein
hiess damals „Zürcherischer Frauenverein für
Massigkeit und Volkswohl". Also betrifft diese
Frage in eminenter Weise die Massigkeit und das
Volkswohl, und wenn man nun für diese Wirt-
schaften die Bedürfnisklausel einführen will, so ist
es klar, dass wiederum die Frage der Massigkeit
und des Volkswohles sich erhebt.

Im übrigen möchte ich fragen: Woher ist diese
Frage in Fluss gekommen? Doch einzig dadurch,
dass die Wirte eine Eingabe machten, weil sie sich
in ihrer Existenz bedroht fühlten. Das verstehe
ich. Jedermann wendet sich bei uns an den Staat,
wenn es ihm schlecht geht. Die Wirte sind ge-
kommen und haben gesagt, die alkoholfreien Wirt-
schaften nehmen überhand, unsere Existenzbasis
wird geschmälert, Staat hilf du!

Im übrigen möchte ich feststellen, dass ich
gegen die ehrbare Wirtschaft nie etwas vorge-
bracht habe. Herr Bundesrat Obrecht sagte, dass
er aufrechten "Hauptes in eine Alkoholwirtschaft
hineingehe (Zwischenruf Bundesrat Obrecht: auch
hinaus!). Das will bei Herrn Bundesrat Obrecht
gar nicht viel heissen, denn mit seiner imposanten
und himmelstrebenden Postur kann er ja nicht
anders als eben aufrecht stehen. Wenn er sagt,
dass er auch aufrecht aus der Wirtschaft heraus-
komme, so hat niemand je einen Moment daran
gezweifelt.

Ich möchte ganz klar feststellen, dass ich kein
Fanatiker bin; Sie können also keineswegs mein
Votum etwa mit dem Vorwurf des Fanatismus ab-
tun. Ich habe nie in meinem Leben irgend etwas
Allgemeines gegen die Wirte geschrieben, noch
gesprochen. Ich habe die ehrbaren Wirte hoch-
gehalten und gesagt, sie hätten eine wichtige und
Wertvolle Aufgabe. Aber es ist eine Tatsache, dass
es eine grosse Anzahl von erbärmlichen Beizen gibt,
eine grosse Zahl Wirte mit dickem Wanst, welche
vor der Türe stehen und auf ihre Opfer warten.
Es ist eine Tatsache, dass in solchen Wirtschaften
viele schwachen Elemente eben anfangen zu sin-
ken, weil sie in Versuchung geraten, und es ist un-
sere Aufgabe, diese Elemente zu eliminieren.

Herr Nationalrat Baumann hat gesagt, es werde
in jeder grössern Ortschaft die Eröffnung einer-
alkoholfreien Wirtschaft erlaubt. Aha, also nur in
einer grössern Ortschaft und vielleicht in einer
kleinern nicht. Das ist eben unsere Besorgnis, und
das möchte ich zum Schlüsse sagen, eingedenk
der soliden alkoholfreien Wirtschaft. Ich weiss,
dass es andere gibt, und denen soll man entgegen-
treten mit aller Kraft. Aber nicht mit der Bedürf-
nisklausel. Die solide alkoholfreie Wirtschaft ist
eingeführt worden im Kampfe gegen die vielen un-
soliden alkoholführenden Wirtschaften. Ich möchte
hoffen, dass wenn Sie diesen Artikel trotzdem an-
nehmen (ich bin für den Entwurf der Minderheit),
dass dann die Behörden daran denken, dass es
sich nicht darum handelt, irgend einen Wirt in

Nationalrat. — Conseil National. 1939.

seiner Existenzfähigkeit zu unterstützen, sondern
dass sie sich allezeit leiten lassen von der Frage:
Was verlangt das Volkswohl ?

Abst immung. — Vote.
Absatz 1:

Für den Antrag der Kommission 84 Stimmen
Für den Antrag Oeri 44 Stimmen

Absatz 2:
Für den Antrag der Kommission 119 Stimmen
Für den Antrag Picot 12 Stimmen

Absatz 3:

Angenommen. — Adopté.

Art. 32, Abs. 2.
Antrag der. Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats
(streichen).

Art. 32, al. 2.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil dès Etats

(biffer).

Nietlispach, Berichterstatter:
Die Kommission fasste diskussionslos den Beschluss,

Ihnen Zustimmung zur Schlussnahme des Ständerates tu
beantragen.

M. Rais, rapporteur:
L'art. 32, al. 2, tombe, puisque nous adhérons à la propo-

sition du Conseil des Etats de l'introduire dans le nouvel
art. Slquinquies réglant les compétences cantonales.

Gestrichen. — Biffé.

Art. 32, Abs. 4.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

AI. 4.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Nietlispach, Berichterstatter:
Die Kommission fasste diskussio'nslos den Beschluss,

Ihnen Zustimmung zur Schlussnahme des Ständerates zu
beantragen.

M. Rais, rapporteur:
Nous proposons sans opposition d'adhérer à la décision

des Etats. Il s'agit d'une divergence d'ordre plutôt rédac-
tionnel.

Angenommen. — Adopté.

Art. 34ter, Abs. l.
Antrag der Kommission.

Der Bund ist befugt, zum Schütze der Arbeit-
nehmer, über die Arbeitsvermittlung und die Ar-
beitslosenversicherung, sowie über die berufliche
Ausbildung mit Ausnahme von Wissenschaft und
Kunst Bestimmungen aufzustellen.

69



Dispositions constitut. d'ordre économique — 546 — 19 septembre 1939

Art. 34ter, al. 1.
Proposition de la commission.

La Confédération a le droit de légiférer sur la
protection des travailleurs, le service de placement,
l'assurance-chômage, ainsi que sur la formation
professionnelle, sauf pour les arts et les sciences.

Nietlispach, Berichterstatter:
Dieser Artikel gab nach der nationalrätliohen Schluss-

nahtne dem Bunde unter anderem die Kompetenz „über
die berufliche Ausbildung Bestimmungen aufzustellen". Die
ständerätliche Schlussnahme schuf insofern eine Differenz,
als sie diese Kompetenz auf die „berufliche Ausbildung
in Handel und Gewerbe" beschränkte. Ihre Kommission
hat. in der Schlussabstimmung mit 14 gegen 4 Stimmen
an der nationalrätlichen Schlussnahme festgehalten mit
der Aenderung, dass Wissenschaft und Kunst von der Bundes-
kompetenz ausdrücklich ausgenommen werden. Das Berufs-
bildungsgesetz vom 30. Juni 1930 gilt bekanntlich nur für
die Berufe in Handwerk, Industrie, Handel, Verkehr und
verwandter Wirtschaftszweige. Es findet keine Anwendung
auf die nicht unter den Begriff des Gewerbewesens im
Sinne des alten Artikels 34 ter fallenden Berufe und Wirt-
schaftszweige, wie die Landwirtschaft, der Hausdiehst und
die Pflegeberufe. Diese Lücke sollte, wie in der Botschaft
ausgeführt ist, durch die allgemeine Fassung des neuen
Artikels 34 ter ausgefüllt werden. Im Ständerat wurden
nun gegen diese allgemeine Formulierung Bedenken ge-
äussert, weil sie dem Bund gestatte, die Berufsbildung
nicht nur auf dem Gebiete des Gewerbewesens, der Land-
und Forstwirtschaft, der Krankenpflege und des Haus-
dienstes, sondern auch der Erziehung, der Wissenschaft
und Kunst zu regeln. Aus diesem Grunde beschloss der
Ständerat, die Bundeskompetenz auf die Berufe von Handel
und Gewerbe zu beschränken, welche Fassung die Land-
wirtschaft, den Hausdienst und das Pflegepersonal aus-
schliesst. Nach Auffassung Ihrer Kommission ist nach der
Schlussnahme des Ständerates die Kompetenz des Bundes
zu eng gefasst. Sie trifft an der nationalrätlichen Schluss-
nahme einzig die Aenderung, dass die Gebiete von Wissen-
schaft und Kunst von der Bundeskompetenz ausgeschlossen
sein sollen. Gegenüber den seitens katholischer Kranken-
pflegeinstitutionen geäusserten Bedenken gegen die Ueber-
tragung der Ausbildung an eine Zentralorganisation gibt
der Vertreter des Bundesrates in der Kommission die
Erklärung ab, dass der Bund nicht daran denke, die Aus-
bildung des Krankenpflegepersonals selbst in die Hand zu
nehmen oder irgendeiner Organisation zu übertragen, son-
dern von der ihm gegebenen Kompetenz nur im Sinne
der gesetzlichen Fixierung gewisser Minimalforderungen
der Ausbildung Gebrauch machen werde.

Im Namen der Kommissionsmehrheit beantrage ich
Ihnen Festhalten an der abgeänderten Schlussnahme des
Nntionalrates.

M. Rais, rapporteur:
Le Conseil des Etats a créé une divergence en ajoutant

aux mots «formation professionnelle» ceux de «dans le
commerce et les arts et métiers», limitant ainsi le droit de
légiférer dans le domaine de la formation professionnelle
au commerce et aux arts et métiers. Par 14 voix contre 4,
votre commission vous demande de vous en tenir à notre
texte, en réservant cependant les arts et les sciences. Les
craintes qui avaient été émises par les institutions catho-
liques de diaconesses et gardes-malades ne sont pas fondées
et M. le conseiller fédéral Obrecht a donné à cet égard en
séance de commission les assurances les plus formelles. Cet
article ne va pas les empêcher d'exercer leur activité, ni
les limiter dans celle-ci. Le texte des Etats est trop étroit
et il exclut une grande partie de notre économie nationale
en ne mentionnant que le commerce et les arts et métiers.

Wick: Sie haben hier zwischen zwei Formu-
lierungen zu entscheiden, von denen weder die
eine noch die andere befriedigend ist. Die Formu-
lierung, wie sie aus den Beratungen der national-
rätlichen Kommission hervorgegangen ist, scheint
mir zu weit zu gehen. Diejenige des Ständerates
ist vielleicht zu eng. Wenn wir wählen müssen,
wähle ich lieber die Formulierung, welche dem
Bund weniger Kompetenz gibt als die, welche ihm
so weitgehend Vollmacht erteilt, wie das beim
Art. 34ter, Abs. l, der Fall ist. Der Bund ist
nach dieser Formulierung befugt, zum Schütze
der Arbeitnehmer usw., sowie über die berufliche
Ausbildung, mit Ausnahme von Wissenschaft und
Kunst, zu légiferieren. Damit bekommt der Bund
die Kompetenz, weitgehend in die kantonalen Ver-
hältnisse hinein zu regieren, sich in Institutionen
einzumischen, die bisher durchaus ausserhalb eid-
genössischer Vorschriften gestanden sind.

Wo ist die Grenze zwischen Wissenschaft und
Kunst einerseits und der übrigen beruflichen Aus-
bildung anderseits ? In der nationalrätlichen Kom-
mission ist auch die Frage des Journalismus auf-
geworfen worden. Es war interessant, man konnte
sich in keiner Weise entscheiden, ob der Journalis-
mus eine Wissenschaft oder eine Kunst sei. Die
einen waren der Auffassung, er sei eine Wissen-
schaft, die ändern, er sei eine Kunst, ein Dritter
hatte die Auffassung, es sei Kunst und Wissenschaft
miteinander, und ein Vierter hatte die Auffassung,
es sei weder Kunst noch Wissenschaft. Wir wollen
über diese Frage nicht sprechen. Aber sie ist hier
beispielhaft aufgeführt, um zu zeigen, wie schwer
es ist, hier überhaupt eine Grenze zu ziehen.
Darum glaube ich, sollten wir uns grundsätzlich
hüten, dem Bunde Kompetenzen zu erteilen, von
denen wir im jetzigen Stadium gar nicht wissen,
wie weit er in derartige Verhältnisse hineinregie-
ren will.

Dann machen sich noch weltanschauliche Be-
denken geltend. Ich möchte gerade von diesem
Gesichtspunkte aus auch hier Bedenken anmelden.
Nach der vorliegenden Formulierung hat der
Bundesrat die Möglichkeit, auch in die gesamte
Krankenpflege sich hineinzumischen. Nun ist gerade
das ein Gebiet, das, sagen wir von katholischer
Seite aus, als karitatives Werk betrachtet wird,
in das der Bund in keiner Weise hineinregieren
soll. Das könnte eventuell direkt eine Ertötung
des karitativen Charakters dieser grossen umspan-
nenden Organisationen, gewisser Orden in der
Schweiz, darstellen. Da möchte ich sagen: Bund,
die Hand davon! Das ist nicht ein Beruf, der hier
ausgeübt wird, von unserem Gesichtspunkte aus,
sondern vielmehr eine Berufung; und wenn nicht
eine absolute Notwendigkeit besteht, dass der Bund
in dieser Beziehung sich einmische, dann soll er
das bitte nicht tun. Auch hier gilt absolut der
Grundsatz der Subsidiarität.

Nun hat Herr Bundesrat Obrecht ja in absolut
loyaler Weise erklärt: Wir wollen uns nicht in diese
Sachen hineinmischen. Es ist selbstverständlich:
wenn diese Gesellschaften oder Orden usw. ihre
Pflicht tun, werden wir uns nicht hineinmischen.
Aber es machen sich jetzt schon Bestrebungen be-
merkbar, z. B. die gesamte Krankenpflege der zen-
tralen Organisation des Roten Kreuzes zu unter-
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steilen. Da könnten dann gewisse Einmischungen
Platz greifen, die zu Unerträglichkeiten führen
müssten. Ich glaube Herrn Bundesrat Obrecht
aufs Wort alles, was er gesagt hat'. Aber der Gesetz-
geber ist an dieses Wort nicht gebunden, und wer,
gestützt auf einen Verfassungsartikel, ein Gesetz
macht; hat sich einfach an den Buchstaben der
Verfassung zu halten und ist nicht verpflichtet,
auf die Materialien zurückzugreifen und sie ohne
weiteres zu berücksichtigen. Das sind Gründe, die
mich persönlich veranlassen, grosse Bedenken
gegen diese Formulierung des Nationalrates zu
hegen. Ich habe allerdings auch Bedenken gegen
die ständerätliche Formulierung. Aber wenn ich
zwischen zwei Uebeln wählen muss, dann wähle
ich das kleinere; und ich halte die Formulierung,
wie sie dçr Ständerat gibt, für das kleinere. Ich
möchte Sie bitten, in diesem Sinne dem Ständerat
zuzustimmen. Ich glaube, auch der Ständerat
wird selber noch eine gewisse Korrektur an seiner
eigenen Formulierung anbringen, weil sie jetzt
wahrscheinlich zu eng ist. Aber im jetzigen Sta-
dium der Beratung möchte ich Ihnen empfehlen,
der ständerätlichen Formulierung den Vorzug
zu geben.

Bundesrat Obrecht: Zwischen-der Fassung des
Nationalrates und der des Ständerates bestehen
folgende Differenzen:

Einig sind die-beiden Räte, dass der Bund
kompetent sein soll zur Förderung und zum Erlass
von Bestimmungen über die berufliche Ausbildung
in Handel und Gewerbe. Dagegen möchte der
Ständerat nicht weitergehen. Handel und Gewerbe
lagen mit Bezug auf die berufliche Ausbildung jetzt
schon in der Kompetenz des Bundes: Der bisherige
Art. 34ter gibt dem Bunde das Recht, über das
Gewerbewesen zu legiferieren. Was die national-
rätliche Kommission vorschlägt, bedeutet, dass in
Zukunft der Bund auch das Gesetzgebungsrecht
über die berufliche Ausbildung in der Landwirt-
schaft, in den Hausdiensten und in den Pflege-
berufen habe. Das sind die drei Kategorien, die in
Betracht fallen. Kunst und Wissenschaft wollen
beide Räte ausschliessen; darin besteht wieder
Einigkeit.

Nun kann .man Bedenken dagegen haben, dass
der Bund das Gesetzgebungsrecht über die beruf-
liche Ausbildung im Gebiete der Landwirtschaft
und der Hausdienste sowie der Pflegeberufe be-
komme. Ich würde solche Bedenken, begreifen,
wenn beim Bunde die Absicht bestünde, dieses
Ausbildungswesen an sich zu reissen, wenn also der
Bund daran dächte, selber Schulen einzurichten
und zu führen, z. B. für die landwirtschaftliche Aus-
bildung, also eine Art Konkurrenz gegenüber den
bestehenden Schulen in den Kantonen. Davon ist
absolut keine Rede und wird niemals die Rede
sein. Wenn der Bund wirklich einmal einen
Schwächeanfall hätte und sich in dieser Weise des
landwirtschaftlichen Ausbildungswesens bemäch-
tigen wollte, dann ist sicher 7:1 zu wetten, dass
ein solches Gesetz in der Abstimmung verworfen
würde. Es hätte gar keine Aussicht auf Erfolg.
Noch viel weniger Aussicht hätte ein Gesetz, womit
der Bund Anstalten einführen wollte für die Aus-

bildung des Pflegepersonals. Das überlassen wir
gerne den Organisationen, die für derartige Dinge
da sind und von sich aus die notwendigen Insti-
tutionen geschaffen haben, damit tüchtig ausge-
bildete Krankenschwestern ihre Schulung finden
können. Daran soll nichts geändert werden,
sondern es ist hier nur beabsichtigt, die Möglich-
keit zu schaffen, Ausweise einzuführen, nenne man
sie nun Diplom oder Titel, Ausweise mit eidgenös-
sischer Gültigkeit, die also in.der ganzen Schweiz
anerkannt werden. Da macht insbesondere das
Rote Kreuz darauf aufmerksam, das uns ja die
Verantwortlichkeit für gewisse Sanitätsdienste ab-
genommen hat, welche es mit Krankenschwestern
durchführen muss; es wünscht von uns, dass wir
eine Art von Minimalanforderungen aufstellen für
die Krankenschwestern, und über diese Minimalan-
forderungen sollen sich die Krankenschwestern aus-
weisen müssen, damit sie im Roten Kreuz Verwen-
dung finden und auch den legalen Titel als Kran-
kenschwester führen können. Um das dreht es sich.
Wenn man nun theoretisch sagen kann, die Bestim-
mung hier lasse aber weitere Möglichkeiten offen, '
und wenn auch der heutige Bundesrat erklärt, er
werde nicht weitergehen, so könne vielleicht doch
ein späterer Bundesrat die Tendenz haben, weiter-
gehen zu wollen, so wiederhole ich: Wenn es jemals
einem Bundesrat einfallen sollte, ein Bundesgesetz
vorzulegen, womit er die Ausbildung von Kranken-
schwestern an sich reissen wollte, d. h. wonach er
den Rotkreuz-Schwester Organisationen und auch
den katholischen Organisationen für die Ausbildung
von Krankenschwestern Konkurrenz machen wollte
durch eidgenössische Schulen, so wäre ein solcher
Gesetzentwurf zum vornherein zum Misserfolg ver-
urteilt. Nicht einmal das Parlament würde darauf
eintreten, und ganz sicher das Volk unter gar
keinen Umständen. Ich glaube deshalb, diese Be-
fürchtungen seien theoretischer Natur. Was wir
praktisch beabsichtigen, habe ich auseinanderge-
setzt, und deshalb glaube ich, dass Sie diesem Be-
schluss sehr wohl zustimmen dürfen.

Abstimmung. — Vote,
Für den Antrag der Kommission 46 Stimmen
Für den Antrag Wick 26 Stimmen

Abs. l bis.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

AI Ibis.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil, des Etats.

Nietlispach, Bericherstatter:
Die Kommission beantragt einstimmig Zustimmung.zur.

Fassung des Ständerates.

M. Rais, rapporteur:
Sans Opposition, nous proposons d'adhérer à la décision

du Conseil des Etats.

Angenommen, —- Adopté. . .
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Art. l, Ziffer 3.
Antrag der Kommission.

Festhalten. (Zustimmung zum Entwurf des
Bundesrates.)

Art. l, chiffre 3.
Proposition de la commission.

Maintenir. (Adhérer au projet du Conseil fé-
déral.)

Nietlispach, Berichterstatter:
Die Kommission beantragt einstimmig Festhalten an

der Schlussnahme des Nationalrates.
Nach Auffassung Ihrer Kommission und des juristischen

Experten ist eine Bestimmung, wie der Ständerat als
Uebergangsbestimmung sie hat aufnehmen wollen, nicht
nötig.

M. Rais, rapporteur:
A l'unanimité la commission propose de s'en tenir à

notre texte. Elle estime, comme l'expert juridique qui a
siégé parmi nous, qu'une disposition telle que celle votée
par le Conseil des Etats, est superflue.

Angenommen. — Adopté.

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST# 3926. Wirtschaftliche Notmassnahmen.
Verlängerung des Bundesbeschlusses.

Mesures extraordinaires d'ordre économique,
Prorogation de l'arrêté fédéral.

Botschaft und Beschlussentwurf vom 19. Juni 1939 (Bun-
deeblatt II, 141). — Message et projet d'arrêté du 19 juin

1939 (Feuille fédérale II, 145).

Antrag der Kommission.
Eintreten und Annahme der Vorlage in globo.

Proposition de la commission.
, Passer à la discussion des articles et adopter le

projet en bloc.

Berichterstattung. — Rapport général.
Anmerkung: Die kleingedruckten Partien sind dem ver-

vielfältigten Kommissionsbericht entnommen.
Note: Les passages imprimés en petits caractères sont

tirés du rapport cyclostylé, de la commission.

Nietlispach, Berichterstatter :
Unterm 29. September 1936 erliess die Bundesversamm-

lung den Bundesbeschluss über wirtschaftliche Notmass-
nahmen, den sie am 23. Dezember 1937 bis zum 31. De-
zember 1939 verlängerte. Auf Grund dieses Bundes-
beschlusses ergingen die auf Seite l und 2 der bundes-
rätlichen Botschaft aufgezählten Bundesratsbeschlüsse, von
denen heute noch diejenigen betr. den Verkehr mit land-
wirtschaftlichen Grundstücken, betreffend die Kontrolle
über die Käseausfuhr, betreffend die Verbilligung des
Mehl- und Brotpreises, betreffend Pächterschutz infolge
der Maul- und Klauenseuche und betreffend Fortsetzung
der Bundeshilfe für die schweizerischen Milchproduzenten

und für die Linderung der landwirtschaftlichen Notlage
in Kraft sind.

Alle diese Bundesratsbeschlüsse würden ohne die nach-
gesuchte Verlängerung des frühern Bundesbeschlusses
dahinfallen. Dass unter den bestehenden Verhältnissen
davon keine Rede sein kann, ist von niemandem in Abrede
gestellt worden. Man braucht nur beispielsweise auf die
Sperrfrist für den Handel mit landwirtschaftlichen Grund-
stücken zu verweisen, die auch in das im Wurfe liegende
Bundesgesetz aufgenommen ist, das aber in absehbarer
Zeit, auf alle Fälle vor Ablauf der Geltungsdauer des zur
Beratung stehenden Bundesbeschlusses, nicht in Kraft
treten kann.

In der Kommissionssitzung, die am Tage nach der denk-
würdigen Bundesversammlung vom 30. August stattfand,
wurde lediglich die Frage aufgeworfen, ob durch die am
Vortage beschlossenen Generalvollmachten die Verlänge-
rung dieses Bundesbeschlusses nicht überflüssig geworden
sei. Ohne Zweifel wäre der Bundesrat nach Erteilung der
umfassenderen Vollmachten auch zu den MassnaKinen
kompetent, die er auf Grund des vorliegenden Bundes-
beschlusses treffen kann. Wenn er dessenungeachtet auf
dieser Vorlage bestund und die Kommission ihm beipflichtete,
so geschah es aus den folgenden Ueberlegungen. Die Vor-
aussetzungen der Generalvollmachten und der hier um-
schriebenen engbegrenzten Kompetenz sind zweifelsohne
grundverschieden. Die Massnahmen, welche der Bundesrat
auf Grund des vorliegenden Bundesbeschlusses treffen
muss, haben mit der ausserordentlichen Zeit der Mobilisa-
tion gar keine Bewandtnis und müssen getroffen werden
ganz unabhängig davon, ob die Voraussetzungen zu den
Generalvollmachten weiter bestehen oder nicht. Es ist
daher sehr verständlich, und sicher vom Standpunkte der
Volksvertretung aus nur zu befürworten, wenn aus den
Generalvollmachten nicht Kompetenzen abgeleitet werden
wollen, die mit jenen weder hinsichtlich der Voraussetzun-
gen noch der eigentlichen Zweckbestimmung etwas zu tun
haben. Dazu fällt auch noch in Betracht, dass die General-
vollmachten nicht befristet sind, dass sie aber aufgehoben
werden müssen, sobald die Voraussetzungen, die zum
Erlass Veranlassung gegeben haben, dahingefallen sind,
und dass es die Meinung hat, dass sobald die Voraussetzun-
gen dahingefallen sind, der Bundesrat auch schon vor der
Aufhebung durch die Bundesversammlung von ihnen nicht
mehr Gebrauch machen solle.

Ihre Kommission stellt Ihnen daher den Antrag, auf die
Vorlage einzutreten und sie gemäss gedrucktem bundesräl-
lichen Antrag zu genehmigen.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.
(Le Conseil passe sans opposition^ la discussion

des articles.)

Artikel weis e Beratung.—Discussion des articles.

Keine Diskussion.
Pas de discussion.

Angenommen. — Adopté. •

Gesamtabst immung. — V ole sur V ensemble.
Für Annahme des Beschluss-

entwurfes 82 Stimmen
(Einstimmigkeit.)

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)
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#ST# 3916. Dringlichkeitsklausel. Aufnahme
in die Bundesbeschlüsse.

Clause d'urgence. Insertion dans les arrêtés.

Siehe Seite 527 hiervor. — Voir page 527 ci-devant.

Beschluss des Ständerats vom 20. September 1939.
Décision du Conseil des Etats, du 20 septembre 1939.

Schlussabst immung. — Vote final.
Für Annahme des Beschlussent-

wurfes 110 Stimmen
(Einstimmigkeit)

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST# 3925. Schiesspflicht. Ausdehnung auf den
Landsturm.

Tir obligatoire pour le Landsturm.

Siehe Seite 528 hiervor. — Voir page 528 ci-devant.

Beschluss des Ständerats vom 20. September 1939.
Décision du Conseil des Etats, du 20 septembre 1939.

Schlussabst immung. — Vote final.
Für Annahme des Beschlussent-

wurfes 114 Stimmen
(Einstimmigkeit)

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST# 3616. Wirtschaftsartikel der Bundes-
verfassung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre
économique.

Siehe Seite 531 hiervor. — Voir page 531 ci-devant.

Beschluss des Ständerats vom 20. September 1939.
'Décision du Conseil dès Etats, du 20 septembre 1939.

D i f f e r e n z e n . — Divergences.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats..

NIetlispach, Berichterstatter: Bei den Wirt-
schaftsartikeln bestehen gegenwärtig mit dem
Ständerat nur noch zwei Differenzen. Bekanntlich
gingen Nationalrat und Ständerat bei der letzten

Beratung noch nicht einig bezüglich der Frage
der Ausdehnung der Bedürfnisklausel, indem der
Ständerat die Kompetenz der Kantone ausdehnen
wollte auf die Kleinbetriebe im Detailhandel und
im Handwerk, wogegen der Nationalrat an seinem
Standpunkt festgehalten hatte. Nun hat der
Ständerat in diesem Punkte unserm Antrag zuge-
stimmt.

Bei der zweiten Differenz dagegen, wo es sich
um die berufliche Ausbildung handelt, und wo der
Natibnalrat die Kompetenz des Bundes einzig für
das Gebiet von Kunst und Wissenschaft ausschlies-
sen, der Ständerat dagegen die Kompetenz auf
Handel und Gewerbe beschränken wollte, hat der
Ständerat einstimmig an seiner Schlussnahme fest-
gehalten. Wir haben in unserer Kommission diese
Frage sehr einlässlich erörtert. Es wurde die Be-
fürchtung ausgesprochen, däss diese Lösung eine
Verschlechterung der Ausbildung des Pflegeperso-
nals zur Folge haben könnte. Es wurde aber sofort
vom Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes
festgestellt, dass ja diese Schlussnahme an der
bestehenden Rechtslage nichts ändere, sondern
dass diese Lösung so getroffen sei, wie gegenwärtig
die Dinge liegen. Es sind auch sonst vom Departe-
ment die Bedenken gegen eine 'solche Einschrän-
kung widerlegt worden, so dass wir einstimmig zum
Schlüsse kamen, Ihnen in dieser Frage Zustimmung
zum Ständerat zu beantragen, mit welcher Schluss-
nahme alle Differenzen zwischen Ständerat und
Nationalrat beseitigt wären, und ich glaube fest-
stellen zu dürfen, im Interesse der Sache in einer
ausserordentlich glücklichen Art und Weise.

Im Namen der einstimmigen Kommission bean-
trage ich Ihnen deshalb Zustimmung zur Schluss-
nahme des Ständerates.

M. Rais, rapporteur: II ne subsiste plus entre
le Conseil national et le Conseil des Etats qu'une
seule divergence. Elle porte sur l'article 34ter,
alinéa 1; il s'agit de la formation professionnelle.
Tandis que le Conseil national demandait que la
Confédération pût légiférer dans tous les domaines,
le Conseil des États, lui, propose de limiter la légis-
lation fédérale au commerce et aux arts et métiers.

A l'unanimité, vôtre commission vous propose
de vous rallier à la décision du Conseil des Etats,
en précisant toutefois, mentionnant expressément
l'industrie, de sorte que l'alinéa dont il s'agit,
recevrait la teneur suivante:

«La Confédération a le droit de légiférer sur la
protection des travailleurs, les services de place-
ment, l'assurance-chômage, ainsi que sur la for-
mation professionnelle dans le commerce, l'industrie
et les arts et métiers. . .», ce qui exclut l'agriculture,
les arts et les scients, les gardes-malades et autres
domaines au sujet desquels le Conseil' des Etats
éprouvait certaines appréhensions.

Angenommen. — Adopté.

Schlussabst immung. — Vote final.
Für Annahme des Beschlussent-

wurfes 108 Stimmen
Dagegen 6 Stimmen

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)
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#ST# Nachmittagssitzung vom 28. Sept. 1942.
Séance du 28 sept. 1942, après-midi.

Vorsitz — Présidence: M. Rossdet

4293. Revision der Wirtschaftsartikel
und Schutz bedrohter Wirtschaftszweige.

Bericht des Bundesrats.
Revision des articles économiques et pro-
tection de branches économiques. Rapport du

Conseil fédéral.

Bericht des Bundesrats vom 14. Juli 1942 (Bundesblatt 1,485).
Rapport du Conseil fédéral du 14 juillet 1942

(Feuille fédérale I, 481).

Antrag der Kommission.
Die Bundesversammlung nimmt Kenntnis vom

Bericht des Bundesrates vom 14. Juli 1942 und
stellt fest, dass der Bundesrat auf Grund von
Art. 3 des Bundesbeschlusses vom 30. August 1939
über den Schutz des Landes und die Aufrechter-
haltung der Neutralität die Möglichkeit hat, in
dringenden Fällen Massnahmen zur Erhaltung der
Existenz von durch Kriegseinflüsse bedrohten
Wirtschaftsgruppen zu ergreifen.

Die Bundesversammlung beschliesst, dass die
Volksabstimmung über den Bundesbeschluss vom
21. September 1939 über eine Revision der Wirt-
schaftsartikel der Bundesverfassung verschoben
wird.

Proposition de la commission.
L'Assemblée fédérale prend connaissance du

rapport du Conseil fédéral du 14 juillet 1942
et constate que le Conseil fédéral a, en vertu de
l'article 3 de l'arrêté 'fédéral du 30 août 1939
sur les mesures propres à assurer la sécurité du
pays et le maintien da sa neutralité, Ja possibi-
lité de prendre, dans des cas pressants, des mesures
pour sauvegarder l'existence de groupes écono-
miques menacés par les conséquences de la guerre.

L'Assemblée fédérale décide que la consultation
populaire sur l'arrêté fédéral du 21 septembre 1939
portant revision des articles de la Constitution
fédérale relatifs au domaine économique est ren-
voyée.

Abänderungsantrag Rappard.
Die Bundesversammlung nimmt Kenntnis vom

Bericht des Bundesrates von 14. Juli 1942 —
nicht ohne die ausdrücklichsten Vorbehalte zu
gewissen darin angekündigten gesetzgeberischen
Absichten anzubringen — und stellt fest, ...

Amendement Rappard

L'Assemblée fédérale prend connaissance du
rapport du Conseil fédéral du 14 juillet 1942 —
non sans faire les plus expresses réserves sur cer-
taines des intentions législatives qui y sont annon-
cées — et constate que le Conseil fédéral a. . .

Ber ich te rs ta t tung . — Rapports généraux.

M. Rais, rapporteur: M. le conseiller aux Etats
Piller avait déposé et développé au Conseil des
Etats une motion demandant au Conseil fédéral
de présenter à bref délai un projet créant les bases
légales qui permettraient aux Chambres de prendre
les mesures nécessaires en faveur de certains grou-
pes ou certaines classes menacés dans leur exis-
tence. Cette motion avait été adoptée par le Con-
seil des Etats avec une voix de majorité. Mais
elle n'a pas trouvé grâce devant le Conseil natio-
nal, qui la repoussa à la quasi-unanimité.

Le but visé par le motionnaire ayant été pré-
cisé dans le développement de sa motion, nous
nous serions trouvés en présence d'une dictature
des Chambres et c'est avec raison que nous avons
refusé le cadeau que l'on nous offrait si géné-
reusement. Mais le vote négatif du Conseil na-
tional ne constituait pas une solution au problème
soulevé par M. Piller et notre Conseil adopta
en revanche un postulat demandant au Conseil
fédéral de lui présenter un rapport et des propo-
sitions sur les deux questions suivantes:
1. N'y a-t-il pas lieu de renvoyer la votation

populaire sur les articles constitutionnels d'ordre
économique ?

2. Y a-t-il lieu d'étendre la portée de l'article 3
de l'arrêté du 30 août 1939 donnant pouvoirs
au Conseil fédéral afin de prendre les mesures
nécessaires à assurer la neutralité et la sé-
curité du pays ?
La première question posée par le postulat

est résolue par le Conseil fédéral en ce sens qu'il
recommande de renvoyer la votation populaire sur
les articles d'ordre économique. Votre commission
qui est la même que celle ayant siégé à propos
de la motion Piller, est entièrement d'accord avec
l'opinion du Conseil fédéral. A la vérité, ceux
qui, dans le pays, sont opposés à cette revision
constitutionnelle et à la teneur de ces articles,
auraient préféré la consultation populaire immé-
diate, soit à l'heure actuelle, estimant que le mo-
ment serait bien choisi pour mener leur campagne
et aboutir à un vote négatif. Peut-être se trom-
pent-ils et il n'est pas certain que le peuple re-
pousserait cette revision. Mais ce "n'est pas cette
crainte qui incite votre commission à vous pro-
poser le renvoi. Nous estimons — et cela nous
engage à suivre l'avis du Conseil fédéral — que
la guerre a provoqué un bouleversement général
de l'économie dans tous les pays et nous ne
pouvons pas prévoir ce que sera l'économie d'après
guerre. Nous sommes dominés par les faits et
nous le serons encore. Il serait puéril et ce serait
un manque de sagesse que de vouloir insérer dans
la Constitution des principes et des dispositions,
alors que nous sommes en pleine tourmente et
que nous ne savons pas ce qui viendra ensuite. Il
n'y a pas de doute que la situation internationale
future est de nature à influer sur la situation éco-
nomique interne de notre pays. Cette considération
est essentielle. Mais, à côté de celle-ci, il en est une
autre qui est d'opportunité. En effet, est-il in-
diqué, alors que le danger nous guette toujours,
de soulever dans le pays une lutte et des discussions
qui '•— à n'en pas douter — revêtiront un carac-
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tère d'extrême violence si l'on en juge d'après
le tempérament de certains opposants et peut-
être aussi d'après le tempérament de certains par-
tisans. Nous avons, il est vrai, soumis depuis la
guerre diverses questions au vote du peuple et
des cantons, mais celle relative à l'ordre écono-
mique est davantage que toute autre de nature
à soulever une lutte passionnée. L'avis du Conseil
fédéral est d'ailleurs conforme à l'opinion de toutes
les grandes associations économiques et de salariés
du pays.

La question a été posée au sein de la commission
de savoir s'il n'appartenait pas au Conseil fédéral
de renvoyer lui-même la votation et de prendre
décision à ce sujet. Mais nous ne partageons pas
cette opinion. Tout d'abord, le Conseil fédéral
entend que les Chambres prennent elles-mêmes
leurs responsabilités et il a raison. Ensuite, du
point de vue du droit, la possibilité n'existe pas
pour le Conseil fédéral de ne pas soumettre le
projet au vote du peuple. Cela serait contraire
aussi bien à notre arrêté du 21 septembre 1939
chargeant le Conseil fédéral de soumettre ces ar-
ticles au vote du peuple — arrêté adopté, je le rap-
pelle, après l'octroi des pouvoirs au Conseil fédé-
ral le 30 août 1939 — qu'à la loi du 17 juin 1874
réglant la procédure à suivre en matière de re-
vision de la Constitution. Il est à relever que le
Conseil fédéral n'est' pas autre chose, en l'espèce,
que le mandataire des Chambres, chargé de sou-
mettre le projet au vote populaire. Ce mandat
est expressément prévu par l'article 2 de notre
arrêté du 21 septembre 1939. Pour que le Conseil
fédéral soit délié du mandat et des instructions
qui lui ont été donnés, il faut une révocation de
ce mandat ou des instructions contraires de la
part des Chambres. C'est donc aux Chambres
fédérales qu'appartient la compétence de la dé-
cision.

On pourrait encore se poser la question de
savoir s'il n'y aurait pas lieu pour les Chambres
d'abroger purement et simplement l'arrêté du
21 septembre 1939 et de retirer complètement le pro-
jet. Nous pensons cependant que cela n'est pas
opportun. Cet arrêté est le résultat de longs tra-
vaux et de longues délibérations de commissions
extra-parlementaires et parlementaires, de débats
au Parlement, et il est certes appréciable quand
bien même il ne satisfait pas chacun. Il est plus
sage de décider simplement le renvoi de la votation
jusqu'à nouvelles instructions des Chambres au
Conseil fédéral. Nous pourrons examiner plus .tard,
la situation étant devenue normale, s'il y a lieu
de soumettre notre projet tel quel au vote du peuple
ou de soumettre un projet modifié suivant la situa-
tion économique.

Le peuple n'a pas encore été saisi du projet.
Il est donc encore en notre pouvoir et vous pouvez
dès lors valablement suivre à la proposition de votre
commission de décider que la consultation populaire
sur l'arrêté fédéral du 22 septembre 1939 portant
revision des articles de la* Constitution fédérale
relatifs, au domaine économique est renvoyée.

Cette décision qui sera prise par les Chambres
'revêtira le caractère d'un arrêté fédéral, quand
bien même elle n'en porte pas expressément le.
titre.

Le renvoi étant décidé, la question se pose de
savoir quelle devrait être la base des dispositions
que le Conseil fédéral devrait prendre pour sauve-
garder les branches économiques menacées. Nous
savons, en effet, que les articles constitutionnels
d'ordre économique avaient éveillé de grands es-
poirs dans certaines classes de la population, spé-
cialement chez les adhérents de l'Union suisse des
arts et métiers. Par quoi faut-il dès lors les rem-
placer momentanément pour permettre de venir
en aide à certaines professions si cela est nécessaire ?

Le Conseil fédéral estime que l'article 3 de
l'arrêté fédéral du 30 août 1939 lui donnant «pou-
voir et mandat de prendre les mesures nécessaires
pour sauvegarder le crédit et les intérêts écono-
miques du pays et pour assurer l'alimentation
publique», tel qu'il est rédigé, constitue la base
et lui permet de prendre toutes mesures tant que
durent les pouvoirs extraordinaires qui lui sont
conférés.

Le Conseil fédéral est d'opinion que jusqu'à
présent, fidèle aux assurances données, il a fait un
usage restrictif des pouvoirs qui lui ont été conférés.

Nous comprenons le désir du Conseil fédéral
de voir les Chambres donner une interprétation au-
thentique à l'article 3 de l'arrêté fédéral du 30 août
1939. Ce désir est fondé si l'on songe aux appré-
hensions qui se sont fait jour, spécialement au sein
des commissions des pleins pouvoirs, de voir le
Conseil fédéral faire usage de ses pleins pouvoirs
à l'occasion de situations qui ne sont pas dû tout
en relation avec la guerre et régler d'une façon
générale notre ordre économique.

Aussi était-il utile, voire nécessaire, de bien
préciser la situation par un débat parlementaire
et même par une décision des Chambres.

Votre commission, par 17 voix et sans oppo-
sition, avec deux abstentions, vous propose de
donner une interprétation authentique en cons-
tatant que le Conseil fédéral a, en vertu de
l'article 3 de l'arrêté du 30 août 1939 sur les mesures
propres à assurer la sécurité du pays et le main-
tien de sa neutralité, la' possibilité de prendre,
dans des cas pressants, des mesures pour sauve-
garder l'existence de groupes économiques menacés
par les conséquences de la guerre. Nous souli-
gnons la relation qui doit exister entre la situation
critique de ces groupes économiques et les cir-
constances de guerre.

Mais cette décision et proposition de la com-
mission ne va pas sans certaines réserves et dé-
clarations qui sont indispensables.

Le Conseil fédéral nous expose dans son rapport
qu'il a été saisi d'un mémoire de l'Union suisse
des arts et métiers,, du 27 avril 1942, exposant les
mesures qui, à son sens, s'imposent pour atténuer
la gêne qui est apparue dans certaines branches
d'activité. Les desiderata, au nombre de huit,
sont exposés à page 9 du rapport. Certains d'entre
eux sont d'importance, et je cite:

L'institution du permis obligatoire pour l'ou-
verture d'une exlpoitation dans l'artisanat et le
commerce de détail ;

la création d'un registre suisse de la profession;
l'attribution de la force obligatoire générale aux

accords et décisions d'associations.
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Or, le Conseil fédéral commente ces proposi-
tions dans la moitié à peu près de son rapport;
soit aux pages 9 à 15. Il y donne son opinion et
certains commissaires ont pu, à juste titre, tirer
la conclusion que le Conseil fédéral serait décidé
à faire droit à certains de ces desiderata et à légi-
férer en la matière.

Une dicussion approfondie eut dès lors été
nécessaire sur chacun des postulats formulés.
Mais nous avons pu nous en dispenser et nous
pensons qu'elle n'est pas non plus ici nécessaire,
car le représentant du Conseil fédéral nous a fait
la déclaration que ces appréciations ne nous lient
pas, qu'elles auraient aussi bien pu ne pas figurer
dans le rapport et qu'au surplus le Conseil fédéral
n'a pas pris a ce sujet une position définitive.
Plusieurs membres de la commission ont fait à
propos de ces postulats les plus expresses réserves,
estimant que les mesures sollicitées par l'Union
suisse des arts et métiers doivent éventuellement
trouver leur place dans notre législation par la
voie ordinaire et non pas en vertu des pouvoirs
conférés au Conseil fédéral. C'est l'insertion de
certaines considérations à leur sujet dans le rapport
et les réserves de certains commissaires qui ont
motivé la modification apportée au préambule
de la proposition du Conseil fédéral, lequel priait
l'Assemblée fédérale d'«approuver» les conclusions
de son rapport. Pour éviter tout malentendu,
la commission vous propose de dire simplement
que l'Assemblée fédérale «prend connaissance»
du rapport, ce qui ne signifie pas qu'elle approuve
toutes les considérations émises dans celui-ci. Elle
ne se prononce pas à leur sujet. Une proposition
avait été formulée par M. Rappard qui consistait
à ajouter les termes: «Tout en faisant toutes
réserves sur certaines des intentions législatives qui
y sont énoncées». Mais cet amendement a été re-
poussé par 11 voix contre 3. Un certain nombre
de commissaires ayant émis un vote négatif ont
déclaré qu'ils repoussaient l'amendement non pas
parce qu'ils approuvaient les termes du rapport,
mais parce que cet amendement n'ajoute rien au
texte voté par la commission ni à sa portée.

Vous pourrez constater que nous avons mo-
difié le texte de la proposition du Conseil fédéral
sous litt, b qui aurait «autorisé le Conseil fédéral à
prendre dans des cas pressants des mesures». Votre
commission vous propose • de remplacer le mot
«autoriser» et de dire que l'Assemblée fédérale
«constate» que le Conseil fédéral possède ces pou-
voirs en vertu de l'article 3 de l'arrêté fédéral
du 30 août 1939. La modification que nous appor-
tons a la signification que nous n'entendons pas
étendre les pouvoirs que nous avons conférés au
Conseil fédéral le 30 août 1939, ces pouvoirs lui
permettant déjà de prendre des mesures en fa-
veur de groupes économiques menacés par les
conséquences de la guerre et dans des cas pressants.
Enfin, il y a lieu de ne pas oublier qu'aux termes
de l'arrêté du 30 août 1939, le Conseil fédéral a
l'obliagtion de présenter périodiquement à l'appro-
bation des Chambres un rapport sur les mesures
qu'il a prises en vertu des pouvoirs qui lui ont
été conférés, et que nous avons la -possibilité de
décider que les mesures ne resteront pas en vi-
gueur,

Le rôle d'un rapporteur n'est pas de répéter
les considérations qui se trouvent déjà dans un
message du Conseil fédéral et nous vous ren-
voyons à celui-ci. Soulignons, cependant, avec
satisfaction, les considérations finales qui se trou-
vent dans le rapport du Conseil fédéral. On ne
saurait, en effet, demander à l'Etat de sauver et
renforcer à lui seul notre vie économique. ' Aide-
toi, le ciel t'aidera ! L'initiative personnelle doit
jouer le rôle essentiel, avec le courage et l'esprit
créateur. Si le libéralisme outrancier n'est pas de
saison, gardons-nous de tomber dans l'étatisme.
Il n'y a pas de doute, sinon, que la réaction se ferait
sentir très vive. L'harmonie, ici comme ailleurs,
est dans le juste milieu.

Nous vous recommandons le vote de la propo-
sition adoptée par la commission par 17 voix sans
opposition et à laquelle le Conseil fédéral s'est
rallié.

Grünenfelder, Berichterstatter: Unser Rat hat
bekanntlich am 19. März 1942 auf Antrag der zur
Behandlung der Motion von Herrn Ständerat
Piller eingesetzten Kommission den Bundesrat
durch ein Postulat eingeladen, den eidg. Räten
darüber Bericht und Antrag einzubringen, ob
nicht unter den gegenwärtigen Umständen die
Volksabstimmung über den BB. vom 21. Septem-
ber 1939 über die Revision der Wirtschaftsartikel
verschoben werden soll, 2. ob der Art. 3 des B B.
vom 30. August 1939 über den Schutz des Landes
und die Aufrechterhaltung der Neutralität zu
erweitern sei, um durch Kriegsfolgen bedrohten
Wirtschaftszweigen den erforderlichen Schutz bald
gewähren zu können.

Der Bundesrat hat mit seinem vor uns liegen-
den Bericht vom 14. Juli 1942 zu diesen beiden
Fragen eingehend Stellung genommen, vorerst
zur Frage der Verschiebung der Volksabstimmung.
Es lag in der Natur der Sache, dass über diese
Frage schon anlässlich der Behandlung der Motion
Piller bzw. bei Begründung unseres oben genannten
Postulates Ausführungen gemacht wurden und
schon damals konnte festgestellt werden, dass die
überwiegende Mehrheit der Kommission die Ver-
schiebung empfohlen hat, was sie auch durch
die Fragestellung „ob nicht unter den gegenwärti-
gen Umständen die Abstimmung verschoben wer-
den soll" zu erkennen gab. Da nun der Bundesrat
damit übereinstimmend beantragt, die Verschie-
bung zu beschliessen, genügt eine kurze Nennung
der Umstände, die eine Entscheidung in diesem
Sinne begründen können.

Nachdem die Bundesversammlung den BB.
über die Revision der Wirtschaftsartikel am 21. Sep-
tember 1939, also gerade vor 3 Jahren, angenom-
men hatte, legte es die allgemeine, durch den
3 Wochen vorher ausgebrochenen Krieg geschaf-
fene Lage nahe, die Volksabstimmung, die unter
normalen Verhältnissen etwa auf Ende 1939 oder
Anfang 1940 fällig gewesen wäre, nicht durch-
zuführen. Nach Umfluss von 2 Jahren wollte
aber der Bundesrat die Verantwortung für eine
weitere Verschiebung der Abstimmung nicht mehr
auf sich tragen, und als dann die Notwendigkeit
von Massnahmen zum Schütze bedrohter Wirt-
schaftszweige betont wurde und, um hiefür eine
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rechtliche Grundlage zu erhalten, am 30. Septem-
ber 1941 .die Motion Piller eingereicht und in
der Dezembersession 1941 vom Ständerat ange-
nommen wurde, kam natürlicherweise auch die
Frage in den Vordergrund zu stehen, ob die Volks-
abstimmung über die Wirtschaftsartikel, die eine
solche Rechtsgrundlage bieten könnten, durch-
geführt oder verschoben werden soll, und es wurde
im Ständerat deutlich zum Ausdruck gebracht,
dass die Abstimmung nicht wohl durchgeführt
werden könne.

Die Spitzenverbände der Wirtschaft haben
mehrheitlich die Ansicht bekundet, dass eine
Volksabstimmung angesichts der Ungewissheit der
künftigen wirtschaftlichen Entwicklung und wegen
der innern und äussern Gefahren eines voraussicht-
lich recht leidenschaftlichen Wirtschaftskampfes
vermieden werden sollte, welche Ansicht auch in
der Presse und dann auch von der eidg. Gewerbe-
kommission vertreten wurde. Als weiterer Grund
der Verschiebung wurde anderseits geltend ge-
macht, dass die vor Kriegsausbruch ausgearbei-
teten Artikel durch die Kriegsverhältnisse über-
holt seien und wohl kaum mehr den wirtschaft-
lichen Verhältnissen der Nachkriegszeit entspre-
chen würden, worüber man allerdings verschie-
dener Meinung sein kann. Da indessen nicht vor-
auszusehen ist, wie sich die schweizerische Wirt-
schaft, die ja wesentlich von der Entwicklung der
internationalen Wirtschaftsbeziehungen nach dem
Kriege beeinflusst wird, entwickeln wird, erscheint
es nicht als zweckmässig, im gegenwärtigen Zeit-
punkt in der Verfassung eine Dauerlösung, wie
sie vor dem Kriege vorgesehen wurde, festzusetzen.
Zu beachten ist, dass die Wirtschaftsartikel im
allgemeinen nur die rechtliche Grundlage für Aus-
führungsgesetze schaffen und nicht schon selbst
praktische Massnahmen bringen würden, während
unter den heutigen Verhältnissen oft rasches
Handeln dringend geboten ist.

Im bundesrätlichen Bericht ist auch noch die
Frage eingehend behandelt, ob die Verschiebung
der Volksabstimmung zulässig sei. Die Beantwor-
tung ergibt sich aus folgenden Gesichtspunkten.
Die Vorlage ist nicht einer Volksinitiative ent-
sprungen, sondern in der Form der Bundesgesetz-
gebung auf Antrag des Bundesrates geschaffen
worden. Das Volk hat sich noch in keiner Weise
mit der Vorlage zu befassen gehabt. Die Bundes-
versammlung hat die Artikel nicht im Auftrag
des Volkes bzw. von Initianten geschaffen. War
sie somit nicht verpflichtet, dies zu tun, so ist
sie auch nicht verpflichtet, die einmal ausgearbei-
tete Vorlage dem Volke vorzulegen, wenn sie
nicht den Willen hat, sie in die Bundesverfassung
aufnehmen zu lassen. Es bleibt der Bundesver-
sammlung gegenüber dem Volke freigestellt, eine
bereits durchberatene Vorlage nachträglich ab-
zuändern oder sie aufzuheben. Dass allerdings
dieses Verfahren ein ausserordeiitliches, wenn auch
nicht ungesetzliches ist und eine Seltenheit bilden
soll, ist schon in der Frühjahrssession betont worden.
Dass die Bundesversammlung auch das Mindere,
die blosse Verschiebung der Abstimmung über ihr
Werk beschliessen kann, ist ohne weiteres klar.

Die Aenderung einer Vorlage der Bundesver-
sammlung und deren Aufhebung kann aber natür-

lich nur wieder durch übereinstimmenden Beschluss
beider Räte erfolgen, da beide Räte deren Annahme
in der Schlussabstimmung beschlossen haben.

An die an sich verabschiedete, wenn auch noch
nicht rechtskräftige Vorlage beider Räte ist jeder
derselben gegenüber dem ändern nach dem Gesetz
über den Geschäftsverkehr gebunden, bis beide
Räte übereinkommen, auf sie im Sinne der Aen-
derung oder Aufhebung zurückzukommen. Im
vorliegenden Falle wird vom Bundesrat Zurück-
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kommen beantragt in dem Sinne, dass der durch
Art. 2 des BB. vom 21. September 1939 dem Bundes-
rat erteilte Auftrag, die Vorlage der Abstimmung
des Volkes und der Stände zu unterbreiten, im
Sinne der vorläufigen Verschiebung der Abstim-
mung zurückgenommen werden soll, was dadurch
geschehen kann, dass die Bundesversammlung den
Bundesrat ermächtigt, die Abstimmung zu ver-
schieben oder dadurch, dass sie selbst die Verschie-
bung beschliesst. Der Bundesrat wünscht letztere
Lösung, damit er nicht in irgendwelchem Zeit-
punkte gedrängt werden könne, die Abstimmung
anzuordnen. Auch der Antrag der Kommission
lautet in diesem Sinne, so dass, wenn beide Räte
so beschliessen, auch wieder die Bundesversamm-
lung zu beschliessen haben wird, ob und wann die
Abstimmung stattfinden soll. Aendert die Bundes-
versammlung die Vorlage je einmal materiell,
so wird die Abstimmung über die Vorlage in der
Fassung von 1939 ohne weiteres dahinfallen,
ebenso wenn diese Vorlage überhaupt preisgegeben
d. h. aufgehoben wird.

In bezug auf Ziffer 2 des Postulates betreffend
den Vollmachtenbeschluss und in bezug auf den
entsprechenden Antrag des Bundesrates ist fol-
gendes zu sagen: Der Auftrag an den Bundesrat,
zu prüfen, ob Art. 3 des Bundesbeschlusses vom
30. August 1939 zu erweitern sei, um durch Kriegs-
folgen bedrohten Wirtschaftszweigen den erfor-
derlichen Schutz gewähren zu können, hatte den
Sinn, dass der Bundesrat in erster Linie Bericht
und Antrag einbringen soll darüber, ob der Art. 3
bereits genügt, um gestützt auf ihn solche Schutz-
massnahnnen treffen zu können, eventuell auch
darüber, ob Art. 3, wenn er eine genügende recht-
liche Grundlage für solche Massnahmen nicht
bilden sollte, erweitert werden sollte, damit er als
rechtliche Grundlage für solche Massnahmen dienen
könne.

Demnach hatte der Bundesrat in erster Linie
darüber zu berichten, ob Art. 3 dahin interpre-
tiert werden könnte, dass der Bundesrat auf
Grund desselben durch Kriegsfolgen bedrohten
Wirtschaftszweigen Schutz gewähren dürfe oder
ob dies nicht der Fall sei. Wird die Frage bejaht,
so erübrigt sich die Prüfung der zweiten Frage,
ob der Art. 3 erweitert werden soll, damit bedrohten
Wirtschaftszweigen geholfen werden könne.

Dass wir uns heute mit dieser Ihterpretations-
frage zu befassen haben, ist, wie im gedruckten
Bericht und früher im Rat ausgeführt wurde,
auf den Umstand zurückzuführen, dass der Bundes-
rat bisher glaubte, davon absehen zu sollen, Art. 3
in dem genannten von den Wirtschaftsgruppen
gewünschten . Sinne anzuwenden, einerseits von
der Ansicht ausgehend, dass die abstimmungs-
reifen Wirtschaftsartikel auf diesem Gebiete Recht
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schaffen sollten, besonders aber weil der Bundesrat
vor der Genehmigung des Bundesratsbeschlusses
vom 1. April 1941 über die kriegswirtschaftliche
Bewilligungspflicht wegen der in den Vollmachten-
kommissionen, besonders der des Ständerates, ge-
äusserten Bedenken gegen die Anwendung von
Art. 3 zur Verwirklichung gewerbepolitischer Po-
stulate mehr oder weniger gezwungenermassen die
Erklärung abgegeben hatte, dass er von diesem
Bundesratsbeschluss nur für die Wahrung kriegs-
wirtschaftlicher Belange Gebrauch machen werde.
Durch Art. l des Bundesratsbeschlusses vom
1. April 1941 wurde das Volkswirtschaftsdeparte-
ment ermächtigt, die Eröffnung von Betrieben der
Industrie, des Ge werbes und des Handels sowie
verwandter Wirtschaftszweige im Interesse der
Landesverteidigung und der Landesversorgung,
insbesondere mit Rücksicht auf die Knappheit
von lebenswichtigen Gütern, der Bewilligungs-
pflicht zu unterstellen". Das Volkswirtschafts-
departement hat dann in einer Verfügung Nr. l
vom 17. Dezember 1941 für 18 Arten industriel-
ler Betriebe, inbegriffen Gerbereien, Sägereien und
Hobelwerke, die Bewilligungspflicht eingeführt, so-
weit durch die Eröffnung, Erweiterung oder Um-
wandlung solcher Betriebe ein erheblicher Mehr-
verbrauch an Stoffen verursacht wird, die einer
kriegswirtschaftlichen Bewirtschaftung unterstehen.
Die kriegswirtschaftlichen Voraussetzungen tref-
fen nun aber für gewerbliche Betriebe viel weniger
häufig zu, eben weil der Verbrauch an Material
zur Errichtung von Anlagen und an Rohstoffen
geringer ist.

Diese Rechtspraxis • vermochte das Gewerbe
nicht zu befriedigen, und es konnte den Eindruck
bekommen, als ob man sich vor allem nur um die
Industrie kümmere. Immerhin sind am 8. Septem-
ber 1942 aus kriegswirtschaftlichen Gründen auch
eine Reihe gewerblicher Betriebsarten der Bewilh-
gungspflicht unterstellt worden, so Betriebe des
Hoch- und Tiefbaugewerbes, Bauschreinereien und -
:glasereien, Dachdeckergeschäfte, Maler-, Gipser-
und Tapezierergeschäfte.

Das Bedürfnis nach Massnahmen zugunsten ge-
wisser Wirtschaftszweige macht sich mit der Ver-
längerung der Kriegsverhältnisse immer mehr gel-
tend, da sich die Lage wegen der Kriegsverhältnisse
verschlimmert hat. Zu der Uebersetzung in ge-
werblichen Betriebszweigen, die schon 1939 in
gewissem Umfange festzustellen war, kam seither
eine zunehmende Verknappung der Rohstoffe und
eine Einschränkung der Absatzmöglichkeiten. Die
Lage verschlimmerte sich noch durch die Rationie-
rung der Verbrauchsgüter und die Kontingentie-
rung der Rohstoffe. Gewisse Wirtschaftszweige
sind der Gefahr der Verproletarisierung ausgesetzt.
Verdienstlos Gewordene versuchen sich in die der
kriegswirtschaftlichen Bewilligungspflicht nicht un-
terstellten Handels- und Gewerbebetriebe zu flüch-
ten. So ist der Ruf der durch Kriegsfolgen bedrohten
Wirtschaftszweige nach Schutzmassnahmen ver-
ständlich und begründet.

Der Bundesrat beantwortet nun die durch
Ziff . 2 des Postulates gestellte Frage in bejahendem
Sinne, d. h. er bekundet im Bericht die Ansicht,
dass der genannte Vollmachtenartikel 3 eine hin-
längliche Rechtsgrundlage für Massnahmen nicht

nur für die Gesamtwirtschaft, sondern auch zu-
gunsten bedrohter Wirtschaftszweige bilden dürfte,
zumal, der Artikel keinen einschränkenden Hinweis
auf bloss kriegswirtschaftliche Gründe oder auf
die Zeit des Entstehens von Notlagen enthält. Eine
Aenderung des Wortlautes des Art. 3 wird demnach
als nicht nötig bezeichnet, da der Bundesrat auf
Grund des bestehenden Wortlautes alles vorkehren
könne, was während der Dauer der Vollmachten
zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des
Landes und zur Sicherung des Lebensunterhaltes
der Bevölkerung notwendig ist. Wenn nun auch
der Bundesrat aus schon genannten Gründen gegen-
über bedrohten Wirtschaftszweigen in der Anwen-
dung der Vollmachten Zurückhaltung beobachtet,
hat er anderseits in weitgehender Weise mit Zu-
stimmung der Bundesversammlung auf Grund der
Vollmachten u. a. die vorübergehende Milderung
der Zwangsvollstreckung, die Lohn- und Verdienst-
ersatzordnung, Gewerbehilfe, rechtliche Schutz-
massnahmen für die Hotelindustrie und die Be-
willigungspflicht für Eröffnung oder Erweiterung
von Beherbergungsstätten angeordnet.

Wenn man der Auslegung des Bundesrates in
der genannten Richtung folgt, wird man ihm ander-
seits ebenfalls zustimmen, wenn er schreibt, dass
ihm durch die positiv lautende Interpretation nicht
unbeschränkte Vollmachten zuerkannt werden sol-
len, auf Grund deren er durch Massnahmen etwa
eine Umgestaltung des bestehenden Wirtschafts-
systems herbeiführen könnte; aber er soll wirt-
schaftliche Massnahmen treffen können, um be-
drohten Wirtschaftszweigen ' das Durchhalten zu
ermöglichen.

Der Bundesrat verweist in seinem Bericht auf
Postulate, die von der eidgenössischen Gewerbe-
kommission und vom Schweiz. Gewerbeverband
geltend gemacht oder angemeldet worden sind. Im
Vordergrund derselben steht die Einführung der
Bewilligungspflicht für Wirtschaftszweige, die in-
folge des Krieges in eine schwierige Lage geraten
sind. Ohne diese Massnahme erscheinen die Selbst-
hilfemassnahmen wirkungslos.

Obwohl im bundesrätlichen Bericht zu einer
Anzahl Postulate teils zustimmende, teils ableh-
nende oder erläuternde Bemerkungen enthalten
sind, können diese Fragen zurzeit nach meiner
Ansicht nicht wohl Gegenstand unserer Ausein-
andersetzungen sein, da darüber nicht zu beschhessen
ist und es sich bei jenen Ausführungen nicht um
eine irgendwie verbindliche Stellungnahme des
Bundesrates handelt, der sich seine Handlungs-
freiheit vorbehält, um nach Massgabe der Umstände
im gegebenen Falle die entsprechenden Massnahmen
zu treffen. Diskussion und Stellungsnahme der
Räte werden aber dann platzzugreifen haben,
wenn der Bundesrat zum Schütze bedrohter Wirt-
schaftszweige, also nicht bloss aus kriegswirtschaft-
lichen Gründen, den Art. 3 anzuwenden sich ent-
schliesst. Die Frage, unter welchen Voraussetzun-
gen, in welchem Umfange und für welche Wirt-
Ö ®

schaftszweige Art. 3 Anwendung finden soll, wird
erst in der Zukunft zu entscheiden sein. Heute
darüber ins Einzelne gehende verbindliche Grund-
sätze allgemein aufstellen zu wollen, wäre zweifellos
eine ebenso äusserst mühsame als unfruchtbare
Arbeit, zumal keine bezüglichen Anträge des
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Bundesrates zur Entscheidung vorliegen, sondern
nur vorläufige unverbindliche Aeusserungen zu
gewissen Postulaten. Auch diejenigen, welche um
die Handels- und Gewerbefreiheit besorgt sind,
dürften es dem Bundesrat, wie bei den kriegs-
wirtschaftlichen Massnahmen, ruhig zutrauen, dass
er in der Praxis eine für die Gesamtheit tragbare
Lösung suchen und finden werde. Zur Orientierung
sei immerhin erwähnt, dass der Bundesrat als
wichtigstes Schutzmittel die Einführung der Be-
willigungspflicht für die Eröffnung gewerblicher
Betriebe in den Vordergrund stellt, um den Zu-
strom ungeeigneter Elemente zum Kleingewerbe
und Detailhandel zu verhindern. Es würde sich
um einen Rahmenerlass für die Einführung der
Bewilligungspflicht in einzelnen Berufszweigen han-
deln, alles in einer Form, die dem befähigten Nach-
wuchs die Gründung einer selbständigen Existenz
nicht verunmöglichen und nicht zur Stagnation
führen würde. Hinsichtlich der Einführung der
Allgemeinverbindlicherklärung von Verbandsbe-
schlüssen erklärt der Bundesrat, dass dieser neue
Weg der Rechtsetzung als generelle, vorübergehende
Massnahme von grosser Tragweite auf Grund der
Vollmachten nicht betreten werden darf. Die
Hilfe des Bundes für das Gewerbe und den Detail-
handel in den Grenzgebieten Hesse sich nach An-
sicht des Bundesrates am ehesten in Verbindung
mit der Einführung der Bewilligungspflicht ver-
wirklichen, ausnahmsweise auch durch Einführung
des numerus clausus oder des absoluten Verbotes
von Geschäftseröffnungen. Gegen den unlauteren
Wettbewerb sodann steht eine neue Vorlage näch-
stens in Aussicht. Ich habe bereits darauf hinge-
wiesen, dass diese letzteren Ausführungen des
Bundesrates lediglich zur vorläufigen Orientierung
dienen sollen und weder für den Bundesrat noch
für die vom Bericht Kenntnis nehmende Bundes-
versammlung irgendwie verbindlich oder präjudi-
zierlich sind oder sein sollen. Es liegt die Erklä-
rung des Bundesrates vor, dass, falls die Bewilli-
gungspflicht eingeführt wird, kein Eingriff in be-
stehende Rechte, ebensowenig die allgemeine Ein-
führung des numerus clausus beabsichtigt sei. Die
Einführung der Bewilligungspflicht werde etappen-
weise erfolgen nach Prüfung der Verhältnisse im
einzelnen Fall.

Man wird der Feststellung des Bundesrates all-
seits zustimmen, wenn er schreibt, dass die Erhal-
tung und Gesundung unserer Wirtschaft nicht allein
von staatlicher Hilfe erwartet werden und dass der
Einzelne die Verantwortung für seine Existenz
nicht auf den Staat abwälzen kann, sondern dass
der individuelle Unternehmungsgeist, die Leistungs-
fähigkeit, die solidarische Selbsthilfe innerhalb des
Berufsstandes und die allgemeine geistige Einstel-
lung die treibenden Elemente und die massgeben-
den Faktoren der Wirtschaft sind.

Bei der Beratung des vorliegenden Berichtes
kam in der Kommission einmütig der Wille zum
Ausdruck, dem Antrag des Bundesrates auf Ver-
schiebung der Abstimmung beizupflichten, und
zwar beantragt die Kommission gemäss dem Vor-
schlage des Bundesrates, dass die Bundesversamm-
lung selbst die Verschiebung beschliesse und nicht
nur den Bundesrat zur Verschiebung ermächtige.

Hinsichtlich der Ziffer 2 des Postulates bean-

tragt die Kommission, in Abweichung vom Antrag
des Bundesrates, zu beschliessen, es sei vom Bericht
des Bundesrates Kenntnis zu nehmen und fest-
zustellen, dass der Bundesrat auf Grund von Art. 3
des Bundesbeschlusses vom 30. August 1939 be-
reits die Möglichkeit habe, Massnahmen zur Er-
haltung der Existenz von durch Kriegseinflüsse
bedrohten Wirtschaftszweigen zu treffen. Es han-
delt sich also nicht um eine Erweiterung der Kriegs-
vollmachten. Es wurde in der Kommission dagegen
Widerspruch erhoben, dass Ihnen der Antrag unter-
breitet werde, in zustimmendem Sinne vom Bericht
des Bundesrates Kenntnis zu nehmen und ver-
einzelte Mitglieder haben im Gegenteil erklärt,
gewissen im Berichte enthaltenen Ausführungen,
besonders solchen zu den Postulaten aus den Ge-
werbekreisen, nicht zustimmen zu können.

Die Kommission hat mit 17 gegen keine Stimme
bei 2 Enthaltungen beschlossen, Ihnen den in
der letzten Woche ausgeteilten Antrag zu unter-
breiten. Er bedarf keiner weiteren Erläuterung.
Der Presse war zu entnehmen, dass die ständerät-
liche Kommission einen gleichen Antrag stellt.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# 4246. Ruhegehälter der Mitglieder des
Bundesgerichts und des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts.
Retraite des membres du Tribunal fédéral et

du Tribunal fédéral des assurances.

Botschaft und Beschlussentwurf vom 24. März 1942
(Bundesblatt I, 197).

Message et projet d'arrêté du Conseil fédéral du 24 mars 1942
(Feuille fédérale I, 197).

Beschluss des Ständerats vom 4. Juni 1942.
Décision du Conseil des Etats, du 4 juin 1942.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

B e r i c h t e r s t a t t u n g , -r- Rapport général.

Scherrer, Berichterstatter: Die bisherige Ord-
nung der Ruhegehälter der Bundesrichter und der
eidgenössischen Versicherungsrichter basiert auf
dem Bundesbeschluss vom 25. Juni 1920. ,Es ist
vielleicht am Platze, in-einigen Zügen das bis-
herige System zu erörtern, damit Sie sehen, welche
Aenderungen die Neuordnung des Beschlusses vor-
sieht. Nach dem bisherigen System erhalten Rich-
ter, welche aus dem Amte scheiden, ein jährliches
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rechtfertige es, dass man auf der ganzen Linie
untersucht und prüft, wie eventuell hier eine Er-
leichterung geschaffen werden könnte, indem viel-
leicht die Leistungen an die Kinder über das 18.
Altersjahr hinaus ausgedehnt werden, überall dort,
wo die Erwerbstätigkeit fehlt. Ich will nicht im
einzelnen darauf eintreten, wo das Postulat überall
Anwendung finden könnte. Die Finanzkommission
verlangt Prüfung der Frage, das Postulat enthält
nicht einen bestimmten Antrag hinsichtlich der
Altersgrenzfestsetzung, es enthält also keine Bin-
dung nach der Richtung, ob sie auf 19 oder unter
Umständen auf 20 oder in einzelnen Berufen und
Fällen auf über 20 Jahre festgelegt werden soll.
Sie wünscht, dass, soweit möglich, auch die finan-
ziellen Konsequenzen einer derartigen Revision
der Bestimmungen geprüft werden. Namens der
einstimmigen Finanzkommission glaube ich Ihnen
sagen zu dürfen, dass das Postulat die volle und
ganze Unterstützung und Verwirklichung verdient.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vont 29. Sept. 1942.
Séance du 29 septembre 1942, matin.

Vorsitz — Présidence: M. Rasselet.

4293. Revision der Wirtschaftsartikel
und Schutz bedrohter Wirtschaftszweige.

Bericht des Bundesrats.
Revision des articles économiques et pro-
tection de branches économiques. Rapport du

Conseil fédéral.

F o r t s e t z u n g . — Suite.

Siehe Seite 207 hiervor. — Voir page 207 ci-devant.

Al lgemeine B era tung. — Discussion générale.

Walder: Mein Antrag, auf die Vorlage nicht ein-
zutreten, stimmt mit der Stellung der Mehrheit
meiner Fraktion überein, welche sie anlässlich der
Behandlung des Postulates der Kommission'ein-
genommen hat, als die Motion Piller beraten
wurde. Ich gehörte zu den 8 Mitgliedern, die gegen
dieses Postulat der Kommission stimmten.

Ueber die rechtliche Frage, ob die Bundesver-
sammlung kompetent sei, eine Verschiebung der
Volksabstimmung über eine von ihr bereits ver-
abschiedete Vorlage, die eine Verfassungsänderung
bezweckt, zu beschliessen, kann man in guten
Treuen verschiedener Meinung sein. Ich stimme
nicht nur aus rechtlichen, sondern vor allem aus
politischen Gründen gegen den jetzigen Antrag des
Bundesrates und beantrage Ihnen Nichteintreten.

Ich betrachte den Beschluss, der jetzt gefasst
werden soll, als einen schweren politischen Fehler,
indem das Volk neuerdings, und zwar in einer
besonders drastischen Weise, von der Stellung-
nahme zu unserer Wirtschaftspolitik ausgeschlos-
sen werden soll. Gegenüber dem Standpunkt des
Bundesrates und der Kommission, die Kriegsver-
hältnisse rechtfertigten eine Verschiebung der
Volksabstimmung, sind folgende Einwendungen zu
machen:

1. Die Vorlage wurde am 21. September 1939
verabschiedet. Damals war bereits Krieg. Trotz-

O

dem enthielt Art. 3 des bezüglichen Beschlusses
die Bestimmung, die Vorlage sei der Abstimmung
des Volkes und der Stände zu unterbreiten. Un-
sere aussenpolitische Lage ist aber heute viel
weniger gefährlich als im Herbst 1939.

2. Seither haben verschiedene Volksabstim-
mungen stattgefunden, insbesondere die Abstim-
mung über die Initiative betreffend Volkswahl
des Bundesrates und Reorganisation des National-
rates, ohne dass dabei Störungen oder Schwierig-
keiten vorgekommen wären. Der wahre Grund
des Antrages auf Verschiebung der Volksabstim-
mung ist daher nicht die Befürchtung solcher
Schwierigkeiten, sondern die Befürworter der Wirt-
schaftsartikel sind ganz einfach zur Einsicht ge-
kommen, dass dieselben vom Volke mit grosser
Mehrheit verworfen würden. Dieser klare Ent-
scheid passt ihnen nicht. Darum wollen sie eine
Volksabstimmung vermeiden, um dann aber mit
Bezug auf die Wirtschaftspolitik weiter so vorzu-
gehen, wie wenn die Wirtschaftsartikel vom Volk
genehmigt worden wären.
G o

Aus den gleichen Gründen wird im vorliegenden
Antrag nicht gesagt, dass die Volksabstimmung
nach Kriegsende sofort stattzufinden hätte, son-
dern die Abstimmung soll auf unbestimmte Zeit
verschoben werden, offenbar aus der Erkenntnis
heraus, dass nach Kriegsende das Bedürfnis nach
Freiheit in der wirtschaftlichen Betätigung sich
mit elementarer Gewalt geltend machen wird.

Meine Stellungnahme, der Antrag auf Nicht-
eintreten, bedeutet nicht etwa, es dürfe am Art. 31
BV. unter keinen Umständen etwas geändert
werden. Es darf aber nichts geändert werden
daran ohne Zustimmung des Volkes. Meine Stel-
lungnahme bedeutet auch keine Opposition gegen
die kriegswirtschaftliche Bewilligungspflicht. Ich
halte sie durchaus für gegeben in all den Branchen,
in denen es tatsächlich an Material fehlt. Als un-
zulässig betrachte ich, was auf Seite 9 der Botschaft
in Aussicht gestellt wird, nämlich Einführung der
Bewilligungspflicht auch aus gewerbepolitischen
Gründen. In dieser Wendung habe ich eine ge-
wisse Differenz gefunden gegenüber früheren Er-
klärungen von Herrn Bundesrat Stampfli, die er
speziell anlässlich der Behandlung der Motion
Piller abgab.

Aber auch mit ändern Sätzen der Botschaft
bin ich nicht einverstanden, vor allem nicht mit
folgendem Satz: „Unter den gegenwärtigen Ver-
hältnissen macht sich immer mehr ein Bedürfnis
zugunsten von Geschäftszweigen geltend, deren
Lage sich im Laufe des Krieges zusehends ver-
schlimmert". Ich bin der Meinung, wir sollten
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endlich mit diesem Gejammer aufhören. Ich be-
haupte, dass die Jahre 1941 und 1942 ganz aus-
gezeichnete waren, in erster Linie für unsere Land-
wirtschaft, dann für die meisten unserer Industrien
und für viele Gewerbe. Dass dem so ist, das beweisen
die hervorragenden Rechnungsabschlüsse und die
grossen Steuereinnahmen. Wie müssen wir dann
reden und was muss der Staat alles tun, wenn
wirklich einmal schlechte Zeiten kommen ? Ich be-
haupte, dass wir mit diesem Gejammer in eine ganz
extreme Wirtschaftspolitik hineinkommen, die
durch den Staat und die Verbände dirigiert wird.

Nun war aber gerade das das grosse Glück
unseres Volkes, dass wir uns bisher von allem
Extremen ferngehalten haben. Wer unsere Ge-
schichte seit 1848 studiert, wird vor allem das Eine
erkennen, dass sich die Eidgenossenschaft seit 1848
von extremen Massnahmen stets ferngehalten hat,
und ich glaube, dass unser wunderbares Schicksal
weitgehend mit dieser Politik zu erklären ist.
Welches ist die beste Sicherung dagegen, dass solche
extreme Wege beschritten werden ? Sie besteht in
den Volksabstimmungen. Unser Volk ist stets einen
geraden Weg gegangen, einen Weg der Vernunft
und der Mässigung. Daher bin ich absolut dagegen,
dass gerade die Stimme des Volkes mehr und mehr
ausgeschaltet werden soll. Einen solchen Weg ins
Extreme erblicke ich in der Einführung einer
allgemeinen Bewilligungspflicht, wie sie diese Vor-
lage bezweckt.

Nun. erlaube ich mir noch kurz darauf aufmerk-
sam zu machen, welches tatsächlich die Entwick-
lung unserer Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten
war und zu untersuchen, ob die Entwicklung solche
extremen Massnahmen rechtfertige. Auf Seite 5 der
Botschaft heisst es: „Während sich die Zahl der
Betriebe von 1929 auf 1939 um 11 % vermehrt hat,
hat die Bevölkerung nur um 3,4 % zugenommen.
Es wird also als ein Unglück hingestellt, dass die
Zahl der Betriebe sich in jenem Jahrzehnt prozen-
tual stärker vermehrt habe als die Bevölkerung.
Nun kann ich nicht einsehen, dass das ein Unglück
sein soll. Ich muss es der Botschaft zum Vorwurf
machen, dass sie nur die Zahlen' von 1929 und 1939
miteinander verglichen hat. Wir haben vor einigen
Wochen eine sehr interessante Arbeit erhalten. Es
ist der Band III der Ergebnisse der schweizerischen
Betriebszählung von 1939. Diese Arbeit enthält
sehr wertvolle Zahlen. Aber man muss sie wirklich
studieren und auch die Zahlen von 1905 berück-
sichtigen, die hier zum Vergleich enthalten sind.
Diese muss ich den Zahlen der Botschaft entgegen-
halten. Danach ist die Zahl der Betriebe von 1905
bis 1929 von 220 000 auf 216 000 zurückgegangen.
Es hat also während dieser Zeit eine gewisse
Konzentrationsbewegung stattgefunden. Gewisse
Betriebe sind immer grösser geworden und die Zahl
der mittleren und kleineren Betriebe wurde immer
geringer. Seit 1929 hat eine gegenteilige Entwick-
lung eingesetzt. Jetzt haben die kleineren und
mittleren Betriebe wieder zugenommen.

Eine andere Zahl ist sehr interessant, man würde
sie kaum glauben, wenn sie nicht in einer amtlichen
Statistik des Bundes stünde, nämlich die Zahl der
Betriebe in Industrie und Handwerk war im Jahre
1905 tatsächlich grösser als heute. Sie betrug

108 000, während wir heute in Industrie und Ge-
werbe nur 99 000 Betriebe haben. Nun frage ich
Sie: Allgemein werden doch die Zeiten vor dem
ersten Weltkriege als geradezu ideal geschildert.
Nun konstatieren wir, dass wir damals mehr Be-
triebe als heute hatten : 108 000 gegen 99 000.
Ferner kann man dieser Statistik entnehmen, dass
gewisse sehr wichtige Industrien zurückgegangen
sind und damit natürlich auch die Zahl ihrer
Betriebe, und dass das gar nicht immer eine sehr
erfreuliche Erscheinung ist. So gab es in der Textil-
industrie im Jahre 1905 noch 5600 Betriebe, heute
noch 3100. Aber eines muss gesagt werden, und
auf diese Zahlen möchte ich besonders aufmerksam
machen: es gibt ein Gebiet, wo die Zahl der Betriebe
tatsächlich unnötig stgrk zugenommen hat. Das
ist das Gebiet des Handels. Da sehen Sie: 1905
hatten wir 48 000 Betriebe, 1929 63 000 und 1939
71 000 Betriebe. Da ist also tatsächlich eine ge-
waltige Vermehrung eingetreten. Diese Vermehrung
muss ich auch bedauern vom volkswirtschaftlichen
Standpunkt aus, weil das nicht produktive Betriebe
sind, sondern solche, die nur der Weiterleitung der
Güter dienen. Und ganz besonders charakteristisch
ist die starke Vermehrung im Detailhandel: So
z. B. hat sich die Zahl der Spezerei- und Kolonial-
warenhändler und der übrigen Bestände des Lebens-
mittelhandels vermehrt von etwa 15 000 im Jahre
1905 auf-20000 im Jahre 1929 und auf 22 000 im
Jahre 1931. Ganz besonders charakteristisch ist
aber, dass eine Kategorie am allerstärksten zu-
genommen hat: die Kategorie Vermittlung und
Interessenvertretung. Diese Betriebe waren im
Jahre 1905 nur in der Höhe von 2800 vorhanden,
1939 in der Zahl von 4400. Also die Vermittlungs-
tätigkeit und die Interessenvertretung hat am
stärksten zugenommen. Dabei sind in diesen Zahlen
die Anwälte nicht einmal inbegriffen. Das sind nun
bedauerliche Erscheinungen. Und wenn man noch
die Zahlen der in Vermittlung und Interessen-
vertretung Tätigen berücksichtigt, ist die Sache
noch ärger: es waren 1905 6500, 1939 19000 Per-
sonen. Wir laufen also tatsächlich Gefahr, dass wir
mehr und mehr ein Volk werden, das sich mit
Handel, Interessenvertretungen und dergleichen
beschäftigt und viel zu wenig mit produktiver
Tätigkeit.

Damit gebe ich zu, dass im Handel und beson-
ders im Kleinhandel eine gewisse Abhilfe nötig ist.
Aber diese Abhilfe erblicke ich nicht in erster Linie
in gesetzgeberischen Akten und Interventionen des
Staates. Vor allem kann sie niemals darin erblickt
werden, dass man den Leistungsfähigen unterdrückt
oder behindert. Diese ungesunde Vermehrung der
Zahl der Betriebe kann am rationellsten und ein-
fachsten bekämpft werden dadurch, dass man den
Leistungsfähigen hochkommen lässt. Gewisse Mass-
nahmen, die von gewerblicher Seite vorgeschlagen
werden, könnte ich auch akzeptieren, Befähigungs-
ausweis usw. Aber ich sage: Man kann nicht generell
auf dem ganzen Gebiet der Wirtschaft die Be-
willigungspflicht einführen, bloss weil der Handel
übersetzt ist. Was ich verlange, ist Freiheit für
Industrie und Gewerbe. Ich betrachte es als kolos-
salen Fehler, wenn wir auf dem Gebiete der Pro-
duktion die Freiheit einschränken wollen, und zwar
in erster Linie wegen unserer internationalen
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Konkurrenzfähigkeit, in zweiter Linie, weil ich für
die Zeit nach dem Kriege grosse Betätigungs-
möglichkeiten der Schweiz im Ausland sehe, und
drittens, weil ich es für ausgeschlossen halte, dass
darüber, ob irgendwo und irgendwann etwas zu
machen sei, nicht der Staat oder ein Verband ent-
scheiden kann. Diese Frage kann und darf nur der
einzelne tüchtige und initiative Unternehmer ent-
scheiden.

Aus diesen Ueberlegungen komme ich zum
Schluss, dass wir unmöglich länger den Einfluss
unseres Volkes auf die Wirtschaftspolitik aus-
schalten .dürfen. Wir müssen gerade auf diesem
Gebiete den Weg zum Volk zurück wieder finden.
Unser Volk hat auch in der neuesten Zeit in grossen
Abstimmungen klar erwiesen, dass es unter kri-
tischen Umständen den richtigen Weg zu erkennen
weiss. Ich habe hier vor allem im Auge die grossen
und schicksalsschweren Abstimmungen des Jahres
1935: die Abstimmung vom 24. Februar über die
Verstärkung der Landesverteidigung und die Neu-
ordnung der Ausbildung und die vom 8. Dezember
1935, die Ablehnung der Totalrevision der Bundes-
verfassung und damit das uneingeschränkte Be-
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kenntnis zur Demokratie. Nach diesen Leistungen
unseres Volkes und jedes einzelnen Bürgers und
auch nach den Leistungen jedes Einzelnen in den
letzten Jahren, insbesondere auch den Leistungen
unserer Soldaten, wäre es ein Unglück gegenüber
dem Volke, wenn wir ihm das Mitbestimmungsrecht
in den grossen Fragen der Wirtschaftspolitik ver-
sagen würden. Das Volk wird auch hier den rich-
tigen Weg weiser Mässigung gehen. Dabei bedeutet
es gar nichts, wenn eventuell eine Vorlage abgelehnt
wird, und wenn dann eine neue geschaffen -werden
muss. Es handelt sich doch um die allergrössten
Probleme unserer schweizerischen Politik und un-
serer modernen Zeit überhaupt. Diese Probleme
müssen wir mit dem Volk und nicht ohne das Volk
oder gar gegen das Volk lösen.

Gut: Ich stelle Ihnen den Antrag auf Eintreten.
Mit der Argumentation des verehrlichen Herrn Vor-
redners können Sie jeden Bundesratsbeschluss und
jeden Notstandserlass bekämpfen. Es ist auch nicht
einzusehen, warum gerade jetzt der Zeitpunkt
gekommen sein soll, vor das Volk zu gehen und sich
Richtlinien geben zu lassen, während man bisher
nicht nur Dutzende, sondern in die Hunderte
gehende, für die Lenkung der Wirtschaft notwen-
dige Erlasse ohne weiteres hier, dem Zwang der
Notwendigkeit gehorchend, beschlossen und ge-
nehmigt hat.

Was mich bei der Anhandnahme der Revision
der Wirtschaftsartikel und auch beim heutigen Ge-
schäfte bewegt, ist deren politische Bedeutung.
Darin bin ich mit Herrn 'Dr. Wald er einverstanden.
Was mich beeindruckt, ist die Tatsache, dass bei
der Bewertung der wirtschaftlichen und der poli-
tischen Aspekte der letztere, der politische, vielfach
nicht gesehen, sondern vernachlässigt wird. Wenn
wir in der zurückliegenden Preis-Lohn-Debatte mit
Sorgfalt, mit Sachlichkeit und mit Nachdruck von
den Lebensnotwendigkeiten der Exportindustrie
gesprochen haben, von deren Konkurrenzfähigkeit,
von der Existenz des Arbeitnehmers und des An-

gestellten, der Konsumenten im Ganzen, dann von
den Begehren und Bedingungen der Landwirtschaft,
so war das darum, weil dies lebenswichtige Fragen
sind. Aber auch darum, weil die in einem gewissen
Grade divergierenden Interessen der genannten
ökonomischen Gruppen von sehr starken und ent-
sprechend einflussreichen Organisationen vertreten
wurden, hier drinnen und im Lande draussen. Nach
derartigen Grössenordnungen betrachtet, würden
wir jetzt von einer Frage sprechen, die immerhin
auch 250 000 Betriebe und l 250 000 Beschäftigte
in intensiver Weise berührt. Auch diese Betriebe
sind in Berufsorganisationen zusammengefasst, aber
es ist eine sehr grosse Zahl solcher Organisationen,
und es besteht keine Homogenität der Interessen,
die sich vergleichen liesse mit jener, welche die
Arbeitnehmer oder die Landwirtschaft oder die
Industrie verbindet. Bei der Frage, über die wir
jetzt sprechen, geht es um die Vielheit der Kleinen
und die mannigfaltigsten Voraussetzungen, um
Wirtschaftsindividuen mit verschiedenster Ver-
anlagung, gemeinsam charakterisiert vielleicht durch
den einzigen Tatbestand, dass diese Leute im Kampf
um das Dasein auf sich selbst gestellt sind, mit der
konsequentesten finanziellen und ökonomischen
Selbstverantwortung. Man hat vorhin gehört, es
gehe ja so gut in der Wirtschaft. Ich möchte dem-
gegenüber feststellen, dass heute mancher Hand-
werker und mancher Handelsmann vor erschöpften
Kontingenten steht und vielleicht schon in drei
Monaten nicht mehr weiss, mit was er und wie er
seine Arbeiter beschäftigen soll. Jedenfalls ist
dieses Urteil, es gehe gut, generell ausgesprochen
nicht richtig.

Es handelt sich beim Gewerbe um die Gruppe,
die wegen ihrer Vielgestaltigkeit am leichtesten
übersehen werden kann, selbst ohne bösen Willen.
Es ist die Gruppe, in der die Opfer, d. h. Verwundete
und Gefallene in der Wirtschaft, am wenigsten Auf-
sehen erregen, weil es vorderhand keine Massen-
erscheinungen sind und es eben um Kleine geht.
Es ist die Gruppe, die trotz der zahlreichen Berufs-
verbände, politisch gesehen, einen relativ geringen
Einfluss besitzt und an die mit der gleichen Sorgfalt
zu denken wie an die grossen Gruppen, wir meines
Erachtens deshalb umso eher verpflichtet sind.

Nach der Rede des Herrn Dr. Walder muss ich
notgedrungen auch etwas Grundsätzliches sagen.
Es. ist nicht gleichgültig, ob diese kleinen, selb-
ständigen Wirtschaftsexistenzen der gesamten natio-
nalen Oekonomie innerhalb der Gesamtheit der
Staatsbürger erhalten bleiben oder nicht. Wenn
irgendwo in einer ländlichen Gegend heute das
Ackergerät'für das Anbauwerk instandzustellen ist,
kann die Fabrik und der städtische Grossbetrieb
nicht rationell helfen, sondern es braucht den an-
sässigen Landhandwerker. Das mittlere und das
kleine Gewerbe stellt mit dem Können des Meisters
und mit der bescheidenen, aber guten Einrichtung,
über die er verfügt, der Konzentration und dem
Grossbetrieb gegenüber auch eine Art erwünschter
Risikoverteilung dar. Man darf hier einen Moment
lang an die Landesverteidigung denken, die auf die
grossen Fabriken selbstverständlich primär an-
gewiesen ist, der aber in den Bergen mit den
Fabriken nicht geholfen ist, wohl aber unter Um-
ständen mit einem tüchtigen Meister, einigen tüch-
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tigen Gesellen und einer Werkstatt, die im ent-
scheidenden Momente helfen kann.

Man hat im Votum von Herrn Walder nichts
davon gehört, dass der Gewerbestand auch seine
politisch-ethische Funktion hat, die wir nicht über-
sehen und nicht durch das Schlagwort der Ratio-
nalisierung verschütten lassen sollen. Er ist ein
Gegengewicht gegen die Verstädterung, über deren
Gefahren wir uns vor ein paar Tagen unterhalten
haben, ist ein Gegengewicht gegen die Nachteile
der Konzentration und gegen den Kultus des Kolos-
salen. Ich kann mir ein Land nicht vorstellen, das
auf der Gemeindeautonomie aufgebaut ist, ohne
da.ss innerhalb dieser Gemeinde auch eine Vielheit
von kleinen selbständigen Existenzen ihre Mentali-
tät zum Ausdruck bringen kann. Es sind Leute,
die hart rechnen müssen, die aber auch natur-
notwendig besser als jeder andere Stand durch
ihren Beruf gelehrt werden, dass und wie alle Mit-
bürger aufeinander angewiesen sind. Nun meine
ich, soweit dieser Stand lebensfähig ist, darf ihm
aus wirtschaftlichen und politischen Gründen die
Möglichkeit des Durchhaltens nicht abgegraben
werden, sonst entsteht Schaden für den Staat.
Gehen Sie nun von der Tatsache aus, dass unsere
Aussenwirtschaft bei den heutigen Verhältnissen
weitgehend gelenkt werden muss, dass wir im
Zeichen der Mangelwirtschaft stehen, dass der
Staat weitgehenden Einfluss genommen hat, wie
es sich gehört, auf die Landwirtschaft und auf die
Existenz der Arbeiterschaft, dann ist es doch un-
umgänglich, dass er sich auch dieses letzten Standes,
der Vielzahl der kleinen Gewerbetreibenden, an-
nimmt, sich um sie kümmert.

Nicht logisch und überdies gefährlich ist jene
andere Haltung, die Herr Dr. Walder hat durch-
blicken lassen, es handle sich hier um einen Sektor,
auf dem ein manqhesterlicher Liberalismus nach
allen theoretischen Regeln noch spielen dürfe, ein
manchesterlicher Liberalismus, dessen Schluss-
lampe auf allen ändern Gebieten man gesehen, er-
kannt und auch die Konsequenzen daraus gezogen
hat, wohlverstanden auch hier im Saale: mit
Dutzenden von Noterlassen. Durchaus mit Recht.
Denn einmal handelt es sich um den Zwang der
Notwendigkeit und um die Vermeidung politischer
Erschütterungen; dann aber auch um die Nutz-
anwendung eines militär-strategischen Grundsatzes
Napoleons: „Wer alles verteidigen will, verteidigt
schlecht und riskiert, alles zu verlieren..." Wer
die schweizerische Handels- und Gewerbefreiheit
retten will, die ich persönlich als eine der haupt-
sächlichsten Voraussetzungen demokratischer Ord-
nung anerkenne und bewerte, der wird und kann
nicht zögern, dieser Freiheit den Rahmen zu geben,
der nicht nur für ein paar Grosse, sondern auch
für viele Kleine gilt, die ihrer teilhaftig werden und
durch sie erzogen werden sollen.

Wenn in der Preis-Lohn-Frage jüngst mehrfach
darauf hingewiesen wurde, dass es dem autoritären
Staat gelungen sei, eine Lösung zu finden und dass
wir uns deshalb anstrengen müssten, eine der
Demokratie adacquate Lösung zu finden, so wäre
heute nur noch beizufügen, dass anderwärts auch
in den Fragen des Gewerbes bessere Lösungen ge-
funden wurden als bei uns und dass wir Ursache
haben, uns einmal mehr anzustrengen, um auch
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hier eine Lösung zu finden, die standhält. Denn
das war noch keine Grosstat, dass es seit Fertig-
stellung der Vorlage über die Wirtschaftsartikel
einer ständig hämmernden Opposition gelungen ist,
aus dem Revisionswerk den baren „Gottseibeiuns"
zu machen. Was wollten die revidierten Wirtschafts-
artikel, speziell mit Bezug auf das Gewerbe ?
Nötigenfalls, in Abweichung von Art. 31 (Gewerbe-
freiheit) Vorschriften des Bundes zulassen zum
Schütze wirtschaftlich bedrohter Landesteile und
zur Erhaltung wichtiger, in ihrer Existenz gefähr-
deter Erwerbszweige und Berufsgruppen, sodann
— und das war der grosse Stein des Anstosses •—
die Möglichkeit von Bestimmungen vorsehen für
die Allgemeinverbindlicherklärung von Verein-
barungen und Beschlüssen von Berufsverbänden
und ähnlichen Wirtschaftsorganisationen.

Während die um die Freiheit von Berufs-
verbänden und ähnlichen Wirtschaftsorganisationen
besorgten Kreise sich nicht genug daran tun
konnten, im Hinblick auf diesen zitierten Art. 31 ter
die Gefahren aufzuzeigen, hat man dem Volke
weniger oder überhaupt nichts davon erzählt, es
ihm jedenfalls nicht eingehämmert, dass nicht
weniger als 7 verfassungsmässige Garantien die
Möglichkeit der Allgemeinverbindlichkeit abzu-
schranken hätten: 1. die Wahrung der Gesamt-
interessen, 2. der Referendumsvorbehalt gegenüber
der entsprechenden Bundesgesetzgebung, 3. die
Begutachtung durch unabhängige Sachverständige,
4. die Respektierung begründeter Minderheits-
interessen, 5. die Rücksichtnahme auf regionale
Verschiedenheiten, 6. der Vorbehalt der Rechts-
gleichheit und 7. die Nichtbeeinträchtigung der
Verbandsfreiheit. Also die reinste Kläranlage mit
7 Filtern, die sicher dafür gesorgt hätten, dass kein
unbrauchbares Wasser in den Strom der nationalen
Wirtschaft geflossen wäre! Ich erinnere heute daran,
weil man diese Kautelen weitgehend und wohl nicht
ganz absichtslos hat in Vergessenheit geraten lassen.

So viel ist sich meines Erachtens der Rat heute
selber schuldig, d. h. seiner Selbstachtung, durch
die eben gemachte Feststellung einer gewissen
Psychose gegenüber nachzuweisen, dass er in keinem
Momente leichtfertig das Grab der Gewerbefreiheit
zu schaufeln versucht hat; er bemühte sich um
eine Ordnung, die in Respektierung der Freiheit
und des Konkurrenzprinzips gewisse Spielregeln
aufzustellen gestattet hätte. Und mit welcher Vor-
sicht !

Was jetzt vorgesehen wird, ist die Möglichkeit
notrechtlicher Lösungen, die wieder dahinfallen
werden. In der Literatur, von Röpke bis Rappard,
um einmal hervorragende Genfer Nationalökonomen
zu nennen, nähme, soviel ich sehe, niemand die
Verantwortung auf sich, eine Politik des laisser faire
zu befürworten. Herr Prof. Röpke nimmt, um das
Instrument der neuen Wirtschaftspolitik zu ver-
anschaulichen, einen hübschen Vergleich mit der
Verkehrsregelung zu Hilfe, indem er geschrieben
hat: „Solange sie (diese neue Wirtschaftspolitik)
sich darauf beschränkt, die Bedingungen des Ver-
kehrs durch Prüfung der Fahrzeuge und Fest-
setzung der Verkehrswege, Ueberwachung der Fahr-
ordnung und Belehrung über das richtige Verhalten
im Verkehr mit der ganzen Strenge und Unbestech-
lichkeit der Staatsautorität festzulegen und zu

28
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wahren, erfüllt sie eine absolut nötige Aufgabe,
während es jedem Einzelnen nach wie vor über-
lassen bleibt, ob und wohin er fahren will."

Herr Prof. Rappard hat in seinem bekannten
Vortrag vom Februar 1942 erklärt: «En attendant
cet heureux jour (le retour de la paix), le Conseil
fédéral doit exercer son autorité dans toute la pléni-
tude des pouvoirs qui lui ont été conféré. Dans son
action il ne devra s'embarasser du principe de la
liberté du commerce et de l'industrie que dans la
mesure, où le respect de ce principe lui paraîtra
compatible avec les nécessités de l'heure actuelle.»

Wenn man das liest, muss man den Eindruck
haben, dass wir gar nicht so weit auseinander sind,
sondern weitgehend einig darin, was heute die
Stunde positiv von uns verlangt. Denn mit den
zitierten Aeusserungen kann man sicher einver-
standen sein, besonders mit der grundsätzlichen
Betrachtung von Prof. Röpke, die auch nach dem
Kriege ihre Bedeutung haben wird. Es geht wahr-
haftig nicht darum, Berufsgruppen zu schützen,
die, wie Herr Rappard sich in anderem Zusammen-
hang ausdrückt, nur noch ein Parasitendasein
fristen können auf Kosten der Allgemeinheit. Wenn
es derartige Gruppen gäbe, so ist ihnen nicht anders
zu helfen, als dass man mit dem Beistand der nicht
Betroffenen, also der gesunden Wirtschaftskräfte,
die Umstellung erleichtert. Es geht auch nicht
darum, Sünden der Verbände zu decken oder er-
möglichen zu helfen. Nur sollte man dabei nicht
nur an die relativ bescheidenen Verbände der Hand-
werker denken, sondern eher an Vereinigungen, die
sich vornehmer Titel bedienen, der Kartelle und
Konzerne, wo es ins dickere und bessere Tuch geht.

Mit oder ohne Wirtschaftsartikel, verfassungs-
rechtlich oder notrechtlich, werden wir uns davor
hüten müssen und wollen, im Menschen nur den
homo oeconomicus zu sehen. Die Rationalisierung,
das berühmte Durchkämmen ganzer Berufsstände,
muss irgendwie eine Grenze finden an der ratio,
am Verstande selber. Diese ratio schreibt vor, den
Tüchtigen dadurch zu halten, dass man ihn — ich
will gar nicht weitergehen — Vor unlauterer, nicht
ihn allein, sondern die Allgemeinheit schädigende
Konkurrenz schützt. Unter diesen Begriff fällt in
weitestem Sinne auch eine Bewilhgungspflicht für
Neueröffnung von Betrieben, soweit dies vom Nach-
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weis der Befähigung abhängig gemacht wird, wie
das vorgesehen ist. Jede Förderung des Gewerbes
wird immer als eine Forderung nach Qualität zu
verstehen sein. Ein erzliberales Métier, die Herren
Kollegen von der Presse, hat jüngst auf diesem
Boden einen Schritt getan mit der Schaffung des
Berufsregisters, das auch in der Botschaft erwähnt
ist. Glauben Sie, die Herren von der Presse würden
die Illusion nähren, sie hätten es nachher bequemer,
könnten irgendwo Bedingungen stellen ? Sicher
nicht. Was sie wollten und wofür sie die Unter-
stützung der Verleger sofort hatten, besteht darin,
einen gewissen Wall gegen unfähige Elemente aufzu-
stellen, die nicht in den Beruf hineingehören. Ich
mache darauf aufmerksam, weil es sich wirklich
um den liberalsten aller Berufe handelt.

Man hat es in den letzten Tagen in diesem Saale
als eine Ungerechtigkeit bezeichnet, wenn ein Lohn-
stop durchgesetzt würde, solange die Löhne nicht
konsequent angeglichen sind, d. h. solange der eine

Unternehmer dem sozialen Imperativ genügt bis
an die Grenze dessen, was er machen kann, der
andere aber nichts unternimmt und dafür kon-
kurrenzfähiger wird. Ich habe persönlich alle Ur-
sache, dieser Forderung beizupflichten. Es wäre
nun wirklich nicht einzusehen, warum diese Ueber-
legungen jiicht auch dem Gewerbetreibenden gegen-
über Geltung haben sollten, der sich um angemes-
sene Arbeitsbedingungen seines Personals bemüht,
um ausreichende Ferien, tüchtige Lehrlingsaus-
bildung, eigene ausreichende Bildung. Soll wirklich
einem ändern, der sich um diese Postulate nicht
schert — es gibt genug solcher Leute, das wird jeder
bestätigen, der ins Gewerbe hineinsieht — ein Vor-
sprung gegeben und soll das dann vielleicht liberal
genannt werden?

Es ist, wie Herr Nationalrat Grünenfelder gesagt
hat, heute nicht der Augenblick, Anregungen nach
der Richtung zu geben, wie der Bundesrat von
seinen durch den vorliegenden Bericht umschrie-
benen Vollmachten Gebrauch machen soll. Wenn
man aber nicht auch dem Handwerk gegenüber,
wie Röpke sagt, ,,für die Prüfung der Fahrzeuge
und der Fahrer, für die Festsetzung der Verkehrs-
wege, Ueberwachung der Fahrordnung" sorgen will,
dann dürfte man auch nie mehr sagen, dass es
einem ernst sei mit sozial gerechten Bedingungen
allen Volkskreisen gegenüber. Sondern dann sollte
man es heraussagen, dass einem nicht nur diese
kleinen Unternehmer, sondern auch, das möchte
ich hervorheben, die Gesamtheit ihrer Angestellten
und Arbeiter minder wichtig erscheint als die
gleichen Kategorien, wenn sie in der Industrie, der
Landwirtschaft oder sonstwo tätig sind.

Was ich mir zu sagen erlaubt habe, kam aus-
schliesslich aus politischen Erwägungen. Denn eine
wirtschaftliche Bindung habe ich nicht und habe
ich nie gehabt. Politisch, betone ich, in Erinnerung
an ein Wort des Aristoteles über die Bedeutung
des Mittelstandes m der Demokratie: ,,Wo aber die
einen sehr viel besitzen und die ändern nichts, da
entsteht entweder die äusserste Volksherrschaft
oder die ausgelassenste Tyrannis." Nun geht es
ja bei unserer Vorlage nicht um den Besitz, sondern
um die Existenz und die Lebensmöglichkeiten für
mittelständisches Kernvolk. Ich empfehle Ihnen
deshalb nicht nur Eintreten und Zustimmung zum
Antrag der Kommission, sondern ich möchte zu-
gleich dem Bundesrat empfehlen, von den Möglich-
keiten, die er hat und vorsieht, den Gebrauch zu
machen, der im Sinne der Stärkung einer gesunden
Wirtschaft liegt und damit gleichzeitig im Sinne
der Verstrebung des politischen Gebälkes unserer
Demokratie.

Weber-Bern: Ich vertrete diesmal nicht einen
Minderheitsantrag, sondern ich kann dem Vorschlag
der Kommission, wie er vorliegt, zustimmen und
möchte Ihnen empfehlen, das ebenfalls zu tun.
•Wenn ich das Wort ergreife, so vor allem deshalb,
weil die Motivierung, die ich dafür geben möchte,
vielleicht in einzelnen Teilen von derjenigen der
Berichterstatter abweicht. Dabei möchte ich nicht
auf grosse wirtschaftspolitische Auseinandersetzun-
gen eintreten, wie das die beiden Herren Vorredner
getan haben; es geht hier in der Hauptsache um
das taktische Vorgehen, und es hat auch keinen
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Sinn, dass wir bei jeder Gelegenheit die grossen
Schlachten um die Grundsätze der allgemeinen
Wirtschaftspolitik schlagen. Wir können das später
wieder einmal tun.

Es sind zwei Fragen, über die wir zu entscheiden
haben. Die erste lautet: Soll die Abstimmung über
die Wirtschaftsartikel verschoben werden oder
nicht ? Die zweite: Können auf dem Wege der Voll-
machten in der Kriegszeit Massnahmen zum Schütze
der von den Kriegsfolgen bedrohten Wirtschafts-
gruppen getroffen werden ?

In der ersten Frage war die Kommission einig.
Ich möchte aber ausdrücklich betonen, dass wir,
d. h. die Kreise die ich hier vertrete, für die Nicht-
durchführung der Abstimmung über die Wirt-
schaftsartikel heute deshalb sind, weil wir eine
solche Abstimmung als absolut unzeitgemäss an-
sehen. Unzeitgemäss nicht deshalb, weil wir Angst
hätten, es könnte der Entscheid negativ sein.
Das darf dabei gar keine Rolle spielen, sondern
wir sind der Auffassung, dass wir den Stimm-
berechtigten einfach nicht zumuten können, in
der Kriegszeit, wo wir nicht auf Grund der Wirt-
schaftsartikel regieren können, abzustimmen über
die "Grundsätze, die nach dem Kriege gelten sollen,
wo vielleicht ganz andere Bedürfnisse vorliegen.
Wir könnten es vor dem Volke auch nicht er-
klären, warum man gerade jetzt eine solche Ab-
stimmung durchführen soll. Ich verwahre mich
also gegenüber dem Einwand, wie er von Herrn
Dr. Walder geäussert worden ist, dass die Furcht
vor der Volksabstimmung massgebend sei für die
Verschiebung. Ich möchte das auch feststellen gegen-
über einer Propaganda, die bereits eingesetzt hat
und vielleicht in Zukunft noch fortgesetzt wird.
Ich habe da im Organ der Migros, „Brücken-
bauer" vom 27. August gelesen: „Den ersten Waf-
fengang — also im Kampf um die Frage der Wirt-
schaftsfreiheit— haben die vom Landesring glänzend
bestanden. Gegen die geschlossene Parteien- und
Verbandsphalanx ist der Sieg errungen worden. Der
ominöse Vorschlag zu Art. 32, der den Art. 31 der
Bundesverfassung über die Handels- und Gewerbe-
freiheit hätte aufhefeen sollen, ist still beerdigt.
— Der zweite Waffengang wird der zweite Sieg sein,
nämlich die Verankerung des Rechtes auf Arbeit."
Mir scheint, gerissene Propaganda ist ja gut;
aber sie kann auch so gerissen sein, dass sie lächer-
lich wirkt. Herr Walder hat ja schon heute zum
Ausdruck gebracht, dass er auf diesen billigen Sieg
im ersten Waffengang freiwillig verzichten möchte,
indem er die Verschiebung der Abstimmung, die
als grosser Sieg der Migros-Partei oder wie sie sich
nennen will, gefeiert werden könnte, bekämpft.
Diese Argumentation kann ja nicht einschlagen.
Man könnte mit ebensogutem Rechte, wie man die
Verschiebung der Abstimmung als Sieg feiert,
sagen, die Unabhängigen akzeptieren heute die
Bindung der Wirtschaft in der Kriegszeit. Herr
Walder hat soeben erklärt, er mache diesen Be-
schlüssen des Bundesrates keine Opposition. Sie
stimmen also weitgehend den einschneidenden
staatlichen Eingriffen zu und verzichten auf die
wirtschaftliche Freiheit, für die Sie kämpfen.
Wir Anhänger einer organisierten Wirtschaft könn-
ten da ebenfalls sagen: Den ersten Waffengang
haben wir bereits gewonnen. Wir könnten noch

weitergehen und beifügen: Auch den zweiten
haben wir gewonnen; denn die angeblichen An-
hänger der Wirtschaftsfreiheit haben unsere For-
derung, das „Recht auf Arbeit", das wir seit
Jahrzehnten verfochten haben, übernommen. Die
Verwirklichung dieses Rechtes auf Arbeit wird
aber eine Organisation der Wirtschaft notwendig
machen; ohne das ist es absolut undurchführbar.
Das kommt also einer völligen Kapitulation dieser
Gruppe der Anhänger der Wirtschaftsfreiheit gleich.
Wir werden ja später noch darüber zu reden haben.
Aber ich möchte den Herren Unabhängigen doch
empfehlen: Schlagen Sie nicht zu sehr um sich
mit diesen Siegesproklarnationen. Wir sollten uns,
Anhänger und Gegner einer Einschränkung der
Wirtschaftsfreiheit, vor dem Kriege beugen, der
uns die Waffen für die Auseinandersetzung aus
der Hand schlägt und sie 'auf später zu verschieben
nötigt. Ich glaube deshalb, dass eine Abstimmung
über die Grundsätze der Wirtschaftspolitik nach
dem Krieg heute sinnlos ist, und stimme deshalb
auch für die Verschiebung der Abstimmung. Das
ist das einzig Mögliche.

Nun die zweite Frage: Wie können Massnahmen
zum Schütze von durch Kriegseinflüsse bedrohten
Wirtschaftsgruppen getroffen werden ? Diese Frage
ist von einzelnen Rednern vermengt worden, na-
mentlich von Herrn Dr. Walder, aber auch vom
Bundesrat selber in seiner Botschaft, mit der Frage :
Wie können überhaupt — auch ohne Kriegs-
einflüsse — Massnahmen. zum Schütze bedrohter
Wirtschaftsgruppen getroffen werden ? Ich mache
darauf aufmerksam, dass wir in der Kommission
und hier im Rate die Motion Piller bzw. des Stände-
rates abgelehnt haben, weil sie schlankweg Mass-
nahmen zum Schütze bedrohter Wirtschaftsgruppen
verlangte, unabhängig von den Kriegseinflüssen.
Wir haben erklärt: Wir wollen nicht den Anschein
erwecken, als ob die Inkraftsetzung der Wirtschafts-
artikel ohne Abstimmung, auf verfassungswidrigem
Wege, vor sich gehen könnte. Wir haben das aus-
drücklich abgelehnt, und der Rat hat lediglich dann
an den Bundesrat die Frage gerichtet, ob der Voll-
machtenbeschluss vom 30. August 1939 zu erwei-
tern sei, um durch Kriegsfolgen bedrohten Wirt-
schaftsgruppen einen solchen Schutz gewähren zu
können. Sie erinnern sich vielleicht noch, dass
unsere Fraktion den Standpunkt eingenommen hat,
dass diese Anfrage nicht notwendig sei. Wir haben
auch gegen diesen Punkt gestimmt, weil wir keine
Erweiterung und keine irgendwelche Interpretation
des Vollmachtenbeschlusses wünschten und für
notwendig hielten. Heute können wir feststellen,
dass der Bundesrat in seinem Bericht den gleichen
Standpunkt vertritt. Er sagt, eine Erweiterung
der Vollmachten sei zu diesem Zweck nicht not-
wendig. Aber er wünschte dann in seinem Antrag
eine Ermächtigung, gestützt auf den Beschluss,
der dem Bundesrat die Vollmachten erteilt hat,
Massnahmen zur Erhaltung der Existenz von durch
Kriegseinflüsse bedrohten Wirtschaftsgruppen zu er-
lassen. In dieser Frage gingen die Meinungen der
Kommission.zuerst auseinander. Die sozialdemokra-
tischen Vertreter in der Kommission haben diesen
zweiten Punkt des bundesrätlichen Antrages ab-
gelehnt, und zwar aus dem gleichen Grunde, aus
dem wir früher die Motion Piller abgelehnt haben.
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Wir wollen jeden Anschein, als ob man über die
Vollmachten hinausgehen wollte, vermeiden. Wir
wollen auch nicht durch eine Interpretation am
Vollmachtenbeschluss etwas ändern.

Ich mache darauf aufmerksam, dass auch noch
eine andere Auslegung möglich wäre. Wenn die
Bundesversammlung ausdrücklich eine Ermächti-
gung geben muss, um solche Massnahmen zum
Schütze bedrohter Wirtschaftsgruppen zu ermög-
lichen, könnte man fragen, ob nicht auch für an-
dere Zwecke solche besondere Ermächtigungen
notwendig wären. Auch das wäre m. E. nicht
gerade zweckmässig. Der Bundesrat hat bisher
schon solche Beschlüsse gefasst zum Schütze von
durch Kriegsfolgen bedrohten Wirtschaftsgruppen.
Im Bericht ist auf Seite 7 ein kleiner Katalog
solcher Massnahmen aufgezählt. Diese Massnahmen
sind vom Rate gebilligt worden, und zwar mit
Einschluss der Unabhängigen. Ich sehe nicht ein,
weshalb man heute eine solche Auseinandersetzung
entfesseln will, wenn es sich nur darum handelt,
festzustellen, dass das, was man bisher getan hat
mit Billigung des Rates, auch in Zukunft möglich ist.
Nach meiner Auffassung ist es eine Tatsache, dass
der Bundesrat auf Grund des Beschlusses der
Bundesversammlung vom 30. August 1939 über
die Vollmachten Massnahmen zum Schütze der
von Kriegsfolgen bedrohten Wirtschaftsgruppen
erlassen kann. Darüber ist kein Beschluss not-
wendig, nicht einmal eine Feststellung. Doch um
in der Kommission eine Einigung zu erzielen,
haben die übrigen Vertreter sich bereit erklärt,
auf den Antrag b des Bundesrates zu verzichten,
im Einverständnis mit Herrn Bundesrat Stampfli.
Sie wünschten aber etwas darüber zu sagen, und
wir haben dann dem jetzigen Antrag zugestimmt,
wo wir einfach feststellen, dass der Bundesrat
eben in dringenden Fällen Massnahmen zur Er-
haltung der Existenz von durch Kriegseinflüsse
bedrohten Wirtschaftsgruppen treffen kann. Das
ist die ganze Sache, die also unter vernünftigen
Leuten kaum Anlass zu Meinungsverschiedenheiten
geben kann.

Ich möchte immerhin zwei Bemerkungen zur
Anwendung der Vollmachten auf diesem Gebiete
anbringen. Der Bundesrat hat bisher nach seiner
eigenen Erklärung von den Vollmachten nicht in
vollem Masse Gebrauch gemacht. Wir wünschen
und erwarten, dass der Bundesrat auch in Zukunft
von den Vollmachten nur Gebrauch macht, so-
weit das unbedingt notwendig ist, d. h. er soll die
Vollmachten nur dort anwenden, wo nicht ein
anderer Weg gangbar ist, der den demokratischen
Grundsätzen unserer Verfassung und unseres Lan-
des besser entspricht und auch zum Ziele führt.
Er möge sich an das Beispiel von Präsident Roose-
velt halten, der kürzlich auch erklärt hat, er habe
zwar Vollmachten, aber er möchte dem Kongress
(d. h. dem amerikanischen Parlament) Gelegenheit
geben, sich zu bestimmten Fragen auszusprechen.
Ich glaube, auch unser Bundesrat hat allen Anlass,
das zu tun, wenn immer möglich, sei es, dass wir
einen Bundesbeschluss, einen dringlichen Bundes-
beschluss oder in einzelnen Fällen vielleicht ein
dem Referendum unterstelltes Gesetz beschliessen
können, je nach den Umständen und der Sachlage.
Vor allem darf das PBrlament nicht ausgeschaltet

werden, wenn durch einen Beschluss der Räte der
Zweck erreicht werden kann.

Man kann vielleicht den Einwand erheben, es
sei eine Verzögerung zu befürchten, es sei viel
komplizierter, den Weg über die parlamentarische
Beratung zu wählen. Das ist nicht unbedingt der
Fall. Ich will nur zwei Beispiele erwähnen: Wir
haben in der Bundesversammlung im letzten Jahr
einen Beschluss über die Allgemeinverbindlicher-
klärung von Gesamtarbeitsverträgen erledigt, und
zwar in relativ kurzer Zeit. Im April 1941 wurde
eine Expertenkommission eingesetzt, im Juni
schon hat unser Rat die Vorlage behandelt, im
September der Ständerat, und am 1. Oktober
wurde der Beschluss gefasst. Die Vorlage war also
ungefähr in. einem halben Jahr fertig. Sie wäre
sogar in einer Session erledigt gewesen, wenn der
Ständerat das gewollt hätte.

Ein anderes Beispiel, wie ein Vollmachten-
beschluss unter Umständen auch lange Zeit be-
nötigt, bis er zustande kommt, ist die Revision der
Arbeitslosenversicherung: Im Frühjahr oder Vor-
sommer 1941, also ungefähr zur gleichen Zeit, als
die Frage der Allgemeinverbindlicherklärung von
Arbeitsverträgen in Angriff genommen wurdes ist
eine Expertenkommission für die Revision der
Arbeitslosenversicherung bestellt worden. Aber
erst dieses Jahr, am 14. Juli 1942, also mehr als
ein Jahr später, hat der Bundesrat den Voll-
machtenbeschluss fassen können. Ich gebe zu,
es war eine kompliziertere Materie, man musste
mit den Interessenten Fühlung nehmen, wir wünsch-
ten das sogar ausdrücklich. Aber es zeigt sich,
dass auf dem Wege der parlamentarischen Beratung
eine Vorlage in der gleichen Zeit, vielleicht sogar
noch in kürzerer Zeit, behandelt werden kann,
wie wenn der Bundesrat selbst nach Fühlungnahme
mit den Interessentenkreisen beschliesst.

Eine zweite Bemerkung zum Inhalt der even-
tuellen Beschlüsse zum Schütze bedrohter Wirt-
schaftsgruppen. Im Bericht des Bundesrates sind
eine Anzahl Postulate des Gewerbeverbandes auf-
geführt. Ich möchte zu diesen Postulaten hier
nicht Stellung nehmen. Ich will lediglich sagen,
dass mir eine Reihe dieser Postulate diskutierbar
erscheinen, dass ich aber gegenüber ändern die
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grössten Reserven anmelden musste. Vor allem
muss man bei Behandlung dieser Postulate prüfen,
ob sie wirklich unter unsere Feststellung fallen,
d. h. ob es Massnahmen sind zum Schütze von
durch Kriegsfolgen bedrohten Wirtschaftsgruppen.

Wir haben von diesem Bericht lediglich Kennt-
nis zu nehmen. Das bedeutet keine Billigung des
Berichtes und vor allem auch keine Billigung die-
ser gewerbepolitischen Postulate. Ich halte daher
den Antrag Rappard, dass man noch die ausdrück-
lichen Vorbehalte zu diesem Berichte beifügen
sollte, nicht für notwendig.

Ferner möchte ich noch darauf aufmerksam
machen, dass zu den Wirtschaftsgruppen, die von
den Kriegsfolgen in ihrer Existenz bedroht werden,
auch die Arbeiterschaft, d. h. die Arbeiter- und
Angestelltenkreise, gehören können. Ich glaube,
das ist anerkannt. Der Beschluss über die Arbeits-
losenversicherung beweist das. Aber im Berichte
wird lediglich-von gewerbepolitischen Massnahmen
gesprochen. Deshalb möchte ich das anführen.
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Wenn man sich mit Fragen der künftigen Ge-
werbepolitik näher befasst, haben auch die Arbeiter
Postulate anzumelden. Ich weise hin auf die Re-
gelung der Arbeitszeit in den Gewerbebetrieben,
die nicht dem Fabrikgesetz unterstellt sind, auf
die Feriengesetzgebung, die Sozialversicherung, wo
die Gesetzgebung ungenügend is't. Es war seiner-
zeit geplant, die Gewerbegesetzgebung in drei
Teilen zu verwirklichen: Ein erster Teil betraf die
berufliche Ausbildung, eine zweiter den Schutz
gegen den unlautern Wettbewerb, und ein dritter
Teil sollte den Arbeiterschutz betreffen. Das war
vor ungefähr 30 Jahren. Das erste Postulat, die
berufliche Bildung, ist verwirklicht worden, das
zweite noch nicht, es ist jedoch in Angriff genommen.
Wir haben immer erklärt: Parallel mit dieser Ge-
setzgebung über den Schutz vor unlauterem Wett-
bewerb muss auch das Postulat der Arbeiterschaft
auf Regelung der Arbeitszeit im Gewerbe gehen.
Die Arbeiterschaft will diese Zurücksetzung ihrer
gewerbepolitischen Forderungen, die sie bisher in
Kauf nehmen musste, nicht mehr länger dulden.
Wir fordern nicht, dass diese Postulate durch Voll-
machtenbeschlüsse verwirklicht werden, wir sind
bereit, das auf dem Wege der Gesetzgebung durch-
zuführen. Aber wir müssen verlangen, dass über die
Arbeitszeitregelung in den Gewerben, die gesetzliche
Festlegung von Ferien, die Altersversicherung usw.
beförderlich Gesetzesvorlagen ausgearbeitet werden,
damit wir nach Kriegsende bereits etwas vorbereitet
haben und die Postulate verwirklichen können.

Zum Antrag der Kommission, der Ihnen vor-
liegt, möchte ich Zustimmung beantragen mit den
Vorbehalten, die ich hier dargelegt habe.

Schinner: Bei den in Aussicht stehenden und
zum Teil bereits durchgeführten Schutzmassnahmen
für notleidende Wirtschaftsgruppen steht die Be-
willigungspflicht im Vordergrund der öffentlichen
Diskussion. Gestatten Sie mir deshalb auf Grund
praktischer Erfahrungen einige Bemerkungen zu
diesem Problem:

Vor dem Kriege 1914/18 und auch vor dem
gegenwärtigen Kriege reichten einzelne übersetzte
Wirtschaftsgruppen Begehren nach Einführung
einer Bewilligungspflicht ein. Dabei sei heute zu-
gegeben, dass in Einzelfällen wohl auch die Angst
vor unliebsamer, sehr oft überbordender Konkur-
renz die Ursache dieser Begehren war. Bei der
weitaus grösseren Zahl der Berufsgruppen war es
aber ganz sicher die Sorge um die Existenzerhaltung,
die die Verbände veranlasste, Mittel und Wege zu
suchen, um das Eindringen unseriöser und speku-
lativer Elemente zu verhindern.

Die Konkurrenzverhältnisse in Handel und
Gewerbe sind mit den Verhältnissen in Industrie
und Landwirtschaft nicht vergleichbar. Um bei-
spielsweise einen landwirtschaftlichen Betrieb zu
gründen, muss eine minimale Bewirtschaftungs-
fläche vorhanden sein, d. h. ein Land kann nicht
in unbeschränkt viele landwirtschaftliche Güter
aufgeteilt werden. Bei der Gründung einer Indu-
striefirma wird die nicht immer leichte Beschaffung
der nötigen Kapitalmengen, der Arbeitskräfte, viel-
leicht auch das Fehlen eines geeigneten Fabrik-
areals, einen Ausgleich schaffen. Anders ist die
Situation im Handwerk, wo mit wenig Betriebs-

kapital und auf kleinem Raum, ohne fremde
Arbeitskräfte ein neuer Betrieb gegründet werden
kann, ohne dass auf seine Lebensfähigkeit Rücksicht
genommen werden muss. Das Beispiel vom Maler-
betrieb, der mit drei leeren Konservenbüchsen und
zwei Pinseln in einer leerstehenden Garage oder
einem Keller eröffnet wird, ist nur allzu bekannt.
Ich erinnere auch an die vielen Etagengeschäfte,
die in irgend einer Wohnung eröffnet werden, an
die Schneidergeschäfte, für die oft überhaupt keine
Werkstatt gemietet wird, wo der Wohnraum als
Betriebsstätte benutzt wird. Ich erinnere Sie an
die unzähligen Ladengeschäfte und Lädelein, die
keine Existenzberechtigung haben und ohne Rück-
sicht auf den zur Verfügung stehenden Lebensraum
eröffnet wurden.

Diese überbordende und unrationelle Betriebs-
gründung kann wohl zum Teil durch Aufklärung
von Betriebsberatungsstellen der Wirtschaftsver-
bände, also durch Selbsthilfemassnahmen, einiger-
massen gemildert werden. Für Zeiten der Krise und
der Materialknappheit reicht diese Selbsthilfe aber
nicht aus; hier muss die staatliche Lenkung im
Interesse der Geldgeber, ich denke an die Banken,
Lieferanten, Vermieter, aber vor allem im Interesse
der Arbeiter, des beruflichen Nachwuchses, der
Lehrlinge und nicht zuletzt der jungen Betriebs-
inhaber selbst, einsetzen. Es hat keinen Sinn, dass
ein junger Mann seine bescheidenen Ersparnisse
und die sauer verdienten Sparbatzen seiner Frau
und seiner Kinder in ein aussichtsloses Unternehmen
steckt, und dadurch nicht nur sich selbst, sondern
auch seine Angehörigen,-seine Berufskollegen und
seinen ganzen Stand schädigt.

In vielen Kreisen unserer Bevölkerung versteht
man den Zweck der Bewilligungspflicht nicht. Man
setzt sie einem Verbot der Eröffnung neuer Ge-
schäfte gleich. Es ist mit aller Deutlichkeit festzu-
stellen, dass ein solches Verbot oder auch nur die
Einführung eines numerus clausus vom Bundesrate
nicht geplant und von den Verbänden auch nicht
gefordert wird. Einige Ausnahmen — ich denke
an die Bedürfnisklausel im Gastgewerbe, vielleicht
auch in den Grenzgebieten — bleiben vorbehalten,
wobei aber unter allen Umständen den zu eröffnen-
den Betrieben, wenn die Bedürfnisklausel eingeführt
werden soll, gewisse Auflagen zu machen sind. Ich
möchte verhüten, dass beispielsweise im Detail-
handel die gleiche wirtschaftliche Tragödie einsetzt
wie im Gastgewerbe, wo infolge der Bedürfnis-
klausel die Liegenschaftspreise so hoch gestiegen
sind, dass in gewissen Gegenden für das Gastgewerbe
keine Rendite mehr herausgewirtschaftet werden
kann.

Was wir für wünschenswert und volkswirt-
schaftlich tragbar halten, ist die Einführung eines
Fähigkeitsausweises; das heisst, nur derjenige
Berufsmann soll einen Betrieb eröffnen oder über-
nehmen dürfen, der eine Meisterprüfung im Hand-
werk oder eine höhere Fachprüfung im Detail-
handel bestanden hat. Gerade die Verhältnisse im
Kleinhandel aber auch in vielen übersetzten Hand-
werksberufen, mahnen nachgerade zum Aufsehen.
Wir haben besonders in ländlichen Kantonen eine
grosse Anzahl von .„sogenannten Kaufleuten" und
„sogenannten Handwerksmeistern", die von der
kaufmännischen Führung eines Geschäftes wenig
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oder überhaupt keine Ahnung haben. Der Fähig-
keitsausweis ist gesetzlich bereits verankert im
Bundesgesetz über die berufliche Ausbildung. Die

^Meisterprüfungen werden durch die Berufsverbände
unter Aufsicht des Eidg. Volkswirtschaftsdeparte-
mentes durchgeführt. Der Sprechende hat selbst
Gelegenheit, als Prüfungsexperte für kaufmännische
Fächer bei verschiedenen Berufsverbänden zu
amten, -und ich kann Ihnen versichern, dass diese
Prüfungen seriös und objektiv durchgeführt werden.
Es sind gerade die Meisterprüfungen, die der jungen
Generation den Weg weisen sollen, wie man sich
selbständig machen kann. Der junge Berufsmann
soll vor unseriöser Konkurrenz geschützt sein, und
es ist überaus erfreulich, dass in vielen Berufen
nicht etwa, wie man annehmen könnte, nur Meister-
söhne und junge Geschäftsinhaber sich zur Meister-
prüfung melden, sondern in grosser Zahl auch fort-
schrittliche Arbeiter. So waren z. B. bei den letzten
Sattlermeisterprüfungen mehr als die Hälfte der
Kandidaten Arbeiter und Gesellen. Der tüchtige
Handwerker fürchtet den Konkurrenzkampf nicht.
Was aber störend und lähmend wirkt, ist das Ein-
dringen berufsfremder, unseriöser, spekulativer
Elemente in den Berufsstand.

Wenn wir heute von der Förderung der Export-
möglichkeiten in Handwerk und Gewerbe sprechen,
fördern wir ganz sicher mit unseriösen und untüch-
tigen Elementen die internationale Konkurrenz-
fähigkeit nicht. Deshalb bin ich, im Gegensatz zu
den Ausführungen des Herrn Nationalrat Walder
der Meinung, dass der Fähigkeitsausweis nicht nur
im Detailhandel, sondern besonders auch im Hand-
werk eingeführt werden muss. Es ist sicher volks-
wirtschaftlich ungesund, wenn, wie es im Kanton
Aargau vorgekommen ist, ein Briefträger, dem die
minimalsten Vorkenntnisse fehlen, ein Baugeschäft
eröffnet und dann die Preise derart unterbietet, dass
er nach kurzer Zeit in finanzielle Schwierigkeiten
kommt. Unsinnig ist es auch, wenn ein Gärtner-
geselle oder ein ehemaliger Reitknecht ein Bau-
geschäft eröffnet, der eine, weil er es aus einer
Konkursmasse billig erstehen konnte, und der
andere', weil er eben die Tochter eines Maurer-
meisters geheiratet hatte. Ungesund ist es auch,
wenn wir allein im Kanton Aargau noch mehr als
100 Schwarzarbeiter in der Velobranche haben.
Bedenklich ist es, wenn ein junger Meister sein
Geschäft wegen Militärdienstes schliessen muss
und ein anderer kommt dann und eröffnet am glei-
chen Ort ein Konkurrenzunternehmen, obwohl für
beide Unternehmen gleichzeitig im Dorf kein Platz
ist. Einen Beweis für die Tatsache, dass bei Grün-
dung von selbständigen Gewerbebetrieben meistens
keine Bücksicht auf die Beschäftigungsmöglichkei-
ten geübt wird, können wir ,auch bei Eintritt von
Arbeitslosigkeit feststellen. Wie mancher Arbeiter,
der wegen mangelnder Tüchtigkeit von seinem
Meister entlassen werden musste, sah den einzigen
Ausweg für seine Existenzerhaltung in der Grün-
dung eines eigenen Geschäftes, das ihn vollends
dem wirtschaftlichen Buin entgegenführte. Es wirkt
auch stossend, wenn in der heutigen Zeit der
Rationierung der Baumaterialien und der Waren-
knappheit von Nichtfachleuten Geschäfte gegründet
werden und dadurch, die Materialzuteilung der
bereits bestehenden Betriebe noch mehr gefährdet

wird. Wir sind daher dem Eidg. Volkswirtschafts-
departement sehr dankbar, dass es in dieser Richtung
unseren Ueberlegungen gefolgt ist und für das Bau-
gewerbe kürzlich die Bewilligungspflicht eingeführt
hat. Bedauerlich ist nur, dass diese Bewilligungspficht
erst im dritten und vierten Kriegsjahr verwirklicht
wurde, statt schon im Herbst 1939. Wir haben fest-
gestellt, dass die Bewilligungspflicht mit einem
Eröffnungsverbot nicht identifiziert werden darf.
Durch rechtzeitige Ausübung einer Kontrolle über
die Betriebseröffnungen hätten wir wertvolle Unter-
lagen über die Entwicklung unserer Betriebszahlen
seit Kriegsausbruch gewonnen. Heute sind die
Kriegswirtschaftsämter des Bundes und der Kan-
tone und die Wirtschaftsverbände fast ausschliess-
lich auf die Ergebnisse der Betriebszählung von
1939 angewiesen. Diese Betriebszählung basiert
aber noch auf Friedensverhältnissen, und wir wis-
sen heute meistens nicht, wieviel neue Geschäfte
einer bestimmten Branche seit Kriegsausbruch er-
öffnet worden sind.

Die heutige Form der Bewilligungspflicht ist
eine Notmassnahme. Als Dauerlösung ist sie nur
in Verbindung mit dem F'ähigkeitsausweis tragbar,
der den Konkurrenzkampf nicht ausschaltet, ihn
aber zu einem anständigen Wettbewerb zwischen
tüchtigen Fachleuten umbildet. Die Gesamtwirt-
schaft besteht aus Wirtschaftsgruppen. Sie kann
nur gesund bleiben, wenn auch die einzelnen Wirl-
schaftsgruppen stark sind.Wenn beispielsweise die
Landwirtschaft in ihrem Bestand gefährdet wird,
oder wenn unsere Exportindustrie nur noch zu
einem geringen Prozentsatz Beschäftigung hätte,
käme unsere ganze Volkswirtschaft ins Wanken.
Das wäre aber auch der Fall, wenn der gewerbliche
Mittelstand mit seinen etwa 250 000 Betrieben
und mehr als 650 000 beschäftigten Personen in
seiner Existenz gefährdet würde. Wenn wir uns
daher für die Erhaltung des gewerblichen Mittel-
standes einsetzen, so tun wir das im Interesse unse-
res Landes und unserer ganzen Volkswirtschaft,
und nicht als vielgeschmähte Interessenpolitiker.

Die Bewilligungspflicht, grosszügig und ohne
zünftlerische Hintergedanken angewendet, ist ein
wirksames Mittel zum Schütze unserer kriegsge-
fährdeten Wirtschaft.

Was die Verschiebung der Abstimmung über
die Wirtschaftsartikel anbetrifft, so verweise ich,
um Wiederholungen zu vermeiden, auf die inter-
essanten Ausführungen meines Herrn Vorredners
Dr. Weber sowie auf die Ausführungen der beiden
Kommissionsreferenten und empfehle Ihnen, auch
im Namen der einstimmigen radikal-demokratischen
Fraktion auf die Vorlage einzutreten und dem An-
trag der Kommission Ihre Zustimmung zu geben.

Herzog: Es scheint notwendig zu sein, bei
diesem Anlass wieder auf die Diskussion, die wir
in der Frühjahrssession über die gleiche Frage im
Rate führten, zurückzugreifen, um sich ein Bild
über die Entwicklung der Angelegenheit machen
zu können. Unsere Fraktion hat anlässlich der Dis-
kussion im Frühjahr den Antrag gestellt, es sei der
zweite Teil des damaligen Kommissionsantrages
abzulehnen, der lautete, es sei der Bundesrat ein-
zuladen, den eidgenössischen Räten Bericht und
Antrag darüber einzubringen, ob Art. 3 des Bundes-
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beschlusses vom 30. September 1939 über den Schutz
des Landes und die Aufrechterbaltung der Neutrali-
tät zu erweitern sei, um durch Kriegsfolgen bedroh-
ten Wirtschaftszweigen den erforderlichen Schutz
bald gewähren zu können. Wir stellten uns damals
auf den Standpunkt, dass keine Erweiterung der
Vollmachten notwendig sei und auch keine exten-
sive Interpretation von Art. 3 des Vollmachten-
beschlusses. Wir verweisen besonders darauf, dass
für Fälle, bei denen die Vollmachten zur Ergreifung
von Massnahmen nicht ausreichten, der ordentliche
Verfassungs- und Gesetzgebungsweg offen bleibe.
An diesem im Frühjahr eingenommenen Standpunkt
müssen wir auch heute noch grundsätzlich festhal-
ten. Es ist in der Zwischenzeit nichts geschehen,
was uns veranlassen könnte, von ihm abzugehen.
Wenn wir dem vorliegenden Antrag der Kommission
keine Opposition machen, so aus der Erwägung
heraus, dass in dringenden Fällen Massnahmen zur
Erhaltung der Existenz von durch Kriegseinflüsse
bedrohten Wirtschaftsgruppen notwendig sein kön-
nen und werden. Wir legen die Betonung darauf,
dass Kriegseinflüsse zur Ergreifung von Massnah-
men massgebend sein müssen. Alle die vielen
gewerbepolitischen Postulate, die vor dem Kriege
schon bestanden und uns hier in diesem Ratssaale
beschäftigten, können und sollten nicht durch Voll-
machtenbeschlüsse verwirklicht werden. Dabei sind
wir uns wohl bewusst, dass Hilfe an durch Kriegs-
einflüsse bedrohte Wirtschaftsgruppen notwendig
wird. Diese Hilfe wird dringender, je länger der
Krieg dauert.

Es scheint nun aber, dass unter den Begriff
„durch Kriegseinflüsse bedrohte Wirtschaftsgrup-
pen" vieles eingereiht werden soll, das der
ordentlichen verfassungsrechtlichen oder gesetz-
lichen Regelung vorbehalten werden muss. Auf
Seite 9 des Berichtes wird z. B. zum Postulat des
Gewerbeverbandes erklärt :

„Im Sinne dieser Ueberlegungen halten wir
dafür, dass über die Bestimmungen des Bundesrats-
beschlusses vom 1. April 1941 über die kriegswirt-
schaftliche Bewilligungspflicht hinaus die Eröff-
nung neuer Betriebe nicht nur aus kriegswirtschaft-
lichen, sondern auch aus gewerbepolitischen Grün-
den der Bewilligungspflicht unterstellt werden
sollte."

Ich will nicht verhehlen, dass wegen dieser Rede-
.wendung im Bericht des Bundesrates in einzelnen
Kreisen Befürchtungen aufgestiegen sind. Der
Bundesrat will die Bewilligungspflicht für alle ge-
werblichen Berufe auch aus gewerbepolitischen
Gründen zur Anwendung bringen. Besonders auf
einen Zweig in unserer Wirtschaft will ich bei dieser
Gelegenheit hinweisen. Es scheint "mir notwendig
zu sein, dass man etwas länger dabei verweilt. Ich
erinnere auch bei dieser Gelegenheit wieder an die
Diskussion anlässlich der Beratung der Wirtschafts-
artikel und an die Diskussion, die wir hier im Rats-
saal geführt haben bezüglich des Artikels 32quater
der Bundesverfassung. Die alte Fassung des Art.
32quater, die jetzt noch Gültigkeit hat, weil ja
die Wirtschaftsartikel nicht in Kraft treten konnten,
lautet :

„Die Kantone können auf dem Wege der Gesetz-
gebung die Ausübung des Wirtschaftsgewerbes und
des Kleinhandels mit geistigen Getränken den durch

das öffentliche Wohl geforderten Beschränkungen
unterwerfen. Als Kleinhandel mit nicht gebrannten
geistigen Getränken gilt der Handel mit Mengen
von weniger als 2 Litern."

In den Wirtschaftsartikeln hätte der Art. 32
eine ganz andere Fassung erhalten, eine Fassung,
die nach langer Diskussion im Ratssaal beschlossen
wurde. Es wäre nach dieser neuen Fassung des
Art. Slquater der Wirtschaftsartikel, die wir ja
jetzt nicht zur Abstimmung bringen sollen, in Er-
setzung des Art. 32quater gesagt worden:

„Die Kantone sind befugt, auf dem Wege der
Gesetzgebung die Führung von Betrieben des Wirt-
schafts- und des Lichtspieltheatergewerbes von der
persönlichen Befähigung und die Zahl der Betriebe
vom Bedürfnis abhängig zu machen, sofern diese
Gewerbe durch übermässige Konkurrenz in ihrer
Existenz bedroht sind. In den Vorschriften über das
Wirtschaftsgewerbe ist der Bedeutung der ver-
schiedenen Arten von Wirtschaften für das Gemein-
wohl angemessen Rechnung zu tragen."

Ich frage, soll nun die neue Interpretation des
Art. 3 der Vollmachten dazu dienen, den neuen
Artikel Slquater, der einen gewissen Schutz vor
nur gewerbepolitischen Rücksichten und Uebergrif-
fen bot, als nicht mehr existent bezeichnen zu
können ? Ich verweise nur auf dieses eine Beispiel,
um die Gefahren ganz allgemein aufzuzeigen. Ich
verweise darauf, weil man in jenen Kreisen, die
seinerzeit hei der Beratung des neuen Artikels, der
in den Wirtschaftsartikeln dann seine Verankerung
fand, für den neuen Artikel dann schlussendlich
eingetreten ist, nun aber die Befürchtung hegt, man
wolle über die neue Interpretation des Art. 3 des
Vollmachtenbeschlusses eigentlich wieder zurück-
gehen auf das, was während der Verhandlungen
über die Wirtschaftsartikel verlangt worden ist,
man wolle nämlich auch die alkoholfreien Restau-
rants ganz allgemein dem Art. 32quater der alten
Fassung unterstellen. Ich wollte das bei dieser
Gelegenheit anführen. Ich will in diesem Zusammen-
hang auf die Gefahren einer allzu extensiven Aus-
legung des Art. 3 des Vollmachtenbeschlusses hin-
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gewiesen haben.
Gewiss, das Gewerbe befindet sich teilweise in

Not. Aber kann man in der heutigen Wirtschaft
so weit gehen, wie nach einem Bericht in der
„Neuen Zürcher Zeitung" vom 23. September 1942
der Sprecher des Gewerbeverbandes an einer Presse-
konferenz gesagt haben soll: „Die untragbaren
Verhältnisse, die durch diese'Praxis und die unein-
geschränkten Möglichkeiten von Neugründungen
im Gebiete der der kriegswirtschaftlichen Bewilli-
gungspflicht nicht unterstellten Wirtschaftszweige
hervorgerufen wurden, haben den Gewerbeverband
bewogen, die Ausdehnung der Bewilligungspflicht
auf die gesamte Wirtschaft zu verlangen", wobei
er vorschlug, die behördliche Bewilligung solle nur
an Bewerber erteilt werden, welche die eidgenös-
sische Meister- oder die Diplomprüfung der betref-
fenden Branche bestanden haben, die sich ferner
über die nötigen finanziellen Unterlagen in Form
von Eigenvermögen oder Kredit ausweisen können
und ausserdem einen guten Leumund besitzen. Ich
will mich nicht darüber auslassen, ob der Besitz
der Meister- oder Diplomprüfung unbedingte Vor-
aussetzung sein müsse zur makellosen und erfolg-
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reichen Führung eines Unternehmens. Es sind wohl
auch ein gewisses Organisationstalent und ein
gesunder Menschenverstand dazu nötig. Aber als
Voraussetzung finanzielle Unterlagen in Form von
Eigenvermögen anzuführen scheint mir zu weit zu
gehen. Dann reden Sie lieher nicht mehr von
Gewerbefreiheit und Individualwirtschaft, sondern
dann seien Sie mit uns einverstanden, dass wir den
Weg über die genossenschaftliche Wirtschaft, über
die Gemeinwirtschaft suchen. Unsere Partei, auch
die Gewerkschaften, haben wiederholt Vorschläge
unterbreitet, die auch dem Gewerbe einen Ausweg
aus dem Niedergang zeigen, leider immer umsonst,
denn Sie sind noch zu starr gebunden an den
Traum der freien Wirtschaft, die ja längst nicht
mehr vorhanden ist.

Herr Nationalrat Walder hat heute morgen in
seinen Ausführungen erklärt, er verlange die Frei-
heit für Produktion und Handwerk, und Art. 31
der Bundesverfassung dürfe unter keinen Umstän-
den ohne Zustimmung des Volkes geändert werden.
Mein Kollege Weber hat bereits darauf hingewiesen,
dass vor und während des Krieges Art. 31 der
Bundesverfassung unserer mit Zustimmung und
der Zustimmung der Fraktion des Herrn Dr. Walder
durch verschiedene Bestimmungen ergänzt worden
ist, die mit der Freiheit des Gewerbes und der
Produktion nichts mehr zu tun haben. Das musste
so kommen, und ich bin überzeugt, dass Art. 31
der Bundesverfassung auch nach dem Krieg auf
die Dauer nicht mehr haltbar sein wird. Unsere
Partei und die Gewerkschaften haben wiederholt
auf die Entwicklung hingewiesen und auch Wege
gezeigt, die aus dem Chaos führen sollten.

Im jetzt vorliegenden Antrag der Kommission
sehe ich keinen tauglichen Ausweg aus der Krise,
in der sich das Gewerbe in all seinen Verästelungen
befindet. Im Antrag der Kommission, dem wir
keine Opposition machen, werden viele Gewerbe-
treibenden einen Ausweg aus ihrer Not sehen. Wir
sehen keinen dauernden Ausweg. Persönlich hätte
ich lieber einen klaren Entscheid gesehen. Das ist
heute, ich gebe das zu, nicht möglich. Darum sind
wir mit der Verschiebung der Volksabstimmung
über die Wirtschaftsartikel einverstanden. Ich
brauche nicht neuerdings zu erklären, dass ich von
Anfang an, wenn auch mit einigen Einschränkungen,
für die Wirtschaftsartikel eingestanden bin und
bedaure'daher, dass sie nicht zu einem Abschluss,
gekrönt durch den zustimmenden Entscheid des
Volkes, gelangen konnten. Wir sind überzeugt, dass
die Wirtschaft neu geordnet werden muss. Wir
wünschen diese Neuordnung aber nicht über Voll-
machtenbeschlüsse, sondern über den Weg der
ordentlichen Gesetzgebung zu erreichen.

Das sind einige Einwendungen, die ich und einige
meiner Freunde zum vorliegenden Antrag der Kom-
mission darlegen wollten. Wir wollten sie Ihnen in
der Meinung auseinandersetzen, dass der Bundes-
rat bei Handhabung des Art. 3 des Vpllmachten-
beschlusses diese Einwendungen berücksichtigen
und darauf bedacht sein solle, dass nichts geschieht,
was die Neuordnung der Wirtschaftsartikel in un-
serer Bundesverfassung auf Jahre hinaus festlegt.

M. Rappard: Vous reconnaîtrez qu'il n'est pas
très facile ni très agréable de prendre la parole

dans des conditions pareilles. Je comprends fort
bien l'impatience de l'Assemblée d'en finir avec
cette discussion: ni la perspective d'une séance de
nuit, ni la perspective d'une séance qui se prolonge-
rait pendant toute la journée de demain ne sont
faites pour nous séduire.

Mais, d'autre part, la clarté est la condition
même de la sincérité politique et du bon fonctionne-
ment des institutions populaires. Or, je ne crois
pas me tromper en disant que la clarté ne règne
pas dans la matière qui nous occupe. Cette matière
est extrêmement complexe. L'attitude à son égard
des différents députés et groupes varie. Il y a désac-
cord entre les groupes, et il y a souvent accord
entre des hommes dont les philosophies économi-
ques sont, par ailleurs, extrêmement différentes. Le
résultat pour l'opinion publique est celui d'une
fatale confusion. C'est pour réagir de mon mieux
contre cette confusion, tout en m'efforçant à la
plus grande concision, que j'ai demandé la parole.
Je dois motiver aussi le léger amendement que je
me suis permis de faire distribuer.

C'est par 108 voix contre 6 que le 20 septembre
1939, au lendemain du début de la guerre, le Conseil
national a décidé d'adopter les articles économiques.
C'est par une majorité presque semblable, de 105
voix contre 8, que 30 mois plus tard, le 19 mars
1942, le même Conseil national suggéra au Conseil
fédéral l'ajournement du vote populaire sur ces
articles économiques.

Le point de départ de toute notre délibération
est donc déjà assez curieux.

Le gouvernement, aujourd'hui, donne suite à
l'invitation que nous lui avons adressée au mois
de mars dernier. S'il ne faisait que cela, il n'y aurait
pas de débat ; nous serions, sauf quelques excep-
tions, tous d'accord. Mais il y a deux autres décisions
qu'on nous demande de prendre, il y a deux choses
de plus dans la proposition du Conseil fédéral.
Tout d'abord, à l'origine, il demandait l'appro-
bation de son rapport et ensuite l'autorisation de
prendre, dans des cas pressants, des mesures pour
sauvegarder l'existence de groupes économiques
qui sont menacés par les conséquences de la guerre.

Je vais examiner tour à tour ces deux sugges-
tions, à commencer par la dernière avec laquelle
je m'empresse de dire que je suis d'accord.

Quelle était l'intention du législateur quand,
en 1939, il élabora les articles économiques ?
C'était incontestablement de se libérer du principe"
constitutionnel de la liberté du commerce et de
l'industrie pour prendre certaines mesures de pro-
tection d'intérêts régionaux ou professionnels.
Quelle était son intention lorsqu'il proposa, en
1942, de renoncer à soumettre son œuvre à l'appro-
bation populaire ? Je ne désobligerai personne
en disant que c'était surtout le désir de s'éviter un
désavœu du peuple suisse.

Qu'en est-il donc aujourd'hui de ces fameux
articles économiques ? Les uns disent qu'ils sont
morts, les autres qu'ils dorment, les troisièmes
disent qu'ils se sont évanouis et les quatrièmes
qu'il s'agira de les ressusciter. A mon sens, aucune
de ces vues ne correspond à la réalité. Pour être
mort, il faut avoir été; pour dormir, il faut être.
Or, ils ne sont pas. Ils n'ont pas, à l'heure actuelle,
d'existence juridique. Si l'on voulait chercher à
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définir leur situation et si on voulait emprunter
un exemple, une image, à la biologie, je crois que
c'est dans le domaine de la chirurgie gynécologique
qu'il faudrait le chercher. Nous sommes dans la
position de parents qui ont décidé de ne pas per-
mettre le naissance d'un enfant qu'ils ont procréé.
Ces articles sont comme .s'ils n'avaient jamais été
et c'est cela que je voulais tout d'abord mettre en
lumière. J'ai bien le sentiment en effet que les
rédacteurs du message qui nous est communiqué
l'ont quelque peu perdu de vue.

Est-ce que le Conseil fédéral est, de ce fait,
privé de tout moyen légal de secourir les victimes
de la guerre par des mesures qui seraient contraires
à la liberté du commerce et de l'industrie ? o

Non, évidemment pas. C'est expressément que
le Conseil fédéral a été chargé par les uns, que les
autres ont reconnu son droit, de recourir à des
moyens contraires, incompatibles avec la liberté
du commerce et de l'industrie pour protéger les
victimes de la guerre.

Mais — et j'en arrive au message — le Conseil
fédéral nous proposait d'approuver ce message. Je
dois vous avouer qu'en le lisant pour la première
fois — je l'ai souvent relu depuis — j'ai été d'étonne-
ment en étonnement. Dès son titre, je me suis rendu
compte qu'il y avait un malentendu. Le Conseil
fédéral a été autorisé à enfreindre le principe de la
liberté du commerce et de l'industrie en faveur des
victimes de la guerre. Lisez le texte de la dernière
page du message: «... prendre, dans des cas pres-
sants, des mesures pour sauvegarder l'existence de
groupements économiques qui sont menacés par les
conséquences de la guerre». Comparez ce texte au
titre du message où l'on parle «des branches écono-
miques menacées dans leur existence». Or, la guerre
n'est pas seule à menacer les branches économiques.
Il y a dans tout le message comme une certaine
ambiguïté à ce sujet. D'une part, on invoque la
guerre comme considération justifiant une déro-
gation au principe de la liberté du commerce et de
l'industrie; et, d'autre part, on dit qu'il y a
d'autres considérations qui justifient de telles
.dérogations. Or celles-ci sont contraires à la
Constitution.

C'est pour faire la clarté sur ce point que je
voudrais m'associer sans réserve aux considérations
développées sur ce point précis par MM. Weber et
Herzog. Eux aussi ont insisté sur le fait qu'ils
étaient tout disposés à reconnaître au Conseil
fédéral le droit •— en lui en faisant même un devoir
— de protéger les victimes de la guerre, mais il
leur paraissait inadmissible de profiter de cette
occasion pour violer un principe qui reste -debout,
qui demeure intangible, celui de la liberté du
commerce et de l'industrie.

Vous me direz: Mais pourquoi cette restriction?
Quel mal y aurait-il à d'autres dérogations ? Quelle
sanction y a-t-il ? Pourquoi le Conseil fédéral
devrait-il apporter un soin jaloux à ne pas dépasser
les limites de ce qui lui est prescrit par le texte
même qu'il nous propose ?

J'y vois trois ordres de raisons. Tout d'abord
des raisons d'ordre économique. Je n'y insiste pas
longuement. Le Conseil fédéral ne veut pas que
nous discutions le fond de son message. L'honorable
M. Stampfli nous a expressément dit à la commis-
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sion que cela lui paraissait inopportun. Le message
contient l'exposé d'une intention législative, mais,
nous dit-on, il n'était pas à l'ordre du jour. C'est
à ce propos que je me sépare de certains collègues.
Un parlement ne peut pas observer la neutralité
à l'égard d'un programme d'action législative qui
lui est soumis par son gouvernement. Un Etat
peut être neutre ou belligérant. Un citoyen peut
voter pour ou contre une mesure, ou il peut s'abs-
tenir; un parlement, lui, ne peut pas dire: vous
me proposez un ensemble de mesures, je prends
connaissance de vos intentions, mais je vous prive
de l'avantage de connaître mon sentiment. Une
telle attitude paraîtrait indigne d'un parlement.
Celui-ci abdique lorsque, saisi d'un programme
d'action législative, il se borne à en prendre connais-
sance et s'interdit tout commentaire à son sujet.

Je n'entre pas dans le fond du débat, mais je
voudrais simplement rappeler a tous mes collègues
qui sont séduits par les diverses mesures de diri-
gisme qui se sont multipliées depuis la dernière
guerre notamment, que la Confédération a dû
sa prospérité et sa vie même, depuis 100 ans, au
fait que l'activité économique y était dirigée libre-
ment par les citoyens les plus capables. Ce ne sont
pas les comités, ni les organisations, ni les prescrip-
tions gouvernementales qui expliquent cet extra-
ordinaire essor de la prospérité dont nous sommes
les bénéficiaires et qui étonnent tous les étrangers.
Donc, pour des raisons économiques, il ne faut
toucher qu'avec beaucoup de circonspection à ce
principe fondamental de la liberté du commerce
et de l'industrie à qui nous devons notre prospérité.
Et s'il est un pays qui doit être jaloux de ce principe,
c'est bien la Suisse, un pays qui vit d'exportation,
un commerce qui n'obéira jamais à un dirigisme
national, un pays, de plus, qui doit à sa structure
federative de ne pas pouvoir s'organiser rationnelle-
ment comme un plan national l'exigerait, enfin
un pays qui tient à se gouverner lui-même, qui
tient à ses institutions démocratiques.

Est-ce que, avec tout le peuple suisse, nous
.n'avons pas été unanimes à nous affliger du cours
de ce fameux débat sur les prix et les salaires, qui
va reprendre tout à l'heure ? N'avez-vous pas eu
comme moi, en voyant se dérouler ici le flot de
l'éloquence du parlement, le sentiment qu'il s'agis-
sait d'une matière qui ne pouvait pas être tranchée
par les modes de délibérations démocratiques
ordinaires. La politique qui aboutit à faire du
gouvernement l'arbitre des prix et des salaires est
une politique, je n'hésite pas à le dire, incompatible
avec la démocratie. Si vous voulez faire cette
politique-là, mettez-vous en dictature. Mais si
vous tenez à vous gouverner vous-mêmes, méfiez-
vous d'une politique qui charge le gouvernement
de besognes auxquelles il ne peut faire face que
s'il s'émancipe des courants, des tendances, des
pressions particulières des divers éléments de la
population.

Vous me direz peut-être: Mais, comment donc,
vous proposez maintenant l'abandon de toutes les
mesures destinées à assurer le ravitaillement du
pays ? Mais non, nous nous inclinons devant la
fatalité de la guerre et s'il fallait une raison de plus
pour la maudire, cesserait précisément parce qu'elle
nous impose un régime contraire à nos préférences
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politiques. Mais — et c'est où je veux en venir —
si nous devons subir comme une fatalité infiniment
regrettable ce régime des pleins pouvoirs, ce régime
attentatoire au principe de la liberté du commerce
et de l'industrie., gardons-nous bien de prendre des
mesures qui nous empêcheront de nous en affranchir
au lendemain de la guerre. Donc, pour des raisons
économiques il me paraîtrait extrêmement dange-
reux de profiter de la situation actuelle pour doter
la Suisse d'institutions dont elle aurait beaucoup
de peine à se libérer au lendemain de la guerre.

Au point de vue juridique, personne ne soutien-
dra que le programme développé dans le rapport
du Conseil fédéral soit pleinement conforme à
notre Constitution, telle qu'aujourd'hui encore elle
est en vigueur. La meilleure preuve c'est que l'on a
estimé utile et nécessaire l'élaboration de ces fameux
articles économiques pour permettre la mise sur
pied d'une législation telle que celle qui est envisa-
gée par ce message. Or, à défaut de ces articles,
une telle législation serait nettement inconstitu-
tionnelle. La voie à laquelle semble nous inviter le
rapport du Conseil fédéral aboutira à ce que je
n'hésite pas à qualifier de marché noir constitu-
tionnel. Il serait en effet aussi peu conforme à la
vérité constitutionnelle de prendre des mesures
contraires à la liberté du commerce et de l'industrie,
quand elles ne sont pas justifiées par la guerre,
qu'il es t̂ contraire au droit, pour un simple citoyen,
d'acheter sans coupons des marchandises rationnées.
L'intervention limitative de la liberté est une
marchandise rationnée et c'est dans cet esprit qu'il
faudrait, me semble-t-il, faire la critique du rapport.

Oh ! ce rapport contient une page qui m'a consolé
du reste de son contenu, et permettez à un vieux pro-
fesseur qui a lu d'innombrables thèses, d'avoir un soup-
çon. Permettez-moi, monsieur le conseiller fédéral
StampfH, de croire que la dernière page de ce rapport
est d'une autre plume que celle des pages précédentes,
et de vous faire un hommage de la sagesse dont ce rap-
port s'inspire in fine. Je ne vous demande pas une
approbation ni une dénonciation, mais il me semble
bien que si les services administratifs ne connaissent
pas de limites aux interventions dont ils sont très
heureux de se charger, la sagesse d'un magistrat
démocrate, respectueux de la Constitution, a tenu,
en les rappelant au respect de certains principes
fondamentaux, à mettre une borne à leur énergie
administrative.

Enfin, la troisième raison de mon amendement,
outre la raison économique et la raison politique,
est une raison juridique.

Notre regretté collègue M. Nietlispach, qui
était rapporteur sur les articles économiques, a
déclaré, le 25 avril 1938, lors du grand débat qui
s'est institué sur la présentation de son rapport:

«Die Natur der Rechtsmaterie setzt ein besonde-
res Mass von Vertrauen voraus. Das Vertrauen aber
ist ein zweiseitig verpflichtendes Verhältnis. Es hat
auf Seiten der Behörden, die dieses Vertrauen
beanspruchen müssen, die strikte Innehaltung der
Verfassung und die strikte Verfolgung der Inter-
essen der Allgemeinheit zur Voraussetzung, und auf
Seiten des Volkes den Glauben, die Zuversicht, dass
die obersten Landesbehörden der Verfassung und
den Gesetzen des Landes gemäss handeln.»

L'excellent auteur du rapport qui forme la base
de toute notre délibération a compris l'importance
primordiale qu'il y avait non seulement de respec-
ter la Constitution, mais de persuader l'opinion que
l'on ne s'écartait pas d'une ligne de ce qui doit
demeurer la voie commune des magistrats et des
citoyens. Et si, sous la pression de la guerre, nous
avons été appelés, depuis deux ans, à piétiner notre
Constitution — cette Constitution que par ailleurs
nous jurons solennellement de respecter — c'est à la
guerre qu'il faut s'en prendre. Mais précisément
parce qu'il nous est douloureux de subir la contrainte
de la guerre, nous devons mettre d'autant plus
d'énergie à ne jamais commettre un acte, à ne
jamais approuver une mesure contraire à la Consti1

tution lorsqu'elle n'est pas imposée par les circons-
tances de la politique extérieure.

Le mal qu'il y a à cela ? Oh! Je ne crois-pas que
la majorité du peuple suisse descende dans la rue
pour renverser la Constitution et pour désavouer
ses magistrats, encore que certains événements
récents qui ont profané, semble-t-il, jusqu'au ber-
ceau de nos libertés, soient de nature à nous inquié-
ter. Ce que je redoute, c'est la désaffection, c'est le
scepticisme, c'est l'indifférence des jeunes à l'égard
des urnes. Ce que je redoute, c'est que la majorité
se refuse à descendre dans la rue pour défendre ses
institutions si elles venaient à être attaquées par
une minorité révolutionnaire. Et si le gouvernement
donne, lorsque ce n'est pas absolument indispen-
sable et imposé par les circonstances, l'exemple du
mépris de la loi fondamentale, comment voulez-vous
que le peuple ne s'inspire pas de ces exemples ?
Il est tellement plus facile de s'inspirer de mauvais
exemples que du contraire.

Je conclus que nous approuvons la décision de
renvoi indéfini du vote populaire sur ces articles.
Je conclus, d'accord avec la majorité de la commis-
sion et le Conseil fédéral, que le Conseil fédéral use
largement des pouvoirs qui lui sont donnés pour
la défense des victimes de la guerre. Mais je vous
serais reconnaissant de me suivre lorsque je vous
invite à marquer nettement la distinction que vous
établirez entre les mesures nécessitées par la guerre
et les mesures de politique économique contraires
à la Constitution et dont vous ne voudriez pas.

La frégate helvétique navigue depuis plus d'un
siècle, portant à son grand mât le pavillon de la
liberté du commerce et de l'industrie. Grâce, pour
une part appréciable, à ce pavillon, sa navigation
a été singulièrement rapide, paisible et fructueuse,
grâce à la liberté économique, le peuple suisse tout
entier a travaillé à plein rendement, appuyant sur
les rames et entraîné par l'exemple des plus éner-
giques, des plus entreprenants, des plus capables
et se dirigeant d'après la seule boussole de l'intérêt
général.

Que ceux de nos collègues qui se sentent fléchir
dans leur confiance dans le principe de la liberté
s'inspirent de l'exemple d'un prudent Ulysse,
qu'ils s'attachent au mât de la liberté en invoquant,
s'il est nécessaire, les liens de leurs obligations consti-
tutionnelles, de leur serment et ainsi ils résisteront
aux enchantements, aux séductions des sirènes
gyslériennes. Ainsi nous aurons le plus de chance
d'échapper aux étreintes débilitantes du favoritisme
professionnel et aux écueils fatals de l'étatisme
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paralysant. La guerre nous impose — je le répète
une dernière fois — le sacrifice "de nos principes,
mais limitons ce sacrifice aux douloureuses néces-
sités de la guerre.

Voilà pourquoi je me permets, Monsieur le
président et Messieurs, de marquer notre sentiment
à cet égard en encourageant le Conseil fédéral à
résister aux pressions dont il peut être l'objet et
à demeurer fidèle à la loi fondamentale et au seul
principe de l'intérêt général.

Gysler: Gestatten Sie mir, dass ich einige Aus-
führungen mache zu den Argumenten der Gegner
der Vorlage. Ich will mich nicht auseinandersetzen
mit denjenigen, die nicht zu unterscheiden wissen
zwischen der Einführung der allgemeinen Bewilli-
gungspflicht und der Bedürfnisklausel. Auf der
gleichen Linie bewegt sich auch der Vorbehalt,
dass das Verlangen des Gewerbes halt doch .der
Ausdruck des mangelnden Selbstbehauptungswillens
sei. Ich sage, wer so urteilt, der kennt unsere Wirt-
schaft und vor allem unsere gewerbliche Wirtschaft
nicht oder macht sich einfach grober Unwahrheiten
schuldig. Ich darf ruhig sagen, es lebt in unserer
gewerblichen Wirtschaft heute ein starker Selbst-
erhaltungswille, sonst hätten wir ja die verschiede-"
nen Leute gerade während der Aktivdienstzeit gar
nicht durchhalten können. Es ist nicht richtig,
wenn Kollega "Wälder sagt, ja, das alles rühre von
einem gewissen Gejammer her. Wir stellen lediglich
Tatbestände fest, wenn wir sagen, die Verhältnisse
sind wirklich in einzelnen Gegenden und in einzelnen
Berufen schlecht. Es ist doch nicht zulässig, dass
man erklärt, es geht gut auf der ganzen Linie, in
der Landwirtschaft, im Gewerbe und in der Indu-
strie. Ich möchte doch Herrn Walder einmal ein-
laden, mit mir eine Rundreise zu machen und sich
die gewerblichen Verhältnisse einmal anzusehen im
Sektor der Hôtellerie oder in den Grenzgebieten
oder bei einzelnen Berufen. Dann käme er sicher
zu einem ganz ändern Urteil.

Ich habe mich diese Woche nicht an die Klage-
mauer gestellt, als hier im Saale über Preis und
Lohn gesprochen wurde. Ich hätte auch verschiede-
nes sagen können, z. B. das, dass im Gewerbe die
hälftige Abwälzung der Teuerung auf den Konsu-
menten nicht gestattet ist. Im Gegenteil, man hat
kürzlich bei der Preiskontrolle die bisher bewilligte
Unkostenerhöhung, von 2 %, die bezahlt werden an
die Lohnausgleichskasse der Arbeitgeber, gestri-
chen. Das bedeutet eine indirekte Belastung von
einem Tag auf den ändern von nicht weniger als
64 Millionen jährlich.

Andere Kritiker machen geltend, die Einführung
der Bewilligungspflicht stelle doch einen Rückfall
in zünftlerische Ausschliesslichkeitstendenzen dar.
Kürzlich war in einem industriellen Blatt folgendes
zu lesen:

„Sie, nämlich die Bewilligungspflicht, könne
unter dem Gesichtspunkt der immer noch vorwal-
tenden Verbandsinteressen eine gefährliche Ab-
schnürungsmassnahme werden." Man warf die
Frage auf, „ob nicht die zahlreichen Abgedrängten,
Ueberzähligen gerade die Wirtschaftsentwicklung
auf der ändern Seite der Waagschale beschleunigen,
verstärken würden, die dem Gewerbestand den
Boden noch mehr^unter den Füssen wegzögen".

Wohl in diesem Zusammenhang glaubte Herr
Prof. Rappard vor nicht allzu langer Zeit in einem
Vortrag den Unterschied zwischen guten und
schlechten Volkswirtschaftern darin erkennen zu
können, ob sie auch die unsichtbaren Wirkungen
von Eingriffen in die Wirtschaft oder nur die sicht-
baren ins Auge fassen. Er trug im Anschluss daran
folgendes vor: „Zu welcher Kategorie sollen wir
unsere ,Neö-Merkantilisten' rechnen, die den Zu-
gang z.u gewissen Berufen sperren wollen zum Vor-
teil der ,beati possidentes' ? Was sie nicht gesehen
haben —- nicht sehen wollen — ist, dass sie dadurch
die Ausgeschlossenen vor den Türen auf das Pflaster
werfen. Was sie nicht gesehen haben, ist aber auch,
dass ihre Politik die künstliche Verteuerung durch
den Markt verengert und damit auf die Dauer auch
einen Teil der beschäftigten Arbeiter auf das Pflaster
wirft." Man ist wirklich versucht, wenn man das
liest, Herrn Prof. Rappard zu fragen, ob er sich
z. B. bei der Einführung arbeitssparender Maschinen
oder angesichts der Verdrängung der kleinen Be-
triebe durch Grossbetriebe ebenso gewissenhaft und
ebenso weitblickend um die sekundären Wirkungen,
um die Folgen der anderweitigen Beschäftigung
der Ueberzähligen, je gekümmert hätte. Ich habe
nichts derartiges irgendwo finden können. Auf alle
Fälle habe ich davon gar nichts gemerkt. Ich
glaube, sa'gen zu dürfen, es ist der Fähigkeitsaus-
weis, den wir jetzt in der Hauptsache wollen. Wenn
Herr Herzog vorhin ausführte, wir verlangten
einen Fähigkeitsausweis, um in der Hauptsache
einen finanziellen Ausweis zu haben, so muss ich
betonen, der Fähigkeitsausweis dient nichts ande-
rem als einer vermehrten Auslese nach der fach-
lichen und kaufmännischen Tüchtigkeit. Er bringt
heute erst die Sicherung einer richtigen Arbeits-
teilung. Es geht nicht um eine Abschnürung oder
Abschliessung der Berufe, sondern es geht um eine
allmähliche Säuberung, um dafür den Platz für die
Leistungsfähigen, initiativen und bewährten Ele-
mente zu schaffen.

Dazu kommt noch etwas sehr Wesentliches:
Die bestehende oder die drohende Notlage im
Gewerbe rührt regelmässig nicht von der Selbst-
beschränkung der Branchen, sondern von ihrer
Ueberfüllung her. Die bereits diskutierte Ueber-
füllung des Detailhandels wird uns jetzt ausge-
rechnet von den Kreisen, die uns der Abschliessungs-
politik bezichtigen möchten, zum Vorwurf gemacht.
Herr Walder hat heute früh erklärt, er gebe zu,
dass im Handel die Verhältnisse unbefriedigend
seien und dass dort eine allzu starke Zunahme der
Betriebe zu verzeichnen sei. Ich möchte ihm und
Ihnen zur Kenntnis bringen, was der Delegierte
des Bundesrates für Arbeitsbeschaffung über die
Verhältnisse im Baugewerbe auf dem Platz Zürich,
in diesem Frühjahr geschrieben hat. Herr Direktor
Zipfel schrieb: „Die derzeitige Bautätigkeit ist als
normal zu betrachten. Wenn trotz dieses Umstandes
das Hochbaugewerbe an Arbeitsmangel leidet, so
scheint uns dies ein Indiz dafür zu sein, dass dieses
Gewerbe übersetzt ist, und zwar nicht was die
Zahl der Beschäftigten, wohl aber was' die Zahl
der Betriebe anbetrifft." Angesichts dieser Tat-
sachen muss man sich fragen, ob es richtig ist, durch
immer wiederkehrende Arbeitsbeschaffungsaktionen
ein künstliches Bauvolumen zu schaffen, das auf
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die Dauer doch nicht zu halten ist, oder ob es nicht
viel eher Aufgabe der Behörden und der Wirtschafts-
verbände'wäre, den nun einmal gegebenen und vor-
auszusehenden Verhältnissen Rechnung zu tragen
und zu versuchen, das Kleingewerbe des Hochbaues
nach einem vernünftigen Plan zurückzubilden und
dem zukünftig noch zu erwartenden Hochbau-
volumen anzupassen. Aus dem Bundeshaus wird
also von den massgebenden Instanzen erklärt, auch
die baugewerblichen Berufe seien übersetzt. Wir
kommen darauf noch mit einigen Zahlen zurück.

Der Haupteinwand gegen die Bewilligungs-
pflicht, sie erhöhe die Preise, kann nicht auf Grund
allgemeiner Dogmen, sondern nur auf Grund der
wirklichen Verhältnisse sachlich beurteilt werden.
Die Auslese dürfte als Rationierungsmassnahme
auf die Dauer eher preissenkenden Einfluss ausüben.
Man Hess sich bisher allzu sehr von der Meinung
leiten, eine starke Besetzung der Berufe biete die
beste Gewähr für eine billige Warenversorgung.
Eigentlich hätten schon primitive betriebswirt-
schaftliche Einsichten vor solchen allzu schemati-
schen Annahmen warnen sollen. Heute stellen wir
fest, dass das Zuviel an selbständigen und zum Teil
noch schlecht geführten Betrieben in manchen
Branchen eine gewaltige Kräfteverschleuderung
bedeutet, dass es Kostensteigerung verursacht, die
bei einiger Planung sich hätten vermeiden lassen.
Auch die Theorie, dass die Anpassung sich am
sichersten durch entsprechenden Preisdruck er-
reichen lasse, passt nicht mit den vorhandenen
Tatsachen zusammen. Die Preistiefhaltung trifft
jene -Leute am schwersten, die es mit den sozialen
und finanziellen Pflichten ernst nehmen und nicht
von einer Stunde auf die andere disponieren. Der
grosse Unternehmer wird von der Preisschleuderei
ebenso stark betroffen wie der kleine; denn er hat
in der Regel grössere soziale Lasten zu tragen, hat
auch grössere Engagements in technischer Hinsicht
zu erfüllen. Denken Sie an die Grossbetriebe im
graphischen Gewerbe und im Baugewerbe.

Die Einführung der Bewiiligungspflicht im
Sinne des Fähigkeitsausweises bedeutet nur dann
eine Einschränkung der Handels- und Gewerbe-
freiheit, wenn man diese im absoluten, überspitzten
Sinne verstanden wissen möchte. Der Arbeitgeber
verlangt vom Arbeiter vor Einstellung den Ausweis
über eine Berufslehre; soll derjenige, der sich selb-
ständig macht, bloss eine Visitenkarte vorlegen
müssen ?

Meines Erachtens haben gerade die Kreise,
welche auf dem Boden der freien Wirtschaft stehen,

'kein Interesse daran, dass der Grundsatz der freien
Konkurrenz durch überspitzte Auslegungen noch
mehr in Verruf gerät..

In den letzten Tagen bin ich gefragt worden:
Ist es wirklich so, dass die einzelnen Berufe so stark
übersetzt sind ? Als Wirtschaftsgruppe verzeichnet
ausgerechnet das Baugewerbe die stärkste Zu-
nahme der Betriebe, nämlich um 24,7 %, und das
in einer Zeitperiode, in der im Baugewerbe das
Arbeitsvolumen, nach dem Wohnungsbau beurteilt,
um ca. 40 % zusammenschrumpfte. Bei Beurteilung
der Zahl der Betriebe ist man selbstverständlich
verpflichtet, auch den Auftragsbestand und das
Arbeitsvolumen zu berücksichtigen. Wenn die bau-

gewerblichen Betriebe um 24 % zugenommen
haben und das' Arbeitsvolumen zusammenge-
schrumpft ist, wird niemand bestreiten können,
dass wir einer unhaltbaren Situation gegenüber-
stehen. Beispielsweise hat die Schlosserei um 42 %
zugenommen, die Plattenlegerei um 138 %, Maler-
geschäfte um 37 %. Leute, die bisher immer gegen
einschränkende Massnahmen waren, vertreten heute
einen ganz anderen Standpunkt.

Die alkoholfreien Wirtschaften haben um 82 %
zugenommen. Einer der prominentesten Vertreter
der Nichtalkoholiker in der Schweiz, Herr Pfarrer
Rudolf, schreibt in seinem Buche „Planung im
Gastwirtschaftsgewerbe": „Es ist geboten, die bis-
herige völlige Freiheit für die Eröffnung neuer
alkoholfreier Betriebe aufzuheben und zu bestim,
men, dass die Eröffnung neuer und die Erweiterung
alkoholfreier Gaststätten ohne Zustimmung der
zuständigen Behörden untersagt ist." Es ist so-
dass die seriös geführten alkoholfreien Betriebe
sich in der Gesellschaft der Mikas, Troïkas, Nippons
usw. nicht sehr wohl fühlen.

Eine deutliche Sprache reden die Zahlen auf
einigen Plätzen. Ist es eine gesunde Entwicklung,
wenn sich z. B. die Malerwerkstätten im Kanton
Bern um 48 %, in Freiburg um 91 %, in Basel-Stadt
um 45 % vermehrt haben, die Tapezierer und
Raumkunstateliers in Solothurn um 90 %, Neuen-
burg um 44 %, die Autoreparaturwerkstätten im
Kanton Waadt um 74 % usw.

Dazu kommt, dass die meisten Betriebe unter
der kriegswirtschaftlich bedingten Materialnot stark
leiden. Sie sind alle einer rigorosen Materialbewirt-
schaftung unterworfen.

Wenn man die geschäftlichen Ergebnisse an-
sieht, findet man die Situation nicht so rosig, wie
sie Herr Nationalrat Walder darstellte. Von 2225
gewerblichen Buchhaltungen wiesen 60 % ein Er-
gebnis auf, das nicht ausreichte, um einen gerechten
Meisterlohn zu decken.

Auch aus ändern Gründen muss ein normaler
Schutz geboten werden. Im Gewerbe besteht der
Wille, sich so weit wie möglich selbst zu helfen.
In den verschiedensten Berufen sind genügend
Kräfte vorhanden, die gewillt sind, das Werk, des
Aufbaues an die Hand zu nehmen. Die Aufforde-
rung, die wir an das gesamte Gewerbe im Laufe
dieses Jahres richteten, sich vor allem auf die
eigenen Kräfte zu verlassen" und die Lebensfähigkeit
des Mittelstandes zu beweisen, ist überall mit Be-
geisterung aufgenommen worden, ich wage zu be-
haupten, dass diese Entwicklung heute schon
wesentlich weitergediehen wäre, wenn die Er-
fahrung nicht die Notwendigkeit des Vorhanden-
seins bestimmter Grundlagen dafür bewiesen hätte.
Aber wir müssen leider bestimmte Grundlagen in
der Form staatlicher Massnahmen haben, wenn wir
uns nicht vergeblich abmühen und schwere Ent-
täuschungen riskieren wollen. Was nützt es uns
beispielsweise, nicht lebensfähige Betriebe aufzu-
kaufen, wenn nachher Ausländer oder berufsfremde
Elemente am gleichen Ort sich doch wieder selb-
ständig machen können ? So halten wir auch dafür,
dass in ähnlicher Weise die Einführung des Berufs-
registers notwendig wäre. Aber ich glaube, wir
müssen uns einmal entscheiden, entweder dafür,
dass wir einen völlig unbeschränkten Zugang zu
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den gewerblichen Berufen für alle und einen offen
halten, dann aber auch in diesen Berufen einen ver-
zweifelten Kampf aller gegen alle, ein fortschreiten-
des technisches und soziales Herabdrücken der
fraglichen Volkskreise in Kauf nehmen wollen, oder
dann dafür, dass wir den Zutritt zu diesen Berufen
auf die geeigneten Elemente beschränken und dafür
ein Wiedererwachen des Berufsstolzes und eine
weitere Hebung der Leistungen des schweizerischen
Gewerbes erwarten. Ich.darf ganz ruhig sagen:
In unsern gewerblichen Kreisen besteht heute Klar-
heit darüber, dass die Einführung der allgemeinen
Bewilligungspflicht, auf Grund der .bundesrätlichen
Vollmachten als Bewährungsprobe, als Gelegenheit
aufzufassen wäre, dem ganzen Volk den Wert und
den Nutzen dieser Schutzmassnahmen vor Augen
zu führen. Gewiss wirft die verlangte Neuerung
nebenher die Frage des Schicksals der überzähligen
Leute auf. Nach unserer bestimmten Ueberzeugung
würde aber der Fähigkeitsausweis letzten Endes
auch diesen zum Segen gereichen. Wir halten dafür,
dass diesen ausgeschalteten Elementen durch ver-
allgemeinerte Berufsberatung, vermehrte berufliche
Ausbildung und Erziehung und durch eine zeit-
gemässe Beschäftigungspolitik besser zu helfen
wäre. Bezeichnenderweise scheinen sich mass-
gebende Gewerkschaften, denen wir schon die reif-
liche Abwägung der Vor- und Nachteile für ihre
Mitglieder zutrauen dürfen, ebenfalls dieser Auf-
fassung anzuschliessen.

Nach diesen Darlegungen brauche ich auf die
Empfehlung, dass die ausserordentlichen Voll-
machten ebenfalls zur Einbürgerung des Meister-
;oder Berufsregisters ausgenutzt werden möchten,
'nicht mehr viel Worte zu verlieren. Wir halten
dafür, dass es notwendig wäre, Berufsregister einzu-
führen, wobei wir nicht daran halten, ob das in den
Kantonen oder im Bunde geschieht. Wir begreifen
die föderalistischen Bedenken zwar nur so lange,
als der Föderalismus nicht nur als Mäntelchen dafür
dienen soll, dass man in einzelnen Kantonen wohl
immer wieder Versicherungen über die Gewerbe-
freundlichkeit abgibt, im übrigen aber alles beim
Alten bleiben lässt.

Schliesslich sei noch die Notwendigkeit der bal-
digen Schaffung der Grundlagen zur Bekämpfung
des unlauteren Wettbewerbes betont. Nach dem
Bericht des Bundesrates dürfen wir mit der baldigen
Beratung der neuen Vorlage für ein Bundesgesetz
gegen den unlauteren Wettbewerb rechnen. Wir
wissen, dass die Beratung in der Expertenkommis-
sion abgeschlossen ist und hoffen, dass die parla-
mentarische Beratung rasch vor sich gehen kann.

Ich komme zum Schluss und möchte noch ganz
besonders Herrn Bundesrat Stampili und dem
Bundesrat dafür danken, dass sie uns die Vorlage
unterbreitet haben. Wir hoffen — nicht wie Herr
Herzog — dass sie einen Ausweg bilde, damit dann
in der Zwischenzeit für gewisse Berufe die nötigen
Massnahmen getroffen werden können.

Im übrigen ist mit Vergnügen festzustellen, dass
man sich heute weitherum auf die Bedeutung des
gewerblichen Mittelstandes, nicht nur für den Staat,
sondern auch fü-r die Volkswirtschaft, die Gesell-
schaft und die Kultur zu besinnen beginnt. Das
hat heute früh in ausgezeichneten Worten bereits
Herr Kollega Gut dargetan. Ich verweise aber auch

auf die Bücher der Professoren Böpke und Marbach.
Wir sind also heute nicht mehr die einzigen, die
die Rolle unserer selbständig Erwerbenden als Boll-
werk gegen Vermassung und politischen Radikalis-
mus unterstreichen: Auch die Theoretiker belieben
zu erkennen, dass ein tüchtiges Gewerbe und ein
gesundes Handwerk ein unumgängliches Element
der freien Wirtschaft bilden. Aber denken Sie auch
daran, dass wir diesen Mittelstand nicht durch eine
Pflege im Treibhaus, bloss durch sozialpolitische
Massnahmen erhalten und festigen können, sondern
dass wir die notwendigen Grundlagen schaffen
müssen, damit sich unsere Berufe in der Wirtschaft
selbst behaupten und bewähren können.

In diesem Sinne beantrage ich Ihnen, im Auftrag
der einstimmigen Bauern-, Gewerbe- und Bürger-
fraktion, auf die Vorlage einzutreten resp. der
Kommissionsvorlage zuzustimmen.

M. Picot: La Société suisse des juristes (Schweize-
rischer Juristen-Verein) a inscrit à l'ordre du jour
de son congrès d'été 1943 la question de la définition
des pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral et
des législations qui sont faites en dehors de la léga-
lité ordinaire. Deux juristes, M. Paul Lachenal, de
Genève, et le professeur Oswald, de Fribourg, pré-
parent déjà de savants rapports sur cet objet. J'ose
espérer que le débat d'aujourd'hui les aidera à
trouver le fil d'Ariane dans cette question délicate,
mais j'ai plutôt peur que toute cette affaire de la
motion Piller ne complique encore leur tâche.

Il faut avouer, en effet, qu'il est actuellement un
peu difficile de voir clair dans les intentions du
parlement. Le Conseil des Etats a commencé par
voter, à une faible majorité, la motion Piller qui
tendait à donner à l'Assemblée fédérale des pouvoirs
extraordinaires pour mettre en vigueur les articles
économiques. Le Conseil national, après la session
de Wengen, a repoussé la motion et nous avons eu
alors devant ce vote négatif l'impression que la
montagne était accouchée d'une souris.

Puis l'affaire a rebondi et, sans la motion Piller,
mais par voie des pouvoirs extraordinaires, on en
arrive, comme vient de le faire notre collègue
M. Gysler, à nous demander en somme d'aborder,
sans les articles économiques et sans la motion Piller,
tout le programme de l'Union des arts et métiers.
On demande maintenant pour ainsi dire que ce soit
la souris qui accouche d'une montagne, c'est-à-dire
d'une réforme complète dans le domaine des arts
et métiers.

C'est une situation un peu contradictoire.
Comme l'a fait remarquer M. le professeur
Rappard, il y a eu une sorte d'unanimité à écarter
le vote sur les articles économiques parce qu'au fond
on a le sentiment que le peuple les repousserait.
Beaucoup, bien que ce vote ne doive pas avoir lieu,
quoique les articles économiques ne soient pas
encore votés, voudraient, pour ainsi dire, faire le
bonheur du peuple malgré lui. Sans ces articles, on
propose d'agir comme s'ils étaient votés. Il faut
sortir de toute cette question des articles écono-
miques, -revenir — - j e crois que c'est bien ainsi que
l'on doit interpréter le vote de la commission —
au point de vue exposé par M. le conseiller fédéral
Stampfli et qui est celui du Conseil fédéral, c'est-à-
dire que l'art. 3 de l'arrêté fédéral du 30 août 1939
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a confié au Conseil fédéral la sauvegarde des intérêts
économiques du pays. C'est sur ce terrain des pou-
voirs extraordinaires, c'est sous le signe de la guerre

, et c'est parce que cela est nécessaire que nous
faisons confiance au Conseil fédéral pour pren-
dre des décisions favorables au petit commerce,
aux arts et métiers, mais qui n'engageront pas
l'avenir comme le feraient des réformes constitu-
tionnelles. Nous faisons, dis-je, confiance au Conseil
fédéral et lui demandons de faire une évolution qui
est nécessaire pendant la guerre, mais non pas une
révolution qui serait contraire à la volonté du
peuple: ce n'est qu'en vertu de la constitution que
l'on peut recourir à des méthodes entièrement nou-
velles.

Etant moi-même, comme chef du Département
du commerce et de l'industrie du canton de Genève,'
partisan d'une série de mesures en faveur du petit
commerce, je crois que ces mesures peuvent être
prises sous le signe de la guerre, car effectivement
à l'époque actuelle les classes moyennes souffrent
tout spécialement. Diune façon très intéressante
plusieurs de nos collègues, tout d'abord M. le con-,
seiller national Gut, ont cité ce matin l'ouvrage du
professeur Ropke de Genève: „Die Gesellschafts-
krisis der Gegenwart" («La crise actuelle de la
société»). Je voudrais attirer votre attention sur cet
ouvrage, fort volume de 500 pages, lourd de philo-
sophie, riche de pensées et de considérations éco-
nomiques. Ce livre, aussi difficile à lire qu'un
ouvrage de philosophie ou de sciences sociales, con-
naît dans les kiosques de la Suisse allemande le
même succès qu'un roman policier: en dépit de son
prix (12 fr. 50), il est arrivé, m'a-t-on dit hier, à une
vente de 20 000 exemplaires.

Que dit cet ouvrage — qui apparaît un peu
comme l'œuvre d'un nouveau Montesquieu ?

Il fait une critique serrée des fautes du libéra-
lisme, de ce libéralisme manchestérien qui, au XIXe

siècle, ne s'est pas suffisamment soucié du bien des
classes modestes, qui n'a pas eu assez le souci des
réalités biologiques et organiques de la société, du
sort, par exemple,, des classes moyennes. Puis,malgré
cette critique du libéralisme, l'auteur nous supplie
de ne pas cependant nous jeter dans les bras de la
«Plan-Wirtschaft», c'est-à-dire de l'étatisme et du
dirigisme; il nous demande d'entrer dans ce qu'il
appelle „Der dritte Weg", «Le troisième chemin», un
chemin que (et c'est là un témoignage très hono-
rable que nous donne le professeur Ropke), la Suisse
aurait su suivre jusqu'ici d'une façon convenable,
à part quelques défaillances.

J'ai été heureux de retrouver dans cet ouvrage
beaucoup d'idées qui me sont chères et je répéterai
ici à propos du sujet que nous discutons: ne faisons
pas excès de libéralisme puisque nous devons une
certaine protection aux classes moyennes; mais
n'allons pas, par crainte des excès du libéralisme,
nous jeter dans un véritable dirigisme, n'allons pas
accentuer encore l'étatisme, ne créons pas de nou-
veaux monopoles pour des groupes, faisons ce qu'il
est nécessaire de faire, suivant la loi du bon sens,
pour les classes moyennes et pour le commerce de
détail. Il ne faut pas oublier un instant qu'il ne
s'agit pas du tout de réglementer, de régenter au
maximum possible l'économie privée. Laissons une
large marge à l'évolution et acquiesçons àia demande

qui a été formulée du côté de MM. Walder et Rap-
pard. Faisons une place aux. gens capables, aux
hommes nouveaux. Pour définir la méthode qu'il
convient de suivre je prendrai mon exemple dans
un thème qui est, en somme, la question cruciale
aujourd'hui: celle de l'institution du permis obliga-
toire.

Nous sommes obligés pendant la guerre d'en
arriver à cette mesure; nous ne devons pas non plus
nous" faire trop de scrupules à cet égard puisqu'il
s'agit d'un permis obligatoire seulement pour les
petits magasins de détail, qui ne sont pas des pro-
ducteurs, mais qui travaillent simplement à la ré-
partition des produits. S'il y a déjà, par exemple,
quatre magasins de tabacs dans une rue, ce n'est
pas l'ouverture de deux nouveaux magasins de cette
branche dans la même rue qui enrichira l'économie.
Nous pouvons donc travailler avec une certaine
liberté dans ce domaine. Mais en vertu des règles
du «troisième chemin» prenons garde d'aller trop
loin. Tout d'abord ne prenons de mesures relatives
à l'institution du permis obligatoire que dans les
métiers où cela paraît nécessaire comme dans celui
que je viens de choisir pour exemple: les débits de
tabac; mais n'allons pas créer — et je crois que c'est
bien aussi l'idée du Conseil fédéral — un permis
obligatoire pour tous les métiers. Ecoutez, Mes-
sieurs, la voix d'un homme qui depuis 8 ans a
l'expérience du permis obligatoire des cordonniers.
Pour ce seul métier, qui n'est cependant pas un des
plus importants, nous avons dans chaque départe-
ment du commerce une paperasse énorme; il y a
des recours qui sont formés à Berne, il y a des procès
incessants. En instituant le permis obligatoire pour
chaque métier nous aurons créé dans chaque canton,
peut-être même dans chaque commune et dans
l'ensemble de la' Confédération, un appareil adminis-
tratif qui est absolument inadmissible. Il s'agit
d'instituer le permis obligatoire seulement pour les
métiers pour lesquels c'est nécessaire.

Deuxième élément qui doit être pris en con-
sidération: si l'on veut tenir compte des aspirations
populaires, il faut empêcher que cette législation
porte atteinte aux carrières des jeunes. Il ne faut
pas que, par des règles trop sévères sur des examens
de maîtrise, ou par des vexations dans le domaine
des examens, ou par des règles que l'on ajouterait
à celles qui existent déjà, l'on empêchât des jeunes
gens de faire concurrence aux gens établis. C'est là
qu'il n'y a pas de „wohlerworbene Rechte", de droit
acquis. La jeunesse doit trouver sa place dans
l'économie et le dirigisme ne doit pas l'arrêter dans
son élan.

Si nous prenons la force obligatoire des accords
pour les associations, nous devons travailler dans
le même esprit. Nous ne devons pas permettre que
les associations prennent des dispositions qui de-
viennent du droit fédéral, pour créer des cartels de
prix, des vexations. Si nous donnons force obli-
gatoire à des accords entre associations, cela doit
être seulement pour donner à l'Etat des compé-
tences. Nous éloigner de l'étatisme et rendre aux
métiers, dans le pays, une véritable indépendance.
Autrement dit, il s'agit de la liberté corporative,
non pas de centralisation et d'étatisme, car il faut
bien comprendre que le but à atteindre n'est pas
d'empêcher de nouveaux efforts, de couper les ailes
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à l'économie privée, de protéger des incapables ou
des inutiles, mais de dégager l'Etat et de créer une
réglementation dans les métiers.

J'aimerais, pour terminer, paraphraser une pen-
sée de Benjamin Constant: «Là où l'Etat a une tâche
précise, qu'il ait toute l'autorité, mais dans les
domaines qui ne sont pas les siens, qu'il laisse toute
la liberté.»

Agissons pour les classes moyennes. Agissons
énergiquement là où il convient d'intervenir, mais,
pour le reste, qu'on laisse à l'économie privée la
liberté après laquelle elle soupire. Ainsi que je l'ai
dit après le dernier débat sur cet objet, les autorités
fédérales et cantonales sont obligées d'ennuyer le
public de toute façon. En cas de doute, ne l'en-
nuyons pas! Je crois que nous pouvons suivre cette
phrase qui, M. Rappard nous l'a révélé, aurait été
écrite de la main même de M. le conseiller fédéral
Stampf li: «Les dispositions restrictives ne peuvent
se justifier et produire leurs effets que si, en même
lemps, les forces vives et constructives peuvent se
déployer sous un régime de saine concurrence. »

Je crois que c'est ainsi que nous resterons fidèles
à la Constitution, en n'appliquant pas les articles
économiques, qui ne sont pas votés, mais en prenant,
en vertu de l'arrêté du 30 août 1939, des dispositions
utiles pour la protection des classes moyennes et dû
petit commerce.

Ilg: Die Diskussion hat weit ausgeholt, und ich
glaube, es ist verschiedenes gesagt worden, das
kaum mit den Fragen in Verbindung steht, mit
denen wir uns zu befassen haben. Im Grunde
genommen handelt es sich darum: Wollen wir die
Abstimmung über die Wirtschaftsartikel verschie-
ben oder nicht? Gründe gegen die Verschiebung
werden keine angeführt, ausser der etwas schnip-
pischen Bemerkung, die Verschiebung werde be-
antragt, weil man befürchte, die Wirtschaftsartikel
würden abgelehnt. Gewiss ist es möglich, dass die
Wirtschaftsartikel in einer Volksabstimmung ab-
gelehnt würden, weil es kaum möglich wäre, über
die schwere Materie das Volk aufzuklären. Also
wird nichts anderes übrig bleiben, als der Ver-
schiebung zuzustimmen. Wahrscheinlich glauben
die Gegner der gesetzlichen Regelung, wie eine
solche in den Wirtschaftsartikeln vorgesehen ist,
mit einer Verwerfung könnten die vom Gewerbe
als notwendig erachteten gesetzlichen Massnahmen
verhindert werden. Eine absolute Gewerbefreiheit,
so wie sie sich Verschiedene vorstellen, wird es
nicht mehr geben. Es ist klar, dass das Gewerbe
gesetzlichen Schutz notwendig hatte, so gut wie
andere Wirtschaftsgruppen. Nun wird aber nur
darauf verwiesen, der Bundesrat möchte notwen-
digen Schutzmassnahmen für das Gewerbe seine
Aufmerksamkeit schenken. Etwas anderes wird
vorläufig gar nicht verlangt. Wie dann die Schutz-
massnahmen aussehen werden, darüber wird es ja
auch noch zu reden geben. Ich habe eigentlich das
Wort verlangt, um vom gewerkschaftlichen Stand-
punkt aus und vom Standpunkt der Träger und
Anhänger der Arbeitsverträge zu sprechen. Ich
wollte die Bestrebungen und Postulate, die vom
Gewerbe angeführt und in die Botschaft auf-
genommen worden sind, unterstützen, und zwar
mit allem Nachdruck. Wir dürfen hier erklären,

die Arbeiterschaft, und gerade die qualifizierte
Arbeiterschaft hat ein Interesse an einem leistungs-
fähigen Handwerk. Ich möchte hier unterstreichen,
dass angestrebt wird, ein tüchtiges Handwerk
zu schaffen und diesem tüchtigen Handwerk die
Möglichkeit zu geben, dass es existieren kann und
dass im Handwerk Lohn- und Arbeitsbedingungen
bewilligt werden können, die auch dem Arbeiter,
ebenfalls als tüchtigem Handwerker, .sein Aus-
kommen sichern.

Man darf nicht, wie Herr Picot sagen: Ver-
hindern Sie der Jugend den Aufstieg nicht! Wollte
man vielleicht mit den Wirtschaftsartikeln oder
mit den Empfehlungen an den Bundesrat bezwecken,
der Jugend den Aufstieg zu verhindern ? Ich denke
nicht, ich glaube gerade das Gegenteil, man will
gerade den Jungen die Möglichkeit geben, auch
im Handwerk ihr Auskommen zu finden. Darum
handelte es sich, gerade deshalb müssen wir für
das Gewerbe Schutzmassnahmen haben.

Ich möchte nicht weiter ausholen. Wir sind mit
den Bestrebungen, die im Kommissionsantrag zum
Ausdruck kommen und in der Botschaft enthalten
sind, einverstanden.

Bundesrat Stampfli: Die Bedeutung des in Dis-
kussion stehenden Berichtes ist innerhalb und
ausserhalb der Mauern dieses hohen Hauses arg
übertrieben worden. Man hat von einer wirtschaft-
lichen Neuorientierung gesprochen. Man hat diesem
Bericht programmatische Bedeutung für die Wirt-
schaftspolitik des Bundesrates für die Zukunft zu-
geschrieben, als ob es sich um eine Abkehr von der
bisherigen Wirtschaftspolitik, um eine grundsätz-
liche Neuorientierung für die Zukunft handeln
würde. Das entspricht in keiner Weise den Ab-
sichten des Bundesrates. Ich kann den Herren
Nationalräten Weber, Herzog und Rappard die
beruhigende Zusicherung geben, dass wir nicht
daran denken, Massnahmen zum Schütze bedrohter
Wirtschaftsgruppen zu ergreifen, die auf eine Neu-
ordnung der Wirtschaft hinauslaufen. Wir werden
gewiss, wie bisher auch gelegentlich, Massnahmen
zum Schütze notleidender Gruppen ergreifen müs-
sen, die mit der Handels- und Gewerbefreiheit nicht
mehr in Einklang gebracht werden können. Das
haben wir schon bisher getan. Die ganze Lenkung
der Produktion und des Konsums, wie sie sich aus
kriegswirtschaftlichen Gründen ergibt, ist auch gar
nicht zu erreichen, ohne dass täglich Eingriffe in
die Handels- und Gewerbefreiheit vorgenommen
werden. Aber über diesem Grundsatze steht selbst-
verständlich heute das Existenzrecht des Volkes,
die Sorge um die Erhaltung der Existenz unserer
Bevölkerung. Und nur in diesem Sinne werden wir
wirtschaftliche Massnahmen auch zum Schütze be-
drohter mittelständischer Gruppen während der
Kriegszeit anwenden.

o

Es kann sich auch nicht, wie Herr Nationalrat
Walder behauptet hat, darum handeln, das Volk
auszuschalten bei der Gestaltung der Wirtschafts-
politik, um dann, im Missbrauch der Vollmachten
des Bundesrates, auf wirtschaftlichem Gebiete
wahre Orgien zu feiern.

Es handelt sich bei dem Bericht, der hier in-
Diskussion steht, in Wahrheit um zwei Fragen.
Das ist in der Diskussion bereits festgestellt worden.
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Einmal handelt es sich um die Verschiebung der Ab-
stimmung über die Wirtschaftsartikel, und dann um
die Anpassung der bundesrätlichen Vollmachten an
die Situation, die durch diese Verschiebung entsteht.

Ist die Verschiebung angezeigt und opportun?
Darüber gehen die Meinungen auseinander. Herr
Nationalrat Walder bestreitet, dass dafür eine Not-
wendigkeit bestehe. Er sagt einmal, es sei längst
der Beweis geleistet worden, dass man auch während
des Krieges Volksabstimmungen vornehmen könne,
ohne dass dadurch das Land in Gefahr gerate.
Gewiss haben wir diesen Beweis erbracht; aber ist
es notwendig, durch Volksabstimmungen Begleit-
erscheinungen heraufzubeschwören, die sicher nicht
geeignet sind, den innern Frieden zu festigen und
nach aussen das Ansehen — und auf das kommt
es doch in der Kriegszeit auch an! — unseres
Landes zu mehren ? Selbstverständlich kann die
Erwägung, dass in der Abstimmung diese Vorlage
vom Volk verworfen werden könnte, nicht aus-
schlaggebend sein dafür, ob die Abstimmung vor-
genommen werden solle oder nicht. Es ist lediglich
zu prüfen, ob es einen Sinn hat, heute diese Ab-
stimmung vorzunehmen. Da müssen wir uns einmal
auf die Auffassung der politischen Parteien und der
Wirtschaft selbst stützen. Mit Ausnahme der Partei,
die Herr Nationalrat Walder vertritt, hat sich keine
politische Partei gegen die Verschiebung resp. für
die Vornahme der Abstimmung ausgesprochen.
Die Wirtschaft hat sich fast einmütig gegen die
sofortige Abstimmung ausgesprochen. Der Schwei-
zerische Gewerkschaftsbund hat erklärt, es habe
keinen Sinn, heute die verfassungsmässige Neu-
ordnung der "Wirtschaft auf lange Sicht vorzu-
nehmen, wo wir doch nicht wissen, wie sich nach
dem Krieg die wirtschaftlichen Verhältnisse ge-
stalten und wir uns kein Bild darüber machen
können, ob die im Jahr 1939 vom Parlament an-
genommenen Wirtschaftsartikel nach Beendigung
des Krieges noch eine brauchbare, verfassungs-
mässige Grundlage für unsere Wirtschaft bilden
werden. Aehnlich haben sich die ändern Arbeit-
nehmerorganisationen ausgesprochen. Einzig der
Landesverband evangelisch-sozialer Arbeiter hat
sich für die Durchführung der Abstimmung über
die Wirtschaftsartikel entschieden.

Aber auch die grossen Landesverbände der
Arbeitgeber haben entschieden, ihre Meinung da-
hin kundzutun, dass von einer Durchführung der
Abstimmung während der Kriegszeit abgesehen
werden müsse. Sie haben ihre Stellungnahme sehr
prägnant in wenigen Sätzen wie folgt zusammen-
gefasst. „Die vier unterzeichneten Spitzenverbände
— es handelt sich um den Schweizerischen Bauern-
verband, den Schweiz. Gewerbeverband, den
Schweiz. Handels- und Industrieverein und um
den Zentralverband Schweiz. Arbeitgeberorganisa-
tionen — gelangten einmütig zur Auffassung, dass
die Veranstaltung einer Volksabstimmung nicht
ratsam wäre. Sie Hessen sich dabei hauptsächlich
von der Erwägung leiten, dass unserem Volke in
der gegenwärtigen Zeit politische Grosskämpfe,
die die Gegensätze zu verschärfen und beim unter-
liegenden Teil Unzufriedenheiten hervorzurufen
geeignet sind, nach Möglichkeit erspart Werden
sollten, was nicht zuletzt auch der Eindruck, den
solche Zerwürfnisse unter den heutigen Umständen

auf das Ausland machen, gebietet. Die gegenwärtige
Kriegszeit eignet sich überdies auch schlecht für
durchgreifende, programmatische Verfassungsrevi-
sionen, da alle Verhältnisse unübersehbarer sind
als je. Bei einer Verwerfung der Wirtschaftsartikel
wäre es aber nicht zu vermeiden, dass Spannungen
im Lande entstehen würden, die den Bundesrat
in eine schwierige Lage versetzen könnten. Wohl
oder übel ist die oberste Landesbehörde während
des Krieges gezwungen, in der vielfältigsten Weise
in das Wirtschaftsleben einzugreifen. An dieser
Zwangslage vermöchte auch die Verwerfung der
neuen Wirtschaftsartikel nichts zu ändern, wohl
aber könnte mit besonderer Schärfe der Vorwurf
erhoben werden, der Bundesrat regiere im Gegen-
satz zu dem in der Abstimmung bekundeten
Willen der Volksmehrheit."

Der Bundesrat hat sich der Ansicht angeschlossen,
dass die Abstimmung über die Wirtschaftsartikel
während der Kriegszeit nicht vorzunehmen sei.
Er selber ist nicht kompetent, die Abstimmung zu
verschieben. Er ist im Gegenteil verpflichtet, wenn
eine Verfassungsvorlage oder ein Gesetz von den
eidgenössischen Räten verabschiedet ist, und im
letztern Fall das Referendum mit Erfolg ergriffen
wurde, die Abstimmung anzuordnen. Es erhob sich
die Frage, ob das Parlament kompetent sei, die
Vornahme der Abstimmung zu verhindern. Es
gibt zwei Wege: die eidgenössischen Räte können
einen übereinstimmenden Beschluss dahingehend
fassen, dass die von ihnen beschlossene Vorlage
wieder aufzuheben sei. Dadurch wird sie zurück-
gezogen. Sie ist nicht mehr abstimmungsreif, der
Bundesrat ist nicht verpflichtet, sie dem Volke
zur Abstimmung vorzulegen. Es erhob sich in der
Kommission dann noch die Frage, ob die Bundes-
versammlung berechtigt sei, einfach die Verschie-
bung der Abstimmung zu beschliessen. Die Justiz-
abteilung ist zum Schluss gelangt, dass, wenn
schon den eidg. Räten das Recht zustehe, auf einen
früheren Beschluss im Sinne der Aufhebung zurück-
zukommen, ihnen auch die Kompetenz zugebilligt
werden müsse, ganz einfach die Abstimmung über
eine abstimmungsreife Vorlage zu verschieben.
Diese Frage ist umstritten. Aber auch Herr Natio-
nalrat Walder, der Jurist ist, hat zugegeben, dass
man in guten Treuen geteilter Meinung sein kann.
Wir dürfen also annehmen, dass wir uns.hier auf
einem soliden Rechtsboden bewegen, wenn wir
die Auffassung vertreten, dass das Parlament be-
fugt sei, einen Beschluss zu fassen, durch den
der Bundesrat der Notwendigkeit enthoben wird,
die Abstimmung anzuordnen.

Der rechtlich einwandfreieste Weg wäre wohl ein
Beschluss, der die Vorlage rückgängig macht. Das
entspricht den Anforderungen des strengen for-
malen Juristen. Dem gesunden Menschenverstand
liegt es näher, die Abstimmung ganz einfach zu
verschieben. Wenn man aber die Wahl hat zwi-
schen den subtilen Erwägungen des Formal-
juristen und dem gesunden Menschenverstand,
muss man immer dem letzteren folgen (Heiter-
keit). Deshalb beantragen wir Ihnen ganz einfach,
wie es dem Abstimmungsbürger am verständlichsten
ist, die Abstimmung zu verschieben. Der Stände-
rat muss noch zustimmen, damit ein solcher Be-
schluss Gültigkeit hat.
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Nun stellt sich die Frage, was kann zum Schutz
der bedrohten Wirtschaftsgruppen rechtlich vorn
Bundesrat unternommen werden, wenn die Ab-
stimmung über die Wirtschaftsartikel auf unbe-
stimmte Zeit verschoben wird ? Da hätten zwei
Wege offen gestanden. Man hätte dem Bundesrat
neben den Vollmachten, die ihm am 30. August
1939 von 'der Bundesversammlung erteilt wurden,
noch Sondervollmachten für den Erlass solcher
Schutzmassnahmen zugunsten bedrohter Wirt-
schaftsgruppen erteilen können. Das schien dem
Bundesrat nicht nötig, sondern einer Anregung
von Herrn Ständerat Zust folgend, hat er sich auf
den Standpunkt gestellt, es bedürfe nur einer än-
dern, erweiterten Interpretation der bestehenden
Vollmachten, die er bereits besitzt ; denn in diesem
Vollmachtenbeschluss ist in Art. 3 ausdrücklich
dem Bundesrat Vollmacht und Auftrag erteilt,
zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen des
Landes die erforderlichen Massnahmen zu treffen.
Nun kann man sich ganz gut auf den Standpunkt
stellen, dass die Wahrung der wirtschaftlichen
Interessen des Landes auch die Wahrung und den
Schutz der Existenz der einzelnen Wirtschafts-
gruppen in sich schliesse. Wir glauben, dass diese
Interpretation eine absolut einwandfreie, hieb- und
stichfeste ist.

So sind wir dazu gelangt, Ihnen diesen zweiten
Antrag zu stellen. "Dabei besteht ein kleiner for-
meller Unterschied zwischen dem Antrag der Kom-
mission und demjenigen des Bundesrates. Der
Antrag des Bundesrates sah vor, den Bundesrat zu
ermächtigen, gestützt auf Art. 3 des Bundes-
beschlusses vom 30. August 1939 Massnahmen zur
Erhaltung der Existenz von durch Kriegseinflüsse
bedrohten Wirtschaftsgruppen zu erlassen. Es hat
Kommissionsmitglieder gegeben, die sich an dieser
Formulierung gestossen und erklärt haben, das
bedeute ja eine Erweiterung der Vollmachten des
Bundesrates; sie wollten aber keine Erweiterung
dieser Vollmachten; sie seien im Bundesrat nicht
vertreten; deshalb müsse man es verstehen, wenn
sie ein bisschen misstrauisch und zurückhaltend
seien. Diese Feststellung sagt Ihnen schon, aus
welchen Kreisen diese Einwendungen gekommen
sind, auch ohne dass ich sie ausdrücklich» nenne.
Um diesen Bedenken Rechnung zu tragen, hat sich
der Bundesrat damit einverstanden erklärt, dass
ganz einfach festgestellt wird, der Bundesrat be-
sitze schon auf Grund der ihm am 30. August 1939
erteilten Vollmachten die Möglichkeit, auch Mass-
nahmen zum Schütze von durch Kriegseinflüsse be-
drohten Wirtschaftsgruppen zu ergreifen. Der Bun-
desrat schhesst sich dieser Formulierung der Kom-
mission an. Sie entspricht durchaus seinen eigenen
Auffassungen. Auch der Bundesrat hat die Mei-
nung, dass eine Erweiterung seiner Kompetenzen
nicht nötig ist, sondern lediglich eine Aenderung
der Interpretation in dem Sinne, dass diese Voll-
machten auch den Erlass von Schutzmassnahmen
zugunsten bedrohter Wirtschaftsgruppen in sich
schliessen.

Nun haben wir ja unsern Antrag in einem Be-
richt erläutert und dieser Bericht hat auffallend
viel Aufmerksamkeit gefunden: Wir haben wieder
einmal mehr festgestellt, dass er von viel mehr Mit-
gliedern gelesen wird, als wir uns jeweilen vorstellen,

Nationalrat. — Conseil National. 1942.

wenn wir solche Berichte schreiben. Sonst wür-
den wir sie vielleicht noch etwas sorgfältiger ab-
fassen, als es schon geschieht. Aber man darf dann
doch die Bedeutung eines solchen Berichtes nicht
übertreiben. Wenn wir darin kurz zu den Postulaten
des schweizerischen Gewerbeverbandes Stellung
genommen haben, so wollten wir Ihnen nur eine
Uebersicht darüber geben, was vielleicht an Mass-
nahmen im Sinne unseres Antrages in Betracht
kommen könnte. Wir haben Ihnen zu Ihrer Be-
ruhigung unsere vorläufigen Auffassungen zu
einzelnen Postulaten zur Kenntnis gebracht. Aber
ich möchte doch darauf hinweisen, dass diese Aus-
führungen Sie in keiner Weise für die Zukunft
irgendwie binden oder in Ihrer Handlungsfreiheit
einengen. Ich bitte Sie sehr, zu beachten, dass wir
gar nichts unternehmen können, ohne dass wir
einen Vollmachtenbeschluss fassen. Wenn wir* ir-
gendeine Massnahme, die Einführung der allge-
meinen Bewilhgungspflicht z. B., durchführen wol-
len, so braucht es'dafür einen Vollmachtenbeschluss.
Nun sind wir aber nach dem Bundesbeschluss über
die Massnahmen zum Schütze des Landes und zur
Aufrechferhaltung der Neutralität vom 30. August
1939 verpflichtet, Ihnen jeweilen auf die Juni-
und Dezember-Session über die von uns getroffenen
Massnahmen Bericht zu erstatten, und Sie haben
dann die Möglichkeit, darüber zu entscheiden, ob
die Massnahmen weiter in Kraft bleiben sollen.
Sie geben also das Heft nicht aus den Händen,
wenn Sie dem Antrag des Bundesrates zustimmen.
In jedem einzelnen Fall haben Sie die Möglichkeit,
zu beschliessen, ob ein Bundesratsbeschluss, der
auf Grund dieses Vollmachtenbeschlusses gefasst
wurde, weiter in Kraft bleiben solle oder nicht.
Deshalb hat es auch keinen Sinn, einen solchen
Vorbehalt anzubringen, wie ihn Herr Prof. Rap-
pard gemacht hat, der von dem Bericht des Bundes-
rates nur unter dem Vorbehalt Kenntnis nehmen
möchte, dass die darin angekündigten gesetz-
geberischen Absichten den Nationalrat in keiner
Weise irgendwie verpflichten.

Herr Nationalrat Picot ist auf gewisse Detail-
fragen eingetreten. Er hat mit Recht verlangt,
dass, wenn man die Einführung der Bewilligungs-
pflicht aus allgemeinen Gründen, nicht bloss aus
kriegswirtschaftlichen Gründen beschliessen wolle,
diese Bewilligungspflicht nur für diejenigen Be-
rufszweige eingeführt werde, für welche eine Not-
wendigkeit besteht, und welche sie selber als not-
wendig erachten. Das ist ganz selbstverständlich.
Wir haben es auch bereits bei der Handhabung der
Bewilligungspflicht aus kriegswirtschaftlichen Grün-
den so gemacht; wir haben sie keinem Berufszweig,
der die Bewilligungspflicht nicht für sich verlangt
hat, aufgezwungen. Wenn von den Spitzenverbän-
den oder von ändern Organisationen diese Forde-
rung an uns gestellt wird, dann werden wir sie
selbstverständlich prüfen. Wir denken auch nicht
etwa daran, Massnahmen zu ergreifen, um den
Aufstieg der jungen Generation zu verhindern.
Wir geben uns Rechenschaft darüber, dass auch
die Jungen das Recht haben, gemäss ihren Fähig-
keiten und Anlagen sich zu entwickeln, und dass
es ganz falsch wäre, wenn man diese Möglichkeiten
hemmen wollte.

So möchte ich Ihnen beantragen, den Antrag
30
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der Kommission, der durchaus der Auffassung des
Bundesrates entspricht, zuzustimmen.

Abs t immung. — Vote.

M. Rappard: Deux mots seulement pour dire
que, vu les déclarations faites par M. le conseiller
fédéral Stampfli, je n'ai aucune raison d'insister
sur mon amendement.

Le Conseil fédéral avait demandé que l'on prît
acte de son rapport avec approbation. Puis, il a
retiré sa demande d'approbation. Cela ne m'avait
pas empêché de formuler des réserves expresses
sur les intentions législatives manifestées dans
son message. Maintenant le Conseil fédéral dé-
clare que son rapport ne comporte pas de pro-
gramme législatif.

Je remercie M. le conseiller fédéral de ces dé-
clarations qui me permettent de retirer mon amen-
dement et de gagner ainsi du temps pour le voté.

M. le Président: M. Rappard retire son amende-
ment.

M. Walder propose de ne pas entrer en matière.
Vous allez vous prononcer sur ce point.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag Walder: Minderheit.
Dagegen: Mehrheit.

M. le Président: M. Bachmann a fait la proposi-
tion de voter séparément sur les deux alinéas de
la proposition de la commission.

D'accord avec les trente et quelques députés
qui ont demandé l'appel nominal, cet appel se
fera sur le premier alinéa de la proposition de la
commission.

Abs t immung . — Vote.

Absatz l.

Mit „Ja", d. h. für den Antrag der Kommission
stimmen die Herren:

Votent «Oui», c.-à.-d. pour la proposition de la
commission, MM:

Aeby, von Almen, Andres, Anliker, Antognini,
Arnold, Bärtschi, Baumgartner, Berthoud, Bigler,
Billieux, Bircher, Boner, Bossi-Lugano, Bossi-
Chur, Bratschi, Brawand, Briner, Bringolf, Bu-
cher, Buchi, Bühler-Frutigen, Bühler-Uzwil,
Bürgi, Bürki, Burrus, Chassot, Cqlliard, Condrau,
Crittin, Dellberg, Eder, Escher, Eugster, Fau-
quex, Feldmann, Fenk, Fischer, Flückiger, Furrer,
Gabathuler, Gallati, Gattiker, Gfeller-Oppligen,
Glasson, Gloor, Gorgerat, Gottret, Graber-Lau-
sanne, Graf, Gressot, Grünenfelder, Gschwind,
Gut, Gutknecht, Gysler, Haldenwang, Helbling,
Held, Hofer, Holenstein, Ilg, Isenschmid, Jäggi,
Janner, Kägi, Kappler, Keller-Reute, Keller-
Aarau, Killer, Kohler, Kuntschen, Künzi, Lanicca,
Leuenberger, Mann, Meier-Baden, Meier-Weinfel-
den, Meier-Olten, Meierhans, Meili-Zürich, Meyer-
Zug, Moser, Muheim, Müller-Amriswil, Müller-
Grosshöchstetten, Müller-Aarberg, Niederhauser,
Nobs, Odermatt-Ennetbürgen. Odermatt-Alpnach-
stad, Oehninger, Oeri, Oprecht, Paschoud, Per-

réard, Perret, Perrin, Petrig, Picot, Quartenoud,
Rais, Rappard, Reichling, Reinhard, Renold,
Riedener, Rittmeyer, Robert, Rochat, Rohr,
Roth, Roulet, Rubattel, Ruoss, Rusca-Chiasso,
Rusca-Locarno, Scherrer, Schirmer, Schmid-
Dieterswil, Schmid-Solothurn, Schmid-Zürich,
Schmidlin, Schmutz, Schneider, Schwär, Seemat-
ter, Seiler, Sigerist, Sonderegger, Sprecher, Spüh-
ler, Stockig, Studer, Stutz, Troillet, Trümpy,
Ulrich, Vodoz, Vonmoos, Vuille, Walther, Wart-
mann, Weber-Bern, Weber-Kempten, von Weber,
Welti, Wey,Wick, Widmer, Wunderli, Zeli. (152.)

Mit „Nein", d. h. gegen den Antrag der Kommission
stimmen die Herren:

Votent «Non», c.-à.-d. contre la proposition de la
commission, MM:

Bachmann, Flisch, Frei, Gfeller-Basel, Huber,
Maag, Moeschlin, Muschg, Pfändler, Schmid-
Oberentfelden, Schnyder, Stäubli, Walder. (13.)

Herr Rosselet, Präsident, stimmt nicht. (1.)
M.' Rosselet, président, ne vote pas.

Der Stimme enthalten sich die Herren:
S'abstiennent, MM. :
Herzog, Höppli, Müller-Biel. (3.)
Abwesend sind die Herren:
Sont absents, MM.:

Broger, Burri, Cottier, Despland, Dietschi, Doll-
fus, Gadient, Lachenal, Graber-La Chaux-de-Fonds,
Grimm, Hirzel, Humbert, Meili-Pfyn, Melly, Müller-
Schmitten, Rochaix, Stähli, Vallotton. (18.)

Absatz 2.
Für den Antrag der Kommission: 135 Stimmen.
Dagegen: 7 Stimmen.

M. le Président: L'ensemble de la proposition
de la commission est ainsi adopté et l'objet est
liquidé.

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST# 4302. Preis und Lohn. Berichterstattung
des Bundesrates.

Prix et salaires. Exposé du Conseil fédéral.

Fortsetzung. — Suite.

Siehe Seite 180 hiervor. — Voir page 180 ci-devant.

Schnyder: Die Fraktion der Unabhängigen hat
in der Milchpreisfrage und auch in der heutigen
Diskussion über Preise und Löhne, die sich ja in
letzter Zeit alljährlich wiederholen, immer den-
selben Standpunkt eingenommen, indem sie die
Theorie vertrat: die beste Bekämpfung einer Teue-
rung sei eine intensive Produktion. Sie hat daher
immer wieder Vorschläge gemacht, wie wir durch
Gebirgszuschläge oder durch Produktionszuschüsse
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'Revision des articles économiques — 50 — 22 mars 1944

(Erhaltung des guten Zustandes, Anpassung an die
Erfordernisse des Verkehrs und an die Fortschritte
der Technik), höchstens die aus Abschreibungen
gewonnenen Mittel verwendet werden dürfen. Wie
früher ausgeführt, erreichen diese Mittel pro Jahr
den Betrag von rund 48 Millionen Franken. Wird
dieser Betrag für Neuinvestierungen nicht benötigt,
so ist ein verbleibender unverbrauchter Ueberschuss
zur Rückzahlung von Anleihen der SBB zu ver-
wenden.

In der Kommission tauchte die Frage auf, ob
einerseits der pro Jahr für Neuinvestierungen zur
Verfügung stehende Betrag (vorbehalten ein Bun-
desbeschluss mit Referendumsvorbehalt) unter kei-
nen Umständen die 48 Millionen Franken über-
steigen dürfe, und ob anderseits jeder in einem
bestimmten Jahr nicht voll für die Investierungen
ausgenützter Betrag zur Rückzahlung von Schulden
verfallen sei. Der Vorsteher des Departementes, Herr
Bundesrat Dr. Celio, der Vertreter der Bundes-
bahnverwaltung und die Kommission waren sich
darin einig, dass das nicht der Sinn dieses Artikels
sein könne. Dieser Artikel sei vielmehr so zu inter-
pretieren, dass im Laufe eines grössern Zeitab-
schnittes der für Abschreibungen zur Verfügung-
stehende Betrag von jährlich 48 Millionen Franken
nur für Neuinvestierungen oder Zurückzahlung
von Anleihen verwendet werden dürfe. Es können
somit die in bestimmten Jahren nicht neu investier-
ten Abschreibungsmittel in späteren Jahren zu-
sätzlich eingesetzt werden. Die notwendige Bewe-
gungsfreiheit des Unternehmens wird damit ge-
wahrt, ohne dass eine Erhöhung der festen Ver-
schuldung eintritt. Dieser Notwendigkeit soll die
neue Fassung der Ziffer 2 von Art. 21 Rechnung
tragen. Die Frage soll überdies in einer Voll-
ziehungsverordnung eine restlose Klarstellung im
besprochenen Sinne erfahren. Wir beantragen Ihnen
deshalb namens der einstimmigen Kommission, der
im deutschen Text vorgenommenen Aenderung
in Art. 21 zuzustimmen.

Angenommen. — Adopté.

Art. 22.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adopté.

Art. 23.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adopté.

II. Entschuldung.
Art. 24.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

II. Dégrèvement.
Art. 24.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adopté.

Dritter Teil.
Uebergangs- und Schlussbestimmungen.

Art. 25 und 26.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats
(streichen).

Troisième Partie.
Dispositions transitoires et dispositions finales.

Art. 25 et 26.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil des Etats
(biffer).

Gestrichen. — Biffés.

Art. 27.
Bereits erledigt.

Art. 27.
Liquidé.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# 4479. Revision der Wirtschaftsartikei
der Bundesverfassung. Bericht betref-

fend die Volksabstimmung.
Revision des articles économiques de la
Constitution. Rapport concernant la votation

populaire.

Bericht des Bundesrats vom 9. März 1944 (Bundesblatt I,
158). — Rapport du Conseil fédéral du 9 mars 1944 (Feuille

fédérale I, 168).

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Antrag des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la propostion du Conseil fédéral.

Be r i ch te r s t a t tung . — Rapports généraux.

Condrali, Berichterstatter: Im Namen Ihrer
Kommission beantragen wir Ihnen, die Bundes-
versammlung wolle erstens auf ihren Beschluss
vom 21. September 1939 über die Revision der
Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung zurück-
kommen; zweitens den Bundesrat einladen, den
eidg. Räten so bald als möglich einen abgeänderten
Entwurf zu einer Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung zur Beratung unterbreiten.
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Die Kommission, die seinerzeit bestimmt wurde,
hatte ursprünglich die Auffassung, bei dieser Gele-
genheit die Wirtschaftsartikel endgültig zur Erle-
digung bringen zu können. Die Vorbereitungen
durch den Bundesrat und die Verhandlungen in der
Kommission haben jedoch gezeigt, dass es im
gegenwärtigen Augenblick wohl das Beste wäre,
auf den Beschluss vom 21. September 1939 zurück-
zukommen und den Bundesrat einzuladen, die
Wirtschaftsartikel einer Ueberprüfung zu unter-
ziehen. Die Kommission hat dem Antrag des Bundes-
rates nach Anhören eines orientierenden Referates
von Bundespräsident Stampfli und den Berichten
der Herren Dir. Dr. Wälti und^ Dr. Feisst mit 23
gegen l Stimme zugestimmt.

Wenn wir von den Wirtschaftsartikeln sprechen,
dann denken wir in Dankbarkeit an Herrn Bundes-
rat Obrecht, der hier in diesem Saale seinerzeit
die Wirtschaftsartikel mit soviel Wärme vertreten
und verteidigt hat. Ihm gebührt auch der Dank,
dass er bereits im Jahre 1937 eine Expertenkom-
mission bestellt hat, die die ganze Wirtschafts-
gesetzgebung einem Studium unterzog. Sie kennen
die Botschaft vom 10. September 1937. Sie stellt
einen umfassenden Bericht dar, der heute noch
seinen Wert besitzt. Damals stellte man sich die
Frage, wie weit die Verfassung einer Revision zu
unterstellen sei. Der Bericht sagt u. a. : „Eine Ab-
änderung der bisher geltenden verfassungsrecht-
lichen Bestimmungen über die Wirtschaftsgesetz-
gebung kann sachlicherweise nur gerechtfertigt
werden, wenn nachgewiesen wird, dass einerseits
die bestehende Ordnung Mängel aufweist und dass
andererseits die vorgeschlagene Aenderung im-
stande ist, diese Mängel zu beheben."

Das war der Ausgangspunkt der damaligen
Beratung. In mehreren Kommissionssitzungen wur-
den die Vorschläge des Bundesrates geprüft und an
dieser Stelle hat Herr Nationalrat Nietlispach den
Standpunkt der Kommission mit Nachdruck ver-
treten. Am 21. September 1939 fassten die eid-
genössischen Räte den Beschluss über eine Revision
der Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung. Es
handelte sich um die Abänderung von sieben Arti-
keln. Sie haben sie seinerzeit im Bundesblatt 1940
lesen können. Es war alles zur Abstimmung vor-
bereitet. Der Bundesrat hatte nach Recht und Ge-
setz den Auftrag, den Bundesbeschluss dem Volke
und den Ständen zur Abstimmung vorzulegen.

Nun wissen wir alle, dass in jenen Tagen, kurz
nach Kriegsausbruch, eine Abstimmung nicht rat-
sam schien. Die Kriegsereignisse, die Zeitverhält-
nisse führten es mit sich, dass die Abstimmung
verschoben wurde. Im Jahre 1942 haben die eid-
genössischen, Räte einen förmlichen Beschluss
gefasst, es sei die Abstimmung über die Wirtschafts-
artikel vorläufig zu sistieren.

Was hat dazu geführt, dass man diesen
Bundesbeschluss vom 30. September 1942 heute
wieder in Erwägung ziehen will ? Es hat sich in-
zwischen eine neue Situation gebildet. Am
27. November 1942 gelangte der „grosse Bauern-
vorstand" an den Bundesrat mit einem Memorial,
das programmatisch die „Richtlinien für die Er-
haltung und Förderung des Bauernstandes in der
Nachkriegszeit" anführt. Sie wissen, dass der

Bundesrat am 26. Februar 1943 das Justiz- und
Polizeidepartement beauftragte, im Einvernehmen
mit dem Eidg. Volkswirtschaftsdepartement Mass-
nahmen für die Landwirtschaft in der Nachkriegs-
zeit vorzubereiten. Bereits nach Monatsfrist er-
folgte ein erster Bericht der Abteilung für Land-
wirtschaft. Darin wird darauf hingewiesen, dass
man für die künftige Agrargesetzgebung davon
auszugehen habe, dass nach dem Kriege rund
300 000 Hektaren unter dem Pflug gehalten werden
sollen, im Interesse der Landesversorgung wie im
Interesse unserer Landwirtschaft. Eine solche Mass-
nahme bedeutet aber eine grosse Wandlung in der
Struktur unserer Landwirtschaft. Sie kann nur
durch eine Anpassung der Gesetzgebung erfolgen.
Wir können nicht ohne weiteres die Vollmachten-
beschlüsse auch für die Nachkriegszeit in Kraft
belassen. Diese Wandlung bedeutet eine gewisse
Leitung, Ordnung, Regelung der Produktion. Der
Gedanke einer geleiteten Produktion stammt schon
aus der Vorkriegszeit, und seine Richtigkeit hat
sich durch das Anbauwerk in der Kriegszeit be-
stätigt.

Welches sind nun die Postulate, die die Land-
wirtschaft für die Nachkriegszeit stellt ? Ich will
heute nicht auf Einzelheiten eingehen. Sie werden
später Gelegenheit haben, das ganze Programm
unseres künftigen Agrarrechtes hier noch näher zu
diskutieren. Wir besitzen ja bereits die neue Bot-
schaft des Bundesrates, die gewisse Massnahmen
nach dieser Richtung vorsieht. Nur stichwortartig
sei daran erinnert, dass die Agrargesetzgebung der
Zukunft folgende Punkte berücksichtigen muss, wie
den Schutz vor der fremden Konkurrenz, ein plan-
volles Vorgehen zur Lenkung der Produktion und
des Absatzes, die Fortsetzung des Meliorations-
werkes, insbesondere auch in den Berggegenden,
den Grundsatz des Realersatzes überall dort, Wo
landwirtschaftlicher Boden seinem Zwecke ent-
fremdet wird, Massnahmen gegen die Bodenspeku-
lation, Lösung des Bergbauernproblems usw. Die
Botschaft gibt uns eine Zusammenfassung der Ziele
der künftigen Gesetzgebung. Ich will sie nicht
wiederholen.

Das Justizdepartement hat eine Experten-
kommission mit der näheren Prüfung der Frage
beauftragt. Diese hat in erster Linie die gesetzliche
Grundlage für das künftige Agrarrecht gesucht.

Nun muss man feststellen, dass die Bundesver-
fassung keine Bestimmung enthält, die dem Bund
allgemein die Kompetenz zur Gesetzgebung in der
Landwirtschaft erteilt. Wir kennen wohl die Ge-
treideordnung, Art. 23bis BV., die Grundsätze
über die Erhebung der Zölle, Art. 29, die Alkohol-
ordnung, Art. 32, die Vorschriften über den Ver-
kehr mit Gebrauchsgegenständen, soweit solche
das Leben oder die Gesundheit gefährden können,
in Art. 69, über den Vertrieb mit Nahrungs- und
Genussmitteln, Art. 69. Aber wir kennen keinen
Kompetenzartikel für die Landwirtschaftsgesetz-
gebung. Art. 2 ist nur ein allgemeiner Programm-
artikel. Man dachte seinerzeit beim Erlass der
Bundesverfassung nicht daran, die Kompetenz auf
den Bund zu übertragen, in landwirtschaftlichen
Fragen noch nähere Bestimmungen zu erlassen.
Das Bundesgesetz von 1893/1929 ist ein reines
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Subventionsgesetz. Der Bund wäre heute nur zu-
ständig, die bestehenden Gesetze einer Revision
zu unterziehen. Die Postulate der Landwirtschaft
gehen aber bedeutend weiter, als in diesen Gesetzen
vorgesehen ist.

In der Bundesverfassung von 1874 wird ganz
allgemein der Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit verkündet. Diesem Grundsatz stehen ver-
schiedene Postulate der Landwirtschaft entgegen.
Ohne seine Aenderung können wir also auf sie nicht
Rücksicht nehmen. Ich nenne nur die Beschränkung
des Liegenschaftsverkehrs, die Beschränkung der
Viehhaltung, die Anbaupflicht, die Produktions-
und Absatzlenkung. Man hat sich auch schon
gefragt, ob die Landwirtschaft überhaupt dem
Artikel der Handels- und Gewerbefreiheit unterstellt
sei. In der Wissenschaft kommen hier verschiedene
Auffassungen zum Ausdruck. Es sind wider-
sprechende Meinungen geäussert worden: Prof.
Fleiner verneint die Frage, Prof. Burckhardt bejaht
sie. Das Bundesgericht hatte bis jetzt nie Gelegen-
heit, die Frage eindeutig zu entscheiden, ob die
Landwirtschaft dem Grundsatze der Handels- und
Gewerbefreiheit unterstellt sei oder nicht. Es
besteht also eine gewisse Unklarheit, die durch
Revision der Bundesverfassung behoben werden
sollte. Für die Landwirtschaft ist es ein dringendes
Bedürfnis, dass schon jetzt die nötigen Bestim-
mungen für die Nachkriegszeit erlassen werden.
Das kann nicht geschehen ohne eine verfassungs-
rechtliche Grundlage. Bei der Landwirtschaft sind
die Fachleute — im Gegensatz zu ändern Gebieten
— schon weitgehend über die Bedürfnisse und über
das künftige Vorgehen einig. Wir haben in der
Kommission von Herrn Direktor Feisst vernom-
men, dass die Gesetzgebung bereits weitgehend vor-
bereitet ist. Die Gesetzgebung ist so weit vorbe-
reitet, dass einzelne Gesetze bereits im Laufe des
Jahres 1944 vorgelegt werden könnten. In der
Gesetzgebung aber muss eine Grundlage geschaffen
werden durch einen entsprechenden Verfassungs-
artikel. Die Expertenkommission des Justiz- und
Polizeidepartementes kommt zum Schluss, dass
die Wirtschaftsartikel von 1939 die erwünschte
Grundlage bieten würden. Es wäre also logisch, hier
zu sagen, die Wirtschaftsartikel seien der Abstim-
mung zu unterbreiten. Die Experten haben diesen
Wunsch ausgesprochen. Für 'den Fall, dass die
Wirtschaftsartikel zurückgezogen werden sollten,
schlagen die Experten einen besondern Landwirt-
schaftsartikel vor. Darüber werde ich später noch
Näheres sagen.

Nach dieser Meinungsäusserung der Experten
hat sich der Bundesrat an die Spitzenverbände der
Wirtschaft gewandt. Es sind die gleichen Organi-
sationen, die bei Schaffung der Wirtschaftsartikel
mitgewirkt haben. Was haben sie geantwortet ?
Mit Ausnahme von zwei Organisationen, der Ban-
kiervereinigung und des Gewerkschaftsbundes (zwei
Organisationen, die nicht gerade wesensverwandt
sind), haben alle Verbände sich dahin geäussert,
dass sie eine baldige Abstimmung über die Wirt-
schaftsartikel begrüssen würden. Die Arbeitgeber-
verbände haben den Wunsch beigefügt, man möchte
Art. 31 ter streichen. Wie in der Kommission richtig
ausgeführt wurde, kann man den Art. 31 ter nicht
ohne weiteres fallen lassen. Darin ist die Allgemein-

verbindlichkeit von Verbandsbeschlüssen vorge-
sehen, die einer ziemlich starken Kritik gerufen hat.
Man könnte darüber sprechen, ob diese Bestim-
mung aufrechtzuerhalten sei. Auf den gleichen
Artikel stützt sich auch die Allgemeinverbindlich-
keit von Gesamtarbeitsverträgen. Nun wissen wir,
dass diese Verträge von besonderer Wichtigkeit
sind und schon Bedeutendes zum Arbeitsfrieden
beigetragen haben. Man wird sich kaum mit Art. -
34ter und Art. 64 der bestehenden Verfassung
behelfen können. Es wäre also nach Auffassung
der Kommission nicht ratsam, Art. 31 ter einfach
hier zu streichen.

Die Notwendigkeit einer Verfassungsgrundlage
für die Landwirtschaft ist anerkannt. Eine Ab-
stimmung über die Wirtschaftsartikel von 1939
ohne weitere Revision scheint etwas ungewiss zu
sein. Wir wollen, dass die Wirtschaftsartikel an-
genommen werden. Darum scheint der Weg, den
der Bundesrat uns vorschlägt, die Wirtschafts-
artikel einer Ueberprüfung zu unterziehen, der
gegebene zu sein. Nur einen Landwirtschaftsartikel
dem Volk und den Ständen vorzulegen, dürfte
gewagt sein. Alle Interessenten einer neuen Wirt-
schaftsordnung müssen zusammenarbeiten, um mit
der Zeit eine geeignete Grundlage für die künftige
Wirtschaftsgesetzgebung zu finden.

Es hat nicht die Meinung, dass bei einem Zu-
rückkommen auf die Wirtschaftsartikel alles drunter
und drüber gehen soll, dass nun alles in Diskussion
gezogen Werden müsse. Wir haben die Auffassung,
dass keine grundlegenden Aenderungen vorgenom-
men werden sollten. Es ist aber gut, einzelne For-
mulierungen nochmals zu überprüfen. In der Korn-
mission wurde von Herrn Direktor Dr. Willi darauf
hingewiesen, dass z. B. Art. 34ter bezüglich der
beruflichen Ausbildung ergänzt werden sollte. Man
spricht dort von der beruflichen Ausbildung, er-
wähnt aber nur den Handel, die Industrie und das
Gewerbe. Es dürfte an dem sein, auch die Land-
wirtschaft zu berücksichtigen. Das Eidg. Militär-
departement wünscht auch eine Berücksichtigung
des Arbeitsbeschaffungsproblems in den neuen
Wirtschaftsartikeln.

Sie wissen, dass in letzter Zeit auch noch zwei
Initiativen dem Bundesrate überreicht worden
sind, die Initiative betreffend das „Recht auf
Arbeit" und die Initiative ,,Die neue Schweiz".
Die Botschaft weist daraf hin, dass bei Ueberprü-
fung der Wirtschaftsartikel auch diese beiden
Initiativen in Erwägung gezogen werden könnten.
Man wird prüfen, ob Anregungen aus diesen beiden
Initiativen berücksichtigt werden können, ob man
dadurch vielleicht den Rückzug der Initiativen
erreichen kann oder eventuell die Wirtschafts-
artikel als Gegenvorschlag verwenden soll. Das
bleibt der Prüfung vorbehalten.

Nun hat sich noch eine verfassungsrechtliche
Frage erhoben: Kann die Bundesversammlung
heute ohne weiteres auf ihren Beschluss vom
21. September 1939 zurückkommen, nachdem dieser
bereits für die Abstimmung bereitgestellt war ?
MUSS dieser Beschluss nicht notgedrungen den Weg
gehen, der normalerweise gewiesen ist ? MUSS er
heute nicht Iole-quale Volk und Ständen zur Ab-
stimmung vorgelegt werden? In der Kommission
wurde seitens eines Mitgliedes dieser Einwand er-
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hoben. Wir können feststellen, dass der .Bundesrat
diese Frage geprüft hat. Das Parlament kann —
auch in diesem Stadium — den Beschluss noch
zurückbehalten und einer weitern Prüfung unter-
ziehen. Die Justizabteilung hat diese Auffassung
bereits in der Botschaft vom 14. Juli 1942 zum
Ausdruck gebracht, und Herr Prof. Dr. Hug,
Rektor der Handelshochschule St. Gallen, kommt
in einem neuesten Gutachten zum gleichen Schluss.
Es handelt sich hier um eine Verfassungsrevision,
und zwar um eine Partialrevision im Sinne von
Art. 121. Dieser Artikel sieht zwei Möglichkeiten

•einer Revision vor. Die Anregung kann erfolgen
erstens durch das Volk, auf dem Wege der Initia-
tive, und zweitens durch die Bundesgesetzgebung.
Bei der Initiative besteht die unbedingte Vorschrift,
dass die Anregung dem Volke zur Abstimmung
vorgelegt werde. Mit Bezug auf die Bundesgesetz-
gebung sind die eidgenössischen Räte kompetent,
bis zum letzten Augenblick noch eine Aenderung
vorzunehmen, nur muss eine solche auf überein-
stimmenden Beschluss beruhen. Ich zitiere hier die
Botschaft von 1942: „Zusammenfassend ergibt
sich, dass die beiden Räte in der gegenwärtigen
Situation durch übereinstimmendes Vorgehen ent-
weder eine Verschiebung der Volksabstimmung
oder die Aufhebung des Beschlusses vom 21. Sep-
tember 1939 beschliessen können."

Wir haben auch bereits eine Sanktion dieser
Meinung. Die eidgenössischen Räte haben diese
Auffassung bestätigt in ihrem Beschluss vom
30. September 1942, wo man die Abstimmung über
die Wirtschaftsartikel auf unbestimmte Zeit ver-
schoben hat. Die Revision, die nun vorgenommen
werden soll, sollte nach Wunsch der Landwirtschaft
möglichst beschleunigt werden. Wir hoffen, dass
die Diskussion nicht allzu sehr in die Breite gehen
und dass man möglichst bald zum Ziele gelangen
werde.

Das Bundesamt für Industrie, Gewerbe und
Arbeit wird voraussichtlich nochmals an die Spitzen-
verbände gelangen, die seinerzeit bei der Schaffung
der Wirtschaftsartikel mitgewirkt haben, um ihre
eventuellen Wünsche zu vernehmen. Je nach dem
Ergebnis dieser Rundfrage dürfte die Revision
rascher oder langsamer vor sich gehen. Wichtig
wird es sein, dass namentlich die Landwirtschaft
in dieser Zwischenzeit nicht Schaden leide. Aus
diesem Grunde wird uns ein Bundesbeschluss über
die Sicherstellung der Landesversorgung vorgelegt.
Sie haben die Botschaft vom 17. März 1944 erhal-
ten. Die Massnahmen, die da vorgesehen sind, sollen
durch Bundesbeschluss ohne dringlichen Charakter
erfolgen. Um aber jeder Gefahr zuvorzukommen,
ist auch ein Vollmachtenbeschluss in Aussicht
gestellt, der die Verlängerung der geltenden Vor-
schriften vom April 1944 bis zum April 1945 vor-
sieht.

Wir bitten Sie im Sinne dieser Ausführungen
und im Sinne der Botschaft, auf die Revision der
Wirtschaftsartikel zurückzukommen und den Bun-
desrat zu beauftragen, uns zu gegebener Zeit Bericht
und Antrag zu stellen.

M. Pini, rapporteur: Je dois à l'amabilité de
mes collègues de commission l'honneur de rapporter

à propos du message du Conseil fédéral du 9 mars
1944.

Je m'efforcerai de définir la position du pro-
blème dans les termes les plus brefs.

Par son message du 9 mars 1944, le Conseil
fédéral propose:

1. de revenir sur l'arrêté du 21 septembre 1939
portant revision des articles de la Constitution
fédérale relatifs au domaine économique;

2. d'inviter le Conseil fédéral à soumettre le
plus tôt possible aux conseils législatifs un nouveau
projet de revision des articles économiques de la
Constitution.

La commission du Conseil national, après avoir
entendu M. le conseiller fédéral Stampfli et les
chefs de division, MM. Dr Willi et Feisst, vous pro-
pose à l'unanimité moins une voix (vingt-trois contre
une) d'adhérer à ses conclusions. .

Il ne s'agit pas ici de rouvrir le grand débat
sur la revision des articles économiques, qui a abouti
à l'arrêté du 21 septembre 1939. Il s'agit principale-
ment d'adopter la procédure la meilleure pour tenir
compte des faits • nouveaux qui ont surgi entre
temps, combler les lacunes et adapter la réforme
aux nécessités nouvelles qui s'annoncent pour
l'après-guerre.

Dans son message du 14 juillet 1942, le Conseil
fédéral avait expliqué les raisons qui militaient,
après l'ouverture des hostilités, en faveur du renvoi
de la consultation populaire sur l'arrêté du 24 sepr
tembre 1939.

Le parlement avait approuvé ce renvoi en date
du 30 septembre 1942, tout en autorisant le Conseil
fédéral, en vertu de l'article 3 de l'arrêté fédéral
du 30 août 1939 sur les mesures propres à assurer
la sécurité du pays et le maintien de sa neutralité,
à prendre, dans des cas pressants, des mesures pour
sauvegarder l'existence de groupes économiques
menacés par les conséquences de la guerre.

Il est certain que le Conseil fédéral a fait un
emploi judicieux des pleins pouvoirs dans le domaine
économique et social et qu'il aura besoin de ces
pouvoirs pour bien du temps encore. L'évolution
des nécessités économiques et sociales marquée dans
ces années de guerre; l'intervention des organisa-
tions économiques les plus importantes du pays,
les mouvements d'initiatives populaires, la cons-
tatation de certaines lacunes, ont révélé l'oppor-
tunité de reprendre l'étude des articles économiques
pour les adapter aux exigences économiques et
sociales de l'époque et créer les bases constitution-
nelles de l'économie de l'après-guerre, libérée des
béquilles que constituent les mesures prises en
vertu des pleins pouvoirs.

Le problème a été posé avant tout par les
directives soumises au Conseil fédéral en date du
27 novembre 1942 par le grand comité de l'Union
suisse des paysans qui demandait des mesures
constitutionnelles et législatives pour le maintien
.de la paysannerie après la guerre et les moyens
propres à en assurer le bien-être.

La division de l'agriculture du Département de
l'économie publique démontrait par son rapport du
26 mars 1943 «que la législation actuelle ne peut
servir de bon fondement à une politique agraire
nouvelle appropriée aux circonstances».
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Le contact avec les autres organisations écono-
miques intéressées, la présentation de deux initia-
tives populaires touchant l'une «le droit au travail »,
la «réforme économique» et «les droits du travail»;
l'autre, la nécessité, de trouver une base constitu-
tionnelle à la politique de création d'occasions de
travail, ont persuadé le Conseil fédéral qu'on ne
pouvait présenter au peuple le statut de l'agricul-
ture pour l'après-guerre sans prendre position sur
l'ensemble du problème de la revision des articles
économiques. C'est pourquoi le message nous pro-
pose une nouvelle étude d'ensemble du problème.

Il s'agit cependant d'une œuvre de longue haleine
qui exige des études approfondies et n'autorise pas
l'improvisation et la superficialité.

Dans ce but, le Conseil fédéral veut reprendre
ces études et, avec l'aide de la commission d'ex-
perts, préparer le nouveau projet de revision qui
sera soumis aux Chambres le «plus tôt possible».

Le message du Conseil fédéral a déjà pu définir
les lignes directrices de la «politique agraire» de
l'après-guerre pour autant que lés données du
problème nous sont déjà connues.

Pour le reste, le Conseil fédéral a souligné «qu'il
paraît fort peu probable, sinon impossible, que les
nouveaux articles de la Constitution fédérale rela-
tifs au domaine économique, tels qu'ils ont été
adoptés par les conseils législatifs le 20 septembre
1939, soient acceptés par le peuple suisse s'ils
étaient aujourd'hui soumis à son verdict».

Deux initiatives populaires proposent des revi-
sions profondes des bases constitutionnelles de
notre politique économique et sociale. Certains
principes consacrés par le projet de 1939 ont vu
leur réalisation, par exemple, dans le domaine
social, avec l'arrêté sur la force obligatoire des
contrats collectifs, tandis que l'adoption du postulat
relatif «à la communauté professionnelle» offre une
base de principe qui pourrait trouver son écho
dans la revision constitutionnelle inspirée par cet
esprit de collaboration et de solidarité sociale qui
semble vraiment sortir du climat moral et politique
de ces années de guerre. D'autre part, la nouvelle
position d'attente assumée contre le texte de 1939
de l'article Slter sur la force obligatoire des con-
ventions d'associations professionelles et groupe-
ments économiques, par ses inspirateurs et défen-
seurs les plus convaincus de l'avant-guerre, nous
engagent à suivre avec prudence l'évolution de
notre vie économique et sociale avant d'adopter le
texte constitutionnel définitif.

La position des classes moyennes et même le
problème soulevé par l'article Slter ne pourront
en tout cas être oubliés et le Conseil fédéral devra
réexaminer la question.

En commission, on a entendu certaines objec-
tions de procédure, mais la démonstration faite par
M. le conseiller fédéral Stampfli ne souffre pas de
réplique.

Le parlement, dont est partie l'initiative légis-
lative, était parfaitement compétent de renvoyer
la votation populaire sur les articles économiques.

Mais on a fait aussi des objections de principe.
On a cru devoir rappeler que les constantes de
notre vie économique, que les commentateurs de
1874 définissaient «filles de la liberté», s'inspirent
des principes traditionnels de la liberté de commerce

et d'industrie et que l'économie continentale
et mondiale retrouvera peut-être dans l'après-
guerre le chemin de la liberté créé par la destruc-
tion des «murailles de Chine» des douanes, des
contingents et des compensations.

Sur ce point, il suffit de relire le texte de l'ar-
ticle 31 pour s'apercevoir que le principe tradi-
tionnel n'est pas abandonné. Certes, l'idéal serait
de pouvoir étudier une définition de la liberté de
commerce assez souple pour énoncer les restric-
tions imposées par l'intérêt général. Malheureuse-
ment, il ne s'agit pas seulement de faire une consta-
tation théorique et de laboratoire scientifique qui
serait loin des réalités politiques et sociales avec
lesquelles le gouvernement et le pays doivent comp-
ter et lutter. Il est vrai qu'il est difficile de prévoir
quelle sera la physionomie de l'économie de l'après-
guerre. Voilà, en effet, un domaine où «ce qu'on
ne voit pas» peut être infiniment plus important
et décisif que «ce qu'on voit».

Ce qu'on voit et qu'on doit voir, c'est qu'on ne
peut pas soustraire l'économie suisse aux influences
de l'évolution économique mondiale.

Une politique de conciliation des intérêts de
l'industrie, ambassadrice de l'honneur du travail
suisse à l'étranger, et ceux de l'agriculture et de la
classe moyenne apparaît d'ores et déjà indispen-
sable.

On se rend compte que toute politique de
protection de branches économiques ou de régions
géographiquement menacées ne pourra trouver sa
base constitutionnelle dans l'article 2 de la Consti-
tution fédérale, 1'«article de la prospérité».

Burkhard nous a dit que «le droit c'est la forme
de l'économie» et que «tout ordre juridique a son
économie comme l'économie est l'économie d'un
ordre juridique». Les bases de notre «ordre juri-
dique», la politique de solidarité nationale nous
commandent certaines mesures de protection de
groupements économiques et sociaux et de cer-
taines régions géographiquement menacées que les
intérêts généraux, voire des raisons d'Etat,
nous imposent de protéger. Cela ne veut pas dire
que, du point de vue rédactionnel, on puisse trans-
former la Constitution en une espèce d'aide-
mémoire où tous les détails d'application des prin-
cipes fondamentaux soient prévus. La Constitution
doit forcément se limiter à renonciation de prin-
cipes fondamentaux.

Je crois fermement qu'au centre de notre cons-
truction constitutionnelle dans le domaine écono-
mique et social doivent demeurer l'initiative indivi-
duelle et le sens de la responsabilité personnelle.
Il est certain cependant que l'évolution sociale
nous rappelle toujours plus la «vocation collective»
de l'individu et qu'un devoir de solidarité nous
oblige de créer les bases de la sécurité d'existence
et de justice sociale, partant du principe que dans
une démocratie comme la nôtre le citoyen ne peut
pas être «souverain et misérable à la fois».

La création d'occasions de travail pour com-
battre le chômage reste une des obligations de
l'Etat qui doit trouver sa base constitutionnelle
dans la revision des articles économiques.

C'est en partant de considérations d'ordre social
et politique que je ne peux qu'approuver les lignes
directrices de la politique agraire annoncée par le



22. März 1944 — 55 Revision der Wirtschaftsartikel

message du 9 mars 1944, étudiées dans le but de
sauvegarder une classe paysanne suisse saine et forte.

Il s'agit par là de défendre un élément précieux
d'équilibre démographique entre villes et cam-
pagnes, ainsi que l'équilibre politique et spirituel
de la patrie.

Si l'on ne veut pas voir s'aggraver le phénomène
de la dépopulation des campagnes, des vallées et
des montagnes, réservoir d'énergie spirituelle et de
richesse humaine, il faut prendre toutes mesures
nécessaires à assurer, même dans l'après-guerre, un
minimum d'existence convenable et un produit du
travail équitable à celui qui pratique «le geste
auguste du semeur» et veut rester, fidèle à la terre
de ses aïeux dans la plaine et à la montagne. Si
je prends l'exemple démographique de mon canton,
je dois souligner que cent quarante-quatre com-
munes rurales sur deux cent quatre-vingt-sept accu-
sent une diminution des naissances qui va du 10 au
30 % et même au 50 %.

Il est évident que pour parer à cette situation
un complexe de mesures d'ordre social, économique
et politique est nécessaire.

Mais lorsqu'on étudie ces problèmes, on ne peut
pas oublier que, pendant les années de crise de
l'avant-guerre, le rendement de l'agriculture et le
produit du travail étaient réduits à un niveau
qu'on doit maintenant souhaiter disparu pour
toujours.

Il est vrai que la nouvelle politique agraire de
la Confédération implique une réforme profonde
des principes traditionnels.

Mais elle apparaît nécessaire pour donner au
paysan une garantie des prix et du minimum
d'existence. Cette garantie ne peut être obtenue
que par une coordination de la production aux
nécessités du marché et en diminuant les frais
d'exploitation par une rationalisation de l'entre-
prise agricole.

La Constitution de 1874 ignorait littéralement
(sauf pour la lutte contre les épizooties) l'économie
agricole.

Les revisions successives et les dispositions légis-
latives ont donné naissance à la 'politique agraire
de la Confédération qui, dans ces années de guerre,
nous apparaît comme une des armes les plus pré-
cieuses de notre défense économique et militaire.

Les exigences de l'approvisionnement du pays
nous engagent à proroger les mesures prises pen-
dant la guerre pour l'extension des cultures. Il s'agit
aujourd'hui, cependant, de trouver une base consti-
tutionnelle et législative à cette politique. Certes
l'économie de guerre ne peut pas être une économie
de paix.

Certaines mesures, surtout dans le régime
bureaucratique, certaines dispositions du droit
foncier, tout en sauvegardant la position de celui
qui travaille la terre, devront subir un adoucissement.

D'autre part, il faudra, pour les régions de mon-
tagne, reprendre la politique de protection et
d'amélioration du patrimoine zootechnique de la
Suisse. Les compétences données à la Confédération
dans le domaine de la production et des marchés
n'entendent pas détruire l'action des cantons et
des organisations agricoles cantonales. Il s'agit
plutôt d'arbitrer l'interdépendance d'intérêts entre
cantons et cantons maîtres de leur économie agricole.

D'autre part, il ne s'agit pas non plus d'appli-
quer le rouleau compresseur des mesures centrali-
satrices et de faire des cantons de simples organes
d'exécution. La politique agraire doit fatalement
s'adapter aux conditions des régions: ici, c'est une
politique de dégrèvement qui s'impose; là pourrait
suffire une nouvelle politique de crédit qui stimu- -
lerait l'initiative du paysan et permettrait de main-
tenir intact le sens de ses responsabilités personnelles.

Le problème principal restera cependant celui
de la protection de l'existence de l'agriculture et
du paysan suisse contre la rafale orageuse d'une
concurrence étrangère déchaînée. Le paysan ne
pourra pas être laissé seul dans cette lutte pour
l'existence. Et si la liberté économique internatio-
nale devait lui contester le droit à l'existence, il
aurait le droit de dire: «C'est la liberté qui m'op-
prime, c'est la loi qui doit me libérer...»

C'est pour cela que des mesures de protection
douanière, la formule de la «prise en charge», qui
a déjà donné des bons résultats, seront indispen-
sables.

Telles sont les conditions dans lesquelles se pose
'le problème que j'ai à peine touché dans ce rapport
d'ordre.

En vous proposant d'approuver le message du
Conseil fédéral, je souhaite que les études pour la
revision des articles économiques nous permettent
d'avoir toujours une vision d'ensemble de notre
statut économique et de subordonner les intérêts
de classe et de catégories aux intérêts généraux
de la nation.

Le juriste, l'économiste et l'homme politique
doivent se donner la main pour préparer ce monu-
ment constitutionnel qui doit être l'image de l'équi-
libre entre les intérêts opposés mais toujours inter-
dépendants des classes, des catégories et des régions,
et pourra nous rappeler le prodige de l'œuvre d'art
que nos aïeux ont construite en 1848 et 1874 pour
garantir la paix spirituelle et religieuse du" pays.

Le problème économique est à l'ordre du jour,
après le spirituel: il s'agit de l'étudier avec notre
traditionnelle profondeur d'analyse — freund-
eidgenössisch — et de le résoudre avec la sagesse
politique qui est du Suisse d'hier et de toujours.

Allgemeine Beratung. — Discussion générale.

Oprecht: Die sozialdemokratische Gruppe stimmt
den Anträgen des Bundesrates zu.

Die Wirtschaftsartikel des Jahres 1939 sind
durch die Entwicklung überholt worden. Sie
müssen deshalb überprüft werden. Es ist dabei
mitzuberücksichtigen, dass die vom Schweize-
rischen Gewerkschaftsbund und der Sozialdemo-
kratischen Partei der Schweiz lancierte Initiative
für Wirtschaftsreform und Rechte der Arbeit die
Ordnung des Verhältnisses von Wirtschaft und
Staat und des Verhältnisses des Bürgers und der
Wirtschaft grundsätzlich zur politischen Diskussion
gestellt hat. Falls die Wirtschaftsartikel in ihrer
jetzigen Form zur Volksabstimmung gebracht
würden, hätten die Gewerkschaften und die Sozial-
demokratische Partei dagegen Stellung nehmen
müssen. Diese Stellungnahme des Gewerkschafts-
bundes und der Sozialdemokratischen Partei ist
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durch die Initiative für Wirtschaftsreform und
Rechte der Arbeit grundsätzlich wenigstens präjudi-
ziert worden. Es hätte diese Stellungnahme aber
nicht bedeutet, dass wir gegen die Ordnung der
Verhältnisse in der Landwirtschaft, wie sie durch
die Wirtschaftsartikel vorgesehen ist, Stellung be-
ziehen wollten. Im Gegenteil, wir anerkennen die
Notwendigkeit des Schutzes der Landwirtschaft
durch staatliche Massnahmen. Man kann dabei
allerdings über die Form und die Art dieser Mass-
nahmen diskutieren; doch steht diese Frage zur
Zeit nicht zur Diskussion. Es wird dazu Gelegen-
heit sein bei der Beratung der Botschaft des Bundes-
rates vom 17. März über die Sicherstellung der
Landesversorgung für die Kriegs- und Nachkriegs-
zeit.

Wir sind also bereit, für verfassungsrechtliche
Massnahmen zugunsten der Landwirtschaft einzu-
treten. Wir wünschen aber, dass gleichzeitig auch
verfassungsrechtliche Massnahmen zugunsten ande-
rer wirtschaftlich schwacher Volksteile und bedroh-
ter Wirtschaftszweige ergriffen werden. Die Soli-
darität unter allen Volksteilen unseres Landes soll
auch bei der Ordnung der Wirtschaft unseres"
Landes in der Nachkriegszeit zum Ausdruck kom-
men. Das Gewerbe verlangt ähnliche Massnahmen,
wie sie für die Landwirtschaft vorgesehen sind. Wir
begreifen die Forderungen des Gewerbes und sind
bereit, grundsätzlich mit dem Gewerbe darüber zu
diskutieren. Auch bestimmte Teile der Industrie,
so vor allem die Uhrenindustrie, bedürfen des staat-
lichen Schutzes. Auch darüber muss gesprochen
werden.

Wir vertreten die Kreise unseres Volkes, die
durch die bisherige Wirtschaftsgesetzgebung des
Bundes am wenigsten geschützt wurden, vielmehr
bisher meistens das Opfer dieser Wirtschaftsgesetz-
gebung gewesen sind. Der Arbeiterschaft ist durch
die Handels- und Gewerbefreiheit wenig geholfen,
wenn als ihre Wirkung Krise und Arbeitslosigkeit
auftreten. Die Arbeiterschaft will Arbeit, will Be-
schäftigung, fordert das Recht auf einen Platz im
Wirtschaftsprozess. Der Arbeiter ist gerne bereit,
als Konsequenz des Rechtes auf Arbeit auch eine
Pflicht dazu anzuerkennen. Die Arbeiterschaft will
aber noch mehr, sie will ihre gesamte Stellung im
Produktionsprozess grundsätzlich geändert wissen.
Sie will nicht nur Objekt der wirtschaftlichen Mass-
nahmen sein, sondern sie will Subjekt in einer neuen
Ordnung der Wirtschaft werden. Die Arbeiterschaft
kann damit die herrschende Auffassung von der
Notwendigkeit der Hierarchie in der Wirtschafts-
und in der Betriebsordnung nicht länger anerkennen.
Sie verlangt ein neues, modernes, der Zeit angepass-
tes Arbeitsrecht.

Ich habe damit in wenigen Sätzen den Inhalt
der Initiative auf Wirtschaftsreform und Rechte
der Arbeit umrissen. Wir wollen zur Zeit nicht auf
die grundsätzlichen Fragen der Neuerungen des
Verhältnisses von Wirtschaft und Staat näher ein-
treten. Wir behalten uns vor, in der kommenden
Auseinandersetzung um die neuen Wirtschafts-
artikel unsere Auffassung über Wirtschaft und
Staat und deren Neuordnung ausführlich und
grundlegend zu vertreten. Das sind die Ueber-
legungen, die uns dazu führen, dem Antrag des
Bundesrates zuzustimmen.

BÜrki: Es mag wohl angezeigt sein, heute einige
Feststellungen allgemeiner und grundsätzlicher Art
zu machen. Seit mehr als zehn Jahren steht nun
die Gestaltung des neuen Wirtschaftsrechtes in der
Diskussion unserer Räte und der Oeffentlichkeit.
Bereits im Dezember 1931 verlangte eine Motion
Joss mit einer übergrossen Unterzeichnerzahl die
Revision des Artikels 31 der Bundesverfassung. Im
Jahre 1935 begründete Herr Walter (Ölten) eine
Motion, um die bereits getroffenen Krisenmass-
nahmen in ihrer Auswirkung zu überprüfen. 1936
folgte ein Postulat Wüthrich (Unabhängig) über
die Schaffung eines Rahmenprogramms für den
wirtschaftlichen Wiederaufbau, namentlich des Ex-
portes und des Fremdenverkehrs. Im gleichen Jahr
forderte ein Postulat Musy ein dringliches Programm
für den nationalen Wiederaufbau. Alle diese Forde-
rungen folgten sich Schlag auf Schlag, die verlangten
Massnahmen entsprangen der dazumaligen Lage
und der Sorge um unsere Wirtschaft in der Krisen-
zeit der dreissiger Jahre. Es kamen denn auch alle
die Notverordnungen jener Zeit über die Waren-
häuser und die Filialgeschäfte, über das Schuh-
machergewerbe, über die Uhrenmdustne, die Hôtel-
lerie, die Stickereiindustrie und so weiter, wie sie
heute noch in Kraft sind und immer wieder ver-
längert werden müssen, und von denen man immer
wieder fordert, sie müssten einmal rechtlich ver-
ankert werden. Aus dieser Not heraus wurde im
Oktober 1936 eine begutachtende Expertenkom-
mission für die neue Wirtschaftsgesetzgebung ein-
gesetzt. Für die Vorarbeiten wurden vier Unter-
kommissionen gebildet, nämlich eine Kommission
für Aussenwirtschaft, Handelspolitik, Export und
Fremdenverkehr, eine Kommission für Innenwirt-
schaft, eine für die Fragen des Geld- und Kapital-
marktes und eine für politische Fragen. Diese
Kommissionen waren derart zusammengesetzt, dass
die Auffassungen des Wirtschafts- und Finanz-
mannes, des Politikers, des Arbeitgebers und des
Arbeitnehmers zum Ausdruck kamen. Was heute
ganz besonders wichtig ist: von keiner Seite wurde
damals uneingeschränkte Wirtschaftspolitik ver-
langt, während auch andererseits niemand die Ein-
führung der Planwirtschaft oder des Korporativ-
systems forderte. Es wurden alle einschlägigen
Fragen sorgfältig geprüft und gegeneinander ab-
gewogen. Man war sich darüber einig, die zu-
künftige Gestaltung unserer Wirtschaft auf eine
mittlere Linie zu stellen. Man wird wohl heute
nicht behaupten wollen, dass nicht ganze Arbeit
geleistet worden wäre und deren Ergebnisse über-
holt seien.

Drei Jahre später kam dann die neue Vorlage
vor die eidgenössischen Räte. Leider kam auch der
Krieg. Ich würdige die verschiedenen Gründe einer
Verschiebung der Abstimmung während des Krieges
nur zum Teil. Wir haben seither Abstimmungen
und Wahlen vorgenommen, die die Gemüter der
Stimmbürger ebenso auf die Probe der demokra-
tischen Bewährung gestellt haben, wie es bei einer
Abstimmung über die Wirtschaftsartikel der Fall
gewesen wäre. Wo ein Wille ist, ist immer auch ein
Weg. Aber wir kennen auch die Hintergründe der

.

fortwährenden Verschiebung. Sie liegen nicht beim
Bundesrat, sondern anderswo. Wahrscheinlich hof-
fen immer noch einzelne Herren, die Nachkriegszeit
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werde wieder die volle Freizügigkeit unter den
Völkern bringen. Es sieht aber nicht darnach aus.
Was sagt der englische Handelsminister über die
englische Gew'erbepolitik der Nachkriegszeit? „Eng-
lische Handelsgeschäfte dürfen auch nach dem
Kriege nur mit Lizenz neu aufgemacht werden.
Lizenzen würden in erster Linie Einzelhändler, die
wahrend des Krieges schliessen mussten, erhalten,
ferner solche, die eingezogen wurden, und schliess-
lich Kriegsgeschädigte, selbst wenn sie vorher
keine Einzelhändler waren." Ein führender ameri-
kanischer Nationalökonom erklärte, dass das ameri-
kanische Beschäftigungsproblem nach dem Kriege
ohne grosszügige Planung und umfassende Staats-
finanzierung nicht gelöst werden könne. Jedenfalls
ist die englische und amerikanische Produktions-
kapazität so gross, dass die Welt und auch wir in
der kleinen Schweiz davon noch allerhand zu er-
warten haben. Darüber hat sich unser Herr Bundes-
präsident anlässlich seiner .Rede an der ETH. in
Zürich deutlich ausgesprochen. Es sind meines Er-
achtens Illusionen, wenn man glaubt, man komme
nach dem jetzigen Kriege rasch wieder aus allen
Schwierigkeiten heraus und könne deshalb ruhig
zuwarten und die Entwicklung an uns herankom-
men lassen. Eine gewisse Führung und Lenkung
seitens des Bundes wird weiterhin nötig sein; eine
Planwirtschaft, eine Produktions- und Absatz-
lenkung zum Beispiel in der Landwirtschaft wird
nicht zu umgehen sein. Man wird nicht Hundert-
tausende von Hektaren neuen Ackerlandes, die
wir heute zum Durchhalten in der Kriegszeit
brauchen, in der Nachkriegszeit wieder verwildern
lassen wollen; und die Arbeit für ihre Bebauung
wird auch ihres Lohnes wert sein.

Der Antrag, den wir heute zu behandeln haben,
löst in Gewerbe und Landwirtschaft nicht eitel
Freude aus. Wir befürchten nicht nur eine Ver-
zögerung, sondern eine unliebsame Verschiebung.
Wie soll vorgegangen werden ? Es sollen wieder die
Spitzenverbände eingeladen werden, neue Vor-
schläge einzureichen, obschon sie Gelegenheit ge-
habt haben, sich über die vorliegende Vorlage aus-
zusprechen. Darunter haben wir Kreise, die über-
haupt jede Schutzbestimmung der Wirtschaft auch
in Zeiten der Not ablehnen. Es sind grundsätzliche
Gegner jeder Neuerung und werden es bleiben.
Dann gibt es solche, die sich sagen: Uns nützen
Schutzbestimmungen nichts; wir sind stark genug,
ohne sie durchzukommen; also lehnen wir sie ab.
Und der Rest der Verbände wird wie immer geteilter
Meinung sein, die sich von den Gegnern dann
prächtig gegen die Vorlage ausspielen lassen wird.
Man wird sich nicht nur auf eine Ueberprüfung
des vorhandenen Verfassungstextes beschränken,
sondern alle möglichen und unmöglichen Forderun-
gen werden neu aufkommen. Bis die Forderungen
des Rechtes auf Arbeit und der Gestaltung der
„neuen Schweiz" untergebracht sind, wird der
Weg lang und steinig werden. Dann kommen aber
wieder die Expertenkommissionen, neue Vernehm-
lassungen, Beratungen in den Kommissionen, und
darüber vergehen Monate und Monate. Ich wäre
froh, wenn ich unrecht bekäme. Aber die bisherigen
Erfahrungen sind eben leider anders. „Man will die
Wirtschaftspolitik der Nachkriegszeit auf eine neue
Grundlage stellen!" Ich kann mir nicht vorstellen,
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wie ein neuer Entwurf viel anders als der bisherige
aussehen soll. Man kann nicht auf der einen Seite
Schutzbestimmungen für die wirtschaftlichen Not-
zeiten aufstellen und auf der ändern Seite jede
Staatseinmischung ablehnen und vollständige Frei-
heit des Handels verlangen. Darüber wird man
sich doch wohl im klaren sein! Es können auch bei
der zukünftigen Ordnung nur Rahmenartikel sein,
in die die kommenden Gesetze eingebaut werden
müssen. Der bisherige Entwurf für das neue Wirt-
schaftsrecht stellt diesen Rahmen dar. Die Aus-
führungsgesetze mussten vom Parlament und vom
Volke gutgeheissen Werden. Das verschweigt man
in den meisten Fällen. Das sollte aber eben nicht
vorkommen.

Von gewisser Seite bekämpft man den Artikel
31 ter der Vorlage über die neuen Wirtschaftsartikel,
die sogenannte Allgemeinverbindlicherklärung von
Vereinbarungen und Beschlüssen der Berufsver-
bände und ähnlicher Wirtschaftsorganisationen.
Ich frage: Haben sich die Gesamtarbeitsverträge,
die gerade in diesen Rahmen fallen,, etwa nicht
bewährt ? Haben sie nicht sehr viel zum Arbeits-
frieden beigetragen? Passten nicht viele andere
getroffene Notmassnahmen, die sich durchwegs
bewährt haben, auf diesen Verfassungstext? Wir
müssen uns im Gewerbe und auch in der Landwirt-
schaft immer wieder fragen, warum der Gewerk-
schaftsbund gegen eine Abstimmung über die Wirt-
schaftsartikel War und ist, er, dessen Mitglieder
durch dringliche Bundesbeschlüsse und Vollmach-
tenbeschlüsse das erreicht haben, was in Friedens-
zeiten auf Grund des revidierten Artikels 31 ter der
Bundesverfassung mit Gesetz hätte geschaffen
Werden müssen — er, der gegen alle Erweiterungen
von Vollmachten des Parlamentes und des Bundes-
rates ist. Wir müssen uns Weiter fragen: warum
der Vorort des Schweizerischen Handels- und In-
dustrievereins gegen diesen Artikel 31ter der
bestehenden Vorlage ist, wo doch heute gerade die
Uhrenindustrie so gewaltig von solchen Verein-
barungen profitiert und dadurch geschützt wird.

Man wird im Gewerbestand nachgerade unwillig
darüber, wie man seine Postulate behandelt. Ich
möchte deswegen nicht etwa Herrn Bundes-
präsident Stampfli oder den Bundesrat anklagen.
Das ' sei hier ausdrücklich festgestellt, aber die
Kreise warnen, die ihm bei allem guten Willen
immer in den Arm fallen und ihn mit allen möglichen
Eingaben bestürmen.

Eines sei hier gleich beigefügt: das Gewerbe
wird sich seine Stellungnahme zum Gesetz über die
Arbeitszeit in den Gewerben vorbehalten müssen.

Wie geht es dem Gewerbe bei der Bewilligungs-
pflicht? Seit drei Jahren werden die Entwürfe
darüber hin- und hergeschoben. Gerade aus jenen
Kreisen kommt jede nur mögliche Einrede, die dem
Schweizerischen Gewerbeverband erklärt haben, sie
seien für die Bewilligungspflicht und für die betref-
fenden Wirtschaftsartikel, wenn Art. 31 ter ge-
strichen werde. Unter dem Druck der Verhältnisse
hat der Schweizerische Gewerbeverband dem Be-
gehren nachgegeben. Trotzdem geht die Opposition
weiter aus diesen Kreisen, trotzdem man weiss,
dass Fähigkeit, Qualitätsarbeit, ganze Arbeit auf
allen Gebieten auch für die Exportindustrien und
den Exporthandel von grösster Bedeutung sind.
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Heute lehnt man in den gleichen Kreisen sogar den
Fähigkeitsausweis ab. Wo soll denn die viel-
empfohlene Selbsthilfe anfangen, wenn man die
Fähigkeit im Berufe nicht in erster Linie in den
Vordergrund stellt ? Unter diesen Umständen zieht
der Schweizerische Gewerbeverband seinen Be-
schluss über das Fallenlassen von Art. 31 ter zurück
und behält sich seine weitere Stellungnahme in den
kommenden Beratungen vor. Das sei hier ausdrück-
lich angemeldet. Er muss sich auch seine Stellung
gegenüber weitergehenden Bestimmungen zugun-
sten der Hôtellerie, Stickerei- und Uhrenindustrie
vorbehalten.

Ich musste das vorausschicken und unserem
Unbehagen Ausdruck geben, das nicht von ungefähr
kommt. Trotzdem stimmen wir dem Antrag des
Bundesrates und der Kommission zu. Wir zeigen
damit neuerdings unsern guten Willen zur Ver-
ständigung und Zusammenarbeit. Hoffen wir, dass
der abgeänderte Entwurf zu einer Revision der
Wirtschaftsartikel dann die Basis bilden werde,
der alle Kreise zustimmen können. Eines aber sei
gleich angemeldet: wir werden auch in der neuen
Vorlage Schutzbestimmungen für die inländische
Produktion und Arbeit verlangen müssen. Die
Fähigkeit im Beruf und Qualität in der Arbeit
sollen in unserer Wirtschaft den Vorrang finden.
Damit leisten wir nicht nur unserer Inlandwirt-
schaft, sondern auch der Exportindustrie und dem
Exporthandel die besten Dienste. Wiederum wün-'
sehen wir, dass die neue Vorlage ihre rasche Bereini-
gung finden möge.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 23. März 1944.
Séance du 23 mars 1944, matin.

Vorsitz — Présidence: Hr. Gysler.

3488. Bundesbahnen. Reorganisation.
Chemins de fer fédéraux. Réorganisation.

Fortsetzung. — Suite,
Siehe Seite 40 hiervor. — Voir page 40 ci-Jevant.

Art. 7 und 8.

Reichling, Berichterstatter der Mehrheit : Ihre
Kommission hat auftragsgemäss gestern die Art. 7
und 8 der Vorlage einer nochmaligen Beratung unter-
zogen; leider bin ich nicht in der Lage, Ihnen von
einer vollzogenen Einigung in der Kommission
Kenntnis geben zu können. Die drei Anträge, An-
trag der Mehrheit, der Minderheit und Antrag Wey,
sind somit bestehen geblieben. Ich darf Ihnen hier
wohl mitteilen, dass die Einigung eigentlich ge-
scheitert ist am Widerstand gewisser Vertreter der
Minderheit, die nicht in der Lage waren, zugunsten

des Antrages von Herrn Dr. Wey auf ihren Antrag
zu verzichten, während die Vertreter der Mehr-
heit die Bereitschaft dazu in der Kommission mehr
oder weniger offen erklärt hatten. Nachdem nun
aber die Minderheit festhielt, hat auch die Mehrheit
an ihrem Antrag festgehalten. Ich möchte die
Gründe, die die Kommissionsmehrheit zugunsten
ihres Antrages vorzubringen hat, nicht wiederholen;
ich habe das gestern als Kommissionsreferent ja
ziemlich einlässlich getan; aber ich darf vielleicht
loyalerweise, mit einer gewissen Zurückhaltung
allerdings, gewisse Vorteile des Antrages von Herrn
Dr. Wey, wie sie aus der Beratung der Kommission
uns gestern zur Kenntnis gebracht worden sind,
beleuchten. Diese Vorteile liegen in der Trennung
des Bauvoranschlages vom Betriebsvoranschlag, eine
Trennung in dem Sinne, dass f ürderhin der Betriebs-
voranschlag nach Antrag von Herrn Dr. Wey
nicht mehr vom Parlament, sondern vom Bundes-
rat verabschiedet wird. Dieser Antrag hat das eine
für sich, dass zum Betriebsvoranschlag schon bisher
im Parlament kaum je eine Aeusserung erfolgt ist,
und zwar deshalb nicht, weil der Betriebsvoran-
schlag zu wenig Aenderungen Anlass gibt und solche
überhaupt kaum möglich macht. Die Einnahmen
sind vor allem in Zeiten, wie wir sie jetzt durch-
leben, recht problematisch; es muss etwas eingesetzt
werden, ohne dass darüber sowohl bei den Organen
der Bundesbahnen, aber noch viel weniger beim
Parlament gewisse Sicherheiten über die Gestal-
tung der Einnahmen bestehen. Die Ausgaben sind
zu mindestens 80 % gesetzlich gebunden. Haupt-
posten sind die Personalausgaben; daran kann das
Parlament ohnehin nichts ändern ; auch bei den
Kapitalausgaben ist das so, so dass eine Beratung
des Betriebsvoranschlages in der Tat eine recht
problematische Angelegenheit ist. Daneben hätte
nun die Loslösung des Betriebsvoranschlages nach
einer Mitteilung ,die uns gestern gemacht worden
ist, den Vorteil., dass dieser Voranschlag der Wirk-
lichkeit weiter genähert werden könnte, indem er
erst zwei Monate später aufgestellt werden musste,
wenn er nicht das Parlament passieren muss.
Während er jetzt Ende Juli oder Anfangs August
von den Organen der Bundesbahnen verabschiedet
werden musste, damit er noch rechtzeitig im betref-
fenden Jahr vor das Parlament kommt, könnte das
bei Loslösung erst Ende September oder anfangs
Oktober geschehen; es würde also für die Beur-
teilung des kommenden Jahres ungefähr ein weiteres
Vierteljahr des Grundlagenjahres gewonnen werden.
Das ist unbestritten; ich glaube, dass ist auch die
Ansicht der Mehrheit, ein Vorzug des Antrages
Wey.

Nun ist die Ansicht der Kommissionsmehrheit
zweifellos die, dass unter allen Umständen der Bau-
voranschlag der Genehmigung durch das Parlament
unterstellt bleiben soll, und zwar vor allem deshalb,
weil eigentlich immer nur der .Bauvoranschlag zu
Diskussionen in den Räten Anlasss gegeben hat.
Die Positionen des Bauvoranschlages interessieren
das Parlament und können Anlass zu Bemerkungen
geben.

Nun sind uns gestern von Seite des Vertreters
des Departem°ntes noch interessante Gesichts-
punkte bekanntgegeben worden, die für eine Behand-
lung wenigstens des Bauvoranschlages im Paria-
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pourra être augmenté qu'en vertu d'un arrêté
fédéral soumis au referendum. Or, cette éventualité
peut être envisagée dans le .budget de construction.
Dans ce cas, les Chambres devraient être nécessaire-
ment consultées.

Ce sont là les raisons pour lesquelles le Conseil
fédéral se déclare prêt à accepter la proposition de
conciliation qui a été formulée par M. Wey, parce
qu'il pense que cette proposition est sage et qu'elle
a été motivée d'une façon objective.

Abs t immung . — Vote.

Eventuell. — Eventuellement:
Für den Antrag der Minderheit 16 Stimmen
Für den Antrag Wey 159 Stimmen

Definitiv. — Définitivement:
Für den Antrag der Mehrheit 87 Stimmen
Für den Antrag Wey 81 Stimmen

Art. 8.

Präsident: Nachdem Sie bei Art. 7 den Vor-
schlag der Mehrheit angenommen haben, ergibt
es sich ohne weiteres, dass Sie dem Vorschlag der
Mehrheit ebenfalls beipflichten. Da ein Gegenan-
trag nicht gestellt wird, ist das beschlossen.

Zustimmung. — Adhésion.

Gesamtabs t immung. - Vote sur l'ensemble.
Für Annahme des Gesetzentwurfes 151 Stimmen
Dagegen 7 Stimmen

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST# 4479. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Bericht betref-

fend die Volksabstimmung.
Revision des articles économiques de la
constitution. Rapport concernant la votation

populaire.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 50 hiervor — Voir page 50 ci-devanl.

Häberlin: Der Antrag des Bundesrates und der
Kommission bedeutet, darüber Wollen wir uns ganz
klar sein, das Eingeständnis, dass die bisherige
Arbeit an der Revision der Wirtschaftsartikel in
eine Sackgasse geführt hat. Die Zustimmung zu
einem solchen Antrag kann deshalb nicht von Be-
geisterung getragen sein. Trotzdem zögere ich nicht,
anzuerkennen, dass mir dieser Antrag als der einzige
richtige Ausweg aus einer verfahrenen Situation
erscheint.

Aus einer Enttäuschung kann man am wenig-
sten lernen. Wir sollten uns deshalb für die Wieder-

aufnahme der Arbeit das eine Ziel setzen: der
zweite Anlauf soll besser enden und soll uns ein
Werk bescheren, das nicht nur sachlicher Beurtei-
lung standhält, sondern das auch Aussicht hat, in
der Abstimmung die Mehrheit des Volkes und der
Stände auf sich zu vereinigen. Unerlässliche Vor-
aussetzung für einen solchen Erfolg scheint mir zu
sein : weise Beschränkung * der Revision auf das
absolut Wesentliche und auf das absolut Not-
wendige.

Das Ziel dieser Revision ist die Neufestsetzung
des Verhältnisses zwischen Staat und Wirtschaft,
das bisher durch die Handels- und Gewerbefreiheit
bestimmt Wurde. Konkret muss also die Frage
gelöst werden, innert welcher Grenzen auch künftig
die Handels- und Gewerbefreiheit verfassungs-
mässig gewährleistet werden soll. In dieser Hinsicht
ist festzustellen, dass in Art. 31 und 31 bis, wie sie
aus den Beratungen der eidgenössischen Räte her-
vorgegangen sind, Formulierungen gefunden worden
sind, die weitestgehend als glücklich und tragbar
anerkannt worden sind. In dieser Hinsicht ist nicht
nur wertvolle theoretische Abklärung geleistet
worden, sondern es sind auch bestimmte-, konkrete
Ziele für die praktische Politik gesteckt worden.
Lit. b von Art. 31 bis wird anerkannt als eine
geeignete Grundlage für die künftige Agrargesetz-
gebung und Lit. b, wo dem Bundesrat die Kompe-
tenz erteilt wird, nötigenfalls "unter Abweichung
von der Handels- und Gewerbefreiheit Massriahmen
zu ergreifen zum Schutz in ihrer Existenz bedrohter
Wirtschaftsgruppen, wäre eine geeignete Grund-
lage, um auch dringend nötige Massnahmen zum
Schutz von Industrie und Gewerbe zu ergreifen.
Zusammen mit Art. 34ter, der die verfassungs-
mässige Grundlage schafft für wichtige Massnahmen
zum Schütze der Arbeitnehmer und Art. 32, der
Bestimmungen enthält über die Einführung und

. den Vollzug, wäre im grossen ganzen der Rahmen
dessen bestimmt, was ich als eine Beschränkung
auf das absolut Notwendige und absolut Wesent-
liche bezeichnen möchte. Ausserhalb dieses Rah-
mens fällt insbesondere Art. 31 ter, der handelt
von der Allgemeinverbindlicherklärung von Ver-
einbarungen und Beschlüssen von Berufsgruppen
und ähnlichen Wirtschaftsorganisationen. Es ist
dies der Artikel, der von Anfang an sehr umstritten
war und bis zum Schluss der Hauptangriffspunkt
der Opposition geblieben ist. Es ist hier nicht der
Ort, materiell auf die Allgemeinverbindlicherklärung
einzugehen; ich bin der Letzte, der die Bedeutung
dieser Frage nicht anerkennen würde, halte aber
doch dafür, es sollte vermieden werden, an einer
solchen Einzelfrage das ganze Revisionswerk schei-
tern zu lassen, und es sollte vermieden werden,
durch starres Festhalten an diesen Bestimmungen
so wichtige Wirtschaftsgruppen unseres Landes wie
Handel und Industrie in die Opposition zu treiben.

An dieser Stelle des Manuskriptes meiner Rede
folgt ein artiges Kompliment, das ich an die Adresse
des Schweizerischen Gewerbeverbandes richten
wollte. Ich wollte dafür ihm danken, dass er sich
gleichsam selbst überwunden und dass er in einem
Geist der Verständigung, der hohe Anerkennung ver-
dient, sich bereit erklärt habe, für einmal auf diesen
Art. 31 ter zu verzichten. Sie verstehen deshalb,
dass die gestrige Erklärung unseres Herrn Kollegen
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Bürki, der uns hat wissen lassen, dass der Schweiz.
Gewerbeverband auf diese Verzichterklärung zu-
rückgekommen ist, für mich eine lebhafte Ent-
täuschung und auch eine grosse Ueberraschung
bedeutet hat, und Sie werden es daher begreifen,
wenn ich meine Dankesbezeugung vorläufig noch
etwas auf Lager legen möchte. Ich will aber die
Hoffnung keineswegs aufgeben, dass es noch gelin-
gen werde, durch allseitiges Entgegenkommen
auch in dieser Frage der Allgemeinverbindlich-
erklärung eine Lösung zu finden, die den berechtig-
ten Bedenken, die gegen die jetzige Fassung von
Art. 31 ter erhoben werden können, Rechnung trägt.
Ich denke dabei weniger an einen selbständigen
Artikel, sondern an eine Lösung im Rahmen von
Art. 31 bis und in Anlehnung an den ursprünglichen
Antrag des Bundesrates.

Wir stehen heute in einer Revision der revidier-
ten Wirtschaftsartikel, deshalb, weil der Bundesrat,
wie er in seiner Botschaft uns berichtet, zur Auf-
fassung gekommen ist, „dass es zum mindesten als
nicht sehr wahrscheinlich, wenn nicht als aus-
geschlossen betrachtet werden muss, dass die neuen
Wirtschaftsartikel so, wie sie von der Bundesver-
sammlung am 21. September 1939 gutgeheissen
wurden, heute im Falle einer Abstimmung die
Billigung des Volkes erhalten würden". Gerade
unter diesem abstimmungstaktischen Gesichts-
punkte muss ich lebhafte Bedenken äussern gegen
die Absicht des Bundesrates, die er in seiner Bot-
schaft äussert, zugleich mit der Revision der Wirt-
schaftsartikel die Anregungen der beiden Initia-
tiven, also der sozialdemokratischen Partei-Initia-
tive „Neue Schweiz" und der Landesring-Initiative
„Recht auf Arbeit", soweit sie realisierbar er-
scheinen, in geeigneter Form in die revidierten
Wirtschaftsartikel aufzunehmen, um den Rückzug
der beiden Initiativen zu ermöglichen, oder, sofern
eine Verständigung hierüber nicht erreicht werden
kann, die abgeänderten Wirtschaftsartikel den
Initiativen als Gegenvorschlag gegenüberzustellen.
Ich weiss nicht, ob in unserm Rate eine Fraktion
von so unverbesserlichem Optimismus besteht, die
an die Möglichkeit glaubt, dass eine Bestimmung
gefunden werden kann, die einerseits die Billigung
der Mehrheit unseres Rates findet und auf der än-
dern Seite gleichzeitig die Urheber veranlassen
könnte, auf ihre Initiativen zu verzichten. Als einzig
reale Möglichkeit erscheint mir die vom Bundesrat
als Eventualität ins Auge gefasste, dass. wenn eine
Verständigung scheitert, nachher die revidierten
Wirtschaftsartikel den Initiativen als Gegenvor-
schlag gegenübergestellt werden — ein Procedere,
das dazu führt, dass die revidierten Wirtschafts-
artikel in die Atmosphäre eines leidenschaftlichen
Abstimmungskampfes geraten, mit dem sichern
Resultat, dabei unter die Räder zu geraten.

Die Revision der Wirtschaftsartikel und diese
beiden Initiativen haben zweifellos innere Berüh-
rungspunkte, und es erscheint daher auf den ersten
Blick naheliegend, sie miteinander zu erledigen.
Aus den angeführten Gründen erscheint mir trotz-
dem dieser Weg nicht als gangbar, wenn man
wenigstens den revidierten Wirtschaftsartikeln das
Optimum einer Erfolgschance wahren will. Und
einen solchen Erfolg wünsche ich für die revidierten
Wirtschaftsartikel, nicht nur deshalb, weil aus der

neu bewiesenen Fähigkeit, auch schwierige Fragen
zu lösen, unsere Demokratie gestärkt hervorgehen
müsste; ich wünsche diesen Erfolg auch, trotzdem
es mir als eingefleischtem Liberalen ausserordent-
lich schwer fällt, Hand zu bieten zu einer Ein-
schränkung der Handels- und Gewerbefreiheit.
Jene in verschiedenen Kreisen gehegte Absicht,
jegliche Revision der Wirtschaftsartikel zu Fall zu
bringen, um dadurch den Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit integral zu retten, betrachte
ich als sehr kurzsichtige Spekulation. Einem schönen
Grundsatz, der bei bestem Willen und Vorsatz in
der Praxis nicht eingehalten werden kann, ziehe
ich bei weitem eine wohlabgewogene, abgegrenzte
Lösung vor. Darum habe ich gerade auch als
Liberaler alles Interesse daran, dass die Revision
der Wirtschaftsartikel zu einem guten Ende geführt
werden kann. .

Schümperli: Wir haben uns heute vor allem zu
einer Frage des Verfahrens zu äussern. Es ist schon
in den Verhandlungen der vorberatenden Kommis-
sion klar geworden, dass in dieser Frage des Ver-
fahrens fast sämtliche Gruppen ohne weiteres dem
Vorschlag des Bundesrates zustimmen können. Es
ist das um so eher möglich, als man zu dieser Zu-
stimmung von verschiedenen, ja von geradezu ent-
gegengesetzten Motiven her kommen kann. Trotz-
dem hat diese heutige Frage des Verfahrens auch
eine materielle Bedeutung. Ich habe es mir als
neues Mitglied Ihres Rates zur Pflicht gemacht,
die bisherigen Dokumente der Beratungen durch-
zugehen, und ein einziger Vergleich des Agrar-
programms, das im jetzigen Bericht des Bun-
desrates enthalten ist, mit den agrarpolitischen
Ausführungen in der ursprünglichen Botschaft des
Bundesrates vom 10. September 1937, zeigt Ihnen,
dass durch die Weiterführung der Beratung während
Jahren auch neue Kräfte und neue Auffassungen
Gelegenheit erhalten, sich in vermehrtem Masse
auf die Gestaltung der Vorlage auszuwirken.

Ich möchte mir gestatten, nur ganz wenige
Bemerkungen zu diesen agrarpolitischen Ausfüh-
rungen des Bundesrates in seinem vorliegenden
Bericht zu machen. Der Bundesrat verwendet auf
Seite 8 seiner Botschaft die Formulierung, dass es
sich darum handle, eine planmässige Bewirtschaf-
tung des landwirtschaftlichen Bodens anzuordnen.
Dieser zusammenfassenden Formulierung können
die Kreise, die ich hier vertrete, aus voller Ueber-
zeugung zustimmen. Es handelt sich um die An-
erkennung von Grundsätzen, die wir seit langem
vertreten. Wir, die Vertreter der lohnarbeitenden
Kreise, sind bereit, die Anwendung dieser Grund-
sätze zur Sicherung eines angemessenen bäuer-
lichen Einkommens auch dann zu befürworten,
wenn daraus bestimmte Opfer für die nichtbäuer-
lichen Kreise entstehen, wenn daraus eine gewisse
Erhöhung des inländischen Preisniveaus resultiert.
Ich bin überzeugt, dass die grosse Mehrheit der
Lohnarbeitenden bei einer kommenden Volksab-
stimmung den Hauptharst der Jasager zu bilden
haben, wenn eine derartige planmässige Bewirt-
schaftung des landwirtschaftlichen Bodens ihre ver-
fassungsmässige Grundlage erhalten soll. Es scheint
mir aber in diesem Zusammenhang wichtig, drei
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Punkte zu betonen, die nach unserer Auffassung
bei der Gestaltung der Agrarpolitik von grösster
Bedeutung sind.

Der Bundesrat erwähnt in seinem Bericht die
Wichtigkeit einer Lösung der Bodenfrage. Es ist
vielleicht auch Ihnen seinerzeit aufgefallen, dass
der Schweizerische Bauernverband in seinen Richt-
linien für die Erhaltung und Förderung des Bauern-
standes in der Nachkriegszeit die Bodenfrage ver-
hältnismässig wenig betont. Es wird dort einzig
die Inkraftsetzung des Entschuldungsgesetzes ver-
langt mit der Beifügung, dieses solle so durch-
geführt werden, dass eine Ueberzahlung und Ueber-
schuldung des Bodens verhindert wird. Das Ent-
schuldungsgesetz sieht aber gar keine Massnahmen
vor, die eine Ueberzahlung des Bodens verhindern
könnten, sondern nur eine Ueberschuldung. Die
Preisgrenze für landwirtschaftlichen Boden befindet
sich in den Bundesbeschlüssen gegen die Boden-
spekulation und Ueberschuldung sowie zum Schütze
der Pächter vom Januar 1940 und November.1941.
Es ist auffallend, dass der Bauernverband nicht
auch die gesetzmässige Verankerung jener Bestim-
mungen gegen eine Ueberzahlung des Bodens ver-
langt. Kein Geringerer als Professor Laur sagt zur
Bodenfrage in seinen Lebenserinnerungen, es sei
eben unmöglich, dass die Bauernsame aus eigener
Kraft eine Lösung der Bodenfrage in Vorschlag
bringen könne, denn bei den Bauern seien die
Widersprüche in dieser Frage zu gross. Als Käufer
des Bodens hätten sie gerne billige Preise, als Ver-
käufer haben sie ein Interesse an hohen Boden-
preisen. Er endet in jenem Kapitel seiner Lebens-
erinnerungen mit dem Aufruf an die Gutgesinnten
unter den nichtbäuerlichen Kreisen, mitzuhelfen,
dass eine Lösung der Bodenfrage erreicht werden
könne. Diese Gutgesinnten sind hier vorhanden.
Sie haben — das ist mein erster Punkt und er
scheint mir wichtig genug, um hier betont zu
werden — bei der Revision unserer Agrarpolitik
oder bei ihrer gesetzmässigen Verankerung als eine
conditiv sine qua non zu erklären: eine Festigung
und Hochhaltung der landwirtschaftlichen Preise
ohne eine gleichzeitige Lösung der Bodenfrage, die
ein Nachklettern der Bodenpreise hinter den Pro-
duktenpreisen verunmöglicht, kann die Zustimmung
der nichtbäuerlichen Kreise nicht erhalten. Sonst
kommen wir nicht zu einer Sicherung eines bäuer-
lichen Arbeitseinkommens, sondern zu einer Siche-
rung der Bodenrente.

Ich möchte noch einen zweiten Punkt besonders
betonen. Die bäuerliche Planwirtschaft, die uns
vorgeschlagen wird, hat eigentlich eine Umkehrung
der bisherigen Verhältnisse zur Folge. Bisher musste
sich die schweizerische Landwirtschaft weitgehend
nach den Erfordernissen des internationalen Marktes
richten. Nun sollen umgekehrt die Auswirkungen
der internationalen Konkurrenz auf unser Land an
den Grenzen reguliert werden nach den Bedürfnissen
der schweizerischen Landwirtschaft. Ich bitte Sie,
die Wichtigkeit dieses Punktes daran zu erkennen:
noch vor 80 Jahren war die eigentliche Existenz-
grundlage der schweizerischen Landwirtschaft der
Ackerbau. Dann hat die internationale Konkurrenz
jene bekannte Umstellung auf überwiegende Vieh-
zucht und Graswirtschaft zur Folge gehabt. Als
vor Beginn des ersten Weltkrieges diese Umstellung

mit wesentlichen Opfern erfolgt war, brachte die
Periode der internationalen Störungen zum Teil
eine Rückgängigmachung der Umstellung. Die
Bauern haben deswegen innere und materielle
Opfer verschiedenster Art gebracht. Vor ähnlichem
möchte nun die bundesrätliche Botschaft die Bauern
teilweise befreien. Frage: Was bestimmt denn von
jetzt an die Produktionsrichtung der schweizeri-
schen Landwirtschaft ?

Die folgende Anregung muss meiner Ansicht
nach in diesem Zusammenhang gemacht werden:
Wir brauchen dafür eine Instanz innerhalb unserer
Wirtschaftsverfassung, in der nicht nur die Inter-
essen der landwirtschaftlichen Produzenten, son-
dern in wohlabgewogenem Masse auch jene der
Konsumenten einander gegenübergestellt werden.
An einem Beispiel: wenn z. B. jetzt die Einfuhr
von Fleisch und Schlachtvieh der Abteilung für
Landwirtschaft zur Kontrolle unterstellt wird, so
ist das wohl für die Kriegszeit, aber nicht auf die
Dauer die richtige Lösung. Es muss zur Ueber-
wachung solcher Massnahmen eine Art paritätische
Instanz geschaffen werden, in der auf der einen
Seite die Produzenten, auf der ändern Seite die
Konsumenten ihre Vertretung haben unter der
Leitung eines oder mehrerer Volkswirtschafter, die
den Standpunkt der gesamten Volkswirtschaft zu
vertreten haben. Es ist hier nicht der Ort, diese
Anregung näher zu begründen; aber es wird sich
wohl im Laufe der Sommersession Gelegenheit
bieten, bei Beratung einer ändern Botschaft des
Bundesrates, diese Anregung näher zu begründen
und zu präzisieren.

Ich gestatte mir noch eine dritte Bemerkung.
In der bundesrätlichen Botschaft finden Sie den
eigenartigen Satz: „Die neue Agrarpolitik bedingt
weitgehend eine Befreiung von der Handels- und
Gewerbefreiheit." Diese Formulierung ist höchst
merkwürdig. Man befreit doch die Menschen in
der Regel nicht von einer Freiheit, sondern von
einem Zwang. Ich möchte mich gerade als über-
zeugter Vertreter der Notwendigkeit planwirtschaft-
licher Massnahmen von einer solchen Formulierung
distanzieren. Es kann sich nicht darum handeln,
dass wir etwa noch die Wirtschaft von den letzten
Resten der Freiheit, die sie hat, durch planwirt-
schaftliche Massnahmen befreien, sondern um-
gekehrt: Die Freiheit ist schon jetzt zu einem
grossen Teil nicht mehr vorhanden infolge der
Entwicklung der Wirtschaft selber. Es handelt
sich gerade darum, durch Eingriffe der Gemein-
schaft eine Ordnung zu schaffen, in der wild-
gewachsene Bindungen dem Wohl des Ganzen
unterstellt werden, um durch diese Massnahmen
in einer planwirtschaftlich gelenkten Wirtschaft
auch noch ein Maximum von Freiheit für den
Einzelnen zu sichern.

Es wird Ihnen merkwürdig vorkommen, aber
ich möchte als Sozialist hier sagen: Passen wir bei
einer Durchführung dieser landwirtschaftlichen
Planwirtschaft auf, dass sie nicht zu zwangsmässig
ausfällt, sonst werden wir einen Zusammenbruch
erleben. Ich habe einige Fühlung mit Bauernkreisen,
und ich wage hier die Feststellung zu machen, dass
diese Planwirtschaft, wie sie der Bundesrat in Aus-
sicht nimmt, noch weit davon entfernt ist, die
Billigung der Bauern zu finden. Es ist nur eine
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landwirtschaftliche Elite, wenn ich so sagen will,
die diese Massnahmen vertritt, aber die Mehrheit
der Bauern muss hiefür erst noch gewonnen werden.
Etf ist noch eine gewaltige Erziehungsarbeit zu
leisten, bis es so weit ist. Dass aber eine landwirt-
schaftliche Planung nur von oben her und gegen den
Willen der grossen Mehrheit der Bauern sozusagen
aufgezwungen werden kann, ohne dass an irgend
einem Ort schlimme Auswirkungen daraus ent-
stehen, das werden wir nicht glauben. Darum
betone ich: Bei einer Durchführung planwirtschaft-
licher Massnahmen in der Landwirtschaft hat man
in vielen Fällen die Wahl zwischen dem scheinbar
einfachen Verfahren des staatlichen Befehls und
Verbotes und dem komplizierteren Verfahren, die
Ziele der Planwirtschaft den wirtschaftenden Men-
schen indirekt nahezubringen durch Gestaltung
der Preise, durch ein wohlabgewogenes Prämien-
system. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dem
einzelnen Bauer das Gefühl der eigenen Entschei-
dung zu lassen. Ich halte diese Dinge für sehr
wichtig, wenn nicht ein Rückschlag, den wir ver-
meiden wollen, eintreten soll.

Diese wenigen Bemerkungen sollen den Sinn
haben, zu einer kommenden Beratung einige, wie
mir scheint wichtige, Beiträge zu liefern. Nun zum
Schluss der wichtigste Punkt, den wir zu vertreten
haben. Es ist eigentlich bemerkenswert, wie die
ursprüngliche Tendenz zu einer Gesamtrevision
der Wirtschaftsverfassung in dem jetzt vorliegenden
Bericht des Bundesrates überwiegend zu einer Frage
der Agrarpolitik geworden ist. Man kann sich dem
Eindruck nicht ganz entziehen, die Lage sei unge-
fähr die: die Gesamtrevision der Wirtschaftsartikel
wird verschoben und eine neue Lösung wird wohl
erst in einem Zeitpunkt erreicht werden, der in
ziemlich weiter Ferne liegt. Es scheint mir, es
bestehe eine gewisse Tendenz, vorher schon die
wichtigsten Punkte der landwirtschaftlichen For-
derungen auf einem ändern Wege in Sicherheit zu
bringen, etwa durch Interpretation schon bestehen-
der Verfassungsartikel. Dieser Eindruck wird um
so stärker, wenn man die Botschaft liest, die uns
iüf die kommende Sommersession unterbreitet
worden ist, wonach eigentlich sozusagen alle wesent-
lichen landwirtschaftlichen Forderungen gestützt
werden sollen auf eine Interpretation von Art. 85,
Ziff. 6, BV. Sie haben wahrscheinlich zum grossen
Teil diese Botschaft noch nicht gelesen, noch weni-
ger hat eine Fraktion dazu Stellung genommen.
Es handelt sich auch nicht darum, heute dazu
Stellung zu nehmen; aber ich muss offen sagen,
es scheint mir, die Bauernvertreter stimmen viel-
leicht — ich möchte die Frage gern abgeklärt
wissen — dem Rückzug der bisherigen Wirtschafts-
artikel zu im Gedanken, dass auf anderem Wege
und durch eine neue Vorlage die bäuerlichen Inter-
essen doch gewahrt werden können. Ich verschliesse
mich der Notwendigkeit nicht, die im Kriege
begonnene landwirtschaftliche Ordnung möglichst
ohne Bruch in eine Friedensordnung überzuführen,
das ist klar. Aber ich wende mich dagegen, dass
ein wichtiger Stand vielleicht mit dem Rückzuge
der heutigen Vorlage doch Gedanken an eine
Sonderlösung verbindet, die die ändern nicht bil-
ligen können. Gewiss, die Landwirtschaft fordert
mit Recht Sicherung gegen die Nachkriegskrise ;
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aber mit gleichem Recht fordern das gleiche die
Arbeiter, die Angestellten, die Gewerbetreibenden,
sowie Teile der Industrie. Auch die Arbeiter stehen
schliesslich nach dem Krieg vor der Gefahr einer
neuen Arbeitslosigkeit, und wenn die Wirtschafts-
artikel die Bauern vor einem neuen Preiszerfall
schützen sollen, so. sollen sie gleichzeitig — ich
betone : gleichzeitig — die Arbeiter und Angestellten
ebenfalls vor den zerstörenden Folgen einer neuen
Massenarbeitslosigkeit sichern.

EF scheint mir deshalb wichtig, festzustellen:
wir stimmen gern dem Vorschlag des Bundesrates
auf Neubearbeitung der Wirtschaftsartikel zu, aber
diese muss in loyaler Weise und ohne innere Vor-
behalte erfolgen, in der Weise, dass wir alle wissen:
Kein Stand kann vor einer Regelung dieser Vor-
lage darauf rechnen, die verfassungsmässige Siche-
rung seiner Wünsche zu erreichen. Wir müssen alle
einander helfen, diese Vorlage zu einem besseren
Ergebnis zu bringen und sie'in der Volksabstim-
mung zu sichern, und es scheint mir wichtig, dass
wir, Bauern und Nichtbauern, uns dahin verstän-
digen, keine Hoffnungen anderer Art mit dem
heutigen Entscheid zu verbinden, sondern zu er-
klären, dass wir hier solidarisch sind.

M. Picot: Le groupe libéral est" d'accord avec
les conclusions du rapport du Conseil fédéral qui
tendent à revenir sur l'arrêté de septembre 1939
et à étudier de nouveaux articles économiques.

Au moment où nous tournons la page des ces
articles, tant discutés depuis 1937, je voudrais
rappeler ici — et je crois que ce sera utile pour la
suite de la discussion — le travail de M. le conseiller
fédéral Obrecht et l'inspiration qui l'a guidé dans
l'élaboration de ces articles.

En 1936, nous étions devant une situation
économique extrêmement lourde. Nous avions
100 000 chômeurs. La crise économique ravageait
le monde; il y avait au sein du pays des conflits
extrêmement sérieux entre les groupes qui repré-
sentent des intérêts matériels opposés: agricul-
teurs, arts et métiers, syndicats, milieux patro-
naux. M. le conseiller fédéral Obrecht a cherché
à faire collaborer les chefs de ces milieux. Il a
voulu les grouper, les obliger à se parler et à trouver
un terrain d'entente. Lorsqu'il a constitué ces trois
commissions qui étaient présidées, celle de l'éco-
nomie publique par M. Stucki, celle de l'économie
interne par M. Renggli, celle des finances par
M. Bachmann et enfin la commission de coordi-
nation par lui-même, il a entrepris l'œuvre de
conciliation la plus importante qui soit intervenue
dans notre pays.

Ceux qui ont participé aux travaux de ces
commissions d'experts avec MM. Grimm, Schirmer,
Laur, MM. les anciens conseillers fédéraux Musy et
Schulthess, se rappellent ces efforts. Il convient
de dire que toutes ces personnes, qui défendaient
des intérêts particuliers dont la somme ne repré-
sentaient pas nécessairement l'intérêt général, ' se
sont donné de la peine pour trouver des solutions
de réel intérêt général. Les articles économiques
ont constitué une œuvre de compréhension.

M. le conseiller fédéral Obrecht voulait surtout
faire rentrer dans l'ordre constitutionnel des
dispositions protectrices de l'économie, comme la

9
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loi sur les grands magasins et les arts et métiers.
Il aboutissait en supprimant le régime tellement
critiqué de la clause d'urgence.

En présence du travail fourni de 3937 à 1939,
nous croyons qu'il ne faut pas tout rejeter de ces
anciens articles économiques. Nous voudrions in-
sister auprès du Conseil fédéral.pour qu'il conserve,
cherche à faire admettre rapidement, de la façon la
plus nette, une disposition constitutionnelle qui
permettrait enfin de donner un caractère légal défini-
tif et non pas seulement provisoire, anticonstitu-
tionnel, à l'institution des contrats collectifs. Nous
nous rendons compte que pour la paix du travail,
pour aboutir à ces formules qui sont dans l'air de
la communauté professionnelle, qui doivent se
développer aussi sur le terrain de la liberté entre
ouvriers et patrons, il faut conserver l'article 31ter.

Que l'on renonce si l'on veut à cet article pour
les décisions interpatronales des grandes associa-
tions, mais que l'on aboutisse rapidement pour don-
ner un terrain constitutionnel à l'instrument de
paix sociale que constituent les contrats collectifs.

La seconde tâche, c'est de trouver la formule
des garanties nécessaires pour notre agriculture.
Nous comprenons bien l'effort, les sacrifices faits
par l'agriculture; nous comprenons très bien son
anxiété en face de l'avenir. Nous ne pouvons pas
demander à nos paysans de faire des frais par
l'achat de machines agricoles et d'engrais si tout
ce système économique doit tomber. On me per-
mettra bien de dire que nous, Genevois, nous som-
mes particulièrement conscients de cette situation
puisque c'est notre canton,- que beaucoup d'entre
nous croient citadin, qui est arrivé au maximum de
réalisation du plan Wahlen et que nos 40 communes
genevoises ont réussi à livrer à notre grande ville
toutes les pommes de terre dont elle avait besoin
sans aucune importation d'autres cantons. Dans
cette tentative, à laquelle nous nous associerons
sincèrement, nous nous permettons de faire quel-
ques suggestions.

Tout d'abord, nous avons été un peu inquiets de
voir que, dans le message, il est question de prendre
encore des dispositions de droit immobilier et de
donner un caractère définitif et légal aux disposi-
tions sur les fermages. Nous ne voudrions pas que
l'on commette cette erreur profonde qui consiste
à croire que la terre ne doit appartenir qu'à celui
qui la cultive. Nous ne voudrions pas que l'on
rompe des liens précieux entre la ville et la cam-
pagne. Il n'a jamais été mauvais, il est même ex-
cellent que les citadins soient aussi quelquefois
propriétaires de la terre; cela présente quelquefois
certains avantages économiques, comme ces der-
nières années, où le propriétaire citadin a payé
l'impôt de sacrifice; dans les mauvaises années, il
peut faire des sacrifices. Ce n'est pas là-dessus que
je voudrais insister, mais plutôt sur les relations
individuelles, amicales qui sont créées par ces
rapports entre le propriétaire citadin et le fermier
campagnard. Ce sont des rapports précieux qu'on
ne doit pas rompre. Je ne crois pas non plus que l'on
doive sortir — sauf peut-être en matière succes-
sorale — du droit commun pour les questions de
fermage. Nous sommes bien placés dans les Conseils
d'Etats cantonaux pour voir que ces dispositions
fédérales ont souvent des conséquences absolument

contraires à la justice et à l'équité. Un propriétaire
modeste et sympathique ne peut rentrer dans sa
terre, qui lui appartient, parce qu'un fermier tient
la position en vertu des arrêtés fédéraux.

Une autre considération, c'est qu'il convient
d'éviter de centraliser par trop et de fédéraliser
notre agriculture par un article constitutionnel sur
l'agriculture. Il existe une communauté cantonale
composée d'agriculteurs, d'ouvriers, de patrons,
de bourgeois, qui ne doit pas être rompue. Le travail
qui est fait par les chefs des départements can-
tonaux d'agriculture est un travail extrêmement
utile et souvent plus efficace encore que celui de
la Confédération. Nous avons nous, autorités can-
tonales, d'excellents rapports, avec nos associations
agricoles, nos Chambres d'agriculture, nos laiteries
réunies. Il ne faut pas, si vous me permettez une
expression un peu familière, il ne faut pas fédé-
raliser nos agriculteurs comme on a fédéralisé
nos batteries d'artillerie; il ne faut pas créer, avec
notre agriculture, une sorte de vingt-troisième
canton qui ne regarderait que du côté de Berne
parce qu'il aurait Berne comme capitale.

Nous devons éviter enfin de nous lier par trop
pour un avenir qui nous paraît obscur. Nous vi-
vons actuellement dans un régime de dirigisme,
d'autarchie, d'étatisme absolu; c'est la guerre totale.
Que sera l'avenir? Assisterons-nous à une détente?
L'Europe cherchera-t-elle dans une certaine mesure
à imiter les Etats-Unis où l'on n'a pas besoin de
visa dans une contrée à peu près aussi grande que
l'Europe, où l'on a la même monnaie de New-York
à San-Francisco et où il n'y a pas de barrière doua-
nière toutes les trois heures de chemin de fer? Ou
bien continuera-t-on avec le spectre de la prochaine
guerre, avec de très hautes barrières douanières,
avec des régimes de compensation, de clearing, avec
un commerce international complètement entravé ?
Nous ne le savons pas. Mais ce que nous savons,
c'est que la Suisse, en face de ces solutions diverses,
doit garder une certaine liberté. Il faut pouvoir
protéger les prix de son agriculture, et je suis tout
à fait d'accord que l'on prenne des mesures pour
un certain nombre de produits, comme celles qu,e
nous avons prises pour le blé. Nous en prendrons
sans doute pour le vin, pour "les graisses, pour les
betteraves; mais nous devrons les prendre en nous
disant que nous ne devons pas dépasser certaines
limites et que la Suisse, qui compte 4,3 millions
d'habitants, doit pouvoir faire vivre ses industries
d'exportation. Nous devrons prendre les mesures
avec une pleine conscience de leurs limites de façon
à pouvoir, par ailleurs, nous associer à une économie
qui aura, nous l'espérons, rétabli dans une certaine
mesure le commerce international, c'est-à-dire sup-
primé une des causes principales de guerre. Sur
tous ces points, je le reconnais loyalement, M. le
Dr Feisst nous a donné à la commission des apaise-
ments sérieux. Nous l'en avons remercié, mais
nous avons tenu cependant à présenter ces quelques
observations.

Un mot encore sur le terrain politique. Nous
avons entendu hier M. le conseiller national Oprecht,
au nom du parti socialiste, rappeler l'initiative
socialiste concernant la réforme économique et les
droits du travail et nous avons entendu une sug-
gestion qui consiste en somme à mettre en sandwich
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cette initiative dans les nouveaux articles écono-
miques. Eh bien, ici, nous disons non. Les nouveaux
articles économiques doivent rester dans la modé-
ration comme les anciens, et ne pas contenir un
bailli fédéral à perpétuité pour imposer le travail dans
les usines. Nous estimons que les articles écono-
miques doivent être une œuvre de conciliation et
non pas une œuvre de combat.

J'arrive au bout de mon exposé et je voudrais
terminer par deux citations. Je tire la première
d'un petit livre intiulé: «Les nouveaux articles
économiques» et qui a paru samedi dernier. Il
émane de M. Robert Jouvet, directeur de la Cham-
bre de commerce de Genève et chargé de cours à
l'université. M. Jouvet dit entre autres ceci:

«Avec les nouveaux articles économiques, la
liberté du commerce et de l'industrie n'est plus
guère qu'un symbole. La réalité, c'est la course à
l'étatisme, au protectionnisme intérieur et à la
fiscalité. La Suisse, un des pays les plus surpeuplés
par rapport à ses richesses naturelles et qui dé-
pendra toujours, par conséquent, de ses relations
avec le monde extérieur, doit éviter tout ce qui
tend à cristalliser ou à alourdir ses forces vives.
En un mot l'économie suisse doit, elle aussi, et dans
la mesure du possible...» — M. Jouvefa le sens
des réalités — «... rester libre.»

Et enfin, le 27 a.vril 1938, M. le conseiller fédéral
Obrecht, répondant aux critiques qui reprochaient
à son projet son manque de hardiesse, déclara qu'il
n'était pas dans ses intentions d'introduire en
Suisse un totalitarisme économique semblable à
celui qui fleurissait chez nos voisins. Un tel régime
n'aurait jamais trouvé grâce aux yeux du peuple
suisse car, disait M. Oprecht, «un peuple démo-
cratique, élevé dans le culte de la liberté, ne re-
noncera pas à la liberté, même pas dans le domaine
économique». Je mets cette discussion sous les
auspices des paroles du regretté conseiller fédéral.

Nos agriculteurs, dont le caractère est pour nous
le symbole de l'esprit de liberté, dont nous aimons
la robuste franchise, la finesse, le bon sens politique,
seront d'accord avec nous pour suivre, même avec
un statut nouveau nécessaire à leu-r travail, ce
mot d'ordre du grand conseiller fédéral défunt.
Les nouveaux articles économiques doivent être
aussi, dans l'ordre et dans l'organisation, que nous
estimons nécessaires, une garantie d'indépendance
pour le citoyen qui travaille la terre.

Holenstein: Der Antrag des Bundesrates, auf
die im September 1939 abgeschlossene Revision
der Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung zu-
rückzukommen, hat in Kreisen in und ausserhalb
des Parlaments vorerst einige Ueberraschung aus-
gelöst, und es erhob sich sofort die Frage, in welcher
Richtung die bereits revidierten Wirtschaftsartikel
wohl abgeändert werden sollen. Welches sind Sinn
und Tragweite dieser Revision der Revision ? Die
Botschaft des Bundesrates gibt darüber keinen
präzisen Aufschluss, was wohl Anlass zu gewissen
Unklarheiten gegeben hat. Ich will daraus dem
Bundesrat nicht etwa einen Vorwurf machen, denn
ich habe vernommen, dass der Entschluss zu seinem
Antrag von ihm erst vor kurzer Zeit gefasst wurde.
Er musste sehr rasch handeln, um diesen Antrag
noch in dieser Session durch die Räte behandeln

zu lassen. Ich habe in solchen Fällen lieber ein
rasches Handeln, auch wenn dann die Botschaft
etwas weniger dickleibig herauskommt. Um so not-
wendiger ist es aber, in der heutigen Debatte eine
gewisse Abklärung zu schaffen und die Folgen zu
präzisieren. Wie bereits gesagt, gehen die Auffas-
sungen über Sinn und Zweck des Zurückkommens
weit auseinander. Man kann auf der einen Seite
die Meinung hören, dass der Zweck der Wieder-
aufnahme nur darin bestehe, der jetzigen Vorlage
den Giftzahii der Allgemeinverbindlicher-klärung
von Verbandsbeschlüssen in Artikel 31 ter heraus-
zubrechen, sie aber im übrigen praktisch unver-
ändert zu lassen; man kann aber auch als anderes
Extrem die diametral entgegengesetzte Auffassung
hören, dass mit dem Zurückkommen die ganze
Frage der Revision der Wirtschaftsartikel von Grund
auf neu aufgeworfen werde und dass das bisher
geschaffene Revisionswerk gewissermassen als er-
ledigt und abgetan zu betrachten sei; wir hätten
demnach eine Art Penelopearbeit geleistet, indem
wir heute das auflösen, was wir in mühsamer Arbeit
in den Jahren 1938/1939 geschaffen haben.

Dieser letzteren weitgehenden Auffassung ist
vielleicht ein gewisser Vorschub geleistet worden
durch den Passus in der Botschaft des Bundesrates,
wonach den Räten ein abgeänderter Entwurf vor-
gelegt werden soll, der den neuen Bestrebungen
Rechnung trage, wobei etwas unklar ist, was unter
diesen neuen Bestrebungen zu verstehen sei. Ferner
auch durch 'die Bemerkung der Botschaft, dass dieo '

Ueberprüfung der Wirtschaftsartikel allenfalls im
Zusammenhang mit der Behandlung der beiden
Initiativen des Landesringes und der Sozialdemo-o

kratischen Partei der Schweiz über das Recht auf-
Arbeit erfolgen soll.

Angesichts dieser stark divergierenden Mei-
nungen möchte ich hier der Auffassung Ausdruck
geben, dass ein Zurückkommen auf den Beschluss
vom September 1939 auf keinen Fall den Sinn
haben kann, dass das ganze bisherige Revisions-
werk dahingefallen und die Arbeit gewissermassen
von vorn anzufangen sei. Ich glaube, dass dies
auch nicht die Meinung des Bundesrates ist. Mein
Standpunkt gründet sich darauf, dass nach meiner
Auffassung die Wirtschaftsartikel, wie sie aus dem
Revisionsverfahren von 1938/1939 hervorgegangen
sind, in ihren Grundzügen auch heute noch eine
geeignete verfassungsmässige Grundlage für die
notwendige Fortentwicklung unserer Wirtschafts-
gesetzgebung in Bund und Kantonen bilden.

Diese Wirtschaftsärtikel haben ein eigenartiges
Geschick gehabt, wie sonst kaum je ein Gesetz-
gebungswerk. Sie haben nämlich Gelegenheit ge-
habt, mehrere Jahre langeine Probe auf ihre Lebens-
fähigkeit zu bestehen, bevor sie überhaupt ins
Leben getreten sind. Während sie 4% Jahre auf
die Abstimmung gewartet haben, sind an unserm
Volke und an unserer Wirtschaft die Erfahrungen
der Kriegszeit vorübergegangen. Wir haben auf
wirtschaftspolitischem und wirtschaftsrechtlichem
Gebiet wertvolle Erfahrungen sammeln können;
wir haben Schwierigkeiten zu überwinden gehabt
und kriegswirtschaftliche Probleme gelöst, die man
im Jahre 1939 noch kaum für möglich. erachtet
hätte. Wir haben uns auch alle miteinander an den
Gedanken gewöhnt, dass unsere Wirtschaftspolitik
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und unser Wirtschaftsrecht nach dem Kriege nicht
mehr einfach dort anknüpfen können, wo 1939
die friedliche Entwicklung abgebrochen ist, und
dass wir neue Wege gehen müssen.

Aber wenn man nun auch unter dem Licht dieser
Erfahrungen die Wirtschaftsartikel, wie sie 1939
beschlossen wurden, wieder zur Hand nimmt und
sie prüft, so kommt man, wie gesagt, nach meiner
Auffassung zum Schlüsse, dass sie auch heute noch
eine geeignete Verfassungsgrundlage für die künftige
Wirtschaftsgesetzgebung bilden können. Sie er-
öffnen einen Weg, der gestattet, sowohl die Gefahr
einer schrankenlosen individuellen Wirtschafts-
freiheit als auch die schweren Nachteile einer kol-
lektivistisch gebundenen Wirtschaft zu vermeiden.
Ich sage, sie eröffnen den Weg. Wie dann auf diesem
Weg im einzelnen die Grenzen abzustecken sind,
das ist nicht Sache der Verfassungsartikel, sondern
das wird Sache der Bundesgesetzgebung sein, die
auf diesen Wirtschaftsartikeln aufgebaut wird.
Diese Artikel, wie sie uns jetzt vorliegen, tragen
den Charakter eines wohl abgewogenen Verstän-
digungswerkes, das nicht alle Wünsche befriedigen
konnte, das sich aber auch von extremen Lösungen
und Experimenten fern hielt und so die Zustim-
mung der grossen Mehrheit der Bundesversammlung
finden konnte.

Auch wenn wir heute die Revision der Wirt-
schaftsartikel vollständig neu und unabhängig von
der früheren Arbeit an die Hand nehmen würden,
so bin ich persönlich überzeugt, dass wir in den
Grundzügen kaum zu einer ändern Lösung kommen
könnten, als sie uns jetzt vorliegt, sofern das Pro-
jekt irgendwelche Aussichten auf Erfolg in der
Volksabstimmung haben soll. Ich glaube, dass
unser Volk heute noch, vielleicht mehr als 1939,
bereit ist, im Interesse des Gesamtwohles gewisse
Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit auf sich
zu nehmen. Ich bin aber ebensosehr überzeugt,
dass es heute noch Experimente im Sinne einer
kollektivistischen oder staatssozialistischen Wirt-
schaftsordnung ablehnt. Ich glaube daher nicht,
wie einer meiner Vorredner, Herr Kollege Häberlin,
sich ausgedrückt hat, dass wir einer verfahrenen
Situation gegenüberstehen.

Wenn ich heute dem Antrag des Bundesrates
zustimme, so kann dieses nun vorgesehene Zurück-
kommen auf die Revision nur den Sinn einer Ueber-
prüfung des bereits geschaffenen Werkes haben.
Diese Ueberprüfung wird wohl nach zwei Richtun-
gen gehen müssen. Einerseits ist zu prüfen, ob
die Wirtschaftsartikel Bestimmungen enthalten,
die nach heutiger Beurteilung der Lage das ganze
Werk in der Volksabstimmung schwer gefährden
müssten. In dieser Hinsicht werden wir in der
Kommission und im Parlament ganz unvorein-
genommen vor allem einmal die umstrittene Vor-
schrift über die Allgemeinverbindlicherklärung von
Verbandsbeschlüssen noch einmal überprüfen und
uns darüber aussprechen müssen. Es wird sich dann
zeigen, ob die Mehrheit der Bundesversammlung
schlüssig wird, an der bisherigen Fassung festzu-
halten. Sollte dies nicht der Fall sein, so müssen wir
eine Lösung finden, die den berechtigten Forderun-
gen, vor allem aus den Kreisen des Gewerbes und
des Handwerks, gerecht wird und auf jeden Fall

die Allgemeinverbindlicherklärung der Gesamt-
arbeitsverträge sicherstellt.

Sodann wird auf Grund der Kriegserfahrungen
zu prüfen sein, ob die Wirtschaftsartikel einzelne
Lücken auf weisen oder einzelner Ergänzungen bedür-
fen. Hier hat man bereits von einer bessern For-
mulierung der Vorschriften in Artikel 34ter über
die berufliche Ausbildung vor allem auch in der Land-
wirtschaft gesprochen, sowie von einer Ergänzung
der Bestimmungen in Artikel 34ter über die Arbeits-
beschaffung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.
Ferner ist die Frage aufgeworfen worden, ob nicht
die Förderung der Berufsgemeinschaften stärker
zum Ausdruck gebracht werden sollte, alles Punkte,
mit deren Prüfung ich mich einverstanden erklären
kann, immer aber im Gedanken, dass durch diese
Ueberprüfung das bisherige Revisionswerk als
Ganzes nicht angetastet werden sollte.

Ich möchte zum Schluss noch aus einem ändern
Grunde davor warnen, den Wagen der vorgesehenen
Ueberprüfung der Wirtschaftsartikel zu schwer zu
beladen, nämlich mit Rücksicht auf den Zeitfaktor.
Ich wurde es bedauern, und im Interesse der Revi-
sion als verfehlt betrachten, wenn durch die jetzt
zu beschliessende Ueberprüfung ein sich über Jahre
hinschleppendes Revisionsverfahren eingeleitet,
würde. Ich würde dies besonders bedauern mit
Rücksicht auf die Schaffung der dringend not-
wendigen verfassungsrechtlichen Grundlagen für die
landwirtschaftliche Gesetzgebung. Nun hat aller-
dings der Bundesrat, um die Üebergangszeit zu
überbrücken, der Bundesversammlung den Ent-
wurf eines Bundesbeschlusses über die. Sicher-
stellung der Landesversorgung mit Erzeugnissen
der Landwirtschaft für die Kriegs- und Nachkriegs-
zeit unterbreitet, der als Uebergangslösung von
den Verhältnissen der Kriegszeit zur Nachkriegs-
zeit und der anschliessenden landwirtschaftlichen
Gesetzgebung dienen soll. Es ist hier nicht der Ort,
uns über die Einzelheiten dieses Entwurfes aus-
zusprechen. Die nähere Prüfung wird Sache der
parlamentarischen Beratung sein. Immerhin
möchte ich aber doch bemerken, dass der Wortlaut
dieses Entwurfes sofort den Wunsch aufsteigen
lässt, dass so rasch als möglich eine einwandfreie
verfassungsmässige Grundlage für die geplante
landwirtschaftliche Gesetzgebung geschaffen werde.
Dies ist aber nur möglich, wenn wir, wie gesagt,
uns bei dieser Ueberprüfung der Wirtschaftsartikel
auf das Notwendige und Dringende beschränken
und nicht daraus eine vollständig neue Revisions-
arbeit machen. In diesem Sinne erkläre ich mich
mit dem Antrag des Bundesrates einverstanden.

Wick: Ich möchte nur ganz kurz im Anschluss
an das, was Herr Kollege Holenstein gesagt hat,
einige Bemerkungen anbringen, nicht im Sinne, um
sie zu präzisieren, denn ein Journalist soll nie die
Verwegenheit haben, einen Juristen präzisieren zu
wollen. Es kann sich also höchstens um eine kleine
Ergänzung handeln.

Es ist im Laufe der Diskussion bereits mehrmals
erklärt worden, dass es keinen Sinn habe, heute
über die grundsätzliche Frage der Wirtschafts-
politik sich zu äussern, man müsse zuerst den neuen
Entwurf des Bundesrates abwarten. Nachdem wir
aber nach dem Antrag des Bundesrates eingeladen
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werden, ihm den Auftrag zur Ausarbeitung eines
neuen Entwurfes zu erteilen, glaube ich, ist es doch
am Platze, einige grundlegende Gedanken zu diesem
neuen Entwurf zu äussern. Da ist nun das eine zu
sagen, nämlich, dass der Bericht des Bundesrates
in weiten Kreisen grosses Erstaunen hervorgerufen
hat. Wenn es auf Seite 2 heisst, die Abteilung für
Landwirtschaft des Eidg. Volkswirtschaftsdeparte-
mentes wünsche „eine staatlich geleitete planvolle
Lenkung von Produktion und Absatz nach der
Qualitäts- und Quantitätsseite hin", und wenn
weiter gesagt wird, dass für diese Gesetzgebung
die dementsprechenden verfassungsmässigen Grund-
lagen geschaffen werden sollen, dann haben jene
Kreise, welche bewusst nicht sozialistisch eingestellt
sind, gegenüber diesem Bericht grosse Bedenken
zu äussern, denn das, was hier die Landwirtschaft
respektive die landwirtschaftliche Abteilung des
Eidg. Volkswirtschaftsdepartementes verlangt, ist
nichts anderes als die Verankerung des Agrar-
sozialismus in der Verfassung. Das war aber doch
nie der Sinn der Revision der Verfassungsartikel.
Wenn diese Artikel wieder zur Diskussion stehen,
dann muss man sich über den grundsätzlichen
Ausgangspunkt und das grundsätzliche Ziel im
Klaren sein.

Die Frage lautet ganz einfach und klar: ent-
weder grundsätzliche „Marktwirtschaft" oder grund-
sätzliche „Kommandowirtschaft". Zwischendrin
gibt es nach der grundsätzlichen Seite hin nichts.
Unser Problem lautet, ob sich die wirtschaftliche
Zukunftsgestaltung nach der einen oder ändern
dieser Auffassung richten wird. Da ist zu sagen,
dass Wirtschaft und Politik weder blosse Willens-
probleme, noch blosse Naturprozesse sind. Natur
und Wille, geschichtliche Tendenz und menschliches
Wollen weben zusammen am politischen und wirt-
schaftlichen Schicksal des Menschen. In bezug auf
die wirtschaftsgeschichtlichen Tendenzen meinte
der vor einiger Zeit verstorbene, hervorragende
Wirtschaftshistoriker Sombart einmal in einem
Vortrag, dass die Vergangenheit gekennzeichnet
gewesen sei durch eine planlose Freiheit und
individuelle Willkür, die Nachkriegszeit von 1920
hinweg durch eine planlose Bindung und Reglemen-
tierung, die Zukunft aber gehöre einer planvollen
Wirtschaft.

Wenn man nun dieses Wort „planvolle Wirt-
schaft" aus der Verflechtung, in die es durch die
sozialistische Planwirtschaft geraten ist, löst, dann
erscheint diese Prognose als nicht unwahrscheinlich.
Die Grundidee einer solchen planvollen Ordnung
ist nicht ein Kompromiss zwischen Individualismus
und Kollektivismus, sondern ein eigenständiges
neues Ordnungsprinzip, das einen neuen Geist
offenbart, jenseits des kapitalistischen und des
sozialistischen Geistes, unter Entlastung des Staates
von wirtschaftlichen Aufgaben. Das ist etwas
anderes als das, was im Bericht des Bundesrates
steht. Ich glaube, niemand kann an diesem Bericht
des Bundesrates grössere Freude haben als unsere
Kollegen der sozialdemokratischen Fraktion. Dieser
Bericht sagt gar nichts anderes, als dass die land-
wirtschaftliche Frage nur auf sozialistischer Grund-
lage gelöst werden könne. Ich glaube, dass dieser
Bericht des Bundesrates einmal in der Agitation
im Volke draussen eine grosse Rolle spielen wird.

Ich bin der Auffassung, da vertrete ich die gleiche
Auffassung, wie sie Herr Dr. Häberlin vorhin auch
vertreten hat: Wir müssen die Sphäre der privaten
Marktwirtschaft retten, darüber ist sich wohl der
grösste Teil des Schweizervolkes im klaren. Aber
gerettet werden kann sie nur durch Schaffung eines
Zwischengliedes nicht staatlicher, aber öffentlich-
rechtlicher Wirtschaft, und das muss in der Ver-
fassung zum Ausdruck kommen. Es gibt auch in
dieser Beziehung eine rechtliche Gegenstandslogik,
die dem Staate und der Wirtschaft die ihnen
wesensmässigen Aufgaben zurückgibt, die dem
Staat die politische Rechtsgemeinschaft des Volkes
und der Wirtschaft die ökonomische Rechtsgemein-
schaft zuweist, die sich aus der naturgegebenen
und durch die Geschichte geformten Ordnung er-
geben. Das heisst nun aber nicht und darf niemals
heissen, dass der Staat, d. h. der Staatsapparat,
sein bürokratisches Instrument der Leiter des
politischen und auch des ökonomischen Lebens sein
darf. Das wäre politischer und ökonomischer
Staatssozialismus.

Wir haben heute den Staatssozialismus. Er ist
aber ein Ausnahmesystem, das der Kriegszeit ent-
spricht. Man kann geradezu sagen, dass der Staats-
sozialismus das dem totalen Krieg angemessene
Wirtschaftssystem ist. Aber wir wollen dieses Aus-
nahmesystem doch nicht in der Verfassung nieder-
legen. Wenn wir das tun, deklarieren wir ja den
Staat selber als einen Ausnahmezustand. Die ge-
schriebene Verfassung muss der schriftliche Aus-
druck der innern und äussern Gesamthaltung des
Volkes in seinem Normalzustand sein. Sie ist die
rechtliche Festlegung der Gesamthaltung des Volkes.
Dieser rechtlichen Festlegung muss daher die
Kenntnis der tatsächlichen Verfassung des Volkes,
seiner Haltung, seiner geschichtlichen, politischen,
wirtschaftlichen, sozialen Situation vorausgehen.
Diese Situation muss zuerst einigermassen abge-
klärt sein, bevor sie in die feste Form von geschrie-
benen Verfassungsbestimmungen gegossen werden
kann. Es bleiben auch so noch genug Spannungs-
verhältnisse zwischen Leben und Verfassung, die
durch die Politik ausgeglichen werden müssen. Alle
Politik besteht ja im wesentlichen darin, dieses
Spannungsverhältnis erträglich zu machen durch
Ausgleichung von Verfassung und Leben. Da ist
es nun Aufgabe des Gesetzgebers und des Schöpfers
einer Verfassung, den sich praktisch herausbilden-
den politischen, wirtschaftlich und sozialen Gebilden
die entsprechende juristische Form zu geben.

Juristische Formgebung kann aber nicht einfach
Verstaatlichung oder Sozialisierung bedeuten, son-
dern hat sich dem Geiste und der Geschichte des
Gesamtvolkes anzupassen. Die Verfassung hat sich
aus dem Geiste der Vergangenheit und den tragen-
den Gedanken der Gegenwart und der Zukunft
herauszukristallisieren.

Einer dieser tragenden Gedanken ist heute die
allgemeine Einsicht, dass das wirtschaftliche und das
soziale Moment unzertrennlich zusammengehören
und nach einer gesamthaften eigenrechtlichen Ge-
staltung rufen. Unter Berücksichtigung unserer
Geschichte bedeutet das Anerkennung der Wirt-
schaft als Privatwirtschaft, die aber einen neuen
Sinn bekommt, den Sinn, dass sie nicht privater
Selbstzweck sein darf, sondern Dienst sein muss
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an der Volksgemeinschaft, dass sie von gesell-
schaftspolitischen Gesichtspunkten aus organisiert
sein muss, mit einem Wort, dass die Wirtschaft
eine soziale Funktion zu erfüllen hat, die endlich
und schliesslich auch im Verfassungs- und Rechts-
leben zum Ausdruck kommen muss. Von der Volks-
wirtschaft als einer organisierten Zusammenfassung
der verschiedenen Arbeitsprozesse und von der
Arbeit als einer Persönlichkeits- und Gemeinschafts-
leistung steht in der Verfassung noch nichts.

Aber Verankerung dieser Dinge in der Verfas-
sung kann niemals Verstaatlichung oder Sozialisie-
rung bedeuten. Das gilt auch für das weitschichtige
Gebiet, das mit dem Schlagwort „Recht auf Arbeit"
bezeichnet wird. Man kann dieses Recht auf Arbeit
in der Verfassung niederlegen, aber nur in Form
verfassungsmässiger Normativbestimmungen undo o o

nicht in Form von subjektiv-öffentlichrechtlichen
Ansprüchen des Einzelnen an den Staat, wie dies
in der Initiative „Recht auf Arbeit" praktisch
postuliert wird.

Was hier vom „Recht auf Arbeit" gesagt ist,
das gilt auch von den Postulaten der Landwirt-
schaft, wie sie im Bericht des Bundesrates nieder-
gelegt sind. Auch hier darf es sich nicht um staatlich
gelenkte Produktion und Verteilung handeln, son-
dern nur um programmatische Direktiven. Alles
andere führt uns nur in einen verhängnisvollen
Etatismus hinein, den wir niemals verfassungs-
mässig festlegen wollen.

Wenn ein neuer Entwurf des Bundesrates uns
auf diese Linie führen wollte, würden wir dem
heftige Opposition entgegenstellen. Nach dem
neuen Bericht des Bundesrates will man die schwei-
zerische Wirtschaftspolitik, wenigstens im land-
wirtschaftlichen Sektor, auf ein Geleise schieben,
auf dem unser Wirtschaftszug direkt in den Kollek-
tivismus hineingeführt würde.

Komrnandowirtschaft in der Landwirtschaft
muss aber auch zur Kommandowirtschaft in den
übrigen Wirtschaftszweigen führen, das ist hier
bereits wiederholt gesagt worden. Man kann nicht
Kollektivismus in der Landwirtschaft treiben und
reine Marktwirtschaft im Gewerbe und in der
Industrie; Kollektivismus ist ein System der
Totalität und hat die Tendenz, alles zu totalisier'en.
Deshalb muss man hier den Anfängen wehren, auch
in einem Sektor, der durchaus schutzwürdig ist,
wie die Landwirtschaft.

Dem Antrag des Bundesrates selber kann man
zustimmen und soll man zustimmen; aber ent-
sprechend seinem Bericht fragt sich doch jeder, wie
der abgeänderte Entwurf aussehen wird. Wenn
dieser neue Entwurf die Tendenz haben sollte, wie
sie sich im landwirtschaftlichen Sektor offenbart,
müsste ihm in der Tat die Zustimmung versagt
werden. Also dem Antrag selber kann man zu-
stimmen, aber unter allen Vorbehalten. Der neue
Wirtschaftsentwurf wird unser wirtschaftliches
Schicksal für die ganze Zukunft bestimmen und
unser Rat wird dannzumal vor folgenschwere Ent-
schlüsse gestellt werden. Ich glaube, dass man auch
im Verlaufe dieser Debatte gerade auf diese Schwie-
rigkeiten und Gefahren und auch auf die grund-
sätzliche Bedeutung dieser ganz neuen Wirtschafts-
artikel hinweisen müsste.

SpUhler: Mein Kollege Dr. Oprecht hat bereits
erklärt, dass sich sowohl die sozialdemokratische
Partei als der Gewerkschaftsbund entschieden gegen
die Durchführung der Volksabstimmung über die
Revision der Wirtschaftsartikel, wie sie am 21. Sep-
tember 1939 von der Bundesversammlung beschlos-
sen worden sind, ausgesprochen haben. Wenn diese
beiden grossen Organisationen der Arbeiterschaft
dies getan haben, so deshalb, weil sie die revidierten
Wirtschaftsartikel in der vorliegenden Formulierung
als überholt betrachten, und wenn die meisten
Vertreter anderer Parteien auf den bereits verab-
schiedeten Entwurf heute zurückkommen wollen,
so darf von manchem wohl angenommen werden,
dass auch er die Meinung teilt, dass die revidierten
Wirtschaftsartikel schon vor dem Passieren der
Klippe der Volksabstimmung ein stumpfes Instru-
ment zur Bewältigung der kommenden grossen Auf-
gabe darstellen.

Bei der Revision der Wirtschaftsartikel, die ja
bis in das Jahr 1936 zurückreicht, sind Bundesrat
und Bundesversammlung von politischen, wirt-
schaftlichen und sozialen Verhältnissen ausgegan-
gen, die heute nicht mehr bestehen und in der
kommenden Nachkriegszeit erst recht nicht mehr
bestehen werden. Die revidierten Wirtschaftsartikel
versprachen einzelnen Wirtschaftszweigen einen
Schutz, dem zu nicht geringem Teil der Gedanke
der Restriktion, der Abschnürung und der Ein-
schränkung zugrunde lag; sie wurzelten in wirt-
schaftspolitischen Auffassungen der Zwischenkriegs-
zeit, insbesondere der Krisenperiode von 1930/1939,
in der international der wirtschaftliche Nationalis-
mus und binnenwirtschaftlich der Geist des Mono-
polismus und der Produktionseinschränkung domi-
nierte.

Mit dem Auftrag an den Bundesrat, einen ab-
geänderten Entwurf zu einer Revision der Wirt-
schaftsartikel auszuarbeiten, ist nach unserer Auf-
fassung der Auftrag erteilt, eine neue verfassungs-
mässige Grundlage für die Wirtschaftspolitik der
kommenden Nachkriegszeit zu schaffen. Das setzt
immerhin voraus, dass man sich Klarheit über die
Richtlinien der einzuschlagenden Nachkriegspolitik
verschafft, eine Aufgabe, die nach Konsultation der
Wirtschaftswissenschaft und der verschiedenen
wirtschaftspolitischen Gruppen dem Bundesrat
und dem Parlament gleichermassen überbunden ist.
Ich war in der letzten Session mit vielen ändern
Ratsmitgliedern der naiven Auffassung, dass für
eine solche Abklärung und Vorbereitung der Nach-
kriegsprobleme der Ratschlag von ausserhalb der
Bundesverwaltung stehenden Fachleuten dem Bun-
desrat auch etwas von Nutzen sein könnte. Ich ging
davon aus, dass bei aller geziemenden Hochachtung
schliesslich nicht alle Weisheit in den Amtsstuben
des Volkswirtschaftsdepartementes konsigniert sei.
Mein Antrag auf Erhöhung der Kommissionskredite
des Biga zwecks Vorbereitung der Nachkriegsfragen
durch Experten fand bekanntlich vor dem Herrn
Departementschef keine Gnade; einem gleichen
Vorschlag, den Herr Dr. Weber beim Bundesamt
für Sozialversicherung stellte, ist es nicht besser
ergangen. Nachdem der Bundesrat drei Monate
später seinen Standpunkt in der Alters- und Hinter-
bliebenenversicherung erfreulicherweise geändert
hat, und die Befragung von besonderen Experten-
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kommissionen in Aussicht stellt, mag vielleicht
doch noch die Hoffnung berechtigt sein, dass der
Bundesrat im Zusammenhang mit der Revision der
Wirtschaftsartikel seinen Standpunkt in bezug auf
das Studium der Nachkriegsprobleme ändere. Mit
mir werden wohl mit Vergnügen viele andere Rats-
mitglieder einem allfälligen Nachtragskreditbegeh-
ren für die Honorierung von Epxertenkornmissionen
zustimmen.

Dank der starken Stellung der Landwirtschaft
in der Kriegswirtschaft und dank der allgemeinen
Anerkennung ihrer Leistungen während der Kriegs-
zeit liegen die gesetzgeberischen Grundlagen für
die Sicherung der Existenz der Landwirtschaft im
Entwurf vor. Sowohl Kollege Schümperli als Kollege
Oprecht haben erklärt, dass die Arbeiterschaft den
Forderungen der Landwirtschaft auf Nachkriegs-
sicherung positiv gegenüberstehe, wobei die Prüfung
im einzelnen vorbehalten ist. Die Arbeiterschaft
ist aber auch der Auffassung, dass auch die Siche-
rung der Existenz der übrigen Schichten der arbei-
tenden Bevölkerung gleichzeitig eine verfassungs-
mässige Grundlage erhalten müsse. Die Arbeiter-
schaft wird einer Neuordnung der wirtschafts-
politischen Verfassungsgrundlagen nie zustimmen,
die nicht auch die soziale Sicherheit, die Gewähr-
leistung der Freiheit von Not enthält. Die soziale
Sicherheit, die man vielleicht als Schlagwort
bezeichnen kann, enthält, ja bekanntlich zwei ver-
schiedene Seiten. Erstens die Arbeitssicherung,
d. h. die Garantierung einer auf Arbeitsleistung
gegründeten ausreichenden Existenz, und zweitens
die Sozialversicherung, d. h. die Sicherung vor den
Wechselfällen des Lebens durch Anerkennung eines
Rechtsanspruches, vor den Folgen unverschuldeter
Not gesichert zu sein, ohne den Appell an die Wohl-
tätigkeit richten zu müssen.

Wir dürfen mit grosser Befriedigung konstatie-
ren, dass in bezug auf den zweiten Problemkreis,
denjenigen der sozialen Sicherheit, eine gewisse
Wendung bereits eingetreten ist, indem der Bundes-
rat ja nun dem Parlament beantragt, er möge beauf-
tragt werden, einen Entwurf über die Altersver-
sicherung auszuarbeiten. Ebenso ist ja auch über
die Mutterschaftsversicherung eine gleiche Er-
klärung schon vor einem halben Jahr gegeben
worden. Wir vermissen aber in den Wirtschafts-
artikeln von 1939 die ausreichende verfassungs-
mässige Grundlage für eine planmässige" Arbeits-
beschaffungspolitik im Sinne einer umfassenden
Förderung des nationalen Wirtschaftslebens zwecks
Sicherung des Rechts auf Arbeit, und einer Hebung
der Lebenshaltung des Volkes. Artikel 34ter,
Alinea 3, sagt : „Der Bund bekämpft in Zeiten
gestörter Wirtschaft die Arbeitslosigkeit und milr
dert deren Folgen. Er kann über die Arbeits-
beschaffung Vorschriften erlassen." Im Zusammen-
hang mit der grundsätzlichen Garantie der Handels-
und Gewerbefreiheit ist diese Formulierung des
Artikels 34ter, Alinea 3, ganz ungenügend. Er bildet
eine stumpfe Waffe im Kampf gegen die Massen-
arbeitslosigkeit. Die Verfassung muss ganz ein-
deutig den Bundesbehörden die Möglichkeit
verschaffen, eine Politik der Vollbeschäftigung zu
treiben. Die heutige Arbeitsbeschaffungspolitik des
Bundes kann kaum den Anspruch erheben, die
Vollbeschäftigung sicherzustellen. Sie ist im wesent-

lichen eine blosse Politik der öffentlichen Arbeiten.
Das Arbeitsbeschaffungsprogramm stellt, nach den
Erklärungen des Chefs des Eidg. Militärdeparte-
mentes und seiner Mitarbeiter, einen Katalog von
Notstandsarbeiten, nicht aber einen umfassen-
den Plan der bewussten Wirtschaftsförderung dar.
Das geht auch aus dem Exposé von Herrn Bundes-
rat Kobelt in der Vollmachtenkommission klar
hervor, soweit es gewöhnlichen Mitgliedern der
Bundesversammlung überhaupt möglich ist, Kennt-
nis über Verhandlungen der Vollmachtenkommission
zu erhalten. Mit der neuerlichen Ueberprüfung der
revidierten Wirtschaftsartikel würde die schweize-
rische Wirtschaftspolitik einmal über ihre Ziel-
setzung klar werden müssen. Dann erst werden die
Mittel und Wege zur Erreichung dieser Zielsetzung
festgelegt werden können. Der Gewerkschaftsbund
und die sozialdemokratische Partei haben mit der
Initiative auf die Wirtschaftsreform und das Recht
auf Arbeit die Ziele der Wirtschafts- und Sozial-
politik klar und einfach zu formulieren versucht.
Wir behaupten und sind überzeugt, dass die wirt-
schaftspolitischen Ziele der Initiative dem Wollen
und Sehnen grosser Kreise unseres Volkes über die
Arbeiterschaft 'hinaus entsprechen und auch reali-
sierbar sind.

Ich sehe in der ausserordentlich regen und hoch-
interessanten Diskussion, die besonders in angel-
sächsischen Ländern vor sich geht, eine neue
Bestärkung für diese meine Ueberzeugung. Die
dort geäusserten Auffassungen, die nicht etwa bloss
von Gewerkschaftern oder Sozialdemokraten aus-
gehen, sonderft insbesondere auch getragen werden
durch die Regierungskreise und durch die Unter-
nehmer, decken sich in den wesentlichen Punkten
mit den Forderungen der Initiative des Gewerk-
schaftsbundes und der Partei. Ich möchte davon
nur ein oder zwei Beispiele bringen.

Der Völkerbund hat durch seine wirtschaftliche
Abteilung, der Wissenschafter von internationalem
Rang angehören, im April 1943 einen Bericht ab-
gegeben. Dieser Bericht: „Le passage de l'économie
de guerre à l'économie de paix" enthält in mancher
Hinsicht ganz interessante Abschnitte. Es wird
darin als Ziel der Wirtschaftspolitik beispielsweise
erklärt: „Dans l'utilisation des ressources de pro-
duction, il est d'une nécessité primordiale d'assurer
la fourniture des marchandises et des services indis-
pensables pour couvrir les besoins physiologiques
essentiels de toutes les catégories de la population
pour ce qui concerne l'alimentation, l'habillement,
le logement et les soins médicaux." Wenn ich
daneben Punkt 4 der Initiative stelle, nämlich:
„die Existenz der Bürger und ihrer Familien ist
zu sichern", sehe ich dem Inhalt nach keinen Unter-
schied zu den Erklärungen dieses wissenschaftlichen
Gremiums von internationaler Bedeutung. Oder
wenn erklärt wird: „Aucun homme, aucune femme
capables, désireux de travailler, ne doivent se
trouver sans emploi durant une période plus longue
que celle nécessaire pour le transfert d'une profes-
sion dans l'autre ou celle de l'acquisition de nou-
velles capacités techniques", sehe ich hier eine
andere wissenschaftliche Formulierung für das, was
in der Initiative erklärt wird : „Das Recht auf Arbeit
und deren gerechte Entlöhnung sind gewährleistet:
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Die Arbeit ist in allen Zweigen der Wirtschaft zu
schützen."

In England erklärte vor wenigen Tagen der
Produktionsminister Littleton, wer heute noch
glaube, dass sich, die Welt auf lange Zeit hinaus
von Kriegszerstörungen nicht erholen könne, lebe
in einem früheren Jahrhundert und sollte aus
öffentlichen Aemtern oder aus der Leitung von
wirtschaftlichen Unternehmungen ferngehalten wer-
den. Die Probleme des 20. Jahrhunderts seien nicht
mehr diejenigen der mangelnden Versorgung, son-
dern einer besseren Verteilung.

Ich hoffe, dass an Gedankengängen, wie sie in
diesen beiden Beispielen, in offiziellen Kreisen
Englands, der Vereinigten Staaten und anderer
Länder dieses Kulturkreises geäussert wurden,
auch der Bundesrat nicht vorbeigeht. Ich hoffe,
dafür ein Indiz zu sehen im Antrag des Bundesrates
auf die neuerliche Ueberprüfung der Wirtschafts-
artikel und in der Erklärung, dass die Anregungen
der beiden Initiativen in geeigneter Form, soweit
sie realisierbar erscheinen, in die revidierten Wirt-
schaftsartikel aufzunehmen seien. Ob das möglich
ist, wird später die Diskussion im Parlament zeigen.
Im Gegensatz zu den Erklärungen der Herren Kol-
legen Häberlin und Holenstein sehe ich für die
Wirtschaftsartikel nur eine Erfolgsaussicht, wenn
der Versuch unternommen wird, das Wollen und
Streben, das in der Initiative des Gewerkschafts-
bundes, und der Partei enthalten ist, als Grundlage
der Revision anzuerkennen. Die Ausführungen des
Herrn Kollegen Wick über Kollektivismus usw.
glaube ich werden bei den Auseinandersetzungen
über die wirkliche Gestaltung der Wirtschaftsartikel
nicht unwidersprochen bleiben müssen, denn so
schablonenhaft, wie es Kollege Wick dargestellt hat,
sind die Dinge ja nicht. Wir werden also darüber
bestimmt reden.

Duttweiler: Ich hatte die Ehre, der Kommission-
für die revidierten Wirtschaftsartikel von allem
Anfang an anzugehören und das ganze Ringen,
die verschiedenen Verbandsinteressen auszugleichen,
mitzuerleben, mit dem Endresultat, das Sie heute
kennen. Ich war in der Kommission der einzige
und hier im Rate war unsere Fraktion die einzige,
die gegen diese Wirtschaftsartikel stimmten. Die
Schlussabstimmung lautete: 108 Stimmen dafür,
6 Stimmen dagegen.

Es ist nicht opportun, einen Triumph zu feiern,
dass eine kleine Minorität recht bekam. Es ist die
ernste Verantwortung, die "uns aus der heutigen
Situation engegenschaut. Wenn wir noch einmal
eine solche Kapitulation der gesetzgebenden Räte
erleben sollten, könnte das unter den heutigen
aussenpolitischen Konstellationen katastrophale
Folgen haben. Das ist von verschiedenen Rednern
gesagt worden. Daher treten wir mit dem grössten
Ernst an die heutige Lage heran. Es ist unaus-
weichlich, dass wir etwas Neues schaffen, wenn wir
die Sache heute wieder in den Mutterleib zurück-
befördern. Es wird sich niemand einbilden, dass
man den status quo belassen kann. Wir haben 7 Jahre
konsequent unseren Standpunkt vertreten mit der
Behauptung, dass das Volk die Freiheit gegen die
Sicherheit nicht austauschen wird. Das bleibt die

Wahrheit. Darum kommen wir auch bei der Bera-
tung einer neuen Vorlage nicht herum.

Wir stellen den Gegenantrag, dass diese Ab-
stimmung vor das Volk gelangen soll, und zwar
aus folgenden Gründen:

Erstens einmal halten wir es nicht für angängig,
dass in Abweichung von einer nahezu hundert-
jährigen Tradition die Bundesversammlung eine
Verfassungsvorlage, die abstimmungsreif ist, die
bereits an den Bundesrat weitergewandert ist, mit
dem Auftrag, sie vor das Volk zu bringen, zurück-
zieht. Das würde ja heissen: Die eidgenössischen
Räte weisen die Vorlage an sich selbst zurück. Das
sind Dinge, die nicht zu empfehlen sind. Wir würden
eine Niederlage in der Volksabstimmung, wie wir
solche schon manchmal erlebt haben, ohne dass
z. B. eine Gesamtdemission des Kabinettes erfolgt
ist, einer Kapitulation vorziehen. Es ist eine Kapi-
tulation, wenn wir die Sache auf diese Art zu-
rückziehen.

Was wird nun als Hauptgrund für diese wider-
natürliche Operation angeführt ? Es wird gesagt :
Es ist der Krieg über uns hergezogen, die Verhält-
nisse sind total andere, daher müssen wir auch etwas
anderes schaffen. Aber siehe da: Wenn man die
verschiedenen Redner hört, namentlich den Refe-
renten der Kommission, Herrn Condrau, aber auch
die Herren Nationalräte Holenstein und Bürki,
so hören wir, dass nur etwas geändert werden soll.
Es ist nicht ein Krieg, der die neue Lage geschaffen
hat, sondern die letzten zwei Monate, wenn wir
aufrichtig sein wollen, nämlich seitdem der Gewerk-
schaftsbund bei dem Kompromiss, um kein an-
rüchigeres Wort zu verwenden, nicht mehr mitmacht,
sondern die Verlegung des Schwerpunktes mehr
nach links verlangt, entsprechend der neuen innen-
und vielleicht auch ein bisschen aussenpolitischen
Konstellation. Das ist die Wahrheit. Es soll also das-
selbe neu erwogen werden, nach den neuen politischen
Zufälligkeiten, die heute so und morgen anders sein
können und dann wieder präsentiert werden, wobei
wir nicht wissen, ob nicht noch einmal eine neue
Aenderung in konjunkturpolitischem Sinne notwen-
dig sein wird. Auf diesem Flugsand können wir keine
Verfassungsänderung von so grundlegender Bedeu-
tung aufbauen. Das ist meine Ueberzeugung. Und
wenn wir nur eine kleine Gruppe sind, so hat es
sich doch erwiesen, dass unsere Meinungen —- und
darauf kommt es in der Politik an, namentlich in der
Politik der Minderheiten, für die die Ideen noch
nicht unentbehrlich sind und die nicht mit Gewalt
Politik treiben können —• ernst zu nehmen sind.

Ich präzisiere: Wenn wir für die Volksabstim-
mung sind, so deshalb, weil wir den geraden Weg
gehen wollen, den wir immer gegangen sind. Das
zum ersten. Zum zweiten, weil wir nicht Konjunk-
turpolitik dieser Art mitmachen wollen, und dann
endlich, weil wir überzeugt sind, dass — wenn
auch eine Volksabstimmung negativ verläuft, und das
wird auch nach Ihrer Auffassung wahrscheinlich
der Fall sein — das Resultat doch äusserst wertvoll
sein wird und uns davon abhalten kann, wiederum
eine ungenügende Flickarbeit zu liefern; ferner uns
zwingen kann, die Probleme dann an ihrer Wurzel
anzufassen. Alle Redner haben auf das fundamental
Wichtige hingewiesen. Sie wären daher sehr in-
konsequent, wenn Sie nachher nur kleine Retouchen
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in Aussicht nehmen würden. Das ist der Wider-
spruch, der sich zeigte.

Ich kann mich der Stimmung wohl entsinnen,
als diese Artikel beschlossen wurden. Es sind von
der Kommission, die sie damals behandelt hat, nur
noch 6 Mitglieder in der jetzigen Kommission. Von
27 nur noch 6. Das ist eine wahre Flucht der Väter,
kann man sagen, angesichts dieser unnatürlichen
Operation. Das hat seinen Grund, denn die Herren,
die damals dabei waren, erinnern sich, wie opti-
mistisch wir zuerst waren. Man fraternisierte nahezu,
als man mit Arbeitnehmern und Arbeitgebern,
Bauern und Herren vom Geschäft einig war. Es
war eine erhebende Stimmung, aber sie dauerte
nicht lange. Nach kurzem erwies es sich in Privat-
gesprächen, dass sich jeder eine andere Handha-
bung der Wirtschaftsartikel vorstellte. Als wir mit
der Seilbahn von Lauterbrunnen nach Murren
hinauffuhren, waren wir voll Optimismus. Als wir
dann aber herunterfuhren, waren wir niedergeschla-
gen, weil wir eingesehen hatten, dass dieser Christ-
baum irgend etwas Irreales an sich hat. Ich möchte
nicht, dass wir einen zweiten Christbaum herrichten.
Daher verlangen wir die Volksabstimmung. Wir
sind überzeugt, dass das Volk den richtigen Weg
weisen wird. Auch die Kommentare vor der Abstim-
mung werden einen Wert haben. Es ist ein grosser
Irrtum, das zu unterschätzen. Wir werden nach der
Abstimmung auf Grund der Kommentare und des
Abstimmungsergebnisses etwas klarer sehen.

Was ich hier in diesem Saale gehört habe, war,
als Gesamtbild genommen, nicht klar. Die einzelnen
Vorschläge waren klar, nicht aber das Gesamt-
ergebnis der Diskussion. Wenn Sie ein Gesamtbild
feststellen wollten, kämen auch Sie in Verlegenheit.

Ich befürchte auch, dass die Demokratie selbst
Schaden erleiden könnte, wenn man die Volks-
abstimmung unterlassen würde. Im Jahre 1848,
nach dem einiges Bruderblut geflossen war, machte
man eine ganz neue grundlegende Verfassung, und
zwar in 1% Jahren. Und was haben wir in 5 Jahren
fertiggebracht ? Und haben wir nicht den grössten
Zweifel, ob wir eine neue Wirtschaftsordnung
überhaupt fertig bringen. Es gehört an die Basis
dieses neuen Werkes ein ganz anderer Geist.

Wir dürfen nicht noch einmal den Irrtum
begehen, das Ganze als rein wirtschaftliche An-
gelegenheit zu betrachten. Herr Nationalrat Wick
hat das deutlich angetönt in Sachen Landwirt-
schaft. Das geht unendlich tiefer. Die Frage ist
weltanschaulicher Natur und muss auf diesem Boden
gelöst werden. Herr Dr. Häberlin hat vollständig
recht, wenn er sagt, das Problem bestehe darin,
die Rolle des Staates und diejenige der Wirtschaft
voneinander abzugrenzen. In einem sind wir alle
einig, dass es Staatseingriffe geben muss. Nur wo
die Grenze zu ziehen ist, darüber herrscht wenig
Klarheit und darüber muss eine Diskussion statt-
finden in bezug auf die Grundideen.

Ich glaube, eine solche Linie gefunden zu haben :
Staatseingriffe ja — aber unter Wahrung der
Gleichberechtigung der Bürger vor dem Gesetz. Das
Leistungsprinzip muss obenan stehen. Ferner darf
die Aenderung nicht auf der Basis der Vollmachten
des Bundesrates erfolgen. Der Erlass von Beschlüs-
sen auf Grund der Vollmachten muss zurück-
gedrängt statt ausgebaut werden, sonst spielen
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wir nicht nur um die heutige Gesellschaftsform,
sondern nach meiner Ueberzeugung auch um den
demokratischen Staat selbst.

Wir fühlen alle, dass wir an einer Zeitenwende
stehen. Es ist wenig hier gesprochen worden von
dem, was in der Welt Vorgeht. Wenn wir aber das
Fenster öffnen und hören und sehen, was draussen
in der Welt vorgeht in den Ländern, die mit unserem
politischen Denken verwandt sind, in den grossen
Demokratien, .so sehen wir, dass dort Grundpro-
bleme angepackt werde«, dass man sich dort nicht
nur Vollmacht geben lässt, sondern sich für die
neuen Grundsätze ausspricht. Das überbindet uns
die Verantwortung, auf der Abstimmung zu be-
stehen.

Ich hoffe, unsere Stellungnahme werde nicht
demagogisch ausgelegt werden, indem man sagt :
Seht, diejenigen, die gegen die Sache waren, sind
heute dafür. Wir waren immer dafür, das Volk
sprechen zu lassen und sind der Meinung, dass wir
nur zum Ziel gelangen, wenn wir auf das Volk
zurückgreifen. Ich möchte sagen: „Näher, o Volk,
zu dir" in dieser Angelegenheit. Dann kommt ein
neuer Geist. Das kann man in Gottes Namen nicht
supponieren. Es soll schon im Militär ziemlich
gefährlich sein, zu supponieren. Auch in der Politik
ist das gefährlich. Wir haben einmal falsch dispo-
niert. Ich bin der Meinung, wir sollten nicht noch
einmal falsch disponieren, sondern das Volk
befragen.

Gfeller: Nach den Darlegungen des Herrn Vor-
redners scheint über die Ausgangssituation dieser
Vorlage Unklarheit zu herrschen.

Als 1941/42 der Bundesrat die Umstellung der
Landwirtschaft auf vermehrte Ackerkultur in
grossem Ausmasse als staatsnotwendig erklärte und
verfügte, als der „Plan Wahlen" bekanntgegeben
wurde und etappenweise vollzogen werden musste,
da wurde in der Landwirtschaft die Frage laut :
Was soll dann später geschehen? Ueberall wurde
im Landvolk der Ruf nach der Nachkriegssicherung
erhoben. Der zur Betriebsumstellung gezwungene
Bauer wollte wissen, ob die verfügten Ausgaben zur
Einführung und Einrichtung der Ackerkultur einer
dauernden Nutzung dienen würden oder ob mit
Ende des Weltkrieges wieder nach der Devise ver-
fahren werde: Mohr, du hast deine Pflicht getan,
Mohr, du kannst gehen." Aus den damaligen Hem-
mungen und Spannungen im Bauernstand ent-
stand die Eingabe des Schweiz. Bauernverbandes
an den Bundesrat über „die Erhaltung und För-
derung des Bauernstandes in der Nachkriegs-
zeit".

Der Bundesrat seinerseits beauftragte das Eidg.
Justiz- und Polizeidepartement mit den Vorarbeiten
für diese Nachkriegssicherung. Eine grosse Exper-
tenkommission wurde eingesetzt und die Arbeiten
unverzüglich an die Hand genommen. Bereits ist
diese Kommission in ihren Ausschüssen und Vor-
beratungen für ein neues Agrargesetz und Agrar-
recht ordentlich weit, so dass der Bundesrat über das
weitere Vorgehen Beschluss fassen konnte. Das
Parlament hat heute eine bezügliche Vorlage er-
halten.

In bezug auf die Verfassungsgrundlage fand die
Expertenkommission für die wesentlichsten Neu-
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aufgaben der Landwirtschaft gewisse mehr oder
weniger klare Rechtshandhaben, allein sie war
dennoch der Auffassung, dass es vorzuziehen sei,
eine neue klare Rechtsgrundlage zu schaffen. Hiezu
wurden zwei Möglichkeiten in Erwägung gezogen.
einmal die im Jahre 1939 verabschiedeten Wirt-
schaftsartikel und sodann die Schaffung eines
eigentlichen Landwirtschaftsartikels. Am 21. Fe-
bruar hat die Kommission grundsätzlich die erste
Lösung, also den Weg über die Wirtschaftsartikel
als Antrag an den Bundesrat und an das Parlament
in den Vordergrund gerückt. Diesen Antrag der
Kommission halte ich für besonders wichtig; er ist
wie folgt formuliert: „Die Kommission hält an
ihrem Antrag zuhanden des Justiz- und Polizei-
departementes, des Bundesrats und der eidgenös-
sischen Räte fest, das Parlament sei einzuladen,
auf seinen Beschluss vom 30. September 1942
zurückzukommen und die am 21. September 1939
angenommenen revidierten Wirtschaftsartikel mög-
lichst bald der Abstimmung des Volkes und der
Stände zu unterwerfen." Auch die Möglichkeit,
dass die Behandlung eines dahingehenden Antrages
im Parlament dazu führen könnte, auf den Inhalt
der Wirtschaftsartikel selbst zurückzukommen,
sei es im Sinne der Einschränkung oder Streichung
des Artikels 31 ter, sei es hinsichtlich anderer Be-
stimmungen, veranlasste die. Kommission nicht zu
einer ändern Stellungnahme. Als Eventuallösung
hält die Kommission an der früheren Formulierung
eines besonderen Verfassungsartikels zur Sicherung
der Lebensmittelversorgung des Landes und zum
Schutz der Landwirtschaft fest. Wenn Herr
Schümperli als Vertreter der Arbeiterschaft heute
im Vorgehen der Landwirtschaft gewisse Hinter-
gedanken vermutete, so darf ich ihm erklären, dass
solche Hintergedanken in keiner Weise bestehen,
und dass die Landwirtschaft mit den übrigen Volks-
gruppen diese Probleme lösen will und lösen muss.
Wir sind dem Bundesrat für die rasche Behandlung
der Anträge der Expertenkommission dankbar.
Wir gehen mit ihm grundsätzlich einig, dass die
Wirtschaftsartikel endlich wieder aus der Schuh-
lade herausgezogen werden sollen. Die Zustimmung
zur Verschiebung der Volksabstimmung im Herbst
1939 erfolgte einzig aus staatspolitischen Gründen,
nicht aus Gründen, wie sie Herr Duttweiler vorhin
erwähnte. Es war damals nötig, dass sich das ganze
Volk für die Erhaltung der Unabhängigkeit unseres
Landes einsetzte, sich dieser Grundaufgabe wid-
mete und alles unterliess, Avas diesem Ziel Abbruch
tun konnte. '

Die zweite Frage, die sich nun stellt, ist die,
ob die Wirtschaftsartikel unverändert dem Volke
zur Abstimmung unterbreitet werden sollen oder
ob eine neue gesetzliche Ueberarbeitung vorzu-
nehmen sei. Wenn auch hier Herr Duttweiler eine
ganz andere Auffassung vertritt, so hindert das die
übrigen Mitglieder nicht am Glauben, dass ihre
Auffassung eben doch die richtige ist. Der zweite
Vorschlag des Bundesrates, eine Ueberprüfung der
Wirtschaftsartikel vorzunehmen, bedeutet auf den
ersten Blick eine gewisse Verzögerung, aber schliess-
lich müssen wir das Ziel im Auge behalten. Der
Weg, der sich vorzeichnet, geht einzig in der Rich-
tung des Antrages des Bundesrates. In rechtlicher
Hinsicht scheint uns der Vorschlag einwandfrei

zu sein und Bedenken, wie sie namentlich auch
Herr Duttweiler vorgebracht hat, dass wir hier eine
Jahrhunderte alte Tradition missachten, dass wir
quasi gegen Recht und Verfassung handeln, sind
in keiner Weise begründet. Es liegen Rechtsgut-
achten von Seite des Justizdepartementes und
bedeutender Rechtsgelehrter vor. Seit 1939 sind
so bedeutende neue Gesichtspunkte zu verzeichnen,
die unbedingt eine Ueberprüfung des bisherigen
Textes der Wirtschaftsartikel verlangen. Im übrigen
sind wohl über 50 % der heutigen Ratsmitglieder
damals mcht zugegen gewesen, als diese Wirt-
schaftsartikel beraten wurden. Die Diskussion
zeigt, wie die neuen Herren diesem alten Werk
etwelches Missbehagen entgegenbringen. Ihrem
Empfinden muss unbedingt Rechnung getragen
werden. In der Schweiz kann ein schweizerisches
Wirtschaftsrecht nur von einer Mehrheit des Parla-
mentes getragen und aktiv vertreten werden. Dem-
zufolge muss ein Verfassungsartikel das Produkt
des zur Zeit aktiven Bundesrates und aktiven Par-
lamentes sein. Es wird zu prüfen sein, wie und wie-
weit den neuen Initiativen ebenfalls Rechnung
getragen werden kann ; auch hier liegen Fragen vor,
die einer Abklärung bedürfen, und schliesslich ist
nicht zu übersehen, dass die schweizerische Land-
wirtschaft seit 1939 eine Strukturwandlung durch-
gemacht hat, die kein verantwortungsbewusster
Volksvertreter übersehen darf. Es ist in einem
Zeitraum von kaum vier Jahren die Ackerfläche
der Schweiz verdoppelt worden. Die Landwirtschaft
und verwandte Zweige haben Aufwendungen zur
Ernährung des Volkes machen müssen, die m die
Millionen gehen. Und wenn wir uns eine produk-
tionsfreudige Landwirtschaft auch für die Nach-
kriegszeit sichern wollen, so liegt das im Interesse
des Volksganzen. Nur ein intensiver Ackerbau und
eine intensive Landwirtschaft können dem Volke
eine grosse Arbeitsmöglichkeit bieten. Durch diese
Ausdehnung des Ackerbaues können in der Land-
wirtschaft heute über 70000 Personen mehr Arbeit
und Verdienst finden. Bedauerlich ist, dass die
Umstellung dieser Arbeitskräfte in der Landwirt-
schaft nicht in wünschbarer Weise erzielt werden
konnte, dass heute Arbeitermangel auf der Land-
wirtschaft lastet und in vielen Betrieben eine direkte
Ueberarbeitung ganzer Familien eingetreten ist.
Im Laufe der Jahre dürften aber hier doch Korrek-
turen möglich sein und diese Arbeitsbeschaffung,
die dieser intensive Ackerbau bringt, könnte für
die Nachkriegszeit volkswirtschaftlich hervorra-
genden Nutzen bringen.

Es sind denn auch verschiedene dringliche
Beschlüsse des Bundesrates von einschneidender
Wirkung gefasst worden ; ich verweise auf die Wald-
rodungen, Beschlüsse, deren Wirkungen beim Da-
hinfallen der Vollmachten noch nicht zu Ende sind.
Jahrzehnte braucht es, um diese Notmassrtahmen
wieder in gute Bahnen überzuführen. Während vor
25 Jahren die schweizerische Bevölkerung mit rund
3,6 Millionen Personen durchgehalten wurde, sind
heute in unserem Lande mit allen Internierten
und Zugezogenen 4,4 Millionen Menschen zu er-
nähren, und zwar auf einer kleineren landwirt-
schaftlichen produktiven Fläche als in den Jahren
1914 bis 1920. Zudem sind heute die Zufuhren viel
geringer, ja* während Monaten fast ganz ausgeblie-
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ben. Es zeigt sich die enorm grosse Anstrengung
und die gewallige Umstellung der Strukturän-
derung der Landwirtschaft in diesen Zahlen. Die
Landwirtschaft ist heute in vollem Umfange zum.
Durchhalten des Volkes als Nährstand verpflichtet.
Der Bauer unterzieht sich dieser Pflicht und sucht
durch Einsatz aller Kräfte seine Aufgabe zu erfül-
len. Diese heutige Pflicht sollte später dem Schwei-
zerbauer das Recht geben, seinen Boden weiterhin
intensiv zu nutzen und die Erzeugnisse der Schwei-
zererdc auch in. erster Linie beim Schweizervolk
verwerten zu dürfen.

Es ist von meinem Herrn Vorredner bereits da-
rauf verwiesen worden, dass ähnliche Probleme auch
in anderen Ländern heute zur Diskussion stehen,
dass namentlich im englischen Parlament Ende
Januar diese Fragen diskutiert wurden, dass man
dort bereits weitgehend bis zum Jahre 1947 Richt-
linien gesteckt hat, den Bauern die heutigen Agrar-
preise zu garantieren und dass man Massnahmen
zur Sicherung und zur Erhaltung einer intensiven
Landwirtschaft in Erwägung zieht. Wenn England
das tut, um wie viel notwendiger muss die Schweiz
im ureigensten Interesse dieses Problem einmal
lösen. Die Anpassung der Landwirtschaft in ihrer
Produktion an die Bedürfnisse des Landes muss in
gewissem Umfange beibehalten werden, wenn man
nicht allergrösste Schäden und volks wirtschaftliche
Verluste gewärtigen will. Die Strukturwandlung
kann zur wirtschaftlichen Gesundung der schwei-
zerischen Landwirtschaft ganz Bedeutendes bei-
tragen. Eine weitsichtige Produktions- und Markt-
regelung sind geeignet, Krisen- und Absatzsorgen
zu verhindern und damit staatlich gestützte Hilfs-
massnahmen zu vermeiden. Hier liegen die Kern-
probleme der landwirtschaftlichen Nachkriegs-
sicherung.

Dazu ist mit Recht angeregt worden, dass auch
das Bodenrecht, mit geordnet werden muss. Auch
hier sind m diesem Kriege sehr gute Bundesrats-
beschlüsse zur Regelung dieses wichtigen Problems
erfolgt. Aus diesen Dringlichkeitsbeschlüssen mit
den Grundsätzen in der Entschuldungsvorlage wer-
den wir im Bodenrecht in der neuen Agrar-Ordnung
das Tunliche niederlegen müssen.

Ein dritter wichtiger Punkt liegt in der besseren,
gründlicheren und planmässigeren Berufsbildung der
Landwirtschaft. Es ist eigentlich bedauerlich, dass
im Berufsbildungsgesetz die Landwirtschaft aus-
genommen werden musste. Man kann nicht auf die
Dauer den Fortschritt nur in einzelnen Kreisen
vorwärtstragen und eine wichtige Berufsgruppe
ausnehmen. Auch hier müssen den Verhältnissen
entsprechend gewisse Fortschritte erfolgen.

Die Vorlage, die uns der Bundesrat unterbreitet,
sieht im 2. Punkt vor, dass der Bundesrat eingeladen
wird, den eigenössischen Räten sobald als möglich
einen abgeänderten Entwurf zu einer Revision der
Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung zu unter-
breiten. Wir finden die Fassung „sobald als mög-
lich" zu etwas wenig positiv. Wir haben diese Frage
in der Kommission schon besprochen und der Herr
Bundespräsident hat die Erklärung abgegeben, dass
man diese Fassung „sobald als möglich" im Sinne
eines „Zürchers" zu verwirklichen gedenke. Wir
trauen auf unseren Herrn Bundespräsidenten und
verzichten heute darauf, einen Antrag auf impe-

rativere Fassung zu unterbreiten. Wir möchten
immerhin bitten, die Frist zur Befragung der Wirt-
schaftsgruppen neuerlich noch etwas kürzer anzu-
setzen, als es gelegentlich vorgekommen ist, also
im Sinne der Ausführungen verschiedener Herren
Vorredner die ganze Frage nach Möglichkeit zu
beschleunigen, ohne die Gründlichkeit der Behand-
lung zu gefährden.

Ich rnuss darauf hinweisen, dass es eine gewisse
Gefahr bedeutet, wenn man, wie verschiedene
Pessimisten im Volke heute glauben, hier eine Ver-
schleppungstaktik treiben wollte. Auf jeden Fall
musste eine Verschleppung dieser dringlichen Pro-
bleme eine gewisse Lähmung des Durchhaltewillens
und des Glaubens an die Nachkriegssicherung im
Bauernstände zur Folge haben. Gerade in den letz-
ten Wochen sind einschneidepde Massnahmen für
neue vermehrte Produktion und für Zwangsab-
lieferungen verfügt worden. Der Bauer verlangt und
erwartet nun, dass das Parlament die Situation er-
kenne und endlich handle. Es ist nicht zu verkennen,
dass falls nicht vorwärts gemacht wird, eine Grund-
welle im Bauern- und Landvolk sich erheben würde,
die mit Nachdruck das anbeeehren musste, waso '

man im Laufe der Kriegsjahre versprochen hat.
Die Bauern-, Gewerbe- und Bürgerfraktion

stimmt den Vorschlägen des Bundesrates zu in der
Meinung, dass er alles tun werde, um dieses wich-
tige Problem nach Möglichkeit zu fördern.

Münz: Herr Dr. Spühler hat bereits etwas von
dem vorweggenommen, was sich mir zu sagen auf-
drängt, denn die grossen volkswirtschaftlichen
Entscheidungsfragen sind in den bisherigen Voten
zweifellos stark im Hintergrund geblieben gegen-
über rein rechtlichen und formalen Erwägungen.

Die revidierten Wirtschaftsartikel zeigen eine
ganz ungewöhnliche Entstehungsgeschichte. Was
am meisten auffällt ist das, dass gerade diese Ver-
fassungsreform so grosse Schwierigkeiten macht.
Sie hat ja im Parlament von Anfang an nur ganz
wenige grundsätzliche Gegner gehabt und das ist,
wie sich jetzt ergibt, auch heute noch so. Die Ver-
treter der Mehrheit in diesem Rate haben deutlich
genug durchblicken lassen, dass es sich bei der
beantragten Neubearbeitung nur um relativ neben-
sächliche Anpassungen an die seitherige Entwick-
lung handeln könne. Die dilatorische Behandlung
der Vorlage geht deshalb keineswegs in erster Linie
zurück auf den Krieg oder gar auf einen grund-
legenden Wandel der wirtschaftspolitischen Ein-
stellung des Rates. Die wirkliche pièce de résistance
liegt einzig und allein in der Volksabstimmung.
Die Meinung der Bundesversammlung deckt sich
eben in dieser Sache in keiner Weise mit der Mei-
nung der Volksmehrheit. Deshalb erklärte auch der
Bundesrat in seinem Bericht vom 9. März 1944
ganz offen, dass ein annehmender Volksentscheid
als „nicht sehr wahrscheinlich, wenn nicht als aus-
geschlossen" betrachtet werden müsse.

Das Empfinden, dass die Wirtschaftsartikel in
ihrer revidierten Form kein geeignetes Instrument
für unsere Wirtschaftspolitik nach dem Kriege
bilden können, ist im Volke draussen tatsächlich
weit verbreitet. Vollends unsern Jüngern Volkswirt-
schaftern fehlt weit herum, der Glaube. Man ver-
gleicht namentlich auch viel mit den angelsäch-
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sischen und schwedischen Wirtschaftsplänen. Man
vergleicht auch mit dem aufgeschlossenen wirt-
schaftspolitischen Schrifttum unserer Zeit. Es
zeigen sich da gewaltige Gegensätze. Man sieht in
der Welt draussen immer mehr nur noch einen
Ausweg vor der Wiederkehr der unseligen Krisen-
zeit, wie sie vor der Rüstungsaera bestand: eine
expansive, auf Vollbeschäftigung abzielende Wirt-
schaftspolitik. Die Einstellung ist dann eine völlig
andere. Die Produktion, auch die landwirtschaft-
liche, lässt man frei produzieren. Den Absatz aber
trachtet man um jeden Preis auszuweiten und der
Produktion anzupassen und nicht umgekehrt. Für
die Nachkriegszeit hängt in der Tat alles davon
ab, ob man den immens gewachsenen Erzeugungs-
möglichkeiten auf allen Gebieten eine ausreichende
Nachfrage und Kaufkraft gegenüberstellen kann.
Man befürwortet dehn auch im Ausland in aller-
erster Linie eine entsprechende Hebung des Lebens-
standardes der Massen. Man weiss, dass der heute
unersättliche Rüstungsbedarf durch eine gewaltig
erhöhte Zivilbedarfsdeckung ersetzt werden muss.
Ganz anders bei uns. Man glaubt vielleicht an

. gewisse Exportmöglichkeiten, unterschätzt aber
völlig die Möglichkeiten des Binnenmarktes. Die
Idee der Produktionsdrosselung und der Nichtzu-
lassung neuer Betriebe liegt uns leider immer noch
am nächsten. Da liegt der grundlegende Irrtum.
Wir haben die Milchproduktion eingeschränkt, die
Schweineaufzucht zurückgebunden, Bau-, Grün-
dungs- und Erweiterungsverbote erlassen. Der
sogenannte Bedürfnisnachweis und die allgemeine
Bewilligungspflicht gelten als die Rettungsanker.
Immer mehr haben wir eine Unterdrückung der
Leistungswilligen, eine Drangsalierung der Unter-
nehmerinitiative in Kauf genommen. Wir sind zu
einer immer stärkeren Bürokratisierung und Mono-
polisierung der Wirtschaft geschritten. Wer mehr
erzeugen und leisten will, gilt als Störefried. Die
Stärkung der Verbandsmacht und die in den Wirt-
schaftsartikel vorgesehenen neuen Kompetenzen an
die Interessengruppen sind dann nur das äussere
Mittel, um der restriktiven Wirtschaftsgesinnung
und dem Preisdiktat zum Durchbruch zu verhelfen.

Auf diese Zusammenhänge hat verdienstlicher-
weise schon 1937 Prof. Böhler, der wissenschaftliche
Experte in der begutachtenden Kommission für
Wirtschaftsgesetzgebung, hingewiesen. Er hat davor
gewarnt, den richtigen Ansatzpunkt der Reform
zu verfehlen. Der Hauptteil der Schwierigkeiten
liege in den Störungen des volkswirtschaftlichen
Gesamtprozesses und der damit verbundenen
Schrumpfung des Gesamteinkommens. Es gehe
deshalb weniger darum, den Unternehmer ans
Gängelband zu nehmen und im einzelnen zu stützen
und zu planen. Das Ganze müsse gelenkt werden.
Der Sozialdemokrat Prof. Marbach stellt sich neuer-
dings auf einen ganz ähnlichen Boden. Nicht die
Beschränkung der Produktion soll unsere Sorge
sein, sondern die Abschöpfung des Produzierten auf
dem Markte, selbst wenn das etwa durch Schaffung
zusätzlicher Kaufkraft und ihre Zuteilung an die
Unbemittelten geschehen müsste. Es wäre das
finanzpolitisch in der Krise keineswegs weniger
seriös als das Milliardenprogramm Zipfels, bei dem
es sich teilweise nur um die Ausführung höchst
problematischer öffentlicher Arbeiten handelt und

nicht um die Deckung dringlichster ziviler Bedürf-
nisse.

Wir bekämpfen die Wirtschaftsartikel deshalb
beileibe nicht aus manchesterlichen Neigungen
heraus. Der Landwirtschaft billigen wir vorbehalt-
los eine Sonderstellung zu. Wir sind aber überzeugt,
dass jede Reform, der eine restriktive Wirtschafts-
gesinnung zugrunde liegt, zu einem vollendeten
Fiasko führen muss. Die unschweizerische, rück-
wärts gerichtete Verbotspolitik muss durch eine
freiheitliche und radikale Konjunkturpolitik ersetzt
werden, zu der sich heute nicht nur die meisten
der führenden Männer in England und den USA.,
sondern etwa auch der eher konservative „Econo-
mist" bekennen. Die Verpflichtung auf eine solche
Politik .gehört in die kommenden Wirtschafts-
artikel. Ihre Erfüllung macht den Grossteil unserer
Verbotsgesetzgebung überflüssig. Man müsste schon
vollkommen mit Blindheit geschlagen sein gegen-
über den fundamentalen Vorgängen der letzten
Jahrzehnte, wenn man in Abrede stellen wollte,
dass die grössten Gefahren für unsere wirtschaft-
lichen Freiheiten, aber auch für die Gleichheit der
Bürger letzterdings die Folge von Arbeitslosigkeit
und Wirtschaftsschrumpfung darstellen. Nur aus
Angst vor der Unterbeschäftigung erklären sich alle
die radikalen gewerblichen Forderungen, wie sie
etwa im Entwurf zur Bewilligungspflicht für die
Eröffnung neuer Betriebe in Erscheinung getreten
sind. Gerade in dieser Gesetzgebung hat man aber
eine der wichtigsten praktischen Verkörperungen
des Wirtschaftsartikelgeistes zu erblicken. Da kann
man nur warnen. Ich möchte es tun unter Hinweis
auf den hervorragenden Gewerkschafter Prof. Mar-
bach, der klar und deutlich erklärt hat, dass gesamt-
haft gesehen die Sanierung der fähigen Mittelstands-
leute erst dann einigermassen gesichert sei, wenn
die Bemühungen um tendenzielle Vollbeschäftigung
Erfolg haben. Handel und Gewerbe seien an einem
konjunkturell wachsenden Umsatz mehr inter-
essiert als an.der Umsatzerhaltung durch numerus
clausus und Bewilligungspflicht. Wir brauchen
Beschäftigung, Verdienst, Absatz und Entwick-
lungsmöglichkeiten für alle und nicht nur für die
Eingesessenen, die Organisierten und Arrivierten.

Weber: Ich möchte mir nur einige Bemerkungen
zur bisherigen Diskussion gestatten. Herr Kollege
Bürki hat die Frage gestellt, warum die Gewerk-
schaften gegen die Abstimmung über die Wirt-
schaftsartikel im jetzigen Moment seien, und der
Kommissionspräsident, Herr Kollege Condrau, hat
vorhin darauf hingewiesen, dass der Gewerkschafts-
bund, mit der ihm nicht sehr wesensverwandten
Bankiervereinigung die einzige Organisation gewe- ,
sen sei, die sich gegen die Abstimmung ausgespro-
chen habe. Wenn Sie die Qualität dieser Gesell-
schaft, in der sich die Gewerkschaften befunden
haben, bemängeln, so werden Sie das heute nicht
mehr tun können, indem nun auch alle ändern
Wirtschaftsverbände wie auch der Bundesrat in
der Gesellschaft des Gewerkschaftsbundes sind, es
sei denn, dass Sie die Gesellschaft von Herrn Dutt-
weiler als noch besser betrachten würden. Ich glaube
aber, es kommt nicht auf die Gesellschaft an, in
der man sich befindet, sondern auf die Gründe, die
man vorbringen kann, und es sind wohl diese
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Gründe, die die Vertreter der übrigen Verbände
und die Fraktionen dazu geführt haben, heute den
Standpunkt der Gewerkschaften zu teilen.

Uni noch einen Moment bei Herrn Duttweiler
zu verweilen, möchte ich darauf hinweisen, dass er
in der Kommission den Standpunkt vertrat, es sei
rechtlich nicht zulässig, dass wir heute beschliessen,
die Abstimmung über die Wirtschaftsartikel nicht
vorzunehmen, das Volk habe ein Anrecht auf diese
Abstimmung. Er scheint von dieser Auffassung
nicht mehr so überzeugt zu sein, sonst hätte er sie
heute auch hier vertreten. Nun bin ich etwas er-
staunt über die Argumentation der Vertreter des
Landesrings. Herr Duttweiler hat erklärt, er sei
gegen die Wirtschaftsartikel, aber auch nicht für
den status quo, also für die bisherigen Wirtschafts-
artikel der Bundesverfassung, und Herr Dr. Münz
hat das noch prägnanter zum Ausdruck gebracht,
mit Argumenten, die meines Erachtens nicht ganz
auf der gleichen Ebene sind wie diejenigen des
Herrn Duttweiler. Dann ist die logische Folge, dass
man nicht über diese Wirtschaftsartikel die man
nicht billigt, abstimmen lässt, sondern dass man
zuerst versucht, sie zu revidieren in dem Sinne,
wie man das selber anstrebt. Ich kann nicht ein-
sehen, dass der gerade Weg der sein soll, den Herr
Duttweiler nennt, der Weg zur negativen Volks-
abstimmung, ich glaube nicht, dass es oberste Weis-
heit der Staatsführung sei, negative Volksentscheide
direkt zu provozieren. Wir dienen der Demokratie
damit sicher nicht.

Sie sehen also gerade aus dem Verlauf der
heutigen Diskussion, dass der Standpunkt, den die
Gewerkschaften eingenommen haben, sicher ge-
rechtfertigt war. Wir sind gegen eine Abstimmung
im jetzigen Moment über die Wirtschaftsartikel in
der jetzigen Formulierung, weil wir ein Scheitern
der Revision befürchten, und wir halten es für
notwendig, dass die Wirtschaftsartikel revidiert
werden. Dabei möchte ich bemerken, dass die
Formulierung an und für sich nicht die Hauptsache
ist, sondern entscheidend ist das, was nachher
damit gemacht wird. Aber die Fomulierung muss
immerhin weit genug sein, dass man der kommenden
Entwicklung Rechnung tragen kann.

Nun sind bereits in der Diskussion einige An-
regungen gemacht worden, in welcher Hinsicht die
neue Revision erfolgen soll, und ich möchte dazu
noch einige Bemerkungen machen. Erstens ist er-
klärt worden, Art. 31 ter sollte gestrichen werden.
Sie haben zwar gestern vernommen, dass die
Gewerbegruppe dieser Auffassung heute nicht mehr
beipflichtet, und wir werden nachher die Ausein-
andersetzung über diese Bestimmung von Artikel
31 ter, d. h. über die Allgemeinverbindlicherklärung
von Vereinbarungen und Beschlüssen der Berufs-
verbände, noch durchzufechten haben. Nun möchte
ich aber besonders darauf hinweisen, dass auch
eine andere Bestimmung geändert werden muss.
Wir brauchen eine verfassungsmässige Grundlage
für die Allgemeiiiverbindlicherklärung der Gesamt-
arbeitsverträge, die, wie man heute wohl annehmen
darf, kaum mehr grundsätzlich bestritten wird,
auch nicht von den Arbeitgeberorganisationen. Der
Bundesbeschluss über die Allgemeinverbindlich-
erklärung von Gesamtarbeitsverträgen, der auf
3 Jahre befristet ist, beruht heute auf Art. 64 und

34ter BV., aber auf dem jetzigen Art. 34ter. Der
in den Wirtschaftsartikeln neu formulierte Art.
34 ter genügt nach Meinung der kompetenten
Juristen nicht, um die verfassungsmässige Grund-
lage abzugeben, und Art. 31 ter wird eventuell
fallen; er wäre ausserdem zu eng, weil er auf die
Verbindlicherklärung von Verbandsbeschlüssen zu-
geschnitten ist und nicht auf diejenige von Gesamt-
arbeitsverträgen. Er würde für den jetzt geltenden
Bundesbeschluss über die Verbindlicherklärung von
Gesamtarbeitsverträgen auch nicht die richtige
Grundlage bilden. Ich möchte daher schon jetzt
den Vorschlag machen, diese Frage genügend ab-
zuklären und vor allem in Art. 34 ter eine genügende
verfassungsmässige Grundlage für die Allgemein-
verbindlicherklärung von gesamtarbeitsvertrag-
lichen Vereinbarungen zu schaffen.

Weiter wurde auch erklärt, dass man die Be-
stimmung über die Arbeitsbeschaffung anders
formulieren will.

Als weiterer Grund, warum die Wirtschafts-
artikel jetzt nicht zur Abstimmung gebracht werden
sollen, wurde ferner vor allem der genannt, dass
Initiativen eingereicht worden sind, die neue Vor-
schläge für die kommendeWirtschaftsgesetzgebung
bringen. Herr Dr. Häberlin hat zwar den Stand-
punkt vertreten, es sei vollständig aussichtslos,
eine Einigung mit den Initianten zu erzielen. Wenn
eine solche Verständigung zum vornherein als aus-
sichtslos betrachtet wird, dann muss man sich
fragen, ob nicht die Revision der Wirtschaftsartikel
überhaupt aussichtslos sei, denn wir müssen doch
die wichtigsten Wirtschaftsgruppen hinter ein
solches Revisionsbegehren bringen, sonst ist eine
Vorlage ohne dies geliefert. Ich möchte nur das
sagen: Es sind in der Initiative, die von den Ge-
werkschaften unterstützt worden ist, wichtige Vor-
schläge enthalten, die mir sachlich richtig und not-
wendig erscheinen. Aber es geht uns auch hier
nicht um Formeln, sondern um die Sache. Ich
glaube, dass auf Seite der Initianten der Wille
vorhanden ist, eine Verständigung anzustreben,
zum mindesten wird man das versuchen müssen.

Ein Hauptziel, das vor allem in der Initiative
der Gewerkschaften und der sozialdemokratischen
Partei angestrebt wird, ist die Sicherung der Be-
schäftigung. Was in dieser Hinsicht verlangt wird,
ist nichts anderes als das, was die Bauern mit ihrer
Landwirtschaftsgesetzgebung anstreben. Uebrigens
haben auch die Bauern eingesehen, dass die Siche-
rung ihrer Existenz — das bedeutet für sie weniger
die Sicherung der Vollbeschäftigung als die Siche-
rung eines genügenden Einkommens — nur erreicht
werden kann durch eine gewisse Ordnung der Wirt-
schaft. Ich könnte darauf hinweisen, dass auf Seite 2
und 3 des Berichtes des Bundesrates, den wir
diskutieren, nicht weniger als an vier Orten die
Worte „planvolle Lenkung", „planvolle Vorkehrun-
gen", „planvolle Hebung und Förderung der Pro-
duktion" vorkommt, obwohl man immer sagt, man
sei gegen die Planwirtschaft. Da, wo man selbst
interessiert ist, sieht man ein, dass es gar nicht
anders geht als durch eine gewisse planmässige
Lenkung. Die Arbeiterschaft strebt vor allem an,
dass in ihrem Sektor, in Industrie und Gewerbe,
ebenfalls durch eine planmässige Ordnung künftigen
Kriseneinbrüchen vorgebeugt wird, und was wir
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an der jetzigen Formulierung der Wirtschafts-
artikel bemängeln, ist das, dass sie mehr nachträg-
lich eingreifen wollen, wenn Krise und Arbeitslosig-
keit schon eingetreten sind, dass sie Massnahmen
zur Bekämpfung der Krise vorsehen, statt Mass-
nahmen zur Vorbeugung und Verhütung von Krisen.
Hier gilt es vor allem, eine neue Bestimmung zu
finden, die vielleicht als Grundlage einer Ver-
ständigung dienen kann.

In diesem Zusammenhang noch ein Vorschlag,
den ich sehr zur Behandlung empfehle: die Heran-
ziehung und Förderung der Selbsthilfeorganisatio-
nen. Es ist auch in den bisherigen Wirtschafts-
artikeln, in Artikel 31 bis, etwas von der Selbsthilfe
gesagt, aber auch nur für den Fall, dass in ihrer
Existenz gefährdete Wirtschaftszweige und Berufs-
gruppen geschützt werden müssen, also auch nur
dann, wenn es schon schief gegangen ist, statt dass
man vorher Vorkehrungen trifft. Ich glaube, dass
eine Bestimmung über die Beiziehung und die
Förderung der Selbsthilfeorganisationen auch jene
Kreise beschwichtigen könnte, die in einer Reform
der Wirtschaftsgesetzgebung von vorneherein nichts
anderes sehen als Etatismus, Staatssozialismus und
was weiss ich alles. Wir sind auch der Meinung,
dass nicht der Staat alles machen soll. Wir wollen
möglichst viele eigene Betätigung und Selbsthilfe
der einzelnen Wirtschaftsgruppen. Dadurch kann
eine gewisse Freiheit gesichert werden.

Nun hat Herr Dr. Wick uns heute ein kleines
Referat gehalten über die ideologischen Zusammen-
hänge der Wirtschaftsgesetzgebung. Wenn er die
Röpkesche Auffassung vertritt, es gebe nur Markt-
oder Kommandowirtschaft, so möchte ich ihm
sagen: es gibt in Wirklichkeit überhaupt keinen
Monismus in der wirtschaftlichen Entwicklung.
Ich weiss nicht, ob es im Geistesleben einen Monis-
mus geben kann, ob jemand eine Philosophie so
einseitig vertreten kann, dass sie nur eine Gedanken-
richtung enthält; in der Wirtschaft jedenfalls ist
das nicht möglich. Die Wirtschaft ist viel kompli-
zierter, als dass es nur das eine oder andere geben
könnte. Wir haben immer eine Mischung von allen
möglichen Elementen und von verschiedenen wirt-
schaftlichen Prinzipien. Das wird auch in Zukunft
nicht sehr viel anders sein. Was er aber von Sombart
zitiert hat, ist sehr richtig. Ich habe jene Stelle
auch doppelt angestrichen in Sombarts Broschüre.
Wenn Sombart kritisiert, dass die bisherigen Staats-
eingriffe planlose Bindung gewesen seien, so ist das.
gerade das, was wir ändern möchten. Wir möchten
eine planvolle Gestaltung der Gesamtwirtschaft,
ohne dass die Regelung im einzelnen autokratisch
sein muss, aber wir wollen diese Einzeleingriffe,
die heute doch keine Zusammenarbeit geben,
koordinieren.

Ich möchte also bitten, dass man bei der kom-
menden Revision der Wirtschaftsartikel die Vor-
schläge, die ich genannt habe, besonders jene in
bezug auf die Schaffung ,der verfassungsmässigen
Grundlage der Verbindlicherklärung der Gesamt-
arbeitsverträge, die Vorschläge, die in unserer
Initiative enthalten sind und den Gedanken der
Heranziehung und Förderung der Selbsthilfeorgani-
sationen berücksichtige.

M. Berthoud: Au cours de la session de septembre
1943, j'ai eu l'honneur de déposer un postulat
invitant le Conseil fédéral à présenter à l'Assemblée
fédérale des propositions tendant à instituer une
organisation professionnelle basée sur la déclara-
tion obligatoire non seulement des contrats collec-
tifs de travail, mais aussi des conventions et accords
professionnels.

A cet effet, je demandais plus particulièrement
que fussent remis en- chantier les articles consti-
tutionnels d'ordre économique, en vue d'aboutir à
une solution à la fois plus claire et plus simple.
Sur ce dernier point, il me plaît de constater que
le Conseil fédéral est allé avant la lettre à la ren-
contre de mes désirs. Je tiens à apporter quelques
précisions sur la manière dont, me semble-t-il,
il serait possible d'aboutir à une solution plus satis-
faisante et répondant mieux aux exigences des
temps présents que celle qui avait été adoptée en
1939.

Tout d'abord, convient-il, comme on l'a fait,
de maintenir sans aucun changement, l'article 31,
en vertu duquel la liberté de commerce et d'indus-
trie est garantie sur tout le territoire de la Con-
fédération ? Il me semble que maintenir dans les
temps présents une disposition semblable — à la-
quelle nous avons été obligés de déroger en maintes
circonstances, non pas seulement pendant la durée
de la guerre mais bien avant déjà — constitue un
véritable anachronisme. D'autre part, est-il logique
de commencer par proclamer solennellement dans
un article constitutionnel la garantie de la liberté
de commerce et d'industrie et de prévoir dans les
articles suivants une multitude d'exceptions ? Ne
convient-il pas au contraire de déterminer les limites
dans lesquelles cette liberté de commerce et d'in-
dustrie peut s'exercer, de les déterminer par une
formule générale pour ne pas avoir besoin ensuite
de procéder par exceptions innombrables ? Ne
pourrait-on pas, par exemple — ceci à titre de
suggestion — prévoir que cette liberté de commerce
et d'industrie est garantie dans la mesure où
l'exercice qu'on en fait n'est pas contraire à l'intérêt
général et ne risque pas de causer un préjudice
grave à une branche de l'économie nationale ? On
serait quitte ensuite de prescrire dans un article
subséquent que des dérogations peuvent être faites
au principe de la liberté de commerce et d'industrie
lorsqu'il s'agit de sauvegarder une branche de
l'économie menacée dans son existence. Le critère
«menacé dans son existence» est du reste fort peu
satisfaisant. A partir de quand une branche écono-
mique est-elle menacée dans son existence ? Il est
extrêmement rare que, considérée dans son en-
semble, une branche économique soit effectivement
menacée dans son existence. Ce qui arrive souvent,
c'est que sont menacées dans leur existence bien
des entreprises appartenant à une branche écono-
mique. Au surplus, faut-il donc attendre, pour que
les Conseils de la nation puissent prendre des mesures
adéquates, qu'une branche de notre économie soit
menacée dans son existence ? On ne prend ainsi
que des arrêtés d'occasion, soit du Conseil fédéral,
soit des Chambres fédérales; mais cela ne permet
pas d'élaborer une législation durable. Or, n'est-ce
pas à l'élaboration d'une législation durable que
doivent tendre nos efforts ?
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D'autre part, en vue de plus de simplicité et
de clarté, ne conviendrait-il pas aussi de prévoir
l'insertion dans la Constitution- d'une disposition
fondamentale attribuant à la Confédération la
compétence de légiférer d'une manière générale
dans le domaine économqiue ? C'est le procédé au-
quel on a recouru s'agissant de l'attribution à la
Confédération du droit de légiférer en matière de
droit pénal et en matière de droit civil. Pourquoi
ne le ferait-on pas s'agissant du domaine écono-
mique ?

Une solution pourrait consister dans la modifi-
cation de l'article 34ter de la Constitution, lequel
prévoit que la Confédération peut statuer des pres-
criptions .uniformes dans le domaine des arts et
métiers. Il suffirait de remplacer les mots «dans
le domaine des arts et métiers» par «dans le domaine
économique» pour avoir là une base solide de légis-
lation fédérale. Cela ne suffirait vraisemblablement
pas et j'admets qu'il conviendra d'apporter encore
quelques autres précisions. Mais il me paraît que
nous devrions nous efforcer d'alléger ces articles
constitutionnels et d'éviter d'en faire de petits codes
plus ou moins complets ou incomplets. Il me semble
que nous devrions revenir à la notion d'autrefois,
qui consistait à considérer la Constitution fédérale,
comme la Charte fondamentale du pays, dans la-
quelle sont énoncés des principes généraux et
fondamentaux, les dispositions de détail devant
trouver leur place dans la législation à édifier sur
la bas.e de ces principes. C'est dans cet esprit que
je me permets de souhaiter que les consultations
qui vont être faites seront orientées.

Je voudrais encore dire deux mots de la question
de l'article 31 ter. Cet article prévoit la possibilité
de donner force obligatoires non seulement aux
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contrats collectifs de travail, mais aussi aux accords
et conventions professionnels. Je m'étonne qu'on
s'oppose à l'idée de pouvoir offrir cette possibilité
aux branches économiques qui en ont un réel
besoin. Il ne s'agit pas de l'imposer à celles des
branches économiques qui peuvent s'en passer.
J'ai peine à comprendre pourquoi les représentants
de la grosse industrie, du Vorort en particulier,
s'acharnent contre cette disposition pai*ce qu'eux-
mêmes et les entreprises qui les intéressent n'en ont
pas besoin et sans se soucier de savoir s'il n'y a
pas ailleurs des branches économiques qui ne
demanderaient pas mieux que d'en bénéficier. Ce
serait vraiment mutiler les articles constitutionnels
que d'éliminer cette disposition. Et j'ai été heureux
d'entendre hier M. Bürki annoncer que l'Union
des arts et métiers est revenue sur la décision
qu'elle avait prise de renoncer à la disposition en
question.

J'espère que dans les textes qui nous seront
soumis, nous pourrons, par ce moyen, donner une
base solide à l'organisation professionnelle. Com-
ment pourrait-on expliquer que la majorité puisse
imposer sa volonté à la minorité simplement pour
les questions concernant les conditions de travail
et qu'elle ne puisse plus le faire lorsqu'il s'agit des
problèmes essentiels et vitaux des entreprises qui
appartiennent à cette branche professionnelle ?
Il y a là une contradiction que nous devons éliminer
à tout prix.

C'est dans ce sens et dans cet esprit que je me
réjouis à la pensée de voir que l'étude des articles
économiques sera reprise et que bientôt le par-
lement sera saisi de nouvelles propositions répon-
dant mieux aux exigences présentes que les articles
que nous avons votés en septembre 1939.

Präsident: Ich stelle fest, dass Herr Berthoud
auch sein Postulat begründet hat.

M. Berthoud: Je n'ai développé que la deuxième
partie de mon postulat, celle qui consiste à prier
le Conseil fédéral de revoir les articles économiques.
Je me propose de développer l'autre partie à une
prochaine occasion.

Schmutz: Aus allen Kreisen unseres Volkes
kommen heute die Begehren betreffend Vorberei-
tung der Organisation unserer Wirtschaft für die
Nachkriegszeit. Wir hoffen ja, dass bald der Zeit-
punkt kommen werde, wo die Vollmachten des
Bundesrates, die immerhin notwendig sind, aber
einen Ausnahmezustand bedeuten, nach und nach
abgebaut werden können und der normale, ver-
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fassungsmässige Zustand, der sich für unsere Ver-
hältnisse bewährt hat, wieder eintritt. Es wird
aber, um die Gesetzgebung unseres Landes den
Verhältnissen anzupassen, unumgänglich sein, den
verfassungsmässigen Rahmen rechtzeitig vorzu-
bereiten und einwandfrei zu schaffen. Für ver-
schiedene unserer Wirtschaftszweige, besonders
aber für unsere Landwirtschaft und die Gestaltung
derselben in der Nachkriegszeit fehlen 'zweifellos
die genügenden verfassungsmässigen Grundlagen.
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Wenn die Landwirtschaft heute das dringende
Begehren zu einer Vervollständigung auf diesem
Gebiete stellt, so tut sie das in Erinnerung an die
bit'teren Erfahrungen in der letzten Nachkriegszeit.

Nun hätten einzelne landwirtschaftliche Kreise
gerne einen besonderen Landwirtschaftsartikel
gesehen. Wir fühlten aber bedeutende Widerstände
und geben gerne zu, dass die früher beratenen und
zurückgestellten Wirlschaftsartikel auch für unsere
Bedürfnisse eine durchaus gute Grundlage bilden.
Deshalb unterstützen wir den Antrag des Bundes-
rates, die Bundesversammlung möchte auf ihre
Beschlüsse vom September 1939 über die. Ver-
schiebung der Abstimmung zurückkommen. Wes-
halb unterstützen wir auch die Bestimmung von
Ziffer 2 des bundesrätlichen Antrages, trotzdem
uns ausserordentlich daran gelegen ist, dass die
Abstimmung sobald wie möglich stattfinden könne ?

Herr Duttweiler hat dieses Procedere ausser-
ordentlich kritisiert. Er hat dieses Verfahren, wie
wir es nun eingeleitet haben, beinahe als ungeschickt
und als unmoralisch kritisiert. Wir teilen seine
Auffassung nicht. Da weder in der Verfassung noch
in einem Gesetz noch in einem Reglement ein
Zurückkommen in der Weise, wie es vorgeschlagen
wird, verboten ist, entspricht es nach unserer auch
nicht juristisch getrübten Auffassung den heutigen
Verhältnissen. Wir halten deshalb dieses Verfahren
für durchaus angängig.

Es ist aber auch noch ein anderer Grund, wes-
halb wir der Ziffer 2 des bundesrätlichen Antrages
zustimmen. Vor allem halten wir es für eine Pflicht
des Anstandes gegenüber allen denjenigen neuen
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Mitgliedern der Räte, die an den seinerzeitigen
Beratungen nicht teilgenommen haben. Wir tnöch-
ten ihnen Einflussnahme und Mitberatung er-
möglichen.

Zudem werden am Wortlaut und am Inhalt
einige zeitgemässe Aenderungen angezeigt sein. Wie
weit die hängigen Initiativen berücksichtigt werden
können, wird vorab der Prüfung des Bundesrates
vorbehalten sein. Die Auffassung, die Landwirt-
schaftsartikel würden nur den Interessen der Bauern
dienen, ist unrichtig. Sie werden eine gewisse Rege-
lung der landwirtschaftlichen Produktion und des
landwirtschaftlichen Absatzes bedingen, also sogar
Einbruch in die Freiheit der landwirtschaftlichen
Tätigkeit zur Folge haben, aber als höchstes Ziel
die Förderung der eigenen dauernden Lebensmittel-
versorgung des Landes, denn wir sind überzeugt,
dass so lange Menschen leben, bewaffnete Konflikte
nie ausgeschlossen sein werden. Auch jene Auffas-
sung ist unrichtig, die Landwirtschaft suche neue
vermehrte Krücken für ihre zukünftige Erhaltung.
Im Gegenteil: sie sucht einen Weg, um besonders
auf die Preisstützungspolitik der letzten Nachkriegs-
jahre verzichten zu können. Subventionen für Ent-
wässerungen, Bodenverbesserungen, Weganlagen
usw. werden allerdings nach wie vor notwendig
sein, denn die daherigen Kosten liegen über der
Tragfähigkeit der Einzelnen; sie liegen aber auch
im Interesse der Förderung der gesamten Volks-
wirtschaft. Die Landwirtschaft macht heute und
in Zukunft grösste Anstrengungen zur Förderung
der Berufstüchtigkeit, der Arbeitsfreude und der
Vervollkommnung der Arbeitstechnik usw. Was
liegt darin ? Produktionsverbilligung ! Wir befolgen
also das, was Herr Duttweiler als Leistungsprinzip
bezeichnet, schon heute und werden es auch in
Zukunft tun. Das Bedenken, Annahme der Wirt-
schaftsartikel bedeute einseitige Begünstigung ein-
zelner Berufskreise, ist nicht stichhaltig. Die auf die
geschaffene Verfassungsgrundlage aufbauende Ge-
setzgebung wird hier in diesen Räumen beraten
werden und Sie haben es in der Hand, nicht gerecht-
fertigte Begünstigungen zu verhüten. Aber sie wird
auch uns alle verpflichten, lebenswichtige Zweige
unserer Wirtschaft gesund und leistungsfähig zu
erhalten.

Das sind einige Gründe zur Empfehlung der
Annahme der Anträge des Bundesrates. Schaffen
wir überdies alle aber auch die Atmosphäre, durch
gegenseitiges Verständnis, durch Eingehen auf die
gegenseitigen zeitbedingten Nöte und Schwierig-
keiten, durch kluges Masshalten auch in wirtschaft-
lichen Forderungen, eine Atmosphäre des gegen-
seitigen Vertrauens, die dem Schweizervolk für
das fertige und für die Zukunft unserer Wirtschaft
sehr bedeutende Werk seine Zustimmung ab-
zwingt.

M. Piot: Le rapport du Conseil fédéral du
9 mars écoulé a causé de l'inquiétude dans les
milieux agricoles.

Dès le début de la présente guerre, des obli-
gations nombreuses et de lourdes charges ont été
imposées à l'agriculture. Traduisant les sentiments
des paysans, leurs représentants ont demandé
des garanties pour l'après-guerre afin d'éviter le
retour de la grave crise agricole qui suivit celle de

1914/18 et se traduisit par un cortège de ruines et
une situation générale intenable.

Nous constatons, avec regret, qu'après 55 mois
de guerre rien de durable n'est encore décidé. Nous
prenons acte, avec satisfaction, des déclarations
favorables du Conseil fédéral. Nous remercions les
rapporteurs, MM. Condrau et Pini, de leurs
exposés -si compréhensifs des besoins de l'agri-
culture.

L'agriculture attend. C'est avec surprise que
nous avons lu dans le rapport du Conseil fédéral
qu'un vote sur un article constitutionnel concernant
la protection de l'agriculture n'aurait aucune
chance d'être accepté par le peuple. Si, aujourd'hui
le peuple suisse devait rejeter les garanties consti-
tutionnelles demandées par l'agriculture, qu'en
serait-il demain ? L'homme a d'incroyables facultés
pour oublier. Demain, les adversaires de l'agri-
culture relèveront la tête. On aura oublié que si le
peuple suisse peut manger à sa faim, sinon à sa
fantaisie, en cette cinquième année de guerre, c'est

•à la production du sol suisse et au travail de ses
paysans qu'on le doit.

Nous doutons beaucoup qu'un accord puisse
se réaliser à bref délai entre l'industrie, le commerce,
l'agriculture et les milieux syndicaux sur la teneur
des articles économiques que l'on va reviser. Nous
craignons qu'un délai beaucoup trop long soit
nécessaire pour y parvenir. Au reste, seule une
législation simple et large aura des chances d'abou-
tir. Il est inutile de donner des précisions. L'inter-
prétation et l'application de ces mesures doivent
être laissées au gouvernement, aux organes d'exé-
cution.

Pour la majorité du peuple suisse, le libre
échange, la liberté du commerce et de l'industrie
sont morts et bien morts! Il sera difficile de les
ressusciter! Au reste, si l'on veut bien y regarder
d'un peu près, les lois dites liberticides sont en
réalité des lois protectrices pour l'ensemble de la
population contre.l'habileté, la ruse ou l'appétit de
quelques-uns. Certes nous tenons avec force à la
liberté et à l'indépendance de notre pays. Mais il
faut admettre certaines restrictions de nos libertés
individuelles.

Il nous "serait agréable d'avoir des précisions du
président de la Confédération quant à la date
à laquelle seront présentés les nouveaux articles
économiques. Il faut que ce soit très bientôt.

L'agriculture saura s'adapter et rationaliser
ses méthodes de travail pour livrer au peuple suisse
des produits abondants et bon marché. Les pro-
grès réalisés ces dernières années sont la preuve
de son désir de se perfectionner. Notre pays possède
une belle jeunesse agricole, curieuse de savoir et
pleine d'énergie. Il faut lui donner confiance en
assurant son avenir. La paysannerie ne veut pas
être un boulet que le peuple suisse aura peine à
traîner. Nous voulons une population paysanne
saine, libérée de son trop lourd fardeau de dettes,
qui soit un membre vivant, agissant et constructif
de la communauté nationale.

Le problème crucial delà main-d'œuvre agricole
reste entier. Pour améliorer le sort de leurs employés,
il est nécessaire que les agriculteurs puissent comp-
ter sur des garanties solides, afin d'éviter d'être
obligés plus tard d'abaisser les salaires. Malgré
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les mesures prises, l'exode de la main-d'œuvre agri-
cole continue. Le chômage nous guette. Or l'agri-
culture pourra contribuer à le résorber car nombreux
sont les paysans surmenés par les travaux imposés et
qui ne pourront plus tenir longtemps encore.

Nous insistons sur l'urgence d'une décision dé-
finitive.

Schuler: Wir sind in grosser Sorge darum, was
nach dem Kriege mit unserer Landwirtschaft
geschehen wird. Wenn man zurückdenkt, denkt man
an das, Was vor dem Kriege war. Als wir von einer
gewaltigen Ueherproduktion ausländischer Staaten
bedrängt, übersättigt Wurden, z. B. aus den Neger-
ländern, konnte man es nicht begreifen, dass — ich
bin wirklich nur an Dialekt gewöhnt und im
Schriftdeutschen nicht so auf der Höhe — (der
Redner fährt nun in Schwyzerdeutsch statt in
schriftdeutscher Sprache fort). Wir sind eben aus
dem Schwyzerland, wo man nicht so viel Schrift-
deutsch spricht. Wenn der Herr Präsident es er-
laubt, werde ich Dialekt weitersprechen.

Präsident: Aber kurz.

Vor dem Kriege sind wir von der Produktion
von Ländern überschwemmt worden, die eine
Menge Produkte herzauberten. Es wurde alles
Mögliche eingeführt und damit unsere Preise herun-
tergedrückt. Diese Produkte kamen zum Teil aus
Ländern, wo die Leute nicht einmal Hosen anhaben.

Die Nachfrage bedingt den Markt ? Ich möchte
daher fragen, was die Arbeiter sagen würden, wenn
man ihnen zumuten wollte, dass ihnen die Neger
z. B. oder andere Angehörige ausländischer Staaten
auf dem Arbeitsmarkt in der Schweiz Konkurrenz
machen dürften? Sie würden sich dafür bedanken
und sagen, eine solche Einrichtung wolle man nicht.
Auch die Angestellten würden sich so verhalten,
wenn man die ausländische Konkurrenz in der
Schweiz ohne weiteres zulassen wollte.

Wir verlangen nichts anderes als eine richtige
Deckung der Produktionskosten auch nach dem
Kriege. Wie sollen diese Produktionskosten aus-
sehen? Manche meinen, es sei abzustellen auf eine
mittlere Verschuldung, wieder andere, es sollen
massgebend sein die unverschuldeten Betriebe, und
noch andere, es sei auf stark verschuldete Betriebe
abzustellen. Wenn man auf einen unverschuldeten
Betrieb abstellen und danach die Produktionskosten
berechnen wollte, müsste der Staat sämtliche
Schulden der Landwirtschaft übernehmen, was er
wohl nicht tun will. Wird aber unser Land von
unsern Mitteln und unserer Produktion gespeist,
so bleibt das Geld im Lande und mit diesem Geld
gibt es auch Arbeit und Verdienst. Wenn man heute
den Import vergleicht z. B. mit dem Jahre 1936, so
ist festzustellen, dass heute, damals zu 100 Punkten
gerechnet, unsere Ware 140 Punkte aufweist, wäh-
rend beim Import 170 Punkte festzustellen sind.
Folglich ist der Import 30 Punkte teurer als unsere
Ware. Wieviel bezahlen wir also zurück von den
Subventionen, die uns der Staat gegeben hat! Das
geht in die Millionen.

Präsident: Herr Schuler, Sie müssen zum Trak-
tandum sprechen.

Nationalrat. — Conseil national. 1941.

Ja, zum Traktandum sprechen — Wir fordern
auch eine Regelung des Konsums. Im weitern
hat man gestern auch von Gewerkschaftsseite her
gehört, dass die Gewerkschaften das Recht auf
Arbeit verlangen und auch die Pflicht zur Arbeit
postulieren. Warum kann man darauf nicht ein-
gehen ? Es ist besser, die Arbeiter haben Arbeit, als
dass man.sie mit Geld unterstützt. Es sollte sofort
ein abgeänderter Entwurf der Wirtschaftsartikel
ausgearbeitet werden, der den Bauer schützt vor
ausländischer Konkurrenz, dem Arbeiter Verdienst
und Lohn sichert und den Handel hauptsächlich
auf die Inlandsproduktion verweist.

Sappeur: Die Fraktion des Landesrings vertrat
seit Anfang der parlamentarischen Vorbereitungen
der Wirtschaftsartikel die Auffassung, dass die
Abschaffung der Handels- und Gewerbefreiheit vom
Volke nicht gebilligt werde, denn sie bildete den
Boden für den Aufstieg unseres Landes.

Heute sind alle damals befürwortenden Par-
teien der Auffassung, die Vorlage müsse zurück-
gezogen werden.

Wir stellen heute den Gegenantrag, es sei die
Vorlage zur Volksabstimmung zu bringen und zwar
aus zwei Gründen:
1. Die bald 100jährige Tradition der Bundesver-

sammlung kennt keinen solchen Rückzug einer
Verfassungsvorlage.

2. Auch ein negativer Volksentscheid würde schon
in der öffentlichen Aussprache vor der Abstim-
mung und durch das Abstimmungsresultat wert-
volle Fingerzeige für die Einstellung des Volkes
zur Freiheitsbeschränkung und damit auch für
die Ausarbeitung der neuen Vorlage liefern. Die
beiden Initiativen „Recht auf Arbeit" zwingen
übrigens dazu, heute schon das Problem einer
neuen Wirtschaftsgestaltung aufzunehmen.
Unsere Fraktion ist der Ueberzeugung, dass eine

Umgestaltung unserer Wirtschaft nur nach folgen-
den Grundsätzen durchgeführt werden kann:
1. Die Handels- und Gewerbefreiheit ist wirksam

zu gewährleisten.
2. Gewisse Staatseingriffe sind unvermeidlich, aber

unter Wahrung des Leistungsprinzips und der
Gleichberechtigung der Bürger vor dem Gesetz.

3. Der Schutz der Landwirtschaft ist insbesondere
durch ein Leistungssystem (Abnahmeverpflich-
tung der Importeure) und durch Förderung der
Produktion statt durch deren Drosselung anzu-
streben.

4. Den unselbständig Erwerbenden ist das elemen-
tare Recht auf Arbeit zu gewähren. Vorausset-
zung dafür ist die Vollbeschäftigung, die durch
entsprechende Finanz- und Wirtschaftspolitik
verwirklicht werden kann.

5. Die Selbsthilfebestrebungen sind so weit zu
fördern, dass sie ein wirksames Gegengewicht
gegen die monopolistischen Machtbestrebungen
darstellen.
Ein zweites Scheitern einer Neugestaltung un-

serer Wirtschaft würde nicht nur die freiheitliche
Wirtschaftsreform gefährden, sondern auch den
demokratischen Staat.

Die grosse Aufgabe, die sich unserer Generation
stellt, besteht darin, unsere Wirtschaftsorganisation
nach unseren vererbten Freiheitsrechten auszu-
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richten und nicht das Mass der Freiheit nach den
Nöten unserer Zeit.

Bundespräsident Stampf H: Ich kann mich des
Eindrucks nicht erwehren, dass in der voraus-
gegangenen Aussprache eine Reihe von Fragen auf-
geworfen worden sind, die durch die Vorlage des
Bundesrates nicht unbedingt zur Diskussion gestellt
wurden. Es war die Rede von Planwirtschaft, von
Agrarsozialismus, von Kollektivismus, dann aber
auch von den Nachkriegsplänen der angelsächsischen
Länder, die uns so nahe verwandt sind. Ich hab.e
bis heute jedoch noch nicht gehört, dass einer dieser
Pläne, die ja ständig wechseln — es tauchen immer
neue auf wie Pilze nach einer warmen Regennacht —
schon definitive Gestalt angenommen haben, so dass
er schon von einem einzigen der zuständigen Par-
lamente verabschiedet wurde. Diese Pläne sind
also nicht einmal so weit wie unsere Wirtschafts-
artikel, die immerhin vom Parlament beraten wor-
den sind.

Es sind auch Behauptungen aufgestellt worden
über die Gründe und Motive des bundesrätlichen
Antrages, die in keiner Weise der Wirklichkeit ent-
sprechen, und es ist deshalb, weil durch diese Dis-
kussion hierüber eher eine Verwirrung als eine
Aufklärung herbeigeführt wurde, nötig, an den Ur-
sprung dieser Anträge zurückzukehren und sich da-
rüber Rechenschaft zu geben, warum überhaupt der
Bundesrat auf die Frage der Abstimmung über die
Wirtschaftsartikel zurückgekommen ist, zurück-
kommen musste.

Das Parlament hatte schon einmal zur Frage
der Abstimmung von Volk und Ständen über die
Wirtschaftsartikel Stellung genommen. Das war
in der Septembersession des Jahres 1942. Damals
haben sich die eidgenössischen Räte für die Ver-
schiebung der Abstimmung ausgesprochen. Es ist
deshalb nicht recht verständlich, dass man nun
heute diese Frage wieder aufwirft und neuerdings
behauptet, eine Verschiebung der Volksabstim-
mung sei gegen die Tradition, sei auch verfassungs-
widrig. Diese Frage wurde damals vom Bundesrat
in seinem Bericht eingehend erörtert, gestützt auf
ein Rechtsgutachten der Justizabteilung, Die eid-
genössischen Räte haben sich der in jenem Bericht
vom Bundesrat geäusserten Auffassung angeschlos-
sen, nämlich, dass solange der Bundesrat gemäss
dem vom Parlament erhaltenen Auftrag die Volks-
abstimmung nicht angeordnet hat, die eidgenössi-
schen Räte jederzeit die Möglichkeit haben, darauf
zurückzukommen. Es ist eben daran zu erinnern,
dass es sich bei den Wirtschaftsartikeln nicht um
eine Verfassungsrevision in der Form einer Volks-
initiative handelt, sondern um eine solche durch
Bundesbeschluss. Wenn Sie die Wirtschaftsartikel
zur Hand nehmen, so sehen Sie deutlich, dass die
Vorlage den Titel trägt: „Bundesbeschluss über
eine Revision der Wirtschaftsartikel der Bundes-
verfassung". Und am Schluss, nachdem in Artikel l
der materielle Inhalt der Vorlage zusammengefasst
ist, finden Sie in Artikel 2 die Bestimmung: „Dieser
Beschluss wird der Abstimmung des Volkes und
der Stände unterbreitet. Der Bundesrat ist mit
dem Vollzug beauftragt." Die Anordnung der Ab-
stimmung war unmittelbar nach Verabschiedung der
Vorlage in den eidgenössischen Räten nicht mög-

lich. Die Vorlage wurde erst in der September-
session des Jahres 1939 fertig, also nachdem bereits
der Krieg ausgebrochen war. Unter den ausser-
ordentlichen Umständen, wie sie durch den Kriegs-
ausbruch und den Aktivdienst entstanden waren,
war nicht daran zu denken, die Abstimmung durch-
zuführen. Erst im Jahre 1942, nachdem eine andere
Abstimmung vorausgegangen war, diejenige über
die Verfassungsrevision betreffend Volkswahl des
Bundesrates und Erhöhung der Mitgliederzahl des
Bundesrates, musste'sich der Bundesrat überlegen,
ob er ohne ausdrückliche Ermächtigung der eid-
genössischen Räte berechtigt sei, die Abstimmung
weiter hinauszuschieben.

Das war der Grund, warum den eidgenössischen
Räten Gelegenheit gegeben wurde, zu der Abstim-
mung über die Wirtschaftsartikel Stellung zu neh-
men. Aber ein Recht auf Abstimmung, eine Ver-
fügungsfreiheit über die Vorlage besassen Volk
und Stände solange nicht, als der Bundesrat nicht
gemäss dem Auftrag der eidgenössischen Räte die
Abstimmung angeordnet hatte. Erst vom Moment
an, da die Abstimmung festgesetzt ist, können Volk
und Stände über die Vorlage verfügen.

Welche Möglichkeiten standen der Bundesver-
sammlung zur Verfügung, um den Bundesrat von
der Vornahme der Abstimmung zu entbinden ?
Die Bundesversammlung konnte ganz einfach auf
ihren Beschluss, dass die Vorlage der Abstimmung
des Volkes zu unterbreiten sei, zurückkommen,
ihn aufheben und den dem Bundesrat erteilten Auf-
trag zurücknehmen. Dieses Vorgehen hat die
Bundesversammlung im September 1942 einge-
schlagen. Sie hätte auch eine andere Möglichkeit
gehabt, sie hätte materiell auf die Vorlage zurück-
kommen können. Auch hier liegen übereinstimmende
Aeusserungen von Rechtsgelehrten vor. Die Justiz-
abteilung hat sich in diesem Sinne ausgesprochen;
erst kürzlich ist in einem Gutachten, das der
Schweizerische Gewerbeverband von Prof. Hug,
Rektor der Handelshochschule in St. Gallen, ein-
geholt hat, die Auffassung als absolut einwandfrei
bestätigt worden, dass solange eine Vorlage nicht
der Abstimmung von Volk und Ständen vom Bun-
desrat unterbreitet wurde, das Parlament jederzeit
die Möglichkeit habe, darauf materiell zurück-
zukommen.

Dieses Vorgehen empfehlen wir heute, nachdem
sich die Bundesversammlung im September 1939
ganz einfach mit der Verschiebung begnügt hat.
Wieso kommen wir dazu, zu beantragen, es sei
dem Bundesrat der Auftrag zu erteilen, auf die
Vorlage zurückzukommen in der Meinung, dass das
Parlament natürlich gestützt auf den Bericht des
Bundesrates, auch darauf zurückkommen und die
revidierten Verfassungsartikel noch einmal über-
prüfen werde ? Den Anstoss dazu gaben die Begeh-
ren des Schweizerischen Bauernverbandes zur Si-
cherung der Existenz des schweizerischen Bauern-
standes in der Nachkriegszeit. Sie werden fragen,
warum der Bundesrat so grosse Eile hatte, einem
solchen Begehren der Landwirtschaft Rechnung
zu tragen. Sie werden weiter fragen, ob darin nicht
eine Bevorzugung gegenüberähnlichen Wünschen,
die in bezug auf die Nachkriegszeit von anderen
Kreisen geltend gemacht werden, liege, warum hier
nun ein solches Begehren einer einzelnen Erwerbs-



23. März 1944 — 83 —' Revision der Wirtschaftsartikel

gruppe vorweggenommen werde. Solche Einwände
sind auch heute erhoben worden, so von Herrn
Nationalrat Schümperli und ändern. Da sind wir
eben gestützt auf die Erfahrungen des Krieges der
Meinung, dass der Existenz der Landwirtschaft eine
ganz besondere Bedeutung zukommt, dass sie für
die Versorgung unseres Landes, für die Erhaltung
unserer Existenz in aussergewöhnlichen Zeiten eine
ganz andere Bedeutung hat als irgendeine andere
Wirtschaftsgruppe. Ich glaube, darüber nicht viel
Worte verlieren zu müssen. Der Anschauungsunter-
richt, den wir während dieser 4% Kriegsjahre genos-
sen haben, dürfte Ihnen doch in eindringlicher Weise
bewiesen haben, dass, wenn man die Bevölkerung
vor Hunger bewahren will, man eine lebensfähige
Landwirtschaft haben muss, dass in erster Linie
die Leute gegessen haben müssen, und dass deshalb
derjenigen Produktionsgruppe, welche die Sicher-
stellung des Landes durch Lebensmittel erreichen
kann, eine ganz besondere Bedeutung zukommt.
' Es war deshalb wohl gerechtfertigt, der Ein-

gabe des Schweizerischen Bauernverbandes eine
gewisse Priorität in der Behandlung der Nachkriegs-
probleme einzuräumen.

Nun hatte der Bundesrat* das Justiz- und Poli-
zeidepartement beauftragt, zu prüfen, welche Mass-
nahmen notwendig seien, um die von der Land-
wirtschaft für die Erhaltung ihrer Existenz in der
Nachkriegszeit als notwendig erachteten Vorkeh-
rungen auch rechtlich stützen zu können. Den
Bericht darüber, welche Massnahmen von einer
landwirtschaftlichen Expertenkommission, die das
Justizdepartement zugezogen hatte, für die Exi-
stenz der Landwirtschaft in der Zukunft als not-
wenig erachtet, haben wir auszugsweise in der vor-
liegenden Botschaft wiedergegeben. Allein, Herr
Nationalrat Wick, das ist nicht ein Bericht des
Bundesrates, aus dem Sie solch gefährliche Kon-
sequenzen, aus dem Sie den Schluss gezogen haben,
dass der Bundesrat sich bereits einem Programm
verschrieben habe, das den Agrarsozialismus in rein-
ster Form bedeutet. Wir mussten doch diesen Be-
richt hier wiedergeben, um Ihnen zu zeigen, warum
die landwirtschaftliche Expertenkommission zum
Schluss gekommen ist, dass es möglich sei, die von
ihr vorgeschlagenen Einzelmassnahmen zur Siche-
rung der Existenz der Landwirtschaft in der Nach-
kriegszeit auf Grund der revidierten Wirtschafts-
artikel zu verwirklichen,und dass es eigentlich über
diese Wirtschaftsartikel hinaus in der Verfassung
gar nichts mehr brauche. Wir konnten nicht einfach
sagen, dass die Expertenkommission in Ueberein-
stimmung mit dem Justiz- und Polizeideartement
der Auffassung sei, dass die revidierten Wirtschafts-
artikel als Verfassungsgrundlage für eine Nach-
kriegs-Agrargesetzgebung genügen. Wir mussten
vorher erklären, wie sich die Expertenkommission
die Nachkriegsagrargesetzgebung vorstellt, damit
Sie selbst sich auch ein Bild darüber machen konnten,
ob diese Gesetzgebung auf die revidierten Wirt-
schaftsartikel gestützt werden könne und ob die
letzteren eine ausreichende Verfassungsgrundlage
bilden. Ich wiederhole also : Der Bundesrat hat sich
damit, dass er diesen Bericht in seinen Bericht auf-
genommen hat, noch in keiner Weise auf einAgrar-
programm, auf eine'Agrargesetzgebung festgelegt.
Es ist auch vollständig verfrüht, sich schon heute

darüber zu unterhalten, ob das, was der landwirt-
schaftlichen Expertenkommission vorschwebt, wirk-
lich der reine Agrarsozialismus ist. Dazu ist wohl
noch Zeit genug, wenn wir in der nächsten Session
den hier bereits auch zitierten Bundesbeschluss über
gewisse landwirtschaftliche Massnahmen in der
Uebergangszeit behandeln. Auch später wird dazu
noch Zeit sein, wenn wir eine dauernde Agrargesetz-
gebung diskutieren. Um die Massnahmen, die bei
Herrn Nationalrat Wick die Vorstellung eines
Agrarsozialismus hervorgerufen haben, in unsere
Gesetzgebung aufzunehmen, bedarf es nach der
Auffassung des Justizdepartementes und der Ex-
pertenkommission gar keiner Aenderung der revi-
dierten Wirtschaftsartikel. Ich muss daher fest-
stellen, dass jedenfalls die Einwände, die Herr
Nationalrat Wick erhoben hat, nicht begründet
sind. Es besteht nicht die Absicht, die revidierten
Wirtschaftsartikel zu ändern, cum eine Grundlage
für die kommende Agrargesetzgebung zu schaffen,
denn die Expertenkommission, und mit ihr das
Justizdepartement sind der Meinung, dass die revi-
dierten Wirtschaftsartikel für alle Massnahmen
vollständig genügen. Die landwirtschaftliche Ex-
pertenkommission und das Justizdepartement sind
der Meinung, dass die revideften Wirtschaftsartikel
als Verfassungsgrundlage für die von uns als not-
wendig erachtete Nachkriegsagrargesetzgebung aus-
reichen. Das ist natürlich nur der Fall, Wenn diese
Wirtschaftsartikel möglichst bald in Kraft gesetzt
werden können. Daher die Forderung der landwirt-
schaftlichen Expertenkommission und des Justiz-
departementes, unverzüglich die Abstimmung von
Volk und Ständen über die Wirtschaftsartikel an-
zuordnen.

Weil wir schon im Jahre 1942 die grossen Wirt-
schaftsverbände ersucht hatten, uns ihreAuffassung
über die Zweckmässigkeit einer Verschiebung der
Abstimmung über die Wirtschaftsartikel bekannt-
zugeben, haben wir sie auch neuerdings wieder
eingeladen, sich zu äussern. Dabei hat sich ergeben,
dass die Kreise von Handel und Industrie für die
sofortige Abstimmung über die Wirtschaftsartikel
nur zu haben gewesen Wären, wenn die Bestimmung-
über die Allgemeinverbindlicherklärung von ein-
seitigen Verbandsvereinbarungen und Abmachungen
gestrichen wird. Das hätte aber nichts anderes
als eine neue Lesung bedeutet, denn wenn von einer
Vorlage, die so weit abstimmungsreif ist, dass nur
noch die Abstimmung vom Bundesrat angeordnet
werden muss, eine Bestimmung herausgenommen
wird, so bedeutet das eine neue Lesung. Beide Räte
hätten sich mit diesem Antrag befassen müssen.
Da war es doch mit mathematischer Sicherheit
vorauszusehen, dass es nicht bei dieser Streichung
geblieben wäre, sondern dass von anderer Seite
weitere Abänderungsanträge gestellt worden wären.
Es Wäre also, wie gesagt, zu einer regelrechten zwei-
ten Lesung gekommen, die sich durch Sessionen
hätte hindurchziehen können, womit aber der
Wunsch der Landwirtschaft auf sofortige Abstim-
mung über die Wirtschaftsartikel nicht erfüllbar
gewesen wäre. Einen Nachteil hätten wir dabei in
Kauf nehmen müssen, nämlich dass eine gründliche
Abklärung aller eingebrachten Abänderungsanträge
in den vorberatenden Instanzen nicht möglich
gewesen wäre. Deshalb sind zuerst das Volkswirt-
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Schaftsdepartement und dann der Bundesrat zum
Schluss gekommen, dass dieses Verfahren, wie es die
Kreise von Handel und Industrie empfohlen hatten,
nämlich Streichung der Allgemeinverbindlich-
erklärung von Verbandsabmachungen und dann
sofortige Abstimmung, nicht in Frage kommen
•konnte, sondern dass es sich einzig darum handeln
kann, die Wirtschaftsartikel noch einmal in ihrer
Gesamtheit zu überprüfen. Dies auch mit Rücksicht
auf die beiden hängigen Volksinitiativen, die ja
ebenfalls die Neuordnung unserer Wirtschaft in der
Nachkriegszeit zum Gegenstand haben, aber auch
mit Rücksicht auf eine Reihe von ändern Anre-
gungen über die künftige Ordnung der Wirtschaft,
auch wie sie im Postulat Berthoud enthalten sind,
das ich übrigens entgegennehme, ohne dass ich
den zweiten Teil der Begründung zu hören brauche;
ich werde mich dann auch zum zweiten Teil der
Begründung nicht mehr äussern.

Es lag doch nahe, dass wir die Gelegenheit boten,
alle diese Anregungen, wie sie teils durch Volks-
initiativen, teils durch Motionen und Postulate und
andere Meinungsäusserungen zu den Nachkriegs-
problemen vorgebracht wurden, vor der Verab-
schiedung der Wirtschaftsartikel noch einmal zu
prüfen. Deshalb unser Antrag, es sei dem Bundes-
rat der Auftrag zu erteilen, auf die Vorlage zurück-
zukommen und sobald als möglich einen abgeän-
derten Entwurf einzubringen.

Ich bin nicht der Meinung, dass der Versuch
nicht gemacht werden sollte, soweit es möglich ist,
die Gedanken der beiden hängigen Volksinitiativen
in die Wirtschaftsartikel einzubauen, wenigstens
den Versuch dazu zu machen, dass die Initiativen
zurückgezogen werden können, so dass wir nur eine
Abstimmung haben. Ob das möglich sein wird oder
nicht, das wird die Zukunft lehren. Aber wir möch-
ten doch nicht von vorneherein einen solchen Ver-
ständigungsversuch ablehnen. So ist denn der
Bundesrat dazu gekommen, diesen Antrag zu
stellen, aber keineswegs etwa, wie es heute behaup-
tet wurde, aus Angst vor der Volksabstimmung.
Allerdings haben wir in unserem Bericht erklärt,
dass mit einer Annahme der revidierten Wirt-
schaftsartikel in der Volksabstimmung nicht zu
rechnen wäre. Wir haben es aber im Zusammen-
hang mit den Auseinandersetzungen mit der Land-
wirtschaft erklärt. Wir haben der Landwirtschaft,
die den allergrössten Wert darauf legt, dass sie für
ihre kommende Agrargesetzgebung möglichst bald
eine verfassungsmässige Grundlage erhält und
glaubt, dass eine solche Grundlage die revidierten
Wirtschaftsartikel sind, sagen müssen, dass dieser
Wunsch wahrscheinlich nicht erfüllt werden könne,
weil die Aussichten für eine Annahme der Wirt-
schaftsartikel in der vorliegenden Form sehr gering
seien. In diesem Zusammenhange haben wir Be-
trachtungen angestellt über die Aussichten der
Volksabstimmung betreffend die revidierten Wirt-
schaftsartikel, aber nicht, weil das für uns ein aus-
schlaggebender Grund für unsere Stellungnahme
war, sondern weil wir der Landwirtschaft sagen
mussten: Wenn Ihr das absolut Wünscht, so können
wir das machen, aber dann geht Euer Wunsch
kaum in Erfüllung, dass Ihr innert kürzester Zeit
mit den Wirtschaftsartikeln eine verfassungsrecht-
liche Grundlage für die kommende Agrargesetz-

gebung bekommt. Darauf glaubten wir doch die
landwirtschaftliche Expertenkommission und die
Vertreter der Landwirtschaft aufmerksam machen
zu müssen. Nachträglich haben sich auch die Ver-
treter der Landwirtschaft in der nationalrätlichen
Kommission unserer Auffassung angeschlossen.
Aber ich muss gegen die Behauptung Stellung
nehmen, es habe der Umstand für den Bundesrat
einen ausschlaggebenden Grund gebildet, dass er
kein Vertrauen darin habe, die Wirtschaftsartikel
würden in der Volksabstimmung Gnade finden.

Nun hat Herr Nationalrat Duttweiler erklärt,
selbst wenn man davcn überzeugt sei, dass die
Wirtschaftsartikel vom Volke verworfen würden,
müsse man die Abstimmung vornehmen, denn auch
aus einer Abstimmung könne man allerlei lernen.

Auch aus Wahlen kann man allerlei lernen, wenn
man will (Heiterkeit). Wenn Herr Duttweiler sagen
wollte, dass man aus begangenen Fehlern und Irr-
tümern lernen kann, dann stimme ich ihm darin
zu, dass man auch aus verwerfenden Volksent-
scheiden lernen kann. Es ist aber damit nicht gesagt,
dass die verwerfenden Volksentscheide immer die
richtigen waren. Und wenn man jeweilen die Ab-
stimmungskommentare liest, so ist man nachher
sicher nicht klüger als zuvor, denn es liest jeder
aus der Abstimmung das heraus, was ihm passt.

Herr Duttweiler und seine Presse würden den
verwerfenden Volksentscheid dahingehend inter-
pretieren, das Volk habe sich dahin ausgesprochen,
es wolle überhaupt keine Eingriffe in die Handels-
und Gewerbefreiheit, sondern die schrankenlose
Handels- und Gewerbefreiheit weiter beibehalten
wissen. Andere werden dagegen erklären, dieser
Entscheid habe nur eine graduelle Bedeutung und
das Volk habe sich vielleicht nur gegen den einen
Punkt, z. B. gegen die Allgemeinverbindlicherklä-
rung von Verbandsbeschlüssen ausgesprochen, aber
nicht ganz allgemein gegen Eingriffe in die Handels-
und Gewerbefreiheit. Ein jeder wird, wie wir das
noch immer konstatiert haben, den Volksentscheid
von seinem Standpunkt aus interpretieren, so wie
es ihm passt. Aber dass wir dann etwa gescheiter
werden als zuvor, das glaube ich nicht.

Dafür machen wir doch nicht Gesetzesentwürfe,
dafür schaffen wir nicht Verfassungsvorlagen, dass
wir sie mit der sichern Voraussicht der Verwerfung
dem Volk unterbreiten, sondern solange wir recht-
lich eine Möglichkeit haben, solche Vorlagen zu
verbessern und Stimmungen und Auffassungen im
Volke zu berücksichtigen, müssen wir, glaube ich,
das tun. Es besteht kein Hindernis für uns, das
heute noch zu tun, weil kein Zwang dafür vorhanden
ist, dass wir die Abstimmung vornehmen, bevor
wir noch einmal die Wirtschaftsartikel überprüft
haben.

Es sind also praktische Gründe, die uns veran-
lassen, Ihnen den Antrag zu unterbreiten, auf die •
Wirtschaftsartikel zurückzukommen und den Bun-
desrat mit der Ueberprüfung zu betrauen. Ich
glaube, diese praktischen Gründe haben heute, in
dieser ausserordentlichen Zeit ihre ganz besondere
Bedeutung, denn heute ist alles im Flusse. Die
Verhältnisse sind ganz andere als sie es Waren, als
diese Vorlage entstanden ist. Die revidierten Wirt-
schaftsartikel sind unter dem Aspekte, unter dem
Einflüsse der Krisenjahre 1932—1936 entstanden.
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Seither ist der Krieg ausgebrochen. Wir waren
genötigt, unsere Wirtschaft weitgehend umzustellen.
Es sind wesentliche, tief eingreifende Aenderungen
eingetreten. Es ist deshalb angezeigt, dass man,
bevor man das neue Wirtschaftsrecht schafft,
bevor man die Neuordnung unserer Wirtschaft für
die Nachkriegszeit vornimmt, das berücksichtigt,
so lange die Möglichkeit dafür noch vorhanden ist.

Nun ist von verschiedenen Herren erklärt wor-
den, diese Wirtschaftsartikel seien so gut, dass gar
keine Notwendigkeit bestehe, sie ganz wesentlich
zu ändern. Diese Auffassung ist meines Wissens
schon vom Referenten der Kommission. Herrn
Nationalrat Condrau, vertreten worden. Auch Herr
Nationalrat Holenstein hat sich ihr angeschlossen.
Sie können versichert sein : Wir werden den beteilig-
ten Abteilungen der Bundesverwaltung nicht mehr
Arbeit als notwendig aufhalsen. Wir haben sonst
genug. Es sind auch einige Postulate genannt
worden, die bei der Ueberprüfung in erster Linie
studiert werden müssen. Es ist einmal auf die Frage
der Allgemeinverbindlicherklärung von einseitigen
Verbandsbeschlüssen hingewiesen worden. Wie ich
höre, hat Herr Nationalrat Häberlin in meiner Ab-
wesenheit die Erwartung ausgesprochen, dass man
auf diese Bestimmung verzichte; Herr Berthoud
hat den diametral entgegengesetzten Standpunkt
eingenommen. Jedenfalls ist die Situation so, dass
diese Bestimmung noch besteht und dass nicht
etwa der Umstand, dass die Wirtschaftsverbände
den Antrag gestellt haben, man solle sie fallen
lassen, schon genügen wird, damit die Allgemeinver-
bindlicherklärung von Verbandsabmachungen end-
gültig in der Versenkung verschwindet.

Weiter ist angedeutet worden, dass auch über
die Arbeitsbeschaffung Bestimmungen aufgenom-
men werden sollen. Das ist der ganz besondere
Wunsch des Chefs des Militärdepartements, dem
die Arbeitsbeschaffung unterstellt ist. Es ist auch
gewünscht worden, es sei zu untersuchen, ob nicht
für die Schaffung von Berufsgemeinschaften eine
besondere Verfassungsbestimmung wünschenswert
erscheine. Alle diese Fragen bedeuten eine wesent-
liche Erweiterung der bestehenden revidierten Wirt-
schaftsartikel, und es können im Laufe der Bera-
tungen neue hinzukommen, so dass ich also heute
nicht in der Lage bin, zu erklären, dass die revidier-
ten Wirtschaftsartikel nur geringfügige Aenderun-
gen erfahren werden.

Dass es nicht ohne Eingriffe des Staates in die
Handels- und Gewerbefreiheit abgeht, wird auch
von den radikalsten Gegnern der Einschränkung
der Handels- und Gewerbefreiheit, von der Fraktion
der Unabhängigen anerkannt. Es besteht nur ein
Streit um das Mass. Nicht ganz verständlich ist mir,
wenn man heute erklärt, das Schweizervolk, das
fühle man instinktiv, werde eben die Wirtschafts-
artikel verwerfen, weil es die Freiheit nicht gegen
die Sicherheit eintauschen wolle. Das sagt aus-
gerechnet der geistige Urheber der Initiative auf
Recht und Arbeit. Wie wollen Sie dieses Recht auf
Arbeit garantieren, ' ohne dass Sie dem Einzelnen
nicht ein gehöriges Stück Freiheit wegnehmen ?
Das ist ja der Zweck der Initiative auf Recht und
Arbeit: Sicherheit auf Kosten der Freiheit, und
ausgerechnet der Vater dieser Initiative sagt uns,
die Wirtschaftsartikel würden verworfen werden,

weil das Schweizervolk in seiner Mehrheit seine
Freiheit nicht gegen die Sicherheit eintauschen will.
Da kann ich nur schliessen, indem ich sage: Erkläre
mir, Graf Orindur, diesen Zwiespalt der Natur!
(Heiterkeit).

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 146 Stimmen
Für den Antrag Duttweiler 6 Stimmen

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 27. März 1944.
Séance du 27 mars 1944, après-midi.

Vorsitz — Présidence : Hr. Gysler.

4491. Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung. Initiative der Kantone Bern

und Aargau.
Assurance vieillesse et survivants. Initiatives

des cantons de Berne et d'Argovie.

Bericht des Bundesrats vom 8. Februar 1944
(BB1. I. 109). — Message du Conseil fédéral du 6 février

1944 (FF. I. 109).

Beschluss des Ständerats vom 21. März 1944.
Décision du Conseil des Etats du 21 mars 1944

Antrag der Kommission.
Eintreten und Zustimmung zum Beschluss des

Ständerats.

Proposition de la commission.
Passer à la discussion des articles et adhérer à

la décision du Conseil des Etats.

Berichterstattung. — Rapports généraux.

Dietschi-Basel, Berichterstatter: Als in der
ausserordentlichen Februarsession des Jahres 1930
im Nationalrat Botschaft und Gesetzesentwurf der
Alters- und Hinterlassenenversicherung zur Bera-
tung standen, unterstrichen in der langen und
gründlichen Aussprache alle Redner die Notwendig-
keit der Zusammenfassung des ganzen Schweizer-
volkes zu einem solidarischen Werk, um auf dem
Wege der Versicherung, also unter Mitwirkung
jedes einzelnen und der Gesamtheit, allen, ins-
besondere aber den breiten schwächern Massen des
Volkes, Fürsorge zu leisten, damit sie im Alter und
beim Todesfall des Familienvaters vor der äusser-
sten Not bewahrt werden. Man wollte abgehen von
der einseitigen und oft wenig ehrenhaften Armen-
fürsorge und übergehen zum Sparzwang und zur
Sparförderung der Versicherung.
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Was die Militärversicherung anbelangt, so kann
ich Herrn Nationalrat Kuntschen mitteilen, dass
die bedauernswerten 92 Militärpatienten, welche
Vergiftungserscheinungen durch den Genuss von
Kässchnitten, die mit Maschinengewehröl zubereitet
wurden, davontrugen, uns nach wie vor beschäfti-
gen. Vorläufig wurden Zeitrenten an diese Be-
dauernswerten ausgerichtet; Zeitrenten deshalb,
weil wir noch nicht von Dauerrenten sprechen
wollen, so lange eine Möglichkeit in Aussicht steht,
den Zustand dieser Leute zu verbessern. Wir haben
nichts unterlassen, das geeignet war, um den
Gesundheitszustand dieser Wehrmänner zu heben.
Wir haben Badekuren angeordnet in Rheinfelden
und mehrfach auch in Bad Ragaz, und hier wurden
bedeutende Erfolge erzielt. Der Chefarzt der Militär-
versicherung wird noch im Laufe dieses Jahres alle
diese Wehrmänner einer neuen Untersuchung unter-
ziehen und feststellen, ob vielleicht noch weitere
Kuren angeordnet werden sollen, ob noch weitere
Behandlungserfolge in Aussicht stehen, oder ob
nun eine Dauerrente gesprochen werden soll. Es
darf vielleicht auch nicht unerwähnt bleiben, dass
die Nationalspende über die gesetzlichen Leistungen
der Militärversicherung hinaus diesen Leuten monat-
lich 2500 bis 3000 Franken ausgerichtet hat.

Über die Revision des Militärversicherungs-
gesetzes hat Sie der Präsident der Expertenkom-
mission bereits eingehend orientiert. Wenn im
Geschäftsbericht über den Stand dieser Revision
nichts ausgeführt ist, so deshalb, weil diese Kom-
mission erst im Jahre 1945 erstmals zusammentrat
und ihre Arbeit aufnehmen konnte. Der Geschäfts-
bericht behandelt aber die Tätigkeit des Jahres
1944. Diese Expertenkommission ist zu mehr-
maligen mehrtägigen Sitzungen zusammengetreten
und hat eine grosse und gewaltige Arbeit geleistet.
Herr Nationalrat Huber hat Ihnen dargelegt, wie
kompliziert diese Materie ist, und wie zeitraubend
es ist, hier eine Gesetzesrevision durchzuführen.
Ich kann nur eine Versicherung abgeben: Ich
werde nie erlahmen im Bestreben, diese Gesetzes-
revision zu fördern und zu einem guten Ende zu
führen.

Die Teilrevision, die im Laufe dieses Frühjahrs
getroffen wurde, entsprach in allen Teilen den An-
trägen der Kommission. Die beiden Vollmachten-
kommissionen haben sich mit der Vorlage befasst,
und beide Räte haben sie genehmigt. Man ist dabei
mit den Mehrleistungen an die Verunfallten und die
Hinterlassenen verstorbener Wehrmänner sehr weit
gegangen. Man ist auch insofern weit gegangen, als
auch alle bisher gesprochenen Renten einer Revision
unterzogen wurden und an den vermehrten Lei-
stungen jetzt Anteil haben.

Auch die Nationalspende ist tätig, indem sie
überall dort, wo die gesetzliche Regelung keine
genügende Zuspräche ermöglicht, noch in die Lücke
springt.

Bei der Gesetzesrevision soll auch das Verfahren
einer Revision unterzogen werden. Es sind ver-
schiedene Vorschläge eingebracht worden, um es
zu beschleunigen. Wir warten den Expertenbericht
darüber ab. Nachher wird der Bundesrat dazu Stel-
lung nehmen, sich /u den einzelnen Vorschlägen
äussern und nachder den Auftrag zur Aufstellung

eines eigentlichen Gesetzesentwurfes erteilen. Wie
lange dann die Beratung dieses neuen Entwurfes
dauern wird, kann heute nicht gesagt werden.

Genehmigt. — Approuvé.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 26. September 1945.
Séance du 26 septembre 1945, matin.

Vorsitz — Présidence: M. Aeby.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
Revision des articles économiques de la

constitution. Nouveau projet.

Ergänzungsbotschaft und Beschlussentwurf vom 3. August
1945 {Bundesblatt I, 905). — Message complémentaire et
projet d'arrêté du 3 août 1945 (Feuille fédérale I, 877).

Antrag der Kommission.
Eintreten.

Proposition de la commission.
Passer à la discussion des articles.

Antrag Münz.
Rückweisung an den Bundesrat.

Proposition Münz.
Renvoyer au Conseil fédéral.

B e r i c h t e r s t a t t u n g . — Rapports généraux.

Condrali, Berichterstatter: Es sind genau 6 Jahre
verflossen, seitdem die eidgenössischen Räte im Sep-
tember 1939 den Beschluss über die Revision der
Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung verab-
schiedet haben. Die Vorlage war durchberaten und
für die Volksabstimmung bereitgestellt. Die Kriegs-
ereignisse, die unser Land im Banne hielten, zwangen
den Bundesrat, die Abstimmung vorläufig zu ver-
schieben. Bei der Behandlung des Geschäftsberich-
tes hat das Parlament den Aufschub gutgeheissen.
Später, 1942, wurde in aller Form der Beschluss ge-
fasst, die Abstimmung bis auf weiteres zu ver-
schieben.

Inzwischen hatte sich der Ruf nach einer land-
wirtschaftlichen Gesetzgebung immer mehr geltend
gemacht. Herr Bundesrat von Steiger wurde beauf-
tragt, die Vorbereitungen für die künftige Agrar-
reform einzuleiten. Die Expertenkommission, die
sich mit der Frage im einzelnen zu befassen hatte,
kam zum Schluss, dass eine durchgreifende Agrar-
reform nur auf der Grundlage eines neuen Ver-
fassungsartikels möglich sei. Die Wirtschaftsartikel
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würden diese Grundlage bieten. Die Experten emp-
fahlen deshalb, die Wirtschaftsartikel so rasch als
möglich zur Abstimmung zu bringen oder dem Volke
einen eigenen Landwirtschaftsartikel zu unter-
breiten. Auf eine Rundfrage vom Herbst 1943 hin
sprachen sich die meisten Spitzenverbände, die sich
seinerzeit zur Verfassungsrevision geäussert hatten,
für die baldige Volksabstimmung aus. Sie wünsch-
ten aber, dass die Vorlage vorher noch überprüft
und in einzelnen Punkten abgeändert werde. Sie er-
innern sich, dass das Parlament im Frühjahr 1944
beschlossen hat, auf den Bundesbeschluss vom
21. September 1939 über die Revision der Wirt-
schaftsartikel zurückzukommen. Der Bundesrat
wurde eingeladen, den gesetzgebenden Räten sobald
als möglich einen abgeänderten Entwurf für die
Revision der Wirtschaftsartikel der Bundesverfas-
sung zur Beratung vorzulegen. Der Bundesrat ist
diesem Auftrag nachgekommen. Er hat in einer
Rundfrage die Wirtschaftsverbände eingeladen, sich
zur Vorlage zu äussern. Auch die Träger der beiden*
Initiativen: „Recht auf Arbeit" und ,,Wirtschafts-
reform und Recht der Arbeit", wurden zur Ver-
nehmlassung eingeladen. Mit wenigen Ausnahmen
sind von sämtlichen Organisationen, die begrüsst
wurden, Vernehmlassungen eingegangen. Mit seiner
Ergänzungsbotschaft 'vom 3. August 1945 unter-
breitet der Bundesrat nun den neuen Entwurf für
die Revision der Wirtschaftsartikel. Ihre Kommis-
sion hat die Vorlage in einer mehrtätigen Sitzung
auf dem Bürgenstock durchberaten und die Anträge
in zwei Sitzungen in Bern während der gegenwär-
tigen Session der Bundesversammlung bereinigt.
An den Arbeiten der Kommission hat Herr Bundes-
rat Stampfli wesentlichen Anteil genommen. In
Abwesenheit von Herrn Direktor Dr. Willi hat Herr
Dr. Holzer vom Biga mitgewirkt. Bei Behandlung
der Fragen der Arbeitsbeschaffung hat auch Herr
Dir. Zipfel an den Sitzungen teilgenommen. Im
Name* Ihrer Kommission beantrage ich, auf die
Vorlage einzutreten.

Es war ein Verdienst von Herrn Bundesrat
Obrecht sei., den Anstoss zur Revision der Wirt-
schaftsartikel gegeben zu haben. Durch Verfügung
des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartementes
vom 21. Oktober 1936, die im Einvernehmen mit
dem Bundesrat erfolgte, wurde eine ausserparlamen-
tarische Kommission von 24 Mitgliedern bestellt,
die den Auftrag hatte, unsere Wirtschaftslage zu
überprüfen und unsere Wirtschaftsgesetzgebung zu
begutachten. Die Kommission wurde später — wenn
ich mich nicht irre — auf 57 Mitglieder erweitert.
Ein paar Mitglieder jener Kommission sitzen noch
in unserem Rate. Sie wissen, dass die Hilfe des
Bundes in den Krisenjahren von allen Seiten an-
gerufen wurde. Der Bund musste die verschieden-
sten Schutzbestimmungen erlassen und vielfach
Hilfsmassnahmen ergreifen, um einzelnen Zweigen
unserer Wirtschaft beizustehen. Ich erinnere bloss
an das Hotelbauverbot, an die Sanierung der
Uhrenindustrie, an die Bestimmungen zum Schütze
des Schuhmachergewerbes, an die Massnahmen
zum Schütze der Landwirtschaft und an das
Verbot der Eröffnung von Warenhäusern, Kauf-
häusern, Einheitspreisgeschäften usf. Die Verfas-
sungsmässigkeit dieser Bestimmungen war oft hart
umstritten. Während die einen, wie Prof. Burck-

hardt, der Auffassung waren, dass man .sie mit
Art. 34ter der Bundesverfassung begründen könne,
waren die ändern Rechtsgelehrten, wie Prof. Fleiner
und Prof. Giacometti, der Meinung, dass sie mit
dem Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit
des Art. 31 der Bundesverfassung in scharfem Wider-
spruch stünden. Die einen sprachen höchstens von
„Verfassungsritzungen", während die ändern bereits
über „Verfassungsbrüche" klagten. Es wiederholte
sich wieder einmal der Streit zwischen den beiden
Auffassungen der einen, die riefen: „Fiat iustitia,
pereat mundus" und der ändern, die beschwich-
tigten: „Salus" rei publicae suprema lex esto", fast
wie zur Zeit der alten Römer! Welcher Satz sollte
gelten? Das Recht vor allem, wenn auch die Welt
zugrunde geht? oder der Satz: Das Wohl des
Landes sei das höchste Gesetz ? Man entschied sich
für das letztere. Bundesrat Schulthess prägte das
Wort von der „Verfassungsritzung". Die ewigen
Diskussionen, die folgten, verursachten schliesslich
in weiten Kreisen ein Gefühl des Missbehagens. Man
sprach von einem „malaise". Es ist begreiflich, dass
da der Wunsch nach einer klaren und eindeutigen
Verfassungsbestimmung sich immer stärker fühlbar
machte. Den verschiedensten Massnahmen zur
Hebung der Krise wurde zudem vorgehalten, dass
sie ohne Plan und Zusammenhang seien. Man for-
derte ein allgemeines Wirtschaftsprogramm. Dem
Wunsche nach einem Wirtschaftsprogramm wie dem
Wunsche nach einer sicheren Rechtsgrundlage kam
die neubestellte Wirtschaftskommission nach.

Wie der Bundesrat in seiner Botschaft vom
Jahre 1937 feststellt, war die Kommission in vier
Subkommissionen aufgeteilt, derart zusammenge-
setzt, dass die verschiedenen Auffassungen und An-
schauungen zum Ausdruck kamen. Es handelte sich
darum, den Versuch zu machen, die verschiedenen
Meinungen über die Überwindung der Krise und
über die künftige Gestaltung unserer Wirtschaft auf
einer mittleren Linie zu vereinigen. Die Beratungen
waren von einem erfreulichen Geiste der gegen-
seitigen Verständigung getragen. Über eine Reihe
von wichtigen Fragen konnte Einigkeit erzielt
werden. Auf keinem Gebiete traten unüberbrück-
bare Gegensätze zutage. So kam es, dass die Kom-
mission ihre Arbeiten zu einem erfolgreichen Ab-
schluss bringen konnte. Die Wirtschaftskommission
hat, wie der Bundesrat in seinem Bericht hervor-
hebt, von der Aufstellung revolutionärer Ziel-
setzungen Abstand genommen und sich auf Postu-
late beschränkt, die unter den gegebenen Verhält-
nissen durchführbar schienen und zum Teil schon
seit Jahren diskutiert wurden. Die Kommission
wollte mit ihren Vorschlägen nicht einem neuen
Wirtschaftssystem Eingang verschaffen, sondern
der Wirtschaft einen gangbaren Weg weisen, auf
dem sie unter Berücksichtigung der natürlichen
Faktoren und der freiheitlichen Tradition unseres
Volkes ihr Ziel erreichen kann. Ziel unserer Wirt-
schaftspolitik sei, die Versorgung der Nation mit
allen lebenswichtigen Gütern auf die Dauer zu ge-
währleisten und der schweizerischen Bevölkerung
Arbeit und Verdienst zu verschaffen.

Die begutachtende Kommission kam zum
Schluss, dass die geltende Verfassung als Grundlage
für die künftige Wirtschaftsgesetzgebung des Bun-
des nach zwei Richtungen hin nicht genüge : Einmal
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fehle dem Bund die Gesetzgebungskompetenz für
eine Reihe wichtiger Wirtschaftsfragen, die nur von
Bundes wegen gelöst werden können. Denken wir
da nur an die Probleme der Landwirtschaft; die
Landwirtschaft hatte, wie Herr Prof. Dr. Howald
einmal bemerkte, nur eine Verfassungsgrundlage,
die Grundlage für den „Vogelschutz". Im Land-
wirtschaftsgesetz von 1893 konnte man sich auf
keine Verfassungsbestimmung berufen. Sodann
stellte die Kommission fest, es bestehe Unklarheit
über das Verhältnis von Art. 34 ter zu Art. 31 B V.
Art. 34ter sollte bekanntermassen dem Gewerbe-
wesen dienen. Man hat sich bis jetzt damit beholfen,
dass man einerseits gewisse Erlasse des Bundes, die
sich als unbedingt notwendig erwiesen haben, teil-
weise auf Art. 2 BV stützte und anderseits sich auf
den Standpunkt stellte, Art. 34ter gehe dem
Art. 31 BV in dem Sinne vor, dass die Gesetz-
gebung des Bundes nicht unbedingt an den Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit gebunden
sei. Befriedigend war ' diese Lösung nicht! Auf
Grund ihrer Beratungen kam darum die begut-
achtende Kommission dazu, die Revision der
Art. 31, 32 und 34ter unserer Bundesverfassung
vorzuschlagen.

Mit seiner Botschaft vom 10. September 1937
unterbreitet der Bundesrat den eidgenössischen
Räten die „Feststellungen und Richtlinien" der
Wirtschaftskommission zur Aussen- und Innen-
wirtschaft unseres Landes, sowie seine Vorschläge
für die Revision der Wirtschaftsartikel der Bundes-
verfassung. In einlässlichen Beratungen, in den
Kommissionen und in den Räten, wurde die ganze
Materie seinerzeit durchgearbeitet. Die älteren Se-
mester unseres Rates erinnern sich noch an die
lebhaften Debatten, die hier stattfanden. Die Ver-
handlungen dehnten sich auf 1% Jahre aus, vom
Frühjahr 1938 bis in den Herbst 1939. Die Herren
Kollegen Nietlispach und Rais, die nun beide hohe
richterliche Ämter bekleiden, besorgten die Bericht-
erstattung in unserem Rate, während Herr Stände-
rat Schöpfer in der ändern Kammer das Wort
führte. Herr Bundesrat Obrecht wusste in allen De-
batten eine versöhnliche Note einzulegen. Das Er-
gebnis dieser mühevollen Arbeit war ein Werk der
Verständigung. Die Vorlage wurde denn auch am
21. September 1939 im Nationalrat mit 108 zu 6
Stimmen und im Ständerat mit 21 zu 5 Stimmen
angenommen.

Wie verhält es sich nun mit der Vorlage, die der
Bundesrat heute zur Beratung unterbreitet? Wir
dürfen die Feststellung machen, dass diese im
wesentlichen am Bundesbeschluss von 1939 fest-
hält. Dort, wo es angezeigt schien, wurden einzelne
Korrekturen angebracht. Dort, wo es notwendig
schien, wurden einige Ergänzungen eingefügt. In
seinen Grundlinien ist der Verfassungsentwurf der
gleiche geblieben. Es dürfte sich deshalb erübrigen,
hier nochmals in allen Einzelheiten alle möglichen
Wirtschaftsfragen zur Diskussion zu bringen. Es
handelt sich ja nicht darum, ein breit angelegtes
Wirtschaftsprogramm zu entfalten oder wohl-
klingende Proklamationen zu erlassen. Wir müssen
uns dessen bewusst sein, dass wir es hier mit einigen
nüchternen Verfassungsbestimmungen zu tun haben,
die gut abgewogen sein wollen und eine breite
Grundlage für die künftige Gesetzgebung bieten

sollen. Hier schaffen wir die Verfassungsgrundlage.
Alles Übrige bleibt der künftigen Gesetzgebung
vorbehalten.

Eine hart umstrittene Frage war von Anbeginn
der Beratungen die. Allgerneinverbindlicherklärung
von Verbandsbeschlüssen. Von verschiedenen Seiten
wurde deshalb die Eliminierung dieser Bestimmung
verlangt. Sie ist in Art. 31 ter des Bundesbeschlusses
von 1939 enthalten. Der Artikel ist nun gestrichen.
Nach der Auffassung der Experten von 1936/38
sollte der Missbrauch der wirtschaftlichen Freiheit
in erster Linie von den beteiligten Kreisen selbst
bekämpft werden. Für den Fall, dass der Weg einer
freien Verständigung nicht zum Ziele führte, sollte
dann die rechtliche Möglichkeit bestehen, Verein-
barungen und Beschlüsse von Verbänden für die
betreffende Berufsgruppe allgemein verbindlich zu
erklären. Die Berufsverbände sollten hier zwischen
dem Einzelnen und dem Staate eingeschaltet wer-
den, dem Staate manche Aufgabe abnehmen und
die internen Angelegenheiten der Berufsgruppen
selber ordnen. Die Bemühungen der Verbände, auf
freiwilliger Basis zu einer Einigung zu gelangen,
scheitern oft am Verhalten einzelner Mitglieder oder
am Widerstand einzelner Aussenseiter. Verschie-
dene Verbände hatten sich deshalb mit dem Be-
gehren an den Bundesrat gewandt, Verbands-
beschlüsse und Verträge zwischen solchen Verbänden
allgemein verbindlich zu erklären. Dieser Möglich-
keit, Verbandsbeschlüsse und Vereinbarungen all-
gemein verbindlich zu erklären, wurde insbesondere
in gewerblichen Kreisen grosse Bedeutung zuge-
messen. Wenn der Schweizerische Gewerbeverband
heute der Streichung dieser Bestimmung zustimmt,
so bedeutet das für ihn ein namhaftes Opfer. Er
bringt es, um die Einigung zwischen den verschie-
denen Organisationen der Wirtschaft zu erreichen
und um endlich zur Revision der Wirtschaftsartikel
zu gelangen.

Währenddem die Allgemeinverbindlichkélt von
Verbandsbeschlüssen auf starke Opposition stiess,
scheint die Allgemeinverbindlichkeit von Verein-
barungen zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgeber-
verbänden über das Arbeitsverhältnis kaum einer
Anfechtung ausgesetzt zu sein. Die Gesamtarbeits-
verträge sind uns heute sehr geläufig und auf Grund
verschiedener Erlasse schon weitgehend durch-
geführt. Die Neufassung von Art. 34ter, lit. b, trägt
dem Rechnung. An Stelle eines Gesamtarbeits-
vertrages kann auch eine andere Art der Verein-
barung treten, die das Arbeitsverhältnis beschlägt,
und der Sicherung des Arbeitsfriedens dient. Wesent-
lich ist dabei, dass es sich um Beschlüsse von paritä-
tischen Organen handelt, die von Arbeitgebern und
Arbeitnehmern gemeinsam eingesetzt wurden. Es
sind dies alles nicht einseitige Beschlüsse der einen
oder ändern Interessengruppe. Zudem kann der
Bund die Verbände, wie bisher, zur Erfüllung ge-
wisser Aufgaben heranziehen und den von den Ver-
bänden getroffenen Vereinbarungen allgemeinver-
bindliche Kraft leihen. Nur muss dann diese Rechts-
delegation auf einem Gesetz beruhen und eine
Materie betreffen, für die der Bund zuständig ist.
Der Art. 34 ter, der zwei verschiedene sozialpoli-
tische Massnahmen vorsieht, wurde neu bearbeitet.
Es war das bedingt durch die Streichung von
Art. 31 ter. Es lässt sich aber auch durch die ver-
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mehrte Bedeutung begründen, die man der Sozial-
politik geben will. Dem Bund wird die Befugnis
erteilt, Bestimmungen aufzustellen über den Schutz
der Arbeitnehmer, über das Verhältnis zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer, über den angemes-
senen Ersatz des Lohn- und Verdienstausfalles in-
folge Militärdienstes, über die Arbeitsvermittlung,
die Arbeitslosenversicherung und die Arbeitslosen-
fürsorge, sowie über die berufliche Ausbildung. Ihre
Kommission möchte insbesondere den Bestrebungen
zur Sicherung des Arbeitsfriedens, wie sie kürzlich
in diesem Rate zur Sprache kamen, vermehrte Auf-
merksamkeit schenken. Sie schlägt Ihnen deshalb
vor, die gemeinsame Regelung betrieblicher und
beruflicher Angelegenheiten im Verfassungsartikel
noch besonders hervorzuheben. Der neue Art. 34ter
scheint geeignet zu sein, als breite Plattform für
einen weiten Ausbau unserer Sozialpolitik zu'dienen.
Man kann sich fragen, ob man die Kautelen für die
Allgemeinverbmdlicherklärung im zweiten Absatz
des genannten Artikels beibehalten soll oder ob man
sie, wie in der Kommission vorgeschlagen wurde,
ganz oder teilweise fallen lassen soll. Dass die Ver-
fassungsgrundlage für die Lohn- und Verdienst-
ersatzordnung hier geschaffen wird, dürfte durch-
aus richtig sein. Diese Institution hat sich während
des Krieges so segensreich ausgewirkt, dass wir sie
nicht missen wollen. Ein Teil der Erträgnisse dürfte,
wie dies das Postulat Boner vom 20. September
1944 fordert, auch in der Friedenszeit für unsere
diensttuenden Wehrmänner reserviert bleiben. Für
die Arbeitslosenversicherung fehlte bis jetzt eine
hinreichende Verfassungsbestimmung. Der Bund
hat sich auf diesem Gebiete damit beholfen, dass er
sich auf den Erlass von Subventionsbestimmungen
beschränkte. In Zukunft soll neben der Versicherung
auch die Arbeitslosenfürsorge Beachtung finden.

Nicht unwichtig ist die Gesetzgebungsbefugnis
über die berufliche Ausbildung, die der Bund sich»
aneignen will. Die Frage kam in Ihrer Kommission
nicht besonders zur Sprache, hat aber in den frü-
heren Beratungen des Ständerates besondere Be-
achtung gefunden. Während der Bundesbeschluss
von 1939 nur die Berufsausbildung in Handel, In-
dustrie und Gewerbe nannte, lässt der neue Entwurf
die Beschränkung auf bestimmte Wirtschaftszweige
fallen. Es soll der Bund auch die Kompetenz er-
halten, über die Berufsausbildung für die Land-
wirtschaft, den Hausdienst, den Pflegedienst usw.
zu legiferieren. Ob die Kantone damit einverstanden
sind?

Einen besondern Artikel widmet der Entwurf
der Arbeitsbeschaffung. Die neue Fassung verlangt
vom Staate, dass er nicht nur in Zeiten gestörter
Wirtschaft Massnahmen zur Arbeitsbeschaffung
treffe, sondern schon vorausschauend geeignete Vor-
kehren treffe, um den Ausbruch einer Krise nach
Möglichkeit zu verhindern. Es entspricht dies den
Massnahmen, die der Bundesrat .seit Kriegsausbruch
getroffen hat. In diesem Sinne wurde zu Beginn des
Krieges ein Delegierter für Arbeitsbeschaffung be-
stellt, in den letzten Jahren ein umfassendes Arbeits-
beschaffungsprogramm aufgestellt und die Koordi-
nation der verschiedenen Arbeitsgelegenheiten ver-
sucht. In diesem Sinne hat man auch Massnahmen
zur Förderung des Exportes und zur Erhaltung der
Arbeit in der Privatwirtschaft getroffen. Bund und

Kantone sollen hier auch künftighin Hand in Hand
mit der Privatwirtschaft handeln.

Dem Bunde wird die Befugnis erteilt, Vor-
schriften über die Ausübung von Handel und Ge-
werbe zu erlassen. Insoweit ersetzt der neue
Art. 31 bis, Abs. l, den bisherigen Art. 34ter, der
dem Bund die Gesetzgebungsbefugnis „auf dem
Gebiete des Gewerbewesens" einräumte. Der Aus-
druck „Gewerbewesen" wurde im Verlaufe der Jahre
dahin ausgelegt, dass er nicht nur das Gewerbe im
engeren Sinne, sondern auch Handel und Industrie
umfasse. Neben der Gesetzgebungskompetenz ent-
hält der neue Artikel auch den Grundsatz der „För-
derung". Der Bund trifft Massnahmen zur Förde-
rung einzelner Wirtschaftszweige und Berufe. Im
ursprünglichen Entwurf sprach man von der Förde-
rung von Gewerben, Handel, Industrie, Landwirt-
schaft und Fremdenverkehr. Schon in der ersten
Beratung hat man diese Aufzählung einzelner Wirt-
schaftszweige aufgegeben. Man hat ganz allge-
mein von „Wirtschaftszweigen" und „Berufs-
gruppen" gesprochen. Jetzt ist noch die Rede von
„Wirtschaftszweigen oder Berufen". Bei Erlass
solcher Vorschriften und bei Anordnung solcher
Massnahmen müssen zwei Bedingungen erfüllt sein.
Die Vorschriften und Massnahmen müssen im
Interesse der Gesamtwirtschaft liegen und dürfen
nicht gegen den Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit verstossen.

Die Erfahrung zeigt, dass damit aber nicht aus-
zukommen ist, wenn in jedem Fall die Handels- und
Gewerbefreiheit gewährleistet werden muss. Bei
Einführung der Bundesverfassung von 1874 stand
man unter dem Eindruck der Theorie des laisser-
faire, laisser-aller, die sich seit dem 18. Jahrhundert
mehr und mehr entwickelt hatte ; man verlangte die
Beseitigung der letzten Reste des Zunftsystems und
wollte nichts wissen von der staatlichen Ein-
mischung in das Wirtschaftsleben. In seiner Bot-
schaft von 1937 zeichnet der Bundesrat die Licht-
und Schattenseiten dieses Systems. Die Handels-
und Gewerbefreiheit im Sinne unserer Verfassung
ist ein ausgesprochenes Individualrecht. Die Schweiz
nimmt damit eine einzigartige Stellung ein. Soweit
die Handels- und Gewerbefreiheit besteht, darf die
Zahl der Gewerbetreibenden in einem Berufszweig
nicht behördlich beschränkt werden, das Absatz-
gebiet nicht örtlich begrenzt werden, das freie Ge-
werbe nicht derart mit Steuern und Taxen belegt
werden, dass ein angemessener Reingewinn nicht
mehr erzielt werden könnte. Der Einzelne hat einen
eigentlichen Anspruch gegenüber dem Staat, dass
man ihn frei gewähren lasse. Gegen kantonale Ein-
schränkungen der Handels- und Gewerbefreiheit
kann der einzelne bis ans Bundesgericht rekur-
rieren.

Man glaubte, mit der Proklamation der wirt-
schaftlichen Freiheit die volle Entfaltung der wirt-
schaftlichen Kräfte zu erwirken und eine dauernde
Prosperität der Wirtschaft zu sichern. Die üblen
Folgen einer schrankenlosen Freiheit in der Wirt-
schaft blieben nicht aus. Schon im Jahre 1885 sah
man sich genötigt, mit Bezug auf den Ausschank
gebrannter Wasser eine Einschränkung der Han-
dels- und Gewerbefreiheit zu erlassen. Im Laufe der
Jahre mussten noch weitere Korrekturen angebracht
werden. Denken Sie z. B. an all die Beschränkungen
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der Handels- und Gewerbefreiheit aus Gründen der
öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit,
an die Massnahmen zum Schütze der Arbeitnehmer
im Fabrikgesetz und an die Vorschriften zum
Schütze des ansässigen Handels in den Gesetzen
über den Hausierhandel, den Ausverkauf und die
Wanderlager. Das alles aber sind nur gewerbe-
polizeiliche Vorschriften und keine gewerbepolizei-
lichen Bestimmungen.

Wohin kommen wir mit der ungebändigten Frei-
heit im Wirtschaftsleben ? Wir kommen dazu, dass
die Grossen die Kleinen verschlingen, dass die Mäch-
tigen die Schwachen erdrücken, dass wir eine kleine
Zahl von Grossbetrieben an Stelle einer grossen
Zahl von kleinen Betrieben erhalten und dass die
„Spielregeln" der freien Konkurrenz auch nicht
mehr spielen. Bei Behandlung der ersten Vorlage
führte Herr Ständerat Dr. Iten namens des Mittel-
standes bittere Klage über gewisse Zustände
unserer Wirtschaft. Ist es gesund, wenn in einer
Stadt von 13 000 Einwohnern, wie Vevey, ein
,,Epa-Geschäft" sich breitmacht, einen Umsatz von
1,5 Millionen erreicht und alle ändern Geschäfte
aus dem Felde schlägt ? Ist es von gutem, wenn
ein einziges Haus — es ist im Ständerat genannt
worden — die Firma Gebr. Maus in Genf, 57 Waren-
häuser von der „Rheinbrücke" in Basel bis zum
„Alpstein" in Appenzell beherrscht?

Ein wirksamer Schutz der Landwirtschaft, des
Gewerbes, des Kleinhandels, ohne gewisse Ein-
schränkungen der Handels- und Gewerbefreiheit,
ist heute nicht mehr möglich. Die Revision der
Wirtschaftsartikel wird gerade darum angestrebt,
um wichtige Wirtschaftszweige des Landes zu
schützen, die Landwirtschaft in ihrer Existenz zu
sichern und den Missbrauch der Handels- und Ge-
werbefreiheit zu bekämpfen. Wie wichtig solche
Massnahmen für einen grossen Teil des Gewerbes
sind, hat unser Kollega, Herr Nationalrat Dr.
Gysler, der Präsident des Schweiz. Gewerbever-
bandes, in seinem beachtenswerten Vortrag geschil-
dert. Man ist nun mit aller Sorgfalt daran gegangen,
eine neue Formulierung für den Art. 31 BV zu
finden und die Voraussetzungen zu umschreiben,
unter denen die Handels- und Gewerbefreiheit
nötigenfalls eingeschränkt werden kann. Die Mass-
nahmen, die ergriffen werden, müssen im Gesamt-
interesse liegen, und es muss sich um wichtige wirt-
schaftliche Zweige oder Berufe handeln, die in ihrer
Existenzgrundlage gefährdet sind. Es kann sich
dann aber auch um den Schutz wirtschaftlich be-
drohter Landesteile handeln. Man sprach davon,
dass dies unter Umständen für den Kanton Tessin
oder die italienischen Talschaften Graubündens zu-
treffen könnte. In gleicher Weise soll der Miss-
brauch der wirtschaftlichen Freiheit durch Kartelle
oder ähnliche Organisationen, wenn notwendig
durch Beschränkung der Handels- und Gewerbe-
freiheit, unterbunden werden. Das Gesamtinter-
esse wird hier dem Privatinteresse gegenübergesetzt.

Die Landwirtschaft wird in Art. 31 bis, Abs. 2,
noch besonders erwähnt. Zur Erhaltung eines
gesunden Bauernstandes und einer leistungsfähigen
Landwirtschaft kann der Gesetzgeber unter be-
stimmten Voraussetzungen auch von der Handels-
und Gewerbefreiheit abweichen. Man hat sich ge-
fragt, ob die Forstwirtschaft vielleicht als ein Teil

der Landwirtschaft hier einbezogen werden könnte.
Die Frage wurde verneint. Ihre Kommission konnte
sich auch nicht entschliessen, die Forstwirtschaft
neben der Landwirtschaft ausdrücklich in dem
Artikel zu nennen. Die "Forstwirtschaft ist doch nur
zu einem geringen Teil Privatwirtschaft. Es ist
darum die Meinung, dass sie ihren Schutz eher in
einer Revision von Art. 24 BV suchen müsse.

Aus genossenschaftlichen Kreisen ist mit Nach-
druck eine Bestimmung gefordert worden in dem
Sinn, dass die Entwicklung der Selbsthilfegenossen-
schaften nicht gehemmt werden sollte. Ähnliche
Wünsche wurden schon in den Expertenkommis-
sionen, in den vorberatenden Kommissionen und
in den eidgenössischen Räten bei Anlass der ersten
Behandlung unseres Entwurfes vorgetragen. Ihre
Kommission glaubte dieser Anregung nicht Folge
leisten 'zu können. Eine besondere Erwähnung der
Genossenschaften könnte den Eindruck erwecken,
als wolle man dieser Gesellschaftsform ein Privileg
einräumen. Von einer Behinderung der Genossen-
schaften in ihrer natürlichen Entwicklung kann
nicht die Rede sein. Nach Abschluss der Verhand-
lungen in der Kommission haben einige Mitglieder
nochmals den Versuch unternommen, zu einer
Mittellösung zu gelangen, in der gesagt ist, dass
der Bund die auf Selbsthilfe beruhende Organisation
der Wirtschaft fördere. Ob dies die befriedigende
Lösung ist?

Bei einer Vorlage, die dem Bund neue Kompe-
tenzen erteilen soll, ist es begreiflich, dass sich die
Frage aufdrängt, ob die Kantone noch befugt sind,
über Handel und Gewerbe zu legiferieren, und ob
sie eventuell auch die Handels- und Gewerbefreiheit
beschränken können. Was die erste Frage anbe-
langt, so darf darauf hingewiesen werden, dass die
Kantone nach unserem Verfassungssystem überall
dort zuständig sind, wo die Gesetzgebungsbefugnis
nicht ausdrücklich dem Bunde vorbehalten ist.
Nach Art. 3 BV sind die Kantone souverän, soweit
ihre Souveränität nicht durch die BV beschränkt
ist. Sie üben als solche alle Rechte aus, welche nicht
der Bundesgewalt übertragen sind. In Art. 31,
Abs. 2, der Vorlage sind die kantonalen Bestim-
mungen über die Ausübung von Handel und Ge-
werbe noch ausdrücklich vorbehalten. Nur dürfen
die Kantone nicht den Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit beeinträchtigen. Bei der ersten
Beratung hatte der Ständerat in Art. 31 bis, Abs. l,
die Kantone ausdrücklich genannt und vorgesehen,
dass Bund und Kantone über die Ausübung von
Handel und Gewerben legiferieren könnten. Das
Wort „Kantone" wurde dann aber später mit Hin-
weis auf Art. 3 BV gestrichen, indem man sich
sagte, dass die Kantone ohnehin das Gesetzgebungs-
recht besässen, ohne dass es noch ausdrücklich
erwähnt zu werden braucht. Können die Kantone
in ihren Vorschriften auch von der Handels- und
Gewerbefreiheit abweichen? Nicht ohne weiteres!
Einzig in Art. 31 ter der neuen Vorlage ist den
Kantonen das Recht eingeräumt, von der Handels-
und Gewerbefreiheit abzugehen. Sie können näm-
lich die Führung von Betrieben des Wirtschafts-
gewerbes von der persönlichen Befähigung und die
Zahl der Betriebe vom örtlichen Bedürfnis abhängig
machen. Die Einschränkungen des Handels und des
Gewerbes nach Art. 31, Abs. 2, hingegen sind nur



26. September 1945 — 441 — Revision der Wirtschaftsartikel

dem Bunde vorbehalten. Der Bund selbst kann je-
doch auf dem Wege der Gesetzgebung auch solche
Aufgaben den Kantonen übertragen. In solchen
besondern Fällen, die in den Ausführungsgesetzen
noch näher zu umschreiben sind, können auch die
Kantone die Handels- und Gewerbefreiheit ein-
schränken. Praktisch dürfte dies nur für die Lit. a
und b des erwähnten Artikels in Anwendung kom-
men. Dieser Entwicklung entspricht auch die Be-
stimmung von Art. 2 BV, wo die „Beförderung der
gemeinsamen Wohlfahrt" als einer der Zwecke des
Bundes genannt wird.

In Ihrer Kommission ist nun die Meinung zum
Ausdruck gekommen, diesen Grundsatz der Wohl-
fahrtsförderung, wie er in unserer BV bereits ent-
halten ist, an die Spitze der neuen Wirtschafts-
artikel zu setzen. Die Mehrheit der Kommission
konnte sich dieser Auffassung anschliessen. Ob dies
richtig ist ? Vom Standpunkt des zünftigen Juristen
kann man einwenden, dass dies nicht ganz der
Systematik unserer Verfassung entspreche. Dem
Laien hingegen mag dieser Hinweis das Verständnis
der Wirtschaftsartikel erleichtern. Mit diesem Satz
will man auch andeuten, dass die ursprüngliche
Starrheit des Grundsatzes der Handels- und Ge-
werbefreiheit bereits einigermassen gebrochen sei.
Im gleichen Sinne glaubt die Kommission auch den
Gedanken der wirtschaftlichen Sicherung der Bür-
ger oder die Sicherung ihrer Existenz einflechten
zu dürfen, ohne dabei unerfüllbare Hoffnungen
wecken zu wollen. Der Grundsatz, dass die Initia-
tive das Primäre, die Hilfe des Staates das Sekun-
däre sei, bleibt auch so gewahrt.

In Art. 32, Abs. l, unseres Entwurfes wird ein
wichtiger Vorbehalt für die künftige Wirtschafts-
ordnung gemacht. Die Vorschriften, die auf Grund
der neuen Verfassungsartikel 31 bis, ter, quater und
quinquies erlassen werden, müssen alle dem Refe-
rendum unterworfen werden. Nur in Zeiten wirt-
schaftlicher Störungen darf von dieser Form der
Gesetzgebung abgegangen werden. Dann tritt an
Stelle des Gesetzes der „dringliche Bundesbe-
schluss" nach den erschwerenden Bedingungen des
neuen Art. 89, Abs. 3. Er muss befristet sein, und
es braucht dazu eine qualifizierte Mehrheit.

In welchem Verhältnis steht die neue Vorlage
zu den beiden Initiativen, die beim Bunde hängig
sind: „Recht auf Arbeit" und „Neue Schweiz"?
Es besteht die Meinung, dass diese unabhängig von
den Wirtschaftsartikeln zu behandeln seien. Wir
möchten jedoch nicht behaupten, dass die Kommis-
sion die beiden Volksbegehren ganz ausser Acht
gelassen hätte. Einzelne Formulierungen, die sich
in den Anträgen der Kommission finden, deuten an,
dass man bestrebt war, den Rückzug der einen oder
ändern Initiative zu erleichtern. Darüber zu befin-
den ist noch Zeit! Das massgebende Wort haben
die Träger und Befürworter der Volksbegehren. Das
letzte Wort hat das Volk.

Gehen Sie nun an die Beratung. Sie werden
sehen, dass Sie da eine praktische und brauchbare
Grundlage für die künftige Wirtschafts- und Sozial-
gesetzgebung unseres Landes schaffen können. Bei
einigem guten Willen sollte es auch möglich sein,
die Vorlage innert nützlicher Frist zu verabschie-
den. Die Landwirtschaft, die den ersten Anstoss
zur erneuten Behandlung der Wirtschaftsartikel

Nationalrat. — Conseil national. 19ÌS.

gegeben hat, darf erwarten, dass wir die Dienste,
die sie während des Krieges dem Lande geleistet
hat, nach Beendigung des Waffenganges nicht völlig
vergessen.

Ich bitte Sie im Namen der Kommission, auf
die Vorlage einzutreten.

M. Pini, rapporteur: Au cours de la session de
mars 1944, après une, discussion où toutes les ten-
dances politiques et économiques du Parlement
avaient pu s'exprimer, les deux Chambres approu-
vaient les conclusions du message du Conseil fédéral
du 9 mars 1944 ainsi conçues:
a) revenir sur l'arrêté du 21 septembre 1939 por-

tant revision des articles de la Constitution
fédérale relatifs au domaine économique;

b) inviter le Conseil fédéral à soumettre le plus tôt
possible aux conseils législatifs un nouveau projet
de revision des articles économiques de la Cons-
titution fédérale.
On avait demandé au Conseil fédéral de repren-

dre l'étude des articles économiques en tenant
compte des vœux des organisations économiques
les plus importantes du pays, de l'évolution écono-
mique et sociale marquée dans ces années de guerre,
des initiatives populaires concernant l'une «la
réforme économique et les droits du travail», l'autre
«le droit au travail», dans le but de créer les bases
constitutionnelles de l'économie de l'après-guerre,
libérée des béquilles des mesures prises par les
décrets d'urgence ou en vertu des pleins pouvoirs.

Le Conseil fédéral a répondu à ces vœux par le
message du 3 août 1945, que vous connaissez.

La commission du Conseil national, après la
session du Bürgenstock et les deux séances de
Berne de ces derniers jours, auxquelles ont parti-
cipé M. le conseiller fédéral Stampfli, M. le Dr Hol-
zer, M. Zipfel, délégué aux occasions de travail,
a apporté quelques modifications au texte du Con-
seil fédéral, approuvées en vote final par 14 voix
contre 4 et quelques abstentions.

Ma tâche est de vous exposer brièvement les
caractéristiques et le but de la revision, l'esprit
et la doctrine qui inspirent les propositions approu-
vées par la majorité de la commission.

On ne pourra pas détacher notre discussion de
celle qui s'est développée aux Chambres en 1938 et
en 1939 des rapports Nietlispach et Rais, ainsi que
des interventions de feu M. le conseiller fédéral
Obrecht, auquel revient le mérite d'avoir dirigé
les travaux préparatoires. On ne peut pas étudier
le message du 3 août 1945 en oubliant celui du
10 septembre 1937.

Le projet du Conseil fédéral se présente comme
une œuvre de «conciliation» des diverses tendances
manifestées dans le pays, des nécessités économi-
ques et sociales des diverses branches économiques
et régions du pays, sans oublier les constantes de
notre droit constitutionnel et de «notre état de
droit».

Ce caractère de conciliation a été accentué par
le texte adopté par la commission, au sein de la-
quelle s'étaient affrontées les thèses divergentes
des organisations économiques et des partis et
s'était surtout manifesté un fort courant inspiré par
la «vocation sociale» qui semble être une des carac-

57



Revision des articles économiques — 442 26 septembre 1945

téristiques de la période de guerre et de celle que
nous vivons. Cette conciliation est-elle dans l'in-
térêt permanent du pays ? Nous le croyons ferme-
ment.

Toutefois deux difficultés ses présentaient à nos
yeux:

II est, avant tout, malaisé de prévoir quelle sera
la physionomie définitive de l'économie de l'après-
guerre. «En économie — je le rappelais déjà dans
un rapport d'ordre de l'année passée, en citant
Bastiat — «ce que l'on ne voit pas peut être infini-
ment plus important et décisif que ce qu'on voit».

Ce qu'on doit voir avant tout, c'est qu'on ne
peut pas soustraire l'économie suisse aux influences
de l'évolution économique mondiale. Quelle que
soit cette évolution, on ne pourra pas séparer notre
système économique de notre système politique
et juridique.

Notre ordre juridique c'est celui de l'Etat de
droit que Werner Kägi a défini: «défense de la
dignité et de la liberté de la personne, sans égard
à la race et à la classe».

La dignité de la personne, maîtresse de ses
responsabilités et de sa destinée, la liberté et l'éga-
lité devant la loi, sont des garanties constitutionnel-
les que le citoyen peut invoquer en justice.

«La liberté-est indivisible», a proclamé ici notre
collègue Favre, dans le débat sur la paix sociale,
qui peut être considéré comme une introduction à
celui d'aujourd'hui.

En effet, c'est en obéissant à ce principe que la
Constitution de 1874, après avoir posé les prin-
cipes des libertés politiques et de la liberté de
conscience dans des formules qui apparaissent au-
jourd'hui encore un chef-d'œuvre d'équilibre, con-
sacrait la liberté du commerce et de l'industrie,
comme un droit constitutionnel et individuel de
chaque citoyen à l'égard de l'Etat. C'était là une
des originalités de notre Constitution.

Notre revision constitutionnelle ne pouvait se
départir de ce principe. De même, il sera impossible
de penser au statut économique suisse résultant
de la législation fédérale sans tenir compte de la
structure fédéraliste du pays, de la diversité des
régions et des cantons.

Mais, en face des nouvelles tendances politiques
et économiques de notre temps, de la volonté
sincère de rénovation helvétique manifestée par les
nouvelles générations, des formules politiques et
quelquefois des slogans qui nous viennent de loin,
une autre difficulté — d'ordre technique et légis-
latif —«nous arrête.

Les idées plus brillantes et généreuses qui peu-
vent être lancées dans le débat resteront fumus
boni juris toutes les fois qu'on n'arrivera pas à les
traduire dans une formule juridique.C'est Burckhardt
qui nous avertit: «Le droit est la forme de l'éco-
nomie».

«L'homme politique doit donc concevoir ses
idées dans la forme du droit. C'est en effet à cette
difficulté qu'on s'est heurté en commission, chaque
fois qu'on a voulu traduire en formule juridique des
principes qui semblaient pourtant déjà mûris dans
la conscience morale et politique de notre temps.
C'est ce qu'on a vu à propos de l'art. 31 de la Consti-
tution fédérale.

Vous connaissez le texte proposé par le Conseil
fédéral: c'est le texte approuvé par les Chambres en
1939; c'est le texte de 1874, revisé dans sa rédaction.

En commission, deux thèses se sont affrontées.
L'une était fidèle au texte proposé par le Conseil
fédéral, qui voulait maintenir la systématique tra-
ditionnelle. On rappelait que l'essor magnifique de
l'économie et de l'industrie, dès le siècle passé
jusqu'aux années de crise, avait été défini par le
législateur de 1874 «enfant de la liberté». On vou-
lait souligner qu'au moment où le monde entier
célébrait la victoire de la liberté et du droit sur la
force et la brutalité, le législateur suisse ne pouvait
pas abaisser le pavillon de la liberté.

L'autre thèse, qui souscrivait aux principes des
initiatives populaires sur la réforme économique
et le droit au travail, soutenait que pour ne pas
répéter les expériences faites dans les terribles
crises de l'entre deux guerres, la primauté, même
dans l'ordre des articles, devait revenir non pas à la
liberté de commerce et d'industrie — origine,
disait-on, du déséquilibre social et des crises écono-
miques — mais bien au principe d'après lequel le
but de l'économie nationale devait être le «bien-
être et la prospérité de tous».

On avait pertinemment objecté que ce principe
était déjà énoncé à l'art. 2 de la Constitution fédé-
rale. La commission après avoir élaboré et écarté
successivement diverses rédactions finit par s'en-
tendre sur une formule de conciliation, qui définit
le but et la direction d'une politique économique
active de la Confédération:

«Dans le cadre de ses attributions constitution-
nelles, la Confédération prend les mesures propres
à augmenter le bien-être de tous et à procurer la
sécurité économique des citoyens.»

C'est là le texte de l'alinéa 1 de l'article 31 qui
aurait pu être mieux coordonné avec le texte de
l'article 31 bis, mais qu'on a voulu ici non pas pour
consacrer la «sécurité économique» comme droit
individuel de chaque citoyen à l'égard de l'Etat,
comme c'est le cas pour la liberté du commerce
et de l'industrie, mais bien comme article de com-
pétence qui répond à une tendance sociale sûre-
ment présente dans les articles qui suivent et dans
la politique actuelle de la Confédération.

On ne peut donc parler de principe primaire
ou secondaire. Cet article de compétence n'entend
pas — il ne le peut pas — changer la portée et le
caractère de la garantie constitutionnelle de la
liberté du commerce et de l'industrie. Il consacre
l'intervention de l'Etat dans une action protectrice
et régulatrice dans l'intérêt permanent de la com-
munauté nationale.

«Dans les rapports entre l'Etat et l'économie,
il faudra — disait déjà le message de 1937 — que la
liberté économique de l'individu soit au premier
rang et que l'Etat n'intervienne que là et dans la
mesure où, étant donné les conditions présentes,
l'intérêt de la collectivité l'exige impérieusement.

«L'économie privée qui se fonde sur la libre
initiative de l'individu et sur sa responsabilité per-
sonnelle, formera, comme devant, la base de notre
régime économique.»

«Mais il est du devoir de l'Etat, en face des
intérêts économiques des particuliers dont la durée
et, par conséquent, l'importance sont limitées,
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d'assurer la permanence des intérêts économiques
de la nation et, par de là l'économique, de ses inté-
rêts tout court.»

Ces principes subsistent: l'initiative individuelle
et le sens de la responsabilité personnelle doivent
rester au centre de notre construction constitution-
nelle dans le domaine économique et social. Cela
ne veut pas dire que pour répondre au sentiment
de la justice — justitia fundamentum regnorum —
et de la solidarité sociale, la Confédération ne soit
pas appelée à soutenir et à développer une politique
économique tendant à assurer les bases de la
sécurité économique et augmenter le bien-être de
tous. Je vois cette politique compléter la construc-
tion de notre démocratie historique, en proclamant
que dans une démocratie comme la nôtre, on ne
peut pas être à la fois «souverain et misérable».

Il n'y a .là aucun principe révolutionnaire, mais
seulement une définition déjà admise par la poli-
tique actuelle de la Confédération. A une époque
où la conscience politique et sociale de notre pays
semble être toujours plus conquise par l'éblouisse-
ment de formules historiques comme celle de la
«libération du besoin», du «droit au travail», du
plein emploi ou emploi intégral de la main-d'œuvre,
de la sécurité de l'existence, il n'est pas inutile de
rappeler que toute la politique fédérale pour la
protection de diverses branches économiques et les
régions du pays menacées dans leur existence,
la politique de protection des travailleurs, les
«rapports professionnels», la compensation de la
perte du salaire et du gain, le service de placement,
les occasions de travail, l'assurance chômage et
maladie; l'assurance maternité dont on parle de
plus en plus, l'assurance vieillesse et la protection
de la famille, ne sont autre chose que les diverses
phases d'une politique tendant à la sécurité écono-
mique du citoyen et au bien-être de tous.

Je ne croîs pas qu'il soit nécessaire de délimiter
et de définir ici la notion de «sécurité économique»
ou de «Sicherung der Existenz».

Il ne s'agit pas de définir la notion juridique,
mais plutôt -d-'indiquer les buts et la direction de la
politique de la Confédération.

Les restrictions à la liberté du commerce ne
sont admises que dans les cas prévus par la Consti-
tution et la législation qui en découle. La Confédé-
ration est par conséquent liée au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie dans les dis-
positions édictées pour encourager certaines bran-
ches économiques ou certaines professions, (article
31 bis). Ce n'est par conséquent que dans les cas
prévus à l'article 31 bis, al. 2, qu'elle peut expressé-
ment déroger à la liberté du commerce et de l'in-
dustrie.

Aucune objection ne peut être formulée contre
la base constitutionnelle qui a été créée en vue de
la protection des classes moyennes et pour le statut
de l'agriculture que les paysans ont le droit d'at-
tendre après le rude travail qu'ils ont fourni pen-
dant ces années de guerre dans des conditions très
difficiles. Ce qu'on doit attendre de l'application
pratique de ces principes, c'est que la législation
fédérale ne s'inspire pas de conceptions trop uni-
taires et qu'elle tienne compte, en revanche, des
conditions particulières des diverses régions.

Une proposition de minorité, présentée par
M. Picot, voudrait avoir des garanties quant à
la liberté des contrats en matière de transactions
immobilières.

M. Picot me permettra de lui dire que si je
comprends et partage sa réserve de principe sur
certaines dispositions restrictives du «Bodenrecht»
actuellement en vigueur, je n'arrive pas à justifier
la sedes materiae de sa proposition dans les
articles de la Constitution. C'est une question qui
relève de la liberté des contrats réglée par le Code
civil suisse (art. 11 et 641) et qui pourra être discutée
à propos de la législation agricole. La Société suisse
des juristes vient de s'occuper de la question du
droit agricole au congrès de Baden. S'il est vrai
que des réserves expresses ont été faites à ce propos
par les rapporteurs, il n'est pas moins certain qu'il
serait déplacé d'insérer dans la Constitution des
principes qui relèvent de la législation.

La commission a, à une grande majorité, et
après avoir entendu M. le conseiller fédéral Etter
et M. Petitmermet de l'inspectorat fédéral de
sylviculture, repoussé à une forte majorité une pro-
position Stahli tendant à étendre à l'économie
forestière l'intervention de la Confédération dans
le contrôle de la production et du marché. La com-
mission estime que les compétences, en matière de
police forestière, octroyées à la Confédération par
l'art. 24 de la Constitution fédérale, suffisent
amplement. Cela d'autant plus que la revision de
cet article est déjà à l'étude, mais on n'en connaît
encore ni le caractère, ni la portée.

Vous me permettrez de souligner et de saluer
l'adjonction de la lettre c à l'article 31 bis, 2e

alinéa, laquelle prévoit la possibilité de mesures
spéciales, en vue de protéger les régions dont
l'économie est menacée.

La base constitutionnelle que mon canton
avait invoquée avec beaucoup d'ardeur dans un
des chapitres des revendications tessinoises est
consécutive à la crise de son économie due à sa
position "géographique, à ses conditions ethniques
et aux particularités de son sol.

D'autres régions, surtout des cantons frontière,
menacées dans leur existence, peuvent attacher à
ce principe les particularités de leur statut écono-
mique.

On a discuté en commission pour savoir quelles
étaient les compétences des cantons en matière
économique. Une proposition Hirzel aurait voulu
que la Confédération donnât aux cantons la com-
pétence de légiférer en dérogation au principe de
la liberté du commerce lorsque des nécessités de
caractère régional l'exigent. La commission a pré-
cisé que ce principe pouvait être déduit de l'article
31 ter, al. 2. Le message de 1937 avait, en effet,
déjà précisé la position des cantons, en soulignant
que «la nature même des choses exige que la légis-
lation fédérale tienne soigneusement compte de la
structure federative de notre Etat». Mais quelles
sont les compétences des cantons en fait de légis-
lation économique?

Les cantons sont, d'après l'article 3, souverains
dans les limites de la Constitution fédérale et,
comme tels, exercent tous les droits qui ne sont
pas dévolus à l'autorité fédérale. A moins que la
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Constitution n'en dispose autrement, ils sont
— d'après l'article 31, al. 2 — liés au principe de
la liberté du commerce et de l'industrie.

Cependant, en vertu de l'article 31 ter, al. 2,
la Confédération pourra, dans les cas où la Consti-
tution l'autorise à ne pas respecter la liberté du
commerce et d'industrie, confier aux cantons le
soin de régler certaines questions et, dans les limi-
tes de la législation fédérale, leur conférer en même
temps le droit de déroger au principe susnommé.

Cette délégation de compétence répond suffi-
samment aux nécessités signalées par M. Hirzel.

Le principe ne doit pas être considéré comme
atténué par la modification rédactionnelle approuvée
par la commission. Il est clair par conséquent, que
les cantons ne seront pas considérés comme de
simples organes d'exécution et de collaboration
avec la Confédération. Ils auront des compétences
législatives soit dans les domaines qui relèvent de
leur souveraineté, soit dans les cas où la Confédé-
ration leur délègue ses compétences législatives
garanties par la Constitution ou la loi.

La discussion sur l'article 31 quinquies a révélé
la grosse difficulté de pouvoir traduire dans une
formule juridique acceptable toutes les idées que la
politique et la doctrine économique ont lancées dans
le débat, à propos de lutte contre le chômage, de
crise économique, de plein emploi (Vollbeschäfti-
gung), de la main-d'œuvre et du droit au travail.

On a formulé de part et d'autre plusieurs pro-
positions de modification de l'article 31 quinquies.
Mais, une fois fixés les buts et les directives de la
politique économique de la Confédération à l'ar-
ticle 31, al. 1, qui tend à assurer le bien-être et la
sécurité économique, on a dû reconnaître que le
texte du Conseil fédéral fournissait une base consti-
tutionnelle suffisante pour concilier toutes les ten-
dances.

Il ne s'agit pas, en effet, de donner à la Confédé-
ration les compétences de légiférer et d'agir pour
parer aux conséquences des crises économiques et
du chômage. Il s'agit principalement de donner
encore à la Confédération la compétence de déve-
lopper une politique apte à prévenir les crises
économiques et, au besoin, à combattre le chômage.
Tous ceux qui ont vécu avec tristesse la période de
crise d'entre les deux guerres, tous ceux qui ont
assisté au navrant spectacle d'une jeunesse plon-
gée dans la plus avilissante inactivité, tous ceux
qui, faute de travail, ont vu paralyser leur esprit
d'initiative et on senti disparaître leur foi dans la
vie, saluent cette réforme avec soulagement. Elle
est d'autant plus rassurante que la Confédération,
les cantons, les communes, l'industrie privée ont
été déjà mobilisés par le délégué aux occasions de
travail pour l'élaboration d'un plan grandiose de
travaux pour combattre le chômage. Ce programme
nous démontre que les faits sont plus importants
que la «principiologie» des articles constitutionnels.

En effet, on aurait voulu codifier la notion de
plein emploi ou d'emploi intégral de la main-
d'œuvre. On y a renoncé parce que si l'expression
«Vollbeschäftigung» est entrée facilement dans la
bibliographie et le langage politique et économique
de la Suisse et de l'étranger, il n'apparaissait pas
nécessaire de l'insérer expressis verbis dans la
Constitution. D'ailleurs les économistes suisses qui

ont étudié le problème se rallient aux conclusions
de M. Zipfel et du Conseil fédéral dans le sens qu'il
s'agit d'une «tendenzielle Vollbeschäftigung» (es-
quissé par le prof. Marbach) tendance admise dans
la politique de la Confédération.

Pour des raisons juridiques et de technique
législative, on a également renoncé à consacrer
dans la Constitution la notion du «droit au travail».
On ne peut pas, en effet, parler d'un droit constitu-
tionnel et subjectif qui donnerait au citoyen une
action en justice envers l'Etat.

En France, on a cherché à justifier juridique-
ment la formule par la théorie de l'impératif juri-
dique, d'après lequel un impératif pourrait être
juridique sans être sanctionné par la force et traduit
par une action en justice. 11 est évident qu'on
s'arrêterait ainsi à la pure théorie, surpassée dans sa
fonction politique et sociale par une formule consti-
tutionnelle comme la nôtre, qui permettra de déve-
lopper une législation et une politique capables
de prévenir et de combattre préventivement les
crises de chômage du passé.

Quant à la proposition de minorité, je dois
déclarer qu'il n'y a avec elle aucune divergence
de principe, mais seulement un scrupule à l'égard
d'un texte constitutionnel basé sur des notions de
droit strictement définies.

Je crois que le progrès sur le régime ancien peut
être mesuré dans cette phrase de Filangieri, le
fameux économiste et juriste italien qui, après
Montesquieu, a écrit une «Science de la législation»:
«Autrefois, les lois ne pensaient qu'à faire naître
des héros; et la pauvreté était le premier degré
de l'héroïsme.»

Notre Constitution combat et tâche de détruire
cette forme de pauvreté. Pauvreté non pas pour
ce que le citoyen n'a pas, mais bien, lorsqu'il est
sans travail, pour ce qu'il n'est pas.

Le dernier chapitre de mon exposé traite de
l'article 34ter, c'est-à-dire du statut du travail.

Le vaste débat consacré la semaine passée aux
postulats et motions sur la «paix sociale» a posé
les données du problème.

L'article 34, al. 1, consacre la compétence de la
Confédération de légiférer sur un vaste secteur de la
vie sociale du pays.

Si vous étudiez l'article 34 ter et l'article 31 quin-
quies avec un œil critique, une conscience de juriste
et d'homme politique, vous y trouverez les bases
constitutionnelles nécessaires. Elles suffisent pour
répondre aux exigences du présent et de l'avenir,
pour élever cette synthèse sociale qui apparaît
vraiment l'impératif moral et politique issu de la
période de guerre.

On attend de l'article 34ter qu'il affirme la
dignité de l'homme et du travail dans les relations
entre employeurs et travailleurs, en faisant de
ceux-ci «des participants»; qu'il doit protéger et
favoriser le développement de la communauté pro-
fessionnelle et d'entreprise, enveloppe de la paix
du travail.

Vous avez noté, dans le débat sur la «paix du
travail», deux tendances quelque peu divergentes.
L'une basée sur l'expérience faite avec la fameuse et
historique convention de la paix du travail conclue
dans l'industrie des métaux et des machines en
1937, met l'accent sur les accords bilatéraux, libre-
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ment acceptés par les organisations paritaires d'em-
ployeurs et d'employés, sans l'intervention de
l'Etat ou de la loi. L'autre, au contraire, tout en
partant de cette expérience, voudrait généraliser
le système par la voie législative dans le but d'assu-
rer la paix sociale. On ne risque pas de se tromper
en disant que la première thèse est plus générale-
ment admise en Suisse alémanique, alors que la
seconde est celle du néosyndicalisme romand.

Le législateur ne doit pas se prononcer entre
ces deux thèses: communauté professionnelle, ou
communauté d'entreprise. Il y a là une magnifique
floraison que le terrain constitutionnel doit simple-
ment favoriser. Le climat spirituel et le génie

i propre de l'une ou de l'autre région fera le reste.
La commission a peut-être donné la mesure des

diverses maturités d'esprit quant à la délimitation
du champ d'application de la force obligatoire
générale des contrats collectifs et des conventions
entre employeurs et employés, en traduisant le
texte allemand, limité au «Arbeitsverhältnis» par
«relation entre employeurs et travailleurs».

Il est parfaitement inutile de nous disputer
sur la subtilité des textes.

Laissons la vie pratique développer son génie
créateur. L'intervention de l'Etat ne doit être ni
trop gênante, ni trop imperative, puisqu'il est
évident que le facteur psychologique est lié au
facteur social et politique.

Pour moi, l'essentiel c'est que le développement
de la communauté professionnelle ou de celle
d'entreprise se réalise librement plutôt que par
contrainte.

Et nous verrons alors, finalement, l'homme, la
personne, placé au centre de la vie économique et
sociale de la Suisse.

Un dernier caractère de la réforme c'est le
retour à la base législative et saine de notre démo-
cratie. Le peuple sera appelé, dans un régime de
coresponsabilité avec le pouvoir, à élaborer la
synthèse sociale de notre Etat de droit. Le «droit
de crise» ne risquera plus alors de causer la «crise
du droit». A l'époque où tous les peuples qui tou-
chent à nos frontières luttent au milieu de diffi-
cultés inouïes pour la «reconstruction», nous avons
le devoir de nous rappeler que notre reconstruction
est simplement d'ordre moral. «L'homme — a dit
Ramuz — est quelque chose qui doit être surpassé,
mais il ne peut l'être que par lui-même.»

A l'homme, au citoyen suisse, à l'employeur
et au travailleur, au compagnard comme au citadin
le devoir de collaborer à l'élaboration d'un statut
social qui porte l'empreinte du caractère et de la
tradition suisse que Karl Hilty voyait déjà dans le
pacte de 1921; «Une certaine prudence, mais aussi
le courage lorsque celui-ci paraît absolument néces-
saire au but.»

C'est avec ce pas lent et sûr du montagnard
que le jeune Suisse pourra gravir la pente de son
bonheur et pourra ainsi proclamer sa foi dans le
progrès et l'idéal toujours poursuivis et jamais
atteints, avec les paroles de Dante: «II secol si
rinnova; torna giustizia ed il primo tempo umana
E progenie discende, dal ciel, nuoya.»

Je vous propose l'entrée en matière sur la pro-
position de la majorité de la commission.

Al lgemeine B e r a t u n g . - Discussion générale.

Le Président: Après avoir entendu les deux rap-
porteurs j'ouvrirai tout à l'heure la discussion
générale.

Vingt et un orateurs sont inscrits pour l'entrée en
matière. Vous voyez donc que si chacun demandait
une demi-heure pour développer ce qu'il a à nous
dire, il nous faudrait consacrer à peu près deux jour-
nées entières à cette discussion. Il n'est cependant
pas nécessaire de parler pendant une demi-heure
— c'est le temps maximum — et j'espère que les
orateurs inscrits seront aussi brefs que possible.

Nous aurons cet après-midi à 4 heures % une
séance de relevée qui sera consacrée au rapport de
gestion, suite et fin. Je sais que quelques commissions,
ainsi qu'un important groupement du Parlement,
tiendront séance à 2 heures et à 3 heures. Je vou-
drais par conséquent vous prier instamment de
terminer toutes ces séances pour 4% afin que nous
puissions commencer à ce moment-là notre séance
de relevée.

Münz: Im bundesrätlichen Zwischenbericht von
1944 über die vorbereitenden Massnahmen der
Arbeitsbeschaffung ist von der „grundlegenden
Wandlung in der Einstellung zum Arbeitsproblem"
die Rede. Ein „Gesinnungsumschwung" sei auf der
ganzen Welt feststellbar. Dieser Gesinnungsum-
schwung hat sich im Laufe der letzten 1% Jahre
noch weit schärfer ausgeprägt. Unterdessen'sind
die ausserordentlich aufschlussreichen Arbeiten Be-
veridges zum Konjunkturproblem erschienen, ferner
das Weissbuch der englischen Koalitionsregierung
zur gleichen Sache, dann das Fünf Jahresprogramm
der Labour-Regierung und schliesslich der Ent-
wurf zur amerikanischen Füll Employment Bill
vom Juni 1945. Erkenntnisse, die von wirtschafts-
politischen.Ketzern wie etwa Keynes schon in den
30er Jahren klar zum Ausdruck gebracht worden
waren, sind sukzessive von den angelsächsischen
Regierungsstellen rezipiert worden und sollen nun
einem neuen Zeitalter dienstbar gemacht werden.

Auch bei uns ist einiges gegangen. Wenn man die
bundesrätlichen Berichte und Botschaften aus der
grossen Krisenzeit und die Reden der damaligen
Vorsteher unseres Volkswirtschaftsdepartementes
durchgeht, muten einem ihre Gedankengänge be-
reits sehr überlebt an. Ende 1934, also vor erst gut 10
Jahren, erklärte der bundesrätliche Sprecher, dass
„die Arbeitsmöglichkeiten im Lande im grossen
und ganzen erschöpft" seien und dass selbst „mit
allen künstlichen Mitteln nicht mehr viel zu ma-
chen" sei. Eine Ausweitung der Binnenwirtschaft
„gehöre ins Gebiet der Träume und Illusionen". Es
wurde auch auf die angeblich äusserst gespannte
Finanzlage hingewiesen. Notstandsarbeiten — man
sagte damals so — Hessen sich schon mit Rücksicht
auf die Währung kaum mehr verantworten. Unter-
dessen haben sich die Anleihensschulden des Bundes
mindestens vervierfacht, die Defizite im ordent-
lichen und ausserordentlichen Haushalt haben
Grössenordnungen erreicht, in denen man damals
die unabwendbare Katastrophe gesehen hätte.
Doch was geschah? Während man hier in diesem
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Saale vor 10 oder 12 Jahren bei vergleichsweise
brillanter Finanzlage nur mit äusserst schlechtem
Gewissen Arbeitsbeschaffungskredite von 10 oder
20 Millionen beantragte, vertritt der Bundesrat

O ?

heute mit gutem Gewissen ein Ausgabenprogramm
mit einem totalen Kostenaufwand von über 5
Milliarden Franken.

Es wird nicht überflüssig sein, die Wirtschafts-
artikel-Vorlage mit diesem Gesinnungsumschwung
zu konfrontieren. Die Idee hat tatsächlich über alle
Kulturländer hin gesiegt, dass Wirtschaftskrisen
nicht wie Naturkatastrophen unabwendbar seien,
dass vielmehr annähernde Vollbeschäftigung und
damit das Recht auf Arbeit durch geeignete organi-
satorische Vorkehrungen erreicht und erhalten
werden könne und dass diese Vorkehrungen im
Interesse maximalen Volkswohlstandes und mensch-
licher Würde auch coûte que coûte durchzusetzen
seien.

Nur mit grösstem Bedauern kann man dem-
gegenüber feststellen, dass die geplanten Wirt-
schaftsartikel auch in ihrer revidierten Form weit-
gehend stecken geblieben sind in den Gedanken-
gängen der Krisenzeit. Die wahren Bedürfnisse der
kommenden Zeiten sind darin nur fragmentarisch
berücksichtigt. Mit kleinen und halbbatzigen Zuge-
ständnissen an eine neue Welt wird man aber nicht
sein Auslangen finden. Man müsste — glauben wir
— endlich resolut den Schlussstrich unter die wirt-
schaftspolitischen Irrlehren der 30er Jahre ziehen.

Die gefährlichste und unannehmbarste Partie
innerhalb der 7 neuen Verfassungsparagraphen
liegt in Art. 31 bis, Abs. 2, lit. a. Hier wird das
eigentliche Herzstück der Vorlage sichtbar. Es
heisst ins Praktische übersetzt: Stärkung der Ver-
bandsmacht, Unterbindung des Leistungswettbe-
werbes, Bürokratisierung und Monopolisierung na-
mentlich im Gewerbe, Schwierigkeiten aus dem
Wege räumen nicht durch vermehrte Leistungen,
sondern durch übersetzte Preise zu Lasten der Kon-
sumenten. Die glücklicherweise zu einem schönen
Teil bachab geschickten Vorlagen des Biga .der
letzten Jahre haben uns in der Überzeugung be-
stärkt, dass es hier zur Hauptsache um die Kom-
petenzerteilung an den Verbandsegoismus geht,
sich möglichst ungeniert ausleben zu können.

Unser Misstrauen ist wohl dokumentiert. Unter
dem Regime der Dringlichkeits- und der Notrechts-
gesetzgebung sind die wahren gewerbepolitischen
Tendenzen bisweilen recht unverblümt in Erschei-
nung getreten. Wir erinnern an die Warenhaus-
gesetzgebung, an die Ausgleichssteuer mit ihrer
Diskriminierung der leistungsfähigen Betriebe, an
das Hotelbauverbot. Die schweizerische Gewerbe-
politik, die vom Biga zeitweise schrankenlos ge-
stützt worden ist, hat beispielsweise dem Schweizer
Konsumenten das Recht rundweg bestritten, da
einkaufen zu dürfen, wo es ihm passt. Das Bedürfnis
nach Entlastungsläden und Ladenerweiterungen
wurde jahrelang auch dann nicht anerkannt, wenn
die Käufer in Schnee und Regen halbstundenweise
wegen Kundenandrangs vor den Lokalen anstehen
mussten, in denen sie ihren Bedarf decken wollten.
Auf diesem Gebiete hat bis in die jüngste Zeit eine
reine Diktatur geherrscht. Das Hineindirigieren des
Konsumenten in die angeblich „richtigen" Läden
wurde skrupellos geübt. . •

Die Frage ist nun praktisch weitgehend die:
Wollen wir diese bisher illegalen polizeistaatlichen
Vorkehrungen nunmehr legalisieren und damit ge-
wisse Herren ermutigen, in der gewalttätigen Rich-
tung noch ungehemmter vorwärts zu machen ?

Wir möchten zur Illustrierung der Gefahren
noch an etwas anderes erinnern. 1943 legte das
Biga offiziell den Entwurf vor über eine generelle
Bewilligungspflicht für die Eröffnung und Erwei-
terung von Betrieben. Das Sich-Selbständig-Machen
sollte damals — und zwar in nahezu allen Wirt-
-schaftszweigen — nicht nur von einem Fähigkeits-
ausweis, sondern auch vom Bedürfnisnachweis und
vom Nachweis ausreichender finanzieller Mittel ab-
hängig gemacht werden können. Einem amtlichen
Kommentar zur Vorlage konnte man weiter ent-
nehmen, dass dabei auch die „Vermehrung des
Personals" und die „Ausdehnung der maschinellen
Ausrüstung" — also etwa die Einstellung neuer
Verkäuferinnen oder der Kauf neuer Abfüllma-
schinen — als bewilligungspflichtige Vorkehrungen
in Betracht fielen. Doch damit nicht genug. Im
Entwurf hiess es weiter: „ausnahmsweise" solle
auch die Schliessung oder Zusammenlegung von
„nicht lebensfähigen" Betrieben von oben herab ver-
fügt werden können. Was nicht lebensfähig ist,
wäre dann natürlich von einer omnipotenten Kom-
mission entschieden worden. In dieser Kommission
hätte man Fachleute gebraucht, d. h. Leute, die
durch ihr Metier an der Ausschaltung unliebsamer
Konkurrenz lebhaft interessiert gewesen wären.
Das ist nun eben der Wirtschaftsartikelgeist in
Reinkultur, den wir radikal zu bekämpfen uns ver-
pflichtet fühlen. Das ist ein Geist, der sich weder
mit unsern Vorstellungen von konstruktiver Wirt-
schaftspolitik, noch mit irgend welchem Respekt
vor Rechtsgleichheit und Verfassungstreue verein-
baren lässt.

Es wird eingewendet, dass alle durch die neuen
Wirtschaftsartikel möglich werdenden einschrän-
kenden Massnahmen ja an die Voraussetzung der
Existenzgefährdung geknüpft seien; auch das Ge-
samtinteresse müsse die Intervention rechtfertigen.
Man hat sich in den letzten Jahren diese Nachweise
aber jeweils sehr leicht gemacht. Man dürfe nicht
warten, hiess es regelmässig, bis sichtbare Zeichen
der Notlage festzustellen seien. Denn dann sei es
zu spät. Gibt es überhaupt, wenn man ehrlich sein
will, jemals Wirtschaftszweige und Berufe, die nicht
durch technische Fortschritte, durch Schwankungen
der Mode, durch Wandlung der Konsumenten-
bedürfnisse oder durch Auftauchen überlegener
Mitbewerber irgendwie bedroht sind ?

Man hat erklärt, dass die Wirtschaftsartikel von
1939 durch den Verzicht auf die Allgemeinverbind-
licherklärung von Verbandsbeschlüssen immerhin
eine wesentliche Lockerung erfahren hätten. Wir
wollen das, obwohl die praktische Tragweite dieser
Streichung nicht ganz eindeutig ist, gelten lassen.
Anderseits soll nun aber die Bewilligungspflicht
für das Sich-Selbständig-Machen via Fähigkeits-
ausweis verfassungsrechtlich ermöglicht werden.
Ich stelle fest, dass in diesem wichtigen Punkte die
neuen Wirtschaftsartikel noch zünftlerischer ge-
worden sind. In»der 39er Fassung bestand für diese
Massnahme noch keine sichere Grundlage. Darüber
lässt das Gutachten von Herrn Bundesrichter
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Huber keinen Zweifel. Jetzt soll die Sache solid
untermauert werden. Wir haben bei anderer Ge-
legenheit ausgeführt, wie ausserordentlich sympa-
thisch wir allen Bestrebungen zur beruflichen Er-
tüchtigung gegenüberstehen. Wir müssen aber
wiederum darauf hinweisen, dass die Gewerbekreise
selbst in der Bewilligungspflicht in erster Linie ein
Instrument des Konkurrenzschutzes und damit des
Gruppenegoismus erblicken, dass die Bewilligungs-
pflicht ein neues Ausleseprinzip begründet, das als
geradezu barbarisch bezeichnet werden muss gegen-
über den Jungen und all denen, die ans irgend-
einem Grunde eine normale Lehrzeit und Gesellen-
zeit nicht durchlaufen konnten.

Die Coiffeurgesetze der Kantone Waadt und Frei-
burg, die vom Bundesgericht als nichtig erklärt wer-
den mussten, zeigen, dass für eine dauernd loyale
Handhabung dieser typischen Verbandsexamen kei-
nerlei Garantien bestehen ; denn loyal durchgeführte
Prüfungen schützen nicht vor Übersetzung. Das zeigt
sich am deutlichsten bèi den akademischen Berufen.
Auf alle Fälle geht durch die Bewilligungspflicht
viel Selbsthilfemöglichkeit und viel Anpassungs-
vermögen verloren. Es entstehen, wie gerade das
Freiburger und Waadtländer Beispiel zeigt, pro-
hibitive Kosten und Zeitverluste für die Bewerber.
Damals nämlich mussten die angehenden Coiffeure
aus Freiburg und der Waadt unbedingt zum Schul-
besuch nach Bern. In den Wohnkantonen wurden
die erforderlichen Kurse nicht abgehalten. Die be-
rufliche Bewegungsfreiheit wird so an einem ent-
scheidenden Punkte getroffen. Der Selfmademan
ist ausgeschlossen. Man muss sich tatsächlich fragen,
wieso auf dem Weg der Freiwilligkeit und des staat-
lichen Schutzes des Meistertitels eine umfassende
Förderung beruflicher Ertüchtigung nicht mehr
möglich sein soll.

Schliesslich das Allerelementarste : Sind denn
eigentlich die Konsumenten, die Auftraggeber, die
letztlich über den Fortbestand eines Betriebes zu
entscheiden haben, wirklich gänzlich ausserstande,
Pfuscher und Schwindler vom seriösen Fachmann
zu unterscheiden ? Mit Genugtuung stellen wir fest,
dass es in der nationalrätlichen Wirtschaftsartikel-
kommission ausgerechnet Sozialdemokraten, wie
etwa Herr Kollege Gitermann, waren, die den obli-
gatorischen Fähigkeitsausweis bekämpften, also
jene Kreise, denen man immer den Hang zu einem
Übermass von Reglementierung und staatlicher
Intervention vorwirft. Mit Recht ist dort gesagt
worden, das berufliche Bildungswesen dürfe niemals
Anknüpfungspunkt für Abschliessungstendenzen
sein. Die Handels- und Gewerbefreiheit, das ist
auch unsere Auffassung, darf angetastet werden,
aber nur zugunsten eines kulturell, sozial oder
leistungsmässig höheren Wirtschaftsprinzips. Die-
ses höhere Wirtschaftsprinzip liegt aber bei diesen
Abschliessungstendenzen nicht vor. Es ist gedacht
als Schutz für die Arrivierten und Eingesessenen
gegen den Zuzug der Jungen und der sog. Über-
zähligen. Und was schlägt eigentlich der Gewerbe-
verband vor, um bei den Bisherigen zu sieben ?
Das sind ja auch nicht alles wirkliche Meister in
ihrem Fache. Haben diese sich jemals über ihre
Fähigkeiten und ihre berufliche Überlegenheit
gegenüber den unerwünschten Zuzügern ausweisen
müssen ?

Die Handels- und Gewerbefreiheit soll in den
neuen Wirtschaftsartikeln humoristischerweise trotz
alledem gewährleistet sein. Der Grundsatz wird
sogar nach wie vor an die Spitze gestellt. Ist das
ehrlich ? Wenn die Freiheit der Berufsausübung zur
Ausnahme geworden ist, soll unseres Erachtens
dieses Individualrecht nicht mehr herausgehängt
werden. Das falsche Dekorum gibt Anlass zu der
Vermutung, man wolle über den wirklichen Cha-
rakter der Vorlage hinwegtäuschen und den an
seiner Freiheit hängenden Stimmbürger in eine
falsche Sicherheit wiegen.

Es ist nicht zu bestreiten, dass der Entwurf von
1945 gegenüber jenem von 1939 da und dort merk-
liche Fortschritte zeigt. Im bundesrätlichen Bericht
von 1944 ist eine gewisse Berücksichtigung der mit
rund 74 000 Unterschriften eingereichten Landes-
ring-Initiative „Recht auf Arbeit" in Aussicht
gestellt worden. Wir stellen fest, dass der neue
Arbeitsbeschaffungsartikel, jetzt Art. Slquinquies,
dementsprechend klarer gefasst ist als früher. Die
Vorschriften über die Arbeitsbeschaffung haben
eine imperativere Fassung erhalten. Wir haben seit
Jahren eine aktive Konjunkturpolitik gefordert.
In der Botschaft wird festgestellt, dass entspre-
chende Massnahmen durch den neuen Artikel als
verfassungsmässig gedeckt zu betrachten seien.
Aber gerade hier zeigt sich deutlich, dass der
Schritt vorwärts nur halb getan worden ist. Der
Bund bekäme zweifellos wertvolle Kompetenzen.
Die Frage ist aber offen, ob er diese Kompetenzen
auch voll in Anspruch nehmen würde. Das wäre
nur dann gesichert, wenn nicht vor einer klaren
Umschreibung der neuen Aufgabe zurückgeschreckt
würde. Als Ziel sollte nachdrücklich die produktive
Vollbeschäftigung und damit die Erreichung maxi-
malen Volkswohlstandes bezeichnet werden. Herr
Bundesrat Stampfli hat den Ausdruck Vollbeschäf-
tigung als für Verfassungszwecke ungeeignet be-
zeichnet. Das Wort hat sich aber in der ganzen Welt
zur Umschreibung der neuen wirtschaftspolitischen
Zielsetzung durchgesetzt. Und ist es nicht unend-
lich viel eindeutiger als die zum Missbrauch geradezu
einladenden Begriffe „Gesamtinteresse" oder „Exi-
stenzbedrohung" des Art. 31 bis?

Wie diese Begriffe in ihr Gegenteil verkehrt
werden können, ist ja dokumentarisch durch die
Ereignisse der letzten Jahre belegt.

Wir betrachten nach wie vor eine klare verfas-
sungsrechtliche Verpflichtung des Bundes auf eine
Vollbeschäftigungspolitik als unerlässlich. Der Ar-
tikel Slquinquies kann deshalb nicht befriedigen.
Er erweckt den Anschein, als ob es sich um eine
mehr vorübergehende, mit den herkömmlichen
periodischen Kriseneinbrüchen zusammenhängende
Bundesaufgabe handle. Dem ist aber nicht so. Die
Konjunktursteuerung hat als dauernde Aufgabe zu
gelten. Sonst verfehlt sie ihr Ziel. Es kann sich
auch .nicht nur um Arbeitsbeschaffung im engern
Sinne handeln. Preispolitik, Währungspolitik, An-
leihenspolitik, Steuerpolitik, ja alle Massnahmen
und Verfügungen namentlich des Volkswirtschafts-
und des Finanzdepartementes mussten vielmehr
auf die gleiche oberste Zielsetzung ausgerichtet
werden. Diese zentrale und fundamentale Aufgabe
der Bundespolitik spiegelt sich im neuen Arbeits-
beschaffungsartikel nur ganz unzureichend wider.
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Wir stellen weiter fest, dass ein wirksamer Kon-
sumentenschutz nicht vorgesehen ist. Die Verbrau-
cher werden als selbständige Wirtschaftsgruppe
nicht anerkannt. Nötig wäre auf alle Fälle ein Vor-
behalt zugunsten der Selbsthilfebewegung der
Konsumenten. In ihren genossenschaftlichen Or-
ganisationen läge, wenn ihnen eine angemessene
Bewegungsfreiheit garantiert würde, zweifellos ein
wirksames Korrektiv gegen die allfällige Stützung
von leistungsschwachen und erstarrten Wirtschafts-
zweigen und Berufen auf Kosten der Käufer.

Art. 31 ter ist untragbar. Die alkoholfreien Wirt-
schaften sollen nämlich gestützt auf ihn der Be-
dürfnisklausel unterstellt werden können. Gewiss,
sie haben sich sehr stark entwickelt. Sie haben sich
auf Kosten der Alkoholbetriebe enorm vermehrt.
Es ist aber durchaus nicht einzusehen, weshalb
dieser sehr begrüssenswerten Entwicklung entgegen-
gewirkt werden soll. Man ist versucht, hier analog
zur sattsam bekannten Detailhandelspolitik vom
Dirigieren der Kunden in die „richtigen" Wirt-
schaften zu sprechen. Wenn die landläufigen Wirt-
schaften nicht mehr den Zeitbedürfnissen ent-
sprechen, so sollen sie sich umstellen. Es entbehrt
jeder Logik, neue alkoholfreie Wirtschaften allen-
falls nicht zuzulassen, weil bei den Alkoholbetrieben
bereits eine offenbare Übersetzung besteht. Unseres
Erachtens soll jeder Schweizer in die Lokale gehen
dürfen, die ihm passen. Durch die Nichtzulassung
neuer alkoholfreier Betriebe wird ihm die Wahl-
möglichkeit praktisch oft genommen und damit
dem Kampf gegen den Alkoholismus in die Arme
gefallen. Wenn wir schon die „Alkoholfreien" der
Bedürfnisklausel unterstellen, dann ist wirklich
nicht einzusehen, warum wir nicht alle Wirtschafts-
zweige mit dieser Bedürfnisklausel bedenken, die

' irgendwie von der Übersetzung bedroht sind. Ein
plausibler Grund für unterschiedliche Behandlung
besteht nicht.

Neben den kritisierten Partien, der neuen Wirt-
schaftsartikel gibt es andere, denen die Fraktion
des Landesrings mit Sympathie gegenübersteht.
Das gilt namentlich auch vom Art. 34 ter, der die
Möglichkeiten der sozialpolitischen Aktion erwei-
tert und damit der Gefahr der Ausbeutung des
Arbeitnehmers wirksam entgegenwirkt. Auch für
die bäuerlichen Begehren haben wir volles Ver-
ständnis. Es ist deshalb tief zu bedauern, dass man
die restriktiven und zünftlerischen Forderungen
mit den legitimen Wünschen der Bauern und Ar-
beitnehmer verknüpft hat. Man sollte Teile einer
Vorlage, die so grundverschiedenen wirtschafts-
politischen Konzeptionen entspringen, getrennt zur
Abstimmung bringen. Wie sollte der Stimmbürger
sonst aus dem Dilemma herauskommen ?

So wie die Dinge jetzt liegen, müssen wir —• alles
in allem genommen — ein deutliches Überwiegen
des Negativen und Restriktiven in den neuen Wirt-
schaftsartikeln feststellen. Man hat sich zu viel
an die Symptome und zu wenig an die grossen trei-
benden Kräfte gehalten. Die stattliche Reihe von
Kompromissen kann darüber nicht hinwegtäuschen.
Im Namen der Fraktion des Landesringes stelle ich
den Antrag, die Vorlage an den Bundesrat zurück-
zuweisen zur Neubearbeitung. Schon in der Wirt-
schaftsartikelkommission haben sich immerhin 6
gegenüber 17 Stimmen für die Rückweisung ausge-

sprochen. Für den Fall der nicht sehr wahrschein-
lichen Rückweisung stelle ich den Eventualantrag,
den Bundesrat mit der Prüfung der Frage zu beauf-
tragen, wie dem Stimmbürger eine gesonderte
Stellungnahme zu den gewerbepolitischen Förde*
rungen ermöglicht werden kann.

Täuschen Sie sich nicht über die grosse stille
Opposition im Volke, das für Zünftelei, Papierkrieg
und Staatssklaventum heute weniger als je zu haben
ist! Auch daran ist zu denken, dass eine Ablehnung
der Vorlage in der Volksabstimmung zum Chaos
auf dem Gebiet unseres Wirtschaftsrechtes führen
müsste. Vollbeschäftigung in freiheitlicher Wirt-
schaft und damit Wohlstand und Sicherheit für
alle Arbeitswilligen, das ist es, was heute von der
grossen Mehrheit verlangt wird. Bliebe uns nur
noch die Wahl zwischen den polizeistaatlichen und
gruppenegoistischen Rezepten unserer Gewerbe-
politiker und der immerhin expansiv ausgerichteten
„Neuen Schweiz", so würden wir uns wohl, wenn
die in Aussicht genommene- Gewährleistung einer
freiheitlich-genossenschaftlichen Grundlage ernst
gemeint ist, für den Plan der Linken entscheiden.

Gysler: Ich will mich bemühen, bereits Gesagtes
nicht zu-wiederholen und die Stellungnahme des
Gewerbes über die neue Vorlage ganz kurz ausein-
anderzusetzen.

Das schweizerische Gewerbe tritt für die Vor-
lage ein, und zwar .in der Hauptsache aus zwei
Beweggründen: fürs erste aus der staatspolitischen
Verantwortung. Die jahrzehntelange Erfahrung
lehrt uns, dass wir für unsere künftige Wirtschafts-
politik wieder eine klare, verfassungsmässige Grund-
lage haben müssen. Man hat es ja zur Genüge
erlebt, dass von der äussersten Linken bis zur
äussersten Rechten gegen missliebige wirtschafts-
politische Massnahmen mit dem Argument der
Verfassungswidrigkeit Sturm gelaufen werden
konnte. Es wurde immer wieder erklärt, es müsse
endlich mit der Politik der dringlichen Bundes-
beschlüsse und der Vollmachtenbeschlüsse abgefah-
ren und die Rückkehr zu verfassungsmässiger
Gesetzgebung gefunden werden. Ich brauche die
staatspolitischen Gefahren dieses Spieles nicht
noch lange zu unterstreichen.

Zugleich zeigte sich je länger je mehr, dass mit
den alten Artikeln 31 und 34ter schlechthin ein-
fach nicht mehr auszukommen ist. Die Handels-
und Gewerbefreiheit hat seit langem schwere Aus-
wüchse mit sich gebracht, die auf das Fehlen wich-
tiger Voraussetzungen für das richtige Spiel der
freien Konkurrenz zurückzuführen sind. Ich er-
wähne die Ausbeutung wirtschaftlicher Macht-
positionen, das Überhandnehmen von Monopolen,
die Beeinflussung der Öffentlichkeit durch äusserst
finanzkräftige Propaganda, die mangelnde Vor-
sorge auf Krisen- und Kriegszeiten u. a. m. Diese
Gründe und Entwicklungen fordern zu durchgrei-
fender Abhilfe heraus. Ich glaube, wir würden
unserer politischen Verantwortung nicht gerecht,
auch weiterhin nur mit Palliativmethoden auskom-
men zu wollen, die zudem über kurz oder lang wie-
der dem Vorwurf der Verfassungswidrigkeit aus-
gesetzt sein müssten.

Sodann verlangt das schweizerische Gewerbe
auch um seiner eigenen Bedürfnisse willen nach



26. September 1945 449 Revision der Wirtschaftsartikel

der Verfassungsrevision, und zwar deshalb, weil
sich der Missbrauch der Handels- und Gewerbefrei-
heit gerade im schweizerischen Gewerbe in beson-
ders nachteiliger Weise ausgewirkt hat und weil
deren Bekämpfung mit bedeutend grösseren Schwie-
rigkeiten verbunden ist als in irgend einem ändern
Sektor der schweizerischen Wirtschaft. Wie oft
haben wir es doch hier in diesem Saale erlebt, dass
Hilfsmassnahmen zugunsten einzelner Wirtschafts-
gruppen zugestimmt wurde, es dagegen alle Wenn
und Aber absetzte, wenn es um das Gewerbe ging.
Ich erinnere lediglich an die 518 genehmigten Voll-
machtenbeschlüsse, von denen ganze drei dein
Gewerbe galten und die ihm zugutekommen sollten,
wobei sie aber zum Teil nicht gehandhabt werden.
Ich gebe zwar zu, dass manches auch auf dem Wege
der privaten Verständigung zwischen den unmittel-
bar beteiligten Wirtschaftsgruppen einer bessern
Lösung entgegenzuführen wäre. Ich darf sagen,
ich war seit 20 Jahren bestrebt, auf diesem Wege
vorwärts zu kommen. Wenn ich meine Erfahrungen
etwa beim Ausgleich der Interessengegensätze zwi-
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern und der
Anbahnung ihrer berufspolitischen Zusammenarbeit
mit den Gewerkschaften in Betracht ziehe, so darf
ich zurückblickend sagen, ich habe das mit schönem
und mit gutem Erfolg getan. Leider muss ich aber
anderseits feststellen, dass mich die letzten vier
Jahre seit der Übernahme des Präsidiums des
Schweizerischen Gewerbeverbandes über die Un-
möglichkeit belehrten, überall zu Verständigungen
zu gelangen. Es wäre leichtfertig, übersehen zu
wollen, dass die Verständigungsbereitschaft unter
Umständen mit den Zeitläufen Änderungen unter-
liegt. So scheint gerade gegenwärtig die Hoffnung,
im wirtschaftlichen Machtkampf obenauf zukommen,
auch schon manche Köpfe verdreht zu haben. Man
will zu diesem Machtkampf in einzelnen Sektoren
unserer Wirtschaft greifen, auch wenn das auf dem
Rücken der wirtschaftlich Schwachen und vor allem
der Arbeitnehmer ausgetragen werden muss.

So drängt sich nach meinem Dafürhalten eine
neue verfassungsrechtliche Grundlage für unsere
Wirtschaftspolitik auf. Die Publizisten haben uns
gezeigt, dass es zwei Prinzipien für die Konkurrenz
in der Wirtschaft gibt: einmal dasjenige der freien
Marktwirtschaft und dasjenige der gebundenen
zentralisierten Wirtschaft. Der Wirtschaftspoli-
tiker behält sich demgegenüber vor, dass die Praxis
eine Mischung zwischen von Haus aus einander ent-
gegengesetzten Prinzipien verlange und tatsächlich
ertrage. So bin ich auch meinerseits der Meinung,
dass wir nach einer schweizerischen Lösung suchen
müssen, nach einer Synthese von Freiheit und
Bindung in einem wohlabgewogenen Ausgleich.
Ich möchte also das Schwergewicht legen auf die
schweizerische Lösung und nicht auf das Nachahmen
ausländischer Vorbilder, wie das soeben Herr
Dr. Münz uns empfohlen hat.

Als Ergebnis der kriegswirtschaftlichen Erfah-
rungen steht heute fest, dass unser Volk keine
zentralisierte Kommandowirtschaft will. Sowohl
der Wille zur Leistung und zur Arbeit als derjenige

•zur Freiheit sind in unserer Wirtschaft tief i ver-
ankert. Ich nehme das auch für das Gewerbe, trotz
den gegenteiligen Behauptungen des Herrn
Dr. Münz, in Anspruch und lehne mich gegen das

Nationalrat. — Conseil national. 19U.

schwere Unrecht auf, dass man dem Gewerbe immer
und bei jeder Gelegenheit Konkurrenzfeindlichkeit
antut. Auch die Verbände, die heute Herr Dr. Münz
wieder kritisiert hat, zielen nicht auf die Ausschal-
tung der Konkurrenz ab, sondern wollen nur die
Missbräuche und die Gewalttätigkeit auf dem Markt
vermieden wissen. Der Wettbewerb soll ein solcher
zwischen echten wirtschaftlichen Leistungen sein
und nicht auf Schein und auf Macht beruhen. Es
scheint nötig, dass ich das immer wieder sage.

Im übrigen muss Herr Dr. Münz entschuldigen,
.wenn ich erkläre, ich lehne ihn als Begutachter der
Gewerbepolitik ab. Wenn er es schon macht, muss
er es nicht so machen, dass man hinter jedem Wort
merkt, dass Sonderinteressen bei ihm im Vorder-
grund stehen.

Gestatten Sie mir nur einige konkrete Bemer-
kungen zur Vorlage 1945. Ich glaube, wir können
in der Tat nicht mehr bloss an der Entwicklung
von 1939 anknüpfen. Doch dürfen auch die Wirt-
schaftsartikel der Fassung 1939 keineswegs nur als
A-usfluss der damaligen Zeit gewertet werden.
Gerade die seither durchlaufenen Kriegsjahre haben
ja die Aktualität der Wirtschaftsartikel 1939 und
die Zeitgemässheit mit aller Deutlichkeit erwiesen.
Wir brauchen uns nur die Aufgaben zu vergegen-
wärtigen, die in der Zukunft zu lösen sein werden
und die jetzt gerade in der Kriegszeit eine ausser-
ordentlich grosse Bedeutung hatten: die Notwen-
digkeit der Erhaltung einer leistungsfähigen eigenen
Landwirtschaft zur Erzeugung der nötigen Nah-
rungsmittel, einer umsichtigen Konjunkturpolitik,
des vermehrten Sozialausgleiches mit Einschluss
des Lohnersatzes, einer nach neuen Gesichtspunkten
geführten internationalen Handelspolitik, der Er-
haltung eines leistungsfähigen Gewerbes oder an
die Bedeutung der Kriegsvorsorge zu erinnern,
um dazutun, wie sehr die revidierten Wirtschafts-
artikel die geeignete Grundlage für die künftige
Ordnung darstellen. Es gibt nun einmal Konstanten
in der Entwicklung, die wir nicht'übersehen dürfen.

Darum, so glaube ich, haben sich die Spitzen-
verbände der Wirtschaft einige Verdienste erwor-
ben, wenn sie sich bis zum Schweizerischen Gewerks-
schaftsbund bemühten, eine Annäherung ihrer
Stellungnahme zu den Grundlagen der zukünftigen
Gesetzgebung zu erreichen. Sie haben sich damit
bemüht, der weiteren Zufluentnähme zu dringenden
Bundesbeschlüssen und Vollmachtenbeschlüssen ein
Ende zu setzen und die nötigen Vorbereitungen für
die Nachkriegsgesetzgebung zu erleichtern. Auch
bei diesen Besprechungen aller Spitzenverbände
kam mit aller Deutlichkeit zum Ausdruck, und
zwar auf der ganzen Linie, dass mit den heute gel-
tenden Verfassungsbestimmungen den Erforder-
nissen einer vernünftigen Wirtschafts- und Sozial-
politik nicht mehr gerecht zu werden sei. Darüber
hinaus erklärten dann allerdings die Kreise der
Industrie, der verfassungsmässigen Verankerung der
Verbandsvereinbarungen und Beschlüsse nicht mehr
zustimmen zu können, weil das eine zu weitgehende
Beschränkung der Handels- und Gewerbefreiheit
nach sich ziehen würde, während unser Land allen
Anlass habe, über die Vermeidung jeder Erstarrung
und Kostenaufblähung zu wachen. Das schweize-
rische Gewerbe hat schliesslich der Forderung der
Industrie, die. wie Sie übrigens aus der Botschaft
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des Bundesrates sehen, weitgehend von allen übri-
gen Spitzenverbänden unterstützt wurde, mit Aus-
nahme des christlich-sozialen Gewerkschaftsbun-
des, Rechnung getragen und nachgegeben. Wir
machen also im Wettlauf der Interessen, wie das
gestern Herr Professor Weber in der NZZ dar-
gestellt hat, nicht mit. Im Gegenteil, wir sind gegen-
über der Vorlage 1939 nicht nur „an Ort getreten",
sondern wir haben wesentliche Rückschritte ge-
macht, und zwar hauptsächlich dem Ziele zuliebe,
weiter unnötige Diskussionen zu vermeiden.

Das Opfer, das wir mit der Verzichterklärung
brachten, war ausserordentlich gross, weil uns
bewusst ist, dass das eine bedeutende Erschwerung
für alle Selbsthilfebestrebungen zur Folge hat. die
wir einleiten möchten. Das hat die Industrie selbst
erfahren. Sie hat zu verschiedenen Malen von der
Allgemeinverbindlicherklärung von Verbandsver-
einbarungen Gebrauch gemacht. Die Grosse unseres
Opfers wird an der Tatsache ersichtlich, dass die
Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeits-
verträgen gleichwohl ihre verf assungsmässige Grund-
lage enthalten soll. Zwischen den Verbandsverein-
barungen über Fragen des Arbeitsverhältnisses und
solchen wirtschaftlicher Natur bestehen keine so gros-
sen Unterschiede, dass eine völlig andere Behand-
lung gerechtfertigt wäre. Wer an der verfassungs-
mässigen Grundlage für die Allgemeinverbindlich-
erklärung von Verbandsvereinbarungen über das
Arbeitsverhältnis festhält, sollte daher auch für
unseren Anspruch Verständnis aufbringen. Im
übrigen bildet es nur den Ausfluss einer neuen
Prüfung der Lebensverhältnisse im Gewerbe und
seiner zukünftigen Aussichten, wenn wir heute
trotz der Erklärung, die Herr Münz hier abgegeben
hat, mit allem Nachdruck auf die verfassungs-
mässige Untermauerung des obligatorischen Fähig-
keitsausweises drängen. Herr Dr. Münz hat in
einem Satz erklärt, er sei immer für berufliche Aus-
bildung eingetreten. Aber trotzdem bekämpfte er
die Verankerung des Fähigkeitsausweises. Es ist
richtig, dass Herr Dr. Gitermann in der Kommis-
sion als Jugenderzieher gegen den gewerblichen
Fähigkeitsausweis aufgetreten ist. Nur hat er ver-
gessen zu sagen, dass der gewerbliche Fähigkeits-
ausweis auch im Programm „Neue Schweiz" ent-
halten ist. Wir haben mit dem obligatorischen
Fähigkeitsausweis zum Ausdruck gebracht, was
wir verlangen. Wir wünschen keine generellen
Beschränkungen; deshalb ist alles, was in der
Richtung Herr Dr. Münz gesagt hat, grundfalsch.
Wir verlangen keine generelle Beschränkung der
Wettbewerbsfreiheit, sondern lediglich den Ein-
satz der Massnahmen als Ansporn zur Leistungs-
steigerung und als zusätzliches Auslesemittel dort,
wo die Überfüllung von Berufen und der Zudrang
ungeeigneter Elemente einen übermächtigen Anreiz
zu unlauteren Machenschaften im Geschäftsleben
bildet.

Der Schweizerische Gewerbeverband wird sich
dabei behaften lassen, dass der obligatorische
Fähigkeitsausweis als ein Mittel anzusehen ist,
das zumal bei rechtzeitiger Anwendung geeignet
sein dürfte, die Ergreifung einschneidender Ein-
schränkungen der Wirtschaftsfreiheit vermeiden zu
helfen. Ich freue mich, dass wenigstens dieses eine
und, wie Herr Dr. Weber in der Kommission

gesagt hat, äusserst bescheidene Postulat noch
das ist, was schliesslich als einziges in der Vorlage
das Gewerbe interessieren kann. Ich glaube, dieses
Postulat steht auch unserer Bundesverfassung gut
an. Ich freue mich darüber, dass wir mit diesem
Postulat endlich doch in weiten Kreisen Verständnis
gefunden haben.

Schliesslich begrüssen wir auch den Art. 31 ter,
Slquinquies und den neuen Art. 34ter. Wir wollen
trotz der schweren, überraschenden ur*d unange-
nehmen Erfahrungen, die wir in der Vorberatung
der neuen Wirtschaftsartikel machten, doch Hand
dazu bieten, dass die Grundlage für eine fortschritt-
liche Sozialpolitik, namentlich für eine weiter-
blickende Konjunkturpolitik geschaffen werde.

So halte ich dafür, dass die Vorlage ein wohl-
abgewogenes Verständigungswerk darstelle, wobei
keinerlei wohlfeile Kompromisse zwischen den ver-
schiedenen Gruppen auf Kosten anderer oder auf
Kosten der Gesamtheit unterliefen. Jede Wirt-
schaftsgruppe blieb ihrem eigenen Gesichtspunkt
treu und fand sich nur im Interesse des Ganzen
bereit, Konzessionen zu machen. Wenn wir ohne
weiteren Verzug zu den verfassungsmässigen Zu-
ständen zurückkehren wollen, glaube ich, heisst
es jetzt Hand bieten zur praktischen Verwirkli-
chung. Die schweizerische Wirtschaft wird in den
nächsten Jahren vor schweren Aufgaben stehen,
einmal den Anschluss an den Weltmarkt zu gewin-
nen und sich auf die neuen Friedensverhältnisse
umzustellen. Sie soll zugleich eine vermehrte Siche-
rung gegen die Zufälligkeiten der Wirtschaft bieten.
Da werden immer wieder gesetzgeberische Mass-
nahmen nötig sein, die auf einer neuen verfassungs-
mässigen Grundlage beruhen. Ich glaube daher,
der Rat trägt eine grosse Verantwortung, wenn er
jetzt über die neuen Wirtschaftsartikel diskutiert.
Ich möchte Ihnen empfehlen, auf die Vorlage ein-
zutreten.

Gut: Über die materiellen Bemerkungen meines
Herrn Vorredners hinaus, denen ich mich übrigens
anschliesse, scheint mir bei diesem hervorragenden
Geschäft eine besondere Verpflichtung vorhanden zu
sein, uns schon in der Ausgangslage und nicht erst
in der Einzelberatung jener persönlichen Verant-
wortung bewusst zu werden, von der Herr Dr. Gysler
vorhin gesprochen hat. Dabei möchte ich mich auf
einige kurze allgemeine Betrachtungen beschränken.
Rat und Kommission haben in der letzten Zeit von
zahlreichen Eingaben Kenntnis genommen und
wiederholt die Wendung gelesen und gehört: mit
der und jener Bestimmung der Vorlage sei die
„Grenze des Tragbaren" oder Untragbaren erreicht.
Diese etwas ausgiebig verwendete Formel veran-
lasst mich zur Feststellung, dass doch wohl das Un-
tragbarste des angeblich „Untragbaren" das Schei-
tern der Revision der Verfassung wäre. Denn dieses
Scheitern wäre nicht nur für Gruppen und Inter-
essen, sondern für das Ganze untragbar, und es
könnte mit diesem Scheitern eine Kettenreaktion
der Negation ausgelöst werden, die böse Folgen
haben dürfte. Ich bin überzeugt, dass unser Rat,
wenn einmal, so diesmal scharfe Kritiker haben
wird, und wenn es nur jene akademische Jugend
wäre, die erwartet, dass dieses grosse Problem der
Rechtsfragen und Rechtsgrundlagen nicht durch
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Interessen verschüttet und dadurch unlösbar werde.
Die Wiederherstellung klaren Verfassungsrechtes
muss in der Einzelberatung der Blickpunkt aller
derer bleiben, die sich bewusst sind, dass die Demo-
kratie auch mit falsch gestellten wirtschaftlichen
Hebeln aus den Angeln gehöben werden kann.

Alles in allem genommen steht man beimbundes-
rätlichen Entwurf heute vor einem Ausgleich. Das
ist durch die Vernehmlassungen der grossen Or-
ganisationen bewiesen. Das Werk beharrt auf einem
nicht nur wirtschaftlich, sondern staatspolitisch
notwendigen freiheitlichen Grundsatz, gibt aber
anderseits grösseren Spielraum als bisher, der Ent-
wicklung gerecht zu werden. An uns liegt es nun,
die schwere Frage des Masses von Bindung und
Freiheit zu lösen. Herr Dr. Münz hat es mit seinen
an sich interessanten Betrachtungen nicht gelöst,
sondern ist eben in der Polarität des Problems an
einem der Pole stehen geblieben.

Über die Schaffung klaren Rechtes hinaus ist
doch in dieser Revision auch ein Versuch zu er-
blicken, einen wesentlichen Fortschritt in der Rich-
tung der möglichst gerechten Ordnung der Wirt-
schaft zu erzielen. Wenn Sie, was nicht verboten ist,
den Gesamtgehalt der vorliegenden Artikel, sozu-
sagen deren geistige Haltung an den alten Lehren
über Gerechtigkeit messen, können Sie feststellen,
dass er dem entspricht, was an Grundsätzen auf
diesem Gebiet seit Altem erarbeitet worden ist. Er
hat in weitergehender Weise als bisher versucht,
die Freiheit des einzelnen und zugleich seine Ver-
antwortung gegenüber der Gemeinschaft zu ver-
ankern. Er hat den Satz, dass ein Teil und das
Ganze gewissermassen dasselbe sind, und so das,
was dem Ganzen gehört, sozusagen auch dem Teil
gehört, zu seiner Richtlinie genommen. Wir brau-
chen nämlich heute nicht der etwas eitlen Auffassung
zu sein, es handle sich bei dieser Revision um etwas
ganz Neues. Vielmehr ist es altes Ideen- und sogar
Glaubensgut, das hier teilweise zur Verwirklichung
drängt. Deshalb gilt gerade hier auch die alte Lehre,
wonach Gerechtigkeit nicht Gleichheit heisst, son-
dern Ausgleich.

Die Abänderungsvorschläge unserer Kommission,
der anzugehören ich die Ehre hatte, sind bereits sehr
kritisch aufgenommen worden. Man warnt mit
Recht vor einem „Wettlauf der Gruppeninteressen".
Trotzdem scheint mir, bisher hüte sich der Entwurf
vor Übertreibungen jener Art, die ihn zur grande
désillusion machen würden. Der Staat muss auf Ge-
rechtigkeit bedacht «ein, sonst ist er bedroht. Aber
exzessiver Ausbau von Verfassungselementen, und
das scheint nun zu drohen, könnte auch Schwächung
und Gefährdung bedeuten und Reaktionen aus-
lösen. Das ist bereits feststellbar. Wobei man
andererseits den ehrlich Besorgten doch immer
wieder auf Art. 32 aufmerksam machen darf, wo-
nach die in den vorhergehenden Artikeln genannten
Bestimmungen nur durch Bundesgesetze und Bun-
desbeschlüsse eingeführt werden dürfen.

Ich meine abschliessend, gerade weil die vor-
liegenden Artikel über dem Wirtschaftlichen und zum
Teil auf der Ebene des Ethischen stehen, sollte die
Vorlage mit Schonung behandelt werden. Eine
massvolle Zielsetzung durch diese Verfassungs-
bestimmungen ist notwendig; ein Katalog von For-
derungen würde ihr zum Verhängnis. Bei aller

materialistischen Betrachtung bleibt die Wahrheit
bestehen, dass nicht der Formel, die wir jetzt be-
arbeiten, der Hauptanteil an der gerechten Wirt-
schaft zukommt, sondern jener lex caritatis, jener
Rücksichtnahme auf den Mitmenschen, die, wie in
der Bibel zu lesen steht, „das Band der Vollkommen-
heit" ist.

Sofern wir in Zukunft die notwendige Wirt-
schaftspolitik und die wirtschaftliche Sozialpolitik
loyal innerhalb der Verfassung betreiben und damit
dem Rechtsstaat treu bleiben wollen, werden in der
Beratung dieser Vorlage die Forderung nach dem
Masshalten, die Frage nach dem tieferen Sinn der
Revisionsarbeit und die Grosse unserer Verant-
wortung berücksichtigt werden müssen. In diesem
Sinne möchte ich beantragen, zu beraten.

Spühler: Wenn der Bundesrat mit seinem Be-
richt vom 9. März 1944 den Auftrag übernommen
hat, auf den Text der Wirtschaftsartikel von 1939
zurückzukommen, so hat er zweifellos damit eine
Einsicht in die Entwicklung der politischen Kräfte
und der wirtschaftlichen Anschauungen an den Tag
gelegt, die allerseits Anerkennung gefunden hatte
und auch verdiente. Der Bundesrat hat in der Bot-
schaft von 1944 erklärt, dass er es zum mindesten
als nicht sehr wahrscheinlich, wenn nicht als aus-
geschlossen erachte, dass die neuen Wirtschafts-
artikel heute im Falle einer Abstimmung die Bil-
ligung des Volkes erhalten würden. Es sei auch
anzunehmen, dass die Umstände, die zu einer solchen
Beurteilung der Aussichten einer Volksabstimmung-
Veranlassung gegeben haben, sich in nächster Zeit
oder sogar in weiterer Zukunft nicht so ändern
werden, dass einer ändern Beurteilung Raum ge-
geben wäre.

Seitdem der Bundesrat mit diesen Worten das
Urteil über das Schicksal seines Werkes gesprochen
hat, sind 1% Jahre verstrichen. In dieser Zeit sind
in der ganzen Welt gewaltige Änderungen vor-
gegangen, die zweifellos nicht ohne starke Rück-
wirkungen auf unser Land selbst bleiben. Die Um-
stände, die zu einem Misserfolg der Wirtschafts-
artikel von 1939 in der Volksabstimmung führen
würden, wiegen zweifellos jetzt noch schwerer als
vor l % Jahren, und die Gründe, die heute zu einer
neuen Fassung der Wirtschaftsartikel und einer
Berücksichtigung der neuesten wirtschaftlichen und
sozialen Bewegungen und Bestrebungen drängen,
sind zweifellos noch imperativer als damals.

Wer aber glaubt, der Bundesrat habe das, was er
1944 versprach, im Jahre 1945 wirklich auch ge-
halten, sieht sich enttäuscht. Damals erklärte der
Bundesrat, es sei am zweckmässigsten, einen Ent-
wurf vorzulegen, der den neuesten Bestrebungen
Rechnung trage. Hat der Bundesrat nun diesen
neuesten Wirtschafts- und sozialpolitischen Be-
strebungen in dem Entwurf, den er vorlegt, wirklich
auch Rechnung getragen ? Hat er den Auftrag, den
er sich von der Bundesversammlung geben liess,
auch ausgeführt? Ich bin nicht in der Lage, diese
Frage zu bejahen. So enttäuschend und so wenig
beeinflusst von den gewaltigen Umwälzungen auf
sozialem, wirtschaftlichem uiid geistigem Gebiet ist
die Vorlage, dass man sich von vorneherein in un-
sern Reihen die Frage stellte, ob wir nicht den An-
trag auf Rückweisung der Vorlage stellen wollten.



Revision des articles économiques —• 452 — 26 eeptembre 1945

Und wenn wir uns trotz einer starken Strömung,
die von vornherein diese Stellung einnehmen wollte,
schliesslich entschlossen haben, es nicht zu tun und
uns der Stimme zu enthalten, so lag der Grund in
erster Linie darin, dass wir abwarten wollen, wie die
Detailberatung aussieht, bzw. welche Ergebnisse sie
zeitigen wird.

Der Ausgangspunkt der Revision der Wirt-
schaftsartikel von 1939 war ja die Krise der Dreis-
sigerjahre. Die Auffassungen über die Mittel und
Wege, wie man damals der Krise zu begegnen trach-
tete, haben den Wirtschaftsartikel von 1939 den
Stempel aufgedrückt. Die Wirtschaftsartikel ver-
sprachen einzelnen Wirtschaftszweigen einen Schutz,
dem zum nicht geringen Teil der Gedanke der Re-
striktion, der Abschnürung und der Einschränkung
zugrunde lag. Sie wurzeln in wirtschaftspolitischen
Auffassungen der Zwischenkriegszeit, insbesondere
der Krisenperiode von 1930—1938, in der inter-
national der wirtschaftliche Nationalismus und
binnenwirtschaftlich der Geist des Monopolismus
und der Produktionseinschränkung herrschte. Zu
diesen Grundsätzen wird niemand mehr zurück-
kehren wollen, denn sie sind überholt und halten
der technischen Entfaltung der wirtschaftlichen
Kräfte nicht stand und stehen im Widerspruch zu
den sozialen Anschauungen der Völker.

Mit dem Auftrag an den Bundesrat, die Wirt-
schaftsartikel einer Neuprüfung zu unterziehen, ist
gleichzeitig auch der Auftrag erteilt worden, neue
verfassungsmässige Grundlagen für die Wirtschafts-
politik der Nachkriegszeit zu schaffen. Eine solche
Grundlage kann aber nur gegeben werden, wenn
man sich vorher einigermassen klar ist über die
Zielsetzung der schweizerischen Wirtschaftspolitik
der kommenden Jahre. Man könnte vielleicht den
eidgenössischen Räten den Vorwurf machen, dass
sie dem Bundesrat solche Richtlinien vorenthalten
hätten. Wer die Diskussion von 1944, als wir den
Bericht des Bundesrates zu diskutieren hatten, als
zu wenig richtunggebend betrachtet, der darf
schliesslich auf die Vorschläge und Anregungen ver-
weisen, die in . den Postulaten und Motionen in
diesem Saale und im Saale des Ständerates in den
letzten Sessionen und Jahren vorgebracht worden
sind.

Die Frage, ob überhaupt das Parlament für die
Aufstellung von Richtlinien dieser Art geeignet sei,
möchte ich offenlassen; aber es zeigt sich bei der
Erörterung 'von Problemen, wie sie die Wirtschafts-
artikel darstellen, wie wichtig es eigentlich wäre,
wenn wir ein kleineres Gremium wirtschaftspoli-
tisch ausgerichteter Persönlichkeiten besässen, wenn
wir dem Problem des Wirtschaftsrates uns einmal
ernsthaft widmen würden. Es will mir scheinen,
dass dem Eidg. Volkswirtschaftsdepartement ein
Instrument zur Ausarbeitung der wesentlichen
Richtlinien der wirtschaftlichen und sozialen Nach-
kriegspolitik fehlt. In der Kriegswirtschaft haben
wir dieses Instrument, nämlich in der kriegswirt-
schaftlichen Kommission und in der Eidg. Zentral-
stelle für Kriegswirtschaft. In der Friedenswirt-
schaft aber fehlt dieser wirtschaftliche Generalstab,
und es ist anzunehmen, dass mit dem Aufhören der
Kriegswirtschaft eine Lücke entsteht. Ich habe den
Eindruck, dass sich das bei der Ausarbeitung der
Wirtschaftsartikel mit aller Deutlichkeit gezeigt hat.

Es ist sicher zuzugeben, dass im Hinblick auf die
föderative Struktur unseres Staatswesens und das
Kräfteverhältnis von politischen Parteien und wirt-
schaftlichen Interessegruppen die praktische Aus-
richtung der Wirtschaftspolitik auf eine gemein-
same Zielsetzung schwierig ist; aber der Versuch
muss unternommen werden, eine von der Mehrheit
des Volkes akzeptierte Zielsetzung zu finden und
ihr in Verfassung, Gesetzgebung und politischer
Praxis Gestalt zu geben. Ich sehe diese Zielsetzung
in einer gerechteren sozialen Ordnung, d. h. in
sozialer Sicherheit und Vollbeschäftigung. Das sind
Zielsetzungen unseres Staatslebens, die von der
Masse der Arbeiter, Angestellten, Bauern und
Gewerbetreibenden nicht nur akzeptiert, sondern
energisch gefordert werden.

In den verflossenen 6 Jahren hatten wir eine
allgemeine wirtschaftliche Zielsetzung, diejenige der
Wahrung der Unabhängigkeit, der Sicherheit, der
allgemeinen Versorgung der Bevölkerung und der
Wahrung des sozialen Friedens. Diese kriegswirt-
schaftliche Zielsetzung kam nie aus ohne ein ganzes
System von Lenkungsmassnahmen und ohne wirt-
schaftliche Planung. Die Kriegsjahre haben uns zu
einem weitgehenden Eingriff des Staates in die
Wirtschaft gezwungen, und zwar sowohl bei der
Lenkung der Produktion als bei der Sicherung einer
einigermassen gerechten Verteilung. Die in der
Kriegszeit notwendig gewordene Lenkung der Wirt-
schaft war bedingt durch politische, soziale und
wirtschaftliche Gesichtspunkte. Der Staat musste
in die Wirtschaft eingreifen, weil sonst gefährliche
politische Spannungen eine Minderversorgung an
Gütern, eine Verschärfung der sozialen Gegensätze
und die Gefährdung der Existenz grosser Teile der
minderbemittelten Volksschichten die Folge ge-
wesen wäre.

Sind nun diese politischen und sozialen Er-
wägungen nach dem Kriege nicht mehr mass-
gebend? Ist es vielmehr nicht so, dass nach dem
Wegfall des aussenpolitischen und militärischen
Druckes auf unser Land die Forderungen nach
sozialer Neuordnung nicht noch imperativer erhoben
werden und dass ihnen entsprochen werden muss,
wenn unser staatliches und gesellschaftliches Leben
vor untragbaren Erschütterungen verschont bleiben
soll ? Vollbeschäftigung und soziale Sicherheit, Frei-
heit vor Not, sind die imperativen Zielsetzungen, auf
die sich sowohl der einzelne als Bürger und als
Wirtschafter, als auch der Staat auszurichten haben.
Ohne wirtschaftliche Planung,- ohne eine Lenkung
der Wirtschaft, sind aber die neuen friedenswirt-
schaftlichen Ziele so wenig zu erreichen, wie es die
kriegswirtschaftlichen Ziele waren. Die kriegswirt-
schaftliche Planung war eine Planung der Not und
hat daher mit mehr Widerstand zu rechnen, wäh-
rend eine Planung im Frieden nicht in alle Einzel-
heiten hinein plant und regiert und nicht Ein-
schränkung und Verzicht bedeutet, sondern eine
Erhöhung des Lebensstandardes weiter Bevölke-
rungskreise und eine grössere soziale Gerechtigkeit
bezweckt. Die Arbeiterschaft weiss, dass nur auf
diese Weise ihre sozialen Begehren verwirklicht
werden. Sie weiss, dass allein die Ordnung im Wirt-
schaftsleben ihr ein grösseres Stück wirklicher
sozialer und persönlicher Freiheit bringt.

Ähnliches kann wohl von der Landwirtschaft
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gesagt werden. Wenn die Postulate des Schweiz.
Bauernverbandes betreffend die Nachkriegssiche-
rung der Landwirtschaft verwirklicht werden sollen,
so ist eine gewisse Planung der Gesamtwirtschaft
zweifellos nicht zu umgehen. Die Nachkriegs-
sicherung der Landwirtschaft ohne Lenkung der
Gesamtwirtschaft ist so wenig ökonomisch möglich,
so wenig sie politisch tragbar ist ohne Verwirk-
lichung der sozialen Sicherheit der Arbeiterschaft.
Über diese wirtschaftspolitischen Zusammenhänge
und Abhängigkeiten muss sich die Landwirtschaft
klar sein. Es gibt keine Nachkriegssicherung für
irgendeine wirtschaftliche Gruppe unseres Volkes
gegen die Arbeiterschaft. Es gibt nur eine solche
mit ihr.

Wenn die Nachkriegssicherung der Landwirt-
schaft in den Wirtschaftsartikeln scheinbar um-
fassend und befriedigend verankert ist, so ist die
Frage gestattet, ob die Wirtschaftsartikel auch die
Existenzsicherung der Arbeiterschaft gewährleisten,
mit ändern Worten die Überführung der gelenkten
Kriegswirtschaft in eine gelenkte Friedenswirtschaft
ermöglichen. Das ist leider nicht der Fall.

Die Wirtschaftsartikel leiden an der innern Zwie-
spältigkeit zwischen der Theorie der Wirtschafts-
freiheit und der Praxis des staatlichen Eingriffs am
laufenden'Band, gewissermassen aus höherer Staats-
raison. Sie leiden an der Zwiespältigkeit, dass die
Handels- und Gewerbefreiheit grundsätzlich auf-
recht erhalten und als Individualrecht proklamiert,
gleichzeitig aber erklärt wird, dass sie für grosse
Gebiete unserer Wirtschaft aufgehoben werden
könne. Wenn aber gefragt wird, was die Wirtschafts-
artikel an Stelle der Handels- und Gewerbefreiheit
treten lassen, gerät man in Verlegenheit, die Frage
klar zu beantworten. Tritt etwa an Stelle des Prin-
zipes der Freiheit das Prinzip der Ordnung? Der
Text des vorgeschlagenen Art. 31 bis gibt dafür gar
keinen Hinweis. Die Handels- und Gewerbefreiheit
wird im allgemeinen damit begründet, dass sie
sowohl dem Einzelnen als dem Gesamten den höchst-
möglichen Ertrag beim geringsten Aufwand abwerfe
und den Ausgleich der Interessen zustande bringe.
Wenn man dieses Prinzip aufheben will, weil jenes
Ziel nicht erreicht wird, sollte angenommen werden,
dass das Prinzip der Ordnung, des gewollten Aus-
gleiches .der Interessen, der Förderung und der
Lenkung der wirtschaftlichen Kräfte als massgeb-
lich eingesetzt wede. Wenn die wirtschaftliche Frei-
heit preisgegeben wird, weil sie nicht genügt, muss
sie ersetzt werden durch das Prinzip der bewussten
Ordnung und Planung zur maximalen Erreichung
der gesetzten wirtschaftlichen oder sozialen Ziele.
Art. 31 bis zählt die Fälle auf, in denen von der
Handels- und Gewerbefreiheit abgewichen werden
kann. Dieser Artikel lässt aber irgendeine plan-
massige Entwicklung und aktive Förderung der
wirtschaftlichen Kräfte des Landes vollständig ver-
missen. Man spricht dort nur von der Erhaltung
gefährdeter Wirtschaftszweige, von der Erhaltung
einer leistungsfähigen Landwirtschaft, vom Schutz
wirtschaftlich bedrohter Landesteile und sinn-
gemäss von der Bekämpfung schädlicher Auswir-
kung von Kartellen. Nach diesem Art. 31 bis hat
überall dort, wo von der Handels- und Gewerbe-
freiheit abgewichen werden soll, auf der ganzen
Linie eine Politik der Abwehr, der Protektion, der

Konservierung, nicht etwa eine aktive aufbauende
Wirtschaftspolitik zu treten. Es will mir scheinen,
dass damit der schlimmste Staatsinterventionismus,
den man sich vorstellen kann, weitergeführt werden
soll, nämlich derjenige der staatlichen Eingriffe in
Einzelfällen ohne inneren Zusammenhang, von
Einzelregulierungen und von einer behelfsmässigen
Planung ohne Plan. Der Staat wird sich darauf vor-
bereiten müssen, diejenigen Elemente der Wirtschaf t
in die Hand zu nehmen, die reguliert werden müssen,
wenn die Wirtschaft ohne Störung arbeiten soll,
denn nur, wenn er diese Aufgabe zu erfüllen ver-
steht, werden die sozialpolitischen Postulate ohne
Schädigung der Wirtschaft durchgeführt werden
können. Dass die sozialpolitischen Postulate durch-
geführt werden müssen, dafür sorgt die politische
Entwicklung unseres Landes, in Parallele zu der-
jenigen des Auslandes.

Die Wirtschaftsartikel, speziell Art. 31 und
31 bis bieten keine Grundlage für eine neue Wirt-
schaftspolitik, die sich von der heutigen irgendwie
unterscheiden würde. Sie sind kein Ausgangspunkt
für eine konstruktive Politik der Wirtschafts-
förderung und der Hebung des Volkswohlstandes.
Die Wirtschaftsartikel sollen aber die Grundlage für
die Weiterführung der gegenwärtigen Gewerbe- und
Agrarpolitik sein, und zwar nach Auffassung der-
jenigen, die sie in erster Linie mit Vehemenz ver-
treten. Man will damit der heutigen wirtschafts-
politischen Praxis, die in Widerspruch zur Handels-
und Gewerbefreiheit steht und damit verfassungs-
widrig ist, die verfassungsmässige Rechtlichkeit ver-
leihen. Man glaubt damit, das malaise, das dadurch
entstanden ist, dass zwischen der Verfassung und
der gegenwärtigen Wirtschafts- und Sozialpolitik
eine Kluft besteht, die durch die Vollmachten-.
praxis noch verschärft worden ist, aus der Welt
schaffen zu können. Wer aber den grössten Wert
darauf legt, dass die Handels- und Gewerbefreiheit
die wegleitende, verbindliche Norm der Verfassung
bleibe und anderseits die bestehende Spannung
zwischen diesem Prinzip und der wirtschaftspoli-
tischen Praxis beseitigen will, dessen Streben geht
nach rückwärts, in der Richtung der Wieder-
herstellung einer liberalistischen Wirtschaftsord-
nung. Industrie und Handel, vertreten durch den
in dieser Session mehrfach angezogenen Vorort,
wollen diesen Weg zurück bewusst und entschlossen
gehen. Diese Kreise verbinden mit der Revision der
Wirtschaftsartikel Vorstellungen, die dem Postulat
der Arbeiterschaft auf Vollbeschäftigung und so-
ziale Sicherheit diametral zuwiderlaufen. Man kann
unter diesen Umständen nicht erwarten, dass die
Arbeiterschaft den von diesen Kreisen befürworte-
ten Wirtschaftsartikel Vertrauen entgegenbringt.

Wir sind sicher durchaus damit einverstanden,
dass die Aufgaben der Wirtschafts- und Sozial-
politik mit der Verfassung in Einklang zu bringen
sind. Die malaise bei der breiten Masse der Be-
völkerung ist aber nicht in erster Linie von jenen
unklaren Rechtsverhältnissen entstanden, sondern
wegen der Ungewissheit über den weiteren Kurs
unserer Wirtschafts- und Sozialpolitik. Wir stehen
vor der Tatsache, dass die Arbeiterschaft im Kriege
die grössten Opfer und Entbehrungen gebracht
hat. Sie ist beunruhigt, dass die oberste Behörde
unseres Landes bisher eine klare und befriedigende



Revision des articles économiques 454 — 26 septembre 1945

Antwort über die Verwirklichung einer gerechteren
sozialen Ordnung vermissen lässt. Daraus ist die
Missstimmung und das mangelnde Vertrauen bei der
Arbeiterschaft entstanden. Wir vermissen program-
matische Erklärungen oder gesetzgeberische Ent-
würfe, die der Arbeiterschaft einige Zuversicht über
die Gestaltung der wirtschaftlichen und sozialen
Verhältnisse böten. Genügend Anhaltspunkte sehen
wir auch in den vorliegenden Wirtschaftsartikeln
nicht. Die Arbeiterschaft will Beschäftigung und
fordert das Recht auf einen Platz im Wirtschafts-
prozess. Sie will ihre gesamte Stellung im Pro-
duktionsprozess grundsätzlich geändert wissen, will
nicht nur Objekt der wirtschaftlichen Massnahmen
sein, sondern Subjekt in einer Neuordnung der
Wirtschaft werden. Die Arbeiterschaft kann damit
die herrschende Auffassung von der Notwendigkeit
der Hierarchie in der Wirtschaft und in der Be-
triebsordnung nicht länger anerkennen. Sie ver-
langt ein neues, modernes, der Zeit angepasstes
Arbeitsrecht.

Wir sehen in den vom Bundesrat vorgelegten
Wirtschaftsartikeln keine genügende Grundlage zur
Verwirklichung dieser Ziele der Arbeiterschaft. Wir
haben in der Initiative auf Wirtschaftsreform und
Recht der Arbeit den Versuch unternommen, das
Instrument zur verfassungsmässigen Verankerung
der genannten Forderungen zu schaffen. Vom Mass
des Entgegenkommens an die Forderungen unserer
Initiative hängt das Schicksal der Wirtschafts-
artikel ab.

M. Nerf in: S'il était indiqué de renvoyer à des
temps meilleurs les articles économiques de 1939,
alors que le déroulement des opérations de guerre
ne permettait pas de déterminer quel serait le
résultat du conflit et, partant, quelles seraient les
conditions économiques nouvelles imposées à notre
pays, il n'est, par contre, pas opportun de retarder
actuellement encore une revision qui vient à son
heure. La stabilisation, certes, n'est pas réalisée,
elle est loin de l'être même; mais l'attendre serait
renvoyer aux calendes grecques une mise au point
constitutionnelle qui doit précisément servir de
base à l'élaboration successive de nouvelles lois,
au fur et à mesure du retour à la stabilité. Ces lois
devront, dans leurs détails et précisions, tenir
compte de la structure et des exigences nouvelles.
Il n'en est pas exactement de même de la Consti-
tution qui, contrairement aux lois d'exécution, doit
se limiter aux notions et principes d'intérêt général.

Il s'agit aujourd'hui de revoir uniquement les
bases sur lesquelles devra se reconstruire, dès que
possible, l'édifice économique suisse. Dans le monde
entier, tous les pays, y compris ceux qui ont été
réduits à leur plus simple expression, cherchent à
reprendre pied en jetant les premiers jalons sur le
terrain de l'avenir. Devons-nous, seuls, rester dans
l'expectative et marcher à la remorque des événe-
ments? L'évolution économique est déjà suffisante
pour qu'une revision se justifie; elle se dessine
avec assez de précision pour qu'il soit possible "de
fixer utilement certaines bases constitutionnelles.

Les articles économiques, tels qu'ils nous sont
présentés, ne sont pas sans défauts; défauts qu'il
nous est du reste possible de corriger ou de faire
disparaître sans qu'il soit nécessaire d'écarter le

projet. Reconnaissons qu'il serait difficile, voire im-
possible, de présenter des articles et des textes qui
puissent être approuvés de chacun; le meilleur projet
sera combattu et nous ne ferions jamais rien s'il
fallait obtenir pour chaque loi l'approbation de tous
et donner au peuple entier pleine satisfaction.

Si l'article 31 ter concernant les cafés, restau-
rants et cinématographes prête à discussion, je pense
qu'il n'en est pas de même de l'article 31 bis,
lettre b, qui, fort heureusement, veut assurer l'avenir
de l'agriculture et le précise. Ce texte, inévitable-
ment, est favorable à l'agriculteur, mais il vise
avant tout et essentiellement à assurer la produc-
tion, qui intéresse tout autant le consommateur et
le pays dans son ensemble. Serait-il raisonnable
d'oublier déjà le rôle vital qu'a joué l'agriculture
depuis plus de cinq ans ?

Pour le commerce et l'artisanat, l'article 31 bis a
permet d'espérer, non pas un sort meilleur et
l'octroi de privilèges, mais simplement une défense
plus efficace de leur existence contre l'abus d'ex-
tension de certaines entreprises qui désirent et
cherchent la destruction des petits pour assurer le
monopole des grands. On parle dans ce texte de la
capacité professionnelle dans le sens de son déve-
loppement. Est-il juste d'en déduire que^t'on veut
ainsi fermer la porte aux jeunes et revenir à la
corporation ? Je crois au contraire qu'il est néces-
saire, pour le bien du pays, de faciliter et d'encou-
rager le perfectionnement des connaissances pro-
fessionnelles et qu'il est utile, pour les intéressés
eux-mêmes, d'exiger de chacun un minimum de
capacité avant d'exercer un métier. Le titre de
capacité doit être revu et amélioré en tenant compte
de certaines imperfections et erreurs du début;
il n'en a pas moins toute sa valeur, comme certificat
d'apprentissage dont, après un demi-siècle d'ex-
périence, l'utilité ne se discute même plus.

Une constatation s'impose cependant à la lec-
ture des articles du projet. Que deviennent les
cantons dans toute cette affaire ? On constate cha-
que jour, dans les dispositions nouvelles, que la
Confédération réserve un rôle toujours plus effacé
aux cantons. Ces derniers perdent de plus en plus
le droit et la possibilité de légiférer, au profit du
pouvoir central. La centralisation va inévitable-
ment à l'étatisation et, ce qui est plus grave encore,
au fonctionnarisme étroit, aveugle et sans respon-
sabilité. On réserve aux cantons seulement l'exé-
cution — éventuellement encore — des lois; leur
rôle se résumera bientôt à celui du valet qui doit
surtout faire usage de bons biceps et se passer de
son cerveau. Ne serait-il pas plus heureux, dans le
cas particulier et en général, de mettre plus intel-
ligemment à contribution la capacité individuelle
des cantons en leur donnant des compétences plus
étendues et le droit de légiférer, pour autant que
les intérêts permanents de l'économie nationale ne
soient pas compromis ?

Il nous serait agréable d'avoir quelques préci-
sions sur l'interprétation que pense donner le Con-
seil fédéral au dernier alinéa de l'article 31 ter qui
doit subsister et à l'alinéa 2 de l'article 32 con-
cernant les compétences cantonales. Je prie le
représentant du gouvernement de bien vouloir
nous donner à ce sujet les assurances nécessaires.
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Schnyder: Der Sprechende hat in der Sommer-
session, am 21. Juni 1945, ein Postulat eingereicht,
worin er den Bundesrat einlud, erstens die Wirt-
schaftsartikel im Hinblick auf den Abbau der Voll-
machten möglichst rasch zur -Abstimmung zu
bringen, und in einem zweiten Teil durch eine ver-
fassungsmässige Regelung Hand in Hand mit dem
in- Abbau genommenen Vollmachten die Richt-
linien für die künftige Entwicklung unserer Wirt-
schaft aufzustellen, wobei die Aufgaben des Staates
und der Wirtschaftsorganisationen fest umschrie-
ben werden und insbesondere die Interessen der
selbständigen Einzelunternehmen zu wahren sind.

Wir diskutieren heute diese geforderten Wirt-
schaftsartikel. Der erste Teil meines Postulates wäre
damit erfüllt und gegenstandslos geworden.

Leider kann ich das vom zweiten Teil meines
Postulates nicht sagen. Wenn auch die Allgemein-
verbindlicherklärung von Verbandsbeschlüssen, an
denen allzu lang von einer gewissen reaktionären
Seite festgehalten wurde, nun fallen gelassen wor-
den ist und anderseits die Allgemeinverbindlich-
erklärung von Arbeitsverträgen und ändern Ab-
machungen der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerver-
bände einen grossen Fortschritt bedeutet, kann ich
nicht ohne Kritik diesen Wirtschaftsartikeln gegen- •
überstehen. Gewiss verlangt der Abbau der Voll-
machten, das habe ich auch in meinem Postulat
verlangt, eine verfassungsmässige Grundlage. Das
ist absolut wünschenswert. Die politischen Ausein-
andersetzungen werden sich damit wieder auf das
Grundsätzliche beschränken müssen.

Es ist auch ein Zeichen der Zeit, dass die Wirt-
schaftsartikel im Vordergrund stehen. Die Be-
schlüsse aber, die wir hier über die vorliegenden
Wirtschaftsartikel fassen, werden ihre Rückwirkung
auch auf unser ganzes politisches Leben und unsere
politische Entwicklung haben. Es ist interessant:
die Revision der Bundesverfassung von 1874 hat
die Wirtschaftsartikel eigentlich gar nicht berührt,
sondern die Diskussion hat sich damals nur über
politische Fragen abgespielt. Eine vermehrte Autori-
tät des Bundes stand damals im Vordergrund. Der
Siegeszug eines freien Unternehmertums hatte eben
zu jener Zeit erst eingesetzt. Die Handels- und
Gewerbefreiheit stand damals nicht zur Diskussion,
d. h. sie beherrschte unsere Verfassung als klare
Auffassung. Dem Individuum wurde die Bahn frei-
gegeben, und alles, was seiner Entwicklung hinder-
lich war, wurde damals als undemokratisch be-
zeichnet. Es ist interessant, hier festzustellen, wie
sich die Auffassungen in verhältnismässig kurzer
Zeit im Laufe eines menschlichen Lebens doch
ändern können. Eine industrielle Entwicklung von
ungeahnter Grosse war denn auch die Folge dieser
Freiheit und Initiative des Individuums. Es ist
klar, dass sich bald auch -Mängel zeigen mussten.
Korrekturen wurden notwendig. Sie werden immer
notwendig sein, so auch heute. Ich möchte also
nicht im Prinzip gegen eine Revision der Wirt-
schaftsartikel sprechen. Ich möchte nur im Weg
und in der Zielsetzung vielleicht eine etwas andere
Ansicht vertreten, als es hier mehrheitlich getan
wird.

Diese Korrekturen an der freien Wirtschaft
setzten ja schon bald nach der Revision von 1874
ein. Ich erinnere nur kurz an die Alkoholgesetz-

gebung von 1885, 1909 und 1930, die Sanitäts-
gesetzgebung von 1913, die Kranken- und Unfall-
versicherung von 1890 und die Altersversicherung,
verfassungsmässig niedergelegt im Jahre 1928.
Gegenüber der heutigen Vorlage ist hier festzu-
stellen, dass damals der Staat immer wieder all-
gemeine Vorsichtsmassnahmen, Revisionen traf,
die individuelle Leiden aufheben sollten, auch solche
Leiden, die der einzelne freiwillig verursacht hatte.
Trotzdem hat man immer wieder allgemeine Mass-
nahmen getroffen, wenn sie auch nur einzelne
berührten oder solche davon Nutzen zogen.

Die Wirtschaftskrise unserer Zeit hat zwangs-
mässig auch uns zu weiteren Schutzmassnahmen
veranlasst. Seit 1930 musste der Staat sehr oft
eingreifen. Ob das von Erfolg oder Misserfolg
begleitet war, möchte ich hier nicht diskutieren,
weil es hier ja um grundsätzliche Auffassungen über
die Entwicklung unseres Staates geht. Eine wesent-
liche Änderung gegenüber früheren Revisionen
bestand nun aber darin, dass wir nicht mehr Revi-
sionen allgemeiner Natur, die jeden berühren,
schaffen, sondern, dass wir schon seit 1930, der
Krise unserer Zeit, immer mehr Schutzmassnahmen
getroffen haben, die sich auf einzelne Wirtschafts-
gruppen beschränken. Man hatte nicht mehr Zeit,
wie das früher der Fall war, eine allgemeine Prosperi-
tät abzuwarten, die dann dem betreffenden Volks-
teil Hilfe gebracht hätte, wie das z. B. in der 80er
Krise unserer Landwirtschaft der Fall war. Ich
glaube auch nicht, dass eine solche Auffassung
heute noch angängig wäre, und dass eine solche als
Fortschritt bezeichnet werden könnte.

Die bestehenden Wirtschaftsartikel genügten
also zur Behebung der Krise der 30er Jahre nicht
mehr. Das wollen wir unumwunden zugeben. Weil
sie nicht genügten, mussten wir dann zum „dring-
lichen Bundesbeschluss" Zuflucht nehmen, der
dann schliesslich nach dem Ermächtigungsbeschluss
von 1939 durch die Vollmachtengesetzgebung ab-
gelöst wurde. Es ist denn auch begreiflich, wenn
immer wieder durch Motionen und Postulate ver-
langt wurde, dass die Wirtschaftsartikel revidiert
und ergänzt werden, an deren Stelle ja immer mehr
ganz andere und nach anderen Rechtsgrundsätzen ge-
troffene Vorkehrungen Anwendung fanden. Ich
möchte hier nur kurz rekapitulieren : Schon 1933 be-
f asste sich eine erste Expertenkommission mit der Re-
vision, eine zweite ein Jahr später, 1936 bereits eine
Expertenkommission, die vom Volkswirtschaftsde-
partement eingesetzt wurde, und 1937 hatten wir die
erste Botschaft des Bundesrates. Das Projekt war
1939, bei Kriegsbeginn, zur Volksabstimmung bereit.
Es wurde dann aus Gründen, die in der Botschaft
auch angegeben sind, von einer Volksabstimmung
abgesehen. Was aber interessant ist : auch in der Bot-
schaft des Bundesrates vom 12. Juni 1942 hat der
Bundesrat sich wiederum gegen eine Volksabstim-
mung ausgesprochen. Welche Gründe haben ihn
wohl dazu bewogen? Er sagt darin selbst: Sie sind
während einer Weltkrise entstanden, es folgte eine
fast zehnjährige Diskussion... Der Krieg hat in
jeder Beziehung die Voraussetzungen und Auffas-
sungen geändert.. . Es wird notwendig sein, auch
hier neue Wege zu beschreiten. Er spricht selbst
von neuen Grundsätzen. Man darf vielleicht sagen,
dass wir heute vom Kriegsgeschehen noch zu wenig
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Distanz haben, um bereits an eine Revision der
Verfassung heranzutreten. Anderseits aber habe
ich selber die Forderung gestellt, dass Hand in Hand
mit dem Abbau der Vollmachten die grundsätzliche
Wirtschaftsrichtung heute schon festgesetzt werden
sollte. Es sind ja viele Gründe, die nach einer
solchen Revision der Wirtschaftsartikel rufen. Lohn-
anpassungen z. B. allein führen zu keinem Ende.
Der Reallohn steht im Vordergrund. Aber auch der
allein genügt nicht mehr, sondern man will neben
dem Reallohn einer eventuellen Arbeitslosigkeit
vorbeugen und damit dem Arbeiter seine Arbeit
sichern. Aber die Forderungen gehen von seite der
Arbeiter nach meiner Auffassung begreiflicherweise
noch viel weiter. Der Arbeiter will nicht nur einen
Mehranteil am materiellen Gewinn einer so gesicher-
ten Wirtschaft, sondern er will seine Mitverantwor-
tung erhalten, er will am Wirtschaftsgeschehen ver-
mehrt Anteil nehmen.

Während des Krieges sind nun aber dem Staate
immer mehr Gewalten anvertraut worden. Ja, die
Staatsgewalt hat geradezu eine Expansion erfahren,
die uns nur im Totalitarismus so recht zum Bewusst-
sein kommt. Trotz den moralischen und materiellen
Forderungen nach einer modernen Wirtschafts-
politik fühlt man sich verpflichtet, an dieser Stelle
das Individuum und sein Betätigungsfeld entspre-
chend seiner grossen Bedeutung auch zu erwähnen
und vor schweren Eingriffen zu schützen. Die Initia-
tive des einzelnen, der Unternehmerdrang des
Individuums wird auch in einer modernen Wirt-
schaftsordnung seine grosse Bedeutung haben. In
allen Teilen unseres Volkes ist man sich darüber
im klaren. Man ist aber auch sehr besorgt und
wacht mit besonderer Aufmerksamkeit darüber,
dass uns das Kostbarste, unsere individuellen Frei-
heiten, erhalten bleibt. Die Vorlage vom Jahre 1939
hat dieser Forderung unbedingt zu wenig Rechnung
getragen. Sie wäre voraussichtlich vom Volk damals
auch verworfen worden.

Die Vorlage vom 3. August 1945 mit den Zu-
satzanträgen der parlamentarischen Kommissionen
und den Anträgen, die hier im Rate bereits gestellt
wurden oder noch gestellt werden, bedeutet unbe-
dingt diesbezüglich einen Fortschritt.

Eine ganz wesentliche grundsätzliche Frage:
Ist der Grundsatz der Vollbeschäftigung die Arbeits-
beschaffung? Hier scheint mir aber in der Redak-
tion des neuen Artikels Unklarheit, um nicht Un-
logik zu sagen, zu bestehen. Art. 31 statuiert als
Prinzip die Handels- und Gewerbefreiheit, um
dann aber sofort in den Unterabschnitten die Ein-
schränkungen bekanntzugeben und unter Abtei-
lung 5 dann plötzlich das ganz neue Prinzip der
Verhinderung und Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
aufzustellen. Ich glaube nicht, dass man in einem
Artikel zwei im Grunde doch ganz verschiedene
Prinzipien in einen Verfassungsartikel aufnehmen
kann, einerseits die Handels- und Gewerbefreiheit
und anderseits das Prinzip der Arbeitsbeschaffung,
d. h. der Verhinderung und Bekämpfung der Ar-
beitslosigkeit durch den Staat. Ich möchte hier in
der Eintretensdebatte nicht in eine Detailkritik
eintreten; aber ich muss doch in diesem Zusam-
menhang auf einige Unklarheiten aufmerksam
machen.

Nur zwei Fragen: Wer entscheidet z. B., was
im dauernden-Interesse der Gesamtwirtschaft ist?
Eine andere Frage: in bezug auf „die Befugnisse,
die vom Bund an die Kantone abgegeben werden",
wann und wo wird hier Halt gemacht? Fallen wir
hier nicht vielleicht in mittelalterliche Zustände
zurück, wo von einem Kanton zum ändern unter
ganz verschiedenen Wirtschaftsgesetzen ein ga"nz
anderes Wirtschaftsleben sich entwickeln würde ?
Ich glaube, das liegt nicht im Zuge der Zeit und
im Interesse des Landes.

Wie ich bereits erwähnte, können wir nicht in
einem Verfassungsartikel zwei grundsätzlich ver-
schiedene Prinzipien aufstellen: die Handels- und
Gewerbefreiheit und die Vollbeschäftigung, denn
sie gehören nicht zueinander, sie stehen einander
bis zu einem gewissen Grade gegensätzlich gegen-
über. Dem Bunde wird ja mit diesem Artikel nicht
nur die Möglichkeit gegeben, sondern sogar die
Pflicht auferlegt, eine aktive Wirtschaftspolitik zu
treiben. Man erwartet damit ein ähnliches Resultat,
wie die Initianten „Recht auf Arbeit".

Eines aber ist sicher: das Prinzip der Handels-
und Gewerbefreiheit ist damit überholt, denn die-
selbe wird damit eingeordnet als ein Bestandteil
der Wirtschaftspolitik des Staates, der immer dann
eingreift, wenn Störungen im Ablauf des Wirt-
schaftslebens auftreten. Er muss ja die Vollbeschäf-
tigung nach diesem Artikel sicherstellen, das ist,

. nach moderner Auffassung, unbedingt ein grosser
Fortschritt. Darum ist es aber auch notwendig,
dass das klar und deutlich zum Ausdruck gebracht
wird. Die heutige Fassung kann aber nicht genügen,
jedenfalls besteht grosse Unklarheit. Das eben auf-
gestellte Prinzip der aktiven Wirtschaftspolitik
durch den Staat lässt sich nun einmal nicht mit
der Handels- und Gewerbefreiheit im gleichen
Artikel aufführen. Es werden überhaupt dort eine
Menge Massnahmen aufgeführt, die besser nicht
alle miteinander erwähnt würden. Art. 31 bis spricht
z. B. vom Kampf gegen schädliche Auswirkungen
von Kartellen und ähnlichen Organisationen, die
übrigens noch etwas näher umschrieben werden
sollten. Art. 31 bis, Lit. b, spricht von der Gesund-
erhaltung des Bauernstandes, und Lit. e von vor-
sorglichen Massnahmen für Kriegszeiten. Streng
genommen könnte man auch noch Lit. c (Schutz
wirtschaftlich bedrohter Landesteile) aufführen;
aber alle ändern Massnahmen, wie die Erhaltung
von Wirtschaftszweigen oder Berufen oder der
numerus clausus und der Fähigkeitsausweis, gehören
nach meiner Auffassung nicht in diese Verfassungs-
revision oder wenigstens nicht zusammen aufgeführt
in diesen Verfassungsartikel. Das alles hat ja nur
einen Zweck, wenn die Mangelwirtschaft und die
alten Privilegien beibehalten werden und wir nicht
mit ganzer Überzeugung an eine aktive Wirtschafts-
politik herantreten wollen.

Bei Art. 34ter wäre es angebracht gewesen,
wenn man im Text die Betriebs- und Berufsgemein-
schaften erwähnt hätte, nachdem man doch die
verfassungsmässige Grundlage dafür schaffen will.
Warum damit nicht klar sagen, dass die Wirt-
schafts- und Sozialordnung der Nachkriegszeit auf
der engen Zusammenarbeit der verschiedenen Pro-
duktionsgruppen beruht. Warum diese Tatsachen
zu erwähnen den Ausführungsgesetzen anheim-
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stellen? Der grosse soziale Fortschritt, der in
diesen Artikeln enthalten ist, darf im Verfassungs-
text deutlich zum Ausdruck kommen. So wie er
vorliegt, ist er ja durch die Praxis ohnehin schon
zum Teil überholt.

Eine grosse Lücke, bei aller Anerkennung der
beträchtlichen Fortschritte dieser neuen Vorlage
der Wirtschaftsartikel, liegt darin, dass die neuen
Artikel weder die Beziehungen zwischen Staat und
Verbänden, noch zwischen dem Individuum und
denselben klar regeln. Einseitig wird hier die Ein-
flussgewalt des Staates stark erweitert. Und da
stellt sich nun die Frage: Ist es möglich, dass der
demokratische Staat eine solche Machtanhäufung
erträgt, ohne selber undemokratisch zu werden?
Genügen seine Organe, um seine gewaltige Arbeit
zu erfüllen ? Verlangt diese Machtanhäufung nicht
anderseits eine neue Festsetzung des Individual-
rechtes ? Können überhaupt diese Individualrechte
noch bestehen ? Unser öffentliches Recht muss
jedenfalls dieser Umwälzung Rechnung tragen.

Ich stelle nun aber fest, dass bei der Abfassung
des vorliegenden Entwurfes dem Bund, den Kan-
tonen und den Wirtschaftsverbänden neue Kompe-
tenzen aller Art erteilt wurden, dass aber mit keinem
Wort die Rechte des Individuums, des Bürgers
und freien Unternehmens entsprechend gesichert
werden. Man ignoriert die ganze gefährliche Ent-
wicklung der letzten Jahrzehnte. Ja, sie erscheint
mir noch gesteigert. Es hat tatsächlich den An-
schein, dass, wie Herr Prof. Giacometti sagt, der
Weg vom Dringlichkeitsrecht über das Vollmach-
tenrecht zu einem autoritären Staatsrecht führt,
das nichts anderes als reines Polizeirecht wäre. Das
würde bedeuten, dass die zentralistischen Tenden-
zen, die das Vollmachtenregime begreiflicherweise
aufwies, auch die Nachkriegsgesetzgebung charak-
terisieren würden. Es sind aber gerade diese unklaren
Bestimmungen des Entwurfes, die einen Beitrag
zur Geschichte des Unterganges des Rechtsstaates
ausmachen. Wir müssen uns bewusst sein, dass
wir als Demokratie die Idee des Rechtsstaates
hochhalten müssen. Der Rechtsstaat muss auch
in Zukunft ein Eckpfeiler unserer Verfassung und
oberster Richtpunkt für ihre Weiterbildung bleiben.
Rechtsstaat bedeutet Anerkennung unverlierbarer
Grundrechte. Rechtsstaat ist der grosse Gegensatz
zum Machtstaat. Zum Begriff des Rechtsstaates
gehören verfassungsrechtliche Bestimmungen, die
dem einzelnen Staatsbürger und dem freien Unter-
nehmen Schutz gewähren. Diese Rechte des Bürgers
werden aber im Entwurf nirgends erwähnt, während
auf der ändern Seite die Kompetenzen des Staates
gewaltig erweitert werden. Überall heisst es: der
Bund kann, der Bund ist befugt, die Kantone sind
befugt, aber nirgends wird dem Bürger das Recht
gegeben, sich gegen eine Überschreitung dieser
neuen Befugnisse zur Wehr zu setzen, den Richter
anzurufen, was nach den Erfahrungen der Kriegs-
und Vorkriegszeit dringend nötig wäre. Diesbezüg-
lich sind wir nicht so weit wie in Amerika (dort kann
ein Bürger das höchste Gericht anrufen, das er-
klärt, ob ein Gesetz oder eine Verfügung der Regie-
rung noch im Rahmen der Verfassung liege oder
nicht), da ja bekanntlich nach Art. 103 der Bundes-
verfassung einerseits und der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes anderseits Verfügungen und Er-

Nationalrat. — Conseil national. IStS.

lasse des Bundesrates der staatsrechtlichen Be-
schwerde nicht unterliegen. Die vorliegenden Wirt-
schaftsartikel rufen daher nach vermehrten Sicher-
heiten für den Unternehmer.

Herr Dr. Werner Kägi in Zürich äussert sich in
den Mitteilungen der „Neuen Helvetischen Gesell-
schaft" im März/Aprilheft 1945 u. a. zu der Frage
wie folgt: „Die Herrschaft des Rechtes statt die
Herrschaft der Menschen ist das grosse Ziel des
Rechtsstaates." Wir wollen auch hier das Erreichte
dankbar anerkennen. Wir wollen aber auch den
Kampf gegen die grosse und kleine'Willkür weiter-
führen, durch den Ausbau unseres Rechtsstaates.
„Die Nachkriegsordnung muss von den unvergäng-
lichen Prinzipien einer privatrechtlichen, demo-
kratischen Rechtslehre getragen werden", sagt Dr.
Hammer, Solothurn, in einem Brief an den Präsi-
denten des Schweizerischen Juristenvereins. Aber
auch andere namhafte Juristen wie Fleiner, Giaco-
metti, Guhl, Blumenstein usw. sind überzeugt, dass
dieses Recht des einzelnen ein unerlässliches Postu-
lat eines Rechtsstaates ist. Ich betrachte diese ein-
seitige Entwicklung, diese ständige Erhöhung der
Machtbefugnisse des Staates ohne entsprechende
Sicherung und Weiterentwicklung des Rechtes des
Individuums auf der ändern Seite als verhängnis-
voll. Die Revision der Wirtschaftsartikel, weil sie
nur eine Partialrevision ist, konnte diesen gründ-
lichen Forderungen, die wir vom Standpunkt des
Rechtsstaates aufstellen müssen, nicht genügend
Rechnung tragen. Das könnte nur eine Total-
revision.

Weil hier ein altes, ererbtes Recht Gefahr läuft,
sukzessive zu verschwinden und wir damit vom
klaren Rechtsstaat langsam aber unwiderruflich
zum Machtstaat übergehen, kann ich in der vor-
liegenden Form den revidierten Wirtschaftsartikeln
nicht zustimmen.

M. Picot: Le groupe libéral apporte son adhésion
de principe aux articles économiques et votera
volontiers l'entrée en matière. Pour le vote final,
il attend naturellement de savoir si le projet aura
été déformé ou, au contraire, amélioré.

Mais nous voudrions exposer ici notre point de
vue en nous plaçant, comme vient de le faire notre
collègue Schnyder sur le terrain de l'Etat fondé
sur le droit.

Les articles .économiques ne sont pas une insti-
tution populaire et à grand spectacle. C'est un sujet
plutôt ingrat. Il faut bien connaître la complexité
de l'édifice fédéral, avec les compétences enche-
vêtrées des cantons et de la Confédération, pour
en comprendre la portée. J'ai eu l'occasion, puisque
j'étais déjà dans la commission convoquée par M. le
conseiller fédéral Obrecht en 1936, de m'occuper des
articles économiques depuis 9 ans. J'ai fait des con-
férences à Genève et, pendant l'Exposition natio-
nale, à la Tonhalle à Zurich, devant 1500 ou 2000
voyageurs de commerce. Je me suis toujours rendu
compte que le sujet est difficile, qu'il ne soulève
pas les passions parce qu'il n'apporte pas aux indi-
vidus des réalités immédiates. Mais il n'en reste
pas moins que ces articles économiques sont extrê-
mement importants et nous croyons que leur adop-
tion est maintenant nécessaire. Sinon nous reste-
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rions dans une situation extrêmement difficile pou-
vant provoquer peu à peu un grand malaise.

Après la guerre, le problème de l'Etat, dans
tous les pays, a deux faces: la première c'est le
besoin, après les dictatures et les pleins pouvoirs
imposées par les circonstances, du retour au droit,
de la reconstitution du „Rechtsstaat", de l'Etat
fondé sur le droit; il faut asseoir la démocratie
sur une constitution qu'on respectera, bien déli-
miter le rôle de la communauté et celui de l'indi-
vidu, éviter l'arbitrage, assurer la volonté du peuple
contre la tyrannie des pouvoirs, contre la tyrannie
des bureaux et du Parlement, assurer d'une manière
générale les libertés nécessaires. L'autre face du
problème de l'Etat c'est le développement de l'édi-
fice social qui est l'expression de la solidarité de
tous. Nous devons aboutir au milieu des réalités
techniques, au milieu des obstacles qui surgissent
souvent d'une façon inattendue, nous devons abou-
tir à une action sociale efficace.

Ces deux faces de l'Etat, les garanties consti-
tutionnelles et l'action efficace ne vont pas toujours
très bien ensemble. Ces dernières années, nous de-
vons reconnaître que les nécessités sociales urgentes,
notamment la protection du commerce et le déve-
loppement de l'agriculture, nous ont entraînés hors
du droit constitutionnel. Nous sommes tombés
dans une législation d'exception qui a créé un ma-
laise, et je dois dire qu'en ce qui nous concerne,
nous libéraux, nous voyons maintenant dans les
articles économiques, comme l'avait vu M. le con-
seiller fédéral Obrecht, une occasion de revenir
à des institutions constitutionnelles permettant
d'agir sur le terrain social sans violer la charte de
la démocratie et sans porter atteinte aux libertés
essentielles.

Je voudrais, en face d'un certain pessimisme
qui a été exprimé ici tout à l'heure, relever à cet
égard quelques articles qu'il faut envisager avec
faveur.

Tout d'abord le fait que nous arrivons main-
tenant à donner à PEtat des compétences pour
sauvegarder certaines branches économiques mena-
cées, pour soutenir l'agriculture, pour protéger
certaines régions sans faire du droit d'exception,
sans être obligés de demander au Parlement de
faire une sorte de travail dictatorial contre la
volonté du peuple. Car avec les articles économiques,
toutes les mesures prises non seulement auront
une base constitutionnelle mais — et.c'est l'article 32
— elles ne pourront être établies que sous forme de
lois ou d'arrêtés sujets au vote du peuple. Cet
article 32 nous sort d'un régime qui a assez duré
et je crois que nous ferons bien de veiller à ce qu'il
ne subisse aucune violation. Cet article doit être
un nouveau bail de l'Etat fédéral avec la vraie
démocratie.

Vous me permettrez de vous dire ici: garde à
vous! Nous avons tous à désapprendre et à réap-
prendre — je pourrais employer le mot „um-
lernen" — dans cette matière. N'oublions pas que
tous nos conseillers fédéraux, à l'exception de
M. Etter, ont toujours vécu sous le régime des
pleins pouvoirs. Ils doivent apprendre aussi à
revenir au régime de la démocratie. Nous, députés,
nous avons, depuis 1933, un régime exceptionnel
pour les grands magasins, nous avons les plans

financiers I, II et III qui tous ont été votés sans
l'adhésion du peuple. Nous avons tous à réapprendre
pour rentrer dans la voie normale des compétences
précises d'un gouvernement, d'un Parlement et
finalement du peuple. Nous ne devons pas l'oublier.

Je voudrais faire remarquer que là liberté du
commerce et de l'industrie reste néanmoins garantie
sur tout le territoire de la Confédération, que les
exceptions sont spécifiées. On a un peu plaisanté
à cet égard; on s'est un peu moqué des articles
économiques en disant: «Oh, les articles économi-
ques, c'est le principe de la liberté du commerce et
de l'industrie qu'on maintient en façade, mais on
y introduit tellement d'exceptions qu'en somme il
n'en reste rien.» J'ai la conviction que c'est là
une erreur. Si vous faites une sorte de carte écono-
mique du commerce et de l'industrie, que vous
examiniez quelles sont les branches qui restent
libres, quelles sont les libertés qui subsistent — je
ne parle pas de maintenant, puisque nous vivons
encore sous le régime des pleins pouvoirs — je
crois quand même que le domaine de la liberté
reste plus grand qu'on ne le croit. Avant tout,
les articles économiques donnent à la Confédéra-
tion des compétences (lettre a) pour sauvegarder
les branches économiques ou les professions im-
portantes menacées dans leur existance. Je veux
croire qu'en Suisse toutes les branches économiques
ne sont pas menacées dans leur existence et que
nous pouvons laisser d'une manière générale, si
nous sommes sages, la plus grande liberté au com-
merce et à l'industrie.

Mais il est incontestable qu'un danger subsiste
et je voudrais attirer l'attention des députés qui
n'ont pas fait partie de la commission du Bür-
genstock sur les deux textes, majorité et mino-
rité, de l'article 31. Si nous voulons dire que la
Confédération prend les mesures propres à augmen-
ter le bien-être de tous et à procurer la sécurité
économique des citoyens, nous devons éviter que
cet article ne puisse être considéré comme un article
de compétence générale donnée à la Confédération
contre les compétences cantonales, contre les com-
pétences, les libertés laissées à l'économie privée.
Nous risquons, avec un tel article, d'aboutir à des
formules générales comme celle qu'on employait
en Allemagne sous le régime hitlérien où, sous
prétexte de servir la communauté, on donnait à
l'Etat central toutes les compétences. L'article
de la majorité dit ceci aux deux premières lignes:
«Dans le cadre de ses attributions constitution-
nelles. . .» C'est dire que la Confédération ne peut
pas, pour augmenter le bien-être de tous et pro-
curer la sécurité économique des citoyens, marcher
sur les plates-bandes des cantons ou de l'économie
privée, lesquelles restent réservées. Il est essentiel
— et pour moi il s'agit là d'un Schicksalartikel —
que les mots «dans le cadre des attributions cons-
titutionnelles» subsistent. M. Favre qui est, avec
moi, l'auteur de cette formule vous donnera sans
doute des explications plus claires à cet égard.

Pour le respect du droit, pour une démocratie
où les compétences fédérales et cantonales sont
bien définies, nous saluons les articles économiques.
Cela veut-il dire qu'ils entravent le programme
social, qu'ils ne permettent pas d'aller plus loin
comme on l'aurait souhaité du côté de ceux qui
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exigent le droit au travail et toutes sortes d'autres
institutions ? Je ne le crois pas.

Le Conseil fédéral me permettra une observation
d'ordre général. On a beaucoup critiqué le Conseil
fédéral depuis la fin des hostilités, alors qu'on lui
avait fait précédemment beaucoup de compli-
ments. On lui a dit: «Vous n'êtes pas dans la Stim-
mung d'après guerre, vous ne vous êtes pas mis
dans la nouvelle situation.» Je croîs que ce reproche
est souvent mal fondé, en ce sens que le Conseil
fédéral a cherché dans tous les domaines à répondre
aux requisits de l'époque. Mais il a commis peut-
être une faute, qui n'est qu'un défaut de présen-
tation. Il n'a pas su dire tout ce qu'il avait fait.
Il n'a pas su faire un programme de gouvernement
à côté des programmes de départements. A l'occa-
sion des articles économiques, le Conseil fédéral
peut bien montrer sa bonne volonté et son esprit
moderne.

Quand nous préparons ces articles et que nous
voyons le programme qu'ils représentent au point
de vue agriculture, branches menacées, protection
des travailleurs, force obligatoire des contrats
collectifs de travail, service de placement du
chômage, domaines en lesquels de grandes réali-
sations ont été obtenues et pour lesquels on définit
mieux les compétences constitutionnelles, le Conseil
fédéral peut faire valoir son action.

En terminant, je voudrais souligner qu'avec
les articles économiques, tels qu'ils sont rédigés
depuis le Bürgenstock, nous faisons un pas de plus.
Nous pouvons construire, dans le sens de l'idée
de nos collègues Giroud et Robert, sur le terrain
de l'économie privée, par des contrats collectifs
auxquelles l'Etat vient donner l'appui de la force
obligatoire. Nous pouvons ainsi construire la com-
munauté d'entreprise, la communauté profession-
nelle. Considérons que, dans ce domaine aussi, les
articles économiques sont extrêmement importants.
Tout dépendra encore des lois d'application dans
les domaines où elles n'existent pas encore. Là,
le Parlement devra avoir la sagesse, l'intelligence
de travailler dans un esprit d'évolution et non de
révolution.

Les articles économiques seront certainement
votés. Nous nous trouverons, dans un certain
temps en face d'une consultation populaire. Je
souhaite qu'on donne au peuple des explications
claires, sur l'ensemble des articles économiques et
que l'on ne s'attache pas seulement à l'un ou l'autre
de ceux-ci.

Wick: Die katholisch-konservatice Fraktion
wird für Eintreten auf die Vorlage stimmen. Sie
ist praktisch und entspricht den gegenwärtigen Ver-
hältnissen, ohne sich auf Richtlinien für die Zu-
kunft zu verpflichten. Diese Zustimmung unserer
Fraktion bedeutet aber nicht ein Fallenlassen ihrer
grundsätzlich anders gearteten Auffassungen des
Verhältnisses von Recht, Staat und Wirtschaft.
Die Vorlage hält am liberalen Wirtschaftsprinzip
fest unter Vermeidung seiner schädlichen Auswir-
kungen, wobei diese Beschneidungen durch den Staat
vorgenommen werden. Es ist also ein Kompromiss
zwischen wirtschaftlichem Liberalismus und eta-
tistischen Interventionen. Alle diejenigen, welche
ein bestimmtes Wirtschaftsprinzip vertreten, wer-

den von diesem Kompromiss bestimmt nicht befrie-
digt sein. Das hat ja auch Herr Kollege Spühler
ganz kjar ausgesprochen. Ich verstehe, die sozial-
demokratische Fraktion kann keine Freude daran
haben, den Wirtschaftsliberalismus nur in seinen
Auswirkungen zu beschneiden und ihn mit dieser
Beschneidung zugleich zu befestigen. Ich verstehe,
dass eine derartige Politik sie nicht befriedigen
kann. Auch uns befriedigt sie nicht.

Die Vorlage bedeutet keine grundsätzliche Ab-
kurung des Verhältnisses von Recht, Staat und
Wirtschaft. Die tatsächlichen Schwierigkeiten von
heute sind ganz einfach als Ausgangspunkt für
normative Bestimmungen in der Verfassung ge-
nommen worden. Aber es ist keine grundsätzliche
Zuordnung der dem Staat und der Wirtschaft
wesensmässigen Aufgaben. Es ist keine Lösung der
Frage nach der Wirtschaft und ihrer Organisation
als Ganzes. In dieser Beziehung haben die sozial-
demokratische Fraktion und die katholisch-kon-
servative Fraktion die gleiche Auffassung, nicht
in der Grundtendenz selbstverständlich, aber inso-
fern, als die Wirtschaft von einer Gesamtkonzep-
tion getragen werden muss, die sich allerdings dann
sehr grundsätzlich voneinander unterscheiden. Es
geht in dieser Vorlage nicht um die Wirtschaft als
Ganzes, sondern um die Erhaltung der einzelnen
Wirtschaftszweige und die Sicherung der einzelnen
sozialen Organisationen.

Die katholisch-konservative Fraktion anerkennt
grundsätzlich die Sphäre der Privatwirtschaft. Der
wirtschaftliche Liberalismus ist aber in der fatalen
Lage, diese private Sphäre durch staatliche Inter-
vention sichern zu müssen. Das ist für einen grund-
sätzlich wirtschaftlich Liberalen genau gleich un-
sympathisch, wie es für einen Sozialdemokraten
unsympathisch ist, den Liberalismus durch Staats-
interventionen noch zu stützen. Aber das liegt nun
einmal im Wesen des Kompromisses. Die katholisch-
konservative Fraktion vertritt in dieser Beziehung
eine Lösung, die nicht hur einen solchen Kompro-
miss darstellt, sondern ein wirtschaftlich-soziales
System sui generis. Man kann das — Sie wissen das
bereits — grosso modo als berufsständische Ordnung
bezeichnen. Um auf die Berufsstände ein solches
System aufbauen zu können, müssen sie aber
zuerst vorhanden sein. Man kann sie nicht von
oben her schaffen. Ein solches Von-oben-her-
Schaffen würde in keiner Weise unserer Demokratie
entsprechen, sondern wäre Diktatur, die wir grund-
sätzlich ablehnen, und wie Beispiele aus der jüng-
sten Zeit zeigen, auch gar nicht etwa zur Nach-
ahmung aufmuntern. Wir sind für die Rettung
der Sphäre der Privatwirtschaft und sehen auf die
Dauer eine solche Rettung in der Forderung eines
Zwischengebietes nicht staatlicher, aber öffentlich-
rechtlicher Wirtschaft. Die Berufsverbände mit
off entlich-rechtlichem Charakter sind solche Gebilde,
die den Staat in seinen Funktionen entlasten und
ihm wieder die überparteiliche Autorität zurück-
geben. Das ist die Grundidee der berufsständischen
Ordnung, wie sie von unserer Fraktion vertreten
wird. Diese Idee kommt in den neuen Wirtschafts-
artikeln nicht zum Ausdruck. Sie bedeuten schliess-
lich durch das Fallenlassen der Möglichkeit der
Allgemeinverbindlicherklärung von Verbandsbe-
schlüssen gegenüber der Vorlage von 1939 in dieser
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Beziehung einen Rückschritt. Herr Kollega Schny-
der meint zwar, dass das eine reaktionäre Haltung
sei. Nun kann man ja allerdings sagen: Jeder ist
einem ändern gegenüber in irgendeiner Form reak-
tionär; er reagiert immer in irgendeiner Form,
wenn er mit einer Idee des ändern nicht einver-
standen ist. Aber diese Allgemeinverbindlicherklä-
rung ist nicht reaktionär, sondern eine zukunfts-
trächtige Idee und kann nicht mit dem Wort
«reaktionär» kompromittiert werden.

Wir sind der Auffassung, dass die Verfassung
Ausdruck der Wirklichkeit sein muss, wie das in
der Tat in den neuen Wirtschaftsartikeln der Fall
ist, denen daher auch die katholisch-konservative
Fraktion ihre Zustimmung gibt, ohne aber ihre
grundsätzliche Auffassung über die berufsstän-
dische Ordnung preiszugeben. Sie will diese Ordnung
via facti verwirklicht sehen. Die tatsächliche berufs-
ständische Ordnung ist das Erste, und ihre ver-
fassungsmässige Verankerung kommt erst in zwei-
ter Linie. Wir betrachten daher die berufsständische
Ordnung als die nach der wirtschaftlich-sozialen
Seite hin ausgerichtete Form der Demokratie.
Es müssen in dieser Beziehung, wie das auch Herr
Kollega Gysler gesagt hat, schweizerische Lösungen
gefunden werden; d. h. man muss sie nicht mehr
finden und suchen: die Entwicklung geht nach
dieser Richtung hin. Aufgabe des Staates und des
Gesetzgebers ist es dann, diesen sich praktisch
herausbildenden Gebilden die entsprechende juri-
stische Form zu geben. Man kann sie als Sozialrecht
bezeichnen. Denn die Einteilung in Privatrecht
und öffentliches Recht genügt ja heute nicht mehr.
Wir kennen heute auch den Begriff des Sozial-
rechtes, das sowohl einer privatrechtlichen als einer
öffentlich-rechtlichen Regelung zugänglich ist. Ein
rein individualistisches Privatrecht genügt uns
also nicht mehr, weil Privatleben und Gemein-
schaftsleben sich in der Einheit desselben Menschen-
daseins abspielen. Der grosse Genossenschaftstheo-
retiker und -historiker Gierke wollte schon vor
Jahrzehnten ein Sozialrecht zwischen Privatrecht
und öffentlichem Recht als selbständigen Rechtsteil
einschieben. Nach dieser Richtung geht auch die
Idee der Verwirklichung der berufsständischen
Ordnung.

• Man muss auch heute sagen — auch mit Rück-
sicht auf die heutige Vorlage —, dass das grosse
Gebiet des Arbeitsrechtes gesamthaft einer Rechts-
ordnung unterworfen werden muss, die heute noch
nicht besteht. Die Rechtsentwicklung des Arbeits-
verhältnisses steht hinter den tatsächlichen Bedürf-
nissen weit zurück. Es ist nur in Einzelheiten, aber
noch nicht grundsätzlich geregelt. Solche neue
Einzelregelungen finden sich in den neuen Wirt-
schaftsartikeln. Aber etwa von der Volkswirtschaft
als der organisierten Zusammenfassung der ver-
schiedenen Arbeitsprozesse und von der Arbeit als
einer Persönlichkeits- und Gemeinschaftsleistung
steht auch in diesen revidierten Verfassungsartikeln
nichts. Es ist allerdings zu sagen — und ich habe
auch diese Überzeugung —, dass eine solche Ver-
ankerung in der Verfassung nicht durch eine Teil-
revision der Verfassung möglich ist, sondern Auf-
gabe einer Totalrevision der Bundesverfassung
sein wird. Die revidierten Wirtschaftsartikel be-
deuten also nach unserer Auffassung noch keinen

Schlusspunkt der wirtschaftlich-sozialen Entwick-
lung, sondern eine Etappe, der wir die Zustimmung
geben, ohne das Endziel aus den Augen zu ver-
lieren.

Stutz: Das Präludium der Diskussion über die
Wirtschaftsartikel hat schon in den Jahren 1937/39
gewisse Disharmonien verschiedener Art erkennen
lassen, weltanschauliche, wirtschaftspolitische und
individuelle. Mit dem Zurücklegen haben sich die
Wellen geglättet, aber wir sehen aus der heutigen
Aussprache, dass es sich nur um die Ruhe vor dem
Sturm handelte.

Auf ganzer Linie begegnen die neuen Artikel
nichts anderem als Misstrauen. Man spricht von
Angeln und fürchtet um die Freiheit. Wenn aber
vom Staat gefordert wird, dann folgen die Forde-
rungen auf dem Fusse. Deshalb haben alle Wirt-
schaftsgruppen mit der Waage der Gerechtigkeit
und der Unparteilichkeit festzustellen, ob sie die
von ihnen selbst verlangte und erwartete Existenz-
sicherung auf dem Wege der Selbsthilfe oder aber
durch die Staatshilfe erreichen können. Wie die
erstere, kann auch die letztere verschieden geartet
sein. Aus diesem Umstand ergeben sich Zwiespältig-
keiten, auseinandergehende Auffassungen über die
Auslegung einzelner Artikel oder sogar, wie wir das
auch feststellen können, über die Reihenfolge der
einzelnen Bestimmungen. So ist nun, wie das schon
wiederholt festgestellt wurde, ein Kompromiss zu-
standegekommen, an dem im Grunde genommen
niemand ungeteilte Freude hat.

Das ist auch der Fall in der Landwirtschaft. Der
Bauer ist von Natur aus freiheitlich gesinnt. Ihm
widerstreben alle, namentlich staatliche Bindungen
in der Bewirtschaftungsweise. Weil er aber nicht
von der Luft allein leben kann, sondern nur aus dem
Ertrag seiner Wirtschaft, so muss er sehen, wie er
am geeignetsten zu dem notwendigen Existenz-
minimum kommt. Ausser dem Verlauf des Wetters,
der Güte des von ihm bewirtschafteten Bodens, den
geistigen und körperlichen Anstrengungen und dem
Können der Mitbeteiligten und schliesslich auch
ausser den Funktionen des Kapitals ist es die Markt-
gestaltung, die ihm den Ertrag sichert.

Was der Bauer im letzten Jahrzehnt vor dem
zweiten Weltkrieg durchgemacht hat an Sorge und
Verdruss, das darf sich in Zukunft nicht mehr wieder-
holen. Der Bauer verlangt in der Zukunft gewisse
Sicherheiten. Er möchte nicht mehr Bettler sein,
sondern Wirtschafter, der in möglichster Freiheit
seinen Betrieb gestalten kann. Da möchte ich darauf
hinweisen, dass der Bauer, trotz den Verhältnis-
massig guten finanziellen Resultaten in der Kriegs-
zeit, diese kriegswirtschaftlichen Einmischungen des
Staates nicht liebgewonnen hat.

Es fragt sich nun, ob die vorliegenden Wirt-
schaftsartikel die Erwartungen zu erfüllen imstande
sind. In Art. 31 bis, Abs. 2, lit. b, finden wir eine
solche Garantie. Sie ist unverändert aus der alten
Vorlage herübergenommen worden und bildet den
Grundstock für die kommende Agrargesetzgebung.
Dieses Agrargesetz ist bekanntlich durch eine grosse
Expertenkommission, die sich in viele Sektionen auf-
gelöst hat, weitgehend vorbereitet worden, kann
aber ohne die Verfassungsgrundlage nie wirksame
Gestalt annehmen. Von diesem Gesichtspunkte aus
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muss der objektiv urteilende Bauer für das Ein-
treten auf die Vorlage sein.

Wirtschaftspolitisch von ebenso grosser Bedeu-
tung ist Abs. 3, der davon spricht, dass die Be-
stimmungen unter Abs. 2, lit. a und b, nur erlassen
werden sollen, wenn die zu schützenden Wirtschafts-
zweige oder Berufe diejenigen Selbsthilfemass-
nahmen getroffen haben, die ihnen billigerweise zu-
gemutet werden können. Das ist eine aussergewöhn-
lich wichtige Bestimmung. Wir haben sie ja so auf-
zufassen, dass in erster Linie jeder einzelne Bauer
sich anzustrengen hat und erst dann an den Staat
appellieren kann, und dass die Bauern zusammen
als Organisationen, Verbände und Genossenschaften
ebenfalls das Nötige vorkehren, damit sie selbst für
die Existenz sorgen und erst in zweiter Linie der
Staat. Die Selbsthilfe geht also nach diesem Wort-
laut vor der Staatshilfe. Darin ist der Fortbestand
unserer weitausgedehnten Selbsthilfeorganisation
garantiert, ja sogar verlangt. Der Staat hat also erst
dann in die Wirtschaft einzugreifen, wenn diese trotz
aller Anstrengungen nicht mehr vorwärts kommt.
Das riecht nun nach meiner Auffassung nicht, wie
das vielfach behauptet wird, nach Staatssozialismus.
Das beruhigt die Landwirtschaft. Trotzdem werden
noch sehr viele Vorurteile zu beseitigen sein. Na-
mentlich würde der Entschluss der Landwirtschaft
schlimm beeinflusst, wenn der Antrag des Herrn
Kollega Picot zu Art. 31 bis, Ziff. 3, angenommen
würde. Das ist allerdings schon deshalb nicht zu be-
fürchten, weil er aus formellen Gründen abgelehnt
werden muss.

Anlässlich der zweiten Schlussabstimmung in
der Kommission vom letzten Montag habe ich mich
der Stimme enthalten. Ich sehe aber die Notwen-
digkeit der Wirtschaftsartikel ein. Es geht mir aber
wie vielen ändern, es fehlt die innere Begeisterung.
Aber trotz alledem gibt es keinen ändern Weg, als
auf die Vorlage einzutreten.

Stähli: Gestatten Sie mir, dass ich im Namen der
Fraktion, der ich anzugehören die Ehre habe, Ein-
treten beantrage. Wenn die heute vorliegende Vor-
lage Gesetzeskraft erlangt, wird sie für die Weiter-
entwicklung unseres Landes als Bundesstaat von
allergrösster Bedeutung sein. Sie wird unsere ge-
samte Wirtschaft beeinflussen und für das Schicksal
des Schweizervolkes eine neue Epoche bedeuten.
Nachdem wir in der Kommission und heute hier im
Rate so verschiedene Voten über einzelne Berufe
und Volksgruppen gehört haben, sehe ich mich ver-
anlasst, Sie mit einigen weiteren Gesichtspunkten
näher vertraut zu machen, die besonders die Land-
wirtschaft mit der Vorlage verbinden. Es ist wieder-
holt gesagt worden, dass kein Volk ohne Not an
seinem Grundgesetz, der Verfassung, Änderungen
vornehmen soll. Wenn aber die Entwicklung Ver-
hältnisse schafft, denen sich die Rechtsordnung
nicht mehr gewachsen zeigt, dann muss man weit-
sichtig und beweglich genug sein, um die Verfassung
weiter zu entwickeln und auszubauen. Wir stehen
hinsichtlich unserer Wirtschaftsgesetzgebung an
einem solchen Wendepunkt. Bezüglich der künf-
tigen Marschrichtung ist bereits vom Jahre 1939 her
eine weitgehende Verständigung erfolgt. Dabei ent-
geht mir nicht, dass diejenigen Herren, die zu-
stimmen, das Wort „Verständigung" benützen, die

ändern, die die Ablehnung wünschen, mehr das
Wort „Kompromiss" verwenden.

Als höchste Maxime dieses Revisionswerkes
wünschen alle, dass die Wohlfahrt aller oberstes
Gesetz sei. Ich möchte unterstreichen, was heute
morgen Herr Kollege Gut gesagt hat. Er sprach von
der grossen persönlichen Verantwortung, die wir mit
dieser Vorlage zu übernehmen haben. Welche Lage
müsste für das ganze Land entstehen, wenn wir
keine Lösung zustande bringen ? Was müsste dann
mit den zahlreichen Vollmachtenbeschlüssen auf
wirtschaftlichem und sozialem Gebiete geschehen,
deren Inhalt man in der Gesetzgebung verankern
will ?

Durch ihre fast unbeschränkte Gewährleistung
der Handels- und Gewerbefreiheit als Individual-
recht steht die Schweiz einzigartig da. In einer
70—100jährigen Entwicklung sind Licht- und
Schattenseiten der geltenden liberalen Wirtschafts-
verfassung so augenfällig geworden, und es hat sich
unsere Wirtschaftsstruktur derart geändert, dass eine
gewisse Beschränkung dieses Grundsatzes für das
Gesamtwohl unseres Volkes nötig wird. Ich glaube,
dass wir in diesem Punkte alle grundsätzlich einig
sind. Meinungsverschiedenheiten bestehen jedoch
hinsichtlich des Ausmasses, der Methode und der
Intensität staatlicher Wirtschaftslenkung.

Wie schon der Herr Kommissionspräsident aus-
geführt hat, ist die Landwirtschaft an der Schaffung
der neuen Wirtschaftsartikel sehr stark interessiert.
Im Gegensatz zu der geltenden Ordnung, die sich
namentlich auch mit Rücksicht auf Art. 29 der
Bundesverfassung zu ihren Ungunsten auswirkte,
erhält sie dadurch erstmals die verfassungsmässige
Grundlage zu ihrem Schutz und ihrer Lenkung. Ich
füge das Wort „Lenkung" bei, um Herrn Spühler
mitzuteilen, dass ich in diesem Punkte seine Auf-
fassung teile. Durch den neuen Art. 31 bis, Abs. 2,
wird der Bund befugt, wenn nötig, in Abweichung von
der Handels- und Gewerbefreiheit, Vorschriften zum
Schütze wirtschaftlich bedrohter Landesteile und
zur Erhaltung wichtiger, in der Existenz gefährdeter
Wirtschaftszweige und Berufe zu erlassen. Er kann
aber auch zur Erhaltung eines gesunden Bauern-
standes, einer leistungsfähigen Landwirtschaft, so-
wie zur Festigung des bäuerlichen Grundbesitzes
Massnahmen durchführen. Diese Schutzbestim-
mungen dürfen jedoch nur erlassen werden, wenn
die in Frage stehenden Wirtschaftszweige und Berufe
Selbsthilfemassnahmen getroffen haben, und zwar
soweit sie ihnen billigerweise zugemutet werden
können. Ich unterstütze das, was Herr Kollege
Stutz zu diesem Punkt gesagt hat: Auch in Zukunft
wird die Landwirtschaft auf Selbsthilfe grosses
Gewicht legen. Dazu wird sie durch die Kleinheit
der bäuerlichen Betriebe geradezu gezwungen.
Denken Sie nur an die Organisation, die für den
Absatz ihrer Produkte nötig ist. Erinnern Sie sich
an die Bestrebungen zur Standardisierung der
bäuerlichen Erzeugnisse. Die Notwendigkeit solcher
Verfassungsbestimmungen hätte noch wenige Jahre
vor dem zweiten Weltkrieg näher erläutert werden
müssen. Unserem Volke ist jedoch ein Anschauungs-
unterricht zuteil geworden, der auch bei der immer
festzustellenden, leichten Vergesslichkeit einige Zeit
nachwirken wird, insbesondere was die Bedeutung
des Bauernhauses für das Volksganze betrifft. Wenn
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während der Kriegsjahre 1939—1945 und wojil noch
für längere Zeit die Landwirtschaft als Nährstand
für das Durchhalten unerlässlich erschienen ist und
wohl weiter erscheinen wird, so ist sie, wenn viel-
leicht weniger augenfällig, auch in Friedenszeiten
für die Erhaltung des Schweizervolkes von ent-
scheidender Bedeutung. Eine wirtschaftlich gesunde
Landwirtschaft ist wegen ihrer vielfachen und engen
Verflechtung mit den meisten Zweigen des Hand-
werks und des Gewerbes, aber auch der Industrie,
ein Element wirtschaftlicher Befruchtung und Be-
lebung. Auch bei dem an sich höchst bedenklichen
Rückgang der Zahl der landwirtschaftlichen Be-
triebe und der bäuerlichen Bevölkerung finden
immer hoch 20—25 % der schweizerischen Bevöl-
kerung in diesem Wirtschaftszweige Arbeit und Ver-
dienst. Dabei soll festgestellt sein, dass die schweize-
rische Volkszählung im Dezember durchgeführt
wird. Für die Beurteilung der Bedeutung der Land-
wirtschaft ist das ein ungünstiger Zeitpunkt. Wir
wissen auf Grund der Erfahrungen im Kriege, dass
sie saisonmässig im Sommerhalbjahr eine weit grös-
sere Bevölkerungszahl beschäftigt afe im Winter.
Der Tatsache, dass durch Änderungen in der Be-
triebsweise der Arbeitskräftebedarf beträchtlich er-
höht werden kann, werden wir uns in Zeiten der
Arbeitslosigkeit der Industrie gerne erinnern.

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist
weiter die Tatsache, dass unser stark indu-
strialisiertes und auch verstädtertes Volk vom Lande
her immer wieder erneuert wird und dadurch seine
Bodenständigkeit, seinen Fleiss und seine Tüchtig-
keit bewahrt.

Die exportwirtschaftliche Orientierung der
schweizerischen Landwirtschaft vor 1914 mit einer
einseitigen Produktionsrichtung machte die Exi-
stenz des Bauernstandes weitgehend vom Welt-
markt und seinen Schwankungen abhängig. Sie
zwang anderseits zur Einfuhr von Lebensmitteln,
die ebensogut und in ebensolcher Qualität im eigenen
Lande hätten erzeugt werden können. Unter zwei
Malen wäre diese Einseitigkeit unserem Staatswesen
beinahe zum Verhängnis geworden: 1914, als die im
Lande vorhandenen Getreidevorräte nur noch für
wenige Wochen ausreichten, und während des abge-
laufenen Weltkrieges, wenn nicht dank einer grossen
Kraftanstrengung der Landwirtschaft und mit ihr
des ganzen Volkes die ackerbauliche Nutzung un-
seres Bodens so sehr erweitert worden wäre.

•Sowohl im Blick auf höhere Interessen des Staa-
tes als auch auf die Gefahren, die mit der Rückkehr
zu einer einseitigen vieh- und milchwirtschaftlichen
Produktionsrichtung verbunden sind, muss der
Ackerbau in Zukunft in wesentlichem Umfang bei-
behalten werden. Der Bundesrat hat als Ziel eine
Ackerfläche von 300 000 ha aufgestellt. Veranlasst
durch Massnahmen des Bundes, hat die schweize-
rische Landwirtschaft heute gegenüber der Vor-
kriegszeit eine vollständige Umstellung vornehmen
müssen. Sie kommt zum Ausdruck in einem ver-
mehrten Bedarf an Arbeitskräften, an Maschinen,
Geräten und Bauten. Von 184 000 ha Ackerland in
der Vorkriegszeit wurde diese Fläche zur Sicherung
der Landesversorgung 1944 auf 365 000 ha erhöht,
also verdoppelt. Das hat dem Bauernstand jene
grosse Mehrbelastung gebracht, die Sie kennen.
Nach den Erhebungen des Bauernsekretariates

musste zur Bewältigung dieser Arbeit in der Land-
•wirtschaft in der Kriegsperiode die Arbeitszeit sogar
verlängert werden, und dennoch konnte sie nur be-
wältigt werden, indem wie in keinem ändern Beruf
Kinder, Frauen und Greise mitgearbeitet haben.

Wir dürfen heute im weiteren feststellen, dass
der Bauernstand in seinen Preisforderungen im Ver-
gleich mit dem Jahre 1918 eine gewisse Zurück-
haltung geübt hat. Das kommt im Vergleich der
Preisgestaltung für Milch, Getreide und Fleisch in
den beiden Weltkriegen ohne weiteres zum Aus-
druck. Diese Zurückhaltung war nur erreichbar,
weil die Behörden, aber auch alle Volkskreise der
Landwirtschaft eine Sicherung ihrer Existenz in der
Nachkriegszeit zugesichert haben. Gern anerkenne
ich auch, dass der Bundesrat durch seinen Voll-
machtenbeschluss vom 3. November 1944 eine
Übergangslösung zur Sicherung der bäuerlichen
Existenz in der Nachkriegszeit geschaffen hat. Aber
nach den Erfahrungen von 1920—1927 und 1933
bis 1937 müssen wir eine baldige Dauerlösung
wünschen. Das setzt jedoch eine Reihe gesetzlicher
und anderer staatlicher Vorkehrungen voraus, für
welche eben die verfassungsmässige Grundlage noch
geschaffen werden muss. Aber auch viele andere
Bestimmungen bezüglich der staatlichen Förderung
der Landwirtschaft bedürfen der Überprüfung und
der neuen Fassung. Diese neue Agrargesetzgebung,
die im Entwurf schon vorliegt, würde in der Luft
hangen, wenn das Verfassungsrecht nicht im vor-
geschlagenen Sinne ausgestaltet würde. Dabei han-
delt es sich, wie der Text selber betont, keineswegs
etwa um einseitige Schutzbestimmungen. Im Rah-
men der neuen Landwirtschaftsgesetzgebungwerden
u. a. die Berufsbildung und die Selbsthilfe einen
grossen Raum einnehmen.

Im neuen Verfassungstext ist die Forstwirtschaft
nicht erwähnt. Ich möchte dem Herrn Chef des
Volkswirtschaftsdepartementes deshalb die Frage
vorlegen, ob die Forstwirtschaft im Sammelbegriff
„Landwirtschaft" nach Art. 31 inbegriffen ist. Die
gestellte Frage ist bisher von den Juristen und auch
von den Kommissionsmitgliedern mehrheitlich ver-
neint worden. Die Eigentumsverhältnisse des Waldes
sind aber verschieden. Der Privatwald mit 280 000 ha
gehört grösstenteils zu den bäuerlichen Betrieben.
Offenbar kann er insoweit ohne weiteres unter den
Begriff Landwirtschaft subsumiert werden. Nicht
so klar erscheint die zukünftige Behandlung des
Korporations- und Gemeindewaldes mit 700 000 ha
und die Waldfläche der Kantone mit 48 500 ha.
Wegen dieser Ungleichheiten sollte meiner Meinung
nach wirtschaftlich eine einheitliche Lösung an-
gestrebt werden.

Einzelne Kommissionsmitglieder und auch der
französische Berichterstatter der Kommission haben
bei den Beratungen sich auf Art. 24 der Bundes-
verfassung berufen. Dieser gibt dem Bunde die Ober-
aufsicht über die Forstpolizei und ermächtigt ihn,
schützende Bestimmungen zur Erhaltung des Wal-
des aufzustellen. Aber dieser Artikel berührt nur die
Produktion und die Aufsicht, nicht aber die Siche-
rung des Holzabsatzes bei einer allfälligen Krise.
Die Forstwirtschaft ist aber ein so wichtiger Faktor
in unserer Volkswirtschaft, dass wir sie in Zukunft
nicht einfach dem Zufall überlassen wollen. Seit 1940
hat man der Waldwirtschaft immer steigende Lei-
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stungen für die Landesversorgung zugemutet. Für
den Winter 1945/46 sind diese Leistungen mit Rück-
sicht auf die Brennholzversorgung besonders gross,
betragen sie doch 6 Millionen Ster oder fast das
Dreifache der Vorkriegszeit. Welcher Eindruck
müsste bei den Beteiligten im Lande entstehen,
wenn wir uns im Zusammenhang mit der Schaffung
neuer Wirtschaftsartikel um die Zukunft des Holz-
absatzes nicht kümmern wollten! Die Erfahrung
lehrt uns, dass in einzelnen Epochen behördliche
Massnahmen nötig sind, um den Holzabsatz zu an-
gemessenen Preisen sicherzustellen. Ich erinnere
daran, dass infolge Preiszerfalls für Holz in den
Jahren 1933—1937 der Wald entwertet wurde. Bei
den bernischen Staatsforsten, mit zirka 15 000 ha
Wald, schwankte die Verzinsung des Kataster-
kapitals, d. h. der Grundlage für die Besteuerung
im Zeitraum von 30 Jahren, zwischen 3 und 4 %.
Veranlasst durch grosse Holzimporte, sanken die
Holzpreise nach 1933—1936, so dass die Verzinsung
des Anlagekapitals gewaltig zurückging. Sie betrug
im Tiefpunkt 1936 bei den bernischen Staats-
waldungen noch l %. Wegen dieser Erscheinungen
ist seinerzeit 1936 in Bern der bekannte Holz-
kongress durchgeführt worden.

Ich möchte mit diesen Ausführungen nur er-
reichen, dass der Bund in Zukunft bei Absatzmangel
Massnahmen zum Schütze der Forstwirtschaft er-
greifen kann, die von der Handels- und Gewerbe-
freiheit, wenn notwendig, abweichen. Das sollte
nach Art. 31 bis, AI. 2, lit. a, möglich sein. Dabei
vertrete ich die Auffassung, dass es sich in diesem
Zusammenhang nur um Schutzmassnahmen zur
Sicherung des Holzabsatzes handeln kann. Für den
allfälligen weitern Ausbau der Forstgesetzgebung,
wie er vom Departement des Innern geplant wird,
müsste der Art. 24, der hier nicht zur Diskussion
steht, .ergänzt werden. Nach dieser Klarstellung
dürfte zur Erreichung des von mir erwähnten Zieles
Art. 31 bis, AI. 2, lit.'«, ohne weiteres angerufen
werden.

Deshalb würde es mir genügen, wenn der Bundes-
rat über die Interpretation dieses Al. a eine ent-
sprechende Erklärung abgeben könnte. Bei nega-
tiver Antwort müsste ich allerdings bei der Detail-
beratung auf den gestellten Zusatzantrag zu AI. 2,
lit. b, zurückkommen. Wenn HerrBundesrat Stampfli
auf meine Anfrage eine befriedigende Erklärung
abgeben kann, könnte der vorsorglich gestellte
Zusatzantrag als überflüssig dahinfallen.

Le Président: Je constate que douze orateurs,
y compris les deux rapporteurs, se sont déjà expri-
més ce matin. Plusieurs d'entre eux ont trouvé le
moyen de nous dire beaucoup de choses en 10 ou
15 minutes.

S'il en est ainsi pour les onze qui restent encore
inscrits, nous pourrons liquider cet objet dans la
matinée de demain après avoir entendu le représen-
tant du Conseil fédéral.

Cependant, il me paraît indispensable d'avoir,
demain, une séance de relevée. Comme je vous avais
plus ou moins affirmé auparavant qu'il n'y en aurait
aucune et qu'il est possible que quelques-uns d'entre
vous aient pris des dispositions contraires, je vous
prierai, s'il y a vraiment un inconvénient majeur
pour les uns ou pour les autres, de bien vouloir me

le faire savoir au cours de la séance de cet après-
midi. Cependant, je vous annonce d'ores et déjà une
séance de relevée pour demain à 16 heures 30.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Séance du 26 septembre 1945, après-midi.
Nachmittagssitzung vom 26. Sept. 1945.

Vorsitz — Présidence: M. Aeby.

4735. Geschäftsbericht des Bundesrates
für 1944.

Gestion du Conseil fédéral pour 1944.

F o r t s e t z u n g . — Suite.
Siehe Seite 407 hiervor — Voir page 407 ci-devant.

Militärdepartement. — Departement, militaire.
F o r t s e t z u n g . — Suite.

VIII. Dienstpferde. — Chevaux de service.

IX. Motorfahrzeuge. — Véhicules à moteur.

X. Ausrüstung. — Equipement.

RUOSS, Berichterstatter: Die Kommission be-
grüsst die Neuordnung der Abgabe von Artillerie-
Bundespferden an Unteroffiziere gemäss Bundes-
ratsbeschluss vom 30. August 1944 und empfiehlt
ihre Gutheissung.

Durch die Abgabe dieser ausgewählten, der
Armee wie der Landwirtschaft erwiesenermassen
vorzüglich dienenden Tiere an berittene Unter-
offiziere der Artillerie, sowie an Unteroffiziere der
Train- und Säumertruppe wird auch den Interessen
unserer Landespferdezucht nützlich gedient. Auf
diesem Wege gelangen sie in alle Teile unseres
Landes, und ihre Vorzüge werden auch in jenen
Gegenden bekannt, in denen sonst nur Import-
pferde Verwendung finden.

Erfreulich ist, dass an Säumerunteroffiziere an
Stelle von Artillerie-Bundespferden Artillerie-Bun-
desmaultiere abgegeben werden können. Diese ver-
ständige Neuerung fördert die Maultierzucht im
Lande und dient vorab der Gebirgsbevölkerung.

Die unbestreitbaren Vorteile, die mit der Ab-
gabe von Artillerie-Bundespferden und -Maultieren
an Unteroffiziere, für die Armee, die Landwirtschaft,
sowie für die Landespferde- und -maultierzucht ver-
bunden sind, rechtfertigen es, dass dieselbe weit-
herzig gehandhabt wird. In diesem Sinne wird,
vorausgesetzt, dass, obschon dies im Bundesrats-
beschluss vom 30. August 1944 nicht ausdrücklich
umschrieben ist, den Übernehmern von Artillerie-
Bundespferden und -Maultieren auch das Recht
zugestanden.
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et spectaculaires d'une haute et splendide technique.
Rendons-leur hommage sur ce point. Mais ils rasent
volontiers de très près les toits de la cité, bien que
ce soit paraît-il, peu réglementaire. Nous comprenons
ce plaisir de leur part. Cependant, il vaudrait mieux
qu'ils troublent moins directement par leur vrom-
bissements puissants et bruyants, les habitants atte-
lés à leur besogne dans leurs bureaux, et surtout les
malades qui se trouvent toujours en quelque nombre
dans une agglomération citadine.

Encore une fois, les deux dernières petites obser-
vations de détail faites en passant ne sont pas le
motif de mon intervention. J'ai surtout pour but
d'obtenir que soit réglé, d'ici à décembre, le pro-
blème actuellement posé par devant le Département
militaire de l'utilisation mixte (civile et militaire)
d'un grand nombre de nos aérodromes régionaux.

Ils attendent avec impatience de' pouvoir dé-
ployer leur pleine activité dans'les domaines où ils
doivent servir. Sur le terrain civil les décisions sont
déjà prises; il reste le côté militaire de la question
à mettre au point, comme nous le demandons ins-
tamment.

Bundesrat Kobelt: Ich kann die Zusicherung
abgeben, dass wir mit Beschleunigung diese Frage
der Mitbenützung militärischer Flugplätze durch
die Zivilaviatik weiter prüfen werden. Sie ist bereits
in Arbeit gegeben worden.

Bundesbeschluss
über

die Geschäftsführung des Bundesrats, des Bundes-
gerichts und des Eidgenössischen Versicherungs-

gerichts im Jahre 1944.

Arrêté fédéral
approuvant

la gestion du Conseil'fédéral, du Tribunal fédéral
et du Tribunal fédéral des assurances en 1944.

Titel und Ingress. — Titre et préambule.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

E inz iger Ar t ike l . — Article unique.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Schlussabs t immung. — Vote final.
Für Annahme des Beschlussentwurfs 122 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST# Vormittagssitzung vom 27. September 1945.
Séance du 27 septembre 1945, matin.

Vorsitz — Présidence: M. Aeby.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.

Revision des articles économiques
de la constitution. Nouveau projet.

F o r t s e t z u n g . — Suite.
Siehe Seite 436 hiervor. — Voir page 436 ci-devant.

Le Président: Ainsi que je vous l'ai dit hier nous
avons entendu jusqu'ici douze orateurs et nous en
avons encore onze à entendre aujourd'hui. Je vous
prie.par conséquent d'être aussi concis que possible.
Nous avons eu hier des exemples de brièveté que
je ne saurais trop vous engager à suivre. Je prie
spécialement les conseillers nationaux qui inter-
viendront maintenant de bien vouloir se borner
à la discussion générale, sans aborder les articles
mêmes sur lesquels chacun aura le loisir de s'exprimer
lorsque, après le vote d'entrée en matière, ils seront
mis successivement en délibération. C'est une perte
de temps que d'aborder les articles dès le débat
d'entrée en matière pour y revenir dans la discussion
de détail. Je compte donc que ceux d'entre vous
qui, hier déjà, ont parlé sur tel ou tel des articles ne
redemanderont pas la parole lorsque ceux-ci vien-
dront en discussion.

Schmid-Zürich: Ich werde dem Wunsche unseres
Herrn Präsidenten Folge geben und mich sehr kurz
fassen. Ich war Mitglied der Kommission und habe
dort festgestellt, dass versucht wurde, einen gang-
baren Weg zu finden. Ich war auch gegenwärtig,
als wir.noch grosse Gegensätze in der Kommission
hatten und versuchten, diese aus der Welt zu
schaffen. Es ist uns nicht gelungen, wie Sie aus der
Vorlage, die verteilt wurde, entnehmen können.

Das Grundgesetz für unsere Wirtschaft ist
zweifelsohne eine ausserordentlich wichtige Vor-
lage. Wir können den gestrigen Voten entnehmen
— wahrscheinlich auch den heutigen —, dass eine
Einigung im Rate nur mühsam möglich sein wird.
Deshalb glaube ich nicht, dass wir gut täten, den
Rat unseres Kollegen Schnyder zu befolgen, der
diese Fragen eigentlich auf die Totalrevision der
Bundesverfassung verschieben möchte. Wenn wir
schon bei den Wirtschaftsartikeln grosse Schwierig-
keiten haben, kann man sich ungefähr vorstellen,
wie ausserordentlich .schwer es sein wird, die ge-
samte Verfassung zu revidieren.

In der Kommission hat aber doch eine Mehrheit
den Weg gezeigt, den man gehen muss. Zweifelsohne
— das haben wir gestern gehört — gibt es verschie-
dene Wege. Ein Weg wäre — das ist auch in der
Kommission besprochen worden — die volle staat-
liche Lenkung von Produktion und Verteilung, also
die ausgesprochene Planwirtschaft. Aber man ist in
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der Kommission zur Überzeugung gekommen, dass
eine ausgesprochene Planwirtschaft eine autoritäre
Regierung verlangt. So hat die Mehrheit der Kom-
mission bei der Formulierung der grundlegenden
Artikel einen ändern Weg beschritten. Sie möchte
— das geht aus dem Art. 31 sowie auch aus dem
Art. 34quinquies hervor — die Grundlagen legen,
um eine möglichst volle Beschäftigung der Wirt-
schaft herbeizuführen. Wir wissen, dass diese volle
Beschäftigung wahrscheinlich möglich ist durch die
Kontrolle der Vorgänge auf der Geldseite der Wirt-
schaft, also durch die Kreditpolitik, durch die Zins-,
Steuer/-, Finanz-, Währungs- und Handelspolitik.
Es ist gestern gesagt worden — das ist ohne Zweifel
ein sehr wichtiges Moment —, dass eine Koordinie-
rung dieser verschiedenen Gebiete notwendig ist.
Herr Kollege Spühler hat darauf aufmerksam ge-
macht, dass es vielleicht doch notwendig sei, einen
wirtschaftlichen Generalstab, eine Wirtschafts-
kommission oder einen Wirtschaftsrat zu schaffen,
die dem Bundesrat als konsultative Organe zur Seite
stehen könnten. Nun glaube ich ja nicht, dass es
richtig ist, wenn wir sagen, in der Kriegszeit sei
schon ein solcher Generalstab oder eine solche Wirt-
schaftskommission vorhanden gewesen. Sicher wur-
de während der Kriegszeit bei uns koordiniert und
gut koordiniert, aber das war in der Hauptsache
ein Beamtenapparat. Wir denken natürlich bei
diesen konsultativen Organen an Vertreter aus der
Wirtschaft. Persönlich lege ich infolgedessen den
grössten Wert auf den Art. 34quinquies, der sagt,
wir müssen alles tun, um die Vollbeschäftigung
herbeizuführen. Da möchte ich ein wichtiges Wirt-
schaftsblatt Englands zitieren, das sich in einer
Artikelserie mit der Frage der Vollbeschäftigung
auseinandergesetzt hat. Es ist der „Economist".
Dieses Blatt hat u. a. geschrieben, die Frage, ob es
überhaupt möglich sei, für alle diejenigen Arbeit zu
beschaffen, die arbeiten wollen, müsse entschieden
bejaht werden. Im weitern sagt der „Economist":
„Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung aller
Länder schätzt die Vollbeschäftigung und die per-
sönliche Sicherheit, die sie im Gefolge hat, höher
ein, als alle anderen politischen Ziele, und wenn sich
dieses Postulat der Vollbeschäftigung mit der Demo-
kratie nicht verträgt, dann ist die Demokratie er-
ledigt."

In den Wirtschaftsartikeln wird ein gewisser
Schutz der kleinen selbständigen Existenzen vor-
gesehen. Ich möchte hier unterstützen, was Herr
Gysler gesagt hat: „Es ist notwendig, dass die
kleinen und mittlern Existenzen vor den grossen
geschützt werden." Ich habe schon in der Kommis-
sion darauf hingewiesen, dass ja bekanntlich die
grossen Hechte die kleinen Fische fressen. Wir müs-
sen die kleinen Fische vor den grossen Hechten
schützen. Herr Gysler hat auch den Fähigkeits-
ausweis als einen solchen. Schutz hingestellt. Per-
sönlich trete ich für diesen Fähigkeitsausweis ein,
weil ich überzeugt bin, dass ohne diesen Fähigkeits-
ausweis die Entwicklung im Gewerbe, im Handwerk
und auch im Detailhandel nicht so gefördert werden
kann, wie wenn wir den Fähigkeitsausweis schaffen
und ihm ein gewisses Primat einräumen. Ich ver-
trete auch eine Berufsschicht, die ständig an Über-
füllung leidet. Es ist die Berufsschicht der kauf-
männischen Angestellten. Ich stelle immer wieder

fest, dass an dieser Überfüllung der Zudrang von
ungeeigneten Elementen oder Berufsfremden schuld
ist. Ich habe wiederholt gesagt, dass gerade der
Beruf der kaufmännischen Angestellten sozusagen
ein Sammelbecken für Leute ist, die aus ändern
Berufen weggeschwemmt werden, die sich in ändern
Berufen nicht haben halten können. Daher bin ich
der Meinung, dass auch für diesen Beruf der Fähig-
keitsausweis oder Berufsausweis eingeführt werden
soll. Das wäre möglich auf Grund der Fomulierung,
die vorgelegt wird.

Der Bundesrat, das sei anerkannt, hat die Sozial-
bestimmung des Art. 34 ter sehr gut herausgearbeitet.
Wir stellen fest, dass die Kommission an dieser
Sozialbestimmung von Art. 34 ter sozusagen nichts
ändert. Für die Arbeitnehmerschaft ist das der
wichtigste Artikel. Wir dürfen darauf zählen, dass
die Arbeitnehmerschaft gerade wegen dieses Art.
34ter bereit sein wird, wenn die übrigen Bestim-
mungen der Wirtschaftsartikel auch befriedigend
formuliert werden, für die Vorlage einzutreten.

Eine wichtige Änderung hat die Kommission bei
Art. 31 vorgenommen. Es ist an die Spitze der
Wirtschaftsartikel etwas ganz anderes gestellt
worden, als es der Bundesrat getan hat. Er hat an
die Spitze dieser revidierten Wirtschaftsartikel die
Handels- und Gewerbefreiheit gestellt, und die
Kommissionsmehrheit stellt nun an die Spitze
etwas ganz anderes. Sie sagt einfach, es solle durch
diese Wirtschaftsartikel die Mehrung der Wohlfahrt
des Volkes und die Sicherung der Existenz der
Bürger angestrebt werden. Ich bin überzeugt, dass
der Rat gut daran tun wird, diese, Sie können ja
sagen proklamatorische Bestimmung, an die Spitze
der Wirtschaftsartikel zu stellen und die Handels-
und Gewerbefreiheit, die nun einmal nicht mehr in
ihrem vollen Ausmass aufrechterhalten werden
kann, an die zweite Stelle zu versetzen, wie es die
Kommission getan hat.

Ich möchte Ihnen namens der demokratischen
Fraktion erklären, dass wir für Eintreten auf die
Beratung der Vorlage stimmen werden.

Weber-Bern: Wenn die Diskussion über diese
Vorlage etwas in die Breite geht, ist das sicher sehr
verständlich, handelt es sich doch um die wichtigste
Vorlage seit vielen Jahren, ja seit Jahrzehnten. Es
ist wohl die bedeutsamste Verfassungsrevision seit
1874. Diese Revision soll die Grundlage bilden für
die Wirtschafts- und Sozialpolitik nicht nur für die
nächsten Jahre, sondern auf Jahrzehnte hinaus,
nicht nur für den Übergang von der Kriegs- zur
Friedenswirtschaft, sondern auch für die kommende
Generation. Es ist daher nicht denkbar, dass eine
derart wichtige Vorlage so rasch, in einigen Stunden
erledigt werden kann, wie das mit einzelnen Bundes-
beschlüssen, die vielleicht nur für 2 Jahre Geltung
haben, schon geschehen ist, denn die Revision der
Wirtschaftsartikel muss auch bestehen können vor
dem Volk und der nächsten Generation.

Wenn nun solche Verfassungsartikel ausgearbei-
tet werden, so sollte man sich einig sein darüber, was
man damit beabsichtigt. Diese Einigung war aber
1939 nicht vorhanden, und das ist auch heute nicht
der Fall, obwohl wir konstatieren können, dass eine
gewisse Annäherung der Anschauungen erfolgt ist.
Aber die Uneinigkeit über die Ziele, die man ver-
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folgt, schafft Schwierigkeiten bei der Beratung und
wird sie auch bei der Volksabstimmung schaffen.
Eigentlich sollte man zuerst die Fachleute über das
Thema beraten lassen, bis sie sich geeinigt haben.
Man machte das bei der ersten Vorlage 1936. Eine
Expertenkommission hat, wie uns der Kommissions-

' président, Herr Condrau, dargelegt hat, einen aus-
führlichen Bericht erstattet. Seither gab es eine
Entwicklung nicht nur in der Wirtschaft, sondern
auch in den Anschauungen über die wirtschaftlichen
Verhältnisse, im Ausland, aber auch bei uns. Es ist
schon darauf hingewiesen worden, wie die Ein-
stellung vor 10 Jahren war im Kampf um die
Arbeitsbeschaffung. Von der Auffassung, dass die
Arbeitsbeschaffung zu kostspielig oder überhaupt
nicht möglich sei, bis zum Slogan „Arbeit, koste was
es wolle", ist ein ganz bedeutender Schritt.

Um was geht es ? Um die Frage : Soll der Staat
eingreifen in das wirtschaftliche und soziale Leben
oder soll er die Wirtschaft einfach, den Privaten
überlassen ? Wenn ja, wann soll der Staat eingreifen
und in welchem Masse ?

Wir können auch heute in dieser Hinsicht ver-
schiedene Auffassungen feststellen. Im grossen und
ganzen kann man drei Richtungen erkennen:

Die erste Richtung will überhaupt keine oder
möglichst wenig Einmischung des Staates. Sie steht
auf dem Boden der freien Konkurrenz bzw. der
freien Betätigung der Einzelnen in der Wirtschaft.

Die zweite Gruppe will eine Einmischung des
Staates in begrenztem Umfang, aber nur dann, wenn
die Privatwirtschaft versagt.

Eine dritte Gruppe will, dass diese Eingriffe
nicht zufällig erfolgen, sondern überlegt und plan-
massig vor sich gehen. Man könnte noch eine vierte
Gruppe anführen, aber sie ist bis heute hier nicht
in Erscheinung getreten, ich glaube auch, diese Auf-
fassung sei in unserem Rate nicht vorhanden. Sie
geht dahin, dass der Staat alles und jedes zu be-
sorgen hat, dass eine vollständige Verstaatlichung
der Wirtschaft Platz greifen soll. Diese Forderung
wird hier von niemand vertreten. Ich glaube auch,
eine solche Regelung kann gerade dann vermieden
werden, wenn man sich auf ein überlegtes und plan-
massiges Eingreifen des Staates in die Wirtschaft
einigen kann.

Die erstgenannte Auffassung von der vollständig
freien Wirtschaft wird ja eigentlich auch nicht mehr
aufrecht erhalten; man anerkennt heute, dass man
mit der Handels- und Gewerbefreiheit allein nicht
mehr auskommen kann. Deshalb besprechen wir ja
eine Revision der Wirtschaftsartikel der Bundes-
verfassung. Aber diese Auffassung, dass der Staat
eigentlich die Finger von der Wirtschaft lassen soll,
ist noch sehr weit verbreitet, jedenfalls in der theo-
retischen Grundanschauung. Man beruft sich in
neuerer Zeit vor allem auf einzelne Theoretiker,
besonders auf Professor Röpke, der meist als Kron-
zeuge herhalten muss, auch in unserer schweize-
rischen Presse. Ich habe die Werke von Prof. Röpke
gelesen. Die drei Bücher, diese „Trilogie", wie er sie
selber nennt, sind zweifellos geistreich geschrieben,
mit sehr viel Zitaten aus allen möglichen Werken
gewürzt. Aber das schonendste Urteil, das man
darüber abgeben kann, ist das, dass es keine öko-
nomischen Bücher sind, keine Bücher der wissen-
schaftlichen Nationalökonomie. Man könnte sagen,

dass sie auf philosophischem oder soziologischem
Gebiet etwas bringen; doch vielleicht würden die
Soziologen und Philosophen sagen, er könnte even-
tuell ein guter Nationalökonom sein. Jedenfalls
sind die Werke in wirtschaftlicher Beziehung sehr
oberflächlich. Röpke selbst hat irgendwo gesagt,
dass sein Buch ein politisches Buch sei. Das ist nicht
etwa mein persönliches Urteil allein ; Sie können die
Ökonomen unseres Landes befragen, die meisten
lehnen Röpke ab. Dieser hat zwar unlängst in der
„Neuen Zürcher Zeitung" sich etwas erheblich auf
Churchill berufen und gesagt, Churchill sei derselben
Meinung wie er. Wenige Wochen nachher hat das
englische Volk die Antwort gegeben und bezeugt,
dass es ganz anderer Meinung ist als Churchill.

Auf sozialem Gebiet hat man längst anerkannt,
dass dauernde Eingriffe in die wirtschaftliche Frei-
heit notwendig sind. Unsere ganze Sozialpolitik,
auch unsere Sozialversicherung, beruht auf diesem
Grundsatz. Auf wirtschaftlichem Gebiet ist das noch
stark umstritten, wenigstens theoretisch; in der
Praxis muss man eingreifen. Man tut das auch von
Fall zu Fall, aber man tut es meist nicht ziel-
bewusst, sondern auf Drängen der Interessenten,
die in Not geraten sind, weil die Wirtschaft gestört
ist. Diese Eingriffe sind oft nicht fördernd, sondern
hemmend. Man bezweckt den Schutz einer einzelnen
Berufsgruppe gegen die andere, von der sie angeb-
lich bedrängt wird. Das ist die sog. Politik des staat-
lichen Interventionismus. Diese Methode entspricht
einigermassen unserem bisherigen Kräfteverhältnis
in der Politik. Aber sie ist unbefriedigend und un-
genügend, weil die Folgen der Krise oft nur auf
einem Gebiet bekämpft und dann auf das andere
abgewälzt werden und weil der Druck von einer
Gruppe auf die andere verschoben wird, ohne dass
die wirtschaftliche Störung, die Krise selbst, be-
hoben oder gar im voraus etwa verhindert würde.

Die Wirtschaftsartikel, die Vorlage von 1939 und
auch die neue Vorlage des Bundesrates, wollen
diesen staatlichen Interventionismus in der Bundes-
verfassung verankern. Dazu möchte ich nun nur
drei Gedanken äussern, um zu zeigen, in welcher
Richtung unsere Wirtschaftspolitik nach unserer
Meinung gehen soll.

Ein erster Gedanke: Die wirtschaftspolitischen
Eingriffe müssen fördernd, aufbauend sein; positiv,
nicht negativ. Sie sollen nicht einfach den Schutz
einer einzelnen Interessengruppe auf Kosten anderer
bezwecken, wie das die frühere Agrarpolitik auch
gemacht hat, wie das in neuerer Zeit vorab auf
gewerbepolitischem Gebiet geschieht. Wenn die
ganze Wir-tschaft blüht, sind auch solche Einzel-
einschränkungen nicht nötig. Dazu ist aber eine
potitive Wirtschafts- und Konjunkturpolitik erfor-
derlich. Nun wird in den neuen Wirtschaftsartikeln
von der Förderung einzelner Wirtschaftsgruppen
gesprochen, aber schon das muss auffallen. Warum
spricht man nur von „einzelnen" Wirtschafts-
gruppen? Wir wünschten, dass die Förderung der
gesamten Wirtschaft Ziel der Wirtschaftspolitik sein
solle, und die Kommission hat sich mehrheitlich
auf diesen Boden gestellt und stellt Ihnen einen
entsprechenden Antrag. Ich bin überzeugt, dass
viel Kritik und vor allem auch viel Misstrauen be-
seitigt werden könnte, wenn die Wirtschaftspolitik
in diesem Sinne geleitet würde.
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Ein zweiter Gedanke: Die Wirtschaftspolitik
muss zielbewusst und planmässig vorgehen, sie soll
nicht erst eingreifen, wenn die Interessenten um
Hilfe rufen, wenn die Krise schon da ist, wenn schon
eine grosse Arbeitslosigkeit besteht. Die Wirtschafts-
politik soll vorbeugen, sie muss Prophylaxe be-
treiben, eine Wirtschaftsförderung nach einem be-
stimmten zentralen Plan. Wir haben freilich jetzt
schon solche Pläne. Wir haben einen grossen Plan
für die Arbeitsbeschaffung. Darin sind eine Reihe
von Teilplänen vorgesehen, aber ich kann Ihnen
gerade, an diesem Beispiel erklären, in welcher Rich-
tung eine Änderung erfolgen muss. Man hat eine
Aktion vorgesehen für die Erneuerung des indu-
striellen, des Maschinenparkes in einzelnen Indu-
striezweigen, vor allem in der Textilindustrie, wo
diese Einrichtungen veraltet sind. Aber man stellt
das zurück bis zu dem Moment, wo Arbeitslosigkeit
in der Maschinenindustrie auftritt. Meines Er-
achtens muss eine Erneuerung des maschinellen
Apparates erfolgen, wejm eine Überalterung da ist,
um diese Industrie konkurrenzfähig zu erhalten
oder wieder konkurrenzfähig zu machen. Wenn man
warten will, bis ein anderer Industriezweig darauf
angewiesen ist, Beschäftigung zu bekommen durch
eine solche Erneuerungsaktion, so kann das für die
Textilindustrie beispielsweise schon zu spät sein.
Ähnlich ist es mit dem Plan für die Hotelerneuerung.
Es ist zweifellos für das Baugewerbe sehr interes-
sant, wenn es in der Hotelerneuerung Beschäftigung
findet, aber wenn diese Hotels renoviert werden
müssen, damit sie den ausländischen und auch den
inländischen Gästen genügen, damit ihre Frequenz
gesteigert werden kann, dann kann man nicht
warten, bis zufällig Arbeitskräfte an einem ändern
Ort überflüssig werden, sondern man muss diese
Erneuerung eben vorausschauend an die Hand
nehmen. Es sind solche Eingriffe nötig zur Hebung
der Produktivität der Wirtschaft. Für die Land-
wirtschaft hat sich dieses Prinzip eines dauernden
planmässigen Eingreifens durchgesetzt. In der
letzten Krise der Dreissigerjahre war es noch anders,
da hat man mit Einzelaktionen begonnen, doch im
Kriege hat sich die Planung durchgesetzt für die
Landwirtschaft und diese hat heute erkannt, dass
sie auch für die Nachkriegszeit eine planmässige
Lenkung des Agrarsektors nötig hat. Ich habe mich
gefreut, gestern von Herrn Kollege Stähli die Er-
klärung zu hören: Wir sind für die Wirtschafts-
lenkung. Aber es genügt nicht, das nur im Agrar-
sektor zu machen; auch auf ändern Gebieten ist das
nötig. Es wird zwar auch noch auf ändern Teil-
gebieten anerkannt. Die Architekten verlangen heute
die Landesplanung, aber nur im Sinne einer Planung
durch die Architekten. Was später geschehen soll,
die Ausführung der Pläne, soll nicht planmässig
erfolgen. Herr Bundesrat Kobelt hat an einer
Tagung über Landesplanung sogar ausdrücklich
gesagt: „Landesplanung ist nicht etwa Planwirt-
schaft." Er hat sich fast bekreuzigt davor. Man
spricht ja manchmal nebeneinander vorbei, weil
man unter den Begriffen etwas ganz anderes ver-
steht. Aber man sollte doch Deutsch verstehen und
wissen, was „planen" und „Planwirtschaft" heissen
soll.

Im Ausland ist dieser Gedanke anerkannt. Die
Vorschläge der englischen Regierung sind gestern

schon erwähnt worden. Man könnte auf Schweden
verweisen, und ich bin überzeugt, in allen Ländern
um uns herum wird in den nächsten Jahren der
Wiederaufbau nach den Grundsätzen einer plan-
massigen Wirtschaftslenkung erfolgen müssen. So-
yar die liberalen Vereinigten Staaten von Nord-
amerika gehen in dieser Richtung. Also statt 'ein
zufällig hinterher erfolgendes und lokal begrenztes
Eingreifen wünschen wir eine einheitliche plan-
mässige Wirtschaftspolitik. Das bedingt die Ko-
ordination aller wirtschaftspolitischen Bestrebungen,
das bedingt Zusammenarbeit aller wirtschaftlichen
Kreise. Dazu braucht es eine zentrale Leitung. Herr
Kollege Schmid hat vorhin und Herr Spühler ge-
stern von einem wirtschaftlichen Generalstab ge-
sprochen. Man kann das Wirtschaftsrat oder Wirt-
schaftskommission nennen oder wie man will, aber
es muss eine solche Stelle da sein. Ich möchte noch
weitergehen. Ich glaube, es ist auch ein Mangel in
der Organisation unserer Verwaltung, im Volks-
wirtschaftsdepartement, dass eine Stelle dieser Art
fehlt. Wir haben zwar eine Handelsabteilung, eine
Abteilung für Landwirtschaft, ein Bundesamt für
Sozialversicherung, wir haben das Biga, das Bundes-
amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit, das aber
vor allem die sozialpolitischen Aufgaben bewältigt.
Wir haben jedoch keine Stelle, wo die allgemeine
Wirtschaftspolitik betreut wird. Wir haben nur
heute in der Kriegswirtschaft eine solche Stelle, aber
sie fehlt für die Friedenswirtschaft.

Nun stellt sich immer wieder die Frage: Soll sich
der Staat in alles und jedes einmischen? Da möchte
ich noch einen dritten Gedanken äussern. Das wirt-
schaftspolitische Eingreifen muss nicht in erster
Linie durch den Staat erfolgen, es muss nicht überall
ein Staatsapparat kreiert oder aufgebläht werden,
sondern dazu kann man die wirtschaftlichen Or-
ganisationen der Selbsthilfe heranziehen, wie sie
vor allem in der Genossenschaftsreform vorkommen.
Die „Neue Zürcher Zeitung" hat in den letzten
Tagen in einem Artikel über die Revision der Wirt-
schaftsartikel betont, dass man den liberalen Ge-
danken hochhalten müsse, der besage, dass der Ein-
zelne in erster Linie selbst die Verantwortung
tragen muss. Ich frage Sie: Wo ist das heute noch
möglich ? Der Einzelne ist ja, wenn er auf sich allein
gestellt ist, verloren, sogar der Unternehmer! Die
meisten Unternehmer sehen sich veranlasst, sich
zusammenzuschliessen. Es werden grössere Gebilde
geschaffen, wie sie schon die Aktiengesellschaft dar-
stellt, die durch grosse Kapitalmacht dem Einzelnen
mehr Stärke verleiht. Ich nenne ferner die Ver-
bände, die Kartelle, Syndikate, Trusts, und es gibt
noch Organisationen anderer Art. Aber noch viel
gefährdeter, noch mehr verloren ist der einzelne
Arbeiter, Landwirt, Gewerbetreibende. Daher ent-
stand auch bei ihnen das Bedürfnis nach Zusammen-
schluss. So, entstand die Selbsthilfeorganisation.
Ich brauche Sie nicht zu erinnen an den genossen-
schaftlichen Zusammenschluss der Landwirte. Eine
wirksame Hilfe für die Landwirtschaft ohne Ge-
nossenschaft ist heute undenkbar. Das erklären uns
alle Agrarpolitiker. Das Gleiche ist zu sagen vom
Gewerbe. Fast jede Woche erhalten wir Kenntnis
von der Gründung einer neuen gewerblichen Ge-
nossenschaft auf irgendeinem Gebiet. Auch hier hat
man die Notwendigkeit der organisierten Selbst-
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hilfe anerkannt. Deshalb dürfen diese Selbsthilfe-
organisationen nicht durch eine falsche und nega-
tive Wirtschaftspolitik gedrosselt und eingeengt
werden, wie das heute leider oft geschieht durch
gewerbepolitische Massnahmen. Sondern der Staat
soll sie fördern, er soll sie heranziehen zur Mitarbeit
bei der Lenkung der Wirtschaft, zur Bewältigung
der Aufgaben, die ich vorhin skizziert habe. Das ist
in keiner Weise ein Privileg für irgendeine Gruppe
oder für irgendeine Art von Selbsthilfeorganisation,
sondern das gilt für alle Gruppen unserer Wirt-
schaft, von den Arbeitern und Konsumenten bis zu
den Unternehmern in Industrie, Landwirtschaft und
Handwerk.

Die nationalrätliche Kommission hat die Be-
deutung dieser Organisationen anerkannt. Sie hat
es aber zuerst abgelehnt, eine Bestimmung in diesem
Sinne aufzunehmen. Das heisst, man hat keine
Formulierung gefunden, die allgemein Zustimmung
fand. Es ist aber nachträglich gelungen, eine Ver-
ständigung zu erzielen und ich werde Ihnen einen
entsprechenden Antrag unterbreiten.

Ich fasse zusammen: Wir verlangen eine Wirt-
schaftspolitik, die positiv, aufbauend ist, die ziel-
bewusst und planmässig die Gesamtwirtschaft för-
dert und die bei der Lösung dieser Aufgaben die
Selbsthilfeorganisationen heranzieht, ja eigentlich
die Wirtschaftsplanung auf diesen Organisationen
der Selbsthilfe aufbaut. Auf diesem Boden glaube
ich, sollte eine Einigung über die Grundsätze un-
serer Wirtschaftspolitik möglich sein. Auf diesem
Boden verblasst ja das Schreckgespenst der reinen
Staatswirtschaft, das von einer gewissen Interes-
sentenpropaganda aufgestellt wird. In dieser Rich-
tung finden wir auch eine Lösung, die unsern
schweizerischen Verhältnissen entspricht, die der
Demokratie und den Freiheiten, die wir hochhalten
wollen, keinen Eintrag tut, sondern im Gegenteil
dazu beiträgt, die demokratischen Grundsätze auch
in der Wirtschaft zu verwirklichen. Ich hoffe, dass
Sie in diesem Sinn und Geist bei der Beratung der
Vorlage Beschluss fassen werden.

Müller- Grosshöchstetten : Die Vorlage versucht,
aus der Zeit der unbeschränkten liberalen Wirt-
schaftsordnung in die kommende Zeit hinüberzu-
retten, was auf einem entscheidenden Gebiet des
menschlichen Zusammenlebens die • Errungenschaft
des letzten Jahrhunderts ist: die Handels- und
Gewerbefreiheit. Dass dies eine ausserordentlich
schwere Aufgabe ist, wird uns voll bewusst, wenn
wir bedenken, dass wir uns damit in einer Zeit des
grossen Sieges des Kollektivismus und des wieder-
erstarkenden „New Deal" zurechtzufinden haben.
Es ist daher mehr als selbstverständlich, dass
niemand von der vorgeschlagenen Lösung be-
friedigt ist.

Nicht befriedigt ist die kommende Generation,
weil die Vorlage auf dem entscheidenden Gebiet
der künftigen Ordnung der Wirtschaft der Lösung
aller grundsätzlichen Fragen aus dem Wege geht
und sich darauf beschränkt, denen, die schon im
Besitze sind, die Möglichkeit zu geben, sich gegen
die Konkurrenz der aufstrebenden, vorwärts dran-'
genden Generation zu schützen. Nicht befriedigt
sind die Verfechter der freien Wirtschaft, auch
wenn der Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
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freiheit nach dem Entwurf im ganzen Umfange der
Eidgenossenschaft gewährleistet wird, denn in
Art. 31, Abs. 2 erhält der Bund die Befugnis, beim
Erlass von Vorschriften nötigenfalls von der Han-
dels- und Gewerbefreiheit abzuweichen. Das ver-
mag die Vertreter der liberalen Auffassung auch
dann nicht zu befriedigen, wenn diese vom Bund
zu schaffende Möglichkeit im gleichen Artikel ein-
geschränkt wird. Nur „nötigenfalls" soll er von der
Handels- und Gewerbefreiheit abweichen dürfen
und nur, wenn das Gesamtinteresse es erfordert.
In den wichtigsten Sektoren, z. B. bei der Land-
wirtschaft, soll er es nur tun dürfen, wenn die zu
schützenden Wirtschaftszweige oder Berufe die-
jenigen Selbsthilfemassnahmen getroffen haben,
die ihnen billigerweise zugemutet werden können.

Eigentlich -eine Selbstverständlichkeit. Aber so
fragen nun die zu Schützenden: Wer entscheidet
darüber, was im Gesamtinteresse zu geschehen
oder zu unterbleiben hat ? Wer entscheidet darüber,
ob die Dinge soweit gediehen sind, dass das nötigen-
falls zur Anwendung kommen kann? Und vollends
wer sagt, ob das, was ein zu schützender Wirt-
schaftszweig oder Beruf an Selbsthilfemassnahmen
getan hat, genügt?

Man muss ein ganz heuriger Hase in diesen
Dingen sein, wenn man sich nicht bewusst ist, was
mit solchen Bestimmungen, unter denen jeder das
versteht, was ihm passt und nützt, zu machen ist.
Ich denke da an naheliegende Beispiele. Als wir
uns hier mit den Bierbrauern über die ihnen geblie-
bene Möglichkeit zur Selbsthilfe auseinandersetz-
ten, wurden wir, wie nicht anders zu erwarten war,
nicht einig. Der Starke siegte. Wer das ist und immer
sein wird, auch das wissen wir aus reicher Erfahrung.

Wir wollen anerkennen, dass Art. 31 bis, Abs. 2,
lit. b, erst die verfassungsrechtliche Grundlage zum
Erlass wichtigster gesetzgeberischer Vorkehren für
die Landwirtschaft bilden wird. Bei der Wertung
des Bauernstandes für Volk und Staat hätte das
Bauernvolk nicht als Dank für seine Leistungen
während sechs Kriegsjahren erwarten dürfen, dass
man ihm aus staatspolitischer Einsicht und aus
Weitsicht heraus diese verfassungsrechtlichen
Grundlagen in anderer, weniger verklausulierter
Form und nicht als Zufracht eines ohnehin schwer
beladenen Fuders geschaffen hätte ? Nur wenn die
Bauernführung mit der Mehrheit des schaffenden
Volkes und im Gesamtinteresse ihre Bauernpolitik
treibt, wird es ihr gelingen, sich im arbeitenden
Volke aller Stände jene Wertung und jenen Rück-
halt zu schaffen, welche die Voraussetzung dazu
sein werden, dass die hier vorgesehenen Bestim-
mungen die Grundlage zu seiner Erhaltung, Festi-
gung und Gesundung bilden.

In einer zweiten ausserordentlich wichtigen
Frage vermag die Vorlage nicht zu befriedigen. Sie
will wohl den Bund ermächtigen, bei drohender
Arbeitslosigkeit einzugreifen oder Massnahmen zur
Bekämpfung bereits eingetretener Arbeitslosigkeit
zu treffen, wenn seine zu ihrer Verhinderung er-
griffenen Massnahmen entweder zu spät kamen
oder nicht ausreichend genug waren. Er soll auch
über die Arbeitsbeschaffung Vorschriften aufstellen
können. Ausdrücklich lehnt der Bundesrat es in
seiner Botschaft ab, zu erklären, dass doch letzter
Sinn aller auf diesem Gebiete zu ergreifenden Mass-

62



Revision des articles économiques — 482 — 27 septembre 1945

nahmen des Bundes die Vollbeschäftigung des
Volkes, das Recht jedes Menschen auf Arbeit, die
aktive, konjunkturelle Steuerung der Wirtschaft
sein müsste. Er spricht sich auch über die Mittel,
die ihm dazu in erster Linie zur Verfügung stehen,
die Währungs-, Zins-, Boden-, Kredit- und Steuer-
politik, überhaupt nicht aus. Das ist der schwächste
Punkt der Vorlage. Eine Begründung der Ableh-
nung dieser Grundforderung jeder modernen Wirt-
schaftsordnung durch den Bundesrat fehlt. Wir
können uns diese schmerzliche Lücke im Entwurf
nur so erklären, dass die Vertreter der bisherigen
Wirtschaftsordnung glauben, dass die Realisierung
dieser Grundforderung jeder modernen Wirtschaft
die Preisgabe des Prinzips der freien Wirtschaft
überhaupt bedeuten würde. Hier möchte ich nicht
wiederholen, was in der uns allen zur Verfügung
gestellten ausgezeichneten Schrift der National-
räte Duttweiler und Dr. Münz über diesen Punkt
zu lesen ist.

Wir werden jedem Antrage zustimmen, der
diese Lücken ausfüllen möchte und wir werden uns
selbst erlauben, dahingehende Anträge zu stellen,
wie wir jeden Vorschlag, der den Schutz der Ehre,
der Würde und der Freiheit des schaffenden Men-
schen im Entwurf verankern möchte, unterstützen
werden.

Ich möchte nicht unterlassen, neben diesen
Schwächen der Vorlage, die uns die Zustimmung
ausserordentlich schwer machen, einen Punkt im
Entwurf anzuführen, der uns Freude bereitet hat.
Es ist dies Art. 34ter, lit /. Dass der Entwurf dem
Bunde das Recht über die berufliche Ausbildung
zu legiferieren nicht auf einzelne Wirtschaftszweige
beschränkt, freut uns. Der Bundesrat sagt selbst,
dass er dabei ganz besonders an die Landwirtschaft,
an den Hausdienst und an die Pflegeberufe denkt,
denen in Zukunft die fördernde Unterstützung des
Bundes auch zugute kommen soll. Von dieser Stelle
aus habe ich mehrmals über die Bedeutung der
Ausbildung der jungen Generation für ihre Lebens-
arbeit gesprochen. Je schwieriger die äussern Um-
stände sein werden, unter denen sie erfüllt werden
muss, um so dringender und notwendiger ist die
tüchtige Berufsbildung. Dass dies auch für die
Landwirtschaft und gerade für die kommenden
Zeiten zutrifft, braucht hier nicht extra gesagt zu
werden.

Gefreut hat mich, dass im Entwurf auch an die
Pflegeberufe gedacht wird, dass er die Möglichkeit
zur Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen vor-
sieht. Es grenzt an scharf zu verurteilende Ausbeu-
tung menschlicher Arbeitskraft und an schlimm-
sten Missbrauch menschlichen Opferwillens, was
Krankenschwestern heute noch zugemutet wird.
Nur der Tatsache, dass diese keine Stimmbürger
sind, ist es wohl zuzuschreiben, dass man sie so
lange ihrem schweren Schicksal überliess. Um so
mehr wird es uns freuen, wenn der Bund von der
Möglichkeit, welche ihm die Vorlage hier zur Ab-
hilfe schafft, rasch und tapfer, wie er das für Stimm-
bürger tun würde, Gebrauch machen wird.

Dies ein paar kurze Bemerkungen über unsere
Haltung zum Entwurf. Wir machen uns keine
Illusionen. Trotzdem, die Vorlage stellt Möglich-
keiten dar. Deshalb stimmen wir allen schwerwie-
genden Bedenken zum Trotz für Eintreten auf

die Vorlage, hoffen aber, dass der Entwurf im Ver-
laufe der Aussprache noch verbessert wird.

Dafür zu sorgen, dass diese Artikel nicht totes
Recht bleiben, sondern die Möglichkeit werden, der
Gerechtigkeit in der Wirtschaft, der sozialen Frei-
heit und damit der Wohlfahrt und dem Frieden zu
dienen, das muss das Ziel unserer Arbeit sein.

M. Rosselet: La discussion que nous conduisons
maintenant autour des articles économiques dé-
montre que dans les différents milieux et dans les
différents courants de notre population existe un
besoin impérieux de trouver un nouvel équilibre,
besoin si impéreux que de différents côtés on en
arrive à des solutions se rapprochant en somme beau-
coup les unes des autres.

Quel est donc en réalité le problème qui se
pose aujourd'hui dans une Europe à peine sortie
de la guerre, qui la laisse désorganisée et meurtrie ?

C'est de savoir comment désormais les hommes
vont pouvoir vivre et nous constatons qu'au fond,
il n'est pas de système intermédiaire entre celui
qui prévoit une économie dirigée ou une économie
collective et celui du libéralisme absolu. En effet,
dans l'Europe d'aujourd'hui et non seulement dans
l'Europe mais dans le monde aujourd'hui', on cons-
tate une double polarisation: il y a, d'une part, des
pays — plutôt un pays qui a réussi, pour autant
que l'on puisse s'en rendre compte, à donner à ses
habitants sinon une sécurité économique immédiate
du moins une possibilité de sécurité économique
dans des temps relativement proches; je pense ici
à ce grand pays de l'est qu'est la Russie des Soviets.
La Russie soviétique donc a réussi à octroyer à
ses peuples une organisation qui peut, dans des
temps assez proches encore, garantir leur sécurité
économique, mais cela a été fait sous une forme que
nous ne pouvons pas admettre, que nous rejetons
même; car si la Russie soviétique a pu donner à
ses habitants une certaine garantie de sécurité
économique assez proche, elle l'a fait cependant
au détriment de la liberté individuelle et de la
liberté politique. Là bas, pas de liberté individuelle,
pas de liberté politique, en revanche une certaine
sécurité économique.

A l'autre pôle, nous trouvons les pays d'appar-
tenance anglo-saxonne, auxquels nous pouvons
nous comparer dans une certaine mesure qui, au
contraire, ont maintenu à leurs habitants une très
large liberté politique, un régime politique dans le-
quel chaque homme est l'égal d'un autre homme,
a les mêmes possibilités politiques, est en somme le
maître de ses destinées politiques, mais où, en
revanche, sur le terrain économique, cet homme
souvent est un asservi.

C'est entre ces deux pôles que nous devons,
nous, dans la partie de l'Europe où nous vivons,
trouver une solution qui soit une sorte de syn-
thèse, qui puisse assurer aux hommes tout à la fois
la possibilité de vivre libres politiquement et aussi
de vivre libres économiquement. Et les articles
constitutionnels que nous discutons en ce moment
ne sont au fond que l'expression de cet effort qui est
'fait pour tâcher de maintenir en même temps la
liberté politique et la liberté individuelle dont nous
disposons tout en assurant à chacun la liberté écono-
mique dont il devrait également pouvoir jouir.
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Est-ce que ces articles constitutionnels, tels
qu'ils sont conçus, sont propres à atteindre ce but ?

Oui et non.
Oui, en ce sens qu'ils dessinent des formes,

qu'ils donnent des possibilités, qu'ils tracent les
cadres dans lesquels les hommes évolueront selon
leur conception. Ainsi je salue avec satisfaction
les efforts qui se dessinent dans le sens de la
communauté professionnelle, ceux qui sont faits
aussi dans le sens de l'applicabilité générale des
contrats collectifs. Cependant, lorsqu'on parle de
communauté professionnelle, on met sous la même
étiquette des marchandises différentes. La commu-
nauté professionnelle, selon la mentalité qui l'anime
et l'esprit dans lequel on l'applique selon la direc-
tion dans laquelle on s'engage peut être comme les
langues d'Esope, la meilleure ou la pire des choses.

Ce sera -donc surtout l'esprit dans lequel ces
articles seront appliqués qui déterminera véritable-
ment leur substance, leur utilité, leur valeur.

Il est une chose qui me heurte: c'est que, après
la crise que nous venons de traverser depuis 1939,
on a repris, je ne dirai pas les mêmes textes non,
ce serait exagéré, mais à peu près les mêmes textes
que ceux qui, déjà, étaient en discussion avant 1939
comme si, depuis six ans, rien ne s'était passé,
comme si l'évolution de l'Europe ne s'était pas
accomplie avec une rapidité et une ampleur telles
qu'aujourd'hui on a peine à reconnaître dans notre
continent ce qu'il était avant la guerre.

Ainsi nous discutons sur ces mêmes textes, sur
ces mêmes principes et nous discutons de telle
manière que l'on ne voit guère ce qui pourra sortir
de concret de cette discussion.

Un point sur lequel je voudrais attirer votre
attention est celui-ci: dans certaines organisations
économiques populaires — je parle ici des coopé-
ratives de consommation — nous avons fait, au
cours des années précédentes, l'expérience de ce
que fut l'espèce de corset de fer où l'on a voulu
enserrer les organisations d'entr'aide. Or, nous ne
trouvons rien dans les articles économiques qui
puisse nous tranquilliser désormais à cet égard.
Que sont les sociétés coopératives de consommation,
que sont les organisations d'entr'aide que, de notre
côté, on voudrait voir considérer dans les articles
économiques comme une forme nouvelle d'écono-
mie ! Que sont-elles ?

Ce sont en réalité les seules organisations écono-
miques qui, depuis un siècle, se sont créé leur place
au soleil et ont apporté à toute une catégorie de la
population, non seulement dans notre pays mais
partout ailleurs encore, des possibilités, modestes
peut-être, mais enfin des possibilités de mieux
être. Ce sont les seules qui, au sein même de l'écono-
mie capitaliste, ont créé, ou favorisé la création de
cellules nouvelles en faveur d'une économie nou-
velle, de conceptions nouvelles sur le plan écono-
mique. Ce sont dans notre pays les seules qui soient
dans la ligne de notre génie propre et de notre con-
ception propre en ce sens qu'elles se trouvent être
au fond les successeurs des organismes d'autrefois,
des fruitières des paysans, des organisations des
bisses dans le Valais, des organisations collectives
qui s'occupèrent de pâturages dans certaines
régions et qui étaient déjà, avant même la lettre,
des organisations coopératives. Or, à ces organisa-

tions faites du génie même de notre peuple et de
notre race, on ne fait aucune place dans les articles
économiques: Non seulement on ne leur fait pas
place, mais on cherche à les limiter dans leurs possi-
bilités de travail et de vie. Je pense également aux
caisses Raiffeisen qui sont aussi une forme de la
solidarité et de l'entr'aide, qui ont prouvé leur
aptitude à jouer un rôle important et utile dans
l'organisme économique actuel.

Est-ce que nous allons, parce que l'on aura
méconnu les sentiments légitimes des organisa-
tions d'entr'.aide qui ont travaillé et fait leurs preu-
ves depuis longtemps, parce que l'on aura méconnu
le bien qu'elles ont apporté au pays, est-ce que
nous allons dresser contre les articles économiques
une partie de la population, est-ce que nous allons
courir le risque de faire tomber l'ensemble parce
que sur un point particulier, on n'aura pas voulu
tenir compte des efforts faits, d'ans le passé, dans le
sens d'une meilleure organisation économique du
monde ? Je ne l'espère pas parce que je suis de ceux
qui pensent que si l'on méconnait les efforts faits
dans le sens de l'entr'aide par toutes les organisa-
tions dont je viens de parler, si l'on entend les
empêcher de se développer et de créer, à l'intérieur
même de l'organisation sociale actuelle, une nou-
velle organisation sociale, dans le sens de la soli-
darité humaine et de l'entr'aide entre les hommes,
si l'on empêche ces organisations d'avoir leur déve-
loppement normal, elles ne pourront pas, elles,
croire que les articles économiques apportent réel-
lement quelque chose de nouveau à l'ensemble
de notre population. Et alors, si nous voulons en
même temps nous tenir éloignés de ceux qui mettent
leur confiance dans un Etat tout-puissant et qui
veulent le charger de tout, de ceux qui sacrifient
à l'Etat la personnalité humaine et les libertés poli-
tiques, si nous voulons, dis-je, nous tenir aussi
éloignés d'eux que de ceux qui veulent tout laisser
faire et tout laisser aller sans l'organisation écono-
mique, je pense que le régime d'entr'aide des organi-
sations coopératives est celui qui répond le mieux
à nos aspirations, non seulement dans notre pays,
mais aux aspirations de toute la partie de l'Europe
dans laquelle nous vivons: L'Angleterre, dont le
gouvernement travailliste est certainement forte-
ment imprégné de l'esprit des organisations d'entr'-
aide de ce pays ; la France dont les seuls organismes
qui se relèvent rapidement en ce moment sont ceux
qui sont basés sur l'action collective et sur l'action
d'entr'aide: organisations de pays et aussi d'ou-
vriers, se dirigeant aussi vers l'organisation coopé-
rative de leur économie. Dans tous les pays de race
latine, il est certain que le désir du maintien de
libertés individuelles aussi grandes que possibles
orientera toujours davantage l'économie dans le
sens où je vous l'indiquais tout à l'heure.

Je conclus en disant qu'où bien les articles
économiques tiendront compte de cet état d'esprit
qui donne satisfaction à divers milieux sociaux de

•notre population, à celui auquel j'appartiens aussi
bien que de l'agriculture et de l'artisanat, du monde
du commerce que du monde du' crédit, et alors on
peut espérer voir sortir des articles économiques une
organisation qui soit vraiment nouvelle, ou bien
nous sentirons que l'on veut mettre autour des
organisations d'entr'aide une sorte de corset de fer
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pour les empêcher de se développer et alors nous
resterons extrêmement sceptiques à l'égard des
efforts qui seront tentés. C'est pourquoi person-
nellement je m'abstiendrai au moment du vote
sur l'entrée en matière; je réserve de me prononcer
au vote final lorsque j'aurai pu constater si les
efforts sont faits dans le sens dont je viens de parler.

Oeri: Ich bitte Sie, für eine kurze Weile Distanz
zu nehmen von den Einzelheiten der vorliegenden
Verfassungsrevision und sich einmal auf einen Berg
mit Aussicht zurückzuziehen, um zu. versuchen,
einen Gesamtüberblick über den bisherigen wirt-
schaftlichen Verfassungszustand und den neuen,
den wir schaffen wollen, zu bekommen. Da ergibt
sich doch für uns das Bild von zwei grossen Kom-
plexen. Bisher bot die Bundesverfassung im we-
sentlichen mit ihren Wirtschaftsartikeln die Staats-
garantie für Freiheit und Freiheiten; die neuen
Formulierungen werden im wesentlichen Staats-
garantie für Wohlfahrt bieten. Wenn Sie die ganze
Reihe der Artikel nochmals überfliegen, so treffen
Sie ja alle Augenblicke das Wort „fördern", „För-
derung" usw% In der bisherigen Verfassung hat in
jenem Zusammenhang der Bund nur den Tafel-
obstbau fördern müssen; jetzt aber wimmelt es von
Förderungsvorschriften, sowohl in der bundesrät-
lichen Vorlage wie in den Anträgen der Kommission,
den Minderheitsanträgen und den Individualanträ-
gen. Der Bundesrat spricht von Förderung einzelner
Wirtschaftszweige und Berufe, von Förderung der
beruflichen Leistungsfähigkeit, von der Erhaltung ei-
nes gesunden Bauernstandes, vom Schutz wirtschaft-
lich bedrohter Landesteile und noch schöner tönt
es bei der Kommissionsminderheit: „Der Bund
fördert zur Sicherung der Existenz der Bürger und
zur Mehrung der Wohlfahrt des Volkes die Wirt-
schaft des Landes und trifft die erforderlichen Mass-
nahmen." Das ist hoch geschworen: Eine Sicherung
der . Existenz ! Dann die Kommission wieder in
Art. 31 bis: „Der Bund fördert die auf Selbsthilfe
beruhenden Organisationen der Wirtschaft." Die
Kommissionsmindé'rheit in Art. Slquinquies: „Mass-
nahmen zur Sicherung einer vollen Beschäftigung
und zur Verhütung von Wirtschaftskrisen". Über-
all, durchs Band weg, wird gefördert und gefördert
und gesichert. Was herauskommt, ob im einzelnen
nun so oder so beschlossen wird, ist ein umfassendes
Wohlfahrtsprogramm. Ich weiss wohl, praktisch
sind diese Formulierungen nicht durchwegs neu,
sondern fixieren einfach einen Status quo, der
längst eingetreten ist. Aber mir ist doch unbegreif-
lich, wie Kollege Münz behaupten konnte, das alles
seien „kleine und halbbatzige Zugeständnisse an
eine neue Welt". Das ist nicht klein und halbbatzig,
was da herauskommen soll, sondern geht sehr weit.

Ich werde für Eintreten stimmen mit meiner
Fraktion; ich finde aber, man sollte eine grosse
Reformarbeit, die im Zuge ist, nicht bagatellisieren.
Ich selbst versage mir kritische oder zustimmende
Erörterungen über Einzelheiten, aber ich möchte
Ihnen doch noch eine allgemeine Überlegung emp-
fehlen : Dieses ganze Wohlfahrtsprogramm bedeutet
doch eine Fahrt ins Blaue, weil die Ergänzung durch
ein entsprechendes verfassungsmässiges Finanz-
programm einstweilen vollständig fehlt. Und darum
komme ich wieder, verzeihen Sie, auf mein ce-

terum censeo : die Bundesverfassung hat eine Total-,
nicht nur eine Partialrevision nötig. Es ist nicht
haltbar, dass wir eine Verfassung haben, die einen
Wohlfahrtsstaat herstellen will ohne das nötige
finanzielle Fundament. So, wie wir jetzt vorgehen,
handeln wir folgendermassen: Wir laden Frau
Helvetia zu einem prächtigen Diner mit einem
üppigen Menü von Speis und Trank ein. (Zuruf von
Bundesrat Stampili : Aber imm er noch Rationierung ! )
Ja, Herr Bundesrat, wir haben immerhin die nötigen
Mahlzeitencoupons, aber wir haben nicht das Geld,
um die Zeche zu bezahlen, mit oder ohne Ra-
tionierung!

Der Finanzartikel der Bundesverfassung, Art.42,
ist es wert, immer wieder gelesen zu werden. Das
ist etwas ganz Romantisches, ein Märchen aus
uralten Zeiten, wo kaum mehr etwas wirklich halt-
bar ist oder gehalten wird. Auch da-sollte doch
eine Revision einsetzen, das werden Sie mir alle
zugeben, gerade wenn Sie diesen Artikel 42 noch-
mals lesen. Aber ich werde den Einwand hören
müssen: Wann soll die Bundesversammlung die
Bundesverfassung total revidieren ? Ja, wann ?
Das weiss ich auch nicht, wann sie das tun soll,
wann sie dazu Zeit finden soll. Wir machen doch
jetzt gerade täglich die Erfahrung, dass wir schon
der laufenden Arbeit des Parlamentes nicht mehr
gewachsen sind. Wir müssen den Geschäftsbericht
des Vorjahres vom Juni bis zum Ende des dritten
Quartals hindurchschleppen; in der jetzigen Sep-
tember-Session werden wir mit dem September
auch nicht fertig, sondern müssen in den Oktober
hinübergehen. Wenn nun eine so gewaltige Aufgabe
wie die Totalrevision hinzukommen sollte, dann
müssten wir uns entweder in Permanenz erklären —
was für viele von uns eine schwierige Sache wäre —
oder aber wir müssen dazu helfen, dass ein Ersatz
geschaffen werden kann. Da komme ich wieder auf
mein altes Postulat: die Schaffung eines Verfas-
sungsrates sollte ermöglicht werden. Ich bin damit
übel abgefahren vor ein paar Jahren. Warum ich
so abgefahren bin, habe ich erst jetzt ganz begriffen,
als ich las, was im welschen Sinne eigentlich eine
«Constituante» bedeutet. Durch die Vorgänge in
Frankreich ist ja die allgemeine Weltaufmerksam-
keit auf diesen Begriff gelenkt worden. Eine «Con-
stituante» im französischen Sinne ist ein eigentlich
diktatoriales Organ. An so etwas habe ich nie ge-
dacht, sondern nur an das gut schweizerische Vor-
bild der Verfassungsräte, die fast alle schweizeri-
schen Kantone kennen. Aber ich bin also abge-
fahren und ich kann es nicht erzwingen, dass man
wieder an den Versuch herangeht, ich mit meinen
schwachen persönlichen und Parteikräften. An
wen soll ich mich nun wenden? Nicht an den
Bundesrat, der hat keine Zeit dazu. Sieben De-
partementsvorsteher arbeiten unablässig und ar-
beiten vorzüglich, aber für eine solche Extraaufgabe
haben sie als Gesamtbehörde einfach keine Zeit.
Meine herzliche Bitte geht aber an die Herren Ver-
treter der „Grossmächte", nämlich der herrschen-
den Fraktionen: Überlegen Sie sich das Problem
wieder einmal, und zwar gerade auf Grund der be-
ginnenden Nachkriegserfahrungen mit der Arbeits-
last des Parlamentes. Ich weiss nicht,, worauf Ihre
Prüfung hinauslaufen wird, aber tun Sie nicht gar
nichts! Wir sollten doch wieder zu einem Verfas-
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sungszustand kommen, bei dem wir die Verfassung
nicht jeden Tag ritzen oder verletzen müssen.
Wenn wir nur einseitig die Wirtschaftspolitik revi-
diert haben werden, wird die entsprechende Re-
vision der Finanzpolitik und schliesslich die Ge-
samtrevision, das ist meine volle Überzeugung,
dringlicher als je.

Huber: In all den vielen Reden, die bereits ge-
halten worden sind, ist nirgends ein Funke von
Begeisterung zu spüren gewesen. Ich glaube, es wird
auch bei den letzten Reden so sein und Sie werden
auch aus meiner Rede nichts von Begeisterung ver-
spüren. Das ist vielleicht kein Unglück. Aufgaben,
wie wir sie jetzt praktisch zu lösen haben, werden'
weniger durch Begeisterung gelöst als mit einer
sorgfältigen und soliden Arbeit.

Es fehlt aber nicht bloss an der Begeisterung,
sondern es fehlt auch an einer gewissen Befriedi-
gung, an einem gewissen Vertrauen, dass das, was
uns vorgelegt worden ist und was voraussichtlich
herauskommen wird, das Richtige sei. Da und dort
ist ein Unbehagen deutlich verspürbar, wenn es sich
auch noch nicht zu allzuvieler Kritik oder gar
Opposition entwickelt hat. Das ist kein Wunder.
Es wäre ein Wunder, wenn es anders wäre. Wir
haben in erster Linie einfach die Feststellung zu
machen, dass eine tragende Säule in unserer staats-
rechtlichen Ordnung schwankt, dass die Regelung,
die das Verhältnis von Staat und Wirtschaft in
unserer Verfassung gefunden hat, heute nicht mehr
aufrecht erhalten werden kann. Die freisinnige
Partei oder, wie sie sich früher nannte, die liberale
Partei, die diese Verfassung geschaffen hat, weiss,
dass die Zeit des Wirtschaftsliberalismus vorbei ist.
Es ist niemand mehr unter Ihnen, der diesen Wirt-
schaftsliberalismus aufrecht erhalten und vorbehalt-
los bejahen möchte. Damit schwankt ein Teil des
Bodens, auf dem sie bis jetzt gestanden und ge-
arbeitet hat. Dass das für eine grosse Partei mit
grossen historischen Verdiensten keine behagliche
Situation darstellt, ist verständlich. Wer den Kampf
gegen diesen Wirtschaftsliberalismus geführt hat,
der wird mit einer gewissen Genugtuung feststellen,
dass sein Kampf zu einem bestimmten Erfolg ge-
führt hat. Alle die, die unter diesem Wirtschafts-
liberalismus gelitten haben, werden diese Genug-
tuung teilen. Auch das ist verständlich. Aber man
darf sich nicht darüber hinwegtäuschen: Das ist
zunächst eine rein negative Angelegenheit. Der
Wirtschaftsliberalismus gilt als überwunden, aber
was an Stelle des Wirtschaftsliberalismus kommen
soll und einmal in die Verfassung einzubauen ist,
darüber gibt man sich noch zu wenig Rechenschaft.
Wer diese Fragen etwas genauer überlegt, wird
sicher keine ungetrübte Freude empfinden. Diesem
Gefühl ist Ausdruck gegeben worden vor allem
auch von solchen, die rein persönlich eine ganz be-
stimmte Auffassung haben über das, was sein soll,
die aber gleichzeitig feststellen, dass eine Verwirk-
lichung ihrer Ideen in der Vorlage nicht enthalten
ist. Es ist eine banale Feststellung, wenn wir er-
klären: Wir sind in einer Übergangszeit und Über-
gangszeiten sind meistens unbehagliche Zeiten.
Man trägt noch das Kleid der Vergangenheit. Dieses
Kleid passt nicht mehr recht für den Schritt in die
Zukunft. Übergangszeiten bringen Zwitterbildungen

hervor, die ebenfalls meistens nicht erfreulicher
Natur sind. Wenn ich jetzt versuchen möchte, mit
einem Wort zu bezeichnen, in welchem System
wir jetzt eigentlich leben, könnte man das vielleicht
gerade auch mit einer entsprechenden sprachlichen
Missbildung zum Ausdruck bringen: Es ist eine
Zeit des Nichtmehrliberalismus und des Nochnicht-
sozialismus. Der Liberalismus, wie er in unserer
Verfassung niedergelegt war, ist erledigt. Sogar
Herr Nationalrat Oeri anerkennt, dass er nicht
mehr zu retten ist. Aber er macht darauf aufmerk-
sam, dass man nicht bloss ein Gebiet herausnehmen
könne, um auf diesem Gebiet gerade über das Ver-
hältnis von Staat und Wirtschaft zu legiferieren,
den liberalen Staat zu ersetzen durch einen Wohl-
fahrtsstaat, wie er es auffasst, sondern dass eine
Totalrevision notwendig sei. Es ist keiner unter
uns, der nicht die Überzeugung hat, dass wir um
eine Totalrevision der Bundesverfassung nicht mehr
herumkommen. Aber es sind hier doch noch einige
Schwierigkeiten zu überwinden. Ich rechne die
technische Schwierigkeit, auf die Herr Kollege
Dr. Oeri hingewiesen hat, noch zu den geringsten.
Ich habe seinerzeit seine Motion mitunterschrieben,
aber ob man nun einen Verfassungsrat mit einer
Totalrevision beauftragt oder National- und Stände-
rat, so muss man sich heute sagen, dass.heute eine
Totalrevision ein Ding der Unmöglichkeit ist, aus
dem einfachen Grunde, weil wir weder in den Räten
noch im Volke eine Mehrheit für irgend eine tra-
gende Idee haben. Wir haben keine Mehrheit mehr,
welche etwa entschlossen wäre, das Alte aufrecht
zu erhalten. Die freisinnige Partei besteht noch,
aber ihr freisinniges Programm besteht nicht mehr.
Sie hat es umgebaut, verschönert und verbessert,
aber das ist nicht mehr der Freisinn von dazumal,
nicht mehr der Freisinn, der die Verfassung ge-
schaffen hat.

Wo ist die Mehrheit für eine neue Bundesver-
fassung? Sie muss erst noch geschaffen werden!
Man kann keine Bundesverfassung schaffen, indem
man eine Mehrheit zusammenklittert, hier ein
Grüppchen findet, dort ein anderes, vielleicht auch
einmal eine grössere Gruppe, um dann eine Bundes-
verfassung aufzustellen, sondern es muss eine Vor-
bereitung im ganzen Volke vorausgehen für die
Bildung einer Mehrheit, die eine grosse Idée als
die tragende Idee der neuen Verfassung erkennt
und bejaht. Wir hoffen, diese Mehrheit zu schaffen,
aber sie ist heute noch nicht vorhanden. Sie ist
vorhanden im Negativen, in der Verneinung des
Wirtschaftsliberalismus, aber sie ist noch nicht
vorhanden im positiven Sinne.

Wenn man die Versuche beobachtet, sich noch
irgendwie zu helfen, so ist das noch nicht sehr ver-
heissungsvoll. Da haben wir eine Gruppe, die wen-
det sich rückwärts, hinter den Liberalismus zurück,
die von der Zunftromantik, von der Wiederbelebung
der Zünfte die neue Lösung erwartet. Sie bestreitet
zwar, dass dem so sei, aber es ist doch so. Es hat
damit angefangen, dass man die Zunftladen wieder
aufgemacht hat und dass man aus dem Präsidenten
einen Zunftmeister machte und dass die Versamm-
lungslokale wieder zu Zunftstuben geworden sind.
Diese alten Symbole, es ist ja nur noch Symbolik,
diese Zunftromantik, die rückwärts geht, ist natürlich
nicht das, womit man eine Zukunft aufbauen kann.
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Weil alles so zerbröckelt, suchen andere sich
zu helfen, indem jeder im Schutt sein kleines Gärt-
lein zu pflegen sucht. So ein kleines Spezialgärtlein
ist die Betriebsgemeinschaft. Man meint, wenn man
es fertig bringe, den Arbeitgeber und den Arbeit-
nehmer, den Unternehmer und das Personal in
einer sogenannten Betriebsgemeinschaft zusammen-
zufassen und dieser gemeinsame Arbeiten anzuver-
trauen, so werde damit vieles gewonnen. Sicher
kann manch Gutes dadurch geleistet werden. Aber
das ist Gartenpflege, das ist keine neue Wirtschafts-
ordnung.

Und nicht viel besser steht es mit der Berufs-
gemeinschaft. Es ist interessant, dass auf diesem
Gebiete auch Leute,ich muss sagen, hereinfallen,
die uns nahestehen. Sie glauben, es sei viel ge-
wonnen, wenn sie auf dem Gebiete eines Betriebes
oder gar eines Berufes eine scheinbare Harmonie
zustande bringen, indem sie zu einem bestimmten
Abkommen gelangen. Dahinter steckt doch ein
Mangel an Mut und Kraft zu grossen Lösungen.
Das soll kein Vorwurf sein. Wenn alles zusammen-
bricht, wenn ein Erdbeben die Welt erschüttert,
dann muss jeder schliesslich froh sein, wenn er
noch sein Gärtlein pflegen kann. Aber man muss
wieder darüber hinauskommen. Solche Teillösungen
können in einem ganz beschränkten Umfange die
direkt Beteiligten befriedigen. Aber wie Kollega
Münz eingangs gesagt hat: Bei all diesen Teil-
lösungen wird einer vergessen, nämlich der Kon-
sument, der schliesslich alles zahlen darf. Es ge-
nügt eben nicht, dass in irgendeinem Berufe für
die Angehörigen gerade dieses Berufes erfreuliche
Zustände bestehen, wenn es auf Kosten einer
grössern Gemeinschaft geht.

Aber zu grössern Lösungen ist man noch nicht
bereit. Man hat Angst vor der Lösung, die nach
meiner Auffassung die richtige ist, nämlich vor
einer sozialistischen Ordnung der Wirtschaft. Da
haben die Herren Röpke und Hayek Vogelscheuchen
des Kollektivismus aufgestellt, mit allen möglichen
klappernden, blendenden und erschreckenden Din-
gen versehen. Und wie glücklich ist unsere bür-
gerliche Presse, wenn sie aus Röpke oder aus dem
Buch von Hayek zitieren und sagen kann: Seht,
diese grossen Geister zeigen euch, welche Gefahren
von einer solchen neuen Lösung zu erwarten sind!

Ich will mich nun nicht weiter kritisch mit diesen
Autoren auseinandersetzen, sondern nun das Posi-
tive herausnehmen, das, was meines Erachtens
richtig ist. Es besteht sicher die Gefahr, das ist
bereits auch von ändern Rednern angedeutet wor-
den, speziell auch von den Herren Kollegen Weber
und Rosselet, dass bei einer bestimmten Art kollek-
tivistischer Ordnung die persönliche Freiheit der
Wirtschaftlichkeit geopfert wird. Ich bemerke,
nicht immer ohne Unruhe, wie man da und dort
gerade auch in Arbeiterkreisen glaubt, es sei ein
Fortschritt, wenn irgendeine scheinbar kollekti-
vistische Regelung erfolgreich ist, aber dabei zu
wenig an die Auswirkungen denkt. Eine rein staats-
kapitalistische oder auch, wie das Herr Rosselet
soeben ausgeführt hat, eine Staats-,sozialistische"
Regelung, wie wir sie im Osten haben, das ist nicht
der Sozialismus. Sozialismus ist für mich nicht
Zwang, Sozialismus besteht für mich nicht darin,
dass wir hinter den Liberalismus zurückgehen, nicht

die Gebundenheit und Unfreiheit, sondern Sozialis-
mus soll Weiterentwicklung über den Liberalismus
hinaus sein. Ein Sozialismus, der die Persönlichkeit
erwürgen würde, das wäre kein Sozialismus. Aber
man hat Angst, die Menschheit wäre nicht im-
stande, das Gute zu bewahren und durch Besseres
zu vermehren. Ich habe diese Angst nicht. Ich bin
überzeugt davon, dass es durchaus möglich ist,
einerseits die schweren Schäden des Liberalismus
zu überwinden, den Missbrauch zu überwinden
dadurch, dass eine gemeinwirtschaftliche Ordnung
dem Individuum, dem einzelnen Menschen, Sicher-
heit gibt, ohne ihm die Freiheit zu nehmen, be-
sonders dann — ich will nicht wiederholen, was in
dieser Richtung schon von den Herren Kollegen
Weber und Rosselet ausgeführt worden ist — wenn
man diese übertriebene Staatsgläubigkeit über-
windet und an den Gedanken der Selbsthilfe an-
knüpft ohne die abergläubische Furcht, dass wenn
in der Gemeinwirtschaft grosse Fragen gelöst wer-
den wollen, entweder diese grossen Fragen ungelöst
bleiben oder dann unglückliche Lösungen heraus-
kommen. Ich bin überzeugt davon, dass eine Neu-
ordnung der Wirtschaft und des Staates gerade
diesen Gedanken der Selbsthilfeorganisationen in
den Vordergrund wird stellen müssen. Es ist ja
bedenklich, dass man in der Eidgenossenschaft
Angst hat vor dieser Anerkennung der Selbsthilfe.
Sie wissen: Es ist jetzt ein Antrag schliesslich zu-
stande gekommen von Herrn Dr. Weber, unter-
stützt von Vertretern des Gewerbes und. der Land-
wirtschaft, aber darin darf nicht von der Genossen-
schaft geredet werden. Man muss von der Selbst-
hilfeorganisation sprechen. Ich halte das nicht für
ein Unglück. Aber die Scheu vor dem Wort Ge-
nossenschaft ist vielsagend. Die Herren, die davor
so Angst zu haben scheinen, fürchten sich ja nicht
davor. Aber sie haben in einem Teil des Volkes
ein solches Vorurteil gebildet, geschaffen und gross-
gezogen gegen den Gedanken der Genossenschaft,
dass sie selber es nicht mehr wagen dürfen, ihren
Freunden zu sagen: Es ist nicht so schlimm mit
dem Teufel, den wir an die Wand gemalt haben.

Ich verkenne nicht: wir sind heute nicht in der
JLage, eine grundsätzliche, grosszügige Lösung zu
treffen und in einer neuen Bundesverfassung fest-
zulegen. Staat und Wirtschaft sind noch nicht so
weit und vor allem sind die Geister noch nicht so
weit. Mutter Helvetia ist also nicht in der Lage,
jetzt das neue Kleid zu machen, sondern sie muss
tun, was andere Mütter machen, wenn die Ent-
wicklungsjahre bei ihren Söhnen sich geltend ma-
chen: Wenn der Bub nicht mehr recht ein Bub ist
und auch noch kein ganzer Mann, dann bekommt
er noch nicht ein neues Staatskleid, sondern dann
wird der durchgewetzte Hosenboden repariert, die
Ärmel werden verlängert und die Hosen bekommen
unten auch noch eine Verlängerung. Das ist die
Schneiderarbeit, die wir jetzt machen und das Er-
gebnis wird wahrscheinlich kein ästhetischer Ge-
nuss sein.

Eine kleine Nebenbemerkung: Ich möchte,
wenn dann materiell irgend etwas herauskommen
sollte, noch den Wunsch äussern, dass die ganze
Arbeit überholt wird, vielleicht auch nach der
technisch-ästhetischen Seite, damit dieser Teil un-
serer Bundesverfassung nicht gar zu sehr ein Har-
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lequin-Kleid werde, wo ein Fleck neben dem ändern
ist und die ganze Geschichte mehr durch Buntheit
imponiert. Zunächst aber handelt es sich um die
Frage, ob materiell eine erträgliche Revisionsarbeit
geleistet wird. Ich kann Ihnen nicht verhehlen,
dass ich davon noch nicht ganz überzeugt bin und
dass ich nur unter Überwindung von Hemmungen
und mit Vorbehalten mich davon abhalten lasse,
gegen Eintreten zu stimmen. Wir wollen wenigstens
einmal den Versuch machen, zu sehen, was dabei
herauskommt.

Ich will Ihnen, und damit komme ich auf mein
Spezialgärtlein, auch nicht verhehlen, dass ich vor
allem wegen der Bestimmungen über die Behand-
lung der genossenschaftlichen Bewegung ernste
Sorge empfinde, deshalb, weil, wie das bereits aus-
geführt worden ist, die Erfahrungen der letzten
10—15 Jahre uns allen Anlass geben, mit grösstem
Misstrauen dem Staate und den politischen Par-
teien zu begegnen, welche die Politik der letzten
Jahre in bezug auf die Genossenschaftsbewegung
zu verantworten haben. Misstrauisch sind wir dann
vor allem aber auch wegen der Haltung, welche
ein Teil — ich will ausdrücklich sagen ein Teil, aber
ein massgebender Teil — der Führer des Gewerbe-
verbandes zeigt. Denn ihre Anstrengungen gingen
doch neben ihren Bemühungen um Selbsthilfe, die
nicht bestritten werden sollen, über die man sich
freut, in erster Linie etwas kurzsichtig darauf, un-
bequeme Konkurrenten zu beseitigen. Der Ge-
werbeverband hat gemeint, die Rettung finden zu
können durch den verhängnisvollen Warenhaus-
beschluss, der nun 12 oder 13 Jahre lang unsere
Wirtschaft ungünstig beeinflusst und sich vor allem
gegen unser Genossenschaftswesen gewendet hat,
obwohl sich die Lage in den letzten Jahren dank
der Verständigung, die seinerzeit mit Herrn Schir-
mer angebahnt worden ist, etwas gebessert hat.
Ich denke auch an die Ausgleichssteuer. Der Ge-
danke, den man mit diesen beiden Erlassen ver-
folgte, war der, die tüchtigeren, in ihrer Überlegen-
heit gefährlicheren Konkurrenten zu schädigen.
Damit kommt man nirgends vorwärts. Damit, dass
man einem ändern Bengel zwischen die Beine wirft,
kommt man nirgends worwärts; man muss selber
laufen, wenn man vorwärts kommen will.

Verstärkt sind unsere Bedenken und die Sorgen,
die wir haben, wegen gewisser Methoden, die da
und dort in der Kriegswirtschaft uns gegenüber
angewendet worden sind. Ich werde Sie nicht mit
Einzelheiten langweilen, aber wenn man weiss, was
es braucht, damit nur eine Konsumgenossenschaft,
eine ganz bescheidene kleine Konsumgenossenschaft
im Kanton Wallis eröffnet werden kann und damit
sie die nötigen Waren bekommen kann, dann graut
einem ein bisschen davor, dass man, wie gewisse
Kreise des Gewerbes meinen, nun durch diese Ver-
fassungsrevision die verfassungsmässige Grundlage
für derartige Methoden legen könne.

Wir können deshalb auch nicht ganz ohne Vor-
behalt bestimmte Forderungen des Gewerbes akzep-
tieren, wie beispielsweise den Befähigungsnachweis.
Es hat mich ausserordentlich gewundert, dass Herr
Schmid-Ruedin sich auch noch für diesen Befähi-
gungsnachweis ausgesprochen hat, und zwar mit
ganz ähnlichen Argumenten: um Überfüllungen zu
begegnen, d. h. um der Konkurrenz zu begegnen.

Man hat zwar behauptet, man wolle mit dem Be-
fähigungsnachweis nur die Qualität heben. Wenn
der Befähigungsnachweis zuerst gewesen wäre, so
hätte man das glauben können. Aber der ganze
Kampf des Gewerbes hat begonnen mit einem
Warenhausbeschluss und mit einer Ausgleichs-
steuer, d. h. mit Massnahmen, die sich gegen Kon-
kurrenten richteten, von denen man sicher nicht
behaupten kann, es hätte ihnen an der Qualität
gefehlt. Darum zweifelt man ein bisschen an der
Absicht, bloss die eigene Fähigkeit zu vermehren.
Kein Mensch hindert doch irgend jemand im Ge-
werbe, seine Tüchtigkeit zu mehren. Wir haben
vor dem Gewerbe damit angefangen, ohne irgend
eine staatliche Vorschrift und auch ohne einen
Rappen öffentliches Geld, indem wir ein genossen-
schaftliches Seminar gründeten, wo Verwalter, Ver-
käufer und Verkäuferinnen ausgebildet werden.
Wir wissen den Wert der Tüchtigkeit zu schätzen
und wir pflegen sie, aber wir wollen daraus nicht
eine Waffe machen, bloss um eine unerwünschte
Konkurrenz fernzuhalten.

Was hinter der Forderung nach dem obliga-
torischen Befähigungsnachweis steckt, das zeigen
die Fragen, die uns vor wenigen Tagen von gewerb-
licher Seite gestellt wurden: Ja, wie stellt Ihr Euch
dann, falls der Befähigungsnachweis nicht genügt,
zur Frage der Bewilligungspflicht; und wenn auch
die nicht genügen sollte, wie stellt Ihr Euch zur
Frage der Bedürfnisklause] ? Bedürfnis immer ge-
sehen vom Standpunkte des von der Konkurrenz
Bedrohten, nicht Bedürfnis im Interesse der All-
gemeinheit. Ich trete auf Einzelheiten nicht ein,
aber wenn Sie in der Vorlage jene Bestimmungen
nachlesen, wo von der Bedürfnisklausel die Rede
ist in bezug auf die Gastwirtschaften usw., dann
finden Sie nicht etwa den allgemeinen Gesichts-
punkt der öffentlichen Interessen, sondern das
Konkurrenzinteresse als Motiv aufgeführt.

Sie werden es verstehen, dass wir unter diesen
Umständen gerade auch vom Standpunkt des Ver-
bandes Schweizerischer Konsumvereine aus allen
Anlass haben, die Diskussion hier im Rat und die
schliesslichen Entscheidungen mit einem besonde-
ren Interesse abzuwarten. Wir tun das mit grös-
serer Ruhe, als das die Gesamtheit unserer Ge-
nossenschafter tut, die durch die Erfahrungen der
letzten Jahre in einem Masse aufgebracht sind,
dass sie von uns wahrscheinlich erwarten, wir soll-
ten von vornherein Opposition machen.

Ist die Behandlung der Selbsthilfegenossen-
schaften vom Standpunkt der Allgemeinheit aus
betrachtet gerechtfertigt? Ich glaube nein. Was will
die richtige Genossenschaftsbewegüng ? Sie will
wirtschaftliche und auch andere Bedürfnisse der
Mitglieder auf dem Wege der gemeinsamen Ord-
nung regeln, ohne Inanspruchnahme von staat-
lichen Mitteln, ohne Zwang, einfach durch freie
Organisation. Wir wollen vor allem die Güterver-
mittlung, auch die Gütererzeugung unter Umstän-
den rationell organisieren, damit der Produzent
möglichst ungeschmälert zu einem rechten^Preis
kommt und der Konsument nicht übermässig zahlen
muss, indem überflüssige Vermittler möglichst aus-
geschaltet werden. Sie haben kürzlich in diesem
Saale den Vergleich gehört zwischen dem, was der
Walliser Weinbauer für seine Trauben bekommt
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und was wir hier in den Wirtschaften für den Wein
bezahlen müssen. Die Bemühungen, jenen ent-
gegenzutreten, die sich ohne nützliche Arbeit zwi-
schen Produzent und Konsument einschieben, und
so die Verteuerung durch eine rationelle Organisa-
tion zu beseitigen, ist doch, kein Grund, um uns
Opposition zu machen. Wir lehnen den Gedanken
ab, dass jemand ein Vorrecht hätte auf die Kauf-
kraft der Konsumenten, dass es zulässig sei, den
Konsumenten durch irgendwelche Zwangsmass-
nahmen vorzuschreiben, wo sie ihre Bedürfnisse
zu decken haben. Auch der sog. private Detaillist
hat keinen Anspruch auf irgendein Privileg. Wir
beanspruchen es auch nicht für uns. Wir finden —
da bin ich wieder der Meinung von Herrn Münz —
dass schliesslich der Konsument selber beurteilen
kann und darf, wo er am besten, billigsten und ra-
tionellsten bedient wird. Deshalb wenden wir uns
gegen den Zwang.

Ich hoffe, dass im Rate der Eidgenossenschaft
der Gedanke der Genossenschaft nicht Feindschaft,
sondern Freundschaft und Verständnis findet.

Le Président: Etant donné que tous les partis
se sont exprimés, j'aurais donc le droit de vous pro-
poser maintenant l'application de l'art. 69 du
règlement. Je ne veux pas le faire. Cependant je
constate que nous avons entendu quatre orateurs
du parti socialiste, dont deux autres représentants
plus un syndicaliste sont encore inscrits, alors que
les autres groupes se sont exprimés par la voix de
seulement un ou deux des leurs.

Je prierai donc ces Messieurs de condenser le
plus possible.

Gitermann: Zunächst möchte ich kurz auf eine
Bemerkung antworten, die Herr Kollege Dr. Gysler
gestern vormittag an meine Adresse gerichtet hat.
Herr Dr. Gysler äusserte sein Erstaunen, ja sogar
seinen Unwillen darüber, dass ich — als Jugend-
erzieher, wie er hervorhob — mich in der Kom-
mission auf dem Bürgenstock gegen den obliga-
torischen Befähigungsausweis ausgesprochen habe.
Das ist zutreffend und doch nicht ganz richtig,
weil Herr Dr. Gysler nur einen Teil meines dort
abgegebenen Votums willkürlich herausgegriffen
hat. Ich habe bereits auf dem Bürgenstock, als'
Herr Kollege Dr. Gysler meinen Standpunkt etwas
einseitig resümierte, dagegen Verwahrung eingelegt,
und ich sehe mich nun genötigt, eine ähnliche
Richtigstellung auch hier vor dem Plenum anzu-
bringen.

Ich bin weit davon entfernt, die Förderung der
beruflichen Leistungsfähigkeit etwa zu bekämpfen.
Ganz im Gegenteil: ich befürworte sie, wo ich
kann. Ich bejahe jede Massnahme, die geeignet ist,
das allgemeine und berufliche Bildungsniveau des
Volkes zu heben. Es ist für mich eine Selbstver-
ständlichkeit, dass es viele Berufe gibt, in denen
eine Auslese der geeigneten Leute stattfinden und
ein Befähigungsnachweis im öffentlichen Interesse
gefordert werden muss. Es ist mir ferner klar, dass
die Institution des Fähigkeitsausweises beispiels-
weise auch in einer sozialistisch organisierten Ge-
sellschaft nicht wird entbehrt werden können. Ich
finde es deshalb ganz in Ordnung, dass der Fähig-

keitsausweis im Programm „Neue Schweiz" vor-
gesehen ist. Die Befürchtung aber, der ich in der
Kommission auf dem Bürgenstock Ausdruck gab,
ging dahin, dass der obligatorische Fähigkeitsaus-
weis, den die Vertreter des Gewerbes nicht allge-
mein, sondern bezeichnenderweise nur für die
gefährdeten Wirtschaftszweige oder Berufe ein-
führen wollen, im Rahmen der heute herrschenden
sozialen Verhältnisse zu einem Instrument egoisti-
scher Konkurrenzunterdrückung und zünftlerischer
Abschliessung werden könnte. Ich bin durchaus
dafür, dass Fähigkeitsprüfungen vorgenommen
werden sollen. Wesentlich ist aber dabei, dass die
praktische Möglichkeit, den Fähigkeitsausweis zu
erlangen, nicht an materielle Opfer geknüpft wird,
welche von Angehörigen bescheiden situierter Be--
völkerungsgruppen nicht geleistet werden könnten.
Herr Dr. Gysler hat vielleicht allzusehr die Inter-
essen derjenigen im Auge, die sich einen beruflichen
Platz bereits gesichert haben und nun den unbe-
quemen Nachwuchs, in dem sie eine Gefährdung
ihrer Existenz erblicken, etwas eindämmen wollen.
Es handelt sich gewissermassen um eine Art Pro-
tektionismus zugunsten der schon arrivierten Ge-
werbetreibenden und zum Schaden derjenigen, die
sich einem Beruf erst zuwenden wollen. Zünftle-
rische Tendenzen wirken sich hemmend aus auf
die Entwicklung der heranwachsenden Generation,
um deren Erziehung ich mich auch bemühe. Sie
interessiert mich nicht nur so lange sie in die
Schule geht, sondern erst recht, wenn sie die Schule
verlässt und den Kampf um die Gründung einer
wirtschaftlichen Existenz zu bestehen hat. Herr
Dr. Gysler wird mir zubilligen, dass ich über die
Stimmung der Jugend einigermassen Bescheid
weiss. Die Jugend — ich denke dabei an die Men-
schen zwischen 18 und 25 Jahren — ist deprimiert
durch die Tatsache, dass ihr allenthalben Hinder-
nisse und Barrieren in den Weg gestellt werden.
Welche Laufbahn sie auch ergreifen will, überall
schreckt man sie ab mit der Versicherung, dass
dieser und jener Beruf schon überfüllt sei. Die
Akademiker warnen vor dem Hochschulstudium,
die Gewerbetreibenden schränken die Zahl der
Lehrlinge ein, und nun nimmt man noch in den
sogenannten gefährdeten Wirtschaftszweigen den
Befähigungsnachweis, die Bewilligungspflicht, die
Bedürfnisklausel und was weiss ich noch alles in
Aussicht. Wohin soll sich die heranwachsende
Generation eigentlich wenden? Was soll sie mit
sich anfangen ? Woher soll sie den Glauben nehmen,
dass es ihr gelingen werde, ihre Ideale, ihre Lebens-
pläne zu verwirklichen, wenn man ihr auf Schritt
und Tritt zuruft: „Weh dir, dass du ein Enkel
bist!" und ihr so zu verstehen gibt, dass sie gleich-
sam überzählig sei ?

Wirtschaftsartikel, die in die Verfassung hin-
einkommen, werden nicht für eine kurze Zeit,
sondern für eine längere Periode geschaffen. Sie
werden folglich für das Schicksal der heranwachsen--
den Generation bestimmend sein. Und da ein Teil
der Jugend, die ich im Auge habe, auch schon das
Stimmrecht besitzt, so ist es gefährlich, die Vor-
lage der Wirtschaftsartikel durch den obligatori-
schen Fähigkeitsausweis mit dem Verdacht zu
belasten, dass sie berufliche Privilegien schaffen
wolle zugunsten der beruflich schon arrivierten
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und zum Nachteil der nach einem Erwerb erst
suchenden Bürger.

Herr Dr. Münz hat gestern mit Recht darauf
hingewiesen, dass es Fälle gibt, in denen die Vor-
bereitung auf die Fähigkeitsprüfung an eine vor-
geschriebene längere Ausbildungsdauer geknüpft
ist und häufige kostspielige Reisen erfordert. Ich
möchte mit Nachdruck davor warnen, den Fähig-
keitsausweis direkt oder indirekt mit erheblichen
Kosten zu verbinden, die der Unbemittelte nicht
aufzubringen vermag. Man würde dadurch bei der
jungen Generation eine negative Einstellung nicht
nur zur Verfassungsvorlage, sondern zur Demokra*
tie überhaupt erzeugen.

Nun hat Herr Gysler die Erklärung abgegeben,
dass er hier keine Gruppeninteressen vertrete, und
dass das Gewerbe mit dem Fähigkeitsausweis
keinerlei zünftlerische Abschliessungstendenzen ver-
folge. Er hat ferner ausdrücklich hinzugefügt, dass
er sich bei dieser Erklärung jederzeit werde behaften
lassen.

Im Gegensatz zu Herrn Kollege Huber bin ich
als noch nicht ganz abgebrühter Politiker bereit,
dieser Zusicherung einmal auf Kredit hin Ver-
trauen zu schenken. Im einzelnen wird ja über den
Fähigkeitsausweis, wenn es praktisch zu seiner
erweiterten Anwendung kommt, noch zu reden sein.
Meine Besorgnis gilt also nicht dem Fähigkeitsaus-
weis an sich, sondern jenen standespolitischen Privi-
legien, die unter Umständen sozusagen durch Miss-
brauch des Fähigkeitsausweises geschaffen werden
könnten. Gegen solche Missbräuche, falls sie sich
zeigen oder auch nur ankündigen sollten, wird man
aber auch später noch einzuschreiten Gelegenheit
haben. Aus diesem Grunde verzichte ich jetzt dar-
auf, den Gedanken des Fähigkeitsausweises durch
einen Gegenantrag zu bekämpfen, zumal ich im
Prinzip gegen loyal durchgeführte Fähigkeitsprü-
fungen nichts einzuwenden habe. Ich würde über
dieses Thema gar nicht mehr gesprochen haben,
wenn nicht Herr Dr. Gysler mich durch seine
Bemerkungen zu einer Replik genötigt hätte.

Und nun ein paar Worte zu den Wirtschafts-
artikeln im allgemeinen. Die meisten von uns
gehören einer Generation an, welche schon den
ersten Weltkrieg bewusst miterlebt hat, und so ist
denn auch das Erlebnis der Nachkriegszeit für uns
nicht ganz neu. Vergleicht man aber die Jahre,
welche auf den ersten Weltkrieg folgten, mit der
Epoche, die nach Einstellung der Feindseligkeiten
im Sommer 1945 begonnen hat, so fällt in der
Stimmung der jeweiligen Zeitgenossen ein nicht
unwesentlicher psychologischer Unterschied auf.

Nach Beendigung des ersten Weltkrieges
herrschte nämlich fast überall ein und dasselbe
Gefühl vor: die Sehnsucht nach baldiger Wieder-
herstellung „normaler Verhältnisse". Und unter
diesen „normalen Verhältnissen" stellte man sich,
mit einer heute fast unbegreiflichen Naivität, etwa
jene Zustände vor, die im Jahre 1913 in den zivili-
sierten Ländern geherrscht hatten. Man war über-
zeugt, dass es genüge, die Schäden;1'welche der
Sturm des Krieges angerichtet hatte, zu reparieren,
um alsdann zu allen Lebensgewohnheiten und
Betätigungen der Vorkriegszeit zurückkehren zu
können. Viel weniger dagegen war damals die Ein-
sicht verbreitet, dass eine Wiederherstellung ge-
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wesener Verhältnisse gar nicht mehr möglich sei,
und dass infolgedessen die Errichtung einer neuen
Gesellschafts- und Rechtsordnung angestrebt wer-
den müsse.

Heute ist es gerade umgekehrt. Die Befür-
worter einer Rückkehr zur Vergangenheit sind ent-
schieden ins Hintertreffen geraten. Ihr Einfluss auf
die öffentliche Meinung ist gering, und er greift
nicht tief. Wohl sind gewisse Schichten der Be-
völkerung über gewisse bürokratische Zwangs-
massnahmen der Kriegswirtschaft verärgert; auch
gibt es Unternehmer und Kaufleute, die die völlige
Freiheit der privaten Initiative herbeisehnen. Die
meisten Menschen aber sind sich darüber klar, dass
eine Rückkehr zu dem, was gewesen ist, nicht mehr
in Frage kommt. Die meisten Menschen haben
durchaus begriffen, dass die wirtschaftlichen Mass-
nahmen der Kriegszeit — so unangenehm sie auch
sein mochten — notwendig waren, und dass wir
ohne diese Massnahmen weit schlimmere Übel
hätten ertragen müssen.

Begriffen haben die Menschen vor allem .auch,
dass jene früheren sozialen Verhältnisse, auf deren
Basis zwei gewaltige Weltkriege entstehen konnten,
als erstrebenswertes Muster „normaler" Verhält-
nisse gar nicht mehr gelten können. Daher kommt
es denn auch, dass man heute, an der Schwelle
der zweiten Nachkriegszeit dieses Jahrhunderts,
die Schaffung ganz neuer sozialer Institutionen als
wünschenswert, ja geradezu als unerlässliche Be-
dingung eines gesicherten Friedens betrachtet.
Durch den Anschauungsunterricht der letzten
Jahrzehnte zur Genüge belehrt, weiss man heute,
dass der Friede nur befestigt werden kann durch
eine krisenfrei funktionierende Wirtschaft, durch
Vollbeschäftigung und durch Freiheit von Not. Es
gibt gewiss eine Sehnsucht nach Befreiung der
Privatwirtschaft von den Fesseln der staatlichen
Intervention. Viel stärker aber ist die Sehnsucht
nach Sicherheit, nach Sicherheit der ökonomischen
Existenz. Der einzelne Mensch ist tief beein-
druckt von der Gewalt, mit der die Wirtschafts-
krisen der letzten Jahrzehnte über ihn herein-
brachen. Der einzelne Mensch hat sich immer
wieder hilflos und verloren gefühlt, wenn eine Wirt-
schaftskrise kam, er hat sich daran gewöhnt, daran
gewöhnen müssen, den Schutz des Staates oder
die Hilfe seiner Berufsgenossen anzurufen. So ist
er denn vom individualistischen Verhalten abge-
kommen, und er hat sich an den Gedanken staat-
licher Intervention, genossenschaftlichen Zusam-
menschlusses, beruflicher Zusammenarbeit und an
andere Formen solidarischer Kollektivität durch-
aus schon gewöhnt.

Wenn heute eine Tendenz zu kollektivistischen
Wirtschaftsformen durch die Welt geht, so ist das
nicht durch eine Doktrin, vielmehr durch die Natur
der Tatsachen selbst, durch die zwangsläufige Logik
der Entwicklung zu erklären. Es ist von verschie-
denen Rednern mit Recht hervorgehoben worden,
dass wir Zeitgenossen einer Übergangsepoche sind;
einer unbehaglichen Übergangsepoche, dass wir der
Auseinandersetzung, dem entscheidenden Kampf
verschiedener Wirtschaftssysteme beiwohnen.

In dieser Zeit des Übergangs treten wir an die
Aufgabe heran, die Wirtschaftsartikel der Bundes-
verfassung zu revidieren. Herr Bundesrat Kobelt
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hat vorgestern und gestern ausgeführt, dass die
schweizerische Armee auch künftig imstande sein
müsse, allen Eventualitäten, allen Gefahren und
Komplikationen mit zeitgemässen militärischen
Mitteln zu begegnen. Analog verhält es sich auch
mit jenen Gefahren und Komplikationen, die uns
in ökonomischer Hinsicht, sei es im Bereich unserer
eigenen Volkswirtschaft, sei es von aussen, von
der Weltwirtschaft her, bedrohen. Auf diesem
Gebiet muss der Staat mit zeitgemässen Waffen,
mit einem Arsenal ausreichender wirtschaftspoli-
tischer Kompetenzen ausgestattet sein, wenn er
nicht in ernster Stunde versagen oder zu verfas-
sungswidrigem Handeln seine Zuflucht nehmen soll.

In diesem Sinne ist die Revision der Wirtschafts-
artikel anzustreben; sie -hat den Gedanken der
Solidarität in alle Zweige der Volkswirtschaft hin-
einzutragen und sie hat das Instrumentarium jener
Befugnisse bereitzustellen, die für eine im Interesse
des ganzen Volkes betriebene Wirtschaftslenkung
erforderlich sind. Von sozialdemokratischer Seite
sind die Grundsätze und Methoden dieser Wirt-
schaftslenkung im Programm der „Neuen Schweiz"
und in einer entsprechenden Initiative umschrieben
worden. Wir haben vor nicht langer Zeit mit Ge-
nugtuung festgestellt, dass ganz ähnliche Grund-
sätze und Methoden im wirtschaftspolitischen Pro-
gramm der englischen Arbeiterregierung in Aus-
sicht genommen worden sind, dass dagegen die
Wahlpropaganda der englischen konservativen Par-
tei, die auf Befürwortung der Privatinitiative hin
tendierte, eine Niederlage erlitten hat. Wir haben
die Gewissheit, dass das Zeitalter des Liberalismus'
dem Ende entgegengeht, dass es einer Epoche der
Gemeinwirtschaft weichen muss, der Gemeinwirt-
schaft, die auf neuen ökonomischen Grundlagen
allen Menschen Sicherheit, Freiheit, Gerechtigkeit
und persönliche Würde gewährleisten soll.

Gemessen an jener Gesellschaftsordnung, die
wir erstreben, und die sich aus der schon spürbaren
Entwicklung ergeben wird, vermag uns natürlich
die bundesrätliche Vorlage über die Wirtschafts-
artikel nicht zu befriedigen. Dem Rückweisungs-
antrag, den Herr Münz gestellt hat, schliessen wir
uns dennoch nicht an, denn erstens wäre es aus-
sichtslos, sich der Hoffnung hinzugeben, dass der
Bundesrat in seiner gegenwärtigen Zusammen-
setzung sich etwa bereit erklären würde, eine neue
fortschrittlichere Vorlage, etwa im Sinne der
„Neuen Schweiz" oder der sozialdemokratischen
Initiative auszuarbeiten, und zweitens scheint es
uns der Mühe wert zu sein, an der Beratung über
die Wirtschaftsartikel mitzuwirken und den Ver-
such zu unternehmen, sie in unserm Sinne zu be-
einflussen. Wir werden bei Beratung der einzelnen
Artikel entsprechende Anträge vertreten. Diese An-
träge liegen Ihnen vor, und Sie werden bemerkt
haben, dass sie von erheblicher Tragweite sind. Mir
scheint, ähnlich wie seinerzeit die Souveränität der
Kantone der Souveränität des Bundes untergeord-
net wurde, so muss jetzt die Unabhängigkeit des
privaten Unternehmertums den wirtschaftlichen
Interessen des Volkes und den Forderungen der
sozialen Gerechtigkeit untergeordnet werden: Wir
haben nicht im Sinn, die Handels- und Gewerbe-
freiheit etwa völlig abzuschaffen, wohl aber hegen
wir die Absicht — und ich lege Wert darauf, das

ganz unzweideutig zu erklären —, die Vorrang-
stellung der Handels- und Gewerbefreiheit, ihr
Primat, zu beseitigen, wir haben die Absicht, den
Wirtschaftsartikeln nach Möglichkeit ein solches
Gepräge zu geben, dass sie zu gegebener Zeit auf
demokratischem und verfassungsmässigem Weg
als Ausgangspunkt für eine sozialistische Wirt-
schafts- und Sozialpolitik dienen können.

Wenn die Wirtschaftsartikel so formuliert wer-
den, dass sie den Beginn einer neuen Epoche
markieren, dann können wir ihnen zustimmen;
wenn aber aus den Beratungen eine Fassung her-
vorgehen sollte, die nur von der Tendenz erfüllt
wäre, Bestehendes zu konservieren, der fortschritt-
lichen Entwicklung Hindernisse und Barrieren in
den Weg zu stellen, dann müssten wir sie zu unserm
Bedauern ablehnen. Wir sind uns dessen bewusst,
dass die Zeit für uns arbeitet und dass das Ver-
ständnis des Volkes für unsere Postulate von Jahr
zu Jahr zunehmen wird. Wir wissen aber auch, dass
die strukturellen Veränderungen der Weltwirt-
schaft dazu zwingen werden, die Idee der économie
dirigée mehr und mehr zu verwirklichen.

Herr Schnyder hat sehr zutreffend bemerkt,
dass in der Vorlage des Bundesrates ein Widerspruch
vorhanden sei, weil individuelle wirtschaftliche Frei-
heit und staatliche Intervention unvermittelt neben-
einander postuliert werden. Herr Schnyder be-
fürchtet, dass durch eine neue Formulierung des
Art. 31 BV wohlerworbene, ererbte Rechte, wie er
sich ausdrückte, eingeschränkt oder abgeschafft
werden können. Das ist nicht ganz unrichtig. Es
gibt Eigentumsrechte, deren Gebrauch früher heil-
sam gewesen sein mag, während er heute unheilvolle
Konsequenzen nach sich zieht.

Vernunft ist Unsinn, Wohltat ist in mancher
Hinsicht Plage geworden, und da möchte ich auf
einen Satz hinweisen, den Heinrich Pestalozzi einst
formuliert hat, als man über die Abschaffung feu-
daler Eigentumsrechte diskutierte. Da schrieb er,
das Eigentum sei nicht heilig an und für sich,
sondern nur insofern, als es dem Wohl der Allge-
meinheit diene oder zum mindesten ihm nicht ent-
gegenwirke. Auch die Handels- und Gewerbefreiheit
ist nicht heilig an und für sich, sondern nur inso-
fern, als sie dem Wohl der Allgemeinheit nicht ent-
gegenwirkt.

Dellberg: Zu den Wirtschaftsartikeln nur einige
kurze Ausführungen. Ich werde für Rückweisung
an den Bundesrat stimmen, trotz den Bemerkungen,
die soeben Herr Kollege Gitermann hier angebracht
hat. Ich habe bereits in der Fraktion dafür gespro-
chen und gestimmt, dass die Artikel, weil den heuti-
gen Verhältnissen ungenügend Rechnung tragend,
an den Bundesrat zurückgewiesen werden. Heute
morgen und gestern ist verschiedentlich auf das
sozialistische Wirtschaftssystem der Sowjetunion
hingewiesen worden, ebenso auf das Weissbuch der
englischen Regierung, auf das Wahlprogramm der
englischen Arbeiterpartei, auf den Beveridge-Plan,
auf den Roosevelt-Plan usw. Ich möchte für meine
Begründung nicht so weit ausholen, sondern auf
Tatsachen hinweisen, die uns in der Schweiz
bedeutend näher stehen. Vorerst möchte ich gegen-
über den Wirtschaftsartikeln und den Vorschläge^
wie sie vom Bundesrat heute vorgelegt werden, auf
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ein anderes Programm des Bundesrates aus dem Jahre
1940 hinweisen, das Herr Bundesrat Etter vor der
Vollmachtenkommission vom 11. bis 13. September
1940 in Bern vertreten hat. Damals war die Rede
von der berühmten Beschaffung von Arbeit und
Brot, war die Rede vom Schutz der Familie. Es war
die Rede von der Revision der Bundesverfassung,
die der Bundesrat im Jahre 1940 grundsätzlich als
Totalrevision anerkannte. Speziell möchte ich hin-
weisen auf jenen Abschnitt im Programm des
Bundesrates von 1940 über die Neuordnung der
Wirtschaft und dem gegenüberstellen, was aus dem
Programm von 1940 nach 5 Jahren geworden ist.
Etwas ganz Ungenügendes, das niemand zu befrie-
digen vermag!

In der Vollmachtenkommission vom 11. bis
13. September in Bern führte Herr Bundesrat Etter
als Programm des Bundesrates für die Neuordnung
der Wirtschaft u. a. folgendes an. Er sagte,' vor
allem sei erforderlich die nach höherem Interesse
des Landes ausgerichtete Solidarität zwischen
Arbeit und Kapital, wobei das Kapital weitgehend
in den Dienst der Arbeit gestellt werden müsse. Es
werde notwendig sein, die Wirtschaft neu zu ordnen.
— Wenn wir im Lichte des Bundesprogrammes vom
Jahre 1940 an diese Wirtschaftsartikel herantreten,
müssen wir gestehen, dass von einer Neuordnung
der Wirtschaft trotz den Bemerkungen von Herrn
Nationalrat Oeri kaum die Rede sein kann. Es ist
keine Rede davon, dass das Kapital in den Dienst
der Arbeit gestellt wird. Weit entfernt davon! Aber
auch, wenn ich diese Wirtschaftsartikel kritisch
betrachte, im Hinblick auf die neueren Programme
und Zielsetzungen schweizerischer politischer Par-
teien und Wirtschaftsverbände, wie sie veröffent-
licht worden sind im Jahrbuch der eidgenössischen
Räte für das Jahr 1944, erhellt das Ungenügen
dieser Revision. Es ruuss hier ganze Arbeit geleistet
werden, wenn nur einigermassen diesen neueren
Programmen und Zielsetzungen schweizerischer
politischer Parteien und Wirtschaftsverbände Rech-
nung getragen werden soll.

Unter Punkt l der Grundsätze für die Gestal-
tung der schweizerischen Sozialpolitik, wie sie von
der Delegiertenversammlung der freisinnig-demo-
kratischen Partei am 11. April 1943 angenommen
worden sind, wird ausgeführt: „Weiterführung der
planmässigen Arbeitsbeschaffungspolitik des Bun-
des mit dem Ziel der Vollbeschäftigung dçr natio-
nalen Arbeitskraft. Weiter: die Verankerung dieser
Aufgaben in der Verfassung". Ferner in Punkt 2:
„Schaffung eines umfassenden eidgenössischen Ar-
beitsrechtes zum Schütze der wirtschaftlichen und
persönlichen Stellung des Arbeitnehmers im Be-
trieb".

Betrachten Sie die Artikel, wie sie jetzt vor-
gelegt worden sind, so möchte ich die freisinnigen
Herren fragen, wo die Verankerung ihrer Grund-
sätze über die Vollbeschäftigung der nationalen
Arbeiterschaft, wo die Schaffung eines umfassenden
eidgenössischen Arbeitsrechtes in diesen Wirtschafts-
artikeln vorgesehen ist.

Die Konservativen haben ebenfalls ihre Richt-
linien aufgestellt auf ihrem Parteitag vom 29. No-
vember 1942 in Luzern. Dort wird unter Abschnitt 3
gesagt: ,,Eine der Zukunftsgarantien unseres Landes
liegt in einer freien, aber geordneten Wirtschaft.

Die politische Gleichheit" —ich bitte, das anzuhören
— „bedarf der Ergänzung durch die wirtschaftliche
und soziale Solidarität". Auch hier: wo sind die
grossen Grundsätze der katholisch-konservativen
Volkspartei in diesem Wirtschaftsartikel enthalten ?
Wo ist der Grundsatz hingekommen, den die gleiche
Partei in Luzern genannt hat-und der lautet: „Die
Bestrebungen zur Sicherung einer ausreichenden
Existenz der Arbeitnehmerschaft, insbesondere ge-
rechte und ausreichende Löhne, die Forderung des
Arbeitsfriedens usw. finden die volle Unterstützung
der Partei" ?

Es ist schön, Programme loszulassen, Dekla-
mationen zu machen; aber wenn Wirtschaftsartikel
vorgelegt werden, wie die, die wir jetzt besprechen,
dann vermisse ich, dass von diesen Deklamationen
hier nicht aufgenommen worden ist.

Von der sozialdemokratischen Partei haben ver-
schiedene Redner auf die „NeueSchweiz" hingewiesen,
auf unser Programm über den Umbau von Wirt-
schaft und Staat (Leitsätze zur Revision der Bundes-
verfassung). Wo sind, fragt mit Recht Genösse Huber,
auf freiheitlich-genossenschaftlicher Grundlage des
Volkes Wohlfahrt und Kultur sowie die persönlichen
Freiheits- und die politischen Volksrechte innerhalb
dieser Wirtschaftsartikel verankert ? Wo der zweite
Grundsatz, der heisst: „Die Wirtschaft des Landes
ist Sache des ganzen Volkes. Sie darf nicht dem
privaten Bereicherungs- und Machtstreben dienen,
das Arbeitseigentum ist gewährleistet" ? Oder der
andere grosse Grundsatz: „Das Recht auf Arbeit ist
gewährleistet; die Pflicht zur Arbeit ist festgelegt"
usw. ? Wo andere weitere grosse Grundsätze, wie
etwa der in Abschnitt 7: „Der Boden, das Bauen und
das Wohnen werden der Spekulation entzogen; der
soziale Wohnungsbau wird gefördert" ? Oder wo der
achte Grundsatz: „Die gesamte Verkehrs- und
Energiewirtschaft ist planmässig zu ordnen; Boden-
schätze und Wasserkräfte sind in das Gemein-
eigentum überzuführen" ? Wo der Grundsatz unter
Ziff. 10: „Das Kapital wird in den Dienst der Arbeit
gestellt"(nach Bundesrat Etter aus dem Jahre 1940).

Wenn ich die Ideen mit dem vergleiche, was
seinen Niederschlag in dieser Verfassungsrevision
gefunden hat, komme ich zur Überzeugung, dass im
Volke und in allen Parteien programmatisch wirk-
lich die Meinung vertreten ist, es müsse eine neue
Wirtschaft nach Bundesrat Etter geschaffen werden.
Wir erreichen dies mit nichten mit dem kleinen
Revisionsprogramm, wie es in den Wirtschafts-
artikeln vorgesehen ist.

Es ist, ebenfalls von meinen Fraktionsgenossen,
bereits über unsere Initiative auf Wirtschaftsreform
und Recht auf Arbeit gesprochen worden. Dieses
erste Volksbegehren, das in Ausführung der Grund-
sätze der „Neuen Schweiz" dem Volke und dem Rate
vorgelegt werden soll, sieht vor, dass die Wirtschaft
des Landes Sache des ganzen Volkes ist, dass das
Kapital in den Dienst der Arbeit gestellt werden
müsse, dass das Recht auf Arbeit und gerechte Ent-
löhnung zu gewährleisten seien usw. Weder in der
Vorlage des Bundesrates noch in seiner Botschaft
noch im Revisionsentwurf finden Sie den Nieder-
schlag dieser Gedanken. Richtig ist, dass Minder-
heiten Anträge gestellt haben, die einen Teil dieser
Forderungen, wie sie in der Rede von Herrn Bundes-
rat Etter, in den Programmen der freisinnig-
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demokratischen Partei und der konservativen Par-
tei, aber ganz besonders im- Programm unserer Par-
tei, in der „Neuen Schweiz" niedergelegt sind, auf-
nehmen. Aber wir haben keine Garantie dafür, dass
diese Minderheitsanträge in unserm Rat, noch weni-
ger, dass sie im Ständerat angenommen werden. Es
ist sehr richtig, was einzelne Redner bereits ausge-
führt haben: Im Grundsatz tangiert diese Revision
der Wirtschaftsartikel mit nichten das heutige ka-
pitalistische Wirtschaftssystem. Die Grundlage der
schweizerischen Wirtschaft wird nicht erneuert ; sie
wird weitergeführt auf der Grundlage des Eigentums
der grossen Unternehmungen, des Privatbesitzes
der Banken usw. Dieser Wirtschaftsliberalismus soll
hier gleich für Jahrzehnte verfassungsmässig neu
verankert werden. Und der Bundesrat wollte auch
gar nichts anderes, denn er erklärt uns auf S. 8 der
Botschaft, unter Abschnitt III. Der neue Entwurf,
1. Allgemeine Gesichtspunkte, dass hier das Wirt-
schaftsprinzip unserer Verfassung, das ist heute der
Grundsatz des uneingeschränkten Wirtschaftslibe-
ralismus', mehr oder weniger in Übereinstimmung ge-
bracht werden solle mit den sozialen und wirtschaft-
lichen Bestrebungen der Gegenwart. Aber das ist auch
alles, was der Bundesrat in seiner Botschaft sagt.

Weiter erklärt hier der Bundesrat in der Bot-
schaft noch ausdrücklich: „Der Auftrag der eid-
genössischen Räte zur Ausarbeitung eines neuen
Entwurfes bezweckte keine umwälzende Neu-
gestaltung unserer Wirtschaftsverfassung, sondern
eine Anpassung der zurückgestellten Vorlage an die
neuen Verhältnisse."

Wenn man den Entwurf liest, kommt man immer
mehr zur Überzeugung, dass wir tatsächlich nichts
erneuern. Art. 31, Abs. l, sagt: „Die Handels- und
Gewerbefreiheit ist im ganzen Umfange der Eid-
genossenschaft gewährleistet." Und Abs. 2 dieses
Artikels sagt ebenfalls: „Kantonale Bestimmungen
über die Ausübung von Handel und Gewerben und
deren Besteuerung bleiben vorbehalten; sie dürfen
jedoch, soweit die Bundesverfassung nichts anderes
vorsieht, den Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit nicht beeinträchtigen."

Grundsätzlich wird also an der Wirtschaft nichts
geändert. Und was der Bundesrat in sozialer Be-
ziehung vorschlägt, kommt lediglich in Art. 31 quin-
quies zum Ausdruck: „Der Bund trifft, in Verbin-
dung mit den Kantonen und der privaten Wirtschaf t,
Massnahmen zur Verhinderung drohender und zur
Bekämpfung eingetretener Arbeitslosigkeit. Er er-
lässt Vorschriften über die Arbeitsbeschaffung."

Das ist aber auch alles, was von der ganzen
Rede Bundesrat Etters aus dem Jahre 1940 in
sozialer Hinsicht vorgeschlagen wird. Sie werden
verstehen, dass angesichts einer solch ungenügen-
den Vorlage der Sprechende ihr unmöglich seine
Zustimmung geben kann und deshalb für Rück-
weisung an den Bundesrat stimmen wird, weil die
Verhältnisse, die soeben Herr Gitermann dargelegt
hat, innen- und aussenpolitisch Bundesrat und Volk
zwingen werden, unsere Wirtschaft den veränderten
Verhältnissen in Europa anzupassen. Darum muss
die Vorlage an den Bundesrat zurückgewiesen
werden. Wir müssen versuchen, auf der Grundlage
unseres Programms „Die neue Schweiz", die Volks-
mehrheit zu gewinnen. Ich verweise nur auf jene
Schrift von Herrn Prof. Laur (Schriftenreihe des

Schweizerischen Bauernverbandes), wo er über die
„Neue Schweiz" spricht, und zwar sehr zugunsten
dieses Programms. Es muss möglich sein, hinter
diesem Programm „Die neue Schweiz" auf dieser
freiheitlichen, genossenschaftlichen Grundlage, eine
tragfähige Mehrheit im Volke zu finden. Dazu wird
es notwendig sein, eine Kampfgemeinschaft zu
schaffen für die soziale Demokratie, und zwar muss
diese reichen von der Partei der Arbeit über unsere
Partei zu den Demokraten, Jungbauern, Unab-
hängigen und den sozial Eingestellten innerhalb der
Kreise der Konservativen und Freisinnigen, der
Bauern und Gewerbler. Jetzt ist endlich die Zeit
gekommen, zu einer grossen Tat auszuholen. Diese
Vorlage ist deshalb abzulehnen.

M. Perrin-La Chaux-de-Fonds : La liberté de
commerce et d'industrie n'est pas un principe sacro-
saint même dans une démocratie. Faut-il en donner
des preuves ?

Notre Constitution fédérale de 1848 proclame
uniquement la liberté de commerce sans parler de
l'industrie, mais dans un sens tout autre que la
Constitution actuelle: Elle visait uniquement à sup-
primer les barrières qui existaient précédemment
entre les cantons, les péages intercantonaux, les
droits de transit, de pontonnages, etc. Et c'est la
Constitution de 1874 qui a généralisé le principe en
l'étendant à l'industrie et en lui donnant un carac-
tère général, non plus seulement intercantonal.

Dans la plupart des Etats, même démocratiques,
on ne proclame pas ce principe, mais il existe. C'est,
en effet, une forme du principe général de liberté
qui existe tant qu'il ne se trouve supprimé ou res-
treint par une disposition expresse. En- sorte que si,
en Suisse, on supprimait cette proclamation, il n'y
aurait pas grand'chose de changé, mais le peuple
aurait l'impression qu'on l'a dépouillé d'un bien
précieux. Il ne saurait donc en être question.

J'admire très sincèrement les efforts qui ont été
faits pour rédiger les articles économiques, mais
j'admire moins le résultat auquel on est arrivé: C'est
un fouillis de dispositions dans lesquelles on risque
fort de s'égarer et je plains le simple citoyen qui
devra s'assimiler ce bloc. Pourrait-on simplifier tout
cela sans manquer le but visé ? J'en suis persuadé.

Au lieu d'une série d'articles économiques énu-
méran't les compétences fédérales, que l'on recoure
donc tout simplement à une clause générale. Les
énumérations sont toujours dangereuses parce que
toujours incomplètes, la vie fait surgir des événe-
ments auxquels on n'avait pas pensé et le législateur,
enserré dans un texte, ne sait comment s'en sortir
pour trouver la compétence. Ou alors, on fait vio-
lence à un texte, on lui fait dire une chose que l'on
n'avait pas voulu qu'il dise au moment où on l'a
décidé; ou bien encore on doit recourir de nouveau
à la lourde procédure de la revision constitution-
nelle. Le législateur, en recourant à la forme énumé-
rative dans les dispositions constitutionnelles, se met
au fond à lui-même une camisole de force.

Nous avons dans notre Constitution fédérale plu-
sieurs exemples de dispositions de clauses générales
qui ont donné toute satisfaction. Je ne veux pas les
énumérer, ce serait trop long. Je me bornerai à
prendre cet exemple type que nous offre l'ar-
ticle 34 ter:
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«La Confédération a le droit de statuer des pres-
criptions uniformes dans le domaine des arts et mé-
tiers.» Un point, c'est tout. Et cela suffit. Il est
étonnant de voir ce que l'on a réussi à faire rendre
à cet article précisément à cause de sa forme géné-
rale. On aurait très bien pu entrer là dans la casuis-
tique, faire une énumération. A quoi bon ? Une for-
mule lapidaire, claire, que chacun comprend, cela
suffit. Et c'est alors au législateur, au moment où
il fait des applications du principe général, d'appor-
ter des restrictions qui peuvent être nécessaires,
ainsi que toutes les précisions voulues. Mais ce n'est
pas le rôle de la Constitution d'entrer déjà dans ce
qui n'est peut-être pas des détails à proprement
parler, mais dans des dispositions qui sont tout au
moins de second plan.

Dans les Etats unitaires et dans nos cantons, les
domaines de la législation ne sont pas énumérés. En
effet, le législateur est compétent d'une manière
générale justement parce qu'il est le législateur, en
vertu de sa mission même. Par conséquent il n'y a
pas lieu d'énumérer les domaines qui relèvent de sa
compétence. Il est compétent dans tout ce qui con-
cerne le bien public. Dans l'Etat fédératif, il faut
évidemment protéger les Etats particuliers contre
des empiétements possibles du pouvoir central et
c'est là la source de toutes nos difficultés constitu-
tionnelles. Il y a une certaine nécessité, en effet, de
museler l'Etat central et, pour cela, il fa ut déterminer
exactement ses compétences. Mais cette détermina-
tion de compétences dans un domaine donné peut
être faite au moyen d'une clause générale relative à
ce domaine. Et voici une formule schématique que
l'on pourrait adopter: «La Confédération est compé-
tente pour édicter les exceptions au principe de la
liberté de commerce et d'industrie dictées par l'inté-
rêt public.»

Mais une première précaution s'impose: L'ad-
ministration, elle, ne doit pas pouvoir faire usage de
ces compétences. Seul le législateur doit en user.
Deuxième précaution: II faut exclure la clause d'ur-
gence, afin de rendre possible le referendum popu-
laire. C'est la principale garantie contre les abus.
Troisième précaution: II convient d'énumérer les
compétences laissées aux cantons: L'énumération
ici est extrêmement courte, il s'agit essentiellement
des régales cantonales, des auberges avec la clause
de besoin, des professions commerciales et indus-
trielles; et c'est fini. On pourrait donc arriver à un
schéma d'article qui aurait à peu près la forme sui-
vante : « Seules des lois fédérales soumises au referen-
dum peuvent déroger à la liberté de commerce et
d'industrie. Les lois doivent avoir pour but d'aug-
menter le bien-être général et de procurer la sécu-
rité économique aux citoyens.» J'ai donc repris ici
le texte du projet: «...les cantons ont toutefois la
compétence de légiférer sur l'exercice de professions
commerciales et industrielles, de proportionner le
nombre des auberges aux besoins. Ils doivent limiter
les restrictions de la liberté de commerce et d'in-
dustrie à ce qui est nécessaire pour assurer le bien
public. Les régales cantonales sont réservées.» Et
c'est tout.

Le public comprendrait parfaitement cette ré-
daction et on liquiderait ainsi les art. 31, 31 bis,
31 ter, 32 du projet. Cela laisserait les coudées
franches au législateur. Enfin, cette clause générale

serait beaucoup plus conforme aux principes du
droit constitutionnel. Dans la constitution, on ne
devrait mettre que les règles fondamentales, en ré-
servant tout le reste à la loi, et le peuple compren-
drait fort bien un texte d'une pareille simplicité.

Mais je ne me fais aucune espèce d'illusion. Les
travaux sont déjà trop avancés pour que l'on ad-
mette de bouleverser ainsi l'économie du projet qui
a été déposé. Une proposition de ce genre aurait pu
être discutée avec succès peut-être devant la com-
mission. Aujourd'hui, je pense que l'on jugera que
c'est trop tard et peut-être aussi considéra-t-on
que c'est trop simple... je ne ferais donc une proposi-
tion de non-entrée en matière que si je recevais des
encouragements à ce sujet, chose qui me paraît à
peu près exclue. Je tenais cependant à émettre cette
opinion qui me paraît juste et sage et dont on pourra
peut-être un jour faire son profit lorsqu'on discutera
des dispositions constitutionnelles.

Permettez moi encore quelques mots sur un point
du projet.

Fort heureusement, nous sommes unanimement
partisans de la paix sociale, nous sommes tous dé-
sireux de préparer un avenir de sécurité pour cha-
cun. Or, on ne peut atteindre ce but que par des
moyens nouveaux, des moyens multiples, variés,
adaptés à la grande diversité des cas. Or, pourquoi
renoncer à l'un de ces moyens jugé excellent en 1939
— je fais ici allusion à l'art. 31 ter du projet de 1939 —
qui admettait la possibilité de donner force obliga-
toire générale à des décisions d'associations ou de
groupements ?

Cette disposition est sortie émasculée d'un som-
meil de six ans. On n'en trouve plus qu'un pâle
reflet à l'art. 34 actuel du projet qui limite cette
possibilité de la force générale obligatoire aux con-
trats collectifs dans le domaine du travail. Les re-
virements d'opinions extra parlementaires signalés
par le message du Conseil fédéral ne sont ni justifiés,
ni même expliqués; ils sont simplement massifs ce
qui fait comprendre leur poids, mais je les préférerais
nuancés et appuyés de considérations quelque peu
convaincantes. On constate qu'il y a actuellement,
dans certains milieux, une aversion contre la clause
en question, mais personne n'oblige ces milieux à
recourir à ce moyen. L'horlogerie qui doit son assai-
nissement et sa prospérité actuelle essentiellement
à ce régime de la force obligatoire, tient particulière-
ment à la maintenir. Or, ce n'est qu'en vertu de
pouvoirs exceptionnels du Conseil fédéral que cette
clause a pu être mise en vigueur et appliquée dans
l'industrie horlogère. Ces pouvoirs exceptionnels ne
vont pas durer éternellement, il faut donc, trouver
une base nouvelle, une base constitutionnelle, et si
on ne la trouve pas, si on la supprime, on enlève à
cette industrie, pour ne parler que d'elle, le moyen le
plus efficace qu'on ait imaginé jusqu'ici pour assurer
sa prospérité.

M. Berthotld: Lorsque, dans la session de prin-
temps de l'an dernier, les Chambres fédérales
décidèrent, sur la proposition du Conseil fédéral,
de rapporter l'arrêté du 21 septembre 1939 relatif
aux articles économiques de la Constitution et
d'inviter le Conseil fédéral à soumettre le plus tôt
possible un nouveau projet aux conseils législatifs,
on pouvait s'attendre à voir reprendre par la base
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tout le problème de l'aménagement de notre légis-
lation en vue de doter l'économie suisse d'une orga-
nisation répondant aux exigences de l'après-guerre.

Or, ce n'est pas ainsi que la question a été en-
visagée par les auteurs du projet. Au lieu de s'ins-
pirer de l'évolution des conceptions économiques
qui, au cours de la guerre et depuis la cessation des
hostilités, s'est, manifestée dans les pays les plus
divers, on s'est contenté de remettre sur le métier
l'arrêté issu en 1939 des délibérations de l'Assem-
blée fédérale et d'y apporter des modifications dont
il serait excessif de dire qu'elles sont des amélio-
rations.

Je ne saurais m'empêcher d'exprimer le senti-
ment de profonde désillusion qu'a fait naître en moi
ce mode de procéder. Il me semble, et je crois être
à cet égard en nombreuse compagnie, qu'il eût
été indiqué de s'affranchir complètement des textes
qui, déjà avant la guerre, ne paraissaient pas former
une base suffisamment large et solide pour y asseoir
une législation constructive et active.

Si l'on examine de près et sans parti pris le
projet qui nous est soumis, on ne peut s'empêcher
de s'étonner de la forme qui lui a été donnée. Au
lieu de poser, en textes concis et précis, les principes
fondamentaux sur lesquels doivent être fondées les
lois à édicter pour permettre un développement har-
monique de notre économie, on est entré dans des
détails qui auraient mieux leur place dans la légis-
lation que dans la Constitution. Etait-il bien néces-
saire d'ajouter aux dispositions attributives de
compétences nouvelles à la Confédération des textes
du genre du nouvel alinéa 1 de l'article 31 lui im-
posant des devoirs qu'elle n'est probablement pas
à même de remplir? Le procédé est pour le moins
discutable. Ce faisant, on surcharge inutilement des
textes déjà suffisamment touffus.

Mais, ce qui frappe à la lecture du projet, c'est
qu'il semble avoir été conçu et construit aux fins
de permettre la législation de l'ensemble des mesu-
res prises au cours de la crise économique, puis de
la guerre mondiale en vertu du droit de nécessité
et des pouvoirs extraordinaires.

Et pourtant, ce qui serait utile avant tout, ce
serait de forger un instrument robuste propre à
instaurer en notre pays une organisation écono-
mique cohérente et génératrice de prospérité.

La lettre a du 2e alinéa de l'article 31 bis n'est-
elle pas significative à cet égard ? Elle* dispose, en
effet, que la Confédération a le droit de déroger
au principe de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie «pour sauvegarder des branches économi-
ques ou des professions importantes menacées dans
leur existence». N'est-ce-pas là reconnaître par
avance que la législation à édicter sur la base des
nouveaux articles sera impuissante à assurer la
sécurité et la prospérité des branches économiques
ou des professions plus particulièrement sensibles
à la conjoncture économique.

Oh! je me rends fort bien compte qu'on ne peut
pas toujours éviter que certaines branches d'acti-
vité se voient menacées dans leur existence. Mais,
tout au moins, serait-il indiqué et hautement dési-
rable que, par une législation vraiment adaptée aux
circonstances et aux exigences des temps que nous
vivons, ce risque soit réduit au minimum et que

la possibilité soit donnée à l'autorité d'intervenir
et d'agir avant que le mal ne soit fait.

On l'a bien prévu pour le vaste secteur de l'éco-
nomie que constitue l'agriculture, puisque la Con-
fédération peut s'écarter du principe de la liberté
du commerce et d'industrie «pour conserver une
forte population paysanne et une agriculture à la .
hauteur de sa tâche». Je suis des premiers à sous-
crire à ce postulat inspiré d'un légitime souci de
permettre à l'agriculture de contribuer, dans la
plus large mesure possible, à la prospérité commune.
Je ne puis m'empêcher cependant de penser qu'il
est tout aussi nécessaire de conserver une forte
population ouvrière ainsi qu'une industrie à la hau-
teur de leur tâche. Or, l'expérience du proche passé
nous enseigne que ce but ne peut pas être atteint
pour l'industrie ou l'artisanat plus aisément que
pour l'agriculture si l'on demeure attaché à une
conception surannée de la liberté de commerce
et d'industrie.

Dès lors, plutôt que de confirmer la garantie de
la liberté de commerce et d'industrie sous la forme
sommaire admise en 1874, ne conviendrait-il pas
de préciser tout d'abord ce que l'on entend par cette,
liberté, puis de fixer le cadre dans lequel elle peut
s'exercer ou, si l'on préfère, de préciser par une
disposition de portée générale, les circonstances
et les conditions dans lesquelles elle doit être res-
treinte ?

Pourquoi ne s'inspirerait-on pas, pour éviter
les excès auxquels a conduit dans le passé et peut
continuer de conduire à l'avenir l'exercice de la
liberté poussé jusqu'à l'abus, de la définition si
juste et si limpide contenue dans le chapitre 4 de la
déclaration des droits de l'homme ?

«La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui
ne nuit pas à autrui. Ainsi, l'exercice des droits
naturels de chaque homme n'a de bornes que
celles qui assurent aux autres membres de la société
la jouissance de ces mêmes droits.»

Cette conception de la liberté, si clairement
formulée, voilà un siècle et demi, ne répond-elle
pas, aujourd'hui encore, à nos aspirations ? N!au-
rait-elle pas sa place dans notre charte nationale,
non seulement en ce qui concerne la liberté de com-
merce et d'industrie, mais pour l'ensemble des liber-
tés individuelles inséparables du régime démo-
cratique ?

Faute d'une disposition applicable à l'ensemble
des libertés, il conviendrait, ce me semble, de com-
pléter l'article constitutionnel garantissant la liberté
de commerce et d'industrie, par un membre de
phrase ainsi libellé : «Pour autant qu'elle ne s'exerce
pas au détriment de la liberté d'autrui».

A elle seule, cette réserve, dont le bien-fondé
apparaît à l'évidence, permettrait au législateur
d'édicter toutes prescriptions utiles aux fins de
prévenir et réprimer les abus de la concurrence,
non seulement lors qu'elle peut être qualifiée de
déloyale, mais aussi lorsqu'elle se révèle attentatoire
à la liberté d'autrui, et c'est malheureusement un
cas des plus fréquents.

Point ne serait besoin, dès lors, de disposer
comme on le fait à l'article 31 bis, al. 2, lettre d,
que la Confédération peut déroger au principe de
liberté pour parer aux incovénients d'ordre éco-
nomique et social engendrés par des cartels et des



27. September 1945 495 Revision der Wirtschaftsartikel

groupements analogues. Une législation sur les
cartels et groupements analogues découlerait auto-
matiquement du droit, conféré à la Confédération
par l'ai. 1 du dit article 31 bis, d'édicter des pres-
criptions sur l'exercice du commerce et de l'indus-
trie tout en se conformant au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie.

Mais, pour jeter les bases d'une organisation
économique et sociale répondant aux exigences des
temps présents et à venir, l'adjonction que je pro-
pose de faire à l'article garantissant la liberté de
commerce et d'industrie ne suffirait pas.

Force est de reconnaître que le respect absolu
du principe de liberté, même atténué comme je
viens de le suggérer, ne 'permet pas de donner une
solution satisfaisante à tous les problèmes que com-
porte une réforme économique et sociale conforme
au but que nous visons.

Ce but, quel est-il, sinon de mettre fin aux per-
turbations toujours plus fréquentes et toujours
plus amples dont a souffert, au cours des années
écoulées, l'économie suisse comme aussi celle de
presque tous les autres pays.

De l'observation des circonstances dans les-
quelles se développent ces perturbations et des

.faits qui les accompagnent, il ressort à l'évidence
que la cause principale de ces désordres réside dans
l'instabilité de l'équilibre qui devrait exister entre
la production et les possibilités de consommation
et d'écoulement des produits. C'est dans la surpro-
duction ou dans la sous-consommation que les
crises économiques trouvent leur origine. Et fort
souvent, une crise économique est génératrice d'une
crise sociale.

Ces fléaux des temps modernes doivent être
conjurés dans toute la mesure du possible. Peut-on
le faire en demeurant strictement fidèle au prin-
cipe de liberté ? Voilà la question qui se pose. Et à
cette question, il n'est qu'une réponse possible:
La stricte observance du principe de liberté ne
permet pas de légiférer de manière efficace aux
fins de régulariser la production et de la propor-
tionner aux besoins de la consommation.

Le projet du Conseil fédéral consacre cette
constatation par le second alinéa de l'article 31 bis,
qui ouvre la porte à toute une série de dérogations
au principe de liberté.

Mais, la méthode adoptée pour cela laisse beau-
coup à désirer. Sauf pour l'agriculture, les disposi-
tions prévues ne se prêtent pas à une législation
préventive de portée générale à, effets permanents.
Elles ne permettent guère que d'édicter des mesures
de circonstances et d'occasion. En effet, comme nous
l'avons vu, le droit de s'écarter du principe de la
liberté de commerce et d'industrie est accordé à la
Confédération pour sauvegarder des branches éco-
nomiques et des professions importantes menacées
dans leur existance ou pour protéger des régions dont
l'économie est menacée.

N'est-ce pas là reconnaître implicitement l'in-
suffisance de la réforme ? Car, ce n'est pas au mo-
ment où le mal est fait que le législateur ou le
gouvernement doivent être appelés à intervenir.
Chacun sait que, dans l'état d'organisation, ou
plutôt d'inorganisation, où elle se trouve, notre
économie est exposée à des crises qui vraisemblable-
ment iront en s'accentuant en intensité et en fré-

quence. Ce dont il s'agit, dès lors, c'est de chercher,
par une législation appropriée, à prévenir, à em-
pêcher, si possible, ces perturbations de se produire.

Les auteurs du projet semblent eux-mêmes péné-
trés de cette conviction puisque le troisième alinéa
du même article dispose que les branches écono-
miques et les professions ne seront protégées par des
dispositions fondées sur le 2e alinéa, lettres a et
b que «si elles ont pris les mesures d'entr'aide
qu'on peut équitablement exiger d'elles».

Cela est fort bien; mais encore, faudrait-il pro-
curer aux professions particulièrement sensibles
à la conjoncture, les moyens de prendre avec quel-
ques chances d'efficacité, les mesures d'entr'aide
qu'on attend d'elles. Et c'est là précisément ce qui
manque au projet.

Pour combler cette lacune, on pourrait — comme
vient de le préconiser M. Tell Perrin — au lieu de
procéder par cas d'espèce et d'exception, insérer
dans le texte de l'arrêté constitutionnel une dispo-
sition de portée générale en vertu de laquelle la
Confédération* aurait le droit, suivant une procé-
dure législative à déterminer, de déroger au prin-
cipe de la liberté.

Mais si, comme cela paraît fort probable, le
système adopté par le Conseil fédéral est admis, il
apparaît comme indispensable de reconsidérer la
question de l'article 31 ter de l'arrêté de 1939 dont
la suppression a été acceptée d'un cœur léger par les
auteurs du projet et par la commission.

M. Perrin a traité cet objet sur lequel j'aurai
l'occasion de revenir lors de la discussion des articles.-
Mais je pense qu'il convient d'insister dès main-
tenant sur l'importance que représente le rétablisse-
ment de cet article 31 ter dans le texte constitution-
nel et qu'il y a lieu d'examiner avec la plus grande
attention les conséquences que pourrait avoir le
maintien de la suppression.

Encore un mot avant de terminer, sur le carac-
tère que l'on tend à donner à la revision constitu-
tionnelle dont nous délibérons. C'est, dit-on, une
solution de compromis et la suppression de l'ar-
ticle 31 ter est un des éléments essentiels du com-
promis. Peut-on trouver là une justification des
imperfections et des insuffisances du projet? Il
est permis d'en douter et de se demander une fois
de plus si, dans l'action des Conseils de la Confédé-
ration, on n'abuse pas des cotes mal taillées qui se
dissimulent sous le manteau du compromis. N'y
a-t-il pas là une nouvelle manifestation de la ten-
dance si caractéristique à notre époque de se laisser
entraîner trop aisément sur le chemin de la facilité ?
Et ne serait-il pas préférable, surtout lorsqu'il
s'agit de droit constitutionnel, d'affronter les diffi-

• cultes avec la ferme volonté de les surmonter et
de faire triompher la solution la meilleure et la plus
conforme à la sauvegarde des intérêts en jeu?

Il serait temps encore de le "faire, dût-on pour
cela retarder de quelques mois l'adoption du projet
dont l'élaboration, du reste, a exigé déjà plus de
dix ans. Mais, sans doute, trouvera-t-on que, quoi-
que engagés dans une voie qui n'est pas celle qu'il
eût fallu suivre, il "ne convient pas de rebrousser
chemin et de repartir dans une meilleure direction.

Et, une fois'de plus, on aura sacrifié la solution
logique et rationnelle sur l'autel sacré du compromis.
Il ne restera qu'à le regretter en se préparant à se
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trouver bientôt devant cette alternative: Remettre
une fois encore notre ouvrage sur le métier ou recom-
mencer à légiférer en marge du droit normal et
régulier.

M. Robert: N'appartenant à aucun groupe, je
n'ai pu proposer et défendre, soit en séance de
commission, soit devant un groupe, les modifica-
tions de texte que je voudrais voir adopter. Il est
évidemment impossible à un membre isolé de notre
Conseil d'obtenir des changements fondamentaux
des projets du Conseil fédéral et moins encore de
ceux que les commissions parlementaires nous
soumettent. C'est pourquoi, je me suis borné à une
proposition d'amendement du 2e alinéa de l'article
34 ter.

Le projet qui nous est soumis me rappelle —
qu'on veuille bien me pardonner ce propos irrévé-
rencieux — ce qu'on disait de l'ancienne Autriche,
à savoir qu'elle était toujours en retard d'une idée,
d'une année et d'une armée. Le Conseil fédéral
semble avoir tenu par dessus tout à éviter toute
innovation substantielle, dans l'espoir très appa-
rent qu'après une période d'effervescence politique
trop compréhensible, le monde, fatigué, en revien-
drait au régime économique, social et même poli-
tique d'avant 1939, ou à un régime très voisin de
celui-là.

• II y est poussé, il faut le reconnaître, par les
tendances contradictoires qui se manifestent dans
le pays. Chacun proteste contre l'usage de pleins
pouvoirs en faveur du voisin, mais nous attendons
tous de connaître le protestataire qui s'en plaindrait
encore s'il n'en était fait usage qu'en sa faveur.
Ce qu'on devrait retenir de cela me semble être
le besoin généralement ressenti d'un régime consti-
tutionnel et d'une législation permettant, en cas
de besoin, une intervention rapide et efficace des
pouvoirs publics.

Manifestement, le projet -qui nous est soumis
ne remplit pas entièrement cette condition. Le
Conseil fédéral semble redouter certaines revendi-
cations, auxquelles il serait heureux de pouvoir
opposer une barrière constitutionnelle. Il ne semble
pas avoir confiance en lui-même, ni en la sagesse
du Parlement ni même en la timidité réformatrice
bien connue du peuple suisse, puisque les lois à mettre
sur pied peuvent faire l'objet d'un referendum.

Or, si la Confédération est armée pour inter-
venir en faveur de la paysannerie suisse, ce que
j'accepte volontiers pour ma part, elle doit l'être
aussi en faveur des salariés, dans l'intérêt même
d'une économie prospère.

Concernant les rapports du patronat et des
travailleurs, le projet, ou plutôt les commentaires
qui l'accompagnent, mettent sur le même plan les
«communautés d'entreprises» — dont je voudrais
bien connaître un échantillon digne de ce nom, car
il n'existe en Suisse, jusqu'à présent, que de simples
commissions ouvrières de fabriques aux compéten-
ces très limitées — et les «communautés profes-
sionnelles» du type que j'ai préconisé dans mon
postulat, d'accord, il est bon de le rappeler aux
personnes privées de mémoire, avec la fraction
socialiste de notre Conseil et l'Union syndicale
suisse. A l'origine, les commissions ouvrières de
fabriques ont été et sont restées le plus souvent

des machines de guerre contre les syndicats ouvriers.
Le camouflage est mieux fait aujourd'hui, voilà
tout.

Et ici, que M. Favre me pardonne une réserve
au sujet d'un passage de son brillant discours de
l'autre jour. Contrairement à lui, sur ce point
spécial, je pense que les organisations à créer ne
doivent pas l'être tout d'abord sur le plan local,
sous forme de prétendues «communautés d'entre-
prises», mais sur le plan professionnel général, sous
forme de «communautés professionnelles», car au-
jourd'hui plus que jamais il importe de déterminer
une politique'professionnelle répondant aux intérêts
solidaires d'une industrie entière, et non d'habituer
les directions d'entreprises et les travailleurs qu'elles
occupent à considérer les autres entreprises des
mêmes branches de production comme des concur-
rentes à redouter, voire à combattre. Le monde,
et avec lui la Suisse, marche, que cela plaise ou
non, vers des solutions collectives, de caractère
socialiste de plus en plus marqué, prises dans l'in-
térêt général. S'opposer à ce courant naturel et
bienfaisant, c'est provoquer la confusion dans les
esprits et le désordre dans les affaires du pays. Si
on veut vraiment résoudre pacifiquement le conflit
existant entre le capital et le travail, on n'y par-
viendra qu'en partant de l'idée fondamentale que
le premier doit absolument devenir le serviteur et
non le maître du second. Sans travail, le capital
meurt. Sans capital, le travail reste indispensable.
Le premier est souvent une fiction financière. Le
second est toujours une réalité.

Il ne faut pas tenter d'imposer aux salariés une
forme d'organisation dont ils ne veulent pas. C'est
d'ailleurs inutile, car un peu plus tôt ou un peu
plus tard, ils rejetteront ces contraintes.

L'élite ouvrière, celle qui compte, ne veut pas
des combinaisons destinées à la mieux domestiquer.
Les travailleurs, dans leur généralité, veulent une
véritable sécurité de l'emploi, une équitable rémuné-
ration de leur travail, le droit légal de s'opposer,
pacifiquement de préférence, à des méthodes de
production dont le résultat le plus certain est de
les condamner au chômage ou à des réductions de
salaires. Ils veulent aussi se mêler de ce qui les
regarde autant que leurs employeurs. Si ceux-ci s'y
opposent, ils voudront s'en débarrasser, à plus ou
moins brève échéance, comme toute classe opprimée
a fini par se débarrasser de ses oppresseurs.

On a dit ici que les responsables doivent rester
les responsables. Personne ne s'opposera à cette
règle de bon sens, à la condition que les responsables
soient à la hauteur de leurs responsabilités et que
leurs actes ne nuisent pas à leurs subordonnés.
Selon une formule bien connue, la liberté des uns
doit avoir pour limite la liberté des autres.

Dans ce conflit, le gouvernement semble vou-
loir s'abstenir de toute intervention en dehors de
celles qui lui seraient réclamées des deux côtés.
Et cependant, il n'en reste pas moins seul respon-
sable du maintien de la tranquillité publique. Aucun
de ceux qui, de la coulisse, lui demandent au-
jourd'hui de ne rien changer à ce qui est ne se
reconnaîtrait responsable à sa place de troubles dus
à l'égoïsme et à l'imprévoyance des possédants.

Un gouvernement digne de la confiance du pays
doit, nous semble-t-il, intervenir activement en vue
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de faire rendre justice aux classes les plus défavori-
sées de notre peuple.

Comment ?
En laissant agir le patronat, conformément à

ce que celui-ci, par la voix éloquente et habile de
M. Speiser, lui demandait au début de la session?
Mais la partie du patronat dont l'influence est
décisive dans ses assemblées n'aspire qu'à une
chose: maintenir et si possible renforcer encore ses
privilèges. Croyez, messieurs, que je suis aux
premières loges pour en juger.

Dans l'industrie horlogère, par exemple, les
ouvriers protestent aujourd'hui contre les tentatives
de certaines associations patronales d'attacher leurs
ouvriers à leurs firmes comme les paysans du moyen
âge étaient attachés à la glèbe. Des mesures sont
prises par elles pour interdire à un employeur
d'occuper un ouvrier sans la permission expresse
de l'ancien patron, même quand le délai de congé
légal a été respecté.

Laisser agir librement le patronat, c'est vouloir
que toutes les catégories professionnelles qui ne
disposent pas encore d'un syndicat puissant restent
sans protection réelle.

Le gouvernement et le parlement doivent se
rendre compte enfin que le développement d'un
syndicat ouvrier indépendant des églises, du patro-
nat et même des partis, est une nécessité et en
même temps un bienfait.

Certains cantons ont tenté de mettre en vigueur
des lois favorisant la conclusion de contrats collec-
tifs de travail. Ces lois ont été repoussées en votation
populaire ou déclarées inconstitutionnelles par le
Tribunal fédéral, sur recours des syndicats ouvriers
libres, parce qu'elles tendaient visiblement à affai-
blir leur action. A Genève, on a voulu favoriser le
développement du mouvement corporatiste ou
chrétien-social, adversaire déclaré des syndicats
ouvriers se rattachant à l'Union syndicale suisse.
A Neuchâtel, le projet primitif du gouvernement
cantonal n'aurait pas été combattu si le Grand
Conseil, très mal inspiré, n'avait pas voulu lier
certaines catégories ouvrières par des contrats col-
lectifs conclus non par les syndicats ouvriers seule-
ment, mais aussi par des groupements occasionnels,
nécessairement éphémères et sans consistance, qui
auraient pu se constituer sous la pression intéressée
d'un patronat désireux avant tout d'éviter un
véritable contrat collectif avec des syndicats
capables d'en assurer le respect.

Un état d'esprit voisin de celui que je signale
ici existe aussi au Palais fédéral. Je rappellerai
simplement, entre autres faits significatifs, la persis-
tance mise à écarter les dirigeants du mouvement
ouvrier des discussions, de toute première impor-
tance pour l'horlogerie, relatives au change, par la
Banque nationale, des dollars américains.

Il est grand temps de renoncer à ces préventions
d'un autre âge.

Un gouvernement désireux d'agir pourrait inter-
venir, en matière d'organisation professionnelle, de
la manière suivante, sans préjudice des développe-
ments que son action devrait et pourrait prendre
à l'avenir: là où des contrats collectifs vraiment
adaptés à nos conditions générales de vie ne seraient
pas conclus dans un délai déterminé — avec l'appro-
bation et la participation des syndicats libres de
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toute sujétion à l'égard des églises et du patronat
— il pourrait, s'inspirant de ce qui a été réalisé
dans d'autres professions, décréter des minima de
salaires, des vacances, un ensemble de mesures
constituant le minimum de ce qu'un Etat soucieux
du sort de ses habitants les moins favorisés a le
droit et le devoir d'exiger dans un pays aussi bien
équipé techniquement que le nôtre. Un office des
salaires chargé des mises au point nécessaires et
tenu de collaborer avec les organisations profession-
nelles devrait être institué. L'Etat devrait envisager
aussi la constitution d'organismes paritaires chargés
de réaliser, sous la haute surveillance du pouvoir
politique, ce qui est prévu dans mon postulat ; mais
il doit être bien entendu qu'en l'absence d'une
entente librement conclue de la part des ouvriers
organisés, ceux-ci ne pourraient, en aucun cas, être
privés du droit de grève, qui est encore, malheu-
reusement trop souvent, leur seule défense efficace.

Selon une information vieille seulement de deux
jours, le gouvernement britannique a décidé la
création de commissions paritaires professionnelles,
dans chaque industrie privée importante, en vue
d'augmenter la production des biens de consom-
mation intérieure et de réorganiser -le commerce
d'exportation. Je répète, messieurs: et de réorgani-
ser le commerce d'exportation.

Chaque comité sera composé de treize membres ;
patrons, ouvriers et représentants du gouvernement
en proportion égale et d'un président indépendant
choisi par le chef du Département du travail, Sir
Stafford Cripps. Si les représentants du gouverne-
ment sont affiliés au syndicat (une réserve qui ne
serait sans doute pas nécessaire avec le gouverne-
ment de notre vieille république) ils seront envoyés
dans des industries autres que celles dans lesquelles
ils sont directement engagés. Dans cette triple
alliance, les représentants du gouvernement repré-
senteront les consommateurs plutôt que les pro-
ducteurs. Et, fait à noter particulièrement chez
nous, les représentants des ouvriers ne s'occuperont
pas seulement des conditions de salaires et de
production, mais ils devront aussi s'occuper des
questions de marchés.

Si on veut bien se souvenir que le gouvernement
britannique est travailliste, qu'il choisira les repré-
sentants de l'Etat, il n'est pas téméraire de penser
que l'influence ouvrière au sein de ces commissions
professionnelles sera très grande, plus considérable
qu'elle ne pourrait l'être chez nous. Nous ne nour-
rissons pas d'aussi grandes ambitions en Suisse,
bien que l'exemple des grands Etats ne puisse
manquer d'agir sur notre opinion publique.

En France, le gouvernement intervient dans la
fixation des salaires et des prix. Le pays est divisé
en trois zones et dans chacune de ces zones, les
travailleurs sont classés dans sept catégories pro-
fessionnelles. On assiste là à un interventionnisme
d'Etat qui doit avoir comme aboutissement naturel
une organisation collective du travail non dépourvue
de certaines analogies avec l'organisation écono-
mique russe. Mais cela s'accompagne d'une liberté
d'opinion dont on n'a pas l'équivalent en Russie.

Pour notre part, nous pensons que si les organi-
sations patronales et ouvrières doivent, dans toute
la mesure dû possible, régler entre elles les questions
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professionnelles, le pouvoir politique doit y partici-
per activement de la manière que j'ai dite.

Ne croyez pas, messieurs, que l'intervention
ouvrière ne peut pas contribuer puissamment à
épargner au patronat lui-même et à nos industries
les conséquences d'insuffisances énormes, incroya-
bles parfois.

Un exemple le montrera. C'est un fait bien
connu de tous les initiés que l'organisation horlo-
gère actuelle serait très loin d'être ce qu'elle est
sans les interventions répétées, insistantes, pendant
des années, de la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers. On se loue aujourd'hui de
mesures qui n'ont été prises par le patronat que
sous la pression de l'opinion publique alertée par
le syndicat ouvrier. Mais cette organisation patro-
nale est unilatérale. Les ouvriers ne peuvent agir
directement en vue de faire trancher en temps
opportun des problèmes vitaux pour eux.

La communauté professionnelle y pourvoirait.
Cet organisme est d'ailleurs susceptible de déve-
loppement. Son activité peut s'étendre à d'autres
domaines que ceux que j'ai indiqués dans mon
postulat.

A cette heure, aux Etats-Unis, le prix fixé par
le vendeur suisse de montres aux grossistes et aux
intermédiaires doit être multiplié par 10 — selon
un renseignement digne de foi — si on veut con-
naître approximativement le prix que doit payer,
au dernier vendeur, le citoyen américain qui
n'achète une montre que pour la porter. Toute
une faune de spéculateurs et de trafiquants vit ainsi
grassement aux dépens des producteurs et des
consommateurs. Il est urgent, dans l'intérêt même
de notre population, de rogner les griffes de tout
ce vilain monde. Cela ne se conçoit pas sans une
organisation de la vente et de la réclame, sans un
effort collectif qui n'est qu'apparemment désinté-
ressé puisqu'il ne peut que profiter finalement à
tous ceux qui vivent honnêtement de leur travail.
On nous a répondu, quand nous avons posé la
question, que ce problème était examiné actuelle-
ment par le patronat horloger suisse. J'ose affirmer
qu'il ne serait pas seulement examiné, mais effec-
tivement résolu si le monde ouvrier avait sur la
décision une influence égale à celle du patronat.

A l'heure où tous les Etats sont obligés d'inter-
venir en faveur de leurs producteurs, il est décevant
de constater qu'en Suisse on semble en être encore
à croire que tout s'arrangera de soi-même en lais-
sant s'affronter des forces qui ne peuvent que se
combattre si elles ne s'allient pas.

Si nous ne devions pas recevoir', à cet égard,
des assurances positives du représentant du Conseil
fédéral, je n'attacherais, pour ma part, aucune im-
portance Ji la revision proposée.

Bundesrat Stampf H: Ich werde mich bei meinem
Schlusswort so einrichten, dass Sie nicht zu spät
zum Mittagessen kommen. Ich bin ja dem Schicksal
im allgemeinen und Ihnen so dankbar dafür, dass
die Eintretensdebatte nur zwei Vormittage gedauert
hat.

Eigentlich sollte ich in meinen Ausführungen
in erster Linie denjenigen Rednern danken, die der
Vorlage des Bundesrates zugestimmt haben. Leider
erlaubt mir das die Zeit nicht, und so muss ich mich

in erster Linie und in der Hauptsache mit den-
jenigen Herren auseinandersetzen, die entweder die
Rückweisung der Vorlage beantragen oder ihr
gegenüber doch Misstrauen bekundet haben. Und
da muss ich mit Herrn Nationalrat Dr. Münz an-
fangen, der im Tone eines Predigers in der Wüste
dem Bundesrat ein langes Sündenregister vorge-
halten hat. Eigentlich werde ich dem tiefen Ein-
druck, den seine Ausführungen auf mich gemacht
haben, nicht ganz gerecht, wenn ich sage, er hätte
nur im Tone des Predigers in der Wüste zum
Bundesrat gesprochen, denn ich habe mir immer
vorgestellt, dass in diesem Tone nur ein Invalider
der Heilsarmee sprechen könne, wenn er jemanden
bekehren wolle. (Heiterkeit.) Herr Dr. Münz hat
eine ganz auffallende Gesinnungswandlung beim
Bundesrat festgestellt gegenüber den Auffassungen,
die in der Krise der Dreissigerjahre vertreten worden
seien, und er hat mit grosser Genugtuung weiter
festgestellt, dass inzwischen die Schuldenlast des
Bundes auf das Vierfache gestiegen sei. Er hat
dabei vielleicht übersehen, dass inzwischen ein
Krieg von mehr als 5 Jahren abgehalten wurde,
der unser Land gezwungen hat, für seine wirtschaft-
liche und militärische Verteidigung etwa 6 Milliar-
den Franken auszugeben.

Im übrigen glaube ich kaum, dass die Steuer-
zahler diesbezüglich ganz die Meinung des Herrn
Nationalrat Münz teilen, dass als Gradmesser für
den sozialen Fortschritt und die Entwicklung der
Volkswohlfahrt in erster Linie die Zunahme der
öffentlichen Schulden anzusehen seien. Herr Natio-
nalrat Dr. Münz hat gegen diese Wirtschaftsartikel
in erster Linie eingewendet, dass sie zu einer untrag-
baren Bürokratisierung der Wirtschaft führen
müssten. Das behauptet ausgerechnet der Sprecher
einer Partei, die eine Volksinitiative lanciert hat,
in der bestimmt wird: „Der Bund soll unter Heran-
ziehung der Kantone, Gemeinden und der Berufs-
organisationen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
die dauernde Vollbeschäftigung der nationalen
Arbeitskraft bei existenzsichernder Entlöhnung mit
allen Mitteln sichern." Können Sie sich eine Organi-
sation der Wirtschaft denken, die zu einer grösseren
Bürokratisierung führen würde, als eine, die dem
Bund eine solch umfassende Leitung und Steuerung
der Wirtschaft übertragen wollte ?

Sehr schlecht sind die Wirtschaftsartikel auch
in den Ausführungen von Herrn Nationalrat Dr.
Spühler weggekommen. Er hat das akrobatische
Kunststück fertiggebracht, 29 Minuten gegen die
Wirtschaftsartikel zu reden, um dann am Schluss
zu erklären, er behalte sich immerhin seine Stel-
lungnahme vor. Ich bin ihm dafür ausserordentlich
dankbar. Herr Nationalrat Spühler hat uns darauf
hingewiesen, dass wir ganz übersehen hätten, dass
sich in der Welt seit 1939 grosse politische und
soziale Umwälzungen vollzogen hätten. Ich hatte
nicht genügend Phantasie, um sofort zu erkennen,
welche Umwälzungen Herr Nationalrat Dr. Spühler
gemeint hat. Die Herren Dr. Weber und Dr. Giter-
mann haben mir dann auf die Spur geholfen. Herr
Nationalrat Dr. Weber hat auf die Niederlage des
Herrn Churchill hingewiesen, und Herr Dr. Giter-
mann hat uns darüber belehrt, dass eigentlich der
Sieg der englischen Arbeiterpartei mit der Initiative
„Die neue Schweiz" erfochten worden sei. Das ist
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ja allerhand, das sind wirklich grosse Tatsachen,
deren weltgeschichtliche Bedeutung sich sicher noch
zeigen wird; aber ihre Auswirkungen sind noch
nicht zutage getreten. Wir haben allerdings gehört,
dass die Bank von England verstaatlicht werde,
dass die Kohlenbergwerke in den Besitz des Staates
übergeführt werden, und, glaube ich, auch noch
die Eisenbahnen. Wir haben ja keine Kohlenberg-
werke; aber wir haben andere Unternehmungen,
die ihrer Bedeutung nach mit ihnen verglichen
werden können.

Das sind unsere Elektrizitätswerke. Sie werden
demnächst einen Bericht des Bundesrates über das
Postulat Klöti zu lesen bekommen, in welchem
festgestellt wird, dass kapitalmässig die schweize-
rischen Elektrizitätswerke zu 70 % der öffentlichen
Hand gehören. Die Eisenbahnen — Bundesbahnen,
Lötschbergbahn und Rätische Bahn usw. — werden
wahrscheinlich noch zu mehr als 70% in öffent-
lichem Besitz sein. Dazu kommt, dass die National-
bank bei uns, wenn sie auch keine reine Staatsbank
ist, doch längst dem bestimmenden und ausschlag-
gebenden Einfluss des Bundes unterstellt ist. Dazu
kommen noch 25 Kantonalbanken, reine Staats-
banken. Das sind die Kreditinstitute des kleinen
Mannes. Dann kommen noch die vielen kommunalen
Werke, Gaswerke usw. hinzu, so dass ich sagen
kann : Man hat im Ausland noch sehr viel zu tun,
bis man in der Sozialisierung so weit ist wie die
reaktionäre Schweiz.

Herr Nationalrat Schnyder hat ebenfalls Rück-
weisung beantragt. Er hat uns ein kurzes Priva-
tissimum über Staatsrecht gelesen. Ich habe daraus
nur entnommen, dass man auch dann, wenn man
sich gelegentlich mit Schriften von Giacometti und
Werner Kägi befasst, noch bedenkliche Lücken in
seinem staatsrechtlichen Wissen aufweisen kann
(Heiterkeit), sonst hätte Herr Nationalrat Schnyder
nicht behaupten können, durch die Kranken- und
Unfallversicherung, die übrigens nicht 1890, sondern
erst 1912 vom Schweizervolk angenommen wurde,
und durch das Fabrikgesetz und andere Gesetze
sei die Handels- und Gewerbefreiheit eingeschränkt
worden. Das ist ein grosser Irrtum und deshalb bin
ich genötigt, hier einige Ausführungen über die
Bedeutung des Grundsatzes der Handels- und
Gewerbefreiheit zu machen, um solche irrtümliche
Vorstellungen zu zerstreuen. Es ist absolut falsch,
anzunehmen, dass mit den Gesetzen über die
Kranken- und Unfallversicherung und die Arbeit
in den Fabriken die Handels- und Gewerbefreiheit
verletzt, der Grundsatz eingeschränkt worden ist.
Es ist, wie Sie den Ausführungen von Herrn Con-
drau entnommen haben, ein alter Streit, ob gestützt
auf andere Verfassungsartikel, von Art. 31, d. h.
von der Handels- und Gewerbefreiheit, abgewichen
werden könne. Alle diese Verfassungsartikel, durch
welche dem Bund bestimmte Kompetenzen ver-
liehen werden, haben nur-den Zweck gehabt, dem
Bunde neue Aufgaben zu übertragen. Aber die
Gesetzgebung, die sich auf diese Verfassungsartikel
stützt, musste auf den Art. 31 BV Rücksicht
nehmen. Die Gesetzgebung, die sich auf die ändern
Verfassun'gsartikel stützt, durfte vom Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit nicht abweichen.
Einzig bei Art. 34 ter über die Gewerbegesetz-
gebung ist eine Meinungsverschiedenheit darüber

entstanden, ob die auf ihm fussende Gesetzgebung
vom Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit
abweichen dürfe. Es gab Rechtslehrer, die das
bejahten, z. B. Prof. Burckhardt; aber mit nicht
geringerer Entschiedenheit haben Rechtsgelehrte
wie Fleiner und Giacometti das bestritten und die
Auffassung vertreten, dass in Gesetzen, die sich
auf Art. 34 ter stützen, auf die Handels- und Ge-
werbefreiheit nach Art. 31 Rücksicht genommen
werden müsse, mit ändern Worten, dass diese
Gesetze nicht vom Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit abweichen dürfen.

Das hat uns dazu geführt, Ihnen eine Revision
der Wirtschaftsartikel vorzuschlagen, weil fort-
während gerade die Kreise um Herrn Dr. Münz
herum uns vorgeworfen haben, dass wir die Ver-
fassung nicht nur ritzen, sondern verletzen, dass
wir die Verfassung brechen, dass wir eine Revolu-
tion von oben machen, wenn wir auf Grund von
Art. 34 zum Schutz in ihrer Existenz gefährdeter
Wirtschaftsgruppen Massnahmen erlassen, die vom
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit ab-
weichen. Aus diesem Dilemma wollen wir heraus-
kommen. Wir wollen auf einen verfassungsmässigen
Boden zurückkehren und nur diejenigen, die partei-
politisch ein Interesse haben, " uns immer wieder
Verfassungsbruch vorzuwerfen, können wünschen,
dass die Wirtschaftsartikel nicht angenommen
werden, dass man dem Bund die Möglichkeit nicht
gibt, in Abweichung vom Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit Schutzmassnahmen zugunsten
bedrohter Wirtschaftsgruppen zu ergreifen.

Das ist der Zweck der Wirtschaftsartikel und
daran muss ich nach dieser langen. Diskussion er-
innern, weil dieser Zweck in der Diskussion voll-
ständig verdunkelt worden ist.

Herr Nationalrat Schnyder hat sich daran ge-
stossen, dass man im gleichen Verfassungsartikel
auf der einen Seite den Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit aufrechterhält und einige
Zeilen später von der Förderung der Wirtschaft,
von der Verhinderung von Wirtschaftskrisen, von
der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit spricht. Das
stehe doch in keinem Zusammenhang. Anderseits
hat Herr Nationalrat Dr. Oeri erklärt, es sei in
diesem Artikel zu viel von Förderung und Unter-
stützung die Rede. Andere Redner, wie Herr
Nationalrat Spühler, haben uns den Vorwurf
gemacht, das, was wir bieten, entspreche in keiner
Weise den Erwartungen der Arbeiterschaft. Ein
umfassendes Wohlfahrtsprogramm hätte nur diesen
Erwartungen entsprechen können.

Sie sehen, wie die Meinungen auseinandergehen.
Wir sind auch hier wieder einmal den Weg der
Mitte gegangen und ich glaube, wir waren gut
beraten. Hätte eine Revision der Wirtschaftsartikel
die Begeisterung hervorrufen können, die Herr
Nationalrat Huber vermisst hat, wenn sie sich dar-
auf beschränkt hätte, neben dem Grundsatz der
Handels- und Gewerbefreiheit dem Bund noch die
Möglichkeit einiger Abweichungen zu geben ? Hätte
diese Begeisterung hervorgerufen werden können,
wenn wir nicht gleichzeitig noch etwas mehr getan
und erklärt hätten, dass wir es als-unsere Aufgabe
betrachten, nicht nur Bestimmungen zum Schütze
der Arbeitnehmer aufzustellen, sondern überhaupt
die Grundlage zu schaffen für eine Ausgestaltung
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des Verhältnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer, wenn wir nicht gleichzeitig erklärt hätten,
dass in der Verfassung so lange eine Lücke sei, als
nicht dem Bund ausdrücklich die Ermächtigung
erteilt werde, Wirtschaftskrisen vorzubeugen und
die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen ? Da frage ich
Herrn Nationalrat Rosselet, der erklärt hat, es
seien ja die gleichen Texte, es sei kein Fortschritt
in dem heutigen Text gegenüber demjenigen von
1939 zu konstatieren, ob er überhaupt sich die
Mühe genommen hat, einmal die beiden Texte mit-
einander zu vergleichen. Hätte er das getan, würde
seiner Aufmerksamkeit kaum entgangen sein, dass
wir in viel imperativerer Form dem Bund die Pflicht
auferlegen, Wirtschaftskrisen und Arbeitslosigkeit
zu bekämpfen, sowie Massnahmen für die Arbeits-
beschaffung zu treffen, dass wir ferner in Art. 34 ter
viel weiter gehen als der frühere Text, der sich
damit begnügt hat, zu sagen, der Bund sei befugt,
zum Schütze der Arbeitnehmer Bestimmungen auf-
zustellen, während wir heute, um namentlich den
Bestrebungen aus der welschen Schweiz entgegen-
zukommen, sagen, dass der Bund befugt ist, über
den Schutz der Arbeitnehmer Vorschriften aufzu-
stellen, insbesondere über die gemeinsame Regelung
betrieblicher und beruflicher Angelegenheiten. Ich
bitte Herrn Rosselet als Vertreter der welschen
Schweiz, sich noch einmal in diesen neuen Text zu
vertiefen, und er wird nachher feststellen, dass der
Text seit 1939 nicht der ganz gleiche geblieben ist.

Herr Nationalrat Huber hat festgestellt — auch
Herr Nationalrat Stutz hat es getan —, dass die
Begeisterung für diese Vorlage fehle. Diese Vorlage
ist nun bald zehn Jahre alt und ich glaube, es war
Goethe, der einmal sagte:

Begeisterung ist keine Heringsware,
die man einpökelt für einige Jahre.

(Heiterkeit).
Wenn wir die Vorlage seinerzeit in einem Zug

hätten erledigen können, wäre vielleicht auch Herr
Nationalrat Huber mit Begeisterung dabei gewesen.
Die Sache ist zu lange auf dem Eis gewesen, als
dass man ihr noch mit Begeisterung zum Durch-
bruch verhelfen könnte. Lassen Sie die Begeisterung,
tun sie es mit Überzeugung! Das genügt mir. (Hei-
terkeit.)

Ich war etwas überrascht, aus dem beredten
Munde von Herrn Nationalrat Huber zu vernehmen,
aus der Vorlage spreche eine offensichtliche Angst
vor dem Sozialismus. So ungefähr hat es gelautet.
Ich glaube, Herr Nationalrat Huber hat vor dem
Sozialismus fast mehr Angst als ich. (Heiterkeit.)
Aus seinen letzten Reden habe ich so den Eindruck
gewonnen, dass, wenn einmal eine Neuauflage des
„Lederstrumpfs" erscheinen wird, er als letzter
Mohikaner des reinen wirtschaftlichen Liberalismus
verewigt werden wird. (Heiterkeit.)

Herr Nationalrat Dr. Wick hat gestern erklärt,
eigentlich könne diese Vorlage weder einen Libera-
len, noch einen Sozialisten befriedigen. Den Libe-
ralen deshalb nicht, weil in dieser Vorlage viel zu
viel staatlicher Interventionismus vorgesehen sei,
und den Sozialisten nicht, weil zu Viel Liberalismus
darin enthalten" sei. Ich glaube, das ist eine voll-
ständig falsche Fragestellung. Es ist doch ein Irr-
tum, zu glauben, dass es entweder ein rein liberales
freiheitliches Wirtschaftssystem gebe oder eine

reine Staatswirtschaft. .Die freie Wirtschaft existiert
doch nur in der Theorie, nur in der gedanklichen
Spekulation. Sie ist nicht möglich. Ebenso wenig
wird es aber eine reine Staatswirtschaft geben,
Namentlich kann es nie eine reine Staatswirtschaft
in einer freiheitlichen Demokratie geben. Es ist ein
grosser Irrtum zu glauben, dass es ein politisches
System geben kann, in dem völlige Freiheit herrscht,
z. B. Pressefreiheit bis zur Bewusstlosigkeit, wo man
den Bundesrat jeden Tag durch alle Gassen und
Gossen schleifen kann, dass es eine Versammlungs-
freiheit, ein Vereinsrecht geben darf, das selbst
Parteien ein Existenzrecht zuerkennt, die den Staat
untergraben und zerstören wollen, und dass auf
der ändern Seite eine Wirtschaft möglich ist, in
welcher Zwang und Gebundenheit herrscht, wo man
den einzelnen auf Schritt und Tritt gängelt und
bevormundet. Das geht gegen die menschliche
Natur, nicht nur gegen die Logik.

Ich denke, dass Sie aus den Diskussionen der
letzten Zeit zur Genüge haben entnehmen können,
wie der Schweizer denkt, dass der Schweizer, der
politisch frei sein will, der seine Versammlungsfrei-
heit, seine Pressefreiheit, seine Vereinsfreiheit hoch-
gehalten wissen will, auf der ändern Seite, auf wirt-
schaftlichem Gebiet, sich nicht an das Gängelband
nehmen lässt. Und wenn Herr Stutz erklärt hat,
dass der Bauer nur ungern auf seine überlieferte
Bauernfreiheit verzichte, so war das mehr als eine
Phrase. Das ist so. Wir werden einmal bei den
Massnahmen zur Lenkung der landwirtschaftlichen
Produktion diese Bauernfreiheit noch kennen lernen.

Und darum sage ich: es ist rein theoretisch,
wenn man erklärt: Entweder hat man eine freie
Wirtschaft und der Anhänger der freien Wirtschaft
kann nicht einverstanden sein mit staatlichen
Interventionen, oder wir haben die reine Staats-
wirtschaft, und deshalb kann der Anhänger der
Staatswirtschaft nicht einverstanden sein mit
liberalen Residuen. Das ist ein Irrtum. Es gibt
weder das eine noch das andere in Reinkultur,
sondern es gibt nur eine Synthese von beiden. Und
in gewissen Verhältnissen und Zeiten überwiegt
entweder das eine oder das andere, und man kann
feststellen, dass in Kriegs- und Krisenzeiten das
Bedürfnis nach staatlicher Einmischung, nach Bin-
dung überwiegt, dass aber in Zeiten des wirtschaft-
lichen Aufschwunges die Sehnsucht nach Freiheit,
nach Ungebundenheit dominiert. Man kann auch
feststellen, dass, wenn wie in den letzten Jahren
das Prinzip der Bindung notwendigerweise die
Oberhand gewonnen hatte, nachher das Pendel
wieder nach der ändern Seite, nach derjenigen der
Freiheit, ausschlägt. Was ist der Ruf nach Abbau
der Kriegswirtschaft anderes als der Ausdruck dieser
Sehnsucht nach der Rückkehr zur Freiheit, der
Ruf nach Aufhebung der staatlichen Fesseln und
Bindungen nicht nur in der Politik, sondern auch
in der Wirtschaft. Deshalb war die Antithese des
Herrn Wick falsch. Von dieser Erkenntnis hat sich
der Bundesrat bei dieser Vorlage wie überhaupt
in seiner Wirtschaftspolitik leiten lassen. Der
Bundesrat hat immer die Auffassung vertreten,
dass die wirtschaftliche Freiheit, die Freiheit des
Individuums das leitende Prinzip in der Wirtschaft
eines freien und demokratischen Landes bleiben
muss, und auch eines Landes, das darauf angewiesen
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ist, auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben,
dass die Intervention des Staates, seine Einmischung
in die Wirtschaft nur dann erfolgen soll, wenn die
Beteiligten selber nicht imstande sind, ihre An-
gelegenheiten selbst zu regulieren und wenn das
Gesamtinteresse es erträgt, dass zu ihren Gunsten
von seiten des Staates eingegriffen wird. Das ist
die leitende Idee unserer Vorlage.

So suchen wir eine konstruktive Synthese zwi-
schen Freiheit des Individuums im Wirtschafts-
leben und staatlicher Förderung, weil wir uns
Rechenschaft geben darüber, dass der Rechtsstaat
im Sinne des grossen Königsberger Philosophen Kant
oder der Nachtwächterstaat, wie er von Lasalle
verächtlich gemacht wurde, den heutigen Verhält-
nissen nicht mehr genügt, dass der Staat seine Auf-
gaben damit nicht erfüllt hat, wenn er eine Rechts-
ordnung zur Verfügung stellt, die dem einzelnen
den nötigen rechtlichen Schutz gewährt, sondern,
dass die Verhältnisse sich so entwickelt haben, dass
der Staat notleidenden, bedrängten Volksgenossen
zu Hilfe kommen muss, dass er es aber nur tun
darf, wenn eine Notwendigkeit dafür vorliegt und
wenn die Interessen der Gesamtheit damit nicht
verletzt werden. Den Versuch einer solchen Syn-
these machen wir mit dieser Vorlage.

Die Kommission ist mit ihren Anträgen da und
dort etwas von der Terminologie des Bundesrates
abgewichen, ohne aber den Geist und den Sinn der
Vorlage zu ändern. Es war nicht ganz fair, wenn
in der Kommission alle Anstrengungen gemacht
wurden, Bundesrat und Kommission dazu zu
bringen, dass sie gewisse terminologische oder sagen
wir deklamatorische Zugeständnisse zugunsten vor-
liegender Initiativen machten, um nachher zu er-
klären, das alles sei nur eine leere NUSS und deshalb
werde die definitive Stellungnahme vorbehalten.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch davor
warnen, allgemeine Proklamationen zu überschät-
zen. Wir fabrizieren hier ja kein Parteiprogramm.
Die Verfassung hat mit klaren rechtlichen Begriffen
zu arbeiten. Sie hat die Aufgabe, dem Bunde genau
umschriebene Kompetenzen zu übertragen. Es ist
ihre Aufgabe, dem Bürger Rechte und Garantien
zu verleihen. Mit dieser Aufgabe sind allgemeine
Formulierungen, deklamatorische Prinzipienerklä-
rungen nicht vereinbar. Sie widersprechen dem
Zweck der Verfassung. Sie schaffen nur Schwierig-
keiten für die Anwendung und die Interpretation.

So möchte ich Ihnen zum Schlüsse noch einmal
empfehlen, auf die Beratung der Vorlage einzu-
treten. Es ist nicht irgendein Verlegenheitsprodukt,
sondern es ist das Werk mühsamer Verhandlungen
und Beratungen, die schon im Jahre 1936 begonnen
haben. Es ist das Werk der Beratungen vieler begut-
achtender Kommissionen. Schon die erste Vorlage
vom Jahre 1939 war ein Verständigungswerk der
eidgenössischen Räte, des National- und "des Stände-
rates. Was wir daran geändert haben, das ist das
Ergebnis der Berücksichtigung der seitherigen Er-
fahrungen. Es ist unrichtig, wenn in der Diskussion
behauptet wurde, wir seien an den Erfahrungen
der Kriegsjahre achtlos vorübergegangen. Wir haben
gemäss Ihrem Auftrage seit dem Jahre 1944 die
grossen Verbände der Wirtschaft, und zwar der
Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerverbände, ein-
geladen, uns ihre Vorschläge über eine allfällige Er-

gänzung der Vorlage vom Jahre 1939 einzureichen.
Sie haben es getan. Sie sind zum Schlüsse gekom-
men, dass an diesem Kompromiss so wenig als
möglich geändert werden solle. Wir haben daran
noch einige Änderungen angebracht. Es sind Fort-
schritte. Wir haben die Pflicht zur Bekämpfung
von Wirtschaftskrisen und Arbeitslosigkeit und zur
Arbeitsbeschaffung viel imperativer gefasst, und
wir haben auch -den Artikel, der dem Bunde die
Kompetenz verleiht, die Beziehungen zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu ordnen, so ge-
staltet, dass auf Grund dieses Verfassungsartikels
die weitherzigste, fortschrittlichste Sozialpolitik
möglich ist, dass ihr keinerlei Schranken gesetzt
werden. Was wollen Sie noch mehr ? Was wir Ihnen
bieten, das ist des Schweisses und der Unterstützung
der Edelsten unseres Volkes wert. (Beifall.)

Le Président: La commission vous propose de
passer à la discussion des articles.

M. Münz avait tout d'abord proposé de renvoyer
le projet au Conseil fédéral; puis il a fait une pro-
position éventuelle précisant ce renvoi. Il a retiré
cette dernière proposition et il ne reste donc que
celle relative au renvoi du projet au Conseil fédéral.

Abstimmung — Vote.
Für den Antrag der Kommission 112 Stimmen
Für den Rückweisungsantrag Münz 10 Stimmen

Hier wird die Beratung unterbrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 27. September 1945.
Séance du 27 septembre 1945, après-midi.

Vorsitz — Présidence: M. Aëby.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
Revision des articles économiques de la

constitution. Nouveau projet.

For t se tzung . — Suite.
Siehe Seite 477 hiervor. — Voir page 477 ci-devant.

Art ike l weise Bera tung . - Discussion des articles.

Le Président: Nous aurons affaire à presque tous
les articles pour lesquels des motions, des proposi-
tions spéciales ont été faites.

Je voudrais prier les orateurs d'être aussi brefs
que possible et rappeler spécialement à ceux qui,
lors de la discussion sur l'entrée en matière, ont déjà
exprimé leur opinion sur les articles qui les intéres-
sent de ne pas recommencer les mêmes discours que
nous avons déjà eu le plaisir d'entendre.
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ist, auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu bleiben,
dass die Intervention des Staates, seine Einmischung
in die Wirtschaft nur dann erfolgen soll, wenn die
Beteiligten selber nicht imstande sind, ihre An-
gelegenheiten selbst zu regulieren und wenn das
Gesamtinteresse es erträgt, dass zu ihren Gunsten
von seiten des Staates eingegriffen wird. Das ist
die leitende Idee unserer Vorlage.

So suchen wir eine konstruktive Synthese zwi-
schen Freiheit des Individuums im Wirtschafts-
leben und staatlicher Förderung, weil wir uns
Rechenschaft geben darüber, dass der Rechtsstaat
im Sinne des grossen Königsberger Philosophen Kant
oder der Nachtwächterstaat, wie er von Lasalle
verächtlich gemacht wurde, den heutigen Verhält-
nissen nicht mehr genügt, dass der Staat seine Auf-
gaben damit nicht erfüllt hat, wenn er eine Rechts-
ordnung zur Verfügung stellt, die dem einzelnen
den nötigen rechtlichen Schutz gewährt, sondern,
dass die Verhältnisse sich so entwickelt haben, dass
der Staat notleidenden, bedrängten Volksgenossen
zu Hilfe kommen muss, dass er es aber nur tun
darf, wenn eine Notwendigkeit dafür vorliegt und
wenn die Interessen der Gesamtheit damit nicht
verletzt werden. Den Versuch einer solchen Syn-
these machen wir mit dieser Vorlage.

Die Kommission ist mit ihren Anträgen da und
dort etwas von der Terminologie des Bundesrates
abgewichen, ohne aber den Geist und den Sinn der
Vorlage zu ändern. Es war nicht ganz fair, wenn
in der Kommission alle Anstrengungen gemacht
wurden, Bundesrat und Kommission dazu zu
bringen, dass sie gewisse terminologische oder sagen
wir deklamatorische Zugeständnisse zugunsten vor-
liegender Initiativen machten, um nachher zu er-
klären, das alles sei nur eine leere NUSS und deshalb
werde die definitive Stellungnahme vorbehalten.
Ich möchte bei dieser Gelegenheit auch davor
warnen, allgemeine Proklamationen zu überschät-
zen. Wir fabrizieren hier ja kein Parteiprogramm.
Die Verfassung hat mit klaren rechtlichen Begriffen
zu arbeiten. Sie hat die Aufgabe, dem Bunde genau
umschriebene Kompetenzen zu übertragen. Es ist
ihre Aufgabe, dem Bürger Rechte und Garantien
zu verleihen. Mit dieser Aufgabe sind allgemeine
Formulierungen, deklamatorische Prinzipienerklä-
rungen nicht vereinbar. Sie widersprechen dem
Zweck der Verfassung. Sie schaffen nur Schwierig-
keiten für die Anwendung und die Interpretation.

So möchte ich Ihnen zum Schlüsse noch einmal
empfehlen, auf die Beratung der Vorlage einzu-
treten. Es ist nicht irgendein Verlegenheitsprodukt,
sondern es ist das Werk mühsamer Verhandlungen
und Beratungen, die schon im Jahre 1936 begonnen
haben. Es ist das Werk der Beratungen vieler begut-
achtender Kommissionen. Schon die erste Vorlage
vom Jahre 1939 war ein Verständigungswerk der
eidgenössischen Räte, des National- und "des Stände-
rates. Was wir daran geändert haben, das ist das
Ergebnis der Berücksichtigung der seitherigen Er-
fahrungen. Es ist unrichtig, wenn in der Diskussion
behauptet wurde, wir seien an den Erfahrungen
der Kriegsjahre achtlos vorübergegangen. Wir haben
gemäss Ihrem Auftrage seit dem Jahre 1944 die
grossen Verbände der Wirtschaft, und zwar der
Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerverbände, ein-
geladen, uns ihre Vorschläge über eine allfällige Er-

gänzung der Vorlage vom Jahre 1939 einzureichen.
Sie haben es getan. Sie sind zum Schlüsse gekom-
men, dass an diesem Kompromiss so wenig als
möglich geändert werden solle. Wir haben daran
noch einige Änderungen angebracht. Es sind Fort-
schritte. Wir haben die Pflicht zur Bekämpfung
von Wirtschaftskrisen und Arbeitslosigkeit und zur
Arbeitsbeschaffung viel imperativer gefasst, und
wir haben auch -den Artikel, der dem Bunde die
Kompetenz verleiht, die Beziehungen zwischen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu ordnen, so ge-
staltet, dass auf Grund dieses Verfassungsartikels
die weitherzigste, fortschrittlichste Sozialpolitik
möglich ist, dass ihr keinerlei Schranken gesetzt
werden. Was wollen Sie noch mehr ? Was wir Ihnen
bieten, das ist des Schweisses und der Unterstützung
der Edelsten unseres Volkes wert. (Beifall.)

Le Président: La commission vous propose de
passer à la discussion des articles.

M. Münz avait tout d'abord proposé de renvoyer
le projet au Conseil fédéral; puis il a fait une pro-
position éventuelle précisant ce renvoi. Il a retiré
cette dernière proposition et il ne reste donc que
celle relative au renvoi du projet au Conseil fédéral.

Abstimmung — Vote.
Für den Antrag der Kommission 112 Stimmen
Für den Rückweisungsantrag Münz 10 Stimmen

Hier wird die Beratung unterbrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 27. September 1945.
Séance du 27 septembre 1945, après-midi.

Vorsitz — Présidence: M. Aëby.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
Revision des articles économiques de la

constitution. Nouveau projet.

For t se tzung . — Suite.
Siehe Seite 477 hiervor. — Voir page 477 ci-devant.

Art ike l weise Bera tung . - Discussion des articles.

Le Président: Nous aurons affaire à presque tous
les articles pour lesquels des motions, des proposi-
tions spéciales ont été faites.

Je voudrais prier les orateurs d'être aussi brefs
que possible et rappeler spécialement à ceux qui,
lors de la discussion sur l'entrée en matière, ont déjà
exprimé leur opinion sur les articles qui les intéres-
sent de ne pas recommencer les mêmes discours que
nous avons déjà eu le plaisir d'entendre.



Revision des articles économiques — 502 — 27 septembre 1945

Titel und Ingress.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Bundesrats.

Titre et préambule.
Proposition de la commission.

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adoptés.

Art. 1.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adopté.

Art. 31 der Verfassung.
Antrag der Kommission.

Mehrhe i t :
Abs. l (neu). Der Bund trifft im Rahmen seiner

verfassungsmässigen Befugnisse die zur Mehrung der
Wohlfahrt des Volkes und zur Sicherung der Exi-
stenz der Bürger geeigneten Massnahmen.

Minderhei t
(Spühler, Giovanoli, Giroud, Gitermann, Herzog,

Schmid-Zürich, Von der Aa, Weber) :
Der Bund fördert zur Sicherung der Existenz der

Bürger und zur Mehrung der Wohlfahrt des Volkes
die Wirtschaft des Landes und trifft die hiezu er-
forderlichen Massnahmen.

Antrag Boerlin, Dietschi-Solothurn.
Der Bund trifft im Rahmen seiner verfassungs-

mässigen Befugnisse die geeigneten Massnahmen
zur Mehrung der Wohlfahrt des Volkes, zur Siche-
rung der Existenz der Bürger und zur Wahrung
sozialer Gerechtigkeit.

Art. 31 de la constitution.
Proposition de la commission.

Major i t é :
Al. l (nouveau). Dans le cadre de ses attributions

constitutionnelles, la Confédération prend les me-
sures propres à augmenter le bien-être de tous et à
procurer la sécurité économique des citoyens.

Minori té
(Spühler, Giovanoli, Giroud, Gitermann, Herzog,

Schmid-Zürich, Von der Aa, Weber) :
La Confédération favorise l'économie nationale

en vue de procurer la sécurité économique des cito-
yens et d'augmenter le bien-être de tous; elle prend
les mesures nécessaires à cet effet.

Proposition Bœrlin, Dietschi-Soleure.
Dans le cadre de ses attributions constitution-

nelles, la Confédération prend les mesures propres
à augmenter le bien-être de tous, à procurer la sécu-
rité économique des citoyens et à sauvegarder la
justice sociale.

Condrali, Berichterstatter der Mehrheit: Sie
haben zur Vorlage heute 15 Abänderungsanträge
erhalten. Wenn wir sie etwas näher betrachten, dann
wäre man versucht, zu sagen: Nihil novi sub sole;
alles schon dagewesen. Wenn nicht alles, so doch
vieles, denn in den Verhandlungen von 1938/39 sind
ähnliche Gedankengänge hier entfaltet worden, und
wer heute morgen grosse Neuerungen erwartete, ist
enttäuscht worden; sie sind vorläufig noch im
Hintertreffen geblieben.

Art. 31 unserer Bundesverfassung enthält den
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit. Und
nun wissen Sie aus den vorangehenden Debatten,
dass es gerade darum geht, die Handels- und
Gewerbefreiheit abzugrenzen. Im Art. 31 ist dieser
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit wieder
aufgenommen; im zweiten Absatz sind die kanto-
nalen Befugnisse vorbehalten. Die Kantone, die bis
anhin ihre Erlasse über Handel und Gewerbe
herausgeben konnten, können auch in Zukunft von
diesem Recht Gebrauch machen. Im dritten Absatz
sind die kantonalen Regalrechte noch besonders
vorbehalten. Wenn Sie den Entwurf mit der gelten-
den Verfassung vergleichen, dann sehen Sie, dass
der neue Art. 31 bedeutend einfacher ist. Diese Ver-
einfachung ist auf ein Gutachten oder einen Vor-
schlag von Herrn Prof. Burkhardt zurückzuführen.
Seine Formulierung wurde mit kleinen Modifi-
kationen akzeptiert. Statt wie im bisherigen Art. 31
die verschiedenen Vorbehalte aufzuzählen, die ohne-
hin nicht vollständig waren, hat man hier eine
allgemeinere Formulierung gewählt.

Und nun noch eine kurze Berichtigung mit Bezug
auf den Antrag der Kommission. In der Kommission
wurde gerade bei der Beratung von Art. 31 der Ge-
danke erörtert, dass man heute vielleicht nicht so
sehr die Handels- und Gewerbefreiheit an die Spitze
der Wirtschaftsartikel setzen sollte, als vielmehr
den Grundsatz der allgemeinen Wohlfahrt. Sie
wissen, dass die Bundesverfassung in Art. 2 den
Zweck des Bundes umschreibt. Dort ist neben dem
Gedanken der Unabhängigkeit der Schweiz, der
Freiheit, auch der Gedanke der Wohlfahrt zum Aus-
druck gekommen. Und nun wurde gerade von Herrn
Kollege Spühler in unserer Kommission der Antrag
gestellt, man sollte diesen Gedanken der Wohlfahrt
an die Spitze setzen. Ich darf Ihnen hier bekennen,
dass dieser Vorschlag nach einigen Überwindungen
in der Kommission Anerkennung fand. Herr Kollege
Favre hat die endgültige Formulierung gefunden,
die in einer der letzten Sitzungen allgemein geneh-
migt wurde. Ich darf Ihnen vielleicht sagen, dass
ich einigermassen überrascht war, als die Minderheit
Spühler, Giovanoli und die ändern Mitglieder, die
hier als Minderheit figurieren, einen besondern An-
trag zu Art. 31, Abs. l, einbrachten. Wir glaubten,
die treuga dei gefunden, einen Friedensschluss
unter den Kommissionsmitgliedern geschlossen
zu haben. Wenn man die beiden Texte mit-
einander vergleicht, so wird man feststellen, dass
man schliesslich doch nicht so weit auseinander
geht. Ich möchte Ihnen empfehlen, dem Antrag der
Mehrheit zuzustimmen und den Antrag der Minder-
heit abzulehnen.

Im zweiten Absatz, ich bitte, die mittlere Ko-
lonne zu beachten, in diesem zweiten Absatz, den
man auch als Abs. l bis bezeichnen könnte, möchten
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wir dem Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit noch die Worte beifügen: Sie ist gewähr-
leistet, soweit sie nicht durch die Bundesverfassung
und die auf ihr beruhende Gesetzgebung einge-
schränkt ist. Mit dieser Formulierung sind beide
Teile der Kommission einverstanden, Mehrheit wie
Minderheit. Im dritten Absatz ist keine materielle
Änderung vorgesehen. Auf die beiden Anträge der
Herren Boerlin und Berthoud werden wir später
zurückkommen, wenn sie begründet sind. Ich habe
das Gefühl, dass beide abgelehnt werden müssen,
immerhin wollen wir die Begründung noch anhören.

M. Pini, rapporteur de la majorité: En ce qui
concerne l'art. 31 et, en général, le chapitre des
articles économiques, vous avez reçu quinze propo-
sitions d'amendement.

Je formule le vœu que, dans ce conseil, on trouve
le même esprit de conciliation et de mutuelle com-
préhension que celui qui s'est manifesté dans la com-
mission lors de l'élaboration de ses propositions.

La constitution n'est pas un miroir dans lequel
chacun peut voir son visage ou ses idées politiques
ou idéologiques.

Il faut par conséquent aborder, la discussion des
articles avec la ferme décision, pour chacun, d'aban-
donner une partie de ses idées, afin de pouvoir for-
muler un texte qui puisse être accepté et permettre
de construire une politique répondant au désir de
chacun.

Vous trouverez le texte de l'art. 31, par rapport
à son ancienne teneur, sensiblement simplifié. La
raison en est la suivante : Comme l'a déjà "expliqué le
rapporteur de langue allemande, une expertise du
professeur Burckhardt a permis d'adopter une
clause plus générale et de supprimer, dans cet article,
toutes les énumérations figurant dans le texte de
1874.

L'art. 31 est l'article fondamental qui consacre
le principe de la liberté du commerce et de l'indus-
trie, à son alinéa 1er. A son alinéa 2, il délimite les
compétences des cantons quand il dit notamment
que les cantons sont liés, eux aussi, au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie. Le troisième
alinéa relève que les régales cantonales sont égale-
ment réservées.

Concernant le premier alinéa, le texte qui nous
est présenté fait l'objet de deux propositions, l'une
de majorité et l'autre de minorité.

Je dois, à mon tour, exprimer la surprise qui fut
la mienne — comme ce fut aussi une surprise pour le
rapporteur de langue allemande — en constatant
qu'une minorité a présenté un texte devant ce con-
seil, alors que la commission était persuadée d'être
arrivée à une conciliation sur le texte de la majorité.

En effet, le texte de l'article 31 est le résultat
d'une conciliation des deux thèses qui s'étaient
affrontées en commission. L'une favorable à la systé-
matique traditionnelle qui voulait maintenir le texte
du projet du Conseil fédéral approuvé par les Cham-
bres en 1939; l'autre, au contraire, adhérant au
principe de l'initiative populaire, voulait souligner
que le but de la politique de la Confédération dé-
passait l'idée de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie et tendait à garantir le bien-être et la pros-
périté de tous, comme la sécurité économique de
l'individu.

A cette thèse, on avait objecté que l'article 2 de
la Constitution précisait suffisamment le but de
l'alliance fédérale dans la tradition de la liberté et
le droit des confédérés de prévoir leur prospérité
commune.

Il n'était pas possible d'obtenir une conciliation
sur cette base. La nomination d'une sous-commis-
sion de conciliation a permis d'arriver au compromis.
On partait de l'idée que le but de la politique de la
Confédération, tendant à procurer la sécurité éco-
nomique aux citoyens et le bien-être de tous comme
frontispice de l'article 31, aurait permis aux adeptes
de l'inititiative de la nouvelle Suisse de ne pas in-
sister sur cette initiative elle-même. Dans la session
du Bürgenstock, la majorité de la commission avait
par conséquent, dans une première votation, adopté
le texte que vous voyez indiqué comme proposition
de minorité.

Mais la formule présentée suscitait des objec-
tions de principe et de fond. La commission a par
conséquent renoncé à cette thèse et réexaminé le
problème dans le sens de la session de Berne et
approuvé le texte tel qu'il nous est présenté et qui
était resté, au Bürgenstock, en minorité.

Je m'étonne en conséquence de constater la pré-
sentation, devant ce conseil, d'une proposition de
minorité puisque dans la session de Berne la commis-
sion était convaincue d'avoir obtenu une concilia-
tion sur la base des propositions de la minorité. Sur
le fond et grâce notamment à l'esprit de conciliation
de M. le conseiller fédéral Stampfli tout le monde
a fini par se mettre d'accord sur l'opportunité d'in-
sérer dans la constitution le principe d'après lequel
la politique future de la Confédération tend à «la
sécurité économique et à augmenter la prospérité du
citoyen». Des divergences ne subsistent qu'à propos
de la proposition qui voulait insérer ce principe à
l'article 31 bis et comme frontispice de l'article 31.
La majorité a décidé de l'insérer comme frontispice
de l'article 31.

Cette difficulté étant ainsi écartée, il y avait des
raisons de penser sérieusement qu'aucune proposi-
tion de minorité ne viendrait de la part des mem-
bres de la commission. Au reste, entre la proposition
de la majorité et celle de la minorité, la différence
réside surtout en ceci que l'une est inspirée d'un
souci purement économique alors que l'autre, au
contraire, part du souci d'insérer dans la Constitu-
tion une formule plus conforme au principe juridique
résultant de notre structure d'Etat fédératif. On a
voulu en particulier souligner qu'avant tout la poli-
tique de la Confédération se meut dans le cadre de
ses attributions constitutionnelles. On a voulu ne
pas oublier que la politique économique relève aussi
de la compétence des cantons et surtout de l'initia-
tive privée. Par conséquent, la formule nous a paru
plus élégante et plus pertinente aussi du point de vue
juridique. Il est évident que l'on ne veut pas éveiller
des illusions et consacrer dans la Constitution des
principes juridiques indéfinissables: II ne s'agissait
pas de garantir un droit individuel à la sécurité
économique et au bien-être du citoyen, il s'agissait
seulement de définir la direction dans laquelle devait
se mouvoir la politique de la Confédération. Au sur-
plus, cette tendance que l'on réclame, de garantir
la sécurité économique, d'assurer le bien-être des
citoyens, ne la trouve-t-on pas déjà traduite dans
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la politique actuelle de la Confédération? Si vous
examinez le texte des autres articles, vous recon-
naîtrez que la politique de la Confédération, qui tend
à sauvegarder des branches économiques ou des pro-
fessions importantes menacées dans leur existence,
à conserver une forte population paysanne, à com-
battre le chômage par la création d'occasions de
travail; la politique des assurances sociales, assu-
rance contre le chômage, assurances en cas de mala-
dies, assurances vieillesse, n'est autre chose
qu'une politique sociale visant à la sécurité écono-
mique des citoyens. ,

En ce qui concerne les propositions d'amende-
ment qui ont été présentées, je me réserve d'inter-
venir après que leurs auteurs les auront développées.
Je vous propose par conséquent d'accepter la propo-
sition de la majorité de la commission contre celle
de la minorité.

Le président: Etant donné la multiplicité des
propositions et amendements qui sont présentés et
d'entente avec les rapporteurs, je vous propose de
discuter alinéa par alinéa.

Adhésion. — Zustimmung.

Spiîhler, Berichterstatter der Minderheit: Aus
der Diskussion von gestern und heute ist wohl
hervorgegangen, dass allgemein anerkannt wird,
dass die Handels- und Gewerbefreiheit als einzige
Norm des Wirtschaftslebens als überholt gelten
kann. Wenn die Verfassung von 1874 die Handels-
und Gewerbefreiheit in so lapidarer und ausgezeich-
neter Form an die Spitze gestellt und daraus
gewissermassen den «rocher de bronce» der Wirt-
schaftsartikel gemacht hat, so ist dieser «rocher»
in der Zwischenzeit zweifellos sehr wackelig gewor-
den. Durch die Handels- und Gewerbefreiheit
wollte man nicht einfach die Freiheit des Einzelnen
in der Wirtschaft als Selbstzweck garantieren, son-
dern man erblickte darin das Prinzip der wirt-
schaftlichen Harmonie, man wollte dadurch den
Ausgleich der Interessen zustande bringen und damit
die Verwirklichung des Gesamtinteresses. Heute
glaubt aber sicher kein Mensch mehr an die auto-
matische Ausbalancierung der Interessen in der ab-
soluten Wirtschaftsfreiheit. Die Handels- und
Gewerbefreiheit ist wohl entthront, ob wir das ein-
gestehen wollen oder nicht; daran ändern auch
gegenteilige Beschwörungen nichts.

Wenn also zugegeben wird, dass die Handels-
und Gewerbefreiheit nicht als solche schon das All-
gemeininteresse verwirklicht, was doch die Begrün-
dung dieser allgemeinen Norm darstellt, so muss
das höhere Ziel ausdrücklich genannt und der
Handels- und Gewerbefreiheit übergeordnet werden.
Aus dieser Überlegung heraus habe ich in der Kom-
mission auf dem Bürgenstock vorgeschlagen, dieses
allgemeine Prinzip der Handels- und Gewerbefrei-
heit voranzustellen. Die Mehrheit der Kommission
ist diesen Überlegungen schliesslich nach langer,
ausgiebiger grundsätzlicher Diskussion gefolgt.
Mein ursprünglicher Antrag lautete bescheiden:
„Der Bund fördert im Interesse der Wohlfahrt des
Volkes die Wirtschaft des Landes." Die Kommission
ist an ihrer Sitzung hier in Bern auf diese Formu-
lierung zurückgekommen. Es waren juristische
Überlegungen, die ins Feld geführt wurden, um

eine andere Formulierung zu suchen und zu finden,
und zwar ist erklärt worden, man müsse den Bund
ausdrücklich dazu verpflichten, man müsse aus-
drücklich erklären, dass er Massnahmen zu treffen
habe. So ist die Formulierung, wie sie die Mehrheit
in ihrem Antrag vorschlägt, zustande gekommen.
Damit war aber die Gewährleistung der Handels-
und Gewerbefreiheit wieder an die Spitze getreten.
In einer zweiten Abstimmung hat man mehrheitlich
den allgemeinen Grundsatz, wie er im Antrag der
Mehrheit formuliert wurde, der Handels- und Ge-
werbefreiheit dann wiederum vorangestellt. Das
ist erfreulich, aber ich glaube, die Formulierung
kann trotzdem nicht ganz befriedigen.

Die Verfassung ist,das Grundgesetz des Staates.
Sie hat die Aufgabe, die Grundzüge der staatlichen
Organisation, des Verhältnisses zwischen Staat
Bürger, den Staatszweck und das Verhalten des
Staates zu den gesellschaftlichen Erscheinungen
zu umschreiben und darüber Grundsätze aufzu-
stellen. Deshalb ist es sicher keine Deklamation,
wenn in Art. 31 eine allgemeine Erwägung als
Richtlinie •staatlichen Handelns aufgestellt wor-
den ist, obwohl auch Herr Bundesrat Stampfli
heute morgen in seiner tiefschürfenden, vor allem
geistreichen Art erklärt hat, dass Deklamationen
hier nicht am Platze seien. Er hat in der Kommission
dieser Formulierung zugestimmt, heute allerdings
erklärt, dass er keinen Wert darauf lege, solche
Deklamationen in einer Verfassung zu haben. Ich
muss daraus leider schliessen, dass eine solche
Deklamation, auch wenn sie in der Verfassung
stünde, nicht ernst genug genommen würde. Die
Aufgabe des Staates ist die Wohlfahrt des Volkes.
Darüber haben wir einen Art. 2 in der Bundesver-
fassung. Die Formulierung dieses Art. 2 ist aber so
allgemein gehalten, dass daraus nur schwer wirt-
schaftliche Richtlinien für das Verhalten des Staates
abgeleitet werden können. In Art. 2 wird im selben
At'emzug, wo man von der Wohlfahrt des Volkes
spricht, auch vom Schutz der Freiheit und der
Rechte der Eidgenossen, von der Handhabung von
Ruhe und Ordnung sowie von der Unabhängigkeit
des Staates gesprochen. Es geht aber um die mate-
rielle Wohlfahrt, d. h. um die Förderung der wirt-
schaftlichen Entwicklung. Wenn früher erklärt
worden ist, die Handels- und Gewerbefreiheit
sichere die wirtschaftliche Entwicklung und den
ökonomischen Fortschritt eines Volkes, fördere
also die Wirtschaft des Landes, so muss man wohl,
nachdem ein Fragezeichen hinter diese Funktion
der Handels- und Gewerbefreiheit gesetzt ist, sagen,
dass der Staat auch in der Verfassung ausdrücklich
diese Aufgabe, die Wirtschaft des Landes zu för-
dern, zudiktiert bekommt. Es ist ja so, dass der
Staat von selbst in den letzten Jahren und Jahr-
zehnten dies als seine Aufgabe betrachtete. Deshalb
ist es gegeben, dass man es auch ausdrücklich sagt,
und zwar als Aufgabe und Verpflichtung sowie als
Richtschnur des Staates für sein Handeln. Zu
welchem Zwecke der Bund die Wirtschaft des
Landes fördern soll, wird erklärt, nämlich zur Siche-
rung der Existenz des Bürgers und zur Mehrung
der Wohlfahrt des Volkes. Es wird in unserem Min-
derheitsantrag noch ausdrücklich erklärt, dass er
dafür die hierfür erforderlichen Massnahmen zu
treffen habe.
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Die beiden Berichterstatter der Mehrheit der
Kommission waren überrascht, dass die sozial-
demokratische Minderheit, mit Einschluss von
Herrn Schmid-Ruedin, trotzdem einen Antrag vor
das Plenum gebracht hat. Sie erklärten, sie seien der
Meinung gewesen, dass man sich geeinigt habe. Wir
haben uns eben nicht geeinigt. Das ist ein Irrtum.
Es besteht immerhin noch ein wesentlicher Unter-
schied. Dieser liegt darin, wie ich bereits ausgeführt
habe, dass wir mit unserm Antrag wünschen, dass
als Richtschnur des staatlichen Lebens in wirt-
schaftlichen Dingen die Förderung der Wirtschaft
des Landes proklamiert wird. Das steht im Antrag
der Mehrheit nicht. Es steht lediglich, dass der
Bund Massnahmen treffe zur Mehrung der Wohl-
fahrt des Volkes und zur Sicherung der Existenz
der Bürger. In unserm Antrag ist das auch enthal-
ten, aber darüber hinaus steht eben dieser allge-
meine Satz, dass das durch die Förderung der Wirt-
schaft des Landes geschieht. Ich glaube, es war
durchaus gerechtfertigt, dass wir, die wir ja in
der Sitzung in Bern in Minderheit blieben, diesen
Antrag, wenn auch etwas modifiziert und angepasst
an den Antrag der Mehrheit, wieder aufgenommen
haben.

Wenn wir schon davon sprechen, ob die Anträge
juristisch sauber formuliert sind, so gestatten Sie
mir, darauf hinzuweisen, dass es im Antrag der
Mehrheit heisst: „Der Bund trifft im Rahmen
seiner verfassungsmässigen Befugnisse die geeig-
neten Massnahmen." Die Worte ,,im Rahmen seiner
verfassungsmässigen Befugnisse" sind absolut un-
nötig, denn es ist eine Selbstverständlichkeit. Wir
müssten in jedem Kompetenzartikel bei ändern
Dingen wieder erklären, dass der Bund im Rahmen
seiner verfassungsmässigen Befugnisse etwas zu
tun das Recht hat. Das ist nach meiner und sicher
auch nach der Auffassung manches Juristen eine
absolut unnötige Umschreibung.

Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit zuzu-
stimmen, d. h. den Gedanken, dem die Kommission
gefolgt ist und für den sie eine Mehrheit aufgebracht
hat, nämlich den Gedanken der Förderung der Wirt-
schaft des Landes durch den Staat, in der Verfas-
sung als obersten Grundsatz aufzustellen.

Boerlin: Ich begründe Ihnen unsern Antrag
zu Art. 31, der im wesentlichen, abgesehen von
einer kleinen redaktionellen Änderung, vorschlägt,
den Art. 31 in der Mehrheitsfassung zu ergänzen
durch die Worte „und zur Wahrung sozialer Ge-
rechtigkeit".

Ich möchte Ihnen dazu folgendes ausführen:
Eine offenkundige Neuerung der heutigen Kom-
missionsvorlage gegenüber der Vorlage vom 21. Sep-
tember 1939 ist, dass sie sich weniger als jene darauf
beschränkt, die verschiedenen Interessengebiete und
ihre Ausdehnungsmöglichkeiten in unserer schwei-
zerischen Wirtschaft abzustecken, dass sie vielmehr
im neuen Art. 31 sich grundsätzlich und ausdrück-
lich mit ihrer eigenen Zielsetzung befasst und zu
einem bestimmten Programm bekennt. Die Kom-
missionsvorlage bringt aber insofern inhaltlich
etwas Neues, als dieses Programm nicht bloss den
Auffassungen entspricht, die heute in der Nach-
kriegswelt in fast allen Ländern vertreten werden,
sondern auch dem wiederholt bekundeten Stand-
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punkt des Bundesrates, ja letzten Endes uralten
Grundsätzen unserer Eidgenossenschaft, wie sie
z. B. in Art. 2 BV ihren Niederschlag gefunden
haben. Man könnte sich deshalb fragen, ob es über-
haupt notwendig sei, in Art. 31 darauf zurückzu-
kommen, zumal da es sich ja offensichtlich bei
dieser Zielbestimmung weniger um Rechtsbegriffe
und Rechtsvorschriften in streng juristischem Sinn
als eben um ein Programm, noch besser gesagt um
ein Bekenntnis handelt. Gerade Art. 2 der Bundes-
verfassung beweist jedoch, dass mit diesem Pro-
grammartikel nicht neue Wege beschritten werden.
Auch andere Bestimmungen der Bundesverfassung
tragen weitgehend Bekenntnischarakter und im
ausländischen Verfassungsrecht fehlt es gleichfalls
an Beispielen nicht.

Es ist deshalb wohl zu vertreten, dass in Art. 31
gleichsam auf Art. 2 der Bundesverfassung zurück-
gegriffen und hier nochmals klar gesagt wird, mit
welchem Ziel, in welcher Richtung und in welchem
Sinn die schweizerische Wirtschaftspolitik gestaltet
werden soll. Wir schaffen in den neuen Wirtschafts-
artikeln eine Art Charta dieser Wirtschaftspolitik;
und es ist durchaus am Platz, dass wir dem Volk
darin einleitend sagen und dass das Volk selbst
festlegt, welches die Grundlagen und Richtlinien
einer Wirtschaftspolitik sind.

Darum ist es aber wünschenswert, ja wohl
nötig, dass diese wirtschaftspolitische Konzeption
vollständig sei. Und deshalb haben wir uns erlaubt,
den Ergänzungsantrag zu stellen, es sei unter die
Programmpunkte von Art. 31, AI. l auch die soziale
Gerechtigkeit aufzunehmen. Der Vorschlag der
Kommission in ihrer Mehrheit und Minderheit
spricht von der Mehrung der Volkswohlfahrt und
der Sicherung der Existenz der Bürger, d. h.
erstens vom Verhältnis der Wirtschaftspolitik zur
Gesamtheit, zweitens vom Verhältnis der Wirt-
schaftspolitik zum einzelnen. Er spricht aber nicht
vom Verhältnis der Bürger unter sich in der Wirt-
schaft. Für dieses dritte, zweifellos ebenso wesent-
liche Verhältnis ist heute der Grundsatz sozialer
Gerechtigkeit kaum ernstlich bestritten. Davon
zeugte nicht zuletzt die erfreuliche Debatte um
die fünf Wirtschafts- und Sozialpostulate, mit denen
unsere Septembersession eingeleitet worden ist.
Soziale Gerechtigkeit ist ein Minimum. Ob der
Bund jederzeit in der Lage sein wird, die Existenz
der Bürger zu sichern, ist sehr umstritten. Aber
eines vermögen wir sicherlich, den wirtschaftlichen
Lebensraum, der uns jeweilen zur Verfügung steht,
ob grösser, ob kleiner; so einzuteilen, dass es gerecht
für alle ist.

Gewiss handelt es sich bei unserem Vorschlag
um einen vor allem sozialen Begriff. Aber es wäre
falsch und im Widerspruch zur ganzen Fassung
der neuen Wirtschaftsartikel, wenn man ihn des-
wegen etwa aus den Wirtschaftsartikeln verweisen
wollte. Schon die Vorlage von 1939 und noch viel
ausgesprochener die neue, besonders in ihrer Kom-
missionsfassung, bricht — und das ist einer der
grossen Fortschritte — mit einer früher oft ver-
tretenen Auffassung, dass Wirtschafts- und Sozial-
politik zwei völlig getrennte Gebiete seien und dass
die Sozialpolitik sozusagen die Aufgabe habe,
als Sanitätler helfend und heilend hinter der Wirt-
schaftspolitik herzugehen. Heute ist es doch in
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weitesten Kreisen unseres Volkes wie anderer Völker
und eindeutig auch in der Kommissionsvorlage an-
erkannt, dass es eine der Aufgaben der Wirtschaft
ist, für sozial gute, gesunde Verhältnisse und für
soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Es ist gewiss jeder-
mann darin einig, dass eine gesunde Wirtschaft
unbedingt Voraussetzung sozial gesunder Verhält-
nisse ist und dass ohne, sie jede Sozialpolitik in
der Luft hängen würde. Wir können aber anderer-
seits eine Wirtschaft nicht gesund nennen, die
nicht auch ihre sozialen Funktionen zu erfüllen
sucht und zu erfüllen vermag.

Die Mehrung der allgemeinen Volkswohlfahrt
ist eine, die Sicherung der Existenz der Bürger eine
zweite solche soziale Funktion, wobei wir unter der
Existenzsicherung verstehen möchten: nützliche
Arbeit für jeden, der arbeiten will und kann, gegen
entsprechenden Lohn und Preis, und Fürsorge für
diejenigen, die sich selbst nicht erhalten können.
Die beiden Funktionen genügen aber noch nicht.
Sie bedürfen der Ergänzung durch die Aufgabe der
Wahrung sozialer Gerechtigkeit, wobei ich es nicht
als Nachteil, sondern im Gegenteil als einen Vorteil
betrachte, dass es sich hier nicht um eine ethisch
betonte Aufgabe handelt. Herr Kollege Gut hat
bereits mit eindringlichen Worten darauf hinge-
wiesen, dass ohne Gerechtigkeit weder ein Staat
noch seine Wirtschaft bestehen kann. Wir haben
ferner eingangs unserer gegenwärtigen Session wie-
derholt feststellen hören, dass Staat und Wirt-
schaft, wenn sie in den kommenden schweren Zei-
ten bestehen wollen, unbedingt des sozialen Frie-
dens bedürfen, dass sozialer Friede aber — wie
jeder andere Friede — nicht möglich ist ohne so-
ziale Gerechtigkeit. Darum wäre es kaum verständ-
lich, wenn wir gerade dieses Bekenntnis und diese
Richtlinie nicht auch in den Art. 31, AI. l aufneh-
men und mit an die Spitze unseres neuen Wirt-
schaftsprogramms stellen wollten. Nachdem die
Kommission selbst die Mehrung der Volkswohl-
fahrt und die Sicherung der Existenz der Bürger,
zwei Programmpunkte, die juristisch nicht genauer
und nicht besser zu erfassen sind als derjenige der
sozialen Gerechtigkeit, in die Vorlage des Bundes-
rates aufgenommen hat, sollte auch sie dem Ergän-
zungsantrag, der ihr Werk in einem wesentlichen
Punkt abrunden will, zustimmen können.

Ich stelle in diesem Sinn Antrag.

M. Favre: L'article 31, chiffre l nouveau, soit
dans le texte de la majorité, soit dans celui de la
minorité, apparaît comme une déclaration de prin-
cipe indiquant le but que doit poursuivre la politique
économique de la Confédération. Cette disposition
doit revêtir un caractère non juridique, mais poli-
tique. Elle est de la même nature que l'article 2 de
la Constitution fédérale. En fait, elle apparaît comme
une explication de cet article 2, qui assigne entre
autres buts à la Confédération la mission d'accroître
la prospérité des Confédérés.

Lors des travaux de vôtre-commission, M. le con-
seiller fédéral Stampfli, ainsi que plusieurs membres
de la commission étaient d'avis, au début des délibé-
rations, qu'on pouvait faire abstraction d'une dispo-
sition d'un caractère aussi général. M. le conseiller
fédéral Stampfli insistait à ce moment — comme il
l'a fait d'ailleurs ce matin — sur le danger de se

servir dans un texte constitutionnel de notions très
générales, ne présentant pas un caractère juridique.

Aujourd'hui, après avoir pris connaissance de la
proposition de la minorité de la commission et de
celle de M. Bœrlin, je suis obligé de constater com-
bien fondées étaient les appréhensions du chef du
Département de l'économie publique et d'un certain
nombre de membres de la commission. Cependant,
au cours des délibérations de votre commission, dans
cet esprit de conciliation dont il vous a été parlé, les
membres de la commission en sont arrivés à accueil-
lir des propositions du groupe socialiste, qui avaient
été énoncées d'ailleurs à grand fracas par la presse,
et qui devaient marquer une orientation nouvelle
des articles économiques.

Nous avons consenti à insérer, à l'article 31, une
énonciation des buts économiques que doit pour-
suivre la Confédération. Ainsi que l'a relevé fort
pertinemment le rapporteur français de la commis-
sion, ces buts peuvent être dégagés avec une extrême
facilité de nombreuses dispositions économiques et
sociales, soit du projet, soit de la Constitution ac-
tuellement en vigueur. Comme on vous l'a dit aussi,
le texte de la majorité a été accepté sans opposition,
c'est-à-dire à l'unanimité, par votre commission.
Mais, dans la suite, il a été déposé une proposition de
la minorité. Si on analyse, dans le texte de la majo-
rité et dans celui de la minorité, les buts que l'on se
propose d'assigner à l'activité économique et sociale
de la Confédération, on s'aperçoit que la proposition
de la minorité en énonce trois : favoriser l'économie
nationale, procurer la sécurité économique des cito-
yens, augmenter le bien-être général. La proposition
de la majorité ne retient que les deux derniers de ces
buts. Le troisième, celui qui consiste à donner comme
mission à la Confédération de favoriser l'économie
nationale, est déjà énoncé à l'article 2 de la Constitu-
tion fédérale. Il n'a pas paru absolument indispen-
sable à la majorité de la commission de répéter à
l'article 31, ce qui était déjà dit à l'article 2 de la
Constitution. Ce ne sont pas des raisons référen-
daires qui, à notre avis, justifieraient cette répéti-
tion.

M. Spühler a dit tout à l'heure que le texte de la
minorité, dans la mesure où il définit ce but de poli-
tique économique de la Confédération, était plus
explicite que le texte de l'article 2 de la Constitu-
tion fédérale. On peut diverger d'opinion à cet égard.
Lorsque le texte de la minorité dit que la Confédéra-
tion favorise l'économie nationale, lorsqu'on voit,
d'autre part, que l'article 2 de la Constitution fédé-
rale donne pour mission à la Confédération d'ac-
croître la prospérité commune des Confédérés, on a
au moins le droit de penser que le texte de l'article 2
est plus fort que celui de la minorité.

Ainsi, nous arrivons à la conclusion que les trois
buts qui sont définis comme ' ceux de la politique
économique de la Confédération seraient admis, soit
que l'on vote le texte de la minorité, soit que l'on
vote celui de la majorité, puisqu'on votant le texte
de la majorité, on ajoute deux buts à celui qui est
déjà énoncé à l'article 2 de la Constitution.

Le rapporteur allemand de la commission a cru
pouvoir dire tout à l'heure qu'il n'y avait pas de
différence essentielle entre le texte de la majorité et
celui de la minorité. J'affirme, au contraire, qu'il y
a entre les deux textes une différence fondamentale.
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Lors des discussions de la commission, il avait été
bien entendu que l'alinéa 1er de l'article 31 ne devait
pas créer un droit constitutionnel du- citoyen, ni
fonder une compétence nouvelle en faveur de la Con-
fédération. Cet article devait simplement avoir un
caractère politique, donner une indication au sujet
du sens dans lequel les autorités fédérales devaient
concevoir l'application de tous les articles concer-
nant la politique économique et sociale de la Con;

fédération. Il devait servir à l'interprétation de l'en-
semble de ces articles. Il devait servir de guide à la
Confédération dans l'accomplissement de sa tâche
économique et sociale.

C'est précisément parce que, selon la volonté de
la commission unanime, il ne s'agissait pas, dans cet
alinéa 1er, de donner à la Confédération une compé-
tence nouvelle quelconque que le texte fut établi
avec cette réserve que les tâches de la Confédération,
dans le domaine économique et social, devaient être
remplies dans le cadre des attributions que la Cons-
titution confère à la Confédération. Le texte de la
minorité a une tout autre portée. Ce qu'il veut en
réalité — et il faut avoir conscience de ceci — c'est,
à la faveur d'une déclaration de principe, élargir
d'une manière considérable les attributions de la
Confédération. Selon le texte de la minorité, les
normes qui précisent quels sont les buts de la Con-
fédération ne seraient plus une simple direction
donnée à l'autorité fédérale sur la manière dont elle
doit comprendre l'exercice de ses multiples activités
sur le plan économique et social. Ce texte devient
une règle de compétence. Après avoir défini avec des
expressions très larges les buts économiques de la
Confédération, il lui donne le pouvoir de prendre
toutes mesures nécessaires en vue d'y parvenir. La
disposition en question est donc d'une tout autre
portée que celle de la majorité de la commission.

M. Spühler a pu dire tout à l'heure que les dis-
positions restrictives du texte de la majorité disant:
«Dans le cadre de ses attributions constitution-
nelles», la Confédération prend les mesures propres
à augmenter..., etc., étaient superflues. Elles pour-
raient éventuellement être superflues, selon la ré-
daction du texte. Il nous a paru, à nous, que si on
ne voulait induire personne en erreur, il convenait
d'être extrêmement précis sur ce point, d'autant
plus que, personne ne l'ignore, quand bien même
l'article 2 de la Constitution fédérale a de toute
évidence un caractère exclusivement politique, il ne
manque pas de citoyens et même de juristes qui
prétendent fonder, sur cette définition absolument
générale des buts de la Confédération, des compé-
tences précises et particulières qui seraient attri-
buées à l'Etat central. Nous pourrions accepter le
texte de la minorité s'il était rédigé d'une manière
suffisamment claire pour qu'on ne puisse l'inter-
préter que dans le sens d'une direction donnée à
l'autorité fédérale. Mais nous nous trouvons en pré-
sence d'une disposition qui dit tout autre chose. Non
seulement ce texte détermine quels sont les buts de
la Confédération, mais il lui donne les moyens pro-
pres à la réalisation des fins ainsi précisées.

Accepter le texte proposé, c'est attribuer à la
Confédération une compétence générale dans le do-
maine économique et social, c'est anéantir toute
compétence propre originaire des cantons en cette
matière, c'est rendre inutile renonciation des attri-

butions de la Confédération, telle qu'elle est faite
aux articles 31 bis à quater, à l'article Slquinquies,
à l'article 34 ter, ainsi que dans maint autres articles
de la Constitution fédérale.

Je n'agirai pas comme certains collègues qui dé-
clarent si souvent qu'au cas où un texte ne serait
pas modifié selon leurs désirs ou leurs vœux, ils
combattront le projet. Je dis simplement que nous
commettrions une grave imprudence si nous votions
un texte à ce point totalitaire. Dans son discours du
débat général, M. Spühler a exposé qu'aujourd'hui
les peuples aspirent au plein emploi et à la sécurité
économique. Je n'ai pas peur de l'expression «plein
emploi»; je l'ai utilisée moi-même dans un postulat
que j'ai déposé l'an dernier et développé au début
de cette session. Je l'ai préconisée même lors des
délibérations de notre commission au Bürgenstock.
Je suis prêt à l'adopter pourvu que soient précisés,
comme il convient dans un texte constitutionnel,
les moyens qui doivent conduire à la réalisation de
cette fin.

Mais si je poursuis à cet égard le même but que
celui vers lequel tend M. Spühler, je ne puis accepter
un texte qui porterait une atteinte si grave à la
structure politique et à la structure économique de
la Confédération.

En ce qui concerne la proposition de M. Bœrlin,
présentée comme un amendement au texte de la
majorité et qui tend à faire insérer dans le texte de
l'article 31, 1er alinéa nouveau, la notion de «justice
sociale», je voudrais faire remarquer que nous
sommes ici en présence d'une notion purement
philosophique.

M. Bœrlin, lui-même, dans l'exposé qu'il vient
de faire des motifs qui plaideraient en faveur de
l'acceptation de son texte n'a pas défini d'une ma-
nière rigoureuse ce qu'il entend par justice sociale.
Il a fait appel à des considérations éthiques. Or, nous
sommes ici sur le plan du droit et des notions aussi
vagues que celle-ci n'ont pas leur place dans un
texte constitutionnel.

Je voudrais d'ailleurs vous faire remarquer, en
relevant le sens de la justification que M. Bœrlin a
donnée de son amendement, combien il est inoppor-
tun de faire appel à des notions de ce genre: Dans
l'idée de M. Bœrlin la justice sociale serait celle qui
règle les rapports entre les citoyens comme, par
exemple, les rapports entre employeurs et travail-
leurs et elle devrait conduire, si elle était véritable-
ment réalisée, vers la paix sociale. Mais cette notion
telle que vient de la présenter M. Bœrlin répond à
une conception tout à fait personnelle de son auteur;
d'après l'acception commune, la justice sociale n'est
pas celle qui 'régit les rapports interindividuels, mais
celle qui régit les rapports entre l'individu et la
société.

Entre autres inconvénients, le texte proposé par
M. Bœrlin possède celui de ne pas répondre à sa
propre pensée.

L'idée sur laquelle M. Bœrlin voudrait mettre
l'accent trouverait peut-être sa place à l'article 34ter
de la Constitution et elle devrait alors revêtir une
forme répondant à la pensée, à la volonté de son
auteur. Mais dans le sens commun de l'expression
«justice sociale» cette notion, si on voulait l'insérer
dans la Constitution, aurait sa place à l'article 2 de
la Constitution fédérale. En effet, la justice sociale
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pénètre tout le droit public tant de la Confédération
que des cantons et ce serait lui faire une place qui
n'est pas la sienne que la glisser dans le texte de
l'article 31 qui définit les buts économiques de la
Confédération.

D'ailleurs, la proposition de M. Bœrlin, je dois
en faire l'aveu, si elle était acceptée, serait absolu-
ment innoffensive. Mais ce texte n'est pas acceptable
parce qu'il n'exprime aucune réalité juridique pré-
cise; il n'a pas place dans une constitution.

Telles sont les raisons pour lesquelles, d'accord
avec le rapporteur de langue allemande, je vous
propose de vous en tenir au texte de la majorité et
de repousser aussi bien l'amendement de M. Bœrlin
que le texte de la minorité défendu par M. Spuhler.

Stocker: Es hat heute vormittag Herrn Bundes-
rat Stampfli sichtlich einige Mühe bereitet, den
Standpunkt unserer Fraktion zu verstehen, der dahin
ging, dass wir trotz grosser Bedenken vorläufig für
Nichteintreten stimmten und den Gang der weitern
Debatte und das Ergebnis dieser Beratung noch
abwarten wollten.

Auch der Herr Referent der Kommissionsmehr-
heit hat nicht recht verstehen wollen, wieso jetzt
zum neuen ersten Absatz von Art. 31 eine Mehrheits-
und eine Minderheitsmeinung entstehen konnte, da
doch die beiden Ansichten ganz ähnlich wären. Ich
glaube, dass es nun, nach dem Votum meines Herrn
Vorredners, das zum mindesten den Vorzug sehr
grosser Klarheit hat, eher begreiflich sein wird, wes-
halb wir auf diese neue, abweichende Formulierung
des ersten Satzes des grundlegenden Art. 31 so
grossen Wert legen und weshalb wir davon nicht
abweichen können, weshalb nach unserer Ansicht
vom Schicksal dieses Artikels eventuell das Schick-
sal der ganzen Vorlage abhängen kann.

Ich gestatte mir, das noch etwas zu verdeut-
lichen und dazu noch einige grundsätzliche Aus-
führungen zu machen. Ich habe sie nicht in der
Eintretensdebatte angebracht, weil sie sich grund-
sätzlich mit der Frage des neuen grundlegenden
Satzes von Art. 31 befassen.

Nach meiner Ansicht und der Ansicht vieler
unter uns gehört eigentlich heute die Garantie der
Handels- und Gewerbefreiheit an und für sich in der
bisherigen Form gar nicht mehr in die Wirtschafts-
verfassung hinein, und zwar deshalb nicht, weil sie
nicht mehr der Wahrheit entspricht. Dieses Prinzip
entspricht den heutigen praktischen Verhältnissen
nicht mehr. Es widerspricht sozusagen der Firmen-
wahrheit, die sich doch im übrigen Rechtsleben, im
Zivilrecht und speziell im revidierten Obligationen-
recht durchgesetzt hat. Ich meine, dass auch die
neue Wirtschaftsverfassung unseres Staatsgrund-
gesetzes nicht mit einem falschen Aushängeschild
proklamiert werden sollte. Es ist aber gewisser-
massen ein falscher Firmentitel, wenn wir heute
nicht einen entscheidenden ändern Satz voran-
stellen, der, das möchte ich Herrn Nationalrat
Favre sagen, nicht nur ethische Bedeutung haben
soll, nicht nur deklamatorisch ist, sondern eine
wirklich praktische juristische Bedeutung haben
soll. »

Darüber sollte eigentlich heute Klarheit herr-
schen, wenn wir auch nur ganz summarisch die Ent-
wicklung der Garantie der Handels- und Gewerbe-

freiheit, die Entwicklung dieses Prinzips seit 1848
bis heute überblicken, besonders seit der Formu-
lierung von 1874. Was in diesen bald 100 Jahren
geschehen ist, ist doch nicht nur eine Einschränkung
im Rahmen der Grundsätze garantierter Handels-
und Gewerbefreiheit, sondern ein sukzessive er-
folgter Abbau und schliesslich eine Wandlung des

• Grundsatzes selbst. Zuerst, schon um die Mitte des
letzten Jahrhunderts, und dann in den folgenden
Jahrzehnten, erfolgte der Entzug der allgemeinen
Handels- und Gewerbefreiheit für bestimmte landes-
wichtige Wirtschaftszweige, oder die Aufhebung
dieser Freiheit in solchen Gebieten, wo sie zu wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten geführt hat, so für das
Banknotenmonopol, für das Münzwesen, für Post,
Telegraph, das Eisenbahnwesen. Dann kam die
neue Etappe der Fabrikgesetzgebung, des Verbotes
der Kinderarbeit, der Bedürfnisklausel für Alkohol-
wirtschaften, dann Sozialversicherung usw. Schliess-
lich nach dem ersten Weltkrieg kamen ganz grosse
wirtschaftliche Einschränkungen, erst zögernd und
dann immer umfassender: Massnahmen zur Krisen-
bekämpfung, vollständige Aufhebung der Handels-
und Gewerbefreiheit für grosse Gebiete der Wirt-
schaft, Schutz einzelner Erwerbszweige, Preis-
vorschriften und zuletzt, kurz vor diesem neuen
Weltkrieg, die grundsätzliche Anerkennung des
vollständig ändern Prinzips, dass der Staat den
Kampf gegen die Krise durch Vollbeschäftigung
planmässig aufzunehmen und zu führen habe. Was
ist denn das anderes als ein grundsätzlicher Wech-
sel, eine revolutionäre Umwandlung des früheren
Prinzipes der Garantie der Handels- und Gewerbe-
freiheit: Die Garantie der Existenz der Bürger und
des Wohlergehens der gesamten Wirtschaft.

Praktisch hat man nämlich diese Politik tat-
sächlich verfolgt, nicht nur etwa wir in unsern
Prinzipien, die wir ja den Staat nicht gelenkt und
geleitet haben, sondern Ihre Wirtschaftspolitik hat
praktisch schon lange das Prinzip angewendet, dass
kein Wirtschaftszweig ganz zugrundegehen, nie-
mand hungern dürfe, die Existenz der Bürger, die
Wohlfahrt der Wirtschaft gesichert werden müsse.
Das ist die tatsächlich verfolgte Politik. Ich hätte
im Grunde geglaubt, dass darüber heute und gestern
in der Eintretensdebatte eine Art consensus omnium
sich herauskristallisiert hätte, dass man auch heute
anerkennt, was in der Literatur in allen wirtschaft-
lichen und politischen Lagern in den letzten Jahren
immer mehr anerkannt worden ist. Ich zitiere Bei-
spiele aus den verschiedenen Lagern, nur um Ihnen
anstatt langer Ausführungen an Beispielen zu zei-
gen, wie klar jetzt schon diese Umwandlung eines
Grundsatzes anerkannt worden ist. Wenn vor 10
Jahren ein führender Mann des Gewerbes, Herr
Nationalrat Schirmer, geschrieben hat: „Die Ver-
schärfung des Konkurrenzkampfes hat es mit sich
gebracht, dass das hochstehende Wort der wirt:

schaftlichen Freiheit, „freie Bahn dem Tüchtigen",
sich umgewandelt hat in: „Freie Bahn dem mög-
lichst Rücksichtslosen", so erhebt sich die Frage,
ob man das nicht grundlegend ändern müsse.

Oder wenn aus bäuerlichen Kreisen Herr Prof.
Laur ini April 1943 in der „Bauernzeitung" ge-
schrieben hat: „Der Einfluss des Staates auf die
Wirtschaft lässt sich nicht mehr einfach aus-
schalten, wohl aber ist die Übernahme vieler Auf-
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gaben durch Korporationen und durch Organi-
sationen denkbar. Der Liberalismus ist .für die
Nachkriegszeit deshalb undenkbar, weil er die erste
grosse Aufgabe, die den Völkern gestellt ist, näm-
lich die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, nicht zu
erfüllen vermag", so anerkennt man, dass die Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit, d. h. die Ingang-
setzung und Inganghaltung der Volkswirtschaft die
Hauptaufgabe des Staates sei, und wir müssen an-
nehmen, dass man auch in diesem Lager absolut
der Ansicht sei, die Garantie der Handels- und
Gewerbefreiheit müsse ersetzt werden durch ein
neues Oberprinzip in unserer Wirtschaftsverfassung.

Aber nicht nur diese Kreise, sondern auch einer
der sicher massgebendsten und kompetentesten Mit-
arbeiter der grossen-Industrie, Herr Prof. Böhler,
hat das noch deutlicher ausgedrückt in der wissen-
schaftlichen Zeitschrift: „Die industrielle Organi-
sation", wenn er sagt, dass nach diesem Krieg die
Marktwirtschaften beweisen müssen, dass sie im-
stande seien, mit dem Problem der Arbeitslosigkeit
fertig zu werden. „Dies ist zweifellos nicht möglich",
schreibt er, „ohne dass der Staat koordinierend und
ergänzend einspringt, wo immer die Privatwirtschaft
dieses Ziel nicht erreicht, und zwar muss diese
Beschäftigungspolitik prinzipiell und ohne jeden
Vorbehalt geschehen, wenn sie überhaupt ernst ge-
nommen werden soll. Man kann nicht einerseits für
Arbeitsbeschaffung eintreten und anderseits sie als
Verhängnis ansehen, wenn sie infolge ungenügender
Beschäftigungsmöglichkeiten in der Privatwirt-
schaft aktuell wird, wie das kürzlich in einem füh-
renden Blatte angedeutet wurde."

Das sind doch die „neuen Auffassungen", von
welchen wir vorgestern auch in der , j Neuen Zürcher
Zeitung" lasen, die als Grundelement für die neue
Wirtschaftsverfassung gelten müssen.

Diese neuen Auffassungen, die gar nichts anderes
sind als die Ersetzung der ursprünglichen Garantie
der Handels- und Gewerbefreiheit durch die Garan-
tie der Existenz aller Bürger, des Wohles der ge-
samten Volkswirtschaft, müssen heute anerkannt
werden.

Wenn Herr Bundesrat Stampfli heute morgen
von Akrobatik gesprochen hat, die in unserer Hal-
tung zum Ausdruck komme, so muss ich sagen, um
in der Terminologie des Zirkusmilieus zu bleiben,
dass es mir fast wie der Gipfel der Jongleurkunst
vorgekommen ist, wie Herr Bundesrat Stampfli die
Wirtschaftspolitik des Bundes, der Kantone und der
Gemeinden in den letzten 20, 10 oder 5 Jahren noch
in dem Rahmen der garantierten Handels- und
Gewerbefreiheit hinein jonglier en wollte. Es handelt
sich dabei nicht etwa nur um die letzten 5 Jahre,
um die Kriegswirtschaft, die Wirtschaftspolitik auf
Grund der Vollmachten. Gerade die erste grosse
Gesetzesvorlage nach diesem Krieg, der Vorentwurf
zum Bundesgesetz über die Arbeit im Handel und
in den Gewerben ist doch wiederum eine voll-
ständige Abkehr von dem ursprünglichen Prinzip
des laisser faire, laisser aller, aber auch eine Abkehr
von noch viel späteren Auffassungen. Es ist die
Ordnung des Handels- und Gewerbewesens in einem
Bundesgesetz, und nicht die Garantie seiner Freiheit.

Es ist sicher kein Zufall, dass gerade jetzt im
Blick auf die Nachkriegszeit die praktische Bundes-
politik diese Wege einschlagen muss; denn wir er-

innern uns noch an die letzte Nachkriegszeit, und
gerade in solchen Epochen wäre es doch schädlich
und verhängnisvoll für die Wirtschaft, wenn man
auch nur proklamieren wollte, dass immer noch
dieses Privileg der Handels- und Gewerbefreiheit
„prinzipiell" herrsche.

Nach dem letzten Weltkrieg sind u. a. grosse
Teile unserer Uhrenindustrie zusammengebrochen.
Es ist damals eine Kommission zum Studium der
Sanierung dieser Industrie eingesetzt worden, nicht
etwa aus Sozialisten, sondern aus Experten
der Industrie und Vertretern des Bundesrates
selber und der Behörden. Die ist zum Schlüsse
gekommen, dass es ausserordentlich zu beklagen sei,
wenn ein Mangel einer wissenschaftlichen Organisa-
tion herrsche; dass die momentanen Interessen
ausschliesslich die Industriellen geleistet hätten;
sie hätten sich dadurch blindlings in einen rück-
sichtslosen Konkurrenzkampf gestürzt. Diese Orga-
nisation der ganzen Industrie müsse geändert wer-
den, mit gemeinsamen Forschungslaboratorien,
gemeinsamen Einkaufs- und Absatzorganisationen
usw. Das war schon damals ein Stück des Inhaltes
der „Neuen Schweiz" — in einem ganz ändern
Kreise — aus der Notwendigkeit heraus. Nun
hören wir, dass jetzt ähnliche Entwicklungen wieder
eingesetzt haben, dass es grosse, lebenswichtige
Produktions- und Wirtschaftsgebiete gibt, wie
z. B. das Bankenwesen — wo wir ja bereits wieder
von Zusammenbrüchen hören mussten — die über-
organisiert sind und infolge der freien Konkurrenz
sich selbst an den Rand des Abgrundes gebracht
haben, wie sogar die „Schweizerische Handelszei-
tung" jetzt feststellt, im Zusammenhang mit der
Fusion zweier Grossbanken. Sie sagt nämlich, es
herrsche zweifellos ein übersetzter schweizerischer
Bankenapparat, der saniert und reorganisiert wer-
den müsse. Das wird sicherlich nicht gerade auf
Grund der garantierten Handels- und Gewerbefrei-
heit geschehen, sondern nur mit grundsätzlichen
Eingriffen möglich sein, wie Professor Böhler sie
— das habe ich eben gezeigt — für die Nachkriegs-
zeit verlangt.

Ich glaube daher, wenn wir nicht verständigungs-
bereit sein, sondern einfach auf unserer wohlfun-
dierten heutigen Stellungnahme beharren wollten
und jeden Kompromiss ablehnten, hätten wir vor-
schlagen müssen, dass die Einleitung zu Art. 31
noch ganz anders lauten solle, nämlich, dass die
Handels- und Gewerbefreiheit oder ihre Garantie
im ganzen Umfange der Eidgenossenschaft auf-
gehoben und ersetzt würde etwa durch eine For-
mulierung: „Der Bund ordnet auf dem Wege der
Gesetzgebung das Handels- und Gewerbewesen mit
dem Ziel, allen Bürgern Arbeit, Brot und soziale
Existenz zu sichern und die Wohlfahrt des Volkes
zu mehren."

Denn dies ist die Umwälzung in der Situation
der letzten hundert Jahre. Es ist nicht mehr die
Freiheit oder Willkür dieses Privilegs — es war ja
nie eine wirkliche Volksfreiheit, sondern stets das
Privileg immer kleiner werdender Kreise —- was
heute praktisch vom Bunde garantiert wird, son-
dern es wird eigentlich die Existenz des Einzelnen
und die Volkswohlfahrt garantiert. Dieses Prinzip
ist heute bereits theoretisch anerkannt und muss nur
wirklich angewendet und ausgebaut werden.
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Nun haben wir jenen extremen - Standpunkt
nicht eingenommen; aber die Minderheit hat mit
Recht grossen Wert darauf gelegt, dass wenigstens
eine klarere materielle Fassung an die Spitze der
Wirtschaftsverfassung kommen soll, entsprechend
den beiden Prinzipien: Sicherung der Existenz der
Bürger zur Mehrung der Wohlfahrt des Volkes, und
planmässige Förderung der Wirtschaft des Landes.
Wir können nicht von diesen beiden Postulaten
abgehen. Wir können auch jetzt, nach dem Votum
von Herrn Favre, nicht direkt darauf eintreten,
dass es nur kleine Unterschiede seien, die uns von
der Mehrheit trennen, sondern wir müssen darauf
beharren — wenigstens für mich muss ich es, und
viele Mitglieder meiner Fraktion teilen diese Auf-
fassung, und ebenso viele Mitglieder der Arbeiter-
bewegung, dass dieser Satz recht wesentlich sein
wird für das Schicksal, das die ganze Vorlage er-
leiden dürfte.

Herr Bundesrat Stampfli hat heute früh denn
deutschen Arbeiterführer Lassalle die Ehre erwiesen,
ihn neben Kant und Goethe, zu zitieren. Es wäre
vielleicht noch ein anderer sehr bekannter Satz von
ihm'beizufügen, der sicher noch grössere Aktualität
hat, nämlich: dass man aussprechen müsse, was ist.
Die revolutionären Liberalen von 1848 hatten den
Mut zur Wahrheit. Sie haben aus dem Staatenbund
ohne falsche Konzessionen an die Vergangeheit den
Bundesstaat gemacht und aus dem Bundesvertrag
ohne Konzessionen auf diesem wesentlichen Gebiet
die bindende Bundesverfassung. Wir sollten heute,
am Beginn einer vollständig neuen Wirtschafts-
epoche, einer wirklichen Revolution der wirtschaft-
lichen Auffassungen und Entwicklungen, den Mut
haben, diese neuen Prinzipien der sozialen Wirt-
schaftsverfassung mit ihrem Namen zu nennen,
also nicht die Garantie der Handels- und Gewerbe-
freiheit voranstellen, sondern die Existenzsicherung
der Bürger durch die Sorge für das Wohlergehen des
Volkes durch die Inganghaltung der Volkswirt-
schafts. Wenn das nicht geschieht, wenn Bundesrat
und "Mehrheit dieses Aussprechen der Wahrheit
in der Verfassung heute noch nicht für nötig und
dringend halten, dann könnte ich meinerseits der
Vorlage nicht zustimmen. Ich müsste dann, um
vielleicht noch Luther anzurufen, der heute noch
nicht bemüht worden ist, von dem psychologisch
und wirtschaftlich schlecht unterrichteten Bundes-
rat an den besser zu unterrichtenden appellieren.

Dietschi-Solothurn: Der Antrag der Kommis-
sionsminderheit schiene mir kein Unglück zu sein.
Der Staat fördert schon heute die Wirtschaft. Er
fördert sie ja auf Schritt und Tritt. Es ist aller-
dings dadurch, dass so in der Tat ein Kompetenz-
artikel geschaffen wird, vielleicht eine gewisse Aus-
weitung eingetreten. Aber auf der ändern Seite
könnte ja auch dieser Satz der Minorität nur im
Rahmen der nachfolgenden Bestimmungen gelten.
Er würde ohne weiteres durch die nachfolgenden
Kompetenzen eingeschränkt, und deswegen ist er
ungefährlich, erreicht aber auch vielleicht nicht das,
was die Antragsteller damit wollen. Herr Öeri hat
ja heute ausgeführt, wie da in allen Verfassungs-
artikeln gefördert wird: hier wird gefördert, dort
wird gefördert, es gibt bald keinen Artikel mehr
ohne die Förderung des Bundes. Gerade dadurch

zeigt sich, dass dieser Satz im Grunde schwächer
ist als die klare Fassung der Mehrheit, die nicht
fördert, sondern handelt, natürlich auch im Rahmen
der verfassungsmässigen Kompetenzen. Mir scheint,
die Fassung der Mehrheit sei deswegen vorzuziehen.
Dort wird gehandelt und nicht nur gefördert. Aber
die Fassung ist etwas kompliziert. Sie ist verschach-
telt. Ich möchte in Verbindung mit dem Antrag
Boerlin vorschlagen, dass man die F.assung auflöst
und die Satzteile umkehrt — dadurch -werden sie
in ihrer Wirkung gesteigert — und ergänzt durch
den Ausdruck „soziale Gerechtigkeit".

Es ist eingewendet worden, es handle sich hier
um eine Deklamation. Das gilt dann ganz allgemein
für beide Anträge. Es handelt sich aber um mehr,
um Richtlinien für die Wirtschaftspolitik. Wenn
man aber solche aufstellen will, dann soll dies auch
umfassend geschehen. Dass solche aufgestellt wer-
den, ist sicherlich wünschenswert; denn die Ver-
fassung ist nicht nur ein Statut, um die Staats-
organisation zu schaffen, und im weiteren, um
Kompetenznormen zu verleihen, sondern sie soll
den Weg weisen für den Staatszweck und die
Staatsziele. Daher hat schon die alte Verfassung in
Art. 2 solche Richtlinien für die allgemeine Staats-
politik aufgestellt. Aber diese sind ungenügend, sie
sind zu allgemein gehalten, weil sie nur den all-
gemeinen Staatszweck betreffen, und es scheint mir
richtig zu sein, dass nun für die Wirtschaftspolitik
eine etwas präzisere Fassung gewählt wird und
etwas bestimmtere Richtlinien aufgestellt werden.
Aber zu den zwei in den Anträgen genannten soll
noch eine dritte kommen.

Es ist nun erklärt worden, sowohl allgemein wie
insbesondere gegen unsern Ergänzungsantrag, die-
ser sei unjuristisch. Ich möchte demgegenüber nicht
nur auf Art. 2 BV verweisen, sondern auch auf
das Zivilgesetzbuch (Familienrecht, Eherecht), wo
ausdrücklich auch der Zweck der ehelichen Ge-
meinschaft genannt ist und moralische Verpflich-
tungen aufgestellt werden. Die Ehegatten schulden
einander Beistand und Treue. Das sind moralische
Verpflichtungen. Sie können nicht erzwungen wer-
den, das ist eine „lex imperfecta", ein unvollkom-
menes Recht. Aber deswegen ist es doch Recht,
nämlich Recht der Verantwortung. Deswegen ist
es auch nicht unjuristisch, was hier als Zweck der
Wirtschaftspolitik festgestellt wird. Ich glaube,
wenn sogar Eugen Huber, der grosse Jurist, so weit
geht, Zwecke der Gemeinschaft aufzustellen und
moralische Verpflichtungen damit zu verbinden,
dürfen auch wir es tun; denn Eugen Huber wird
es wohl wissen!

Man hat nun im speziellen erklärt, dass unser
Ergänzungsantrag unklar sei, weil man nicht wisse,
was „soziale Gerechtigkeit" sei. Ich glaube, es gibt
nichts Unklareres als den Ausdruck „fördern", und
der Ausdruck „Wohlfahrt" ist jedenfalls das All-
gemeinste, Weiteste und Unklarste, was man sich
denken kann.

Auf der ändern Seite gibt es juristisch jedenfalls
keinen klareren Ausdruck in der Richtung, als
„Recht und Gerechtigkeit". Das sind nun wirklich
juristische Ausdrücke, und Eugen Huber.hat mit
Vorliebe in das Zivilgesetzbuch die Ausdrücke
„Recht und Billigkeit" und „Treu und Glauben"
eingeführt. Ich glaube, neben diesen Ausdrücken
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darf auch der allerdings neue Ausdruck „soziale
Gerechtigkeit" bestehen, was die Klarheit in
juristisch-grundsätzlicher Hinsicht betrifft. Ent-
scheidend ist, ob der Ausdruck im Zusammenhang
einen Sinn hat. Darüber möchte ich noch einige
Erklärungen beifügen.

Es ' handelt sich bei diesem Artikel, über den
nun entschieden werden soll, um die Direktiven
der Wirtschaftspolitik. Es genügt aber nicht, zu
sagen, dass nur erstrebt werden soll die Sicherung
der Existenz der Bürger. In diesem Ausdruck liegt
nur die minimale Sicherung der Existenz. Es soll
gesorgt werden, dass einer Arbeit hat und ein
Minimum an Lohn und Verdienst. Es geht aber
mit der neuen Verfassung um viel mehr und soll
um viel mehr gehen, nämlich um den Ausgleich
innerhalb der Volksgemeinschaft, innerhalb der
Wirtschaft und der Gesellschaft, und zwar nicht
nur durch Sozialpolitik im engern Sinne, sondern
durch soziale Wirtschaftspolitik. Es geht nicht nur
um Polizeirecht durch negative Arbeitnehmer-

o

Schutzgesetze nach Art. 34ter; deswegen gehört die
Bestimmung auch nicht zu Art. 34 ter, sondern es
geht um die Erreichung besserer, gerechterer sozia-
ler Zustände durch positive Wirtschaftspolitik.
Einige Beispiele, nur stichwortartig:

Zollpolitik: Möglichst wenig Zölle auf notwen-
digen Massenkonsumgütern.

Steuerpolitik: Möglichst direkte und progressive
Steuern, Entlastung der kinderreichen Familien,
der Kleingewerbler usw.

Zins- und Kreditpolitik: Möglichst niedrige
Zinse, billige Kredite für das Gewerbe, die Land-
wirtschaft usw.

Währungspolitik: Vermeidung der Deflation,
was eine Begünstigung des Kapitals gegenüber der
Arbeit bedeuten würde und bedeutet hat.

Arbeitsbeschaffungspolitik : Möglichst sozial
wertvolle Bauten erstellen und nicht irgendwie nur
eine Strasse auf eine Alp hinauf, um eine schöne
Aussicht zu sehen.

Wohnbaupolitik: Im Sinne des Familienschutzes
und der Volkshygiene.

Förderung aber auch des positiven Arbeits-
rechtes durch Mitbeteiligung der Arbeitnehmer an
der Verantwortung in der Wirtschaft, in der Berufs-
und Betriebsgemeinschaft. Wie Herr Bundesrat
Stampfli heute selber ausgeführt hat, geht es bei
der neuen Verfassung um die Ausgestaltung des
Verhältnisses von Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Das ist eines der grossen nçuen Ziele. Aber das ist
nicht festgelegt in Art. 34 ter, sondern in Art. 31 ff.
Deswegen gehört unser Zusatz nicht zu Art. 34 ter
und auch nicht zu Art. Slquinquies, sondern an den
Anfang der Wirtschaftspolitik. Auf diese Weise die
soziale Gerechtigkeit zu erstreben, ist das entschei-
dend Neue. Es sollen nun von Verfassungs wegen
nicht bloss Pflästerchen oder Pflaster oder Not-
operationen und Noteingriffe erfolgen, sondern es
muss eine zielbewusste Therapie und Heilung an-
gestrebt werden. Es geht um die koordinierte Wirt-
schaftspolitik, die gleichzeitig soziale Politik sein
soll, als bewegende Kraft und Hilfe neben und in
Verbindung mit der freien Initiative und Selbst-
hilfe. Der Zweck dieser koordinierten Wirtschafts-
politik ist, gemeinsam mit der privaten Initiative,

etwas Gemeinsamem zu dienen, nämlich der Wohl-
fahrt und der Gerechtigkeit.

Mein Vorredner, Herr Kollega Stocker, hat
bereits Worte Luthers zitiert. Ich möchte nicht
Luther zitieren, sondern nur Adolf Brünner, den
schweizerischen protestantischen Theologen, der
das Wort der sozialen Gerechtigkeit sogar in die
schweizerische Theologie eingeführt hat. Vielleicht
steht es bereits im codex luris canonici, was uns
Herr Kollege Condrau sagen kann. Ich glaube, da
soll und darf es auch im schweizerischen Staats-
recht verankert werden!

M. Moine: Je tiens à appuyer la proposition de
nos collègues, MM. Boerlin et Dietschi-Soleure,
concernant un texte nouveau de l'article 31,
1er alinéa.

Les propositions de la majorité et de la minorité
de la commission visent toutes deux : 1° à augmenter
le bien-être de tous et 2° à procurer la sécurité
économique. Est-ce peut-être parce qu'il s'agit des
articles économiques qu'on s'est borné à ces deux
seules considérations ? La vie ne se laisse pas
cloisonner; l'homme, même dans les articles écono-
miques, n'est pas seulement un producteur et un
consommateur; il est un être guidé aussi par
diverses tendances dans le cadre même de l'écono-
mie.

Augmenter le bien-être de tous... Cette propo-
sition figure déjà à l'article 2 de la Constitution.
Si on l'inscrit à l'article 31, c'est que le législateur
a voulu affirmer ainsi, dans cette sorte de charte
nouvelle que constituent les articles économiques
et sociaux, qu'il existe un rapport de fait entre
l'économie du pays et la communauté nationale.
Et pourtant l'expression «bien-être de tous» n'est-
ellè pas aussi vague — et M. Favre en conviendra
— que celle de «justice sociale»?

Si le législateur y ajoute encore la «sécurité
économique», c'est pour poser un second principe:
celui d'un rapport entre l'économie et la personne
humaine prise isolément, qui ne doit pas être ou
qui ne doit plus être à la merci des caprices écono-
miques, des crises et des aléas du marché.

La sécurité économique ne peut se dissocier
de la sécurité sociale. L'expression «sécurité écono-
mique»— et je pense que M. Favre en conviendra
aussi — est tout aussi vague que celle de «justice
sociale». Mais il me paraît qu'outre les rapports
entre la collectivité et l'économie d'une part,
l'économie et l'individu, d'autre part, il faut aussi
poser le principe des rapports des hommes entre
eux dans le secteur de l'économie, et ces rapports
doivent être, ne peuvent être que des rapports
de justice. Le législateur se doit de l'affirmer, s'il a
pu affirmer aussi le besoin d'augmenter le bien-être
de tous et de procurer la sécurité économique.

La commission, dans l'alinéa premier de l'ar-
ticle 31, a fixé les buts à atteindre par les articles
économiques et sociaux. Pourquoi avoir omis le but
essentiel que nous visons tous: la paix sociale par
la justice sociale? N'admettre que les propositions
de la commission, c'est construire un édifice sans
y mettre le toit, c'est se contenter de deux colonnes,
le bien-être, d'une part, et la sécurité, d'autre part,
sans y voir le but final et idéal, c'est-à-dire la jus-
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tice sociale, aspiration des jeunes générations qui
ont veillé sur le pays pendant cinq ans.

J'ai entendu tout à l'heure les objections classi-
ques: la justice sociale, c'est une notion éthique,
une conception philosophique en fonction, dit-on,
du milieu et du moment, rien de plus ! Et pourtant,
qu'on le veuille ou non, le but final d'une société
humaine ne peut être que la justice, c'est-à-dire
«la volonté constante et perpétuelle, ainsi que l'a
défini La Rochefoucauld, de donner à chacun ce
qui lui appartient», et cette notion vaut bien celle
de «bien-être de tous» ou de «sécurité économique».
Ne voir que la donnée économique dans une oeuvre
à la fois économique et sociale, c'est se contenter
d'éléments premiers, j'allais presque dire d'élé-
ments matériels, et c'est ravaler l'homme au rang
de homo domesticus. Nous voulons élaborer une
charte et, que nous le voulions ou non, nous ne
pouvons séparer le secteur économique du secteur
social, pas plus que nous ne pouvons séparer les
besoins matériels des tendances supérieures de la
personne humaine. Il faut que l'économie soit au
service de la communauté. Tel est le sens de l'ar-
ticle 31. Nos collègues, MM. Bœrlin et Dietschi-
Soleure renforcent encore cette idée. C'est pourquoi
je voterai leurs propositions. t

Schmid-Solothurn: Ich möchte Sie nicht lange
aufhalten, sondern nur eine Frage an die Antrag-
steller stellen, die HH. Kollegen Boerlin und
Dietschi-Solothurn. Sie stellen den Antrag, dass
der Bund im Rahmen seiner verfassungsmässigen
Befugnisse die geeigneten Massnahmen zur Meh-
rung der Wohlfahrt des Volkes, zur Sicherung der
Existenz des Bürgers und zur Wahrung sozialer
Gerechtigkeit zu treffen habe. Wie ich das las,
habe ich mir sofort gesagt, da muss ich zustimmen.

Was unter „sozialer Gerechtigkeit" zu.verstehen
ist, das hat Ihnen kurz Herr Dr. Dietschi umschrie-
ben. Aber die Frage, die ich stellen wollte, hat Herr
Dr. Dietschi fast unbesehen selbst beantwortet. Er
hat nämlich nicht von der Wahrung sozialer Ge-
rechtigkeit gesprochen, sondern von der Erstrebung
sozialer Gerechtigkeit. Das ist der Grund, warum
ich mich zum Wort gemeldet habe. Wahrung oder
Bewahrung, das ist dem Sinne nach bewahren oder
behüten. Können ' wir die soziale Gerechtigkeit
behüten, die wir noch nicht haben? Nein, das
können wir nicht, denn dass wir sie nicht haben,
das wissen Sie ganz genau. Aber wir können sie
erstreben und deshalb sollte in diesem Antrag das
Wort „Wahrung" ersetzt werden durch „Erstre-
ben" oder „Herstellung", dann können wir ohne
weiteres zustimmen. Denn es ist Ihnen doch allen
klar, dass wir nicht behüten .können, was wir nicht
haben, und dass wir die soziale Gerechtigkeit nicht
haben, das ist in diesem Saale schon so oft darge-
legt worden. Ich erinnere nur an das Verhältnis
zwischen Arbeitslohn und Profit des Kapitals und
den ungeheuren Widerspruch, der heute noch darin
besteht. Ich erinnere daran, und bin erst kürzlich
in der Lage gewesen, auch Herrn Dr. Dietschi dar-
über zu hören, dass wir heute noch in der Schweiz
den Zustand haben, dass ein intelligenter Mann
oder Jüngling, wenn er kein Geld hat, nicht studie-
ren kann, sondern, dass das immer noch ein Privileg
des Besitzes ist.

Nun hat Herr Dr. Dietschi gesagt, im Antrag
der Minderheit der Kommission heisse es immer
nur „fördern"; während im Antrag der Mehrheit
geschrieben stehe „trifft". Wenn Sie den Antrag
der Minderheit studieren, so sehen Sie, dass im
ersten Teil des Satzes die Förderung verlangt wird,
dass aber der Bundesrat die dazu nötigen» Mass-
nahmen treffen soll. Das letztere nur noch zur Auf-
klärung, aber das andere möchte ich hier noch ein-
mal betonen. Ich stimme dem Antrag der Herren
Boerlin und Dietschi-Solothurn zu, wenn sie das
Wort „Wahrung" durch „Erstreben" oder „Her-
stellung" ersetzen, denn sonst ist es einfach eine
Phrase, mit der nichts angefangen werden kann.

M. Perrin-La Chaux-de-Fonds: Je vous demande,
deux minutes seulement d'attention.

La discussion qui vient d'avoir lieu est le type
de la discussion académique. En effet, les disposi-
tions dont nous discutons depuis si longtemps déjà
ont un caractère, à mon avis, strictement décoratif.
Or, l'article 2 de la Constitution fédérale suffit au
décor de notre charte fondamentale. Cette dispo-
sition est aussi inutile, je dois le reconnaître, qu'in-
offensive. En sorte que, si on l'admet ou si on la
rejette dans l'un ou l'autre des textes, on n'aura
rien changé à l'ordre juridique du pays. On s'est
donné beaucoup de peine pour arriver à cette
rédaction, et il est évident que si on avait pu réunir
une majorité bien décidée, voisine de l'unanimité,
on aurait pu faire le plaisir aux rédacteurs d'accep-
ter leur texte. Mais puisque au lieu d& cela, cette
disposition est devenue une pomme de discorde,
je crois que la seule chose raisonnable à faire c'est
de supprimer purement et simplement tout ce
nouveau premier alinéa.

Je vous propose donc de rejeter tant le texte
de la majorité que celui de la minorité, avec tous
les amendements qui ont été déposés.

Bundesrat Stampili: Ich habe mich einer wirt-
schaftspolitischen Programm- und Zweckerklä-
rung im Art. 31 bis in der Kommission nicht wider-
setzt. Man kann dagegen einwenden, dass sie neben
der Zweckbestimmung von Art. 2, welche ja die
Förderung der Wohlfahrt der Eidgenossen vorsieht,
überflüssig sei. Wenn Sie aber finden, dass das der
Verfassung gut anstehe und dass es den Wirtschafts-
artikeln Kredit und Anhang in der Volksabstim-
mung verschaffe, so habe ich. gegen die allgemeine
wirtschaftspolitische Zweckbestimmung nichts ein-
zuwenden. Ich habe sie also nicht zu den Deklama-
tionen gezählt, von denen ich heute vormittag
sprach. Das hätte auch Herr Nationalrat Spühler
noch aus der Kommission wissen können, denn
ich habe dort zur redaktionellen Verbesserung
dieser Bestimmung beigetragen.

Ein grosser materieller Unterschied besteht
zwischen der Formulierung der Minderheit und der
Mehrheit nicht, und ich gehe mit Herrn Nationalrat
Dr. Dietschi einig, dass es kein grosses Unglück
wäre, wenn der Vorschlag der Minderheit angenom-
men würde. Ich habe aber die Überzeugung, dass
die Formulierung nach Mehrheitsantrag besser und
präziser ist, dass sie einen imperativen Charakter
hat! Das hat Herr Nationalrat Dietschi treffend
hervorgehoben, dass sie eigentlich den Bestrebungen
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und Vorstellungen der sozialdemokratischen Frak-
tion mehr entgegenkommt als die Formulierung
der Minderheit. Der Bundesrat hat nach der Mehr-
heit Massnahmen zu treffen; es wird damit eine
gewisse Dynamik in die Bestimmung hineingelegt
nach Vorschlag der Kommissionsmehrheit, während
es sich bei der Formulierung der Minderheit doch
mehr um eine allgemeine, fast platonische Kompe-
tenzbestimmung handelt. Deshalb verstehe ich es
nicht, dass sich die Minderheit derart auf ihre
Formulierung versteift.

Im Irrtum befindet sich Herr Nationalrat Dr.
Stocker, wenn er die Auffassung vertreten hat, dass
eigentlich die Handels- und Gewerbefreiheit läng-
stens aufgehoben sei und man am besten täte, sie
nicht mehr zu erwähnen. Herr Dr. Stocker sagte,
man solle den Mut zur Wahrheit haben; er hat
mich an die Firmenwahrheit erinnert, die doch
meines Wissens ein zivilrechtlicher Begriff ist und
mit der Handels- und Gewerbefreiheit und mit Ver-
fassungsbestimmungen überhaupt, herzlich wenig
zu tun hat. Aber Herr Nationalrat Dr. Stocker gibt
sich doch einer grossen Täuschung hin, wenn er
glaubt, die Handels- und Gewerbefreiheit sei prak-
tisch aufgehoben, die Garantie der Handels- und
Gewerbefreiheit werde durch die Garantie der
Existenz der Bürger ersetzt. Das ist ein Irrtum.
Wenn hier davon die Rede ist, dass der Bund Mass-
nahmen treffe zur Sicherung der Existenz der
Bürger, so handelt es sich dabei — das hat Herr
Nationalrat Pini treffend ausgeführt :— keineswegs
um ein persönliches Individualrecht, auf das sich
ein Bürger berufen kann. Es handelt sich bloss uhi
eine wirtschaftspolitische Zielsetzung, aber niemals
um ein Individualrecht, auf das sich der einzelne
berufen kann, wenn er findet, er habe nicht mehr
ein genügendes Einkommen, um auskömmlich
leben zu können. Das ist ein grosser Irrtum. Da-
gegen ist die Handels- und Gewerbefreiheit immer
noch ein Individualrecht. Gegen gesetzliche Erlasse
oder behördliche Entscheide der Kantone, die gegen
den Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit
verstossen, kann der Rekurs an das Bundesgericht
ergriffen werden. Die Entscheide betreffend solche
Rekurse sind jahraus jahrein nicht gering. Auch
der eidgenössische Gesetzgeber hat sich an den
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit zu
halten. Aus Ihren Kreisen, Herr Nationalrat Dr.
Stocker, ist wiederholt gegen gesetzliche Erlasse,
gegen dringliche Bundesbeschlüsse, der Vorwurf
der Verfassungswidrigkeit erhoben worden. Sie
selbst haben nie aufgehört, die Handels- und Ge-
werbefreiheit als ein Individualrecht zu betrachten.
Deshalb verstehe ich nicht, wie Sie als Jurist solche
rechtsirrtümliche Auffassungen vertreten können.
Sie haben ganz übersehen, Herr Dr. Stocker, dass
der Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit
nicht die Beziehungen unter den Bürgern betrifft,
sondern das Verhältnis zwischen Staat und Wirt-
schaft. Gegenüber dem Staat hat der einzelne einen
Anspruch auf Respektierung dieses Grundsatzes.

Es war auch falsch, wenn Herr Nationalrat Dr.
Boerlin seinen Antrag damit begründete, dass er
ausführte, es sei hier nichts gesagt über die Bezie-
hungen unter den Bürgern, es sei deshalb keine
Gewähr vorhanden, dass der Grundsatz der sozialen
Gerechtigkeit in den wirtschaftlichen Beziehungen

Nationalrat. — Conseil national. 1945.

der Bürger respektiert werde. Das ist ja gar nicht
die Aufgabe dieser Wirtschaftsartikel. Sie regeln
nicht die Beziehungen unter den Bürgern, sondern
sie betreffen das Verhältnis von Staat und Wirt-
schaft. Sie garantieren auf der einen Seite dem
Bürger ein gewisses Mindestmass von wirtschaft-
licher Freiheit, und auf der ändern Seite ordnen
sie die Kompetenzen des Staates auf dem Gebiete
der Wirtschaft. Das ist ihre Aufgabe. Die Ordnung
der Beziehungen unter den Bürgern gehört nicht
in diese Artikel.

Herr Nationalrat Dr. Stocker ist sich gar nicht
im klaren über die Bedeutung der Handels- und
Gewerbefreiheit. Er gibt sich keine Rechenschaft
darüber, dass die Handels- und Gewerbefreiheit
schon bisher insoweit eingeschränkt war, als es
Rücksichten der Gewerbepolizei, Rücksichten auf
die öffentliche Sicherheit und die Volksgesundheit
erforderten. So ist man dazu gekommen, in Art. 34
die Grundlage zur Fabrikgesetzgebung zu schaffen.
Niemand hat damals die Meinung vertreten, dass
damit der Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit eingeschränkt worden sei. Das sind, wie
gesagt, Rücksichten auf die Gewerbepolizei und die
Volksgesundheit. Hinter diesen Rücksichten musste
der Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit
immer zurücktreten. Er ist nie so verstanden wor-
den, dass gewerbepolizeiliche Vorschriften, Vor-
schriften, die durch die Rücksichten auf die Volks-
gesundheit diktiert sind, unvereinbar seien mit dem
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit.
Immer war die Auffassung die, dass Einschränkun-
gen der Handels- und Gewerbefreiheit, die gewerbe-
polizeilichen Charakter haben, ohne weiteres zu-
lässig sind und den Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit nicht verletzen.

Diese Rechtsbelehrung scheint mir notwendig
gewesen zu sein, nachdem Herr Nationalrat Dr. jur.
Stocker hier Auffassungen vertreten hat, die er
jedenfalls in keinem Lehrbuch über das schweize-
rische Staatsrecht finden wird. Es ist deshalb absolut
falsch, wenn er behauptet hat, praktisch sei der
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit auf-
gehoben. Nein, er existiert, er besteht als Individual-
recht weiter. Jeder Bürger kann sich darauf beru-
fen. Versuchen Sie es und streichen Sie den Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit aus der
Bundesverfassung und unterbreiten Sie eine solche
Verfassungsvorlage dem Schweizervolk: Sie werden
dann etwas erleben! Sie werden sehen, dass der
Schweizer an dieser Freiheit festhält, dass er sie
immer noch als ein hohes Rechtsgut betrachtet und
dass er nie und nimmer zugeben wird, dass dieser
Grundsatz als überholt und überlebt aus der Ver-
fassung verschwinde.

Nun der Antrag der Herren Dr. Boerlin und
Dr. Dietschi. Es ist unsympathisch, dagegen ein
Wort zu sagen, denn wir anerkennen ja, dass in
unserer ganzen Gesetzgebung der Grundsatz der
sozialen Gerechtigkeit Geltung haben und Nach-
achtung finden soll. Was ist darunter zu verstehen ?
Herr Nationalrat Dietschi hat Prof. Emil Brunner
•— er heisst nicht Adolf —• zitiert. Ich kenne die
wirklich sympathische Definition dessen, was als
soziale Gerechtigkeit zu betrachten ist, ebenfalls.
Prof. Brunner sagt, Gerechtigkeit heisse: jedem
das Seine. Der Begriff soziale Gerechtigkeit könne
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auf diese lapidare Formel zurückgeführt werden.
Das ist sehr schön gesagt, aber ich glaube kaum,
dass damit für die Gesetzgebung, für die praktische
Sozialpolitik viel gewonnen ist. Bei dem Antrag
Boerlin handelt es sich wirklich um eine rein
dekorative Bestimmung; eine Verpflichtung wird
damit nicht geschaffen. Es wird ja immer Sache
des Gesetzgebers sein, bei jeder sich bietenden
Gelegenheit unter Berücksichtigung der sozialen
Strömungen und Anschauungen dem Gedanken
der sozialen Gerechtigkeit zum Durchbruch zu ver-
helfen. Herr Nationalrat Dr. Dietschi hat auf das
Zivilgesetzbuch hingewiesen. Selbstverständlich :
in die Gesetze gehören solche ethische Begriffe.
Ohne sie kommt auch der Jurist nicht aus. In dem
Gesetz ist Platz für solche ethische Begriffe, aber
in der Verfassung sind sie eine reine Dekoration.
Es wird damit keine Kompetenz, keine Verpflich-
tung geschaffen. Deshalb muss ich Ihnen, so
unsympathisch mir das ist, beantragen, den Zusatz
der Herren Dr. Boerlin und Dr. Dietschi abzu-
lehnen.

Condrali, Berichterstatter der Mehrheit: Nur
kurz einige Worte, um die Situation zu erläutern.
Wir haben hier einen Antrag Dr. Boerlin; er nimmt
Bezug auf den Antrag der Mehrheit. Die Herren
Dr. Boerlin und Dr. Dietschi möchten dem Antrag
der Mehrheit einen Zusatz beifügen, lautend: „Zur
Wahrung sozialer Gerechtigkeit". Nun glaube ich,
dass Sie in eventueller Abstimmung darüber zu ent-
scheiden haben, ob Sie diesen Zusatz beim Antrag
der Mehrheit annehmen wojlen oder nicht. Ma-
teriell brauche ich hier nichts mehr beizufügen,
nachdem Sie Herrn Bundesrat Stampfli gehört
haben. Ich bitte Sie, den Antrag Boerlin abzulehnen.

M. Pini, rapporteur de la majorité: II peut pa-
raître antipathique de vous proposer de repousser
la proposition Bœrlin, mais il est de mon devoir de
le faire en vous invitant à vous rallier à la propo-
sition Condrau.

Le postulat de la justice sociale répond à la
conscience morale et politique de chacun de nous.
Mais il faut se garder de confondre la fonction de la
constitution avec cette exigence de caractère moral,
éthique et politique, qu'on ne peut pas toujours
traduire dans les textes constitutionels.

Lorsqu'on parle de justice on ne peut pas ignorer
la définition classique justicia fondamentum requo-
rum. M. Moine a rappelé la définition de La Roche-
foucauld. C'est la traduction française de la défini-
tion romaine: Suum cuique tribuere, neminem
laedere justifia appellatur. C'est la définition que
chacun, qu'il soit juriste ou non, porte en son cœur.

Si la justice est le fondement de tout, elle n'est
définie dans aucun code. On ne la trouve ni dans
le code pénal ni dans le code civil, ni dans les lois.
C'est un principe de droit naturel, enraciné dans
les conceptions juridiques, qu'il est inutile d'énoncer
dans la loi. Ceci n'empêche pas que le principe de
la justice existe, qu'il est le fondement de l'Etat.

Les orateurs qui m'ont précédé ont critiqué le
texte actuel en disant que la notion de la sécurité
économique, du bien-être n'était pas très exacte-
ment délimitée du point de vue juridique. Mais il
faut éviter de surcharger le texte de notions juri-

diques comme celle qui est proposée, ceci d'autant plus
que chacun reconnaît que la justice sociale doit être
le résultat de la politique suivie par la Confédération.
En effet, notre conscience juridique et morale nous
dit qu'il est juste de soutenir dans un régime de
liberté, de protéger le faible, lorsqu'il est menacé
dans son existence par la liberté illumitée du plus
fort, d'appuyer les groupements économiques me-
nacés dans leur existence. Mais cette définition
de «justice sociale», qui est dans notre conscience
morale et juridique, ne doit pas être insérée dans
la constitution.

M. le conseiller fédéral Stampfli a déjà adressé
une remarque fort pertinente à M. Bœrlin, qui
désire que la justice sociale se traduise dans les
rapports entre les individus entre eux. A ce propos,
il convient de répéter que le but des articles de la
constitution est de définir les rapports de l'Etat
avec les individus et non pas les rapports des indi-
vidus entre eux.

Je suis tout de même d'accord d'accepter la
proposition Bœrlin dans son esprit. Il s'agit de
subordonner, dans renonciation des articles écono-
miques, le libéralisme manchestérien en disant que la
politique ne doit pas tenir compte seulement de
l'économie, mais des conceptions morales et philo-
sophiques régissant l'ordre social. C'est dans ce sens
que l'on pourrait parler de libéralisme social et non
pas seulement de libéralisme théorique, qui consi-
dérait la vie comme régie par homo oeconomicus.
A ce sujet, je rappelle que le message du Conseil
fédéral soulignait déjà que ce ne sont pas seulement
les considérations de caractère économique qui
doivent inspirer la législation économique du pays,
mais aussi des considérations d'ordre social. C'est le
progrès qu'on a voulu marquer par la proposition
qui vous est faite: abandonner la notion du pur
libéralisme manchestérien pour arriver à la notion
d'un libéralisme social constructif, notion qu'on
doit chercher à introduire dans la politique future
de la Confédération.

Si vous voulez que la politique suivie jusqu'à
maintenant par la Confédération soit maintenue,
vous devez penser à ce qui arriverait si les articles
économiques n'étaient pas acceptés, alors que les
décrets urgents et les pleins pouvoirs arriveront à
leur terme. Il n'existerait plus ni une base constitu-
tionelle, ni une base légale suffisante.

Il est par conséquent nécessaire de voter le
texte de conciliation de la majorité de la commission.

Le Président: Nous allons procéder au vote con-
cernant ce premier alinéa nouveau.

Nous sommes en présence de deux propositions
principales: celle de la majorité, appuyée par le
Conseil fédéral, et celle de la minorité.

MM. Bœrlin et Dietschi, d'accord avec M.
Schmid-Soleure, proposent d'ajouter au texte de
la majorité les mots: «et à créer la justice sociale».
La commission et le Conseil fédéral vous proposent
de maintenir tel quel le texte de la majorité.

Je ferai tout d'abord voter sur la proposition
de la majorité de la commission, puis sur l'accep-
tation de l'adjonction de MM. Bœrlin, Dietschi et
Schmid. Le résultat obtenu sera opposé à la" pro-
position de la minorité de la commission.
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II y a encore une proposition Perrin, qui tend à
supprimer les deux textes, soit celui de la majorité
soit de la minorité. Par conséquent, après le vote
éventuel entre le texte de la majorité et celui de la
minorité, vous aurez à vous prononcer définitive-
ment entre le résultat de votre décision et la pro-
position de suppression faite par M. Perrin.

Abs t immung. — Vote.

I. Eventuell. —- Eventuellement.
Für den Antrag der Mehrheit 74 Stimmen
Für den Antrag Boerlin/Dietschi-Solothurn/

Schmid- Solothurn 68 Stimmen

II. Eventuell. — Eventuellement.
Für den Antrag der Mehrheit 94 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 58 Stimmen

Definitiv. — Définitivement.
Für den Antrag der Mehrheit 118 Stimmen
Für den Streichungsantrag Perrin 7 Stimmen

Abs. Ibis.
Antrag der Kommission.

Die Handels- und Gewerbefreiheit ist im ganzen
Umfange der Eidgenossenschaft gewährleistet, so-
weit sie nicht durch die Bundesverfassung und die
auf ihr beruhende Gesetzgebung eingeschränkt ist.

Antrag Berthoud.
. . . gewährleistet, soweit sie sich nicht zum

Schaden der Freiheit anderer auswirkt und nicht
durch die Bundesverfassung . . .

AI. Ibis.
Proposition de la commission.

La liberté du commerce et de l'industrie est
garantie sur tout le territoire de la Confédération,
sous réserve des dispositions restrictives de la consti-
tution et de la législation qui en découle.

Proposition Berthoud.
... de la Confédération pour autant qu'elle ne

s'exerce pas au détriment de la liberté d'autrui et
sous réserve des dispositions restrictives...

M. Berthoud: Dans la discussion générale d'en-
trée en matière, j'ai brièvement motivé la propo-
sition que j'ai eu l'honneur de déposer et qui con*
siste à ajouter au second alinéa de l'article 31 les
mots: «Pour autant qu'elle ne s'exerce pas au
détriment de la liberté d'autrui, la liberté de com-
merce est garantie... Je n'ai que peu de chose à
ajouter à ce que j'ai déjà dit.

Je n'ai jamais été un admirateur dévot de la
liberté du commerce et de l'industrie, définie en
la forme absolue où elle figure dans la constitution
actuelle. L'observation des phénomènes écono-
miques tend à démontrer que plus on va de l'avant,
plus on est obligé de s'écarter de cette notion absolue
de la liberté en matière économique.

Tout à l'heure, dans son discours si chaleureux
du rapporteur français de la commission, M. Pini

s'est exprimé dans un sens exactement conforme à
celui qui a inspiré ma proposition. M. Pini a déclaré
qu'il était nécessaire de protéger les faibles contre
les puissants et qu'aujourd'hui on ne peut plus
songer à pratiquer le libéralisme manchestérien que
nous avons connu pendant plusieurs décennies.

D'autre part, je viens de recevoir, comme vous
tous, les postulats de MM. Gfeller et Cottier, qui
viennent à l'appui de l'idée qui est à la base de
ma proposition. Ces deux interventions tendent
à empêcher le gâchage des prix.

Or, peut-on empêcher le gâchage des prix par
des dispositions fondées sur des textes constitu-
tionnels, tels que ceux qui sont actuellement en
vigueur ou semblables à ceux qui nous sont pro-
posés, en particulier sur la garantie sans restriction
de la liberté du commerce et de l'industrie absolue ?
Je ne le crois pas.

Nous avons, il est vrai, une législation sur la
concurrence déloyale. Mais nous devons nous rap-
peler qu'au cours des délibérations sur cet objet,
nous nous sommes trouvés arrêtés par certains
écueils, en ce sens que le désir qui animait plusieurs
d'entre nous de chercher à refréner certaines pra-
tiques malsaines auxquelles on recourt dans le
commerce sous prétexte de concurrence, n'a pas
pu être satisfaite. Ces pratiques malsaines qui, sans
tomber sous le coup de la loi sur la concurrence
déloyale, ne pouvant être taxées de déloyauté, ne
sont pas moins préjudiciables à l'intérêt général et
n'en ont pas moins pour effet de réduire et de
restreindre considérablement la liberté d'autrui.

Il importe, si l'on veut que des textes constitu-
tionnels qui devront être soumis à la votation
populaire soient l'expression d'opinions sincères.
Si nous voulons éviter de tromper l'électeur —
comme le demande judicieusement M. Favre — il
importe, d'atténuer ce qu'il y a de trop absolu dans
la phrase consacrée à la liberté du commerce et de
l'industrie.

Je pense qu'il n'y a pas de raison valable pour
s'opposer à cette idée, que je me suis permis de
vous suggérer, selon laquelle la liberté du commerce
et de l'industrie ne peut s'exercer que pour autant
qu'elle ne porte pas atteinte à la liberté d'autrui.
Ce postulat ne saurait raisonnablement être com-
battu et je me plais à croire, sans vouloir insister
plus longtemps, qu'on ne lui opposera pas d'ob-
jection.

J'aurais même voulu aller plus loin et reprendre
la proposition que j'ai faite lors de la discussion de
l'arrêté de 1939. J'ai proposé alors un texte disant
que la liberté du commerce et de l'industrie est
garantie pour autant qu'elle ne s'exerce pas au
détriment de l'intérêt général.

Aujourd'hui encore, je crois que cette notion
est juste, mais étant donné le peu de succès qu'avait
eu ma proposition, il y a six ans, j'ai préféré poser
la question sur un autre terrain, celui de l'atteinte
à la liberté d'autrui.

Je me plais à espérer que vous pourrez, Messieurs
les députés, vous rallier sans hésitation à ma pro-
position.

Condrali, Berichterstatter: Ich bitte Sie, den
Antrag Berthoud abzulehnen.
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Herr Berthoud möchte bei Art. 31, Abs. Ibis,
noch beifügen, die Handels- und Gewerbefreiheit
sei gewährleistet, soweit sie sich nicht zum Schaden
der Freiheit anderer auswirke usw.

Nun wissen wir, dass der Grundsatz der Han-
dels- und Gewerbefreiheit nur ausnahmsweise ein-
geengt werden darf. Wann dies geschehen kann,
das wird in Art. 31 bis gesagt. Wir werden bei
Behandlung dieses Artikels das noch des nähern
sehen.

Und nun die Frage: Kann eine solche Einen-
gung zum Schaden der Freiheit erfolgen ? Das eine
ist richtig, nämlich dass, um den Missbrauch der
Freiheit zu verhindern, der eine oder der andere
in seiner Freiheit beengt werden kann. Aber die
Voraussetzungen, unter denen eine Beschränkung
der Freiheit erfolgen darf, sind genau umschrieben
im folgenden Artikel, und da ist das Gewicht darauf
gelegt, dass solche Einengungen nur erfolgen dürfen,
wo das Gesamtinteresse auf dem Spiele steht, das
über dem Privatinteresse steht. Ich glaube deshalb,
dass die Beifügung Berthoud nur Unklarheit schaffen
würde und bitte Sie, den Antrag Berthoud abzu-
lehnen.

M. Pinî, rapporteur: Je vous propose de repous-
ser la proposition Berthoud car elle a un caractère
purement pléonastique. L'orateur a voulu reprendre
la définition de la liberté, telle qu'elle est insérée
dans la déclaration des droits de l'homme et du
citoyen. Or, la définition se trouve implicitement
comprise dans la notion de liberté même, elle
nous paraît trop restrictive dans le sens que M.
Berthoud entend lui donner. C'est pourquoi je me
rallie à la proposition de M. Condrau, étant donné
que le texte de l'article 31 bis de la Constitution
est suffisamment précis en ce qui concerne les cas
dans lesquels la liberté peut être restreinte.

Bundesrat Stampili: Ich möchte Ihnen ebenfalls
empfehlen, den Antrag von Herrn Berthoud ab-
zulehnen. Ich schliesse mich da einfach den Aus-
führungen der Herren Berichterstatter an, um Ihre
Zeit nicht mehr in Anspruch zu nehmen.

Abs t immung . —- Vote.

Für den Antrag der Kommission 98 Stimmen
Für den Antrag Berthoud 12 Stimmen

Le président: J'ouvre maintenant la discussion
sur les deuxième et troisième alinéas, étant donné
que le troisième est, dans le texte de la commission,
repris dans le second.

Abs. 2,und 3.
Antrag der Kommission.

Abs. 2. Kantonale Bestimmungen über die Aus-
übung von Handel und Gewerben und deren Be-
steuerung bleiben vorbehalten; sie dürfen jedoch,
soweit die Bundesverfassung nichts anderes vor-
sieht, den Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit nicht beeinträchtigen, Vorbehalten bleiben
auch die kantonalen Regalrechte.

Abs. 3. Streichen (s. Abs. 2).

AI. 2. et 3.

Proposition de la commission.
Al. 2. Les prescriptions cantonales sur l'exer-

cice du commerce et de l'industrie, ainsi que sur
leur imposition sont réservées; à moins que la
Constitution fédérale n'en dispose autrement, elles
ne peuvent déroger au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie. Les régales cantonales
sont aussi réservées.

Al. 3. Biffer (voir 2e alinéa).

Oeri: Ich möchte mir erlauben, eine Frage zu
stellen in bezug auf den Passus „vorbehalten bleiben
auch die kantonalen Regalrechte". Vielleicht kommt
diese Frage reichlich spät. Ich war Mitglied der
Kommission für die Vorlage vom Jahre 1939, die
diese Formulierung schon enthielt. Ich hätte die
Frage also schon damals stellen sollen. Nun glaube
ich aber, sie müsse, da sie nun einmal früher nicht
gestellt wurde, jetzt, wenn auch spät, dennoch
gestellt werden.

Ich erinnere daran, dass die Bundesverfassung
vom Jahre 1874 eine andere Formulierung hatte.
Dort hiess es: „Vorbehalten sind das Salz- und das
Pulverregal." Das war alles. Das Salzregal besassen
damals die Kantone, und das Pulverregal hatte der
Bund. Von kantonalen „Regalen" in der- Mehrzahl
war nicht die Rede. Jene beiden genannten Regale
waren damals offenbar die einzigen Regale.

In der neuen Vorlage nun bleiben also „die
kantonalen Regalrechte" vorbehalten, und meine
Frage lautet: Was heisst das, dass die kantonalen
Regale vorbehalten bleiben sollen? Ist damit
gemeint, dass nur die schon jetzt bestehenden und
ausgeübten Regale der Kantone weiter bestehen
sollen? Oder ist damit gemeint, dass die Kantone
— mit Ausnahme der Bundesregale — von sich aus
auch weiterhin, weil sie „die kantonalen Regale"
reserviert bekommen, auch neue Regale schaffen
können ? Die Frage ist nicht nur rein theoretisch.
Ich erinnere mich daran, dass wir in den 90er
Jahren im Kanton Baselstadt plötzlich ein basel-
städtisches Bergbauregal schufen. Wäre nun so
etwas in Zukunft noch möglich bei dieser Formu-
lierung? Oder sind nur diebestehenden, nichteven-'
tuell auch neue Regale gemeint? Klarheit darüber
ist wünschbar. Solche Fragen können ja plötzlich
sehr wichtig werden. Stellen Sie sich z. B. vor,
dass jetzt irgendwo in den Schweizer Bergen das
heute so hochwichtig gewordene Metall Uranium
gefunden wird. Wenn es entdeckt würde, wäre das
ein Bombenerfolg, sogar ein Atombombenerfolg.
Aber wem würde dieses kostbare Metall gehören?
Dem oder den Bauern, denen der Boden gehört,
oder der Gemeinde, oder dem Kanton, oder dem
Bund, oder dem Teufel oder sonst irgendwem?

Das wäre sehr interessant zu wissen. Aber, wenn
man nicht weiss, wie es mit den kantonalen Regalen
steht, kann es Streit geben in einem sehr kritischen
Moment. Ich finde also: wenn man schon einen
neuen Verfassungstext an die Stelle des bisherigen
Textes setzt in bezug auf die Regale, sollte man ihn
gerade deutlich machen. Darum erlaubte ich mir,
die Frage an die Herren Kommissionsreferenten
und an Herrn Bundesrat Stampfli zu richten, wie
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es da stehe. Es sollte mindestens im Stenogramm
über die neuen Verfassungsartikel irgend eine Aus-
kunft darüber zu finden sein.

Condrali, Berichterstatter: Die Frage der kanto-
nalen Regale wurde im Jahre 1938 im Ständerat
aufgeworfen. Herr Ständerat Schöpfer als Referent
der Kommission hatte damals zu ihrem bezüglichen
Antrag folgendes ausgeführt:

„Wie hat sich nun unsere Kommission zu diesem
Antrage gestellt ? Mit wenigen Ausnahmen ist auch
die ständerätliche Kommission der Auffassung des
Bundesrates und des Nationalrates nachgekommen.
Aber einige Ausnahmen hat sie gemacht. Einmal
hat sie in Abs. 3, wie Sie sehen, die kantonalen
Regale vorbehalten. Wir haben in Abs. 3 des neuen
Art. 31 beigefügt: „Vorbehalten bleiben die kanto-
nalen Regale". Warum dies? Man hat in der Kom-
mission erklärt, dass die Regale des Bundes in der
Bundesverfassung aufgeführt seien. Wenn man nun
den alten Art. 31 neu formuliere und dann das Salz-
regal nicht mehr erwähne, könnte man vielleicht
sagen — argumentum e contrario — das Salzregal
gehöre gar nicht mehr den Kantonen. Daher, so
wurde in unserer Kommission argumentiert, solle
man die Sache doch erwähnen."

So gemäss Stenographischem Bulletin des
Ständerates. Wenn Sie die heute noch geltende Ver-
fassung zur Hand nehmen, dann sehen Sie, dass
im Art. 31 ein zweiter Absatz enthalten ist, in dem
es heisst: „Vorbehalten sind.. . das Salz- und Pul-
verregal, die eidgenössischen Zölle, die Eingangs-
gebühren für Wein, die Herstellung, der Handel
und der Verkauf gebrannter Wasser" usw.

Die Kantone haben nach wie vor auch mit dem
neuen Entwurf ihre Regalrechte. Sie können nach
meiner Auffassung auch weiter Regalrechte ein-
führen, sofern sie durch Bundesrecht nicht ver-
hindert werden. Ich glaube, das Bundesrecht wird
dann noch besonders fundiert werden müssen, d. h.
der Bund kann nicht ohne weiteres den Kanton
hindern, Regale zu errichten, ohne dass dies in der
Bundesverfassung vorgesehen wird. Damit glaube
ich, dürfte ich einigermassen der Anfrage von Herrn
Kollege Oeri, unserm Jubilaren, gerecht worden
sein.

Bundesrat Stampf H: Ich schliesse mich den Aus-
führungen des Herrn Nationalrat Condrau an.

Angenommen. — Adopté.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 1. Oktober 1945.
Séance du 1er octobre 1945, après-midi.

Vorsitz — Présidence: M. Aeby.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
Revision des articles économiques de la

constitution. Nouveau projet.

Fortsetzung? — Suite.
Siehe Seite 501 hiervor — Voir page 501 ci-devant.

Art. Slbis der Verfassung.
Antrag der Kommission.

Abs. 1. Der Bund kann unter Wahrung der
allgemeinen Interessen der schweizerischen Ge-
samtwirtschaft, einzelne Wirtschaftszweige oder
Berufe fördern und Vorschriften über die Aus-
übung von Handel und Gewerben erlassen; er
ist dabei, unter Vorbehalt von Abs. 2, an den Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit gebunden.

Art. Slbis de la Constitution.
Proposition de la commission.

Al. 1. La Confédération peut, tout en sauve-
gardant les intérêts généraux de l'économie natio-
nale, encourager des branches économiques ou des
professions et édicter des dispositions sur l'exer-
cice du commerce et de l'industrie; elle doit, sous
réserve de l'alinéa 2, respecter le principe de la
liberté du commerce et de l'industrie.

Condrau, Berichterstatter: Wir haben uns letzt-
hin während einigen Stunden über den ersten Ab-
satz von Art. 31 unterhalten. Bedeutend wichtiger
aber ist, praktisch gesehen, der Artikel 31 bis. Sie
sehen nun hier eine Reihe von Artikeln, die alle
mit der Zahl 31 bezeichnet sind, wobei jeweilen
die lateinischen Ordnungszahlen bis, ter, quater
und quinquies beigefügt wurden. Das ist notwendig
geworden, um diese Artikel in die geltende Verfas-
sung einschalten zu können.

Art. Slbis enthält im ersten Absatz die Befug-
nis zugunsten des Bundes, über die Ausübung von
Handel und Gewerbe zu legiferieren. Gleichzeitig
wird dem Bunde auch die 'Aufgabe Überbunden,
wichtige Wirtschaftszweige oder Berufe, die im
Gesamtinteresse liegen, zu fördern.

Im zweiten Absatz, der mit grosser Sorgfalt
umschrieben wurde, sind die Voraussetzungen
genannt, unter welchen der Bund in Ausübung
seiner Befugnisse auch von der Handels- und Ge-
werbefreiheit abweichen kann. Man hat sich gefragt,
ob künftighin nur der Bund kompetent sein soll,
Vorschriften zu erlassen über Handel und Gewerbe.
Das ist verneint worden. Die Kantone behalten
ihr Recht wie bisanhin, es sei denn dass der Bund
durch die Gesetzgebung selbst Einschränkungen
vorsieht. Die Kantone wie der Bund sind also
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es da stehe. Es sollte mindestens im Stenogramm
über die neuen Verfassungsartikel irgend eine Aus-
kunft darüber zu finden sein.

Condrali, Berichterstatter: Die Frage der kanto-
nalen Regale wurde im Jahre 1938 im Ständerat
aufgeworfen. Herr Ständerat Schöpfer als Referent
der Kommission hatte damals zu ihrem bezüglichen
Antrag folgendes ausgeführt:

„Wie hat sich nun unsere Kommission zu diesem
Antrage gestellt ? Mit wenigen Ausnahmen ist auch
die ständerätliche Kommission der Auffassung des
Bundesrates und des Nationalrates nachgekommen.
Aber einige Ausnahmen hat sie gemacht. Einmal
hat sie in Abs. 3, wie Sie sehen, die kantonalen
Regale vorbehalten. Wir haben in Abs. 3 des neuen
Art. 31 beigefügt: „Vorbehalten bleiben die kanto-
nalen Regale". Warum dies? Man hat in der Kom-
mission erklärt, dass die Regale des Bundes in der
Bundesverfassung aufgeführt seien. Wenn man nun
den alten Art. 31 neu formuliere und dann das Salz-
regal nicht mehr erwähne, könnte man vielleicht
sagen — argumentum e contrario — das Salzregal
gehöre gar nicht mehr den Kantonen. Daher, so
wurde in unserer Kommission argumentiert, solle
man die Sache doch erwähnen."

So gemäss Stenographischem Bulletin des
Ständerates. Wenn Sie die heute noch geltende Ver-
fassung zur Hand nehmen, dann sehen Sie, dass
im Art. 31 ein zweiter Absatz enthalten ist, in dem
es heisst: „Vorbehalten sind.. . das Salz- und Pul-
verregal, die eidgenössischen Zölle, die Eingangs-
gebühren für Wein, die Herstellung, der Handel
und der Verkauf gebrannter Wasser" usw.

Die Kantone haben nach wie vor auch mit dem
neuen Entwurf ihre Regalrechte. Sie können nach
meiner Auffassung auch weiter Regalrechte ein-
führen, sofern sie durch Bundesrecht nicht ver-
hindert werden. Ich glaube, das Bundesrecht wird
dann noch besonders fundiert werden müssen, d. h.
der Bund kann nicht ohne weiteres den Kanton
hindern, Regale zu errichten, ohne dass dies in der
Bundesverfassung vorgesehen wird. Damit glaube
ich, dürfte ich einigermassen der Anfrage von Herrn
Kollege Oeri, unserm Jubilaren, gerecht worden
sein.

Bundesrat Stampf H: Ich schliesse mich den Aus-
führungen des Herrn Nationalrat Condrau an.

Angenommen. — Adopté.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 1. Oktober 1945.
Séance du 1er octobre 1945, après-midi.
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Art. Slbis der Verfassung.
Antrag der Kommission.

Abs. 1. Der Bund kann unter Wahrung der
allgemeinen Interessen der schweizerischen Ge-
samtwirtschaft, einzelne Wirtschaftszweige oder
Berufe fördern und Vorschriften über die Aus-
übung von Handel und Gewerben erlassen; er
ist dabei, unter Vorbehalt von Abs. 2, an den Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit gebunden.

Art. Slbis de la Constitution.
Proposition de la commission.

Al. 1. La Confédération peut, tout en sauve-
gardant les intérêts généraux de l'économie natio-
nale, encourager des branches économiques ou des
professions et édicter des dispositions sur l'exer-
cice du commerce et de l'industrie; elle doit, sous
réserve de l'alinéa 2, respecter le principe de la
liberté du commerce et de l'industrie.

Condrau, Berichterstatter: Wir haben uns letzt-
hin während einigen Stunden über den ersten Ab-
satz von Art. 31 unterhalten. Bedeutend wichtiger
aber ist, praktisch gesehen, der Artikel 31 bis. Sie
sehen nun hier eine Reihe von Artikeln, die alle
mit der Zahl 31 bezeichnet sind, wobei jeweilen
die lateinischen Ordnungszahlen bis, ter, quater
und quinquies beigefügt wurden. Das ist notwendig
geworden, um diese Artikel in die geltende Verfas-
sung einschalten zu können.

Art. Slbis enthält im ersten Absatz die Befug-
nis zugunsten des Bundes, über die Ausübung von
Handel und Gewerbe zu legiferieren. Gleichzeitig
wird dem Bunde auch die 'Aufgabe Überbunden,
wichtige Wirtschaftszweige oder Berufe, die im
Gesamtinteresse liegen, zu fördern.

Im zweiten Absatz, der mit grosser Sorgfalt
umschrieben wurde, sind die Voraussetzungen
genannt, unter welchen der Bund in Ausübung
seiner Befugnisse auch von der Handels- und Ge-
werbefreiheit abweichen kann. Man hat sich gefragt,
ob künftighin nur der Bund kompetent sein soll,
Vorschriften zu erlassen über Handel und Gewerbe.
Das ist verneint worden. Die Kantone behalten
ihr Recht wie bisanhin, es sei denn dass der Bund
durch die Gesetzgebung selbst Einschränkungen
vorsieht. Die Kantone wie der Bund sind also
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befugt, im Rahmen der Handels- und Gewerbefrei-
heit Massnahmen zu ergreifen und Vorschriften zu
erlassen.

Mit Bezug auf die Einschränkungen der Handels-
und Gewerbefreiheit werden wir später, bei Art.
31 ter sehen, wie weit die Kantone befugt sind,
solche Einschränkungen vorzusehen.

In Art. 31 bis, Abs. 2, sind nur die Befugnisse
des Bundes umschrieben. Der Bund darf nur nötigen-
falls, also nur ausnahmsweise, in seiner Gesetz-
gebung von der Handels- und Gewerbefreiheit ab-
weichen. Er kann dies, wenn es sich um die Erhal-
tung wichtiger, in ihren Existenzgrundlagen gefähr-
deter Wirtschaftszweige oder Berufe handelt, und
zur Förderung der beruflichen Leistungsfähigkeit.

Ein Wort zu dieser Lit. a: In der früheren Fas-
sung hiess es hier „Berufsgruppen", während wir
heute einfachhin von „Berufen" sprechen. Das geht
darauf zurück, dass durch Streichung des frühern
Art. 31 ter die Grundlage für den Fähigkeitsaus-
weis in Wegfall kommt. Auf Grund eines Gut-
achtens von Herrn Bundesrichter -Huber hat man
sich entschlossen, statt „Berufsgruppen" nur von
„Berufen" zu sprechen, indem da die Möglichkeit
gegeben wird, den Fähigkeitsausweis unter gewissen
Voraussetzungen einzuführen.

In der Presse ist die Frage aufgeworfen worden,
ob der Fähigkeitsausweis für einzelne Berufe nur
dann eingeführt werden könne, wenn es sich um in
ihrer Existenz gefährdete Berufe handle. Ich
glaube, das bejahen zu dürfen. Das entspricht durch-
aus der Gesetzgebungsintention.

Als ein besonders gefährdeter Wirtschafts-
zweig wird die Landwirtschaft in Lit. b hervor-
gehoben. Es handelt sich heute nicht darum, die
ganze Agrarreform zur Sprache zu bringen. Darüber
wird man zu gegebener Zeit noch verschiedenes
vernehmen. Sie haben vom Juristentag in Baden
gehört. Die Meinungen gehen noch weit auseinander.
Darin dürften aber alle einig sein, dass eine Ver-
fassungsgrundlage geschaffen werden muss für eine
richtige, vernünftige, zweckmässige Agrarreform.

Der Bund kann nach Lit. c auch zum Schütze
wirtschaftlich bedrohter Landesteile von der Han-
dels- und Gewerbefreiheit abweichen. Diese Lit. c
wurde seinerzeit in der Kommission von Herrn
Nationalrat Dollfus vorgeschlagen. Er hat beson-
ders mit den Verhältnissen im Kanton Tessin
argumentiert. In ähnlicher Weise dürften auch
weitere Landesteile in Frage kommen. Denken
wir an die italienischen Talschaften des Kantons
Graubünden, an den Kanton Genf und andere
Grenzgebiete.

Die Lit. a spricht von den Kartellen. Sie wissen,
dass in diesem Rate schon wiederholt davon die
Rede war und der Wunsch nach einer strafferen'
Gesetzgebung laut wurde, um den Missbrauch der
Handelsfreiheit solcher Organisationen zu beschnei-
den. Ich erinnere Sie an ein Postulat Feldmann,
ein Postulat Grimm usw.

Gestützt auf Lit. e sollen auch vorsorgliche
Massnahmen für Kriegszeiten getroffen werden
können. Diese Lit. e stimmt mit der früheren Fas-
sung überein. Es ist nur eine redaktionelle Änderung
vorgenommen worden.

Die Voraussetzung für eine Einschränkung der
Handels- und Gewerbefreiheit liegt in der Haupt-

sache darin, dass die betroffenen, die in Frage
stehenden Wirtschaftszweige oder Berufe ihr Mög-
lichstes tun, durchzukommen. Darum spricht man
in Abs. 3 von Selbsthilfemassnahmen.

Kurz noch zu ein paar Anträgen, die vorliegen.
Sie haben einen Antrag unseres Herrn Kollegen
Stähli. Herr Stähli möchte in der Lit. b neben der
Landwirtschaft auch die Forstwirtschaft erwähnen.

Diesen Antrag hat er bereits in der Kommission
vorgebracht. Die Kommission hat ihn in ihrer
grossen Mehrheit abgelehnt. Sie wissen, dass das
Forstwesen in Art. 24 der Bundesverfassung seine
Verfassungsgrundlage hat. Man geht daran, diesen
Art. 24 der Bundesverfassung, einer Revision zu
unterziehen. Die Kommission ist der Auffassung,
dass das Forstwesen besser bei Art. 24 als bei
Art. 31 bis behandelt werde. Dazu kommt noch eine
weitere Überlegung. Das Forstwesen betrifft in der
Hauptsache die öffentlichen Korporationen, die
Kantone und die Gemeinden. Nahezu 75 % unserer
Wälder gehören der öffentlichen Hand. Wir wollen
aber in Art. 31 bis die Verhältnisse der Privatwirt-
schaft regeln.

Ein Antrag von Herrn Kollega Picot liegt vor
zu Abs. 3. Wir werden seine Begründung noch
hören. Der gleiche Antrag wurde schon von der
Kommission abgelehnt. Die Kommission war der
Auffassung, dass der Antrag die künftige Gesetz-
gebung in zu enge Schranken'lege. Wir wollen kein
Präjudiz schaffen, sondern offene Türen für die
künftige Agrargesetzgebung haben.

An letzter Stelle noch ein paar Worte zum An-
trag über das Genossenschaftswesen. Ich habe
bereits im Eintretensvotum darauf hingewiesen,
dass aus Genossenschaftskreisen wiederholt der
Versuch unternommen wurde, bei Art. 31 bis eine
gewisses Sicherung zugunsten der Genossenschafts-
bewegung einzuschalten. In der Expertenkommis-
sion wie in den vorberatenden Kommissionen Ihres
Rates wurden solche Anträge immer wieder ab-
gewiesen. Ihre Kommission hat sich auf dem Bürgen-
stock mehrheitlich gegen einen solchen Artikel
ausgesprochen. Erst nach Abschluss der Beratungen
in Bern hat man den Versuch gemacht, eine Lösung
zu finden mit dem hier vorliegenden Abs. 4: „Der
Bund fördert die auf Selbsthilfe beruhenden Orga-
nisationen der Wirtschaft."

Ich überlasse es Ihnen, zu entscheiden, ob Sie
eine solche Bestimmung hier einschalten wollen
oder nicht. Die Kommission war ursprünglich der
Meinung, man solle davon absehen, um für keine
Gesellschaftsform des OR ein Privileg zu schaffen.

Herr Dr. Speiser hat einen Antrag als Abs. 3
eingereicht, der den Export betrifft, Wir werden
seine Begründung hören. Ich glaube kaum, dass
die Kommission sich entschliessen könnte, diesem
Antrage zuzustimmen.

Für mich möchte ich Sie bitten, alle Anträge
abzulehnen, die nicht mit den gedruckten Anträgen
der Kommissionsmehrheit übereinstimmen.

M. Pini, rapporteur: Avec l'article 31 bis com-
mence la numérotation, certes pas très élégante,
de notre revision partielle. L'article 32 de la Consti-
tution fédérale est biffé, car il n'est plus qu'un simple
rappel historique. Il est devenu caduc puisqu'il
prévoit, en son alinéa 2, que tous les droits d'entrée
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perçus par les cantons sur les vins et autres boissons
spiritueuses devaient disparaître à la fin de 1890.
Lié qu'on était à l'ordonnance des articles de la
Constitution fédérale, on-n'a pu faire autrement que
d'insérer dans, cette chaîne aux anneaux fixes les
joyaux des nouveaux articles. C'est ainsi qu'on
parle des articles 31 bis, 31 ter, Slquater, 31quin-
quies: solution pas très élégante, mais qui a été
imposée par la suite des articles. La genèse de ces
articles doit être cherchée dans les projets de 1937,
1938 et 1939. Il est par conséquent impossible de
ne tenir aucun compte des discussions qui ont eu
lieu en 1938 et 1939, et en particulier des excellentes
interventions de MM. Nietlispach et Rais et de
M. le conseiller fédéral Obrecht.

L'alinéa 1er de l'article 31 bis consacre la com-
pétence législative de la Confédération dans le
cadre de la liberté du commerce et de l'industrie.
Cette rédaction du projet du Conseil fédéral est
le résultat des discussions parlementaires de 1939
après l'élimination des divergences qui avaient
surgi entre le Conseil national et le Conseil des
Etats. Le texte de la majorité de notre commission
a voulu consacrer le droit de la Confédération non
seulement d'édicter des dispositions sur l'exercice
du commerce et de l'industrie, mais aussi d'encou-
rager (et non pas seulement de prendre des mesures
en leur faveur), certaines branches de l'économie
nationale ou certaines professions. Il faut entendre
par là, comme cela fut précisé par le rapporteur de
1939, les mesures qui relèvent de l'action de l'admi-
nistration, comme par exemple les subsides; mesures
de caractère législatif permettant aux groupements
et aux professions de développer librement et
sainement leurs fonctions économiques dans la vie
du pays. On a voulu encore souligner que dans cette
intervention la Confédération doit sauvegarder les
intérêts généraux de l'économie nationale et respec-
ter la liberté du commerce et de l'industrie.

Le deuxième alinéa précise, en revanche, les
dérogations à la liberté du commerce que la Con-
fédération peut édicter lorsque l'intérêt général de
la Confédération le justifie.

D'après ce que l'on a pu lire dans le message et
ce que nous ont appris les discussions parlementaires
et les mémoires des organisations centrales, je crois
que les rapporteurs doivent, par souci de brièveté,
limiter leur exposé aux questions controversées.

La première de ces questions est la proposition
Stähli relative à l'économie forestière. M. Stähli
monte pour la deuxième fois son cheval de bataille.
En 1938 déjà, il avait posé aux rapporteurs la» ques-
tion de savoir s'il était possible de déroger à la
liberté du commerce et de l'industrie dans le but
de maintenir une économie forestière à la hauteur
de sa tâche. Le rapporteur Nietlispach, dans sa
réponse, avait précisé que la plus grande partie de
la forêt suisse est propriété de communes ou de
corporations de droit public: 725 000 hectares de
forêts relèvent en effet de la propriété publique,
tandis que 278 000 hectares sont entre les mains de
propriétaires privés. Le rapporteur arrivait par
conséquent à la conclusion que le régime constitu-
tionnel prévu pour l'agriculture pouvait sans autre
être étendu aux forêts qui font partie de «l'écono-
mie» d'un domaine ou d'une propriété agricole
privée. En ce qui concerne les propriétés publiques,

il précisait que d'après la jurisprudence du Tribunal
fédéral^ la liberté du commerce ne s'étendait pas à
la propriété publique, de sorte que la proposition
Stähli paraissait être superflue.

M. Stähli a repris cette proposition au sein de la
commission en la motivant plus longuement. M. le
conseiller fédéral Etter et M. PetitmeTmet l'ont
défendue, eux aussi. Mais la commission l'a repoussée
à une grande majorité, cela pour des raisons qu'il
est, je crois, de mon devoir de rappeler ici. L'article
24 de la Constitution fédérale accordait jusqu'ici
à la Confédération certaines compétences en matière
de police forestière. Le régime actuel est régi par
la loi du 11 octobre 1902, laquelle avait succédé à la
loi du 24 mars 1876 relative à la haute surveillance
de la Confédération en matière de police des forêts.
On doit reconnaître qu'en vertu de cette vigilance,
la Confédération a aidé les cantons, les communes
et les corporations de droit public dans cette œuvre
méritoire de la protection du patrimoine forestier.
Il est, d'autre part, inutile de rappeler les grands
mérites de la forêt suisse dans la période de guerre
de 1914 à 1918 et depuis 1939.

Je dois cependant souligner que dans tous les
cantons — je pense notamment au Tessin — les
corporations de droit public, c'est-à-dire les bour-
geoisies, qui sont considérées comme le berceau de
nos communes et de notre démocratie historique,
n'ont jamais accepté sans un certain mécontente-
ment les empiétements de la Confédération sur
l'autonomie des. cantons et des communes. Certaines
mesures de police ont engendré des conflits entre
les intérêts de l'économie alpestre et ceux de la
forêt. On voulait étendre les compétences de la
Confédération dans la production et sur le marché.
Je ne nie pas les bonnes intentions de la proposition
de M. Stähli, non plus que le résultat de l'enquête
qui a été faite par le Département de l'intérieur,
au cours de laquelle les cantons se sont exprimés
en faveur de la revision de l'article 24. Mais en
l'état actuel des choses, on ne connaît pas encore
les limites de l'intervention de la Confédération
et surtout les lignes directrices des lois d'applica-
tion. Le Tessin, par exemple, désirait être renseigné
sur ce point avant de se prononcer sur les questions
posées par la circulaire du Département de l'inté-
rieur. Je crois que plusieurs cantons se trouvent
dans la même situation. Mais la revision de l'article 24
sur la police forestière a une tout autre portée que
la revision de l'article 31 bis. Les expériences qui
ont été faites avec l'économie dirigée du temps de
guerre, par exemple, ne peuvent encourager les
cantons à accepter avec enthousiasme le maintien
d'un tel régime en temps de paix. Les conditions
de production varient tellement d'un canton à
l'autre qu'on pourrait préférer maintenir la sou-
plesse du régime actuel. Il est indéniable que la
surveillance de la police permet à la Confédération
de protéger la production, de sorte que, maintenant
déjà, elle peut aider les propriétaires qui entendent
maintenir la forêt à la hauteur de sa tâche. On peut
penser à la concurrence des produits étrangers et au
retour de périodes de crise. Mais si l'économie
forestière suisse est menacée dans son existence,
on pourra toujours prendre des mesures en appli-
cation de l'article 31 bis, lettre a. En temps normal,
les compétences de la Confédération et des cantons,
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les inspectorats cantonaux et fédéraux, l'assistance
de l'association suisse d'économie forestière, la
possibilité d'accords sur la base contractuelle entre
les producteurs et le marché suffisent amplement
au maintien d'une économie forestière saine.

Je n'ajouterai pas grand'chose à ce que j'ai
déjà dit, lors de la discussion sur l'entrée en matière
sur la proposition de M. Picot.

Je ne peux que confirmer les réserves expresses
que j'ai faites contre le régime actuel du droit
agricole tel qu'il résulte des arrêtés fédéraux contre
la spéculation sur les terres et la protection des
fermiers du 19 janvier 1940, du 2 novembre 1941,
du 21 octobre 1943 et sur l'aliénation des fonds
agricoles du 1er décembre 1942.

Les critiques émises lors de l'assemblée des
juristes suisses à Baden ont dû rappeler l'attention
du Département de justice et police sur ce point.
Il conviendra d'en tenir compte dans l'élaboration
de la législation d'application. La rédaction de
l'article constitutionnel telle que le Conseil fédéral
le propose convient cependant au but que nous
visons. Nul ne peut contester la nécessité de prendre
des mesures et des dispositions législatives afin de
conserver une forte population paysanne et une
agriculture à la hauteur de sa tâche ainsi que pour
consolider la propriété rurale. On consolide la pro-
priété rurale au moyen d'une politique d'amélio-
ration foncière, de remaniement parcellaire, de
réorganisation technique de l'entreprise agricole,
de colonisation intérieure, au moyen de l'œuvre
de désendettement, de la défense des prix et par
la politique des crédits agricoles. Ces mesures
législatives sont nécessaires afin qu'à la suite des
partages successoraux, on n'aboutisse pas à pul-
vériser encore la propriété, ruinant ainsi l'œuvre de
remaniement parcellaire.

Mais tout cela ne saurait justifier suffisamment
la proposition de M. Picot qui relève complètement
de la législation, laquelle ne pourra pas maintenir
le régime actuel de l'économie de guerre en déro-
gation au principe de la liberté des contrats. Je
vous prie par conséquent de ne pas accepter cette
proposition.

En ce qui concerne la proposition faite au
quatrième alinéa, je dois confirmer ce qui vient
d'être dit avec „tant de clarté et de modération par
le rapporteur de langue allemande, M. Condrau.

Je constate que les rapporteurs se trouvent en
quelque sorte vis-à-vis d'une étrange manœuvre
de francs-tireurs qui sort peut-être d'un... certain
maquis coopératif.

• La question des coopératives, vous le savez, a
préoccupé longuement les commissions d'experts-,
les commissions parlementaires et les Chambres
elles-mêmes en 1938 et 1939. En 1938, à la suite
d'un vote de la commission, à Zurich, il avait été
décidé d'insérer à l'article 31 bis, 2e alinéa, le prin-
cipe que les mesures prises par la Confédération
pour la protection de groupements ou de régions
menacés dans leur existence, devait prendre en
considération les consommateurs et les organisations
d'entr'aide. Puis cette phrase a été biffée par la
commission elle-même et le Conseil national, après
une longue discussion, avait confirmé cette der-
nière décision. Mais sous diverses formes cette pro-
position a été reprise dans la session du Bürgenstock

en particulier par nos collègues MM. Weber et
Herzog. Malgré un réel et manifeste esprit de con-
ciliation on n'est pas arrivé à s'entendre ni sur le
principe de la protection des coopératives, ni sur
une formule de conciliation. La commission a jugé
absolument pertinents les motifs invoqués par M. le
conseiller fédéral Obrecht sur l'inopportunité juri-
dique d'insérer dans la Constitution ce qui serait
un privilège en faveur des coopératives, attendu
que toute la politique des articles économiques doit
servir les intérêts généraux dans lesquels se trouvent
évidemment compris sans autre ceux des consom-
mateurs. Cependant, on s'était efforcé d'arriver à
une formule de conciliation qui tout en ne consa-
crant pas un privilège en faveur des coopératives,
fixât le principe d'après lequel la politique visée
par l'article 31 bis ne peut ejitraver le libre déve-
loppement des coopératives d'entr'aide. Diverses
formules négatives avaient été proposées, mais en
votation éventuelle d'abord, puis en votation
définitive, ces propositions sont tombées.

La position des rapporteurs était par conséquent
bien claire: ils devaient vous proposer d'adopter le
texte de la majorité tel qu'il était sorti des délibé-
rations.

Cependant vous êtes maintenant devant une
proposition nouvelle qui ne peut être qualifiée de
proposition de minorité puisqu'on dehors de la com-
mission, après un travail de couloirs, elle a recueilli
l'adhésion de la majorité de ses membres. Ici il con-
vient, je pense, de rendre un juste hommage à
l'esprit de conciliation qu'ont manifesté les signa-
taires de la proposition dont il s'agit. Cependant
je dois personnellement confirmer ici les mêmes
réserves et les mêmes objections juridiques qui
avaient déjà été exprimées dans les discussions de
1938 et 1939. On a cherché à éliminer les objections
émises contre une formule négative, en s'efforçant
de mettre sur pied une formule positive. Mais je
crains que cette formule n'aille au delà de la pensée
même de beaucoup des signataires de la proposi-
tion: qu'on le veuille ou non, il est indéniable qu'il
s'agirait d'une formule consacrant un privilège en
faveur d'une société ou d'une organisation juri-
dique régie par le Code des obligations. On a choisi
parmi diverses formes de sociétés et l'on veut
admettre en faveur de l'élue une protection de la
part de la Confédération. Est-ce que cela peut
véritablement se concilier avec l'article 4 de la
Constitution fédérale?

L'intervention de la Confédération en ces
matières a été justifiée jusqu'à maintenant en invo-
quant le souci d'aider les groupements économiques
menacés dans leur existence. Or, il est exclu, me
semble-t-il, que les coopératives puissent prétendre
qu'elles se trouvent menacées dans leur existence,
surtout lorsque l'on connaît l'essor véritablement
magnifique que le mouvement coopératif suisse et
même mondial a pris au cours de ces dernières
années.

Je sais parfaitement que, sans doute, on se
trouve ici en présence d'une rivalité d'intérêt, d'une
lutte qui met aux prises, d'une part, les coopératives
et, d'autre part, le commerce de détail. Mais le rôle
du parlement dans un tel conflit d'intérêt doit être
de faire prévaloir les raisons éternelles et impérieuses
du droit, mais non pas de tenter une conciliation
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d'intérêts dont la réalisation (que je souhaite) doit
être dans les faits, dans le pays et non point découler
de principes juridiques qui doivent demeurer dans
leur clarté «cristalline». Personnellement, j'estime
qu'il serait préférable, plus facile et juridiquement
plus admissible d'insérer un principe en faveur du
consommateur qu'une formule comme celle qui est
proposée ici. Je répète que je n'entends nullement
combattre le mouvement coopératif; et telle est
aussi la position qui a été très nettement prise par
la commission: elle n'a voulu ni combattre, ni entra-
ver le développement des sociétés d'entr'aide, mais
elle s'est refusée simplement à insérer dans la
Constitution ce qui serait un privilège, estimant que
la protection des intérêts des consommateurs se
trouve tout naturellement comprise dans la notion
de défense des intérêts généraux et permanents de
l'économie nationale ainsi qu'il résulte de l'alinéa 1
de l'article 31 bis. L'opposition suscitée par le
mouvement coopératif dans d'autres milieux pose
un problème politique que l'on doit chercher sans
autre à résoudre. En tout cas, je crois quand même
que la formule qui a recueilli la signature de la
majorité des membres de la commission ne peut
pas être acceptée telle qu'elle est présentée, mais
qu'elle doit être réexaminée. En conséquence, je
vous propose, pour le moment, d'adopter le texte
des articles auxquels s'est ralliée la majorité de la
commission.

Je puis faire la même observation en ce qui
concerne la proposition de M. Speiser, auquel je me
permettrai de rappeler que les intérêts de l'industrie
d'exportation ne se trouvent pas menacés au sens
des articles et ici encore je soulignerai la nécessité
qu'a le législateur de se maintenir au-dessus de
certains conflits qui peuvent diviser des groupes
économiques et de penser que la somme des intérêts
particuliers c'est l'intérêt général, consacré et
défendu par le 1er alinéa de l'article 31 bis.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 2, Lit. a.
Antrag der Kommission.

2 Wenn das Gesamtinteresse es rechtfertigt, ist
der Bund befugt, nötigenfalls in Abweichung von
der Handels- und Gewerbefreiheit, Vorschriften zu
erlassen:
a) zur Erhaltung wichtiger, in ihren Existenzgrund-

lagen gefährdeter Wirtschaftszweige oder Berufe
und zur Förderung der beruflichen Leistungs-
fähigkeit ;

AI. 2, lettre a.
Proposition de la commission.

2 Lorsque l'intérêt général le justifie, la Con-
fédération a le droit, en dérogeant au besoin au
principe de la liberté du commerce et de l'industrie,
d'édicter des dispositions:
a) Pour sauvegarder des branches économiques ou

des professions importantes menacées dans leur
existence, et pour développer la capacité pro-
fessionnelle.

Bundesrat Stampili: Herr Nationalrat Stähli hat
zu Lit. b einen Zusatzantrag gestellt, der den Zweck
verfolgt, in gleicher Weise, wie das für die Land-

Nationalrat. — Conseil national. 19Ì6.

Wirtschaft vorgesehen ist, die Möglichkeit zu schaf-
fen, auch zur Erhaltung der Forstwirtschaft Mass-
nahmen zu ergreifen, die vom Grundsatz der
Handels- und Gewerbefreiheit abweichen können.
Ihre Kommission hat diesen Zusatz abgelehnt; der
ßundesrat schliesst sich ihr an, und zwar aus fol-
genden Gründen: Der Landwirtschaft ist in Art.
31 bis eine besondere Stellung eingeräumt worden.
Man ist dabei von der Auffassung ausgegangen, dass
sie als Wirtschaftszweig eine so grosse volkswirt-
schaftliche Bedeutung habe und auch für die Er-
neuerung unserer Bevölkerung von solcher Wich-
tigkeit sei, dass es sich rechtfertige, eine besondere
Lit. b zu ihren Gunsten aufzunehmen. Nun würde
es die Bedeutung dieser Lit. b abschwächen, wenn
man im gleichen Zug neben der Landwirtschaft
auch noch die Forstwirtschaft nennen würde, denn
sie hat doch sicher für unsere Volkswirtschaft, für
die Sicherstellung der Landesversorgung, aber auch
für die Erneuerung unserer Bevölkerung, für ihre
Gesunderhaltung lange nicht die Bedeutung wie
die Landwirtschaft. Deshalb passt dieser Zusatz
nicht in Lit. b hinein. Man würde damit die Forst-
wirtschaft der Landwirtschaft gleichstellen, trotz-
dem die Voraussetzungen dafür nicht vorhanden sind.

Dann besteht doch die Möglichkeit, wenn es
das Gesamtinteresse rechtfertigt, für die Erhaltung
der Forstwirtschaft auf Grund von Lit. a besondere
Massnahmen zu ergreifen, die von der Handels- und
Gewerbefreiheit abweichen können. Es ist deshalb
nicht nötig, dass man sie unter Lit. b aufführt. Mit
dieser Erklärung, dass unter den Wirtschafts-
zweigen, für deren Erhaltung Massnahmen ergriffen
werden können, die von der Handels- und Gewerbe-
freiheit abweichen, auch die Forstwirtschaft zu
verstehen ist, sollte sich Herr Nationalrat Stähli
begnügen und seinen Antrag zurückziehen.

Es wäre auch nicht wünschenswert, dass einer-
seits die Gesetzgebungskompetenz des Bundes in
bezug auf die Forstwirtschaft in Art. 24 geordnet
wird, und dann noch einmal in Art. 31. Art. 31 regelt
doch das Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft,
und da -passt eine besondere Bestimmung, eine
Kompetenzerteilung zugunsten der Forstwirtschaft,
die ja vielfach von der öffentlichen Hand betreut
wird, nicht hinein. Gesetzestechnisch wäre es höch-
stens angezeigt, diesen Versuch unter Art. 24 zu
machen. Art. 24 gibt allerdings dem Bund nur ein
Oberaufsichtsrecht über die Forstwirtschaft und
nicht etwa die Kompetenz, gesetzliche Vorschriften
über die Steigerung der forstwirtschaftlichen Pro-
duktion oder die Verbesserung der forstwirtschaft-
lichen Nutzung zu erlassen. Dieses Recht hat der
Bund gestützt auf Art. 24 heute noch nicht, aber
man könnte es ihm wenn nötig durch eine ent-
sprechende Revision von Art. 24 geben. Ich sprecfie
die Erwartung aus, dass Herr Nationalrat Stähli
nach diesen Erklärungen seinen Zusatzantrag zu
Lit. b von Abs. 2 des Art. 31 bis zurückziehen werde.

Angenommen. — Adopté.

Lit. b.
Antrag der Kommission.

Mehrheit :
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

67
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Minderhei t (Stähli):
6. ... leistungsfähigen Lantì- und Forstwirt-

schaft sowie^zur...

Lettre b.
Proposition de la commission.

Major i t é :
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Minor i té (Stähli):
...paysanne et maintenir une agriculture et une

économie forestière à la hauteur de leur tâche,
ainsi que...

Stähli: Ich verweise auf mein Votum anlässlich
der Eintretensfrage. Damals habe ich gesagt, ent-
scheidend sei für mich die Möglichkeit des Schutzes
der Forstwirtschaft in Zeiten von Krise. Ich führte
als Beispiel des Absatzmangels und des Preiszerfalls
die Jahre 1930 bis 1937 an. Bei Beginn der Bera-
tung habe ich Herrn Bundesrat Stampfli die Frage
gestellt, ob das Ziel, das ich mir stelle, nicht durch
Anwendung der Lit. a erreicht werden könne. So-
fern diese Hoffnung erfüllt wird, erklärte ich mich
bereit, auf den Zusatzantrag zu Lit. b zu verzichten.

Ich stelle fest, dass Herr Bundesrat Stampfli
die von mir gewünschte Erklärung abgegeben hat;
das Ziel, das ich mir stellte, ist damit erfüllt, und
ich bin sowohl mit der Kommission als auch mit
dem Bundesrat einig,'dass der Ausbau der Forst-
gesetzgebung nicht in diesen Zusammenhang ge-
bracht werden kann. Der Verfassungsartikel, der
das Forstwesen ordnet, ist Art. 24. Ich bin mir
klar, dass für den Ausbau der Forstgesetzgebung
nach den Plänen des Departementes des Innern
die Revision des Art. 24 nötig ist. Dagegen bin ich
nach wie vor der Meinung, dass der wirtschaftliche
Schutz der Forsten im Zusammenhang mit Art. 31
geordnet werden muss. Sie haben gehört, dass diese
Möglichkeit besteht und deshalb möchte ich meinen
Zusatzantrag zu "Lit. b zurückziehen.

Fenk: Ich kann mich leider dem Votum des
Herrn Kollegen Stähli nicht anschliessen und bin
mit dem Fallenlassen seines Zusatzantrages nicht
einverstanden, ich nehme also denselben wieder
auf. Das rechtfertigt sich im Hinblick auf die ge-
waltigen Opfer, die der schweizerische Wald wäh-
rend der 6 abgelaufenen Kriegsjahre für unser Land
gebracht hat und heute noch bringen muss, die weit
über eine normale Ausbeutung hinausgehen, und
das sowohl im privaten wie ganz besonders im
öffentlichen Wald. Dieser Rahmen wurde je nach
Lage und Tragbarkeit der Waldungen in einzelnen
Kantonen zu 100 bis 300 % überschritten und stellt
in der Folge eine derartige Übernutzung dar, dass
es auch bei intensivster Bewirtschaftung und Wald-
pflege Jahrzehnte gehen wird, bis die entstandenen
Lücken wieder ausgefüllt sind. Man sah sich sogar
sehr oft in die Zwangslage versetzt, Holzschläge in
unreifen Beständen vornehmen zu müssen, was
natürlich nicht ohne Schaden und Nachteil für
die Waldbesitzer ablief.

Man hat ferner Waldrodungen in ganz erheb-
lichem Ausmass durchgeführt und dadurch den
schweizerischen Wald schwer bluten lassen. Man

hat das alles mehr oder weniger gern getan, nur um
dem allgemeinen Landesinteresse zu dienen, sei es,
dass man vorab grosse Quantitäten Brennholz zur
Verfügung stellte, oder aber den Mehranbau fördern
half, um unser Volk nicht frieren und hungern zu
lassen. Für diese gewaltigen Opfer und schweren
Eingriffe, die sich die schweizerische Forstwirt-
schaft in ihrem Tätigkeitsgebiet gefallen lassen
musste, denen zufolge sie ausserordentlich ge-
schwächt aus dem Kriegsende hervorging, ver-
dient sie nicht nur Dank und Anerkennung, son-
dern dass sie zukünftig auch des Schutzes des
Staates teilhaftig werde, wie das durch die heutige
Lage auch ändern Wirtschaftsgruppen, welche un-
ter dem Krieg weniger oder gar nicht gelitten haben,
ohne weiteres zugestanden werden will. Die schwei-
zerische Forstwirtschaft darf nicht wieder der
Schmutzkonkurrenz mit dem Auslandsholz aus-
gesetzt werden, wie das nach dem Kriege 1914 bis
1918 der Fall gewesen ist. Die Land- und Forst-
wirtschaft sind zwei Wirtschaftsgebiete, die, was
die Bedeutung für unsere Volkswirtschaft anbe-
trifft, einander sehr nahe stehen. Eines ist Urpro-
duktion wie das andere und sollte deshalb auch eine
gleiche Behandlung und eine gleiche Wertschätzung
erfahren. Land- und forstwirtschaftliche Probleme
lassen sich nicht gut voneinander trennen und
sollten wenn immer möglich in gegenseitiger Füh-
lungnahme und Verständnis gelöst werden.

Ich habe die Ehre, in der eidg. Rekurskommis-
sion für Meliorationssachen mitwirken zu dürfen.
Diese Rekurskommission hat auch die Einsprachen
gegen die Waldrodungen zu behandeln. Gerade bei
dieser Gelegenheit habe ich immer wieder die Fest-
stellung machen müssen, wie eng Land- und Forst-
wirtschaft miteinander verbunden und verwachsen
sind und wie sie sich je nach Umständen gegen-
seitig ergänzen und komplettieren. Hat der Bauer
eine Missernte zu beklagen oder trifft ihn ein Un-
glück in Haus oder Stall, das sein Budget aus dem
Gleichgewicht bringt, dann greift er auf seine stille
Reserve im Wald, um sich wieder zu rehabilitieren.
Ich muss sagen, es hat mich bei diesen Tagfahrten
jedesmal ausserordentlich gefreut, wenn ich gesehen
und gehört habe, mit welcher Liebe und Freude
die Bauern an ihrem Walde hängen. Wenn wir heute
schon im Begriffe stehen, für die verschiedensten
Wirtschaftsgruppen ökonomische Sicherheit schaf-
fen zu wollen, dann darf die Forstwirtschaft nicht
auf die Seite gestellt werden, das einmal im Hin-
blick auf die grossen Leistungen während der
Kriegszeit, dann aber auch im Hinblick auf ihre
unerlässlichen Schutzwirkungen in den Gebirgs-
gegenden und ihre günstigen Einflüsse auf unsere
klimatischen Verhältnisse überhaupt. Was wäre
unser Land ohne Wald ? Eine öde, rauhe Stätte,
während die Forstwirtschaft heute Tausenden und
aber Tausenden von Arbeitern und armen Berg-
bauern willkommenen Verdienst bringt und der
Wald eine unerschöpfliche Quelle von Gesundheit
und Erholung bietet.

Alle diese Tatsachen beweisen zur Genüge, dass
es falsch wäre, den Wald nur als untergeordnete
Abteilung der Landwirtschaft behandeln zu wollen.
Nein, der Forstwirtschaft gehört ein Ehrenplätz-
chen in der heutigen Vorlage zugewiesen. Wenn in
der vorberatenden Kommission gesagt worden sein
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soll, man könne die Forstwirtschaft nicht heraus-
greifen, sonst müsse man für die Alpwirtschaft, den
Ackerbau und den Obstbau ebenfalls spezialisieren,
so ist das meines Erachtens vollständig deplaciert;
denn wir haben 'bisanhin auch keine spezielle
Gesetzgebung für Alpwirtschaft, Obst- und Acker-
bau; wohl aber haben wir ein Forstgesetz, das, wie
Sie bereits gehört haben und noch hören werden,
sehr wichtige Funktionen zu erfüllen hat. Ich will
nicht annehmen, dass hinter dieser Vergleichsstel-
lung ein Akt der Forstunfreundlichkeit liege, aber
das eine muss mit aller Deutlichkeit betont werden,
dass der Forstwirtschaft ihrer ganzen Struktur
nach eine viel grössere Bedeutung zukommt, als
man das hier wahr haben will. Ihr sind Aufgaben
Überbunden, die nur sie allein lösen kann, sonst
kein anderer Wirtschaftszweig.

Die Forstwirtschaft ist auch derjenige Wirt-
schaftssektor, welcher schon durch die Forstpolizei-
gesetzgebung aus dem Jahre 1902 in seiner Ver-
fügungsfreiheit stark eingeschränkt wurde, das im
Sinne einer zwangsweisen Anhäufung von Holz-
reserven für die Zeiten der Not, von denen wir
nun während sechs Kriegsjahren so reichlich und
wohltuend zehren konnten. Ein Glück ist ausge-
strahlt aus unseren Waldungen über das ganze
Land. Wer will sich heute für dieses Glück nicht
dankbar erweisen ? Die schweizerische Forstwirt-
schaft ist willens, diese Einschränkungen auch
weiterhin auf sich zu nehmen. Um so mehr darf sie
dann aber auch erwarten, dass man ihr auf der
ändern Seite ebenfalls Privilegien zugesteht, die
man ändern Wirtschaftsgruppen ohne jegliche
Bindungen und Verpflichtungen zuhalten will.

Wir wissen heute mit Bestimmtheit noch nicht,
wie sich die forstlichen Verhältnisse in der Nach-
kriegszeit entwickeln; aber soviel scheint bereits
festzustehen, dass wir auch in der Zukunft auf eine
leistungsfähige Produktion angewiesen sind. An-
strengungen nach dieser Richtung machen es aber
dem Bunde zur Pflicht, eine aktive forstwirtschaft-
liche Produktionspolitik zu unterstützen. Die Grund-
lage hierzu kann geschaffen werden, wenn wir den
Zusatzantrag, der in der Kommission von Herrn
Kollega Stähli gestellt, nun aber fallen gelassen
wurde, annehmen. Von der Annahme oder Ver-
werfung dieses Antrages werde ich meine endgültige
Stellungnahme zur Vorlage abhängig machen. Ich
muss Ihnen offen gestehen, dass die Vorlage für
mich kein Interesse mehr hat, wenn dieser Antrag
abgelehnt wird. Und warum ? Die Vorlage mag gut
gemeint sein; aber ich werde den Eindruck nicht
los, dass wir mit ihr immer mehr von der verfas-
sungsmässig garantierten Handels- und Gewerbe-
freiheit abweichen. Das ist es, was mir widerstrebt.

Gewiss liegen heute ausserordentliche Verhält-
nisse vor, die ausserordentliche Massnahmen recht-
fertigen mögen. Aber ein Idealzustand ist es auf
alle Fälle nicht, wenn sich ein Volksparlament wie
das unsrige in der Freiheit nicht mehr wohl fühlt
und sich durch ein Bündel neuer Gesetzesmass-
nahmen die Marschroute vorschreiben lassen muss,
die es in der Zukunft zu gehen hat. Hoffentlich
kommt nicht eine Zeit, wo wir mit Wehmut den ver-
loren gegangenen Freiheiten nachtrauern müssen!
Dies schon um unserer Jugend willen, die nicht

mehr das schöne Erbe der Freiheit antreten kann,
wie wir es aus den Händen unserer Väter emp-
fangen haben.

Knobel: Ausgangspunkt für die Revision der
Wirtschaftsartikel war, wie Herr Bundesrat Stampfli
wiederholt unterstrichen hat, die Wirtschafts-
krise der Dreissigerjahre. Aus der damaligen Not-
lage heraus ist auch das Bedürfnis nach Schutz und
Förderung der Landwirtschaft entstanden, das nun
im vorliegenden Text von Art. 31 bis, Ziff. 2b,
seinen verfassungsmässigen Ausdruck gefunden hat.

Wer sich an die Jahre 1932 bis 1935 zurück-
erinnert, der weiss, dass unsere Forstwirtschaft zu
jener Zeit zu den von der Krise am schwersten be-
troffenen Wirtschaftszweigen gehörte. Herr Kollega
Stähli hat in seinem Eintretensvotum darauf auf-
merksam gemacht. Viele unter Ihnen haben es
nicht vergessen, dass damals in diesem Ratssaal
des öftern von der Notwendigkeit von Schutzmass-
nahmen für die Waldwirtschaft die Rede war. In
jenen Jahren wurden im schweizerischen Wald
wegen der Absatzstockung nur Holzmengen ge-
nutzt, die mehr als die Hälfte kleiner waren als
diejenigen, die heute zwangsweise von den Wald-
besitzern geliefert werden müssen. Trotzdem lagen
damals zeitweise Zehntausende von Ster Brennholz
und grosse Mengen Nutzholz unverkäuflich im
Walde. Diese Holzmengen, für welche die Wald-
besitzer die Rüstkosten ausgegeben hatten, mussten
häufig zu Verlustpreisen abgestossen werden, um
sie nicht im Walde verfaulen zu lassen. Die Holz-
preise erreichten in jenen Krisenjahren einen Rück-
gang, wie er kaum bei einem ändern Erzeugnis fest-
zustellen war. Die Erträge einer grossen Zahl von
Forstbetrieben wurden negativ. Die notwendige
Waldpflege musste damals vielerorts unterbleiben,
weil es für die dabei anfallenden Holzsortimente
keinerlei Absatzmöglichkeiten gab. Tausende von
Waldarbeitern gingen eines Teils ihres üblichen
Winterlohnes verlustig.

Nun will man heute mit dem vorgeschlagenen
Wortlaut von Art. 31 bis, Ziff. 2b, die verfassungs-
mässige Grundlage schaffen, um die Landwirtschaft
vor den Einflüssen und Auswirkungen einer all-
fällig wiederkehrenden Wirtschaftskrise zu schützen.
Jedermann, der die grosse Krise in der Forstwirt-
schaft miterlebt hat und der den heute vor uns
liegenden Text von Art. 31 bis, Ziff. 2b, überdenkt,
muss sich erstaunt die Frage stellen: Weshalb ist
hier ausdrücklich nur von der Landwirtschaft' die
Rede ? Weshalb spricht man nicht von der Urpro-
duktion überhaupt? Weshalb nicht von der Land-
wirtschaft und der Forstwirtschaft ? Hat man etwa
die Krise in der Forstwirtschaft schon wieder ver-
gessen ? Wird die Bedeutung des Waldes auch heute,
nach 6 Jahren Krieg, derart gering eingeschätzt,
dass man seine Schutz Würdigkeit übersieht? Heute
weiss es doch der letzte Stadtbewohner, dass wir
das Durchhalten auf dem Gebiete der Wärmewirt-
schaft, der Treibstoffwirtschaft und der Bauwirt-
schaft in erster Linie" dem" Holz~unserer Wälder
verdanken. Der Grund,""weshalbTirn"Verfassungs-
text nicht von™derTorstwirtschaft die"Rede ist,
kann also unmöglich in der'Verkennung'der gegen-
wärtigen und künftigen Bedeutung des Waldes
liegen.
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Sie wissen ja, dass das Departement des Innern
vor nicht allzu langer Zeit eine Expertenkommission
zur Überprüfung der zum Schütze und zur Förde-
rung der Forstwirtschaft notwendigen Verfassungs-
grundlage eingesetzt hat. Diese von Herrn Re-
gierungsrat Stähelin (Frauenfeld) präsidierte Kom-
mission, der auch Herr Prof. Dr. Liver, Professor
an der Universität Bern, angehörte, hat in ihrem
Bericht vom 22. Oktober 1944 auch der Ansicht
Ausdruck gegeben, „dass es bedauerlich wäre, wenn
die künftige Wirtschaftsgesetzgebung erfolgen würde,
ohne dass dabei die Forstwirtschaft berück-
sichtigt würde".

Es ist Ihnen auch bekannt, dass in meinem
Postulat vom 21. Juni 1944 und in der Begründung
desselben vom 19. Dezember 1944 die Erhaltung
einer leistungsfähigen Forstwirtschaft durch Zu-
billigung eines wirtschaftlichen Schutzes verlangt
worden ist. Dabei wurde darauf hingewiesen, dass
sich die notwendigen Massnahmen nur mit Hilfe
neuer, verfassungsmässiger und gesetzlicher Grund-
lagen einwandfrei durchführen Hessen. Der Bundes-
rat hat dieses Postulat entgegengenommen. Herr
Bundesrat Dr. Etter erklärte in der Antwort: „Der
Postulant wünscht vom Bundesrat, dass er die
Frage der staatlichen Förderung der Waldwirtschaft
prüfe. Wir sind gerne bereit, das zu tun. Wenn wir
aber der Waldwirtschaft wirksam helfen müssen,
ist es in der Tat so, wie der Postulant ausgeführt
hat, dann müssen wir die gesetzliche Grundlage
umbauen und erweitern." Weiter erklärt Herr
Bundesrat Etter, dass der Umbau der gesetzlichen
Grundlagen eine Verfassungsrevision voraussetze
und teilte mit, eine besondere Expertenkommission
habe dafür bereits Vorschläge ausgearbeitet.

Dass trotz dieser zwingenden Gründe von einem
Schutz der Forstwirtschaft in den Wirtschafts-
artikeln nicht die Rede ist, beruht nicht etwa auf
einem Versehen oder einer unbeabsichtigten Aus-
lassung, sondern auf der ursprünglichen Absicht
des Bundesrates bzw. des Departementes des In-
nern, den vermehrten Schutz für die Forstwirt-
schaft im Sinne des Auftrages an die Experten-
kommission durch die Revision von Art. 24 der
Bundesverfassung zu erreichen. Unter Berück-
sichtigung der in einer Eingabe des schweizerischen
Forstvereines und des schweizerischen Verbandes
für Waldwirtschaft vorgebrachten Gründe hat sich
der Bundesrat, wenn ich richtig orientiert bin,
nachträglich damit einverstanden erklärt, auch den
Schutz der Forstwirtschaft in die Wirtschaftsartikel
einzubeziehen. Die Kommission hat aber diesem
Vorgehen mehrheitlich nicht zugestimmt. Meine
Herren! Wie Sie wissen, hat der Bundesrat darauf
Bedacht genommen, den vorliegenden Verfassungs-
text nicht ohne enge Fühlungnahme mit den sog.
Spitzenverbänden der Wirtschaft auszuarbeiten.
Der Handels- und Industrieverein, der Gewerbe-
verband, der Bauern verband, der Verband Schweiz.
Konsumvereine und viele andere wurden vom
Bundesrat zu Rate gezogen. Ihre Äusserungen
wurden sorgfältig geprüft. Diese Kontaktnahme mit
wichtigsten Kreisen der Wirtschaft ist sehr er-
freulich. Nach meiner Ansicht wäre es aber der
Sache nur förderlich gewesen und hätte abklärend
gewirkt, wenn gleichzeitig auch der Organisation
der Waldwirtschaft Gelegenheit zur Mitberatung

gegeben worden wäre. Die Bedeutung der Wald-
wirtschaft und deren Einfluss auf die ganze übrige
Wirtschaft unseres Landes hat sich besonders
während der vergangenen 6 Jahre so ausdrücklich
erwiesen, dass es angezeigt ist, in Zukunft den
schweizerischen Verband für Waldwirtschaft auch
als Spitzenverband anzuerkennen und anzuhören.
Der Wald verdient den wirtschaftlichen Schutz,
den wir der Landwirtschaft zuerkennen, nicht
weniger als diese selbst. Wir haben heute Gelegen-
heit, die gewaltigen Leistungen des Waldes wäh-
rend der Kriegszeit, die während des kommenden
NutzungsJahres noch gesteigert werden müssen,
dadurch anzuerkennen, dass wir ihm die gleichen
Rechte und die gleiche Behandlung zugestehen wie
der Landwirtschaft. Der Wald, der einen Drittel
unseres bebauten Bodens einnimmt, ist ein derart
wichtiger Bestandteil unserer Urproduktion, dass
nicht einzusehen ist, weshalb er nicht in gleicher
Weise geschützt und gefördert werden sollte wie
die Landwirtschaft. Der besondere verfassungs-
mässige Schutz ist daher für die Forstwirtschaft
ebenso unerlässlich wie bei der Landwirtschaft.

Sie werden sich nun aber sagen, durch die Er-
klärung von Herrn Bundesrat Dr. Stampfli sei allen
meinen Argumenten Rechnung getragen worden,
und zwar in Ziff. 2 a. Ich möchte den Wert dieser
Erklärung und Auslegung keineswegs herabmindern.
Es fragt sich aber doch, ob man sich später nicht
einfach an den Wortlaut des Verfassungstextes
hält und diese Auslegung ausser acht lässt. Um
von Anfang an Klarheit zu verschaffen, ist es daher
notwendig, dass in Ziffer 2 b die Forstwirtschaft
ausdrücklich erwähnt wird.

Vereinzelt könnte man der Meinung sein, dass
die ausdrückliche Nennung der Forstwirtschaft eine
Belastung für die Wirtschaftsartikel darstelle und
deren Annahme durch das Volk gefährde. Ich er-
laube mir, in dieser Hinsicht vollkommen gegen-
teiliger Meinung zu sein. Es stehen weit mehr
stimmfähige Bürger mit dem Wald in Beziehung
als man etwa denkt. Es muss auch erwartet werden,
dass die jedermann auffallende Nichtberücksichti-
gung der Waldwirtschaft weithin als Undank und
Ungerechtigkeit einem Wirtschaftszweig gegenüber
empfunden wird, der sich ebenso wie die Landwirt-
schaft um unser ganzes Volk in hohem Masse ver-
dient gemacht hat. Jedenfalls werden es die Wald-
besitzer, von denen man im kommenden Winter
höhere Anstrengungen und grössere Opfer als je
verlangt, nicht als Aufmunterung empfinden, wenn
man in den Wirtschaftsartikeln den Wald in einen
Gegensatz zur Landwirtschaft stellt und wenigstens
scheinbar einer Ungewissen Zukunft überlässt.

Ich bitte Sie daher, diese Ausführungen zu wür-
digen und dem Antrag von Herrn Nationalrat Fenk,
bzw. dem zurückgezogenen Antrag von Herrn
Kollega Stähli im wohlverstandenen Interesse un-
serer ganzen Volkswirtschaft zuzustimmen.

Bundesrat Stampili: Wenn man die beiden
Herren Vorredner'gehört hat, könnte man glauben,
die Gegner ihres Antrages wollten den schweize-
rischen Wald nicht nur ausroden, sondern ausrotten.
Davon kann doch gar keine Rede sein. Ich verstehe
nicht, wie Herr Nationalrat Fenk hier sagen konnte,
die Forstwirtschaft dürfe nicht auf die Seite gestellt
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werden und wie Herr Nationalrat Knobel der Be-
fürchtung Ausdruck geben konnte, dass, wenn der
Antrag Stähli fallen gelassen werde, der schweize-
rische Wald einer Ungewissen Zukunft entgegen-
gehe.

Herr Nationalrat Fenk hat erklärt, die Forst-
wirtschaft lasse sich von der Landwirtschaft nient
trennen. Das stimmt, wenn der Wald Bestandteil
eines bäuerlichen Betriebes ist;* dann gelten aber
auch die genau gleichen Bestimmungen unter Lit. b
für solchen Wald wie für den übrigen bäuerlichen
Besitz. Dann ist der Wald eben ein Bestandteil
bäuerlichen Besitzes und er wird mit dem gleichen
Schutz umgeben. Auch in bezug auf die Festigung
des bäuerlichen Grundbesitzes geniesst er den genau
gleichen Schutz wie das übrige Land, das zum
bäuerlichen Betrieb gehört. Aber dass man über-
haupt sagt, der Wald lasse sich von der Landwirt-
schaft nicht trennen, gewissermassen als ob wir es
hier mit einem siamesischen Zwillingspaar zu tun
hätten, scheint mir doch zu weit zu gehen.

Soweit der Wald im Besitze der öffentlichen
Hand, des Staates, von Korporationen oder Ge-
meinden ist, hat er doch eine ganz andere Bedeu-
tung als der landwirtschaftliche Boden. Man kann
doch nicht behaupten, das, was man zur Festigung
des bäuerlichen Grundbesitzes vorkehre, sei auch
nötig für den im öffentlichen Besitz befindlichen
Wald. Damit würden wir die Lit. b entwerten; sie
hätte keine Berechtigung mehr. Man könnte sich
dann einfach auf Lit. a beschränken. Wir wollten
das aber nicht,, weil der Landwirtschaft nicht nur
volkswirtschaftlich, sondern auch bevölkerungs-
politisch eine ganz besondere Bedeutung zukommt.
Dem wollten wir Rechnung tragen, dass wir zu
ihren Gunsten eine besondere Litera b vorgesehen
haben und sie nicht einfach in Lit. a allen übrigen
Wirtschaftszweigen und Berufen gleichgestellt
haben.

Nun müssen Sie doch erkennen, dass, wenn wir
im gleichen Atemzug neben der Landwirtschaft die
Forstwirtschaft nennen, die Lit. b ihre raison d'être
verlöre und wir ganz einfach Landwirtschaft und
Forstwirtschaft genau gleich unter Lit. a einreihen
müssten, wie alle ändern Wirtschaftszweige und
Berufe. Das wollen sicher die Vertreter der Land-
wirtschaft nicht. Deshalb muss ich nach wie vor
den Antrag der Herren Fenk und Knobel ablehnen.
Sie verstehen die Bedeutung dieser Lit. b nicht,
wenn sie daran festhalten, dass die Forstwirtschaft
darin der Landwirtschaft gleichgestellt werde.

Wenn die bestehende Forstgesetzgebung nicht
genügt, dasn ist es Aufgabe einer Revision von
Art. 24 und der auf ihm fussenden Gesetzgebung,
Wandel zu schaffen. Ich muss mich aber dagegen
auflehnen, dass man in den Wirtschaftsartikeln nun
im Vorbeigehen, ganz einfach durch Einfügung von
zwei Worten, die Grundlage für eine modernere
Forstgesetzgebung schafft. Das wäre ein Irrtum.
Aber zur Bekämpfung von Krisenzustanden, von
denen die Forstwirtschaft ergriffen wird, bietet
Lit. a genau die gleichen Hilfsmittel wie Lit. b,
ohne dass die Forstwirtschaft deswegen besonders
aufgeführt wird. Für sie kommen die gleichen Hilfs-
massnahmen und Schutzmassnahmen in Betracht
wie für alle ändern Wirtschaftszweige und Berufe.
Damit erreichen wir das, was subsidiär neben der

Gesetzgebung auf Grund von Art. 24 Herr Ober-
förster Knobel erreichen will. Es ist ein Irrtum
seinerseits, wenn er nicht einsieht, dass alle Krisen-
massnahmen zugunsten der Forstwirtschaft auf
Grund von Lit. a möglich sind.

Deshalb muss ich Ihnen nochmals empfehlen,
diese Anträge, die von ganz falschen Voraussetzun-
gen ausgehen, abzulehnen.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag Stähli-Fenk-Knobel 31 Stimmen
Dagegen 80 Stimmen

Lit. e, d, e.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Lettre c, d, e.
Proposition de la commission.

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adoptés.

Abs. 3.
Antrag der Kommission.

Mehrheit :
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats:

Minderhei t (Picot):
.. .zugemutet werden können. Die auf Grund

von Abs. 2, Lit. b, erlassenen Vorschriften dürfen
auf keinen Fall das Recht jedes Schweizerbürgers
beeinträchtigen, nach Massgabe des Obligationen-
rechts und des Zivilgesetzbuches Grundbesitz zu
erwerben.

AI. 3.
Proposition de la commission.

Major i t é :
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Minor i té (Picot):
...exiger d'elles. Les dispositions édictées en vertu

de la lettre b ne pourront en aucun cas porter
atteinte au droit de tout Suisse d'acquérir, sur la
base des dispositions du Code des obligations et du
Code civil, une parcelle de la propriété immobilière
du pays.

M. Picot, rapporteur de la minorité: J'ai pro-
posé d'ajouter à l'alinéa 3 la phrase suivante: «Les
dispositions édictées en vertu de la lettre b (les
dispositions relatives à l'économie rurale) ne pour-
ront en aucun cas porter atteinte au droit pour
chacun d'acquérir, sur la base des dispositions du
Code des obligations et du Code civil, une parcelle
de la propriétaire immobilière du pays.»

Pour éviter tout malentendu, je tiens à bien
préciser, au début de cet exposé que je suis un
chaud partisan de la lettre b de l'article 31 bis.
Je suis d'accord que nous donnions des compétences
spéciales à la Confédération pour conserver une
forte population paysanne, une agriculture à la
hauteur de sa tâche, ainsi que pour consolider la
propriété rurale. Nous sommes ici pleinement recon-
naissants à l'agriculture pour le travail qu'elle a
fourni pendant cette guerre, pour les immenses
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services qu'elle a rendus pour l'alimentation de la
population. Ce grand effort a abouti à ce qu'une
surface agricole de 200.000 hectares cultivés
devienne une surface de 300.000 hectares. Nous
savons bien tout ce que l'agriculture nous a donné
pour le pain de la population, pour les pommes de
terre, pour les betteraves, pour le lait, pour le
beurre. Nous comprenons bien qu'après ce grand
effort, après cette extension des domaines agricoles,
il ne faudrait pas tomber dans les erreurs de 1918.
Il ne faudrait pas renouveler cette situation. D'ail-
leurs nous avons des promesses à tenir pour que
l'agriculture ne connaisse pas une crise grave au
moment où les marchandises étrangères pourront
rentrer à bon marché.

Nous savons le rôle de l'agriculture sur le terrain
spirituel et moral. Nous le respectons pleinement.
Mais précisément parce que nous sommes d'accord
de donner à une partie de la population suisse un
statut spécial — on aurait pu parler aussi, les
socialistes en ont parlé, du statut ouvrier — nous
ne voulons pas que ce statut soit sans limite et nous
estimons qu'une disposition constitutionnelle doit
empêcher de créer un fossé entre la ville et la
campagne.

Nous proposons notre disposition, qui n'aura
peut-être pas grande chance de succès, tout d'abord
dans l'intérêt des articles économiques eux-mêmes.
Lors d'une campagne référendaire violente contre
ces articles, on dira aux citadins: On a donné un
statut spécial à l'agriculture. Ce statut aboutira à
ce que vous ne pourrez plus même acheter un
domaine agricole, un pré. Un ouvrier ne pourra
pas acheter une parcelle de jardin pour cultiver
les légumes de sa famille. Ce sera peut-être un
argument démagogique mais il faut lui couper les
ailes en disant bien que, dans le domaine de l'acqui-
sition du sol national, tout le monde reste sur le
terrain de l'égalité devant la loi.

Je propose aussi cet amendement dans l'intérêt
des agriculteurs qui auront peut-être l'occasion à
propos de cette disposition de faire des déclarations
qui nous rassureront sur les intentions ultimes de
certains théoriciens de l'agriculture qui, souvent,
vont beaucoup plus loin que les agriculteurs eux-
mêmes.

Mais avant tout, je propose cet article dans
l'intérêt des bons rapports entre la ville et la cam-
pagne, dans l'intérêt de rapports qui sont anciens,
traditionnels, précieux au sein du peuple suisse.
Nous avons une légitime crainte, et je ne suis pas
le seul à l'avoir, à voir essayer de faire triompher
dans les lois d'application les articles économiques,
le principe «Landerwerb nur für den Landwirt im
Hauptberuf!» cette dangereuse formule: «l'acqui-
sition de la terre seulement à celui dont l'agricul-
ture est la profession principale.» Nous sommes
persuadés que de pareilles dispositions seraient une
menace pour l'Etat fondé sur le droit, pour le prin-
cipe de l'égalité devant la loi et risquerait de créer
un fossé entre des milieux qui ont actuellement
d'excellents rapports.

Ai-je besoin d'évoquer les relations constantes
qui existent entre la ville et la campagne? Ai-je
besoin de rappeler tout l'intérêt que les bourgeois
de Berne, tout au long de leur histoire, ont porté
à la campagne bernoise avec leurs sociétés écono-

miques ? Ai-je besoin de rappeler le rôle de citadins
qui n'étaient pas des agriculteurs mais des hommes
d'Etat, et qui ont rendu d'autres services à la
Confédération, des hommes comme Pictet de Roche-
mont, Ami Lullin, qui, continuellement, s'intéres-
saient aux problèmes agricoles. Pictet de Roche-
mont lui-même s'est occupé de l'élevage des mou-
tons. Ne pourrait-on pas rappeler aussi les nombreux
citadins qui, parce' qu'ils avaient un petit ou un
grand domaine agricole, se sont intéressés à l'agri-
culture et sont devenus des chefs, des inspirateurs
de réformes importantes. Je pourrais citer à ce
propos, pour le canton de Genève, le vénérable
Edmond Boissier, âgé actuellement de 80 ans, et
qui a été le créateur de ces laiteries coopératives
qui ont rendu de si grands services au canton.
Il y a un contact moral, culturel, spirituel dans les
villages entre citadins-propriétaires et agriculteurs.
Je ne connais pas spécialement la situation en
Suisse allemande. On y a peut-être fait des expé-
riences différentes. On a été frappé par des spécula-
teurs qui ont voulu abuser des agriculteurs. Mais
prenez des villes romandes telles qu'Yverdon,
Lausanne, Genève, Fribourg. Partout vous avez ces
familles citadines modestes qui possèdent de petits
domaines à la campagne et qui maintiennent le lien
spirituel entre la ville et la campagne. Ils main-
tiennent aussi un lien matériel, car vous ne pouvez
pas nier que le capital citadin vis-à-vis des ruraux
a joué un rôle important. Au cours de ces années
1920 et 1935 à 1936, où la vigne a été si grave-
ment touchée parce que les prix du vin étaient
tombés si bas, n'est-ce pas bien souvent le proprié-
taire qui a soutenu les vignerons et les fermiers ?
Actuellement, pendant la guerre où les impôts qui
frappent le capital sont si lourds, lorsqu'il y a un
propriétaire citadin et un fermier, qui est-ce qui
paie l'impôt de sacrifice ? C'est le propriétaire
citadin, c'est le capital citadin et non pas le capital
rural. On peut dire que pendant cette guerre les
fermiers font de bonnes affaires, peuvent mettre de
l'argent à la caisse d'épargne, tandis que pour le
propriétaire citadin, tous les bénéfices qu'il peut
faire sur le fermage, il les paie en impôts cantonaux
et communaux parce que l'impôt sur le capital est
plus fort que l'impôt sur le revenu.

D'autre part, ces dispositions, si elles étaient
prises maintenant, empêcheraient les adaptations
nécessaires. Supposons qu'en 1830, alors que Zurich,
Berne ou Genève n'étaient encore que des villes 'de
20000 à 25 000 habitants, on ait pris des dispositions
de ce genre. Comment ces villes auraient-elles pu
prendre leur place normale au milieu de la cam-
pagne? Je crois que l'on doit dire: halte! au-
jourd'hui et ne pas attendre des lois d'application
autour desquelles nous aurions des débats pénibles.
Il ne faut pas de divorce dans l'intérêt même des
articles économiques et je crois pouvoir dire que
bien des agriculteurs de nos cantons romands seront
d'accord avec moi. Ils n'ont aucune envie de cette
législation exceptionnelle.

Cette question a été discutée il y a fort peu de
temps, au début de septembre, par la Société
suisse des juristes qui s'était réunie à Baden. Il y a
eu là un long et intéressant débat qui a montré
à quel point l'opinion publique était émue. Je vou-
drais vous signaler que M. le juge fédéral
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Huber, qui certes ne passe pas pour un parti-
san des capitalistes, qui est un homme d'idées
sociales, d'idées de gauche, M. le juge fédéral Huber
s'est élevé avec énergie contre l'idée d'une pareille
violation de l'égalité devant la loi. Et un autre
orateur, fils d'un ancien président de la Confédé- •
ration, M. le docteur Hammer, de Soleure, a dit ceci:

«Die Tendenz der Schaffung eines besondern
Rechtes für den Landwirt im Hauptberuf war
unschweizerisch. Es kann nicht bestritten werden,
dass die B RB Ansätze aus dem deutschen Reichs-
erbhofgesetz (REG) und insbesondere Gedanken
aus den deutschen Grundstückverkehrs-Bekannt-
machungen 1918—1937 enthalten. —Während aber
die Erfahrung belehrt, dass in Deutschland — wenn
auch in der äussern Form von verschärfenden Vor-
schriften — seit 1933 die Praxis mehr und mehr
gemildert wurde —, ist in der Schweiz das Gegenteil
zu konstatieren: Seit 1933 eine stetige Verschärfung
aller Vorschriften.»

Et M. Hammer, qui est un juriste eminent, ajoute :
«Die Einführung des Begriffes „Landwirt im

Hauptberuf" wird für unsere schweizerischen Ver-
hältnisse unmöglich sein. Wir sind — et cela est
tout à fait juste — wir sind das Land der gemischten
Berufe und der Doppelberufe. Denken Sie beispiels-
weise an die ländlichen Handwerker, die Müller,
die Gastwirte, die Fuhrhalter, die Heimarbeiter,
die Hotelangestellten unserer Gebirgskantone, die
Weber, die im Kanton Aargau in der Strohindustrie
Beschäftigten, die Eisenbahner u. a. m. (Guisan
S. 305). Die Einführung des Begriffes des Land-
wirtes im Hauptberuf würde bei uns einen Berufs-
wechsel ausserordentlich erschweren, wenn nicht
verunmöglichen.»

Ces paroles sont éloquentes et montrent qu'il
faut marquer un temps d'arrêt, une limitation
contre les dispositions que l'on veut chercher peut-
être à introduire par la lettre b.

A la commission du Bürgenstock, on m'a dit:
«Mais, vous n'avez qu'à attendre une loi d'appli-
cation». Je réponds que certains principes doivent
être proclamés dans.une Constitution, parce que
ce sont des principes généraux. On a dit aussi:
«Vous ne pouvez pas, dans une constitution, vous
en référer au Code des obligations et au Code civil.»
Je tiens à m'expliquer sur ce point. Le Code des
obligations et le Code civil sont le fondement de

o

notre droit privé. Nous ne voulons pas qu'un droit
public exagéré porte atteinte à notre droit privé.
En invoquant les dispositions du Code des obliga-
tions et du Codé civil nous indiquons bien ce que
nous voulons. Il s'agit de protéger le citoyen suisse
dans ses droits subjectifs d'acquérir la propriété.
Il ne s'agit pas d'empêcher l'Etat de prendre des
dispositions objectives sur les immeubles, par
exemple des dispositions cantonales de droit sur
les constructions, des dispositions sur les plans
d'extension et d'aménagement; toutes ces disposi-
tions sont réservées. Mais il ne faut pas que l'in-
dividu, parce qu'il n'exerce pas telle ou telle pro-
fession, ne puisse pas acquérir un immeuble.

Pour terminer j'ajouterai ceci: Serait-il normal
que nous ayons demandé à nos soldats pendant
cinq ans de défendre le sol sacré de la patrie et
que nous prenions des dispositions qui ne permet-
traient plus à ces soldats, parce qu'ils ne seraient

pas agriculteurs, d'acquérir un bout de champ ou
un petit jardin ? Je crois qu'il serait bon de voter
ma proposition. Si vous la repoussez, je ne considé-
rerai pas votre décision comme un vote enthousiaste
en faveur des dispositions que j'ai critiquées, mais
j'en inférerai que vous voulez simplement renvoyer
la discussion jusqu'au moment où nous examinerons
la loi d'application.

Bundesrat Stampili: Die Betrachtungen des
Herrn Nationalrat Picot über die kommende Agrar-
gesetzgebung sind zu berücksichtigen, wenn über
diese Gesetzgebung diskutiert wird. Heute ist das
verfrüht. Wir machen einen Verfassungsartikel,
nicht schon die Ausführungsgesetzgebung dazu.
Da muss ich das wiederholen, was ich in der Kom-
mission dagegen eingewendet habe. Es geht unmög-
lich an, dass wir in einem Verfassungsartikel die
kommende Ausführungsgesetzgebung an bereits
bestehende Gesetze binden, die auf einem ändern
Verfassungsartikel, auf Art. 64, beruhen. Eine der-
artige Einschränkung der kommenden Ausfüh-
rungsgesetzgebung ist nicht zulässig, we.il das
Obligationen- und das Zivilrecht jederzeit geändert
werden können. Dann würde automatisch auch, der
Verfassungsartikel geändert werden. Wir müssen
aber als Verfassungsartikel etwas Stabiles haben,
nicht etwas Fliessendes, das sich verändert, sobald
Gesetze geändert werden, die jederzeit gestützt
auf einen ändern Verfassungsartikel revidiert wer-
den können. Schon aus diesem formalen Grunde
muss ich den Antrag des Herrn Nationalrat Picot
ablehnen.

Gabathuler: Nach den Ausführungen des Herrn
Bundesrat Stampfli kann ich mich kurz fassen. Ich
muss feststellen, dass, abgesehen von den formellen
Unebenheiten, der Antrag auch materiell von der
Landwirtschaft unbedingt abgelehnt wird. Er
denaturiert die Lit. b, und zwar in einer Art und
Weise, dass die Landwirtschaft das Interesse an
Lit. b und damit noch an vielem ändern, das zur
Diskussion steht, verlieren müsste.

Die Festigung des bäuerlichen Grundbesitzes ist
das Primäre, um auf lange Zeit, auf weite Sicht,
die Landwirtschaft zu konsolidieren. Dass das bis-
her nicht der Fall war, haben Sie, meine Herren
Nationalräte, miterlebt. Wir haben das Entschul-
dungsgesetz erlassen müssen. Auch Stützungsmass-
nahmen, welche verschiedene Millionen Franken
gekostet haben, waren notwendig, um die gefähr-
liche Entwicklung für die Landwirtschaft einiger-
massen zu temperieren. Der landwirtschaftliche
Boden darf nicht mehr Ware bleiben, eine Ware,
die nicht in genügender Menge vorhanden ist, bei
der es nach oben keine Preisgrenze gibt, wenn nicht
Schranken gesetzt werden. Wir hatten Schranken
während des letzten Krieges. Diese sind zu früh
beseitigt worden. So sind wir dann in die Misere
geraten. Der Bundesrat hat von seinen Vollmachten
wieder Gebrauch gemacht, und neue Schranken
aufgestellt. Das hilft vorübergehend. Die Land-
wirtschaft fordert aber die dauernde Sicherung des
landwirtschaftlichen Grundbesitzes.

Welcher Art die Massnahmen zur Festigung des
bäuerlichen Grundbesitzes sein sollen, darüber wird
einmal das Gesetz entscheiden. Darüber wird jetzt
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nichts Verpflichtendes gesagt. Die Überzahlung des
Bodens und die Überschuldung, die sie im Gefolge
hat, ist ein Faktuni, das der Landwirtschaft bisher
gefährlich geworden ist.

Ich möchte Sie vom Standpunkt der Landwirt-
schaft aus dringend bitten, den Antrag des Herrn
Picot abzulehnen.

Spindler: Man ist nur noch nicht so weit, die
sich daraus ergebenden Konsequenzen zu ziehen,
sonst aber hat man selbst im Bundeshaus einge-
sehen, dass der Boden der Heimat, auf den jeder
Mensch angewiesen ist, nicht weiterhin Aus-
beutungs- und Spekulationsobjekt sein darf. Diesen
Grundsatz hat selbst Herr Bundespräsident von
Steiger anerkannt.

Wohl hat jeder Mensch mit seiner Geburt ein
Anrecht auf Grund und Boden und seine Schätze
oder mindestens auf die für ihre Nutzung zu
zahlende, gerechte Entschädigung.

Nach meiner Überzeugung werden wir früher
oder später nicht darum herumkommen, diesen
Grundsatz nicht nur anzuerkennen, sondern auch
die Bodenfrage so zu lösen, dass nicht mehr wie
heute grosse Teile des Volkes von seiner Nutzung
zum Wohnen oder zur Ernährung ausgeschlossen
oder nur gegen Zahlung eines Tributes, der einzelnen
zugut kommt, zur Nutzung des Bodens zugelassen
werden.

Ich habe Wege und Lösungen gezeigt. Sie haben
noch nicht zustimmen können, aber immerhin hat
Herr Bundespräsident von Steiger, der die von mir
begründeten Thesen als christlich und sozial aner-
kannt.

Sie hätten das Postulat von Herrn Dr. Müller
nicht einstimmig und einhellig gutgeheissen, wie Sie
es getan haben, wenn Sie nicht dieser Auffassung
gewesen wären. Damit.haben Sie bekundet, dass Sie
den Antrag von Herrn Picot ablehnen werden.

Es hat jeder mit seiner Geburt ein Anrecht auf
Grund und Boden. Diesen Grundsatz können wir
nicht bestreiten. Es soll auch jeder Boden erhalten
— dagegen sind wir nicht — jedoch nur unter der
Voraussetzung, dass er den Boden bearbeitet. Wer
diese Bereitwilligkeit, den Boden zu bearbeiten und
darauf zu schwitzen oder ihn zu überbauen nicht
hat, hat kein Anrecht auf Boden. Das ist unsere Auf-
fassung, die selbst im Bundeshaus anerkannt wird.
Ich glaube nicht, dass Sie Herrn Bundespräsident
von Steiger desavouieren, sondern diesen Antrag
des Herrn Picot ablehnen werden.

Le Président: J'ai demandé à M. Picot si son
amendement devait préj udicier le reste du 3e alinéa.
Il m'a répondu qu'il voterait néanmoins ce 3e alinéa
dans le cas où son amendement ne serait pas adopté.

Par conséquent je pense que nous pouvons
procéder comme nous l'avons fait pour la propo-
sition Knobel. (Approbation. •— Zustimmung.)

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag Picot . 3 Stimmen
Dagegen Grosse Mehrheit

Angenommen. — Adopté.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 2. Oktober 1945.
Séance du 2 octobre 1945, matin.

Vorsitz — Présidence: Hr. Aeby.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
Revision des articles économiques de la

constitution. Nouveau projet.

For t se t zung . — Suite.
Siehe Seite 517 kiervor. — Voir page 517 ci-devant.

Art. 31 bis.
Fortsetzung. — Suite.

Abs. 3 bis.
Antrag Speiser.

Die auf Grund von Abs. l, 2 und 4 erlassenen
Vorschriften dürfen die Existenzbedingungen des
landwirtschaftlichen, gewerblichen und industriellen
Exportes nicht erschweren.

AI. 3bis.
Proposition Speiser.

Les prescriptions édictées en application des
aliénas 1, 2 et 4 ne devront pas entraver l'exporta-
tion dans le domaine de l'agriculture, des arts et
métiers et de l'industrie.

Speiser: Der Zweck meines Antrages ist, Ihre
Aufmerksamkeit für einige kurze Minuten auf das
Aschenbrödel der schweizerischen Wirtschaft zu
lenken, ein Aschenbrödel, dessen Dienstleistungen
man als selbstverständlich hinnimmt, ohne sich
Sorge zu machen, wie man seine Existenz im Sinne
des Art. 31, Abs. l, des vorliegenden Entwurfes
sichern kann. Ich spreche von der Exportwirtschaft
in allen ihren Formen, also auch vom gewerblichen
und landwirtschaftlichen Export und erinnere dabei
gerne an die Zeiten, die manche von uns noch erlebt
haben, wo die schweizerische Landwirtschaft eine
Exportindustrie par excellence war. Nichts wäre
begrüssenswerter und für den Wirtschaftsfrieden
erspriesslicher, als wenn auch die Landwirtschaft
wieder ihre frühere Funktion in dieser Hinsicht auf-
nehmen könnte oder wollte.

Ich stipuliere in meinem Ergänzungsantrag keine
aktive Förderung der Exportwirtschaft, sondern
spreche lediglich den Wunsch aus, dass man über
all der Förderung und dem Schutz, den man ändern
gewährt, ihr nicht den Boden unter den Füssen ent-
zieht. Deshalb mein Antrag, dass keine Vorschrift
im Rahmen von Art. 31 bis die Existenzbedingungen
des landwirtschaftlichen, gewerblichen und indu-
striellen Exportes erschweren dürfe. 400 000 Per-
sonen, also ein Fünftel aller in der Schweiz Be-
schäftigten, arbeiten direkt und indirekt für die
Exportindustrie, und mehr als die Hälfte unserer
ganzen Versorgung kommt aus dem Ausland als
Gegenleistung und als Bezahlung für unsere Aus-
fuhr. In welchem Masse die Exportindustrie das an
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Picot abzulehnen.
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Sie hätten das Postulat von Herrn Dr. Müller
nicht einstimmig und einhellig gutgeheissen, wie Sie
es getan haben, wenn Sie nicht dieser Auffassung
gewesen wären. Damit.haben Sie bekundet, dass Sie
den Antrag von Herrn Picot ablehnen werden.

Es hat jeder mit seiner Geburt ein Anrecht auf
Grund und Boden. Diesen Grundsatz können wir
nicht bestreiten. Es soll auch jeder Boden erhalten
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Voraussetzung, dass er den Boden bearbeitet. Wer
diese Bereitwilligkeit, den Boden zu bearbeiten und
darauf zu schwitzen oder ihn zu überbauen nicht
hat, hat kein Anrecht auf Boden. Das ist unsere Auf-
fassung, die selbst im Bundeshaus anerkannt wird.
Ich glaube nicht, dass Sie Herrn Bundespräsident
von Steiger desavouieren, sondern diesen Antrag
des Herrn Picot ablehnen werden.

Le Président: J'ai demandé à M. Picot si son
amendement devait préj udicier le reste du 3e alinéa.
Il m'a répondu qu'il voterait néanmoins ce 3e alinéa
dans le cas où son amendement ne serait pas adopté.

Par conséquent je pense que nous pouvons
procéder comme nous l'avons fait pour la propo-
sition Knobel. (Approbation. •— Zustimmung.)

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag Picot . 3 Stimmen
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begrüssenswerter und für den Wirtschaftsfrieden
erspriesslicher, als wenn auch die Landwirtschaft
wieder ihre frühere Funktion in dieser Hinsicht auf-
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Ich stipuliere in meinem Ergänzungsantrag keine
aktive Förderung der Exportwirtschaft, sondern
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Gegenleistung und als Bezahlung für unsere Aus-
fuhr. In welchem Masse die Exportindustrie das an
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ihrem Standort tätige Gewerbe befruchten und be-
schäftigen kann, das kann jeder beurteilen, der* in
Gegenden wohnt, die bis jetzt von der Export-
industrie vernachlässigt worden sind. Keine andere
Gewerbegruppe wäre in der Lage, die Arbeitskräfte
aufzunehmen, die eine Lahmlegung unseres Ex-
portes auf die Strasse setzen würde, und die schön-
ste Verteilungsorganisation, ob sie nun auf Selbst-
hilfe oder auf einem ändern Grundsatz beruhte,
könnte ihre Aufgabe nicht erfüllen, wenn uns das
Ausland nichts mehr lieferte, und das Ausland
liefert uns weder gratis, noch nach dem Lend- and
Lease-System, sondern nach.dem biblischen Grund-
satz: „Äuge um Auge, Zahn um Zahn".

Wir in der Exportindustrie wollen niemandem
etwas zuleide tun; wir fühlen uns im Gegenteil als
Befruchter und Beleber der schweizerischen Gesamt-
wirtschaft, aber wir stehen auf dem Standpunkt,
dass die Freiheit und Sicherheit der einen Wirt-
schaftsgruppe nicht mit dem Ruin und der Lähmung
der ändern erkauft werden darf. Die Konsum-
genossenschaften und — für Futter- und Düng-
mittel — bei dem geplanten intensiven Wirtschafts-
programm auch die Bauernsame, sind an unserer
Konkurrenzfähigkeit direkt interessiert. Wenn man
diesen beiden Branchen speziell in den Wirtschafts-
artikeln helfen will, dann ist es nicht nur recht und
billig, sondern sogar logisch und vernünftig, dass
man, wenn auch nur so nebenbei, auch der Export-
wirtschaft eine gewisse Berücksichtigung ange-
deihen lässt. Ich habe die Umsatzzahlen des Ver-
bandes Schweizerischer Konsumvereine angesehen.
Im Jahre 1943 betrug dieser Umsatz 267 Millionen,
und davon sind nach meiner Schätzung mindestens
50 % aus dem Ausland eingeführt worden, also
dank den Leistungen der schweizerischen Export-
wirtschaft. Die Genossenschaften haben sich bis
jetzt noch nicht an den Export selbst gewagt, son-
den sie überliessen diese mehr riskante Branche
gern der Privatwirtschaft. Wir würden es sehr be-
grüssen, wenn einige Genossenschaften einmal
dieses Gebiet betreten würden, damit wir mit ihnen
als Kollegen auf diesem Gebiet arbeiten dürften;
denn wir beanspruchen keinerlei Monopolstellung.
Damit die schweizerische Exportwirtschaft export-
würdig und exportfähig sein kann, müssen ver-
schiedene Bedingungen erfüllt sein. Ich nenne da-
von nur zwei: die eine ist die qualitative und die
andere die preisliche Konkurrenzfähigkeit. Für die
erste wollen wir selbst sorgen; wir haben es bisher
geschafft und wir werden es weiter schaffen. Die
zweite aber, die preisliche Konkurrenzfähigkeit,
hängt von Umständen ab, die zum grossen Teil
ausserhalb unserer Kraft liegen. Andere Länder

o

haben auch gute, fleissige und gewissenhafte Ar-
beiter. Wenn aber deren legitime Bedürfnisse bil-
liger befriedigt werden können als ein künstlich
überhöhtes Preisniveau bei uns gestattet, so wird
die Erfüllung unserer ökonomischen und sozialen
Aufgabe fast unmöglich. Mit staatlichen Sub-
ventionen kann auf die Länge nicht geholfen wer-
den ; wenn einmal alle Schweizer alle Schweizer sub-
ventionieren müssen, dann erledigt sich dieses System
ganz von selbst. Diese Erwägungen Ihnen vor Augen
zu führen, ist der tiefere Sinn meines Antrages.

Und nun noch eine kurze Schlussbemerkung
mehr allgemeiner Natur. Wenn wir in unserer Ver-

Nationalrat. — Conseil national. 1945.

fassung dem Bund Aufgaben überbinden, die über
seine Kraft gehen —• und diese Kraft ist bekannt-
lich durch verschiedene in den demokratischen
.Volksrechten verankerte Hemmungen beschränkt —,
so könnte diese Verfassung ein Instrument zur
Diskreditierung des gleichen Staates, dessen Schutz
sie sein sollte, werden. Dann riskiert der Bund auf
Grund seiner eigenen demokratischen Verfassung
als unfähig verurteilt zu werden, und dann wird
jede Wirtschaftskrisis — und ich bin nicht so leicht-
fertig zu glauben, es werde nie mehr eine Wirtschafts-
krisis kommen — dann wird jede Wirtschaftskrisis
auch eine Staatskrisis werden, und zwar eine Krise
unseres eigenen demokratischen Staatssystems. An
einer solchen Entwicklung kann sicher unser Rat
kein Interesse haben, und deshalb möchte ich Sie
bitten, meinen Antrag anzunehmen.

Reichling: Herr Speiser hat soeben vom Aschen-
brödel der Exportindustrie gesprochen. Hier scheint
mir eine irrtümliche Auffassung über den Art. 31 bis
vorzuliegen. Der Art. 31 bis steht zweifellos auf dem
Boden der Gleichberechtigung aller Wirtschafts-
zweige unseres Landes, und wenn hier im Art. 31 bis
von der Wahrung der allgemeinen Interessen der
schweizerischen Gesamtwirtschaft gesprochen wird,
oder in Abs. 2 davon die Rede ist, dass, wenn das
Gesamtinteresse es rechtfertige, der Bund befugt
sei, in Abweichung von der Handels- und Gewerbe-
freiheit Vorschriften zu erlassen, so gilt das selbst-
verständlich nicht nur für das Gewerbe und die
Landwirtschaft, sondern auch für die Industrie und
gegebenenfalls auch für die Exportindustrie. Von
einer Vernachlässigung der Exportindustrie oder
von einer Verweisung in eine Aschenbrödelrolle kann
bestimmt keine Rede sein.

Der deutsche Referent, Herr Condrau, hat in
seinem Referat zu diesem Artikel darauf aufmerk-
sam gemacht, dass der Antrag Speiser wohl kaum
angenommen werden könne. Ich bin auch dieser
Auffassung und möchte Ihnen deshalb beantragen,
diesen Antrag Speiser abzulehnen. Was will der
Antrag? Doch klar und deutlich die Bevorzugung
der Exportwirtschaft gegenüber der Binnenwirt-
schaft, und zwar aller Zweige unserer Wirtschaft.
Er spricht vom Exportinteresse in Landwirtschaft,
Gewerbe und Industrie.

Nun habe ich mit gewerblichen Kreisen Fühlung
genommen und für die Landwirtschaft masse ich
mir an, ein eigenes Urteil zu besitzen, dass nämlich
in diesen beiden Gruppen der Antrag Speiser nicht
notwendig, sogar unerwünscht erscheint, denn diese
beiden Gruppen stellen geschlossene Gruppen dar,
innerhalb derer wir keine Bevorzugung des Export-
sektors wünschen. Wir wünschen z. B. nicht, dass
jene Landwirte, die für das Inland produzieren, be-
nachteiligt sein sollen gegenüber jenen, die für den
Export produzieren, dass z. B. die Produzenten von
Milch für Inlandbedarf benachteiligt werden gegen-
über jenen Züchtern, die zufällig für den Export
züchten. Im Gewerbe ist das Verhältnis ähnlich.
Also scheiden ohne weiteres jene Teile des Antrages
Speiser aus, wo er dem Exportsektor von Gewerbe
und Landwirtschaft gegenüber den Inlandinteressen
dieser Gruppen eine bevorzugte Stellung einzu-
räumen willens ist. Für die Industrie mag das Ver-
hältnis etwas anders liegen. Wenn die Industrie die
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Binnenindustrie hinter die Interessen und die Stel-
lung der Exportindustrie zurücksetzen will und
dieser eine Vorzugsstellung einräumen will, mag sie
das tun. Wir wollen uns da nicht einmischen. Da-
gegen verwahren wir uns, dass die Exportindustrie
eine bevorzugte Stellung gegenüber der Landwirt-
schaft und dem Gewerbe, gegenüber der Binnen-
wirtschaft überhaupt besitzen soll.

Diese Bevorzugung der Exportwirtschaft, wie
sie durch die Annahme des Antrages Speiser auto-
matisch eintritt, müssen wir unter allen Umständen
ablehnen. Wir halten dafür, dass die Wirtschafts-
artikel vor allem die Aufgabe haben, innerhalb der
schweizerischen Wirtschaft einen gerechten Aus-
gleich zu schaffen. Alle Wirtschaftszweige, auf jeden
Fall die notwendigen und für die Schweiz wertvollen
und unentbehrlichen, sollen gleichgestellt werden,
sollen ihre Gleichberechtigung erhalten. Der Antrag
Speiser steht dem entgegen. Er erklärt, dass Mass-
nahmen zugunsten irgendwelcher Wirtschaftszweige
oder Gruppen die Interessen der Exportwirtschaft
nicht hemmen oder schädigen, die Existenzbedin-
gungen des Exportes nicht erschweren dürfen, d. h.
nichts anderes als dass die Exportindustrie in allen
Fällen den Interessen der ändern Gruppen voran-
gestellt werden soll. Das würde eine nach unserem
Dafürhalten grosse Gefahr für die gesamte Binnen-
wirtschaft darstellen, wobei ich zugebe, dass diese
Gefahr am grössten für die Ländwirtschaft sein
wird.

Herr Nationalrat Speiser hat angedeutet, in
welcher Richtung diese Bevorzugung gehen soll, als
er neben der Qualitätsproduktion auch die Kosten-
frage erwähnte. Wir erinnern uns früherer Zeiten,
wo die Exportindustrie vor allem in einer Senkung
der Lebenshaltung im Inland ihre Förderung und
Sicherung suchte." Was diese Senkung der Lebens-
haltungskosten vor allem für die Landwirtschaft
bedeutet, das können wir uns aus alten Erfahrungen
und mit dem nötigen Weitblick auch für die Zu-
kunft vorstellen. Wenn die Landwirtschaft ganz
besonders empfindlich reagiert, so kommt das nicht
von ungefähr, weil sie eben doppelt gefährdet ist.
Sie ist gefährdet an und für sich durch den Preis-
druck auf die Lebenshaltung, die sie ja zur Haupt-
sache in unserem Lande bestreitet; sie ist aber vor
allem gefährdet von der Seite des Importes her;
denn soeben hat Herr Nationalrat Speiser darauf
hingedeutet, dass, wenn man exportieren will, man
auch importieren muss, und zwar können wir nicht
mit den Rohstoffimporten der Exportindustrie den
industriellen Export fördern. Mit dem Import von
Kohlen, Eisen, Ölen usw. können wir die Export-
chancen für die Exportindustrie nicht verbessern.
Es braucht dazu andere Importe. Es braucht solche,
an denen die Abnehmer unseres Exportes im Aus-
land interessiert sind. Es kommen also zur Haupt-
sache Lebensmittel in Frage. Mit Zucker, auch mit
Genussmitteln, wie Wein, mit Lebensmitteln aus
der Fett- und Ölbranche und ähnlichen Importen
kann die Exportindustrie für sich den Weg ins Aus-
land ebnen oder fördern. Also eine doppelte Gefähr-
dung der Landwirtschaft durch eine Bevorzugung
der Exportindustrie im zukünftigen Wirtschafts-
regime !

Wenn wir dem Antrag Speiser entgegentreten
müssen, so werden Sie das aus den gemachten

Überlegungen ohne weiteres verstehen. Vor der
gegenwärtigen Session, ich glaube noch zum Teil in
der jetzigen Session, ist die Kritik laut geworden an
den grossen Weineinfuhren. Man erklärte: Wie
kommt es, dass das Getreide ausbleibt, dass der
Zucker ausbleibt, dafür aber für Wein, wie es
scheint, genügend Wagen und Transportmöglich-
keiten zur Verfügung stehen? Der Bundesrat hat
über dieses Miss Verhältnis importnotwendiger und
weniger notwendiger Artikel Auskunft gegeben. Der
Hauptgrund lag darin, dass die Lieferanten der
Weine erklärten: Wenn ihr uns unsere Artikel, die
wir verkaufen müssen und wollen, nicht abnehmt,
liefern wir euch auch die notwendigen Artikel nicht.
— Das mag deutlich dartun, auf welchem Wege,
speziell die Exportindustrie, in der Folge für ihren
Absatz wieder Wege öffnen muss, zweifellos auf dem
Wege des Importes von Artikeln, die zur Haupt-
sache unsere inländische Produktion in der Land-
wirtschaft ko.nkurrenzieren.

Noch eine Bemerkung. Der Auftrag Speiser wäre
geradezu geeignet, unsere zukünftige Agrarpolitik
zu torpedieren. Er bedeutet, vielleicht nicht gewollt,
aber doch tatsächlich, eine Kampfansage an unser
Nachkriegsagrarprogramm. Die Landwirtschaft ist
zwangsmässig umgestellt worden. Sie hat diese Um-
stellung gutwillig und aus eigener Einsicht über die
Notwendigkeiten mitgemacht und vorab das Inland
beliefert. Diese Umstellung auf vermehrten Acker-
bau, d. h. auf eine Ackerbaufläche von gegenwärtig
etwa 360 000 Hektaren war im Interesse unserer
Landesernährung notwendig. Diese Agrarstruktur
war während des Krieges für die Fernhaltung des
Hungers notwendig. Nun besteht ein Hauptziel der
zukünftigen Agrarpolitik darin, dass wir diese Agrar-
struktur auch für die Nachkriegszeit erhalten, vorab
im Bestreben, das Schweizervolk aus unserem ei-
genen Boden zu ernähren. Daneben ist das aber auch
eine Massnahme zum Schütze der Landwirtschaft,
weil wir nicht wieder in die einseitige Produktion
von früher und damit in die alte Abhängigkeit der
Landwirtschaft vom Ausland zurückfallen wollen.
Die Beibehaltung der gegenwärtigen Agrarstruktur
mit dem ausgedehnteren Ackerbau ist für die Land-
wirtschaft eine eigentliche Existenzfrage. Diese kann
aber nicht gelöst werden, wenn Sie der Export-
industrie in den Wirtschaftsartikeln eine Sonder-
und Vorzugsstellung einräumen. Die Zusammen-
hänge dürften Ihnen aus dem Gesprochenen klar
sein. Nach dieser Richtung bedeutet also, vielleicht
ungewollt und ohne Absicht, der Antrag Speiser eine
eigentliche Gefährdung, einen Anschlag oder eine
Kampfansage an das, was wir mit den Wirtschafts-
artikeln erstreben.

Die Existenz der Landwirtschaft soll vorab ab-
stellen auf die eigene Leistungsfähigkeit, auf die
Selbsthilfe, daneben auf eine nicht zu umgehende
Produktionslenkung und auf einen gewissen Preis-
schutz, wenn er eben gegen die ruinöse Konkurrenz
billiger Auslandsprodukte notwendig wird. Pro-
duktionslenkung -und Preisschutz im nötigen Aus-
masse lassen sich aber nicht durchführen, wenn Sie
der Exportindustrie die. von Herrn Kollege Speiser
beantragte und gewünschte Vorzugsstellung ein-
räumen.

So möchte ich auch von diesem Gesichtspunkte
aus zur Erhaltung einer leistungsfähigen Landwirt-
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schaft und eines gesunden Bauernstandes, Sie er-
suchen, den Antrag des Herrn Speiser abzulehnen.
Wir müssen das auch tun, um die angedeutete Pari-
tät zwischen allen unsern Wirtschaftszweigen auf-
recht zu erhalten. Auch die Landwirtschaft verlangt
keine Vorzugsstellung, sie will einzig ihr Existenz-
recht verankert wissen.

In jüngster Zeit haben Kollegen von Kommis-
sionen mit mir erfahren, welche Leistungsfähigkeit
vor allem auch jetzt die Exportindustrie aufweist,
Leistungsfähigkeit auch in sozialer Beziehung. Wir
sind in keiner Weise irgendwie vom Neid befallen;
aber wenn wir hörten, was in der Exportindustrie
der Eisenbranche, der chemischen Branche usw.
alles möglich ist zugunsten der Betriebsgemein-
schaft, wollen wir einmal sagen, dann hätten wir
uns in der Landwirtschaft, selbst in der gegen-
wärtigen Kriegszeit, als Aschenbrödel vorkommen
können. Denn was dort möglich und tragbar ist, ist
bei uns selbst in diesen sogenannten Konjunktur-
zeiten nicht annähernd möglich gewesen. Also
scheint mir, dass auch in dieser Beziehung das, was
wir vertreten, nur Gleichberechtigung und in keiner
Weise Zurücksetzung der Industrie gegenüber den
ändern Wirtschaftszweigen bedeutet.

Aus diesen Erwägungen heraus möchte ich Sie
dringend bitten, den Antrag des Herrn Kollegen
Speiser abzulehnen.

M. Robert: Si nous adoptions l'amendement de
M. Speiser, nous enlèverions des possibilités d'action
au Conseil fédéral. En lisant son texte, j'ai eu tout
d'abord l'impression qu'il ne présentait aucun
danger et qu'il tendait même à favoriser l'expor-
tation des produits industriels. Cependant, il peut
arriver que les autorités, pour remplir la mission
dont elles sont chargées par l'article 31 bis, soient
obligées de restreindre l'exportation de certains
produits. Je ne citerai que l'exemple de l'industrie
horlogère qui m'est particulièrement bien connue.

Il y a quelques années, il a fallu imposer une
taxe sur l'importation de machines spécifiquement
utilisées pour la fabrication de l'horlogerie. Je
dois dire que l'horlogerie, en général, aurait désiré
qu'on ne se contentât pas d'imposer une taxe mais
qu'on interdît l'exportation de ces machines. C'est
à la suite d'une entente et de concessions récipro-
ques entre fabricants de machines et fabricants
d'horlogerie que cette taxe fut imposée.

A l'heure qu'il est, les Américains désirent
développer leur fabrication. - Les ouvriers et les
fabricants d'horlogerie américains demandent que
des mesures de protection soient prises contre nous
en faveur de leur industrie. Certains industriels
américains désirent s'équiper chez nous en machines
du dernier type. On signale un phénomène analogue
en Angleterre. Les Anglais, nous dit-on, projettent
de fabriquer des montres, des réveils, etc. A l'heure
qu'il est, ils ne sont pas encore au bénéfice d'une
tradition et d'installations telles que celles que nous
connaissons en Suisse. Ils auront, vraisemblable-
ment, besoin de s'informer et de se procurer chez
nous certaines machines. Les bombardements ont
détruit en Allemagne certains centres de produc-
tion. La fabrication des montres sera peut-être
autorisée en Allemagne. Cela dépendra des pays
vainqueurs. On peut penser qu'elle le sera en tout

cas plus facilement que la fabrication des canons.
Leurs principaux centres de production étant dé-
truits par les bombardements, il est permis de
penser que les Allemands chercheront à se procurer
chez nous également certaines machines indispen-
sables. Or, lorsqu'on achète un outillage neuf, on
préfère naturellement les derniers modèles.

Je pense donc qu'il faut laisser à notre gouverne-
ment la possibilité de prendre, d'accord avec les
responsables de l'industrie, certaines mesures desti-
nées à nous protéger. C'est là la raison pour laquelle
je ne pourrai voter l'amendement de M. Speiser,
et c'est pourquoi je vous engage à le repousser.

Weber: Zuerst muss ich einige Bemerkungen
von Herrn Kollega Speiser richtigstellen. Er hat
hier gesagt: „Wenn wir den Konsumgenossen-
schaften, der Landwirtschaft usw. helfen wollen... "
Das ist ein Irrtum, anzunehmen, dass wir vom
Staate eine Hilfe für die Konsumgenossenschaften
verlangen. Was wir verlangen, ist, dass der Staat
die Genossenschaftsbewegung nicht hemmt und
einschränkt und in ihrer Entwicklung drosselt.
Wir wollen die Hebung der Leistungsfähigkeit,
namentlich in der Warenvermittlung, wir wollen
darin nicht eingeschränkt und gehemmt werden
durch Massnahmen des Staates.

Er hat dann ferner gesagt, dass der Verband
Schweizerischer Konsumvereine mindestens die
Hälfte der durch ihn vermittelten Waren aus dem
Ausland importiere. Dieses Verhältnis ist nicht
richtig. Gewiss müssen wir Waren aus dem Ausland
importieren, nämlich solche, die wir im Inland gar
nicht beziehen können; aber wir beziehen für die
Konsumgenossenschaften einen ganz bedeutenden
Anteil Inlandwaren, namentlich Waren der eigenen
Landesproduktion, der Landwirtschaft.

Drittens hat er gesagt, dass die Genossenschafts-
bewegung den Export selbst nicht besorge, sondern
dieses Geschäft ändern überlasse. Das ist auch nicht
ganz richtig. Auch der Verband Schweizerischer
Konsumvereine hat schon Exportgeschäfte ge-
macht und wird das auch in Zukunft wieder tun.
Ich hoffe nur, dass das- dann von selten anderer
Exportgruppen nicht etwa als Konkurrenz oder als
Einmischung in ihre Angelegenheiten betrachtet
wird. Soviel zu den Bemerkungen von Herrn Kol-
lega Speiser.

Nun möchte ich mir im Anschluss daran einige
Worte zum Inhalt seines Antrages gestatten. Sie
werden vielleicht denken, dass ein Vertreter der
Arbeiterschaft und der Konsumenten diesen Antrag
ohne weiteres unterstützen könne. Das ist nicht
der Fall. Ich will Ihnen auch sagen, weshalb. Ich
glaubte, wir seien einig, wenigstens in prinzipieller
Hinsicht, um, wie wir es im Abs. 2 b sagen, Mass-
nahmen zu treffen zur Erhaltung eines gesunden
Bauernstandes. Wir wissen anderseits, dass diese
Aufgabe (Erhaltung eines gesunden Bauernstandes)
bei uns in der Schweiz nicht in vollem Ausmasse
erfüllt werden kann, wenn dem internationalen
Konkurrenzkampf freier Lauf gelassen wird. Wir
wissen, dass der Ackerbau, namentlich der Getreide-
bau, nicht möglich ist gegenüber dem Konkurrenz-
kampf überseeischer Agrargebiete. Wenn wir das
wissen, so müssen wir gewisse Schutzmassnahmen
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treffen. Sie sind auch getroffen worden mit Zu-
stimmung der Vertreter der Exportindustrie. Aber
dann können wir nicht, gleichzeitig sagen, dass das
uns nicht belasten kann, denn es bedeutet eine
gewisse Belastung unserer Volkswirtschaft, darin
sind wir uns klar. Deshalb bedeutet es auch in
einem gewissen Sinne eine Hemmung der Konkur-
renzfähigkeit unserer Exportwirtschaft. Ich glaube,
das lässt sich nicht bestreiten.

Aber wenn man diesen Antrag so begründet, dass
nichts geschehen darf zur Beeinträchtigung der
Exportinteressen, dann müsste man logischerweise
diesen Abs. 26 streichen. Es wäre jedenfalls ein
Widerspruch, wenn wir diese beiden Bestimmungen,
Abs. 2b und Antrag Speiser, aufnähmen.

Bei dieser Gelegenheit noch ein Wort an die
Vertreter der Landwirtschaft. Ich habe Ihnen
gesagt, dass ich auch als Vertreter von Arbeiter-
und Konsumentenkreisen der Meinung bin, dass
wir den gesunden Bauernstand erhalten wollen
und zu diesem Zwecke gewisse Schutzmassnahmen
unterstützen, wobei wir manchmal im Ausmass
vielleicht nicht gleicher Meinung sind, aber im
Prinzip haben wir uns jedenfalls geeinigt. Ander-
seits sind wir uns auch klar darüber, dass dem
Export, der gesamten Aussenwirtschaft, für unser
Land eine eminente Bedeutung zukommt. Darin
sind wir auch einig mit den Vertretern der Export-
industrie. Es ist durchaus richtig, dass nicht belie-
bige Lasten auf die schweizerische Inlandwirt-
schaft abgewälzt werden können, in der Meinung,
das werde irgendwie wieder schon ausgeglichen
werden können. Wir können nicht alle Zweige der
Inlandwirtschaft erhalten, auch dann, wenn sie
nicht voll leistungsfähig sind, sonst würde unsere
Wirtschaft letzten Endes verkümmern. Wir können
nicht gleichzeitig in der Landwirtschaft, Gewerbe
usw. unwirtschaftliche Methoden erhalten oder
schützen, das möchte ich den Vertretern der Land-
wirtschaft und des Gewerbes ganz offen sagen.
Gerade im Interesse eines gewissen Schutzes der
Landwirtschaft müssen wir dafür sorgen, dass auf
allen ändern Gebieten unsere Wirtschaft möglichst
leistungsfähig ist. Wenn die Genossenschaften der
Konsumenten die Warenvermittlung rationeller
gestalten wollen, so liegt das gerade auch im Inter-
esse der Leistungsfähigkeit unserer Gesamtwirt-
schaft und damit auch der Exportindustrie. Auf
diese Weise können wir die Opfer zugunsten der
Landwirtschaft, die wir als notwendig erachten,
wieder ausgleichen. Auf diese Weise können wir
trotzdem eine Verbilligung der Lebenshaltung bzw.
eine Verbesserung des Lebensstandards erzielen,
nicht auf Kosten einzelner Zweige des Inlandes,
sondern dank besserer Leistungsfähigkeit. Das sind
gerade die Gründe, weshalb wir dringend verlangen
müssen, dass man die genossenschaftliche Waren-
vermittlung nicht durch die kommende Wirt-
schaftspolitik beeinträchtige.

Ich beantrage Ihnen, den Antrag des Herrn
Speiser abzulehnen, möchte aber die Vertreter der
Landwirtschaft bitten, der Notwendigkeit alle Auf-
merksamkeit zu schenken, auf der ändern Seite
auch die Mittel zu finden und anzuwenden, um diese
Opfer zugunsten der Landwirtschaft für unser Land
tragbar zu machen und auszugleichen.

Bundesrat Stampf li: Als Demonstration zu-
gunsten der Exportindustrie ist mir der Antrag
des Herrn Nationalrat Speiser verständlich. Als
Verfassungsbestimmung muss ich ihn ablehnen.

Wenn Herr Nationalrat Speiser mit seinem
Antrag nichts anderes als die Gleichstellung der
Exportindustrie mit den übrigen Wirtschaftszwei-
gen bezweckt, ist der Antrag überflüssig; denn die
Exportindustrie kann nach Abs. l von Art. 31 bis
vom Bunde gefördert werden wie alle ändern Wirt-
schaftszweige auch. Darüber besteht kein Zweifel.
Tatsächlich fördern wir die Exportindustrie. Ich
erinnere Sie an die Exportrisikogarantie, an die
Transfergarantie während des Krieges im Wirt-
schaftsverkehr mit den Achsenmächten, die dem
Bund eine gewaltige Schuldenlast gebracht hat.
Ich erinnere Sie auch an die Übernahme der
gesperrten Dollars, mit denen der Bund nichts an-
fangen kann, an die Umwandlung wenigstens eines
Teils derselben in Franken und deren Auszahlung
an die Exporteure. Wir stellen überhaupt den
Import in den Dienst der Exportförderung. Alle
unsere Wirtschaftsverhandlungen, die wir am lau-
fenden Band führen, sind zu einem guten Teil,
neben der Sicherstellung unserer Landesversorgung,
der Absatzförderung unserer Exportindustrie ge-
widmet.

Nun könnte die Exportindustrie von Massnah-
men, die auf Grund von Abs. 2 unter Abweichung
der Handels- und Gewerbefreiheit zugunsten anderer
Wirtschaftsgruppen ergriffen werden, eine Gefähr-
dung ihrer Existenzgrundlage befürchten. Dagegen
hat sie den nötigen Schutz und die Garantie dafür,
dass solche Massnahmen nur soweit ergriffen wer-
den können, als es das Gesamtinteresse rechtfertigt.
Wenn sich solche Massnahmen gegen die Existenz-
grundlagen der Exportindustrie richten, verstossen
sie auch gegen das Gesamtinteresse, und dann sind
sie nicht zulässig. Das ist ein genügender Schutz
für die Exportindustrie, und deshalb möchte ich
den Herrn Antragsteller bitten, seinen Antrag
zurückzuziehen.

Speiser: Ich danke Herrn Bundesrat Stampfli
für seine Ausführungen. Im Hinblick auf seine
Zusicherungen kann ich meinen Antrag zurück-
ziehen.

Le président: L'alinéa 3 est tacitement adopté
selon la proposition de la majorité.

Abs. 4.— Alinéa 4.

Le président: Sept orateurs se sont déjà inscrits
pour parler sur l'alinéa 4 de l'article Sibis. S'ils
veulent bien s'appliquer à être extrêmement concis
et limiter leurs interventions à 10 minutes au maxi-
mum, ce seul alinéa nous occupera cependant déjà
une bonne heure. Or, vous savez que nous avons
déjà été abondamment renseignés sur son contenu
par la très longue discussion — elle n'a pas duré
moins d'une dizaine d'heures — ^sur l'entrée en
matière. Je pris ' donc encore une fois les ora-
teurs d'être aussi brefs que possible. Et je vous
propose de procéder de la manière suivante. Tout
d'abord M. Weber se chargera de soutenir la propo-
sition qui vous a été distribuée imprimée. Puis je
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donnerai la parole à M. Münz qui fait une proposi-
tion différente, ensuite à M. Eder qui demande de
biffer cette proposition et enfin aux autres orateurs
inscrits en commençant par les membres de la com-
mission.

Abs. 4 (neu).
Antrag der Mehrheit.

Weber-Bern, Favre, Gabathuler, Giovanoli, Giroud, Giter-
mann, Gut, Gysler, Herzog, Müller-Olten, Reichling,
Schmid-Zürich, Scliirmer, Seiler, Spüliler, Stähli, Stutz.

Der Bund fördert die auf Selbsthilfe beruhenden
Organisationen der Wirtschaft.

Antrag Münz.
Die freie Entwicklung der Selbsthilfe-Genossen-

schaften darf durch die auf Grund von Abs. 2, Lit. a,
getroffenen Massnahmen in keiner Weise behindert
werden.

Antrag Eder.
Streichen.

AI. 4 (nouveau).
Proposition de la majorité.

Weber-Bern, Favre, Gabathuler, Giovanoli, Giroud, Giter-
mann, Gut, Gysler, Herzog, Müller-Olten, Reichling,
Schmid-Zürich, Schirmer, Seiler, Spühler, Stähli, Stutz.

La Confédération favorise les organisations éco-
nomiques fondées sur le principe de l'entr'aide.

Proposition Münz.
Le libre développement des coopératives éco-

nomiques fondées sur le principe de l'entr'aide ne
peut être entravé par les mesures prises en appli-
cation du 2e alinéa, lettre a.

Proposition Eder.
Biffer.

Weber, Berichterstatter der Mehrheit: Wir ver-
stehen sicher die Sorge des Herrn Präsidenten, recht-
zeitig fertig zu werden. Aber es handelt sich gerade
bei dieser Bestimmung um einen äusserst wichtigen
Teil der Wirtschaftsartikel, vielleicht um eine
Schicksalsbestimmung. Sie werden daher begreifen,
wenn ich zur Begründung dieses Antrages einige
Worte sage. Der Antrag, der Ihnen unterbreitet
wird, lautet:

„Der Bund fördert die auf Selbsthilfe beruhen-
den Organisationen der Wirtschaft."

Es ist kein Antrag der Kommissionsmehrheit,
aber ein Antrag der Mehrheit der Kornmissions-
mitglieder. Diese etwas sonderbare Lage wird durch
die eigenartige Zusammensetzung der Unterzeichner
verstärkt. Sie finden einträchtig vereint Vertreter
der Landwirtschaft, des Gewerbes, der Arbeiter-
schaft und der Konsumenten. Ich werde Ihnen
nachher erklären, wieso es zu dieser Lage gekommen
ist.

Die Begründung des Antrages ist in allgemeinen
Zügen schon in der Eintretensdebatte in verschie-
denen Voten zum Ausdruck gekommen.

Ein erster Grund für die Aufnahme dieser Be-
stimmung ist die bisherige Gewerbepolitik, die stark
mit Einschränkungen und Verboten operiert hat,
die niemandem oder nur Vereinzelten nützen, son-
dern dem Gewerbe und der gesamten Wirtschaft
eher geschadet haben. Man bezweckte mit den Ein-
schränkungen den Schutz einzelner Berufszweige

oder, richtiger gesagt, der schon vorhandenen
Berufsangehörigen einzelner Berufszweige gegen-
über der Konkurrenz. Ich erwähne als typisches
Beispiel den Warenhausbeschluss, der sich nicht in
erster Linie gegen die bestehenden Warenhäuser
richtet, oder nur in geringem Ausmass, sondern vor
allem gegen die Filialgeschäfte ganz allgemein und
besonders gegen die Genossenschaften. Wenn heute
eine Konsumgenossenschaft in einem neuen Quar-
tier einen Laden errichten will, braucht sie dazu
eine Bewilligung. Wenn sie einen Laden verlegen
will, muss sie das anzeigen. Wenn der Laden mehr
als 25 m2 grösser ist als der bisherige, bedarf das
ebenfalls einer Bewilligung. Wenn eine Konsum-
genossenschaft einen Textilladen und einen Schuh-
laden hat und sie diese zusammenlegen will, braucht
es ebenfalls eine Bewilligung, die sogar in den
meisten Fällen nicht erteilt wird. Will eine Genos-
senschaft ein genossenschaftliches Kaufhaus er-
richten, so wird ihr das verwehrt. Dadurch wird ein
Monopol der bestehenden Warenhäuser geschaffen,
welches auch entsprechend ausgenützt wird. Was
würden die Vertreter von Brown Boveri, oder der
Firma Sulzer, oder der v. RolPschen Eisenwerke
sagen, wenn sie für jede Vergrösserung ihrer Fabrik-
räumlichkeiten um mehr als 25 m2 eine Bewilligung
einholen müssten ? Wenn Sie sich das vergegen-
wärtigen, werden Sie verstehen, weshalb diese Be-
stimmungen in den Kreisen der Konsumgenossen-
schaftsbewegung grossen Unwillen, ja Erbitte-
rung erregt haben. Schon gegenüber der Vorlage
von 1939 hat sich eine scharfe Opposition erhoben.
Wenn die Vorlage zur Abstimmung gekommen wäre,
so ist anzunehmen, dass die im Verband Schweize-
rischer Konsumvereine organisierten Genossen-
schaften dagegen Stellung bezogen hätten. Das ist
nur die Feststellung einer Tatsache; ich muss Sie
auf diese Stimmung aufmerksam machen.

Wir sind ohne weiteres mit Massnahmen ein-
verstanden, die die gesamte Wirtschaft begünstigen
und dadurch gerade Schutzmassnahmen zugunsten
einzelner Gruppen überflüssig machen. Wir sind
auch einverstanden mit der Hebung der Berufs-
tüchtigkeit als Massnahme zur Hebung der Lei-
stungsfähigkeit. Die Konsumgenossenschaften wol-
len ja gerade durch verbesserte Leistungsfähigkeit
dazu beitragen, dass der Reallohn der Arbeiter-
schaft, überhaupt das gesamte Realeinkommen des
Volkes, auch das der Landwirtschaft und der
Gewerbetreibenden, verbessert werden kann. Sie
wollen damit zu einer Hebung der Lebenshaltung
beitragen und ersuchen den Staat, durch seine
Massnahmen sie daran nicht zu hindern.

Nun aber eine zweite Begründung zu diesem
Antrag, die vielleicht von mehr grundsätzlicher
Bedeutung ist. Ich glaube, dass fast alle oder
wenigstens der grösste Teil der Ratsmitglieder ihr
zustimmen können.

Wenn wir das Eingreifen in die Wirtschaft
bejahen, wenn wir eine zentrale Lenkung der Wirt-
schaft wünschen, wollen wir das nicht im Sinne
einer vollständigen Staatswirtschaft, einer auto-
kratischen Regelung. Wir kennen ja alle die Ein-
stellung des Schweizers zur staatlichen Autorität
und ihren Eingriffen. Wir wissen, dass das in allen
Kreisen ungefähr gleich ist, bei den Bauern, bei
den Arbeitern wie bei den ändern Kreisen. Überall
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ruft man zwar manchmal den Staat zu Hilfe —
gegen andere, aber selbst will man möglichst unbe-
helligt bleiben. Da glaube ich, wenn wir eine vom
Staat nicht vollständig beherrschte Regelung, eine
möglichst freiheitliche Lösung wünschen, also keine
reine Staatswirtschaft, dann müssen wir vor allem
den Selbsthilfeorganisationen vermehrte Beach-
tung schenken. Denn auf diesem Wege können wir
eine Entlastung des Staates herbeiführen, eine Ent-
lastung des Parlamentes und des Bundesrates, wie
Herr Kollega Oeri es letzte Woche gewünscht hat,
und auch eine Entlastung der Verwaltung. Natür-
lich weiss ich, dass es nicht ohne den Staat geht.
Der Staat muss als Arbiter sich die oberste Ent-
scheidung vorbehalten für den Fall, dass keine
Verständigung unter den Interessenten durch ihre
Selbsthilfeorganisationen zustande kommt. Aber
soviel als möglich sollen doch die Organisationen
der Selbsthilfe den Staat in der Wirtschaftspolitik
entlasten.

Was ist unter Selbsthilfeorganisationen zu ver-
stehen? In erster Linie fallen in Betracht die Ge-
nossenschaften. Die Genossenschaft ist die Unter-
nehmungsform, die die demokratischen Grundsätze
in der Wirtschaft verwirklicht. In ihr besteht
Gleichberechtigung der Mitglieder; jeder kann Mit-
glied werden, wenn er eine entsprechende wirt-
schaftliche Funktion als Produzent oder als Konsu-
ment ausübt. In der Genossenschaft hat die Arbeit
den Vorrang vor dem Kapital. Sie ist daher die
Unternehmungsform des kleinen Mannes. In allen
Wirtschaftszweigen und allen Volkskreisen wird
von ihr Gebrauch gemacht. Es ist kein Zufall, dass
die Bauern auf allen Gebieten die Genossenschaften
als Mittel zur Selbsthilfe verwenden. Diese sind
heute nicht mehr aus der schweizerischen Land-
wirtschaft wegzudenken; ja es gibt keinen Agrar-
schutz mehr ohne Genossenschaft, oder es müssten
dann dem Staat vielmehr Leistungen, namentlich
auch an verwaltungstechnischer Arbeit, aufgebürdet
werden, als das heute unter dem Regime der Selbst-
hilfeorganisationen geschieht. Vor allem die Arbei-
ter, aber auch die Bauern und andere Bevölkerungs-
schichten benützen die Genossenschaft in der
Warenvermittlung. Rund die Hälfte aller Haushal-
tungen in der Schweiz sind Mitglieder von Konsum-
genossenschaften. Die Genossenschaft wird ferner
häufig verwendet im Wohnungsbau. Aber auch im
Gewerbe greift man immer häufiger zu ihr. Ein
Beispiel aus der letzten Zeit: Eine „Gesellschaft des
schweizerischen Baugewerbes für den Wiederauf-
bau" ist als Genossenschaft gegründet worden. In
der Ostschweiz wurde kürzlich die „Wohnhilfe",
eine Genossenschaft des Schreinergewerbes, ge-
gründet. Unser Kollege Herr Dr. Anderegg hat
dazu in der „Schweizerischen Arbeitgeberzeitung"
ausgeführt: „Die hier zum Ausdruck gekommenen
Bestrebungen zeigen, dass sich das Gewerbe durch
den betrieblichen Zusammenschluss durchaus neben
der Industrie zu behaupten vermag. Tatsächlich
zeigt die Erfahrung, dass die Zusammenarbeit
zwischen Gewerbe und Industrie noch sehr ausbau-
fähig ist, und dass auf diesem Wege eine Ergiebig-
keit in der Produktion erzielt werden kann."

Wir freuen uns über diese neuen Strömungen
in Gewerbekreisen. Ich möchte nicht unterlassen,
Herrn Dr. Anderegg nochmals zu zitieren, und zwar

aus der „Neuen Zürcher Zeitung", wo er im August
dieses Jahres unter anderem folgendes geschrieben
hat: „Das Schöpferische und das Konstruktive
liegt auch bei den Fähigkeitsprüfungen nicht bei
der staatlichen Intervention, sondern beim Beruf
und bei seinen einsichtigen Angehörigen und Mit-
gliedern. Ob sich diese schöpferische Initiative trotz
der staatlichen Intervention, d. h. trotz der Ein-
führung des obligatorischen Fähigkeitsausweises
wirksam weiter entfalten kann, das muss die nächste
Zukunft lehren. Grundsätzlich unterstreichen wir
aber die vielfach erhärtete Erfahrung, dass auf
kulturellem und ökonomischem Gebiete das Kon-
struktive, das Aufbauende nicht beim Staat, son-
dern bei den wirtschaftlichen bzw. kulturellen
Organisationen liegt, d. h. bei den in diesen Insti-
tutionen frei wirkenden Persönlichkeiten. Die
Leistungssteigerung in jeder Form kann deshalb
im Gewerbe nur wirksam durch die Verbände, das
Gewerbe und die gewerbliche Unternehmung selber
gefördert werden und nicht durch den Zu- und Über-
griff des Staates. In diesem Sinne können denn
auch der Warenhausbeschluss wie der obligatorische
Fähigkeitsausweis nur als vorübergehende Schutz-
massnahme gewertet werden, welche den kraft-
vollen Einsatz des Gewerbes selbst keinesfalls über-
flüssig machen, da nur der letztere wirkliche Auf-
bauarbeit zu leisten vermag." Wir sind mit diesen
Ausführungen grundsätzlich einverstanden und
hoffen, dass sie auch in der Praxis vermehrte Be-
achtung finden. Dann können wir ruhig sagen, dass
die Gewerbepolitik auf guten Wegen ist und können
uns auch mit dem Gewerbe verständigen.

Es ist schliesslich auch kein Zufall, dass die
kriegswirtschaftlichen Syndikate vor allem als
Genossenschaften konstituiert worden sind.

Ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich sage,
dass weit über eine Million Genossenschaftsmitglie-
der in der Schweiz vorhanden sind. Da sollte man
nicht verlangen dürfen, dass der Bund diese Ent-
wicklung fördert? Es ist richtig, dass auch andere
Organisationen der Selbsthilfe bestehen als die
Genossenschaften, vor allem die Gewerkschaften,
die Arbeitnehmerverbände. Deshalb waren wir denn
auch einverstanden, dass man statt „Genossen-
schaften" sagt: „auf Selbsthilfe beruhende Organi-
sationen der Wirtschaft". Eine ähnliche Bestim-
mung steht übrigens seit vielen Jahrzehnten in der
Verfassung des Kantons Zürich. Es heisst dort in
Art. 23: „Der Staat fördert und erleichtert die
Entwicklung des auf Selbsthilfe beruhenden Ge-
nossenschaftswesens." Diese Bestimmung ist aller-
dings nicht einmal allen Zürchern bekannt. Sie
wurde wohl deshalb nicht so stark beachtet, weil
im Kanton weniger die Möglichkeit zur Anwendung
solcher Bestimmungen besteht. Ich glaube, es wird
auch der Bundesverfassung gut anstehen, wenn sie
die moralische Anerkennung der Selbsthilfeorgani-
sationen vorsieht.

Es ist hier gerade der logische Anschluss an
Ziff. 3 vorhanden, wo es heisst, dass Bestimmungen
gemäss Abs. 2 nur zu erlassen sind, wenn die zu
schützenden Wirtschaftszweige oder Berufe Selbst-
hilfemassnahmen getroffen haben. Deshalb schlagen
wir vor, in Ziff. 4 zu sagen, dass die auf Selbsthilfe
beruhenden Organisationen zu fördern sind.
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In der Kommission fand dieser Vorschlag zuerst
keine Gegenliebe. Es wurden vor allem Bedenken
gegen die Formulierung geltend gemacht. Ich habe
erklärt, dass es nicht auf die Formel ankomme,
sondern auf den Gedanken.

Herr Pini hat sich hier gegen einen solchen An-
trag ausgesprochen. Ich muss feststellen, dass er
das nicht im Namen der Kommission tat, sondern
rein persönlich. Es wäre auch falsch zu sagen, dass
die Mehrheit der Kommission dagegen gewesen
sei, sondern sie hat den einen Vorschlag mit 12 gegen
9 Stimmen und einen ändern Vorschlag mit 12 gegen
11 Stimmen abgelehnt. Die Anhänger beider An-
träge zusammen machten somit 20 Stimmen von
23 Anwesenden.

Nach der letzten Sitzung ist nun eine Verständi-
gung zustande gekommen, nämlich eine Verständi-
gung zwischen den Vertretern der Konsumgenos-
senschaften, der Landwirtschaft und des Gewerbes,
zwischen Vertretern der deutschen und der fran-
zösischen Schweiz. Daher handelt es sich nicht um
einen Kommissionsantrag, sondern um einen An-
trag von Mitgliedern der Kommission, der im Geiste
der Verständigung zustande gekommen ist.

Herr Kollega Pini hat nun juristische Bedenken
gegenüber diesem Vorschlag geäussert. Ich kann
diese Bedenken nicht verstehen und habe eher den
Eindruck, er habe nicht recht verstanden, worum
es geht. Vielleicht ist die Übersetzung daran schuld.
Im französischen Text heisst es: „La Confédération
favorise les organisations économiques fondées sur
le principe de l'entr'aide", währenddem es richtiger
heissen sollte „encourage". Wir haben diesen Aus-
druck schon in Abs. l, wo es im deutschen Text
heisst „fördern" und im französischen Text „encou-
rager". Ich glaube deshalb, dass in der französischen
Übersetzung dieser Ausdruck gewählt werden muss.

Wenn nun Herr Pini sagt, man habe Bedenken,
ein Privilegium zu schaffen, so ist dem folgendes
entgegenzuhalten: Es wäre ein Privilegium, wenn
Sie die einen auf Kosten der ändern begünstigen
würden. Es ist heute z. B. ein Privileg, wenn wir
den Warenhäusern den freien Verkauf gestatten,
aber beispielsweise den Genossenschaften verweh-
ren, ein ähnliches Geschäft zu betreiben. Die
Förderung der Selbsthilfeorganisationen ist aber
kein Privileg, denn das betrifft alle. Heute ist so-
zusagen jeder Mitglied mindestens* einer Organi-
sation der Selbsthilfe. Jeder kann solchen Organi-
sationen beitreten. Es sind deshalb alle gleich-
berechtigt.

Herr Dr. Eder stellt den Antrag auf Ablehnung.
Ich begreife das. Ich glaube, dass er entweder den
Sinn der Genossenschaft nicht begreifen will oder
vielleicht richtiger gesagt, dass er ihn sehr wohl
begriffen hat, aber diesen Geist der Genossenschaft
nicht aufkommen lassen will. Er steht auf Seiten
der Kapitalgesellschaften. Da muss ich schon
sagen: Hier scheiden sich die Geister. Wir wollen
die Organisationen fördern, die der Arbeit dienen,
und nicht die Kapitalinteressen in den Vordergrund
stellen.

Herr Dr. Münz stellt einen etwas anders formu-
lierten Antrag, der negativ gefasst ist. In der Kom-
mission ist auch ein solcher Antrag gestellt worden.
Dagegen sind Bedenken vor allem von Seiten der
Landwirtschaft geltend gemacht worden. Übrigens

hat Herr Duttweiler in der Kommission einen An-
trag gestellt, der fast gleich lautete wie der vor-
liegende Antrag.

Ich möchte Ihnen empfehlen, diesen neu vor-
geschlagenen Abs. 4 anzunehmen. Wenn ich mir
auch nicht einbilde, mit diesem Antrag den Stein
der Weisen gefunden zu haben, so möchte ich doch
hoffen, dass es ein Stein sei zu einem Verständi-
gungswerk. Ich verhehle mir nicht, dass damit die
Schwierigkeiten nicht ohne weiteres überwunden
sind. Bei der Anwendung der wirtschaftspolitischen
Kompetenzen und Richtlinien der neuen Wirt-
schaftsartikel werden wir wieder miteinander zu
reden haben über die Auslegung und die Ausführung
dieser Bestimmung. Aber die auf der Selbsthilfe
beruhenden Organisationen sind nicht mehr weg-
zudenken aus unserer Wirtschaft. Sie werden Bau-
steine von entscheidender Bedeutung für die künf-
tige Organisation der Wirtschaft sein. Gerade wenn
wir den Staat nicht für alles mögliche einspannen
wollen, brauchen wir sie. Wenn wir den Etatismus
im Sinne einer gänzlichen Verstaatlichung der
Wirtschaft nicht wünschen, müssen wir die Selbst-
hilfe fördern. Auf diesem Wege sollte es möglich
sein, dass Arbeiter, Bauern und Gewerbetreibende
sich finden.

Münz: Ich habe den Ausführungen von Herrn
Dr, Weber nicht mehr viel beizufügen. Seine Auf-
fassungen sind weitgehend auch die unsrigen.

Die skeptische Einstellung vieler Bevölkerungs-
kreise gegenüber den neuen Wirtschaftsartikeln
erklärt sich zu einem schönen Teil aus den Gefahren,
die dem Leistungswettbewerb und damit der
Konsumentenschaft drohen, und zwar namentlich
von Abs. 2, Lit. a des Art. 31 bis. Diese Gefahren
können nun aber tatsächlich weitgehend behoben
werden durch das Eingreifen der Selbsthilfegenos-
senschaften, und zwar dann, wenn man sie frei und
damit aktionsfähig erhält. Wirken die Konsum-
genossenschaften und die ändern Selbsthilfeorgani-
sationen wirklich als Korrektive, dann haben sie
die Möglichkeit, den Auswirkungen allfälliger Ab-
schliessungs- und Monopoltendenzen wirksam ent-
gegenzutreten und damit auch ein Preisdiktat
gegenüber den Konsumenten auszuschliessen. Ich
glaube, dass auch der private Detailhandel und
das Gewerbe von aktiven Genossenschaften Nutzen
ziehen können, denn der Wettbewerb mit den
Leistungsfähigen tut ihnen gut. Es ist eine alte
Wahrheit, dass man nur im Wettbewerb mit dem
Tüchtigen selber tüchtig wird.

Entsprechende Anträge sind nun in der Wirt-
schaftsartikel-Kommission in verschiedener Form
gestellt worden. Ihre Befürworter haben sogar
.gelegentlich durchblicken lassen, dass sie in der
Gewährleistung der genossenschaftlichen Freiheit
geradezu die Schicksalsfrage der Vorlage erblicken.
Bei der Formulierung des Schutzartikels sind dann
namentlich zwei Versionen aufgetreten: Sollen die
Selbsthilfeorganisationen einfach die Gewährlei-
stung ihrer freien Entwicklung erhalten oder soll
der Bund sie sogar fördern ? Die Mehrheit der Kom-
mission hat sich für die Förderung entschlossen.

Man könnte sagen, dass „fördern" eigentlich
mehr ist als nur „gewähren lassen". Auffallender-
weise haben nun aber die Gewerbekreise der För-
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derung zugestimmt, die Gewährleistung der freien
Entwicklung dagegen abgelehnt. Das macht ja
schon etwas misstrauisch. Der Begriff Fördern
gewährt unseres Erachtens den Interpretations-
künsteleien weitesten Spielraum. Das ist erwiesen.
Ist nicht auch immer und immer wieder gesagt
worden, dass man das Gewerbe „fördere" durch
die Bedürfnisklausel, durch den obligatorischen
Fähigkeitsausweis und durch andere zünftlerische
Massnahmen ? Mit der Begründung, man wolle
fördern, kann man in Tat und Wahrheit die gegen-
sätzlichsten Forderungen vertreten. Das zeigen die
Erfahrungen der letzten Jahre aufs eindeutigste.
Wir möchten deshalb zurückkommen auf eine Fas-
sung, die zeitweise auch von den Genossenschafts-
vertretern in der Kommission vorgeschlagen worden
ist und welche eben den grossen Vorteil der Klarheit
hat. Wir gehen indessen nicht soweit, wie man da-
mals in der Kommission gegangen ist. Wir halten
einen Schutz der Genossenschaften vor allem nur
für nötig gegenüber den Massnahmen, wie sie beab-
sichtigt sind auf Grund von Abs. 2, Lit. a, nicht,
aber einen Schutz gegenüber den Bestrebungen zu-
gunsten der Landwirtschaft, der Kriegsvorsorge usw.

Unser Text lautet dementsprechend: „Die freie
Entwicklung der Selbsthilfegenossenschaften darf
durch die auf Grund von Abs. 2, Lit. a getroffenen
Massnahmen in keiner Weise behindert werden."
Ich stelle fest, dass das genau dem entspricht, was
die grösste Konsumentenorganisation im Lande,
der VSK., in den letzten Jahren immer und immer
wieder in seiner Presse — und zwar mit' vollem
Recht — gefordert hat. Seine Vertreter sagten
stets: „Wir wollen nichts vom Staat, wir brauchen
seine Hilfe gar nicht, wir kommen aus ohne sie.
Wir wollem nur, dass man uns in Ruhe lässt." Die
Genossenschaft ist, das ist ja hier auch schon gesagt
worden, in ihrem Wesen die Alternative zur Staats-
intervention; sie ist in diesem Sinne ein typisches
Gewächs der Freiheit. Warum also in die Verfas-
sung hinein mit dieser Förderung ? Wenn man von
Förderung liest, denkt man doch immer etwas an
Privilegien, an Unterstützung oder gar Stützung.
Die Förderung bei den Genossenschaften kann zur
Hauptsache aber nur bestehen in einer Unterlas-
sung der Hemmung. Wenn die Dinge aber so liegen,
so sollte dieser Gedanke auch unverfälscht in die
Verfassung hinein. Ich bitte Sie, der klareren und
im Grunde genommen viel bescheideneren Fassung
zuzustimmen und einen Wortlaut abzulehnen, der
später unfehlbar zu Streit, Enttäuschung und end-
losen Interpretationsschwierigkeiten führen müsste
und trotz aller guten Absichten der Genossen-
schaftsbewegung letzterdings einen wahren Bären-
dienst erweisen könnte.

Eder: Ich stelle den Antrag, diesen Abs. 4 abzu-
lehnen und beschränke mich in der Hauptsache
auf drei Überlegungen, die ich mir nun sorgfältig
gemacht habe. Die erste ist die, dass der Antrag
und auch seine Formulierung absolut unklar ist.
Zweitens halte ich sie für gänzlich überflüssig und
drittens widerspricht dieser Antrag dem Grund-
satz der Rechtsgleichheit, wie er in Art. 4 unserer
Bundesverfassung niedergelegt ist. Wenn Sie hie'r
lesen: „Der Bund fördert die auf Selbsthilfe beru-
henden Organisationen der Wirtschaft", so heisst

das doch praktisch, wenn man es umkehrt: eine
auf Selbsthilfe beruhende Organisation ist eine
solche, bei der der Bund hilft, die er fördert. Das
ist doch meiner Meinung nach absolut unlogisch.
Diese Organisationen behaupten ja, sie seien der
Privatwirtschaft überlegen; der Privatwirtschaft
werfen sie vor: das Profitstreben, die Gewinnvertei-
lung, die kapitalistische Denkweise, die Ausschüt-
tung von Dividenden und Tantiemen und für sich
selber nehmen sie in Anspruch: den Opfersinn,
die gemeinnützige Denkweise, die Tatsache, dass
der Gesamtertrag den Mitgliedern reserviert wird,
und dass keinerlei Tantiemen und andere Dinge zur
Verteilung kommen. Trotzdem sie nun glauben,
dass sie besser seien, dass sie die Zukunft für sich
haben, dass sie leistungsfähiger seien, hier dieser
Ruf nach Staatshilfe; es wird die Forderung nach
Förderung durch den Staat erhoben, und zwar mache
ich die Herren vom föderalistischen Sektor auf-
merksam: Diese Förderung soll nicht etwa von
Gemeinden oder Kantonen konmicn, sondern der
Bund hat alle diese Dinge von sich aus zu fördern.

Ich frage mich nun: Was geschieht mit den-
jenigen, die sich nicht selbst helfen können, die
nicht Selbsthilfeorganisationen bilden können oder
sie nicht gebildet haben, die,dazu nicht die Gelegen-
heit haben? Soll der Bund diese verdorren, ver-
kümmern lassen oder wird er sich nicht auch dieser
Kreise annehmen müssen ? Früher gab es einen
Grundsatz, und verschiedene von uns sind in diesem
Grundsatz wohl erzogen worden: Hilf dir selbst, so
hilft dir Gott. Dieser Glaube an irgendwelche über-
natürliche Kräfte, die dem einzelnen Menschen
zugute kommen können, dieser Glaube soll nun
plötzlich säkularisiert werden; in Zukunft braucht
es nicht mehr den lieben Gott, der dem jungen Mann
hilft, sondern es hilft immer der Bund, wahrschein-
lich mit der leeren Bundeskasse.

Diese Widersprüche, die ich in aller Kürze nur
darstellen kann, sind meiner Meinung nach nur
dann erklärlich, wenn man die Entstehungsge-
schichte dieses Artikels sich vor Augen hält. Herr
Dr. Weber darf für sich in Anspruch nehmen, dass
er in der Kommission einen Antrag gestellt hat
der wenigstens klar war. Der Antrag lautete: „Der
Bund fördert die. auf Selbsthilfe der Produzenten
und Konsumenten beruhenden Genossenschaften,
und zieht sie- zur Mitwirkung bei Durchführung
wirtschaftlicher Massnahmen heran." Bei diesem
Antrag wusste man wenigstens, was gemeint war;
Herr Dr. Weber und seine Freunde haben durchaus
deutlich und klar von Genossenschaften gesprochen.
Bei den Anhängern der freien Wirtschaft hat nun
dieser Ausdruck „Genossenschaft" Anstoss gefun-
den, und darum hat man einen Kompromiss zu-
stande gebracht, bei dem Herr Dr. Weber und seine
Freunde auf den Ausdruck „Genossenschaften"
verzichteten, um die Staatsintervention zu retten.
Das ist ja der wunde und springende Punkt. Die
Vertreter des Gewerbes und der Landwirtschaft
haben nun ihren Horror überwinden können, weil
die Genossenschaften nicht mehr wörtlich erwähnt
wurden. Dafür nehmen sie nun, was sie früher nicht
wollten, eine massive Staatsintervention in den
Kauf.

Wenn man der Sache auf den Grund geht, wird
man sich fragen müssen, was eigentlich Selbsthilfe
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ist, was hierunter gedacht ist. Gehört z. B. die
Migros- Genossenschaft auch dazu? Es ist mir
gesagt worden, dass die Migros letzthin Brot ge-
kauft und dieses Brot ihren Leuten billiger ab-
gegeben hat. Ist das nicht Selbsthilfe ? Diese Leute
hatten wohl das Gefühl, das Brot sei zu teuer,
sie helfen sich selber mit ihrer gemeinen Kasse und
verschaffen sich ein billigeres Brot. Ich frage Sie.
wenn Sie diesem Text, der als Kompromisstext
vorliegt, zustimmen, müssen Sie nicht dazu kom-
men, zu sagen, dass das ohne Zweifel eine Selbst-
hilfe ist, die wahrscheinlich vom notleidenden
Mittelstand abgelehnt würde, aber juristisch zur
Selbsthilfe gehört ? Wie ist es mit den Stiftungen ?
Ist eine Familienstiftung eine Selbsthilfe ? Ich halte
dafür, das sei durchaus möglich, denn derjenige,
der für sich selbst, seine Eltern, seine Angehörigen,
seine Nachkommen sorgt, ist ein anständiger Bür-
ger, der weiss, was sich gehört, gemeinnützig denkt
und auch für sich die gleichen Vorrechte und die
gleiche Rücksichtnahme in Anspruch nehmen darf,
wie die Genossenschaft; die etwas Ähnliches will.

Zum zweiten Punkt übergehend, bin ich der
Meinung, dieser Ergänzungsantrag sei gänzlich
überflüssig. Herr Dr. Weber hat mit einigem Recht
und begeistertem Stolz die enorme Entwicklung
gezeigt, die das Genossenschaftswesen in der Schweiz
genommen hat. Ob sie bei einer Million Mitglieder
angekommen sind, wage ich allerdings zu bezweifeln ;
in den Vorlagen, die ich hatte, steht eine halbe
Million, aber auch eine halbe Million ist enorm viel.
Das bedeutet doch, dass über die Hälfte aller
Schweizerfamilien irgendwie mit dem Genossen-
schaftswesen vertraut und verknüpft sind. Auch
die Umsätze, die erzielt worden sind, sind sehr
bedeutend, sie betragen bei den angeschlossenen
Genossenschaften des VSK zusammen annähernd
eine halbe Milliarde.

Nun zweifle ich nicht an dieser Entwicklung,
aber ich frage mich, woher es nun plötzlich kommt,
dass die prominenten Vertreter des Genossenschafts-
gedankens heute sich in Angst winden und den
Bund zur Förderung aufbieten wollen. Es ist ihnen
ja glänzend gegangen, was nicht hindert, dass viel-
leicht auch gewisse Misserfolge da waren. Auf dem
Gebiet des Bankwesens hat sich der Genossen-
schaftsgedanke nicht sehr glücklich entwickeln
können, und wir haben im Bankengesetz, Art. 13,
die Bestimmung aufnehmen müssen, die offenbar
auch von den Genossenschaften nicht bestritten
worden ist: „Neue Handelsbanken dürfen nicht
in der Form der Genossenschaft errichtet werden."

Wenn ich sage, der Schutz dieser Genossen-
schaften, gegen welche wir gar nichts einzuwenden
haben, sei ganz überflüssig, so verweise ich auf die
enorme ausgewiesene Entwicklung und auf der
ändern Seite darauf, dass die landwirtschaftli-
chen Genossenschaften eine solche Bestimmung
gar nicht wünschen. Ich komme aus einem Kanton,
in welchem das landwirtschaftliche Genossenschafts-
wesen sehr stark entwickelt ist. Wir haben Mosterei-
und andere Genossenschaften, die heute den städ-
tischen Konsumenten die grössten Dienste zu leisten
in der Lage sind. Sie haben in keiner Weise irgend-
wie gewünscht, man möchte ihnen eine besondere
Wurst servieren, der Bund möchte sie weiter för-
dern. Sie sind froh, wenn sie sich weiter so ent-
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wickeln können, wie das bereits der Fall ist. Aber
noch eine andere Überlegung ist zu machen. Ich
verstehe die Angst der Befürworter deswegen nicht,
weil es unmöglich sein würde, m unserm Rate einer
Gesetzgebung zuzustimmen, die etwa gegen das
Genossenschaftswesen wäre. Es wäre unmöglich,
ein Gesetz vorzuschlagen oder in einem Gesetz
Bestimmungen aufzunehmen, die das Genossen-
schaftswesen ernsthaft hindern. Eine genossen-
schaftsfeindliche Gesetzgebung ist schon deswegen
nicht mehr möglich, weil die Hälfte des Volkes,
die Hälfte der Schweizerfamilien und der Rats-
mitglieder in irgend einer Form mit dem Genossen-
schaftswesen verbunden ist und Kontakt damit hat.

Zum Schluss noch ein paar Worte über den
Gedanken der Rechtsgleichheit. Der Zweck der
ganzen Revision, die uns beschäftigt, ist der Schutz
von Berufsgruppen und Erwerbsständen, die bei1

der unbeschränkten Handels- und Gewerbefreiheit,
bei der absolut freien Konkurrenz, nicht mehr
bestehen könnten und ernsthafte Befürchtungen
für ihre Zukunft haben. Wir wissen alle, dass die
Landwirtschaft in den Zwanzigerjahren und nachher
eine schwere Krise durchgemacht hat. Seither wurde
vom Bund recht viel für die Landwirtschaft unter-
nommen. Aber das bedarf der verfassungsmässigen
Untermauerung, um zu verhindern, dass die Land-
wirtschaft nach diesem Kriege wieder in die gleiche
Situation zurückfällt. Ich erinnere daran, dass
unsere Arbeiterschaft in den Dreissigerjahren eine
schwere Wirtschaftskrise über sich hat ergehen lassen
müssen. Allerdings nicht allein, aber sie hat die
Hauptlast tragen müssen. Das veranlagst uns,
diesen Erwerbsständen in erster Linie entgegenzu-
kommen und für sie vorzusorgen. Die Vorsorge soll
geschehen durch die Arbeitslosenversicherung,
welche heute noch nicht Bundessache ist, durch die
Arbeitsbeschaffung, von der viel gesprochen wird,
wozu aber der Bund die verfassungsmässige Grund-
lage noch nicht hat. Hier aber bei diesem neuen
Abs. 4 handelt es sich nicht um eine Berufsgruppe,
sondern um eine ganz bestimmte Rechtsform, eine
bestimmte Form der juristischen Person, eine Form
des Obligationenrechtes. Von der Einzelfirma wird
nicht gesprochen. Die Kollektivgesellschaft, die
Familienaktiengesellschaft, die Aktiengesellschaft,
die Stiftung, bekommen keine Förderung, keinen
Schutz, nur die Genossenschaft wird anders behan-
delt. Ich habe grosses Musikgehör für die franzö-
siche Sprache, besonders in ihren Einzelheiten oder
Präzisionen. Es ist nicht ohne Bedeutung, festzu-
stellen, dass im französischen Text «favoriser» steht.
Einzelne von Ihnen werden sich unter Favoriten
etwas vorstellen können, nicht nur die Besucher
der Pferderennen. Der welsche Übersetzer, der
nicht Gegner des Genossenschaftswesens sein kann,
hat das Empfinden, man favorisiere eine einzelne
Erscheinung des modernen Wirtschaftslebens, natür-
lich zu Lasten anderer Erscheinungen, die nicht
favorisiert werden.

Ich stelle fest, dass eine Beeinträchtigung des
Genossenschaftswesens und der genossenschaftli-
chen Entwicklung nicht stattgefunden hat. Im
Gegenteil ist sie bemerkenswert und hervorragend.
Die Zukunftsaussichten sind sehr gut. Es ist keine
Krisenerscheinung beim Genossenschaftswesen fest-
zustellen. Es ist ja politisch nicht denkbar, dass
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irgend ein Wind gegen die Genossenschaft in den
Ratssälen oder anderswo weht. Wenn trotzdem
eine Extraförderung verlangt wird, komme ich
mit meinen Freunden dazu, der Sache zu miss-
trauen, und zwar besteht das Misstrauen darin,
dass wir den Eindruck haben, man wolle hier die
letzten Rechte der freien Wirtschaft einem vom
Staat einseitig gestützten und privilegierten Genos-
senschaftswesen opfern. Ich bin gegen dieses Opfer,
gegen diese Privilegierung, aber ich habe die Auf-
fassung: die Genossenschaften haben sich entwickelt
sie sollen sich weiter. entwickeln, aber neben und
mit ändern Formen des Wirtschaftslebens, die dem
Staat und dem Volk zur Verfügung stehen. Ich
beantrage, den neuen Abs. 4 abzulehnen.

Gabathuler: In der vorberatenden Kommission
hat die Frage, ob die Selbsthilfeorganisationen in
irgend einer Form erwähnt werden sollen, viel zu
reden gegeben. Es sind mindestens ein halbes Dut-
zend Anträge gestellt worden. Von Vertretern der
Konsumgenossenschaften wurde beantragt, die ge-
mäss Abs. l und 2 getroffenen Massnahmen dürfen
die freie Entwicklung der auf Selbsthilfe beruhen-
den Genossenschaften nicht hemmen. In der Kom-
mission wurde ohne Erfolg eine Einigung versucht.
Die Selbsthilfe ist in AI. 3 als Voraussetzung für
Abweichungen von der Handels- und Gewerbefrei-
heit zum Schütze von bedrängten Wirtschafts-
zweigen ausdrücklich genannt. Dies kann Gewerbe,
Industrie oder Landwirtschaft betreffen. Der Grund-
satz ist also schon vorgesehen.

Zu dieser Frage haben die Vertreter der Landwirt-
schaft Stellung genommen. Die Selbsthilfe ist eine
naturgegebene und selbstverständliche Aufgabe der
Landwirtschaft. Der Bauernstand ist vorwiegend
Klein- und Mittelbauernstand. Der Bauernstand
kann in vielen technischen Dingen, aber auch im
Absatz der Produkte und in der Beschaffung von
Hilfsstoffen sich nur dann selbst helfen, wenn
grössere Körperschaften gebildet werden ; also wenn
man sich zusammenschliesst. Deshalb ist das Genos-
senschaftswesen in der Landwirtschaft zu sehr
starker Entwicklung gelangt. In den drei Spitzen-
verbänden der Milchwirtschaft, der Viehzucht und
der Bezugs- und Absatzgenossenschaften sind ca.
7000 Genossenschaften organisiert. Fast jeder
Bauernbetrieb ist bei einer oder mehreren Genossen-
schaften dieser drei Richtungen beteiligt. Die
genossenschaftliche Selbsthilfe ist, wie das schon
ein anderer Redner festgestellt hat, aus der Land-
wirtschaft nicht mehr wegzudenken. Aber diese
genossenschaftliche Selbsthilfe hat sich entwickelt,
ohne dass sie besonderer staatlicher Hilfe bedurfte.
Sie ging aus der Initiative und der eigenen Kraft
des Bauernstandes hervor. Triebkraft war aller-
dings vielfach die Notlage, welche dringend die
Verbesserung der Verhältnisse der Lebensbedin-
gungen forderte.

Diese Genossenschaften haben sich am Export
beteiligt, und sie werden sich weiter daran beteili-
gen. Ich sehe mich veranlasst, dies gegenüber dem
Votum von Herrn Speiser zu sagen. Ich verweise
auf die Organisation der Milchwirtschaft, die sich
am Käseexport beteiligt hat. Ich weise hin auf die
Absatzgenossenschaften, die sich durch ihre Ver-
bände an der Verwertung der Obsternteüberschüsse

im Export schon bisher stark beteiligt haben. Ich
weise hin auf die schweizerischen Viehzuchtver-
bände, welche im Absatz von Zuchtvieh bisher
aktiv tätig waren. In den letzten Jahren konnte
allerdings nicht viel geschehen, weil die Produkte
im eigenen Land verbraucht wurden. Daneben
haben sich die Selbsthilfeorganisationen der För-
derung der Technik und der fachlichen Belehrung
der Landwirte intensiv angenommen. Weil die
Landwirtschaft ohne besondere gesetzliche Vor-
schriften, ohne besondere staatliche Hilfe und ohne
Förderungsmassnahmen zu dieser Entwicklung
gelangt ist, hat sie die Überzeugung — das sagen
uns die Vertreter unserer Spitzenverbände — dass
sie auch weiter ohne staatliche Hilfe und ohne
besondere Förderungsmassnahmen in ihren Selbst-
hilfeorganisationen vorwärts kommen werde. Sie
wünscht nur, dass man sie nicht daran hindert, sich
weiter zu entwickeln. Es ist deshalb von den land-
wirtschaftlichen Vertretern keine Vorschrift über
die Förderung oder den Schutz der Selbsthilfe-
organisationen gefordert worden.

Nachdem andere grosse Gruppen, welche bei
der Gestaltung und bei der schliesslichen Annahme
der Wirtschaftsartikel wichtig sind, Wert darauf
legen, dass die Selbsthilfeorganisationen ausdrück-
lich genannt werden und deren Förderung zuge-
sichert wird — über das Mass der Förderung wird
bei der Beratung von Gesetzen in jedem Fall zu
reden sein — haben sich die Vertreter der Land-
wirtschaft an einem Kompromissvorschlag- betei-
ligt. Verschiedene landwirtschaftliche Vertreter
haben den Antrag, den Sie gedruckt vorfinden, mit-
unterzeichnet. Allerdings hat die Landwirtschaft
Bedenken, einer Formulierung zuzustimmen, welche
eine einschränkende Wirkung auf Lit. a und b des
Abs. 2 haben könnte. Dagegen begrüssen die land-
wirtschaftlichen Vertreter die umfassendere For-
mulierung, welche in dem Begriff „Selbsthilfe-
organisationen der Wirtschaft" liegt.

Während der Kriegsjahre bot sich oft Gelegen-
heit, den hohen Wert der Selbsthilfeorganisationen
festzustellen. Die Selbsthilfeorganisationen — seien
es Vereine, Genossenschaften oder andere Organi-
sationsformen — die in der Öffentlichkeit tätig
sind und deren Tätigkeit sich z. B. äussert in der
Berufsbildung, in der Verbesserung der Technik, in
der Organisation des Absatzes, in der Waren- und
Kreditvermittlung, haben viele Aufgaben übernom-
men und durchgeführt, die sonst die Öffentlichkeit
selbst hätte an die Hand nehmen müssen. Sie haben
diese Aufgaben in den meisten Fällen besser gelöst
und lösen können als Beamte des Staates, weil
Fachleute mitarbeiten, die die Dinge und auch die
Bedürfnisse im speziellen Falle am besten kennen.
Ich habe die Überzeugung, dass die Selbsthilfe-
organisationen weiterhin grosse Aufgaben zu lösen
haben. Der Staat wird als oberster Arbiter, als Ver-
treter des Gesamtinteresses des Volkes zu wachen
haben. Aber er wird in sehr vielen Fällen darauf
verzichten können, selber Aufgaben zu übernehmen,
die Geld kosten und die er bestenfalls nicht besser
lösen kann als die Selbsthilfeorganisationen der
Wirtschaft.

Die Gedanken, die Herr Anderegg bei der
Begründung seines Postulates zu Beginn dieser
Session entwickelt hat, sind mir sympathisch. Ich
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habe die Überzeugung, dass, wenn der Wille vor-
handen ist, sich zu verstehen und den Interessen-
ausgleich zu finden, die Selbsthilfeorganisationen
in vielen Dingen unserer Wirtschaft wie auch unserer
Politik zu einer gedeihlichen Zusammenarbeit bei-
tragen können.

Deshalb stehe ich zu dem Antrag, der von der
Mehrheit der Kommissionsmitglieder eingereicht
worden ist.

M. Favre: Je vous prie de m'accorder quelques
instants d'attention et suis d'autant plus à l'aise
pour vous adresser cette prière que je suis le seul
député de langue française à m'exprimer au cours
de ce débat.

L'origine de la disposition proposée par M. Weber
et les cosignataires réside dans le souci des députés qui
tiennent de près aux coopératives de consommation
d'assurer la sauvegarde des institutions qui leur sont
chères. Mais la majorité de la commission a mani-
festé avec continuité et fermeté qu'elle ne pouvait
en aucune manière accepter une disposition qui
constituerait un privilège en faveur d'une forme dé-
terminée d'organisation économique. Elle a mani-
festé aussi sa volonté de ne pas accueillir un texte
qui serait énoncé dans une forme négative.

A cet égard, la proposition qui nous est faite par
M. Münz est deux fois inacceptable: d'une part,
parce qu'elle constituerait un privilège en faveur des
coopératives de consommation et, d'autre part, à
cause de son caractère négatif, qui n'est pas celui
d'un texte constitutionnel.

Cependant la majorité de la commission était
d'avis qu'une proposition de caractère positif et
général pourrait être admise qui donnerait satisfac-
tion aux sociétés coopératives en même temps
qu'elle garantirait le développement de toutes les
institutions fondées sur le principe de l'entr'aide.

Telles sont les conditions et les circonstances
avec lesquelles a été établie la proposition qui vous
est présentée. J'y ai donné mon adhésion pour des
motifs de politique générale que je voudrais briève-
ment exposer.

Le projet d'arrêté a repris de la Constitution de
1874 le principe de la liberté du commerce et de
l'industrie. Ce principe a, en fait, malgré la formule
dont on se sert, un sens négatif. Il institue une pro-
tection de l'individu à l'encontre de l'Etat cantonal.
Il doit aussi guider le législateur fédéral en ce sens
que celui-ci doit respecter, autant que l'intérêt
général le permet, les libres initiatives des parti-
culiers.

Le principe de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie a été, et demeure, l'objet de vives critiques.
Comme les autres libertés individuelles, il a été
conçu en fonction de la pensée individualiste du
XVIIIe siècle, qui a méconnu le caractère à la fois
individuel et social des activités humaines et pro-
clamé cette notion asociale de la liberté, qu'elle
consiste à «faire tout ce qui ne nuit pas à autrui».
On sait quelles oppressions en sont résultées. La
Tour du Pin a caractérisé les fruits de cette fausse
représentation de la liberté en disant qu'elle a pro-
voqué «le déchaînement de toutes les cupidités
contre toutes les faiblesses».

Il a fallu de longs efforts pour faire reconnaître,
à l'encontre de la pensée individualiste, les solidarités

qu'engendré la division du travail et pour les faire
sanctionner. S'il est exact, d'une manière générale,
qu'une liberté ne devient réelle que par une organi-
sation, ceci est particulièrement vrai dans le domaine
économique. Dans l'économie individualiste, la per-
sonne est théoriquement libre ; pratiquement, elle est
souvent captive. Il est devenu de plus en plus évi-
dent que les libertés économiques ne sont pas seule-
ment des libertés individuelles, mais encore, je dirai
même surtout, des libertés des corps professionnels.
Un philosophe français a expliqué d'une manière qui
me paraît tout particulièrement pertinente ce double
caractère individuel et social des libertés humaines.
Jacques Chevalier a écrit: «L'homme étant un être
social dont la destinée ne peut être remplie que s'il
associe ses efforts à ceux de ses semblables, le droit,
s'il veut être fidèle à sa mission, doit non seulement
protéger l'intérêt de l'individu, servi par sa volonté
propre, mais encore garantir et élever à la dignité
de droits permanents les intérêts des groupements
humains représentés par une volonté collective.»

Le chemin parcouru pour faire reconnaître cette
vérité est marqué par les luttes qu'ont soutenues les
masses ouvrières pour conquérir la liberté syndicale,
par les créations variées à l'aide desquelles a été
recherchée la sécurité économique: associations de
producteurs, sociétés de consommation, caisses de
crédit mutuel, caisses d'assurance-maladie, caisses
d'assurance-chômage, sociétés d'entr'aide des arts
et métiers, etc.

Le texte proposé par la majorité des membres de
la commission est le complément nécessaire de l'énon-
ciation du principe de la liberté du commerce et
de l'industrie. Il dit que ce principe n'acquiert sa
pleine réalité et sa pleine efficacité que par l'organi-
sation basée sur l'entr'aide. Il est le principe de la
liberté du commerce et de l'industrie exprimé d'une
manière positive.

Il est hautement opportun, en un temps où
l'étatisme menace la liberté humaine, de dire dans
la Constitution que si l'Etat doit favoriser, par des
mesures d'ordre général, la sécurité économique des
citoyens, il appartient à chacun de rechercher, par
la voie de l'entr'aide, dans des organisations de son
choix et librement aménagées, cette sécurité qui est
l'expression économique de la liberté.

La Confédération doit encourager la constitu-
tion de corps intermédiaires entre l'individu et
l'Etat. De la sorte l'Etat demeure plus indépendant
dans sa mission d'arbitre des intérêts particuliers;
de la sorte il sauvegarde sa force et son prestige.
Et, d'autre part, les citoyens peuvent ainsi engager,
avec le maximum d'efficacité, dans le cadre qui
correspond à leurs besoins, leur propre responsa-
bilité. Je suis heureux de constater que le principal
auteur de la proposition qui vous est faite, M.
Weber, participe exactement aux préoccupations
que je viens d'énoncer, en ce sens qu'il manifeste
une volonté d'opposition à l'égard de l'étatisme, à
l'égard de l'interventionnisme de l'Etat, en préconi-
sant une organisation du régime économique et
social qui fasse reposer les responsabilités écono-
miques sur les intéressés et qui ne fasse pas dé-
pendre leur sécurité économique de la toute puis-
sance imaginaire de l'Etat.

La disposition proposée est précieuse à d'autres
points de vue. Dans l'arrêté voté pas l'Assemblée
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fédérale le 21 septembre 1939 sur la revision des
articles de la Constitution fédérale relatifs au do-
maine économique, il était prévu, comme dans le
projet actuel, que la Confédération devait recevoir la
compétence de protéger les régions dont l'économie
périclite ainsi que pour sauvegarder d'importantes
branches économiques ou d'importants groupes pro-
fessionnels menacés dans leur existence.

Je relève en passant que les termes «branches
économiques menacées dans leur existence» ne pa-
raissent pas heureusement choisis et je crois qu'il
conviendrait qu'une commission de rédaction revoie
certaines expressions du texte du projet et assure
une concordance aussi parfaite que possible, en
tenant compte du génie des deux langues, du texte
français et du texte allemand, ce qui est loin d'être
actuellement le cas.

Après avoir dit à l'article 31 bis que la Confédéra-
tion a le droit d'édicter des dispositions pour sauve-
garder d'importantes branches économiques mena-
cées dans leur existence, l'article 31 ter de l'arrêté de
1939 statuait que la Confédération peut édicter des
dispositions sur la force obligatoire générale de con-
ventions ou de décisions émanant d'associations pro-
fessionnelles ou de groupements économiques ana-
logues. L'article 31 ter donnait ainsi à ces groupe-
ments économiques menacés dans leur existence
l'instrument nécessaire pour opérer les redressements
indispensables.

D'après le texte du projet en discussion, la Con-
fédération n'obtient plus la compétence nécessaire
pour déclarer la force obligatoire générale de con-
ventions ou de décisions émanant d'associations
professionnelles. Et cependant l'article 31 bis, tel
qu'il nous est proposé, dit que ces branches écono-
miques et ces professions ne seront protégées par des
dispositions spéciales fondées sur le deuxième alinéa
de cet article que si elles ont pris des mesures
d'entr'aide — je souligne le mot d'entr'aide — qu'on
peut équitablement exiger d'elles. Je me pose alors
une question: Ces branches économiques pourront-
elles prendre les mesures d'entr'aide envisagées si la
Confédération ne leur donne pas les pouvoirs néces-
saires à cette fin ? Le texte qui vous est proposé et
qui prévoit que la Confédération encouragera les
organisations économiques fondées sur le principe
de l'entr'aide, vient combler dans une certaine me-
sure la lacune que je viens de signaler.

D'autre part, la proposition Weber et consorts
est aussi précieuse en ce sens qu'elle manifestera la
volonté du constituant d'orienter l'activité du légis-
lateur de telle façon que les organisations basées sur
l'entr'aide soient appelées à fonctionner comme des
organes naturels de protection des droits des citoyens
sur les plans les plus divers de la vie sociale et
notamment dans le domaine des assurances sociales.
Les assurances sociales, si elles étaient conçues
comme des institutions à l'aide desquelles l'adminis-
tration de l'Etat garantirait pleinement la sécurité
économique des citoyens seraient la source de graves
déconvenues. Il importe, dans un régime de liberté,
que les intéressés soient appelés à coopérer à la mise
en œuvre des principes des assurances sociales et
c'est précisément ce que demande la proposition
Weber: La Confédération doit favoriser, plus exac-
tement elle doit encourager, comme dit le texte

allemand: fördern, les organisations économiques
fondées sur le principe de l'entr'aide.

Telles sont les raisons, de caractère général, qui
militent en faveur du texte qui nous est proposé. Je
conclus en vous recommandant d'écarter la proposi-
tion Münz et de vous rallier à la proposition de la
majorité des membres de la commission.

Biirki: Ich möchte Ihnen auch meinerseits be-
lieben, den Antrag Münz abzulehnen. Nach meiner
Ansicht geht er doch bedeutend weiter als der vor-
geschlagene Wortlaut des Abs. 4. Herr Dr. Münz
glaubt das allerdings nicht. Er glaubt, dass das Wort
„fördert" des Abs. 4 weiter gehe als sein Vorschlag:
„Die freie Entwicklung darf in keiner Weise be-
hindert werden." Ich für meinen Teil glaube das
nicht ; aber immerhin werde ich am Schlüsse meiner
Ausführungen doch noch Auskunft über die Aus-
legung des Wortes „fördert" erbitten.

Umgekehrt möchte ich auch nicht behaupten,
dass der Worlaut des Abs. 4 in unserer Verfassung
eine Zierde wäre. Er ist mehr als ein Schönheits-
fehler. Ich stimme Herrn Dr. Eder zu, wenn er sagt,
er sei überflüssig. Niemand wird eine Selbsthilfe in
unserer Wirtschaft verhindern wollen, auch die-
jenige der Sclbsthilfeorganisationen nicht. Der ganze
Entwurf zum neuen Wirtschaftsrecht zeigt ja den
Willen zur Förderung der Wirtschaft. Frage: Ist es
da noch nötig, auf die Selbsthilfeorganisationen
hinzuweisen ? Ich weiss, der Abs. 4 ist ein Ver-
ständigungsvorschlag, der durch die Initiative der
Freunde des Genossenschaftsgedankens aufgenom-
men wurde. Darüber kann man reden. Aber es ist,
glaube ich, bekannt, dass er nicht besondere Genug-
tuung auslöst.

Darüber haben sich in der Eintretensdebatte die
Herren Dr. Weber, Dr. Münz und auch Herr Kollega
Huber mit aller Deutlichkeit ausgesprochen, Herr
Kollega Huber in dem Sinne, dass er von seinem
„Spezialgärtlein der Genossenschaften" gesprochen
hat. Das ist eigentlich der Grund, weshalb ich mir
im Anschluss daran noch einige Worte gestatten
möchte.

Wenn sich Teile des Gewerbeverbandes insbe-
sondere gegen die Aufnahme einer Sonderbestim-
mung oder eines Sonderabschnittes für den beson-
dern Schutz der Genossenschaften aussprechen, so
ist das sicherlich nicht die Angst vor den Genossen-
schaften. Aber sie wollen keine Bevorzugung ein-
zelner Kreise. Gewiss, die Konsumgenossenschaften
sind z. B. für den Detailhandel eine grosse Konkur-
renz, das sei ohne weiteres zugegeben. Aber sie sind
— ich möchte auch das zugeben — keine unloyale
und ungesunde Konkurrenz. Im Gegenteil, sie
mahnen zur Nachahmung, zum Ansporn, zur Bil-
dung von ebensolchen Grosseinkaufsorganisationen
auch im Gewerbe. Aber die mächtigen, finanz-
starken Genossenschaften und gerade der VSK
hätten es doch nicht nötig, dass sie einen in unserer
Verfassung verankerten Schutz gemessen! Das wäre
ja ein Sonderrecht, eine Benachteiligung der ändern
privaten Wirtschaft, das wäre auch undemokratisch
und stünde dem Art. 4 unserer Bundesverfassung
entgegen, wie Herr Dr. Eder dies bereits ausgeführt
hat.

Die Genossenschaften sind doch sicher stark
genug, sich im Wettbewerb zu behaupten. Will das
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Schweizervolk die Entwicklung nach dieser Rich-
tung hin, dann steht ihm der Gesetzesweg offen,
und die Minderheit wird sich zu fügen haben. Aber
immer und immer wieder auf einige wirtschaftliche
Schutzmassnahmen für den kleinen Selbständig-'
erwerbenden während der letzten Kriegsjahre hin-
weisen zu wollen, geht doch entschieden zu weit.
Diese Schutzmassnahmen haben den Grossen nichts,
aber auch gar nichts weggenommen. Sie mussten
sich höchstens einigen kleinen Einschränkungen
unterziehen, wie alle ändern Kreise auch. Aber diese
Massnahmen haben vielleicht eine wirtschaftliche
Überfremdung verhütet, die für unser Land meiner
Ansicht nach nicht von Gutem wäre. Ich denke
dabei an die Entwicklung der grossen Geschäfte mit
stark ausländischem Einschlag Ende der Zwanziger-
jahre. Ich möchte darauf nicht zurückkommen. Das
war der Grund des Eingreifens des Staates. Not-
zeiten erfordern und rechtfertigen auch die getrof-
fenen Massnahmen. Fast alle Genossenschaften
rühmen sich der stetigen Entwicklung; somit haben
sie doch keinen Nachteil gehabt durch die immer
und immer wieder bekrittelten Massnahmen des
Bundes. Also leben und leben lassen, das ist ein gut
demokratischer und gut schweizerischer Grundsatz.
Der grosse Garten von Herrn Kollega Huber wird
auch ohne Sonderunterstützung durch die Ver-
fassung weiter gedeihen. Wir wollen ihm dazu alles
Glück wünschen. Aber nehmen Sie bitte auch et-
welche Rücksicht auf das kleine Gärtlein des kleinen
Selbständigerwerbenden der privaten Wirtschaft.
Es wäre auch dem Gewerbeverband ein leichtes,
500 000 Unterschriften zu seinen Gunsten aufzu-
bringen.

Ich stelle keinen Streichungsantrag zu Abs. 4.
Ich bitte aber die Herren Kommissionsreferenten
und auch Herrn Bundesrat Dr. Stampfli, uns über
diesen Absatz einigen Aufschluss zu geben. Was ist
unter dem Begriff „Förderung" zu verstehen?
Welcher Art soll diese Förderung sein ? Sollen diese
Selbsthilfeorganisationen der Wirtschaft eine Be-
vorzugung gegenüber den ändern erhalten ? Soll das
z. B. im Subventionswesen oder gar im Steuerwesen
geschehen ? Ich glaube, es liegt im Interesse aller
Kreise, wenn hierüber Klarheit geschaffen wird.

Müller-Amriswil : Leider hat der Abs. 4 der Kom-
mission nicht vorgelegen, sonst wäre sie vielleicht
selber zu einer ändern Redaktion gelangt. Die Vor-
schläge, die der Kommission vorgelegen haben,
sind eigentlich in der Hauptsache deshalb alle ab-
gelehnt worden, weil nie einwandfrei feststand, was
man damit wollte. Die Übereinstimmung unter den
Mitgliedern der Kommission, welche diesen Vor-
schlag unterzeichnet haben, ist nur in bezug auf
die Form erzielt worden ; materiell ist die Einigung
noch nicht erreicht. Es hat im Gegenteil unter den
Interessierten, welche diesen Vorschlag unter-
zeichnet haben, ein gegenseitiges Misstrauen be-
standen. Daraus heraus ist dann eine Formulierung
zustande gekommen, aus der jeder für sich das ab-
leiten möchte, was ihm wohlgefällt. Unter dem
Begriff „Förderung der Genossenschaften" kann
man alles mögliche verstehen, z. B. staatliche Inter-
vention zugunsten der Genossenschaften, oder
finanzielle Unterstützung. — Auf der ändern. Seite
erklärt man, das sei nur eine Deklamation, es werde

sich dann bei Ausarbeitung der Gesetze zeigen, was
zugunsten der Genossenschaften überhaupt fest-
gelegt werden könne. Aus der Diskussion in der
Kommission glaube ich immerhin folgendes fest-
stellen zu können : Dieser vierte Absatz soll nur in be-
zug auf Art. 31 bis Bedeutung haben. Es kommt also
nicht etwa in Frage, zugunsten der Genossenschaf-
ten irgendwelche Privilegien herzuleiten, weder in
finanzieller noch steuerrechtlicher Beziehung, son-
dern die Meinung ist die, dass, soweit auf Grund
von Art. 31 bis Gesetze erlassen werden, diese die
Genossenschaften nicht benachteiligen sollen. Es
ist noch letzte Woche von Herrn Kollega Huber
unter Zitierung von Art. 31 bis erklärt worden, man
wolle keine Inanspruchnahme staatlicher Mittel.
Ich glaube,auch, gelegentlich gehört zu haben, dass
man nicht eine Gesetzgebung will, welche die Selbst-
hilfeorganisationen einseitig zuungunsten anderer
Unternehmuiigsformen begünstigen würde. Viel-
mehr hat man diese Spezialbestimmung des Abs. 4
mit Rücksicht auf die bisherige Behandlung der
Selbsthilfeorganisationen in der Notgesetzgebung
gewollt.

Die vorgelegte Formulierung entspricht, glaube
ich, diesem Wunsche nicht. Wenn gesagt wird : „Der
Bund fördert die auf Selbsthilfe beruhenden Organi-
sationen", kann meines Erachtens daraus doch ab-
geleitet werden, dass diese Selbsthilfeorganisationen
eine besondere Unterstützung des Staates erfahren
sollen. Das müssen Sie aus dem ersten Absatz von
Art. 31 bis ableiten. Dort spricht man von der
Förderung einzelner Wirtschaftszweige oder Berufe.
Dabei ist, darüber hat man keinen Zweifel gelassen,
die staatliche Unterstützung dieser Berufe und
Wirtschaftszweige zum mindesten durch die Ge-
setzgebung gemeint. Wenn der 1. Absatz von
Art. 31 bis so interpretiert wird, wird man auch den
4. Absatz nicht wohl anders auslegen können.

Man hätte, glaube ich, zuerst versuchen sollen,
zu analysieren, was die Genossenschaften und was
die Selbsthilfeorganisationen genau wollen und was
nicht. Dann hätte man sich viel eher auf eine be-
friedigende Redaktion einigen können. Ich hätte
heute eigentlich am liebsten die Rückweisung dieser
Ziffer 4 an die Kommission beantragt. Aber damit
würde die Behandlung der ganzen Vorlage hinaus-
gezögert. Wir müssen die Vorlage so weit fördern,
dass deren Weiterleitung an den Ständerat möglich
wird. So hoffe ich nur, dass das Departement oder
der Ständerat dann eine Formulierung finde,
welche den Wünschen der Selbsthilfeorganisationen
entspricht. Damit wird dann vielleicht eine Diffe-
renz mit der Vorlage geschaffen, welche aus den
Beratungen des Nationalrates hervorgeht. Dann
sind wir in der Lage, diese Frage noch einmal zu
besprechen und eine Redaktion zu suchen, welche
keinen Zweifel darüber obwalten lässt, was man
will. Wenn die heutige Fassung endgültig akzeptiert
werden sollte, dann verschieben Sie die Schwierig-
keiten einfach auf die spätere Gesetzgebung. Dann
wird bei der Behandlung von Gesetzesvorlagen alles
mögliche vorgetragen werden. Das sollten wir ver-
meiden.

Noch ein Wort zum Antrag des Herrn Kollega
Münz. Ich glaube, sein Antrag ist unannehmbar,
und zwar aus den Überlegungen, welche bereits
Herr Kollege Favre gemacht hat. Dann glaube ich,
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ist es auch nicht richtig, wenn man nur von Ge-
nossenschaften spricht, denn • es gibt eine Reihe
anderer wirtschaftlicher Organisationen, welche
auch auf der Selbsthilfe beruhen. Ich verweise dar-
auf, dass wir z. B. zahlreiche Käsereigesellschaften
haben, die die Form der einfachen Gesellschaft für
sich gewählt haben, die aber sachlich absolut ebenso
Anspruch auf den Schutz besitzen wie die Genos-
senschaften. Es gibt sogar Aktiengesellschaften,
die sich von vornherein das Ziel gesetzt haben,
keinerlei Gewinn zu erzielen, sondern für ihre Mit-
glieder gewisse Erfolge erreichen wollen. Ich denke
daran, dass es alkoholfreie Volkshäuser gibt, die auf
der Basis der Aktiengesellschaft gegründet sind.
Alle diese Selbsthilfeunternehmungen sollen den
gleichen Schutz gemessen.

Dann wäre ich auch sehr froh, wenn man den
Begriff der Selbsthilfeorganisation in der Verfas-
sung schon bereits einigermassen umschrieben
hätte. Es gibt heute Genossenschaften, die hoch-
kapitalistische Unternehmungen sind, und die
plötzlich finden, mit der Etikette Genossenschaften
wären sie nun qualifiziert als im Interesse des Lan-
des gelegene Unternehmungen. Dadurch, dass man
mit Pauken und Trompeten zum Beitritt zu einer
solchen Genossenschaft einlädt, um hohe Gewinne
zu erzielen, hat ein solches Unternehmen doch
keineswegs den Charakter einer gemeinnützigen
Unternehmung. Auch aus diesen Gründen hätte
ich es sehr gern gehabt, wenn der Begriff der Selbst-
hilfeorganisation hätte festgelegt werden können.
Dieser Charakter ist meines Erachtens nur dann
gegeben, wenn das Unternehmen vorwiegend seinen
eigenen Mitgliedern dienen will durch Vermittlung
von Waren, durch Verschaffung von Krediten,
durch Beschaffung von Arbeit usw. Dann wäre
immer noch zu untersuchen — und auch das sollte
abgeklärt werden —, in welchem Umfange die Mit-
glieder dieser Genossenschaften selber auch noch
Beiträge in die Genossenschaft hinein leisten müs-
sen, damit diese den Charakter einer Selbsthilfe-
organisation erhält.

Ich glaube, es ist zu schwarz gemalt worden in
bezug auf die Folgen der Annahme eines Antrages,
wie er der Formulierung von Herrn Weber ent-
spricht. Ich fürchte mehr, sie bringe Unklarheiten.
Deshalb spreche ich den Wunsch aus, dass nach-
träglich eine andere, bessere Redaktion gesucht
wird, die Klarheit für die künftige Gesetzgebung
bringt und deren Entwicklung auch besser ab-
zeichnet.

Präsident: Herr Schmutz verzichtet auf das Wort.

Herzog: Ich will mich nur ganz kurz zur vor-
liegenden Frage äussern und Sie wieder einmal dar-
auf verweisen, welchen Leidensweg dieser zur Dis-
kussion stehende sogenannte Genossenschaftsartikel
durchgemacht hat, bis er in dieser Form dem Rat
unterbreitet werden konnte. Ich verweise darauf,
dass wir schon anlässlich der Diskussion über die
Vorlage aus dem Jahre 1937 sowohl in der Kom-
mission wie im Rate hier eine ausgiebige Diskussion
darüber hatten, ob eine Bestimmung für die Selbst-
hilfeorganisationen aufgenommen werden solle und
in welcher Form das geschehen könnte. Die Kom-
mission wie der Rat haben ja damals die Aufnahme

einer besonderen Bestimmung in die Wirtschafts-
artikel abgelehnt. Ich brauche mich dazu weiter
nicht zu äussern. Wenn ich sage, dass die Ablehnung
der Erwähnung der Selbsthilfeorganisationen in den
Verfassungsartikeln von 1939 wesentlich dazu bei-
getragen hat, dass man die damals bereinigten Wirt-
schaftsartikel der Volksabstimmung nicht unter-
breiten konnte, dann müssen mir alle zustimmen,
die sich noch an jene Situation "erinnern können.
Ich behaupte nicht, dass das allein der Grund war,
weshalb man nach Ausbruch des Krieges im Sep-
tember 1939 die bereinigten Wirtschaftsartikel der
Volksabstimmung nicht unterbreiten konnte. Aber
ich sage: Es war ein wesentlicher Grund, weshalb
man das nicht tun konnte; denn man musste be-
fürchten, dass die Genossenschaften sich gegen diese
Wirtschaftsartikel wenden würden.

Nun stehen wir wieder vor der Frage: Was soll
getan werden, damit es möglich wird, die not-
wendige Revision unserer Wirtschaftsartikel unter
Dach zu bringen und ihr im Volke zur Annahme zu
verhelfen ? Es wurden in der Kommission verschie-
dene Fassungen für einen neuen Abs. 4 des Art.
31 bis versucht und vorgelegt. Sie wurden teilweise
angenommen und dann wieder abgelehnt, bis man
zuletzt zur vorliegenden Kompromissfassung ge-
langte.

Nun hat der Herr Kommissionspräsident erklärt,
die Genossenschaften wollen ein gewisses Vorrecht,
und er beantrage, insgesamt alle Anträge zu Art.
31 bis abzulehnen. Ich glaube, die Behauptung, dass
die Genossenschaften ein gewisses Vorrecht wollen,
geht fehl. Es ist übrigens eine Behauptung, die
schon wiederholt aufgestellt worden ist, und auch
anlässlich der Diskussion in der Kommission eine
grosse Rolle gespielt hat. Herr Präsident Condrau
befindet sich übrigens damit auf der gleichen Linie
wie Herr Dr. Eder, der glaubt, es sei kein Grund
vorhanden, einen Artikel für die Selbsthilfeorgani-
sationen aufzunehmen. Er sagt, es entstünde da-
durch eine Rechtsungleichheit; die Genossenschaf-
ten erhöben den Ruf nach der Staatshilfe; damit
sei die Staatsintervention für die Genossenschaften
gefordert; man winde sich in Angst. Er erklärte
dann noch, keine Gesetzgebung sei hier im Rate
gegen die Genossenschaften möglich. Ich muss
schon sagen, dass offenbar der Sprecher, der uns
derartige Worte vorsetzen kann, entweder voll-
ständig vergisst, was hier im letzten Jahrzehnt
gegangen ist; oder er spekuliert darauf, dass wir
es vergessen haben. Wenn man sagen kann, dass
hier keine Gesetzgebung gegen die Genossenschaften
möglich sei, dann muss ich doch darauf hinweisen,
dass wir ja erst letzthin eine grosse Diskussion
über gewisse Vorlagen gehabt haben, die unserer
Auffassung nach gegen die Genossenschaften ge-
richtet waren. Herr Dr. Weber, der Vertreter des
Antrages betreffend Nennung der Selbsthilfeorgani-
sationen in der Verfassung, hat auf verschiedene
Umstände hingewiesen, die die Genossenschaften
zwangen, einmal zu sagen, dass sie sich eine Be-
handlung, wie das früher und bis vor kurzem
geschehen ist, nicht mehr gefallen lassen können.

Herr Dr. Eder sagt, die Genossenschaften win-
den sich in Angst. Sie winden sich nicht in Angst
um ihre zukünftige Entwicklung. Wenn man sie
frei sich entwickeln lässt, dann brauchen sie keine
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Angst zu haben und haben diese Angst auch nicht.
Aber wenn wir daran denken, was, ohne dass die
Wirtschaftsartikel vorlagen, mit der jetzigen Ver-
fassung oder gegen die jetzige Verfassung gegen die
Genossenschaften getan wurde, dann wollen wir
bei dieser uns bietenden Gelegenheit uns zur Wehr
setzen.

Und wenn erklärt wird, wir würden den Ruf
nach Staatshilfe erheben, muss ich antworten: Auch
hier gehen Herr Dr. Eder und alle, die das behaup-
ten, fehl; die Genossenschaften erheben nicht den
Ruf nach Staatshilfe, sie erklären einfach: Wir
wollen in Zukunft nicht mehr zugunsten anderer
schlechter behandelt werden und wir wollen uns
für die Zukunft davor sichern, dass man uns nicht
mit gesetzlichen Massnahmen, die auch fürderhin
möglich sind, in unserer Weiterentwicklung be-
hindert.

Herr Müller-Amriswil hat erklärt, dass leider
der Text, der zur Diskussion stehe, der Kommission
nicht vorgelegen habe und dass eine Einigung nie
erzielt worden sei über die Bedeutung des Textes.
Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass der Kom-
mission verschiedene Texte vorgelegen haben. Ein
Text wies eine ähnliche Formulierung auf wie der-
jenige, der uns jetzt vorliegt, wenn auch nicht in
vollem Umfange und Wortlaut. Über keinen Text
konnte eine Einigung erzielt werden. Ich habe be-
reits gesagt: Einmal wurde diese, ein andermal
jene Formulierung angenommen oder abgelehnt,
sowohl von Dr. Max Weber wie von anderer Seite.
Von den HH. Reichling, Stutz usw. wurden Texte
fabriziert und vorgelegt, ohne dass sie in der Kom-
mission Gnade gefunden hätten, obwohl man
glaubte, dass Leute hinter der Formulierung dieser
Texte gestanden haben, insbesondere in der Redak-
tionskommission, in der meines Wissens auch Herr
Kollega Müller-Amriswil sass, von denen man hätte
annehme^! können, sie seien in der Lage, sich über
diese Texte und ihre Auslegung ein Bild zu machen.
Aber alle diese Texte haben keine Gnade gefunden,
weder in der Kommission noch in sonstigen Be-
sprechungen, bis man nach der Kommissionssitzung
in kleinerem Kreise zu dieser Formulierung kam,
die nun hier vorliegt.

Nun sagt Herr Müller-Amriswil, man sei sich
über die Bedeutung dieses Textes nicht klar. Es
mag schon sein, dass einzelne Kollegen sich über
die Bedeutung dieses Textes nicht klar sind. Aber
ich möchte fragen, ob sich alle unsere Ratsmitglie-
der über die Bedeutung der Wirtschaftsartikel in
allen Einzelheiten klar sind. Ich darf das nicht be-
zweifeln, weil es unhöflich wäre. Aber ich muss
sagen, dass es selbst Leuten, die es verstehen,
Gesetzestexte zu lesen und auszulegen, schwer wird,
alle diese Bestimmungen zu verstehen und sie heute
schon so zu definieren, dass daraus keine Wider-
sprüche entstehen könnten. Nur deshalb, weil
einzelne Mitglieder der Kommission oder einzelne
Ratsmitglieder aus dem Texte, wie er nun für die
Genossenschaften und die Selbsthilfeorganisationen
vorgelegt wird, etwas herauslesen könnten, das
vielleicht jetzt nicht gemeint ist oder anders aus-
gelegt werden könnte, kann man eine derartige
Bestimmung nicht ablehnen.

Ich verstehe sehr wohl, dass Herr Münz eine
besondere Formulierung vorgelegt hat, die zum Teil

ähnlich lautet wie die Formulierung, die. wir selbst
schon in der Kommission beraten haben. Aber so
wie die Sache heute liegt, glaube ich, dass wir dem
Verständigungstext auch deshalb zustimmen soll-
ten, weil der jetzt vorliegende Text dem entspricht,
was man heute billigerweise erwarten kann, obwohl
ich zugebe, dass auch mit diesem Text noch einiges
getan werden kann, das uns nicht freuen könnte.
Aber später kommen noch die Verhandlungen und
die Besprechungen, dann wenn es darum geht, die
Gesetze auszuarbeiten. Ich will zum vornherein
erklären: Meiner Ansicht nach handelt es sich nicht
darum, mit diesem Text, wie gesagt worden ist, den
Verband Schweiz. Konsumvereine oder seine Ver-
eine zu fördern, sondern auf Grund dieses Textes
handelt es sich darum, dass nichts unternommen
werden soll, was einseitig die Genossenschaften in
ihrer Weiterentwicklung hemmt, sondern dass der
Bund, das Schweizervolk, mit der Annahme eines
solchen Textes sagt, es wünsche die Genossen-
schaftsbewegung oder die Selbsthilfeorganisationen
auf genossenschaftlichem Boden als Ganzes geför-
dert zu wissen. Darin liegt der tiefere Sinn unseres
Textes. Deshalb möchte ich Sie bitten, diesem
Verständigungsvorschlag zuzustimmen.

Helbling: Die vorgeschlagene Bestimmung be-
treffend die Förderung der Selbsthilfeorganisatio-
nen, wie sie im Antrag von Herrn Dr. Weber ver-
langt wird, dürfte meiner Ansicht nach ruhig im
Verfassungsartikel Platz finden.

Der Antrag ist allerdings das Erzeugnis eines
Kompromisses, der wohl den einen oder ändern
nicht zu befriedigen vermag. Er kam aber zustande
dank eines allseitig bewiesenen Verständigungs-
willens sowohl von seiten der Konsumentenorgani-
sationen wie auch der Landwirtschaft und des
Gewerbes, eines Verständigungswillens, den wir
nicht gering einschätzen dürfen und den wir auch
in Zukunft im Interesse einer gesunden Wirtschafts-
und Sozialpolitik hochhalten sollten.

Unter dem Titel Selbsthilfeorganisationen haben
wir wohl, wie das aus der Diskussion hervorging,
in erster Linie das Genossenschaftswesen zu ver-
stehen. Es ist dies eine Wirtschaftsform, die, aller-
dings mit einigen Ausnahmen, von unten, aus dem
Volke herausgewachsen ist und sich als dringendes
Bedürfnis erwiesen hat, um die Kleinen und Schwa-
chen in ihrem Kampfe ums Dasein wirksam zu
unterstützen. Das gilt nicht nur für die Konsumen-
ten, sondern ebensosehr für die Landwirtschaft und
nicht zuletzt für das Gewerbe, das auf diesem
Gebiete auf schöne Erfolge hinweisen kann.

Ein gesundes Genossenschaftswesen liegt auch
im Interesse des Staates. Das hat namentlich die
hinter uns liegende Kriegszeit mit den vielen kriegs-
wirtschaftlichen Aufgaben erwiesen, die zum Teil
den bestehenden Organisationen, namentlich sol-
chen der Landwirtschaft, überbunden werden muss-
ten. Ich verweise hier vor allem auf die Milchver-
sorgung des Landes und die Durchführung des
Mehranbaues, wobei sowohl den milchwirtschaft-
lichen wie den landwirtschaftlichen Genossenschaf-
ten grosse Aufgaben zugewiesen waren. .

Nach meiner Auffassung ist das Wesentliche im
Genossenschaftswesen der Geist, von welchem das-
selbe geleitet und getragen wird. Es darf nicht
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Selbstzweck sein, soll nicht in Machthunger aus-
arten, sondern soll sich lediglich in den Dienst der
guten Sache stellen und die Gesamtinteressen nicht
aus dem Auge verlieren, also nicht etwa rücksichts-
los den Machtstandpunkt vertreten wollen. Es
zwingt allerdings den Privatunternehmer zu einer
entsprechenden Konkurrenz, wobei sich aber die
ihm innewohnenden Kräfte entfalten müssen, was
einer gesunden Entwicklung der Wirtschaft nur
förderlich sein kann.

In diesem Sinne aufgefasst, verdient das Ge-
nossenschaftswesen die Förderung durch den Staat,
und der Antrag des Herrn Weber dürfte meines
Erachtens bedenkenlos angenommen werden, dies
um so eher, als ja der Art. 32 für alle zu treffenden
Massnahmen die Form des Bundesbeschlusses oder
der ordentlichen Gesetzgebung vorsieht und das
Parlament immer noch Gelegenheit hat, das Für
und Wider gegeneinander abzuwägen. Der Antrag
des Herrn Münz aber muss vor allem aus von der
Landwirtschaft abgelehnt werden, weil mit Recht
die Befürchtung besteht, dass durch eine solche
Bestimmung Massnahmen, die gemäss Lit. b in
Aussicht genommen werden, mit dem Einwand
bekämpft werden könnten, sie verhindern eine
ungehemmte Entwicklung des Genossenschafts-
wesens. Damit würde man ja das Genossenschafts-
wesen eigentlich privilégier en, und für die Land-
wirtschaft würden die Wirtschaftsartikel dadurch
an Wert verlieren. Beim Antrag des Herrn Weber
brauchen diese Bedenken nicht zu bestehen; er will
ganz allgemein die Förderung des Genossenschafts-
wesens, tangiert aber die Massnahmen, die auf
anderem Gebiete getroffen werden sollen, nicht. Der-
selbe verdient nach unserer Auffassung vor dem
Antrag Münz den Vorzug.

Huber: Ich schliesse mich in erster Linie den
Ausführungen unseres Freundes Herzog an, mit
denen ich vollständig übereinstimme. Wenn ich
trotzdem noch einige Bemerkungen zu machen
habe, so sind sie provoziert durch die Ausführungen
der Herren Kollegen Pini und Eder.

Ich will zunächst ein Missverständnis, das offen-
bar bei diesen beiden Herren bestanden hat, richtig-
stellen. Sie haben erklärt, der Vorschlag Weber
verstosse gegen den Grundsatz der Rechtsgleich-
heit. Mir ist nicht recht verständlich, wie man zu
einer derartigen Behauptung kommen kann. Die
Rechtsgleichheit hat den Sinn, dass Gleiches gleich
behandelt wird, dass nicht Ungleiches gleich und
dass nicht Gleiches ungleich behandelt wird. Sie
hat aber nicht die schablonenhafte Bedeutung, die
ein französischer Dichter, Anatole France, einmal
ironisiert hat, indem er als Beweis für die Rechts-
gleichheit anführte, in Paris sei es in gleicher Weise
dem Millionär wie dem clochard, dem Vaganten
verboten, unter den Seinebrücken zu übernachten.
Das ist die Karikatur des Begriffes der Rechts-
gleichheit.

Nun wurde sowohl von Herrn Pini wie von
Herrn Dr. Eder erklärt, wir wollen eine bestimmte
Rechtsform bevorzugen, nämlich die Form der
Genossenschaft. Das wollen wir nicht; wir wollen
Rechtsgleichheit. Offenbar haben die Herren Pini
und Eder ihre Präparationen gegen frühere Anträge

unkorrigiert übernommen. Denn im Antrag des
Herrn Dr. Weber ist doch kein Wort von der
Rechtsform gesagt, es steht kein Wort von der
Genossenschaft, sondern es ist die Rede von den
auf Selbsthilfe beruhenden Organisationen, ganz
gleichgültig, welche Rechtsform sie haben. Wie
man da sagen kann, man privilegiere eine Rechts-
form, ist mir schlechterdings unverständlich. Übri-
gens habe ich von dieser Sorge um die Rechtsgleich-
heit leider nie etwas gehört, speziell nicht bei
Herrn Kollege Dr. Eder, als es sich darum handelte,
in krassester Weise bei zwei ganz konkreten Vor-
lagen Rechtsungleichheit zu schaffen, nämlich beim
Warenhausbeschluss und bei der sogenannten Aus-
gleichssteuer.

Ein anderes Argument, das bereits von Herrn
Kollege Herzog erwähnt worden ist: man spricht
vom Hilferuf der Genossenschaften. Wir haben bis
jetzt gar keine Staatshilfe in"Anspruch genommen.
Ich gebe Ihnen ohne weiteres zu, ich hätte es lieber
gehabt, wenn nicht der Ausdruck „fördern" ver-
wendet worden wäre, sondern wenn man beim
ursprünglichen Antrag geblieben wäre, der die
freie Entwicklung der Genossensehaftsbewegung
gewährleisten wollte. Mehr wünschen wir gar nicht.
Der Verband Schweiz. Konsumvereine wird nie
eine Subvention beanspruchen unter Berufung auf
seine Eigenschaft als Genossenschaft. Wir werden
zufrieden sein, wenn wir einmal als gleichberechtigt
behandelt werden. Aber bis heute haben wir das
noch nicht erreicht.

Warum bestehen wir darauf, dass uns die freie
Entwicklung gewährleistet sein soll ? Weil man seit
Jahren immer wieder darauf ausgeht; diese freie
Entwicklung zu hemmen, weil es bestimmte Wirt-
schafts- und auch politische Gruppen, wie ich be-
reits in der Eintretensdebatte ausgeführt habe,
gibt, die ihr Heil darin erblicken, dass man uns
Fesseln anlegt, weil sie meinen, damit den Wettlauf
gewinnen zu können. Weil wir die Erfahrung ge-
macht haben, dass diese Kreise ihre Ziele verwirk-
lichen können in Gemeinden, Kantonen, im Bund,
müssen wir immer wieder den Kampf gegen diese
Benachteiligung führen, und jetzt wollen wir ver-
fassungsmässig einmal die Sicherheit haben, dass
das aufhört. Wir haben aber auch die Ankündigung
— das habe ich ebenfalls in der Eintretensdebatte
gesagt — dass diese Tendenzen nicht aufgegeben,
sondern weiter verfolgt werden. Im neuesten Ar-
tikel des Herrn Dr. Beuttner ist wieder darauf hin-
gewiesen, dass man solche Massnahmen in Aussicht
nehmen müsse, dass man den Wettbewerb mit der
Genossenschaftsbewegung nicht in der allgemeinen
Form sich abspielen lassen könne und dass man zu
diesem Zwecke auch staatliche Massnahmen bean-
spruchen müsse. Das wollen wir uns nicht gefallen
lassen und dagegen wollen wir eine Sicherheit
haben. Wir verlangen keine massiven Staatsinter-
ventionen zu unsern Gunsten.

Herr Kollege Dr. Eder hat dann noch die rhe-
torische Frage gestellt, was denn mit jenen ge-
schehen solle, die von der Selbsthilfe nicht Ge-
brauch machen könnten. Wem ist es verwehrt,
einer Konsumgenossenschaft beizutreten ? Das kann
doch jedermann. Bei uns ist jeder willkommen. Wir
verlangen nichts, kein politisches und kein reli-
giöses Glaubensbekenntnis. Wir verlangen nur, dass
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er als Genossenschafter beitritt und sich den Sta-
tuten unterwirft. Welcher Bauer ist daran ver-
hindert, sich einer Verwertungsgenossenschaft an-
zuschliessen ? Wer ist verhindert, sich einer Ver-
sicherungsgenossenschaft anzuschliessen ? Wer ist
verhindert, sich einer Kreditgenossenschaft anzu-
schliessen ? Wer ist verhindert, einer Baugenossen-
schaft beizutreten? Das sind alles Formen der
wirtschaftlichen Selbsthilfe — es gibt noch un-
zählige andere — die jedermann zur Verfügung
stehen, wenn er sie benützen will.

Ich möchte' mich noch mit dem Antrag Münz
kurz auseinandersetzen. Ich will dabei nicht wieder-
holen, was von anderer Seite gesagt worden ist.
Ich rnuss diesen Antrag ablehnen, allerdings aus
Gründen, die zum Teil diametral dem gegenüber-
stehen, was andere gegen diesen Antrag gesagt
haben. Erstens einmal ist mit Recht von Herrn
Kollege Müller gesagt worden, dass der Antrag
Münz nur zugunsten der Genossenschaft wirkt, alle
anderen Formen der Selbsthilfeorganisation aber
nicht schützt. Herr Kollege Müller hat Ihnen be-
reits davon gesprochen, dass es verschiedene
Rechtsformen der Selbsthilfe geben kann, nicht
bloss die der Genossenschaften. Zu denen, die er ge-
nannt hat, will ich noch eine sehr verbreitete nen-
nen, das ist der Verein. Es gibt eine grosse 'Zahl
von Selbsthilfeorganisationen — manchmal rein,
manchmal vermischt mit Gemeinnützigkeitsbestre-
bungen, welche die Form des Vereins annehmen.
Herr Kollege Münz hat offenbar diese Seite einfach
übersehen, denn er will doch ganz sicher auch die
Selbsthilfeorganisation, die eine andere Form als
die Genossenschaft annimmt, vor Benachteiligungen
schützen. Das ist der eine Grund. Der andere
Grund besteht darin, dass der Antrag nur einen
Schutz bietet gegen Missbrauch von Art. 31 bis,
Abs. 2, lit. a. Hier hat Herr Kollege Helbling sich
geirrt, wenn er den Antrag Münz bekämpft hat
unter Berufung darauf, bei Annahme dieses An-
trages wäre es unmöglich, gestützt auf lit. b Mass-
nahmen zugunsten der Landwirtschaft zu treffen.
Aber ich gestehe Ihnen offen, dass diese Beschrän-
kung des Antrages Münz für mich ein weiterer Grund
ist, um ihm nicht zuzustimmen. Ich will die Ge-
nossenschaft nicht bloss geschützt wissen gegen-
über Missbrauch, der sich auf Art. 31 bis, Abs. 2,
lit. a, stützt, sondern die Genossenschaft soll ganz
allgemein vor Rechtsmissbräuchen geschützt wer-
den. Es sollen keine Ausnahmemassregeln gegen-
über Genossenschaften und gegen die Selbsthilfe-
organisationen zulässig sein. Wenn nun der Antrag
Münz angenommen würde, so würde das so inter-
pretiert, dass man gegen die Selbsthilfeorganisa-
tionen alles mögliche tun dürfte; nur wenn sich
diese Massnahmen auf .die erwähnte lit. a berufen,
seien sie zulässig. Das meint natürlich Herr Münz
auch nicht. Weil man aber so argumentieren kann
und zweifellos so argumentieren würde, kann ich
dem Antrag nicht zustimmen. Ich wünsche die
Sicherung der Freiheit der Entwicklung der Ge-
nossenschaftsbewegung, der Selbsthilfeorganisatio-
nen, auf breiter Basis.

Ich möchte noch eine kleine Bemerkung an-
bringen gegenüber Ausführungen, in denen nun-
mehr wieder von einem finanzstarken Verband
Schweizerischer Konsumvereine „gesprochen" wird,
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der irgendwelchen besonderen Schutz beansprucht.
Darum handelt es sich nicht. Ich habe den Ein-
druck, dass die meisten Herren über die Organi-
sation und die Funktion des Verbandes Schweize-
rischer Konsumvereine recht ungenaue Vorstel-
lungen haben. Der Verband Schweizerischer Kon-
sumvereine ist kein Grossunternehmen, welches
eigene Filialen eröffnet, sondern er ist eine födera-
tive Organisation. Er ist, wie der Name sagt, nicht
ein Verband von physischen Einzelpersonen, son-
dern von juristischen Personen, und zwar in der
Hauptsache von Genossenschaften. Dieser Verband
hat eine gewisse Entwicklung, eine gewisse Stärke
erreicht. Es ist nicht dieser Verband und nicht
irgendeine erneute Selbsthilfeorganisation, die in
erster Linie geschützt werden soll, sondern es ist
die Genossenschaftsbewegung allgemein, die wir
gegen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten schüt-
zen müssen. Wir wollen, dass überall das Mittel der
Selbsthilfeorganisation benützt werden kann, auch
ausserhalb des Verbandes Schweizerischer Kon-
sumvereine. Es soll in jeder Gemeinde jedermann
das Recht haben, sich des Mittels der Selbsthilfe-
organisationen zu bedienen, Konsumgenossenschaf-
ten, Kreditgenossenschaften, Baugenossenschaften
usw. zu gründen. Aber das wird eben von anderer
Seite bekämpft. Es ist erst kürzlich in einer Dis-
kussion, die wir mit Vertretern des Gewerbes hatten,
als anmassend und unmöglich bezeichnet worden,
dass wir uns auf den Standpunkt stellen, es solle
in jeder Gemeinde möglich sein, eine Genossenschaft
oder eine Genossenschaftsfiliale zu eröffnen. Wir
meinen, dass dieses primitive Urrecht, möchte ich
sagen, jedes einzelnen Menschen, durch Selbst-
hilfemassnahmen auf gemeinwirtschaftlicher Grund-
lage seine wirtschaftlichen und kulturellen Interes-
sen zu verfolgen, dieses Recht solle gewährleistet
sein. Das scheint mir der Hauptwert des Antrages
des Herrn Dr. Weber zu sein, dass diese Anerken-
nung der Selbsthilfeorganisationen ausgesprochen
wird. Das verstehen verschiedene Leute nicht, die
immer nur unter dem Gesichtspunkte des Unter-
nehmens denken.

Es ist merkwürdig, dass Leute, die immer von
der Selbstverantwortung sprechen, von der Pflicht,
für sich selbst zu sorgen, nach dem schönen Worte,
wie es von Herrn Dr. Eder zitiert worden ist:
„Hilf dir selbst, so hilft dir Gott!" nun ausgerechnet
der Anerkennung des Selbsthilfegedankens Oppo-
sition machen, weil sie befürchten, dass durch die
Benutzung der Selbsthilfe eben die Profite des
Unternehmertums geschmälert werden. Ich finde,
es steht der Verfassung der Eidgenossenschaft sehr
wohl an, wenn sie irgendwo ausdrücklich sagt, dass
die Selbsthilfe anerkannt, dass zum Ausdruck ge-
bracht wird, der Bund- hat ein Interesse daran,
diese Selbsthilfeorganisation anzuerkennen und so-
gar zu fördern. Ich bin in dieser Hinsicht liberal
genug erzogen worden, um zu finden, dass der
einzelne Mensch in erster Linie für sich selbst sorgen
und nicht zuerst überall Stützen suchen soll. Ich
bin kein Freund der Staatskrücken, und wir wollen
auch keine solchen ; aber wir wenden uns gegen die
Staatsfesseln. Wir wollen keine Staatsfesseln haben
für den Bürger, der seine wirtschaftlichen und än-
dern Fähigkeiten nicht auf Kosten anderer, son-
dern in Gemeinschaft mit ändern —• benützen will

70
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im Sinne der genossenschaftlichen, der Selbsthilfe-
organisation.

Nun zu den Fragen der Redaktion. Darüber
kann eine Redaktionskommission später noch be-
raten. Hier handelt es sich um den grundsätzlichen
Entscheid. Ich habe im Eintretensvotum gesagt,
die Vorlage befriedige in redaktioneller Hinsicht
nicht, es werde noch allerlei zu korrigieren und zu
verbessern sein. Aber der Begriff der Selbsthilfe-
organisation ist ein Begriff des allgemeinen Lebens,
kein rein juristischer Begriff und bedarf deshalb
keiner besondern juristischen Definition. Wenn
der Begriff der Selbsthilfegenossenschaft im Obli-
gationenrecht nicht klarer umschrieben ist, so ist
das nicht unsere Schuld. Wenn es möglich geworden
ist, dass sog. Genossenschaften vor dem Rechte An-
erkennung gefunden haben, so liegt das an der
Praxis vor allem des Handelsregisteramtes, das
glaubte, large vorgehen zu können und Genossen-
schaften als Genossenschaften ins Handelsregister
aufnehmen zu müssen, obwohl sie ihrer Struktur
nach meines Erachtens wesentliche Erfordernisse
der Genossenschaften nicht aufweisen. Sie weisen
auch jetzt noch den Charakter des Unternehmer-
tums auf, das mit einer Scheindemokratie und als
Scheingenossenschaft die alten Methoden des Pri-
vatunternehmens auch heute wieder fortsetzt. Die
letzten Tage sind ja ein Beweis dafür, wie wenig
genossenschaftlich gerade in jenen „Genossenschaf-
ten" gedacht und gehandelt wird!

Häberlin: Es drängt mich, mit ganz wenigen
Worten der Freude Ausdruck zu geben, die mein
wirtschaftsliberales Herz heute morgen ob den
Voten der Herren Weber, Herzog und speziell ob
dem eben abgeschlossenen Votum des Herrn Kol-
legen Huber empfunden hat. Diese Freude ist um so
grösser und reiner, als wir am letzten Donnerstag
bei der Eintretensdebatte einer öffentlichen Exe-
kution des Wirtschaftsliberalismus beigewohnt ha-
ben, bei der sich neben Herr Dr. Stocker auch
Herr Huber als Scharfrichter beteiligte.

In der Tat, welcher Wandel der Szene! Am
letzten Donnerstag ist hier, und zwar sehr ernst-
haft, die Ansicht vertreten worden, unsere Bundes-
verfassung entspreche ' nicht einmal mehr der
Firmenwahrheit, wenn sie weiterhin den Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit enthalte,
und heute morgen kommen der Reihe nach die
Vertreter der Genossenschaften aus dem gleichen
politischen Lager jenes Kritikers und verlangen für
sich die Handels- und Gewerbefreiheit im weitesten
Sinne dieses Begriffes. Sie lehnen sich leidenschaft-
lich auf gegen jegliche Bindung der von ihnen spe-
ziell vertretenen Wirtschaftsform und der in ihr
Tätigen und verlangen volle Freiheit für das Ge-
nossenschaftswesen, aus dem Geiste des Wirt-
schaftsliberalismus heraus, der jedem einzelnen
eine freie berufliche Betätigung und weiterhin eine
freie Entfaltung seiner Persönlichkeit verheisst.
Das sind die Ideen, die auch nach unserer Auffas-
sung das Unvergängliche am Wirtschaftsliberalis-
mus bedeuten und die nach unserer Meinung ein
bestimmender Faktor auch im Wirtschaftsleben
der Zukunft bleiben werden.

Herr Kollega Huber hat am letzten Donnerstag
sarkastisch gemeint, wir Freisinnigen hätten unser

Wirtschaftsprogramm verloren. Nun war Herr Kol-
lega Huber offenbar so freundlich, über das Wochen-
ende sich auf die Suche nach diesem Programm zu
machen. Er hat es glücklicherweise neu entdeckt
und uns heute vorgetragen, wofür wir ihm grossen
Dank schuldig sind!

Bundesrat Stampfli: Der Gedanke, in Art. 31 bis
einen Vorbehalt zugunsten der Genossenschaften
zu machen, ist nicht, wie man den heutigen Aus-
führungen von Herrn Nationalrat Herzog ent-

D f Ö

nehmen könnte, erst in den Beratungen des Na-
tionalrates und der Kommissionen über die Wirt-
schaftsartikel aufgetaucht^ Die Genossenschaften
haben sich schon früher auf die Beine gemacht.
Ich fühle mich verpflichtet, sie gegen einen anderen
Verdacht in Schutz zu nehmen. Sie haben in einer
Eingabe an den Bundesrat, lange bevor die Bot-
schaft und der Entwurf des Bundesrates vorlagen,
ein solches Begehren gestellt. Es ist von den begut-
achtenden Kommissionen und nachher auch vom
Bundesrat in seiner Botschaft vom 10. September
1937 ausdrücklich abgelehnt worden. Dort wurde
ausgeführt: „Der schweizerische Ausschuss für ge-
nossenschaftliche Beziehungen hat in einer Ein-
gabe verlangt, es solle eine Bestimmung aufge-
nommen werden, wonach der Bund befugt sei,
ohne an die Schranken der Handels- und Gewerbe-
freiheit gebunden zu sein, unter Wahrung der Ge-
samtinteressen und unter Rücksicht auf die freie
Entwicklung der genossenschaftlichen Selbsthilfe
Vorschriften zu erlassen." Der Bundesrat hat hierzu
in seiner Botschaft mit folgenden Ausführungen
Stellung genommen: „Ohne die Bedeutung des
Genossenschaftswesens, das in unserm Lande eine
reiche und vielgestaltige Entwicklung erfahren hat,
verkennen zu wollen, halten wir eine derartige Er-
gänzung nicht für zweckmässig, deshalb, weil eine
solche Spezialbestimmung zugunsten der Genossen-
schaften wieder Sonderwünschen anderer Kreise
rufen würde. Es würde namentlich die Frage auf-
tauchen, ob nicht auch eine besondere Bestimmung
zugunsten der Kleinbetriebe aufzunehmen sei, vor
allem deshalb, weil der vorgeschlagene Zusatz in
Wirklichkeit nicht nötig ist, denn die gesetzlichen
Vorschriften im Sinne von Art. 32, Abs. 2, dürfen
gemäss ausdrücklicher Vorschrift nur unter Wah-
rung der Gesamtinteressen erlassen werden, wo-
runter auch die der Genossenschaft fallen." — In
der Beratung im Nationälrat ist der Gedanke dann
wieder aufgenommen und beantragt worden, es
sollen Massnahmen im Sinne von Art. 31 bis, die
von der Handels- und Gewerbefreiheit abweichen
könnten, nur unter Rücksichtnahme auf die Ver-
braucher und die genossenschaftlichen Selbsthilfe-
organisationen erlassen werden dürfen. Darüber
hat eine grosse Redeschlacht getobt. Der Vertreter
des Bundesrates hat einen derartigen Zusatz abge-
lehnt, wiederum mit der Begründung, er sei nicht
nötig, indem der Vorbehalt für die Gesamtinteressen
einen genügenden Schutz für die Genossenschaften
bilde und weil ein Sondervorbehalt zugunsten der
Genossenschaften eine ungleiche Behandlung dar-
stelle, die von ändern Wirtschaftsgruppen, nicht
akzeptiert werden könnte. Mit 80 gegen 41 Stim-
men wurde damals der Antrag abgelehnt. Es ist
keine Überraschung, dass in der Kommission und
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heute wieder der Gedanke aufgegriffen worden ist.
Wir haben es mit zwei Anträgen zu tun, mit dem
von Herrn Dr. Münz und dem von Herrn Dr.
Weber. Sicher hat der erstere den Vorzug der Klar-
heit. Man weiss, was damit gemeint ist. Nachdem
Sie aber den Antrag Speiser abgelehnt haben, wer-
den Sie kaum dem des Herrn Münz zustimmen
können, denn den Antrag Speiser haben Sie abge-
lehnt, weil Sie nicht zugunsten einer Gruppe —
der der Exportinteressen — einen Vorbehalt ma-
chen wollten, durch den Massnahmen zugunsten
anderer Gruppen eingeschränkt worden wären.
Das war damals auch die Begründung von Herrn
Dr. Weber. Deshalb wäre es nicht mit den Gesetzen
der Logik vereinbar, nun dem Antrag des Herrn
Dr. Münz zuzustimmen, nachdem Sie den von
Herrn Nationalrat Speiser abgelehnt haben. Der
letztere ist zwar nicht zur Abstimmung gekommen,
aber in der Diskussion wurde er durchweg abge-
lehnt. Ich möchte auch meinerseits empfehlen, den
Antrag Münz abzulehnen, weil er tatsächlich eine
Privilegierung einer Wirtschaftsgruppe in sich
schliessen würde.

Zum Antrag des Herrn Dr. Weber folgendes:
Der Bundesrat nimmt heute eine andere Stellung
ein als der Bundesrat von 1937. Er wünscht, dass
eine Verständigung erreicht werde. Nur hat der
Sprechende nicht den Eindruck, dass die Formu-
lierung, die gewählt wurde, besonders glücklich sei.
Herr Nationalrat Bürki hat eingewendet, sie stelle
zum mindesten einen Schönheitsfehler dar. Ich
habe eher den Eindruck, dass man diesen Abs. 4
als einen Pleonasmus, oder volkstümlicher gesagt,
als ein Überbein bezeichnen könne. Schon in
Abs. l von Art. 31 bis ist davon die Rede, dass der
Bund einzelne Wirtschaftszweige oder Berufe för-
dern könne. Unter diese Wirtschaftszweige gehören
auch die Genossenschaften. Wenn man also weiter
unten noch einmal sagt, der Bund fördere auch die
auf Selbsthilfe beruhenden Organisationen der
Wirtschaft, so ist das zum mindesten ein Pleonas-
mus. Ich kann mir vorstellen, dass, wenn dieser
Absatz in der Verfassung bleibt, er dann in den
Hörsälen unserer Universitäten später ein Qegen-
stand des Spottes mehr sein wird. Deshalb wäre es
wünschenswert, wenn noch eine etwas bessere Re-
daktion gefunden werden könnte. Vielleicht ist der
Ständerat in dieser Beziehung in der Lage, einen
vollkommeneren Vorschlag zu machen. Dem An-
trag als solchem mache ich keine Opposition,
nachdem sich unter seinen Unterzeichnern auch
Vertreter des Gewerbestandes finden.

Le Président: En votation éventuelle, j'opposerai
la proposition de MM. Weber-Berne et consorts à
celle de M. Münz. Votre décision sera ensuite oppo-
sée, en votation définitive, à la proposition faite par
M. Eder de biffer ce 4e alinéa.

Abs t immung. — Vole.
Eventuell —- Eventuellement :

Für den Antrag der Mehrheit 125 Stimmen
Für den Antrag Münz 9 Stimmen

Definitiv. — Définitivement:
Für Festhalten am eventuell

gefassten Beschluss 128 Stimmen
Für den Streichungsantrag Eder 14 Stimmen

Neuer Artikel, zwischen Art. 31 bis und Art. 31 ter
einzuschalten.

Antrag Berthoud, Perrin-La Chaux-de-Fonds,
Humbert.

1 Der Bund ist befugt, Bestimmungen zu erlassen
über die Allgemeinverbindlichkeit von Verein-
barungen und Beschlüssen der Berufsverbände und
ähnlicher Wirtschaftsorganisationen.

2 Die Sachgebiete, für welche der Bund oder die
Kantone solche Vereinbarungen und Beschlüsse

D

allgemein verbindlich erklären dürfen, sind durch
Bundesgesetze zu bezeichnen.

3 Die Allgemeinverbindlicherklärung ist nur zu-
lässig, wenn sie von unabhängigen Sachverstän-
digen begutachtet ist und wenn die Vereinbarungen
und Beschlüsse begründeten Minderheitsinteressen
und regionalen Verschiedenheiten angemessen
Rechnung tragen, dem Gesamtinteresse nicht zu-
widerlaufen und die Rechtsgleichheit sowie die
Verbandsfreiheit nicht beeinträchtigen. Abweichun-
gen vom Grundsatz der Handels- und Gewerbefrei-
heit sind dabei zulässig.

Artide nouveau à intercaler entre les art. 31 bis et
31 ter.

Proposition Berthoud, Perrin-La Chaux-de-Fonds,
Humbert.

1 La Confédération a le droit d'édicter des dis-
positions sur la force obligatoire générale de con-
ventions ou de décisions émanant d'associations pro-
fessionnelles ou de groupements économiques ana-
logues.

2 Des lois fédérales désigneront les domaines où
la Confédération ou les cantons pourront donner
force obligatoire générale à des conventions et à des
décisions.

3 La force obligatoire générale ne pourra être
donnée que sur l'avis d'experts indépendants et .si
les conventions et décisions tiennent suffisamment
compte des intérêts légitimes des minorités et des
diversités régionales, ne renferment rien de contraire
à l'intérêt général et respectent l'égalité devant la
loi, ainsi que la liberté d'association. Elles peuvent
déroger au principe de la liberté du commerce et de
l'industrie. ,

M. Berthoud: Le texte de l'article nouveau que
je propose d'intercaler entre les articles 31 bis et
31 ter est exactement celui qui se trouvait sous
chiffre 31 ter dans l'arrêté voté par le Conseil fédéral
le 21 septembre 1939. Cet article a été, comme on
sait, sorti du projet dont nous délibérons en ce mo-
ment. On a fait, je ne comprends pas encore très
bien pourquoi, de cet article la victime expiatoire
du compromis auquel on avait résolu d'aboutir.
La raison de cette amputation m'échappe. Je l'ai
cherchée en vain dans le message du Conseil fédéral.
Le seul motif que l'on en ait donné, c'est que le Vorort
de l'Union du commerce et de l'industrie et la plupart
des organisations consultées, se sont déclarées hos-
tiles au maintien de cet article. Quant aux argu-
ments, ils n'ont pas été donnés. Au contraire, ce qui
est curieux à constater, c'est que le Conseil fédéral,
tout en proposant l'ablation de cet article, donne
d'excellents motifs pour le maintenir plutôt que
pour le supprimer. En effet, nous pouvons lire, à
la page 10, ce qui suit:
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«II ressort des expériences faites que l'attribu-
tion de la force obligatoire générale permet bien
souvent de régler, d'une manière entièrement satis-
faisante, les conditions économiques et sociales d'une
profession donnée et n'ont pas pour effet d'ériger
les associations en institutions économiques ou so-
ciales ayant pouvoir de légiférer. Les associations
n'ont pas le pouvoir d'établir, de leur propre chef,
une réglementation avec force obligatoire générale.
L'Etat conserve le contrôle des mesures prises. Il
ne leur donnera la force obligatoire générale qu'en
sauvegardant, dans chaque cas d'espèce, les inté-
rêts généraux et en tenant efficacement compte de
ceux des dissidents.»

Sans doute, le Conseil fédéral, plutôt le Départe-
ment de l'économie publique, en rédigeant ce pas-
sage du message, pensait à la force obligatoire des
contrats collectifs de travail, mais la situation est
exactement la même s'agissant de la force obliga-
toire donnée à des décisions d'ordre économique.

Il est intéressant aussi de rappeler les termes du
message du Conseil fédéral à l'appui de son projet
en ce qui concerne l'attribution de la force obliga-
toire. Voici ce qu'on peut y lire:

«L'attribution de la force obligatoire présente de
multiples avantages en regard de l'ingérence directe
de l'Etat. La force obligatoire n'est prononcée qu'à
la requête d'une ou de plusieurs associations. Elle
présuppose donc une entente préalable des intéres-
sés. L'économie a ainsi la faculté de régler elle-même
les conditions dans une certaine mesure et ce, sous
la surveillance et le contrôle de l'Etat. Une telle
réglementation, qui procède de l'initiative directe
des intéressés, est plus souple et mieux susceptible
d'adaptation que la législation de l'Etat. La vie
économique s'est à tel point compliquée et les con-
tingences se différencient tant d'une branche à
l'autre, d'une région à l'autre, qu'il devient presque
impossible au législateur de faire la part de cette
diversité dans des prescriptions générales. A propos
de questions importantes, il s'est révélé qu'on se
trouve souvent en présence de situations fort di-
verses et que tel usage du commerce ou que telle
coutume de la vie économique sont tenus pour ab-
solument légitimes dans certains groupes profession-
nels et considérés comme abus dans d'autres. Pour,
régler ces questions, le mieux sera donc de les sou-
mettre à une réglementation souple qui émanera des
cercles intéressés. Il en va de même des questions
d'ordre social: fixation des conditions de travail,
octroi de vacances, etc. Elle ne s'accommode que
très difficilement de règles générales. C'est parti-
culièrement le cas dans l'artisanat où les conditions
changent à tel point d'une branche professionnelle à
l'autre, aussi de la ville à la campagne, qu'on ne
pourrait soumettre toutes les professions à la même
règle sans se heurter à de grosses difficultés. C'est
pourquoi la loi sur la formation professionnelle ne
fait qu'énoncer des principes généraux, abandonnant
les détails relatifs à chaque branche professionnelle,
soit à des ordonnances à édicter .par l'autorité com-
pétente sur la proposition de l'association profes-
sionnelle intéressée, soit à des règlements à établir
par des associations elles-mêmes moyennant qu'elles
soient ensuite approuvées par l'autorité.»

Vous pouvez voir ainsi que le Conseil fédéral, déjà
en 1937, était acquis entièrement à la notion de la

déclaration de force obligatoire, non pas seulement
des contrats collectifs de travail, mais aussi des dé-
cisions et des conventions d'ordre économique.
Qu'est-il advenu depuis lors ? Quelles sont les rai-
sons pour lesquelles on a modifié cette attitude ? Il
est permis de se le demander. Mais auparavant, je
voudrais encore rappeler les conditions dans les-
quelles l'article que je vous propose de réintroduire
dans l'ensemble des dispositions d'ordre économique
a été adopté par les Chambres fédérales.

Le projet du Conseil fédéral comportait une
clause énumérative, donc limitative, laquelle clause
a été remplacée par une clause générale, ceci aux
fins de laisser à la législation la tâche de délimiter les
domaines dans lesquels la force obligatoire pourrait
être appliquée. Cette méthode paraît heureuse. On
a insisté à plusieurs reprises pour qu'elle soit admise
s'agissant d'autres dispositions des articles en dis-
cussion. Je crois que l'on avait bien fait de rem-
placer la clause énumérative par une clause générale,
car il n'est pas possible, à l'avance, de délimiter très
exactement les secours ou les objets sur lesquels
peut porter la déclaration de force obligatoire et il
serait extrêmement fâcheux, qu'après constatation
de lacunes dans cet ordre d'idées, on se voie obligé
de remanier la Constitution. Au contraire, une ad-
jonction importante ou non à une loi est toujours
aisée. Le texte voté en 1939 a été adopté par le Con-
seil national sans opposition. Il en a été de même
par le Conseil des Etats. Aujourd'hui, on nous dit
que cet article doit être sacrifié. Ne se serait-on
peut-être pas rendu compte, qu'en éliminant cet
article, on détruit l'économie du projet, car celui-ci
comporte une lacune évidente que M. Favre a signa-
lée tout à l'heure. En effet, le troisième alinéa de
l'article 31 bis dispose: «Les branches économiques
et les professions ne seront protégées par des disposi-
tions votées sur le deuxième alinéa, lettres a) et b),
que si elles ont pris les mesures d'entr'aide qu'on
peut équitablement exiger.»

La disposition b crée la possibilité de s'écarter
de la liberté du commerce et de l'industrie pour
sauvegarder des branches économiques ou des pro-
fessions menacées dans leur existence.

Par conséquent, on ne pourra faire application
de cette disposition que lorsque des branches éco-
nomiques ou des professions intéressées auront pris
les dispositions nécessaires d'entr'aide. Où trouve-
t-on les moyens permettant aux branches intéres-
sées de prendre les mesures d'entr'aide qui leur
sont imposées? On ne les trouve pas dans le projet
et je ne crois pas que la disposition qui vient d'être
adoptée (alinéa 4 de l'article 31 bis) puisse avoir
cet effet. M. Favre l'a constaté tout à l'heure;
l'article qui a été supprimé était précisément celui
qui permettait de mettre entre les mains des bran-
ches professionnelles l'instrument au moyen du-
quel elles peuvent prendre certaines mesures de
sauvegarde avant de se voir menacées dans leur
existence. J'ai fait remarquer déjà au cours de la
discussion générale ce qu'il y a de singulier à dis-
poser que l'on pourra légiférer en faveur de bran-
ches économiques menacées dans leur existence
sans être lié par-le principe de la liberté de commerce
et d'industrie, alors que le but auquel on devrait
tendre serait d'éviter que des branches économiques
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puissent être mises en péril faute de disposition de
caractère préventif.

On chercherait en vain, dans l'évolution des
faits économiques, des raisons valables pour justifier
le revirement du Conseil fédéral. Si l'on ne rétablit
pas la disposition qui figurait dans l'arrêté de 1939,
ou une disposition équivalente, une grave lacune
subsistera dans l'ensemble des articles économiques
et il ne restera alors, comme possibilité de prendre
des mesures de sauvegarde en faveur de certaines
branches professionnelles menacées dans leur exis-
tence, que le recours à des solutions étatistes. Or, le
but de notre proposition est précisément non pas
d'exclure des solutions de ce genre lorsqu'elles se
révèlent vraiment nécessaires, mais de "permettre
de les éviter dans la mesure du possible par le
moyen de l'organisation professionnelle.

Me dira-t-on peut-être que n'importe quelle
association professionnelle peut, à la majorité,
prendre des décisions ? Sans doute, elles le peuvent
et elles l'ont fait à maintes reprises. Mais ces déci-
sions se révèlent inefficaces lorsqu'elles ne peuvent
pas être rendues obligatoires pour la minorité. Nous
en avons un exemple frappant dans le domaine de
l'industrie horlogère. L'horlogerie s'était organisée
dans le cadre des organisations libres qui composent
cette puissante industrie. Aussi longtemps qu'il s'est
agi d'appliquer ces mesures aux seuls signataires
des conventions horlogères, aussi longtemps que l'on
n'a pas pu les imposer à une minorité opposante, la
convention s'est révélée inefficace et il a fallu que
les conventionnels s'adressent à l'autorité fédérale
pour que celle-ci prenne des arrêtés susceptibles
d'étendre aux non-conventionnels l'application des
dispositions essentielles des conventions. Ce n'est
que lorsqu'on! été édictés les arrêtés fédéraux que
la convention collective de l'horlogerie a pu fonc-
tionner normalement. Il y a là un exemple des plus
probants, qui milite en faveur de la réintroduction
de la disposition qu'on a, malencontreusement éli-
minée de l'ensemble des textes qui nous sont soumis.
Restant sur le terrain de l'horlogerie, je pose a_lors
cette question : Le jour où seraient mises en vigueur
les nouvelles dispositions constitutionnelles, sur
quoi pourra-t-on se baser pour maintenir la validité
des arrêtés pris par le Conseil fédéral pour donner
force obligatoire générale à des clauses de la con-
vention horlogère ? Je ne le vois pas, car on ne
pourra pas dire à ce moment-là que l'industrie hor-
logère est menacée dans son existence. S'il est,
depuis quelques années, une industrie prospère
entre toutes, c'est précisément l'industrie horlo-
gère. Il faudra alors recourir à un article en disant:
Si l'on fait tomber ces articles, l'industrie horlo-
gère pourrait de nouveau être menacée dans son
existence. Mais ce serait aller bien au delà de la
portée réelle du 2e alinéa de l'article 31 bis; ce ne
serait que par un véritable sophisme, que l'on pour-
rait l'interpréter de la sorte. Ce serait ouvrir toute
grande la porte à une interprétation abusive d'une
disposition constitutionnelle. M. Favre a fait remar-
quer tout à l'heure que l'expression «menacées
dans leur existence» est extrêmement ambiguë»
et je souhaite avec lui qu'on trouve une meilleure
rédaction permettant de caractériser mieux les cas
dans lesquels l'autorité fédérale est autorisée à
s'écarter de la liberté du commerce et de l'industrie.

Il me paraît que toutes les raisons que je viens
d'avouer militent fortement en faveur de la réintro-
duction de la disposition que, avec mes collègues
Perrin et Humbert, je vous propose d'intercaler
entre les articles 31 bis et 31 ter.

Je ne voudrais cependant pas vous laisser sous
l'impression que seule l'industrie horlogère pourrait
avoir besoin de la déclaration de force obligatoire
pour les décisions à prendre en vue de mettre de
l'ordre dans une profession ou un métier. Ce besoin
existe dans de multiples branches économiques,
tandis qu'elle n'existe pas dans certains secteurs
d'activité. Je ne crois pas, notamment, que dans
la grande industrie métallurgique, notamment dans
l'industrie des machines, on éprouve le besoin de
s'adresser à l'autorité pour donner force obligatoire
à des conventions que l'on aurait pu conclure. Il
existe des conventions très efficaces et très utiles
au sein de ces branches d'activité, conventions
signées par de puissantes entreprises, qui peuvent
dans une certaine mesure, se suffire à elles-mêmes
et voient leur force encore redoublées lorsque plu-
sieurs d'entre elles s'associent pour la réalisation
d'un but commun. Mais si ces branches économi-
ques peuvent se passer de la déclaration de force
obligatoire, est-ce donc une raison pour en priver
celles qui en ont besoin? Assurément pas. Si l'on
raisonnait ainsi sur l'ensemble des articles, on se
demande à quoi aboutiraient nos délibérations. Le
projet qui nous est soumis est déjà bien loin d'être
un chef-d'œuvre, mais en refusant d'y réintroduire
l'ancien article 31 ter, on ne réussira qu'à le rendre
inacceptable. Je ne voudrais pas qu'on prête aux
auteurs de la proposition que je défends l'arrière-
pensée de vouloir généraliser l'application de la
force obligatoire, de chercher à l'imposer là où
le besoin ne s'en fait pas sentir. La législation déli-
mitera exactement les secteurs et les conditions
dans lesquelles elle pourra être appliquée et les
arrêtés d'exécution pourront toujours fournir au
Conseil fédéral, à l'autorité politique, habilitée à
sanctionner les décisions, la possibilité de prendre
le maximum de précautions. C'est ce que l'on a fait
s'agissant des contrats collectifs de travail, lesquels
sont soumis à un examen extrêmement serré,
effectué par des experts. La force obligatoire n'est
accordée que s'il a été constaté que les dispositions
en cause ne lèsent pas l'intérêt général, mais qu'au
contraire, elles y sont conformes et que, de même,
l'intérêt de la profession est sauvegardé.

Ces précautions sont à prendre, cela va sans
dire aussi bien, s'agissant de la force obligatoire
donnée à des décisions d'ordre économique qu'à
des contrats collectifs de travail et je ne parviens
pas à comprendre la différence que l'on peut faire
entre les unes et les autres. L'autre jour M. le con-
seiller fédéral Stampfli a dit très justement qu'on
ne pouvait pas demeurer rivé à la conception du
libéralisme économique absolu, qu'il fallait s'écar-
ter tout à la fois de l'anarchie de la liberté absolue
et de la tyrannie d'un dirigisme généralisé. Une
ligne médiane est à trouver. Cette ligne médiane ne
consiste-t-elle pas dans l'organisation profession-
nelle fondée sur la déclaration de force obligatoire
donnée aux conventions et décisions prises par les
associations économiques ?
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C'est dans cette direction que je vois l'avenir éco-
nomique du pays. Et je suis persuadé que, si l'on veut
prendre la peine de peser attentivement les avan-
tages de ce système, d'une part, les inconvénients
de l'étatisme généralisé, d'autre part, on comprendra
que la solution que je propose est celle qui répond
le mieux aux exigences des temps que nous vivons.
C'est dans cette conviction que je recommande à
vos suffrages la proposition que je viens de motiver,
quitte à en soumettre le texte à la commission pour
le cas où des modifications d'ordre rédactionnel pour-
raient être désirées.

M. Perrin-La Chaux-de-Fonds: J'abonde dans
le sens des considérations fort judicieuses que vient
d'émettre M. Berthoud. On demande beaucoup
aux entreprises industrielles, commerciales et arti-
sanales. La paix sociale ne résultera pas de la seule
assurance vieillesse, il faut la consolider par des
œuvres de prévoyance et de solidarité dans le
cadre professionnel. Pour cela la profession doit
être prospère. Pour être prospère elle doit s'organi-
ser. Pour qu'elle puisse s'organiser utilement il
faut que l'organisation s'étende à tous les membres
de la profession: une seule défection peut suffire à
annihiler les efforts constructifs des autres. D'où
précisément l'idée de conférer force obligatoire
générale à des décisions de groupements ou d'asso-
ciations, après avoir pris la précaution de s'adresser
à des experts et de requérir une décision du gou-
vernement qui doit veiller, lui, à ce qu'aucun grou-
pement n'empiète sur les droits d'autrui ni n'abuse
de sa puissance.

S'il s'agissait de faire un saut dans l'inconnu
les appréhensions manifestées par certains seraient
compréhensibles. Mais le système a été expérimenté,
en Suisse et à l'étranger. On est donc sur un terrain
déjà prospecté et connu. D'autre part, nombreux
sont les groupements de tous genres qui souvent
ont déploré leur impuissance en face de quelques
éléments irréductibles qui refusaient de se plier
à la discipline collective.

C'est pourquoi je dois considérer le projet de
revision de 1945 comme un recul par rapport à
celui de 1939 parce qu'il lance par-dessus bord un
des rares instruments de l'ordre professionnel nou-
veau dont on parle tant. En 1945, on est effrayé
des velléités d'audace qu'on a eues en 1939. Pour-
tant l'expérience horlogère, en marge du droit,
était d'une audace mitigée de prudence. Si elle
aboutissait à un fiasco, sa portée était limitée à une
industrie. Or la réussite de cette expérience a été
brillante. Que veut-on de plus pour généraliser le
système et le légaliser? Les moyens nouveaux qui
ne sont pas révolutionnaires ne sont pas nombreux.
Pour instituer un ordre professionnel nouveau, la
force obligatoire des; conventions et décisions est
une trouvaille relativement récente. La restreindre,
comme on le fait aujourd'hui, à certaines conven-
tions collectives prive l'économie suisse d'un moyen
inégalable pour donner de solides assises à la pro-
fession. Je reprends l'exemple, typique et qui s'im-
pose chez nous, de l'industrie horlogère. Cette
industrie actuellement demande au Conseil fédéral
le renouvellement des arrêtés qui la protègent de-
puis plusieurs années et qui ont assuré sa prospé-

rité. Or cette demande et l'arrêté que le Conseil
fédéral, je n'en doute pas, va prendre, sont toujours
dépourvus de bases strictement légales. C'est tou-
jours en vertu des pleins pouvoirs que cet arrêté
a été pris et renouvelé à plusieurs reprises. Si, au-
jourd'hui, vous refusez d'admettre la proposition que
M. Berthoud, M. Humbert et moi-même vous
faisons, il y aura encore moins de justification que
par le passé. Donnons au moins à l'arrêté que le
Conseil fédéral va prendre à nouveau pour l'indus-
trie horlogère cette base fragile d'un projet d'article
constitutionnel. Une fois que le peuple aura adopté
les nouveaux articles, sans la proposition que nous
faisons maintenant et que je défends, l'industrie
horlogère,' qui ne peut pas toujours vivre grâce
à des arrêtés pris en vertu des pleins pouvoirs, sera
acculée à un dilemme. Ou le régime actuel horloger
disparaîtra ou bien il sera légalisé. Qui oserait
envisager sa disparition alors qu'il a fait la pros-
périté de cette importante industrie? Mais je sais
que dans certains milieux on émet l'opinion que
l'article 31 bis, tel qu'il a été voté, suffira pour per-
mettre de légiférer dans le sens des arrêtés d'excep-
tion actuels du Conseil fédéral. Pour moi, c'est une
hérésie. En effet, cette disposition vise uniquement
les branches économiques menacées dans leur exis-
tence. Or, si les mots ont un sens c'est qu'il faut que
véritablement une industrie risque de disparaître
du pays. C'est à ce moment qu'elle est menacée
dans son existence; ce sera donc extrêmement rare,
fort heureusement. Mais un cas beaucoup plus fré-
quent sera celui où la prospérité d'une entreprise,
d'un groupe d'entreprises, d'une branche écono-
mique, sera compromise. Une industrie sera menacée
non pas de disparaître, mais de voir sa prospérité
aller toujours en diminuant, de sorte qu'elle ne
serait plus à même de satisfaire aux lourdes
charges sociales qu'on attend d'elle. Etre menacé
dans son existence ou voir sa prospérité com-
promise sont deux notions absolument distinctes.
On ne peut pas assimiler un cas à un autre. L'in-
dustrie horlogère pourra être menacée dans sa pros-
périté, mais, vraisemblablement, non dans son
existence.

Le message du Conseil fédéral laisse entendre
qu'il serait toujours partisan, au fond, de l'article
31 ter du projet de 1939. Je l'en félicite. S'il fait
machine arrière, c'est probablement dans l'idée que
le maintien de cette disposition pourrait compro-
mettre le succès du vote populaire. Cette supposi-
tion est fondée sur les termes même du message du
Conseil fédéral de 1945 où il reconnaît une fois encore
les mérites du principe de la force obligatoire géné-
rale, mais déclare qu'un revirement de l'opinion pu-
blique assez général s'est produit et qu'il revient,
lui aussi, à une autre notion. Je suis persuadé que
cette appréciation n'est pas juste. Mon impression
est que le peuple, dans sa grande masse, espère des
changements profonds en sorte que, s'il devait écar-
ter un projet, ce serait plutôt parce qu'il le jugerait
trop timide que trop hardi. L'opinion de quelques
membres de comités n'est pas celle du peuple entier.
Ce n'est même pas toujours celle du groupement que
les délégués représentent au sein de ces comités.

J'espère donc que la tendance novatrice de 1939
revivra et que vous admettrez l'article 31 ter, tel que
nous le proposons.
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Condrali, Berichterstatter: Die beiden Herren
Kollegen Berthoud und Perrin schlagen uns vor,
zwischen Art. 31 bis und 31 ter einen neuen Artikel
einzuschalten. Was soll er enthalten ? Er ist nichts
anderes als der Art. 31 ter des Entwurfes von 1939.
Die beiden Antragsteller wollen die Allgemein-
verbindlichkeit für Verbandsbeschlüsse und Ver-
einbarungen. Man hatte sich seinerzeit entschlossen,
zwischen dem Einzelnen und dem Staat ein Organ
einzuschalten und den Verbänden und Berufsorgani-
sationen besondere Befugnisse zuzuteilen. Gewisse
Vorteile sind damit verbunden: Man entlastet den
Staat; man gibt den Organisationen eine stärkere
Autonomie usw. Die Berufsverbände würden die
Möglichkeit haben, ihre Beschlüsse mit einem ge-
wissen Nachdruck und Zwang durchzuführen, auch
gegen jene, die ausserhalb der Organisation stehen.
Nun hat sich aber im Verlauf der Diskussion über
die Wirtschaftsartikel gerade gegen solche Ver-
bandsbeschlüsse ein sehr starker Widerstand geltend
gemacht. Aus den Vernehmlassungen der Wirt-
schaftsorganisationen von 1943 und namentlich aus
jenen von 1944 hat sich klar ergeben, dass der Wider-
stand gegen den Entwurf von 1939 hier am grossten
ist. Die verschiedenen Wirtschaftsorganisationen
haben sich inzwischen verständigt. Es ist nament-
lich der Schweizerische Gewerbeverband, der hier
ein Opfer bringt, wenn er auf den früheren Art.
31 ter verzichtet. Verbandsbeschlüsse sollen also in
Zukunft nicht mehr allgemein verbindlich erklärt
werden können. An den Gesamtarbeitsverträgen,
die uns heute sehr geläufig sind, will man durchaus
festhalten. Die bezügliche Verfassungsgrundlage
finden Sie im neuen Art. 34 ter.

In der Kommission ist auch die Frage auf-
geworfen worden, ob nicht auch interne Verein-
barungen ausser denjenigen, die das Arbeitsverhält-
nis betreffen, allgemein verbindlich erklärt werden
können. Der Bundesrat spricht von solchen Verein-
barungen in der Botschaft auf S. 11. Er hat sich
kürzlich nochmals damit befasst und die Ausfüh-
rungen der Botschaft bestätigt. Er geht dabei von
der Überlegung aus, dass die Revision der Wirt-
schaftsartikel ganz allgemein nicht auf eine Ein-
engung, sondern auf eine Erweiterung der Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes auf wirtschaftlichem
Gebiete abzielt. Es wäre deshalb nicht verständlich,
wenn der Bundesgesetzgeber die ihm schon heute
zustehenden und von ihm auch tatsächlich aus-
geübten Kompetenzen nicht weiterhin behalten
sollte. Bisher hat er sich darauf beschränkt, be-
stimmte Fragen, die ihm zur gesetzlichen Regelung
übertragen wurden, durch die Berufsverbände ord-
nen zu lassen und die von ihnen getroffenen Rege-
lungen dann allgemein verbindlich zu erklären. Hier-
für liegen verschiedene Beispiele vor. Herr Bundes-
rat Stampfli hat in der Kommission auf einige Bei-
spiele hingewiesen: Bundesbeschluss vom 13. Ok-
tober 1922 betreffend die Stickereiindustrie, mit dem
der Bundesrat die mitinteressierten Verbände zu
Vereinbarungen über Stickereipreise und Löhne er-
mächtigte; das Gesetz über die Schifflilohnstickerei
vom 23. Dezember 1932; das Gesetz vom 11. Juni
1934 über die wöchentliche Ruhezeit und namentlich
auch der Bundesbeschluss vom 13. März 1936 zum
Schütze der Uhrenindustrie. Solche Vereinbarungen,
die auf der Bundesgesetzgebung beruhen, sollen auch

künftighin allgemein verbindlich erklärt werden
können. Der Bund delegiert in diesen Fällen seine
Kompetenz zur Regelung bestimmter Verhältnisse
den nächstbeteiligten Kreisen und Berufen.

Der heutige Entwurf bedeutet einen Kompro-
miss zwischen dem Wunsche, der im Jahre 1939
zum Ausdruck kam, und den Bedenken, die im Ver-
lauf der Diskussion geltend gemacht wurden. Ich
möchte Sie bitten, den Antrag der beiden Herren
Berthoud und Perrin abzulehnen.

M. Pini, rapporteur: La proposition Berthoud-
Perrin reprend la rédaction de l'article 34ter que le
Conseil fédéral avait voulu biffer, après avoir en-
tendu le préavis des organisations centrales. En
commission, personne n'a repris cette proposition,
de sorte que la suppression de l'article 34ter, qui
posait les bases constitutionnelles pour la force obliga-
toire des conventions des organisations économiques,
devait être considéré comme acquise.

Après avoir lu le message, vous savez à quoi en
est la question. Ensuite des longues discussions de
1938 à 1939, le Conseil fédéral avait à nouveau sou-
mis le texte aux organisations intéressées. Après le
vote des Chambres sur le message du 9 mars 1944,
ces organisations se sont déclarées opposées au main-
tien de la disposition. L'Union suisse des arts et mé-
tiers elle-même s'est prononcée dans ce sens.

MM. Berthoud et Perrin croient que d'impor-
tants secteurs de l'économie auraient besoin d'une
clause telle que celle de l'article 34 ter, afin de disci-
pliner la profession. Je dois préciser que la commis-
sion a vu dans la suppression de l'article 34ter un
moyen de fortifier la position politique de la revision
constitutionnelle. On a craint, en effet, en son temps,
qu'une telle disposition puisse favoriser une évolu-
tion de l'économie suisse vers la corporation, vers
le cercle clos et la suppression de la liberté du com-
merce et de l'industrie — soit de la libre concurrence
-— nécessaire pour le consommateur.

M. le professeur Walther Burckhardt, que je con-
sidère encore maintenant comme une sommité du
droit constitutionnel, avait, en 1934, invité les
juristes à ne pas introduire dans le droit constitu-
tionnel suisse la notion de la délégation de pouvoir
aux organisations économiques, placées entre l'in-
dividu et l'Etat. Il s'exprimait en ces termes:

«Wenn man in die alte, aus Bund, Kantonen und
Gemeinden bestehende Mühle, die manchmal recht
mühsam arbeitet und mitunter mehr klappert als
mahlt, noch einen Wahlgang einfügen will, muss
man sich das Zusammenspiel dieser Teile wohl über-
legen, damit nicht das ganze Triebwerk stillsteht».

Telle était l'argumentation défendue dans les
milieux juridiques en 1934 déjà. Je retiens son actua-
lité après plus de six ans. Il est vrai que l'article
34 ter proposé et accepté en 1939 avait subordonné
l'obligation générale à toute une série de prudentes
restrictions. Il fallait avant tout le jugement d'une
commission d'experts. Le Conseil fédéral devait
juger, d'autre part, si la décision des organisations
économiques était, oui ou non, dans l'intérêt général
du pays.

Il est préférable d'accepter le système beaucoup
plus souple présenté dans le projet actuel. Le Con-
seil fédéral a du reste déclaré dans son message que
le législateur fédéral a la faculté d'édicter dans des
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décrets spéciaux la clause obligatoire générale pour
la réglementation de questions particulières. C'est le
cas des décrets fédéraux qui ont été rappelés par
M. Condrau et que je résume brièvement: Le décret
du 13 octobre 1922, sur l'industrie de la broderie,
prévoit une clause obligatoire générale à propos des
prix et salaires; le règlement d'exécution du 11 juin
1934 sur les vacances permet aux gouvernements
cantonaux de donner caractère obligatoire général
aux décisions des organisations professionnelles. Le
décret fédéral du 13 mars 1936, complétant le décret
du 30 décembre 1935 pour la protection de l'indus-
trie horlogère, prévoit aussi une clause semblable. Le
décret sur la protection de l'hôtellerie et celui qui est
relatif au travail à domicile, prévoient qu'une garan-
tie de prix minimum peut-être donnée avec la clause
générale. Le régime de notre système est par consé-
quent le suivant: Ou bien un secteur économique
est sain, et alors on ne doit pas avoir peur de re-
tourner au régime de liberté. M. Berthoud nous a
demandé quel serait le régime dans l'industrie hor-
logère si l'article 34ter tombait. Je réponds. Je re-
tiens que si l'industrie horlogère ne peut pas être
classifiée entre les branches économiques menacées
dans leur existence, c'est le système contractuel,
celui des conventions qui doit assurer la discipline
et l'organisation de la profession. Ou bien alors le
groupement est menacé dans son existence, et alors
on pourra toujours déroger à la liberté de commerce
sur la base de l'article Slbis, alinéa b). Ce régime est
suffisant pour concilier la liberté avec les nécessités
des professions menacées dans leur existence. Je
vous prie par conséquent de ne pas accepter la pro-
position de MM. Berthoud et Perrin, mais de voter,
au contraire, le projet du Conseil fédéral, adopté par
la commission unanime.

Häberlin: Entschuldigen Sie, dass ich heute
morgen zum zweitenmal das Wort ergreife. Ich ver-
spreche Ihnen, auch im zweimaligen Anlauf die am-
putierte Redezeit von 10 Minuten nicht zu über-
schreiten,

Wenn der Staat die Kompetenz erhält, bestimm-
te Abmachungen verbindlich zu erklären für Per-
sonen, die an diesen Abmachungen nicht beteiligt
waren, ja sich vielleicht ganz bewusst davon fern-
halten wollten, so ist das ein ausserordentlich evi-
denter und tiefgreifender Eingriff in die Handels-
und Gewerbefreiheit. Nicht umsonst war denn auch
diese Allgemeinverbindlicherklärung von Anfang an
ein neuralgischer Punkt im ganzen Werk der Revi-
sion der Wirtschaftsartikel. Es geht um die wichtige
grundsätzliche Frage, ob im wirtschaftlichen wie im
politischen Leben die Freiheit, sich mit Gleich-
gesinnten zusammenzuschliessen, ihre Ergänzung
finden soll im Rechte, sich auch von Bindungen
einer bestimmten Koalition fernzuhalten, konkret
gesprochen, um die Stellungnahme für oder wider

v die sog. Outsider.
Es mag merkwürdig erscheinen, dass ich, der ich

mich schon sehr früh einer politischen Organisation
eingefügt habe und seit vielen Jahren im Dienste
eines Wirtschaftsverbandes stehe, trotzdem eine
tief sitzende Sympathie empfinde für alle jene Kraft-
naturen, die es wagen, ihr Leben ganz auf eigene
Faust zu leben. Auf jeden Fall wende ich mich
strikte gegen jene Auffassung, die hinter jedem

Outsider einen polizeiwidrigen Querulanten er-
blicken will, den zur Raison zu bringen geradezu im
öffentlichen Interesse liege.

Gewiss gibt es unter den Outsidern Exemplare,
die sich von ausserordentlich wenig edeln Beweg-
gründen leiten lassen. Sie wollen sich von sozialen
Lasten drücken oder haben auch sonst allen Grund,
die nähere Bekanntschaft mit ihren Berufskollegen
zu scheuen. Diese haben in mir keinen Fürsprecher.
Aber vergessen Sie ob ihnen nicht, dass es daneben
Leute gibt, die unorganisiert bleiben aus Gründen,
die durchaus respektabel sind. Es gibt — oder ich
will einmal annehmen, die Möglichkeit sei nicht aus-
geschlossen, dass es so sei •— Verbände, die eine sehr
anfechtbare Politik treiben. Daneben gibt es aber
auch Menschen, die nun einfach in keine Organi-
sation hineinpassen, die in ihrer Ungebärdigkeit
ausserordentlich unbequem sind, die wir aber doch
ertragen müssen. Das sind Männer, wie sie in der
Vergangenheit die Wirtschaft sehr gefördert haben,
und wie wir sie in der Wirtschaft von heute und
morgen brauchen. Aus diesen Überlegungen heraus
müssen Sie es verstehen, dass wir uns nur ausseror-
dentlich zögernd mit der Institution der Allgemein-
verbindlicherklärung abfinden können und dass wir
nur zustimmen können unter der Voraussetzung,
dass dieses Experiment — wir empfehlen es nach
wie vor als ein solches — mit allen nötigen Kautelen
versehen wird. Unter diesem Gesichtspunkt ist für
uns der Antrag Berthoud nicht annehmbar, weil er
einmal auch die Möglichkeit der Allgemeinverbind-
licherklärung von einseitigen Verbandsbeschlüssen
und weil er zweitens hinsichtlich der Anwendbarkeit
dieser Allgemeinverbindlicherklärung keinerlei Gren-
zen vorsieht. Auf der ändern Seite betrachten wir
die Neufassung von Art. 34ter in der Fassung des
Bundesrates und der Kommission als einen Kom-
prorniss, dem wir nicht ohne Zögern zustimmen, dem
wir jedenfalls im Sinne eines Entgegenkommens
keine Opposition machen wollen. Die Annahme- des
Antrages Berthoud aber, das möchte ich hier ganz
deutlich erklären, bedeutete nach meiner Auf-
fassung ein Scheitern des ganzen Revisionswerkes.
Wir beantragen daher Ablehnung dieses Antrages.

Bundesrat Stampf H: Die Allgemeinverbindlich-
erklärung von Verbandsvereinbarungen war von
jeher eine sehr umstrittene Frage. Nur unter ganz
bestimmten Voraussetzungen und Einschränkungen
kam der Bundesrat in seiner ursprünglichen Vorlage
über die Revision der Wirtschaftsartikel der Bun-
desverfassung dazu, sie auch auf einseitige Verein-
barungen vorzusehen: Begutachtung durch Sach-
verständige; sie durften nicht gegen Minderheits-
interessen verstossen; sie durften die Verbandsfrei-
heit nicht verletzen usw. ; also eine ganze Reihe von
Kautelen, die einen Missbrauch verhindern sollten.

Im Nationalrat ist dann allerdings die Möglich-
keit der Anwendung der Allgemeinverbindlicher-
klärung auf Verbandsvereinbarungen ausgedehnt
worden. Ursprünglich war die Allgemeinverbind-
licherklärung beschränkt auf die. Gebiete des Be-
rufsbildungswesens, der Arbeitsbedingungen, der
sozialen Nebenleistungen und des unlautern Wett-
bewerbs. Es war dann Herr Berthoud, der damals
den Antrag stellte, dass der Gesetzgeber die Sach-
gebiete zu bezeichnen habe, für welche die Allge-
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meinverbindlicherklärung von einseitigen Verbands-
vereinbarungen angewendet werden könne. Das
war eine bedeutende Erweiterung. Es ist deshalb
nicht verwunderlich, wenn bei der Wiederaufnahme
der Beratungen über die Wirtschaftsartikel im
Jahre 1944 gerade die Allgemeinverbindlicherklä-
rung von einseitigen Verbandsvereinbarungen auf
scharfen Widerstand stiess und von Seiten des
Handels und der Industrie, aber auch aus Konsu-
mentenkreisen, vom Verzicht auf diese Möglichkeit
die Zustimmung zur Vorlage abhängig gemacht
wurde. So ist dann der Gewerbeverband, für den
das ein grosses Opfer bedeutete, dazu gekommen,
die Möglichkeit der Allgemeinverbindlicherklärung
von einseitigen Verbandsvereinbarungen im frühe-
ren Art. 31 ter fällen zu lassen.

Nun haben die Herren Berthoud und Perrin
diese Bestimmung wieder aufgenommen, und zwar,
wie ihren Ausführungen zu entnehmen war, haupt-
sächlich mit Rücksicht auf die bestehenden Ver-
einbarungen in der Uhrenindustrie. Diese beiden
Herren haben darauf hingewiesen, wie sehr sich
die neue Ordnung in der Uhrenindustrie • bewährt
habe; insbesondere dank der Verbindlicherklärung
der Preise sei es möglich gewesen, die Prosperität
in dieser Industrie zu erhalten. Das ist richtig. Man
hat damit Preisunterbietungen verhindern können,
die in früheren Zeiten diese Industrie in eine
schwierige Situation gebracht haben. Aber die Ur-
sache der Prosperität liegt nicht nur in diesen
verbindlichen Preisfestsetzungen, .sondern doch wohl
in erster Linie in'der günstigen Konjunktur. Wäh-
rend der Kriegsjahre* bestand im Auslande gar
keine Konkurrenz. In den Ländern, in denen früher
eine solche vorhanden war, wurden ihre Betriebe
auf die Bedürfnisse des Krieges, auf die Herstellung
von Kriegsmaterial und Munition umgestellt. Das
war doch die Hauptursache der andauernden
Prosperität der Uhrenindustrie. Daneben gebe ich
zu, dass die Verbindlicherklärung der Preise Aus-
wüchse und Krisenerscheinungen, wie sie früher
aufgetreten sind, zu verhindern vermochte.

Herr Perrin befindet sich im Irrtum, wenn er
annimmt, dass der Bundesratsbeschluss, der die
Möglichkeit der verbindlichen Festsetzung der
Preise in der Uhrenindustrie vorsieht, auf die
ausserordentlichen Vollmachten des Bundesrates
gestützt wurde. Das ist nicht der Fall. Dieser Bun-
desratsbeschluss datiert aus dem Jahre 1936. Er
basiert einmal auf dem Art. 34ter der jetzigen
Bundesverfassung, insbesondere aber auf dem
Bundesbeschluss über die wirtschaftlichen Mass-
nahmen gegenüber dem Ausland.

Also die Rücksichtnahme auf die Uhrenindustrie
macht es nicht notwendig, dass wir den Art. 31 ter
der ursprünglichen Vorlage über eine Revision der
Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung beibe-
halten.

Nun die Frage: Sind die Einwendungen aus
Handel Und Industrie und auch aus Konsumenten-
kreisen gegen die Allgemeinverbindlicherklärung
von einseitigen Verbandsvereinbarungen begrün-
det?

Lediglich die Erwägung, dass diese Kreise der
Vorlage in der Volksabstimmung Opposition machen
würden, wäre selbstverständlich noch kein genügen-
der Grund dafür, um ihrem Wunsche gemäss

Nationalrat. — Conseil national. 1945.

Art. 31 bis, d. h. die Allgemeinverbindlicherklärung
von einseitigen Verbandsvereinbarungen, fallen zu
lassen. Es müssen gewichtigere Gründe vorhanden
sein. Nun hat Ihnen mein Vorredner, Herr National-
rat Häberlin, ausgeführt, dass die Allgemeinver-
bindlicherklärung von einseitigen Vereinbarungen
nicht ohne Bedenken sei. Sie kann, wenn sie eine
zu grosse Ausdehnung annimmt, zu einer Ver-
krampfung und einer Erstarrung der Wirtschaft
führen. Ich muss Ihnen schon sagen: Die Erfah-
rungen, die ich mit der Allgemeinverbindlicher-
klärung von Gesamtarbeitsverträgen (das bleibt
ja, diese sollen ausdrücklich vorbehalten werden)
gemacht habe, beweisen, dass, wenn schon einmal
die Möglichkeit zur Allgemeinverbindlicherklärung
von Vereinbarungen besteht, jeweilen beide Be-
teiligte, beide Verbände, das Bedürfnis haben, da-
von zu profitieren und dass es dann für die Behörden
nicht immer leicht ist, sich solchen Begehren zu
widersetzen. Je mächtiger die Verbände sind, um
so schwieriger ist es für die Behörden, Begehren
Widerstand zu leisten, von denen man nicht unbe-
dingt behaupten kann, dass sie auf das Gesamt-
interesse in genügendem Masse Rücksicht nehmen.
Wer ist in der Regel der Leidtragende? Der Konsu-
ment; denn es ist noch bald einmal möglich, eine
Vereinbarung zustande zu bringen zwischen zwei
Verbänden, der die Beteiligten beider Gruppen zu-
stimmen, wenn ein anderer, ein Dritter, die Kosten
bezahlt. Es besteht eine gewisse Gefahr, dass dann
eben unter dem Druck der Verbände die Allgemein-
verbindlicherklärung von Vereinbarungen einen
Umfang annimmt, dass^dadurch der Wirtschaft
Lasten aufgeladen werden, die ihre Konkurrenz-
fähigkeit, ihre Lebensfähigkeit beeinträchtigen, und
deshalb kann man diesen Einwendungen auch die
sachliche Berechtigung nicht absprechen.

Nun hat Herr Nationalrat Berthoud ausgeführt,
dass ja der Bundesrat selber in seiner Ergänzungs-
botschaft, Seite 1-1, Ausführungen gemacht habe,
welche die beste Rechtfertigung für die Berechti-
gung der Allgemeinverbindlicherklärung von Ver-
einbarungen seien. Der Bundesrat hat sich in seiner
Ergänzungsbotschaft, wie das übrigens soeben von
Herrn Nationalrat Dr. Condrau erwähnt worden
ist, lediglich dahin geäussert, dass auch mit dem
Verzicht auf Art. 31 ter die Allgemeihverbindlich-
erklärung von einseitigen Verbandsabmachungen
die Allgemeinverbindlicherklärung noch nicht ganz
dahinfalle, dass sie innerhalb gewisser Grenzen
immer noch möglich sei, weil das schon bisher der
Fall war. Herr Condrau und Herr Pini haben eine
Reihe von Erlassen angeführt, durch welche die
Allgemeinverbindlicherklärung von Vereinbarungen
ermöglicht worden ist, so in der Uhrenindustrie,
ferner im Gastwirtschaftsgewerbe die Allgemein-
verbindlicherklärung z. B. der Trinkgeldordnung,
in der Stickereiindustrie die Verbindlicherklärung
der Stichpreise. Das war schon bisher möglich und
das wird im bisherigen Umfange auch in Zukunft
möglich sein, nämlich da, wo der Bund bereits das
Recht der Gesetzgebung hat, wo er selber den Auf-
trag hat, durch Verordnung eine Materie zu ordnen.
Statt dass der Gesetzgeber selber kraft seiner
Gesetzgebungsbefugnisse Zwangsvorschriften auf-
stellt, kann er es den Beteiligten überlassen, die
betreffenden Angelegenheiten zu ordnen und dann
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die Möglichkeit zur Verfügung stellen, diese Ver-
einbarung für den ganzen Berufszweig verbindlich
zu erklären, also auch für diejenigen, die ihr nicht
zugestimmt haben. Es ist nicht einzusehen, warum
es nicht zulässig sein sollte, dass der Bundesgesetz-
geber, statt dass er selber Zwangsvorschriften im
Rahmen seiner Gesetzgebung aufstellt, die Ordnung
einer solchen Spezialfrage den Beteiligten überlässt.
Das genügt vollkommen; weiter zu gehen ist nicht
nötig und würde der Vorlage eine einflussreiche und
starke Gegnerschaft schaffen. Ich empfehle Ihnen
in Übereinstimmung mit den beiden Kommissions-
referenten, den Antrag der Herren Berthoud und
Perrin abzulehnen.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag Berthoud-Perrin-

Humbert: 10 Stimmen
Dagegen: , Grosse Mehrheit

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 2. Oktober 1945.
Séance du 2 octobre 1945, après-midi.

Vorsitz — Présidence: M. Aeby.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
Revision des articles économiques de la

constitution. Nouveau projet.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 528 hiervor — Voir page 528 ci-devant.

Art. 31 ter der Verfassung.
Antrag der Kommission.

Mehrheit:
Abs. 1. Die Kantone sind befugt, auf dem Wege

der Gesetzgebung die Führung von Betrieben des
Wirtschaftsgewerbes von der persönlichen Befähi-
gung und die Zahl der Betriebe vom Bedürfnis
abhängig zu machen, sofern dieses Gewerbe durch
übermässige Konkurrenz in seiner Existenz bedroht
ist. Dabei ist der Bedeutung der verschiedenen
Arten von Wirtschaften für das Gemeinwohl ange-
messen Rechnung zu tragen.

Minderheit
(Herzog, Giovanoli, Gitermann, Schmid-Zürich,

Spühler, Von der Aa, Weber-Bern):
1... von Betrieben des Wirtschaftsgewerbes

(Alkoholwirtschaften, Bars, Warenhaus- und Selbst-
bedienungsrestaurants) von der persönlichen
... sofern dieses Gewerbe... in seiner Existenz
bedroht ist.

(2. Satz streichen.)

Antrag Barben.
. . . sofern dieses Gewerbe in seiner Existenz

bedroht ist, wobei die Interessen der Volksgesund-
heit mit zu berücksichtigen sind.

Antrag Eggenberger.
Streichen.

Art. 31 de la constitution.
Proposition de la commission.

Major i t é : *~
1 Les cantons ont le droit de subordonner, par

voie législative, l'exploitation des cafés et restau-
rants à des capacités personnelles et le nombre des
établissements à un besoin, en tant que cette
branche est menacée dans son existence par une
concurrence excessive. Les dispositions s'y rap-
portant devront tenir suffisamment compte de
l'importance des divers genres d'établissements
pour le bien-être public.

Minor i té
Herzog, Giovanoli, Gitermann, Schmid-Zurich,

Spühler, Von der Aa, Weber-Berne) :
1 ... l'exploitation des cafés et restaurants (débits

de boissons alcooliques, bars, restaurants de grands
magasins et restaurants où les clients se servent eux-
mêmes) à des capacités... en tant que cette branche
est menacée dans son existence par une concurrence
excessive. (Biffer la 2e phrase.)

Proposition Barben.
... en tant que cette branche est menacée dans

son existence, tout en tenant compte des intérêts
de la santé publique.

Proposition Eggenberger.
Biffer.

Coudrait, Berichterstatter der Mehrheit: Bei
Art. 31 ter finden Sie 2 Anträge der Kommission,
einen Antrag der Mehrheit und einen Antrag der
Minderheit. Zudem sind zu diesem Artikel noch
drei weitere Anträge eingegangen. Die beiden An-
träge Barben und Eggenberger betreffen den ersten
Absatz und der Antrag Odermatt den zweiten
Absatz des Artikels. Ich glaube, es dürfte der Klar-
heit dienen, wenn ich kurz Aufschluss gebe, worum
es sich hier handelt. Wir haben eingangs unserer
Beratungen bereits festgestellt, dass die Kantone
im Rahmen der Handels- und Gewerbefreiheit über
die Ausübung von Handel und Gewerbe legiferieren
können. Dieser Grundsatz wird in Art. 31, Abs. 2,
noch besonders hervorgehoben. In Art. 31 bis haben
wir heute morgen festgestellt, dass der Bund die
Befugnis hat, über Handel und Gewerbe zu legife-
rieren und Ausnahmen von der Handels- und Ge-
werbefreiheit zu machen. •

Hier in Art. 31 ter ist nun auch die Möglichkeit
gegeben, dass die Kantone unter gewissen Voraus-
setzungen von der Handels- und Gewerbefreiheit
abweichen können. Sie wissen, dass die Kantone
das heute schon in einem beschränkten Mass tun
können. Als man seinerzeit auf Grund einer Ver-
fassungsrevision von - 1885 über die gebrannten
Wasser legiferierte, hat man den Kantonen die
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die Möglichkeit zur Verfügung stellen, diese Ver-
einbarung für den ganzen Berufszweig verbindlich
zu erklären, also auch für diejenigen, die ihr nicht
zugestimmt haben. Es ist nicht einzusehen, warum
es nicht zulässig sein sollte, dass der Bundesgesetz-
geber, statt dass er selber Zwangsvorschriften im
Rahmen seiner Gesetzgebung aufstellt, die Ordnung
einer solchen Spezialfrage den Beteiligten überlässt.
Das genügt vollkommen; weiter zu gehen ist nicht
nötig und würde der Vorlage eine einflussreiche und
starke Gegnerschaft schaffen. Ich empfehle Ihnen
in Übereinstimmung mit den beiden Kommissions-
referenten, den Antrag der Herren Berthoud und
Perrin abzulehnen.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag Berthoud-Perrin-

Humbert: 10 Stimmen
Dagegen: , Grosse Mehrheit

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 2. Oktober 1945.
Séance du 2 octobre 1945, après-midi.

Vorsitz — Présidence: M. Aeby.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
Revision des articles économiques de la

constitution. Nouveau projet.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 528 hiervor — Voir page 528 ci-devant.

Art. 31 ter der Verfassung.
Antrag der Kommission.

Mehrheit:
Abs. 1. Die Kantone sind befugt, auf dem Wege

der Gesetzgebung die Führung von Betrieben des
Wirtschaftsgewerbes von der persönlichen Befähi-
gung und die Zahl der Betriebe vom Bedürfnis
abhängig zu machen, sofern dieses Gewerbe durch
übermässige Konkurrenz in seiner Existenz bedroht
ist. Dabei ist der Bedeutung der verschiedenen
Arten von Wirtschaften für das Gemeinwohl ange-
messen Rechnung zu tragen.

Minderheit
(Herzog, Giovanoli, Gitermann, Schmid-Zürich,

Spühler, Von der Aa, Weber-Bern):
1... von Betrieben des Wirtschaftsgewerbes

(Alkoholwirtschaften, Bars, Warenhaus- und Selbst-
bedienungsrestaurants) von der persönlichen
... sofern dieses Gewerbe... in seiner Existenz
bedroht ist.

(2. Satz streichen.)

Antrag Barben.
. . . sofern dieses Gewerbe in seiner Existenz

bedroht ist, wobei die Interessen der Volksgesund-
heit mit zu berücksichtigen sind.

Antrag Eggenberger.
Streichen.

Art. 31 de la constitution.
Proposition de la commission.

Major i t é : *~
1 Les cantons ont le droit de subordonner, par

voie législative, l'exploitation des cafés et restau-
rants à des capacités personnelles et le nombre des
établissements à un besoin, en tant que cette
branche est menacée dans son existence par une
concurrence excessive. Les dispositions s'y rap-
portant devront tenir suffisamment compte de
l'importance des divers genres d'établissements
pour le bien-être public.

Minor i té
Herzog, Giovanoli, Gitermann, Schmid-Zurich,

Spühler, Von der Aa, Weber-Berne) :
1 ... l'exploitation des cafés et restaurants (débits

de boissons alcooliques, bars, restaurants de grands
magasins et restaurants où les clients se servent eux-
mêmes) à des capacités... en tant que cette branche
est menacée dans son existence par une concurrence
excessive. (Biffer la 2e phrase.)

Proposition Barben.
... en tant que cette branche est menacée dans

son existence, tout en tenant compte des intérêts
de la santé publique.

Proposition Eggenberger.
Biffer.

Coudrait, Berichterstatter der Mehrheit: Bei
Art. 31 ter finden Sie 2 Anträge der Kommission,
einen Antrag der Mehrheit und einen Antrag der
Minderheit. Zudem sind zu diesem Artikel noch
drei weitere Anträge eingegangen. Die beiden An-
träge Barben und Eggenberger betreffen den ersten
Absatz und der Antrag Odermatt den zweiten
Absatz des Artikels. Ich glaube, es dürfte der Klar-
heit dienen, wenn ich kurz Aufschluss gebe, worum
es sich hier handelt. Wir haben eingangs unserer
Beratungen bereits festgestellt, dass die Kantone
im Rahmen der Handels- und Gewerbefreiheit über
die Ausübung von Handel und Gewerbe legiferieren
können. Dieser Grundsatz wird in Art. 31, Abs. 2,
noch besonders hervorgehoben. In Art. 31 bis haben
wir heute morgen festgestellt, dass der Bund die
Befugnis hat, über Handel und Gewerbe zu legife-
rieren und Ausnahmen von der Handels- und Ge-
werbefreiheit zu machen. •

Hier in Art. 31 ter ist nun auch die Möglichkeit
gegeben, dass die Kantone unter gewissen Voraus-
setzungen von der Handels- und Gewerbefreiheit
abweichen können. Sie wissen, dass die Kantone
das heute schon in einem beschränkten Mass tun
können. Als man seinerzeit auf Grund einer Ver-
fassungsrevision von - 1885 über die gebrannten
Wasser legiferierte, hat man den Kantonen die
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Befugnis eingeräumt, mit Rücksicht auf das öffent-
liche Wohl gewisse Einschränkungen der Handels-
und Gewerhefreiheit vorzukehren. Es ging um den
Kampf gegen den Alkoholismus. Im neuen Art. 31ter
ist dieser Gedanke übernommen und erweitert
worden. Während die bisherigen Bestimmungen
nur gewerbepolizeilichen Charakter hatten, erhalten
die neuen einen gewerbepolitischen. Die Kantone
resp. die Gemeinden haben die Möglichkeit, die
Zahl der Wirtschaften an einem Ort auf das Be-
dürfnis einzuschränken, sofern diese Gewerbe in
ihrer Existenz bedroht sind. Gewöhnlich geschieht
das so, dass man im Verhältnis zur Einwohner-
schaft eine Wirtschaft auf 100, 150 oder 200 Ein-
wohner zulässt. Sobald die Zahl der Wirtschaften
nicht in diesem Verhältnis zur Einwohnerschaft
steht, haben die Gemeinden die. Möglichkeit, neue
Patente zu verweigern.

Im heutigen Entwurf will man einen Schritt
weitergehen. Neben dem Bedürfnis soll auch noch
die Befähigung eingeführt werden können. Kanto-
nal bzw. kommunal kann man verlangen, dass der-
jenige, der ein Gasthaus eröffnen will, sich über die
Befähigung' ausweist. Sie finden darum im ersten
Satz des Art. 31 ter die Möglichkeit, die Handels-
und Gewerbefreiheit einzuschränken und die Pa-
tenterteilung abhängig zu machen von der Befä-
higung und der Zahl der Betriebe.

Mit Bezug auf die Alkohol ausschenkenden
Wirtschaften ist man einig; die Minderheit der
Kommission möchte aber mit Bezug auf die alkohol-
freien Wirtschaften eine Änderung treffen. Im Ent-
wurf des Bundesrates und im Antrag der Kom-
missionsmehrheit ist vorgesehen, dass die Bedürf-
nisklausel und die Befähigungsklausel, wenn ich sie
so nennen darf, auch für die alkoholfreien Wirt-
schaften gelten soll. Ich glaube, das ist richtig.
Schon' in früheren Beratungen wurde festgestellt,
dass es oft vorkommt, dass alkoholfreie Wirtschaf-
ten mit der Zeit in alkoholausschenkende über-
gehen. Es ist bekannt, dass die Polizeidirektoren
den dringenden Wunsch ausgesprochen haben, dass
mit Bezug auf die alkoholfreien Wirtschaften die
Beschränkungsmöglichkeit gegeben werde. Es ist
nicht so, dass die Cafés und alkoholfreien Unter-
nehmen immer nur das allgemeine Wohl im Auge
haben. Wir wollen unsere Anerkennung ausspre-
chen für das, was die Frauenvereine da und dort
getan haben. Der neue Art. 31 ter sieht die Mög-
lichkeit vor, dass wenigstens dort, wo das Gast-
wirtschaftsgewerbe bereits in seiner Existenz ge-
fährdet ist auch die Eröffnung alkoholfreier Wirt-
schaften vom Bedürfnis abhängig gemacht werden
kann.

Im neuen Artikel ist auch vorgesehen, dass
auch die Eröffnung von Lichtspieltheatern
vom Bedürfnis abhängig gemacht werden könne.
Die Kommission hat sich überzeugen lassen, dass
die Lichtspieltheater vielleicht besser der Bundes-
gesetzgebung zu unterstellen seien. In unserer
Kommission hat sich Herr Bundesrat Etter dahin
ausgesprochen, dass die Erfahrungen der letzten
Jahre ihn dazu geführt haben, das zu befürworten.
In Art. 31ter soll deshalb der Satz „Lichtspiel-
theatergewerbe" gestrichen werden. Unseren Be-
ratungen hat auch Herr Dr. Mauerhofer, Sekretär
der Filmkammer, beigewohnt. Er hat uns kurz

über das Filmwesen orientiert. Wir haben in der
Schweiz eine gewisse Filmproduktion, die sich in
der Hauptsache auf Zürich, Basel und Genf be-
schränkt. Viel stärker ist die ausländische Film-
produktion, die sich überall geltend macht, so dass
wir uns gegen eine eigentliche Überfremdung zu
wehren haben. Wichtig ist der Filmverleih. Wir
haben in der Schweiz 38 Firmen, die das besorgen.
Hier ist das Ausland massgebend. Wir kennen
z. B. 8 amerikanische Verleihanstalten, die über
50% der Filme besorgen. Wie viel Lichtspielsäle
besitzen wir? Wir haben in der Schweiz heute
330 Kinos, die täglich von rund 100 000 Personen
besucht werden, also im Jahre rund 35 Millionen Be-
sucher. Die Schlüsselstellung im ganzen Filmwesen
liegt in der Verleihung, gegenüber • den Verleihan-
stalten sind die Kantone machtlos. Hier kann nur
die Bundesgesetzgebung helfen. Die Kommission
hat sich überzeugen lassen, dass man im Art. 31 ter
das Wort „Lichtspieltheatergewerbe" besser streicht
und die Kompetenz, hier zu legiferieren, dem Bund
überträgt.

Zum Art. 31 ter, 1. Abs., haben wir zwei An-
träge aus der Ratsmitte. Herr Kollega Barben
möchte hier die Worte streichen, dass die Einschrän-
kung der Wirtschaften von der Existenzgefährdung
abhängig gemacht wird. Wir glauben, dass man
nicht so weit gehen sollte und wollen den ursprüng-
lichen Text beibehalten. Der Antrag von Herrn
Kollega Eggenberger geht dahin, den ersten Absatz
des Art. 31 ter überhaupt zu streichen. Zweck seines
Streichungsantrages ist, die alkoholfreien Wirtschaf-
ten ganz frei zu belassen. Mit Bezug auf den redak-
tionellen Text des gedruckten Antrages der Mehr-
heit dürfte man ohne weiteres, statt „Wirtschafts-
gewerbe" das Wort „Gastwirtschaftsgewerbe" ver-
wenden. Der Ausdruck „Gastwirtschaftsgewerbe"
dürfte dem Sinn besser entsprechen.

Im zweiten Absatz finden Sie eine General-
klausel mit Bezug auf die Einschränkungsmöglich-
keiten. Sie wissen, dass die Kantone die Möglich-
keit haben, innerhalb des Rahmens der Handels-
und Gewerbefreiheit zu legiferieren. Sie sollen aus-
nahmsweise auch in weiterem Sinne die Möglich-
keit erhalten, einschränkende Massnahmen zu er-
lassen, sofern der Bund sie dazu befugt. Dieser Sinn
hat nun der zweite Absatz von Art. 31 ter. Die
Kommission — hier gehen Mehrheit und Minder-
heit einig — hat eine neue Formulierung gesucht,
die besagt: „Ausserdem kann der Bund die Kan-
tone im Rahmen seiner eigenen Gesetzgebungs-
befugnisse ermächtigen, Vorschriften zu erlassen
auf Gebieten, die keiner allgemeinen Regelung
durch den Bund bedürfen usw." Herr Kollege Oder-
matt möchte den gleichen Gedanken, der bereits
in diesem Absatz enthalten ist, in anderer Form
zum Ausdruck bringen und noch einen Schritt
weiter gehen. Ich glaube aber, dass er nach Anhören
der Diskussion vielleicht doch dazu kommen sollte,
den Antrag fallen zu lassen und mit der Formulie-
rung der Kommission zufrieden zu sein. In diesem
zweiten Absatz will die Kommission zum Ausdruck
bringen, dass der Bund die Kantone unter Um-
ständen ermächtigen kann, auch auf ändern Ge-
bieten die Handels- und Gewerbefreiheit einzu-
schränken, sofern sie das wünschen und sofern sie
das auch begründen können. Praktisch dürfte eine
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solche Einschränkung nur für die lit. a und b des
vorgenannten Art. 31 bis in Frage kommen.

Abschliessend möchte ich Ihnen beantragen,
den Antrag der Mehrheit in Abs. l anzunehmen
und sämtliche Anträge, die dem gegenüber stehen,
abzulehnen. Mit Bezug auf Abs. 2 empfehlen wir
Ihnen, den Antrag der Kommission dem Antrag
Odermatt vorzuziehen.

M. Pini, rapporteur de la majorité : L'article 31ter
pose les principes généraux relatifs à la compétence
des cantons. C'est là un problème qui a toujours
suscité un grand intérêt surtout dans les régions
du pays où les traditions et la nécessité du fédéra-
lisme sont très marquées. Au cours des discussions
de 1938 et de 1939 déjà, un certain nombre de
députés romands, parmi lesquels notre eminent
président, M. Aeby, ainsi que MM. Cottier et Picot,
avaient préconisé un élargissement des compétences
cantonales. La même tendance s'était manifestée
à la commission avec la proposition Hirzel, de même
qu'au sein du conseil avec la proposition de M. Oder-
matt et, pour l'article 34ter, par un amendement
de M. Quartenoud.

Il est bon de souligner avant tout que l'appli-
cation des principes constitutionnels dans la légis-
lation fédérale devra nécessairement tenir compte
de la structure federative du pays. Le rouleau com-
presseur d'une législation centralisatrice ne se con-
cilie pas avec le génie politique de notre pays; le
message de 1937 le disait déjà clairement en ces
termes :. « II est dans la nature des choses que la
législation établie par la Confédération tienne soi-
gneusement compte de la structure federative de
notre pays. La législation d'ordre économique ne
fait pas exception ; elle devra donc, à l'avenir comme
précédemment, charger les cantons d'exécuter sur
une grande échelle les mesures nécessaires. Dans de
nombreux domaines, ce sont les cantons qui agi-
ront, la Confédération se bornant à les soutenir.
Les cantons devront en tout cas être appelés à
collaborer dans une large mesure à l'exécution de
la législation fédérale. Les lois fédérales devront
par conséquent être suffisamment souples pour
permettre aux cantons d'adapter les mesures
d'exécution aux conditions particulières de leur
économie. »

Cela ne veut pas dire que l'on doive oublier ce
que disait déjà le message, à savoir que la Suisse
est un seul territoire économique et qu'il ne saurait
être question de le diviser en 25 parties.

Avant d'aborder cette question de la compé-
tence des cantons, délimitée par le deuxième alinéa,
il convient d'examiner la portée du premier alinéa.

Le premier alinéa de l'article 34 ter précise la
compétence des cantons à subordonner l'ouverture
des cafés et restaurants à la clause du besoin, en
tant que ces établissements sont menacés dans leur
existence par une concurrence excessive. Comme
vous le voyez, cet alinéa diffère sensiblement du
texte en vigueur, lequel admet les dérogations à la
liberté du commerce non seulement dans le but
d'encourager la lutte contre l'alcoolisme, mais aussi
afin d'améliorer le sort des classes moyennes. Nous
trouvons donc dans ce texte des préoccupations
d'ordre économique et non pas seulement de police.
Le texte actuel ne parle que des auberges, des cafés

et des restaurants. Cependant on n'a pas voulu
prévoir un régime spécial pour les restaurants sans
alcool. On a estimé en effet qu'eux aussi souffrent
d'une crise de pléthore et qu'il convenait de les
soumettre à la clause du besoin. Toutefois le projet
prévoit que les dispositions relatives aux cafés et
aux restaurants devront tenir suffisamment compte
de l'importance des divers genres d'établissements
et cela pour le bien-être public. Cette clause du
bien-être public permettra de laisser une plus
grande liberté de développement aux restaurants
et cafés sans alcool. Suivant l'exemple que notre
honorable collègue, M. Oeri, citait en 1938 déjà,
s'il y a dans un village dix cafés et deux restaurants
sans alcool, la clause du besoin ne devra pas consti-
tuer un obstacle à l'ouverture d'un troisième restau-
rant sans alcool. C'est donc la casuistique qui devra
décider de cas en cas.

Une autre question a été également examinée
par la commission; elle concerne la gestion de
cinémas. Dans une conférence avec le représentant
de la Chambre suisse du cinéma, on a reconnu qu'il
était possible de biffer les mots «et des cinémato-
graphes» de l'alinéa 1 de l'article 31 ter. Cela paraît
d'autant plus facile que grâce à l'organisation pro-
fessionnelle, les gérants de cinémas sont soumis
à un accord contractuel très strict. Je vous pro-
pose par conséquent d'adopter le texte de la majo-
rité de la commission.

La proposition de la minorité, composée de
M. Herzog et consorts, tend à étendre la clause
du besoin et la preuve de capacité professionnelle
aux boissons alcooliques vendues dans les grands
magasins et où les clients se servent eux-mêmes.
La commission est d'avis qu'il serait imprudent
de surcharger par trop le texte de cet article. Par
conséquent, et tout en me réservant d'écouter en-
core la minorité de la commission motiver sa pro-
position, je vous demande d'accepter le texte de là
majorité.

L'alinéa 2 de l'article 31 relatif aux compétences
des cantons doit faire l'objet d'un chapitre spécial.
Nous avons là des amendements de M. Odermatt
et, à l'article 34ter, une proposition de M. Quarte-
noud que nous pourrions peut-être examiner ici.

MM. Odermatt et Quartenoud reprennent grosso
modo la proposition Hirzel dont nous avons parlé
au cours de la discussion sur l'entrée en matière.

Quelles sont les compétences .des cantons dans
le domaine économique? L'article 3 de la Consti-
tution fédérale précise que les cantons sont sou-
verains en tant que leur souveraineté n'est pas
limitée par la Constitution fédérale; comme tels
ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués
au pouvoir fédéral. En conséquence, ou bien les
cantons sont compétents et sont liés par le prin-
cipe de la liberté du commerce et de l'industrie,
en vertu de l'article 31, alinéa 3, hormis certaines
dérogations sanctionnées par la Constitution fédérale
elle-même; ou bien ils collaborent avec la Confédé-
ration à l'élaboration de dispositions législatives
d'exécution en vertu des compétences de la Confédé-
ration. Ils peuvent, dans ce cas, déroger à la liberté
du commerce et de l'industrie si la Confédération
est autorisée elle-même à faire cette dérogation;
ou encore, troisième hypothèse, les cantons peuvent
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légiférer en vertu d'une délégation de compétence
donnée par la Confédération dans les domaines qui
n'exigent- pas une réglementation fédérale valable
pour tout le territoire de la Confédération. C'est ce
que prévoit le texte de l'article 31 ter, alinéa 2, que
vous avez sous les yeux. Les cantons peuvent dans
ce cas déroger au principe de la liberté du com-
merce et de l'industrie pourvu que la Confédération,
de par ses compétences, soit déjà autorisée à le faire.
Cette délégation de compétence paraît devoir donner
d'excellents résultats et donner satisfaction aussi
aux auteurs des différents amendements ,qui ont
été présentés ici.

Je vous ai déjà dit, au cours de la discussion
sur l'entrée en matière, que la commission avait
repoussé une proposition Hirzel tendant à per-
mettre à la Confédération de déléguer ses compé-
tences législatives aux cantons, lorsqu'il s'agit de
tâches ne nécessitant pas une réglementation fédé-
rale, cela parce qu'on était d'avis que ce principe
figure déjà implicitement à l'article 31 ter, alinéa 2.
Dans le domaine de l'agriculture, par exemple, la
Confédération pourrait déléguer à certains cantons
intéressés, la compétence de prendre des dispositions
législatives sur la culture du tabac, de la vigne ou
de tout autre produit de caractère local ou régional.
On avait proposé cette formule, en 1938 déjà. Si
les cantons ne sont pas compétents en vertu de
leur propre droit, la législation fédérale leur réser-
vera les domaines et les tâches qui ne nécessitent
pas une réglementation fédérale. Le droit fédéral
prime le droit cantonal : c'est là le principe général.
Par conséquent, la réglementation fédérale pour-
rait abolir toutes les dispositions qu'un canton
aurait édictées dans tel ou tel domaine et qui
seraient en contradiction avec le droit fédéral. Il
y a lieu cependant de souligner que, quand bien
même la compétence de la Confédération est fixée
par la constitution, les cantons pourront maintenir
leur législation aussi longtemps que la Confédération
ne fera pas usage de ses compétences législatives
prévues par la constitution. C'est ce qui s'est pro-
duit pour le code pénal fédéral, dont le principe,
introduit dans la Constitution en 1898 déjà, ne s'est
réalisé qu'en 1937 seulement. Entre temps, les
cantons ont gardé leur législation pénale.

Je répondrai donc à MM. Odermatt et Quarte-
noud que les cantons sont liés au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie, article 31,
alinéa 3. L'état de restriction de la liberté du com-
merce et de l'industrie est prévu à l'article 31 ter,
premier alinéa. Par conséquent, on ne pourra déro-
ger à la liberté du commerce et de l'industrie en
application de l'article 31 bis, alinéa 2, eh. a et c,
comme le demande M. Odermatt, qu'en cas de délé-
gation de pouvoir de la Confédération, au sens de
l'article 31 ter, alinéa 2. La proposition Odermatt,
par ailleurs sympathique, ne peut être acceptée
que dans ce sens restrictif.

M. Quartenoud voudrait garantir aux cantons
la possibilité de légiférer sur la matière aussi long-
temps que la Confédération ne fait pas usage de
ses compétences. Si les matières à régler sont dans
la compétence ordinaire des cantons, ils peuvent,
sans autre, légiférer jusqu'au moment où la Con-
fédération aura fait usage de ses compétences.
Dans ce cas, le droit fédéral prime le droit cantonal.

Tels sont les principes que j'ai cru devoir rap-
peler à propos de l'article 31 ter, alinéas 1 et 2. Je
vous .invite à repousser les propositions d'amende-
ment et à accepter le texte de la majorité de la
commission.

Herzog, Berichterstatter der Minderheit: Ich
stelle Ihnen zum Abs1'. l den Antrag, zu sagen:
„Die Kantone sind befugt, auf dem Wege der
Gesetzgebung die Führung von Betrieben des Wirt-
schaftsgewerbes (Alkoholwirtschaften, Bars, Waren-
haus- und Selbstbedienungs-Restaurants) von der
persönlichen Befähigung und die Zahl der Betriebe
vom Bedürfnis abhängig zu machen, sofern dieses
Gewerbe in seiner Existenz bedroht ist." Der zweite
Satz wäre dann zu streichen. Ich bin übrigen durch-
aus damit einverstanden, dass man noch sagt Gast-
wirtschaftsgewerbe statt Wirtschaftsgewerbe.

Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass ich keine
leichte Aufgabe übernehme, wenn ich diesen Antrag
vertreten, wenn ich Ihnen beliebt machen soll,
meinem Antrag zuzustimmen, weil ich weiss, dass
gerade dieser Art. 31 ter, Abs. l, seine Geschichte
hat und man mit einem gewissen Argwohn auf
alle diejenigen zeigt, die sich erlauben, in diesem
Punkte eine andere Meinung zu haben, als ein
gewisser Teil der Bevölkerung oder besser gesagt als
diejenigen, die glauben, dass sie ein besonderes
Interesse an diesem Art. 31 ter bekunden müssen.

Bereits schon in der Kommission habe ich an-
gekündigt, dass wir uns erlauben werden, hier einen
Minderheitsantrag zu stellen, eventuell sogar den
Antrag, den Abs. l überhaupt zu streichen. Man
hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, was
ich im übrigen schon wusste, dass man hier auf-
passen müsse, und Herr Bundesrat Stampfli hat
mir in freundlicher Weise den Vers gewidmet,
„Greif ja nicht in ein Wespennest, doch wenn du
greifst, dann greife fest." Ich weiss: Es ist ein
Wespennest. Und ich will so fest greifen, als ich
kann. Wir wollen dann sehen, was dabei heraus-
kommt. Es ist also wie gesagt ausserordentlich
gefährlich, diesen Art. 31 ter, Abs. l, anzugreifen.
Ich will aber trotzdem in dieses Wespennest hinein-
greifen, auch auf die Gefahr hin, dass dann die
Wespen herauskommen.

Ich weiss auch, dass die Gewerkschaft der Bier-
trinker eine ausserordentlich starke Organisation
ist und man schon gut gewappnet sein muss, wenn
man gegen diese Organisation aufkommen will.
Aber ich will Ihnen gleich zum vorneherein sagen:
Ich möchte diese Gewerkschaft gar nicht bekämp-
fen, schon allein deshalb nicht, weil ich selbst
Gewerkschafter und der Auffassung bin, dass in
diesem Falle ein Kampf jener Kreise gegen uns
oder gegen meine Auffassung ein falscher Kampf
wäre und meine Einstellung und mein Antrag diese
Kreise gar nicht berührt und gar nicht interessieren
dürfte.

Trotz alledem halte ich mich für verpflichtet,
zu Art. 31 ter einiges zu sagen, und das teilweise
zu wiederholen, was bereits in den Jahren 1938
und 1939 zu diesem Art. 31 ter, der damals eine
andere Nummer hatte, schon gesagt worden ist.

Sie haben ja dann noch einen Antrag von Kol-
lega Eggenberger, der diesen Abs. l ganz streichen
will. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass in früheren
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Diskussionen, im März 1939, einmal ein Antrag der
damaligen Kommission vorlag, der diesen Abs. l
von Art. 31, damals also mit anderer Nummern-
bezeichnung, streichen wollte. Ich will nun aber zu
meinem Antrag etwas sagen, da ich annehmen darf,
dass doch falls d,er Antrag Eggenberger abgelehnt
wird, wenigstens meinem Antrag zugestimmt werden
sollte. *

Am 21. März 1939 hat der Nationalrat mit 66
gegen 57 Stimmen schon einmal einem ähnlichen
Antrage zugestimmt. Der Schluss lautete damals:
„Einschränkende Vorschriften im Sinne von Abs. 2,
Lit. a gültig für das Gastwirtschaftsgewerbe.
(Alkoholwirtschaften, Warenhaus-, Automaten- und
Selbstbedienungs-Restaurants) — und dann noch
für die Lichtspieltheater — können auch von den
Kantonen erlassen werden." Also schon im März
1939 wurde ein ähnlicher Antrag zum Beschluss
erhoben. Ich sage Ihnen gar nichts Besonderes,
wenn ich'Ihnen mitteile, dass der Antrag damals
von mir selbst gestellt worden ist und in der dama-
ligen Diskussion eine Mehrheit gefunden hatte.

Der Ständerat hat diesen Beschluss dann aber
wieder geändert und es ist gegangen, wie es gewöhn-
lich geht, wenigstens in wichtigen Fällen: Der
Nationalrat gab nach, und dann wurde eine andere
Fassung gefunden. Die Entwicklung bis zum Vor-
schlage, wie wir ihn jetzt vor uns haben, ist übrigens
ausserordentlich interessant. In der Vorlage vom
10. September 1937 (also in der ursprünglichen
Vorlage, die dem Nationalrat und dem Ständerat
unterbreitet wurde — die, wie Herr Bundesrat
Stampfli heute vormittag schon dargetan hat —
hervorgegangen ist aus Verhandlungen einmal der
Expertenkommission und ihrer Unterabteilungen
und dann aus weiteren Verhandlungen und der
Beschlussfassung im Bundesrat, war über das
Gastwirtschaftsgewerbe nichts enthalten, sondern
man glaubte sich damals mit dem Art. 32 quater
der Bundesverfassung, der jetzt noch zu Recht
besteht und der seine Gültigkeit behalten soll,
abfinden zu können. Man wollte ihn nicht ändern,
nicht aufheben. Also in der damaligen Vorlage
wollte man dazu gar nichts sagen. Im Verlaufe der
Beratung über jene Vorlage hat dann eine ausser-
ordentlich starke Diskussion in der Öffentlichkeit
eingesetzt. Es setzte ein Trommelfeuer des Schwei-
zerischen Wirtevereins und anderer interessierter
Kreise ein. Die Schweizerische Wirtezeitung war voll
von Artikeln, die erklärten, sie müssten nun eben-
falls in der neuen Fassung der Wirtschaftsartikel
eine besondere Stellung haben usw.

Die Kommission ist dann unterlegen, obwohl
eine besondere Bestimmung für das Gastwirt-
schaftsgewerbe nicht nötig gewesen wäre. Es ist
auch sonst noch interessant, die Entwicklung dieses
besondern Art. 31 ter etwas zu verfolgen. Es ent-
stand die eigentümliche Situation, dass das Alkohol-
wirtschaftsgewerbe erklärte, es fühle sich durch
die Konkurrenz seitens der alkoholfreien Wirt-
schaften bedroht und verlange eine besondere
Bestimmung, aus der hervorgehe, dass einschrän-
kende Màssnahmen auch durch die Kantone er-
griffen werden können, und zwar wurde im Verlauf
der Diskussion die Auseinandersetzung noch kompli-
ziert, indem erklärt wurde : Wir verlangen das nicht
mir für uns, sondern wir verlangen das auch deshalb,

weil das alkoholfreie Gastwirtschaftsgewerbe selbst
sich ja ebenfalls bedroht fühlt durch die starke
Überhandnähme der alkoholfreien Wirtschaften.
Die Leute aus dem Gastwirtschaftsgewerbe suchten
sich also zu Wegbereitern für Schutzbestimmungen
für ein Gewerbe zu machen, das sie dann nachher
als die eigentliche Konkurrenz ihres eigenen Gewer-
bes bezeichneten. Das genügte aber, dass nachher
die Kommission und später die Räte eine entspre-
chende Bestimmung, die im allgemeinen der jetzt
vorliegenden enstpricht, angenommen haben.

Nun-frage ich mich: muss das, was im Septem-
ber 1939 verlangt wurde, im Jahre 1945 beibehalten
werden? Bei näherer Betrachtung der heutigen
Situation ist das nicht nötig und braucht nicht so
zu sein. Art. 31 ter, Abs. l ist meiner Meinung nach
nicht mehr nötig. Für allgemeine Màssnahmen
besteht ja die kantonale Kompetenz. Schon nach
Art. 32 quater können die Kantone auf dem Wege der
Gesetzgebung die Ausübung des Wirtschaftsgewer-
bes und des Kleinhandels mit geistigen Getränken
den durch das öffentliche Wohl geforderten Be-
schränkungen unterwerfen. Also, dieser Art. 32qua-
ter bleibt bestehen und, soweit es sich um das
öffentliche Wohl handelt, bleiben die Màssnahmen
der Kantone vorbehalten, sowie das schon jetzt
der Fall ist. Wir 'wissen, dass die Kantone diesen
Art. 32 quater mit Recht sehr weit ausgelegt haben
und daraus Konsequenzen gezogen haben, die darauf
ausgehen, dem Gastwirtschaftsgewerbe bestimmte
Schutzmassnahmen zuzuhalten. Ich bekämpfe das
nicht, ich stimme dem zu und glaube, dass das auch
in Zukunft aufrecht erhalten bleiben soll.

Aber Art. 31 ter, Abs. l, geht weiter. Er will
nicht nur das, was bis jetzt in den Kantonen unter-
nommen werden konnte, fernerhin anwenden, son-
dern er will die Kompetenzen, die für die Alkohol
ausschenkenden Gastwirtschaften gelten, auch auf
die alkoholfreien Wirtschaften ausdehnen. Da frage
ich mich, ob das richtig ist, ob man so weit gehen
darf und ob wir einer derartigen Erweiterung zu-
stimmen sollen. Ich will auf die wohltuenden Wir-
kungen der richtigen alkoholfreien Wirtschaften
nicht besonders hinweisen; das ist Ihnen allen
bekannt, Sie selbst kennen diese alkoholfreien
Wirtschaften so gut wie ich. Es erhebt sich die
Frage, ob es nötig sei, bestimmte einschränkende
Vorschriften zu erlassen, um dem Missbrauch mit
dem Namen „alkoholfreie Wirtschaft" steuern zu
können. Da sage ich, das mag notwendig und rich-
tig sein, und darum komme ich zu meinem Antrag,
in welchem ich verlange, dass die Automatenrestau-
rants, die Bars, die Warenhausrestaurants, die
Selbstbedienungs-Restaurants beschränkenden Be-
stimmungen unterworfen werden können. Aber man
soll nicht jene alkoholfreien Wirtschaften, die sicher
weitgehend gemeinnützige Unternehmen sind, Be-
schränkungen unterwerfen. Ich will nicht auf die
Erfahrungen hinweisen, die wir mit den alkohol-
freien Wirtschaften in den Kriegsjahren gemacht
haben, ich will nicht die wohltätigen Wirkungen
schildern, die sie ausgeübt haben für die Ernährung
weiter Volksschichten, denn das ist Ihnen alles
bekannt. Aber wenn man schon einmal der Auf-
fassung ist, dass die Möglichkeit kommen könnte
und die Notwendigkeit sich einstellen könnte,
auch für die guten alkoholfreien Wirtschaften ein-
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schränkende Massnahmen ergreifen zu müssen,
dann bleibt meiner Meinung nach der Art. 31 bis,
Abs. 2, Lit. a, übrig, der zur Anwendung kommen
kann. Allerdings, das ist richtig, sind es dann keine
kantonalen Massnahmen mehr, die ergriffen werden
können, sondern Massnahmen, die auf eidgenössi-
schem Boden ergriffen werden müssen. Wir möch-
ten verhindern, dass gegenüber den guten alkohol-
freien Wirtschaften einzelne kantonale Massnahmen
ergriffen werden, und wir möchten das deshalb
verhindern, weil wir glauben, dass in einzelnen
Kantonen die guten alkoholfreien Wirtschaften,
die sich segensreich für die Bevölkerung ausgewirkt
haben, sich dann einfach nicht weiter entwickeln
können. Ich weiss, dass in Art. 31 ter steht, dass
bei der Anwendung dieser Vorschriften über das
Wirtschaftsgewerbe der Bedeutung der verschie-
denen Arten von Wirtschaften für das Gemeinwohl
angemessen Rechnung zu tragen ist. Das war letzten
Endes die Formulierung, die man im März oder
Juni 1939 gefunden hat und auf Grund deren
dieser Artikel angenommen wurde. Aber ich mache
Sie darauf aufmerksam, dass darüber ganz ver-
schiedene Auffassungen in den einzelnen Kantonen
bestehen. Ich weiss, dass man in den Kantonen
Zürich und Baselstadt und in ändern Kantonen
eine verschiedene Auffassung darüber hat, was nun
dem Gemeinwohl dient und was nicht. Es besteht
die grosse Gefahr, dass man erklärt, eine alkohol-
freie Wirtschaft brauche man nicht, weil man schon
genügend Alkoholwirtschaften habe, die das Gleiche
bieten wie die alkoholfreie Wirtschaft, obwohl das
meiner Meinung nach ganz falsch ist. Aber es besteht
die Gefahr, dass das eintritt. Dem wollen wir ent-
gegentreten schon bei der Fassung der neuen Wirt-
schaftsartikel. Ich verweise diesbezüglich auf die
Eingaben verschiedener Organisationen, die sich
mit dem Unterhalt von guten alkoholfreien Wirt-
schaften beschäftigen, die vielen Frauenvereine,
die gemeinnützigen Vereine usw., auch Einzel-
personen.

Wenn ich diesen Antrag, der im Jahre 1939 ein-
mal vor dem Nationalrat Gnade gefunden hat,
wieder aufgenommen habe, so befinde ich mich
damit in guter Gesellschaft. Ich verweise darauf,
dass in den Jahren 1938 und 1939, also anlässlich
der Diskussion über die Wirtschaftsartikel in jenen
Jahren die Wirtezeitung sich selbst auf den Stand-
punkt gestellt hat: ,,Ein Tatbestand, der jüngeren
Datums ist, bedarf noch besonderer Erwähnung.
Wir meinen das Auftreten von Warenhaus-, Ein-
heitspreis-, Selbstbedienungs- und Automaten-
restaurants. Diese fremdländischen Typen gast-
gewerblicher Betriebe haben vor allem in jüngster
Zeit unserm Gewerbestand ausserordentlich hart
zugesetzt." Wenn wir mit. unserem Antrag dem
entgegenkommen, was der Schweizerische Wirte-
verband in seiner Zeitung selbst schreibt, dann
glaube ich, tun wir das, was von ihm selbst ver-
langt worden ist, dass wir nämlich gerade jene
Unternehmungen, die wir ja selbst nicht als gute
alkoholfreie Restaurants bezeichnen, der Beschrän-
kung unterwerfen, und zwar der kantonalen Be-
schränkung.

Es wird erklärt, dass die Polizeidirektoren selbst
den Wunsch geäussert hätten, dass sie die kantonale
Befugnis erhalten, zu entscheiden und über die

alkoholfreien Wirtschaften bestimmte Erlasse her-
ausgeben zu können. Ich will das nicht bestreiten,
aber ich bin davon überzeugt, dass wenn es mög-
lich ist, eine Fassung zu finden, die eine Entschei-
dung zwischen guten alkoholfreien Wirtschaften
und denjenigen, die wir selbst nicht als wünschens-
wert bezeichnen, vornimmt, auch die Polizeidirek-
toren damit einverstanden sein können.

Man erklärt nun, dass Beschränkungen vorge-
nommen werden müssen im Interesse des öffent-
lichen Wohles. Wir wollen das gar nicht bestreiten,
aber werden nicht mit dem Antrag der Kommissions-
mehrheit Beschränkungen zuungunsten des öffent-
lichen Wohles vorgenommen werden? Ich glaube,
das wird in der Zukunft so sein. Das öffentliche
Wohl erheischt in diesem Falle nicht, dass den
Kantonen die Kompetenzen zugehalten werden, die
die Kommissionsmehrheit ihnen geben will. Ich
folge mit meinem Antrag, den ich Ihnen zur An-
nahme empfehle, den Wünschen nicht nur der
Vereine und Organisationen, die uns die Eingaben
zugestellt haben, sondern es liegt im Interesse des
öffentlichen Wohles, wenn Sie meinem Antrag zu-
stimmen. Ich möchte Sie deshalb bitten, den An-
trag der Mehrheit abzulehnen und der Fassung zu-
zustimmen, wre ich sie Ihnen unterbreitet habe.

Barben*. Unser Antrag zu Art. 31 ter, Abs. l
bedeutet die Streichung der Klausel „sofern diese
Gewerbe durch übermässige Konkurrenz in ihrer
Existenz bedroht sind". Wir sind der Auffassung,
diese Fassung sei zu eng und zu einseitig, da das
Bedürfnis einzig von dieser an sich durchaus
berechtigten Forderung abhängig gemacht werden
soll. Es bestehen noch andere wichtige Faktoren,
die das Bedürfnis nach den in Frage kommenden
Wirtschaftsbetrieben beeinflussen. Ich erwähne bei-
spielsweise diejenigen der Volksgesundheit und der
Ethik, d. h. die Interessen der Gemeinschaft,
welche mindestens so wichtig sind wie die Interessen
der betreffenden Gewerbe.

Um die Einseitigkeit zu veranschaulichen, diene
folgendes Beispiel. Angenommen, es soll in irgend-
einer kleinen Land- oder Berggemeinde zu 2 beste-
henden Wirtschaftsbetrieben noch ein dritter Wirt-
schaftsbetrieb eröffnet werden. Nach unserer Auf-
fassung wäre es nun nicht richtig, wenn dabei die
Bedürfnisfrage einzig von der Existenzlage der
beiden bestehenden Betriebe abhängen würde. Es
sollen hier sicher noch andere Gesichtspunkte berück-
sichtigt werden, wenigstens die der Volksgesundheit
und der Ethik. Ich habe hier ein Beispiel vom
Lande angeführt. Ähnliche Betrachtungen gelten
aber sicher auch für die Stadt. Wir sehen daraus,
dass die im Entwurf vorliegende Fassung tatsäch-
lich etwas einseitig ist. Die von uns vorgeschlagene
Streichung bewirkt, dass die Zahl der Betriebe
vom Bedürfnis im allgemeinen abhängig gemacht
wird. Diese Interpretation erlaubt dann, neben der
Existenzlage des betreffenden Gewerbes auch die
Interessen der Allgemeinheit zu berücksichtigen,
d. h. beispielsweise auch die Volksgesunheit. Diese
Mitberücksichtigung der Interessen der Volks-
gesundheit wird kaum zu Missbräuchen führen,
indem bei Annahme die Kantone nur befugt wären,
gesetzliche Bestimmungen zu erlassen. Dabei ist
anzunehmen, dass auch die Gemeinden ein gewisses
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Mitspracherecht erhalten, so dass bei der Fest-
legung der Bedürfnisfrage auch die örtlichen Ver-
hältnisse gebührend berücksichtigt werden können.
Trotzdem es sich hier um einen Wirtschaftsartikel
handelt, wäre es wohl vielen nur schwer verständ-
lich, wenn auf nichts anderes und nichts Höheres
Rücksicht genommen würde als auf das wirtschaft-
liche Moment. Eine Mitberücksichtigung der Inter-
essen der Volksgesundheit ist sicher am Platze
und bedeutet gleichzeitig eine Förderung des Fami-
lienschutzes.

Ich ersuche Sie daher, unserem Streichungsan-
trag zuzustimmen. Sollte man aber dem Streichungs-
antrag aus dem Grunde nicht zustimmen können,
weil man die Bedürfnisfrage auch in der Verfassung
definieren möchte, so stellen wir zu Art. 31 ter,
Abs. l den Eventualantrag: „Sofern dieses Gewerbe
in seiner Existenz bedroht ist, wobei die Interessen
der Volksgesundheit mitzuberücksichtigen sind."

Es bedeutet dies eine Ergänzung des Kommis-
sionsantrages, sei es der Mehrheit oder der Minder-
heit. Die Berücksichtigung der Volksgesundheit
beseitigt eine gewisse Einseitigkeit zugunsten der
Interessen der Allgemeinheit. Sie ist aber auch im
Interesse des Gewerbes selbst und sie wird sich bei
der Volksabstimmung nur vorteilhaft auswirken.
Ich ersuche Sie daher um wohlwollende Prüfung und
Zustimmung.

Eggenberger: Wenn Herr Kollega Herzog davon
gesprochen hat, in ein Wespennest zu greifen, so hege
ich die Befürchtung, in ein Hornussennest hinein-
greifen zu müssen. Ich tue es. dennoch und bin be-
reit, mich etwas stechen zu lassen.

Sie haben in letzter Zeit verschiedene Eingaben
von Vereinen, Vereinigungen, Frauenverbänden usw.
erhalten. Ich nehme an, dass Sie diese alle gelesen
haben, und zwar sehr aufmerksam. Ich weiss aber,
was in Wirklichkeit mit solchen Eingaben zu ge-
schehen pflegt. Deshalb gestatte ich mir, noch
einige Sätze aus diesen Eingaben zu zitieren, damit
sie Ihnen dann nachher bekannt sind.

Mein Antrag lautet: Art. 31 ter, Abs. l, sei zu
streichen.

In den Wirtschaftsartikeln ist von der Bedürfnis-
klausel für alle Gewerbe Umgang genommen wor-
den. Es ist deshalb ganz unverständlich, dass für das
Gastwirtschaftsgewerbe und für alkoholfreie Be-
triebe die Bedürfnisklausel eingeführt werden soll.
Die alkoholfreien Betriebe sind nicht speziell er-
wähnt. Bei der Beratung im Jahre 1939 hatte
Bundesrat Obrecht deutlich erklärt, und zwar ist
diese Erklärung in beiden Räten übereinstimmend
abgegeben worden, es handle sich um eine differen-
zierte, nicht alle Gastbetriebe umfassende Bedürfnis-
klausel. Es müsste das Verhältnis der alkohol-
führenden Wirtschaften unter sich und das der
alkoholfreien wieder unter sich beurteilt werden.
Der damalige Kommissionspräsident Nietlispach
sagte wörtlich: „Alkoholführende Wirtschaften und
alkoholfreie Wirtschaften dürfen nicht in einen
Tiegel geworfen werden", und Ständerat Schöpfer
äusserte sich wie folgt: „Die Deckung des Bedürf-
nisses nach alkoholführenden Wirtschaften dürfe
nicht verwechselt werden mit der Deckung der Be-
dürfnisse nach einer alkoholfreien Wirtschaft."

Trotz diesen formellen Erklärungen von Bundes-
rat und Kommissionspräsidenten fuhr der Wirte-
verein fort, den Artikel als umfassende Bedürfnis-
klausel anzusprechen. In ihrer Nummer vom
10. August 1945 begrüsst die „Wirtezeitung" im
Titel ihres Leitartikels die unveränderte Aufnahme
ihres Passus mit folgenden Worten: Das Postulat
der umfassenden Bedürfnisklausel beibehalten.
Die Auslegung, die der Wirteverein dem heutigen
Verfassungsvorschlag gibt, würde die endgültige
Drosselung der alkoholfreien Wirtshausreform be-
deuten, da nach allgemeiner Feststellung des Wirte-
vereins selbst und auch bei Berücksichtigung der
in den Wirtschaftsgesetzen enthaltenen Verhältnis-
zahlen überall genug und an sehr zahlreichen Orten
viele überschüssige Alkoholwirtschaften bestehen.
Nach der eidgenössischen Betriebszählung vom
Jahre 1939 bestehen in der Schweiz : Gasthöfe, Pen-
sionen, Erholungsheime 9839, Restaurants, Cafés,
Wirtschaften ohne Beherbergung 16 263, alkohol-
freie Wirtschaften 992. In der Gruppe Gasthöfe,
Pensionen, Erholungsheime sind vermutlich die
alkoholfreien Gasthöfe mit Beherbergungsrecht in-
begriffen. Aus den bestehenden Verzeichnissen
alkoholfreier Gasthöfe geht hervor, dass deren Zahl
200 nicht übersteigt. So darf auf Grund der eidge-
nössischen Betriebszählung geschlossen werden, dass
die Gesamtzahl alkoholfreier Gaststätten in der
Schweiz rund 1200 beträgt gegenüber rund 24 000
Betrieben mit Alkoholausschank.

Wenn der Wirteverein eine Notlage und Über-
besetzung im Gastwirtegewerbe feststellt, so sind
daran andere Ursachen schuld als die Konkurrenz
der alkoholfreien Wirtschaften. Diese einleuchtende
Schlussfolgerung hat auch Herr Bundesrat Obrecht
von seinem gewiss unvoreingenommenen Stand-
punkt aus gezogen, als er in Beantwortung einer
Eingabe des Wirtevereins, am 1. Mai 1936 erklärte :
„Die Differenz zwischen der Zahl alkoholfreier und
alkoholausschenkender Wirtschaften ist so gross,
dass ein wesentlicher ökonomischer Einfluss sich
kaum fühlbar machen kann."

Wenn von einer „Konkurrenz" gesprochen wer-
den könnte, müsste man diese als gesund bezeich-
nen; die alkoholfreien Wirtschaften haben vorbild-
lich auf andere zurückgewirkt im Sinne vermehrter
Einstellung auf die Vermittlung von Speisen und
Einführung unserer gesunden Obst- und Trauben-
säfte, die von allzu vielen Alkoholwirtschaften noch
heute boykottiert werden. Es widerspräche jedem'
Anspruch auf eine Hebung des gewerblichen Ni-
veaus, wenn man eine solche gesunde Konkurrenz
durch gesetzgeberische Massnahmen unterdrücken
lassen wollte.

Die alkoholfreien Wirtschaften erfüllen weit-
gehend andere Aufgaben und besitzen einen ändern
Kundenkreis als die Alkoholwirtschaft. Der Erfolg
des genau vor einem halben Jahrhundert entstan-
denen Zürcher Frauenvereins für alkoholfreie Wirt-
schaften und der ihm nacheifernden Unterneh-
mungen an anderen Orten erklärt sich daraus, dass
sich diese Wirtschaften von Anfang an bemühten,
Volkskreisen zuzudienen, die sparen müssen und
wollen. Deshalb spielt in ihren Wirtschaften die
Verabfolgung von Speisen eine viel wichtigere Rolle
als im Durchschnitt der Alkoholwirtschaften.
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Nach einer Untersuchung des Wirtevereins („Das
schweizerische Gastwirtegewerbe", Zürich 1940,
S. 650 ff.), die zur Hauptsache Bahnhofwirtschaften
umfasste, betrugen die Anschaffungskosten für
Lebensmittel ungefähr 40 % des Gesamtaufwandes
für Lebensmittel und Getränke. Nach einer Unter-
suchung (Betriebsstatistik, Wirteverein Zürich 1936,
S. 59), die Dorf- und Arbeiterwirtschaften betraf,
sank der Anteil der Lebensmittel am Gesamtauf-
wand für Getränke und Lebensmittel auf weniger
als 25 %. Bei den stark besuchten Wirtschaften des
Zürcher Frauenvereins dagegen übersteigt der An-
teil der Lebensmittel (Milch Inbegriffen) 90 % der
Gesamtanschaffungskosten für Lebensrnittel und
Getränke. Die alkoholfreien Gaststätten sind über-
wiegend Verpflegungsstätten, bei denen der Ge-
tränkekonsum eine untergeordnete Rolle spielt.

Nach der Treuhandstelle des Wirtevereins neh-
men im Gastwirtegewerbe die Bruttogewinne pro-
zentual um so mehr ab, je mehr von der Gesamt-
einnahme auf die weniger rentierende Küche ent-
fällt. Dass sich die alkoholfreie Gaststättereform,
die infolge ihrer vermehrten Einstellung auf die
Verabfolgung von Speisen in viel stärkerem Aus-
mass auch von den Rationierungsmassnahmen der
Kriegsjahre betroffen wurde, trotzdem durchhalten
und sich entwickeln konnte, beweist ihren An-
spruch, einem tatsächlichen Bedürfnis zu ent-
sprechen und eine von der Bevölkerung geschätzte
Aufgabe zu erfüllen. Es hiesse, das Wohl weiter
Volkskreise gefährden, wenn man die alkoholfreie
Gasthausreform drosseln wollte, um eine Überzahl
an Kneipen und Finten um so länger durchhalten
zu können. Dem Übelstand, der in ihrer Überzahl
liegt, muss mit ändern, geeigneteren und ehren-
werteren Massnahmen abgeholfen werden.

Die Beibehaltung von Artikel 31 ter, Abs. l,
rechtfertigt sich nicht. Art. 31 bis, zweites Alinea,
sieht in seiner gegenüber 1939 geänderten Fassung
die Förderung der beruflichen Leistungsfähigkeit
vor und schafft damit die Rechtsgrundlage für die
Einführung des Fähigkeitsausweises für alle Ge-
werbe, also auch für die alkoholfreien Wirtschaften.
Damit ist den kantonalen Behörden die Möglichkeit
geboten, ungeeignete Bewerber von der Führung
alkoholfreier Wirtschaften fernzuhalten. Übrigens
haben eine Reihe von Kantonen diesen Fähigkeits-
ausweis schon auf Grund der Wirtschaftsgesetz-
gebung eingeführt und auch auf die Inhaber alkohol-
freier Wirtschaften ausgedehnt, abgesehen von der
Bedürfnisklausel finden des weitern sämtliche sitten-
und gewerbepolizeilichen Einschränkungen der kan-
tonalen Wirtschaftsgesetzgebung auch auf die
alkoholfreien Gaststätten Anwendung. Kantonale
Behörden, denen es um Sauberkeit im Wirtschafts-
wesen zu tun ist, verfügen deshalb bereits über
wirksame Befugnisse, um unerwünschten Erschei-
nungen im alkoholfreien Gastwirtschaftsgewerbe zu
begegnen. Mit der Unterstellung des alkoholfreien
Wirtschaftsgewerbes unter die Bedürfnisklausel wird
einseitig das Alkoholgewerbe geschützt und der Auf-
stieg einer zeitgemässen Wirtschaftsrefprm ver-
hindert. In weiten Kreisen kann man nicht ver-
stehen, dass ausgerechnet das Alkoholgewerbe ge-
schützt werden soll. Dass sich dasselbe nicht nach
Belieben ausdehnen kann, ist verständlich ; die Kan-
tone haben es ja in der Hand, hier zum Rechten zu

Nationalrat. — Conseil national. 1946.

sehen. Wenn die Bedürfnisklausel beibehalten wird,
so bedeutet diese eine Sicherung der bestehenden
Gastwirtschaften und damit auch eine Sicher-
stellung der Nachgangshypotheken des Alkohol-
kapitals auf diesen Liegenschaften. Es ist doch ein
elementares Freiheitsrecht des Bürgers, wählen zu
können zwischen alkoholfreien und Alkoholwirt-
schaften; d. h. derjenige, der gern eine Alkohol-
wirtschaft aufsucht, soll es tun können; aber mit
dem gleichen Recht soll .auch der andere, der sich
in einer alkoholfreien'Wirtschaft wohler fühlt, un-
gehindert dorthin gehen können.

Wenn Sie den Art. 31 ter, Abs. l, annehmen, wie
er in der neuen Vorlage ist, dann hemmen Sie die
Entwicklung der alkoholfreien Wirtschaften und
damit nehmen Sie dem Bürger auch das Recht, ein
Wirtschaftslokal aufzusuchen, das seiner Neigung
entspricht. In den meisten Gemeinden unseres
Landes bestehen überhaupt noch keine alkohol-
freien Wirtschaften, und praktisch würden und
könnten keine mehr entstehen. Das Dirigieren in die
richtigen Lokale wäre damit sichergestellt.

In der Jubiläumsfestschrift des Schweizerischen
Wirtevereins vom 23. Juni 1945 heisst es in einem
Artikel aus der .Feder unseres geschätzten Kollegen
Dr. Anderegg u. a., dass „Gastwirte, Metzger, Bäk-
ker, Bierbrauer, Weinhändler, eine Gemeinschaft
bilden, die nicht in erster Linie verdienen, sondern
einander helfend beistehen wollen". Wunderbar!
Aus dem Art. 31 ter spricht aber das Gegenteil ; man
will sich einen Verdienst sichern und eine unan-
genehme Konkurrenz ausschalten. Damit wird der
Weg zu einer zeitgemässen Gasthausreform er-
schwert oder gar unmöglich gemacht. Es ist wahr-
haftig nicht nötig, die Opposition in der Volks-
abstimmung über die Wirtschaftsartikel noch zu
verstärken, und dies müsste unbedingt der Fall sein,
wenn der Art. 31 ter, Abs. l, in seiner jetzigen Fas-
sung belassen werden oder bestehen bleiben sollte.
Ich bitte Sie, meinem Antrag auf Streichung des
Art. 31 ter, Abs. l, zu folgen.

von Alhnen: Ich möchte Sie dringend bitten, den
Antragder Kommissionsminderheit zu Art. 31 ter ab-
zulehnen. Die Streichung von Art. 31 ter, d. h. der
umfassenden Bedürfnisklausel für das Gastwirt-
schaftsgewerbe, kann vom schweizerischen Wirte-
stand unter keinen Umständen angenommen wer-,
den. Eine unbeschränkte Ausbreitung alkoholfreier
und gemeinnütziger Betriebe würde für das Gast-
wirtschaftsgewerbe ruinöse Folgen haben und einer
ungerechten Vorzugsstellung der alkoholfreien Wirt-
schaften gleichkommen. Nach 6 Jahren Krieg bedarf
das Gastwirtschaftsgewerbe, das vielfach nicht in
der Lage war, seinen Verpflichtungen nachzu-
kommen, erst recht des staatlichen Schutzes und
seiner Hilfe. Die Abstinenten dürfen beruhigt sein:
Heute werden sie in der ganzen Schweiz kein Re-
staurant, keine Wirtschaft mehr finden, die nicht
auch gern alkoholfreie Getränke ausschenken. Es be-
steht daher kein Grund, die Entwicklung zu begün-
stigen, die automatisch zu einer ziellosen Konkur-
renzierung führen würde. Der Ausschank alkohol-
freier Getränke ist in vielen Gaststätten sogar zum
Hauptgeschäft geworden. Die Zeiten sind vorbei,
wo man sich über die Abstinenten lustig machte.
Wenn Sie das schwer notleidende Gastwirtschafts-
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gewerbe keiner neuen drohenden Gefahr aussetzen
wollen, dann lehnen Sie den Kommissionsminder-
heitsantrag ab und geben Sie dem Mehrheitsantrag,
d. h. der Verständigungslösung, die im Jahre 1939
auch von Abstinentenkreisen gutgeheissen wurde,
Ihre Zustimmung.

Gysler: Ich möchte Sie ebenfalls bitten, die An-
träge der Herren Herzog und Eggenberger abzu-
lehnen. Weil ich das köstlich^ Gut der -Reben auch
im Glas in einer Gastwirtschaft gar nicht selten sehr
zu schätzen weiss, so werde ich vielleicht von einigen
Herren Ratskollegen nicht als ausgerechnet kompe-
tent erachtet, über die Frage der alkoholfreien Wirt-
schaften hier mich auszusprechen. Nun geht es aber
bei diesem Artikel genau gleich wie im Herbst 1939
nicht etwa um den König Alkohol, sondern ganz
einfach um die Frage, ob in den neuen Wirtschafts-
artikeln den Kantonen die Kompetenz gegeben
werden soll, für das Gastwirtschaftsgewerbe die
nötigen Massnahmen zu treffen. Herr Nationalrat
Eggenberger möchte den ganzen Art. 31 ter, Abs. l,
streichen, und Herr Herzog möchte einen Extrazug
machen zugunsten der alkoholfreien und gemein-
nützigen Wirtschaften. Ja, man muss sich hie und
da schon fragen, was unter dem Vorwand „Gemein-
nützigkeit" nicht alles verlangt wird. Man könnte
vielfach besser sagen „Geheimnützigkeit". Eines der
besten und wichtigsten Mittel, um im Gastwirt-
schaftsgewerbe im Interesse der Öffentlichkeit Ord-
nung zu machen, ist ganz sicher die Bedürfnis-
klausel. Alle Kantone, die die Bedürfnisklausel
strikte handhabten — ich erinnere an die. Kantone
Bern und Luzern — haben damit gute Erfahrungen
gemacht. Die Anwendung der gastwirtschaftlichen
Bedürfnisklausel liegt im Interesse des öffentlichen
Wohles wie im Interesse des Gewerbes, nützt aber
in dem Moment wenig oder nichts, wenn über das
Bedürfnis hinaus jederzeit neue alkoholfreie Wirt-
schaften eröffnet werden können. Ich erinnere noch
einmal an die Zahlen, die ich früher schon bekannt
gegeben habe. Im Kreis l der Stadt Zürich wurden
von 1937—1942 allein 17 neue alkoholfreie Betriebe
mit über 2100 Sitzplätzen eröffnet. Sie kennen die
schönen Namen, eben die „gemeinnützigen" Re-
staurants, wie: Bali, Rialto, Capri, Hollywood,
Remos usw. Wer wagte es, einen Augenblick zu be-
streiten, dass gerade hier im Interesse von Öffent-
lichkeit und Gewerbe die Anwendung der umfas-
senden Bedürfnisklausel eine Wohltat gewesen
wäre? Sicher kein Mensch! Selbst der „Zürcher
Frauenverein für alkoholfreie Wirtschaften" ist 1939
zum Befürworter der das ganze Gastwirtschafts-
gewerbe umfassenden Bedürfnisklausel geworden.
Ich war heute eigentlich überrascht, dass weder Herr
Eggenberger, noch Herr Herzog von dieser Ver-
ständigungslösung aus dem Jahre 1939 etwas gesagt
haben. Ich erinnere daran, dass Pfarrer Rudolf, der
Wortführer der alkoholfreien Wirtschaften, im Jahre
1942 in seiner Schrift „Planung im Gastgewerbe",
folgendes schrieb: „Es ist geboten, die bisherige
völlige Freiheit für die Eröffnung neuer alkohol-
freier Betriebe heute aufzuheben und zu bestimmen,
dass die Eröffnung neuer und die Erweiterung be-
stehender alkoholfreier Gaststätten ohne Bewilligung
der zuständigen Behörden untersagt ist, also ein
Eröffnungsverbot mit Bewilligungserlaubnis einzu-

führen. Damit ist den berechtigten Wünschen des
Schweizerischen Wirtevereins und gleichzeitig den
Interessen des Volkswohles Genüge getan." Das
schreibt der Führer der alkoholfreien Wirtschaften.
Er bezeichnet die Einführung der Bedürfnisklausel
auch für die alkoholfreien Wirtschaften als eine
alsolute Notwendigkeit. Nach der eidgenössischen
Betriebszählung 1939 haben die alkoholfreien Be-
triebe innert 10 Jahren um 82,4 % zugenommen.
Nach Massgabe der kantonalen Patente gab es im
Jahre 1937 in der Schweiz insgesamt 744 alkohol-
führende Betriebe weniger als im Jahre 1920, dafür
aber 1945 1405 Konditoreien und alkoholfreie Wirt-
schaften mehr. Ich frage da: Was soll man unter
diesen Umständen gegen die gastwirtschaftliche
Übersetzung überhaupt noch machen ? Wie soll man
dem begegnen? Was nützt es beispielsweise, dass
der Kanton Zürich jährlich zur Sanierung der Ver-
hältnisse im Gastgewerbe etwa 120 000 Fr. veraus-
gabt, wenn auf der ändern Seite einfach entspre-
chend mehr alkoholfreie Betriebe entstehen? Man
kann unter solchen Umständen nicht anders als die
absolute Notwendigkeit einer umfassenden Be-
dürfnisklausel im Gastgewerbe anerkennen, und
zwar eine Bedürfnisklausel, die auch die sogenannten
„Gemeinnützigen" erfasst. Denn wer wollte vor
seinem Gewissen als Berufstätiger es verantworten,
das Gastgewerbe mit gemeinnütziger Konkurrenz
auszuschalten? Wir haben sicher kein Interesse
daran, dass zu guter Letzt jeder Sektierer auch eine
Spielart von gemeinnütziger Gastwirtschaft auftut.

So möchte ich sehr darum bitten, dass Sie nicht
dem Antrag der Minderheit, sondern dem Antrag der
Mehrheit zustimmen. Ich bitte daran zu denken,
dass die Fassung, wie sie hier vorliegt, schon im
Jahre 1939 eine Verständigungslösung darstellte.

Gut: Die Anträge der Herren Eggenberger und
Herzog können darum zu einer referendumspoli-
tischen Gefahr werden, weil sie dem Wirtestand
gegenüber eine Ungerechtigkeit bedeuten, und Un-
gerechtigkeiten rächen sich. Eine gewisse Differen-
zierung, die jetzt vorgenommen werden soll —- das
geht deutlich genug aus der Begründung von Herrn
Kollege Eggenberger hervor — ist, sage man, was
man wolle, eine Diskriminierung des Wirtestandes,
und zwar eine unverdiente. Es ist so, dass die um-
fassende Bedürfnisklausel nicht den Kampf der
einen Gruppe oder Kategorie gegen die andere be-
deutet, zum mindesten nicht bedeuten muss, son-
dern es ist der Kampf gegen ungesunde Übersetzung
überhaupt. Und das ist im Interesse des Volks-
wohles notwendig. Es stimmt nicht, dass die Hei-
ligen bei der einen Kategorie, die Unheiligen bei der
anderen Kategorie sind. Soviel ich bis jetzt gelesen
habe, ist es so, dass man'mit der konsequenten An-
wendung der Bedürfnisklausel überall gute Er-
fahrungen gemacht hat. Die Übersetzung mit
alkoholfreien Gaststätten — das ist gar keine Frage
— müsste neuerdings zu Unzukömmlichkeiten
führen, weil dadurch eine Reduktion der Existenz-
möglichkeiten provoziert wird, die wieder ihre un-
angenehmen Folgen hat. Herr Gysler hat vorhin
angedeutet, dass Herr Kollege Eggenberger auch
die relativen Zahlen hätte bekannt geben müssen:
während nämlich von 1929—1939 die alkohol-
führenden Wirtschaften um 5,5 % abgenommen
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haben, nahmen die ändern um 82,4 % zu. Das indi-
ziert immerhin eine nicht zu übersehende Ent-
wicklung. Ein leider zu früh verstorbener, hoch-
geschätzter Parteifreund, Pfarrer Fritz Rudolf in
Zürich, den Sie alle kennen, der grosse Förderer der
Süssmostbewegung, ein überzeugter Abstinent, hat
in einer Schrift niedergelegt: „Es ist geboten, die
bisherige völlige Freiheit für die Eröffnung neuer
alkoholfreier Betriebe heute aufzuheben und zu be-
stimmen, dass die Eröffnung neuer und die Er-
weiterung bestehender alkoholfreier Gaststätten
ohne Bewilligung der zuständigen Behörden unter-
sagt ist, also ein Eröffnungsverbot mit Bewilligungs-
erlaubnis einzuführen. Damit ist den berechtigten
Wünschen' des schweizerischen Wirtestandes und
gleichzeitig den Interessen des Volkswohles Genüge
getan." Pfarrer Rudolf wäre also für den Mehrheits-
antrag eingetreten, und einen besseren Zeugen
könnte ich Ihnen nicht nennen. Wer auch bei diesem
Artikel — das war das Motiv meiner Intervention —
den Blick auf das Ganze nicht verlieren und die Vor-
lage nicht unnötig gefährden will, sollte meines
Erachtens zum Mehrheitsbeschluss stehen.

Oeri: Ich stimme in erster Linie für den Antrag
des Herrn Eggenberger, weil ich mit ihm aus den
Gründen, die er dargelegt hat, Abs. i, für über-
flüssig halte. Der Status quo bleibt ja und sorgt
dafür, dass die nötige Kontrolle über das alkoho-
lische Wirtschaftsgewerbe ausgeübt werden kann.
Wenn aber der Antrag Eggenberger nicht belieben
sollte, bin ich für den Minderheitsantrag Herzog,
weil ich es für eine fatale Neuerung halten würde,
wenn auch die alkoholfreien Wirtschaften dem
Zwang der Bedürfnisklausel usw. unterstellt wür-
den. Lassen Sie sich nicht zu sehr beeindrucken
dadurch, dass ein Teil des alkoholfreien Wirtschafts-
gewerbes und die gewiss gutgesinnten Leute, die da-
hinter stehen, sich mit der Bedürfnisklausel sehr be-
freundet haben. Das sind alles auch Menschen, und
das sind die Hintermänner oder die Hinterfrauen der
bestehenden alkoholfreien Wirtschaften. Diese haben
ein sehr materielles Interesse an der Bedürfnis-
klausel. Aber das rechtfertigt noch nicht, dass wir
diese Klausel einführen. Ich wüsste nicht, weshalb
wir diese materiellen Interessen fördern sollen. Den
Interessen der Allgemeinheit schadet es nicht, wenn
die Konkurrenz unter den alkoholfreien Wirtschaf-
ten noch schärfer wird, so scharf, dass sie den bis-
herigen beati possidentes unangenehm wird. Auch in
diesem Punkte sollte man mit der Befreiung von
der Konkurrenz nicht zu weit gehen, nachdem wir
sie für die Lichtspieltheater nun glücklich beseitigt
haben. Es gibt noch unzählige Gewerbe und Be-
triebe in der Schweiz, wo die Konkurrenz zu gross
ist, und wo der Staat auch nicht hilft. Es gibt zum
Beispiel sicher zu viele Coiffeure im Zeitalter der
Rasiermaschinen. Aber deshalb helfen wir dem
Coiffeurgewerbe trotzdem nicht. Ich sehe daher nicht
ein, weshalb wir für die alkoholfreien Wirtschaften
eine Ausnahme statuieren sollen, die nicht mit dem
Gemeinwohl begründet werden kann. Dem Gemein-
wohl dient es, wenn viele alkoholfreie Wirtschaften
eingerichtet werden. Auch wenn wir den Antrag
Herzog annehmen, sorgen wir dafür, dass dort, wo
es wirklich notwendig ist, wie in den Grenzfällen
von „alkoholfreien" Bars zweifelhafter Güte, ein-

gegriffen werden kann. Aber es muss nicht einge-
griffen werden, wo es nicht notwendig ist.

Bundesrat Stampili: Es scheint nicht überflüs-
sig zu sein, die Bedeutung des Art. 31 ter noch zu
erläutern. Was bezweckt er ? Er will den Kantonen
die Ermächtigung geben, die Führung von Betrieben
des Gastwirtschaftsgewerbes von einem Fähigkeits-
ausweis abhängig zu machen und überdies die Zahl
der Betriebe zu beschränken, sofern das Wirt-
schaftsgewerbe durch eine übermässige Konkur-
renz in seinen Existenzgrundlagen bedroht ist.
Die Bestimmung hat also gewerbepolitischen Cha-
rakter. Sie bezweckt einen Schutz des Gastwirt-
schaftsgewerbes. Darin unterscheidet sie sich vom
bisherigen Art. 32quater, der bestehen bleiben soll.
Nach diesem Art. 32 quater besteht bereits die Mög-
lichkeit, die Zahl der Betriebe des. Gastwirtschafts-
gewerbes zu beschränken, aber nur vom Gesichts-
punkt des öffentlichen Wohles aus. Es heisst aus-
drücklich in Abs. l des zitierten Verfassungsartikels,
dass die Kantone auf dem Wege der Gesetzgebung
die Ausübung des Wirtschaftsgewerbes und des
Kleinhandels mit geistigen Getränken den durch
das öffentliche Wohl geforderten Beschränkungen
unterwerfen können. Deshalb ist der Antrag des
Herrn Barben unannehmbar, denn Herr Barben
will die Möglichkeit mit seinem ersten Antrag be-
seitigen, dass aus gewerbepolitischen Gründen, zum
Schutz des Gastwirtschaftsgewerbes, gegen eine
übermässige Konkurrenz die Zahl der Betriebe
eingeschränkt werden kann. Er streicht gerade
diese Voraussetzung und kommt damit wieder zum
Zustand des bereits bestehenden Art. 32 quater zu-
rück. Also hat es keinen Sinn, den Antrag von
Herrn Barben anzunehmen, denn dann fällt Art.
31 ter dahin und wir kehren einfach zum bestehen-
den Art. 32quater zurück.

Aber auch sein zweiter Antrag hat keinen Sinn.
Herr Barben will das Moment der Gefährdung als
Voraussetzung für die Beschränkung der Zahl der
Betriebe des Gastwirtschaftsgewerbes aufrecht-
erhalten, aber gleichzeitig beifügen: „. . . wobei die
Interessen der Volksgesundheit mitzuberücksichti-
gen sind". Das ist überflüssig neben Art. 32 quater,
der bereits die Möglichkeit gibt, im Interesse des
öffentlichen Wohls die Zahl der Betriebe des Wirt-
schaftsgewerbes zu beschränken. Also muss auch
der zweite Antrag Barben abgelehnt werden. Er
bringt nichts Neues; er würde zur Folge haben,
dass wir zum Zustand von Art. 32 quater zurück-
kehrten. Er kommt also nicht in Frage.

Konsequenter ist Herr Nationalrat Eggen-
berger. Er beantragt Streichung, und damit bleibt
nur noch die Möglichkeit gemäss Art. 32 quater, aus
Gründen des Volkswohls die Zahl der Betriebe des
Gastwirtschaftsgewerbes zu beschränken. Dann
haben die Kantone nicht mehr die Möglichkeit,
aus gewerbepolitischen Gründen, wegen einer über-
mässigen Konkurrenzierung, die Zahl der Betriebe
des Gastwirtschaftsgewerbes zu beschränken. Aber
der Bund hat diese Möglichkeit auf Grund des neuen
Art. 31 bis, Abs. 2, Lit. a. Nach dieser Bestimmung
besteht diese Möglichkeit, wenn der Nachweis er-
bracht ist, dass die Betriebe des Gastwirtschafts-
gewerbes in ihren Existenzgrundlagen gefährdet
sind. Dann können Massnahmen zum Schütze der
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in ihrer Existenz bedrohten Betriebe des Gastwirt-
schaftsgewerbes vom Bunde erlassen werden. Ist
das erwünscht? Nein, auf dem Gebiete des Gast-
wirtschaftsgewerbes entspricht es der historischen
Überlieferung, dass die Kantone die nötigen Mass-
nahmen ergreifen. Wir würden, wenn wir nach An-
trag Eggenberger Art. 31 ter einfach streichen wür-
den, das Gastgewerbe dazu treiben, sich an den
Bund zu wenden, und damit würden wir doch wohl
mit allen Föderalisten der Schweiz in Konflikt
kommen. Es handelt sich bei Art. 31 ter um einen
Kompromiss zwischen Föderalisten und Zentrali-
sten. Man hat sich an die bisherige Ordnung ange-
lehnt, wonach die gesetzliche Ordnung des Gast-
wirtschaftsgewerbes den Kantonen vorbehalten
bleiben soll. Wenn man nun schon auch das Gast-
wirtschaftsgewerbe zu den Zweigen zählen will,
denen man zu Hilfe kommen kann, selbst unter
Abweichung vom Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit, dann soll man die Möglichkeit,
solche Massnahmen zu ergreifen, den Kantonen
vorbehalten und das Gastwirtschaftsgewerbe nicht
auf den Bund und auf die Bundesgesetzgebung
verweisen. Deshalb muss der Antrag des Herrn
Eggenberger ebenfalls abgelehnt werden.

Diskutabel bleibt einzig noch der Antrag der
Minderheit. Was will er? Er will von der Möglich-
keit, die Führung eines Betriebes des Gastwirt-
schaftsgewerbes von einem Fähigkeitsausweis ab-
hängig zu machen und die Zahl der Betriebe des
Gastwirtschaftsgewerbes zu beschränken, wenn sie
unter einer übermässigen Konkurrenz leiden, die
alkoholfreien Wirtschaften ausnehmen, demnach
diese Beschränkungen ausdrücklich auf die alkohol-
führenden Betriebe des Gastwirtschaftsgewerbes
limitieren.

Darin erblickt das Gastwirtschaftsgewerbe eine
unverdiente Diskriminierung: es verlangt, dass die
alkoholfreien Wirtschaften den genau gleichen Be-
schränkungen wie die alkoholführenden sollen
unterworfen werden können. Die Inhaber der alko-
holführenden Wirtschaften nehmen für sich in An-
spruch, dass sie im Laufe der Jahrzehnte ihren
Stand gehoben haben, dass sie die nötigen Garan-
tien für eine sitten- und gesundheitspolizeilich ein-
wandfreie Betriebsführung gerade so gut bieten wie
die alkoholfreien Wirtschaften. Sie sind vielleicht
nicht alle aus eigenem Antrieb und aus Selbsthilfe
dazu gelangt, sondern die Behörden der Kantone
haben sie dazu erzogen, sie haben Massnahmen
getroffen, um Gastwirtschaftsbetriebe, die diesen
Bedingungen nicht entsprochen haben, zum Ver-
schwinden zu bringen, und durch eine Selektion
der Betriebsinhaber ihr moralisches Niveau zu
heben. Deshalb lehnen es die Vertreter der alkohol-
führenden Wirtschaften ab, durch eine solche unter-
schiedliche Behandlung gegenüber den alkohol-
freien Wirtschaften blossgestellt zu werden.

Herr Nationalrat Eggenberger hat erklärt, man
solle es doch dem freien Schweizer überlassen,
seinen Konsum an flüssigen Stoffen da zu decken,
wo ihm dies beliebt, man solle die alkoholfreien
Wirtschaften nicht drosseln, um die Finten in
beliebiger Zahl weiterbestehen zu lassen. So ist es
ja in Tat und Wahrheit nicht. Wo es sich wirklich
um Finten handelt, die in gewerbepolizeilicher Hin-
sicht anfechtbar sind, da geschieht seitens der

kantonalen Behörden das Nötige. Anderseits wird
mit Art. 31 ter doch keine Drosselung der alkohol-
freien Wirtschaften bezweckt. Die alkoholfreien
Wirtschaften haben eine ganz respektable Aus-
dehnung erlangt und da und dort eine Zahl erreicht,
dass man sich mit Recht fragen darf, ob wirklich
noch ein Bedürfnis nach weitern alkoholfreien Wirt-
schaften bestehe.

Herr Oeri hat erklärt, es liege direkt im Inter-
esse des Volkswohls, dass möglichst viele alkohol-
freie Wirtschaften bestehen, und auch Herr Natio-
nalrat Herzog hat den Anschein erweckt, als ob es
sich bei alkoholfreien Wirtschaften um lauter
Institutionen des Volkswohls, um lauter gemein-
nützige Einrichtungen handle. Das ist eine Ver-
schleierung der Tatsachen. Es handelt sich doch
auch bei den alkoholfreien Wirtschaften um Er-
werbsunternehmungen, wie bei den alkoholführenden
Wirtschaften auch, und auch da kann der Erwerbs-
trieb dazu führen, dass eine Übersetzung der Zahl
der alkoholfreien Wirtschaften entsteht, so dass es
gerade so gerechtfertigt ist, bei einer übermässigen
Konkurrenz ihre Zahl zu beschränken, wie bei den
alkoholführenden Wirtschaften selber. Mit Recht
hat Herr Nationalrat von Allmen darauf hingewie-
sen, dass die Zeit längst vorbei sei, wo ein Gast
schief angesehen wird, wenn er in einer alkohol-
führenden Wirtschaft eine Limonade oder einen Tee
bestellt. Sie würden sich bass wundern, was man
oft für Leute in alkoholführenden Wirtschaften bei
einem Glas Tee antreffen kann (Heiterkeit). Ge-
legentlich war ich versucht, das alte Lied anzu-
stimmen :

„Wo sind sie, die vom Breitenstein,
nicht wankten und nicht wichen,
die ohne Moos, bei Scherz und Wein,
den Herrn der Erde glichen?
Sie zogen mit gesenktem Blick
Zu einem Glase Tee zurück."

(Grosse Heiterkeit).
Diese Diskriminierung zwischen alkoholführen-

den und alkoholfreien Wirtschaften ist nicht
gerechtfertigt, es ist einfach eine Entstellung der
Tatsachen, wenn man hier glauben machen will,
dass die alkoholfreien Wirtschaften lauter gemein-
nützige Unternehmungen seien. Und es kann die
Behauptung auch nicht hingenommen werden, dass
ein allgemeines gemeinnütziges Interesse daran
bestehe, wie das Herr Oeri behauptet hat, dass
möglichst viele alkoholfreie Wirtschaften bestehen
und dass ihnen gar keine Schranken gesetzt werden
sollten. Wenn sich die alkoholführenden Wirtschaf-
ten gegen diese Diskriminierung auflehnen, so ist
das verständlich.

Die Kornmissionsminderheit hat beantragt, es
seien die alkoholfreien Wirtschaften von den Be-
schränkungen auszunehmen. War es unbedingt
nötig, diesen Streit wieder auszugraben ? Die
Schweizerische Zentralstelle für Bekämpfung des
Alkoholismus hätte sich damit zufrieden gegeben,
wenn auch heute wieder die Erklärung wiederholt
worden wäre, die anlässlich der Beratung der ersten
Vorlage im Nationalrat und im Ständerat abgegeben
wurde, nämlich, dass der Vorbehalt, wonach der
Bedeutung der verschiedenen Arten von Wirtschaf-
ten für das Gemeinwohl angemessen Rechnung zu
tragen sei, so zu verstehen sei, dass bei der Beur-
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teilung der Bedürfnisfrage zwischen alkoholführen-
den und alkoholfreien Wirtschaften ein Unterschied
gemacht werden müsse und dass nicht die Bedürf-
îiisfrage negativ beantwortet werden darf für eine
alkoholfreie Wirtschaft an einem Ort, wo eine solche
überhaupt noch nicht besteht. Dieses Zugeständnis
kann ich heute wiederholen. Die genannte Bestim-
mung kann ja überhaupt nur einen vernünftigen
Sinn haben, wenn sie so ausgelegt wird, dass die
Bedürfnisfrage für alkoholfreie und alkoholführende
Wirtschaften gesondert beurteilt werden muss, und
dass nicht der Umstand, dass es genügend alkohol-
führende Wirtschaften gibt, einen Grund bilden
kann, um die Eröffnung alkoholfreier Wirtschaften

' . O

zu verweigern, wenn überhaupt noch keine alkohol-
freie Wirtschaft besteht oder wenn ein Bedürfnis
nach weitern alkoholfreien Wirtschaften tatsäch-
lich vorhanden ist. Diese Erklärung kann ich, wie
gesagt, wiederholen. Nur so kann diese Bestimmung
ausgelegt werden, wonach der Bedeutung der ver-
schiedenen Arten von Wirtschaften für das Ge-
meinwohl angemessen Rechnung zu tragen sei.
Sonst hätte diese Bestimmung gar keine praktische
Bedeutung.

Damit hätte sich die Zentralstelle für die
Bekämpfung des Alkoholismus zufrieden gegeben.
Es hat mich nun etwas überrascht, dass eine Min-
derheit der Kommission glaubte, noch alkohol-
feindlicher sein zu müssen als die Zentralstelle für
die Bekämpfung des Alkoholismus. Nachdem diese
Zentralstelle sich mit einer solchen Erklärung
begnügt hat, hätte die Kommissionsminderheit auf
ihren Antrag verzichten können, denn vergessen
wir nicht, dass dieser Art. 31 ter einen Kompromiss
darstellt zwischen ganz verschiedenen Interessen-
komplexen. Einmal zwischen Föderalisten und
Zentralisten. Das Gebiet der Ordnung des Gast-
wirtschaftsgewerbes ist den Kantonen vorbehalten.
Streichen Sie den Art. 31 ter, so besteht die Möglich-
keit, aus gewerbepolitischen Gründen Beschrän-
kungen der Zahl der Betriebe des Gastwirtschafts-
gewerbes vorzunehmen nur noch auf dem Wege der
Bundesgesetzgebung. Das werden vor allen Dingen
die Föderalisten nicht zugeben. Dann handelt es
sich aber auch um einen Kompromiss zwischen
den Anhängern der alkoholführenden Wirtschaften
und den Abstinenten. Die Minderheit sollte nicht
in diesem Stadium der Beratungen an diesem
Kompromiss rütteln, sonst gefährdet sie — da gehe
ich mit Herrn Nationalrat Gut einig — das ganze
Verständigungswerk.

Einverstanden erklären kann ich mich damit,
dass in redaktioneller Hinsicht statt von „Wirt-
schaftsgewerbe" von „Gastwirtschaftsgewerbe" die
Rede ist. Nur muss dann diese redaktionelle Ände-
rung auch in Art. 32 quater angebracht werden.

Le Président: Nous nous trouvons en présence
de quatre propositions: tout d'abord la proposition
de la majorité de la commission qui ne concerne
que le texte allemand. La majorité de la commission
propose de dire: «Die Kantone sind befugt, auf dem
Wege der Gesetzgebung die Führung von Betrieben
des Gastwirtschaftsgewerbes von der persönlichen
Befähigung und die Zahl der Betriebe vom Bedürf-
nis abhängig zu machen.»

Nous avons ensuite une proposition de la
minorité qui est un amendement à la proposition
de la majorité. Elle vous a été exposée par les
rapporteurs et M. Herzog. Vient ensuite la propo-
sition de M. Barben, qui tend à modifier celle de la
minorité; enfin une proposition de M. Eggenberger
demandant la suppression pure et simple du premier
alinéa.

Dans ces conditions, je vous propose de voter
de la manière suivante: J'opposerai en votation
éventuelle la proposition de M. Barben à la pro-
position de la minorité de la commission. Puis, en
votation éventuelle également, la proposition de la
majorité sera opposée à celle de la minorité. Enfin,
en votation définitive, le résultat de ce dernier
vote sera opposé à la proposition de M. Eggenberger.
Etes-vous d'accord avec cette manière de procé-
der?

Herzog: Ich bin nicht damit einverstanden, dass
Sie den Antrag Barben dem Antrag der Minderheit
gegenüberstellen. So habe ich das wenigstens nicht
verstanden; sondern der Antrag Barben ist ein
Abänderungsantrag zum Antrag der Mehrheit. Es
muss zuerst der Antrag Barben dem Antrag der
Mehrheit gegenübergestellt werden, d. h. der Antrag
der Mehrheit muss bereinigt werden. Sie müssen
entscheiden, ob Sie den Antrag Barben annehmen
wollen oder nicht. Wenn Sie den Mehrheitsantrag
bereinigt haben, müssen Sie den Mehrheitsantrag
dem Antrag der Minderheit und zuletzt das, was
herauskommt, dem Antrag des Herrn Nationalrat
Eggenberger gegenüberstellen. Das ist die Meinung,
die ich vertrete und ich stelle in diesem Sinne An-
trag. Ich lehne es ab, dass mein Antrag dem Antrag
Barben gegenübergestellt wird.

Le Président: Je regrette, M. Herzog. J'ai
demandé tout à l'heure à M. Barben quel était son
avis. Il m'a dit que son amendement était une
modification de la proposition de la minorité.
M. Barben veut se réserver la possibilité de voter
la proposition de la minorité si la sienne est repous-
sée. La situation me paraît tout à fait claire et
je vous demande de voter comme je vous l'ai pro-
posé. Y a-t-il un avis contraire ?

Herzog: Ich protestiere dagegen. Das ist kein
Abstimmungsmodus. Der Antrag Barben gehört
nicht meinem Antrag gegenübergestellt. Es geht
mich nichts an, ob Herr Barben damit einverstan-
den ist oder nicht.

Abs t immung . — Vote.
Für den Antrag des . Präsidenten 50 Stimmen
Für den Antrag Herzog 64 Stimmen

Le Président: Si j'ai bien compris, M. Herzog
voudrait que j'oppose la proposition de M. Barben
a la proposition de la majorité. Il en est ainsi
décidé.

Le résultat de ce vote sera mis en opposition
avec la proposition de la minorité. Nous opposerons
ensuite le résultat de ce dernier vote à la proposition
de M. Eggenberger.
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A b s t i m m u n g . — Vote,
l. Eventuell. — Eventuellement:

Für den Antrag Barben 20 Stimmen
Für den Antrag der Mehrheit 91 Stimmen

II. Eventuell. — Eventuellement:
Für den Antrag der Mehrheit 84 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 56 Stimmen

Definitiv. — Définitivement:
Für den Antrag der Mehrheit 97 Stimmen
Für den Streichungsantrag Eggenberger

35 Stimmen

Le Président: Nous passons maintenant au
2e alinéa de l'article Slter. Les rapporteurs se sont
déjà exprimés. Je donnerai tout d'abord la parole
à M. Odermatt, puis à M. Nerfin, dont la proposi-
tion coïncide avec celle de M. Odermatt. La propo-
sition de la minorité est donc celle de MM. Odermatt
et Nerfin.

Abs. 2.

Antrag der Kommission.
Ausserdem kann der Bund die Kantone im

Rahmen seiner eigenen Gesetzgebungsbefugnisse
ermächtigen, Vorschriften zu erlassen auf Gebieten,
die keiner allgemeinen Regelung durch den Bund
bedürfen und für welche die Kantone nicht kraft
eigenen Rechts zuständig sind.

Antrag Odermatt.
Die Kantone können, sofern und solange der

Bund nicht selbst entsprechende Bestimmungen
aufgestellt hat, Vorschriften gemäss Art. 31 bis,
AI. 2, Lit. a bis c, für ihr Kantonsgebiet erlassen.

AI. 2.
Proposition de la commission.

En outre la Confédération peut, dans le cadre
de ses propres compétences législatives, autoriser
les cantons à édicter des prescriptions dans des
matières qui ne nécessitent pas une réglementation
fédérale et pour lesquelles ils ne sont pas déjà
compétents.

Proposition Odermatt.
Les cantons peuvent, en tant que la Confédé-

ration n'édicte pas elle-même des prescriptions,
arrêter pour leur territoire des dispositions en appli-
cation de l'article 31 bis, 2e alinéa, lettres a a c.

Odermatt: Ich habe Ihnen einen Antrag unter-
breitet für eine andere Fassung von Abs. 2 des
Art. Slter und schlage die Aufnahme folgenden
Textes unter Abs. 2 vor: Die Kantone können,
sofern und solange der Bund nicht selbst entspre-
chende Bestimmungen aufgestellt hat, Vorschriften
gemäss Art. 31 bis, AI. 2, Lit. a bis c, für ihr Kan-
tonsgebiet erlassen.

Die Herren Kommissionsreferenten haben im
Namen der Kommissionsmehrheit beantragt, mei-
nen Antrag, der sich mit demjenigen von Herrn
Nationalrat Nerfin deckt, abzulehnen. Man hat
gesagt, es sei das nur eine Nüancierung gegenüber
dem Antrag der Kommission.

Es handelt sich aber um mehr als nur um eine
blosse Nüancierung. Ich glaube, es ist nötig, dass,
wenn wir überhaupt etwas machen wollen in Sachen
Kompetenzausscheidung, wir diese klar vornehmen.
Wir wollen doch jene Rechte wenigstens zu einem
kleinen Teil behalten, die bisher den Kantonen
zustanden. Ich kann mich mit zusichernden Er-
klärungen nicht zufrieden geben, mit Erklärungen,
die vielleicht dann später einen Bestandteil des
Kommentars zu diesen Wirtschaftsartikeln bilden
sollen.

Die Fassung der Kommissionsmehrheit kann
nicht voll befriedigen. Damit würden die Kantone
in ihrer gesetzgeberischen Tätigkeit in jedem Fall
und auf allen wichtigen Wirtschaftsgebieten von
der Gnade des Bundes abhängig. Ich gebe zu, dass
diese Abhängigkeit, soweit es sich um die Entgegen-
nahme von Subventionen handelt, eine angenehme
ist.

Wenn aber durch die Bundesgesetzgebung, die
referendumspflichtig ist, den Kantonen Aufgaben
übertragen werden, die keiner allgemeinen Regelung
durch den Bund bedürfen, so könnten einzelnen
Kantonen Aufgaben aufgezwungen werden, die sie
gar nicht übernehmen wollen und die vielleicht
für ihr Gebiet nicht notwendig sind. Bisher waren
die Kantone befugt, für ihr Gebiet auf allen Sek-
toren des öffentlichen Lebens zu legiferieren, so-
fern keine oder keine anders lautenden Bestimmun-
gen in der Bundesverfassung enthalten waren.
Der staatliche Interventionismus darf nicht bis
zur Bevormundung der Kantone in einem bestimm-
ten Aufgabenkreis gehen. In Wirtschaftsfragen all-
gemeiner Natur oder bei einer Wirtschaftskrise
grösserer Gebiete braucht es zu deren Lösung und
Behebung eine zentrale Leitung, schon wegen der
finanziellen Mittel, die dafür benötigt werden.

Wirtschaftliche Aufgaben regionaler und lokaler
Bedeutung sind aber auf alle Fälle dem Kompetenz-
bereich der Kantone zu erhalten, solange sie keine
allgemeine Regelung durch den Bund erfordern.
Vom föderalistischen Standpunkt aus muss dieses
Verlangen gestellt werden. Ich glaube gern, dass
nicht der machtpolitische Standpunkt das trei-
bende Moment ist für die Zentralisierung aller
wirtschaftlichen Machtbefugnisse in der Hand des
Bundes. Keiner von Ihnen will die Kantone zu
blossen Vollzugs- und Polizeiorganen stempeln.
Sollen wir nicht den Kantonen die Initiative und
auch die Mitverantwortung überlassen, wo sie in
der Lage sind, selbst zu handeln?

Dieser Fall kann eintreten, wenn Massnahmen
nötig werden im Sinne von Art. 31 bis, Lit. a bis c.
Die Ermächtigung an die Kantone für die Ergrei-
fung von Massnahmen gilt nicht schrankenlos,
sondern nur für die Zeit, während welcher der
Bund selbst nichts unternimmt und in besondern
Fällen nichts unternehmen kann. Der Bund darf
ja nicht immer das Risiko von Versuchen auf sich
nehmen und oftmals ist es auch gut, wenn die
Kantone die Rolle von Puffern zwischen dem Volk
und dem Bund übernehmen. Es ist weniger riskant
und leichter, eine wirtschaftliche Massnahme in
einem Kanton durchzuführen als im Gesamtgebiet
der Eidgenossenschaft. Damit aber die Kantone
selbst nicht übermarchen in ihren wirtschaftlichen
Erlassen, die wohlverstanden immer nur dann in
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Frage kommen, wenn der Bund selbst nicht handelt,
steht ja der Weg der staatsrechtlichen Beschwerde
an das Bundesgericht innert der gesetzlichen Frist
offen, und das Bundesgericht hat dann die Möglich-
keit der freien Überprüfung auf die Verfassungs-
mässigkeit und auf die Voraussetzungen und Indi-
kationen der kantonalen Erlasse. Die Bundesgesetz-
gebung ist dagegen nicht dem Berufungsrecht an das
Bundesgericht unterworfen, wohl aber der Referen-
dumspflicht unterstellt. In manchen Fällen wird die
kompliziertere Gesetzgebungsmaschinerie des Bun-
des bewirken, dass eine Massnahme für ein beschränk-
tes Gebiet oder für einen Kanton zu spät kommt.
Dann sollen die Kantone selbst handeln dürfen,
ohne erst durch einen Gnadenakt der Bundes-
gesetzgebung ermächtigt zu werden. Die Entwick-
lung der Bundesgesetzgebung ist in der Vergangen-
heit gerade den umgekehrten Weg gegangen. In
den Kantonen wurden die ersten wichtigen Er-
fahrungen gesammelt auf den verschiedensten
Gesetzgebungsgebieten, und diese Erfahrungen in
den Kantonen konnten dann fruchtbar in der
Bundesgesetzgebung verwertet werden. Es sei nur
an das Zivil- und an das Strafrecht, sowie auf die
Gebiete des Handels, Hausier- und Gesundheits-
wesens verwiesen. Das ist eine historische Tatsache.

Aus diesen Überlegungen heraus bitte ich Sie,
meinem Antrag als Ausdruck föderalistischen Den-
kens und Handelns zuzustimmen.

M. Nerf in: La proposition que j'ai l'honneur de
vous soumettre est faite dans le même sens que
celle que présentera M. Quartenoud à l'article 34ter.

Les cantons doivent pouvoir constitutionnelle-
ment prendre toute disposition utile, si les circons-
tances cantonales ou régionales l'exigent et avoir
la possibilité de légiférer pour autant que la Confé-
dération ne l'a pas déjà fait. La sauvegarde des
intérêts de l'économie nationale est assurée par
le texte même de l'article 31 bis, 1er alinéa, et la
Confédération pourra toujours intervenir s'il y a lieu.

Le texte actuel du projet de l'article 31 ter,
alinéa 2, prouve qu'il se présente des cas qui ne
nécessitent pas une réglementation fédérale, alors
que seuls les intérêts régionaux sont en jeu. Dans
ce cas, la Confédération peut déléguer les tâches
aux cantons. N'est-il pas, dès lors, indiqué de donner
au texte la clarté suffisante pour qu'il soit possible
de se rendre mieux compte de la portée donnée aux
compétences cantonales ? Ce manque de précision
est-il intentionnel, dans le but secret d'assurer à
la Confédération, seule, le droit de légiférer, en
réservant uniquement aux gouvernements canto-
naux le seul droit d'exécution ? Le fédéralisme est
fait de confiance réciproque entre la Confédération
et les cantons. La Suisse ne peut être réellement
forte que si les cantons sont forts politiquement et
économiquement. Porter atteinte à la vitalité des
cantons en neutralisant leurs efforts, en limitant
toujours plus leurs droits et compétences, équi-
vaut à étouffer peu à peu leur esprit créateur, leur
initiative, leur mentalité propre et cette diversité
qui fait la force et le charme aussi de notre pays.
Une Confédération centralisée à outrance et sans
nécessité ne serait plus la Suisse telle que nous
l'avons voulue.

Faisons donc confiance aux cantons en leur
donnant, dans les cas qui ne présentent qu'un
intérêt nettement cantonal, le droit de prendre
toute disposition utile. La Constitution permet de
mettre un frein à toute exagération et donne à la
Confédération le droit d'intervenir afin d'éviter des
abus qui risqueraient, nous le comprenons, de
rendre les lois disparates et de compromettre
l'unité nationale. Soulignons qu'actuellement déjà,
il en serait ainsi sans le contrôle suprême du fédéral
et sans la compréhension des Etats confédérés.
Nous ne devons pas nous laisser aller au doute et
prendre des mesures restrictives qui ne peuvent
que nuire à la prospérité des cantons, sans avantage
réel pour l'ensemble du pays.

La décentralisation est urgente. Elle soulagera
le pouvoir central de certaines charges que les
cantons peuvent naturellement assumer. Nous
avons aujourd'hui l'occasion de faire un pas dans
ce sens insérant dans la Constitution le texte que
nous vous proposons.

Veuillez, je vous prie, en tenir compte et prendre
en considération notre proposition.

Bundesrat Stampf li: Ich möchte Sie bitten, die
Anträge der Herren Nerfin und Odermatt abzu-
lehnen. Darin gehe ich mit Herrn Nationalrat
Dr. Odermatt einig, dass zwischen seinem Antrag1

und dem Antrag der Kommission nicht nur eine
Nuäncierung besteht, sondern ein ganz fundamen-
taler Unterschied, über den sich wahrscheinlich
nicht einmal Herr Dr. Odermatt klar geworden ist.
Nach dem Antrag der Kommissionsmehrheit kann
der Bund die Kantone im Rahmen seiner eigenen
Gesetzgebungskompetenz ermächtigen, Vorschrif-
ten zu erlassen auf Gebieten, die keiner allgemeinen
Regelung bedürfen. Was heisst das ? Neben den
allgemeinen Kompetenzen, die den Kantonen auf
dem Gebiete der Gesetzgebung zustehen, kann der
Bund die Kantone ermächtigen, auf besondern
Gebieten, für welche das Bedürfnis einer allgemein
schweizerischen Regelung nicht besteht, Vorschrif-
ten zu erlassen, die auch vom Grundsatz der Han-
dels- und Gewerbefreiheit abweichen können. Das
war schon die Meinung in bezug auf den Abs. 2
der bundesrätlichen Vorlage. In der Kommission
bestanden darüber Zweifel. Man fragte sich, ob
nach Abs. 2 auch die Möglichkeit bestehe, dass
der Bund die Kantone ermächtigen kann, Mass-
nahmen zu erlassen, die vom Grundsatz der Han-
dels- und Gewerbefreiheit abweichen. Dass das so
gemeint war, konnte nach der Geschichte dieses
Absatzes 2 keinem Zweifel unterhegen, denn dieser
Abs. 2 gehörte, im urpsrünglichen Entwurf des
Bundesrates zu Art. 32, also 31 bis in unserer neuen
Vorlage. Da war ausdrücklich gesagt: „Die in
Abs. l und 2 genannten Vorschriften werden auf
dem Wege der Gesetzgebung erlassen. Diese berück-
sichtigt die Mitwirkung der Kantone und behält
ihnen jene Gebiete und Aufgaben vor, die keiner
allgemeinen Regelung durch den Bund bedürfen.
Sie kann auch die Mitwirkung von Berufsverbänden
und ähnlichen Wirtschaftsorganisationen bei der
Durchführung gesetzlicher Erlasse vorsehen."

Damit war ausdrücklich festgestellt, dass den
Kantonen die Möglichkeit gegeben werden kann,
Massnahmen zu ergreifen, bei denen sie nach Lit. a
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und b vom Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit abweichen können. Dieser Absatz ist dann
Abs. 2 von Art. 31 ter geworden, weil in Art. 31 ter
den Kantonen besondere Aufgaben vorbehalten
wurden in bezug auf die Gesetzgebung über Licht-
spieltheater und das Gastwirtschaftsgewerbe. Aber
seinen Sinn hat der Abs. 2 mit dieser ändern Ein-
reihung nicht verloren. Nach wie vor hatte es die
Meinung, dass Abs. 2 so zu verstehen ist, dass der
Bund den Kantonen auch das Recht einräumen
kann, Massnahmen zu ergreifen, die vom Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit abweichen.

Nun fand man in der Kommission, das sollte
doch deutlich gesagt werden, und so ist dann die
Kommission dazu gekommen, in Abweichung von
Abs. 2 der bundesrätlichen Vorlage zu sagen:
„Ausserdern kann der Bund die Kantone im Rah-
men seiner eigenen Gesetzgebungsbefugnis — also
auch derjenigen Gesetzgebungsbefugnis, die eine
Abweichung vom Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit gestattet — ermächtigen, Mass-
nahmen auf Gebieten zu ergreifen, für welche eine
allgemeine schweizerische Regelung nicht nötig ist."

Was will nun aber der Antrag Dr. Odermatt?
Nach seinem Antrag hätten die Kantone das Recht,
solange der Bund von den ihm zustehenden Kom-
petenzen in Art. 31 bis, Abs. 2, Lit. a bis c, keinen
Gebrauch gemacht hat, Massnahmen zu ergreifen,
die vom Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit abweichen können. Sie könnten beim Erlass
von Massnahmen, die vom Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit abweichen, wahre Orgien
feiern, der Bund könnte sie gar nicht daran hin-
dern, wenn man den Antrag Odermatt annehmen
wollte.

Das kann nun niemals die Meinung sein. Das
würde doch den Bund direkt zwingen, seine Kom-
petenz überall auszunützen und so rasch als mög-
lich auf allen Gebieten Einschränkungen des Grund-
satzes der Handels- und Gewerbefreiheit vorzu-
nehmen, wenn er nicht riskieren will, dass nun die
einzelnen Kantone vorangehen, sagen wir einmal
auf dem Gebiet der Agrargesetzgebung zur Festi-
gung des bäuerlichen Grundbesitzes oder zum
Schutz von bedrohten Wirtschaftszweigen. Damit
würden wir das schweizerische Wirtschaftsgebiet
in 25 Wirtschaftsgebiete aufspalten. Das müsste
doch dazu führen, dass alle diejenigen, die daran
festhalten, dass die kleine Schweiz ein einheitliches
Wirtschaftsgebiet bleiben soll, aber auch jene, die
gegen eine Beeinträchtigung unserer Handels- und
Gewerbefreiheit die grössten Bedenken haben, in
die Opposition gegen die Vorlage getrieben werden.
Denn das kann man doch kaum zugeben, dass die
Kantone, bis der Bund von seinem ihm in Art. 31 bis
übertragenen Kompetenzen Gebrauch gemacht hat,
in den Stand gesetzt werden, nach Gutdünken
gesetzliche Erlasse zu fabrizieren, die vom Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit abweichen.

Was hat Herr Dr. Odermatt als Grund dafür
angeführt, dass man den Kantonen solche Kom-
petenzen geben müsse ? Er hat erklärt, die Kantone
seien leichter in der Lage, wirtschaftliche Mass-
nahmen durchzuführen. Diesen Eindruck habe ich
in den letzten Jahren nicht gehabt. Ich könnte
nicht behaupten, dass innerschweizerische Kantone
etwa dadurch geglänzt hätten, dass sie den ändern

ein Vorbild dafür gewesen wären, wie man die
kriegswirtschaftlichen Massnahmen mustergültig
durchführt. Ohne den Zwang von Bern hätten wir
gerade in der Heimat des Herrn Odermatt den
landwirtschaftlichen Mehranbau nicht durchführen
können. Wir haben im Gegenteil den Eindruck
gewonnen, dass ohne den Polizeistock des Bundes
der Kanton, den Herr Odermatt vertritt, gar nicht
in der Lage gewesen wäre, die kriegswirtschaft-
lichen Massnahmen durchzuführen. Deshalb ist es
eine kühne Behauptung, zu sagen, dass die Kantone
leichter als der Bund in der Lage seien, wirtschaft-
liche Massnahmen durchzuführen. Ich muss Sie im
Interesse der Vorlage bitten, diesen Antrag abzu-
lehnen. Seine Konsequenzen gehen viel weiter als
sich sein Urheber vorzustellen vermag.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission 76 Stimmen
Für den Antrag Odermatt 26 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 3. Oktober 1945.
Séance du 3 octobre 1945, matin.

Vorsitz — Présidence: M. Aeby.
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Siehe Seite 554 hiervor. — Voir page 554 ci-devant.

Art. Slquater der Verfassung.
Antrag der Kommission.

Abs. 1. Zustimmung zum Entwurf des Bundes-
rats.

Antrag Barben.
... Bankwesen und über den Kapitalverkehr mit

dem Ausland Bestimmungen aufzustellen.

Antrag Spindler.
. . . Bestimmungen aufzustellen ; insbesondere ist

die mit dem Notenmonopol ausgestattete Bank an-
zuweisen, den Geldumlauf des Landes so zu regeln,
dass die durchschnittliche Kaufkraft des Geldes
unverändert bleibt.

Art. Slquater de la constitution.
Proposition de la commission.

Al. 1. Adhérer au projet du Conseil fédéral.
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und b vom Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit abweichen können. Dieser Absatz ist dann
Abs. 2 von Art. 31 ter geworden, weil in Art. 31 ter
den Kantonen besondere Aufgaben vorbehalten
wurden in bezug auf die Gesetzgebung über Licht-
spieltheater und das Gastwirtschaftsgewerbe. Aber
seinen Sinn hat der Abs. 2 mit dieser ändern Ein-
reihung nicht verloren. Nach wie vor hatte es die
Meinung, dass Abs. 2 so zu verstehen ist, dass der
Bund den Kantonen auch das Recht einräumen
kann, Massnahmen zu ergreifen, die vom Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit abweichen.

Nun fand man in der Kommission, das sollte
doch deutlich gesagt werden, und so ist dann die
Kommission dazu gekommen, in Abweichung von
Abs. 2 der bundesrätlichen Vorlage zu sagen:
„Ausserdern kann der Bund die Kantone im Rah-
men seiner eigenen Gesetzgebungsbefugnis — also
auch derjenigen Gesetzgebungsbefugnis, die eine
Abweichung vom Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit gestattet — ermächtigen, Mass-
nahmen auf Gebieten zu ergreifen, für welche eine
allgemeine schweizerische Regelung nicht nötig ist."

Was will nun aber der Antrag Dr. Odermatt?
Nach seinem Antrag hätten die Kantone das Recht,
solange der Bund von den ihm zustehenden Kom-
petenzen in Art. 31 bis, Abs. 2, Lit. a bis c, keinen
Gebrauch gemacht hat, Massnahmen zu ergreifen,
die vom Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit abweichen können. Sie könnten beim Erlass
von Massnahmen, die vom Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit abweichen, wahre Orgien
feiern, der Bund könnte sie gar nicht daran hin-
dern, wenn man den Antrag Odermatt annehmen
wollte.

Das kann nun niemals die Meinung sein. Das
würde doch den Bund direkt zwingen, seine Kom-
petenz überall auszunützen und so rasch als mög-
lich auf allen Gebieten Einschränkungen des Grund-
satzes der Handels- und Gewerbefreiheit vorzu-
nehmen, wenn er nicht riskieren will, dass nun die
einzelnen Kantone vorangehen, sagen wir einmal
auf dem Gebiet der Agrargesetzgebung zur Festi-
gung des bäuerlichen Grundbesitzes oder zum
Schutz von bedrohten Wirtschaftszweigen. Damit
würden wir das schweizerische Wirtschaftsgebiet
in 25 Wirtschaftsgebiete aufspalten. Das müsste
doch dazu führen, dass alle diejenigen, die daran
festhalten, dass die kleine Schweiz ein einheitliches
Wirtschaftsgebiet bleiben soll, aber auch jene, die
gegen eine Beeinträchtigung unserer Handels- und
Gewerbefreiheit die grössten Bedenken haben, in
die Opposition gegen die Vorlage getrieben werden.
Denn das kann man doch kaum zugeben, dass die
Kantone, bis der Bund von seinem ihm in Art. 31 bis
übertragenen Kompetenzen Gebrauch gemacht hat,
in den Stand gesetzt werden, nach Gutdünken
gesetzliche Erlasse zu fabrizieren, die vom Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit abweichen.

Was hat Herr Dr. Odermatt als Grund dafür
angeführt, dass man den Kantonen solche Kom-
petenzen geben müsse ? Er hat erklärt, die Kantone
seien leichter in der Lage, wirtschaftliche Mass-
nahmen durchzuführen. Diesen Eindruck habe ich
in den letzten Jahren nicht gehabt. Ich könnte
nicht behaupten, dass innerschweizerische Kantone
etwa dadurch geglänzt hätten, dass sie den ändern

ein Vorbild dafür gewesen wären, wie man die
kriegswirtschaftlichen Massnahmen mustergültig
durchführt. Ohne den Zwang von Bern hätten wir
gerade in der Heimat des Herrn Odermatt den
landwirtschaftlichen Mehranbau nicht durchführen
können. Wir haben im Gegenteil den Eindruck
gewonnen, dass ohne den Polizeistock des Bundes
der Kanton, den Herr Odermatt vertritt, gar nicht
in der Lage gewesen wäre, die kriegswirtschaft-
lichen Massnahmen durchzuführen. Deshalb ist es
eine kühne Behauptung, zu sagen, dass die Kantone
leichter als der Bund in der Lage seien, wirtschaft-
liche Massnahmen durchzuführen. Ich muss Sie im
Interesse der Vorlage bitten, diesen Antrag abzu-
lehnen. Seine Konsequenzen gehen viel weiter als
sich sein Urheber vorzustellen vermag.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission 76 Stimmen
Für den Antrag Odermatt 26 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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Art. Slquater der Verfassung.
Antrag der Kommission.

Abs. 1. Zustimmung zum Entwurf des Bundes-
rats.

Antrag Barben.
... Bankwesen und über den Kapitalverkehr mit

dem Ausland Bestimmungen aufzustellen.

Antrag Spindler.
. . . Bestimmungen aufzustellen ; insbesondere ist

die mit dem Notenmonopol ausgestattete Bank an-
zuweisen, den Geldumlauf des Landes so zu regeln,
dass die durchschnittliche Kaufkraft des Geldes
unverändert bleibt.

Art. Slquater de la constitution.
Proposition de la commission.

Al. 1. Adhérer au projet du Conseil fédéral.
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Proposition Barben.
...régime des banques et sur la circulation des

capitaux entre la Suisse et l'étranger.

Proposition Spindler.
...régime des banques; la banque investie du mo-

nopole aura notamment l'obligation de régulariser
le marché de l'argent, de manière que le pouvoir
d'achat de l'argent reste en moyenne invariable.

Çondrau, Berichterstatter: Wenn ich Ihnen eine
Bitte unterbreiten darf, dann ist es die, dass wir uns
alle bestreben, möglichst kurz zu den einzelnen
Artikeln zu sprechen. Es wäre doch schön und
lobenswert, wenn wir heute vormittag noch fertig
werden könnten. (Beifall.)

Art. Slquater regelt das Bankwesen. Sie er-
innern sich, dass im Jahre 1934 ein Bankengesetz
erlassen worden ist. Es waren die Verhältnisse und
Ereignisse von 1933, die dazu führten. Es war eine
gesetzliche Regelung unseres ganzen Bankenwesens.
Das damalige Gesetz fusste auf Art. 34ter der
Bundesverfassung. Dieser Artikel fällt nun weg. An
seiner Stelle soll Art. 31 qua ter die verf assungs-
mässige Grundlage für die Bankengesetzgebung
bilden. Es ist eine Kompetenzerteilung an den Bund.

Zum ersten Absatz haben wir zwei Anträge er-
halten : zunächst einen Antrag Barben, der noch den
Gedanken einschalten möchte, dass der Bund auch
den Kapitalexport zu regeln habe. Nach meiner Auf-
fassung gehört diese Vorschrift in das Bankengesetz.
Sie finden bereits im bestehenden Bankengesetz ge-
wisse Bestimmungen nach dieser Richtung. Ich bitte
Sie, den Antrag Barben abzulehnen.

Ein zweiter Antrag von Herrn Spindler möchte
den Geldumlauf regeln. Ich glaube, dass wir nicht
seinen Gedanken folgen können. Ich bitte Sie, auch
diesen Antrag abzulehnen.

Im zweiten Absatz wird ein Vorbehalt zugunsten
der Kantonalbanken gemacht. Herr Kollega Eugster
beantragt, diesen zweiten Absatz zu streichen. Ich
bitte Sie, seinen Antrag abzulehnen. Es ist im be-
stehenden Gesetz bereits darauf hingewiesen, dass
die Kantonalbanken eine besondere Stellung ein-
nehmen. Es hat nun nicht die Meinung, wie viel-
leicht der Herr Antragsteller bei der Abfassung
seines Antrages glaubte, dass hier irgendwelche
Massnahmen gegenüber ändern Bankinstituten ins
Auge gefasst werden, um deren Konkurrenzierung
gegenüber den Kantonalbanken auszuschalten. Ich
darf darauf verweisen, dass in der Sitzung auf dem
Bürgenstock die gleiche Frage bereits aufgeworfen
wurde. Herr Bundesrat Stampfli hat darauf geant-
wortet. Das Protokoll sagt folgendes: „Bundesrat
Stampfli rechtfertigt den Vorbehalt bezüglich der
besondern Stellung der Kantonalbanken und ver-
sichert, dass die Bestimmung nicht dazu benützt
werden soll, um andere Bankinstitute zugunsten der
Kantonalbanken zu behindern." Diese Feststellung
dürfte genügen. Ich bitte Sie, den Antrag Eugster,
sofern er nicht zurückgezogen wird, abzulehnen.

Im dritten Alinea möchte Herr Duttweiler
sagen: „Abweichungen von der Handels- und
Gewerbefreiheit sind zulässig, wenn die allgemeinen
Interessen des Landes solche erfordern." Ich erinnere
Sie daran, dass man schon in der früheren Debatte
den Versuch unternommen hat, die Möglichkeit zu

Nationalrat. — Conseil national. 1345.

schaffen, auch die Handels- und Gewerbefreiheit in
bezug auf das Bankengesetz einzuschränken. Eine
ähnliche Bestimmung des ursprünglichen Entwurfes
wurde im Ständerat abgelehnt ; der Nationalität hat
sich dieser Auffassung angeschlossen. Ich bitte Sie,
diese Bestimmung nicht wieder aufzunehmen und
den Antrag Duttweiler abzulehnen.

M. Pini, rapporteur: L'article Slquater cherche
a donner une base constitutionnelle sûre et claire à
la compétence de la Confédération pour édicter une
législation. La loi sur les banques du 10 novembre
1934 a cherché sa base constitutionnelle sur l'ar-
ticle 64 et 64bis de la Constitution et dans l'article
34 ter qui donne à la Confédération la compétence
d'édicter des dispositions uniformes sur le commerce
et les arts et métiers. Comme l'avaient fait observer
les rapporteurs de 1939, il n'est pas très certain
qu'une telle base constitutionnelle ait été la meil-
leure. Dans le projet discuté en 1938, la compétence
de la Confédération était prévue par l'article 31,
alinéa 2, lettre cter, article qui prévoyait des restric-
tions à la liberté du commerce et de l'industrie. Cette
solution n'a pas paru satisfaisante de sorte qu'on a
posé les bases des compétences fédérales dans un
article spécial qui est devenu l'article 34quater.

Cet article ne donne pas une nouvelle compé-
tence à la Confédération, il se limite à consacrer le
régime actuel.

La proposition de la minorité de la commission
voudrait reproduire au troisième alinéa le principe
de la dérogation à la liberté du commerce et de
l'industrie si l'intérêt du pays l'exige. Cet alinéa
figurait dans le texte de 1938, mais a été biffé par
le Conseil des Etats d'abord, ensuite par le Conseil
national.

La commission s'est ralliée avec le Conseil fédéral
à cette solution parce que la loi fédérale sur les
banques prévoit déjà des restrictions suffisantes
dans l'intérêt général du pays. Une telle loi avait
déjà été promulguée sur la base de l'article 34ter à
propos duquel vous connaissez la controverse juri-
dique qui s'est élevée entre les juristes MM. Burck-
hardt et Fleiner. M. Burckhardt estime-que l'article
34 ter permet des dérogations au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie, tandis que M. Fleiner
soutient que le principe de l'article 34ter était soumis
à la règle rigoureuse de la liberté du commerce et de
l'industrie. La loi pourra toujours être revisée dans
le cadre de la liberté du commerce et de l'industrie
de sorte que la base actuelle est beaucoup plus claire
que celle qu'on avait jusqu'ici.

Quant à la définition de banque cantonale, je
reprends la précision donnée par les rapporteurs de
1938 dans le sens qu'on doit considérer comprises
dans cette décision les banques avec garantie de l'Etat
cantonal comme cela est prévu par la loi de 1934.

Quant aux autres propositions je me rallie aux
observations exposées par M. Çondrau et je vous pro-
pose par conséquent d'approuver purement et sim-
plement le texte de la majorité de la commission.

Barben: Ich werde mich dem Wunsche des Herrn
Kommissionspräsidenten fügen, möglichst kurz zu
sprechen.' Ich kann sogar versichern, dass ich minde-
stens so kurz sprechen werde wie einzelne Herren
Kommissionsmitglieder.
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Unser Antrag verlangt für den Bund die Be-
fugnis, nicht nur über das Bankwesen, sondern auch
über den Kapitalverkehr mit dem Ausland Be-
stimmungen aufzustellen. Unser Kapitalverkehr mit
dem Ausland besitzt eine solche Bedeutung, dass es
gegeben erscheint, in der Verfassung die Möglich-
keit zu schaffen, über den Kapitalexport und -import
Bestimmungen aufzustellen. Seit langem ist der
Kapitalexport eine heiss umstrittene Angelegenheit,
besonders dann, wenn Milliarden, die ins Ausland
wandern, ganz oder teilweise verloren gehen. Er wird
mit Recht auch angefochten, wenn das Kapital, das
im Inland nötig wäre, ins Ausland reisläuft, um dort
höhere Zinse zu erzielen oder den Inlandzinsfuss
hochzuhalten. Der Kapitalexport ist vor allem auch
dann verwerflich, wenn er zum Zweck hat, dem
eigenen Lande Steuern und andere Abgaben zur
wirtschaftlichen Verteidigung zu entziehen, oder
wenn er die eigene Volkswirtschaft schädigt und die
Arbeitslosigkeit vermehrt. Schon diese dem Lande
gegenüber unverantwortlichen Auswüchse des Kapi-
talexportes rechtfertigen die Aufstellung von solchen
Bestimmungen.

Es wäre aber einseitig, nur von diesen Aus-
wüchsen zu sprechen. Es gibt auch noch eine andere
Seite des Kapitalexportes. Wenn die eigene Volks-
wirtschaft einen bestimmten Sättigungsgrad an
Kapital erreicht oder überschritten hat, dann kann
es verantwortet werden, diese Kapitalüberschüsse
oder Teile davon zu exportieren, unter der Bedin-
gung, dass diese Kapitalexporte unserem Beschäf-
tigungsgrad und unserer Volkswirtschaft dienen.
Auch in diesem Falle würde der beantragte Ver-
fassungsartikel nur von Vorteil sein können.

Ähnliche Betrachtungen lassen sich über den
Kapitalimport anstellen. Ich verweise hier beson-
ders auf die lebhaften Diskussionen über die aus-
ländischen Fluchtgelder, die nach der Meinung an-
derer Staaten in unserem Lande Zuflucht gesucht
haben. Ich erwähne nur die Meldung über deutsche
Vermögenswerte in der Schweiz, beispielsweise in
Nr. 466 des „Bund" vom 29. September 1945, wo
festgestellt wird, dass frühestens Mitte November
ein ungefährer Überblick über das Total der zur
Anmeldung gelangten deutschen Vermögenswerte
möglich sein werde. Ich erinnere ebenfalls an die
Interpellation des Herrn Kollegen Seematter vom
20. September 1945, die wie folgt eingeleitet wird:
„Der Bundesrat hat im Frühling dieses Jahres eine
Erhebung über deutsche Fluchtgelder in der Schweiz
verfügt. " Solche Vorkommnisse sind in Zukunft nicht
ausgeschlossen. Siebeweisen, dasssolcheErhebungen
eben notwendig sind ; sie sprechen aber zugleich auch
für die Notwendigkeit des von uns vorgeschlagenen
Verfassungsartikels. Selbstverständlich sind wir
nicht die einzigen, die einen solchen Verfassungs-
artikel befürworten. Man braucht nur Partei-
programme und Parteiaufrufe durchzublättern, so
trifft man nicht selten Forderungen im Sinne un-
seres Antrages. Ich verweise z. B. auf das Programm
der Demokratischen Partei der Schweiz vom 11. Juli
1943, wo auf S. 11 postuliert wird: „Um den Aussen-
handel zu fördern, bedürfen wir eines gewissen
Kapitalexportes. Dieser ist unter Kontrolle und in
den Dienst unserer Volkswirtschaft zu stellen."

Oder ich verweise weiter auf den Anhang des
Programms der Bauern-, Gewerbe- und Bürger-

partei des Kantons Bern vom 19. April 1934, wo auf
S. 16 verlangt wird: „Regelung des Kapitalexportes"
und „Massnahmen gegen Kapital- und Steuer-
flucht".

Um nicht länger zu werden, erwähne ich nur
noch das Gutachten über Krisenbekämpfung und
Arbeitsbeschaffung der Herren Grimm und Roth-
pletz, wo u. a. in einem zu schaffenden Krisen-
artikel vorgeschlagen wird: „Regelung des Kapital-
marktes und Kontrolle des Kapitalexportes". Sie
ersehen daraus die Wünschbarkeit und Notwendig-
keit eines diesbezüglichen Verfassungsartikels.

Ich ersuche Sie daher, unserem Antrage zuzu-
stimmen.

Spindler: Sie können mir die Zustimmung nicht
versagen, dass eine Wirtschaftsordnung unhaltbar
ist, die es, obschon sehr viel zu tun wäre und es
ungezählten Mitmenschen sehr oft arn Nötigsten
fehlte, immer wieder Zehntausenden unmöglich
machte, ihr Brot durch ihre Arbeit zu verdienen,
die in den 30 Jahren vor dem Krieg allein in unserem
Land 22 000 Selbsterwerbende zum Verschwinden
brachte und unsere Bauern zu aller Arbeit nötigte,
in den 20 Jahren zwischen beiden Kriegen 1158
Millionen von ihren Reserven zu zehren und dazu
2092 Millionen, d. h. 66 % neue Schulden zu machen,
so dass sich allein in unserem Kanton im Laufe der
Krisenjahre jeder siebente, ja in einzelnen Bezirken
sogar jeder fünfte Bauer bei der Bauernhüfskasse
melden musste.

Da braucht es schon eine grosse Dosis Blindheit,
um, wie eine Anzahl Journalisten da oben, all den
vielen bitteren, geschichtlichen Erfahrungen zum
Trotz, zu glauben, das Kommen einer gerechteren
Wirtschaftsordnung, in der einmal gesunde, arbeits-
fähige Menschen, nicht mehr ohne zu arbeiten, auf
Kosten notleidender Arbeiter und Bauern, herrlich
und in Freuden aus Zinsen und Dividenden leben
können, durch das Totschweigen und Diffamieren
der Pioniere einer gerechteren Ordnung verhindern
zu können.

Es verdient anerkannt zu werden, dass man
das selbst im Bundeshaus eingesehen hat.

Es ist nur zu bedauern, dass man auch dort noch
glaubt, die brennenden Fragen, von deren Lösung
weitgehend das innenpolitische Schicksal unseres
Landes und Volkes abhängt, ohne eine grundlegende
Neuordnung der entscheidenden Wirtschaftsfak-
toren: Geld und Boden, lösen zu können.

Die sehr grosse Bedeutung der Bodenfrage kam
bei der Begründung meiner Motion betreffend die
künftige Verhinderung der Spekulation und Aus-
beutung zum Ausdruck.

Die Bedeutung des Geldes und seiner Verwaltung
kommt ganz besonders wiederum imQuadragesimo
Anno zum Ausdruck, wo Pius XI. feststellte: „Die
kapitalistische Macht wird von jenen am stärksten
ausgeübt, die, weil sie die Gelder in Händen haben
und über sie herrschen, sich auch des Darlehens-
geschäftes bemächtigen und die Geldverleihung be-
herrschen und aus diesem Grunde gleichsam das
Blut der Wirtschaft verwalten, durch das die ganze
Gesellschaft lebt, und mit ihren Händen gleichsam
die Seele der Wirtschaft hin und her drehen, so dass
gegen ihren Willen niemand atmen kann."
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In Übereinstimmung mit Pius XI. hat Herr alt
Bundesrat Dr. Meyer 1937 am Bankiertag in Mon-
treux gesagt: „Der unbeschränkte Einfluss derer,
die den Geldmarkt beherrschen, den Kredit ver-
teilen, ist heute unbestreitbar einer der grossen
Machtfaktoren der Gegenwart."

Sie können mir die Zustimmung auch dafür nicht
versagen, dass diese neben dem Menschen, seiner
Arbeitskraft und seinen Talenten und Fähigkeiten
wichtigsten Wirtschaftsfaktoren geregelt werden
müssten.

Ich bin jedoch den Worten Geld und Boden in
der ganzen Botschaft des Bundesrates nicht einmal
begegnet. Auch in der ganzen Debatte habe ich sie
ausser im Votum von Herrn Dr. Müller nicht einmal
gehört.

Wenn Sie nicht wenigstens bestimmen, dass die
mit dem Notenmonopol ausgestattete Bank den
Geldumlauf des Landes so zu regeln hat, dass die
durchschnittliche Kaufkraft unseres Geldes un-
verändert bleibt, werden weiterhin kurzen Perioden
des Aufstieges, ja der Hochkonjunktur, immer
wieder längere oder kürzere Krisenzeiten folgen.

Gestützt auf jahrelange Beobachtungen und
Untersuchungen des Internationalen Arbeitsamtes
in fast allen Ländern der Erde, gab der verstorbene,
grosse schwedische Nationalökonom Prof Dr. Gustav
Cassel der Überzeugung Ausdruck, dass die Kon-
junkturschwankungen der Vergangenheit angehören
werden, wenn die Notenbanken nur dazu übergehen,
den Preisstand zu festigen. Das ist die erste und
primitivste Forderung, die erfüllt werden muss,
wenn die sauerverdienten Sparvermögen und Löhne
nicht immer wieder entwertet und dann wieder
durch untragbare Aufwertungen und damit Er-
schwerungen der Schuldenlasten abgelöst werden
sollen.

Längern Zeiten des Preis- und Lohnabbaus, d. h.
Krisen, folgten solche steigender Preise. Zusammen-
gefasst, wurden die Jahre der Inflation immer
wieder durch solche der Deflation abgelöst. Nur in
den Jahren 1926—1927 hatten wir einen ziemlich
festen Preisstand und damit Jahre der Prosperität.
Wie war es aber sonst ?

Das Jahr 1914 zu 100 angenommen, betrug die
Kaufkraft unseres Frankens im Jahr 1920: 44,6,
wurde dann durch den von höchster Stelle durch-
geführten Preis- und Lohnabbau in den Jahren 1921
und 1922 und 1930—1936 wieder auf 77,6 im Jahre
1934 erhöht, um seit dem Krieg durch die erneut
eingeleitete Inflation unserer Nationalbank wieder
auf 48,1 im letzten Jahr gesenkt zu werden.

Wurden die Angestellten und Beamten des
Bundes in den Jahren 1914—1920 durch die In-
flationspolitik des Bundes und der Nationalbank
um die Kaufkraft vieler Monatsgehälter gebracht,
musste ein Bauer im Jahr 1934, um 1000 Fr. Zins
zahlen zu können, 6666 Liter Milch gegen 2857 im
Jahr 1920 in die Hütte tragen.

Würde das Metermass innert weniger Jahre von
100 auf 44,6 cm verkürzt, dann wieder auf 77,6 cm
verlängert, um dann wieder auf 48,1 cm verkürzt
zu werden, würde zwangsläufig ein heilloser Wirr-
warr eintreten. Wieviel mehr müssen Spannungen
und Erschütterungen in der Wirtschaft und in der
ganzen Sozialordnung entstehen, wenn der Wert des
Frankens derart verändert wird, wie in den letzten

Jahrzehnten. Durch die Kaufkraftschwankungen
des Geldes, wie sie in den letzten Jahrzehnten auch
bei uns an der Tagesordnung waren, werden alle
noch so gut und aufrichtig gemeinten Verein-
barungen über Zusammenarbeit mehr oder weniger
illusorisch.

Die ändernde Kaufkraft des Geldes entzweit, die
gleichbleibende einigt!

Das muss ich Ihnen heute, wo sich verschiedene
Kreise und auch Herr Nationalrat Duttweiler allen
bitteren Erfahrungen zum Trotz anschicken, die
Inflation der hinter uns liegenden Kriegsjahre
wieder durch eine Deflation abzulösen, besonders
deutlich sagen.

Um was es geht, können Sie aus den Fest-
stellungen prominenter Autoritäten ermessen, die
der Auffassung Ausdruck geben, dass Hitler nie ans
Ruder gekommen wäre, wenn Brüning nicht in
Millionen, die durch seine Deflation arbeitslos
wurden, den Glauben...

Le président: M. Spindler, je vous prie de vous
en tenir au sujet en discussion sans vous égarer
dans des digressions.

. . . Spindler: Ich rede über die feste Kaufkraft des
Geldes als einer der eminentesten Grundfragen der
Wirtschaft. Diese feste Kaufkraft muss vorhanden
sein oder sonst muss sie geschaffen werden, wenn
die Wirtschaft nicht immer wieder erschüttert
werden soll. Ich bin es der Sache schuldig, den
Beweis dafür anzutreten.

Le président: Je vous demande de développer
directement les propositions que vous avez à faire
et de ne pas parler d'autres choses.

Spindler: Fester Preisstand ist gleichbedeutend
mit Vermeidung von Inflation und Deflation. Da
muss ich doch die Auswirkung von Inflation und
Deflation als wirtschaftsstörende Faktoren dartun.

Mit dem Argument .der Preisabschläge im
Dienste einer angeblich aktiven Konjunkturpolitik
wird vor allem auch in der „Tat" Nr. 256 vom
18. September ein Abbau der Preise um zirka 20 %
postuliert. Es wird da vor allem das Argument ins
Feld geführt, dass der Preissturz ohnehin kommen
werde. Ganz ungenau wird gesagt, die Lebens-
haltung verteuerte sich stark. Sie verteuert und ver-
billigt sich nicht, sondern sie wird verteuert und
sie wird verbilligt.

Ich möchte das nur an der Tatsache der De-
flation der Jahre 1920—1922 beweisen.

Damals wurde.in einem Schreiben, unterzeichnet
unter anderem von den Herren Prof. Laur und
Picot, die Forderung aufgestellt: „Nach dem Krieg
hat sich nun für Sieger und Besiegte in gleicher
Weise die Aufgabe ergeben, Mittel und Wege zu
finden, um das ständige Steigen des Geldumlaufes
und der Regierungsschulden sowie dessen Begleit-
erscheinungen, das dauernde Steigen der Preise,
wirksam zum Stillstand zu bringen und eine rück-
gängige Bewegung einzuleiten." Zum Schluss gaben
diese Herren in ihrem Schreiben der Überzeugung
Ausdruck, dass die Sache eile und durch jeden un-
genützten Monat erschwert werde.
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In ihrem Bericht über das Jahr 1.919 gestand die
Direktion der Schweizerischen Nationalbank, was in
ihrer Macht lag, zur Förderung des Preisabbaues
beigetragen zu haben.

Herr Bundesrat Musy tat das Seine.
Die Wirtschaft begann zu stocken; niedrigere

Preise erwartend, wurde mit Kaufen und Bestellen
zurückgehalten. Durch den grossen Preissturz der
landwirtschaftlichen Produkte wurde vor allem die
Konsumkraft unserer Bauern zerschlagen. Es gab
in der Folge bis 150 000 Arbeitslose. Nicht genug,
wurde die Deflation wiederum in den Jahren 1930
bis 26. September 1936 durchgeführt. Nun glaubt
man, den Fehler der neuen Inflation, gleich einem
Chauffeur, der einen Fussgänger überfahren hat,
durch das Einschalten des Rückwärtsganges wieder
gutmachen zu können. Man darf nicht wie unsere
Nationalbank, während die Produktion und damit
das Angebot kriegsbedingt stark zurückgeht, die
Nachfrage, d. h. die umlaufende Geldmenge fast
verdoppeln, wenn die Preise nicht steigen sollen.

Le Président: II ne s'agit pas ici d'inflation ou
de déflation mais des articles économiques. Si vous
désirez faire un postulat ou une interpellation sur
l'inflation et la déflation, vous êtes libre, mais ici
nous devons nous en tenir à l'objet en discussion
et nous devons avancer rapidement. Si tout le
monde était aussi prolixe que vous nous n'en
finirions jamais.

Spindler: Ich werde mich, wenn Sie die Be-
gründung, dass ein an den Lebenshaltungskosten
gemessener fester Geldwert das. Fundament einer
gesunden Wirtschaftsordnung ist, nicht mitan-
hören wollen, nicht mehr weiter äussern, sondern
nur darauf hinweisen, was Dr. Kellenberger nach
dem letzten Generalstreik im „Bund" gesagt hat;
nämlich, dass die verhängnisvolle Finanzpolitik
während des ersten Weltkrieges zum Generalstreik
geführt hat. Ich könnte mich auch auf andere Auto-
ritäten stützen. Wenn Sie wollen, dass der Einfluss
von Herrn Nicole wachsen soll, dann betreiben Sie
diese Politik nur weiter. Ich sage Ihnen abschlies-
send nur, wenn Sie mich nicht anhören wollen,
mit dem weisen König Salomon: Der'Weise lernt
aus den Erfahrungen der ändern, der Tor will seine
Erfahrungen selber machen.

Bundesrat Stampf H: Ich möchte Sie daran erin-
nern, dass wir hier keine zweite Lesung der Wirt-
schaftsartikel durchführen. Sie waren abstimmungs-
reif. Dem Bundesrat haben Sie nur den Auftrag
gegeben, sie noch einmal durchzusehen und zu
prüfen, ob Anpassungen an die Erfahrungen der
Kriegszeit zu machen seien. Ich glaube nicht, dass
die Kriegserfahrungen es rechtfertigen, Art. Slquater
der das Bankenwesen betrifft, noch einmal einer
Revision zu unterziehen. Dieser Artikel war das
Ergebnis langer und gründlicher Beratungen. Ins-
besondere ist Herr Nationalrat Barben im Irrtum,
wenn er meint, sein Antrag sei nötig, um die Mög-
lichkeit zu schaffen, über den Kapitalexport Be-
stimmungen aufzustellen. Das können wir auf
Grund des vorliegenden Art. Slquater, der lautet:

„Der Bund ist befugt, über das Bankwesen Be-
stimmungen aufzustellen", vollständig und in ge-
nügendem Masse tun.

Es ist Herrn Barben offenbar auch entgangen,
dass der Kapitalexport bereits seine Ordnung im
Bankengesetz gefunden hat. Sie war ein Kompro-
miss. Er hat nicht alle Kreise befriedigt. Den
Art. 31quater im Sinne des Antrages Barben zu
erweitern, hat keinen Sinn. Der Artikel genügt
vollständig, um Bestimmungen über den Kapital-
export aufzustellen, der sich im übrigen nicht so
einfach gestaltet, wie man nach den etwas primi-
tiven Vorstellungen des Herrn Barben glauben
könnte. Wie kommt es zum Kapitalexport ? Durch
den Export überhaupt, durch die Wirtschafts-
beziehungen mit dem Ausland, durch Import und
Export. Ein Land, das exportiert, kann gar nicht
ohne Kapitalexport auskommen. Das ist die zwangs-
läufige Folge. Er gibt ja gerade wirtschaftlich hoch-
entwickelten Ländern die Möglichkeit, die passive
Handelsbilanz auszugleichen, den Passivsaldo zwi-
schen Ausfuhr und Einfuhr, den Überschuss der
Einfuhr durch die Zinsen auszugleichen, die aus
den im Ausland angelegten Kapitalien wieder in
das Land hereinströmen. Also der Antrag Barben
ist vollständig überflüssig.

Noch überflüssiger ist der Antrag von Herrn
Spindler. Ich will auf seine Ausführungen nicht
näher eingehen und auch nicht auf seine Rech-
nungen. Ich habe sie nicht nachgeprüft; aber ich
misstraue ihnen nach seinen kürzlichen Rechnungs-
künsten. Wir haben in der Verfassung mit klaren
Rechtsbegriffen zu operieren und da ist es undenk-
bar, dass man in sie eine Bestimmung aufnimmt,
die einen solch problematischen Begriff vorsieht
wie die durchschnittliche Kaufkraft des Geldes.
Selbstverständlich ist es erwünscht, dass keine
grossen Schwankungen, sei es nach oben, sei es
nach unten, in der Kaufkraft des Geldes eintreten.
Aber ein grosser Irrtum ist es, mit Herrn Spindler
zu glauben, dass man von der Geldseite her, mit
dem Notenumlauf, sie verhindern könnte. Diese
Theorie hatte ihre Anhänger auch in Amerika ge-
habt. Man hat sie dort aber längst aufgegeben und
erkannt, dass ein Land wie die Schweiz, das einen
grossen Teil seiner Rohstoffe und Lebensmittel,
aber auch viele Fabrikate importieren muss, eine
solche Stabilität von der Geldseite her nur bewerk-
stelligen könnte, wenn es die Devisenbewirtschaf-
tung einführte. Das würde aber eine Hemmung
unserer aussenwirtschaftlichen Tätigkeit zur Folge
haben, die sie ausserordentlich erschweren müsste.
Das kann nicht in Frage kommen. Aus diesen .
Gründen ersuche ich Sie, die beiden Anträge abzu-
lehnen.

Le Président: Nous allons maintenant passer au
vote. Je vous propose de procéder de la manière
suivante: en premier lieu, je prierai ceux d'entre
vous qui acceptent l'adjonction proposée par
M. Barben de se lever; ensuite ce sera le tour de
ceux qui entendent accepter l'adjonction proposée
par M. Spindler; enfin je prierai de se lever ceux
qui entendent s'en tenir au texte proposé par le
Conseil fédéral et la commission sans aucune ad-
jonction. (Assentiment.)
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Abs t immung. — Vote.
Für den Antrag Barben 13 Stimmen
Für den Antrag Spindler 7 Stimmen
Für den Antrag der Kommission Grosse Mehrheit

Abs. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Antrag Eugster.
Streichen.

AI. 2.
Proposition de la commission..

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Proposition Eugster.
Biffer.

Eugster: Der Sprechende fühlt sich veranlasst,
Stellung gegen Art. 31quater, Abs. 2, zu nehmen,
weil er sich der Befürchtungen nicht erwehren
kann, die in der Eintretensdebatte gegen den
Interventionismus geäussert worden sind, gegen
Sonderstellungen und monopolistische Bestre-
bungen und den fortschreitenden Staatssozialis-
mus. Wir sind im Begriffe, dem Staat immer mehr
Mitspracherechte in der Regelung der Wirtschaft
einzuräumen, ja wir rufen ihn sogar zur aktiven
Mitarbeit auf. Aber Sie alle sind sich bewusst, dass
das nur ein Ausweg, aber keine integrale Lösung
ist. Sie haben das Missbehagen in der Eintretens-
debatte über diese Lösung ausgesprochen. Um so
notwendiger ist es, dass wir in allen Bestimmungen,
die wir aufstellen, uns genau überlegen, wieweit
sie notwendig sind und wieweit nicht; jeden Ar-
tikel, jeden Absatz, jedes Wort müssen wir auf die
Richtigkeit kontrollieren.

Gegen Art. 31quater, Abs. l, haben wir nichts
einzuwenden. „Der Bund ist befugt, über das Bank-
wesen Bestimmungen aufzustellen." Das Banken-
gesetz von 1934 hat sich bewährt. Es ist notwendig,
dass der Bund das Bankwesen kontrolliert. Aber
die Bestimmungen müssen allgemein alle Banken
erfassen. Lieber wäre es mir gewesen, wenn es ge-
heissen hätte: Der Bund ist befugt, unter Vorbehalt
der Handels- und Gewerbefreiheit die Bestimmun-
gen usw. aufzustellen. Aber offenbar ist in diesem
O

Artikel die Handels- und Gewerbefreiheit voraus-
gesetzt, denn nur dort, wo sie nicht besteht, ist sie
ausdrücklich genannt. Wir können uns also damit
abfinden. Dass diese Auffassung vorherrschend ist,
beweist übrigens auch der Zusatzantrag zu Abs. 3
von Herrn Kollega Duttweiler, der die Handels-
und Gewerbefreiheit unter gewissen Bedingungen
aufheben möchte. Ich sehe aber nicht recht die Zweck-
mässigkeit ein von Abs. 2: „Diese Bestimmungen
haben der besondern Aufgabe und Stellung der
Kantonalbanken Rechnung zu tragen." Worin liegt
die besondere Aufgabe ? Offenbar in der Regelung
des, Hypothekarkredites. Es wird ihnen aber er-
möglicht, ihre Aufgaben zu erfüllen durch die be-
sondere Vorzugsstellung, die die Kantonalbanken
bereits schon haben. Sie gemessen in den meisten
Kantonen Steuerfreiheit. Der Staat steht hinter

ihnen als Garant. Sie führen den Staat im Firmen-
schild. Kanton, Gemeinden und öffentliche Kor-
porationen sind von vornherein ihre Kunden. Ihr
Geld wird als mündelsicher bezeichnet. Mit dem
Hypothekarkredit erfassen sie jedermann, und zwar
bis ins hinterste Dorf hinein, also Vorteile genug.
Damit sollte es den Kantonalbanken möglich sein,
ihre Aufgaben zu erfüllen.

Nun fühlen sich offenbar die Kantonalbanken
noch zu wenig sicher und offenbar bedroht. Ich
sehe aber nicht ein, wieso. Denn bei dieser Vorzugs-
stellung sollten sie lebens- und konkurrenzfähig
sein und jeden ändern Konkurrenten ausschalten
können. Wenn sie sich nicht bedroht fühlen können,
gibt es nur die andere Möglichkeit, dass sie nach
weiterer Vormachtstellung streben, nach einer
Monopolstellung tendieren. Da sind es wir, die uns
bedroht fühlen können. Ich spreche hier nicht als
Bankier, sondern als Vertreter der ländlichen Kre-
ditgenossenschaften. Diese Kreditgenossenschaften
haben sich in den letzten 50 Jahren ausserordent-
lich stark ausgedehnt, offenbar weil sie einer Not-
wendigkeit entgegengekommen sind, weil sie dem
Volke gedient haben. Sie haben ihm effektiv dienen
können. Die Kreditgenossenschaften vermitteln
dem kleinen Manne billiges Geld, sie animieren ihn
zum Sparen, sie erleichtern ihm, das Geld zu er-
halten. Die Kreditgenossenschaften sind Genossen-
schaften im reinsten Sinne des Wortes.

Nun könnte man uns allerdings darauf ver-
weisen, dass sie ja geschützt seien durch Art. 31 bis,
Abs. 4, wonach der Bund die Selbsthilfegenossen-
schaften fördert. Aber da haben wir ein eigenes
Schicksal. Wenn es den grossen Banken nicht ge-
fällt, wenn sie uns auf die Seite stellen wollen, dann
anerkennen sie uns zwar als Banken, aber als den
kleinen Bruder nehmen sie uns am Ohr und stellen
uns in die Ecke. Wenn wir aber mitsprechen wollen,
dann verweisen sie uns in die Kategorie der Selbst-
hilfegenossenschaften und stellen uns auf diese Art
und Weise kalt. Nein, die Kreditgenossenschaften
müssen leben und man darf sie hier nicht ein-
schränken.

Dass die Befürchtungen berechtigt sind, das
haben schon Erscheinungen in ändern Ländern
gezeigt. Nach dem letzten Kriege hat man in der
Tschechoslowakei und auch in Holland ihre Ent-
wicklung verboten. Sie sind notwendig, wie das
Gesetz ja selbst sagt, vor allem für die Landwirt-
schaft. Es heisst in Art. 31 bis, dass all die Sonder-
stellungen nur dann gerechtfertigt seien, wenn die
Landwirtschaft ihre Aufgaben und ihre Pflicht,
die Produktionskosten möglichst zu senken, voll-
ständig erfüllt hätte. In dieses Gebiet gehört selbst-
verständlich auch die Selbsthilfe im Geldwesen.

Nun wird mir offenbar Herr Bundesrat Stampfli
dann antworten, ich sehe Gespenster, das sei absolut t
nicht beabsichtigt. Aber Sie wissen, wie hoch bun-
desrätliche Promessen noch im Kurse stehen! Der
Sprechende ist, seitdem er in diesem Saale ist,
auch aus einem Paulus zu einem Saulus geworden.
Ich bin gutgläubig hierher gekommen; aber Sie
wissen, Politik verderbt den Charakter. Ich bin

.auch so weit, hinter jedem Wort irgend etwas zu
suchen, ein Geheimnis, einen Hinterhalt, und so
komme ich auch hier bei diesem Abs. 2 dazu. Es
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handelt sich nicht darum, was man heute für Zu-
sicherungen abgibt, sondern darum, was man später
aus diesem Abs. 2 herausliest. Wie ist die Situation
später, nach 10 oder nach 20 Jahren? Da gibt
dieser Abs. 2 den Kantonalbanken Möglichkeiten,
die uns allen nicht willkommen sein werden. Herr
Kollega Müller-Amriswil als Präsident der Thur-
gauer Kantonalbank hat mir bereits die Fehde an-
gesagt; er wird den Standpunkt vertreten, es sei
notwendig, dass der Bund nicht über die Kantonal-
banken verfügen könne. Das gehöre in das kanto-
nale Recht hinein.

Der Bund wird in diesem Art. 31 selbstver-
ständlich nur allgemeine ̂ Bestimmungen, alle Ban-
ken betreffend, erlassen. Auf dem kantonalen Ge-
biet hat der Kanton dann immer noch das Recht,
für die Kantonalbanken gewisse Vorzugsstellungen
zu schaffen, wie die Kantonalbanken sie ja schon
haben. Es steht dem Kanton zu, der Kantonalbank
gewisse Erleichterungen zu gewähren. Es steht ihm
aber nicht zu, den ändern Banken Erschwerungen
aufzubürden. Deswegen ist es nicht notwendig, dass
die Kantonalbanken noch im Verfassungsartikel
einen besondern Schutz erhalten. Ich kann diesen
Zusatz ansehen, wie ich will, ich komme immer
wieder zur Auffassung: er ist eine Belastung der
Wirtschaftsartikel. Er ist ein Pleonasmus, wie
Herr Bundesrat Stampfli gestern gesagt hat, in
freier Übersetzung: ein Überbein!

Alle diejenigen, die der Auffassung sind, man
solle ein Gesetz nicht mehr mit Zusatzanträgen
belasten als notwendig, man solle dem Staate nicht
mehr Sonder- und Monopolstellungen einräumen
als absolut nötig, mögen mit mir für Streichung
stimmen.

Müller-Amriswil: Ich möchte Sie bitten, dem
Streichungsantrag des Herrn Kollegen Eugster
nicht zuzustimmen. Herr Dr. Eugster interpretiert
in diesen Vorbehalt zugunsten der Kantonalbanken
Dinge hinein, an die niemand gedacht hat.

Warum ist die besondere Stellung der Kantonal-
banken vorbehalten worden ? Alle Kantonalbanken
beruhen auf der Gesetzgebung der Kantone. Die
Kantone haben für die Kantonalbanken die Organi-
sation geschaffen, sie setzen das Dotationskapital
fest, sie bestimmen über die Gewinnverteilung, sie
ordnen die Einlagen in die Reserven, sie ordnen
besonders auch die ganze Behördenorganisation.
Nun wollte man nicht, dass der Bund hier in diese
Gesetzgebung der Kantone und damit in die Sou-
veränität der Kantone hineinregiere. Niemand
denkt daran, eine besondere Vorzugsstellung für die
Kantonalbanken zu schaffen im Verkehr mit der
Kundschaft, etwa auf dem Gebiete des Hypothekar-
kredites, wie Herr Dr. Eugster das vermutet. Ich
habe mit Genugtuung konstatieren können, dass
Herr Dr. Eugster immerhin eine Ahnung davon hat,
dass schon gegenwärtig ein Bankengesetz besteht.
Wenn er dieses Bankengesetz konsultiert hat, so
hat er hier konstatieren können, auf welchen Ge-
bieten für die Kantonalbanken besondere Vorbe-
halte getroffen worden sind. Es betrifft die Fest-
legung des Verhältnisses zwischen verantwortlichem
Kapital und den Verpflichtungen. Während bei den
Banken, die nicht den Kantonen gehören, dieses
Verhältnis 1:10 beträgt, beträgt es bei den Kan-

tonalbanken 1:20. Damit ist berücksichtigt, dass
die Kantonalbanken iii der Hauptsache den Hypo-
thekarkredit pflegen. Mit Rücksicht auf die Ver-
antwortung der Kantone für die Kantonalbanken
lässt sich diese weniger weitgehende Ausstattung
mit Eigenkapital rechtfertigen. Aber ich darf fest-
stellen, dass alle Kantonalbanken den Prozentsatz
von 5 weit überschreiten. Wenn hier eine Ausnahme
im Bankengesetz gemacht worden ist, so geschah
es zugunsten der Raiffeisen-Kassen. Man hat für
diese das Verhältnis zwischen verantwortlichem
Kapital und Schuldverpflichtungen auf 5% be-
stehen lassen. Wir haben zahlreiche Raiffeisen-
kassen, welche dieses Verhältnis nicht überschrei-
ten. Hier gemessen also die Raiff eisen-Kassen als
einzige eine besondere Vorzugsstellung gegenüber
allen ändern Privatbanken.

Ein zweiter Vorbehalt: Den Kantonalbanken
ist nicht vorgeschrieben, dass sie mindestens 20%
des Reingewinnes in die Reserven legen müssen.
Das 'ist bei allen ändern Banken der Fall. Für
Kantonalbanken bestimmt die Gesetzgebung der
Kantone die Gewinnverteilung. Das wird wahr-
haftig die Raiffeisen-Kassen in keiner Weise tan-
gieren.

Ein dritter Vorbehalt besteht in bezug auf das
Revisionswesen. Das Bankengesetz schreibt vor,
dass die Bilanzen der Privatbanken überprüft wer-
den müssen, und zwar durch Institute, die ausser-
halb der Bank stehen, d. h. von Treuhandunter-
nehmungen, welche der Bank nicht angegliedert sind.
In bezug auf die Kantonalbanken hat man fest-
gestellt, dass das nicht nötig sei. Auch hier können
die Kantone bestimmen, dass die Kantonalbanken
selbst eine Kontrollstelle einsetzen. Das geschah
mit Rücksicht darauf, dass die Kantone die Ober-
aufsicht über die Kantonalbanken selber ausüben.
Darum ist die Vorschrift der Überprüfung der
Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen durch
eine neutrale, ausserhalb der Bank stehende Kon-
trollstelle gar nicht nötig.

Ein weiterer Vorbehalt ist in bezug auf die
Verantwortlichkeit der Organe der Kantonal-
banken gemacht worden. Bei den meisten Kantonal-
banken wird die Leitung durch einen Verwaltungs-
rat ausgeübt, der in der Regel vom Grossen Rat
gewählt wird und dem der Charakter einer Behörde
verliehen ist. In Art. 38 des Bankengesetzes ist
festgehalten, dass die Verantwortlichkeit dieser
Organe durch die kantonale Gesetzgebung be-
stimmt wird. Bei den Privatbanken ist das anders.
Dort wird die Verantwortlichkeit der leitenden Or-
gane entweder durch das Obligationenrecht oder
direkt durch das Bankengesetz festgelegt.

Das sind Ausnahmen, welche man für die
Kantonalbanken gemacht hat. Es besteht keine
Tendenz, die Kantonalbanken zu begünstigen,
sondern es wurde einfach das Recht der Kantone
vorbehalten, soweit es sich nicht um die Oberauf-
sicht des Bundes handelt. Herr Dr. Eugster wird
im Bankengesetz vergeblich eine Bestimmung su-
chen, welche den Kantonalbanken ein Vorrecht
gäbe.

Streichen Sie diesen Abs. 2, dann wird es sich
fragen, ob die Kantone nicht überhaupt vollständig
frei seien in der Gesetzgebung über die Kantonal-
banken, d. h. jeglicher Bundesaufsicht entzogen
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wären. Dieser Standpunkt kann durchaus einge-
nommen werden. Wenn der Bund nicht über die
Kantonalbanken legiferiert, können das die Kan-
tone tun. Diese haben das Recht, den Kantonal-
banken gewisse Spezialaufgaben zu übertragen.
Das ist in zahlreichen Kantonen geschehen. Das wird
durch diesen Vorbehalt in keiner Weise berührt,
auch nicht durch die Streichung dieses AI. 2.

Es ist bei der letzten Beratung der Wirtschafts-
artikel niemandem eingefallen, diese besondere Stel-
lung der Kantonalbanken nicht anzuerkennen, son-
dern man hat es als selbstverständlich angenommen,
dass man in die Gesetzgebung der Kantone nicht
mehr hineinregiere, als unbedingt nötig sei.

Ich bitte Sie, den Antrag des Herrn Dr. Eugster
abzulehnen. Dieser Streichungsantrag bringt grosse
Unklarheiten für die Interpretation von Artikel
Slquater.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission Mehrheit
Für den Streichungsantrag Eugster Minderheit

Abs. 3.
Antrag der Kommission.

Minderhe i t :
(Duttweiler, Giovanoli, Giroud, Gitermann, Schmid-

Zürich, Seiler, Spühler, Von der Aa)
3 Abweichungen von der Handels- und Gewerbe-

freiheit sind zulässig, wenn die allgemeinen Inter-
essen des Landes solche erfordern.

AI. 3.
Proposition de la commission.

M i n o r i t é :
(Duttweiler, Giovanoli, Giroud, Gitermann, Schmid-

Zurich, Seiler, Spühler, Von. der Aa)
3 Elle pourra déroger au principe de la liberté

du commerce et de l'industrie si l'intérêt du pays
l'exige.

Duttweiler, Berichterstatter der Minderheit:
Ich habe den Vorschlag gemacht, zusammen mit
ändern Mitgliedern der Kommission, den Abs. 3,
wie er in der Vorlage von 1939 existierte, wieder
aufzunehmen :

„Abweichungen von der Handels- und Gewerbe-
freiheit sind zulässig, wenn die allgemeinen Inter-
essen des Landes solche erfordern."

In der ersten Vorlage hiess es: , , . . . sind nur
zulässig, wenn die allgemeinen Interessen des Landes
solche erfordern."

Der Zweck dieses Antrages ist, dass auch bei
den Banken der Staat intervenieren kann, ohne
an die Handels- und Gewerbefreiheit gebunden zu
sein, wenn das allgemeine Interesse es verlangt.
Nun möchten wir darauf hinweisen, dass das be-
stehende Bankengesetz keine genügende Grund-
lage hat. Art. 34 ter gestattet nicht, über die
Handels- und Gewerbefreiheit hinwegzugehen, eben-
so wenig wie die jetzt vorgeschlagenen Abs. l und 2.
Wenn also der Staat in dem so entscheidenden
Bankenwesen verfügen will, so darf er nicht an die
Handels- und Gewerbefreiheit gebunden sein. Diese
Auffassung, dass der Art. 34 ter und die Abs. l und 2
nicht genügen, wurde übrigens in einer privaten

Unterredung mit Herrn Bundesrat Stampfli be-
stätigt.

Herr alt Ständerat Amstalden, der so erfolg-
reiche Bekämpfer dieses Abs. 3, hat diesen Absatz
im Ständerat seinerzeit zu Fall gebracht. Das geht
aus der Eingabe der Schweiz. Bankiervereinigung
hervor. Da steht u. a.: „Zu einer noch weitergehen-
den Intervention des Staates in das Bankwesen, die
nur unter Überschreitung des bisherigen Rahmens
des Bankengesetzes vor sich gehen könnte und wohl
unvermeidlich zu einem Einbruch in den Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit führen
müsste, besteht keine Veranlassung." Es ist immer-
hin bezeichnend, dass gerade auf dem Gebiete des
Bankenwesens, das so viele Unternehmen und deren
Arbeitnehmer und deren Schicksal erfasst, eine
Überschreitung der Handels -und Gewerbefreiheit
nicht möglich sein soll.

Ist die Wiederaufnahme des Abs. 3 von der Vor-
lage von 1939 opportun? Es hat sich immerhin
seit September 1939 bis 1945 etwas ereignet.
Namentlich die Auffassung von den Möglichkeiten,
die Wirtschaft durch die Banken zu befruchten und
Unheil von ihr abzuhalten, indem man Spielregeln
für die Banken aufstellt, ist Allgemeingut geworden.
Die Wissenschaft hat neue Erkenntnisse gebracht,
und die Praxis hat sie erwiesen. Und wir wollen nun
heute noch auf dem Standpunkt von 1939 bestehen
und für die Banken eine Ausnahme machen, wo man
die ganze übrige Wirtschaft erfasst ? Da darf man
doch immerhin an die Schädigungen zurückdenken,
die die Banken unserer Wirtschaft in den Dreissiger-
jahren verursacht haben. Denken wir daran, welche
überdimensionierten Darlehen an Deutschland ge-
währt wurden, ganze 3 Milliarden; und man wusste
es nicht einmal! Wir haben ja Statistiken über
jeden Käse, aber keine Statistiken über diese
Kapitalexporte der Privatbanken. Wir haben plötz-
lich entdecken müssen, dass unser Land gewaltige
Engagements in zahlungsunfähigen oder nicht
zahlungswilligen Ländern hatte, wie es Deutschland
1932 mit der Sperre der schweizerischen Guthaben
bewiesen hat. Damals waren es die Banken, die es
verhinderten, dass die Schweiz Gegenrecht hielt
und ihrerseits die deutschen Guthaben in der
Schweiz sperrte. Das Ergebnis war ein Verlust von
einer halben bis einer ganzen Milliarde, verschuldet
durch die Haltung der Banken. Dann die Methode,
dass die Banken Gelder von Deutschen entgegen-
nahmen, sie zu 3—4 % verzinsten und sie nachher
ausgerechnet nach Deutschland zu 12 % ausliehen.
Wer hat nachher den Schaden gehabt von dieser
Profitgier — denn anders kann man das ja nicht
mehr nennen — ? Oder aber man hat von Frankreich
Geld hereingenommen im Dreieckverkehr und hat es
nach Deutschland ausgeliehen. Gegenüber Frank-
reich mussten wir unsere Verpflichtungen halten,
aber Deutschland hielt sie uns gegenüber nicht. Den
Schaden hatte wieder die schweizerische Volkswirt-
schaft. Denken wir nur ein bisschen an die Volks-
bank, die dadurch zu Verlust gekommen ist. Hier
müsste der Staat, wenn ich nicht irre, 100 Millionen
hineinstecken. Oder denken wir an die Banque de
Genève; da hat nachher der Staat die Garantie
übernommen, aber schliesslich ist diese Garantie
durch das Bundesgericht aufgehoben worden ; sogar
eine Staatsgarantie wurde also nicht mehr respek-
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tiert. Der moralische Schaden, der daraus entstand,
ist bekannt.

Aber die Engagements des Bundes und seine
Verluste sind nichts gegenüber den Milliardenver-
lusten, die schliesslich die schweizerische Volkswirt-
schaft als Ganzes erlitten hat. Hinzu kamen dann
noch die Anleihen an schwache Länder wie Jugo-
slawien, Chile und andere südamerikanische Staaten.
Das geht in die Milliarden hinein, wenn man die
Young- und Dawes-Anleihen dazu rechnet.

Ich gebe zu, man musste das Geld irgendwie
abführen, das bei uns im Überfluss vorhanden war.
Aber der Staat hätte sich um dieses Kapital inter-
essieren müssen. Das ist aber nur möglich, wenn er
über den Rahmen der Handels- und Gewerbefreiheit
hinausgehen kann.

Eine weitere Folge der passiven Haltung gegen-
über der Geschäftspolitik der Banken ist die, dass
wir heute gegenüber den Vereinigten Staaten eine
schlechte Position haben wegen der gewaltigen
Engagements in Deutschland. Die Vereinigten
Staaten haben schwere Anschuldigungen gegen uns
gerichtet. Sie sind übertrieben, das ist richtig, aber
ein\Kornchen Wahrheit ist eben doch dabei, und
Tatsache ist, dass uns diese Geschäfte schwer ge-
schadet haben und noch schaden. Wir haben wirk-
lich keine Ursache, das Bankengeheimnis zus Ver-
tuschung loucher Geschäfte aufrecht zu erhalten.
Ich bin nicht dafür, es grundsätzlich aufzuheben,
weil ich weiss, dass es dem Schweizervolk, schon
wegen des Sparhafens, lieb und teuer ist. Aber es
soll nicht dazu dienen, unsern Kredit im Ausland
zu schädigen.

Denken wir auch daran, dass wir auch gegen-
über den Arbeitnehmern der Banken, ihren Ange-
stellten, eine Verantwortung haben, die auch in
Mitleidenschaft gezogen werden durch die Speku-
lationen der Bankiers bzw. der Verwaltungsräte.
Deshalb müssen wir irgendwie trachten, einen
Schutz zu schaffen, wenn wir schon die ganze übrige
Wirtschaft reglementieren wollen. Wir sind der
Meinung, dass der Staat die Pflicht hat, die Banken
zu halten, weil viele Existenzen daran hangen, und
weil sie dem wirtschaftlichen Leben wichtige Dienste
leisten. Aber wir sind nicht der Meinung, dass der
Staat nun das ganze Risiko für die spekulativen
Anlagen zu tragen habe. Daher soll er nicht nur
zuschauen und dann erst nachher eingreifen dürfen.
Wir haben jüngst wieder das schöne Beispiel der
Eidgenössischen Bank und der Basler Handelsbank
gehabt. Das trifft wieder Hunderte von Existenzen.
Ich habe bittere Briefe von Angestellten über die
Geschäfte, die da gemacht worden sind, die ihre
Existenz gefährden, erhalten. Das Volk kann es
nicht verstehen, wenn Sie für die Banken eine
privilegierte Stellung aufrecht erhalten.

Welcher andere Wirtschaftszweig hat eine so
grosse Bedeutung für die Gesamtwirtschaft wie die
Banken? Vom Bankwesen hängt sehr viel ab. Es
ist hier ein Wort von Herrn alt Bundesrat Dr.
Meyer zitiert worden, das zu vollem Recht besteht:
Es besteht eine sehr grosse Verantwortung seitens
der Banken und daher eine Veranlassung für den
Staat, zu intervenieren. Denken wir daran, wie es
in der Krise gegangen ist. Welches war die Rolle
der Banken ? Der Schlaueste und Rücksichtsloseste,
der am raschesten kündigte, war nachher ganz

liquid und war der feine Hirsch. Seine Aktien sanken
nachher am wenigsten. Es war ein Wettrennen im
Kündigen. Aber die Folge war die Verschärfung
der Krise, ein Zusammenbruch des Liegenschafts-
marktes; und das, was wir als Deflation bezeichnen,
ist zuletzt eine Wirkung, die mit von den Banken
ausgegangen ist. Die Bankiers konnten, ich gebe
das zu, nicht gut anders handeln, denn an ihren
Schaltern zogen die Sparer das Geld zurück, und
so mussten sie ihrerseits die Kredite kündigen. Aber
nicht zu bestreiten ist das verderbliche System der
Privatbanken während der Krise.

Wir haben deshalb eine viel aktivere Führung
seitens der Nationalbank und der Kantonalbanken
gewünscht. Wir sind dafür, dass man irgendein
System sucht, um den Kredit in der Krise in einem
gewissen Ausmass aufrecht erhalten zu können.
Aber das ist nur möglich durch einen Eingriff in
die Handels- und Gewerbefreiheit. Es ist unverant-
wortlich, wenn dem Bund diese Möglichkeit vor-
enthalten wird. Es ist wichtig, in Krisen intervenie-
ren zu können, um die Kredite einigermassen zu
halten. Ich kenne die Schwierigkeiten dieses Pro-
blems. Wir haben sie im Schosse des Bankrates
der Zürcher Kantonalbank diskutiert. Aber man
ist der Meinung, man sollte etwas finden, um dieses
Unglück zu verhindern. Das ist möglich, wenn die
Handels- und Gewerbefreiheit für die Banken in
der vorgeschlagenen Weise aufgehoben wird.

Wenn der Staat schon mit 100 Millionen inter-
venieren muss, wenn es schlecht geht, und wenn er
im Ausland die Kastanien für die Banken aus dem
Feuer holen muss, wenn er sogar die Staatsgarantie
aufheben muss, wie es bezüglich der Banque de
Genève durch das Bundesgericht geschehen ist,
dann muss er auch die Möglichkeit haben, als der
letztendhch Verantwortliche, die Spielregeln der
Banken zu beeinflussen. Das kann er nicht vermei-
den. Sonst ist es unverantwortlich, ihm wieder die
Finanzierung von Banken, die vor dem Zusammen-
bruche stehen, zuzumuten. Wenn schon die Wirt-
schaft dirigiert werden soll, wie es durch die Ver-
fassungsartikel schliesslich angestrebt wird, so muss
auch die Möglichkeit bestehen, dass auch die Haupt-
hebel, die bei den Finanzen liegen, gehandhabt
werden. Es ist durchaus kein Widerspruch in unserer
Haltung. Wir sagen: Wir wollen die Wirtschafts-
artikel nicht. Wenn sie aber einen ändern Weg gehen
wollen und wenn der Staat so weitgehend in die
Wirtschaft eingreifen will, dann soll er an den
Hauptpunkten eingreifen. Wir sind nicht der Mei-
nung, dass es eine besondere Freiheit für das goldene
Kalb geben soll.

Herr alt Ständerat Amstalten hat, wie gesagt,
seinerzeit im Ständerat die Auffassung des National-
rates zu Fall gebracht. Es nimmt mich wunder, wer
hier im Rate als Champion für die Banken aufzu-
treten wagt und wer hier die Stellungnahme ein-
nehmen kann, dass für die Banken eine Privilegie-
rung am Platze sei, wenn die Kleinen, Handel,
Gewerbe und Landwirtschaft, sich den Regeln
unterziehen müssen. Da bin ich sehr gespannt dar-
auf.

Ich habe schon erklärt, dass auf der Basis der
Absätze l und 2 keine Regulierung der Banken
möglich sei, die die Handels- und Gewerbefreiheit
irgendwie tangiert. Man komme mir nicht mit der
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Nationalbank, die alles überwache. Die National-
bank besteht schon sehr lange. Die Missstände, die
wir haben, bestehen auch schon sehr lange. Richtig
ist, dass nun die Sache etwas anders gehandhabt
wird. Nur meine ich eben, der Staat selbst solle da
Herr sein, wo er zahlt, und er zahlt nämlich letzten
Endes.

Die Banken sagen dann, sie könnten nur in Frei-
heit das Börsen- und Bankgewerbe betreiben. Jede
Einschränkung würde die Tätigkeit gefährden. Das
kann jeder andere auch sagen. Es geht einfach nicht
an, dass die Banken dieses Privileg für sich bean-
spruchen.

Übrigens einen guten Rat an die Banken: Sie
sollen nicht mehr in der schweizerischen Wirtschaft
stehen wie die Wolkenkratzer zwischen den Alp-
hütten, sie sollen hinuntersteigen vom hohen Ross
und in die Schicksalsgemeinschaft des Volkes ein-
treten und sich nicht so erhaben fühlen.

Der Einfluss der Banken ist ungeheuer. Sie
haben es fertig gebracht, im Ständerat einen Artikel
zu verunmöglichen. Entweder Einordnung der Ban-
ken in die Gesamtwirtschaft, oder dann wäre ich
für Verstaatlichung, entweder oder.

Übrigens ist vorauszusehen, dass eine solche
Bestimmung, wonach man die Banken nur unter
Respektierung ausserhalb der Handels- und Ge-
werbefreiheit regulieren kann, eine stark prophy-
laktische Wirkung hätte. Die Banken reagieren
nämlich auf Schenkeldruck hin, nur muss der
Schenkeldruck deutlich sein. Man darf sie nicht nur
mit Handschuhen anrühren, sondern muss ihnen
die Verantwortung richtig zum Bewusstsein bringen.
Ein Gentlemen Agreement allein nützt nichts. Die
Nationalbank verdient Vertrauen, als Partner eines
Gentlemen Agreement, nicht alle ändern verdienen
diese Qualifikation.

Ich frage: Soll das allgemeine Interesse dort
aufhören, wo das Börsen- und Bankinteresse an-
fängt ? Soll das Bankgeheimnis auch internationale
Finanzschiebereien decken und das Ansehen des
Landes gefährden ? Sollen weitere Millionengewinne
gemacht werden, die das Land Milliarden kosten ?
Wenn auf irgend einem Gebiet ein Wandel vorge-
kommen ist, so in den Auffassungen, den Funktio-
nen und der Bedeutung des Bankwesens seit
1939 bis 1945!

Ich würde nicht empfehlen, eine Oase der
Handels- und Gewerbefreiheit ausgerechnet für die
Banken und die Börsen zu schaffen. Das wäre
übrigens eine bäumige Keule für die Gegner der
Vorlage, wenn es hiesse: Alle Freiheit ist jetzt ver-
schwunden, überall kann der Staat'hineinregieren;
aber es gibt noch ein Gebiet, das souverän ist über
den Staat und 'das sich keinen Eingriff gefallen
lassen muss : das sind die Banken und Börsen. Auch
die Börsengeschäfte haben eine gewisse Anrüchig-
keit, nicht nur gewisse Finanztransaktionen der
Banken. Das wäre ein sehr populäres Argument!

Ich möchte die Herren fragen, die sich für die
Rechtsgleichheit einsetzen, auch unsern verehrten
Referenten französischer Zunge, Herrn Pini,'sowie
die Herren Speiser und Bundesrat Stampf li: Wie
steht es denn mit der Rechtsgleichheit? Man hat
nämlich bei den Genossenschaften gesagt, das wäre
ein Verstoss gegen die Rechtsgleichheit. Nun sind
die Genossenschaften immerhin etwas unschuldigere

National™t. — Conseil national. 1S45.

Lämmer 'als die Banken und Börsianer! Das ver-
gisst man eben. Ich vernähme gerne aus dem Munde
von Herrn Pini, in welcher Weise hier die Rechts-
gleichheit gewahrt würde.

Denken wir etwas an die Krise und an die
brutalen Kreditkürzungen, sowie an den Lohnab-
bau für die Bankangestellten, der während der
Krise bis zu 30 % ging. Ich möchte dabei nicht
bestreiten, dass die Banken sehr viel für ihre An-
gestellten getan haben. Aber die Angestellten setzten
sich auch mächtig für die Banken ein. Das war ein
Geschäft auf Gegenseitigkeit!

Denken wir auch daran, dass während der Krise
die zahlungsfähigen Grossen uniimitierte Kredite
zu 2% % erhielten, dass dagegen die Kleinen und
Schwachen bis 7,5 % zahlen mussten, bis sie zu-
grunde gingen. Diese Zustände können wir nicht
mehr dulden, wir sind verantwortlich für Krisen,
die wir verursachen und fördern.

Denken wir an die Hôtellerie, die zum Schluss
an die Banken überging. Denken wir daran, welch
„glänzende" Verwalter die Banken in Sachen
Hôtellerie waren! Das weiss jeder, der in einem
Fremdenverkehrsgebiet wohnt.

Wir sind bestimmt positiv für die Freiheit ein-
gestellt, aber wir sind der Meinung, dass, wenn man
schon reguliert, die Banken in erster Linie daran-
kommen müssen. Herr Bundesrat Stampfli hat in
seiner Zusammenfassung erklärt, es sei ein grosser
Mangel an Begeisterung für die Vorlage festzu-
stellen. Nichts ist begreiflicher als dieser Mangel
an Begeisterung! Das Symbol der geplatzten Hose
ist ausgezeichnet und würde sich ganz besonders
eignen für ein Abstimmungsplakat. Man könnte
auf die verschiedenen Flicke die einzelnen Stände
(Landwirtschaft, Gewerbe usw.) darauf schreiben
und ein grosses Loch darauf machen, wo eine Faust
durchguckt und wo es heisst: „Oase der Handels-
und Gewerbefreiheit für die Banken und Börsen!"
Dann ist Ihre Geschlichte geliefert! Ich bitte Sie,
wenn Sie schon platzen wollen, dann setzen Sie
doch auch einen Platz auf dieses Loch, ganz in
Ihrem eigenen Interesse!

Ich höre schon, dass man mir sagt, es sei ein
Hintergedanken dabei, wenn wir den Abs. 3 hinein-
bringen. Dann seien die mächtigen Banken gegen
die Vorlage und sie falle durch! Das wäre ein Ein-
geständnis, welchen Einfluss die Banken in der
Wirtschaft haben. Heraus mit der Sprache, wenn
man schon meint, dass die Gegnerschaft der Banken
die Vorlage gefährde!

Es liegen der Vorlage viele gute Absichten zu-
grunde. Ich war Zeuge davon in allen drei Kom-
missionen als eines der einzigen „überlebenden"
Kommissionsmitglieder. Ich habe gesehen, wie
überall der gute Wille da war, namentlich machte
sich jeder Illusionen darüber, was man alles tun
könnte mit diesem „Christbaum". Es bleibt aber
ein „Christbaum". Wer etwas von Wirtschaft und
von den Zusammenhängen versteht, weiss das auch.

Wenn schon die Wirtschaft in stärkstem Masse
dirigiert werden soll, so kommt es letzten Endes
auf den Geist an! Ich möchte Ihnen nicht empfeh-
len, der ganzen Sache den Stempel des goldenen
Kalbes, der Trusts usw. aufzudrücken, sonst werden
die Wirtschaftsartikel in der Abstimmung erledigt.

74
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•Ich verzichtete seinerzeit bei der Eintretens-
debatte darauf, das Wort zu ergreifen. Mein Kol-
lege, Herr Münz, hat die Sache wissenschaftlich
und praktisch sehr klar dargestellt. Wer hätte aber
nicht gemerkt, dass die ganze Sache von den Ver-
bänden vorgekaut ist! Wir sind ja nur eine Deko-
ration bei diesem ganzen Schauspiel. Wem ist das
noch nicht zum Bewusstsein gekommen, dass man
sich im Schosse der Verbände usw. schon gefunden
hat, dass das alles schon abgemacht und gut aus-
gewogen war. Ich habe mir sagen lassen, dass im
Bahnhofbuffet Luzern vor der letzten Sitzung auf
dem Bürgenstock den gouvernementale!! Kollegen
nahegelegt wurde, ja nicht mehr etwas zu.ändern,
es sei alles aufs feinste abgewogen, Änderungen
bedeuten nur eine Störung.

Da sind wir uns im klaren über unsere eigene
Rolle; wir sind eigentlich nur noch Störenfriede
dieser so wohlgemeinten Vorlage. Man lässt uns
reden und etwas räsonieren, aber wir dürfen uns
nicht der Illusion hingeben, das habe irgendwelche
Bedeutung. Das hat eine ernste Seite: wenn man
die eidgenössischen Räte zu einer Dekoration und
zu einer Kopfnickergesellschaft macht, geht etwas
verloren; denn in den eidgenössischen Räten waren
einst Köpfe vorhanden. Heute sind nur noch die
Vertreter von Interessen da, die nach gegebenen
Parolen usw. stimmen. Dann brauchen wir die Räte
nicht mehr, weil die Wirtschaft ausserhalb des Rats-
saales gemacht wird.

Ich möchte Sie davor warnen, gegen besseres
Erkennen der Schnur nachzulaufen. Mit dieser
Methode kommen wir nach meinem Empfinden ganz
schlecht weg, denn es sind grosse Zeiten da, die
grosser Gedanken bedürfen. Man darf sich da nicht
in Kleinlichkeiten verfangen, und sich vor allem
nicht sagen lassen, man müsse gehorchen und ja
sagen. Wir haben die heilige Pflicht, den Verstand
und das Herz sprechen zu lassen. Das wird uns
sagen, es gehe nicht an, hier eine Ausnahme zu
machen. Die Sache hat gerade 'heute ihren grossen
Ernst. Die Männer von 1939, die einst diesen Artikel
aufgenommen haben, waren noch etwas freier als
wir. Sie haben es sich gut überlegt. Ich hoffe, dass
die Männer von 1945 nach den gemachten Erfah-
rungen zu dem Beschluss des Nationalrates von
1939 stehen, sonst hat nachher nicht mehr die
Politik das Primat über die Wirtschaft, wie sie es
haben sollte, sondern die Wirtschaft ge'ht ihre
eigenen Wege und in den grossen Fragen werden
wir grosse Lösungen, die wir so nötig haben, nicht
fertig bringen.

Le président: Nous devons suspendre ici les
délibérations sur les articles constitutionnels, M. le
conseiller fédéral Stampfli étant obligé de se rendre
d'urgence au Conseil des Etats, je vous propose de
passer tout de suite à l'objet 4813 (créanciers
d'emprunts émis par des corporations de droit
public) bien qu'il figure seulement en cinquième
rang de notre ordre dû jour, parce que cette affaire
doit revenir ensuite devant le Consejl des Etats.

Zustimmung. — Adhésion.

Hier wird die Beratung unterbrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# 4813. Anleihensgläubiger von Körper-
schaften des öffentlichen Rechts.
Créanciers d'emprunts émis par des

corporations de droit public.

Botschaft und Beschlussentwurf vom 28. August 1945
(Bundesblatt I, 1050). — Message et projet d'arrêté du

28 août 1945 (Feuille fédérale I, 1006).

Beschluss des Ständerats vom 20. September 1945.
Décision du Conseil des Etats, du 20 septembre 1945.

Antrag der Kommission.
Eintreten.

Proposition de la commission.
Passer à la discussion des articles.

B e r i c h t e r s t a t t u n g . - Rapports généraux.

Muheim, Berichterstatter: Zum Geschäft Nr.4813
stellt Ihnen die Kommission den Antrag auf Ein-
treten auf den Entwurf eines Bundesbeschlusses
über den Schutz der Rechte der Anleihensgläubiger
von Körperschaften des öffentlichen Rechts.

1936 hat der Bundesrat gestützt auf seine ausser-
ordentlichen Vollmachten und gestützt auf Not-
recht einen Beschluss über den Schutz der Rechte,
der Anleihensgläubiger gefasst. Es war ein Beschluss,
hervorgerufen durch Krisenzustande, hauptsäch-
lich in der Uhrenindustrie und der Hôtellerie. Es
wurde damals ein. Stundungsverfahren beschlossen,
ferner die Möglichkeit der Herabsetzung des Zins-
fusses auf die Hälfte, die Hinausschiebung der
Amortisationen auf höchstens 10 Jahre usw. Im
damaligen Beschluss vom November 1936 wurde,
ich möchte Ihnen dies nur mit wenigen Worten auf-
zählen, folgendes festgelegt:

Eine Erstreckung der für eine Anleihe vor-
gesehenen Amortisationsfrist um höchstens 5 Jahre
durch Herabsetzung der Annuität und Erhöhung der
Zahl der Rückzahlungsquoten oder vorübergehende
gänzliche Einstellung der Leistungen;

eine Stundung des bereits fälligen oder binnen
Jahresfrist fällig werdenden gesamten oder Teil-
betrages eines Anleihens auf höchstens 5 Jahre vom
Tage des Beschlusses der Gläubigerversammlung;

eine Stundung für einen Teilbetrag von ver-
fallenen oder innerhalb der nächsten 5 Jahre fällig
werdenden Zinsen für die Dauer von höchstens
5 Jahren.

Zur gültigen Annahme dieser Stundungsmöglich-
keiten war die Zustimmung der Vertreter von
mindestens zwei Dritteln des im Umlauf befind-
lichen Kapitals nötig. Ein Gesuch zur Einberufung
einer Gläubigerversammlung war an das Bundes-
gericht zu richten unter Vorlage der Jahresrech-
nungen und allfälliger Jahresberichte der letzten
5 Jahre und des Budgets für das laufende Jahr.
Das Bundesgericht traf die nötigen Massnahmen
zur genauen Festlegung der finanziellen Lage der
Gesuchsteller und ernannte zu diesem Zweck, wenn
nötig im Einverständnis mit der Nationalbank, eine
Expertenkommission von höchstens 5 Mitgliedern.
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des Nationalrates ist mit dem Inhalt dieses Postu-
lates einverstanden. Das Nationalbankgesetz soll
revidiert werden. Aber es ist nicht möglich, diese
Revision des Gesetzes mit der Erneuerung des
Notenprivilegiums zu verbinden. Diese Revision,
die nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte
sehr weit gehen wird, erfordert naturgemäss Zeit.
Nun hat Herr Bundesrat Nobs, der Chef des eidg.
Finanz- und Zolldepartementes, sowohl im Stände-
rat wie in der nationalrätlichen Finanzkommission
die Erklärung abgegeben, dass die Nationalbank-
organe wie auch das Departement selbst mit den
Vorarbeiten für die Revision des Nationalbank-
gesetzes begonnen haben. Daher hat es keinen Sinn,
heute bei der Behandlung des Privileges der Noten-
ausgabe nun auf die Einzelheiten in der bundesrät-
lichen Botschaft besonders einzutreten. Die Kredit-
politik, die Währungspolitik, die Frage des inter-
nationalen Geld- und Wirtschaftsverkehres können
bei der Gesetzesrevision ausgiebig diskutiert werden.
Wir möchten deshalb davon absehen, heute schon
eine allgemeine Diskussion über die Revision des
Gesetzes auszulösen, und halten auch die Verkup-
pelung der Ermächtigung zur weiteren Notenaus-
gabe mit der allgemeinen Revision des Gesetzes
nicht für gangbar. Die Revisionspostulate müssen
gründlich geprüft werden. Das erfordert Zeit. Daher
ist die Erneuerung des Notenprivilegs vorwegzu-
nehmen. Irgend ein Grund, das heute nicht zu-tun,
besteht nicht. Ihre Kommission empfiehlt Ihnen
deshalb einstimmig Eintreten auf die Vorlage und
Zustimmung zu den Beschlüssen des Ständerates
und des Bundesrates.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.
Le Conseil passe sans opposition à la discussion

des articles.

Artikelweise Beratung. — Discussion des articles.

Titel und Ingress. — Titre et préambule.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adoptés.

Einziger Artikel. — Article unique.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Stän^ierats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adopté.

Gesamtabst immung. — Vote sur l'ensemble.

Für Annahme des Gesetzentwurfes 98 Stimmen
( Einstimmigkeit)

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST# 4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
Revision des articles économiques de la

constitution. Nouveau projet.

F o r t s e t z u n g . — Suite.
Siehe Seite 568 hiervor. — Voir page 568 ci-devant:

Art. Slquater.
Fortsetzung. —- Suite.

Müller-Amriswil : Herr Nationalrat Duttweiler
hat sich hier als der heilige Georg, der Drachentöter,
etabliert, um einen Kampf gegen die Banken zu
führen. Er hat den Champion der Banken zum
Streite herausgefordert. Ich weiss nicht, ob es einen
solchen in unserem Rate gibt. Ich bin ein solcher
selbstverständlich nicht. Wenn ich hier rede, tue
ich es einmal aus juristischen Erwägungen und dann
aus einer gewissen bescheidenen Kenntnis der Bank-
verhältnisse als Präsident einer mittleren Land-
kantonalbank. Herr Nationalrat Duttweiler hat
gegen die Anbeter des goldenen Kalbes gewettert.
Ich glaube kaum, dass er dazu besonders legitimiert
ist. Soviel ich seine Verhältnisse beurteilen kann,
hat er ein goldenes Kalb in seinem Stall gross-
gezogen, führt es an seinem Strick herum und tut
alles Mögliche, um dieses Kalb noch grösser werden
zu lassen. Die Philippika gegen die Banken scheint
doch aus einem Ressentiment heraus diktiert wor-
den zu sein. Herr Duttweiler wird es mir auch ver-
zeihen, wenn ich angesichts seiner heftigen Oppo-
s_ition gegen die Wirtschaftsartikel bei mir die
Überzeugung habe, die Aufnahme dieser Bestim-
mung bezwecke nichts anderes, als die Schar der
Gegner ^der Wirtschaftsartikel zu vermehren. Das
einige Bemerkungen zu den persönlichen Ausfällen,
welche Herr Duttweiler gemacht hat.

Damit möchte ich übergehen zu den sachlichen
Ausführungen gegenüber den Anträgen des Herrn
Duttweiler, die ich abzulehnen bitte.

Man hätte sich fragen können, ob der Art. 31
quater überhaupt noch nötig sei, nachdem wir die
Art. 31 und 31 bis in den vorgelegten Formulierun-
gen akzeptiert haben. Ich bin der Auffassung, man
hätte davon Umgang nehmen können, wenn die
Vorbehalte für die Kantonalbanken irgendwo anders
untergebracht worden wären. Sie wissen, dass das
geltende Bankengesetz die verfassungsrechtliche
Grundlage im Art. 34ter der BV gefunden hat, der
nun mit der vorliegenden Revision aus ihr ausschei-
det. Daneben hat man dieses Bankengesetz noch
auf die Kompetenzen gegründet, welche dem Bunde
in den Art. 63 und 64 der BV erteilt worden sind,
den Bestimmungen, welche den Bund ermächtigen,
auf dem Gebiete des Zivilrechtes und des Strafrech-
tes zu legiferieren.

Auf Grund des Art. 34 ter hat der Bund nun
eine Reihe von Bestimmungen gegenüber den Ban-
ken erlassen, von denen man vielleicht teilweise die
Meinung haben konnte, dass sie die Handels- und
Gewerbefreiheit einschränken. Aber eine der wich-
tigsten Bestimmungen des Bankengesetzes, der
Art. 8, der den Kapitalexport behandelt, ist einzig
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auf Grund des Art. 34ter der BV erlassen worden.
Dieser Bestimmung des Bankengesetzes haben auch
diejenigen zugestimmt, welche der Auffassung sind,
dass der Art. 34 ter der B V die Ermächtigung nicht
gebe, bei der Gesetzgebung über die Schranken
der Handels- und Gewerbefreiheit hinauszugehen.
Man hat vielmehr die Meinung vertreten, die Ord-
nung des Kapitalexportes sei ein Ausfluss des Auf-
sichtsrechtes des Bundes über die Banken. Daraus
ergibt sich nun, dass die Auffassung des Herrn
Duttweiler, zur Ordnung des Kapitalexportes be-
dürfe es einer speziellen Bestimmung in der Ver-
fassung, nicht richtig ist. Der Art. 8 hat erlassen
werden können, ohne dass eine verfassungsmässige
Grundlage vorlag, welche ausdrücklich das Hinaus-
gehen über die Vorschriften der Handels- und Ge-
werbefreiheit für den Bund vorgesehen hat.

Herr Duttweiler hat gerade wegen des Kapital-
exportes die Einreihung seines Amendements in den
Art. Slquater verlangt. Das ist nicht nötig. Der
Art. 8 des Bankengesetzes gilt nach wie vor.

Nun hat Ihnen allerdings Herr Duttweiler vor-
getragen, seit dem Jahre 1939 sei soviel passiert,
dass man jetzt den damals festgesetzten Text
ändern müsse. Ich möchte Herrn Duttweiler fragen,
was denn in bezug auf die Banken passiert sei, das
eine Änderung des Bankengesetzes seit 1939 recht-
fertigen würde. Ich weiss nichts. Die Sache ist viel-
mehr so: Die Kapitalexporte haben lange vor Er-
lass des Bankengesetzes stattgefunden. Deshalb hat
man das Bankengesetz erlassen, um den Kapital-
export zu kanalisieren und zu ordnen. In Art. 8
ist festgesetzt, dass die Nationalbank gegen alle
ausländischen Anleihen, welche den Betrag von
10 Millionen Franken erreichen, Einspruch erheben
kann. Die Nationalbank kann von sich aus, wenn
die Notwendigkeit gegeben ist, ihre Einsprache auch
ausdehnen auf Darlehensgewährungen unter diesem
Betrag. Was will man noch mehr ? Herr Duttweiler
hat nicht ein einziges Argument vorgetragen, inwie-
fern dieser Artikel 8 nicht genüge. Seit dem Erlass
des Bankengesetzes sind keinerlei Anleihen an das
Ausland gemacht worden, die nicht der Kontrolle
der Nationalbank unterlegen hätten. Ich darf fest-
stellen, dass sie zum weitaus grössten Teil, wenn
nicht fast ausschliesslich, in den Dienst des schwei-
zerischen Exportes gestellt worden sind. Also für
die Regelung des Kapitalexportes bedarf es keiner
Einschränkung der Handels- und Gewerbefreiheit.

Ich hatte in der Kommission Herrn Duttweiler
gefragt, was er denn mit dieser Bestimmung noch
erreichen wolle. Er hat mir erklärt, und hat es
heute wiederholt, dass man den Banken verbieten
müsse, Kündigungen von Darlehen vorzunehmen,
wenn es ihnen konveniere. Ich habe ihn schon in
der Kommission darauf hingewiesen, dass das gar
nichts mit der Handels- und Gewerbefreiheit zu tun
habe. Herr Duttweiler hat mir damals geantwortet :
Immer wenn er sich auf so etwas berufe, kämen
Juristen und riefen ihm entgegen, das falle nicht
unter die Handels- und Gewerbefreiheit, wenn es
einem schon der gesunde Menschenverstand ein-
gebe. Ich habe aus alter Erfahrung gelernt, dass
sich gewisse Leute immer dann auf den gesunden
Menschenverstand berufen, wenn ihnen die Argu-
mente für ihre Behauptungen und zur Unter-
stützung ihres Standpunktes ausgehen: Dann ist

der gesunde Menschenverstand eben immer nur die
eigene Meinung, der man nun die höchste Autorität
zuerkennt, während eben in der Regel die ändern,
die an ihren Argumenten festhalten, diese Autorität
nicht anerkennen. Ich kann auch die des Herrn
Duttweiler hier nicht akzeptieren.

Die Gewährung und die Kündigung von Dar-
lehen ist eine rein privairechtliche Angelegenheit,
und unterliegt demgemäss nicht der Ordnung durch
die Bundesverfassung. Herr Bundesrat Stampfli hat
letzte Woche versucht, hier jedermann klarzu-
machen, dass die Handels- und Gewerbefreiheit,
wie sie in der Bundesverfassung normiert ist, nur
das Verhältnis zwischen Staat und Privaten regelt,
niemals aber das Verhältnis von Privaten zu Pri-
vaten; das ist eine Angelegenheit des Privatrechtes,
des Zivilrechtes. In das Zivilrecht und das Obli-
gationenrecht müssten neue Vorschriften aufge-
nommen werden, wenn man gegen die Kündigungs-
möglichkeit einschreiten will. Wenn Sie den Grund-
satz1 der Handels- und Gewerbefreiheit in bezug
auf die Banken einschränken wollen, haben Sie für
die ganze Geschäftsgebarung zwischen Banken und
Privaten überhaupt nichts gewonnen. Wenn Herr
Duttweiler das nicht glaubt, dann frage er dies-
bezüglich doch seinen Leibstaatsrechtler, Herrn
Prof. Giacometti, an. Ich glaube, dass ich mich auch
in diesem Punkt mit ihm in Übereinstimmung
befinde. Vielleicht orientiert er sich auch einmal in
der Praxis des Bundesgerichtes, das immer wieder
erklärt hat, die Beziehungen unter den Privaten
fallen nicht unter den Begriff der Handels- und
Gewerbefreiheit der BV.

Wir haben aber im Zivilrecht eine sehr grosse
Zahl von Einschränkungen in bezug auf die Aus-
übung des Berufes. Denken Sie einmal an die Ein-
schränkungen im Nachbarrecht, wo man z. B. dem
Nachbar jede Ausübung eines Gewerbes verbieten
kann, wenn es einen durch seinen Lärm belästigt.
Diese Einschränkung beruht auf dem Zivilrecht
und hat mit der verfassungsmässigen Handels- und
Gewerbefreiheit nichts zu tun. Nebenbei, Herr
Duttweiler braucht keine Angst zu haben um den
Zeitungsspektakel, den er macht. Er ist nach dieser
Richtung vollständig frei.

Herr Duttweiler hat noch geglaubt, darauf ver-
weisen zu müssen, die Banken hätten Personal ent-
lassen. Ich mache ihn darauf aufmerksam, dass auch
die Dienstverhältnisse zwischen den Banken als
Arbeitgeber und ihren Beamten auf dem Zivilrecht
beruhen. So gut Herr Duttweiler sich nicht durch
die Bundesverfassung dreinreden lassen wird in die
Ordnung ̂ Res Verhältnisses zwischen ihm und seinen
Angestellten, ebenso wenig können sich die Banken
das gefallen lassen. Die Ordnung zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer ist auf einem ändern Blatt
geregelt, aber nicht in den Bestimmungen über die
Handels- und Gewerbefreiheit der BV.

Ich persönlich bin überzeugt, wenn Herr Dutt-
weiler selber ein Bankgeschäft führte, wäre er hier
der furibundeste Vertreter der Handels- und Ge-
werbefreiheit. Wahrscheinlich würde es ihm aber
gelingen, hier darzutun, dass er ein soziales Bank-
geschäft führe, dessengleichen es auf dem ganzen
Gebiet der Eidgenossenschaft nicht gebe. Dann
würde er wohl verlangen, dass man ihn nur gewäh-
ren lassen müsse, ihn nicht hindern dürfe in der
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Ausübung seiner Tätigkeit durch eine Einschrän-
kung der Handels- und Gewerbefreiheit, damit dem
Lande seine segensreiche Tätigkeit erhalten bleibe.

Es ist bis heute überhaupt nicht dargetan wor-
den, was notwendig wäre, durch welche Bestim-
mungen, in welcher Richtung die Handels- und
Gewerbefreiheit bei den Banken eingeschränkt
werden müsse. Oder wollen Sie etwa die Ausübung
des Bankgeschäftes an einen Fähigkeitsausweis
knüpfen ? Wollen Sie die Zahl der Banken beschrän-
ken ? Das wäre vielleicht nicht einmal ein Unglück,
aber es läge in erster Linie wieder im Interesse
der Banken selber und nicht nur im Interesse der
Öffentlichkeit.

Ich habe noch einen besondern Grund, weshalb
ich mich gegen diese Formulierung und diesen Vor-
schlag Duttweiler wende. Es ist das Interesse der
Kantonalbanken. Der Vorschlag Duttweiler würde
nach seiner ganzen Systematik, nach der Unter-
bringung im Text, auch die Kantonalbanken tref-
fen. Es könnte also der Bund kommen und die
Kantonalbanken in der Ausübung ihrer Geschäfts-
tätigkeit beschränken. Das wäre ein Eingriff in die
Souveränitätsrechte der Kantone. Dagegen wehren
sich die Kantonalbanken nicht als Champions der
ändern Banken und des Grosskapitals, dem Herr
Duttweiler viel näher steht als der Sprechende,
sondern als Institutionen, die die Interessen der
Kantone vertreten, und die eine möglichste Unab-
hängigkeit gewahrt wissen wollen. Deshalb wenden
wir uns gegen diesen Antrag der Minderheit. Im
selben Sinn hat Herr Ständerat Amstalden seiner-
zeit das gleiche im Jahre 1939 getan, in seiner
Eigenschaft als Präsident der Obwaldner Kantonal-
bank. Ich bitte Sie um Abweisung des Antrages
Duttweiler.

Gitermann: Ich möchte mich, im Gegensatz zu
meinem geschätzten Herrn Vorredner, nicht mit
den Motiven befassen, die Herrn Duttweiler ver-
anlasst haben könnten, den Minderheitsantrag zu
Art. 31 ter zu stellen. Ich möchte nur bemerken,
dass die Begründung, die Herr Duttweiler zu seinem
Antrag gegeben hat, mir etwas zu allgemein gehalten
vorkommt, und dass es mir notwendig scheint, auf
einige andere Gesichtspunkte mehr staatsrechtlicher
Natur hinzuweisen.

Der Abs. 3 des Artikels, über den wir jetzt
diskutieren, muss im gesamten Zusammenhang der
Revision der Wirtschaftsartikel gewürdigt werden.
Sie erinnern sich: Bei Art. 31 ist der Zusatz ein-
gefügt worden, dass der Bund die Mehrung der
Volkswohlfahrt und Sicherung der Existenz der
Bürger nur im Rahmen seiner verfassungsmässigen
Befugnisse verfolgen kann. Es ist neu hinzugekom-
men der Zusatz, dass die Handels- und Gewerbe-
freiheit nur gewährleistet sei, soweit sie nicht durch
die Bundesverfassung und die auf ihr beruhende
Gesetzgebung eingeschränkt worden sei. Das be-
deutet nun also, dass jede Einschränkung der Han-
dels- und Gewerbefreiheit nunmehr ausdrücklich
in der Verfassung erwähnt sein muss. Wenn sie
nicht erwähnt ist, das in jenem Punkt die Handels-
und Gewerbefreiheit nicht angetastet werden. Wenn
Sie nun den Minderheitsantrag ablehnen, so werden
den Banken gegenüber Abweichungen von der
Handels- und Gewerbefreiheit nicht zulässig sein.

Das wäre bedauerlich. Die Beratungen haben ge-
zeigt, dass wir alle einig sind darin, dass ein gewisses
Mass von staatlicher Wirtschaftslenkung notwendig
ist. Über den Umfang der staatlichen Intervention
gehen die Meinungen allerdings weit auseinander.
Es ist aber klar, wenn der Staat die Wirtschaft
beeinflussen will, so kann er dann nicht gerade vor
den Banken Halt machen. In den Händen der
Banken liegen zum grossen Teil die Lenkung der
Kapitalinvestitionen, die Entscheidung über die
Zinspolitik, über die Behandlung der öffentlichen
Anleihen usw.

Die künftige Gestaltung der weltwirtschaft-
lichen Beziehungen lässt sich heute noch nicht
überblicken; es ist aber denkbar, dass auch von
dieser Seite her sich einmal die Notwendigkeit er-
geben könnte, den Banken im Interesse der gesam-
ten Volkswirtschaft Vorschriften zu machen, deren
Inhalt man sich heute konkret noch gar nicht vor-
stellen kann. Da wäre es doch bedauerlich, wenn
die Banken sich hinter die Behauptung verschanzen
könnten, sie seien tabu. Dieser Eindruck wird aber
entstehen, wenn Sie den Antrag der Kommissions-
minderheit ablehnen.

Wir haben übrigens gestern beschlossen, dass
auch die Exportindustrie • sich den Interessen der
gesamten Volkswirtschaft fügen müsse. Soll das
Finanzkapital, das durch die Banken repräsentiert
wird, verfassungsrechtlich besser gestellt werden?.
Es ist ja nicht gesagt, dass man vom Abs. 3 (Antrag-
der Minderheit) auch Gebrauch machen muss.
Wesentlich ist nur, dass die Möglichkeit dazu offen-
gehalten wird, für den Fall, dass die Notwendigkeit
sich einstellt.

Nun hat Herr Kollega Müller darauf aufmerk-
sam gemacht, dass das Bankengesetz ja bereits
Handhaben biete, um z. B. eine Kontrolle des
Kapitalexportes durchzuführen. Er hat darauf hin-
gewiesen, dass Art. 8 des Bankengesetzes diese
Bestimmung enthält. Herr Kollega Müller hat Aus-
führungen darüber gemacht, dass man diese Be-
stimmung des Bankengesetzes seinerzeit als nicht
gegen die Handels- und Gewerbefreiheit verstossend
angesehen habe.

Ich möchte immerhin zu bedenken geben, dass,
nachdem nun die Wirtschaftsartikel revidiert wor-
den sind und die staatsrechtliche Interpretation
sich dieser Artikel bemächtigen wird, es dann gar
nicht sicher ist, ob bei einer künftigen Neugestal-
tung des Bankenwesens die gleiche Ansicht noch
darüber obwalten wird, wie es sich zur Handels-
und Gewerbefreiheit verhalte. Wir leben in einer
Zeit, in der die Verhältnisse umgestaltet werden.
Wir müssen daher bei der Formulierung von Ver-
fassungsbestimmungen eine gewisse Elastizität an-
streben, die auch unvorhergesehenen Verhältnissen
Rechnung zu tragen gestattet.

Ich empfehle Ihnen daher, dem Antrage der
Minderheit zuzustimmen.

Duttweiler, Berichterstatter der Minderheit:
Herr Nationalrat Müller hat es für gut befunden,
die ganze Sache auf das persönliche Feld zu drehen.
Ich werde ihm dabei nicht folgen.

Eines ist sehr wichtig: Die Tatsachen sind nicht
bestritten worden: der Kapitalexport mit seinen
ruinösen Folgen, wie ich ihn darstellte, und das
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katastrophale Verhalten der Banken während der
Krise. Das ist das Wesentliche. Das ist der Punkt,
den wir festhalten müssen. Das müssen wir
nämlich nicht zuletzt verhindern, wenn die Privat-
banken weiter existieren sollen, sonst wird die Ver-
staatlichungstendenz überhandnehmen, und zwar,
wie ich Ihnen gesagt habe, mit Recht.

Die Kantonalbanken gehen in vielen Dingen,
nach meiner Auffassung, viel zu sehr mit den Pri-
vatbanken zusammen. Es ist ein schlechtes Zeichen,
dass der Kantonalbankpräsident von Obwalden,
Herr alt Ständerat Amstalden, und hier im Rate
Herr Nationalrat Müller glauben, die Banken ver-
treten und verteidigen zu müssen, ohne ein Wort
der Kritik zu finden. Das ist das Bedenkliche!
Unsere Kantonalbanken und unsere Nationalbank
sollten diesem Verhalten viel kritischer gegenüber-
stehen. Sie haben sich in dieser Beziehung bloss-
gestellt, Herr Müller!

Dann ist ja unbestritten, dass der bestehende
Artikel 34ter ungenügend ist, um einen Eingriff in
die Handels- und Gewerbefreiheit zu decken. Man
hat es gemacht; aber das Reinlichkeitsbedürfnis
gewisser Parlamentarier, vor allem aber auch von
Herrn Bundesrat Stampfli, liessen den Wunsch
erstehen, dass eine andere, genügende gesetzliche
bzw. verfassungsmässige Grundlage geschaffen
werde. Man hat doch erklärt, man wolle nicht mehr
die Verfassung ritzen unter Heranziehung von
Art. 34 ter. Ich möchte dieses Reinlichkeitsbedürfnis
auch Herrn Nationalrat Müller wünschen!

Der Art. 8, der so wichtig sein soll, hängt in
der Luft. Unter Basierung auf Art. 34 ter oder die
neuen Absätze l und 2, wie sie jetzt vorgeschlagen
sind, ist ein solcher Artikel nicht möglich, oder
wenigstens Massnahmen, die die Handels- und
Gewerbefreiheit berühren, sind undenkbar.

Dann ist gefragt worden: Was ist denn passiert
seit 1939 ? Ich meine, wenn man schon Präsident
einer Kantonalbank ist, sollte man etwas auf dem
laufenden darüber sein, was passiert ist. Zum Bei-
spiel ist passiert, dass man für 4 oder 5 Milliarden
Franken Dollars gekauft hat, und zwar zur Haupt-
sache seit dem Jahre 1939. Man sollte verstehen,
dass ein so einseitiges Engagement durchaus nicht
wünschenswert ist. Das ist auch zum Ausdruck
gebracht worden. Es ist bedauerlich, dass Leute,
die das Bankfach zu beherrschen glauben, diese
Tatsachen nicht einmal kennen.

Dann kommt die berühmte Geschichte, man
habe den Kapitalexport dadurch eingeschränkt,
dass Anleihen über 10 Millionen Franken nicht
gestattet seien ohne Bewilligung. Da muss ich halt
erwähnen, man macht fünf Anleihen zu 5 Millionen
Franken und verteilt die Sache auf verschiedene
Banken. Das ist doch selbstverständlich! Das
kennen wir doch, das ist das Konsortialgeschäft.
Diese Sache ist zu machen. Diese Findigkeit ist
gewissen Bankiers ohne weiteres zuzutrauen.

Dann ist die Position „Anleihen an das Aus-
land" gar nicht die Hauptposition — die Kenntnis
davon sollte man von einem Bankpräsidenten der
Thurgauer Kantonalbank auch voraussetzen dür-
fen —, sondern die privaten Darlehen, die sich
in Milliardenbeträge chiffrieren, sind das Haupt-
objekt. Das ist auch nicht zu bestreiten! Es ist eine

kleine Blamage für einen Bankpräsidenten, der
solche Tatsachen einfach ignoriert.

Dann kommen die Hauptvorwürfe, nämlich das
Verhalten während der Krise. Nun sagt man uns,
da könne man nicht eingreifen. Natürlich kann
man eingreifen. Man kann gewisse Termine hin-
ausschieben. Es ist klar, dass die Kantonalbanken
und die Nationalbank ein gewisses Risiko über-
nehmen müssten. Aber unter gewissen Voraus-
setzungen sollten diese Kreditkündigungen in
Krisenzeiten irgendwie gebremst werden können.
Wenn wir das nicht fertigbringen, kommt unser
Privatwirtschaftssystem an diesen Defekten um.

Wenn ich energisch dafür plädiere, dass die
Handels- und Gewerbefreiheit für die Banken nicht
sakrosankt sein solle, wenn Sie schon diese Freiheit
änderen entziehen, ist es darum, um das privat-
wirtschaftliche System überhaupt zu retten. Um
das geht es, aber mit der Mentalität, wie sie hier
zum besten gegeben wurde, retten Sie das System
der Privatwirtschaft und des Privateigentums nicht.
Das werden Sie erleben.

Nun habe ich auch von den Bankangestellten
gesprochen. Soll man diese Existenzen den Speku-
lationen von Verwaltungsräten gewisser Banken
aussetzen ?

Herr Nationalrat Müller sagt, es sei seit 1939
nichts passiert. Er hat nicht gemerkt, dass die
Eidgenössische Bank die Schalter geschlossen,
respektive fusioniert hat. Er hat auch nicht gemerkt,
dass die Basler Handelsbank dasselbe getan hat.
Es ist alles spurlos an ihm vorbeigegangen. Seit
1939 soll nichts passiert sein. Das ist viel verlangt,
sogar von Nationalräten.

Die Hauptsache ist, dass, wenn Abs. 3 angenom-
men wird, das prophylaktisch wirkt. Darüber, ob
das wahr sei oder nicht, sollte auch Herr Müller
ein Wort verlieren. Wenn die Banken wissen, dass
man ihnen gewisse Vorschriften machen kann, wer-
den sie freiwillig viel eher gewisse Regeln befolgen.
Das kann man nicht bestreiten. Ich möchte fragen,
welche Nachteile unsern Banken entstehen, wenn
der Bundesrat die Möglichkeit hat, Einschränkun-
gen zu treffen, die die Handels- und Gewerbefreiheit
berühren. Der Bundesrat hat für die Banken
genügend Verständnis, dass er sie nicht umbringen
wird mit diesem Abs. 3. Aber dessen Existenz ist
ihm vielleicht willkommen, um auf die Banken
einwirken zu können und ein soziales Verhalten
von ihnen zustande zu bringen. Es würde mich er-
staunen, wenn Herr Bundesrat Stampfli diesen
Abs. 3 ablehnen würde. Schliesslich ist der Bundes-
rat der, der verfügt, und da ist diese „gefährliche
Kompetenz" in guten Händen.

Wie soll man da nicht einschreiten können,
wenn der Kapitalkräftige kurzfristige Kredite zu
l % bekommt, während der schwächere Kredit-
nehmer bei den Privatbanken nicht selten 6 %
bezahlen muss, wenn man die Kommissionen ein-
rechnet? Wenn einer im Rückstand ist, muss er
noch einen Strafzins bezahlen, so dass die gesamte
Last 6y2 % ausmacht. Es nimmt mich wunder, ob
hier nichts zu ändern wäre, eventuell durch den
Konkurrenzhebel der Kantonalbanken und der
Nationalbank. Ich bin nicht für Reglementierung,
sondern für ein Instrument, das die Einhaltung
gewisser Spielregeln erzwingt, respektive gesetz-
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liehe Regelung in Aussicht stellt, wenn man diese
nicht freiwillig einhält.

Herr Müller hat tatsächlich von einem sehr alten
Standpunkt aus gesprochen. In der Welt herrscht
heute eine andere Einstellung zu den Banken. Sie
wissen, wie es in Amerika und bei der Bank of
England geht. Die Banken haben alles Interesse,
sich so zu benehmen, dass es nicht zu einer Ver-
staatlichung kommt.

Nun sagt man, ich würde mir auch verbitten,
dass man sich in die von mir eingegangenen Arbeits-
verhältnisse einmischen würde. Das ist aber durch
die Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamt-
arbeitsverträgen möglich und wird längst gemacht.
Da muss sich jeder fügen und fügt «ich. Bei den
Banken behauptet man, das sei nicht möglich.
Natürlich ist es möglich, nur hat man eine verfas-
sungsmäßige Grundlage dafür zu schaffen. Ich will
höflich sein und nur sagen, ich habe noch nie so
viele Dinge, die der Wahrheit nicht entsprechen,
in einem Votum vereinigt gesehen wie das, was hier
behauptet wurde.

Zum Einwand, dass den Kantonalbanken etwas
passieren könnte, indem diese zu viel eingeschränkt
würden : In Ziff. 2 haben Sie ja die Bestimmung,
dass die Kantonalbanken ausgenommen seien. Ich
kann nicht begreifen, wieso ein Präsident einer
Kantonalbank und Jurist übersieht, dass ein Artikel
hiefür bereits in der Abstimmung angenommen
worden ist. Das sind allerhand Sachen.

Zum Schluss muss ich noch einmal fragen und
erwarte darüber eine Antwort vom Bundesrats-
tisch aus, was für ein Nachteil der schweizerischen
Wirtschaft und den Banken passieren könnte, wenn
wir Abs. 3 annehmen. Er schafft nur eine Möglich-
keit für den Bundesrat. Er soll so gut sein, wenn er
sich die Möglichkeit gegenüber allen ändern Unter-
nehmungen vorbehält, sie sich auch gegenüber den
Banken vorzubehalten.

Meierhans: Ich habe kein goldenes Kalb im
Stalle, nie eines gehabt und werde voraussichtlich
auch keines in Zukunft grossziehen. Aber ich kann
trotzdem den Vorwurf nicht begreifen, den man
Herrn Duttweiler macht, dass er ausgerechnet, der
ein solches grossgewachseiies Kalb in seinem Stall
besitzt, komme und die Banken kontrollieren wolle.
Ich bin der Meinung, über einen Sünder, der Busse
tut, sollte auch hier mehr Freude sein als über
99 Gerechte.

Was wird in Abs. 3, den die Minderheit vor-
schlägt, bestimmt? Es sind Abweichungen von der
Handels- und Gewerbefreiheit zulässig, wenn die
allgemeinen Interessen des Landes das erfordern.
Ist das so gefährlich, was hier verlangt wird? Ich
mache darauf aufmerksam, dass der Nationalrat
einen solchen Beschluss schon einmal grossmehrheit-
lich 1939 gefasst hat, und die damalige nationalrät-
liche Kommission ebenfalls. Man hat damals nichts
von den grossen Gefahren gesehen, die heute an die
Scheunenwand des Parlaments gemalt worden sind
über das, was uns drohen könne. Wenn heute etwas
Neues hinzukommt, das um so mehr rechtfertigt,
eine solche Bestimmung aufzunehmen, so ist es
meines Erachtens die internationale Entwicklung.
Sie müssen voraussehen, dass durch internationale
Abkommen, wie sie in Bretton Woods oder anders-

wo gefasst worden sind und wohl noch gefasst
werden, die einzelnen Staaten verpflichtet sind, z. B.
zur Unterdrückung der internationalen Spekulation
oder der Verheimlichung der Fluchtgelder, die zur
Finanzierung politischer Bewegungen dienen, die
im Gegensatz zur Erhaltung des internationalen
Friedens stehen, dass den einzelnen Staaten auch
Vorschriften gemacht werden über die Kontrolle der
Banken, die weit über das hinausgehen, was mit der
Handels- und Gewerbefreiheit, wie sie bei uns noch
verstanden wird, vereinbar ist. Da müssen Sie in un-
serm Grundgesetz auch solche Möglichkeiten vor-
sehen, dass der Bundesrat nicht wieder mit Verfas-
sungsritzungen vorgehen muss, sondern dass er dann
auch, gestützt auf die Verfassung und die_ neuen Wirt-
schaftsartikel, solchen internationalen Übereinkom-
men beitreten kann. Sie wissen ja, welche Schwierig-
keiten wir in den letzten Monaten und Jahren hatten
in bezug auf Verhandlungen mit den USA. und ihren
Forderungen in bezug auf die Kontrolle der Banken
in unserem Lande. Auf Grund der Handels- und
Gewerbefreiheit hätte der Bundesrat gar keine
Möglichkeit gehabt, diesen Anforderungen auch nur
im entferntesten nachzukommen, trotzdem es auch
im Interesse der Schweiz gelegen hätte, das zu tun,
um die Sicherheit unseres Landes zu garantieren.
Sie würden das auch in Zukunft nicht tun können,
wenn eben nicht die Möglichkeit in der Verfassung
Aufnahme findet, von der Handels- und Gewerbe-
freiheit in bezug auf das Bankenwesen abzuweichen.

Wir schaffen die neuen Wirtschaftsartikel nicht
nur, um über bereits bestehende Zustände legife-
rieren zu können, sondern wir wollen voraussehbare
Entwicklung in diese Wirtschaftsartikel einbauen,
sie wenigstens nicht hemmen, sondern im Gegenteil
verfassungsmässig irgendwie untermauern, sogar be-
günstigen, wenn sie im Interesse unseres Landes
liegen. Es heisst ausdrücklich, dass solche Ab-
weichungen von der Handels- und Gewerbefreiheit
auch für die Banken nur möglich sind, wenn die
allgemeinen Interessen des Landes sie rechtfertigen.
Wer entscheidet darüber, was allgemeine Interessen
des Landes sind ? Das ist in erster Linie der Bundes-
rat und die Bundesversammlung. Haben Sie so
Angst vor kommenden Mehrheiten in der Bundes-
versammlung oder im Bundesrat, dass Sie fürchten,
diese könnten dann einen unzulässigen Gebrauch
von diesen Möglichkeiten machen und zu einer voll-
ständigen Kontrolle etwa des Bankwesens durch
den Staat übergehen ? Wenn solche Mehrheiten ent-
ständen, könnten Sie solche Massnahmen auch nicht
verhindern. Sie werden es nicht wieder dazu kom-
men lassen, dass der Bundesrat und die Behörden
in .bezug auf die internationale Entwicklung neue
Entschlüsse fassen müssen, die nicht im Einklang mit
der Verfassung stehen, und es wieder zu jenen Ver-
fassungsritzungen und -Verletzungen kommt, die
man in der Zukunft gerade mit Hilfe dieses Artikels
verhindern will. Herr Bundesrat Stampfli hat sich
mit Vehemenz für diese Wirtschaftsartikel einge-
setzt, mit der Begründung, wir brauchen sie, um
endlich aus jenem Zustand herauszukommen, der
uns ständig dazu nötigt,. Verfassungsritzungen oder
Verfassungsverletzungen zu begehen: wir wollten
uns mit Hilfe dieser neuen Wirtschaftsartikel wieder
auf den verfassungsmässigen Boden zurückbegeben.
Diese Verfassung gilt ja nicht nur für heute und
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morgen, sondern soll das Grundgesetz der wirtschaft-
lichen Entwicklung unseres Landes für die nächsten
10 oder 20 Jahre schaffen. Da müssen Sie auch die
Möglichkeit offen lassen, dass der Bundesrat in
dieser Art auch gegenüber den Banken von der
Handels- und Gewerbefreiheit abweichen kann,
wenn es das Interesse des Landes erfordert, nicht
etwa nur nach Belieben, nach Gunst und Laune des
Tages. Da bin ich der Auffassung, dass das allge-
meine Interesse des Landes auf jeden Fall vor dem
Interesse der Banken steht, und dass dann, wenn
das Interesse der Banken in Gegensatz zum allge-
meinen Interesse gerät, die Handels- und Gewerbe-
freiheit nicht mehr in Anspruch genommen werden
kann, sondern das allgemeine Interesse des Landes
mit aller Kraft und Macht geschützt werden muss.

Bundesrat Stampf H: Ich war leider infolge der
Inanspruchnahme durch die Verhandlungen im
Ständerat verhindert, das Votum von Herrn
Nationalrat Duttweiler restlos anzuhören. Ich habe
mir aus seinem ersten Votum nur den Satz notiert,
dass es im Volk nicht verstanden würde, wenn man
mit der Ablehnung seines Antrages für die Banken
eine privilegierte Stellung in den Wirtschafts-
artikeln schüfe. Ich möchte doch Herrn Nationalrat
Duttweiler bitten, mir zu sagen, worin die Privile-
gierung der Banken bestünde, wenn man auf die
Aufnahme seines Antrages in den Verfassungstext
verzichtet. Die Situation ist doch die, dass auf Grund
von Art. 31 bis, Abs. 2, vom Grundsatz der Han-
dels- und Gewerbefreiheit abgewichen werden kann
zum Schütze von Wirtschaftszweigen und Berufen,
die in ihren Existenzgrundlagen gefährdet sind.
Wahrscheinlich wird es kaum einmal notwendig
sein, zum Schütze der Banken vom Grundsatz der
Handels- und Gewerbefreiheit abzuweichen. Was
Herr Duttweiler mit seinem Antrag bezweckt, ist
indessen eine Einschränkung der Handels- und
Gewerbefreiheit nicht zum Schütze, sondern zur
Benachteiligung und Einengung der Banken. Der
Antrag bedeutet also keine Privilegierung, sondern
eine Diskriminierung, eine Disqualifizierung der Ban-
ken, und dagegen lehnen sich die Banken auf. Sie
sagen: Trotz allem, was man uns vorwirft, haben
wir es nicht verdient, dass man uns gegenüber
ändern Wirtschaftszweigen derart in der Verfassung
diskriminiert.

Was hat nun Herr Duttweiler zur Begründung
dafür angeführt, dass die Möglichkeit geschaffen
werden müsse, im allgemeinen Interesse des Landes
bei der Gesetzgebung über die Banken vom Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit abweichen
zu können ? Alles, was er zur Begründung angeführt
hat, betrifft nichts anderes als den Kapitalexport.
Aber braucht es, um für den Kapitalexport die-
jenigen Vorschriften zu erlassen, die das Landes-
interesse erfordert, diesen Zusatz? Das bestreite
ich. Da hat Herr Nationalrat Müller ganz recht:
schon jetzt besteht die Möglichkeit auf Grund von
Art. 34 ter, und sie wird auch bestehen nach dem
vom Bundesrat vorgeschlagenen Wortlaut von
Art. Slquater, den Kapitalexport den im Landes-
interesse liegenden Beschränkungen zu unterwerfen.

Sie haben ja ein Pendant mit den privaten Ver-
sicherungsgesellschaften; deren Geschäftsbetrieb ist
doch konzessionspflichtig. Eine Gesellschaft, die

gewerbsmässig die private Versicherung betreiben
will, muss zuerst konzessioniert sein. Diese Möglich-
keit gab dem Bund das Bundesgesetz über die Be-
aufsichtigung der privaten Versicherungsunterneh-
mungen von 1886 an die Hand. Dieses Gesetz stützte
sich auf Art. 34, Abs. 2, der ausdrücklich sagt, dass
Geschäftsbetriebe von Auswanderungsagenturen
und private Unternehmungen im Gebiete des Ver-
sicherungswesens der Aufsicht und der Gesetz-
gebung des Bundes unterliegen. Gestützt darauf hat
man ein Gesetz erlassen, das dem Bunde die Mög-
lichkeit gibt, den Geschäftsbetrieb der privaten
Versicherungsunternehmungen zu überwachen, ihn
von bestimmten Voraussetzungen abhängig zu
machen: so von einer Konzession, der Hinterlegung
einer Konzessionsgebühr, der Einhaltung genauer
Vorschriften über die Anlage der Deckungskapita-
lien usw. Herr Nationalrat Duttweiler wird finden,
das seien Eingriffe in die Handels- und Gewerbe-
freiheit. Der Gesetzgeber hat das ganz anders auf-
gefasst. Er hat sich auf den Standpunkt gestellt,
dass es sich hier um gewerbepolizeiliche Vorschriften
handle, bei denen man auf Art. 31 über die Handels-
und Gewerbefreiheit nicht Rücksicht zu nehmen
brauche. Genau gleich ist es mit der Bestimmung
von Art. Slquater. Wenn allgemeine Interessen auf
dem Spiele stehen, handelt es sich um gewerbe-
polizeiliche Vorschriften, bei deren Erlass der Gesetz-
geber nicht an den Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit gebunden ist. Von dieser Auffas-
sung ist man ausgegangen beim Erlass des Banken-
gesetzes, das sich auf Art. 34ter stützte, genau wie
sich das Bundesgesetz über die Beaufsichtigung der
privaten Unternehmungen auf Art. 34, Abs. 2, ge-
stützt hat.

Wenn man nun findet, die Bestimmung des
Art! 8 des Bankengesetzes seinen nicht ausreichend
und nicht mehr den heutigen Verhältnissen ent-
sprechend und gäben dem Bund keine genügende
Handhabe, um beim Kapitalexport die Landes-
interessen zu wahren, dann besteht die Möglichkeit,
diesen Artikel abzuändern und ihn den heutigen
Bedürfnissen anzupassen. Dafür brauchen wir den
von Herrn Duttweiler beantragten Zusatz nicht. Die-
ser Zusatz — das gilt auch von den Ausführungen des
Herrn Nationalrat Gitermann — ist wieder ein Aus-
fluss einer völligen Verkennung der Bedeutung von
Art. 31 im Verhältnis zu den übrigen Kompetenz-
artikeln des Bundes, in welchen der Bund die Be-
fugnis erhält, gewerbepolizeiliche Vorschriften zu
erlassen.

Herr Nationalrat Duttweiler möchte dem Staat
umfassendere Befugnisse für die Kontrolle der
Banken übertragen. Wer soll diese Kontrolle aus-
üben ? Herr Duttweiler sagt, der Bundesrat. Damit,
dass dieser Antrag angenommen wird, hat der
Bundesrat noch nicht die Kompetenz, weiterzu-
gehen. Es müsste doch erst noch ein Ausführungs-
gesetz vorausgehen. Wer muss die Kontrolle aus-
üben, wer übt sie heute schon aus ? Nicht der
Bundesrat, sondern die Nationalbank. Die National-
bank ist doch die kompetenteste Instanz für die
Übernahme dieser Funktionen. An ihrer Spitze
stehen auch Menschen, wie die Generaldirektoren
der Privatbanken selber. Sie sind auch Täuschungen
unterworfen. Gerade das Direktorium der National-
bank wehrt sich mit Händen und Füssen dagegen,
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noch weitergehende Aufsichtsbefugnisse zu er-
halten, weil es sich bewusst ist, welche Verantwor-
tung es damit übernimmt. Es ist unbegreiflich, dass
ausgerechnet Herr Nationalrat Duttweiler die Auf-
fassung vertreten kann, dass jeder Schweizer ruhig
schlafen könne, wenn die Nationalbank den ganzen
Kapitalexport nicht mehr nur überwacht, sondern
eigentlich leitet und lenkt. Wie kann ein solch
enragierter Vertreter der Privatwirtschaft wie Herr
Duttweiler sich einem solchen Glauben hingeben ?,

Von den verantwortlichen Persönlichkeiten der
Kreditinstitute müssen wir verlangen und erwarten,
dass sie" sich ihrer Verantwortung gegenüber der
Volksgemeinschaft bewusst sind und bei allen ihren
Handlungen an diese Verantwortung denken.

Irrtümer sind auch staatlichen Aufsichtsbehör-
den schon unterlaufen. Ich erinnere Sie an die Er-
fahrungen mit den deutschen Versicherungen wäh-
rend des letzten Krieges. Da hatten wir ein Auf-
sichtsamt, das in der ganzen Welt als vorbildlich
betrachtet wurde. Trotzdem hat es diesen Zu-
sammenbruch der schweizerischen Versicherungen
bei deutschen Gesellschaften nicht verhindern kön-
nen, auch nicht die Hilfsaktion, die nachher seitens
des Bundes notwendig wurde. Wenn wir auch zu-
geben, dass beim Kapitalexport Fehler vorgekom-
men sind, so beziehen sich doch alle diese Vorwürfe,
die Herr Nationalrat Duttweiler den Banken wegen
ihrer Irrtümer beim Kapitalexport gemacht hat,
auf die Zeit vor dem Erlass des Bankengesetzes.
Diese Erfahrungen haben den Anlass zum Banken-
gesetz gegeben, insbesondere zum Art. 8. Herr Dutt-
weiler schüttelt den Kopf. Ich weiss, er hat gesagt,
seit 1939 habe sich auch was ereignet. Wir hätten
4—5 Milliarden Schweizerfranken in, Dollars. Es
wären aber nicht soviel, wenn das Freezing nicht
gekommen wäre.

Diese Dollars rühren übrigens nicht in erster
Linie aus Anleihensoperationen der Banken her, die
genehmigungspflichtig gewesen wären, sondern —
das ist kein Geheimnis — viele Schweizer haben in
einer gewissen Zeit gefunden, ein Dollarguthaben in
Amerika könnte doch von ganz besonderem Werte
sein, wenn der Fall A oder der Fall B einträte. Das
Geld ist nicht zurückgekommen, weil es in der Folge
eingefroren ist.

Aber auch Geschäftsleute, Importeure — ich
glaube, auch die Migros- Genossenschaft gehört dazu
— haben sich Dollars gesichert, um Einkäufe in
Amerika machen zu können. Nachher ist die Blok-
kade gekommen, und die Dollars konnten nicht ver-
wertet werden. So ist es nicht so unverständlich,
dass heute so grosse schweizerische Dollarguthaben
vorhanden sind. Deshalb nun wiederum die Banken
auf die Anklagebank zu versetzen, ist eine Un-
gerechtigkeit.

Nun ist es ja billig, retrospektiv den Besserwisser
zu spielen und zu sagen, was da und dort gesündigt
wurde, und welche grossen Verluste gemacht worden
sind. Ich möchte doch fragen: Haben nur die Banken
Verluste erlitten? Haben nicht auch schon andere
Leute in ihrem Leben Verluste gemacht? Wer nie
Verluste gemacht hat, der hat, wenn er ein Ge-
schäftsmann ist, nie etwas gewagt. Das wage ich auf
Grund meiner langjährigen Praxis im Geschäfts-
leben zu sagen. Bei aller Anerkennung vorgekom-

Nationalrat. —• Conseil national. 1945.

mener Fehler soll man auf der ändern Seite aber
doch auch gerecht sein und hier nicht einfach den
Besserwisser und den Sittenrichter spielen wollen,
sondern zugeben, dass wir alle Menschen sind und
uns irren können und dass vor solchen Irrtümern
auch staatliche Aufsichtsorgane nie gefeit sein
werden.

Herr Nationalrat Meierhans hat erklärt, wenn
wir schon neue Wirtschaftsartikel machen wollten,
dann müssten wir sie in Voraussicht kommender
Entwicklungen gestalten. Dazu brauche es den Zu-
satz des Herrn Duttweiler. Wir haben jederzeit die
Möglichkeit, gestützt auf den vom Bundesrat vor-
geschlagenen Wortlaut von Art. 31 quater, das
Bankengesetz den jeweiligen Bedürfnissen anzu-
passen und dafür zu sorgen, dass auch in unseren
Kreditbeziehungen mit dem Ausland die Rück-
sichten auf das allgemeine Interesse gewahrt bleiben.
Wir haben auch keine Angst vor kommenden Mehr-
heiten, Herr Nationalrat Meierhans! Nicht solche
Erwägungen sind es, die uns bei unserer Stellung-
nahme bestimmen, sondern einzig und allein die
Rücksicht auf die Erhaltung einer prosperierenden
Wirtschaft. Weil wir die Überzeugung haben, dass
es hier nicht mit der staatlichen Allmacht, mit der
staatlichen Bevormundung getan ist, wollen wir
nicht weitergehen als unbedingt nötig. Wir wollen
nicht durch die Annahme des Zusatzes Duttweiler
unnütze Beunruhigung in den Wirtschaftskreisen,
insbesondere in den Bankenkreisen hervorrufen;
denn alles, was wirklich notwendig ist zur Wahrung
des Gesamtinteresses, können wir auf Grund des
vom Bundesrat vorgeschlagenen Wortlautes vor-
kehren.

Deshalb beantrage ich Ihnen die Ablehnung des
Antrages Duttweiler.

Duttweiler, Berichterstatter der Minderheit: Es
ist erstaunlich, wenn man Art. 34 überhaupt will,
dass Abs. l und 2 genügen, um dasselbe zu machen.

Zum zweiten Punkt: in die Aufsicht habe ich
kein übertriebenes Vertrauen.

Le Président: II ne s'agit pas d'une question per-
sonnelle. Vous m'en avez cité une tout à l'heure,
mais votre intervention actuelle ne concerne pas une
question personnelle.

Duttweiler: Wenn man das auf ändern Gebieten
zumutet, darf man es auf dem Gebiete des Bank-
wesens, das der Bundesrat ziemlich gut kennt, auch
zumuten.

Le Président: II ne s'agit pas d'une question
personnelle et vous ne pouvez pas vous exprimer
plus de deux fois sur la même question.

Duttweiler: Monsieur le Président est bien sévère
quand il s'agit des banques.

Was das Persönliche anbelangt: Man hat gesagt,
auch andere Leute hätten Verluste gehabt. Herr
Bundesrat Stampfli, ich verstehe ganz gut, worauf
Sie anspielen, wenn gewisse andere Leute, nämlich
privatverantwortliche Leute, Verluste machen, sie
diese Verluste nachher selber bezahlen, während-
dem es bei den Banken bis zum heutigen Moment
noch nicht vorgekommen ist, dass, wenn Bürger an
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einer Bank Geld verloren haben, Leute, die Mil-
lionen als Tantiemen bezogen haben, etwas zurück-
gegeben hätten.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Für den Antrag der Minderheit 52 Stimmen
Dagegen 87 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 3. Oktober 1945.
Séance du 3 octobre 1945, après-midi.

Vorsitz — Présidence: Hr. Aeby.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
Revision des articles économiques de la

constitution. Nouveau projet.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seile 587 hiervor. — Voir page 587 ci-devant.

Art. Slquinquies der Verfassung.
Antrag der Kommission.

Mehrhe i t :
Der Bund trifft in Verbindung mit den Kan-

tonen und der privaten Wirtschaft Massnahmen
zur Verhütung von Wirtschaftskrisen und nötigen-
falls zur Bekämpfung eingetretener Arbeitslosig-
keit. Er erlässt Vorschriften über die Arbeits-
beschaffung.

Minderhe i t :
(Schmid-Zürich, Giovanoli, Giroud, Gitermann,
Guinand, Herzog, Spühler, Von der Aa, Weber-Bern)

.. . Massnahmen zur Sicherung einer vollen
Beschäftigung und zur Verhütung von Wirtschafts-
krisen sowie nötigenfalls zur Bekämpfung . . .

Art. Slquinquies de la Constitution.
Proposition de la commission.

Majo r i t é :
La Confédération prend conjointement avec les

cantons et l'économie privée les mesures propres à
prévenir des crises économiques et, au besoin, à
combattre le chômage. Elle édictera des dispositions
sur les moyens de procurer de l'ouvrage.

Minor i té :
(Schmid-Zurich, Giovanoli, Giroud, Gitermann,
Guinand, Herzog, Spühler, Von der Aa, Weber-

Berne)
... les mesures propres à procurer une pleine,

occupation de la main-d'œuvre et à prévenir des
crises économiques, ainsi que, au besoin, à com-
battre...

Condrau, Berichterstatter der Mehrheit: Wir
kommen nun zu Art. Slquinquies. Das ist der
Artikel, der als Grundlage für die künftigen Mass-
nahmen zur Arbeitsbeschaffung dienen soll. Sie
hatten im früheren Entwurf von 1939 eine bedeu-
tend kürzere Fassung. Im heutigen Entwurf werden
Sie feststellen können, dass man viel positiver zum
ganzen Problem Stellung nimmt. Es ist nicht nur
allgemein von der Arbeitsbeschaffung die Rede,
sondern es wird direkt ein Auftrag an den Bund er-
teilt, Massnahmen zu treffen, um die Arbeitslosig-
keit zu bekämpfen und weitergehend den Ausbruch
von Wirtschaftskrisen nach Möglichkeit zu ver-
hüten.

Bei der Beratung dieses Artikels hat die Kom-
mission auch Herrn Direktor Zipfel zugezogen. Er
hat uns eine kurze Orientierung über die bisher
getroffenen Massnahmen gegeben, um die Arbeits-
beschaffung programmässig vorzubereiten. Sie wis-
sen, dass der Bundesrat bei Ausbruch des Krieges
einen Delegierten für Arbeitsbeschaffung bestellt
hat, dass ein umfangreiches Programm aufgestellt
wurde und dass man versucht, die verschiedenen
Arbeiten zu koordinieren. Die Erfahrung früherer
Zeiten hat gezeigt, dass man nicht immer den rich-
tigen Ausgleich zwischen öffentlichen und privaten
Arbeiten gefunden hat. Man hat vielleicht zu einer
Zeit die öffentlichen Arbeiten zu sehr forciert und
ist später, als die Krise schärfer wurde, ausser Atem
geraten. Das soll in Zukunft durch vorsorgliche
Massnahmen verhindert werden. In diesem Sinne
haben wir in unserm Rate auch schon den seiner-
zeitigen Zwischenbericht des Delegierten für Ar-
beitsbeschaffung vernommen.

Im Entwurf von 1945 können wir einen bedeu-
tenden Fortschritt gegenüber dem Entwurf von
1939 verzeichnen.

In Ihrer Kommission ist man noch etwas weiter
gegangen. Man hat hier jenen Kreisen entgegen-
kommen wollen, die eine noch schärfere Formu-
lierung dieses Gedankens wünschten. Es war unser
Kollege Giovanoli, der in unserer Kommission einen
weitergehenden Antrag stellte. Die Formulierung,
die nun hier als Antrag der Mehrheit vorliegt, fusst
zum Teil auf dem Antrag Giovanoli. Herr Bundesrat
Stampfli gab dem Antrag eine verfassungsmässige
Fassung, worauf er von der Kommission ohne
Gegenmehr angenommen wurde. Die Minderheit
möchte heute noch weiter gehen. Sie will, wie Sie
sehen, auch den Gedanken der „Vollbeschäftigung"
zum Ausdruck bringen. Ich glaube aber, dass man
sich mit der Formulierung der Mehrheit begnügen
dürfte. Sie enthält zwei Gedanken: einmal die
Verhütung von Wirtschaftskrisen und daneben die
Möglichkeit der Bekämpfung einer event. einge-
tretenen Arbeitslosigkeit. Der Bund soll Vorschrif-
ten über die Arbeitsbeschaffung erlassen, vorsorg-
liche Massnahmen treffen, um den Ausbruch einer
Wirtschaftskrise nach Möglichkeit zu verhüten und
so dem allgemeinen Volkswohle zu dienen. Ich
bitte Sie, den Antrag der Mehrheit anzunehmen
und denjenigen der Minderheit abzulehnen.

M. Pini, rapporteur de la majorité: Nous en
sommes arrivés au cinquième article de notre projet
dont le texte est assez lapidaire mais la portée poli-
tique et économique très vaste.
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einer Bank Geld verloren haben, Leute, die Mil-
lionen als Tantiemen bezogen haben, etwas zurück-
gegeben hätten.

A b s t i m m u n g . — Vote.
Für den Antrag der Minderheit 52 Stimmen
Dagegen 87 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 3. Oktober 1945.
Séance du 3 octobre 1945, après-midi.

Vorsitz — Présidence: Hr. Aeby.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
Revision des articles économiques de la

constitution. Nouveau projet.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seile 587 hiervor. — Voir page 587 ci-devant.

Art. Slquinquies der Verfassung.
Antrag der Kommission.

Mehrhe i t :
Der Bund trifft in Verbindung mit den Kan-

tonen und der privaten Wirtschaft Massnahmen
zur Verhütung von Wirtschaftskrisen und nötigen-
falls zur Bekämpfung eingetretener Arbeitslosig-
keit. Er erlässt Vorschriften über die Arbeits-
beschaffung.

Minderhe i t :
(Schmid-Zürich, Giovanoli, Giroud, Gitermann,
Guinand, Herzog, Spühler, Von der Aa, Weber-Bern)

.. . Massnahmen zur Sicherung einer vollen
Beschäftigung und zur Verhütung von Wirtschafts-
krisen sowie nötigenfalls zur Bekämpfung . . .

Art. Slquinquies de la Constitution.
Proposition de la commission.

Majo r i t é :
La Confédération prend conjointement avec les

cantons et l'économie privée les mesures propres à
prévenir des crises économiques et, au besoin, à
combattre le chômage. Elle édictera des dispositions
sur les moyens de procurer de l'ouvrage.

Minor i té :
(Schmid-Zurich, Giovanoli, Giroud, Gitermann,
Guinand, Herzog, Spühler, Von der Aa, Weber-

Berne)
... les mesures propres à procurer une pleine,

occupation de la main-d'œuvre et à prévenir des
crises économiques, ainsi que, au besoin, à com-
battre...

Condrau, Berichterstatter der Mehrheit: Wir
kommen nun zu Art. Slquinquies. Das ist der
Artikel, der als Grundlage für die künftigen Mass-
nahmen zur Arbeitsbeschaffung dienen soll. Sie
hatten im früheren Entwurf von 1939 eine bedeu-
tend kürzere Fassung. Im heutigen Entwurf werden
Sie feststellen können, dass man viel positiver zum
ganzen Problem Stellung nimmt. Es ist nicht nur
allgemein von der Arbeitsbeschaffung die Rede,
sondern es wird direkt ein Auftrag an den Bund er-
teilt, Massnahmen zu treffen, um die Arbeitslosig-
keit zu bekämpfen und weitergehend den Ausbruch
von Wirtschaftskrisen nach Möglichkeit zu ver-
hüten.

Bei der Beratung dieses Artikels hat die Kom-
mission auch Herrn Direktor Zipfel zugezogen. Er
hat uns eine kurze Orientierung über die bisher
getroffenen Massnahmen gegeben, um die Arbeits-
beschaffung programmässig vorzubereiten. Sie wis-
sen, dass der Bundesrat bei Ausbruch des Krieges
einen Delegierten für Arbeitsbeschaffung bestellt
hat, dass ein umfangreiches Programm aufgestellt
wurde und dass man versucht, die verschiedenen
Arbeiten zu koordinieren. Die Erfahrung früherer
Zeiten hat gezeigt, dass man nicht immer den rich-
tigen Ausgleich zwischen öffentlichen und privaten
Arbeiten gefunden hat. Man hat vielleicht zu einer
Zeit die öffentlichen Arbeiten zu sehr forciert und
ist später, als die Krise schärfer wurde, ausser Atem
geraten. Das soll in Zukunft durch vorsorgliche
Massnahmen verhindert werden. In diesem Sinne
haben wir in unserm Rate auch schon den seiner-
zeitigen Zwischenbericht des Delegierten für Ar-
beitsbeschaffung vernommen.

Im Entwurf von 1945 können wir einen bedeu-
tenden Fortschritt gegenüber dem Entwurf von
1939 verzeichnen.

In Ihrer Kommission ist man noch etwas weiter
gegangen. Man hat hier jenen Kreisen entgegen-
kommen wollen, die eine noch schärfere Formu-
lierung dieses Gedankens wünschten. Es war unser
Kollege Giovanoli, der in unserer Kommission einen
weitergehenden Antrag stellte. Die Formulierung,
die nun hier als Antrag der Mehrheit vorliegt, fusst
zum Teil auf dem Antrag Giovanoli. Herr Bundesrat
Stampfli gab dem Antrag eine verfassungsmässige
Fassung, worauf er von der Kommission ohne
Gegenmehr angenommen wurde. Die Minderheit
möchte heute noch weiter gehen. Sie will, wie Sie
sehen, auch den Gedanken der „Vollbeschäftigung"
zum Ausdruck bringen. Ich glaube aber, dass man
sich mit der Formulierung der Mehrheit begnügen
dürfte. Sie enthält zwei Gedanken: einmal die
Verhütung von Wirtschaftskrisen und daneben die
Möglichkeit der Bekämpfung einer event. einge-
tretenen Arbeitslosigkeit. Der Bund soll Vorschrif-
ten über die Arbeitsbeschaffung erlassen, vorsorg-
liche Massnahmen treffen, um den Ausbruch einer
Wirtschaftskrise nach Möglichkeit zu verhüten und
so dem allgemeinen Volkswohle zu dienen. Ich
bitte Sie, den Antrag der Mehrheit anzunehmen
und denjenigen der Minderheit abzulehnen.

M. Pini, rapporteur de la majorité: Nous en
sommes arrivés au cinquième article de notre projet
dont le texte est assez lapidaire mais la portée poli-
tique et économique très vaste.
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Le projet de 1939 a été remanié et étendu de
sorte que par rapport à la situation actuelle, il pré-
sente deux progrès essentiels. Tous les efforts que
la Confédération a faits jusqu'ici pour remédier
aux conséquences des crises de chômage se fon-
daient sur l'article 2 de la Constitution fédérale
et les compétences législatives des articles 64 à
64 ter. Aucune disposition expresse pour la lutte
contre le chômage n'existait jusqu'ici. Seul l'arrêté
fédéral du 6 avril 1939 concernant l'ouverture et la
couverture partielle de crédits destinés à renforcer
la défense nationale et la lutte contre le chômage,
attribuait des compétences expresses à la Confédé-
ration, arrêté qui fut approuvé par le peuple et les
cantons. Le projet de 1939 — article 34ter —• pré-
voyait qu'«en cas de troubles économiques, la Con-
fédération combat, le chômage et en atténue les
conséquences. Elle peut par conséquent édicter des
normes pour la création d'occasions de travail».
C'était là un progrès par rapport à l'article 2 de la
Constitution.

Mais le texte de la commission va beaucoup
plus loin. «La Confédération», dit-il, «prend, con-
jointement avec les cantons et l'économie privée,
les mesures propres à prévenir et à combattre le
chômage. Elle édictera des dispositions sur les
moyens de procurer de l'ouvrage.»

La commission, après ses délibérations du
Bürgenstock et de Berne vous propose de modifier
cette rédaction en ce sens que «la Confédération
prend des mesures aptes à prévenir les crises écono-
miques et au besoin à combattre le chômage...».
Nous avons ainsi un texte à caractère impératif
qui constitue un progrès énorme sur le régime
actuel. Si l'on compare l'article Slquinquies avec
l'article 31, alinéa 1, on remarque mieux encore le
caractère de la nouvelle politique de la Confédéra-
tion qui tend à assurer la sécurité économique des
citoyens en leur procurant, entre autres, du travail.
Il ne s'agit pas seulement d'atténuer les consé-
quences du chômage, mais bien de l'obligation de
prendre des mesures pour prévenir les crises éco-
nomiques. On a souvent parlé des crises écono-
miques d'après-guerre et de la nécessité d'inter-
venir pour régler la production suivant les besoins
du marché. Dire que la Confédération doit prendre
des mesures propres à prévenir et à combattre le
chômage en garantissant le plein emploi de la main-
d'œuvre, c'est assigner à la Confédération des tâches
qui pourraient être au-dessus de ses forces. On doit
reconnaître, en effet, qu'il se pourrait que la Suisse
ne possédât même pas toutes les données du pro-
blème de la crise, ses causes proches et lointaines.
Il serait en tout cas inconcevable que notre patrie
puisse renier ses traditions en se donnant une dicta-
ture politique qui aboutirait au dirigisme économique.

Malgré cette difficulté, il importe que le législa-
teur fédéral marque dans la Constitution la direction
et le but de la politique de la Confédération, comme
aussi des cantons et de l'initiative privée, en ma-
tière de création d'occasions de travail.

Le texte adopté par la commission, par 15 voix
sans opposition et quelques abstentions, est le
résultat d'une tentative de conciliation. Comme
vous l'a déjà rappelé M. Condrau, M. Giovanoli,
qui parlait au nom du groupe socialiste, avait retiré
son texte, lequel prévoyait l'inclusion du principe

du droit au travail et de la Vollbeschäftigung.
M. Giovanoli avait retiré sa proposition après avoir
constaté que l'alinéa 1 de l'article 31 contenait
déjà le principe de la sécurité économique.

M. Schmid-Zurich voudrait reprendre, avec une
autre rédaction, le principe qu'il a défendu au sein
de la commission de l'emploi intégral de la main-
d'œuvre. La commission a entendu à ce sujet
M. Zipfel, délégué aux possibilités de travail.
M. Zipfel a tracé les limites de nos possibilités et
souligné la nécessité d'une collaboration entre la
Confédération, les cantons et l'initiative privée. Je
vous ai déjà parlé des raisons d'ordre économique
qui s'opposent à l'acceptation du principe de l'em-
ploi intégral de la main-d'œuvre et je vous propose,
au nom de la majorité de la commission, de repousser
la proposition de M. Schmid.

Il n'y a, je le répète, aucune divergence de fond
entre le texte de la majorité et celui de la minorité,
si cette dernière veut que la Confédération s'efforce
d'obtenir, dans la mesure du possible, la Vollbe-
schäftigung; mais la divergence existe si elle entend
faire figurer dans la Constitution ce principe qui
n'est pas encore bien défini du point de vue juri-
dique et économique. C'est une formule qui est
inconciliable avec le libre choix du travail par
l'ouvrier, autrement dit la Vollbeschäftigung serait
liée à l'obligation d'accepter le travail dans les
camps, de se soumettre à une sorte de régime mili-
taire, toutes choses que la conscience politique de
notre époque repousse, en Suisse comme ailleurs.
Il convient, par conséquent, de souligner la portée
vraiment très vaste de la revision et de nous en
tenir à la rédaction proposée par la majorité de la
commission.

Ce projet est très hardi; n'allons pas plus loin
si nous voulons rester nous-mêmes. Reconnaissons
que l'article Slquinquies, dans la modestie de sa
rédaction, va très loin. Acceptons-le sans autre
amendement, sans autre promesse qu'on ne saurait
maintenir.

Schmid-Zürich, Berichterstatter der Minderheit:
Im Namen der Minderheit der Kommission bean-
trage ich Ihnen, diesen Artikel nach unserm Sinne
abzuändern. Art. Slquinquies ist vom volkswirt-
schaftlichen Standpunkt aus der wichtigste Artikel.
Er wird sicher ein Schicksalsartikel sein; denn es
handelt sich hier um den Artikel betr. die Arbeits-
beschaffung. Die Referenten haben schon darauf
hingewiesen, dass der Vorschlag des Bundesrates
eigentlich nicht positiv lautete. Der Bundesrat
sagte, man wolle die drohende Wirtschaftskrise
verhindern und im weitern die eventuell eintretende
Arbeitslosigkeit bekämpfen. Die Kommissionsmehr-
heit hat selber das Gefühl gehabt, dass diese For-
mulierung zu negativ sei und hat infolgedessen eine
positivere Fassung vorgenommen. Allein auch diese
gefällt der Minderheit nicht. Wir wollen nun einmal
den ganzen Schritt tun und die aktive Konjunktur-
politik in den Mittelpunkt stellen, also die Voll-
beschäftigung ausdrücklich in diesem Verfassungs-
artikel nennen. Darum sagen wir, dass Massnahmen
zur Sicherung einer vollen Beschäftigung und zur
Verhütung von Wirtschaftskrisen, sowie nötigen-
falls zur Bekämpfung eingetretener Arbeitslosigkeit
zu treffen seien.
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Ich habe schon in der Eintretensdebatte auf die
Bedeutung der Vollbeschäftigung hingewiesen und
gesagt, dass in einer grossen Wirtschaftszeitung
Englands, im „Economist", über dieses Problem,
das alle Völker beschäftigt und weiter beschäftigen
wird, ausdrücklich gesagt worden ist: „Die über-
wältigende Mehrheit der Bevölkerung aller Länder
schätzt die Vollbeschäftigung und die persönliche
Sicherheit, die sie im Gefolge hat, höher ein als alle
ändern politischen Ziele. Wenn sich das System der
Demokratie nicht mit der vollen Beschäftigung
verträgt, so ist die Demokratie erledigt." — Im
weitem mache ich Sie darauf aufmerksam, dass
auch die englische Regierung in ihrem Weissbuch,
Abschnitt Arbeitsbeschaffung, ausdrücklich auf die-
ses sehr wichtige Gebiet hinweist. Sie sagt: „Die
Politik der Regierung richtet sich auf die Schaffung
von Voraussetzungen, die die Aufrechterhaltung
eines hohen Beschäftigungsgrades ermöglicht, und
ein gewisses Mass von legislativen Massnahmen
wird erforderlich sein, um der Regierung diese Be-
fugnisse für diese Zwecke zu übertragen." Am
Schluss sagt die englische Regierung Churchills:
„In dieser Denkschrift hat die Regierung die
Richtlinien auseinandergesetzt, auf Grund derer
ihrer Meinung nach diese Aufgabe am zweckmässig-
sten in Angriff genommen wird." Dann sagt sie:
„Bei der Ausarbeitung dieser Vorschläge hat ihr als
allgemeines Ziel vorgeschwebt, dem Lande die
wirksame Ausnützung seines Arbeitspotentials so-
wie seiner materiellen Hilfsquellen zu gewähr-
leisten. Dieses Ziel lässt sich nur erreichen, wenn
die gesamte Produktionskraft in wirksamer Weise
verwendet wird."

Und vor ein paar Tagen haben wir in den
Schweizer Zeitungen lesen können, dass der ameri-
kanische Senat sich ebenfalls mit der Vollbeschäfti-
gung beschäftige. In Amerika droht ja wieder das
Gespenst der Arbeitslosigkeit. Darum hat der Senat
mit grossem Mehr beschlossen, man wolle für die
Vollbeschäftigung alles tun, d. h. Staat und In-
dustrie werden alles tun, um die Vollbeschäftigung
herbeizuführen. Sodann haben wir letzthin die Ver-
fassung der Vereinigten Nationen erhalten. Auf
Seite 19 dieser Publikation, im Art. 55, sehen wir,
dass auch die Verfassung der Vereinigten Nation
der Vollbeschäftigung das grösste Gewicht beilegt,
denn es heisst dort: „Um jene Bedingungen der
Beständigkeit und des Wohlstandes zu setzen, die
notwendig sind für friedliche und freundschaftliche
Beziehungen unter den Nationen, gegründet auf
Beachtung des Grundsatzes der Gleichberechtigung
und der Selbstbestimmung der Völker, werden die
Vereinigten Nationen begünstigen: a) die Hebung
der Lebenshaltung, die Vollbeschäftigung und an-
dere Grundlagen des wirtschaftlichen und sozialen
Fortschrittes."

Ich habe eingangs gesagt, dass dieser Artikel
in der Diskussion zweifelsohne sehr viel zu reden
geben wird. Wenn wir im Verfassungsartikel die
Vollbeschäftigung des Volkes vorsehen, dann wer-
den wir damit für diese Wirtschaftsartikel viele
Freunde gewinnen. Deshalb ist es notwendig, dass
in diesem Artikel noch eine klarere Verpflichtung
herausgearbeitet wird. Ich bin überzeugt, das Volk
will vor allem Sicherheit vor Arbeitslosigkeit und

Not. Das wollen wir in unserer zukünftigen Ver-
fassung ebenfalls sagen.

Giovanoli: Ich erlaube mir, mit einigen Bemer-
kungen den Antrag der Kommissionsminderheit, für
den Herr Kollega Schmid soeben gesprochen hat,
zu unterstützen.

Wir sind nach meiner Überzeugung beim ent-
scheidenden Artikel der Wirtschaftsvorlage über-
haupt angelangt. Schon in der Kommission hat der
Begriff der Verhütung von Wirtschaftskrisen An-
stoss erregt. Man hat in einer mir unverständlichen
Weise eine merkwürdige Angst davor gezeigt, dem
Bunde hierfür Kompetenzen zu geben. Es war dann
möglich, unsern sozialdemokratischen Anträgen ent-
sprechend die Kompetenz des Bundes im vorliegen-
den Artikel aufzunehmen, wie das der Herr Referent
der Kommission bereits auseinandergesetzt hat. Wir
haben uns allerdings vorbehalten, im Plenum noch
den zweiten Schritt zu tun und unsere Anträge zu
wiederholen. Dabei möchte ich nicht unterlassen,
festzustellen und meiner Anerkennung dafür Aus-
druck zu geben, dass Herr Bundesrat Stampfli sich
bei der Beratung dieses- Artikels unseren Anträgen

. gegenüber sehr aufgeschlossen gezeigt hat. Er hat
dann auch im Verlaufe der Verhandlungen der Kom-
petenz des Bundes für Massnahmen zur Verhütung
von Wirtschaftskrisen zugestimmt.

Aber nun wendet man sich noch mit viel grös-
serer Vehemenz und Abneigung gegen die Zielsetzung
einer Vollbeschäftigung. Hier muss nun Farbe be-
kannt werden. Täuschen Sie sich nicht darüber, dass
das Volk aufpassen wird, was hier bei der Beratung
dieses Artikels beschlossen wird und wofür der
Bund Kompetenzen erhalten soll.

Was gegen den Grundsatz von Massnahmen zur
Sicherung einer Vollbeschäftigung vorgebracht wird,
zeigt nach meiner Überzeugung nur ein bedrücken-
des Kleben am Alten, Unentschlossenheit und Zag-
haftigkeit, mit der man an brennende Zukunfts-
fragen herantritt. Dabei mache ich Sie auf folgendes
aufmerksam. Nehmen Sie beispielsweise den Zwi-
schenbericht des Bundesrates über die vorbereiten-
den Massnahmen für die Arbeitsbeschaffung von
1944, und sehen Sie daselbst nach, was der Bundes-
rat in bezug auf Voraussetzungen und Notwendig-
keit einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik ausein-
andersetzt. Sie finden hier ganze Abschnitte, die
sich mit dem Problem der Vollbeschäftigung be-
fassen. Es wird ausdrücklich abschnittweise zitiert
aus dem Berichte des Völkerbundes und der sog.
Philadelphia Charta, wo als Ziel einer solchen Politik
die Vollbeschäftigung umrissen wurde. Es wird
daraus zitiert — und der Bundesrat macht sich
diese Aufgabe nach diesem Berichte zu eigen —
dass nach dem Ausbruch des zweiten Weltkrieges
ein Gesinnungsumschwung auf der ganzen W^elt
festzustellen sei; und er führt aus, dass gerade die
durch den Krieg bedingte Vollbeschäftigung, wie es
kürzlich in einem Berichte des Völkerbundes fest-
gestellt wurde, überall die Frage hat aufkommen
lassen, weshalb die Gesellschaft so organisiert
worden sei, dass alle arbeiten können, wenn der
Zweck der Arbeit Zerstörung ist, dass es aber dann
nicht mehr möglich sei, wenn man zur Organisation
der Friedenswirtschaft gelangen will, und 'dass das
im Grunde genommen die grosse Schicksalsfrage für
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die Welt und die Völker sei. Ich könnte auch die
Botschaft für die Errichtung neuer Gesandtschaften
im Auslande zitieren, die wie der Zwischenbericht
von einer sehr hohen Warte aus geschrieben ist,
und wo auch auseinandergesetzt wird, was auf dem
Spiele steht und wie hier der Staat ordnend und
initiativ in der Behandlung wirtschaftlicher und
Handelsfragen eingreifen muss. Ich habe gestern
mit Interesse dem Votum von Herrn Dr. Häberlin
zugehört, als er sein gequältes wirtschaftsliberales
Herz hier ausstellte. Ich kann mir vorstellen, dass
er bei der Lektüre dieser amtlichen Berichte und
solcher Erkenntnisse schmerzliche Empfindungen
zu registrieren hat. Aber wenn man gewisse Publi-
kationen, wie beispielsweise von Präsidenten und
Leitern der grossen Industrien, der Finanz- und
Trustunternehmungen und gewisse Auslassungen zu
diesen Problemen in bestimmten Organen der Bank-
und Finanzwelt studiert, dann sieht es allerdings
eher trostlos aus.

Ich will die Zeit, die uns für die Beratung zur
Verfügung steht, nicht über Gebühr beanspruchen
und missbrauchen. Ich habe hier ein ganzes Bündel
solcher Proklamationen und Präsidialreden der-
artiger Trustgesellschaften vor mir, die ich Ihnen
zitieren könnte. Ich will mich begnügen mit zwei
kurzen Hinweisen, um Ihnen zu zeigen, um was es
geht.

Da haben Sie beispielsweise den Herrn Dr.
C. J. Abegg, der Vizepräsident der Nestlé-Holding-
Gesellschaft ist und der in seiner Präsidialrede vor
dem Verwaltungsrat, wie wenn in dieser Welt in, den
letzten Jahren überhaupt nichts passiert wäre,
wörtlich erklärte:

„Wir (nämlich diese Trustkapitäne offenbar)
hissen auf dem Hauptmast unseres Schiffes die
Flagge des freien Unternehmertums."

Oder ich zitiere aus einem Organ der Bank- und
Finanzkreise — es handelt sich um eine Abhandlung
über Krise und Arbeitslosigkeit und das Problem

. der Vollbeschäftigung, worin die Arbeitslosigkeit
als naturbedingt begründet wird — wörtlich fol-
gendes :

„Wie im ständigen Rhythmus der Natur und des
menschlichen Lebens auf den Sommer der Winter
folgt, Kälte auf Wärme, Jugend vom Alter abge-
löst wird, Leben vom Tod, so wird sich wohl die
Menschheit auch in Zukunft mit dem Wechsel von
guten und bösen Zeiten, von wirtschaftlichem Auf-
stieg und Niedergang abzufinden haben. Und
ebenso wird die Vollbeschäftigung, die wir heute
erleben, wieder einmal einer stärkeren Arbeits-
losigkeit weichen müssen" usw. usw. Ich könnte
diese Liste vervollständigen.

Diese Zeit ist nach meiner tiefen Überzeugung
um. Glauben Sie ja nicht, dass so etwa inskünftig
weitergewurstelt werden kann! Da stehen wir an
einem Scheidewege. Ich bin überzeugt, niemals
werden die Völker eine Ordnung dulden, die sie
periodisch in Krisen hineinschleudert, niemals mehr
werden die Völker sich damit abfinden, dass man
sie vor vollen Scheunen darben und in Angst über
ihren Arbeitsplatz zittern lässt, niemals mehr werden
sich die Völker mit diesem angeblich ständigen
Rhythmus der Natur, wie er hier auseinandergesetzt
wurde, abfinden können.

Auch unser Volk will einen ändern Weg sehen,
der mit einem kühnen Gedanken in die Zukunft
weist. Ein solches Signal ist im vorliegenden Minder-
heitsantrag gesteckt und gewiesen. Ich bin davon
überzeugt, wenn Sie den zur Diskussion stehenden
Artikel gemäss dem weitergehenden Antrag der
Minderheit fassen, dass sich dann auch jene Be-
geisterung für die Wirtschaftsartikel bei uns und
beim Volke der Arbeit einstellen wird, die verschie-
dene Redner, so auch Herr Bundesrat Stampfli, mit
Recht bis jetzt vermisst haben. Dann wird man
nicht nur aus Überzeugung für diese Wirtschafts-
artikel stimmen, sondern aus Begeisterung.

Vergessen Sie nicht: Heute brauchen Sie nur über
dieses da zu entscheiden. Tun Sie es nicht und
glauben Sie, es billiger machen zu können, dann
könnte sehr leicht die Zeit eintreten, wo es um ganz
andere Dinge geht und wo Sie teuer bezahlen
müssten, was Sie heute billig unterliessen.

Ich möchte Sie bitten, dem wohlerwogenen und
begründeten Antrag der Kommissionsminderheit
zuzustimmen.

Dellberg: Ich möchte ebenfalls den Antrag der
Minderheit unterstützen und den Argumenten, die
bereits vorgebracht worden sind, einige weitere bei-
fügen.

Der Herr Mehrheitsberichterstatter Condrau hat
uns für die Ablehnung des Minderheitsantrages keine
Gründe angegeben; hingegen hat Herr Pini aus-
geführt, der Antrag der Minderheit auf Vollbeschäf-
tigung gehe zu weit. Herr Pini hat befürchtet, dass
der Grundsatz der Vollbeschäftigung in eine faschi-
stische oder nazistische Tyrannei ausmünden könnte.

Das arbeitende Volk, das Volk des kleinen Man-
nes, das hier in Frage kommt (Arbeiter, kleine Ab-
gestellte, Gewerbetreibende Kleinbauern usw.), alle
die Leute, die in die unteren Volksklassen eingereiht
sind, haben jetzt eine andere Auffassung, als sie
Herr Pini hier zum Ausdruck gebracht hat. Dieser
kleine Mann bangt jetzt nach Kriegsende um seinen
Arbeitsplatz, für die Sicherung seiner Existenz. Ihm
graut davor, wieder jene Krisenjahre erleben zu
müssen wie nach 1918. Mit Angst und Bangen sieht
er der weitern Entwicklung entgegen, er wünscht
jetzt nach all den grossen Versprechungen in den
ausländischen Programmen der Engländer, Ameri-
kaner usw., seine Existenz durch Arbeit gesichert
zu wissen.

Diese Vollbeschäftigung, welche hier von der
Minderheit der Kommission verlangt wird, scheint
mir diesem Begehren des Volkes zu entsprechen.
Sie ist aber auch eine unbedingte Notwendigkeit.
Ich möchte Ihnen das mit ein paar Beispielen be-
weisen:

Sie haben alle, wie ich, im Verlaufe dieser Session
die Eingabe der Union des Mobilisés aus der welschen
Schweiz erhalten. Wenn Sie sich nun dieses Pro-
gramm, diese Wehrmänneransprüche der 28 000
Leute, die hier organisiert sind, ansehen, Auffas-
sungen, die von Hunderttausenden von Wehrmän-
nern der untern Volksklassen geteilt werden, so
werden Sie erkennen, dass darin so recht die Angst
und das Bangen zum Ausdruck kommen, den Weg
zurück zur zivilen Arbeit zu finden. Im ersten Teil
dieser Eingabe vom 17. August an den Bundesrat
wird gefordert, dass die Wehrmänner in den Arbeits-
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prozess zurückgeführt werden müssen. Und jeder
Wehrmann soll seinen Arbeitsplatz, den er während
des Aktivdienstes verloren hat, wieder einnehmen
können. Und so geht es in den Punkten 2, 3, 4—8
weiter. Diese Leute, die jetzt 6 Jahre lang das Vater-
land an der Grenze bewacht haben, sie wollen jetzt
sicher sein, nach Beendigung der Grenzbesetzung
wieder Arbeit zu finden, und, wie sie mit Recht
sagen, Arbeit mit auskömmlichem Verdienst, Arbeit,
die ihnen und ihren Familien ein auskömmliches
Einkommen sichert.

Im zweiten Teil verlangen diese Wehrmänner
Beiträge an die Berufsumschulung, die erfolgen soll
auf Kosten des Bundes, immer geleitet von der Idee
der Arbeitsbeschaffung, der Existenzsicherung.

Im dritten Teil endlich werden Unterstützungen
verlangt an Handwerker und Selbständigerwerbende.
Es wird hier verlangt die Gewährung unverzins-
licher Darlehen, damit diese Selbständigerwerbenden
wieder in ihrem früheren Beruf als selbständige
Handwerker oder Gewerbetreibende tätig sein kön-
nen. Sie sehen also, die Wehrmänner, soweit sie sich
nun in ihrer Eingabe an den Bundesrat geäussert
haben, verlangen die Sicherung der Vollbeschäf-
tigung, die Sicherung des Arbeitsplatzes, ganz gleich
wie es die Minderheit hier tut. .

Ich hatte bereits die Ehre, hier die Interessen der
Aushilfsangestellten des Bundes zu vertreten. Es
handelt sich hier um rund 23 000 Personen. Diese
Aushilfsangestellten verlangen auch, wieder in den
zivilen Arbeitsprozess zurückgeführt zu werden. Die
Existenz soll durch Arbeit gesichert werden. Und
nun haben wir ja in der „Volkswirtschaft" Nr. 9
vom September 1945, die Sie letzten Freitag zu-
gestellt erhielten, das Ergebnis einer Umfrage, die
das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement im
Januar und Februar dieses Jahres bei diesen 23 000
Aushilfsangestellten des Bundes veranlasst hat, zur
Kenntnis nehmen können. Hier wird uns mitgeteilt,
dass rund 8000 Angestellte die Erhebungsformulare
ausgefüllt hätten, ebenso 10 000 Arbeiter, ferner
dass der grösste Teil der Arbeiter bereits wieder in
der Privatwirtschaft untergebracht worden sei. Hin-
gegen sei das nicht der Fall bei der Angestellten-
schaft, welche zum grossen Teil noch im Bundes-
dienst aushilfsweise beschäftigt ist. Auch hier ver-
langen diese 23 000 Mann — nämlich 8000 Ange-
stellte und rund 15 000 Arbeiter, — dass sie wieder
in den zivilen Arbeitsprozess eingereiht werden.
Auch sie verlangen jetzt Existenzsicherung. Es ist
das unbedingt notwendig für sie, weil sie auf Arbeit
und auf das daherige Einkommen angewiesen sind.
Sie können nicht aus Vermögensrenten leben.

Wenn in den beiden Volksinitiativen, in der
Volksinitiative „Recht auf Arbeit" der Unabhän-
gigen und in unserer Initiative vom Jahre 1943 be-
treffend Wirtschaftsreform und Rechte der Arbeit,
Ziffer 4, gesagt wird: „Die Existenz der Bürger und
ihrer Familien ist zu sichern" und wenn in Ziffer 5
der Grundsatz ausgesprochen wird, das Recht auf
Arbeit und deren gerechte Entlöhnung seien zu ge-
währleisten, so ist weiter festzustellen, dass diese
Volksbegehren ja seinerzeit von über 200 000
Schweizer bürgern unterzeichnet worden sind. Sie
sehen: Sowohl die Soldaten, die Wehrmänner, die
„Union des Mobilisés", wie die Aushilfsangestellten
des Bundes, und zwar sind es rund 23 000 Mann,

als auch weite Kreise des Volkes, so die über 200 000
Schweizerbürger, die die beiden genannten Volks-
initiativen betreffend Recht auf Arbeit unter-
schrieben haben, wünschen nun eine endgültige
Änderung unserer Verfassung. Unsere Verfassung
soll wenigstens die Vollbeschäftigung garantieren,
wenn schon das Recht auf Arbeit nicht erkämpft
werden kann.

Aber nicht nur diese Kreise, von denen ich jetzt
gesprochen habe, setzen sich dafür ein, dass endlich
die Arbeiter einen gesicherten Arbeitsplatz und da-
mit eine gesicherte Existenz haben. Ich habe hier
vor mir das „Schweizerische Wirtschaftliche Volks-
blatt". Es kommt in 260 000 Exemplaren heraus.
Herausgeber ist der Schweizerische Detaillisten-
verband. Und da wird in der Nummer 17 vom
23. September 1945 gesagt, dass nun das Jahr-
hundert des einfachen Mannes angebrochen sei.
„Das Jahrhundert des Bürgertums scheint abge-
laufen zu sein", so heisst es da. „In der Arbeiter-
schaft ist ein neuer Stand gross geworden, der immer
selbstbewusster auftritt" — mit Recht. „Es war
daher kaum abwegig, wenn das kommende Jahr-
hundert vom früheren Vizepräsidenten der Ver-
einigten Staaten, Henry A. Wallace, als das „Jahr-
hundert des einfachen Mannes" bezeichnet wurde."

Und nun die entscheidende Wendung in diesem
Artikel: „Das Jahrhundert des einfachen Mannes",
aus dem ich Ihnen zitiere: „Im Jahrhundert des
einfachen Mannes sollen vielmehr die Menschen-
rechte jedes Bürgers voll anerkannt werden. Der
Besitzende wie der Besitzlose sollen teilnehmen am
politischen und wirtschaftlichen Aufbau des Landes.
Jeder soll von den Früchten der Arbeit, der tech-
nischen Errungenschaften auf allen Gebieten, ge-
niessen können. Eine kollektive Sicherheit soll er-
strebt werden, in der auch der letzte Arbeiter seine
dauernde Beschäftigung hat und wodurch er so viel
verdient, um sich ausreichend ernähren und in einer
gesunden Wohnung sein Familienleben gestalten zu
können. Das Leben der Arbeiter und Arbeiterinnen
soll mehr Anerkennung und Achtung erhalten und
ihr Lebenswille soll gehoben werden, damit sie auch
in vermehrtem Masse an den kulturellen Gütern
teilnehmen können."

Das steht im „Schweizerischen Wirtschaftlichen
Volksblatt" vom 23. September 1945, welches in
260 000 Exemplaren herauskommt, abgesehen von
den 200 000 Schweizerbürgern, die die Initiative
des Rechtes auf Arbeit unterzeichnet haben.

Ich habe vor mir die Schrift „Mitteilungen des
Schweizerischen Bauernsekretariates". Diese „Mit-
teilungen des Schweizerischen Bauernsekretariates"
enthalten in Nr. 32 „Beiträge zum Ausbau der
schweizerischen Wirtschaft", bearbeitet von Prof.
Dr. Laur, ständiger Delegierter des Schweizerischen
Bauernverbandes, früher lange Zeit ungekrönter
König der Schweizer Bauern. In diesem Heft spricht
Prof. Laur über die wirtschaftlichen Verhältnisse
in der Schweiz nach dem Kriege. Im Zusammen-
hange mit dem Programm unserer Partei „Die neue
Schweiz" führt er darin auf S. 9 folgendes aus:

„Der Bauer wird sich in allen Ländern dagegen
wehren, dass eine liberalistische Wirtschaftspolitik
ihm neuerdings zum Verderben wird. Der gleichen
Auffassung sind die Arbeiter und Gewerbetreiben-
den, die Angestellten, Beamten, Techniker usw."
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Und auf S. 10 schreibt Prof. Laur dann weiter:
„Freiheit kann nur in der Ordnung bestehen,

ohne sie wird sie zur Willkür, zum Recht des Stär-
keren, zur Freiheit für die Unterdrückung des
Schwächern. Niemand wird deshalb ernsthaft eine
Freiheit verlangen, welche die volle Ungebunden-
heit bedeutet. Auch die Rückkehr zum Manchester-
tum und Liberalismus ist nicht wünschbar."

Weiter führt er auf S. 11 der genannten Schrift
aus:

„Die Sozialdemokratie denkt ja heute auch in
erster Linie an die Verstaatlichung der Gross-
betriebe in der Industrie, den Bergwerken und im
Verkehr. Die Verstaatlichung solcher Unterneh-
mungen hat in der Tat manchmal eine Besser-
stellung der Arbeiter und Angestellten zur Folge
gehabt."

Und dann weiter auf S. 13:
„Aus diesen Betrachtungen geht hervor, dass

das wichtigste Ziel, die Verbesserung der Lage der
Arbeiter, Angestellten und des Mittelstandes mit
der gerechten Verteilung allein nicht erreicht werden
kann."

Was erreicht werden muss, das ist die Sicherung
der Existenz der Arbeiter.

Herr Prof. Dr. Laur kommt dann weiter auf den
S. 68 und 69 zum Schluss und führt über die For-
derungen der Arbeiterschaft und ihre Bedürfnisse
aus was folgt :

„Neben den Löhnen verlangt der Arbeiter mit
Recht Massnahmen betreffend die Versicherung
gegen Krankheit, Unfall, Invalidität, Arbeitslosig-
keit, Alter und für die Hinterlassenen. Er hat An-
spruch auf Schutz der Gesundheit, auf besondere
Berücksichtigung der Jugend, der Frauen, auf
hygienische Fabrikeinrichtungen, Unfallverhütung
und Erholung durch regelmässige Ferien. Die wich-
tigste Voraussetzung aller Lohn- und Sozialpolitik
bleibt aber die Verhinderung der Arbeitslosigkeit."

„Es darf keine Arbeitslosigkeit mehr geben. Hier
liegt die schwächste Stelle der Privatunternehmung.
Soll sie nicht durch den Staatsbetrieb verdrängt
werden, so muss eine staatliche Organisation dafür
sorgen, dass der Arbeitende auch Arbeit findet."

Also auch hier wird Vollbeschäftigung verlangt,
das Recht auf Arbeit für alle, die Arbeit wollen. Wer
Arbeit will, soll auch Arbeit finden. Mit Recht
schliesst Dr. Laur mit einem Satz, der bis in unsere
Volkskreise gezündet hat, wenn er ausführt: „Die
Mittel für dieses Recht auf Arbeit wird der Staat
sich beschaffen durch Steuern und Darlehen. Was
im Krieg notwendig und möglich war, muss auch
in der Nachkriegszeit erwogen und durchgeführt
werden." Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit
anzunehmen, er ist ein Erfordernis der Zeit, der
Artikel ist der Schicksalsartikel, von ihm hängt die
ganze Wirtschaftsreform ab.

« Bundesrat Stampfli: Der Bundesrat war der
Meinung, dass er mit seiner Formulierung in
Art. Slquinquies den Anhängern einer aktiven Kon-
junkturpolitik weit entgegenkomme. Jedenfalls be-
deutet sein neuer Vorschlag eine wesentliche Ver-
besserung gegenüber der Vorlage, wie sie aus den
Beratungen der eidg. Räte im September 1939 her-
vorgegangen ist. Damals wurde in bezug auf die
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit lapidar folgendes

gesagt: „Der Bund bekämpft in Zeiten gestörter
Wirtschaft die Arbeitslosigkeit und mildert deren
Folgen. Er kann über die Arbeitsbeschaffung Vor^
Schriften erlassen." — Im neuen Entwurf, den wir
Ihnen vorgelegt haben, gingen wir weiter, indem
wir erklärten: „Der Bund trifft in Verbindung mit
den Kantonen und der privaten Wirtschaft Mass-
nahmen zur Verhinderung drohender und zur Be-
kämpfung eingetretener Arbeitslosigkeit, er -erlässt
Vorschriften über die Arbeitsbeschaffung." Der
Unterschied ist unverkennbar: ein imperatives
Mandat an den Bund. Massnahmen zu ergreifen
zur Verhinderung von Arbeitslosigkeit, und, wenn
es trotz aller Prävention nicht möglich ist, die
Arbeitslosigkeit zu verhindern, deren Folgen zu
bekämpfen.

In der Kommission hat Herr Dr. Giovanoli
einige Anträge eingebracht, die als Verfassungs-
bestimmungen zur Verfassung wie die Faust auf
das Auge passten. Sie waren unmöglich. Ich bin
ihm zu Hilfe gekommen und habe eine Formu-
lierung vorgeschlagen, die sich als Verfassungs-
bestimmung eignet. Darauf hatte er seinen Antrag
zurückgezogen, allerdings hat dann, wie das Proto-
koll vermeldet, Herr Nationalrat Dr. Weber die
Vorsicht gehabt, die Reservatio zu machen, dass
sich die Minderheit vorbehalte, auf die Frage zu-
rückzukommen. Herr Nationalrat Dr. Giovanoli
war so freundlich, mir zuzuerkennen, dass ich mit
meiner Hilfe auch in den Augen der Vertreter der
sozialdemokratischen Partei so etwas wie Aufge-
schlossenheit an den Tag gelegt habe. Solche Kom-
plimente sind von dieser Seite so selten, dass ich
nicht umhin kann, ihm tief ergriffen dafür zu
danken. (Heiterkeit.) Aber da kommt mir ein
Spruch eines meiner Vorgänger in den Sinn, des
ersten Solothurners im Bundesrat, Joseph Mun-
zinger. Er hat einmal erklärt, er sei immer nur dann
irre geworden an sich selber, wenn ihn die Gegner
gelobt hätten. So muss ich mich fragen, ob ich klug
daran getan habe, dass ich diese pons asinorum
Herrn Giovanoli in der Kommission gebaut habe.
Hätte ich vorausgesehen, dass sich Herr Dr. Gio-
vanoli mit der von mir gebilligten Formulierung
nicht zufrieden gebe, sondern noch einmal diesen
vagen Begriff der Vollbeschäftigung in die Ver-
fassung hineinbugsieren möchte, dann hätte ich
ihm niemals diese Hebammendienste geleistet, das
kann ich Ihnen versichern. (Heiterkeit.)

Damit, dass der Bundesrat bzw. der Chef des
Volkswirtschaftsdepartementes sich damit einver-
standen erklärt hat, dass in Art. Slquinquies ge-
sagt werde, der Bund ergreife Massnahmen zur
Verhütung von Wirtschaftskrisen, ist er bereits an
die äusserste Grenze gegangen. Wir geben uns
Rechenschaft darüber, dass wir damit die Zahl der
Gegner der Vorlage vermehrt haben. Denn man
wird uns vorwerfen: Ihr versprecht etwas, das Ihr
nicht halten könnt. Ich werde diesen Gegnern dar-
auf antworten, die Verhütung von Krisen sei ein
Ziel, das sei niemals das Versprechen, dass der
Bund unter allen Umständen in der Lage sein
werde, Wirtschaftskrisen zu verhüten, sonst wäre
es sinnlos, nachher zu sagen, dass er auch die Folgen
der Arbeitslosigkeit bekämpfe. Man rechnet also
trotzdem damit, dass Arbeitslosigkeit entstehen
könne, ich war deshalb etwas erstaunt und es war
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nicht ganz im Einklang mit den Gesetzen der Logik,
dass Herr dovanoli nicht beantragt hat, die letzten

.Worte zu streichen, denn das wäre logisch. Wenn
man doch die Überzeugung hat, dass der Bund in
der Lage ist, die Vollbeschäftigung zu garantieren,
dann ist es ganz überflüssig, dem Bund die Aufgabe
zu übertragen, die Arbeitslosigkeit und ihre Folgen
zu bekämpfen. Denn dann kann es keine Arbeits-
losigkeit mehr geben. Aber man fabriziert hier An-
träge, ohne an die Gesetze der Logik zu denken.

Nun hat Herr Nationalrat Schmid-Ruedin er-
klärt, dieser Artikel, bzw. sein Antrag sei ein
Schicksalsartikel. Man sollte mit diesem Wort nicht
einen solchen Missbrauch treiben. Es hat mich auch
ausserordentlich gaudiert, dass man hier zur Be-
gründung dieses Antrages immer-auf England und
Amerika hingewiesen hat, und ganz besonders hat
es mich belustigt, dass uns Herr Dellberg an die
Versprechungen der Engländer und Amerikaner in
bezug auf die Vollbeschäftigung erinnert hat. Ich
möchte doch einmal den sehr ehrenwerten Ver-
treter des Kantons Wallis fragen, ob er wirklich
der naiven Meinung ist, dass sich die Engländer und
Amerikaner, wenn sie von Vollbeschäftigung reden,
in erster Linie an die Schweizer Hirtenknaben wen-
den. Ich könnte in dieser Beziehung hier Mittei-
lungen machen, die solche naiven Vorstellungen
zerstreuen würden, ich unterlasse es, weil sonst
wahrscheinlich das „Volksrecht", das Organ des
Herrn Nationalrat Meierhans, mir wieder in den
Rücken schiessen und behaupten würde, ich hätte
hier wie der Ochse im Porzellanladen Porzellan
zerschlagen. Ich richte hingegen an Herrn Meier-
hans die freundliche Einladung, morgen auf meinem
Bureau vorbeizukommen; ich werde ihm darüber
Mitteilungen machen, die es ihm in Zukunft ver-
leiden werden, mich anzugreifen, wenn ich hier
die Lebensrechte der Schweiz verteidige. (Beifall.)

Reden Sie doch nicht immer von Amerika und
England, wenn wir schweizerische Fragen zu dis-
kutieren haben, denken Sie doch an die unerschöpf-
lichen Rohstoffquellen dieser Länder, dieweil wir
alle unsere Rohstoffe und einen grossen Teil unserer
Lebensmittel und Bedarfsartikel importieren müs-
sen. Denken Sie daran, dass man in Amerika davon
spricht, dass 6 Millionen Soldaten infolge Démo-
bilisation arbeitslos werden, dass man in England
eine Million Soldaten zurückhält, weil man fürchtet,
dass sie den Arbeitsmarkt belasten würden. Denken
Sie daran, dass wir Mühe haben, Arbeitskräfte zu
finden und dass man mir, als ich mich kürzlich
dagegen auflehnte, dass man weiter unsere Jugend,
die Lehrlinge, Schüler und Studenten in den Land-
dienst schicke, erklärte, dann könne man den Mehr-
anbau nicht durchführen, man habe Mangel an
Arbeitskräften. In Amerika und England ist es
dagegen so, dass heute Millionen von Arbeitslosen
demnächst in Erscheinung treten. Da begreife ich,
dass die Regierung dem Senate eine Vorlage unter-
breitet, aber gleichzeitig hat man dort erklärt (so-
fern das, was in der „Neuen Zürcher Zeitung"
vom letzten Samstag stand, richtig ist), dass man
in erster Linie zur freien Initiative, zur freien Wirt-
schaft zurückkehren wolle, weil man von ihr in
erster Linie eine Befruchtung der Wirtschaft, eine
Verhinderung der Arbeitslosigkeit erwarte, und nur,
wenn diese erwarteten Wirkungen nicht eintreten, ge-

denke man der Regierung die Mittel in die Hand
zu geben, um durch Subventionen usw. Arbeits-
beschaffungsmassnahmeri auszulösen. Das ist die
berühmte Vollbeschäftigung! Aber sie ist wohl
nicht für uns gedacht, sondern in erster Linie für
Amerika und für England.

Was können Sie mehr verlangen, als dass wir
in einer Verfassung versprechen, nach Möglichkeit
und Massgabe unserer bescheidenen Mittel Wirt-
schaftskrisen zu verhüten ? Ist Vollbeschäftigung
ein Begriff, der in unserer Verfassung Platz hat ?
Das ist doch eine Zielsetzung! Das kann niemals
ein Rechtsbegriff sein; das kann niemals eine Be-
stimmung sein, die in die Verfassung hineingehört.
Wenn wir schon sagen, dass wir alles tun wollen,
was in unsern Kräften liegt, um Wirtschaftskrisen
zu verhüten, dann haben wir weiss Gott unsere
Pflicht getan. Glauben Sie doch ja nicht, dass der
Schweizer eine besondere Begeisterung für solche
Deklamationen in der Verfassung empfindet. Der
Schweizer ist ein nüchterner Mann und er fragt
sich bald einmal, ob Regierung und Parlament ihm
mehr versprechen, als sie halten können. Er ist
noch bald einmal bereit, wenn er den Stimmzettel
in die Urne legt, zu sagen: Das sind doch grosse
Schwindler; sie versprechen mehr, als sie halten
können! Was wir hier sagen, ist das Maximum
dessen, was wir versprechen können. Was man
mehr verlangt, ist Unehrlichkeit und deshalb lehne
ich den Antrag der Minderheit ab.

Meierhans: Es tut mir leid, dass ich zu den Aus-
führungen von Herrn Bundesrat Stampfli noch
etwas beizufügen habe. Einmal behauptet Herr
Bundesrat Stampfli, im „Volksrecht", der Zeitung,
die zu leiten ich die Ehre habe, sei die Rede gewesen
von Bundesrat Stampfli als einem Esel im Por-
zellanladen. Das ist nicht wahr. Weder war von
einem Esel, noch von einem Ochsen die Rede, son-
dern es war davon die Rede, es gelte nun, das zer-
schlagene Porzellan zu flicken. Aber irgendein Aus-
druck aus der Menagerie wurde nicht gebraucht.
Infolgedessen stimmt das nicht, was er gesagt hat.
Wenn die Stärke der Stimme ein Argument wäre
für den Beweis der Güte, dann allerdings hätte
Herr Bundesrat Stampfli recht. Aber er darf sich
beruhigen. Ich bin ja mit ihm vollkommen einig,
denn auch ich stelle mich auf den Standpunkt von
Bundesrat Munzinger, der hier zitiert worden ist:
Hätte ich das Lob des Gegners erfahren, wäre auch
ich irre geworden.

Abs t immung . — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 77 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 52 Stimmen

Art. 32 der Verfassung.
Antrag der Kommission.

Abs. l. Die in Art. 31 bis, 31 ter, Abs. 2f
Slquater und Slquinquies genannten Bestimmun-
gen dürfen nur durch Bundesgesetze oder Bundes-
beschlüsse eingeführt werden, für welche die Volks-
abstimmung verlangt werden kann. Für Fälle dring-
licher Art in Zeiten wirtschaftlicher Störungen
bleibt Art. 89, Abs. 3, vorbehalten.

Abs. 2. Zustimmung zum Entwurf des Bundes-
rats.
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Mehrhe i t :
Abs. 3. Zustimmung zum'Entwurf des Bundes-

rats. (Die Änderung berührt nur den französischen
Text.)

Minderhe i t
(Schmid-Zürich, Gióvanoli, Giroud, Gitermann,
Guinand, Herzog, Spühler, Von der Aa, Weber-

Bern) :
3 Die zuständigen Organisationen der Wirtschaft

sind vor Erlass der Ausführungsgesetze anzuhören
und können beim Vollzug .. .

Art. 32 de la Constitution.
Proposition de la commission.

Al. 1. Les dispositions prévues aux articles
31 bis, 31 ter, 2e alinéa, Slquater et Slquinquies
ne pourront être établies que sous forme de lois ou
d'arrêtés sujets au vote du peuple. Pour les cas
d'urgence survenant en période de perturbations
économiques, l'article 89, 3e alinéa, est réservé.

Al. 2. Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Maj orité:
Al. 3. Les groupements économiques d'intérêt

national seront consultés lors de l'élaboration des
lois d'exécution .Tous les groupements économiques
intéressés pourront être appelés à coopérer à l'ap-
plication des prescriptions d'exécution.

M i n o r i t é
(Schmid-Zurich, Giovanoli, Giroud, Gitermann,
Guinand, Herzog, Spühler, Von der Aa, Weber-

Berne) :
3 Les groupements économiques intéressés seront

consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution
et pourront être appelés à coopérer...

Condrali, Berichterstatter der Mehrheit: In den
vorausgehenden Artikeln übertragen wir dem Bund
wichtige Kompetenzen. In Art. 32 ist nun gesagt,
in welcher Weise der Bund von diesen Befugnissen
Gebrauch machen kann. Es ist hier die wichtige
Bedingung gestellt, dass sämtliche Erlasse in der
Form des Gesetzes oder des Bundesbeschlusses ge-
kleidet sein müssen, die dem Referendum zu unter-
stellen sind. Wenn also der Bund von Art. 31 bis,
ter, quater, quinquies Gebrauch machen will, dann
kann er das nur tun unter der Voraussetzung des
Referendums. Eine Ausnahme ist einzig und allein
in Zeiten wirtschaftlicher Störungen gestattet. In
diesem Fall soll die Möglichkeit bestehen, vom dring-
lichen Bundesbeschluss Gebrauch zu machen, wie
er in Art. 89, Abs. 3, B V vorgesehen ist. Nach
dieser Verfassungsbestimmung ist eine qualifizierte
Mehrheit erforderlich und eine Befristung des dring-
lichen Bundesbeschlusses vorgesehen. Man könnte
sich unter Umständen auch denken, dass die Be-
stimmung von Art. 89 mit Bezug auf die Ausfüh-
rung dieser Gesetzgebung noch verschärft werden
könnte. In der Presse ist z. B. darauf hingewiesen
worden, dass für solche Beschlüsse eine Bestim-
mung aufzustellen sei, wonach sie innert einer ge-
wissen Frist, sagen wir innert 3 Jahren, der Volks-
abstimmung zu unterbreiten seien. Der vorliegende
Artikel sieht das nicht vor.

Nationalrat. — Conseil national. 19Ì5.

Im zweiten Absatz wird die Regel aufgestellt,
dass der Vollzug solcher Bundesvorschriften durch
die Kantone zu erfolgen habe.

Im dritten Absatz ist die Voraussetzung um-
schrieben, wie solche Erlasse vorbereitet werden
sollen. Man will, dass die wichtigsten Landesver-
bände, Wirtschafts- und Berufsorganisationen be-
grüsst werden. Wenn also ein Erlass in Vorbereitung
ist oder Massnahmen vorgesehen werden, soll man
sich an die Berufs- und Wirtschaftsorganisationen
wenden. Mit Bezug auf diesen letzten Absatz stellt
die Minderheit einen Antrag, der in einigen Punkten
von den Vorschlägen des Bundesrates und der Mehr-
heit der Kommission abweicht. Der Minderheits-
antrag will den ersten Satz umstellen und einfach
sagen: *,Die zuständigen Organisationen der Wirt-
schaft sind vor Erlass der Ausführungsgesetze an-
zuhören und können beim Vollzug der Ausfüh-
rungsvorschriften zur Mitwirkung herangezogen
werden."

Ich glaube, dass man den ganzen Abs. 3 bei-
behalten könnte und bitte Sie, dem Antrag der
Mehrheit zuzustimmen.

M. Pini, rapporteur de la majorité: L'article 32
souligne le passage du régime des décrets urgents
et des pleins pouvoirs au jeu normal de la démo-
cratie historique suisse. L'application du régime du
referendum, tel qu'il est prévu à l'article 89, a été
invoqué depuis longtemps, particulièrement par les
juristes précoccupés de maintenir dans tous les
aspects de l'activité législative de l'Etat le caractère
démocratique de notre état de droit. M. William
Rappard, dans son livre «L'individu et l'Etat», a
affirmé que dans une démocratie telle que la nôtre,
l'individu, chaque citoyen, doit être un peu homme
d'Etat, en ce sens qu'il doit manifester le sens des
responsabilités collectives, le peuple devant être
appelé, dans un régime de co-responsabilité avec
le pouvoir législatif et exécutif, à construire notre
édifice constitutionnel.

L'article 89, alinéa 3, sur l'urgence des décrets
prévoit la possibilité de décréter des mesures urgen-
tes, sans que le peuple soit appelé à se prononcer.
Ce système a fait dernièrement l'objet de critiques
dans quelques articles de presse. Je retiens qu'il
serait possible de tenir compte de ces critiques lors
de la revision de l'article 89, mais ceci n'entre pas
pour le moment dans notre rôle. La question reste
donc ouverte et je crois qu'on pourrait compléter
le texte de l'article 89, alinéa 3, en ce sens que les
décrets urgents pourraient être limités dans leur
validité à un terme donné. Actuellement, ce terme
n'existe pas encore dans la Constitution qui parle
uniquement de «durée limitée».

L'alinéa 2 dit que les cantons seront chargés,
en règle générale, d'exécuter les dispositions fédé-
rales. Ils devront être consultés lors de l'élaboration
des lois d'exécution.

Le troisième alinéa prévoit la consultation des
groupements économiques. La majorité de la com-
mission propose une nouvelle rédaction, en ce sens
qu'il doit s'agir seulement de groupements écono-
miques «d'intérêt national», soit d'organisations
économiques les plus importantes. La minorité de
la commission voudrait restreindre cette notion et
obliger la Confédération à consulter les groupements
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économiques «intéressés», qui ne sont pas d'intérêt
national. Je vous invite à repousser cette proposi-
tion. En effet, lorsqu'il s'agit d'un groupement
économique intéressant une région ou des cantons,
il pourra toujours, selon l'alinéa 2, prendre con-
naissance des projets de loi préparés par la Con-
fédération et soumis pour consultation aux cantons
et exprimer ainsi son avis.

Je vous invite à voter la proposition de la ma-
jorité de la commission.

Herzog, Berichterstatter der Minderheit: Sie
haben hier einen Antrag, der Kommissionsminder-
heit. Im Art. 32, 3. Alinea, wird das Verfahren
geordnet, das vor und nach Erlass der Ausführungs-
gesetze, die nach Annahme der Wirtschaftsartikel
geschaffen werden müssen, einzuhalten ist. Es wird
dort im ersten Satz dieses Alineas gesagt: „Die
Organisationen, welche die einzelnen Wirtschafts-
zweige in Landesverbände zusammenfassen, sind
vor Erlass der Ausführungsgesetze anzuhören." Im
zweiten Satz wird gesagt: „Die zuständigen Organi-
sationen der Wirtschaft können beim Vollzug der
Ausführungsvorschriften zur Mitwirkung herange-
zogen werden." Es werden also zwei Dinge im
dritten Alinea geordnet. Einmal wird gesagt, welche
Organisationen vor Erlass der Ausführungsgesetze
anzuhören sind und dann welche Organisationen
beim Vollzug der Ausführungsvorschriften zur Mit-
wirkung herangezogen werden.

Nun haben wir schon in der Kommission darauf
hingewiesen, dass man einmal den Ausdruck braucht
„Organisationen, welche die einzelnen Wirtschafts-
zweige in Landesverbände zusammenfassen" und
im zweiten Satz „Organisationen der Wirtschaft".
Man will also offensichtlich hier zwei Begriffe
niederlegen. Da sind wir der Auffassung, man sollte
sagen, dass sowohl die zuständigen Organisationen
tder Wirtschaft beim Erlass der Ausführungsgesetze
anzuhören, wie beim Vollzug der Ausführungsvor-
schriften zur Mitwirkung heranzuziehen sind.

Was sind Organisationen, die einzelne Wirt-
schaftszweige in Landesverbände zusammenfassen ?
Ist zum Beispiel der Schweizerische Gewerkschafts-
bund eine Organisation, die einzelne Wirtschafts-
zweige in Landesverbände zusammenfasst ? Ist die
Schweizerische Angestelltenkammer eine solche
Organisation? Nach der Meinung der Minderheit
der Kommission sind das Organisationen, die ein-
zelne Organisationen der Wirtschaft in Landesver-
bände zusammenfassen, aber nicht einzelne Wirt-
schaftszweige. Wir sind der Auffassung, dass dieses
Alinea 3 zu wesentlichen Missverständnissen Anlass
geben kann. Wir beantragen Ihnen deshalb, zu
sagen: „Die zuständigen Organisationen der Wirt-
schaft sind vor Erlass der Ausführungsgesetze an-
zuhören und können beim Vollzug der Ausführungs-
vorschriften zur Mitwirkung herangezogen werden."

Wir wollen also die Anhörung der Organisationen
der Wirtschaft sowohl vor Erlass der Ausführungs-
gesetze wie beim Vollzug derselben in einem Satz
zusammenfassen, damit über die Auslegung dieses
Alineas 3 keine Missverständnisse entstehen können.

In der Kommission wurde schon darauf hin-
gewiesen, dass es nötig sei, eine derartige Gleich-
stellung herbeizuführen. Man glaubte anfänglich,
dass man dem entsprechen könnte und sollte. Aber

später wurde erklärt, nein, das Alinea 3 sei beizu-
behalten. Die Gründe sind der Minderheit nicht
recht erklärlich. Wir bitten Sie deshalb, unserem
Antrag zuzustimmen, weil wir glauben, dass er das
Verhältnis von Organisationen zu den Behörden
klarer, einfacher und ohne Missverstände ordnet.

Abs. l und 2.

Angenommen. — Adoptés.

Abs. 3.
Abstimmung. — Vote.

Für den Antrag der Mehrheit 57 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 62 Stimmen

Art. 34ter der Verfassung.
Antrag der Kommission.

Abs. l, Lit. a. Zustimmung zum Entwurf des
Bundesrats.

Art. 34ter de la Constitution.
Proposition de la commission.

Al. 1, lettre a. Adhérer au projet du Conseil
fédéral.

Condrali, Berichterstatter: Artikel 34ter ist von
ausserordentlicher Bedeutung für die künftige
Sozialpolitik. Er bildet die Grundlage für die Ge-
setzgebung auf diesem Gebiet. Sie sehen hier, dass
einige Änderungen getroffen wurden gegenüber dem
Entwurf von 1939. Es sind insbesondere Änderungen
mit Bezug auf die Lit. b und c, ferner auch in bezug
auf Lit. e und / getroffen worden.

In Lit. a ist der Gedanke des Schutzes der
Arbeitnehmer zum Ausdruck gebracht. Das ist die
wichtigste Grundlage für eine umfassende Gesetz-
gebung des Bundes über den Arbeiterschutz, ein
reiner Kompetenzartikel.

In Lit. b ist die Allgemeinverbindlicherklärung
von Gesamtarbeitsverträgen und die Förderung des
Arbeitsfriedens vorgesehen. Sie werden dort einen
Antrag der Kommission sehen, der die Lit. b auf-
teilt in eine b und eine bbis. In der Lit. bbis wird
namentlich darauf hingewiesen, dass die Gesamt-
arbeitsverträge unter bestimmter Voraussetzung
allgemeinverbindlich erklärt werden können. In
der Lit. b ist der wichtige Gedanke eingeführt
worden, der die gemeinsame Regelung betrieblicher
und beruflicher Angelegenheiten vorsieht. Eine
Idee, die namentlich in der Westschweiz besten
Anklang gefunden hat.

Mit Bezug auf den Abs. 3 werden Sie eine kleine
Änderung vornehmen müssen. Die Kommission hat
die Auffassung, dass man hier einen Satz streichen
könne. In der ursprünglichen Fassung war die
Bedingung gestellt, dass die Allgemeinverbindlich-
keit nur dann erklärt werden könne, wenn es sich
erstens einmal um das Arbeitsverhältnis handle,
und zweitens, wenn diese Allgemeinverbindlichkeit
durch Sachverständige begutachtet wurde. Nun will
man sich mit der ersten Voraussetzung begnügen
und von der Begutachtung durch Sachverständige
absehen.

Sie haben eine Lit. /. Da wird dem Bund die
Kompetenz erteilt, allgemein über die berufliche
Ausbildung zu legiferieren. Einige Anträge, denen
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Sie Ihre Aufmerksamkeit schenken wollen, möchten
nicht so weit gehen wie der Entwurf. Im Entwurf
ist einfach gesagt, der Bund sei befugt, Vorschriften
über die berufliche Ausbildung zu erlassen. Herr
Kollega Meier-Netstal möchte beifügen „Ausbil-
dung von gelernten, angelernten und ungelernten
Arbeitern". Ich glaube nicht, dass das in die Ver-
fassung gehört. Es ist Sache der Gesetzgebung,
näher zu umschreiben, welche Kategorien erfasst
werden sollen. Ich empfehle Ihnen, den Antrag
abzulehnen.

Herr Kollega Dr. Wick möchte bei der gleichen
Lit. / die Kompetenz des Bundes einschränken.
In der früheren Beratung, im Nationalrat wie im
Ständerat, ist man dazu gekommen, die Kompetenz
des Bundes darauf zu beschränken, dass er nur
über die berufliche Ausbildung in Industrie, Handel
und Gewerbe zu legiferieren habe. Im heutigen Ent-
wurf ist dieser Zusatz weggelassen. Ich muss 'be-
kennen, dass der Antrag Wick meine Sympathie
hat. In der Kommission ist die neue Fassung des
Artikels keiner näheren Prüfung unterzogen worden.
Es dürfte angezeigt sein, dass der Rat sich vielleicht
doch besinnen sollte, ob er nicht wieder auf die
ursprüngliche Fassung zurückgehen wolle. Ich
möchte also den Antrag Wick Ihrer besonderen
Aufmerksamkeit empfehlen.

Herr Kollega Robert möchte bei Absatz 2 eine
Änderung treffen. Sie haben vorhin gehört, dass
man im 2. Absatz die Allgemeinverbindlichkeit
ursprünglich von zwei Bedingungen abhängig
machen wollte : dass es sich in solchen Vereinbarun-
gen um das Arbeitsverhältnis handle, und dass eine
Begutachtung durch Sachverständige vorausgehe.
Die Kommission will von der Begutachtung durch
Sachverständige absehen. Herr Robert möchte noch
weiter gehen und auch die Vorschrift unterdrücken,
dass es sich um das Arbeitsverhältnis handeln
müsse. Er würde dann einfach sagen: „Die All-
gemeinverbindlichkeit gemäss Lit. b ist zulässig,
wenn die Regelung begründeten Minderheitsinter-
essen und regionalen Verschiedenheiten angemessen
Rechnung trägt und die Rechtsgleichheit sowie die
Verbandsfreiheit nicht beeinträchtigt." Ich glaube,
dass dieser Antrag zu weit gehe. Er erteilt dem Bund
eine Vollmacht, die wir nicht empfehlen können.
Ich bitte Sie, den Antrag Robert abzulehnen.

Eine wichtige Bestimmung möchte Herr Kollega
Quartenoud einführen. Er beantragt einen neuen
Absatz 5, in dem er sagt, beim Fehlen einer eidge-
nössischen Regelung seien die Kantone befugt, über
die in Art. 34ter erwähnten Gegenstände Gesetze zu
erlassen. Sie erinnern sich vielleicht aus der Eintre-
tensdebatte, dass wir uns auf den Standpunkt
gestellt haben, die Kantone seien ursprünglich zu-
ständig, über Handel und Gewerbe zu legiferieren.
Dort, wo dem Bund Kompetenzen erteilt werden,
müssen sich die Kantone mit ihm in die Legislatur
teilen. Herr Quartenoud möchte nun diesen Ge-
danken hier präzisieren; er will sagen: So lange der
Bund von seinen Kompetezen keinen Gebrauch
macht, sollen die Kantone ohne weiteres zuständig
sein, auf diesem Gebiete zu legiferieren. Persönlich
habe ich die Meinung, dass das gemäss Art. 3 der
Bundesverfassung ohnehin der Fall ist. Es mag aber
vielleicht nützlich sein, es hier noch ausdrücklich

zu sagen. In bezug auf die Formulierung müsste
eine redaktionelle Ausfeilung vorbehalten werden.

Tatsache ist, dass in allen diesen Dingen ein
Zusammengehen von Bund und Kantonen das
Richtige sein wird. Die Botschaft von 1937 hat
bereits darauf hingewiesen. Ich zitiere hier den
damaligen Text: „Etwas anders verhält es sich in
bezug auf die im neuen Art. 34ter geregelten
Garantien des Arbeiterschutzes, der Arbeitsver-
mittlung, der Arbeitslosenversicherung, der Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit und der Arbeits-
beschaffung. Die Massnahmen auf diesen Gebieten
bedürfen unseres Erachtens einer weitgehenden
Einheitlichkeit, und es werden daher die grund-
legenden Gesetze von Bundes wegen erlassen werden
müssen. Aber auch hier wird die Mitwirkung der
Kantone nicht entbehrt werden können. Sie wird
in Absatz 3 ausdrücklich gewährleistet. Nur ein
enges Einvernehmen und eine Vereinigung der
eidgenössischen und kantonalen Kräfte lassen den
guten Erfolg hoffen." Daraus ist zu entnehmen,
dass mit Bezug auf die Aufgaben, die ein grosses
Gebiet umfassen, der Bund eher in der Lage ist
zu legiferieren. In kleineren Verhältnissen wird man
aber doch den Kantonen den Vortritt lassen. Ich
möchte den Antrag Quartenoud Ihrer Aufmerk-
samkeit empfehlen. Das Departement wird dazu
noch näher Stellung beziehen und eine einlässlichere
Prüfung vorsehen.

M. Pini, rapporteur: L'article 34ter peut être
défini comme article du «statut suisse du travail»
qui doit être salué par tous ceux qui attendaient
de la revision constitutionnelle le souffle de cette
vocation sociale qui a vraiment passé sur le pays
dans ces dernières années. Article à la fois modéré
et hardi qui représente le «minimum dénominateur
commun» qui doit rallier l'adhésion de tous les
courants politiques et sociaux au sein du parlement
et, j'espère aussi, du pays.

Le progrès sur le régime actuel est tel qu'on
peut vraiment affirmer que l'article 34ter consacre
le droit nouveau'de l'après-guerre. On a beaucoup
discuté au sein de la commission sur le texte du
projet. La lettre &V l'esprit de cette disposition
doivent élever la dignité du travail de la personne
humaine dans un régime de paix où les rapports
entre employeurs et travailleurs tendent à se régler
sur une base juridique. Après que l'article 34ter
prévoyant la clause obligatoire générale des organi-
sations économiques eut été biffé, il apparaissait
nécessaire de trouver une nouvelle base pour les
contrats collectifs et la cause obligatoire générale
qui en découle. C'est ce qu'a fait l'alinéa b de l'ar-
ticle 34 ter nouveau. La commission a toutefois
supprimé dans le texte du Conseil fédéral l'obligation
constitutionnelle de l'avis d'experts indépendants,
formule insérée autrefois dans l'article 34ter et qui
avait été défendue déjà dans la discussion de 1938
et 1939 par M. Billieux. On doit reconnaître que
toutes les mesures nécessaires à garantir un fonc-
tionnement correct du système, relèvent de la
législation. Il n'est par conséquent pas nécessaire
d'y insister dans le texte constitutionnel.

A la lettre b, la commission a adopté une nouvelle
rédaction qui est plus claire et peut servir de base
à la communauté professionnelle et à la commu-
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nauté d'entreprise. La commission, dans sa pro-
position, a repris la formule forgée par l'esprit juri-
dique et politique de M. le conseiller fédéral Stampfli
qui a vraiment été le trait d'union entre les diverses
tendances manifestées à la commission.

On a beaucoup discuté sur le caractère de l'une
ou l'autre formule: communauté professionnelle ou
communauté d'entreprise, sur la primauté même
de l'une ou l'autre formule et l'étendue des com-
pétences des deux formes d'accords entre patrons
et ouvriers. Je confirme à ce propos ce que j'ai
déjà dit à propos de l'entrée en matière en ce sens
qu'il faut laisser aux formules le temps de se con-
crétiser dans la pratique dans un régime de liberté
et non de contrainte avec le minimum d'inter-
vention de l'Etat.

En commission, de nombreuses propositions ont
été présentées qui relèvent des lois d'application.
On a insisté, par exemple, sur les droits des ouvriers
d'être représentés dans les conseils d'administration
et dans la gestion des fonds de prévoyance des entre-
prises. On a insisté pour que la communauté pro-
fessionnelle puisse s'occuper d'apprentissage et de
formation professionnelle. Tout cela relève de la
législation. Quant au droit de coalition, je rappelle
que la Constitution l'a déjà garanti à l'article 56.
On a même demandé en commission d'insérer encore
une fois cette disposition dans le texte constitu-
tionnel. Il nous suffit ici de souligner la formule
assez vaste adoptée à la lettre b et que je définis
comme «formule Stampfli» traitant des rapports
entre employeurs et employés, notamment sur la
réglementation en commun des question intéressant
l'entreprise et la profession. En Suisse romande,
on assiste à une véritable floraison de bibliographies
sur ce terme de «communauté professionnelle».
Notre collègue, M. Giroud, a écrit une étude remar-
quable sur la communauté professionnelle en esquis-
sant sa structure, son fonctionnement et son but:
organisation paritaire avec commission profession-
nelle et tribunal arbitral chargé de trancher souve-
rainement tous les différends non résolus par la
commission professionnelle. *

Elle apparaît par conséquent un instrument de
paix sociale.

En Suisse alémanique, par contre, c'est la com-
munauté d'entreprise qui semble se développer
avec plus d'aisance créant des rapports humains
étroits entre travailleurs et chefs d'entreprises. Le
chef d'entreprise traite sur une base d'égalité de
droits avec l'ouvrier sur les questions qui intéressent
la profession.

Il s'agit de formules qu'il faut laisser mûrir dans
la pratique. Je me rappelle avoir assisté à une
réunion publique organisée par la Nouvelle société
helvétique, à Zurich, où les deux tendances se sont
manifestées. J'ai donc l'impression que c'est le
génie particulier de la Suisse «une et diverse» qui
pourra favoriser le développement de l'une ou
l'autre formule. La Constitution offre en tout cas
les bases suffisantes pour une législation sociale
qui permettra vraiment de trouver la solution
suisse dans les rapports, entre capital et travail.

Quant aux autres dispositions, je salue la base
constitutionnelle de la compensation appropriée du
salaire et du gain perdus pour cause de service mili-
taire. Les caisses de compensation sont entrées

désormais dans nos institutions sociales et elles
paraissent un instrument indispensable de notre
paix sociale. Pour en mesurer la portée, il faut se
reporter aux conditions sociales de la mobilisation
de 1914 à 1918 et les comparer au régime des caisses
de compensation et de prévoyance organisées pen-
dant cette dernière mobilisation.

La lettre / de l'article a appelé l'attention de
beaucoup de collègues et a suscité de nombreuses
propositions d'amendement: 1° M. Beck voudrait
modifier la rédaction en ajoutant «développement
de la formation professionnelle». C'est une question
de détail qui pourra être réglée dans la législation
et qui, en tout cas, ne doit pas vous engager à
combattre la formule de la majorité de la com-
mission et du Conseil fédéral.

2° Une proposition Meyer, qui voudrait spécifier
une réglementation de la formation de l'ouvrier
qualifié, non qualifié et manœuvre. C'est là une
question qui ne peut être réglée par la Constitution
mais qui pourra être étudiée et reprise tout au plus
à propos de la législation d'application.

3° Une proposition Wick qui voudrait s'en tenir
à la formule actuelle limitant les compétences de la
Confédération à la formation professionnelle dans le
commerce, l'industrie et les arts et métiers. Tandis
que le message du Conseil fédéral nous avait dit
qu'il voulait étendre cette compétence à l'agricul-
ture, au service domestique et au service des gardes-
malades. Je dois rappeler que, par exemple, pour
le service des gardes-malades, le Conseil fédéral
a été sollicité par des postulats du Conseil national
même. Je rappelle à ce propos le postulat Dietschi-
Bâle développé l'année dernière et dont le Conseil
fédéral a cru devoir tenir compte. On pourrait
également apaiser les craintes de M. Wick en sou-
lignant que la législation doit laisser le plus possible
d'indépendance aux cantons dans la réglementation
de ces matières. La commission a par conséquent
accepté les propositions du Conseil fédéral et je
vous propose de vous en tenir à l'interprétation
contenue dans le message même du Conseil fédéral.

J'ai déjà parlé de la proposition de M. Quarte-
noud qui voudrait qu'en l'absence d'une réglemen-
tation fédérale les cantons aient la faculté de légi-
férer sur cette matière. Cette proposition nous est
très sympathique et je crois qu'elle peut très bien
être adoptée. Je répète à ce propos les principes
dont on a déjà parlé à propos de l'article 31, alinéa 2.
La compétence des cantons est originaire; tout un
secteur de la législation relève par conséquent de
cette compétence des cantons. En revanche, le droit
fédéral prime le droit cantonal. Toutefois, jusqu'à
ce que la Confédération ait décrété l'entrée en vi-
gueur de la législation fédérale, les cantons sont
libres de légiférer même dans cette matière, si
naturellement, elle relève de leur compétence
originaire. C'est ce qui est arrivé lors de la discussion
du code pénal fédéral: le principe constitutionnel
avait été inscrit en 1898, mais les cantons ont main-
tenu leur législation jusqu'en 1937, époque de
l'entrée en vigueur du code pénal fédéral. Je crois
qu'on peut traiter de la même façon la proposition
de M. Quartenoud. Il est évident que si la Confédé-
ration légiférait dans les matières réglées par les
cantons, c'est la législation fédérale qui primerait
la législation cantonale, mais après seulement que
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la Confédération aura légiféré sur la base d'une
compétence constitutionnelle.

Je crois avoir répondu ainsi aux différentes
propositions qui ont été présentées ici et j'espère
vous avoir convaincus de la valeur des propositions
de la majorité de la commission, que je vous re-
commande d'adopter.

Angenommen. — Adopté.

Lit. b.
Antrag der Kommission.

.. . über das Verhältnis zwischen Arbeitgebern
und Arbeitnehmern insbesondere über die gemein-
same Regelung betrieblicher und beruflicher Ange-
legenheiten ;

Lettre b.

Proposition de la commission.
Sur les rapports entre employeurs et travailleurs,

notamment sur la réglementation en commun des
questions intéressant l'entreprise et la profession;

M. Giroud: Au cours de ces dernières années,
comme au cours de cette session également, le
Conseil fédéral a accepté un certain nombre de
postulats auxquels il lui est matériellement impos-
sible de donner une suite conforme sans une exten-
sion de ses pouvoirs actuels, limités en ce domaine
par l'article 34ter de la Constitution fédérale.

Nous rappelons pour mémoire le postulat de-
mandant de garantir le droit de coalition des tra-
vailleurs, droit qui, en 1945 encore, n'est pas tou-
jours respecté; la requête par laquelle le Conseil
fédéral était invité à soumettre la gestion des fonds
sociaux et de prévoyance à des commissions pari-
taires d'employeurs et de travailleurs et, à la même
époque, le postulat de notre collègue René Robert
sur la communauté professionnelle; plus près de
nous les cinq postulats développés au début de
cette session et qui tous demandent à la Confédé-
ration de favoriser la paix du travail en encourageant
le développement de l'organisation professionnelle.
Avec les pouvoirs dont il dispose, le Conseil fédéral
ne peut que très imparfaitement donner suite aux
désirs exprimés. Une modification profonde de
l'article 34ter est, de ce fait, indispensable.

Au sein de la commission de revision des articles
économiques, nous avions proposé une rédaction
énumérative indiquant clairement que la Confédé-
ration avait le droit de légiférer sur chacun des
objets que je viens de rappeler. Nous aurions désiré
que le nouvel article 34 ter indiquât nettement que
l'esprit communautaire ne peut être développé que
par l'établissement de rapports constants au sein
des commissions paritaires professionnelles entre
les représentants des employeurs et des travailleurs.
Si nous n'avons pas insisté et si nous nous sommes
finalement ralliés à la rédaction proposée par la ma-
jorité de la commission, c'est sur l'assurance for-
melle de M. le conseiller fédéral Stampfli que cette
„rédaction était assez large pour permettre au Conseil
fédéral de légiférer sur toutes les questions, aussi
bien morales que matérielles, touchant à la régle-
mentation des rapports entre le capital et le travail,
ou tout au moins des employeurs et des travailleurs.

J'ai pris bonne note de cette déclaration et j'ai
tenu à la rapporter à cette tribune.

Le reste, c'est-à-dire les lois d'application, est
affaire de climat social et de rapports de force entre
employeurs et travailleurs. Pour ces raisons, je vous
prie d'approuver le texte proposé par la majorité
de la commission.

Pourtant, après cette déclaration, je voudrais
rappeler très brièvement quelques éléments du
problème ouvrier et ce que nous attendons du
nouvel article 34ter.

A la lecture du message du Conseil fédéral,
les promoteurs et les artisans de l'organisation des
métiers sous le régime de la communauté profes-
sionnelle ont été fort réjouis. On déclarait en effet
vouloir créer les bases constitutionnelles indispen-
sables pour assurer l'heureux développement et la
réalisation de l'idée de la communauté d'entreprise
et de la communauté professionnelle. Le texte
proposé dans ce but par le Conseil fédéral est singu-
lièrement étroit. Les rapports entre employeurs et
travailleurs sont en très grande partie réglés déjà
par le code civil et le code fédéral des obligations,
et toute une série de lois protègent,certaines caté-
gories de travailleurs. Ce texte ne pouvait donc
nous convenir.

On a du reste tort de ne voir, dans le problème
ouvrier, qu'un côté matériel. Les problèmes des
salaires, de la durée du travail, des congés payés,
du paiement des jours fériés, de la sécurité de l'em-
ploi doivent rester au premier plan de nos pré-
occupations. Mais ils ne sont pas tout. On a déjà
dit ici que la paix du travail ne peut reposer que
sur l'association des travailleurs à la gestion de la
profession et qu'il n'y a pas de paix sociale durable
sans justice sociale. Là est en réalité le fond du
problème. Alors qu'on en a fait un citoyen égal
en droit sur le plan politique, l'ouvrier est resté un
sujet sur le plan économique. Il souffre d'être
traité en éternel mineur; il souffre de voir que son
travail n'est pas apprécié au même titre que celui
du technicien et de l'ingénieur dont il exécute les
plans ; il souffre de n'avoir rien à dire dans la gestion
de l'entreprise qui l'occupe, dans la politique
générale de la profession auquel il est rattaché. Le
développement du machinisme et le régime du
salariat ont détruit chez l'ouvrier l'intérêt qu'il
portait auparavant à l'exercice de son métier. Il
n'est plus dans l'entreprise moderne qu'un numéro,
une machine que l'on acquiert et que l'on rejette
au gré des circonstances.

On prend peine de renseigner les actionnaires
d'une entreprise sur son développement, sa situation
présente, ses perspectives d'avenir, même si ces
actionnaires ont des intérêts dans des entreprises
concurrentes. En revanche, on refuse aux travail-
leurs qui, avec les cadres de l'entreprise, sont les
principaux artisans de ses succès, tout renseigne-
ment sur la situation et sur les résultats de l'effort
commun.

On accuse volontiers les ouvriers de manquer de
compréhension et de présenter des revendications
inconsidérées. Fait-on quelque chose pour qu'ils
connaissent la situation de l'entreprise ou du métier
desquels ils vivent ? L'employeur est censé connaître
la situation économique de l'ouvrier, mais ce dernier
ignore tout de la situation de l'entreprise.
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Pendant ces cinq ans de guerre, on a invoqué,
pour s'opposer à ses revendications, même les plus
légitimes, le manque de matières premières leur prix
de revient élevé, les difficultés d'exporter et de se
faire payer. On a toujours dépeint la situation en
noir, et pourtant chaque fin d'exercice révélait des
bénéfices souvent coquets. Des centaines de mil-
lions de francs ont été investis dans des fonds
sociaux ou de prévoyance. Devant ces faits l'ouvrier
a perdu confiance et les luttes sociales auxquelles
nous assistons en ce moment, peut-être plus parti-
culièrement en Suisse romande, en sont les consé-
quences.

L'ouvrier n'est peut-être pas très conscient des
causes profondes du malaise dont il souffre. Il le
manifeste par des revendications matérielles exclu-
sivement alors que ces causes sont, dans une propor-
tion tout aussi forte, d'ordre moral.

On s'étonne qu'en France et en Angleterre, par
exemple, les travailleurs exigent la nationalisation
des industries-clefs. Mais n'est-ce pas le seul moyen
pour eux d'obtenir un droit de cogestion? Et ceux
qui redoutent les mesures d'étatisation ou de natio-
nalisation ne devraient-ils pas être les premiers à
faire de leurs collaborateurs, employés et ouvriers,
des participants à la gestion de ce bien commun
qu'est l'entreprise et la profession. Le moyen! C'est
l'institution de commissions paritaires régionales et
nationales, s'adaptant à la structure économique de
la profession considérée, commissions paritaires dont
les compétences doivent largement dépasser le cadre
de la simple réglementation des conditions de tra-
vail.

C'est en partant de ces considérations que je vous
prie de donner la préférence à la proposition de la
majorité de la commission, disant sous chiffre 1,
lettre b) que «la Confédération a le droit de légiférer
sur les rapports entre employeurs et travailleurs,
notamment sur la réglementation en commun des
questions intéressant l'entreprise et la profession».
Nous désirons que le Conseil fédéral et la Confédéra-
tion aient ce pouvoir de légiférer sur les problèmes
intéressant l'ensemble du monde du travail, l'en-
semble du monde patronal, intéressant en somme
l'ensemble des participants au même métier.

M. Robert: Je vous demanderai l'autorisation de
procéder d'une façon un peu différente de celle que
l'on emploie ordinairement: j'aimerais poser une
question et si l'on pouvait me répondre affirmative-
ment, je vous ferais grâce de l'intervention que je
me proposais de faire pour défendre l'amendement
que j'ai déposé.

Je désirerais savoir très exactement ceci:
Est-il possible, avec le texte de la commission,

de rendre obligatoire, à l'occasion, sur demande des
parties, ouvriers et patrons, les ententes dont il est
question sous lettre b), c'est-à-dire rendre obliga-
toires des réglementations faites en commun par les
associations ouvrières et patronales et qui intéres-
seraient l'entreprise ou la profession ?

Si l'on me répond oui, je retirerai mon amende-
ment. Si l'on me dit non, je serai obligé de le main-
tenir et d'en expliquer les raisons.

M. Picot: J'ai demandé la parole pour une ques-
tion qui ne paraît peut-être pas très grave, mais qui

cependant revêt une certaine importance dans un
texte constitutionnel et qui concerne la rédaction
du texte français.

Je suis d'accord avec les considérations qui
viennent d'être exposées par M. Giroud, mais je vou-
drais demander que dans le texte de la commission
on remplace les mots «entre employeurs et travail-
leurs...» par «...entre employeurs et employés...»

Le terme «employeurs» est une expression juri-
dique. Le terme «travailleurs» désigne des gens qui
travaillent. En utilisant les termes «employeurs et
travailleurs» dans la Constitution, on paraît laisser
entendre que les employeurs ne travaillent pas et
on semble leur opposer les travailleurs. Je fais re-
marquer que cette expression figure à trois reprises :
à l'article 34ter, lettre b), à l'article 34ter, lettre
b)l>is et à l'article 34ter, alinéa 2 si, comme je le
suggère on dit «employeurs et employés...» il n'y a
plus aucun doute, tout Je monde comprend ce que
cela signifie.

Bundesrat Stampf li: Zu Abs. l, Lit. b): Auf die
Anfrage von Herrn Nationalrat Robert kann ich er-
klären, dass selbstverständlich alle beruflichen An-
gelegenheiten unter das Verhältnis zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer gehören, dass so gut wie
über andere Fragen des Arbeitsverhältnisses auch
über berufliche Fragen zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer Vereinbarungen getroffen werden
können, die allgemeinverbindlich erklärt werden
können, und dass damit der Bund selbstverständ-
lich die Kompetenz hat, über alle beruflichen An-
gelegenheiten Vorschriften zu erlassen. Die beruf-
lichen Angelegenheiten gehören doch ganz selbst-
verständlich zu dem Verhältnis zwischen Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber. Darüber kann kein Zweifel
bestehen.

Dagegen müsste ich sonst dem Antrag von Herrn
Robert entgegentreten. Denn, wenn er den Passus
streichen wollte, dass nur für Sachgebiete, die das
Arbeitsverhältnis betreffen, die Allgemeinverbind-
licherklärung zulässig ist, wäre ja wiederum die
Allgemeinverbindlicherklärung ganz allgemein für
Vereinbarungen möglich, was wir doch ausdrücklich
abgelehnt haben. Dagegen müsste ich mich ent-
schieden aussprechen.

M. Robert: La réponse de M. le conseiller fédéral
Stampfli me donne pleine satisfaction.

Il est donc bien entendu que l'on peut rendre
obligatoire ces sortes d'ententes. Bon. C'est tout ce
que je souhaitais et dans ces conditions je retire mon
amendement.

Le Président: II ne reste sur la lettre b aucune
autre proposition que celle de la commission, mais
je vous demande, en ce qui concerne la question de
fond, si vous en avez peut-être à formuler ?

Je constate que ce n'est pas le cas. La lettre b
est donc adoptée.

Reste la petite modification de caractère rédac-
tionnel, proposée par M. Picot consistant à dire:
«...rapport entre employeurs et employés...» au lieu
de «...rapport entre employeurs et travailleurs»...

M. Pini, rapporteur: Je me permets de faire ob-
server à M. Picot que je préfère personnellement les
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termes «employeurs et travailleurs». Lorsqu'on parle
«d'employé», il s'agit plutôt du rapport de l'emploi,
qui est stable. La notion du «travailleur» est beau-
coup plus vaste.

Au surplus, il s'agit là d'une question qui pourra
être examinée par la commission de rédaction.

M. Robert: Je serai extrêmement bref.
La 'terminologie dont on use dans ce projet

d'arrêté est celle qu'on trouve dans les conventions
internationales du travail: employeurs et travail-
leurs. Je préfère pour ma part le terme «travail-
leurs». On appelle d'ordinaire employés les per-
ponnes occupés dans des bureaux, payées au mois,
ce terme ne s'applique pas aux ouvriers proprement
dits.

M. Picot: Je considère que le mot «travailleur»
est empreint de romantisme. «Travailleurs de tous
les pays, unissez-vous!» Vous dites que «emplo-
yeur» fait pendant à «travailleur». A lieu d'«em-
ployeur», si vous voulez dire travailleurs, dîtes plu-
tôt «patrons». On sera alors dans les romans de
Daudet, «Gromont jeune Risler aîné». «Employé»
s'entend dans un sens large, soit employés et ou-
vriers, chacun de ces mots pris alors dans un sens
étroit.

Le Président: Nous sommes tous au clair sur le
fond du sujet.

Je vous propose de renvoyer cette question de
terminologie à la commission de rédaction. (Adhé-
sion. — Zustimmung.) . .

Lit. bbis, c, d und e.
Antrag der Kommission.

Lit. b bis. über die Allgemeinverbindlicherklärung
von Gesamtarbeitsverträgen und von ändern ge-
meinsamen Vorkehren von Arbeitgeber- und Arbeit-
nehmerverbänden zur Förderung des Arbeitsfrie-
dens;

Für den Rest Zustimmung zum Entwurf des
Bundesrats.•

Lettres bbis, c, d et e.
Proposition de la commission.

Lettre bbis. Sur la force obligatoire générale de
contrats collectifs ou autres ententes entre associa-
tions d'employeurs et de travailleurs favorisant la
paix du travail;

Pour le reste, adhérer au projet du Conseil fédé-
ral.

Angenommen. — Adoptées.

Lit. f.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Antrag Meier-Netstal.
Über die Ausbildung der gelernten, angelernten

und ungelernten Arbeiter.

Antrag Wick.
Über die berufliche Ausbildung in Handel, Indu-

strie und Gewerbe.

Antrag Beck.
Über die Förderung der beruflichen Ausbildung.

Lettre f.
Proposition de la commission.

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Proposition Meier-Netstal.
Sur la formation des ouvriers qualifiés, rni-

qualifiés et manœuvres.

Proposition Wick.
Sur la formation professionnelle dans le com-

merce, l'industrie et les arts et métiers.

Proposition Beck.
Sur le développement de la formation profes-

sionnelle.

Meier-Netstal: Ich habe den Abänderungsantrag
gestellt: „Der Bund ist befugt, Vorschriften aufzu-
stellen: /) über die Ausbildung der gelernten, an-
gelernten und ungelernten Arbeiter."

Mir genügt die Bestimmung nicht, wonach nur
die berufliche Ausbildung gefördert werden soll.
Die Ausbildung soll sich auch auf die Ungelernten
und Angelernten erstrecken.

Sie erinnern sich vielleicht noch an meine Aus-
führungen, welche ich anlässlich der Familien-
schutzdebatte machte. Was mir vorschwebt, das
ist, aus dem ungelernten und angelernten Arbeiter
einen vollwertigen und mit seiner Existenz zufrie-
denen Menschen zu machen. Um dieses Ziel zu er-
reichen, ist es notwendig, bereits in der Verfassung
die Grundlage hiefür zu verankern. Um Ihnen die
überragende Bedeutung beider Arbeiterkategorien
vor Augen zu führen, muss ich einige Zahlen
nennen.

Nach der eidgenössischen Betriebszählung vom
Jahre 1939 gab es.in der Schweiz, in runden Zahlen
ausgedrückt : 221 000 gelernte männliche Arbeiter,
42 000 gelernte weibliche Arbeiter, also total
263 000 gelernte Arbeiter. Demgegenüber zählen
wir 419 495 ungelernte und angelernte männliche
und weibliche Arbeiter.

Es lohnt sich daher, auch in den Wirtschafts-
artikeln über diese beiden Kategorien von Arbeitern
zu sprechen; denn hinter diesen Zahlen stehen die
Familien, die Probleme der Arbeitsbeschaffung, der
Notstandsarbeiten, der Armenunterstützung. Hin-
ter diesen Zahlen ist allerhand politischer Zündstoff
verborgen; denn aus den Reihen dieser Arbeiter
rekrutiert sich das Heer der Unzufriedenen, der im
Leben zu kurz Gekommenen. Wenn die Lenker der
Wirtschaft sich einmal ernstlich damit befassten,
diese Zusammenhänge gründlich zu studieren, so
würden sie bald erkennen, dass es sich für den Staat
und besonders für den Steuerzahler rentierte,
darüber zu reden. Mit Tarifverträgen und Allge-
meinverbindlicherklärungen zur Förderung des
Arbeitsfriedens allein werden das Glück, die Zu-
friedenheit und der Fortschritt des arbeitenden
Menschen nicht gesichert, die Leidenschaften des
Menschen werden nur gebändigt und in eine Scha-
blone gepresst.
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Die Maschine, die moderne Technik, hat aus
dem ungelernten und angelernten Arbeiter nur die
auslösende Seelenzelle der Maschine gemacht. Diese
Arbeiter sind' zu Betriebs-Marionetten, zu Robotern
geworden. Durch die einseitige Beanspruchung der
Muskeln und Organe verkümmern die Leute. Aller-
hand Übel, Kurzsichtigkeit, Krampfadern, Fett-
leibigkeit, Rheumatismus, Steinlunge, Tuberkulose,
Unterleibskrankheiten und viele andere Krank-
heiten, sind die Folgen der falschen Arbeitsweise.

Der Mensch und der Boden gehören zusammen.
Wenn Sie dauernd gesunde Zustände herbeiführen
wollen, dann müssen Sie dieser elementaren Grund-
warhheit Rechnung tragen. Wir müssen nach einer
vernünftigen Synthese zwischen der geisttötenden
und körperverunstaltenden einseitigen Fabrikarbeit
und der an tüchtigen Arbeitskräften mangelnden
Land- und Forstwirtschaft suchen.

Die landwirtschaftliche Vollbeschäftigung wurde
mit der Einführung des mechanischen Spinn- und
Webstuhles gestört. Die Eisenbahn brachte uns das
Brotgetreide und die Baumwolle ins Land. Der
Bauer hatte keine Arbeit mehr für sein Gesinde, um
es im Winter durchzuhalten.. Er wurde dadurch zur
einseitigen Graswirtschaft gezwungen. Die Land-
flucht musste einsetzen, und damit begann die Ver-
städterung und Vermassung. Die Industrialisierung
hat in den früher geordneten Kreislauf der bäuer-
lichen Arbeit eine fast unheilbare Störung gebracht.

Wenn die schweizerische Landwirtschaft wieder
gesunden soll, so müssen wir schon in der Verfas-
sung darauf Bedacht nehmen. Es ist begrüssens-
wert, dass die Landwirtschaft dauernd 300 000 ha
Ackerland bearbeiten will. Beachten Sie aber dabei,
dass das landwirtschaftliche Arbeitsproblem auf
eine für die gesamte Volkswirtschaft tragfähige
Basis gestellt wird. Die Landwirtschaft benötigt nur
im Frühjahr, im Sommer und Herbst zusätzliche
Arbeitskräfte. Diese muss die Industrie an die Land-
wirtschaft abgeben. Tut sie es nicht, so werden die
landwirtschaftlichen Preise zu hoch.

Meine Vorschläge tendieren dahin, dass wir Mit-
tel und Wege suchen, wie wir einerseits der Land-
wirtschaft helfen können und anderseits in das
ungesunde, monotone und geisttötende Fabrik-
arbeiterleben frische Luft, Sonne und Abwechslung
bringen. Die Einführung des Landarbeitslehrjahres
auf freiwilliger Basis — ich betone ausdrücklich
„freiwilliger Basis" — halte ich daher für die unge-
lernten Arbeiter für unbedingt notwendig, weil da-
durch die jungen Leute die Arbeit auf dem Lande
kennenlernen. Für Studenten und Berufslehrlinge
ist dies nicht unbedingt nötig. Voraussetzung ist,
dass Bauer und Bäuerin den jungen Leuten die Liebe
zur landwirtschaftlichen Arbeit im Hause, im Stall
und auf dem Feld beibringen. Dieses Landjahr ist
die Voraussetzung, dass die Landwirtschaft den
Mehranbau überhaupt bewältigen kann. Wir muss-
ten im Kriege mit der Ausrichtung finanzieller Bei-
hilfen auf teure und zum Teil unbefriedigende Weise
dieses Problem auch lösen.

Die Industrie muss zu einer solchen Kombina-
tion die Hand bieten. Im Kriege musste es ja auch
gehen, trotzdem viele tausend Arbeiter an der
Grenze standen, im Festungsbau tätig waren und
dazu noch der Landwirtschaft helfen mussten. Der
angelernte Arbeiter mit seiner oft sehr ungesunden

Arbeit darf nicht immer im Dampf oder Giftgas
oder Staub aller Art beschäftigt werden. Die Ab-
wechslung im Betriebe allein, welche ich ebenfalls
begrüsse, genügt nicht.

Wir alle wissen, dass wir schon in Bälde wieder
den schärfsten Konkurrenzkampf mit dem Ausland
bestehen müssen. Unsere Betriebe müssen noch
mehr rationalisiert werden; dadurch wird die
Schablonenarbeit noch grösser, das Arbeitstempo
noch schneller. Die Arbeit des ungelernten Arbeiters
reduziert sich auf einige Handgriffe. Darum ver-
lange ich die bessere Landplanung, die Auflockerung
der Städte. Über kurz oder lang wird die 40-Stun-
denwoche zur Tatsache. Wenn wir uns dann von
der Schablone befreien, so ist es durchaus möglich,
dass jeder Arbeiter neben seinen Ferien noch vier
bis fünf Wochen pro Jahr entweder im eigenen oder
gepachteten Pflanzplätz oder beim Bauer arbeiten
kann.

Wir müssen ausserdem eine ganze Reihe neuer
Berufe schaffen. Nach meiner Meinung ist die
Tätigkeit eines Polizisten, eines Kondukteurs, eines
Tramführers ein Beruf. Heute machen viele junge
Leute aber noch einen grossen Umweg, bis sie bei
der Bahn oder beim Tram landen. Sie werden zu-
erst Bäcker oder Metzger. Nicht aus eigener Schuld,
sondern weil wir sie schlecht beraten haben. Auch
Krankenwärter, Irrenwärter usw. sind Berufe, die
wir zu solchen erheben sollten. Hiefür sollten wir
die geeigneten Massnahmen ergreifen. Ich konnte
leider diese Probleme nur andeuten. Wenn wir aber
gesunde Verhältnisse in der Industrie, im Gewerbe
und in der Landwirtschaft erhalten wollen, dann
müssen wir unbedingt den 419 000 ungelernten und
angelernten Arbeitern mehr Beachtung schenken.
Wir benötigen die Handlanger und Hilfsarbeiter
ebensosehr wie die Handwerker und Professoren.
Wir müssen danach trachten, diesem Bevölkerungs-
teil das Leben auch lebenswert zu gestalten. Ver-
nachlässigen wir diese Aufgabe, dann stören wir
den gesunden Kreislauf im Wirtschaftsleben.

Ich bitte Sie daher, meinem Antrag zuzustim-
men.

•
Wick: Der Art. 34 ter ist ein umfassender Kom-

petenzartikel. Dem Bunde werden hier Befugnisse
erteilt, bei denen es ihm, respektive dem Bundesrat,
vielleicht selber nicht ganz wohl ist. Er schreibt in
seiner Botschaft auf Seite 17 in bezug auf das
Postulat Robert: , , . . . , dass wir den Willen der
Wirtschaftskreise zur Gemeinschaftsarbeit begrüs-
sen und bereit sind, solche Bestrebungen zu unter-
stützen und zu fördern" usw. Und dann heisst es:
„Unsererseits möchten wir dieser Art des Vorgehens
gegenüber der unmittelbaren Regelung durch staat-
liche Vorschriften den Vorzug geben."

Ich glaube, dass hier diese Einstellung des
Bundesrates im Grunde genommen die richtige ist.
Der Bundesrat soll nur dort befugt sein, Vorschrif-
ten zu erlassen, wo sich das gesetzgeberisch nicht
umgehen lässt, wie das hier in einigen Absätzen der
Fall ist, in den Lit. a, c, d und e. Aber für Lit. b,
d. h. in bezug auf das Verhältnis zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer, und die Allgemeinverbind-
licherklärung sind die Voraussetzungen für die
Legiferierung nicht in gleichem Masse vorhanden,
desgleichen auch nicht bei Lit. / betreffend die
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berufliche Ausbildung. Hier kann es sich weniger
um gesetzliche Vorschriften handeln als vielmehr
um blosse Unterstützung und Förderung. Auf alle
Fälle muss aber die generelle Befugnis zur Legife-
rierung eingeschränkt werden. Schon bei Lit. b ist
diese Generalbefugnis zu weitgehend. Wir haben
darüber ja vorhin gesprochen. Hier müsste es
heissen: „Der Bund unterstützt und fördert den
Willen der beruflichen Kreise zur Gemeinschafts-
arbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern."
Das wäre ein Wunsch an den Bundesrat, diese
Beziehungen zu fördern, aber nicht eine Befugnis,
ohne weiteres Vorschriften zu erlassen.

Ich habe bei dieser Lit. b keinen Antrag gestellt,
weil das Problem des Verhältnisses zwischen Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern eine umfassende sozial-
rechtliche Regelung verlangt, die heute nicht in
blosse Wirtschaftsartikel eingezwängt werden kann.
Ich verweise hier auf das, was ich namens unserer
Fraktion in der Eintretensdebatte bereits gesagt
habe.

Der Chef des Eidg. Volkswirtschaftsdeparte-
mentes hat in seiner grossen Rede zur Eintretens-
frage sich leider über diesen grundsätzlichen Stand-
punkt unserer Fraktion ganz ausgeschwiegen und
dem Sprechenden eine Auffassung in den Mund
gelegt, die er gar nicht vertreten hat. Ich möchte
aber auf diese Sache nicht zurückkommen, sondern
nur diese Lit. / in Art. 34 ter kurz behandeln.

Der Hauptgrundsatz der Wirtschaftsartikel, die
wir jetzt beraten, ist doch der: i. Freiheit der Wirt-
schaft und 2. Eigenregelung der Verhältnisse, so-
weit das möglich ist; grundsätzlich gesagt: Soviel
Freiheit als möglich und soviel Bindung als not-
wendig. Oder soziologisch ausgedrückt: Soviel
Gesellschaft als möglich und soviel Staat als not-
wendig.

Dieser Grundsatz wird nun bei Art. 34ter nach
meinem Dafürhalten weit überschritten. Er gibt
dem Staat die umfassende Befugnis, auf dem
Gebiete der sozialen Gestaltung Vorschriften zu
erlassen. Er umfasst das gesamte Gebiet des
Arbeiterschutzes, aller Wirtschaftszweige, so dass
man beinahe versucht ist, nicht zu sagen: der Bund
ist befug^ Vorschriften zu erlassen, sondern: der
Bund ist beunfugt, Vorschriften zu erlassen auf all
diesen Gebieten.

Namentlich in bezug auf die berufliche Ausbil-
dung hier dem Bunde Befugnisse allgemeiner Natur
zu geben, scheint mir zu weitgehend zu sein. Es
gibt hier gar keine Einschränkung. Der Bund kann
nach diesem Artikel 34 ter Vorschriften über die
berufliche Ausbildung auf allen Gebieten erlassen,
nicht bloss in bezug auf den Handel, das Gewerbe,
die Landwirtschaft usw., sondern, wie er in seiner
Botschaft auf Seite 20 ausführt, auch für den Haus-
dienst, die Krankenpflegeberufe usw. usw.

In Art. 34 ter der alten Vorlage vom Jahre 1938
ist eine Einschränkung in bezug auf die berufliche
Ausbildung vorgesehen gewesen. Es hiess dort:
„Der Bund ist befugt, .zum Schütze der Arbeit-
nehmer, über die Arbeitsvermittlung, die Arbeits-
losenfürsorge sowie über die berufliche Ausbildung
in Handel, Industrie und Gewerbe Bestimmungen
aufzustellen." Hier ist also die Befugnis des Staates
genau umschrieben. Anders bei dieser neuen Vor-
lage, wo es sich um eine allgemeine Befugnis han-

Nationalrat. — Conseil national. 1945.

delt, die geradezu zu einer staatlichen Monopolisie-
rung des gesamten beruflichen Bildungswesens
führen kann. Hier besteht nun die Möglichkeit einer
Einmischung des Staates auch in die Ausbildung
der Lehrer, der Krankenschwestern, der Knechte,
der Mägde usw., also eine ganz allgemeine Befugnis.

Diese Gefahr war ja schon beim ursprünglichen
Entwurf, wie er im Jahre 1938 beraten wurde, vor-
handen. Auch damals sind in diesem Rate und
namentlich im Ständerat Bedenken aufgetaucht,
der Bund könnte da in alle möglichen Verhältnisse
hineinreden. Als man das bestreiten wollte, konnte
man auf einen Bericht des Eidg. Volkswirtschafts-
departementes vom 5. Mai 1938 hinweisen, in dem
es ausdrücklich hiess, die neue Verfassung erlaube,
„die Gesetzgebung auszudehnen auf Gebiete, die dem
geltenden Bundesgesetz über die berufliche Aus-
bildung nicht unterstellt sind, so auf die Berufe
der Land- und Forstwirtschaft, der Fischerei, des
Hausdienstes, der Erziehung, der Krankenpflege,
der Wissenschaft und Kunst". Sie sehen: die jetzige
Fassung wirft wieder die gleiche Frage auf. Und
man muss auch gegen diese neue Fassung wieder
die gleichen Bedenken erheben.

Staatliche Vorschrift auf dem Gebiete der be-
ruflichen Ausbildung heisst in der Regel, für alle
diese Leute ein eidgenössisches Diplom schaffen.
In dieser Beziehung müssen dem Staate einfach
gewisse Grenzen gesetzt werden. Es ist auch gar
nicht möglich, dass von einer zentralen Stelle all-
gemein in der Eidgenossenschaft solche Vorschriften
für alle Berufe erlassen werden können. Ich nenne
nur den Krankenpflegeberuf. Gewiss besteht dort
eine Notwendigkeit zur Regelung der beruflichen
Ausbildung. Ob diese berufliche Ausbildung aber
zentralisiert werden muss, das ist eine ganz andere
Frage. Eine Krankenpflegerin in Zürich bedarf
einer ganz ändern Ausbildung als eine Kranken-
pflegerin etwa in der Innerschweiz, in Bergkantonen,
wo Hausdienst und Krankenpflege ineinandergehen
und die charitative Tätigkeit auch etwa mitspielt.
Auf alle Fälle haben die Kreise, die ich vertrete,
ernste Bedenken gegen eine derartige generelle
Befugnis.

Nun wird man vielleicht vom Bundesratstische
aus sagen: „Es fällt uns gar nicht ein, überall zu
legiferieren und Vorschriften aufzustellen." So lange
der jetzige Chef des Eidg. Volkswirtschaftsdeparte-
mentes auf seinem Posten steht, hege ich da keine
Befürchtungen. Aber so bedauerlich es ist, das zu
sagen, so ist es eben doch so: Herr Bundesrat
Stampfli lebt nicht ewig. (Zwischenruf Bundesrat
Stampili: Wenigstens nicht als Bundesrat.) Ich
bedaure das ausserordentlich. Und auch die Ent-
wicklung, diese zunehmende staatssozialistische,
diese etatistische Tendenz, die jetzt herrscht, erregt
in unseren Kreisen ebenfalls grosse Bedenken, so
dass man nicht ohne weiteres einfach dem Staate,
d. h. dein Bund eine derartige generelle Befugnis
erteilen möchte. Wenn schon'Befugnisse des Bun-
des, dann sollen sie auf diejenigen Fälle beschränkt
werden, die ihrer Natur nach einer zentralistischen
Regelung zugänglich sind. Man muss also hier
gewisse Einschränkungen machen. Deshalb ist es
in dieser Beziehung richtiger, wieder zur ursprüng-
lichen Fassung zurückzukehren, welche dem Bunde
die Kompetenz gibt, Vorschriften zu erlassen über
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die berufliche Ausbildung in Handel, Industrie und
Gewerbe.

Ich bin von landwirtschaftlicher Seite darauf
aufmerksam gemacht worden, dass hier auch noch
die Landwirtschaft einbezogen werden sollte. Wenn
der Antrag von landwirtschaftlicher Seite aufge-
nommen wird, habe ich nichts dagegen, wenn das
beigefügt wird, obwohl ich auch wieder von land-
wirtschaftlicher Seite darauf aufmerksam gemacht
worden bin, dass man dem Bunde keine derartige
Befugnis geben wolle, da sonst der Bund Vor-
schriften aufstellen könne über die Ausbildung von
Knechten, Mägden, Hausbediensteten usw. Auch
auf landwirtschaftlicher Seite besteht in dieser Be-
ziehung ein gewisses Misstrauen. Ich kann das ver-
stehen ; wenn aber die Landwirtschaft selbst Gewicht
darauf legt, -dass sie einbezogen wird, habe ich per-
sönlich nichts dagegen. Mir persönlich wäre der
Antrag des Herrn Kollegen Beck sympathisch. Ich
will.der Begründung nicht vorgreifen, aber der An-
trag passt nicht in diese Systematik hinein; wenn
er so eingebaut werden könnte, dass gesagt würde,
der Bund fördere die berufliche Ausbildung, ohne
dass er befugt ist, Vorschriften aufzustellen oder
Gesetze zu erlassen, könnte ich mich damit einver-
standen erklären, aber vorläufig, bevor ich die
Begründung des Herrn Kollegen Beck gehört habe,
möchte ich Ihnen empfehlen, die Bestimmung so
zu fassen, wie ich sie vorschlage. Ich bitte Sie,
diesem Antrag zuzustimmen.

Dietschi-Basel : Ich muss dem Antrag des Herrn
Kollegen Wick entgegentreten. Sie erinnern sich
vielleicht, dass ich in einer der letzten Sessionen
hier ein Postulat zur Förderung des Krankenpflege-
berufes begründet habe. Herr Kollege Wick hat
heute gerade auf dieses Beispiel hingewiesen und
erklärt, dass eine Beschränkung in der Formulierung
nötig sei. Ich glaube, das Gegenteil sollte der Fall
sein. Wie hat damals die Antwort des Vorstehers
des Volkswirtschaftsdepartementes gelautet? Er
antwortete mir, der Bund habe keine Grundlagen
um etwas vorzukehren, während diese Möglichkeit
für die Kantone bestehe. Darauf habe ich mich an
den Kanton gewendet, gleichzeitig haben andere
Herren in anderen Kantonen ähnliche Schritte
unternommen. Sie erinnern sich, dass in verschie-
denen westschweizerischen kantonalen Parlamen-
ten und im Grossen Rat des Kantons Basel-Sta dt,
aber auch im Grossen Rat des Kantons St. Gallen
die Fragen des Krankenpflegepersonals zur Sprache
gekommen sind. Überall hiess es, der Bund solle
legiferieren. Jetzt, wo die Gelegenheit gegeben ist.
dem Bund diese Kompetenz zu erteilen, will man
eine Einschränkung vornehmen. Ich möchte drin-
gend bitten, den Antrag Wick abzulehnen. Herr
Wick hat selbst zugegeben, wie nötig gerade in
diesem Beruf, in der Krankenpflege, eine Regelung
ist. Da geht er mit mir einig. Dagegen ist es mir
unverständlich, wie man sagen kann, dass die Aus-
bildung im Krankenpflegeberuf in verschiedenen
Kantonen verschieden soll gestaltet werden können.-
Ich kann mir nicht vorstellen, wie in einzelnen Kan-
tonen eine verschiedene Ausbildung vor sich zu
gehen hat. Diese Einschränkung ist absolut depla-
ciert. Wenn sie angenommen wird, wird damit die
dringend notwendige Regelung der beruflichen Aus^

bildung im Krankenpflegepersonal verbarrikadiert.
Aus diesem Grunde empfehle ich Ablehnung.

Beck: Ich habe den Antrag gestellt, unter /
beizufügen: „Der Bund ist befugt, Vorschriften
aufzustellen über die Förderung der beruflichen
Ausbildung." Le texte français doit être modifié,
es muss dort heissen « encourager ». Das Schul- und
Bildungswesen war bis heute zur Hauptsache in den
Händen der Kantone. Der Bund hat zur Förderung
in verdankenswerter Weise mit finanziellen Mitteln
beigetragen. Die bisherige Regelung ist in der Ver-
fassung niedergelegt und sollte in dieser Form bei-
behalten werden. In den Kantonen hat die beruf-
liche Ausbildung in allen Berufen grosse Fortschritte
gemacht, überall ist man gewillt, den Bedürfnissen
der Zeit Rechnung zu tragen. Während die Kantone
im Jahr 1932 für das berufliche Bildungswesen
14,7 Millionen und der Bund 3,9 Millionen auf-
gewendet haben, stiegen diese Ausgaben der Kan-
tone innerhalb von 10 Jahren auf 18,6 Millionen.
Die Kantone haben also für das berufliche Ausbil-
dungswesen ausserordentliche Anstrengungen unter-
nommen, so dass wir ihnen hier nicht in den Arm
fallen sollten. Ich möchte besonders auch auf die
Fortschritte hinweisen, die das landwirtschaftliche
Bildungswesen dank der Initiative der Kantone
und der landwirtschaftlichen Organisationen zu ver-
zeichnen hat.

Mit dem vom Bundesrat vorgeschlagenen Wort-
laut steigen Bedenken auf, dass das berufliche
Schulwesen der Autorität der Kantone entzogen
und in die Hände des Bundes gelegt werden will.
Diese Befürchtungen sollten aus dem Wege geräumt
werden. Wir begrüssen es, wenn der Bund das
berufliche Schulwesen weiterhin mit finanziellen
Mitteln unterstützt. Dabei hat er die Möglichkeit,
seine Wünsche und Begehren nach einer zweck-
mässigen Ausgestaltung beruflicher Belange zur
Geltung zu bringen, und die Leistung von Sub-
ventionen von der Verwirklichung dieser Wünsche
abhängig zu machen. Da eine staatliche Einfluss-
nahme auf diese Weise bereits besteht, so sollten
wir eine weitherzige Fassung dieser Bestimmung
aufnehmen. Übrigens sind die Verhältnisse von
Kanton zu Kanton so verschieden, dass einheit-
liche Vorschriften für die ganze Schweiz mehr
Schwierigkeiten als eine gedeihliche Förderung
unseres beruflichen Schulwesens bringen würden.
Die Anträge der Herren Kollegen Dr. Wick und
Meier-Netstal hätten eine ungleiche Behandlung
einzelner Berufsschulen zur Folge, die sich beson-
ders in der finanziellen Unterstützung auswirken
würde. Es ist übrigens auch zweifelhaft, ob der
Ständerat dem vorliegenden Text tel quel zustim-
men würde. Ich ersuche Sie : Tragen Sie der föderali-
stischen Struktur unseres Landes Rechnung und
vermeiden Sie die Gefahren eines neuen Konradi-
Tages, indem Sie dem von mir erwähnten Antrag
Ihre Zustimmung geben.

Bundesrat Stampili: Ich ersuche Sie, die Anträge
der Herren Meier-Netstal, Wick und Beck abzu-
lehnen. Herr Nationalrat Meier-Netstal beantragt
Ihnen, ausdrücklich zu sagen, dass über die Aus-
bildung der gelernten, angelernten und ungelernten
Arbeiter Vorschriften zu erlassen sind. Das ist
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Gesetzgebung, das ist nicht mehr Verfassung; wenn
wir gemäss dem Antrag des Bundesrates sagen,
dass der Bund befugt sei, Vorschriften aufzustellen
über die berufliche Ausbildung, so hat er selbst-
verständlich die Möglichkeit, Vorschriften zu er-
lassen nicht nur über die Ausbildung der Berufsarbei-
ter, sondern auch der angelernten und ungelernten
Arbeiter. Es handelt sich hier um Ausdrücke, die
niemals Rechtsbegriffe sind, die in eine Verfassung
Aufnahme finden können. Es ist Aufgabe der
Gesetzgebung, Herr Nationalrat Meier, zu gegebe-
ner Zeit darüber zu bestimmen, ob man auch Vor-
schriften über die berufliche Ausbildung der an-
gelernten und ungelernten Arbeiter erlassen will,
das gehört nicht in die Verfassung. Auf Grund des
vorliegenden Verfassungstextes kann man das tun,
es wird dann zu gegebener Zeit der Gesetzgeber
sich zu überlegen haben, ob er auch Vorschriften
über die Ausbildung von angelernten und ungelern-
ten Arbeitern aufstellen will. Ihr Antrag ist deshalb
.1 n»überflüssig.

Herr Nationalrat Dr. Wick hat den Antrag ge-
stellt, es sei die Gesetzgebungskompetenz des Bundes
zu beschränken auf die berufliche Ausbildung in
Handel, Industrie und Gewerbe, und er beruft sich
darauf, dass er damit zum Text von Art. 34 ter
der Vorlage zurückkehre, wie sie aus den Beratun-
gen der eidgenössischen Räte hervorgegangen ist.
Das ist richtig. Aber es hat sich seither gezeigt,
dass diese Kompetenz zu eng ist, dass das Bedürfnis
vorliegt, auch Bundesvorschriften zu erlassen über
die berufliche Ausbildung der Landwirte. Heute
ist das sehr aktuell. Kein Geringerer als Herr Alt-
bundesrat Minger hat in letzter Zeit deutlich er-
klärt, dass auch die Landwirte eine vermehrte
berufliche Ausbildung nötig haben, um den Exi-
stenzkampf zu bestehen. Darum ist ihre Beschrän-
kung auf Handel, Industrie und Gewerbe zu eng,
insbesondere auch, wenn beabsichtigt wird, die
hauswirtschaftlichen Berufe, die Anstaltsberufe
auszuschliessen. Das entspricht sicher nicht An-
schauungen, wie sie hier im Parlament schon wieder-
holt vertreten worden sind, so in neuester Zeit von
Herrn Nationalrat Dr. Dietschi.

Ob wir davon Gebrauch machen werden, hängt
immer wieder von Ihnen ab. Es ist immer wieder
der Gesetzgeber, der darüber zu bestimmen hat,
in welchem Umfang von dieser allgemeinen Kom-
petenzbestimmung Gebrauch gemacht wird. Aber
es ist nicht angezeigt, heute, wo wir eine solche
allgemeine Kompetenzbestimmung aufstellen, sie
einzuengen, sondern wir wollen sie so formulieren,
dass sie dem Gesetzgeber für die Zukunft Spiel-
raum lässt.

Deshalb muss ich auch den Antrag von Herrn
Nationalrat Beck entschieden bekämpfen, der sich
hier darauf beschränken will, zu sagen, dass der
Bund die berufliche Ausbildung fördere. Damit
würden wir hinter die Vorlage von 1939 zurück-
gehen. Diese gibt dem Bund ganz allgemein die
Kompetenz, über die berufliche Ausbildung in
Handel, Industrie und Gewerbe Bestimmungen
aufzustellen. Herr Nationalrat Beck möchte diese
Kompetenz darauf beschränken, dass der Bund in
Zukunft die Berufsbildung nur noch fördern kann.
Er hat gesagt, der Bund könne ja seine Wünsche
äussern, und dann würden die Kantone gnädigst

sagen, unter welchen Bedingungen sie bereit seien,
die Subventionen des Bundes in Empfang zu neh-
men. Nein, so wollen wir nicht fördern. Herr Natio-
nalrat Oeri hat schon gesagt, wir redeten zu viel von
fördern. Ich möchte doch bitten, nicht noch mehr
von fördern zu reden, weil ich einem Jubilaren,
der kürzlich den 70. Geburtstag gefeiert hat,
doch so viel Reverenz erweisen möchte, dass man
auf seine Wünsche wenn immer möglich Rücksicht
nimmt. (Heiterkeit.) Deshalb muss ich Ihnen bean-
tragen, auch den Antrag von Herrn Beck abzulehnen
und bei der Fassung des Bundesrates zu bleiben.

Meier-Netstal: Nachdem Herr Bundesrat Stam-
pfli die Erklärung abgegeben hat, dass auch die
ungelernten und angelernten Arbeiter in der
Gesetzgebung genügend berücksichtigt werden kön-
nen und wir später die Möglichkeit haben, diese
beiden Kategorien zu berücksichtigen, ziehe ich
meinen Antrag zurück. Ich wollte damit nur errei-
chen, dass diese grossen Kategorien von Arbeitern
künftig etwas mehr Berücksichtigung finden.

Abs t immung. —- Vote,

Eventuell. — Eventuellement:
Für den Antrag der Kommission Mehrheit
Für den Antrag Wick Minderheit

Definitiv. —• Définitivement:
Für den Antrag der Kommission Mehrheit
Für den Antrag Beck Minderheit

Hier wird die Beratung abgebrochen,
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachtsitzung vom 3. Oktober 1945.
Séance du 3 octobre 1945, nuit.

Vorsitz — Présidence : M. Aéby.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
Revision des articles économiques de la

Constitution. Nouveau projet.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 594 hiervor. — Voir page 594 ci-devant.

Abs. 2, 3, 4.
Antrag der Kommission.

Abs. 2. Die Allgemeinverbindlicherklärung ge-
mäss lit. obis ist nur für Sachgebiete, welche das
Arbeitsverhältnis betreffen und nur dann zulässig,
wenn die Regelung begründeten Minderheits-
interessen und regionalen Verschiedenheiten ange-
messen Rechnung trägt und die Rechtsgleichheit
sowie die Verbandsfreiheit nicht beeinträchtigt.

Abs. 3 und 4. Zustimmung zum Entwurf des
Bundesrats.
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Gesetzgebung, das ist nicht mehr Verfassung; wenn
wir gemäss dem Antrag des Bundesrates sagen,
dass der Bund befugt sei, Vorschriften aufzustellen
über die berufliche Ausbildung, so hat er selbst-
verständlich die Möglichkeit, Vorschriften zu er-
lassen nicht nur über die Ausbildung der Berufsarbei-
ter, sondern auch der angelernten und ungelernten
Arbeiter. Es handelt sich hier um Ausdrücke, die
niemals Rechtsbegriffe sind, die in eine Verfassung
Aufnahme finden können. Es ist Aufgabe der
Gesetzgebung, Herr Nationalrat Meier, zu gegebe-
ner Zeit darüber zu bestimmen, ob man auch Vor-
schriften über die berufliche Ausbildung der an-
gelernten und ungelernten Arbeiter erlassen will,
das gehört nicht in die Verfassung. Auf Grund des
vorliegenden Verfassungstextes kann man das tun,
es wird dann zu gegebener Zeit der Gesetzgeber
sich zu überlegen haben, ob er auch Vorschriften
über die Ausbildung von angelernten und ungelern-
ten Arbeitern aufstellen will. Ihr Antrag ist deshalb
.1 n»überflüssig.

Herr Nationalrat Dr. Wick hat den Antrag ge-
stellt, es sei die Gesetzgebungskompetenz des Bundes
zu beschränken auf die berufliche Ausbildung in
Handel, Industrie und Gewerbe, und er beruft sich
darauf, dass er damit zum Text von Art. 34 ter
der Vorlage zurückkehre, wie sie aus den Beratun-
gen der eidgenössischen Räte hervorgegangen ist.
Das ist richtig. Aber es hat sich seither gezeigt,
dass diese Kompetenz zu eng ist, dass das Bedürfnis
vorliegt, auch Bundesvorschriften zu erlassen über
die berufliche Ausbildung der Landwirte. Heute
ist das sehr aktuell. Kein Geringerer als Herr Alt-
bundesrat Minger hat in letzter Zeit deutlich er-
klärt, dass auch die Landwirte eine vermehrte
berufliche Ausbildung nötig haben, um den Exi-
stenzkampf zu bestehen. Darum ist ihre Beschrän-
kung auf Handel, Industrie und Gewerbe zu eng,
insbesondere auch, wenn beabsichtigt wird, die
hauswirtschaftlichen Berufe, die Anstaltsberufe
auszuschliessen. Das entspricht sicher nicht An-
schauungen, wie sie hier im Parlament schon wieder-
holt vertreten worden sind, so in neuester Zeit von
Herrn Nationalrat Dr. Dietschi.

Ob wir davon Gebrauch machen werden, hängt
immer wieder von Ihnen ab. Es ist immer wieder
der Gesetzgeber, der darüber zu bestimmen hat,
in welchem Umfang von dieser allgemeinen Kom-
petenzbestimmung Gebrauch gemacht wird. Aber
es ist nicht angezeigt, heute, wo wir eine solche
allgemeine Kompetenzbestimmung aufstellen, sie
einzuengen, sondern wir wollen sie so formulieren,
dass sie dem Gesetzgeber für die Zukunft Spiel-
raum lässt.

Deshalb muss ich auch den Antrag von Herrn
Nationalrat Beck entschieden bekämpfen, der sich
hier darauf beschränken will, zu sagen, dass der
Bund die berufliche Ausbildung fördere. Damit
würden wir hinter die Vorlage von 1939 zurück-
gehen. Diese gibt dem Bund ganz allgemein die
Kompetenz, über die berufliche Ausbildung in
Handel, Industrie und Gewerbe Bestimmungen
aufzustellen. Herr Nationalrat Beck möchte diese
Kompetenz darauf beschränken, dass der Bund in
Zukunft die Berufsbildung nur noch fördern kann.
Er hat gesagt, der Bund könne ja seine Wünsche
äussern, und dann würden die Kantone gnädigst

sagen, unter welchen Bedingungen sie bereit seien,
die Subventionen des Bundes in Empfang zu neh-
men. Nein, so wollen wir nicht fördern. Herr Natio-
nalrat Oeri hat schon gesagt, wir redeten zu viel von
fördern. Ich möchte doch bitten, nicht noch mehr
von fördern zu reden, weil ich einem Jubilaren,
der kürzlich den 70. Geburtstag gefeiert hat,
doch so viel Reverenz erweisen möchte, dass man
auf seine Wünsche wenn immer möglich Rücksicht
nimmt. (Heiterkeit.) Deshalb muss ich Ihnen bean-
tragen, auch den Antrag von Herrn Beck abzulehnen
und bei der Fassung des Bundesrates zu bleiben.

Meier-Netstal: Nachdem Herr Bundesrat Stam-
pfli die Erklärung abgegeben hat, dass auch die
ungelernten und angelernten Arbeiter in der
Gesetzgebung genügend berücksichtigt werden kön-
nen und wir später die Möglichkeit haben, diese
beiden Kategorien zu berücksichtigen, ziehe ich
meinen Antrag zurück. Ich wollte damit nur errei-
chen, dass diese grossen Kategorien von Arbeitern
künftig etwas mehr Berücksichtigung finden.

Abs t immung. —- Vote,

Eventuell. — Eventuellement:
Für den Antrag der Kommission Mehrheit
Für den Antrag Wick Minderheit

Definitiv. —• Définitivement:
Für den Antrag der Kommission Mehrheit
Für den Antrag Beck Minderheit

Hier wird die Beratung abgebrochen,
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachtsitzung vom 3. Oktober 1945.
Séance du 3 octobre 1945, nuit.

Vorsitz — Présidence : M. Aéby.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
Revision des articles économiques de la

Constitution. Nouveau projet.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 594 hiervor. — Voir page 594 ci-devant.

Abs. 2, 3, 4.
Antrag der Kommission.

Abs. 2. Die Allgemeinverbindlicherklärung ge-
mäss lit. obis ist nur für Sachgebiete, welche das
Arbeitsverhältnis betreffen und nur dann zulässig,
wenn die Regelung begründeten Minderheits-
interessen und regionalen Verschiedenheiten ange-
messen Rechnung trägt und die Rechtsgleichheit
sowie die Verbandsfreiheit nicht beeinträchtigt.

Abs. 3 und 4. Zustimmung zum Entwurf des
Bundesrats.
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Al 2, 3, 4.
Proposition de la commission.

Al. 2. La force obligatoire générale prévue sous
lettre è bis ne pourra être donnée que dans des do-
maines visant les rapports entre employeurs et tra-
vailleurs, à condition toutefois que les dispositions
en cause tiennent suffisamment compte des intérêts
légitimes des minorités et des diversités régionales
et respectent l'égalité devant la .loi, ainsi que la
liberté d'association.

Al. 3, 4. Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Le Président: Nous avons liquidé le premier
alinéa de l'article 34ter. Nous en sommes maintenant
au deuxième alinéa. Là, M. Robert nous a déclaré
qu'il retirait sa proposition à la suite des déclarations
qui ont été faites par M. le conseiller fédéral Stampfli.
Y a-t-il une autre proposition sur ce deuxième
alinéa? Ce n'est pas le cas. Il est donc adopté.

Aucune proposition n'a été faite sur le troisième
alinéa. Il est ainsi adopté.

Il en est de même du 4e alinéa. La parole n'étant
pas demandée, je le considère également comme
adopté.

Angenommen. — Adoptés.

Abs. 5 (neu).
Antrag Quartenoud.

Bei Fehlen einer eidgenössischen Regelung sind
die Kantone befugt, über obenerwähnte Gegenstände
Gesetze zu erlassen.

AI. 5 (nouveau).
Proposition Quartenoud.

En l'absence d'une réglementation fédérale, les
cantons ont la faculté de légiférer sur les matières
énumérées ci-dessus.

M. Quartenoud: La présente revision de la Cons-
titution donne un pouvoir nouveau à la Confédéra-
tion de légiférer en matière sociale. Il est prévu des
consultations auprès des cantons; des tâches d'exé-
cution leur sont également confiées, de même que
des délégations de pouvoirs pourront leur être don-
nées. En revanche, les cantons ne reçoivent aucune
compétence législative autonome. Pourtant, si nous
voyons l'histoire des faits et le droit — le rappor-
teur de langue française le disait excellemment
l'autre jour — il est certain que le droit doit en
quelque sorte donner une forme au fond, et si nous
examinons la suite des faits, nous constatons toute
une floraison de lois sociales cantonales, en Suisse
romande en particulier. Les premières réformes de
structure ont été tentées dans les cantons. S'il m'est
permis de signaler nos propres expériences, je vous
dirai qu'en trois ans le Tribunal fédéral a cassé, à
deux reprises, des lois sociales votées par le Grand
Conseil fribourgeois. Des recours avaient été dépo-
sés ; ils furent très instructifs, car ils révélèrent quels
sont les milieux opposés aux réformes. C'étaient par-
fois des petits patrons, quelquefois même des ou-
vriers, ce qui, entre parenthèses, est de nature à faire
réfléchir sur les résistances possibles lors de la vota-
tion populaire.

Si l'on se met assez facilement d'accord pour
admettre une telle idée, il en va tout autrement
lorsqu'il s'agit de passer aux réalisations; c'est qu'il
n'y a pas de progrès sociaux sans sacrifices.

Cela étant dit en passant, je rappelle que les
cantons ont voté plusieurs lois sociales; ils peuvent
le faire plus rapidement que la Confédération.
L'unité est plus facile. Il est plus aisé de trouver
une majorité, voire une unanimité, dans un Grand
Conseil que devant nos deux Chambres. L'appel
au peuple, dans le cadre des cantons, se fait dans
de tout autres conditions que celles d'une votation
fédérale où les intérêts souvent les plus contra-
dictoires se conjuguent pour faire échec à un essai
législatif. Au surplus, les conditions sociales et écono-
miques de nos régions sont très variées et les expé-
riences cantonales facilitent le développement à
travers tout le pays des idées nouvelles. Il est donc
bon d'encourager lès initiatives des cantons.

Je voudrais dissiper un malentendu possible,
cela surtout en raison de certaines objections qui ont
été formulées par nos collègues de la fraction socia-
liste. Je ne .propose nullement de réserver la légis-
lation aux cantons. De ce fait, on ne pourra pas me
reprocher de ne pas vouloir de loi fédérale pour con-
server un statut vieilli. Je vote la revision donnant
à la Confédération le pouvoir d'élaborer des lois
sociales, car je sais que certaines matières exigent
une réglementation et aussi une solidarité, même
financière, intéressant la Suisse tout entière. Mais
je voudrais qu'en l'absence d'une loi fédérale, les
cantons puissent agir. Ce n'est pas là une idée juri-
dique monstrueuse; c'est dans la ligne du droit suisse
de laisser aux cantons les compétences qui ne sont
pas encore attribuées à la Confédération.

Nous insérons aujourd'hui dans la Constitution
des articles qui constituent une véritable évolution,
je dirais presque une révolution juridique. Et pour-
tant ils ne modifient nullement la nature des rap-
ports entre la Confédération et les cantons. Nous
donnons à la Confédération le pouvoir de légiférer
en matière sociale; il est normal dès lors que les
cantons puissent, comme pour le reste, en l'absence
d'une loi fédérale, profiter aussi de l'esprit qui
souffle.

Le projet de loi sur le travail dans le commerce
et les arts et métiers prévoit que les cantons peuvent
prescrire l'établissement de règlements pour les caté-
gories d'entreprises à l'égard desquelles il n'existe
pas de dispositions de droit fédéral. L'idée, par con-
séquent, n'est pas étrange.

Mais il y a plus. En attendant les lois fédérales
à venir — et c'est là le point important — un certain
nombre de lois votées à Genève et dans les cantons
de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et Lucerne restent
sous la menace d'un recours au Tribunal fédéral.
Cette menace n'est pas illusoire et elle a provoqué
mon intervention. Je ne suis pas venu à cette tribune
uniquement pour parler des articles économiques,
mais surtout des expériences que nous avons faites.
Cette menace, dis-je, n'est pas illusoire. Ma proposi-
tion dût-elle n'avoir aucun succès, je devais essayer
de parer à toute éventualité, car nous ne voulons
pas priver la classe ouvrière des avantages qu'elle a
obtenus dans certains cantons.. Or, voici le texte
d'une lettre qui m'a été adressée en réponse à un
questionnaire que j'avais envoyé à certaines organi-
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sations professionnelles. Il s'agit de la loi sur les
allocations familiales qui a été votée par notre
Grand Conseil.. Le représentant d'une association
m'écrit ce qui suit:

«Nous accusons réception de votre lettre du 25
courant concernant l'affiliation à une caisse d'allo-
cations familiales et nous portons à votre connais-
sance que nous examinons actuellement deux cho-
ses: 1. un éventuel recours au Tribunal fédéral, ^la
situation obligatoire ne nous paraissant constitu-
tionnellement pas admise, étant donné que les can-
tons n'ont pas la compétence de légiférer en matière
de salaires..., etc.»

Vous voyez donc que cette menace est réelle,
elle existe. Le Tribunal fédéral n'a pas la hardiesse
du préteur romain. Est-ce parce que ce sont des
Fribourgeois, peut-être plus individualistes que les
Vaudois ou d'autres qui ont réagi, toujours est-il que,
parce qu'on a réagi à Fribourg, le Tribunal fédéral
s'en est tenu strictement à la lettre de la loi. Il n'a
pas fait comme le préteur romain ces constructions
hardies qui permettaient de fonder une législation
en sollicitant les textes existants.

Même l'arrêté fédéral sur la protection de la
famille. On pourrait me dire que les lois sur les
allocations familiales auront leur place quand le
peuple aura voté la loi sur la protection de la famille.
Là encore, quand le peuple aura accepté ces lois,
elles permettront à la Confédération de légiférer,
mais pas encore aux cantons. Il faudra toujours
attendre une législation fédérale. En attendant
toutes les lois cantonales relatives aux allocations
familiales sont pour ainsi dire en l'air; pourtant les
patrons ont commencé à payer leurs cotisations et
les ouvriers à toucher.

Durant combien de temps verrons-nous encore
cette mosaïque de lois ? Pendant combien de temps
verrons-nous encore une loi restée en vigueur dans
le canton de Vaud et la même loi considérée comme
illégale dans le canton de Fribourg, parce qu'il a plu
à un certain nombre de citoyens de ce canton d'invo-
quer les grands principes de la jurisprudence du
Tribunal fédéral? Notre droit est pourtant exacte-
ment le même que celui des Vaudois. Quant je veux
bien faire, j'imite mes grands voisins et c'est la
raison pour laquelle, afin d'éviter toute surprise,
nous avons élaboré une loi absolument identique à
celle du canton voisin. Mais chez eux personne n'a
recouru; la loi est en vigueur, alors que dans le
canton de Fribourg notre loi a été cassée par un
arrêté du Tribunal fédéral. Nous ne pouvons pas
rester sous cette menace; M. le conseiller fédéral
Stampfli comprendra très bien l'opportunité de mon
intervention. Nombreux sont les projets en éclosion
qui ne voient pas le jour parce qu'on attend; mais
combien de temps faudra-t-il encore attendre ?

Vous me direz peut-être qu'une fois la revision
de la Constitution acquise, il ne sera plus nécessaire
d'attendre longtemps. Je n'en suis pas certain. Le
texte constitutionnel qui doit permettre à la Con-
fédération de légiférer en matière d'arts et métiers
date de 1908. Or, la loi qui en découle sur la forma-
tion professionnelle n'a été votée que le 1er juin 1930,
la loi sur la concurrencé déloyale au mois de mai
1940, et la loi sur le travail dans le commerce, et les
arts et métiers est encore aujourd'hui à l'état de
projet.

Je ne dis pas cela — je voudrais que le repré-
sentant du Conseil fédéral me comprenne bien —
pour critiquer l'autorité fédérale. Le Conseil fédéral
a eu le travail délicat, la tâche ardue et difficile de
1'entre-deux-guerres, il a dû faire face au poids
énorme de deux économies de guerre que, du
reste, je dois lui rendre cet hommage, il a fort bien
menées. Il n'était pas possible à certains moments
d'organiser des consultations populaires et enfin il
y a tant d'opinions diverses, divergentes même, à
concilier que je comprends bien ces retards. Néan-
moins, ils existent et ils sont encore possibles actuel-
lement lorsque l'on envisage la loi qui serait le corol-
laire de la revision constitutionnelle qui vous est
proposée aujourd'hui. Ce n'est pas du tout un esprit
de fanatisme ou de cantonalisme qui me fait agir,
c'est le souci du progrès social rapide et conforme aux
besoins des régions.

D'ailleurs, il est possible que des fédéralistes de
droite — et je dis cela ici à l'usage de nos amis de
gauche — éprouvent des scrupules à voter ma propo-
sition. Je le dis aussi objectivement sans cacher cer-
tains dangers, car il y a les expériences de gouverne-
ments soi-disant avancés dans certains cantons.
Mais cela m'est égal. La physionomie même de la
Suisse exige que les cantons aient une possibilité
de légiférer en matière sociale. Si l'on veut leur ré-
server seulement les problèmes de culture en leur
ôtant toute possibilité de réaliser des œuvres dans
le domaine économique et dans le domaine social,
on les retranchera ainsi de la vie, ils ne seront bien-
tôt plus que du folklore et ce ne serait plus la Suisse
comme nous la voulons.

M. Humbert: Dans tous les domaines énumérés
à l'article 34ter de la Constitution, la Confédération
est déjà intervenue, même en l'absence de bases
constitutionnelles, par l'interprétation extensive de
ces dernières ou au moyen des pleins pouvoirs du
Conseil fédéral, par exemple en matière d'allocations
pour perte de gain et de salaire.

Cet article 34ter donne à la Confédération le
pouvoir de légiférer sur des matières précises. Dans
plusieurs d'entre elles cependant les faits ont pré-
cédé le droit, l'intérêt général l'ayant justifié. Il
n'en est pas moins nécessaire de régler cette situa-
tion en établissant des basés constitutionnelles en
faveur de dispositions légales qui sont déjà en
vigueur.

On ne peut toutefois s'empêcher de constater
que les pouvoirs donnés à la Confédération d'inter-
venir dans des domaines qui lui sont dès lors ré-
servés excluent les cantons de cette possibilité. La
commission aussi bien que le Conseil fédéral ont
ignoré que bien des cantons ont déjà tracé le chemin
en légiférant sur des objets particuliers. Il s'agit là
d'une mission importante mais qui, je veux l'espérer,
ne doit être attribuée qu'à la méconnaissance des
nécessités cantonales et non point à une tendance
centralisatrice recherchant l'unification législative.
Il convient de rappeler que les prescriptions fédé-
rales permettant de donner force obligatoire géné-
rale aux contrats collectifs de travail ont été large-
ment inspirées de lois cantonales déclarées ensuite
inconstitutionnelles par le Tribunal fédéral. Ce
n'est qu'après les échecs successifs des efforts des
cantons de Genève, Fribourg et Neuchâtel en faveur
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de la paix sociale, que les autorités fédérales ont
estimé nécessaire de se saisir de cette question.
Cette expérience seule suffirait à démontrer que les
autorités cantonales connaissent les besoins de mi-
lieux restreints mieux que les autorités fédérales.

Il faut se garder de sous-estimer la portée de
cette réalité.

Les autorités fédérales connaissent naturellement
et essentiellement, sinon uniquement, les besoins
de l'ensemble du pays. Elles ne consultent que les
associations économiques ou autres qui exercent
leur activité sur tout le territoire de ra Confédé-
ration ou qui, tout au moins, représentent une
tranche complète de l'activité nationale. On oublie
ou on veut ignorer que de tels groupements ou
associations sont généralement formés de sections
cantonales et qu'à côté d'eux il en existe d'autres
qui, plus souvent qu'on ne le suppose, sollicitent
l'intervention des autorités cantonales.

La différence entre cantons, non seulement dans
leurs caractères propres, mais dans leurs besoins,
n'est pas une fable. Elle existe réellement, cette
différence, et aussi bien dans les conceptions écono-
miques et les aspirations sociales, que dans quan-
tité d'autres. Telle législation peut se révéler indis-
pensable dans un canton et inutile dans beaucoup
d'autres.

Un exemple typique est celui de l'assurance-
chômage. Certains cantons, ainsi celui de Neuchâtel
en 1926, ont institué l'assurance obligatoire, tandis
qu'aujourd'hui encore d'autres cantons ne con-
naissent que l'assurance facultative et plusieurs
d'entre eux n'avaient pas même institué cette der-
nière avant l'entrée en vigueur des dispositions
fédérales qui, en 1942, les y ont obligés.

D'autres exemples peuvent être rappelés. Dans
le courant de l'année dernière, en présence des diffi-
cultés qu'elles éprouvaient à prendre une décision,
les autorités fédérales ont laissé aux autorités can-
tonales le soin d'exiger ou non que le supplément
de 25 % des salaires qui doit être versé, en appli-
cation de la loi sur le travail dans les fabriques, en
cas de prolongation du travail, soit aussi calculé
sur les allocations de renchérissement.

Les cantons de Vaud, Genève, Fribourg et
Neuchâtel, en instituant l'obligation de verser des
allocations familiales, n'ont fait que régler une ques-
tion arrivée chez eux à maturité tandis qu'elle ne
l'est pas ailleurs.

Ce que je viens d'exposer brièvement m'amène
à m'élever contre la conception, malheureusement
trop répandue et trop défendue, que les cantons
qui prennent des initiatives telles que celles que je
viens d'indiquer sont des gêneurs. On estime souvent
que ce faisant, ils s'immiscent dans des domaines
où la sauvegarde de l'unification législative exige-
rait d'attendre l'intervention de la Confédération.
Qu'en leur qualité d'Etats autonomes, les cantons
désireux de conserver cette qualité, prennent des
mesures répondant aux besoins de leur population,
ne convient pas à la conception centralisatrice.

Il apparaît pourtant que les cantons ont fait
œuvre de précurseurs, de pionniers pourrait-on
dire, en légiférant dans certains domaines où des
circonstances qui leur sont particulières le récla-
maient. C'est si vrai que l'article 34ter précise les
matières où la Confédération a le droit de légiférer

et que dans la plupart de celles-ci quelques cantons
sont déjà intervenus. Si cet article devait être
adopté dans la rédaction proposée par la com-
mission, il en résulterait que les cantons n'auraient
plus la possibilité de rien entreprendre dans les
domaines réservés à la Confédération. Qu'advien-
drait-il alors de leurs réalisations ? Le Tribunal
fédéral, en cas de recours touchant à l'application
des dispositions légales des cantons, ne pourrait
vraisemblablement que les déclarer inconstitu-
tionnelles. Se rend-on compte de l'effet désas-
treux que ne manquerait pas de provoquer cette
situation? On ne ferait que démontrer à la popu-
lation des cantons en cause que leurs autorités, qui
étaient convaincues de faire acte de prévoyance,
n'ont été que téméraires en s'efforçant de réaliser
ce que des milieux étendus ne cessaient de préconiser.
De semblables craintes existent concernant les allo-
cations familiales, le service de placement, où les
cantons ont des dispositions particulières; la for-
mation professionnelle, où la loi fédérale réserve
l'établissement du registre de la profession aux
autorités fédérales, alors que quelques cantons l'ont
institué sur le plan cantonal. Pour la protection
des travailleurs ou dans le domaine des arts et
métiers, il existe aussi des dispositions cantonales.

Pour me soumettre aux injonctions de notre
président je veux être bref, en renonçant à déve-
lopper plus longuement l'importante question des
compétences des cantons, qui a d'ailleurs été déjà
si brillamment exposée par notre collègue M. Quar-
tenoud. Les faits que je viens de développer dé-
montrent combien sa proposition est judicieuse.
Je la recommande à votre adoption.

Winiker: Um zum Antrag von Herrn Kollega
Quartenoud Stellung nehmen zu können, ist es
vorab nötig, die verfassungsmässigen Grundlagen
abzuklären. Vor Inkrafttreten der Bundesverfas-
sung hatten die Kantone das ungeschmälerte Ge-
setzgebungsrecht. Heute ist es durch die Bundes-
verfassung eingeschränkt. Soweit aber keine Ein-
schränkung besteht, sind die Kantone kraft ihres
ursprünglichen Rechtes immer noch berechtigt, zu
legiferieren im Rahmen der Bundesverfassung. Der
Präsident der Kommission hat das schon erklärt.
Wenn also diese originäre Kompetenz der Kantone
im Rahmen der Bundesverfassung vorhanden ist,
fragt es sich, ob es noch nötig sei, ausdrücklich zu
erklären, dass die Kantone die Kompetenz haben,
zu legiferieren, solange und soweit der Bund nicht
legiferiere. Es ist festzustellen, dass nach Art. 2
der Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung
das Bundesrecht dem kantonalen Recht vorgeht;
.Bundesrecht bricht kantonales Recht. Die Frage
'ist aber, wann. Das ist erst der Fall im Moment
des Widerspruchs zwischen einem kantonalen
Rechtssatz und einem eidgenössischen Rechtssatz.

Wir haben es hier nur mit einem Kompetenz-
artikel zu tun, im Gegensatz zu den Artikeln der
Bundesverfassung, welche dem Bunde das aus-
schliessliche Recht zur Gesetzgebung erteilt haben,
z. B. in Sachen Post, Eisenbahnen usw. Also könn-
ten wir vielleicht ruhig sagen, die Kantone bleiben
in ihrem Recht, es sei nicht nötig, den Zusatzantrag
Quartenoud aufzunehmen.
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Aber die Sache hat doch einen Haken. Wenn
Sie nun den Art. 34ter, Abs. 3, nachprüfen, den
wir soeben widerspruchslos genehmigt haben, so
lesen Sie dort, dass die Befugnisse zur Errichtung
öffentlicher Arbeitslosenversicherungskassen sowie
zur Einführung eines allgemeinen Obligatoriums
der Arbeitslosenversicherung den Kantonen vorbe-
halten bleiben. Wenn diese ursprüngliche Kompe-
tenz der Kantone fest und sicher stände, wäre es
gar nicht nötig, diesen Vorbehalt in Abs. 3 zu
machen. Er ist nun aber zugunsten der Kantone
gemacht worden. Kann man daraus nicht ex con-
trario schliessen, weil in Abs. 3 ein Vorbehalt ge-
macht worden sei zugunsten der Kantone, bestehe
der Vorbehalt nicht mehr für die ändern Materien,
nämlich für die materiellen Vorschriften zum
Schütze der Arbeitnehmer, die Arbeitvermittlung
usw. Da besteht eine Unsicherheit. Es ist nötig,
dass eine Abklärung erfolgt. Ich glaube, der Antrag
Quartenoud will das. Angesichts des Vorbehaltes,
der in Abs. 3 gemacht worden ist, halte ich ihn
für nötig. Wir wissen ja nicht, wie das Bundes-
gericht, das kantonale, gesetzgeberische Erlasse auf
ihre Verfassungsmässigkeit zu prüfen hat, unsern
Verfassungstext auslegen wird. Also Abklärung
vorbehalten, bin ich für den Antrag Quartenoud.

Ich halte auch dafür, dass die Kompetenz zwi-
schen Bund und Kantonen in den verschiedenen
Kompetenzartikeln vielleicht nicht überall mit der
wünschenswerten Klarheit herausgearbeitet ist.
Wenn wir bloss das Einkammersystem hätten,
würde ich Rückweisung dieser Frage an die Kom-
mission zur Prüfung vorschlagen. Aber ich möchte
nicht Störefried sein. Man hat ja das Bestreben,
die Vorlage mit Tempo durchzuarbeiten. Wie das
Volk die Sache beurteilt, das ja noch im Ärger über
kriegswirtschaftliche Vorschriften befangen ist, ist
eine andere Frage. Aber wir haben ja noch die
Ständekammer. Sie wird sich mit der Frage auch
befassen. Es wäre denkbar, dass wir die Kompe-
tenzausscheidung zwischen Bund und Kantonen in
einem besondern Artikel fixieren würden. Das zur
formellen Seite.

Nun die materielle Seite : Die Vorredner aus der
Westschweiz haben bereits in beredten Worten
betont, wie wichtig es sei, dass den Kantonen für
ihre Gesetzgebung Spielraum gelassen werde. Ich
kann dazu nicht viel beifügen, möchte nur daran
erinnern, was Prof. Fleiner in seinem Buch über
Staatsrecht sagt: „Die Kantone waren in der Ent-
wicklung der politischen Rechte das Vorfeld, das
Versuchsfeld für die eidgenössische Gesetzgebung."
Ich glaube, es könnte auch in der sozialen Gesetz-
gebung ausserordentlich wertvoll sein, wenn die
Kantone in edlem Wetteifer, im Rahmen der neuen
Verfassung, die mehr Kompetenzen gibt, Sozial-
gesetze erlassen würden. Man braucht deswegen
nicht etwa das Gespenst eines unzeitgemässen
Föderalismus an die Wand zu malen. Ich glaube,
wenn die Kantone auf dem Gebiet der Sozialgesetz-
gebung Erfahrungen sammeln, wird der Bund
vielleicht dafür dankbar sein, wenn er später für
eine gesamteidgenössische Regelung auf diese Er-
fahrungen abstellen kann.

Ich glaube, das sind die Gründe, die den Bundes-
rat veranlassen dürften, in dieser Frage nicht eine
abschätzige Haltung gegen die Kantone einzu-

nehmen, sondern im Gegenteil es zu begrüssen,
wenn hier nach der formellen und materiellen Seite
Klarheit angestrebt wird, der Boden für eine kan-
tonale Rechtsentwicklung geschaffen wird, die sich
günstig auf den sozialen Frieden auswirkt und
gleichzeitig die Grundlage für eine gut schweize-
rische Entwicklung gibt. In diesem Sinne möchte
ich den Antrag Quartenoud unterstützen.

Bundesrat Stampili: Ich habe den Herren Quar-
tenoud und' Humbert ungefähr das sagen wollen,
was mein Vorredner, Herr Nationalrat Winiker,
gesagt hat. Ich möchte deshalb Herrn Nationalrat
Winiker nicht in Morpheusens Arme sinken lassen,
ohne die feierliche Versicherung abzugeben, dass
ich ihn nicht als einen Störefried betrachte. Herr
Nationalrat Quartenoud hat auf die soziale Akti-
vität der Kantone hingewiesen. Er hat von einer
floraison des lois sociales des cantons gesprochen.
Mit Recht. Das Lob darf man den Kantonen zuer-
kennen, dass sie auf sozialem Gebiet eine grosse
Initiative entwickelt haben, auf vielen Gebieten
vorangegangen sind und dass nachher der Bund
manches in seine Gesetzgebung aufgenommen hat,
was sozial fortschrittliche Kantone bereits ge-
schaffen hatten. Wir möchten von Bundes wegen
die soziale Initiative der Kantone in keiner Weise
hemmen.

Herr Nationalrat Humbert hat darauf hinge-
wiesen, dass sich das Bundesgericht in die Not-
wendigkeit versetzt sah, gegenüber welschschwei-
zerischen Kantonen die Zulässigkeit der Allgemein-
verbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen
zu verneinen, sie ihnen zu verbieten. Das hat dann
dazu geführt, dass wir einen Beschluss über die
Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeits-
verträgen erlassen haben, der auch die Kantone
ermächtigt, für ihr Gebiet Gesamtarbeitsverträge
als allgemeinverbindlich zu erklären. Das Bundes^
gericht hatte damals seinem Bedauern darüber
Ausdruck gegeben, dass die Kantone in ihrer so-
zialen Initiative durch die Rückständigkeit der
Bundesgesetzgebung gehemmt werden. Das hat uns
Eindruck gemacht, und wir haben es nicht ver-
gessen.

Deshalb sage ich: Der Gedanke, der im Antrag
von Herrn Quartenoud enthalten ist, ist absolut
berechtigt. Es war nie unsere Meinung, dass wir die
soziale Initiative der Kantone auf diesem Gebiete
einschränken wollten.

Es erhebt sich nur die Frage — und das hat
mit Recht Herr Nationalrat Winiker hervorgehoben
— ob ein solcher Zusatz nötig ist; ob die Kantone
nicht ohnehin, solange der Bund auf einem bestimm-
ten Gebiet der sozialen Gesetzgebung seine Kom-
petenzen nicht in Anspruch genommen hat, von
sich aus legiferieren können; und ob nicht, wenn
wir einen solchen Zusatz aufnehmen, aus dem
Gegenteil geschlossen werden muss, dass, wo kein
solcher Vorbehalt gemacht wird, die Kompetenz
der Kantone nicht vorhanden ist. Ich muss Sie
auf Art. 3 der Bundesverfassung hinweisen, der
erklärt, dass die Kantone souverän sind, soweit ihre
Souveränität nicht durch die Bundesverfassung
beschränkt ist. Allgemein, so hat uns einmal Herr
Professor Schollenberger erklärt, besteht die Präro-
gative zugunsten des Bundes auf aussenpolitischem
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Gebiete, während auf innenpolitischem Gebiete die
Prärogative den Kantonen zufällt. Das war etwa
um die Jahrhundertwende, und ich glaube, in dieser
Hinsicht hat sich seither nichts geändert.

Man kann demnach schon den Standpunkt
vertreten, dass durch Art. 3 der Bundesverfassung
die Verteilung der Kompetenzen zwischen Bund
und Kantonen so geordnet ist, dass wenn der Bund
auf einem Gebiete das Recht der Gesetzgebung
nicht beansprucht hat, 'den Kantonen die Möglich-
keit bleibt, selber zu legiferieren. Ich könnte diesen
Standpunkt heute vertreten. Ich tue es nicht, aus
den gleichen Gründen, wie Herr Nationalrat Wi-
niker, weil ich mir sage: Die Vorlage geht nun an
den Ständerat. Wir haben noch Gelegenheit, diese
Frage durch die Justizabteilung prüfen zu lassen.
Ich habe keine Gelegenheit gehabt, die Frage dem
Bundesrat vorzulegen. Ich möchte sie deshalb nicht
persönlich entscheiden. Ich mache aber dem Antrag
von Herrn Quartenoud keine Opposition; das wäre
nicht höflich von mir, nachdem er dem Bundesrate
so viel hommage erwiesen hat.

M. Guinand: Malgré ce que vient de dire
M. le conseiller fédéral Stampfli, il est absolument
nécessaire que nous votions cette disposition parce
que l'article 3 de la Constitution fédérale est extrê-
mement précis. Il dit: «Les cantons sont souverains
en tant que leur souveraineté n'est pas limitée
par la Constitution fédérale et, comme tels, ils
exercent tous les droits qui ne sont pas délégués
au pouvoir fédéral.»

Or, dans les dispositions que nous votons; nous
sommes en train de déléguer au pouvoir fédéral
des compétences précises et si nous ne réservons
pas la possibilité aux cantons de légiférer, celle-ci
leur échappera totalement. Par conséquent, on
peut consulter tous les juristes qu'on voudra du
Département fédéral de justice et police, on n'arri-
vera pas à tourner un texte extrêmement précis,
celui de l'article 3 de la Constitution fédérale. C'est
pourquoi je pense que M. Quartenoud a eu par-
faitement raison de faire sa proposition. Si nous ne
la votions pas, nous risquerions que le Tribunal
fédéral fasse ce qu'il a fait déjà dans le cas de la loi
genevoise sur les contrats collectifs, qu'il la casse
en disant qu'elle est contraire au Code des obli-
gations, d'autant plus maintenant que nous aurons
délégué au pouvoir fédéral la compétence de légi-
férer en matière sociale sur des textes bien précis.

En conséquence, je vous invite à voter mainte-
nant la proposition de M. Quartenoud. Toutes les
consultations que nous pourrons faire ne pourront
rien contre l'article 3, extrêmement formel, de la
'Constitution fédérale.

M. Pini, rapporteur: L'intervention de M. Gui-
nand exige une déclaration de la part du rapporteur.
Je partais de l'idée qu'après les déclarations et
l'interprétation données par M. Winiker et les
déclarations de M. le conseiller fédéral Stampfli,
la question était un peu éclaircie. Au fond, je ne
m'émeus pas de cette discussion. Toutes les fois que
la Confédération a légiféré sur un champ nouveau,
la discussion du partage des compétences entre
cantons et Confédération surgit. Je rappelle les
questions qui ont été discutées lors de l'entrée

en vigueur du Code civil suisse, la passion que le
père du Code civil suisse, Eugène Huber, a mise
pour les traditions des cantons et pour leur laisser
encore certaines compétences. Je rappelle en outre
les discussions qui ont surgi à propos de l'article 385
du Code pénal suisse. Je ne m'émeus donc pas si
le Parlement se pose aujourd'hui la question de
savoir quel est le partage exact des compétences
entre la Confédération et les cantons dans le domaine
social. Personnellement cependant, je ne vois pas
la nécessité de mettre aux voix la proposition de
M. Quartenoud après les déclarations de M. le
conseiller fédéral Stampfli. La question est éclaircie.
D'après l'article 3 de la Constitution fédérale, les
cantons ont une compétence originaire. Donc, dans
les matières où les cantons ont cette compétence,
naturellement ils peuvent légiférer. Je vais plus
loin. Les cantons peuvent encore maintenir leur
législation et légiférer même dans le domaine qui
relève de compétences de la Confédération fixée
par la Constitution jusqu'au moment où la Con-
fédération aura elle-même légiféré. On s'entend
donc parfaitement bien avec la proposition de
M. Quartenoud. Personnellement, j'accepte la pro-
position de M. Quartenoud mais je la considère
comme implicitement inclue dans la théorie géné-
rale qui est déjà ancrée dans la Constitution de
sorte que tout en l'acceptant, je répète qu'il n'est
pas nécessaire de la voter, de l'insérer dans la
Constitution d'autant plus que M. le conseiller
fédéral Stampfli nous a demandé de lui laisser le
temps d'étudier l'affaire, d'éclaircir cette question
par les juristes du Département fédéral de justice
et police.

Condrali, Berichterstatter: Nach den Ausfüh-
rungen von Herrn Bundesrat Stampfli möchte ich
Sie bitten, den Antrag Quartenoud anzunehmen.
Es wird damit nichts präjudiziert. Das Departement
wird die rechtliche Seite durch die Justizabteilung
noch abklären lassen; man wird im Ständerat noch
darüber sprechen, und auch hier wird sich Gelegen-
heit bieten, darauf zurückzukommen.

Eine zweite Bemerkung möchte ich noch bei-
fügen. Sie haben den beiden Referenten die Ehre
erwiesen, hier Bericht erstatten zu dürfen. Beide
haben in einer fremden Sprache sprechen müssen,
Herr Pini, als italienisch Sprechender, französisch,
und ich, als Romane, deutsch. Wir beide danken
Ihnen für die Nachsicht, die Sie uns gegenüber er-
wiesen haben.

Weber: Wenn eine Abstimmung über den Antrag
Quartenoud stattfinden sollte, möchte ich Ihnen
beantragen, diesen Antrag abzulehnen. Nach meiner
Meinung ist er nicht nötig. Wir hatten bisher schon
Fälle, da kantonale Gesetze erlassen wurden trotz
verfassungsmässiger Kompetenz des Bundes. So
sagt die Bundesverfassung in Art. 34 ter, der Bund
sei befugt, auf dem Gebiete des Gewerbewesens
einheitliche Bestimmungen aufzustellen. Der Bund
hat von dieser Befugnis bisher in bezug auf den
Arbeiterschutz keinen Gebrauch gemacht. Wir
haben deshalb zahlreiche kantonale Gewerbege-
setze. Die Kantone konnten also auf diesem Gebiete
legiferieren. Wir haben jetzt ein Gesetz in Vorberei-
tung, das eine eidgenössische Regelung bringen
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wird, und das die kantonalen Gesetze weitgehend
ausschaltet, d. h. auf gewissen Gebieten werden
den Kantonen ausdrücklich durch dieses neue Bun-
desgesetz gewisse Kompetenzen eingeräumt. Das
beweist doch deutlich genug, dass die Kantone
auf diesem Gebiete legiferieren können. Ich habe
nichts dagegen, dass das Justizdepartement und
das Volkswirtschaftsdepartement die Frage noch
eingehend prüfen. Ich möchte aber den Rat bitten,
nicht einen Antrag anzunehmen, den weder die
Kommission, noch sonst eine Instanz genügend
beraten hat. Bloss auf ersten Anhieb können wir
solche Sachen nicht annehmen. Der Ständerat wird
die föderalistischen Belange noch gut genug wahr-
nehmen und, wenn es notwendig ist, eine solche
Bestimmung aufnehmen. Ich halte sie nicht für
notwendig und bitte Sie, den Antrag Quartenoud
abzulehnen.

M. Quartenoud: Je m'étonne un peu de l'inter-
vention de notre collègue M. Weber. Je suis monté
à la tribune faire mon intervention personnelle
dans un seul but. Ce n'est pas un but de fédéralisme,
je l'ai déjà dit. Evidemment je tiens à la physiono-
mie de mon pays et je crois que celle-ci serait
considérablement réduite si l'on pouvait retrancher
les cantons de la vie sociale. Je suis venu ici dicté
par un seul souci, c'est qu'aujourd'hui, dans plu-
sieurs cantons romands, les ouvriers touchent des
allocations familiales. Je ne veux pas assumer
quant à moi la responsabilité que le mois prochain
ou les mois qui suivront, ils ne touchent plus,ces
allocations. S'il y a ici des représentants de la
Socialdemocratie qui veulent assumer cette respon-
sabilité, je la leur laisse tout simplement. Cette
menace n'est pas une chimère. Je suis l'objet d'une
menace précise d'un recours au Tribunal fédéral et
quoi qu'on dise, quoi qu'on argumente de la Cons-
titution, il n'en reste pas moins que si un recours
est formulé devant le Tribunal fédéral, aujourd'hui
les bases légales des lois sur les allocations familiales,
dans la Suisse romande, manquent totalement.
Chacune de ces lois est à la merci d'un groupe de
requérants et je ne voudrais pas frapper de cette
menace les ouvriers qui sont fort heureux de toucher
ces allocations. C'est pourquoi je suis intervenu. Je
vous demande de voter tout simplement la propo-
sition que je vous ai faite, d'autant plus que le
Conseil fédéral a eu la bonne grâce de l'accepter.
Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi l'assem-
blée refuserait cette proposition émanant des milieux
ouvriers.

Huber: Wenn die Befürchtungen von Herrn
Quartenoud begründet wären, wäre es ganz selbst-
verständlich, dass man den Antrag annehmen
würde. Aber sie entbehren der Begründung. Vor
allem ist zu sagen, dass wenn die Begründung sogar
gegeben wäre, die Annahme des Antrages heute am
Schicksal eines bereits hängigen Rekurses an das
Bundesgericht nicht das geringste ändern würde.
Denn sie könnte ja erst wirksam werden, wenn die
ganze Vorlage angenommen wäre und auch die
Abstimmung von Volk und Ständen passiert hätte.

Wenn ich Opposition mache, so nicht deshalb,
weil ich mit dem Antrag materiell nicht einver-
standen wäre, sondern aus einer rein juristischen

Nationalrat. —• Conseil national. 1945.

Überlegung. Es ist so, wie es von verschiedenen
Herren gesagt worden ist. Wenn der Bund durch die
Bundesverfassung eine Kompetenz zugewiesen er-
halten hat und von dieser Kompetenz nicht Ge-
brauch macht, so sind die Kantone berechtigt,
sofern bei ihnen selber die verfassungsmässige
Grundlage besteht, auf diesem Gebiete zu legife-
rieren. Das ist eine ganz allgemein anerkannte und
unbestrittene Regel. Nun fragen Sie wahrschein-
lich: Warum machen Sie dann Opposition? Gerade
deshalb, weil es eine unbestrittene Regel ist. Denn
wenn Sie nun für diese Sonderfrage eine besondere
Bestimmung aufnehmen, schaffen Sie eine Un-
sicherheit : dann muss man in Zukunft alle Mal dann,
wenn die kantonale Zuständigkeit nicht extra vor-o

behalten ist, sagen, sie bestehe nicht, und das wäre
komplett falsch. Um diese klare Situation nicht zu
trüben, empfehle ich Ihnen, den Antrag Quarte-
noud — wie gesagt: aus rein rechtlichen Erwägun-
gen — abzulehnen. Es ist schade, dass der Herr
Chef des Justizdepartementes nicht von Anfang
an bei dieser Diskussion anwesend war. Ich zweifle
nicht daran, dass er Ihnen das durchaus bestätigen
müsse.

M. Picot: M. Johannes Huber est un juriste
subtil. En l'occurrence, il n'a pas entièrement rai-
son. MM. Weber et Huber raisonnent par analogie
avec l'article 34 ter de la Constitution actuellement
en vigueur. La Confédération a le droit de statuer
des prescriptions uniformes dans le domaine des
arts et métiers et notre article 34ter du projet actuel
commence par les mêmes mots: «La Confédération
a le droit de légiférer sur la protection des travail-
leurs et sur les rapports entre employeurs et em-
ployés. . .», etc. Mais en vertu de cet article 34 ter,
les cantons ont effectivement légiféré. Ils ont effec-
tivement appliqué les principes de MM. Weber et
Huber. Je ne citerai que l'exemple des lois sur les
arts et métiers des cantons de Zurich, Baie et Vaud.

Cependant, il y a eu d'autres cas; ce sont ceux
que M. Quartenoud a signalés. Dans le domaine
des contrats collectifs les cantons ont échoué parce
qu'on a dit: «Le droit fédéral brise le droit cantonal,
le code des obligations l'emporte sur les lois que
vous avez faites; vous avez touché au domaine
du code des obligations.» Or, en ce qui concerne la
lettre b sur les rapports entre employeurs et em-
ployés, si nous voulons légiférer dans les cantons
pour sauver peut-être certaines parties des dispo-
sitions des pleins pouvoirs ou pour prendre des
dispositions qui nous permettraient de réaliser les
idées de nos collègues Robert et Giroud -sur la
communauté professionnelle, si nous voulons aller
plus vite que les lois fédérales dont l'élaboration
demandera peut-être jusqu'à une dizaine d'années,
il y aura doute en face des lois cantonales parce qu'on
dira qu'elles sont en conflit avec le code des obli-
gations. Par conséquent, non pas seulement pour
la matière des allocations familiales citées par
M. Quartenoud mais aussi pour la paix sociale,
pour l'entente professionnelle pour tous les accords
qui peuvent être faits en dehors des contrats collec-
tifs, nous vous demandons de voter la proposition
de M. Quartenoud.

On nous dira peut-être: «Mais cela va sans dire,
en vertu de la théorie de MM. Huber et Weber.»

79
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II y a, Messieurs, des choses qui vont sans dire,
mais qui doivent être dites pour qu'on puisse as-
surer dans le pays la sécurité et la paix sociale.

Niederhauser: Ich glaube, noch etwas zur Ab-
klärung der juristischen Frage beitragen zu können.
Es ist meines Erachtens unbestritten, dass die Kan-
tone das Recht zur Gesetzgebung haben, soweit der
Bund sein Recht nicht ausgeübt hat. Die Frage bei
den verschiedenen Rekursen, auch bei dem von
Herrn Quartenoud genannten, ist nicht die, ob die
Kantone legiferieren können, wenn es der Bund
nicht tut, sondern die, ob der Bund sein Gesetz-
gebungsrecht ausgeübt und wie weit er es ausgeübt
hat. Das ist der Punkt, worüber vor Bundesgericht
gestritten wird. Infolgedessen wäre der Antrag des
Herrn Quartenoud überhaupt nicht nötig.

Aber wenn jetzt gerade beim Bundesgericht der
Streit darüber geht, ob die Allgemeinverbindlich-
keitserklärung von Gesamtarbeitsverträgen und die
Verpflichtung des Arbeitgebers, Familienzulagen zu
bezahlen, mit dem Obligationenrecht vereinbar
seien oder nicht, so können wir durch die Annahme
des Antrages Quartenoud wenigstens für die All-
gemeinverbindlichkeitserklärung eine Abklärung
schaffen. Wir können sagen, dass es sich hier um ein
Gebiet handelt, das nicht durch Obligationenrecht
endgültig und vollständig erledigt ist, sondern das,
weil es sich um sozialpolitische Dinge handelt, der
besondern Gesetzgebung der Kantone vorbehalten
ist, soweit der Bund selbst nicht sein Gesetzgebungs-
recht ausgeübt hat. Ich sage diesen letzteren Satz
aus einer Erfahrung heraus, die wir im Kanton
Basel-Stadt gemacht haben, als wir ein Feriengesetz
erliessen. Da wurde auch ein Rekurs erhoben. Das
Bundesgericht hat dann erklärt: „Die gesetzliche
Bestimmung, dass gewisse Ferien gewährt werden
müssen, ist sozialpolitischer Natur, und man muss
deshalb annehmen, dass sie nicht im Obligationen-
recht schon erledigt ist."

Ich möchte Ihnen die Annahme des Antrages
Quartenoud empfehlen.

Weber: Es hat keinen Sinn, gewissermassen kurz
vor 12 Uhr, einen Antrag anzunehmen, nur weil wir
finden, es sei jetzt schon lange genug diskutiert
worden, denn dieser Antrag ist nicht genügend über«-
legt worden. Herr Picot hat unsere Behauptung be-
stätigt, dass nur dann, wenn ein Bundesgesetz schon
besteht, die Kantone nicht legiferieren können.
Denn das Bundesgericht hat auf das Obligationen-
recht Bezug genommen, wo die Frage des Gesamt-
arbeitsvertrages behandelt wird. Wenn kein solches
Bundesgesetz besteht, können die Kantone legife-
rieren.

Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass die An-
nahme dieses Antrages vielleicht gerade vom Stand-
punkt des Föderalismus aus eine Gefahr darstellte.
Wenn wir bei einem Artikel ausdrücklich sagen, die
Kantone könnten legiferieren, dann hiesse das, dass
das bei ändern Bestimmungen der Bundesverfas-
sung nicht möglich sei, so dass wir vielleicht gerade
im Interesse der Tendenzen, die von unseren wel-
schen Kollegen vertreten werden, den Antrag nicht
annehmen sollten. Ich empfehle Ihnen, diesen An-
trag nicht anzunehmen und ruhig das Studium

des Justizdepartementes abzuwarten, dessen Chef
hier anwesend ist.

Le Président: Nous sommes en présence d'une
proposition ferme de M. Quartenoud, appuyée par
les deux rapporteurs et qui n'est pas combattue par
le Conseil fédéral. En revanche, MM. Weber et Huber
s'y opposent.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag Quartenoud 63 Stimmen
Dagegen 63 Stimmen

Le Président: Dans ces conditions, il incombe au
président de trancher et je tranche en faveur de la
proposition de M. Quartenoud. (Applaudissements.)

Art. l, Ziff. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Art. 1er, chiffre 2.
Proposition de la commission.

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adopté.

Ziff. 3.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Chiffre 3.
Proposition de la commission.

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adopté.

Art. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adopté.

Le Président: Nous avons ainsi terminé la dis-
cussion de l'arrêté. Le vote sur l'ensemble aura lieu
demain. (Adhésion. — Zustimmung.)

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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nungsverschiedenheiten bestehen, haben wir auch
diesen textlichen Neuformulierungen keine Schwie-
rigkeiten gemacht, sondern uns ihnen angeschlossen.

Was Herr Nationalrat Stocker gesagt hat, ist
wohl mehr ein Wunsch an die Bundesversammlung
als an den Bundesrat; denn wenn wir die einzelnen
Beispiele durchgehen, so wäre es ein leichtes, dar-
zutun, dass mehr als einmal der Bundesrat etwas
vor die Bundesversammlung gebracht hat und die
Bundesversammlung dafür hielt, es sei doch rich-
tiger, es durch Vollmachtenbeschluss zu erledigen.
Die zeitliche Dringlichkeit ist nur ein Kriterium.
Der Ermächtigungsbeschluss an sich enthält andere
objektive Kriterien darüber, wann es im Interesse
des Landes unbedingt notwendig ist, gemäss Voll-
macht zu handeln, kombiniert mit der zeitlichen
Notwendigkeit. Es braucht beide Voraussetzungen.

Ich freue mich, am Schlüsse dieser Kriegszeit
feststellen zu können, in welcher Atmosphäre des
guten Einvernehmens die Eintretensdebatte zu
diesem Abbaubeschluss geführt worden ist, und
ich bin überzeugt davon, dass wir mit den beiden
Vollmachtenkommissionen und den eidgenössi-
schen Räten den Abbau im gleichen Geiste des
schweizerischen guten Einvernehmens durchführen
werden.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.
' Le Conseil passe sans oposition à la discussion

des articles.

Le Président: Le postulat est accepté par le
Conseil fédéral; je le considère comme adopté.

Zustimmung. — Adhésion.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# 4813. Anleihensgläubiger von Körper-
schaften des öffentlichen Rechts.

(Dringlichkeitsklausel.)
Créanciers d'emprunts émis par des

corporations de droit public
(clause d'urgence).

Fortse tzung — Suite.
Siehe Seite 578 hiervor — Voir page 578 ci-devant.

Art. 3.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Le Président: Je rappelle que la loi sur les rap-
ports entre les deux Conseils, modifiée par la loi
du 21 septembre 1939, dit à l'article 7bis, 2e alinéa:
«L'urgence ne peut être prononcée qu'à la majorité

de tous les membres de chacun des Conseils, la
voix du président comptant comme celle des autres
membres. Le vote sur l'urgence doit avoir été
porté expressément à l'ordre du jour.»

Je constate tout d'abord que le Conseil des
Etats nous a informé tout à l'heure qu'il a accepté
cette clause d'urgence puis, que notre ordre du
jour porte l'objet «Créanciers d'emprunts émis
par des corporations de droit public» (clause
d'urgence).

Je rappelle encore que la majorité absolue est
de 98 voix.

Abs t immung . — Vote.

Für den Antrag der Kommission 127 Stimmen
Dagegen 16 Stimmen

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST# 4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
Revision des articles économiques de la

constitution. Nouveau projet.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 611 hiervor — Voir page 611 ci-devant.

Oeri: Ich stelle mir die Frage, ob ich einen
Wiedererwägungsantrag stellen soll. Vor der Ge-
samtabstimmung hätte ich das Recht, einen solchen
vorzulegen. Dieser Wiedererwägungsantrag würde
sich auf den gestern angenommenen Antrag Quarte-
noud beziehen. Der Grund für die Stellung eines
Wiedererwägungsantrages wäre der, dass der Natio-
nalrat offenbar unter dem Eindruck eines Irrtums
in bezug auf das weitere Verfahren stand. Herr
Bundesrat Stampfli hatte dem Nationalrat mit-
geteilt, dass über die Frage, die dem Antrag Quarte-
noud zugrunde liegt, noch ein Gutachten des Eidg.
Justizdepartementes eingeholt werde ; der National-
rat könne also diesen Antrag ruhig annehmen,
und man könne je nach Ergebnis dieses Gutachtens
immer noch auf den Antrag Quartenoud zurück-
kommen.

Ich möchte den Rat darauf aufmerksam machen,
dass das eine falsche Voraussetzung ist. Nachdem
der Nationalrat den Antrag Quartenoud angenom-
men hat, hat er es nicht mehr in der Hand, auf
dessen Inhalt zurückzukommen. Über diesen Inhalt
will ich mich nicht im geringsten materiell äus-
sern. Ich will nur das parlamentarisch-technische
Verfahren berühren, und da ist nun doch sehr zu
erwägen, dass der Nationalrat jede Möglichkeit,
auf diesen Antrag zurückzukommen, aufgegeben
hat, falls nicht der Ständerat eine Differenz mit
dem Nationalrat schafft. Und das haben wir ja
nicht in der Hand! Der Nationalrat depossediert
sich also, wenn er jetzt nicht auf diesen Antrag
zurückkommt. Das Gutachten des Eidg. Justiz-
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departementes kann noch so negativ lauten, wenn
der Ständerat nicht eine Differenz mit dem Natio-
nalrat schafft, so können wir auf den Inhalt des
Antrages Quartenoud nicht mehr zurückkommen.
Es heisst im Gesetz über den Geschäftsverkehr
der eidgenössischen Räte ausdrücklich: „Die
weitere Beratung hat sich ausschliesslich auf die
Punkte zu beschränken, über welche eine -Einigung
nicht zustande gekommen ist." Und französisch:
«La nouvelle délibération est circonscrite aux points
sur lesquelles l'accord n'a pu s'établir.» Wenn Sie
sich also sichern wollen dafür, dass der Nationalrat
wieder darauf zurückkommen kann, falls das Gut-
achten des Justizdepartementes negativ ausfallen
sollte, dann müssen wir den Antrag Quartenoud
wiedererwägen.

Nach reiflicher Überlegung habe ich mich nun
aber doch entschlossen, meinerseits auf diesen
Wiedererwägungsantrag zu verzichten, weil ich
auf den Ständerat hoffe, weil ich hoffe, dass, wenn
das Eidg. Justizdepartement mit Engelszungen
beweist, dass der Antrag Quartenoud von einer
falschen Basis ausgeht, der Ständerat dann seiner-
seits die Differenz schafft und uns aus der Verlegen-
heit hilft. Das ist zwar keine Sicherheit, aber eine
ziemlich weitgehende Hoffnung. Aber ich wollte
das doch ausgesprochen haben für den Fall, dass
wir wieder in ähnliche Situationen geraten, damit
wir uns nicht durch eine Vertröstung vom Bundes-
ratstische aus, es werde ja dann noch ein Gutachten
kommen oder dergleichen, davon abhalten lassen,
einen Entscheid zu treffen, der uns Gelegenheit
gibt, eventuell später wieder auf eine wichtige
Frage zurückzukommen. Und der Antrag Quarte-
noud ist eine wichtige Frage.

Gesamtabs t immung. - Vote sur l'ensemble.
Für Annahme des Beschlussentwurfes 101 Stimmen
Dagegen 7 Stimmen

(Zahlreiche Enthaltungen)

Reichling: Ich habe die Ehre, vor Ihrem Rat
folgende Erklärung abzugeben: Die radikal-demo-
kratische Fraktion, die katholisch-konservative
Fraktion, die Bauern-, Gewerbe- und Bürger-Frak-
tion, sowie die liberal-demokratische Fraktion stellen
fest, dass sie bei der Behandlung der Wirtschafts-
artikel ihr möglichstes getan haben, im Sinne eines
Entgegenkommens und einer allgemein tragbaren
Verständigungslösung. Sie sind sich bewusst, dass
weite Kreise ihrer Wähler gegen einzelne der ge-
machten Konzessionen grosse Bedenken haben.

Es lag den genannten Fraktionen daran, die
für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes und
den Ausbau einer -weitherzigen Sozialgesetzgebung
notwendigen, verfassungsrechtlichen Grundlagen zu
schaffen und den Initianten die Möglichkeit zu
bieten zum Rückzug der beiden Initiativen „Recht
auf Arbeit" und „Neue Schweiz". Die vier Frak-
tionen stellen fest, dass die Urheber der einen der
beiden Initiativen den Wirtschaftsartikeln bereits
<len. Kampf angedroht haben und dass die hinter
der ändern Initiative stehende Gruppe sich der
Stimme enthält. Die erwähnten Fraktionen werden
trotzdem nach wie vor die Bemühungen zur Er-
langung der angestrebten, wirtschaftlich tragbaren
und sozial gerechten Wirtschaftsgesetzgebung fort-

setzen. Sie behalten sich indessen vor, unter den
nun vorliegenden Umständen dem Bundesrat die
Prüfung der Frage nahezulegen, ob nicht vor den
Wirtschaftsartikeln die beiden erwähnten Volks-
begehren zur Abstimmung zu bringen seien.

An den Ständerat.

(Au Conseil des Etats.)

#ST# 4743. Ausserordentliche Vollmachten
des Bundesrates. Abbau.

Pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral.
Limitation.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 623 hiervor. — Voir page 623 ci-devant.

Ar t i ke lwe i s eBe ra tung . - Discussion des articles.

Titel und Ingress. — Titre et préambule.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adoptés.

Art. 1.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Angenommen. — Adopté.

Art. 2.
Antrag der Kommission.

(Wird Art. 4ter).

Proposition de la commission.
(Devient article 4ter).

Dietschi-Basel, Berichterstatter: Ich habe Ihnen
gestern in der Eintretensdebatte mitgeteilt, dass wir
eine Umänderung der Systematik vorzunehmen'
wünschen gegenüber der Fassung, die vom Stände-
rat beschlossen wurde. Daher wird Art. 2 Art. 4 ter.
Art. 2 gehört systematisch nicht hierher, er regelt
die Frage bezüglich der Beschlüsse, während vorher

«und nachher von den Vollmachten gesprochen wird.
Im Interesse einer klaren Gliederung beantragen
wir Ihnen, den Artikel hier wegzulassen und ihn
als Art. 4 ter folgen zu lassen.

M. Graber, rapporteur: Votre commission vous
propose de faire de l'article 2, adopté par le Conseil
des Etats, l'article 4ter. Cela pour la raison suivante:
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tung des Bundesrates über einzelne Kürzungen die
Möglichkeit, wenn Sie das für wünschbar halten,
sich dazu zu äussern.

Die Finanzkommission des Nationalrates hat
zum Bericht Stellung genommen, ihn im einzelnen
durchgesehen und ist zum Beschluss gekommen,
dem Bericht des Bundesrates über das Postulat sei
zuzustimmen. In diesem Sinne möchte auch der
Bundesrat ersuchen, diesen Kreditkürzungen Ihre
Zustimmung zu geben. Es handelt sich um Ein-
sparungen in der Höhe von 26 Millionen.

Präsident: Das Wort zu dieser Erklärung wird
nicht gewünscht, wir haben sie zur Kenntnis
genommen. Der Gegenstand ist erledigt.

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST# 4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
Revision des articles économiques de la

Constitution. Nouveau projet.

Siehe Jahrgang 1945, Seite 634. - Voir année 1945. page 634
et suivants.

Besehluss des Ständerats vom 20. Dezember 1945.
Décision du Conseil des Etats du 20 décembre 1945.

D i f f e r e n z e n . — Divergences.

Art. 1.
Antrag der Kommission.

Eintreten.

Proposition de la commission.
Passer à la discussion des articles.

Ordnungsantrag Berthoud-Perrin-
La Chaux-de-Fonds.

Die Vorlage wird an den Bundesrat zurück-
gewiesen mit der Einladung, der Bundesversamm-
lung innert kurzer Frist einen neuen Entwurf vorzu-
legen, der im Sinne einer Vereinfachung abgeändert
und auf folgenden Gedanken aufgebaut sein soll:

1. Übertragung des Gesetzgebungsrechtes auf
wirtschaftlichem und sozialem Gebiete an den Bund ;

2. Aufrechterhaltung der Möglichkeit für die
Kantone, auf diesem Gebiete in dem Masse zu legi-
ferieren, als deren Gesetzgebung sich mit derjenigen
des Bundes vereinbaren lässt;

3. Möglichkeit für den .Gesetzgeber, vom Grund-
satze der Handels- und Gewerbefreiheit abzugehen,
wenn das Allgemeinwohl dies verlangt, jedoch aus-
schliesslich auf dem Wege von Gesetzeserlassen, die
dem Referendum unterstellt sind.

Motion d'ordre Berthoud-Perrin-
La Chaux-de-Fonds.

Le projet en discussion est renvoyé au Conseil
fédéral qui est invité à soumettre à bref délai à
l'Assemblée fédérale un nouveau projet remanié
dans le sens d'une simplification et basé sur les
notions suivantes:

1. Attribution à la Confédération du droit de
légiférer en matière économique et sociale.

. 2. Maintien pour les cantons de la possibilité dé
légiférer en ce domaine dans la mesure où leur légis-
lation se concilie avec celle de la Confédération.

3. Possibilité pour le législateur de déroger au
principe de liberté du commerce et de l'industrie
lorsque l'intérêt général l'exige et uniquement par
des actes législatifs soumis au referendum.

Art. 1.
(Art. 31 BV.)

Antrag der Kommission.
Mehrhe i t :

1 (neu). Der Bund trifft im Rahmen seiner ver-
fassungsmässigen Befugnisse die zur Mehrung der
Wohlfahrt des Volkes und zur wirtschaftlichen
Sicherung der Bürger geeigneten Massnahmen. (In
Zustimmung zum Beschlüsse des Ständerates zu
Art. 31 bis1 [neu].)

i
I. Minderhe i t

(Spühler, Aeschbach, Giovanoli, Giroud, Gitermann,
Herzog, Schmid-Zürich, Von der Aa, Weber) :
1 (neu). Festhalten am Beschlüsse des National-

rates.
II. Minderhe i t

(Müller-Amriswil, Eder, Guinand, Gysler, Pini,
Reichling, Seiler, Stähli) :

1 (neu). Zustimmung zum Beschlüsse des Stände-
rates.

Art.l.
(Art. 31 C.F.)

Proposition de la commission.
• M a j o r i t é :

1 (Nouveau). Dans le cadre de ses attributions
constitutionnelles, la Confédération prend les me-
sures tendant à augmenter le bien-être de tous et à
procurer la sécurité économique des citoyens. (Con-
forme à la décision du Conseil des Etats: article
31 bis * [nouveau].)

lre minori té
(Spühler, Aeschbach, Giovanoli, Giroud, Gitermann,

Herzog, Schmid-Zurich, Von der Aa, Weber):
1 (Nouveau). Maintenir la décision du Conseil

national.
,, 2e minorité

(Müller-Amriswil, Eder, Guinand, Gysler, Pini,
Reichling, Seiler, Stähli) : .

1 (Nouveau). Adhésion à la décision du'Conseil
des Etats.

Condrau, Berichterstatter: Im September 1945
haben wir den Entwurf für die Revision der Wirt-
schaftsartikel der Bundesverfassung beraten, die
gutscheinenden Ergänzungen vorgenommen und die
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Vorlage in der Schlussabstimmung, bei Stimm-
enthaltung der sozialdemokratischen Fraktion, ge-
nehmigt. Im Dezember 1945 hat der Ständerat die
Vorlage behandelt. In den meisten Teilen hat er der
Vorlage, wie sie aus den Beratungen des National-
rates hervorging, zugestimmt, in einzelnen Punkten
ist der Ständerat von unserer Be^chlussfassung ab-
gewichen. Es ist nun unsere Aufgabe, die Diffe-
renzen zu bereinigen. In einzelnen Fällen werden
wir etwas nachgeben, in ändern erwarten wir, dass
der Ständerat uns entgegenkomme. Ich hoffe, dass
wir bei einigem guten Willen zum Ziel gelangen
werden und die Wirtschaftsartikel noch in dieser
Session verabschieden können.

Ihre Kommission hat die Differenzen in einer
Sitzung vom 30. Januar in Bern behandelt. Die
Meinungen gingen auch da zum Teil ziemlich weit
auseinander. Sie finden in der gedruckten Vorlage
verschiedene Anträge, Mehrheits- und Minderheits-
anträge, zum Teil sogar Anträge einer ersten und
zweiten Minderheit, die um Ihre Zustimmung wer-
ben. Sie werden nun den Entscheid treffen müssen.
Hoffen wir auf eine gute Beratung!

Eine erste Differenz finden Sie in Art. 31, Abs. 1.
In Art. 2 der Bundesverfassung ist der Zweck des
Bundes umschrieben: Behauptung der Unabhängig-
keit des Vaterlandes nach aussen, Handhabung von
Ruhe und Ordnung im Innern, Schutz der Freiheit
und der Rechte der Eidgenossen, Förderung ihrer
gemeinsamen Wohlfahrt. — Diesen Gedanken der
Förderung der Wohlfahrt haben Sie auf Antrag
Ihrer Kommission in Art. 31, Abs. l, eingesetzt und
an die Spitze des neuen Artikels gestellt. Der ur-
sprüngliche Entwurf für diesen sog. Wohlfahrts-
artikel war in französischer Fassung redigiert worden
auf Grund eines Vorschlages unseres Kollegen
Favre. Der Antrag wurde seinerzeit von der Kom-
mission als Kompromisslösung angenommen. Die
erste deutsche Übersetzung lautete : „Der Bund trifft
im Rahmen seiner verfassungsmässigen Befugnisse
die zur Mehrung der Wohlfahrt des Volkes und zur
wirtschaftlichen Sicherung der Bürger geeigneten
Massnahmen." Die nationalrätliche Kommission
setzte dann an Stelle des Wortes „wirtschaftliche
Sicherung der Bürger" die Ausdrücke „Sicherung
der Existenz der Bürger". Sie wissen, dass gerade
diese Wendung in der Öffentlichkeit Bedenken er-
weckt hat. Der Ständerat hat nun den ursprüng-
lichen Text der Kommission aufgenommen und
wieder die Worte „wirtschaftliche Sicherung der
Bürger" eingesetzt. Die Mehrheit der Kommission
stimmt dieser Änderung zu, sie meint, es könnten
mit dem Ausdruck „Sicherung der Existenz" falsche
Vorstellungen erweckt werden. Die Worte „wirt-
schaftliche Sicherung der Bürger" entsprechen ge-
nau dem französischen Text, wo es heisst «procurer
la sécurité économique des citoyens». Eine zweite
Differenz betrifft auch die Stellung dieses Absatzes.
Ich habe vorhin darauf hingewiesen, dass wir den
Wohlfahrtsartikel an die Spitze von Art. 31 gesetzt
hatten. Der Ständerat möchte diesen Absatz in
Art. 31 bis einreihen. Logisch würde er-besser in
Art. 31 bis eingeschaltet. Wenn die Wohlfahrts-
bestimmung seinerzeit in Art. 31 eingefügt wurde,
war dies eine Konzession an die Herren der Oppo-
sition, die grosses Gewicht darauf legten, dass der

Grundsatz der Wohlfahrt dem Grundsatz der Han-
dels- und Gewefbefreiheit vorangesetzt werde.

In der Kommission haben sich die meisten Herren
für die Beibehaltung dieser Stellung ausgesprochen.
Man hoffte allerdings, dass die Opposition dann ihre
Formulierung fallen lasse und mit' der redaktio-
nellen Änderung gemäss Beschluss des Ständerates
einverstanden sei.

Ich resümiere: Wir haben bei diesem Artikel
zwei Differenzen, nämlich a) eine Differenz in bezug
auf den Text des Wohlfahrtsartikels, und b) eine
Differenz in bezug auf die Placierung dieses Ab-
satzes. Mit Bezug auf den Text bitte ich, dem
Ständerat zuzustimmen ; mit Bezug auf die Stellung
werden Sie noch die Stimme der zweiten Minderheit
hören. Sie wollen dann beschliessen.

M. Pini, rapporteur: La tâche des rapporteurs,
après les grands débats de la session de septembre
au Conseil des Etats, est aujourd'hui simplifiée. Vous
connaissez la position du problème et les questions
de principe soulevées par le projet.

Il s'agit,. maintenant, d'ouvrir le débat sur les
divergences entre le. Conseil national et le Conseil
des Etats. La commission du Conseil national a tenu
une séance à Berne le 30 janvier 1946 pour examiner
les divergences résultant des débats de décembre au
Conseil des Etats. Vous avez devant les yeux nos
propositions. Il n'a pas été possible d'éliminer toutes
les difficultés et divergences, ni entre nous, ni avec
le Conseil des Etats. Vous y voyez des propositions
de majorité et de minorité, quelquefois même de
plusieurs minorités. C'est la preuve que malgré le
reproche d'avoir adopté la politique de I'«embras-
sons-nous», synonyme de confusion, le devoir des
différents courants de la commission a été celui de
la clarté et de la fermeté. On a en tout cas sur des
points importants fait un bon chemin vers la con-
ciliation entre nous. Le Conseil national pourra per-
fectionner l'œuvre de la commission et ouvrir la voie
à l'entente avec le Conseil des Etats pour que le
statut économique de la Constitution fédérale puisse
être bientôt soumis au peuple.

A propos de l'évolution de la discussion devant
les Chambres et des corrections apportées au projet
du Conseil fédéral, la presse a parlé de «monstre
juridique».

Je n'entends absolument pas faire ici écho à la
presse parfaitement libre de collaborer avec le parle-
ment dans une critique intelligente et vigilante. Mais
je voudrais tranquilliser les députés qui ont relevé
ce jugement en disant que le vrai monstre contre
lequel il faut lutter c'est celui qui surgirait d'un vote
négatif contre le statut économique de la Constitu-
tion fédérale actuellement en discussion.

Monstre juridique serait une législation écono-
mique et sociale de l'après-guerre sans base constitu-
tionnelle.

C'est contre ce monstre que les partisans des
articles économiques se proposent de lutter devant
le peuple. C'est pour cela que je vous propose, avec
une conscience tranquille, l'entrée en matière.

A propos, de l'article 31, la commission se pré-
sente partagée. Elle a dû, en fait, résoudre deux
questions délicates, l'une de fond, l'autre de systé-
matique. Dans la session de septembre, le Conseil
national avait décidé, à la majorité, d'ajouter au
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texte tradititonnel proposé par le Conseil fédéral sur
la liberté de commerce et d'industrie un premier
alinéa qui, dans sa rédaction définitive, précisait
que dans le cadre de ses attributions constitution-
nelles «la Confédération prend les mesures propres
à augmenter le bien-être de tous et à procurer la
sécurité économique des citoyens.»

Le Conseil des Etats avait biffé ce premier
alinéa à l'article 3l et l'avait transféré à l'article
suivant comme alinéa 1er de l'article 31 bis. On avait
diversement jugé la décision du Conseil national. On
saluait, d'une part, la proclamation de principe d'après
laquelle la tendance de la politique économique de
la Confédération devait être «le bien-être général et
la sécurité économique du citoyen.»

On critiquait, d'un autre côté, la formule juri-
diquement vague surtout à propos de la nature
indéfinissable de la «sécurité de l'existence» ou
«économique du citoyen» et du «bien-être de tous.»
Cette formule, nécessaire pour les uns, constituait
un pléonasme pour les autres qui la considéraient
une répétition déclamatoire de l'article 2 de la
Constitution fédérale. Le Conseil des Etats a, avant
tout, mieux défini la portée de fond de l'alinéa.

Pour bien marquer qu'il ne s'agissait pas de con-
sacrer dans la Constitution un nouveau droit indivi-
duel, comme c'est le cas pour la^liberté de commerce
et d'industrie, le Conseil des Etats a corrigé le texte
du Conseil national parlant de sécurité économique
et non de sécurité de l'existence (Existenzsicherung),
mais il avait, en second lieu, corrigé la systématique
des articles portant l'alinéa 1 a l'article 31 bis.

La commission du Conseil national a décidé à
une forte majorité d'accepter la correction du texte
voté par le Conseil des Etats, mais avec une faible
majorité de 12 contre 11, elle est revenue à sa pre-
mière décision quant à la systématique, c'est-à-dire
donnant la priorité formelle au principe de la sécurité
et du bien-être sur la liberté de commerce et .d'in-
dustrie, à l'article 31. A ce propos deux minorités
se sont prononcées. L'une est représentée par notre
excellent collègue, M. Spuhler et consorts, tendant
à maintenir la première décision du Conseil national
sans les corrections du Conseil des Etats; l'autre est
représentée par M. Müller-Amriswil et 7 autres col-
lègues qui vous proposent d'adhérer à la décision du
Conseil des Etats. Je me permets de vous dire que
personnellement je reste fidèle à cette deuxième
minorité. M. Spuhler a reconnu que, du point de vue
juridique, la position de l'alinéa controversé n'a pas
d'importance. Il a ajouté par contre que politique-
ment une telle position a une grande importance.
Je ne conteste pas cette affirmation. Mais c'est juste-
ment du point de vue politique que je ne voudrais
pas renoncer à mettre en tête du statut économique
de la Constitution fédérale le principe de la liberté
du commerce et de l'industrie inséparable de la
liberté politique. Il y a là une question de principe
et non seulement de systématique qui répond, je
crois, à la tradition suisse, à la sensibilité du peuple
suisse, aux nécessités vitales de notre pays;

Dans ces conditions, je ne peux, ni ne veux nier
la nécessité de l'intervention de l'Etat dans le do-
maine économique et social en vue d'augmenter le
bien-être général et de tendre à la sécurité écono-
mique de tous. L'article qui règle les modalités de
l'intervention de l'Etat c'est l'article 31 bis. C'est

pourquoi je retiens ici la sedes materiae plus claire
et non à l'article 31.

«Il n'y a pas d'incompatibilité» — a dit Hayek
dans la «Route de la servitude» — entre l'interven-
tion de l'Etat pour assurer une plus grande sécurité
et la liberté individuelle».

La controverse — essentielle du point de vue
politique — se réduit à une question d'élégance du
point de vue de la technique législative. M. Spuhler
lui-même a posé très bien le problème par une image
que je me permets de répéter ici: „Es ist nicht
gleichgültig, ob man die Mütze unter dem Zylinder
oder auf dem Zylinder trägt." M. Spühler me per-
mettra de lui dire que dans un cas comme dans
l'autre, il serait très peu élégant de porter le bonnet
sur le haut de forme ou le haut de forme sur le
bonnet. Si on désignait le peuple comme arbiter ele-
gentiarum de cette étrange coiffure, j'ai l'impres-
sion très nette, Monsieur Spuhler, que vous seriez
battu. C'est pourquoi j'adhère à la proposition du
Conseil des Etats.

J'ai signalé en commission l'opportunité de ne
pas heurter à l'infini le mur du Conseil des Etats.
Faisons sur cette question formelle un effort de
conciliation qui doit raccourcir le chemin de l'en-
tente finale.

M. Berthoud: Je ne veux parler en ce moment
que de la question de procédure soulevée par le
président. Il m'est difficile de partager son opinion.
J'ai le sentiment qu'aussi longtemps qu'un projet
est pendant, il est possible d'en demander le renvoi
comme nous l'avons fait en plusieurs circonstances.
Cela s'est produit parfois lorsque des divergences
notables venaient à s'accuser entre des points de
vue opposés. On s'en tirait alors par un renvoi soit
au Conseil fédéral, soit à la commission. Je ne crois
pas que l'objection de procédure qui m'est faite soit
valable. De toute manière, je me réserve dans le cas
où le Conseil en déciderait autrement, de présenter
ma proposition sous la forme d'une déclaration
avant qu'intervienne le vote final. Je tiens tout
particulièrement au nom de mon collègue M. Tell
Perrin et en mon nom personnel, à ce que nous
puissions faire valoir un point de vue qui nous paraît
juste et une idée qui nous paraît répondre à la situa-
tion dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui.
Je vous prie en conséquence de bien vouloir ad-
mettre la discussion sur la motion d'ordre que j'ai
déposée avec M. Tell Perrin.

Präsident: Wir stehen vor einer seltsamen Si-
tuation. Die Herren Berthoud und Perrin-La Chaux-
de-Fonds stellen einen Ordnungsantrag. Dieser
Ordnungsantrag wäre sachlich dann zulässig, wenn
wir bei der Eintretensdebatte oder allgemein in der
Beratung stünden. Heute handelt es sich aber um
die Beratung der Differenzen. Wenn der Antrag
Berthoud so behandelt worden wäre, dass man auf
die Behandlung der Differenzen nicht eintreten
sollte, wäre dieser Ordnungsantrag zulässig. Unter
den vorliegenden Verhältnissen ist das nicht der
Fall.

Bundesrat Stampf H: Ich möchte Sie bitten, die
Anträge der Herren Nationalräte Berthoud und
Perrin abzulehnen. Sie bringen erstens materiell für



Revision des articles économiques 48 20 mars 1946

den Bundesrat keine Weisungen, aus denen er
schliessen könnte, in welcher Richtung er den Ent-
wurf umarbeiten soll. Sodann ist der Antrag auch
formell im Stadium der Differenzenbereinigung un-
zulässig. Darüber kann kein Zweifel bestehen.
Artikel 5 Ihres Geschäftsverkehrsgesetzes sagt ein-
deutig: „Stimmen die Schlussnahmen des einen
Rates mit den vorher gefassten Beschlüssen des
anderen Rates nicht überein, so gehen sie zur Be-
ratung der Differenzen an diesen zurück. Die wei-
tere Beratung hat sich ausschliesslich auf die
Punkte zu beschränken, über welche eine Einigung
nicht zustande gekommen ist, es wäre denn, dass
ein neues Eintreten durch beschlossene Abände-
rungen erforderlich würde oder dass die Kommis-
sionen beider Räte übereinstimmend einen bezüg-
lichen Antrag stellten." Ohne dass der Ständerat
zustimmt, ist es nicht möglich, im Sinne der Anträge
der Herren Berthoud und Perrin zu beschliessen.
Die Differenzen müssen zuerst von beiden Räten
bereinigt werden und dann können sich die Räte
darüber aussprechen, ob sie die Vorlage noch einmal
an den Bundesrat zurückweisen wollen oder nicht.
Aber in diesem Stadium ist das nach dem klaren
Wortlaut des Artikels 5 Ihres Geschäftsverkehrs-
gesetzes absolut ausgeschlossen. Wir haben übrigens
einen Präzedenzfall beim Gesetz über den unlau-
teren Wettbewerb. Dort wurde auch versucht, die
Differenzen zu bereinigen. Dies war nicht möglich.
Dann'haben sich die Kommissionen der beiden Räte
daraufhin verständigt, dass die von den Räten be-
ratene Vorlage fallen gelassen und der Bundesrat
eingeladen wurde, den Räten eine neue Vorlage zu
unterbreiten, die dann zu einem positiven Ergebnis
geführt hat. Vorher muss aber das Differenzen-
bereinigungsverfahren zu Ende geführt werden, be-
vor ein solcher Antrag behandelt werden kann. Ich
empfehle Ihnen deshalb, die Anträge der beiden
Herren Nationalräte abzulehnen.

M. Berthoud: II ressort de ce qui vient d'être dit
par M. Stampfli, conseiller fédéral, que nous ne pou-
vons pas discuter ma motion d'ordre en ce moment,
mais qu'une fois les divergences liquidées, nous pour-
rons le faire. Je prends acte de cette déclaration.

Präsident: Wie Sie aus dem Votum von Herrn
Bundesrat Stampfli entnehmen konnten, sind die
Anträge der Herren Berthoud und Perrin formell
nicht zulässig. Ich habe als Präsident die Pflicht,
zu verhindern, dass unzulässige Gegenstände in
diesem Stadium in Diskussion gesetzt werden. Ich
nehme an, die Sache ist damit erledigt, weil
Artikel 5 des Verkehrsgesetzes absolut klar ist. Wir
werden das sehen, wenn wir in diesem Stadium-sind.
Wir kommen nun zu Artikel 1. Die Mehrheits-
referenten haben sich ausgesprochen. Die erste
Minderheit wird vertreten durch Herrn Spühler.

Spühler, Berichterstatter der ersten Minderheit:
Der Antrag der ersten Minderheit befindet sich in
Übereinstimmung mit dem Beschluss des National-
rates. Ich erinnere Sie daran, dass -nach einer sehr
ausgedehnten, grundsätzlich geführten Diskussion
der Nationalrat mit 118 gegen 7 Stimmen den An-
trag, wie er nun von der ersten Minderheit auf-
genommen worden ist, die ich hier vertrete, zu-

gestimmt hat, bei vielen Enthaltungen besonders
seitens der Linken, die über die Ablehnung des
weitergehenden Minderheitsantrages, der von uns
gestellt worden ist, unzufrieden war. Ich betone und
wiederhole: Mit 118 gegen 7 Stimmen ist dieser
Antrag, der nun als Minderheitsantrag kommt, von
Ihnen akzeptiert worden. Es würde mir sonderbar
erscheinen, wenn der Rat es wirklich fertig brächte,
ein halbes Jahr später seinen Standpunkt, den er
mit grossem Mehr eingenommen hat, aufzugeben.
Ich glaube nicht, dass das im Ernste Ihre Auffassung
sein kann.

Wir haben eine vielleicht etwas sonderbare Si-
tuation. Wir haben eine sogenannte Mehrheit und
zwei Minderheiten, wobei die beiden Minderheiten
zahlenmässig die Mehrheit ausmachen, also mehr
als die Hälfte der Kommissionsmitglieder umfassen.
Die Mehrheit ist eine Mehrheit in der Stellung-
nahme gegen den Ständerat, eine Mehrheit in der
grundsätzlichen Frage, ob die Handels- und Ge-
werbefreiheit als beherrschender Grundsatz den
Wirtschaftsartikeln vorangestellt werden soll oder
ob der Grundsatz der Volkswohlfahrt und der
Existenzsicherung als leitendes Ziel der Massnahmen
des Bundes zu betrachten sei.

Diese Mehrheit hat in der Zwischenzeit eine
eigenartige Dekomposition erfahren, indem, wie Sie
sehen, der welsche Referent, Herr Pini, vom Kom-
missionsantrag des letzten September zur zweiten
Minderheit hinübergewechselt hat. Wir haben nicht
eine Auseinandersetzung darum, ob der Grundsatz
der Mehrung der Wohlfahrt des Volkes überhaupt
in die Verfassung aufzunehmen ist, sondern nur um
die Einordnung in der Reihenfolge der Artikel. Es
ist aber keine Frage der redaktionellen Zweck-
mässigkeit oder der redaktionellen Eleganz, wie
Herr Pini soeben ausgeführt hat, sondern es geht
um viel mehr als nur um den Vergleich, den ich
selbst in der Kommission mit dem Zylinder und der
Mütze angestellt habe. Man muss nicht nur den
Zylinder oder die Mütze betrachten, sondern das,
was unter.der betreffenden Kopfbedeckung steckt.
Dabei geht es eben um einen Grundsatz. Das zeigt
gerade die Härte der Diskussion hier im Rate und
die Stellungnahme des Ständerates in dieser Frage,
besonders auch die Schärfe der Diskussion, die in
der Presse geführt worden ist. Es sind insbesondere
die Kreise der Unternehmer, der Arbeitgeber, die
sich mit besonderer Schärfe dagegen aufgelehnt
haben, dass nun in unserer Verfassung der Handels-
und Gewerbefreiheit ein Grundsatz vorangestellt
werde, der allgemeineren Charakter haben sollte
und höher bewertet werden müsste als der Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit.

Vom Standpunkt des einzelnen Individuums aus
gesehen, ist die Handels- und Gewerbefreiheit ein
Individualrecht. Vom Standpunkt der Wirtschafts-
politik aus betrachtet, stellt sie eine bestimmte
Regelung des praktischen Verhaltens des wirtschaft-
lich Tätigen gegenüber ändern wirtschaftlich Tätigen
und gegenüber dem Staate dar. Hier fehlt jede wirt-
schaftliche Zielsetzung ; eine Zielsetzung des Staates
vollends enthält sie nicht. Sie sagt nichts darüber
aus, ob der Staat die Aufgabe und die Pflicht habe,
in den wirtschaftlichen Beziehungen für Ordnung,
Gerechtigkeit, Bewahrung vor Not, Sicherung der
Existenz und Mehrung der Wohlfahrt des Volkes zu
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sorgen. Wir haben die Überzeugung, dass die Zeit
vorbei ist, wo der Staat sich in seinem Grundgesetz,
der Verfassung, darüber ausschweigen kann. Wir
haben die Auffassung, dass das der erste Grundsatz
des modernen Staates sein soll. Deshalb schlagen
wir vor, an die Spitze der Wirtschaftsartikel diese
allgemeine Zielsetzung des Staates auf wirtschaft-
lichem Gebiete zu setzen.

Ich glaube, es kann sich heute bei der Differenzen-
bereinigung nicht darum handeln, dass wir die ganze
Diskussion, die wir im letzten September geführt
haben, nun hier wiederholen. Ich möchte lediglich
an Ihre Einsicht, die Sie damals bekundet haben,
appellieren und daran erinnern, dass als Grundsatz
an die Spitze der Wirtschaftsartikel die allgemeine
Zielrichtung gesetzt werden müsse. Die sog. Mehr-
heit der Kommission hat nun allerdings ein gewisses
Entgegenkommen gegenüber dem Ständerat an den
Tag legen wollen, indem nicht mehr, wie früher,
erklärt wird, dass der Bund im Rahmen seiner
verfassungsmässigen Befugnisse die zur Mehrung der
Wohlfahrt des Volkes und zur Sicherung der Exi-
stenz der Bürger geeigneten Massnahmen zu treffen
habe, sondern dass er... die zur Mehrung der Wohl-
fahrt des Volkes und zur wirtschaftlichen Sicherung
der Bürger geeigneten Massnahmen zu treffen habe.

Der Unterschied scheint gering zu sein. Aber es
ist doch auffällig, mit welcher Angst, wenn ich so
sagen darf, im Ständerat und nun auch in der Kom-
mission des Nationalrates dieser Begriff der Exi-
stenzsicherung abgelehnt wird. Sie haben vielleicht
den Schlüssel dazu in der Zuschrift des Zentral-
vorstandes der Schweizerischen Arbeitgeberorgani-
sation, wo gesagt wird: „Wir müssen ausserdem
feststellen, dass der Ausdruck von der Sicherung der
Existenz der Bürger der Kriseninitiative aus dem
Jahre 1935 entnommen worden ist, die vom Volke
verworfen Wurde und schon deshalb nicht wieder
hervorgezogen werden sollte."

Ich glaube, das letzte Argument, dass es im
Jahre 1935, also vor 11 Jahren, vom Volke ver-
worfen worden ist und deshalb nicht hervorgezogen
werden sollte, ist heute veraltet und darf als hin-
fällig bezeichnet werden. In der Zwischenzeit ist ja
bekanntlich einiges geschehen. Wir haben einen
Krieg erlebt, und wir sehen im Ausland eine wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung, die sonderbar
kontrastiert mit der Entwicklung, wie sie sich heute
noch in den führenden Köpfen unserer Wirtschaft
abzeichnet. Es kann ja wirklich kein vernünftiger
Mensch daran denken, dass deswegen, weil einmal
die Kriseninitiative im Jahre 1935 die Existenz-
Sicherung der Bürger sich zum Ziele gesetzt hatte,
dieser Gedanke nicht in die Verfassung aufgenom-
men werden dürfte.

Die Eingabe des Arbeitgeberverbandes erklärt
dann weiter: ,,Die Existenzsicherung des einzelnen
Bürgers entstammt übrigens Auffassungen, die zu
unserer freiheitlichen Wirtschaftsverfassung im
Gegensatz stehen und dem Staate Befugnisse und
Pflichten zusprechen wollen, die mit der freien
Struktur unserer Wirtschaft und unseres Staates
nicht vereinbar sind."

Das ist die Auffassung, wie wir sie heute noch bei
den Arbeitgebern finden, wenigstens bei denjenigen,
die sich gewohnt sind, die Freiheit des Unter-
nehmers zu verwechseln mit der Freiheit des Bür-

Nationalrat. — Conseil national. 1946.

gers, die letzten Endes darin besteht, dass er sicher
ist vor Not, und dass ihm der Staat mitbehilflich
ist dabei, dass die persönliche Freiheit, die persön-
liche Würde, ihre Grundlage, ihre Sicherung finde
in der materiellen Existenz.

Ich bitte Sie deshalb, Ihren Beschluss, den Sie
im September gefasst haben, beizubehalten, sich von
den Auffassungen, wie sie im Ständerat zum Aus-
drück gekommen sind, nicht beeindrucken zu
lassen und dem alten Texte, den wir als Minderheit
Ihnen vorschlagen, zuzustimmen. Dabei lassen wir
uns auch leiten von der Überlegung, dass der
Leidensweg dieses Artikels 31 wahrhaftig lang genug
gewesen ist, wenn wir die Etappe von den Be-
ratungen in den Kommissionssitzungen auf dem
Bürgenstock zu den Sitzungen hier in Bern und
nachher im Nationalrat und dann im Ständerat und
hier wiederum betrachten.

Schritt für Schritt ist das, was die Mehrheit der
Kommission damals auf dem ' Bürgenstock be-
schlossen hatte, preisgegeben worden. Sie dürfen
versichert sein, dass Sie damit alles tun, um unserer
Fraktion die Zustimmung nicht zu erleichtern, alles
tun, um ihr die Zustimmung im Gegenteil zu ver-
unmöglichen.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittaggsitzuug vom 20. März 1946.
Séance du 20 mars 1946, après-midi.

Vorsitz — Présidence : Hr. Grimm.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
Revision des articles économiques de la

Constitution. Nouveau projet.

F o r t s e t z u n g . — Suite.
Siehe Seite 45 hiervor. — Voir page 45 ci-devant.

Art. 31 BV.
For t se tzung . — Suite.

MÛ Her-Amriswil, Berichterstatter der zweiten
Minderheit: Herr Spühler hat heute morgen erklärt,
die erste und die zweite Minderheit ergäben eigent-
lich eine Mehrheit gegenüber der sog. Mehrheit.
Diesen Rechnungskünsten kann ich natürlich nicht
ganz folgen, denn diejenigen Mitglieder der Kom-
mission, welche für die zweite Minderheit votiert
haben, mussten entweder auch für den Antrag der
Mehrheit oder für den der ersten Minderheit stim-
men. Beim Antrag der zweiten Minderheit handelt
es sich um etwas ganz anderes, nämlich einzig um
die Placierung der beiden Bestimmungen, welche
an der Spitze der Art. 31 und 31 bis stehen. Die
Mehrheit beantragt Ihnen Zustimmung zum frü-
heren Beschluss, in Art. 31 die Wohlfahrtsbestim-
mung aufzunehmen, die Bestimmung, dass der Bund
für die Mehrung der Wohlfahrt des Volks und die
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sorgen. Wir haben die Überzeugung, dass die Zeit
vorbei ist, wo der Staat sich in seinem Grundgesetz,
der Verfassung, darüber ausschweigen kann. Wir
haben die Auffassung, dass das der erste Grundsatz
des modernen Staates sein soll. Deshalb schlagen
wir vor, an die Spitze der Wirtschaftsartikel diese
allgemeine Zielsetzung des Staates auf wirtschaft-
lichem Gebiete zu setzen.

Ich glaube, es kann sich heute bei der Differenzen-
bereinigung nicht darum handeln, dass wir die ganze
Diskussion, die wir im letzten September geführt
haben, nun hier wiederholen. Ich möchte lediglich
an Ihre Einsicht, die Sie damals bekundet haben,
appellieren und daran erinnern, dass als Grundsatz
an die Spitze der Wirtschaftsartikel die allgemeine
Zielrichtung gesetzt werden müsse. Die sog. Mehr-
heit der Kommission hat nun allerdings ein gewisses
Entgegenkommen gegenüber dem Ständerat an den
Tag legen wollen, indem nicht mehr, wie früher,
erklärt wird, dass der Bund im Rahmen seiner
verfassungsmässigen Befugnisse die zur Mehrung der
Wohlfahrt des Volkes und zur Sicherung der Exi-
stenz der Bürger geeigneten Massnahmen zu treffen
habe, sondern dass er... die zur Mehrung der Wohl-
fahrt des Volkes und zur wirtschaftlichen Sicherung
der Bürger geeigneten Massnahmen zu treffen habe.

Der Unterschied scheint gering zu sein. Aber es
ist doch auffällig, mit welcher Angst, wenn ich so
sagen darf, im Ständerat und nun auch in der Kom-
mission des Nationalrates dieser Begriff der Exi-
stenzsicherung abgelehnt wird. Sie haben vielleicht
den Schlüssel dazu in der Zuschrift des Zentral-
vorstandes der Schweizerischen Arbeitgeberorgani-
sation, wo gesagt wird: „Wir müssen ausserdem
feststellen, dass der Ausdruck von der Sicherung der
Existenz der Bürger der Kriseninitiative aus dem
Jahre 1935 entnommen worden ist, die vom Volke
verworfen Wurde und schon deshalb nicht wieder
hervorgezogen werden sollte."

Ich glaube, das letzte Argument, dass es im
Jahre 1935, also vor 11 Jahren, vom Volke ver-
worfen worden ist und deshalb nicht hervorgezogen
werden sollte, ist heute veraltet und darf als hin-
fällig bezeichnet werden. In der Zwischenzeit ist ja
bekanntlich einiges geschehen. Wir haben einen
Krieg erlebt, und wir sehen im Ausland eine wirt-
schaftliche und soziale Entwicklung, die sonderbar
kontrastiert mit der Entwicklung, wie sie sich heute
noch in den führenden Köpfen unserer Wirtschaft
abzeichnet. Es kann ja wirklich kein vernünftiger
Mensch daran denken, dass deswegen, weil einmal
die Kriseninitiative im Jahre 1935 die Existenz-
Sicherung der Bürger sich zum Ziele gesetzt hatte,
dieser Gedanke nicht in die Verfassung aufgenom-
men werden dürfte.

Die Eingabe des Arbeitgeberverbandes erklärt
dann weiter: ,,Die Existenzsicherung des einzelnen
Bürgers entstammt übrigens Auffassungen, die zu
unserer freiheitlichen Wirtschaftsverfassung im
Gegensatz stehen und dem Staate Befugnisse und
Pflichten zusprechen wollen, die mit der freien
Struktur unserer Wirtschaft und unseres Staates
nicht vereinbar sind."

Das ist die Auffassung, wie wir sie heute noch bei
den Arbeitgebern finden, wenigstens bei denjenigen,
die sich gewohnt sind, die Freiheit des Unter-
nehmers zu verwechseln mit der Freiheit des Bür-

Nationalrat. — Conseil national. 1946.

gers, die letzten Endes darin besteht, dass er sicher
ist vor Not, und dass ihm der Staat mitbehilflich
ist dabei, dass die persönliche Freiheit, die persön-
liche Würde, ihre Grundlage, ihre Sicherung finde
in der materiellen Existenz.

Ich bitte Sie deshalb, Ihren Beschluss, den Sie
im September gefasst haben, beizubehalten, sich von
den Auffassungen, wie sie im Ständerat zum Aus-
drück gekommen sind, nicht beeindrucken zu
lassen und dem alten Texte, den wir als Minderheit
Ihnen vorschlagen, zuzustimmen. Dabei lassen wir
uns auch leiten von der Überlegung, dass der
Leidensweg dieses Artikels 31 wahrhaftig lang genug
gewesen ist, wenn wir die Etappe von den Be-
ratungen in den Kommissionssitzungen auf dem
Bürgenstock zu den Sitzungen hier in Bern und
nachher im Nationalrat und dann im Ständerat und
hier wiederum betrachten.

Schritt für Schritt ist das, was die Mehrheit der
Kommission damals auf dem ' Bürgenstock be-
schlossen hatte, preisgegeben worden. Sie dürfen
versichert sein, dass Sie damit alles tun, um unserer
Fraktion die Zustimmung nicht zu erleichtern, alles
tun, um ihr die Zustimmung im Gegenteil zu ver-
unmöglichen.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittaggsitzuug vom 20. März 1946.
Séance du 20 mars 1946, après-midi.

Vorsitz — Présidence : Hr. Grimm.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
Revision des articles économiques de la

Constitution. Nouveau projet.

F o r t s e t z u n g . — Suite.
Siehe Seite 45 hiervor. — Voir page 45 ci-devant.

Art. 31 BV.
For t se tzung . — Suite.

MÛ Her-Amriswil, Berichterstatter der zweiten
Minderheit: Herr Spühler hat heute morgen erklärt,
die erste und die zweite Minderheit ergäben eigent-
lich eine Mehrheit gegenüber der sog. Mehrheit.
Diesen Rechnungskünsten kann ich natürlich nicht
ganz folgen, denn diejenigen Mitglieder der Kom-
mission, welche für die zweite Minderheit votiert
haben, mussten entweder auch für den Antrag der
Mehrheit oder für den der ersten Minderheit stim-
men. Beim Antrag der zweiten Minderheit handelt
es sich um etwas ganz anderes, nämlich einzig um
die Placierung der beiden Bestimmungen, welche
an der Spitze der Art. 31 und 31 bis stehen. Die
Mehrheit beantragt Ihnen Zustimmung zum frü-
heren Beschluss, in Art. 31 die Wohlfahrtsbestim-
mung aufzunehmen, die Bestimmung, dass der Bund
für die Mehrung der Wohlfahrt des Volks und die

7
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wirtschaftliche Sicherstellung der Bürger geeignete
Massnahmen zu treffen habe; die Minderheit will
dem Ständerat folgen und sagen, dass in Art. 31 der
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit ver-
ankert bleiben soll, wie bis anhin, und dass die
Wohlfahrtsbestimmung in Art. 31. bis aufgenommen
werde.

Es ist festzustellen, dass es sich hier nicht um
eine materielle Differenz handelt. Warum will die
zweite Minderheit die Handels- und Gewerbefreiheit
an die Spitze dieser Wirtschaftsartikel stellen? Ich
gehe davon aus, dass der Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit eine wirkliche rechtliche, ver-
fassungsmässige Bedeutung hat, in doppelter Hin-
sicht. Einmal gegenüber den Kantonen. Ihnen
gegenüber wird der Grundsatz aufgestellt, dass sie
o o o '

in die Handels- und Gewerbefreiheit nicht eingreifen .
dürfen, wo nicht besondere verfassungsrechtliche
Ausnahmen bestehen. Da möchte ich gleich hier
sagen, dass von der Einräumung und Sicherung der
Handels- und Gewerbefreiheit nicht in erster Linie
die grossen Unternehmer profitieren, sondern es
sind in der Hauptsache die kleinen Leute. Denken
wir daran, dass das Hausierwesen, wo ja in den
Kantonen am liebsten eingegriffen wird in die
Handels- und Gewerbefreiheit, durch diesen ver-
fassungsrechtlichen Grundsatz eine Sicherung er-
hält, denken wir daran, dass auch dem Installations-
gewerbe, wo die Kantone immer wieder Versuche
gemacht haben, Einschränkungen gegen die Aus-
übung dieses Berufes aufzustellen, gerade durch
diese Bestimmung die Sicherung der Handels- und
Gewerbefreiheit eingeräumt wird und dass gegen
Bestrebungen auf -Einschränkungen immer das
Bundesgericht mit Erfolg hat angerufen werden
können.

In zweiter Linie bedeutet die Aufstellung des
Grundsatzes der Handels- und Gewerbefreiheit eine
Weisung an den Bundesgesetzgeber, diesen Grund-
satz zu beachten bei Ausübung seines Gesetz-
gebungsrechtes. Die Bestimmung hat also ihre recht-
liche Bedeutung vor allem für die Gesetzgebung des
Bundes und der Kantone.

Was für eine Bedeutung hat nun der Grundsatz,
dass der Bund im Rahmen seiner verfassungs-
mässigen Befugnisse die zur Mehrung der Wohlfahrt
des Volkes und zur wirtschaftlichen Sicherung der
Bürger geeigneten Massnahmen treffen soll? Hier
haben Sie nur eine Proklamation: Sie haben hier
quasi den Untersatz, hier wird nicht eine neue Kom-
petenz für den Bund eingeräumt, niemand kann
eine Gesetzgebungsbefugnis aus dieser Bestimmung
ableiten oder eine Einschränkung der Gesetz-
gebungsbefugnis herauslesen.

Also das, was hier in diesem Antrag, sei es nach
Antrag der Mehrheit oder Minderheit, verankert ist,
ist nicht ein Rechtssatz, sondern das ist eine An-
weisung an den Bundesgesetzgeber, tätig zu sein im
Rahmen der verfassungsmässigen Kompetenzen. Es
wird dem ganzen rechtlichen Sinne nach die Be-
stimmung eingeordnet in die Vorschriften über die
Handels- und Gewerbefreiheit. Wenn hier eine um-
gekehrte Reihenfolge angenommen würde, dann
könnte man daraus eventuell ableiten — das wäre
sicher eine unrichtige Interpretation, aber man
könnte versucht sein, sie herzuleiten — dass der
Grundsatz, der hier im Wohlfahrtsartikel aufgestellt

wird, der Handels- und Gewerbefreiheit vorausgeht.
Diese Interpretation wäre falsch. Daher habe ich
die Auffassung, es sollte nun auch in der Reihen-
folge dieser Verfassungsbestimmungen dargetan
werden, dass das Wichtigere, das rechtlich Bedeu-
tungsvolle, die Handels- und Gewerbefreiheit ist,
und das Untergeordnete die Anweisung an den
Bundesgesetzgeber, was er zu tun habe im Rahmen
der Verfassung. Das ist der Untersatz, deshalb be-
antrage ich Ihnen, aus diesen rein formellen Über-
legungen, Zustimmung zum Ständerat. Wir werden
in wichtigen Dingen die Differenz mit dem Stände-
rat aufrechterhalten, ich denke vor allem an den
Kantonesenartikel, den wir noch zu behandeln
haben. Da sollten wir dort, wo es materiell bedeu-
tungslos ist, dem Ständerat nachgeben, um die
Plattform für eine- Einigung zu schaffen. Ich bitte
Sie um Zustimmung zum Antrag der zweiten
Minderheit.

Wick: Ich h-abe dem, was Herr Kollege Müller
gesagt hat, nichts beizufügen, ich teile seine Auf-
fassung, ich möchte mich also nicht über die for-
melle Seite seiner Ausführungen äussern, sondern
mich auf die materielle beschränken. Ich stimme
dem Mehrheitsbeschluss des Ständerates zu. Heute
vormittag hat Herr Spühler gesagt, dass dieser
Art. 31 sozusagen der' Schicksalsartikel sein werde.
Wenn der Rat also nicht dazu komme, am Beschluss
des Nationalrates festzuhalten, dann werde die
sozialdemokratische Fraktion an diesen ganzen
Wirtschaftsartikeln nicht mehr interessiert sein.
Ungefähr so hat er sich geäussert, so dass man
daraus eine leise Drohung hören konnte, als ob sie
diese Wirtschaftsartikel in der Volksabstimmung be-
kämpfen werde. Wir müssen abwarten, welche Hal-
tung die sozialdemokratische Fraktion und Partei
in diesem Abstimmungskampf einnehmen wird.
Aber es ist so, und Herr Dr. Spühler hat das sehr gut
herausgespürt: An diesem Artikel scheiden sich in
der Tat die Geister. Die Fassung, wie sie der
Nationalrat angenommen hat, ist im. Grunde ge-
nommen ein Hauptpunkt im Programm „Neue
Schweiz", es ist ein Programmpunkt, der den sozia-
listischen Wohlfahrtsstaat einführen will, im Gegen-
satz zum bürgerlichen.Sozialstaat. Aber demgegen-
über muss gesagt werden, dass die Lösung der
sozialen Frage nicht beim Staat, sondern bei der
freien Gesellschaft und bei der geordneten freien
Wirtschaft beginnt. Die soziale Frage wird in dieser
geordneten freien Wirtschaft gelöst, oder sie wird
überhaupt nicht gelöst werden. Die freie gesell-
schaftliche Sozialpolitik ist wichtiger als die unfreie,
bloss staatliche Sozialpolitik. Die Forderung nach
Sicherung der Existenz der Bürger ist ein Programm-
punkt der „Neuen Schweiz". Es heisst ja als Gesamt-
titel über diesem Programm: „Sozialistische Ord-
nung von Staat und Wirtschaft". Alle Postulate
dieses Programms, auch wenn sie sich in einer
bürgerlichen Terminologie bewegen, sind auf dieses
Gesamtprogramm abgestimmt. Ich gebe sehr gerne
zu, dass die Sozialdemokratische Partei und Fraktion
in dieser Beziehung eine durchaus gerade, konse-
quente Haltung einnimmt. Ich verstehe sie, dass sie
diesen Weg beschreitet. Sie kann gar nicht aus
grundsätzlicher Überzeugung heraus überhaupt
einen ändern Weg beschreiten. Aber hier scheiden
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sich eben die Geister. Man darf sich also nicht durch
die demokratische Fassung dieses Manifestes etwa
irreleiten lassen. Ich glaube, man tut der Sozial-
demokratischen Fraktion kein Unrecht, wenn man
sagt, dass sie sich in dieser Beziehung an die
Leninschen Instruktionen an die schweizerischen
Genossen im Jahre 1919 hielt, wonach die erste
Etappe der marxistischen Umwälzung, wie es wört-
lich heisst, auf die einzig mögliche Weise, nämlich
auf dem Weg der demokratischen Republik zurück-
zulegen sei. Deshalb heisst es auch im Manifest
„Neue Schweiz", dass seine Postulate nur verwirk-
licht werden können durch Übernahme der poli-
tischen Macht durch das arbeitende Volk. Das gibt
auch die sozialistische Presse ohne weiteres zu. Ich
könnte hier entsprechende Zitate aus der „Berner
Tagwacht", dem „Volksrecht" usw. anführen. Aus
dieser Grundhaltung heraus müssen auch die sozia-
listischen Forderungen in den neuen Wirtschafts-
artikeln betrachtet und beurteilt werden, nament-
lich auch das Postulat auf die Existenzsicherung der
Bürger. Dieses Postulat ist Ausfluss der Forde-
rungen, wie sie in der sozialistischen Initiative:
„Wirtschaftsreform und Recht auf Arbeit'.' nieder-
gelegt sind. Diese Postulate sind als Leitsätze der
Revision der Bundesverfassung proklamiert worden
und waren vor zwei Jahren anlässlich der Maifeiern
das Leitmotiv aller dieser Feiern. Die Sicherung
der Existenz der Bürger bedeutet in diesem Sinne
Recht auf Arbeit und Sicherung der Vollbeschäf-
tigung. Nun ist mit Bezug auf diese Postulate in der
Tat zu sagen, dass Recht auf Arbeit und Recht auf
Existenz Naturrechte sind, die nicht bestritten
werden können. Aber im Sinne der „Neuen Schweiz"
bedeuten sie zugleich einen Rechtsanspruch darauf,
dass der Staat jedermann Arbeit und gesicherte
Existenz zu verschaffen hat. Hier scheiden sich die
Geister. Recht auf Arbeit und Sicherung der Exi-
stenz sind Individualrechte, d. h. Rechte, an deren
Ausübung niemand gehindert werden darf. Der
Staat hat den einzelnen in der Ausübung dieser
Rechte zu schützen, aber nicht den einzelnen die
Substanz dieser Rechte zu geben. Es ist ähnlich, wie
mit dem Recht auf die Ehe. Jeder hat ein Recht auf
Ehe, und der Staat muss dieses Recht schützen.
Aber das besagt nicht, dass der Staat nun dem ein-
zelnen die Möglichkeit geben müsse, zu heiraten,
dass er dafür zu sorgen habe, dass der Hans seine
Grete oder die Luise ihren Sepp bekomme. Recht
auf Arbeit bedeutet auch nicht einen klagbaren
Rechtsanspruch an den Staat, dass einer Arbeit und
Existenzsicherung zugesichert erhält von Seiten des
Staates. Es gibt kein subjektiv-öffentliches Recht
an den Staat, keinen positiven, unmittelbaren An-
spruch des Einzelnen an den Staat auf Arbeit und
Sicherung der Existenz. Eine solche staatliche
Sicherung der Arbeit, der Vollbeschäftigung und
Existenz hätte den Zwang zur Arbeit und die Auf-
hebung der freien Berufswahl zur Folge. Es ist mit
dem Recht auf Arbeit und der Sicherung der Exi-
stenz wie mit dem Eigentumsrecht. Der Staat hat
dieses Recht zu schützen, aber es besagt nicht An-
spruch des Einzelnen an den Staat, dass dieser ihm
Eigentum zu verschaffen habe. Der Staat stützt
dieses Recht im Rahmen der sozialen Ordnung, aber
er garantiert und schafft nicht die Substanz dieses
Rechtes. So gewährt wohl der.Staat das Recht auf

Arbeit und auf Sicherung der Existenz, aber er ge-
währt nicht unmittelbar die Arbeit selber. Der Staat
kann nur Massnahmen treffen, um die Wirtschaft
zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Sinne der Arbeit-
gebung zu veranlassen. Das ist auch der Sinn des
Beschlusses des Ständerates. Von der Wirtschaft
her muss in erster Linie die Frage der Arbeit und
der Existenzsicherung gelöst werden, nicht vom
Staate her. Wir wollen ein Volk der vom Staat freien
Wirtschaft bleiben, wobei freilich unter freier Wirt-
schaft nicht die landläufige manchesterliche liberale
Wirtschaft zu verstehen ist, sondern eine soziale
Wirtschaft, eine Wirtschaft .der freien Volkssoli-
darität. In Krisen- und Kriegszeiten verschiebt sich
allerdings diese Solidarität mehr und mehr auf die
Seite des Staates, und man kann wohl sagen, dass
der Staatssozialismus die dem totalen Krieg gemässe
Wirtschaftsform ist, aber nicht die der Friedenszeit
gemässe Wirtschaftsform. Die Revision der Bundes-
verfassung geschieht nicht im Hinblick auf den
Kriegszustand, sondern im Hinblick auf den
Friedenszustand und auf einigermassen normale
Zeiten. Wir wollen daher keine Verankerung, weder
eines totalen, noch eines teilweisen Staatssozialismus
in der Verfassung. Wir wollen nicht auf dem Um-
weg über die Verfassung eine Überleitung unseres
wirtschaftlichen sozialen Lebens in den Staats-
sozialismus. Aus diesem Grunde empfehle ich Ihnen
die Ablehnung des sozialistischen Antrages auf Bei-
behaltung des Art. 31, wie er vom Nationalrat am
4. Oktober 1945 angenommen wurde.

Zum Schluss erlauben Sie mir hoch eine Be-
merkung. Wenn die sozialistische Fraktion so sehr
auf das Recht auf Arbeit und auf die Sicherung der
Existenz der Bürger pocht, dann könnte sie durch
die praktische Tat zeigen, dass es ihr ernst ist mit
diesem Postulat. Dann könnte sie auf gewisse
Gewerkschaftskreise ihren Einfluss geltend machen
und den Terror gegenüber nichtsozialistisch organi-
sierten Arbeitern ausschalten. Denn auch der nicht-
sozialistisch organisierte Arbeiter hat ein Recht auf
Arbeit und ein Recht auf Sicherung seiner Existenz.

Bundesrat Stampfli: Die Differenz zwischen dem
Ständerat und dem Nationalrat betrifft zwei Punkte.
Einmal die Frage, ob der Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit wie bisher und wie in der Vor-
lage, wie sie 1939 aus den Beratungen der eidge-
nössischen Räte hervorgegangen ist, an die Spitze
von Art. 31 gestellt werden soll oder ob umgekehrt
die neue Wohlfahrtsbestimmung diese Stelle ein-
nehmen soll und der Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit nachzufolgen hat. Herr Nationalrat
Dr. Spühler hat Ihnen ausgeführt, dass es sich dabei
um eine grundsätzliche Frage handle, von deren
Regelung es abhänge,, ob die Sozialdemokratische
Partei -den Wirtschaftsartikeln zustimmen könne.
Wenn schon Herr Nationalrat Dr. Spühler dieser
Frage eine so grosse grundsätzliche Bedeutung bei-
misst, dann ist es mir nicht recht verständlich, dass
er sie auf die Alternative reduziert hat, es komme
darauf an, ob man die Zipfelmütze unter dem •
Zylinder oder über dem Zylinder trage. Es ist doch
eine question de forme und nicht eine question de
principe, ob man die Zipfelmütze unter dem
Zylinder trägt oder über dem Zylinder, abgesehen
davon, dass ja der Zylinder in unserem demokra-
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tischen Leben keine so überragende Rolle spielt. Er
wird nur gelegentlich getragen, und in vorgerückter
Stunde hat er die Bestimmung, eingeschlagen zu
werden. Die Zipfelmütze wird doch wohl nur noch
von Eidgenossen getragen, die der Meinung sind,
dass sie gelegentlich gelüftet werden müsse.

Also Herr Nationalrat Spühler hat mit seinem
Bild eigentlich selber zugestanden, dass dieser Frage
auch vom sozialdemokratischen Standpunkt aus
nicht diese grundsätzliche Bedeutung zukomme, die
er ihr beimessen wollte. Sicher kommt ihr keine
rechtliche Bedeutung zu, und das möchte ich gegen-
über der Eingabe des Handels- und Industrievereins
und des Zentralverbandes schweizerischer Arbeit-
geberorganisationen ausdrücklich feststellen, in der
behauptet wird, wenn die Wohlfahrtsbestimmung
in Art. 31 vorausgehe und der Grundsatz der Han-
dels- und Gewerbefreiheit nachfolge, daraus der
Schluss gezogen werden müsse, dass um die Siche-
rung der Existenz der Bürger zu erreichen der
Gesetzgeber befugt sei, vom Grundsatz der Han-
dels- und Gewerbefreiheit abzuweichen. Das ist
absolut falsch. Die Voraussetzungen, unter welchen
der Gesetzgeber vom Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit abweichen kann, sind in Art. 31 bis
abschliessend und ausschliesslich geregelt, und es
gibt keine ändern Voraussetzungen. Auch wenn die
Wohlfahrtsbestimmung gemäss der Fassung des
Nationalrates und dem Antrage, den Herr National-,
rat Spühler Ihnen empfohlen hat, angenommen
würde, würde damit auf keinen Fall erreicht, dass
neben den Voraussetzungen, die in Art. 31 bis ge-
nannt sind, zum Zwecke der Sicherung der Existenz
der Bürger noch unter ändern Voraussetzungen vom
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit ab-
gewichen werden könnte. Ich stelle also fest: Recht-
lich ist es irrelevant, ob der Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit in Art. 31 an die Spitze gestellt
wird oder ob er erst der Wohlfahrtsbestimmung
gemäss dem Antrage des Herrn Dr. Spühler nach-
folgt.

Aber diese Frage ist von psychologischer, von
referendumspolitischer Bedeutung. Herr National-
rat Dr. Spühler hat Ihnen in Erinnerung gerufen,
dass Sie in der Oktobersession mit einer über-
wiegenden Mehrheit die Fassung angenommen
haben, in welcher die Wohlfahrtsbestimmung an der
Spitze von Art. 31 erscheint. Das verpflichtet Sie
im Differenzenbereimgungsverfahren zu gar nichts,
denn wenn man sich auf diesen Standpunkt stellen
wollte, dann dürfte derjenige Rat, der die Priorität
hatte, dem ändern Rat überhaupt nie nachgeben.

Aber seit den Beratungen in der Oktobersession
ist noch ein Ereignis eingetreten, das für die eid-
genössischen Räte nicht ohne instruktive Bedeutung
ist, und das ist die'Volksabstimmung vom 10.. Fe-
bruar 1946. Wenn es ja auch schwer ist, einen-Volks-
entscheid zu interpretieren, so darf man doch einen
Schluss daraus ziehen, und das ist der, dass dem
Schweizervolk die wirtschaftliche Freiheit, die Frei-
heit in wirtschaftlichen Angelegenheiten, noch kein
leerer Wahn ist, dass die wirtschaftliche Freiheit für
das Schweizervolk noch kein inhaltsleerer Begriff
ist, sondern dass es einem Volk, das derart an seinen
politischen Rechten hängt, nicht gleichgültig ist,
ob man ihm die wirtschaftliche Freiheit beschränkt
oder gar wegnimmt. Dieser Schluss darf glaube ich

ruhig und ohne dass man auf seriösen Widerspruch
stossen kann, aus dem Abstimmungsergebnis vom
16. Februar 1946 gezogen werden. Denn sicher ist
es nicht so, wie in der Oktobersession behauptet
wurde, dass die Handels- und Gewerbefreiheit ein
überlebter Begriff sei, dem keine rechtliche und
politische Bedeutung mehr zukomme, sondern mit
seinem Entscheid vom 10. Februar dieses Jahres hat
uns das Schweizervolk eindringlich in Erinnerung
gerufen, dass es auch in wirtschaftlichen Fragen sich
seine Freiheit nur da und soweit einschränken lässt,
als zwingende Gründe es erfordern, und da be-
fürchte ich, dass aus der Umstellung des Grund-
satzes der Handels- und Gewerbefreiheit von den
Referendumsbürgern schwerwiegende Konsequenzen
gezogen werden könnten, dass das Schweizervolk
sich sagen würde: Es hat seine Bedeutung, wenn der
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit nicht
mehr an der Spitze von Art. 31 steht, sondern an
den zweiten Platz verwiesen wurde. Das würde viele
Referendumsbürger, die heute noch geneigt sind,
den Wirtschaftsartikeln zuzustimmen, veranlassen,
ihnen ihre Zustimmung zu versagen.

Ich möchte nachdrücklich darauf aufmerksam
gemacht haben, dass dieser question de forme., es ist
keine question de principe, keine geringe referen-
dumspolitische Bedeutung zukommt und dass sie
für den Ausgang der Abstimmung von Volk und
Ständen von ausschlaggebender Bedeutung sein
kann. Es gibt noch zu viele Eidgenossen, die sich
darüber Rechenschaft geben, dass die Handels- und
Gewerbefreiheit der Quell und der Ursprung des
Wohlstandes gewesen, der sich im Laufe eines Jahr-
hunderts in unserem Lande gebildet hat, und dass
dieser Quell auch für die Zukunft seine Bedeutung
hat, dass eine blühende, eine wachsende und sich
stetig entwickelnde Wirtschaft immer die unerläss-
liche Voraussetzung einer fruchtbaren Sozial- und
Wohlfahrtspolitik bleiben wird und dass deshalb an
der Handels- und Gewerbefreiheit nicht nur die
Unternehmer, wie man gelegentlich glauben machen
will, interessiert sind, sondern alle diejenigen, die
Nutzniesser einer blühenden Wirtschaft sind, einer
Wirtschaft, die die Grundlage für gedeihliche soziale
Bedingungen der Bevölkerung ist. Wenn wir den
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit an der
Spitze von Art. 31 belassen, wie es in der bestehen-
den Bundesverfassung der Fall ist und wie es die
Vorlage von 1939 vorgesehen hatte, so ändern wir
damit rechtlich zwar nichts. Aber symbolisch hat
es für die Volksabstimmung die allergrösste Be-
deutung. Deshalb möchte ich Ihnen eindringlich
empfehlen, den Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit an der Spitze von Art. 31 zu be-
lassen und sich der Fassung des Ständerates anzu-
schliessen.

Die zweite Differenz betrifft die Wohlfahrts-
bestimmungen. Der Ständerat will sich bei ihrer
Formulierung darauf beschränken zu sagen, dass
die Sicherung der Bürger die Aufgabe der Wohl-
fahrtspolitik des Bundes ist. Der Nationalrat wollte
weitergehen und die Sicherung der Existenz der
Bürger als diese Aufgabe bezeichnen. Herr National-
rat Dr. Spühler hat noch einmal mit der Mehrheit
der Kommission diese Formulierung verteidigt. Es
ist nicht richtig, wenn*Herr Nationalrat Dr. Spühler
heute erklärt hat, die bisherige Bundesverfassung
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Habe sich darauf beschränkt, den Grundsatz der
Handels- und Gewerbefreiheit zu statutieren, als ob
damit alles für die Wohlfahrt des Volkes getan sei.
Ich bitte Sie-doch zu beachten, was alles im Art. 34
steht. Schon in der Bundesverfassung von 1874
wurde in diesem Artikel die verfassungsmässige
Grundlage für die Fabrikgesetzgebung gelegt, und
in der Folge sind hinzugekommen die Kompetenz-
bestimmungen für die Kranken- und Unfallver-
sicherung und für die Alters- und Hinterbliebenen-
versicherung. Es ist also unrichtig, • dass sich die
Bundesverfassung darauf beschränkt hätte, den
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit als
Grundlage für die Wohlfahrt und Sozialpolitik zu
proklamieren. Die nötigen Ergänzungen sind längst-
getroffen, und leider harren die entsprechenden Ver-
fassungsartikel nur noch der Ausführung, wenig-
stens soweit es sich um die Alters- und Hinter-
bliebenenversicherung handelt.

Ich bitte Sie auch, eine solche Wohlfahrts-
bestimmung nicht zu überschätzen. Herr National-
rat Dr. Spühler hat behauptet, es sei notwendig, um
der Wohlfahrtspolitik des Bundes den nötigen
Nachdruck zu verleihen, dass die bezügliche Ver-
fassungsbestimmung dem Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit vorangehe. Dabei übersieht
Herr Dr. Spühler nur, dass eine solche allgemeine
Wohlfahrtsbestimmung dem Art. 31 schon in der
bisherigen Verfassung weit vorausgeht. Sie ist in
Art. 2 enthalten, wo u. a. als Zweck des Bundes
genannt wird „die Förderung der Wohlfahrt der
Eidgenossen". Glauben Sie, dass einer weitern
Wohlfahrtsbestimmung im Art. 31 rechtlich eine
wesentlich grössere Bedeutung zukäme, als der Be-
stimmung von Art. 2? Das ist nicht der Fall; das
hat Herr Nationalrat Dr. Müller mit Recht unter-
strichen.

Man hat schon bisher gelegentlich versucht,
Art. 2, die Bestimmung, dass der Bund den Zweck
habe, die Wohlfahrt der Eidgenossen zu fördern, als
Verfassungsgrundlage für Gesetze anzurufen, wenn
man keine andere Kompetenz besass, z. B. beim
Bundesgesetz über die Beitragsleistungen an die
Arbeitslosenkassen. Damals hat man sich auf Art. 2
und ganz zu Unrecht auch auf Art. 34 ter beru-
fen. Es war Prof. Hilty, der gelegentlich sagte:
„Schliesslich ist dieser Art. 2 auch für etwas da.
•Aber der Gesetzgeber hat sich immer gescheut, die
Wohlfahrtsbestimmung in Art. 2 als Verfassungs-
grundlage für einen Gesetzeserlass anzurufen."
Diese Zurückhaltung und Scheu wird auch gegen-
über der Wohlfahrtsbestimmung bestehen, auf
die Herr Spühler so grossen Wert legt.* Deshalb
möchte ich Sie doch davor warnen, eine solche Pro-
klamation als Verfassungsgrundlage für alle mög-
lichen Sozialgesetze zu betrachten. Das ist ein Irr-
tum, und deshalb ist es vollständig verfehlt, wenn
Sie ihr eine solche überragende Bedeutung bei-
messen.

Wir haben uns, um Ihnen entgegenzukommen,
grundsätzlich bereit erklärt, eine solche Bestim-
mung zu akzeptieren, aber wir können sie nur in
einer Form akzeptieren, die Aussicht hat, von Volk
und Ständen genehmigt zu werden. Die seitherige
Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit .hat ein-
wandfrei dargetan, dass eine Verfassungsbestim-
mung, die dem Bund die Pflicht auferlegt, die Exi-

stenz der Bürger zu sichern, in weitesten Kreisen
auf allergrösste Widerstände stossen wird. Das ist
wiederum eine Folge unserer politischen Auffassung.
In einem Lande, in dem der Bürger so weitgehende
politische Rechte hat, hat er auf der ändern Seite
auch eine Verantwortung auf wirtschaftlichem Ge-
biete, für seine Existenz. Es steht mit dem über-
lieferten schweizerischen Empfinden in Wider-
spruch, wenn man in der Verfassung den Glauben
erwecken möchte, als ob diese Verantwortung für
sein Wohlergehen dem einzelnen Bürger vom Staat
und der Gemeinschaft abgenommen würde. Das
würde zur Ertötung der Initiative, des Gefühls der
Verantwortung, der Selbsthilfe führen. Ich möchte
Sie vor dem Glauben warnen, dass diese Auffassung
im Schweizervolk nicht mehr lebendig sei und dass
eine solche Existenzgarantie nicht neuerdings wie
in der Abstimmung über die Kriseninitiative auf die
allergrössten Widerstände stossen würde.

So komme ich, gestützt auf diese Überlegungen
dazu, Ihnen zu empfehlen, restlos dem Ständerat
zuzustimmen und es nicht-auf einen Konflikt mit
ihm ankommen zu lassen. Denn die Bedeutung
dieser Differenz rechtfertigt es nicht, sie aufrecht
zu erhalten. <

Moser-Thalwil: Die letzten Worte, die Herr Dr.
Wick hier gegen die Gewerkschaften gesprochen
hat, nötigen mich zu einigen Feststellungen.

In erster Linie halte ich dafür, dass Herr Dr.
Wick sehr schlecht legitimiert ist, den freien Ge-
werkschaften irgendwelche Vorwürfe zu machen.
Die freien Gewerkschaften stehen nicht auf dem
Standpunkt einer Zwangsorganisation. Und wenn
da und dort etwa schon ein Übergriff vorgekommen
ist, den ich persönlich bedaure, dann steht es der
Richtung von Herrn Dr. Wick und seiner Partei
sehr schlecht an, sich darüber aufzuhalten. Wir er-
halten fast täglich Meldungen, wie seine Kreise sich
unsern freien Gewerkschaften gegenüber verhalten
und wie insbesondere die katholische Geistlichkeit
intolerant ist gegenüber Bürgern katholischer Kon-
fession, die sich den freien Gewerkschaften an-
schliessen. Sie drohen nicht nur, dass diese Mit-
bürger ihrer Anrechte, die sie in ihrer Kirche haben
(Beichte, Absolution, Sakramente) verlustig gehen.
Es sind mir Fälle bekannt, wo die Drohung auch
ausgeführt wurde.

Dazu möchte ich weiter die Feststellung machen,
dass die christlichen Gewerkschaften auch nicht
Ursache haben, sich in dieser Art und Weise an den
freien Gewerkschaftsverbänden zu reiben; denn sie
gehen in ihrer Propaganda nicht immer so ehrlich
vor. Sie geben sich als christliche Gewerkschaften
aus, und das Wort „katholisch" halten sie sehr
zurück, um damit möglichst in protestantischen
Kreisen Mitgliederfang betreiben zu können.

Ich möchte deshalb mit aller Deutlichkeit die
Anwürfe, die Herr Dr. Wick hier, gemacht hat,
zurückweisen und die Erklärung, die ich eingangs
gegeben habe, unterstreichen: Wir sind dafür, dass
jeder sich dort frei organisieren kann, wo es ihm
angemessen erscheint. Wir haben nur den Wunsch,
dass auch auf der Seite des Herrn Dr. Wick dieses
Anrecht, dieser Freiheitsanspruch allseits gewürdigt
wird.
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Spühler: Ich möchte mich nicht mit Herrn
Kollega Wick auseinandersetzen in bezug auf die
wirtschaftstheoretischen Auffassungen, die er hier
dargelegt hat und in denen wir uns ja fundamental
voneinander trennen. Das war ja weitgehend in der
Debatte vom September letzten Jahres geschehen.

Herr Bundesrat Stampfli hat in bezug auf die
Reihenfolge erklärt, es handle sich hier um eine
«question de forme» und nicht um eine «question
de principe». Ich habe erklärt, dass ich diese Auf-
fassung nicht teilen könne. Ich glaube, es ist heute
der Moment noch nicht gekommen, um diese Frage
eindeutig zu entscheiden. Ich halte dafür, dass die
Zeit selbst eine Entscheidung in dieser Frage
bringen wird. Nur möchten wir, dass wir dieser Zeit
die Gelegenheit dazu geben; deshalb empfehlen wir
Ihnen den Minderheitsantrag zur Annahme.

Herr Bundesrat Stampfli hat ausgeführt, die
ganze Angelegenheit sei zweifellos von grosser
referendumspolitischer Bedeutung. Darin bin ich
mit ihm völlig einig; aber ich erinnere mich, dass
Herr Bundesrat Stampfli in der Septembersession
und auch in den Beratungen der Kommissionen
diesen Standpunkt eingenommen und ihn dabei
ganz anders interpretiert hat. Früher war er doch
auch bereit, diese Formulierung entgegenzunehmen,
und noch in der Septembersession hat er erklärt:
„Wenn Sie aber finden, dass das (Förderung der
Wohlfahrt der Eidgenossen) der Verfassung gut
anstehe und den Wirtschaftsartikeln Kredit und
Anhang in der Volksabstimmung verschaffe, so habe
ich gegen die allgemeine wirtschaftspolitische Zweck-
bestimmung nichts einzuwenden. Ich habe sie also
nicht zu den Deklamationen gezählt, von denen ich
heute vormittag sprach."

Nun ist inzwischen die Abstimmung vom 10. Fe-
bruar gekommen. Es ist ja sehr schwer, Volks-
abstimmungen zu interpretieren, bei denen nur ein
„Ja" und ein „Nein" abgegeben wird. Aber es wäre
sicher verfehlt, diese Abstimmung einfach so zu
interpretieren, als ob der Bürger vom Staat nichts
wissen wolle, wenn er ihm irgendwie in seine Sphäre
hinein regiere. Man darf daraus auch nicht den
Schluss ziehen, dass die Handels- und Gewerbe-
freiheit als absolutes liberales Prinzip unter allen
Umständen den Bürger vielmehr anspreche als der
Standpunkt, der Staat habe dafür zu sorgen, dass
der Bürger Arbeit und Verdienst finde.

Wir dürfen nicht vergessen, dass zwischenhineih
im Bunde einiges passiert ist. Es sind eine Reihe
von Skandalen und Affären entstanden, diese Ver-
trauenskrise, die heute sicher nicht bestritten werden
kann, dieses Malaise ist zweifellos mit ein erheblicher
Grund gewesen, um den Verkehrsartikeln das
Schicksal der Verwerfung zu bescheiden.

Es geht ja dabei nicht immer darum, ob'wir die
Freiheit vom Staate wollen, oder ob wir nicht viel
eher vom Staate erwarten, dass er Voraussetzungen
schaffe, die dem einzelnen Bürger die Sicherheit
seiner materiellen Existenz gewähren. Darum geht
es zur Hauptsache.

Wenn Herr Bundesrat Stampfli erklärt hat, der
Artikel 31 habe referendumspolitische Bedeutung,
so ist aber zu fragen: Nach welcher Seite ist diese
referendumspolitische Bedeutung zu interpretieren ?
Früher (in der Septembersession) ist sie so inter-
pretiert worden, dass man sagte: Es ist notwendig,

allgemeine Wohlfahrtsartikel voranzustellen, weil
sonst die Masse der Arbeiter für die Wirtschafts-
artikel nicht die notwendige Zustimmung erteilen
wird. Heute erklärt man, man dürfe diesen allge-
meinen Wohlfahrtspassus nicht voranstellen, weil
sonst die Masse der „Bürger" die Zustimmung ver-
sagen werde.

Ich glaube, sagen zu dürfen, dass die Arbeiter
zweifellos diesem Artikel eine referendumspolitische
Bedeutung beimessen, aber nicht so, wie Sie heute
hier glauben. Artikel 2 der Bundesverfassung wird
herangezogen. Dieser Vergleich ist schon in der
früheren Diskussion gemacht worden. Es ist unser-
seits mit aller Deutlichkeit der Standpunkt ver-

: treten worden, dass Artikel 31 eine ganz andere
rechtliche Bedeutung haben werde, wenn dieser
allgemeine Wohlfahrtspassus darin enthalten sei.

Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der ersten
Minderheit zuzustimmen.

Präsident: Herr Wick hat das Wort zu einer per-
sönlichen Bemerkung. x

Wick: Herr Kollege Moser hat meine Schluss-
worte beanstandet und gemeint, dass auch von
unserer Seite Gesinnungsterror ausgeübt werde.
Unter Terror verstehe ich die wirtschaftliche Schä-
digung eines Menschen auf seinem Arbeitsplatz.
Wie können Sie einer nichtsozialistischen Gewerk-
schaftsorganisation, es handelt sich nicht nur um
christliche Gewerkschaften, sondern auch um den
Verband freier Schweizerarbeiter, vorwerfen, dass
sie jemals einen Druck in dem Sinne ausgeübt hätten,
dass sie einen Arbeiter von seinem Platz wegweisen
wollten oder ihn so wirtschaftlich gedrückt hätten,
dass er „freiwillig" seihen Arbeitsplatz gewech-
selt hat.

Was die "Stellung der katholischen Geistlichkeit
gegenüber diesen . roten Gewerkschaften betrifft
— ich nenne sie absichtlich rot, denn es sind sozia-
listische Gewerkschaften, auch das Wahlkartell, das
sie in Zürich gebildet haben, zeigt, dass sie absolut
sozialistische Politik machen, zusammen mit der
PdA — so besteht ein grundsätzlicher Gegensatz
zwischen Sozialismus und Christentum oder zwischen
Sozialismus und Katholizismus. Das ist eine Fest-
stellung, die Sie nicht bestreiten sollten. Die katho-
lische Geistlichkeit nimmt den Sozialismus ernster-
als vielleicht viele sozialistische Arbeiter.

Präsident: Das ist keine persönliche Bemerkung,
Sie sprechen wie ein Geistlicher, Herr Wick.

Wick: Man hat ganz allgemein ohne Unterschied
einfach meine Richtung angegriffen. In dieser Be-
ziehung darf ich die- persönliche Bemerkung an-
bringen, die meine Richtung angeht. Ich muss er-
klären, dass keine wirtschaftliche Intoleranz von
unserer Seite geübt wird, wie von Ihrer Seite. Es
handelt sich um wirtschaftliche Intoleranz und
wirtschaftlichen Terror, und dagegen habe ich mich
zu wenden und werde mich immer wenden hier im
Rat und in der Öffentlichkeit.

Präsident: Auch Herr, Moser wünscht eine per-
sönliche Bemerkung zu machen, die aber nicht sach-
lich sein darf.
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Moser: Ich muss Sie um das gleiche Entgegen-
kommen bitten, das Sie meinem Vorredner gewährt
haben. Wenn Sie seine Worte, die keine persönliche
Erklärung waren, gehört haben, so bitte ich, auch
mir zwei bis drei Sätze zu erlauben.

Wenn Herr Dr. Wick erklärt, dass es sich bei
ihm nur um wirtschaftliche Schädigung und wirt-
schaftlichen Terror handle, so möchte ich ausdrück-
lich feststellen, dass auf Ihrer Seite der kirchliche
Terror besteht und^die kirchliche Intoleranz. Das
muss ausdrücklich festgelegt sein. Weiter möchte
ich die Feststellung machen: Wenn es auf Ihrer
Seite —- bei den Christlich-Sozialen und Katholisch-
Konservativen — üblich ist, unsere Gewerkschaften
als rote Gewerkschaften zu bezeichnen, trotzdem
Sie wissen, dass es freie Gewerkschaften sind und
dass darin sehr viele freisinnige, katholische und
anders denkende Bürger Mitglieder sind, die frei
ihrer politischen und religiösen Überzeugung nach-
gehen können, ist es Demagogie, wenn hier der Vor-
wurf und die Ankreidung gemacht wird, es handle
sich um rote Gewerkschaften, Behalten Sie das für
sich oder sagen Sie es dort, wo Sie Gutgläubige
finden. Aber hier im Rate protestiere ich gegen diese
Art der Bezeichnung der freien Gewerkschaften.

Präsident: Damit ist das Kapitel der persönlichen
Bemerkungen geschlossen.

Wir haben nun folgende Situation : Die Mehrheit
beantragt eine abweichende Fassung vom Beschluss
des Nationalrates, aber in Übereinstimmung mit
dem Ständerat, nur in einer ändern Einreihung. Die
erste Minderheit will festhalten am Beschluss des
Nationalrats, die zweite Minderheit (Einreihungs-
frage), will dem Ständerat zustimmen.

Wir machen zwei Abstimmungen. Wir stellen
den Antrag der ersten Minderheit dem Antrag der
Mehrheit in eventueller Abstimmung gegenüber.
Was dabei herauskommt, wird dem Antrag der
zweiten Minderheit'gegenübergestellt.

Condrali, Berichterstatter der Mehrheit:- Ich
glaube, die Abstimmung wird am besten so erfolgen,
dass wir in 'erster Linie den Text bereinigen. Das
wäre Mehrheit gegen erste Minderheit. In zweiter
Abstimmung hätten Sie zu entscheiden, wo dieses
Alinea einzuschalten ist, ob bei Art. 31 oder bei
Art. 31 bis: Mehrheit gegen zweite Minderheit.

Präsident: Ich stelle mit Freude Übereinstim-
mung zwischen den Bemerkungen des Kommissions-
berichterstatters und der Auffassung des Präsi-
denten fest. .

M. Perréard: Au nom des députés romands, je
dois protester contre la façon dont les traductions
sont faites. Plusieurs de nos collègues ne compren-
nent pas l'allemand et avec des traductions faites
de la sorte, ils ne savent pas de quelle manière ils
devront voter. C'est une façon de faire absolument
insupportable. Je demande que la traduction soit
faite à nouveau et de telle sorte que tous nos col-
lègues romands puissent la comprendre.

(La proposition du président est traduite à nou-
veau.)

Le Président: Est-ce clair cette fois ?

M. Perréard: C'est clair.

Le Président: Alors c'est parfait.

' A b s t i m m u n g . — Vote.
Eventuell — Eventuellement:

Für den Antrag der Mehrheit 88 Stimmen
Für den Antrag der ersten Minderheit 51 Stimmen

Präsident: Nun stellen wir das Ergebnis dieser
Eventualabstimmung dem Antrag der zweiten
Minderheit gegenüber.

Condrau, Berichterstatter der Mehrheit: Ich
glaube, man ist noch nicht ganz im klaren, was die
jetzige Abstimmung bedeutet. (Zwischenrufe: Doch!)
Nein, man hat das von der ratslinken Seite zuge- •
rufen. Es handelt sich um die Frage, wo dieser
Absatz zu placieren sei, um Einreihung. Da haben
wir zwei Anträge. Der eine will zurückkommen und
den Absatz, wie er jetzt bereinigt ist, in Art. 31 ein-
schalten. Das ist die Meinung von Herrn Spühler
und der Mehrheit der Kommission. Die zweite
Minderheit, vertreten durch Herrn Müller-Arnriswil,
will den Absatz, wie er bereinigt wurde, bei Art.
31 bis einreihen. Darum wäre es einfacher, wenn Sie
die beiden Namen nennen.

Präsident: Es ist so, dass, wenn der Antrag der
zweiten Minderheit angenommen wird, die Ein-
reihung bei Art. 31 bis erfolgt; wenn am Antrag der
Mehrheit festgehalten wird, erfolgt die Einreihung
bei Art. 31.

Definitiv — Définitivement :
Für den Antrag der Mehrheit 51 Stimmen-
Für den Antrag der zweiten

Minderheit • - 84 Stimmen

Art. 31 bis BV.
Antrag der Kommission.

M e h r h e i t :
Abs. 1. l (neu). Streichen.
1 Unter Wahrung der allgemeinen Interessen der

schweizerischen Gesamtwirtschaft kann der Bund
Vorschriften erlassen über die Ausübung von Handel
und Gewerben und Massnahmen treffen zur Förde-
rung einzelner Wirtschaftszweige oder Berufe. Er
ist dabei, unter Vorbehalt von Abs. 2, an den Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit gebunden.

Minderhei t
. (Müller-Amriswil, Eder, Guinand, Gysler, Pini,

Reichling, Seiler, Stähli) :
1 (neu). Zustimmung zum Beschlüsse des Stände-

rates.
Antrag der Kommission.

Abs. 4. Der Bund gewährleistet bei der Gesetz-
gebung auf Grund von Abs. 2, lit. a und b, die Ent-
wicklung der auf gegenseitiger Hilfe beruhenden
Organisationen der Wirtschaft.

Antrag Höppli.
Abs. 4. Festhalten am Beschluss des National-

rates.,
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Art. 31 bis C.F.
Proposition de la commission.

Major i t é :
Al. 1. * (Nouveau). Biffer.
1 La Confédération peut, tout en sauvegardant

les intérêts généraux de l'économie nationale, édicter
des prescriptions sur l'exercice du commerce et de
l'industrie et prendre des mesures en faveur de
branches économiques ou de professions. Elle doit,
sous réserve de l'alinéa 2, respecter le principe de
la liberté du commerce et de l'industrie.

Minori té
(Müller-Amriswil, Eder, Guinand, Gysler, Pini,

Reichling, Seiler, Stähli) :
1 (Nouveau). Adhésion à la décision du Conseil

des Etats.

Proposition de la commission.
Al. 4. La législation fédérale édictée en vertu de

l'alinéa 2, lettres a et b, devra sauvegarder le dé-
veloppement des groupements économiques fondés
sur l'entr'aide.

Proposition Höppli.
Al. 4. Maintenir, la proposition du Conseil na-

tional.

Condrali, Berichterstatter der Mehrheit: Bei
Art. 31 bis bitte ich Sie nun, den Text der dritten
Kolonne zu wählen, Ständerat, Art. 31 bis. Da sehen
Sie ein erstes Alinea neu. Das ist erledigt. Dann ein
erstes Alinea ohne weitere Bemerkungen. Dieses
Alinea betrifft nur teilweise die Organisationen, die
auf Selbsthilfe beruhen. Ich erinnere Sie daran, dass
wir in der Herbstsession die Frage der Selbsthilfe-
organisationen weit und breit behandelt haben. In
einem Abs. 4 haben wir damals einen Beschluss ger
fasst, der folgendermassen lautete: „Der Bund för-
dert die auf Selbsthilfe beruhenden Organisationen
der Wirtschaft." Der Ständerat hat diesem Abs. 4
nicht zugestimmt, hingegen hat er den Gedanken
eines gewissen Schutzes oder einer gewissen Gewähr-
leistung der Selbsthilfeorganisationen im Abs. l zum
Ausdruck gebracht. Dort sagt er am Schluss „sowie
der auf gegenseitiger Hilfe beruhenden Organi-
sationen der Wirtschaft". In diesem Satz sagt der
Ständerat zum Teil weniger, als wir im Nationalrat
im Herbst beschlossen haben, zum Teil aber auch
mehr, als wir gewollt haben. In einer Beziehung geht
der Beschluss also noch weiter als der Beschluss des
Nationalrates, indem der Ständerat auch Mass-
nahmen zugunsten der Genossenschaften vorsieht.
Die Genossenschaften verlangen keine besonderen
Massnahmen. Sie wünschen nur, dass sie in ihrer
natürlichen Entwicklung nicht behindert werden.

Die Kommission schlägt Ihnen deshalb vor, den
Gedanken bezüglich der Selbsthilfeorganisationen
wieder in einem besondern Abs. 4 unterzubringen,
und zwar in folgender Form, die Sie in der letzten
Kolonne, 'Kommission des Nationalrates, finden:
„Der Bund gewährleistet in der Gesetzgebung auf
Grund von Abs. 2, lit. a und b, die Entwicklung
der auf gegenseitiger Hilfe beruhenden Organi-
sationen der Wirtschaft."

Wenn Sie diesen Absatz annehmen, dann hat das
zur Folge, dass Sie in Abs. l die Beifügung des

Ständerates streichen. Unsere Kommission hat die
Auffassung, dass diese neue Redaktion vielleicht das
Richtige treffen könnte. Ich bitte Sie darum, dieser
Fassung zuzustimmen.

Unser Kollege, Herr Nationalrat Höppli, hat
demgegenüber den ursprünglichen Text des Natio-
nalrates aufgenommen. Er schlägt uns vor, in Abs. 4
zu Art. 31 die vom Nationalrat in der Herbst-
beratung beschlossene Fassung zu übernehmen. Der
neue Vorschlag der Kommission dürfte richtiger
sein. Ich bitte Sie, den Antrag Höppli abzulehnen.

M. Pini, rapporteur: Les divergences relatives
au 1er alinéa de l'article 31 bis doivent être mises en
corrélation avec l'alinéa 4. Il s'agit de la question
des organisations d'entr'aide. Vous vous souvenez
des débats qui ont eu lieu à ce propos. Ni la com-
mission, ni le Conseil national, n'ont voulu con-
sacrer un privilège en faveur des coopératives ou des
organisations d'entr'aide. Les coopérateurs eux-
mêmes avaient précisé qu'ils ne voulaient ni des
privilèges, ni des subventions. Ils entendaient simple-
ment assurer la liberté de développement du prin-
cipe de l'entr'aide, principe sain, basé sur l'auto-
secours, qui devait faciliter l'organisation de l'éco-
nomie en dehors de l'emprise étatiste.

Le Conseil national avait quelque peu improvisé
le texte de l'article 4, ainsi conçu: «La Confédération
favorise (der Bund fördert) les organisations éco-
nomiques fondées sur le principe de l'entr'aide.» Le
Conseil des Etats n'a pas voulu accepter cette rédac-
tion. Il a jugé plus logique de transporter ce principe
à l'alinéa 1er de l'article 31 bis, qui précise la compé-
tence de la Confédération d'intervenir pour sauve-
garder les intérêts généraux et ceux de certaines pro-
fessions, ainsi que, a-t-on ajouté, des organisations
économiques fondées sur l'aide mutuelle. On aurait
pu accepter cette solution du Conseil des Etats, pour
éviter d'ajouter, à la fin de l'article, une Förderungs-
schwänzlein, ainsi que l'a dit M. Stampfli, conseiller
fédéral, au Conseil des Etats. Mais la commission
a cru éviter les critiques en adoptant, à l'article 4,
une formule plus acceptable, que le. 1er alinéa, au
point de vue juridique et politique.

Le 4e alinéa est ainsi conçu: «La législation fédé-
rale édictée en vertu de l'alinéa 2, lettres a et b,
devra sauvegarder (et non pas favoriser comme
c'était dit dans la rédaction primitive) le développe-
ment des groupements économiques fondés sur
l'entr'aide.» On ne parle ni de favoriser, ni de „för-
dern", mais simplement de sauvegarder (gewähr-
leisten), ce qui revient adiré qu'en appliquant les dis-
positions qui restreignent la liberté, prévues à l'ar-
ticle 31 bis, on ne pourra pas entraver le. développe-
ment des organisations d'entr'aide.

J'ai toutes raisons de croire que les deux con-
seils pourront s'entendre sur cette formule. Je vous
invite, par conséquent, à accepter la proposition de
la commission, unanime, je puis le dire, tout en
tranquillisant ainsi les défenseurs des classes mo-
yennes et du petit commerce. Cette formule ne pro-
clame pas la victoire des coopératives, ni l'abandon
de la politique de protection des professions mena-
cées dans leur existence, expressément voulue par
l'article 31 bis.

Notre collègue, M. Höppli, vous propose de main-
tenir l'alinéa 4 tel qu'il avait été approuvé par le
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Conseil national. Pour les raisons que je viens d'ex-
poser, qui sont d'ordre juridique, il convient de
préférer la formule proposée en commission par
M. Müller-Amriswil. Je vous invite, par consé-
quent, à repousser la proposition de M. Höppli.

HÖppli: Namens der sozialdemokratischen Frak-
tion stelle ich den Antrag auf Festhalten am Be-
schluss des Nationalrates vom 4. Oktober 1945. Ich
möchte ebenfalls auf die vorliegenden Texte ver-
weisen. Es fällt mir natürlich nicht ein, im Zeit-
punkt der Differenzenbereinigung etwa die Be-
deutung der Genossenschaften in der Volkswirt-
schaft erneut betonen zu wollen, das ist in der
Eintretensdebatte hier bei uns sowohl als auch im
Ständerat/zur Genüge und sehr eindrucksvoll ge-
schehen. Wir kennen auch die mühevolle Vorarbeit,
die schliesslich zur Aufnahme von Abs. 4 des Art.
31 bis führte, wir wissen, wie zuletzt nach hitzigen
Gefechten mit grosser Mehrheit, mit 128: 14 Stim-
men, die auf einen Streichungsantrag Dr. Eder
fielen, die Aufnahme dieses Genossenschaftsartikels
zum Beschluss erhoben wurde. Die von unserem Rat
beschlossene Fassung lautete: „Der Bund fördert
die auf Selbsthilfe beruhenden Organisationen der
Wirtschaft." Es darf daran erinnert werden, dass
in der Kommission, der ich nicht angehöre, eine
schärfere Fassung seitens der Kollegen Weber und
Herzog vorgebracht worden war: „Der Bund för-
dert die auf Selbsthilfe der Produzenten und Konsu-
menten beruhenden Genossenschaften und zieht sie
zur Mitwirkung bei der Durchführung wirtschaft-
licher Massnahmen heran." Dieser Antrag war nicht
genehm. Man wollte auf alle Fälle das Wort „Ge-
nossenschaften" nicht in der Verfassungsvorlage
haben, obschon wir ja —ein merkwürdiger Gegen-
satz und Kontrast — in der Eidgenossenschaft mit-
einander leben.

Dem Ständerat passte aber auch diese Kom-
promissformel des Nationalrates nicht; er ver-
schachtelte sie in einer abweichenden Fassung in
Abs. l zu Art. 31 bis. Die vom Ständerat getroffene
Lösung konnte aber nicht befriedigen. Unsere Kom-
mission hielt dann leider nicht fest an der Fassung
des Nationalrates, sondern schlägt einen neuen
Wortlaut vor, den Sie nachlesen können: „Der
Bund gewährleistet bei der Gesetzgebung auf Grund
von Abs. 2, lit. a und b, die Entwicklung der auf
gegenseitiger Hilfe beruhenden Organisationen der
Wirtschaft." Dieser neue Wortlaut kann leider
unsere Zustimmung nicht finden. Schon in der
letzten Kommissionsberatung ist von unseren
Freunden der Antrag begründet worden, es sei die
Fassung unseres Rates wieder herzustellen. Wir
nehmen deshalb den Antrag im Plenum wieder auf.
Wir legen Wert darauf, dass der Bund die Selbst-
hilfeorganisationen fördert. Das ist klar und ein-
deutig ausgedrückt. Der Text konnte Schönheits-
fehler aufweisen, aber er enthielt einen Grundsatz
und, was wesentlich ist, ein Entgegenkommen gegen-
über den Genossenschaften, was bei uns in Ge-
nossenschaftskreisen dankbare Anerkennung fand.
Ich darf sagen, dass der Verwaltungsrat der grössten
Konsumentenorganisation, der VSK, mit Befrie-
digung von unserem Beschluss Kenntnis nahm und
ihn zweifellos in diesem Sinne auch der naass-
gebenden Instanz des VSK, der Delegierten-
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Versammlung, zur Kenntnis gebracht hatte. Jetzt
stehen wir wieder vor einer neuen Situation. Wir
halten dafür, es sollte nicht ohne Not eine Abände-
rung des Beschlusses vorgenommen werden. Die
Formulierung des Ständerates und der Antrag un-
serer Kommission bedeuten unseres Erachtens eine
Abschwächung und Verwässerung gegenüber un-
serem früher gefassten Beschluss. Der Antrag der
Kommission ist in seiner Fassung negativ, passiv,
während der Beschluss des Nationalrates wenigstens
einen positiven Einschlag hatte. Wir betonen noch-
mals ausdrücklich: Die Genossenschaften wollen
keinen Eingriff des Staates in ihre Funktionen. Wir
legen wenig Wert darauf, dass der Bund die Ent-
wicklung der Genossenschaft gewährleiste oder be-
sondere Massnahmen für sie treffe. Wir haben auch
den .Schutz des Staates für die Genossenschaften
nicht notwendig. Wir wünschen ganz einfach, dass
die Genossenschaftsbewegung in ihrer Entwicklung
nicht gehemmt werde, dass man sie auf dem Boden
der Gleichberechtigung mit ändern Wirtschafts-
formen behandle.' Wir fordern zusätzlich, dass es
Aufgabe des Staates und der Eidgenossenschaft sei,
Selbsthilfeorganisationen zu fördern. Sie leisten der
günstigen Aufnahme der Wirtschaftsartikel im
Volke einen guten Dienst, wenn Sie an unserem
Beschluss vom Oktober 1945 festhalten. Ich möchte
Sie bitten, im Sinne unseres Antrages zu beschliessen.

Münz: Man hat schon ein bisschen ein peinliches
Gefühl, wenn man an diesen Wirtschaftsartikeln
herumdoktert. Man weiss nie, ob man eigentlich
Leichenschändung begeht oder nicht. Namentlich
seit der Abstimmung über den Verkehrsartikel
drängt sich einem dieses Gefühl immer wieder auf.

Was nun den Genossenschaftsartikel anbetrifft,
so erklärt die Fraktion des Landesringes ihre Zu-
stimmung zum Kommissionsantrag. Sie ist davon
überzeugt, dass die Neufassung des Genossenschafts-
passus allen bisherigen Formulierungen überlegen
ist. Man wird es dem Sprechenden wohl nicht ver-
denken, wenn er seine besondere Genugtuung über
den neuen Wortlaut zum Ausdruck bringt. Dieser
Wortlaut entspricht nämlich wie ein Ei dem ändern
dem Antrag, den ich im vergangenen Oktober hier
gestellt habe und der lautete: ,,Die freie Entwick-
lung der Selbsthilfegenossenschaften darf durch die
auf Grund von Abs. 2, lit. a, getroffenen Mass-
nahmen in keiner Weise behindert werden."

Ich habe mich seinerzeit mit diesem Antrag
gegen die schwammige Formulierung des „För-
derns" gewandt und darauf hingewiesen, dass man
auf Grund der früheren Erfahrungen damit rechnen
könne, dass später unter dem Motto des Förderns
der Selbsthilfeorganisationen Bedürfnisklauseln, Er-
öffnungsverbote, Fähigkeitsausweise und alle mög-
lichen anderen zünftlerischen Massnahmen vor-
geschlagen würden. Deshalb ist es von entschei-
dender Bedeutung, die Selbsthilfebestimmung in
engere Beziehung zur Gesetzgebung zugunsten des
Gewerbes zu bringen und damit ein Hindernis für
das Überborden monopolistischer oder sogenannter
mittelständischer Massnahmen zu verhindern. Ich
möchte darauf hinweisen, dass im Gegensatz zu den
Ausführungen von Herrn Höppli im „Schweizeri-
schen Konsumverein", dem offiziellen Organ des
VSK, die Fassung der Kommissionsmehrheit befür-
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wertet worden ist. Durch das Eingreifen insbeson-
dere der Genossenschaften kann die Gefahr des
Preisdiktates und der Konsumentenbewirtschäftung
weitgehend behoben werden. Dann müssen aber die
Genossenschaften frei und aktionsfähig bleiben und
gerade das sollte ja durch den Vorschlag der Kom-
missionsmehrheit gewährleistet sein. Nur in Freiheit
können die Genossenschaften als Korrektiv wirken.
Die Genossenschaft ist ihrem Wesen nach die Alter-
native zur Staatsintervention. Sie ist in diesem
Sinne ein typisches Gewächs der Freiheit. Förderung
der Genossenschaften kann deshalb zur Hauptsache
nur bestehen in der Unterlassung von Hemmungen
und nicht in Privilegien, in Unterstützungen oder
gar Stützungen, woran man beim Wort „fördern"
eben doch in allererster Linie denkt. Deshalb schafft
man einzig dadurch eine klare Situation, dass man
sagt: Die Entwicklung ist gewährleistet. Noch deut-
licher wäre: die freie Entwicklung. Herr Bundesrat
Stampfli hat eine solche Formulierung zwar im
Oktober stark bekämpft. Er sagte, das sei eine
Privilegierung einer Wirtschaftsgruppe, die abge-
lehnt werden müsse.

Zum Schlüsse nur noch eine ganz kurze Be-
merkung. Im Oktober hat Herr Helbling, der Präsi-
dent der genossenschaftlichen Gruppe, meinen
seinerzeitigen Antrag entschieden bekämpft. Er
sagte, Massnahmen, die gemäss lit. b in Aussicht
genommen werden, könnten mit dem Einwand be-
kämpft werden, sie behinderten eine ungehemmte
Entwicklung des Genossenschaftswesens. Für die
Landwirtschaft würden damit die Wirtschafts-
artikel an Wert verlieren. Es würde mich interes-
sieren, ob diese Sorge um die Landwirtschaft nun
plötzlich nicht mehr berechtigt ist, w.enn der Vor-
schlag teilweise von prominenten Vertretern der
sogenannten „echten" Genossenschaften unter-
stützt wird.

MÜHer-Amriswil, Berichterstatter der Minder-
heit: Ich bin einigermassen überrascht vom
Antrag der sozialdemokratischen Fraktion zu der
neuen Ziff. 4 von Art. 31 bis, nachdem ich fest-
stellen konnte, dass in der Kommission die Mehrheit
der sozialdemokratischen Vertreter für die von uns
vorgeschlagene Formulierung gestimmt hat. Was
ist der Ausgangspunkt? Es war hier anlässlich der
ersten Beratung der Wirtschaftsartikel unter der
Hand die Ziff. 4 Von Art. 31 bis durch ein Ab-
kommen revidiert worden, von dem ich schon hier
erklärt hatte, es könne unter keinen Umständen
befriedigen, und zwar aus einem doppelten Grunde
nicht: einmal entsprach diese Formulierung nicht
dem, was die Vertreter der Genossenschaften immer
wieder'verlangt haben; zum zweiten hängt ja diese
Bestimmung hier vollständig in der Luft und.steht
in keinem Zusammenhang zum übrigen Text von
Art. 31 bis. Was haben die Vertreter der Genossen-
schaften verlangt ? Nicht eine Unterstützung, nicht
eine aktive Förderung durch den Bund, weder durch
die Gesetzgebung noch durch finanzielle Beitrags-
leistungen, sondern es wurde immer erklärt: Wir
wollen nicht, dass die Selbsthilfeorganisationen
einer Ausnahmebestimmung unterworfen werden.
Die Selbsthilfeorganisationen sollen der übrigen
Wirtschaft gleichgestellt werden. Es darf nicht mehr
vorkommen, dass Filialverbote zu Lasten der

Konsumvereine aufgestellt werden, welche nicht für
andere Privatunternehmungen auch bestehen. Es
darf nicht vorkommen, dass die Konsumgenossen-
schaften der Ausgleichsteuer unterworfen werden,
denen andere Unternehmungen nicht unterworfen
sein sollen. Das war der Ausgangspunkt.

Und nun entspricht doch dieser Text nicht
diesem Begehren, denn „fördern" heisst doch aktiv
intervenieren zugunsten der Selbsthilfeorganisa-
tionen. Herr Huber hat selber hier erklärt, ihm ge-
falle dieser Ausdruck fördern auch nicht ganz. Und
nun hat hier der Ständerat eine neue Fassung ge-
sucht und hat wiederum die Formulierung nicht so
gefunden, dass sie dem entsprechen würde, was die
Vertreter der Selbsthilfeorganisationen verlangen.
Auch im Texte des Ständerates heisst es wieder, der
Bund könne Vorschriften erlassen zur Förderung
der auf gegenseitiger Hilfe beruhenden Organi-
sationen. Entweder versteht man auch hier wieder
ein aktives Intervenieren zugunsten dieser Organi-
sationen oder dann hat dieser Ausdruck „fördern"
im zweiten Teil des Satzes eine ganz andere Be-
deutung als im ersten Teil.

Nun haben wir uns bemüht, eine Formulierung
zu finden, die dem Gedanken der Vertreter der
Konsumgenossenschaften Rechnung' trägt. Aber
diese neue Formulierung gleicht nicht etwa wie ein
Ei dem ändern dem Vorschlag, den Herr Münz
seinerzeit eingebracht hat. Jener Vorschlag ging viel
weiter. Wenn man erklärt, es dürfen keinerlei
Hemmungen aufgestellt werden; so ist das auch ein
Privileg, denn es .können unter Umständen in der
Wirtschaft Hemmungen aufgestellt werden, aber
für alle Wirtschaftszweige. Wenn diese dann nicht
zulässig wären für die Selbsthilfeorganisationen, so
könnte das eine Besserstellung der Genossenschaften
bedeuten, während wir mit dem Ausdruck Gewähr-
leistung der Entwicklung sagen wollen: Gleich-
stellung mit den ändern Wirtschaftsformen ; keiner-
lei Ausnahmebestimmungen.

Ich masse mir nicht an, damit nun einen un-
übertreffbaren Text gefunden zu haben. Ich kann
mir durchaus vorstellen, dass hier noch eine bessere
Formulierung präsentiert wird. Aber diese Formu-
lierung steht doch in einem untrennbaren Zu-
sammenhang mit dem, was vorausgeht, mit den
Vorschriften, welche es ermöglichen sollen, die
Handels- und Gewerbefreiheit einzuschränken. Das
war auch die Meinung der Vertreter der Selbsthilfe-
organisationen. Es soll, wenn unter Ausseracht-
lassung der Handels- und Gewerbefreiheit legife-
riert wird, nicht zum Nachteil der Selbsthilfe-
organisationen eine gesetzgeberische Massnahme ge-
troffen werden, die sie mehr einschränkt als alle
ändern, es sollen ihnen nicht Einschränkungen der
Handels- und Gewerbefreiheit auferlegt werden,
während andere, die mit ihnen im Konkurrenz-
kampfe stehen, diese Einschränkungen nicht er-
fahren. Ich glaube, dass diese Formulierung diesem
Gedanken am ehesten Rechnung trägt.

Aus diesen Erwägungen heraus möchten wir Sie
bitten, diesem Antrage, den die Kommission Ihnen
stellt, zuzustimmen. Der Antrag ist meines Er-
achtens geeignet, die Bedenken derjenigen zu zer-
streuen, welche aus dieser Bestimmung eine Favori-
sierung, eine Begünstigung glaubten ablesen zu
können, eine Favorisierung zugunsten der Selbst-
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hilfeorganisationen. Für diese Selbsthilfeorgani-
sationen soll keinerlei Privilegium bestehen, weder
ein privilegium favorabile, noch ein privilegium odio-
sum. Aus diesem Grunde möchte ich ihnen sehr
empfehlen, diesem Antrage der Kommission zuzu-
stimmen.

BÜrki: Ich stelle den Antrag auf gänzliche
Streichung von Absatz 4 und damit die Bestim-
mungen über Selbsthilfeorganisationen auch unter
Abs. l überhaupt auszumerzen. Die vorgeschlagene
Fassung der Kommission — weder jene der Mehr-
heit, noch die der Minderheit — vermag nicht zu
befriedigen und zu überzeugen. Ich stelle fest, dass
der Bundesrat in seinem Entwurfe vom 3. August
1945 keine Bestimmungen über die Selbsthilfeorgani-
sationen aufgenommen hatte. Die Kommission des
Nationalrates schlug dann vor, einen neuen Absatz 4
einzuschalten mit folgendem Wortlaut: „Der Bund
fördert die auf Selbsthilfe beruhenden Organi-
sationen der Wirtschaft." Dieser Antrag erfuhr in
der Beratung des Rates eine grundsätzliche wie
materielle Anfechtung. Die Beratungen darüber
dürften Ihnen noch in Erinnerung sein. Herr
Bundesrat Stampfli selber sprach sich dahin aus,
dass diese Bestimmung überflüssig, ja, dass sie ein
Überbein sei in diesem Verfassungsartikel. Und er
gab der Hoffnung Ausdruck, dass der Ständerat die
notwendige Korrektur finden werde.

Im Ständerat gab diese Bestimmung ebenfalls
Anlass zu Beanstandungen. Aber seine Abänderung
kann auch nicht befriedigen. Diese Tatsache zeigt,
dass in beiden Räten eine bestimmte Unsicherheit,
ja geradezu ein gewisses Unbehagen herrscht. Ich
halte mit dem Bundesrat und mit den ändern Rats-
kollegen daran fest, dass der vorgeschlagene Abs. 4
prinzipiell nicht in die Verfassung gehört.

Eine besondere Erwähnung der Selbsthilfe-
organisationen ist aber auch aus ändern Gründen
gar nicht notwendig. Sie fallen ohnedies unter den
Abs. 2 von Art. 31 bis gleich wie die ändern Wirt-
schaftsorganisationen auch; weder eine besondere
Förderung ' noch eine Gewährleistung der Selbst-
hilfeorganisationen ist also nötig. Sie werden ihren
Weg trotzdem finden. Selbst unter den viel-
geschmähten Bindungen bisheriger Noterlasse haben
sie sich trotzdem von Jahr zu Jahr weiterentwickelt.
Es 'gibt über 10 000 landwirtschaftliche Genossen-
schaften in der Schweiz. Dazu kommen all die mäch-
tigen Genossenschaften anderer Art. Wer wollte all
diesen Genossenschaften oder dem organisatorisch
und finanziell so starken VSK heute noch Abbruch
tun ? Davon kann doch gar keine Rede sein.

Abs. 3 von Art. 31 bis fordert ja ausdrücklich
Selbsthilfemassnahmen, bevor besondere Schutz-
massnahmen gefordert werden können. Wer also
wollte die Selbsthilfeorganisationen noch bekämp-
fen? Aus diesen Gründen ist also eine Hervor-
hebung besonderer Wirtschaftsgruppen nicht not-
wendig, abgesehen vom Hauptgrund, dass sie nicht
in die Verfassung hineinpassen. Eine klare Grund-
lage mit einfacher Formulierung, das ist die Haupt-
sache. Ich bitte Sie, meinem Antrag auf Streichung
von Abs. 4 zuzustimmen.

Bundesrat Stampfli: Vorerst möchte ich fest-
stellen, dass die Formulierung des Ständerates von

keiner Seite hier aufgenommen oder unterstützt
wurde; Herr Nationalrat Bürki hat sie ausdrücklich
abgelehnt. Somit fällt sie ausser Betracht. Es stehen
sich nur noch die frühere Fassung des Nationalrates
und der neue Antrag der nationalrätlichen Kom-
mission gegenüber. Da ist es mir unverständlich,
dass vom Genossenschaftsstandpunkt aus der Fas-.
sung, wie sie der Nationalrat gutgeheissen hat, gegen-
über dem Antrag der Kommissionsmehrheit der Vor-
zug gegeben wird. Zweifellos bedeutet der Antrag
der Kommission ein viel weiteres Entgegenkommen
gegenüber den Wünschen der Genossenschaften als
die frühere Fassung des Nationalrates. Das hat Herr
Dr. Münz deutlich herausgefunden, und darum hat
er sich nicht für die bisherige Fassung des National-
rates, sondern für den Antrag der Kommissions-
mehrheit ausgesprochen.

Herr Nationalrat Bürki hat erklärt, ich hätte in
der Oktobersession die Fassung, die vom National-
rat gutgeheissen wurde, kritisiert. Gewiss, ich habe
das mit der Begründung getan, dass sie am falschen
Orte sei, dass sie nicht in einem logischen Zusammen-
hang mit dem vorausgehenden Bestimmungen ge-
bracht werde und dass sie auch an sich unklar sei,
indem sie nur von einer Förderung der Genossen-
schaften spreche. Das ist daraus zu erklären, dass
die Formulierung einen Kompromiss zwischen den
Anhängern der Genossenschaften und dem Gewerbe
darstellt. Ursprünglich haben ja die Genossen-
schaften in der nationalrätlichen Kommission be-
antragt, eine Bestimmung aufzunehmen, wonach
die Entwicklung der Genossenschaften durch die
Gesetzgebung nicht gehemmt werden dürfe. Dem
sind die Vertreter des Gewerbestandes entgegen-
getreten mit der Erklärung, dadurch würden Schutz-
massnahmen zugunsten des selbständigen Gewerbes
geradezu verunmöglicht, indem in vielen Fällen
solche Schutzmassnahmen ausgeschlossen seien,
wenn nicht der Entwicklung der Genossenschaften
gewisse Schranken auferlegt werden können. So
sind die Vertreter der Genossenschaften in der
Kommission und die des Gewerbes selber dazu ge-
kommen, uns diesen Kompromiss vorzuschlagen,
der aber- nicht befriedigen kann; denn eine Be-
stimmung, wonach der Bund die auf Selbsthilfe
beruhenden Organisationen der Wirtschaft fördern
solle, fällt an dieser Stelle aus dem Rahmen heraus,
so dass er nicht mehr in einem logischen Zusammen-
hang mit dem Art. 31 bis steht. Deshalb habe ich
sie beanstandet.

Im Ständerat hat man gefunden, dass wenn man
schon von der Förderung der Genossenschaften
sprechen wolle, man dies im Abs. l tun müsse, wo
ohnenhin von der Förderung einzelner Wirtschafts-
zweige und Berufe die Rede sei, so dass man in
dieser Bestimmung im gleichen Zuge auch noch von
der Förderung der Genossenschaften reden sollte.
Aber da zeigte sich dann, dass die Förderung, wie
sie für einzelne Wirtschaftszweige oder Berufs-
gruppen verlangt wird, etwas ganz anderes ist als
das, was sich die Genossenschaften unter Förderung
vorstellen. Für einzelne Wirtschaftszweige und Be-
rufe handelt es sich in der Regel um eine finanzielle
Förderung durch Bundesbeiträge, während doch die
Genossenschaften überhaupt nicht an eine solche
Förderung denken. Sondern, was sie verlangen ist,
dass man sie in ihrer Entwicklung schone und zum
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mindesten nicht hemme. Deshalb kann die Formu-
lierung des Ständerates nicht befriedigen, das hat
die nationalrätliche Kommission mit ihrem Scharf-
sinn herausgefunden. Es ist ein Verdienst, das ihr
zugeschrieben werden muss, dass sie nach einer
ändern Regelung gesucht und diese auch gefunden
hat. Ich glaube, auch die Vertreter des Gewerbe-
standes können ihr zustimmen. Es wird nicht mehr
gesagt, dass die Entwicklung unter keinen Um-
ständen gehemmt werden dürfe, sondern es wird den
Genossenschaften die Garantie gegeben, dass ihre
Entwicklung gewährleistet sei. Das ist eine kleine
Milderung. Ich glaube, dass das Gewerbe ihr zu^
stimmen kann. Aber sicher bedeutet diese Garantie
für die Genossenschaften wesentlich mehr als eine
aus dem Zusammenhang herausgerissene Bestim-
mung allgemeiner Art, die einfach sagt, dass der
Bund die Genossenschaften fördere, ohne auch nur
anzudeuten, wie das zu verstehen ist.

Es ist nun schon interessant, dass in der Kom-
mission der berufene Vertreter der Genossenschaften,
Herr Nationalrat Dr. Max Weber gegen diesen neuen
Antrag der Kommissionsmehrheit keine Einwen-
dungen erhoben und auch Herr Prof. Gitermann das
nicht getan hat, und erst heute Herr Nationalrat
Höppli Einwendungen erhebt, der wahrschein-
lich doch weniger legitimiert ist, die Interessen
der Genossenschaften zu vertreten als Herr National-
rat Dr. Max Weber, der in der Leitung des Ver-
bandes schweizerischer Konsumvereine massgebend
tätig ist. Deshalb muss ich sagen: Dieser Antrag,
der heute von Herrn Nationalrat Höppli namens der
sozialdemokratischen Fraktion vertreten wurde, ist
mir unverständlich.

Wenn man den Standpunkt der Genossen-
schaften vertreten will und vor die Frage gestellt
ist, welche Formulierung den Vorzug verdient, die-
jenige, wonach der Bund die Genossenschaften
fördert, oder die, wonach der Bund die Aufgabe hat,
bei der Gesetzgebung die Entwicklung der auf
gegenseitiger Hilfe beruhenden Organisationen der
Wirtschaft zu gewährleisten, kann doch die Antwort
eindeutig nur zugunsten des Antrages der Mehrheit
lauten. Deshalb empfehle ich Ihnen, diesem Antrag
zuzustimmen. -

Weber: In erster Linie möchte ich mit Genug-
tuung feststellen, dass niemand hier im Rate den
Beschluss des Ständerates wieder aufnimmt. In der
Tat wäre das eine Formulierung, die uns in keiner
Weise befriedigen könnte. Ich gebe zu, dass der
Ständerat den Bedenken namentlich von Herrn
Bundesrat Stampfli Rechnung zu tragen suchte
und diese Bestimmung irgendwo einschalten wollte,
wo sie nach seiner Meinung in den Zusammen-
hang hineinpasste. Aber er hat dabei zwei Dinge
zusämmengekoppelt, die eigentlich auf einer ganz
ändern Ebene stehen. Er hat in Abs. l des Art. 31 bis
gesagt, dass der Bund Vorschriften erlassen kann
parallel zur Förderung einzelner Wirtschaftszweige
oder Berufe und auch der auf gegenseitiger Hilfe
beruhenden Organisationen der Wirtschaft. Das ist
nicht das, was die Genossenschaften wünschten.
Einmal heisst es ja nur: „Der Bund kann Mass-
nahmen treffen." Er ist dazu nicht -verpflichtet,
er muss das nicht tun. Das ist keine allgemeine
Anerkennung.

Zweitens wird von Massnahrnen gesprochen.
Gerade das haben ja die Genossenschaften nicht
verlangt und gar nicht gewünscht. Sie wünschen
vielmehr, dass sie von Massnahmen nicht betroffen
werden, die der Bund für andere Zwecke treffen
wird. Also wird ja dieser Antrag des Ständerates
hier nicht aufgenommen. Übrigens soll auch die
ständerätliche Kommission, wie ich gehört habe,
diesen Antrag fallen gelassen haben und der neuen
Formulierung der Mehrheit der nationalrätlichen
Kommission zustimmen.

Nun besteht die Frage: Soll der Nationalrat am
früheren Beschluss festhalten oder dem Antrage
seiner Kommission zustimmen ? Wenn Herr Dr.
Müller hier sagte, dass er sich und andere Kollegen
in der Kommission bemüht hätten, etwas zu finden,
das den Bedenken der Genossenschaften Rechnung
trage, so ist das absolut richtig. Ich will dieses Be-
mühen voll und ganz anerkennen.

Wenn nun hier aus Kreisen der Genossenschafts-
freunde selbst zwei verschiedene Auffassungen zum
Ausdruck kommen, so ist das nicht ganz unver-
ständlich. Es sind nämlich zwei Motive, die diesen
Wünschen bzw. den Begehren nach einer solchen
Bestimmung zugrunde liegen. Das eine Motiv ist
die Befürchtung, dass Massnahmen gemäss Art.
31 bis zur Bekämpfung der Krise und zum Schütze
gewisser Wirtschaftszweige die Genossenschaften
treffen könnten, und zwar in nachteiligem Sinne.
Aus dieser Befürchtung heraus haben die Genossen-
schaften gewünscht, dass man in irgendeiner Be-
stimmung sage, ihre Entwicklung dürfe davon nicht
betroffen werden. Ich anerkenne durchaus, dass
diese neue Formulierung der Kommission diesem
Wunsche Rechnung trägt. Ich glaube denn auch,
dass die Genossenschaftsbewegung, wenn eine solche
Bestimmung aufgenommen ist, den Wirtschafts-
artikeln keine Opposition machen wird. Immerhin
ist nicht zu übersehen, dass diese Formulierung aus
der Entwicklung der letzten Jahre herausgewachsen
ist und somit einen etwas mehr zufälligen Charakter
hat. Wären der Warenhausbeschluss und andere
Massnahmen des Bundes nicht gewesen, so hätte
man eine solche Bestimmung gar nicht verlangt.
Diese Bestimmung hat ja mehr negativen Charakter.

Nun sind ja momentan diese Bestimmungen
ausser Kraft gesetzt. Ich kann Ihnen übrigens bei-
läufig sagen, dass seit einiger Zeit Verhandlungen .
zwischen dem Schweizerischen Gewerbeverband
bzw. seiner Kommission für Detailhandelsfragen und
Vertretern -des Ausschusses für zwischengenossen-
schaftliche Beziehungen stattfinden. Ich glaube
sogar, sagen zu dürfen, dass sich in diesen Verhand-
lungen neue Wege einer Zusammenarbeit gezeigt
haben, und zwar auf dem Boden einer absoluten
Gleichberechtigung wie es die Genossenschaften
wünschten. Über das Resultat dieser Verhandlungen
können noch keine bestimmten Mitteilungen ge-
macht werden.

Nun ist aber,eine zweite Richtung in der Ge-
nossenschaftsbewegung da, die eine Bestimmung
wünscht, welche in allgemeiner Weise die Aner-
kennung der Genossenschaften als Form des wirt-
schaftlichen Aufbaus zum Ausdruck bringt. Dieser
Richtung entspricht nun natürlich die ursprüngliche
Formulierung des Nationalrates besser. Es ist mög-
lich, dass später einmal, in 10 oder 20 Jahren,
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wenn diese Massnahmen der Krisenbekämpfung,
der Warenhausbeschluss usw. in Vergessenheit ge-
raten sind, gefragt wird, was diese Bestimmung hier
zu bedeuten habe, währenddem ein Artikel, wie er
ursprünglich von Ihrem Rate beschlossen wurde
(der Bund fördert die auf Selbsthilfe beruhenden
Organisationen der Wirtschaft) natürlich auch für
die Zukunft seine grosse Bedeutung hat.

Dass die Genossenschaft eine immer grössere Be-
deutung im Wirtschaftsleben erhalten wird, das

o '

sehen wir heute m allen Ländern. Es ist mir heute
ganz zufällig ein Wirtschaftsbericht in die Hände
gekommen, wo es heisst, wie in Frankreich die
Produktionsgenossenschaften eine ganz grosse Be-
deutung erlangen. Dort steht z. B. : „Die Bau-
genossenschaft «Avenir de Lyon» ist heute der
grösste Bauunternehmer in ganz Südostfrankreich.
Die meisten übrigen Produktionsgenossenschaften
sind in Paris domiziliert, bemühen sich aber, in die
Provinz vorzudringen."

Es wird im gleichen Bericht aus Deutschland
gemeldet, dass man versucht, durch Wiederbelebung
der Genossenschaften die Versorgung der Bauern
mit landwirtschaftlichen Maschinen, Geräten, Ge-
brauchsgegenständen usw. zu verbessern. In der
amerikanischen Zone ge-be es schon 1188 solche
freien Genossenschaften mit l 200 000 Mitgliedern.

Aber wir brauchen gar nicht ins Ausland zu
gehen, wir sehen, dass auch in der Schweiz der
Genossenschaft immer mehr Gerechtigkeit wider-
fahren wird. In einer welschen Zeitung hiess es vor
kurzem über die Coopération :

«Elle est probablement le seul système qui puisse
s'opposer avec quelques chances de succès à la cen-
tralisation et à l'étatisation complète; elle seule, en
face de ces tendances extrémistes maintient en
vigueur et en honneur les principes démocratiques. »

Sie werden es kaum glauben, wenn ich Ihnen
sage, dass dieser Bericht dem «Journal de Genève»
entnommen ist. Ich wollte Ihnen mit diesen Aus-
führungen nur zeigen, weshalb aus den Genossen-
schaften selbst heraus zwei verschiedene Vorschläge
unterbreitet werden. Ich kann Ihnen sagen, dass
die Genossenschaften selbst den Wirtschafts-
artikeln keine Opposition machen werden, wenn die
eine oder andere dieser Bestimmungen angenommen
wird.

Aber auf alle Fälle möchte ich Sie warnen, dem
Antrag von Herrn Kollega Bürki zuzustimmen und
eine solche Bestimmung überhaupt abzulehnen.
Damit würden Sie in der Tat den Wirtschafts-
artikeln einen weitern Sargnagel beifügen. Ich
glaube, wir haben das nicht notwendig; im Gegen-
teil, wenn wir den Wirtschaftsartikeln zum Durch-
bruch verhelfen wollen, so müssen wir versuchen,
eine Einigung möglichst grosser Volkskreise zu
erzielen.

Präsident: Wir stehen vor folgender Situation:
Dem Antrag der Kommission steht in Ziff. 4 der
Antrag des Herrn Höppli entgegen, der die ur-
sprüngliche Formulierung des Nationalrates wieder
aufnehmen will.

Herr Bürki hat den Antrag gestellt, dass die
Ziff. 4 überhaupt gestrichen werde. Das würde
logischerweise bedeuten, dass auch die Worte:
„sowie'der auf gegenseitiger Hilfe beruhender Or-

ganisationen der Wirtschaft" in der Fassung des
Ständerates gestrichen werden müssten.

Ich schlage Ihnen vor, zunächst Ziff. 4 zu be-
reinigen, entweder nach Antrag der Kommission
oder nach Antrag Höppli. Was aus dieser Eventual-
abstimmung hervorgeht, wird dem Antrag Bürki
gegenübergestellt.

Abs t immung . — Vote.
Eventuell — Eventuellement:

Für den Antrag der Kommission 103 Stimmen
Für den Antrag Höppli 53 Stimmen

Definitiv — Définitivement:
Für den Antrag der Kommission 112 Stimmen
Für den Antrag Bürki 10 Stimmen

Abs. 2.
Antrag der Kommission.

M a j o r i t é :
Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

M i n d e r h e i t
(Schmid-Zürich, Guinand):

2

• a) Festhalten am Beschluss des Nationalrates.

AI. 2.
Proposition de la commission.

M a j o r i t é :
Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Minor i té
(Schmid-Zurich, Guinand):

2
a) Maintenir la décision du Conseil national.

Condrali, Berichterstatter der Mehrheit: In Al. 2
zu Art. 31 bis finden Sie eine Differenz unter lit. a.
In dieser Litera wird der Bund ermächtigt, Mass-
nahmen zu ergreifen zur Erhaltung wichtiger, in
ihrer Existenzgrundlage gefährdeter Wirtschafts-
zweige oder Berufe und zur Förderung der beruf-
lichen Leistungsfähigkeit. Der Bund kann dabei
nötigenfalls auch von der Handels- und Gewerbe-
freiheit abweichen. Auf die Handels- und Gewerbe-
freiheit können sich aber, nach der ständigen Praxis
des Bundesgerichtes, nur die Selbständigerwerben-
den berufen. Die Förderung der beruflichen Lei-
stungsfähigkeit nach Art. 31 bis, lit. a, betrifft also
nur die Selbständigerwerbenden. Um das zu ver-
deutlichen, hat der Ständerat deshalb die Worte
„Selbständigerwerbende" in lit. a eingefügt und,so
diese Berufsgruppe ausdrücklich genannt. Wir
bitten Sie, dem Ständerat zuzustimmen.

Die Herren Schmid und Guinand bilden hier
eine kleine Minderheit. Die beiden Antragsteller
möchten am ursprünglichen Beschluss des National-
rates festhalten. Es scheint, dass sie von einer irr-
tümlichen Voraussetzung ausgehen, indem sie der
Auffassung sind, dass die Unselbständigerwerbenden
nicht ausgeschlossen werden sollten. Der Art. Sibis
betrifft tatsächlich nur die Selbständigerwerbenden.
Die berufliche Ausbildung der Unselbständig-
erwerbenden kann auf Grund von Art. 34ter nor-
miert werden. Der Art. 31 bis, insbesondere lit. a,
bildet die Grundlage zur Einführung des Fähigkeits-
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ausweises • für Gewerbetreibende und Betriebs-
inhaber. Es ist hier also richtigerweise vom Stände-
rat dieser Ausdruck „Selbständigerwerbende" bei-
gefügt worden. Ich bitte Sie, dem Ständerat zuzu-
stimmen und den Minderheitsantrag abzulehnen.

M. Pini, rapporteur : La commission vous propose
d'adhérer ici à la décision du Conseil des Etats,
puisqu'on reconnaît que la précision qu'il apporte
au texte est très opportune. Il s'agit, en effet, de
préciser que la législation Sur la formation profes-
sionnelle, et en particulier la législation qui prévoit
le certificat de capacité, concerne uniquement les
personnes exerçant une activité indépendante, ap-
partenant à ces branches économiques et à ces pro-
fessions. Il faut retenir d'une façon générale que
tout l'article 31 bis ne s'applique qu'aux professions
indépendantes.

Nos collègues Schmid-Zurich et Guinand ont fait
minorité au sein de la commission pour revenir au
texte du Conseil national. Il ont commis peut-être
une erreur d'interprétation. La formation profes-
sionnelle des employés et des salariés, c'est-à-dire
des personnes dépendantes, est réglée non pas par
l'article 31 bis, mais par l'article 34, lit. /, qui prévoit
la législation fédérale en matière de formation pro-
fessionnelle. Je vous propose, par conséquent, d'ad-
hérer à la décision du Conseil des Etats et de rejeter
la proposition de la minorité de la commission.

Schltlid-Zurich, Berichterstatter der Minderheit :
Es ist nicht etwa so, wie die Berichterstatter gesagt
haben, wir befänden uns in einem Irrtum und
wünschten die Aufnahme einer Bestimmung, worin
die unselbständig Erwerbenden erwähnt würden. Wir
möchten einzig und allein, dass am Entwurf, wie
er vom Bundesrat vorgelegt und im Nationalrat
angenommen worden war, festgehalten werde. In
dieser Formulierung heisst es, dass von der Han-
dels- und Gewerbefreiheit abgewichen werden könne
zur Erhaltung wichtiger, in ihrer Existenzgrundlage
gefährdeter .Wirtschaftszweige und Berufe und zur
Förderung der beruflichen Leistungsfähigkeit. Hier
wird einfach gesagt, dass zur Förderung der beruf-
lichen Leistungsfähigkeit abgewichen werden könne,
wenn bestimmte Wirtschaftszweige und Berufe ge-
fährdet seien. Die Formulierung des Ständerates
ist eine einschränkende und kommt meiner Meinung
nach nicht dem Gewerbe zugute. Der Ständerat
sagt nämlich: „zur Erhaltung wichtiger, in ihrer
Existenzgrundlage gefährdeter Wirtschaftszweige
und Berufe, sowie zur Förderung der beruflichen
Leistungsfähigkeit der selbständig Erwerbenden* in
solchen Wirtschaftszweigen oder Berufen." Also
sagt der Ständerat, dass solche Fähigkeitsausweise
nur in gefährdeten Berufen oder Wirtschaftszweigen
eingeführt werden können, während die Formu-
lierung des Nationalrates generell lautet, dass zur
Förderung der beruflichen Leistungsfähigkeit solche
Ausweise möglich sind. Deshalb hat sich in der
nationalrätlichen Kommission speziell Kollege Picot
ebenfalls zu unserer Auffassung bekannt. Er sagte
in der Kommission ausdrücklich — ich zitiere das
Protokoll:

«M. Picot voudrait que la commission reste fidèle
au Conseil national. Il reproche au Conseil des Etats

de ne s'être occupé de la capacité professionnelle que
dans les branches menacées dans leur existence. Si
la branche se porte bien, on devrait donc renoncer
à la capacité professionnelle, alors qu'on en pré-
conisait l'introduction pour améliorer le niveau de
la profession. C'est reconnaître qu'on est hypocrite.
L'orateur affirme qu'on n'a pas le droit de faire dé-
pendre l'introduction de cette mesure de difficultés
économiques et qu'il est nécessaire de maintenir la
décision du Conseil national pour sauvegarder la
logique de la Constitution.»

Das ist die Auffassung von Herrn Picot. Ich per-
sönlich habe die Meinung, wenn die Formulierung
des Nationalrates beibehalten wird, so sollte es je
nachdem, wenn in einem Berufszweig schwere
Schäden vorhanden wären, auch möglich sein, für
Arbeitnehmergruppen solche Berufsausweise obli-
gatorisch zu erklären. Ich möchte daher den Rat
ersuchen, am Beschluss des Nationalrates festzu-
halten, also der Minderheit zuzustimmen.

Bundesrat Stampf H: Ich bitte Sie um Entschul-
digung, wenn ich in dieser vorgerückten Stunde
noch zu dieser Bestimmung das Wort verlange.
Herr Nationalrat Schmid hat erklärt, es liege bei
ihm kein Irrtum vor. Ich bedaure, feststellen' zu
müssen, dass er sich in einem wesentlichen Irrtum
befindet, wenn er glaubt, nach der vom Nationalrat
gutgeheissenen Fassung sei es möglich, allgemein
den Fähigkeitsausweis einzuführen auch für Berufe,
welche in ihren Existenzgrundlagen nicht gefährdet
seien. Das ist nicht der Fall, das war nie so ver-
standen, sondern von Anfang an bestand immer die
Meinung, und darüber kann nach dem Wortlaut
gar kein Zweifel bestehen, dass der Fähigkeitsaus-
weis nur für Berufe eingeführt werden kann, die in
ihren Existenzgrundlagen gefährdet sind. Wie ist
man überhaupt dazu gekommen, ausdrücklich zu
erklären, dass auch Massnahmen, die vom Grund-
satz .der Handels- und Gewerbefreiheit abweichen,
für einzelne Berufe eingeführt werden können und
dann überdies noch zu sagen: „zur Förderung der
beruflichen Leistungsfähigkeit ?" Dieser Zusatz war
in der Vorlage von 1939 nicht enthalten, und der
Bundesrat hat ihn erst aufgenommen gestützt auf
ein Gutachten von Bundesrichter Dr. Huber, der
erklärt hatte, gestützt auf Absatz 2 von Art. 31,
lit. a, sei es nicht möglich, den Fähigkeitsausweis
einzuführen, denn der Fähigkeitsausweis sei seiner
Natur nach nicht eine Massnahme zur Erhaltung
eines in seiner Existenzgrundlage bedrohten Be-
rufes, sondern eine Massnahme zur Förderung des
Berufes. Lediglich gestützt auf dieses Gutachten,
und um den Vertretern des Gewerbestandes eine
Beruhigung zu geben, ist der Bundesrat dazu ge-
langt, beizufügen „und zur Förderung der beruf-
lichen Leistungsfähigkeit"-. Diese Bestimmung ist
nichts anderes als die verfassungsmässige Grundlage
für die Einführung des Fähigkeitsausweises. Aber
nie bestand ein, Zweifel darüber, dass der Fähig-
keitsausweis nur zur Erhaltung von bedrohten Be-
rufen soll eingeführt werden können und nicht als
allgemeines Berufsausleseprinzip. Der Ständerat
legte Wert darauf, das ganz deutlich zu sagen, und
deshalb bedeutet seine Formulierung nichts anderes
als eine Präzisierung des ursprünglichen Textes des
Bundesrates, dem der Nationalrat zugestimmt hatte.
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Es ist nun irrtümlich, wenn Herr Nationalrat
Schmid glaubt, diese Bestimmung könne auch auf
unselbständig Erwerbende Anwendung finden. Das
kann nur dann geschehen, wenn diese sich selbst-
ständig machen wollen, das ist klar, dann gilt sie
auch für unselbständig Erwerbende. In dem Mo-
ment, wo ein Arbeitnehmer sich selbständig machen
will, kann er sich um den Fähigkeitsausweis be-
werben, dann wird er ein selbständig Erwerbender.
Nur insoweit findet die Bestimmung dann auch auf
unselbständig Erwerbende Anwendung. Der Stände-
rat ist auf Grund seiner Formulierung auch von der
Absicht ausgegangen, eine klare Abgrenzung gegen-
über Art. 34ter, Ziffer 5, zu schaffen, wo festgestellt
wird, dass der Bund die Kompetenz hat, Vor-
schriften über die berufliche Ausbildung zu erlassen.
Der unselbständig Erwerbende kann sich nicht auf
die Handels- und Gewerbefreiheit berufen, er kann
sich nur auf die Vertragsfreiheit berufen.

Auch um eine klare Abgrenzung zwischen Art.
31 bis, lit. a, und Art. 34ter, Ziffer 5, herzustellen,
hat somit der Ständerat diese Erweiterung vor-
geschlagen; sie dient zur Klarstellung, und es be-
steht kein Grund, eine Differenz gegenüber dem
Ständerat zu schaffen. Deshalb empfehle ich Ihnen
Ablehnung des Antrages Schmid.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 104 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 10 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzuiig vom 21. März 1946.
Séance du 21 mars 1946, matin.

Vorsitz — Présidence: Hr. Grimm.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
Revision des articles économiques de la

Constitution. Nouveau projet.

Differenzen. —Divergences.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 49 hiervor. —' .Voir page 49 ci-devant.

Art. 31 bis BV, Abs. 5.
Antrag der Kommission.

Mehrhe i t : -
5 Streichen.

Minderhei t
(Guinand, Picot):

5 Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Art. 31 bis C.F., AI 5.
Proposition de la commission.

M a j o r i t é :
5 Biffer.

Minor i té
(Guinand, Picot):

5 Adhésion à la décision du Conseil des Etats.

Condrau, Berichterstatter der Mehrheit: Wir
kommen jetzt zur eigentlichen «pièce de résistance».
Mit Stichentscheid des Präsidenten hat der Stände-
rat seinerzeit einen Antrag von Herrn Ständerat
Egli angenommen, der folgenden Wortlaut hat:
„Abs. 5 zu Art. 31 bis: Die Kantone können Vor-
schriften gemäss Abs. 2, lit. a, für ihr Kantonsgebiet
erlassen, sofern und solange der Bund das nicht
selbst getan hat. Ausserdem kann der Bund die
Kantone im Rahmen seiner eigenen Gesetzgebungs-
befugnisse ermächtigen, Vorschriften zu erlassen auf
allen Gebieten, die einer allgemeinen Regelung durch
den Bund bedürfen, und für welche die Kantone
nach eigenem Rechte zuständig sind."

Der zweite'Satz: „Ausserdem kann der Bund
usw.", entspricht genau dem Art. 31 ter, Abs. 2,
unseres Entwurfes. Man denkt hier an jenen Fall,
wo der Bund einen Kanton ermächtigt, Vorschriften
zu erlassen, die keiner allgemeinen Regelung durch
den Bund bedürfen. Die Sache geht hier in Ord-
nung.

Mit dem ersten Satz dieses Alineas greift der
Antrag Egli, in etwas abgeänderter Form, den An-
trag Odermatt wieder auf, den Sie im Herbst 1945
abgelehnt haben. Er modifiziert ihn in der Richtung,
dass er die Kompetenzerteilung an die Kantone auf
die Fälle von Art. 31 bis, Abs. 2, lit. a, beschränkt.
Soweit und sofern der Bund von seinen Kompe-
tenzen gemäss Abs. 2, lit. a, nicht Gebrauch macht,
sollen die Kantone befugt sein, solche Vorschriften
für ihr Kantonsgebiet zu erlassen.

Was besagt nun Abs. 2 von Art. 31 bis ? Gegen-
über der Verfassung von 1874 liegt darin die grosse
Neuerung. Währenddem unsere Wirtschaftsgesetz-
gebung seit 1874 vom Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit beherrscht war, soll künftig diese
Gesetzgebung unter gewissen Voraussetzungen von
diesem Grundsatz abweichen können. Wer soll das
tun können? Nach dem Entwurf der Bund, nach
dem Beschluss des Ständerates auch die Kantone,
solange und soweit der Bund von seiner eigenen
Kompetenz in lit. a nicht Gebrauch macht. Die
grosse Mehrheit Ihrer Kommission bittet Sie, den
Abs. 5 zu streichen. Die einzelnen Kantone bieten
ein zu kleines Wirtschaftsgebiet, als dass man ihnen
ohne weiteres die Befugnisse des Art. 31 bis ein-
räumen könnte. Praktisch würde die neue Bestim-
mung darauf hinauslaufen, dass einzelne Kantone
unter Umständen versucht sein könnten, die
„Migros", die Konsumvereine oder einzelne Ge-
nossenschaftsunternehmen zu verbieten oder zu be-
schränken. Massnahmen zum Schütze des Mittel-
standes müssen unseres Erachtens vom Bund und
nicht nur von einzelnen Kantonen getroffen werden.
Die Kommission kommt deshalb aus sachlichen und
referendumspolitischen Erwägungen zum Schluss,
dass Abs. 5 abzulehnen sei.

Welches sind die Kompetenzen, die nach den
neuen Wirtschaftsartikeln den Kantonen noch vor-
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Es ist nun irrtümlich, wenn Herr Nationalrat
Schmid glaubt, diese Bestimmung könne auch auf
unselbständig Erwerbende Anwendung finden. Das
kann nur dann geschehen, wenn diese sich selbst-
ständig machen wollen, das ist klar, dann gilt sie
auch für unselbständig Erwerbende. In dem Mo-
ment, wo ein Arbeitnehmer sich selbständig machen
will, kann er sich um den Fähigkeitsausweis be-
werben, dann wird er ein selbständig Erwerbender.
Nur insoweit findet die Bestimmung dann auch auf
unselbständig Erwerbende Anwendung. Der Stände-
rat ist auf Grund seiner Formulierung auch von der
Absicht ausgegangen, eine klare Abgrenzung gegen-
über Art. 34ter, Ziffer 5, zu schaffen, wo festgestellt
wird, dass der Bund die Kompetenz hat, Vor-
schriften über die berufliche Ausbildung zu erlassen.
Der unselbständig Erwerbende kann sich nicht auf
die Handels- und Gewerbefreiheit berufen, er kann
sich nur auf die Vertragsfreiheit berufen.

Auch um eine klare Abgrenzung zwischen Art.
31 bis, lit. a, und Art. 34ter, Ziffer 5, herzustellen,
hat somit der Ständerat diese Erweiterung vor-
geschlagen; sie dient zur Klarstellung, und es be-
steht kein Grund, eine Differenz gegenüber dem
Ständerat zu schaffen. Deshalb empfehle ich Ihnen
Ablehnung des Antrages Schmid.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 104 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 10 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
Revision des articles économiques de la

Constitution. Nouveau projet.

Differenzen. —Divergences.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 49 hiervor. —' .Voir page 49 ci-devant.

Art. 31 bis BV, Abs. 5.
Antrag der Kommission.

Mehrhe i t : -
5 Streichen.

Minderhei t
(Guinand, Picot):

5 Zustimmung zum Beschluss des Ständerates.

Art. 31 bis C.F., AI 5.
Proposition de la commission.

M a j o r i t é :
5 Biffer.

Minor i té
(Guinand, Picot):

5 Adhésion à la décision du Conseil des Etats.

Condrau, Berichterstatter der Mehrheit: Wir
kommen jetzt zur eigentlichen «pièce de résistance».
Mit Stichentscheid des Präsidenten hat der Stände-
rat seinerzeit einen Antrag von Herrn Ständerat
Egli angenommen, der folgenden Wortlaut hat:
„Abs. 5 zu Art. 31 bis: Die Kantone können Vor-
schriften gemäss Abs. 2, lit. a, für ihr Kantonsgebiet
erlassen, sofern und solange der Bund das nicht
selbst getan hat. Ausserdem kann der Bund die
Kantone im Rahmen seiner eigenen Gesetzgebungs-
befugnisse ermächtigen, Vorschriften zu erlassen auf
allen Gebieten, die einer allgemeinen Regelung durch
den Bund bedürfen, und für welche die Kantone
nach eigenem Rechte zuständig sind."

Der zweite'Satz: „Ausserdem kann der Bund
usw.", entspricht genau dem Art. 31 ter, Abs. 2,
unseres Entwurfes. Man denkt hier an jenen Fall,
wo der Bund einen Kanton ermächtigt, Vorschriften
zu erlassen, die keiner allgemeinen Regelung durch
den Bund bedürfen. Die Sache geht hier in Ord-
nung.

Mit dem ersten Satz dieses Alineas greift der
Antrag Egli, in etwas abgeänderter Form, den An-
trag Odermatt wieder auf, den Sie im Herbst 1945
abgelehnt haben. Er modifiziert ihn in der Richtung,
dass er die Kompetenzerteilung an die Kantone auf
die Fälle von Art. 31 bis, Abs. 2, lit. a, beschränkt.
Soweit und sofern der Bund von seinen Kompe-
tenzen gemäss Abs. 2, lit. a, nicht Gebrauch macht,
sollen die Kantone befugt sein, solche Vorschriften
für ihr Kantonsgebiet zu erlassen.

Was besagt nun Abs. 2 von Art. 31 bis ? Gegen-
über der Verfassung von 1874 liegt darin die grosse
Neuerung. Währenddem unsere Wirtschaftsgesetz-
gebung seit 1874 vom Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit beherrscht war, soll künftig diese
Gesetzgebung unter gewissen Voraussetzungen von
diesem Grundsatz abweichen können. Wer soll das
tun können? Nach dem Entwurf der Bund, nach
dem Beschluss des Ständerates auch die Kantone,
solange und soweit der Bund von seiner eigenen
Kompetenz in lit. a nicht Gebrauch macht. Die
grosse Mehrheit Ihrer Kommission bittet Sie, den
Abs. 5 zu streichen. Die einzelnen Kantone bieten
ein zu kleines Wirtschaftsgebiet, als dass man ihnen
ohne weiteres die Befugnisse des Art. 31 bis ein-
räumen könnte. Praktisch würde die neue Bestim-
mung darauf hinauslaufen, dass einzelne Kantone
unter Umständen versucht sein könnten, die
„Migros", die Konsumvereine oder einzelne Ge-
nossenschaftsunternehmen zu verbieten oder zu be-
schränken. Massnahmen zum Schütze des Mittel-
standes müssen unseres Erachtens vom Bund und
nicht nur von einzelnen Kantonen getroffen werden.
Die Kommission kommt deshalb aus sachlichen und
referendumspolitischen Erwägungen zum Schluss,
dass Abs. 5 abzulehnen sei.

Welches sind die Kompetenzen, die nach den
neuen Wirtschaftsartikeln den Kantonen noch vor-
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behalten bleiben? Nach einem unbestrittenen
Rechtsgrundsatz der Bundesverfassung besitzt der
Bund nur jene Befugnisse, die ihm durch die Ver-
fassung ausdrücklich übertragen werden. Wo nichts
gesagt ist, sind die Kantone zuständig. In Art. 31,
Abs. 2, sind die kantonalen Bestimmungen über die
Ausübung von Handel und Gewerbe noch ausdrück-
lich vorbehalten. Die Kantone werden ihre Gesetze
über das Hausierwesen, den Ausverkauf usw. bei-
behalten können. Sie dürfen aber, wie bisher, soweit
die Bundesverfassung nichts anderes vorsieht, den
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit nicht
beeinträchtigen. Eine solche Ausnahme von der Ver-
fassungsbestimmung gewährt der neue Art. 31 ter,
Abs. l, nur mit Bezug auf das Gastwirtschafts-
gewerbe: Wenn dieses Gewerbe in einem Kanton
durch übermässige Konkurrenz in seiner Existenz
bedroht ist, kann der Kanton die Zahl der Betriebe
vom Bedürfnis und ihre Führung von einem Fähig-
keitsausweis abhängig machen. Im gleichen Art.
Slter, Abs. 2, ist auch noch vorgesehen, dass der
Bund die Kantone ermächtigt, auf einzelnen Ge-
bieten zu legiferieren, die nicht eine allgemeine
Regelung erheischen. Das ist die sog. Kompetenz-
delegation durch den Bund. Soweit der Bund von
der Handels- und Gewerbefreiheit abweichen darf,
können in diesen Fällen auch die Kantone die
Handels- und Gewerbefreiheit einschränken. Bisher
besassen weder die Kantone, noch der Bund eine
solche Befugnis. Das ist also eine Neuerung. Weiter
zu gehen, hält die Kommission nicht für tunlich.
Sie hat darum auch den Abs. 5 mit 15 gegen 2
Stimmen gestrichen. Ich bitte Sie, das gleiche zu
tun.

M. Pini, rapporteur de la majorité: L'alinéa 5 de
l'article 31 bis pose la grave question des compé-
tences des cantons. Le texte de la commission avait
été approuvé par la majorité du Conseil des Etats
avec le vote décisif du président. La proposition est
la suivante:

«Les cantons peuvent, pour leur territoire, édicter
des prescriptions répondant au deuxième alinéa,
lettre a, en tant et aussi longtemps que la Confédéra-
tion ne l'a pas fait elle-même. La Confédération peut
en outre, dans les limites de sa compétence législa-
tive, autoriser les cantons à édicter des prescriptions
dans d'autres domaines où il n'est pas nécessaire
qu'elle établisse des dispositions générales, mais où
les cantons ne sont pas directement compétents pour
légiférer».

Pour avoir une idée d'ensemble de la question,
il faut mettre en relation l'alinéa 5, mis en discussion
en ce moment, avec l'article 31, l'article Slter,
alinéa 2, et l'article 34ter, alinéa 5, issu de la propo-
sition Quartenoud, dans la fameuse séance de nuit
de septembre passé. Il était naturel, je dirai même
nécessaire, que le Conseil des Etats, rempart du
fédéralisme, se fasse le défenseur avisé des compé-
tences des cantons en matière économique. Nul
mieux que moi ne peut comprendre cette vigilance
contre le rouleau compresseur de la centralisation
qui peut détruire les raisons de vivre des cantons.
Cependant, il est nécessaire d'examiner très froide-
ment certaines formules puisqu'on risque de tomber
dans le piège du sentiment et d'une vue quelquefois
trop étroite du problème. On l'a vu à propos de la

proposition Quartenoud, qui fut signalée comme une
victoire du fédéralisme, mais que le Conseil des
Etats, je le répète, rempart du fédéralisme, a dû
considérer -non seulement comme inutile, mais aussi
restrictive des compétences des cantons, comme cela
fut démontré par la discussion, en séance plénière du
Conseil des Etats, et avant tout par l'expertise juri-
dique du Département de justice et police. C'est
pourquoi nous devons être prudents et nous mon-
trer très attentifs à propos de l'alinéa 5 de l'ar-
ticle 31 bis. La majorité du Conseil des Etats a
approuvé cet alinéa 5 qui peut être rapproché de la
proposition Odermatt présentée ici même en sep-
tembre, mais que le Conseil national avait repouss'ée
à une grande majorité.

Deux principes sont énoncés ici: avant tout la
compétence des cantons de déroger au principe de
la liberté du commerce et de l'industrie au sens de
l'alinéa 2 de l'article 31 bis en tant et aussi longtemps
que la Confédération ne l'a pas fait elle-même; et
deuxièmement, la délégation de compétence de la
Confédération aux cantons, de légiférer dans des do-
maines où il n'est pas nécessaire qu'elle établisse des
dispositions générales, mais où les cantons ne sont
pas directement compétents pour légiférer.

La commission du Conseil national vous propose
de biffer cet alinéa. Jusqu'ici, le principe fondamen-
tal était celui de l'article 31. A moins que la Constitu-
tion n'en dispose autrement, les cantons ne peuvent
déroger au principe de la liberté du commerce et de
l'industrie. Autoriser les cantons à légiférer souve-
rainement en dérogeant au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie équivaudrait à un retour
aux conditions juridiques de la Confédération
d'avant 1848. Si l'on veut éviter la bigarrure de
25 législations cantonales et de 25 compartiments
économiques, on doit reconnaître que les conditions
spéciales et locales des cantons peuvent être réglées
grâce à la délégation de pouvoirs, consacrée par
l'alinéa 2 de l'article Slter qui est repris dans la
deuxième partie de l'alinéa 5 du Conseil des Etats.
On peut objecter qu'il faut faire confiance aux can-
tons, lesquels n'abuseront pas de cette compétence.
Je comprends parfaitement ce préjugé favorable
pour les cantons, qui se justifierait du point de vue
de la politique du referendum. Mais au-dessus de la
question politique, je vois le côté juridique du pro-
blème. Pratiquement, d'autre part, on peut dire que
les solutions provisoires trouvées par les cantons
provoqueraient une telle cristallisation quelles en-
traveraient l'action de la législation fédérale qui
voudrait ensuite faire usage de sa compétence. On
peut sans autre accepter la deuxième partie de
l'alinéa 5, mais le principe doit trouver sa sedes
materiae à l'alinéa 2 de l'article Slter. Je dois signaler
à ce propos que M. le conseiller fédéral Stampfli a
déclaré expressément au Conseil des Etats que le
principe de la délégation de pouvoirs aux cantons
s'applique sans autre à la matière réglée par l'ar-
ticle 31 bis. Je pourrais vous citer plus d'un exemple
tout à fait probants. La Confédération peut auto-
riser des dérogations à la liberté du commerce et de
l'industrie quand une région ou une profession sont
menacées dans leur existence. Elle peut, par. exemple,
autoriser le règlement spécial de certaines produc-
tions qui n'intéressent qu'un canton ou une région
du pays. Mais il est juste et nécessaire que, étant
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donnée l'interdépendance de l'économie des cantons
et de la Confédération, cette dernière ait une vision
d'ensemble sur le problème. De là la nécessité de
régler'les besoins locaux et régionaux sur la base de
la délégation de compétence législative décidée par
la Confédération. Je me suis arrêté moi-même, au
cours de la première session de la commission, à une
formule qui rappelait celle de l'article 31 bis, alinéa 5,
mais, après mûre réflexion et pour des raisons de
droit, je suis arrivé à cette conclusion que la seule
formule acceptable est celle de l'article 31 ter,
alinéa 2. • .

Je vous propose par conséquent, avec la grande
majorité de la commission, de biffer l'alinéa 5.

Burgdorfer: Wie Sie wissen und soeben gehört
haben, hat der Ständerat dem Art. 31 bis ein AI. 5
angegliedert, das den Kantonen die Kompetenz
einräumen will, Vorschriften gemäss Abs. 2, lit. a,
von sich aus zu erlassen, sofern und solange der
Bund dies nicht selbst getan hat. Dieser Zusatz wird
von einer Minderheit der nationalrätlichen Kom-
mission, bestehend aus den Herren Guinand und
Picot, unterstützt, von der Mehrheit jedoch abge-
lehnt.

Wenn sich der Sprechende für diesen Antrag
einsetzt, so nicht etwa im Sinne eines Föderalisten
à outrance, sondern aus der Überzeugung heraus,
dass dieser Zusatz einer absoluten Notwendigkeit
entspricht. Beim heutigen Stand der Beratungen ist
tatsächlich zu befürchten, dass sowohl das Hand-
werk als auch das Gewerbe, insbesondere aber der
Detailhandel, nur noch ein sehr bedingtes Interesse
am Zustandekommen der Wirtschaftsartikel haben.
Die Genannten befürchten und machen mit Recht
geltend, dass sie im wesentlichen zu den Lasten-
trägern dieser Vorlage gehören werden, ohne in den
Genuss ihrer Vorteile zu gelangen. Sie betrachten
insbesondere den Schutz des mittelständischen
Detailhandels, wie ihn Abs. 2, lit. a, von Art. 31 bis
anstrebt, als ungenügend und, verweisen darauf,
dass das Erfordernis der „Gefährdung der Existenz-
grundlage", um nötigenfalls von der Handels- und
Gewerbefreiheit abweichen zu können, eine sehr
schwere Hypothek bedeutet. Sie gönnen der Land-
wirtschaft die weit vorteilhaftere und sicher ein-
deutigere Umschreibung des Al. b vollauf, sie unter-
stützen auch die klare Fassung des Al. b zugunsten
der Landwirtschaft mit allem Nachdruck. Wer aber
wollt» es den Kreisen des Detailhandels verargen,
wenn sie gern gleich viel für sich selbst beanspruchen
möchten ? Sicher niemand.

Nun geht es heute nicht mehr darum, auf diese
Dinge zurückzukommen, sondern darum, die Diffe-
renzen zu bereinigen. Um so mehr fällt diesem Zu-
satz des Ständerates Gewicht und Bedeutung zu.
Er will mit Recht zum mindesten die bestehenden
Möglichkeiten besser ausnützen und auch die Kan-
tone zur Mitarbeit heranziehen. Er will vor allem
vermeiden, dass notleidende Wirtschaftszweige ein-
zelner Landesgegenden darauf warten müssen, bis
der Bund legiferiert hat. Er will also den etwas
beweglicheren kantonalen Parlamenten Gelegenheit
zu unmittelbaren, vorsorglichen Eingriffen bieten.
Daraus ergibt sich die Frage: Ist das angängig und
zweckdienlich? Ich glaube ja, und verweise auf die
Präzedenzfälle auf dem Gebiete des Privatrechts,
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des Strafrechts und des unlautern Wettbewerbs.
Auch auf diesen Gebieten leisteten bekanntlich die
Kantone nützliche Vorarbeit zur spätem Regelung
auf eidgenössischem Boden. Dazu kommt, dass die
Kompetenzen des Bundes in keiner Weise beein-
trächtigt werden. Im Gegenteil, es bleibt dem
Bunde unbenommen, Vorschriften gemäss Abs. 2,
AI. a, jederzeit für das ganze Gebiet der Eidgenossen-
schaft zu erlassen, wenn er dies für zweckdienlich
erachtet. Damit bildet auch die Mittelstandsschutz-
gesetzgebung nach wie vor eine vornehme Aufgabe
des Bundes. Er wird sich zu diesem Zwecke der durch
die Kantone gesammelten Erfahrungen bedienen
und auf allfällige bundesgerichtliche Urteile stützen
können.

Aus dem Stenographischen Bulletin des Stände-
rates geht hervor, dass sich eine Meinungsverschie-
denheit darüber ergeben hat, ob das Bundesgericht
kantonale Erlasse, die gestützt auf Abs. 2, lit. a, auf-
gestellt werden, in bezug auf ihre Verfassungs-
mässigkeit überprüfen kann. Der Sprechende ist
nicht Jurist und masst sich in dieser Sache kein

. kompetentes Urteil an ; dagegen versichern ihm pro-
minente .Juristen, dass das Bundesgericht ohne
weiteres auf dem Wege des staatsrechtlichen Re-
kurses die Möglichkeit hat, die verfassungsmässigen
Voraussetzungen zum Erlass solcher Schutzbestim-
mungen zu überprüfen. Selbstverständlich wird das
Bundesgericht die Kompetenz der Kantone zum
Erlass solcher Vorschriften nicht aufheben, aber
doch überprüfen können, ob beispielsweise das
„Gesamtinteresse es rechtfertigt", von der Handels-
und Gewerbefreiheit abzugehen, und ob die Be-
stimmungen zur „Erhaltung wichtiger, in ihrer
Existenzgrundlage gefährdeter Wirtschaftszweige"
vorhanden sind.

Damit glaube ich, dargelegt zu haben, dass auch
von der juristischen Seite her kein triftiger Grund
besteht, den fraglichen Zusatz zu AI-. 5 abzulehnen.
Aus diesen Überlegungen und im Gegensatz zu den
beiden Herren Vorrednern sowie im Bestreben, der
Vorlage eine möglichst grosse Zahl von Ja-Stimmen
für die kommende Volksabstimmung zu sichern,
möchte ich Sie bitten, dem Ergänzungsantrag des
Ständerates beizupflichten.

Odermatt: Ich möchte zum voraus bemerken,
dass ich nicht Detaillist bin, aber überzeugter
Föderalist. Wenn ich hier meine Ansicht äussere, so
tue ich das, weil eine grosse Anzahl meiner Fraktions-
kollegen meine Auffassung ebenfalls teilen in bezug
auf die Differenz, die wir heute zu behandeln haben,
herrührend aus der Bereinigung der Wirtschafts-
artikel im Ständerat.

Der Antrag Nerfin-Odermatt wurde im National-
rat mit 76 gegen 26 Stimmen abgelehnt. Dieser
Antrag wurde aber im Ständerat wieder aufge-
nommen und auch durchgekämpft. Der Antrag
wurde jedoch frisiert und anders placiert, und zwar
ist er heute unter Art. 31 bis eingereiht. Wir fragen
uns: Haben wir heute noch die volle Handels- und
Gewerbefreiheit ? Wenn wir diese Frage beant-
worten — auch abgesehen vom Kriegsnotrecht —,
so müssen wir sagen, dass sie tatsächlich nicht mehr
existiert.

An die Spitze der Wirtschaftsartikel wird noch
das Prinzip der Handels- und Gewerbefreiheit ge-

9
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stellt, und zwar einer Handels- und Gewerbefreiheit,
soweit sie nicht durch die Bundesverfassung und die
auf ihr beruhende Gesetzgebung eingeschränkt ist.
Mit ändern Worten: es darf eine Einschränkung der
Handels- und Gewerbefreiheit nur vom Bund auf
dem Verfassungs- und Gesetzgebungswege vor-
genommen werden. Zugleich wird nach dem Antrag
der Kommissionsmehrheit in Art. 31 ter die Er-
mächtigung der Kantone durch den Bund zur Ein-
schränkung der Handels- und Gewerbefreiheit für
den Schutz eines in der Existenz bedrohten Wirt-
schatszweiges vorgesehen. Der Antrag der Minder-
heit will dieses Recht zur Einschränkung der
Handels- und Gewerbefreiheit unter gewissen Kau-
telen, nicht erst durch einen Ermächtigungsakt des
Bundes, statuieren, sondern als ein Recht der Kan-
tone, an diesem Art. 31 bis festzuhalten. Ich unter-
stütze den Antrag der Minderheit.

Man könnte nun einwenden, dass praktisch kein
grosser Unterschied bestehe zwischen einer a priori
festgelegten Ermächtigung und einer Delegations-
befugnis des Bundes an die Kantone zum Legife-
rieren im Sinne einer Einschränkung der Handels-
und Gewerbefreiheit. In Wirklichkeit liegt aber im
Antrag der Kommissionsmehrheit eine Erschwerung
der Handlungsmöglichkeit der Kantone. Wenn die
Kantone das verfassungsmässige Recht zu legife-
rieren besitzen, so haben sie allein zu prüfen, ob die
Voraussetzungen zum Handeln für die Rettung
eines Wirtschaftszweiges gegeben seien. Im ersten
Fall aber müssen sie erst auf dem Wege eines Ge-
suches an die Bundesinstanzen gelangen, um die
Bewilligung zum Eingreifen einzuholen. Die Bundes-
instanzen werden jedoch selbstverständlich die Sach-
lage dann ebenfalls prüfen und werden eine solche
Ermächtigung nicht so rasch irgendeinem Kanton
erteilen.

Die vorliegenden Wirtschaftsartikel bedeuten
eine totale Zentrahsation der Lenkung der Wirt-
schaft in der Hand des Bundes. Gegen diese richten
sich der Beschluss des Ständerates und der Antrag
der Kommissionsminderheit. Man befürchtet viel-
leicht auch bei den Befürwortern des Antrages der
Kommissionsmehrheit, dass bei Annahme der
ständerätlichen Fassung die Kantone allzu sehr dem
Druck Einzelner ausgesetzt seien und dass sie eher
als der Bund diesem Drucke nachgeben würden, so
dass die Kantone praktisch mehr Bedacht nehmen
würden auf den individuellen wirtschaftlichen
Schutz als auf den wirtschaftlichen Kollektivschutz.
Ich hege diese Befürchtung nicht und glaube auch
nicht, dass dadurch 25 verschiedene Gesetze in den
Kantonen geschaffen würden. Die Kantone dürfen,
wenn man ihnen die verfassungsmässige Zuständig-
keit zum Legiferieren gibt, nicht präventiv handeln,
bevor das Kriterium der Existenzbedrohung eines
Wirtschaftszweiges erfüllt ist. Deshalb ist auch nicht
zu befürchten, dass sich eine kantonale Wirtschafts-
autarkie herausbilden könnte. Solchen Bestrebungen
bleibt ja der Riegel vorgeschoben durch das Rekurs-
recht an das Bundesgericht und durch das jederzeit
mögliche Einschreiten des Bundes durch eigene
Gesetzesbestimmungen. Dann ist auch noch das
Parlament da, das ebenfalls die Bundesbehörden
zum Intervenieren veranlassen kann. Auch die Ge-
fahr willkürlicher Verfügungen durcji die Kantone
besteht infolgedessen nicht. ^

Zum Schlüsse möchte ich noch beifügen, dass
man doch in die Kantone Vertrauen haben soll.
Dieses Vertrauen ist gerechtfertigt durch die histo-
rische Entwicklung unseres Staates. Umgekehrt
darf diese Kompetenzbeanspruchung von Seiten der
Kantone nicht als ein Mangel von Vertrauen gegen-
über den Bundesbehörden ausgelegt werden.

Wenn wir dem Ständerat und der Kommissions-
minderheit zustimmen, so fassen wir nicht einen
Beschluss im Sinne einer rückläufigen Entwick-
lung, sondern im Sinne der historischen Genesis
unseres Landes. .Ich bitte Sie daher, dem Antrag
der Kommissionsminderheit zuzustimmen.

M. Nerfin: La Confédération, seule, a la possibilité
de diriger l'économie générale du pays; personne
n'en doute et point n'est besoin de nous le répéter.
Une économie fractionnée ne peut être rationnelle;
subissant certaines influences étroites, elle risquerait
de devenir dangereuse. On ne peut ignorer, d'autre
part, l'importance que prend l'apport de l'extérieur
sur notre propre économie interne ; le jeu des douanes
joue un rôle primordial dans l'équilibre de nos possi-
bilités économiques et le pouvoir fédéral, qui en est
le maître absolu, peut seul régler utilement ce jeu,
doser les besoins et répartir judicieusement la
manne.

Il n'est donc pas du tçut question de demander
l'inscription dans un texte constitutionnel de com-
pétences cantonales risquant d'enlever une parcelle
quelconque du droit que détient logiquement la Con-
fédération.

Nous pensons, par contre, que l'alinéa 5 tel qu'il
est sorti des délibérations du Conseil des Etats ne
présente pas, en réalité, le danger que les adversaires
du principe fédéraliste font intentionnellement res-
sortir. Si le texte est compromettant et peut être
utilisé à des fins contraires à l'intérêt général, il suf-
fit de le revoir, d'entente avec les Etats, afin d'en
préciser le sens et d'en limiter la portée. Par contre,
l'esprit doit être respecté; il est simplement con-
forme à nos principes de base, à nos droits et à la
Constitution elle-même.

Il est incontestable que notre pays est un amal-
game de diversités,. diversités qui doivent se com-
poser pour le bien de l'ensemble, mais qui, pour le
profit de ce même ensemble, doivent être aussi res-
pectées et sauvegardées. Les particularités de cer-
taines régions sont manifestes et tout naturellement,
pratiquement, une économie régionale se crée et
s'exerce sans qu'une loi quelconque puisse l'en em-
pêcher. Mais cette économie régionale à caractère
particulier peut être subitement menacée dans son
existence et il est certain que le canton, mieux que
la Confédération, s'en apercevra à temps et saura
prendre les dipositions'voulues au moment opportun.

Il est dit ailleurs que le pouvoir fédéral peut délé-
guer aux cantons certaines tâches qui ne nécessitent
pas une réglementation générale. Quand le fera-t-il ?
Quand voudra-t-il le faire? Il y a là une question
d'appréciation qui ne nous donne pour l'avenir
aucune espèce d'assurance. Si la Confédération peut
exprimer une certaine crainte quant à l'emploi in-
opportun, pour ne pas dire abusif, des compétences
cantonales, il nous est également permis d'avoir cer-
tains doutes quant à l'appréciation des besoins
cantonaux par le pouvoir fédéral. Quelle sera la
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compréhension du gouvernement à l'égard du canton
dans 5, 10 ou 20 ans ? Personne ne le sait, alors
qu'on peut d'ores et déjà affirmer, sans courir le
risque de se tromper, que le pouvoir central ne sera
certainement jamais affaibli par un renforcement
exagéré du droit cantonal.

Les mesures sauvegardant une région, une
branche économique, une profession, ne doivent en
aucun cas léser la collectivité. La Confédération
aura toujours la possibilité, en prenant toutes dis-
positions utiles, de limiter ou de supprimer même
certaines mesures cantonales qui lui paraîtraient
non conformes à l'intérêt général.' Il est facile, s'il le
faut, de le préciser encore dans l'article et l'alinéa
traitant des compétences cantonales.

C'est pourquoi, dans un esprit d'équité et dans
le but de donner satisfaction à des revendications
logiques de certaines minorités et de la Suisse
romande en particulier, je vous prie d'accepter tel
quel l'alinéa 5 qui vous est proposé par le Conseil
des Etats, ou d'en revoir le texte sans en supprimer
la valeur et le sens, en introduisant simplement une
adjonction fixant, dans l'intérêt général, le droit
d'intervention du pouvoir fédéral.

Präsident: Ich bitte Herrn Nerfin, den Antrag
schriftlich einzureichen.

M. Picot, rapporteur de la minorité: Je voudrais
vous engager à suivre la proposition que.mon collè-
gue Guinand et moi-même avons formulée à la
commission, de rester fidèles au texte du Conseil
des Etats. Nous vous donnons là l'occasion d'apla-
nir une divergence.

Cette décision du Conseil des Etats permet des
solutions sur le terrain cantonal, même contre la
liberté du commerce et de l'industrie, si le législa-
teur fédéral n'a pas légiféré. Il s'agit évidemment
là de mesures protectrices en faveur du commerce
et de l'industrie. C'est une capacité donnée aux
cantons de résoudre des problèmes qui sont en
général de caractère local. Je comprends qu'on
puisse avoir quelques hésitations, qu'on ne veuille
pas donner aux cantons la faculté de légiférer contre
la liberté du commerce, mais je ne crois pas — et
M. Nerfin l'a dit lui-même — qu'on puisse craindre
des abus.

Il faut tout d'abord faire confiance à la sagesse
cantonale. Trop souvent, dans cette salle, on con-
sidère la Confédération comme une tutrice qui
agirait toujours d'une façon raisonnable, conforme
aux règles de la logique, tandis que les cantons
seraient des enfants sots qui prendraient des mesu-
res dangereuses. Les cantons ont aussi leur sagesse.
Ils ont leur Grand Conseil, où bien des députés
voient qu'il ne faut pas aller trop loin dans les
restrictions de la liberté. Les cantons savent faire
usage de leur souveraineté. Et si les Grands Conseils
aboutissent à des solutions qui ne sont pas raison-
nables, il y a encore la voie du referendum.

Pourquoi toujours considérer que les cantons
commettront des erreurs, alors qu'au contraire dans
le développement de leur législation économique et
sociale, par exemple pour les allocations familiales
et les contrats collectifs, plusieurs d'entre eux ont
agi avant la Confédération?

Enfin, s'il y avait des abus cantonaux, des
restrictions inadmissibles, une législation fédérale
embrassera cet objet et la compétence cantonale
tombera. Je crois qu'il y a suffisamment de garde-
fous pour empêcher les cantons de commettre des
erreurs.

Je ne me dissimule pas qu'il y a dans cette
affaire un conflit entre le libéralisme et le fédéra-
lisme. M. le professeur Rappard, "dans une brochure
sur la liberté économique, a fait remarquer qu'en
général, dans la ligne politique de la Suisse, les
libéraux et les fédéralistes suivaient le même chemin,
mais qu'il y avait des cas de conflit. Nous sommes
en présence d'un conflit de ce genre. Il est certain
qu'en maintenant la liberté du commerce et de
l'industrie et en empêchant les cantons de prendre
des dispositions contraires à cette liberté, c'est la
Confédération qui est du côté du libéralisme. Mais
ne sommes-nous pas dans une matière où il paraît
normal de donner à la souveraineté cantonale
certaines compétences ? Si vous avez quelques
doutes, songez à la situation actuelle du petit com-
merce, à sa véritable détresse depuis le 1er janvier
1946. Pendant douze ans vous avez protégé le petit
commerce par toutes sortes d'arrêtés puis, en une
nuit, tout cela est tombé. Il y a pourtant, jusqu'à
ce que la Confédération ait légiféré conformément
à l'alinéa 2, lettre a, des mesures à prendre. Ce
que nous vous demandons c'est plus la possibilité
de légiférer pendant quelques années que des com-
pétences permanentes car, par la suite, la Confédé-
ration aura probablement un filet complet de
dispositions législatives.

J'attire votre attention sur le fait que de nom-
breux milieux de la Suisse romande et, en Suisse
allemande, de nombreux milieux du petit commerce
souhaitent cette compétence. Une sage politique
de referendum devrait, je crois, nous rendre aussi
attentifs à l'importance de cet article. Les articles
économiques, d'une manière générale, sont centra-
lisateurs; ils donnent une grande puissance à la
Confédération en matière d'agriculture, de chômage,
de législation ouvrière. En revenant en arrière, en
redonnant dans le domaine du commerce de détail
des compétences aux cantons, vous rétablissez
quelque peu l'équilibre et vous permettez aux élé-
ments fédéralistes du pays de voter les articles
économiques.

Bundesrat Stampili: Will man sich über die
Tragweite von Abs. 5, wie er vom Ständerat ange-
nommen wurde, völlige Klarheit verschaffen, so
muss man an den Ausgangspunkt des Art. 31bis
überhaupt zurückkehren, bildet er doch das Rück-
grat der Wirtschaftsartikel. Er soll dem Zustande,
wie er während der dreissiger Jahre bestand, ein
Ende machen. In jenen Krisenjahren war der Bund
wiederholt gezwungen, Wirtschaftsgruppen, die sich
in ihrer Existenz bedroht fühlten, zuhilf e zu kom-
men. Der Bund, bzw. die Bundesversammlung war
gewohnt, dies durch dringliche Bundesbeschlüsse zu
tun. Diese Massnahmen wurden angefochten und
als verfassungswidrig erklärt. So entstand ein Zu-
stand, der in weiten Kreisen unseres Volkes Unbe-
hagen erregte. Es wurde dem Bundesrat und den
Bundesbehörden der Vorwurf gemacht, dass sie
mit ihren Massnahmen die Verfassung nicht nur
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ritzen, sondern verletzen. Es wurde von einem Ver-
fassungsbruch von oben gesprochen. Diesem Zu-
stande sollte durch die Wirtschaftsartikel abgehol-
fen werden. Mit ihnen sollen dem Bunde die nötigen
verfassungsmässigen Kompetenzen verliehen wer-
den, um in Zeiten gestörter Wirtschaft auf einwand-
freiem, verfassungsmässigem Wege den bedrohten
Wirtschaftsgruppen zu Hilfe zu kommen. Das soll
durch Art. Slbis' ermöglicht werden, indem er
festsetzt, unter welchen Voraussetzungen solche
Massnahmen getroffen werden dürfen, selbst wenn
sie von dem Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit abweichen. Diese Voraussetzungen sind in
langen, mühsamen Beratungen einer Experten-
kommission und nachher im Parlament gesucht und
gefunden worden. Der Art. Slbis stellt einen Kom-
promiss unter den Beteiligten dar. Das Gewerbe
hat dem Kompromiss zugestimmt. Es ist mir des-
halb unerfindlich, wie heute Herr Nationalrat Burg-
dorfer namens des Gewerbes erklären kann,
Art. Slbis, Abs. 2, biete so wenig, sei an so rigorose
Voraussetzungen geknüpft, dass er dem Gewerbe,
dem Detailhandel, den mittelständischen Kreisen kei-
nen genügenden Schutz mehr zu bieten vermöge. Das
Gewerbe hat dieser Formulierung zugestimmt. Man
kann nun nicht am Schlüsse sagen, die mittelstän-
dischen Interessen seien nicht genügend gewahrt
worden. Zweck von Art. Slbis ist, eine einwandfreie,
saubere Verfassungsgrundlage für Massnahmen zu-
gunsten bedrohter Wirtschaftsgruppen zu schaffen,
die auch von dem Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit abweichen können.

Dagegen haben sich schon in den Vorberatungen
Bedenken erhoben. Es wurde die Befürchtung
geäussert, dass mit derartigen Massnahmen Miss-
brauch getrieben werden könnte, dass sie einfach
auf Notschreie von Wirtschaftsgruppen hin auch
dann erlassen werden könnten, wenn das Gesamt-
interesse es nicht erfordere, also eine unbedingte
Notwendigkeit nicht vorliege. Um diesen Einwän-
den und Bedenken Rechnung zu tragen, hat man
eine weitere Garantie eingebaut; sie besteht darin,
dass alle diese Massnahmen dem Referendum un-
terstellt werden können, dass solche Schutzmass-
nahmen also nicht einfach durch dringliche Bundes-
beschlüsse erlassen werden dürfen. Von Zeiten
gestörter Wirtschaft abgesehen, in denen rasch
gehandelt werden muss, müssen alle diese Mass-
nahmen dem Referendum unterstellt, also auf
Verlangen von 30 000 Stimmberechtigten der Volks-
abstimmung unterworfen werden. Das war eine
notwendige Beruhigung für diejenigen, die nur mit
Bedenken solchen Eingriffen in die Handels- und
Gewerbefreiheit zustimmen können, eine Beruhigung
auch derjenigen, denen es ernst ist mit der Achtung
vor den Rechten des Volkes, und die nicht wollen,
dass mit dringlichen Bundesbeschlüssen auf wirt-
schaftlichem Gebiet das Volk um seine Rechte
gebracht werden kann.

Nun hat man sich gleichzeitig gesagt, dass es
wohl möglich sein könne, dass Massnahmen zum
Schütze von Wirstschaftsgruppen erforderlich sind,
die nicht für die ganze Schweiz erlassen werden
müssen, sondern deren Anwendungsgebiet auf ein-
zelne Kantone beschränkt bleiben kann. In solchen
Fällen will man in Art. Slter, Abs. 2 den Kantonen
die Möglichkeit geben, selber Massnahmen zu erlas-

sen, die vom Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit abweichen können, aber nur im Umfang und
Rahmen desjenigen, was der Bund selber mit dem
Gesamtinteresse als vereinbar erachtet, also nur
für Sachgebiete, die durch die Bundesgesetzgebung
selber dem kantonalen Gesetzgeber übertragen wer-
den. Solche Kompetenzübertragungen an die Kantone
sollen nur durch Gesetz erfolgen können, die dem
Referendum unterstehen, um auch hier die Gewähr
zu haben, dass kein Missbrauch getrieben wird. Ich
glaube, dass damit die Vorlage weitgehend auf die
Verhältnisse der Kantone Rücksicht nimmt, und dass
sie ihnen, soweit es überhaupt gerechtfertigt werden
kann, Rechnung trägt, wenn der Bund ihnen Sach-
gebiete, die keiner allgemeinen schweizerischen
Regelung bedürfen, zur Ordnung überlässt.

Nun will die Mehrheit des Ständerates wesent-
lich mehr. Sie verlangt, dass solange der Bund von
den ihm in Art. Slbis übertragenen Kompetenzen
keinen Gebrauch gemacht hat, die Kantone dies
tun dürfen. Die Kantone könnten das tun, ohne
dass sie genötigt wären, die Stimmberechtigten
ihres Gebietes zu befragen. Das ist es ja, was Herrn
Burgdorfer diesen Absatz 5 so schmackhaft macht.
Er sagt: Die kantonalen Parlamente sind bewegli-
cher. Er erwartet also von vorneherein, dass diese
Kompetenz in den Kantonen von den Parlamenten
ausgeübt werden könne, und dass solche Massnah-
men nicht dem Volke vorgelegt werden müssen.
Natürlich, auf diesem Wege geht es rascher ; so kann
man dem Drängen und dem Druck der einzelnen
Gruppen rascher nachgeben. Aber ob solche Mass-
nahmen dann auch wirklich überlegt sind und dem
Gesamtinteresse entsprechen, ist etwas ganz anderes.

In dieser Beziehung springt der grosse Unter-
schied zwischen der Fassung des Ständerates und
der des Nationalrates in die Augen. Nach dem Text
des Nationalrates können Massnahmen zum Schütze
von bedrohten Wirtschaftsgruppen nur durch Ge-
setze erlassen werden, gegen welche das Referendum
angferufen werden kann. Dagegen wäre nach dem
Ständerat es möglich, dass, solange der Bund von
seinen Kompetenzen keinen Gebrauch gemacht hat,
auch kantonale Parlamente oder gar Regierungen
solche Massnahmen erlassen, also das Volk ausschal-
ten könnten. Wenn ich mich nicht täusche, besteht
diese Möglichkeit gerade im Kanton Waadt, wo
solche Erlasse durch Grossratsdekrete verfügt wer-
den können. Das ist doch ein fundamentaler Unter-
schied. Da fehlt doch jede wünschbare Garantie zur
Beruhigung derjenigen, die gegen eine Beschrän-
kung der Handels- und Gewerbefreiheit Bedenken
haben, solange solche Massnahmen nicht dem Volks-
entscheid unterworfen werden können. Die Fassung
des Ständerates setzt ja die Kantone in den Stand,
solche Massnahmen durch Grotsratsbeschlüsse oder
sogar durch Regierungsratsbeschlüsse zu erlassen.
Natürlich geht es auf diesem Wege rascher. Aber
darin liegt eben die grosse Gefahr. Wenn Herr Oder-
matt beruhigend sagen wollte, man müsse Ver-
trauen zu den Kantonen haben, so habe ich da
meine Erfahrungen und weiss, wie rasch Kantons-
regierungen bereit sind, aufgeregten Volkshaufen
nachzugeben, und wie leicht man diesen Druck
nach Bern weitergibt in der Erwartung, dass man
dort vielleicht doch über etwas mehr Standfestig-
keit verfüge. (Heiterkeit.)
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Herr Nationalrat Burgdorf er 'hat uns mit der
Feststellung zu beruhigen versucht, dass nach Äus-
serungen juristischer Koryphäen durchaus die Mög-
lichkeit bestehe, derartige kantonale Erlasse auf
dem Rekursweg an das Bundesgericht weiter zu
ziehen. Das bestreite ich nicht. Aber die Situation
wäre dann ganz anders, als sie heute für Rekurse
wegen Verletzung der Handels- und Gewerbe-
freiheit besteht. Die Rechtssituation ist für das
Bundesgericht heute noch klar und eindeutig. Es
ist eine rein juristische Frage, ob der Grundsatz der
Handels- und Gewerbefreiheit verletzt sei oder
nicht. Ganz anders stellt sich die Frage, ob kanto-
nale Erlasse dem Gesamtinteresse zuwiderlaufen,
oder ob sie es nicht verletzen. Ganz anders stellt
sich die Beantwortung der Frage, ob es sich wirklich
um Wirtschaftszweige handelt, die in ihrer Existenz-
grundlage gefährdet sind. Das ist eine rein wirt-
schaftspolitische Ermessensfrage, aber keine Rechts-
frage. Das Bundesgericht ist aber ein Gericht und
nicht ein Wirtschaftskollegium und wird sich nie-
mals auf diese Fragen sachlich einlassen können,
sondern sie immer nur unter dem Gesichtswinkel
beurteilen, ob ein Erlass noch haltbar oder gänzlich
unhaltbar sei: Es kann ihn nur noch unter dem
Gesichtswinkel der Willkür prüfen, aber es wird
nicht in der Lage sein, zu beurteilen oder auch nur
beurteilen zu wollen, ob eine Massnahme volkswirt-
schaftlich im Gesamtinteresse des Landes vertret-
bar ist oder nicht. Deshalb würde durch eine solche
Kompetenz der Kantone die künftige Entwicklung
der Handhabung der Handels- und Gewerbefreiheit
in die Kantone verlegt. Die Kantone würden vor-
ausgehen. Gewiss, der Bund ist weniger beweglich
— das ist aber so gewollt: Man hat ihm ja durch die
Einschränkung, dass gegen alle seine Massnahmen
das Referendum angerufen werden kann, absichtlich
Fesseln angelegt. So hätten die Kantone die Mög-
lichkeit, die künftige Wirtschaftspolitik, die in
vermehrten Eingriffen in die Handels- und Gewerbe-
freiheit bestände, weitgehend zu bestimmen; die
künftige Entwicklung würde von ihnen bestimmt,
und es wäre für den Bund ausserordentlich schwie-
rig, nachher die Situation wieder zu redressieren.

Herr, Odermatt hat erklärt, der Text des Natio-.
nalrates bedeute eine Erschwerung der Handlungs-
möglichkeit der Kantone. Ich möchte ihn doch dar-
auf aufmerksam machen, dass auf diesem Gebiete
die Kantone bisher überhaupt keine Handlungs-
möglichkeit hatten. Sie waren ja gar nicht berech-
tigt und in der Lage, Massnahmen zu erlassen, die
vom Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit
abweichen. Wir geben ihnen eine Handlungsmög-
lichkeit auf den Gebieten, wo eine gesamtschweize-
rische Lösung nicht nötig ist, durch Art. 31 ter,
Abs. 2. Schon mit der Fassung des Nationalrates
dehnen wir gegenüber dem bisherigen Zustand die
Handlungsmöglichkeit der Kantone aus, wir schrän-
ken sie also nicht ein. Aber wir können ihnen auf
diesem Gebiet nicht eine Blankovollmacht geben.
Was der Ständerat vorschlägt, ist auf dem Gebiete
der Abweichung vom Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit eine Blankovollmacht, immerhin
im Rahmen von Art. 31 bis, unter den Voraus-
setzungen, unter denen vom Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit abgewichen werden kann.

Es ist doch interessant, dass während der ganzen

Beratungen von 1937—1939 es keinem einzigen
Föderalisten weder in diesem Saale noch da drüben
im Ständerat eingefallen ist, einen solchen Zusatz
zu beantragen. Erst im Laufe der Beratungen des
Nationalrates im Oktober und nachher im Dezember
hat man es als notwendig erachtet, zur Rettung des
Föderalismus eine solche Bestimmung zu bean-
tragen. Da muss man doch die Hintergründe auch
in Erinnerung rufen. Es wäre niemandem eingefallen,
diesen Zusatz vorzuschlagen, wenn nicht einzelne
Kantone der Westschweiz die Absicht hätten, die
Eröffnung von Migrosläden verbieten zu können.
Das ist die Entstehung! Wenn man solche Absichten
hat und auch daran denkt, nicht nur Migrosläden,
sondern auch Läden des schweizerischen Konsum-
vereins zu verbieten, so kann man auch noch weiter-
gehen und die allgemeine Bewilligungspflicht für die
Neueröffnung von Betrieben vorschreiben. Das muss
uns doch die Augen öffnen für die referendums-
politischen Konsequenzen, welche diese Bestimmung
haben kann. Gestern hat Herr Nationalrat Dr.
Max Weber erklärt, die schweizerischen Konsum-
vereine hätten keinen Grund, den Wirtschafts-
artikeln Opposition zu machen, sofern die Ziffer
4 von Art. 31 bis in der Form des National-
rates oder in der Form der nationalrätlichen Kom-
missionsmehrheit bestehen bleibt. Die letztere Be-
stimmung ist von Ihnen mit grosser Mehrheit gut-
geheissen worden. Die Voraussetzungen für den
Verzicht auf eine Bekämpfung der Wirtschafts-
artikel ist damit für den Verband schweizerischer
Konsumvereine vorhanden. Sie werden aber die
geharnischte Opposition nicht nur dieser Kreise,
sondern überhaupt der Kreise der freien Wirtschaft
auf den Plan rufen, wenn Sie die Fassung des
Ständerates annehmen. Darüber haben der Schwei-
zerische Handels- und Industrieverein und der
Zentralverband schweizerischer Arbeitgeberorgani-
sationen keinen Zweifel gelassen. Sie werden Seite
an Seite mit den Konsumvereinen und den Migros-
genossenschaften in der Abstimmung gegen die Vor-
lage zu Felde ziehen. Herr Nationalrat Picot hat
gesagt, die Kreise des Mittelstandes hätten den
dringenden Wunsch geäussert, dass den Kantonen
die Kompetenz zum Erlass von Schutzmassnahmen
verliehen werden, die vom Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit abweichen können. Auf der
ändern Seite sind die Konsumvereine und andere
Wirtschaftskreise, auf welche die kantonalen Re-
gierungen auch Rücksicht zu nehmen haben, der
gegenteiligen Ansicht.

Deshalb komme ich zum Schlüsse: Wenn wir
schon noch für die Annahme der Wirtschaftsartikel
eine Chance erhalten wollen, dann können Sie un-
möglich dem Ständerat in diesem Punkte zu-
stimmen. Würden Sie die Differenz dadurch be-
reinigen, dass sie dem Ständerat zustimmten, dann
hätte es keinen Sinn mehr, die Vorlage weiter zu
beraten. Wenn wir sie zwar weiter beraten, so ist
das, Herr Nationalrat Münz, noch keine Leichen-
schändung; aber, das glaube ich, wenn Sie in diesem
Punkte dem Ständerate zustimmen, so haben wir
nachher nur noch für eine schickliche Beerdigung
zu sorgen! (Heiterkeit.)

Präsident: Wir haben folgende Abstimmungs-
situation: Herr Nerfin stellt einen Hauptantrag zu
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Art. 5 (Zustimmung zum Ständerat) und gleich-
zeitig einen Eventuàlantrag: Rückweisung an die
Kommission zur Überprüfung des Textes. Wir haben
zunächst diesen Rückweisungsantrag zu erledigen.
Der Hauptantrag des Herrn Nerfin deckt sich mit
dem Antrag der Minderheit der Kommission.

Abst immung. — Vote.
Eventuell — Eventuellement :

Für den Rückweisungsantrag Nerfin Minderheit

Präsident: Damit stehen sich noch der Antrag der
Mehrheit und der Antrag der Minderheit gegenüber.

Definitiv — Définitivement:
Für den Streichungsantrag der

Mehrheit ' 109 Stimmen
Für den Zustimmungsantrag der

Minderheit 45 Stimmen

Art. 31 ter BV.
Antrag der Kommission.

Mehrhei t :
Abs. 1.1 Festhalten am Beschlüsse des National-

rates.
I. Minderhei t

(Herzog, Aeschbach, Giovanoli, Giroud, Gitermann,
Spühler, Von der Aa) :

1 Streichen.

II. M i n d e r h e i t
(Schmid-Zürich, Müller-Amriswil, Picot):

1 Zustimmung zum Beschlüsse des Ständerates.

Proposition de la commission.
Majorité :

Al. 1. * Maintenir la décision du Conseil national.

Art. 31 ter.
Ire minori té

(Herzog, Aeschbach, Giovanoli, Giroud, Gitermann,
Spühler, Von der Aa) :

1 Biffer.
IIe minori té

(Schmid-Zürich, Müller-Amriswil, Picot):
1 Adhésion à la décision du Conseil des Etats.

Condrali, Berichterstatter der Mehrheit: In Art.
31 ter, Abs. l, ist eine Differenz zwischen National-
rat und Ständerat entstanden. Im Nationalrat sagen
wir im letzten Satz: „In den Vorschriften über das
Wirtschaftsgewerbe ist der Bedeutung der ver-
schiedenen Arten von Wirtschaften für das Gemein-
wohl angemessen Rechnung zu tragen."

Der Ständerat möchte diesen letzten Satz strei-
chen und dafür im vorhergehenden Satze ein-
schalten: „Die Zahl gleichartiger Betriebe. . ." usw.
Es handelt sich hier um eine gewerbepolitische
Massnahme. Wenn das Gastwirtschaftsgewerbe in
einem Kanton durch übermässige Konkurrenz in
seiner Existenz bedroht ist, kann der Kanton zwei
wichtige Massnahmen treffen: 1. die Führung der
Betriebe von der persönlichen Befähigung und 2. die
Zahl der Betriebe vom Bedürfnis abhängig machen.

Nach welchen Grundsätzen soll nun das Be-
dürfnis festgestellt werden ? In welcher Weise sollen
alkoholfreie und alkoholführende Gaststätten bei
der Feststellung des Bedürfnisses berücksichtigt
werden ? Diese Frage hat schon in den ersten Be-
ratungen und Vorberatungen viel zu reden gegeben.
Die Vertreter der Abstinenz haben schon früh ihre
Bedenken geäussert. Die Bedürfnisklausel könnte
dazu führen, dass an einem Orte überhaupt keine
alkoholfreien Gaststätten mehr eröffnet würden.
Das war nun nicht die Meinung der Gesetzgebung.
Darum hat man schon 1938 einen wichtigen Vor-
behalt gemacht, der auch im Entwurf von 1945
enthalten ist. Bei Erlass solcher Vorschriften soll
der Bedeutung der verschiedenen Arten von Wirt-
schaften angemessen Rechnung getragen werden.
Sie haben letzten Herbst dieser Fassung nach leb-
hafter Debatte den Vorzug gegeben. Im Ständerat
ist ein Antrag Killer angenommen worden, der die
Bedürfnisklausel nach der Zahl „gleichartiger" Be-
triebe richtet. Die Mehrheit Ihrer Kommission
glaubt, der Fassung des Nationalrates den Vorzug
geben zu müssen. Der Beschluss des Ständerates
kann leicht zu Missverständnissen führen. Wir
müssen darüber im klaren sein, dass es hier um
gewerbepolitische und nicht um gewerbepolizeiliche
Massnahmen geht. Wenn es sich darum handelt,
die Konkurrenzverhältnisse im Gastwirtschafts-
gewerbe abzuklären, dann muss man die alkohol-
führenden wie die alkoholfreien Unternehmen ein-
ander gegenüberstellen. Es ist klar, dass die alkohol-
führenden Wirtschaften auch durch die alkoholfreien
Unternehmen bis zu einem gewissen Grade kon-
kurrenziert werden. Nicht selten kommt es vor, dass
eine alkoholfreie Wirtschaft in eine alkoholführende
Gaststätte umgewandelt wird.

Der Beschluss des Ständerates bestimmt die
Bedürfnisklausel nach der Zähl gleichartiger Be-
triebe. Was versteht man darunter ? Sind es nur die
alkoholfreien und die alkoholführenden Wirtschaften
für sich? In der einen wie in der ändern Kategorie
gibt es wieder verschiedenartige Unternehmungen.
Sollen diese gesondert oder gesamthaft berücksich-
tigt werden? Bei der Formulierung des National-
rates, die auf eine Anregung von Bundesrat Obrecht
zurückgeht, ist eine grössere Bewegungsfreiheit und
Anpassungsmöglichkeit gegeben. Die alkoholfreien
Wirtschaften sollen nicht unterdrückt werden. Sie
müssen aber im Konkurrenzkampf mit den alkohol-
führenderi Wirtschaften den gleichen Einschrän-
kungen und dem gleichen Maßstab unterstellt
werden.

Die erste Minderheit möchte den ganzen Zusatz
streichen. Das ist die Meinung einiger Kreise der
Abstinenz. Ich glaube, dass man damit zu weit gehe
und bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen.

Die zweite Minderheit wäre bereit, der Fassung
des Ständerates zuzustimmen. Ihre Kommission ist
aber der Meinung, dass diese Formulierung nicht
genügend Klarheit verschaffe und beantragt Ihnen
daher, an der ursprünglichen Fassung des National-
rates festzuhalten.

M. Pini, rapporteur de la majorité: Une petite
divergence — qui repose, à mon sens, sur un mal-
entendu — se manifeste à propos de l'alinéa premier
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de l'article Slter, relatif à la clause du besoin dans
l'ouverture des cafés et restaurants.

Le Conseil des Etats a ajouté au texte du Conseil
national une formule ainsi conçue: «... et le nombre
des établissements similaires à un besoin...».

La question est de savoir si la clause du besoin
doit ou ne doit pas être étendue aussi aux cafés et
restaurants sans alcool. La première minorité de
la commission affirme que non. La deuxième mino-
rité veut l'adhésion à la décision du Conseil des
Etats. La majorité de,la commission a voulu main-
tenir purement et simplement la rédaction primi-
tive du Conseil national qui, en fait, acceptait la
solution proposée par le Conseil fédéral et l'inter-
prétation donnée par feu M. le conseiller fédéral
Obrecht, lors des discussions de 1938 déjà, puis
par M. Stampfli, conseiller fédéral, en septembre
dernier, soit de traiter la nécessité de la clause du
besoin pour les cafés et restaurants servant de
l'alcool, séparément de ceux qui sont dits sans
alcool.

Vous avez reçu un mémoire de la Société suisse
des cafetiers, qui vous recommande de ne pas
accepter la formule du Conseil des Etats et de vous
en tenir à celle du Conseil national. Je crois que
ce mémoire repose sur une équivoque, car la formule
...«établissements similaires»... comprend sans aucun
doute les établissements sans alcool. C'est là la
déclaration faite, en commission, par M. Stampfli,
conseiller fédéral. Par conséquent, le texte du
Conseil des Etats pourrait être adopté, ce qui liqui-
derait cette divergence. Toutefois, la majorité de la
commission se réserve d'entendre M. Stampfli,
conseiller fédéral, sur ce point et vous propose de
maintenir le texte adopté par le Conseil national.

Herzog, Berichterstatter der ersten Minderheit:
Im Auftrag der ersten Minderheit, bestehend aus
den Herren Aeschbach, Giovanoli, Giroud, Giter-
mann, Spühler, Von der Aa und dem Sprechenden,
beantrage ich Ihnen, es sei der Abs. l von Art. Slter
zu streichen. Ich bin Ihnen schuldig, auseinander-
zusetzen, weshalb wir zu diesem Antrag kommen.
In der Kommissionssitzung des Nationalrates wurde
zuerst mit einer schwachen Stimmenmehrheit be-
schlossen, es sei der Beschlussfassung des Stände-
rates zuzustimmen. Sie wissen, dass der Ständerat
eine kleine Abänderung gegenüber dem Beschluss
des Nationalrates vorgenommen hat, indem er das
Wörtchen „gleichartig" in den Art. Slter, Abs. l
eingefügt hat. Der Nationalrat hat beschlossen:
„Die Kantone sind befugt, auf dem Wege der Ge-
setzgebung die Führung von Betrieben des Gast-
wirtschaftsgewerbes von der persönlichen Befähi-
gung und die Zahl der Betriebe vom Bedürfnis
abhängig zu machen, sofern dieses Gewerbe durch
übermässige Konkurrenz in seiner Existenz bedroht-
ist." Hier hat nun der Ständerat das an sich un-
scheinbare Wort „gleichartig" eingefügt, so dass es
heisst: ,,... und die Zahl gleichartiger Betriebe
vom Bedürfnis..." Aber dieses Wort hat doch eine
grosse Bedeutung. Es entspricht weitgehend der
Interpretation, wie sie schon der verstorbene Bun-
desrat Obrecht bei Art. Slter anlässlich der Behand-
lung der früheren Vorlage für die Behandlung auf
der einen Seite der alkoholführenden und auf der
ändern Seite der alkoholfreien Wirtschaften bei

der künftigen Gesetzgebung gegeben hat. Die Ein-
fügung des Ausdruckes „gleichartiger Betriebe"
entspricht auch der Interpretation, wie sie später
dann Herr Bundesrat Stampfli für die Auslegung
dieses Art. Slter, 1. Abs., gegeben hat.

Es gab also in der Kommission des Nationalrates
eine kleine Mehrheit, die mit dem Ständerat in
diesem Punkte keine Differenz schaffen, sondern
die ihm entsprechen wollte. Das hat sich dann über
Mittag wieder geändert. Am Nachmittag ergab sich
dann eine ebenso kleine Mehrheit, die dem Beschluss
des Ständerates nicht mehr zustimmen wollte, d. h.
ihn ablehnte und am Beschluss des Nationalrates
festhalten wollte. Das hat dazu geführt, dass wir
drei Anträge der Kommission haben : einmal den An-
trag auf Festhalten am Nationalratsbeschluss ; 2. den
Antrag der zweiten Minderheit auf Zustimmung
zum Beschluss des Ständerates, und dann 3. den
Antrag auf vollständige Streichung des 1. Absatzes.

Ich will Sie darauf aufmerksam machen, dass
wir bei der Beratung des Art. Slter, 1. Abs., den
Standpunkt vertreten, dass es unberechtigt sei, die
alkoholfreien Wirtschaften — ich rede nicht von'
den alkoholfreien Bars und all dem Gelumps, das
sich in den letzten Jahren als alkoholfreie Restau-
rants bezeichnet hat, sondern den gutgeführten
alkoholfreien Restaurants — den alkoholführenden
Restaurants gleichgestellt werden. Wir haben uns
immer dagegen gewehrt, dass sie bezüglich der
Bedürfnisfrage auf die gleiche Linie gestellt werden
sollen. Sie haben unsere Anträge, hier eine Diffe-
renzierung herbeizuführen, immer wieder abgelehnt.
Der frühere Nationalrat hat einmal, in einem offen-
bar besonders günstigen Augenblick, unserem An-
trag zugestimmt, ihn aber nachher wieder verwor-
fen. Nun hat aber der Ständerat mit der Einfügung
dieses wie gesagt an sich unscheinbaren Wortes
„gleichartige Betriebe" den Wünschen unserer Ver-
treter und unserer Ansicht weitgehend Rechnung
getragen.

Nun sollen Sie entscheiden, ob Sie diesen kleinen
Fortschritt, den der Ständerat nun einmal beschlos-
sen hat, wieder aufheben oder an diesem kleinen
Entgegenkommen festhalten wollen. Ich habe mei-
nen Antrag auf Streichung von Art. 31ter, Abs. l,
deshalb eingereicht, weil, wenn Sie dem Ständerat
in diesem Punkte nicht folgen könnten, d. h. am
Beschluss des Nationalrates festhalten wollten, ich
an dieser Streichung unter allen Umständen fest-
halten werde, da ich es als nicht berechtigt erachte,
dass man ein kleines Entgegenkommen gegenüber
unserer Auffassung nun wieder wegstreichen will.
Es scheint mir vom grundsätzlichen Standpunkt
aus und auch vom Standpunkt der klaren Auslegung
der zukünftigen Gesetzgebung aus notwendig, dass
Art. 31ter, Abs. l, überhaupt gestrichen werde.
Ich mache also meine Haltung von Ihrer Haltung
gegenüber dem Beschluss des Ständerates abhängig.

Schmid-Zürich, Berichterstatter der zweiten
Minderheit : Herr Herzog hat den Werdegang dieser
Beschlüsse soeben gekennzeichnet, so dass ich mich
kurz fassen kann. Die Kommission hat tatsächlich
mit Mehrheit beschlossen, dem Ständerat zuzu-
stimmen; aber nach einer Intervention von Herrn
Eder wurde diese Mehrheit in eine Minderheit ver-
wandelt, so dass die zweite Minderheit nun den
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Absatz wieder aufnahm und Ihnen empfehlen
möchte, dem Ständerat diesmal zuzustimmen. Vor-
hin haben wir mit grosser Mehrheit seinen Antrag
abgelehnt; jetzt dürfen wir mit gutem Gewissen
zustimmen. Ich mache darauf aufmerksam, dass der
Ständerat mit 25 ge'gen 7 Stimmen diese Formu-
lierung gewählt und Herr Bundesrat Stampfli ihr
dort ebenfalls seine Zustimmung gegeben hat. Dieses
Wort „gleichartige Betriebe" hat zweifellos eine
Bedeutung. Die Kantone können infolgedessen in
Zukunft, .wenn wir diese Formulierung wählen,
darauf Rücksicht nehmen, ob zahlreiche Wirt-
schaften vorhanden sind, die Alkohol führen : Wenn
wenig Wirtschaften vorhanden sind, die alkoholfrei
geführt werden, dann kann man eben in Anbetracht
dieser Unterscheidung „gleichartiger Betriebe" diese
zwei Gruppen verschieden behandeln, und das ist
zweifellos richtig. Denn es hat keinen Sinn, dass
alles einheitlich behandelt wird. Deshalb glaube ich,
tun wir gut, wenn wir den Wirtschaftsartikeln noch
diese Unterscheidung beifügen, die der Ständerat
vorgenommen hat. Ich empfehle Ihnen also Zu:
Stimmung zum Ständerat.

Gysler: Ich beantrage Ihnen, dem Antrag der
Mehrheit der Kommission zuzustimmen und die
Anträge der ersten und der zweiten Minderheit abzu-
lehnen. Dabei möchte ich nicht noch einmal auf die
lange Leidensgeschichte dieses Art. 31 ter zurück-
kommen. Der Kampf um diesen Artikel dauert ja
jetzt bereits über neun Jahre, und es wird niemand
behaupten wollen, dass der Text etwa in der
'Zwischenzeit verbessert worden sei. Es ist doch
davon auszugehen, dass wir mit der Fassung des
Bundesrates in der Vorlage 1945 und der Fassung
des Nationalrates einen Kompetenzartikel schaffen,
d. h. den Kantonen die Kompetenz einräumen, auf
dem Wege der Gesetzgebung auf dem Gebiete des
Gastwirtschaftsgewerbes Ordnung zu schaffen. Die
klare verfassungsrechtliche Festlegung der Kompe-
tenz ist sicher eine dringende Notwendigkeit. Sie
können sich wohl vorstellen, welches Interesse das
Gastwirtschaftsgewerbe mit den 30 000 Betriebs-
inhabern und weit über 100 000 Arbeitern und An-
gestellten an der Vorlage noch hätte, wenn Sie dem
Antrag der ersten Minderheit zustimmten.

Ich wollte vorhin bei der Beratung des Art. 31 bis
Ihre Zeit nicht noch beanspruchen, aber ich muss
noch folgendes sagen. Herr Bundesrat Stampfli hat
gesagt, wir. vom Gewerbe hätten dem Art. 31 bis
vollinhaltlich zugestimmt. Das ist richtig. Aber
wenn dann andere Gruppen Abänderungsanträge
stellen und eine Revision nach der ändern auf dem
Rücken des Gewerbes erfolgt, wird man uns das
Recht nicht bestreiten wollen, Abänderungsanträge
auch unsererseits zu stellen. Ich muss schon sagen:
die ganze Revision seit 1939 hat sich jetzt zu Lasten
des Gewerbes entwickelt, und ich habe auch heute
den Eindruck, dass die Konzessionen, die wir schon
vor dieser Vorlage gemacht hatten, in der Experten-
kommission und noch früher, nicht entsprechend
gewürdigt worden sind. Nach dem Antrag der ersten
Minderheit wäre die Situation die, dass nach
Art. 32 ter aus Gründen des Volkswohls die Zahl der
Betriebe des Gastwirtschaftsgewerbes wohl be-
schränkt werden könnte, aber, das müsste von
Bundes wegen geschehen, und die Kantone hätten

keine Möglichkeit, hier selber irgendwie Ordnung
zu schaffen und der ungesunden Entwicklung im
Gastwirtschaftsgewerbe entgegenzutreten. Ich halte
das aber für dringend notwendig. Herr Bundesrat
Stampfli hat selber erklärt, das Fallenlassen dieses
Artikels bedeute eine Diskriminierung gegenüber
dem Gastwirtschaftsgewerbe und ganz besonders
gegenüber denjenigen Kreisen, die auf dem Wege
der Selbsthilfe Versuchten, Ordnung zu machen.
Soweit meine Bemerkungen zum Antrag der ersten
Minderheit.

Zur zweiten Minderheit : Wie der Herr Kommis-
sionsreferent ausführte, hat im Ständerat Herr Killer
erklärt, dass Klarheit darüber geschaffen werden
müsse, dass bei der Prüfung der Bedürfnisfrage diese
gesondert nach alkoholführenden und alkoholfreien
Betrieben erfolgen müsste; es bestehe die Befürch-
tung in den Kreisen der Abstinenz, dass die Aus-
dehnung der alkoholfreien Betriebe gefährdet werden
könnte.

Ich möchte noch einmal feststellen, und das
wiederholen, was ich im Dezember 1945 bereits hier
ausgeführt habe : Der Wortlaut des Art. 31 ter bildet
eine Verständigungslösung, die im Jahre 1939 zu-
stande gebracht wurde. Es ist tatsächlich nicht ein-
zusehen, dass das, was damals als richtig erkannt
wurde, heute nicht mehr richtig sein soll. Der da-
malige Vertreter der alkoholfreien Betriebe, der ver-
storbene Pfarrer Rudolf, hat ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass eine Gleichbehandlung der alkohol-
freien Betriebe mit den alkoholführerjden Betrieben
notwendig sei, und dass von der Schaffung einer
Spnderregel abgesehen werden müsse. In der
Zwischenzeit haben die Verhältnisse sich nicht ge-
bessert, sondern verschlechtert. Es ist daran zu er-
innern, dass die Zahl der alkoholfreien Betriebe um
5,5 % und die der ändern um 85 % zugenommen
hat. Es ist allerdings richtig, dass damals Herr
Rudolf auch eine Reduktion der alkoholführenden
Wirtschaften im Auge hatte. Das -ist aber auch das
Ziel der offiziellen. Kreise des Gastwirtschafts-
gewerbes. Es bestehen ja in. einigen Kantonen be-
reits Fonds, die teilweise aus den Einnahmen aus
den Patenten gespiesen werden und dazu dienen
sollen, Gastwirtschaften aufzukaufen und zu liqui-
dieren.

Art. 31 ter trägt den Bedenken der Minderheit
weitgehend Rechnung dadurch, dass gesagt wird,
in den Vorschriften über das Gastwirtschaftsgewerbe
sei der Bedeutung der verschiedenen Arten von
Wirtschaften für das Gemeinwohl angemessen Rech-
nung zu tragen. Wenn den Anträgen der zweiten
Minderheit zugestimmt wird, dann wird in jedem
einzelnen Fall zu prüfen sein, ob das Bedürfnis für
eine alkoholführende Wirtschaft vorhanden sei, für
eine alkoholfreie, für ein Automatenrestaurant, ein
Selbstbedienungsrestaurant, eine Bar usw. Das führt
zu ganz unmöglichen Komplikationen.

Angesichts dieser Situation ist nicht einzusehen,
aus welchen Gründen für die alkoholfreien Betriebe
eine andere Regelung Platz greifen sollte, während
die alkoholführenden Betriebe ausserordentlich zur
Sanierung der Betriebe beigetragen haben. Denken
Sie lediglich an die bestehenden beruflichen Bil-
dungsstätten, an die Ablegung des Fähigkeits-
ausweises usw'. ; diese Anstrengungen sind von den
ändern Betriebsarten des Gastwirtschaftsgewerbes
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nicht gemacht worden. Herr Bundesrat Stampfli
hat übrigens auch selbst zugegeben, dass aus ge-
sundheitspolizeilichen Gründen nicht etwa gesagt
werden könnte, dass die alkoholführenden Betriebe
schlechter geführt seien.

Wir sollten jetzt die Vorlage nicht im Schluss-
akt durch diese Komplikationen noch überlasten.
Sie ist schon genug überlastet, denken Sie an den
Abstimmungstag vom 10. Februar! So möchte ich
sehr darum bitten, dass Sie dem Antrag der Mehr-
heit der Kommission zustimmen und die Anträge
der ersten und zweiten Minderheit ablehnen.

Eggenberger: Ich erkläre Ihnen offen, dass ich
auf Streichung des Art. 31 ter, Abs. l, tendiere. Ich
will die Begründung nicht wiederholen, die ich
bereits bei der Beratung in der Herbstsession ge-
geben habe. Ich habe mich anfänglich gefreut über
die Änderung, die der Ständerat an der Fassung des
Nationalrates vorgenommen hat; aber bei näherer
Prüfung und Besprechung in den Kreisen, die sich
anmassen, etwas zu verstehen, bin ich zur Über-
zeugung gekommen, dass dieser Art. 31 ter, Abs. l,
abgelehnt werden sollte.

Ich kann. Ihnen sagen, dass im Herbst nach der
Beratung der Wirtschaftsartikel im Nationalrat eine
Delegiertenversammlung der schweizerischen Absti-
nenten stattgefunden hat, die sehr stark besucht
worden ist. In der Schlussabstimmung hat die grosse
Mehrheit gegenüber 6 Stimmen Art. 31 ter, Abs. l,
den Kampf angesagt, und zwar haben Vertreter aus
allen politischen Parteien (Sozialdemokratie, Kon-
servative,« auch Freisinnige) rundweg erklärt, dass
damit der Kampf gegen die Wirtschaftsartikel über-
haupt aufgenommen werde.

Ich will nur ganz kurz sagen, was ein St. Galler
Jurist unlängst über diesen,Artikel geschrieben hat:

„Es gibt nur zwei Möglichkeiten: entweder will
man die notwendige Entwicklung des alkohol-
freien Gastwirtschaftsgewerbes durch diese Vor-
schriften nicht unterbinden. Dann aber ist nicht
einzusehen, was mit Art. 31 ter zum Schutz des
Gastwirtschaftsgewerbes im allgemeinen erreicht
werden soll, steht doch das alkoholfreie Wirtschafts-
gewerbe in der Schweiz, von wenigen grossen Orten
abgesehen, immer noch am Anfang seiner Ent-
wicklung. Oder aber Art. Slter wird dazu dienen,
die alkoholfreien Wirtschaften zu drosseln, wie der
Wirteverein das zum Schutz der alkoholführenden
Betriebe wünscht. Dann ist diese Bestimmung un-
vereinbar mit dem Bedürfnis des öffentlichen
Wohls."

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren,
dass mit der reichlich verklausulierten Fassung des
Art. Slter einem klaren Entscheid zwischen diesen
beiden Möglichkeiten ausgewichen wird. Der Stände-
rat hat an der Fassung des Nationalrates eine kleine
Korrektur angebracht, im Bewusstsein, dass ein
Artikel, der sich ausdrücklich gegen die alkohol-
freien Wirtschaften richtet, von Volk und Ständen
nicht gutgeheissen würde. Ob der abgeänderte
Art. Slter in so verschwommener Form schmack-
hafter erscheint, wage ich zu bezweifeln. Was zürn
Schütze des Wirtschaftsgewerbes notwendig und
mit dem öffentlichen Wohl vereinbar ist (Bedürfnis-
klausel für die alkoholführenden Betriebe und
Fähigkeitsausweis) wird den Kantonen auch dann

Nationalrat. — Conseil national. 1946.

auf Grund von Art. 32 quater weiterhin .zur Ver-
fügung stehen.

Wenn Herr Herzog eventuell seinen Antrag auf
Streichung von Art. Slter, Abs. l, zurückziehen
sollte, dann gestatte ich mir, diesen Antrag wieder
aufzunehmen und den Herrn Präsidenten zu bitten,
denselben zur Abstimmung zu bringen.

H ab er Hn: Trotzdem auch ich bei dieser Dis-
kussion das etwas peinliche Gefühl habe, wie am
Krankenbett eines moribunden Patienten zu stehen,
gestatte ich mir, einige Worte zu diesem Artikel.
Es geht dabei um die gesetzgeberische Behandlung
der alkoholfreien Wirtschaften. Da glaube ich, dass
der Ständerat und die zweite Minderheit der
nationalrätlichen Kommission, die diesem Antrag
zustimmt, das Richtige getroffen haben.

Auf der einen Seite wird durch diesen Antrag
verhindert, dass die alkoholfreien Wirtschaften eine
völlig ungehemmte Entwicklung nehmen, die ge-
wisse Gefahren in sich schliesst, wie wir das in einer,
Grossstadt wie Zürich heute schon feststellen
können, wo wir eine ganze Reihe sog. alkoholfreier
Wirtschaften haben, die mit den ursprünglichen
alkoholfreien Wirtschaften nicht .das geringste mehr
zu tun haben, sondern in einem krassen Gegensatz
zu ihnen stehen.

Auf der ändern Seite wird durch diese Fassung
des Ständerates gewährleistet, dass die alkohol-
führenden und alkoholfreien Wirtschaften einer
differenzierten Behandlung unterworfen werden, wo-
mit der Tatsache Rechnung getragen wird, dass die
Ausgangslage für diese beiden Arten der Wirt-
schaften ganz verschieden ist. Es wird damit der
mögliche Fall ausgeschlossen, dass in einer Ort-
schaft allein deshalb, weil genügend alkoholführende
Wirtschaften vorhanden sind, die Eröffnung einer
alkoholfreien Wirtschaft verboten werden kann.

Nicht den geringsten Vorzug dieser ständerät-
lichen Fassung erblicke ich darin, dass sie Klarheit
schafft gegenüber der Fassung, wie sie die Mehrheit
der Kommission vorschlägt. Im Grunde — wenig-
stens, wenn man auf die authentische Interpretation
abstellt — wollen beide das gleiche. Durch die
Hinzufügung des Wortes „gleichartig" wird ledig-
lich Klarheit geschaffen. Es ist ein Akt der Ehr-
lichkeit, das zu sagen, und ich glaube, dass auch in
der Politik Ehrlichkeit am längsten währt.

Ich würde es deshalb nicht begreifen, dass der
Wirtestand gegen eine solche Fassung, wie sie der
Ständerat vorschlägt, Opposition erheben sollte.
Jedenfalls würde er sich ins eigene Fleisch schneiden,
wenn er die Wirtschaftsartikel zur Verwerfung
empfähle. Er würde damit ja höchstens erreichen,
dass der heutige Zustand bestehen bliebe, wo für die
alkoholfreien Wirtschaften überhaupt keine Be-
dürfnisklausel besteht, wo keine Möglichkeit vor-
handen ist, sie in ihrer Entwicklung zu beein-
flussen.

Auf der ändern Seite — darauf möchte ich be-
sonderes Gewicht legen —müssen wir uns der Tat-
sache bewusst sein, dass es gerade die Frauen sind,
die auf diesem Gebiet der alkoholfreien Wirtschaften
hervorragende Pionierleistungen vollbracht haben.
Ich würde es als ein grosses Unrecht betrachten,
wenn man ihrem Werke und dessen Entwicklung
übertriebene Fesseln anlegen würde. Gerade weil
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wir das. Frauenstimmrecht nicht haben, sind wir
verpflichtet, in solchen Fragen auf die Meinung der
abwesenden Frauen zu hören. Seien wir Männer
deshalb in dieser Frage ritterlich und zeigen wir
durch die Tat que les absents n'ont pas toujours
tort. Ich beantrage Ihnen deshalb, dem Beschluss
des Ständerates zuzustimmen.

Präsident: Wir haben einen Antrag der Mehrheit
für Festhalten, eine zweite Minderheit will Zu-
stimmung zum Beschluss des Ständerates, und eine
erste Minderheit ist für Streichung. Ich schlage
Ihnen vor, in eventueller Abstimmung zunächst den
Antrag der Mehrheit und den der zweiten Minder-
heit einander gegenüberzustellen, was heraus-
kommt, dann in der Hauptabstimmung dem Antrag
der ersten Minderheit gegenüberzustellen.

Abs t immung. — Vote.
Eventuell. — Eventuellement :

Für den Antrag der Mehrheit 41 Stimmen
Für den Antrag der zweiten

Minderheit 94 Stimmen

Präsident: Herr Nationalrat Herzog erklärt, dass
er jetzt seinen Antrag zurückziehe. Herr National-
rat Eggenberger hat angekündigt, er nehme ihn auf,
für den Fall, dass er zurückgezogen werde. Nimmt
Herr Eggenberger den Antrag auf?

Eggenberger: Jawohl.

Definitiv — Définitivement :
Für Festhalten am eventuell

gefassten Beschluss 93 Stimmen
Für den Antrag der ersten

Minderheit 28 Stimmen

Abs. 2.
Antrag der Kommission.

Mehrhei t :
2 Festhalten am Beschlüsse des Nationalrates.

Minderhei t
( Guinand, Picot) :

2 Zustimmung zum Beschlüsse des Ständerates.

AI. 2.
Proposition de la commission.

M a j o r i t é :
2 Maintenir la décision du Conseil national.

Minor i té
(Guinand, Picot):

2 Adhésion à la décision du Conseil des Etats.

Condrali, Berichterstatter der Mehrheit: Abs. 2
von Art. 31 ter steht im Zusammenhang mit dem
vorhin behandelten Art. 31 bis, Abs. 5. Nachdem
Sie diesen Abs. 5 gestrichen haben, werden Sie in
Art. 31 ter die ursprüngliche Fassung des National-
rates wieder aufnehmen.

M..Pini, rapporteur de la majorité: A l'alinéa 2,
la question a déjà été réglée par le vote sur l'article
Slbis, alinéa 5. Comme vous avez biffé cet alinéa

de l'article 31 bis, il y lieu maintenant d'adopter la
formule précédente approuvée par le Conseil natio-
nal, c'est-à-dire l'inclusion de l'alinéa 2 dans l'ar-
ticle Slter qui concerne précisément la délégation
de compétence législative de la Confédération aux
cantons pour régler les tâches qui ne nécessitent
pas une réglementation fédérale et pour lesquelles
ils ne sont pas déjà compétents.

Condrali, Berichterstatter der Mehrheit: Es ist
hier eine Minderheit aufgeführt, nämlich die der
Herren Guinand und Picot. Das ist ein kleiner Irr-
tum. Die Minderheit meldet sich nicht mehr zum
Wort, nachdem wir den Absatz 5 des vorausgehen-
den Artikels gestrichen haben. Damit dürfte die
Sache als erledigt zu betrachten sein.

Präsident: Die Kommission erklärt, dass Gegen-
sätze nicht bestehen und dass der Artikel so bestehen
kann, wie er vorgeschlagen ist.

•Angenommen. — Adopté. •

An. 32 BV.
Antrag der Kommission.

Mehrhei t :
Abs. 1.1 Die in Art. Slbis, Slter, Abs. 2, Slquater-

und Slquinquies genannten Bestimmungen...

Minderhei t
(Guinand, Picot):

1 Zustimmung zum Beschlüsse des Ständerates.

Art. 32 C. F.
Proposition de la commission.

Major i t é :
Alinéa 1. x aux articles Slbis, Slter. 2e ali-

néa, 31 quater et 31 quinquies...

Minorité
(Guinand, Picot):

1 Adhésion à la décision du Conseil des Etats.

Condrau, Berichterstatter der Mehrheit: Bei
Art. 32, Abs. l, ist eine Zahl einzuschalten: „Art.
Slter, Abs. 2". Er betrifft die Kompetenzdelegation
an die Kantone. Sie wissen, dass mit Bezug auf die
Einschränkung der Handels- und Gewerbefreiheit
der Bund verpflichtet ist, allfällige Einschrän-
kungen auf dem Gesetzgebungsweg vorzunehmen,
sie also dem Referendum zu unterwerfen. Das Glei-
che soll auch gelten für den Fall, dass diese Kompe-
tenz an die Kantone delegiert wird. Wenn also die
Kantone die Handels- und Gewerbefreiheit auf
Grund des Art. Slter, Abs. 2 einschränken, sollen
ihre Bestimmungen gleich wie jene des Bundes dem
Referendum unterstellt werden. Wir beantragen
Ihnen daher, hier noch beizufügen „Art. Slter,
Abs. 2", wie Sie es früher beschlossen haben. Es
heisst dann: „Die in Art. Slbis, Slter, Abs. 2. . .".

M. Pini, rapporteur de la majorité: Ici, le Conseil
des Etats a biffé le renvoi du texte du Conseil natio-
nal au premier alinéa de l'article 32. Il s'agit de
savoir si toutes les lois ou arrêtés promulgués en
application de l'article Slbis, 31 ter, alinéa 2, ce
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dernier relatif à la délégation de pouvoirs aux can-
tons, Slquater et 31 quinquies doivent être soumis
au vote du peuple. Le Conseil national répond oui;
le Conseil des Etats fait une exception à propos de
l'article Slter, 2e alinéa, en ce sens qu'en cas de
délégation de pouvoirs aux cantons, il y a lieu de
laisser à la souveraineté cantonale la compétence
de régler cette question. La décision du Conseil
national répond plutôt à la tendance d'un retour à
la démocratie qui se manifeste dans le pays comme
réaction contre le régime des décrets d'urgence de
l'économie de guerre.

La majorité de la commission a maintenu le
texte du Conseil national et il paraît que la minorité
de la commission renonce à faire sa proposition, de
telle sorte que je vous recommande de rester fidèle
au texte adopté par le Conseil national.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit Mehrheit

Abs. 2.
Antrag der Kommission.

2 Die Kantone sind vor Erlass der Ausführungs-
gesetze anzuhören. Der Vollzug der Bundesvor-
schriften ist ihnen in der Regel zu übertragen.

Alinéa 2.
Proposition de la commission.

2 Les cantons devront être consultés lors de l'éla-
boration des lois d'exécution. Ils seront chargés,
en règle générale, d'exécuter les dispositions fédé-
rales.

Condrali, Berichterstatter : Bei Abs. 2 haben Sie
in erster Linie eine kleine Umstellung zu beachten.
Wir haben hier dem Ständerat zugestimmt und die
beiden Sätze vertauscht. Der erste Satz weist darauf
hin, dass vor Erlass von Ausführungsvorschriften
oder Gesetzen die Kantone anzuhören sind. Der
zweite spricht vom Vollzug. Vorher war es um-
gekehrt. Man sprach zuerst vom Vollzug und erst
in zweiter Linie von der Vernehmlassung der Kan-
tone. Die Satzumstellung geht auf eine. Anregung
von Herrn Ständerat Altwegg zurück.

Im gleichen Absatz ersetzen wir die Worte „Aus-
führungsvorschriften" durch den Ausdruck „Aus-
führungsgesetze". Es ist richtiger, von Gesetzen
statt von Vorschriften zu sprechen. Das entspricht
der Rechtssprache.

M. Pini, rapporteur: II ne s'agit là que d'une
transposition de phrase et de préciser que les can-
tons devront être consultés avant l'élaboration des
lois et ensuite chargés de prendre les mesures d'exé-
cution.

La commission unanime vous propose cette for-
mule et je vous demande d'adhérer à sa décision.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission Mehrheit

Abs. 3.
Antrag der Kommission.

Festhalten.

AI. 3.
Proposition de la commission.

Maintenir.

Condrali, Berichterstatter: Der Ständerat hat
hier mit Bezug auf die Organisationen, die zur Ver-
nehmlassung einzuladen sind, gewisse Einschrän-
kungen vorgenommen. Ihre Kommission ist der
Auffassung, es sollte am Beschluss des Nationalrates
festgehalten werden.

M. Pini, rapporteur: II y a une petite divergence
à l'alinéa 3 entre le Conseil des Etats et le Conseil
national. Le texte du Conseil fédéral précisait que
seuls les groupements s'étendant à tout le territoire
de la Confédération seront consultés dans l'élabora-
tion des lois. Le Conseil national a retenu une for-
mule trop restrictive et a décidé que devront être
consultés «les groupements économiques intéres-
sés» et non pas seulement «les groupements écono-
miques d'importance nationale». Le Conseil des
Etats propose de dire: «.„les organisations natio-
nales groupant les diverses branches économiques».

Au nom de la commission unanime, je vous pro-
pose d'adopter le texte du Conseil national qui veut
que toutes les organisations intéressées soient con-
sultées et non pas seulement les organisations ayant
une portée nationale.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission Mehrheit

Art. 34ter BV.
Abs. 1.

Antrag der Kommission.
Mehrhei t :

Lit. /. Über die berufliche Ausbildung in In-
dustrie, Gewerbe, Handel, Landwirtschaft und
Hausdienst.

Minderhei t
(Guinand, .Aeschbach, Giovanoli, Giroud, Giter-
mann, Herzog, Schmid-Zürich, Spühler Von der Aa,

Weber) :
/. Festhalten am Beschlüsse des Nationalrates.

Antrag Gressot.
... über die berufliche Ausbildung in Industrie,

Gewerbe, Handel und Landwirtschaft. (Rest des
Satzes streichen.)

Art. 34ter C.F.
All.

Proposition de la commission.

Minorité
(Guinand, Aeschbach, Giovanoli, Giroud, Giter-
mann, Herzog, Schmid-Zürich, Spühler, Von der Aa,

Weber) :
/. Maintenir la décision du Conseil national.

Major i té :
Lettre /. Sur la formation professionnelle dans

l'industrie, les arts et métiers, le commerce, l'agri-
culture et le service de maison.
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Proposition Gressot.
Sur la formation professionnelle dans l'industrie,

les arts et métiers, le commerce et l'agriculture.
(Biffer le reste de la phrase.)

Condrali, Berichterstatter der Mehrheit: Bei
Art. 34 ter haben wir nur eine Differenz in lit. /. Im
Bundesbeschluss von 1939 war die Rede von der
beruflichen Ausbildung in Handel, Industrie und
Gewerbe. Im Entwurf von 1945 hat man diese Ein-
schränkung auf Handel, Industrie und Gewerbe
fallen lassen und einfach von der beruflichen Aus-
bildung gesprochen. Sie erinnern sich an die Debatte
vom letzten Herbst und die verschiedenen Anträge,
die zu lit. / hier gestellt wurden. Sie haben sich
mehrheitlich für die allgemeine Fassung entschlos-
sen und in lit. / einfach gesagt, dass der Bund be-
fugt sei, Vorschriften über die berufliche Ausbil-
dung aufzustellen. Das hat nun im Ständerat und
insbesondere in der ständerätlichen Kommission
Anlass zu einer ergiebigen Diskussion gegeben. In
der ständerätlichen Kommission wie im Ständerat
hat man verschiedene Formulierungen versucht.
Die allgemeine Fassung des Entwurfes befriedigte
nicht. Man trachtete nach einer Einschränkung,
indem man schliesslich die Befugnisse des Bundes
auf die berufliche Ausbildung für wirtschaftliche
Tätigkeiten beschränkt hat. Die Mehrheit Ihrer
Kommission möchte zur Fassung von 1939 zurück-
kehren und Ihnen vorschlagen, in lit. / zu sagen:
„über die berufliche Ausbildung in Industrie, Ge-
werbe, Handel, Landwirtschaft und Hausdienst".
Mit Rücksicht auf die Erfahrungen der Kriegszeit
hat man hier auch den Hausdienst einbezogen. In
landwirtschaftlichen Kreisen schenkt man diesem
Dienst besondere Beachtung. Herr Kollege Gressot
möchte diesen Zusatz streichen. Er möchte also nur
sagen: „Ausbildung in Industrie, Gewerbe, Handel
und Landwirtschaft". Wir wollen seine Argumen-
tation anhören. Persönlich bin ich der Auffassung,
dass man hier Mass halten muss. Eine Einschränkung
ist angemessen. Ich empfehle Ihnen den Antrag der
Mehrheit.

M. Pini, rapporteur de la majorité: Une diver-
gence s'est manifestée à la lettre /, relative à la
question de la formation professionnelle.

Le projet du Conseil fédéral prévoyait la compé-
tence donnée à la Confédération de légiférer sur
la formation professionnelle, sans limitation. Le
message justifiait cette rédaction en rappelant que
l'article 34ter actuel donne la compétence à la
Confédération de légiférer dans les secteurs des
arts et métiers et de l'industrie. En répondant aux
vœux du Parlement, manifestés par la présentation
de motions et postulats, le Conseil fédéral se décla-
rait prêt, dans le message, à légiférer en matière de
formation professionnelle pour l'agriculture et les
gardes-malades.

Au Conseil des Etats, une opposition décidée s'est
manifestée contre la rédaction trop générale de
l'article 34ter, approuvé par le Conseil national.
On réagit avant tout contre la possibilité que pour-
rait avoir la Confédération d'intervenir dans le
domaine de l'école, sur lequel les cantons entendent
justement garder leur souveraineté pleine et entière.
Le Conseil des Etats a cru trouver une solution, en

adoptant une formule générale: «Sur la formation
professionnelle, en vue d'une activité économique»,
ce qui excluait une intervention dans le domaine
éducatif ou spirituel. Mais il faut reconnaître que
cette formule n'est pas satisfaisante. Quelle est
la notion et la limite de l'activité économique? Ne
pourrait-on pas dire que la profession de maître
d'école est une activité économique? Evidemment,
c'est là un exemple extrême. Mais, pour éliminer
cette incertitude, la commission du Conseil national
a cru plus prudent d'en rester à une formule énumé-
rative plus précise, en ajoutant au régime actuel
«l'agriculture et le service de maison». Ainsi, les
efforts des cantons dans ce domaine pourront être
aidés et coordonnés. Une formation professionnelle
est indispensable dans l'agriculture, si on veut
rationaliser l'économie dans le domaine agricole et
diminuer les frais généraux tout en augmentant le
rendement agricole. La formation professionnelle
dans le service de maison pourra être également
encouragée par la Confédération, notamment en
tenant compte des expériences faites durant ces
années de guerre.

Pour des raisons politiques, soit «aus referen-
dumspolitischen Gründen», on a laissé de côté le
secteur des gardes-malades. Une forte minorité de
la commission veut s'en tenir à la rédaction du
Conseil fédéral. Le Conseil national décidera. Je
vous recommande cependant d'adopter le texte de
la commission, plus précis que celui du Conseil des
Etats et moins exposé, aux yeux du peuple et des
cantons, à provoquer l'intervention de la Confédé-
ration.

Notre collègue, M. Gressot, a proposé de biffer
la dernière phrase pour supprimer le service de
maison. Je me réserve d'entendre les arguments par
lesquels il défendra sa proposition. Mais, pour me
conformer à la décision de la majorité et à la volonté
de l'autre Chambre, je vous propose de repousser
la proposition Gressot.

M. Guinatld, rapporteur de la minorité: Je vous
propose, au nom de plusieurs de mes collègues de
la commission, de maintenir le texte original pro-
posé par le Conseil fédéral.

Ainsi que l'ont dit les deux rapporteurs, la
définition arrêtée par le Conseil des Etats n'est pas
satisfaisante, car l'activité économique vise même
les professions libérales. On ne peut pas dire qu'un
avocat, qu'un médecin n'exerce pas une activité
économique.

La proposition de la majorité de la commission
du Conseil national consiste à faire une énumération.
Comme toutes les énumérations, celle-ci est forcé-
ment incomplète, discutable. Pourquoi parler du
service de maison alors que, par exemple, on exclu-
rait de la formation professionnelle généralisée des
professions médicales qui, elles, doivent avoir un
statut uniforme en Suisse ? On a aussi inclus l'agri-
culture dans cette énumération. Ceci touche à
l'école, car, si on admet une formation profession-
nelle unifiée, on devra unifier l'enseignement dans
les écoles agricoles professionnelles de la Confé-
dération.

Etant donné les dangers de cette énumération,
je vous propose d'en revenir à la formule originale.
Elle n'est pas dangereuse car, chaque fois que le
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Conseil fédéral devra proposer un projet de loi, on
aura l'occasion d'en discuter et il sera soumis au
referendum populaire. La formule générale est la
meilleure, elle n'a pas l'ambiguïté de la formule du
Conseil des Etats et les risques de la formule du
Conseil national, qui est incomplète et peu satis-
faisante.

M. Gressot: Je vous propose de voter le texte de
la majorité, tout en l'amendant dans le sens de la
suppression de sa dernière partie, relative au service
de maison (Hausdienst).

Plusieurs raisons militent en faveur de ma pro-
position, mais je n'en citerai que deux.

Ou bien une,telle disposition devrait être dans
la compétence cantonale, ou bien elle peut paraître
absolument inutile. Vous reconnaîtrez tout d'abord
avec moi qu'un texte énumérateur est un texte
limitateur. C'est pourquoi, q*uant à moi, je préfère
la nouvelle formule de la majorité du Conseil natio-
nal à l'ancienne formule votée par la Chambre dans
sa dernière session. Encore ne faut-il pas pousser
trop loin cette énumération, ne pas trop charger
le bateau.

La question du service de maison — si on juge
nécessaire de légiférer dans ce domaine — est-elle
de la compétence de la Confédération ? Il semble que
la Confédération ait d'autres tâches à remplir, plus
importantes que celle-là et qu'une telle question
pourrait être laissée à la compétence des cantons,
d'autant plus qu'elle touche de très près au domaine
scolaire et que, jusqu'à preuve du contraire, le do-
maine scolaire est réservé à la compétence cantonale.

Que resterait-il aux cantons, si on ne leur per-
mettait même plus de légiférer dans des questions
de ce genre, pour lesquelles il n'apparaît pas néces-
saire d'établir des dispositions générales ? Je ne vois
pas la Confédération se faire institutrice pour bonnes
d'enfants ou pour cuisinières. Ce n'est pas là le rôle
de la Confédération, mais celui des cantons. Vous
reconnaîtrez dès lors, avec moi, que le simple bon
sens, abstraction faite de toute considération poli-
tique, milite en faveur de ma proposition.

Mais il y a une autre raison, d'ordre pratique,
qui milite aussi en faveur de la suppression de ce
terme «service de maison». Vous savez que les
maîtresses de maison ont actuellement de grandes
difficultés à recruter du personnel. Il y a dans ce
domaine, comme dans d'autres, réelle pénurie de
main-d'oeuvre. On devrait tout faire pour parer à
cette pénurie de main-d'œuvre, à ces difficultés.
Or, la disposition in fine de la majorité va en sens
contraire. Au lieu d'abattre les barrières qui se
dressent entre la maîtresse de maison et le personnel
de maison, on en élève de nouvelles et, qu'on le
veuille ou non, elles tendent à rendre plus difficile
encore le recrutement pour le service de maison.

Bref, une législation dans ce domaine ne se jus-
tifie d'aucune façon actuellement. Pour autant que
la nécessité de cette législation se fasse sentir, les
cantons sont alors là pour l'établir.

Je vous prie d'adopter ma proposition.

Reichling: Ich möchte Ihnen beantragen, dem
Antrag der Mehrheit zuzustimmen, vor allem, den
Streichungsantrag von Herrn Kollega Gressot
abzulehnen.

Der Kommission ist schon frühzeitig, 1944, eine
Eingabe der Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für den
Hausdienst zugegangen, in der die Aufnahme des
Hausdienstes unter die Berufe verlangt wurde, die
nach BV, und hier Art. 34ter, in die Befugnis des
Bundes gestellt werden sollen, soweit es ihre Aus-
bildungsangelegenheiten betrifft. Die Gründe, die
für diese Eingabe und schliesslich für die Mehrheit
der Kommission massgebend waren, sind zweierlei
Art.

Es ist in der Tat so, dass gegenwärtig ein grosser
Mangel an Hausbediensteten besteht. Da stimme
ich überein mit meinem Herrn Vorredner. Wir sind
nur nicht gleicher Meinung hinsichtlich der prakti-
schen Auswirkung dieser Ausbildungsmöglichleiten
auf Grund eidgenössischer Gesetzgebung. Die Ar-
beitsgemeinschaft für den Hausdienst weist mit
Nachdruck darauf hin, dass der Mangel an Haus-
diensten vor allem auf einen Mangel an Anerkennung
des Hausdienstes als eigentlicher Beruf zurückzu-
führen sei. Sie weist meinem Dafürhalten nach mit
Recht darauf hin, dass die Schweizer im allgemeinen
und auch die Schweizerinnen danach trachten, einen
gelernten, anerkannten Beruf auszuüben und ohne
Not sich nicht als Handlanger zu betätigen. Nach-
dem nun aber der Hausdienst diese Anerkennung
vor allem in der Bundesgesetzgebung bisher nicht
gefunden hat, hält man dafür, dass gerade das ein
Grund sei, warum viele junge Frauen und Töchter
sich nicht dem Hausdienst, sondern einem aner-
kannten Beruf in einer ändern Stellung zuwenden.
Man hofft — und ich glaube, nicht ohne Grund —
dass mit der Anerkennung des Hausdienstes als
Beruf der Zustrom dazu stärker werde. Zweifellos
erwartet die Arbeitsgemeinschaft von einer Aus-
bildung dieser Hausdienstkräfte auch eine soziale
Hebung dieses Standes, sicher ein Begehren, das
wir nicht von der Hand weisen dürfen.

Die Arbeitsgemeinschaft weist auf die Wichtig-
keit dieser Hausdienstkategorie hin und macht
darauf aufmerksam, dass 1930 gemäss damaliger
Volkszählung 110 000 Frauen in diesem Berufe
tätig gewesen seien. Heute sind es vermutlich
weniger. Das hat zu diesem nachgerade katastro-
phal gewordenen Mangel in diesem Berufszweige
geführt. Sie möchte nun diesen 110 000 oder mehr
oder weniger Frauen und Töchtern, die im Haus-
dienst tätig sind, zu einer sozial anerkannten und
angemessenen Stellung in der Volkswirtschaft ver-
helfen.

Herr Gressot hat nun darauf hingewiesen, dass
eine eidgenössische Gesetzgebung auf diesem Gebiete
nicht notwendig, sondern sogar unerwünscht sei ; man
möchte diese Ausbildung den Kantonen überlassen.
Dazu ist leider zu sagen, dass bis jetzt nur sehr wenige
Kantone von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht
haben. Meines Wissens — es mag seither noch einer
dazu gekommen sein — sind es nur Waadt und
Solothurn, die zu dieser Möglichkeit der Ausbildung
und damit der Anerkennung des Hausdienstes als
Beruf geschritten sind, während alle ändern Kantone
das bisher unterlassen haben. Die Hausdienste und
ihre Vertreter wünschen, dass nicht nur in zwei
Kantonen, sondern über die ganze Schweiz hinweg
dem Vorbild der Kantone Waadt und Solothurn
Folge gegeben werde. Es ist also, um mich im be-
sondern mit dem Gegenargument von Herrn Gressot



Revision des articles 'économiques — 78 21 mars 1946

auseinanderzusetzen, richtig, dass die Kompetenz
bisher schon bestanden hätte, dass davon aber kein
Gebrauch gemacht worden ist.

Wir in der Landwirtschaft, die zweifellos unter
diesem Mangel an Hausdiensten am meisten leiden,
erwarten von dieser Neuerung einen vermehrten
Zustrom zu den Hausdiensten und damit ein Mittel
zur Behebung des Übel- und Notstandes, der in
dieser Beziehung besteht. Wir erwarten davon eine
Hilfe für unsere schwerbelasteten Frauen in der
Familie und im Haushalt der Landwirtschaft. Was
aber wir davon erwarten, wird auch den ändern
Haushaltungen, den ändern Familien und Haus-
frauen zugute kommen, die ebenfalls auf die An-
stellung von Hausdiensten angewiesen sind.

Aus diesen Gründen möchte ich Sie ersuchen,
dem Antrag der Kommissionsmehrheit zuzustim-
men und den Antrag Gressot abzulehnen.

Bundesrat Stattlpfli: Wie Sie sich erinnern, habe
ich anlässlich der Beratung in der Oktobersession
einen Antrag, die Kompetenz des Bundes in bezug
auf die Aufstellung von Vorschriften über die beruf-
liche Ausbildung in Handel, Gewerbe, Industrie und
Landwirtschaft zu beschränken, bekämpft. Ich bin
damals für den Text des Bundesrates eingetreten.
Der Nationalrat hatte ihn zum Beschluss erhoben.
Dieser Text wird nun von Herrn Nationalrat Gui-
nand und Konsorten wieder aufgenommen. Er
wurde im Ständerat vom föderalistischen Stand-
punkt aus bekämpft.

Nun haben wir die interessante Situation, dass
Herr Nationalrat Guinand, der bis jetzt ausschliess-
lich den föderalistischen Standpunkt à outrance bei
der Beratung der Wirtschaftsartikel vertreten hat,
sich .zum Verteidiger einer Bestimmung aufwirft,
die von den Föderalisten als untragbar erklärt wird.
Das gibt mir den Mut, nun den bundesrätlichen
Text fallen zu lassen und dem abgeänderten Vor-
schlag der Kommission zuzustimmen. Wir beide,
Herr Guinand und ich, kämpfen mit vertauschten
Rollen, und keiner hat dem ändern etwas vorzu-
halten l Wir riskieren höchstens beide, dass in der
nächsten oder übernächsten Nummer des „Nebel-
spalters" zu lesen steht: „Was ist paradox? Para-
dox ist, wenn ein ausgesprochener Föderalist für
einen Antrag eintritt, der von den Föderalisten be-
kämpft wird. Und paradox ist, wenn .Bundesrat
Stampfli einen Text einer Kommissionsmehrheit
bekämpft, der selber vom Bundesrat stammte und
von ihm in einer frühern Session verteidigt wurde!"

Das riskieren wir also beide. Wir werden es mit
Fassung tragen ! (Heiterkeit!)

Wieso ist der Bundesrat dazu gekommen, dem
von seinem ursprünglichen Antrag abweichenden
Antrag der Kommissionsmehrheit zuzustimmen ?
Die allgemeine Formulierung, wonach der Bund be-
fugt ist, Vorschriften über die berufliche Ausbildung
überhaupt aufzustellen, ist auf den Widerstand der-
jenigen gestossen, die befürchtet haben, dass bei
einer so allgemeinen Formulierung der Bund in Ver-
suchung geraten könnte, Vorschriften über die be-
rufliche Ausbildung auch von geistigen Berufen auf-
zustellen, also der Lehrerberufe aller Stufen, ja
sogar der religiösen Berufe und auch administrativer
Berufe.

Es ist im Ständerat — ich weiss nicht, ob ernst-
haft oder humoristisch — sogar die Frage gestellt
worden, ob der Bundesrat, gestützt auf eine solche
Generalklausel nicht auch das Recht hätte, Vor-
schriften über die berufliche Ausbildung der Re-
gierungsräte der Kantone aufzustellen. Ich habe
beruhigend erklärt, das sei nicht beabsichtigt, indem
der Bundesrat der altvaterischen Meinung sei, dass
man jedem Volke die Regierung gönnen solle, die
es verdient (Heiterkeit). Man habe sich da nicht
einzumischen. Aber. es zeigte sich, dass diese Be-
fürchtungen mit derartigen Erklärungen nicht zu
befriedigen waren und dass weiter behauptet wurde,
der Bund hätte theoretisch doch die Möglichkeit,
gestützt auf eine solche Generalklaüsel Vorschriften
über die berufliche Ausbildung der Lehrer, der
Anwälte und Notare aufzustellen, also über die
Ausbildung in Berufen, die bisher restlos der kan-
tonalen Gesetzgebung vorbehalten waren.

So suchte man nach einer Regelung, die diesen
Bedenken Rechnung trägt. Es wurde erklärt: Es
ist lediglich Aufgabe von Wirtschaftsartikeln, die
Möglichkeit der Aufstellung von Vorschriften über
die Ausbildung für wirtschaftliche Berufe zu schaf-
fen. So ist der Ständerat dazu gekommen, zu sagen,
der Bund solle befugt sein, Vorschriften zu erlassen
zur beruflichen Ausbildung für eine wirtschaftliche
Tätigkeit. Damit glaubte der Ständerat — und
auch der Sprechende — jetzt sei das Ei des Kolum-
bus gefunden.

In der nationalrätlichen Kommission zeigte sich
aber, dass auch diese Bestimmung nicht alle Zweifel .
über die Auslegung ausschliesst. Es wurde die Frage
gestellt : Welche Berufe fallen unter eine wirtschaft-
liche Tätigkeit? Ist der Beruf eines Anwaltes und
eines Notars nicht auch eine wirtschaftliche Tätig-
keit? Die Kantone und auch der Ständerat wollen
es nicht, dass der Bund Vorschriften über die beruf-
liche Ausbildung der Anwälte aufstellen kann. Es
gibt aber noch andere Berufe, so die Pflegeberufe,
deren Einreihung zu Zweifeln Anlass gäbe.

So kam man zum Schlüsse, dass auch diese'
Generalklausel keine genügende Abgrenzung bil-
det, um alle Bedenken und Befürchtungen zu be-
seitigen. So hat man grundsätzlich die General-
klausel verlassen und sich zur Enumerations-
methode entschlossen. Ich habe mich dieser Auf-
fassung ebenfalls angeschlossen, weil ich überzeugt
bin, dass nur durch die Enumeration die Möglich-
keit besteht, eine klare Abgrenzung des Kompetenz-
kreises des Bundes gegenüber den Kantonen herbei-
zuführen. Da betrachten wir es als selbstverständ-
lich, dass der Bund, so, wie es die Vorlage von 1939
vorsah, kompetent sein soll, Vorschriften über die
berufliche Ausbildung in Handel, Industrie und
Gewerbe zu erlassen.

Damals fehlte noch die Landwirtschaft. Die
Landwirtschaft legt aber den grössten Wert darauf,
dass' in gleicher Weise wie für die übrigen grossen
Wirtschaftszweige auch für sie der Bund Vor-
schriften über die berufliche Ausbildung erlassen
kann. Es ist also gegeben, dass wir dem Text von
1939 noch die Landwirtschaft beifügen.

Es erhebt sich nur noch die Frage : Sollen wir
nach Antrag von Herrn Nationalrat Gressot auf die
Aufzählung des Hausdienstes verzichten oder mit
der Kommissionsmehrheit und dem Ständerat und
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Herrn Nationalrat Reichling auch den Hausdienst
ausdrücklich aufführen ? Mit seiner Aufzählung
befinden wir uns in Übereinstimmung mit den haus-
wirtschaftlichen Kreisen. Wir haben eine Eingabe
erhalten, in der die Organisationen dieser Kreise
lebhaft die Einfügung des Hausdienstes in Art.
34ter, Ziffer 5, gewünscht haben, und zwar aus den
Gründen, die Ihnen Herr Reichling vorgetragen hat.
Es ist nicht richtig, wenn Herr Gressot behauptet,
dass mit der Aufstellung von Vorschriften über die
Ausbildung im Hausdienst der Bund in die kan-
tonalen Erziehungskompetenzen eingreife. Damit
greifen wir nicht in das Primarschulwesen ein, wir
bleiben auf dem Gebiet der beruflichen Ausbildung
beim bisherigen Zustand, da nach dem bisherigen
Art. 34ter der Bund schon jetzt unzweifelhaft diese
Kompetenz besass. Ist es gerechtfertigt, für den
Hausdienst Vorschriften über die berufliche Aus-
bildung zu erlassen ? Darüber besteht kein Zweifel.
Wenn es auch heute ausserordéntliche Schwierig-
keiten bereitet, Hausangestellte zu finden, so ist das
kein Grund, um auf den Erlass solcher Vorschriften
zu verzichten. Gerade die heutige Situation ist ein
Beweis dafür, dass das Fehlen solcher Vorschriften
einen ausreichenden Stand von Hausangestellten
verhindert hat. Auch den Hausangestellten müssen
wir durch eine zweckmassige, berufliche Ausbildung
das Gefühl geben, dass sie einen Beruf erlernt
haben, also nicht nur Gelegenheitsarbeiter und
Geleeenheitsarbeiterinnen sind. Nur dann haben sie

o

die nötige Berufsfreude, den nötigen Berufsstolz,
um im Berufe zu bleiben und nicht bei der nächsten
Gelegenheit eine andere Beschäftigung zu ergreifen.
Eine Köchin, die diesen Namen wirklich verdient,
geht nicht so leicht in die Fabrik oder in irgendeinen
ändern Beruf. Sie ist stolz darauf, dass sie ihren
Beruf kann, sie bleibt darin. So müssen wir durch
Aufstellung von beruflichen Vorschriften für die
übrigen Berufe des Hausdienstes den Angehörigen
dieser Berufe ein Gefühl des Stolzes und der Freude
an ihrer Tätigkeit geben, das sie davon abhält, bei
jeder Gelegenheit eine andere Beschäftigung zu
wählen. Damit, dass wir hier diese fünf Berufsarten
aufführen, glauben wir, das Nötige getan zu haben.

Ich weiss, dass es Mitglieder Ihres Rates gibt,
die es als Lücke empfinden, wenn nicht auch der
Beruf der Pflegerinnen eingeschlossen ist. Aber da
stossen wir auf starke Widerstände, die sicher in der
Volksabstimmung zum Ausdruck gelangen würden.
Ich gebe zu, was die Befürworter dieser Erweiterung
verlangen, wäre das Bessere, aber wie so oft im
Leben ist das Bessere der Feind des Guten. Deshalb
will ich es nicht riskieren, dem Möglichen das Er-
reichbare zu opfern, sondern ich begnüge mich mit
dem, was erreichbar ist und beantrage Ihnen des-
halb, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen.

Präsident: Wir bereinigen zunächst den Antrag
der Mehrheit, zu dem Herr Gressot einen Strei-
chungsantrag gestellt hat. Was daraus hervorgeht,
wird dem Antrag der Minderheit gegenübergestellt.

Abst immung. .— Vote.
Eventuell — Eventuellement :

Für den Antrag der Mehrheit 100 Stimmen
Für den Antrag Gressot 23 Stimmen.

Definitiv — Définitivement :
Für den Antrag der Mehrheit 99 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 50 Stimmen

Abs. 5.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Ständerats.

AI 5.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil des Etats.

Condrau, Berichterstatter: Sie sehen beim Be-
schluss des Nationalrates einen Abs. 5. Dieser be-
trifft den sog. Antrag Quartenoud. Sie erinnern sich
noch an die lebhafte Debatte, die wir in der Herbst-
session am letzten Abend hier hatten. Herr Quarte-
noud ging vom Gedanken aus, dass man mit Bezug
auf den Art. 34 den Kantonen gewisse Kompe-
tenzen ausdrücklich einräumen müsse. Sein Antrag
wurde mit Stichentscheid des Präsidenten ange-
nommen. Herr Bundesrat Stampfli hat damals in
Aussicht gestellt, die rechtliche Frage durch die
Justizabteilung abklären zu lassen. Das ist in-
zwischen geschehen. Das Gutachten kommt zum
Schluss, dass es nicht nötig sei, hier zugunsten der
Kantone einen Vorbehalt zu machen. Die Kantone
haben von sich aus überall dort die Kompetenzen
zur Gesetzgebung, wo diese nicht ausdrücklich dem
Bunde übertragen wurden. Die Justizabteilung
kommt in ihrem Gutachten ferner zum Schluss,
dass auch dann, wenn dem Bunde gewisse Kompe-
tenzen übertragen sind, diese von ihm aber nicht
angewendet werden, die Kantone die Möglichkeit
besitzen, im Rahmen der Bundesverfassung Ge-
setze zu erlassen. Als klassisches Beispiel haben wir
hier die Kompetenz des Bundes zum Erlass eines eid-
genössischen Strafgesetzbuches. Diese Befugnis wurde
dem Bunde schon im Jahre 1898 erteilt. Von 1898 bis
Ende 1941/42 haben verschiedene Kantone ihre Straf-
gesetze ergänzt, revidiert, erneuert. Erst mit dem
1. Januar 1942 hat 'der Bund von seiner Gesetz-
gebungskompetenz Gebrauch gemacht und damit
die kantonalen Gesetzgebungen ausgeschaltet. Das
gleiche wäre auch hier der Fall. Solange der Bund
von Art. 34 oder von einzelnen Bestimmungen, die
darin enthalten sind, keinen Gebrauch macht, haben
die Kantone die Möglichkeit, hier gesetzgeberisch
tätig zu sein.

Auf Grund des Gutachtens hat denn auch der
Ständerat den Abs. 5 gestrichen, und zwar mit
28 gegen 2 Stimmen. Die Kommission ist ein-
stimmig der Auffassung, dass wir hier dem Stände-
rat zustimmen sollen. Der frühere Antragsteller, der
sich vielleicht noch zum Worte melden wird, ist
überzeugt vom Gutachten der Justizabteilung und
verzichtet auf eine weitere Antragstellung.

Präsident: Wir sind vor der sonderbaren Si-
tuation, dass kein Antrag von der Kommission
.gestellt wird. Aber es ist jetzt eine Erklärung erfolgt.
Ich möchte daher Herrn Quartenoud das Wort
erteilen.

M. Quartenoud: Je reconnais que la situation
est assez spéciale et je remercie le président de ce
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Conseil de la courtoisie dont il fait preuve à mon
égard en me donnant la parole pour une déclaration.
Vous comprendrez que je ne pouvais laisser passer
ce débat sans vous donner quelques explications
sur l'abandon que je fais maintenant de la propo-
sition que j'avais eu l'honneur de formuler devant
vous.

Il y a un paradoxe de plus à ajouter à ceux que,
tout à l'heure, nous a signalés fort spirituellement
M. Stampfli, conseiller fédéral. L'article 34ter
est sorti des délibérations du Conseil des Etats
amputé de ce 5e alinéa que le Conseil national y
avait inséré, afin d'inscrire expressément dans la
Constitution qu'en l'absence d'une réglementation
fédérale les cantons ont la faculté de légiférer sur
les matières énumérées à l'alinéa 1 de l'article 34ter.

Il s'agissait de réserver formellement la com-
pétence législative des cantons dans le domaine
social, tant que la Confédération n'aurait pas fait
usage des compétences que la Constitution lui
délègue, en particulier en matière de protection des
travailleurs, de rapports entre employeurs et tra-
vailleurs, de service de placement, de rapports entre
employeurs et travailleurs, de service de placement,
d'assurance chômage et de formation profession-
nelle.

D'aucuns ont prétendu que cette disposition de
l'alinéa 5 n'apportait rien de-nouveau. Elle était
en tout cas l'expression formelle de ce principe, pas
toujours reconnu, que les cantons peuvent légi-
férer en matière sociale, que leur souveraineté sur
le terrain du droit public demeure, tant que le droit
fédéral ne s'y oppose pas de manière absolue. Or, ce
principe que l'on affirme aujourd'hui être si clair
qu'il est inutile, voire dangereux, de l'insérer dans
un texte constitutionnel, n'a pas été reconnu
à une époque récente par le Tribunal fédéral. Cette
autorité a bel et bien cassé la loi fribourgeoise sur
les contrats collectifs, à l'époque où une législation
fédérale manquait encore en la matière.

La voie du progrès social est jonchée des légis-
lations cantonales annulées par le Tribunal fédéral.
Il n'est pas une initiative prise par les cantons en
faveur de la protection ouvrière qui ne soit menacée
d'un recours de droit public. C'est pourquoi, lors
de la discussion de l'article 34ter qui donne de nou-
velles et larges attributions à la Confédération dans
le domaine social, j'ai proposé l'insertion d'un
texte disant qu'en l'absence d'une réglementation
fédérale, les cantons ont la faculté de légiférer dans
les matières qu'énumère cet article.

Il ne s'est pas élevé une seule voix, soit au Con-
seil national, soit au Conseil des Etats, pour contester
aux cantons le droit de légiférer dans le domaine de
la protection des travailleurs tant que la Confédé-
ration ne l'aurait pas fait elle-même.

Mais les députés qui se sont prononcés au Conseil
des Etats contre ma proposition sont partis de l'idée
qu'il était dangereux de faire, à propos de l'article
34ter, une réserve en faveur de la souveraineté can-
tonale, alors que c'est un principe valable, dans les
autres domaines du droit aussi, que si la Confédé-
ration n'a pas fait usage d'une faculté qui lui est
accordée par la Constitution, les cantons demeurent
libres de légiférer. Au fond, c'est cette liberté que
je tenais à faire affirmer solennellement dans un
domaine qui me tient particulièrement à cœur,

liberté qui, il faut bien en convenir, est particuliè-
rement nécessaire. Je suis heureux de constater que
le parlement entend sauvegarder le principe qui est
énoncé dans ma proposition.

Mais mes inquiétudes n'ont pas été complète-
ment apaisées par les déclarations si nettes faites
au parlement en faveur de la compétence législa-
tive des cantons.

Je venais de vivre une expérience personnelle.
Je savais que notre loi fribourgeoise sur les allo-
cations familiales était • menacée d'un recours au
Tribunal fédéral, et que cette menace, eu égard à la
jurisprudence de notre haute Cour, pesait lourde-
ment sur ce très réel progrès social. La menace s'est
depuis lors réalisée. Il a fallu qu'un spéculateur
d'un canton confédéré, venu exploiter, à l'occasion
de circonstances dues à la guerre, les richesses natu-
relles du canton de Fribourg, qu'une entreprise à
qui l'on réclamait le paiement d'une contribution
à la caisse cantonale d'allocations familiales fît,
par le ministère d'un avocat de Berne, un recours
de droit public au Tribunal fédéral !

Le danger existe. Il nous faut présenter des
mémoires au Tribunal fédéral pour maintenir une
loi bienfaisante au lieu de nous appliquer à l'amé-
liorer peut-être, à l'adapter mieux aux circonstances.
Notre vie publique sociale en est empoisonnée.

^L'autorité judiciaire suprême étant saisie, on se
gardera de préjuger ici la question. On lui fait con-
fiance. Si la thèse soutenue par les juristes qui con-
testent l'opportunité de l'amendement que nous
avons proposé et qui prétendent qu'il est superflu,
est exacte, il n'est guère douteux, alors, que la légis-
lation sociale, qu'en précurseurs les cantons ont
élaborée, trouve grâce.

Quoi qu'il en soit, un fait demeure patent, en
dépit des avis de droit et consultations que l'on
oppose à la disposition de l'alinéa 5, c'est que les
divers cantons qui ont cherché aux problèmes
sociaux des solutions plus justes qu'une facile
subvention, ont été et sont pratiquement para-
lysés dans leurs entreprises par la menace conti-
nuelle d'un recours. L'intervention possible d'un
tribunal, accomplissant sa fonction avec un peu
trop de rigueur parfois, bloque pratiquement toute
espèce de progrès social. Il ne suffit pas — comme
on a bien voulu le faire — de féliciter les cantons de
la véritable floraison de lois sociales qui apparais-
sent chez certains d'entre eux, encore faut-il créer
le climat qui permette à tant d'institutions nou-
velles de porter leurs fruits, en attendant que la
législation fédérale, cette énorme machine, ait
atteint le même résultat.

Les cantons ont, affirme-t-on, le droit de légi-
férer en matière de droit public. Ils sont même com-
pétents, déclare-t-on, pour légiférer sur les matières
déléguées expressément à la Confédération aussi
longtemps que cell-ci ne fait pas usage de ses com-
pétences. Cela est admis généralement et l'on cite
Burkhardt, Kleiner et d'autres...

Il n'empêche cependant que, pratiquement,
grâce à de trop savantes constructions parfois, et
à trop de rigueur, la compétence des cantons n'a
pas toujours été reconnue. Leurs actes législatifs
ont été déclarés inconstitutionnels et ont été privés
de leur efficacité alors qu'il s'agissait d'institutions
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à ce point opportunes, que très peu de temps après
la Confédération elle-même les mettait sur pied.

Telle est la réalité.
Il y a cependant un espoir et un changement. Le

voici :
C'était un fait bien connu que soit le Conseil

fédéral, soit le Tribunal fédéral ont professé, d'une
manière constante, l'opinion que la loi sur le travail
dans les fabriques réglait d'une manière complète
les conditions de travail des ouvriers occupés dans
les fabriques, qu'elle ne laissait aucune place à une
réglementation cantonale ultérieure. Cette juris-
prudence constituait un frein puissant aux initia-
tives des cantons. A l'encontre d'une telle juris-
prudence, il fallait, pour restaurer les droits des
cantons, ou bien un texte du genre de celui que
j'ai proposé, ou une modification de la pratique des
autorités fédérales. ' •

Or, tandis que le Conseil national acceptait ma
proposition en octobre 1945, en novembre 1945,
le Conseil fédéral renversait sa jurisprudence à
l'occasion d'un recours dirigé contre une loi de
Baie-Ville, de.19.44, accordant aux ouvriers occupés
dans les fabriques, le bénéfice des vacances payées
qui avaient été octroyées aux autres salariés, par
une loi de 1932.

Dans sa décision, le Conseil fédéral a exposé que
la loi fédérale ne statue nulle part expressément que
ses prescriptions constituent une réglementation
exhaustive des conditions de travail des ouvriers
de fabrique, et que les dispositions de l'article 95
de cette loi, abrogeant les lois et ordonnances can-
tonales qui lui seraient contraires, ne signifient pas
que la promulgation de cette loi enlève aux cantons
tout droit de légiférer dans le domaine des fabriques.
Ainsi, le Conseil fédéral envisage nettement la pos-
sibilité pour les cantons de légiférer en matière
sociale. Dès lors la loi sur le travail dans les fabri-
ques n'est plus un obstacle au progrès social que
peut réaliser la législation cantonale.

C'est sur cette indication que je peux retirer ma
proposition. Je suis un peu comme le héros de
Rabelais qui pleurait d'un œil et riait de l'autre. Si
les affirmations des juristes officiels sont admises
par le Tribunal fédéral, ma proposition pourra vrai-
ment ótre taxée de superflue, encore aura-t-elle
contribué à préciser une notion. Par contre, les
quelque dix-huit mille enfants au bénéfice des
allocations familiales continueront à les" toucher.
Leur assurer ce résultat valait bien un débat. Ou
bien le recours contre notre loi fribourgeoise sera
écarté et j'aurai à me réjouir d'un résultat pratique,
bien avant que la revision des articles économiques
ait franchi le cap des tempêtes et surtout bien long-
temps avant que des lois en résultant n'aient vu le j our.

La proposition votée ici en décembre a provoqué
en effet des déclarations catégoriques du Conseil
fédéral, des affirmations des juristes officiels et la
volonté des Chambres.

Si, par contre, le Tribunal fédéral accepte le
recours (la chose est possible, nous vivons sous le
régime de la séparation des pouvoirs), j'aurais le
chagrin de voir compromise une œuvre sociale en
plein développement, mais j'aurai l'amère volupté
de pouvoir jauger la science définitive des juristes
du palais et surtout d'estimer comme il convient
la confiance candide du Conseil des Etats, la Cham-

Nationalrat. — Conseil national. 1946.

bre soi-disant fédéraliste, qui a décidé, sous pré-
texte d'inutilité, d'abandonner la proposition que
vous aviez bien voulu accepter ici.

Präsident: In der Vorlage ist ein Druckfehler
enthalten, indem nicht vermerkt ist, dass die Kom-
mission Zustimmung zum Beschluss des Ständerates
beantragt.

M. Pini, rapporteur: Je partageais le point de vue
du président et je jugeais inutile d'allonger la discus-
sion. Mais il faut reconnaître que le texte qui
vous a été présenté contient une lacune et il faut
préciser que la commission, unanime, vous propose
de biffer l'alinéa 5 et d'adhérer à la décision du
Conseil des Etats, qu'il a prise par 28 voix contre 2.

Vous vous souvenez des circonstances dans les-
quelles le Conseil national avait voté la proposition
de M. Quartenoud. Au cours de cette fameuse séance
de relevée, le vote intervenu était à parité et il ne
fut décidé que grâce à la voix prépondérante du
président, soit par 64 voix contre 63. Ce vote du
Conseil national était coloré d'un certain aspect poli-
tique qui avait engagé plusieurs députés à accepter
la proposition de M. Quartenoud, malgré leurs hési-
tations et leurs objections d'ordre juridique.

J'avais moi-même soutenu à cette tribune la
thèse de la compétence cantonale originelle, la
proposition de M. Quartenoud devant être consi-
dérée comme un pléonasme. Mais, après la discussion,
la situation était telle que beaucoup de nos collègues
avaient cru de leur devoir de suivre M. Quartenoud,
pour des raisons d'ordre politique, ainsi que je l'ai
déjà dit. Après le vote du Conseil national, M.
Stampfli, conseiller fédéral, s'était réservé de sou-
mettre la question à l'appréciation du Département
de justice et police. L'expertise faite a confirmé les
objections d'ordre juridique qui avaient été présen-
tées dans cette salle. .

Le Conseil des Etats a proposé de biffer le
texte de l'alinéa 5 et la commission, unanime, vous
propose d'adhérer à cette décision, car elle a cons-
taté que la proposition de M. Quartenoud n'était
pas une affirmation de fédéralisme,'mais devait
être considérée comme une restriction dés compéten-
ces originaires des cantons.

En adoptant cette proposition, quel résultat
obtiendrait-on ? Au lieu de laisser aux cantons leurs
compétences originelles, on les limiterait aux
matières énumérées à l'article 34ter. Gela équivaut
bien à une limitation et non pas au respect des
compétences originelles des cantons. Tout à l'heure,
M. Quartenoud a fait le procès de la jurisprudence
du Tribunal fédéral. Il ne m'appartient pas d'inter-
venir sur ce point. Je relève cependant que si la
législation fribourgeoise ne se heurté pas' à une
disposition législative du droit fédéral, je ne pense
pas qu'elle puisse être cassée.

Je vous propose donc, au nom de la com-
mission unanime, de biffer l'alinéa 5.

Abs t immung. — Vote. . . .
Für den, Antrag der Kommission" 111 Stimmen)

(Einstimriiigkeit.

' Präsident: Damit sind die Differenzen vorläufig
erledigt. _ . '

An den Standerat. . _ .
(Au Conseil des Etats.) ,,.

11
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#ST# Vormittagssitzung vom 4. April 1946.
Séance du 4 avril 1946, matin.

Vorsitz — Présidence : Hr. Grimm.

4884. Militärpflichtersatz. Anrechnung
des geleisteten Dienstes.

Taxe d'exemption du service militaire. Calcul
du service accompli.

Siehe Seite 19 hiervor. — Voir page 19 ci-devant.

Beschluss des Ständerats vom 4. April 1946.
Décision du Conseil des Etats, du 4 avril 1946.

Schlussabst immung. — Vote final.
Für Annahme des Beschlussent-

wurfes 125 Stimmen
( Einstimmigkeit)

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST# 4915. Statut der
Internationalen Arbeitsorganisation.
Statut de l'organisation internationale

du travail.

Siehe Seite 147 hiervor. — Voir page 147 ci-devant.

Beschluss des Ständerats vom 4. April 1946.
Décision du Conseil des Etats, du 4 avril 1946.

Schlussabs t immung. — Vote final.
Für Annahme des Beschlussent-

wurfes 130 Stimmen
(Einstimmigkeit)

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

#ST# 4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung.

Revision des articles économiques de la
Constitution.

Siehe Seite 45 hiervor. — Voir page 45 ci-devant.

Vorlage der Redaktionskommission vom 2. April 1946.
Projet de la commission de rédaction, du 2 avril 1946.

Beschluss des Ständerats vom 4. April 1946.
Décision du Conseil des Etats, du 4 avril 1946.

M. Berthoud: Au moment où va intervenir le
vote final sur les articles constitutionnels d'ordre
économique, il convient d'examiner, sans idée pré-
conçue et sans parti pris, si les textes que nous
avons arrêtés sont susceptibles de conduire au but
que nous nous sommes proposé.

L'instrument juridique, qu'à force de labeur et
de peine et au prix de multiples compromis, nous
sommes parvenus à forger, est-il à même de per-
mettre au législateur de doter le pays d'un ensemble
de dispositions légales de portée économique, répon-
dant tout à la fois aux exigences du temps présent
et de l'avenir ainsi qu'aux aspirations de notre
peuple ?

Telle est la question que se sont posée les deux
signataires de la proposition de renvoi que je vais
avoir l'honneur de motiver. A cette question ils se
sont vus au regret de devoir donner une réponse
négative.

Les sentiments qui sont à la base de l'attitude
qu'après mûre réflexion ils ont décidé de prendre
en l'occurrence sont, je le sais, partagés par de nom-
breux membres de cette assemblée, qui, néanmoins,
s'apprêtent à donner leur suffrage au projet issu
de nos délibérations. Ils le feront, non pas par
conviction, mais par résignation, estimant qu'il faut
en finir une bonne fois avec cette revision depuis
si longtemps mise et remise sur le métier. Ils ne
paraissent guère, du reste, se faire illusion sur le
sort final réservé à ce «grand œuvre» parlementaire
mais ils préfèrent, vaille que vaille, courir le risque
du scrutin populaire plutôt que de tirer la conclu-
sion logique de leur manque de confiance.

Faut-il s'étonner que personne ou presque per-
sonne ne puisse se déclarer satisfait du résultat
de nos travaux ? Je ne le crois pas car, dès l'origine,
le problème a été posé de telle manière qu'il eût
été fort difficile d'aboutir à autre chose que le
projet disparate sur lequel nous allons nous pro-
noncer.

En effet, plutôt que de concrétiser leur pensée
dans des formules claires et brè'ves, conformes aux
exigences et à la notion même du droit constitu-
tionnel, les auteurs du projet -initial ont, aux fins
de donner des garanties aux groupements écono-
miques et professionnels les plus intéressés à la
réforme, inséré dans les articles nouveaux toute
une série de dispositions qui doivent avoir leur
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place dans la législation, voire dans des ordon-
nances d'exécution et non dans la charte fonda-
mentale de l'Etat.

A ces dispositions superflues sont venues s'ajou-
ter au cours de ces libérations de solennelles décla-
rations de principe, à l'allure déclamatoire, qui
tiennent davantage du manifeste électoral que du
droit constitutionnel. Il en va de même des pro-
messes expresses ou sous-entendues dont a été
émaillé le projet, aux fins de capter les suffrages
des principales organisations économiques.

Indépendamment de cela, il est visible que les
auteurs des textes adoptés ont obéi à la préoccu-
pation, non pas de créer une base sur laquelle on
puisse faire reposer une législation économique
cohérente et coordonnée de portée générale et de
caractère durable, mais de donner après coup une
sorte de support juridique aux prescriptions mul-
tiples édictées en vertu du droit de nécessité ou
en application des pouvoirs extraordinaires, pour
sauvegarder des branches économiques et des indus-
tries en difficulté du fait de la crise ou de la guerre.
C'est à cette fin qu'est destinée la disposition ins-
crite sous lettre a dans l'article 31 bis.

Ce procédé de législation constitutionnelle est
certes des plus discutables et si, à la rigueur, on
pouvait le comprendre lorsqu'à été élaboré le premier
projet, on a pu s'étonner qu^on y ait recouru de
nouveau lorsque, par suite de l'évolution des faits
notée au cours de la guerre, le problème économique
a pris des aspects nouveaux et une ampleur que
l'on ne pouvait prévoir avant la guerre. Ce fut donc
une erreur de reprendre en 1945 le projet de 1938
en se contentant d'y apporter quelques légères
modifications et en l'amputant d'une de ses dispo-
sitions les plus efficaces, celle concernant la possi-
bilité de donner force obligatoire aux accords et
conventions de caractère économique. C'est de cette
erreur initiale que procède en somme le manque
de satisfaction que procurent, les textes adoptés.
Or, plutôt que d'aller au-devant d'un échec presque
certain en soumettant ces textes aux suffrages du
peuple et des cantons, n'est-il pas préférable de
revoir notre travail, de le remettre encore une fois
sur le métier pour aboutir dans quelques mois à
un nouveau projet, débarrassé de dispositions qui
l'encombrent inutilement et qui compromettent son
adoption définitive ?

C'est dans cet esprit qu'a été conçue notre
proposition fondée sur le pressant désir de voir
notre pays doté, le plus rapidement possible, d'une
économie nationale solidement organisée, capable
de fortifier et d'accroître la prospérité commune
et, pour marquer nettement notre volonté de faire
œuvre constructive, nous avons tenu à tracer les
lignes générales du nouveau projet. •>

Ce que nous demandons, c'est qu'on revienne
aux saines notions qui ont présidé à l'élaboration
de la Constitution de 1874. Si l'on prend la peine
de la relire dans son texte initial, on se rend compte
que les dispositions qui y sont contenues consistent,
d'une part, à fixer les droits, attributions et compé-
tences conférés à la Confédération; d'autre part,
lorsqu'il y a lieu, à préciser dans quelle mesure les
cantons seront maintenus dans la possession de
leurs droits souverains. A cela s'ajoutent parfois

certains principes généraux exprimés en termes
précis et brefs.

C'est de ces notions simples et claires que nous
demandons que l'on s'inspire dans l'élaboration
d'un nouveau projet d'articles économiques de la
Constitution si, comme nous le proposons, celui qui
est sorti de nos récentes délibérations est renvoyé
au Conseil fédéral ou si, après avoir été adopté par
les Chambres, il est rejeté par le peuple et les can-
tons. Je ne pense pas que le moment soit opportun
pour développer les notions fondamentales que nous
avons mises à la base de notre proposition. Qu'il me
suffise de rappeler qu'elles consistent dans l'ins-
cription d'une première disposition attribuant à la
Confédération le droit de légiférer en matière
économique et sociale; d'une deuxième maintenant
pour les cantons, le droit de légiférer dans la mesure
où les lois qu'ils éditent se concilient avec la légis-
lation fédérale et d'une troisième disposition suggé-
rée déjà par M. Tell Perrin qui crée la possibilité de
déroger au principe de la liberté du commerce et
de l'industrie lorsque l'intérêt général l'exige et
cela uniquement par des actes législatifs assujettis
au referendum.

Je vois venir, messieurs, l'argument massue
qu'on opposera à la proposition de renvoi que je
viens de motiver brièvement. (Bruits, conversations
particulières, inattention.)

Je vous prie, messieurs, de faire quelque silence.

Präsident: Herr Berthoud hat das Wort.

M. Berthoud: Précisément, M. le président,
j'aimerais bien que l'on ne m'interrompe pas.

On me dira sans doute qu'au point où en sont
les choses on ne peut pas raisonnablement revenir
en arrière, que malgré les défauts dont le projet
est affecté, il est bon de le laisser courir ses risques
en votation populaire. Nous ne devons pas nous
laisser impressionner par une semblable objection.
Rappelons-nous plutôt qu'il n'est jamais trop tard
pour bien faire et que constamment notre effort
doit rester dirigé vers ce seul but: défendre, au
mieux de nos possibilités, les intérêts supérieurs
du pays.

Bringolf: Im Hinblick auf die grosse Bedeutung,
die die Beratung der Wirtschaftsartikel hat, und
im Blick auf die Bedeutung der Schlussabstimmung
sieht sich. die Sozialdemokratische Fraktion ver-
anlasst, eine ihrem Umfang und Inhalt nach ent-
sprechende Erklärung abzugeben. Ich bedaure, dass
ich Ihre Zeit für diese Erklärung auch noch in An-
spruch nehmer^muss. Unsere Fraktion muss jedoch
ihren Standpunkt in dieser Frage grundsätzlich und
mit Bezug auf die Abstimmung selbst klar um-
schreiben. Die Erklärung, die ich die Ehre habe,
Ihnen bekanntzugeben, lautet:

Die Sozialdemokratische Fraktion der Bundes-
versammlung vermiest eine grundlegende Gesamt-
auffassung des Bundesrates über die Nachkriegs-
politik unseres Landes, Während der Kriegszeit
und seit der Waffenruhe spricht und schreibt man
auch in bürgerlichen Kreisen von notwendigen
Wandlungen und Umstellungen, von der Unmög-
lichkeit, in die Vorkriegszeit zurückzukehren und
von der Notwendigkeit, die Schweiz wirtschaftlich,
sozial und politisch mit den Aufgaben der Gegen-



Revision des articles économiques 206 4 avril 1946

wart und der Zukunft zu verbinden. Allerdings
werden diese Stimmen immer wieder übertönt von
den Begehren -jener Kreise des schweizerischen
Grosskapitals und der schweizerischen Hochfinanz,
die das Rad der Entwicklung erneut rückwärts
drehen wollen. Die Sozialdemokratische Partei der
Schweiz hat als einzige bedeutende politische
Organisation unseres Landes in ihrem Programm
„Die neue Schweiz" eine klare Konzeption über
die Nachkriegspolitik und ihre Gestaltung ent-
wickelt und damit einen Weg zur Sicherung der
Existenz aller Werktätigen unseres Landes gewie-
sen. „Die neue Schweiz" ist weder ein Plan für die
totale Verstaatlichung der Wirtschaft, noch steht
sie im Widerspruch zur Demokratie und zur Ent-
faltung persönlicher Initiative und persönlicher
Freiheitsrechte. „Die neue Schweiz" will die Wirt-
schaft, d. h. die Produktion unseres Landes plan-
massig organisieren und staatlich, gemischt-wirt-
schaftlich oder genossenschaftlich lenken. Sie über-
lässt aber auch der privaten Unternehmertätigkeit
und -initiative ihren Platz in unserem Wirtschafts-
leben. Sie will die wirtschaftlichen Kräfte zusam-
menfassen, in der Produktion, im Handel und im
Verkehr koordinieren. Ohne eine planmässig ge-
lenkte Produktion und Verteilung der produzierten
Güter im Binnenhandel und im Export gibt es
keinen erfolgreichen Kampf gegen Wirtschaftskrisen
und Arbeitslosigkeit, gibt es keine krisenfreie Wirt-
schaft und damit keine Sicherheit der Existenz des
arbeitenden Bürgers in Stadt und Land.

Planwirtschaft ist aber nur dann sinnvoll, wenn
sie neue Kräfte unseres Volkes weckt und neuer
persönlicher Initiative des Bürgers auf einer der
Provitwirtschaft überlegenen Stufe der Entwick-
lung die Entfaltung sichert. Der Weg zu dieser wirt-
schaftlichen Ordnung ist der Weg zur sozialen
Gerechtigkeit, und sie ist mit der weiteren Ent-
wicklung und dem Ausbau unserer Demokratie
untrennbar verbunden. Die Demokratie wird erst
dann ihre soziale Aufgabe erfüllen, wenn sie mit
der gewollten wirtschaftlichen Planung die' soziale
Gerechtigkeit verwirklicht und Freiheit und Ent-

o

faltung der Persönlichkeit gewährleistet. Persön-
liche Freiheit und persönliche Initiative haben nur
dann ihre Berechtigung, wenn sie als Dienst am
Volke aufgefasst und ausgeübt werden.

Die sozialdemokratische Fraktion bedauert es,
dass im Verlaufe der Beratungen der Wirtschafts-
artikel die Mehrheit der Mitglieder der eidgenös-
sischen Räte sich immer weiter von diesen grund-
legenden'Erkenntnissen entfernte. Die Anträge der
Sozialdemokraten, die den Wirtschaftsartikeln den
Charakter einer grundsätzlichen Neuorientierung
der Wirtschaft und Sozialpolitik geben wollten,
sind abgelehnt worden. Wir gaben uns Rechenschaft
darüber, dass die Wirtschaftsartikel ein Kompro-
misswerk sein würden. Es gibt Kompromisse, die
die Voraussetzungen für eine fruchtbare Weiter-
entwicklung enthalten. Leider sind gerade diese
wesentlichen Gesichtspunkte, im Verlaufe der Bera-
tungen der Wirtschaftsartikel durch die Ablehnung
und Verwässerung eines Teiles unserer Anträge
ungenügend berücksichtigt worden.

Über die Frage des Rückzuges der Initiative
für Wirtschaftsreform und Rechte der Arbeit hat
das Initiativkomitee zu entscheiden.

Für den Fall der Aufrechterhaltung der Initia-
tive vertritt die Fraktion die Auffassung, dass vor
den Volksentscheiden über die eben erwähnten
Initiativen und die Wirtschaftsartikel die Entschei-
dung über die Verwirklichung der Alters- und Hin-
terlassenenversicherung fallen muss. In dieser
Reihenfolge will die sozialdemokratische Fraktion
die Dringlichkeit der eidgenössischen Aufgaben
behandelt wissen, und sie empfiehlt dem Bundesrat,
diese Vorschläge ernstlich in Erwägung zu ziehen.

Das unzulängliche Kompromisswerk, das die
Wirtschaftsartikel darstellen, der Versuch, darin
die Handels- und Gewerbefreiheit als Grundsatz
einer liberalistischen Wirtschaftsffassung zu erhalten
und in eine wirtschaftliche Rechtsordnung hinüber-
zuretten, der man zwar nicht .ausweichen kann,
aber doch nur zögernde Zugeständnisse widerwillig
macht, erlaubt es den Sozialdemokraten nicht, zu-
zustimmen. Die sozialdemokratische Fraktion wird
sich der Stimme enthalten. Mit dieser Haltung greift
die Fraktion dem Entscheid des Aktionskomitees
für die Initiative „Wirtschaftsreform und Rechte
der Arbeit" und der Stellungnahme der zuständigen
Instanzen der Sozialdemokratischen Partei der
Schweiz und des Schweizerischen Gewerkschaf ts-
bundes zu diesen wichtigen Problemen unseres
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Landes in keiner Weise vor.

M. Hirzel: Avant'de vous lire une déclaration
commune des divers groupes de la majorité, je vou-
drais personnellement attirer l'attention de M. Brin-
golf et celle du groupe socialiste sur le fait que nous
croyons avoir, au cours des discussions si longues
et quelquefois assez pénibles des articles économi-
ques, fait le maximum pour tendre la main aux
espoirs du syndicalisme suisse et nous espérons que
les milieux syndicaux partageront notre idée, que
les articles économiques sont une base solide et
sûre pour ,la bonne solution du problème social
en Suisse sur la base de la justice sociale dont a
parlé M. Bringolf, et non seulement de la justice
sociale, mais aussi sur la base d'un minimum de
liberté individuelle.

Cela dit, j'ai l'honneur de vous faire la déclara-
tion suivante:

Le groupe radical démocratique, le groupe
catholique-conservateur, le groupe des paysans,
artisans et bourgeois ainsi que le groupe libéral
démocratique ont décidé de se prononcer, au vote
final, en faveur des articles économiques revisés
parce qu'ils y voient la base constitutionnelle
nécessaire au développement, économique de notre
pays et au progrès de sa législation sociale.

De l'attitude qu'ont adoptée, en vue de la
votation finale, le groupe socialiste et le groupe des
indépendants, il y a lieu de déduire que les deux
initiatives «droit au travail» et «réforme économique
et droits du travail», ne seront pas retirées.

Pour cette éventualité, les groupes énumérés
plus haut se sont réservé dans leur déclaration
commune, faite en séance du Conseil national du
4 octobre 1945, de recommander au Conseil fédéral
d'étudier s'il né conviendrait pas de faire passer
en votation populaire les deux initiatives avant les
articles économiques eux-mêmes. Se fondant sur
ces considérations, les groupes énumérés plus haut
prient le Conseil fédéral de soumettre immédiate-
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ment les deux initiatives à l'Assemblée fédérale afin
qu'elles puissent être soumises au peuple avant les
articles économiques.

Holenstein: Ich habe um das Wort gebeten, um,
wie Herr Hirzel, eine Erklärung abzugeben. Die von
Herrn Bringolf verlesene Erklärung veranlasst mich
jedoch zu einer kurzen Vorbemerkung. Es hat mich
etwas überrascht, dass er namens der sozialdemo-
kratischen Fraktion in längern Ausführungen wieder
auf Dinge zu sprechen gekommen ist, die wir hier
bei der Beratung der Wirtschaftsartikel eingehend
besprochen haben. Ich kann es 'mir versagen, darauf
noch einmal einzutreten. Ich glaube, nicht fehl zu
gehen, wenn ich annehme, dass diese etwas um-
fangreiche Fraktionserklärung nicht zuletzt aus dem
Bedürfnis heraus diktiert war, Ihnen und dem Volke
eine gewisse Erklärung für die immerhin nicht ganz
alltägliche Tatsache zu geben, dass eine grosse
Fraktion in einer derart wichtigen Frage in der
Schlussabstimmung weder Ja noch Nein sagen
kann, sondern sich der Stimme enthält.

Zu einem Punkt möchte ich hier eine Bemerkung
anbringen: Es wird in der von Herrn Bringolf ver-
lesenen Erklärung verlangt, dass der Abstimmung
über die beiden Volksinitiativen der sozialdemo-
kratischen Partei und des Landesringes der Un-
abhängigen, sowie der Abstimmung über die Wirt-
schaftsartikel diejenige über die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung vorausgehen müsse. Ich weiss
nicht, wie sich die Fraktionen, für die ich hier eine
Erklärung abzugeben habe, zu dieser Frage stellen.
Persönlich halte ich aber dafür, dass es nicht richtig
wäre, dem Bundesrate diese Reihenfolge der Ab-
stimmungen vorschreiben zu wollen. Wir haben die
Wirtschaftsartikel fertig beraten ; wir haben vor uns
die beiden Initiativen, die bald abstimmungsreif
sein werden ; wir haben über die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung aber noch nicht einmal eine
Botschaft des Bundesrates. Ich glaube nicht, dass
es angängig wäre, diese nun fälligen Abstimmungen
hinauszuschieben bis zu dem noch unbestimmten
Zeitpunkt, da wir über die Alters- und Hinter-
lassenenversicherung abstimmen können.

Dies vorausgeschickt, erlaube ich mir nun, die
Erklärung, die Herr Hirzel auf französisch verlesen
hat, auch noch in deutscher Sprache abzugeben:

„Die radikal-demokratische Fraktion, die katho-
lisch-konservative Fraktion, die Bauern-, Gewerbe-
und Bürgerfraktion, sowie die liberal-demokra-
tische Fraktion haben beschlossen, in der Schluss-
abstimmung für die revidierten Wirtschaftsartikel
zu stimmen, weil sie darin die notwendige verfas-
sungsrechtliche Grundlage für die wirtschaftliche
Entwicklung unseres Landes und den weitern Aus-
bau seiner Sozialgesetzgebung erblicken.

Aus der Stellungnahme, die die sozialdemokra-
tische Fraktion und die Fraktion des Landesringes
der Unabhängigen für die Schlussabstimmung be-
zogen haben, muss geschlossen werden, dass die
beiden Initiativen „Recht auf Arbeit" und „Wirt-
schaftsreform und Rechte der Arbeit" nicht zurück-
gezogen werden.

Für diesen Fall haben sich die eingangs erwähn-
ten Fraktionen in ihrer gemeinsamen, in der Sitzung
des Nationalrates vom 4. Oktober 1945 abgegebenen
Erklärung vorbehalten, dem Bundesrat die Prüfung

der Frage nahezulegen, ob nicht vor den Wirtschafts-
artikeln die beiden obenerwähnten Initiativen zur
Abstimmung zu bringen seien.

Gestützt darauf ersuchen die eingangs erwähnten
Fraktionen den Bundesrat, die beiden Initiativen
unverzüglich der Bundesversammlung zur Behand-
lung zu unterbreiten, damit diese noch vor den
Wirtschaftsartikeln zur Volksabstimmung gebracht
werden können."

Duttweiler: Unsere Gruppe hat seit allem An-
fang, d. h. seit dem Jahre 1937, die Auffassung ver-
treten, dass es keinen Ersatz für die Handels- und
die Gewerbefreiheit gibt, weil es für die Freiheit
eben keinen Ersatz hat. Diese Auffassung ist mit
überwältigendem Mehr abgelehnt worden. Man
glaubte, dem Volk empfehlen zu müssen, die Wirt-
schaftsartikel in ihrer Fassung von 1939 anzu-
nehmen. Der Bundesrat hatte bereits Auftrag, die
damalige Fassung dem Volke zu unterbreiten.

Sie wissen, dass im Jahre 1942 die Vorlage
zurückgezogen wurde. Man hat dann die Wirt-
schaftsartikel verändert. Aber, verehrte Herren, die
Wahrheit bleibt: Sie werden keinen Ersatz für die
Freiheit finden, Sie werden nichts so Gutes machen
können, dass das Volk die Handels- und Gewerbe-
freiheit verlässt!

Die Abstimmung über den Verkehrsartikel hat
diese Wahrheit neuerdings, und zwar eindrücklich
bestätigt. Der Verkehrsartikel war von allen grossen
Parteien empfohlen und ist doch unterlegen.

Was mich erstaunt hat, ist, wie Herr Bringolf
als Sprecher der sozialdemokratischen Fraktion die
wirtschaftende Persönlichkeit so stark unterstrichen
hat, währenddem gleichzeitig alle Tendenzen von
dieser Seite auf eine Verstaatlichung und Ver-
massung hinausgehen, was in ihrem' Plan zum Aus-
druck kommt.

Demgegenüber ist die Initiative „Recht auf
Arbeit" auf das private Unternehmertum abgestellt,
überbindet aber dem Unternehmertum die schwere
Hypothek, die Verantwortung für die unselbständig
Erwerbenden in der Form des Rechtes auf Arbeit.
Wir beharren auf der Abstimmung über, diese
Initiative.

Es ist nicht zu verkennen, dass während der
ganzen jahrelangen Beratung der Wirtschaftsartikel
allseits .der beste Wille gezeigt wurde. Es wurde
allseitig eine Verständigung angestrebt, das möchte
ich als Mitglied dieser Kommission in all diesen
Jahren bestätigen. Aber es ist eben eine ungewöhn-
liche Problemstellung für ein freies Volk. Davon
muss man sich immer mehr überzeugen. Wer aber
die Wirtschaftsartikel ablehnt, übernimmt auch
eine gewisse Verantwortung. Das möchte ich zu-
geben. Er übernimmt die Verantwortung, auf ändern
Wegen die Handels- und Gewerbefreiheit, oder
besser gesagt, den freien Wettbewerb zu erhalten.
Es gibt einen Weg, das zu tun, nämlich wenn Sie
ein wirksames Mittel haben, den Missbrauch dieser
Freiheit zu verhindern. Diese Möglichkeit ist ge-
geben durch die Genossenschaft, das soziale Kapital
aller Art, wenn es energisch auftritt gegen den Miss-
brauch und dem hochkapitalistischen Einfluss mit
aller Wirkung entgegenwirkt. Deshalb sind wir zu-
versichtlich, sehen unsere Zukunft in der Ablehnung
der Wirtschaftsartikel, weil dann erst alle Energien
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freigelegt sind und man sich nicht mehr auf die
Verbots- und Einschränkungspolitik stützen kann.
Dann erst glauben wir, dass wir die Probleme
meistern werden. Wir sehen unsere Zukunft in der
Freiheit und sehen in der Freiheit kein Schreck-
gespenst. Das trennt uns für den Moment von
Ihnen. Wir sind aber überzeugt, dass wir vielleicht
nach der Abstimmung einiger sind und eine Lö-
sung finden werden.

Schlussabstimmung. — Vole final.
Für Annahme des Beschluss-

entwurfes 100 Stimmen
Dagegen 10 Stimmen

(Enthaltungen)
An den Ständerat.

(Au Conseil des Etats.)

#ST# Vonnittagssitzung vom 21. März 1946. •
Séance du 21 mars 1946, matin.

Vorsitz — Présidence : Hr. Grimm.

4688. Geschäftsreglement des National-
rates. Abänderung.

01« Drucklegung wurde durch Beschluss vom 2. April 1946
angeordnet.

Règlement du Conseil national. Revision.
L'impression a été ordonnée par décision du ,2 avril 1946.

Antrag der Kommission.
Eintreten.

Proposition de la commission.
Passer à la discussion des articles.

B e r i c h t e r s t a t t u n g . — Rapports généraux.

Wey, Berichterstatter: Nach der schweren
Schlacht, mit der wir wieder einmal die Wirtschafts-
artikel verabschiedet haben, kehren wir zu einer
Frage zurück, über die es im Volke keine Abstim-
mung gibt, zum Geschäftsreglement, das wir in
eigener Kompetenz erledigen können. Es ist die
Hausordnung des Rates. Von einer guten Haus-
ordnung hängt sehr viel ab. Man liest sie, wenn
man ins Haus einzieht, nachher lässt man sie lie-
gen; und bloss wenn Streitigkeiten sich einstellen,
wird sie wieder hervorgenommen. So ist es auch
bei uns: Man liest das Geschäftsreglement in der
Freude, Nationalrat geworden zu sein, und nachher
lässt man es liegen oder überlässt seine Anwendung
dem Präsidenten.

Ein früherer Nationalratspräsident, der sich um
unsern Rat recht verdient gemacht hat, Henri
Vallotton, hat 1939 festgestellt, dass er lange Zeit
geglaubt habe, es genüge, das Geschäftsreglement
der gesetzgebenden Behörde, des Nationalrates, zu
ändern, um unsere Beratungen beschleunigen zu
können. Ich habe gesagt: «Ein Mann, der sich um
unsern Rat verdient gemacht hat». Sie wissen,
dass Herr Nationalratspräsident Vallotton das
strengere Regiment hier eingeführt hat mit ver-
schiedenen Neuerungen, darunter dieser Rednertri-
büne, auch des alkoholfreien Restaurants da drüben,

das offenbar nicht wenig zur guten Stimmung, wie
sie soeben bei den Wirtschaftsartikeln zum Aus-
druck kam, zu Gunsten der alkoholfreien Restau-
rants beigetragen hat. Denn es heisst : «Sage mir, mit
wem du gehst, und ich will dir sagen, wer du bist.»

Herr Nationalratspräsident Vallotton liess sich
seinerzeit überzeugen, dass noch andere Faktoren,
nicht nur das Reglement, massgebend sind, um die
Beratungen im Nationalrat zu beschleunigen, den
Nationalrat, wenn man es so sagen darf, zu diszi-
plinieren. Er hörte auf den Rat eines sehr ver-
dienten Mannes, der lange Jahre Bundeskanzler war,
Dr. Bovet. Selbstverständlich spielt ' eine ebenso
grosse Rolle wie das Reglement der Geist, der die
Mitglieder der Gesetzgebenden Behörde beseelt,
ihre Aktivität, ihre Disziplin, ihr Wille zur Unter-
ordnung und zur Zusammenarbeit. Dazu kommt
die Einstellung der Organe des Rates, des Präsi-
denten, der Präsidentenkonferenz, des Bureaus, des
Sekretariates, Wir haben jetzt einen Präsidenten,
der die Zügel straff in den Händen hat und für eine
speditive Arbeit sich verantwortlich fühlt. Auch
die Tradition eines Rates spielt eine Rolle.

Die Schwierigkeiten, mit denen der Präsident
des Nationalrates zu kämpfen hat, werden einem
erst bewusst, wenn man da vorne sitzt. Dann hört
man nämlich mit an, wie er Tag um Tag, Stunde
um Stunde Gesuche ablehnen muss, und wie er
darauf dringen muss, dass wir mit unsern Beratun-
gen vorwärts kommen, und nicht stecken bleiben.
Der Mediziner, der hier im' Rate sitzt — pflegt mir
jeweils folgenden Vers zu sagen; er gilt auch für
den Nationalratspräsidenten: «Erst machen sie ihm
das Leben schwer, und haben sie es glücklich er-
reicht, so sagen sie dann hinterher : Die Erde sei ihm
leicht.» (Heiterkeit.)

Ich sage, die Schwierigkeiten, mit denen der
Präsident zu kämpfen hat, sind nicht leicht zu
nehmen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen,
dass, seitdem wir dieses Geschäftsreglement haben,
auch die Aufgaben des Staates und damit auch die
des Parlamentes und insbesondere des National-
rates stark gewachsen sind. Wir kämpfen hier gegen
eine Zeitnot, weil die Verhandlungen des Rates zu
oft in die Breite gehen. Mit Nachmittagssitzungen
und Abendsitzungen ist es nicht getan. Sie wissen,
dass die meisten von uns — es gibt nur wenige
Glückliche, die nicht in dieser Lage sind — noch
allerlei anderes zu tun haben in den Sessionen und
neben den Sessionen, und dass letzten Endes auch
die Beanspruchung eines Parlamentsmitgliedes,
eines Nationalrates, ihre Grenzen hat. Man kann
nicht den ganzen Vormittag und Nachmittag und
noch am Abend Sitzung halten und dazwischen
Kommissionssitzungen und anderen Besprechungen
beiwohnen, ohne dass eine Ermüdung sich einstellt.
Wir können jeweilen gegen Ende der dritten Ses-
sionswochen und oft schon in der zweiten Woche
diese Erscheinungen wahrnehmen.

Dann spricht für die Überprüfung unserer Ge-
schäftsordnung noch ein weiterer Grund. Die Zu-
sammensetzung unseres Rates ist eine andere als
vor 26 Jahren. ES sind mehr Gruppen da. Der
Proporz hat da das Bild des Nationalrates verän-
dert, und wird es vielleicht weiterhin verändern. Es
sind verschiedene kleinere Gruppen neu aufge-
taucht, grössere Gruppen sind erstarkt; das färbt
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Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.
Devient chiffre 5 de l'art. 2.

Zust, Berichterstatter: Art. 3 wird zweckmässig
als Ziffer 5 dem Artikel 2 eingegliedert, wo die
Aenderungen am bisherigen Recht überhaupt unter-
gebracht sind. Seinem Inhalte nach ermöglicht
Art. 3 die Anwendung von Art. 57bis auch auf
solche Kapitalstundungen, die vor dem Inkrafttreten
des ersten Bundesbeschlusses vom Jahre 1933 auf
freiwilligem. Wege zustande gekommen sind. Es
entspricht jedenfalls der Billigkeit, dass solche Fälle
einbezogen werden können, wie das vom Kanton
Bern in einer Eingabe gewünscht wird. Also, in
disem Punkte können wir den Wünschen Berns
gerecht werden.

Angenommen. — Adopté.

Art. 4.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen. —- Adopté.

Gesamtabs t immung . — Vote sur l'ensemble.
' Für Annahme des Beschluss-

entwurfes 28 Stimmen
(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

#ST# 3616. Wirtschaftsartikel der Bundes-
verfassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre
économique. Révision.

Botschaft und Beschlussentwurf vom 10. September 1937
(Bundesblatt III, 833). — Message et projet d'arrêté du

10 septembre 1937 (Feuille fédérale II, 829).

Beschluss des Nationalrats vom 28. April 1938.
Décision du Conseil national, du 28 avril 1938.

Antrag der Kommission.
Eintreten.

Proposition de la commission.
Passer à la discussion des articles.

Berichters ta t tung. — Rapport général.

Präsident: Wir werden dieses Geschäft trotz der
Abwesenheit von Herrn Bundesrat Obrecht be-
handeln müssen. Ich wünsche Herrn Bundesrat
Obrecht von Herzen, dass er bald wieder gesund
werde, um unseren Verhandlungen beiwohnen und

eventuell später zur Eintretensdebatte etwas sagen
zu können.

Schöpfer, Berichterstatter: Das zur Behandlung
stehende Gebiet der Art. 31, 31 bis, 31 ter, 32 und
34quater zerfällt in zwei voneinander getrennte
und dennoch einander berührende und eng mitein-
ander in Zusammenhang stehende Kreise : der Kreis
aller derjenigen Fragen, die sich um die Neuordnung
der Handels- und Gewerbefreiheit herumgruppieren,
und der Kreis aller derjenigen Fragen, die sich um
die Arbeitslosenversicherung und die damit zu-
sammenhängenden Fragen gruppiere'n. Diese Er-
wägung der Zweiteilung der Vorlage spielt eine
Rolle bei der Beurteilung der Frage, ob die Vorlage
als Ganzes oder getrennt in zwei Teile der Volks-
abstimmung zu unterbreiten sei oder nicht.

Der Nationalrat betrachtete die Vorlage als eine
Einheit, als ein Ganzes. Er gibt dieser Auffassung
auch in Art. 2 der Vorlage Ausdruck, indem er da-
selbst vorschreibt, dass dieser Beschluss der Ab-
stimmung des Volkes und der Stände unterbreitet
werde. — Die ständerätliche Kommission hat in
dieser Frage noch keine Stellung bezogen. Sie wird
dies erst in der Differenzenbereinigung tun. Die
Kommission wird aber wahrscheinlich dazu kommen,
die Vorlage als Ganzes, als eine Einheit zu behandeln,
weil zwischen den einzelnen Bestimmungen der V r-
lage doch ein recht innerer und inniger und insbe-
sondere auch ein sachlicher Zusammenhang vor-
handen ist.

Was ist die Grundidee der Vorlage ? Die Vorlage
will eine Neuordnung, eine Neuregelung des Ver-
hältnisses zwischen Staat und Wirtschaft bringen.
Das ist die eigentlichste, tiefste Grundlage. Damit
soll ein neues Fundament für das ganze Wirtschafts-
leben unseres Landes geschaffen werden. Diese Neu-
ordnung des Verhältnisses zwischen Staat und Wirt-
schaft weist aber nicht nur hin auf gewerbepolizei-
liche Belange, sondern es handelt sich dabei auch
um wirtschaftspolitische und insbesondere um
sozialpolitische Fragen. Alle diese Punkte, gewerbe-
polizeiliche, wirtschaftspolitische und sozialpoli-
tische Fragen, in ihrer Verbindung miteinander ge-
stalten das neue Verhältnis der Wirtschaft zum
Staat. Also sind zwischen Art. 34ter, der von der
Arbeitsversicherung, der Arbeitsvermittlung uswt
spricht, und zwischen den übrigen Artikeln, welche
von der Handels- und Gewerbefreiheit und von
deren Einschränkung handeln, innige und sachliche
Zusammenhänge vorhanden, die es rechtfertigen,
die Vorlage als Einheit und als ein Ganzes zur Ab-
stimmung zu bringen. Aber, wie gesagt, wir haben
in der Kommission diese Frage noch nicht ent-
schieden. Man behält sich bis zur Differenzbe-
reinigung die Stellungnahme noch vor, und ich
werde daher zu dieser Frage Ihnen später noch den
Antrag der Kommission zu unterbreiten haben.
Dies nur als vorläufige Orientierung an die Mit-
glieder des Rates, wenn man eventuell über diese
Frage sprechen würde.

Die bisherige Ordnung des Wirtschaftswesens ist
Ihnen allen nicht unbekannt. Wir proklamieren den
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit, des
sog. wirtschaftlichen Liberalismus. Jedem Bürger
unseres Landes ist also die freie Wahl und die freie
Ausübung seines Berufes gesichert. Jeder soll seine
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Berufskraft frei betätigen und frei verwerten können,
jeder soll mit allen ander n in freie Konkurrenz treten
können. Wo der Grundsatz der freien Konkurrenz
verletzt ist, da ist auch der Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit beeinträchtigt. Dieser Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit soll auch in
unserem Lande inskünftig seine Gültigkeit beibe-
halten. Der Grundsatz wird daher auch an die
Spitze des neuen Artikels in der Bundesverfassung
gestellt. Das ist ja nicht verwunderlich. Das Wirt-
schaftsleben unseres Landes hat unter der Herr-
schaft der Handels- und Gewerbefreiheit nach der
unbestrittenen Auffassung von allen Schichten der
Bevölkerung einen unerhörten Aufschwung er-
halten. Die Lebenslage aller unserer Volksgenossen
ist unter der Herrschaft dieses Grundsatzes günstiger
und höher geworden. Die Privatinitiative eines
jeden!privaten Wirtschafters, der Unternehmergeift,
der Wagemut und die RHkolüst, das sind doch die
allerbesten Faktoren und die kräftigsten Motoren
einer gesunden Wirtschaft. Sie garantieren den Auf-
schwung des Wirtschaftslebens und erzeugen auch
Wohlstand. Dabei kann es sich aber nicht handeln
um den ehemaligen englischen Wirtschaftsliberalis-
mus, um das,,laisser faire" und „laisser aller" längst
entschwundener früherer Zeiten. Dieser klassische,
aus England stammende Wirtschaftfliberalismus ist
in unserem Lande längst zu einem Mythos geworden.
Es handelt sich dabei, wenn wir von Handels- und
Gewerbefreiheit sprechen, um den durch die Rekurs-
praxis und durch kantonale und bundesgesetzliche
Bestimmungen geläuterten Begriff der Handels- und
Gewerbefreiheit, um den geläuterten Begriff, sage
ich, der verlangt, dass der Einzelne in seiner Freiheit
sich eine Schranke setzt, die auch den übrigen Volks-
genossen den Genuss der Freiheit erlaubt. Die Han-
dels- und Gewerbefreiheit des einzelnen hört also da
auf, wo die Handels- und Gewerbefreiheit des än-
dern, seines Mitmenschen- und Nachbarn, beginnt.
Das wollen wir'bei dem Anlass, wenn wir von Han-
dels- und Gewerbefreiheit sprechen, ein für allemal
feststellen, dass es sich nicht um den klassischen,
antiken und längst überlebten Begriff der Handels-
und Gewerbefreiheit handeln kann.

Wären die wirtschaftlichen und politischen und
die Währungsverhältnisse unseres' Landes normal
und würde nicht die ganze Welt unter einer gewal-
tigen Krise leiden, dann müssten sich die günstigen
Folgen der Handels- und Gewerbefreiheit auch heute
noch zeigen, so gut sie sich in früheren Zeiten, als
die Welt noch anders aussah, gezeigt haben. Allein,
gar manches hat sich im Laufe der Zeiten geändert.
Ein Weltkrieg und die politischen Spannungen der
Nachkriegszeit sind über unser Land ergangen. Eine
politische Neuorientierung und auch eine politische
Neuorganisation des Staates hat sich gezeigt, und
es hat sogar die Landkarte Europas ein ganz anderes
Gesicht bekommen. Die Währung vieler Länder ist
nicht stabilisiert, sondern unsicher, und der Natio-
nalismus und eine übertriebene und überspannte
Autarkie aller Staaten, die selbst nicht vor den
Kantonsgrenzen unseres Landes Halt gemacht
haben, haben ihren Einzug in der Welt gehalten.
Diese und noch viele andere allgemein veränderte
Verhältnisse müssen im Wirtschaftsleben berück-
sichtigt werden. Die Gesetzgebung muss diesen
veränderten Verhältnissen Rechnung tragen. Die

Verhältnisse im Zusammenleben und im Mitein-
anderleben des Volkes haben sich in der Folge ge-
ändert. Sitten und Gebräuche, die Bedürfnisse der
Volksgenossen, die persönlichen Verhältnisse und
auch die Grundsätze der Ethik und der Moral im
Wirtschaftsleben haben sich einem Wandel unter-
zogen. Zusammenballung von grossen Interessen
zeigt sich, zunehmende Verkümmerung der Kleinen,
Abmachungen und kartellähnliche uhd monopol-
ähnliche Vereinbarungen Von einigen wenigen treten
in Erscheinung und zeigen uns die ungesunden Ver-
hältnisse des Wirtschaftslebens. Sie zeigen uns, dass
grosse Teile des gewerbetreibenden Volkes in betrüb-
liche und missliche Verhältnisse hineingekommen
sind. Veranlasst durch solche Verhältnisse, ändert
sich auch die Auffassung des Volkes selbst. Alle
diese Aenderungen der Verhältnisse gehen natürlich
nicht spurlos am Schweizervolk vorüber. Die Ver-
hältnisse erzeugen im Volk eine andere Mentalität.
Die Auffassung des Volkes wird verändert. Im Zeit-
alter des Wohlfahrtsstaates sind die Auffassungen
insbesondere über die Solidaritätspflichten aller
Volksgenossen den ändern gegenüber verändert
worden. Solchen Grundwellen, die durch das Volk
hindurch gehen, muss der Gesetzgeber schliesslich
Rechnung tragen. Darauf ist auch zurückzuführen,
dass die Bundesverfassung in den letzten Jahren
wiederholt durch dringliche Beschlüsse verletzt oder,
wie Herr Schulthess gesagt hatte, „geritzt" wurde,
ohne dass durch diese Verletzungen oder Ritzungen
der Bundesverfassung im Volke grosse Klagen laut
geworden wären. Schon das deutet darauf hin, dass
sich in der Volksauffassung bezüglich der rechtlichen
Verhältnisse zwischen Staat und Wirtschaft einfach
eine Aenderung vollzogen hat.

Solche und ähnliche Ueberlegungen mögen den
Bundesrat veranlasst haben, im Oktober 1936 eine
grosse Wirtschaftskonferenz einzuberufen, um die
künftige wirtschaftliche Gesetzgebung festzulegen.
Es ist interessant, dass die Kommission schon sehr
bald feststellen musste, was wir übrigens alle wissen,
dass die Wirtschaft verpolitisiert und die Politik
verwirtschaftet ist. Jede Wirtschaftsgruppe sucht
auf die Willensbildung des Staates einen vermehrten
Einfluss zu gewinnen, und bei den politischen Par-
teien trat die Ideenpolitik, d. h. die Gruppierung um
eine höhere staatspolitische Idee, immer mehr in den
Hintergrund und machte wirtschaftlichen Er-
wägungen Platz. Kommission und Bundesrat
kamen aber doch zum Schlüsse, dass die wirt-
schaftliche Freiheit des Einzelnen an erster Stelle
stehen müsse und der Staat nur dann und nur
so weit in die Wirtschaft eingreifen dürfe, als es im
Interesse der Gesamtheit notwendig sei.

Wenn ich hier vom Interesse der Gesamtheit
spreche, so steht dieser Begriff der Gesamtheit
dem Begriff des Einzelnen gegenüber. Das Ge-
samtinteresse steht dem Privatinteresse gegen-
über. Wenn in der Vorlage wiederholt vom Ge-
samtinteresse gesprochen wird, so ist damit nicht
zum Ausdruck gebracht, dass die Gesamtheit aller
Volksgenossen bis zum allerletzten Mann an der
Lösung irgend einer Frage interessiert sein müsse.
Unter Gesamtinteresse ist der Gegensatz zum
Privatinteresse verstanden. Diese Bedeutung des
Wortes rechtfertigt es auch, dass wenn eine grosse
Gruppe unseres Volkes, z. B. die Landwirtschaft
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oder der Mittelstand Not leidet, man erklären
kann, dass das Gesamtinteresse leide. Ich lege
Wert darauf, dies zu erklären, weil mir mein ver-
ehrter Nachbar zur Rechten gestern diese Frage
vorgelegt und gesagt hat, er wolle wissen, was
eigentlich unter Gesamtinteresse zu verstehen sei,
ob das ganze Volk bis zum letzten Mann einver-
standen sein müsse, wenn man von Gesamtin-
teresse spreche. Ich erkläre also ausdrücklich zu
Protokoll, dass der Ausdruck „Gesamtinteresse"
das Gegenstück von Privatinteresse ist und dass,
wenn beispielsweise die Landwirtschaft oder der
Mittelstand oder andere grössere Bevölkerungs-
schichten leiden, man sagen kann: das Gesamt-
interesse verlangt eine Stützung der betreffenden
Bevölkerungsgruppen.

Der Staat darf also nur eingreifen, wenn die
wirtschaftliche Freiheit missbraucht wird und wenn
einzelne besonders bedürftige Berufszweige, vor-
handen sind. Ob er nun dieses Ziel durch einen
direkten Eingriff erreicht oder ob er sich zur
Erreichung dieses Zieles der Verbände bedient,
ist eine Frage untergeordneter Natur, auf die
ich auch noch zu sprechen kommen werde. Immer-
hin kann festgestellt werden, dass die Experten-
kommssion, in welcher alle Berufestände ver-
treten jwaren : Arbeiterschaft, Handel, Gewerbe,
Industrie, Freierwerbende, Unabhängige, von sich
aus dazu kam, dem Staat Allgemeinverbind-
licherklärung von Verbandsbeschlüssen unter ge-
wissen Umständen zu empfehlen. Die objektiv
urteilende Expertenkommsssion ist also zu diesem
Schlüsse gekommen. Unter dem Druck der Kon-
kurrenz entstanden nämlich zahlreiche schwei-
zerische Berufsverbände. Die Botschaft spricht
von 700 Verbänden, welche durch Abmachungen
die Markt- und Konkurrenzverhältnisse ordnen
und sogar der Freiheit des Einzelnen Schranken
setzen. Im heutigen Wirtschaftekampf stehen
sich daher meistens nicht mehr einzelne Personen
gegenüber, sondern Verbände, Genossenschaften,
Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, der Spezerei-
händlerverband, der Bauernverband usw. Durch
solche Abnachungen wird also die Handels- und
Gewerbefreiheit heute schon stark beschränkt.

Daraus ergeben sich für den Staat zwei Auf-
gaben. Einerseits muss er den Einzelnen gegen-
über der Willkür und vor Uebergriffen der Ver-
bände schützen, anderseits muss er die Verbände
in ihren Aufgaben unterstützen und ihnen ferner
die Möglichkeit geben, die von ihnen selbst
gewährte Ordnung auch durchzusetzen, denn
ohne Sanktionen und ohne die Möglichkeit, dass
die Verbände die von ihnen selbst geordneten In-
teressen auch so regeln können, wie es ihnen passt,
würde die ganze Verbandsordnung nichts nützen.
Am besten geschieht diese Kompetenzerteilung an
die Verbände dadurch, dass man die Allgemein-
verbindlichkeitserklärung von Verbandsbeschlüssen
ins Auge fasst.

Der Sprechende gehört auch zu denen, welche
sich über die Verbindlicherklärung von Verbands-
beschlüssen im ersten Moment aufgeregt haben.
Allein wenn man der Frage nähertritt und sie einem
kritischen Studium unterzieht, muss man feststellen,
dass diese Ordnung der Verhältnisse durch das
Mittel der Verbände in unserer Gesetzgebung eigent-

Ständerat. — Conseillées Etats. 1938.

lieh gar keine Novität bedeutet. Erst kürzlich
haben wir ein Bundesgesetz verabschiedet zum
Schütze der Heimarbeit. In diesem Bundesgesetz
wird festgelegt, dass die Gesamtarbeitsverträge
über Lohnverhältnisse allgemeinverbindlich er-
klärt werden können. Vor einigen Jahren, im Som-
mer 1934, behandelten wir hier in diesem Rate das
Bundesgesetz über die wöchentliche Ruhezeit.
Auch das enthält ähnliche Ansätze, wie wir sie heute
offiziell in die Verfassung hineintragen wollen. Es
bestimmt nämlich, dass . Verbandsabmachungen
über die wöchentliche Ruhezeit allgemein verbind-
lich erklärt werden können. Die gleiche Erschei-
nung lässt sich feststellen bei Ordnungen, die wir
in der Stickerei, in der Uhrenindustrie, im Hotel-
gewerbe und in der Landwirtschaft getroffen haben.
Bei den Milchproduzenten finden wir auch Kon-
ventionen, welche durch Bundesratsbeschlüsse all-
gemein verbindlich erklärt worden sind.

Ich stelle also fest, dass die Allgemeinverbind-
licherklärung von Verbandsbeschlüssen dermalen
schon Gegenstand der schweizerischen Gesetzge-
bung ist. Den gleichen Grundsatz anerkennt auch
die in Behandlung stehende Vorlage in Art. Slter.
Differenzen in unserer Kommission sind nur dar-
über eingetreten, ob auch Preisabreden allgemein-
verbindlich erklärt werden dürfen. Auch darüber
\var man sich nicht einig, ob nur der Bund oder ob
auch die Kantone Vereinbarungen allgemein ver-
bindlich erklären können. Für diese Preisabspra-
chen und deren Verbindlicherklärung, sowie über
die Frage der Kompetenzausscheidung zwischen
Bund und Kantonen wollen wir uns noch in der
Detailberatung etwas unterhalten. Ich trete mo-
mentan nicht darauf ein.

Ich möchte feststellen, dass diese Verbands-
ordnung, welche nun in unserem Lande verfas-
sungsmässig festgelegt werden soll, gewisse Vorteile
mit sich bringt, und ich stehe auf dem Boden dieser
verbändlichen Ordnung.

So viele Vorteile diese Neuordnung aber auch
mit sich bringt, so viele Nachteile stehen ihr ge-
genüber, auf die, wie mir scheint, die Befürworter
einer verbändlichen oder korporativen Ordnung •
wohl etwas zu wenig Rücksicht genommen haben.
Die Nachteile, welche sich nicht von heute auf
morgen, aber doch nach einiger Zeit, vielleicht erst
nach einem Jahrzehnt auswirken, scheinen mir
soziologischer und politischer Natur zu sein. Durch
die korporative Ordnung kommen alle Gewerbe-
treibenden in die Verbände hinein. Sie müssen so-
gar in die Verbände hinein, wenn sie ihre Meinung
überhaupt zur Geltung bringen wollen. Alle An-
gehörigen eines solchen Verbandes werden dann
quer hindurch durch materielle Interessen mit-
einander verbunden. Diese so gegründeten Ver-
bände werden sich territorial entwickeln. Zunächst
hat man sie in der Gemeinde, dann in den ein-
zelnen Kantonen und letzten Endes im ganzen
Schweizerland, so dass wir branchenweise ein
ganz grosses Netz von Berufsverbänden im Lande
haben, die durch ausgesprochene materielle In-
teressen miteinander verbunden sind. Zunächst
werden sich diese Verbände als wirtschaftliche
Gruppen fühlen, bald werden sie aber auch als
politische Gruppen auf den Plan treten müssen.

62
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ob sie wollen oder nicht. Warum? Nur dann,
wenn die wirtschaftlich gerichteten Verbände sich
als politische Organisationen zeigen und auftreten,
nur dann werden sie auch den nötigen Einfluss bei
den Behörden, im Parlament und im Bundesrat be-
kommen. Ein Beispiel haben wir in der Bauern-
partei. Das ist ganz genau so vor sich gegangen,
wie ich es Ihnen jetzt geschildert habe. Zunächst
war es eine berufliche Gruppe, durch gemein-
same Interessen jedes einzelnen aneinanderge-
kettet, und aus dieser beruflichen Gruppe ist dann
die politische Gruppe geworden. Sie musste es
werden. Diesen Entwicklungsgang macht jede ein-
zelne durch, und zwar deshalb, weil ja die Interessen
der verschiedenen wirtschaftlichen Verbände gar
nicht etwa gleichgerichtet sind. Im Gegenteil:
die Interessen der verschiedenen Verbände kolli-
dieren miteinander, sie laufen einander zuwider.
Deshalb muss jede einzelne Gruppe diesen gleichen
Entwicklungsgang durchmachen. Denken Sie nur
daran, dass beispielsweise die wirtschaftlichen In-
teressen der Landwirtschaft gar nicht gleich sind
wie die wirtschaftlichen Interessen des Gewerbes,
oder dass die Industrie sich in ihren Interessen
mit der Landwirtschaft und mit den gewerblichen
Interessen scharf kreuzt. Die Wirtschaftsgruppen
werden sich zwar zunächst nicht nur als Wirtschafts-
gruppen fühlen; sie fühlen sich in erster Linie als
eine gesellschaftliche Klasse. Wir haben auch ein
Beispiel in der Geschichte unseres Landes. Diesen
Prozess hat ja das arbeitende Volk in unserem
Lande durchgemacht. Die Arbeiterschaft fühlte
sich als Arbeiterpartei, als eine gesellschaftliche
Gruppe unserer Gesellschaft, und das war dann
die Grundlage zur Bildung der politischen Partei.
Voraus geht also stets das soziologische Moment,
und wenn dann das psychologische Bewusstsein
soweit entwickelt ist, dass eine Gruppe eine be-
sondere gesellschaftliche Schicht ist, dann tritt
die soziologische Trennung ein und das ist dann
die Grundlage für die politische Partei.

Nun stellen Sie sich vor, wie das in einer De-
mokratie geht, in einer Demokratie, wo das Selbst-
bestimmungsrecht des Volkes die oberste und die
erste geistige Grundlage des Staates ist. Ich muss
Ihnen offen gestehen, dass ich, wenn einmal dieses
Verbandswesen vollständig ausgebildet und ent-
wickelt ist (in einigen Jahren, vielleicht in einem
Jahrzehnt), für unsere höhere staatspolitische Idee
die allergrössten Bedenken habe. Man vergleicht
das gelegentlich mit dem Korporativstaat in
Italien und sagt, dort sei das auch eingerichtet.
Dort ist aber die Einrichtung eine ganz andere.
Man hat dort Korporationen. Aber der Faschis-
mus, die faschistische Partei als Staatspartei,
sorgt dafür, dass die Korporationen nicht in ein-
seitigen wirtschaftlichen und politischen Interessen
aufgehen, weil in jeder einzelnen Korporation
ein staatlicher Vertreter ist, ein Vertreter der
Staatspartei des Faschismus, der dafür sorgt,
dass die einheitliche staatspolitische Idee in der
Korporation nicht untergeht. Also kann man eine
verbändliche oder korporative Ordnung in einem
demokratischen Staatswesen und Volksstaat mit
demjenigen, was sich dermalen in Italien abspielt,
gar nicht vergleichen, weil durch die staatlichen

Vertreter in der korporativen Ordnung von Italien
für die höhere politische Idee gesorgt ist.

Wir haben aber auch ein Beispiel für die an-
dere Ordnung. Wie ist es in Oesterreich gegangen ?
Oesterreich wollte das Vorbild von Italien nach-
ahmen, ohne dass es den Faschismus hatte. Oester-
reich hat dann solche Korporationen oder Syndikate
gegründet. Oesterreich nannte diese Organisatio-
nen Stände. Der Staat hatte dort nichts mehr
zu sagen, er kümmerte sich weiter nicht darum,
sondern er liess die einzelnen Berufsstände selbst
machen. Die Folge davon war, dass diese Berufs-
stände in Oesterreich alle die höhere, leitende
Staatsidee vergessen haben, dass sie gegeneinander
Front machten und sich bekämpften. Auf dieser
Grundlage wurde die Aushöhlung Oesterreichs
vorgenommen, so dass der Zusammenbruch des
Reiches nachher leider möglich war.

Das sind so ungefähr die Gedanken, welche
mich bei näherem Studium der Frage über diese
verbandliche Ordnung oder über die korporative
Ordnung unseres Landes erfüllt haben. Ich wollte
sie Ihnen nicht vorenthalten; denn wir müssen
doch auch die Gefahren der korporativen, der
verbandlichen Ordnung unseres Landes kennen,
wenn wir uns heute zum Grundsatz dieser Ver-
bandsordnung erklären. Ich erkläre mich auch
zu diesem Grundsatz, weil ich die Vorteile, wenig-
stens gegenwärtig, immer noch höher einschätze,
als die Nachteile es sein können. Der Uebergang
wird ein so langsamer und sorgfältiger sein, dass
Aenderungen in der Ordnung während des Werde-
ganges der ganzen Ordnung immer noch eintreten
können. Aber ich wollte doch einmal meinen
grundsätzlichen Bedenken Ausdruck geben und
Ihnen vor -Augen führen, wie die Entwicklung
in einem Jahrzehnt oder in 15 oder 20 Jahren
sich auswirkt in unserem Lande, und da bin ich
von Besorgnissen erfüllt.

Diese Abschweifung über die wirtschaftliche
Ordnung werden Sie mir bitte/vergeben ; aber ich
habe das Gefühl, dass sie doch bis zu einem gewis-
sen Grade auch hierher gehört, obschon ich weit
davon entfernt bin, irgend welche Aenderungen
anbringen zu wollen; Bedenken habe ich aber
schon.

Ein Gegenstand verschiedener Diskussionen
war bei uns auch die Frage, ob nicht nur der Bund,
sondern auch die Kantone ermächtigt werden soll-
ten, Einschränkungen der Handels- und Gewerbe-
freiheit vorzunehmen. Dabei stellte sich die Kom-
mission grundsätzlich auf den Boden, dass überall
da, wo es angängig und möglich sei und wo das
Gesamtinteresse in dem von mir umschriebenen
Begriff es erlaube, den Kantonen Kompetenzen
zu gewähren seien. Dabei darf aber doch das
nicht vorkommen, verehrte Herren, dass ein Kan-
ton zum Schaden des Nachbàrkantons oder eines
ändern Kantons gesetzliche Bestimmungen er'
lässt und Autarkie von Gesetzes wegen betreiben
kann. Glücklicherweise haben sich diesbezüglich
die Auffassungen etwas geklärt. Aber so unmittel-
bar nach dem 3. Juli dieses Jahres, nach der
Abstimmung über das schweizerische Strafgesetz-
buch, da führte dieses Abstimmungsresultat doch
zu ganz eigenartigen Blüten des Föderalismus.
Wurde doch in unserer Kommission durch Ein-
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gaben und auch durch Anträge ausdrücklich ver-
langt, dass ein vom Schweizervolk in seiner Mehr-
heit angenommenes Gesetz nur in denjenigen
Kantonen Gültigkeit haben dürfe, in denen es
auch angenommen worden sei ; aber in denjenigen
Kantonen, wo es verworfen worden sei, da hätte
es keine Gültigkeit haben sollen. Diese Forderun-
gen werden heute, und nachdem einige Wochen
und Monate über diese Abstimmung hin vergan-
gen sind, nicht mehr gestellt.

Es ist vielleicht doch nicht so ganz hne, dass
die ständerätliche Kommission über die Wirtschafts-
artikel den Aerger über den Ausgang der Abstim-
mung vom 3. Juli dieses Jahres, den Aerger, der
sich insbesondere in der Westschweiz angesammelt
hat, etwas hat versurren lassen. Denn wenn unter
dieser Mentalität Beschlüsse gefasst worden wären,
wäre es nicht ganz gut herausgekommen und die
Klagen und Vorwürfe wegen Verschleppung der
Sache an die Adresse unserer Kommission und spe-
ziell an die Adresse des Exponenten dieser Kom-
mission, an den Sprechenden, gegen die ich mich
heute nicht wehren will, sind nach meiner Auf-
fassung doch nicht immer ganz gut placiert gewe-
sen. Das aber nur nebenbei. Ebensowenig könnte
man dazu gelangen, den Kantonen selbständig und
frei das Recht zu überlassen, die Handels- und Ge-
werbefreiheit nach eigenem Gutfinden einzuschrän-
ken. Damit würde unser Staat ja vor das Jahr
1848 zurückgehen. Stellen Sie sich einmal vor, wie
es besispielsweise in den Industrien wäre, die auf
dem internationalen Markte tätig sein müssen.
Sie können sich vorstellen, wie es mit solchen In-
dustrien wäre, wenn die Voraussetzungen zur Pro-
duktion ihrer Güter in verschiedenen Kantonen
ganz verschiedene wären.

Es hört mir heute Herr Locher, ein Bierbrauerei-
besitzer, sehr aufmerksam zu. Wie wäre es nun,
wenn im Kanton Appenzell A.-Rh., im Kanton
Appenzell I./Rh. und im Kanton St. Gallen, also
in der nächsten Nachbarschaft, die Voraussetzungen
für das Bierbrauereigewerbe ganz verschieden ge-
ordnet wären? Ein Kanton verlangt die Löhne
und die Arbeitsbedingungen und die Korporationen,
und ein anderer Kanton verlangt eine andere Ord-
nung. Da würde ja die Konkurrenz aufhören, so-
gar innerhalb der Kantone. Wie wäre es bei der
Uhrenindustrie, wenn der Kanton Neuenburg, der
Berner Jura, d. h. der Kanton Bern und der Kan-
ton Solothurn, wo die Uhrenindustrie zu Hause
ist, ganz verschiedene Bedingungen für die Herstel-
lung ihrer Produkte aufstellen würden? Es wäre
eine Sache der Unmöglichkeit, auf dem internatio-
nalen Markt zu konkurrieren. Das haben glück-
licherweise sozusagen alle Mitglieder unserer Kom-
mission eingesehen und sie haben es abgelehnt,
den Kantonen die Kompetenz zu erteilen, von sich
aus über die Handels- und Gewerbefreiheit in allen
Fällen, sage ich, hinwegzugehen. Es gibt Gebiete,
auf denen man den Kantonen eine solche Kompe-
tenz erteilen kann, wo die Verhältnisse viel näher
aneinander liegen; im Gewerbe, bei den Laden-
besitzern, wo der eine dem ändern, dem Nachbarn,
Konkurrenz macht. Da können schon einheitliche
Verordnungen, welche über die Handels- und Ge-
werbefreiheit hinausgehen, welche die Handels- und
Gewerbefreiheit verletzen, aufgestellt werden in-

nerhalb des Kantons. Niemals aber bei grossen
über verschiedene Kantone verbreiteten Industrien.
Das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Grund-
tendenz bei uns war, wenn irgendwie möglich, die
Kantone zu berücksichtigen. Von dieser Rücksicht-
nahme durchdrungen, schlägt Ihnen die Kommis-
sion vor, in Absatz 2 von Art. 31 und in Absatz l
von Art. 31 bis sowie in Absatz 2 von Art. 31 ter
den Kantonen die gleichen Kompetenzen zu er-
teilen wie dem Bund.

Hier möchte ich eine kurze Einschaltung ma-
chen bezüglich einer Interpellation, die an den
Bundesrat gestellt wurde. Am 8. November 1938
hat unser verehrter Kollege, Herr Ständerat Dr.
Iten, eine Interpellation- eingereicht. Er hat sich
mit dem Präsidium unseres Rates und mit dem
Sprechenden ins Einvernehmen gesetzt und den
Wunsch ausgesprochen, dass diese Interpellation
eigentlich vor Inangriffnahme der heutigen Vorlage
ihre Erledigung finden sollte. Der Sprechende hat
es dann übernommen, sich mit Herrn Bundesrat
Obrecht, der die Interpellation hätte beantworten
müssen, in Verbindung zu setzen. Herr Bundesrat
Obrecht, der, nebenbei bemerkt, allen Standes-
herren freundliche Grüsse übermittelt, ersuchte mich,
auf die Anfragen von Herrn Dr. Iten einige Aus-
kunft zu geben. Ich will daher diese Interpellation
in Angriff nehmen in der Meinung, dass unter Um-
ständen unsere Debatten etwas gekürzt werden
können, wenn gleich beim Eintreten auf die Vor-
lage die Interpellation besprochen und vielleicht
auch erledigt werden kann.

Herr Ständerat Iten sagt, dass am 6. November
1938 über 25 000 Angehörige des gewerblichen
Mittelstandes in der Sorge um ihre Existenz an
verschiedenen Orten unseres Landes in eindrucks-
vollen Tagungen zusammengekommen seien und,
von dieser Prämisse ausgehend, fragt er dann:
,,Ist es dem Bundesrat bekannt, dass im gewerb-
lichen Mittelstand eine Beunruhigung über die noch
nicht erfolgte Verabschiedung der Wirtschafts-
artikel besteht ?" Zu dieser Frage möchte ich keine
Stellung nehmen. Ich bin der Exponent der Kom-
mission und ich habe sehr fragwürdige Kompli-
mente in zahlreichen Zeitungen einstecken müssen.
Daher sträubt sich etwas in meinem Innern, hier
Entschuldigungen anzubringen. Ich weiss auch,
dass unser verehrter Kollege, Herr Dr. Iten, dar-
über ein Wort sprechen wird.

Die zweite Frage der Interpellation von Herrn
Dr. Iten lautet : „Auf welchen Zeitpunkt ist die Ab-
stimmung über die Wirtschaftsartikel zu. erwarten
und bis wann ist mit dem Erlass der Ausführungs-
gesetze zu rechnen?" Herr Bundesrat Obrecht ist
der Auffassung, dass der Ständerat in dieser Session
den Wirtschaftsartikel unter allen Umständen ver-
abschieden sollte. Im März wird die Bundesver-
sammlung zusammentreten und dann soll die Diffe-
renzenbereinigung stattfinden. Ob es dann bis zum
Monat Juiii dauert, bis der Artikel verabschiedet
werden kann, ist ungewiss. Allein Herr Bundesrat
Obrecht hat die Auffassung, dass die Abstimmung
so rasch als möglich erfolgen solle, insbesondere
bevor der Kampf um die Nationalratswahlen die
Gemüter erregt und die Geister scheidet.

Weiter heisst es in der Interpellation, ob dem
Bundesrat bekannt sei, dass sich die Existenzbe-
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dingungen im Handwerk, im Detailhandel und im
Gastgewerbe in der letzten Zeit erheblich ver-
schlechtert haben und was der Bundesrat zu tun
gedenke, um die Existenz des gewerblichen Mittel-
standes bis zum Erlass der Ausführungsgesetze der
neuen "Wirtschaftsartikel zu sichern.

Es wird zweifellos, wenn die neue Wirtschafts-
ordnung angenommen ist, eine Anzahl von Jahren
gehen, bis sämtliche Ausführungsgesetze vorhanden
sind. Allein soviel sicherte Herr Bundesrat Obrecht
zu, dass eine Anzahl von Ausführungsgesetzen jetzt
schon vorbereitet sei und unmittelbar nach der
Volksabstimmung den Räten vorgelegt werden
könnte. Ich mache aber darauf aufmerksam, dass
diese für das Gewerbe und die notleidenden Existen-
zen gefährliche Zeit von der Annahme des Ver-
fassungsartikels bis zum Inkrafttreten solcher eid-
genössischen Ausführungsgesetze von den Kan-
tonen genützt werden kann. Ich verweise Sie auf
eine Bestimmung, die der Ständerat in der neuen
Wirtschaftsordnung angebracht hat und die sich
in Art. 31 bis findet.^ Da steht unter Ziffer 3. dass
selbst in Abweichung von der Handels- und Ge-
werbefreiheit nicht nur der Bund, sondern — das
ist das Wesentliche — auch die Kantone Vorschrif-
ten erlassen können für das Handwerk, für den
mittelständischen Kleinhandel, für das Gastwirt-
schafts- und das kinematographische Gewerbe.
Beigefügt ist auch die Landwirtschaft. Ob man das
für die Landwirtschaft ebenfalls tun soll, ist um-
stritten. Ich lasse mich darüber jetzt nicht aus.
Aber man kann zur Beruhigung des notleidenden
Gewerbes und insbesondere des Gastwirtschafts-
gewerbes sagen, dass diese zeitliche Lücke, die vom
Zeitpunkt der Annahme des Verfassungsartikels
bis zürn Inkrafttreten der Ausführungsgesetze des
Bundes entsteht, ausgefüllt werden kann durch die
Kantone. Jeder Kanton kann die ihm notwendig
scheinenden Bestimmungen für die bedrohten Exi-
stenzen und notleidenden Wirtschaftszweige treffen.
Darin scheint mir eine grosse Beruhigung geschaffen
worden zu sein.

Das ist alles, was auf die Anfragen unseres
Kollegen Iten vom Departement aus geantwortet
werden kann. Ich denke, er wird selbst noch Er-
klärungen abgeben, ob er damit zufrieden sei oder
nicht und ob er irgend eine andere Auffassung habe.

Ihnen allen ist auch bekannt, dass in der Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes auf einem Gebiet,
das heute zu den allerwichtigsten gehört, eine Lücke
besteht, nämlich auf dem Gebiet der Arbeitslosen-
versicherung, des Arbeitsnachweises und der Ar-
beitsbeschaffung. Trotz mangelnder Kompetenz
des Bundes zeigte sich aber die dringende Notwen-
digkeit, dass der Bund gewisse Vorschriften erlasse.
Es wäre gar nicht anders gegangen. Er hat es getan
und musste es tun auf eine in meinen Augen recht
unwürdige Weise. Der Bund musste die Arbeits-
losigkeit bekämpfen und Geld geben, nur damit er
an diese Subventionen Bedingungen hat knüpfen
können, die von den Kantonen einzuhalten sind.
Nicht viel anders ist es bei den Subventionen für
die Landwirtschaft, wo der Bund ebenfalls keine
Verordnungen und Bedingungen hätte aufstellen
können, wenn er nicht Subventionen gewährt hätte.
Das scheint mir eine unwürdige Art des Handelns
zu sein. Sie wird um so bedenklicher, wenn man sich

vor Augen hält, dass nicht einmal alle Kantone die
Bedingungen, die vom Bund aufgestellt wurden, er-
füllt haben. Es gibt Kantone, welche vergnügt die
Subventionen in die Tasche steckten, ohne die Be-
dingungen zu erfüllen. Der Kanton Waadt, Herr
Bosset, gehört zu denen, die die Vorschriften, die
ihnen der Bundesrat gemacht hat, nicht erfüllte.
Das sollte nicht vorkommen. Das kann auch in
Zukunft nicht mehr vorkommen, wenn wir Vor-
schriften aufstellen. An Stelle des bisherigen
Art. 34ter tritt inskünftig der Art. 34ter des Ent-
wurfes, der dem Bund die Gesetzgebungskompetenz
für den Arbeiterschutz, für die Arbeitsvermittlung,
für die Arbeitslosenversicherung, sowie für die be-
rufliche Ausbildung einräumt. Weitere Details
über diese wichtige Bestimmung schon jetzt an-
zuführen, halte ich nicht für notwendig. Man wird
in der Detailberatung darauf zurückkommen kön-
nen.

In unsern • Kommissionsberatungen zeichnete
sich schon recht bald ab, welches die umstrittensten
Gebiete unserer Beratungen sein werden. Es sind
3 Hauptfragen, um welche sich die Diskussion be-
sonders gruppieren wird. Einmal handelt es sich
um die Frage, wie weit man in der Kompetenz-
erteilung an die Kantone gehen soll. Ferner um
die Frage, ob der Bund auch befugt, sein soll, in
Abweichung von der Handels- und Gewerbefreiheit
Vorschriften über die Banken, Sparkassen und
Börsen aufzustellen. Diese Kompetenz des Bundes
wurde durch den Nationalrat in unsere Vorlage
aufgenommen. Ich verweise Sie auf Art. 31 bis,
Abs. 2, lit. c. Die Mehrheit unserer Kommission
beantragt Ihnen Streichung dieser Bestimmung.
Die Minderheit unserer Kommission beantragt
Ihnen Beibehaltung der Banken im Gesetz. Die
dritte Frage, die Gegenstand zahlreicher Erörterun-
gen sein wird, ist die Frage, ob bereits im Verfas-
sungsartikel der Grundsatz aufgenommen werden
soll, dass Verbandsbeschlüsse auch allgemein ver-
bindlich erklärt werden dürfen, wenn es sich um
Preisabrederi handelt. Nach der nationalrätlichen
Meinung ist man der Auffassung, dass man diese
Ordnung im Gesetz treffen könne. Die Mehrheit
Ihrer Kommission ist der Auffassung, dass man diese
Ordnung bereits in der Verfassung treffen soll. Das
sind die drei Fragen, welche am meisten zu sprechen
geben werden. Die Anhänger und Gegner dieser
einzelnen Ideen werden aber, wie dies im Stände-
rat ja seit Jahren eine schöne und gute Sitte ist,
in ritterlicher Weise miteinander die Klinge kreu-
zen. Sicherlich wird jeder,'das möchte ich fest-
stellen, bei der Vertretung seiner eigenen Gedanken
durchdrungen sein vom ehrlichen, aufrichtigen
Willen, nur das zu begründen und zu beantragen,
was für die Wohlfahrt aller Volksgenossen das
Zweckmässigste und Beste sein wird. Mit diesen
Worten empfehle ich Ihnen Eintreten auf die
Vorlage.

Allgemeine Beratung. —Discussion générale.

Wenk: Die sozialdemokratischen Mitglieder Ihres
Rates stimmen für Eintreten auf di« Vorlage be-
treffend die Wirtschaftsartikel der Bundesver-
fassung. Sie tun das aus Pflicht gegenüber den-
jenigen Teilen unseres Volkes, die unter den Aus-
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Wirkungen der liberalen Wirtschaftsordnung leiden,
aber sie tun es nicht mit Begeisterung. Es ist meines
Erachtens eine ausserordentlich tragische Situation,
in der wir uns befinden, und ich kann Sie versichern,
dass ich mir den Uebergang von der liberalen zu
einer ändern Wirtschaftsordnung anders vorgestellt
hätte, als er heute nun sich abspielt. Es ist zweifel-
los ein historischer Moment von ausserordentlicher
Bedeutung. Er ist um so tragischer, als der Epigone
derjenigen, die die Verfassung des Jahres 1848 mit
ihren Freiheiten, vor allem mit der Handels- und
Gewerbefreiheit geschaffen haben, heute dieser
Handels- und Gewerbefreiheit das Grablied ge-
sungen hat. Aber auch er tat es durchaus nicht mit
Begeisterung, sondern mit ganz bedeutenden Be-
fürchtungen, die grösser sind als diejenigen, die wir
haben, und zwar deshalb, weil er aus der verbands-
mässigen Ordnung, wie sie die Wirtschaftsartikel
vorsehen, Gefährdungen unseres Wirtschaftslebens
befürchtet, welche wir nicht teilen. Die Tragik liegt
besonders darin, dass eigentlich niemand da ist, der
mit Begeisterung an die Neuordnung unserer Wirt-
schaft herangeht. Das Gewerbe und der Mittelstand
verlangen zwar energisch, dass ihnen geholfen
werde; aber ich bin überzeugt, dass weite Kreise des
Gewerbes trotzdem von der neuen Ordnung nicht
begeistert sind, sondern dass sie darin nur einen
Notbehelf sehen. Ich halte es für ausserordentlich
bedrückend, dass wir eine neue Wirtschaftsordnung
als einen Notbehelf ansehen müssen. Ich erinnere
Sie an die Eingabe des Baugewerbes an unsere Kom-
mission, wobei Befürchtungen in bezug auf die Aus-
wirkungen der Vorschläge der Kommission gegen
die kantonale Autarkie mit aller Entschiedenheit
zur Geltung kamen.

Die liberale Wirtschaftsordnung hat zu Formen
geführt, die nicht nur die Arbeiterschaft in ihrer
Existenz bedrohen, sondern die auch den Mittel-
stand der Gefahr der Vernichtung aussetzen. Ich
halte es für falsch, wenn man von einem Versagen
des Marxismus, wenn man davon spricht, der Mar-
xismus hätte unrecht gehabt. Was hat denn Marx
anderes vorausgesagt, als dass die liberalistische
Wirtschaftsordnung auch zu einer Verelendung der
Mittelklassen führen werde ? Wenn wir diese neue
Wirtschaftsordnung annehmen müssen —- ich be-
tone es nochmals — ohne dass eine besondere Be-
geisterung dahinter steckt, so zeigt das nur, in wel-
cher Notlage sich der Mittelstand befindet und wie
dringend es ist, in ertser Linie der Notlage des Mittel-
standes und nicht der Notlage der Arbeiterschaft
zu begegnen. Ob das Mittel, das hier vorgeschlagen
wird, ernsthaft dazu geeignet ist, um den Mittel-
stand vor weiterer Verelendung zu retten, das wissen
wir nicht. Wir wehren uns nicht dagegen, dass dieser
Versuch gemacht werde. Wir sind der Meinung, dass
die Volkssolidarität uns dazu führen muss, für alle
einzustehen, die von ihrer Hände Arbeit leben
müssen. Für uns ist der Verständigungswille nicht
nur eine Phrase, wie er offenbar bei ändern nur eine
Phrase zu sein scheint. Für uns ist der Verständi-
gungswille für diejenigen, die schaffen und leben
wollen, aus tiefster Ueberzeugung heraus geboren.

Wir verstehen es, wenn die Begeisterung in einem
Momente fehlt, wo wir nicht zu einer neuen Wirt-
schaftsordnung kommen, die grössere Freiheiten
oder auch nur eine bessere Sicherung der Existenz

bringt. Wir tauschen die liberale Wirtschaftsord-
nung mit einer Wirtschaftsordnung, die zweifellos
dem Einzelnen Beschränkungen auferlegen wird in
seiner wirtschaftlichen Tätigkeit. Man hat uns
gegenüber früher erklärt, das sei vom menschlichen
Standpunkt aus nicht richtig; es sei nicht vernünftig,
zu verlangen, dass der Mensch in seinen wirtschaft-
lichen Freiheiten eingeschränkt werde. Die Tüchtig-
keit, die Kraft des Einzelnen, das seien die Dinge,
die massgebend sein müssten. Noch ragt im ändern
Rat eine hohe Säule, die, von diesem Gesichtspunkt
aus gesehen, mit Erfolg im wirtschaftlichen Leben
tätig ist. Noch wissen wir nicht, ob das Schweizer-
volk dieser einen Säule des Liberalismus rechtgeben
oder ob auch sie bersten wird. Aber jedenfalls ist
zu sagen, dass uns die neue Wirtschaftsordnung ge-
wisser Freiheiten beraubt, sie bringt gewisse Ein-
schränkungen. Leider bringt sie nicht jene Handels-
und Gewerbefreiheit, die uns der Herr Kommissions-
referent definiert hat, indem er sagte, es werde
künftig so sein, dass die Handels- und Gewerbefrei-
heit des einen dort aufhöre, wo die Handels- und
Gewerbefreiheit des ändern beginne. So war es bis
jetzt, aber zukünftig wird es eben nicht mehr so
sein. Die Handels- und Gewerbefreiheit wird nicht
mehr eine unbeschränkte sein und erst dort Halt
machen, wo diejenige des ändern beginnt, sondern
sie wird viel früher aufhören, sie wird auf die Exi-
stenzmöglichkeit des ändern Rücksicht nehmen
müssen. Die Handels- und Gewerbefreiheit wird
beschränkt durch die Interessen des ändern, der
auch leben will; aber sie wird noch viel mehr be-
schränkt durch die Interessen wirtschaftlicher
Gruppen, sie wird beschränkt durch die Interessen
der Verbände. In welcher Art und Weise sich die
Betätigung dieser Verbandsinteressen auswirken
wird, wissen wir heute nicht; aber zweifellos hat
unser Kommissionspräsident recht, wenn er darauf
hinweist, dass die Verpolitisierung der Wirtschaft
und die Verwirtschaftung der Politik durch diesen
Verfassungsartikel ihre verfassungsmässige Grund-
lage erhalten. Es geht nicht an, darüber schimpfen
zu wollen, dass die Wirtschaft verpolitisiert und die
Politik verwirtschaftet wird. Es ist leicht, das zu
tun. Es ist aber kurzsichtig, daraus Schlüsse ziehen
zu wollen, wenn das Volksinteresse es verlangt, dass
gesetzgeberische Massnahmen der Ueberwucherung
der Einzelinteressen begegnen. In dieser Beziehung
können wir mit Genugtuung feststellen, dass eigent-
lich, abgesehen von jener Säule, alle wirtschaftlichen
Parteien umgelernt haben. Das, was wir früher als
alleinige Stimme in der Wüste für diejenigen, die
Not litten, erklärten — dass dem Liberalismus
Schranken gesetzt werden müssten —, ist heute,
glaube ich, die einstimmige Auffassung im Stände-
rat. Jedenfalls habe ich in der Kommission gar
keine andere Meinung gehört.

Man wird später über .die Verpolitisierung der
Wirtschaft schimpfen; aber man wird sich daran
erinnern müssen, dass sie notwendig war, wenn nicht
bestimmte Gesellschaftsgruppen der Verelendung
anheimfallen und untergehen sollten. Es ist nichts
Neues und wir haben immer wieder erklärt, dass es
Pflicht des Staates sei, für diejenigen Gesellschafts-
gruppen einzustehen, welche durch die liberale
Wirtschaftsordnung gefährdet würden. Früher war
insbesondere die Arbeiterschaft durch sie gefährdet.
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Die Arbeiterschaft hat sich geregt und gewehrt, und
ich gebe zu, sie hat ihr Niveau ganz gewaltig ge-
hoben. Sie hat ihr Niveau zum Teil .vielleicht über
dasjenige des Mittelstandes gehoben. Es mag richtig
sein, dass der gesellschaftliche Querschnitt unseres
Volkes dem gesellschaftlichen Querschnitt unseres
Landes entspricht. Wir haben den Jura, das Mittel-
land und die Alpen. Die Arbeiterschaft, ist dank
ihrem Kampfe zum Teil auf die Jurahöhe hinauf-
gekommen und hat Teile des Mittelstandes unter sich
gelassen.

Ob diese Wirtschaftsordnung, wie sie uns hier
vorgelegt wird, zu einer dauernden Sicherung des
Mittelstandes führen wird, wird die Zukunft ent-
scheiden. Ich möchte mir hier darüber kein Urteil
erlauben. Aber ich möchte noch einmal betonen,
dass ich gewünscht hätte, dass der Uebergang von
der liberalen zu einer ändern Wirtschaftsordnung
sich mit mehr Begeisterung abspielen würde, und
dass nicht die Epigonen der Leute vor 1848, der-
jenigen, die für die Bundesverfassung von 1848
kämpften, die Totengräber dieser Verfassung wer-
den. Ich hätte gewünscht, dass irgendeine Gruppe
hier den Kampf für eine Bundesverfassung hätte
aufnehmen können, für welche wenigstens die Mehr-
heit unseres Volkes sich mit Begeisterung hätte ein-
setzen können. Es ist dies ein Vorwurf, der sich
vielleicht ebensogut gegen Sie wie gegen uns richtet,
an dem wir nichts zu ändern vermögen, der uns aus
den gesamten Verhältnissen auferlegt ist.

Wenn ich erklärt habe: „Wir sind für Eintreten
auf die Revision der Wirtschaftsartikel", so möchte
ich gleich beifügen, wenn die Wirtschaftsartikel in
der Form aus den Beratimgen.des Ständerates her-
vorgehen werden, wie sie von unserer Kommissions-
mehrheit beantragt wird, dann werden wir aller-
dings gegen diese Wirtschaftsartikel stimmen. Wir
sind durchaus der Meinung, dass den Kantonen das
übertragen wird, was sie besser machen können als
der Bund. Aber wir sind der Auffassung, dass wir
nicht Gefahr laufen sollten, unser Wirtschaftsgebiet
in 22 Autarkien aufzulösen, dass wir nicht Gefahr
laufen sollten, dass jeder Kanton seine eigene Wirt-
schaftsgesetzgebung hat und der Bund nur noch
gut genug ist, um mit finanziellen Mitteln diesen
„Blätzlibajass" so gut als möglich zusammenzu-
halten. Ich bin überzeugt, dass das gleiche in der
Wirtschaftsgesetzgebung entstände, was wir bereits
in der Arbeitslosenversicherung haben, wo es ge-
radezu ein Kunststück bedeutet, sich durch alle
diese Bestimmungen der 22 Kantone hindurchzu-
finden. Ich sage, wir sind damit einverstanden, dass
den Kantonen das überlassen wird, was sie besser
durchführen können als der Bund. Die Konferenz
der Volkswirtschaftsdirektoren hat sich auch mit
überwiegendem Mehr in diesem Sinne ausge-
sprochen. Sie hat sich dagegen gewendet, den Kan-
tonen von sich aus die Kompetenz zur Abweichung
von der Handels- und Gewerbefreiheit zuzubilligen,
und sie hat sich dafür eingesetzt, dass vom Bunde
den Kantonen diejenigen Gebiete zugewiesen wer-
den, wo dies zweckmässig und nützlich ist, dass sie
durch die Kantone geordnet und geregelt werden.

Die Kommissionsmehrheit schlägt Ihnen vor,
1 das Gebiet des Handwerkes und des mittelständi-

schen Deteilhandels den Kantonen freizugeben.
Unser Herr Kommissionspräsident hat selber darauf

hingewiesen, dass es unmöglich wäre,, in der Indu-
strie ähnlich vorzugehen. Er hat das Beispiel der
Brauereien erwähnt, allerdings ein Beispiel, das Sie
anderseits in bezug auf die Verbandswirtschaft be-
ruhigen kann; denn ich. glaube, dass es gerade die
Brauereiwirtschaft ist, wo die radikalste Verbands-
wirtschaft, die man sich vorstellen kann, herrscht.
Die Brauereien haben ihren Kundenschutz, und es
wird uns vorgeschrieben, ob wir in einer Wirtschaft
Feldschlösschen- oder Cardinal-Bier zu trinken
haben.

Was die Freigabe des Handwerkes und des
mittelständischen Detailhandels für die Kantone
anbetrifft, so bin ich überzeugt, dass diese Möglich-
keit, im Handwerk und im mittelständischen Detail-
handel von Kantons wegen zu legiferieren, zu den
grössten Schwierigkeiten führen wird. Wir haben
in den Kantonen bereits Begehren, für die Coiffeure,
die Metzgereien und die Bäckereien die Bedürfnis-
klausel einzuführen. Sind aber die Gesamtinteressen
des Bundes oder die Gesamtinteressen des Kantons
massgebend ? Diese Frage ist in der Kommission
nicht abgeklärt worden. Wer unterscheidet darüber,
ob die Interessen des Nachbarkantons verletzt wer-
den? Sicher nicht der Kanton, der das Gesetz
macht. Sie werden vom Kanton Baselland nicht
erwarten dürfen, dass er sich überlegt, ob unsere
Interessen verletzt werden, wenn er für diese oder
jene Bestimmung die Bedürfnisklausel einführt, so
wenig als die. Bewohner des Kantons Baselstadt bei
der Abstimmung über den Arbeitsrappen sich ge-
fragt haben, ob die Interessen des Kantons Basel-
land dabei geschädigt würden oder nicht. Erst das
Bundesgericht hat dann feststellen müssen, wo die
Grenzen der Gesamtinteressen zwischen den beiden
Kantonen liegen. Ich glaube, Sie müssen ein zweites
Bundesgericht dafür einrichten, um immer wieder
die Interessen zwischen den Kantonen abzuwägen
und zu'entscheiden. Aber stellen Sie sich vor, unter
welchen Druck Sie die kantonalen Regierungen
setzen, wenn Sie diese Dinge den Kantonen frei-
geben. Wenn Sie an der Demokratie festhalten und
die Möglichkeit schaffen wollen, dass die Regie-
rungen noch ein Stück Charakter, noch ein Stück
Vernunft aufbringen, dürfen Sie sie meines Erach-
tens nicht in dieser Art und Weise den Wirtschafts-
gruppen ihres eigenen Kantons ausliefern. Sie
dürfen aber auch nicht eine Stimmung in den Ge-
werbekreisen des eigenen Kantons heraufbe-
schwören, die zweifellos kommen müsste, wenn eine
vernünftige Regierung diese Gewerbegesetzgebung
vernünftig anwenden wollte.

Die Kommission hat auch noch die Landwirt-
schaft der kantonalen Gesetzgebung unterstellt. Ich
war ausserordentlich erstaunt, dass Herr Chamorel
diesen Standpunkt vertreten hat. Ich habe mir den
welschen Wesenszug etwas anders vorgestellt, aber
ich muss sagen, seitdem ich sehe, wie unser National-
ratspräsident da drüben Ordnung hält, glaube ich
eine neue Erfahrung in bezug auf den welschen
Charakter gemacht zu haben. Ich war erstaunt,
dass Herr Chamorel auch die Landwirtschaft m diese
Gesetzgebung der Kantone hereinbeziehen wollte
und die Sache damit begründete, dass es erwünscht
sei, dass der Kanton vorschreiben könne, ob man
Braun- oder Fleckvieh halten dürfe, oder wie gross
die Reineclauden und Aprikosen sein sollen, die auf
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den Markt zum Verkauf kommen. Leider kann der
Kanton nicht vorschreiben, wie gross die Aepfel,
Birnen, Kirschen und Aprikosen, die an den Bäumen
wachsen, sein sollen. Das wäre allerdings das
Schönste. Wenn Sie diese Bestimmung in den Ver-
fassungsartikel aufnehmen, so garantiere ich Ihnen,
dass wir mit diesem Fleck- und Braunvieh und mit
der Grosse des Obstes allein die Vorlage zu Fall
bringen könnten ; dass Duttweiler, ohne von sich zu
reden, diesen Verfassungsartikel zu Fall bringt.
Glauben Sie, dass sich der Bauer in seiner Freiheit
so weit einschränken lasse, dass er sich vorschreiben
lässt, ob in seinem Stall Braun- oder Fleckvieh steht,
oder was er verkaufen soll. Nein, das geht nicht
über die Wirtschaftsartikel, das geht nicht über das
Gesetz ; das muss viel vernünftiger und freier gehen,
als es durch das Gesetz erreicht werden kann. Wenn
Sie wünschen, dass in Ihrem Kanton nur Fleckvieh
in den Ställen steht, so prämiieren Sie einfach nur
das Fleckvieh, wie wir das im Kanton Basel-Stadt
tun. Prämiieren Sie das anständig, um eine rechte
Viehhaltung zu bekommen, und Sie werden sehen,
dass die Bauern ohne Zwang zum Fleckvieh über-
gehen. Wenn auch da und dort noch eine braune
Kuh in einem Stall steht, so ist das nicht so wichtig,
dass 'wir deshalb den Bauern in seiner Freiheit be-
schränken müssen. Ich bin erstaunt, dass diejenigen
Herren, die sonst die Freiheit so betonen, hier Hand
bieten wollen, um den Bauern über die Kantone diese
Fessel anzulegen. Wenn sie Obst von einer be-
stimmten Grosse verkaufen wollen, dann schaffen
sie landwirtschaftliche Genossenschaften, die er-
klären, das Obst, das an die Genossenschaft als
Tafelobst geliefert werde, müsse die und die Grosse
haben, wie es unsere landwirtschaftliche Genossen-
schaft von Basel-Land mit den Kirschen vorschreibt.
Wenn das Obst die vorgeschriebene Grosse nicht hat,
so kann es nicht via Genossenschaft als Tafelobst
verkauft werden. Aber wenn der Bauer dieses Obst
als Mostobst oder zu billigerem Preis als Kochobst
verkaufen will, soll er das ruhig tun können. Er
muss es ja tun, wenn er es nicht zu Hause brennen
oder verfaulen lassen will.

Ich habe bei den Kommissionsberatungen ge-
sagt : was hier vorliegt, biete den Kantonen die Mög-
lichkeit zur Schaffung des Ständestaates. Herr
Piller hat mir erklärt : Was geht Sie das an ? So weit
sind wir, dass man heute der Auffassung ist, die Art
und Weise, wie die Wirtschaft in einem Kanton ge-
regelt werde, gehe den ändern Kanton nichts mehr
an. Entschuldigen Sie — ich gebe ja zu, dass es
nicht sehr angenehm und freundlich von uns ist —,
wenn wir immer wieder darauf hinweisen, dass es
uns etwas angeht, wenn wir die Krisenabgabe leisten
dürfen. Da fragt man uns nicht, was uns die Krisen-
abgabe und die Leistung an den Bund angehe. Aber
immer wenn wir Ansprüche an den Bund stellen,
geht es uns nichts an. Es ist vor kurzem im ändern
Rat darauf hingewiesen worden, dass die Subven-
tionen an den Kanton Wallis wesentlich mehr aus-
machen als die eigenen Einnahmen des Kantons.
Das alles geht uns etwas an. Aber es soll uns nichts
angehen, wie die Wirtschaftsordnung unseres Landes
gestaltet werde ? Wenn Sie von den industriellen
Kantonen Opfer in finanzieller Beziehung verlangen,
dann müssen Sie meines Erachtens auch Rücksicht
nehmen auf die wirtschaftlichen Verhältnisse, die

Sie für diese Kantone schaffen. Ich behaupte nicht,
dass wir aus eigener Kraft all das an finanziellen
Mitteln aufbringen, was an den Bund abgeht, dass
selbstverständlich, wenn die ändern Kantone nicht
wären, auch wir nicht in diesem Masse Einnahmen
hätten. Wir sagen also nicht: so und so viel fliesst
aus unserer Kasse, deshalb ist es unser Verdienst,
dass das und das an den Bund abgeliefert wird. Die
Verbindungen zwischen den einzelnen Kantonen
sind so eng, dass selbst wenn man in Burgdorf ein
Geschäft hat, man vielleicht den Sitz nach Zürich
verlegt oder nach Basel. Wir sind wirtschaftlich so
aneinander gebunden, dass es gerade wegen dieser
wirtschaftlichen Verbundenheit dumm wäre zu er-
klären, unsere Einnahmen seien nur das Verdienst
unseres Kantons. Nein, auch unsere Einnahmen
sind das Verdienst anderer Kantone. Aber sie sind
das Verdienst wirtschaftlicher Verhältnisse in diesen
Kantonen. Wenn diese Verfassung dazu dienen soll,
Erleichterungen in der Wirtschaft zu schaffen, so
dürfen Sie sie nicht dazu benützen, politische Ziele
statt wirtschaftliche Verbesserungen erreichen zu
wollen.

Ich möchte noch auf ein Bedenken aufmerksam
machen; Wenn man der Beschränkung von Hand-
werk und Kleinhandel das Wort redet, werden wir
dazu noch von Bundes wegen Beschränkungen
genug bekommen. Viel mehr als die Ausdehnung
von Verbandsbeschlüssen und ihre Verbindlich-
erklärung, die wie die Verhältnisse bei den Typo-
graphen zeigen, sich gut haben auswirken können,
beunruhigt mich die Frage, was mit dem Nach-
wuchs geschieht. Wohin kommen wir, wenn unter
dem Druck der Gewerbekreise in den einzelnen
Kantonen zu weitgehende Beschränkungen zuge-
standen werden müssen? Unsere Gewerbetreiben-
den haben ja oft nicht nur einen Sohn, sondern
mehrere Söhne. Auch diese Söhne wollen wieder
leben. Was sollen diejenigen tun, die nachwachsen,
was sollen sie lernen, welches Geschäft sollen sie
ergreifen können, wo werden sie sich noch betätigen
können ? Wir haben vor kurzem den Schuhmacher-
beschluss erneuert. Merkwürdigerweise sind dort
Herren, die heute für eine Ausdehnung der Be-
schränkungsmöglichkeiten eintreten, gegen diesen
Schuhmacherbeschluss aufgestanden. Mir wäre es
trotz aller Abneigung gegen die Dringlichkeit viel
sympathischer, dass, wenn schon die Lage des Ge*
werbes ausserordentlich schwer ist, dort, wo es
unbedingt geschehen muss, in dieser Uebergangs-
periode bis zur Einführung der Wirtschaftsartikel
auf dringliche Weise geholfen würde, als dass wir
heute in die Wirtschaftsartikel Bestimmungen auf-
nehmen, die den Kantonen Freiheiten geben, die
nicht zur Freiheit, sondern zur Unfreiheit und zum
Zwang zurückführen. Wenn Sie diese Verfassungs-
artikel annehmen, werfen Sie die Schweiz in ihrer
wirtschaftlichen Ordnung vor das Jahr 1848 zu-
rück. Ich hätte mir niemals vorgestellt, dass ein
freisinniger Kommissionsreferent dafür eintreten
könnte, dass die Wirtschaftsordnung unseres Lan-
des wieder so eingerichtet wird, wie sie vor 1848
Geltung hatte. Ich glaube, bei allen zwingenden
Verhältnissen, die vorliegen, wäre es ein Unglück
für unser Land, wenn eine Verfassungsform heraus-
käme, wie sie durch unsere Kommission beantragt
wird. Es wäre eine Zwangsjacke, die der Schweiz
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auferlegt würde. Ich habe sehr oft Besuch von
Schweizern, die armengenössig werden und in Not
geraten. Sie sind nach Basel gekommen und haben
Arbeit gefunden oder sie kommen aus dem Ausland
und setzen sich zunächst bei uns fest. Diese Leute
können nicht begreifen, dass man ihnen sagt: Du
müsst eben nach Bümpliz oder nach Sitten oder
nach St. Gallen gehen. Dort wird für Dich gesorgt,
Du hast nur Anspruch darauf, dass man sich in
Deiner Heimat Deiner annimmt. — Sie sind baff
darüber, dass sie nur in ihrem Heimatort Fürsorge
finden. Sie sagen: Ich bin doch Schweizer und
wenn es Krieg gibt, muss ich mit einem Basler Ba-
taillon an die Grenze gehen oder mit einem Solo-
thurner Bataillon usw. Sie verstehen nicht, dass
sie auf dem Gebiete der Armenfürsorge nicht
Schweizer, sondern nur Bürger eines einzelnen, viel-
leicht sehr kleinen und armen Ortes sind. Aber
glauben Sie, dass da, wo ganz andere Verhältnisse
vorliegen, der Schweizer es begreifen wird, dass er
Basler, aber nicht Baselbieter Unternehmer ist.
Uebrigeiis ist auch diese Frage nicht erörtert worden.
Wenn einer von Basel in Muttenz eine Arbeit aus-
führt, ist er offenbar der Baselbieter Gesetzgebung
unterstellt und umgekehrt. Ich kann Ihnen sagen,
dass Ansätze zur Autarkie schon vorhanden sind.
Ich begrüsse sie nicht, aber wir leiden darunter.
Heute ist es so, dass der Kanton Baselstadt seine
ungeheuren Anstrengungen zur Arbeitsbeschaffung
zum Teil deshalb machen muss, weil unsere Um-
gebung die privaten Aufträge im Baugewerbe über-
nimmt. Wir haben festgestellt, dass zum geringsten
Teil Unternehmer unseres Kantons, sondern Unter-
nehmer von Baselland die Privatbauten ausführen.
Stellen Sie sich vor, welche Versuchung vorliegt,
durch Massnahmen des Kantons, welche das Hand-
werk beschränken, dafür zu sorgen, dass die Au-
tarkie aufrecht erhalten bleibe. Wir wünschen, ich
betone es noch einmal, trotz der Notlage, in der wir
uns befinden, diese Autarkie nicht. Wir glauben,
dass der Weg zur Erhaltung der Schweiz nicht
darüber führt, dass ihr Wirtschaftsgebiet in 22
.Kantone zerlegt wird. Dies würde im Gegenteil
ein sehr gefährlicher Weg sein, der nicht nur zu
politischen Kämpfen zwischen den Parteien, son-
dern zu lebhaften politischen Kämpfen zwischen
den Berufsgruppen, aber auch zu vermehrten
Kämpfen zwischen den einzelnen Kantonen führen
müsste. Wenn Sie wohl beraten sind, lehnen Sie
die Anträge der Mehrheit Ihrer Kommission in
bezug auf die Revision der Wirtschaftsartikel ab.
Folgen Sie ihr nicht auf dem Wege hinter das
Jahr 1848 zurück, sondern stimmen Sie der Lösung
zu, wie sie vom Nationalrat vorgelegt wird, einer
Lösung, die das, was zwingend gelöst werden muss,
löst, aber nicht zu einer Zertrümmerung unserer
schweizerischen Wirtschaft führt.

M. Martin: Le projet que la commission vous
propose se différencie d'une façon assez importante
du texte adopté par le Conseil national. En parti-
culier — c'est du reste' l'observation faite par M. le
rapporteur, dans son très intéressant discours —
en particulier la commission a cherché à tenir
compte, dans une beaucoup plus large mesure que
le Conseil national, du droit des cantons et des or-
ganisations professionnelles cantonales. Cela peut

être, comme l'a dit M. le rapporteur, le résultat
de la votation du 3 juillet, sous l'influence de la-
quelle la commission s'est trouvée au moment où
elle s'est réunie en juillet. Quoi qu'il en soit,
j'estime, contrairement à l'opinion de mon hono-
rable collègue M. Wenk, que c'est une chose ré-
jouissante de penser que les cantons ont été appelés
à coopérer à l'œuvre que la Confédération se pro-
pose d'entreprendre. Je ne crois pas que les con-
cessions, du reste pas très importantes, mais qui
sont cependant à noter, faites non pas par une
partie de la commission, mais par la commission
presque unanime, dans un désir de coopération'
que je salue et dont je suis très heureux, je ne crois
pas que ces concessions soient de nature à faire
douter du succès du projet. Je pense, au contraire,
que, grâce à l'esprit de coopération et de bonne
entente qui a régné au sein de la commission, lors
de nos délibérations, l'on peut probablement ar-
river à un vote presque unanime du Conseil. Nous
ne demandons rien d'extraordinaire et, pour ma
part, je ne pourrai pas m'associer à ceux qui vou-
draient suggérer certaines modifications constitu-
tionnelles qui nous replaceraient sous un régime
antérieur à celui de 1848. Je ne pourrais m'associer
à l'idée exprimée, sans beaucoup de .réflexion, sim-
plement peut-être par un désir honorable de con-
tradiction, de stipuler que les lois d'exécution ne
seraient en vigueur que dans les cantons qui les
auraient acceptées. Je ne crois pas que cette idée
puisse être retenue et que l'on puisse admettre non
plus que toutes ces exceptions au régime de la li-
berté du commerce et de l'indiistrie devraient être
préalablement adoptées par la majorité des cantons.
Non. Messieurs, nous demandons que les cantons
participent à l'œuvre commune; nous demandons
que leur rôle soit défini, mais nous acceptons qu'on
le fasse par la voie de la législation ordinaire sou-
mise au referendum et, par conséquent, par la vo-
lonté du peuple tout entier. Cependant, je suis
d'avis que nous pouvons demander que l'on reste
sur ce terrain et que l'on ne retire pas dans la dis-
cussion ce que l'on a accordé auparavant. Et lors-
que notre honorable collègue, M. Wenk, vient nous
dire: «Acceptez les propositions de la minorité,
sans cela nous ne pourrons pas voter le projet»,
je crois que cela équivaut à peu près à une non en-
trée en matière, à un vote négatif. Je ne suis pas
de cet avis. Je pense que par des concessions mu-
tuelles, dans la discussion, nous pourrons arriver
à une entente. Je pense en particulier à l'artisanat,
au petit commerce de détail, aux aubergistes, aux
cinémas. N'est-ce pas là un domaine dans lequel
il y a des différences assez importantes entre les
divers cantons pour qu'on leur laisse leur mot à
dire ? Il y a dans le commerce de certains denrées
des besoins très différents suivant les régions. Pour
vous en donner un exemple se rapportant à mon
canton, je vous signale que le canton de Genève
vient d'édicter une réglementation concernant le
commerce des fleurs et qui stipule que les fleurs
ne peuvent pas être vendues certains jours. Ce
règlement prévoit, en outre, des exceptions laissant
les jardiniers exerçant leur profession dans les en-
virons des cimetières ou des hôpitaux vendre leurs
fleurs au moment où les visiteurs de ces établisse-
ments sont particulièrement nombreux. Ce sont
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là certainement des dispositions très intéressantes
prises dans l'intérêt du commerce local et qui, dans
une certaine mesure, dérogent à la libeité du com-
merce et de l'industrie. Elles sont prises en vertu
de décisions de la majorité de la profession. Par
conséquent, des dispositions de ce genre rentrent
tout à fait dans celles qui concernent l'artisanat
et les articles constitutionnels que nous vous
demandons de voter donnent le droit aux cantons
d'édicter.

Je ne parle pas de la question de l'agriculture,
je ne suis pas du tout compétent sur ce point-là.
La discussion est encore possible. Nous entendrons
volontiers les objections que l'on fera en ce qui
concerne le droit donné aux cantons de légiférer
en matière d'agriculture. Je répète que la question
devra être réglée au cours du débat; mais je crois
que pour l'artisanat, pour le petit commerce de
détail, les aubergistes, peut-être les cinémas, on
peut laisser aux cantons un certain rôle.

Il en est de même en ce qui concerne la force
obligatoire des conventions professionnelles et des
règlements que les cantons peuvent prendre en
donnant à ces décisions des organisations profes-
sionnelles une force obligatoire. Nous reviendrons
certainement sur ce sujet au .cours de la discussion.
En résumé, ce qui m'a encouragé à prendre la parole,
c'est que j'estime que ce serait un grand bonheur
pour la Suisse si une réorganisation professionnelle,
une réorganisation de la vie économique nouvelle,
pouvait être régularisée par un vote, non pas d'une
faible majorité, mais d'une majorité importante.
Si par des concessions mutuelles, nous pouvions
présenter au peuple un projet qui puisse être voté
sans difficulté et qui réunira une importante ma-
jorité, ce serait un grand bien pour le pays.

C'est dans cet esprit et dans ces sentiments que
j'aborderai la discussion du projet que la commis-
sion vous propose.

Iten: Ich glaube, wir dürfen unserem Herrn
Kommissionsreferenten und verehrten Herrn Kol-
legen Schöpfer dankbar sein für sein einleitendes
Referat, das er mit so grosser Sachlichkeit und Ob-
jektivität uns vorgetragen hat. Ich danke ihm auch
für die Beantwortung meiner Interpellation vom
8. November 1938, die er an Stelle von Herrn Bun-
desrat Obrecht vorgenommen hat. Ich glaube, nach-
dem ich diese Interpellation gestellt habe, die in
engstem Zusammenhang mit der heute zur Be-
ratung liegenden Frage steht, darf ich mich auch
in der Eintretensdebatte zu den Wirtschaftsartikeln
äussern.

Sie werden es auch verstehen, dass ich diese
Fragen in erster Linie vom gewerblichen Standpunkt
aus betrachte, da ich selbst aus dem Gewerbestand
stamme. Ich habe in meiner Interpellation darauf
hingewiesen, dass am 6. November dieses Jahres an
sechs verschiedenen Orten der Schweiz über 25000
Gewerbetreibende zusammengekommen seien, um
ihrer Beunruhigung über die Gestaltung ihrer Exi-
stenzbedingungen Ausdruck zu geben. Seit dem
Jahre 1930 ist in der Schweiz eine zunehmende Ver-
schlechterung der Existenzbedingungen des gewerb-
lichen Mittelstandes festzustellen. Die Abwertung
hat mit ihren Stillhaltevorschriften nur eine vor-

Sländerat. — Conseil des Etats. 1931.

übergehende Erleichterung geschaffen. Durch die
Uebersetzung aus dem Gewerbestand selber heraus,
durch die stets fortschreitende Rationalisierung und
namentlich durch die immer schärfer gewordene
Konkurrenz der Grossunternehmungen ist eine Ver-
armung der mittelständischen Schichten einge-
treten, die zum Aufsehen mahnt. Seit Jahren zehrt
der gewerbliche Mittelstand an den Reserven, die
er aus früheren Jahren in die Zeit der Krise hin-
übergenommen oder die er durch Erbschaft erhalten
hat. Hätte der gewerbliche Mittelstand nicht aus
Liegenschaftsertrag oder nebenberuflicher Beschäfti-
gung die Aufzehrung seiner Reserven in den letzten
Jahren hintanhalten können, so wäre der Zeitpunkt
schon längst eingetreten, wo der Staat nicht nur

'rechtliche Schutzmassnahmen zu treffen, sondern
auch Unterstützungen auszurichten hätte. Durch
eingehende Untersuchungen ist festgestellt worden,
dass 60—67% der handwerklichen Betriebe und
77—78% der Handelsgeschäfte heute mit Verlust
abschliessen, wenn ein ganz bescheidener Arbeits-
lohn des Betriebsinhabers in die Betriebsrechnung
eingestellt wird. Man darf sagen, dass zwei Drittel
bezw. drei Viertel des Gewerbestandes ein Betriebs-
ergebnis erzielen, bei dem es nicht mehr möglich
ist, einen anständigen Lohn des Betriebsinhabers
herauszuwirtschaften. Bei einem Umsatz von
40—60 000 Fr. ist im Durchschnitt im Handwerk
mit einem Betriebsergebnis von Fr. 5500.—, im
Handel mit einem solchen von Fr. 2800.— zu rech-
nen. Dabei ist zu sagen, dass diese Umsatzzahlen
sowohl im Handwerk als auch im Handel als hohe
genannt werden müssen. Geschäfte mit solchen
Umsätzen werden heute noch als gute Geschäfte
angesehen. In weiten Kreisen des gewerblichen
Mittelstandes gibt es heute Verdienstverhältnisse, die
ungünstiger sind als diejenigen der Teilarbeitslosen,
die doch eine Arbeitslosenversicherung zu ihrer
Unterstützung haben. Aus zuverlässiger Quelle ist
mir bekannt, dass es Gewerbetreibende mit Familien
von 5—6 Köpfen gibt, die mit einem Monatsver-
dienst von 70—100 Fr. pro Monat haushalten
müssen. Von einem Schuhmachermeister im Kan-
ton Zug weiss ich, dass er die letzten Sommer-
monate hindurch an Schuhreparaturen brutto
200 Fr. eingenommen hat. Solche Leute können
nicht mehr von ihrem Verdienst leben, sie müssen
von der Substanz zehren, und es wird der Tag
nahe sein, wo sie der öffentlichen Unterstützung
anheimfallen. Diese Verschlechterung der Umsatz-
und damit der Verdienstverhältnisse können Sie
in allen Gruppen des gewerblichen Mittelstandes
feststellen. So wissen Sie z. B., dass im Gast-
wirtschaftsgewerbe der Umsatz seit dem Jahre
1929 um 35,5% zurückgegangen ist. Ueber die
Lage des Coiffeurgewerbes ist Ihnen vor einigen
Tagen ein interessanter eidgenössischer Unter-
suchungsbericht zugestellt worden. Das Bauhand-
werk klagt über die zunehmenden Unterbietungen,
und Gewerbegruppen, die bisher nicht übersetzt
waren, wie das Bäcker-, Konditoren- und Metzger-
gewerbe, leiden unter dem wirtschaftlichen Uebel
der Uebersetzung. Auf der ändern Seite muss
man feststellen, wie Grossunternehmen noch grösser
werden, wie Warenhäuser, Einheitspreisgeschäfte
und Filialunternehmen die Umsätze an sich reissen
und sich Handwerksbetriebe angliedern, Wirt-
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Schäften eröffnen und so die Nutzniesser ehemaligen
mittelständischen Erwerbes werden. Die offi-
zielle Kleinhandelsstatistik weist fast jeden Monat
eine Umsatzvermehrung im Kleinhandel aus, wäh-
rend die mittelständigen Betriebe selber einen
Umsatzschwund festzustellen haben. Diese Ver-
lagerung des Umsatzes kommt in der Statistik
nicht zum Ausdruck, weil sie alle Umsätze der
Kleinhandelsbetriebe, ohne jeden Unterschied, zu-
sammenfasst. Sie gibt also ein falsches Bild der
Konjunkturentwicklung.

Ist es daher verwunderlich, wenn der mittel-
ständische Gewerbestand am letzten 6. November
zusammengekommen ist, um die Oeffentlichkeit
auf seine missliche wirtschaftliche Lage aufmerk-
sam zu machen? Der Gewerbestand hat dies in
würdiger Weise getan. In Gewerbekreisen ist
vielfach kritisiert worden, dass an diesen Versamm-
lungen eine zu wenig „rässe" Sprache geführt
worden sei. Aus den Sonntagstagungen sind aber
bereits schon Werktagstagungen geworden. Ich
meine damit die Demonstration von Vevey, die
verständlich ist, wenn man bedenkt, dass für eine
Stadt von 13 000 Einwohnern ein Epa- Geschäft
mit, wenn ich nicht irre, mindestens il/2 Millionen
Franken Umsatz für den gewerblichen Mittelstand
als eine Provokation der Warenhaüsunternehmen
angesehen werden muss. Es mahnt zum Aufsehen,
wenn festgestellt wurde, dass die Gebrüder Maus
in Genf über 57 Warenhäuser und 10 Immobilien-
gesellschaften in der Schweiz beherrschen, von der
„Rheinbrücke" in Basel bis zum kleinen Waren-
haus „Alpstein" in Appenzell.

Die schweizerische Presse hat die Bedeutung
der Gewerbetagungen mit allem Ernst gewürdigt.
Es Hessen sich eine Reihe von Pressestimmen zi-
tieren, die alle auf die Notwendigkeit hinweisen,
dass der Staat der Erhaltung des gewerblichen
Mittelstandes alle Aufmerksamkeit zu schenken
habe. Die „Thurgauer Zeitung" beispielsweise
schrieb: „Das Bewusstsein der Verantwortung wird
auch gegenüber dem Mittelstand klarer und ent-
scheidend hervortreten müssen, wenn wir ihm ge-
genüber die Pflicht der Menschlichkeit und dem
Ganzen gegenüber die Pflicht der geistigen Landes-
verteidigung tun wollen." Derartige Pressestim-
men Hessen sich viele anführen. Nicht umsonst
wird von namhaften Nationalökonomen eine ziel-
bewusst durchgeführte Mittelstandspolitik als die
beste und wirkungsvollste Sozialpolitik hingestellt,
die den Staat bedeutend weniger kostet als Ar-
beitslosen- und Armenbeihilfen. Ein bekannter
Volkswirtschafter hat einmal erklärt, dass die Aus-
schaltung des Mittelstandes den nationalen Unter-
gang vorbereite. Die Wirtschaftsgeschichte hat
dies zu unzähligen Malen bewiesen. Nicht mit Un-
recht hat schon Aristoteles festgestellt, dass der
Mittelstand die tragende Schicht des Staates sei.
Er sagt: „Ein Staat, der nur aus Armen und
Reichen gebildet ist, wird ein Staat von Neidern
und Verächtern, die sich immer gegenseitig feindlich
gesinnt sind und leicht zu Bürgerkriegen kommen.
In einem Staat aber, in welchem der mittlere Be-
sitzstand vorherrscht, herrscht auch Freundschaft,
die zu jedem Gemeinwesen wie zum dauernden
sozialen Frieden gehört."

Es ist bezeichnend, wenn von gewisser Seite,
die dem Wirtschaftsartikel feindlich gegenüber-
steht, die Unzufriedenheit im Gewerbestand auf
die Uebersetzung des Gewerbestandes mit Aus-
ländern, die in den letzten Jahren eingebürgert
worden seien, zurückgeführt werden will. Diese
'Gewerbetreibenden seien es, welche den grossen
Lärm machen würden und nach Erlösung schrien.
Der gewerbliche Mittelstand wird sich für dieses
Kompliment bedanken. Der gewerbliche Mittel-
stand ist gut schweizerisch gesinnt, und wenn er
die Oeffentlichkeit über seine Existenzsorgen auf-
klärt, dann macht er, was vor ihm andere Wirt-
schaftsgruppen mit grösserem Nachdruck und mit
mehr Erfolg getan haben.

Der Gewerbestand hat vom Bund und von den
Kantonen keine namhaften Geldbeihilfen verlangt.
Er verlangte und verlangt heute noch rechtliche
Schutzmassnahmen, die den Staat nichts kosten
und die seine Rechnung nicht belasten. Allen
Begehren um rechtliche Schutzmassnahmen wurde
immer entgegengehalten, dass die Verfassung da-
gegen stände und dass zuerst eine Verfassungs-
revision durchgeführt werden müsse. Seit Jahren
wartet der gewerbliche Mittelstand geduldig auf
diese Verfassungsrevision. Es schuf" eine Beun-
ruhigung, als die Beratungen der heute zur Dis-
kussion stehenden Vorlage in der Ständer ätlichen
Kommission ins Stocken gerieten. Weil man wusste,
dass mit der Rechtskraft der neuen Verfassungs-
artikel die rechtlichen Schutzmassnahmen erst
ihre Rechtsbasis erhielten und die Au-führungs;
gesetze noch notwendig sind, deren Beratung
ebenfalls noch ansehnliche Zeit beanspruchen wird,
wuchs die Beunruhigung. Man weiss in gewerb-
lichen Kreisen, dass eine weitere Hinauszögerung
rechtlicher Schutzmassnahmen den gewerblichen
Mittelstand dem völligen Verfall entgegenführen
wird. Verschiedentlich hörte man, die Verzögerung
der Beratung der Verfassungsartikel im Ständerat
sei auf die Krankheit unseres Kommissionsrefe-
renten und Kollegen Dr. Schöpfer zurückzuführen,
der wohl hätte einen ändern Kollegen mit dem
Referat des Ständerats beauftragen können. Meine
Erkundigungen und Feststellungen haben er-
geben, dass Herr Kollege Schöpfer den Herrn
Departements Vorsteher gebeten hatte, einen endcrn
Referenten zu bestellen, dass aber das Departe-
ment am gewählten Kommissionspräsidenten fest-
hielt. Dazu kam noch die Komplexität der Materie
selber, die verschiedene Sitzungen der ständerät-
lichen Kommission notwendig machte. Es wäre aber
doch zu wünschen, dass die Beratungen in den
Räten mit aller Beschleunigung zu Ende geführt
werden, damit die Volksabstimmung im nächsten
Frühjahr durchgeführt werden kann.

Mit Genugtuung habe ich heute vom Herrn
Kommissionsreferenten vernommen, dass noch Aus-
sicht besteht, im Frühjahr oder auf alle Fälle noch
vor den Nationalratswahlen die Verfassungsvor-
lage zur Abstimmung zu bringen.

Ich habe ebenfalls heute morgen mit Genug-
tuung gehört, dass das Departement bereits die
Ausführungsgesetze vorbereitet und sie nach Mög-
lichkeit sofort nach Annahme der Verfassungsbe-
stimmungen dem Rat zur Genehmigung vorlegen
wird. Ich habe, wie der Herr Kommissionsreferent,
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die Ueberzeugung, dass die Beratung sämtlicher
Ausführungsgesetze eine gewisse Zeitspanne bean-
sprucht, die ganz sicher mit 3—4 Jahren um-
schrieben werden muss. Ein so langes Zuwarten mit
rechtlichen Schutzmassnahmen ist aber in Anbe-
tracht der sich stets verschlechternden Existenz-
bedingungen des Gewerbestandes unerträglich. Aus
diesem Grunde begrüsse ich auch die Lösung der
Kommission, wonach in einem beschränkten Gebiet
der Wirtschaft, nämlich in bezug auf den Handwerks-
betrieb, den Detailhandel, das kinematographische
Gewerbe und das Wirtschaftsgewerbe die Kantone
legiferieren können. Ich teile die Bedenken, die,
uns vorhin Herr Kollege Wenk vorgetragen hat,
nicht. Sie werden mir bestätigen müssen, dass es
bisher immer die Kantone waren, die in gesetz-
geberischer Beziehung vor der Eidgenossenschaft
ihre Lösungen getroffen haben. Ich glaube, es
existiert keine einzige eidgenössische Gesetzesma-
terie, die nicht vorher in den Kantonen geordnet
worden wäre und bei der man nicht in den Kantonen
Erfahrungen gesammelt hätte. Darum wird sich
diese Bestimmung sehr wohltuend auswirken, in-
dem Lösungen, welche die Kantone mit Erfolg er-
probt haben, auf die eidgenössische Gesetzgebung
übertragen werden können. Ich weiss, dass es in
der Zentralschweiz und in der welschen Schweiz
nicht verstanden würde, wenn man diese Bestim-
mung aus der Vorlage streichen wollte. Ich be-
fürchte, dass mit der Streichung dieser Bestimmung
der Vorlage eine grosse Opposition erwachsen
könnte. Man weiss nicht und man hat auch heute
noch keine Zusicherungen, wie lange es gehen wird,
bis die eidgenössischen Ausführungsbestimmungen
kommen. Die Kantone wollen aber nicht ihren
gewerblichen Mittelstand zugrunde gehen lassen,
ohne einschreiten zu können. Aus diesem Grunde
glaube ich, dass sich diese Bestimmung, wie schon
gesagt, wohltuend auswirken wird.

Ich teile auch nicht die Bedenken, die heute
vom Herrn Kommissionspräsidenten bezüglich der
Allgemeinverbindlicherklärung geäussert worden
sind. Ich anerkenne, dass der Kommissionspräsi-
dent in seinem Referat nicht verschwiegen hat,
dass auch grosse Vorteile mit der Allgemeinverbind-
lichkeit verbunden sind. Die grossen Vorteile, die
mit dieser Lösung geschaffen werden, liegen haupt-
sächlich darin, dass die wirtschaftlichen Fragen
durch diejenigen Kreise gelöst werden, die dafür
in erster Linie zuständig sind und die von den <>ven-
tuellen Bestimmungen zuerst betroffen werden.
Wir haben in diesem Rat schon wiederholt den
Vorwurf gehört, es sei einer Regierung und auch
eines Parlaments unwürdig, sich mit Fragen der
Schuhmacherhilfe beschäftigen zu müssen. Gerade
diese Fragen gehören m. E. nicht in das Parlament,
sie gehören auch nicht vor einen Regierungsrat;
diese Probleme sollen zuerst der Lösung durch die
Beteiligten selbst entgegengeführt werden und erst,
wenn die Beteiligten keine Lösung finden, oder
wenn eine Lösung von den Beteiligten getroffen
wird, der irgend ein Aussenseiter mit Recht nicht
zustimmen kann, soll der Staat einschreiten. Der
Aussenseiter muss selbstverständlich die Möglich-
keit haben, gegen solche Lösungen Einsprache zu
erheben und beim Staat den Schutz seiner indivi-
duellen Rechte beantragen zu dürfen. Deswegen

glaube ich, dass die Allgemeinverbindlichkeit uns
keinen Zwang zur Mitgliedschaft der Verbände
bringen wird. Es wird vielleicht der Fall sein,
dass die Reihen der Verbände sich besser schliessen
werden, als sie heute geschlossen sind, aber es wer-
den immer noch Aussenseiter bleiben und man
wird m. E. diese Aussenseiter nicht zwingen kön-
nen, sich den Verbänden anzuschliessen. Man
wird sie nur zwingen können, sich eventuellen
Verbandsbeschlüssen, die mit Rechtskraft ausge-
stattet sind, zu unterziehen. Aber die Aussenseiter
werden, wie ich bereits angeführt habe, auch die
Rechtsmittel haben müssen, um gegen Verbands-
beschlüsse Einsprache zu erheben, wenn sie glau-
ben, dass ihre berechtigten Interessen durch diese
Verbandsbeschlüsse tangiert werden. Hier wird der
Staat selbstverständlich in den Ausführungsge-
setzen Kautelen aufstellen müssen, um solche Miss-
stände, die denkbar sind, wenn solche Einsprache-
rechte nicht aufgestellt würden, zu verhindern.

Ich komme mit meinen Ausführungen zum
Schluss und möchte zusammenfassend feststellen,
dass die heutige Wirtschaftslage im gewerblichen
Mittelstand derart ist, dass unbedingt die verfas-
sungsmässigen Grundlagen unserer Wirtschaft ge-
ändert werden müssen. Der Gewerbestand wartet,
wie ich Ihnen schon ausgeführt habe, seit langer
Zeit auf diese neue verfassungsmässige Grundlage,
und ich glaube, dass die Vorlage, so wie sie von der
Kommission uns vorgelegt worden ist, geeignet ist,
eine neue Wirtschaftsgesetzgebung'in der Schweiz
aufzubauen. Aus diesem Grunde empfehle ich Ihnen
Eintreten auf die Vorlage.

Präsident: Ich frage Herrn Iten an, ob er mit
der etwas ungewohnten Form der Erledigung
seiner Interpellation einverstanden ist.

Iten: Ich erkläre mich befriedigt mit der Ant-
wort des Herrn Kommissionspräsidenten.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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Bally: Der Vorlage über die Wirtschaftsartikel,
die wir beraten, ist der Grundsatz vorangestellt:
Die Freiheit des Handels und der Gewerbe ist im
ganzen Umfange der Eidgenossenschaft gewähr-
leistet. Da es auch im Handel und Gewerbe eine
absolute Freiheit nicht geben kann, sondern da man
auch in der Freiheit einer Ordnung bedarf, folgen
dem Grundsatz der Freiheit in der Vorlage gleich
die Abweichungen von derselben. Einschränkungen
der Freiheit sind an und für sich nichts Neues.
Es dürfte sich bei der Vorlage immerhin doch nicht
um einen Uebergang zu einer ändern Wirtschafts-
ordnung handeln, wie Herr Wenk angedeutet hat,
nicht um einen Uebergang beispielsweise zu einer
gesteuerten Wirtschaft, sondern um Beibehaltung
des Grundsatzes der Handels- und Gewerbefreiheit
als Regel, und nur um eine Erweiterung der Aus-
nahmen. Für diese wird in der Vorlage wiederholt
der Vorbehalt gemacht, dass sie den Interessen
unserer Gesamtwirtschaft nicht zuwiderlaufen dür-
fen. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn — was
wohl auch Herr Wenk befürchtet — durch kanto-
nale Ordnung wirtschaftliche Belange einzelnen
Gruppen im begrenzten Gebiet einiger Städte oder
eines Kantons eine Vorzugs- oder sogar eine Mono-
polstellung eingeräumt würde, waä zu allzu zünf-
tigen Zuständen zurückführen müsste.

Neu an -den Einschränkungen der Handels-
und Gewerbefreiheit in unserer Vorlage ist, dass die
Verbände zu massgebender Mitwirkung bei der
Schaffung der Ordnung in der Freiheit, oder wie
Herr Schöpfer sagte, Neuordnung der Verhältnisse
zwischen Staat und Wirtschaft herangezogen wer-
den. Den Verbänden werden in gewissem Sinn

und Mass gesetzgebende Kompetenzen eingeräumt.
Damit, so sagte der Herr Kommissionsreferent, wer-
den die Wirtschaftsgruppen als politische Gruppen
auftreten.

Nun sind aber die Verbände wohl fast ausnahms-
los Interessengruppierungen. Ihre Beschlüsse wer-
den also zumeist ihren Interessen dienen, und dann
wohl auch denen ihrer Berufsgenossen, für welche
die Verbandsbeschlüsse verbindlich erklärt werden
sollen. Es werden alsdann naturgemäss verschie-
dene Interessengruppen im Kampfe um den Wirt-
schaftsraum aufeinanderplatzen und dieser Kampf
wird leidenschaftlicher sein als bisherige politische
Kämpfe, denn es geht um materielle, nicht um
ideelle Interessen. Er wird nicht weniger leiden-
schaftlich sein, wenn das Kampffeld in die Kantone
verlegt wird.

In der Auswirkung der Beschlüsse wird es sich
wohl immer um ein Geben und Nehmen handeln,
wobei der nehmende Teil seinem Zweck entspre-
chend in der Regel der Verband ist, die interes-
sierte Berufsgruppe. Der gebende, leidende Teil,
von dem der andere nimmt; wird naturgemäss zu-
meist, jedoch nicht immer, der Konsument sein.
Die Belastung des Konsumenten, der die Gesamt-
heit derer darstellt, denen durch den Bundesbe-
schluss ein Opfer zugemutet wird, ist daraufhin zu
prüfen, ob sie tragbar ist. Für diese .Prüfung wird
eine Kommission bestellt von unabhängigen Sach-
verständigen, die abzuwägen hat, ob das, was einer
Gruppe gegeben wird, von ändern Nutzniessern
unserer Wirtschaft, oder von unserer Rechtsgleich-
heit, oder unserer Verbandsfreiheit nicht zu viel
wegnimmt, sie nicht zu sehr belastet. Der verbind-
liche Verbandsbeschluss darf, so steht es in
Art. 31 ter, Absatz 3, dem Gesamtinteresse nicht
zuwiderlaufen.

Ich habe vorerst nicht die Absicht, Anträge zu
stellen, um am Text der Vorlage Aenderungen
vorzunehmen, weder Streichungen noch Beifü-
gungen. In die Verfassung gehören nicht zu viele
Einzelheiten, aber ich möchte den Vertreter des
Bundesrates, eventuell den Herrn Kommissions-
präsidenten bitten, uns zu sagen, wie einzelne Be-
griffe, die in den Verfassungsartikeln verankert
werden, zu verstehen sind.

Warum diese Frage? In unseren industriellen
Kreisen, namentlich jenen, denen die für unser
Land absolut wichtige Aufgabe zufällt, die expor-
tieren, herrscht wegen dieser allgemeinverbindlichen

. '

Verbandsbeschlüsse die Besorgnis, dass sie sich
verteuernd auswirken, und zwar: erstens die Le-
benshaltung und zweitens die Produktionskosten
verteuern, und dadurch die Konkurrenzfähigkeit
der schweizerischen Wirtschaft auf dem Weltmarkt
beeinträchtigen. Das würde den Interessen unserer
Wirtschaft schaden, ihnen zuwiderlaufen.

Die Produktionskosten werden auch verteuert,
wenn das die Wirtschaft fördernde und belebende
Moment der Konkurrenz ausgeschaltet wird. Eine
solche Tendenz kann den vorliegenden Wirtschafts-
artikeln im allgemeinen nicht vorgeworfen werden,
denn sie wenden sich nur gegen den unlautern Wett-
bewerb, gegen illoyale Konkurrenz. Aber die Ten-
denz wird den Verbandsbeschlüssen, welche ver-
bindlich erklärt werden sollen, eben doch inne-
wohnen, soweit sie den daran interessierten Kreisen,



14. Dezember 1938 527 — Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung

dem nehmenden Teil, den Kampf ums Dasein etwas
bequemer und ruhiger gestalten wollen. Das ist
gefährlich für unsere Gesamtwirtschaft, die inmitten
von in sich geschlossenen Wirtschaften liegt, bei
denen von allen Werktätigen Leistung und aber-
mals Leistung verlangt wird. Nur in aktiv lebendi-
gem, fortschrittlichem Kampfe können wir unsere
Wirtschaft auf der Höhe halten, die uns gesamt-
haft weiterhin eine Lebenshaltung gestattet, welche,
verglichen mit der Lebenshaltung in anderen Län-
dern, kaum, in Europa jedenfalls nicht, überboten
wird.

Unsere Wirtschaft auf der Höhe halten, heisst,
dieselbe immer wirtschaftlicher, rationeller gestal-
ten. Wenn wir dafür das Fremdwort „rationali-
sieren" gebrauchen, dann wirkt das heute mancher-
orts wie ein rotes Tuch. Warum? Weil unter den
Begriff der Rationalisierung der Wirtschaft auch die
Aufgabe fällt, aus notleidenden Wirtschaftszweigen
diejenigen Elemente ausscheiden zu lassen, die
nicht mehr Schritt halten können. Wenn wir un-
seren begrenzt vorhandenen Markt, mit anderen
Worten, unsern Wirtschaftsraum auf zu viele ver-
teilen, dann handeln wir wohl brüderlich, aber nicht
wirtschaftlich, weil wir die im Konkurrenzkampf
auf dem Weltmarkt, zu dem wir uns nun einmal
stellen müssen, erforderliche Höchstleistung jedes
einzelnen Werktätigen beeinträchtig'en.

Sollten Sie aus dem Verlangen nach Höchst-
leistung etwas wie einen Knall mit der Peitsche
heraushören, dann darf ich wohl darauf aufmerksam
machen, dass Gegenstand von allgemeinverbind-
lichen Verbandsbeschlüssen vor allem auch soziale
Massnahmen sein werden, durch die ein unge-
sundes Uebermass von verlangter Leistung abge-
drosselt werden kann.

Nach dieser etwas ausführlich gewordenen Be-
gründung meiner Fragen, die ich zu stellen habe,
möchte ich sie nun dahin präzisieren:

Die unabhängigen Sachverständigen haben zu
prüfen, bevor sie die Allgemeinverbindlicherklärung
eines Verbandsbeschlusses befürworten, ob dieser
dem Gesamtinteresse nicht zuwiderläuft.

Erstens ist unter dem Begriff Gesamtinteresse
zu verstehen das Gesamtinteresse unserer Wirt-
schaft, welches vorwärtsblickend darin liegt, dass
deren Wirtschaftlichkeit nicht beeinträchtigt wird,
mit anderen Worten, dass die rationelle Wirt-
schaftsführung nicht leidet ? Die Durchschlagskraft
unserer Wirtschaft auf dem Weltmarkt würde be-
stimmt leiden, wenn durch die Wirtschaftsartikel,
wie Herr Wenk befürchtet, die Ordnung der Wirt-
schaft zu weitgehend in die Hände der Kantone
gelegt würde. Es müssten denn auch die kantonalen
Massnahmen daraufhin geprüft werden — wie die
Verbandsbeschlüsse nach Art. 31 ter, Abs. 3 —, ob
sie dem Gesamtinteresse unserer Wirtschaft nicht
zuwiderlaufen. Sollten nicht überhaupt alle die
Handels- und Gewerbefreiheit einschränkenden
Massnahmen daraufhin geprüft werden ?

Unter „Sachverständigen" sind wohl Gesamt-
wirtschafts-Sachverständige gemeint und nicht
Sachverständige einzelner Berufszweige. Wenn in
der Genesis eines Verbandsbeschlusses gegensätz-
liche Interessen, die ja auch in jedem Berufsverband
vorkommen, auftauchen, so müssen diese innerhalb
des Berufsverbandes ausgeglichen werden, bevor
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der Beschluss zustande kommt und weitergeleitet
wird. Wohin weitergeleitet ? Vielfach wohl zu-
nächst an den berufsständischen Spitzenverband
des Gewerbes oder der Industrie beispielsweise,
damit auch dieser Stellung bezieht und eventuelle
Interessengegensätze innerhalb des Berufsstandes
abklärt und ausgleicht. Erst dann geht der Be-
schluss an die Kommission der Wirtschaftssachver-
ständigen, welche prüft, ob und inwieweit Interessen
der Gesamtwirtschaft tangiert sind. Dazu braucht
es Kenner der Gesamtwirtschaft, nicht Berufs-
spezialisten und womöglich auch Wirtschaftsprak-
tiker, nicht nur Theoretiker. Ist das die offizielle
Auffassung ?

Sind, das ist die zweite Frage, unter Sachver-
ständigen Wirtschaftssachverständige gemeint ?
Ferner: wie ist der Begriff „unabhängig" bei Sach-
verständigen zu verstehen ? Eine gewisse Ver-
bundenheit derselben mit der Wirtschaft ist doch
unbedingt wünschbar, damit sie ihre verantwor-
tungsvolle Aufgabe richtig lösen können.

Nach Art. 31 bis ist der Bund befugt, in Abwei-
chung von der Handels- und Gewerbefreiheit zur
Erhaltung gefährdeter Wirtschaftszweige Vorschrif-
ten nur dann zu erlassen, wenn (nach 4) „die zu
schützenden Wirtschaftszweige und Berufsgruppen
diejenigen Selbsthilfemassnahmen getroffen haben,
die ihnen billigerweise zugemutet werden können".

Ich komme zur dritten Frage : Gilt diese Vor-
aussetzung, dass mögliche Selbsthilfemassnahmen
getroffen wurden, sinngemäss auch für die Allge-
mein-Verbindlichkeitserklärung von Verbandsbe-
schlüssen, welche Schutzmassnahmen enthalten ?

Die Besorgnis in Industriekreisen wegen der
Auswirkung allgemein verbindlicher Verbandsbe-
schlüsse dürfte schwinden, wenn die 3 genannten
Punkte so zu verstehen sind, wie wir sie gerne ver-
stehen möchten, wenn durch wirtschaftliche Schutz-
massnahmen, seien diese nun aus verbindlichen
Verbandsbeschlüssen hervorgegangen, durch die
Kantone oder durch den Bund getroffen:

1. das Gesamtwirtschaftsinteresse an einer ra-
tionell geführten Wirtschaft nicht beeinträch-
tigt wird, was

2. durch unabhängige Gesamtwirtschaftssach-
verständige zu beurteilen ist, wenn

3. die möglichen Selbsthilfemassnahmen vor-
ausgegangen sind.

Im übrigen bin ich für Eintreten auf die Vorlage.

Abstimmung. — Vote.
Für Eintreten 26 Stimmen

( Einstimmigkeit)

Art ikelweise Beratung. — Discussion des articles.

Titel und Ingress. — Titre et préambule.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen. — Adoptés.
68
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Art. 1. Art. 31 der Bundesverfassung.
Antrag der Kommission.

Abs. 1. Zustimmung zum Beschluss des Na-
tionalrats.

Abs. 2.
Mehrheit:

Bund und Kantone sind befugt, Vorschriften
über die Ausübung von Handel und Gewerben, ins-
besondere solche gewerbe- und sanitätspolizeilicher
Art, zu erlassen; diese dürfen jedoch, wo die Bun-
desverfassung nichts anderes vorsieht, den Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit nicht be-
einträchtigen.

I. Minderheit (Wenk, Pfister):
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

II. Minderhei t (Piller):
Die Vorschriften, über die Ausübung dieser

Freiheit dürfen, wo die Verfassung nichts anderes
vorsieht, den Grundsatz der Handels- und Ge-
werbefreiheit nicht beeinträchtigen.

Abs. 3.
Mehrheit:

- Vorbehalten bleiben die kantonalen Regal-
rechte.

Antrag Keller.
1. Die Handels- und Gewerbefreiheit ist im gan-

zen Umfange der Eidgenossenschaft gewährleistet.
2. Der Bund und die Kantone sind befugt, auf

dem Gebiete des Handels- und des Gewerbewesens
einheitliche Bestimmungen aufzustellen, die Kan-
tone jedoch nur, so lange und so weit der Bund von
seinem Gesetzgebungsrecht keinen Gebrauch macht.

3. Vorbehalten sind Verfügungen über Aus-
übung von Handel und Gewerben, die indessen
den Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit
selbst nicht beeinträchtigen dürfen. Vorbehalten
sind weiter die kantonalen Regalrechte.

Art. 1er de la Constitution fédérale.
Proposition de la commission.

Al. 1. Adhérer à la décision du Conseil national.

Al. 2.
Major i t é :

La Confédération et les cantons ont le droit
d'édicter des prescriptions sur l'exercice du com-
merce et de l'industrie, notamment en matière de
police des métiers et de police sanitaire; à moins
que la Constitution fédérale n'en dispose autrement,
ces prescriptions ne peuvent déroger au principe
de la liberté du commerce et de l'industrie.

Ire Minorité (Wenk, Pfister):
Adhérer à la décision du Conseil national.

IIe Minorité (Piller):
Les prescriptions réglementant l'exercice de

cette liberté ne peuvent rien contenir de contraire
à ce principe, sauf dans les cas prévus par la Consti-
tution.

Al. 3.
Major i té :

Les régales cantonales sont réservées.

Proposition Keller.
1. La liberté de commerce et d'industrie est ga-

rantie dans toute l'étendue de la Confédération.
2. La Confédération et les cantons peuvent

édicter des prescriptions dans le domaine du com-
merce et de l'industrie et de l'artisanat, les cantons
cependant n'étant autorisés qu'autant que la Con-
fédération ne fait pas usage de son droit de lé-
giférer.

3. Sont réservées les dispositions touchant
l'exercice des professions commerciales et indus-
trielles. Ces dispositions ne peuvent cependant
rien renfermer de contraire au principe de la liberté
de commerce et d'industrie. Sont réservées, en
outre, les régales cantonales.

Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit: Art. 31,
Abs. l, entspricht dem Abs. l des bisherigen Art. 31,
mit einer ganz kleinen redaktionellen Aenderung.
Im neuen Absatz l, der im Entwurf vor Ihnen
liegt, heisst es: „die Handels- und Gewerbefreiheit"
und im alten Abs. l, in der bestehenden Bundes-
verfassung, heisst es: „die Freiheit des Handels
und Gewerbes". Das ist der einzige Unterschied
im Abs. 1. Sinngemäss entsprechen sie aber ein-
ander vollständig.

Nun Abs. 2. Abs. 2 ist im Vergleich zum bis-
herigen Abs. 2 der Bundesverfassung wesentlich
gekürzt. In seiner jetzigen Fassung enthält der
Abs. 2 verschiedene Vorbehalte. Wenn Sie die
Bundesverfassung aufschlagen und den Art. 31
nachlesen, so finden Sie, dass es in Abs. l der bis-
herigen Formulierung heisst : Die Freiheit des Han-
dels und der Gewerbe ist im ganzen Umfang der
Eidgenossenschaft gewährleistet. Und dann geht
es weiter: Vorbehalten sind ... Und dann kommt
ein ganzer Katalog von Vorbehalten: Vorbehalten
sind das Salz- und das Pulverregal, die eidgenös-
sischen Zölle, die Eingangsgebühren von Wein und
ändern geistigen Getränken, sowie andere vom
Bund ausdrücklich anerkannte Verbrauchssteuern
nach Massgabe des Art. 32. Und dann geht es
weiter: „Die Herstellung, die Einfuhr, die Reini-
gung, der Verkauf und die fiskalische Belastung
gebrannter Wasser, nach Massgabe des Art. 32 bis
und 32ter. b. Das Wirtschaftswesen und der Han-
del' mit geistigen Getränken, nach Massgabe des
Art. 32quater." Weiter sind vorbehalten: Sani-
tätspolizeiliche Massregeln zur Bekämpfung über-
tragbarer oder leicht verbreiteter oder bösartiger
Krankheiten von Menschen und Tieren. Und
schliesslich sind noch vorbehalten Verfügungen
über Ausübung von Handel und Gewerben, über
Besteuerung des Gewerbebetriebes und über die
Benutzung der Strassen. Diese Verfügungen dürfen
den Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit
nicht beeinträchtigen.

All das ist vorbehalten. In dem Entwurf aber,
den wir beraten und der vor Ihnen liegt, ist nichts
von alledem vorbehalten, was im alten Art. 31 der
Bundesverfassung steht. Nun werden Sie fragen:
Warum hat man all diese Vorbehalte weggelassen?
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Verehrte Herren, man hat diese Vorbehalte
weggelassen, weil sie unklar und auch ungenügend
sind. Ich will Ihnen das anhand eines Beispieles
kLr machen. In Lit. a des alten Art. 31 wird z. B.
vorbehalten das Salzregal; es wird da vom Salz-
regal gesprochen. Nun ist es aber unklar, ob nach
der gegenwärtigen Verfassung damit etwa gesagt
werden will, dass die Kantone nur das Salzregal
haben und keine ändern Regale. Das weiss man
nach der gegenwärtigen Formulierung gar nicht.
Man wird wohl kaum haben sagen wollen, dass die
Kantone nur das Salzregal haben, denn die- Kantone
haben ja noch eine ganze Anzahl anderer Regale:
Wir haben das Jagdregal in den Kantonen, wir
haben das Fichereiregal, wir haben das Bergregal
usw. Daraus mögen Sie also ersehen, dass die
Aufzählung in Absatz 2 des alten Art. 31 unge-
nügend ist.

Ganz gleich ist es, wenn wir ein Beispiel von
eidgenössischen Regalen oder Monopolen wählen.
Auch da ist die Sache unklar und ungenügend. Man
weiss nicht recht, warum von den eidgenössischen
Monopolen und Regalen nur das Pulverregal an-
geführt ist. Der Bund hat ja noch eine ganze An-
zahl anderer Regale: er hat noch das Postregal,
das Telegraphenregal, das Münzregal, das Bank-
notenmonopol, das Alkoholmonopol. In Art. 31,
Absatz 2, der alten Formulierung ist aber gar
nichts davon gesagt, so dass man auch bezüglich
der eidgenössischen Regale sagen muss, die Auf-
zählung sei unklar und ungenügend.

Von solchen und ähnlichen Erwägungen aus-
gehend, hat der Bundesrat schon in seinem Ent-
wurf die Aufzählung alles dessen, was im alten
Absatz 2 des bisherigen Art. 31 enthalten ist, ein-
fach weggelassen.

Der Nationalrat ist diesen Erwägungen gefolgt.
Ein besonderes Gutachten von Herrn Prpf. Dr.
Burckhardt, dem bekannten Kronjuristen unseres

. Bundesrates, und überdies ein Gutachten der Justiz-
abteilung des eidgenössischen Justiz- und Polizei-
departementes kommen ebenfalls zum Schluss, dass
alles weggelassen werden könne, mit einem einzigen .
Vorbehalt: es soll nämlich Lit. e vorbehalten sein,
der erwähnt werden müsse. In diesem Lit. e steht
etwas von den Verfügungen über die Ausübung von
Handel und Gewerbe, über die Besteuerung der
Gewerbebetriebe und über die Benutzung der
Strassen.

Wir hat sich nun unsere Kommission zu diesen
Anträgen gestellt ? Mit wenigen Ausnahmen ist
auch die ständerätliche Kommission der Auffas-
sung des Bundesrates und des Nationalrates nach-
gekommen. Aber einige Ausnahmen hat sie ge-
macht. Einmal hat sie in Absatz 3, wie Sie sehen,
die kantonalen Regale vorbehalten. Wir haben
in Absatz 3 des neuen Art. 31 beigefügt: „Vorbe-
halten bleiben die kantonalen Regalrechte". Warum
dies ? Man hat in der Kommission erklärt, dass die
Regale des Bundes in der Bundesverfassung aufge-
führt seien; wenn man nun den alten Art. 31 neu
formuliere und dann das Salzregal nicht mehr er-
wähne, könnte man vielleicht sagen, argumentum
e contrario, das Salzregal gehöre gar nicht mehr
den Kantonen. Daher, so wurde in unserer Kom-
mission argumentiert, solle man die Sache doch er-
wähnen. Auch über das Bergregal war man bei

den kommissionalen Beratungen im Unklaren. Das
Bergregal gehört den Kantonen. Nach den Bestim-
mungen des'neuen Zivilgesetzbuches vom Jahr 1912
hat aber ein Grundeigentümer frei nach oben in
die Luftsäule über sein Grundstück zu verfügen
und auch frei nach unten in die Erde hinein. Frü-
her, vor dem 1. Januar 1912, bestimmten die
Kantone, wie es mit der Verfügungsgewalt eines
Grundeigentümers für sein Grundstück sei; heute
gelten die Regeln des neuen Zivilgesetzbuches, und
da hiess es nun, es sei angesichts dieser Doktrin,
dass der Grundeigentümer nach unten und nach
oben durch sein Grundstück frei verfügen könne,
um alle Zweifel zu beseitigen, viel zweckmässiger,
wenn man auch das Bergregal vorbehalte. Nach-
dem der eine das Salzregal für die Kantone hat vor-
behalten wollen, der andere das Bergregal, kam
man schliesslich dazu, einfach zu sagen, dass die
kantonalen Regale, wie sie auch heissen mögen,
vorbehalten seien.

Wir beantragen Ihnen aber auch noch eine Bei-
fügung in Absatz 2. Da heisst^es, dass Vorschriften
aufgestellt werden können „über die Ausübung
von Handel und Gewerben". Wir fügten noch bei:
„insbesondere solche gewerbe- und sanitätspoli-
zeilicher Art". Warum machten wir diese Bei-
fügung? Vorschriften sanitätspolizeilicher Art muss-
ten wir ausdrücklich vorbehalten im Hinblick auf
Art. 69 der gegenwärtig geltenden Bundesverfas-
sung. Es heisst in Art. 69, dass der Bund befugt
sei, zur Bekämpfung übertragbarer oder stark ver-
breiteter oder bösartiger Krankheiten von Men-
schen und Tieren gesetzliche Bestimmungen zu er-
lassen. Was aber dem Bund vorbehalten ist, steht
nicht mehr in der Gesetzgebungshoheit der Kan-
tone. Die Kantone sind freilich nach Art. 3 der
Bundesverfassung souverän. Die Kantone können
alle Rechte ausüben, welche ihnen passen. Eine
einzige Schranke ist ihnen gesetzt : Die Kantone
sind nur so weit souverän, als ihre Souveränität
durch die Bundesverfassung nicht beschränkt ist.
Sonst aber hat die Souveränität der Kantone mei-
ner Auffassung, nach das Primat. Die Kantone
können nur diejenigen Rechte ausüben, welche
nicht ausdrücklich der Bundesgewalt übertragen
sind. Es ist freilich beizufügen, dass unter Um-
ständen jeder Kanton auch Rechte ausüben kann,
die zwar dem Bunde übertragen sind, von denen
der Bund aber keinen Gebrauch macht. In Wür-
digung dieser Erwägungen muss man also den
Kantonen die sanitätspolizeilichen Vorschriften
überlassen, sobald man die Kantone ausdrücklich
befugt erklärt, Vorschriften über die Ausübung von
Handel und Gewerben im Rahmen der Handels-
und Gewerbefreiheit aufzustellen.

Warum wurde der Vorbehalt zugunsten ge-
werbepolizeilicher Vorschriften noch gemacht ? Auch

theute noch bis zur Annahme der neuen Artikel
stützen sich die gewerbepolizeilichen Vorschriften
des Bundes und der Kantone auf Art. 31, Lit. e,
und auf Art. 34ter der gegenwärtigen Bundes-
verfassung. Art. 31, Lit. e, wird aber inskünftig
dahinfallen. Er wird ersetzt durch Art. 31, Ab-
satz 2, unseres Entwurfes. Art. 34ter fällt ebenfalls
weg und wird ersetzt durch Art. 31, Absatz 2, un-
seres Entwurfes. Bund und Kantone hatten aber
schon bisher das Recht zur Aufstellung gewerbe-
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polizeilicher Vorschriften: der Bund, wie gesagt,
gestützt auf Art. 34ter, die Kantone gestützt auf
Art. 31, Lit. e. Nachdem nun aber künftig, wenn
der neue Vorschlag angenommen wird, diese beiden
Artikel verschwinden, und um Bund und Kantonen
das Recht zur Aufstellung gewerbepolizeilicher
Vorschriften zu wahren, soll dies im Artikel aus-
drücklich erwähnt werden. *

Man könnte sich letzten Endes ernstlich fragen,
ob diese Kompetenz nicht schon ausgesprochen ist,
wenn es heisst: „Bund und Kantone können Vor-
schriften aufstellen." Man kann sich auf den Boden
stellen, dass in diesen Vorschriften natürlich auch
polizeiliche Vorschriften inbegriffen sind. Allein wir
zogen vor, möglichst klar zu sein und, nachdem Be-
denken darüber geäussert wurden, .ausdrücklich
von gewerbepolizeilichen Bestimmungen, die vor-
behalten sind, zu, sprechen.

Schliesslich wurde auch die Frage aufgeworfen,
ob die Kompetenz zum Erlass von gewerbepolizei-
lichen Vorschriften aus dem neuen Artikel 31 bis,
Absatz l, abgeleitet werden könne. Dieser Absatz
spricht aber ausdrücklich von der „Förderung"
einzelner Wirtschaftszweige. Nun schien es der
Kommission doch etwas allzu gewagt zu sein, den
Begriff der Förderung in dem Sinne auszulegen,
dass auch polizeiliche Vorschriften darunter fallen.
Es gibt eine ganze Anzahl von Gesetzen, die auf
Grund des alten Artikels 34ter erlassen wurden:
das Handelsreisendengesetz vom Oktober 1930, das
Edelmetallgesetz vom 20. Juni 1933, das Lotterie-
gesetz vom 8. Juni 1923. Diese Gesetze können
kaum als Bestimmungen zur Förderung einzelner
Wirtschaftszweige betrachtet werden. Im allge-
meinen versteht man unter der Bestimmung der
Förderung eines Wirtschaftszweiges überhaupt nicht
polizeiliche Massnahmen. Mit polizeilichen Mass-
nahmen fördert man gewöhnlich einen Wirtschafts-
zweig nicht. Das ist immerhin denkbar, dass eine
Förderung durch polizeiliche Massnahmen eintritt;
aber im allgemeinen versteht man unter Förderung
eines Wirtschaftszweiges etwa Subventionen oder
Massnahmen zur Förderung des Exportes oder des
Ausstellungswesens, der Berufsbildung oder irgend
so etwas. Es schien daher der Kommission, es wäre
eine recht gekünstelte Konstruktion, wenn man die
gegenwärtigen oder die zukünftigen gewerbepolizei-
lichen Massnahmen des Bundes o'der der Kantone
zu den Förderungsmassnahmen stempeln wollte.
Nachdem Art. 34ter inskünftig wegfällt, muss die
Lücke ausgefüllt werden, und daher ist es zweck-
mässig, die Kompetenz zum Erlass gewerbepolizei-
licher Massnahmen in der Verfassung zu verankern,
wie dies jetzt geschah durch unsere Kommission.

Noch zwei weitere Abänderungen hat unsere
Kommission vorgenommen. Einmal wurden Bund
und Kantonen diese Kompetenz zugeschrieben,
und zum ändern wurden die Bestimmungen, dass
Bund und Kanton über die Besteuerung der Ge-
werbebetriebe Vorschriften erlassen können, weg-
gelassen. Also dieser Besteuerungsvorbehalt wurde
weggelassen. Ich muss Ihnen nun noch kurz Auf-
schluss geben, warum diese Aenderungen eigentlich
vorgenommen wurden. Warum hat man ausdrück-
lich gesagt, dass die Kantone auch Vorschriften
über die Ausübung, von Handels- und Gewerbe-
freiheit aufstellen können, immerhin im Rahmen

der Handels- und Gewerbefreiheit ? Die Erwäh-
nung der Kantone bedeutet eigentlich, wie das,
wenn ich nicht irre, beim Eintretensvotum von
Herrn Kollege Wenk gesagt wurde, im Grunde ge-
nommen nichts anderes als eine Verbeugung der
Kommission vor der Gesetzgebungshoheit der Kan-
tone. In einer Zeit, wo man sich etwas stärker als
früher in allen Kreisen des Volkes der Vorteile der
föderativen Struktur unseres Staates bewusst wird,
in einer solchen Zeit kann es vom referendums-
politischen Standpunkt aus nach Auffassung der
Kommission nur nützlich sein, die Kantone, auch
wenn das gar nicht notwendig wäre, ausdrücklich
zu erwähnen. Im Grunde genommen gilt ja schon
seit 1848 auf Grund des gegenwärtigen Art. 3 der
Bundesverfassung der Grundsatz, dass alle Gesetz-
gebungskompetenzen, die die Verfassung nicht dem
Bunde zuweist, bei den Kantonen verblieben sind,
wie ich das soeben schon ausgesprochen habe. Das
steht in allen Lehrbüchern zu lesen. Ich habe es
an allen Universitäten, wo ich zu Füssen von
Rechtsprofessoren sass, die über das Staatsrecht
lasen, vom Katheder herunter proklamieren ge-
hört und das wurde niemals anders aufgefasst.
Die Kantone würden also eigentlich zum Erlass
von Gesetzen, die sich im Rahmen der Handels-
und Gewerbefreiheit bewegen, gar keiner Kom-
petenzverleihung durch die Bundesverfassung be-
dürfen. Sie haben diese gar nicht nötig. Auf dem
Gebiete der Wirtschaftsgesetzgebung sind die Kan-
tone von Haus aus kompetent ; nur müssen sie sich
an die Handels- und Gewerbefreiheit halten. Da
aber besonders von unseren Freunden in der ro-
manischen Schweiz darauf Gewicht gelegt wurde,
dass die Kantone noch besonders erwähnt werden,
hat die Kommission diesem Wunsche recht gerne
Rechnung getragen. Neues wird dadurch nicht
geschaffen. Es wird nur ausdrücklich bestätigt,
was bisher schon vorhanden war.

Allein, es kann — und das ist meiner Meinung
nach das Wertvollste — inskünftig niemals die irr-
tümliche Meinung aufkommen, dass nur der Bund
zuständig sei, gewerbepolizeiliche Vorschriften auf-
zustellen. Nachdem die Kantone nun ausdrück-
lich erwähnt sind, kann das inskünftig nicht mehr
gesagt werden, und das scheint mir das Wertvollste '
zu sein.

Gestrichen wurde in unserer Formulierung die
Bestimmung, dass im Rahmen der Handels- und
Gewerbefreiheit auch Bestimmungen aufgestellt
werden können — nun kommt das, was wir gestri-
chen haben — „über die Besteuerung des Gewerbe-
betriebes". Also die Worte „über die Besteuerung
des Gewerbebetriebes" wurden weggestrichen. Die
Bestimmung, man könne auch über die Besteuerung
Vorschriften aufstellen, ist nur geeignet, in Gewerbe-
kreisen neuerdings Misstrauen zu erwecken. Es ist
aber auch nicht notwendig, ausdrücklich zu sagen,
dass Grundsätze über die Besteuerung aufgestellt
werden können. Der Grundsatz der Besteuerungs-
möglichkeit und der Erhebung von Gebühren aus
gewerbepolizeilichen Gründen ist allgemein aner-
kannt. Er ist notorisch und unbestritten. Nie-
mand schockiert sich und jedermann findet das
ganz begreiflich, dass man auf einem Markt Ge-
bühren zahlt für die Marktstände, dass man Ge-
bühren bezahlt für die Bemühungen der Behörden.
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Alles das ist unbestritten, und ebenso unbestritten
ist, dass die Handels- und Gewerbefreiheit durch
die Erhebung solcher Gebühren in keiner Weise
beeinträchtigt wird. Es bedarf also gar keiner be-
sondern Erwähnung der Besteuerungsmöglichkeit,
und da die Aufnahme der Bestimmung in Gewerbe-
kreisen nur Misstrauen hätte erregen können, hat
man es vorgezogen, diesen Passus einfach wegzu-
streichen. Ueberdies ist auch wieder der Kronjurist
des Bundesrates noch konsultiert worden, Herr
Prof. Dr. Burckhardt. Er hat ebenfalls in einem
Gutachten erklärt, dass man diese Worte ohne
jede Gefahr streichen dürfe.

Es liegen noch zwei Minderheitsanträge vor.
Der eine wünscht, man möchte dem Nationalrate
zustimmen, den Kantonen also nicht ausdrücklich
Kompetenzen verleihen, weil sie sie ja sowieso
haben. Man brauche sie nicht noch ausdrücklich
zu bestätigen. Der andere Antrag stammt von
Herrn Kollege Piller. Er wünscht eine etwas an-
dere Formulierung. Dem Grunde und Sinne nach
sagt er ganz das gleiche, was wir in der Fassung
der Kommissionsmehrheit auch sagen. Ich spreche
zu diesen Anträgen jetzt nicht. Ich behalte mir
aber vor, nötigenfalls darauf zurückzukommen.
Aber ich möchte Ihnen beantragen, den Art. 31,
Abs. l, 2 und 3, in der von der Kommission vorge-
schlagenen Form gutzuheissen und anzunehmen.

Wenk, Berichterstatter der I. Minderheit: Der
Herr Kommissionsreferent hat Ihnen eingehend
auseinandergesetzt, dass es sich bei der Erwähnung
der Kantone nicht darum handle, eine Aenderung
in bezug auf die jetzigen rechtlichen Verhältnisse
zu schaffen, sondern dass es sich einfach um eine
Verbeugung vor den Kantonen handle, mit Rück-
sicht auf die Verhältnisse, wie wir sie zur Zeit im
Lande haben. Ich bin nicht als Föderalist ver-
schrien, aber ich möchte doch sagen: In dieser Be-
ziehung möchte ich mich als Föderalist für eine der-
artige Verbeugung bedanken. Wenn ich als Vor-
gesetzter meinem Sekretär sagen würde: Du darfst
dann in deiner Freizeit ins Theater gehen, würde
mein Sekretär dies sicher nicht als eine Verbeugung
vor ihm ansehen, sondern als eine ganz unberech-
tigte Einmischung in seine eigenen Verhältnisse.
Und gerade so liegen die Dinge hier. Es handelt sich
nicht um eine Verbeugung des Bundes vor den Kan-
tonen, sondern hier soll in der Bundesverfassung
eine ganz unberechtigte Einmischung in die Rechte
der Kantone erfolgen. Wir haben nicht vom Bunde
herzuleiten, was wir an Gesetzen erlassen dürfen
oder nicht; es ist nicht so, dass der Bund den Kan-
tonen die Rechte gibt, die sie in kantonalen Ver-
fassungen niederlegen können. Wir müssen uns an
die Entstehung des Bundes erinnern. Nicht zuerst
war der Bund und dann kamen die Kantone und
ihre Verfassungen, sondern zuerst waren die Stände,
und die Stände haben von ihren Rechten dem Bunde
gewisse Rechte abgetreten. Darum steht ausdrück-
lich in der Bundesverfassung: „Die Kantone sind
souverän, soweit ihre Souveränität nicht durch die
Bundesverfassung beschränkt ist, und üben als
solche alle Rechte aus, welche nicht der Bundesge-
walt übertragen sind." Die Kantone haben sich

o

nicht, ich betone es noch einmal, durch die Bundes-
verfassung ermächtigen zu lassen, dies und jenes zu

tun, sondern die Kantone erlassen ihre Gesetze kraft
eigenen Rechtes und kraft eigener Souveränität, und
nur dort, wo in der Bundesverfassung gewisse
Rechte für den Bund vorbehalten sind, ist die Su-
veränität der Kantone beschränkt.

Es würde meines Erachtens zu einer grossen
Verwirrung führen, wenn wir diesem Vorschlag der
Kommission zustimmen würden. Wir haben auf den
verschiedensten Geb eten das Recht, Gesetze zu
erlassen und müssen nicht zuerst den Bund fragen,
ob er uns das Recht dazu gewähre. Wie verhält es
sich dann bei ändern Bestimmungen, wo nichts in
der Bundesverfassung darüber steht, dass die Kan-
tone das Recht hätten, Gesetze in diesem oder jenem
Gebiete zu erlassen ? Selbstverständlich dürfen sie
mit der Bundesverfassung nicht im Gegensatz
stehen. Aber wir legiferieren in den Kantonen auf
den verschiedensten Gebieten, immer ohne gegen
die Bundesverfassung zu verstossen, aber auch ohne
von der Bundesverfassung besonders dazu ermäch-

o

tigt zu sein.
Ich glaube, es wäre ein grosser Irrtum föderali-

stischer Einstellung, wenn Sie hier dieses Danaer-
geschenk, das Ihnen die Kommission machen will,
akzeptieren wollten. Ich betone noch einmal, wir
haben uns vom Bunde nicht Rechte geben zu lassen,
die wir aus eigener Souveränität besitzen. Darum
lehnen wir auch den Antrag der Kommission ab und
schlagen Ihnen vor, dem Antrag, wie er aus der Be-
ratung des Nationalrates hervorgegangen ist, zuzu-
stimmen.

Keller: Wie Sie aus dem Votum des Herrn
Ständerat Wenk gehört haben, ist der Art. 31
nach der Vorlage der Kommis ion noch nicht in
Ordnung, weshalb ich mir einen neuen Vorschlag
auszuteilen erlaube, der auch eine erst gestern ab-
geschlossene Korrespondenz zwischen der National-
bank, der Bankenkommission und dem Volkswirt-
schaftsdepartement berücksichtigt und ein Werk
der letzten Stunden ist, da er der Kommission nicht
mehr vorgelegt werden konnte.

Der neue Vorschlag eines Artikels 31, also mein
Vorschlag, unterscheidet sich vom bisherigen Ar-
tikel und vom Vorschlage der Kommission dadurch,
dass er den wegfallenden Artikel 34ter in den Art. 31
hineinbaut, und zwar in Absatz 2, nachdem ein Ver-
such, diesen Art. 34ter in den Art. 31 bis hineinzu-
bauen, misslungen ist. Ich halte es für notwendig,
zu vermeiden, dass der bisherige Artikel 34ter, der
sogenannte Gewerbeartikel, bei dieser Revision der
Wirtschaf t s artikel einfach unter den Tisch falle.

Ferner unterscheidet sich mein Vorschlag vom
alten Art. 31 und vom Vorschlag der Kommission
dadurch, dass er die Legitimation von Bund und
Kantonen ausdrücklich statuiert, aber feststellt,
dass das Bundesrecht dem kantonalen Recht vor-
geht. Wenn man das nicht ausdrücklich sagt, dann
entsteht wegen des Grundsatzes: „Lex posterior
derogat priori" Unklarheit und Verwirrung darüber,
ob nicht die Gesetzgebungshoheit der Kantone der-
jenigen des Bundes koordiniert sei. Man hat sich in
der Kommission damit getröstet, dass man erklärte:
Bundesrecht geht vor dem kantonalen Recht! Es
gibt allerdings neben Art. 3 ganz weit hinten in der
Bundesverfassung eine Uebergangsbestimmung 2,
wonach diejenigen Bestimmungen der eidgenössi-
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sehen Gesetzgebung, der Konkordate, der kanto-
nalen Verfassungen und Gesetze, welche mit der
neuen Bundesverfassung in Widerspruch stehen, mit
Annahme derselben, bezw. mit dem Erlass der darin
in Aussicht genommenen Bundesgesetze, ausser
Kraft treten. Burckhardt sagt in seinem Kommen-
tar, der Grundsatz, dass eidgenössisches Recht kan-
tonales breche, ergebe sich auch ohne diese Ueber-
gangsbestimmung aus der bundesstaatlichen Natur
der Eidgenossenschaft.

Alle n, wenn wir nun einen neuen Artikel 31 und
darin eine neue Gesetzgebungskompetenz für die
Kantone, koordiniert mit derjenigen des Bundes,
schaffen, ohne das Verhältnis zu den bisherigen
Artikeln der Bundesverfassung, namentlich auch zu
Art. 2 der bisherigen Uebergängsbestimmungen,
klarzustellen, so entsteht wieder die gleiche bedauer-
liche Unklarheit und Verwirrung wie bsi der Ein-
schaltung von Art. 34ter, dessen Verhältnis zum
alten Artikel 31 in Theorie und Praxis immer um-
stritten geblieben ist. Darum suchte ich das Ver-
hältnis zwischen Bundes- und Kantonskompetenzen
im Art. 31 dadurch klarzustellen, dass ich ausdrück-
lich sage : Bundesrecht geht vor, die Kantone können
nur legiferieren, solange und soweit der Bund von
seiner Befugnis keinen Gebrauch macht. Damit ist
klar gesagt, was bisher in der Praxis immer gegolten
hat und was auch in den Kommentaren zur Bundes^
Verfassung steht. Die Erwähnung der Kantone im
Vorschlag der Kommission ist eben mehr als bloss
eine Verbeugung vor den Kantonen. Man führt eine
neue Gesetzgebungskompetenz der Kantone ein
unter der Herrschaft des Grundsatzes, den ich schon
erwähnt habe: „lex posterior derogat priori".

Der Aufbau des neu vorgeschlagenen Artikels 31
scheint mir logisch zu sein, es ist kein Fremdkörper
darin.

In Absatz l wird der Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit postuliert wie bisher. In Ab-
satz 2 wird die Befugnis zur Aufstellung einheit-
licher Bestimmungen auf dem Gebiete des Handels
und des Gewerbewesens entsprechend dem bis-
herigen Artikel 34ter aufgestellt, und zwar im
Rahmen der Handels- und Gewerbefreiheit, wo-
durch die Revision aller auf Grundlage des Art. 34ter
erlassenen Bundesgesetze und Beschlüsse — es- sind
deren mehr als ein Dutzend — auf den Geleisen der
Handels- und Gewerbefreiheit gewährleistet ist,
vom Bankengesetz bis zu der mit Gesetzeskraft ver-
sehenen Verordnung des Bundesrates über die
Kreditkassen mit Wartezeit. Vorbehalten sind nach
meinem Vorschlag neben den kantonalen Regal-
rechten alle gewerbepolizeilichen Ausübungsvor-
schriften : die sicherheits- und ordnungspolizeilichen,
die feuerpolizeilichen, die sanitätspolizeilichen und
sittlichkeitspolizeilichen usw., ohne dass einzelne
dieser Polizeivorschriften besonders genannt werden,
da darüber eine grosse feststehende Praxis besteht.
Der Herr Referent der Kommission hat ja auch et-

, welche Mühe aufwenden müssen, um die Enumera-
tion der gewerbe- und sanitätspolizeilichen Vor-
schriften in Abs. 2 der Kommissionsvorlage zu moti-
vieren. Ich glaube wenigstens, ein leises juristisches
Unbehagen aus seinem Referat herausgefühlt zu
haben.

Der neue Vorschlag hat nicht nur den Vorteil,
das Verhältnis zwischen Bundesbefugnis und Kan-

tonskompetenz klarzustellen, und zwar im Sinne
der Priorität des Bundesrechtes ; der neue Vorschlag
hat auch den weitern Vorteil, den wegfallenden
Art. 34ter zu ersetzen und die Kompetenz, vorab
des Bundes, zur Gesetzgebung auf dem Gebiete des
gesamten Handels und des gesamten Gewerbe-
wesens ein für allemal gleich wie im alten Art. 34ter
festzulegen.

Das alles hat noch einen weitern besondern Vor-
teil. D'e Kompetenz des Bundes, speziell zur Gesetz-
gebung über die Banken und Börsen, wird damit in
aller Klarheit ausdrücklich in der Bundesverfassung
verankert, ohne dass man die Banken und Börsen
in einem Verfassungsartikel besonders nennen muss.
Dabei bleibt dann nur noch die Frage bei Art. 31 bis
zu entscheiden, ob die Banken und Börsen dort be-
sonders genannt und von der Handels- und Gewerbe-
freiheit ausgenommen werden sollen. Der neue Vor-
schlag enthält also mit Bezug auf die Banken und
Börsen eine völlig klare rechtliche Situation. Was
im bestehenden Bankengesetz vielleicht mit der
Handels- und Gewerbefreiheit in Widerspruch steht
—- es ist bestritten, aber nicht weiter interessant —,
das mag und kann gemäss der vorgeschlagenen
Uebergangsbestimmung ruhig weiter bestehen blei-
ben. Die Revision des Bankengesetzes aber, sowie
die Aufstellung eines eidgenössischen Börsengesetzes
ist dann gestützt auf Abs. 2 des neuen Art. 31 jeder-
zeit auf sicherer Grundlage möglich. Ebenso ist die
Ausnahmebehandlung der Banken und Börsen bei
Art. 31 bis möglich, falls Sie wider Erwarten die
Banken und Börsen ausser die Garantie der Han-
dels- und Gewerbefreiheit sollten stellen wollen,
was ich für verfehlt ansehen würde.

Zum Schluss habe ich noch eine Mitteilung zu
machen, die für Sie von Interesse sein dürfte. Die
Nationalbank und die eidg. Bankenkommission
waren lange Zeit nicht einig darüber, ob eine künf-
tige Revision des eidg. Bankengesetzes im Rahmen
der Handels- und Gewerbefreiheit vor sich gehen
müsste. Darüber haben sich nun die Nationalbank
und die Bankenkommission laut einem Schreiben
an Herrn Bundesrat Obrecht vom 1. Dezember 1938
geeinigt. Diese beiden wichtigen Organisationen er-
klären, sie seien nun einig darüber, dass eine Re-
vision des Bankengesetzes sich an die Handels- und
Gewerbefreiheit zu halten habe. Die Hauptsache
sei, wenn die mit Art. 34ter wegfallende alte Basis
für eine eidg. Banken- und Börsengesetzgebung
durch eine neue Grundlage ersetzt werde, wie das
durch meinen Vorschlag nun geschieht. Der Brief
der Nationalbank und der Bankenkommission an
Herrn Bundesrat Obrecht vom 1. Dezember 1938
sagt über diese Fragen folgendes :

„Anlässlich eines Zusammentreffens in anderer
Angelegenheit haben die eidg. Bankenkommission
und das Direktorium der Schweizerischen National-
bank festgestellt, dass sie beide über die Redaktion
des neuen Wirtschaftsartikels im Hinblick auf die
Bankengesetzgebung wiederholt befragt worden sind
und dass sie die heute vorliegenden ständerätlichen
Kommissionalanträge nicht als glücklich er achten."

Nach einlässlicher Beratung stellen beide In-
stanzen grundsätzliche Uebereinstimmung ihrer
Ansichten fest, die wir kurz in folgender Weise zu-
sammenfassen:
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„Die Bankenkommission und-die Nationalbank
können sich nicht mit dem Vorschlag befreunden,
dass einfach das heutige Bankengesetz verfassungs-
mässig gleichsam bestätigt, aber zugleich implicite
als unveränderlich erklärt werde. Es kann sich
die Wünschbarkeit einer Abänderung des Banken-
gesetzes herausstellen und es wäre geradezu un-
natürlich, dass dieses Gesetz nicht den Bedürfnis-
sen angepasst werden könnte. Die Uebergangs-
bestimmung, wonach das heutige Bankengesetz
lediglich bestätigt wird, erscheint uns also nicht
als glücklich.

Der neue Wirtschaftsartikel muss daher als
Basis für eine Gesetzgebung über die Banken und
Sparkassen sowie die Börsen dienen können. Dies
wäre dann der Fall, wenn der heutige Wortlaut
des Art. 34ter beibehalten würde, oder wenn die
neue Fassung sich der bestehenden tunlichst an-
schlösse.

Wir sind der Meinung, dass das heutige Banken-
gesetz im wesentlichen sich im Rahmen der Handels-
und Gewerbefreiheit bewegt und möchten darauf
hinweisen, dass diese vorzugsweise ein politisches
Postulat ist und dass es für dessen Auslegung keine

" absolut bestimmten und unveränderlichen Grenzen
gibt. Auch eine künftige Gesetzgebung über die
Banken und Börsen soll sich grundsätzlich an das
Prinzip der Handels- und Geweibefreiheit halten."

Dieser letzte Satz ist das wesentliche dieses
gemeinsamen Briefes der Nationalbank und der
Bankenkommission. Der Brief enthält im übrigen
einen Irrtum, wenn er sagt, das bisherige Banken-
gesetz werde durch den Vorschlag der ständerät-
lichen Kommission gleichsam mumifiziert. Das ist
nicht der Fall. Der Vorschlag der Kommission
macht ebenfalls wie der meinige eine jederzeitige
Revision des Bankengesetzes möglich, ebenso die
Neuordnung eines Börsengesetzes. Was durch die
Uebergangsbestimmung festgehalten werden soll,
das sind lediglich diejenigen Partien des Banken-
gesetzes, von denen man behaupten könnte, sie
gehen über die Handels- und Gewerbefreiheit
hinaus.

Das Volkswirtschaftsdepartement hat auf diesen
Brief geantwortet und glaubte daran festhalten zu
sollen, der Bund müsse für die Revision des Banken-
gesetzes vom Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit abweichen können. Das beweise auch die
Bundesgesetzgebung über das Versicherungswesen.
Darauf hat nun gestern die Bankenkommission
gegenüber Herrn Bundesrat Obrecht wie folgt
repliziert :

„Wir sind genötigt, Sie darauf aufmerksam zu
machen, dass dem Verfasser der erhaltenen Zu-
schrift ein wichtiger Punkt entgangen ist.

Art. 34 der Bundesverfassung lautet: „Der
Geschäftsbetrieb von Auswanderungsagenturen und
von Privatunternehmungen im Gebiete des Ver-
sicherungswesens unterliegt der Aufsicht und Ge-
setzgebung des Bundes."

Die Verfassung enthält kerne Bestimmung,
wonach die Handels- und Gewerbefreiheit für die
genannten Unternehmungen (also Versicherungs-
unternehmungen) nicht gelte und wonach die
Bundesgesetzgebung berechtigt wäre, vom Grund-
satze des Art. 31 abzuweichen. Trotzdem hat die
Bundesgesetzgebung über die Versicherungsunter-

nehmungen sehr weitgehende Vorschriften erlassen.
Wir wollen nicht im einzelnen darauf eintreten,
möchten Sie jedoch bitten, diese Bestimmungen in
ihrer ganzen Bedeutung zu würdigen. Wir legen
eine Notiz, die auf die hauptsächlichsten Bestim-
mungen hinweist, bei. Die erwähnten Vorschriften
über die Aufsicht der Versicherungsunternehmungen
gehen zweifellos in ihrer Bedeutung über die Be-
stimmungen des Bankengesetzes hinaus.

,.Wenn es nun zulässig ist und war, die Beauf-
sichtigung der Versicherungsunternehmungen, die
sich in den Schranken der Handels- und Gewerbe-
freiheit bewegen muss, so weitgehend zu gestalten,
so ist es doch offenbar auch möglich, eine Gesetz-
gebung über die Beaufsichtigung der Banken zu
erlassen, die genügt und die, wie die Aufsicht über
die Versicherungsunternehmungen, nicht über die
Handels- und Gewerbefreiheit hinausgeht.

. Wir halten also an dem Gedanken, dass die
Handels- und Gewerbefreiheit auch für die Banken-
gesetzgebung gelten soll, fest und sind überzeugt
davon, dass ein. Abgehen von diesem Grundsatz
gar keinem Bedürfnis entspricht."

So die Bankenkommission.
Ich wiederhole, diese Frage kann bei Art. 31 bis

entschieden werden, und zwar sowohl mit Bezug
auf die Banken wie mit Bezug auf die Börsen.
Mit Bezug auf die Börsen hat mir mein sehr ver-
ehrter Freund, Dr. h. c. Hermann Kurz in Zürich,
der vom Finanzdepartement mit dem Entwurf
eines eidgenössischen Börsengesetzes beauftragt
worden war, mehrmals (mündlich und schriftlich)
erklärt, dass sein Entwurf eines eidgenössischen
Börsengesetzes keinen Einbruch in die Handels-
und Gewerbefreiheit vorsah und dass ein eidgenös-
sisches Börsengesetz auch nicht von der Handels-
und Gewerbefreiheit abzuweichen brauche. Ein
System des numerus clausus der Börsenagenten
mit Monopol, wie es z. B. in New York herrscht,
halte ich persönlich für ein undemokratisches und
ungutes Privilegium, das in der Schweiz nicht ge-
duldet würde. Sie wissen, dass ein Börsensitz in
New York beim Wechsel einige hunderttausend
Dollars kostet.

Also braucht nach meiner Ansicht ein eidgenös-
sisches Börsengesetz nicht von der Handels- und
Gewerbefreiheit abzuweichen, so wenig wie das
Bankengesetz. Mit diesen Worten empfehle ich
Ihnen meinen Antrag zur Annahme oder doch zur
eingehenden Nachprüfung durch die Kommission.

Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit: Die
Kommission und der Sprechende sehen den Antrag
Keller zum erstenmal. Er gab bis zum heutigen
Augenblick keine Kenntnis davon. Allein, ich muss
Ihnen schon gestehen, dass der Antrag auf alle
Fälle jeder Erwägung wert ist und eine wertvolle
Ersetzung unserer eigenen Beschlussfassung be-
deutet. Immerhin sind auch noch nicht alle Be-
denken durch diesen Antrag erledigt. Einmal heisst
es in diesem Antrag in Abs. 2, dass Bund und
Kantone befugt seien, auf dem Gebiete des Handels
und Gewerbewesens „einheitliche" Bestimmungen
aufzustellen. Wir wollten seinerzeit von diesen
sogenannten „einheitlichen" Bestimmungen in der
Kommission nichts wissen. Wir wollten nur das
Recht haben, Bestimmungen aufzustellen; aber
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von „einheitlichen" Bestimmungen wurde bei uns
nicht gesprochen.

Dann weiss man bei diesem neuformulierten
Antrag auch nicht recht, was vorbehalten werden
soll. Es heisst in Abs. 3: „Vorbehalten sind auch
Verfügungen über die Ausübung von Handel und
Gewerbe". Um welche Vorbehalte von Abs. 2 es
sich handelt, versteht man nicht recht. Es ist
eine gewisse Unklarheit darüber vorbandet^

Aber, wie gesagt, aus diesen, ich möchte sagen
„Kulissenverhandlungen", die da von einem Mit-
glied unserer Kommission gepflogen wurden mit
dem Departement einerseits und mit der Banken-
kommission oder deren Präsidenten anderseits, ist
auf jeden Fall ein brauchbarer Vorschlag für unsere

'Kommission hervorgegangen. Allein, ich bin nicht
in der Lage, ohne Kommissionszusammentritt
Stellung zu nehmen zu diesem ganz unerwartet
hereingekommenen Antrag. Ich möchte Ihnen des-
halb zu Art. 31 einen Ordnungsantrag stellen, den
Ordnungsantrag nämlich, den ganzen Art. 31, der
Ihnen in unserer Vorlage vorgetragen und bean-
tragt wird, zurückzuweisen an die Kommission,
welche — ich kann das gleich erklären — heute
abend um 6 Uhr in Zimmer 3 zusammentreten
wird, damit wir dann über diese Frage, wie sie
uns neu präsentiert wird, noch einmal in aller Ruhe
sprechen und auch die Konsequenzen aus der
Frage ziehen können. Die neue Formulierung von
Art. 31 hat verschiedene Konsequenzen. Die
Uebergangsbestimmung dürfte wegfallen und mög-
licherweise liegen noch andere Konsequenzen vor.
Ich bitte Sie also, dem Ordnungsantrage zuzustim-
men und ich bitte auch deri Herrn Präsidenten,
gleich nur über diesen Ordnungsantrag die Dis-
kussion zuzulassen und alles weitere, vorläufig
wenigstens, auszuschalten, bis über den Ordnungs-
antrag Beschluss gefasst ist.

Präsident: Ich eröffne die Diskussion über den
Ordnungsantrag von Herrn Dr, Schöpfer.

Iten: Ich möchte den Ordnungsantrag von
Herrn Dr. Schöpfer angelegentlich unterstützen.
Für den Juristen hat gewiss der Antrag unseres
verehrten Herrn Kollegen Keller etwas Bestechen-
des. Aber nach meinem Dafürhalten sind doch
noch verschiedene Fragen bei dieser Redaktion
offen geblieben, die unbedingt von der Kommission
abgeklärt werden müssen. In erster Linie frage ich
mich, wie es sich verhält mit diesem Vorbehalt in
Alinea 3. Bezieht er sich sowohl auf AI. l und 2 ?
Dann frage ich, ob sich der Vorbehalt nur auf den
Bund und auf die Kantone bezieht, oder, was eben-
falls noch denkbar wäre, nur auf den Nebensatz:
,,die Kantone jedoch nur solange und soweit, als
der Bund von seinem Gesetzgebungsrecht keinen
Gebrauch macht" ? Das kann aber doch offenbar
nicht der Wille des Redaktors sein. Ich stelle mir
vor, dass diese Vorbehalte sowohl für AI. l und 2
gelten.

Dann glaube ich, dass auch der Ausdruck „Ver-
fügung über Ausübung von Handel und Gewerbe"
nicht der zutreffende Begriff ist. Von einer Ver-
fügung spricht man, wenn eine Behörde sich über
einen konkreten Fall schlüssig wird. Ich glaube,
hier handelt es sich um allgemein gültige Vorschrif-

ten, Regelungen, .Rechtssätze, die aufgestellt wer-
den über die Ausübung von Handel und Gewerbe.
Ich müsste mir vorbehalten, eventuell hier vorzu-
schlagen: „eventuell vorbehalten sind Vorschriften
über die Ausübung von Handel und Gewerbe".

Dann habe ich ebenfalls-Bedenken gegen den
Begriff „einheitliche Bestimmungen". Ich glaube,
die Kommission hat mit gutem Recht diesen Be-
griff „einheitlich" gestrichen. Unter Umständen
müssen die Kantone und der Bund nicht nur das
Recht haben, einheitliche Bestimmungen zu er-
lassen, d. h. solche, die für die Allgemeinheit gelten,
sondern eventuell auch Bestimmungen für be-
stimmte Berufsgruppen und Berufszweige. Im
Interesse einer besseren Abklärung möchte ich
Ihnen sehr empfehlen, diesen Antrag, der sicher
etwas Bestechendes hat, an die Kommission zu-
rückzuweisen.

Wettstein: Ich möchte den Ordnungsantrag
Schöpfer, den Antrag Keller an die Kommission
zurückzuweisen, unterstützen. Ich muss nament-
lich darauf aufmerksam machen, dass in der jetzigen
Fassung des Antrages Keller die Abs. 2 und 3 in
ein merkwürdiges Verhältnis zueinander treten.
Herr Keller hat die Ziffer 3 herübergenommen aus
dem alten Art. 31, Lit. e. Dort hat sie aber in Ver-
bindung mit dem vorangehenden eine ganz andere
Bedeutung; wenn Sie sie hierher stellen, so unver-
mittelt, dann verstehe ich das Verhältnis zwischen
2 und 3 nicht: „Der Bund und die Kantone sind
befugt, auf dem Gebiete des Handels und Gewerbe-
wesens einheitliche Bestimmungen aufzustellen."

Dann kommen in Ziffer 3 Vorbehalte zur
Handels- und Gewerbefreiheit. Es handelt sich da
um Verfügungen über die Ausübung von Handel
und Gewerbe. Das steht ja eigentlich schon in
Ziff. 2, nur wird dort die Handels- und Gewerbefrei-
heit nicht ausdrücklich genannt, sondern erst in
Ziffer 3. Also, das Verhältnis zwischen Ziffer 2
und 3 muss unbedingt abgeklärt werden.

Wenn Sie das Wort „Verfügungen", das in der
alten Lit. e steht, durch „Vorschriften" ersetzen,
so machen Sie. dieses eigenartige Verhältnis noch
schärfer. Dann heisst es tatsächlich, es sei eigent-
lich in Ziffer 3 all das enthalten, was wir an Ein-
schränkungen der Handels- und Gewerbefreiheit
konzedieren wollen. Wir müssen also sehr sorg-
fältig überlegen, wie wir diese Ziffer 3 fassen
wollen; ich habe meine Bedenken dagegen, dass
nun nur die Regalrechte ausgenommen werden, im
übrigen aber Verfügungen vorzubehalten seien
über die Ausübung von Handel und Gewerbe. Wir
müssen das sehr genau überlegen, wie wir es formu-
lieren und abgrenzen wollen.

Bally: Wenn dieser Art. 31 nun doch an die
Kommission zurückgewiesen werden soll, möchte
ich die Frage aufwerfen, ob nicht noch andere
Bestimmungen zur Prüfung an die Kommission
gegeben werden sollten, und zwar die folgenden:

In Art. 31 bis ist festgesetzt, dass Bund und
Kanton im Rahmen der dauernden Interessen der
schweizerischen Gesamtwirtschaft Bestimmungen
erlassen können. Ich frage mich, warum in
Art. 31 ...
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Präsident: Ich glaube, wir wollen darüber bei
Besprechung von Art. 31 bis diskutieren; jetzt sind
wir bei Art. 31, Absatz l, 2 und 3.

Bally: Ich wollte anregen, zu prüfen, ob nicht
diese Bestimmung auch in Art. 31 übernommen
werden sollte, so dass die Vorschriften über die
Ausführung von Handel und Gewerbe nicht nur
den Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit
nicht beeinträchtigen sollen, sondern gleichzeitig
auch den Interessen der schweizerischen Gesamt-
wirtschaft nicht zuwiderlaufen dürfen. Ich halte
es nämlich für möglich, dass kantonale Vorschrif-
ten aufgestellt werden könnten, die die Gesamt-
interessen der schweizerischen Wirtschaft, insbe-
sondere deren fortschrittliche Weiterentwicklung
beeinträchtigen können. Darum scheint es mir der
Prüfung wert, dass auch in Art. 31 bestimmt wird,
dass der Bund und die Kantone Vorschriften nur
erlassen dürfen, sofern sie den Interessen der
schweizerischen Gesamtwirtschaft nicht zuwider-
laufen. In Art. 31 bis ist dieser Vorbehalt gemacht,
warum nicht auch in Art. 31 ? Ich möchte anregen,
dass, wenn die Kommission schon den Artikel
zurücknimmt, sie gleichzeitig auch diese Frage

' prüft.

Präsident: Wenn Sie einverstanden sind, würde
ich darüber abstimmen lassen, ob Sie in erster
Linie Art. 31, Abschnitt l, 2 und 3 an die Kom-
mission zurückweisen wollen.

Abstimmung. — Vote.
Für den Ordnungsantrag Schöpfer: Einstimmigkeit

Art. 31 bis, Abs. l, der Bundesverfassung.
Antrag der Kommission.

Mehrheit :
Abs. 1. Bund und Kantone können im Rahmen

der dauernden Interessen der schweizerischen Ge-
samtwirtschaft, unter Wahrung der Handels- und
Gewerbefreiheit, Bestimmungen aufstellen zur För-
derung der einzelnen Wirtschaftszweige und Be-
rufsgruppen.

Minderhei t (Wenk, Pfister):
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Art. 31 bis, al. l, de la Constitution fédérale.
Proposition de la commission.

Majori té :
Al. 1. La Confédération et les cantons peuvent

édicter des dispositions en faveur des diverses
branches économiques et des divers groupes pro-
fessionnels, sous réserve des intérêts permanents de
l'économie nationale et en respectant le principe de
la liberté du commerce et de l'industrie.

Minorité (Wenk et Pfister):
Adhérer à la décision du Conseil national.

Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit: Der Ab-
satz l — ich möchte zunächst nur über diesen
sprechen — enthält inhaltlich ungefähr, was im
bisherigen Art. 34ter steht. Der bisherige Art. 34ter

Ständerat. — Conseil des Etats. 193S.

räumt dem Bunde das Gesetzgebungsrecht auf dem
Gebiete des Gewerbewesens ein, wobei aber der
Begriff Gewerbewesen dahin auszulegen ist, dass er
nicht nur das Gewerbe im .engern Sinne, sondern
auch Handel und Industrie umfasst. So hat man
den Begriff Gewerbewesen in Art. 34 ter seit einer
langen Anzahl von Jahren immer ausgelegt. Die
Neuerung in Absatz l von Art. 31 besteht darin,
dass neben der blossen Gesetzgebungsbefugnis auch
das Prinzip der Förderung der einzelnen Wirtschafts-
zweige und Berufsgruppen niedergelegt wird. Das
ist das Neue. Die allgemeinen Richtlinien haben
aber dahin zu gehen, dass die Förderung geschehen
muss im Rahmen der dauernden Interessen der
schweizerischen Gesamtwirtschaft. Es darf sich
nicht nur um ein vorübergehendes gelegentliches
Interesse handeln. Das ist ein gewaltiger Unter-
schied.

Absatz l wurde von uns gegenüber der national-
rätlichen Formulierung etwas verändert. Einmal
geben wir auch hier durch den Art. 31 nicht nur
dem Bund, sondern auch den Kantonen das Recht,
Bestimmungen aufzustellen zur Förderung der ein-
zelnen Wirtschaftsgruppen und Berufszweige. Nach-
dem in Art. 31, Absatz l, nicht nur der Bund, son-
dern auch die Kantone bevollmächtigt wurden, über
die Ausübung von Handel und Gewerbe Vor-
schriften zu erlassen, muss logischerweise den Kan-
tonen auch das Recht gegeben werden, fördernde
Massnahmen zu ergreifen. Bund und Kantone
werden nebeneinander gestellt, um zu zeigen, dass
die Kantone neben den Massnahmen des Bundes
auch Bestimmungen zur Förderung der Wirtschaft
treffen können. Unsicherheiten sollten durch diese
beidseitige Kompetenzerteilung nicht entstehen
können. Ausgeschlossen freilich sind sie nicht. Ent-
stünden solche Unsicherheiten, dann gilt der allge-
mein anerkannte Rechtsgrundsatz, den auch Herr
Ständerat Keller in seinem Votum zum Ausdruck
gebracht hat, dass Bundesrecht immer dem kanto-
nalen Recht vorgehe. Bundesrecht bricht kanto-
nales Recht. Das ist ein unbestrittener, seit Jahr-
zehnten geltender Rechtsgrundsatz. Ueberdies wird
es kaum Konflikte geben, weil ja solche Bestim-
mungen zur Förderung der Wirtschaftszweige immer
nur im Rahmen der Handels- und Gewerbefreiheit
aufgestellt werden können. Ganz anders wäre es,
wenn über den Rahmen der Handels- und Gewerbe-
freiheit hinausgegangen werden könnte, was in Ab-
satz 2 von Art. 31 bis vorgesehen ist. Allein dort
sehen Sie, dass nur der Bund Bestimmungen auf-
stellen kann, die den Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit verletzen und dass die Kantone so
weitgehende Rechte, vorbehaltlich Absatz 3, nicht
haben.

Der ständerätliche Vorschlag spricht auch von
einer schweizerischen Gesamtwirtschaft. Wir wollen
damit zum Ausdruck bringen, dass darunter das
schweizerische Landesinteresse zu verstehen sei. Die
kantonale Wirtschaftspolitik muss also die Gesamt-
interessen der. Schweiz berücksichtigen. Das mag
schon in der gegenwärtigen Stunde auf die Anfragen
von Herrn Ständerat Bally erklärt werden. Es
würde niemals angehen, dass ein Kanton Mass-
nahmen zur Förderung eines Wirtschaftszweiges
aufstellen kann, wodurch die Interessen des Nach-
barkantons oder anderer Kantone beeinträchtigt
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würden. Wenn also ein Kanton seine Landwirt-
schaft dadurch stützen wollte, dass er verfügt, auf
Viehmärkten könnte nur noch kantonales Vieh,
kein Stück eines ausserkantonalen Händlers, auf-
geführt werden, damit die Preise ja gut bleiben,
müsste man sagen, dass solche Massnahmen nicht
im gesamtschweizerischen Interesse liegen und des-
halb ungültig sind.

Es wurde auch noch das Wort „gesund" von uns
gestrichen. Es heisst in Absatz l, der Bund könne
im Rahmen der dauernden Interessen einer gesunden
Gesamtwirtschaft Bestimmungen aufstellen. Das
Wort „gesund" war im französischen Text auch
nicht vorhanden. Es ist zudem etwas unbestimmt.
Was heisst das „gesunde Gesamtwirtschaft" ? Dieses
Wort scheint uns überdies unnötig zu sein, wenn
im gleichen Atemzug gesagt wird: „im Rahmen der
dauernden Interessen cler schweizerischen Gesamt-
wirtschaft". Wenn das gesagt wird, kann das Wort
„gesund" füglich wegfallen.

Schliesslich haben wir die Worte „unter Vorbe-
halt der Handels- und Gewerbefreiheit" ersetzt
durch die Worte „durch Wahrung der Handels- und
Gewerbefreiheit". Das ist eine rein redaktionelle
Aenderung.

Letzten Endes haben wir in Absatz l gesagt:
„Wirtschaftszweige und Berufsgruppen", während
der Nationalrat nur gesagt hat: „einzelne Wirt-
schaftszweige". Wir sprechen von Wirtschafts-
zweigen und Berufsgruppen, weil auch in Art. 31 bis,
Abs. 2, Lit. a, von Wirtschaftszweigen und Berufs-
gruppen gesprochen wird. Man wollte also zwischen
diesen beiden Absätzen die Konkordanz herstellen.
Wir beantragen Ihnen, Absatz l von Art. 31 bis
gutzuheissen.

Wenk, Berichterstatter der Minderheit : Ich habe
genau auf dasselbe hinzuweisen wie bei Art. 31. Sie
sehen, dass hier wieder durch die Bundesverfassung
Rechte gegeben werden sollen, die die Kantone auf
Grund ihrer eigenen Souveränität haben. Ich be-
tone noch einmal : Ich habe die Ueberzeugung, dass
dadurch weder eine grössere Klarheit noch eine Be-
tonung der föderalistischen Zusammensetzung un-
seres Staates stattfindet, sondern dass im Gegenteil
eine Verwischung dieser föderalistischen Verhält-
nisse Platz greift. Wir sollten die Wirtschaftsartikel
nicht benützen, um Unklarheiten darüber zu
schaffen, dass die Kantone überall da, wo die Ge-
setzgebung nicht dem Bunde vorbehalten ist, aus
eigener Macht berechtigt sind, Gesetze zu erlassen.
Ich möchte Ihnen deshalb beantragen, auch hier
die Einfügung der Kantone zu streichen.

Wettstein: Ich möchte den Antrag von Herrn
Wenk unterstützen. Es ist tatsächlich so, dass durch
die Beifügung „und Kantone" das staatsrechtliche
Gefüge erschüttert wird. Konstitutionell hat der
Kanton das Gesetzgebungsreqht über alle Gebiete,
auf die nicht der Bund in der Bundesverfassung An-
spruch hat. Nun wollen Sie hier den Kantonen ge-
wissermassen eine andere: Stellung einräumen; denn
mit dem Argumentum e contrario werden Sie sofort
sagen müssen : Wenn das hier bestimmt wird, heisst
es doch, dass der Grundsatz, dass die Kantone
souverän sind in der Gesetzgebung, nicht allgemein
gilt. Wo gilt er denn ? Da kann bei jeder Gelegen-

heit auf diesen Artikel hingewiesen und gesagt wer-
den: wo dies nicht ausdrücklich steht, hat der Kan-
ton dieses Gesetzgebungsrecht von sich aus nicht.
Also ist es für die Kantone gefährlich, hier in einem
Bundesverfassungsartikel eine Bestimmung aufzu-
nehmen, die das Gesetzgebungsverhältnis der Kan-
tone auf eine ganz andere Basis stellt.

Ich darf wohl von mir sagen, dass ich kein ex-
tremer Föderalist bin; aber hier habe ich ein Inter-
esse daran, dass den Kantonen nicht etwas weg-
genommen oder in Zweifel gesetzt wird, das sie in
der heutigen Struktur des Bundesstaates von vorn-
herein besessen haben. Wenn Sie also die Worte
„und die Kantone" hinzufügen, so stärken Sie das
Gesetzgebungsrecht des Kantons nicht, sondern
schwächen es, wegen seiner Wirkungen auf alle
ändern Gebiete der Gesetzgebung. Es ist selbstver-
ständlich, dass die Kantone das Recht haben, soweit
der Bund nicht legiferiert, von sich aus Gesetze zu
erlassen. Das ist unbestritten. Ich habe bis jetzt
in keinem Lehrbuch, in keinem Kommentar zur
Verfassung etwas anderes gelesen, als das: die Kan-
tone sind souverän in der Gesetzgebung, soweit nicht
die Bundesverfassung ihr Gesetzgebungsrecht be-
schränkt. Es ist gar nicht nötig, dass wir ihnen in
einem bestimmten Artikel dieses Gesetzgebungs-
recht besonders einräumen, denn es besteht von
vornherein. Tun wir es dennoch, so schwächen wir
die Situation der Kantone.

Willi: Ich würde Ihnen beantragen, es so zu be-
lassen, wie die Kommission es vorschlägt. Dieser
Artikel steht auch im Zusammenhang mit allen
übrigen Artikeln, die die Regelung der Wirtschaft
betreffen. Die Kommission hat überall hier danach
getrachtet, eine sorgfältige Ausscheidung der Kom-
petenzen zwischen Bund und Kanton zu treffen,
damit in der Praxis keine Missverständnisse auf-
tauchen. Nun haben dieser Fassung Föderalisten
zugestimmt, die noch viel stärkere Föderalisten sind
als Herr Kollege Wettstein.

Wir werden nun heute abend den Art. 31 in der
Kommission wieder behandeln. Bei diesem Artikel
31 kommt ebenfalls der Ausdruck „Bund und Kan-
tone" vor. Wir werden diese Frage prüfen, und wenn
der Art. 31 so angenommen wird, wie er entweder
von der Kommission oder von Herrn Keller vorge-
schlagen wird, dann wäre ja der Ausdruck „Bund
und Kantone" dort schon drin enthalten, und man
müsste dann konsequent weiterfahren.

Ich möchte den Antrag stellen, die Frage, ob in
Art. 31 bis „Bund und Kantone" genannt werden
sollen, zurückzustellen, bis wir den Art. 31 bereinigt
haben. Der Art. 31 ist ja der Ingressartikel; der
Art. 31 bis und alle übrigen Artikel müssen dann
entsprechend dem Texte des Art. 31 lauten. Ich
möchte zum Schluss nochmals betonen, dass mein
Antrag nur den ersten Absatz des Artikels .betrifft.

Präsident: Ich fasse den Antrag Willi als Ord-
nungsantrag auf. Herr Willi schlägt also vor, den
ersten Absatz des Artikels an die Kommission zu
weisen. Alle übrigen Teile würden aufrecht erhalten
und zur Diskussion gestellt.

Wenk, - Berichterstatter der Minderheit : Ich
kann mit dem Antrage des Herrn Kollega Willi,



14. Dezember 1938 — 537 — Wirbschaftsartikel der Bundesverfassung

wonach der Art. 31 bis und die folgenden Artikel
auf den Wortlaut des ersten Absatzes des Art. 31
Rücksicht zu nehmen haben, nicht einig gehen.
Es ist ein Irrtum — und ich möchte darauf hin-
weisen, damit schon für die Kommission die Sache
abgeklärt ist — es ist ein Irrtum, wenn Herr Willi
glaubt, diese Bestimmung „Bund und Kantone"
habe durch alle Artikel der Wirtschaftsartikel die-
selbe Bedeutung. Nein, erst dann, wenn die Ab-
weichung von der Handels- und Gewerbefreiheit
kommt, erst dann werden die Zentralisten den
Föderalisten gegenüberstehen. Hier verlassen die
Föderalisten ihre Plattform. Hier wollen sie sich
vom Bunde etwas geben lassen, das sie schon haben,
während sie beim folgenden Artikel tatsächlich
etwas verlangen^ das sie sonst nicht hätten, nämlich
das Recht zur Abweichung von der Handels- und
Gewerbefreiheit. Das scheint einfach nicht begriffen
werden zu wollen. Man kann sich aber nicht darauf
berufen, dass wir Zentralisten seien. Ich glaube,
einen waschechteren Föderalisten als Herrn Piller
gibt es wohl kaum. Herr Piller hat auch begriffen,
um was es geht; er wollte nur nicht in der gleichen
Gesellschaft sein wie ich und hat darum einen be-
sondern Antrag gestellt. Wenn er da gewesen wäre,
hätte ich sehr gerne ihm zugestimmt. Ich hätte
ihm den Gefallen getan, meinen Antrag zurückzu-
ziehen und ihm zuzustimmen, weil es mir nur auf
den Zweck ankommt und nicht auf die Gesellschaft,
in welcher ich mich bei der Verfolgung eines be-
stimmten Zweckes befinde. Ein englischer Premier-
minister hat einmal erklärt, die Engländer hätten
schon mit Menschenfressern Verträge abgeschlossen,
wenn es notwendig gewesen sei, einen bestimmten
Zweck zu erreichen. (Zwischenruf Willi: Wer ist
der Menschenfresser?)

M. Martin: Je serais bien disposé à voter la
proposition de M. Willi, mais on n'aboutirait pas à
grand'chose, pratiquement!. . . En somme, l'adop-
tion de cette proposition n'avancerait pas le débat.
A quoi bon réserver le vote sur la question fonda-
mentale — celle de savoir si la Confédération et
les cantons seront autorisés à édicter certaines
prescriptions —? Si nous ajournions cette décision,
il ne nous serait plus possible de continuer l'examen
de l'article 31 bis. Nous ne saurions pas si ce seraient
les cantons seuls, ou la Confédération seule, ou si-
multanément cantons et Confédération, qui seraient
compétents.

La question se posera forcément, après les
explications de M. le rapporteur et de M. Wenk.

J'estime donc que nous sommes en mesure de
voter maintenant sur cet art. 31 bis. Si la propo-
sition de la commission — « Confédération et can-
tons » — est acceptée à cet article, elle le sera aussi
à l'article 31. Par conséquent, la question sera ré-
solue et, alors, nous pourrons aisément continuer
l'examen de l'article 31 bis. A ce défaut, je me de-
mande si nous ne serons pas contraints de ren-
voyer l'art. 31 bis à la commission.

Willi: Ich habe mich nicht auseinandersetzen
wollen über die Gründe, warum Bund und Kantone
genannt sind. Darüber sind wir alle einig, dass
sowohl der Bund als die Kantone das Recht haben,
zu legiferieren. Sobald der Bund dieses Recht für

sich beansprucht, so können die Kantone nicht
mehr legiferieren. Aber es handelt sich darum,
ob man hier das Wort ^Kantone" hineinfügen will
oder nicht. Materiell bleibt sich die Sache gleich,
weil es sich in beiden Artikeln (Art. 31, Abs. 2
und Art. 31 bis, Abs. 1) um Vorschriften und Ver-
fügungen vom Bund und von den Kantonen han-
delt, die die Handels- und Gewerbefreiheit nicht
verletzen; infolgedessen muss es logischerweise in
Art. 31 gleich gemacht werden wie im Art. 31 bis.
Weil der Artikel 31 an die Kommission zurück-
gewiesen wird, um alle diese Fragen zu prüfen, so
ist es besser, dass man die Beratung dieses Artikels
31 zuerst abwartet, weil er vorausgeht, und dass
man dann, je nachdem man dort entscheidet, ob
nur der Bund oder ob auch die Kantone genannt
werden sollen, es im Art. 31 bis gleich macht. Ich
finde, dass die jetzige Diskussion über diese Frage
etwas voreilig ist; die Sache wird gründlicher ge-
macht, wenn die Kommission Zeit bekommen hat,
auch darüber wiederum eine Diskussion walten
zu lassen.

Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit: Sie
werden dem Sprechenden auch noch einige kurze
Worte zu dieser Frage erlauben. Neues kann ich
zwar nicht viel sagen. Dasjenige, was Ihnen Herr
Kollega Wenk über die Bedeutung der Worte
,,Bund und Kantone" gesagt hat, ist durchaus zu-
treffend, und auch das, was Herr Wettstein über
den Ausdruck ,,Bund und1 Kantone" gesagt hat,
trifft durchaus zu. Man muss immer unterscheiden
zwischen denjenigen Bestimmungen, welche dem
Bund und den Kantonen Rechte geben, innerhalb
der Handels- und Gewerbefreiheit etwas zu tun,
und denjenigen Bestimmungen, welche dem Bund
und den Kantonen Rechte geben, in Abweichung
von der Handels- und Gewerbefreiheit etwas zu
tun. Das sind zwei Grundsätze, die man immer
unterscheiden muss.

Soweit die Kantone angeführt werden sollen in
den Artikeln 31 und 31 bis, Absatz l, und soweit
sie Kompetenzen haben wollen, um Bestimmungen
zu erlassen innerhalb der Handels- und Gewerbe-
freiheit, soweit muss man sagen, sei die Sache
überflüssig. Die Kantone brauchen sich gar nicht
auf die Bestimmungen der neuen Artikel zu berufen,
sie haben dieses Recht ja schon längst, und wenn
gesagt wird, das sei eigentlich eine Verschlechterung
der Lage, eine Verschlimmerung der Situation der
Kantone, so ist diese Bemerkung durchaus be-
rechtigt. Die Kantone brauchen nicht ihre Rechte,
Bestimmungen über Handel und Gewerbe aufzu-
stellen innerhalb dem Rahmen der Handels- und
Gewerbefreiheit, vom Bunde sich geben zu lassen;
sie haben diese Rechte bereits. Das wurde von un-
serem verehrten Herrn Direktor Renggli in unserer
Kommission (der da hinten in philosophischer Ruhe
unsere Verhandlungert verfolgt) zehn und zwanzig
mal ausgesprochen. Herr Wettstein hat es gesagt,
der Sprechende hat es gesagt, unzählige andere
haben es auch noch gesagt. Aber damals wollten
unsere Freunde aus der romanischen Schweiz ein-
fach, dass die Kantone nun in diesen zwei Artikeln
angeführt werden, in Art. 31 und in Absatz l von
Art. 31 bis. Da haben wir gesagt: Wohlan, wenn
Ihr das haben wollt, könnt Ihr es haben, wir Wehren
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uns nicht dagegen. So ist es gekommen, dass diese
Bestimmung über die Kantone in den neuen Ent-
wurf 'hineingekommen sind. Aber notwendig ist
das nicht und ich glaube auch, dass der Ordnungs-
antrag von Herrn Kollega Willi nicht notwendig
sei; darüber können wir uns. eigentlich heute schlüs-
sig machen. Wollen wir dort —- so stellt sich die
Frage für jeden von uns, verehrte Herren Kolle-
gen — dass die Kantone von Haus aus berechtigt
sind, Bestimmungen über Handel und Gewerbe im
Rahmen der Handels- und Gewerbefreiheit aufzu-
stellen, die Kantone noch ausdrücklich im Gesetz
dazu ermächtigen ? Ich möchte Ihnen das nicht
empfehlen, und zwar vom rein föderalistischen
Standpunkte "aus nicht empfehlen. Was brauchen
denn die Kantone sich auf diese Bestimmung zu
berufen, um ein Recht zu haben, das sie von Haus
aus haben ? Sie haben dieses Recht. Ich habe das
in mehreren Kommissionssitzungen ^erklärt: Die
Souveränität der Kantone wird gewährleistet durch
den Bund, und sie haben das Primat in" der Gesetz-
gebungshoheit vor dem Bund, innerhalb der Han-
dels- und Gewerbefreiheit. Aber wenn die Herren
daran hängen, wohlan, ich kann mich auch damit
abfinden, dann bin ich einverstanden. Aber not-
wendig ist es nicht, und ich glaube, wir sollten nun
über den Ordnungsantrag hinweggehen. Herr Wett-
stein hat beantragt, man solle im Art. Slbis, Ab-
satz l, der dermalen zur Diskussion steht, das Wort
„Kantone" wegstreichen, nicht wahr, Herr Wett-
stein ? wenn ich recht verstanden habe. (jWett-
stein: Ja.) Wenn dies heute vom Ständerat be-
schlossen wird, dann wird heute abend in der
Kommissionssitzung gesagt: Jetzt hat der Stände-
rat grundsätzlich beschlossen, er wolle die Kantone
im Gesetze drin haben, oder er wolle sie nicht im
Gesetze haben, und wir richten uns dann bei
Art. 31, Absatz 2, nach diesem Beschluss, und dann
ist die Sache erledigt. Also entscheiden Sie, ob
Sie in Art. Slbis Absatz l, das Wort „Kantone"
beibehalten wollen. Wollen Sie es beibehalten, so
wird Ihnen morgen die Kommission vorschlagen,
es auch in Art. 31 beizubehalten; und wollen Sie
es streichen, so schlägt Ihnen morgen die. Köm:
mission vor, es auch in Art. 31 zu streichen. Mir ist
es gleichgültig, der Kommission kann es gleichgül-
tig sein. Ich vertrete hier •— und habe das zu tun —-
nur den Antrag der Kommission und habe Ihnen
zu empfehlen, Art. 31 bis in der Formulierung der
ständerätlichen Kommission anzunehmen, also zu
sagen: „Bund und Kantone". Dies habe ich zu
beantragen, und ich darf Ihnen nicht den Antrag
des Herrn Wettstein zur Annahme empfehlen, denn
dazu habe ich keine Kompetenz. Ich muss Ihnen
empfehlen, den Antrag des Herrn Wettstein abzu-
lehnen und Art. Slbis anzunehmen, wie er vorliegt.
In dieser eigenartigen Doppelstellung bin ich; indi-
viduell wäre ich für Streichung des Wortes „Kan-
tone"; aber als Kommissionspräsident muss ich
den Willen der Kommission Ihnen zum Ausdruck
bringen und muss Ihnen beantragen, den Antrag
des Herrn Wettstein abzulehnen. Ich hoffe, ich
habe dies möglichst objektiv getan; Ihnen mög-
lichst objektiv die beiden Auffassungen dargestellt.

' M. Evéquoz: Nous, avons:discuté tout à l'heure
l'art. 31. Il contient ^au.ssi la double expression «la

Confédération et les cantons». Personne ici n'a con-
testé cette formule «Confédération et cantons».

Là-dessus, est arrivée la proposition Keller, qui
contient également les mêmes expressions «Con-
fédération et cantons». Nous avons.renvoyé la pro-
position Keller à la commission, lion pour que celle-
ci examine à nouveau la question «Confédération
et cantons», mais pour qu'elle envisage les diffé-
rentes dispositions de la proposition Keller et les
conséquences qui peuvent en découler. Il semblait
que la question principale «Confédération et can-
tons» était pour ainsi dire liquidée. Ce n'est point
du tout cela que la commission avait à revoir.

Nous arrivons maintenant au n° Slbis, qui con-
tient exactement la même double expression. Mais
alors!. . . A l'occasion de l'art. Slbis, on revient sur
cette expression «Confédération et cantons» pour
en proposer la suppression!

Messieurs, il est bien évident que si les mots
«Confédération et cantons» sont maintenus à
l'art. 31, ils doivent l'être également à Fart. Slbis.
Cela va de soi. Par contre, si nous supprimons les
mots «et les cantons» à l'art. 31, il faut également
les supprimer à l'art. Slbis. M. le président de la
commission a fait ressortir, tout à l'heure, avec
beaucoup d'à propos, qu'il ne faut pas perdre de
vue les deux situations différentes à envisager'.
Les art. 31 et Slbis du projet se rapportent à des
dispositions que la Confédération et les cantons ne
peuvent prendre qu'en respectant la liberté dû
commerce et de l'industrie. Par contre, ce qui vient
après, ce que nous allons examiner tout à l'heure,
ce sont les dispositions que la Confédération et,
à mes yeux, les cantons, peuvent prendre eh
faisant abstraction de la liberté du commerce et dé
l'industrie.

Voilà la situation. Par conséquent, il est évident
que si nous maintenons «Confédération et cantons»
à l'art. 31, il faut également lès maintenir à l'art.
Slbis. Je vous prie donc de maintenir le texte
arrêté par la commission.

Nous sommes sans doute vivement reconnais-
sants à M. Wenk de bien vouloir attirer notre atten-
tion sur le fait que nous sommes devenus, du jour
au lendemain, de mauvais fédéralistes, (Sourires)
alors qu'il est, lui, un véritable fédéraliste, lorsqu'il
proposé de supprimer les mots «et les cantons». ..
M. Wettstein a appuyé cette manière de voir. Est-
ce bien exact? Il faut, en principe, se méfier des
avis ou des exposés faits dans le sens de celui de
M. Wenk. Il ne m'en voudra pas si je rappelle que
son parti est tout à fait antifédéraliste, centralisa-^
teur à outrance, et qu'il veut modifier la base même
de notre Etat et ne pas entendre parler d'un dé-
veloppement du fédéralisme. Il est donc assez
singulier que M. Wenk prétende proposer une solu-
tion qui serait tout à fait à l'avantage du fédéra'
lisine. Pour ce qui me concerne, je ne puis pas du
tout admettre cette manière de voir. •' ' •

Je vous rends attentifs à l'influence du main-
tien des mots «et les cantons», au point de vue de
l'acceptation de ces articles constitutionnels, non
pas seulement par le Parlement, mais par le peuple.
J'attache une grande importance au fait que les
propositions de: la commission du Conseil des Etats
sont différentes de celles du Conseil national,. cela
essentiellement parce que la commission du Conseil
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des Etats a tenu à marquer que, dans cette légis-
lation très importante, qui va être la conséquence
de l'adoption des articles constitutionnels, nous
désirons une collaboration très étroite entre la Con-
fédération, d'une part, et les cantons, d'autre part.

Nous savons que l'importante législation qui va
suivre à ces articles constitutionnels se rapportera
à des .questions qui intéressent la Suisse en général.
C'est entendu. Nous laisserons ces questions-là à
la législation fédérale. Mais nous savons aussi que
ce domaine extrêmement important de l'économie
nationale connaît des dispositions qui pourront être
mieux résolues dans le cadre de la législation can-
tonale que dans celui '"de la législation fédérale.
Voilà ce que nous voulons réserver d'une manière
formelle et explicite. Au sein de la commission, je
•n'ai pas entendu d'avis divergents sur ce point.

Je le répète encore: il y.aura certainement, dans
cette législation future, des questions de première
importance qui intéresseront toute la Suisse et que
les cantons n'auront pas la prétention de régler.
Il faut partir de l'idée que les cantons fédéralistes
le sont d'une façon raisonnable et saine. Nous re-
connaissons que ces questions importantes pour la
Suisse entière ne peuvent être résolues que par une
législation fédérale. Mais à côté de ces dispositions
d'ordre général, dans différents domaines qui
touchent à l'économie nationale, il y a un grand
nombre de questions qui n'offrent pas ce caractère
d'importance générale pour la Suisse, mais seule-
ment pour certains cantons. Et, pour autant que
les dispositions cantonales respectent l'intérêt géné-
ral de la Suisse — conformément à ce que disait
tout à l'heure M. Bailly — je ne vois pas pourquoi
vous ne nous accorderiez pas cela et pourquoi on
ne prévoirait pas, par un texte formel de la Consti-
tution, la possibilité de collaboration entre la Con-
fédération et les cantons.

Nous savons que l'art. 3 de la Constitution fédé-
rale fait avant tout des cantons des Etats souve-
rains. Ils sont souverains d'une façon absolue, pour
autant que la Constitution fédérale n'accorde pas
à la Confédération le droit de légiférer dans tel
domaine. C'est précisément sur ce point que je
voudrais attirer l'attention de l'assemblée et tout
particulièrement de MM. Wenk et Wettstein qui se
sont exprimés dans ce sens. A mon avis, ils sé
trompent; ils sont dans l'erreur lorsqu'ils préten-
dent qu'il n'est pas avantageux, pour les fédéra-
listes et les cantons qui désirent conserver leur
autonomie dans la mesure du possible, de parler
ici des cantons.

Voici comment j'envisage l'affaire. Nous créons
des dispositions constitutionnelles qui ont pour effet
de donner à la Confédération des compétences très
importantes. Si nous ne faisons pas mention des
cantons, l'art. 3 joue en ce sens que la Confédération
peut, à l'exclusion de toute participation des can-
tons, faire usage de ce texte pour élaborer une légis-
lation. Voilà comment je l'entends. Si on ne dit
rien dès cantons, le législateur fédéral aura le droit
d'absorber complètement la matière et de tout
soumettre à une loi fédérale^ Pourquoi ? Précisé-
ment parce que ces articles constitutionnels ne
donnent qu'à la Confédération lé pouvoir de légi-
férer et que, par le fait même, on enlève ce pouvoir
aux cantons. Voilà le principe. Le droit de légiférer

accordé à la Confédération enlève ce même droit
aux cantons. C'est précisément pour réserver une
partie de la législation aux cantons que nous
demandons qu'on mentionne les cantons et qu'on
exprime clairement que leur participation existera.

Il n'est pas justifié de ne pas mentionner les
cantons et de s'en rapporter purement et simple-
ment aux législateurs futurs qui, sans égard pour
les cantons, pourront absorber complètement la
matière et priver les cantons de toute possibilité
de le faire. Voilà ce que nous voulons réserver. Or,
je ne pense pas que l'on puisse dire que cet ipso
facto est réservé par le titre de l'art. 3 de la Consti-
tution fédérale. Cette disposition attribue précisé-
ment à la- Confédération le droit de légiférer et,
selon la volonté du législateur fédéral, on pourra
complètement exclure les cantons de cette légis-
lation.

Dans ces conditions, je ne crois pas que nous
fassions erreur. Je ne me rappelle pas si un vote
est intervenu sur ce point au sein de la commission.
Je crois me rappeler qu'une grande majorité de la
commission s'est prononcée dans le sens du main-
tien des mots «de la Confédération et des Etats».

Encore une fois, si après avoir obtenu ce que
nous considérons comme une concession de la part
de la majorité de la commission du Conseil des
Etats, nous devions retourner au texte du Conseil
national, les fédéralistes, qui ont déjà beaucoup de
peine à accepter les textes que vous nous proposez,
considéreraient cela comme une aggravation de la
situation, de telle sorte que, lors de la votation
populaire, les dispositions constitutionnelles que
vous discutez aujourd'hui seront bien plus forte-
ment attaquées que si vous n'admettez pas la pro-
position de la majorité de la commission.

Wettstein: Herr Evéquoz hat mir den stillen
Vorwurf gemacht, ich hätte mich beim vorigen
Artikel bereits zu der Frage aussprechen müssen.
Das war nicht notwendig, weil dieser Artikel ja
von vornherein durch den Ordnungsbeschluss an
die Kommission zurückgewiesen wurde mitsamt
dem Antrag Wenk, über den ich mich deshalb
nicht aussprach: aber ich hätte, wenn der Artikel
materiell beraten worden wäre, mich schon dort
für den Antrag Wenk ausgesprochen.

Ich mache Herrn Evéquoz auf einen gewissen
Fehler in seiner Konstruktion aufmerksam. Es
gibt Fälle, wo die Verfassung dein Bund ein
Gesetzgebungsrecht zuweist, aber das Gesetz lässt
auf sich warten. Bis jetzt war, nach dem allge-
meinen Grundsatz, dass die Kantone souverän
seien, solange der Bund nicht von seinem Gesetz-
gebungsrecht Gebrauch gemacht hat, unbestritten,
dass in diesem Zwischenstadium die Kantone noch
legiferieren können. Das ist auch Ihre Ansicht.
Wenn Sie hier nun in diesem einen Falle den Kan-
tonen noch ein Gesetzgebungsrecht reservieren,
wo auch der Bund mitbeteiligt ist, muss man
logischerweise schliessen, dass in allen ändern
Fällen, in denen der Bund konstitutionell ein
Gesetzgebungsrecht bekommen hat, die Kantone
nicht mehr legiferieren dürfen. Ich denke z. B.
an das Gesetzgebungsrecht über das Strafrecht.
Solange der Bund davon noch keinen Gebrauch
gemacht hatte, waren die Kantone befugt, eigene
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Strafgesetze zu erlassen. Das haben auch ver-
schiedene Kantone getan. Erst im Momente, wo
der Bund sein eigenes Gesetz erliess, war dieses
Gesetzgebungsrecht beseitigt. Hier wollen Sie nun
ausdrücklich erklären: solange der Bund kein
Gesetz erlässt, können die Kantone Gesetze er-
lassen. Aber Sie wollen es nur hier erklären. Dann
kommt der Rückschluss: also in ändern Fällen, wo
der Begriff „Bund und Kantone" nicht aufge-
nommen ist, haben die Kantone dieses Recht nicht
mehr. Deswegen sage ich Ihnen — da bin ich
durchaus Föderalist — auch der Kanton Zürich
mit seiner grossen Industrie, seinem Handel und
seinem Gewerbe hat ein Interesse daran, dass das
kantonale Gesetzgebungsrecht nicht weiter be-
schränkt wird, als absolut notwendig ist, als es die
Gemeinschaftsbedürfnisse der Schweiz verlangen.
Das ist durchaus nicht eine gefährliche Unter-
stützung des Föderalismus, sondern eine ganz
ehrliche. Ich glaube, sie ist sogar wirksamer als
die Unterstützung, die Herr Evéquoz in diesem
Spezialfall der Sache gewährt hat.

Wenk, Berichterstatter der Minderheit: Herr
Evéquoz hat erklärt, unsere Partei sei antifödera-
listisch und er leitet daraus ab, dass man einem
von mir gestellten Antrag sofort Misstrauen ent-
gegenbringen müsse, der damit begründet wird,
dass er föderalistischen und nicht zentralistischen
Interessen diene. Herr Evéquoz übersieht, dass
der Antiföderalis mus unserer Partei in dem Masse
geschwächt wird, als ihre Vertreter in den kanto-
nalen Regierungen Einzug halten. Zur Zeit ist die
Regierung des Kantons Basel-Stadt in Kompetenz-
konflikt mit dem Bundesrat und sucht dort das
Gesetzgebungsrecht des Kantons gegenüber dem
Bundesrat zu wahren. Der Antiföderalismus ist
kein Grundsatz unserer Partei. Ich habe im Ein-
tretensvotum erklärt, dass ich die Auffassung teile,
dass die Kantone das, was sie besser machen
können als der Bund, auch tun sollen; aber
dort, wo der Bund etwas besser machen kann als
die Kantone, soll es der Bund tun. Wo die Ueber-
tragung von Gesetzen an die Kantone dazu führen
muss, dass der Bund darunter leidet, sollten wir
nicht mitmarschieren.

Mit Bezug auf die beiden vorliegenden Artikel
muss ich folgendes sagen:

Persönlich1 wäre es mir ganz gleichgültig, ob
man Bund und Kantone nennt oder nicht; aber
ich finde es juristisch nicht schön. Ich begreife
nicht, dass Herr Evéquoz, den ich immer als
Juristen geschätzt habe und dessen Voten ich
gerne höre, dafür kein Gefühl zu haben scheint.
Ich finde es, wie gesagt, juristisch nicht schön,
dass hier diese Ungleichheit geschaffen wird, gegen-
über ändern Verfassungsartikeln, wo den Kantonen
das Gesetzgebungsrecht nicht besonders vorbe-
halten bleibt. Ob der Bund und die Kantone in
diesen beiden Artikeln aufgezählt werden oder
nicht, das wird keinen Hund vom Ofen weglocken.
Aber mir scheint, man sollte aus juristischem
Sauberkeitsgefühl darauf halten, dass das, was für
die übrigen Verfassungsartikel gilt, dass nämlich
die Kantone von vornherein das Recht haben,
Gesetze zu erlassen, wenn der Bund dieses Recht

nicht in Anspruch nimmt, auch für die Wirtschafts-
artikel gelten soll.

Willi: Nachdem man schon in die materielle
Diskussion weit eingedrungen ist, glaube ich, dass
mein Ordnungsantrag keinen Sinn mehr hat. Es
hätte natürlich am Anfang darüber abgestimmt
werden müssen. Ich ziehe ihn deshalb zurück.

Ich möchte nur konstatieren, dass in der Sitzung
der ständerätlichen Kommission in Neuenburg von
irgendeinem solchen Antrag, wie er heute vorgelegt
wird, nirgends die Rede war. Ich habe hier das
Protokoll und erlaube mir, daraus vorzulesen, was
Herr Ständerat Wettstein gesagt hat. Ich muss
vorausschicken, dass vorher der Ausdruck „Ver-
fassung" dastand. Man wünschte dann, dass das
Wort „Bundesverfassung" dafür eingesetzt werde.
Das ist im Art. 31, Abs. 2, geschehen. Herr Wett-
stein sagte also : „Wenn in Abs. 2 Bund und Kantone
nebeneinander genannt werden, so muss das Wort
Verfassung durch Bundesverfassung ersetzt werden.
Gegen die Erwähnung der Kantone ist im Grunde
nichts einzuwenden."

Es ist überhaupt von niemandem irgendetwas
in dieser Richtung gesagt worden, auch nicht von
Herrn Wenk. Nur der Vorsitzende hat darüber
abstimmen lassen, und es heisst im Protokoll:
„Mit grossen Mehr angenommen". Das war die
Situation in der Kommission. Von den beiden
Herren Wenk und Wettstein, die dort anwesend
waren, wurden keine Einwendungen gemacht, wie
sich aus dem ergibt, was ich vorgelesen habe.

Iten: Wir haben nun von den Herren Wenk
und Wettstein ihren Standpunkt zweimal vertreten
gehört. Als Jurist kann man ihren Deduktionen
folgen. Ich glaube aber, es liegt hier ein abstim-
mungstaktisches Moment vor, das unsere welschen
Kollegen hauptsächlich veranlasst, an diesem Aus-
druck „Bund und Kantone" festzuhalten. Ich muss
Ihnen sagen, dass dieses gleiche abstimmungstak-
tische Moment auch für die Zentralschweiz mass-
gebend ist. Der Abstimmungsbürger macht keine
juristischen Konstruktionen, wie sie vorhin von
den Herren Wenk und Wettstein gemacht worden
sind; er liest die Abstimmungsvorlage einfach, wie
sie ihm präsentiert ist. In der Vorlage heisst es
aber nur: „Der Bund kann usw.". Von den Kan-
tonen wird nichts gesagt. Aus abstimmungstak-
tischen Gründen möchte ich Sie daher bitten, für
die Fassung der Kommissionsmehrheit zu stimmen.

«ÎWettstein: Ich ergreife das Wort nur noch, um
ein vollständiges und umfassendes Peccavi zu
sagen.

Ich habe in der Kommission damals gesündigt,
weil der Antrag „und Kantone" improvisiert in
die Diskussion geworfen wurde. Ich war mir —
ich gestehe es offen — über die Tragweite nicht
vollständig klar; ich habe mir unterdessen erlaubt,
die Sache noch etwas genauer anzusehen und bin
zu meiner heutigen Ansicht gekommen. Herr Willi
wird es mir nicht übel nehmen, wenn ich zu einer
besseren Ansicht gekommen bin. Heute bin ich
mehr als je überzeugt, dass diese Hinzufügung
„und Kantone" unter Umständen geradezu ver-
hängnisvoll ist.
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Wenk, Berichterstatter der Minderheit: Ich
habe nicht wie Herr Wettstein ein Peccavi zu singen.
Ich habe in der Kommission das Wort nicht er-
griffen, weil ich nicht das Bedürfnis hatte, möglichst
viel zu sprechen. Ich habe aber gegen die Fassung
gestimmt, und ich hatte selbstverständlich das
Recht, einen Minderheitsantrag zu stellen. Herr
Willi geht fehl, wenn er glaubt, dass ich kein Recht
habe, jetzt einen Minderheitsantrag zu vertreten,
weil ich in der Kommission das Wort nicht er-
griffen habe.

Wie ich bereits in meinem vorgehenden Votum
ausgeführt habe, ist für mich die Bedeutung der
Sache nicht so gross, dass ich deshalb in der Kom-
mission eine grosse Diskussion entfachen wollte.
Aber ich betone es nochmals: Für jeden, der ein
Stück juristisches Gefühl hat, geht es nicht an,
den Artikel in der Bundesverfassung so abfassen
zu wollen^ dass jeder Abstimmungsbürger von vorne
herein diejenigen Sicherungen in ihm erblickt, die
er für notwendig hält. Ich glaube, es wäre viel
einfacher, wenn man sagen würde, dass diese
Sicherungen gegeben s>nd.

Willi: Ich möchte nur noch sagen, dass wir in
Neuenburg die Angelegenheit auf Grund eines
Textes, der uns vom Volkswirtschaftsdepartement
zugeschickt worden ist, diskutiert haben. Dieser
Bericht stützte sich auf die Diskussion, die wir auf
Rigi-Kaltbad gehabt haben, und dort stand „Bund
und Kantone" schon drin, und es hat gar keine
Diskussion darüber gewaltet.

Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit: Ich
halte die Befürchtungen, welche Herr Dr. Wett-
stein ausgesprochen hat mit seiner Interpretation,
nicht für berechtigt. Denn hier handelt es sich um
ein Gebiet, auf dem nicht nur der Bund, sondern
auch die Kantone von jeher Gesetzgebungserlasse
gemacht haben. Es ist auf die Frage des Straf-
rechtes hingewiesen worden. Doch dieses Beispiel
ist nicht ganz zutreffend, weil auf diesem Gebiete
ja der Bund und nicht die Kantone etwas zu sagen
hat. Allein, letzten Endes kümmere ich mich gar
nicht darum, ob es notwendig sei, die Kantone
aufzuführen oder nicht. Ich sage mir, es war eine
politische Konzession, die wir seinerzeit in der
Kommission gemacht haben. Wir glaubten, diese
Konzession machen zu dürfen, weil es vom refe-
rendumspolitischen Standpunkt aus zweckmässig
ist, wenn die Kantone erwähnt sind. Und an dieser
politischen Konzession, die man seinerzeit unseren
Freunden, welche die Erwähnung des Wortes
„Kantone" gewünscht haben, gemacht hat, sollte
man festhalten. Deshalb glaube ich, Ihnen mit
gutem Gewissen beantragen zu dürfen, lassen Sie
den Text so, wie ihn die Kommission Ihnen vor-
schlägt.

Präsident: Ich lasse nun abstimmen über Art.
31, Abs. 1. Herr Wettstein hat da beantragt, die
Worte „und Kantone" herauszunehmen und einfach
zu sagen „der Bund kann im Rahmen..."

Wenk, Berichterstatter der Minderheit: Ich
habe aber einen Minderheitsantrag gestellt.

Präsident: Ich lasse nun zuerst den .Artikel
bereinigen und dann das Resultat aus dieser Ab-
stimmung dem Antrag Wenk gegenüberstellen.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag Wettstein 6 Stimmen
Dagegen 28 Stimmen

Präsident: Ich stelle nun den so formulierten
Artikel dem Antrag Wenk gegenüber, der die
Fassung des Nationalrates aufnehmen will.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 31 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 5 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu).

#ST# Nachmittagssitzung vom 19. Dez. 1938.
Séance du 19 dèe. 1938, après-midi.

Vorsitz — Présidence: Hr. Löpfe.

3785. Ordnung des Finanzhaushalts des
Bundes von 1939 bis 1941.

Régime transitoire des finances fédérales de
1939 à 1941.

Siehe Seite 490 hiervor. — Voir page 490 ci-devant.

Deschiuss des Nationalrats vom 15. Dezember 1938.
Décision du Conseil national, du 15 décembre 1938.

Differenzen. — Divergences.

Art. 2.
Antrag der Kommission.

Lit. m. Festhalten (vgl. Art. 8bis).

Proposition de la commission.
Lettre m. Maintenir (voir art. 8bis).

Zust, Berichterstatter: Den Abänderungen, die
in unserem Rate in der Sitzung vom 14. Dezember
am Entwurfe des Bundesrates und an den Beschlüs-
sen des Nationalrates vorgenommen worden sind,
hat der Nationalrat zum Teil zugestimmt, zum Teil
hat er an seinen abweichenden Beschlüssen fest-
gehalten und zum Teil hat er einen neuen Text
aufgestellt, um der Auffassung des Ständerates
entgegenzukommen.

Die Stellung, die unsere Kommission zu den
neuerlichen Resultaten der nationalrätlichen Be-
ratung einnimmt, ist eine analoge: zum Teil bean-
tragen wir Zustimmung, zum Teil Festhalten, zum
Teil schlagen wir neue Formulierungen zum Zwecke
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#ST# Vormittagssitzung vom 1. Februar 1939.
Séance du 1er février 1939, matin.

Vorsitz — Présidence: Hr. Löpfe.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundes-
verfassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre
économique.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Jahrgang 1938, Seite 526.

Voir année 1938, page 526.

Art. 31.
Präsident: Art. 31 ist an die Kommission zu-

rückgewiesen worden.

Schöpfer, Berichterstatter: Ich möchte Ihnen
zunächst in Erinnerung rufen, was in der Dezem-
bersession bezüglich Art. 31 gegangen ist. Nach-
dem wir Art. 31 durchberaten hatten, überraschte
uns unser verehrter Kollege Herr Dr. Keller mit
einer neuen Fassung von Art. 31, von der wir in
den Kommissionsberatungen noch nichts vernom-
men hatten. Dann wurde der Antrag von Herrn
Dr. Keller an die Kommission zurückgewiesen.

Heute handelt es sich nun darum, zu entschei-
den, in erster Linie, ob wir den von uns bereinigten
und vom Rate auch akzeptierten Art. 31 im Sinne
des Antrages unseres verehrten Herrn Dr. Keller
ändern wollen.

Die Kommission hat sich mit dem Antrag von
Herrn Dr. Keller befasst und kam zum Schlüsse,
Ihnen vorzuschlagen, diesen Antrag, obschon ein-
zelne Teile davon sehr wohl anwendbar gewesen
wären, abzulehnen und bei der Fassung der Kom-
mission zu 'bleiben.

Der erste Absatz des Antrages von Herrn Dr.
Keller ist gleichlautend mit unserem Antrag. Es
bedarf daher dazu keiner weiteren Worte. Den
ersten Absatz von Herrn Dr. Keller hätten wir
also ganz wohl annehmen können, weil er sich mit
dem, was wir selbst beschlossen haben, deckt.

Der zweite Absatz von Herrn Dr. Keller gibt
uns zu Kritik Anlass. Er sucht in Absatz 2 den
alten, bisher in der Bundesverfassung enthaltenen
Art. 34ter wieder aufzunehmen. Art. 34ter sagt,
der Bund sei befugt, auf dem Gebiete des Gewerbe-
-wesens einheitliche Bestimmungen aufzustellen.
Diesen Gedanken nimmt der Antrag Keller wieder
auf, allerdings mit drei Aenderungen, die aber
•keine Verbesserung bedeuten.

Unsere Kommission wollte aber absichtlich
vom alten bisherigen Artikel 34ter abkommen, weil
er vielfach umstritten war und kein Muster klarer
Gesetzgebung ist. Wenn man die Formulierung
von Herrn Dr. Keller wählt, taucht wieder die alte
Streitfrage auf, ob man diese Bestimmungen auf
dem Gebiet des Gewerbewesens als solche unter
Wahrung der Handels- und Gewerbefreiheit oder
in Abweichung von der Handels- und Gewerbefrei-

heit auffassen müsse. Diese Unklarheiten und
Unsicherheiten im alten Art. 34ter beseitigt unser
Antrag, denn nach unserer Fassung heisst es in
Absatz 2, dass die Vorschriften von Bund und
Kanton den Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit nicht beeinträchtigen dürfen, sofern die
Verfassung nicht etwas anderes vorsehe. Der An-
trag von Herrn Dr. Keller aber lässt die alte Streit-
frage betreffend Art. 34ter wieder aufleben, und
das muss vermieden werden.

Dann spricht dieser Antrag weiter davon, der
Bund und die Kantone seien befugt, einheitliche
— beachten Sie wohl das Wort „einheitliche" —
Bestimmungen aufzustellen. In unseren seiner-
zeitigen Beschlüssen ist das Wort „einheitliche"
weggelassen worden. Wir sagen nur, dass Bund
und Kantone befugt seien, Bestimmungen aufzu-
stellen, aber wir sagen nichts davon, dass sie be-
fugt seien, einheitliche Bestimmungen aufzustellen.
Dieses Wort „einheitliche" wurde nun auch hin-
übergenommen aus dem Art. 34ter. Unsere Kom-
mission dagegen liess den Ausdruck „einheitliche"
bewusst weg. Wenn nämlich Bund und Kantone
einheitliche Bestimmungen erlassen können, dann
ist der Ausdruck „einheitliche" deplaziert, denn
heisst es, dass Bund und Kantone einheitliche
Bestimmungen aufstellen können, dann bekommt
der ganze Absatz einen vollständig ändern Sinn.
Niemand will, dass Bund und Kantone die gleichen
(einheitlichen) Bestimmungen aufstellen sollen.
Das wäre aber nach dem Antrage von Herrn Dr.
Keller der Fall. Der eine oder andere Kanton
stellt vielleicht Schutzbestimmungen auf, die der
Bund nicht haben will. Es soll hier Freiheit herr-
schen. Jeder Kanton und auch der Bund mögen
von sich aus entscheiden, ob Schutzbestimmungen
nötig ?ind oder nicht, immer natürlich im Rahmen
der Handels- und Gewerbefreiheit. Spricht man
aber, -wie der Antrag Keller, von „einheitlichen"
Bestimmungen des Bundes und der Kantone, so
erhält der ganze Absatz einen vollständig ändern
Sinn.

Der Antrag von Herrn Dr. Keller sieht noch
eine Beifügung vor, die nach Auffassung unserer
Kommission überflüssig ist. Wir geben zu, dass
diese Beifügung zur Klarheit und Verdeutlichung
beiträgt. Allein sie ist nicht notwendig. Dieser
Zusatz erklärt nämlich, dass die Kantone Bestim-
mungen aufstellen dürfen, sagt aber „jedoch nur,
solange und so weit der Bund von seinem Gesetz-
gebungsrecht keinen Gebrauch macht."

Materiell betrachtet ist diese Bestimmung im
Antrage von Herrn Dr. Keller durchaus zutreffend.
Es lässt sich gar nichts dagegen einwenden. Die
Kantone können über die Ausübung von Handel
und Gewerbe legiferieren, aber nur so weit, als
der Bund von seinem Gesetzgebungsrecht keinen
Gebrauch gemacht hat. Allein das braucht nicht
ausdrücklich gesagt zu werden. Es ist das eine
juristische Selbstverständlichkeit. Bundesrecht
geht immer und überall dem kantonalen Recht
vor, „Bundesrecht bricht kantonales Recht", wie
man zu sagen pflegt. Man braucht also diesen
Grundsatz nicht in die Verfassung aufzunehmen.
Er ist notorisch und allgemein bekannt und aner-
kannt.
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Absatz 3 des Antrages Keller war für die Kom-
mission nicht so recht verständlich. Vorbehalten
müssen nur noch die kantonalen Regale werden,
andere Vorbehalte gibt es unserer Meinung nach
nicht. Wir empfehlen daher Ablehnung des An-
trages Keller und Zustimmung zum Antrag der
Kommission.

Herr Wenk stellte noch einen Minderheits-
antrag, indem er den Beisatz wünscht, dass die
Kantone nur legiferieren können, solange der Bund
von seinem Gesetzgebungshoheitsrecht nicht Ge-
brauch macht. Wir halten diesen Absatz, wie be-
reits bemerkt worden ist, für überflüssig, indem er
eine Selbstverständlichkeit enthält.

Nun noch eine Bemerkung zu einer Anregung
von Herrn Ständerat Bally, welche ebenfalls an die
Kommission zurückgewiesen worden ist. Herr
Ständerat Bally hat im Dezember darauf hin-
gewiesen, dass in Art. 31 bis der Vorbehalt auf-
genommen sei, wonach zur Förderung der einzelnen
Wirtschaftszweige und Berufsgruppen nur Be-
stimmungen erlassen werden dürfen im Rahmen der
dauernden Interessen der schweizerischen Gesamt-
wirtschaft. Diesen Vorbehalt des Gesamtinteresses
möchte Herr Bally. auch in Abs. 2 von Art. 31 auf-
nehmen. Die Kommission nimmt den Vorbehalt
der Berücksichtigung des Gesamtinteresses nicht
auf. Er ist auch nicht notwendig. In Art. 31 bis
musste das Gesamtinteresse vorbehalten werden,
weil nicht ein Wirtschaftszweig oder eine Wirt-
schaftsgruppe auf Kosten von ändern Wirtschafts-
zweigen oder Wirtschaftsgruppen gefördert oder
geschützt werden darf. Art. 31 handelt aber nicht
von der Förderung oder vom Schutz einzelner
Wirtschaftszweige oder einzelner Berufsgruppen.
Es handelt sich hier in Art. 31 nur um polizeiliche
Vorschriften über die Ausübung von Handel und
Gewerbe, und solche Vorschriften berühren das
Gesamtinteresse überhaupt nicht. Daher schien es
der Kommission, dass die Anregung oder die Vor-
behalte von Herrn Ständerat Bally zugunsten des
Gesamtinteresses in Art. 31 überflüssig seien. Dies
letztere also nur noch zur Aufklärung, warum von
der Vormerkung oder von der Anregung von Herrn
Ständerat Bally nicht Gebrauch gemacht wurde.

Keller: Ich danke der Kommission dafür, dass
sie meinen Antrag so eingehend geprüft hat. Leidçr
war ich verhindert, an der Kommissionssitzung teil-
zunehmen. Indessen bin ich vom Ergebnis der
Prüfung keineswegs befriedigt. Ich glaube, nach
abermaliger Ueberlegung, das Unbefriedigende
komme namentlich davon her, dass man Art. 34ter,
der die Kompetenz des Bundes begründet, gestrichen
und dass man an die Spitze der Wirtschaftsartikel
den Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit
gestellt hat, gleichsam als Obersatz. Das gibt den
Wirtschaftsartikeln ein unrichtiges Gericht, weil ja
fast alle folgenden Artikel sich damit beschäftigen,
Einbrüche in die Handels- und Gewerbefreiheit zu
vollziehen. Ich halte dafür, der ganze Aufbau der
Wirtschaftsartikel wäre logischer und praktischer
gewesen, wenn man nicht den bisherigen Art. 31
an die Spitze stellen würde, sondern den bisherigen
Artikel 34ter, den man leider gestrichen hat und
von dem der Präsident der Kommission heute gesagt
hat, er sei kein Muster einer klaren Gesetzgebung

gewesen. Aber ich füge bei, er wäre ein Muster einer
klaren Gesetzgebung geworden, wenn man ihn an
die Spitze der Wirtschaftsartikel gestellt hätte.

Nach meiner Auffassung wäre also der richtigere
Aufbau folgender:

1. Artikel: Kompetenz des Bundes zur Gesetz-
gebung über Handel und Gewerbe.

2. Artikel: Grundsatz der Handels-und Gewerbe-
freiheit mit Ausnahmen: 1. Ausübungsvorschriften
wie bisher, insbesondere solche gewerbe- und
sanitätspolizeilicher Art, unter Wahrung des Grund-
satzes der Handels- und Gewerbefreiheit, und 2.
kantonale Regalrechte.

3. Artikel : Förderung der Wirtschaft im Rahmen
der Handels- und Gewerbefreiheit und

4. Artikel und folgende: Ausnahmen von der
Handels- und Gewerbefreiheit, wie sie vorgeschlagen
und teilweise beschlossen worden sind.

Wenn man die Gesetzgebungskompetenz des
Bundes an die Spitze stellen würde, dann ergäbe das
einen erheblich klareren Aufbau, und es würden
dann auch andere Fragen automatisch damit gelöst
werden. Es ist jetzt allerdings nicht mehr Zeit zu
Aenderungen, es gibt im anderen Saale Mitglieder,
die auf die Weiterbehandlung der Wirtschafts-
artikel warten und die glauben, das Heil liege in
einer möglichst raschen Verabschiedung dieser
Wirtschaftsartikel. Deshalb bin ich einverstanden
damit, dass der Antrag der Kommission nun für
einmal beschlossen wird, damit er im ändern Saal
weiterbehandelt werden kann. Ich ziehe also
meinen Antrag zur Zeit zurück und behalte mir
vor, die Diskussion fortzusetzen, sei es in der
Kommission, sei es im Rate, wenn der Artikel
wieder zurückkommt.- Ich bin davon überzeugt,
dass das der Fall sein wird.

Bundesrat Obrecht: Ich möchte gegenüber den
Ausführungen von Herrn Ständerat Keller zunächst
die Feststellung anbringen, dass Art. 31, wie er hier
vorgeschlagen wird, gar nichts Neues bringen soll
gegenüber dem bisherigen Art. 31 der Bundes-
verfassung. Wir haben jetzt einen 'Art. 31 der
Bundesverfassung, der in Abs. l lautet: „Die Frei-
heit des Handels und Gewerbes ist im ganzen
Umfang der Eidgenossenschaft gewährleistet." Die
neue Fassung weicht dahin ab, dass man sagt statt
„die Freiheit des Handels und Gewerbes" „die
Handels- und Gewerbefreiheit". Das kommt aber
genau auf dasselbe hinaus. Das ist eine redaktionelle
Aenderung, eine Anpassung an den heutigen
Sprachgebrauch.

In Abs. 2 sagt die bisherige Bundesverfassung:
„Vorbehalten sind..." und führt eine ganze Reihe
von Vorbehalten auf, die zum Teil obsolet geworden
sind, zum Teil unvollständig sind, wie man ja
immer bei der Enumeration Gefahr läuft, dass man
nicht alles erfasst oder dass die Zeit darüber hinweg-
schreitet. Nun finden wir, da man schon am Revi-
dieren ist, es sei zeitgemäss, dass man an Stelle
der Einzelaufzählung eine allgemeine Fassung
suche. Wir haben Herrn Prof. Dr. Burckhardt,
wohl den besten Kenner unseres Staatsrechts, be-
auftragt, an Stelle dieser Aufzählung (Litera a bis e)
der alten Verfassung eine neue allgemeine Be-
stimmung vorzuschlagen. Er hat. die Bestimmung
vorgeschlagen, die in der nationalrätlichen Fassung
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erscheint. Ihre Kommission weicht davon in
zweierlei Hinsicht ab. Der Beschluss des National-
rates spricht nicht davon, wer die Befugnis haben
soll, Vorschriften über die Ausübung von Handel
und Gewerbe zu erlassen. Das wird nun im
Vorschlag Ihrer Kommission nachgeholt, indem von
Bund und Kantonen gesprochen wird. Das ist
meines Erachtens wieder nichts Neues; denn diese
Vorbehalte in der alten Verfassung waren teils
zugunsten des Bundes,-teils der Kantone gedacht.
Was Ihre Kommission beantragt, ist also nichts
Neues. Die Fassung verdeutlicht bloss noch den
Sinn des Absatzes, indem sie „insbesondere von
gewerbe- und sanitätspolizeilichen Verfügungen"
spricht. Das ist eine Verdeutlichung, aber keine
Aenderung.

Ich möchte hier erklären, dass es mir der Antrag
des Herrn Ständerat Piller zu diesem Absatz eigent-
lich angetan hat. Ich glaube, er trifft den Nagel
auf den Kopf. Aber ich will nicht mitten in der
Beratung hier einen Umfall begehen, ich muss mir
die Sache -noch gründlicher überlegen können. Es
ist jetzt schon eine Differenz zwischen dem
Nationalrat in diesem Abs. 2, und man kann even-
tuell den Vorschlag von Herrn Ständerat Piller im
Verfahren der Differenzenbereinigung in Erwägung
ziehen. Aber ein Irrtum ist es meines Erachtens,
wenn .man glaubt, dass man durch die Wieder-
aufnahme des Art. 34ter klarere Verhältnisse schaf-
fen könnte, als wir es mit den heutigen Vorschlägen
erreichen. Gerade die Unklarheit von Art. 34ter
ist es, die uns nötigt, mehr Klarheit mit Bezug auf
die Wirtschaftsgesetzgebung in unsere Verfassung
hinein zu bringen. Ich bin persönlich restlos über-
zeugt, dass damals, als man Art. 34ter beschloss,
der bestimmt, der Bund sei befugt, auf dem Gebiete
des Gewerbewesens einheitliche Bestimmungen auf-
zustellen, kein Mensch daran gedacht hat, dass man
jemals ein eidgenössisches Bankengesetz auf diesen
Artikel gründen würde. Man hat dem Volke von
einer Trilogie der Gewerbegesetzgebung gesprochen ;
man werde drei Gesetze über das Gewerbe erlassen,
wenn der Art. 34ter angenommen sei. Seither ist
von dieser Trilogie ein Gesetz erschienen. Daneben
sind mehr als ein Dutzend andere Gesetze erlassen
worden, die sich alle auf diesen Art. 34ter stützen,
obwohl niemand vorher daran gedacht hat. Das
ist aber entweder via Referendum oder ohne Refe-
rendum alles gutgeheissen worden, und es erübrigt
sich deshalb, hinterher an der Basierung dieser
Gesetze auf Art. 34ter Kritik üben zu wollen. Das
wäre ein theoretisches Unterfangen.

Der Streit jedoch ist geblieben, ob der Bundes-
gesetzgeber mit der Befugnis, auf dem Gebiete des
Gewerbewesens einheitliche Bestimmungen aufzu-
stellen, • auch die Kompetenz erhalten habe, von
Art. 31, Abs. l, nämlich vom Grundsatz der
Handels- und Gewerbefreiheit abzuweichen. Die
einen Staatsrechtslehrer erklären uns, dass, wenn
man dem Bunde die Gesetzgebungskompetenz über
das Gewerbewesen expressis verbis in der Bundes-
verfassung gegeben habe, man ihm auch plein
pouvoir habe geben wollen, um diese Zwecke zu
erreichen; wenn e% dazu notwendig sei, über den
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit hin-
wegzugehen, so sei das inbegriffen. Andere Staats-
rechtslehrer sagen: Nein, wenn der Verfassungs-

geber mit diesem Art. 34ter, der ja hinterher in die
Verfassung gekommen ist, eine Abweichung vom
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit hätte
zulassen wollen, hätte man das in der Bundes-
verfassung ausdrücklich sagen müssen; wenn man
das nicht getan hat, so habe man diese Kompetenz
nicht schaffen wollen. Sie sehen also, wie selbst
bei den ersten Autoritäten auf dem Gebiete des
Staatsrechts über die Frage, ob Art. 34ter eine
Abweichung von der Handels- und Gewerbefreiheit
zulasse oder nicht, auch Verschiedenheit der Mei-
nungen besteht, die heute noch dauert. Das schafft
für den Bundesgesetzgeber ausserordentliche Schwie-
rigkeiten.

Indem ich versucht habe, an Stelle dieser Un-
klarheit durch die neuen Bestimmungen mehr Klar-
heit zu schaffen, bin ich noch auf andere diver-,
gierende Gesichtspunkte gestossen. Im Gesetz
über die Banken und Sparkassen, das im Jahre
1934 erlassen worden ist infolge der schwierigen
Verhältnisse, die zum Teil in unserem Bankwesen
aufgetreten waren, ein Gesetz, das seither gute
Dienste geleistet hat und heute wahrscheinlich von
niemand mehr gemisst werden möchte, ist z. B. die
Bestimmung enthalten, dass eine Bank nicht mehr
das freie Recht hat, an das Ausland Anleihen zu
gewähren, auch wenn sie das Geschäft für richtig,
gesund und gut erachtet. Es kommt nicht mehr
auf das Urteil der Bank an, die sich mit dem
Geschäfte befasst, sie muss das Einverständnis der
Nationalbank einholen. Wenn die Nationalbank
das Veto gegen ein solches Auslandanleihens-
geschäft erhebt, darf die Bank es nicht tätigen.
Ist das nun eine Beschränkung der Handels- und
Gewerbefreiheit oder nicht ? Wenn eine Unter-
nehmung in ihrem Handeln nicht mehr frei ist, und
zwar nicht aus gewerbe- oder sanitätspolizeilichen
Gründen, sondern aus Rücksichten auf das allge-
meine Landesinteresse, so ist das nach meinem
Laienverstand eine Beschränkung der Handels- und
Gewerbefreiheit. Ich habe die Feststellung machen
müssen, dass auch darüber die Meinungen der
Herren Juristen auseinandergehen. Die einen sagen,
das sei nur eine Beschränkung als -Ausfluss des
Aufsichtsrechts, das habe mit der Handels- und
Gewerbefreiheit nichts zu tun. Die Banken selbst
empfinden das aber als eine Beschränkung ihrer
Geschäftstätigkeit, ihrer Bewegungsfreiheit in der
Abwandlung von Geschäften. Das schafft uns nun
eine Schwierigkeit in der Erhaltung der verfassungs-
mässigen Basis für das jetzige Bankengesetz. Wir
haben nicht die Absicht, das Bankengesetz zu revi- '
dieren und weitergehende Bestimmungen zu er-
lassen; aber wir sind nicht sicher, ob das jetzige
Bankengesetz, so gut es sich bewährt hat, auf die
Dauer ausreichen wird. Ich habe darauf auf-
merksam gemacht, dass nach diesem Bankengesetz
die Kapitalausfuhr von der Nationalbank untersagt
werden kann; aber könnte nicht eine Situation
eintreten, bei der man die Kapitaleinfuhr be-
schränken müsste? — Es ist keineswegs aus-
geschlossen, dass die Verhältnisse dazu führen
können. Dazu bietet aber das Bankengesetz keine
Handhabe, und man wäre wiederum in Verlegen-
heit, weil die Verfassung eine Erweiterungs-
möglichkeit nicht an die Hand geben würde. Da
ist nun ein weiterer Streitpunkt entstanden: Ist es
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ausreichend, wenn wir durch eine Uebergangs-
bestimmung nach Antrag des Herrn Ständerat
Keller dem jetzigen Bankengesetz die Grundlage
erhalten, oder müssen wir nicht in der Verfassung
selbst an Stelle des Art. 34ter eine grundlegende
Bestimmung wieder aufnehmen ? Anfänglich glaubte
man, die Lösung des Herrn Ständerat Keller sei
die ideale, weil sie geräuschlos durch eine Ueber-
gangsbestimmung dem jetzigen Bankengesetz die
Grundlage erhält. Aber wir haben eine Vernehm-
lassung der Nationalbank und der Bankenkommis-
sion, die dahin lautet, dass diese Lösung eigentlich
doch nicht befriedigen könne. Die Bankenkommis-
sion und die Nationalbank können sich nicht mit
dem Vorschlag befreunden, dass einfach das heutige
Bankengesetz verfassungsmässig gleichsam bestä-
tigt, aber zugleich implicite als unveränderlich er-
halten werde. Es kann sich die Wünschbarkeit
einer Abänderung des Bankengesetzes herausstellen.
Es wäre geradezu unnatürlich, wenn dieses Gesetz
nicht den Bedürfnissen angepasst werden könnte.
Die Uebergangsbestimmung, wonach das heutige
Bankengesetz lediglich bestätigt würde, scheint
uns also nicht eine glückliche Lösung zu sein.

Nun sind wir daran, eine befriedigendere Lösung
zu finden. Ich gebe zu, dass die Lösung, wie sie
uns in der Beschlussfassung des Nationalrates
entgegentritt, etwas Stossendes an sich hat, indem
die ganze Gesetzgebung. über Banken und Spar-
kassen und eventuell über die Börsen unter die
Ausnahmegesetzgebung eingereiht wird, unter die
Ausnahmen von der Handels- und Gewerbefreiheit.
Die ganze Bankengesetzgebung wird damit stig-
matisiert zu einer Gesetzgebung, die sich ausser-
halb der Handels- und Gewerbefreiheit bewegen
soll. Da befürchten nun die Banken, dass man
sie überhaupt der Handels- und Gewerbefreiheit
berauben möchte. Das ist zwar nicht zu befürchten ;
aber wenn diese Befürchtungen und Bedenken
einmal da sind, liegt der Schritt zur Opposition
nahe. Wir möchten aber diese Institute, die Banken
und Börsen, nicht in die Opposition treiben.

Wir haben nun Fühlung genommen mit diesen
Kreisen. Es sind gegenwärtig Verhandlungen im
Gange, um zu einer befriedigenden Lösung zu
kommen. Unter diesen Umständen ist es am besten,
wenn vorläufig der Ständerat der Lösung Ihrer
Kommission zustimmt, die einfach in der Ueber-
gangsbestimmung die Grundlage für das jetzige
Bankengesetz sicherstellt. Das ist die eine Lösung.

•Dieser gegenüber steht die Lösung des National-
rates, der in den Ausnahmen von der Handels- und
Gewerbefreiheit die Kompetenz zum Erlass eines
Bankengesetzes enthält, eine Lösung, die das andere
Extrem darstellt. Bei der Differenzenbereinigung
werden wir zwischen diesen beiden Extremen die
Mittellösung suchen. Ich wiederhole, die Verhand-
lungen dazu sind angebahnt, sind im Flusse, aber
noch nicht abgeschlossen. Ich hoffe dann bei der
Differenzenbereinigung einen Vorschlag machen zu
können, der rechtlich befriedigt und die Inter-
essenten nicht in die Opposition treibt. Ich bin
Herrn Ständerat Keller dankbar dafür, dass er zu
diesem Zwecke seinen Antrag zurückzieht und uns
damit in der weitern Verfolgung dieser Angelegen-
heit ebenfalls freie Hand gibt.

' Präsident: Wir hätten damit Abs. l von Art. 31
erledigt. Ich frage Sie nun an, ob wir auch noch
auf Abs. 2 zurückkommen sollen.

Schöpfer, Berichterstatter: Abs. 2 von Art; 31
braucht nicht mehr zur Diskussion gestellt zu
werden. Art. 31 ist schon erledigt, und zwar im
Sinne unserer ersten Beschlussfassung. Wir haben
ja schon im Dezember über Art. 31 abgestimmt und
seine Annahme beschlossen. Nachher ist dann der
Antrag Keller gekommen. Dieser wird heute
zurückgezogen ; damit bleibt Art. 31 so, wie er im
Dezember beschlossen worden ist, bestehen.

Auch der Antrag Piller ist damit erledigt. Wir
kommen auf Art. 31 und auf unsere Beschluss-
fassung überhaupt nicht mehr zurück, die Sache
ist erledigt. Eigentlich ist auch Art. 31 bis, Abs. l,
erledigt. Wir haben über Art, Slbis, Abs. l, auch
schon abgestimmt; wir hatten ja dort die grosse
Diskussion darüber, ob man „Bund und Kantone"
sagen soll oder bloss „Bund". Da haben die Herren
Wenk und Dr. Wettstein gemeinsam beantragt,
man solle nur vom Bund und nicht von Bund und
Kantonen sprechen. Das ist mit gewaltigem Mehr
vom Ständerat erledigt worden, so dass Art. 31 bis,
Abs. l, eigentlich ebenfalls seine Erledigung ge-
funden hat.

Nun kommt allerdings Kollege Joller noch ein-*
mal auf diese Angelegenheit zurück. Deshalb muss
der Rat, wenn wir Art. 31 bis in Angriff nehmen,'
entscheiden, ob er dann im Sinne des Antrages
Joller, der noch viel weiter geht, als wir gegangen
sind, zurückkommen will. Wir haben da in der
Diskussion etwas vorgegriffen.

Ich möchte also sagen, dass Art. 31, Abs. l und
2, aus Abschied und Traktanden fallen.

Präsident: Herr Ständerat Schöpfer hat voll-
ständig recht; der ganze Art. 31 ist wegen des
Antrages Keller an die Kommission zurückgewiesen
worden. Nun ist er durch den Rückzug des Antrags
Keller erledigt. Wenn ich die Frage noch einmal
gestellt habe, ob Sie auf Abs. 2 zurückkommen
wollen, so geschah es, weil Herr Bundesrat Obrecht
an der Sitzung im Dezember nicht teilnehmen
konnte. Wenn Sie damit einverstanden sind, nehme
ich an, dass der ganze Art. 31 (Abs. l und 2),
ebenso Art. 31 bis, erledigt sind und Herr Ständerat
Joller am Schlüsse der Beratung einen Rück-
kommensantrag stellen kann.

Zustimmung. — Adhésion.

Art. Slbis, Abs. 2, Ingress.

Antrag der Kommission.
Wenn das Gesamtinteresse es rechtfertigt, ist

der Bund befugt, nötigenfalls in Abweichung von
der Handels- und Gewerbefreiheit Vorschriften zu
erlassen.

Art. Slbis, al. 2, préambule.

Proposition de la commission.
2 Lorsque l'intérêt général Je justifie, la Con-

fédération a le droit, en dérogeant au besoin au
principe de la liberté du commerce et de l'industrie,
d'édicter des dispositions. . . .
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Antrag Joller.
Art. Slbis.

1 Bund und Kantone können im Rahmen der
dauernden Interessen der regionalen oder gesamt-
schweizerischen Wirtschaft, unter Wahrung der
Handels- und Gewerbefreiheit, Bestimmungen auf-
stellen zur Förderung der einzelnen Wirtschafts-
zweige und Berufsgruppen.

2 Bund und Kantone, sind befugt, nötigenfalls
in Abweichung von der Handels- und Gewerbe-
freiheit Vorschriften zu_erlassen:

a. ...
l

Proposition Joller
Art. Slbis.

1 La Confédération et les cantons peuvent édicter
des dispositions en faveur des diverses branches
économiques et des divers groupes professionnels,
sous réserve des intérêts permanents de l'économie
de certaines régions ou du pays tout entier et en
respectant le principe de la liberté du commerce
et de l'industrie.

2 La Confédération et les cantons ont le droit,
en dérogeant au besoin au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, d'édicter des dispositions :

a. . . .
•

Schöpfer, Berichterstatter: Art. Slbis, Abs. 2,
enthält nun die einschneidende und wichtige Be-
stimmung, dass der Bund zum Schütze wirtschaft-
lich bedrohter Landesteile und zur Erhaltung wich-
tiger, in ihrer Existenz, gefährdeter Wirtschafts-
zweige und Berufsgruppen, in Abweichung von der
Handels- und'Gewerbefreiheit Vorschriften erlassen
kann. Es wird dann weiter in Abs. 2 ein ganzer
Katalog von Fällen aufgeführt, in denen unter
Abweichung von der Handels- und Gewerbefreiheit
Bestimmungen erlassen werden dürfen. In allen
Fällen aber ist immer Voraussetzung, dass dies nur
im Rahmen der dauernden Interessen der schweize-
rischen Gesamtwirtschaft geschehen darf. Wenn
auch in Abs. 2 nur von Gesamtinteressen gesprochen
wird, so ist das nur als redaktionelle Kürzung zu
betrachten. Dem Sinne nach kommt dem Ausdruck
die gleiche Bedeutung zu, wie in Abs. 1. Be-
stimmungen unter Ausserachtlassung der Handels-
und Gewerbefreiheit kann, unter Vorbehalt von
Abs. 3, nur der Bund aufstellen; nebenbei bemerkt
seilen Sie schon hier den Unterschied zwischen
unserer Fassung und dem Antrag des Herrn Kol-,
legen Joller. Ich wiederhole, dass Bestimmungen
unter Ausserachtlassung der Handels- und Gewerbe-
freiheit, unter Vorbehalt von Abs. 3, nur der Bund
aufstellen kann, während Herr Kollege Joller in
seinem Antrag sagt, dass Bund und Kantone solche
Bestimmungen aufstellen sollen. Solche Bestim-
mungen können aber nach unserer Auffassung,
immer unter Vorbehalt von Abs. 3 dieses Artikels,
die Kantone nicht erlassen. Diese Einschränkung
ist bewusst gemacht. Könnten auch die Kantone,
unter Abweichung von der Handels- und Gewerbe-
freiheit Gesetze erlassen, so könnte es — ich will
nur ein Beispiel anführen, um Ihnen das etwas
illustrativer zu machen — etwa einem Kantone
einfallen,' die Banken ganz allgemein unter Staats-
aufsicht zu stellen; Einem ändern Kantone könnte

es möglicherweise einfallen, Kartelle überhaupt zu
untersagen, so dass gar kein Kartell mehr ge-
schlossen werden dürfte; einem dritten Kanton
könnte es vielleicht einfallen, zu erklären, er sei nun
selbständig als Landesteil zu betrachten, und jede
ausserkantonale Konkurrenz müsse ferngehalten
werden. Wenn ein Kanton ein ganzer Landesteil
wäre und sagte, er sei ein solcher ganzer Landesteil,
dann könnte er jede andere Konkurrenz fernhalten.
Alles das natürlich unter Vorbehalt von Abs. 3
dieses Artikels. Ich glaube nichtf dass die Kantone
so unvernünftig wären, einen solchen Antrag zum
Beschluss zu erheben. Aber es zeigt doch nur, wie
weit es gehen könnte, wenn man Bund und Kantone
legitimieren würde, solche unter Ausserachtlassung
der Handels- und Gewerbefreiheit bestehenden
Bestimmungen zu erlassen.

Was nun die einzelnen Literae anbetrifft, das
Folgende :

Lit. a. Wenn von wirtschaftlich bedrohten
Landesteilen gesprochen wird, so könnte man etwa
an den Tessin denken. Der Tessin ist ein wirtschaft-
lich bedrohter Landesteil, oder man kann auch an
das Rheintal denken. Das Rheintal ist ebenfalls
ein wirtschaftlich bedrohter Landesteil. Und das
hat dem Gesetzgeber vorgeschwebt, als er die
Bestimmung von den besonders bedrohten Landes-
teilen aufnahm, wie dem Tessin und dem Rheintal.
Möglicherweise gibt es auch noch andere. Voraus-
setzung aber ist stets> dass es sich um einen wich-
tigen, in seiner Existenz gefährdeten Wirtschafts-
zweig handelt. Unter Wirtschaftszweig verstehen
wir ein ganzes Teilgebiet der nationalen Wirtschaft,
z. B. die Textilindustrie, das ist ein Wirtschafts-
zweig, oder der Fremdenverkehr, das ist auch ein
Wirtschaftszweig, im Gegensatz zu einer Berufs-
gruppe. Unter einer Berufsgruppe verstehen wir
dann die Unterabteilung eines Wirtschaftszweiges,
so z. B. ist die Stickereiindustrie als Berufsgruppe
eine Unterabteilung des Wirtschaftszweiges der
Textilindustrie. Soviel über Litera a.

Lit. b. Da ist die Rede von einem gesunden
Bauernstand, von einer leistungsfähigen Land-
wirtschaft. Das ist zum Teil der gleiche Gedanke,
aber die Ausdrücke decken sich doch nicht ganz.
Beim Bauernstand handelt es sich um die Be-
völkerungsgruppe, bei der Landwirtschaft handelt
es sich aber um den Produktionszweig. Es war
nötig, von dem gesunden Bauernstand zu sprechen,
um zum Ausdruck zu bringen, dass man nicht nur
an die Grossbetriebe denkt, sondern auch an die
Erhaltung möglichst vieler, leistungsfähiger klei-
nerer und mittlerer Betriebe von Bauern. Soviel
zur Interpretation von Lit. b.

Nun Lit. c. Lit. c spricht von volkswirtschaft-
lichen öder ändern schädigenden Auswirkungen des
Kartellwesens; wenn von Kartellwesen gesprochen
wird, so bringe ich nur in Erinnerung, dass die
Frage des Kartellwesens das Parlament auch schon
beschäftigt hat. Man denkt aber, wenn hier vom
Kartellwesen gesprochen wird, nicht etwa an eine
Verhinderung oder an eine Bekämpfung des Kartell-
wesens. Es handelt sich nur um die Kontrolle und
um die Bekämpfung vorkommender Missbräuche
und Auswüchse. Diesem Gedanken wollte man hier
Ausdruck verleihen, so dass alle diejenigen, welche
mit einem Kartell verbunden sind, nicht etwa zu
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befürchten brauchen, man wolle nun das Kartell-
wesen unterdrücken oder ihm den Krieg erklären.
Daran denkt also niemand.

Nun Lit. cbis. Ueber die Kriegsvorsorge kann
man auch Bestimmungen erlassen unter Abwei-
chung von der Handels- und Gewerbefreiheit. Ich
brauche hierzu gar kein einziges Wort zu verlieren,
die Sache spricht für sich selbst. Es ist ganz
selbstverständlich, dass man über die Kriegsvor-
sorge Bestimmungen erlassen kann, die von der
Handels- und Gewerbefreiheit abweichen.

Nun Lit. cter über die Banken, Sparkassen und
Börsen. Für kantonale Kreditinstitute mit Staats-
garantie beschränkt sich das Gesetzgebungsrecht
des Bundes auf Vorschriften über die Aufsicht.
Darüber muss ich schon einige Worte verlieren.
Die Kommission beantragt Ihnen Streichung von
Lit. cter. Es handelt sich darum, ob die Ban-
ken, Sparkassen und Börsen überhaupt in das Ge-
setz hinein gehören. Eine Minderheit der Kom-
mission, die von unserem verehrten Herrn Kollegen
Wenk vertreten wird, ^beantragt Ihnen, die Lit.
cter beizubehalten. Sie wissen, dass wir ein.Gesetz
haben über Banken und Spasrkasen vom 8. No-
vember 1934. Man nennt es schlechthin das
Bankengesetz. Dasselbe beruft sich in seinem
Ingress auf Art. 34ter, also auf den alten Artikel
34ter, und es beruft sich im weiteren auf die Artikel
64 und 64bis. Die Artikel 64 und 64bis bilden
beim Bankengesetz'die verfassungsmässige Grund-
lage für die zivilrechtlichen, strafrechtlichen und
für die betfeibungs- und konkursrechtlichen Be-
stimmungen. Diese Artikel, diese Grundlagen
bleiben uns erhalten": Denn die Artikel 64 und 64bis
der bestehenden Bundesverfassung werden nicht
verändert, sie bleiben erhalten. Art. 34ter der
Bundesverfassung bildet die Grundlage für den
ganzen übrigen Teil des Bankengesetzes. Art. 34ter
fällt aber weg, wenn einmal das, was wir heute
beraten, " Gesetz geworden ist. Damit würde dem
Bankengesetz für einen Teil seiner Bestimmungen
die verfassungsrechtliche Grundlage unter den
Füssen weggenommen. Wenn das Bankengesetz
unverändert weiterbesteht, so hätte dieses Weg-
fallen von Art. 34ter eigentlich keine grosse Bedeu-
tung. Wie aber ist es, wird man fragen müssen,
wenn am Bankengesetz Aenderungen vorgenommen
werden müssen, auf welche Verfassung=grundlage
kann man diese Aenderungen dann stützen? So
muss man fragen. Die Mehrheit Ihrer Kommission
antwortet auf diese Frage folgendes:

Sehen Sie sich einmal die Uebergangsbestim-
mung am Schluss unserer Vorlage an. Sie lautet:
„Die auf Grund des bisherigen Art. 34tef erlassenen
Gesetze und Beschlüsse bleiben weiterhin in Kraft."
Diese Bestimmung nehmen wir auf. Das also ist
die verfassungsrechtliche Grundlage für das Ban-
kengesetz in seinem jetzigen Inhalt. Mit dein
Bankengesetz wurde noch eine grosse Anzahl
anderer ' Gesetze, mehr als 20, vorbehalten, welche
sich alle auf Art; 34ter stützen: Gesetze sozial-
politischer Natur, z. B. das Gesetz betreff end'Bei-
tragsleistung an die Arbeitslosenversicherung, Ge-
setze, die Schutzmassnahmen für einzelne Wirt-
schafts- und Berufszweige enthalten, z. B. das
Gasthofbaugesétz, das Warenhausgesetz, das Ge-
setz über dos Schuhmachergewerbe, das Gesetz

über die Schifflilohnstickerei, Gesetze zur Förde-
rung des Gewerbes, z. B. das Gesetz über die
berufliche Ausbildung, das Gesetz über die Aus-
übung vonHandel und Gewerbe, weiter, das Lotterie-
gesetz, das Handelsreisendengesetz, das Edelmetall-
gesetz. Alles das sind also Gesetze, die als ver-
fassungsrechtliche Grundlage den Art. 34ter haben,
und die in dieser Uebergangsbestimmung ganz
gleich wie das Bankengesetz auch vorbehalten
werden.

Aber wie steht es bei Abänderungen? Wenn
z. B. das Bankengesetz abgeändert werden muss,
was gilt dann? Wir haben jetzt allerdings die ver-
fassungsrechtliche- Grundlage für das Bankengesetz
und für eine ganze Anzahl von Gesetzen, die sich
seinerzeit auf Art. 34ter stützten; aber wie steht
es, wenn solche Gesetze abgeändert werden wol-
len ? Da verweise ich Sie auf Absatz 2 von Art. 31
unseres Entwurfes. Er lautet: „Bund und Kantone
sind'befugt, Vorschriften über die Ausübung von
Handel und Gewerben, insbesondere solche ge-
werbe- und sanitätspolizeilicher Art, zu erlassen.
Sie dürfen jedoch, wo die Bundesverfassung nichts
anderes bestimmt, den Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit nicht beeinträchtigen." Ueber
das Bankengesetz können also auch inskünftig
Bestimmungen gewerbepolizeilicher Art aufgestellt
werden, allerdings nur im Rahmen der Handels-
und Gewerbefreiheit. Auch dafür wird durch' die
gegenwärtig in Beratung stehende Gesetzgebung
die verfassungsmässige Grundlage geschaffen. Sie
beruht auf Art. 31, Absatz 2. Da beginnt nun die
eigentliche Streitfrage. Die Nationalbank, die
Justizabteilung und ein Gutachten von Bundes-
richter Huber sind der Auffassung, dass man bei
Aenderungen des Bankengesetzes auch über den
Rahmen der Handels- und Gewerbefreiheit sollte
hinausgehen können. Ich sagte Ihnen eben,' dass
Art. 31 bis die Grundlage schaffe für Abänderungen
des Bankengesetzes, aber im Rahmen der Handels-
und Gewerbefreiheit. Nun kommen allerlei In-
stanzen, wie gesagt Nationalbank, eidgenössisches
Justizdepartement und Bundesrichter Huber,
welche sagen: Ja, das ist allerdings richtig, aber
es gibt auch Fälle, wo man bei Abänderung des
Gesetzes über die Handels- und Gewerbefreiheit
hinausgehen sollte. Bei der Abänderung des
Bankengesetzes im Rahmen der Handels- und Ge-
werbefreiheit ist das gegenwärtig geltende Gesetz
genügend. Es sind so viele Bestimmungen, Bin-
dungen und Einschränkungen enthalten, dass es
jedenfalls genügen sollte. Heute haben Sie darüber
zu entscheiden. Unsere Kommission beantragt
Ihnen Lit. cter zu streichen.

Was zunächst die Effektenbörsen anbetrifft,
die auch in Lit. cter erwähnt sind, so wäre schön
das Departement einverstanden gewesen, die Bör-
sen aus dem Artikel wegzustreichen. Der Vor-
schlag, der in der Kommissionssitzung in Neuen-
burg vom Bundesamt für Industrie, Gewerbe und
Arbeit im Einverständnis und Auftrag des Volks-
wirtschaftsdepartementes gemacht wur'de, hat die
Börsen überhaupt nicht mehr enthalten. Es ist
also nicht notwendig, die Börsen' aufzuführen.
Beanstandet wurden im Börsenverkehr hauptsäch-
lich die ausländischen .Wertpapiere.- Die National-
bank und das Finanzdepartement sowie die Ver-
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einigung der Schweizerbörsen stellten das Begeh-
ren, es möchte die Zulassung von ausländischen
Wertschriften an der Börse nur dann bewilligt
werden, wenn eine eidgenössische Kommission
darüber entscheidet. Diese Wünsche wurden sofort
von der Börse erfüllt. Es besteht also ein Abkom-
men unter den Börsen, wonach vor der Zulassung
von ausländischen Wertpapieren an der Schweizer-
börse eine besondere Bewilligung verliehen werden
muss.

Damit ist das .Landesinteresse in allen Teilen
genügend geschützt. Freilich weist jetzt eine
Eingabe der Nationalbank, die an unsere Kom-
mission gelangt ist, darauf hin, dass schon vor
Jahren eine besondere Börsengesetzgebung ver-
langt worden sei, seinerzeit von Herrn Nationalrat
Schmid-Uri sowie von Herrn alt Bundesrat Meyer,
als er noch Nationalrat war. Das alles ist durchaus
richtig. Aber es beweist gar nichts. Die damaligen
Motionäre wollten hauptsächlich eine Börsenge-
setzgebung just wegen der Zulassung von aus-
ländischen Wertpapieren. Diese Angelegenheit ist
ja nun endgültig erledigt, indem es für die Zulas-
sung ausländischer Wertpapiere an den schweize-
rischen Börsen einer ausdrücklichen Bewilligung
bedarf.

Endlich wird darin .festgestellt, der Staat müsse
doch handlungsfähig sein, wenn er gegenüber den
Banken Massnahmen treffen wolle. Das erinnert
an die Intervention des Staates zugunsten der
Schweizerischen -Volksbank, der Diskontbank in
Genf .und der Neuenburger Kantonalbank. Man
erinnert ferner an die Gründung der Schweize-
rischen Darlehenskasse, wofür die verfassungs-
mässige Grundlage überhaupt nicht vorhanden
gewesen sei. Und schliesslich erinnert man an die
Wichtigkeit von Bestimmungen über den Kapital-
export, und über die Kredit- und Zinsfusspolitik.
An alles das wird bei diesem Anlass erinnert.

Für Massnahmen, welche für einzelne Banken
getroffen wurden und für Massnahmen zugunsten
der Schaffung der Schweizerischen Darlehenskasse
würde aber inskünftig die verfassungsmässige
Grundlage durch den in Beratung stehenden Ver-
fassungsartikel geschaffen. Sie liegt in Absatz 2
von Art. 31, wonach Bund und Kantone befugt
sind, über die Ausübung von Handel und Gewerben
Vorschriften zu erlassen. Man kann also über die
Ausübung des Bankgewerbes Vorschriften erlassen.
Das ist ein Gewerbe wie ein anderes auch. Eigent-
lich müssten sich diese "Vorschriften im Rahmen
der Handels- und Gewerbefreiheit bewegen. Für
alle übrigen Fragen — Kapitalexport, Kredit-
fragen, Zinsfuss usw. — stellt das Bankengesetz
aber Bestimmungen auf, soweit Bestimmungen
darüber überhaupt möglich sind.

Die Nationalbank ist das zentrale Noteninstitut
unseres Landes. In allen Fragen der Währung und
der Wechselkurse hat die Nationalbank die mass-
gebende Stellung. Sie ist die Trägerin der Liqui-
ditätsreserve des ganzen schweizerischen Bank-
wesens, so dass sie auch auf die einzelnen Bank-
institute einen sehr weitgehenden Einfluss ausüben
kann. — Die Banken haben ihre Bilanzen einzu-
reichen, so dass die Nationalbank Einblick in die
Struktur der Banken erhält. Sie kann daher den
Banken Ratschläge erteilen. -

Ständerat. — Conseil des Etats. 1939.

Aber noch mehr: Die Banken sind verpflichtet,
der Nationalbank Mitteilung zu machen, wenn sie
Auslandsanleihen auflegen und Auslandskredite in
grösserem Ausmasse gewähren wollen. Und die
Nationalbank kann dagegen Einsprache erheben,
wenn solche Darlehen dem Landesinteresse zu-
widerlaufen, z. B. wegen der Landeswährung oder
des Landeszinsfusses. Ueberdies dürfen die Banken
nach dem Bankengesetz ihre Obligationenzinssätze
ohne Mitwirkung der Nationalbank nicht erhöhen.
Jede Erhöhung muss der Nationalbank 14 Tage
vorher mitgeteilt werden. Die Nationalbank ist
dann in der Lage, darauf hinzuwirken, dass die
Zinsfusserhöhung unterbleibt.

Sie sehen also, die Nationalbank hat ganz ge-
waltige Kompetenzen, so dass die Aufnahme der
Banken in unsern Verfassungsartikel von diesem
Gesichtspunkte aus gar nicht notwendig ist. Wir
haben bereits Bestimmungen, wonach alles das
gemacht werden kann, was zur Begründung der
Aufnahme der Banken in den Verfassungsartikel
angeführt würde. Uebrigens sind die privaten
Banken auch etwas abhängig von der Geschäfts-
politik der Kantonalbanken. Bilanzmässig sind
die Kantonalbahken die grösste Bankgruppe. Hin-
sichtlich der Geschäftslührung unterliegen sie.
staatlichem Einfluss und staatlicher Kontrolle.
Die Kantonalbanken bemühen sich, ihre Ge-
schäftspolitik nach den allgemeinen Grundsätzen
der Volkswirtschaft zu orientieren. Das alles
zwingt automatisch die Privatbanken, sich ähnlich
einzurichten und ebenfalls nach diesen Grundsätzen
zu handeln.

Nun können sich die Verhältnisse freilich än-
dern, besonders in der gegenwärtigen Zeit, da die
Dynamik der Gewalt eine so bedeutungsvolle Rolle
spielt. Es könnte also vorkommen, dass unter
dem Druck besonderer Ereignisse Massnahmen zur
Wahrung der Gesamtinteressen ergriffen werden
müssten.

Ist es aber einmal so weit, dass unserem Lande
ein eigentlicher Notstand, droht, so gilt das .Not-
recht, das an keine Schranken gebunden ist.

In Würdigung dieser Gründe glauben wir also,
dass man die Lit. cter streichen kann, um so mehr,
als wohl kaum ein Wirtschaftszweig so viel Be-
wegungsfreiheit braucht, wie die Banken, die ja
im Brennpunkt des Geldverkehrs stehen und allen
Zufälligkeiten der Konjunktur, der internationalen
Politik und der Valuta sowie der eigenen Handels-
politik ausgesetzt sind. Daher sollte man ohne
zwingende Not die Banken hier nicht aufnehmen.
Von diesem Gesichtspunkte aus beantragt Ihnen
die Kommission ebenfalls, Lit. cter zu streichen.

Ich möchte hier nun vorschlagen, in meinen Aus-
führungen einen Unterbruch eintreten zu lassen,
und zwar deshalb, weil nun eine Einschaltung
kommt, die in -unsere gedruckte Vorlage gar nicht
aufgenommen worden ist. Es ist das übersehen
worden. Wir haben nämlich noch einen Antrag
bezüglich des Urheberrechtes gestellt, damit auch
zum Schütze des Urheberrechtes von der Handels-
und Gewerbefreiheit abgewichen; werden kann.
Ich werde Ihnen das dann noch speziell ausführen.
Aber vorher möchte ich wünschen, dass nun die
Lit. cter, worüber vermutlich eine längere Dis-
kussion entstehen wird, bereinigt werde.
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Präsident: Bevor ich das Wort zur umstrittenen
Lit. cter gebe, wollen wir über die Lit. a, b, c und cbis
diskutieren und abstimmen. Wir behandeln vorerst
Lit. a.

Iten: Nicht zu Lit. a, sondern zum Ingress von
Abs. 2 hätte ich gerne das Wort verlangt. Wir werden
zwar zu AI. 2 nochmals sprechen können, sofern der
Antrag von Herrn Kollega Joller zur Behandlung
•kommt.

Im Ingress des AI. 2 steht:
„Wenn das Gesamtinteresse es rechtfertigt, ist

der Bund befugt, nötigenfalls Vorschriften zu er-
lassen." Ich lege Wert darauf, bezüglich des Wortes
„rechtfertigt" hier eine Erklärung abzugeben, indem
ich dieses Wort dahin interpretiere, dass es den
gleichen Sinn hat wie „zulässt", d. h. dass es dem
Gesamtinteresse nicht widerspreche. Nach meinem
Dafürhalten kann es nicht den Sinn haben, dass
das Gesamtinteresse diese Ausnahme verlangen
müsse, sondern es kann nur den Sinn haben, dass
.es dem Gesamtinteresse nicht widerspreche. Ich
werde bei der Abstimmung über den Antrag Joller
dafür sein, dass man diesen Passus, „wenn das
Gesamtinteresse es rechtfertigt", streicht, weil ich
diesen Passus nicht für notwendig erachte und
.glaube, dass es genüge, wenn man „nötigenfalls"
sagt. Ich stelle also hier keinen Antrag, sondern
möchte nur meine Auffassung über die Bedeutung
des Begriffes „rechtfertigt" klarlegen. Ich glaube,
mit meiner Interpretation wird auch die Kommis-
sion einverstanden sein.

Bundesrat Obrecht: Ich möchte hier eine Er-
klärung abgeben, die Bezug hat auf die Selbst-
hilfeorganisationen, die landwirtschaftlichen und
die übrigen Konsumvereine. Diese Selbsthilfe-
organisationen haben sich sehr früh gemeldet, als
wir an diese Wirtschaftsartikel herangingen, und
hatten ihre beredten Befürworter in der nationalrät-
lichen Kommission. Diese haben es zeitweise er-
reicht, dass im Ingress zum Abs. 2 eine Einschaltung
gemacht wurde, die etwa sagen wollte, dass keine
.Beschränkungen aus Art. 31 bis, Abs. 2, gegen die
Entwicklung der Selbsthilfeorganisationen erlassen
werden dürfen, dass jedenfalls die Gesetzgebung
keine Massnahmen gegen die Entwicklung der
Selbsthilfeorganisationen aufnehmen solle. Es ist
dann gelungen, eine solche ausdrückliche Be-
stimmung wieder zum Verschwinden zu bringen.
Sie finden sie nicht mehr in der Fassung des
Nationalrates. Diese Streichung ist aber wesentlich
dadurch herbeigeführt worden, dass der Vertreter

.des Bundesrates erklärt hat, der Bundesrat halte
dafür, dass diese Selbsthilfeorganisationen eine
wohltätige Sache seien, deren Entwicklung grund-
"sätzlich nicht gehemmt werden soll. Wenn sich die
Konsumenten zusammentun, sei es im Gebiet der
Landwirtschaft oder der Verbraucher selbst, um
sich im Wege der Selbsthilfe Verbilligung und
.rationelle Bedienung zu verschaffen, so sei das eine
Entwicklung, die dem Gesamtinteresse des Volkes
nicht entgegenlaufe, und es dürfte deshalb der
Gesetzgeber keine Veranlassung haben, dieser Ent-

.wicklung durch Verbote, Beschränkungen usw. in
die Arme zu fallen. Das habe ich im Nationalrat

erklärt, und ich möchte diese Erklärung auch hier
abgegeben haben.

Wenn Herr Ständerat Iten beabsichtigt, die ein-
leitenden Worte: „wenn das Gesamtinteresse es
rechtfertigt", zu streichen, so muss ich ihn darauf
aufmerksam machen, dass er damit einen sehr
gefährlichen Hieb gegen die Wurzeln dieser Ver-
fassungsartikel führt, denn das war ein Punkt des
Kompromisses mit der Wirtschaft. Die Wirtschaft,
namentlich die Industrie und der Handel, hatte
grosse Bedenken, in der Verfassung zu sagen, es
sei zulässig, die Handels- und Gewerbefreiheit zu
beschränken zum Schütze wichtiger, in ihrer
Existenz gefährdeter Wirtschaftszweige und Berufs-
gruppen. Diese Kompetenz in der Verfassung zu
verankern, diese Kompetenz dem Bundesgesetz-
geber zu geben, hat die Industrie und den Handel
mit den allerschwersten Bedenken erfüllt. Und
diese Bedenken konnten nur beruhigt werden damit,
dass man erklärte : Selbstverständlich dürfen solche
beschränkenden Massnahmen zum Schütze wich-
tiger, in ihrer Existenz gefährdeter Wirtschafts-
zweige nur getroffen werden „im Rahmen der
Gesamtinteressen des Volkes". Es dürfen nicht
lokale Interessen dominieren, es dürfen nicht wirt-
schaftlich einseitige Interessen dominieren, es
dürfen solche Schutzmassnahmen nur getroffen
werden, wenn sie das allgemeine Interesse der
Gesamtheit nicht verletzen. Das ist der Sinn der
Einleitung „wenn das Gesamtinteresse es recht-
fertigt oder zulässt". Und wenn nun diese Be-
stimmung gestrichen würde, so sehe ich voraus,
dass in der Wirtschaft eine neue Oppositions welle
gegen unser Werk entstände. Daran, glaube ich,
hat Herr Ständerat Iten an seinem Platz, wo er
doch dem Gewerbe nahesteht, wirklich keine Ver-
anlassung. Da würde er dem eigenen Stand die
Axt zusetzen. Ich glaubte, ihn auf diese Gefahren
aufmerksam machen zu müssen.

Iten: Ich möchte zu den beiden Bemerkungen
des Departementschefs noch eine Gegenbemerkung
machen. Was diesen Vorbehalt anbetrifft bezüglich
der Massnahmen, die nicht ergriffen werden sollen
gegen die Entwicklung der Selbsthilfegenossen-
schaften, so kann ich dieser Erklärung des Herrn
Bundesrates in dieser allgemeinen Form nicht zu-
stimmen. Wenn ganz allgemein den Genossen-
schaften ein Freibrief gegeben würde, so würden
die ganzen Wirtschaftsartikel in bezug auf den
Gewerbeschutz illusorisch werden. Ich verweise
hier auf AI. 3 und auf lit. a des AI. 2. Es würde
jeder rechtliche Schutz illusorisch gemacht, sofern
nicht auch die Genossenschaften unter diese ein-
schränkenden Massnahmen gestellt werden könnten.
Der Herr Kommissionsreferent hat vorhin in seinem
Referat über Art. 31 bis erklärt, dass mit Art. 31 bis,
also lit. a und eventuell auch AI. 3, die verfassungs-
mässige Grundlage u. a. auch für das Warenhaus-
gesetz geschaffen werden solle. Wenn Sie nun die
Genossenschaften „tel quel" ausnehmen, entsteht
damit eine so grosse Lücke, dass diese rechtliche
Schutzmassnahme überhaupt illusorisch wird. Wenn
man überhaupt von Selbsthilfegenossenschaften
spricht, so muss man diesen Begriff nehmen im
Sinne, wie er tatsächlich ist und nicht auch Erwerbs-
gesellschaften darunter verstehen, so wie.sie heute
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diese Genossenschaften darstellen. Wenn es sich
nur um Selbsthilfegenossenschaften im eigentlichen
Sinne handeln würde, z. B. wenn einige Bauern sich
zusammentun, um ihre Produkte besser abzusetzen,
dann könnte man dieser Erklärung zustimmen, aber
in dieser Allgemeinheit, wie das vorhin geschehen
ist, kann man es nicht, wenn man den Wert dieser
Schutzmassnahmen nicht überhaupt in Frage stellen
will. Das zur ersten Bemerkung.

Zur zweiten Bemerkung möchte ich feststellen,
dass ich vorderhand nicht den Antrag gestellt habe,
den Passus „wenn das Gesamtinteresse es recht-
fertigt" zu streichen, sondern ich habe nur eine
Interpretation zum Wort „rechtfertigt" vorge-
nommen für den Fall, dass dieser Passus ange-
nommen wird, indem ich ausführte, dass dieses
Wort „rechtfertigt" so viel heisse als : „dem Gesamt-
interesse .nicht widerspricht". Ich meine, dass in
dem Worte ^nötigenfalls", das bereits gesagt ist,
was der Satz „wenn das Gesamtinteresse es recht-
fertigt", ausdrücken will. Wenn der Bund oder
auch die Kantone diese Ausnahmen nur zulassen
können, sofern es notwendig ist, so sagt doch die
Voraussetzung der Notwendigkeit bereits, dass die
Gründe, ^.die die Ausnahmen notwendig machen,
dem Gesamtinteresse nicht widersprechen dürfen,
sonst wären solche Schutzmassnahmen meines Er-
achtens nicht notwendig. Das habe ich feststellen
wollen.

Joller: Wenn wir Art. 31 genau durchlesen und
konstatieren: Bund und Kantone können im Rah-
men der dauernden Interessen der schweizerischen
Gesamtwirtschaft unter Wahrung der Handels- und
Gewerbefreiheit Bestimmungen aufstellen usw., so
stossen wir nach meinem Dafürhalten auf eine
gewisse Divergenz, die wir auch im Stenographischen
Bulletin der Dezembersession feststellen. Wenn wir
hier verfolgen, wie diese Gesamtinteressen inter-
pretiert werden, einmal vom Herrn Kommissions-
präsidenten, dann von Herrn Ständerat Bally,
ferner von Herrn Ständerat Wenk, so müssen wir
uns schon fragen: Wohin kommen wir schluss-
endlieh mit der Interpretation dieses Ausdruckes
„Gesamtinteresse"? In Abs. 2 heisst es: „Wenn
das Gesamtinteresse es rechtfertigt, ist der Bund
befugt", von Kantonen spricht man hier nicht
mehr, wohl aber im Abs. 1. Das alles hat mich
veranlasst, Ihnen meinen Antrag einzubringen und
auch zu begründen.

In der letzten Dezembersession hat Herr
Ständerat Keller bei der Debatte über die land-
wirtschaftliche Entschuldung den Satz geprägt, das
bisherige Ergebnis der Verhandlungen habe in
diesem Saale ein allgemeines Unbehagen ausgelöst.
Ich füge bei: In weitesten Kreisen des gewerblichen
Mittelstandes herrscht heute nicht nur ein Un-
behagen, sondern eine ernst zu nehmende Be-
unruhigung über den bisherigen Verlauf der Ver-
handlungen über die Wirtschaftsartikel, besonders
über die Formulierung von Art. 31 bis.

Allerdings ist man in der Frage, ob Bund und
Kantone befugt sein sollen, Schutzmassnahmen für
bedrohte Wirtschaftsgruppen zu erlassen,' in jeden-
falls zutreffender Weise mehrheitlich der Auf-
fassung, dass auch den Kantonen, wenigstens bis
zum Zeitpunkt von allgemein geltenden Bundes-

erlassen, das Recht der Gesetzgebung eingeräumt
werden soll. Die Meinungen über den Begriff
„Gesamtinteresse" gehen aber nach wie vor stark
auseinander. Wohl hat der Herr Kommissions-
referent in der Eintretensdebatte ausgeführt, dass
es im Gesamtinteresse Hege, in ihrer Existenz be-
drohte Wirtschaftszweige und Berufsgruppen zu
schützen; in einer spätem Erklärung präzisierte er
diese Auffassung dahingehend, dass nicht kantonale
oder regionale, sondern nur gesamtschweizerische
Interessen massgebend sein dürften. Herr Stände-
rat Bally hat seinerseits die Interpretation im Sinne
der rationalisierten Wirtschaft, wie sie von der
Industrie propagiert wird, gewünscht, und Herr
Ständerat Wenk verlangt wiederum eine andere
Auslegung.

Wohin soll es führen, wenn die Meinungen so
auseinandergehen? Wer soll die massgebende
Instanz sein, die bestimmt, was im „Gesamt-
interesse" liegt ? Einige Beispiele :

Die Bergbauern würden das Begehren stellen,
die Aufzucht von Jungvieh sei, wie von alters her,
mehr ihnen zu überlassen und im Flachland ent-
sprechend einzudämmen. Liegt dieses Regional-
interesse im Gesamtinteresse ?

Oder: die Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Ob-
walden und Nidwaiden haben kürzlich das Be-
gehren eingeben müssen, die Käseunion habe den
Export von Sbrinzkäse auf Kosten des Exportes
anderer Käsesorten in vermehrtem Masse zuzu-
gestehen, denn es gehe wohl auf die Dauer nicht
an, dass der Sbrinzkäseexport auf einen Zehntel des
früheren Exports zurückgebunden werde. Auf
welcher Seite liegt hier das wirtschaftliche Gesamt-
interesse ?

Oder: Die Landwirtschaft verlangt einen an-
gemessenen Produktenpreis.^ Nun stellt aber die
Landwirtschaft nur rund einen Fünftel der Be-
völkerung dar. . Die ändern vier .Fünftel, und
speziell die rationalisierte Wirtschaft, sehen es aber
als im Gesamtinteresse liegend an, wenn die Preise
möglichst tief gehalten werden. Soll da der Bund
mit unendlichen Subventionen das Gesamtinteresse
ausgleichen ?

Oder: Der gewerbliche Mittelstand, der eben-
falls ungefähr einen Fünftel der Gesamtbevölkerung
ausmacht, muss im Interesse seiner Selbsterhaltung
eine Zurückdämmung der Warenhäuser, Einheits-
preisgeschäfte, Filialgeschäfte von Grossunterneh-
mungen und von Versandgeschäften unbedingt an-
streben. Liegt es da im Gesamtinteresse, den
gewerblichen Mittelstand zugrunde gehen zu lassen,
nur etwa deswegen, weil die" Grossunternehmungen
in dei? Lage sind, die Verkaufspreise, vielleicht
wegen einer „rationelleren" Wirtschaft etwas gün-
stiger zu gestalten? Wo liegt hier das Gesamt-
interesse ?

Ein weiteres Beispiel: Wir alle erinnern uns an
den Notschrei, den die Geschäfte von Vevey be-
treffend der „Epa" vor einigen Monaten an das
Parlament gerichtet haben. Inzwischen hat ja eine
grosse eidgenössische Kommission ihres Amtes ge-
waltet und in langen Ausführungen ihr kompliziertes
Verfahren und ihre Erhebungen der Oeffentlichkeit
bekanntgegeben. Nebst einer umfangreichen Bro-
schüre, die den Mitgliedern der Bundesversammlung
zugestellt wurde, ist auch die Tagespresse ein-
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gehend orientiert worden. Wer alle diese umfang-
reichen Berichte gelesen hat, wird sich schon haben
sagen müssen: warum soll man es nicht kompliziert
machen, wenn es einfach auch geht ! Mit allen nur
denkbaren Erhebungen geht man um des Pudels
Kern herum, der doch sicher heissen würde: Kon-
trolliert den Umsatz der Epa und ihr habt das
Resultat, wieviel den ändern Geschäften entzogen
wird. Aber nein, das wäre zu einfach. Da kommen
hundert Argumente über die Elastizität der Ge-
schäftsleute, über die Kaufkraftverminderung, über
den Preiszerfall, über den Steuerrückgang, über die
Kleinhandelsmargen und wie die Dinge alle heissen
mögen. Was zurückbleibt, ist der bemühende Ein-
druck, dass man alle Einwände direkt sucht, um
eine Schliessung dieser Epa und damit eine wirk-
same Hilfe für die bedrängten Mittelstandsgeschäfte
zu verhindern. Gehört zu solchen Fällen auch das
gesamtschweizerische Interesse, bis eingeschritten
werden kann?

Oder: Die Depeschenagentur berichtet am 27.
Januar 1939 über die wirtschaftliche Lage in den
Grenzgebieten. Ich wiederhole den kurzen Bericht
der Agentur:

„Die wirtschaftliche Lage in den Grenzgebieten.
Unter dem Vorsitz des Direktors des Bundesamtes
für Industrie, Gewerbe und Arbeit fand hier eine
Konferenz mit Vertretern der Grenzkantone und
der beteiligten Amtsstellen des Bundes über die
wirtschaftlichen Verhältnisse in den Grenzgebieten
statt. Vom Bund waren vertreten das Militär-
departement, das Post- und Eisenbahndepartement,
das Departement des Innern, sowie das Volks-
wirtschaftsdepartement (Bundesamt für Industrie,
Gewerbe und Arbeit ; Zentralstelle für Arbeits-
beschaffung; Handelsabteilung; Abteilung für
Landwirtschaft). Die Vertreter der Kantone
Basel-Stadt, Basel-Land, Aargau, Thurgau, Zürich,
Schaffhausen, St. Gallen, Graubünden, Tessin,
Genf, Neuenburg und Bern entrollten ein eindrucks-
volles Bild der Lage der Grenzbevölkerung, die
durch die Absperrungsmassnahmen und die Preis-
disparität zum benachbarten Ausland zum Teil in
eine bedrängte Lage geraten ist, und unterbreiteten
den eidgenössischen Behörden Anregungen und
Vorschläge zur Milderung dieser Notlage; insbe-
sondere wurde auch auf die Lage der Landwirte,
Detaillisten, Gewerbetreibenden und Gastwirte hin-
gewiesen. Die Aussprache, die nur orientierenden
Charakter hatte, zeigte jedoch, dass die Läge in den
verschiedenen Landesgrenzen sehr verschieden ist,
und dass sogar in gleichen Grenzbezirken die Ver
hältnisse ungleiche sind.'

Hervorzuheben ist hier, „dass die Lage in den
verschiedenen Landesgrenzen sehr verschieden ist
und dass sogar in gleichen Grenzbezirken die Ver-
hältnisse ungleich sind."

Wenn zu allen diesen geschilderten Vephältnissen
dann schliesslich auch noch die „rationalisierte
Wirtschaft" mitbestimmend sein soll, die ja ein
Interesse am Tiefhalten aller Preise hat, um die
Arbeitslöhne noch mehr drücken zu können, um
den legitimen Zwischenhandel noch mehr auszu-
schalten, dann bekämen wir Zustände für den
gewerblichen Mittelstand, die weit schlimmere
wären als die heutigen.

Der Mittelstand ist von Ihnen allen anerkannt
als eine der besten und zuverlässigsten Stützen der
Demokratie. Wir haben die Pflicht, für diesen
Mittelstand, der je und je für das Vaterland ein-
;estanden ist, ebenfalls so einzustehen, dass er
rhalten bleibt, dass er nicht untergehen muss.
Der Mittelstand hat bis heute noch nie finanzielle
Begehren an den Bund gestellt ; was er will, ist nur,
dass ihm seine Existenz erhalten bleibt. Wie auf
edem Gebiet, kann man aber nie zwei Herren

dienen. Meine Herren; wir stehen am Scheideweg.
Entweder helfen wir den grosskapitalistischen
Grosskaufhäüsern oder wir helfen dem Mittelstand.
Beides zusammen verträgt sich nicht. Denn nicht
inmal die Umsatzsteuer auf die Grossunter-

nehmungen des Detailhandels vertragt sich mit der
„rationalisierten" Wirtschaft. Die Warenhäuser
geben höchstens unsern Kindern Bleisoldaten, aber
sie geben dem Vaterland keine Verteidiger. Der
Mittelstand setzt seit Jahren sein Gut und, wenn
es sein muss, auch sein Blut für das Vaterland ein.
Ihm müssen daher unsere Schutzbestimmungen in
erster Linie zugute kommen, er muss uns erhalten
bleiben. Wenn wir das aber wollen, so müssen diese
Schutzbestimmungen nicht in einen allzu engen
Rahmen gezwängt werden, dann muss eirîe gewisse
Bewegungsfreiheit unbedingt vorhanden sein. Es
wäre ja zudem ein direkter Gegensatz, wenn auf der
einen Seite gesagt werden will, man wolle den
Kantonen bis zu den Bundeserlassen gewisse Rechte
delegieren, und wenn man dann im gleichen Atem-
zug diese Rechte so beschneiden wollte, dass sie
nur im gesamtschweizerischen Interesse angewendet
werden dürften. Seien wir doch auch hier einfacher
und lassen wir diesen umstrittenen Begriff „Gesamt-
interesse" ganz weg, um eine eindeutige und klare
Interpretation zu schaffen. Wir sagen auch in
Art. 31bis besser nur „-Bund und Kantone sind
befugt, nötigenfalls, in Ab weichung von der Handels-
und Gewerbefreiheit Vorschriften zu erlassen..."
Es müsste dann der Notfall massgebend sein, wobei
aber nicht zwangsläufig das gesamtschweizerische
Interesse nachzuweisen notwendig wäre; wie das
bei der Fassung unserer Kommissionsmehrheit von
gewisser Seite zu Unrecht angenommen wird.

Ich erlaube mir, Ihnen im Sinne dieser Aus-
führungen meinen Antrag zu stellen. In grossen
Kreisen der Bevölkerung, besonders in der Land-
wirtschaft und im gewerblichen Mittelstand, wartet
man mit Ungeduld auf die neuen Wirtschafts-
artikel, aber man erwartet sie in einer Lösung, die
den gerechten Forderungen dieser grossen und gut
vaterländisch gesinnten Bevölkerungskreise ent-
spricht und diese Volkskreise vor dem weiteren
finanziellen Verfall bewahrt und ihnen den sehn-
lichst erwarteten Rechtsschutz bringen wird. In
diesem Sinne empfehle ich Ihnen meinen Antrag.
Wenn Sie glauben, dass wir heute nicht darüber
Beschluss fassen sollen, so bin ich auch damit
einverstanden, dass mein Antrag an die Kommission
zur näheren Prüfung überwiesen wird.

Bundesrat Obrecht: Zuerst noch eine Bemerkung
zu den Gegenbemerkungen des Herrn Ständerat
Iten. Meine Ausführungen über die Selbsthilfe-
unternehmungen 'sollen nicht einen Freibrief be-
deuten. Dass sie das nicht sein müssen, -hat das
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Parlament selbst bewiesen, indem es beim Erlass
des Bundesbeschlusses über die Beschränkung der
Warenhäuser ein Sonderregime für die Selbsthilfe-
genossenschaften eingeführt hat. Es hat sie nicht
freigelassen, aber es hat eine besondere Regelung
getroffen, die der Eigenart der Selbsthilfegenossen-
schaften Rechnung trägt. Solches schwebt mir hier
vor, im Gegensatz zur Behauptung, meine Aus-
führungen seien ein Freibrief.

Was das „nötigenfalls" im Ingress von Abs. 2
betrifft, so hat das einen ändern Zweck, als ihn
Herr Ständerat Iten herausgefühlt hat. Es handelt
sich hier um Schutzmassnahmen für Wirtschafts-
zweige, die wichtig und in ihrer Existenz bedroht
sind. Es handelt sich um Massnahmen zur Gesund-
erhaltung lebenswichtiger Berufsstände. Nun ist
es nicht gesagt, dass bei diesen Schutzmassnahmen
immer die Handels- und Gewerbefreiheit über-
schritten werden muss. Es sind auch Massnahmen
denkbar und möglich, ohne dass man über die
Handels- und Gewerbefreiheit hinausgeht. Wenn
es aber nötig sein sollte, soll man es tun dürfen.
Aber auch dann, wenn es nicht nötig ist, die
Handels- und Gewerbefreiheit zu überschreiten, soll
die einzelne Massnahme den allgemeinen Interessen
des gesamten Schweizervolkes untergeordnet blei-
ben. Das gilt in allen Fällen, während das „nötigen-.
falls" eine beschränkte Bedeutung hat.

Herr Ständerat Joller will nun dieses Gesamt-
interesse, das hier die Voraussetzung bildet, aus der
Verfassungsbestimmung streichen. Er will damit
den bisherigen Grundsatz, dass die Kantone in der
kantonalen Gesetzgebung frei seien, soweit nicht
die Gesetzgebungsdomäne durch die Bundesver-
fassung dem Bunde übertragen ist und sich die
kantonale Gesetzgebung im Rahmen der Handels-
und Gewerbefreiheit bewegt, durchbrechen, indem
die Gebundenheit an die Handels- und Gewerbe-
freiheit nicht mehr gelten würde und auch die-
Einordnung in das schweizerische Gesamtinteresse
fallen gelassen würde.

Es wäre eigentlich in Abs. l von Art. 31 bis
überflüssig, die Kantone besonders zu -erwähnen.
Dort ist der Rahmen der Handels- und Gewerbe-
freiheit vorbehalten. Dort handelt es sich um unter-
stützende, fördernde Massnahmen ohne Verletzung
der Handels- und Gewerbefreiheit. Dort sind die
Kantone souverän, soweit nicht die Gesetzgebung
durch andere Bestimmungen der Bundesverfassung
dem Bundesgesetzgeber übertragen ist. Da, wo sie
dem Bundesgesetzgeber übertragen ist, wird durch
diese Wirtschaftsartikel nichts geändert.

Herr Joller will nun den Kantonen die Gesetz-
gebungsfreiheit auf dem Gebiete der Wirtschaft-
einräumen, ohne dass sie an den Rahmen der
Handels- und Gewerbefreiheit gebunden wären.
Die Kantone könnten irgendwelche Bestimmungen,
unter Verletzung der Handels- und Gewerbefreiheit
erlassen. Sie brauchten sich nicht einmal nach dem
allgemeinen Landesinteresse zu orientieren. Sie
könnten sich einfach durch ihre kantonalen und
lokalen Interessen leiten lassen.

Wir stehen an einem Scheideweg, da bin ich
mit Herrn Ständerat Joller durchaus einverstanden,
aber an einem ungemein gefährlichen Scheideweg.

Ich .weiss nicht, ob sich nicht Herr Ständerat Joller
beeinflussen lässt von der Elektrizitätspolitik des
Kantons Nidwaiden, ob das nicht in diese Debatte
hineinspielt. Wenn dem so sein sollte — ich weiss
es nicht — so möchte ich Herrn Ständerat Joller
sagen, er bezahle die Pfeife zu teuer* Sie glauben,
mit dieser unbeschränkten Gesetzgebungskompetenz
den kleinen Kantonen, insbesondere den Gebirgs-
kantonen, im Gebiete der Wirtschaft zu helfen.
Das ist eine schwere Täuschung, das ist ein funda-
mentaler Irrtum. .Ich will Ihnen das an Hand
einiger Beispiele beleuchten.

' Herr'Joller sagt, die Kantone sollten ermächtigt
sein, es sollte zulässig sein, dass man die Aufzucht
vori wertvollem Vieh mehr den Gebirgskantonen
reserviert. Wenn die Kantone im Erlass von Be-
schränkungen in bezug auf die Aufzucht von Vieh
freie Hand haben, dann können Sie lange in den
Gebirgskantonen verfügen, die Bauern sollen sich
mehr als bisher mit der Aufzucht von Vieh abgeben.
Die ändern Kantone, die die Freiheit der Gesetz-
gebung auch bekommen, werden dann aber be-
schliessen: Wir lassen kein Vieh mehr aus ändern
Kantonen herein. Sie hatten dazu das Recht.
Das ist die Gegenseite. Da stehen wir vor Anfängen,
die heute noch gesetzwidrig sind.

Es ist mir gesagt worden, in einem Kanton sei
bereits verfügt worden, es dürften keine Muni mehr
aus einem ändern Kanton, eingeführt werden, weil
der Kanton über genug Muni verfüge. Da haben
Sie das erste "Aufleuchten eines solchen Regimes.
Ganz sicher würden die Kantone in den Flachland-
gebieten, die jetzt die Abnehmer der Viehzucht in
den Gebirgskantonen sind, sagen, wir. brauchen
kein Zuchtvieh aus den innerschweizerischen Kan-
tonen oder aus dem Kanton. Graubünden mehr.
Der Kanton Bern hat seine Juraweiden und sein
Berner Oberland. Er könnte sich sagen: wir haben
alles, wir lassen keine Einfuhr aus ändern Kantonen
mehr zu. Hier ist die Gefahr vielleicht nicht sehr
gross, weil der Kanton Bern auf Fleckvieh ein-
gestellt ist und die Innerkantone auf das Braunvieh.

Ich war über die Neujahrstage im Bündner
Oberland. Da sind die Bauern aus dem Kanton
Zürich und aus dem Thurgau gekommen und haben
sich nach solchem Vieh umgesehen. Wenn nun der
Kanton Zürich zum Schütze seiner eigenen Land-
wirtschaft verbieten würde, Zuchtvieh aus ändern
Kantonen einzuführen, wo wollen Sie dann hin
mit dem schönen Zuchtvieh in den Gebirgs-
kantonen? Das ist eine ganz gefährliche Sache;
da möchte ich den Anfängen wehren.

Ein anderes Beispiel: Wir produzieren in der
Schweiz zu viel Weisswein und zu wenig Rotwein.
Wir führen pro Jahr etwa 90 Millionen Liter Rot-
wein vom Ausland ein, und wenn wir einigermassen
eine Grossernte haben im Inland, so haben wir
Schwierigkeiten mit dem Absatz unserer eigenen
Weissweine. Das hat massgebende Persönlichkeiten
des Kantons Waadt auf die Idee gebracht, sie
wollten nun auch Rotwein pflanzen. Sie sind dann,
weil der Qualitäts-Rotwein den Nachteil hat, dass
die Trauben weniger ergiebig sind (pro Quadrat-
meter ergeben sie vielleicht die Hälfte gegenüber
den Weiss Weintrauben), auf die Idee gekommen,
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die sogenannten Direktträger einzuführen; das sind
amerikanische Pflanzen, die nicht veredelt sind.
Diese Direktträger haben den Vorteil, dass sie viel
ergiebiger sind. Es gibt pro Quadratmeter einen
grössern Ertrag, aber die Qualität ist lange nicht
so, wie der Schweizergaumen es haben will. Wir
haben unmittelbar vor Neujahr eine Konferenz mit
den kantonalen Landwirtschaftsdirektoren abge-
halten zur Verabschiedung unseres verdienten
Direktors Käppeli. Von der Ostschweiz her ist an
dieser Konferenz Opposition gemacht worden gegen-
über diesen Direktträger-Rot weinen aus dem Kan-
ton Waadt. Ein Ostschweizer Landwirtschafts-
direktor hat gesagt: ,,Das ist überhaupt kein Wein,
solchen Wein trinken wir in der Ostschweiz nicht.
Wir lehnen diesen Wein ab, und wir lehnen ihn
namentlich deshalb ab, weil diese nicht veredelten
amerikanischen Pflanzen die grosse Gefahr mit sich
bringen, dass sie die Reblaus wieder einführen, die
wir Jahrzehnte hindurch bekämpft haben." Wären
die Kantone souverän in der Gesetzgebung, würden
sie beschliessen: Jetzt lassen wir solchen Rotwein
aus dem Kanton Waadt überhaupt nicht mehr ein.
Es kann noch weiter gehen ; sie können zum Schütze
der kantonalen einheimischen Weine eines Tages
verfügen : Wir stellen die Einfuhr von Waadtländer-
wein oder von Walliserwein unter Kontrolle. Wir
lassen nur noch so und soviel herein, damit der ein-
heimische kantonale Wein im Preise steigt. Das
wäre gar rieht ausgeschlossen.

In den letzten Tagen ist mir gesagt worden, dass
in der Ostschweiz Klage geführt werde, weil viel
Holz aus dem Kanton Waadt in die Ostschweiz
verkauft und abgesetzt werde. Man reklamiert also
schon in der Ostschweiz, weil zu viel Holz von der
Westschweiz her nach der Ostschweiz komme. Das
sind merkwürdige Dinge. Man beklagt sich deshalb,
weil man glaubt, die Waadtländer Waldbesitzer
verkaufen das Holz billiger als die 0«tschweizer
Waldbesitzer. Man findet, dass die Westschweiz
zu billig verkaufe, und reklamiert deswegen. Wenn
Sie das Regime Joller einführen, so ist es nichts
leichteres, als dass die Ostschweizer Kantone be-
schliessen : Es darf kein Holz mehr aus dem Kanton
Waadt eingeführt werden, wir haben Holz genug
in unserm Kanton. Wo führt das hin ?

Herr Ständerat Wenk hat schon schwere Be-
denken gegen das Sonderregime, das nach Abs. 3
eingeführt werden soll. Dort ist vorgesehen, dass
man in gewissem Masse dem kantonalen Gesetz-
geber freie Hand gibt. Aber diese Freiheit be-
schränkt sich auf das Handwerk, den. mittel-
ständischen Detailhandel, das Gastwirtschafts- und
Kinematographengewerbe. Da wollen wir den Kan-
tonen die Kompetenz einräumen, da sind wir ein-
verstanden, dass sie Beschränkungen beschliessen
können. Wir sind einverstanden, dass z. R., wie
das jetzt im alkoholführenden Wirtschaftsgewerbe
geschieht, die Kantone das Recht haben, die
Redürfnisklausel aufzustellen. Sie haben' davon
einen sehr unterschiedlichen Gebrauch gemacht.
Einzelne haben die Sache gut und zweckmässig
gehandhabt, bei ändern hat zweifellos das fiska-
lische Interesse die Oberhand bekommen; man hat
zu viele Wirtschaften zugelassen. In Zukunft sollen
die Kantone auch das Recht 'haben, die Zahl der
Kinos zu beschränken. Die.Errichtung eines Kinos

kann an eine Bewilligung von Kantons wegen
geknüpft werden. Die Kantone sollen auch das
Handwerk und den mittelständischen Detailhandel,
soweit sie schon übersetzt sind, Beschränkungen
unterwerfen können, indem sie die Eröffnung neuer
Geschäfte an behördliche Bewilligungen knüpfen.
Das wollen wir den Kantonen zugestehen ; da« alles
sind lokalgebundene Massnahmen, die ihrer Natur
nach nicht geeignet sind, die Gesamtwirtschaft des
Schweizerlandes erheblich zu beeinflussen. Aber,
wenn Sie die Landwirtschaft einbeziehen, wie es
die Mehrheit Ihrer Kommission will, so kommen
Sie in Verhältnisse hinein, wie ich sie vorhin ge-
schildert habe. Es würde dazu*kommen, dass sich
ein Kanton gegen den ändern abschliesst.

Unser Schweizerland, das an und für sich ein
kleines Wirtschaftsgebiet ist, darf sich nicht noch
aufteilen in 25 kantonale Wirtschaftsgebiete. Das
würde zum Verhängnis. Was würde man im Aus-
land denken, wenn wir eine solche Massnahme ein-
führten, in. einer Zeit, wo es ausserordentlich
schwierig ist, unsere Wirtschaft gesund und schlag-
kräftig zu erhalten? Glauben Sie, dass die Sache
besser würde, wenn wir die Schweiz aufteilen wür-
den in 25 kantonale Wirtschaftsgebiete ? Weise Be-
schränkung ist hier am Platze. Ihre Kommission
ist meines Brachten? schon reichlich weit gegangen.
Der Vorschlag der Kommission ist aber tragbar,
wenn Sie die Landwirtschaft ausnehmen. Die Land-
wirtschaft dürfen Sie nicht einbeziehen. Ich habe
Ihnen Beispiele vorgeführt, die zeigen, dass die
Folgen zurückfielen auf die Kantone, die sich von
der Sache etwas versprechen. Herr Joller würde
nach 10 Jahren enttäuscht sein, wenn dieses Re-
gime eingeführt würde. Er würde sich in den Haaren
kratzen, sofern er in 10 Jahren noch so viel hat wie
heute, was ich gerne erhoffe.

Ich bitte Sie deshalb, auch im Interesse des
Zustandekommens des ganzen Artikels, das „Ge-
samtinteresse" nicht zu streichen, und wenn -Sie
die Ausnahmen zugunsten der Kantone gutheissen,
dem Absatz der zweiten Minderheit der Kommission
zuzustimmen, also soweit zu gehen, wie die zweite
Minderheit es will. Minderheit und Mehrheit unter-
scheiden sich darin, •dass die Mehrheit auch die
Landwirtschaft einbeziehen will, und die Minder-
heit das nicht tun will. Ich habe die Herren vom
Kanton Waadt mit Beispielen darauf aufmerksam
gemacht, wie gefährlich die Sache aussieht, und
ich hoffe gerne, dass meine Warnungen nicht ohne
Eindruck geblieben seien.

Wettstein: Zunächst eine formelle Bemerkung.
Herr Kollege Joller hat den Antrag gestellt, die
Sache sei an die Kommission zurückzuweisen. Das
ist nicht notwendig, denn der Hauptantrag, der
auch den Kantonen das Recht geben will, Ab-
weichungen von der Handels- und Gewerbefreiheit
zu beschliessen, ist in der Kommission bereits be-
sprochen und einstimmig abgelehnt worden. Ich
will Ihnen gleich auseinandersetzen, warum.

Was Ziff. l angeht, will Herr Joller eigentlich
nichts anderes, als neben oder über die gesamt-
schweizerischen Interessen die regionalen Interessen
stellen. Das Wort „regional" scheint in seiner Be-
deutung von ihm etwas überschätzt zu werden.
Was heisst „regional" ? Die Beispiele, die er vor-
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gebracht hat, liaben mit dem Begriff „regional"
eigentlich nichts zu tun. Was er gesagt hat, bezog
sich auf Berufsgruppen und Wirtschaftszweige.
Der Begriff „regional" ist farblos. Soll „regional"
heissen: kantonal, oder nach Bezirken, oder nach
Gemeinden? Ein solcher Ausdruck gehört nicht
hier hinein. Ausserdem können Sie nicht das
regionale Interesse .vor die gesamtschweizerische
Wirtschaft stellen. Für uns ist die Hauptsache,
dass innerhalb der schweizerischen Wirtschaft die
Interessen der einzelnen Berufsgruppen und Wirt-
schaftszweige gerecht abgewogen, aber nicht aus
regionalem Interesse von vornherein über die
schweizerische Wirtschaft gestellt werden. Ich
bitte, schon aus diesem Grunde der Unklarheit des
Begriffs den ersten Antrag abzulehnen.

Viel gefährlicher ist der zweite Antrag. In der
Kommission ist, wie gesagt, diese Frage besprochen
worden. Man hat mit aller Absicht unterschieden
zwischen Absatz l, wo man die Kantone erwähnte,
und zwar aus einer gewissen Courtoisie gegenüber
<len Föderalisten, obschon wir die Ueberzeugung
hatten, dass die Kantone dieses Recht innerhalb
der Handels- und Gewerbefreiheit heute schon
haben, und Absatz 2. Man hat es einstimmig ab-
gelehnt, den Kantonen das Recht zu geben, über
den gesamtschweizerischen Rechtssatz der Handels-
und Gewerbefreiheit hinaus gesetzgeberisch vor-
zugehen. Sie müssen sich nur klar machen, was
das bedeuten würde.

Ein Beispiel aus jüngster Zeit, das vielleicht
auch Herrn Joller überzeugen wird. In Basel
kamen die Freisinnigen — leider — auf die sublime
Idee, sie wollten den Unternehmern vorschreiben,
dass sie nur baslerische Arbeitskräfte einstellen
dürfen, wenn sie öffentliche Arbeiten übernehmen.
Sämtliche ändern Parteien von der äussersten
Rechten bis zur äussersten Linken haben diesen
Antrag abgelehnt. Leider haben die Freisinnigen
ihn nicht zurückgezogen. Sie sind mutterseelen-
allein geblieben, und mit vollem Recht. Denn wo-
hin kommen wir, wenn ein Kanton nur noch
Arbeitskräfte seiner Region anstellen wollte ? Das
wäre übrigens gegen die Handels- und Gewerbe-
freiheit gewesen, und der Beschluss wäre sowieso
angefochten worden. Nein, so weit sind wir doch
noch nicht in der Zerfaserung unseres eidgenös-
sischen Rechts. Wenn Sie den Antrag Joller an-
nehmen, geben Sie den Baslern das Recht, der-
artige Beschlüsse zu fassen. Stellen Sie sich die
Konsequenzen vor, wenn jeder Kanton das Recht
haben soll, unbekümmert um die Handels- und
Gewerbefreiheit zu legiferieren ! Dann hört aller-
dings die gesamtschweizerische Wirtschaft auf,
und es beginnt die regionale Wirtschaft. Haben
wir deswegen um unsere Einigkeit Jahrzehnte lang
gekämpft und sie endlich errungen, um sie jetzt
wieder vollständig auflösen zu lassen ? Das^ kann
unmöglich unsere Meinung sein.

Soweit ein Interesse vorhanden ist, sogenannte
regionale oder kantonale Interessen durch gewisse
Vorschriften, die über die Handels- und Gewerbe-
freiheit hinausgehen, zu sichern, hat dieser Artikel
bereits vorgesorgt. In Ziffer 3 haben Sie, wie schon
Herr Bundesrat Obrecht auseinandergesetzt hat,
die Möglichkeiten genau umgrenzt, wo die Kantone

von sieh aus gewisse Einschränkungen der Handels-
und Gewerbefreiheit vornehmen können. Aber es
ist unmöglich, ihnen dieses Recht' allgemein zu
geben. Ich mache darauf aufmerksam, dass es
auch gar nicht notwendig ist, denn die Ziffer 2,
namentlich das jetzige a, gibt dem Bund das 'Recht,
das, was Herr Joller wünscht, vorzukehren. Wenn
gewisse Landesteile, also regionale Teile des Landes,
oder Wirtschaftszweige und Berufsgru'ppen, be-
droht sind, kann der Bund von sich aus die not-
wendigen Vorkehren treffen.' Es ist also gar nicht
notwendig, dass wir den Kantonen noch ein be-
sonderes Recht geben. Ich würde es für eine ausser-
'ordentlich gefährliche Sache halten, wenn 'wir so
weit gehen wollten wie Herr Joller. Die Kom-
mission ist, wie gesagt, derselben Meinung. Ich
bitte Sie, den Antrag ohne Rückweisung an die
Kommission abzulehnen.

Joller: Aus den verschiedenen Ausführungen
von Herrn Bundesrat Obrecht und Herrn 'Wett-
stein muss ich ersehen, dass ganz gewaltige Miss-
verständnisse vorherrschen. Herr Bundesrat Ob-
recht hat erklärt, die" Kantone seien sowieso souve-
rän. Das ist in unserem Rate schon' verschiedent-
lich gesagt worden. Trotzdem wir wissen und auch
voraussetzen, dass die Kantone mit ihrer Gesetz-
gebung souverän sind, so lange der Bund nicht
selbst legif eriert, haben gerade' unsere welschen
Miteidgenossen immer 'in den Vordergrund gestellt,
dass die Kantone genannt werden müssen. Denn
wir haben Beispiele dafür, wie man de'n genau •
gleichen Grund immer vorgeschoben'hat und wenn
schlus'sendlich die Kantone' wirklich etwas tun
wollten, hiess es : Halt, hier kommt nur der Bund
in Betracht, die Kantone sind nicht genannt. Ich
habe' mich hier persönlich nicht auszusprechen.
Darüber ist in unserem Rate 'schon vielfach ge-
sprochen worden, weshalb wir 'die Kantone genannt
haben' wollen. Unsere Miteidgehossen aus der
welschen Schweiz haben sicher genau gewusst,
Weshalb sie die Kantone in den Vordergrund ge-
stellt haben. Sie haben genau 'gewusst, dass man
ihnen bei der Behandlung des eidgenössischen
Strafgesetzbuches versprochen hat, jetzt höre ein-
mal der Zentralismus auf und an dieser Stelle fange
nun der Föderalismus wieder an. Gerade aus die-
sem Grunde haben'unsere welschen Miteidgenossen
diesen bestimmten'Ausdruck, dass auch den Kan-
tonen das Recht gewahrt sein solle, in dieser Ge-
setzgebung mitkompetent zu sein, aufnehmen
wollen.

Herr Bundesrat Obrecht hat mich etwas am
Aermel zupfen wollen, als er von unserer nidwald-
nerischen Elektrizitätswirtschaft gesprochen hat.
Er hat mir gesagt, wir bezahlten unsere Freiheiten
etwas zu teuer. Ich kann ihm aber hier versichern,
dass wir unsere Elektrizitätsprei«e gerade infolge
unserer politischen'Freiheit ab Neujahr das Kilo-
watt um 10 Rappen, gegenüber dem früheren
Preis, herabsetzen konnten, ferner dass wir, trotz-
dem wir nun viel billigere Preise haben als früher,
noch einen Ueberschuss von 120 000 Franken aus
dem Betrieb erzielt haben. Wir werden dazu
kommen, dass wir, gerade infolge unserer freiheit-
lichen Elektrizitätspolitik, in absehbarer Zeit unsere
Preise noch mehr werden herabsetzen können, und
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alle diejenigen hohen Herren von Zürich — ich
könnte Professoren und Doktoren nennen -—, die
uns ein jährliches Defizit von 150 000 Franken
vorgerechnet haben, haben sich eben gründlich
verrechnet. Gerade dem, dass wir mit solcher
Intensität für unsere Sache eingestanden sind,
verdankt es das Nid waldner Volk, dass wir nun
eine wirtschaftliche Elektrizitätspolitik haben.

Was die Bemerkungen anbetrifft, die ich wegen
der Aufzucht von Jungvieh vorgebracht habe, so
war das nie so von mir gedacht worden, als ob ein
Kanton dem ändern diktieren solle, wieweit er
Jungvieh in den ändern Kanton liefern könne oder
wieweit ein Kanton an der Aufzucht beteiligt sein
dürfe. Ich wollte nur dokumentieren, dass es ge-
wisse Dinge gibt, die nicht im gesamtschweize-
rischen Interesse liegen, sondern nur im regionalen
Interesse, und darum habe ich den Ausdruck
„regional" in den Wirtschaftsartikel aufnehmen
wollen. Wenn wir nur bei vorwiegend gesamt-
schweizerischen Interessen Bestimmungen aufstel-
len können, kann es vorkommen, dass gewisse
Teile der Eidgenossenschaft sich vielleicht dagegen
auflehnen, und, wenn wir eine Bestimmung, die
.bloss im regionalen Interesse liegt, erlassen, er-
klären: „Das ist nicht in den Wirtschaftsartikeln
bestimmt, ihr könnt hier keine Verfügungen er-
lassen, keine Bestimmungen aufstellen, auch nicht
der Bund, denn die Wirtschaftsartikel gehen dahin,
dass nur solche Belange, die im gesamtschweize-
rischen Interesse liegen, geordnet werden dürfen."

Das ist meine Antwort auf die Ausführungen
von Herrn Kollege Wettstein. Ich begreife die
Herren gut, wenn sie den Ausdruck „regional"
in unserem neuen Wirtschafts art ikel nicht gerne
sehen. Das kann ich.verstehen. Aber es gibt Inter-
essen, hauptsächlich Interessen des gewerblichen
Mittelstandes, die heute geschützt werden müssen,
denn sie sind vielleicht nicht dabei gewesen, als
in Chur die Versammlung des Schweizerischen
Detaillistenverbandes stattgefunden hat, als dort
die Stimmung aufkam, wenn man diesen Stand in
Zukunft noch weiter verelenden und verarmen
lassen, wenn man keinen regionalen Schutz ge-
währen wolle, so solle man — dieser Antrag ist
schliesslich gestellt worden — einen Marsch nach
Bern unternehmen. Und wenn wir dieser Stim-
mung im Detaillistenverband nicht einen Dämpfer
aufgesetzt hätten, wären vielleicht noch ganz an-
dere Sachen vorgekommen. Ich möchte Ihnen
das hier doch zu bedenken geben. Auch die Ver-
sammlungen, die letzten Herbst stattgefunden ha-
ben, als 25000 Detaillisten versammelt waren, zeigten
eine Stimmung, die heute mitberücksichtigt werden
muss. Ich habe diese Sache lange studiert, bevor
ich meinen Antrag unterbreitet habe; ich habe
ihn nicht aus dem Handgelenk herausgeschüttelt,
sondern mit sehr vielen Leuten aus dem gewerb-
lichen Mittelstand, aus dem ich selbst stamme,
vorher Fühlung genommen, und alle diese Herren
sind der Auffassung, dass wir heute auch einen
regionalen Schutz vorsehen müssen, .natürlich im
Rahmen der. schweizerischen Verfassung und des
schweizerischen Rechts überhaupt, das ist ja klar.
Aber gerade alles zurückzuweisen, wie Herr Stände-
rat Wettstein es beantragt hat, das möchte ich
Sie bitten, nicht zu tun. Weisen Sie schliesslich

meinen Antrag zum Studium an die Kommission,
dann kann man später wieder auf diesen Antrag
zurückkommen. Dann können wir wieder darüber
sprechen. Aber ich möchte Sie doch bitten, ihn
nicht vollständig zurückzuweisen.

Wenk: Der Antrag von Herrn Joller stellt
eigentlich in bezug auf Abs. l einen Rückkommens-
antrag dar.

Ich habe mich das letzte Mal ausführlich zur
Frage der Ermächtigung der Kantone durch den
Bund, Gesetze zu erlassen, ausgesprochen. Ich
stehe heute noch auf dem Standpunkt, dass die
Souveränität der Kantone vorausging und nur
beschränkt wird durch die Bundesgesetzgebung,
dass zuerst die. Souveränität der Kantone da war,
so dass also überall da, wo die Bundesverfassung
nichts anderes vorschreibt, die Kantone kompetent
sind. Die Bundesverfassung hat sie in allen diesen
Fällen nicht besonders zu ermächtigen, Gesetze zu
erlassen.

Ich glaube, wenn Herr Kollege Joller an diesem
Gedanken konsequent festhalten würde, hätte er
nicht das Bedürfnis, auch von regionalen Inter-
essen zu sprechen. Aber es ist einfach die Ergän-
zung jener unglücklichen Beifügung: „der Kan-
tone", welche nun Herrn Kollegen Joller dazu ver-
führt, auch von regionalen Interessen zu sprechen.
Es ist ganz selbstverständlich, dass die Kantone
das- Recht haben, im Rahmen der Handels- und
Gewerbefreiheit Gesetze zu erlassen, die den regio-
nalen Interessen und Bedürfnissen entsprechen.
Wir brauchen dazu keine Ermächtigung durch den
Bund. Die Sache wird nur unklar, wenn wir uns
die Ermächtigung durch den Bund geben lassen.
Das haben die Ausführungen von Herrn Joller
neuerdings gezeigt.

Ich betone noch einmal: Ich habe hier das
Gefühl, föderalistischer zu sein als die Föderalisten.
Die Föderalisten haben mir das letztemal erklärt,
sie möchten nicht durch mich ihre Interessen ge-
wahrt wissen. Das ist Geschmacksache. Ich be-
daure es, dass Herr Kollega Piller seinen Antrag
nicht verteidigt hat. Ich hätte sehr gerne zu seinen
Gunsten meinen Antrag zurückgezogen. Herr
Kollega Piller scheint doch offenbar als Föderalist
meine Auffassung, dass der Bund die Kantone nicht
zu ermächtigen habe, das zu tun, was wir aus
unserer eigenen Souveränität heraus ohnehin tun
können, zu teilen.

Nun zu Ziff. 2: Hier ist allerdings der Antrag
Joller eine viel gefährlichere Sache. Herr Kollege
Wettstein hat bereits darauf hingewiesen, dass wir
eine sehr lebhafte Debatte im Parlament unseres
Kantons gehabt haben, und Anträge, welche ge-
zeigt haben, wohin die Ermächtigung an die Kan-
tone, .von der Handels- und Gewerbefreiheit abzu-
weichen, führen kann. Wenn schon die freisinnige
Fraktion eines Kantons dazu kommt, derartige
Anträge zu stellen, so können Sie sich vorstellen,
zu welcher wirtschaftlichen Gesetzgebung wir im
Rahmen der Eidgenossenschaft kommen würden,
wenn nicht die Sicherung, dass Abweichungen von
der Handels- und Gewerbefreiheit nur durch den
Bund getroffen werden können, erhalten bleibt.
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Ich möchte hier wiederholen, was ich in unse-
rem kantonalen Parlament gesagt habe, es sei eine
Täuschung, zu glauben, dass ein Kanton seine
Not beheben könne auf Kosten der ändern. 'Die
Not des einen ist die Not des ändern. Die Not,
die durch die Stickerei im Kanton St. Gallen ent-
standen ist, berührt uns ebensosehr, wie sie den
Kanton St. Gallen berührt; denn wir dürfen uns
als Schweizer nicht' auf den Standpunkt stellen —
es würde dies zur 'Zerstörung unserer Wirtschaft
führen —, dass 'wir uns ' abkapseln, dass wir nur
für uns- sehen müssen. Das würden sich ja alle
ändern nicht gefallen lassen. Alle ändern würden
dazu übergehen, sich ebenfalls " abzukapseln. Aber
das würde nicht dazu führen, dass es uns besser
ginge, sondern es käme dazu, dass wir in diesen
Schranken erstickten. ' Die Landwirtschaft kann
nicht verlangen (sie liegt vielleicht Herrn Joller
näher als Industrie und Handel), dass wir ihr ange-
messene Preise bezahlen, dass Schranken in bezug
auf die Zufuhr ausländischer Produkte errichtet
werden, wenn die Städte nicht die Möglichkeit zu
Handelsbeziehungen mit ändern Kantonen haben.

Wir haben eine sehr interessante Besprechung
über die Verhältnisse der Grenzkantone gehabt.
Herr Staatsrat Picot hat ausgeführt, dass in Genf
eine sehr ernsthafte Bewegung vorhanden sei, Genf
gleichsam als Freihafen zu erklären, d. h. Genf als
ausser dem Zollgebiet der Eidgenossenschaft zu
erklären. Das wäre eine sehr bequeme Art, seine
finanzielle Situation zu verbessern. Nichts wäre'
schöner für uns in Basel, wenn wir diesen Stand-
punkt beziehen könnten. Herr Staatsrat Picot
hat allerdings erklärt, dass diese Auffassung ent-
schieden abgelehnt worden sei; aber Sie sehen doch,
zu welcher Zertrümmerung und Zerstückelung unse-
res Landes wir kommen würden, wenn wir auf die-
sem Wege vorwärts schreiten wollten. Ich betone
noch einmal, unsere Wirtschaft müsste ersticken.
Kommt nicht heute Deutschland zur Ansicht, dass
es auf dem Wege der Autarkie nicht mehr vorwärts
komme ? Sieht nicht Deutschland ein, dass es den
Export nötig hat,'dass es auf dein Wege der Autar-
kie «à outrance» nicht mehr weiter geht? Wenn
wir diese lebhafte Debatte in unserem kantonalen
Parlament gehabt haben, so nicht zuletzt deshalb,'
weil die Einsicht sich durchgesetzt hat, dass es
nicht möglich istj die wirtschaftliche Not allein
durch das Baugewerbe zu beheben, auch dann
nicht', wenn man noch so viel Geld darein steckt,
sondern dass ein Kanton wie der unsrige darauf
angewiesen ist, durch Handel, Industrie und Ver-
kehr die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.
Aber was für unsern Kanton gilt, gilt für unser
ganzes Land, und es scheint mir die Täuschung,
die wir in bezug auf das Baugewerbe erlebt haben,
ebenso zu gelten in bezug auf das Gewerbe des
ganzen Landes. Ich bin überzeugt, dass die Vertre-
ter des Gewerbes sich Illusionen machen über- die
Möglichkeiten, welche durch die Wirtschaftsartikel
geschaffen werden können. Ich möchte ja nicht
den vernünftigen Möglichkeiten, das Gewerbe zu
unterstützen, seine Notlage zu lindern, irgendwie
entgegentreten. Aber ich habe bereits in meinen
Ausführungen anlässlich der Eintretensdebatte
deutlich zum Ausdruck gebracht, dass das Inter-
esse unseres Landes nicht allein auf dem Gewerbe
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beruhen kann. Es kann keine einzelne Berufsgruppe
unseres Landes allein verlangen, dass sie gefördert
wird; so gut wie die einseitige Förderung der Land-
wirtschaft zu einer schweren Gefährdung unserer
Industrie,"unseres Exportes und unserer Fremden-
industrie führen müsste,'so gut wird eine einseitige
Einstellung zugunsten des Gewerbes dieselben
Auswirkungen zum Nachteil unserer Industrie und
unseres Handels haben. Und ob nun der Anteil
des Exportes und der Fremdenindustrie mehr oder
weniger gross sei, so haben uns doch die'Verhältnisse
gezeigt, wie stark gerade die Arbeit, die durch den
Export und die' Fremdenindustrie beschafft wird,
als Faktor in unserer Wirtschaft zählt. Es geht
nicht an, einen Wirtschaftszweig im besondern
und ohne Rücksicht auf die anderen fördern zu
wollen. Die Wirtschaft ist ein feines Instrument,
in dem die Interessen jeder Erwerbsgruppe auf die
Interessen der ändern Erwerbsgruppen abgestimmt
werden müssen. Ich habe mit Leidenschaft für die
landwirtschaftliche Entschuldung gekämpft. Ich
habe dort erklärt, ich betrachte die landwirtschaft-
liche Entschuldung (unter Sicherung allerdings
gegen spekulative Erhöhungen des Bodenpreises)
als die wichtigste Voraussetzung für die Sicherung
der Lebensmittelpreise in unserem Lande. Ich
betrachte aber die Sicherung der Lebensmittel-
preise als ' jene Voraussetzung, auf Grund deren
erst abgewogen werden kann, was' jeder Erwerbs-
zweig haben'muss. Ich bin der Meinung, dass
unsere Lebensmittelpreise, die Preise für die wich-
tigsten Bedarfsgüter, so gestaltet werden müssen,
dass dabei auch unser Export und unsere Fremden-
industrie leben können. Wenn wir die wichtigsten
Bedarfsgüter und damit die Löhne so einrichten,
dass dabei der Export und die Fremdenindustrie
nicht mehr existieren können, so nützen uns alle
Schutzmassnahmen für das Gewerbe und für die
Landwirtschaft nichts. Dann bricht eben unsere
Wirtschaft zusammen und wir haben nicht er-
reicht, was wir wirklich erreichen wollten.

Deshalb möchte ich noch einmal sagen: Ich
bin überzeugt, dass die Wirtschaftsartikel nicht
für sich allein betrachtet werden können, nicht
allein unter dem Gesichtspunkt der Hilfe für das
Gewerbe, sondern dass sie hineingestellt werden
müssen in die verschiedenen übrigen Massnahmen,
die wir nun glücklicherweise in der Lage sind, zu
diskutieren. Die Wirtschaftsartikel dürfen aber
auch nicht dazu benützt werden, andere Berufs-
zweige lahmzulegen, und wir würden sie lahm-
legen, wenn wir die Möglichkeit schaffen, eine
kantonale Autarkie einzurichten. Was wünschen
wir mehr, als dass die Autarkie zwischen den ver-
schiedenen Ländern ' aufhöre ? Ich weiss nicht,
wie es dem Kanton -Nidwalden ginge, wenn die
Fremdenindustrie vollständig lahmgelegt würde.
Ich glaube, dass diese Frage auch dort immerhin
eine gewisse Bedeutung hat, Wenigstens hat.sie
für jeden grossen und wichtigen Kanton unseres
Landes eine wesentliche Bedeutung. Deshalb
möchte ich Sie dringend bitten, davon abzusehen,
unser Land durch kantonale Abkapselungen einem
wirtschaftlichen System zuzuführen, das zur Er-
stickung des Wirtschaftslebens führen müsste.

' Ich möchte mich nun aber auch noch zu Ziff. 2
äussern und eine sehr wichtige Frage klarstellen.
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Herr Kollege Iten hat die Frage nach der Behand-
lung der Selbsthilfegenossenschaften aufgeworfen,
eine Frage, die im Nationalrat und in den vorbera-
tenden Kommissionen sehr lebhaft diskutiert wurde.
Ich habe diese Frage auch in der Kommission
gestellt. Wir haben dort eine sehr einlässliche Ant-
wort von Herrn Bundesrat Obrecht erhalten.
Diese Antwort lautet: „Eine Bekämpfung der Ge-
nossenschaften würde ferner, wie ich bereits im
Nationalrat ausgeführt habe, im Widerspruch zu
den Gesamtinteressen stehen."- Das ist klar und
deutlich. Daran habe ich mich gehalten. Gesetz-
geberische Massnahmen in Abweichung von der
Handels- und Gewerbefreiheit, welche die Genos-
senschaften bekämpfen, stehen in Widerspruch mit
den Gesamtinteressen. Ich glaube, an dieser Er-
klärung muss festgehalten werden, wenn nicht
neuerdings die Genossenschaften die Forderung auf-
nehmen sollen, dass ihr Antrag ausdrücklich im
Wirtschaftsartikci genannt werde. Wenn Unklar-
heit über die Stellung der Genossenschaften be-
stünde, würde ich — ohne lange Ausführungen
über den Wert und die Bedeutung der Genossen-
schaften zu machen, denn Herr Bundesrat Obrecht
hat das in diesem Satz eigentlich selbst am besten
getan, indem er die Bekämpfung der Selbsthilfe-
genossenschaften als einen undemokratischen Ein-
griff in die Freiheit des Einzelnen bezeichnete —
ähnlich wie es im Nationalrat geschehen ist, den
Antrag wieder aufnehmen, dass beigefügt wird:
„unter Wahrung der Gesamtinteressen und unter
Rücksichtnahme auf die Verbraucher und die
genossenschaftlichen Selbsthilfeorganisationen".
Ich halte dafür, dass unsere Exportwirtschaft und
unsere Fremdenindustrie die Rücksichtnahme auf
die Verbraucher und Selbsthilfeorganisationen nötig
haben. Ich betrachte sie als so wichtig, dass meines
Erachtens nicht bestritten werden kann, dass eine
Verletzung der Interessen der Verbraucher im
Gegensatz zu den Gesamtinteressen unseres Landes
stehen würde. Ich weiss sehr wohl — ich habe
hier nie einseitige' Konsumenteninteressen vertre-
ten '— dass es notwendig ist, die verschiedenen
Interessen auf einen tragbaren Nenner zu bringen,
aber ebensosehr weiss ich, dass dabei nicht einfach
die Interessen der Konsumenten geopfert werden
können, wenn nicht ein wesentlicher und aus-
schlaggebender Faktor 'in unserem Wirtschafts-
leben geopfert werden soll.

Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit : Ich er-
laube mir einige Worte zu der vorausgegangenen
Diskussion. Ich beantrage Ihnen, den Antrag Joller
abzulehnen. Den Beispielen und Ausführungen von
Herrn Bundesrat Obrecht füge ich nichts mehr bei ; sie
sind ja so vollständig, dass das gar nicht notwendig
ist. Ich möchte nur auf eine Frage zurückkommen,
welche Herr Joller an die Kommission gerichtet
hat. Er hat verschiedene Beispiele angeführt und
dann gefragt: Ist da nun das Gesamtinteresse vor-
handen oder nicht ? Weiter hat er gefragt : Wenn
eine Differenz im Bund oder den Kantonen vor-
handen ist, wer entscheidet dann, ob das Gesamt-
interesse der Schweiz vorliegt oder nicht ? Er
meinte, wir hätten ja keine Instanz, welche letzten
Endes diese Frage .entscheidet. Dazu möchte ich
mir zwei oder drei Bemerkungen gestatten.

Zunächst kann der Begriff „Gesamtinteresse"
nicht mathematisch genau umschrieben werden.
Der Begriff „Gesamtinteresse" ist ein Begriff, der
variabel ist und im einzelnen Falle etwas enger
oder weiter ausgelegt werden kann. Also niuss
man nicht glauben, dass mit dem Ausdruck „Ge-
samtinteresse" das Interesse eines einzelnen Berufs-
standes oder einer grösseren Gruppe oder eines
Kantonsteils ausgeschlossen sei. Ich sagte Ihnen,
der Begriff „Gesamtinteresse" stellt sich gegen-
über dem Begriff „Privatinteresse". Ich-habe auch
die Auffassung, dass die Praxis dahin gehen wird,
den Begriff von schweizerischem Gesamtinteresse
nicht allzu engherzig, sondern etwas weitherzig zu
interpretieren. Wenn nun Streitigkeiten entstehen
über den Begriff, ob in einem bestimmten Fall bei
einem kantonalen Entscheid das schweizerische
Gesamtinteresse vorliege oder nicht, so bin ich der
Auffassung, dass in solchen Fällen eine staatsrecht-
liche Beschwerde an das Bundesgericht gegen
Massnahmen der Kantone im Sinne von Art. 31 bis,
sowohl Absatz a und b, als insbesondere Absatz 3,
der ja die Kantone legitimiert, möglich sei, mit
der Begründung, dass das Gesamtinteresse durch
diese Massnahmen verletzt wurde. Das möchte
ich in unseren Beratungen ausdrücklich festgestellt
haben; das hat nach meiner Meinung eine grosse
Bedeutung, da auch.im Schweizerland eine Instanz
notwendig ist für die Ueber'wachung der Mass-
nahmen der Kantone, weil sonst die Kantone
Massnahmen treffen könnten, welche das schweize-
rische Gesamtinteresse, auch in einem weitherzig
ausgelegten Sinn, verletzen könnten.

Im übrigen muss man die Herren, welche von
regionalen Interessen sprechen, immer wieder dar-
auf hinweisen, dass niemand einen Kanton ver-
hindert, Massnahmen zum Schütze der betreffen-
den Wirtschaftsgruppen vorzunehmen, wenn diese
Massnahmen im Rahmen der Handels- und Ge-
werbefreiheit liegen. Jede Schutzmassnahme ist
den Kantonen gestattet. Warum man Schutzmass-
nahmen, die über die Handels- und Gewerbefreiheit
hinweggehen und sie verletzen, nicht zulassen will,
das glaube ich, sei Ihnen heute wiederholt und
genügend vorgetragen worden. Im übrigen weiss
ich aus verschiedenen Zuschriften, die auch mir
zugekommen sind, dass der gewerbliche Mittelstand
in erregter Stimmung ist. Ich muss Ihnen schon
sagen, dass der Mittelstand besser daran getan
hätte, unsere parlamentarischen Kommissionen
nicht zu bedrohen. Es sind ja geradezu Drohungen,
die ausgesprochen worden sind. Herr Kollege Joller
hat heute selbst zugeben müssen, dass die Führung
habe dämpfen müssen, damit Massnahmen wie
Märsche nach Bern usw. nicht erfolgten. Ich habe
Zuschriften erhalten, ich habe auch in der „Schwei-
zerischen Gewerbezeitung" Artikel gelesen, wonach
erklärt wurde, wenn diese Wirtschaftsartikel nicht
bald einmal kämen und dem Gewerbe- und Mittel-
stand mit diesen Artikeln nicht endlich zuhilfe
gekommen werde, hätte man Gewaltmassnahmen
zu befürchten. Das ist wahrhaftig kein guter
Weg. Ich nehme aber diese Drohungen nicht son-
derlich ernst. Würde ich sie ernst nehmen, dann
hätte ich namens des gesamten Ständerates diese
Drohungen mit Entrüstung zurückweisen müssen.
Ich nehme sie aber, wie gesagt, nicht ernst. Das
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sind Entgleisungen in einigen überhitzten Köpfen.
Im grossen und ganzen sind ja das Gewerbe und der
Mittelstand ruhig und sie sind sich der Tatsache be-
wusst, dass mit Drohungen und Gewaltmassnahmen
das direkte Gegenteil von dem bewirkt wird, was
man erreichen will, weil jede Drohung und jede
Gewaltmassnahme den Widerstand weckt und
jedes Entgegenkommen einem verunmöglicht wird,
da man sich sonst der Gefahr aussetzt, dass man
erklärt, man sei der Gewalt gewichen, man sei
ein schwächlicher und feiger Mensch, der sich nicht
zu wehren verstehe und der der Gewalt und der
Drohung weiche. Das wird sich keiner von uns
nachsagen lassen wollen. Daher wäre es klüger, wenn
das Gewerbe nicht mit solchen Gewaltmassnahmen
drohen würde.

Im übrigen freue ich mich, dass heute auch von
sozialdemokratischer Seite offen, gerade und unum-
wunden erklärt wurde, kein Produktionsstand und
auch keine Landesgegend könne sich einzig und
allein für sich schützen lassen, und man müsse bei
solchen Schutzmassnahmen immer auf die übrigen
Produktionsstände und Mitmenschen Rücksicht
nehmen. Diesen Appell an die Ausgleichung aller
Interessen möchte ich lebhaft unterstützen und
meiner Freude darüber Ausdruck geben, dass
gerade von Seite des Herrn Wenk an alle Produk-
tionsstände und Kantone dahingehend appelliert
worden ist, dass die sich scharfkantig reibenden
Interessen gegenseitig aufeinander Rücksicht neh-
men müssen, dass sie ausgesöhnt werden müssen,
also die Interessen der Industrie, der Arbeiterschaft,
der Landwirtschaft und des Gewerbes; alle Pro-
düktionsstände müssen, wenn sie sich schützen
wollen, aufeinander Rücksicht nehmen; jeder muss
etwas nachgeben und keiner kann alles und das
Letzte erreichen, dann werden wir zu einer glück-
lichen Mitte kommen können.

Nun noch ein Wort an die Vertreter der kleine-
ren Kantone. Ich habe immer die Auffassung, dass,
wenn man den Antrag Joller annimmt, man die
Interessen der kleineren und mittleren Kantone
eher schädigt. Was den kleinen Kantonen gestattet
wäre, wäre auch den grossen Kantonen gestattet.
Dann werden die grossen Kantone dafür sorgen,
dass die kleinen Kantone nicht in ihre Interessen
eingreifen können, aber umgekehrt wird es weniger
gut möglich sein. Es ist eine allgemeine Regel,
dass der Grosse etwas stärker ist als der Kleine.
Das erfahren wir täglich in unserem staatspoliti-
schen Empfinden. Was auf dem Gebiete der Eid-'
genossenschaft gilt, das gilt auch auf dem be-
schränkteren Gebiete der Kantone. Deshalb hätte
ich die Meinung, dass auch vom Standpunkt der
Interessen der kleineren und mittleren Kantone
aus in der Kompetenzerteilung an die Kantone
nicht zu weit gegangen werden darf.

Iten: Es tut mir leid, die Diskussion verlängern
zu müssen. Aber einige Aeusserungen des Herrn
Kollegen Wenk zwingen mich dazu.

Herr Kollege Wenk hat die Ansicht geäussert,
im Gewerbestand gebe man sich Illusionen hin
über die Tragweite und Nützlichkeit der neuen
Wirtschaftsartikel. Wenn er das glaubt, so befindet
er sich in einem grossen Irrtum. Der Gewerbestand

weiss ganz genau, dass er von den neuen Wirt-
schaftsartikeln nicht so viel zu erwarten hat, wie
die Gegner der neuen Wirtschaftsartikel das pro-
pagieren wollen. Ich habe sogar persönlich die
Ueberzeugung, dass die Wirtschaftsartikel, so wie
sie heute vorliegen, für den Gewerbestand eine
grosse Enttäuschung sein werden, sofern nicht
Alinea 3 dieses Art. 31bis angenommen wird. Ich
habe diese Ansicht bereits schon'in grösseren ge-
werblichen Versammlungen vertreten und vertrete
sie auch heute noch.

Aus der Erfahrung weiss man, dass eidgenös-
sische gewerbliche Schutzgesetze erst dann das
Licht der Welt erblicken, wenn der Gewerbestand
um seine letzte Existenz ringt. Deswegen habe
ich mich auch etwas aufgeregt, als Herr Kollege
Wenk sagte, der Gewerbestand verlange heute
Schutzmassnahmen ohne jede Rücksichtnahme auf
andere Wirtschaftsgruppen. Ich glaube, der Ge-
werbestand ist der letzte Stand, der keine Rück-
sicht auf andere Wirtschaftsgruppen nimmt und
auch bisher nicht genommen hätte. Ich glaube,
diesen Vorwurf kann man ihm wirklich nicht
machen.

Wenn heute von der Notwendigkeit der Zu-
sammenarbeit der verschiedenen Stände, von der
Notwendigkeit der gegenseitigen Rücksichtnahme
gesprochen wurde, so gestatten Sie mir, im Bunde
dieser Befürworter der Dritte zu sein. Aber ich
frage Sie: Was für eidgenössische dauernde gesetz-
liche Massnahmen sind zum Schütze des Gewerbe-
standes erlasseh worden ? Mit Ausnahme des Be-
rufsbildungsgesetzes ist mir kein dauernder eid-
genössischer Gesetzeserlass zum Schütze des Ge-
werbestandes bekannt.

Heute kommt nun der schweizerische Gewerbe-
stand und will die verfassungsrechtliche Basis
für rechtliche Schutzmassnahmen erhalten. Aus-
gerechnet in diesem Zeitpunkt kommt man- und
erklärt, er wolle eine Extrahilfe, diese rechtlichen
Schutzmassnahmen würden die Lebenshaltung ver-
teuern, würden die Exportfähigkeit unseres Landes
stören, würden überhaupt die Gesamtwirtschaft
stören usw. Ich erinnere an Gesetze, die viel eher
in der Lage wären, die Lebenshaltung zu verteuern,
obwohl ich hier ohne weiteres sagen möchte, dass
ich nicht etwa Gegner dieser Erlasse gewesen wäre.
Ich möchte das hier ausdrücklich feststellen, nicht
dass man mich etwa in einer gewissen Presse des-
wegen hängen wird. Aber ich erinnere an das
Fabrikgesetz, an die Arbeitszeitbestimmungen, ich
erinnere an die Errichtung der Schweizerischen
Unfallversicherungsanstalt in Luzern, alles Mass-
nahmen, die nicht dazu gedient4iaben, die Lebens-
haltung zu verbilligen.

Wenn man von Preisen spricht, dann sind in
diesen Preisen auch die Löhne enthalten. Für den
Gewerbestand ist immer der Preis ein Teil des
Lohnes, und wenn der Arbeiter von einem gerechten
Lohne spricht, dann spricht auch der Gewerbe-
stand, wenn er von Preis spricht, von einem ge-
rechten Lohne. — Ich war erstaunt, als Herr
Kollege Wenk gegen die kantonalen Rechte oppo-
nierte, die in dieser Vorlage den Kantonen gegeben
werden wollen. Es ist noch nicht lange her, dass
auf der. Traktandenliste unseres Rates die Motion
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unseres verehrten Herrn Kollegen Wenk „für den
Schutz der Grenz-Detaillisten, des Wirtschafts-
gewerbes im Grenzgebiet" stand. Was will er
damit? Er will besondere, offenbar rechtliche
Schutzmassnahmen für diese Grenzdetaillisten. Mit
diesen Bestrebungen gehe ich vollständig einig.
Ich nehme nicht an, dass er hier Bundesmillionen
verteilen will, sondern dass er diesen bedrängten
Leuten die rechtlichen Massnahmen geben will, die
ihnen erlauben, ihre Existenz zu sichern.

Mit den Ausführungen des Herrn Wenk bezüg-
lich der Selbsthilfegenossenschaften kann ich nicht
einig gehen. Ich stehe nach wie vor zu der Erklä-
rung, die ich bereits abgegeben habe. Der Allge-
meine Consumverein in Basel ist beispielsweise
keine Selbsthilfegenossenschaft. Eine Genossen-
schaft, die ein Warenhaus betreibt, die sogar eine
Bank hat, die alles verkauft vom Hosenknopf bis
zur Brissago, das ist keine Selbsthilfegenossenschaft
mehr, sondern das ist eine Erwerbsgesellschaft, wie
jede andere Aktiengesellschaft ebenfalls eine ist,
genau so, wie der gewerbliche Mittelstand ebenfalls
dieses Ziel verfolgt.

Ich nehme mit Befriedigung Kenntnis von den
beruhigenden Erklärungen, die unser Kommissions-
präsident, Herr Schöpfer, bezüglich der Inter-
pretation des Gesamtinteresses gegeben hat. Ich
habe die Auffassung, dass man hier keine extensive
Interpretation anwenden darf, womit man jede
rechtliche Schutzmassnahme ' ohne weiteres ab-
biegen könnte. Es geht das schon aus dem Ver-
hältnis hervor, das zwischen dem Ingress zu AI. 2
und lit. a besteht. Diese Fassung zeigt, dass in
erster Linie auf die Interessen des bedrohten
Landesteiles, des Wirtschaftszweiges oder der Be-
rufsgruppe abgestellt werde, z. B. beim Landesteil
auf die wirtschaftliche Bedrohung .desselben. Es
ist heute bereits der Kanton Tessin genannt -worden.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Kanton
Wallis ein solches Gebiet wäre. Ferner war heute
auch vom Rheintal die Rede. Erst in zweiter Linie
wird zu untersuchen sein, ob diese Massnahme, die
für einen Landesteil, für einen Wirtschaftszweig
oder für eine Wirtschaftsgruppe erlassen werden
soll, das Gesamtinteresse verletze. Die Anwendung
einer solchen individuellen Schutzmassnahme kann
nur unter Berufung auf das Gesamtinteresse unter-
bleiben, wenn die Gesamtwirtschaft dabei wirklich
geschädigt bezw. beeinträchtigt würde. Sonst
hätten ja diese rechtlichen Schutzmassnahmen in
den Literae, welche in AI. 2 aufgeführt sind, gar
keinen Sinn. Diese Bemerkungen ,habe ich noch
zu AI. 2 machen wollen. .

Bally: Ich fühle mich als Industrievertreter zu-
nächst veranlasst, und es ist für mich ein Bedürfnis,
Herrn Ständerat Wenk für seine Ausführungen zu
danken. Ich möchte keine seiner Ausführungen
wiederholen, höchstens bekräftigen ; auch gegenüber
Herrn Ständerat Joller glaube ich, sei die Wieder-
holung nicht notwendig. Ueber Selbsthilfegenossen-
schaften will ich heute nicht sprechen.

Dann aber möchte ich Herrn Joller sagen, dass
ich sehr wohl verstehe, dass gewerbliche Kreise
glauben, ein Interesse zu haben an der Einschrän-
kung des Wirtschaftsraumes innerhalb kantonaler

Grenzen, gewissermassen an der Schaffung eines
Wirtschaftsföderalismus. Die Industrie, die sich
heute schon vielfach beengt fühlt durch unsern
begrenzten schweizerischen Wirtschaftsraum, könn-
te sich bestimmt mit dieser Entwicklung des
Wirtschaftsföderalismus, der Herrn Joller vor-
schwebt, mitsamt unsern Arbeitern, mit denen wir
gemeinsam wirtschaften, nicht einverstanden er-
klären.

joller: Zu den verschiedenen Diskussionen muss
ich noch sagen, dass meine Ausführungen entweder
bewusst anders ausgelegt werden, als ich sie ver-
standen haben will, oder dann tatsächlich nicht in
dem Sinne aufgefasst worden sind, wie ich sie ver-
standen haben möchte. Gerade die letzte Be-
merkung von Herrn Ständerat Bally über einen sog.
Wirtschaftsföderalismus liegt mir absolut fern.
Wenn Sie meinen Abs. l ansehen, so werden Sie
sehen, dass mein Abs. 2 den Abs. l zur Voraus-
setzung hat. Und wenn unser verehrter Kòm-
missionspfäsident sagt, wenn irgendwo und irgend-
wann die gesamtschweizerischen Interessen ge-
fährdet würden, dann stehe jedermann' die staats-
rechtliche Beschwerde offen, so ist doch damit
deutlich und klar gesagt, wenn die Kantone in
Wirtschaftszweige übergreifen wollten, die über die
Kantons grenzen hinausgehen, dass immer noch eine
Instanz da ist, die dann ' die Sache korrigieren
würde.

Ich möchte mich auch dagegen verwahren, dass
der Mittelstand eine Drohung gegenüber' dem
Parlament ausüben wolle. Das ist nicht richtig;
wie ja Herr' Kommissionspräsident Schöpfer es
schon gesagt hat, gibt ' es natürlich 'immer und
überall einige Hitzköpfe, die im Eifer des Gefechtes
irgend etwas vorbringen, das nicht so ernst zu
nehmen ist. Aber ernst zu nehmen ist 'die Aus-
führung, die Herr Ständerat Wenk schon in der
Dezembersession hier abgegeben hat, indem er
sagte, die liberale Wirtschaftsordnung habe zu
Formen geführt, die nicht nur die Arbeiterschaft
in ihrer Existenz bedrohen, sondern die auch den
Mittelstand der Gefahr der Vernichtung aussetzen.
Weiter sagt er : ,,Was hat denn Marx anderes voraus-
gesagt, als dass die liberalistische Wirtschafts-
ordnung auch-zu einer Verelendung der Mittelklassen
führen werde." Und sodann: „Es zeigt das nur,
in welcher Notlage sich der Mittelstand befindet und
wie dringend es ist, in erster Linie-der Notlage des
•Mittelstandes und nicht der Notlage der Arbeiter-
schaft zu begegnen." Ich glaube, das ist deutlich
gesprochen, in welcher Lage sich der Mittelstand
heute befindet. Wenn der Mittelstand bis heute
von der eigenen Substanz zehrte, ist es Pflicht und
Aufgabe des Parlaments, dafür zu sorgen, dass der
Mittelstand, auch nach den Ausführungen von
Herrn Kollege Wenk, nicht zugrunde geht.

Wenk, Berichterstatter . der I. Minderheit :
Es ist nicht richtig, wenn Herr Iten meint,
der Sprechende wolle dem Gewerbestand nicht
im Rahmen des Möglichen helfen. Wenn ich
sagte, der Gewerbebestand mache sich Illusionen,
so hat Herr Iten'selbst das bestätigt, indem er
bemerkte, das Gewerbe wäre sehr enttäuscht, wenn
Ziff. 3 nicht angenommen würde. Ich kann Herrn
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Iten versichern, dass das Gewerbe über die Wirk-
samkeit dieser Ziff. 3 enttäuscht sein wird. Ich
habe nur im Rahmen der Zusammenhänge unserer
Wirtschaft mit den einzelnen Kantonen gerade
darauf hingewiesen, dass die Enttäuschung des
Gewerbes von hier kommen wird. Das Gewerbe
hat kein Interesse daran, Massiiahmeii zu wünschen,
welche zu einer, wie Herr Kollege Wettstein gesagt
hat, Zerfaserung unserer eidgenössischen Wirtschaft
führen. Ich möchte Herrn Kollege Iten das an
einem kleinen Beispiel zeigen.

Wir haben im Kanton Basel-Stadt im Handel
und Gewerbe die 48-Stundenwoche, ferner ein
Feriengesetz. Das Bundesgericht hat entschieden,
dass dieses Feriengesetz nicht im Gegensatz zur
Handels- und Gewerbefreiheit stehe, dass dies im
Interesse der Bevölkerung liege, also auch im
Rahmen des schweizerischen Gesamtinteresses.
Am baselstädtischen Gewerbe liegt es nun, dass wir,
in Abweichung von der Handels- und Gewerbe-
freiheit ein Gesetz erlassen, wonach im Kanton
Basel-Stadt nur Gewerbetreibende arbeiten können,
welche ihren Arbeitern mindestens im Rahmen
dieses Feriengesetzes Ferien gewähren. Das ist
sogar, rein kantonal betrachtet, für uns etwas sehr
Wichtiges. Die Bautätigkeit in unserer Stadt erfolgt
heute leider zu einem Teil aus den Vorortgemeinden.
Das ist ein Nachteil, dem -«vir vorläufig nicht bei-
kornmen können", ein Nachteil, der auch nicht ein-
fach vom Standpunkt der Autarkie zu betrachten
ist, denn ich glaube, es ist auch unwirtschaftlich,
wenn rings um eine Stadt ein Block von Bau-
gewerbetreibenden sich ansiedelt und die Möglich-
keiten der Stadt selbst ausnützt, vielleicht gerade
um den Soziallasten der Stadt zu entfliehen. ;Sie
haben hier also ein Schulbeispiel, wie "das Gewerbe
im eigenen Kanton verteidigt werden kann, das
Gewerbe im Nachbarkariton aber den Nachteil
davon hat. Ob das nun eine Lösung darstellt, ist
für mich ausserordentlich zweifelhaft. An sich wäre
es sehr schön, wenn wir es machen könnten, aber
ich erkläre,x es würden so viele Nachteile und
Streitigkeiten, ein solcher Gegensatz zwischen den
Kantonen entstehen, dass ich das' Gewerbe warnen
möchte, sich auf dieses Gebiet zu begeben. Es wird
das Gewerbe sicherlich selbst sehr rasch erfahren,
dass es so nicht geht. Sie haben einen ganz anderen
Artikel für das Gewerbe, nämlich die Allgemein-
verbindlicherklärung. Dort haben sie die Lösung,
die nicht an der Kantonsgrenze stehen bleibt; dort
haben sie die Lösung im Berufszweig und im
Wirtschaftsgebiet. Ich wundere mich eigentlich,
dass Herren, die derartigen Gedankengängen, wie
der Frage der Allgemeinverbindlicherklärung viel
näher stehen als der Sprechende, glauben, auf dem
Wege der kantonalen- Gesetzgebung die Lösung zu
finden, und dass sie nicht erkennen; dass vielmehr,
auf dem Wege der Allgemeinverbindlicherklärung
das Gewerbe Mittel suchen muss, um sich gegen
eine unerträgliche Konkurrenz zu schützen und die-
jenigen Massnahmen zu treffen, die im Rahmen des
Gewerbes selbst und ohne die Wirtschaff in 22
Autarkien aufzuteilen, gelöst werden können.

Joller: Entschuldigen Sie, wenn ich noch einmal
kurz das Wort ergreife.: Ich möchte meinen Antrag

dahin präzisieren, dass ich auf eine Abstimmung,
diesen Antrag in der jetzigen Form heute direkt
aufzunehmen, verzichte. Dagegen stelle ich den
Antrag, dass mein heute unterbreiteter Antrag an
die Kommission zurückgeleitet werde, damit diese
noch einmal auf die -verschiedenen Argumente ein-
treten kann.

Noch einmal möchte ich betonen, dass der
gewerbliche Mittelstand sich in einer effektiven
Notlage befindet. Der gewerbliche Mittelstand ist
derjenige Stand, der vom Bund noch nie einen
Franken an Subventionen beansprucht hat, son-
dern sich immer noch aus seiner eigenen Substanz
erhalten konnte. Darum möchte ich Sie bitten,
•die Sache gegenüber dem gewerblichen Mittelstand
nicht leicht zu nehmen. Ich glaube, wir kennen.keine
einzige Berufsgruppe, ausgenommen den gewerb-
lichen Mittelstand, die bis heute beim Bund noch
nie Anforderungen gestellt hat, entgegen z. B. der
Exportindustrie, der Landwirtschaft usw. Es ist
doch sicher das mindeste Begehren, das man stellen
kann, dass die Kommission sich mit dieser eminent
wichtigen Frage hinsichtlich des gewerblichen
Mittelstandes noch einmal befassen wird. Ich
möchte also meinen Antrag dahingehend zu-
sammenfassen, dass darüber abgestimmt wird, dass
mein Antrag an die Kommission zurückgeleitet
wird, damit diese sich noch einmal damit befassen
kann.

Präsident: Der erste Teil des Antrags Joller
gehört im Grunde genommen an den Schluss der
Beratung als Rückkommensantrag. Nun hat aber
darüber eine derart breite und grundsätzliche
Diskussion, in Verbindung mit Ziff. 3 darüber ge-
waltet, dass ich glaube, ohne Verletzung des Regle-
ments über den ersten Antrag Joller im Sinne des
Rückkömrnens abstimmen zu dürfen.

Abst immung. — Vote.
Für den Rückkommensantrag Joller 9 Stimmen
Dagegen 23 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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#ST# Nachmittagssitzung vom l. Febr. 1939.
Séance du 1er février 1939, après-midi.

Vorsitz — Présidence: Hr. Löpfe.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundes-
verfassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre
économique.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 27 hiervor. — Voir page 27 ci-devant.

Art. Slbis, Abs. 2 (Fortsetzung).
Präsident: Die Diskussion zu Art. 31 bis, Abs. 2,

ist geschlossen. Es bleibt nur noch der Kommissions-
text bestehen, da Herr Joller auf seinen Antrag
verzichtet hat. Wenn Sie das Wort zu Ziff. 2,
Ingress, nicht mehr ergreifen, nehme ich Ihre Zu-
stimmung an. •

Angenommen. — Adopté.

Lit. a.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Lettre a.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

Iten: In lit. a werden die rechtlichen Schutz-
massnahmen für wirtschaftlich bedrohte Landes-
teile und die in ihrer Existenz gefährdeten Wirt-
schaftszweige und Berufsgruppen vorbehalten. In
lit. b wird die Ausnahme zugunsten des Bauern-
standes und der Landwirtschaft normiert.

Wenn wir diese beiden Literae miteinander ver-
gleichen, so sehen wir, dass in lit. a Vorausset-
zungen aufgestellt werden, die viel strenger sind
als jene, die bei der Landwirtschaft aufgestellt
wurden. Als ich diesen Unterschied im Vorentwurf
zum erstenmal sah, habe ich das als eine Unbillig-
keit, als eine ungleiche Behandlung des Gewerbe-
standes gegenüber der Landwirtschaft empfunden.
Ich stehe heute noch auf diesem Standpunkt. Man
sollte den Gewerbestand gleich behandeln wie die
Landwirtschaft. Ich .sehe aber aus verschiedenen
Gründen davon ab, den Abänderungsantrag zu
stellen, diese Voraussetzungen der Bedrohung und
der Existenzgefährdung aus dem Text herauszu-
nehmen. Ich möchte nur den Herrn Kommissions-
präsidenten anfragen, ob ein Unterschied bestehe
zwischen diesen beiden Ausdrücken „Bedrohung"
und „Gefährdung". Meines Erachtens sind diese
verschiedenen Adjektive bloss aus stilistischen
Gründen gewählt worden; man wollte offenbar
keinen materiellen Unterschied damit zum Aus-
druck bringen. Aber es könnte auch die Meinung

entstehen, dass der Ausdruck „bedroht" weiter
gehe als der Ausdruck „gefährdet". Ich habe dès^
halb hier gewisse Bedenken und wäre dankbar,
wenn der Herr Kommissionspräsident diese Frage
noch abklären würde. Sollte zwischen diesen beiden
Ausdrücken „Gefährdung" und „Bedrohung" wirk-
lich ein materieller Unterschied bestehen, so würde
ich es begrüssen, wenn das von der Kommission
begründet, wenn erklärt würde, warum man diesen
Unterschied macht.

Bundesrat Obrecht: Auf Wunsch des Herrn
Kommissionspräsidenten will ich versuchen, die
Anfrage des Herrn Ständerat Dr. Iten zu beant-
worten. Ich bin der Auffassung, die Ausdrücke
„bedrohte Landesteile" oder „gefährdete Wirt-
schaftszweige und Berufsgruppen" dürften nicht im
Sinne juristischer Begriffe, juristischer Definitionen
auf gefasst werden ; es will damit gesagt werden,
in Zukunft soll, wenn irgendwo ein Notstand, ein
Zustand der Existenzgefahrdung, der Existenz-
bedrohuug entsteht, sei es in einem Teil des Landes
oder in einem Wirtschaftszweig oder einer Berufs-
gruppe, die Voraussetzung zur staatlichen Inter-
vention gegeben sein. Man hat die beiden Aus-
drücke gewählt, um nicht zweimal das gleiche Wort
brauchen zu müssen.

So wichtig sonst jedes Wort in einem Ver-
fassungstexte ist, so darf man dabei doch auch nicht
übertreiben, denn es kommt ja schliesslich nicht
darauf an, wie die Ausdrücke hier lauten, sondern
was für einen Gebrauch man bei der Gesetzgebung
davon macht. Und da habe ich nun genügend Ein-
blick bekommen, um bestätigen zu können, dass
zwischen dem, was der Gesetzgeber dann vorlegt,
unter Vorbehalt des Referendums, und dem, was
man bei der Beratung des Verfassungstextes in den
Räten sich vorstellte, mitunter ein ziemlich grosser
Unterschied besteht. Es kommt darauf an, was
man nachher in das Gesetz aufnimmt. Dann ist
für diejenigen, die ängstlich und vielleicht allzu
vorsichtig sind, immer das Sicherheitsventil des
Referendums gegeben. Wenn der Gesetzgeber von
der Verfassung einen Gebrauch machen sollte, der
weiten Teilen der Bevölkerung nicht passt, kann
man dagegen Sturm laufen. Das ist der natürliche
Gang in unserer staatlichen Organisation.

Iten: Ich erkläre mich von der Antwort des
Herrn Departementsvorstehers befriedigt. Es ist
das auch meine persönliche Auffassung. Aber diese
Frage spielt deswegen eine Rolle, weil ja, wie wir
heute morgen schon gehört haben, für den Fall,
dass AI. 3 angenommen wird, das Bunde«gericht
diese Voraussetzungen im staatsrechtlichen Rekurs-
verfahren prüfen kann. Es ist Ihnen ja auch be-
kannt, dass die Juristen die Haarspaltmaschine,
von der seinerzeit Ihering in seinem bekannten
Buche „Scherz und Ernst in der Jurisprudenz"
gesprochen hat, sehr gut zu handhaben wissen.
Auch die Gerichte handhaben diese Haarspalt-
maschine nicht selten. Deswegen habe ich diese
Sache für den Fall späterer staatsrechtlicher Rekurse
abklären wollen.

Angenommen. — Adopté.
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Lit. b.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Lettre b.
Proposition 'de la commission

Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen. — Adopté.

Lit. c.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Lettre c.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen. — Adopté.

Lit. cbis. •*
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Besehluss des Nationalrats.

Lettre cbis.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen. — Adopté.

Lit. cter.
Antrag der Kommission.

Mehrheit :
Streichen.

Minderheit (Wenk):
.. .über Banken, Sparkassen und Börsen, wobei

der besondern Aufgabe und Stellung der Kantonal-
banken Rechnung zu tragen ist.

Lettre cter.
Proposition de la commission.

M a j o r i t é :
Biffer.

Minori té (Wenk):
Pour soumettre les banques, les caisses d'épargne

et les bourses à une réglementation, qui devra tenir
compte des tâches et de la situation particulières
des banques cantonales.

Wenk, Berichterstatter der Minderheit: Herr
Bundesrat Obrecht hat heute morgen erklärt, dass
er beabsichtige, die Frage noch einmal zu prüfen
und eventuell einen Vorschlag zu unterbreiten.
Ich möchte fragen, ob es nicht richtiger wäre, dass
wir dieses Alinea zurückstellen, bis dieser Bericht
vorliegt?

Bundesrat Obrecht: Man könnte ja diesen Weg
gehen; er drängt sich gewissermässen auf. Aber
damit ergäbe sich ein wesentlicher Zeitverlust. Es
kann dann die Sache nicht im'Wege der Differenzen-
bereinigüng bald ins Reine gebracht werden. Sie
weisen die Sache zurück an die Kommission. Die
Kommission könnte während der gegenwärtigen

Session die Frage nicht mehr behandeln. ' Weil die
eingeleiteten Verhandlungen mit Bankenkommis-
sion, Nationalbank und den Organisationen der
Banken noch nicht so weit gediehen sind, dass sie
zu konkreten Vorschlägen geführt haben, so müsste
dann die Behandlung der ganzen Vorlage im Stände-
rat vertagt werden bis zur nächsten Session.
Wenn Sie dagegen jetzt vorläufig dem Antrag Ihrer
Kommission stattgeben und die Bestimmung cter
streichen, um dafür die Grundlage zum Banken-
gesetz zu erhalten durch die vorgeschlagene Ueber-
gangsbestimmung (Art. 2bis: Die auf Grund des
bisherigen Art. 34ter erlassenen Beschlüsse bleiben
weiterhin in Kraft), dann finden Sie doch wenig-
stens eine Lösung, die das bisherige Gesetz über
Banken und Sparkassen nicht gefährdet, sondern
neuerdings verfassungsrechtlich untermauert.

Ich habe das heute morgen als das Minimum
bezeichnet, während der Beschluss des Nationalrates
eine Maximallösung darstellt. Zwischen dieser
Differenz, zwischen Maximal- und Minimallösung,
wird dann im Wege der Differenzenbereinigung, wie
ich hoffe, ein vernünftiger Mittelweg gefunden
werden. Wenn Sie die Sache heute nach dem
Antrag Ihrer Kommission vorläufig im Sinne der
Minimallösung abtun, so kann die weitere Be-
handlung ihren Fortgang nehmen. Die national-
rätliche Kommission hat bereits beschlossen, sich
am 8. März zu versammeln, um zu den Differenzen
Stellung zu nehmen. Das könnte nun nicht platz-
greifen, wenn der Ständerat in der gegenwärtigen
Session die Vorlage nicht durchberaten würde. Auf
jeden Fall laufen Herr Wenk und seine Minderheit
nicht Gefahr, dass sie etwa um ihr Wort verkürzt
werden. Die Sache kommt ja hieher zurück. Es
ist vollständig ausgeschlossen, dass der Nationalrat
der Minimallösung Ihrer Kommission beipflichten
wird. Das kommt praktisch gar nicht in Frage.
Die Differenz muss zwischen Minimal- und Maximal-
lösung gesucht und gefunden werden; aber es ist
Zeitgewinn, wenn Sie die Sache jetzt nach dem
Antrag Ihrer Kommission verabschieden, im Sinne
einer vorläufigen provisorischen Lösung.

Wenk, Berichterstatter der Minderheit: Ich
bin durchaus für Zeitgewinn. Aber in diesem
Falle kann ich nicht einfach dem Antrag der Kom-
missionsmehrheit zustimmen, sondern ich möchte
Ihnen empfehlen, den Antrag der Minderheit
anzunehmen. Die Bankiervereinigung verweist in
ihrer Eingabe, wo sie Einspruch dagegen erhebt,
dass die Banken, Sparkassen und Börsen besonders
behandelt werden, darauf, dass sie damit eine
Ausnahmestellung gegenüber ändern Berufszweigen
einnehme. Ich glaube, diese Argumentation ist
nicht richtig. Auch im Gewerbe kann von der
Handels- und Gewerbefreiheit abgewichen werden,
und wenn dort keine Aufzählung gemacht wird, so
gerade deshalb, weil das für das ganze- Gebiet des
Gewerbes zutrifft. Es ist richtig, dass bei den
Börsen durch Vereinbarung eine Lösung getroffen
wurde, welche davor • sichert, dass schweizerisches
Kapital in unerwünschter Weise im Ausland an-
gelegt wird, dass ausländische Wertpapiere un-
kontrolliert in der Schweiz zur Kotierung kommen.
Aber es ist ebenso richtig, • dass es lange Zeit ge-
dauert hat, bis diese Verständigung zustande kam,
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und es ist. nicht zu bestreiten, dass diese Ver-
ständigung jederzeit wieder gebrochen werden
kann. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass zu-
nächst in bezug auf die Börsen gesetzgeberische
Massnahmen notwendig seien, stelle ich den Minder-
heitsantrag, sondern aus der Erwägung heraus, dass
der Bund die Möglichkeit haben sollte, auch nach
dieser Richtung Gesetze zu erlassen.

Als Präsident der Börsenkommission unserer
Stadt hatte ich mehrfach Gelegenheit, an kritischen
Tagen mit dem Volkswirtschaftsdirektor des Kan-
tons Zürich, sowie mit Herrn Bundesrat Meyer
darüber zu verhandeln, welche Massnahmen zu
ergreifen seien,, um schweizerisches Kapital vor
Ereignissen zu schützen, die sich an der Börse
abspielen könnten. Sowohl Direktor Streuli als
auch Herr Bundesrat Meyer haben dort die Mög-
lichkeit vermisst, auf anderem Wege als auf dem
Wege des Notrechtes eingreifen zu können. Ich
glaube deshalb, dass es, wenn auch zur Zeit das
Bedürfnis zu einem Gesetz über die Börsen nicht
vorliegt, vorsichtig ist, wenn wir diesen Gedanken,
über die Börsen zu legiferieren, im Gesetz ver-
ankern. , Ich betone noch einmal, wir haben keine
Gewähr dafür, dass diese auf freier Vereinbarung
beruhende Abmachung mit der Nationalbank
dauert. Sie kann gekündigt werden. Die Börsen
können davon zurücktreten, und dann hätten wir
wieder den Zustand, wie wir ihn eben früher gehabt
haben, wo die Behörden keine Möglichkeiten hatten,
diejenigen Massnahmen zu ergreifen, die sie als
erwünscht erachteten, auch heute. In bezug auf
die Banken und Sparkassen ist zu sagen, dass uns
die Erfahrung gelehrt hat, dass jeder Einzelne
eigentlich am Gebaren der,Banken interessiert ist.
Ich gebe ohne weiteres zu und habe das auch in
den Kommissionsverhandlungen gesagt, dass es
hintendrein viel leichter ist, zu sagen, wie man es
hätte machen sollen, als vorausschauend das rich-
tige zu tun. In einer Zeit, wo wir Geldüberfluss
hatten, hat mir ein Bankdirektor erklärt, als es
sich um die Kotierung eines ausländischen Börsen-
papieres handelte, er habe schlaflose Nächte,
im Bemühen, das Geld irgendwo unterzubringen.
Wie .'nachteilige Folgen gewisse Massnahmen der
Banken für die Sicherheit unseres National-
vermögens haben können, haben wir doch sehr
eindrücklich miterlebt. Ich bin 'deshalb der Mei-
nung, dass den, Behörden Gelegenheit gegeben
werden sollte, über dasjenige Instrument, das unser
Volksvermögen verwaltet, Gesetze erlassen zu
können. Ich glaube, dass es sich dabei nicht um
unberechtigte, sondern um sehr berechtigte Ein-
griffe handelt, wenn Schutzmassnahmen für das
Kapital des grossen oder kleinen Sparers getroffen
werden. Der, Bundesrat hat übrigens auch selber
zugegeben, dass er die Anträge, des Herrn Keller
als ungenügend betrachte. Der Vorschlag Keller
verewigt einfach, das, was jetzt im Bankengesetz
ist. Er gibt aber nicht die Möglichkeit, das Banken-
gesetz abzuändern. Es bleibt in Kraft. Wenn es
s'ch als unzweckmässig erweist, kann es höchstens
aufgehoben, aber nicht durch ein neues oder ab-
geändertes Gesetz ersetzt, werden. Diese Tatsache
zeigt.deutlich, dass der von Herrn Ständerat Keller
vorgeschlagene Weg nicht begangen werden kann,
wenn man die Notwendigkeit anerkennt, über die

Banken Gesetze zu erlassen. Die Anerkennung dieser
Auffassung liegt eigentlich in dem Zusatz, den Herr
Keller noch beantragt hat. Ich möchte Sie im
Interesse der Sicherung unseres Nationalvermögens
bitten, dem Antrag der Minderheit zuzustimmen.

M. Martin: Je suis d'accord avec M. le conseiller
fédéral Obrecht que nous devons prendre une dé-
cision. Deux points de vue s'affrontent: d'une
part, la majorité de la commission qui estime qu'il
n'est pas nécessaire de mentionner dans l'article
traitant des exceptions à la liberté du commerce
et de l'industrie, les banques, les caisses d?épargne
et les bourses. D'autre part, l'opinion contraire
dit qu'il est nécessaire de mentionner les banques,
les caisses d'épargne et les bourses dans les articles
qui permettent des exceptions à la liberté du com-
merce et de l'industrie, parce que la loi sur la
banque, la loi actuelle ou une loi future, peut
contenir des dispositions dérogeant à la liberté du
commerce et de l'industrie.

Il y a donc une alternative : deux points de vue
radicalement opposés. Il est probable que le Con-
seil national maintiendra son premier point de vue
mais ce n'est pas une raison pour nous de ne pas
prendre la responsabilité de ce que nous pensons
être juste. .' '

Si l'on examine la question d'une façon aussi
objective que possible, on arrive à la conclusion
que les objections que l'on" fait à la loi sur les ban-
ques sont, au fond, extrêmement minimes. On dit
que la loi sur les banques contient des dispositions
contraires à la liberté du commerce et de l'indus-
trie, mais si l'on regarde de près, ces exceptions se
résument en deux.

L'une, la question que je reconnais assez im-
portante de l'exportation des capitaux; l'autre,
la fixation du taux d'intérêt. Sur ces deux points :
les documents qui nous ont été remis ne nous ont
pas convaincus qu'il s'agissait de questions con-
traires à la liberté du commerce et de l'industrie.
On peut fort bien les baser sûr des dispositions de
surveillance, de police, de police du commerce,
de police des marchés, des titres. Par conséquent
ces deux dispositions "sont admissibles avant com-
me après. Elles ont été admissibles jusqu'à pré-
sent parce qu'elles sont basées sur l'article concer-
nant les arts et métiers (qui n'avait cependant aucun
rapport avec les banques) ; elles resteront admissibles
maintenant, d'après l'article 31 bis. Elles seront
d'autant plus admissibles si l'on vote la disposition
transitoire proposée par M. Keller qui maintient
expressément les dispositions qui ont été prises
sur la base de l'article sur les arts et métiers.
Il n'y a pas là une disposition qui doive nous ar-
rêter très longtemps. Je reconnais — je le répète
encore une fois — qu'il y a deux points de vue
qui nous divisent : les uns veulent avoir une organi-
sation des banques qui puisse être contrôlée par
l'Etat jusque dans tous ses détails; les autres vou-
draient, au contraire, rester dans le domaine de la
liberté, de l'initiative individuelle. Ce sont deux
points de vue qui sont soutenables et respectables
l'un et l'autre; mais il faut choisir entre eux. .En
ce qui me concerne, je reste fidèle au principe de
la liberté individuelle. D'autant plus que si nous
nous reportons à la discussion que nous avons eue
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en décembre, nous avons pu entendre, lors du vote
de M. Keller, qu'il y avait maintenant accord
entre la commission de banques et la Banque
nationale. Vous trouvez ces renseignements à la
page 52 du Bulletin sténographique, discours de
M. Keller en date du 14 décembre 1938. Il y aurait
donc accord sur le point de vue suivant: la loi
actuelle sur les banques et les modifications qui
pourraient y être introduites ne devront contenir
aucune disposition qui soit contraire à la liberté
du commerce et de l'industrie. Dans ces condi-
tions, si ceux qui, appelés à édicter ces lois et à
en surveiller l'exécution, reconnaissent que la loi
sur les banques doit être fidèle au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie, je ne vois
pas pour quelles raisons nous ferions une excep-
tion par laquelle nous mentionnerions dans la
Constitution que l'on peut violer le principe de la
liberté du commerce et de l'industrie en ce qui
concerne les banques.

Je ne veux pas parler maintenant de la question
des bourses. Cette question pourra être examinée
lorsque la divergence avec le Conseil national devra
être liquidée. Sur les bourses, l'accord a.êté conclu
en fait. Il n'y a pas une loi sur'les bourses au point
de vue fédéral, il y a des accords intercantonaux,
basés sur des convention et qui, d'un avis à peu
près unanime, n'ont pas donné.lieu à des réclama-
tions.

Dans ces conditions, je voterai avec la majorité
de la commission.

Präsident: Die Situation ist folgende: Der
Nationalrat hat ein Alinea cter über Banken ein-
gefügt. Unsere Mehrheit will es streichen. Die
Minderheit möchte durch Herrn Wenk eine andere
Fassung. Ich stelle den Streichungsantrag dem
Antrag der Minderheit gegenüber.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit

(Streichung) . 25 Stimmen
Für den Antrag Wenk 9 Stimmen

Lit. d.
Antrag der Kommission.

(Mehrheit) .
d. Ueber die Verwertung von Urheberrechten.

Proposition de la commission.
(Majori té) .

d. Sur l'exploitation de droits d'auteur.

Schöpfer, Berichterstatter: Bevor wir zu Abs. 3
übergehen, muss noch eine Einschaltung zugunsten
der Urheberrechte gemacht werden. Der Antrag
liegt nicht schriftlich vor Ihnen, allein es ist eine
so einfache Sache, dass es auch nicht notwendig ist,
Ihnen diesen Antrag auszuteilen. Die Kommission
beantragt Ihnen, noch eine Lit. d aufzunehmen
mit dem Wortlaut: „Ueber die Verwertung von
Urheberrechten".

Der Bund soll also befugt sein, nötigenfalls in
Abweichung von der Handels- und Gewerbefreiheit
Bestimmungen aufzustellen über die Verwertung

Ständerat. — Conseil dei Etait, Itit.

von Urheberrechten, wozu auch die Erfinderrechte
gehören.

Für die Wiedergabe von Werken und Schöpfun-
gen schweizerischer Tonkünstler und Schriftsteller
müssen Gebühren bezahlt werden, da das geistige
Eigentum an solchen Werken geschützt ist. Nicht
jeder einzelne Tonkünstler und Schriftsteller ist
nun in der Lage, dafür zu sorgen, dass diese Ge-
bühren bezahlt werden. Es sind hierfür Gesell-
schaften entstanden, welche überall ihre Agenten
haben, die kontrollieren, ob solche Tonwerke oder
Theaterstücke usw. nicht unerlaubterweise, d. h.
ohne Bezahlung einer Gebühr, aufgeführt werden.
Es gibt zwei solche Gesellschaften, die sich mit
dieser Kontrolle befassen, eine schweizerische Ge-
sellschaft, nämlich die „Gebührenbezugsgesellschaft
des Schweizerischen Tonkünstlervereins", man
nennt diese Gesellschaft kurz „Gefa", und dann
gibt es noch eine französische Gesellschaft, die den
Namen SACEM trägt. Diese zwei Gesellschaften
haben, miteinander einen Vertrag abgeschlossen,
der aber im Jahre 1941 abläuft.

Wenn sich hier der Bund jeder Einmischung
in diese Verhältnisse enthält, wird diese franzö-
sische Gesellschaft unserer schweizerischen Gesell-
schaft Vorschriften machen. In der Praxis ist es
nämlich so, dass die ausländische Gesellschaft
faktisch ein Monopol hat. Die schweizerischen
Autoren haben sich sozusagen ausschliesslich der
französischen Gesellschaft SACEM angeschlossen.
Es sollte daher für die schweizerische Gesellschaft
ein rechtliches Monopol geschaffen werden. Und
dafür sollte sich dann als Gegenstück die schwei-
zerische Gesellschaft unter staatliche Kontrolle
stellen.

Sowohl" der schweizerische Schriftstellerverein
als. auch der schweizerische Tonkünstlerverein
sprechen sich zugunsten der staatlichen Aufsicht
über die Verwertung der Urheberrechte aus. Auch
unsere Kommission ist der Auffassung, dass der
Gebührenbezug der schweizerischen Tonkünstler
und Schriftsteller ohne Schaffung einer Monopol-
gesellschaft, d. h. in Anwendung von Art. 31, nicht
in befriedigender Weise gelöst werden kann.

Von ausserordentlicher Wichtigkeit ist diese
Frage zwar nicht, aber man schuldet doch den
Tonkünstlern und Schriftstellern und auch anderen
Künstlern unseres Landes auch' die nötige Rück-
sichtnahme, und der nötige Schutz auf ihr geistiges
Eigentum sollte auch ihnen gewährt werden.

Es ist auch das Amt für geistiges Eigentum in
dieser Frage konsultiert worden. Dieses empfiehlt
die Aufnahme der Bestimmung. Wir empfehlen
Ihnen daher namens der Kommission, diesen An-
trag als Lit. d anzunehmen.

M. Martin: Je regrette que M. le rapporteur ait
dit que la commission était unanime. La discussion
de la question des droits d'auteur a eu lieu à deux
reprises, à Neuchâtel et ici à Berne. Finalement
deux voix en tout cas s'étaient prononcées contre
la proposition d'introduire la disposition qui fait
l'objet de la lettre d. Je prends la liberté de vous
proposer de la biffer et voici les arguments que
j'ai à faire valoir à l'appui de ma proposition.

Il s'agit d'une question tout à fait nouvelle qui,
en somme, est sans aucun rapport quelconque avec
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les articles constitutionnels économiques. Elle~n'a
fait l'objet d'aucun message. Le Conseil fédéral
jusqu'à ce jour n'en a jamais délibéré. Le rapporteur
de la commission au Conseil national n'en a pas dit
un mot, il l'ignorait complètement. Elle n'est pas
sortie encore des bureaux du Département de
justice et police et c'est, si j'ose dire, fortuitement,
qu'à la suite d'une intervention .de l'office de la
propriété intellectuelle on nous demande d'intro-
duire dans l'article constitutionnel une disposition
relative à l'exploitation du droit d'auteur.

Sans doute, le problème a été examiné et, je
dois le reconnaître, des renseignements nous ont
été fournis, mais qui ne peuvent pas me satisfaire
et je pense ne seront pas de nature à vous satisfaire
non plus à la réflexion.

Il faut considérer l'affaire d'un plan élevé. Dans
l'art. 31 bis nous introduisons des dérogations à la
liberté du commerce et de l'industrie qui est un
principe constitutionnel auquel nous sommes at-
tachés. Et nous disons: Nous ne faisons d'exceptions
que lorsque l'intérêt général du pays le justifie.

Or, je vous le demande, est-ce que vraiment
l'intérêt général du pays justifie l'introduction d'une
règle visant la mise en valeur du droit d'auteur?
Pour ma part, je ne le crois absolument pas. Sans
doute, la question présente une certaine importance
pour une partie de la population, c'est entendu,
mais on ne peut pas sérieusement prétendre qu'elle
soit d'un intérêt général.

Ensuite, je ne crains pas de le dire, elle n'a pas
du tout été étudiée dans les bureaux qui auraient
pu nous fournir d'utiles éléments d'appréciation.
D'ailleurs, ce n'est pas l'Office du travail qui
pouvait nous renseigner puisqu'il s'agit d'une affaire
d'ordre purement juridique et qui est par conséquent
du ressort du Département de justice et police.

Que veut-on faire ? On voudrait créer une sorte
de société à monopole, qui serait chargée de perce-
voir les droits d'auteur. Les partisans de cette inno-
vation allèguent qu'à l'heure actuelle ces droits sont
perçus par deux sociétés, elles-mêmes dépendantes
d'une société étrangère, et que des abus se sont
produits. Je suis d'accord qu'il y a eu des abus.
Je reconnais que maintes fois des plaintes ont été
émises au sujet de ces sociétés. Mais j'estime que
l'on peut remédier à cet état de choses sans inscrire
dans notre Constitution des dispositions spéciales
solennelles ; ne serait-ce pas en quelque sorte prendre
un marteau pour abattre une mouche ?

D'autre part, il faut se souvenir que le droit
d'auteur ne vise pas seulement la musique. Or,.c'est
dans le monde de la musique que des plaintes se
sont élevées ou plutôt ce sont les kursaals, les cafe-
tiers, les organisateurs de représentations qui se
plaignent de payer trop; pour ma part, je pense
que ceux qui seraient fondés à se.plaindre (et'qui
ne le peuvent pas faute d'être eux-mêmes bien
organisés), ce sont les musiciens qui ne touchent
pas leurs droits; ce sont .ceux qui sont exploités.
Mais .ils ne so.nt pas seuls, .je viens de le dire, à être
intéressés au droit d'auteur. La loi de 1922 sur la
matière dit que le droit d'auteur s'applique aux
œuvres littéraires telles.que les Bejles Lettres, aux
œuvres de nature scientifique ou technique, etc.,
aux œuvres musicales, aux œuvres des arts figura-
tifs : peinture, dessin, architecture, photographie,

etc. Ici, oïi nous demande de prendre une disposition
d'un caractère tout à fait général. Je crois que les
auteurs de cette proposition n'ont pas réfléchi aux
conséquences. Parce qu'il y a des plaintes en matière
de droit d'auteur sur des œuvres musicales, on vou-
drait permettre de créer — je ne dis pas qu'on le
ferait tout de suite, il faudrait encore des dispositions
d'exécution — des sociétés qui s'occuperaient de
percevoir les droits d'auteur sur les œuvres litté-
raires, théâtrales, figuratives et d'autres encore. Ce
serait s'engager dans une voie qui me paraît extrême-
ment dangereuse. A mon avis, on peut fort bien
biffer cette disposition. Les articles constitutionnels
économiques se passeront aisément d'une pareille
adjonction; je crois même que ce sera un motif
d'opposition de moins. Nous cherchons — cet esprit
s'est bien manifesté au sein de la commission —
à nous entendre, nous souhaitons vivement que ces
articles économiques arrivent à chef et nous avons
déjà fait un pas important en acceptant de prévoir
un certain rôle des cantons dans l'application des
mesures prévues à l'art. 31 bis. Ce n'est pas le
moment de charger le bateau en ajoutant de pareilles
choses qui ne pourraient que compromettre le
succès.

Je m'excuse de ces explications d'un caractère
très spécial et en terminant je tiens à ajouter ceci:
Je ne suis chargé ici d'aucun mandat, je ne repré-
sente nullement les sociétés dont, on se plaint, pas
plus que les musiciens. Je me suis placé à un point
de vue strictement juridique et objectif et c'est
dans .cet esprit que je vous demande de biffer la
lettre d.

Wettstein: Die Sache ist doch einfacher, als es
der Herr Vorredner darstellt. Tatsache ist, dass der
gegenwärtige Zustand mit seiner Ausbeutung der
Urheberrechte zu schweren Klagen Anlass gegeben
hat. Es besteht eine Organisation, die weder den
Konsumenten Hoch den Produzenten gerecht wird.
Nun hat man geglaubt, mit der Lit. c betreffend
das Kartell- und Trustwesen auszukommen. Das
ist falsch. Wir müssen die Möglichkeit haben,
nachdem Art. 34 ter gefallen ist, auf Grund der
Bundesverfassung gesetzliche Bestimmungen zum
Schütze dieser Kreise zu erlassen. Warum wollen
Sie nicht in der Bundesverfassung diese Möglichkeit
öffnen ? Mit Lit. c können Sie nicht helfen, denn
die Unternehmungen, von denen der Herr Referent
gesprochen hat, sind keine Kartelle und keine
Trusts. Und damit, dass von einem Bundesamt
erklärt wird, man könne ja den Begriff der Kartelle
und Trusts etwas weit auslegen, ist nicht geholfen.
Das geht nicht. Wir sind nicht berufen, einen
Artikel der Bundesverfassung zum voraus zu inter-
pretieren. Das 'wird Sache der künftigen Auslegung
durch die Rechtsanwendung sein. Mit dem früheren
Artikel über das Gewerbewesen hätten wir die
Möglichkeit, hier zu helfen. In Zukunft haben wir
diese Möglichkeit nicht mehr. Deswegen müssen
wir hier eine Bestimmung aufnehmen, die uns die
Möglichkeit gibt, den Uebelständen auf den Leib
zu rücken. Ich möchte Sie deshalb dringend bitten,
gemäss demi Antrag der Kommissionsmehrheit,
diese Lit. d aufzunehmen. Wenn Herr Martin ver-
misst, dass das Amt für geistiges Eigentum befragt
worden ist, so ist das ein Irrtum. Das Amt für
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geistiges Eigentum hat, ^wenn ich nicht irre, sich
dahin ausgesprochen, die Bestimmung über Kar-
telle genüge nicht, den Uebelständen abzuhelfen.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 20 Stimmen
Dagegen 6 Stimmen

3.
Antrag der Kommission.

Mehrhei t :
Vorschriften im Sinne von Art. 31 bis, Abs. 2,

Lit. a und b, für Handwerk, mittelständischen Klein-
handel, Gastwirtschafts- und Kinematographen-
gewerbe und die Landwirtschaft können auch von
den Kantonen erlassen werden. /

l. Minderheit (Wenk): .
Streichen.

II. Minderheit
(Keller, Pf ister, Schöpfer, Wettstein):

Vorschriften im Sinne von Art. 31 bis, Abs. 2,
Lit. a, für Handwerk, mittelständischen Kleinhandel,
Gastwirtschaft- und Kinematographengewerbe kön-
nen auch von den Kantonen erlassen werden.

Antrag Keller.
Abs. 3 sollte Abs. 4 werden und lauten wie folgt:
Die Kantone sind befugt, die Eröffnung alkohol-

freier Wirtschaften und Automaten-Restaurants,
sowie von Lichtspiel-Theatern und kleingewerb-
lichen Betrieben eines durch übermässige Kon-
kurrenz notleidend gewordenen Wirtschaftszweiges
vom Nachweis eines Bedürfnisses abhängig zu
machen.

3.
Proposition de la commission.

Majorité :
Les cantons aussi peuvent édicter pour l'arti-

sanat, le petit commerce de détail, le métier d'au-
bergiste, l'industrie du cinématographe et l'agri-
culture des dispositions au sens du 2e alinéa,
lettres a et b.

Ire minori té (Wenk):
Biffer.

IIe minorité
(Keller, Pf ister, Schöpfer, Wettstein):

Les cantons aussi peuvent édicter pour l'arti-
sanat, le petit commerce de détail, le métier d'auber-
giste et l'industrie du cinématographe des disposi-
tions au sens du 2e alinéa, lettre a.

Proposition Keller.
Le 3e alinéa devient le 4e alinéa, dans la teneur

suivante:
Les cantons peuvent subordonner à la preuve

d'un besoin l'ouverture de restaurants sans alcool
et de restaurants automatiques, ainsi que de ciné-
matographes et de petites exploitations appartenant
à une branche souffrant des effets d'une concurrence
excessive.

Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit: Die
soeben verlesene Ziff. 3 ist von sehr weittragender
Bedeutung und bringt einen ganz neuen Gedanken.

Es werden die Kantone ermächtigt, unter Ausser-
achtlassung der Handels- und Gewerbefreiheit
Schutzbestimmungen aufzustellen für das Hand-
werk, für den mittelständischen Kleinhandel, für
das Gastwirtschaftsgewerbe, für das Kinemato-
graphengewerbe und für die Landwirtschaft. Die
Kantone dürfen aber von der Handels- und Gewerbe-
freiheit nur abweichen, wenn es das Gesamtinteresse
rechtfertigt, wenn es sich um wichtige Wirtschafts-
zweige handelt und wenn eine Existenzgefährdung
vorliegt. Also diese drei Voraussetzungen: Gesamt-
interesse, wichtiger Wirtschaftszweig und Existenz-
gefährdung, die müssen vorliegen. Diese in Abs. 2
enthaltenen allgemeinen Bestimmungen gelten also
auch für die Kantone.

Der Abs. 3 bildet im Grunde genommen das
Gegenstück zu Abs. 2. Während die kantonalen
Massnahmen nach Abs. 2 an die Schranken der
Handels- und Gewerbefreiheit gebunden sind,
können die Kantone nach Abs. 3 für bestimmte
Gebiete über die Handels- und Gewerbefreiheit
hinausgehen. Eine selbständige Kompetenz der
Kantone für das Kartellwesen und für die Kriegs-
vorsorge kann natürlich nicht gewährt werden,
weil diese Gebiete eidgenössisch geordnet werden
müssen. Es verbleiben somit nur noch die Literae a
und b und die dort genannten Gebiete. Die Kantone
wünschten auch dringlich, selbständige Kompe-
tenzen zu besitzen auf dem Gebiete des Handwerks
und des mittelständischen Kleinhandels, auf wel-
chem Gebiet dann unsere Kommission noch bei-
gefügt hat das Gastwirtschaftsgewerbe und das
Kinogewerbe. Alle diese Wirtschaftszweige — und
das ist nun ein ganz besonders charakteristisches
Merkmal — haben im Grunde genommen noch
lokalen Charakter, und deshalb kann man sie auch
der kantonalen Gesetzgebung unterstellen. Ganz
anders ist es natürlich bei der Industrie und bei
ändern Wirtschaftszweigen. Diese erstrecken sich
meist über mehrere Kantone hinweg (die Uhren-
industrie und'die Textilindustrie bestehen in einer
ganzen Anzahl von Kantonen, andere Industrien
a-uch), und es müsste daher zu Schwierigkeiten
führen, wenn solche Wirtschaftszweige in jedem
Kanton besondern Bestimmungen unterworfen
werden könnten, währenddem es nicht zu Schwie-
rigkeiten führen kann, wenn nur diese lokalen
Betriebe, diese Betriebe des Handwerks, des Gast-
wirtschaftsgewerbes, des Kinogewerbes und des
mittelständischen Kleinhandels, welche nur lokal
ihre eigentliche Bedeutung haben, kantonal be-
handelt werden. Die Kompetenzerteilung an die
Kantone rechtfertigt sich auch noch aus einem.recht
praktischen Grunde. Wenn der neue Wirtschafts-
artikel angenommen wird -r- wir wollen einmal
annehmen, er werde angenommen vom Volke —
dann bedarf es zu demselben noch einer ganzen
Anzahl von Ausführungsgesetzen. Diese Aus-
führungsgesetze werden auch noch einige Zeit auf
sich warten lassen. Es kann auch das Referendum
gegen das eine oder das andere dieser Gesetze
ergriffen werden. Und das eine oder andere Gesetz
kann sogar vom Volk verworfen werden, so dass
neue Gesetze gemacht werden müssen. Es kann
also, wenn die Verhältnisse nicht gerade günstig
liegen, noch eine längere Zeit verstreichen, bis diese
neuen Gesetze in Kraft sind.
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Der Mittelstand, der Detailhandel, das Gast-
wirtschaftsgewerbe und das Kinogewerbe leiden
schon jetzt recht schwer unter der Not, wie wir
heute vormittag gehört haben. Sie leiden Not,
und wenn irgendwie möglich, sollte man nicht noch
Jahr und Tag warten müssen, bis der Bund für
diese Betriebe Schutzbestimmungen aufstellen
kann. Daher müssen wir die Kantone ermächtigen,
dies zu tun. Der Gesetzgebungsapparat der Kan-
tone funktioniert auch etwas rascher als der des
Bundes, und wenn wir die Kantone ermächtigen,
Bestimmungen aufzustellen, um das notleidende
Gewerbe zu schützen, so kann es dann in nicht allzu
ferner Zeit geschehen — alles unter der Voraus-
setzung, dass der Wirtschaftsartikel den Segen des
Schweizervolkes erhalten wird — dass die ge-
nannten Voraussetzungen vorliegen.

Noch einige Bemerkungen zu den Gebieten, auf
welche sich das Gesetzgebungsrecht der Kantone
beziehen kann. Da ist in erster Linie genannt das
Handwerk. Das ist das Gewerbe, das durch private
Tätigkeit des Einzelnen ausgeführt wird und auf
Erwerb gerichtet ist. Das heisst Handwerk. Der
Begriff Handwerk ist bekannt und er bedarf keiner
weiteren Ausführungen. Es gehören dazu: Bäcker,
Metzger, Schlosser, Spengler, Schneider usw. Dann
ist der mittelständische Kleinbetrieb genannt. Dar-
unter verstehen wir nach unserem Sprachgebrauch
die Detailgeschäfte^ den Detailhandel oder auch den
Einzelhandel. Die Kompetenz der Kantone soll sich
also auf diese Kleinbetriebe des Detailhandels be-
schränken. Das wird durch das Wort „mittel-
ständisch" verdeutlicht. Das Wort „Mittelstand"
ist kein wirtschaftlicher Begriff; es ist mehr ein
soziologischer Begriff, der alle Bevölkerungs-
schichten, also auch die Angehörigen freier Berufe,
alle unselbständig Erwerbenden, Beamte und An-
gestellte, umfasst, alle die, welche weder dem Prole-
tariat noch dem Grossbürgertum angehören, um-
fasst: Das Wort grenzt aber deutlich ab gegenüber
Grossbetrieben. Das ist die Hauptsache. Die Kan-
tone sollen also keine Kompetenz gegenüber den
Grossbetrieben, wie Warenhäuser und Einheitspreis-
geschäfte, bekommen. Diesen Betrieben gegenüber
wird der Bund Massnahmen ergreifen. Er ist ja
dermalen schon im Begriff, das zu tun.

Nun möchte ich insbesondere auch unter-
streichen, dass die Kantone dadurch, dass man.vom
mittelständischen Kleinhandel spricht, auch keine
Kompetenzen gegenüber den Konsumvereinerï er-
halten. Ihnen gegenüber wird ebenfalls der Bund
Massnahmen ergreifen. Ich stimme dem, was Herr
Bundesrat Obrecht mit Bezug auf die Konsum-
vereine heute vormittag Ihnen verkündet hat,
namens der Kommission ausdrücklich zu.

Im weitern ist in diesem Artikel vom Gastwirt-
schaftsgewerbe gesprochen. Das Gastwirtschafts-
gewerbe sei in Aufruhr, wurde uns in der Kommis-
sion und auch Ihnen verkündet. Es muss gewiss
von jedermann zugegeben werden, dass der Gast-
wirtschaftsbetrieb zwar nicht überall, aber doch
in vielen Kantonen, wirklich Not leidet. Flammende
Eingaben des Gastwirtschaftsgewerbes wurden an
unsere Kommission und an die Mitglieder des Rates
gerichtet. Man hat an diesen Eingaben nicht achtlos
vorbeigehen dürfen, weil der Notruf und die Klagen
des Gastwirtschaftsgewerbes im grossen und ganzen

sicherlich nicht unberechtigt sind. Der Wirtestand
mächt dermalen in der Tat eine schwere Krise
durch, und es ist vom volkshygienischen Stand-
punkt aus zu begrüssen, wenn wir dem Wirtestand
zu Hilfe kommen, denn ein gesunder Wirtestand
hat gròsse Bedeutung für das Gesundsein des Volkes.
Es muss deshalb ein Weg gesucht werden, auf dem
die Lage des Wirtestandes verbessert werden kann.
Der Wirtestand weist in seiner Eingabe einen solchen
Weg. Er verlangt, dass die alkoholfreien Wirt-
schaften der Bedürfnisklausel unterworfen werden.
Leider kann dieser Weg nach Auffassung der Kom-
mission nicht beschritten werden, weil ihm der
Art. 32quater der Bundesverfassung zuwiderläuft.

Gewiss können nach Art. Slbis und Slter für
das Gastwirtschaftsgewerbe Erleichterungen ge-
bracht werden, auf die ich noch zu sprechen komme.
Aber alle diese Erleichterungen dürfen dem Art.
32quater der Bundesverfassung nicht entgegen-
stehen. Das Verhältnis von Art. 32quater zu den
Art. Slbis und Slter wurden durch zwei Gutachten
abgeklärt: Ein Gutachten von der Justizabteilung
des eidgenössischen Justiz- und Polizeideparte-
ments, und ein Gutachten von Prof. Burckhardt.
Diese beiden Gutachten kamen unabhängig von-
einander zum gleichen Schluss. Sie erklären, dass
die Bestimmungen, die auf Grund der neuen Artikel
erlassen werden, sich auf das Wirtschaftsgewerbe
erstrecken können, sofern sie mit Art. 34quater
nicht im Widerspruch stehen, d. h. sofern sie nicht
der Bekämpfung des Alkoholismus entgegenwirken.
Es können also Vorschriften zum Schutz des
Wirtschaftsgewerbes, gestützt auf Art. Slbis, Abs. 2,
erlassen werden, aber sie dürfen dem Art. 32quater
nicht zuwiderlaufen. Dem Wunsch, die Bewilligung
von alkoholfreien Wirtschaften vom Bedürfnis ab-
hängig zu machen, kann man daher, ich muss zu-
geben zu unserm Bedauern, nicht entgegenkommen.
Vorher muss Art. 32quater der Bundesverfassung
abgeändert werden. Diese Verfassungsänderung
mit der im Wurfe liegenden auch noch zu verbinden,
sollte unbedingt vermieden werden, weil dadurch
die jetzige Verfassungsvorlage, die sowieso da und
dort auf Widerstand stossen wird, noch viel mehr
angefochten würde.

Ich will Ihnen nicht verhehlen, dass die Auf-
fassung, wonach man den Wirten wegen Art.
32quater nicht zu Hilfe kommen könne, nicht
durchaus unbestritten ist, indem es auch Juristen
gibt, welche trotz der beiden Gutachten von Prof.
Burckhardt und des Eidg. Justizdepartements der
Auffassung sind, man könnte, alkoholfreie Wirt-
schaften der Bedürfnisklausel unterstellen, weil wir
nun die Kantone ermächtigen, von sich aus vorzu-
gehen. Ich bin nicht kompetent, namens der
Kommission diese Auffassung zu akzeptieren, und
sie entspricht auch nicht meiner persönlichen recht-
lichen Auffassung über das Verhältnis von Art.
Slbis, Abs. 3, unserer Vorlage zu Art. 32quater der
Bundesverfassung. Aber trotzdem wir den Wirten
nicht so weitgehend, wie sie es wünschen, entgegen-
kommen können, müssen wir dem Wunsch des Gast-
wirtschaftsgewerbes, ihm Erleichterung zu schaffen,
nach Möglichkeit Rechnung tragen. Wir können
das. Einmal kann das geschehen durch eine stärkere
Belastung des Mittelhandels. Der Mittelhandel ist
der Handel mit alkoholischen Getränken von 2 bis



I.Februar 1939 —— OO -"-*" Wirtschaffcsartoikel der Bundesverfassung

10 Litern, der, wie die Bundesverfassung bestimmt,
an die Bezahlung einer massigen Gebühr geknüpft
werden darf.

. Was ist nun eine massige Gebühr ? Das Bundes-
gericht hat sich wiederholt darüber ausgesprochen
und erklärt, dass noch eine massige Gebühr ein
Betrag sei, der 50 Fr. nicht übersteige. Daran ist
nun nicht zu rütteln. Es ist aber eine Abwertung
über unser Land gegangen. Das Geld ist, am Golde
gemessen, wohl um ca. einen Drittel entwertet
worden. Diesem Umstände sollte meiner Ansicht
nach das Bundesgericht endlich einmal auch Rech-
nung tragen. Wenn es also inskünftig den Kantonen
gestatten würde, z. B. von 50 auf 70 Fr. zu gehen,
bleibt es seiner Praxis vor der Geldentwertung in
allen Teilen immer noch treu. Und würde es sogar
diese Bestimmung noch etwas weniger engherzig
interpretieren und auch eine Gebühr von 80 Fr.
noch als massige Gebühr betrachten, so könnte
man immer noch sagen, dass 80 Fr. für den Mittel-
handel keine prohibitive Gebühr sei. Die Kom-
mission erlässt daher von diesem Saale aus einen
doppelten Appell zum Schütze des Gastwirtschafts-
gewerbes, einmal einen Appell an das Bundes-
gericht, in seiner Rekurspraxis .Gebühren für den
Mittelhandel mit nichtgebrannten geistigen Ge-
tränken von 70—80 Fr. zuzulassen und die Kantone
zu schützen, wenn sie solche Gebühren in der Höhe
von 70—80 Fr. erheben, und zum ändern erlassen
wir einen Appell an die Kantone, sie möchten diese
Gebühren für den Mittelhandel auf 70—80 Fr.
erhöhen. Das ist der eine Schutz, den man dem
Wirtschaftsgewerbe in seiner Not gewähren kann.

Ein weiterer Schutz, wenn auch nur ein be-
scheidener, wird dem Gastwirtschaftsgewerbe da-
durch gewährt, dass die alkoholfreien Wirtschaften
selbst notleidend geworden sind. Es gibt viel zu
viele alkoholfreie Wirtschaften. Und wenn es zu
viele alkoholfreie Wirtschaften gibt, können auf
Grund von Art. 31 bis, Abs. 2, Lit. a, die alkohol-
freien Wirtschaften der Bedürfnisklausel unter-
worfen werden. Um die alkoholfreien Wirtschaften
vor sich und vor der grossen Ueberhandnahme
dieser Wirtschaftsart zu schützen, kann also von
den Kantonen die Bedürfnisklausel aufgestellt
werden. Und aus diesem Schutz der alkoholfreien
Wirtschaften, damit ihrer nicht noch immer mehr
werden und damit auch einzelne der so grossen
Zahl von alkoholfreien Wirtschaften in Zukunft
unterdrückt werden, wird, so eigenartig das auch
klingen mag, ein gewisser Schutz der alkohol-
ausschenkenden Wirtschaften entstehen. Das ist
die zweite Erleichterung, die wir dem Gastwirt-
schaftsgewerbe glauben geben zu können.

In dritter Linie kann das Gastwirtschafts-
gewerbe auf Art. 31 ter der Bundesverfassung ver-
wiesen werden. Die Berufsyerbände der Wirte
können Vereinbarungen und Beschlüsse fassen,
welche für solche, die nicht mitmachen wollen, für
Leute, die Schwierigkeiten machen, verbindlich er-
klärt werden können. Dann muss das Gastwirt-
schaftsgewerbe nicht warten, bis die betreffenden
Ausführungsgesetze des Bundes in Kraft getreten
sind. Solche Vereinbarungen können nach unserem
Kommissionsbeschluss auch durch die Kantone
allgemeinverbindlich erklärt werden. Auf diesem
Wege können Arbeitsbedingungen z. B. und auch

andere Fragen geordnet und allgemeinverbindlich
erklärt werden. Das wird dem Gastwirtschafts-
gewerbe sicherlich auch eine gewisse Erleichterung
verschaffen. Mehr kann dermalen für das not-
leidende Gastwirtschaftsgewerbe aber nicht getan
werden.

Wer aber mehr tun kann, das sind die Kantone.
Dort muss der Hebel angesetzt werden. Das
möchten wir dem Gastwirtschaftsgewerbe gegen-
über doch auch einmal feststellen. Das Krebsübel
besteht darin, dass es überhaupt zu viele Wirt-
schaften gibt. Stellen Sie sich vor, dass in den
alkoholführenden Wirtschaften zur Zeit zirka 2
Millionen Sitzplätze bereit stehen, bei 4S3 Millionen
Einwohnern. Von 100 Sitzplätzen werden im
Durchschnitt nur 6 benutzt, während 94 Sitzplätze
leer bleiben. Diese Ziffern sauge ich nicht etwa aus
meinen Fingern heraus. Das sind Angaben des
Wirtevereins selbst. Da braucht man nicht mehr
lange zu fragen, wo und wie geholfen werden muss.
Die Zahl der Wirtschaften muss herabgesetzt
werden, bis sie der Bevölkerungszahl angepasst
ist. In den grösseren Städten, wo die Not am
grössten ist, sollte die Zahl der Wirtschaften um
20—25 % reduziert werden, in der übrigen Schweiz
um mindestens 10 %. In gar keinem Berufsstand
der Schweiz ist ein so grosser Wechsel festzustellen,
wie im Wirtestande. Es gibt Wirtschaften, die in
einem Jahr mehr als einmal den Inhaber wechseln:
Was beweist das ? Das beweist so deutlich wie
nichts anderes, dass solche Lokale keinem Bedürfnis
entsprechen und einfach geschlossen werden sollten.
In dem Sinne hat z. B. der Kanton Neuenburg
gehandelt. Im Kanton Zürich wechseln etwa 16 %
der Wirtschaften per Jahr den Inhaber. Mit solchen
Gaststätten darf man ruhig Schluss machen. Ich
hoffe, dass dieser Wunsch, den ich Ihnen hier vor-
trage, hinausdringe, insbesondere in sämtliche
Polizeidepartemente der Kantone.

Weiter ist in Abs. 3 angeführt das Kinemato-
graphengewerbe. Ueber dieses können inskünftig
die Kantone auch Bestimmungen aufstellen, ohne
an die Handels- und Gewerbefreiheit gebunden zu
sein. Für die Kinos kann die Bedürfnisfrage ein-
geführt werden. Das- würde dem notleidenden
Kinogewerbe eine grossiere Erleichterung bringen.

Schliesslich ist auch die Landwirtschaft er-
wähnt. Auch für diese können durch die Kantone,
in Abweichung von der Handels- und Gewerbe-
freiheit, Vorschriften aufgestellt werden. Sie sehen
nun hier bei der Landwirtschaft, dass ein Mehrheits-
und ein Minderheitsantrag vorliegt. Individuell
stehe ich bei der Minderheit. Als Berichterstatter
der Kommission habe ich Ihnen den Me'hrheits-
antrag zu empfehlen. Ich will Ihnen aber nicht
verhehlen, dass das Schweizerische Bauernsekre-
tariat sich an das Departement wandte und ihm
mitteilte, dass gegen die Kompetenzerteilung an die
Kantone, für die Landwirtschaft kantonale Schutz-
bestimmungen zu erlassen, bei ihm die grössten
Bedenken bestehen, und zwar in formeller und in
sachlicher Beziehung.

In formeller Beziehung kann es zu einem un-
angenehmen Zustande führen, wenn die Kantone
eine eigene Agrarpolitik betreiben und daneben der
Bund auch noch.
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In sachlicher Beziehung ist eine solche Kompe-
tenzerteilung an die Kantone auch nicht erwünscht.
Welches sind die wichtigsten Massnahmen zum
Schütze der Bauern ? Die agrarpolitischen Mass-
nahmen bestehen vor allem in Vorkehren in der
Zoll- und Handelspolitik und auch in Aktionen für
die Preisstützung. Eine solche Kompetenzerteilung
könnte sehr leicht dazu führen, dass sich ein Kanton
gegen andere Kantone, z. B. durch ein Verbot auf
Beschickung der Märkte, abschliesst. so dass die
kantonale Autarkie auf dem Gebiete der Land-
wirtschaft neu aufblühen würde. Sie haben ja heute
Verschiedenes über die kantonale Autarkie gehört,
und ich teile die Auffassung von Herrn Kollega
Wenk, wenn er sagt und es im Basler Grossen Rat
auch ausgesprochen hat, die kantonale Autarkie sei
ein ganz schlecht gewähltes Mittel, dem notleiden-
den Mittelstand auf die Fusse zu helfen. Die kleinen
Bergkantone und die Ueberschusskantone, also die
Kantone, welche Ueberschuss an landwirtschaft-
lichen Produkten haben, könnten in der Verwertung
landwirtschaftlicher Produkte benachteiligt werden.
Das Bauernsekretariat schreibt auch, dass jetzt
schon gelegentlich im Grenzgebiet zweier Kantone
grosse Unterschiede bestehen in der Unterstützung
der Viehversicherung, der Hagelversicherung und
bei der Unterstützung von Meliorationen. Es wäre
sehr ungeschickt, wenn sich diese Unterschiede auch
auf dem Gebiete der Preisgestaltung, der Produk-
tenverwertung und der Marktpolitik geltend machen
würden. Das sind die beidseitigen Standpunkte.
Ich nehme an, dass noch Herr Kollege Pfister, der
als erster den Antrag gestellt hat, die Landwirt-
schaft auszuschliessen von diesen Kompetenzen,
die weiteren Gründe für seinen Antrag, dem ich
zustimme, bekanntgeben wird. Die Massnahmen
zur Stützung der Landwirtschaft sollten daher nur
vom Bunde vorgenommen werden und nicht in
die Kompetenz der Kantone fallen, was Ihnen
später noch beantragt wird.

Ich muss hier noch auf eine Eingabe zu sprechen
kommen, die an uns gemacht wurde, nämlich auf
eine Eingabe des Zentralverbandes der schweize-
rischen Haus- und Grundbesitzer. Es besteht ein
Verein der schweizerischen Haus- und Grundbe-
sitzer. Die Hausbesitzer verlangen keine Aende-
rung oder Ergänzung des Verfassungstextes. Sie
wünschen aber eine authentische Interpretation,
wonach der Hausbesitzer als Wirtschaftszweig im
Sinne von Art. 31bis, Absatz 1. und Absatz 2,
Lit. a, anerkannt wird, damit gegebenenfalls auch
Massnahmen zum Schütze des Hausbesitzers er-
griffen werden können. Als solche Massnahmen,
meint der Verein der Hausbesitzer, könnten in Be-
tracht kommen die Subventionierung von Hypo-
thekarbürgschaftsgenossenschaften. Sie könnten
ohne Einschränkung von Art. 31 erfolgen. Ob sie
erfolgen sollen, darüber haben wir uns hier nicht
zu unterhalten. — Dann eine weitere Massnahme,
die zum Schütze des Hausbesitzervereins getroffen
werden könnte, würde darin bestehen, dass man
die Wohnungsproduktion regulierte. Solche Be-
gehren wurden bisher stets mit Rücksicht auf die
Arbeitsbeschaffung abgelehnt. Eine solche Mass-
nahme Hesse sich wohl kaum allgemein durchführen,
da zum mindesten die Ersteller von Eigenheimen
ausgenommen werden müssten. Dagegen könnte

eine solche Massnahme im Interesse des Baugewer
bes erlassen werden, da das Baugewerbe ohne
Zweifel einen Wirtschaftszweig darstellt. Allein
dermalen ist für uns eine solche Massnahme wohl
kaum denkbar, da das Baugewerbe sowieso zu
wenig Arbeit hat. Schliesslich könnte es sich noch
um eine dritte Massnahme zugunsten dieses Haus-
besitzervereines handeln, um Massnahmen auf dem
Hypothekarmarkt. Allzu scharfe Eingriffe auf
dem Kapitalmarkt müssten sich aber zum Nachteil
der Hausbesitzer auswirken, indem die Kredit-
würdigkeit der Hausbesitzer darunter leiden würde.
Alle diese Massnahmen, die ich angeführt habe,
sind natürlich nur eventuell zu verstehen, alles
für den Fall, dass man den Hausbesitzerverein als
Wirtschaftsgruppe anerkennen würde. Man kann
aber den Hausbesitz nicht berücksichtigen, weil
die Hausbesitzer überhaupt kein Wirtschaftszweig
sind. Ich verstehe nicht, wie der Hausbesitzerverein
dazu kommen konnte, sich als Wirtschaftszweig zu
konstruieren. Unter Wirtschaftszweig versteht
man eine Gruppe von Menschen, die eine wirt-
schaftliche Tätigkeit gewerbsmässig ausüben. Das
ist ein Wirtschaftszweig. Aber die Hausbesitzer
bilden keinen Wirtschaftszweig, denn sie rekrutieren
sich ja aus den verschiedensten sozialen Schichten,
und das äussere Merkmal der Hausbesitzer bedeutet
ja nicht das Charakteristikum für einen Wirt-
schaftszweig.

Das sind, meine Ausführungen zu Absatz 3 von
Art. 31 bis. Sie sind etwas lange geworden, und
zwar deshalb, weil ein Minderheitsantrag Streichung
von Absatz 3 verlangt. Herr Wenk wird nun seinen
Minderheits- und Streichungsantrag begründen.
Wir müssen uns aber wohl überlegen, was wir hier
tun wollen, ob wir diese Streichung vornehmen
wollen. Ich gestehe Ihnen offen, dass mir die Zu-
stimmung zu Absatz 3, der in Beratung steht, auch
einige Bedenken gemacht hat. Ich frage z. B. :
Kann beim Metzger, Bäcker, Schlosser, Spengler,
Coiffeur oder beim Ladenbesitzer inskünftig durch
die Kantone die Bedürfnisfrage aufgeworfen wer-
den, wenn einer ein solches neues Geschäft eröffnen
will? Oder ich frage: Könnte irgend ein Kanton
die Ausländer von der Eröffnung eines Geschäftes
ausschliessen wollen ? Oder ich frage mich, könnte
ein Kanton ein Gesetz erlassen zum Schütze von
Handwerk und mittelständischem Kleinhandel und
in diesem Gesetze bestimmen, nur solcher Klein-
handel und nur solches Handwerk werde zugelas-
sen, das Kantonsbürger oder im betreffenden
Kanton wohnhafte Leute anstelle ?

Das sind alles Fragen, welche einem durch den
Kopf gehen, wenn man die Bestimmung in Abs. 3
liest. Aber ich fürchte solche Folgen nicht, wie ich
sie Ihnen skizziert habe, und zwar deshalb nicht,
weil für das Handwerk, den mittelständischen
Kleinhandel usw. die Schutzmassnahmen immer
nur dann ergriffen werden können, wenn die Ihnen
schon zkizzierten vier Voraussetzungen vorliegen.

Zunächst muss das Gesamtinteresse, und zwar
in dem weitherzigen Sinn, wie wir es heute festge-
stellt haben, nicht das Einzelinteresse einen solchen
Schutz verlangen. Sodann muss es sich um einen
wichtigen Wirtschaftszweig handeln. Es ' muss also
ein ganzes Teilgebiet der Wirtschaft schut'zbedürf-
tig sein, nicht nur eine besondere Berufsgruppe
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Als weiteres Erfordernis kommt hinzu, dass eine
Existenzgefährdung des Teilgebietes vorliegt, und
schliesslich muss man auch noch berücksichtigen,
was in Abs. 4 steht. Demnach dürfen solche Schutz-
bestimmungen nur erlassen werden, wenn die zu
schützenden Wirtschaftszweige und Berufsgruppen
alle Selbsthilfemassnahmen ergriffen haben, die
ihnen billigerweise zugemutet werden können. Das
iit ein grosses Sicherheitsventil, damit nicht will-
kürliche Massnahmen in den Kantonen ergriffen
werden. Von all diesen Gesichtspunkten aus
empfehle ich Ihnen, den Absatz 3 anzunehmen und
wenn immer möglich, die Landwirtschaft davon
auszunehmen.

PHster, Berichterstatter der II. Minderheit: Die
zweite Minderheit der Kommission beantragt in
Ziff. 3 die Worte „und die Landwirtschaft" zu
streichen und im übrigen den Text der Kommis-
sionsmehrheit anzunehmen. Nach Art. 31 bis,
Ziff. 2 — wir müssen uns das immer und immer
wieder vor Augen halten — kann der Bund unter
Abweichung von der Handels- und Gewerbefreiheit
Vorschriften erlassen zum Schütze wirtschaftlich
bedrohter Landesteile, zur Erhaltung wichtiger, in
ihrer Existenz gefährdeter Wirtschaftszweige und
Berufsgruppen und zur Erhaltung eines gesunden,
leistungsfähigen Bauernstandes. Ziffer 3 gibt nach
Vorschlag der Kommissionsmehrheit den Kantonen
das nämliche Recht gegenüber dem Handwerk,
dem mittelständischen Kleinhandel, dem Gastwirt-
schafts- und Kinematographengewerbe und der
Landwirtschaft. Besondere kantonale Vorschriften
mögen bei den vier erstgenannten Erwerbsgruppen :
bei Handwerk, mittelständischem Kleinhandel,
Gastwirtschafts- und Kinematographengewerbe in
teilweiser Abänderung oder Erweiterung der bun-
desrechtlichen Vorschrift angängig sein, nicht aber
für die Landwirtschaft. Die schweizerische Agrar-
politik war bis anhin ausschliesslich Sache des
Bundes. Die wichtigsten agrarpolitischen Mass-
nahmen beziehen sich heute auf Vorkehren auf
dem Gebiet des Zolles, der Handelspolitik und auf
Aktionen der Preisstützung. Diese müssen unbe-
dingt auf schweizerischem Gebiet gelöst werden.
Wenn wir solche Kompetenzen den Kantonen ein-
räumen, dann wird es sicherlich dazu kommen,
dass der eine Kanton sich gegen den ändern durch
Verbote der Beschickung der Märkte abschliesst.
Es wäre zu gewärtigen, dass die Ueberschusskantone
und namentlich auch die kleinen Bergkantone in
der Verwertung der landwirtschaftlichen Produkte,
d. h. im Absatz nach den grossen Volkszentren
stark benachteiligt werden können. Herr Bundes-
rat Obrecht hat heute vormittag bei der Behand
lung des Antrages von Herrn Kollege Joller mit
verschiedenen Beispielen darauf hingewiesen. Ich
möchte nur eines, das mir als Thurgauer am näch-
sten liegt, auch noch einbeziehen.

Der Kanton Thurgau führt jährlich ca. 60 000
Stück Jungschweine aus den beiden Kantonen
Appenzell ein. Es wäre ein Leichtes, innert Jahres-
frist diese Jungtiere selber zu produzieren. Gerade
gegenwärtig wäre die Notlage der Thurgauer
Bauern vorhanden. Es würde im Gesamtinteresse
derselben liegen, wenn ihnen von Seite ihrer
Kantonsregierung die gesamte Jungschweinepro-

duktion zugehalten würde. Warum? Die Maul-
und Klauenseuche hat einen grossen Teil der Vieh-
ställe dezimiert oder geleert. Die wenigsten der
betroffenen Betriebe können diese Viehhabe sofort
ersetzen, weil ihnen die dazu notwendigen Mittel
fehlen. Als Ersatz für die reduzierte Viehhaltung
wäre eine vermehrte Schweinezucht für die Thur-
gauer Bauern eine Wohltat, sicher aber nicht für die
Bauern von Appenzell, speziell nicht für die inner-
rhodisch.cn Bauern, in deren Kleinbetrieben die
Schweinezucht heimisch ist. Ob in einem solchen
Fall die Appenzeller das Thurgauer Obst noch in
gleichem Ausmass kaufen würden, ist eine andere
Frage. Sie sehen aus diesem Beispiel — ähnliche
Beispiele könnten xbeliebig aufgeführt werden — zu
was für unhaltbaren Verhältnissen solche einseitige
Eingriffe in das landwirtschaftliche Wirtschafts-
leben bringen müssten.

Auch auf dem Gebiet der landwirtschaftlichen
Organisationen müssten sich Komplikationen er-
geben. Die meisten landwirtschaftlichen Organi-
sationen erstrecken sich über verschiedene Kan-
tone, zum Teil über die ganze Schweiz. Deren
Arbeit und Beschlüsse, sowie die gleichmässige
Behandlung ihrer Mitglieder würde illusorisch,
wenn die Kantone nur ihre speziellen Verhältnisse
im Auge behielten und dementsprechend legiferier-
ten. Die Landwirtschaft wünscht eine solche Ord-
nung der Dinge nicht, sie würde es als einen nicht
mehr gutzumachenden Rückschritt betrachten.

Die Kommissionsmehrheit hat meines Eraeh-
tens, als sie diese Fassung annahm, die Meinung
gehabt, sie wolle der Landwirtschaft entgegen-
kommen, aber Sie haben gehört, dass gerade das
Gegenteil der Fall wäre. Das nämliche geht auch
aus einem Schreiben des Schweizerischen Bauern-
sekretariates an das Eidgenössische Volkswirt-
schaftsdepartement hervor. Es ist den Mitgliedern
der Kommission zugestellt worden. Ich möchte
Ihnen nur ein paar Zeilen dieses Briefes, welche die
grundsätzliche Einstellung enthalten, vorlesen.
Herr Dr. Laur schreibt an Herrn Bundesrat Obrecht :
„Wir haben die Frage der Erteilung von Kompe-
tenzen für die Ergreifung von Schutzmassnahmen
für die Landwirtschaft durch die Kantone vom
Bauernsekretariat aus geprüft. Wir kommen mit
Ihnen zum Ergebnis, -dass eine solche Kompetenz-
erteilung grössten Bedenken begegnen muss.
Diese sind sowohl formaler als sachlicher Natur.
In formaler Beziehung kann es zu sehr unlieb-
samen Zuständen führen, wenn die Kantone eine
eigene Agrarpolitik betreiben, die derjenigen des
Bundes entgegensteht. Aber auch in sachlicher
Beziehung ist eine solche Kompetenzerteilung nicht
erwünscht." Ich habe darauf hingewiesen. Ueber-
lassen wir deshalb die künftige Regelung der Agrar-
politik wie bisanhin dem Bund. Der Bund allein
ist unseres Erachtens imstande, in objektiver
Weise diejenigen Massnahmen ausserhalb der Han-
dels- und Gewerbefreiheit zu ergreifen, welche zum
Schütze des Gesamtwohles der Landwirtschaft
notwendig sind. Wir bitten Sie deshalb, den An-
trag der zweiten Minderheit anzunehmen. .

Wenk, Berichterstatter der I. Minderheit: So-
wohl in der Eintretensdebatte als auch heute
morgen hatte'der Sprechende. Gelegenheit gehabt,
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auf die Nachteile der kantonalen Autarkie hinzu-
weisen. Ich möchte mich deshalb zu den grund-
sätzlichen Fragen nicht mehr äussern.

Es wird erklärt, dass die Ermöglichung von
Schutzbestimmungen für mittelständische Klein-
hahdelsbetriebe und das Gastwirt- und Kine-
matographengewerbe sowie das Handwerk derart
dringlich sei, dass es nicht angehe, zuzuwarten, bis
die notwendigen Ausführungsgesetze ausgearbeitet
seien.

Prüfen wir die Frage, ob es wirklich nötig ist,
dem mittelständischen Kleinhandel zu helfen, so-
lange nicht eidgenössische Gesetze vorangegangen
sind. Ich möchte einmal Herrn Dr. Iten fragen,
ob er es für möglich hält, den mittelständischen
Kleinhandel za schützen, solange die Migrbs frei
ist, solange nicht die Kompensation auf eidgenös-
sischem Gebiete besteht. Glauben Sie nicht mit
mir, dass ein Schutz, beispielsweise eine Bedürfnis-
klausel, im mittelständischen Kleinhandel denjeni-
gen am willkommensten wäre, welche Grosshandel
betreiben? Das haben wir ja erfahren bei den Be-
stimmungen über die Warenhäuser. Niemand hat
eine grössere Freude über die Einschränkung der
Warenhäuser gehabt als die Warenhäuser selber,
welche darin einen erwünschten Schutz für sich
vor unerwünschter Konkurrenz sahen. Ich glaube
deshalb, es ist wieder eine Illusion, wenn erklärt
wecden will, wegen der Dringlichkeit der Sache
zunächst für den mittelständischen Kleinhandel
müsse man den Kantonen diese Kompetenz geben.
Die Kantone können diese Kompetenz nicht aus-
üben, weil der andere Konkurrenzfaktor, nämlich
der Grosshandel, bestehen bleibt, und weil jeder
Schutz im Kleinhandel diesem Grosshandel zu-
gute kommt. Niemand hätte eine grössere Freude
als Herr Duttweiler, wenn ein Kanton daran ginge,
seine Spezereigeschäfte zu beschränken. Um so
besser könnte er herumfahren und absetzen.

Es ist zuzugeben, dass gewisse Gebiete sehr wohl
kantonal geregelt werden können, vor allem jene,
die hier genannt sind, nämlich das Gastwirtschafts-
und das Kinematographengewerbe. Aber sie haben
die notwendigen Voraussetzungen, um das ver-
hältnismässig rasch zu tun. Es heisst in Art. 32:
„soweit die Kantone nicht kraft eigenen Rechts
zuständig sind, wird ihnen die Bundesgesetzgebung
Gebiete und Aufgaben, die keiner allgemeinen
Regelung durch den Bund bedürfen, vorbehalten".

Wenn whvalso auch diesen Absatz nicht an-
nehmen, wie er Ihnen von der Kommissionsmehr-
heit vorgeschlagen wird, so hat der Bund doch
sehr rasch die Möglichkeit, in bezug auf das Gast-
wirtschaftsgewerbe und das Kinematographen-
gewerbe den Kantonen das Recht zu geben, die
ihm gutscheinenden Bestimmungen zu erlassen;
ein derartiges Gesetz sollte nicht viel Zeit brauchen.
Wir haben ja schon oft gesehen, dass es, wenn es
dem Bundesrat und den Räten wirklich ernst ist,
aber allerdings nur dann, sehr schnell gehen
kann.

Also schaffen Sie sich in bezug auf den mittel-
ständischen Kleinhandel keine Illusionen. Dort
können Bestimmungen in den Kantonen höchstens
dann eingeführt werden, wenn die Bundesgesetz-
gebüng vorausgegangen ist, wenn diejenigen Ge-
biete abgegrenzt sind, welche den Kantonen'zuge-

wiesen werden können, und wenn namentlich auch
die Frage, in welcher Weise die Konkurrenz des
Grosshandels oder eigentlich dieses grossen Klein-
handels, wenn ich so sagen darf, gegenüber dem
mittelständischen Kleinhandel geordnet wird, ge-
löst ist.

Wie steht es denn mit Bezug auf das Hand-
werk? Unser Herr Kommissionspräsident hat er-
klärt: Das ist sehr einfach; der Begriff „Handwerk"
ist abgeklärt.

Ich kann leider diese Auffassung, wonach der
Begriff Handwerk so abgeklärt sei, nicht teilen.
Ist die Grosschlächterei Bell ein handwerklicher
Betrieb ? Nach der Auslegung des Herrn Präsi-
denten Ja, wenigstens in Basel. In Basel ist das
ein Metzgereibetrieb, nach seiner Auffassung ein
handwerklicher Metzgereibetrieb. Wenn wir eine
Bestimmung in Basel erlassen, ist die Gross-
schlächterei Bell als handwerklicher Betrieb be-
schränkt, nicht aber in allen ändern Kantonen, wo
sie Filialen hat und Fleisch hinliefert, denn es ist
dort nicht ein mittelständischer Betrieb des Klein-
handwerks, sondern in ändern Kantonen draussen
ist es ein Betrieb des Grosshandels.

Ich glaube, Sie sind auf dem besten Wege, mit
derartigen Bestimmungen die Kantone in Ver-
suchung zu bringen, den Handel im Herumziehen
zu fördern, Migros im Grossen aufzuziehen, nicht
nur im Spezereihandel, sondern überhaupt, auf
verschiedenen ändern Gebieten. Und Sie erkennen
nicht die Unmöglichkeit, auf dem Wege der Kan-
tone wirksam, ich sage wirksam, einzugreifen;
mindestens ist das nicht der Fall in sehr vielen
Berufen, und zwar gerade in solchen Berufen
nicht, die am lautesten schreien. Die Metzgereien
haben bereits, ich nehme an nicht nur im Kanton
Baselstadt, sondern auch in ändern Kantonen,
das Begehren um Einführung der Bedürfnis-
klausel gestellt. Diese Bedürfnisklausel würde
meines Erachtens bei allen den Gewerben, die wie bei
den Grosschlächtereien das Handwerk nicht aus-
üben, sondern als Handelsgeschäfte auftreten wür-
den, illusorisch.

Wie steht es mit den Genossenschaften? Unser
Herr Kommissionspräsident hat erklärt, er teile
die Auffassung von Herrn Bundesrat Obrecht,
wonach ein Angriff auf die Beschränkung der
Genossenschaften vom Standpunkt ,des allgemeinen
Rechts nicht zulässig sei. Sie nehmen aber beim
Handwerk die Genossenschaften nicht aus. Wie
steht es bei einer Genossenschaftsbäckerei ? Ist
das dann ein handwerklicher Betrieb ? Nirgends
steht, dass der genossenschaftliche Handwerks-
betrieb nicht durch die kantonale Gesetzgebung
beschränkt werden könne. Ich glaube also, unser
Herr Kommissionspräsident übersieht, dass die
Zusicheruhg, die Herr Buridesrat Obrecht mit
Bezug auf die Genossenschaften gegeben hat, ein
ganz empfindliches Loch erfährt durch die Kompe-
tenz, die hier den Kantonen gegeben werden will.
Aber auch bei den Grossbäckereien trifft zu, was
ich bei den Grossmetzgereien gesagt habe. Man
kann die Grossmetzgereien und -bäckereien in
einen Kanton verlegen, der keine Beschränkung
hat, und dann können sie ihre Filialen in einem
ändern Kanton haben, der glaubt, durch Be-
schränkung der Betriebe der »Notlage des Gewerbes
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beikommen zu können. Er kann die Filiale als
Geschäftszweig des Handels — es ist eben dann
nicht ein handwerklicher Betrieb — meines Er-
achtens nicht einschränken. So haben Sie wieder
ein grosses Loch in der ganzen Geschichte.

Wie steht es mit der Bedürfnisklausel ? Wir
haben in dieser Beziehung ja Erfahrungen bei den
Filialgeschäften gemacht. Der Kanton Baselstadt
hat es abgelehnt, zunächst die Bedürfnisklausel
auf Filialgeschäfte einzuführen, d. h. er hat mit
Zustimmung des Bundesrates die Erlaubnis er-
halten, diese Bestimmung betreffend die Bedürfnis-
klausel auf die Filialgeschäfte nicht anzuwenden.
Das ist eine Zeitlang ja ganz gut gegangen. Wir
haben uns durch Verständigung in vernünftiger
Weise zurecht gefunden. Allein, nach einiger Zeit,
haben die Firmen gemerkt, dass in Basel keine
gesetzliche Schranke für Filialgeschäfte besteht
und sie sind dann wie die Fliegen zum Honig nach
unserem Kanton gezogen, und so haben wir, ge-
zwungenermassen, entgegen einer vernünftigen
Wirtschaftsführung, die Bedürfnisklausel doch ein-
führen müssen. Das ist das Resultat der Bedürfnis-
klausel. Wenn ein, zwei, drei Kantone die Be-
dürfnisklausel einführen, dann werden die übrigen
Kantone automatisch gezwungen, das ebenfalls zu
tun, denn die Gewerbetreibenden werden sich jenen
Kantonen zuwenden, wo sie noch frei ihr Gewerbe
eröffnen können.

Die Bedürfnisklausel ist überhaupt ein ausser-
ordentlich zweischneidiges Schwert. Vergessen wir
nie, dass wir eine Jugend und einen Nachwuchs
haben und dass auch diese Leute wieder in irgend
eine Arbeit hineinkommen müssen, und dass des-
halb sorgfältig abgewogen werden muss, wieweit
hier Einschränkungen aufgerichtet werden sollen.
Ich betone noch einmal, was ich in der Eintretens-
debatte gesagt habe: Ich befürchte, dass die
kantonalen Regierungen und gesetzgebenden Be-
hörden überrannt werden, dass man nur das
Nächstliegende, aber die Zusammenhänge nicht
sieht, so wie die freisinnige Fraktion unseres
Kantons, nur das Nächstliegende, aber die Zu-
sammenhänge in der Wirtschaft nicht gesehen hat.

Wie wird die Sache herauskommen ? Diejeni-
gen Kantone, die durch die Bestimmungen in
ändern Kantonen sich beengt fühlen, haben eine
Waffe, nämlich die Initiative. Sie können auf dem
Wege der Initiative durch ein eidgenössisches Gesetz
die kantonale Gesetzgebung aufheben. Ich bin
überzeugt davon, dass sie diesen Weg gehen
müssten, wenn wir diesen Ausweg, der -hier vorge-
schlagen wird, wählen würden. Sie müssten dann
den Ausweg suchen, auf irgend eine Weise zu er-
reichen, dass auf eidgenössischem Gebiet das be-
treffende Handwerk geregelt wird. -Dann hört die
kantonale Regelung von selber auf; aber ob das
ein nützlicher und zweckdienlicher Weg ist, ob es
vorteilhaft ist, das Ross beim Schwanz aufzuzäu-
men, zuerst üble Erfahrungen durch kantonale
Gesetze zu sammeln und hernach zur eidgenös-
sischen Gesetzgebung überzugehen, oder ob es nicht
richtiger wäre, von vornherein auf dem Wege eid-
genössischer Gesetzgebung das zu tun, was unbe-

•dingt getan werden muss, was aber auch verant-
wortet werden kann, das ist eine Frage, die meines
Eraehtens sehr eindeutig beantwortet werden
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kann. Ich betone deshalb noch einmal, dass ich'
überzeugt bin, dass Sie hier dem Gewerbe eine
Scheinlösung vortäuschen und damit nur neue
Unzufriedenheit und vielleicht grössere Erbitte-
rung schaffen, als sie heute schon vorhanden ist.

Wie steht es bei der Einführung der Bedürfnis-
klausel in bezug auf die Arbeit in einem ändern
Kanton? Unser Präsident hat diese Frage ange-
deutet.

Ein schöner Teil der Privatbauten wird, wie
ich schon gesagt habe, heute in unserem Kanton
von Firmen, die im Kanton Basel-Land domiziliert
sind, ausgeführt. Können wir nun erklären,
Firmen, die im Kanton Basel-Land niedergelassen
sind, dürfen im Kanton Basel-Stadt nicht arbeiten,
denn wir haben zuviel eigene Firmen, wir können
diese nicht einmal beschäftigen ? Dass die Ueber-
zeugung vorhanden wäre, dass derartige Bestim-
mungen im Gesamtinteresse liegen, ist ganz zweifel-
los, und ich glaube, wenn wir das Gewerbe ganz
allgemein fragen, ob die Einführung der Bedürfnis-
klausel im Gesamtinteresse liege, werden wir vom
Gewerbe mindestens eine sehr eindeutige Antwort
erhalten. Ich betone also noch einmal, die Frage
ist nicht abgeklärt und sie scheint mir kaum lösbar
zu sein. Sie scheint mir mindestens die grosse Ge-
fahr in sich zu schliessen, dass Schranken aufge-
richtet werden, die einer vernünftigen Wirtschaft
diametral gegenüberstehen. Ich habe schon heute
Morgen darauf hingewiesen, dass meines Erachtens
die Lösung nicht in den Kantonen gefunden werden
kann,, sondern die Lösung muss in den Wirtschafts-
gebieten und in den Berufszweigen gefunden wer-
den. Sie können nicht eine vernünftige Regelung'
der Wirtschaft in einem Lande herbeiführen, welche
an den Kantonsgrenzen stille steht, sondern Sie
können diese Frage nur vernünftig regeln, wenn
Sie für ganze Wirtschaftsgebiete oder für ganze
Berufszweige eine Regelung herbeiführen. Und
diese Möglichkeit haben Sie in der Verbindlich-
erklärung von Abmachungen von Berufszweigen
usw. usw. Dort ist ohne weiteres das Mittel ge-
schaffen, das einen vernünftigen Ausgleich der
Bedürfnisse bieten kann. Ich sage bieten kann.
Ich weiss sehr wohl, dass auch von jener Seite
her mit Ueberbordungen zu rechnen sein wird.
Es liegt an denjenigen, welche die Anerkennung
auszusprechen haben für derartige Abmachungen
und Verträge, zu entscheiden, ob sie sich mit dem
Gesamtinteresse vereinbaren lassen oder nicht.
Aber ich bin überzeugt, dass eine Regelung im
Kanton unwirtschaftlich und letzten Endes auch
unmöglich ist, Illusionen erweckt und Schwierig-
keiten schafft. Das scheint mir gerade im Gewerbe
eigentlich noch zu wenig vorbereitet worden zu
sein, dass so rasch als möglich in den Berufszweigen
selber die nötigen Voraussetzungen für Verein-
barungen und Abmachungen geschaffen werden.
Das muss ja das Gewerbe, wie uns der Herr Präsi-
dent auch gesagt hat, tun, bevor der Kanton es
tut. Der Kanton kann nicht einmal die Anerken-
nung aussprechen. Es muss zuvor noch durch die
Bundesgesetzgebung die Möglichkeit zur Anerken-
nung geschaffen werden. Aber ich glaube, dass
heute schon da und dort auf dem Gebiete freiwil-
liger Abmachungen -noch mehr getan und vorbe-
reitet werden könnte, als das bereits geschehen ist.
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Ich möchte Sie bitten, diese Ergänzung der Wirt-
schaftsartikel, welche sie meines Erachtens unan-
nehmbar macht, zu streichen, das Gewerbe auf
die vertraglichen Abmachungen zu verweisen und
zu verhindern, dass einmal die Genossenschaften
gegen diese Wirtschaftsartikel Stellung nehmen
müssten, weil sie ihre handwerklichen Betriebe
nicht der kantonalen Regelung aussetzen können,
weil sie überhaupt keinen Schutz dagegen hätten,
dass sie im Kanton gleich behandelt würden wie
andere Handwerker. Das scheint mir, so wie die
Fassung des Artikels ist, eine Selbstverständlichkeit
zu se.in. Ich habe überhaupt die Auffassung, dass
das, was hier noch getan werden will, nicht einer
Beschleunigung, sondern einer Verschleppung der
Hilfe für das Gewerbe dient. Das Gewerbe hätte
ein Interesse daran, dass diese wesentlichen Be-
stimmungen, die ihm helfen können, so rasch als
möglich Gesetzeskraft erhalten, und es hat kein
Interesse daran, sie so zu gestalten, dass sicher mit
einem Referendumskampf gerechnet werden muss,
mit einem Referendumskampf, in welchem Mittel
in Bewegung gesetzt werden, die letzten Endes zu
einem Scheitern der ganzen Wirtschaftsrevision
führen.

Meyer: Ich stehe auf dem Standpunkt der Kom-
missionsmehrheit. Ich will den sachverständigen
Ausführungen von landwirtschaftlicher und gewerb-
licher Seite nicht vorgreifen.

Ich spreche daher nur kurz über den Schutz des
Gastwirtschaftsgewerbes. Der Art. 32 der Bundes-
verfassung hat die Kantone ermächtigt^ für Alko-
holwirtschaften die Bedürfnisklausel einzuführen.
Das geschah zur Bekämpfung des Alkoholismus.
Das Gutachten, das Herr Prof. Dr. Burckhardt er-
stattete, kam zum Schluss, dass unter diesen Ge-
sichtspunkten die alkoholfreien Wirtschaften der
Bedürfnisklausel nicht unterstellt werden können.
Dagegen ist an sich nichts einzuwenden. Aber der
Wiftschaftsartikel dient ausdrücklich dem Schutz
des Gewerbes, und er behandelt die Sache unter
einem ganz neuen Aspekt. Wenn der Wirtschafts-
artikel die Gesetzgebung über dieses Gebiet den
Kantonen ^überlassen will in der Meinung, dass sie
frei darüber legiferieren können, so wird es ihnen
auch zustehen, die Bedürfnisklausel für alkohol-
freie Wirtschaften nach eigenem Belieben einzu-'
führen. Vor allem steht jedenfalls fest, dass unter
den Begriff der Gastwirtschaft sowohl die Alkohol-
wirtschaft wie die alkoholfreie Wirtschaft fällt, dass
man da keinen Unterschied machen kann. Denn
das Gesetzgebungsrecht besteht dann für die Kan-
tone unter dem allgemeinen Gesichtspunkt des
Gastwirtschaftsgewerbes, gleichviel welcher Art das
Gewerbe ist.

Nun hat schon der Herr Präsident heute aus-
einandergesetzt, dass das Gastwirtschaftsgewerbe
ausserordentlich notleidend und bis zu 80% tief
verschuldet ist. Ich hatte Gelegenheit, in der Kom-
mission für das Hotelgewerbe zu hören, dass bereits
das Wirtschaftsgewerbe daran ist, auch ein Sanie-
rungsverfahren für sich zu beanspruchen. -Das lässt
darauf schliessèn, dass tatsächlich die Verschuldung
bedeutend ist. Es ist zuzugeben, dass die Zahl der
Wirtschaften landab landauf viel zu gross ist. Aber
woher kömmt das? Für die Gegenden, wo alte

Passtrassen bestehen, rührt das daher, dass der Be-
trieb von damals die Gründung dieser Wirtschaften
erforderte. Der Pferdewechsel, das Uebernachten,
das Bedürfnis nach einer Ruhepause, nach Füt-
terung der Pferde, nach einem guten Trunk für
die Passagiere und vielleicht nicht zum wenigsten
für den Herrn Fuhrmann und den Postillon hat
dazu geführt, dass an diesen Strecken alle paar
Kilometer ein Wirtshaus aufgetan wurde. Mit dem
Eingehen der Pferdepost und der Einführung der
Eisenbahn und des Automobils sind alle diese
Wirtschaften zum grossen Teil verödet.. Aber sie
blieben bestehen. Warum? Weil der Eigentümer
des Hauses sich dachte : Wenn ein Wirtschaftsrecht
auf diesem Hause steht, ist es mehr wert, und weil
die Hypothekargläubiger gegen die Auflassung des
Patents Einsprache erhoben haben. Diese Wirte
suchten sich recht und schlecht durchzubringen

'und sie haben das mit gewissem Erfolg getan.
Die alkoholfreien Wirtschaften konkurrenzieren

das Wirtschaftsgewerbe meines Erachtens in einer
unerträglichen Weise und entziehen sich oft jeder
Kontrolle. Die Alkoholwirtschaften führten seiner-
zeit, dem Zug der Zeit entsprechend, keine alkohol-
freien Getränke, aber heute ist das nicht mehr der
Fall. Heute kann man in jeder Wirtschaft alko-
holfreie Getränke genau so beziehen wie in einem
alkoholfreien Restaurant. Denn der Wirt weiss,
dass die Kundschaft es verlangt und er mindestens
gleichviel daran verdient. Die Zeiten sind längst
vorbei, da die Abstinenten als Sonderlinge ange-
sehen wurden. Ich erinnere mich lebhaft an meine
Studentenzeit, wo man sich oft darum stritt, ob
alkoholfreie Getränke commentfähiger Stoff seien
und wo man schliesslich zum Schluss kam, dass
der Student, der alkoholfrei war, sein Getränk in
einem Bierkrug mit einem grossen Deckel darüber
zu verschliessen hat, damit niemand Anstoss nehme.
Aber darüber sind wir heute hinaus. Während man
noch vor 20 oder 25 Jahren, wenn man in einem
Gasthaus abstieg und Wasser trank, von allen Sei-
ten kritisch betrachtet wurde, ist es heute umge-
kehrt. Wenn einer in einem Wirtshaus mehr als
2 oder 3 Dezi trinkt, läuft er Gefahr, von der Seite
angesehen zu werden. Ich glaube also, dass heute
das Bedürfnis für alkoholfreie Wirtschaften, wie
es früher bestanden hat, nicht mehr vorliegt.

Jeder, der heute um ein Wirtschaftspatent sich
bewirbt und keines bekommt, weil die Behörde
sagt, es bestehe kein Bedürfnis, eröffnet eine alko-
holfreie Wirtschaft. Er hat dabei die stille Hoff nung,
dass wenn- er so 2—-3 Jahre gewirtet hat, es ihm
mit Hilfe dritter Personen, der Gemeinde oder eini-
ger Vereine gelingt, bei der Regierung ein Patent
für Alkoholika zu erzwingen. Wenn es ihm nicht
gelingt, sagt er sich oft, die Kontrolle ist derart
ungenügend, dass ich durch die Maschen des Ge-
setzes schlüpfe und nach meinem freien Ermessen
auch Alkoholika ausschenken kann.

Ich habe einmal einen Fall erlebt, dass in einem
Gebirgstal stundenweit ab von irgend einem Poli-
zeiposten jemand um ein Wirtschaftspatent nach-
gesucht hat. Es ist abgelehnt worden. Der Be-
treffende hat sich nachher um ein alkoholfreies
Patent beworben. :Es musste ihm bewilligt werden?
Heute wirtet er, vermutlich, aber kein Mensch ist
imstande, ihn zu kontrollieren, In einer Stadt, an
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einem grossen Ort, wo genügend Polizei vorhanden
ist, ist es durchaus möglich, Stichproben zu machen
und festzustellen, ob der Mann sich gegen das Ge-
setz vergangen hat und ihn zur Vorzeigung zu brin-
gen. Aber abseits auf Berghöhen und in abgele-
genen Tälern ist es vollkommen ausgeschlossen.

Ich glaube nicht, dass ich diese Sache zu dra-
stisch geschildert habe, sondern ich bin überzeugt,
dass alle diejenigen Herren Kollegen, die auf diesem
Gebiete beruflich zu tun haben, mir zustimmen
werden. Nun frage ich Sie : Ist es am Platze, dass
diese alkoholfreien Wirtschaften, gegen die ich
persönlich nichts einzuwenden habe — das möchte
ich vorsichtshalber noCjh sagen, damit ich nicht
eine Reihe von Protestschreiben von allen mög-
lichen Seiten bekomme — der Bedürfnisklausel nicht
unterstehen? Ich glaube nicht. Wenn man auf
der einen Seite behauptet, das Wirtschaftsgewerbe
leide Schaden, es sei schwer konkurrenziert, es
stehe zum grossen Teil vor dem Ruin, und auf der
ändern Seite die alkoholfreien Wirtschaften wie
die Pilze aus dem Boden schiessen, keinem Kon-
zessionszwang unterstehen, nur eine sehr geringe
Patentgebühr bezahlen und überhaupt in vielen
Fällen nicht kontrolliert werden können, so schliesse
ich, dass der Ausschluss der Bedürfnisklausel
nicht am Platze ist. Es liegen keine inneren Gründe
mehr vor, -um diese Wirtschaften zu -privilegieren.
Das wird eine gewisse Sanierungsmöglichkeit für
die notleidenden Gastwirte bedeuten.

Keller: Ich habe, am 14. Dezember 1938 einen
Antrag eingereicht, den ich mir erlaube, Ihnen
in Erinnerung zu rufen. Er lautet:

„Die Kantone sind befugt, die Erhöhung alko-
holfreier Wirtschaften und Automatenrestaurants
sowie von Lichtspieltheatern und kleingewerb-
lichen Betrieben eines durch übermässige Kon-
kurrenz notleidend gewordenen Wirtschaftszwei-
ges vom Nachweis eines Bedürfnisses abhängig
zu machen."

Mein Haupteinwand, die Schaffung einer kan-
tonalen Kompetenz neben derjenigen des Bundes
ohne genaue Ausscheidung bringe eine verfassungs-
rechtliche Unklarheit, bleibt nach der Fassung der
Kommissionsmehrheit bestehen. Die Verweisung
auf den Satz, dass Bundesrecht dem kantonalen
Recht vorgehe, genügt nach meiner Auffassung
zu einer völligen Abklärung nicht. Das wird auch
in einer Eingabe des Ausschusses für zwischen-
genossenschaftliche Beziehungen angeführt. Im
übrigen .verweise ich auf meine früheren Ausfüh-
rungen über die Konkurrenz zwischen der Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes und derjenigen
der Kantone. Die Folgerung aus diesem Einwand
wird auch in der eben erwähnten Eingabe des Aus-
schusses für zwischengenossenschaftliche Bezie-
hungen gezogen, und zwar in der Weise, dass wenn
den Kantonen Gesetzgebungskompetenzen zur Ein-
schränkung der Handels- und Gewerbefreiheit
zuerkannt werden, diese in klarer Weise bestimmt
limitiert auf abgegrenzte Gebiete formuliert wer-
den sollten. Der betreffende Satz der Eingabe lau-
tet: „Sollten jedoch im Sinne der Aussprache im
Ständerat den Kantonen Kompetenzen zuerkannt
werden, so sollte im Verfassungsartikel oder zum
mindesten in den Protokollen der eidgenössischen

Räte in verbindlicher Form festgesetzt werden,
welche Kompetenzen und in welcher Form solche
den Kantonen zugesprochen werden sollen."

Der Antrag der Kommission will diese kanto-
nale Kompetenz neben derjenigen des Bundes
schaffen für die Gebiete des Handwerks, des mittel-
ständischen Kleinhandels, des Wirtschafts- und
Lichtspielgewerbes und der Landwirtschaft. Der
Antrag ist also sehr weitgehend. Denken Sie nur
an das weite Gebiet des Handwerks, an die Schrei-
ner, Metzger, Coiffeure, Gärtner, Schlosser, Tape-
zierer, Buchbinder usw., die in der kantonalen Ge-
setzgebung ausserhalb des Schutzes der Handels-
und Gewerbefreiheit sollen gestellt werden können.
Wo bleibt da noch der Schutz des Konsumenten ?
Herr Kollege Pfister hat es übernommen, die Land-
wirtschaft gemäss dem Antrag einer Minderheit
auszuschalten, und er hat seinen Antrag bereits
begründet. Wenn, wie ich annehme, diese Ausschal-
tung gemäss Antrag der Minderheit durchgeht,
dann bleiben für die Kantone nach dem Vorschlag
der Minderheit die Gebiete des Handwerks und des
mittelständischen Kleinhandels sowie des Wirt-
schafts- und Lichtspielgewerbes.

Mein Antrag, der von der Kommission geprüft
und abgelehnt worden ist, unterscheidet sich da-
durch von demjenigen der Kommission, dass er
den Kantonen auf bestimmten Gebieten eine aus-
schliessliche Kompetenz zuerkennen will, unter
Ausschaltung einer Bundeskompetenz, in der Haupt-
sache zum Schütze des Gastwirtschaftsgewerbes
und des Lichtspielgewerbes, sowie zugunsten klein-
gewerblicher Betriebe eines durch übermässige
Konkurrenz notleidend gewordenen Wirtschafts-
zweiges. Dabei verstehe ich unter Gastwirtschafts-
gewerbe diesen Ausdruck im weitesten Sinne,
also unter Einschluss der alkoholfreien Wirtschaf-
ten, der Automaten- und Selbstbedienungsrestau-
rants. Ich möchte hier gegenüber den Ausführungen
des verehrten Herrn Kommissionspräsidenten fest-
stellen, dass wir das Recht haben, einen neuen Be-
griff des Gastwirtschaftsgewerbes in die Verfassung
aufzunehmen, ohne an die Auslegung des alten
Art. 32quater gebunden zu sein. Wir haben also
das Recht, den Begriff Gastwirtschaftsgewerbe so
in die neuen Wirtschaftsartikel hineinzunehmen,
dass er auch die alkoholfreien Wirtschaften, die
Automatenrestaurants usw. umfasst.

Nach meiner Ansicht ist die Zuerkennung einer
möglichst engen und bestimmt unbegrenzten aus-
schliesslichen Kompetenz an die Kantone der Schaf-
fung einer unklaren Doppelgesetzgebungskompetenz
auf dem viel zu weiten Gebiete, das der Kommis-
sionsantrag umfasst, weit vorzuziehen, wobei man
diese ausschliessliche Kompetenz der Kantone
auch noch einschränken könnte auf das Gastwirt-
schaftsgewerbe und das Lichtspielgewerbe. Diesen
Gewerben wird nämlich durch den Streichungs-
antrag des Herrn Kollegen Wenk nicht geholfen.
Sie eignen sich aber besonders für ein kantonales
Reservatrecht auf dem Gebiete des Wirtschafts-
rechtes. Auch die Verweisung von Herrn Wenk
auf Art. 32, Abs. 2, der neuen Wirtschaftsartikel,
vermag da nicht zu helfen, weil der Bund auf
diesem Gebiete nach meiner Auffassung überhaupt
nichts zu tun hat, sonderji dieses Gebiet viel besser
den Kantonen überhaupt überlässt.
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Der gleichen Auffassung wie ich ist auch der
Schweizerische Wirteverein, der in einer Eingabe
vom 20. Dezember schreibt, als Ergebnis einer
Umfrage bei den Kantonen sei festzustellen, es
sei mit Nachdruck die Auffassung vertreten wor-
den, dass die Ordnung des Wirtschaftswesens auch
in Zukunft Sache der Kantone bleiben solle. Von
diesem Standpunkte aus kommt der Schweizerische
Wirteverein zu einem Antrag, der lautet: „Die
Kantone können auf dem Wege der Gesetzgebung
die Ausübung des Wirtschaftsgewerbes sowie den
Handel mit geistigen Getränken den durch das
öffentliche Wohl erforderlichen Beschränkungen
unterwerfen. Vorbehalten bleiben die bundes-
rechtlichen Bestimmungen über die gebrannten
Wasser."

Dieser Antrag konnte leider von der Kommis-
sion nicht mehr behandelt werden, trotzdem er
eine eingehende Prüfung sicher verdient, was nun
dem Nationalrat vorbehalten bleibt.

Der Antrag der Kommission will den Kantonen
auf ändern Gebieten, auf demjenigen des Hand-
werks und mittelständischen Kleinhandels, erheb-
lich mehr geben als mein Antrag und als der
Antrag des Schweizerischen Wirtevereins. Des-
halb weiss ich, dass zur Zeit ein Gegenantrag gegen
den Antrag der Kommission keinerlei Aussicht auf
Annahme hat, nachdem der Ständerat schon mit
grossen Mehr die Schaffung einer Doppelgesetz-
gebungskompetenz an Bund und Kantone neben-
einander beschlossen und sich damit gegen den
Grundgedanken meines Antrages ausgesprochen hat.
Darum warte ich auch hier die Korrektur ab, die
der andere Rat sicher ebenfalls vornehmen wird,
um dann später die Diskussion wieder fortzusetzen.
Für heute will ich dem Beispiel unseres verehrten
Herrn Kollegen Joller, der heute seinen Antrag
mit der Zähigkeit eines Nidwaldners von 1798
Schritt für Schritt verteidigt hat, nicht folgen;
ich verzichte daher durch Rückzug meines Antrages
zur Zeit auf eine Abstimmung. '

Hingegen möchte ich auf einen Schönheits-
fehler im Antrag der Kommissionsmehrheit auf-
merksam machen, der nicht stehen bleiben darf.
Der Antrag der Mehrheit lautet :

„Vorschriften im Sinne von Art. 31bis, Abs. 2,
Lit. a und b (für diese und diese Wirtschafts-
zweige) können auch von Kaintonen erlassen wer-
den."

Was heisst das „Vorschriften im Sinne von
Art. Slbis, Abs. 2, Lit. a und b?" Das heisst,
„Vorschriften" — wenn Sie das alles dann richtig
zusammenzählen — „zum Schütze wirtschaftlich be-
drohter Landesteile und zur Erhaltung wichtiger,
in ihrer Existenz gefährdeter Wirtschaftszweige
und Berufsgruppen, und zur Erhaltung eines
gesunden Bauernstandes und einer leistungsfähi-
gen Landwirtschaft, sowie zur Festigung des bäuer-
lichen Grundbesitzes". Und das alles soll dann
passen für die Formel der Kommissionsmehrheit ?
Sie sollten hier, wenn Sie keine Konfusion schaffen
wollen, Lit. a und b streichen und einfach sagen :
„Vorschriften im Sinne von Art. Slbis, Abs. 2",
denn man will doch sagen: „Schutz vor Schriften
in Abweichung vom Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit 'können auch von den Kantonen
erlassen werden." Man würde vielleicht gut tun,

gerade diese Formulierung zu wählen, damit man
nicht nachschlagen muss in Art. 31bis, was denn
eigentlich gemeint ist.

Das zur redaktionnellen Klarstellung des Vor-
schlages der Mehrheit.

Da ich gerade das Wort habe, will ich noch zwei
Worte beifügen über eine Frage, die Herr Schöpfer
heute aufgeworfen hat. Wer entscheidet im Streit-
falle darüber, ob das Gesamtineteresse vorhanden
sei oder nicht ? Mit ändern Worten : Ist es zu-
lässig, gegen Massnahmen der Kantone im Sinne
von Art. Slbis, Abs. 3, mit der Begründung, dass
das Gesamtinteresse nicht vorhanden und dass
daher die Handels- und Gewerbefreiheit oder ein
anderes Recht verletzt sei, eine staatsrechtliche
Beschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 178
des Bundesgerichts-Organisationsgesetzes wegen
Verletzung verfassungsmässiger Rechte einzurei-
chen und Aufhebung zu verlanegn ?

Der Art. 178 des Bundesgerichts-Organisations-
gesetzes sieht eine staatsrechtliche Beschwerde-
führung beim Bundesgericht wegen Verletzung
verfassungsmässiger Rechte vor. Er lässt diese
Beschwerdeführung zu gegen kantonale Verfü-
gungen und Erlasse. Das Recht zur Beschwerde-'
führung steht Bürgern und Korporationen bezüg-
lich solcher Rechtsverletzungen zu, welche sie
durch allgemeinverbindliche oder sie persönlich
betreffende Verfügungen oder Erlasse erlitten ha-
ben.

Nach meiner Auffassung, die übereinstimmt
mit derjenigen von Herrn Ständerat Schöpfer,
ist es ganz klar, dass diese Bestimmung von Art. 178
des Organisationsgesetzes nicht nur für die alten
Verfassungsartikel gilf; sondern auch für die neuen,
die wir hier einführen wollen. Man hat also ein
Recht auf Beschwerdeführung beim Bundesgericht
durch den Nachweis, dass ein Gesamtinteresse
nicht vorliege und dass deswegen die Handels-
und Gewerbefreiheit verletzt sei. Aber dieses
Recht ist ein bloss theoretisches, und damit möchte
ich schliessen. Ich möchte das Bundesgericht
sehen, das, wenn ein Kanton gestützt auf das
Gesamtinteresse ein Gesetz erlässt, dann dieses
Gesetz aufheben würde. Die Formulierung des Ge-
samtinteresses ist so vag und elastisch, dass nach
meiner Auffassung hier der staatsrechtliche Re-
kurs keinen praktischen Wert hat.

Im übrigen sage ich zu diesem Artikel: Auf
Wiedersehen !

M. Chamorel: Maintenant que les représentants
de la minorité se sont exprimés, vous permettrez
bien à l'un des représentants de la majorité de dire
son avis au sujet de ce troisième alinéa.

La majorité de la commission est d'accord pour
reconnaître aux cantons le droit de légiférer dans
certaines branches de l'économie (artisanat, petits
commerces de détail, auberges, cinématographes,
agriculture).

La minorité de la commission représentée par
notre président, M. Schöpfer et par notre collègue,
M. Pfister, nous a proposé de biffer la disposition
prévoyant pour les cantons le droit de légiférer sur
des questions intéressant l'agriculture.

Au nom de la majorité de la commission, je vous
propose au contraire de la maintenir. Nous ne com-
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prendrions pas que, puisqu'on veut donner aux
cantons le droit de légiférer dans les diverses branches
de l'économie que je viens de citer, qu'on n'y incor-
pore pas l'agriculture.

On fait grand état, pour combattre la disposition
de la majorité de la commission, du rapport qui a
été demandé par le Département de l'économie pu-
blique au secrétariat de l'Union suisse des paysans,
rapport qui a été rédigé par le Dr Laur. J'ai eu,
de mon côté, la curiosité de demander l'avis du
président de cette même organisation, M. le
Dr Porchet, conseiller d'Etat et chef du Département
de l'agriculture du canton de Vaud. Les conclusions
de M. Porchet sont tout à fait contraires à celles de
M. Laur. Ces deux tendances ne sont pas faites pour
nous étonner car ce n'est pas la première fois que
ces deux Messieurs ne sont pas d'accord sur des
questions de principe. On trouve, d'un côté, le par-
tisan du fédéralisme, et de l'autre, celui de la cen-
tralisation. C'est sur ces deux principes que ces deux
Messieurs n'ont pas pu se mettre d'accord.

M. Porchet nous dit en particulier: « II est exact
que la politique économique des prix des produits
agricoles doit être, si possible, uniformisée entre
les cantons.

« Mais ce n'est pas l'Etat fédéral, mais bien les
associations agricoles qui doivent le faire.

« C'est le cas aujourd'hui pour le lait, le bétail
(Brougg), le tabac, etc. Dans tous ces domaines, il
est exact que la Confédération intervient, mais
elle le fait avant tout sous la forme financière de
subsides. Malgré cela, il y a d'assez grosses diver-
gences de prix payés aux producteurs d'une localité
à l'autre (lait, par'exemple).

« En donnant une compétence aux cantons en
matière d'économie agricole, on n'empêche pas la
possibilité d'action générale par les associations.

« II est incontestable que les compétences can-
tonales demandées pourraient présenter da"hs quel-
ques cas des inconvénients » — on le reconnaît —
« mais elles comportent aussi des avantages. Elles
permettraient dans bien des cas une meilleure sauve-
garde de la classe paysanne d'une région » . ..— en
particulier des régions de montagne — . . . «en-per-
mettant d'établir plus d'équité».

Ce matin, le chef du Département de l'économie
publique a fait allusion à un canton qui prenait des
dispositions tendant * à empêcher les «Munis» du
canton de Berne d'entrer dans ce canton. J'épar-
gnerai la peine à M. le conseiller fédéral de citer le
nom de ce canton en le signalant moi-même. Il
s'agit du canton de Vaud. Mais je puis vous assurer
que jamais, dans ce canton, il n'a été question d'em-
pêcher les «Munis» du Simmenthal de venir chez
nous. Ils font d'ailleurs très bon ménage avec les
vaches du canton de Vaud. Nos vaches n'ont jamais
montré d'inquiétude à se promener sur les pâturages
des Alpes ou du Jura en compagnie des «Munis»
du Simmenthal qui sont'des animaux bien en forme
et pleins de vigueur.

Il y a peut-être eu confusion et j'ai l'impression
que le Conseil fédéral a été mal renseigné sur ce
point. Nous avons dans le canton de Vaud une loi
qui fixe les principes de participation aux concours
de bétail de tous nos animaux bovins. Nous avons
basé cette participation sur la production d'un cer-
tificat de productivité laitière. Nous imposons à

tous les animaux amenés dans nos concours un certi-
ficat témoignant de sa production ou de son ascen-
dance laitière. Nous avons dans le canton de Vaud
le contrôle laitier obligatoire, mais nous reconnais-
sons le contrôle laitier opéré par la Fédération suisse
des syndicats d'élevage de la race tachetée pour la
délivrance des certificats exigés. Tous les taureaux
provenant d'autres cantons, au bénéfice d'une ascen-
dance laitière, ont le droit, au même titre que les
taureaux du canton de Vaud, d'être présentés dans
nos concours.

Il n'y a donc aucune disposition d'interdiction
imposée à nos éleveurs d'aller s'approvisionner dans
le canton de Berne où ailleurs en animaux de pre-
mier choix.

Il est bien certain que si l'on donne une exten-
sion à toutes ces dispositions, on arriverait à des
situations difficiles. On a signalé ce matin les diffi-
cultés qu'on ferait en Suisse allemande à la vente
des vins vaudois, en particulier des vins rouges pro-
venant de plantes de producteurs directs. A ce
propos, nous sommes sans souci. On nous a dit ce
matin que la Suisse consommait beaucoup plus de
vin rouge qu'elle n'en produisait. Si donc, en Suisse
allemande, on veut interdire l'arrivée directe de ces
vins, il suffira de procéder à des coupages de vin
du producteur direct et de vin rouge importé. Nous
n'avons donc aucun risque à redouter.

Mais, Messieurs, nous ne devons pas en arriver
à la création de barrières entre les cantons. Il n'a
jamais été dans l'idée du canton de Vaud, par
exemple, d'interdire l'arrivée chez nous des grandes
machines de l'industrie de Suisse allemande ou
même des chaussures de notre collègue Bally. Si
nous voulions prendre des dispositions aussi exten-
sives au sujet de l'agriculture^ nous pourrions le
faire aussi pour le métier d'aubergiste et l'artisanat.
Nous pourrions, en Suisse romande, imposer à cer-
tains confédérés de la Suisse allemande, un séjour
dans les cantons confédérés avant de pouvoir ouvrir
un magasin ou prendre une patente d'aubergiste.
On pourrait aussi-leur imposer l'étude de la langue
française et de toutes les règles de la grammaire
avant d'accorder la patente sollicitée.

Non, nous ne devons pas aller aussi loin. Si
d'ailleurs les cantons voulaient prendre des dispo-
sitions aussi restrictives, il y aurait immédiatement
des répercussions et ils se mettraient à l'index de
tous les autres.

Il est cependant des questions où le canton doit
pouvoir intervenir sur son propre territoire pour
prendre telle ou telle mesure. Permettez-moi de
vous en signaler quelques-unes.

Nous faisons d'énormes sacrifices depuis de nom-
breuses années pour la sélection de notre bétail de
la race tachetée rouge et de la race brune. Or, depuis
la guerre en particulier, pour des intérêts commer-
ciaux, il arrive qu'on introduise beaucoup d'animaux
de la race tachetée brune dans la zone de la race
tachetée rouger et vice versa. On aboutit ainsi à des
croisements qui portent grand préjudice à la pureté
de la race. On devrait donc pouvoir prendre des
mesures pour empêcher ces croisements et maintenir
une race pure, justifiant les gros frais assumés par
la Confédération et les cantons dans ce domaine.

Voulez-vous un autre -exemple que j'ai déjà
signalé à la commission? Le canton du Valais est
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à l'avant-garde de la production fruitière; il prend
des dispositions pour la culture des fruits de table
afin d'empêcher la cueillette de ces fruits avant une
date déterminée, avant leur pleine maturité et pour
interdire aussi la vente de qualités inférieures.

Il semble que dans ce domaine le canton devrait
avoir la liberté de prendre des dispositions afin
d'obliger les paysans à se soumettre aux solutions
qui seraient édictées.

Je vous cite ces deux exemples en passant. Je
pourrais en citer d'autres. Mais je ne veux pas
allonger ce débat. La question a déjà été suffisam-
ment exposée.

Je me résume en affirmant qu'il faut laisser plus
d'initiative aux cantons et leur permettre de légi-
férer en ce qui concerne l'agriculture comme dans les
autres domaines de l'artisanat, du petit commerce et
du métier d'aubergiste. Nous ne voulons rien révo-
lutionner, mais nous proposons d'incorporer le droit
donné au canton de restreindre la liberté du paysan
si cela est nécessaire, aussi bien dans le domaine de
l'agriculture que dans les autres.

Telle est la proposition de la majorité de la
commission.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 2. Februar 1939.
Séance du 2 février 1939, matin.

Vorsitz — Présidence : Hr. Löpfe.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundes-
verfassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre
économique.

F o r t s e t z u n g . — Suite. •
Siebe Seite 46 hiervor. — Voir page 46 ci-devant.

Art. 31, Abs. 3.
For t se tzung . — Suite.

Iten: Ich will dem Wunsch des Herrn Präsi-
denten zur Kürze nach Möglichkeit Folge geben,
aber Sie werden mir schon erlauben müssen, einige
Ausführungen zu Alinea 3 dieses Artikels zu machen.

Ich beantrage Ihnen, Alinea 3 anzunehmen, je-
doch in Anbetracht der gestern gemachten Inter-
pretation das Adjektiv „mittelständische" zu strei-
chen. Ich habe gestern den Kampf zum grössten
Teil gegen den verehrten Herrn Kollegen Wenk ge-
führt; heute muss ich ihm auch einem Teil des
Weges seiner Argumentation folgen.

Alinea 3, so wie es von der Kommission inter-
pretiert wird, ist tatsächlich für den gewerblichen
Mittelstand eine grosse Illusion. Herr Wenk hat

sogar von einer Täuschung gesprochen. Es ist tat-
sächlich so: wenn dieses Alinea 3 Rechtskraft nach
der Interpretation der Kommission erhält, ist es
ausgeschlossen, dass für den mittelständischen Ein-
zelhandel noch von Seite der Kantone wirksame
Schutzbestimmungen erlassen werden können. Es
wird sehr fraglich sein, ob das für das Handwerk
getan werden kann. Ich will die Beispiele nicht
wiederholen, die Herr Wenk gestern angeführt hat.
Die Kantone könnten nach der Interpretation der
Kommission tatsächlich nur z. B. die Bedürfnis-
klausel für die mittelständischen Detailhandelsge-
schäfte einführen; die Filialgeschäfte, die Waren-
häuser, Epa, Migros usw. könnten sich beliebig ver-
grössern und vermehren. Es ist ohne weiteres klar,
dass kein einziger Kanton eine Schutzbestimmung,
die nur für einen Teil des Kleinhandels gilt, ein-
führen wird.

Bisher wurde auf Seite des Gewerbestandes
dieses Alinea 3 anders interpretiert. Es muss auch
vom juristischen Standpunkt aus anders interpre-
tiert werden. Ich werde Ihnen das beweisen. Wenn
Sie die Interpretation annehmen wollten, die Ihnen
der Kommissionspräsident dargelegt hat, müssten
Sie das Alinea 3 anders formulieren. Ich kann
nicht begreifen, dass man auf diese Interpretation
gekommen ist.

Bevor ich jedoch auf die Interpretationsfrage
näher eintrete, möchte ich einige Worte über die
Wünschbarkeit der kantonalen Kompetenzen ge-
mäss Alinea 3 dieses Artikels sprechen. Der Kom-
missionspräsident hat Ihnen gestern die -Gründe
in der Hauptsache dargelegt, welche für Alinea 3
sprechen. Ich möchte sie nicht wiederholen, son-
dern nur auf einzelne Einwendungen zurückkom-
men, die gestern gemacht wurden.
. Herr Kollega Wenk hat gestern erklärt, mit

dieser Bestimmung würde man das Ross am Schwanz
aufzäumen. Ich kann das nicht begreifen, ausser
man würde dann der ganzen eidgenössischen Ge-
setzgebung diesen Vorwurf machen. Es ist eine
Tatsache, die aus der schweizerischen Rechtsge-
schichte resultiert, dass, bevor irgendwie der Bund
eine Materie rechtlich geordnet hat, sie von den
Kantonen rechtlich geordnet wurde. Das heisst
also nach Ansicht von Herrn Wenk das Ross am
Schwanz aufzäumen. Ich habe noch Tiie gehört,
dass in der schweizerischenRechtsentwicklung zuerst
der Bund legiferiert hätte und dann die Kantone.
Bei uns war es auf allen Rechtsgebieten bis heute
umgekehrt. Es hat sich dies bewährt. Ueberall hat
der Kanton Erfahrungen gesammelt, und dann hat
sich die eidgenössische Regelung herauskristallisiert.
Man kann also dieser Bestimmung auf keinen Fall
den Vorwurf machen, dass damit das Pferd am
Schwanz aufgezäumt werde. Die Kantone waren
immer Wegbereiter eidgenössischen Rechtes.

Wenn man die gestrige Diskussion gehört hat,
könnte man auch zur Auffassung kommen, in den
kantonalen Parlamenten seien alles Hinterwäldler.
Man hat gesagt, diese Bestimmungen des Alinea 3
sei gefährlich, es könnten Lösungen getroffen wer-
den, die gegen jede wirtschaftlich vernünftige Ueber-
legung seien. Diese Befürchtungen sind übertrieben ;
auch in den kantonalen Parlamenten, in denen
eventuell solche Schutzgesetze gestützt auf Alinea 3
erlassen werden, wird es so gut wie im eidgenös-
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à l'avant-garde de la production fruitière; il prend
des dispositions pour la culture des fruits de table
afin d'empêcher la cueillette de ces fruits avant une
date déterminée, avant leur pleine maturité et pour
interdire aussi la vente de qualités inférieures.

Il semble que dans ce domaine le canton devrait
avoir la liberté de prendre des dispositions afin
d'obliger les paysans à se soumettre aux solutions
qui seraient édictées.

Je vous cite ces deux exemples en passant. Je
pourrais en citer d'autres. Mais je ne veux pas
allonger ce débat. La question a déjà été suffisam-
ment exposée.

Je me résume en affirmant qu'il faut laisser plus
d'initiative aux cantons et leur permettre de légi-
férer en ce qui concerne l'agriculture comme dans les
autres domaines de l'artisanat, du petit commerce et
du métier d'aubergiste. Nous ne voulons rien révo-
lutionner, mais nous proposons d'incorporer le droit
donné au canton de restreindre la liberté du paysan
si cela est nécessaire, aussi bien dans le domaine de
l'agriculture que dans les autres.

Telle est la proposition de la majorité de la
commission.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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Iten: Ich will dem Wunsch des Herrn Präsi-
denten zur Kürze nach Möglichkeit Folge geben,
aber Sie werden mir schon erlauben müssen, einige
Ausführungen zu Alinea 3 dieses Artikels zu machen.

Ich beantrage Ihnen, Alinea 3 anzunehmen, je-
doch in Anbetracht der gestern gemachten Inter-
pretation das Adjektiv „mittelständische" zu strei-
chen. Ich habe gestern den Kampf zum grössten
Teil gegen den verehrten Herrn Kollegen Wenk ge-
führt; heute muss ich ihm auch einem Teil des
Weges seiner Argumentation folgen.

Alinea 3, so wie es von der Kommission inter-
pretiert wird, ist tatsächlich für den gewerblichen
Mittelstand eine grosse Illusion. Herr Wenk hat

sogar von einer Täuschung gesprochen. Es ist tat-
sächlich so: wenn dieses Alinea 3 Rechtskraft nach
der Interpretation der Kommission erhält, ist es
ausgeschlossen, dass für den mittelständischen Ein-
zelhandel noch von Seite der Kantone wirksame
Schutzbestimmungen erlassen werden können. Es
wird sehr fraglich sein, ob das für das Handwerk
getan werden kann. Ich will die Beispiele nicht
wiederholen, die Herr Wenk gestern angeführt hat.
Die Kantone könnten nach der Interpretation der
Kommission tatsächlich nur z. B. die Bedürfnis-
klausel für die mittelständischen Detailhandelsge-
schäfte einführen; die Filialgeschäfte, die Waren-
häuser, Epa, Migros usw. könnten sich beliebig ver-
grössern und vermehren. Es ist ohne weiteres klar,
dass kein einziger Kanton eine Schutzbestimmung,
die nur für einen Teil des Kleinhandels gilt, ein-
führen wird.

Bisher wurde auf Seite des Gewerbestandes
dieses Alinea 3 anders interpretiert. Es muss auch
vom juristischen Standpunkt aus anders interpre-
tiert werden. Ich werde Ihnen das beweisen. Wenn
Sie die Interpretation annehmen wollten, die Ihnen
der Kommissionspräsident dargelegt hat, müssten
Sie das Alinea 3 anders formulieren. Ich kann
nicht begreifen, dass man auf diese Interpretation
gekommen ist.

Bevor ich jedoch auf die Interpretationsfrage
näher eintrete, möchte ich einige Worte über die
Wünschbarkeit der kantonalen Kompetenzen ge-
mäss Alinea 3 dieses Artikels sprechen. Der Kom-
missionspräsident hat Ihnen gestern die -Gründe
in der Hauptsache dargelegt, welche für Alinea 3
sprechen. Ich möchte sie nicht wiederholen, son-
dern nur auf einzelne Einwendungen zurückkom-
men, die gestern gemacht wurden.
. Herr Kollega Wenk hat gestern erklärt, mit

dieser Bestimmung würde man das Ross am Schwanz
aufzäumen. Ich kann das nicht begreifen, ausser
man würde dann der ganzen eidgenössischen Ge-
setzgebung diesen Vorwurf machen. Es ist eine
Tatsache, die aus der schweizerischen Rechtsge-
schichte resultiert, dass, bevor irgendwie der Bund
eine Materie rechtlich geordnet hat, sie von den
Kantonen rechtlich geordnet wurde. Das heisst
also nach Ansicht von Herrn Wenk das Ross am
Schwanz aufzäumen. Ich habe noch Tiie gehört,
dass in der schweizerischenRechtsentwicklung zuerst
der Bund legiferiert hätte und dann die Kantone.
Bei uns war es auf allen Rechtsgebieten bis heute
umgekehrt. Es hat sich dies bewährt. Ueberall hat
der Kanton Erfahrungen gesammelt, und dann hat
sich die eidgenössische Regelung herauskristallisiert.
Man kann also dieser Bestimmung auf keinen Fall
den Vorwurf machen, dass damit das Pferd am
Schwanz aufgezäumt werde. Die Kantone waren
immer Wegbereiter eidgenössischen Rechtes.

Wenn man die gestrige Diskussion gehört hat,
könnte man auch zur Auffassung kommen, in den
kantonalen Parlamenten seien alles Hinterwäldler.
Man hat gesagt, diese Bestimmungen des Alinea 3
sei gefährlich, es könnten Lösungen getroffen wer-
den, die gegen jede wirtschaftlich vernünftige Ueber-
legung seien. Diese Befürchtungen sind übertrieben ;
auch in den kantonalen Parlamenten, in denen
eventuell solche Schutzgesetze gestützt auf Alinea 3
erlassen werden, wird es so gut wie im eidgenös-
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sischen Parlament Leute geben, welche die Belange
der Wirtschaft zu erwägen imstande sind und einen
Ausgleich der Interessen der verschiedenen Wirt-
schaftsgruppen anstreben. Es wird auch in den
Kantonen möglich, vielleicht notwendig sein, solche
Lösungen der Volksabstimmung zu unterbreiten.

Wenn solche kantonalen Lösungen unvernünftig,
ungerecht und unbillig sind, dann besteht, wie ge-
stern ausgeführt wurde, die Möglichkeit, diese Er-
lasse an das Bundesgericht zu ziehen. Es ist gestern
sehr richtig ausgeführt worden, dass das Bundes-
gericht prüfen kann, ob die kantonale Regelung
dem Gesamtinteresse zuwiderlaufe, ob die Bestim-
mungen den sonstigen Voraussetzungen des Ver-
fassungsartikels z. B. der Lit. a betr. Existenzge-
fährdung usw. entsprechen. Meine Auffassung geht
sogar dahin, dass das Bundesgericht auch prüfen
kann, ob diese Regelung willkürlich sei oder die
Rechtsgleichheit verletze. Das sind alles Kautelen,
die verhindern werden, dass eine kantonale Lösung
zustande kommt, die nicht gerecht erscheint.

Die Regelung der Kantone bleibt auf das Kan-
tonsgebiet selber beschränkt. Es wird nicht angehen,
dass ein Kanton eine Regelung trifft, die wesentlich
in das Wirtschaftsgetriebe eines ändern Kantones
hineingreift. Die Basler haben das mit ihrem Ar-
beitsrappen erfahren, als das Bundesgericht ge agt
hat, bis hierher und nicht weiter geht die Kom-
petenz in der Eintreibung des Basler Arbeitsrap-
pens. Auch bei der Regelung nach Alinea 3 wird
das der Fall sein.

Als letztes Schutzmittel gegen unerwünschte
kantonale Sorgen ist gestern selbst von Herrn
Kollega Wenk sogar die eidgenössische Initiative,
empfohlen worden. Der Bund hat es ja jeder-
zeit in der Hand, die Materie, welche die Kantone
gestützt auf Alinea 3 des Artikels Slbis regeln,
an sich zu ziehen; er muss nur ein eidgenössisches
Gesetz machen, das diese Fragen regelt. Jederzeit
besteht die Möglichkeit, den Kantonen dieses
Recht wieder zu entziehen, weil diese kantonale
Kompetenz in der Verfassung koordiniert dasteht,
es muss nicht eine neue Verfassungsbestimmung
zugunsten der Eidgenossenschaft aufgestellt wer-
den, die dem Bund das Recht gibt, diese Sache
zu regeln, sondern er hat sie gestützt auf diesen
Artikel bereits von allem Anfang erhalten. Aus
formellen und materiellen Gründen kann ich der
Kommission in der Interpretation des Alineas 3
nicht folgen.

Aus materiellen Gründen kann ich es nicht,
weil es, wie ich bereits angeführt habe, eine grosse
Illusion, ja eine Täuschung des gewerblichen
Mittelstandes ist, wenn man diese Bestimmung
nur dahin interpretieren will, dass sie in ihrer
Wirkung auf den engen Kreis des Handwerks,
des mittelständischen Detailhandels, des Gast-
wirtschaftsgewerbes usw. zu begrenzen sei.

Das wird zur Folge haben, dass sie unter Um-
ständen ein Warenhaus am Betrieb einer .Hand-
werkerstätte nicht verhindern können, oder ihn
nicht an eine Bedürfnisklausel binden können,
denn nach Interpretation der Kommission sind
diese Unternehmungen von der kantonalen Bedürf-
nisklausel frei. Man kann seitens der Kantone nur
dem mittelständischen Handwerk, dem mittel-
ständischen Kleinhandel die Bedürfnisklausel auf-

erlegen. Das wird selbstverständlich zur Folge
haben, dass beispielsweise Filialen der Schnell-
sohlereien in den Kantonen à outrance gegründet
werden können, während für die kleinen Schuh-
macher dann eine Bedürfniszahl eingeführt werden
soll.

Das ist eine Lösung, die auf den ersten Blick
als unbillig, ungerecht und unzweckmässig er-
scheint, ganz abgesehen davon, dass wenn so
etwas in den Kantonen bekannt wird, überhaupt
keine kantonalen Regelungen kommen. Alinea 3
des Artikels Slbis soll eine gewisse Beruhigungs-
pille sein, aber praktischen Wert hat eine solche
Lösung nach der Interpretation der Kommission
tatsächlich nicht; sie kann auch nicht als Ueber-
gangslösung dienen. Wie wollen Sie das mittel-
ständische Gewerbe schützen in der Zeit zwischen
der Rechtskraft der Verfassungsbestimmung und
dem Erlass des eidgenössischen Ausführungsge-
setzes ? Der Kommissionspräsident hat gesagt,
dese Bestimmung von AI. 3 habe die grosse Auf-
gabe, in der Zwischenzeit den Schutz des gewerb-
lichen Mittelstandes sicherzustellen. Ich möchte
Ihnen sagen, dass ich dieses AI. 3 als eine - wichtige
Kompetenz für die Notzeiten erachte. Ich stelle
mir vor, dass der Bund früher oder später zu einer
eidgenössischen Regelung des Handwerks, Klein-
handels usw. kommen wird. Aber für die Ueber-
gangszeit müssen -wir eine Bestimmung haben,
auf Grund deren wir rasch und wirksam handeln
können. Das können aber die Kantone nur, gestützt
auf AI. 3, aber nicht nach der Interpretation der
Kommission tun. Wenn diese Interpretation ange-
nommen, wenn auf diese Art den Kantonen ein
angebliches Recht gegeben werden sollte, dann
bin ich gegen diese Bestimmung und werde mir auch
vorbehalten, überhaupt gegen den Verfassungs-
artikel zu stimmen. Als Gewerbeführer will ich
das Risiko nicht auf mich nehmen, nachher gehängt
zu werden, wenn die Leute tatsächlich später ent-
täuscht sind über die Wirksamkeit des Verfassungs-
artikels. Ich gebe Ihnen ohne weiteres zu, dass
im schweizerischen Gewerbestand auf diesen Ver-
fassungsartikel grosse Hoffnungen bestehen. Es
gibt Leute, die glauben, wenn der Verfassungs-
artikel einmal angenommen sei, dann werde der
rechtliche Schutz bereits da sein. Es braucht aber
noch einen grossen, langen und dornenvollen Weg,
bis die Ausführungsgesetze da sind. Man weiss,
wie nicht nur Gottes Mühlen langsam mahlen,
sondern diejenigen des Gesetzgebers mahlen noch
viel langsamer, wenigstens in unserem Land.

Es ist tatsächlich eine Illusion, wenn man glaubt,
dem gewerblichen Mittelstand mit dieser Inter-
pretation eine wirksame und umfassende rechtliche
Schutzmassnahme geben zu können. Ich bin daher
aus materiellen Gründen gegen diese Interpretation
und daher muss ich Ihnen zur Sicherheit beantragen,
das Wort „mittelständischen" zu streichen.

Ich halte aber auch formell die Auffassung der
Kommission für unrichtig. Vom juristischen Stand-
punkt aus geht es nicht an, diese Interpretation,
wie sie die Kommission gegeben hat, gestützt auf
den Wortlaut von Alinea 3 zu geben. Das hat
gestern Herr Kollege Keller ausgeführt und offen-
bar antönen wollen, als er auf die Einleitung von
AI. 3 hinwies und fragte, was denn eigentlich die



Clauses économiques — 64 2 février 1«89

Worte ,,im Sinne von Art. 31 bis, Absatz 2, Lit. a
und b" heisse. Das heisst nichts anderes, als dass
die Kantone in Abweichung von der Handels- und
Gewerbefreiheit Schutzmassnahmen erlassen kön-
nen für wirtschaftlich bedrohte Landesteile, zur
Erhaltung wichtiger, in ihrer Existenz gefährdeter
Wirtschaftszweige und Berufsgruppen. Es will
also eine kantonale Schutzgesetzgebung in diesem
Artikel, Alinea 3, verankert werden. Wenn Sie
aber jemandem Schutz gewähren, so ist es selbst-
verständlich, dass die Auswirkungen dieser Schutz-
bestimmungen nicht auf die Leute beschränkt
werden können, für die dieser Schutz gilt, das wäre
ja ein Widerspruch in sich selbst. Wenn Sie je-
mand schützen wollen, müssen Sie ihn schützen
gegen einen äussern Eingriff. Es ist selbstverständ-
lich, dass die Schutzbedürftigen durch äussere Um-
stände, sagen wir in diesem Fall durch Grossunter-
nehmungen des Kleinhandels, oder Grossunter-
nehmungen der handwerklichen Betriebe, direkt
oder indirekt tangiert werden. Treffen die Bestim-
mungen diese Grossen nicht, so können Sie nicht
einen Schutz, wie es wörtlich heisst, für das Hand-
werk, für den mittelständischen Kleinhandel, für
das Gastwirtschaftsgewerbe, für das Kinemato-
graphiengewerbe aufstellen. Wenn Sie die Inter-
pretation von Alinea 3, die der Kommissionspräsi-
dent gegeben hat, formell rechtfertigen wollen,
müssten Sie sagen: „über das Handwerk, über den
mittelständischen Kleinhandel, über das Gast-
wirtschaftsgewerbe", aber "dann dürfen Sie nicht
sagen: „für das Handwerk, für den Mittelstand usw."

Das ist meine Auffassung zur Interpretation
und ich glaube, formell bin ich ganz sicher nach
den juristischen Interpretationsregeln im Recht.
Ich könnte es tatsächlich bei dieser Fassung be-
wenden lassen, sie ist juristisch hieb- und stichfest
gegenüber der Interpretation der Kommission, aber
da nun diese meines Erachtens unrichtige Inter-
pretation einmal gegeben wurde, bin ich gezwungen,
Ihnen den Antrag zu stellen, das Wort: „mittel-
ständischen" zu streichen und Ihnen zu beantragen,
im Interesse einer gerechten und billigen Lösung,
meinen Antrag anzunehmen.

Klöti: Es ist für ein Mitglied des Rates, das
nicht in der Kommission sass, nicht leicht, in die
Debatte einzugreifen, aber ich möchte immerhin
den Eindruck, den ich aus der Debatte gewonnen
habe und auch die Schlüsse, die ich daraus ziehe,
kurz mitteilen.

Wir stehen bei der ganz wichtigen Frage der
Ausnahmen Von dem Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit, und weil diese Ausnahmen sehr
wichtig sind, werden sie enumerativ erwähnt.

Nun wird nach dem Entwurf des Bundesrates
wie nach dem Beschluss des Nationalrates aus-
drücklich nur der Bund ermächtigt, die enumerativ
erwähnten Ausnahmen von der Handels- und Ge-
werbefreiheit zu statuieren. Das will nicht sagen,
dass die Kantone ausgeschaltet sind. Ich bin über-
zeugt, der Bund wird, wenn er irgend ein Gebiet
regelt, stets grössere Teilgebiete, bei denen die
lokalen Bedürfnisse eine grosse Rolle spielen, den
Kantonen zur Detailregelung überlassen. Ein sol-
ches Delegationsrecht steht dem Bund unzweifel-
haft zu. Unter Umständen wird sich der Bund zur

Erreichung einer einheitlichen Praxis vielleicht vor-
behalten, solche Erlasse der Kantone durch den
Bundesrat genehmigen zu lassen, wie dies bei vielen
Einführungen zu Vollzugsgesetzen in grossen eid-
genössischen Gesetzeswerken der Fall ist.

Der Antrag der Mehrheit der Kommission stellt
sich nun auf einen wesentlich ändern Boden als
Bundesrat und Nationalrat, indem er den Kantonen
für Handwerk, mittelständischen Einzelhandel,
Landwirtschaft, Gastwirtschaft und Kinemato-
graphengewerbe neben dem Bund ein selbständiges
Gesetzgebungsrecht einräumen will. Ueber den
Einbezug der Landwirtschaft in diese kantonalen
Kompetenzen will ich mich nicht aussprechen. Ich
nehme es als gegeben an, dass Sie dem Antrag
Pfister folgen.

Bei den verbleibenden vier Gruppen sind zwei
besonders wichtig, das Handwerk und der mittel-
ständische Detailhandel. Nach Antrag Iten soll
sogar der gesamte Detailhandel den Kantonen zu
selbständiger Gesetzgebung überlassen werden. Das
führt zu einer unerhörten Zersplitterung. Ich
möchte nicht wiederholen, was kompetentere Mit-
glieder bereits ausgeführt haben, . sondern mich
darauf beschränken, ein paar Bedenken zu er-
wähnen, die auch durch das Referat des Kommis-
sionspräsidenten nicht zerstreut worden sind.

Einmal ist der Begriff Handwerk sehr weit.
Man wird sich nicht etwa vorstellen, dass Betriebe
mit wenigen Arbeitern, die aus Gründen des tech-
nischen Arbeitsschutzes unter das Fabrikgesetz ge-
stellt sind, nicht zum Handwerk gehören.

Ich glaube auch nicht, dass die Abgrenzung des
Handwerkes gegen die Industrie absolut klar ist.

Herr Ständerat Iten will vor dem Wort „Klein-
handel" das Wort,,mittelständisch" streichen. Das
Wort „mittelständisch" hat mir auch nicht gefallen.
Beim Mittelstand meint man, es sei ein Stand
zwischen zwei ändern. Ich weiss nicht, wo der dritte
Stand wäre. Kennt man einen proletarischen Klein-
handelsstand ? Im französischen Text heisst es
«petit commerce de détail», also kleiner Detail-
handel. Es soll also „klein" und „mittelständisch"
gestrichen werden.

Die Einwände von Herrn Wenk gegen die kan-
tonale Kompetenz bezüglich des Handwerks und
des Detailhandels sind bis jetzt nicht widerlegt
worden. Er führte aus, wenn in den einzelnen Kan-
tonen über Kleinhandel und Handwerk legiferiert
werde, so gehe die Tendenz solcher Erlasse vielfach
dahin, den Grosshandel zu treffen, um den Klein-
handel vor ihm zu schützen oder das Handwerk im
Kanton gegen ausserkantonale Konkurrenz zu
schützen. Wird die Bestimmung nach dem Antrag
Iten erweitert, so wird dem Bund ein wesentlicher
Teil der Gewerbegesetzgebung aus der Hand ge-
nommen. Eine solche Regelung entspräche absolut
nicht dem, was der Schweizerische Gewerbeverband
in seinen Resolutionen begehrt hat.

Wenn erklärt wird, die kantonale Gesetzgebung
sei der eidgenössischen Gesetzgebung vorausge-
gangen, glaube ich nicht, dass es nötig sei, die
Statuierung von Ausnahmen von dem alten eid-
genössischen Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit den Kantonen zu überlassen.

Es ist mir auch aufgefallen, dass der Kom-
missionspräsident und Herr Dr. Iten nur den Fall
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ins Auge fassten, wo die eidgenössische Regelung
auf sich warten lässt und deshalb den Kantonen
die Möglichkeit geboten werden sollte, zunächst von
sich aus, in Abweichung von der Handels- und
Gewerbefreiheit, zu legiferieren. Aber wenn wir den
Wortlaut so lassen, bezieht sich die Vorschrift nicht
bloss auf die Zeit vor Erlass eidgenössischer Gesetze.
Denn Sie setzen hier die Kantone als gleich-
berechtigte Gesetzgeber neben den Bund. Ich
frage und möchte gerne Auskunft bekommen:
Wie ist es, wenn der Bund z. B. ein Gesetz über den
unlauteren Wettbewerb erlässt und der Kanton
schon vorher ein Gesetz darüber erlassen hat?
Es ist klar, dass kantonales Recht auch noch gilt,
soweit es dem Bundesrecht nicht widerspricht.
Es besteht die Möglichkeit, wenn der Bund einen
allzu schroffen Eingriff nicht vornehmen will, dass
die Kantone einen weitergehenden Eingriff durch
Spezialgesetz beschliessen. Herr Ständerat Iten
schüttelt den Kopf. Wenn man aber bestimmt,
dass der Kanton über das Handwerk legiferieren
dürfe .und auch über die Einschränkungen des
Grundsatzes der Handels- und Gewerbefreiheit
hinweggehen könne, so ist das nicht bloss dele-
giertes Recht, das der Bundesgesetzgeber den
Kantonen abgetreten hat, sondern dann darf ein
Kanton neben dem Bunde noch spezielle Rege-
lungen treffen. Ich erwähne das nur, um zu zeigen,
wie gefährlich ein solcher Artikel ist und wie ein-
schneidend er in die ganze bisherige Arbeit ein-
greift.

Ich habe namentlich auch Bedenken bezüglich
der Gesetzgebung in einzelnen Kantonen. Sie
wissen, wie in den kleinen Kantonen die einzelnen
Parteien einen politischen Druck ausüben können
und damit Gesetze zu erzwingen vermögen. Es
können berufsständische Interessen über die Gesamt-
interessen gestellt werden. Es ist viel besser, wenn
der Bund das Recht hat, über die Ausnahmen von
der Handels- und Gewerbefreiheit zu legiferieren.

Ich bin nicht für zentralistisch-bureaukratische
Lösung, soweit es nicht absolut nötig ist. Wir
Deutschschweizer, denen man immer den Vorwurf
macht, sie seien zu zentralistisch, sollten so weit
entgegenkommen, als es möglich ist. Der Antrag
Keller wäre meines Erachtens annehmbar. Beim
Gastwirtschafts- und Lichtspielgewerbe stehen nicht
so allgemeine wirtschaftliche Interessen in Frage,
wie bei der Konkurrenz im Handwerk und im
Kleinhandel, wo die interkantonalen Beziehungen
viel enger sind. Hier handelt es sich wesentlich um
Berücksichtigung örtlicher, regionaler Bedürfnisse
und Anschauungen. Es schadet der Schweiz wirt-
schaftlich nicht, wenn in einem Kanton die Be-
dürfnisklausel schärfer und im ändern weniger
scharf angewendet wird und wenn im einen Kanton
auch für die alkoholfreien Restaurants ein Be-
dürfnisartikel aufgestellt wird, und im ändern
Kanton nicht. Dasselbe gilt für die Lichtspiel-
theater. Ich habe deshalb bedauert, dass Herr
Keller in einer gewissen Resignation auf seinen
Antrag verzichtet hat. Er entschloss sich zu diesem
Verzicht, in der Voraussicht, dass im Nationalrat
ohnehin andere Beschlüsse gefasst werden und dass
die Sache wieder zu unserem Rate zurückkomme ; ich
glaube aber, wir sollten den Nationalrat veranlassen,
wenigstens zu prüfen, wo man in guten Treuen den
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Föderalisten entgegenkommen kann. Ich habe mir
deshalb erlaubt, zu Abs. 3 einen Antrag zu stellen,
der ungefähr dem Sinn des Antrages Keller ent-
spricht. Er lautet: „Die Kantone sind befugt,
nötigenfalls, in Abweichung von Art. 31, Abs. l, Vor-
schriften über das Gastwirtschafts- und das Licht-
spielgewerbe aufzustellen". Ich behalte mir vor, wenn
die weitere Debatte im Nationalrat wesentliche
Bedenken gegen den Artikel zeitigen würde, selbst
dagegen Stellung zu nehmen, aber für den Moment
glaube ich, dass es sich hier um Berufszweige han-
delt, wo man, wie ausgeführt, ohne Schaden für
das ganze Grosse wieder ein Entgegenkommen an
die Kantone gewähren kann.

Bundesrat Obrecht: Es wäre mir angenehm,
wenn ich das Kompliment aussprechen könnte, die
Beratung der Wirtschaftsartikel hätte im hohen
Rat der Stände an Klarheit gewonnen. Ich bin
leider nicht in der Lage, dieses Kompliment zu
machen. Es hat in der ganzen Diskussion viel
Unklarheit geherrscht, und zwar ist mir namentlich
aufgefallen, dass über eine Reihe von Begiiffen,
über die man sich klar sein müsste, weitgehende
Unklarheit herrscht. Man vermengt Handwerk mit
Gewerbe, man vermengt mittelständischen Klein-
handel mit den Grossunternehmungen des Detail-
handels — ein Durcheinander. Es ist auch falsch,
wenn man den Eindruck erwecken will, wie das aus
verschiedenen Voten hervorgegangen ist, der Bund
habe die Tendenz, die Zuständigkeit in der ganzen
Wirtschaftsgesetzgebung an sich zu reissen, das sei
wenigstens die Tendenz gewesen, bevor Ihre Kom-
mission getagt habe. Diese habe dann einen gewissen
Ausschnitt für die Kantone gerettet. Bisher hatten
wir im Schweizerlande keine einseitige eidgenös-
sische Wirtschaftspolitik, wir hatten aber auch
keine einseitige kantonale Wirtschaftspolitik, son-
dern wir hatten, wie das bei unserer ganzen Kon-
stitution naturgernäss ist, eine Mischung von eid-
genössischer und kantonaler Wirtschaftspolitik.
Die Kantone waren berufen, sehr weitgehend mitzu-
reden, und ihre Selbständigkeit war auch weit-
gehend gewahrt. In gewissen Gebieten hatte der
Bund wohl die Führung an sich nehmen müssen.
Aber sogar in der Landwirtschaft geht Herr
Ständerat Pfister viel zu weit, wenn er sagt, wir
hätten nur eine eidgenössische Agrarpolitik. Das
wäre eine Verkennung der gewaltigen Arbeit, die
in den Kantonen zum Wohle unserer Landwirtschaft
geleistet worden ist. Ich verweise auf das Ver-
sicherungswesen in der Landwirtschaft, auf die
Pflege der Qualität von Zuchtvieh, aber auch von
Milch und Milchprodukten. Da haben die Kantone
doch sehr weitgehend gewirkt, und wenn man noch
Zweifel hätte, so könnte man das ermessen am
Unterschied des Standes der Landwirtschaft von
Kanton zu Kanton. Dieser Stand ist bei weitem
nicht überall gleich; das kommt daher, weil einige
Kantonsregierungen es verstanden haben, ihre
Landwirtschaft zu heben, während andere dieser
Aufgabe weniger Aufmerksamkeit geschenkt haben.
Wir möchten nun das, was wir bisher gehabt haben
in der Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsgesetz-
gebung, nicht grundsätzlich ändern. Es soll bei
dem System bleiben, bei dem Bund und Kantone
zusammen arbeiten, zum Wohle unserer Wirtschaft.
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Dass dem so ist, das zeigt doch die Bestimmung
in Art. 32, Abs. 2: „Soweit die Kantone nicht kraft
eigenen Rechtes zuständig sind, wird ihnen die
Bundesgesetzgebung Gebiete und Aufgaben, die
keiner allgemeinen Regelung durch den Bund be-
dürfen, vorbehalten". Also der Bund, der hier seine
Verfassung in Ordnung bringen muss, weil er weit-
gehend, nach der bisherigen Praxis, die Handels-
und Gewerbefreiheit einschränken musste, um der
Wirtschaftsgesetzgebung die nötige Freiheit zu
geben, dieser Bund sagt in seinen Wirtschafts-
artikeln, er werde in der Bundesgesetzgebung den
Kantonen „Gebiete und Aufgaben" zuweisen, die
nicht einer allgemeinen Regelung bedürfen. Das
geht ausserordentlich weit, und zwar absichtlich.
Wir möchten alle diese Aufgaben, die nicht einer
eidgenössischen einheitlichen Regelung bedürfen,
den Kantonen übertragen und ihnen gewahrt wissen.
Aber in der Voraussicht, dass es ausserordentlich
schwierig sein wird, diese Abtretung klarzustellen,
wollen wir das dem Ausführungsgesetz vorbehalten.
Die Bundesgesetzgebung hätte diese Gebiets-
abtretungen klarstellen und festlegen sollen.

Neben der Zuweisung von Wirtschaftsgebieten
und Aufgaben ist ja dann noch die Durchführung
der Bundesvorschriften in den Gebieten, wo der
Bund legiferiert, ebenfalls den Kantonen vorbe-
halten. Ich hatte geglaubt, das hätte genügen
sollen, um auch die Extraföderalisteh zu beruhigen
und zu versöhnen. Aber ich musste die Feststellung
machen, dass dem nicht so war. Man verlangte,
dass man wenigstens für solche Gebiete, über die
man heute schon im klaren ist, dass man sie nicht
durch die Bundesgesetzgebung ordnen, sondern sie
den Kantonen überlassen will, die Abtretung schon
im Verfassungsartikel vornehmen solle, einmal des-
wegen, weil die Kantone dann sicher sind, dass sie
mit der Annahme der Verfassungsartikel schon
gewisse Gesetzgebungskompetenzen im Gebiete der
Wirtschaft bekommen, und zum ändern auch auf
Drängen des Gewerbes, das nun plötzlich der
Meinung verfallen ist, wenn man den Kantonen
die Kompetenz gebe, werde es mit den Ausführungs-
bestimmungen viel rascher gehen, als wenn der
Bund zuerst in einem Ausführungsgesetz die
Kompetenzabtretung vornehmen muss zwischen
Bund und Kantonen. Ob es dann in den Kantonen
wirklich in einem Eiltempo gehen wird, bezweifle
ich, aber die Entscheidung darüber muss ich den
Herren vom Gewerbestand überlassen. Wenn sie
finden, der kantonale Gesetzgeber werde auf den
gewerblichen Peitschenknall viel rascher reagieren,
als der eidgenössische Volkswirtschaftsminister,
kann ich daran nichts" korrigieren. Ich weiss nur,
dass die Führer des Gewerbes da nicht einheitlich
eingestellt sind. Hervorragende Führer des Ge-
werbestandes, die ich hoch schätze, sind der Mei-
nung, es wäre besser, man wäre auf dem ursprüng-
lichen Weg verblieben, wobei man diese Gebiets-
abtretung in der Bundesgesetzgebung, nicht im
Verfassungsartikel selbst bereinigt hätte. Nach
dem Verlauf der gestrigen und heutigen Diskussion
muss ich sagen, es wäre wahrscheinlich gescheiter
gewesen, man wäre bei der ursprünglichen Fassung
geblieben. Sie sehen, wie ausserordentlich schwer
es hält, sich auf die Gebietsabgrenzung zu ver-
ständigen. Schon die vier Gebiete, die in Diskussion

stehen, geben uns viel zu reden und sind geeignet;
eine ganze Kette von Bedenken auszulösen.

Der Weg ist nun aber beschritten, und wir wollen
beim Versuch bleiben. Aber für mich hängt die
Zustimmung zu dieser neuen Lösung davon ab, ob
sie sich auf das beschränke, was Ihre Kommission
vorschlägt, also exklusive Landwirtschaft, oder ob
sie die Landwirtschaft auch einbeziehe. Wenn Sie
das Letztere tun, halte ich die Wirtschaftsgesetz-
gebung für halsbrecherisch, und ich werde mich
fragen müssen, ob ich ihr noch zu Gevatter stehen
könnte. Ich komme darauf noch zurück.

Nun hat man sich in der Kommission darauf
verständigen können, dass mit Bezug auf vier
Gebiete schon im Verfassungsartikel den Kantonen
die Kompetenz gegeben werden soll. Das sind das
Handwerk (nicht das Gewerbe), der mittelständische
Einzelhandel (was das ist, will ich noch näher um-
schreiben), das Wirtschaftsgewerbe und das Kine-
matographengewerbe.

Diese vier Gebiete betreffen Betriebe, die in
ihrer Existenz, ihrer Produktion, sogar im Absatz
der Produkte lokal gebunden sind. Sie bewegen sich
in einem kleinen Rayon. Auch der Handwerker
liefert gewöhnlich nicht auf Distanz. Ausnahmen
kommen allerdings vor; das Wirtschaftsleben ist
ja nicht so theoretisch abgegrenzt. Aber im allge-
meinen darf man sagen, dass die Handwerker ihren
Kundenkreis in einem engen Rayon finden.

Die Detailhandelsgeschäfte mittelständischen
Charakters sind unsere Speziererläden, unsere
kleinen Kaufläden in den Dörfern. Der mittel-
ständische Einzelhandel umfasst die Kleinunter-
nehmungen in Händen selbständiger Existenzen.
Diese Läden haben auch keinen interkantonalen
Absatz, ausser wenn sie an der äussersten Kantons-
grenze liegen.

Bei den Kinos ist die lokale Gebundenheit
gegeben. Ein Kino bedient die Besucher aus der
betreffenden Ortschaft, vielleicht noch aus den
Na chb ar Ortschaften.

Beim Wirtschaftsgewerbe haben die Kantone
schon jetzt die Kompetenz, die Bedürfnisfrage zu
handhaben. Aber weil den Kantonen diese Köm- •
petenz im Zusammenhang mit der Alkoholgesetz-
gebung durch die Bundesverfassung gegeben worden
ist, so ist die kantonale Kompetenz in bezug auf
das Gastwirtschaftsgewerbe auf die alkoholführen-
den Wirtschaften beschränkt. Ein Betrieb, der
keine alkoholhaltigen Getränke ausschenkt, fällt
nicht unter die Alkoholgesetzgebung. Nun machten
wir die Wahrnehmung, dass der Zustand, wonach
die Kantone die alkoholfreien Wirtschaften nicht
reglementieren dürfen, je länger je mehr unhaltbar
wird. Da möchten wir dag Recht ergänzen, indem
wir den Kantonen die Kompetenz zur Gesetz-
gebung im Wirtschaftsgewerbe nicht mehr nur aus
der Alkoholgesetzgebung heraus, sondern auch aus
der Wirtschaftsgesetzgebung heraus geben wollen.

In bezug auf das Wirtschaftsgewerbe und das
Kinematographengewerbe sind die Bedenken nicht
gross. Das ergibt sich auch aus dem Antrag des
Herrn Ständerat Klöti. Er ist der Auffassung, dass
man hier den Kantonen unbedenklich die Kompe-
tenz einräumen dürfe, beschränkende Bestim-
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mungen, die über die Handels- und Gewerbefreiheit
hinausgehen, zu erlassen und zu handhaben.

Etwas bedenklicher wird die Sache mit Bezug
auf das Handwerk und den mittelständischen Klein-
handel. Das will ich ohne weiteres zugeben. Hier
stehe ich auf dem Standpunkt: Entweder unter-
nimmt man zum Schütze des mittelständischen
Kleinhandels und des Handwerkers überhaupt
nichts — das Gewerbe wird es aber nicht hinnehmen,
dass man passiv bleibt — oder, wir müssen die
Sache den Kantonen überlassen. Das muss schon
aus rein administrativen Ueberlegungen geschehen.
Halten Sie es für möglich, dass die Bundesverwal-
tung Beschränkungen in bezug auf das Handwerk
oder den mittelständischen selbständigen Detail-
handel im ganzen Lande herum durchführen
könnte ? Das ist ja ganz undenkbar. Wir müssen
den Vollzug auf alle Fälle den Kantonen überlassen.
Darum wollen wir ihnen auch gleich die Gesetz-
gebung anheimstellen, dann können sie sich so ein-
richten, wie sie es für zweckmässig erachten. Der
Bund kann eine so sehr in die Details gehende
Aufgabe, die sich über das ganze Land verbreitet,
aus administrativen -Gründen nicht übernehmen.
Das hätte einen gewaltigen Ausbau der Bundes-
verwaltung zur Voraussetzung, um die Aufgabe
nur einigermassen durchführen zu können. Also
schon durch die Macht der Verhältnisse sind wir
darauf angewiesen, dass die Kantone diese Aufgabe
übernehmen.

Die Frage der Grossunternehmungen des Detail-
handels dagegen muss der Bund lösen. Er hat sie
bisher auch gelöst, hat den Warenhausbeschluss
erlassen, sich mit den Grossunternehmungen des
Detailhandels auseinandergesetzt, die Umschrei-
bung des Begriffes der Grossunternehmungen des
Detailhandels vorgenommen, die nötigen Bestim-
mungen erlassen, in den ersten Jahren die Rekurse
entschieden, um mit der Zeit zu einer einheitlichen
Praxis zu kommen. Der Bund hat auch die Aus-
gleichssteuer in Vorschlag gebracht, die die Gross-
unternehmungen des Detailhandels zurückbinden
will. Diese Aufgaben will der Bund weiter besorgen.

Wo ist nun aber die Grenze zwischen Gross-
unternehmungen des Detailhandels und den Klein-
unternehmungen ? Die Lösung dieser Frage wird
Schwierigkeiten bieten, namentlich wenn die Gesetz-
gebung über die Grossunternehmungen des Detail-
handels Sache des Bundes bleibt und die Gesetz-
gebung über die Kleinunternehmungen des Detail-
handels Sache der Kantone wird. Aber auch dieses
Problem ist schon weitgehend gelöst, weil wir schon
praktisch tätig waren auf diesem Gebiet, z. B. mit
dem Warenhausbeschluss. Wir werden uns damit
weiter auseinandersetzen müssen, wenn wir, wie
ich hoffe, die Ausgleichssteuer zur Durchführung
bringen. Diese Aufgabe hat der Bund also bereits
in Händen, und sie wird auch viel besser von ein-
heitlicher Stelle aus gelöst. Ueberlassen Sie das
dem Bund und übertragen Sie den Kantonen die
Regelung in bezug auf die Kleinunternehmungen
des Detailhandels.

Damit lösen sich eine Reihe von Fragen, die
Herr Ständerat Wenk gestellt hat. Es geht nicht
an, die Firma Bell A. G. als Handwerk zu klassifi-
zieren. Die Bell A. G. ist eine schweizerische Unter-
nehmung, die in fast allen Städten des Landes

Filialunternehmungen hat. Sie gehört zu den
Grossunternehmungen, die dem Warenhausbeschluss
unterstellt bleiben und der Ausgleichsteuer unter-
liegen werden.

Auch die Konsumgenossenschaftsorganisationen
gehören in ihrer Gesamtheit zu den Grossunter-
nehmungen des Einzelhandels und nicht zum mittel-
ständischen Kleinhandel. Die Regelung mit Bezug
auf das konsumgenossenschaftliche Detailhandels-
wesen wird also Sache des Bundes bleiben. Das ist
richtig so; die Sache muss nach einheitlichen
Gesichtspunkten behandelt werden. Das ergibt sich
alles naturgemäss, wenn man über die Abscheidung
in Grossunternehmungen und in Kleinunterneh-
mungen des Detailhandels klar ist. Die Gross-
unternehmungen des Detailhandels bleiben nach
wie vor Sache des Bundes. Für die Kleinunter-
nehmungen des Detailhandels, worunter wir haupt-
sächlich den kaufmännischen Mittelstand zu ver-
stehen haben, übertragen wir die Regelung der
kantonalen Gesetzgebungshoheit. Ich kann darum
dem Antrag Iten nicht zustimmen; wir würden
damit tatsächtlich einen Rückschritt begehen
gegenüber den bisherigen Massnahmen, auch gegen-
über der bisherigen Gesetzgebung, denn für das,
was wir hier für den Bund beanspruchen und durch
den Bund lösen wollen, haben wir die Kompetenz
bereits in Art. 34ter. Sie würden dem Bund etwas
wegnehmen, das er Unbestrittenermassen bis jetzt
besessen hat. Wir wollen den Kantonen nichts
wegnehmen; die Kantone sollen aber auch uns
nichts wegnehmen.

Nun werden Sie sich aber noch eines fragen:
Warum nicht dasselbe Recht für die Landwirt-
schaft ? Warum bin ich so darauf versessen, für
die Landwirtschaft die kantonale Gesetzgebungs-
hoheit auszuschliessen ? Ich mache darauf aufmerk-
sam: in Art. 32, Abs. 2, der bestehen bleibt, können
wir immer noch in der Bundesgesetzgebung gewisse
Aufgaben, auch mit Bezug auf die Landwirtschaft,
den-Kantonen übertragen; aber ich möchte nicht
aus dem Verfassungsartikel heraus die ganze
Wirtschaftsgesetzgebung über die Landwirtschaft
in die Domäne der Kantone verlegen. Das halte
ich für wirtschaftlich allzu gefährlich. Ich habe
nicht das selbe Bedenken mit Bezug auf das Hand-
werk und den mittelständischen Detailhandel, weil
das lokal gebundene, kleine Betriebe sind. Die
Aufgabe der Kantone, wenn sie das Gesetzgebungs-
recht haben, wird hier hauptsächlich darin bestehen,
dass sie der Entstehung neuer Konkurrenzen im
Handwerk und im mittelständischen Detailhandel
Bremsen anlegen, dass sie hier vielleicht die Be-
dürfnisklausel einführen, die Eröffnung neuer Be-
triebe an eine behördliche Bewilligung knüpfen.
Das, meine Herren, stelle ich mir als die wesent-
lichste Massnahme der Kantone vor.

Es wird nun aber kein Mensch daran denken,
dass wir etwa daran gehen sollten, auch die Ent-
stehung landwirtschaftlicher Betriebe Beschrän-
kungen zu unterwerfen, so dass z. B. ein Bauer
zuerst eine Bewilligung nachsuchen müsste, bevor
er einen landwirtschaftlichen Betrieb übernehmen
darf. Diese Frage, die beim Handwerk und beim
mittelständischen Kleinhandel die Hauptrolle spielt,
kommt bei der Landwirtschaft gar nicht in Be-
tracht. Dagegen kommt dort etwas ganz anderes
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in Frage; das ist die Verwertung der Produkte.
Da muss, wenn die Landwirtschaft gesund bleiben
soll, das ganze schweizerische Wirtschaftsgebiet als
ein einheitliches Absatzgebiet erhalten bleiben.
Wenn Sie aber anfangen, dieses Absatzgebiet nach
Kantonen aufzuteilen, dann ist es um das Wohl
und das Gedeihen unserer Landwirtschaft ge-
schehen. Da liegt der Fall gerade umgekehrt.
Das ausserkantonale, gesamtschweizerische Absatz-
gebiet spielt beim Handwerk und beim mittel-
ständischen Detailhandel keine Rolle, weil dort das
Absatzgebiet sich auf einen engen Raum be-
schränkt. Bei der Landwirtschaft aber ist der Ab-
satz der Produkte die Hauptsache, die wir im Auge
behalten müssen, und da muss das ganze Land als
einheitliches Absatzgebiet gelten für die verschie-
densten Produkte des Landes, vom Vieh angefangen
bis zu den Weintrauben usw.

Nachdem man die Herren Joller und Chamorel
darauf aufmerksam gemacht hatte, dass es doch
eine gefährliche Sache wäre, den Absatz durch
Beschränkung,, und zwar durch kantonale Ver-
fügungen, einzuengen, haben beide Herren spontan
geantwortet: ,Das wollen wir selbstverständlich
auch nicht! Aber mit den Vorschlägen, die sie
gemacht haben, kommen wir eben zwangsläufig zu
diesem System. Ich zweifle zwar nicht am gesunden
Menschenverstand in den Kantonen ; er wird schon
Bremsen anlegen, dass die Sache nicht allzu
schlimm ins Kraut schiesst. Aber ich habe in der
Wirtschaft schon allerlei erlebt; da kommt aus
einer wirtschaftlichen Gruppe der Druck, die kan-
tonale Regierung findet, sie könne diesem Druck
nicht widerstehen, sie unterbreitet einen Vorschlag.
Dann kommen im Grossen Rat die Gruppen-
vertreter, die die Sache verteidigen, und nachher
hat man die Auswirkung, die man nicht gewünscht
hat. Die Herren Chamorel und Joller sagten:
So etwas wollen wir nicht. Aber sie schaffen die
Gefahr, die Möglichkeit, und wenn sie so etwas
nicht wollen, dann müssen sie auf ihre Anträge
verzichten. Dass sie die Konsequenzen nicht
wollen, die aus ihren Anträgen zu befürchten sind,
beweist doch am besten, dass die Anträge nicht gut
sind und man ihnen keine Folge geben sollte.

Ich habe viel Verständnis für den Föderalismus ;
denn ich habe meine politische Carrière als kanto-
naler Regierungsrat begonnen, und ich habe in der
Praxis als Bundesrat mich immer mehr davon über-
zeugt, dass wir gut tun, eine eidgenössische Politik
zu treiben, die auf die föderalistische Seite der
Probleme Rücksicht nimmt. Aber man darf nicht
hinter 1848 zurückfallen. Mit dem, was hier vor-
geschlagen wird, geht man aber diesen Weg; und
das wäre doch eine ausserordentlich gefährliche
Sache, in einer Zeit, die so sehr nach Konzentration
drängt, wie es gerade in der Wirtschaft der Fall
ist. Man trifft hie und da bei Extraföderalisten eine
Auffassung, ob der man schaudert. Ich habe hier
einen Brief vor mir, von einem kantonalen Magi-
straten der Westschweiz geschrieben, der mir wört-
lich sagt:

«Nous y attachons une si grande importance au
point de vue de la sauvegarde des cantons latins
vis-à-vis d'une «invasion» des confédérés venant de
la Suisse allemande...»

Man spricht amtlich von einer Invasion aus der
deutschen Schweiz in die Westschweiz. Das geht
denn doch über die Hutschnur. Sind wir so weit
gekommen in unserer eidgenössischen Verbunden-
heit, dass man im einen Kanton davon spricht, man
befürchte eine Invasion aus einem ändern Kanton
und schliesse deshalb die Grenze ab! Wenn man
solche Stimmen hört, wird man stutzig und vor-
sichtig gegenüber Anträgen, wie sie die Herren
Chamorel und Joller gestellt haben.

Der Antrag des Herrn Ständerat Klöti wäre mir
persönlich sympathisch. Er lässt die etwas gefähr-
licheren Gebiete Handwerk und mittelständischen
Kleinhandel aus und beschränkt sich auf das Gast-
wirtschaftsgewerbe und das Kinowesen. Aber ich
befürchte, dass wir die Beruhigung der Westschweiz
mit diesem beschränkten Antrag nicht erreichen,
und in der Hoffnung, dass die Frage für die Land-
wirtschaft im Sinne der Minderheitsanträge ent-
schieden werde, dass man die Landwirtschaft aus-
scheide, kann ich unbedenklich dem Vorschlag der
Kommission zustimmen. Im angeführten Ver-
trauen bin ich der Meinung, man sollte jetzt den
Versuch machen, nach dem Antrag Ihrer Kom-
mission vorzugehen, aber nach Vorschlag der
Minderheit, nach Vorschlag der Herren Pfister,
Schöpfer, Keller und Wettstein. Es wird sich dann
zeigen, wie sich der andere Rat zur Sache stellt.

Die Frage, den Kantonen teilweise die Gesetz-
gebungskompetenzen nicht durch ein Bundesgesetz,
sondern aus der Verfassung direkt zu geben, ist
neu und wird zu reden geben in der national-
rätlichen Kommission und im Nationalrate selbst.
Vielleicht kommt man dann im Sinne einer Ver-
mittlung auf- die Idee des Herrn Ständerat Klöti
zurück. Für heute möchte ich Ihnen beantragen,
den Antrag des Herrn Iten abzulehnen und den
Kommissionsantrag aufzunehmen, aber nicht den
Antrag der Mehrheit, angeführt von Herrn Cha-
morel, sondern den Antrag der Minderheit, ange-
führt von Herrn Pfister.

Wettstein: Es ist für uns Kommissionsmitglieder
nicht überraschend, dass hier die Abklärung nicht
so rasch erfolgt; auch in der Kommission hat die
Formulierung dieses Artikels sehr viel zu reden ge-
geben. Eine gewisse Abklärung scheint mir aber
doch eingetreten zu sein. Wir müssen davon aus-
gehen, dass dieser Artikel den Kantonen unter ge-
wissen Voraussetzungen das gleiche Recht einräumt
wie dem Bunde, Abweichungen von der Handels-
und Gewerbefreiheit zu statuieren. Das ist das
Prinzip, von dem wir ausgehen müssen. Wenn Sie
das festhalten, werden sich verschiedene Fragen
abklären.

Im allgemeinen werden wir sagen müssen: Es
ist richtig, dass die Begriffe „mittelständischer
Kleinhandel", „Handwerk", nicht absolut scharf
umgrenzt sind. Aber ein Verfassungsartikel ist kein
Gesetz. Ein Verfassungsartikel wird immer mehr
oder weniger mit allgemeinen Begriffen zu tun
haben. Eine Verfassung stellt allgemeine Prinzi-
pien auf, und da ist es unvermeidlich, dass wir auch
allgemeine Begriffe verwenden. Wie diese allge-
meinen Begriffe dann zu umgrenzen sind, das ist
Sache der Ausführungsgesetzgebung. Das wird auch
bei dèh Begriffen ^Handwerk" und mittelständi-
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scher Kleinhandel" nötig sein. Aber das Wort
„mittelständisch" dürfen Sie nicht weglassen, sonst
geraten Sie ins Uferlose. Was bedeutet „Klein-
handel" an sich? Migros hat auch Kleinhandel,
Jelmoli hat auch Kleinhandel, das sind alles auch
Kleinhandelsgeschäfte. Wir wollen aber speziell den
mitlelständischen Kleinhandel den Kantonen zu-
weisen, weil er lokal gebunden ist ; es ist dann Sache
der Kantone, die Grenzen richtig abzustecken.

Und nun mache ich Sie darauf aufmerksam, dass
das Recht, das hier den Kantonen gegeben wird,
neben dem Bundesrecht besteht. Es heisst ja:
„können auch den Kantonen...". Soweit also das
Handwerk und der Kleinhandel eine schweizerische
Bedeutung haben, hat auch der Bund das Recht,
und meines Erachtens sogar die Pflicht, zu' legi-
ferieren. Wir geben den Kantonen daneben das
Recht, so weit selbständig vorzugehen, als diese
Berufsgruppen rein lokalen Charakter haben. Das
müssen wir festhalten, wenn wir uns klar werden
wollen, wie weit eigentlich das Recht der Kantone
geht.

An sich' wäre mir der Antrag Klöti auch nicht
unsympathisch, obschon ich überzeugt bin, dass wir
damit wieder Beunruhigung schaffen. Aber der

. Antrag Klöti hat einen grossen Fehler : er verweist
nicht mehr auf Art. 31 bis, Abs. 2, Lit. a, wie die
erste Minderheit will, sondern ganz allgemein auf
den Handels- und Gewerbefreiheitsartikel, d. h. er
gibt den Kantonen ein viel weitergehendes Recht
als dem Bund. Mit unserer Verweisung auf Art..
31 bis, Abs. 2, stellen wir gewisse Einschränkungen
fest, einmal mit Rücksicht auf die dauernden Inter-
essen der schweizerischen Gesamtwirtschaft, ferner
zum Schutz wirtschaftlich bedrohter Landesteile —
das wird hier weniger in Betracht kommen —, dann
aber auch zur Erhaltung wichtiger in ihrer Existenz
gefährdeter Wirtschaftszweige und Berufsgruppen.
Der Bund hat .also auch nicht ein unbeschränktes
Recht, die Handels- und Gewerbefreiheit einzu-
schränken, sondern hat sich an gewisse Voraus-
setzungen zu halten ; diese Voraussetzungen streicht
nun Herr Klöti, gibt somit den Kantonen ein viel
weitergehendes Recht, die Handels- und Gewerbe-
freiheit einzuschränken. Das geht nicht, selbstver-
ständlich dürfen die Kantone nicht ein grösseres
Recht in der Einschränkung der Handels- und Ge-
werbefreiheit beanspruchen als der Bund selbst, sie
müssen ebenfalls an die Voraussetzungen des Art.
31 bis, Abs. 2, gebunden bleiben. Unter allen Um-
ständen muss der Antrag Klöti Art. 31 bis, Abs. 2,
vorbehalten.

Deswegen ist es auch nicht statthaft, dass wir
Lit. a streichen. Das ist auch eine Voraussetzung
für die Einschränkung der Handels- und Gewerbe-
freiheit, und an der wollen wir festhalten. Bei Lit. b
dagegen bin ich durchaus der Ansicht der Herren
Pfister und Obrecht,- dass sie keinen Wert habe. Die
Kantone können selbstverständlich neben dem
Bund über die Landwirtschaft legiferieren, aber was
wir ihnen auf diesem schweizerischen Gebiet nicht
zugestehen können, das ist das Legiferieren unter
Einschränkung der Handels- und Gewerbefreiheit.
Da haben die Herren überzeugend nachgewiesen,
dass die Lit. b nicht aufgenommen werden darf. Es
ist zweckmässig, wenn wir diesen Artikel in der
Fassung der zweiten Minderheit annehmen. Es wird

dann Sache der Gesetzgebung sein, die notwendigen
Abgrenzungen vorzunehmen. Damit kommen wir
den Wünschen der Gewerbetreibenden und Hand-
werker entgegen, ohne dass wir einen zu grossen
Einbruch in die Handels- und Gewerbefreiheit be-
gehen.

Wenk: Herr Bundesrat Obrecht hat erwähnt,
dass die Frage durch die Diskussion im Ständerat
nicht klarer geworden sei. Er irrt sich gründlich;
Herr Kollege Iten ist seit gestern sehr klar geworden,
er ist desillusioniert, hat eingesehen, dass ich mit
meinen Ausführungen von gestern nicht gegen das
Gewerbe gesprochen habe, sondern gezeigt habe,
welche Möglichkeiten tatsächlich mit den Vor-
schlägen, die in der Vorlage enthalten sind, verwirk-
licht werden können. Ich glaube aber, auch Herrn
Bundesrat Obrecht sei einiges klar geworden, näm-
lich das, dass, wenn man zwei Finger gibt — man
kann nicht sagen, dass man hier nur einen gegeben
habe —, der andere die ganze Hand will, und zwar
deshalb, weil zwei Finger dem Gewerbe nichts
nützen, weil es eine Hand haben muss in den Kan-
tonen, wenn es dort seine Intentionen durchsetzen
will. In dieser Beziehung ist eine ausserordentliche
Klarheit eingetreten, auch nach der Richtung, dass
wir nun wissen, dass Herr Iten als Vertreter des
Gewerbes verlangt, in bezug auf den Kleinhandel
und das Handwerk vor das Jahr 1848 zurückzu-
gehen, indem die Gesetzgebungskompetenz wieder
den Kant.onen gegeben werden soll, wie vor 1848.

Es ist die Frage der Abgrenzung aufgeworfen
und gesagt worden, das sei so einfach. Wo ist der
Unterschied zwischen Handwerk und Gewerbe ? Ich
weiss diesen Unterschied nicht. Die welschen Kol-
legen sprechen von arts et métiers, sprechen vom
artisanat. Wer ist im Gewerbe und nicht im Hand-
werk tätig? Wir geben das Recht den Kantonen
im mittelständischen Kleinhandel und Handwerk
von der Handels- und Gewerbefreiheit abzuweichen.
Es bleibt meines Erachtens nur der Grosshandel und
die Industrie unberührt von der kantonalen Kom-
petenz, von der Handels- und Gewerbefreiheit ab-
zuweichen. Herr Bundesrat Obrecht hat mir gesagt,
die Firma Bell sei zweifelsfrei ein Filialgeschäft des
Kleinhandels. Nach den Ausführungen unseres
Herrn Kommissionspräsidenten ist der Betrieb der
Firma Bell in Basel ein handwerklicher Betrieb,
denn in Basel ist die Schlächterei. Nur in den ändern
Kantonen ist die Firma Bell ein Geschäft des nicht
mittelständischen Kleinhandels. Wir müssen das
nach den Interpretationen annehmen, die hier vom
Kommissionspräsidenten gegeben worden sind. Man
muss schliesslich doch annehmen, dass der Kom-
missionspräsident, der eine Vorlage vertritt, diese
Vorlage auch einigermassen authentisch erklärt.
Wengistens sollten wir wissen, worüber wir Gesetze
machen. Nehmen Sie eine Konsumbäckerei. Es
kann meines Erachtens kaum bestritten werden,
dass die Konsumbäckerei dort, wo gebacken wird,
ein handwerklicher Betrieb ist, dass nur ausserhalb
beispielsweise von Basel, also etwa in Birsfelden,
die Konsumbäckerei als genossenschaftlicher Be-
trieb des nicht mittelständischen Kleinhandels zu
betrachten ist.

Sie sehen also, dass wir darüber gar keine Klar-
heit haben, wo die Grenze zwischen Handwerk und
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Geschäften des Grosshandels oder genossenschaft-
lichen Betrieben liegt, sofern es sich nicht um den
Spezereihandel oder um den Handel mit ändern
derartigen Artikeln dreht. Ich. habe gestern schon
darauf hingewiesen, und muss das wiederholen, dass
nach meiner Auffassung derartige Bestimmungen
von den Kantonen nicht erlassen werden können,
weil sie einfach zu einer Förderung des Handels im
Herumfahren führen müssten. Auch Herr Kollege
Iten ist der Auffassung, dass die Kantone nur für
ihr Gebiet Bestimmungen erlassen können. Er ist
also mit mir der Meinung, dass Schreinermeister,
Malermeister, Maurermeister aus ändern Kantonen
kommen können, auch wenn im betreffenden Kan-
ton die Bedürfnisklausel beispielsweise für Maler-
meister eingeführt ist. Eine andere Auslegung kann
man den Ausführungen von Herrn Kollege Iten
nicht geben. Wir haben sehr viele Malermeister;
ein Mitglied unseres Grossen Rates hat einmal ge-
sagt, zu einem Malermeister gehöre nicht viel mehr
als ein Leiterlein und einige Konservenbüchsen.
Diese Frage des Herübergreifens von einem Kanton
in den ändern spielt gerade in unserem Kanton eine
wesentliche Rolle.

Wenn Herr Bundesrat Obrecht erklärt, wenn
wir in den Kantonen nichts machen können, dann
könne der Bund erst recht nichts machen, so frage
ich: wieviele Gesetze führen wir aus, die der Bund
erlassen hat? Warum sollen wir nicht gesetzliehe
Bestimmungen über den Kleinhandel von Bundes
wegen erlassen können ? War die Frage der Schuh-
macherei die bedeutungsvollere Frage als die Frage
des Kleinhandels ? Herr Bundesrat Obrecht ver-
weist auf die Ausgleichssteuer als Mittel, womit der
Bund eingreifen und dem Kleinhandel helfen könne.
Ich möchte nicht gegen die Ausgleichssteuer an sich
sprechen, aber darauf aufmerksam machen, dass sie
für das Kleingewerbe unter Umständen sehr gefähr-
lich werden kann. Wenn die Tendenz so weit ginge,
die von der Ausgleichssteuer betroffenen Geschäfte
zu ruinieren, müssten die Konsumenten mit aller
Entschiedenheit dagegen aufstehen. Es besteht
aber nicht die Absicht, diese Geschäfte zu ruinieren,
denn man will ja von ihnen Geld. Da aber diese
Geschäfte rentieren wollen •— in unserem kapitalisti-
schen System wollen sie Profit machen, das ist ver-
ständlich —, müssen sie, wenn man ihnen Blutegel
ansetzt, sehen, wie sie sich noch rationeller ein-
richten und noch mehr Umsatz an sich reissen
können. Durch die Ausgleichssteuer wird dem
mittelständischen Einzelhandel nicht etwa mehr
Raum gelassen, sondern er wird noch weiter ein-
geengt. Darum kann dieser Hinweis ihn nicht
trösten.

Ich gebe Herrn Bundesrat Obrecht ohne weite-
res zu, dass die Lösung des Problems ausserordent-
lich schwierig ist. Es ist klar, dass wir in unserem
Lande eine Vernichtung des nicht mittelständischen
Kleinhandels nicht beschliessen können. Damit
muss der Gewerbebestand sich abfinden. Das Re-
volutionieren wird ihm nicht mehr nützen, als es
der Arbeiterschaft 1918 genützt hat. Ich hatte
auch geglaubt, es werde mehr nützen, aber man
hat sich-wieder in die Verhältnisse finden müssen.

Herr Kollega Iten hat auf den Arbeitsrappen
hingewiesen. Ich war von Anfang an der Ansicht,
dass es aus Steuergründen nicht angeht, den Ar-

beitsrappen von Nichtkantonseinwohnern zu erhe-
ben. Ich bin in der Regierung mit meiner Ansicht
nicht durchgedrungen, nachher hat das Bundes-
gericht den Irrtum korrigiert. Wenn es dem Kan-
ton Baselland möglich gewesen wäre, eine Initiative
zu ergreifen, die uns in bezug auf den Arbeits-
rappen Beschränkungen auferlegt hätte, wäre es
zu den unangenehmsten Situationen zwischen Ba-
selstadt und Baselland gekommen. Das Verhältnis
ist heute schon nicht ausserordentlich erquicklich
—• das kommt in den besten Familien auch vor —,
immerhin ein Eingriff über den Weg einer eidge-
nössischen Initiative wäre staatspolitisch sehr be-
dauerlich. Herr Kollege Iten übersieht, dass diese,
gleichsam die ultimo ratio, zu scharfen Gegensätzen
zwischen den Kantonen führen muss. Herr Stände-
rat Iten glaubt, es wäre unmöglich gewesen, den
Arbeitsrappen von denjenigen zu erheben, die im
Kanton Baselland wohnen und in der Stadt arbeiten.

Unsere Arbeitgeber wären bereit gewesen, ein-
fach auf dem Wege des Tarifvertrages diesen Ar-
beitsrappen zu erheben. Dagegen hätte der Kanton
Baselland nichts machen können. Das hat das
Bundesgericht ebenfalls festgestellt; in den Dienst-
vertrag zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
könnte das Bundesgericht nicht eingreifen. Wenn
in unserem Regierungsrat mehr Föderalisten ge-
sessen hätten, wäre das Handwerk bereit gewesen,
den Arbeitsrappen auch vom basellandschaftlichen
Arbeiter zu erheben.

Herr Kollege Iten sagt, es sei unrichtig, wenn
ich behaupte, man zäume das Pferd am Schwänze
auf, wenn man zuerst den Kantonen die Möglich-
keit gebe, von der Handels- und Gewerbefreiheit
in bezug auf den mittelständischen Kleinhandel
und das Handwerk abzuweichen. Das hätte man
beim Strafrecht und an ändern Orten auch gemacht.
Herr Iten übersieht, dass es sich hier nicht um ein
Gebiet handelt, bei dem es dem einen Kanton
wirtschaftlich gleichgültig ist, wie die Regelung im
ändern Kantone ist. Sicher ist es nicht erwünscht,
dass ein Verbrechen in einem Kanton so und im
ändern anders bestraft wird. Aber wir leiden keine
Not, wenn im Kanton Wallis einer eine stärkere
Strafe bekommt, als er für das gleiche Verbrechen
bei uns erhielte. Es ist mehr der eidgenössische
Sinn, der sagt, der Schweizer soll für das gleiche
Vergehen an verschiedenen Orten gleich bestraft
werden. Ganz anders liegen die Verhältnisse auf
dem Gebiete der Wirtschaft. Da kann uns die
Regelung der ändern Kantone nicht gleichgültig
sein. Da werden wir betroffen, es -geht auf die
Moneten. Conrad Ferdinand Meyer sagt: „Wir
Schweizer sind sonst die gutmütigsten Leut', aber
werden wir an den Moneten gekürzt,' wir kommen wie
brüllende Löwen gestürzt!" Herr Kollega Iten
übersieht aber auch, dass wir in der eidgenössi-
schen Gesetzgebung den Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit aufrecht erhalten. Wir setzen
ihn voraus. Geben Sie aber den Kantonen die
Kompetenz, in Handwerk und mittelständischem
Kleinhandel im vornherein von diesem Grundsatz
abzuweichen, dann wäre es meines Erachtens ehr-
licher zu sagen, dass im mittelständischen Klein-
handel und im Handwerk dieser Grundsatz nicht
mehr gilt. Der Sinn dieser Bestimmung ist doch
der, dass der Bund darüber wachen will, dass soweit
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als möglich der Grundsatz der Handels- und Ge-
werbefreiheit aufrecht erhalten bleibt, und dass
nur da, wo ein zwingendes Interesse es verlangt,
von diesem Grundsatz abgewichen wird. Es ist
deshalb meines Erachtens die natürliche und not-
wendige Voraussetzung, dass der Bund, wenn er
noch über dem Grundsatz der Handels- und Ge-
werbefreiheit wachen will, die Abweichungen nur
über den Weg der eigenen Gesetzgebung zulässt
und dass auch dort, wo gewisse besondere Verhält-
nisse geregelt werden, diese nicht von vornherein
den Kantonen zufallen, sondern dass sie ihnen via
Bundesgesetz zufallen.

Aus dieser grundsätzlichen Erwägung heraus ist
eigentlich der Antrag des Herrn Ständerat Klöti
nicht besonders sympathisch, in der Verfassung
zwei Gebiete auszunehmen, die sehr leicht und
sehr rasch auf dem Wege der Bundesgesetzgebung
den 'Kantonen zugewiesen werden können. Ich
möchte Sie nicht länger aufhalten, möchte aber
nur darauf hinweisen, dass meine Ausführungen
durch das, was Herr Kollega Iten gesagt hat, ge-
rechtfertigt-worden sind und dass es schädlich wäre,
das Gewerbe zu täuschen über das, was es auf
Grund der Wirtschaftsartikel und auch auf Grund
dessen, was den Kantonen zugewiesen werden soll,
zu erwarten hat. Ich betone noch einmal: Wir
würden meines Erachtens dem Gewerbe den gröss-
ten Dienst erweisen, wenn wir bei ihm nicht Illu-
sionen erwecken, sondern so rasch als möglich eine
Vorlage akzeptieren würden, die vom Standpunkt
der schweizerischen Wirtschaft aus tragbar ist. Die
Vorlage, wie sie aus den Beratungen des National-
rates hervorgegangen ist, ist vom Standpunkt der
schweizerischen Wirtschaft aus tragbar. Das Ge-
werbe wird sich eine weise Beschränkung inbezug
auf die Forderungen, die es zu stellen hat, auferlegen
müssen, es wird sich mit der Zusicherung begnügen
müssen, dass der gute Wille besteht, dass mit dem
Instrument, das hier dem Bund und indirekt über
den Bund hinaus den Kantonen gegeben wird, all
das geschehen soll, was vernünftigerweise unter
Berücksichtigung der übrigen Wirtschaftszweige für
das Gewerbe getan werden kann.

Hefti: Unser verehrter Herr Präsident hat uns
heute morgen den Rat gegeben, uns in der Debatte
der Kürze zu befleissen. Ich werde diesem Rate
folgen und mich nicht in Details verlieren. Es geht
mir aber, wie Herr Ständerat Klöti schon gesagt
hat: Es fällt mir schwer, nachdem man nicht den
Debatten der Kommission beiwohnen konnte, hier
noch einen richtigen Ueberblick zu bekommen.
Bei der Debatte über die Entschuldung der Land-
wirtschaft zeigte sich ein ungemütliches, wenig
überzeugendes Bild. Und das gleiche Unbehagen
spüre ich und spüren gewiss auch noch' andere
Herren mit mir über die gestrige Debatte und über
die heutige, soweit es Abs. 3 von Art. 31 bis betrifft.

Herr Kollege Schöpfer als Referent wies darauf
hin, dass er die Begründung für den Mehrheits-
beschluss vornehmen müsse und an erste Stelle
setze; persönlich sei er aber für den Vorschlag der
Minderheit. Herr Schöpfer liess aber auch durch-
blicken, dass auch der Streichungsantrag von
Herrn Wenk nicht verfehlt wäre. Herr Wenk
machte gestern hauptsächlich geltend, wie schwer

von den Kantonen solche Schutzbestimmungen
durchzuführen seien. Seine Beispiele waren zu-
treffend. Die Autarkie unserer Kantone ist hoch
genug gewachsen; wir haben ja schon durch ver-
schiedene Kreisschreiben, hauptsächlich bei Sub-
ventionsbedingungen, vom Bundesrat die Mahnung
erhalten, die Autarkie zu lösen. Wie schwer es ist,
das Handwerk vom Gewerbe, von der Industrie zu
trennen, gebe ich Ihnen an einem Beispiel, das
hauptsächlich die Handwerker, die Installateure
der Zentralheizungsbranche in unserem Kanton er-
fahren mussten. Diese Herren leiden eine gewisse
Not. Aber als bei einem grossen Bau eine auswärtige
leistungsfähige, grosse Firma ihnen Konkurrenz
machte, da glaubten nun unsere Kleinhandwerker,
das gehe nicht an, der Regierungsrat sollte es nicht
zulassen, dass da ein grosses Unternehmen aus der
Ostschweiz eine Zentralheizung einmontiere. Es
kam so weit, dass diese grosse Firma uns mitteilte:
Sollte sie hier nicht konkurrieren können, sollte sie
die Konkurrenz nicht aufnehmen können, dann
werde sie den Bedarf an Isoliermaterial aus der
Textilindustrie unseres Kantons, also aus der glar-
nerischen Textilindustrie, zurücksetzen. Also, meine
Herren, Sie sehen nun, wie alles miteinander ver-
bunden ist. Es kam dann aber so weit, dass diese
grosse Firma den Auftrag erhielt und unsere kleinen
Handwerker, die dieses Handwerk ausführen, be-
kamen die Arbeit nicht. Sie sehen aber, wie nun
alles ineinander greift, wie schwer es ist, hier Tren-
nungen von einem Gebiet zum ändern vorzunehmen'

Wir müssen doch miteinander leben und es ist
richtig, was Herr Wenk gestern gesagt hat : Wenn es
einem Kanton schlecht geht, wenn es in der In-
dustrie und im Handwerk eines Kantons schlecht
bestellt ist, so färbt diese Not auch auf die ändern
Kantone ab.

Ich mache noch aufmerksam auf die Opposition,
wenn man dem Antrag der Mehrheit der Kom-
mission folgen würde, wenn solche Kompetenzen
den Kantonen übertragen werden, nicht nur die
Opposition der Konsumvereine, sondern nach dem
Kreisschreiben, das wir vorgestern erhalten haben,
auch die Opposition der Vereinigung landwirtschaft-
licher Genossenschaften, dem schweizerischen Bau-
ernbunde und dem schweizerischen Verband der
Genossenschaften Konkordia heraufbeschwören.
Das Votum des Herrn Pfister von gestern hat wie-
derum bewiesen, dass die Landwirtschaft auch mit
dieser Forderung nicht einverstanden ist. Und
heute morgen hören wir nun von Herrn Iten, dem
Vertreter des Gewerbes, dass auch er mit dieser
Fassung nicht einverstanden ist. In all diesen Voten
klingt es also von Unzufriedenheit und Unklarheit.
Und da glauben Sie nun wirklich, dass wir mit den
Vorschlägen, wie sie die Kommission bringt, irgend
welchen Erfolg haben? Das Feuer der Ueber-
zeugung für das Gute, das in diesen Schutzbestim-
mungen siegen sollte, fehlte gestern und fehlt heute
wiederum. Glauben Sie, nachdem im Entwurf des
Bundesrates eine solche Bestimmung nicht enthalten
war, nachdem der Nationalrat wahrscheinlich die-
sen Weg nicht begehen wird und nachdem auch
in unserem Rat der Nutzen einer solchen Bestim-
mung sehr bezweifelt wird, dass wir hier im Rate
oder gar später bei der Volksabstimmung Erfolg
damit haben werden? Was zweckmässig ist, das
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muss leuchten, es sollte nicht erst mit der Brille
gesucht werden müssen. Ich bedaure sehr, dass
gestern Herr Kollege Dr. Keller seinen Antrag
nicht aufrecht erhielt, ich hätte sonst wahrschein-
lich dem Streichungsantrag zugestimmt. Ich nehme
heute, wozu ich mich berechtigt fühle, den Antrag
Dr. Keller wieder auf und stelle Ihnen den Antrag,
diese Fassung zu wählen. Was sagt der Antrag
Keller ? Er ist eigentlich eine Bestimmung für eine
Bedürfnisklausel, er sagt, die Kantone seien befugt,
die Eröffnung von alkoholfreien Wirtschaften und
Automatenrestaurants, sowie von Lichtspieltheatern
und kleingewerblichen Betrieben eines durch über-
mässige Konkurrenz notleidend gewordenen Wirt-
schaftszweiges vom Nachweis eines Bedürfnisses
abhängig zu machen. In diesem Vorschlag ist alles
enthalten, was wir eigentlich wollen. Für die Er-
öffnung alkoholfreier Wirtschaften und Automaten-
restaurants muss ein Bedürfnis nachgewiesen wer-
den. Das stimmt wiederum mit der gestern von
Herrn Kollegen Dr. Meyer vertretenen Ansicht
überein. Bis heute konnten die Regierungen gegen
solche Unternehmen nichts machen, wie Herr
Bundesrat Obrecht richtig ausgeführt hat. Wenn
man nun die von Herrn Keller vorgeschlagene Fas-
sung wählt, so haben die Regierungen das Recht,
über diese Bedürfnisfrage bei alkoholfreien Wirt-
schaften abzusprechen; bei Alkoholwirtschaften ist
es gar nicht nötig, eine Bestimmung aufzunehmen:
die Regierung, die etwas Rückgrat besitzt, hat heute
schon die Macht, zu sagen, man habe Wirtschaften
genug und sei also nicht gewillt, sich Einflüssen zu
beugen, sondern sei entschlossen, keine Bewilli-
gungen für solche Neuerungen im Gastwirtschafts-
gewerbe mehr zu geben.

Auch die kleingewerblichen Betriebe werden
durch den Wortlaut des Antrages Keller geschützt.
Es muss ein Bedürfnis nachgewiesen werden, bevor
die Neueröffnung eines solchen kleingewerblichen
Betriebes stattfinden kann. Damit sollen sich auch
die Detaillisten oder Kleinhandwerker zufrieden
geben. Aber auch die Genossenschaften können
damit zufrieden sein, denn diese lassen auch heute
noch Kleinbetriebe leben; die bedeuten ja auch für
die Genossenschaften keine eigentliche Konkurrenz.
Der Nachweis eines Bedürfnisses entspricht unge-
fähr der Gesetzesbestimmung, wie sie für das
Schuhmachergewerbe festgelegt wurde. Ich glaube,
mit dem Antrag Keller kann man die Landwirt-
schaft, das Gewerbe und die Genossenschaften be-
ruhigen und ist damit mit den Schutzbestimmungen
weit genug gegangen-. Auch ich möchte denen Hilfe
bringen, die wirklich in Not sind. Wenn wir nun
die Bedürfnisklausel nach Antrag Keller aufneh-
men, können wir der Not im Kleingewerbe und
beim Handwerk unbedingt genügend steuern. Ein
Verfassungsartikel soll aber den Zweck erfüllen, der
damit erreicht werden will. Wenn wir etwas er-
reichen .wollen, dann ist es nach meiner Ansicht
am besten, wenn wir heute den Antrag Keller auf-
nehmen. Herr Kollege Keller möge mich ent-
schuldigen, wenn ich mir die Freiheit nehme, seinen

' Antrag aufrecht zu erhalten.
•

Iten: Ich will nicht auf die verschiedenen Voten,
die gefallen sind, replizieren. -Es würde zu weit
führen. Ausserdem habe ich meinen Standpunkt

genügend präzisiert. Hingegen möchte ich auf eine
Aeusserung zurückkommen, die im Laufe der De-
batte zuerst von Herrn Kollege Wenk und nachher
von Herrn Bundesrat Obrecht getan wurde. Der
Satz könnte im Abstimmungskampf zu einem de-
magogischen Schlagwort führen, sofern er nicht
richtig gestellt wird. Es ist mit grossem Pathos
verkündet worden, Alinea 3 werfe uns in die Zu-
stände vor 1848 zurück. Man soll bei der Wirklich-
keit bleiben. Wesentlich zur Beurteilung der Frage,
ob diese Behauptung richtig ist oder nicht, ist die
Tatsache, wer vor 1848 kompetent war, die Wirt-
schaft zu ordnen. Das waren die Kantone und zwar
ausschliesslich. Der Bund hatte hier keine eigene
Kompetenz. Diese Kompetenz musste schrittweise
durch die Verfassung dem Bunde übertragen wer-
den. Bei diesem neuen Verfassungsartikel ist die
Sache aber doch so, dass der Bund pleins pouvoirs
hat, kraft der Verfassung, und dass die Kantone nur
in einem beschränkten Sachgebiet und unter wich-
tigen ändern Einschränkungen noch das Recht ha-
ben, die wirtschaftlichen Verhältnisse zu ordnen.
Also kann man mit Recht nicht sagen, man würde
auf die wirtschaftlichen Verhältnisse vor 1848 zu-
rückgehen. Ich möchte dies hier zu Protokoll fest-
gehalten haben, damit nicht diese Behauptung
später in der Volksabstimmung zu einem dema-
gogischen Schlagwort wird.

Nachdem Herr Kollege Hefti den Antrag Keller
aufgenommen hat, muss ich unbedingt zu diesem
Antrag auch noch etwas sagen. Ich habe in meinem
ersten Votum darauf verzichtet, mich darüber aus-
zusprechen, weil eben der Antrag Keller zurück-
gezogen war. Was Herr Kollege Hefti vorhin ge-
sagt hat, ist richtig: der Antrag Keller schränkt
den Wirkungsbereich des Alineas 3 noch weiter
ein, und zwar auf die Festsetzung einer Bedürfnis-
klausel, während Alinea 3 in der Fassung der Kom-
mission weiter geht und nicht nur die Feststellung
einer Bedürfnisklausel, sondern irgendwelche an-
dere Regelungen in Handwerk und Kleinhandel und
Gastwirtschaftsgewerbe erlaubt. Ich kann mich
aber mit dem Antrag Keller deswegen nicht einver-
standen erklären, weil er ebenso wie der Antrag der
Mehrheit, wenigstens nach der bisherigen Inter-
pretation, wieder die Grossbetriebe aus dem Spiel
lässt. Der Antrag Keller spricht nur von klein-
gewerblichen Betrieben in einem durch übermässige
Konkurrenz notleidend gewordenen Wirtschafts-
zweig. Aber es ist hier für die Kantone nicht die
Möglichkeit geschaffen, für die Grossbetriebe im
Detailhandel oder Handwerk eine Bedürfnisklausel
einzuführen. Wenn wir aber schon eine Bedürfnis-
klausel einführen, dann soll sie für alle gelten. Mit
Recht hat man seinerzeit dem Beschluss betreffend
Warenhäuser den Vorwurf gemacht, dass er nur
die Grossbetriebe treffe und die mittelständischen
Betriebe des Kleinhandels nicht umfassend, h. die-
sen keine Beschränkungen auferlege. Da war eine
grosse Lücke.. Die mittelständischen Kleinhandels-
betriebe konnten sich nach Belieben vergrössern
und vermehren. Man hat damals erklärt, es würde
zu weit gehen, wenn man diese Lücke im Bundes-
beschluss- ausfüllen wolle; die verfassungsmässige
Grundlage sei nicht vorhanden. Heute haben wir
nun Gelegenheit, diese verfassungsmässige Grund-
lage zu schaffen. Wenn Sie also nur die kantonale
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Kompetenz auf die Bedürfnisklausel beschränken
wollen, dann müssen Sie dem Antrag Keller zu-
stimmen. Die Bedürfnisklausel ist das Dringendste,
was in Zeiten der Not geschaffen werden sollte.

Sofern Sie jedoch dem Antrag Keller zustimmen,
würde ich vorschlagen, zu sagen: „Die Kantone
sind befugt, die Eröffnung alkoholfreier Wirtschaf-
ten und Automatenrestaurants, von Lichtspiel-
theatern, sowie von Kleinhandels- und Handwerks-
betrieben, die durch Uebersetzung in ihrer Existenz
bedroht werden, vom Nachweis eines Bedürfnisses
abhängig zu machen." Durch diese Fassung schrän-
ken Sie die Kompetenz der Kantone auf die Be-
dürfnisklausel ein und treffen eine gerechte Lösung
für alle Betriebe. Dann kann man kantonal die
Bedürfnisklausel sowohl für die mittelständischen
Kleinhandelsbetriebe als auch für die grosskapita-
listischen Kleinbetriebe einführen.

Weil ich gerade vom Kleinhandelsbetrieb spre-
che, so will ich feststellen, dass .heute in der Dis-
kussion eine Konfusion der Begriffe geherrscht hat.
Richtig wurde der Begriff von Herrn Bundesrat
Obrecht und von Herrn Kollege Wenk angewendet,
indem sie sagen, Kleinhandel ist die Abgabe von
Waren an letzte Verbraucher, also Detailhandel.
Beim Detailhandel unterscheidet man einen mittel-
ständischen Kleinhandel und einen grosskapita-
listischen Kleinhandel.

Wenn Sie den Antrag Keller in seiner ursprüng-
lichen Fassung annehmen, wäre der Gewerbestand
ebenso enttäuscht, wie er es ist, wenn AI. 3 .nach
Fassung und Interpretation der Mehrheit der
Kommission angenommen werden sollte.

Keller: Ich danke Herrn Kollege Hefti dafür,
dass er meinen Antrag aufgenommen hat. Ich
muss mich aber trotzdem dafür entschliessen, in
der heutigen Abstimmung dem Antrag Klöti zuzu-
stimmen und Ihnen zu empfehlen, dies auch zu
tun und zwar aus folgenden Gründen:

Wir überlassen damit den Schutz des Hand-
werkes und des mittelständischen Kleinhandels der
Gesetzgebungsbefugnis des Bundes und der auf-
recht bleibenden subsidiären Gesetzgebungsbefug-
nis der Kantone, so dass durch den Antrag Klöti
weder notleidende kleingewerbliche Betriebe noch
das Handwerk noch der mittelständische Klein-
handel schutzlos werden.

Im Antrag Klöti ist der Begriff Gastwirtschafts-
gewerbe im weitesten Sinne zu verstehen, mit Ein-
schluss der Beherbergungsbetriebe der alkoholfreien
Wirtschaften. Herr Ständerat Klöti hat das soeben
durch Kopfnicken bestätigt.

Die Voraussetzungen, die Herr Ständerat Wett-
stein im Antrage Klöti vermisst, sind beim Gast-
wirtschafts- und Lichtspielgewerbe nicht nötig, weil
bei diesen Gewerben die Voraussetzungen der Not-
lage und der Existenzgefährdung durch übermässige
Konkurrenz bereits erfüllt sind, wie ja jeder aus
den Eingaben weiss, die wir bekommen haben.
Ueberdies enthält der Antrag Klöti, gleich wie der
Beschluss des Nationalrates, das Wort „nötigen-
falls". Die kritischen Aussetzungen mêmes lieben
Nachbars links und meines lieben Nachbars rechts
sind also nicht begründet, was ich als Weltkind
in der Mitte feststellen .möchte. Nach dem Antrage
Klöti ist den Kantonen ein ausschliesslich.es Sonder-

ständerat. — Conseil des Etats. 1939.

gesetzgebungsrecht eingeräumt und zwar auf einem
ganz bestimmten Gebiet, wo jeder Zweifel ausge-
schlossen ist. Dem mittelständischen Kleinhandel
und allen kleingewerblichen Betrieben, die in Not
sind, kann dennoch geholfen werden und zwar in
erster Linie durch den Bund, in zweiter Linie durch
die Kantone, soweit der Bund von seiner Befugnis
keinen Gebrauch macht. Der Antrag Klöti kann
also ohne weiteres angenommen werden, doch kann
man, um meinen Nachbar zur Linken zu beruhigen,
die Worte beifügen, womit Herr Klöti wohl auch
einverstanden ist: „Die Kantone sind unter den
Voraussetzungen des Art. 31bis befugt". Dann ist
der Friede zwischen meinen Nachbarn links und
rechts in aller Minne hergestellt.

Der Antrag Klöti ist insofern besser als mein
ursprünglicher Antrag, als er nicht nur von. der
Hilfe durch die Bedürfnisklausel spricht, sondern
auch Hilfe durch andere Mittel ermöglicht, z. B.
durch die Einführung eines Befähigungsnachweises
usw. Darum ziehe ich seinen Antrag meinem ur-
sprünglichen Antrage vor. Er enthält ja den Haupt-
inhalt meines Antrages. Was weggelassen ist, das
sind die notleidenden kleingewerblichen Betriebe.
Es kann in einer Eventualabstimmung abgeklärt
werden, ob Sie das beifügen wollen oder nicht.
Dann haben wir den Antrag Klöti gegenüber dem
Antrag Hefti auf der einen Seite und auf der ändern
Seite den Antrag der Kommission, der gegenüber
dem Antrag Pfister zu bereinigen ist. Ich möchte
vorschlagen, zunächst eventuell den Antrag Klöti,
dann den Antrag der Kommission zu bereinigen
und was bei beiden Abstimmungen herauskommt,
einander in der Schlussabstimmung gegenüber-
zustellen.

Joller: Wenn wir in der heutigen und gestrigen
Diskussion immer wieder gehört haben, wie die
kantonalen Kompetenzen einerseits durch Bundes-
recht gebrochen werden, wenn auf der ändern Seite
immer wieder gesagt wird, dass sowohl gegen die
Ausübung der kantonalen Kompetenzen wie gegen
eine eventuelle Willkür der Kantone vor dem
Bundesgericht Beschwerde erhoben werden kann,
so ist mir die immer wieder aufkommende Nervo-
sität gegenüber den kantonalen Kompetenzen un-
verständlich.

Wenn Herr Bundesrat Obrecht erklärt hat, dass
der Bund bei den Grossunternehmungen bis heute
bereits seine Verfügungen getroffen habe und wenn
auf der ändern Seite Herr Wenk von der Verelen-
dung des gewerblichen Mittelstandes spricht, so
muss uns das zu denken geben, ob diese Verfü-
gungen des Bundes wirklich allen gerechten For-
derungen des gewerblichen Mittelstandes nachge-
kommen sind.

Wenn Herr Bundesrat Obrecht sagt, beim Kino
sei die lokale Gebundenheit gegeben, dürfen wir
sicher mit Recht fragen, ist die lokale Gebunde-
heit nicht auch bei den ändern Arten der Gross-
unternehmungen gegeben ? Ist z. B. nicht auch
die lokale Gebundenheit einer Globusgesellschaft
in Zürich oder einer Jelmoli-Unternehmung ge-
geben ? Warum kann da nicht auch der Kanton
sein Mitspracherecht ausüben? Es scheint mir,
wenn gesagt' wird, wir fallen hinter das Jahr 1848
zurück, als wir noch einen Staatenbund hatten

10
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mit totaler Souveränität, dann müssen wir doch
auf der ändern Seite sagen; wir haben heute einen
Bundesstaat, und die Souveränität der Kantone
besteht nur noch im Rahmen der eidgenössischen
Gesetzgebung. Die Kantone können doch nicht
nur von sich aus nach Gutdünken legiferieren, son-
dern sie haben sich immer im Rahmen der eidge-
nössischen Gesetzgebung zu halten. Und wenn vor-
übergehend die Kantone die ganze Angelegenheit
so regeln wollen, wie sie glauben, dass es heute
richtig ist, so kann man auf der .ändern Seite ja
wieder sagen: In dem Moment, wo der Bund die
eidgenössische Gesetzgebung durchführt, werden
ja diese kantonalen Bestimmungen durch die eid-
genössische Gesetzgebung aufgehoben. Also diese
Angst vor der sog. Autarkie der Kantone und vor
dem Ueberborden der kantonalen Gesetzgebung ist
mir etwas unverständlich. Gerade darum möchte ich
den Hauptantrag, den heute Herr Ständerat Dr. Iten
gestellt hat, jedenfalls unterstützen und möchte
Ihnen denselben zur Annahme warm empfehlen.
Denn wenn wir zu diesem revidierten Antrag Klöti,
bezw. dem Antrag von Herrn Dr. Keller, kommen,
dann haben wir ja viel weniger, als was heute die
Mehrheit uns in ihrem Antrag postuliert hat; wir
kämen mit unserer Arbeit dahin, dass wir das ganze
Gesetz dem gewerblichen Mittelstande nicht em-
pfehlen könnten, sondern dass der gewerbliche
Mittelstand dazu kommen müsste, zu sagen: Wir
verlangen, dass zuerst der Bund seine gesetzlichen
Bestimmungen durchführt, damit wir sehen, was
überhaupt getan werden soll, bevor wir dieser ge-
samten Verfassungsvorlage unsere Zustimmung ge-
ben können.

AttlstaIden:THerr/Bundesrat Obrecht hat uns
heute nicht gerade ein Kompliment gemacht, als
er sagte, dass die lange Diskussion von gestern und
heute Vormittag nicht durch allzugrosse Klarheit
sich ausgezeichnet habe. Herr Keller hat soeben
von einer Confusio hominum gesprochen. Ich
glaube, es ist an der Zeit, dass man aus dieser
confusio hominum herauskommt, und ich wage den
Antrag zu stellen, dieses Kapitel von Abs. 3 und 4
an die Kommission zurückzuweisen.

Es besteht tatsächlich vielfach Unklarheit. Bis-
her stand der Ständerat, wir dürfen das sagen,
ohne unbescheiden zu sein, im Rufe, dass er nament-
lich in Verfassungs- und Gesetzgebungsberatungen
gründliche Arbeit geleistet hat. Diejenigen Herren,
die nicht Mitglieder der Kommission sind, sollten
sich nun eine klare Abgrenzung, eine klare Ueber-
sicht über dieses so wichtige Gebiet machen können,
über die Tragweite des Verfassungsartikels, damit
sie mit Ueberzeugung zu bestimmten Begriffen
stehen können. Aber auch die Abklärung der ver-
schiedenen Begriffe ist noch nicht vollständig er-
folgt. Ich stehe unter dem Eindruck: selbst unter
dem Vorwurf, den wir uns zuziehen können, dass
wir die Verfassungsartikel in dieser Session nicht
erledigen könnten, sollten wir zu dem Antrag stim-
men, die Sache noch einmal in der Kommission
erdauern zu lassen. Wir werden im nächsten' Ka-
pitel noch eine sehr lange Diskussion über die
Frage der Verbindlichkeit der Beschlüsse bekom-
men, ferner über die Frage der Preisabreden, dann
über die Frage der Arbeitslosenversicherung usw.,

sodass ich mich sehr frage, ob es wirklich möglich
ist, heute Nachmittag oder morgen Vormittag mit
der Beratung der Wirtschaftsartikel zu Ende zu
kommen.

Es hat in der vorletzten Sitzung ein Referent
den Ausdruck gebraucht, die Kommission sei nicht
für ein Galopptempo zu haben. Ich glaube, es ist
unsere Pflicht, in einer so hochwichtigen Sache,
die nachher dem Volke unterbreitet werden muss,
in einer Aufgabe von so enormer Tragweite, wo
wir die ganze Wirtschaftspolitik des Bundes für
Jahre und Jahrzehnte festlegen wollen, Klarheit zu
schaffen. Ich glaube daher, es wäre das Richtigste,
wenn wir all die gefallenen Anregungen und An-
träge in der Meinung an die Kommission zurück-
weisen, damit sie diese Frage noch einmal er-
dauert und dann womöglich einen einheitlichen
Antrag stellt.

Wettstein: Ich bin meinen beiden lieben Nach-
barn noch einen Beweis schuldig. Herr Dr. Keller
meinte, meine Kritik sei unbegründet. Ich will ihm
sofort den Beweis leisten, dass die Kritik sehr be-
gründet ist. Wenn ich die Worte „unter den Voraus-
setzungen dieses Artikels" nicht aufnehme, dann
fällt für die kantonale Kompetenz der Einschränkung
der Handels- und Gewerbefreiheit der Satz weg:
„wenn das Gesamtinteresse es rechtfertigt". Die
Kantone hätten z. B. das Recht, den Restaurants,
und zwar den alkoholfreien wie den alkoholischen
Wirtschaften, die Pflicht aufzuerlegen, nur Personal
des eigenen Kantons anzustellen. Das ist die Kon-
sequenz. Sie sehen also, die Aufnahme der Worte
„unter den Voraussetzungen dieses Artikels" ist
bitter notwendig.

Präsident: Ich stelle den Ordnungsantrag von
Herrn Ständerat Amstalden, all diese Anträge an
die Kommission zurückzuweisen, in die Diskussion.

Schöpfer, Berichterstatter: Ich empfehle Ihnen,
den Ordnungsantrag des Herrn Ständerat Amstalden
abzulehnen. Ich spreche nur zum Ordnungsantrag
und zu nichts anderem. Allein, nachdem wir uns
nun zwei Tage mit dieser Frage hier beschäftigt
haben, sollten doch die Mitglieder des Rates auf-
geklärt sein, um was es sich handelt. Die Frage ist
ja nicht halb so kompliziert, wie man sie darstellen
möchte.

Nachdem einmal festgestellt ist, dass man den
Kantonen Kompetenzen geben will, handelt es sich
darum, ob diese Kompetenzen etwas weitergehen
sollen oder etwas weniger weit. Das ist die ganze
Frage, die heute zu entscheiden ist, und das wollen
wir entscheiden, verehrte Herren. Die Kommission
wünscht das und stellt Ihnen den Antrag, den Abs. 3
des in Beratung stehenden Artikels bezüglich dieser
Kompetenzausscheidung zu. beschliessen; andere
Herren gehen etwas weniger weit und sagen: Wir
wollen nicht so weit gehen mit unseren Kompe-
tenzen. Da kann nun jeder wahrhaftig entscheiden.
Nur sollte dann die leeren Stühle unseres Rates
noch etwas besetzt werden; sonst macht es den
Eindruck, als ob wir hier nur noch eine Kommissions-
sitzung hätten. Aber kompliziert ist im Grunde
genommen die Sache durchaus nicht, und ich emp-
fehle Ihnen wirklich, nun den Entscheid zu treffen.
Denn es ist doch so, wie mir vorhin einer ins Ohr



2. Februar 1939 — 75 Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung

geflüstert hat: Es müssen nun noch neue Männer
hinzukommen, um letzten Endes die Frage zu lösen.
Diese neuen Männer werden die Nationalräte sein,
denn der Artikel kommt ja vom Nationalrat später
wieder an uns zurück, und dann können wir noch
verschiedenes korrigieren und ändern, was vielleicht
in redaktioneller und in materieller Beziehung noch
nicht so ganz sauber und in Ordnung ist.

Also bitte, verehrte Herren, entscheiden Sie!
Wir wollen uns doch nicht lächerlich machen, nach-
dem wir zwei .Tage über diese Frage gesprochen
haben, dass wir nun sagen würden, wir seien nicht
imstande, diese Frage zu entscheiden.

Präsident: Ich habe der Anregung bereits Folge
gegeben und die Kommissionen gebeten, ihre Sitzung
zu unterbrechen.

Attistalden: Ich möchte dem Herrn Vorredner
nur sagen, dass ich auch in der Kommission bin
und ganz genau weiss, um was es sich handelt
und warum ich meinen Antrag gestellt habe.

Bundesrat Obrecht: Ich möchte Sie ebenfalls
bitten, die Sache nicht an die Kommission zurück-
zuweisen, sondern jetzt zu entscheiden. Ich stehe
unter dem Eindruck, die Kommissionsberatungen
hätten hier im Plenum gestern und heute bereits
stattgefunden. Es ist über die verschiedenen Fragen
so einlässlich debattiert worden, wie man es sonst
nur in den Kommissionen zu tun pflegt. Aber nach
dieser Diskussion jetzt ohne Meinungsbildung und
ohne Abstimmung auseinanderzugehen, das würde
gewiss keinen guten Eindruck machen. Jeder soll
seine Meinung jetzt abgeben, dann weiss die Kom-
mission und wissen wir, woran man ist.

Wettstein: Wenn Sie jetzt nicht beschliessen,
dann steht die Kommission vor Rätseln. Wie sollen
wir beraten, wenn wir die Meinung des Rates nicht
kennen? Wie sollen wir etwas formulieren, wor-
über der Rat noch nicht Beschluss gefasst hat ?
Ich bitte Sie, den Antrag Amstalden abzulehnen.

Präsident: Ich glaube, wir können nun zur Ab-
stimmung übergehen; es haben zu dieser Ziffer 3
21 Votanten das Wort ergriffen.

Abstimmung. — Vote.
Für den Rückweisungsantrag

Amstalden 10 Stimmern
Dagegen 21 Stimmen

Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit: Zur
Bereinigung der Anträge und zur Berichtigung der
Irrtümer möchte ich als 22. Votant noch einige
Bemerkungen machen in meiner^ Eigenschaft als
Kommissionspräsident.

Zunächst ein Irrtum, der hier eine gewisse Rolle
gespielt hat. Es ist gesagt worden, vom Bundesrats-
tische aus hätten die Worte erklungen, man wolle
vor das Jahr 1848 zurückgehen. In dieser Allge-
meinheit ist diese Behauptung irrtümlich; es wurde
nur gesagt, wenn man die Landwirtschaft beibe-
halte in diesem Absatz, dann kehre man ja zum
Zustand vor 1848 zurück, aber bezüglich des Klein-

handels, der Detailgeschäfte, der Kinos, Gastwirt-
schaft wurde das nicht gesagt. Das die eine Auf-
klärung.

Dann wurde von Herrn Wenk gesagt, die Auf-
fassung des Bundesrates und die Auffassung des
Präsidenten Ihrer Kommission befinden sich in
einem Widerspruch. Der Kommissionspräsident
hätte erklärt, dass unter den Detailgeschäften, unter
dem Kleinhandel z. B. ein Metzger, ein Bäcker, ein
Schneider, zu verstehen sei. Das ist richtig, das
habe ich gesagt, die Metzgerei sei ein Handwerk.
Wenn Sie sich aber auf das berufen, was ich gesagt
habe, so dürfen Sie den Obersatz, der von mir zum
Ausgangspunkt solcher Definitionen gemacht wor-
den ist, nicht vergessen. Ich habe gesagt, der Hand-
werker sei der Inhaber eines Gewerbes, das durch
private Tätigkeit ausgeübt werde und auf einen
Erwerb gerichtet sei. Damit ist schon gesagt, dass
eine • Grosschlächterei beispielsweise kein Handwerk
ist, sondern nur eine Metzgerei, in der ein Metzger
seinen Beruf ausübt. Das versteht man unter dem
Handwerk. Aber die Grosschlächtereien, welche
zwar das gleiche machen wie ein Metzger, aber im
Grossen, das sind eben keine Handwerker, sondern
Grossbetriebe. Das zur Aufklärung.

Der Begriff der Detailgeschäfte scheint mir
genügend abgeklärt zu sein, und zwar durch die
Voten der Herren Wenk, Iten und insbesondere
vom Bundesratstische aus. Man unterscheidet bei
diesen Detailgeschäften, um das noch einmal zu
sagen, den Detailhandel der Kleinunternehmungen
und den Detailhandel der Grossunternehmungen.
Diese beiden Formen werden verschieden behandelt.
Der Detailhandel der Grossunternehmungen, das
sind z. B. die Konsumgenossenschaften, die Firma
Bell; Detailhandel der kleinen Unternehmungen,
das sind unsere kaufmännischen Mittelstandsbe-
triebe. Nun möchte ich in Verbindung damit auf
den Antrag von Herrn Iten auf Streichung des
Wortes „mittelständische" zu sprechen kommen.
Ich empfehle Ihnen Ablehnung dieses Antrages.
Herr Kollege Iten und auch Herr Joller glauben,
man könne dem Kleingewerbe und den Detail-
geschäften des Mittelstandes überhaupt nur so
helfen, dass man gegen die Grossunternehmungen,
Einheitspreisgeschäfte, Warenhäuser, Filialge-
schäfte usw. Massnahmen treffe; e.inen ändern
Weg der Hilfe gebe es nicht. Dieser Auffassung
bin ich nun ganz entschieden nicht. Es gibt noch
viele andere Mittel, mit denen man den kleinen
Leuten helfen kann. Einmal kann man ihnen —
und das ist das wichtigste — helfen durch die Auf-
werfung der Bedürfnisfrage bei Eröffnung von
neuen Geschäften. Da sind ja die Kantone er-
finderisch ; sie können noch Verschiedenes einführen.
Für die Wirte haben einzelne Kantone beispiels-
weise die Fachprüfung eingeführt. Was hindert
denn, solche Fachprüfungen für Spezereihändler,
Zigarrenhändler usw. einzuführen; was hindert,
den Begriff des Meistertitels eine ausgedehntere
Bedeutung zu geben in den Kantonen? Alles das
sind auch Mittel, um dem Kleingewerbe zu helfen,
ohne dass man dabei an die Filialgeschäfte, Waren-
häuser, Einheitspreisgeschäfte, rührt. Ich wollte
nur darauf hinweisen, dass die Kantone noch eine
ganze Anzahl von Mitteln haben, um ihren Klein-
betrieben zu helfen.
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Und die Grossbetriebe, wie steht es damit ?
Da greift nun der Bund ein. Ist es denn nicht mög-
lich und denkbar, dass Hand in Hand zwei Organi-
sationen bestehen, eine kantonale, welche diese
mehr lokal gebundenen Geschäfte schützt und
ihnen hilft und die andere, die Bundesorganisation,
welche die Grossgeschäfte in Ergänzung alles dessen,
was der Kanton tut, in die richtigen Wege leitet ?
Das scheint mir gar nicht so abwegig zu sein, dass
Bund und Kantone einander ergänzen und beide
Organisationen würden dem mittelständischen
Kleinhandel, dem Handwerk und den übrigen Be-
trieben,die in Absatz 3 aufgeführt sind, behilflich sein.

Soviel mit Bezug auf Begriff und Organisation.
Und nun sind noch verschiedene andere Anträge
gestellt worden. Gestern hatten wir einen Antr.ag
von Herrn Dr. Keller. Er hat erklärt, er wünsche,
dass nicht über seinen Antrag abgestimmt werde,
mit ändern Worten, er hat seinen Antrag zurück-
gezogen. Heute kommt ein Antrag, der ungefähr
die gleiche Tendenz wie Herr Keller verfolgt, von
Herrn Kollegen Klöti. Man kann in guten Treuen
über diese Anträge streiten. Herr Ständerat Hefti
hat den Antrag Keller aufgenommen. Herr Keller
stimmt dem Antrag Klöti zu und sagt, er sei besser.
Ich empfehle Ihnen, alle diese Anträge abzulehnen
und bei der Fassung der Kommission zu bleiben.
Warum ? Alles, was die Anträge, die gestellt wor-
den sind, wünschen, nämlich die Einführung der
Bedürfnisklausel, ist bereits in Absatz 3 enthalten.
Wenn man die Kantone ermächtigt, wie das Ab-
satz 3 tut, zugunsten des mittelständischen Klein-
handels, des Handwerkes, der Kinos und des Gast-
wirtschaftsgewerbes Bestimmungen aufzustellen und
wenn man die Kantone ermächtigt, gleichzeitig
für diese Schutzbestimmungen von der Handels-
und Gewerbefreiheit abzuweichen, dürfen die Kan-
tone selbstverständlich die Bedürfnisfrage auf-
werfen. Das ist gerade der tiefste Sinn dieser
Bestimmung und ist ein' Ausfluss der Kompetenz,
von- der Handels- und Gewerbefreiheit abzuwei-
chen. An was denkt man anderes als daran, dass
die Bedürfnisfrage aufgeworfen werden kann, wenn
man davon spricht, man könne von der Handels-
und Gewerbefreiheit abweichen? Gerade in der
Stellung der Bedürfnisfrage liegt die Abweichung
von der Handels- und Gewerbefreiheit. Die Frage,
ob man nun weniger weit oder weiter davon ab-
weichen soll, wollen wir in einem späteren Zeit-
punkt, wenn der Artikel wieder an uns zurück-
kommt, erledigen. — Das ist für heute, glaube ich,
die Schlusstendenz, die in allen Abänderungs-
anträgen liegt, die bereits in Absatz 3 enthalten
ist. Das wurde auch von Herrn Iten ausgesprochen,
er war in dieser Beziehung der gleichen Auffassung
wie der Sprechende.

Nun muss ich noch ein wichtiges Wort bezüg-
lich den Betrieb des Gastwirtschaftsgewerbes spre-
chen. Ich muss nämlich zu den Ausführungen, die
ich Ihnen gestern machte, eine Korrektur an-
bringen. Ich habe gestern erklärt, dass unter dem
Wirtschaftsgewerbe nur die Alkohol führenden
Wirtschaften verstanden sind, und dass man die-
sen nicht helfen könne durch Aufwerfung der
Bedürfnisklausel bei der Bewilligung von alkohol-
freien Wirtschaften, weil dies dem Artikel 32quater
der Bundesverfassung widerspreche, indem, mit

ändern Worten, durch die Eröffnung von alkohol-
freien Wirtschaften das öffentliche Wohl nicht
geschädigt werde. Ganz, gleich habe ich Ihnen
ausgeführt, dass die Kantone nicht kompetent
seien, die Bestimmungen des Kleinhandels, d. h.
des Handels im Umfang von 2—10 l abzuändern.
Diesen Standpunkt muss ich heute korrigieren,
Ich habe mich überzeugen lassen, dass ich den
Begriff „Gastwirtschaftsgewerbe", wie er im heu-
tigen Entwurf aufgenommen ist, irrtümlich auf-
gefasst habe. Ich dachte beim Gastwirtschafts-
gewerbe immer nur an die Alkohol führenden
Wirtschaften. ' Die Kommission in ihrer Mehrheit
sowie das Volkswirtschaftsdepartement als Vertre-
tung des Bundesrates dachten beim Begriff Gast-
wirtschaftsgewerbe an die Alkohol führenden Wirt-
schaften und an die alkoholfreien Wirtschaften.
Das ist der Irrtum, dem der Sprechende gestern
unterworfen war. In unserm bisherigen Verfas-
sungsartikel bedeutet der Ausdrück „Wirtschafts-
gewerbe" nur das Gewerbe von Alkohol führenden
Wirtschaften; „Gastwirtschaftsgewerbe" im neuen
Artikel hat aber eine viel weitergehende Bedeu-
tung. Der Artikel 32quater hat aber seine Bedeu-
tung verloren. Es ist das auch von Herrn Bundes-
rat Obrecht klar umschrieben worden, indem er
sagt, Artikel 32quater der gegenwärtigen Bundes-
verfassung sei aus dem Alkoholbekämpfungsge-
danken herausgewachsen, während das, was wir
in unserem Verfassungsartikel festsetzen, aus der
allgemeinen Wirtschaftslage herauswachse und
nicht aus den Fragen des öffentlichen Wohles
bei der Bekämpfung des Alkoholismus. Ich möchte
daher Wert darauf legen, dass nach dieser Richtung
hin eine einheitliche Meinung vorhanden ist, dass
nämlich unter Gastwirtschaftsgewerbe die Wirt-
schaften mit Alkoholbetrieb und diejenigen mit
alkoholfreiem Betrieb zu verstehen sind. Das be-
deutet dann, dass durch die lex posterior, d. h.
durch die Bestimmung in unserem neuen Ver-
fassungsartikel, die frühere Bestimmung in Ar-
tiekl 32quater beseitigt wird, so dass man dann
bei der Bewilligung von alkoholfreien Wirtschaften
die Bedürfnisfrage aufwerfen darf. Ich nehme an,
Sie werden mich nicht der Inkonsequenz zeihen,
dass mir dieser Irrtum unterlaufen ist; das kann
vorkommen. In solchen Punkten halte ich mich
immer an den alten guten Spruch, der lautet:
„Das sind die Weisen, die vom Irrtum zur Wahr-
heit reisen". Das habe ich heute auch getan
und möchte Ihnen diese Interpretation empfehlen.
Nicht Viel anders ist es beim Kleinhandel mit
geistigen Getränken. Da habe ich Ihnen gesagt,
dass die Kantone keine Bestimmungen für Klein-
handel mit geistigen Getränken' in Mengen von
2—10 l aufstellen können. Das war ein Irrtum
aus dem gleichen Grunde. Auf Grund des Ar-
tikels 31 bis Absatz 3 unseres Entwurfes dürfen
die Kantone alle Vorkehrungen treffen, 'die nach
dem Zwecke von Artikel 31 bis nötig und zulässig
sind. Es ist gar nicht einzusehen, warum ein
Kanton nicht die Kompetenz haben sollte, solche
Vorkehrungen zu treffen. Artikel 32quater, Ab-
satz 2 der Bundesverfassung wird dem nicht ent-
gegenstehen.

Damit habe ich Ihnen die letzten Erklärungen
abgegeben und bestätige Ihnen meinen Antrag,
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Sie möchten den Antrag des Herrn Dr. Iten und
die Anträge von Herrn Kollegen Hefti, der den An-
trag Keller aufgenommen hat, und auch den
Antrag von Herrn Ständerat Dr. Klöti ablehnen
und einfach den bisherigen Absatz 3 der Kommis-
sion, mit Ausschluss der» Landwirtschaft selbst-
verständlich, annehmen. Und wenn auch bei
Eingang dieses Absatzes 3 nicht gerade alles
klappt, so ist es dann Sache der spätem Redak-
tionskommission, das noch zu bereinigen.

Präsident: Die Anregung von Herrn Stände-
rat Keller, die Ziffern Lit. a und b wegzulassen,
steht nicht zur Abstimmung, weil die Kommission
sie prüft.

Ich schlage Ihnen nun folgenden Abstimmungs-
modus vor: Einmal würden wir in einer ersten
Eventualabstimmung feststellen, ob Sie dem An-
trag Iten, das Wort „mittelständisch" zu strei-
chen, zustimmen oder nicht. — In einer zweiten
Eventualabstimmung würden wir feststellen, ob
Sie die Landwirtschaft in Ziffer 3 einschliessen
wollen oder nicht.

Nachdem wir so die Ziffer 3 bereinigt haben,
würden wir zur Bereinigung der Anträge Klöti—
Keller und Hefti—Iten schreiten. ^ Dann würde
ich feststellen in einer Unterabstimmung, ̂ b 'Sie
dem Antrag Hefti in der ursprünglichen Form
des Herrn Keller zustimmen oder ob Sie ihm in
der Abänderung des Herrn Iten zustimmen.

Das Resultat dieser Abstimmung würde ich
dem Antrag Klöti—Keller gegenüberstellen. Da-
mit wäre dieser Antrag bereinigt und ich würde
dann den Antrag Klöti—Keller, wenn er ange-
nommen worden ist, oder den Antrag Hefti, dem
Streichungsantrag Wenk gegenüberstellen.

Iten: Zur Abstimmung. Ich glaube, man muss
den Antrag, wie er aus der Abstimmung heraus-
kommt, demjenigen der Kommissionsmehrheit
gegenüberstellen und dann das, was herauskommt,
dem Streichungsantrag. Dann sind wir mit dem
Abstimmungsgeschäft zu Ende.

Präsident: Sind Sie damit einverstanden?
(Zustimmung.)

Abstimmung. — Vote.
Eventuell. — Eventuellement.

1. Für Streichung des Wortes „mittelständischen"
11 Stimmen.

Dagegen 25 Stimmen.

2. Für Streichung des Wortes „Landwirtschaft"
25 Stimmen.

Dagegen 13 Stimmen.

3. Für den Antrag Keller—Hefti 11 Stimmen.
Für den Antrag Iten 23 Stimmen.

4. Für den Antrag Iten 26 Stimmen.
Für den Antrag Keller—Klöti 14 Stimmen.

5. Für den Antrag der 2. Minderheit 34 Stimmen.
Für den Antrag Iten 3 Stimmen.

Definitiv. — Définitivement:
Für Festhalten am Absatz 3 35 Stimmen.
Für den Streichungsantrag Wenk 5 Stimmen.

Abs. 4.
Antrag der Kommission.

Schutzbestimmungen gemäss Abs. 2, Lit. a und
b, sind nur dann zu erlassen, wenn die zu schützen-
den Wirtschaftszweige und Berufsgruppen die-
jenigen Selbsthilfemassnahmen getroffen haben,
die ihnen billigerweise zugemutet werden können.

AI. 4.
Proposition de la commission.

Les branches économiques et les groupes pro-
fessionnels ne seront protégés par des dispositions
fondées sur le 2e alinéa, lettres a et b, que s'ils
ont pris les mesures d'entr'aide qu'on peut équi-
tablement exiger d'eux.

Schöpfer, Berichterstatter: Absatz 4 bringt
eine Einschränkung der von uns vorgesehenen,
soeben beschlossenen Schutzmassnahmen, eine Aus-
nahme von den Massnahmen, welche nach Absatz 2
für Handwerk, Kleinhandel, Landwirtschaft und
andere Wirtschaftszweige, Berufsgruppen usw. er-
lassen werden können. Die Einschränkung besteht
darin, dass die zu schützenden Wirtschaftszweige
in erster Linie selbst für sich sorgen und alle Selbst-
hilfemassnahmen getroffen haben müssen, die
man ihnen billigerweise zumuten darf. Das ist
eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Zunächst
soll man, bevor der Schutz des Bundes angerufen
wird, bevor ein Einbruch in einen wichtigen Ver-
fassungsgrundsatz gemacht wird, sich selbst zu
helfen suchen. „Hilf dir selbst, so hilft dir Gott",
dieser allgemeine Volksspruch soll auch hier zum
Ausdruck kommen; der Staat soll immer nur
dann eingreifen, wenn es nicht mehr geht. Wenn
alle Stricke reissen, wenn alles versucht worden
ist und es doch nicht geht, dann ist es Pflicht
des Staates, einzugreifen. Ich empfehle Gut-
heissung von Absatz 4.

Keller: Es tut mir leid, dass ich hier dem Herrn
Kommissionsreferenten eine Frage vorlegen muss,
und zwar die folgende: Gilt die Einschränkung,
von der er soeben gesprochen hat, die Abhängigkeit
von der Voraussetzung der Selbsthilfemassnahmen,
auch für Absatz 3? Nach dem gedruckten Text
gilt die Voraussetzung nur für Absatz 2. Gestern
hat uns der Herr Kommissionreferent ausgeführt,
dass nach seiner Auffassung diese Voraussetzung
auch gelte für Absatz 3. So hat er gestern ge-
sprochen, und ich glaube, er hatte vollkommen
recht. Denn sonst würde ein Widerspruch geschaf-
fen dadurch, dass die Bundeskompetenz von einer
Voraussetzung abhängig gemacht wird, eben von
der Voraussetzung der Selbsthilfemassnahmen, die
Kompetenz der Kantone nach Absatz 3 aber nicht.
Dann würde die Kompetenz der Kantone also
weitergehen als diejenige des Bundes. Die Konse-
quenz aus der Auffassung, die gestern der Herr
Kommissionsreferent vertreten hat, ist die, dass
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man sagen muss: ,,... gemäss Absatz 2 und Ab-
satz 3".

Schöpfer, Berichterstatter : Es ist zweckmässig,
das Verhältnis, in dem Art. 31 bis, Abs. 3, zu
Abs. 4 steht, etwas zu klären. Man muss sich in
der Tat fragen, ob sich die Bestimmungen des Ab-
satzes 4, den wir in Beratung kaben, auch auf die
Massnahmen der Kantone im Sinne von Absatz 3
beziehen, ob die Massnahmen, welche von den
Kantonen ergriffen werden, auch gebunden sind
an die Voraussetzung der Selbsthilfemassnahmen,
die vorher getroffen sein müssen. Ich habe die
Auffassung, dass auch bei den Massnahmen der
Kantone vorher alle Selbsthilfemassnahmen der
betreffenden bedrohten Betriebe vorgenommen
werden müssen. Die Kantone sollten also in dieser
Beziehung nicht frei sein, sie sollten nicht erklären
können, dass sie im Sinne von Absatz 3 helfen,
auch ohne dass Selbsthilfemassnahmen durchge-
führt würden. Das sollte nicht sein, sondern die
Kantone sollten bloss dann ihre Schutzbestimmun-
gen im Sinne von Absatz 3 aufstellen können, wenn
das bedrohte Gewerbe, der Wirtschaftszweig, oder
die Berufsgruppe alle Selbsthilfemassnahmen ge-
troffen haben, die man ihnen billigerweise zumuten
kann. Dann ist die Kritik von Herrn Dr. Keller
berechtigt, dann muss man tatsächlich dem Ab-
satz 3 auch den Absatz 4 beifügen, was ich Ihnen
empfehle.

Bundesrat Obrecht: Die Bestimmung in Absatz 4
ist zur Beruhigung derjenigen Geister vorgeschlagen
worden, die befürchten, dass sich der Staat zu leicht
auf solche Schutzmassnahmen einlasse, sei es nach
Absatz l und 2 der Bund oder nach Absatz 3 die
Kantone. Nun wird hier der Grundsatz ausge-
sprochen, zuerst sollen die in ihrer Existenz be-
drohten Wirtschaftszweige sich selbst zu helfen
suchen. Wenn sie den Nachweis erbringen, dass
sie das versucht haben, ohne zum Ziel gekommen
zu sein, soll der Staat einspringen. Wenn wir diesen
Grundsatz vom Bunde aus aufstellen, sollten die
Kantone das auch tun. Das scheint mir konsequent
zu sein. Es wäre nicht verständlich, wenn sich
der Bund auf den Standpunkt stellte, die Selbst-
hilfe müsse vorangehen, erst subsidiär könne der
Staat helfen, und die Kantone würden einen gegen-
teiligen Standpunkt einnehmen. Was will aber die
Sache, praktisch betrachtet, für die Kantone heis-
sen ? Wenn ein Kanton es mit der Geltendmachung
dieser Voraussetzung nicht so streng nimmt, wenn
er also nicht zuerst prüft, ob der betreffende Wirt-
schaftszweig die Selbsthilfe versucht und ob alles
fehlgeschlagen habe, wenn er also rascher, als es
der Bundesrat tun würde, auf das Begehren nach
staatlicher Mitwirkung eingeht, dann hätte man
wieder das Mittel der staatsrechtlichen Beschwerde
an das Bundesgericht. Darüber, dass das Bundes-
gericht einen kantonalen Erlass desavouieren würde
mit der Begründung, der Kanton hätte nicht ge-
wissenhaft genug zuerst untersucht, ob man alle
Selbsthilfe versucht habe, besteht nun jedenfalls
keine Gefahr, so dass die Kantone aus der konse-
quenten Anwendung des Grundsatzes praktisch
nicht wohl etwas zu befürchten haben. Deshalb
hoffe ich, dass von dieser Seite auch keine Schwie-

rigkeiten bereitet werden. Es sollte da zwischen
Bund und Kantonen eine gewisse Solidarität platz-
greifen, denn beide haben ein Interesse daran, dass
der Staat nicht • unnötig in Anspruch genommen
wird.

«

Präsident: Ich nehme an, dass Sie mit dem
Antrag Keller einverstanden sind, in Ziff. 4 die
Worte in Lit. a zu streichen und sie in Absatz 3
zu setzen.

Angenommen. — Adopté.

Präsident: Weil der folgende Artikel wieder sehr
viel zu sprechen geben wird, möchte ich hier die
Verhandlung über dieses Geschäft abbrechen und
am Nachmittag weiterfahren. Herr Ständerat
Wettstein wünscht, dass inzwischen noch das Ge-
schäft über die Linthebene behandelt werde.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# 3687. Linthebene. Meliorationen in den
-Kantonen Schwyz und St. Gallen.

Plaine de la Linth. Améliorations dans les
cantons de Schwyz et de St-Gall.

Siehe Jahrgang 1938, Seite 617.
Voir année 1938, page 617.

Beschluss des Nationalrats vom i. Februar 1939.
Décision du Conseil national, du \" février 1939.

Dif fe renzen . — Divergences.

Art. 3,
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Wettstein, Berichterstatter: Ich kann mein
Referat kurz halten. Die Fassung der Redaktions-
kommission ist Ihnen ausgeteilt worden. Es besteht
aber in Art. 3 noch eine Differenz mit dem National-

,rate. Es handelt sich um die Bundesbeiträge. Der
Nationalrat hat nun einen Verständigungsvorschlag
angenommen, der darauf hinaus geht, dass gemäss
seinen früheren Beschlüssen 60 % Bundesbeiträge
gewährt werden, dass aber anderseits die Maximal-
summe festgesetzt wird, die der Bund zu leisten
hat, und zwar in der Weise, dass die jährlichen
Beträge, die der Bund leistet, auf 750 000 Fr. pro
Jahr festgesetzt werden, wobei allerdings ein
kleinerer Rest von 13,000 Fr. bleibt ; der wird dann
ohne 'weiteres ausbezahlt werden. Diese Maximal-
summe ist noch an einen gewissen Vorbehalt ge-
knüpft. Wenn Kreditüberschreitungen stattfinden,
die auf ausserordentliche Ursachen zurückzuführen
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werden, weil 69% des Streuelandes Eigentum der
Gemeinden sind. Der mittlere Ertragswert des
Streuelandes wird auf Grund der Erhebungen auf
1100 Franken pro ha berechnet. Es wurden eben-
falls umfassende Erhebungen über die Hypothe-
karverschuldung gemacht und dabei festgestellt,
dass der Verschuldungsgrad ausserordentlich hoch
ist. Der beteiligte Grundbesitz, ca. 4993 ha, ist
mit 22 881 000 Franken hypothekarisch verschul-
det, die Kurrentschulden sind nicht gerechnet.
Dazu kommt als weiteres negatives Moment die
Perimeterbelastung. Wenn also im Laufe der Ver-
handlungen auf die geringe Tragfähigkeit hinge-
wiesen wurde, hatte das seine gute Begründung.
Es sind auch Untersuchungen angestellt worden
über den künftigen Mehrertrag; in dieser Richtung
ist festzustellen, dass der Mehrwert pro ha nur ca.
600 Franken beträgt. Das kommt eben daher,
dass der Streueertrag verhältnismässig sehr gross
ist.

Als Subventionsträger kommen neben dem Bund
die Kantone, eventuell die Gemeinden in Betracht.
Aber die beteiligten Gemeinden, mit Ausnahme der
Gemeinde Uznach, haben derart hohe Steueran-
sätze, dass es ganz unmöglich ist, dass diese Ge-
meinden noch etwas übernehmen können.

Ich möchte Sie nicht lange hinhalten, muss
allerdings sagen, dass das neu vorgeschlagene
Alinea 5 eine Verschlechterung mit sich bringt.
Aber ich stelle hier keinen Streichungsantrag. Ich
hoffe, dass das Projekt, das vom Bund aufgestellt
worden ist, auf zuverlässigen Rechnungsgrund-
lagen aufgebaut ist und dass uns Ueberraschungen
erspart bleiben, die eine untragbare Verschuldung
nach sich ziehen würden.

Meine verehrten Herren, der Kommissions-
präsident, Herr Ständerat Dr. Wettstein, hat in
seinem prächtigen Eintretensreferat das Werk in
einem mächtigen Schlussakkord mit folgendem
Wort charakterisiert: „Arbeitsbeschaffung in
schwerer Zeit, Gewinnung fruchtbaren Bodens für
unsere Landwirtschaft, Schaffung neuer Heim-
stätten für junge, tüchtige Bauern, das sind Ziele,
die das Opfer wert sind, das man von uns verlangt.
Eine spätere Generation wird es uns danken, wenn
wir den Mut haben, das grosse Werk durchzuführen,
des Mannes würdig, der in ebenso dunklen Zeiten
und unter viel schwierigeren Verhältnissen als wir
sie haben, uns gezeigt hat, was eidgenössischer
Sinn vermag, wenn er sich für Grosses begeistert."
Ich finde keine besseren Worte, um Ihnen zu
empfehlen, dem Antrag, wie er uns nun vorliegt,
zuzustimmen.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission 22 Stimmen
Für den Antrag de Coulon 11 Stimmen

Schlussabstimmung. — Vote final.
Für Annahme des Gesetzentwurfes

33 Stimmen
(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 2. Febr. 1939.
Séance du 2 février 1939, après-midi.

Vorsitz — Présidence: Hr. Löpfe.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundes-
verfassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre
économique.

For t se tzung — Suite.
Siehe Seite 62 hiervor. — Voir page 62 ci-devant.

Art. Slter, Abs. l der Bundesverfassung.
Antrag der Kommission.

Mehrheit:
Der Bund ist befugt, Bestimmungen zu erlas-

sen über die Allgemeinverbindlichkeit von Verein-
barungen und Beschlüssen der Berufsverbände und
ähnlicher' Wirtschaftsorganisationen.

Minderheit (Wenk):
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Art. Slter, al. l de la Constitution fédérale.
Proposition de la commission.

Major i té :
La Confédération a le droit d'édicter des dis-

positions sur la force obligatoire générale de con-
ventions et de décisions émanant d'associations
professionnelles ou de groupements économiques
analogues.

Minorité (Wenk):
Adhérer à la décision du Conseil national.

Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit: Wir
betreten hier Neuland. Es handelt sich um die
Allgemeinverbindlicherklärung von Verbandsbe-
schlüssen. Ueber das Grundsätzliche haben wir
uns anlässlich des Eintretens auf die Vorlage unter-
halten, so dass darüber im jetzigen Moment bei
Art. Slter nicht mehr zu sprechen ist. Es möge
nur noch erwähnt werden, dass die Allgemeinver-
bindlicherklärung nicht etwa die Einführung eines
neuen Wirtschaftssystems bezweckt; es soll nur
der Wirtschaft auf bestimmten Gebieten eine
Selbstordnung ihrer Verhältnisse* ermöglicht wer-
den, um Bund und Kantone von wirtschaftlichen
Aufgaben zu entlasten. Die ausserparlamentarische
Expertenkommission hat den ganzen Komplex all
dieser Fragen durchbesprochen, sie hat sich mit
der Frage der Allgemeinverbindlicherklärung ein-
gehend befasst und sich nach sorgfältiger Erwägung
der Vorteile und Nachteile für die Neuerung aus-
gesprochen. Unsere Kommission glaubte daher,
grundsätzlich zustimmen zu dürfen.

Es wird in Art. Slter zunächst von Vereinba-
rungen gesprochen. Das sind zweiseitige Ab-
machungen, z. B. Abmachungen zwischen Arbeit-
.nehmern und Arbeitgebern oder zwischen Liefe
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ranten eines Halbfabrikates und den Abnehmern.
Es wird aber nicht nur von Vereinbarungen ge-
sprochen, sondern auch von Beschlüssen. Solche
sollen aber nur ausnahmsweise als allgemeinver-
bindlich erklärt werden können, wenn der betref-
fenden Berufsgruppe keine organisierte Unter-
nehmergruppe gegenübersteht, oder auch, wenn es
sich um den Export handelt.

Dann ist in Art. 31 ter auch von „ähnlichen
Wirtschaftsorganisationen" gesprochen. Der eine
oder andere wird sich fragen, was darunter zu ver-
stehen sei. Darunter sind Vereinigungen von Inter-
essenten zu verstehen, z. B. der •Fremdenverkehrs-
verband oder die Uhrenkammer. Es taucht bei
diesem Anlass auch die Frage auf, ob zu den ähn-
lichen Wirtschaftsorganisationen auch der Zentral-
verband schweizerischer Milchproduzenten gehöre
und ob der Bund das Recht habe, die Milchpreis-
festsetzung dieses Verbandes verbindlich zu er-
klären oder ob der Bund direkt die nötigen Mass-
nahmen ergreifen könne, gestützt auf Art. 31 bis,
der von der Erhaltung eines gesunden Bauern-
standes spricht. Zur Beruhigung der Gruppe der
Landwirte möchte ich hier anführen, dass inskünf-
tig dem Bund zwei Wege zur Erreichung dieses
Zieles zur Verfügung stehen. Entweder setzen die
Milchproduzentenverbände den Milchpreis fest,
und der Bundesrat spricht dann nach Art. 31 ter
die Allgemeinverbindlicherklärung aus. . Das ist
der eine Weg, der beschritten werden kann. Oder
der Verband schlägt dem Bundesrat den festge-
setzten Milchpreis vor, und der Bundesrat erlässt
dann gestützt auf Art. 31 bis, Absatz 2, einen
Bundesratsbeschluss, in welchem er den Milchpreis
festsetzt. Der Milchproduzentenverband kann also
zur Erhaltung des Milchpreises auch nach dem
neuen Wirtschaftsartikel unter allen Umständen
geschützt werden.

Ich empfehle Ihnen nach diesen Ausführungen
Zustimmung zu Art. 31 ter namens der Kommission.

Wenk, Berichterstatter der Minderheit: Mein
Antrag zu Absatz l ist durch meine Stellungnahme
zu Ziffer 3 dieses Artikels bedingt. Dort sind die-
jenigen Bestimmungen enthalten, die mich veran-
lasst haben, den Antrag, wie er vom Nationalrat
angenommen wurde, zu stellen.

Dabei möchte ich, ohne einen Antrag zu stellen
und die Abstimmung zu komplizieren, vielleicht
zuhanden der Redaktionskommission darauf auf-
merksam machen, dass meines Erachtens Ziffer 3
als Ziffer 2 gesetzt werden sollte, wobei Ziffer 2
Ziffer 3 würde; denn ich glaube, zunächst ist das
zu sagen, was für die Allgemeinverbindlicherklärung
gilt und hernach die Bestimmung über die Zuwei-
sung der verschiedenen Sachgebiete anzubringen,
wobei allerdings auch der Satz „Preisabreden . :."
zu Ziffer 3 gehörte. Ich glaube, logisch würde es
sich sehr gut machen, wenn es heisst: „Abweichun-
gen vom Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit sind dabei zulässig, dagegen dürfen ..."
usw.

Ich weiss nicht, ob es der Herr Präsident zu-
lässt, dass ich jetzt gerade die Stellungnahme zu
Ziffer 3 auseinandersetze.

Präsident: Ja.
Ständcrat. — Conseil dei Etat*. 1»3».

Wenk: Sie sehen, dass in Ziff. 3 ein wesentlicher
Unterschied zwischen dem Beschluss des National-
rates und dem Antrag der Mehrheit der ständerät-
lichen Kommission besteht. Diese will die Allgemein-
verbindlichkeit eines Verbandsbeschlusses nur zu-
lassen, wenn die Gutachter diese Verbindlich-
erklärung befürworten. Es wird also der Entscheid
über die Allgemeinverbindlicherklärung eines Ver-
bandsbeschlusses in die Hand der Gutachter gelegt.
Man kann sagen, das sei eigentlich richtig, es sollen
die Sachverständigen entscheiden, ob die All-
gemeinverbindlicherklärung berechtigt sei oder
nicht. Dann entscheiden aber nicht die Behörden.
Ich habe die Auffassung, dass die Allgemein-
verbindlicherklärung für unsere Wirtschaftsgesetz-
gebung zu einem so wichtigen Instrument werden
wird, dass der Entscheid über die Zulassung von
Verbandsbeschlüssen nicht bei einer dem Parla-
ment nicht verantwortlichen Behörde, sondern
beim Bundesrat liegen soll. Wir hätten sonst keine
Möglichkeit, Auskünfte von denjenigen zu ver-
langen, die erklären, der und der Verbandsbeschluss
werde nicht allgemein verbindlich erklärt. Der
Bundesrat müsste sich darauf berufen, dass eben
die Begutachter die betreffenden Abmachungen
nicht befürwortet hätten, und dass er sie deshalb
auch nicht allgemein verbindlich habe erklären
können. Das scheint mir für die Behörde eine
schiefe Stellung zu ergeben.

Ich betone noch einmal, dass die Hilfe für das
Gewerbe und für die Arbeitnehmer meines Er-
achtens nicht aus Gesetzen, die die Kantone auf-
stellen, resultieren soll, sondern aus den Ab-
machungen, die die Berufsverbände selber treffen,
wobei die Bestimmung, wie sie von der Mehrheit
der Kommission in bezug auf Preisabreden auf-
gestellt wird — der ich mich nur mit gewissen
Bedenken anschliesse — eine Sicherheit dafür
bietet, dass die Konsumenten nicht übermässig
belastet werden.

Ich möchte Ihnen deshalb beantragen, dass wir
der Fassung des Nationalrates zustimmen und dass
die Redaktionskommission die Ordnung dieser
Artikel vornimmt. Ich glaube, dass damit dem
Gewerbe das gebracht wird, was es fälschlicher-
weise in kantonalen Gesetzen sucht. Nur so können
die Gefahren, die in der Richtung der Autarkie
liegen, überwunden werden, nämlich dass Verbands-
beschlüsse geschaffen werden, die über die Grenzen
eines Kantons hinausgehen, auf ein Wirtschafts-
gebiet Rücksicht nehmen, die Möglichkeit bieten,
die wirtschaftlichen Zusammenhänge über die
Kantonsgrenze hinaus zu berücksichtigen, wobei es
dem Gesetzgeber zustehen würde, den Rahmen der
Wirksamkeit des betreffenden Beschlusses festzu-
stellen und die vernünftigen Zusammenhänge ver-
nünftig zu berücksichtigen.

Dass die Notwendigkeit zur Allgemeinver-
bindlicherklärung von Verbandsbeschlüssen be-
steht, scheint mir kaum bestritten werden zu
können, weil die Notlage des Gewerbes so ist, dass
nur dann, wenn auch der Aussenseiter gezwungen
werden kann, sich an die Verbandsbeschlüsse zu
halten, Ordnung irn Gewerbe geschaffen werden
kann. Wir haben im Laufe der Krise gesehen, dass
es Firmen gab, die unbekümmert um das geschäft-
liche Resultat, nur aus dem Hunger nach Aufträgen

U
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heraus, jeden Preis konkurrenziert haben und sich
nicht an gewisse Abmachungen, die ohne Schaden
für den Konsumenten hätten getroffen werden
können, gehalten haben. Daran hat aber weder
der Arbeitgeber noch der Arbeitnehmer ein Inter-
essie. Auch das Publikum hat kein Interesse daran,
zu sehen, wie sich einzelne Firmen ruinieren und
ihre übrigen Berufskollegen mit in den Ruin hinein-
reissen.

Unser Kommissionspräsident hat angedeutet,
nach welcher Richtung solche Beschlüsse verbind-
lich erklärt werden können.

Ich möchte darauf aufmerksam machen, und
es scheint mir erwünscht zu sein, dass diese Frage
hier ebenfalls zur Sprache kommt, dass auch Be-.
Schlüsse von Hausbesitzer- und Mietervereinen dar-
unter fallen und allgemein verbindlich erklärt
werden können. Im Rahmen dieses Beschlusses
können vielleicht gewisse Begehren der Haus- und
Grundeigentümer berücksichtigt werden. Es wurde
in der Kommission ausdrücklich festgestellt, dass
beispielsweise ein Mietvertrag, der zwischen einem
Hausbesitzer- und einem Mieterverein vereinbart
wurde, allgemein verbindlich erklärt werden kann,
wobei selbstverständlich der Mietzins nicht in-
begriffen sein kann. Aber es gibt verschiedene
andere Bestimmungen, an denen beide Teile inter-
essiert sind und denen so allgemein Geltung ver-
schafft werden kann. Ich wollte doch, da ich
weiss, dass diese Frage sowohl die Hausbesitzer
als die Mieter interessiert, auf diesen Sachverhalt
aufmerksam machen.

Präsident: Die Diskussion steht offen über Art.
31 ter, Ziffer 1. Es liegen zwei Anträge vor, ein An-
trag der Kommissionsmehrheit für die vorliegende
Fassung und ein Antrag Wenk, die Fassung des
Nationalrates zu übernehmen.

Abstimmung. — Vote.

Für den Antrag der Kommission 16 Stimmen
Für den Antrag Wenk 4 Stimmen

Abs. 3.
Antrag der Kommission.

Mehrheit :
Die Allgemeinverbindlicherklärung ist nur zu-

lässig, wenn sie von unabhängigen Sachverständigen
befürwortet wird und wenn die Vereinbarungen und
Beschlüsse begründeten Minderheitsinteressen und
regionalen Verschiedenheiten angemessen Rechnung
tragen, dem Gesamtinteresse nicht zuwiderlaufen
und die Rechtsgleichheit sowie die Verbandsfreiheit
nicht beeinträchtigen. Abweichungen vom Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit sind dabei
zulässig.

Minderhei t (Wenk):
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

AI. 3.
Proposition de la commission.

Major i té :
La force obligatoire générale ne pourra être

. attribuée que sur préavis favorable d'experts indé-

pendants et que si les conventions et décisions
tiennent suffisamment compte des intérêts légitimes
des minorités et des diversités régionales, ne ren-
ferment rien de contraire à l'intérêt général et res-
pectent l'égalité devant la loi, ainsi que la liberté
d'association; elles peuvent déroger au principe de
la liberté du commerce et de l'industrie.

Minorité (Wenk):

Adhérer à la décision du Conseil national.

Bundesrat Obrecht: Die Frage, ob Absatz 2 und 3
ausgetauscht werden sollen, hat Herr Ständerat
Wenk selbst als eine rein redaktionelle bezeichnet,
zu der schliesslich die Redaktionskommission zu-
ständig wäre. Aber wir werden sie schon im Wege
der Differenzenbereinigung prüfen.

Die Frage der Befürwortung statt der Begut-
achtung lässt sich auf werf en, und es sind Gründe
da, sie näher zu untersuchen. Materiell nimmt Herr
Ständerat Wenk daran Anstoss, dass die unab-
hängigen Sachverständigen eine Allgemeinverbind-
licherklärung befürworten und nicht bloss begut-
achten sollen. Diese beiden Worte, befürworten
oder begutachten, haben in diesem Zusammenhang
bereits ihre Geschichte. Die Expertenkommission
hat den Ausdruck „befürworten" vorgeschlagen und
hat auf diesen Ausdruck „befürworten" viel Ge-
wicht gelegt. Warum? Sie sagte, es sei ihr nicht
unbedenklich, diese Institution der Allgemeinver-
bindlicherklärung einzuführen, und deshalb ver-
lange sie, dass solche Anträge auf Allgemeinver-
bindlicherklärung von einem Kollegium Unab-
hängiger Sachverständiger geprüft werden. Wenn
nun diese unabhängigen Sachverständigen zum
Schlüsse kommen, die beantragte Allgemeinver-
bindlichkeitserklärung sei zu empfehlen, dann ist
die Behörde, welcher der Entscheid zukommt —
diese Behörde ist dann durch das Ausführungsgesetz
zu bezeichnen; nehmen wir vorläufig an, es sei der
Bundesrat —, dann wäre die zuständige Instanz in
der Lage, entweder dem Antrag auf Allgemeinver-
bindlicherklärung zu entsprechen oder ihn abzu-
weisen ; insofern ist die entscheidende Behörde nicht
an das Gutachten der Sachverständigen gebunden.
Wenn aber die Sachverständigen zum Schlüsse
kommen: Nein, diesen Fall können wir nicht emp-
fehlen, nicht befürworten, dann wäre die zuständige
Behörde nicht in der Lage, entgegen dem Gutachten
der Sachverständigen den Antrag auf Allgemein-
verbindlicherklärung doch gutzuheissen. Das ist
der Unterschied.

Wir möchten hier der Expertenkommission bei-
pflichten, und zwar aus zwei Ueberlegungen. Einmal
müssen, solche Gesuche um Allgemeinverbindlich-
erklärung doch zunächst vom wirtschaftlichen
Standpunkt aus, vom Standpunkt der Einordnung
in die Gesamtinteressen, von der Abwägung der
wirtschaftlichen Gründe dalür und dagegen ab-
hängig gemacht werden. Und wenn man schon, 'um
diese wirtschaftliche Seite zu prüfen, unabhängige
Sachverständige einsetzt, dann stossen wir uns ,gar
nicht daran, wenn, falls diese unabhängigen wirt-
schaftlichen Sachverständigen zu einem negativen
Resultat kommen, die entscheidende Behörde dann
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nicht das Gegenteil beschliessen kann. Wenn das
ausgeschlossen wird, ist das vielleicht staatsrechtlich
ein Schönheitsfehler; aber wir nehmen ihn unbe-
denklich in Kauf. Wir möchten :gar nicht in Ver-
suchung kommen, einen Antrag auf Allgemeinver-
bindlicherklärung gutzuheissen im Gegensatz zu den
wirtschaftlichen Sachverständigen. Wenn diese
sagen: nein, Hand davon, das empfiehlt sich nicht,
die Auswirkungen werden keine guten sein, dann
soll das verbindlich sein für die Behörde in dem
Sinne, dass sie auf den Antrag nicht eingeht. Wird
das Gesuch aber befürwortet, dann hat die Behörde
immer noch die Wahl, ob sie zustimmen oder trotz
der Befürwortung nein sagen will. Dies mit Bezug
auf die Kompetenz.

Und nun mache ich Sie noch darauf aufmerksam,
dass gerade dieser Punkt eine Kompromisslösung
darstellt zwischen den verschiedenen Vertretern der
einzelnen Fachkreise. Es war gar nicht so leicht, in
der Expertenkommission die Idee der Allgemein-
verbindlicherklärung, diese Idee der Selbstordnung
von Wirtschaftsgruppen den Kreisen der Wirtschaft
mundgerecht zu machen. Industrie und Handel
sind recht skeptisch an diese Frage herangegangen.
Eine Verständigung hat schliesslich nur damit ge-
funden werden können, dass man die unabhängigen
Sachverständigen vorsah, und zwar im Sinne der
Befürwortung. Wenn das nun hinterher wieder
geändert würde, dann würde der Verdacht ent-
stehen, die politische Behörde, die entscheidende
Behörde wolle sich nicht nach den wirtschaftlichen
Gutachten kehren, sie wolle freie Hand haben. Das
würde eine starke Beunruhigung in den Kreisen von
Industrie und Handel auslösen und könnte zu einer
recht gefährlichen Klippe für die Vorlage werden.
Es sind also auch taktische Gründe, die mich veran-
lassen, Ihnen den Ausdruck „befürworten" zu emp-
fehlen. Er steht im Gegensatz zur Beschlussfassung
des Nationalrates, wo in der Kommission die juristi-
schen, die staatsrechtlichen Ueberlegungen domi-
niert haben, indem man sagte, es gehe nicht an,
dass man dem Bundesrat als entscheidender Instanz
irgendwie die Hand binde; er solle frei sein, mögen
die Sachverständigen entscheiden wie sie wollen.
Aber die wirtschaftlichen und taktischen Ueber-
legungen sprechen eindeutig dafür, .dass wir am
Ausdruck „befürworten" nicht Anstand nehmen.
Infolgedessen möchte ich auch Herrn Ständerat
Wenk bitten, die Sache hinzunehmen ; denn er will
ja mit uns, dass wir mit der ganzen Vorlage um die
allerlei Klippen herumkommen, die noch zu um-
schiffen sind.

Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit: Ist jetzt
Ziffer l erledigt oder nicht ? Herr Bundesrat Obrecht
hat nämlich zu Ziffer 3 gesprochen.

Präsident: Ziffer l ist erledigt. Jetzt ist Ziffer 3
in Diskussion, .weil Herr Ständerat Wenk Ziffer 3
in seinem Votum bereits behandelt hat.

Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit: Dann
wird auch der Berichterstatter der Kommission,
nachdem das Departement in Verkehrung der Rollen
zuerst an die Reihe gekommen ist, seine Auffassung
zu Absatz 3 des Artikels noch zum Ausdruck bringen
dürfen.

Wir haben, im Gegensatz zum Nationalrate, eine
neue Redaktion in Absatz 3 vorgenommen. Diese
Redaktion bringt deutlich zum Ausdruck, dass All-
gemeinverbindlicherklärung nur vorgenommen wer-
den darf, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt
sind. Nach der Vorlage des Bundesrates musste die
Allgemeinverbindlicherklärung von den Sachver-
ständigen „befürwortet" werden. Der Bundesrat
hat als erster den Ausdruck „befürworten" gewählt.
Der Nationalrat ersetzte dann das Wort „befür-
worten" durch das Wort „begutachten". Die
ständerätliche Kommission wollte sich aber mit
einer blossen Begutachtung nicht begnügen, sondern
wollte eine Befürwortung, und ohne Befürwortung
dürfen neue Verbandsbeschlüsse gar nicht verbind-
lich erklärt werden. Wir kehrten also zur ursprüng-
lichen Formulierung des Bundesrates zurück. Der
Vorbehalt der Wahrung der Gesamtinteressen stand
in der vom Nationalrat beschlossenen Fassung in
Absatz 1. Wir fügen ihn als weitere Voraussetzung
der Allgemeinverbindlicherklärung in Abs. 3 bei.
Das Ausführungsgesetz zu Art. Slter muss das Ge-
samtinteresse zweifellos in allen Fällen wahren, es
muss .also .dafür gesorgt werden, dass die einzelnen
Vereinbarungen und Beschlüsse, welche zur Allge-
meinverbindlicherklärung angemeldet werden, dem
Gesamtinteresse nicht zuwiderlaufen. Wenn also
Beschlüsse von Mieterverbänden oder Hausbesitzer-
verbänden, welche solche, wie das Herr Wenk er-
wähnt hat, zweifellos auch fassen und zur Allgemein-
verbindlicherklärung anmelden können, vorliegen,
dann muss der Bundesrat, wenn er dieselben ver-
bindlich erklären will, immer im voraus prüfen, ob
sie dem schweizerischen Gesamtinteresse entspre-
chen oder denselben zuwiderlaufen.

Sie lesen in Abs. 3, dass von unabhängigen Sach-
verständigen gesprochen wird. Wir fragten uns, was
darunter zu verstehen sei, ob diese Sachverständigen
vom Bundesrat und von den Interessenverbänden
oder nur von den Interessenten unabhängig sein
sollen. Es ist Ihnen vom Departement bereits aus-
geführt worden, dass über die Wahl und Zusammen-
setzung dieses Sachverständigenkollegiums im Aus-
führungsgesetz gesprochen werden soll. Dort wird
also die Sache dann geregelt, auf keinen Fall aber
sollen diese Sachverständigen von Fall zu Fall be--
zeichnet werden. Der Bundesrat denkt nicht an so
gelegentliche Sachverständige, welche, wenn ein Fall
anhängig gemacht wird, dann zur Beurteilung dieses
Falles bezeichnet werden, der Bundesrat denkt viel-
mehr an ein ständiges Sachverständigenkollegium,
das dann auch eine gewisse Praxis ausbildet und
dadurch eine vermehrte Unabhängigkeit gewinnt.
Diese Sachverständigen sollen .also von gar : nie-
mandem abhängig sein, weder von einer Behörde,
noch von irgendeiner Interessentengruppe. Wenn
diese Sachverständigen die Allgemeinverbindlich-
erklärung einer Vereinbarung nicht befürworten, so
soll sie auch vom Bundesrat nicht ausgesprochen
werden. Das ist Ihnen vom Departement aus namens
des Bundesrates erklärt worden ; ich erkläre dasselbe
auch namens der Kommission. Wenn die Sachver-
ständigen schon zur Ablehnung einer Allgemein-
verbindlicherklärung kommen, dann soll der Bun-
desrat dieselbe nicht vornehmen.

Befürworten aber die Sachverständigen die All-
gemeinverbindlicherklärung einer Abmachung oder
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eines Beschlusses, dann ist der Bundesrat an diese
Befürwortung nicht gebunden, er ist immer noch
frei, die Allgemeinverbindlicherklärung auszuspre-
chen oder nicht. Von diesem Gesichtspunkt aus
glaube ich, dass sich unser verehrter Herr Kollege
Wenk in einem Irrtum befindet. Die Allgemeinver-
bindlicherklärung wird durch die Formulierung
unserer Kommission nicht in die Macht und in die
Befugnis der Sachverständigen gelegt, durchaus
nicht, denn wenn die Sachverständigen die Allge-
meinverbindlicherklärung befürworten, ist der Bun-
desrat an diese Befürwortung gar nicht gebunden,
er kann immer noch machen, wie er will, er kann die
Abmachung allgemeinverbindlich erklären, oder er
kann es nicht. Der Bundesrat ist also nur an das
negative Gutachten der Sachverständigen gebunden.
Das ist ja ganz wohl verständlich und begreiflich,
denn wenn wir Sachverständigen nicht einmal dazu
kommen, eine Abmachung allgemeinverbindlich zu
erklären, dann kann der Bundesrat noch viel
weniger dazu kommen, das zu tun, denn die Sach-
verständigen werden selbstverständlich eine solche
Abmachung nicht verbindlich erklären, wenn sie
dem Gesamtinteresse zuwiderläuft. Dann darf aber
auch der Bundesrat das nicht tun. Wohl aber ist
der Bundesrat frei bei positiven Entscheiden des
Sachverständigenkollegmms.

Das zur Abklärung und zur Feststellung, dass
die Mehrheit Ihrer Kommission mit dem Bundesrat
und dem Volkswirtschaftsdepartement durchaus
einiggeht über die Bedeutung von Sachverständigen-
vorschlägen. - Kantone können natürlich auf ge-
wissen Gebieten die Allgemeinverbindlicherklärung
auch aussprechen. Für solche Fälle setzen die Kan-
tone ihre Sachverständigenkollegien auch ein, aber
ich möchte hier schon feststellen, dass natürlich
auch diese Sachverständigen der Kantone, wenn ein
Entscheid für den Kanton allgemeinverbindlich er-
klärt werden soll, ebenfalls absolut unabhängig
sein müssen, unabhängig von jeder Interessen-
gruppe, unabhängig von den Behörden. Von dem
Gesichtspunkt aus beantragen wir Gutheissung von
Absatz 3.

Wenk,Berichterstatter der Minderheit: Ich habe
diese Bestimmung durchaus nicht unrichtig aufge-
fasst, sondern immer nur so, dass der Bundesrat
die Allgemeinverbindlicherklärung nur aussprechen
kann, wenn sie die Sachverständigen befürworten.
Er kann nicht die Allgemeinverbindlichkeit er-
klären, auch wenn er selber die Auffassung hätte,
dass eine solche Vereinbarung dem Gesamtinteresse
entsprechen würde, wenn das Sachverständigenkol-
legium dagegen ist. Ich halte das nicht für richtig,
dass eine dem Parlament nicht verantwortliche Be-
hörde entscheidet. Wenn die Sachverständigen nein
sagen, dann kann der Bundesrat nicht ja sagen;
er kann nur ja sagen, wenn die Sachverständigen
ja sagen. Das ist sehr einfach und es bestehen
darüber nicht verschiedene Auffassungen. Aber ich
habe das Zutrauen zum Bundesrat, dass er das
Sachverständigengutachten, wenn es auf nein lautet,
ebenfalls mit aller Gründlichkeit studiert und erst
dann, wenn er zur Auffassung käme, dass die Inter-
essen des betreffenden Gewerbes im Rahmen der
Gesamtinteressen zu wenig berücksichtigt werden,
ja sagen würde.

Es ist so eine Sache mit den Sachverständigen-
kommissionen, mit den unabhängigen Sachverstän-
digen. Es wird sehr schwer sein, eine Kommission
von unabhängigen Sachverständigen für alle unsere
Gewerbe, Industrien und für den Handel aufzu-
stellen. Ich weiss nicht, wer dieses Kunststück
fertig bringen wird, diese Kommission zusammenzu-
bringen, von der man sagen kann, dass sie diese
Fachkenntnis hätte. Wir haben in unserem Kanton
jetzt ein Beispiel zur Frage der Stellung solcher
unabhängiger Sachverständigenkommissionen. Wir
haben im Kanton das staatliche Einigungsamt, und
mir scheint, dass das, vielleicht noch ergänzt, diese
Kommission wäre. Aber wir haben jetzt den gröss-
ten Kampf, wenigstens gegen das Präsidium dieses
Einigungsamtes. Dieser Kampf ist meiner Auf-
fassung nach nicht so sehr aus persönlichen Mo-
menten entstanden — diese werden vorgeschoben
— als aus den Entscheiden dieses Einigungsamtes
heraus. Solche Schwierigkeiten befürchte ich nun
noch viel mehr, wenn wir einer solchen Kommission
die entscheidende Kompetenz für die Zulassung
der Allgemeinverbindlicherklärung übertragen. Die
Kritik an dieser Kommission wird ausserordentlich
stark einsetzen. Die Kommission kann aber vom
Parlament nicht zur Rechenschaft gezogen werden,
wie dies natürlich wäre und unsern Gesetzen ent-
sprechen würde.

Ich möchte, ohne heute schon einen Antrag zu
stellen — wir werden uns ja nochmals mit der
Sache befassen müssen — doch die Frage aufwerfen,
ob es nicht richtig wäre, wenigstens für das Gewerbe
nur das Gutachten zuzulassen. Ich verstehe, dass
Handel und Industrie, gerade weil sie nicht nur
für das Inland, sondern auch für das Ausland
arbeiten, vor der Gefahr geschützt werden müssen,
Bindungen zu erhalten, die ihre Konkurrenzfähig-
keit verunmöglichen, namentlich dem Ausland ge-
genüber! Das ist mir durchaus verständlich, und
von diesem Gesichtspunkt aus haben zweifellos die
Ausführungen von Herrn Bundesrat Obrecht ein
schweres Gewicht. Ich glaube aber, dass dieses
gleich schwere Gewicht für das Gewerbe nicht vor-
handen wäre, dass es dort möglich sein sollte, nur
auf das Gutachten und dann auf den Entscheid
des Bundesrates abzustellen.

Ich möchte mir aber noch eine Frage gestatten.
Wie verhält es sich dann, wenn eine Vereinbarung
nicht befürwortet wird und das gleiche Begehren
für den betreffenden Berufszweig nun im. Kanton
gestellt wird, und zwar auf dem Wege der Gesetz-
gebung? Kann dann in ein Gesetz aufgenommen
werden, was vorher nicht allgemeinverbindlich wer-
den konnte, weil die Kommission den Vorschlag
nicht befürwortet hat? Ich glaube ja, wenn dieses
Gesetz vom Volk angenommen wird. Aber Sie
sehen, welche Spannungen hier entstehen können.
Allerdings bleibt die Prüfung des Gesamtinteresses
auch beim Gesetz vorbehalten. Aber es können
auch andere Gründe und Untergründe bei Ent-
scheiden der Sachverständigenkommissionen mit-
spielen. Aus diesen Erwägungen heraus hielte ich
es für besser, wenn nicht eine Kommission, sondern
eine dem Parlament verantwortliche Behörde, selbst-
verständlich unter Anhörung dieser Kommission
und unter Berücksichtigung der Gründe, die sie
vorgebracht hat, die Verantwortung für die Ver-
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bindlicherklärung voll auf sich nehmen würde. Ich
glaube, so liegt eben doch, wenn auch der Bundes-
rat das letzte Ja sagt, -die Verantwortung im we-
sentlichen auf der Kommission und nicht auf der
Behörde, bezw. auf dem Bundesrat oder auf dem
Regierungsrat eines Kantons.

Ich möchte aber, da Sie vorher bei Ziffer l
meinen Antrag abgelehnt haben, unserem Herrn
Präsidenten die Mühe -ersparen, über zwei Anträge
abstimmen zu müssen. und auf einen Antrag ver-
zichten, nachdem Sie durch Ablehnung meines An-
trags zu Ziffer l offenbar bekunden wollten, dass
Sie meine Auffassung nicht teilen.

Präsident: Es liegt nur der Antrag der Mehrheit
vor, nachdem Herr Ständerat Wenk den seinigen
zurückgezogen hat. Ich nehme nun Ihre Zustim-
mung zu Ziffer 3 an.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 2.
Antrag der Kommission.

Mehrheit:
Die Sachgebiete, für welche der Bund oder

die Kantone solche Vereinbarungen und Beschlüsse
allgemeinverbindlich erklären dürfen, sind durch
Bundesgesetze zu bezeichnen. Preisabreden dürfen
nicht allgemeinverbindlich erklärt werden, ausge-
nommen in Fällen, wo ein in seiner Existenz ge-
fährdeter Wirtschaftszweig durch vorübergehende
Ausschaltung der Unterbietung besser erhalten
werden kann.

1. Minderheit (Wenk):
Die Bundesgesetzgebung wird, unter Referen-

dumsvorbehalt, die Gebiete bezeichnen, für welche
solche Vereinbarungen und Beschlüsse allgemein-
verbindlich erklärt werden dürfen. Preisabreden.. .

2. Minderhei t :
(Amstalden, Martin, Mouttet, Pfister, Willi):

Nach Antrag der Mehrheit, unter Streichung
des letzten Satzes.

AI. 2.
Proposition de la commission.

Majorité:
La loi fédérale désignera les domaines, où la

Confédération ou les cantons pourront donner force
obligatoire générale à des conventions et à des dé-
cisions. Cette force obligatoire ne peut être attribuée
à des fixations de prix, sauf dans les cas où l'exclu-
sion temporaire de l'avilissement des prix permet
de mieux sauve gar der-une branche économique me-
nacée dans son existence.

lr<* m i n o r i t è (Wenk) :
La législation fédérale désignera sous réserve

de referendum les domaines où de telles conventions
et décisions pourront avoir force obligatoire générale.
Cette force obligatoire...

2me minorité:
(Amstalden, Martin, Mouttet, Pfister, Willi):

Adopter le texte de la majorité de la commission,
mais eh biffant là 2e phrase.

Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit: Die
ursprüngliche Vorlage des Bundesrates hatte bei
der Allgemeinyerbindlicherklärung für die Fach-
gebiete die Enumerationsmethòde gewählt. Nach
dem bundesrätlichen Vorschlag wären zur behörd-
lichen Allgemeinverbindlicherklärung nur solche
Vereinbarungen und Beschlüsse zulässig, die sich
auf die Berufsbildung, auf die Arbeitsbeziehungen
mit Einschluss der sozialen Nebenleistungen oder
auf Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbes be-
zögen. Alle ändern Vereinbarungen und Beschlüsse
von Berufsverbänden hätten nach dieser ersten
Ordnung und Auffassung des Bundesrates die be-
hördliche Allgemeinverbindlicherklärung nicht er-
langen können. Das war in meinen Augen eine
saubere, glatte Lösung. Es ist schade, dass sie ab-
geändert wurde. Preisabreden waren nach dieser
ersten bundesrätlichen Auffassung von- der Allge-
meinverbindlicherklärung ausgeschlossen 5'denn die
Enumerationsmethòde war eine erschöpfende. Wohl
unter dem Druck der Verbände und Interessenten
wurde diese saubere und gute Lösung-des; bundes-
rätlichen Vorschlages verlassen. Die nationalrät-
liche Kommission fügte bei, dass auch;'Beschlüsse
verbindlich erklärt werden können, wenn es sich
um Vorschriften über Befähigungsausweis handle
oder um Massnahmen zur Erhaltung "bedrohter
Wirtschaftszweige und zur Förderung der Kon-
kurrenzfähigkeit gegenüber dem Auslande.

Als dann im'Nationalrat die Frage;zür Diskus-
sion stand, wurde vom Nationalrat der - Beschlüss
gefasst, man wolle überhaupt nicht in der Verfas-
sung sagen, welche Beschlüsse und Abmachungen
allgemeinverbindlich erklärt werden können, es
sei besser, man löse die Frage dann auf dem Wege
der Gesetzgebung. Das ist freilich ein Ausweg, aber
keine Lösung. • Der Nationalrat ging der Lösung
einfach aus dem Wege, verwies sie in die Gesetz-
gebung, und zwar, gerade in einer Frage, die zur
Schicksalsfrage der ganzen Vorlage werden könnte
und an der die Konsumentenschaft das1 allergrösste
Interesse hat, nämlich an der Frage, ob Preisab-
machungen der Berufsverbände durch die Behörde
allgemeinverbindlich erklärt werden dürfen oder
nicht. Gerade diese Kernfrage —wohl die wichtigste
Frage der ganzen Wirtschaftsgesetzgebung — wurde
nicht gelöst durch den Nationalrat, indem' man
sagte, man wolle nun zunächst, einmal den • Wirt-
schaftsartikel unter Dach bringen und dann soll
diese Preisfrage in der Gesetzgebung gelöst werden.

Die Mehrheit Ihrer Kommission konnte sich
dieser Auffassung nicht anschliessen. Wir sagten
uns, der Schweizerbürger müsse schon beim Urnen-
gang über den Verfassungsartikel wissen,' ob Preis-
abmachungen der Verbände allgemeinverbindlich
erklärt werden können. Wir sind es -dem Schweizer-
bürger schuldig, ihm das frühzeitig,- d'. h. wenn er
über die Verfassungsrevision abstimmt, zu sagen.
Die grosse Mehrheit des Schweizervolkes ist näm-
lich meiner Meinung nach der Auffassung, dass
durch die Verbihdlicherklärung von Preisabma-
chungen eine Verteuerung der Lebenshaltung ein-
trete. Zahlreiche Kreise des Schweizervolkes fürch-
ten diese Verteuerung und fürchten auch den Druck
der Verbände, 'der "sich darin besonders geltend
machen wird, wenn ein Referendum ergriffen werden
sollte. Daher scheint' es der- Kommission offener,
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klarer und gerader, jetzt schon beim Vërfaséungs-
artikel Zu sagen, ob man solche Preisabredeh ver-
bindlich erklären könne oder ob man sie nicht zu-
lassen wolle oder ob man die Verbindlicherklärung
nur unter gewissen Bedingungen zulassen wolle.

Wie stellt sich nun die ständerätliche Kommis-
sion zu all diesen Fragen? Grundsätzlich hat die
ständerätliche Kommission die Enumerationsme-
thode auch fallen lassen und erklärt, dass die
Bundesgesetzgebung die Sachgebiete bezeichnen
solle,xfür welche Vereinbarungen allgemein verbind-
lich erklärt werden können. Wir sagten uns, dass
die Frage der Berufsbildung, der Arbeitsbedingun-
gen und die Fragen des unlauteren Wettbewerbes
die Oéffentlichkeit eigentlich ziemlich wenig be-
rühren und dass dies in der Hauptsache Fragen
seien, an denen das Gewerbe selbst ein Interesse
habe, weniger aber die gesamte Oéffentlichkeit.
Ganz anders, so sagte sich die Kommission, ist es
aber mit der Verbindlicherklärurig der Preisabrêdèh.
Da sagte sich die Kommission, dass die Oéffent-
lichkeit, d. h. insbesondere die Konsumenten, ein
sehr lebhaftes Interesse daran hätten, zu wissen,
ob solche Abmachungen über die Preise allgemein-
verbindlich erklärt werden können oder nicht; ein
sehr lebhaftes Interesse, sage ich und zwar deshalb,
weil man allgemein befürchtet, dass die Verbihd-
licherklärung von Preisabreden die Lebenshaltung
verteuern werde. Sicher, meine Herren, wird sie
nicht billiger, aber es ist zu fürchten, dass sie teurer
wird.

Von solchen Erwägungen ausgehend, kam daher,
Ihre Kommission in ihren Verhandlungen in Neuen-
burg zu einem Beschluss, zu dem Antrag, die Ver-
bindlicherklärung von Preisabreden zu verschieben.
Sie ist dann von diesem Antrag in einer spätem
Kommissionssitzung wieder abgewichen und
schliesslich hat sich die Mehrheit der Kommission
zu der Fassung eines Antrages durchgerungen, der
jetzt in Ziffer 2 niedergelegt ist, indem es heisst,
dass Preisabreden nur verbindlich erklärt werden
dürfen, wenn sie keine Erhöhung der Lebenskosten
zur Folge haben und wenn sie befristet sind. Be-
fristen muss man sie deshalb, weil, wenn die Welt-
marktpreise sinken, natürlich diese Preisabma-
chungen dann auch geändert werden müssen.

Diesem Antrag der Kommission stehen aber
zwei 'Minderheitsantrage gegenüber; einmal ein
Antrag von Herrn Kollege Amstalden und Kon-
sorten, dahingehend, überhaupt im Verfassungs-
artikel nichts zu sagen voff diesen Preisabreden und
die ganze Frage der Gesetzgebung zu überlassen.
Ich sagte Ihnen bereits, warum die Mehrheit Ihrer
Kommission diesem Antrage nicht glaubte bei-
pflichten zu können, obschon er der bequemste ist.
Es ist immer das Bequemste, wenn man solchen
Schwierigkeiten aus dem Wege geht und sie auf
einen spätem Zeitpunkt hinausschiebt, nämlich in
die Gesetzgebung. Sodann ein zweiter Minder-
heitsantrag, ein individueller Antrag Schöpfer, der
dahin gebt, im Verfassungsartikel zu sagen: „Preis-
abreden dürfen nicht allgemeinverbindlich erklärt
werden".

Sie werden sich nun darüber zu entscheiden
haben : Soll von der Verbindlicherklärung der Preis-
abreden im Verfassungsartikel überhaupt etwas ge-
sagt werden? Wenn Sie iin Verfassungsartikel

etwas sagen wollen über die Verbindlicherklärung
der Preisabreden, dann müssen Sie sich entscheiden
über die beiden Fragen; Soll man die Verbindlich-
erklärung von Preisabreden überhaupt schlechtweg
verbieten, wie ich Ihnen das persönlich beantrage,
oder soll man die Verbindlicherklärung nur dann
verbieten, wenn sie die Lebenskosten erhöhen und
Unbefristet sind? Ich möchte die Diskussion nun
darüber sich verbreiten lassen und würde mir dann
später noch vorbehalten, meinen Minderheitsantrag
zu begründen, wonach im Verfassungsartikel gesagt
wird: Preisabreden dürfen überhaupt nicht ver-
bindlich erklärt werden. Als Kommissionspräsident
habe ich die Pflicht, Ihnen den Antrag der Kom-
mission zur Annahme zu empfehlen, den Antrag,
der bezüglich der Preisabreden sagt, dass solche
nur verbindlich erklärt werden dürfen, wenn sie die
Lebenskosten nicht erhöhen und wenn sie befristet
sind. In diesem Sinne beantrage ich Ihnen Gut-
heissung von Alinea 2.

Amstalden, Berichterstatter der 2. Minderheit:
Die Frage, ob der Bund befugt ist, Bestimmungen
zu erlassen über die Allgemeinverbindlicherklärung
von Vereinbarungen und Beschlüssen von Berufs-
verbänden und ähnlichen Wirtschaftsorganisationen
über die Berufsbildung, ist, so viel ich glaube, un-
bestritten. Das ist die Feststellung in Abs. l des
Art. 31ter. Die Meinungen gehen nun auseinander
in bezug auf die Frage, welcher Inhalt dieser Be-
stimmung unterstehen soll.

Da besteht nun eine Minderheit der Kommis-
sion, die, man .darf das hier wohl sagen, mit 7:5
Stimmen beschlossen hat, dem Nationalrat im Prin-
zip zuzustimmen, in der Meinung, dass nicht die
Enumerationsmethode hier in der Verfassung ange-
wendet werde und diejenigen Sachgebiete bezeich-
net werden, welche Gegenstand solcher Beschlüsse
sein können.

Das System, das der Nationalrat gewählt hat,
ist sicher nicht deshalb gefunden worden, um
Schwierigkeiten auszuweichen, sondern indem man
sich sagte: Wir können Preisabreden von der Ver-
bindlichkeit im Prinzip nicht ausschliessen und wir
machen das Verfassungsrecht nicht für eine kurze
Dauer, sondern für eine lange Dauer. Mir scheint
das System, das der Nationalrat gewählt hat, das
richtige zu sein, wenn er diese Frage dem Gesetz-
geber überlässt und nicht in der ̂ Verfassung ver-
ankert.

In bezug auf die Sache selber: Es kann Fälle
geben und sie sind in der Praxis nicht selten, wo
zum Schütze eines Berufsstandes unbedingt eine
Preisabrede geschützt werden muss. Es ist nicht
nur das Gewerbe, welches diesen Standpunkt ver-
tritt, aber ich kann Ihnen sagen, dass dieser Grund-
satz, wonach Preisabreden unter gewissen Kautelen,
wie wir sie bereits in Abs. 3 festgelegt haben, auch
vom gewerblichen Mittelstand sollen getroffen wer-
den können. Diese Schichten können beim Refe-
rendum eine ebenso grosse Rolle spielen, wie die
Kreise, für die Herr Schöpfer heute plädiert hat.
Ich erinnere mich daran, dass auch andere Berufs-
stände bisher schon sich zu schützen wussten, ein-
mal durch staatliche Intervention und anderseits
durch private Vereinbarungen. Ich erinnere z. B.
an den Schutz der Uhrenindustrie. Dort haben wir
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kraft Dringlichkeitsbeschluss der eidgenössischen
Räte Ordnung in die Industrie hineingebracht.
Warum? Weil beschlossen wurde, dass in der
Uhrenindustrie die und die Grundsätze und die
und die Preise im Kampf gegen Schleuderpreise
eingehalten werden müssen. Diese Tatsache können
wir heute nicht verschweigen. Es ist zum Schutz
der Wirtschaft in der heutigen Zeit, wo wir nicht
mehr die volle freie Wirtschaft haben, sondern ge-
zwungenerweise in der gebundenen Wirtschaft le-
ben, einfach notwendig, dass der Wirtschaft und
einzelnen Zweigen ausnahmsweise solche Abreden
bewilligt und staatlich geschützt werden.

Ich erinnere an die Verhältnisse in der Land-
wirtschaft. Wie steht es da? Heute haben wir
offiziell vom Staate aus dirigierte Preise in der
Milchwirtschaft. Alle diese Massnahmen beruhen
auf dringlichen Bundesbeschlüssen und die Land-
wirtschaft wartet ebenso sehnsüchtig wie der ge-
werbliche Mittelstand auf diese Wirtschaftsartikel,
um einen Schutz zu haben gegenüber der Kon-
kurrenz, bezw. gegenüber den Gefahren, die be-
stehen, dass die Preise derart sinken, dass die Land-
wirtschaft nicht mehr bestehen könnte. Wenn Sie
die Preisabreden in der Verfassung wegdekretieren,
so ist in der Landwirtschaft keine Preisabrede mehr
möglich. Wo steht dann die gesamte Milchwirt-
schaft? Wir können uns nicht vorstellen, dass
wenn dieser Verfassungsartikel einmal angenommen
ist, dann andere Ausführungsbestimmungen kom-
men. Wenn die Ausführung kommt, ein Regime
ohne dringliche Bundesbeschlüsse, welches doch
das Ideal der Wirtschaftspolitik ist, die wir heute
schaffen wollen, was werden Sie dann für die Land-
wirtschaft haben, wenn Sie heute nach Antrag des
Kommissionspräsidenten in der Verfassung die Be-
stimmung verankern würden, dass jede Preisabrede
verboten sei ?

Dann möchte ich Sie darauf aufmerksam ma-
chen, dass auch die Arbeitnehmer sich heute zu
schützen wissen, die Lohnempfänger, durch Lohn-
abrede. Die Arbeiterbewegung hat sich meines
Erachtens durchaus mit Recht für eine gute Exi-
stenz, für eine möglichst menschenwürdige Existenz
gewehrt. Wir alle sind auch dafür und haben das
wiederholt bewiesen, dass wir auch der Arbeit-
nehmerschaft gegenüber Gerechtigkeit üben müssen.
Das ist ein politisches, ein staatliches, aber auch ein
christliches Prinzip. Dort haben Sie diese Preis-
abreden, wenn vielleicht nicht durch .Zwang, so
doch durch die Gesamtarbeitsverträge, die zwischen
den einzelnen gewerkschaftlichen Organisationen
und der Arbeitgeberschaft abgeschlossen wurden.
Das Obligationenrecht kennt doch diese Preisab-
reden durch das Mittel der Gesamtarbeitsverträge.
Und -dann die Fixbesoldeten. Sie wissen ebensogut
wie ich, wie sich die Fixbesoldeten in Bund und in
den Kantonen für ihre Ansprüche zu wehren wissen,
Sie wissen, dass hier eine starke Macht vorhanden
ist, die dem Staate, ich möchte nicht sagen diktiert,
aber die doch einen grossen Einfluss auf die Ge-
staltung der Löhne ausübt. Das ist auch ein Mo-
ment, das wir heute unbedingt berücksichtigen
müssen.

Dann kommt die dritte Kategorie, die Industrie,
der Handel. Wissen nicht auch die Industrie und der
Handel sich zu schütten und,sich für ihre Ansprüche

und Belange beim Staat einzusetzen ? Sie wissen
doch, wie Trusts, Kartelle bestehen, die heute die
Preise diktieren. Ich will keine Namen nennen, ich
will die Bierbrauer nicht nennen, die Herren von
der Zementindustrie auch nicht. Alle diese Kartelle
und Trusts, die wissen ihre Interessen auch zu
schützen. Entschuldigen Sie, wenn ich auf dieses
Moment hier zu sprechen komme. Nun der Handel.
Wir haben heute im Kohlenhandel und im Benzin-
handel Verhältnisse, die Herr Bundesrat Obrecht
kennt. Kann heute noch ein Kohlenhändler Kohlen
kaufen, ohne im Verband zu sein? Kann ein Koh-
lenhändler einen Doppelzentner Kohle verkaufen
unter dem Preis, ohne dass er riskiert, mit 2000
Franken gebüsst zu werden ? Auch da schützen
wir Handel und Industrie durch Preisabreden, sei
es durch staatlich organisierte und dekretierte oder
durch solche, die von den Verbänden diktiert
werden.

Dann noch ein letztes Beispiel. Wir haben in
den eidgenössischen Räten unlängst eine Auto-
transportordnung angenommen; ich war dort Re-
ferent. Was ist in dieser Ordnung enthalten ?
Dass auch dort die Preise im Interesse der Wirt-
schaft, im Interesse der Sanierung dieses Transport-
gewerbfes und im Interesse eines gewissen Ausgleichs
zwischen den Bundesbahnen und diesem Gewerbe
durch eine Tarifordnung festgestellt werden, auch
wieder aus dem einzigen Grunde, um ungesunde
Zustände im Transportgewerbe zu unterdrücken.

Und nun frage ich : Soll man es in der Verfassung
dem gewerblichen Mittelstand einfach grundsätzlich
verbieten, Verbandsbeschlüsse mit Preisabreden zu
treffen? Ich möchte Sie doch auf den von Ihnen
soeben angenommenen Absatz 3 aufmerksam ma-
chen, wo doch die nötigen Kautelen vorhanden sind,
dass die Allgemeinverbindlicherklärung nur zu-
lässig ist, wenn sie von unabhängigen Sachverstän-
digen befürwortet wird und wenn die Vereinbarun-
gen und Beschlüsse begründeten Minderheitsinte-
ressen und regionalen Verschiedenheiten angemessen
Rechnung tragen, sowie dem Gesamtinteresse nicht
zuwiderlaufen, wenn sie die Rechtsgleichheit sowie
die Verbandsfreiheit nicht beeinträchtigen. Das
sind ebenspviele Kautelen.,

Ich glaube nun doch, man dürfe es dem Gesetz-
geber überlassen, im konkreten Falle zu sagen,
welche Sachgebiete Gegenstand der Allgemein-
verbindlicherklärung von Verbandsbeschlüssen sein
können. Dann möchte ich mich noch ganz beson-
ders gegen den Einwand wegen der Erhöhung der
Lebenskosten wenden. Dieser Zusatz: „Preis-
abreden dürfen nur allgemeinverbindlich erklärt
werden, wenn sie keine Erhöhung der Lebenskosten
zur Folge haben und befristet sind" ist eigentlich
eine Tautologie, er sagt nicht mehr und nicht
weniger als was Absatz 3 sagt, denn es ist im ein-
zelnen Fall immer zu prüfen durch unabhängige
Sachverständige, ob die betreffende Preisabrede
dieser oder jener Wirtschaftsorganisation oder dieses
oder jenes Berufsverbandes einem allgemeinen In-
teresse zuwiderläuft. Die Frage, ob eine solche
Preisabrede eine Erhöhung der Lebenskosten nach
sich ziehe, ist doch sicher unter dem Gesichtswinkel
des Allgemeininteresses zu prüfen, wie das schon
in Abs. 3 steht, den Sie~soeben genehmigt haben.
Infolgedessen scheint es mir gar nicht nötig zu
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sein, hier noch einen besondern Zusatz aufzustellen,
dass eine solche Verbindlicherklärung nur möglich
sei, wenn der Beschluss keine Erhöhung der Lebens-
kosten zur Folge habe. Es ist doch sicher der Fall
denkbar, dass z. B. eine kleine Milchpreiserhöhung
einfach nötig wird, auch wenn damit die Lebens-
kosten um etwas weniges erhöht werden. Ich stehe
immer auf dem Standpunkt, dass es für die Land-
wirtschaft und für den Staat jedenfalls die richtigere
Politik wäre, die Preise etwas zu erhöhen, statt
200 Millionen für die Entschuldung zu geben. Die
Bauern selber wollen anständige Preise, wollen den
richtigen Preis, den sie haben müssen, damit eine
Familie existieren kann, aber sie wollen nicht gern
Schuldenbauern sein und nicht gern sich offiziell
entschulden lassen.

Ich glaube daher, auch vom Standpunkt der
Konsumentenpolitik aus sei der Antrag der Minder-
heit durchaus annehmbar, dass man darüber ein-
fach nichts sagt, was Gegenstand dieser Allgemein-
verbindlicherklärung ist, da ja die Verpflichtung
besteht, jeden einzelnen Fall nach Abs. 3 gewissen-
haft zu prüfen, ob die betreffende Verbindlich-
erklärung dem allgemeinen Interesse entspricht
oder zuwiderläuft. Das ist natürlich eine Ermes-
sensfrage, die im einzelnen Fall je nachdem ent-
schieden werden kann. Ich glaube also, die Be-
runfung auf den Konsumentenstandpunkt ist un-
richtig, weil er im Rahmen von Absatz 3 des
Art. 31 ter geschützt werden kann.

Der Nationalrat hat diesem System den Vorzug
gegeben und auch der Vertreter des Bundesrates
ist anfänglich (nach der Beratung im Nationalrat)
auf diesem Standpunkt gestanden. Herr Bundesrat
Obrecht hat schliesslich der Fassung, wie sie die
Mehrheit der Kommission festgelegt hat, zuge-
stimmt. Aber es ist vielleicht nicht das letzte Wort
vom Departement, nachdem wir beweisen können,
dass die Bedenken, die man in bezug auf die hö-
heren Lebenskosten hat, mit Absatz 3 zerstreut
werden können und dass das hier nicht ausdrücklich
gesagt werden muss.

Wir wollen ehrlich und aufrichtig sagen, dass
die Kartell- und Trustabmachungen nicht immer
das Gesamtinteresse wahren, sondern dass die In-
teressen der Aktiengesellschaften eine Rolle spie-
len. Hier haben wir in der Verfassung in Zukunft
die bestimmte Regelung, dass ein solcher Mehrheits-
beschluss nur dann für alle verbindlich erklärt wer-
den kann, wenn das allgemeine Interesse nicht da-
gegen spricht.

Etwas anderes spricht noch für den Antrag der
Kommissionsminderheit, ich habe es bereits ange-
tönt: Wir können nicht eine Wirtschaftspolitik in
der Verfassung für kurze Zeit verankern, sondern
nur für längere Zeit. Es kann im Verlaufe der Ent-
wicklung neue Gebilde geben, von denen man sagen
muss, sie gehören auch in diese Kategorie hinein.
Deshalb ist die Enumerationsmethode unpraktisch.
Man sollte in der Verfassung nicht sagen, nur die
und die Sachgebiete können in allgemeinverbind-
lichen Beschlüssen Inbegriffen sein.

Ich habe seinerzeit in der Expertenkommission,
wo ich die Ehre hatte, Mitglied zu sein, am ersten
Tag den Antrag gestellt, man möchte von einer
definitiven Festlegung der schweizerischen Wirt-
schaftspolitik in der Verfassung absehen und möchte

dem Volk eine Vorlage unterbreiten für ein Ueber-
gangsstadium von 10 Jahren, mit Vollmacht an
Parlament und Bundesrat. Dieser Gedanke ist
mir bei der Diskussion über die Wirtschaftsartikel
wiederholt aufgestiegen. Können wir überhaupt
in diesem Moment unsere Wirtschaftspolitik grund-
sätzlich in der Verfassung festlegen? Wir wollen
es tun, aber wir wollen uns nicht zu sehr binden,
sondern elastische, anpassungsfähige Grundsätze
aufstellen und wollen alles, was nicht unbedingt
nötig ist, nicht in der Verfassung verankern, son-
dern auf den ordentlichen Gesetzgebungsweg ver-
weisen.

Eine Gesetzesvorlage über die Allgemeinver-
bindlicherklärung wird dem Referendum unter-
stehen. Man wird also in den Parlamenten der eid-
genössischen Räte vorsichtig sein müssen in der
Bezeichnung von Fachgebieten, man wird mitein-
ander reden und gewissenhaft prüfen müssen, was
für die Wirtschaft, die Verbände, das Volk gut ist
und was nicht.

Ich bin nicht derjenige, der an der Entwicklung
unserer heutigen Wirtschaftspolitik Freude hätte.
Ich glaube, nicht einmal Herr Bundesrat Obrecht
hat Freude daran. Wir leben im Zwang, in einer
Entwicklung, in der wir, von aussen beeinflusst,
zur Erhaltung einer gesunden eigenen Volkswirt-
schaft gezwungen sind, das vorzukehren, was wir
in guten Treuen als recht und gut betrachten. Da
können wir nicht mehr frei verfügen, sonst wären
die meisten Herren im Saale meiner Meinung und
hätten mehr Freude an der freien als an der ge-
bundenen Wirtschaft. Das sei nur nebenbei gesagt.

Diese Erwägungen wollte ich Ihnen namens der
Kommissionsminderheit unterbreiten mit dem An-
trage, Sie möchten im Prinzip dem Nationalrat zu-
stimmen und die Umschreibung der Sachgebiete
für die Allgemeinverbindlicherklärung den Behör-
den und der Gesetzgebung überlassen. Mit ändern
Worten, es würde der Satz der Kommissionsmehr-
heit: „Die Sachgebiete, für die der Bund und die
Kantone solche Vereinbarungen und Beschlüsse
allgemeinverbindlich erklären dürfen, sind durch
Bundesgesetze zu bezeichnen", aufrecht erhalten
und der zweite Satz würde gestrichen.

Wettstein: Ich Werde mich bemühen, möglichst
kurz zu sein, denn über all diese Dinge wurde so
viel gesprochen, dass man nicht alles wiederholen
soll. Ich möchte feststellen, dass die Kommissions-
mehrheit zwischen zwei Anschauungen, die gerade
entgegengesetzt sind, zu,vermitteln sucht. Die erste
Ansicht will Preisabreden überhaupt von der
Allgemeinverbindlicherklärung ausschliessen, und
die andere will von den Preisabreden nichts sagen,
sie wie alle ändern Abreden behandeln. Weder die
eine noch die andere Anschauung entspricht den
Bedürfnissen der Allgemeinheit.

Zunächst die Anschauung der zweiten Minder-
keit, für die Herr Âmstalden gesprochen hat.
Diese Minderheit übersieht etwas sehr Wichtiges.
Das Publikum im allgemeinen, die Konsumenten,
sagen wir das Volk, ist an Abkommen sehr wehig
interessiert, die nicht von den Preisen handeln.
Ob ein Berufsverband diese oder jene Voraus-
setzung verbindlich erklärt zur Ausübung1'"des
Berufes, oder ob ein Berufsverband mit einem
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ändern ein Abkommen schliesst über Arbeits-
bedingungen, oder ob die Entschädigung für Militär-
dienst durch ein solches Abkommen geregelt wird,
das ist dem Volke gleichgültig, das berührt meist
nur die unmittelbar Interessierten. Aber das Volk
ist sehr interessiert daran, ob man die Abkommen
allgemein verbindlich erklären will, die sich auf die
Preise beziehen. Da ist man empfindlich, und mit
vollem Recht. Und die Mehrheit der Kommission
ist, glaube ich, psychologisch gut beraten gewesen,
als sie den Satz aufnahm, dass Preisabreden jeden-
falls die Lebenskosten nicht erhöhen dürfen und
dass. sie befristet sein müssen.

Die andere, entgegengesetzte Ansicht, dass über-
haupt keine Preisabreden Objekt dieser Allgemein-
verbindlicherklärung sein dürfen, geht viel zu weit.
Damit nehmen Sie dieser Allgemeinverbindlich-
erklärung ein wichtiges Gebiet weg, wo dieses
Instrument bitter notwendig ist. Wir müssen end-
lich den Berufsverbänden die Möglichkeit geben,
gegen die Schleuderer, die Outsider, gegen diese
Verderber eines gesunden Gewerbe- und Industrie-
lebens energisch aufzutreten. Wenn Sie das nicht
machen, dann haben Sie das, was Eugen Richter
einmal im Reichstag von einem Gesetz gesagt hat :
Es ist .ein Messer ohne Heft, dem die Klinge fehlt.
Dann ist die Sache ziemlich wirkungslos. Ich
könnte Ihnen eine ganze Reihe von Beispielen
Tiehnen. Nehmen Sie nur die Uhrenindustrie, die
Strohindustrie im Aargau, die Zigarrenindustrie.
Da haben Sie überall die Erscheinung, dass die
auch für den Konsumenten vernünftig eingestellten
Produzenten sich zusammentun und sagen: Wir
wollen einmal Preise festsetzen,, die uns ein an-
ständiges Auskommen sichern, die aber auch den
Konsumenten befriedigen. Aber an diese Prei?e
wollen wir uns halten. Dann kommen wieder die
Schleuderer, die Leute, die sich auf Schleichwegen
die Produkte beschaffen und sie zu billigerem Preise
abgeben, dann bricht ein solches Abkommen
wieder zusammen.

Aber anderseits besteht die Gefahr, dass durch
solche Preisabreden versucht wird, den Markt
künstlich zu beeinflussen; hier liegt der springende
Punkt. Wir müssen verhindern, dass solche Ab-
kommen getroffen und allgemein verbindlich erklärt
werden, die eigentlich nichts anderes zum Zwecke
haben, als künstlich die Preise zu erhöhen. Nicht
solche Abkommen wollen wir verhindern, die die
Preise entsprechend den Marktverhältnissen halten,
aber solche wollen wir verhindern, die den Preis
künstlich erhöhen. Das ist durchaus notwendig.
Wenn man die Verhältnisse in einer Reihe von
Industrien auch nur oberflächlich kennt, so wird
man sich sagen müssen: Wir dürfen Preisabreden
nicht ausschliessen, wir müssen aber dafür sorger,
dass sie nicht auf Kosten der Konsumenten zu
unnatürlichen, marktwidrigen Erhöhungen führen.
Das ist der Sinn des Satze?, den wir aufgenommen
haben. Es soll nicht durch die Preisabreden eine
Erhöhung der Leben^kosten eintreten und sie
müssen befristet sein.

Der Herr Referent hat bereits den Grund dieser
Befristung angegeben: Die Marktverhältnisse wech-
seln, und selbstverständlich kann man nicht ewig
die gleichen Preise beibehalten, sie müssen immer
wieder angepasst werden. Aber dass sie die Lebens-
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kosten nicht erhöhen dürfen, ist ein sehr wichtiges
Moment.

Die Erwähnung des Milchpreises, die Herr Am-
stalden gebracht hat, gilt nicht; der Milchpreis
wird ja nicht durch Abkommen der Produzenten
festgesetzt, sondern behördlich. (Widerspruch.)
Wir entscheiden in letzter Linie. Aber auch hier
werden wir immer sagen müssen: Entscheidend ist
die Marktlage, und was wir verhindern wollen, ist
lediglich die künstliche, unnatürliche Erhöhung der
Preise.

Ich glaube, wir dürfen ruhig der Mehrheit folgen.
In der Praxis wird sich diese Bestimmung gut aus-
wirken. Sie ist begleitet von einer Reihe von ändern
Kautelen,'so dass dem Publikum gegenüber eine
grosse Beruhigung geschaffen wird. Damit wird
sicherlich auch diesem Wirts chaftsartikel eine
grosse Opposition aus dem Wege geschafft. Ich
möchte Sie bitten, dem Antrag der Mehrheit beizu-
pflichten.

Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit: Wenn
ich jetzt zum Wort greife, muss ich mich der offi-
ziellen Toga des Kommissionspräsidenten entkleiden
und als Vertreter eines Minderheitsantrages vor
Sie treten.

Ich schlage Ihnen vor, im Verfassungsartikel die
Bestimmung aufzunehmen: „Preisabreden dürfen
nicht allgemein verbindlich erklärt werden." Dem-
gegenüber beantragt Ihnen die Kommissions-,
mehrheit, zu sagen, dass Preisabreden nur dann
allgemein verbindlich erklärt werderi"dürfen, wenn
sie die Lebenskosten nicht erhöhen und wenn sie
befristet seien.

Alle die Gründe, die angeführt wurden, um eine
Bestimmung über die Preisabreden in den Ver-
fassungsartikel aufzunehmen, sprechen auch für
den Antrag der Minderheit, für meinen Antrag,
bezüglich der Preisabreden etwas in den Verfassungs-
artikel aufzunehmen. Meiner Meinung nach werden
die Preisabreden die Lebenshaltung verteuern.
Solche Preisabreden werden meistens nur deshalb
und gerade deshalb gemacht, wenn die Produzenten
ihre Preise zu billig 'finden oder wenn einzelne
Produzenten neben ändern billiger fabrizieren und
nicht mehr bestehen können.

Nun wird von Herrn Dr. Wettstein erklärt:
Das darf man niemals machen; man darf niemals
eine Bestimmung aufnehmen, wonach Preisabreden
überhaupt nicht verbindlich erklärt werden dürfen,
weil man es sonst ermöglicht, dass die Schleudern
von Preisen neuerdings beginnt und weil durch das
Preisschleudern eine ganze Anzahl rechtschaffener
Existenzen vernichtet werden können. Ich bin mit
allem, was bezüglich der Preisschleuderei von Herrn
Wettstein ausgeführt worden ist, einverstanden.
Allein diese Bekämpfung der Preisschleuderei hat
gar nichts zu tun mit dem Verbot der Verbindlich-
erklärung von Preisabmachungen. Es sind eine
ganze Anzahl von Punkten den Vereinbarungen
der Verbände vorbehalten. Der Bundesrat hat sie
seinerzeit aufgeführt: Es sind die Berufsbildung,
die Arbeitsbedingungen, die sozialenj^Nebenlei-
stungen und unlauterer Wettbewerb. Darüber
können Vereinbarungen getroffen und verbindlich
erklärt werden. Die Preisschleuderei gehört zum
unlauteren Wettbewerb und ,von diesem Gesichts-
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punkt aus kann man gegen sie auftreten, auch wenn
man den Grundsatz ins Gesetz aufnimmt, dass
Preisvereinbarungen grundsätzlich nicht allgemein-
verbindlich erklärt werden dürfen. Das alles ist
also möglich und die Behauptung, man müsse
Preisvereinbarungen allgemeinverbindlich erklären
können, um der Preisschleuderei zu begegnen, ist
irrtümlich.

Ich habe aber auch die Auffassung, dass die
Verbindlicherklärung von Preisabmachungen den
gewünschten Schutz gar nicht vollständig bringen
kann. Der Schutz ist nicht da, wenn damit nicht
auch gleichzeitig ein direktes Verbot der Eröffnung
neuer Betriebe verbunden ist. Wenn Sie Preis-
abmachungen zulassen und verbindlich, erklären
wollen, dann müssen Sie gleichzeitig auch neue
Fabriken und neue Betriebe verbieten. Nehmen
Sie einmal an, solche Preise seien tatsächlich ver-
bindlich erklärt worden. Dann hat man hier ge-
schützte Betriebe, die wissen, dass sie ihre Produkte
zu einem bestimmten Preis absetzen können.
Solche geschützte Betriebe reizen aber Dritte an,
sie werden nicht allein bleiben, sondern es kommen
andere und die wollen sich die Vorteile der ge-
schützten Betriebe auch zunutze machen. Es
kommt ein Zweiter, Dritter, Vierter, und dann
müssen sich die alten, welche die geschützten Preise
haben, und die neuen in den Kuchen teilen. Die
notwendige Folge davon wird sein, dass der bis-
herige Absatz der geschützten Betriebe zurückgeht,
wenn sich zehn in den gleichen Absatz teilen müssen
wie vorher fünf, dann hat jeder Einzelne weniger,
der Absatz jedes Einzelnen wird zurückgehen, und

. wer leidet darunter am meisten? Die Schwächeren,
die weniger Gewandten, die schlecht Eingerichteten,
gerade die, welche den Schutz am allernötigsten
gehabt hätten. Vielleicht gerade die, um deren
willen der Schutz verfügt wurde. Denn die Un-
kosten bleiben sich natürlich gleich.

Ich schliesse daraus, dass die Preisabmachungen
gar keine 100 %ige Sicherheit für die Produzenten
bedeuten, wenn damit nicht ein Verbot der Er-
richtung neuer Betriebe in der betreffenden Branche
verbunden wird. Es wird also zweifellos immer und
immer wieder solche geben, denen es schlecht geht
und die nicht vorwärts kommen. Wenn man solche
Preise diktiert, wird man doch gewiss auf .alle
Rücksicht nehmen müssen; nimmt man aber auf
alle Rücksicht, so muss man auch auf diejenigen
Rücksicht nehmen, welche weniger gut eingerichtet
sind. Freilich wird nun behauptet, man werde die
Preise ganz objektiv -feststellen, und man werde
sich nicht'nach denjenigen richten, welche schlecht
eingerichtet seien. Ich glaube ja, dass das Be-
streben herrscht, dass man die Preise objektiv fest-
stellen-lassen will. Aber wir kennen alle das mensch-
liche Leben. Da wird es unumgänglich sein, dass
man bei dieser -sog. objektiven Feststellung der
Preise halt eben auch auf diejenigen einige Rück-
sicht nimmt, welche schlecht eingerichtet sind,
welche am teuersten produzieren und in der Folge
einen geringen Absatz haben. Das bringt es dann
mit sich, dass man auf diese schlecht Eingerichteten,
vielleicht auch auf die, die persönlich nicht die ge-
wandtesten sind, vielleicht auf die etwas bequemen
JLeute Rücksicht nimmt, wodurch die Preise erhöht
werden, über das -normale Niveau hinaus.

Nun frage ich mich: Sollen die einmal verbind-
lich erklärten Preise auch gelten für jeden neuen
Betrieb, wenn kein Verbot der Neuerrichtung auf-
gestellt wird ? Für einen Betrieb, der auf das alier-
modernste eingerichtet ist, der sich die neuesten
Erfindungen zunutze ziehen kann, der viel billiger,
viel wirtschaftlicher produzieren kann ? Sollen dann
für einen solchen Betrieb die den bisherigen Pro-
duzenten bewilligten geschützten Preise auch gel-
ten? Das wäre doch ein ganz unbefriedigender
Zustand, weil ein solcher neuer Betrieb eine viel
höhere Gewinnmarge hätte als ein früherer.

Von allen diesen Gesichtspunkten aus scheint
mir die Allgemeinverbindlicherklärung von Preis-
abreden ausgeschlossen zu sein. Nun wird aber
in einer sehr geschickten Weise die Landwirtschaft
mobilisiert. Man fragt : Was sollen um Gottes willen
die Bauern machen, wenn man die Preise nicht
allgemeinverbindlich erklären darf? Man verweist
auf das Autogewerbe, welches nicht geschützt
werden könnte, man nennt auch die Uhren-
industrie. Wir wollen einmal miteinander diese
Einwände einer kurzen Betrachtung unterziehen.
Wie ist es bei der Landwirtschaft ? Kann man
behaupten, man könne dann der Landwirtschaft
die ihr zukommenden angemessenen Preise nicht
mehr geben, wenn wir in diesem Verfassungs-
grundsatz die Allgemeinverbindlicherklärung von
Preisabreden verbieten ? Leidet darunter die Land-
wirtschaft ? In gar keine Weise. Es ist freilich
anzuerkennen, dass die Milchproduzentenverbände
jetzt den Milchpreis festsetzen, auch heute noch,
nicht der Bundesrat, wie Herr Dr. Wettstein irr-
tümlich angenommen hat. Wenn man solche Ver-
einbarungen nicht mehr allgemeinverbindlich er-
klären darf, so haben wir in der zu schaffenden
Verfassung doch Bestimmungen, wonach der
Bundesrat bei der bedrängten Landwirtschaft zu
ihrem Recht verhelfen kann. Ich habe bereits die
Frage gestellt, wie es mit der Landwirtschaft stehe
und auf welchem Wege sie vorgehen müsse. Es gibt
zwei Wege, einmal den, dass die Produzenten-
verbände den Preis festsetzen, der dann vom Bundes-
rat allgemeinverbindlich erklärt wird (wenn man
das noch kann), oder dass die Produzentenverbände
durch den Bundesrat im Sinne von Art. 31 bis die
von ihnen empfohlenen Milchpreise festsetzen
lassen. Für die Landwirtschaft ist es gleich, sie
hat auf alle Fälle einen Ausweg.

Für das Automobilgewerbe besteht der gleiche
Grundsatz. Es kann gestützt auf Art. 31 bis,
Abs. l und 2, geschützt werden. Da ist die ver-
fassungsrechtliche Grundlage zum Schutz des
Automobilgewerbes auch dann vorhanden, wenn
grundsätzlich Preisabreden nicht verbindlich erklärt
werden können.

Wie ist es bei der Uhrenindustrie? Da wird
dermalen, ich habe mit mehr als einem Uhren-
fabrikanten gesprochen, folgendes erklärt: Die
Uhrenindustrie sagt, jetzt seien|ihre Preise gebunden.
Sie hat einen Minimalpreis und darf die billige
Schweizeruhr nicht unter diesem Preise verkaufen.
Wenn das Geschäft lebhaft ist, der Uhrenhandel
gut geht, bringen diese Minimalpreise keinen
Schaden, sind sogar günstig. Aber die Situation
ändert sich, sobald die Uhrenmacherei, wie man zu
sagen pflegt, nicht mehr .so gut geht, der Markt
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etwas stockt und der Absatz der Uhren schwieriger
wird. Dann sind die sog. Minimalpreise ein Hemm-
nis. Nun hat das Volkswirtschaftsdepartement bei
der Uhrenindustrie unmittelbar nach der Ab-
wertung Preisansätze gemacht. Sie sind den Uhren-
fabrikanten 1937 sehr zugute gekommen. Alle
Preise für billige Uhren wurden mit einem Schlag
um 15 % erhöht. Der Markt war gut, es war ein
Warenlager vorhanden, und wenn ein Käufer
Waren haben muss, fragt er nicht lange, ob sie
etwas billiger oder teurer seien ; die Hauptsache ist
ihm, dass er überhaupt Ware bekommt. Er bezahlt
einen etwas höheren Preis. So ist es gekommen,
dass gerade 1937, unmittelbar nach den Preis-
bindungen durch das Departement, die Uhren-
industrie davon einen günstigen Gebrauch machen
konnte. Allein schon jetzt wird es anders. Es haben
sich Uebelstände gezeigt. Die Uhrenindustrie hat
gewisse Schlüsselindustrien, ohne die sie überhaupt
nicht existieren kann. Gewisse Fabrikanten machen
die Spirale, andere die Zeiger, andere die Ziffer-
blätter oder die Balanciers oder das Assortiment.
Wenn diese verschiedenen Fabrikanten den Uhren-
fabriken ihre Produkte nicht liefern, kann ein
Uhrenfabrikant überhaupt nicht fabrizieren. Diese
Fabrikanten von Einzelbestandteilen, wie Balan-
ciers, Assortimenten usw. haben eine Schlüssel-
stellung, weil die ändern auf sie angewiesen sind.
Sie haben das auszunützen gewusst und Preis-
erhöhungen von 100—250 % vorgenommen. Das
ist die Schattenseite von solchen Preisbestimmungen.
Ich weiss nicht, ob das dem Departement bekannt
ist und ob es Veranlassung nehmen wird, Ver-
änderungen vorzunehmen.

Was ist die Folge dieser Bindung? Es werden
schon jetzt in der Nähe der Schweiz, im Departe-
ment Doubs, schweizerische Ebauches-Uhren fabri-
ziert und auf den Markt gebracht, die etwa 2—3 Fr.
billiger sind ' als die schweizerischen Uhren. Da
können unsere Fabrikanten ihre Ware jetzt schon
nicht mehr verkaufen. Je mehr der Markt stockt,
je schwieriger der Absatz wird, um so unangenehmer
werden sich diese Preisbindungen, wenn sie auf der
bisherigen Höhe bleiben, auswirken.

Diese Preisbindungen haben zwei Seiten: In
guten Zeiten, wenn der Markt lebhaft ist, wirken
sie günstig, und dann wird damit viel Geld ver-
dient, in schlechten Zeiten aber, wo man gerade
verkaufen sollte, wirken sie ungünstig, dann kann
das Ausland das gleiche Produkt billiger verkaufen,
als wir.

Ich verstehe bis zu einem gewissen Grade die
Briefe, die an den Sprechenden von der Uhren-
kammer und von diesen Schlüsselindustrien ge-
kommen sind, die sagen, man solle diese Bindungen
zulassen und die Allgemeinverbindlicherklärung
von Preisen gestatten. Ich verstehe das, nachdem
das Jahr 1937 ein so glänzendes Jahr für die
Uhrenindustrie war. Aber ich fürchte, dass per
Saldo dieser ganzen Rechnung die Uhreriindustrie
die Geschädigte sein wird, und ich möchte daher
von diesem Gesichtspunkt aus das Beispiel von der
Uhrenindustrie, das von Herrn Amstalden an-
geführt worden ist, nicht gelten lassen. Alle diese
Beispiele sagen mir nichts, beweisen auch nichts,
und von all diesen Gesichtspunkten aus empfehle
ich Ihnen: Schlössen Sie die Allgemeinverbindlich-

erklärung von Preisabreden grundsätzlich aus ; dort,
wo man helfen muss, kann geholfen werden durch
den Art. 31 bis, Abs. 2, und mehr braucht es nicht.
Damit habe ich Ihnen meinen Minderheitsantrag
begründet.

Weber: Ich möchte einige Ausführungen machen
vom Standpunkt der Landwirtschaft aus. Ich
glaubte, die Ausführungen des Herrn Kommissions-^
Präsidenten könnten mich beruhigen. Das ist aber
nicht der Fall, im Gegenteil. Ich möchte mich
deshalb gerne zu dieser ausserordentlich schwieri-
gen, aber auch sehr wichtigen Frage vom -Stand-
punkte der Landwirtschaft noch äussern. Der Art. 32
enthält tatsächlich nun dasjenige, was die Landwirt-
schaft schon seit Jahren verlangt hat. Er sagt,
der Bund könne, unter Vorbehalt der Handels-
und Gewerbefreiheit, immer im Rahmen der dauern-
den Interessen einer gesunden Gesamtwirtschaft,
Massnahmen ergreifen zur Förderung von Gewerbe,
Handel, Industrie, Landwirtschaft, und er sei be-
fugt, unter Wahrung der Gesamtinteressen Vor-
schriften zu erlassen und das ist ja das Wesentliche,
ohne sich an die Schranken der Handels- und Ge-
werbefreiheit zu halten, Vorschriften zu erlassen
zur Erhaltung eines gesunden Bauernstandes, Vor-
schriften zu erlassen zur Erhaltung einer leistungs-
fähigen Landwirtschaft und Vorschriften zu erlassen
zur Festigung des bäuerlichen -Grundbesitzes.

Das ist nun die verfassüngs massige Grundlage,
auf der künftighin alle landwirtschaftlichen Ge-
setze fussen werden. Das hat bis heute gefehlt,
und in unzähligen Eingaben und Forderungen hat
die Landwirtschaft verlangt, dass nun endlich eine
veffassungsmässige Grundlage geschaffen werde. Das
wäre nun soweit in Ordnung. Alles das, was in
Eingaben gerade vom Bauernverband verlangt
worden ist, enthält nun dieser Art. 32, und die
Landwirtschaft darf sich in Zukunft freuen, nun
wirklich eine Basis zu haben, auf der alle künftigen
Gesetze, enthalten sie nun Subventionen oder keine,
abstellen können.

Wenn Sie nun aber im Art. Slter in Abs. 2 den
letzten Satz belassen, so wird eigentlich alles, was
der Art. 32 sagt und aufbaut, einfach illusorisch
gemacht. Denn was will das heissen: Preisabreden
dürfen nur verbindlich erklärt werden, wenn sie
keine Erhöhung der Lebenskosten zur Folge haben !
Oder auch wenn Sie den Antrag Schöpfer annehmen:
Preisabreden dürfen nicht allgemeinverbindlich er-
klärt werden ! Was will auch das heissen ? Soviel
will das heissen,- dass, ganz gleich, habe man es
mit einer Missernte zu'tun, komme da Krieg oder
nicht, komme da eventuell eine Abwertung oder
keine, gehe die Entwicklung der Gesamtwirtschaft
wie sie wolle, das kümmert uns einfach nicht, es
wird einfach gesagt: Die Verfassung schreibt nun
vor, dass auf ewige Zeit unter keinen Umständen
eine Erhöhung der Lebenskosten eintreten darf.
Es ist ganz selbstverständlich, dass gerade die Kon-
sumentenvertreter dann ein wachsames Auge halten
werden und die Behörden immer und immer wieder
daran mahnen werden, zu beachten, ob da zum
Rechten geschaut werde. Es wird dann nicht schwer
halten, der Behörde einen Vorwurf zu machen und
ihr zu sagen : Ihr habt Euch gar nicht an den Grund-
satz der Verfassung gehalten, Ihr lasst eine Er-
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höhung der Lebenskosten zu, ohne dass Ihr eigent-
lich die Verfassung konsultiert habt.

Glauben Sie wirklich im Ernste, dass die Land-
wirtschaft einen derartigen Verfassungartikel an-
nehmen kann ? Ich glaube das nicht, und wenn
Ihnen daran gelegen ist, dass die Landwirtschaft
von allem Anfang an gegen diesen Verfassungs-
artikel Stellung nimmt, dann müssen Sie diesen

^Absatz stehen lassen; dann dürfen Sie sicher sein,
dass die Landwirtschaft samt und sonders sich
desinteressiert oder gar sich energisch gegen diese
Neuerung einsetzen wird; denn es hat wirklich gar
keinen Sinn, sich dafür einzusetzen.

Was ist eine Preisabrede? Es ist vorhin gesagt
worden, dass es unter Umständen notwendig sei,
Preisabreden zu treffen. Ich gebe das ohne weiteres
zu. Es kann Momente geben — der Herr Kom-
missionspräsident hat solche genannt — die es not-
wendig erscheinen lassen, dass man Preisabreden
macht, um den Preis nicht ins Uferlose sinken zu
lassen. Aber die Landwirtschaft muss die Sache
von der ändern Seite betrachten. Wenn gesagt
worden ist, die ganze Milchpreisverabredung falle
nicht darunter, so lässt sich das schon anhören.
Aber diejenigen, die nach uns kommen, werden
unter Umständen die Geschichte ganz anders inter-
pretieren und werden sagen: So lautet die Verfassung,
und auf Grund dieser Verfassungsbestimmung hat
der Bundesrat die Pflicht, dafür zu sorgen, dass
keine Verteuerung der Lebenskosten eintritt, kom-
me was da wolle. Und die Existenz der Landwirt-
schaft basiert schlussendlich auf den Preisen der
Milch, des Fleisches; des Getreides. Das sind die
Hauptpfeiler, auf denen die ganze Existenz der
Landwirtschaft ruht. Wenn man hier keine Ver-
besserung zulassen will, so bedeutet das nichts mehr
und nichts weniger, als dass der Bauernstand in
alle Zukunft hinein sich der Preisgestaltung, wie
sie jetzt besteht, unterziehen muss. Es kann auf
ändern Gebieten eine Erhöhung kommen, das ist
ganz gleich; aber die Preise der Landwirtschaft
dürfen nicht verändert werden.

Wie ist es mit dem Milchpreis ? Die Genossen-
schaften können den Milchpreis ja nicht einzeln
vorschreiben. Nur der Verband kann Preisabreden
treffen. Der schweizerische Milchverband redet über
die Sache, er nimmt die Anträge seiner Unterver-
bände entgegen, und er diskutiert dann mit dem
Departement zusammen, auf welcher Basis der
Milchpreis in Rücksicht auf die Exportmöglich-
keiten im Inlande gehalten werden kann, so oder
anders. Wenn auch der Bundesrat den Preis nicht
direkt bestimmt, so beeinflusst er ihn doch ausser-
ordentlich stark, und es ist mir nicht bekannt, dass
der Milchpreis gehalten werden könnte ohne Zu-
stimmung der beiden eidgenössischen- Kammern;
also braucht man auch nicht etwa Angst zu haben,
es könnte dann den Bauern in den Sinn kommen, von
nun an nach diesem Verfassungsartikel nun einfach
den Preis zu diktieren resp. zu erhöhen. Das kann
die Landwirtschaft selbst nicht, dazu braucht es
das Einverständnis und die Unterstützung des
Bundesrates wie auch der beiden eidgenössischen
Kammern. Irgend eine Angst braucht man also
nicht zu haben.

Wie ist die Sache beim Fleisch? Auch in bezug
auf die Fleischpreise hat die Landwirtschaft es

nicht selbst in der Hand, zu diktieren. Angebot
und Nachfrage wirken da entscheidend mit, und
insbesondere das Verhalten des eidgenössischen 'Ve-
terinäramtes ist sehr preisbestimmend in dieser
Sache.

Wie steht es beim Getreide? Auch beim Ge-
treide hat es die schweizerische Landwirtschaft
nicht in der Hand, die Preise einfach zu gestalten
wie sie will. Es ist notwendig, dass die Bundesbe-
hörden beipflichten. Und wie grosse Diskussionen
das jeweilen heraufbeschwört, wissen wir zur Ge-
nüge, immer dann, wenn es sich um Preisfest-
setzungen handelte. Irgend ein Bedenken brauchen
sicher die Konsumenten nicht zu haben, wenn die-
ser letzte Absatz gestrichen wird, deshalb nicht,
weil die Bundesbehörden die Preise ausserordentlich
beeinflussen können. Aber wenn dieser Satz stehen
bleibt, müsste sich der Bauer fragen: Bin ich denn
nur dazu da, morgens früh aufzustehen, mit der
Arbeit um 4 Uhr zu beginnen, den ganzen Tag zu
arbeiten; bin ich nur dazu da, meine Frau und
meine Kinder umsonst arbeiten zu lassen, und bin
ich nur dazu da, wenn Krieg droht, mein Leben
im Interesse des ganzen Landes zur Verfügung
zu stellen ? So wird es in den Versammlungen
tönen, wenn es zur Abstimmung über den Verfas-
sungsartikel kommt. Man muss gerecht sein, und
ich möchte an das Gerechtigkeitsgefühl der Herren
in dieser Kammer appellieren. Ich möchte Sie bitten,
Bestimmungen aufzustellen, die nach allen Rich-
tungen gegenüber allen Wirtschaftsgruppen gerecht
sind. So etwas darf und wird auch von der Land-
wirtschaft unterstützt werden. Aber wenn wir in
diesen Verfassungsartikel eine Bestimmung hinein-
nehmen, die geradezu gegen die Landwirtschaft
gerichtet ist, werden Sie begreifen, dass keine
Wärme bestehen wird. Wir möchten doch mit-
helfen, auch unsern Beitrag an die Geschichte der
Zukunft zu leisten. Deshalb möchte ich beantra-
gen, den Antrag Amstalden anzunehmen.

Iten: Ich möchte ebenfalls für den Antrag des
Herrn Kollegen Amstalden sprechen. Es scheint
mir, dass die Tendenz zur Verwässerung der Wirt-
schaftsartikel gründlich vorwärts schreitet, so dass
man bald zur Ueberzeugung kommt, man müsse
gegen die Wirtschaftsartikel Stellung nehmen. Herr
Kollege Amstalden hat bereits die Gründe ausein-
andergesetzt, die dafür sprechen, ich will sie nicht
wiederholen, ich berufe mich auf sie und auch auf
die Ausführungen meines Vorredners. Aber ich
möchte Sie doch nochmals auf einen sehr wichtigen
Umstand aufmerksam machen, das ist der, dass
mit dem Antrag Amstalden noch nicht gesagt ist,
dass diese Preisabreden in allen Fällen getroffen
werden sollen. Der Antrag Amstalden will ja nichts
anderes, als dass diese Frage in der Ausführungs-
gesetzgebung geregelt werden soll. Dann haben
es die Gegner der Preisabrede immer noch in der
Hand, ihre Opposition geltend zu machen und
eventuell das Referendum gegen die Ausführungs-
gesetze zu Art. 31 ter zu ergreifen. Es kann doch
Situationen geben, wo die Weltlage, sogar ein Krieg,
die Rohstoffverhältnisse und viele andere Um-
stände eine Preisabrede bedingen, un'd es ist tatsäch-
lich so, wie Herr Kollege Wettstein heute gesagt hat :
Wenn wir diesen Art. 31 ter annehmen, mit dem
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ausdrücklichen Verbot der Preisabreden, dann ha-
ben wir tatsächlich ein Messer ohne Klinge. Ich
habe nicht die Auffassung, dass die Herren, die
Herrn Schöpfer zustimmen, seiner Lösung von
Art. 31 ter in der Fassung der Kommissionsmehr-
heit, dass sie ihm dann auch darin zustimmen,
dass die Preisabreden im unlautern Wettbewerb
gedeckt seien. Ich nehme gern von dieser Erklä-
rung des Herrn Kollegen Schöpfer Kenntnis. Dem
Gewerbestand würde diese Interpretation in weitest-
gehendem Masse dienen, aber ich zweifle sehr daran,
ob die übrigen Herren, die diesem Antrag von
Herrn Schöpfer zustimmen, auch da der gleichen
Auffassung sind. Es wäre mir angenehm, wenn
sich der Herr Departementsvorsteher darüber äus-
sern würde. Allgemeinverbindliche Vereinbarungen
über den unlautern Wettbewerb haben wesentlich,
zum grossen Teil, die Preise zum Gegenstand. Das
ist ganz sicher. Wenn Sie hier dann das Verbot
von Preisabreden ausdrücklich festlegen, dann wird
ganz sicher früher oder später die Sache so inter-
pretiert werden, dass auch allgemeinverbindliche
Vereinbarungen über den unlautern Wettbewerb
nur soweit zugelassen werden, als sie nicht die
Preise tangieren. Dann werden wir überhaupt keine
allgemeinverbindlichen Vereinbarungen gegen den
unlautern Wettbewerb treffen können.

Mit dem Antrag Schöpfer, d. h. dem Antrag
der Kommissionsmehrheit, wollen Sie -nun dem
Gewerbebestand und auch der Landwirtschaft aus-
drücklich das verbieten, was sich die Leute in der
Industrie dank der Handels- und Gewerbefreiheit,
schon lange herausgenommen haben, nämlich die
private, kartellmässige Preisabrede. Es würde mich
sehr interessieren — ich bin hie und da etwas
malitiös veranlagt — zu vernehmen, ob das Aus-
führungsgesetz gemäss AI. 2 von Lit. c gegen volks-
wirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen
des Kartellwesens die Bestimmung enthalten wird,
dass sämtliche Preisabreden von Kartellen der Be-
gutachtung durch unabhängige Sachverständige zu
unterstellen seien, und dass sie nur dann ausge-
führt werden dürfen, sofern diese sie empfehlen.
Ein solches Gesetz wird nie von Seite des Bundes
dem Parlament vorgelegt werden. Warum? Weil
diese Leute eben das Recht, das sie dank der Han-
dels- und Gewerbefreiheit und dank dem Umstände,
dass es ihrer nur wenige sind, die eine solche Preis-
abrede treffen, errungen haben, nie preisgegeben
werden, nie dazu werden gezwungen werden, sich
hier den Kautelen zu unterwerfen, die man dem
Gewerbestand und der Landwirtschaft in AI. 3 des
Art. 31 ter auferlegen will. Heute will man dem
Kleinen das^ verbieten, was dem Grossen schon
längst zu tun erlaubt ist.

Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich zum
Antrag des Herrn Kollegen Amstalden stimme.
Eventuell stelle ich den Antrag, dass, sofern der
Antrag der Mehrheit angenommen werden sollte,
vor „Erhöhung der Lebenskosten" das Wörtchen
„wesentliche" eingeschaltet wird, so dass dieser
letzte Nebensatz heissen würde: „wenn sie keine
wesentliche Erhöhung der Lebenskosten zur Folge
haben und befristet sind". I h bin zu diesem An-
trag gekommen auf Grund der Ausführungen von
Herrn Kollegen Wettstein, der Ihnen die Notwen-
digkeit dieser Preisabreden dargelegt hat und aus

dessen Ausführungen auch hervorgegangen ist, dass
es unter Umständen Verhältnisse geben kann, wo
eben doch die Höhe der Lebenskosten tangiert wird.
Unter Umständen kann man gegen eine Erhöhung,
sofern sie berechtigt ist, nichts einwenden. Des-
wegen sollte man hier unbedingt, um gerecht zu
sein, wenigstens dieses Wörtchen „wesentliche"
einschalten. Ich stelle aber diesen Antrag nur als
Eventualantrag; mein Hauptantrag geht dahin,
dem Antrag Amstalden zuzustimmen.

Bundesrat Obrecht: Ich werde Ihnen über die
Frage der Preis abreden nicht einen grossen Vortrag
halten. Einmal fange ich an, genug zu bekommen
von der Diskussion über Preisabreden; ich habe sie
diskutiert in der Expertenkommission, der national-
rätlichen Kommission, im Nationalrat und in der
ständerätlichen Kommission. Ich interessiere mich
aber sehr darum, wie Sie denken, die Sie zum ersten-
mal in die Lage versetzt werden, zu dieser Frage
Stellung zu nehmen. Ich- möchte Ihr Urteil nicht
durch eine magistrale Rede beeinflussen, sondern
interessiere mich um Ihr Urteil.

Herr Präsident Löpfe hat gesagt, er möchte
heute die Beratung zu Ende führen. Da ist es am
Platze, dass man nicht länger spricht, als es unbe-
dingt sein muss. Ich möchte nur einige Präzide-
rungen anbringen und Aufschlüsse geben, die Ihr
Urteil erleichtern sollen. Einmal reden wir in der
Fassung Ihrer Kommission von Sachgebieten, wäh-
rend die nationalrätliche Fassung nur von Gebieten
spricht. Das soll materiell keine Aenderung sein, es
soll nur verdeutlicht werden, dass nicht lokale Ge-
biete, z. B. Kantone, in Betracht kommen, sondern
Sachgebiete. Die nationalrätliche Fassung sagt so-
dann ausdrücklich „unter Referendumsvorbehalt".
Auch daran soll nichts geändert werden. Wir finden,
wenn wir sagen, dass die Sachgebiete durch Bundes-
gesetze zu bezeichnen sind, komme es auf dasselbe
hinaus. Denn Bundesgesetze unterstehen ja ohne-
hin dem Referendum.

Sodann möchte ich darauf aufmerksam machen,
dass eigentlich zwischen dem Antrag der Mehrheit
Ihrer Kommission und dem Antrag der zweiten
Minderheit nicht eine sehr grosse Kluft vorhanden
ist. Ich verweise auf Absatz 3, wonach alle Ver-
bindlicherklärungen, auch solche, die Preisabreden
betreffen, dem Gesamtinteresse nicht zuwiderlaufen
dürfen. Ich habe mich schon dahin' ausgesprochen,
dass zum Gesamtinteresse das Interesse der Ver-
braucher gehört. Wenn man das Gesamtinteresse
so auffasst, ist schon in Absatz 3 gesagt, dass bei
Allgemeinverbindlicherklärungen, namentlich wenn
sie die Preise betreffen, auf das Gesamtinteresse,
besonders auf die Verbraucher, Rücksicht zu nehmen
sei. Das sagt mit ändern Worten, dass keine wesent-
liche Erhöhung der Lebenskosten die Folge sein darf.

Dann hat Herr Ständerat Amstalden mit Recht
darauf hingewiesen, dass alle diese Vorschläge von
der Sachverständigenkommission befürwortet wer-
den müssen. Sie wird sich die Sache gründlich an-
sehen und untersuchen, ob eine konkrete Abmachung
betreffend Preise nicht eine ungünstige Beein-
flussung des Lebenskostenniveaus zur Folge haben
werde.

Dem, was die Mehrheit mit dem zweiten Satz
sagen will, müss also schon aus Absatz 3 heraus
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Rechnung getragen werden. Darum ist die Differenz
hier nicht erheblich.

Radikal dagegen ist der Antrag des Herrn
Ständerat Schöpfer, indem er die Preisabreden über-
haupt von der Allgemeinverbindlicherklärung aus-
schliessen will. Der Antrag Schöpfer hat jedenfalls
das für sich, dass er die Frage eindeutig schon jetzt
entscheidet, während es richtig ist, dass die Fassung
des Nationalrates und auch die der Mehrheit Ihrer
Kommission die Frage den Ausführungsgesetzen
überlässt. Was ist da gescheiter ? Bei Annahme des
Antrages Schöpfer hätte man bei der Abstimmung
über die Verfassungsartikel eine klare Situation.
Man könnte den Wählern sagen, die Preisabreden
kommen grundsätzlich nicht in Betracht. Aber viel-
leicht würde man recht bald eine so absolute Aus-
schliesslichkeit bedauern. Schon jetzt gibt es Preis-
abreden die Menge, und zwar sind schon viele solche
mit allgemeiner Wirkung.

Wir können die Entwicklung der Wirtschaft
nicht vorausbestimmen. Sie geht ihre eigenen Wege.
Es ist gar nicht ausgeschlossen, dass man mit der
Zeit für gewisse Preisabreden die Allgemeinverbind-
licherklärung zugänglich machen muss.

Wenn wir von dieser Möglichkeit effektiv Ge-
brauch machen wollen, müssen wir über die Allge-
meinverbindlicherklärung in bezug auf Preisabreden
ein Gesetz ausarbeiten. Die Schwierigkeiten werden
sich zeigen, wenn man an ein solches Gesetz heran-
tritt. Ich wäre nicht verwundert, wenn dieses Ge-
setz im ersten Anlauf nicht gelingen würde, sondern
wenn dagegen das Referendum mit Erfolg ergriffen
würde.

Gegen den Ausschluss spricht m. E. das, dass
wir uns jede Möglichkeit versperrten, und wenn
diese sich durch die Macht der Verhältnisse doch
aufdrängte, hätten wir wieder ein Gebiet, wo wir
mit dem Notrecht und dem dringlichen Bundesbe-
schluss operieren müssten. Das wäre nicht sym-
pathisch.

Was die Milchpreise anbetrifft, so ist bereits
richtiggestellt worden, dass nicht der Bundesrat die
Milch-, Käse- und Butterpreise bestimmt. Es handelt
sich auch nicht um eine eigentliche Preisabrede,
sondern es ist ein Ausfluss der Organisation. Die
ganze Organisation gipfelt im Vorstand des schwei-
zerischen Zentralverbandes der Milchproduzenten.
Diesem Vorstand ist die Kompetenz übertragen,
die Preise verbindlich zu bestimmen. Diese Kom-
petenz ist ihm in den Statuten gegeben worden.
Natürlich ist der Zentral verband nicht vollständig
frei; denn solange das Geschäft auf einen Garantie-
fonds angewiesen ist, der mit teilweise Bundessub-
ventionen gespeist werden muss, so hängt die Preis-
bildung wesentlich davon ab, wie weit der Bund
hilft. Wir beeinflussen sie mit unserer Mitwirkung.
Die Preise selbst werden durch den Verwaltungsrat
des Zentralverbandes bestimmt.

Nun sagt Herr Ständerat Schöpfer, in Zukunft
hätten wir einen Art. 31 bis, Abs. 2, Lit. b, in bezug
auf die Landwirtschaft. Es werde den dort abge-
steckten Zielen entsprechen, dass man die Preise
der Landwirtschaft stütze, denn von den Preisen
hängt das Wohl der Landwirtschaft ab. Da könne,
wenn es der Landwirtschaft schlecht zu gehen drohe,
der Bundesrat eingreifen und die Preise festsetzen.
Das ist richtig. Also läuft die Landwirtschaft nicht

Gefahr; ihr kann geholfen werden, ob die Sache so
oder anders entschieden wird. Aber der Interessierte
bin ich, als Chef des Volkswirtschaftsdepartements,
denn wenn Sie die Allgemeinverbindlichkeit für
Preisordnungen ausschliessen, wird es nicht mehr
der Vorstand des Zentral Verbandes sein, der
die Preise bestimmt, sondern der Bundesrat oder
sein Volkswirtschaftsdepartement. Dass ich da ein
gewisses Grauen vor dieser neuen Verpflichtung
empfinde, werden Sie verstehen müssen.

Aehnlich verhält es sich mit dem Benzingeschäft.
Ich will aber darauf jetzt nicht eingehen. Dagegen
habe ich noch von der Uhrenindustrie zu reden.
Einmal ist richtigzustellen, dass durch die Verfügung
des Volkswirtschaftsdepartements, erlassen im An-
schluss an die Abwertung, die Preise nicht allgemein
um 15% erhöht worden sind. Die Vorschrift mit
15% wurde erlassen in bezug auf die Uhren min-
derer Qualität und geringerer Preisstufe, weil hier
während der Krisenjahre 1930—1936 die Preise
stark gesunken waren. Da wollte man sie mit einem
Zwangsaufschlag von 15 % wieder einigermassen
ausgleichen, währenddem man für Qualitätsuhren
den Aufschlag nur auf einen Viertel der Abwertungs-
marge, nämlich auf 7%%, festgesetzt hat. Ich
kenne die Berater des Herrn Ständerat Schöpfer im
Gebiet dieser Uhrenindustrie; sie stehen auch mir
nahe, und ich möchte nicht unartig oder unhöflich
sein. Aber das wage ich zu behaupten: Ich habe
die bessern Berater als Herr Schöpfer. Seine Be-
rater stehen auf dem Standpunkt: Jawohl, diese
Preisordnung dient uns ganz gut, wenn genügend
Aufträge eingehen, dann profitieren wir gut dabei.
Aber sobald es mit den Aufträgen flauer wird, hätten
wir lieber die Freiheit zurück, um Aufträge leichter
eintreiben zu können. Nun ist es aber ein funda-
mentaler Irrtum, zu glauben, dass für gute Kon-
junktur, wo die Aufträge von selbst eingehen, eine
Preisordnung sich schaffen lasse, die wieder ver-
schwindet, wenn die Nachfrage nachlässt. Das
würde niemals erreichbar sein. Nur die Kontinuität,
natürlich nicht im Preis, aber in der Organisation,
führt hier zum Ziele. Nur dann, wenn wir die organi-
sierte Uhrenindustrie ständig an der Strippe haben,
wenn sie in guten und schlechten Zeiten an eine
Preisordnung gebunden ist, spielt die Sache. Im
ändern Fall bringen Sie die Lösung nicht her. Wenn
das Gefühl aufkommt, dass eine gute Konjunktur
im Anzüge sei, möchte jeder sie unbeschränkt aus-
werten und dann lässt er sich nicht binden. Wir
haben ja die Organisation der Uhrenindustrie in der
guten Periode nie fertig gebracht, sondern im Jahre
1931 — die Krise in der Uhrenindustrie hat schon
im November 1929 begonnen —, 1% Jahre nach
Beginn der Krise in der Uhrenindustrie, haben wir
es fertig gebracht, die Uhrenindustrie zu konzen-
trieren; in der Krisenzeit, wo lauter Gefahren be-
vorstanden, ist es geglückt, die Uhrenindustrie zu
organisieren. In guten Zeiten würde man es nicht
fertig bringen.

Für die Lösung des Nationalrates spricht der
Umstand, dass wir nicht einen Verfassungsartikel
für morgen und übermorgen schaffen, sondern vor-
aussichtlich für eine sehr lange Zukunft; da kann,
die Entwicklung stärker werden als unsere Voraus-
sicht, unsere Prophezeiung, selbst als unser bester
Wille. Richtig ist auch, dass eine stossende Un-
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gleiehheit entstehen würde ; denn die Festlegung der
Arbeitsbedingungen im Wege der Allgemeinverbind-
licherklärung war von Anfang an im bundesrätlichen
Vorschlag vorgesehen. Die Löhne können also durch
solche Abmachungen geordnet werden. Aber den-
jenigen, der nicht auf Lohn arbeitet, sondern selb-
ständig die Ware herstellt, und auf den Preis an-
gewiesen ist, würde man grundsätzlich ausschliessen.
Ich glaube, auch darin läge eine Ungerechtigkeit.

Gegen den Beschluss des Nationalrates und für
den Vorschlag des -Herrn Schöpfer spricht die Ge-
fahr einer Erstarrung des Marktes. Wir würden
zwar auch nach Annahme des Vorschlages Schöpfer
nicht gegen Preisabreden sein, wohl aber gegen deren
Ällgemeinverbindlicherklärung. Das ist der Unter-
schied. Bei der Allgemeinverbindlicherklärung ver-
pflichten wir den Aussenseiter, der glaubt, er komme
besser weg, wenn er seine Freiheit wahre und nicht
beim Verband mitmache. Ihn stellen wir unter das
gleiche Preisdiktat, und dann fehlt der ausgleichende
Faktor der Konkurrenz.

In diesem Zusammenhang will ich noch Herrn
Ständerat Iten antworten: Die Abreden zur Be-
kämpfung des unlauteren Wettbewerbs sind fähig,
allgemeinverbindlich erklärt zu werden. Darüber
hat von Anfang an nie ein Zweifel bestanden. Wir
haben diesen Vorschlag selbst gemacht, ,und ich
verspreche mir davon recht viel.

Wenn der Angehörige einer Berufskategorie
weiss, wenn er sich Beschränkungen auferlegt in dem,
was man unlautere Konkurrenz nennt oder im Zu-
gabewesen usw., so gilt das auch für die ändern,
dann unterzieht er sich und macht mit. Aber er
macht nicht mit, wenn er befürchten muss, sein
Konkurrent werde frei bleiben und seine Freiheit
gegen ihn ausnützen. Wir werden im Gebiete der
Bekämpfung des unlauter n Wettbewerbs mit der
Allgemeinverbindlicherklärung weiterkommen als
mit der Gesetzgebung, die sich bisher als sehr harzig
herausgestellt hat.

Entscheiden Sie nun selbst. Ich bin gespannt
auf das Resultat. Ich wiederhole: Ob Mehrheit oder
zweite Minderheit, ändert an der Sache nicht viel.
Radikal ist der Antrag des Herrn Ständerat
Schöpfer. Ich bin in einer etwas eigenartigen Lage,
wenn ich meinem alten politischen Freund zurufen
muss, er sei zu radikal. Ich finde, das sei ein Kom-
pliment an seine höhere Zahl von Jahren.

Präsident: Der erste Satz von Ziff. 2 ist un-
bestritten, ich nehme deshalb Ihr Einverständnis
dazu an.

Zum zweiten Satz beantragt Herr Iten, für den
Fall, dass er angenommen wird, das Wort „wesent-
lich" einzufügen. Wir wollen zuerst diesen Artikel
dadurch bereinigen, dass Sie entscheiden, ob Sie
dieses Wort „wesentlich" einfügen wollen .oder
nicht.

Abstimmung. — Vote.
Eventuell — Eventuellement:

Für den Antrag Iten 21 Stimmen
Dagegen 6 Stimmen

Präsident: Nun stimmen wir in einer zweiten
Eventualabstimmung darüber ab, ob Sie diese
Preisabreden bedingt zulassen wollen nach Antrag

der Mehrheit, oder eventuell nach Antrag des Herrn
Schöpfer Preisabreden nicht zulassen, d. h. aus-
drücklich verbieten wollen.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 22 Stimmen
Für den Antrag Schöpfer 8 Stimmen

Präsident: Nun stelle ich den so bereinigten
Antrag als Beschluss dem Antrag der zweiten
Minderheit, der Herren Amstalden. und Konsorten
gegenüber.

Definitiv — Définitivement:
Für Festhalten am eventuell

gefassten Beschluss 3 Stimmen
Für den Antrag der II. Minderheit 30 Stimmen

Art, 32.
Antrag der Kommission.

(Abs. 1: Zurückgestellt). Die in Art. Slbis ge-
nannten Bestimmungen dürfen vom Bund nur
durch Bundesgesetze oder durch Bundesbeschlüsse,
über welche die Volksabstimmung verlangt werden
kann, eingeführt werden. Vorbehalten bleiben Fälle
dringlicher Art in Zeiten gestörter Wirtschaft,
wofür die Bundesversammlung provisorische An-
ordnungen beschliessen kann. Solche Beschlüsse
fallen nach Ablauf von drei Jahren nach ihrem
Inkrafttreten dahin.

Abs. 2. Zustimmung zum Beschluss des Na-
tionalrats.

Abs. 3. Der Vollzug der Bundesvorschriften
wird in der Regel den Kantonen übertragen ; diese
sind vor Erlass der Ausführungsgesetze anzuhören.

Mehrheit :
Abs. 4. Die zuständigen Organisationen der

Wirtschaft können beim Vollzug der Ausführungs-
vorschriften zur Mitwirkung herangezogen werden;
sie werden vor deren Erlass in der Regel angehört.

Minderheit (Wenk):
... zur Mitwirkung herangezogen werden ; sie

werden vor deren Erlass angehört.

Proposition de la commission.
Art. 32. Réservé. La Confédération ne pourra

édicter les dispositions prévues à l'art. Slbis que
sous forme de lois ou d'arrêtés sujets au vote du
peuple. Toutefois, en période de perturbations éco-
nomiques, l'Assemblée fédérale peut, lorsque les
circonstances l'exigent impérieusement, prendre des
arrêtés munis de la clause d'urgence; ces arrêtés
deviennent caducs trois ans après leur entrée en
vigueur.

A. 3. Adhérer à la décision du Conseil national.
Al. 3. Les cantons seront chargés, en règle géné-

rale, d'exécuter les dipositions fédérales ; ils devront
être consultés lors de l'élaboration des lois d'exé-
cution.

Majorité :
Al. 4. Les groupements économiques intéressés

pourront être appelés à coopérer à l'application des
prescriptions d'exécution; en règle générale, ils
seront consultés lors de leur élaboration.
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Minor i té (Wenk):
... prescriptions d'exécution; ils seront con-

sultés . . .

Schöpfer, Berichterstatter : In Abs. l ist gesagt,
dass alle in Art. 31 bis genannten Bestimmungen
durch Bundesgesetz oder Bundesbeschluss, über
welche die Volksabstimmung verlangt werden kann,
eingeführt werden können. Wir strichen den Hin-
weis auf Art. Slter durch, weil dort schon gesagt
ist, dass die Bestimmungen auf Grund dieses
Artikels nur durch Bundesgesetz geändert werden
dürfen. Der Abs. 2 von Art. 32bis sieht für dring-
liche Bundesbeschlüsse auf dem Gebiet der Wirt-
schaft eine Befristung von 3 Jahren vor. Diese
Bestimmung wurde vom Nationalrat zurückgestellt
bis zu der Volksabstimmung über die Dringlichkeits-
initiative, die ja nun stattgefunden hat, deren
Resultat aber noch nicht erwahrt worden ist.
Daher beschloss unsere Kommission, dass wir diese
Bestimmung zurückstellen wollen, in der Meinung,
dass dann der Nationalrat den Rest von Abs. l
schon in Ordnung bringen könne konform der
Abstimmung vom 21./22. Januar 1939. Ich be-
antrage Zurücklegung von Abs. 1.

Was Abs. 2 anbetrifft, so ist zu sagen, dass der-
selbe auf Grund eines Vorschlages der kantonalen
Volkswirtschaftsdirektoren aufgenommen worden
ist. Er wird von keiner Seite bestritten. Er könnte
aber zu Missverständnissen Anlass geben, indem
man daraus schliessen könnte, dass die Kantone
inskünftig nur noch auf denjenigen Gebieten zu-
ständig seien, die ihnen ausdrücklich durch die
Bundesgesetzgebung überwiesen wurden. Damit
ein solches Missverständnis überhaupt ausge-
schlossen ist, wurden die Worte vorangestellt:
„soweit die Kantone nicht kraft eigenen Rechts
zuständig sind". Wir stimmen im übrigen 'dem
Nationalrat zu und empfehlen Annahme von Abs. 2
des Art. 32.

Die Abs. 3 und 4 stimmen mit der Formulierung
des Nationalrates überein. Es wurde nur eine sehr
geringfügige redaktionelle Aenderung vorgenommen,
indem man von Vollzug statt von Durchführung
spricht. Dann fügen wir noch die Worte bei:
,Diese — d. h. die Kantone — sind vor Erlass der

Einführungsgesetze anzuhören". Es entspricht das
übrigens auch dem gegenwärtigen Brauch, indem
die Kantone jeweilen in solchen Fragen angehört
werden. Der Nationalrat hatte die Anhörung der
Kantone in Abs. 4 erwähnt. Wir nehmen die
Bestimmung hinauf in Abs. 3, da die Kantone
doch vor dem Einführungsgesetz gehört werden
sollen.

Abs. 4 deckt sich dem Sinne nach mit der
Formulierung des Nationalrates, mit einer einzigen
Ausnahme. Die nationalrätliche Formulierung und
der Minderheitsantrag von Herrn Wenk verlangen,
dass die zuständigen Organisationen angehört
werden „müssen". Ihre Kommission schlägt Ihnen
vor, dass sie angehört werden „können". Wir
wollen also das Departement und den Bundesrat
nicht verpflichten, die Organisationen anzuhören.
Empfindet der Bundesrat und das Departement das
Bedürfnis nach Anhörung, wohlan, so werden sie
dieselbe vollziehen. Das ist auch die Regel, man
wird'sie auch inskünftig meist anhören. Wenn man

aber die Pflicht der Anhörung der zuständigen
Organisationen ausspricht, dann wird sofort ein
Streit darüber entstehen, wer denn eigentlich zu-
ständig ist, und da will dann jede Organisation
zuständig sein, und so entstehen allerlei unange-
nehme Erörterungen. Wir empfehlen Ihnen daher
unsere Formulierung und Gutheissung der beiden
Abs. 3 und 4.

Abs. 1. Zurückgestellt. — Renvoyé.

Abs. 2.
Bundesrat Obrecht: Ich glaube, wir müssen hier

eine Ergänzung anbringen und sagen: „soweit die
Kantone nicht kraft eigenen Rechts oder gemäss
Art. 31 bis, Abs. 3, zuständig sind..." Wir geben
dort den Kantonen eine Zuständigkeit aus der Ver-
fassung heraus.; die müssen wir hier erwähnen.

Schöpfer, Berichterstatter: Zustimmung.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 3.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 4.
Wenk, Berichterstatter der Minderheit: Ich

möchte Ihnen beantragen, der Regelung der An-
hörung der Verbände in dem Sinne zuzustimmen,
wie sie vom Nationalrat beschlossen wurde. Es
handelt sich bei der Wirtschaftsgesetzgebung um
Fragen, an welchen diese Verbände mitihteressiert
sind. Sie haben vorher dem Wort der Sach-
verständigen ein ausserordentliches Gewicht -zu-
gewiesen, indem Sie bei Allgemeinverbindlich-
erklärung ihnen den Entscheid, wenn abgelehnt
werden soll, übertragen haben. Ich glaube, die
Schwierigkeit, die unser Kommissionspräsident
sieht, besteht nicht. Er hat selbst erklärt, dass in
der Regel die Verbände angehört werden; es muss
also in der Regel entschieden werden, welches die
zuständigen Verbände sind, es kann darum keine
Schweierigkeit mehr bestehen, auch in den übrigen
Fällen zu entscheiden, welche Verbände zuständig
sind.

Bundesrat Obrecht: Ich beantrage Ihnen Zu-
stimmung zur Mehrheit der Kommission. Ich
mache Sie darauf aufmerksam, dass es sich nicht
bloss um die Ausführungsgesetze handelt, sondern
um Ausführungsvorschriften. Darunter fallen auch
Bundesratsbeschlüsse und Verfügungen. Nun wollen
wir auch mit Bezug auf solche Ausführungs-
beschlüsse grundsätzlich die interessierten wirt-
schaftlichen Kreise anhören. Aber es kommt oft
vor, dass diejenigen, die darüber Bescheid wissen
und die wir anhören sollten, interessiert sind an
der Massnahme, so dass wir ihnen unsere Absicht
nicht im voraus bekanntgeben dürfen, wenn wir
vermeiden wollen, dass diese Kenntnis spekulativ
ausgenützt wird. Diesem Risiko dürfen wir uns
nicht aussetzen. Deshalb müssen Sie die Worte
„in der Regel" einsetzen. Wir werden es mit der
Anhörung selbst ernst nehmen, aber da, wo wir
sie nicht riskieren können, sollen wir nicht durch
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die Verfassung verpflichtet sein. Das ist der Sinn
der Einschaltung der Worte ,,in der Regel".

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 28 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 4 Stimmen

Art. 34ter, Abs. 1.
Antrag der Kommission.

Der Bund ist befugt, zum Schütze der Arbeit-
nehmer über die Arbeitsvermittlung und die
Arbeitslosenversicherung, sowie über die berufliche
Ausbildung Bestimmungen aufzustellen.

Art. 34ter, AI. 1.
•. Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.
(La modification ne concerne que le texte alle-

mand.)

Schöpfer, Berichterstatter: Wir kommen jetzt
auf ein ganz anderes Gebiet. Auf dem Gebiet der
Arbeitslosenversicherung liegt die Gesetzgebungs-
kompetenz zur Stunde noch bei den Kantonen.
Das Bundesgesetz über die Arbeitslosenversiche-
rungen datiert vom 17. Oktober 1924. Das Gesetz
ist ein reines Subventionsgesetz. Wenn es auch im
Jahre 1924 gut und genügend war, und wenn
damals nichts anderes gemacht werden konnte, als
dieses Subventionsgesetz, ich habe damals mit-
gewirkt, als es entworfen wurde, so vermag es heute
nicht mehr zu befriedigen. Es hindert zum Teil
die Freizügigkeit, ist unübersichtlich, da 25 kan-
tonale Gesetze nebeneinander sind, und es mangelt
auch der Risikoausgleich.

Nun gibt Abs. l des neuen Art. 34ter dem Bunde
ganz allgemein das Recht, Vorschriften zum Schütze
der Arbeitnehmer aufzustellen. Bisher hatte der
Bund diese Kompetenz gemäss Art. 34 der Bundes-
verfassung für die Arbeit in den Fabriken, und
gemäss dem alten Art. 34ter der Bundesverfassung
hatte er es auf dem Gebiete des Gewerbewesens,
wobei bekanntlich der Betrieb der Gewerbe auch
den Handel umfasste. Dagegen ist der Burid bis
heute nicht befugt, Vorschriften in bezug auf die
Landwirtschaft und in Hinsicht anderer Tätigkeits-
gebiete, wie z. B. für den Hausdienst und für die
Pflegeberufe aufzustellen. Bei der Ausarbeitung
des Gesetzes über die Ruhezeit hat sich gezeigt,
dass hier eine Lücke vorliegt, die nun ausgefüllt
werden kann. Es ist dies auch ein dringendes
Erfordernis, besonders für das Pflegepersonal in
Spitälern, in den Heil- und Pflegeanstalten für
Geisteskranke, in der Kinder- und Säuglingspflege,
wobei wirklich sehr wenig Ordnung herrscht. Es
ist aber auch wesentlich für die Hausangestellten,
an denen in unserem Lande ja Mangel herrscht
und inskünftig, nach der Zurückrufung der deut-
schen Dienstmädchen, noch viel mehr Mangel
herrschen wird. Bei der allgemeinen Fassung von
Abs. l, wonach der Bund die Kompetenz erhält,
ganz allgemeine Bestimmungen zum Schütze der
Arbeitnehmer aufzustellen, fallen alle Arbeit-
nehmer darunter, also auch das Pflegepersonal und
die Hausbediensteten.

Ständerat. — Conseil des Etats. 193t.

Auch über die Arbeitsvermittlungen können
Bestimmungen erlassen werden. Es besteht heute
schon eine weitgehende Zusammenarbeit der kan-
tonalen Arbeitsämter. Eine zentrale Oberleitung
des Arbeitsmarktes ist jedoch speziell zum Schütze
des nationalen Arbeitsmarktes vor den Ausländern
nötig.

Auch für die Berufsbildung können vom Bunde
nun Bestimmungen aufgestellt werden. Das Berufs-
bildungsgesetz stützt sich auf den alten Art. 34ter,
der nur das Gewerbe betraf. Für alle Berufe, die
nicht unter den Begriff von Industrie und Handel
fallen, war der Bund nicht kompetent. Er war also
nicht kompetent für die Landwirtschaft, den Haus-
dienst, die Krankenpflege. Die Gesetzgebungs-
kompetenz des Bundes erfährt durch die Erwähnung
der Berufsbildung in Art. 34ter eine Erweiterung,
ähnlich wie in bezug auf den Schutz der Arbeit-
nehmer.

Ich beantrage Ihnen Gutheissung von Abs. 1.

-- Angenommen. — Adopté.

Abs. Ibis.
Antrag der Kommission.

Mehrheit :
Die Durchführung der Arbeitslosenversicherung

ist Sache öffentlicher sowie privater, sowohl pari-
tätischer als einseitiger, Kassen. Die Befugnis zur
Gründung öffentlicher Kassen und das Recht, ein
allgemeines Obligatorium der Arbeitslosenversiche-
rung zu verfügen, bleiben den Kantonen vorbehalten.
Der Bund ist befugt, für Arbeitslosenversicherungs-
kassen gleicher Art eine Rückversicherung einzu-
führen, soweit die Kassen dies nicht selbst tun.

Minderheit (Weiik):
... Arbeitslosenversicherungskassen eine Rück-

versicherung einzuführen.

AI. Ibis.
Proposition de la commission.

Major i té :
L'assurance-chômage incombe aux caisses-, pu-

bliques et aux caisses privées, paritaires et syndi-
cales. Le droit de fonder des caisses publiques et de
déclarer l'assurance-chômage obligatoire en général
est réservé aux cantons. La Confédération a le droit
d'instituer une réassurance pour les caisses du même
genre qui ne le font pas elles-mêmes.

Minori té (Wenk):
... droit d'instituer une réassurance. (Biffer le

reste de la phrase.)

Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit: Hier
wird von der Arbeitslosenversicherung gesprochen.
Um auf diesem Gebiete eine befriedigende Ordnung
zu finden, ist die Uebertragung der Gesetzgebungs-
kompetenz, wie sie dieser Absatz vorsieht, nötig.
Der gleiche Gedanke drängt sich nun noch auf aus
einem anderen Grunde. Die Arbeitslosenversiche-
rung ist zwar Sache der Kantone. Allein die Kan-
tone waren gar nicht in der Lage, die Arbeitslosen-
versicherung allein durchzuführen, obschon dieselbe

13
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eine unentbehrliche soziale Einrichtung ist. Die
Kantone mussten in sehr starkem Masse die Hilfe
des Bundes in Anspruch nehmen. Allein für die
Arbeitslosenversicherung hat der Bund in den
Jahren 1924/37 Beiträge in der Summe von 162
Millionen Fr. ausgerichtet, und darüber hinaus noch
40 Millionen an die Krisenhilfe beigesteuert. Bei
solch ungeheuren Opfern, die der Bund bringt,
muss er auch das Recht haben, die organisatorische
und finanzielle Gestaltung der Arbeitslosenver-
sicherungen direkt zu beeinflussen.

Die ursprüngliche Fassung des Bundesrates, dem
der Nationalrat zustimmte, beschränkte sich auf
eine blosse Kompetenzbestimmung. Die ständerät-
liche Kommission erweiterte die Bestimmungen
etwas, wie Sie aus dem folgenden Absatz sehen.
Ich empfehle Ihnen Gutheissung.

Wenk, Berichterstatter der Minderheit! Nach-
dem es sich gezeigt hat, dass es offenbar nicht mög-
lich ist, eine Rückversicherung der Arbeitslosen-
kassen durchzuführen, möchte ich meinen ursprüng-
lichen Antrag fallen lassen und an seiner Stelle
den Antrag stellen, Ziffer Ibis zu streichen, um so
Uebereinstimmung mit dem Nationalrat herzu-
stellen.

Ich habe bereits ;früher einmal Gelegenheit ge-
habt, in sehr ausführlicher Weise über die Wirk-
samkeit der paritätischen Kassen zu referieren und
habe damals auf die Tatsache hingewiesen, dass
man bei der paritätischen Arbeitslosenkasse nur
so lange versichert ist, als man nicht arbeitslos ist.
Das zwingt, wenn man schon eine Rückversiche-
rung schafft, dazu, diese gemeinsam für alle Ar-
beitslosen zu schaffen, um so einen Ausgleich der
Risiken herbeizuführen. Da nun aber offenbar die
Möglichkeit, zur Zeit eine solche Rückversicherungs-
kasse zu schaffen, nicht -besteht, halte ich dafür,
dass es richtiger ist, in der Verfassung überhaupt
nichts zu sagen, sondern der Entwicklung und der
Gesetzgebung diese Frage zu überlassen.

Bundesrat Obrechtt Ich halte es für notwendig,
gewisse Beschränkungen, in bezug auf die Arbeits-
losenversicherung aufzunehmen, insbesondere den
Satz: „Die Befugnis zur Gründung öffentlicher
Kassen und das Recht, ein allgemeines Obligatoriüm
der Arbeitslosenversicherung zu verfügen, bleibt
den Kantonen vorbehalten." Das muss gesagt
sein, sonst sehe ich voraus, dass dann in der Ab-
stimmung über die Wirtschaftsartikel von den-
jenigen, die Opposition machen wollen, die Be-
hauptung aufgestellt wird, wir hätten den Hinter-
gedanken, eine : Bundesanstalt für die Arbeits-
losenversicherung einzuführen. ' Dieser, Gedanke
liegt uns absolut fern; er kommt gar nicht in Frage.
Die sämtlichen 25 Kantone haben nun eine Ar-
beitslosenversicherung und eine 'Ablösung durch
eine Bundesanstalt wäre eine geradezu wahnsinnige
Idee. Damit so etwas- nicht 'aufkommen kann,
muss der zweite Satz stehen bleiben. ' Der erste
Satz Ibis ist nur eine Konstatierung, welche Art
von Arbeitslosenversicherungen wir haben. Wir
haben die öffentliche, die privaten, bei den privaten
zwei Sorten", die paritätischen und die einseitigen
Fraglich ist, ob der dritte Satz notwendig sei r
,jDer Bund ist befugt, f ür Arbeitslosenversicheruhgs-

ias'sen gleicher Art eine Rückversicherung einzu-
ühren." Denn das ist ja in der Kompetenz in

Absatz l eigentlich bereits enthalten. Die Frage
betreffend den 3; Satz ist noch in Prüfung. Damit,
aber diese Prüfung fortgesetzt und der Gedanke
iventuell berücksichtigt werden kann, muss eine
Differenz mit dem Nationalrat geschaffen werden.
Wenn man nach dem Antrag des Herrn Ständerat
Wenk die Zustimmung zum Nationalrat beschlies-
sen würde, hätten wir gar keine Möglichkeit mehr,
die verbesserte Auflage zu diesem Absatz Ibis
noch unterzubringen. Aus diesem Grunde empfehle
ich Ihnen, dem Antrag der Mehrheit der Kommis-
sion zuzustimmen. Aber ich füge bei, die Sache ist
noch nicht abschliessend abgeklärt.

Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit: Aus
dem ersten Satze sehen Sie, dass die Träger der
Arbeitslosenversicherung teils die öffentlichen Kas-
sen sind, teils die privaten Kassen, seien es paritä-
tische oder einseitige Kassen. Es ist dies der bis-
herige Zustand, der weiter beibehalten wird. Ver-
waltungstechnisch ist das Nebeneinander vori öffent-
lichen und privaten Kassen ja gewiss nicht ausser-
ordentlich befriedigend. Aber trotzdem darf unter
keinen Umständen die private Initiative in der
Durchführung der Arbeitslosenversicherung unter-
bunden werden. Eine Regelung der Arbeitslosen-
versicherung in Bund und Kantonen durch Aus-
schaltung der privaten Kassen wäre entschieden dem
Gewissen unseres Volkes und dem Empfinden un-
seres Volkes zuwider. Es ist daher das bisherige
System beizubehalten und verfassungsrechtlich zu
verankern, wie das jetzt geschieht.

Nach Satz 2 bleibt den Kantonen das Recht,
öffentliche. Kassen zu gründen oder ein allgemeines
kantonales Obligatoriüm einzuführen. Der Bund
kann daneben ein Obligatoriüm für einzelne Er-
werbszweige festsetzen, was aber keineswegs aus-
schliesst, dass auch die Kantone ein Teilöbliga-
torium verfügen können. Wenn es also im Artikel
heisst: „Das Recht, ein allgemeines Obligatorium
einzuführen, bleibt den Kantonen vorbehalten",
wohlverstanden vorbehalten, so ist damit nicht
gesagt, dass die Kantone nicht auch ein Teilobliga-
torium einführen können, sofern es der Bund nicht
tut. Also, ob allgemeines oder Teilobligatorium,
die Kantone sind frei. Es ist also ein Bundesobliga-
torium ausgeschlossen. Die Kantone haben das,
Recht, das Obligatorium auszusprechen, nicht aber
der Bund. Diese Ordnung ist auch durchaus be-
rechtigt, da die Verhältnisse ja ganz verschieden
sind. Einzelne Kantone brauchen gar kein Obliga-
torium. Qbwalden braucht doch kein Obligatorium
in der Arbeitslosenversicherung. Zürich behält die-
Einführung des Obligatoriums seinen Gemeinden
vor. Solothurn und Basel-Stadt haben das Obli-
gatorium eingeführt; jeder Kanton kann also je;
nach seinen Bedürfnissen vorgehen; er' kann das
Obligatorium einführen oder kann es auch nicht
einführen, wie es 'ihm beliebt. Ein Bundesobliga-
torium hätte aber auch den Nachteil, dass eine

1 Reihe von unselbständig erwerbenden Personen
gezwungen wären, sich versichern zu. lassen, obwohl,
sie':-gar.kein Versicherungsbedürfnis empfinden.' Ich.
denke .dabei z. B. an viele weibliche Arbeitskräfte',

: die in Zeiten stiller Saison oder bei Arbeitsmangél
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iri der elterlichen Hauswirtschaft oder in der Land-
wirtschaft Unterkunft finden. Ich denke auch an
zahlreiche Saisonarbeiter des Baugewerbes, die von
jeher sich für Zeiten der Beschäftigungslosigkeit
vorsehen konnten, weil sie in Zeiten des Arbeits-
andranges eine ausreichende Belohnung hatten.

Wenn also diese Arbeitsnehmer durch ein Bun-
desobligatorium der Versicherungspflicht unter-
stellt würden, so würden sie zweifellos in jedem
Falle ihre Unterstützungsansprüche geltend ma-
chen und damit ohne Bedürfnis die Unkosten der
"Arbeitslosenversicherung noch vermehren.

Satz 3 ermächtigt den Bund, für Arbeitslosen-
versicherungskasseh gleicher Art eine Rückversi-
cherung einzuführen, soweit die Kassen dies nicht
selbst tun. Die letzten. Jahre grosser wirtschaft-
licher Not setzten den Arbeitslosenversicherungs-
kassen stark zu. Die Versicherungskassen wurden
jedoch je nach ihrer Struktur von der Arbeits-
losigkeit verschieden betroffen.. Am stärksten hat-
ten, zu leiden die privaten einseitigen Kassen und
auch die öffentlichen Kassen. .Sie hatten arri
meisten Unterstützungsauszahlungen. Die 'pari-
tätischen Kassen konnten etwas besser durchhalten ;
ihre Leistungen erreichten vielfach zwar auch die
bundesgesetzlichen Maximalansätze, allein sie hiel-
ten besser durch dank ihrer gut ausgebauten eigenen
Arbeitsvermittlung und dank der freiwilligen Bei-
träge der Arbeitgeber. Trotzdem gab es auch bei
den paritätischen Kassen eine grosse Zahl solcher,
die schwerwiegende Prämienerhöhungen vorneh-
men mussten, damit sie überhaupt ihren Haushalt
im Gleichgewicht halten konnten. Solche Schwan-
kungen sollten nun ausgeglichen werden, und daher
kam die Anregung, dass eine Rückversicherung auf
breiter Basis geschaffen werden sollte. Dieser Ge-
danke ist an sich durchaus berechtigt. Allein die
verschiedene Struktur der Kassen und die verschie-
denartigen Subventionen müssen berücksichtigt
werden. Auch der Umstand, dass die paritätischen
Kassen Beiträge der Arbeitgeber erhielten, muss
berücksichtigt werden. - Es ist .daher nicht angängig
und nicht billig, für die verschieden gearteten
Kassen eine einheitliche eidgenössische oder inter-
kantohale Ausgleichskasse, einen Ausgleichsfdnds
zu schaffen. Die Kassen sollten in erster-Linie die
Möglichkeit haben, selbst aus eigener Initiative
Rückversicherungen einzugehen. Daher 'ist im
Entwurf auch vorgesehen, dass Kassen gleicher
Art Rückversicherungen einführen sollen. Die pari-
tätischen Kassen, die in einem schweizerischen
Verband zusammengeschlossen sind, können also
als selbständige Träger einer Rückversicherung auf-
treten. Nur wenn der Weg zur Schaffung einer
Rückversicherung durch private • Initiative nicht
ans Ziel führen sollte, könnten Bund und Kantone
eine Rückversicherung einführen, aber selbstver-
ständlich immer nur für Kassen gleicher Art. Es
ist doch selbstverständlich, dass die Kassen eine
;,genügende" Rückversicherung einführen müssen,
wenn der Bund von seiner. Kompetenz keinen Ge-
brauch machen will, eine Versicherung, die den An-
forderungen, die man billigerweise an eine solche
Institution stellen kann, Genüge leistet. Andern-
falls kann der Bund die nötigen Vorkehren treffen.
Wir hätten im Verfassungstext die Worte'„hin-
reichend" oder „genügend" beifügen können. Wir

wolltet! den Text nicht unnützerweise belasten, denn
dass es eine genügende Rückversicherung sein muss,
geht u. E. aus dem Wortlaut hervor. Es heisst:
^,Soweit die Kassen dies nicht selbst tun". Das
Wort „soweit" bringt zum Ausdruck, dass es eine
genügende Rückversicherung sein muss. Ich bitte
Sie daher, Absatz Ibis zuzustimmen.

Präsident: Herr Wenk beantragt Streichung
dieses Absatzes. Den ursprünglichen Minderheits-
antrag hat er zurückgezogen.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 30 Stimmen
Für den Stfeichungsantrag Wenk 3 Stimmen

Abs. 2.
Antrag der Kommission.

Mehrheit:
Der' Bund bekämpft in Zeiten gestörter Wirt-

schaft die Arbeitslosigkeit und mildert ihre Folgen;
er kann über die Arbeitsbeschaffung Vorschriften
erlassen.

Minderhei t (Wenk):
Der Bund bekämpft die Arbeitslosigkeit und

mildert ihre Folgen; für die Zeiten der Not kann
er über die Arbeitsbeschaffung Vorschriften er-
lassen.

AI. 2.
Proposition, de la commission.

Major i té :
En cas de perturbations économiques, la' Con-

fédération combat le chômage et en atténue les
conséquences ; elle peut édicter des dispositions sur
les moyens de procurer" de l'ouvrage.

Minori té (Wenk):
. La Confédération combat le chômage et en

atténue les conséquences ; en vue de périodes de.
crise, elle peut édicter ,des .dispositions .sur les
moyens- de procurer de l'ouvrage.

. Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit: Nach
den Bestimmungen von Absatz 2 bekämpft- der
Bund die Arbeitslosigkeit und mildert ihre Folgen.
Es wird niedergelegt, was schon bisher .getan wor-
den ist. Eine Streitfrage-entstand darüber, ob die"
Worte beigefügt werden, dass der Bund diese Pflicht
der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit nur habe in
Zeiten gestörter Wirtschaft.' Unsere - Kommission
entschied sich dahin, dass. "der Bund die Arbeits-
losigkeit nur zu bekämpfen habe in Zeiten gestörter
Wirtschaft. Der Beschlüss spricht für sich selbst.
Es bedarf keiner Begründung.. Die Arbeitsämter
aller Kantone stehen miteinander in engem Kontakt
und können dafür sorgen, dass die Saisonarbeits-
losfgkeit auch bekämpft wird, ohne dass der Bund
sich darum bemüht. Wir wollen dem Bund nicht
noch mehr Kompetenzen aufladen, als er sonst
schon hat. > Er kommt ja den jetzigen Aufgaben
kaum nach und soll zuerst, unserer Meinung nach,
die Finanzen endgültig sanieren, bevor ihm neue
Aufgaben übertragen werden,- Wir empfehlen Ihnen
Absatz l in der Kommissionsfassung zur- Annahme.-
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Wenk, Berichterstatter der Minderheit: Ich
glaube, der Bund bekämpft die Arbeitslosigkeit,
wenn sie da ist, er hat ein Bundesamt für Industrie,
Gewerbe und Arbeit, dieses steht in enger Fühlung,
mit den kantonalen Arbeitsämtern. Diese kanto-
nalen Arbeitsämter werden subventioniert und sie
werden durch das Bundesamt für Industrie, Ge-
werbe und Arbeit in gewisser Beziehung auch be-
aufsichtigt. Der Bund bekämpft auch die saison-
mässige Arbeitslosigkeit. Meines Wissens verteilt
der Bund seine Aufträge sehr sorgfältig, er macht
sich ein Schema, er berücksichtigt die Kurve der
Arbeitslosigkeit im Verlauf des Jahres bei der Ar-
beitsvergebung. Das war wenigstens früher so, als
die Arbeitslosigkeit noch nicht' den Umfang hatte,
wie heute. Ob es noch heute so.ist, weiss ich nicht.
Es wäre denkbar, dass der Bund das heute nicht
mehr tut, weil er sagt, man habe ja das ganze Jahr
so viel Arbeitslose, dass die Verteilung nach einer
saisonmässigen Kurve nicht mehr einen besondern
Erfolg verspricht. Ich bin aber überzeugt, dass die
Tätigkeit des Bundes im Kampf gegen die Arbeits-
losigkeit nicht nur auf Zeiten gestörter Wirtschaft
beschränkt werden kann; das hiesse einen Teil des
Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit
abzubauen. Schliesslich ist die Arbeitsvermittlung-
ein sehr starkes Mittel zur Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit.

Wichtiger ist noch der weitere Punkt betreffend
Finanzierung der Arbeitsbeschaffung in Zeiten der
Not. Ich bin der Auffassung, dass es wertvoll ist,
wenn diese Pflicht zur Finanzierung der Arbeitsbe-
schaffung in Zeiten der Not in den Bestimmungen
enthalten ist. Der Bund kann Vorschriften in bezug
auf die Arbeitsbeschaffung erlassen, und ich habe
schon in der Kommission darauf hingewiesen. Man
hat sich allerdings zu beruhigen versucht, aber ich
bin nicht vollständig beruhigt worden. Ich glaube,
wenn der Bund den Kantonen Vorschriften macht,
in Zeiten gestörter Wirtschaft Arbeit zu beschaffen,
sei es notwendig, dass auch die Frage der Finan-
zierung damit geregelt wird. Das hat der Bund bis
jetzt auch getan, er hat auf dem Weg der Sub-
ventionierung für die Finanzierung der Arbeits-
beschaffung gesorgt. Ich würde es aber auch nicht
für ein Unglück halten, wenn die Vorschrift der
Finanzierung in dem Sinne ausgelegt würde, wie
das in der Kommission geschehen ist, nämlich dass
auch der Bund für seine Aufwendungen sich die
Deckung sichert. Gerade aus der Verantwortung
des Bundesrates heraus ist diese Bestimmung in
die Vorlage hineingekommen. In ändern Fällen
verlangen diejenigen Herren, die hier die Finan-
zierung gestrichen haben, immer, dass die Ausgaben
des Bundes gedeckt sein sollen. Hier wird dem
Bund in der Verfassung ausdrücklich die Pflicht
auferlegt, für die Finanzierung zu sorgen, und ich
begreife deshalb nicht, warum diese Bestimmung
gestrichen werden soll.

t*
Bundesrat Obrecht: Was den ersten Teil des

Absatzes anbetrifft, wollen wir uns nicht lange um
Worte streiten. Der Zweck ist, dem Bunde die Auf-
gabe zu übertragen, die Arbeitslosigkeit zu be-
kämpfen. Die Kommission setzt hinein „in Zeiten
gestörter Wirtschaft".. Wenn es Arbeitslose hat,
ist .das der Beweis, dass die Wirtschaft nicht normal

steht, sondern gestört ist. In gestörten Zeiten, in
denen Arbeitslose da sind, soll der Bund die Arbeits- ,
losen zu beschäftigen suchen. Damit werden wir
schon durchkommen. Die Aufgabe, nach Möglich-,
keit dafür zu sorgen, dass es keine Arbeitslosen gibt,
fällt der Wirtschaftspolitik, d. h. der Wirtschaftsfüh-
rung im allgemeinen zu. Wir sprechen hier von der
Fürsorge für die Arbeitslosen. Wenn Arbeitslose da
sind, ist das eben das traurige Zeichen einer ge-
störten Wirtschaft.

Etwas schmerzlich hat mich im ersten Moment
die Streichung der Worte „und deren Finanzierung"
berührt, obwohl ich diese Worte nicht aufgefasst
habe wie Herr Ständerat Wenk. Er stellt sich die
Finanzierung so vor, dass der Bund an die Arbeits-
beschaffung Beiträge gibt. Das ist in „Arbeits-
beschaffung" sicher inbegriffen. Wenn wii1 „und der
Finanzierung" hineingesetzt haben, wollten wir uns
die Kompetenz geben lassen, die Deckung für die
Ausgaben des Bundes beschaffen zu können. Da
sagte Ihre Kommission, Deckung sei recht, aber nur
im Rahmen der Kompetenzen, die der Bund schon
habe. Sie will nicht, dass durch eine beiläufige Be-
stimmung eigentlich eine generelle Kompetenz ge-
schaffen würde, womit der Bund neue Fiskalgebiete
erschliessen könnte, ohne sich dafür zuerst die ver-
fassungsmässige Kompetenz zu verschaffen. Wenn
man die Sache so auffasst, so ist die Einwendung
der Kommission verständlich, und wir trösten uns
damit, dass wir im Rahmen der uns gegebenen Kom-
petenzen für Finanzierung sorgen sollen und können.
Dagegen hat niemand etwas, wenn rechtzeitig für
Deckung gesorgt wird, damit nicht, wie -in den
letzten Jahren, nur ausgegeben wird, ohne sich der
Deckungspflicht zu erinnern. Dieser Auffassung
kann ich mich anschliessen. :

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 30 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 4 Stimmen

Abs. 3—5.
Antrag der Kommission.

Abs. 3. Zustimmung zum Beschluss des Natio-
nalrats (streichen).

Abs. 4. Streichen.
Abs. 5. Die Vorschriften von Art. 32 finden ent-

sprechende Anwendung.

AI. 3—5.
Proposition de la commission.

Al. 3. Adhérer à la décision du Conseil national
(biffer).

Al. 4. Biffer.
Al. 5. Les dispositions de l'article 32 sont appli-

cables.

Schöpfer, Berichterstatter: Absatz 3 bestimmt,
dass die Vorschriften über Arbeitsvermittlung, Ar-
beitslosenversicherung, Berufsausbildung, Bekämp-
fung der Arbeitslosigkeit und Arbeitsbeschaffung
auf dem Wege der Gesetzgebung erlassen werden.
Der Nationalrat strich diesen Absatz durch, und wir
schliessen uns dem Nationälrat an, da schon'in
Art. 32 gesagt ist, dass hiefür Bundesgesetze und
Bundesbeschlüsse erlassen werden müssen und in
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Absatz 5 von Art. 34 gesagt ist, dass Art. 32 ent-
sprechend Anwendung finde.

Der Absatz 4 gewährleistet die Mitwirkung der
Kantone. Wir strichen den Absatz nicht etwa des-
halb durch, weil wir die Mitwirkung der Kantone
ablehnen. Auch wir wollen, dass die Kantone mit-
wirken. Allein wir stellen fest, dass diese Mitwirkung
schon ausgesprochen ist in Art. 32, Ziff. 2. Da heisst
es, dass die Bundesgesetzgebung deji Kantonen die
ihnen gehörenden Aufgaben und Gebiete zuweisen
werde, soweit die Kantone nicht überhaupt kraft
eigenen Rechtes legiferieren können. Diese Formu-
lierung geht also noch weiter als die Worte: „Die
Mitwirkung der Kantone ist gewährleistet". So viel
über die beiden Absätze 3 und 4.

Dann möchte ich gleich noch meine Bemerkungen
zu Abs. 5 von Art. 34ter machen. Nach diesem
Absatz finden die Bestimmungen von Art. 32 ent-
sprechend Anwendung. In Art. 32 wird der Grund-
satz ausgesprochen, dass zur Einführung Bundes-
gesetze und Bundesbeschlüsse erlassen werden
müssen. Im weiteren ist der Grundsatz ausge-
sprochen, dass die Kantone mitzuwirken haben.
Dann ist auch noch gesagt, dass die Durchführung
der Bundesvorschriften in der Regel bei den Kan-
tonen liege und dass die Kantone vor Erlass der
Einführungsgesetze vom Bunde anzuhören seien.
Ueberdies ist bestimmt, dass auch die zuständigen
Organisationen der Wirtschaft, also die Spitzen-
verbände, angehört werden. Es werden also der
Schweiz. Handels- und Industrieverein, der Schweiz.
Gewerbeverband, der Schweiz. Gewerkschaftsbund,
die Verbände der Evangelischen, der Christlich-
Sozialen und der Freien Arbeiter angehört. Ich
glaube, ich darf Ihnen mit gutem Gewissen Zu-
stimmung zu Abs. 5 empfehlen.

Angenommen. — Adopté.

Art. l, Abs. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

AI. 2.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

Schöpfer, Berichterstatter: Nun kommt ganz
links in der Vorlage der Vorschlag des Bundesrates,
nämlich der Abs. 2 von Art. 1. Dieser Artikel ver-
weist auf den bestehenden Art. 32 quater der Bun-
desverfassung. Er, handelt vom Kleinhandel mit
geistigen Getränken und dem Mittelhandel. Bei den
Bestimmungen über den Mittelhandel wird auf
Art. 31, Al, e, verwiesen. In unserem Entwurf wird
aber der bisherige Art. 31 aufgehoben und durch
einen neuen Art. 31 ersetzt. Im neuen Art. 31 gibt
es gar kein Alinea e mehr. Man muss daher in
Art. 32 qua ter auf Art. 31, Abs. 1, Verweisen. Es
ist dies eine gesetzestechnische Formalität; ich
empfehle Ihnen namens der Kommission Annahme
von Art. l, Abs. 2.

Angenommen. — Adopté.

' Abs, 2 bis. °
Antrag der Kommission.

Mehrheit:
Die auf Grund des bisherigen Art. 34 ter er-

lassenen Gesetze und Beschlüsse bleiben weiterhin
in Kraft.

Minderheit (Wenk): '
Streichen.

AI. 2 bis.
Proposition de la commission.

Majori té:
Les lois et arrêtés fondés sur l'ancien article 34ter

restent en vigueur.

Biffer.
Minorité (Wênk):

Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit: Diese
Bestimmung mussten wir beifügen, weil wir die
Banken aus dem Gesetze herausgenommen haben,
und weil gestützt auf Art. 34 ter eine ganze Anzahl
von Gesetzen erlassen wurde, über die ich schon
gesprochen habe. Art. 34 ter in der bisherigen Form
verschwindet, und an seine Stelle tritt der neue
Art. 34ter. Der alte Artikel 34ter sagte aber, dass
der Bund auf dem Gebiete des Gewerbewesens ein-
heitliche Bestimmungen aufstellen könne, und der
neue Artikel 34 ter spricht von der Arbeitslosenver^
Sicherung. Man muss daher alle Gesetze, welche
gestützt auf den sterbenden Artikel 34 ter erlassen
wurden, noch Vorbehalten.

Was nun noch den- Absatz 3 von Art. l anbe-
trifft, ist zu sagen, dass nach dieser Bestimmung
Art. 6 der Uebergangsbestimmungen der Bundes-
verfassung aufgehoben wird. Er handelt von den
alten Ohmgeldern ; er geht auf Art. 32 der Bundes-
verfassung zurück, der die Kantone zum Bezug von
Eingangsgebühren für Wein und geistige Getränke
bevollmächtigte. Dieser Artikel 32 wird durch
unsere Vorlage aufgehoben, und an seine Stelle tritt
ein neuer Artikel 32, der von ganz anderen Sachen
spricht als von den Ohmgeldern. Da Art. 32 also
aufgehoben wird, muss auch die Uebergangsbe-
stimmung 6 wegfallen. Alle diese Bestimmungen
sind übrigens antiquiert, es handelt sich also nur
um eine neue gesetzestechnische Ordnung.

Ich empfehle Ihnen die Gutheissung.

Wenk, Berichterstatter der Minderheit: Sie
haben meinem Antrag in bezug auf die Gesetz-
gebung betreffend Banken, Börsen usw. nicht zu-
gestimmt. Deshalb kann ich jetzt meinen Minder-
heitsantrag nicht mehr aufrechterhalten.

Angenommen. —- Adopté.

Abs. 3,
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

AI. 3.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

Schöpfer, Berichterstatter: Zu diesem Artikel
habe ich keine Bemerkung zu machen. Dagegen
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möchte ich noch eine -allgemeine Bemerkung an-
bringen. • • •

Sowohl in der natipnalrätlichen als auch in der
ständerätlichen Kommission und bei allen. Vor-
arbeiten über diese schwierige und komplexe Materie
hat neben dem verehrten Vorsteher des Volkswirt?
schaftsdepartementes sich in her vpr r agender Weise
mitbeteiligt derj ehemalige- Direktor des. Bundes-
amtes für Industrie, Gewerbe und -Arbeit, Herr
Direktor Renggli. Herr Direktor Renggli ist aus
dem Dienste dès Bundes ausgetreten, indem er eine
ehrende Berufung in die Privatindustrie erhalten
hat. --Allein,schon im Hinblick auf- die hervorragen-
den Verdienste im allgemeinen, besonders aber in
Würdigung seiner grossen Arbeit und seiner Ver-
dienste um das, Zustandekommen der Vorlage,
welche uns nun während vier langen Sitzungen be-
schäftigt hat, in Würdigung aller dieser Dienste
und in Würdigung seiner unverbrüchlichen Treue
zu Arbeit und Pflicht glaube ich, ich darf in Ihrem
Namen dem nun aus dem Bundesdienst austretenderi
Herrn. Direktor Renggli den verbindlichsten Dank
des Rates aussprechen. (Bravorufe.)

Präsident: Werden Rückkommensanträge ge-
stellt ? Es ist nicht der Fall.

Gesamtabstimmung. —j Vote sur l'ensemble.
Für Annahme des Beschlüss- ' " " -"

entwürfes • ".' 29'Stimmen
(Einstimmigkeit)

'.'•" '•, An-den Nätionälrat. , : •
'(Aü Conseil national.)

#ST# Vprmittagssitzung vom 3. Febr. 1939.
Séance du 3 février 1939, matin.

Vorsitz — Présidence : ;Hr. Löpfe. . ,!r;

3806. Rekrutenschulen. Verlängerung;
Ecoles de recrues. Prolongation.

;'; Siehe. Seite l Jiieryor. .—' Vbir.päge l .ci-dev.ant.'

Beschlüss des Nationalrats vom 1. Februar 1939.
Décision du Conseil national, du 1er, février 1939. .

Differenzen: "-— Divergences. •

Antrag der Kommission.
Zustimmung ' z'uni -Beschlüss- des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Altwegg, Berichterstatter: Die Kommission be-
antragt Ihnen einstimmig, die beiden Abänderungs-
anträge des Nationalrates .zu: akzeptieren., Die eine
im Art- l, ist lediglich redaktioneller -Natur, die.

zweite ' Abänderung betrifft eine Er leichterung-für
die Aspiranten der Fliegertruppen und. der Flieger-
abwehrtruppen. Die Kommission beantragt Ihnen
einstimmig Zustimmung. '

.Angenommen. — Adopté. '

.< Y:". An den Nationalrat. '
• ' . (Au Conseil national.)

#ST# 3856. Truppenaufgebote.
Vollmacht an den Bundesrat.

Levées de troupes. Autorisation donnée au
Conseil fédéral.

Botschaft und Beschlussentwurf vom 30. Januar 1939
(Bundesblatt I, 152). — Message et projet d'arrêté" du

30 janvier 1939 (Feuille fédérale I, 152). ..

.Beschlüss des Nationalrats vom 2. Februar 1939.
• ' • - Décision du Conseil national; du 2 février 1939.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.

Proposition de la commission.
- Adhérer au projet du Conseil fédéral.. '

''_- Serichterstattung. — Rapport général.

Altwegg, Berichterstatter:. Die Septembertage
haben zu den bekannten Motionen, geführt. Den
Antwortbericht des Bundesrates haben Sie eingangs
unserer Session genehmigt. Die Antwort hat offen-
sichtlich beruhigend gewirkt. In Ergänzung zu
diesem Bericht resp, in Ausführung desselben stellt
der Bundesrat den heutigen Antrag zu einem dring-
lichen Bundesbesehluss - betreffend ausserordent-
liche Truppenauf geböte im Jahre 1939. Die Zeiten
scheinen dem Bundesrat, trotz der zahlreichen Re-
gierungserklärungen von allen Seiten noch nicht
genügend abgeklärt, um die Hände in den Schoss
zu legen, und man wird-ihm recht geben müssen.

Art. 85, Ziffer 6, unserer Bundesverfassung gibt
der -Bundesversammlung das Recht und auch die
Pflicht, die für die äussere Sicherheit, für die Be-
hauptung der Unabhängigkeit und Neutralität der
Schweiz nötigen Massregeln zu treffen. Der Bundes-
rat hat-das Bedürfnis, ohne zu grosse gesetzliche
Schranken Truppenteile aufbieten zu können und
nach den Umständen weiter im Dienste zu behalten.
Heute steht rieben den Friedensaufgeboten nur der
Art. 198. der Militäforgahisation zur Verfügung.
Das ist ein: TrüppenaufgeJiot - mit Aktiv-Dienst-
charaktier,. mit Kriegseid.-"und mit Generalswahl,
Daneben gibt .es noch Art. 199 betreffend Pikettr
Stellung, der aber nicht immer genügt. Der Burides-
rat ersucht'um Kompetenz zu eineni Truppenauf-
gebot ohne Krieg'scMrakter, ohne Provokation,-,
einfach für die-'Sicherung einer unabgeklärten Si-
tuation. Aus dem Ausland liegen hierfür Beispiele
aus jüngster Zeit vor. Der friedliche Sicherungs-
charakter soll dadurch zum. Ausdruck kommen,
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Chemins de fer fédéraux. Il n'a donné lieu à a-ucun
inconvénient, au contraire; et il n'y aurait pas de
motif pour modifier cette situation.

Je vais, par deux ou trois chiffres, vous indiquer
comment se présente l'effectif du personnel et sa ré-
partition. En 1939,, les Chemins de fer fédéraux
comptent à l'étranger 163 agents. Sur ses 163
agents, 58 sont fonctionnaires (pas la moitié); 73
sont des employés engagés d'après le code des obli-
gations ou selon les usages locaux, pour les Chemins
de fer fédéraux; 32 sont des auxiliaires à titre tem-
poraire.

Vous voyez comment la répartition se fait. Il
ne faut nous obliger ni à n'envisager que des fonc-
tionnaires ni à n'envisager que des employés; il
faut nous laisser la liberté de prendre où ils sont
les agents qui pourront nous être le plus utile, et
de continuer la collaboration extrêmement pré-
cieuse qui s'est instituée entre les Chemins de fer
fédéraux, les PTT et l'Office suisse du tourisme à
cet égard. C'est ainsi que nous aurons le moins de
frais et les meilleurs résultats, sans porter atteinte
aux intérêts légitimes de qui que ce soit.

Angenommen. — Adopté.

Art. 5.
Antrag der Kommission.

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wird der
Bundesbeschluss vom 28. September 1917 betref-
fend die Beteiligung des Bundes an der Nationalen
Vereinigung für die schweizerische Zentralstelle für
Reiseverkehr (Verkehrszentrale) aufgehoben.

Proposition de la commission.
Adhérer au projet du Conseil fédéral.
La modification ne concerne que le texte alle-

mand. ^--

Angenommen. •—• Adopté.

Art. 6.
Antrag der Kommission.

Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des
Inkrafttretens dieses Gesetzes und trifft die zu
seinem Vollzug erforderlichen Massnahmen.

Proposition de la commission.
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en

vigueur de la présente loi; il prendra les mesures
nécessaires à son exécution.

Angenommen. •— Adopté.

Gesamtabs t immung. — Vote sur l'ensemble.
Für Annahme des Beschluss-

entwurfes 28 Stimmen
(Einstimmigkeit.)

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

#ST# 3616. Wirtschaftsartikel der Bundes-
verfassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre
économique. Revision.

Siehe Jahrgang 1938, Seite 477. — Voir année 1938,
page 477.

Beschluss des Nationalrats vom 27. März 1939.
Décision du Conseil national, du 27 mars 1939.

D i f f e r e n z e n . •—- Divergences.

Präsident: Ich bitte Sie um möglichste Kürze
in den Voten, da wir diese Beratung heute, eventuell
unter Zuhilfenahme einer Nachmittagssitzung, mit
Rücksicht auf die ausserordentlich grosse Belastung
in dieser Session zu Ende beraten müssen. Ich darf
vielleicht daran erinnern, dass in der ersten Bera-
tung zu gewissen Artikeln 15, zu einem sogar 24
Voten abgegeben worden sind, die noch in aller
Erinnerung stehen, weshalb Wiederholungen ver-
mieden werden dürften.

Art. l (Art. 31 der B.V.). .

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Art. l (Art. 31 de la Cst.).
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

Schöpfer, Berichterstatter : Ich möchte mich
zunächst in der Differenzenbereinigung über Art. 31,
Ziff. 2, der Verfassung aussprechen. Ich muss Auf-
schluss geben, warum wir der Formulierung des
Nationalrates zustimmen.

Zur Fassung des Nationalrates und unserer
Fassung liegen drei kleine Differenzen vor, die ich
der Reihe nach behandeln will.

1. Wir sprechen von Bund und Kantonen,
welche befugt sind, Vorschriften über die Aus-
übung von Handel und Gewerbe zu erlassen. Der
Nationalrat aber spricht nur von kantonalen Be-
stimmungen, der Ausdruck „Bund" ist weg-
gelassen.

2. Wir ermächtigen die Kantone, Vorschriften
über die Ausübung von Handel und Gewerbe auf-
zustellen und fügten dann bei: „insbesondere solche

'gewerbe- und sanitätspolizeilicher Natur". Diesen
Zwischensatz ,,insbesondere. . ." hat der National-
rat gestrichen.

3. Wir Behielten die Möglichkeit der Erhebung
von Gewerbesteuern nicht ausdrücklich vor, und
zwar deshalb nicht, weil wir ausdrücklich sagten,
dass die Kantone Vorschriften für die Ausübung
von Handel und Gewerbe erlassen können. Der
Nationalrat aber sagt, dass kantonale-Bestimmungeii
über die Ausübung von Handel und Gewerbe „und
deren Besteuerung", fügt er dann bei, vorbehalten
bleiben.

Diese drei Differenzen bestehen zwischen unserer
Fassung und der des Nationalrates, welcher wir
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nun zustimmen. Ich muss Ihnen aber sagen,
warum wir zustimmen und an diesen drei Diffe-
renzen nicht mehr festhalten.

Der nationalrätliche Berichterstatter hat mit
seinem Referat deutlich und klar nachgewiesen,
dass die Fassung des Nationalrates zweckmässiger
ist als die unsrige. Die Fassung des National-
rates hält sich nämlich im wesentlichen an die
Lit. e des geltenden und jetzt in Kraft stehenden
Art. 31 der Bundesverfassung. Sie enthält also gar
keine Kompetenzbestimmungen. Für die Kantone
ist eine Kompetenzbestimmung auch nicht not-
wendig. Wir wissen ja alle, dass die Kantone
souverän sind und im Rahmen der Handels- und
Gewerbefreiheit die Bestimmungen aufstellen kön-
nen, die sie wollen, und darüber so lang auch
legiferieren können, als durch die Bundesverfassung
ihre Kompetenz nicht beschränkt wird. Es ist
daher nur logisch und berechtigt, wenn der Na-
tionalrat sagt, es werde zunächst in Abs. l der
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit aus-
gesprochen, und dann in Abs. 2 erklärt: Die und
die kantonalen Vorschriften werden vorbehalten.
Für den Bund ist in Ziff. 2 tatsächlich gar kein
Platz mehr, weil die vorbehaltenen Rechte aus-
schliesslich Rechte der Kantone sind; also kann
das Wort ' „der Bund" ganz ruhig weggelassen
werden.

Es ist auch berechtigt, dass der Nationalrat
den Zusatz „insbesondere solche gewerbe- und
sanitätspolizeilicher Natur" gestrichen hat. Sie
haben in unserer Formulierung auch die Worte
„insbesondere solche gewerbe- und sanitätspolizei-
licher Natur". Der Nationalrat hat das weg-
gelassen. „Gewerbepolizeilicher Natur" braucht
man nicht zu sagen, weil dies schon vorher gesagt
ist: „Bestimmungen über die Ausübung von Handel
und Gewerbe"; das sind Bestimmungen gewerbe-
polizeilicher Art. Und „sanitätspolizeilicher Art"
braucht man nicht zu sagen, weil von jeher an-
erkannt war, dass ein Kanton eine wirtschaftliche
Tätigkeit der freien Konkurrenz aus Gründen des
öffentlichen Wohles entziehen kann. Das war von
jeher ein Grundsatz unseres Staates. Denken Sie
nur an die vielen kantonalen Monopole: an die
Gebäudebrandversicherung z. B., an die Vieh-
versicherung, an die Elektrizitätsversorgung, an die
kommunalen Gaswerke, oder an die Vorschriften
über die Ausführung des ärztlichen Berufes. Alle
diese Einschränkungen der Handels- und Gewerbe-
freiheit aus Gründen des öffentlichen Wohles hat
das Bundesgericht immer wieder zugelassen. Also
braucht man „und sanitätspolizeilicher Art" auch
nicht zu sagen.

Schliesslich sind wir damit einverstanden, dass
der Nationalrat sagt : „Es sollen die kantonalen
Bestimmungen über die Besteuerung von Handel
und Gewerbe grundsätzlich vorbehalten bleiben".
Wir glauben zwar, dass der Vorbehalt, streng ge-
nommen, nicht einmal notwendig ist, weil die
Erhebung von Gebühren aus gewerbepolizeilichen
Gründen und der Grundsatz der Besteuerungs-
möglichkeit ganz allgemein anerkannt sind. Nie-
man regt sich doch mehr auf, wenn Marktgebühren,
Hausiergebühren oder irgend so etwas verlangt
wird. Das ist in unserem Volke gang und gäbe
und eingelebt. Der Nationalrat aber sagt, er hätte

die Tendenz, von der bisherigen Formulierung in
der Bundesverfassung möglichst wenig abzuweichen,
und der bisherige Art. 31 der Bundesverfassung
mache auch einen Vorbehalt zugunsten der Be-
steuerung der Gewerbebetriebe. Es soll daher
auch im neuen Artikel dieser Vorbehalt gemacht
werden. Wir können uns damit einverstanden er-
klären.

Ich schliesse meine Ausführungen zu Ziff. 2 von
Art. 31 und beantrage Ihnen Zustimmung zur
Fassung des Nationalrates. Allein ich hätte noch
eine kurze Bemerkung anzubringen. Gestatten Sie
mir noch ein Wort über das Verhältnis von
Art. 31, Abs. 2, zu Art. 31 bis, Ziff. 1. Nach Art. 31,
Abs. 2, bleiben kantonale Bestimmungen über die
Ausübung von Handel und Gewerbe und deren
Besteuerung vorbehalten. Nach Art. 31 bis, Ziff. l,
kann auch der Bund Vorschriften erlassen über die
Ausübung von Handel und Gewerbe und Mass-
nahmen treffen zur Förderung von einzelnen
Wirtschaftszweigen und Berufsgruppen,- aber alles
immer nur unter Vorbehalt und im Rahmen der
Handels- und Gewerbefreiheit. Bund und Kantone
haben also im Grund genommen gleichartige Kom-
petenzen. Da wird der eine und andere der Herren
sich denken: Kann das nicht zu Schwierigkeiten
führen ? Diese Frage ist auch in der Kommission
aufgetaucht. Ich will sie beantworten. Wenn man
das tun will, dann muss man Art. 3 der Bundes-
verfassung und die bisherige Praxis und Ordnung
zu Hilfe ziehen.

Nach Art. 3 der Bundesverfassung sind die
Kantone überall da kompetent, wo die Verfassung
nicht ausdrücklich die Kompetenz des Bundes aus-
spricht. Die kantonale Kompetenz wird also über-
all vermutet, sogar dann, wenn eine Kompetenz-
bestimmung in der Bundesverfassung zugunsten
des Bundes steht, der Bund aber von der Kompe-
tenz keinen Gebrauch macht. Solange er von seiner

o

Kompetenz keinen Gebrauch macht, wird die
Kompetenz des Kantons vermutet, und wenn von
einer Kompetenz des Bundes in der Bundes-
verfassung überhaupt nichts steht, so sind selbst-
verständlich die Kantone zuständig. Es ist also
nur eine Folge unserer föderativen staatspolitischen
Struktur, dass der Bund immer auf die Kantone
Rücksicht nehmen muss und in der bisherigen
Praxis das auch immer getan hat. Der Bund darf
also durch seine gewerbepolizeilichen Vorschriften
nicht in die Verhältnisse der Kantone hinein
regieren.

Uebrigens ist es ja gar nichts Neues, dass in der
gleichen Materie Bund und Kantone kompetent
sind. Nach der bisherigen Bundesverfassung, nach
dem bisherigen Art. 31, Lit. e, bleibt es den Kan-
tonen, wie es wörtlich heisst, vorbehalten, Ver-
fügungen über die Ausübung von Handel und
Gewerbe zu treffen. Und nach der gleichen Bundes-
verfassung, nach Art. 34ter, ist der Bund befugt,
auf dem Gebiete des Gewerbewesens einheitliche
Bestimmungen aufzustellen. Es liegt also auch
hier eine eigentliche Doppelkompetenz vor. Nach
Art. 31, Lit. e, können die Kantone über die Aus-
übung von Handel und Gewerbe legiferiere'n, und
nach Art. 34ter kann auch der Bund auf - dem
Gebiete des Gewerbewesens legiferieren. Es han-
delt sich also um eine eigentliche Doppelkompetenz.
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Aber noch niemals seit 1874 haben sich hiewegen
irgendwelche Kollisionen ergeben; denn der Bund
hört ja zuweilen vor Erlass der Einführungsgesetze
die Kantone an. Es hat sich also seit mehr als
60 Jahren, seit der Geburtsstunde unserer Bundes-
verfassung von 1874, eine ständige Praxis ent-
wickelt. Es wird auch in Zukunft so bleiben, und
Kollisionen werden keine erfolgen. Dies wollte ich
noch zur Verdeutlichung über das Verhältnis von
Art. 31, Ziff. 2, zu Art. 31 bis, Ziff. l, anführen.
Das sind die. Gründe, die ich Ihnen anzubringen
habe und aus denen die ständerätliche Kommission
dazu gekommen ist, Ihnen die Zustimmung zur
Formulierung des Nationalrates zu empfehlen bei
Abs..2 von Art. 31. Ich schlage Ihnen das vor.

Keller: Ich möchte hier auf die Frage der
Kursaalunternehmungen kurz zu sprechen kom-
men. Kann ihnen mit dieser Bestimmung des
Art. 31 bis, Ziff. 2, geholfen werden, oder ist die
Bestimmung für diesen Zweck ungenügend redi-
giert ? Sie wissen, dass die Kursäle durch die Krise,
ebenso wie die Hotels, in eine katastrophale Lage
geraten sind. Der Spielbankartikel vermag ihnen
nicht mehr zu helfen, weil der Maximalsatz von
2 Fr. in der Verfassung verankert ist, der sich
besonders seit der Abwertung als völlig ungenügend
erwiesen hat. Die Kursäle haben ihre Notlage in
verschiedenen Eingaben dem Bunsesrate dargelegt
und nach Hilfe gerufen, sei es durch die Revision
des Spielbankartikels 35, sei es durch finanzielle
Unterstützung.

Ich habe mir die Frage vorgelegt, ob man nicht
den Kursälen mit den neuen Wirtschaftsartikeln
Hilfe bringen könnte. Das wäre die einfachste und
eleganteste Art. Man brauchte dann vielleicht den
Art. 35 nicht zu revidieren, und man könnte viel-
leicht helfen ohne finanzielle Mittel des Bundes.
Könnte man auf diesem Wege vielleicht sogar die
Spielansätze anders regeln? Das müsste natürlich
so geschehen, dass das Publikum immer noch ge-
schützt wäre. Ich bin begierig, die Antwort von
Herrn Bundesrat Obrecht auf diese Frage zu
hören, und ich will gleich eine andere Frage bei-
fügen, die ebenfalls die Fremdenverkehrsinteressen
betrifft.

Ich meine den sog. Propagandarappen. Sie
wissen, dass schon lange die schweizerischen Hote-
liers sich bemüht haben, einen Rappen Propaganda-
beitrag einzuführen in der Schweiz, den jeder
Hotelier für jede Fremdenlogiernacht zum Zwecke
der Verkehrswerbung zu bezahlen hätte. Diesen
Propagandarappen kann man unter dem jetzigen
Rechte deswegen nicht obligatorisch erklären, weil
die Mehrzahl der schweizerischen Hoteliers ausser-
halb des Schweizerischen Hoteliervereins. stehen,
und weil im übrigen auch die Bundesverfassung
(der Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit)
dagegen spricht. Hier, glaube ich, wird eine Hilfe
ohne weiteres möglich sein auf zwei Wegen. Einmal
mit der Allgemeinverbindlichkeit und mit Art. 31,
Abs, 2V Aber ich wäre doch auch liier dankbar,
wenn Herr Bundesrat Obrecht imstande wäre,
meine Auffassung in bezug auf den Propaganda-
rappen zu bestätigen, also mit Bezug auf die Mög-

lichkeit, diesen Propagandarappen auf Grund der
neuen Wirtschaftsartikel obligatorisch zu erklären
auch für die Outsider, die dem Schweizerischen
Hotelierverein nicht angehören.

Bundesrat Obrecht: Herr Ständerat Keller hat
an mich eine Anfrage gerichtet unter Hinweis auf
Art. 31. Abs. 2. Ich glaube, die Anfrage gehört
eher zu Art. 31 bis, Abs. 2, denn Art. 31, Abs. 2,
enthält ja nur den Vorbehalt zugunsten des kan-
tonalen Rechtes. Es ist hier festgelegt, dass der
Begriff „Handels- und Gewerbefreiheit" nicht Vor-
schriften der Kantone ausschliesst über Handel
und Gewerbe, soweit sie sich im Rahmen der
Handels- und Gewerbefreiheit bewegen. Nun ist
es offenbar weniger Aufgabe der Kantone, den
Kursaalunternehmungen zu helfen, als Sache des
Bundes, nachdem für die Kursaalspiele ja bereits
ein besonderer Bundesverfassungsartikel vorhanden
ist. Damit ist eigentlich dieses Gebiet in die
Domäne des Bundes verwiesen. Wenn nun aber
der Bund die Kursaalunternehmungen aus der
Misere herausbringen soll, so könnte er das tun
auf Grund von Art. 31 bis, Abs. l, sofern es möglich
ist, den Kursaalunternehmungen zu helfen, ohne
den Rahmen der Handels- und Gewerbefreiheit zu
verlassen. Wenn es Möglichkeiten gibt, den Kur-
saalunternehmungen aufzuhelfen, ohne dass man
die Handels- und Gewerbefreiheit verletzt, dann
ist die verfassungsrechtliche Grundlage gegeben in
Art. 31 bis, Abs. l, indem hier dem Bunde die
Kompetenz eingeräumt wird, Vorschriften über
Handel und Gewerbe zu erlassen. Und zu Handel
und Gewerbe gehört zweifellos auch die Fremden-
industrie, und die Kursaalunternehmungen sind
ein Bestandteil der Fremdenindustrie. Sie sind für
ganze Kurplätze sogar ein sehr wichtiger Bestand-
teil. Wenn innerhalb des Rahmens der Handels-
und Gewerbefreiheit die Mittel nicht gefunden
werden können und man diesen Rahmen verlassen
müsste, müsste man sich stützen auf Art. 31 bis,
Abs. 2, wo es heisst, der Bund könne, wenn das
Gesamtinteresse es rechtfertigt, nötigenfalls in
Abweichung von der Handels- und Gewerbefreiheit
Vorschriften erlassen zum Schütze in ihrer Existenz
gefährdeter Wirtschaftszweige und Berufsgruppen.
Es wäre hier einzig die Frage zu stellen, ob die
Kursaalunternehmungen als Berufsgruppe oder
Wirtschaftszweig anzuerkennen seien. Ich glaube
zwar ja; denn ich wiederhole, diese Kursaal-
unternehmungen sind nicht allein zu betrachten.
Sie sind an sich nicht ein besonders wichtiger Aus-
schnitt aus unserer Wirtschaft. Aber als Bestand-
teil der Fremdenindustrie, bei der Wichtigkeit für
ganze Kurplätze, bin ich der Auffassung, dass sich
eine Kompetenz aus Art. 31 bis, Abs. 2, Lit. a,
ableiten Hesse. Aber solche Massnahmen könnten
nicht getroffen werden durch eine Verfügung des
Bundesrates, durch einen Bundesratsbeschluss aus
der Verfassung heraus, sondern dies müsste auf
dem Wege der Gesetzgebung geschehen. Wir
müssten also hier ein spezielles Ausführungsgesetz
machen, um den Kursaalunternehmungen Hilfe zu
bringen. Ob es dann möglich wäre, in diesem
Ausführungsgesetz die Sätze zu ändern, die in der
Verfassung selbst als Spielmaxima ausgesprochen
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sind, möchte ich eher verneinen, prima vista ge-
sehen. Ich laube doch nicht, dass wir mit einem
Ausführungsgesetz auf Grund der Wirtschafts-
artikel eine zahlenmässige Bestimmung der Ver-
fassung abändern könnten. Wollte man das tun,
hätte man jetzt die Gelegenheit der Verfassungs-
revision zu benützen. Vielleicht gibt es noch andere
Möglichkeiten, ich bin hier nicht so genau im Bilde.

Zust: So wünschbar es nach meiner Auffassung
wäre, die kleinliche Reglementiererei betreffend die
Kursaalspiele, wie sie heute verfassungsmässig be-
steht, in Verbindung mit unserer heutigen Vorlage
zu korrigieren, so wenig möglich scheint mir das
auf dem Wege möglich zu sein, der von Herrn
Bundesrat Obrecht angeführt wird. Wir dürfen
nicht übersehen, dass die Vorschriften über die
Kursaalspiele Gegenstand einer besonderen Ver-
fassungsbestimmung sind. Art. 35 der Bundes-
verfassung bildet eine Spezialbestimmung über
dieses Gebiet. Wenn nun in den neuen Artikeln
bloss allgemeine Bestimmungen über Handels- und
Gewerbefreiheit und deren Begrenzung aufgestellt
werden, kann meines Erachtens durch solche all-
gemeine Verfassungsbestimmungen die heute be-
stehende Spezialregelung für die Kursaalspiele nicht
alteriert werden.

Der Weg wäre vielmehr, wenn wir es heute bei
Aufstellung allgemeiner Bestimmungen bewenden
lassen und auf konstitutionell einwandfreiem Boden
bleiben wollen, eine Abänderung des Art. 35, einer
Spezialbestimmung, ebenfalls im Weg einer Ver-
fassungsrevision. Die in der jetzigen Form vor-
gesehene Revision könnte also, prima vista be-
urteilt, kaum als Grundlage dienen für eine bloss
gesetzliche Neuordnung der Materie, die den Inhalt
des Art. 35 bildet.

Keller: Ich bitte um Entschuldigung, dass ich
vorgegriffen habe, ich glaubte, die Diskussion sei
bei Art. 31 bis angelangt. Nun hat die Beratung
begonnen, und ich will sie beenden.

Ich danke Herrn Bundesrat Obrecht für seine
Auskunft. Ich sehe daraus, dass gewisse Hilfs-
möglichkeiten bestehen und dass er selber die Mög-
lichkeit gewisser Hilfsmassnahmen zugibt. Allein
die Zweifel, die er am Schluss seines Votums aus-
gesprochen hat und die Herr Ständerat Zust be-
stätigt, scheinen mir berechtigt zu sein. Wir
können die Sätze des Spezialartikèls 35, des Spiel-
bankenartikels, nicht durch den Art. 31 bis ändern.
Deshalb bleibt noch im letzten Stadium der Be-
ratung der Wirtschaftsartikel die Frage zu prüfen
— es ist wichtig genug, dass das geschehe — ob
man nicht bei diesem Anlass die Revision des
Art. 35 mit hineinnehmen will ? Vielleicht könnte
das so geschehen, dass der Bundesgesetzgeber für
den Schutz der Kursäle nicht nur von Art. 31,
sondern auch von den jetzt geltenden Einsatz-
Vorschriften des jetzigen Art. 35 entbunden wird ?

Bundesrat Obrecht: Ich bin Herrn Ständerat
Keller noch eine ergänzende Auskunft schuldig.
Er hat die zweite Frage gestellt, ob es auf- Grund
dieser Wirtschaftsartikel möglich wäre, diejenigen
Hoteliers, die sich gegenüber jeder Leistung für

kollektive Propaganda ablehnend verhalten, zu ver-
pflichten, ihre Ablehnung aufzugeben und Gleiches
zu leisten wie die ändern. Es ist in der Tat so,
dass Mittel für Kollektivpropaganda von den Mit-
gliedern des Schweizerischen Hoteliervereins auf-
gebracht werden, die zur Fremdenverkehrswerbung
dienen, während die Hoteliers, die nicht Mitglied
des Schweizerischen Hoteliervereins sind, daran
nichts beitragen. Darin liegt eine starke Unbillig-
keit, die man jetzt nicht beheben kann, weil es
jedem unbenommen ist, dem Hotelierverein beizu-
treten oder nicht. Das könnte auf Grund der
Wirtschaftsartikel anders werden, aber nicht auf
Grund des Art. 31 bis, sondern von Slter, über den
Weg der Allgemeinverbindlicherklärung. Wenn der
Schweizerische Hotelierverein die Mehrheit .der
Mitglieder umfasst und beschliesst, es solle in
irgendeinem gerechten Massstab jedes Mitglied an
die Kollektivkosten einer Propaganda beitragen, es
sollen also auch diejenigen Hoteliers, die nicht
Mitglieder des Hoteliervereins sind, Verhältnis-
massig beitragen müssen, so kann ein solcher Be-
schluss allgemein verbindlich erklärt werden, und
dann ist diese Abgabe verbindlich auch für solche,
die nicht Mitglied des Vereins sind. Es ist aus-
drücklich im Text vor gesorgt, dass man niemanden
gegen seinen Willen zwingen kann, einer Verbands-
organisation beizutreten. Wir können also nach
wie vor diese Outsider-Hoteliers nicht zwingen,
Mitglied des Hoteliervereins zu werden, aber wir
können ihnen die Abgabe auferlegen, die propor-
tional angemessen sein muss gegenüber der Abgabe,
die die Mitglieder leisten. Das ist auf dem Wege
der Allgemeinverbindlicherklärung erreichbar, aber
der Schweizerische Hotelierverein muss das be-
antragen, und zwar mit einer qualifizierten Mehr-
heit. Ich wiederhole immer wieder, bei der An-
erkennung der Allgemeinverbindlicherklärung soll-
ten wir uns nicht damit begnügen, dass eine Mehr-
heit von 51 % die ändern 49 % majorisiert. Wenn
eine Wille in einem Berufsverband allgemein ver-
bindlich erklärt werden soll, muss ein grösserer
Teil der diesem Beruf Angehörenden von sich aus
freiwillig einverstanden sein und beitreten. Es
muss sich immer nur darum handeln, eine relativ
kleine Minderheit zu majorisieren, mit der All-
gemeinverbindlichkeit unter das Diktat zu stellen.

Ich übrigen nehme ich Kenntnis von dem
Wunsch, wir möchten prüfen, ob Art. 35 in die
gegenwärtige Partialrevision noch einbezogen wer-
den könnte und eventuell wie.

Schöpfer, Berichterstatter : In Abs. 3 von Art. 31
ist eine ganz kleine Differenz. Der Ständerat sagt:
„Vorbehalten bleiben die kantonalen Regalrechte"
und der Nationalrat sagt: „Vorbehalten bleiben
auch die kantonalen Regalrechte", also zu dem
übrigen, was vorher vorbehalten ist. Sie schalten
das Wort eben „auch" ein. Wir sind damit ein-
verstanden, stimmen dem Nationalrat zu.

Angenommen. — Adopté.

Art. Slbis, Abs. l B. V.

Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.
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Art. Slbis, Al. 1 Cst.

Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

Schöpfer, Berichterstatter: Abs. l soll bekannt-
lich den geltenden Art. 34ter, diesen berühmten
Artikel der Bundesverfassung, ersetzen. Unsere
Kommission ermächtigte in ihrer Formulierung
auch die Kantone, im Rahmen der dauernden
Interessen der schweizerischen Gesamgtwirtschaft
fördernde Massnahmen für einzelne Wirtschafts-
zweige oder Berufsgruppen vorzuschreiben, immer
aber im Rahmen der 'Handels- und Gewerbefrei-
heit. Der Nationalrat strich die Nennung der
Kantone. Das ist also die Differenz. Unsere
Kommission stimmt auch hier dem Nationalrat
zu. Ich erinnere Sie daran, und die Kommission
beauftragt mich, dies ausdrücklich festzustellen,
dass schon im Dezember des letzten oder im Januar
dieses Jahres über die Beifügung des Wortes
„Kantone" recht viel gesprochen wurde. Wir
waren uns damals alle einig, dass dies eigentlich
überflüssig sei, indem nach der ganzen Struktur
unseres föderativen Staates, also nach dem System
unseres Staatsrechtes die Kantone dieses Recht
bereits haben. Die Erwähnung der Kantone gibt
also den Kantonen kein neues Recht. Ob Sie
sagen „Kantone" oder ob Sie es nicht sagen, der
Kanton erhält dadurch kein neues Recht. Die
Kantone besitzen dieses Recht schon jetzt. Es
ist in der Bundesverfassung mit aller Deutlichkeit
verankert. Ich verweise nachdrücklich neuer-
dings auf den Art. 3 der Bundesverfassung, der
folgendermassen lautet: „Die Kantone sind sou-
verän, soweit ihre Souveränität nicht durch die
Bundesverfassung beschränkt ist, und üben als
solche alle Rechte aus, welche nicht der Bundes-
gewalt übertragen sind." Dieser Art. 3 bedeutet
eigentlich das Fundament unseres Staatsrechtes.
Die Kantone können also alle Rechte ausüben,
welche nicht ausdrücklich dem Bunde vorbehalten
sind. Vom juristischen Standpunkt aus ist es
daher vollständig überflüssig, die Kantone in
Abs. l noch einmal zu erwähnen. Aber noch mehr:
es trägt auch nicht zur Klarheit bei, wenn neben
dem allgemeinen Grundsatz der Bundesverfassung
in den Wirtschaftsartikeln noch eine Spezialbe-
stimmung über die Kompetenz zwischen Bund
und Kantonen aufgenommen wird. Es wäre viel-
mehr vom föderalistischen Standpunkt aus gerade-
zu bedenklich, eine solche Spezialbestimmung
aufzunehmen; sie würde nicht einer Stärkung,
sondern einer Schwächung des föderalistischen
Prinzips gleichkommen, wie es in Art. 3 der Bundes-
verfassung niedergelegt ist. Wir empfehlen Ihnen
daher noch einmal Zustimmung zum Nationalrat
und Streichung des Wortes „Kantone."

In Abs. l wird durch unsere Kommission aber
noch eine Differenz geschaffen. Der Nationalrat
sagte, der Bund könne Vorschriften „über die Aus-
übung von Handel undx Gewerbe" erlassen, und
unsere Kommission sagt, der Bund könne Vor-
schriften erlassen nur „auf dem Gebiete von
Handel und Gewerbe"; also auf der einen Seite
über „Ausübung", auf der ändern Seite „auf dem
Gebiete von Handel und Gewerbe". Materiell

ist das genau das gleiche; denn alle Vorschriften
über Handel und Gewerbe können sich vernünf-
tigerweise nur auf die Ausübung von Handel und
Gewerbe beziehen. Wenn man das Wort in Art.
31 bis, Abs. 3 streicht, so sollte man es auch in
Art. 31, Abs. 2 streichen. Nun muss man aber
doch darauf Rücksicht nehmen, dass die Bundes-
verfassung die Worte „in Ausübung" vorsieht.
Wenn wir die Bundesverfassung durchsehen, so
finden wir diesen Ausdruck „in Ausübung" sehr
oft. Es heisst z. B. „Ausübung des Wirtschafts-
gewerbes" in Art. Slquater; es heisst „Ausübung
des Handels mit gebrannten Wassern" in Art.
32quater, Ziff. 5; es heisst „Ausübung der im
Münzregal inbegriffenen Rechte" in Art. 38 Ziff. 4
der Bundesverfassung, oder auch „Ausübung der
wissenschaftlichen Berufsarten in Art. 33 Ziff. 1;
oder es wird von Ausübung beruflicher und poli-
tischer Rechte in Art. 49 Ziff. l der Bundesver-
fassung gesprochen oder von Ausübung gottes-
dienstlicher Handlungen in Art. 50. Sie ersehen
aus dieser Musterkarte, dass der Ausdruck „in
Ausübung einer Funktion" von der Bundesver-
fassung vorgezogen wird. Wir haben daher die
übliche Formulierung „in Ausübung" auch ange-
nommen.

Feststellen möchte die. Kommission, dass Art.
Slbis Ziff. l den alten Art. 34quater mindestens
im Rahmen der Handels- und Gewerbefreiheit
voll und ganz deckt. Er geht sogar noch etwas
weiter als der bisherige Art. 34quater. Er spricht
von Handel und Gewerbe auch im deutschen Text,
während Art. 34 nur vom Gebiete des Gewerbe-
wesens gesprochen hat. Wir beantragen Ihnen
daher Zustimmung zur Formulierung des National-
rates.

Nun hätte ich noch ein Schlusswort über die
Interpretationsfrage anzubringen, die in unserer
Kommission auch aufgetaucht, ist, zu Art. Slbis,
Ziff. 1. In diesem Absatz wird vom Rahmen der
dauernden Interessen der schweizerischen Gesamt-
wirtschaft . gesprochen. Da wird gesagt, diese
Interessen müssen gewahrt werden, wenn Vor-
schriften über die Ausübung von Handel und
Gewerbe erlassen und dauernde Massnahmen zur
Förderung einzelner Wirtschaftszweige und Berufs-
gruppen getroffen werden. Das kann also nur
im Rahmen des dauernden Interesses der schwei-
zerischen Gesamtwirtschaft geschehen. In unserer
Kommission wurde nun die Frage aufgeworfen,
ob diese dauernden Interessen der schweizerischen
Gesamtwirtschaft auch bei Massnahmen zur För-
derung einzelner Wirtschaftszweige oder Berufs-
gruppen gewahrt werden müssen, oder ob sie nur
Berücksichtigung finden beim Erlass von Vor-
schriften für Handel und Gewerbe. Darauf ist
zu sagen, dass die dauernden Interessen der
schweizerischen Gesamtwirtschaft auch Geltung
haben für die Förderung der Wirtschaft; die
Förderung einzelner Wirtschaftszweige und Berufs-
gruppen muss daher in diesem Rahmen gehalten
werden. Es darf deshalb auch nicht vorkommen,
dass einzelne Wirtschaftszweige oder Wirtschafts-
gruppen auf Kosten der Gesamtwirtschaft ge-
fördert werden. Die Worte „im Rahmen der
dauernden Interessen der schweizerischen Gesamt-
wirtschaft" beziehen sich daher sowohl auf Vor-
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Schriften über die Ausübung von Handel und Ge-
werbe als auch auf Massnahmen zur Förderung
einzelner Wirtschaftszweige oder Berufsgruppen.
Das zur Erklärung. Im übrigen bestätige ich Ihnen
den bereits gestellten Antrag auf Zustimmung
zur nationalrätlichen Formulierung.

Angenommen. -— Adopté.

Art. Slbis, Abs. 2.
Antrag der Kommission.

Ingress und Lit. a, b und d. Zustimmung
zum Beschluss des Nationalrats.

Lit. c. Gegen volkswirtschaftlich oder sozial
schädliche Auswirkungen von Kartellen und ähn-
lichen Organisation;

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.
La modification ne concerne que le texte

allemand.

Schöpfer, Berichterstatter: In Abg. 2 von
Art. Slbis ist nun das schwierige Gebiet geregelt,
in welchen Fällen es gerechtfertigt sei, dass der
Bund, in Abweichung von der Handels- und
Gewerbefreiheit, Bestimmungen erlassen könne,
sofern es das Gesamtinteresse erfordere. Da er-
geben sich nun bei den verschiedenen Literae
verschiedene Differenzen. Da bei Lit. a und bei
Litt, b von Art. Slbis, Abs. 2, keine Differenzen
vorliegen, so komme ich zunächst auf Lit. c zu
sprechen, wo vom Kartellwesen die Rede ist.
Hier gibt es eine Differenz. In Abweichung von
der Handels- und Gewerbefreiheit kann der Bund
im Gesamtinteresse Bestimmungen aufstellen über
das Kartellwesen. Eine Differenz besteht noch
darin, wie man es am besten ausdrücke, um alle
wirtschaftlichen Zusammenschlüsse und alle Macht-
stellungen in der Wirtschaft zu erfassen. Der
Bundesrat hat in seinem ursprünglichen Entwurf
gesagt: „Kartelle und ähnliche Organisationen".
Der Nationalrat musste dann etwas anderes haben
als die bundesrätliche Formulierung, und er fand,
es sei besser, wenn man sage: „Kartellwesen".

Unsere Kommission kehrt nun wieder zum
ursprünglichen Antrag, zur ursprünglichen Formu-
lierung des Bundesrates zurück und schlägt Ihnen
vor, zu sagen: „Kartelle und ähnliche Organi-
sationen". Es entspricht diese Formulierung übii-
gens auch dem französichen Text. Im französi-
schen Text wird gesprochen von: „Cartels et groupe-
ments analogues". Und das deckt sich ganz genau
mit demjenigen, was wir Ihnen nun vorschlagen:
„Kartelle und ähnliche Organisationen".

Nun wird man fragen — und man hat in unserer
Kommission auch gefragt — was versteht man denn
eigentlich unter diesen Kartellen? Und da hat die
schweizerische Preisbildungskommission eine Be-
griffsbestimmung aufgestellt, der sich unsere Kom-
mission angeschlossen hat. Ich will Ihnen nun
sagen, wie die Preisbildungskommission den Be-
griff von „Kartellen oder kartellähnlichen Organi-
sationen" umschreibt. Es wird dort gesagt, man
verstehe darunter diejenigen Organisationen, die
sich ergeben, wenn Unternehmer gleicher Art
oder auch Unternehmer sich ergänzender Branchen

auf vertraglichem Wege Bindungen eingehen,
welche den Zweck haben, die Preisbildung direkt
oder indirekt im Sinne einer absoluten oder einer
relativen Besserung des Ertrages zu beeinflussen.
Die Preisbildungskommission -erwähnt daneben
auch die kartellähnlichen Abmachungen. Es sind
dies gewisse Vereinbarungen, die nicht in schrift-
lichen Verträgen niedergelegt sind, aber die eben
doch Abmachungen sind. Wir nennen diese ge-
wöhnlich mit dem englischen Ausdruck: „Gent-
lemen agreements". Das sind kartellähnliche Ab-
machungen. Die Preisbildungskommission be-
trachtet als kartellähnliche Abmachungen auch
'Vereinbarungen von Unternehmern, die eine in-
direkte Bindung bedeuten, um in das freie Spiel
der Kräfte einzugreifen. Das trifft zu, wenn z. B.
eine Brancheorganisation sog. Richtlinien auf-
stellt. Alle solchen Vereinbarungen fallen, auch
wenn sie nicht einen förmlichen Kartellvertrag
bedeuten, unter den Begriff der wirtschaftlichen
Zusammenschlüsse. Sie sollen der künftigen Kar-
tellgesetzgebung unterstellt werden, wenn sie kar-
tellähnliche Zwecke verfolgen oder kartellähnliche
Wirkungen erzeugen.

Die Frage, ob auch die Machtstellung einer
einzelnen Unternehmung unter den Kartellbe-
griff falle, muss daher verneint werden. Auch
eine einzelne Firma kann zwar den Markt be-
herrschen und durch ihre Massnahmen volkswirt-
schaftliche oder soziale Interessen gefährden. Wir
diskutierten daher die Frage, ob man vielleicht
sagen sollte: „Wirtschaftliche Zusammenschlüsse
und Machtstellungen". Wir kamen aber bei
näherer Ueberlegung von einer solchen Formulie-
rung ab, weil sie unklar und zu unsicher ist. Man
würde wissen, wo eine solche Formulierung an-
fängt; aber man könnte nicht feststellen, wo
dieselbe aufhört. Daher ist es viel besser, wenn
man von dem Begriff „Machtstellung" Umgang
nimmt. Wir beantragen Ihnen daher zu sagen:
„Kartelle und ähnliche Organisationen".

Angenommen. — Adopté.

Art. Slbis, Lit. cter.
Schöpfer, Berichterstatter: Ich gehe über zu

Lit. cter. Lit. cbis war nie umstritten und han-
delt über die Kriegsvorsorge. Lit. cter handelt
vom Bankenwesen und von den Börsen, sowie
von den kantonalen Kreditinstituten mit Staats-
garantie. Darüber soll, wenn das Gesamtinteresse
es erfordert, der Bund Vorschriften erlassen dür-
fen, die von der Handels- und Gewerbefreiheit
abweichen. Wir haben diese Lit. cter gestrichen.
Der Nationalrat hat uns zugestimmt. Es besteht
somit über Lit. cter keine Differenz. Allein diese
Zustimmung des Nationalrates bei Lit. cter ist
nur eine scheinbare; denn der Nationalrat hat
dann an Stelle der Lit. cter eine besondere Be-
stimmung über das Bankenwesen und die Kantonal-
banken aufgestellt und diese in Art. Slquater
untergebracht. Ich werde also in Art. Slquater
über diese Banken sprechen. Es ist übrigens
interessant, was in diesem Art. Slquater alles
untergebracht wird. Der Nationalrat bringt darin
die Banken und das Bankwesen unter. Wir strei-
chen das Bankwesen aus der Verfassung heraus
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und bringen unter Art. 31 quater ganz andere Be-
stimmungen, nämlich die Bestimmung zugunsten
der Kantone. Das ist eine interessante Bestim-
mung; wir haben sie dann „Bestimmung zu-
gunsten der Kantone" genannt, aber darüber
wollen wir dann später sprechen.

Ich nehme an, dass der Herr Präsident damit
einverstanden sei, dass nicht jetzt über das Bank-
wesen gesprochen wird, sondern erst in Art. 31 quater
streichen. Lit. cter wäre also erledigt.

Dann darf ich vielleicht gleich zu Lit. d, Ver-
wertung von Urheberrechten, übergehen.

Wir beschlossen, dass der Bund, wenn es das
Gesamtinteresse erfordert, Vorschriften erlassen
könne über die Verwertung von Urheberrechten,
die von der Handels- und Gewerbefreiheit ab-
weichen dürfen. Der Nationalrat hat die Bestim-
mungen von der Verwertung der Urheberrechte
aus dem Artikel hinausgestrichen.

Was soll nun geschehen? Der Vorbehalt über
die Verwertung von Urheberrechten erlitt in unserer
Kommission ein wechselvolles Schicksal. In der
Kommissionssitzung vom Januar dieses Jahres
wurde beschlossen, den Vorbehalt zugunsten der
Verwertung von Urheberrechten in Art. 2bis wieder
aufzunehmen. In der Sitzung vom letzten Donners-
tag haben wir das Gegenteil beschlossen, nämlich
die Worte über die Verwertung von Urheberrechten
zu streichen; mit ändern Worten, wir haben uns
dem Nationalrat angeschlossen. — Warum diese
wechselvolle Haltung? wird man fragen. Es ist
nicht recht verständlich, wenn unsere Kommission
in ihrer Januarsitzung die Urheberrechte beibehält,
nach der letzten Sitzung im Mai aber wieder bean-
tragt, man solle sie streichen. Warum das ? Ich
will Ihnen die Frage beantworten. Wir haben uns
in der letzten Woche überzeugen lassen, dass eine
Spezialbestimmung über die Verwertung von Ur-
heberrechten nicht nötig ist, weil man die Verwer-
tung von Urheberrechten auch ohne diese spezielle
Schutzbestimmung schützen könne, gestützt auf
Art. 64 der Bundesverfassung.

Nach Art. 64 kann somit die Verwertung von
Urheberrechten geschützt werden, auch wenn das
im Art. 2 nicht besonders erwähnt ist. Nach
Art. 64 steht dem Bund das Gesetzgebungsrecht
zu über das Urheberrecht an Werken der Literatur
und Kunst. Es ist dies freilich eine zivilrechtliche
Materie, aber dem Bunde kann trotzdem das Recht
zugesprochen werden, die Verwertung des Urheber-
rechtes durch Dritte zu regeln und eventuell diese
Verwertung auch einzuschränken. Es entspricht
das auch einer langjährigen, stets geübten Praxis.
Das private und das Polizeirecht, das dem öffent-
lichen Rechte angehört, also das Privatrecht und
das öffentliche Recht, sind nicht zwei von einander
vollständig getrennte Gebiete. Es entspricht der
Einheit der Rechtsordnung, wenn sich das Gebiet
des Privatrechtes und das Gebiet des öffentlichen
Reçûtes gegenseitig ergänzen. Die Gesetzgebung
über geistiges Eigentum ist also keine Ausnahme
vom Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit.
Die Gesetzgebung begründet ja erst die Möglich-
keit, geistige Werke in rechtsgeschäftlichen Verkehr
zu bringen. Sie tut dies, indem die Gesetzgebung
über geistiges Eigentum an diesem Eigentum
Privatrechte anerkennt. Man muss diese Privat-

rechte anerkennen, wenn man sie in rechtsgeschäft-
lichen Verkehr überhaupt bringen will. In diesem
Sinn und nach diesen Ausführungen beziehe ich
mich auf den Kommentar von Prof, Dr. Burck-
hardt, in der Auflage 3 seines Werkes über die
Bundesverfassung.

Das zeigt uns, dass man nicht-über die bisherige
konstante Praxis hinausgeht, wenn man dem Bund
das Recht gibt, die Verwertung der Urheberrechte
durch Dritte zu regeln und eventuell einzuschrän-
ken. Ich empfehle Ihnen daher bezüglich der Ur-
heberrechte Zustimmung zum Nationalrat.

Gestrichen. — Biffé.

Art. Slbis, Abs. 3.
Antrag der Kommission.

Streichen.
AI 3.

Proposition de la commission.
Biffer.

Schöpfer, Berichterstatter: Das ist der be-
rühmte Artikel, der von Handwerk, Kleinhandel,
Kino und Gastwirtschaftsgewerbe spricht. In der
Januarsitzung dieses Jahres haben wir als Ziffer 3
von Art.Slbis beschlossen, dass die Kantone in
voller Autonomie und ohne an die Handels- und
Gewerbefreiheit gebunden zu sein, Vorschriften
erlassen können für das Handwerk, für den mittel-
ständischen Kleinhandel, für das Gastwirtschafts-
gewerbe und für das Kinogewerbe. Es dürfe dies
aber nur geschehen, sagten wir im weitern, wenn
das Gesamtinteresse das rechtfertige. Der National-
rat hat diese Bestimmung geändert und die Kompe-
tenz der Kantone auf das Gastwirtschaftsgewerbe
und auf die Kinos beschränkt. Unter Gastwirt-
schaftsgewerbe will dann der Nationalrat nur die
Alkoholwirtschaften, die Warenhausautomaten und
die Selbstbedienungsrestaurants verstehen. Diese
Lösung konnte die Ständerätl:ehe Kommission in
gai1 keiner Weise befriedigen. Sie befriedigt, auch
nicht die Kantone, auch nicht das. Gastw:rtschafts-
gewerbe, und noch weniger befriedigt sie die Klein-
betriebe des Handwerkes.

Die Kommission suchte daher nach einer ganz
neuen Lösung, und sie glaubt diese auch gefunden
zu haben in Art. 31 quater. Wir bezeichneten diesen
Art. 31 quater als Artikel für die Kantone. Dieser
Artikel ist, wie ich schon erwähnte, an die Stelle
des Bankenartikels getreten, den die Kommission
gestrichen hat. Ich werde also über diesen Artikel
zugunsten der Kantone später sprechen, wenn wir
zu Art. 31 quater kommen, und jetzt die Betrach-
tungen zu Art. Slbis weiterführen, sofern der Herr
Präsident damit einverstanden ist.

Bundesrat Obrecht: Ich möchte nur die Zwischen-
bemerkung machen, dass in der Kommission des
Nationalrates zu Art. Slbis, Abs. 3 sich mit der Zeit
ein Missverständnis herausgebildet hat. Der An-
tragsteller hat sich nicht Warenhausautomaten vor-
gestellt, sondern er wollte die Warenhausrestaurants,
die Automatenrestaurants und die Selbstbedie-
nungsrestaurants einbeziehen. Das sind drei Sorten
von Restaurants, und daraus sind dann schliesslich
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die Warenhausautomaten geworden. Solche gibt es
aber nicht. Man denkt an Restaurants in Waren-
häusern, an die Restaurants, in denen man durch
Automaten bedient wird: man braucht nur das
Geld hineinzuwerfen, und dann kommt der Gegen-
wert heraus; ferner an solche Restaurants, in denen
es keine Kellner und Kellnerinnen gibt, sondern
der Kunde selbst ans Büffet geht und sich bedient.
Das hat nun zwar keine praktische Bedeutung ; denn
ich glaube und hoffe, dass Art. 31 quater, den Ihre
Kommission vorschlägt, schliesslich den Sieg davon-
tragen wird. Natürlich können dann nicht zwei Art.
31 quater nebeneinander stehen. Die Darstellung hier
ist nicht gerade glücklich. Denn unter Art. 31 quater
erscheint der sogenannte Kantonalartikel, aber auch
der Bankenartikel. Wir wären der Meinung, wenn
beide Bestimmungen aufrecht erhalten bleiben,
sollte der Kantonalartikel in der Reihenfolge die
Priorität haben: der Kantonalartikel würde Art.
31 quater, und der Bankenartikel käme erst nachher
als Spezialsache für sich und würde den Titel tragen
„Art. 31 quinquies". Ein anderes ist nicht wohl
möglich.

Ich möchte also bitten, wenn wir mit Art. 31 bis
und ter fertig sind, Art. 31 quater zu behandeln
und dabei den ersten und zweiten Minderheitsantrag
zu erledigen und erst hinterher Art. 31 quater für
das Bankwesen.

Präsident: Gegen die Streichung sind keine Ein-
wendungen erhoben worden. Ich erachte deshalb
die Zustimmung des Rates als gegeben.

Gestrichen. — Biffé.

Abs. 4.
Antrag der Kommission.

Festhalten.
AI. 4.

Proposition de la commission.
Maintenir.

Art. Slbis, Abs. 4.

Schöpfer, Berichterstatter: Wir gehen nun zur
Ziffer 4 über. Wir wollen Schutzbestimmungen nur
dann zulassen, wenn die zu schützenden Wirtschafts-
zweige .und Berufsgruppen diejenigen Selbsthilf e-
massnahmen getroffen haben, die ihnen billiger-
weise zugemutet werden können. Dieser Passus ist
nun im Nationalrat ohne Diskussion gestrichen
worden. Dafür hatten wir in unserer Kommission
gar kein Verständnis und Interesse. Die einhellige
Meinung war bei uns, dass man den zu schützenden
Gewerben und Berufsgruppen zum mindesten ge-
wisse Selbsthilfemassnahmen zumuten dürfe, und
zwar solche, die dem Grundsatz der Billigkeit ent-
sprechen. Wir fanden, es sei dies eigentlich eine
Selbstverständlichkeit. Der Staat soll doch, soweit
dies immer nur möglich ist, den Wirtschaftsgruppen
und den Wirtschaftszweigen ihre volle Freiheit
lassen und nur dann eingreifen, wenn die Gruppen
sich beim besten Willen nicht mehr weiterhelfen
können. Von jedem notleidenden Einzelnen in der
Gegenwart, von jedem, der durch Arbeitslosigkeit
betroffen ist, von jedem, der von Pech verfolgt ist
und Unglück hat im Leben, verlangen wir, dass er
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durch eigene Kraft und Initiative sich zunächst
weiterhelfe und nicht den Staat reite. Wir ver-
langen, dass er sich selbst durchkämpfe, und erst,
wenn einer beim besten Willen und unter Aufwen-
dung aller Mittel nicht mehr weiter kommt, soll der
Staat eingreifen. Und wie das im individuellen
Leben aller .Bürger ist, soll es auch sein bei den
Berufsgruppen und Wirtschaftszweigen. Deshalb
hält unsere Kommission mit überwältigender Mehr-
heit daran fest, dass Ziff. 4 nicht gestrichen werde,
sondern bestehen bleiben soll.

Wettstein: Ich möchte Ihnen den Ordnungsan-
trag stellen, die Ziff. 4 erst zu behandeln, wenn wir
den Art. 31 quater erledigt haben. Denn so kann
Ziff. 4 nicht bleiben. Wenn Sie sagen „Ziff. 2 und
Ziff. 3", und dabei den Abs. 3 zu einem selbständi-
gen Artikel machen, können Sie, die „Ziff. 3" nicht
beibehalten. Ziff. 2 niuss überdies spezifiziert wer-
den. Wir müssen genau sagen, in welchen Fällen wir
eine derartige Selbsthilfe zur Voraussetzung machen
wollen. Die Kriegsvorsorge gehört gar nicht da
hinein, auch das Kartellwesen nicht.

Präsident: Die Diskussion über den Ordnungs-
antrag Wettstein ist offen.

Schöpfer, Berichterstatter: Die Korrekturbe-
merkungen von Herrn Ständerat Dr. Wettstein
sind berechtigt. Der Hinweis oder die Allegierung
oder die Erwähnung von Absatz 2 und 3 ist irre-
führend. Allein, die Schlussbestimmungen gemäss
Absatz 2 können sich nur auf diejenigen Vorschrif-
ten beziehen, die auf der ersten Seite unseres Be-
schlusses erwähnt sind, und die Ziffer 3 bezieht sich
auf die einschränkenden Bestimmungen von Ab-
satz 2, auf dasjenige, was jetzt in Art. 31 quater
steht. Da hat Herr Wettstein durchaus recht.
Allein, grundsätzlich wird Herr Wettstein mit mir
einverstanden sein, wenn ich sage, wir können
Ziffer 4 doch bereinigen. Es geht doch um den
Grundsatz: Dürfen wir mit Fug und Recht den-
jenigen, die wir schützen wollen, vorher Selbsthilfe-
massnahmen zumuten oder nicht ? Wir sagen :
Jawohl, wir dürfen ihnen Selbsthilfemassnahmen
zumuten! Der Nationalrat sagt: Nein, das ist nicht
notwendig! und streicht das einfach. Wir können
dann am Schluss unserer Beratungen auf diese
beiden Ziffern, die angeführt sind, zurückkommen,
denn es muss ja noch vieles in den Ziffern und
Literae geändert werden. Ich möchte aber doch
wünschen — und ich denke, Herr Ständerat Wett-
stein könne damit einverstanden sein —, dass wir
grundsätzlich denjenigen, die in Art. 31 quater und
in Absatz 2 genannt sind, solche Selbsthilfemass-
nahmen zumutenfdürfen.

m -
Bundesrat Obrecht: Ich glaube^wir können

die Sache sofort erledigen und brauchen sie nicht
zurückzustellen. Wie Herr Ständerat Wettstein,
so bin auch ich der Auffassung, dass sich diese
Bestimmung, wenn man sie überhaupt aufnehmen
will, nur auf Lit. a und e beziehen kann und auch
nur auf den Bund. Denn von dem, was Sie den
Kantonen übertragen, können Sie nicht in der
Buhdesverfassung vorschreiben, die Kantone sollen
erst etwas tun, wenn die betreffenden Berufsstände
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und Wirtschaftsgruppen sich ausweisen darüber,
dass sie die Selbsthilfemassnahmen getroffen haben,
die ihnen billigerweise zugemutet werden können.
Die Verbände sollen zuerst versuchen, im Wege
der Allgemeinverbindlicherklärung mit Selbsthilfe-
massnahmen durchzukommen. Aber das ist eidge-
nössisches Recht, und wenn Sie den Kantonen die
Kompetenz geben, in einem umschriebenen Gebiete
im Sinne von Lit. a und e gewisse Massnahmen
zu treffen, dann glaube ich, kann man nicht Be-
schränkungen auferlegen in Absatz 4. Das muss
man auf den Bund beschränken. Deshalb sollte
man Schutzbestimmungen gemäss Abs. 2, Lit. a
und b, „vom Bunde nur erlassen, wenn die zu
schützenden Wirtschaftszweige .. . ". Damit wäre
dem Antrage von Herrn Ständerat Wettstein
Rechnung getragen.

- Wettstein: Sie sehen, dass hier verschiedene
Auffassungen bestehen können. Ich möchte mich
nicht ohne weiteres dafür erklären, dass man den
Vorbehalt der Selbsthilfe bei 'den Kantonen nicht
macht. Das ist eine Streitfrage. Wenn wir das
unglückliche Wort „ausschliesslich" beibehalten,
dann geben wir den Kantonen das Recht, über das,
was dem Bunde zur Regel gemacht wird, hinaus-
zugehen, geben ihnen also mehr Recht als dem
Bund; so weit möchte ich nicht gehen. Ich mache
die Zustimmung davon abhängig, wie der Art.
31quater gestaltet wird. Ich kann mich heute
nicht dazu entschliessen, diesen Vorbehalt des Ab-
satzes 4 nur auf die Ziffern a und b zu beschränken.
Ich will zuerst wissen, wie der Art. Slquater aus-
sieht. Deswegen habe ich Sie gebeten, die Ent-
scheidung darüber zu verschieben. Wenn Sie zur
Beruhigung des Referenten eine grundsätzliche
Entscheidung haben wollen, dass man die Selbst-
hilfe voraussetzt, aber ohne genaue Bestimmung,
wie weit sie gehen soll, so habe ich nichts dagegen,
aber es hat keinen grossen Wert. Darum bitte ich,
die Sache erst zu erledigen nach Art. 31quater.

Bundesrat Obrecht: Es ist nicht meine Aufgabe,
die Belehrungsversuche bei Herrn Ständerat Wett-
stein fortzusetzen, denn ich bin eigentlich gegen
diesen Absatz 4, weil ich finde, er eigne sich nicht
als Bestimmung einej Verfassung. Das kann sich
ja gut ausnehmen als Bestimung im Ausführungs-
gesetz, aber in der Verfassungsvorlage sollte das
gestrichen werden. Wenn Herr Ständerat Wettstein
daran denkt, den Kantonen diesen Vorbehalt auch
zuzumuten, so haben wir mehr Aussicht, dass die
Bestimmung überhaupt gestrichen wird. Ich be-
tone darum noch einmal, es liegt nicht in meinem
Interesse, meine Belehrungsversuche fortzustzen. •

Präsident: Der Ordnungsantrag Wettstein ist
nicht bestritten. Wir sind damit einverstanden,
dass Ziffer 4 erst beraten wird, wenn Art. 31 quater
beraten ist.

Art. 3Iter.
Antrag der Kommission.

Absatz l und 2. Zustimmung zum Beschluss
des Nationalrats.

Absatz 3. Die Allgemeinverbindlicherklärung
ist nur zulässig, wenn sie von unabhängigen Sach-
verständigen begutachtet wird und wenn die Ver-

einbarungen und Beschlüsse begründeten Minder-
heitsinteressen und regionalen Verschiedenheiten
angemessen Rechnung tragen, dem Gesamtinter-
esse nicht zuwiderlaufen und die Rechtsgleichheit
sowie die Verbandsfreiheit nicht beeinträchtigen.
Abweichungen vom Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit sind dabei zulässig.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national. (La

modification à l'alinéa 3 ne concerne que le texte
allemand.)

Schöpfer, Berichterstatter: Wir kommen nun
zu Art. 31 ter, d. h. zu dem Artikel über Allgemein-
verbindlicherklärung von Verbandsbeschlüssen. Die
Absätze l und 2 dieses Artikels weisen keinerlei
Differenzen auf, ich brauche daher darüber kein
Wort zu sagen.

Bei Absatz 3 besteht eine kleine Differenz. Der
Nationalrat spricht hier von einer Kommission
unabhängiger Sachverständiger. Wir sprechen von
unabhängigen Sachverständigen. Wir sprechen
also nicht von einer Kommission. Auch wir in der
ständerätlichen Kommission sind der Meinung,
dass die Sachverständigen, die den Bundesrat zu
beraten haben, nicht von Fall zu Fall ernannt
werden sollen, sondern dass es sich um ein ständiges
Kollegium von Sachverständigen handelt, das seine
Erfahrungen sammelt und nach und nach im Laufe
der Zeit eine bestimmte richtunggebende Praxis
ausüben soll. Das ist unsere Auffassung. Ob aber
nur eine einzige Kommission hiefür genüge oder
ob vielleicht mehrere Kommissionen ernannt wer-
den müssen, das soll nicht Gegenstand der Bestim-
mung im Verfassungsartikel sein. Wir haben die
Auffassung, dass man dies der Gesetzgebung über-
lassen soll. Dort soll dann die ganze Organisation
über diese Allgemeinverbindlicherklärung von Ver-
bandsbeschlüssen und über das, was der Allgemein-
verbindlicherklärung vorausgeht, über die Begut-
achtung durch Sachverständige, durch eine Kom-
mission oder mehrere Kommissionen für spezielle
Fachgebiete geordnet werden.

Spricht der Verfassungsartikel nur von unab-
hängigen Sachverständigen, so ist der Gesetzgeber
frei, freier, als wenn von einer Kommission
gesprochen wird. Wir empfehlen Ihnen daher in
Abs. 3 unsere Formulierung zu wählen und zu
sagen unabhängige Sachverständige.

Bundesrat Obrecht: Die Sachverständigen, wel-
che Anträge auf Allgemeinverbindlicherklärung
von Verbandsbeschlüssen oder von Abmachungen
unter Verbänden begutachten sollen, sind ein
wesentlicher Bestandteil der Verständigung, die
seinerzeit in der Expertenkommission gefunden
worden ist, welche Expertenkommission die Vor-
arbeiten für die ganze Revision geleistet hat. Es
waren vorwiegend Herren aus der Wirtschaft, aus
Industrie , Gewerbe, Handel, Landwirtschaft, und
es hat den Herren von Industrie und Handel viel
Ueberwindung gekostet, dieser neuen Art von
wirtschaftlichen Massnahmen im Wege der Allge-
meinverbindlicherklärung von Verbandsbeschlüssen
ihre Zustimmung zu geben. Sie haben sich gesagt :
Wir betreten Neuland, von dem wir nicht wissen,
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wie es sich in der Praxis bewähren wird. Um zum
•vornherein eine Garantie zu haben, dass man nicht
Fehlgriffe tut, haben sie dann ihre Zustimmung
an die Bedingung geknüpft, dass der Bundesrat,
bevor er solche Ällgemeinverbindlicherklärungen
abgibt, die Meinung von wirtschaftlichen Sach-
verständigen einholt.

Nun sind in den Kommissionen verschiedene
Auffassungen zum Ausdruck gekommen, wie man
sich diese Sachverständigen vorstellen muss. In
der nationalrätlichen Kommission wurde befürchtet,
man werde in jedem einzelnen Falle ad hoc einen
oder mehrere Sachverständige beiziehen. Der
Bundesrat werde sie so auswählen, dass das Gut-
achten so herauskommt, wie er es gerne hätte.
Das ist nicht die Absicht des Bundesrates. So will
er die Sachverständigen nicht funktionieren lassen.
Andere glauben, es würde hier eine permanente
Kommission bestellt, so dass immer die gleichen
Herren das Gutachten über die Frage, ob die vor-
geschlagenen Allgemeinverbindlicherklärungen be-
willigt werden sollen oder nicht, abzugeben hätten.
Auch dieses Extrem wird nicht richtig sein. Wir
müssen Sachverständige aus der Wirtschaft bei-
ziehen. Diese haben dauernde Beziehung mit der
Wirtschaft. Sobald es sich darum handelt, einen
Fall zu begutachten aus einem Sektor der Wirt-
schaft, an dem ein Sachverständiger persönlich
interessiert ist, vielleicht als Mitglied eines Ver-
waltungsrates, wird man dem Mann sagen müssen,
er könne hier nicht funktionieren, er stehe im
Abtretungsfall. Das allein zeigt schon, dass man
nicht immer die gleichen Herren mit dieser Auf-
gabe' betrauen kann. Dennoch muss sich eine ge-
wisse konstante Praxis herausbilden; daher dürfen
wir nicht immer wieder ad hoc andere Herren bei-
ziehen. — Das alles werden wir der Praxis über-
lassen müssen, zunächst natürlich dem Ausführungs-
gesetz, das gewisse Festlegungen vornehmen kann.
Man wird sehen müssen, was sich in der Praxis
am besten bewährt. Daher würde ich meinerseits
nicht gern von einer Kommission sprechen, sondern
von unabhängigen Sachverständigen. Darum gebe
ich dem Vorschlag Ihrer Kommission namens des
Bundesrates den Vorzug.

Nun sollen wir auch kapitulieren mit dem Wort
befürworten. Wir haben ursprünglich vorgeschla-
gen, diese Sachverständigen sollen nicht nur begut-
achten, sondern einen Antrag auf Allgemeinver-
bindlicherklärung „befürworten". Der Unterschied
liegt auf der Hand. Wenn Sie sagen befürworten,
kann der Bundesrat bei ablehnendem Entscheid der
Kommission nicht stattgeben; die „Begutachtung"
dagegen ist eine Wegleitung an den Bundesrat, an
die er nicht gebunden ist. Die Wirtschaft hätte
gerne das Wort befürworten gehabt, um vermehrte
Sicherheit zu bekommen, dass nur dann die Allge-
meinverbindlicherklärung zugelassen wird, wenn die
Sachverständigen sie befürworten. Die Juristen
sagen, das sei eine unmögliche Bindung der mass-
gebenden Behörde ; der Bundesrat müsse freie Hand
behalten, möge das Gutachten lauten wie es wolle.
Ich gebe zu, juristisch ist es nicht schön, wenn man
von befürworten spricht. Nun glaube ich aber zur
Beruhigung doch feststellen zu dürfen, dass das in
der Praxis auf dasselbe herauskommt. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass der Chef des Departements

eine Allgemeinverbindlicherklärung beantragen
würde, wenn die Sachverständigen sagten, das
dürfe man nicht tun, es sei nicht tragbar. Wenn
die Kommission abwinkt, wird der Departements-
chef die Allgemeinverbindlicherklärung nicht bean-
tragen. Deshalb sollte man aus der Frage „befür-
worten oder begutachten" nicht eine so grosse Ge-
schichte machen und nicht sogar sagen wollen,
weil man nicht das Wort befürworten angenommen
habe, sei man gegen die Wirtschaftsartikel. Ich
hoffe, das nicht befürchten zu müssen. Ich habe
jetzt schon so lange um das Wort befürworten ge-
kämpft und muss immer wieder unterliegen, dass
ich genug habe und Ihnen den Entscheid überlasse.

Wettstein: Herrn Bundesrat Obrecht kann dieser
Verzicht leicht fallen, denn im Grunde genommen
handelt es sich um einen Grundsatz des Regierens.
Wenn Sie sagen'„befürworten", so heisst das mit
ändern Worten: neben den Bundesrat setzen wir
eine Behörde von Sachverständigen, die im Grunde
genommen über dem Bundesrat steht. Jede Sach-
verständigenkommission hat das Recht, gegen eine
andere Auffassung des Bundesrates ihre Meinung
durchzudrücken. Das geht nicht, denn nicht die
Sachverständigenkommission hat die Verantwor-
tung, sondern der Bundesrat. Nehmen Sie einmal
den Fall (auch Sachverständige haben manchmal
verschiedene Ansichten), eine Sachverständigen-
kommission von 5 Mitgliedern beschliesst mit Stich-
entscheid des Präsidenten, das Gesuch um Allge-
meinverbindlicherklärung sei abzuweisen. Der Bun-
desrat stellt vielleicht fest — er hat auch seine
Informationen —, dass die Ansicht dieser Zufalls-
mehrheit gewisse Gefahren in sich berge. Da soll
der Bundesrat nicht das Recht haben, über diesen
Zufallsentscheid hinweg das' zu tun, wofür er die
Verantwortung übernehmen kann ? Die Sache liegt
klar. Es wird praktisch so sein, wie Herr Bundesrat
Obrecht gesagt hat: der Bundesrat wird sich nicht
so leicht über das Gutachten hinwegsetzen, er wird
ihm nachleben, wenn er das Gefühl hat, es sei das
Richtige, und er könne die Verantwortung über-
nehmen. Aber man darf ihm nicht eine anonyme
Behörde überordnen, die nach aussen keine Ver-
antwortlichkeit hat.

Angenommen. — Adopté.

Schöpfer, Berichterstatter: Nun kommen wir
zu den Art. 31 quater (Banken) und 31 quater
(Bestimmung für die Kantone). Ich nehme zuerst
den Bankenartikel, Art. 31 quater des National-
rates, und nachher Art. 31 quater des Ständerates
zugunsten der Kantone.

Das Bankwesen macht in dieser Verfassungs-
revision ein recht wechselvolles Schicksal durch.
Zunächst erteilte der Nationalrat dem Bunde das
Recht, ohne Rücksicht auf die Handels- und
Gewerbefreiheit über das Bank- und Börsenwesen
zu legiferieren. Diese Beschlussfassung schoss über
das Ziel hinaus. Der Ständerat wollte nicht so
weit gehen, da es sich nur darum handelte, dem
gegenwärtigen Bankengesetz die verfassungsrecht-
liche Grundlage zu geben für den Fall, dass der
bisherige Art. 34quater später einmal wegfällt. Wir
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strichen daher die Beschlussfassung des National-
rates und machten eine Uebergangsbestimrnung,
wonach die auf Grund des bisherigen Art. 34quater
erlassenen Bestimmungen auch weiterhin in Kraft
bleiben sollen. Das war die zweite Phase des Banken-
theaters. Damit könnte sich aber der Nationalrat
wieder nicht einverstanden erklären. Unsere Lösung
wurde verworfen, da man bei einer späteren Revi-
sion des Bankengesetzes an die Handels- und
Gewerbefreiheit gebunden gewesen wäre und nur
die im Bankengesetz jetzt schon enthaltenen über
die Handels- und Gewerbefreiheit hinausgehenden
Bestimmungen hätten erhalten werden können.
Der Nationalrat beschloss daher in Würdigung
dieser kritischen Bemerkungen einen neuen, ändern
Bankenartikel. In diesem letzten Beschluss des
Nationalrates ist in Ziff. l bestimmt, dass der Bund
befugt sei, Vorschriften über das Bankenwesen zu
erlassen. Das ist nichts Neues. Nach dem bis-
herigen Art. 34quater kann der Bund das schon
jetzt tun. Dazu kam dann aber noch die Bestim-
mung des Nationalrates, wonach über die Kantonal-
banken in einem beschränkten Masse legiferiert
werden dürfe. Auch das bringt aber nichts Neues.
Das darf der Bund jetzt schon, gestützt auf das
bestehende Bankengesetz. Umstritten ist aber
Ziff. 3, die Abweichungen von der Handels- und
Gewerbefreiheit ermöglicht, wenn die allgemeinen
Interessen des Landes dies erfordern.

Zu diesem Artikel des Nationalrates ' musste
unsere Kommission nun neuerdings Stellung neh-
men. Dies geschah in zwei Sitzungen; unter zwei
Malen besprachen wir diesen wichtigen Banken-
artikel, einmal im Januar, und das zweite Mal in
der letzten Woche in Bern. Das Resultat der
Beratungen und das Ergebnis der Beschlüsse war
verblüffend. In der Januarsession der Kommission
wurde beantragt, an unserem früheren Beschlüsse
festzuhalten und die Banken aus dem Gesetze weg-
zustreichen. Bei nicht vollständiger Besetzung der
Kommission und mit Stichentscheid des Vor-
sitzenden wurde der Streichungsantrag abgelehnt.
Der Vorsitzende war der Sprechende, der früher
gegen die Aufnahme des Bankenartikels war und
nun seine Meinung geändert hat. Er stimmte für
die Aufnahme des Bankenartikels. Einmal schien
mir, und es scheint mir jetzt noch der Fall zu sein,
dass einzelne Bestimmungen des Bankengesetzes
über den Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit hinausgehen. Dabei denke ich insbesondere
an die Bestimmungen über den Kapitalexport.
Wenn man einer Bank vorschreibt, sie dürfe den
Kapitalexport nur bedingt vornehmen, wenn eine
Vetomöglichkeit gegen den Kapitalexport bei der
Nationalbank liegt, dann geniesst diese Bank nicht
mehr die volle Handels- und Gewerbefreiheit; diese
ist bis zu einem gewissen Grade eingeschränkt.
Das war das eine Motiv meines Umfalles, das andere
das folgende : Im Nationalrat besteht eine Richtung,
welche den ganzen Geld- und Bankenverkehr der
Kontrolle des Bundes unterstellen will. Dieser
Antrag, der im Nationalrat gestellt wurde, hat eine
ganz erheblich hohe Zahl von Stimmen auf sich
vereinigt. Ich habe nun aus Besorgnis, dass bei
einer Ablehnung, bei der Streichung der Banken
aus unserem Verfassungsartikel, der Nationalrat
noch viel weiter gehen und das ganze Bank- und

Geldwesen hereinnehmen und der Aufsicht des
Bundes unterstellen könnte, der jetzigen Formu-
lierung der Aufnahme des Bankenartikels zuge-
stimmt. Das war im Januar dieses Jahres, als wir
unseren Beschluss fassten. So geschah es, dass der
Bankenartikel wieder in die Vorlage hinein kam.
Gleichzeitig wurde aber Ziff. 3 der nationalrätlichen
Formulierung von uns abgelehnt. Der Nationalrat
bestimmte in Ziff. 3, dass man bei den Bestim-
mungen über das Bankenwesen nur dann von der
Handels- und Gewerbefreiheit abgehen dürfe, wenn
die allgemeinen Interessen des Landes es erfordern.
Wir schränkten noch etwas mehr ein und sagten,
nur dann dürfe man von der Handels- und Gewerbe-
freiheit abgehen, wenn ausserordentliche Verhält-
nisse einer gestörten Wirtschaft das erfordern.
Also nicht nur die allgemeinen Interessen des
Landes, sondern etwas mehr: ausserordentliche
Verhältnisse einer gestörten Wirtschaft müssen das
verlangen. Und dann machten wir noch eine zweite
Einschränkung: Wir verlangten eine beschränkte
Dauer solcher Verfügungen. Demgegenüber steht
der Minderheitsantrag unseres verehrten Kollegen
Wenk, der mit einer kleinen untergeordneten Ab-
änderung der nationalrätlichen Formulierung zu-
stimmen will. So stand es also in der Januar-
sitzung.

In der Sitzung der letzten Maiwoche hat unsere
Kommission den Bankenartikel noch einmal be-
raten. Und da ergab sich das Resultat, dass der
ganze Bankenartikel einfach aus der Verfassungs-
vorlage hinausgestrichen wurde. Ich habe Ihnen
daher als Referent der Kommission zu beantragen,
Sie möchten an Ihrem früheren Beschlüsse fest-
halten und den Bankenartikel aus der Vorlage
wegstreichen. Zur Begründung dieses Antrages
berufe ich mich auf alles das, was in der Januar-
session dieses Jahres gesagt wurde, um den Banken-
artikel nicht in die Vorlage aufzunehmen. Es
wurde lange darüber gesprochen. Ich will nicht
wiederholen, was im Januar gesagt wurde; ich
berufe mich einfach darauf. Es wird sich nun
zeigen, wie sich die Minderheiten verhalten, ob
man den Bankenartikel beibehalten wolle oder
nicht.

Ich beantrage Ihnen somit namens der Kom-
mission Festhalten an der Stellungnahme des
Ständerates, d. h. Streichung des Bankenartikels
aus der Vorlage, wodurch dann allerdings eine neue
Differenz mit dem Nationalrate geschaffen wird.

Wenk: Ich stelle den Antrag, dem Bankenartikel
nach dem Beschlüsse des Nationalrates zuzu-
stimmen, mit der Abänderung, an Stelle des Wortes
„wenn die allgemeinen Interessen des Landes solche
erfordern" zu setzen „soweit die allgemeinen
Interessen des Landes solche erfordern". Dadurch
würde den Banken eine gewisse Gewähr gegeben,
dass die Abweichungen von der Handels- und
Gewerbefreiheit nicht unbeschränkte sein dürfen,
sondern dass sie gebunden sind an die allgemeinen
Interessen des Landes. So wie nämlich die Fassung
des Nationalrates lautet, bestünde die Möglichkeit,
von der Handels- und Gewerbefreiheit in unbe-
schränktem Rahmen abzuweichen, sobald an sich
die allgemeinen Interessen des Landes dies er-
forderten.
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Ich möchte dem Beispiel unseres Präsidenten
folgen und ebenfalls auf die Begründung für die
Zustimmung in unserem Rate anlässlich der letzten
Beratung hinweisen. Ich möchte nur noch einmal
unterstreichen, dass es meines Er achtens unbe-
rechtigt ist, wenn die Banken erklären, man solle
sie nicht anders behandeln, als man andere Gewerbe
in den Wirtschaftsartikeln behandle. Man soll sie
nicht gleichsam diskriminieren dadurch, dass man
sie besonders erwähne. Es kann mir mehr oder
weniger gleichgültig sein, ob ein Metzgermeister
sein Geschäft gut oder schlecht führt, aber das
Schweizervolk hat erfahren, dass es ihm nicht
gleichgültig sein kann, ob unsere Banken das
Nationalvermögen gut oder schlecht verwalten.

Die Kommission hat, um das Bankengesetz auf-
recht erhalten zu können, eine besondere Bestim-
mung aufgenommen und, im Gegensatz zum frü-
heren Beschlüsse, hinzugesetzt, dass das Banken-
gesetz auch revidiert werden kann. Aber es ist keine
Klarheit darüber geschaffen worden, ob dieses
Bankengesetz, das sich — das muss doch heute
wohl zugegeben werden — nicht an die Handels-
und Gewerbefreiheit hält, nachher auch in Ab-
weichung von der Handels- und Gewerbefreiheit
wieder revidiert werden kann. Herr Keller hat
in der Kommission allerdings darauf hingewiesen,
dass die Banken gegen dieses Bankengesetz nicht
demonstriert hätten, obschon es noch unter dem
Schütze der Handels- und Gewerbefreiheit erlassen
wurde. Daraus könne abgeleitet werden, dass sie
auch gegen eine Revision, die von der Handels-
und Gewerbefreiheit abweicht, nicht remonstrieren
würden. Aber ich glaube, das ist doch ein sehr
unbefriedigender Zustand. Der Bundesrat hat
offenbar — in diesem Sinne hat ja auch Herr
Bundesrat Obrecht votiert -— die Banken in diese
neue Wirtschaftsgesetzgebung hineingenommen,
weil er mit dem Zustande der Verfassungsritzung
aufräumen wollte. Ich teile die Auffassung, wie
sie unser Präsident hat durchblicken lassen, dass
beispielsweise das Verbot der Kapitalausfuhr nicht
mehr unter die Handels- und Gewerbefreiheit fällt.
Wenn wir jemandem, dessen Geschäft es ist, Ka-
pital auszuführen verbieten, Kapitalgeschäfte zu
betreiben, so ist dieses Verbot zweifellos der Han-
dels- und Gewerbefreiheit zuwider. Ich glaube aber
auch, alle Vorschriften in bezug auf die Geschäfts-
gebarung, in bezug auf Bilaj» usw. usw. können
kaum mit gewerbepolizeilicher Aufsicht gedeckt
werden.

Ich glaube, wenn Sie auch dem Antrag der
Kommissionsmehrheit zustimmen, müsste zum
mindesten abgeklärt werden, wie es sich mit der
Revisionsmöglichkeit des Bankengesetzes und an-
derer Gesetze, die in den Uebergangsbestimmungen
genannt sind, verhält. Wichtig ist aber meines
Erachtens einzig das Bankengesetz. Kann das
Bankengesetz abgeändert werden, ohne an die
Handels- und Gewerbefreiheit gebunden zu sein?
Ist man von vorneherein der Meinung, eine Ritzung
der Verfassung beim Bankengesetz solle auch in
Zukunft gestattet sein, wie sie heute gestattet ist ?
Das wäre meines Erachtens nicht eine sehr schöne
Rechtssetzung, wenn wir Verfassungsartikel schaf-
fen würden schon mit der Beschränkung, dass man
von dieser Verfassung in einem bestimmten Rahmen

abweichen könne. Ist das aber nicht die Auffassung
der Mehrheit ? Welche Situation besteht dann in
bezug auf das Bankengesetz und in bezug auf die
Verletzung der in diesem Bankengesetz enthaltenen
Bestimmungen ?

Allen diesen Schwierigkeiten weichen wir aus,
indem wir dem Bunde das Recht geben, über die
Banken zu legiferieren, soweit das öffentliche Inter-
esse es erfordert. Ich glaube kaum, dass die Banken
befürchten müssen, dass von diesem Recht ein
Gebrauch gemacht würde, der eben nicht im
Rahmen des öffentlichen Interesses liegt. Liegen
die Massnahmen im öffentlichen Interesse, dann
liegen sie zweifellos auch im wohlverstandenen
Interesse der Banken selber. Ich bin überzeugt,
dass, wie übrigens Herr Ständerat Wettstein es
schon in der Kommissionsberatung ausgeführt hat,
das Streichen des Bankengesetzes als ein Zurück-
weichen vor den Banken aufgefasst wird, dass das
Volk es kaum verstehen würde, wenn wir nach den
üblen Erfahrungen, welche unser Land gemacht
hat, noch weitere solche üblen Erfahrungen machen
wollten. /

M. Martin: Je ne veux pas allonger le débat en
répétant ici toutes les observations et réflexions
qui ont surgi au sein de la commission. Je crois
cependant qu'il n'est pas inutile de préciser briève-
ment . ce que demande la majorité actuelle de la
commission. Cette majorité estime, en effet, qu'il
n'est pas nécessaire de mettre les banques, caisses
d'épargne, bourses, etc., dans une situation spéciale
qui soit réglée par un article constitutionnel. Il
nous a paru que l'essentiel de la législation sur les
banques, que les dispositions capitales sur la gestion
de celles-ci et sur leur contrôle, appartiennent avant
tout à un domaine sur lequel il n'y a pas de dis-
cussion possible: au droit civil. Par conséquent, il
n'est pas nécessaire de répéter une seconde fois
dans la Constitution que la Confédération a le droit
de légiférer sur les banques en ce qui concerne leur
exploitation, qui relève du droit civil. Tout à
l'heure, notre honorable collègue M. Wenk estimait
que les dispositions sur le contrôle, sur la façon
d'élaborer les bilans, etc., ne pouvaient pas être
considérées comme des dispositions de police. Je
suis d'accord qu'il ne s'agit pas de dispositions de
policé, ni même de surveillance et de contrôle; ce
sont avant tout des dispositions de droit commer-
cial, soit de droit civil. Actuellement, le Code des
obligations, en ce qui concerne les formes de socié-
tés, en particulier les sociétés commerciales, par
conséquent les banques, prescrit la façon dont les
bilans doivent être faits, la manière de calculer les
actifs, la valeur des fonds propres. Tout cela, ce
sont des dispositions de droit commercial, sur les-
quelles la Confédération a le droit de légiférer.

La loi sur le contrôle des banques, la «loi sur
les banques», selon son titre exact, contient aussi
d'autres dispositions, qui sont de droit pénal. Là,
non plus, il n'est pas nécessaire de prescrire que
la Confédération est compétente pour édicter de
telles dispositions, puisqu'elle détient cette compé-
tence en vertu de l'art. 64bis de la Constitution
fédérale.

Restent un certain nombre de points, quelques-
uns seulement sur lesquels une hésitation est pos-
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sible, en particulier l'exportation des capitaux,
l'élévation ou la réduction des taux d'intérêt. En
ce qui concerne les taux d'intérêt, je crois que, là
encore, il s'agit d'une question de droit commercial,
de droit civil. En revanche, pour ce qui est de
l'exportation des capitaux, je reconnais qu'on
puisse être en présence d'une entrave, d'une déro-
gation au principe de la liberté du commerce et de
l'industrie. C'est l'avis des experts-juristes qui ont
été consultés. Pour ma part, j'ai longuement hésité;
mais je crois que nous devons admettre que sur ce
point très particulier, il y a une dérogation au
principe de la liberté du commerce et de l'industrie.
C'est pourquoi la commission, dans sa majorité, n'a
pas voulu supprimer simplement le projet d'article
dans la nouvelle Constitution, mais elle s'est pro-
noncée pour l'adoption d'une disposition transitoire
qui laisse en vigueur les lois édictées sous le régime
de l'ancien art. 34quater.

Des critiques ont été émises. M. Wenk a pré-
senté une observation qui, à mon avis, a une cer-
taine importance en ce qui concerne la revision des
lois prévues à cet article.

Les auteurs de cette disposition ont voulu créer
une garantie de plus, à savoir la possibilité, dans
la suite, de modifier la loi sur le contrôle des banques.
Je reconnais que, à cet égard, il ne sera pas mau-
vais, lorsque nous aborderons la discussion de
l''article transitoire, de bien préciser la solution qui
sera prise. A la commission, la discussion a été
assez brève. Il ne sera pas inutile de l'examiner à
nouveau. Quoi qu'il en soit, cet article donne cer-
tainement une garantie du maintien de la loi sur
le contrôle des banques, loi que personne ne voudrait
ni abroger, ni modifier sur les points essentiels.

Je ne crois pas, en tout cas, que nous puissions
adopter le texte proposé par la minorité de la com-
mission. La dérogation au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie... «si l'intérêt
public l'exige» est une formule assez vague, peut-
être un peu trop facile à employer. Même la
nouvelle rédaction proposée par M.Wenk, avec l'em-
ploi du mot „soweit", ne donne pas non plus tout
à fait satisfaction. Il serait trop facile de prétendre,
de soutenir qu'en modifiant tel ou tel point de la
loi, on agit selon l'intérêt général du pays. J'estime,
quant à moi, que le système actuel, le maintien
de la loi sur les banques sans l'insertion d'un article
spécial dans la Constitution, peut donner toute
garantie et qu'il est de nature à lever encore une
difficulté dans la défense du projet devant le
peuple. Sans doute, il s'agit d'une question qui
intéresse beaucoup les citoyens, car la question des
banques intéresse à un haut degré la population;
mais je ne crois pas que la majorité de notre peuple
suisse veuille qu'on introduise dans la Constitution
un article qui permettrait de 'prendre des mesures
exceptionnelles au sujet des banques.

Tels sont les motifs qui me font appuyer la
proposition de la majorité de la commission.

Bundesrat Obrecht: Wir wollen uns doch in
Erinnerung bringen, dass es ein eidgenössisches
Gesetz über die Banken und Sparkassen schon gibt.
Das eidgenössische Bankengesetz von 1933 ist auf
den Art. 34 ter gestützt, wie er jetzt in der Ver-
fassung steht, nämlich auf den Gewerbeartikel, der

sagt, der Bund dürfe im Gebiete des Gewerbe-
wesens einheitliche Bestimmungen aufstellen. Ich
bin sicher, dass damals, als der Gewerbeartikel vor
das Volk gebracht wurde, man sich nicht vorstellte,
dass man auf diesem Gewerbeartikel ein Banken-
gesetz fundieren werde, insbesondere ein Banken-
gesetz, das Bestimmungen enthält, die sich mit
dem Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit
nicht vertragen. Trotzdem der Art. 34ter nichts
davon sagt, man dürfe über die Handels- und
Gewerbefrejheit hinausgehen, ist man bei diesem
Gesetz über die Handels- und Gewerbefreiheit
hinausgegangen. Niemand hat dagegen eine Stimme
erhoben. Warum ? Erinnern Sie sich an die
Situation, die im Jahre 1933 in einem Teil unseres
Bankwesens bestanden hat. Damals haben die
Banken geschwiegen; sie haben alles mutig über
sich ergehen lassen. Heute klingt es anders. Heute
wollen wir gar nichts anderes tun, als diesem
bereits bestehenden Bankengesetz in der neuen
Bundesverfassung eine klare und ehrliche Unter-
lage geben. Wir wollen sagen, der Bund sei kom-
petent, ein Bankengesetz zu erlassen. Wir wollen
ihm die Verpflichtung auferlegen, in diesem Banken-
gesetz auf die eigenartige Stellung der Kantonal-
banken Rücksicht zu nehmen. Das ist im jetzigen
Bankengesetz auch geschehen. Wir wollen sagen,
wenn es das höherC-Landesinteresse erheischt, dürfe
man in diesem Bankengesetz von der Handels-
und Gewerbefreiheit abweichen, wie man es im
jetzigen Bankengesetz auch getan hat. Nur wäre
es inskünftig offen und ehrlich gesagt in der Ver-
fassung, währenddem Art. 34ter zu einer solchen
Interpretation zu wenig Grundlage geboten hat.
Wir wollen nichts Neues, nichts als in offener und
ehrlicher Art die Grundlage für das bereits be-
stehende Bankengesetz erhalten, inklusive Revi*
sionsmöglichkeit, wenn sich eine Aenderung in der
Zukunft als nötig erweisen würde. Es ist schon
sonderbar, dass wir bei dieser Einstellung auf einen
unversöhnlichen und unüberbrückbaren Wider-
stand der Banken stossen. Ich habe gestern einen
Brief von der Nationalbank bekommen, wonach
sie geradezu unglücklich ist, dass die ständerätliche
Kommission diese Bestimmung wieder ausmerzen
will. Die Nationalbank sagt, das sei nicht' richtig
und trage den Verhältnissen und Bedürfnissen
nicht Rechnung.

Darin sind Ihre'siCommission und der Vertreter
des Bundesrates einig, dass wir dem jetzigen
Bankengesetz die Grundlage erhalten müssen, und
zwar nicht starr und steril, wie das Gesetz heute
da ist, sondern inklusive Revisionsmöglichkeit.
Eine erste Lösung, die die Kommission früher vor-
geschlagen hat, hat einfach die Grundlage erhalten
wollen. Es wurde vorgeschlagen, „die auf Grund
des bisherigen Art. 34ter erlassenen Gesetze und
Beschlüsse bleiben weiterhin in Kraft". Dazu,
gehört das bisherige Bankengesetz. Heute geht
die Kommission weiter und schlägt Ihnen vor,
eine Uebergangsbestimmung in die Verfassung
selber aufzunehmen und darin zu'sagen, „die auf
Grund des bisherigen Art. 34ter erlassenen Bundes-
gesetze und Bundesbeschlüsse, welche sich nicht
auf die neuen Artikel 31 bis und 34ter stützen
können, bleiben trotzdem weiterhin in Kraft
und können jederzeit revidiert werden". Das
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geht nun weiter, es ist nicht nur die verfassungs-
rechtliche Grundlage erhalten, sondern es ist
gesagt, man dürfe diese Gesetze dann auch revi-
dieren. Es ist nicht allgemein gesagt, ob man bei
einer Revision von der Handels- und Gewerbe-
freiheit abweichen dürfe oder ob man dann daran
gebunden sei; das ist offen gelassen. Es ist auch
nicht ohne weiteres klar, worauf sich dann ein
neues Bankengesetz stützen würde ; denn der alte
Art. 34ter wäre weg. Der neue Art. 34ter enthält
ganz andere Dinge. Der Art. 31 bis und 31ter
kommen hier nicht in Betracht. Art. cflbis des-
halb nicht, weil er ausdrücklich sagt, es dürfen
Bestimmungen nach Absatz l mir im Rahmen der
Handels- und Gewerbefreiheit erlassen werden.
Es ist mir bei der Lösung Ihrer Kommission nicht
ganz wohl dabei. Ich fürchte, wenn wir einmal,
durch die Verhältnisse gezwungen, eine Revision
am Bankengesetz vornehmen müssten, wird über
die verfassungsrechtliche Grundlage grosser Streit
entstehen. Man wird alle heutigen Voten für und
dagegen beiziehen, und was schliesslich heraus-
kommt, kann niemand sagen. Wenn man an eine
Partialrevision der Verfassung geht, sollte man
solche Dinge klar und offen ordnen, so dass der
Bürger weiss, woran, er ist, wenn er zu den Ver-
fassungsartikeln Stellung nehmen soll.

Nun sagt ja — ich wiederhole •— die Fassung
des Nationalrates gar nichts anderes, als was heute
schon rechtens ist. Der Bundesrat ist befugt,
über das Bankwesen Bestimmungen aufzustellen.
Das hat niemand bestritten, das Gesetz ist da.
Dann ist in dieser Gesetzgebung der besondern
Aufgabe und Stellung der Kantonalbanken Rech-
nung getragen. Das soll in dem Verfassungswerk
verankert sein und ist im heutigen Bankengesetz
ja auch berücksichtigt. Abweichungen von der
Handels- und Gewerbefreiheit sind nur zulässig,
soweit die allgemeinen Interessen des Landes solche
erfordern. Auch das hat man eigentlich getan
beim Erlass des Bankengesetzes. Hier wäre das
ausdrücklich als Möglichkeit erwähnt, während
man bisher in der Abstellung auf Art. 34ter
über die Handels- und Gewerbefreiheit hinaus-
gegangen ist, ohne dass die Verfassung das aus-
drücklich vorgesehen hat. Das ist der ganze Unter-
schied. Unter diesen Umständen stimme ich dem
Antrag von Herrn Ständerat Wenk zu und möchte
Ihnen empfehlen, der Bestimmung in Art. 31 quat.er
nach dem Beschluss des Nationalrates zuzustimmen,
mit der einzigen Abänderung, zu sagen „soweit"
statt „wenn".

Amstalden: Ich möchte Ihnen den Antrag der
Kommissionsmehrheit empfehlen. Er ist von aller-
grösster Bedeutung. Es geht im Grunde genommen
darum, man hat das aus den Voten von Herrn
Ständerat Wenk entnehmen können, ob es in Zu-
kunft möglich sein soll, das Bankengesetz so ein-
zurichten, dass sich der Gesetzgeber nicht an die
Grundsätze der Handels- und Gewerbefreiheit zu
halten hat. Gegen diese Absicht richtet sich die
Opposition. Deshalb ist Ihre Kommission dazu ge-
kommen, um dem bestehenden Bankengesetz die
verfassungsmässige Grundlage zu erhalten, den Ar-
tikel vorzuschlagen, den Sie am Schlüsse der ge-
druckten Vorlage finden, nämlich dass alle die auf

Grund des bisherigen Artikels 34 ter erlassenen Bun-
desgesetze und Beschlüsse erhalten bleiben und auch
revidiert werden können. Damit ist im Prinzip
nichts anderes gesagt worden, als dass alle diejenigen
Gesetze, es betrifft nicht nur das Bankengesetz, die
sich auf Art. 34 ter gestützt haben, in Zukunft ihre
verfassungsmässige Grundlage behalten sollen. Art.
34ter hat die bekannte Formulierung, dass der Bund
befugt ist, auf dem Gebiete des Gewerbes einheit-
liche Bestimmungen aufzustellen. Es war aber da-
mals immer der Standpunkt vertreten worden, dass
dieser Artikel wohl dem Bunde das Recht gebe,
gewerbepolizeiliche Vorschriften aufzustellen, nicht
aber entgegen dem Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit. Herr Bundesrat Schulthess hat
diesen Grundsatz hier immer vertreten. Es ist von
anderer Seite das Gegenteil vertreten worden, auch
unter Berufung der Entstehung des Artikels selbst.
Mit ändern Worten, wir wollen nicht, dass in der
Bankengesetzgebung der Gesetzgeber ohne weiteres
gegen die Handels- und Gewerbefreiheit vorgehen
kann. Deshalb richtet sich die Opposition gegen
diesen Bankenartikel. Es ist überhaupt etwas ge-
fährlich, auf diesem Gebiet — ich glaube es ent-
spricht das, was ich sage, auch dem Grundsatz der
Mehrheit der Anschauung des Schweizervolkes —
allzu enge Schranken aufzustellen. Es gibt viel-
leicht doch auch wieder andere Zeiten, als wir sie
haben, wir wollen hoffen wieder bessere. Es ist
auch gesagt und in der Presse angetönt worden, dass
wenn wir dem Bund die allgemeine Befugnis geben,
über das Bankenwesen zu legiferieren, dann ohne
weiteres auch die Möglichkeit bestehe, im Gesetz
unter Umständen das Bankgeheimnis aufzuheben.
Eine solche allgemeine Bestimmung wäre auch die
verfassungsmässige Grundlage zu einer Verstaat-
lichung des Bankwesens. Diesmal kommen die
Banken dran, das nächste Mal vielleicht etwas an-
deres, z.B. die Versicherungsgesellschaften. Ich
glaube, wir sollten diesen gefährlichen Möglichkei-
ten, die in dieser allgemeinen Formulierung liegen,
doch entgegentreten. Ich glaube, die Kommission
hat den richtigen Weg gefunden, indem sie sagte :
Wir wollen das bestehende Bankengesetz erhalten;
es soll auch innert dem Rahmen der Handels- und
Gewerbefreiheit jederzeit revidiert werden können;
aber die Handels- und Gewerbefreiheit soll im Ge-
setze respektiert werden.

Das Bankengesetz gründet sich übrigens nur zu
einem kleinen Teil — Herr Martin hat bereits dar-
auf aufmerksam gemacht-— auf Art. 34quater;
es enthält eine Reihe von Bestimmungen, die obliga-
tionenrechtlicher Natur, also zivilrechtlicher Natur
sind, für die die verfassungsmässige Grundlage ohne
weiteres gegeben ist. Ich glaube daher, wir schaffen
hier doch etwas Neues, entgegen der Auffassung von
Herrn Bundesrat Obrecht, wenn wir diese allge-
meine Gesetzgebungskompetenz soweit dem Bunde
erteilen, und namentlich, wenn wir im dritten Ab-
satz Abweichungen von der Handels- und Gewerbe-
freiheit ausdrücklich vorsehen,,, wenn die allgemeine, n
Interessen des Landes es erfordern". Das ist ein sehr
unbestimmter Begriff. Ich stelle Ihnen daher even-
tuell den Antrag, wenn der Antrag von Herrn
Bundesrat Obrecht angenommen würde, das dritte
Alinea dieses Art. 31 quater, nämlich die Abwei-
chung von der Handels- und Gewerbefreiheit, „so-
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fern die allgemeinen Interessen des Landes es er-
fordern", zu streichen. Diese Bestimmung ist meines
Erachtens nicht notwendig. Wenn erst die allge-
meinen Landesinteressen in grösster Gefahr, wenn
wir in einem allgemeinen Notstand drin sind, dann
haben wir doch ein ungeschriebenes Notrecht. Wir
haben von diesem Notrecht schon wiederholt Ge-
brauch gemacht; aber-ich glaube, man sollte von
diesem Rechte, das in der Verfassung nicht einmal
expressi verbis geschrieben steht, künftig nur im
wirklichen Notfall Gebrauch machen. Ich fürchte
für die Banken, wenn man nur von den allgemeinen
Interessen des Landes spricht, dann gehe man zu
weit. Ich empfehle Ihnen daher aus voller Ueber-
zeugung den Standpunkt der Kommission, damit
Streichung des ganzen Artikels. Eventuell möchte
ich beantragen, im Beschluss des Nationalrates das
dritte Alinea zu streichen.

Abs t immung . — Vote.

Eventuell — Eventuellement:
Für den Antrag Amstalden (Streichung

von Abs. 3) 23 Stimmen
Dagegen 10 Stimmen

Definitiv — Définitivement:
Für Zustimmung zum Nationalrat 17 Stimmen
Dagegen 16 Stimmen

Art. Slquater nach Nationalrat.
Antrag der Kommission.

Streichen.
Mehrhei t :

1 Die Kantone haben das ausschliessliche Recht,
über das Wirtschaftsgewerbe, die Kleinbetriebe des
Handwerks und die Lichtspieltheater Vorschriften
im Sinne des Art. 31 bis, Abs. 2, Lit. a, zu erlassen.
Vorschriften über das Wirtschaftsgewerbe sind auf
dem Wege der Gesetzgebung zu erlassen; dabei ist
der Bedeutung der verschiedenen Arten von Wirt-
schaften für die Volkswohlfahrt angemessen Rech-
nung zu tragen.

2 Ausserdem wird die Bundesgesetzgebung den
Kantonen Aufgaben übertragen, die keiner all-
gemeinen Regelung durch den Bund bedürfen und
für welche die Kantone nicht kraft eigenen Rechts
zuständig sind.

I. Minderheit (Wettstein):
Den Kantonen steht das Recht zu, über das

Wirtschaftsgewerbe, ...

II. Minderhei t (Wenk):
1 Soweit die Kantone nicht kraft eigenen Rechts

zuständig sind, wird ihnen die Bündesgesetzgebung
Aufgaben gemäss Art. 31 bis, Abs. 2, die keiner
allgemeinen Regelung durch den Bund bedürfen,
übertragen.

2 Die Kantone haben das Recht, solche Vor-
schriften über die Lichtspieltheater zu erlassen und
auf dem Wege der Gesetzgebung Bestimmungen
zum Schutz des Wirtschaftsgewerbes aufzustellen.
Dabei ist der Bedeutung der verschiedenen Arten
dieses Gewerbes für das öffentliche Wohl angemessen
Rechnung zu tragen.

Antrag Martin.
1 Die Kantone sind berechtigt, im Sinne von

Art. 31 bis, Abs. 2, Lit. a, zur Erhaltung von Berufs-
zweigen, die in ihrer Existenz durch übermässige
Konkurrenz bedroht sind, mit Bezug auf den mittel-
ständischen Kleinhandel und die Kleinbetriebe des
Handwerks Vorschriften zu erlassen, die die Han-
dels- und Gewerbefreiheit einschränken.

Ibis. Sie sind ebenfalls berechtigt, Vorschriften
gleicher Art zu erlassen über das Wirtschafts- und
das Lichtspielgewerbe.

Iter. Die Vorschriften für das Wirtschafts-
gewerbe sind auf dem Gesetzgebungswege zu er-
lassen; sie sollen der Bedeutung der verschiedenen
Arten von Wirtschaften für das Gemeinwohl Rech-
nung tragen.

2 Nach Antrag der Mehrheit.

Antrag Keller.
Abs. 1. Den Kantonen bleibt vorbehalten, zur

Erhaltung von Berufszweigen, die in ihrer Existenz
durch übermässige Konkurrenz bedroht sind, die
Eröffnung neuer Betriebe des Wirtschafts- und
Lichtspielgewerbes, sowie von Kleinbetrieben des
Handwerks vom Nachweis eines Bedürfnisses oder
einer besondern Befähigung abhängig zu machen.
Die Vorschriften für das Wirtschaftsgewerbe sind
auf dem Gesetzgebungswege zu erlassen, wobei der
Bedeutung der verschiedenen Arten des Gewerbes
für das Gemeinwohl angemessen Rechnung zu
tragen ist.

Art. Slquater d'après le Conseil national.
Proposition de la commission.

Biffer.
Majorité:

Art. 31 quater. 1 Les cantons ont le droit exclusif
d'édicter des dispositions au sens de l'art. 31 bis,
2e alinéa, lettre a, sur la profession d'aubergiste,
les petites exploitations artisanales et les cinémato-
graphes. Les dispositions relatives à la profession
d'aubergiste seront édictées par voie législative;
elles devront tenir suffisamment compte de l'im-
portance des divers genres d'auberges pour le bien-
être public.

2 En outre, la législation fédérale déléguera aux
cantons les tâches qui ne nécessitent pas une régle-
mentation fédérale et pour lesquelles ils ne sont
pas déjà compétents.

Ire Minorité (Wettstein):
Art. Slquater. 1 Les cantons ont le droit d'édic-

ter ...
IIe Minori té (Wenk):

Art. Slquater. * Si les cantons ne sont pas déjà
compétents, la législation fédérale leur déléguera
dans les limites de l'art. 31 bis, 2e alinéa, les tâches
qui ne nécessitent pas une réglementation fédérale.

2 Les cantons ont le droit d'édicter des prescrip-
tions de ce genre en matière de cinématographes et
d'établir par voie législative des dispositions ten-
dant à protéger la profession d'aubergiste. Ces dis-
positions devront tenir suffisamment compte de
l'importance des divers genres d'auberges pour le
bien-être public.



6. Juni 1939 — 395 Wirtschaftsartikel. Abänderung

Proposition Martin.
1 Les cantons ont le droit d'édicter au sens de

l'art. 31 bis, 2e alinéa, lettre a, pour le maintien de
l'existence des branches professionnelles menacées
dans leur existence par une concurrence excessive,
des dispositions restrictives de la liberté du commerce
et de l'industrie, en ce qui concerne le petit com-
merce de détail et les petites exploitations artisanales.

Ibis. Ils ont le droit' également d'édicter des
dispositions de même nature sur la profession d'au-
bergiste et les cinématographes.

Iter. Les dispositions relatives à la profession
d'aubergiste seront édictées par voie législatives;
elles devront tenir compte de l'importance des
divers genres d'auberges pour le bien-être public.

2 Texte de la majorité.

Proposition Keller.
Les cantons conservent le droit, pour assurer

l'existence de branches professionnelles menacées
de la ruine par une concurrence excessive, de faire
dépendre d'un besoin ou d'aptitudes particulières
l'ouverture de nouvelles entreprises de l'industrie
des auberges,' de nouveaux cinématographes et dé
petites entreprises artisanales. Les prescriptions
relatives à la profession d'aubergiste seront édic-
tées par voie législative et devront tenir suffisam-
ment compte de l'importance des divers genres
d'auberges pour le bien-être public.

Wenk, Berichterstatter der II. Minderheit: Ich
möchte Ihnen zuerst für das Entgegenkommen
danken, dass Sie mir hier die Möglichkeit geben,
zu Art. 31 quater, der nun Art. Slquinquies werden
wirdj zu sprechen.

Sie sehen, dass die Kommissionsmehrheit Ihnen
vorschlägt, den mittelständischen Kleinhandel aus
der Kompetenz der Kantone auszuscheiden. Es
bleiben aber den Kantonen neben den Lichtspiel-
theatern und dem Wirtschaftsgewerbe die Klein-
betriebe des Handwerkes vorbehalten, und zwar
haben wir nun hier eine wesentliche Verschärfung
in bezug auf die kantonalen Kompetenzen in Ab-
weichung von der Handels- und Gewerbefreiheit,
indem den Kantonen ausschliesslich die Kompetenz
zugewiesen wird, über die Kleinbetriebe des Hand-

- Werkes zu legiferieren. Was in bezug auf die Schwie-
rigkeiten zwischen den einzelnen Kantonen in un-
serer letzten Beratung sichtbar wurde, tritt nun in
gesteigertem Masse in den Vordergrund. Bei der
Fassung, wie sie von Ihrem Rate angenommen
wurde, wäre immerhin die Möglichkeit gewesen, dass
durch die Bundesgesetzgebung Reibungen und
Schwierigkeiten, die sich in bezug auf die Gesetz-
gebung der Kantone ergeben, wieder hätten aufge-
hoben werden können. Das wird künftig nicht mehr
der Fall sein. Wenn also zwischen der Gesetzgebung
eines Kantons gegenüber einem ändern Kanton
solche Schwierigkeiten entstehen, so kann nicht
mehr auf dem Wege der Regelung durch den Bund
hier zum Rechten gesehen werden. Ich bin über-
zeugt, dass die Schwierigkeiten, auf welche ich
schon in der letzten Beratung hingewiesen habe,
dazu führen werden, ungünstige Verhältnisse in un-
serem Wirtschaftsleben zu schaffen. Auch wenn
diese kantonale Kompetenz nur für Kleinbetriebe
des Handwerkes vorgesehen ist, so ist zu berück-
sichtigen, dass es Kantone gibt, wie die Kantone

Ständerat. — Conseil des Etats. 193S.

Baselstadt und Baselland, die ausserordentlich
nahe beisammen sind. Die grössten Gemeinden des
Kantons Baselland sind eigentlich Vororte der
Stadt Basel. Dass die Kantonsgrenze sie trennt,
ist eine Sache für sich, ändert aber nichts an den
engen wirtschaftlichen Verhältnissen, welche zwi-
schen diesen Vororten und der Stadt Basel be-
stehen. Dass es unmöglich wäre, beispielsweise be-
schränkende Bestimmungen auch in bezug auf die
Kleinbetriebe des Handwerks in einem Kanton zu
erlassen, wenn sie im ändern Kanton nicht akzep-
tiert würden, ist ganz selbstverständlich.

Zum besseren Verständnis möchte ich Ihnen kurz
sagen, was wir bei den zahnärztlichen Berufen er-
lebt haben. Im Kanton Baselstadt konnte z.B.
ein Zahnarzt nur mit eidgenössischem Diplom
seine Praxis ausüben, während im Kanton Basel-
land früher (das hat sich nun geändert) auch sog.
kantonal patentierte Zahnärzte ohne eidgenössi-
sches Patent zugelassen wurden. Wir hatten einen
ganzen Kranz solcher kantonal patentierter Zahn-
ärzte in Birsfelden, Allschwil usw., in allen diesen
Vororten der Stadt, und ich will gar nicht unter-
suchen, ob das günstig oder ungünstig war. Jeden-
falls aber wurde der Zweck kantonaler Bestim-
mungen nicht erreicht. Und dasselbe müsste sich,
wenigstens teilweise, für Kantone, die in ihrem
Wirtschaftsgebiet so eng miteinander verknüpft
sind, auch hier ergeben. Deshalb sieht mein Antrag
vor, dass dieses Gebiet, die Gesetzgebung über die
Kleinbetriebe des Handwerkes, nicht von vorne-
herein den Kantonen zugewiesen werde. Es bleibt
durchaus die Möglichkeit, dass gewisse Aufgaben
auch in diesem Gebiete den Kantonen zugewiesen
werden können. Aus dieser Erwägung heraus habe
ich den zweiten Satz, den Ihnen die Kommissions-
mehrheit vorschlägt, als Obersatz vorausgestellt,
nämlich die Möglichkeit, dass der Bund den Kan-
tonen gewisse Gebiete zur selbständigen Gesetzge-
bung überlässt, aber immer auf Grund der Bundes-
gesetzgebung und immer mit dem Vorbehalt, dass
da, wo sich Schwierigkeiten ergeben, durch die Bun-
desgesetzgebung wieder zum Rechten gesehen wer-
den kann.

Die Frage der Behandlung der Genossenschaften
hat gerade bei diesem Artikel eine grosse Rolle ge-
spielt. Die Genossenschaften haben sich schliess-
lich beruhigt, dass sie nicht ausdrücklich in den
Verfassungsartikeln genannt wurden, auf Grund der
Erklärung, die Herr. Bundesrat Obrecht abgegeben
hat, nämlich der Erklärung, dass es nicht im öffent-
lichen Interesse läge, wenn die Genossenschaften
beschränkt würden. Diese Erklärung wird aus-
gehöhlt in bezug auf die genossenschaftlich geführ-
ten handwerklichen Betriebe, sobald die Gesetzge-
bung über diese Gebiete den Kantonen zugewiesen
wird. Denn der Bundesrat kann darüber keine Zu-
sicherungen geben, wenn dieses Gebiet den Kan-
tonen allein zur Gesetzgebung ausgeliefert wird. Sie
dürfen versichert sein, dass die Genossenschaften
niemals eine derartige Bestimmung akzeptieren
würden. Das bedeutet den Kampf gegen diese
Wirtschaftsartikel von Seiten der Genossenschaften,
und Sie werden nicht erreichen, was bei der Arbeits-
beschaffungsvorlage erreicht wurde, wo die Ge-
nossenschaften ein finanzielles Opfer auf sich ge-
nommen haben im Interesse der Arbeitsbeschaffung
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und der Landesverteidigung. Hier handelt es sich
um grundsätzliche Fragen. Hier handelt es sich da-
rum, oh die Genossenschaft als eine Institution,
die an sich im Interesse des öffentlichen Wohls
liegt, anerkannt wird oder nicht. Und für diesen
Grundsatz werden die Genossenschaften den Kampf
führen, auch wenn man den Kleinhandel dem Bunde
hat belassen müssen. Es handelt sich um genossen-
schaftliche Gebiete, welche wichtig genug sind, dass
sich die Genossenschaften für ihren Schutz wehren.

Ich möchte Sie deshalb bitten, meinem Antrage
im Interesse unseres Wirtschaftslebens zuzustim-
men. Die Kantone sollen das machen, was sie besser
machen können als der Bund; aber man soll nicht
den Kantonen von vornherein gewisse Gebiete zu-
weisen, von welchen man weiss, dass die differen-
zierte kantonale Gesetzgebung zu Friktionen zwi-
schen den Kantonen führen muss. Diese Frik-
tionen können meines Erachtens nur dann behoben
werden, wenn die Möglichkeit der Bundesgesetzge-
bung über dieses Gebiet erhalten bleibt. Ich er-
innere Sie an die wenig bedeutungsvolle Sache des
Schuhmachergewerbes. Ich erinnere Sie daran, dass
bei der Beratung in der Kommission die Fachleute
selber darauf hingewiesen haben, wie ein Kanton
den ändern gezwungen hat, diese Beschränkungen
einzuführen. Es ist eine Täuschung, zu glauben,
dass damit die Kantone selbständig würden in bezug
auf die Gesetzgebung über die Kleinbetriebe des
Handwerkes. Was der eine Kanton an Beschrän-
kungen vornimmt, wird sich automatisch auf andere
Kantone übertragen; beim Schuhmachergewerbe
war es doch so, dass die Kantone, die sich der Sache
nicht anschliessen wollten, einfach den Zuzug von
ändern Kantonen befürchten mussten. Dasselbe
wird sich bei den Kleinbetrieben herausstellen. Die
Vorschriften des einen Kantons werden sich auto-
matisch auf den ändern Kanton übertragen, und
es wird zu einer Zwangsjacke kommen. •— Der Herr
Präsident schüttelt den Kopf. •— Die Erfahrung
wird dies aber zeigen. Die jungen Leute, die in
einem Kanton keinen Metzgerbetrieb aufmachen
können, werden in einen ändern Kariton gehen, wo
diese Möglichkeit vorhanden ist, und wir werden
sehr bald die Beschränkungen in gleicher Weise in
allen Kantonen haben, und zwar nicht, weil sie in
gewissen Kantonen an sich notwendig wären, son-
dern weil das Verbot im einen Kanton durch die
Zuwanderung aus einem ändern Kanton erzwungen
wird. Deshalb xmöchte ich Sie noch einmal bitten,
die .Möglichkeit offen zu lassen, dass die Bundesge-
setzgebung auch über die Kleinbetriebe des Hand-
werkes legiferieren kann, indem Sie dem Antrag der
zweiten Minderheit zustimmen.

Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit: -Wir
nehmen nun also den Art. Slquater, d.h. den Artikel
zugunsten der Kantone, in Angriff. Grundsätzliche
Einigkeit besteht zwischen den beiden Kammern,
zwischen National- und Ständerat, darin, dass den
Kantonen in-.voller Autonomie gestattet werden
solle, unter Abweichung von der Handels- und Ge-
werbefreiheit einschränkende Vorschriften zu er-
lassen zum Schütze von Wirtschaftszweigen und
von Berufsgruppen, die in ihrer Existenz gefärdet
seien. Darüber sind beide Räte einig, dass dies
grundsätzlich gestattet werden soll. Umstritten ist

nur die Frage, wie weit der Kreis dieser Wirtschafts-
zweige und Berufsgruppen gezogen werden soll.
Darüber -—• ich gebe das zu — kann man ja in
guten Treuen verschiedener Auffassung sein. Die
ständerätliche Kommission beantragt Ihnen, die
Schutzbestimmungen auf drei Berufsgruppen zu be-
schränken, nämlich erstens auf das Wirtschaftsge-
werbe, zweitens auf die Kleinbetriebe des Hand-
werkes und drittens auf .die Lichtspieltheater. In
unserem ersten Beschluss waren es vier Gruppen.
Wir sprachen noch vom mittelständischen Klein-
handel. Nach der Fassung des Nationalrates sind
es aber nur zwei Gruppen, nur' ein Teil des Wirt-
schaftsgewerbes und die Lichtspieltheater. Beach-
ten Sie, dass der Nationalrat den Kantonen den
mittelständischen Kleinhandel nicht vorbehalten
will. Auch wir haben in unserem neuen Beschluss
den mittelständischen Kleinhandel nicht aufge-
nommen. Daher kann man feststellen, dass sowohl
der Nationalrat als der Ständerat den mittelstän-
dischen Kleinhandel nicht aufnehmen und dessen
Schutz und Regelung nicht in die Kompetenz der
Kantone stellen wollen.

Warum wurde der Kleinhandel -weggelassen?
Er wurde weggelassen, weil in dieser Gesetzgebungs-
befugnis den Kantonen ein recht zweifelhaftes Und
fragwürdiges Geschenk gemacht worden wäre. Man
hätte unterscheiden müssen zwischen dem Detail-
handel von Grossunternehmungen und dem von
Kleinunternehmungen. Wo dann aber die Grenze
zwischen beiden gelegen ist, wäre ausserordentlich
schwer zu sagen. Der Begriff mittelständischer
Kleinhandel ist ausserordentlich schwer zu um-
schreiben. Denken Sie nur an die Diskussionen, die
wir gehabt haben. Wenn Sie z.B. die Spitalgasse
hinauf zum Bahnhof gehen, sich die Geschäfte an-
sehen, die links und rechts unter den Lauben sind,
dann mögen Sie sich einmal fragen, was mittelstän-
discher Kleinhandel und was mittelständischer
Grosshandel sei. Man wird sofort in die allergrössten
Schwierigkeiten hineinkommen, und keiner von uns
könnte mit Sicherheit sagen, die und die Firma sei
mittelständischer Kleinhandel, jene schon mittel-
ständischer Mittelhandel und eine dritte sei mittel-
ständischer Grosshandel. Das ist ausserordentlich
schwierig zu unterscheiden. Selbst der Haupt-
exponent des schweizerischen Gewerbes, Herr
Nationalrat Schirmer, hat im Nationalrat erklärt,
man solle den Begriff des mittelständischen Klein-
handels ; us der Verfassungsvorlage herausnehmen
und solle den Kantonen dieses fragwürdige Ge-
schenk nicht machen.

Das sin die Gründe, warum auch wir den
mittelständischen Kleinhandel aus der Vorlage
herausgenommen haben und ihn nicht den Kan-
tonen zur Regelung übergeben wollen.

Und nun das Handwerk. Auch die Abgrenzung
zwischen Industrie und Handwerk ist in der Praxis
schwierig. Das Kriterium kann nicht etwa in der
Unterscheidung gefunden werden, dass diejenigen
Betriebe, welche dem Fabrikgesetz zu unterstellen
seienj keine Handwerksbetriebe seien, resp. dass
die übrigen Betriebe Handwerksbetriebe seien. Es
gibt viele Betriebe, welche 5 Arbeiter halten und
l Maschine und somit unter der eidgenössischen
Fabrikgesetzgebung stehen. Aber trotzdem machen
sie niemandem den Eindruck eines Grossbetriebes.
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Deshalb hatte die Kommission die Tendenz,-den
Begriff des Handwerkes einzudämmen. Darum
sagten wir „die Kleinbetriebe des Handwerke".
Mir scheint, dass dadurch ein ziemlich deutliches,
klares Unterscheidungsmerkmal gegeben sei. Hand-
werkbetriebe, die dem Fabrikgesetz unterstellt
sind, sind nach meiner persönlichen Auffassung
keine Kleinbetriebe des Handwerkes mehr, sie sind
schon mittlere oder grössere Betriebe. •— Filialen
der Konsumvereine sind keine Kleinbetriebe des
Handwerks. Das sind Betriebe, welche einer Gross-
unternehmung angegliedert sind, nicht den Charak-
ter des Kleinbetriebes des Handwerks haben.

Die kantonalen Regierungen haben doch viel
näheren Kontakt mit diesen kleinen Handwerks-
betrieben als der Bund.. Sie wissen viel mehr, welche
Schmerzen diese Kleinbetriebe des Handwerkes
haben, kennen ihre Sorgen und wissen, auf welchem
Wege man ihneri zu helfen hat. Ich kann mir gar
nicht vorstellen, dass der Bund allgemeine Vor-
schriften über die Kleinbetriebe des Handwerkes
erlassen sollte. Er kennt die Kleinbetriebe und ihre
Sorgen nicht. Er ist auf die Mitteilungen der
Kantone angewiesen. Warum nicht vorneherein
diese Sorge den Kantonen überlassen, damit sie
legiferieren können ? •

Ich glaube nicht, dass alle diese Folgen eintreten
würden, welche Herr Kollege Wenk befürchtet und
halte dafür, dass mit dieser. Einschränkung des
Handwerksbetriebes Genüge getan worden ist.

Ueber die Lichtspieltheater gab es nie eine Diffe-
renz. Man war allgemein damit einverstanden, dass
über die Kinos legiferiert werden könne. Es ist
klar,.was darunter zu verstehen ist, so dass es hier-
über keinerlei Mitteilungen mehr bedarf.

Die dritte Kategorie wäre das Wirtschafts;
gewerbe, welches für die Kantone vorbehalten ist.
Die ganze Hôtellerie fällt nicht unter das Wirt-
schaftsgewerbe. Wenn in Verbindung mit Slquater
von Wirtschaftsgewerbe gesprochen wird, so ist
darunter niemals die Hôtellerie gemeint.

Dass das Gastwirtschaftsgewerbe notleidend ist
und des Schutzes bedarf, darüber herrscht Einigkeit,
im Nationalrat, und im Ständerat. Nach unserem
Beschlüsse sollen die alkoholführenden Wirtschaften
und die alkoholfreien Wirtschaften gleich behandelt
werden. Man soll bei beiden Wirtschaftsarten die
Bedürfnisfrage aufwerfen dürfen. Sie soll für beide
Gruppen bei der Neueröffnung und bei den allge-
meinen Patenterneuerungen aufgeworfen werden;
es soll aber trotzdem vermieden werden, dass die
alkoholführenden Wirtschaften und die alkohol-
freien Wirtschaften vollständig gleichgeschaltet
sind. Das möchten wir doch nicht: wenn wir sie
auch mit Bezug auf die Bedürfnisfrage rechtlich
gleichstellen, möchten wir doch nicht eine Unifor-
mierung und Gleichschaltung in der Handhabung
durch die Kantone. Die beiden Berufsgruppen der
alkoholführenden und der alkoholfreien Wirtschaf-
ten sind innerlich doch noch etwas verschieden.
Bei der Anwendung der Bedürfnisklausel muss
etwas differenziert werden. Die .Bedürfnisklausel
kommt für beide Gruppen in allen Fällen zur An-
wendung ; allein eine vernünftige Praxis der Kantone
wird dafür sorgen müssen, dass die alkoholfreien
Wirtschaften, die Betriebe der gemeinnützigen
Frauenvereine und die der Gemeindestuben nicht

zugunsten der übrigen Wirtschaftsbetriebe miss-
handelt werden und ihnen das Leben allzu sauer
gemacht wird. Das wollen wir nicht; obschon die
Bedürfnisfrage in beiden Fachgruppen aufgeworfen
werden kann, sollte bei der HandhabungJdes^Be-
dürfnisartikels dafür gesorgt werden, dass die
alkoholfreien Wirtschaften nicht an die Wand ge-
drückt werden. Diesem Gedanken geben wir in
dem Artikel Ausdruck, in dem gesagt wird," dass
bei der Gesetzgebung über das Wirtschaftsgewerbe
in den Kantonen der Bedeutung der verschiedenen
Arten von Wirtschaften für die Volkswohlfahrt
angemessen Rechnung zu tragen sei: Diese etwas
entgegenkommende Form bei der Handhabung der
Bedürfnisklausel zugunsten der alkoholfreien Wirt-

: Schäften kommt in der Ihnen angeführten Formur
lierung zum Ausdruck. Damit scheint nun nach
einer telephonischen Mitteilung, die ich in letzter
Stunde, am letzten Samstag, vom Sekretär desWirte-
yereins bekommen habe, der Wirteverein nicht so
ganz einverstanden zu sein. Aber, trotzdem : eine ab-
solute Gleichbehandlung rechtfertigt sich eben nicht.

: Dann darf man doch auch noch erwägen, dass die
alkoholfreien Wirtschaften nicht die alleinige Ur-
sache des Notstandes des Wirtegewerbes sind.
Sicherlich nicht: die Krise der Zeit, der Kleinver-
kauf über die Gasse, die Aenderungen in den Volks-
sitten infolge vermehrter sportlicher Betätigung
unserer Jugend, all das hat gleichzeitig mit den
alkoholfreien Patenten, die im Uebermass gewährt
wurden, mitgeholfen, den Notstand des Wirte-
standes zu befördern. Das darf man auch sagen.
Es rechtfertigt, sich daher, eine bescheidene Diffe-
renzierung zu machen und dieser Differenzierung
im Artikel Ausdruck zu geben. Ob man dann sage,
es sei der Bedeutung für die Allgemeinheit Rechnung
zu tragen, wie das Herr Keller in seinem ursprüng-
lichsten Antrag gesagt hat, oder es sei der Volks-
wohlfahrt Rechnung zu tragen, oder ob man
schliesslich sagt, es sei dem öffentlichen Wohl
Rechnung zu tragen, wie es Herr Wenk in seinem

• Antrag tut, das ist schliesslich so ziemlich von
subalterner Bedeutung. Zwischen Allgemeinheit,
Volkswohlfahrt, öffentliches Wohl, da kann. man
wählen; die Wirtschaften möchten am liebsten

"wohl das Wort „für die Allgemeinheit", und sie
haben Bedenken, dass in unserem Artikel das Wort
Volkswohlfahrt aufgenommen würde oder gar das

'. Wort „für das öffentliche Wohl", weil sie fürchten,
dass damit dem Art. 32quater allzu sehr gerufen

' sei, und man damit zum Ausdruck bringen wolle,
dass jeder Wirtschaftsbetrieb dem öffentlichen
Wohl eigentlich zuwiderlaufen würde.

Sie sehen aus Abs. l, dass den" Kantonen das
Recht zum Erlass von Vorschriften im Sinne von
Art. 31, Ziff. 2, Lit. a, erteilt wird. Es wird damit
zum Ausdruck gebracht, dass die Kantone nicht
an die Handels- und Gewerbefreiheit gebunden
sind. Sie können solche Vorschriften erlassen,
wenn bestimmte Berufsgruppen, wie z. B. das
Wirtschaftsgewerbe in ihrer Existenz bedroht sind.
Dabei darf die Schutzbestimmung aber nicht gegen
das Gesamtinteresse verstossen.

Eine umfangreiche Debatte entstand in der
Kommission durch die Einschaltung des Wortes
„ausschliesslich". Sie sehen, dass der Art. Slquater
mit den Worten anfängt: „Die Kantone haben das
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ausschliessliche Recht usw.". - Ich mache Ihnen
darüber keine weitern Ausführungen. Herr Kollege
Wettstein hat die Streichung dieses Wortes in der
Kommission so ausserordentlich lebhaft und tempe-
ramentvoll verfochten, dass er zweifellos auch hier
mit Schneid in die Arena reiten wird. Ich kann
mich daher weiterer Ausführungen darüber ent-
halten, ob man das Wort beibehalten oder auf
einem ändern Wege sagen sollte, dass die Kantone
das alleinige Recht haben.

Wenn ich auch weiter über diese Formulierung
nicht mehr viel sagen will, etwas möchte ich dazu
doch noch anbringen. Man fragte in der Kommis-
sion, ob denn, wenn es heisse „ausschliesslich", z. B.
die Personalvorschriften für die Kinos dahinfallen,
oder : ob damit nicht grosse Teile des eidgenössischen
Ruhetagsgesetzes dahinfallen. Diese Besorgnisse
wurden geäussert. Aber das wird alles zweifellos
nicht zutreffen. Alle Vorschriften sozialpolitischer
Natur müssen sich nicht auf Art. 34ter stützen.
Sie fallen auch nicht in die alleinige und aus-
schliessliche Kompetenz der Kantone. Die Kantone
können auf sozialpolitischem Gebiete nur legiferie--
ren, sofern keine widersprechenden Bundesvor-
schriften entgegenstehen. Wenn den Kantonen
das ausschliessliche Recht zugesichert wird, handelt
es sich dabei nur um die Kompetenzausscheidung
an die Kantone für wirtschaftliche Schutzmass-
nahmen und um nichts anderes. Es handelt sich
nur um wirtschaftliche Schutzmassnahmen und
nicht um Vorschriften sozialpolitischer Natur. Das
scheint sich aus dem Art. 31 quater mit aller Deut-
lichkeit dadurch zu ergeben, dass dort ausdrücklich
auf die Vorschrift des Art. 31 bis, Abs. 2, Lit. a,
verwiesen wird. Lesen Sie dort nach, was in
Art. 31 bis, Abs. 2, Lit. a, gesagt ist. Dann werden
Sie finden, dass dort von wirtschaftlichen Schutz-
massnahmen gesprochen wird, niemals aber von
sozialpolitischen Vorschriften. Das wollte ich doch
noch erwähnen.

Was den Absatz 2 anbetrifft, so empfehle ich
Ihnen dessen Gutheissung. Der Wortlaut dieses
Absatzes spricht für sich selbst. Er sagt: „Ausser-
dem wird die Bundesgesetzgebung den Kantonen
Aufgaben übertragen, die keiner allgemeinen Rege-
lung durch den Bund bedürfen und für welche die
Kantone nicht kraft eigenen Rechtes zuständig
sind." Ich möchte darüber keine weiteren Bemer-
kungen machen und empfehle Ihnen den Antrag
der Mehrheit, nämlich Art. 31 quater, Absatz l
und 2, anzunehmen, vorbehaltlich des Wortes „aus-
schliesslich", das vielleicht in der Vormittagsdis-
kussion noch eine Korrektur erhalten wird, wenn der
sprachliche Wissenschafter, Herr Dr. Oskar Wett-
stein, der Sprachreiniger unseres Rates, dazu das
Wort ergriffen haben wird.

Wettstein, Berichterstatter der I. Minderheit:
Das Wort „ausschliesslich", das ich in der Kom-

• mission bekämpft habe und wiederum hier be-
kämpfe, hat seinen Ursprung in dem Wunsche der
Mehrheit der Kommission, dass das Gesetzgebungs-
gebiet, von dem hier die Rede ist, zwischen Bund
und Kantonen genau abgegrenzt werde : Auf der
einen Seite" das Gebiet, wo die Kantone vollständig
Herr sind über ihre Gesetzgebung, auf der ändern
Seite die Kompetenz des Bundes. Dieser Wunsch

kann- auf diese Weise nicht erfüllt werden; denn
wenn Sie das Wort „ausschliesslich" in logischem
Sinne auffassen, so heisst das und kann nichts
anderes heissen, als dass hier die Kantone voll-
kommen frei sind, dass ihnen der Bund in dieses
Gebiet nicht hineinreden darf. Das heisst mit
ändern Worten: Für dieses Gebiet (Wirtschafts-
gewerbe, Lichtspieltheater und Kleinbetriebe des
Handwerkes) haben die Kantone sich nicht an
andere Verfassungsbestimmungen zu halten, sie
haben das ausschliessliche Gesetzgebungsrecht. Es
kann nichts Anderes in Betracht kommen mit diesem
Begriff „ausschliesslich". Die Bundeskompetenz
wird ausgeschlossen. Das heisst aber, wenn eine
Kantonsregierung zu der Ansicht kommt, dass das
Wirtschaftsgewerbe oder die Lichtspieltheater oder
die Kleinbetriebe des Handwerkes unter bisherigen
Bundeserlassen leiden, so hat sie das Recht, diese
Bundeserlasse aufzuheben. Wenn Sie behaupten,
die Bundeskompetenz werde immer noch vorbe-
halten, dann erfüllt sich Ihr Wunsch nicht, dann
haben wir die Unklarheit und wissen nicht, wer
eigentlich Gesetzgeber ist, der Bund oder die
Kantone. Das Wort „ausschliesslich" ist eine sehr
grosse Gefahr. Uebrigens hat der Herr Referent
heute morgen selber gesagt, es sei nicht möglich,
auf diesem Gebiete eine vollständige Kompetenz-
ausscheidung vorzunehmen. Aber das können wir,
und das will auch mein Antrag: den Kantonen aus-
drücklich das Recht vorbehalten, auf dem Gebiete
des Wirtschaftswesens, der Kinotheater usw. zu
legiferieren, aber im Rahmen der Bundesverfassung
und nicht unter Aufhebung der Bundesverfassung.

Wir heben den Art. 34ter (Gewerbewesen) auf.
Wir müssen dafür sorgen, dass Erlasse, die auf
Grund dieser Verfassungsbestimmung ergangen
sind, aufrechterhalten werden können. Das kann
aber nicht geschehen, wenn Sie dem Kanton für ein
bestimmtes Gebiet das ausschliessliche Recht geben.
Dann heben Sie eine ganze Reihe von gesetzgebe-
rischen Erlassen auf und überlassen sie wieder den
Kantonen.

Ich will Ihnen zeigen, welche Erlasse hier in
Betracht kommen. Auf Grund des nun aufzu-
hebenden Art. 34ter sind u. a. folgende Bundes-
erlasse ergangen: Das Gesetz von 1922 über die
Beschäftigung Jugendlicher und weiblicher Per-
sonen im Gewerbe, das Gesetz von 1931 über die
wöchentliche Ruhezeit, das Bundesgesetz von
1938 über das Mindestalter der Arbeitnehmer.
Dann haben wir noch andere Erlasse, wie z. B. den
Erlass zum Schütze des Schuhmachergewerbes und
vor allem die Erlasse über die berufliche Aus-
bildung. Wie wollen Sie diese Erlasse aufrecht
erhalten, wenn Sie den Kantonen das ausschliess-
liche Recht geben, auf dem ganzen Gebiete des
Wirtschaftsgewerbes, der Lichtspieltheater und des
Kleinhandwerkes Gesetze zu erlassen? Das können
Sie gar nicht. Wenn die Kantone dieses Recht
haben, so wird jede Kantonsregierung erklären
können, die Berufsgruppe des Kleinhandwerks
usw. ist in Gefahr, wir können sie nur schützen —
es handelt sich ja um Schutz —, wenn wir die
Arbeitszeit verlängern, wenn wir die Ruhetags-
erlasse einschränken, wenn wir diesem Kleinhand-
werk zuliebe die Arbeiter-Schutzbestimmungen
erleichtern. Bei den Lichtspieltheatern wird das
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so kommen, die werden sagen, wir können nur
noch bestehen, wenn man uns die Arbeitsbedin-
gungen gewährt, bei denen wir existieren können.
Das wollen Sie alle miteinander nicht, das ist un-
möglich, aber dieses unglückliche. Wort „ausschliess-
lich" bringt uns in diese bedenklichen Zweifel
hinein. Ich möchte Sie dringend davor warnen,
und Sie namentlich darauf aufmerksam machen,
dass in dem Artikel, der den Kantonen ausschliess-
liches Recht zur Gesetzgebung gibt, nicht einmal
die Grundrechte aufrecht erhalten werden. Es
kann ein Kanton einfach erklären, die Lichtspiel-
theater können nur existieren, wenn nur noch
Kantonsangehörige das Recht auf eine Konzession
haben, oder er kann das Wirtschaftspatent davon
abhängig machen, dass einer Kantonsangehöriger
ist. Wollen wir auf dem Wege der wirtschaftlichen,
kantonalen Autarkie weiterfahren? Wir haben
schon bedenkliche Symptome, dass der schweize-
rische Solidaritätsgedanke empfindlich verletzt
wird. Wir wollen nicht -auf wichtigen Gebieten
Grundrechte durch die Kantone aufheben lassen.

Das sind einige Andeutungen, die Ihnen zeigen,
was das Wort „ausschliesslich" für Konsequenzen
haben kann.

Nun kann ich Ihnen noch eine weitere Mit-
teilung machen. Der Herr Referent hat davon
gesprochen, dass man ihn gestern vom Wirteverein
darauf aufmerksam gemacht habe, dass der Satz
über das öffentliche Wohl für die Wirte nicht wohl
annehmbar sei. Gestern morgen ist mir vom
Sekretariat des Wirtevereins die bestimmte Er-
klärung abgegeben worden, wenn das Wort „aus-
schliesslich" bleibe, werde sich der Wirtestand
gegen die Wirtschaftsartikel erklären, weil er nicht
so weit gehen wolle, dass das Wirtschaftsgewerbe
unter 22 oder 25 Sonderrechte gestellt werde. Auf
dem ganzen sozialpolitischen Gebiete muss die
eidgenössische Gesetzgebung bestehen bleiben. Nur
in zwei Dingen will der Wirtestand autonome
kantonale Gesetzgebung, im Bedürfnisartikel und
im Befähigungsnachweis. Nun wollen Sie gegen
den Willen der Wirte über das hinausgehen und
wollen den Kantonen das uneingeschränkte, aus-
schliessliche Recht geben, auf allen diesen Gebieten
des Wirtschaftswesens, der Lichtspieltheater, des
Kleinhandwerks Gesetze zu erlassen. Das ist in
den Konsequenzen ganz untragbar. Deshalb habe
ich Ihnen den Antrag gestellt, einfach zu sagen:
„Den Kantonen steht das Recht zu . . ." Dann
ist dieses Recht in der Bundesverfassung ver-
ankert. Aber es hat sich nach den übrigen Be-
stimmungen der Bundesverfassung zu richten und
steht nicht durch das unglückliche Wort „aus-
schliesslich" im Gegensatz zur Bundesverfassung
und der bisherigen Gesetzgebung. Ich möchte
Sie dringend bitten, das Wort „ausschliesslich"
fallen zu lassen. Wir könnten auch die Phrase,
dass der Bedeutung der verschiedenen Arten von
Wirtschaften für die Volkswohlfahrt angemessen
Rechnung zu tragen sei, fallen lassen. Wir werden
in der Gesetzgebung selbstverständlich darauf
Rücksicht nehmen, aber es handelt sich hier ja um
einen Verfassungsartikel.

Keller: Ich werde Sie nicht lange aufhalten.
Ich gestatte mir, Ihnen einige Gedanken über den

Mittag mitzugeben, die sich auf den soeben aus-
geteilten Antrag beziehen.

Ich bin wegen der Vorschläge der Kommission
über den sog. Kantonsartikel von verschiedenen
Seiten interpelliert worden und bin nach aber-
maliger Prüfung wie Herr Ständerat Wettstein
zur Ueberzeugung gekommen, dass der Artikel
bei voller Aufrechterhaltung seiner ratio legis
anders redigiert werden muss. Was wollen die
Urheber des Kantonsartikels eigentlich ? Sie wollen
den Kantonen, wie das Herr Ständerat Wettstein
soeben temperamentvoll betpnt hat, ein aus-
schliessliches Recht geben, für bestimmte be-
schränkte Wirtschaftsgebiete die Eröffnung neuer
Betriebe vom Nachweis eines Bedürfnisses oder
einer Befähigung abhängig zu machen. Nun stelle
ich zur Klarstellung der Diskussion fest: Niemand
hat daran gedacht und denkt daran, den Kantonen
etwa das Recht zu geben, bestehende Alkohol-
wirtschaften oder alkoholfreie Wirtschaften oder
Schuhreparaturwerkstätten oder Coiffeurläden ent-
schädigungslos aufzuheben und damit nicht nur
bestehende, wohlerworbene Existenz-Rechte zu
vernichten, sondern auch Unruhe in die Kreise
ihrer bisherigen finanziellen Mitträger hineinzu-
bringen. Man wollte diese Befugnis auf die Er-
öffnung neuer Betriebe beschränken, was im Texte
der Kommission nicht genügend klar zum Aus-
druck kommt. Niemand denkt daran, die Rechte
des Bundes aus Art. 34 der Bundesverfassung,
insbesondere das Recht, Vorschriften zum Schütze
der Arbeiter gegen einen die Gesundheit und Si-
cherheit gefährdenden Gewerbebetrieb zu erlassen,
anzutasten und sie für gewisse Gebiete den Kantonen
abzutreten. Niemand denkt daran, dem Bund das
Recht zu nehmen, für alle Gebiete der Wirtschaft
Bestimmungen aufzustellen über die Beschäfti-
gung jugendlicher oder weiblicher Personen in
Gewerben, über die wöchentliche Ruhezeit, über
die Arbeitszeit usw. Niemand denkt daran, das
Spielbankenverbot in Art. 35 der Bundesverfas-
sung zugunsten der Kantone etwa in der Weise
einzuschränken, dass es den Kantonen freistehen
soll, in den Wirtschaften oder vielleicht sogar in
den Kursälen Spielbanken zur Verbesserung der
Einnahmen, entgegen dem Spezialartikel 35 der
Bundesverfassung, einzuführen. Niemand denkt
oder dachte daran, den Art. 45 der Bundesver-
fassung zugunsten der Kantone aufzuheben. Nach
diesem Artikel hat jeder Schweizer das Recht und
soll es auch in Zukunft haben nach dem Willen
der Kommission, sich innerhalb des schweizeri-
schen Gebietes an jedem Orte niederzulassen.
Niemand denkt ferner daran, das in Art. 46 der
Bundesverfassung enthaltene Verbot der Doppel-
besteuerung aufzuheben oder auch nur einzu-
schränken und etwa den Kantonen das Recht zu
geben, ohne Rücksicht auf das Doppelbesteuerungs-
verbot, neue Steuern zum Schütze einzelner und
zu Lasten anderer Wirtschaftszweige einzuführen.
Niemand denkt weiter daran, den Art. 60 der
Bundesverfassung aufzuheben oder einzuschränken,
der sagt, dass sämtliche Kantone verpflichtet sind,
alle Schweizerbürger in der Gesetzgebung wie im
Gerichtsverfahren Bürgern des eigenen Kantons
gleichzuhalten. Niemand dachte daran, an Art. 62
der Bundesverfassung zu rühren, der die Abzugs-
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und Zugrechte abschafft. Niemand denkt daran,
Art. 64 der Bundesverfassung einzuschränkender
dem Bunde das Gesetzgebungsrecht auf dem Ge-
biete des Zivilrechtes, sowie des Schuldbetrei-
bungs- und Konkursrechtes einräumt. Diese Fest-
stellung ist besonders wichtig angesichts der Be-
strebungen des Wirtestandes, ein neues Nachlass-
vertragsrecht oder Entschuldungsrecht zugunsten
der Wirte, analog dem für die Hôtellerie projek-
tierten und in Arbeit befindlichen Entwurf zu
postulieren. Ich behalte mir gegenüber diesem
Postulat selbstverständlich alle Freiheit vor, will
aber gleich feststellen, dass kein Mensch in der
Kommission daran gedacht hat, eine Bundeshilfe
für die Wirte analog derjenigen für die Hôtellerie
durch Revision des Nachlassvertragsrechtes zum
Zwecke des Abbaus überhöhter Schulden auszu-
schliessen. Das wäre ungerecht. Niemand denkt
daran, dieses Recht den Kantonen abzutreten,
und gar noch zum ausschliesslichen Gebrauch.

Was die Kommission in ihrer Mehrheit in
Wirklichkeit will, ist nur die Ueberlassung einer
beschränkten, allerdings wichtigen Einzelkompe-
tenz an die Kantone, nämlich die Befugnis, ent-
gegen der Handels- und Gewerbefreiheit die Er-
öffnung neuer Betriebe in gewissen Gewerben vom
Nachweis eines Bedürfnisses oder einer Befähigung
abhängig zu machen.

Kommt das in der vorliegenden Redaktion
genügend klar zum Ausdruck? Die Fassung der
Kommission behilft sich mit einem Zitat, mit
einer Verweisung auf Art. 31 bis, Absatz 2. Das
ist sowieso keine elegante Art der Gesetzgebung,
insbesondere nicht in einer Verfassung, und nicht
in einem Falle, wo es sich um eine Ausnahme von
einer Ausnahme handelt, sodass man kompliziert
nachdenken und kombinieren muss, was eigentlich
gemeint sei. Da die gedruckte Lösung Zweifel
ermöglicht darüber, was der eigentliche Inhalt
des den Kantonen zugestandenen Reservatrechtes
sei, diese Zweifel sind mir am Telephon genügend
bekannt gemacht worden, halte ich es für besser,
ohne Zitat im sogenannten Kantonsartikel gleich
klar und deutlich zu sagen, was wir den Kantonen
geben wollen, also an die Stelle der gedruckten
Fassung mit dem Rückweis die klare Lösung zu
setzen. Herr Kollege Wettstein beanstandete ganz
besonders den Ausdruck „ausschliessliches Recht".
Ich habe zwar in der Kommission der vorliegenden
Redaktion zugestimmt, allein Besserung ist ja
immer gestattet. Ich habe darum nach Abschluss
der Kommissionsberatungen eine andere Lösung
gesucht, die auch den Bedenken von Herrn • Kol-
lege Wettstein Rechnung trägt, ohne den Kantonen
etwas von dem wegzunehmen, was wir ihnen in
Wirklichkeit geben wollen. Der Herr Kommissions-
präsident hat das Wort „ausschliesslich" ja auch
beanstandet und Bedenken dagegen geäussert und
neuen Vorschlägen recht eigentlich gerufen. Ich
glaube, ich habe eine annehmbare Lösung in der
Bundesverfassung selbst gefunden, und zwar in
Art. 9, wo es heisst, nachdem in Art. 8 dem Bunde
das Recht zum Abschluss von Staatsverträgen
mit 'dem Auslande allein zugestanden wird, es
bleibe den Kantonen die Befugnis, über gewisse
Gegenstände mit dem Auslande ebenfalls Staats-
verträge abzuschliessen. Diese Formel steht im

Einklang mit dem Art. 3 der Bundesverfassung,
der die Souveränität der Kantone feststellt und
mit dem ganzen logischen Aufbau der Bundes-
verfassung. Die Kantone sind souverän, aber sie
sind in der Souveränität eingeschränkt durch das
Recht des Bundes, Staatsverträge abzuschliessen;
und diese Souveränität des Bundes wiederum ist
eingeschränkt durch ein Ausnahme- oder Reservat-
recht der Kantone, auf gewissen, weniger wichtigen
Gebieten ebenfalls Staatsverträge mit dem Aus-
lande abzuschliessen. An diese bewährte Formu-
lierung des Art. 9 können wir uns auch bei Art.
34quater anschliessen. Dem Bunde wird das
Gesetzgebungsrecht über Handel, Gewerbe und
Industrie zugewiesen; den Kantonen aber wird
kraft ihrer Souveränität ein gewisses Reservat-
recht vorbehalten. Ich habe versucht, eine neue
Formulierung aufzustellen, die allen geäusserten
Gedanken und Bedenken Rechnung trägt und
meines Erachtens den Willen der Mehrheit der
Kommission wiedergeben dürfte. Materiell ändert
mein Antrag fast gar nichts an dem gedruckten
Kommissionsantrag; er weicht materiell einzig
in dem Punkte davon ab, dass das Recht der
Kantone nicht so weit gehen soll, bestehende Be-
triebe entschädigungslos aufzuheben. So weit
wollte auch niemand gehen. Mein Antrag be-
schränkt darum das Reservatrecht der Kantone
auf die Eröffnung von neuen Betrieben. Ich er-
kläre mich zum vornherein damit einverstanden,
dass der Begriff '" „Kleinbetrieb" dahin einge-
schränkt wird, dass Betriebe, die unter das Fabrik-
gesetz fallen, nicht darunter fallen sollen, und
zweitens dass nach dem Worte „Arten"'eventuell
noch beigefügt wird „und Betriebsformen".

Mit diesen wenigen Worten empfehle ich Ihnen
meinen Antrag zur Annahme, eventuell zur noch-
maligen Ueberprüfung über Mittag.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 6. Juni 1939.
Séance du 6 juin 1939, après-midi.

Vorsitz — Présidence : Hr. Löpfe.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundes-
verfassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre
économique. Revision.

Differenzen . — Divergences.
F o r t s e t z u n g — Suite.

Siehe Seite 380 hiervor. — Voir page 380 ci-devant.

Altwegg: Gestatten Sie einem, der nicht in der
Kommission war und sich erst heute orientieren
musste über die Situation bezüglich der Zusammen-
hänge der , Wirtschaftsartikel mit dem Gastwirt-
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und Zugrechte abschafft. Niemand denkt daran,
Art. 64 der Bundesverfassung einzuschränkender
dem Bunde das Gesetzgebungsrecht auf dem Ge-
biete des Zivilrechtes, sowie des Schuldbetrei-
bungs- und Konkursrechtes einräumt. Diese Fest-
stellung ist besonders wichtig angesichts der Be-
strebungen des Wirtestandes, ein neues Nachlass-
vertragsrecht oder Entschuldungsrecht zugunsten
der Wirte, analog dem für die Hôtellerie projek-
tierten und in Arbeit befindlichen Entwurf zu
postulieren. Ich behalte mir gegenüber diesem
Postulat selbstverständlich alle Freiheit vor, will
aber gleich feststellen, dass kein Mensch in der
Kommission daran gedacht hat, eine Bundeshilfe
für die Wirte analog derjenigen für die Hôtellerie
durch Revision des Nachlassvertragsrechtes zum
Zwecke des Abbaus überhöhter Schulden auszu-
schliessen. Das wäre ungerecht. Niemand denkt
daran, dieses Recht den Kantonen abzutreten,
und gar noch zum ausschliesslichen Gebrauch.

Was die Kommission in ihrer Mehrheit in
Wirklichkeit will, ist nur die Ueberlassung einer
beschränkten, allerdings wichtigen Einzelkompe-
tenz an die Kantone, nämlich die Befugnis, ent-
gegen der Handels- und Gewerbefreiheit die Er-
öffnung neuer Betriebe in gewissen Gewerben vom
Nachweis eines Bedürfnisses oder einer Befähigung
abhängig zu machen.

Kommt das in der vorliegenden Redaktion
genügend klar zum Ausdruck? Die Fassung der
Kommission behilft sich mit einem Zitat, mit
einer Verweisung auf Art. 31 bis, Absatz 2. Das
ist sowieso keine elegante Art der Gesetzgebung,
insbesondere nicht in einer Verfassung, und nicht
in einem Falle, wo es sich um eine Ausnahme von
einer Ausnahme handelt, sodass man kompliziert
nachdenken und kombinieren muss, was eigentlich
gemeint sei. Da die gedruckte Lösung Zweifel
ermöglicht darüber, was der eigentliche Inhalt
des den Kantonen zugestandenen Reservatrechtes
sei, diese Zweifel sind mir am Telephon genügend
bekannt gemacht worden, halte ich es für besser,
ohne Zitat im sogenannten Kantonsartikel gleich
klar und deutlich zu sagen, was wir den Kantonen
geben wollen, also an die Stelle der gedruckten
Fassung mit dem Rückweis die klare Lösung zu
setzen. Herr Kollege Wettstein beanstandete ganz
besonders den Ausdruck „ausschliessliches Recht".
Ich habe zwar in der Kommission der vorliegenden
Redaktion zugestimmt, allein Besserung ist ja
immer gestattet. Ich habe darum nach Abschluss
der Kommissionsberatungen eine andere Lösung
gesucht, die auch den Bedenken von Herrn • Kol-
lege Wettstein Rechnung trägt, ohne den Kantonen
etwas von dem wegzunehmen, was wir ihnen in
Wirklichkeit geben wollen. Der Herr Kommissions-
präsident hat das Wort „ausschliesslich" ja auch
beanstandet und Bedenken dagegen geäussert und
neuen Vorschlägen recht eigentlich gerufen. Ich
glaube, ich habe eine annehmbare Lösung in der
Bundesverfassung selbst gefunden, und zwar in
Art. 9, wo es heisst, nachdem in Art. 8 dem Bunde
das Recht zum Abschluss von Staatsverträgen
mit 'dem Auslande allein zugestanden wird, es
bleibe den Kantonen die Befugnis, über gewisse
Gegenstände mit dem Auslande ebenfalls Staats-
verträge abzuschliessen. Diese Formel steht im

Einklang mit dem Art. 3 der Bundesverfassung,
der die Souveränität der Kantone feststellt und
mit dem ganzen logischen Aufbau der Bundes-
verfassung. Die Kantone sind souverän, aber sie
sind in der Souveränität eingeschränkt durch das
Recht des Bundes, Staatsverträge abzuschliessen;
und diese Souveränität des Bundes wiederum ist
eingeschränkt durch ein Ausnahme- oder Reservat-
recht der Kantone, auf gewissen, weniger wichtigen
Gebieten ebenfalls Staatsverträge mit dem Aus-
lande abzuschliessen. An diese bewährte Formu-
lierung des Art. 9 können wir uns auch bei Art.
34quater anschliessen. Dem Bunde wird das
Gesetzgebungsrecht über Handel, Gewerbe und
Industrie zugewiesen; den Kantonen aber wird
kraft ihrer Souveränität ein gewisses Reservat-
recht vorbehalten. Ich habe versucht, eine neue
Formulierung aufzustellen, die allen geäusserten
Gedanken und Bedenken Rechnung trägt und
meines Erachtens den Willen der Mehrheit der
Kommission wiedergeben dürfte. Materiell ändert
mein Antrag fast gar nichts an dem gedruckten
Kommissionsantrag; er weicht materiell einzig
in dem Punkte davon ab, dass das Recht der
Kantone nicht so weit gehen soll, bestehende Be-
triebe entschädigungslos aufzuheben. So weit
wollte auch niemand gehen. Mein Antrag be-
schränkt darum das Reservatrecht der Kantone
auf die Eröffnung von neuen Betrieben. Ich er-
kläre mich zum vornherein damit einverstanden,
dass der Begriff '" „Kleinbetrieb" dahin einge-
schränkt wird, dass Betriebe, die unter das Fabrik-
gesetz fallen, nicht darunter fallen sollen, und
zweitens dass nach dem Worte „Arten"'eventuell
noch beigefügt wird „und Betriebsformen".

Mit diesen wenigen Worten empfehle ich Ihnen
meinen Antrag zur Annahme, eventuell zur noch-
maligen Ueberprüfung über Mittag.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 6. Juni 1939.
Séance du 6 juin 1939, après-midi.

Vorsitz — Présidence : Hr. Löpfe.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundes-
verfassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre
économique. Revision.

Differenzen . — Divergences.
F o r t s e t z u n g — Suite.

Siehe Seite 380 hiervor. — Voir page 380 ci-devant.

Altwegg: Gestatten Sie einem, der nicht in der
Kommission war und sich erst heute orientieren
musste über die Situation bezüglich der Zusammen-
hänge der , Wirtschaftsartikel mit dem Gastwirt-
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Schaftsgewerbe, ein kurzes Wort. Er kann immer-
hin für sich in Anspruch nehmen, dass er als Polizei-
direktor mit den Bedürfnisartikeln zu tun hatte
und nach dieser Richtung im Bilde ist. Als solcher
muss ich Ihnen gestehen, dass ich nach Anhörung
der Motivierungen für die neuen Vorschläge der
Kommission am liebsten der ersten Formulierung
des Ständerates, ich weiss nicht von welchem
Datum, in Kolonne 3, den Vorzug gegeben hätte
mit der kleinen Modifizierung betreffend das Hand-
werk und den mittelständischen Kleinhandel: „Vor-
schriften für Kleinbetriebe des Handwerkes, Gast-
wirtschafts- und Kinogewerbes können auch von
den Kantonen erlassen werden." Diese kurze Fas-
sung wird den Verhältnissen gerecht und ist knapper
als die heutigen Vorschläge. Ich habe allerdings
eben jetzt gehört, dass gewisse Kreise, die hier
interessiert sind, Wert darauf legen, dass der Satz 2
aufgenommen wird, der lautet: „Vorschriften über
das Wirtschaftsgewerbe sind auf dem Wege der
Gesetzgebung zu erlassen." Ich habe die Auffas-
sung, dass man es ruhig den Kantonen hätte über-
lassen können, wie sie ihre Kompetenzen ausüben
wollen. Sie haben eine Verfassung, sie kennen die
Verhältnisse, und es ist gar nicht gesagt, dass die
25 Kantone alles gleich zu regeln wünschen. Aber
nachdem wie gesagt in dieser Richtung von speziell
interessierten Kreisen Wert auf eine Gesetzgebung
gelegt wird — was-mich wundert, weil man da auf
grössere Schwierigkeiten stossen kann -— möchte
ich nach dieser Richtung Weiterungen unterlassen,
möchte aber doch betonen, dass meines Er achtens
auch der dritte Satz nicht unbedingt nötig wäre,
wo es heisst : „Dabei ist der Bedeutung der ver-
schiedenen Arten der Wirtschaft für die Volkswohl-
•fahrt Rechnung zu tragen." Einmal ist zu sagen,
dass man über diese Fassung reichlich streiten kann,
wie das heute schon der Herr Referent gesagt hat.
Wir haben heute morgen gehört, dass diese Fassung
gewisse Gefahren in sich birgt. Wie Sie wissen, ist
die Bedürfnisklausel bis jetzt auf die Alkoholwirt-
schaften beschränkt, gerade mit Rücksicht auf die
Volkswohlfahrt ; nun will man auch auf die alkohol-
freien Betriebe übergreifen, bringt aber doch wieder
die Volkswohlfahrt hinein.

Ich wäre darum, wie gesagt, am liebsten wieder
auf die frühere Fassung des Ständerates zurück-
gegangen. Es ist auch möglich, dass jene Fassung
den Anschluss an den Nationalrat erleichtert hätte.

Nun haben wir heute in letzter Stunde eine
neue Fassung Keller bekommen, die m. E. auch
noch nicht das letzte Wort bedeutet. Man würde
besser sagen: „Den Kantonen bleibt vorbehalten,
die Eröffnung neuer Betriebe des Wirtschafts- und
des Lichtspielgewerbes sowie neuer Kleinbetriebe
des Gewerbes, die in ihrer Existenz durch über-
mässige Konkurrenz bedroht sind, vom Nachweis
eines Bedürfnisses oder besonderer Befähigung ab-
hängig zu machen." Diese Aenderung ist aber
mehr redaktioneller Natur.
5 Den Hauptwert möchte ich aber darauf legen,
dass bei Ihrer Beschlussfassung nicht nur, wie das
bei allen diesen neuen Versionen, Antrag der Mehr-
heit, Antrag der Minderheit, Antrag einer zweiten
Minderheit, sogar bei dem neuen Antrag Keller den
Anschein hat, vom Wirtschaftsgewerbe gesprochen
werden darf. Ich möchte Sie ernstlich ersuchen,

im Sinne des früheren Standpunktes des Stände-
rates vom Gastwirtschaftsgewerbe zu sprechen.
Ich komme damit nur auf das zurück, was wir
jedenfalls nicht mit Unrecht bei der ersten Fassung
beschlossen haben. Warum man sich inzwischen
auf das „Wirtschaftsgewerbe" zurückgezogen hat,
verstehe ich nicht. Unter das Gastwirtschafts-
gewerbe, wie es in der ersten Fassung enthalten ist,
fallen, was wir nun wollen, auch die alkoholfreien
nebst den alkoholführenden Wirtschaften, und zwar
nicht nur die gewöhnlichen Wirtschaften, die wir
im Kanton Thurgau Schenkwirtschaften nennen,
sondern auch die Gastwirtschaften — wir nennen
sie Tavernenwirtschaften — und das sind eigentlich
Hotels, die meines Erachtens unbedingt auch dazu
gehören. Ich war überrascht, als ich heute vom
Herrn Referenten hörte, er könne die Erklärung
abgeben —.vielleicht zur Beruhigung der Hôtel-
lerie? —, die Hôtellerie falle nicht unter diesen
Wirtschaftsartikel. Ich habe die feste Ueberzeu-
gung, dass hier ein Irrtum vorliegt, der zum alier-
mindesten abgeklärt werden muss. Heute legife-
rieren die Kantone bereits nicht nur über die ge-
wöhnlichen Wirtschaften, sondern auch über die
Hotels — im thurgauischen Wirtschaftsgesetz ist
wie gesagt die Rede von Schenk- und Tavernen-
wirtschaften — mit der einzigen Ausnahme, dass
•bezüglich der Hotels neuerdings noch das Hotel-
bauverbot hinzugekommen ist, das über den Rah-
men der Kompetenzen der Kantone hinausgeht.
Bei uns und anderswo, neuerdings auch im Kanton
Zürich, haben wir den Bedürfnisartikel; aber alle
diese Kantone haben diesen Bedürfnisartikel nicht
nur für die Schenkwirtschaften, sondern für alle
Wirtschaften; d. h. auch für die Hotels, die „Gast"-
und „Tavernenwirtschaften". Wenn Sie alle die
Eingaben prüfen, mit denen Sie in den letzten
Tagen und Wochen bestürmt worden sind vom
eidgenössischen und kantonalen Wirteverband, so
finden Sie, dass überall die Wirte, denen man heute
mit Recht helfen will, weil sie sich in einer wirt-
schaftlich schwierigen Lage befinden, den grössten
Wert darauf legen, dass nicht nur die Schenkwirt-
schaften saniert werden, sondern das ganze Gast-
wirtschaftsgewerbe.

Ich habe vor mir die „Schweizerische Wirte-
zeitung" vom 27. Mai 1939 und daraus ersehe ich,
dass wir im Thurgau nicht allein stehen mit dieser
Auffassung. Dort wird gesagt, dass vom Kantons-
rat des Kantons Zürich der Beschluss gefasst wurde
„Der Regierungsrat wird eingeladen, beim Bundes-
rat und den eidgenössischen Räten dahin zu wirken,
dass die Einführung der.Bedürfnisklausel für alko-
holfreie Gaststätten ermöglicht wird." Alkoholfreie
Gaststätten sind neben den Schenkwirtschaften
auch Hotels. Dieselbe Stellung, nach dieser Zeitung,
hat der Grosse Rat des Kantons Bern bei Behand-
lung der- Motion Lüthi eingenommen. Dort heisst
es zum Schlüsse: „Der Grosse Rat gab dem Wunsche
Ausdruck, es sei seine Auffassung, die Bedürfnis-
klausel sollte allgemein auf das Gastwirtschafts-
gewerbe Anwendung finden, den für die Revision
der Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung ein-
gesetzten Kommissionen beider Räte zur Kenntnis
zu bringen. Der Regierungsrat des Kantons Bern
beehrt sich, diesem Begehren hiemit nachzu-
kommen."
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Der Regierungsrat des Kantons Solothurn hat
an das eidg. Volkswirtschaftsdepartement eine
ähnliche Eingabe gerichtet, und dasselbe ist zu
sagen von der Polizeidirektion des Kantons Aargau.
Alle stehen meines Erachtens auf dem Standpunkt,
es handle sich hier nicht nur um die Schenkwirt-
schaften, sondern um alle Gaststätten. Bedenken
Sie die Konsequenzen, die entstünden, wenn Sie
alle Hotels oder Hotelwirtschaften nicht in Betracht
ziehen wollten! Sie wollen die Wirtschaften in
einer Ortschaft, die unter der Unbill der Zeit leiden,
weil zu wenig Frequenz vorhanden ist, schützen,
und Sie gestatten nicht, dass ein.e neue Schenk-
wirtschaft kommt. Sie würden aber gestatten,
dass eine Hotelwirtschaft aufkommt, weil Sie sagen,
das berührt uns nicht. Wollen Sie helfen, so müssen
Sie die Hotelwirtschaften, die Gaststätten und
Tavernenwirtschaften ebenfalls einschliessen. Das
sind sogar die viel gefährlicheren Konkurrenten.
In einer kleinen Ortschaft wird der nicht die gleiche
Rolle spielen wie in grössern Ortschaften. Ich
möchte deshalb den Antrag stellen, wenn wir heute
schon abschliessen wollen, dass Sie, welche Version
Sie nun wählen, ob diejenige der Mehrheit, der ersten
oder der zweiten Minderheit oder den Antrag
Keller, dass Sie nicht nur Wirtschaftsgewerbe, son-
dern Gastwirtschaftsgewerbe sagen, dann ist die
Sache u. E. klarer. Ich gebe ja zu — und der Herr Re-
ferent hat mir das gesprächsweise gesagt -.— dass es
noch Differenzen gibt wegen der Hotels garnis,
Pensionen usw. Da zeigt es sich vielleicht, dass
nach dieser Richtung die ganze Materie noch nicht
bis in alle Details durchdacht ist. Wenn Sie die
Auffassung haben, dass die Frage, 'die ich Ihnen
jetzt aus meiner« Praxis heraus unterbreitet habe,
wonach die Gastwirtschaften auch in die Verfas-
sungsartikel gehören, nicht genügend abgeklärt ist,
so möchte ich Sie dringend ersuchen, die Materie
an die Kommission zurückzuweisen zur Abklärung
dieser Frage. Ich glaube zwar nicht, dass es nötig sei ;
denn heute schon sind die Kantone drausgekommen.

Was neu durch die Wünsche des Wirtschafts-
gewerbes in die Verfassung hineinkommen soll, ist
nicht eine neue Terminologie, sondern neu ist ein-
fach, dass nicht nur, wie bisher, die Alkoholwirt-
schaften unter diesen Verfassungsartikel fallen,
sondern auch die alkoholfreien Gaststätten. Wenn
Sie nun also die Sache im Sinne des „Gastwirt-
schaftsgewerbes" (alkoholhaltige und alkoholfreie
Wirtschaften) ergänzen, so kommen Sie m. E. den
Wünschen entgegen und finden die Lösung, die nach
meinem Dafürhalten der Moment verlangt.

Ich gebe zu, dass die Sache Sie vielleicht etwas
überrascht, besonders diejenigen, die nicht direkt
mit der Materie vertraut sind. Der Grund dazu
mag vielleicht auch darin liegen, dass in der bundes-
rätlichen Botschaft alle diese Verhältnisse gar nicht
geschildert sind; denn dieser Artikel ist vom Bun-
desrat gar nicht vorgeschlagen worden; er ist erst
nachher hereingekommen durch den Ständerat,
wie ich glaube. Die Sache ist, ich möchte nicht
sagen übers Knie gebrochen worden, aber sie hat
doch nicht die gründliche Unterlage, die vorhanden
ist, wenn man sich stützen kann auf eine Botschaft
des Bundesrates, die hier fehlt.

Ich möchte Sie ersuchen, entweder zu sagen:
„Gastwirtschaftsgewerbe", oder aber, wenn Sie der

Auffassung sind, dass die Sache noch nicht klar
genug ist, die Angelegenheiten die Kommission
zurückzuweisen.

M. Martin: Au sein de la commission j'avais
voté avec la majorité, après avoir tout simplement
exprimé le regret qu'on laissait de côté ce qui
concerne le petit commerce et m'être réservé,
suivant la tournure que le débat prendrait ici,
de faire une proposition d'amendement au texte
de la majorité de la commission, en introduisant
les mots «petit commerce» dans le commence-
ment de l'article Slquater. Aujourd'hui, nous
sommes de nouveau en face de cette proposition.
Nous avons reçu, ce matin, la proposition Keller,
qui est de forme assez différente; le texte français
vient de nous parvenir à l'instant ! Nous avons
entendu la proposition de M. Altweg et j'avais
pris cet après-midi la peine de rédiger le texte que
je voudrais vous exposer, tendant à vous faire
décider de renvoyer l'amendement à l'examen de
la commission.

Le texte que je vous propose est fondé tout
d'abord a la forme, sur la proposition de M. Keller :
on laisse ainsi aux cantons le soin de prendre des
dispositions pour assurer l'existence de professions
menacées par une concurrence excessive. La pro-
position Keller a pour conséquence qu'on peut
accepter simultanément le point de vue de M. Wett-
stein, carii ne devient plus nécessaire, même inutile
de maintenir dans le texte le mot: «exclusif»; il
convient de donner un droit aux cantons, mais
la Confédération conserve le sien. Cela découle
du fait qu'il ne s'agit pas d'attribuer aux cantons
— je crois que tout le monde est d'accord sur ce
point — la compétence de légiférer sur le grand
commerce. Il ne faut pas que, sous prétexte de
protéger le petit commerce, on laisse les cantons
prendre des dispositions visant le grand commerce.
Il est absolument inadmissible que les cantons
légifèrent sur les grands magasins. Il faut donc,
si on laisse quelque chose à la compétence des
cantons, restreindre leur rôle uniquement au petit
commerce.

Vous avez déjà entendu de la bouche du rappor-
teur les objections que l'on fait à la législation can-
tonale sur le petit commerce. Je reconnais qu'il
peut y avoir des difficultés. Mais il y a cependant
aussi avantage à laisser les cantons statuer sur des
détails de caractère local, où les circonstances ne
sont pas les mêmes de canton à canton, voire de
ville en ville. Je crois que si on laissait quelque
chose aux cantons en ce qui concerne le petit
commerce, on arriverait à aplanir bien des conflits
et l'on pourrait donner une certaine satisfaction à
la classe qui avec raison travaille au maintien du
petit commerce.

Pour le surplus, j'estime qu'il faudrait diviser
l'article — c'est en somme une pure question de
forme —: une première phrase concernerait le petit
commerce et les artisans et une seconde phrase, la
profession d'aubergiste et les cinémas. Le texte de
ma proposition est exactement le même que la fin
de l'article proposé par la majorité.

Il s'agit d'une question de pure forme, je le
répète, pour la clarté des Débats, et je vous prie
de bien vouloir l'examiner. J'ai l'impression que
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c'est dans cette voie que nous devons nous engager,
si nous -voulons laisser quelque chose aux cantons.

Depuis le commencement de nos délibérations,
nous avons fait des efforts que je crois louables,
en cherchant à nous entendre, et en demandant à
la majorité de ce Conseil, qui, du reste, nous avait
parfaitement suivis lors des premières délibérations,
que l'on tienne compte des vœux des cantons. Le
Conseil national avait envisagé la chose sous une
couleur tout à fait différente. Les cantons, pour lui,
ne doivent pas intervenir en matière économique
et, par conséquent, on les avait exclus du droit
qu'on leur accordait d'édicter des dispositions con-
cernant l'économie publique. Mais vous avez vous-
mêmes, par un premier vote, donné quelque chose
aux cantons.

Si nous revenons maintenant en arrière, nous
allons nous trouver dans la même situation que si
nous avions adhéré au Conseil national, il y a six
mois. Que restera-t-il aux cantons si nous accep-
tons purement et simplement la proposition de la
majorité? Le droit de s'occuper des cinémas, ce
qui n'est pas extrêmement agréable et ne joue quand
même pas un rôle proéminent dans l'économie pu-
blique; le droit de s'occuper des auberges qui
— tous ceux qui ont été à la tête d'un département
de justice et police le savent —; est une tâche parti-
culièrement difficile, ainsi que du petit artisanat;
le droit probablement aussi de s'occuper des heures
de fermeture des petits ateliers, etc. Il ne restera
en somme plus rien aux cantons. Il ne faudra pas
s'étonner beaucoup, dans ces conditions, si les élé-
ments fédéralistes, qui sont quand même encore
assez puissants en Suisse, ne peuvent, en définitive,
accepter la revision constitutionnelle, ce qui serait
regrettable parce que la situation actuelle ne peut
pas durer. Le régime de la liberté du commerce
et de l'industrie pure et simple ne va pas sans de
graves inconvénients: les arrêtés d'urgence, les
compétences que l'on donne, à la Confédération,
alors que l'on ne devrait pas les lui accorder, et
qu'on la charge de tâches qui ne sont pas les siennes ..
Dans ces conditions, la meilleure solution serait de
chercher encore un terrain d'entente. Nous avons
l'occasion de le faire, parce que nous avons encore
plusieurs amendements à examiner. Il me semble
que le mieux serait que nous demandions à la com-
mission d'examiner encore ces différents points.

Bundesrat Obrecht: Ich glaube in der Tat, es
sei das beste und heilsamste Mittel, wenn Sie diese
Bestimmung Slquater noch einmal an die Kom-
mission zurückweisen. Wir glaubten, dass wir eine
Verständigung gefunden hätten, die allerdings nicht
vollständig war, weil sie nicht die ganze Kommis-
sion umfasste. Herr Ständerat Wettstein konnte von
seiner Opposition gegenüber der „Ausschliesslich-
keit" nicht abkommen, und Herr Wenk suchte
einen eigenen Weg, eine eigene Lösung.

Nun hören Sie, dass die Situation eine andere
geworden ist. Es hat Herr Ständerat Keller einen
eigenen Antrag eingebracht, es hat Herr Ständerat
Martin soeben einen Antrag begründet, und diese
Dinge gehen nun reichlich weit auseinander, und es
ist von einer Verständigungslösung nicht mehr viel
zu erkennen.

Ständerat. — Conseil des^Etats. 1939.

Es ist übrigens sehr delikat, was wir hier be-
raten. Wir dürfen es nicht dem Zufall anheimstel-
len, was bei der Beratung und Abstimmung her-
auskommt. Das ist nun vielleicht die kritische
Klippe in der ganzen Vorlage über die Wirtschafts-
artikel. Es ist ja immer so, dass bei der Differenz-
bereinigung die Meinungsverschiedenheiten als ge-
fahrvolle Klippen auftreten. Hier waren es drei,
die noch übrig blieben. Die eine haben wir heute
morgen mit dem Bankenartikel erledigt. Ich hoffe,
nachdem man die Bestimmung über den Vorbehalt
der Ausnahmen von der Handels- und Gewerbe-
freiheit hat fallen lassen, dass hier das Terrain der
Verständigung gefunden worden ist.

Die dritte Klippe betrifft den Art. 34ter; dort
werden wir darauf zu reden kommen. Das schwie-
rigste ist die Verständigung zwischen den einseiti-
gen Verlangen der Föderalisten und den Auffassun-
gen der Wirtschaft. Da kommt der Gegensatz in
den politischen Einstellungen zum Vorschein. Die
eine politische Einstellung will möglichst viele die-
ser Aufgaben den Kantonen übergeben, und ander-
seits hegt die Wirtschaft die allerschwersten Be-
fürchtungen dagegen, dass wir unser kleines schwei-
zerisches Wirtschaftsgebiet in 25 kantonale Wirt-
schaftsgebiete aufteilen. Dass wir das letztere nicht
machen dürfen, darüber sollten gar keine Meinungs-
verschiedenheiten möglich sein.

Aber man kann schon in der Verfassung selbst
den Kantonen Aufgaben zuteilen, die nicht eine
Aufteilung des Wirtschaftsgebietes in 25 kantonale
Wirtschaftsgebiete bedeuten, die einfach Aufgaben
sind, die der Bund ohnehin nicht lösen kann, weil
sie zu einer administrativen Ueberlastung führen
würden, Aufgaben, die zweckmässigerweise in die
Domäne der Kantone verwiesen werden. Wir sagen
ja selbst in einer allgemeinen Bestimmung als Wei-
sung an die Gesetzgebung, es sollen diejenigen Auf-
gaben, die nicht einer allgemeinen Lösung auf eid-
genössischem Boden bedürfen, den Kantonen zuge-
teilt werden. Es gibt wirtschaftspolitische Auf-
gaben, die nur einheitlich, auf eidgenössischem
Boden zweckmässig gelöst werden können; denken
Sie an das Fabrikgesetz; dort ist alles von Bundes
wegen gelöst worden. Es gibt anderseits Aufgaben,
die man unbedenklich den Kantonen überlassen
darf, ohne Gefahr zu laufen, zu einer Auflösung des
schweizerischen Wirtschaftsgebietes in 25 kantonale
Wirtschaftsgebiete zu kommen.

Es ist hier einmal das Wirtschaftsgewerbe in
Diskussion. Warum ist das nachträglich hinzuge-
kommen ? Es war nicht vorgesehen, und zwar weil
wir schon einen Bundesverfassungsartikel haben,
nämlich 32quater, der sagt, die Kantone können
auf dem Wege der Gesetzgebung die Ausübung des
Wirtsoiiaftsgewerbes den durch das öffentliche
Wohl geforderten Beschränkungen unterwerfen.
Diese Bestimmung in der Verfassung gibt den Kan-
tonen das Recht, die Beschränkungen durchzufüh-
ren, zu denen das öffentliche Wohl Anlass geben
kann. Wir hatten im Bundesrat die Auffassung, es
sei darum keine Veranlassung vorhanden, diese Be-
stimmung zu erweitern, aber im Verlauf der Bera-
tungen in den Räten ist man zur Ueberzeugung
gekommen, es wäre doch an der Zeit, nicht nur die
alkoholführenden Wirtschaften der Gesetzgebung
mit der Möglichkeit der Bedürfnisklausel zu unter-
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stellen, sondern auch die alkoholfreien Wirtschaften.
Nun ist aber Art. 32 qüater ein Ausfluss der Alkohol-
gesetzgebung, und deshalb beschränkt er sich auf
die Wirtschaften, die Alkohol führen. Eine Alkohol-
gesetzgebung für Wirtschaften, die keinen Alkohol
führen, wäre ja ein Widersinn. Nun hat man sich
gefragt: Ist nicht aus wirtschaftlichen Gründen
Veranlassung vorhanden, auch die alkoholfreien
Wirtschaften der Gesetzgebung zu unterstellen,
auch für sie die Bedürfnisfrage aufzuwerfen ? Das
hat dann Veranlassung gegeben, das Wirtschafts-
gewerbe miteinzubeziehen. Man will von den al-
koholführenden Wirtschaften auch auf die alkohol-
freien Wirtschaften übergehen und sie wirtschafts-
politisch dem gleichen Regime unterstellen. Es ist
hier ein ganz anderer Grundgedanke am Werk, es
ist die Wirtschaftspolitik, die den Zweck verfolgt,
das Wirtschaftsgewerbe gesund zu erhalten. Von
diesem Gesichtspunkt aus will man beide Arten von
Wirtschaften der Gesetzgebung unterstellen und
nicht bloss die alkoholführenden Wirtschaften.

Nun befürchtet Herr Ständerat Altwegg, mit
dem Begriff Wirtschaftsgewerbe stellen wir eine
Konfusion an. Ich glaube das nicht, .denn wir haben
seit 1887 die Bestimmung in der Verfassung, dass
die Kantone die Ausübung des Wirtschaftsgewerbes
den durch das öffentliche Wohl geforderten Be-
schränkungen unterwerfen können. „Das Wirt-
schaftsgewerbe", heisst es in der Verfassung. Was
das Wirtschaftsgewerbe ist, ist durch eine Jahrzehnte
lange Judikatur festgestellt worden. Ich glaube,
zuerst war die Bundesversammlung oberste Be-
schwerdeinstanz, und später das Bundesgericht.
Das Bundesgericht hat in unzähligen Fällen erklärt,
was unter Wirtschaftsgewerbe zu verstehen ist, wie-
weit das geht und wo auf der ändern Seite das Hotel-
wesen anfängt, das im Wirtschaftsgewerbe nicht
inbegriffen ist. Man unterscheidet das Wirtschafts-
gewerbe und das Hotelgewerbe. Wenn Sie bei diesen
beiden Begriffen bleiben, bewegen Sie sich auf dem
Boden der bisherigen Judikatur. Sobald Sie den
Begriff Gastwirtschaftsgewerbe hineinsetzen, wird
die Sache verschwommen. Gastwirtschaftsgewerbe
ist teils Wirtschaftsbetrieb, teils Gästebeherber-
gung. Wenn Herr Ständerat Altwegg darauf hin-
weist, der Ständerat hätte früher schon von Gast-
wirtschaftsgewerbe gesprochen, so ist das richtig.
Aber man hat darunter immer nur das Wirtschafts-
gewerbe verstanden. Man ist erst in den letzten
Kommissionsberatungen in der ständerätlichen
Kommission darauf gekommen, dass mit dem Aus-
druck „Gastwirtschaftsgewerbe" eine Konfusion
angerichtet wird, so dass man besser tut, bei den
altbewährten Begriffen zu bleiben, einerseits bei
Wirtschaftsgewerbe, anderseits bei Hotelgewerbe.

Darüber wären wir nun in der Kommission einig
gewesen. Aber die Einwendungen des Herrn Stände-
rat Altwegg, der aus der Praxis eines kantonalen
Regierungsrates spricht, wollen wir sicher heute
nicht über das Knie brechen, sondern sie nochmals
ins Bedenken nehmen, wie die Basler so schön sagen,
d.h. sie nochmals an die Kommission zurückweisen
und dort Aussprache halten.

Die Lichtspieltheater geben nicht zu reden.
Dagegen habe ich heute wieder konstatiert, dass

über den Begriff der Kleinbetriebe des Handwerks
zum Teil unzutreffende Vorstellungen vorhanden

sind. In der ersten Fassung sprach der Ständerat
überhaupt von Handwerk schlechthin. Dieser Be-
griff geht nicht, denn das Handwerk geht über in
die Industrie; es ist nicht auf die gewerbliche Form
beschränkt, ist kein klar abgegrenzter Ausdruck.
Wir müssen uns jedenfalls auf die Kleinbetriebe
des Handwerks beschränken. Aber es ist im Text
nicht gesagt, und man darf das nicht einfach unter-
legen, dass nur diejenigen Betriebe, die dem Fabrik-
gesetz nicht unterstellt sind, Kleinbetriebe des
Handwerks seien. Das hiesse der Fassung, wie sie
hier vorgeschlagen wird, Gewalt antun. Es wird
Sache der Praxis sein, nachher die Abgrenzung zu
finden. Die Kantone sollen die Kompetenz bekom-
men, Vorschriften über die Kleinbetriebe des Hand-
werks zu erlassen. Gehen sie zu weit, so wird ein
staatsrechtlicher Rekurs erhoben, und das Bundes-
gericht sagt : Halt, so war die Sache nicht gemeint ;
bis hierher und nicht weiter. — Das verlangt eine
Klarstellung im Wege der Rechtsprechung. Ich
könnte es nicht dulden, dass zum vornherein fest-
gelegt wird, all das, was dem Fabrikgesetz unter-
stellt ist, sei ohne weiteres der kantonalen Gesetz-
gebungshoheit entzogen, und diese beschränke sich
nur auf die Betriebe, die nicht dem Fabrikgesetz
unterstellt sind. Es handelt sich hier eben nicht um
fabrikpolizeiliche Vorschriften, nicht um das, was
Gegenstand des Fabrikgesetzes ist, sondern um die
Kompetenz, Massnahmen zu treffen zur Gesund-
erhaltung der Kleinbetriebe des Handwerks. Da
braucht das Kleingewerbe nicht nach den Kriterien
abgegrenzt zu sein, die sich beim Fabrikgesetz im
Laufe der Jahrzehnte ergeben haben.

Jedenfalls irrt sich Herr Ständerat Wenk — er
ist leider nicht da — wenn er glaubt, dass die Kon-
sumvereine hier hineinspielen. Mir ist nicht be-
kannt, dass die Konsumvereine Kleinbetriebe des
Handwerkes besitzen. (Zwischenbemerkung Schöp-
fer: Metzgereien.) Das könnte vielleicht der Fall
sein, dass einzelne Konsumvereine eine Metzgerei
haben, das ist dann aber eine Genossenschaft, oder
wie die Bell A. G. ein Filialunternehmen, die als
solche Grossunternehmungen des Detailhandels
darstellen. - Aber im allgemeinen sind die Konsum-
genossenschaften Inhaber von Geschäften des* De-
tailhandels. Sie treiben Detailhandel. Weil die
Konsumgenossenschaften unter sich verbunden
sind, ein ganzes System bilden, sind sie längst als
Gesamtheit eingereiht unter die Grossunterneh-
mungen des Detailhandels, und als solche würden
sie sogar bei der Fassung von Herrn Ständerat
Martin nicht unter die kantonale Kompetenz fallen.
Ich verstehe also die Bedenken des Herrn Wenk
nach dieser Richtung nicht.

Nun kommt die Frage des Detailhandels. Herr
Martin macht wiederum den Versuch, den Detail-
handel, soweit er von mittelständischen Kleinunter-
nehmungen betrieben wird, auch in die kantonale
Kompetenz zu verweisen. Ich hätte an und für
sich nichts dagegen, und ich habe auch in der letzten
Beratung im Ständerat keine Opposition gemacht,
aber ich habe damals Stimmen gehört, namentlich
von Herrn Ständerat Iten, der erklärte: Wo kom-
men wir hin, wenn wir den Kantonen die Kompe-
tenz geben, Vorschriften zu erlassen für den Detail-
handel, soweit er sich in den Händen mittelstän-
discher Kleinbetriebe befindet, und die Vorschriften
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über den Detailhandel der Grossunternehmungen
dem Bund überlassen ? Wenn der Bund dann nichts
tut oder mit seiner Gesetzgebung stecken bleibt,
hätten wir die merkwürdige Situation, dass die
Kantone den kleinen Unternehmungen des Detail-
handels Beschränkungen auferlegen zugunsten der
Grossunternehmungen, und für die Grossunterneh-
mungen geschähe nichts, weil der Bund nichts tut
oder mit seiner Gesetzgebung nicht durchkommt.
Nachdem ich diese Einwendungen gehört hatte,
habe ich mir gesagt, es wäre wohl besser, man würde
den Detailhandel jetzt nicht einbeziehen, sondern
die Frage, wie die Massnahmen zur Beschränkung
des Detailhandels zwischen Bund und Kantonen
aufgeteilt werden sollen, der konferenziellen Be-
sprechung zwischen Bund und Kantonen anheim-
stellen. Wir wollen uns zuerst darüber unterhalten
und verständigen, wie weit die Kantone gehen
sollen und wie weit die Aufgaben dem Bunde
überlassen bleiben. Wenn wir eine solche Parallel-
lösung oder einen Gesamtplan besprochen haben,
dann kommt das Ergebnis in das Ausführungsgesetz.
Das waren die Ueberlegungen, warum ich der Kom-
mission empfohlen habe, die kleinen Unterneh-
mungen des Detailhandels hier nicht zu erwähnen,
sondern, diese ganze Frage dem Ausführungsgesetz
anheimzustellen. Die Frage muss auf alle Fälle ge-
löst werden, aber sie ist jetzt nicht spruchreif. Sie
soll zuerst Gegenstand von Verhandlungen, von
Verständigungen zwischen Kantonen und Bund
bilden, und das Ergebnis dieser Verhandlungen und
Verständigungen soll in das Ausführungsgesetz auf-
genommen werden. Dieser Auffassung hat sich
Ihre Kommission angeschlossen.

Wir hatten uns geeinigt auf die drei Gebiete:
Wirtschaftsgewerbe, Lichtspieltheater und die klei-
nen Betriebe des Handwerks. Nun kommt Herr
Martin und will den Rahmen wieder erweitern.
Darüber könnte der Ständerat natürlich ab-
stimmen, aber weil andere Fragen heute auch noch
unabgeklärt erscheinen, halte ich dafür, es wäre
besser, wenn der ganze Fragenkomplex an die
Kommission zurückgewiesen würde.

Ich habe heute mit Interesse den Antrag von
Herrn Ständerat Keller entgegengenommen, der
offenbar im Bestreben entstanden ist, die Einwände
von Herrn Ständerat Wettstein gegen die Aus-
schliesslichkeit gegenstandslos zu machen, aber ich
muss Herrn Keller sagen: Nach meinem Gefühl
ist seine Fassung keine glückliche. Wenn Sie sagen :
Den Kantonen bleibt vorbehalten, zur Erhaltung
von Berufszweigen, die in ihrer Existenz durch
übermässige Konkurrenz bedroht sind, das und das
zu tun, nämlich die Eröffnung neuer Betriebe des
Wirtschafts- und Lichtspielwesens, sowie des Klein-
betriebes des Handwerks abhängig zu machen vom
Nachweis eines Bedürfnisses oder einer besonderen
Befähigung, so ist die Einleitung, dass das alles
geschehen dürfe zur Erhaltung von Berufszweigen,
die in ihrer Existenz durch übermässige Konkurrenz
bedroht sind, nicht glücklich, denn unter diesen
Berufszweigen, die in ihrer Existenz bedroht sind,
können ganz andere verstanden werden als die, die
nachher aufgezählt werden. Es kann z. B. die Aus-
legung gemacht werden,, man solle die Wirtschaften
beschränken, damit die Leute weniger Geld aus-
geben für Alkohol, und in die Lage versetzt werden,

wieder mehr Brot und Fleisch zu kaufen. Das
nützt dann der Gesunderhaltung des Bäckerei- und
Metzgereigewerbes. Das wäre eine Kompetenz zur
Erhaltung von Berufszweigen, die in ihrer Existenz
durch übermässige Konkurrenz bedroht sind. Eine
solche haben wir nämlich speziell beim Bäcker-
gewerbe. In der Ostschweiz sind zu viele Bäcke-
reien, und mit Rücksicht darauf 'könnten die Kan-
tone die Eröffnung neuer Wirtschaften untersagen.
Das ist natürlich nicht gemeint. Ich bin der Auf-
fassung, man müsse im Antrag Keller an Stelle
der Einschaltung „zur Erhaltung von Berufs-
zweigen, die in ihrer Existenz durch übermässige
Konkurrenz bedroht sind" sagen, „den Kantonen
bleibt vorbehalten, im Sinne von Art. 31 bis, Abs. 2,
Lit. a, die Eröffnung neuer Betriebe des Wirtschafts-
und Lichtspielwesens sowie des Kleinbetriebes des
Handwerks vom Nachweis eines Bedürfnisses oder
einer besonderen Befähigung abhängig zu machen."

Wir haben in Art. 31, Abs. 2, Lit. a, einen ganz
bestimmten Zweck im Auge für die Bundesgesetz-
gebung, den Zweck nämlich, den Wirtschafts-
ständen und Berufsgruppen, die für unsere gesamte
Volkswirtschaft wichtig, in ihrer Existenz aber
bedroht sind, durch Vorschriften zu helfen, die
nötigenfalls von der Handels- und Gewerbefreiheit
abweichen können. Das ist einer der Zielpunkte
unserer neuen Wirtschaftsartikel.

Nun nehmen wir für diese Zweckbestimmung,
die durch den Bundesgesetzgeber allgemein aus-
gesprochen wird, einzelne Gruppen heraus, das
Wirtschaftsgewerbe, die Lichtspieltheater und die
Kleinbetriebe des Handwerks, und sagen: Wenn
Massnahmen zur Gesunderhaltung dieser Gewerbe-
stände getroffen werden müssen, ist es Aufgabe der
Kantone, das Nötige vorzukehren, und zwar aus-
schliesslich. Die Kantone* und zwar sie allein,
sollen im Sinn und Geist von Art. 31 bis, Abs. 2,
Lit. a, die nötigen Vorschriften erlassen. Da gehört
die Sache hinein. Das Ganze bildet eine einheit-
liche Aufgabe der künftigen Wirtschaftsgesetz-
gebung, aber einen Ausschnitt davon teilen wir den
Kantonen zu. Deshalb bin ich auch nicht so ängst-
lich wie Herr Ständerat Wettstein wegen des
Wortes ,,ausschliesslich". Denn es handelt sich nur
um die wirtschaftspolitischen Aufgaben. Art. 34
mit der Sozialpolitik spielt nicht herein. Sobald
Sie den Hinweis auf 'Art. 31 bis, Abs. 2, Lit. a,
machen, ist die Sache in den Rahmen der wirt-
schaftspolitischen Aufgaben im Sinne dieser Lit. a
verwiesen. Deshalb ist eine Kollision mit der
Sozialgesetzgebung meines Erachtens ausgeschlos:

sen, auch wenn der Ausdruck „ausschliesslich" bei-
behalten wird.

Das alles, glaube ich, wird am besten von der
Kommission noch einmal erdauert; nur hätte ich
dann die Meinung, dass wir noch während der
gegenwärtigen Session im Ständerat darauf zurück-
kommen müssen. Sie werden das Gefühl mit mir
teilen, dass die jetzt längst begonnene und rollende
Aufgabe dieser Wirtschaftsartikel noch mit den
Räten der gegenwärtigen Amtsdauer erledigt werden
muss, und dass ich keine Lust habe, diese Sache
hinüberzuschleppen in die neue Amtsperiode. Wir.
haben noch zwei Sessionen vor uns, die gegenwärtige
und die Septembersession, und mein Plan ist der,
dass diese Vorlage im Ständerat in dieser Session
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erledigt werden muss. Dann möchte ich eine
Gefechtspause eintreten lassen, um dann auf die
Septembersession die Sache für den Nationalrat
ins Reine zu bringen. Nachher bleibt nicht mehr
viel, das kann man im Laufe der Septembersession
dann alles unter Dach bringen. Es ist aber auch
deshalb notwendig, dass wir eine Gefechtspause
eintreten lassen, weil verschiedene Punkte mit den
Interessenten wiederum besprochen werden müssen.
Es missfällt mir, dass ein schweizerischer Wirt-
schaftsverband während der Reratung im Ständerat
Telegramme schickt, um seine Willenskundgebung
darzutun. Wenn die Herren vom Wirtestand, wo
der Sekretär allerdings Jurist ist, aber vielleicht
der einzige, losgelöst von allen unseren Ueber-
legungen in der Kommission, eine Idee haben, man
sollte dies und jenes anders machen, so ist das
begreiflich, aber ob sie das Richtige treffen, ist
eine andere Frage. Sie sollen uns hübsch eine
Eingabe machen, die wir nachher in der Kom-
mission und im Departement in Erwägung ziehen
werden. Aber dass man uns im Ständerat während
der Beratungen mit Telegrammen bombardiert, ist
mir etwas zu modern.

Es behagt mir auch nicht ganz, dass Herren der
Kommission mit einzelnen Verbänden unterhan-
deln. Das gibt schliesslich ein Durcheinander.
Diese Verbandsherren sollen sich an den Bundesrat,
an das Departement wenden, das mit der Kom-
mission in Verbindung steht. Es muss alles durch
ein Tor gehen, sonst entsteht eine Konfusion. Ich
habe mir vorgestellt, dass, wenn wir. die Vorlage
in dieser Session hier durchberaten, wir dann im
Juli mit den Interessenten Fühlung nehmen, sie
über die getroffenen Aenderungen aufklären und
eine Verständigung herbeizuführen suchen, damit
dann im August die nationalrätliche Kommission
hinter die Sache gehen und im September die Vor-
lage endgültig verabschiedet werden kann.

Nach diesem Plan wird es möglich sein, die
wichtige Bestimmung des Art. 31 quater noch einmal
Ihrer Kommission zur Beratung anheimzugeben.

Iten: Ich möchte eigentlich keinen Gegenantrag
zum Ordnungsantrag stellen, glaube aber, der
Meinung Ausdruck geben zu dürfen, dass wir auf
Grund der heutigen Diskussion und der vorliegenden
Anträge uns doch verständigen und einen Beschluss
fassen könnten. Gerade der Antrag von Herrn
Martin wäre ein solcher, auf den wir uns zu einigen
vermöchten. Ich beantrage deshalb, die Duskussion
jetzt fortzusetzen und über die verschiedenen An-
träge abzustimmen.

Schöpfer, Berichterstatter: Ich möchte Ihnen
den Antrag von Herrn Bundesrat Obrecht zur
Annahme empfehlen. Ich fühle als Kommissions-
präsident auch das Bedürfnis, dass die Kommission
über diesen ausserordentlich wichtigen Artikel, der
über die Kompetenz, die wir den Kantonen zu-
scheiden wollen, Aufschluss geben soll, noch einmal
beraten sollte.

Ich gebe zu, dass der Antrag von Kollege Martin
auf jeden Fall alle Aufmerksamkeit verdient und
insbesondere wegen seiner Gliederung in verschie-
dene Absätze die meiste Aussicht auf Annahme hat.
Nicht einig gehe ich aber darin, dass er den Klein-

handel auch noch hinübernehmen will. Da hege
ich immer noch die grössten Bedenken.

Ich möchte Ihnen also empfehlen, den Ordnungs-
antrag von Herrn Bundesrat Obrecht anzunehmen,
und kann heute schon mitteilen, dass der Spre-
chende die Absicht hat, die Kommission auf
nächsten Montagnachmittag einzuberufen. Ich
nehme an, wir werden am nächsten Montag, abends
um 6 Uhr, unsere Verhandlungen fortsetzen; dann
müssen eben die Mitglieder der Kommission etwas
früher abreisen, damit wir nachmittags diese Frage
noch behandeln können.

Nun noch ein Wort zum unendlich langen
Telegramm des Wirtevereins. Der Schweizerische
Wirteverein sagt in seiner Einleitung, er nehme
an, dass heute die Schlussberatung stattfinde und
dass dann diese Artikel an den Nationalrat gehen.
Von diesem Gesichtspunkte aus hat er gehandelt.
Uebrigens ist der Vorschlag des Wirtevereins so,
dass er sich mit unserer Formulierung über das
Wirtschaftsgewerbe voll und ganz deckt, mit einer
einzigen Ausnahme. Er wünscht nur, dass eine
absolute Gleichschaltung zwischen alkoholführen-
den und alkoholfreien Wirtschaften durchzuführen
sei, dass wir also den Nachsatz weglassen, der
sagt, dass der Bedeutung der verschiedenen Arten
von Wirtschaften für die Volkswohlfahrt oder für
das Gemeinwohl Rechnung getragen werde.

Das zur Aufklärung, damit das ehrsame Ge-
werbe der Wirte nicht in eine allzu schlechte Be-
leuchtung gerät.

Meyer: Ich will dem Ordnungsantrag keine
Opposition machen, schliesse mich aber der Auf-
fassung an, dass dieses Geschäft unter allen Um-
ständen noch in dieser Session erledigt werden
muss.

Ich habe mich gefreut, dass Herr Altwegg die
Frage des Begriffes des Wirtschaftsgewerbes auf-
geworfen hat. Ich habe das bereits in der Kom-
mission, leider mit einem negativen Erfolg, getan,
und man hat mir entgegengehalten, dass das Bundes-
gericht in seiner Rechtsprechung schon längst ent-
schieden habe, was man als Hotel und was als •
Wirtschaft zu betrachten habe.

Das mag richtig sein, soweit es sich um das
kleine Gastwirtschaftsgewerbe einerseits und die
Grosshotellerie anderseits handelt. Aber es gibt
gewisse Betriebarten, von denen man nicht recht
weiss, ob sie mehr Wirtschaft oder mehr Gast-
häuser oder Hotels seien. Bei diesen ist diese
Klarheit nicht vorhanden. Ich glaube daher, und
das gehört zum Rückweisungsantrag, dass die
Kommission bei ihrer nochmaligen Beratung auch
diese Frage prüfen und einer Lösung de lege ferendo
entgegenführen muss, sonst wird in der Praxis
eine Rechtsunsicherheit sondergleichen geschaffen.

Altwegg: Meine Anregung hat zwei Seiten, eine
formelle und eine materielle. Die formelle Frage
geht dahin, dass man statt Wirtschaftsgewerbe
Gastwirtschaftsgewerbe sage. Ich habe mich von
Herrn Bundesrat Obrecht belehren lassen, dass im
bisherigen Art. 32 quater auch nur vom Wirtschafts-
gewerbe die Rede ist. Das ändert aber nichts daran,
dass bis jetzt in den Kantonen, sicher in meinem
Kanton, unter Wirtschäftsgewerbe nicht nur die
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Wirtschaften als solche, sondern auch die Hotels,
die Gastwirtschaften, verstanden wurden und dass
beide unter den Bedürfnisartikel fielen. Das ist
der Irrtum, der ganz sicher heute noch in der
Kommission besteht.

Der Herr Referent hat gesagt, die Wirte seien
mit der Auffassung der Kommission einverstanden.
Ich glaube aber im Gegensatz dazu, dass man nach
dieser Richtung die Sache doch noch abklären
muss. Ich glaube auch, dass ich Recht bekomme.

Abst immung. — Vote.
Für Rückweisung an die Kommission 26 Stimmen
Dagegen 2 Stimmen

Antrag der Kommission.
1 Die in Art. 31 bis und Slter genannten Be-

stimmungen dürfen nur durch Bundesgesetze oder
durch Bundesbeschlüsse, über welche die .Volks-
abstimmung verlangt werden kann, eingeführt
werden. Für Fälle dringlicher Art in Zeiten ge-
störter Wirtschaft bleibt Art. 89, Abs. 3, vor-
behalten.

2 und 3 Zustimmung zum Beschluss des
Nationalrats.

4 Die die einzelnen Wirtschaftszweige in Landes-
verbände zusammenfassenden Organisationen der
Wirtschaft sind vor. Erlass der Ausführungs-
gesetze anzuhören; die zuständigen Organisationen
der Wirtschaft können beim Vollzug der Aus-
führungsgesetze zur Mitwirkung herangezogen wer-
den.

Proposition de la commission.
1 Les dispositions prévues aux art. 31 bis, et

3îter ne pourront être établies que sous forme de
lois ou d'arrêtés sujets au vote du peuple. L'art. 89,
3e alinéa, est réservé pour les cas d'urgence sur-
venant en période de perturbations économiques.

a, 8 et * Adhérer à la décision du Conseil
national.

La modification à l'ai. 4 ne concerne" que le texte
allemand.

Art. 32.
Schöpfer, Berichterstatter : Wir haben heute vor-

mittag den Art. 32 zurückgelegt wegen der Allé-
gation, die er in Abs. l enthält, weil Herr Ständerat
Dr. Wettstein erklärte, je nachdem Art. 31quater
gefasst. werde, werde er gegen den Artikel stimmen
oder für den Artikel. 31quater ist nun noch nicht
erledigt, deshalb bleibt Art. 32 noch zurückgelegt
bis auf weiteres. Wir müssen daher übergehen zu
Art. 34ter, zu den Arbeitslosen-Versicherungs-
kassen.

Zurückgelegt. — Renvoyé.

Art. 34, Abs. 1.
Antrag der Kommission.

Der Bund ist. befugt, zum Schütze der Arbeit-
nehmer, über die Arbeitsvermittlung und die Arbeits-
losenversicherung, sowie über die berufliche Aus-
bildung in Handel und Gewerben Bestimmungen
aufzustellen.

Antrag Mouttet.
Der Bund ist befugt, einheitliche Bestimmungen

zum Schütze der Arbeitnehmer, über die Arbeits-

vermittlung, die Arbeitslosenversicherung und die
berufliche Ausbildung im Handel, in der Industrie,
den Gewerben, sowie für das Personal in der
Krankenaufsicht und Krankenpflege aufzustellen.

Proposition de la commission.
La Confédération a le droit de légiférer sur la

protection des travailleurs, le service de placement,
ï'assurance-chômage et la formation professionnelle
dans le commerce et les arts et métiers.

Proposition Mouttet.
La Confédération a le droit d'établir des dispo-

sitions uniformes sur la protection des travailleurs,
le service de placement, l'assurance-chômage et la
formation professionnelle dans le commerce, dans
l'industrie, dans l'artisanat, ainsi que pour le per-
sonnel préposé à la garde et aux soins des malades.

Schöpfer, Berichterstatter: In Abs. l von Art.
34ter hat der Ständerat eine Einschaltung gemacht,
die sagte, dass der Bund befugt sei, zum Schütze
der Arbeitnehmer über die Arbeitsvermittlung und
über die Arbeitslosenversicherung sowie die beruf-
liche Ausbildung Bedingungen aufzustellen. Unsere
Kommission schaltete nun ein: „Ueber die beruf-
liche Ausbildung im Handel und in den Gewerben".
Der Bundesrat hätte somit über das Pflegepersonal
keine Bestimmungen aufstellen können, denn das
Pflegepersonal gehört nicht zu Handel und Ge-
werbe. Wie kam diese Aenderung ? In der Kom-
mission wurde uns vom Vertreter des Bundesamtes
erklärt, dass gestützt auf diese Bestimmung nun
legiferiert werden könne über Kunst, Wissenschaft,
Erziehung, Krankenpflege, Fischerei, Forstwirt-
schaft und anderes mehr. Das erregte Bedenken,
besonders weil gesagt, wurde, man könne legiferieren
über Kunst, Wissenschaft und Erziehung. Die
ständerätliche Kommission wollte es vermeiden,
dass der Bund in die kantonalen Mittelschulen
hineinregieren könne. Die kantonalen Mittelschulen
fallen unter das Gebiet der Erziehung, und daher
fügte man dann die Worte bei, um das zu ver-
meiden, dass der Bund nur über die berufliche
Ausbildung im Handel und in den Gewerben
Bestimmungen aufstellen könne.

Ich muss Ihnen offen gestehen, dass ich erst
nachher, als ich nach Hause kam, Bedenken über
diese Einschränkung empfand, und zwar deshalb,
weil nun eine Lücke entsteht, die von der Kom-
mission gar niemand gewollt hat. Wir wollten die
Kantone schützen in Fragen der Erziehung, Kunst
und Wissenschaft, aber niemals wollten wir in der
Kommission, dass der Bund keine Bestimmungen
aufstellen könne für das Pflegepersonal in den
Spitälern, in den Heil- und Pflegeanstalten für
Geisteskranke,- über das Pflegepersonal in der
Kinder- und in der Säuglingspflege. Da herrscht
bekanntlich noch recht wenig Ordnung. Der Bund
sollte also solche Bestimmungen aufstellen können,
ebenso sollten auch Bestimmungen über die Tätig-
keitsgebiete des Hausdienstes und der Pflegeberufe
vom Bunde erlassen werden können.

Darin-waren wir eigentlich alle einig und nie-
mand dachte daran, als wir diese Einschaltung
machten, dass nun eine Lücke entsteht, wenn wir
die Worte „im Handel und in den Gewerben"
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einschalten. Ich habe daher die Auffassung, dass
wir entweder wieder zurückkehren sollten zum ur-
sprünglichen Beschluss, dem auch der Nationalrat
beigestimmt hat, so dass dann keine Differenz be-
steht, oder, wenn man dies nicht will, so sollte man
nach den Worten „im Handel und in den Gewerben"
eine Einschränkung machen, in dem Sinne, dass
die berufliche Ausbildung sich nicht, bezieht auf
Fragen der Erziehung, der Kunst und der Wissen-
schaft.

Und nun ist heute vormittag ein Antrag von
Herrn Ständerat Mouttet ausgeteilt worden, der
auch entdeckt hat, dass hier eine Lücke vorhanden
sei und der diese Lücke mit einem Antrag in der
Weise ausfüllt, dass sie den Sprechenden wenigstens,
und wahrscheinlich auch die übrigen Kommissions-
mitglieder, vollständig befriedigt. Er sagt, dass der
Bund befugt sei, einheitliche Bestimmungen zum
Schütze der Arbeitnehmer über die Arbeits-
vermittlung, Arbeitslosenversicherung und die be-
rufliche Ausbildung im Handel, in der Industrie,
in den Gewerben, sowie — das ist die Hauptsache —
für das Personal in der Krankenaufsicht und
Krankenpflege aufzustellen. Mir scheint, dass diese
Formulierung an die Stelle unseres Antrages treten
sollte, und ich glaube, ohne den seinerzeitigen
Kommissionsbeschluss zu missachten, Ihnen emp-
fehlen zu dürfen, diesem Antrag von Herrn Mouttet,
der vom Antragsteller nun noch begründet werden
wird, beizupflichten und unsere Formulierung
fallen zu lassen.

M. Mouttet: M. le président de la commission
vient d'alléger ma tâche. Ce matin, je vous ai fait
distribuer une proposition que vous avez devant
vous; tout à l'heure, M. Schöpfer vous a exposé
lui-même les raisons pour lesquelles je suis arrivé à
vous faire ladite proposition.

La commission, elle, vous proposait tout d'abord
de modifier le texte du premier alinéa de l'art. 34ter
accordant à la Confédération le droit d'établir des
dispositions sur la formation professionnelle en
ajoutant après les mots «formation.professionnelle»
«...dans le commerce et les .arts et métiers...»
Cette modification tirait son origine d'une propo-
sition faite par notre collègue M. Amstalden, qui
craignait qu'en se bornant à dire «formation pro-
fessionnelle» tout court, de voir la Confédération
s'arroger le droit de légiférer également dans le
domaine de l'instruction publique, notamment en
ce qui concerne les écoles secondaires et les écoles
moyennes. Mais cette crainte, à mon avis, était
absolument injustifiée, car l'instruction qui se donne
dans les établissements de cet ordre — écoles secon-
daires, écoles moyennes, progymnases et gymnases
—- n'est pas un enseignement professionnel: c'est
un enseignement de caractère général. Il n'y avait
pas lieu d'avoir la moindre crainte non plus au sujet
de l'enseignement universitaire ou des professions
libérales, car pour celles-ci nous avons et nous,
maintenons l'art. 33 de la Constitution actuelle, de
sorte que les professions libérables ne seront nulle-
ment touchées par le nouvel art. 34ter.

L'adjonction, proposée par la commission, des
mots: «dans le commerce et .les arts et métiers»
était donc, selon moi, superflue, et l'on aurait pu
simplement s'en .tenir au texte qui nous était soumis

par le Conseil fédéral. Cependant, cettejjadjonction
suggérée par la commission est elle-même incom-
plète, car on a laissé de côté les mots: «dans l'in-
dustrie». Or, c'est aussi bien dans l'industrie que
dans le commerce et dans les arts et métiers que
la Confédération doit pouvoir édicter des règles
concernant la formation professionnelle. De plus,
si même on ajoute les mots «dans l'industrie», ce-
nouveau texte n'atteindra pas le but que nous
nous sommes proposé en modifiant Je premier;

„alinéa de cet art. 34ter. Si vous suivez attentive-
ment le message, vous y verrez à plusieurs endroits,
notamment aux pages 29 et 60, pourquoi on est arrivé
à modifier la rédaction de ce premier alinéa. Le
Conseil fédéral propose de parler «de formation
professionnelle» tout court, pour donner à la Con-
fédération la possibilité d'édicter des règles 'uni-
formes en ce qui concerne la formation dans cer-
taines professions qui ne rentrent ni dans lé com-
merce, ni dans l'industrie, ni dans les arts et métiers', -
telle la profession exercée par ceux qui se vouent,
aux soins et à la garde des malades. . . - • '

L'origine de cette modification qui nous est pro-
posée par le Conseil fédéral se trouve "même dans
deux postulats adoptés par les Chambres fédérales!
que vous retrouverez à la page 44 du message et
dont voici la teneur. La commission du Conseil .dès-
Etats pour la loi sur la formation professionnelle'
avait fait adopter, le 12 mars 1930, unpost.ulat ainsi •
conçu:

«Le Conseil fédéral est invité à examiner, si et
dans quelle mesure la Confédération peut encou-
rager la formation professionnelle du personnel pré-
posé aux soins et à la garde des malades, et à faire
un rapport à ce sujet.»

De même, la commission du Conseil 'national,
chargée de la loi sur le repos hebdomadaire, avait
fait adopter par le Conseil national, le 1er octobre
1930, cet autre postulat:

«Le Conseil fédéral est invité à présenter un
rapport sur la question de savoir s'il n'y aurait pas
lieu de reviser la Constitution en vue de créer les
bases nécessaires à une loi fédérale réglant'les con-
ditions de travail du personnel des établissements
de tous genres destinés-au traitement des malades.»

Lorsque le Conseil fédéral eut établi son texte
tout général portant réglementation de la «forma-
tion professionnelle» tout court, cette rédaction'a
été soumise à diverses sociétés intéressées, lesquelles
se sont prononcées d'une façon très satisfaisante à
son sujet. J'ai ici devant moi une 'lettre adressée
à M. le chef dû Département de l'Economie publique
et dans laquelle on peut lire ce qui suit : '

„Die Berufsausbildung von Kranken- und
Irrenpflegepersonal, wie auch von Wochen- und
Säuglingspflegerinnen war den unterzeichneten
Verbänden von jeher ein besonderes Anliegen.
Leider herrschen in diesen Berufen, trotz eifriger
Bemühungen der Verbände, immer noch viele
Missstände, an deren Behebung mit Aussicht auf
Erfolg erst gearbeitet werden kann,, wenn einmal
grundlegende einheitliche Bestimmunge'n über die
Ausbildung, über Prüfungen, Diplom-,und Trachten-.
schütz aufgestellt werden können."

Cette lettre porte la signature de représentants
de treize sociétés qui s'occupent spécialement de
ces matières, en .particulier le nom .de personnes,.
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qui sont des sommités dans ce domaine. Je me
bornerai à citer ceux de M. le prof. Dr Hunziker,
de Baie, de Mlle Louise Probst, présidente du
Schweiz. Krankenpflegebund, de M. le Dr von
Schulthess, président de la Croix-Rouge suisse.
Voilà comment la nouvelle disposition avait été
accueillie.

Maintenant, avec le nouveau texte que nous
propose la commission, il n'y aurait qu'une chose
à faire: remettre dans le tiroir aux oubliettes les
deux postulats adoptés précédemment par les
Chambres fédérales. C'est afin d'éviter cela que
je .vous propose un texte nouveau, pouvant, à
mon sens, rallier toutes les opinions, aussi bien
celle de M. Amstalden que toutes les autres qui
ont été émises au cours des débats devant la com-
mission, un texte que vous avez devant vous et
qui tend à accorder à la Confédération le droit
d'établir des dispositions uniformes sur la formation
professionnelle dans le commerce, dans l'indus-
trie, dans l'artisanat, ainsi que pour le personnel
préposé à la garde et aux soins des malades. Telle
est ma proposition.

Präsident: Nimmt ein Mitglied den Antrag
der Kommission, auf den Herr Dr. Schöpfer zu-
gunsten des Antrages von Herrn Mouttet ver-
zichtet hat, wieder auf ?

Es ist nicht der Fall. Wir behandeln deshalb
nur noch den Antrag Mouttet.

Bundesrat Obrecht: Auch der Vertreter des
Bundesrates ist in der angenehmen Lage, seine Zu-
stimmung erklären zu können zum Antrag von
Herrn Ständerat Mouttet. Ich möchte dabei aber
zwei Feststellungen anbringen.

Es handelt sich um die berufliche Ausbildung
für das Personal der Krankenaufsicht und Kranken-
pflege. Kommen hier auch die Krankenschwestern
in Betracht? Ich möchte die beruhigende Erklä-
rung abgeben, dass wir nicht etwa darauf ausgehen,
von uns aus die Ausbildung der Krankenschwestern
an die Hand zu nehmen und sie von Bundes wegen
zu regeln. Die Praxis ist die, dass wir nur dort die
Berufsausbildung organisieren und fördern, wo es
von den betreffenden Berufsangehörigen verlangt
wird. Es wird gewöhnlich dann verlangt, wenn es
sich darum handelt, eine bestimmt umschriebene
Lehrzeit zu absolvieren, nach der Lehrzeit eine
Prüfung abzulegen und wenn diese Prüfung gut
bestanden wird, einen Lehrbrief oder sogar einen
Meistertitel zu bekommen; wo das alles nicht ge-
wünscht wird, tun wir von uns aus nichts. Ich
glaube nun nicht, dass die Krankenschwestern,
jedenfalls nicht alle, darauf ausgehen werden;
wenn sie es aber verlangen, dann werden wir es hal-
ten wie ändern Kreisen gegenüber auch. Andern-
falls werden wir sie aber nicht vermissen. Das ist
die eine Feststellung.

Die andere ist die, dass durch die neue Fassung
die landwirtschaftliche Ausbildung ausgeschlossen
bleibt. Denn die berufliche Ausbildung bleibt auch
nach dem Antrag des Herrn Dr. Mouttet beschränkt
auf Handel, Industrie und Gewerbe, sowie das
Personal in der Krankenaufsicht und Kranken-
pflege; die Landwirtschaft wird ausgeschlossen.

• Das könnte zu der Besorgnis Anlass geben, wir

hatten die Absicht, das grosse Werk in der land-
wirtschaftlichen Ausbildung, das hier mit Hilfe
des Bundes geschaffen worden ist, preiszugeben.
Diese Befürchtung ist nicht am Platze. Wenn wir
in Art. 31bis fördernde Massnahmen sollen treffen
können für einzelne Wirtschaftszweige und Berufs-
gruppen, und wenn wir nach Abs. 2 des Art. 31 bis
sollen Vorschriften erlassen können zur Erhaltung
eines gesunden Bauernstandes und einer leistungs-
fähigen Landwirtschaft, sowie zur Festigung des
bäuerlichen Grundbesitzes, so gehört natürlich die
landwirtschaftliche Ausbildung zu diesen Aufgaben.
Dabei kann der Gesetzgeber sogar von der Handels-
und Gewerbefreiheit abweichen. Wir werden also
nach wie vor für eine gute berufliche Ausbildung
der Landwirtschaft einstehen wollen und können;
das ist die zweite Feststellung.

M. Piller: Je m'étonne que même M. le président
de la commission ait accepté sans autre la propo-
sition que M. Mouttet vient de développer, qui tend
à élargir considérablement la portée de l'art. 34ter,
premier alinéa. A la commission, nous nous étions
mis finalement d'accord à l'unanimité sur cette
formule : «la formation professionnelle dans le com-
merce et les arts et métiers».

Pour ma part, je ne pourrais pas me rallier à la
proposition de Mouttet, même si elle est acceptée
par la majorité de la commission. J'estime que
cette question doit être examinée de plus près.

Comme d'autres propositions d'amendement sont
déjà renvoyées à la commission, je propose de lui
envoyer aussi celle-là. On permettra ainsi à la com-
mission d'en examiner'la portée exacte; mais il ne
me convient pas qu'aujourd'hui et sans autre on
modifie un texte sur lequel l'unanimité s'était faite,
au sein de la commission.

Schöpfer, Berichterstatter: Ich glaube nicht,
dass ein Bedürfnis vorliegt, Art. 34ter, Abs. l, an
die Kommission zurückzuweisen. Allein wenn ein
Mitglied des Rates es wünscht, und da wir doch
trotzdem am nächsten Montag nachmittag um 3
Uhr zusammen kommen müssen, kann man ja
diese Zurückweisung vornehmen. Ich habe also
nichts dagegen einzuwenden, obschon ohne die Ein-
schaltung der Worte „Industrie, Handel und Ge-
werbe" man alles das hätte machen können, was
Herr Kollega Piller nun befürchtet. Er war ja bei
den Beratungen auch mit dabei. Nur möchte -ich
Ihnen jetzt schon eine Aenderung empfehlen, die
wir noch vornehmen können und mit welcher Herr
Kollege Mouttet einverstanden ist. Es heisst in
seinem Antrag, der Bund sei befugt, „einheitliche"
Bestimmungen aufzustellen. Herr Landammann
Hefti hat mich auf dieses Wort aufmerksam ge-
macht. Es wäre mir sonst entgangen. Nun hat der
Nationalrat und nach ihm die ständerätliche Kom-
mission und auch unser Plenum dieses Wort „ein-
heitliche" unterdrückt, und zwar mit voller Absicht;
Deshalb beantrage ich Ihnen beim Antrag Mouttet,
mit Zustimmung des. Antragstellers, dieses Wort
„einheitlich" wieder zu streichen, damit eine grös-
sere Freiheit bei der Durchführung je nach den
Verhältnissen in den Kantonen gewahrt wird. Was
übrig bleibt, wird an die Kommission zurückge-
wiesen. Das möchte ich meinen Herren Kollegen
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empfehlen, wenn Herr Dr. Piller das Bedürfnis
darnach hat.

Abstimmung. —'Vote.
Für den Ordnungsantrag Piller

Einstimmigkeit

Präsident: Es ist nicht bestritten, das Wort
„einheitlich" nach Antrag von Herrn Schöpfer und
in Uebereinstimmung mit Herrn Dr. Mouttet zu
streichen.

Zustimmung. — Adhésion.

Art. 34ter, Abs. l bis.
Antrag der Kommission.

Mehrheit:
Ibis. Die Befugnis zur Errichtung öffentlicher

Arbeitslosenversicherungskassen sowie zur Ein-
führung eines allgemeinen Obligatoriums der Ar-
beitslosenversicherung bleibt, den Kantonen vor-
behalten. Für eine allfällige Rückversicherung
können die Arbeitslosenversicherungskassen nur zu
jährlich wiederkehrenden, versicherungstechnisch
gerechtfertigten Prämienzahlungen herangezogen
werden.

I. Minderheit
(Schöpfer, Béguin, Chamorel, Keller, Martin, Meyer) :

Ibis. Festhalten am 1. und 3. Satz; im übrigen
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

II. Minderheit
(Schmucki):

l bis. Zustimmung zum Beschluss des National-
rats.

Art. 34ter, AI. Ibis Cst.
Proposition de la commission.

Majori té :
Ibis. Le droit d'instituer des caisses publiques

d'assurance-chômage et d'introduire une assurance-
chômage obligatoire pour tous demeure réservé
aux cantons. Si une réassurance est instituée, les
caisses d'assurance-chômage pourront seulement
être tenues de payer des primes annuelles conformes
aux principes de la science actuarielle.

jère minorité
(Schöpfer, Béguin, Chamorel, Keller,Martin, Meyer) :

Ibis. Maintenir la lre et la 3 e phrases. Adhérer
à la décision du Conseil national pour la deuxième.

IIe minorité (Schmucki):
Ibis. Adhésion à la décision du Conseil national.

Schöpfer, Berichterstatter der I. Minderheit:
Wir kommen nun zu Art. 34ter, Absatz Ibis.
Dieser Absatz enthält 3 Sätze. Der erste Satz lau-
tet: „Die Durchführung der Arbeitslosenversiche-
rung ist Sache öffentlicher sowie privater, sowohl
paritätischer als einseitiger Kassen". Dann kommt
der zweite Satz, der sagt: „Die Befugnis zur Grün-
dung öffentlicher Kassen und das Recht, ein all-
gemeines Obligatorium der Arbeitslosenversicherung
zu verfügen, bleibt den Kantonen vorbehalten."

Dann kommt der dritte Satz: „Der Bund ist be-
fugt, für die Arbeitslosenversicherungskassen glei-
cher Art eine Rückversicherung einzuführen, so-
weit die Kassen dies nicht selbst tun."

Der Satz 2, den ich Ihnen soeben verlesen habe,
ist unbestritten; da sind Nationalrat und Ständerat
einig. Es wird den Kantonen die Gründung öffent-
licher Kassen und eine Einführung des Obliga-
toriums vorbehalten. Das ist übrigens auch be-
stehendes Recht. Satz 2 erklärt also in aller Deut-
lichkeit, dass aus der Arbeitslosenversicherung
keine Bundesanstalt, gemacht werden darf, wie z. B.
die Suval eine Bundesanstalt ist. Das ist unbe-
stritten. Ich möchte dazu keine weitern Aus-
führungen machen.

Nun der Abs. 1. Er ist vom Nationalrat ge-
strichen worden; der Satz sei überhaupt überflüssig,
und man brauche nicht zu sagen, dass die Durch-
führung der Arbeitslosenversicherung Sache öffent-
licher wie privater, sowohl paritätischer wie ein-
seitiger Kassen sei; es sei jetzt schon so, und nie-
mand denke daran, das zu ändern. Unsere Kom-
mission schloss sich in der Mehrheit dieser Auffas-
sung an. Die Minderheit, welcher auch der Spre-
chende angehört, ist der Meinung, dass dieser erste
Satz bestehen bleiben müsse. Die Entwicklung der
Arbeitslosenversicherung machte sich doch so, dass
die öffentlichen, die einseitigen und die paritätischen
Kassen entstanden sind. Die öffentlichen Kassen
wurden in Abs. 2 nun ausdrücklich genannt, die
einseitigen und die paritätischen Kassen werden
aber nicht genannt. Warum nicht ? Ich vermag
keinen Grund einzusehen, um die einseitigen, also
die Gewerkschaftskassen, und die paritätischen
Kassen nicht zu nennen. Es entstand besonders
bei den paritätischen Kassen eine gewisse Beunruhi-
gung, dass man in Zukunft nicht so ganz sicher sei,
ob sie bestehen bleiben können oder ob sie zum
Verschwinden verurteilt seien. Der Bundesrat er-
klärte uns, man denke gar nicht daran, diese Kassen
zum Verschwinden zu bringen. Desto besser, sage
ich, aber warum sollen wir die Beunruhigung, die
bei diesen paritätischen Kassen nun einmal existiert,
nicht beseitigen und sie im Gesetz nicht ausdrück-
lich nennen, wie dies in der ersten Fassung des
Ständerates der Fall gewesen war ? Die paritäti-
schen Arbeitslosenversicherungskassen sind zwar
die kleinsten Kassen, sie haben am wenigsten Mit-
glieder. Während die gewerkschaftlichen Kassen,
d. h. die einseitigen Kassen, 246000 Mitglieder
haben, haben die paritätischen Kassen nur 116 000
Mitglieder. Allein ich finde, 116 000 Mitglieder, das
sei immerhin eine Zahl von Bedeutung.

In diesen paritätischen Arbeitslosenversiche-
rungskassen bezahlen nun die Arbeitgeber Beiträge.
Die Arbeitgeber leisteten im Jahre 1937 an diese
Kassen die hübsche Summe von i 453 000 Franken.
Der Staat hat also ein lebhaftes Interesse daran,
dass dieser Betrag der Arbeitslosenbekämpfung er-
halten bleibt, und deshalb haben auch wir ein In-
teresse daran, diese paritätischen Kassen in der
Verfassung besonders zu nennen. Dann sind wir
sicher, und erst dann, dass in der Zukunft keine
Gefahr besteht, dass 'diese Kassen sich infolge von
Bundesgesetzen oder Bundesbeschlüssen langsam
auflösen müssten. Würden sie sich auflösen, so ver-
löre der Staat 1,5 Millionen, welche jetzt die Ar-
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beitgeber zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit ein-
bezahlen. Das darf nicht geschehen, und deshalb
empfehle ich Ihnen den Antrag der Minderheit,
d. h. den Satz l beizubehalten.

Und nun der Satz 3. Hier wurde vom Ständerat
eine Differenz geschaffen. Unsere Kommission
fügte auf Antrag des Amtes und des Departementes
den Satz bei: „Für eine allfällige Rückversicherung
können die Arbeitslosenversicherungskassen nur zu
jährlich wiederkehrenden, versicherungstechnisch
gerechtfertigten Prämienzahlungen herangezogen
werden." Es wird also die Errichtung einer Rück-
versicherung oder einer Ausgleichskasse, wie man
dem Ding sagen will, es ist ja gleichgültig, vorge-
sehen. Es soll ein Fonds geschaffen werden zwischen
den einzelnen Kassen, d. h. ein Ausgleich, wenn
dieselben in ungleichem Masse von der Arbeits-
losigkeit betroffen werden. Dieser Fonds soll ge-
äufnet werden dadurch, dass die Mitglieder der
Kassen Zusatzprämien zu bezahlen haben. Diese
Zusatzprämien sollen abgestuft werden nach Ge-
fahrenklassen. Es besteht durch Beifügung dieses
Satzes nun in der Tat eine Garantie, dass ange-
sammelte Reserven oder Vermögensteile bestehen-
der Kassen nicht weggenommen werden können, um
den Fonds zu bilden, nach dieser Seite hin bietet
dieser Zusatz sicherlich gewisse Vorteile. Deshalb
stimmte ihm auch die Kommissionsmehrheit zu.

Aber der Zusatz hat andere Mängel. Die Kan-
tone, so vermute ich, können die Rückversicherung
verlangen. Es ist ja im Satz vorher von Kantonen
die Rede. Die Einrichtung der öffentlichen Kassen
und die Einführung des Obligatoriums usw. bleiben
den Kantonen vorbehalten, steht im Vordersatz,
und dann heisst es weiter: „Für eine allfällige
Rückversicherung ... usw." Die Kantone könnten
diese Rückversicherung also verlangen. Ein Kan-
ton kann aber nur für sein kantonales Territorium
Bestimmungen aufstellen. Darüber hinaus kann er
nicht gehen. Es gibt also offenbar eine kantonale
Rückversicherung, und das ist unzweckmässig. Das
kantonale Gebiet ist für eine Risikoverteilung viel
zu klein und auch meist einseitig orientiert. Stellen
Sie sich z. B. vor, dass der Kanton Zug oder der
Kanton Uri eine Rückversicherung einführen müss-
ten. Das ist ja undenkbar.

Und noch eine andere Frage ist unabgeklärt,
nämlich die Frage, wie es sich dann verhält mit den
in ändern Kantonen wohnenden Mitgliedern einer
Kasse. Das Einzugsgebiet der meisten Kassen er-
streckt sich auf verschiedene Kantone. Die Rück-
versicherung, wenn man eine solche machen will,
müsste also, meiner Meinung nach, eidgenössisch
oder dann zum mindesten interkantonal eingeführt
werden. Es müsste dann aber ein besonderer Ab-
satz gemacht werden.

Nun besteht, aber noch eine weitere Unklarheit.
Für die Rückversicherung sollen die Kassenmit-
glieder, wie es in dem Beschlüsse heisst, versiche-
rungstechnisch gerechtfertigte Prämien •— beachten
Sie das wohl ! — bezahlen. Was heisst das ? Ich
nehme an, es seien gemeint versicherungsmathe-
matisch berechnete Prämien, also Prämien, die nach
Gefahrenklassen abgestuft sind, und in diesem
Sinne ist uns auch berichtet worden. Die Prämien,
die bezahlt, werden, und die Bezüge, welche die
Versicherten aus der Kasse machen, müssen aber
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nach versicherungsmathematischen. Grundsätzen
miteinander in einer gewissen Beziehung stehen.
Es ist bei jeder Versicherung so, das weiss ein jeder
von uns, je nachdem man Prämien einbezahlt, ist
die Leistung der Versicherungskasse der Lebens-
versicherung oder der Rentenversicherung grösser
oder kleiner . Also müssen die Prämien, welche be-
zahlt werden, und die Leistungen, welche der Ver-
sicherte bekommt, miteinander in einer gewissen
Beziehung stehen. Nun , können aber die Bezüge,
welche der Versicherte macht, nicht nach ver-
sicherungsmathematischen Grundsätzen errechnet
werden. 'Das ist bei der Arbeitslosenversicherung
unmöglich. Denn die Bezüge der Mitglieder einer
Arbeitslosenversicherungskasse richten sich nach
sozialen Grundsätzen. Die Bezüge sind auch sozial
abgestuft. Ein Unterstützungspflichtiger Versicher-
ter bezieht aus sozialen Gründen mit. Fug und Recht
mehr als ein nicht Unterstützungspflichtiger.

Dazu kommt noch etwas anderes. Der Neben-
verdienst aus Landwirtschaft oder aus gewerb-
licher Arbeit muss von der Unterstützung in Abzug
gebracht werden. Auch das ist. nicht, vereinbar mit
einem versicherungsmathematischen Grundsatze.
Ich schliesse daraus, dass die Bestimmungen von
den versicherungstechnisch errechneten Prämien ja
recht wohl und gut gemeint, dass sie aber einfach
nicht durchführbar seien. Ich habe die Meinung,
dass diese Bestimmung «lettre mort.e» bleiben wird
und bleiben muss. Es geht, gar nicht anders. Ich
vermute, dass dem Departement und dem Bundes-
amte offenbar ein Ausgleichsfonds vorschwebte, wie
ihn Herr Ilg vorgeschlagen hat, jedoch mit der
Variante, dass die Prämien nach einer gewissen
Weise versicherungsmathematisch errechnet wer-
den. Das kann man nicht. Das ist einfach unmög-
lich, weil sich die Bezüge nach sozialen Grundsätzen
richten und weil bei einer versicherungsmathema-
tischen Berechnung sich die Bezüge nach der er-
rechneten Prämie richten müssen. Bei der Arbeits-
losenversicherung aber richten sich die Bezüge nach
ganz anderen, nämlich nach sozialen Grundsätzen.
Also haben wir hier einen Ausgleichsfonds in einer
Variante, wonach die Prämien nach einer uns voll-
ständig unbekannten Skala abgestuft werden, denn
versicherungstechnisch kann man es nicht, weil, die
Bezüge in einer Beziehung dazu stehen müssen.

. Gerade gegen einen solchen wie gegen jeden Aus-
gleichsfonds erheben die staatlichen, zum Teil auch
die gewerkschaftlichen und die paritätischen Kassen
Einspruch, weil nur einzelne gewerkschaftliche
Kassen dadurch begünstigt worden wären. Die Be-
denken der paritätischen Kassen werden also durch
diese neue Formulierung nicht zerstreut, sondern
eher bestärkt.

Wir vernahmen auch aus dem Kommentar, der
der Kommission vorgelegt wurde, dass die Lei-
stungen der Ausgleichskassen von einer angemesse-
nen Mitgliederprämie abhängig gemacht werden
müssen, wenn man Ungerechtigkeiten vermeiden
wolle. Wenn man das machen will, kommen aber
die paritätischen Kassen zu kurz, sind ganz schlecht
gestellt; denn die Prämien der Mitglieder der pari-
tätischen Kassen sind meist erheblich niedriger
als die Prämien der einseitigen Kassen, und zwar
deshalb, weil ja der Arbeitgeber in der Regel 50 %
der Prämien selbst bezahlt und sie zudem kleinere
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Verwaltungsspesen haben. Wenn also die paritä-
tischen Kassen aus der Ausgleichskasse etwas haben
wollen, müssen sie die Prämien der Mitglieder er-
höhen. Dadurch würden aber auch die Leistungen
der Arbeitgeber erhöht, weil diese ja meistens die
Hälfte der Prämien bezahlen. Dadurch würde eine
Angleichung der Prämiensätze der paritätischen
Kassen an die Prämiensätze der einseitigen Kassen,
ich möchte sagen direkt erzwungen. Dadurch wür-
den aber auch die gewerkschaftlichen Kassen, d. h.
die einseitigen Kassen, indirekt durch die Arbeit-
geber unterstützt. Warum? Weil dann diese ein-
seitigen Kassen nicht gezwungen wären, ihre Prä-
mien ihrem eigenen Risiko anzupassen und zu er-
höhen. Diese Entwicklung müsste den Gedanken
der paritätischen Arbeitslosenversicherungskassen
geradezu vernichtend treffen. Daher bleibt die
Minderheit überzeugt bei der bisherigen Fassung
des ständerätlichen Kommissionsbeschlusses. Die
Kommissionsminderheit hält also an der ursprüng-
lichen Formulierung fest.

Grundsätzlich ist die Kommissionsminderheit
damit einverstanden, dass der Bund so eine Art
Rückversicherung einführen kann. Er muss es
nicht, aber er kann es, wenn die Kassen es nicht
selbst tun. Allein die Minderheit lehnt den Aus-
gleichsfonds ab. Man muss sich eben fragen, wenn
man diese Angelegenheit beurteilen will, wie die
Verhältnisse sich getalten werden. Die kantonalen
Kassen werden wohl zum Beitritt zu einem Aus-
gleichsfonds veranlasst werden. Aber die kanto-
nalen Kassen haben ja den Risikoausgleich bereits.
Sie nehmen doch Mitglieder von allen Branchen
auf. Somit ist bereits ein Risikoausgleich geschaffen.
Es ist bei den kantonalen Kassen ja nicht wie bei
den Branchenkassen, wo nur gewisse Branchen in
einer Kasse drin sind," für welche die Risiken alle
gleich sind. •—• Hinter den kantonalen Kassen steht
übrigens noch der Kanton. Der ist Garantie genug.
Es braucht keine Rückversicherung und keinen
Ausgleichsfonds mehr; der Staat als solcher ist
Rückversicherung und Ausgleichsfonds genug. Je-
der Kanton würde es daher sicher mit Entschieden-
heit ablehnen, auch wenn der Bund einen solchen
Ausgleichsfonds schaffen und die Kantone zwingen
würde, mit ihren Kassen beizutreten, auf diese
Weise die Arbeitslosigkeit in einem ändern Kanton
zu bekämpfen. Das wäre nämlich die Folge. Wenn
z. B. im Kanton X eine grosse Krise wäre, dann
müssten die Angehörigen der kantonalen Kassen
aller übrigen Kantone mit ihren Zusatzprämien die
Krise im Kanton X bekämpfen helfen. Das geht
nicht an. Die kantonalen Kassen sorgen für sich
selber, ohne auf die Gnade und Unterstützung der
ändern Kantone oder auf diesen Ausgleichsfonds
angewiesen zu sein. Sie werden dem Fonds nicht
beitreten, haben es nicht nötig, die Voraussetzungen
für eine Rückversicherung und einen Ausgleichs-
fonds fehlen dort.

Dann bleiben noch die Gewerkschaftskassen
und die paritätischen Kassen übrig. Die Versicher-
ten werden dann auf jeden Fall nicht in den ein-
seitigen und den paritätischen Kassen drin bleiben,
wenn eine Zusatzprämie bezogen wird, für einen
Ausgleich, sondern sie gehen in eine Kasse, welche
keine Zusatzprämie bezieht. Sie werden in die
kantonale Kasse gehen und dadurch wird die Exi-

stenz von beiden Kassengruppen, der einseitigen
und der paritätischen, direkt gefährdet.

Die paritätischen Kassen, ich spreche jetzt nur
von denen und verwende mich für diese, haben ihre
Existenzberechtigung. Die meisten paritätischen
Kassen sind so organisiert, dass die Industrien einer
gewissen Gegend zusammengeschlossen sind, z. B.
in der paritätischen Arbeitslosenversicherungskasse
Aarau oder der von Brugg. Da sind alle Industrien
drinn, somit ist ein branchenmässiger Ausgleich
bereits geschaffen. Die Textilindustrie, die Uhren-
industrie, die Schwerindustrie, alles das ist in der
gleichen Kasse, somit sind die verschiedensten
Risiken verbunden. Es können nur ganz grosse
Betriebe einseitige Kassen haben und zwar müssen
die Betriebe so gross sein, dass sich mindestens
2000 Kassenmitglieder bei der Versicherungskasse
versichern können. Die wenigsten Industrien kön-
nen eigene Arbeitslosenversicherungskassen haben.
Brown-Boveri in Baden, Sulzer in Winterthur, die
Firma Bally und andere können eigene Versiche-
rungskassen haben, weil sie mindestens 2000 Mit-
glieder in diese Kassen bringen können.

Auch die im Nationalrat aufgestellte Behaup-
tung, dass in Zeiten der Krise von den Industrien
besonders diejenigen Arbeiter entlassen würden,
die den einseitigen Kassen angehören, und dass
diese Arbeiter gerade in dem Moment, wo sie unter-
stützt werden sollten, nichts hätten, trifft nicht zu.
Es ist durchaus unrichtig, wenn behauptet wird,
die paritätischen Kassen würden gerade dann nicht
funktionieren, wenn sie funktionieren sollten. Das
widerspricht direkt den gesetzlichen Bestimmungen
in der Verordnung 6, wonach ein Mitglied, das aus
einer paritätischen Kasse austritt, oder entlassen
wird, so lange von der paritätischen Kasse unter-
stützt werden muss, bis es Arbeit hat. Noch mehr.
Es heisst sogar, bis es dauernde Arbeit hat. Ob
das ein, zwei, drei, vier oder fünf Jahre geht, ist
ganz gleich. So lange muss die Kasse unterstützen.
Es ist also unberechtigt, wenn gesagt wird, dass
bei den paritätischen Kassen die Kasse gerade dann
nicht funktioniere, wenn sie funktionieren soll. Es
trifft auch nicht zu, dass eine solche Kasse unter-
geht, wenn eine Industrie als solche untergeht. Es
müssen doch" die Reserven und Gelder der Kasse
nach den gesetzlichen Bestimmungen in mündel-
sichern Geldern angelegt sein. 20% der Kassen:
gelder können beim betreffenden Betrieb selbst
angelegt sein, aber wenn dieser Betrieb zugrunde
geht, in Konkurs kommt, hat die Arbeitslosenver-
sicherungskasse ein Konkursprivileg. Sie kann also
überhaupt nichts verlieren. Vorteilhaft für diese
Kassen ist, dass sie, wie ich schon gesagt habe,
keine Verwaltungsspesen haben. Irgend ein Ange-
stellter der Firma oder ein Arbeitgeber-Sekretär ver-
waltet diese Kasse. Die Spesen kann man sich
sparen. Aber die einseitigen Kassen, die Gewerkr
schaftskassen müssen •— sie können es gar nicht
anders machen —- die Verwaltung irgend einem
Mann anvertrauen und ihn selbstverständlich auch
dafür bezahlen.

Der Staat hat also ein lebhaftes Interesse an
diesen paritätischen Kassen. Er sollte deren Wün-
sche erfüllen, wenn es irgendwie möglich ist. Er
soll daher auch den Ausgleichsfonds und die Rück-
versicherung oder wie man dem Ding sagen will,
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nur den gleichgestalteten Kassen überlassen. Man
kann nicht Ungleichartiges und Gleichartiges mit-
einander vergleichen. Also soll man die ungleich
gearteten Kassen auch verschieden behandeln.

Behalten Sie daher den Satz 3 ebenfalls bei und
stimmen Sie dem Antrag der Minderheit zu, mit
ändern Worten, halten Sie in Absatz l bis an Ihrem
bisherigen Beschluss fest. Da muss ich noch eine
Aufklärung geben. Wenn nämlich auf Antrag der
ersten Minderheit in der gedruckten Vorlage, die
vor uns "liegt, gesagt wird: „Festhalten ami. und
3. Satz und im übrigen Zustimmung zum National-
rat", so heisst das gar nichts anderes — ich sage
das an die Adresse des Herrn Präsidenten — als
Festhalten an Absatz Ibis, wie er schon im Januar
von uns beschlossen wurde. Man braucht also
nicht etwa über jeden einzelnen Satz dieses Ab-
satzes Ibis abzustimmen. Absatz Ibis bildet eine
Einheit, eine Gesamtheit und man kann diesen Ab-
satz Ibis einfach der Formulierung des National-
rates und der Formulierung der Mehrheit der stände-
rätlichen Kommission gegenüberstellen. Damit
habe ich geschlossen.

Präsident: Meine Hoffnung, dass wir diese Ver-
fassungsrevision zu Ende führen können, erfüllt
sich nicht. Die Ausführungen von Herrn Ständerat
Schöpfer über die Rückversicherung würden, wie
mir Herr Bundesrat Obrecht sagt, noch sehr viel
zu reden geben, so dass ich mich veranlasst sehe,
hier die Verhandlungen abzubrechen, in der 'Mei-
nung jedoch, dass ich sie nicht morgen früh weiter-
führe, sondern dann, wenn die rückgewiesenen
Artikel zur Behandlung kommen. Damit will ich
den Antrag nicht an die Kommission zurückweisen.
Sollte sich aber in dieser Versicherungsfrage noch
eine Verständigungsmöglichkeit während der Kom-
missionsberatungen ergeben, so wäre das jedenfalls
zu wünschen.

Schöpfer, Berichterstatter: Ich bedaure diesen
Rückweisungsantrag ausserordentlich und erblicke
darin eine ungleiche Behandlung der Kommissions-
minderheit. Heute haben wir unsere Ausführungen
vorgebracht; der Rat steht sicherlich unter dem
Eindruck dieser Ausführungen und ich kann diese
Ausführungen das nächste Mal nicht in einem halb-
öder ganzstündigen Vortrag wiederholen. Bei der
nächsten Beratung stehen Sie dann unter dem Ein-
druck der Kommissionsmehrheit. Jch hätte es da-
her vorgezogen, wenn die Frage jetzt erledigt
worden wäre. Ich stelle keinen Antrag, sondern
füge mich der Anordnung auf Unterbrechung. Ich
hätte es freilich vorgezogen, abzubrechen, bevor
man mit dem Absatz Ibis angefangen hätte, damit
alles miteinander erledigt worden wäre.

Präsident: Ich nahm an, dass das Referat nicht
so viel Zeit in Anspruch nehme. Herr Bundesrat
Obrecht hat mitgeteilt, dass seine Antwort eben-
falls sehr viel Zeit benötige, so dass wir unmöglich
fertig werden können. Anderseits glaube ich Herrn
Ständerat Schöpfer versichern zu können, dass wir
seine Ausführungen in der nächsten Woche nicht
schon vergessen haben werden.

Sind Sie einverstanden, dass wir angesichts der
vorgerückten Stunde die Verhandlungen abbrechen ?

Es erfolgt kein Widerspruch, Sie sind also damit
einverstanden.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 7. Juni 1939.
Séance du 7 juin 1939, matin.

Vorsitz — Présidence : Hr. Löpfe.

3870. Einfuhrbeschränkungen. 18. Bericht
des Bundesrates und Verlängerung des

Bundesbeschlusses.
Importations. Limitations. 18e rapport du Con-
seil fédéral et prorogation de l'arrêté fédéral.

Bericht des Bundesrats und Botschaft vom 3. März 1939
(Bundesblatt I, 321). — Rapport du Conseil fédéral et
projet d'arrêté du 3 mars 1939 (Feuille fédérale I, 317).

Antrag der Kommission.
Eintreten.

Proposition de la commission.
Passer à la discussion des articles.

Berichters tat tung. — Rapport général.

Schöpfer, Berichterstatter: Mit.dem 18. Bericht
des Bundesrates an die Bundesversammlung be-
treffend wirtschaftliche Massnahmen gegenüber dem
Ausland werden zwei Gegenstände miteinander
verbunden und uns vorgelegt; einmal der übliche
Bericht des Bundesrates über die Einfuhrbeschrän-
kungen, den Sie schon wiederholt erhalten haben,
und dann die Vorlage über die Verlängerung des
Bundesbeschlusses vom 14. Oktober 1933 über wirt-
schaftliche Massnahmen gegenüber dem Ausland.

Im Bericht über die Massnahmen gegenüber dem
Ausland sind jeweilen immer wieder die gleichen
Kapitel behandelt, nämlich das Kapitel über die
Einfuhrbeschränkungen, ein solches über die Mass-
nahmen zum Schutz der nationalen Produktion,
eines über den Clearingverkehr mit den einzelnen
Staaten und dann ein Bericht über die Preislage
und Preisbildung der zum Leben notwendigen
Artikel.

Die zweite Vorlage, die mit dem Bericht ver-
bunden ist, handelt von der Verlängerung des Bun-
desbeschlusses vom 14. Oktober 1933, jenes Be-
schlusses, gestützt auf welchen der Bundesrat er-
mächtigt wurde, alle Beschlüsse zur Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit, zur Förderung des Exportes,
zum Schütze der nationalen Produktion und un-
serer schweizerischen Zahlungsbilanz zu erlassen,
alle diese zahlreichen Beschlüsse, die wir schon in
wirtschaftlicher Beziehung gefasst haben, die sich
auf diesen Bundesbeschluss vom 14. Oktober 1933
stützen, auf diesen kurzen Bundesbeschluss vo.n 8
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dringlicher Bundesbeschlüsse schon wieder abzu-
ändern. Der Nationalrat und unsere Kommission,
diese sogar einstimmig, haben ,dem Bundesrat bei-
gepflichtet.

Unser Rat hat auf die Vorlage einzutreten, da
es sich um eine Initiative handelt. Er kann seine
Beratungen über das Volksbegehren allgemein füh-
ren oder sie artikelweise gliedern. Ohne dazu aus-
drücklich von der Kommission beauftragt zu sein,
glaube ich im Sinne derselben- globale Beratung
vorschlagen zu dürfen und schlage Ihnen gemäss
Art. 2 des Bundesbeschlusses und des einstimmigen
Beschlusses Ihrer Kommission vor, Volk und Stän-
den Verwerfung des Volksbegehrens zu beantragen,
ferner gemäss Art. 2 den Bundesrat mit der Voll-
ziehung dieses Beschlusses zu beauftragen.

i
Angenommen. — Adopté.

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

#ST# Vormittagssitzung vom 21. Juni 1939.
Séance du 21 juin 1939, matin.

Vorsitz — Présidence : Hr. Löpfe.

3616. Wirtschaftsartikel der Bundes-
verfassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre
économique. Revision.

Dif fe renzen . — Divergences.
Fortse tzung. — Suite.

Siehe Seite 380 hiervor. — Voir page 380 ci-devant.

Art. l (Art. 31 quinquies BV.).
Antrag der Kommission.

Mehrhei t :
Art. 31 quinquies. x Die Kantone sind befugt,

die Führung von Betrieben des Wirtschafts- und
Lichtspielgewerbes, sowie von Kleinbetrieben des
Handwerks von der persönlichen Befähigung und
die Zahl dieser Betriebe vom Bedürfnis abhängig
zu machen, sofern diese Wirtschaftszweige durch
übermässige Konkurrenz in ihrer Existenz be-
droht sind.

2 Die Vorschriften über das Wirtschaftsge-
werbe sind auf dem Wege der Gesetzgebung zu
erlassen, wobei der Bedeutung der verschiedenen
Arten von Wirtschaften für das Gemeinwohl an-
gemessen Rechnung zu tragen ist. Art. 31 bis,
Abs. 4, findet entsprechende Anwendung.

3 Ausserdem wird die Bundesgesetzgebung den
Kantonen Aufgaben übertragen, die keiner all-
gemeinen Regelung durch , den Bund bedürfen
und für welche die Kantone nicht kraft eigenen
Rechts zuständig sind.

I. Minderheit
(Martin, Béguin, Chamorel, Evequoz, Meyer, Piller) :

. . . sowie von Kleinbetrieben des Handwerks
und des Detailhandels . . .

II. Minderheit (Wenk):
Art. 31 quinquies. a Soweit die Kantone nicht

kraft eigenen Rechts zuständig sind, wird ihnen die
Bundesgesetzgebung Aufgaben gemäss Art. 31 bis,
Abs. 2, die keiner allgemeinen Regelung durch den
Bund bedürfen, übertragen.

2 Die Kantone haben das Recht, solche Vor-
schriften über die Lichtspieltheater zu erlassen
und auf dem Wege der Gesetzgebung Bestim-
mungen zum Schütze des Wirtschaftsgewerbes
aufzustellen. Dabei ist der Bedeutung der ver-
schiedenen Arten dieses Gewerbes für das öffent-
liche Wohl angemessen Rechnung zu tragen.

Art. l (Art. 31 quinquies CF).
Proposition de la commission.

* Majorité:
Art.- 31 quinquies. l Les cantons ont le droit

de subordonner l'exploitation des auberges, des
cinématographes et des petits établissements arti-
sanaux à des capacités personnelles et le nombre
de ces établissements à un besoin, en tant que ces
branches économiques sont menacées dans leur
existence par une concurrence excessive.

2 Les dispositions relatives à la profession d'au-
bergiste seront édictées par voie législative; elles
devront tenir suffisamment compte de l'impor-
tance des divers genres d'auberges pour le bien-
être public. L'article 31 bis, 4ealinéa, est appli-
cable.

3 En outre, la législation fédérale déléguera aux
cantons les tâches .qui ne nécessitent pas une
réglementation fédérale et pour lesquelles ils
ne sont pas déjà compétents.

Ire Minor i té
(Martin, Béguin, Chamorel, Evéquoz, Meyer, Piller) :

Art. 31 quinquies. 1 . . .
. . . et des petits établissements de l'artisanat

et du commerce de détail à des capacités . . .

IIe Minor i t é (Wenk):
Art. 31 quinquies. l Si les cantons ne sont pas

déjà compétents, la législation fédérale leur délé-
guera dans les limites de l'article 31 bis, 2e alinéa,
les tâches qui ne nécessitent pas une réglementa-
tion fédérale.

2 Les cantons ont le droit d'édicter des pres-
criptions de ce genre en matière de cinémato-
graphes et d'établir par voie législative des dis-
positions tendant à protéger la profession d'auber-
giste. Ces dispositions devront tenir suffisamment
compte de l'importance des divers genres d'au-
berges pour le bien-être public.

Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit: Wir
haben in unserer letzten Beratung noch einen Arti-
kel zurückgelegt, der heute erledigt werden soll.
Es handelt sich um Art. 31, in der alten Auflage
31 quater, in der neuen 31 quinquies. Als im Laufe
der letzten Woche in unserem Rate dieser Artikel
für die Kantone zur Beratung stand, lagen zu
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demselben vier verschiedene Anträge vor. Einmal
der Antrag der Kommission vom 31. Mai, dann
der Antrag Keller, der Antrag Wenk und schliess-
lich der Antrag des Herrn Martin, alle vom 8. Juni.
Da war die Geduld des Rates erschöpft; der Rat
wies den ganzen Artikel kurzerhand an die Kom-
mission zurück, und die Kommission hat sich
inzwischen in 2 oder 3 Sitzungen mit diesem Artikel
für die Kantone befasst. Sie konnte mit einer ein-
zigen Ausnahme sich auf eine gewisse Formulierung
einigen, so dass bei diesem Artikel für die Kantone
nur noch ein Streitpunkt vorliegt.

Umstritten wurde noch die Frage, wie die Klein-
betriebe des Detailhandels behandelt werden sollen.
Eine Gruppe unserer Kommission will diese Klein-
betriebe des Detailhandels auch der Gesetzgebung
der Kantone unterstellen, eine andere Gruppe will
sie der kantonalen Gesetzgebung nicht überlassen.
Die Stimmen gingen so nahe zusammen, dass mit
Stichentscheid des Sprechenden beschlossen wurde,
diese Kleinbetriebe des Detailhandels nicht der
kantonalen Gesetzgebung zu unterstellen.' Der Rat
möge nun entscheiden, ob er die Kleinbetriebe des
Detailhandels der Gesetzgebung der Kantone vor-
behalten will oder nicht. Es war eine eigenartige
Lage in der Kommission: alle unsere welschen
Freunde waren dafür, dass die Kleinbetriebe des
Detailhandels der Gesetzgebung der Kantone vor-
behalten bleiben, und alle deutschsprechenden
Mitglieder der Kommission, welche anwesend wa-
ren, hätten es vorgezogen, die Regelung dieser
Kleinbetriebe des Detailhandels den Kantonen
nicht mehr vorzubehalten. Die enragierten An-
hänger des Föderalismus wollten aber den Detail-
handel den Kantonen vorbehalten, setzten sich
über alle Bedenken hinweg, und die übrigen hätten
es vorgezogen, das nicht mehr den Kantonen zu
überlassen.

Möge nun der Rat entscheiden, wie jeder es
mit seinem Gewissen verantworten kann.

Nun möchte ich Ihnen noch eine kleine Be-
merkung über das Wirtschaftsgewerbe machen.
In den Beratungen der letzten und vorletzten
Woche wurde wiederholt ausgesprochen, wenn vom
Wirtschaftsgewerbe die Rede war, die Hôtellerie
gehöre nicht dazu. Diese Bemerkung gab zu irr-
tümlichen Auffassungen Anlass. Wer damals sagte,
die Hôtellerie falle nicht, unter das Wirtschafts-
gewerbe, der dachte nur an das Beherbergungs-
recht und an gar nichts anderes; die Beherbergung
fällt selbstverständlich nicht unter den Wirtschafts-
artikel. Allein ganz anders beurteilt sich die Frage
über die Stellung der Hôtellerie, wenn das Be-
herbergungsrecht mit Abgabe von Speis und Trank
verbunden ist, wie das ja immer üblich ist. Ein
Hotel oder ein Gasthof mit Wirtschaftsbetrieb
bedarf eines kantonalen Wirtschaftspatentes,
eine Fremdenpension mit Wirtschaftspatent oder
ein Hotel garni mit Wirtschaftsbetrieb ebenfalls.
Während aber unter dem Wirtschaftsgewerbe nach
dem heute noch geltenden Art. 32quater der Bun-
desverfassung nur der Ausschank geistiger Ge-
tränke zum Konsum an Ort und Stelle zu ver-
stehen ist, ist nach dem neuen Art. Slquinquies,
der jetzt in Beratung steht, unter Wirtschafts-
gewerbe auch der alkoholfreie Betrieb zu verstehen,

mit ändern Worten, die Bedürfnisklausel gilt nicht
nur für alkoholführende Wirtschaften, sondern
inskünftig auch für die alkoholfreien Wirtschaften.
Ein Hotel oder ein Gasthof oder eine Fremden-
pension mit Wirtschaftsbetrieb bedarf also ins-
künftig, wenn dieser Wirtschaftsartikel vom Volke
angenommen wird, zweier Bewilligungen, einmal
des kantonalen Wirtschaftspatentes und überdies
einer weiteren Bewilligung zur Ausübung des
Beherbergungsrechtes gemäss den Bestimmungen
des Bundesgesetzes vom 16. Oktober 1924, d. h.
gemäss den Bestimmungen des sog. „Hotelbau-
verbotes", weil nach diesem Gesetz die Erstellung
oder Erweiterung von Gasthöfen vom Nachweis
eines Bedürfnisses abhängig gemacht, wurde.

Diese beiden Bewilligungen sind aber vonein-
ander ganz unabhängig; die eine wird erteilt von
der kantonalen Regierung oder von kantonalen
Polizeidepartement, die andere vom Bund. Beide
Bewilligungen unterliegen auch absolut getrennten
Verfahrensvorschriften. Die Verweigerung des
Wirtschaftspatentes durch einen Kanton kann
durch staatsrechtliche Beschwerde beim Bundes-
gericht angefochten werden. Die Verweigerung
der Erstellung oder der Erweiterung eines Gast-
hofes kann durch eine gewöhnliche administrative
Beschwerde an den Bundesrat weitergezogen wer-
den. Soviel über das Gastwirtschaftsgewerbe.

Noch eine Bemerkung zum Wort „Kleinbe-
triebe des Handwerks". Der Sprechende erklärte
in den vorausgegangenen Beratungen, dass Hand-
werksbetriebe, die dem Fabrikgesetz unterstellt
sind, wahrscheinlich nicht mehr Kleinbetriebe,
sondern eher mittlere oder grössere Betriebe seien;
damit solle aber nicht etwa gesagt sein, dass die Unter-
stellung eines Betriebes unter das Fabrikgesetz
als Kriterium für die Kompetenzausscheidung gelte.
Ein Handwerksbetrieb kann ganz wohl dem Fa-
brikgesetz unterstellt sein, ohne dadurch den
Charakter eines Handwerksbetriebes einzubüssen.
Eine Masschneiderei oder eine Bäckerei z. B. mit
6 oder mehr Arbeitern, darunter ein Jugendlicher,
fallen unter das Fabrikgesetz. Ein solcher Betrieb
kann aber trotzdem der kantonalen Bedürfnis-
klausel unterstellt werden, obschon er auch dem
Fabrikgesetz unterstellt ist. Fabrikgesetz und
kantonale Bedürfnisklausel brauchen sich also
nicht auszuschliessen; sie können nebeneinander
bestehen. Dies ist übrigens heute schon der Fall
bei Betrieben der -Schuh- oder der Uhrenindustrie.

Zum Schlüsse meiner Bemerkungen weise ich
noch darauf hin, dass die Kantone in ihren Ver-
fügungen nicht an den Weg der Gesetzgebung ge-
bunden sind, mit der einzigen Ausnahme von Vor-
schriften über das Wirtschaftsgewerbe, wie dies
übrigens jetzt schon der Fall war. Die Kantone
können also mit Vorbehalt der Vorschriften über
das Wirtschaftsgewerbe ihre Bestimmungen so
treffen, wie die kantonale Staatsverfassung ihnen
das gestattet. Gestattet die Verfassung eines
Kantons, dass durch eine regierungsrätliche Ver-
ordnung oder durch einen Kantonsratsbeschluss
solche einschränkenden Bestimmungen für das
Gewerbe erlassen werden, wohlan, dann kann dies
geschehen. Gestattet aber die kantonale Ver-
fassung, wie das in vielen Kantonen der Fall ist,
nur eine Gesetzgebung, dann ist der betreffende
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Kanton natürlich an seine eigene Verfassung ge-
bunden, aber er muss das Gesetz nicht deshalb er-
lassen, weil der Bund irgendwelche Vorschriften
macht. Der Bund lässt den Kantonen vollständige
Freiheit.

Ich empfehle Ihnen den Artikel, wie ihn die
Kommissionsmehrheit vorschlägt, ohne Aufnahme
der Kleinbetriebe des Detailhandels. Wenn sich
der Rat entschliesst, diese Kleinbetriebe des De-
tailhandels in den Artikel aufzunehmen, empfehle
ich Ihnen Annahme des Artikels mit den Klein-
betrieben des Detailhandels.

M. Martin, rapporteur de la Ire minorité : Comme
M. Schöpfer vient de l'expliquer, la situation a
été tout à fait clarifiée par le renvoi à la commission
des différents amendements présentés. Dans ces
amendements, il ne subsiste, à part la proposition
Wenk, qu'une seule divergence qui a trait unique-
ment au premier paragraphe de l'art. 31 quinquies.

Les représentants de la minorité qui, entre paren-
thèses, sont peut-être la majorité dans la commis-
sion, se sont ralliés au texte présenté par la majorité
en ce qui concerne l'exploitation des auberges, des
cinémas et des petits établissements artisanaux. Ils
admettent que, pour ces établissements, les cantons
auront le droit de subordonner l'octroi de l'autori-
sation à des capacités personnelles et également à
une clause de besoin. Mais, Messieurs, ils demandent
que le Conseil aille un peu plus loin, et que, tenant
compte du vœu qu'ils ont exprimé d'une façon très
marquée, non seulement dans des milieux fédéra-
listes, mais aussi dans les milieux commerçants de
toute la Suisse, on ajoute au petit artisanat, le petit
commerçant, le petit établissement de commerce de
détail. Il nous a semblé que ce n'était pas une con-
cession très importante, pas un sacrifice que nous
demandions à la majorité.

En ce qui concerne le commerce de détail, les
cantons sont bien placés pour connaître les besoins
qui se présentent chez eux. Ils sont mieux à même
qu'une institution centrale pour comprendre les
besoins locaux et en tenir compte. Le petit com-
merce de détail est assujetti à des circonstances
purement locales et quelquefois peut-être purement
d'occasion, non susceptibles d'être soumises à
des règles centralisées.

On nous a répondu qu'en vertu du troisième
paragraphe du n° 3 de l'art. 31 quinquies, la loi
fédérale pouvait déléguer aux cantons l'exercice
de la réglementation prévue par la Constitution.
Nous sommes d'accord. Nous reconnaissons que
cette délégation sera une chose excellente et nous
espérons qu'il en sera fait largement usage.

Mais, je le répète, en ce qui concerne le petit
commerce de détail, nous ne voyons pas d'incon-
vénient à donner aux cantons le droit de légiférer
sur les conditions de capacité exigées pour l'exer-
cice du petit commerce et aussi de prendre des
mesures basées sur la «clause de besoin.»

Je crois, Messieurs, que, comme l'a dit M. le
rapporteur, la question est maintenant définie
et que le Conseil peut se prononcer. J'espère qu'il
acceptera le point de vue de la premère minorité
de la commission, parce que nous y voyons un effort
vers une entente que nous souhaitons. Encore ne
savons-nous pas quel sera le sort définitif de

l'article revisionnel proposé, mais nous y voyons
la possibilité de vaincre une certaine opposition
qui s'est manifestée dans la discussion des articles
économiques.

Wenk, Berichterstatter der zweiten Minderheit:
Ich möchte dem Rat beantragen, die Möglichkeit
der kantonalen Gesetzgebung nur auf das Gast-
wirtschaftsgewerbe und die Lichtspieltheater zu
beschränken und nicht von vornherein die Klein-
betriebe des Handwerks in bezug auf die Gesetz-
gebung der kantonalen Hoheit zu unterstellen.
Es ist zweilellos zuzugeben, dass in bezug auf den
Antrag der Kommission seit der letzten Beratung
in unserem Rate eine gewisse Klärung eingetreten
ist. Aber ich glaube, es würde Grössenwahn
bedeuten, wenn man behaupten wollte, dass die
Kommission in ausserordentlich sorgfältiger Weise
alle diese Fragen vorbereitet hätte. Wir haben
jetzt die Bestimmung, dass die Kantone Beschrän-
kungen eintreten lassen dürfen in bezug auf die
Befähigung und das Bedürfnis. Wir haben aber
gleichzeitig die Bestimmung, dass diese Beschrän*
kung sich gegen'die Kleinbetriebe des Handwerks
richtet. Wir kommen meines Erachtens zur gleichen
Diskussion, wie wir sie schon einmal gehabt haben,
nämlich zur Frage: Was ist ein Kleinbetrieb des
Handwerks ? Unser Herr Kommissionspräsident
hat diesmal in striktem Gegensatz zu dem, was
er das letztemal erklärte, dass nämlich ein Fabrik-
betrieb dieser Bestimmung nicht unterliege, gesagt,
dass auch der Fabrikbetrieb dieser Bestimmung
unterstellt sei. Es scheint mir die primitivste
Voraussetzung für die Verfassungsgesetzgebung
zu sein, dass mindestens die Mitglieder der Kom-
mission wissen, was als Verfassungsinhalt vorge-
schlagen wird. Was ist ein Kleinbetrieb des Hand-
werks ? Nach den Ausführungen des Herrn Kom-
missionspräsidenten ist also auch eine Fabrik
ein Kleinbetrieb des Handwerks. Wo hört der
Kleinbetrieb des Handwerks auf? Nach den Aus-
führungen unseres Herrn Kommissionspräsidenten
nicht da, wo die Fabrik anfängt. Ist z. B. die Bau-
gesellschaft- im Kanton Baselstadt mit vielleicht
100 Arbeitern ein Kleinbetrieb ? Ich glaube nein.
Diese Geschäft wird man nicht mehr als Klein-
betrieb ansprechen können, aber der Maurermeister
mit 2 Arbeitern bildet einen Kleinbetrieb. Sie
werden also die Baugesellschaft kantonal nicht
beschränken können, wohl aber die kleinen Maurer-
meister. Wir kommen immer wieder auf dasselbe
zurück, auf die grosse Illusion der Föderalisten,
zu glauben, sie könnten mit diesem Artikel irgend-
etwas Ernsthaftes erreichen. Nehmen wir andere
Beispiele. Wir haben die Grossmetzgereien in den
Genossenschaften. Das sind sicher keine Klein-
betriebe; wohl aber besitzt der Metzgermeister
mit 2—3 Burschen einen Kleinbetrieb des Hand-
werks. Sie können kantonal über die kleinen
Metzgereien legiferieren, die Grossmetzgereien aber
unterstehen eidgenössischen Bestimmungen, und
es kommt, was ich bereits schon einmal gesagt
habe: die Ausübung des Handwerks im Herum-
fahren, d. h. die Lieferung kann von Ihnen in
keiner Weise beschränkt werden.

Ich habe mich bemüht, der Kommission einen
Vermittlungsantrag zu unterbreiten. Ich konnte
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leider in der letzten Sitzung der Kommission
nicht anwesend sein. Ich habe mich bemüht,
das zu umschreiben, was man eigentlich den Kan-
tonen geben will und was man ihnen wahrschein-
lich auch, wenn der Artikel so angenommen würde,
wie er vom Bundesrat aufgestellt wurde, auf dem
Gesetzgebungswege geben würde. Was wird man
den Kantonen geben ? Diejenigen handwerklichen
Betriebe, deren Kundschaft ortsgebunden ist. In
dieser Beziehung wäre ich, sobald Sie die Selbsthilfe-
genossenschaften ausnehmen, auch mit dem Ein-
bezug des Detailhandels einverstanden. Ich glaube
sogar, abgesehen von den Genossenschaften, bei
welchen ganz andere Gründe mitsprechen, ist
gerade der Spezereihandel ein typisches Beispiel
für das, was am ehesten von den Kantonen geregelt
werden kann. Anders ist es dagegen bei den hand-
werklichen Betrieben, bei welchen die Verhält-
nisse vom Klein- zum Grossbetrieb viel zu sehr
ineinanderfliessen und voneinander abhängig sind,
als dass sie kantonal geregelt werden können.
Es sind din Zigarrenläden, die Coiffeurgeschäfte, die
Bpezereihandlungen usw., bei welchen die Kund-
schaft um den Betrieb herumwohnt und sich die
Interessenkreise nicht oder nur in den seltensten
Fällen — vielleicht abgesehen von unserem Kanton
— mit jenen anderer Kantone schneiden. Da kön-
nen sie, weil die Betriebe lokal gebunden sind,
auch lokale, also kantonale Gesetze erlassen. Aber
Sie können es nicht tun, indem Sie das Wort
„Kleinbetriebe des Handwerks" benützen.

Nachdem mein Vermittlungsantrag in der Kom-
mission abgelehnt wurde, habe ich keine Veran-
lassung, ihn wieder aufzunehmen. Ich möchte
nicht meine Opposition im Kampfe gegen die
kantonale Autarkie durch die Anpassung dieses
Artikels schwächen, nachdem von anderer Seite
weitergehende Begehren gestellt wurden.

Ich habe bereits ausgeführt, dass die Regelung
des Detailhandels durch die Kantone für die
Genossenschaften unannehmbar wäre. Eine solche
Regelung würde auch mit der Erklärung von Herrn
Bundesrat Obrecht in Widerspruch stehen. Diese
Erklärung würde dahinfallen, sie hätte' keine Be-
deutung mehr, sie wäre ausgehöhlt, er hätte nicht
mehr die Möglichkeit, dieser Auffassung Nach-
achtung zu verschaffen, denn die Kantone würden
ja darüber entscheiden, ob ein genossenschaftlicher
Betrieb ein Bedürfnis ist oder nicht.

Dass unter diesen Umständen die Genossen-
schaften der Vorlage den energischsten Kampf an-
sagen würden, dürfte Ihnen bekannt sein. Es ist
auch interessant, festzustellen, dass man nicht sagen
kann: „Hier steht die welsche Schweiz gegen die
deutsche Schweiz". Vielleicht nicht einmal: „Hier
stehen Föderalisten gegen Zentralsten". Die starke
Opposition gegen die Wirtschaftsartikel ist an der
letzten Tagung des Verbandes schweizerischer Kon-
sumvereine aus der welschen Schweiz gekommen;
es ist das ja auch durchaus begreiflich, denn die
Welschen sind die grösseren Individualisten als die
Deutschschweizer. Wir sind viel eher gewohnt, uns
dem Gesetz zu fügen und uns Autoritäten zu unter-
stellen, als das bei unsern welschen Miteidgenossen
der Fall ist.

Ich betone nur: es handelt sich hier nicht um
eine Frage, bei welcher die Sprachgrenze irgendeine

Rolle spielt, sondern um eine solche, wo die Gegen-
sätze in der welschen Schweiz selber offensichtlich
noch schärfer aufeinanderstossen als bei uns in der
deutschen Schweiz.

Ich möchte aber darauf aufmerksam machen,
dass in bezug auf die Genossenschaften sehr oft
.recht irrtümliche Auffassungen bestehen. Es ist
falsch, anzunehmen, es gebe eine grosse Genossen-
schaft, das sei der Verband schweizerischer Konsum-
vereine. Der Verband schweizerischer Konsum-
vereine ist eine Zusammensetzung selbständiger
Genossenschaften, er ist eine Einkaufsgenossen-
schaft einer grossen Zahl von einzelnen Konsum-
genossenschaften. Diese Konsumgenossenschaften
im Dorfe Y oder X sind durchaus frei; es sind Ge-
nossenschaften, die den Beschluss fassen könnten:
Nun kaufen wir nicht mehr beim Verband schwei-
zerischer Konsumvereine ein, sondern wir treten
dort aus und kaufen bei der Usego ein. Das wäre
ihr gutes Recht. Es ist also nicht etwa so, dass der
Verband schweizerischer Konsumvereine alle Ge-
nossenschaften zu einem grossen Geschäfte zu-
sammenfasst. Das kann nur von der Auffassung
herkommen, wie sie seinerzeit Herr Kollege Iten
hier vertreten hat. Es ist nicht so, als ob die Ge-
nossenschaften Erwerbsgesellschaften im gewöhn-
lichen Geschäftssinne wären; diese Auffassung
müssen wir durchaus bestreiten.

Wenn sich die Genossenschaften moderner Pro-
pagandamittel bedienen, so ist das durchaus ver-
ständlich. Sie müssen im Kampfe um die Erhaltung
ihrer Mitgliederzahl sich dieses Mittels bedienen.
Sie müssen nicht glauben, dass jemand bei der Ge-
nossenschaft kauft ohne die 9 % Rückvergütung,
die den Mitgliedern zustehen. — Es wird nämlich
gesagt, dass sie sich auch an Nichtmitglieder wen-
den. — Wenn einer ohne Anspruch auf diese 9%
Ermässigung kaufen würde, auf die er als Mitglied
Anspruch hat, so wäre der Preis der Ware zu hoch.
Der Käufer wird also sicher Mitglied werden, um
sich eben diesen Vorteil zu sichern. Die Propaganda
kann somit nicht als Beweis dafür herangezogen
werden, dass die Genossenschaften Erwerbsfirmen
im privatwirtschaftlichen Sinne seien. Das Aus-
schlaggebende ist die Verwendung des Gewinnes.
Der Gewinn geht an die Mitglieder zurück und zwar
im Verhältnis der Beteiligung. Diese Organisation
scheint mir eine ausserordentlich glückliche zu sein.

Sie mögen eine andere Auffassung haben. Es
mag sein, dass Sie wünschen, die Abstimmung über
die Wirtschaftsartikel zu einem Kampf zwischen
beiden Wirtschaftsformen werden zu lassen, wobei
allerdings die Migros voraussichtlich mit den Selbst-
hilfegenossenschaften marschieren wird, nachdem
ja Herr Duttweiler das schöne Bekenntnis über seine
Fehler abgelegt hat. Ich weiss nicht, welchen Wider-
hall dieses Bekenntnis bei den Genossenschaften
finden wird. Ich habe bis jetzt davon noch nichts
gelesen. Aber immerhin dürfen wir annehmen, dass
da die Interessen ähnlich gerichtet sein werden. Ich
glaube aber, es ist falsch, diese Verfassungsrevision
unter den Kampfruf: Hie Privatwirtschaft! Hie
Genossenschaft ! zu stellen. Das ist um so unrich-
tiger, als auch von bundesrätHcher Seite die Be-
deutung der Selbsthilfegenossenschaften in unserm
Wirtschaftsleben anerkannt worden ist. Wenn wir
Krieg hätten, wären wir ausserordentlich froh um
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diese grosse Organisation. Mit der Bedürfnisklausel
treffen Sie die Bäckereien, die Metzgereien der Ge-
nossenschaften, Sie treffen die Produktivgenossen-
schaften, wie z. B. Spenglergenossenschaften usw.
übrigens eine Form der Unternehmung, die ich für
ausserordentlich glücklich halte, um so mehr, wenn
man wirklich dazu übergeht, die handwerklichen
Betriebe zu beschränken, so scheint mir der genossen-
schaftliche Betrieb noch eine Möglichkeit zu selb-
ständiger Betätigung zu geben, wie er in der Aus-
übung des Berufes als Meister liegt.

Auch dann, wenn Sie nur die handwerklichen
Betriebe unterstellen, treffen Sie. die Genossen-
schaften und würden auf den energischen Wider-
stand derselben stossen. Ich bedaure ausserordent-
lich, dass es nicht möglich war, eine Formel zu
finden, welche die kantonalen Interessen, soweit sie
vernünftigerweise hätten berücksichtigt werden
können, berücksichtigt hätte. Das wäre nicht nur
nach meiner Auffassung möglich gewesen, ich habe
mit Herrn Nationalrat Schirmer, dem Präsidenten
des Schweiz'. Gewerbeverbandes, darüber gespro-
chen, und er war mit mir einig, dass das möglich
gewesen wäre, wenn Sie die Betriebe des Handwerks,
deren Kundschaft örtlich an den Betrieb gebunden
ist und im Umkreis des Betriebes liegt, und die Be-
triebe des Detailhandels mit Ausnahme der Selbst-
hilfegenossenschaften und der genossenschaftlichen
Betriebe im Handwerk der kantonalen Gesetz-
gebung überlassen hätten: Von der heutigen
Fassung bin ich überzeugt, dass sie, wenn sie nicht
schon aus dem Nationalrat abgeändert zurück-
kommt — was ja das Wahrscheinlichste ist —, vom
Volk nicht angenommen wird. Ich bitte Sie des-
halb, meinem Minderheitsantrag zuzustimmen.

Iteti: Die Aeusserungen des Herrn Kollega Wenk
veranlassen mich, zur Frage auch noch einmal
Stellung zu nehmen, und zwar möchte ich den
Antrag der ersten Minderheit -zur Annahme emp-
fehlen. Es ist behauptet worden, es sei nicht gut
festzustellen, was ein Kleinbetrieb sei. Ich gebe
zu, dass im Handwerk diese Begriffsbestimmung
hin und wieder Schwierigkeiten bereiten kann, aber
es ist nicht unmöglich, diesen Begriff zu um-
schreiben und festzustellen. Viel leichter ist die
Umschreibung beim Detailhandel. Deswegen sehe
ich nicht ein, warum hier eine unterschiedliche
Behandlung zwischen den Kleinbetrieben des Hand-
werks und denjenigen des Detailhandels eintreten
soll. Wir haben nun eine fünfjährige Praxis in der
Anwendung des Warenhausbeschlusses. Aus dieser
Praxis heraus weiss man ganz genau, was ein Gross-
betrieb und was ein Kleinbetrieb des Detailhandels
ist. Man könnte auch anknüpfen an die Voraus-
setzungen, welche für die Erhebung der Ausgleichs-
steuer* aufgestellt wurden. Dort werden Betriebe
mit einem Umsatz von 200 000 Fr. aufwärts als
Großbetriebe betrachtet. Der Einwand, dass der
Begriff „Kleinbetrieb" nicht umschrieben werden
könne, scheint mir nicht stichhaltig zu sein. Im
Antrag der Mehrheit liegt eine Unbilligkeit. Es ist,
wie ich bereits ausgeführt habe, nicht einzusehen,
warum nur die Kleinbetriebe des Handwerks der
kantonalen Kompetenz unterstellt werden sollen,
aber nicht die Kleinbetriebe des Detailhandels.
Wenn man die Coiffeure und Schuhmacher einer

Ständerat. — Conseil des Elati. 133t.

kantonalen Bedürfnisklausel oder einem Befähi-
gungsnachweis unterwerfen kann, warum soll das
nicht auch möglich sein für die Kleinhändler, wie
dies vorhin Herr Kollege Wenk sehr richtig, in
Unterstützung meiner Ansicht, ausgeführt hat ? Sie
stossen diese Kreise von sich durch diese ungleiche
Behandlung, die Sie in den Wirtschaftsartikeln
dem Berufszweig des Detailhandels angedeihen
lassen.

Seien wir ganz offen und stellen wir fest, dass
eigentlich kein sachlicher Grund vorhanden ist, den
Detailhandel der kantonalen Kompetenz nicht zu
unterstellen. Es geht klar und deutlich aus dem
Votum des Herrn Kollegen Wenk hervor, dass ein
abstimmungstaktischer Grund massgebend ist, um
den Kleinbetrieb des Detailhandels hier von der
kantonalen Kompetenz auszunehmen. Man will
das tun aus Rücksicht gegenüber den kleinen
Genossenschaften. Das ist der tiefere Grund und
nicht irgendwelche Begriffsschwierigkeiten, welche
vorhanden sein sollen. Man hat bereits die Waren-
häuser, die Epa, die Migros, die Filialgeschäfte und
die grossen Genossenschaften von der kantonalen
Kompetenz ausgenommen, und nun bleiben nur
noch diese kleinen Genossenschaften, welche nicht
dem Warenhausbeschluss unterstehen. Sie sollen
und dürfen den Kleinbetrieben des Detailhandels
gleichgestellt werden. Man fürchtet nun die Oppo-
sition dieser Genosssenschaftsbetriebe. Ich frage
mich aber, ob man Gewissheit habe, um auf das
Votum des Herrn Wenk anzuspielen, dass wenn
diese Kleinbetriebe des Detailhandels nicht der
Kompetenz der Kantone unterstellt werden, dann
die Genossenschaften den Wirtschaftartikeln zu-
stimmen. Ich glaube das nicht. Ich habe die Ent-
schliessungen der Delegiertenversammlung der
V. S. K. vom letzten Samstag ebenfalls gelesen.
Wenn Sie dieselben aufmerksam lesen, so werden
Sie feststellen, dass die Genossenschaften auch
gegen die Vorlage sein werden, wenn die Klein-
betriebe des Detailhandels nicht der kantonalen
Kompetenz unterstellt werden. Ich mochte Herrn
Wenk, der einen sehr grossen Einfluss beim V. S. K.
hat, anfragen, ob in diesem Falle die Genossen-
schaften den Wirtschaftsartikeln zustimmen? Aber
was folgt, wenn Sie die Kleinbetriebe des Detail-
handels nicht der kantonalen Kompetenz unter-
stellen ? Dann werden Sie einen grossen Ab-
stimmungskörper gegen die Vorlage bestimmen, die
Welschen und die Föderalisten. Dann werden Sie
gerade diejenigen gegen die Vorlage zusammen-
bringen, die Sie eigentlich nicht zusammenbringen
wollen, nämlich bestimmte" Kreise des gewerblichen
Mittelstandes, die Föderalisten und die Genossen-
schafter.

Ich möchte Sie daher aus abstimmungstak-
tischen Gründen — denn darauf zielt der Antrag
der Mehrheit — bitten, den Antrag der ersten
Minderheit anzunehmen.

M. Evéquoz: Vous avez entendu tout à l'heure
la voix autorisée de M. Martin qui représente tout
particulièrement les intérêts urbains. Voulez-vous
permettre au représentant d'une contrée qui n'a
pas de grande ville, mais des petites localités,
beaucoup de villages, de faire entendre "aussi la
sienne ? Je ne me place pas au point de vue de
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la votation populaire, mais sur la question de fond.
Examinons si les propositions de la minorité de la
commission ne sont pas plus conformes à la justice
et aux nécessités économiques devant lesquelles
nous nous trouvons.

Trois propositions sont en présence.
M. Wenk voudrait réserver cette législation can-

tonale uniquement pour les auberges et les cinémas.
La majorité de la commission voudrait l'appli-

quer non seulement aux auberges et aux cinés, mais
aussi au petit artisanat, et elle s'arrête là.

Nous, par contre, qui représentons la minorité
de la commission, nous voudrions vous prier de
faire un pas de plus, pour mettre sur le même pied
petit commerçant et petit artisan.

M. Iten a fait ressortir avec beaucoup de justice
que cette différence que vous voulez faire entre le
petit artisanat et le petit commerce ne,se justifie
pas. Pourquoi un boulanger qui vend du pain, des
petits pains, des bonbons, souvent beaucoup d'autres
choses encore, serait-il soumis à la législation can-
tonale alors que l'épicier d'à côté, qui souvent tient
les mêmes articles que lui, ne le serait pas ? Il y
a vraiment là, à mon avis, un manque de logique.
Je comprends M. Wenk, qui veut limiter la légis-
lation cantonale aux cinémas et aux auberges, mais
j'ai plus de peine à admettre l'opinion de la majorité
de la commission qui voudrait inclure dans cette
disposition seulement le petit artisanat et non pas
le petit commerce également.

Nous sommes, je crois, tous d'accord sur un
point : c'est que partout, dans les villes comme dans
les agglomérations d'une certaine impprtance et
même dans les simples villages, le petit commerce
de détail souffre énormément d'une concurrence
effrénée et que le moment semble venu de prendre
des mesures pour aider cette catégorie de la popula-
tion extrêmement digne de notre intérêt. Et alors,
selon moi, il ne nous reste qu'à nous demander:
les cantons ne sont-ils pas mieux placés que la Con-
fédération pour venir en aide aux détaillants par
la disposition prévue dans cet art. 31 quinquies et
remédier à cette situation extrêmement difficile,
presque tragique ? Autrement dit, vaut-il mieux
prévoir une législation unifiée, une centralisation
dans ce domaine spécial, ou bien, laisser aux cantons
le soiri d'adopter les mesures qu'ils jugeront à
propos ? Il me paraît que, sur ce point également,
il est difficile de contester que les cantons connais-
sent assurément mieux les conditions du petit
commerce et sont, par conséquent, mieux à même
d'aviser aux moyens propres à le secourir. En
d'autres termes, il me semble qu'une centralisation
par la voie d'une loi générale s'appliquant à l'en-
semble de la Suisse est pour ainsi dire impossible.
En effet, les conditions sont trop diverses, les cir-
constances trop spéciales, selon les régions, pour
que l'on puisse tirer une utilité pratique d'une
législation centralisatrice en matière de petit com-
merce et de petit artisanat.

Si donc on veut faire œuvre véritablement utile,
la meilleure»solution, à mes yeux, est de permettre
aux cantons de légiférer — j'insiste sur ce mot:
permettre —, car la disposition qui nous occupe ne
comporte pas pour les autorités cantonales l'obli-
gation de mettre sur pied une législation spéciale;
ils auront simplement la faculté d'intervenir. Je

crois volontiers que certains cantons ne feront pas
usage de cette faculté ; la plupart cependant jugeront
la situation suffisamment grave pour intervenir en
vertu des compétences qui leur seraient ainsi accor-
dées. Sans doute, pour admettre ce point de vue, il faut
avoir une certaine confiance dans les cantons, il
faut partir de l'idée qu'ils savent s'inspirer de
l'intérêt général, qu'ils sont doués d'un jugement
suffisamment sain pour discerner ce qu'ils doivent
faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Au surplus,
ce point de vue est partagé par la majorité de la
commission, puisqu'elle est d'accord d'abandonner
aux cantons la législation concernant le petit arti-
sanat ; elle estime qu'il n'y a pas de crainte à
éprouver, ni de difficultés extraordinaires à redouter
si l'on confie une telle compétence aux cantons.

Le petit commerce, vous le savez tous, est in-
contestablement soumis à une concurrence effré-
née et pourtant personne ne conteste que les petits
commerçants fassent partie de ces classes moyennes
dont l'existence est indispensable à une saine éco-
nomie en Suisse. Cette concurrence s'exerce d'une
manière très spéciale et très particulière à chaque
région. Chez nous, par exemple, pas de grands
magasins, pas d'Uniprix, aucune organisation de
cette nature, et pourtant notre petit commerce est
en butte à une concurrence qu'il serait dans l'intérêt
général de réfréner. Cette concurrence lui est faite
évidemment en grande partie par les coopératives —
j'entends par là sans doute les sociétés coopéra-
tives de consommation et non pas les sociétés
coopératives de production — qui se sont répandues
et multipliées un peu partout. Au reste, il ne faut
point méconnaître qu'elles ont rendu d'incontes-
tables services, qu'elles ont servi les intérêts du
consommateur en amenant une réduction des prix
et peut-être même une amélioration de la qualité
des marchandises offertes. Nous le reconnaissons
volontiers. Mais ce qui nous paraît exorbitant c'est
que, dans beaucoup de nos villages, où il existe
deux, trois et même plusieurs magasins, des sociétés
de consommation soutenues par la puissance finan-
cière de leur siège central viennent jusque dans des
petits hameaux de 180 ou 200 habitants concur-
rencer les petits détaillants locaux qui ont déjà
infiniment de peine à vivre.

Il me semble, par conséquent, que nous n'avons
rien à craindre d'une telle compétence que la Consti-
tution accorderait aux cantons. Au surplus, si ceux-
ci allaient trop loin, s'ils empiétaient sur le domaine
fédéral, la Confédération saurait y mettre bon ordre;
d'autre part la possibilité demeure d'un recours
au Tribunal fédéral qui pourra par sa jurisprudence
fixer le cadre des compétences cantonales.

M. Iten a fait allusion tout à l'heure à un point
qui peut, dans la pratique, être la source de quelques
difficultés : Qu'est-ce que le petit commerce ? A mon
tour, je demande aussi à la commission : 'Qu'est-ce
que le petit artisanat ? Encore qu'il soit peut-être
plus facile de définir le petit artisanat, la possibilité
de certaines difficultés subsiste. Mais encore une
fois, d'une part, les autorités fédérales pourront
ramener à une juste notion des choses les cantons
qui voudraient user de cette disposition pour aller
plus loin qu'ils n'en ont le droit. Et d'autre part,
le Tribunal fédéral pourrait toujours y mettre
bon ordre.
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Cela étant, je ne crois pas que dans le cas qui
nous occupe vous puissiez nous reprocher de faire
du fédéralisme exagéré. Je sais bien que quelquefois
vous le pensez, vous nous le dites du reste très
franchement. Sans doute, le fédéralisme a toujours
figuré dans notre programme, mais ce que nous
voulons surtout ici, c'est, sauver ces petits commer-
çants, ces petits artisans dans la mesure où c'est
possible. C'est, par conséquent, une question écono-
mique, avant tout.

Ne vous effrayez donc pas si, pour une fois,
vous donnez votre assentiment à une proposition
qui a un caractère fédéraliste" à vos yeux; dites-
vous bien que ce n'est pas au fédéralisme que vous
avez voulu rendre service, mais au petit commerce,
aux petites gens qui ont besoin de la protection
de l'Etat.

Oh! sans doute, on peut discuter beaucoup sur
le point de savoir jusqu'où la protection de l'Etat
doit s'étendre. Mais dans les temps que nous
vivons, avec tout ce qu'on a fait et tout ce qu'on
va faire encore, il n'est pas étonnant que même
les fédéralistes et. les antiétatistes estiment que,
dans les circonstances données, une législation spé-
ciale confiée aux cantons pour protéger cette classe
de population serait une mesure sage.

Je vous recommande instamment la proposition
de la minorité de la commission.

Joller: Unser Herr Kommissionspräsident hat
den»vorliegenden Artikel den Artikel der Kantone
genannt. Aber wenn wir jetzt schon im ersten
Anhieb den kleinen Detailhandel ausnehmen wollen,
ist. den Kantonen bereits das Wesentlichste vor-
enthalten. Der Herr Kommissionspräsident hat
ferner bemerkt, alle deutschsprechenden Mitglieder
der Kommission seien bei der Mehrheit. Da ist ihm
doch ein Irrtum unterlaufen, da auch Kollege
Meyer bei der ersten Minderheit steht. Ich glaube,
wir zählen Herrn Kollegen Meyer heute immer noch
zu den deutschsprechenden Mitgliedern des Rates.

Der Antrag der ersten Minderheit ist im Inter-
esse der Erhaltung des gewerblichen Mittelstandes
bzw. des kleinen Detailhandels zu unterstützen.

Unter den schutzbedürftigen gewerblichen
Mittelstand ist. nicht nur das Handwerk, sondern
ebensosehr der Detailhandel einzubeziehen. Wenn
wir uns daran erinnern, wie uns der Herr Kom-
missionspräsident selbst die Notlage, z. .B. der
Zigarrengeschäfte in einer früheren Session so
drastisch geschildert hat; wenn wir uns daran
erinnern, wie Herr Kollega Wenk erklärte, dass
der Mittelstand — dabei hat er sicher auch den
kleinen Detailhandel einbezogen -^ bei den herr-
schenden Zuständen einer Verproletarisierung ent-
gegengehe, so sollte man doch annehmen dürfen,
dass auch diese Herren einer Lösung zustimmen
dürften, die eine tatsächliche Hilfe für den be-
drohten Detailhandel bedeuten würde. Man kann
ja freilich in guten Treuen eine Regelung der un-
haltbaren Zustände im Detailhandel auch in Mass-
nahmen, die der Bund durchführt, erblicken, aber
man muss sich doch die Frage stellen, ob nicht
die Lösung viel einfacher bei den Kantonen liegt ?
Die kantonalen Organe sind mit den örtlichen Ver-
hältnissen vertraut, sie wissen ohne weiteres, ob
die Bedürfnisfrage bejaht werden kann oder nicht,

ein weiterer Beamtenstab wird bei den Kantonen
nicht notwendig werden. Ganz anders beim Bund.
Wenn der Bund ernsthaft an die Frage einer wirk-
lichen Hilfe für den in seiner Existenz schwer
bedrohten Detailhandel herantreten will, so ist
er gezwungen, einen Beamtenapparat in Funktion
zu setzen, der in der heutigen schweren Zeit und
bei der ohnehin grossen Verschuldung des Bundes
schlechterdings nicht zu verantworten wäre. Hier
ist nun wirklich einmal der Gedanke zu verwirk-
lichen, dass dem Bund bleiben soll, was ihm tat-
sächlich gehört, anderseits aber den Kantonen,
was logischerweise ihnen zukommt. Man darf
daran erinnern, wieviel bei Anlass der Volks-
abstimmung über das eidgenössische Strafgesetz-
buch über Föderalismus gesprochen und wieviel
dabei versprochen wurde. Stelle man alle diese
Versprechen nun einmal unter Beweis. Es ist jetzt
der Moment, zu zeigen, dass man gewillt ist, den
Kantonen zu geben, was ganz logischerweise in ihr
Gebiet gehört. Der Bund begibt sich dabei keiner
Rechte, nicht einmal vermeintlicher Rechte, und
insbesondere nicht solcher, die er ohne grossen
Kostenaufwand durchzuführen überhaupt nicht
in der Lage ist, im Gegensatz zu den Kantonen.

Ich erinnere mich auch, dass Zweifel auf-
geworfen wurden über den Begriff „Kleinbetriebe
des Detailhandels". Diese scheinen mir so un-
begründet wie andere Einwände, denn man könnte
hier sehr wohl den Umsatz — wie bei der Ausgleich-
steuer — oder die Angestelltenzahl zugrunde legen,
oder noch besser eine Normierung wie bei dem
Warenhausbeschluss festlegen, und so einen sau-
beren Trennungsstrich zwischen den Kompetenzen
des Bundes und denjenigen der Kantone ziehen.

Wenn ich nicht befürchten müsste, noch weitere
Differenzen heraufzubeschwören, so würde ich den
Vorschlag aufnehmen, wie er meines Wissens vom
Departement letzte Woche der Kommission -als
Diskussionsgrundlage vorgelegt wurde und der in
einfachster und prägnantester Form, -wenn ich
nicht irre, folgenden Wortlaut hatte:

„Den Kantonen bleibt vorbehalten, die Er-
öffnung von Betrieben des Gastwirtschafts- und
Lichtspielgewerbes, sowie von Kleinbetrieben des
Handwerks und des Detailhandels vom Nachweis
eines Bedürfnisses oder der notwendigen Befähi-
gung abhängig zu machen. Ausserdem wird die
Bundesgesetzgebung..."

Damit wäre sowohl das Wirtschaftsgewerbe als
Gastwirtschaftsgewerbe genannt, wie das Herr
Ständerat Altwegg zur Vermeidung von Unklar-
heiten ganz zutreffend gewünscht hat, und die
Kleinbetriebe des Handwerks und des Detailhandels
wären in präziser und klarer Form in die Kompe-
tenzen der Kantone verwiesen. Es wäre sehr zu
wünschen, wenn das Departement auf seinen Vor-
schlag zurückkommen würde. Meinerseits kann
ich mich aber auch dem Antrag der ersten Minder-
heit, übrigens einer Zufallsminderheit, anschliessen.

Man spricht so viel von der Souveränität der
Kantone, die nicht unnötig angetastet werden solle,
man spricht so viel von Föderalismus, und jeder
will bei jeder Gelegenheit die Rechte der Kantone
fördern, aber ja nicht schmälern. Wer es sonst
nicht glaubt, verfolge nur einige Zeit die schönen
Festreden, die draussen im Schweizerland dem
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Volk gehalten werden. Hier bietet sich wie sicher
nirgends besser die Gelegenheit, diese schönen und
patriotischen Worte in die Tat umzusetzen. Ohne
dass hier notwendige Kompetenzen des Bundes
angetastet werden müssen, kann dem Antrag der
ersten Minderheit zugestimmt werden. Es wird
damit auch dem hart bedrängten Detailhandel
am besten gedient sein. Ich empfehle Ihnen den
Antrag der Minderheit zur Annahme.

Bundesrat Obrecht: Ich möchte vorausschicken,
dass bei der definitiven Redaktion der Art. 31 quater
und der Art. 31 quinquies umgestellt werden sollen,
damit wir zu einem logischen Aufbau kommen.
Wir haben in Art. 31 bis die Kompetenzen an den
Bund ini Rahmen der Handels- und Gewerbe-
freiheit und ausserhalb der Handels- und Gewerbe-
freiheit. Wir haben den Art. 31 ter mit dem neuen
Kapitel der Allgemeinverbindlicherklärung, und
anschliessend muss der Artikel für die Kantone
kommen. Der Artikel über die Banken käme
zuletzt. Das ist aber eine redaktionelle Frage,
ich wollte sie nur erwähnen, damit sie nicht in
Vergessenheit gerät.

Allgemein möchte ich sagen: Versuchen wir
nicht, bei der Beratung dieser Wirtschaftsartikel
allzu viel Taktik zu treiben, indem wir uns von
Angst oder Chance auf die Volksabstimmung hin
beeinflussen lassen. Es ist bei diesen Differenzen
immer so: Wenn Sie nach der einen Seite nach-
geben, schaffen Sie sich eine Chance, aber auf der
ändern Seite erhöhen Sie die Gegnerschaft. Das
ist unvermeidlich, es liegt in der Natur des Stoffes.
Es ist allzu viel Mode geworden, in Wirtschafts-
kreisen, die an diesen Dingen interessiert sind,
sofort mit Drohungen aufzurücken und zu sagen:
Wenn Ihr nicht diese oder jene Bestimmung weg-
lasst oder diese oder jene Fassung aufnehmt, so
werden wir gegen die Sache Sturm laufen. — Ich
liebe diese Sprache nicht. Es ist zu wichtig für
die Zukunft unserer schweizerischen Wirtschaft,
dass wir ein neues verfassungsrechtliches Funda-
ment schaffen, als dass es sich schicken würde,
immer nur, wenn der persönliche individuelle Stand-
punkt nicht gerade hundertprozentig berücksichtigt,
wird, mit Drohungen aufzutreten. Wer das tun
will, soll es dann auch selbst verantworten.

Herrn Joller muss ich sagen, dass ich keinen
solchen Antrag des Departements kenne. Ich weiss
nicht, um was es sich handelt. Ich habe jedenfalls
einen solchen Antrag des Departements in der
Kommission nicht eingebracht, aber wir haben ver-
schiedene Studien angestellt, Entwürfe gemacht,
wie man etwa die Sache redigieren könnte. Viel-
leicht ist ein solcher Vorversuch in die Hände von
Herrn Joller geraten.

Dem Antrag des Herrn Ständerat Wenk gegen-
über muss ich leider sagen, dass er mir schon des-
halb nicht annehmbar erscheint, weil er in Absatz l
zu stark einschränkt. Wir haben von Anfang an
die Bestimmung aufgenommen, die Bundesgesetz-
gebung werde den Kantonen Aufgaben übertragen,
die keiner allgemeinen Regelung durch den Bund
bedürfen und für welche die Kantone nicht schon
kraft eigenen Rechtes zuständig sind.

Nun ist es ein vollständig neuer Vorschlag,
wenn Herr Ständerat Wenk beantragt, diese Ab-

sicht sei auf die Aufgaben der Kantone im Rahmen
von Art. 31 bis, Abs. 2, zu beschränken. Das ist
zu eng. Ich möchte nur auf ein Beispiel hinweisen.
Es wäre damit der Art. 31 ter beispielsweise ausge-
schlossen, wo in bezug auf die Allgemeinverbind-
lichkeit jetzt schon steht, dass die Fachgebiete, für
welche der Bund oder die Kantone solche Verein-
barungen und Beschlüsse allgemein verbindlich
erklären dürfen, durch Bundesgesetz zu bezeichnen
seien. Dort hat man auch daran gedacht, den Kan-
tonen Aufgaben zuzuweisen. Deshalb sollte man
sich hier nicht auf Art. 31 bis beschränken.

Dann hat Herr Ständerat Wenk die Frage ge-
stellt : Was ist ein Kleinbetrieb des Handwerks ?
Er findet, das sollte man so definieren, dass in der
Praxis vollständige Klarheit herrsche. Eine solclie
Redaktion wird und kann es nicht geben. Gewiss,
es wäre denkbar, dass man im Verfassungsartikel
sagen würde: „Kleinbetriebe des Handwerkes sind
solche, die dem eidgenössischen Fabrikgesetz nicht
unterstellt sind". Es würde sich jedoch sonderbar
ausnehmen, wenn in einem Verfassungsartikel auf
ein Ausführungsgesetz verwiesen würde, das er-
lassen wurde auf Grund eines ändern Verfassungs-
artikels und jederzeit wieder anders redigiert wer-
den kann. Wenn man Grundsätze aufstellt, muss
man sich eben auf diese beschränken.

Wer wird nun darüber zu befinden haben, was
ein Kleinbetrieb des Handwerks ist ? Sicher das
Bundesgericht. Die Kantone bekommen hier eine
Kompetenz im Rahmen des Begriffes „Kleinbetriebe
des Handwerks". Sie werden nicht von sich aus
solche Beschränkungen aufstellen, sondern zu-
warten, bis aus der Mitte der Berufsstände, des
handwerklichen Kleinbetriebes, solche Gesuche an
sie gerichtet werden. Und dann werden sie prüfen:
Sind die Voraussetzungen für diesen Begriff erfüllt ?
Gehört das Verlangte in die Kategorie der Klein-
betriebe des Handwerks ? Wenn ja, wird man diese
Beschränkungen verfügen, und dann kann dagegen
der staatsrechtliche Rekurs an das Bundesgericht
ergriffen werden. Dieses wird dann prüfen, ob eine
solche Bestimmung des Kantons im Rahmen der
Verfassungsbestimmung des Bundes geblieben ist.
Es wäre falsch, da einfach schematisch sagen zu
wollen: Kleinbetriebe sind identisch mit denjenigen
Betrieben, die dem Fabrikgesetz nicht unterstellt
sind. Das ist vielleicht eine Abgrenzung, die das
Bundesgericht in der Praxis als angemessen her-
ausfinden wird; das wissen wir nicht; vielleicht
findet es eine andere Abgrenzung. Jedenfalls wird
es den Weg schon finden; wir dürfen ihm das füg-
lich überlassen. Bei Art. 32 quater z. B. stand
auch nicht zum vornherein fest/was ein Wirtschafts-
betrieb ist. Dieser Begriff ist im Jahre 1887 in
die Verfassung hineingekommen. Das Bundes-
gericht hat auch hier in der Rechtsprechung suk-
zessive die Grenze gezogen. Heute ist man im
klaren darüber, was darunter zu verstehen ist. So
muss man sich die Sache vorstellen.

Das ist auch deshalb nicht so bedenklich, weil
kein Mensch daran denkt — und das möchte ich
hier ausdrücklich erwähnt haben — etwa von
Bundes wegen die Grossbetriebe des Handwerkes,
also die eigentlichen industriellen Betriebe, . Be-
schränkungen unterstellen zu wollen. Das wird
die Industrie niemals wollen. Die wird solche
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Begehren nicht stellen. Niemand denkt daran, diese
Beschränkungen auszudehnen auf die Grossbetriebe
des Handwerks. Es wird sich diese Aufgabe immer
auf die Kleinbetriebe beschränken. Das kann
naturgemäss viel besser von den Kantonen als vom
Bunde gelöst werden. Stellen Sie sich einmal vor,
der Bund müsste im Lande herum den Kleinbetrie-
ben des Handwerkes Beschränkungen auferlegen
und durchführen. Das wäre eine Aufgabe, für die
wir gar nicht organisiert sind. Wir müssten die

*• Durchführung doch wieder den Kantonen über-
tragen. Das Beispiel des Beschlusses über das
Schuhmachergewerbe ist klassisch. Weil wir für
diesen Beschluss keine Kompetenz in der Verfassung
hatten, müssten wir von Bundes wegen auf Grund
des Notrechtes die Grundlagen hierfür schaffen.
Aber schon nach der ersten, zweiten Periode sind
wir dazu übergegangen, die Kompetenz für die
Durchführung abschliessend den Kantonen zu über-
tragen. Das ist die einzig praktisch mögliche
Lösung.

Warum machen wir es nun nicht gleich in bezug
auf die Kleinbetriebe des Detailhandels ? Warum
beschränken wir uns auf den produzierenden Stand
des Handwerks und tun nicht dasselbe in bezug
auf den Detailhandel? Hier hat die Situation des-
halb einen ganz ändern Aspekt, weil man sich hier
nicht beschränken kann auf die Kleinbetriebe des
Detailhandels, denn die gefährlicheren sind ja die
Grossbetriebe. Es ist in der letzten Debatte dar-
auf hingewiesen worden: es wäre eine sonderbare
Situation, wenn man nur Beschränkungen für d'ie
Kleinbetriebe des Detailhandels, nicht aber für die
Grossbetriebe, durchführen wollte. Dann würde
man ja die Kleinen beschränken, damit sich .die
Grossen besser ausdehnen könnten. Das kann na-
türlich nicht der Zweck der Uebung ' sein. Im
Detailhandel muss die Aufgabe umfassend gelöst
werden; es müssen beschränkende Bestimmungen
aufgestellt werden für die Grossbetriebe des Detail-
handels wie für die kleinen Unternehmungen. Da
handelt es sich darum, die gesamte Aufgabe zwi-
schen Bund und Kantonen aufzuteilen.

Bis jetzt hat sich der Bund mit den Gross-
betrieben des Detailhandels befasst- Er hat den
sogenannten Warenhausbeschluss gefasst und ihn
wiederholt erneuert. Er hat in gleichem Sinn und
Geiste die Ausgleichssteuer eingeführt, über deren
Auswirkung in bezug auf die Zweckric.htung die
Meinungen zwar immer noch auseinander gehen.
Der Bund hat sich bereits mit der Aufgabe befasst,
auf die Grossunternehmungen des Detailhandels
Beschränkungen anzuwenden. Das gleiche auch auf
dem Gebiete der Kleinbetriebe des Detailhandels
zu tuns muss wieder Aufgabe der Kantone sein.
Darüber sind wir materiell gar nicht verschiedener
Auffassung.

Nun hat gerade bei der letzten Debatte Herr
Ständerat Iten gesagt, man könne es nicht gut-
heissen, dass der Bund sich mit den Grossbetrieben
des Detailhandels befasse, während man den Kan-
tonen nur die Beschränkung der Kleinbetriebe des
Detailhandels überlasse. Er fragte: Wie käme es
heraus, wenn die Kantone den Kleinbetrieb des
Detailhandels beschränken würden, während der
Bund vielleicht mit der Gesetzgebung in bezug auf
den Grosshandel nicht durchdringt. ? Das waren

Argumente des Herrn Ständerat Iten.. Heute nun
spricht er ganz anders. Er sagt: wir haben ja
bereits die richtige Abgrenzung zwischen Bund
und Kantonen, denn wir haben ja den Warenhaus-
beschluss. Der enthält die Kompetenzen des
Bundes, also können wir ganz unbedenklich das
übrige hier im Verfassungsartikel den Kantonen
überlassen. Hätte Herr Ständerat Iten das letzte-
mal so gesprochen wie heute, wären wir einander
wahrscheinlich näher gekommen, aber seine Argu-
riferitation vom letztenmal hatte mich beeindruckt.
Ich hatte mir gesagt : Ist nicht zu befürchten, dass
schliesslich sogar der Gewerbeverband bei dieser
Lösung noch stutzig wird ? Wenn wir darüber im
Klaren wären, dass die Durchführung der Auf-
gaben mit Bezug auf die Grossunternehmungen des
Detailhandels Sache des Bundes sein soll und die-
jenige betreffend die Kleinbetriebe des Detail-
handels 'den Kantonen anheimgestellt sein soll,
dann wären wir in bezug auf die Redaktion bald
einig. Aber gerade die Bedenken des Herrn Stände-
rat Iten haben mich zur Uebeflegung geführt:
Wäre es nicht besser, man würde diese Gebiets-
teilung zwischen Bund und Kantonen jetzt nicht
hier im Verfassungsartikel lösen, sondern dem
Ausführungsgesetz überlassen? Dann hätten wir
Gelegenheit, uns mit den Kantonen darüber noch
zu verständigen. Wenn wir uns verständigt haben,
werden wir diese Verständigung im Ausführungs-
gesetz niederlegen. So stellen wir uns die Sache
vor. Also materiell sind wir nicht weit auseinander;
die Frage ist nur die : Ist es besser, hier die Lösung
gleich im Verfassungsartikel niederzulegen, oder
zuerst zu versuchen, zwischen den Organen des
Bundes und der Kantone eine Verständigung zu
finden mit Bezug auf den Gesamtplan gegenüber
dem Detailhandel und dann das Ergebnis dieser
Verständigung im Ausführungsgesetz niederzulegen.

Das ist die Situation; ich will Sie weiter nicht
zu beeinflussen suchen. Entscheiden Sie nach Ihrem
guten Gewissen; ich stelle mich auf den "gleichen
Standpunkt wie der Referent" der Kommission.
Wir werden allerdings, wenn die Differenzen im
Ständerat bereinigt sind, die Zeit bis zur nächsten
Herbstsession benützen, um mit den verschiedenen
Wirtschaftsständeri noch einmal Fühlung zu neh-
men. Es sind jetzt viele Veränderungen einge-
treten, seitdem wir den Entwurf des Bundesrates
dem Parlament vorgelegt haben. Bevor der letzte
Schliff gegeben wird durch die abschliessende
Differenzenbereinigung im September, werden wir
Veranlassung nehmen, mit den Spitzenverbänden
der Wirtschaft nochmals Fühlung zu nehmen.
Dann haben wir immer noch, wenn ernsthafte
Bedenken auftreten sollten nach dieser oder jener
Richtung, Gelegenheit, die Sache im Parlament
neuerdings zu behandeln.

Wenk, Berichterstatter der II. Minderheit:
Herr Ständerat Iten hat an mich die Frage gerich-
tet, ob der Verband Schweizerischer Konsumvereine
für die Wirtschaftsartikel eintreten werde, wenn die
Kleinbetriebe des Detailhandels nicht der kanto-
nalen Regelung unterstellt seien. Er hat erklärt,
dass ich in jenen Kreisen einen grossen Einfluss
habe. Da täuschen Sie sich, Herr Ständerat Iten;
ich muss sagen, dass ich in keiner Genossenschaft
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irgend eine Funktion ausübe als diejenige eines
Mitgliedes des Allgemeinen Konsumvereins Basel.
In den Genossenschaften selber habe ich keinen
Einfluss, ich kann auch auf die Frage von Herrn
Ständerat Iten keine bindende Antwort geben, in
dem Sinne, wie er das gewünscht hat. Aber ich
kann ihm eines versichern: Wenn die Genossen-
schaften, und zwar sowohl die Genossenschaften
des Kleinhandels, als auch die des Handwerks und
die Produktivgenossenschaften, nicht der kanto-
nalen Regelung unterstellt werden, dann bin k>h
überzeugt, dass alle diejenigen, die meine politische
Auffassung teilen, sich auch in den Genossenschaf-
ten für die Annahme der Wirtschaftsartikel ein-
setzen werden. Das ist die Antwort, die ich auf die
Frage von Herrn Iten zu geben habe. Ich glaube,
es sei durchaus richtig, wenn Herr Evéquoz sagt,
die Angelegenheit sei von einer ausserordentlichen
Bedeutung und müsse vom intérêt général aus
betrachtet werden. Aber in dieses intérêt général
hinein gehört eben auch die Berücksichtigung der
Frage, ob die Hilfe, die wir dem Kleingewerbe,
dem Mittelstand durch diesen Wirtschaftsartikel
geben wollen, schliesslich von der Mehrheit des
Volkes akzeptiert wird, und zum intérêt général
gehört nicht nur die Berücksichtigung der Interes-
sen des Kleingewerbes, sondern auch diejenige der
Interessen des Konsumenten, und damit verknüpft
die Berücksichtigung der Existenz .der Konsum-
genossenschaften, denn sie bieten unseres Erachtens
die beste Gewähr dafür, dass der Konsument nicht
über Gebühr vom Handel beansprucht wird.

Ich teile durchaus die Auffassung von Herrn
Evéquoz, dass es im Kanton Wallis beispielsweise
weitgehend möglich sein werde, dem Kleinhandel
durch kantonale Bestimmungen das zu geben, was
er beanspruchen darf, wobei wir uns nur darin
unterscheiden, dass Herr Evéquoz auch die Ge-
nossenschaften unter diese Bestimmung nehmen
möchte, während ich das ablehne. Ich glaube, dass
selbst die Bevölkerung des Kantons Wallis ein
Interesse daran hätte, dass dieses Ventil, wie-es'in
den Genossenschaften gegeben ist, beibehalten
wird. Dabei möchte ich aber hinweisen, dass die
eidgenössische Regelung auch in bezug auf die
Genossenschaften und die Migros vorbehalten bleibt.
Aber jene Regelung muss auf dem Wege der Ge-
setzgebung geschehen, und die Genossenschaften
haben dann nach Annahme der Wirtschaftsartikel
die Möglichkeit, zu dieser eidgenössischen Regelung
Stellung zu nehmen.

Wenn Herr Bundesrat Obrecht davon spricht,
dass man nicht in Taktik machen solle, so glaube
ich doch, dass auch die Anträge des Bundesrates
nicht aller Taktik entbehren. Man muss gewisse
Abstimmungsfaktoren berücksichtigen, wenn man
zu einem Ziel kommen will. Es hat keinen Sinn,
sich in Rede und Gegenrede zu erschöpfen und zu
verhindern, dass man zu einem praktischen Ziel
kommt. Ich betone deshalb nochmals, dass mir
eine Lösung als richtig erscheint, wo man sowohl
die handwerklichen Betriebe als auch den Detail-
handel, die ortsgebunden sind, wo die^ Kundschaft
um den Betrieb herum gelagert ist, mit Ausnahme
der Genossenschaften, der kantonalen Regelung
unterstellt.

Herr Bundesrat Obrecht sagt, meine Fassung

sei hinsichtlich der kantonalen Kompetenzen zu
eng. Ich verstehe durchaus, dass es etwas schwierig
ist, sich durch das Gestrüpp der verschiedenen
Artikel hindurchzufinden. Aber ich möchte Herrn
Bundesrat Obrecht darauf aufmerksam machen,
dass der Ständerat die kantonalen Kompetenzen
für Verbandsbeschlüsse schon geregelt hat, und zwar
in Art. 31 ter, Ziffer 2, wo es heisst, die Sachgebiete,
für welche der Bund oder die Kantone solche Ver-
einbarungen und Beschlüsse allgemeinverbindlich
erklären dürfen, seien durch Bundesgesetz zu be-.
zeichnen. Dort ist für Art. 31 ter den Kantonen
bereits die Kompetenz zugewiesen und es ist eine
Wiederholung, wenn das im Antrag der Mehrheit
enthalten sein sollte.

Ich möchte aber umgekehrt sagen: Der Vor-
schlag der Mehrheit geht mir zu weit, denn nach-
dem nun dieser Artikel aus dem Zusammenhang,
in den er im Beschluss des Nationalstes hinein-
gestellt war, herausgerissen wurde, weiss man über-
haupt nicht mehr, was für Kompetenzen es sind,
die den Kantonen zugewiesen werden können.
Herr Bundesrat Obrecht sagt, diejenigen aus
Art. 31 bis und ter. Wo steht das ? Art. 31 bis
und ter stehen auch nicht unmittelbar oben dran,
es ist überhaupt keine Umschreibung der kanto-
nalen Kompetenzen in diesem Art. 31 quin-
quies enthalten. Das ist Kautschuk, und ich
glaube, auch da werden die Stimmberechtigten
sagen, eine solche Katze im Sack kaufen sie nicht.
Ich betone erneut, es kommt meines Erachtens
auf das praktische Resultat an. Wir sollten ver-
suchen, 'zu einem solchen Resultat zu kommen,
und ich habe die Ueberzeugung, dass wenn wir uns
überlegen, was die Kantone praktisch wirklich tun
können, wir gar nicht so weit auseinander sind.
Aber man beharrt aus mehr theoretischen Gründen
auf einem Standpunkt, der praktisch zum Schei-
tern der Sache führen kann.

Wenn Herr Bundesrat Obrecht noch einmal
Fühlung mit den Wirtschaftsverbänden nehmen
wird — ich halte diesen Gedanken für glücklich —
bin ich überzeugt, dass es möglich ist, hier eine
Lösung im Sinne meiner Ausführungen zu finden.

Abst immung. — Vote.
Eventuell. — Eventuellement:

Für den Antrag der ersten Minderheit
28 Stimmen

Für den Antrag der Mehrheit 6 Stimmen
Definitiv. — Définitivement:

Für Festhalten am eventuell gefassten
Beschluss 34 Stimmen

Für den Antrag der zweiten Minderheit
3 Stimmen

Präsident: Wir haben bei der letzten Beratung
den Art. 31 bis, Ziff. 4, bis nach Behandlung des
Kantonal-Artikels zurückgestellt. Dieser soll nun
zuerst behandelt werden.

Art. Slbis, Abs. 4.
Antrag der Kommission.

Festhalten.
Art. 34bis, AI. 4.

Proposition de la commission.
Maintenir.
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Schöpfer, Berichterstatter: Was Art. 31 bis,
Ziff. 4, anbelangt, so ist diese Frage entschieden.
Es handelt sich darum, ob die Selbsthilfemass-
nahmen den zu schützenden Betrieben zugemutet
werden dürfen oder nicht. Wir haben immer daran
festgehalten, dass den betreffenden Betrieben Selbst
hilfemassnahmen zugemutet werden sollen und
müssen. Bevor eine beschränkende Bestimmung
eingreift, muss jeder versuchen, sich nach Möglich-
keit selbst zu helfen. Wenn es dann trotz besten
AVillens nicht geht, sollen solche Schutzbestimmun-
gen gemäss Abs. 2 und 3 von Art. 31 bis aufgestellt
werden. Das wurde in der letzten Behandlung ent-
schieden. Die Angelegenheit von Abs. 4 in Art. 31bis
ist liquidiert, und braucht nicht mehr besprochen
zu werden. Wir halten an der Sache fest.

Wettstein: Ich mache darauf aufmerksam, dass
dieser Absatz 4 so nicht bleiben kann, weil er einen
Unsinn enthält: „Schutzbestimmungen gemäss Ab-
satz 2 und 3". Den Absatz 3 haben wir gestrichen
und durch Art. Slquinquies ersetzt. Also kann
dieser Absatz 3 hier nicht stehen bleiben. Absatz 2
müssen Sie ergänzen durch ,,Lit. a," denn nur
diese Lit. a kommt in Betracht. Wir wollen doch
nicht Lit. c oder cbis, Kriegsvorsorge oder Kartell-
wesen, unter diesen Absatz 4 stellen. Der Absatz
muss also heissen: „Schutzbestimmungen gemäss
Absatz 2, Lit. a, sind nur dann zu erlassen, ..."
„Absatz 3" ist selbstverständlich zu streichen.

Schöpfer, Berichterstatter: Die Mitglieder der
Kommission machen mich soeben darauf aufmerk-
sam, dass der Sprechende allerdings in der letzten
Sitzung über diesen Absatz 4 referiert habe, allein
man hätte dann den Absatz 4 zurückgestellt bis
nach Erledigung von Art. Slquinquies. Ich bin
nun damit einverstanden, dass Abs. 4 von Art. Slbis
so formuliert wird, wie es eben angeführt wurde.
Für mich ist die Hautpsache die, dass man den zu
schützenden Betrieben zumutet, sich zuerst nach
Möglichkeit selber zu helfen und dass die Schutz-
massnahmen erst nachher kommen. Alles andere
ist für mich nebensächlich.

Angenommen. — Adopté.

AH. 34 ter, Abs. 1.

Antrag der Kommission.

Mehrheit :

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Minderheit
(Piller, Béguin, Chamorel, Evéquoz, Martin,

Schmuki) :
Art. 34ter - . . .
... sowie über die berufliche Ausbildung in

Handel und Handwerk.

Art. 23 ter, Al. 1.

Proposition de la commission.

Majori té :

Adhérer à la décision du Conseil national.

Minor i té
(Piller, Béguin, Chamorel, Evéquoz, Martin,

Schmuki) :
Art. 34ter -.. .
.. .et la formation professionnelle dans le com-

merce et l'artisanat.

Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit : Bei Art.
34 ter, Abs. l, besteht auch wieder eine Differenz.
Hier musste mit Stichentscheid des Kommissions-
präsidenten entschieden werden.

Diese Differenz bezieht sich auf die berufliche
Ausbildung. Das Berufsbildungsgesetz vom Jahre
1930 gilt nur für die Berufe des Handwerkes, der
Industrie, des Handels, des Verkehrs und ver-
wandter Berufe. Die Berufe und Wirtschaftskreise,
die nicht unter den Begriff des Gewerbewesens im
Sinne des bestehenden Art. 34ter fallen, werden
vom Berufsbildungsgesetz nicht erfasst. Es sind
das unter anderem die Berufe des Hausdienstes und
die Pflegeberufe.

Diese Lücke soll nach den Ausführungen in der
Botschaft nun ausgefüllt werden. Es war das Be-
streben des Bundesrates, von Anfang an diese Lücke,
die sich im Berufsbildungsgesetz zeigte, auszufüllen.
Das geschieht am besten dadurch, dass wir zu unserer
ursprünglichen Formulierung vom 2. Februar 1939
zurückkehren und sagen, dass der Bund befugt sei,
Bestimmungen zum Schütze der Arbeitnehmer, über
die Arbeitsvermittlung, die Arbeitslosenversiche-
rung, sowie über die berufliche Ausbildung aufzu-
nehmen. Das ist der Antrag der Kommissionsmehr-
heit. Dann kann der Bundesrat Bestimmungen auf-
stellen über das Pflegepersonal und das Personal
des Hausdienstes.

Ich muss noch eine Bemerkung machen zum
Begriff des Hausdienstes. Wenn hier vom Haus-
dienst gesprochen wird, so ist zu sagen, dass der
Bund natürlich nicht etwa daran denkt, in die
kantonalen Haushaltungsschulen hineinzuregieren.
Nichts liegt ihm ferner als das. Diese Vermutung
ist nämlich in der Kommission ausgesprochen wor-
den. Kein Mensch denkt daran. Es handelt sich
hier vielmehr um folgendes : um die berufliche Aus-
bildung der Hausangestellten, der Dienstmädchen.
Es ist eine bekannte Tatsache, dass wir in der
Schweiz zu wenig Dienstmädchen haben, was zur
Folge hat, dass diese Stellen vielfach durch deutsche
Dienstmädchen versehen werden. Sie wissen, dass
diese deutschen Dienstmädchen ins Reich zurück-
berufen wurden. Das war der Grund, weshalb alle
Frauenorganisationen unseres Landes danach trach-
teten, eine Anzahl von Mädchen, die in Fabriken
arbeiten, in Berufe des Hausdienstes hinüberzu-
leiten. Zu dem Zweck schickt man dann die Töchter
unseres Landes, welche sich darum interessieren,
zur Erlernung des Hausdienstes in private Haus-
haltungen, und dann werden zwischen den Haus-
frauen und diesen Hauslehrtöchtern Lehrverträge
abgeschlossen. Es bestehen bereits über 1000 solcher
Lehrverträge in der Schweiz. Haben dann die
Töchter diesen Hauslehrgang beendigt, so erhalten
sie von den Frauenorganisationen des betreffenden
Kantons ein Diplom. .Nun handelt es sich darum,
dass dann durch eine eidgenössische Verfügung er-
klärt werden kann, dieses Diplom über das richtig
abgeschlossene Hauslehrjahr gelte nicht nur für den
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betreffenden Kanton, sondern für die ganze Schweiz.
Darum handelt es sich, und um nichts anderes.

Gleichzeitig gilt diese Bestimmung aber auch für
die Pflegeberufe, von denen wir ja schon wiederholt
gesprochen haben, für Krankenschwestern, für
Wärter und Wärterinnen in den Heil- und Pflege-
anstalten für Geisteskranke, ebenso für das Pflege-
personal in Säuglingsheimen. Diese Leute können
alle dem Berufsbildungsgesetz nicht unterstellt
werden, sie fallen nicht darunter, und daher muss
diese Lücke ergänzt werden. Ich verweise nach-
drücklich auf S. 61 des deutschen Textes der Bot-
schaft, wo diese Ergänzung bereits verlangt wurde.

Nun stellt die Minderheit einen Antrag, der da-
hin geht, man möchte die Worte einfügen: „in Han-
del und Handwerk", „dans le commerce et dans
l'artisanat". Also nur in Handel und Handwerk
sollten Bestimmungen aufgestellt werden über die
berufliche Ausbildung. Würde der Minderheits-
antrag gutgeheissen, so könnten in der ganzen
Krankenpflege und im ganzen Hausdienst keine
einheitlichen Bestimmungen aufgestellt werden,
dann hätten wir also wieder 25 kantonale Diplome.
Eine schweizerische Regelung liegt daher im Inter-
esse der Sache, auch bedeutet das keine Benach-
teiligung irgendeiner kantonalen Prärogative. Dazu
kommt aber noch etwas. Man darf die berufliche
Ausbildung nicht nur auf Handel und Handwerk
beschränken, weil es in der Industrie auch eine be-
rufliche Ausbildung gibt. In Handwerk und Handel
werden freilich Lehrverträge angeschlossen, da bildet
man Lehrlinge aus, aber in Fabrikbetrieben ge-
schieht das auch, da hat man besondre Einrich-
tungen zur Ausbildung von solchen Lehrlingen.
Eine ständerätliche Kommission war einmal in
Winterthur und wurde dort empfangen von der
Direktion der grossen Werke der Firma Sulzer. Es
sind verschiedene Herren noch im Rate, die dabei
waren. Da hat man uns eine grosse Abteilung ge-
zeigt, wo besondere Lehrmeister tätig waren, mit
Zeichnungssälen, mit allerlei Einrichtungen, in wel-
chen die Lehrlinge ausgebildet wurden. Diese Mög-
lichkeit, darüber Bestimmungen aufzustellen, müssen
wir auch bestehen lassen. Es gibt noch eine ganze
Anzahl von Fabriketablissementen unseres Landes,
wo solche Lehrlinge ausgebildet werden. Wenn man
nur über die Lehrlingsausbildung in Handel und
Handwerk Bestimmungen aufstellen kann, dann
fallen damit die Kompetenzen zur Ordnung dieser
gleichen Verhältnisse in der Industrie einfach weg.
Das darf wahrhaftig nicht sein. Daher beantrage
ich Ablehnung des Minderheitsantrages und An-
nahme unseres Antrages in der ursprünglichen For-
mulierung vom 2. Februar: „Der Bund ist befugt,
zum Schutz der Arbeitnehmer über die Arbeitsver-
mittlung und die Arbeitslosenversicherung, sowie
über die berufliche Ausbildung Bestimmungen auf-
zustellen."

M. Piller, rapporteur de la minorité: Au nom de
la minorité de la commission — minorité qui, au sein
de la commission, équivalait la majorité — j'ai eu
l'honneur de proposer de restreindre la compétence
fédérale sur la formation professionnelle dans le
commerce et l'artisanat.

Au début, nous avions accepté le texte proposé
par le Conseil fédéral. Au sein de la commission une

discussion a surgi qui a eu pour effet d'obtenir du
département un rapport sur la portée de cette dis-
position. Nous pensions que le projet restait dans
le cadre actuel. Le rapport fourni par le départe-
ment nous a permis de constater que le texte nou-
veau donnait à la Confédération la possibilité d'édic-
ter des prescriptions sur la formation professionnelle
de tout le monde! On aurait très bien pu voir les
bureaux fédéraux proposer la réglementation sur la
formation professionnelle des conseillers d'Etat, sur
la formation professionnelle des parlementaires.. .
Pourquoi pas des conseillers fédéraux ? Et ainsi
de suite !

On donnait à la Confédération le droit de régle-
menter toute la formation professionnelle, d'inter-
venir par conséquent aussi dans l'enseignement
supérieur: rien n'échapperait plus désormais à la
sollicitude bien connue de l'Administration fédérale.

Ce rapport qui nous ouvrait les yeux — il arrive
de temps en temps qu'on parvienne à y voir clair —
a amené la minorité de la commission à vous pro-
poser de ne pas sortir de ce qui a été fait jusqu'ici,
de se limiter à la formation professionnelle dans le
commerce et l'artisanat.

Le rapporteur de la commission, M. Schöpfer,
nous dit qu'il faut qu'on puisse réglementer aussi
la formation du personnel préposé aux soins des
malades, et au service de maison. On donnera donc
des diplômes aux domestiques de campagne, aux
servantes, à tout le monde. Nous estimons que c'est
aller trop loin. Tout à l'heure, l'honorable rappor-
teur nous disait qu'on laissait l'industrie de côté et
qu'il faudrait pouvoir réglementer la formation des
apprentis dans l'industrie. Je me permets de lui
poser la question, à lui, qui s'intéresse beaucoup à la
grosse industrie en particulier: Est-ce la Confédé-
ration, sont-ce les bureaux fédéraux qui ont déter-
miné le développement de l'industrie ou ne sont-ce
pas plutôt ces messieurs eux-mêmes qui sont quali-
fiés pour dire quelle formation est utile à leur per-
sonnel, à leurs apprentis et pour orienter leurs écoles ?
Tout cela se fait avec le concours financier de la
Confédération: évidemment, puisque la formation
professionnelle, en général, est subventionnée. Mais
le concours de la Confédération doit se borner à cela.
Pour le reste, ce doit être le concours des cantons.

Il ne faut rien exagérer. Il ne faut pas
introduire du mandarinat partout. A l'heure ac-
tuelle, dans la formation professionnelle, on est
allé trop loin et nous allons nous trouver dans cette
situation qu'on interdit aux patrons de prendre un
nombre d'apprentis plus élevé que ne comporte
le nombre d'ouvriers qualifiés qu'ils emploient. On
limite, on réglemente. Si l'on continue dans cette
direction, je me demande ce qu'il faudra faire, à
l'avenir, de nos jeunes gens. Si nous-n'avions pas
les écoles professionnelles, j'ai l'impression que
beaucoup de jeunes gens ne pourraient plus ap-
prendre un métier. Les écoles professionnelles
permettent encore d'absorber un certain nombre
de jeunes gens, de les préparer au métier. Le mo-
ment n'est pas bien choisi pour proposer de donner
à la Confédération, à propos des articles écono-
miques, le droit de réglementer la formation pro-
fessionnelle de tout le monde. Nous nous sommes

. efforcés jusqu'ici de voter des propositions qui per-
mettaient d'arriver à sortir de la situation actuelle
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et à une meilleure réglementation. Il ne faudrait
pas profiter de la discussion des articles écono-
miques pour tout réformer, tout englober, pour
nous faire avaler ce que nous ne pouvons pas
digérer.

Je vous recommande la proposition de la mino-
rité de la commission: rester dans le statut quo,
ne pas donner à la Confédération des compétences
allant bien au delà de ce qu'on a fait jusqu'ici.

Wettstein: Ich möchte den Satz meines Herrn
Vorredners unterstreichen, man solle nicht über-
treiben. Es scheint mir aber, dass er diesem Satz
selber nicht ganz treu geblieben ist, denn was er
uns als Popanz dieser Bundeskompetenz vorgestellt
hat, das war wirklich eine starke Uebertrei-
bung. Es denkt doch kein Mensch daran, dass der
Bund hier hinein reglementieren werde, dass Mon-
sieur Lebureau kommandieren werde, wer Kranken-
pflege und Hausdienst besorgen dürfe, wer Dienst-
mädchen sein dürfe. Daran denkt wirklich kein
Mensch. (Piller: Das sagt der Bundesrat in seiner
Botschaft.) Nein, daran denkt auch er nicht. Ein-
mal stelle ich fest, dass bis jetzt in diesem Absatz l
des Art. 34ter keine Differenzen bestanden. Wir
•haben zweimal zugestimmt, der Nationalrat hat
zugestimmt, und nun im letzten Stadium wird
hier eine Differenz geschaffen, obschon man sich
fragen darf, ob es überhaupt noch angängig ist,
weil ein anderer Teil dieses Artikels noch im Diffe-
renzenstadium ist, dass man auch die übrigen Be-
stimmungen in Beratung ziehen darf. Ich will keine
Formfrage aufwerfen, aber es scheint mir merk-
würdig, dass wir hier eine Differenz schaffen, von
der wir ganz sicher sind, dass sie im Nationalrat
nicht gebilligt werden wird.

Worum handelt es sich denn ? Um bestehendes
Recht, um das, was der Bund bisher schon getan
hat und was er selbst, das geben doch alle, und
zwar auch die schärfsten Föderalisten zu, im allge-
meinen Interesse getan hat. Wir wollen dem Bund
die Möglichkeit lassen, gewisse einheitliche Be-
stimmungen über die berufliche Ausbildung zu
erlassen im Interesse des ganzen Landes und im
Interesse der Kantone. Zum mindesten müsste
Art. 33 vorbehalten werden. Wir können doch nicht
die wissenschaftlichen Berufsarten wieder aus-
schliesslich kantonal regeln lassen. Aber wir haben
noch andere Berufe. Ich nehme einen heraus, der
für uns sehr wichtig ist, die Krankenpflege. Ich
darf darauf hinweisen, dass die Frauen mit aller
Entschiedenheit das Verlangen gestellt haben, dass
dem Bund die Kompetenz gegeben werde, hier
Bestimmungen zu erlassen. Auch die katholischen
Frauenvereine sind dabei. Sie haben diesen Wunsch,
weil sie einsehen, dass das ein Gebiet ist, wo die
Freizügigkeit, gegründet auf einen gewissen Aus-
weis, gewährleistet werden muss. Dieser Ausweis
— um diesen handelt es sich — soll unter der Vor-
aussetzung einer gewissen Ausbildung für die
ganze Schweiz gewährleistet werden. Ist denn das
etwas Zentralistisches ? MUSS man daraus einen
Popanz machen ? Es handelt sich hier ganz einfach
darum, dass man den Kantonen die Ausbildung
selbst überlässt, dass man aber im Interesse der
Freizügigkeit der Berufe und im Interesse einer
wirklich guten Ausbildung dem Bunde das Recht
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gibt, gewisse Bestimmungen für die berufliche
Ausbildung zu erlassen. Ich glaube, dass dies wirk-
lich im Interesse des Ganzen ist. Es liegt nicht
im Interesse der Kantone, dass man hier wieder
Schranken aufstellt und es unter Umständen dar-
auf ankommen lässt, dass ein Kanton die Ausweise
des ändern nicht anerkennt. Das ist die Quintessenz
dieses Artikels. Ich möchte Sie bitten, nicht den
gegenwärtigen Rechtszustand rückwärts zu revi-
dieren und eine Differenz zu schaffen, von der wir
uns sagen müssen, dass sie keine Aussicht hat, im
Nationalrat gutgeheissen zu werden.

M. Mouttet: La semaine passée, je vous ai soumis
une proposition à l'art. 34ter qui tendait à donner
à la Confédération la compétence d'édicter des pres-
criptions sur la formation professionnelle du per-

- sonnel infirmier. J'aurais pu me dispenser de faire
cette proposition si, en ce moment-là, la commis-
sion avait conservé le texte qu'elle avait primitive-
ment adopté. Aujourd'hui, la majorité de la com-
mission, après nouvel examen, vous propose de
revenir au texte primitif du Conseil fédéral. Par
conséquent, je puis retirer ma proposition, car le
texte actuellement proposé par la majorité suffit,
à mon avis, pour que la Confédération puisse édicter
des règles sur la formation professionnelle du per-
sonnel infirmier.

Puisque j'ai la parole, qu'il me soit permis de
dire quelques mots en réponse à M. Piller. Toutes
les associations d'infirmiers, qu'elles aient un carac-
tère laïque ou religieux, sont d'accord pour demander
d'être mises sous la protection des lois de la Con-
fédération en ce qui concerne la formation profes-
sionnelle. Toutes ces associations se plaignent des
lacunes, des défauts, des diversités qui existent dans
les 25 législations cantonales en cette matière.
Toutes ces associations se rendent compte que leurs
désirs d'amélioration et de précision ne peuvent
être réalisés que par une législation applicable à
l'ensemble de la Confédération, soit sur tout le
territoire suisse.

Mais la minorité de la commission refuse de
donner cette compétence à la Confédération, sous
prétexte que les. principes sacro-saints du fédéra-
lisme seraient atteints ! Je vous demande un peu
si les bases de la Confédération seraient ébranlées
lorsque le Conseil fédéral édicterait quelques règles
sur la durée des apprentissages, sur le minimum
de connaissances professionnelles qu'on peut, qu'on
doit exiger du personnel infirmer! En revanche,
cette même minorité ne voit pas d'atteinte au
fédéralisme lorsqu'elle demande elle-même au Con-
seil fédéral d'édicter des règles sur la formation
professionnelle dans l'artisanat et le commerce.
Elle demande au Conseil fédéral de continuer à édic-
ter des ordonnances sur l'apprentissage des ven-
deuses, des modistes, des corsetières, des coiffeurs,
etc. Mais dès le moment où il s'agit de donner à la
Confédération la compétence d'édicter des règles
sur la formation professionnelle des inîirmiers, elle
prétend que le fédéralisme est en danger! J'espère
qu'on ne va pas - suivre les conclusions hyper-
boliques de M. Piller, qui craint déjà de voir la
Confédération exiger de lui un certificat de capacité
pour exercer ses fonctions de conseiller d'Etat ou
de député au Conseil des Etats!

67
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Bundesrat Obrecht: Ich fühle mich verpflichtet,
darauf noch besonders hinzuweisen, dass so, wie
der Minderheitsantrag formuliert ist, er jedenfalls
nicht annehmbar ist. Er scheint etwas missraten
zu sein. Herr Ständerat Piller selbst sagt: Bleiben
wir beim status quo, also beim bisherigen Rechts-
zustand. Sie gehen' aber hinter den bisherigen
Rechtszustand zurück. Wir haben einen Art. 34ter
in der Bundesverfassung, der sagt, der Bund -sei
befugt, über das Gewerbewesen einheitliche Be-
stimmungen aufzustellen. Ein Ziel dieses Art. 34ter
war der Erlass eines Bundesgesetzes über die beruf-
liche Ausbildung. Dieses Ziel ist erfüllt. Das Bundes-
gesetz über die berufliche Ausbildung ist erlassen
worden und bezieht sich auf Handel, Gewerbe und
Industrien, also auf das Gewerbewesen im weitesten
Sinne. Was die Kommission aber heute vorschlägt,
geht hinter das zurück. Es beschränkt sich auf
Handel und Handwerk und schliesst, wie Herr
Schöpfer richtig gesagt hat, die industriellen Ge-
biete aus. Herr Piller hat erklärt: Ist denn die
Ausbildung der Techniker und der Arbeiter in
der Industrie nicht Sache der Industriellen?
Gewiss ist das zur Hauptsache die Angelegenheit
der Industriellen. Aber wir haben Uhrmacher-
Schulen, wir haben Schulen mit Bezug auf andere
Industriezweige, wo wir ja nicht Bundesschulen
eingeführt haben; wir haben jedoch zum mindesten
eine Aufsicht vorgesehen und wir wirken da Hand
in Hand mit den Inhabern der Schule. Es sind zum
Teil Kantone, zum Teil Gemeinden. Dieses Gebiet
dürfen wir nicht ausschliessen. Nachdem wir die
Grundlage in diesen Wirtschaftsartikeln auch für
die Landwirtschaft schaffen wollen — sie fehlt ja
vollständig in unserer bisherigen Verfassung —
dürfen wir beim beruflichen Ausbildungswesen die
Landwirtschaft nicht ausschliessen. Bisher war
man froh, dass hier der Bund mitgewirkt hat,
namentlich mit Subventionen, aber auch mit der
Beratung durch unsere Abteilung für Landwirt-
schaft. Wenn man gefunden hätte, die allgemeine
Fassung gehe etwas zu weit, hätte man Ein-
schränkungen vorsehen sollen, aber nicht in der
direkten Weise, dass man das Recht der Gesetz-
gebung des Bundes auf Handel und Handwerk
beschränken will. Das ist ein Rückschritt. Das
können wir nicht akzeptieren.

Amstalden: Ich bin ebenfalls für den Minderheits-
antrag, und zwar bin ich durch die Diskussion, die
nun gewaltet hat, von dieser Ansicht nicht ab-
gekommen. Herr Wettstein hat darauf aufmerksam
gemacht, wir hätten früher der Fassung in dieser
allgemeinen Form, wonach der Bund zuständig
ist, Vorschriften über die berufliche Ausbildung zu
erlassen, zugestimmt. Das mag richtig sein, aber
der Grund, warum in der Kommission Bedenken
aufgestiegen sind, lag darin, dass wir am 25. Mai
einen Bericht des Departements über die Tragweite
dieser neuen Bestimmung erhalten haben. Bisher
basierten die Berufsbildungsvorschriften, wie das
richtig gesagt worden ist, auf Art. 34ter. Dieser
Artikel fällt weg und wir müssen einen Ersatz
schaffen. Man könnte allerdings sagen, dass die
Uebergangsbestimmung, wie wir sie hier aufgeführt
haben, und wonach die bisher gestützt auf diesen
Art. 34ter erlassenen Gesetze in Kraft bleiben und

mit der Zeit revidiert werden können, auch genüge ;
aber ich glaube, dass es doch besser ist, wenn wir
eine eigene Formulierung in die Verfassung hinein-
bringen. In dem Departementalbericht steht nun
über die Tragweite dieser Bestimmung, dass in
Zukunft der Bund befugt sein soll, über alle Gebiete
der Berufsbildung Vorschriften aufstellen zu können.
„Die neue Fassung erlaubt", so heisst es in diesem
Berichte, „die Gesetzgebung auf Beruf e auszudehnen,
die dem geltenden Bundesgesetz nicht unterstellt
sind, wie die Berufe der Land- und Forstwirtschaft,
der Fischerei, des Hausdienstes, der Erziehung, der
Krankenpflege, der Wissenschaft und Kunst.
Wenn der Bund von dieser Kompetenz Gebrauch
macht und auf weitern Wirtschaftsgebieten Berufs-
bildungsgesetze erlässt, kann er auf diesen Gebieten
gleichzeitig die Frage des Titelschutzes regeln, wie
dies im Berufsbildungsgesetz geschehen ist. Damit
ist selbstverständlich nicht gesagt, dass der Bund
von dieser erweiterten Kompetenz Gebrauch machen
muss. Er wird sich vielmehr bei seinen Erlassen
auf die Wirtschaftsgebiete und Berufstitel be-
schränken, für die sich ein Bedürfnis geltend macht."

Dieser Kommentar hat uns stutzig gemacht,
denn nach dieser Fassung wäre der Bund befugt,
über das ganze Bildungswesen Vorschriften zu
machen. Wir haben befürchtet, der Bund werde
in Zukunft sogar im Hochschulwesen Vorschriften
machen. Das will niemand. Verschiedene Herren
haben gesagt: Das wollen wir nicht. Aber es steht
nun einmal in diesem Bericht, dass der Bund dieses
Recht hätte. Gewiss, der Bund wird dermalen
nicht von diesem Recht Gebrauch machen, aber
es kann einmal eine Zeit kommen, da nicht mehr
Herr Bundesrat soundso im Amte ist, und sich
unsere Befürchtungen realisieren.

Die Minderheit der Kommsison wollte deshalb
eine Formel finden, die Art. 34ter ersetzt. Das
wäre der Fall nach dem Antrage von Herrn Stände-
rat Piller, nur sollte man dort beifügen: „und
Gewerbe". Herr Bundesrat Obrecht hat gesagt,
da bestehe noch eine Lücke. Ich möchte also den
Antrag Piller in diesem Sinne ergänzen.

Zur Frage der Berufsbildung im Hausdienst
und zur Krankenpflege noch ein Wort. Auch hier
hegen wir gewisse Befürchtungen. Sie kennen ja
die grossen Institute, die die Krankenpflege heute
in Händen haben. Es besteht in Zukunft die
Möglichkeit, dass der Bund Vorschriften über ein
eidgenössisches Diplom aufstellen. kann. Ich sehe
nicht ein, weshalb wir eidgenössische Diplome
haben müssen. Wir sind ja mit den bestehenden
Einrichtungen sehr gut gefahren. Dann könnten
Vorschriften aufgestellt werden, welche Anstalten
überhaupt das Recht haben, Krankenpflegerinnen
auszubilden, Vorschriften über die Ausbildung der
Lehrkräfte. Wir haben schwere Bedenken, den
Kantonen und den bestehenden Institutionen das
bisherige Recht .wegzunehmen und alles auf einen
Nenner bringen zu wollen. /

Auch in bezug auf den Hausdienst haben wir
Befürchtungen. Es gibt kantonale Gesetze, Frauen-
organisationen usw. ' Wir wollen der Freiwilligkeit
und den gemeinnützigen Organisationen und Ein-
richtungen doch auch noch ein Tätigkeitsgebiet
überlassen. Sie können den Hausdienst nicht mit
Gesetz und Zwang regeln, sondern das ist ein
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Gebiet, bei dem noch ganz andere Gesichtspunkte
massgebend sind. Es sind hier andere Faktoren
massgebend, die zu bestimmen der Gesetzgeber
allein nicht mächtig ist.

Aus all diesen Gründen, besonders mit Rück-
sicht auf die grosse Tragweite der Formel, wonach
der Bund befugt ist, allgemeine Vorschriften zu
erlassen, hat die Kommissionsminderheit sich ver-
anlasst gesehen, den Antrag zu stellen, wie er von
Herrn Ständerat Piller begründet worden ist.
Nur möchte ich ihn noch ergänzen mit dem Worte
„und Gewerbe".

Weber: Man liesse nach dem Antrag Piller/
Amstalden neuerdings die Landwirtschaft aus.
Es fragt sich nur, wie die Landwirtschaft sich dazu
stellen wird. Ich will das nicht als Drohung aus-
sprechen; aber wenn Sie solche Bestimmungen
nach Antrag Piller und Amstalden in die Vorlage
aufnehmen, werden sich viele Landwirte fragen:
Warum hat man einen neuen Artikel gemacht und
was steht für mich auf dem Spiele ? Da wird man
einfach sagen: Wenn man derart aufzählt, müsste
man auch die Landwirtschaft aufzählen. Dann
hätten wir alles. Aber ist es wirklich nötig, alles
aufzuzählen ? Das scheint mir nicht nötig zu sein.
Gehen wir zurück auf den ursprünglichen Antrag
des Bundesrates, wo es deutlich heisst: „Sowie
über die berufliche Ausbildung einheitliche Be-
stimmungen aufzustellen". Das genügt mir voll-
ständig. Es ist alles inbegriffen und kein Erwerbs-
zweig kann sich darüber beklagen, er sei nicht
berücksichtigt worden. Darum unterstütze ich den
Antrag der Mehrheit.

Iten: Wäre es nicht zweckmässiger, beim Min-
derheitsantrag den Ausdruck „Handwerk" zu
streichen und dafür zu sagen: „sowie über die
berufliche Ausbildung in Handel und Gewerbe" ?
Wenn wir den .Begriff „Gewerbe" aufnehmen, ist
das Handwerk als Unterbegriff darin enthalten.
Wir wollen doch in der Verfassung ohne Not
keine neuen Begriffe schaffen. Der Begriff „Ge-
werbe" ist bereits im Obligationenrecht umschrie-
ben. Man versteht darunter auch das Fabrikations-
gewerbe, also auch die Industrie. Damit wären
die Bedenken behoben, die vom Herrn Referenten
ausgesprochen worden sind, wonach bei der Fas-
sund der Minderheit die berufliche Ausbildung in
der Industrie nicht gewährleistet, wäre. Ich möchte
deshalb vorschlagen, den Begriff „Handwerk"
zu streichen und dafür „Gewerbe" zu setzen.

Ackermann: Ich bin etwas beunruhigt über
den Verlauf dieser Diskussion. Es scheint mir,
dass der Antrag der Minderheit „sowie über die
berufliche Ausbildung in Handel und Handwerk"
ganz unmöglich ist. Wir müssten ja hinter das
zurückgehen, was wir bis jetzt gehabt haben.
Wir würden mit einer solchen Fassung das Gesetz
über die berufliche Ausbildung wieder über den
Haufen werfen. Herr Weber hat darauf aufmerk-
sam gemacht, man sollte auch die Landwirtschaft
hier einschliessen. Dann vergisst man aber die
Industrie, die bis jetzt auch vom Berufsbildungs-
gesetz erfasst wurde. Beabsichtigt ist doch, die
eidgenössische Regelung über das Berufsbildungs-

wesen auch auf andere Gebiete zu erstrecken als
auf jene, auf die das Gesetz bis jetzt zur Anwendung
gekommen ist, so z. B. auf den Hausdienst und
auf den Pflegeberuf.

Ich finde, es besteht keine andere Möglichkeit,
als die allgemeine Fassung zu wählen, die der
Bundesrat ursprünglich aufgestellt hat und der
wir, wie auch der Nationalrat, unter Weglassung
des Wortes „einheitliche" zugestimmt hatten.
Das ist die richtige, für einen Verfassungsartikel
passende Fassung. Ich möchte Ihnen deshalb
dringend empfehlen, dem Antrag der Mehrheit
zuzustimmen.

M. Piller, rapporteur de la minorité: Je me rends _
maintenant compte d'où vient la confusion dont
souffre ce débat. Je me l'explique au vu du texte
allemand où figure le mot „Handwerk". C'est par
suite d'une erreur qu'il y est. On avait discuté,
au sein de la commission, de savoir si l'on voulait
dire: „Gewerbe" ou bien „Gewerbewesen".

Mais je ne puis pas me rendre exactement
compte de la portée de cette formule en langue
allemande. En français, nous disons «le commerce
et les arts et métiers».

Il y a eu grande discussion au sein de la com-
mission pour savoir ce qu'on doit comprendre par
„Gewerbe" et par „Gewerbewesen". '

Ces messieurs de .langue allemande discutaient
la différence entre ces deux mots. Ce sont des sub-
tilités que, nous, welches, ne comprenons guère.
On éviterait cela si, comme je m'étais permis d'en
faire une fois la suggestion, nous avions ici, à notre
disposition, un dictionnaire des termes politiques
usuels. Si nous, nous comprenions mieux réci-
proquement sur le sens des mots, nous éviterions
beaucoup de discussions inutiles.

La question de savoir si l'agriculture est aussi
soumise aux dispositions dont il s'agit est indis-
cutable! Tout à l'heure M. Wetter a dit: «Mais
l'agriculture ne reçoit rien là . . . » Il s'agit ici de
discuter de la formation professionnelle. Voulons-
nous dire que la Confédération doit édicter des
règles „über die berufliche Ausbildung der Mägde ?"
Voilà. Quant à nous, nous disons: Non, ce n'est
pas nécessaire. „Wir sind sonst schon ein vielge-
prüftes Volk". Il serait cruel de nous imposer
encore „von Bundes wegen mehr Prüfungen".

Aussi, afin de simplifier la discussion, je pro-
poserai de dire dans le texte français: « . . . dans
le commerce et les arts et métiers . . .» (je suppose
que mes collègues de la minorité seront d'accord
d'admettre cette formule, qui est la formule habi-
tuelle), au lieu de « . . . l'artisanat . . .», que l'on
avait traduit en allemand par-,,Handwerk". Pour
la rédaction allemande, je laisserai à ceux de mes
collègues qui possèdent la langue allemande infini-
ment mieux que moi le soin de trouver comment
il faudra traduire l'expression «arts et métiers»,
si ce doit être par „Gewerbe" ou „Gewerbewesen",
ce qui, à nous de la minorité, nous est indifférent.

Nous ne voudrions pas donner l'impression que
l'on enlève à la Confédération quelque chose qu'elle
possède. Nous sommes d'accord de lui laisser les
compétences qu'elles détient déjà, mais nous ne
voulons pas qu'elle puisse aller au delà: réglementer
la formation professionnelle des servantes et des
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bonnes à tout faire, enfin du personnel domestique
— c'est ce que l'on prétend faire ici — ni la for-
mation professionnelle du personnel sanitaire. Nous
ne voyons pas la nécessite d'introduire encore
toute une série d'examens fédéraux de maîtrise. Où
irait-on si l'on persévérait dans cette voie ? Il n'est
pas exagéré d'imaginer qu'un beau jour il pourrait
venir à l'idée de M. Lebureau d'introduire des
examens fédéraux de maîtrise pour les futurs
conseillers fédéraux, par exemple. Cela pourrait
devenir ennuyeux pour ceux qui sont candidats
ou qui l'ont déjà été.

Wettstein: Ich darf die Mitglieder der Kom-
mission daran erinnern, dass ich auf den Wider-
spruch aufmerksam machte, der darin besteht,
dass im deutschen Text nur Handel und Handwerk
steht. Wir hatten in einer Eventualabstimmung
der Kommission die Formulierung angenommen:
In Handel und Gewerbewesen. Ich habe darauf
aufmerksam gemacht, aber die Herren von der
Minderheit haben erklärt, sie halten am alten
Text fest ; im deutschen Text solle es heissen
„Handwerk". Nun kommen die Vertreter der
Minderheit selbst dazu, sagen zu müssen, dass dieser
Satz zu eng ist. Das nur zur Feststellung der Vor-
gänge in der Kommission.

Die Befürchtungen, dass der Bund in die wissen-
schaftlichen Berufe eindringen werde — ich weiss
nicht, ob man auch den Beruf eines Staatsrates als
wissenschaftlichen Beruf bezeichnen möchte —
(Piller: Das ist eine Zerstreuung), ist nicht be-
gründet, denn wir haben noch einen Art. 33 der
Bundesverfassung, wo es ausdrücklich heisst, den
Kantonen bleibe anheimgestellt, die Ausübung der
wissenschaftlichen Berufsarten von einem Ausweise
der Befähigung abhängig zu machen. Der Bund
hat nur dafür zu sorgen, dass dieser Ausweis für
die ganze Eidgenossenschaft gültig erworben wer-
den kann. Darum handelt es sich auch hier, wir
wollen nur die Möglichkeit schaffen, die im Interesse
der Kantone liegt, dass die von den Kantonen aus-
gestellten Befähigungsnachweise für die ganze
Schweiz gültig erklärt werden können, unter der
Voraussetzung der Bedingungen, die zur Erlangung
notwendig sind. Wir wollen uns nicht gegenseitig
Gespenster an die Wand malen, wir wissen genau,
was wir mit diesem Ausdruck „Berufsbildung"
wollen; das, was wir heute schon haben, vielleicht
eine Ausdehnung auf Berufe, die für die ganze
Schweiz von Wichtigkeit sind. Aber es wird sicher-
lich niemand daran denken, das ganze Bildungs-
wesen der Kantone zu unterminieren.

Amstalden: Ich schliesse mich der Formulierung
von Herrn Iten an, dann decken wir den Art. 34ter.

Schöpfer, Berichterstatter der Mehrheit: Sie
werden dem Kommissionspräsidenten auch noch
eine kurzes Wort gestatten wollen. Der Antrag
der Minderheit ist wirklich so zustande gekommen,
wie es Herr Wettstein dargetan hat- Ich erinnere
mich noch ganz genau, und ich kann Ihnen auch
sagen, dass das Bundesamt für Industrie, Gewerbe
und Arbeit den Sprechenden noch ausdrücklich
angefragt hat, ob es wirklich so sei, dass man das
Wort „Handwerk" hineinsetzen müsste. Ich musste

erklären, das habe Herr Piller verlangt. Lesen Sie
unser Protokoll nach, dann werden Sie sehen, dass
der Sünder, der einzige Sünder dieses verfehlten
Antrages, unser verehrter Kollege und Freund Herr
Piller ist. (Piller: Ich habe das nicht auf deutsch
gesagt.) Nein, nein, französisch, aber französisch:
artisanat, d. h. eben Handwerk und nicht Handel
und Gewerbe oder Gewerbewesen, sondern Hand-
werk, und das hat man hinübergenommen.

Nun sieht man heute allgemein ein, dass man mit
dieser Formulierung der Minderheit nicht durchs
kommt, und daher sind auch die Herren Amstal-
den, Iten und sogar Herr Piller der Auffassung,
es müsse heissen: Gewerbe oder Gewerbewesen.
Wenn Sie diesem Antrag zustimmen, dann hätten
Sie ungefähr das, was im heute noch bestehenden
Artikel 34ter steht. Aber dann kann man die
Lücken, welche im Berufsbildungsgesetz bestehen,
eben nicht ausfüllen. Das war ja gerade der Grund,
warum Abs. l von Art. 34ter vom Bundesrat vor-
geschlagen wurde. Der bestehende Art. 34ter wird
inskünftig wegfallen, wir werden ihn nicht mehr
haben, dann muss man doch eine verfassungsrecht-
liche Grundlage haben für dieses Berufsbildungs-
gesetz, und diese soll bestehen in dem jetzt vorge-
schlagenen Abs. l von Art. 34ter dieser Ergänzung.

Von den all Ausführungen, welche hier ange-
bracht wurden, hat mir eigentlich nur die allerdings
nicht berechtigte Befürchtung von Herrn Amstal-
den einen gewissen Eindruck gemacht. Herr Am-
stalden sagt, wenn man die Formulierung annimmt,
die wir schon am 2. Februar angenommen haben:

und nachher nochmals, mit Zustimmung der Herren
Amstalden und Piller — Herr Piller hat nämlich
namentlich den Hasen aufgejagt — wenn wir diese
Formulierung annehmen, so sagt Herr Amstalden,
dann bestehe eine Befürchtung. Herr Direktor
Willi habe in der Kommission gesagt, nach der
gegenwärtigen Fassung könne sich der Bund mit
Wissenschaft, Kunst, Erziehung, Landwirtschaft,
Volkswirtschaft usw. beschäftigen. Das war der
Alarmruf. Da ist Herr Amstalden gekommen und
hat gesagt: Ja, mit Erziehung, mit Wissenschaft
und Kunst kann sich inskünftig der Bundesrat
beschäftigen. Herr Direktor Willi hat hierauf er-
klären müssen: Jawohl, das sei so, und dann sagte
Herr Amstalden: Dami laufen wir Gefahr, dass der
Bund in das ganze Mittelschulwesen hineinregiert,
dass er unsere Gymnasien reglementiert und das
wollen wir nicht. Das will ich auch nicht, das will
niemand. Von dem- Gesichtspunkt machen die
Einwendungen von Herrn Amstalden wirklich einen
gewissen Eindruck.

Nachdem nun am Antrag der Minderheit etwa
zwei- oder dreimal herumgedoktert wurde, möchte
ich auch am Antrag der Mehrheit herumdoktern
und Ihnen einen individuellen Antrag stellen, der
die Bedenken von Herrn Amstalden beseitigt. Er
lautet folgendermassen: „Der Bund ist befugt,
zum Schütze der Arbeitnehmer über die Arbeits-
vermittlung und die Arbeitslosenversicherung sowie
über die berufliche Ausbildung (und nun kommt
der Antrag) mit Ausnahme von Wissenschaft und
Kunst Bestimmungen aufzustellen." Wenn man
diese Ausnahme macht, wird es dem Bunde un-
möglich sein, irgendwie in das Mittelschulwesen
der Kantone hineinzuregieren.
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Nun hat Herr Ständerat Wettstein vorhin auf
Art. 33 der Bundesverfassung hingewiesen. Art. 33
beschäftigt sich mit den Medizinalpersffnen, und
Sie wissen, dass der Bund gestützt auf diesen Arti-
kel gewisse Vorschriften für die Maturitätsprüfun-
gen der Mediziner aufstellt. Allein, wenn man die
Befürchtung hat, man könnte durch diese Abände-
rung des Antrages der Mehrheit in Art. 33 hinein-
greifen, so ist diese Befürchtung nicht berechtigt.
Denn der Art. 33 der Bundesverfassung mit seinen
Bestimmungen über die wissenschaftliche Frei-
zügigkeit der Mediziner usw. bleibt nach wie vor
bestehen. Er wird ja durch diese Verfassungsrevi-
sion nicht aufgehoben. Es wird daher an der gegen-
wärtigen Ordnung, wie man sie für die Ausbildung
der Aerzte hat, gar nichts geändert. Man kann
also ruhig und ohne Befürchtung, dass man den
bestehenden Art. 33 tangiere, die Einschaltung
machen: „mit Ausnahme von Wissenschaft und
Kunst".

Nun haben wir also diese "beiden sich gegenüber
stehenden Artikel zu bereinigen. Wir werden zu-
nächst den Antrag der Mehrheit bereinigen, dann
den Antrag der Minderheit und, was herauskommt
— ich stelle mir vor, dass der Herr Präsident so
vorgehen wird •— einander gegenüberstellen. Dann
ist dieser Streit beendet.

M. Piller, rapporteur de la minorité: Je ne veux
pas prolonger encore'cette discussion; mais je tiens
à rendre justice à qui elle revient. M. le Président
de la commission a cru que c'était moi qui avait
levé ce lièvre; c'est M. Amstalden qui l'a fait, non
seulement comme juriste eminent, mais aussi en
qualité de vice-président de la Société suisse des
carabiniers (Hilarité).

Präsident: Wir wollen zuerst den Antrag der*
Mehrheit bereinigen.

Abs t immung. — Vote.
• Eventuell — Eventuellement :

Für den Antrag Schöpfer 15 Stimmen
Dagegen 14 Stimmen

Präsident: D,amit wäre der Antrag der Mehrheit
bereinigt. Für den Antrag der Minderheit haben
sich die Herren Piller, Amstalden und Iten auf die
Fassung geeinigt, zu sagen, „in Handel und Ge-
werbe" statt „in Handel und Handwerk". Nimmt
jemand die alte Fassung des Minderheitsantrages
auf ? Es ist nicht der Fall. Dann haben Sie even-
tuell den Antrag der Minderheit laut Antrag Iten
bereinigt.

Nun stelle ich den Mehrheitsantrag (Ueberein-
stimmung mit dem Nationalrat) dem Antrag der
Minderheit (bereinigt nach Antrag Iten) gegenüber.

Definitiv — Définitivement :
Für den Antrag der Mehrheit 15 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 22 Stimmen

•Art. 34ter, Abs. Ibis BV.

Antrag der Kommission.
Festhalten am 1. Satz; im übrigen Zustimmung

zum Beschluss des Nationalrats.

Art. S4ter, AI. Ibis CT.
Proposition de la commission.

Ibis Maintenir la 1er phrase; pour le surplus,
adhérer à la décision du Conseil national.

Schöpfer, Berichterstatter: Bei Art. 34ter,
Absatz Ibis, wurde in der Kommission eine Eini-
gung gefunden. Bisanhin hatten wir immer Strei-
tigkeiten in der Kommission, wobei die Fragen
mit Stichentscheid des Präsidenten erledigt wur-
den. Hier freue ich mich nun, einmal festzustellen
zu können, dass bei der Kommission Einigkeit vor-
handen war. Der erste Satz der ursprünglichen
Fassung des Ständerates wird wieder aufgenom-
men, nämlich der Satz: „Die Durchführung der
Arbeitslosenversicherung ist Sache öffentlicher so-
wie privater, sowohl paritätischer als einseitiger
Kassen." Herr Bundesrat Obrecht hatte die Güte,
diesem Satz zuzustimmen, nachdem er gehört hat,
dass die paritätischen Kassen für ihre Existenz
fürchten. Da sagte er: Ich bin bereit, diesen Satz
zu akzeptieren; er ist eigentlich nur deklaratorischer
Natur, er hat keinen Verfassungs- und Gesetzes-
zweck; wenn man aber diese Beunruhigung der
paritätischen. Kassen zerstreuen kann, wohlan,
dann wollen wir ihn aufnehmen. — Die paritä-
tischen Arbeitslosen-Versicherungskassen dürfen
nun meiner Auffassung nach beruhigt sein, denn
sie sind als Träger der Arbeitslosen-Versicherungs-
kassen offiziell in der Verfassung anerkannt. Es
wird daher nicht möglich und nicht denkbar sein,
dass gegen diese Verfassungsbestimmung die pari-
tätischen Arbeitslosen-Versicherungskassen besei-
tigt werden. Die erste Minderheit kann daher auf
ihren Antrag verzichten. Aber auch noch aus
einem ändern Grund kann die erste Minderheit
verzichten. Unser Antrag ging dahin, .in der Ver-
fassungsbestimmung zu verankern, dass der Bund
befugt sei, für die Arbeitslosen-Versicherungskassen
gleicher Art eine Rückversicherung einzuführen,
soweit die Kassen dies nicht selber tun. Es lag uns
daran, dass in der Verfassungsbestimmung gesagt
würde, die Kassen müssten nach gleicher Art gestaltet
sein. Wir wollten mit ändern Worten keinen soge-
nannten Ausgleichsfonds. Nun hat uns in der
Kommission Herr Bundesrat Obrecht mit aller
Deutlichkeit erklärt, auch der Bundesrat und das
Departement wollten keinen Ausgleichsfonds. Ich
möchte hier das zum Protokoll noch ausdrücklich
festnageln, dass es die Auffassung des Departe-
ments ist, die wahrscheinlich heute auch noch zum
Ausdruck kommen wird; das, was das Departe-
ment wolle, sei eine Rückversicherung, eine eigent-
liche Rückversicherung nach allen mathematischen
Grundsätzen der Versicherungswissenschaft. Uns
ist die Hauptsache, dass nicht Ungleichartiges mit
Gleichartigem vermischt wird, dass die verschie-
denen Versicherungsrisiken und die verschieden
gestalteten Verhältnisse, auch verschieden behan-
delt werden.

Nun hat uns Herr Bundesrat Obrecht, und er
wird uns das heute hoffentlich auch noch kurz
auseinandersetzen, mitgeteilt, dass das gerade das
Ziel der Rückversicherung sei, weil bei einer Rück-
versicherung die verschieden gestalteten. Chancen
auch mit verschiedenen Versicherungsprämien be-
zahlt werden; für eine grössere Gefahr wird eine
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grössere Prämie bezahlt als für ein kleineres Risiko.
Gestützt darauf kann also die erste Minderheit den
letzten Satz von Abs. Ibis fallen lassen. Die Auf-
fassung der zweiten Minderheit, von Herrn
Schmuki, deckte sich von allem Anfang an mit
dem, was jetzt der Kommissionsantrag bedeutet.

Wir beantragen Ihnen deshalb, den Abs. Ibis
folgendermassen zu fassen:

1. Satz: „Die Durchführung der Arbeitslosen-
versicherung ist Sache öffentlicher sowie privater,
sowohl paritätischer als einseitiger Kassen."

2. Satz (so wie der Nationalrat es beschlossen
hat): „Die Befugnisse zur Errichtung öffentlicher
Arbeitslosenversicherungskassen sowie zur Einfüh-
rung eines allgemeinen Obligatoriums der Arbeits-
losenversicherung .bleibt den Kantonen vorbehal-
ten."

Damit ist Art. 34ter, Abs. Ibis erledigt.
Ich glaube, das war, nach langen Streitigkeiten,

die einzige Bestimmung, wo sich in schöner Har-
monie alle Meinungen der Kommission und auch
diejenige des Departementes geeinigt haben.

Ich empfehle Ihnen Genehmigung von Abs. Ibis.

Schmuki: Es ist richtig, was der' Herr Kom-
missionspräsident ausgeführt hat, dass durch die
neue Fassung der Kommission mein zweiter Minder-
heitsantrag dahinfällt.

In grundsätzlicher Hinsicht ist zu bemerken,
dass ein Rückversicherungsfonds für die Arbeits-
losenversicherung sehr zu begrüssen wäre, weil
damit ein Risikoausgleich geschaffen und die
Sicherung der ordnungsgemässen Auszahlungen
auch in Krisenzeiten gewährleistet würde. Die ur-
sprüngliche Fassung des Ständerates will dem Bund
das Recht einräumen, für Arbeitslosen-Versiche-
rungskassen gleicher Art eine Rückversicherung
einzuführen. Die Kritik ging bisher eigentlich nur
nach der Richtung, dass für Kassen „gleicher Art"
eine Rückversicherung vorgesehen sei.

Das erste Kriterium bildet wohl die Befugnis
des Bundes, eine Rückversicherung einzuführen.
Bevor aber an. «ine eidgenössische Lösung dieser
Frage herangetreten werden kann, müssten zuerst
die unbedingt erforderlichen sachlichen Grundlagen
geschaffen werden. Als solche fallen in Betracht:

1. Einführung des allgemeinen und gleichen
Versicherungsobligatoriums in allen Kantonen.

2. Leistung ungefähr gleich hoher Kantons-
und Gemeindebeträge.

Heute sind wir aber von auch nur annähernd
gleichen Verhältnissen, sowohl was das Obliga-
torium als auch die Subventionierung anbelangt,
noch weit entfernt. Solange aber dieser Zustand
andauert, ist zu befürchten, dass der Ausgleichsfonds
lediglich einem interkantonalen Finanzausgleich
auf dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung
dienen würde ; mit ändern Worten ausgedrückt, die
Kantone mit einer sozial und finanziell gut ausge-
bauten Arbeitslosenversicherung hätten Leistungen
zu übernehmen, damit auch dort, wo kein Obliga-
torium besteht und die Kantons- und Gemeinde-
beiträge nur gering sind, die Kassen ihren Ver-
pflichtungen nachzukommen vermöchten. Eine
solche Lösung kann meines Erachtens nicht be-
friedigen, zum mindesten jene Kantone nicht, die

trotz prekärer Finanzlage eine gut ausgebaute
Sozialversicherung und Fürsorge aufzuweisen haben.

Nachdem durch die Verfassungsbestimmung die
Einführung eines allgemeinen Obligatoriums als
Sache der Kantone erklärt wird, fällt das Haupt-
requisit für eine gesamtschweizerische Lösung da-
hin. Unter diesen Umständen kann es sich meines
Erachtens nur darum handeln, eine Rückversiche-
rung auf kantonalem Boden zu schaffen. Die Rück-
versicherung erfolgt wohl durch Schaffung von
Ausgleichskassen, in der Form der Anlage eines
sogenannten Solidaritätsfonds. Der aufgestellte
Grundsatz, dass die Kassemiur zu jährlich wieder-
kehrenden, versicherungstechnisch gerechtfertigten
Prämienleistungen herangezogen werden können,
ist richtig. Die Uebernahme solcher Beiträge darf
den Kassen auch ohne weiteres zugemutet werden.
Aber auch hier ergeben sich Schwierigkeiten auf
Grund der verschiedenartigen Bestimmungen und
Verhältnisse. Bei den paritätischen Kassen wird
ein Teil der Prämie vom Arbeitgeber bezahlt.
Privatkassen sind zum Teil an Zentralverbände
angeschlossen. Im Kanton St. Gallen variieren die
Prämien der 52 selbständigen Arbeitslosen-Ver-
sicherungskassen von 0,4% bis 2,8% des Normal-
lohnes, während die Mitglieder bei eintretender
Arbeitslosigkeit gleiche Rechte geltend machen
können. Bei einer Reihe von Kassen besteht das
Bestreben eigener Fundierungen.

Bei dieser Situation war es nur richtig, den
Zusatz, wie er vorgeschlagen wurde, vorerst nach
der ständerätlichen Fassung und dann^ nach der
Fassung der Kommission —<• es handelte sich um
einen Vorschlag des Departementes — fallen zu
lassen, d. h. zu streichen. Dieses Detail lässt sich
wohl am besten auf dem Wege der Gesetzgebung
regeln.

Bundesrat Obrecht: Wir sind' im Bundesrat
durchaus damit einverstanden, dass der erste Satz
von Abs. l bis wieder hergestellt wird. Wir haben
ihn gestrichen, weil er nur konstatierenden Charak-
ter hat und man fand, es sei überflüssig, etwas, das
schon besteht, in der Verfassung ausdrücklich zu
erwähnen.

Nachdem aber Herr Ständerat Schöpfer er-
klärt hat, durch die Streichung von Satz l fühlten
sich die paritätischen Kassen nicht mehr genügend
gesichert in ihrer Existenz, ist es durchaus logisch,
dass man diesen Satz wieder aufnimmt, wenn damit
Beruhigung Beschaffen "werden kann. Dagegen ist
es richtig, dass der dritte Satz gestrichen wird,
denn die Frage der Rückversicherung in der Ar-
beitslosenversicherung ist in keiner Weise abgeklärt ;
es existieren keine Berichte oder Gutachten dar-
über, infolgedessen wäre es gewagt und verfehlt,
in der Verfassung irgend etwas im voraus festlegen
zu wollen. Deswegen ist es am besten, wenn dieser
dritte Satz gestrichen wird. Dann wird nichts
präjudiziert.

Aber ich möchte doch mit einigen Worten fest-
stellen, dass ich eine Rückversicherung auch auf
dem Gebiete der Arbeitslosenversicherung als eine
notwendige Einrichtung betrachte, denn diese Ar-

. beitslosenversicherungskassen sind durch die Ri-
siken, die sie tragen, in ihrer Existenz gefährdet.
Sobald die Mitglieder einer Kasse von Arbeits-
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losigkeit heimgesucht werden, können sie ihre
Prämien nicht-mehr bezahlen, und auf der ändern
Seite muss die Kasse Leistungen aufbringen, Tag-
gelder ausbezahlen. Jetzt haben wir die Situation,
dass von den Taggeldern ein Viertel gedeckt wird
aus Prämien, die die Mitglieder zahlen,' und drei
Viertel durch den Bund, die Kantone und die Ge-
meinden. Wir dürfen das nicht als einen Normal-
zustand betrachten; dieser Zustand hat sich er-
geben, weil man im Jahre 1925 diese Arbeitslosen-
versicherung ins Leben gerufen hat und im Jahre
1930 die Weltkrise einsetzte, wobei keine Reserven
da waren. Deshalb musste man die Arbeitslosen-
versicherungskassen mit öffentlichen Mittel erhal-
ten. Wenn Sie vermeiden wollen, dass immer wieder
Arbeitslosenversicherungskassen zusammenzubre-
chen drohen oder mit Leistungen des Bundes, der
Kantone und Gemeinden durchgehalten werden
müssen, also mit öffentlichen Mitteln, dann müssen
Sie diesen Kassen einen Rückhalt geben.

Da kommt nun die Rückversicherung in Be-
tracht, oder eine Ausgleichskasse. Was ist der
Unterschied zwischen Rückversicherung und Aus-
gleichskasse? Bei der Rückversicherung werden
die Prämienpflichten des Rückversicherten einer-
seits und die Leistungspflichten der Rückver-
sicherungs-institution gegenüber dem Versicherten
materiell genau und gerecht geregelt; keiner muss
zu viel zahlen, keiner zu wenig, das wird nach dem
Risiko errechnet. Bei den Ausgleichskassen sehe
ich die Prognose voraus, dass niemand wird ein-
zahlen wollen, dass alle sich gegen die Einzahlung
wehren werden und nur möglichst viel profitieren
wollen. Diejenigen, die wiederum herhalten müs-
sen, wären der Bund, die Kantone und Gemeinden.
Die Ausgleichskasse ist eine Institution, bei der
Bund, Kantone und Gemeinden Gefahr laufen,
gehörig in die Tasche langen zu müssen.

Dieser Entwicklung möchte ich vorbeugen. Wir
wollen eine regelrechte Rückversicherung in Aus-
sicht nehmen, denn ich teile die von Herrn Stände-
rat Schöpfer letztesmal vertretene Auffassung
nicht, dass eine Rückversicherung nicht möglich
sei. Sie' wird möglich sein wie im Gebiete der
Brandversicherung. Die Kantone haben durch
Jahrzehnte hindurch, teils ein Jahrhundert lang
die Risiken selbst getragen oder private Rückver-
sicherungsverträge abgeschlossen. Mit der Zeit
kamen sie selbst dazu, sich zusammenzuschliessen
und eine interkantonale Rückversicherungsanstalt
für die Feuerversicherung ins Leben zu rufen. Es
ist gar nicht so abwegig, sich vorzustellen, dass die
öffentlichen Arbeitslosenversicherungskassen, für
die die Kantone in erster Linie einstehen müssen,
sich eines Tages auch die Hand reichen, um ein
interkantonales Institut für Rückversicherung zu
gründen, an welches sich dann auch andere Arbeits-
losernversicherungskassen anschliessen könnten.
Das sind aber nur Prophezeiungen, es ist am besten,
wenn im Verfassungsartikel nichts präjudiziert
wird.

Angenommen. — Adopté.

Art. 34ter, Abs. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Art. 34ter, AI. 2.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 3 und 4.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats
(Streichen).

AI. 3 et 4.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national (Biffer).

Schöpfer, Berichterstatter: Ich möchte zu-
nächst noch eine Bemerkung machen zum Absatz 3.
Er spricht davon, dass die Bestimmungen und
Vorschriften, die der Bund zum Schutz der Ar-
beitnehmer über Stellenvermittlung und Arbeits-
losenversicherung und über die berufliche Aus-
bildung zu erlassen gedenke, auf dem Wege der
Gesetzgebung erfolgen müssen. Das ist der Inhalt
von Absatz 3. Der gleiche Gedanke ist aber in
Absatz 5 von Art. 34ter enthalten. Dort wird
nämlich auf Art. 32 zurückgewiesen. Art. 32 aber
verlangt vom Bund den Erlass von Bundesgesetzen
und Bundesbeschlüssen, über die die Volksab-
stimmung verlangt werden kann. Absatz 3 von
Art. 34ter kann daher einfach wegfallen, was ich
zur Klarstellung noch anführen wollte.

Nun gehe ich über zu Absatz 4 von Art. 34ter.
Dieser kann wegfallen, weil der Grundsatz schon
in Absatz l bis enthalten ist.

Gestrichen. — Biffés.

Abs. 5. . .
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

AI. 5.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen. — Adopté.

Ziff. 2bis.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats
(Streichen).

Chiffre 2bis.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national (Biffer).

Schöpfer, Berichterstatter: Wir beantragen
Streichung, da wir dasjenige, was hier steht, in
Absatz 3 aufgenommen haben.

Gestrichen. — Biffé.

Ziff. 3.
Antrag der Kommission.

Art. 6 der Uebergangsbestimmungen der Bun-
desverfassung wird aufgehoben und durch folgende
Bestimmung ersetzt:
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Die auf Grund des bisherigen Art. 34ter er-
lassenen Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse, wel-
che sich nicht auf die neuen Art. 31 bis und 34ter
stützen können, bleiben trotzdem weiterhin in
Kraft und können jederzeit revidiert werden.
Art. 32 findet Anwendung.

Chiffre 3.
Proposition de la commission.

L'article 6 des dispositions transitoires de la
constitution est abrogé et remplacé par la disposi-
tion suivante:

Les lois et arrêtés édictés en vertu de l'ancien
article 34ter et ne pouvant se fonder sur les nou-
veaux articles 31 bis et 34ter restent en vigueur
et peuvent être revisés en tout temps. L'article
32 est applicable.

Schöpfer, Berichterstatter: Da wird zunächst
die unbestrittene Bestimmung aufgenommen, dass
Art. 6 der Uebergangsbestimmungen der Bundes-
verfassung aufgehoben werde. Aus der Aufstel-
lung in der furchtbar langen Liste, zu äusserst
links, sehen Sie den eigentlichen Text. Es handelt
sich'bei diesem Art. 6 der Uebergangsbestimmungen
um die alten, schon längst beseitigten Ohmgelder
der Kantone. Dann fügen wir aber noch bei,
dass die auf Grund des bisherigen Art. 34 ter er-
lassenen Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse, wel-
che sich nicht auf die neuen Art. 31 bis und 34ter
stützen können, trotzdem weiterhin in Kraft
bleiben und dass sie jederzeit revidiert werden
können. Dann ist die Bestimmung angehängt:
„Art. 32 findet Anwendung". Damit ist gesagt,
dass diese Aenderungen und allfällige Revisionen
nur auf dem Wege der Gesetzgebung durchgeführt
werden können und dass die Gesetze mit einer
Referendumsklausel versehen sein müssen. Von
dem Gesichtspunkte aus empfehle ich Ihnen,
Ziffer 3 in der von uns vorgeschlagenen Formu-
lierung anzunehmen.

Angenommen. — Adopté.

Art. 32, Ziffer 1.

Schöpfer, Berichterstatter: Wir müssen noch
zurückkommen auf Art. 32. Wir haben diesen
Artikel zurückgelegt wegen der Allegationen, welche
in diesem Artikel vorgenommen werden. Es han-
delt sich nur um den Abs. 1. Er lautet: „Die
in Art. Slbis, Slter und Slquater genannten
Bestimmungen dürfen nur durch Bundesgesetze
oder Bundesbeschlüsse, über welche die Volks-
abstimmung verlangt werden kann, eingeführt
werden." Dieses Lemma l wurde zurückgestellt,
weil man damals noch nicht sicher war, welche
Artikel man anführen dürfe. Nun möchten wir Ihnen
beantragen, das Lemma l in der gegenwärtigen Fas-
sung gemäss Beschluss des Nationalrats gutzuheissen.

Art. Slbis muss angeführt werden, weil er von
Bestimmungen handelt, wo über den Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit hinweggegangen
werden kann, sofern dadurch das Gesamtinteresse
gefördert wird. In Art. Slter sind die Bestimmun-
gen, welche von der Allgemeinverbindlichkeit der
Verbandsbeschlüsse handeln. Auch das gehört

hierher, weil das durch Bundesgesetze geordnet
werden muss. Art. Slquater ist. der berühmte
BankenartikeL. Auch er gehört hierher, weil, wenn
etwas am Bankengesetz geändert werden soll, es
auf dem Wege der Gesetzgebung zu geschehen hat.
Also kann gesagt werden, dass alle diese Allegationen
richtig sind und dass wir dem Beschluss des
Nationalrates zustimmen dürfen.

Angenommen. •— Adopté.

Rückkommensanträge.
Propositions de revenir.

M. Bosset: Les dispositions que nous venons
de prendre m'incitent à demander au Conseil
de bien vouloir examiner à nouveau les dispositions
de l'article 31 quater au sujet du régime des banques.
Nous venons d'adopter le code des obligations.
Ce code contient des dispositions spéciales au sujet
du régime des banques et l'on peut se demander
s'il est vraiment nécessaire, à peine ces disposi-
tions sont-elles entrées en vigueur, de reprendre
à nouveau l'étude de toute la question et de tout
le problème relatif au régime des banques. Le
texte que nous avons sous les yeux devra tenir
compte des compétences et de la situation parti-
culière des banques cantonales. Je dois rappeler
que précisément un certain nombre d'établisse-
ments bancaires, dont un établissement genevois
et deux établissements de notre canton, avaient
été mis au bénéfice de dispositions spéciales.

Nous arrivons au terme de nos délibérations
et je n'entends pas être long. Mais étant donnée la
décision prise par le Conseil de biffer le troisième
alinéa de l'article Slquater, je me demande si les
deux dispositions contenues aux alinéas 1 et 2
ne devraient pas également disparaître de cet
arsenal législatif.

La question des banques doit faire l'objet
d'une disposition spéciale et elle ne devrait pas
trouver sa place dans des dispositions constitu-
tionnelles d'ordre économique. Ces dernières avaient
été dès le début envisagées dans une tout autre
direction pour obtenir et réaliser des objectifs
différents. C'est pourquoi je vous propose de biffer
ce qui reste de ces trois alinéas de l'article Slquater
soit les alinéas 1 et 2. On ne donnerait pas ainsi
à la Confédération le droit d'édicter des disposi-
tions sur le régime des banques. Ces dispositions
sont prévues par le Code des obligations. Il me
paraît que, dans ces conditions, il faut laisser au
régime économique ce qui est au régime écono-
mique et au régime bancaire ce qui est du ressort
du code des obligations.

Telle est la proposition que je formule (biffer
les alinéas 1 et 2 de l'article Slquater) pour autant
qu'on puisse s'y retrouver dans les textes assez
compliqués que nous avons sous les yeux.

Wenk: Ich stelle den Gegenantrag. Es scheint
mir notwendig zu sein, dass bei Behandlung dieses
Antrages der Vertreter des Bundesrates anwesend
ist. Man hätte ihm davon Kenntnis geben sollen,
dass ein solcher Antrag beabsichtigt ist. Herr
Bundesrat Obrecht hat sich seinerzeit mit starkem
Nachdruck für den Bankenartikel in der Form,
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wie er aus der Beratung hervorgegangen ist, ein-
gesetzt. Man sollte deshalb den Bundesrat nicht
damit überrumpeln, dass man in letzter Minute
einen Rückkonimensantrag auf einen so wichtigen
Artikel stellt.

Amstalden: Die letztere Bemerkung, die Herr
Wenk gemacht hat, ist nicht zutreffend. Es war
nicht möglich, den Rückkommensantrag vor Schluss
der Beratungen zu stellen. Allerdings wird richtig
sein, dass Herr Bundesrat Obrecht geglaubt hat,
die Beratung sei fertig. Aber ich glaube, wir können
uns trotzdem über diesen Rückkommensantrag
entscheiden. Ich möchte den Antrag von Herrn
Bosset lebhaft unterstützen. Wir haben letztes
Mal in diesem Artikel das dritte Alinea gestrichen
und damit den gefährlichsten Giftzahn heraus-
genommen, aber Sie wissen, dass beim Entscheid,
ob auch Alinea l und 2 zu streichen seien, der Ar-
tikel mit einer Stimme Mehrheit stehen blieb. Wir
wollen bei dieser Verfassungsrevision in der Banken-
frage — das ist immer betont worden — doch nichts
anderes als das Bankengesetz verfassungsmässig
verankern. Wenn wir den Art. 34ter, von dem so
viel gesprochen wurde, streichen, so würde ein
Teil des Bankengesetzes der verfassungsrechtlichen
Grundlage entbehren. Der grössere Teil des Ban-
kengesetzes gründet sich auf Art. 64 der Bundes-
verfassung, der dem Bund das Recht gibt, im
Obligationenrecht und allgemein im ganzen Zivil-
recht zu legiferieren. Es finden sich aber auch ein-
zelne Bestimmungen gewerbepolizeilicher Natur
im Gesetz. Wegen dieses Teils des Gesetzes müssen
wir in Ersatz von Art. 34ter etwas sagen. Ich habe
schon in der früheren Beratung erklärt, dass die
auf Grund des bisherigen Artikels 34ter erlassenen
Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse, welche sich
nicht auf die neuen Art. 31—34 stützen können,
trotzdem weiterhin in Kraft bleiben und jederzeit
revidiert werden können. Diesen Artikel haben
wir heute sanktioniert. Er will doch nichts anderes
als diejenigen Gesetze oder Teile von Gesetzen, die
verfassungsrechtlich nicht mehr gedeckt wären,
weil Art. 34ter wegfällt, verfassungsrechtlich ba-
sieren. Es genügt doch vollständig, wenn wir diesen
Artikel nun aufgenommen haben; damit haben wir
auch das Bankengesetz erledigt, d. h. es hat seine
verfassungsmässige Grundlage. Es bestehen in
Kreisen des privaten Bankgewerbes — es kommen
weniger die Kantonalbanken in Frage, denn für
diese hat man das Alinea 2 aufgenommen — grosse
Befürchtungen gegen eine Ausdehnung der verfas-
sungsmässigen Rechte des Bundes im Banken-
gesetz. Sie dürfen nicht ausser Acht lassen, dass
das Bankgewerbe in einer Volksabstimmung schliess-
lich auch eine gewisse Rolle spielen kann. Wenn
das Bankgewerbe sich dieser Verfassungsvorlage
feindlich gegenüberstellen würde, wäre der Vorlage
sicher nicht gedient. Ich möchte nun keine wei-
teren Darlegungen machen. Ich berufe mich auf
das, was ich in der ersten Beratung gesagt habe,
aber ich bitte Sie, den Antrag Bosset, auch Abs. l
und 2 zu streichen, anzunehmen.

Präsident: Ich möchte Sie bitten, nicht ma-
teriell zu diskutieren, sondern einzig die Rück-
kommensfrage zu behandeln.

Ständerat. — Conseil des Etats. 1939.

Schöpfer, Berichterstatter : Ich möchte zunächst
den Vorsteher des Volkswirtschaftsdepartementes
entschuldigen. Er zeigte mir eine Visitenkarte,
wonach ein fremder Gesandter vom Chef des Po-
litischen Departementes und des Volkswirtschafts-
departementes empfangen werden muss. Er wartet.
Herr Obrecht hat deshalb den Sprechenden ge-
fragt, ob er jetzt gehen könne. Art 34ter war er-
ledigt. Ich erwartete keinen Rückkommensantrag
und sagte Herrn Bundesrat Obrecht, es sei nicht
notwendig, dass er hier bleibe. Das nur zur Er-
klärung der Abwesenheit von Herrn Bundesrat
Obrecht.

Was nun den Rückkommensantrag von Herrn
Bosset anbetrifft, möchte ich Ihnen beantragen,
ihn abzulehnen. Wir haben nun diese mehrfach
umstrittene Frage wiederholt behandelt und ent-
schieden. Absatz 3 des Bankenartikels ist der un-
angenehmste Passus, der Giftzahn, wie ihn Herr
Kollege Amstalden genannt hat. Dieser Giftzahn
ist nun ausgebrochen. Von diesem Gesichtspunkte
aus glaube ich, dass der Bankenartikel ganz ruhig
im Gesetze stehen bleiben dürfe. Auch diejenigen
Herren, die den Bankenartikel aus der Vorlage
heraus haben wollten, mögen nicht vergessen, dass
der Nationalrat noch da ist und dass es nicht aus-
geschlossen ist, dass er dann bei seinem Beschluss
viel weiter geht, als wir jetzt in der Vorlage ge-
gangen sind, dass er möglicherweise den ganzen
Bank- und Geldverkehr in den Verfassungsartikel
hineinnehmen will. Dann haben wir einen schlech-
ten Tausch gemacht." Von diesem Gesichtspunkte
aus beantrage ich Ihnen also Ablehnung des Rück-
kommensantrages Bosset.

Abs t immung. — Vote.
Für den Rückkommensantrag Bosset

16 Stimmen
Dagegen 17 Stimmen

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 21. Juni 1939.
Séance du 21 juin 1939, après-midi.

Vorsitz — Présidence: Hr. Löpfe.

3883. Neue Gesandtschaften in Caracas
und Dublin.

Nouvelles légations à Caracas et Dublin.

Botschaft und Beschlussentwurf vom 24. März 1939
(Bundesblatt I, 505). — Message et projet d'arrêté, du

24 mars 1939 (Feuille fédérale I, 509).

Beschluss des Nationalrats vom 19. Juni 1939.
Décision du Conseil national, du 19 juin 1939.

Antrag der Kommission.
Eintreten und Zustimmung zum Beschluss des

Nationalrats.
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pas expressément de la lecture de l'ordre du jour,
ceci pour permettre aux deux Chambres de réunir
la majorité qualifiée telle que nous l'avons indiquée:
94 voix au Conseil national et 23 voix au Conseil
des Etats.

Nous sommes arrivés ainsi au terme de notre
exposé sur les trois questions de procédure parla-
mentaire réglementée par la loi qui vous est sou-
mise. Il y a une dernière question que la commission
m'a chargé de vous exposer.

Un membre de la commission s'est demandé si
le droit de vote du président ne devait pas être
fixé expressément dans la Constitution et ensuite
dans le règlement de chaque Chambre. Là commis-
sion a estimé qu'il n'était pas nécessaire que la
Constitution le dise expressément, puisque cela
paraissait résulter implicitement du vote de l'article
constitutionnel du 22 janvier 1939. La commission
a été d'avis qu'il suffisait que la loi le dise. Une
fois la loi votée, les bureaux des Chambres auront
l'obligation de proposer aux deux Conseils les modi-
fications nécessaires dans les règlements organiques
des Chambres.

Nous croyons avoir ainsi exposé le plus rapide-
ment possible les arguments qui militent en faveur
de l'adoption de la loi fédérale dont la commission
vous propose l'acceptation sans amendement et
in globo.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.
(Le Conseil passe sans opposition à la discussion

des articles.)

Artikelweise Beratung. - Discussion des articles.
Keine Diskussion. — Pas de discussion.

Angenommen. ;— Adopté.

Gesamtabst immung. — Vote sur l'ensemble.
Für Annahme des Gesetz-

entwurfes Einstimmigkeit

An den Nationalrat.
(Au conseil national.)

#ST# 3616. Wirtschaftsartikel der Bundes-
verfassung. Abänderung.

Dispositions constitutionnelles d'ordre
économique. Revision.

Siehe Seite 380 hiervor. — Voir page 380 ci-devant.

Beschluss des Nationalrats vom 19. September 1939.
Décision du Conseil national, du 19 septembre 1939.

Dif fe renzen . -i— Divergences.

Art. Slquinquies.

Antrag der Kommission.
Mehrhei t :

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Minderhei t
(Martin, Béguin, Chamorel, Meyer, Mouttet, Piller):

Festhalten.

Proposition de la commission.
Major i té :

Adhérer à la décision du Conseil national.

Minori té
(Martin, Béguin, Chamorel, Meyer. Mouttet, Piller) :

Maintenir.

Schöpfer, Berichterstatter: Bei drei Artikeln
bestehen noch Differenzen, die wir der Reihe nach
behandeln müssen. Das Differenzenblatt, das aus-
geteilt wurde, handelt nur von zwei Differenzen,
bei Art. Slquinquies und Art. 34quäter. Der Be-
richt über den Beschluss des Nationalrates, der
mir in diesem Moment zugestellt wurde, handelt
aber von drei Differenzen, indem in Art. 6 auch
noch eine Differenz bestehen soll. Was nun eigent-
lich richtig ist, die Angaben auf dem Differenzen-
blatt oder das offizielle Exemplar, das mir von der
Bundeskanzlei zur Verfügung gestellt wurde, ver-
sehen mit der Unterschrift des Herrn Nationalrats-
präsidenten, und das von einer dritten Differenz
spricht, das wird sich erst im Laufe unserer Be-
ratungen ergeben. Ich weiss nicht, was der Na-
tionalrat beschlossen hat. Wenn Herr Bundesrat
Obrecht dann erscheint, wird er uns sagen, ob bei
Art. 6' noch eine Differenz bestehe oder nichtJDas
nur als Vorbemerkung. Ganz sicher sind Diffe-
renzen bei Art. 31 quinquies vorhanden.

Ich habe in einer früheren Beratung diesen
Art. Slquinquies bezeichnet mit den Worten „Ar-
tikel für die Kantone", denn es werden durch diesen
Artikel den Kantonen wichtige Kompetenzen zu-
gewiesen. Der Streit geht nun darum, wie weit
man mit der Uebertragung der Kompetenzen an
die Kantone gehen solle. Einig sind die Kammern,
dass die Kompetenzen erteilt werden sollen hin-
sichtlich der Betriebe des Wirtschaftsgewerbes und
der Lichtspieltheater. Nicht einig aber sind die



Dispositions constitué d'ordre économique — 590 — 20 septembre 1939

Kantone darüber, ob auch Kompetenzen über die
Führung von Kleinbetrieben des Handwerks und
des Detailhandels erteilt werden sollen. Unser Rat
hat im Juni dieses Jahres beschlossen, dass die
Führung von Kleinbetrieben des Handwerks und
die Führung von Detailgeschäften von der per-
sönlichen Befähigung und — das ist die Haupt-
sache — dàss die Zahl der Betriebe vom Bedürfnis
abhängig gemacht werden kann, sofern die Wirt-
schaftszweige durch überflüssige Konkurrenz be-
droht sind. Die Lösung dieser Frage hat unsere
Kommission sehr stark beschäftigt. Wir mussten
Zwei Sitzungen darüber abhalten. In der ersten
Sitzung beschloss die Kommission mit einer star-
ken Mehrheit von elf gegen drei Stimmen bei einer
Enthaltung, an unserer ersten Beschlussfassung
festzuhalten. Damals, als wir uns darüber aus-
sprachen, hatte der Nationalrat seinen Beschluss
noch nicht gefasst. Dann kam gestern vormittag
der Beschluss des Nationalrates. Es standen sich
im Nationalrate zwei Meinungen gegenüber. Die
eine Meinung war die einstimmige Meinung der
25- oder 30-köpfigen nationalrätlichen Kommission,
man solle den Kantonen nur das Wirtschafts-
gewerbe im weitesten Sinne und die Lichtspiel-
theater überlassen, solle ihnen aber nicht die Ord-
nung über die Kleinbetriebe des Gewerbes und
über die Detailgeschäfte überlassen. Die andere
Auffassung wurde von Herrn Nationalrat Picot
vertreten, der beantragte, man möchte dem Stände-
rate zustimmen, mit ändern Worten, man möchte
die Ordnung der Lichtspieltheater und der Wirt-
schaften aller Art, sowie die Ordnung über die
Kleinbetriebe des Handwerks und der Detailge-
schäfte in die Kompetenz der Kantone legen, so
dass die Bedürfnisfrage und auch die Eignungs-
frage dort aufgeworfen werden dürfen. Darum
ging der Kampf im Nationalrat, und das Resultat
beim Entscheid über diese Frage war überraschend:
dass mit einem ausserordentlichen Mehr — ich
glaube, es waren 119 gegen 11 oder 14 Stimmen —
der. Nationalrat beschlossen hat, man solle den
Kantonen nur die Ordnung über die Wirtschaften'
aller Art und die Lichtspieltheater überlassen. Un-
sere Kommission hat sich gestern in einer zweiten
Sitzung noch mit dieser Frage beschäftigt und mit
8 gegen 6 Stimmen der nationalrätlichen Lösung
zugestimmt; Wir würdigten dabei einmal das über-
wältigende Mehr, mit dem der Nationalrat seinen
Beschluss gefasst hat; wir würdigen aber auch den
Umstand, dass der Nationalrat in einer ganzen
Anzahl von Differenzen dem Ständerat zugestimmt
hatte (das war auch ein Motiv, das hereingespielt
hat) ; wir würdigten dann in dritter Linie die
grossen Schwierigkeiten und die Ungereimtheiten,
die äich ergeben hätten, wenn jeder Kanton-die
Ordnung der Kleinbetriebe des Handels, des Ge-
werbes und des Detailhandels von der Bedürfnis-
frage und von der persönlichen Befähigung hätte
abhängig machen können.

Wir haben uns ja schon wiederholt in den letzten
Monaten und Jahren über diese Fragen hier unter-
halten ; und wenn ich diese Schwierigkeiten nur in
aller Kürze mit zwei Worten noch zusammen-
fassen darf, so möchte ich sie dahin charakterisieren,
dass nach unserm seinerzeitigen Beschlüsse, dem
der Sprechende übrigens nicht zugestimmt hat,

praktisch das Ergebnis eine Aufhebung der Freir
zügigkeit der betreffenden Gewerbe und des De-
tailhandels wäre, so z. B. wenn ein Handwerker;
bei dem die Bedürfnisfrage in den Urkantonen
verneint worden ist, in den Kanton Bern oder in
den Kanton Luzern, ausziehen will, um dort sein
Gewerbe auszuüben, so werden ganz sicher die
Luzerner Ortsbehörden der einzelnen Gemeinden,
oder 'die Berner oder anderen Ortsbehörden der
einzelnen Gemeinden sagen und sagen -müssen:
Ja, um Gottes Willes, wir haben auch schon genug
solcher Handwerker, das Bedürfnis ist bei uns voll-!
kommen gedeckt, wir können keine neuen .auf-,
nehmen und gebrauchen, mit ändern Worten:
Die Freizügigkeit für diesen'Mann ist direkt auf-,
gehoben. Das wäre eine Folge, welcher der seiner-
zeitige Beschluss des Ständerates mit sich Bringen
würde. ' • .

Dazu'kommt, dass die Abgrenzung.zwischen
Gross- und Kleinbetrieben dès Handwerkes, wie
wir das hier aus dem Munde von Herrn Ständerat
Wenk ja wiederholt ' gehört haben, und-die "Be-
griff sumschreibung der Detailgeschäfte . aûsser-
ordentlich schwierig-ist. Die'Meinungen, was ein
Kleinbetrieb des Handwerkes sei, gingen sehr weit
auseinander, und ebenso die Meinungen darüber^
was unter einem Detailbetrieb eines Geschäftes zu-
verstehen sei. Da konnten wir uns nicht eiiiigen,'
obschon, wie ich ja zugeben muss, die seinerzeitige
Auffassung von Herrn Dr. Iten, die 'Praxis werde
da den Weg- schon finden, gewiss viel für sich hat.
Aber anhören kann man ja diese Gründe.

Dann hat bei uns noch ein ausschlaggebendes
Moment mitgewirkt, dass wir dem Nationalrat'
zustimmen. Wir haben noch eine Differenz in
Art. 34ter, in jenem Artikel, der von der Berufs-
bildung spricht. Da haben wir beschlossen, der
Bund dürfe Bestimmungen aufstellen über die
Berufsbildung in Handel und Gewerbe. Beachten
Sie wohl: Wir haben die Kompetenz des Bundes
zur Aufstellung von Vorschriften über das Berufs-
bildungswesen beschränkt auf Handel und Ge-
werbe. Der Nationalrat ging weiter. Er wollte
dem Bunde die Kompetenz geben, Bestimmungen
aufzustellen über die Berufsbildungswesen schlecht-
hin, mit Ausnahme der künstlerischen und wissen-
schaftlichen Berufsarten. Das war die einzige Aus-
nahme. Praktisch gesehen, wäre es so gewesen,
dass nach dem Beschluss des Nationalrates der
Bund Bestimmungen hätte aufstellen können über
die Berufsbildung in der 'Landwirtschaft, in den
Pflegeberufen und im Hausdienste. Das hat nun
die ständerätliche Kommission mit der grössten
Entschiedenheit abgelehnt, und in unserer Kom-
mission hatten verschiedene Mitglieder dem Na-
tionalrat bei Art. 37quinquies zugestimmt in der
bestimmten Hoffnung und Erwartung, dass dann
bei Art. 34ter der Nationalrat uns zustimme. Ich
möchte diesen Appell 'an die Mitglieder der natio-
nalrätlichen Kommission aus diesem Saale hin-
überschallen lassen in den Saal des Nationalrates,
damit dieser Kompromiss, wenn ich so sagen darf,
dann endgültig zustande kommt. Wir haben ja
in der ständerätlichen Kommission ziemlich be-
ruhigende Zusicherungen vom Vorsteher des De-
partement'es, Herrn Bundesrat Obrecht, bekommen.
Er hat uns versprochen, er wolle sich dafür ver-
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wenden, dass die nationalrätliche Kommission und
der Nationalrat im Art. 34 ter uns, dem Ständerat,
entgegenkomme, wenn wir unserseits bei Art.
Slquinquies dem Nationalrat entgegenkommen.
Ieri zweifle auch gar nicht daran, dass das so kom-
men wird.

Das waren die Ueberlegungen und Gründe, ob-
jektiv dargestellt, die uns dazu führten, bei
Art. Slquinquies dem Nationalrat zuzustimmen
Unsere Kommission beantragt Ihnen, Sie möchten
dieses Entgegenkommen zeigen und in Art. Slquin-
quies die nationalrätliche Formulierung akzeptieren.

Nun eine kleine Aufklärung über den Begriff
„Wirtschaftsgewerbe". Unter diesen Begriff „Wirt-
schaftsgewerbe" — ich habe das schon wiederholt
hier festgestellt — fallen sowohl die alkoholführen-
den Wirtschaften als die alkoholfreien Wirtschaf-
ten. Die Temperenzwirtschaften sollen also ins-
künftig auch der Bedürfnisklausel unterstellt wer-
den dürfen, ganz gleich wie die alkoholführenden
Wirtschaften. Ich verweise sofort, wenn ich das
festhalte, auf Absatz 2 von Art. Slquinquies, wo
der Bedeutung der verschiedenen Arten von Wirt-
schaften angemessen Rechnung getragen ist. Oder
an einem Beispiel ausgeführt: Wenn beispielsweise
in irgend einer Gemeinde, sagen wir 6 alkohol-
führende Wirtschaften sind; so wird in dieser Ge-
meinde vom Gemeinderat und vom Regierungsrat
des betreffenden Kantons erklärt, da sei das Be-
dürfnis an alkoholführenden Wirtschaften nun
vollständig gedeckt. Nehmen wir einmal diesen
Fall. Nun ist in dieser Gemeinde keine alkohol-
freie Wirtschaft, und es soll hier eine alkoholfreie
Wirtschaft eröffnet werden. Da hat es nach Art 31
quinquies, Abs. 2, die Auffassung, dass für eine solche
alkoholfreie Wirtschaft ganz wohl das Vorhandensein
eines Bedürfnisses in dieser Gemeinde erklärt werden
dürfe, obschon 6 alkoholführende Wirtschaften in
der Gemeinde sind und somit keine alkoholführende
Wirtschaft mehr bewilligt werden könnte, weil das
Bedürfnis für alkoholführende Wirtschaften ge-
deckt sei. Damit ist also noch lange nicht gesagt,
dass auch das Bedürfnis für eine.nicht alkohol-
führende Wirtschaft gedeckt sei. Das an einem
Beispiel der Sinn und Geist von Absatz 2 von
Art. Slquinquies Aber festgestellt sei, dass der
Begriff „Wirtschaftsgewerbe" in Abs. l von
Art. Slquinquies. so aufzufassen ist, dass es sich
dabei um alkoholführende Wirtschaften handeln
kann, ganz gleich, wie um alkoholhaltige Getränke
nicht führende Wirtschaften.

Ich beantrage Ihnen, Sie möchten in Art. 31
quinquies dem Nationalrate zustimmen.

M- Martin, rapporteur de la minorité: La mi-
norité demande de maintenir la précédente dé-
cision. La minorité est d'accord avec la-majorité
en ce qui concerne la dernière observation de M. le
rapporteur relative aux restaurants. Il n'y a pas
de doute: les restaurants et les débits sans alcool
doivent être traités comme les restaurants et cafés
qui servent de l'alcool à leurs clients.

J'en viens à la question principale qui nous
divise. Notre collègue M. Schöpfer, dans un dis-
cours certainement très objectif, a déclaré que la
proposition de la commission devait être considérée
comme un compromis: on abandonnerait les dis-

Stënderat. — Conseil des Etats. 1839.

positions votées à une forte majorité par le Conseil,
mais on maintiendrait celles qui concernent la
formation professionnelle. Il a ajouté qu'il consi-
dérait que la disposition de l'art. 31 quinquies im-
pliquait certaines mesures d'exécution pratique.
Il a déclaré enfin que, étant donné la grosse majorité
acquise au sein du Conseil national, il n'y avait, point
d'espoir que celui-ci revînt en arrière. Cet argument de
la grosse majorité dans l'autre Chambre ne m'émeut
pas beaucoup. Nous connaissons des exemples de
lois qui, votées par le Conseil national à l'unanimité
moins une voix, n'en ont pas moins été rejetées
par le peuple à une énorme majorité. Dans ces
matières constitutionnelles, c'est le peuple qui
décide en dernier ressort et, dans ces conditions,
le fait, qu'un projet a été adopté par les Chambres
avec une seule voix de majorité ou bien, au con-
traire, avec 40 ou 50, n'a pas grande importance:
lorsque la question vient devant le souverain, la
majorité n'est souvent plus du même côté.

Ce qui nous fait surtout demander le maintien
de notre première décision, c'est une raison de
principe. On a dit, et on était bien fondé à le faire,
c'était la vérité — que cet article Slquinquies
était «l'article pour les cantons». Il statuait non
point une concession faite aux cantons, mais im-
pliquait la .reconnaissance du fait qu'en matière
de dispositions économiques, les cantons doivent
être appelés à jouer le rôle qui leur revient naturelle-
ment et à contribuer avec la Confédération au
règlement de l'ordre économique dans notre pays.
Aussi cette disposition avait-elle été saluée avec
satisfaction par les éléments fédéralistes de la
commission où, au cours des délibérations, nous
avions constaté avec beaucoup de reconnaissance
que l'on cherchait à venir à la rencontre des aspira-
tions fédéralistes, qui sont un élément important
de notre vie politique en Suisse. Je rappellerai à
ce propos l'attitude prise par la commission au
mois de juillet 1938 après le vote du Code pénal.
En cette occasion, on avait reconnu, que la ma-
jorité des cantons n'était pas toujours la majorité
du peuple et les propositions d'esprit fédéraliste
ou ayant un caractère de confession qui avaient
été soumises à la commission avaient été en prin-
cipe accueillies avec beaucoup de sympathie, avec
l'idée que l'on voulait faire des concessions aux
cantons.

Puis les débats ont continué au cours d'autres
sessions de la commission et chaque fois les dé-
cisions prises ont abouti à enlever quelque chose
aux cantons. Ainsi, permettez-moi de rappeler à ce
propos la disposition importante de l'article 31 bis
au sujet de laquelle nous nous sommes inclinés
devant la décision du Conseil national, qui a sup-
primé le rôle que nous entendions réserver à l'au-
torité cantonale. Et aujourd'hui, force nous est
de constater que l'on veut encore leur retirer le
peu qui leur reste dans la disposition de l'article
31 quinquies.

Or, nous estimons devoir persister dans notre
manière de voir car, abstraction faite même de
problèmes politiques et du point de savoir s'il
convient de respecter ici le droit de cantons en
matière économique, nous estimons qu'en matière
de commerce et d'artisanat, les autorités cantonales
sont souvent mieux informées et mieux placées,
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que l'autorité fédérale pour résoudre au mieux
les questions de détail et de caractère local. Nous
connaissons tous dans la pratique des matières qui
peuvent être réglées aisément par les cantons, les
districts, les communes même, alors que ce serait
infiniment plus difficile si l'on devait recourir à
des dispositions de réglementation fédérale.

Un autre motif pour nous de persister dans
notre demande, c'est le sentiment que nous avons
qu'il faut absolument faire quelque chose pour
venir efficacement en aide aux petits commerçants,
aux petits détaillants, aux artisans. Au cours de
la discussion devant la commission et encore hier
au Conseil national, sauf erreur, on a insisté sur le
fait que les représentants de la grosse industrie et
du grand commerce ne voyaient pas d'un bon œil
cet article Slquinquies parce qu'ils redoutaient,
a-t-on dit, une autarcie cantonale. Ici, je partage
absolument l'avis du Vorort, qui déclare qu'il ne
faut pas introduire dans la réglementation du com-
merce une autarcie cantonale. Mais, je vous le
demande: serait-ce donc de l'autarcie cantonale
que de laisser les cantons maîtres des dispositions
à prendre pour réglementer le petit commerce et
l'artisanat, pour décider, par exemple; que les salons
de coiffure seront fermés de midi à 14 heures ou
que l'on ne pourra pas vendre de fleurs à la sortie
des hôpitaux etc. ? Ces matières n'ont-elles pas un
caractère vraiment local; ne sont-elles pas pré-
cisément, de celles qui doivent être tout naturelle-
ment de la compétence cantonale?

Il y a, en outre, un intérêt qui n'échappera pas,
je pense, à ceux d'entre vous qui, avec beaucoup
de soin et de sollicitude, ont toujours présent à
l'esprit le souci de conserver dans notre pays une
certaine égalité entre les cantons, d'une part, et
l'autorité centrale, d'autre part. Ceux-là, j'en suis
persuadé, reconnaîtront que nous sommes bien
fondés à maintenir notre proposition. Si cependant
elle est rejetée, que restera-t-il aux cantons? Le
droit d'édicter des règlements sur les cinémas, sur
les auberges, à quoi on ajoute, il est vrai, des dis-
positions concernant les restaurants sans alcool.
Il faut bien reconnaître que ce sera fort peu de
chose, surtout en comparaison des concessions que
l'on avait fait miroiter aux yeux des représen-
lants du commerce de détail et des intérêts can-
tonaux en général, auxquels on avait bien fait
entendre qu'on allait conférer aux cantons certains
droits positifs en matière économique. Ces mi-
lieux vont très vraisemblablement éprouver une
grosse déception et, dans ces conditions, le sort
définitif qui sera fait par le peuple à ce gros travail
dont nous devons bien reconnaître l'importance
risque, me semble-t-il, d'être assez sérieusement
compromis.

Nous vous demandons donc, au nom de la
minorité, de maintenir l'art. Slquinquies.

Altwegg: Ich möchte die Verhandlungen nicht
komplizieren und auch nicht neue Differenzen mit
dem Nationalrat schaffen. Die Fassung, wie Sie
sie vom Nationalrat bekommen haben, und die die
Zustimmung der Mehrheit unserer Kommission
erhalten hat, gibt mir Veranlassung, an das De-
partement eine Frage zu richten. Bekanntlich hat
in Abs. 2 unser Rat beschlossen, die Vorschriften

über das Wirtschaftsgewerbe auf dem Wege der
Gesetzgebung zu erlassen. Das war ganz allgemein
bestimmt, es war nicht näher präzisiert. Die
Fassung des Nationalrates sagt nun, dass Vor-
schriften betreffend die „Abhängigkeit der Führung
von Wirtschaftsbetrieben von der persönlichen
Fähigkeit" nur auf dem Wege der Gesetzgebung
möglich seien. Das muss man wenigstens prima
vista aus der Fassung des Nationalrates heraus-
lesen. Nun frage ich mich, ist darunter der Fähig-
keitsausweis zu verstehen, der in den letzten
Jahren im Wirtschaftsgewerbe eine sehr grosse
Rolle gespielt hat, indem bereits 18 Kantone diesen
Ausweis für das Wirtschaftsgewerbe eingeführt
haben. Interessanterweise haben eine ganze Reihe
von Kantonen den Fähigkeitsausweis nicht auf dem
Wege der Gesetzgebung, sondern des Vollzugs der
kantonalen Gesetze eingeführt, lieber die Frage,
ob der Vollzug eines Gesetzes auch Gesetzgebung
sei, könnte man streiten. Jedenfalls hat der Kanton
Aargau diesen Fähigkeitsausweis nicht durch eine
Gesetzesrevision, sondern durch eine Vollzugs-
bestimmung des Wirtschaftsgesetzes eingeführt.
Im Kanton Thurgau stehen wir vor einer ähnlichen
Situation.

Prof. Burckhardt hatte Veranlassung, zu dieser
Frage Stellung zu nehmen. Er hat die Möglichkeit,
den Fähigkeitsausweis durch Vollzugsverordnung
einzuführen, in einem Gutachten, das veröffent-
licht wurde, bejaht. Es würde mich interessieren,
ob durch die Fassung des Nationalrates hier etwas
geändert werden soll. Ich würde das ausserordent
lieh bedauern, um so mehr, weil eine Reihe von
Kantonen sich auf diesem einfacheren Wege haben
behelfen können. Für die verbleibenden 7 Kantone
würde die Möglichkeit, den Fähigkeitsausweis einzu-
führen, damit erschwert. Wenn wir in dieser
Richtung vom Departement eine grundsätzliche
Erklärung erhalten könnten, wäre ich dankbar.
Am liebsten würde ich die Worte „auf dem Weg
der Gesetzgebung" überhaupt streichen. Ich möchte
diesen Antrag aber nicht stellen, sondern mich
auf die gestellte Anfrage beschränken.

Wenk: Gestatten Sie niir, Ihnen den Antrag
der Kommissionsmehrheit zu empfehlen. Herr
Ständerat Martin hat erklärt, das Stimmen-
verhältnis im Nationalrat könne für die Stellung-
nahme zu dieser Frage nicht massgebend sein, da
es schon vorgekommen sei, dass nur eine einzige
Stimme im Nationalrat gegen eine Vorlage vor-
handen gewesen sei und die Vorlage dann vom
Volke doch verworfen wurde. Ich bin auch der
Auffassung, dass, wenn man eine Sache für richtig
hältj man nicht darauf abstellen kann, ob' im
Nationalrat eine mehr oder weniger grosse Mehr-
heit besteht. Aber so stellt sich die Frage jetzt nicht.
Es handelt sich nicht darum, die Behandlung einer
Vorlage zum Abschluss zu führen, über die dann
das Volk entscheiden soll, und deshalb an der
früheren Stellungnahme konsequent festzuhalten.
Hält der Ständerat an seinem Standpunkt fest,
und gibt der Nationalrat nicht nach, kommt eben
nichts zustande, und das Volk hat nichts zu ent-
scheiden. Es besteht ein Unterschied zwischen den
Fällen, die Herr Martin herangezogen hat und dem
Fall, den wir jetzt zu behandeln haben. Es handelt
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sich nicht darum, eine Vorlage so, wie der Einzelne
es für richtig hält, schliesslich vor das Volk zu
bringen, sondern darum, überhaupt erst die Vor-
lage zustande kommen zu lassen. Dass hier das
Stimmenverhältnis im Nationalrat eine Rolle spielt,
wird wohl Herr Martin kaum bestreiten wollen.
Er weiss so gut wie ich, dass, wenn keiner von den
beiden Räten nachgibt, eben das Resultat gleich
Null ist. Deshalb ist die Stellungnahme des Stände-
rates in dieser Richtung sehr wichtig. Ich habe
schon in der Kommission gesagt: Man kann so
vorgehen, wie Herr Martin das tut, wenn man
grundsätzlich gegen die Wirtschaftsartikel kämpft.

Ich sage ganz offen, rein persönlich begreife ich
es, wenn die Preisgabe der liberalen Wirtschaft auf
Widerstände stösst. Das Abweichen von der
Handels- und Gewerbefreiheit ist — ich habe das
in der Eintretensdebatte betont — eigentlich eine
ausserordentlich unangenehme Sache, und ich habe
es als einen tragischen Moment bezeichnet, dass ein
so prominentes Mitglied der freisinnigen Partei, wie
unser Kommissionsreferent, der liberalen Wirtschaft
die Grabrede hat halten müssen. Wir müssen
neuerdings feststellen, dass wir uns in einer tra-
gischen Situation befinden und dass wir uns den
Luxus einfach nicht gestatten können, zu erklären,
wir kämpfen bis zum äussersten, auch wenn nichts
zustande kommt.

Zur Frage des Kompromisses: Ich glaube, man
darf das Wort Kompromiss in diesem Zusammen-
hang nicht im gewöhnlichen Sinne eines Kom-
promisses, des Vor- und Nachgebens in derselben
Sache betrachten. Es hat sich in der Kommission
gezeigt, dass Mitglieder der katholischen Fraktion
im Grunde genommen, wenn vielleicht auch wider-
strebend, mit der Lösung, wie sie der Nationalrat
beschlossen hat, in bezug auf die sog. Kantons-
artikel, einverstanden wären, also dem Nationalrat
bei Art. Slquinquies zustimmen würden, dass sie
aber grosses Gewicht darauf legen, dass die Frage
der beruflichen Ausbildung in ihrem Sinne gelöst
werde. Weil aber die Frage der beruflichen Aus-
bildung für denjenigen, der zwar der Auffassung
des Nationalrates zustimmt, doch nicht von grund-
legender Bedeutung für die Wirtschaftsartikel ist,
habe ich den Vorschlag gemacht, eine Lösung in
dem Sinne zu suchen, dass der Ständerat dem
Art. Slquinquies in der Fassung des Nationalrates
zustimmt und dass dafür Sicherheit geschaffen
werde, dass der Nationalrat die Regelung der
beruflichen Ausbildung im Sinne des Ständerates
gutheisse. Ich kann Ihnen mitteilen, dass unsere
Fraktion, im Bewusstsein der Verantwortung,
bereits beschlossen hat, diesen Weg zu gehen.
Vielleicht wird Herr Dr. Meyer, der besonderes
Misstrauen gegenüber dem Nationalrat hat, be-
ruhigt sein, wenn er weiss, dass unsere Fraktion
bereits diesen Beschluss gefasst hat. Bei der aner-
kannten Energie von Herrn Bundesrat Obrecht
wird niemand von uns daran zweifeln, dass im
Nationalrat eine Zustimmung zur Lösung in diesem
Sinne zustande kommt.

Gestatten Sie mir, noch kurz darauf aufmerk-
sam zu machen, dass es zweifellos wichtig ist, dass
die Wirtschaftsartikel angenommen werden. Es
mögen Tendenzen bestehen, weil die Lösung in
bezug auf Art. 31 quinquies nicht so getroffen

wird, wie die Vertreter dieser Forderung dies
wünschen, um die ganze Sache zum Scheitern zu
bringen. Ich glaube, das heisst mit dem Feuer
gespielt, eine solche Stellung einzunehmen. Ich
habe bereits in der Kommission und in früheren
Debatten darauf hingewiesen, dass es einfach eine
grosse Illusion wäre, zu glauben, die Bedürfnis-
klausel im Detailhandel und im Handwerk ein-
führen zu können, ohne dass gleichzeitig vom Bund
entsprechende Massnahmen für die übrigen Betriebe
entsprechender Art getroffen würden. Herr Bundes-
rat Obrecht hat in der Kommission bei der Beratung
des Artikels ausdrücklich auf meine Frage erklärt,
unter die Kleinbetriebe des Detailhandels, also unter
die Formulierung, die der Ständerat beschlossen
hat, fallen nicht die Genossenschaften und fallen
nicht die Filialgeschäfte. Wenn Sie in den Kan-
tonen nicht legiferieren können über Genossen-
schaften, nicht über die Migros, nicht über die
Filialgeschäfte, nicht über die Epa, nicht über den
Globus, was für eine Handhabe haben Sie denn
überhaupt? Sie wollen die Wirtschaftsartikel zum
Scheitern bringen, weil man Ihnen nicht ein Messer
ohne Klinge in die Hand geben will. Sie kämpfen
um ein Messer ohne Klinge und erklären, das sei
ausserordentlich wichtig. Das ist mir vollständig
unverständlich; es ist eine wirklich doktrinäre Ein-
stellung in bezug auf das Recht der Kantone.
Sie können doch in den Kantonen die Bedürfnis-
klausel für den Spezereihandel nur dann festlegen,
wenn vorher der Bund diese Bedürfnisklausel auf
dem Gesetzgebungswege, wie man es für die
Migros usw. vorgesehen hat, festgelegt hat, und
wenn für die Genossenschaften eine Lösung ge-
funden sein wird, ich denke ungefähr in dem Sinn,
wie wir sie heute haben: Abmachungen, Verein-
barungen, wie sie im Warenhausartikel vorgesehen
sind. Solange das aber nicht der Fall ist, haben
Sie nur eine schöne Täuschung für Ihre Kantone;
und Sie täuschen Ihre eigenen Spezereihändler über
das, was die Kantone machen können. Wenn Sie
Ihren Spezereihändlern sagen: „Natürlich haben
wir den Bedürfnisartikel eingeführt, aber nur für
dich selbst und für deine Kollegen, nicht aber für
den Detailhandel, der in Filialgeschäften, in der
Migros und in der Epa betrieben wird, dann
werden Sie die Antwort bekommen: „Dafür danken
wir; mit unsern Kollegen werden wir zur Not noch
fertig werden, aber wir brauchen einen Schutz
gegen die Filialgeschäfte, gegen die Migros. gegen
die Epa." Was liegt denn daran, wenn die Ver-
hältnisse schon einmal so sind, dass man sich damit
zufrieden erklärt, dass die Lösung auf dem Wege
der Gesetzgebung über den Bund auch für die
Detailgeschäfte des Kleinhandels und des Klein-
gewerbes kommen soll! Sie bezweifeln aber, dass
Sie dieses Recht bekommen werden. Wenn Sie es
nicht für den Spezereihändler bekommen, werden
Sie es noch weniger für die Migros und für die
Genossenschaften erhalten. Ich glaube, die Voraus-
setzungen, dass auf dem Wege über den Bund die
notwendigen Beschränkungen, die zur Erhaltung
des Kleingewerbes erforderlich sind, erreicht werden,
sind ebenso sicher oder unsicher wie die Voraus-
setzung, dass Sie auf dem Wege über den Bund
die Beschränkung für die Warenhäuser usw. er-
halten. Aber das eine hängt mit dem ändern



Dispositions constïtut. d'ordre économique 594 SO septembre 1930

zusammen. Man kann nicht den Kleinhandel be-
schränken und die Warenhäuser und Filialgeschäfte
nicht beschränken. Das würde einfach einer weitern
Ausdehnung der Warenhäuser, Filialgeschäfte, Mi-
gros usw. Vorschub leisten; das ist ein Widersinn.
Man wird umgekehrt, wenn man die Warenhäuser
und Filialgeschäfte beschränkt, vernünftigerweise,
soweit das nötig ist — aber nur soweit es nötig ist —
auch den privaten Kleinhandel beschränken müssen.
Es wird zweifellos diesem Artikel für die Kantone
eine Bedeutung gegeben, die er nicht hat und nicht
haben kann.

Aber noch mehr. Herr Kollega Martin hat er-
klärt, die Stellungnahme des Nationalrates mache
ihm gar keinen grossen Eindruck. Ich begreife
das. Es hat gelegentlich mir auch schon keinen
Eindruck gemacht, was er beschlossen hat. Aber
etwas anderes sollte uns doch einen Eindruck
machen: die Stellungnahme der Wirtschaft. Nun
hat Herr Bundesrat Obrecht gesagt, die Vertreter
der Industrie und des Grosshandels erklärten, dass
wenn der sogenannte Kantonsartikel in der Ver-
fassung bleibe, wie ihn der Ständerat beschlossen
hat, sie den Wirtschaftsartikel bekämpfen werden.
Da wird sich also Herr Kollega Martin gar keine Mühe
geben müssen, die Vorlage zu Fall zu bringen; das
werden die Migros und die Genossenschaften und
die Warenhäuser von sich aus besorgen, und die
Mittel werden sicher zur Verfügung stehen. Dann
haben wir die ganze Arbeit für die Katze gemacht.
Wenn Handel und Industrie, wenn die Genossen-
schaften, die Filialgeschäfte und Warenhäuser die
Wirtschaftsartikel bekämpfen, dann fallen sie,
wenn auf der ändern Seite nur die Vertreter der
Kantone — und nicht einmal alle —,. aber nicht
einmal die Gewerbetreibenden für sie einstehen.
Wer soll sie dann noch halten?

Nicht einmal im Gewerbe selber besteht Einig-
keit. Herr Cagianut hat eine ganz andere Auf-
fassung als Herr Iten, und Herr Schirmer ebenfalls
wieder eine andere als Herr Iten. Der Gewerbe-
verband ist hier vielleicht mit drei verschiedenen
Auffassungen vertreten. Herr Cagianut sieht die
Frage der Autarkie anders als Herr Schirmer, weil
er das Baugewerbe vertritt, und er sieht "es wieder
anders als Herr Iten, weil ihm klar ist, dass für
das Baugewerbe in bezug auf Freizügigkeit ganz
andere Gesichtspunkte massgebend sind als für den
ortsgebundenen Detailhandel. Was der eine nötig

• zu haben glaubt, will der andere nicht. Wenn wir
also nicht auf die Stellungnahme des Nationalrates
abstellen wollen, dann müssen wir wenigstens auf
die Stellungnahme des Gewerbes abstellen, auf die
Stellungnahme der Wirtschaft. Sie aber, das habe
ich bereits -festgestellt, steht mit überwiegendem
Mehr auf Seite des Nationalrates und nicht auf der
Seite derjenigen, die nachkantonalenBestimmungen
rufen. Wenn Sie im Grunde des Herzens Gegner
der Beschränkung der Handels- und Gewerbefreiheit
sind,« dann müssen Sie an diesem Kantonsartikel
festhalten; das ist die beste Gewähr dafür, dass
Sie zu keinem Wirtschaftsartikel kommen. Das
ist eine Taktik, die man einschlägt, wenn man ein
Ziel erreichen will, das man zu innerst wünscht,
aber nicht zu sagen wagt. Wenn Sie aber wirklich
dem Handwerk helfen wollen, dann müssen Sie
diese Konzession machen. Das Gewerbe erhält

damit die Möglichkeit, durch AUgemeinverbindlich-
erklärung Verbandsbeschlüsse zu fassen, durch
welche diejenigen, die bis heute sich nicht fügen
wollen, gebunden werden. Wir wissen, dass im
Gewerbe Misstände bestehen, die auch mit dem
Mittel des Gesetzes gegen den unlautern Wett-
bewerb nicht bekämpft werden können; wir wissen
aber auch, dass die Allgemeinverbindlicherklärung
die Möglichkeit gibt, gewisse Misstände zu beheben,
d. h. dass der, der sich nicht fügen will, dazu ge-
zwungen wird. Ich gebe zu, das ist kein sehr rascher
Weg; das wird neue Kämpfe bedeuten um Gesetze,
die die Frage genau umschreiben müssen. Aber
wie können wir darauf verzichten, diese Gesetzes-
maschinerie aufzubauen, wenn wir überhaupt das
Resultat wollen? Man sagt: Es wird in den Kan-
tonen rascher gehen, wenn sie den Bedürfnisartikel
anwenden können. Nein, das stimmt nicht; die
Kantone werden den Bedürfnisartikel erst dann
anwenden können, wenn vorerst der Bund für die
Warenhäuser, Filialgeschäfte usw. die Frage auf
dem Gesetzgebungsweg geregelt hat. Solang die
Bundesmaschinerie nicht gearbeitet hat, kann die
kantonale Gesetzgebungsmaschinerie . mit Erfolg
gar nicht arbeiten.

Das sind die Erwägungen, die denjenigen, der
wirklich die Absicht hat, den Behörden zu helfen,
der keine Hintergedanken verfolgt und der will,
dass etwas zustande komme, bewegen müssen, dem
Beschlüsse des Nationalrates zuzustimmen. Ich
möchte Sie dringend bitten, mit Rücksicht darauf,
dass etwas geschehen muss, nicht am Ende so
langer Beratungen ein Nichts entstehen zu lassen.

Ich habe der Dringlichkeit in bezug auf den
Warenhausartikel zugestimmt, weil ich weiss.,
welche Nachteile an gewissen Orten für das Gewerbe
entstehen würden, wenn sie fielen. Aber sind Sie
gewillt, auch wenn diese Wirtschaftsartikel zu Fall
kommen, weiter mit dringlichen Bundesbeschlüssen
gegen die Verfassung zu arbeiten ? Sind Sie gewillt,
weiterhin Warenhausartikel mit Dringlichkeit zu
beschliessen, nachdem die Wirt.schaftsartikel, die
verfassungsmässige Grundlage für derartige Mass-
nahmen, nicht zustande gekommen, d. h. verworfen

.worden sind? Ich glaube, Herr Dr. Iten übersieht.,
welche Verantwortung er damit dem Bundesrat
in die Schuhe schieben will, und ich hoffe und
erwarte, dass sich der Bundesrat nicht zumuten
lassen wird, dass gerade diejenigen Kreise, die jetzt
die Wirtschaftsartikel zu Fall zu bringen bereit zu
sein scheinen, an den Bundesrat herantreten und
sagen: „Bundesrat, mach' von deinen Vollmachten
Gebrauch und weiche von der Verfassung ab, be-
.schliesse dies und jenes, was vom Volk verworfen
wurde und von ihm nicht gewollt war!"

Eine Versicherung kann ich Ihnen schon heute
abgeben : Wir würden uns mit aller Entschiedenheit
wehren, das dringlich zu beschliessen, was Sie bei
einer vernünftigen Einstellung zu dem Problem
auf dem Wege der Verfassung hätten erhalten
können.

Wettstein: Ich möchte noch einige Feststel-
lungen machen, die vielleicht dazu dienen werden,
die Sache etwas abzuklären. Einmal handelt es
sich nicht, wie immer wieder behauptet worden ist,
um eine Beschränkung der kantonalen und um
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eine Erweiterung der Bundeskompetenzen. Davon
ist keine Rede, das direkte Gegenteil. Bis jetzt
besteht nach der Bundesverfassung Handels- und
Gewerbefreiheit als bundesrechtlicher Verfassungs-
grundsatz. Dieser Grundsatz soll eingeschränkt
werden zugunsten der Kantone. Dass wir hier vor-
sichtig sein müssen, das wird jeder mit dem Wirt-
schaftsleben einigermassen Vertraute zugeben müs-
sen. Wir können nicht ins Uferlose hinein solche
Beschränkungen der Handels- und Gewerbefreiheit
vornehmen lassen. Also es handelt sich um die
Einschränkung der Handels- und Gewerbefreiheit.
Wie weit wollen wir hier den Kantonen Kom-
petenzen geben? Da möchte ich Sie immer wieder
darauf aufmerksam machen, dass wenn Sie den .
gesamten Detailhandel und das Kleinhandwerk :
dieser kantonalen Kompetenz überlassen, Sie mit
naturgemässen Zwange zur Autarkie kommen, zur
Einschränkung der Freizügigkeit. Darüber sind
die Anhänger dieser Kompetenz immer noch nicht
ganz im klaren. Da müssen wir den Anfängen
wehren. Für die grossen Kantone ist die Sache
ziemlich gleichgültig. Wir können uns schon helfen,.
uns kann die Autarkie, die zwangsläufig kommen
muss, nichts schaden, aber die kleinen Kantone
würden geschädigt, darüber sollten sich die Herrn
mehr, als es bisher geschehen ist, Rechenschaft
geben. Es ist verständlich, dass gerade die her-
vorragendsten Vertreter des Gewerbes sich wehren
gegen eine derartige Entwicklung zur kantonalen
Autarkie. Sie wissen ganz genau, was die Folgen
sein werden.

Ist es denn so, dass die Kantone, wenn Sie dein
Nationalrat zustimmen, machtlos sein werden ?
Wir haben in diesem Artikel noch eine Ziffer 3,
die vielfach übersehen wird: „Die Bundesgesetz-
gebung kann den Kantonen Aufgaben übertragen,
die keiner allgemeinen Regelung durch den Bund
bedürfen". Damit ist die Türe offen. Wo sich ein
wirkliches Bedürfnis herausstellt, kann der Bund
den Kantonen die Kompetenz zum Erlass von
eigenen gesetzgeberischen Bestimmungen geben.
Also ist hier die Möglichkeit vorhanden, dass die
Kantone zu ihrem vollen Rechte kommen, aber
der Unterschied ist der, dass man nicht ins Plan-
lose hinaus Kompetenzen verleiht, sondern dass
man zuerst die Bedürfnisse sich abklären lässt:
wenn wirklich ein solches sich zeigt, kann die
Kompetenz platzgreifen, die in Ziffer 3 enthalten ist.

Ich möchte Sie bitten, dem Nationalrat zuzu-
stimmen, denn es ist ganz sicher, dass ein Fest-
halten an unserem Beschlüsse das ganze Gesetz-
gebungswerk ernstlich gefährden würde. Ich glaube
nicht, dass diese kantonale Kompetenz das wert
wäre.

Bundesrat Obrecht: Ich möchte vorerst Herrn
Ständerat Altwegg ' antworten. Er hat die Frage
aufgeworfen, ob die Kantone, die für die Patent-
erteilung einen Fähigkeitsausweis verlangen, auch
verpflichtet werden, das in Form eines Gesetzes
zu tun, während sie es bisher auf dem Veford-
nungsweg getan haben. Ich bin der Meinung, dass
in dieser Beziehung durch diese Fassung hier nichts
geändert werde; denn ein Fähigkeitsausweis ist
keine Beschränkung der Handels- und Gewerbe-
freiheit, sondern eine wirtschaftspolizeiliche Vor-

schrift. Sie bezweckt, dass der Mann sich ausweist
über die nötigen persönlichen Fähigkeiten, die
Voraussetzungen für die Patenterteilung. Das ge-
hört nicht unter den Begriff der Beschränkung der
Handels- und Gewerbefreiheit, sondern ist eine
wirtschaftspolizeiliche Massnahme. Deshalb glaube
ich, dass hier der Weg der Gesetzgebung nicht be-
schritten werden muss. Aber so, wie der Ausdruck
hier lautet: „Führung von Betrieben" von der per-
sönlichen Befähigung abhängig machen" können
die Kantone ihn weiter auslegen. Sie können nicht
nur die Qualifikation des Gesuchstellers in Be-
tracht ziehen, sondern sie können'm. E. auch einen
Finanzausweis verlangen. Das gehört auch zur
persönlichen Befähigung, dass sich einer darüber
ausweise, ob er eigene Mittel besitze. Das ist ja
vielfach das Elend, dass Leute Geschäfte über-
nehmen, die über keinen Heller eigene Mittel ver-
fügen. Wenn die Behörden hier zum Rechten
sehen wollen, so hätten sie nach meiner Inter-
pretation die Berechtigung dazu, aber das müsste
auf dem Wege der Gesetzgebung geordnet werden.

Das Bedürfnisregime ist unzweifelhaft eine Ein-
schränkung der Handels- und Gewerbefreiheit und
müsste in Zukunft im Wege der Gesetzgebung seine
Lösung finden.

Nun die Hauptfrage: Sollen die Kleinbetriebe
des Handwerks und des Detailhandels ebenfalls
der Gesetzgebungshoheit der Kantone aus der
Verfassung heraus direkt unterstellt oder soll von
dem abgesehen werden? Wir haben uns über
dieses Thema wiederholt im Ständerat unterhalten.
Die .Stellungnahme war eine schwankende. Nach
den einlässlichen Darlegungen von Herrn Stände-
rat Wenk will ich auf das Materielle dieser Streit-
frage nicht mehr eintreten, aber ich habe den be-
stimmten Eindruck, es wehe seit gestern und es
wehe noch heute ein Wind der Verständigung, die
.ja der heutigen grossen und ernsten Zeit angepasst
wäre. Diese Verständigung soll so herbeigeführt
werden, dass hier bei Art. Slquinquies, der in der
definitiven Fassung Art. Slquater werden wird,
der Ständerat dem Nationalrat zustimmt; deifn
was hier der Nationalrat auf Antrag seiner Kom-
mission beschlossen hat, ist zweckmässiger, ist
eine Lösung, die uns nicht das ganze Werk ge-
fährdet. Da sollte der Ständerat eine Geste machen
und dem Nationalrat zustimmen. Es ist richtig,
wie der Herr Kommissionspräsident ausgeführt hat,
dass der Nationalrat in der ganzen Differenzen-
bereinigung sehr weit entgegengekommen ist. Es
ist weitgehend sein Verdienst, dass wir heute nur
noch vor zwei Differenzen stehen. Der Ständerat
darf hier sehr wohl auch einmal ein Entgegen-
kommen zeigen.

Dagegen soll der Nationairat dann bei Ar-
tikel 34quater, Abs. l, mit Bezug auf die berufliche
Ausbildung in die Lösung des Ständerates einwilli-
gen. Die nationalrätliche Kommission wird heute
nachmittag zu dieser Frage Stellung nehmen. Ich
habe mich in der Kommission des' Ständerates
verpflichtet, in der nationalrätlichen Kommission
dafür einzustehen, dass sie morgen dem National-
rat den Antrag stellt, bei Art. 34quater dem Stände-
rat zuzustimmen, d. h. die Kompetenz des Bundes
zum Erlass von Vorschriften über die berufliche
Ausbildung auf-Handel und Gewerbe zu beschrän-
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ken. Damit würde der Streit mit Bezug auf die
Landwirtschaft, den Hausdienst und die Pflege-
berufe ausgeschieden.

Weil Herr Ständerat Weber einen kritischen
Blick auf mich wirft wegen der Ausscheidung der
Landwirtschaft, muss ich gleich beifügen, dass wir
hier den Rank suchen und finden werden, denn
Art. 31 bis, Abs. l, gibt uns die Kompetenz, ein-
zelne Wirtschaftszweige zu fördern. Ein hervor-
ragendes Mittel zur Förderung der Landwirtschaft
ist die Unterstützung der beruflichen Ausbildung,
aber nicht so, dass der Bund sie selber organisiert,
sondern dass er die von Kantonen, Gemeinden und
teilweise von Privaten organisierte berufliche Aus-
bildung unterstützt. Das werden wir weiterhin
tun. Wir haben nach Art. 31 bis, Abs. 2, Lit. b,
die Kompetenz, im Interesse der Landwirtschaft
sogar von der Handels- und Gewerbefreiheit ab-
zuweichen. Es ist jedenfalls dafür gesorgt worden,
dass in Zukunft zur Förderung und Pflege der land-
wirtschaftlichen Ausbildung nicht weniger, sondern
eher mehr geschehen wird.

Ich wäre glücklich, wenn diese Verständigung —
Zustimmung des Ständerates bei Art. Slquinquies
und Zustimmung des Nationalrates bei Art. 34ter —
zustande käme. Nur so haben wir Aussicht, dass
diese Artikel die Klippe der Volksabstimmung
glücklich passieren werden; denn wir haben ganz
bestimmte Anzeichen, dass weiteste Kreise der
Wirtschaft, für die ja diese Wirtschaftsartikel be-
stimmt sind, gegen das ganze Werk Front machen
würden, wenn es in Art. Slquinquies bei der Lö-
sung des Ständerates bliebe. Es wäre schade um
das Werk, das seit 3 Jahren in Arbeit steht. Zwei
Jahre hat die parlamentarische Beratung gedauert;
wir haben am 10. September 1937 unsere Botschaft
erlassen, heute sind wir im September 1939, also
sind die Wirtschaftsartikel zwei Jahre von Kom-
mission zu Kommission, von Rat zu Rat gewan-
dert. Es wäre jammerschade, wenn die Vorlage
an einem letzten Punkt wegen Ueberlastung schei-
tern würde, und ich möchte hoffen, dass uns der
Ständerat dieses Schauspiel erspart.

Ich muss übrigens noch einmal darauf aufmerk-
sam machen, dass ja noch Art. Slquinquies, Abs. 3,
besteht, wo es heisst: „Ausserdem wird die Bun-
desgesetzgebung den Kantonen " Aufgaben über-
tragen, die keiner allgemeinen Regelung durch den
Bund bedürfen." Damit, dass jetzt dem Natio-
nalrat zugestimmt wird, wird ja nicht ausge-
schlossen, dass die Kantone zu einer Ermächtigung
kommen, für die Kleinbetriebe des Handwerks
und des Detailhandels tätig zu sein. Nur kann
nichts geschehen für die Kleinbetriebe, ohne dass
man auch für die Grossbetriebe wirksam ist. Herr
Ständerat Wenk hat recht, es wäre ein Widersinn,
wenn die Kantone den Kleinbetrieben des Detail-
handels Beschränkungen auferlegen wollten, wäh-
rend die Grossbetriebe davon profitieren würden.
Darüber zu legiferieren, hat nur einen Sinn, wenn
der Bund sich auch mit den Grossbetrieben be-
fasst. Wenn man auf diesem Gebiete mit Be-
schränkungen tätig sein will, muss man zwischen
Bund und Kantonen zu einer vernünftigen Arbeits-
teilung gelangen. Der Bund muss sich mit den
Grossunternehmungen des Detailhandels und die
Kantone mit den Kleinunternehmungen des De-

tailhandels befassen. Dann schaffen wir etwas
Gescheites; andernfalls wissen wir nicht, wo uns
der Weg hinführt. Die Verständigung zwischen
Bund und Kantonen kann nur auf dem Wege der
Gesetzgebung herbeigeführt werden. Darauf wollte
ich noch einmal aufmerksam machen. Im übrigen
bitte ich um Zustimmung zum Beschluss des
Nationalrates.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 20 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 16 Stimmen

Art. 34ter, Abs. 1.
Antrag der Kommission.

Festhalten.

Art. 34ter, al. 1.
Proposition de la commission.

Maintenir.

Schöpfer, Berichterstatter : Die zweite Differenz
ist in Art. 34ter, Abs. 1. Absatz l handelt davon,
dass der Bund befugt sei, Bestimmungen über die
berufliche Ausbildung aufzustellen. Es wird be-
schlossen, der Bund dürfe nur Bestimmungen über
die berufliche Ausbildung in Handel und Gewerbe
aufstellen. Der Nationalrat hat beschlossen, der
Bund dürfe schlechthin solche Bestimmungen über
die berufliche Ausbildung erlassen, mit Ausnahme
von Kunst und Wissenschaft, oder besser gesagt
von künstlerischen und wissenschaftlichen Berufs-
arten. Nach der Auffassung des Nationalrates
hätte der Bund also auch Bestimmungen über die
berufliche Ausbildung des Pflegepersonals, des
Hausdienstes und der Landwirtschaft aufzustellen.
Die ständerätliche Kommission hält mit einer an
Einstimmigkeit grenzenden Mehrheit und mit aller
Entschiedenheit an ihrer Auffassung fest. Es gibt
andere Mittel, um den Berufsarten des Pflege-
personals, des Hausdienstes und der Landwirtschaft
behilflich zu sein. Wir bitten Sie daher, an der
Fassung des Ständerates festzuhalten.

Angenommen — Adopté.

Präsident: Es ist nun abzuklären, ob in Art, l,
Ziffer 3 (Art. 6 der Uebergangsbestimmungen der
BV) wirklich eine Differenz vorhanden ist. Der
Herr Kommissionspräsident hat dafür den Bundes-
rat angerufen.

Bundesrat Obrecht: Es besteht tatsächlich eine
Differenz, sie besteht aber nicht mehr zwischen
Nationalrat und ständerätlicher Kommission, son-
dern zwischen Nationalrat und Ständerat. Das ist
der Fall in Ziff. 3 der Vorlage, die nach der ur-
sprünglichen Fassung des Bundesrates lautet:
„Art. 6 der Uebergangsbestimmungen der Bundes-
verfassung wird aufgehoben." Dem hat der Na-
tionalrat beigepflichtet. Dem stimmt heute auch
Ihre Kommission zu, während die bisherige Fassung
des Ständerates lautete, Art. 6 werde aufgehoben,
aber durch folgende Bestimmungen ersetzt: „Die
auf Grund des bisherigen Art. 34ter erlassenen
Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse, welche sich
nicht auf die neuen Art. 31 bis und 34ter stützen
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können, bleiben trotzdem weiterhin in Kraft und
Können jederzeit revidiert werden. Art. 32 findet
Anwendung." Wir halten diese Bestimmung nicht
mehr für notwendig, und sie kann infolgedessen
gestrichen werden. Ich empfehle Ihnen, wie Ihre
Kommission, Zustimmung zum Nationalrat.

Schöpfer: Unsere Kommission hat, ich glaube
sogar ohne irgendwelche Widerrede von irgend-
welcher Seite her, man kann also sagen einstimmig,
erklärt, man solle dem Nationalrat zustimmen.
Wir betrachten die von uns seinerzeit beschlossene
Beifügung bei näherer Ueberlegung doch als über-
flüssig. Die Gesetze, die sich auf den bestehenden
Art. 34ter stützen, bleiben trotzdem in Kraft,
vorab das Bankengesetz, von dem dargetan wurde,
dass es überhaupt nicht über die Handels- und
Gewerbefreiheit hinausgehe, und das Bauspar-
kassengesetz. Das Bausparkassengesetz bleibt in
Kraft und wird seine verfassungsmässige Grund-
lage in dieser Vorlage find en,» die wir jetzt beraten
haben, so dass man nicht mehr sagen kann, es
stehe in der Luft, wenn einmal der alte Art. 34ter
aufgehoben sei. Deshalb können^wir denNachsatz
fallen lassen und Zustimmung zum Nationalrat
beschliessen, was ich Ihnen im Namen der ein-
stimmigen Kommission beantrage.

Angenommen, — Adopté.

Amstalden: Ich möchte zum Art. 31quater, dem
Bankenartikel, eine Präzisierung anbringen. Eine
Differenz zwischen den beiden Räten besteht nicht
mehr, indem der Nationalrat der Beschlussfassung
des Ständerates zugestimmt hat, wonach Abs. 3
dieses Artikels gestrichen wurde. Der Artikel lautet
nun so: „Der Bund ist befugt, über das Banken-
wesen Bestimmungen aufzustellen", und im zweiten
Alinea ist ein Vorbehalt zugunsten der Kantonal-
banken gemacht. Damit erhält das Bankengesetz
und auch eine künftige Revision des Bankengesetzes
die verfassungsrechtliche Grundlage, die bisher im
Art. 34ter der Verfassung bestanden hat. Es hat
dabei die bestimmte Meinung, dass die Gesetz-
gebung über die Banken sich an den Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit zu halten hat.
Das soll in unserem Rate ausdrücklich festgestellt
werden. Ich verweise zur Festlegung dieses Grund-
satzes auch auf das Protokoll der nationalrätlichen
Kommission vom 31. August 1939, wo ein Anhänger
des Abs. 3 ausdrücklich gesagt hat, die Streichung
des Abs. 3 bedeute die Zusicherung der absoluten
und uneingeschränkten Gewerbefreiheit an die
Banken. Es kann auch kein Zweifel mehr bestehen,
dass Art. 31 nicht so ausgelegt werden kann, als
ob damit die Gewerbefreiheit durchbrochen werden
könnte, wie früher die Kontroverse bei Art. 34ter
bestand. Durch die Streichung von Abs. 3 ist die
Frage eindeutig zugunsten der Bindung der Banken-
gesetzgebung an die Gewerbefreiheit gelöst. Die
Gewerbefreiheit soll in diesen neuen Wirtschafts-
artikeln überall da aufrecht erhalten bleiben, wo
die Verfassung nicht ausdrücklich eine Ausnahme
statuiert, wie in Art. 31 bis, Abs. 2, und in Art.
Slter. Da aber Art. Slquater, der Bankenartikel,
nicht unter diese Ausnahmen eingereiht ist, bleibt
für das Bankenwesen der Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit bestehen.

Dies wollte ich hier ausdrücklich feststellen,
auch in Uebereinstimmung mit dem Votum des
Kommissionspräsidenten im Nationalrat, der gesagt
hat: „Wenn die nationalrätliche Kommission in der
Schlussabstimmung mit einer Zweidrittelsmehrheit
dem ständerätlichen Streichungsanstrag von Abs. 3
zugestimmt hat, so tut sie das nur im Bewusstsein,
dass damit eine klare Rechtslage geschaffen und
einwandfrei festgelegt werde, dass der Bund in
seiner Bankengesetzgebung an den Grundsatz der
Handels- und Gewerbefreiheit gebunden ist." Diese
Feststellung ist nun wertvoll; denn die Banken
hätten eine andere Auffassung entschieden zurück-
weisen müssen. Die Motive, die zu dieser Lösung
geführt haben und. zur Streichung von Abs. 3,
brauche ich nicht mehr darzulegen; sie sind früher
dargelegt worden. Ich hielt es aber für notwendig,
am Schluss der Beratung diese Präzisierung hier
noch deutlich festzulegen.

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

#ST# 3926. Wirtschaftliche Notmassnahmen.
Verlängerung des Bundesbeschlusses.

Mesures extraordinaires d'ordre économique.
Prorogation de l'arrêté fédéral.

Botschaft und Beschlussentwurf vom 19. Juli 1939. (Bun-
desblatt II, 141. — Message et projet d'arrêté du 19 juillet

1938 (Feuille fédérale II, 145).
Beschluss des Nationalrats vom 19. September 1939.
Décision du Conseil national, du 19 septembre 1939.

Antrag der Kommission.
Eintreten und Zustimmung zum Beschluss des

Natiönalrates.

Proposition de la commission.
Passer à la discussion des articles et adhérer à la

décision du Conseil national.

Berichterstat tung. — Rapport général.
Keller, Berichterstatter: Das Geschäft 3926,

Wirtschaftliche Notmassnahmen, wird Sie nicht so
lange in Anspruch nehmen wie die Beratung der
Wirtschaftsartikel.

Mit Datum vom 29. Mai 1936 hat die Bundes-
versammlung durch dringlichen Bundesbeschluss
folgende Bestimmung in Kraft gesetzt:

„In Fällen ausserordentlicher Dringlichkeit kann
der Bundesrat vorgängig der Beschlussfassung durch
die Bundesversammlung durch vorsorgliche Bundes-
ratsbeschlüsse wirtschaftliche Notmassnahmen tref-
fen, die in Gesetzen oder dringlichen Bundes-
beschlüssen nicht vorgesehen sind.
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#ST# 3926. Wirtschaftliche Notmassnahmen.
Verlängerung des Bundesbeschlusses.

Mesures extraordinaires d'ordre économique.
Prorogation de l'arrêté fédéral.

Siehe Seite 595 hiervor. — Voir page 595 ci-devant.

Beschluss des Nationalrats vom 21. September 1939.
Décision du Conseil national, du 21 septembre 1939.

Schlussabstimmung. — Vote final.
Für Annahme des Beschlussentwurfs 34 Stimmen

(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat und an den Bundesrat.
(Au Conseil national et au Conseil fédéral.)

#ST# 3616. Wirtschaftsartikel der Bundes-
verfassung. Abänderung.

Dispositions constitutiohelles d'ordre écono-
mique. Revision.

Siehe Seite 589 hiervor. — Voir page 589 ci-devant.

Beschluss des Nationalrats vom 20. September 1939.
Décision du Conseil national, du 20 septembre 1939.

Vorlage der Redaktionskommission vom 20. September 1939.
Projet de la commission de rédaction, du 20 septembre 1939.

Schöpfer, Berichterstatter: Die Redaktions-
kommissionen des National- und Ständerates haben
gestern in zweistündiger Sitzung die Vorlage noch
endgültig bereinigt. Ich fühle mich verpflichtet,
Ihnen mitzuteilen, dass bei Art. 34 ter eine kleine
Einschaltung gemacht worden ist, die aber den
Sinn' und Geist des Artikels in keiner Weise ver-
ändert. Art. 34ter handelt von der Berufsbildung.
Wir hatten die Berufsbildung beschränkt auf Han-
del und Gewerbe. In der Redaktionskommission
haben wir nun auf Antrag des Bundeskanzlers und
Herrn Nationalrat Nietlispach beigefügt: „Handel,
Industrie und Gewerbe." Die Industrie war ver-
gessen worden. Das ist keine materielle Aenderung,
sondern nur eine dem Sinn und Geist nach schon
in Art., 34ter aufgenommene Bestimmung. Ich
beantrage Ihnen namens der Redaktionskommis-
sion, Sie möchten, gleich wie der Nationalrat es
getan hat, den Wirtschaftsartikeln zustimmen.

Präsident: Ich -mache Sie darauf aufmerksam,
dass im französischen Text ein Fehler ist, indem die
Ziffern 2 und 3 von Art. 31 quater irrtümlicherweise
zu Art. Slquinquies eingereiht worden sind. Die
Korrektur wird von der Bundeskanzlei besorgt
werden.

Ich frage Sie an, ob Sie diesen kleinen Aende-
rungen, die Ihnen die Kommission vorschlägt, zu-
stimmen wollen. Es scheint der Fall zu sein. Somit
wäre die Vorlage endgültig bereinigt.

M. Evéquoz: Après les émouvantes manifesta-
tions auxquelles nous avons assisté, il est un peu
difficile de reprendre une discussion de caractère
matériel. Je reconnais, d'autre part, que le temps
s'écoule rapidement et que vous désirez rentrer le
plus vite possible.

Mais je ne puis m'abstenir de relever une ques-
tion qui aurait mérité, comme toutes les autres,
d'être discutée ici, et que, pour des raisons que
j'ignore totalement, on a laissée de côté.

A plusieurs reprises, au cours des délibérations
de la commission qui s'est occupée des articles
économiques, j'ai eu l'honneur de faire ressortir
que nous devrions, avant tout, nous mettre d'ac-
cord sur 1« point de savoir si cette revision, d'aspect
double, doit être soumise, in globo, dans son en-
semble, au peuple; ou si, au contraire, il n'est .pas
plus rationnel de poser au peuple séparément des
questions qui n'ont pas de cohérence entre elles,
puisque les articles revisés portent sur des questions
absolument différentes les unes des autres. On
a répondu que cela serait réglé après l'élimination
de toutes les divergences entre les deux Conseils.
Aujourd'hui, les divergences sont liquidées et per-
sonne ne songe à demander comment on résoudra
ce cas: soumettre au peuple une question unique,
ou deux questions nettement séparées.

Je trouve ce procédé un peu singulier et j'aurais
voulu que nous eussions le temps de liquider cette
affaire avant de nous séparer.

D'après le règlement, une telle question doit
être tout d'abord discutée par la commission. La
commission aurait donc dû émettre une opinion sur
la manière de soumettre cette affaire compliquée
au vote populaire. Mais, à défaut d'une délibéra-
tion au sein de la commission, aucune décision n'a
été formulée.

A mon avis, c'est -là une atteinte à une dispo-
sition du règlement, en tout cas à la pratique régle-
mentaire que nous suivons régulièrement et d'une
façon absolument consciencieuse.

Je me demande s'il ne serait pas opportun de
renvoyer cette question à la commission, pour
qu'elle puisse enfin se prononcer. Je sais bien que
ce renvoi aurait pour conséquence de retarder le
vote final du Conseil des Etats, qui ne pourrait
pas intervenir aujourd'hui. C'est entendu. Et ce
vote serait renvoyé' à la session de décembre
prochain.

Mais y aurait-il là un grave inconvénient ? Il est
certain que dans les circonstances actuelles un vote
populaire ne peut pas être envisagé avant l'année
prochaine, peut-être vers le milieu de l'année.

Et ainsi nous aurions le temps nécessaire pour
approfondir cette question que je considère comme
importante, même grave, quant à l'interprétation
de la Constitution, d'une part, et la réponse franche
et sincère que nous devons attendre du peuple,
d'autre part.

Je prévois qu'une proposition de renvoi à la
commission — à moins que notre honorable prési-
dent ne l'accepte d'emblée — n'a aucune chance
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de succès. Mais je demande au président de la
commission, si tout de même, il ne serait pas d'ac-
cord de revoir cette question avec les membres !
de la commission, afin d'aboutir à une détermination '.
précise. Si M. le Président estime que cette propo- ,
sition-là n'est pas opportune, j'ai alors le pressenti-
ment qu'elle n'a aucune chance de succès.

Par conséquent, pour le moment, je me dispense
de la présenter.

Quant au fond, je vous rappelle que nous avons
discuté cette question d'une façon assez étendue à ,
l'occasion du vote du 3 juin dernier. Alors nous
avons eu l'honneur de proposer que deux questions
séparées soient soumises au peuple.

En nous basant sur les dispositions constitu-
tionnelles que nous avions invoquées, la majorité
de ce Conseil ne nous a pas suivi. Mais, vous vous
rappelez qu'après la votation, la presse suisse,
presque unanime, a reconnu qu'il s'agissait là d'un .
procédé tout à fait extraordinaire, inadmissible et
qu'on devait, d'une manière générale, s'en tenir
aux dispositions de la Constitution en soumettant
au peuple deux questions, lorsqu'il s'agit de ques-
tions tout à fait différentes. Sauf erreur — et le
Conseil fédéral le contestera peut-être — je crois
avoir lu, dans la presse, que le Conseil fédéral lui
même avait déclaré officiellement que cette procé-
dure était tout à fait extraordinaire et qu'on n'y
recourrait plus à l'avenir.

On cherche, aujourd'hui, pour des raisons
d'opportunité, pour tâcher de réunir le plus grand
nombre de suffrages, à condenser en une seule et
même formule deux questions qui devraient être
séparées. Sans doute, votre combinaison est aussi
habile que le fut celle du 3 juin passé. Vous cherchez
à attirer les suffrages des uns par les articles écono-
miques et les suffrages des autres par les articles
d'ordre social, en vue de réunir le plus de «oui»
possible en faveur de cette revision constitutionnelle.
Mais, au point de vue légal, je le répète, c'est là
une violation de la Constitution et c'est afficher
un profond mépris à l'égard de la libre expression
de la volonté populaire. Le peuple peut être parti-
san de la revision des articles économiques, mais
opposé aux dispositions d'ordre social. L'art. 34ter
n'a rien à faire avec les articles économiques. En
effet, cet article 34ter est ainsi conçu: «La Confédé-
ration a le droit d'établir, par voie législative, des
dispositions uniformes sur la protection des travail-
leurs, le service de placement, l'assurance-chômage
et la formation professionnelle». Ces dispositions,
n'ont rien à voir avec celles qui sont contenues
dans les articles 31, 32, 32 bis, 32quater, etc. Par
conséquent, à teneur de l'article 121 de la Consti-
tution, on devrait soumettre au peuple deux ques-
tions séparées; la première: «Voulez-vous accepter
la revision des articles 31 et 32 de la Constitution
fédérale?», puis: «Voulez-vous accepter la revision
de l'article 34ter de la Constitution»? Le peuple
pourrait répondre librement aux deux questions
qui lui seraient ainsi posées.

Au point de vue forme, on n'a pas suivi la règle
ordinaire, on a escamoté le vote sur la question
de la division du projet; mais, au point de vue
fond, je constate que, malgré tout ce qui s'est
passé postérieurement au 3 juin dernier — où on
nous avait donné la quasi-assurance qu'on ne procé-

derait plus, à l'avenir, de cette façon — on pose
au peuple une seule question sur laquelle il n'est
pas libre de répondre en toute sincérité, en toute
franchise, car, en répondant à une question, il ré-
pond en même temps à l'autre, alors qu'elles sont
totalement différentes.

Dans ces conditions, je propose — à moins que
vous acceptiez que tout cela soit examiné à nouveau
par la commission — en vue de la votation de
soumettre au peuple deux questions séparées, l'une
relative aux articles 31 et 32 de la Constitution;
l'autre, touchant à l'article 34ter de la Constitution.

Schöpfer, Berichterstatter: Herr Evéquoz stellt
den Antrag, man möchte die Schlussabstimmung
verschieben und die Frage der Wirtschaftsartikel
an die Kommission zurückweisen mit dem Antrag,
zu der Frage Stellung zu nehmen, ob Art. 34ter
dem Volke separat vorgelegt werden soll oder nicht.
Ich beantrage Ihnen, diesen Antrag abzulehnen.
Ich tue das rein persönlich. Der Sprechende muss
bezeugen, dass die Frage, ob man die Wirtschafts-
artikel in zwei Gruppen oder in einer Gruppe dem
.Volke vorlegen wolle, in unserer Kommission Ge-
genstand der Besprechung war. Schon in der
Kommissionssitzung in Neuenburg hat man darüber
gesprochen und später noch einmal. Wir sagten
dann, die Frage solle verschoben werden, man wolle
am Schlüsse darüber sprechen. Ich habe beim
Herrn Präsidenten unseres Rates gestern den Vor-
schlag gemacht, man möchte unsere Kommission
auf heute nachmittag einberufen, und die Ver-
handlungen der Bundesversammlung morgen vor-
mittag schliessen. Das ist nicht gegangen, weil der
Nationalrat sich nicht dazu hat entschliessen kön-
nen, und zwar aus begreiflichen Gründen. Es
mussten so viele Mitglieder aus dem Nationalrat
weg, dass nachher das Quorum für Dringlichkeits-
beschlüsse gar nicht mehr hätte erreicht werden
können. Der Versuch, in unserer Kommission über
diese wichtige Frage zu sprechen, ist also nicht
gelungen. Nun muss sich heute der Rat, ohne dass
ihm die Kommission einen Antrag stellt, selber
entscheiden, ob er Art. 34ter dem Volke separat
vorlegen will.

Herr Evéquoz beruft sich auf die Bundesver-
fassung und erklärt, dass eine Bestimmung darin
aufgenommen sei, wonach man, wenn man sie auf
die Wirtschaftsartikel anwende, den Art. 34ter
separat hätte vorlegen sollen. Das wäre richtig,
wenn, und nun kommt die grosse Voraussetzung,
dasjenige, was in Art. 34ter steht-, mit der ganzen
Wirtschaftslage auch in gar keinem Zusammenhang
stände, wenn ganz verschiedene Gegenstände mit-
einander zusammen kopuliert wären und diese
zusammenkopulierten Gegenstände dem Volke vor-
gelegt würden. Allein, das trifft nun bei Art. 34ter in
keiner Weise zu. Art. 34ter handelt von den Fragen
zum Schütze der Arbeitnehmer, von der Arbeitsver-
mittlung in dieser schweren Zeit, von der Arbeitslosen-
versicherung und der Berufsbildung ; alles das steht
doch in einem innigen und inneren Zusammen-
hange mit der ganzen Wirtschaftslage unseres
Landes, so dass man nicht sagen kann, man hätte
in illoyaler Weise ganz verschiedene Dinge zusam-
mengeworfen und sie dem Volke gemeinsam vorge-
legt, sondern das, was ihm vorgelegt wird, betrifft
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alles die Wirtschaft. Es ist auch eine Frage der
Wirtschaft, ob die Arbeitnehmer günstig gestellt
werden, ob die Arbeitsvermittlung funktioniert,
ob die Arbeitslosenversicherung auf die und die
neue Grundlage gestellt werden könne. Das sind
wirtschaftliche Fragen von eminenter Bedeutung,
so dass man doch gewiss nicht sagen kann, das
sei etwas ganz anderes und gehöre nicht zu den
Wirtschaftsartikeln.

Ich bitte Sie daher, die Frage, ob das in zwei
Abstimmungen vorgelegt werden müsse, heute zu
entscheiden, also erstens einmal die Frage, ob wir
die ganze Geschichte an die Kommission zurück-
weisen wollen und dann in zweiter Linie die Frage,
ob sich nun das Volk in zwei verschiedenen Ab-
stimmungen über diese Wirtschaftsartikel aus-
sprechen solle oder ob sämtliche Artikel dem Volke
in globo vorgelegt werden müssen. Darüber hat
sich die Bundesversammlung, d. h. der Ständerat
heute zu entscheiden. Der Nationalrat hatte offen-
bar nicht das Bedürfnis, darüber zu sprechen, ob-
schon ich den Präsidenten der Kommission noch
eigens habe wissen lassen, dass diese Frage zur
Sprache kommen werde.

Herr Dr. Nietlispach hat offenbar nicht das
Gefühl gehabt, dies im Nationalrat auch noch be-
sprechen zu sollen, aber er wusste es in seiner Eigen-
schaft als Kommissionspräsident.

Bundesrat Obrecht: Der Nationalrat hat heute
morgen die letzte Differenz, die noch vorhanden
war, in Zustimmung zum Ständerat erledigt. Der
Nationalrat war der Prioritätsrat. Er musste zuerst
die Schlussabstimmung vornehmen. Nachdem kei-
ne Differenz mehr da war, hat er die Schlussabstim-
mung vorgenommen; ich glaube mit 108 gegen
6 Stimmen ist die ganze Vorlage vom Nationalrat
endgültig verabschiedet worden. Ich sage das des-
halb, um Ihnen zu'zeigen, dass eine Wiedererwägung
in Ihrer Kommission mit dem Ergebnis, noch etwas
zu ändern, gar nicht in Frage kommen kann, denn
der Nationalrat kann auf die Frage nicht mehr
zurückkommen, eben weil er die Schlussabstimmung
bereits vorgenommen hat. Für ihn ist das Geschäft
endgültig verabschiedet.

Was die Kommission anbetrifft, verhält sich
die Sache so: Herr Ständerat Dr. Keller war der
erste, der diese Frage aufgeworfen hat, später auch
Herr Evéquoz. Man hat sie zurückgestellt in der
Meinung, dass die Herren dann zu. gegebener Zeit
darauf zurückkommen sollen. Weder Herr Dr. Kel-
ler noch Herr Evequoz sind auf die Sache zurück-
gekommen, und es durfte die Kommission an-
nehmen, beide Herren hätten auf diesen Gedanken
verzichtet. So muss ich die Situation auffassen;
ich war ja bei allen Sitzungen dabei. Ich möchte
nun aber den Bundesrat engagieren. Er ist zu-
ständig, die Abstimmung anzuordnen; er soll die
Frage prüfen, ob man eine getrennte Abstimmung
vornehmen könne oder nicht. Das ist eine juri-
stische Frage. Wir werden unser eidgenössisches
Justizdepartement in erster Linie darüber sein
Urteil abgeben lassen. Das ist der einzige Ausweg,
der noch bleibt. Ich möchte aber rein persönlich
heute schon sagen: Es ist ganz sicher ein Irrtum,
wenn man glaubt, man dürfe bei einer Partial-
révision der Bundesverfassung nur über einen ein-

zigen Artikel legiferieren und nur ihn allein zur Ab-
stimmung bringen. Wenn dem so wäre, dann wäre
die Verfassungsrevision vom 27. November 1938,
also eine Vorlage ganz jüngsten Datums, ver-
fassungswidrig gewesen, denn es handelte sich dort
darum, die Finanzquellen des Bundes sicherzu-
stellen. Im gleichen Beschluss stand aber ein
Artikel, der die Altersfürsorge regelt und als ganz
neue Sache die Fürsorge für die überalterten Ar-
beitslosen. Dort hätte man sagen können, das stehe
eigentlich nicht im Zusammenhang, sondern eher
im Gegensatz zur Sicherung der Finanzquellen des.
Bundes. Beide Räte haben diese Einwendung nicht
erhoben, und in der öffentlichen Diskussion ist das
nicht beanstandet worden. Im heutigen Falle ist
sicher die ganze Kombination nicht zu beanstanden,
weil alles innerlich verbunden ist unter dem Be-
griffe Wirtschaftsrecht, Wirtschaftsartikel. Artikel
34ter gehört ebensogut zu den Wirtschaftsartikeln
wie die übrigen vorliegenden Artikel. Deshalb darf
das nicht beanstandet werden. Es wird hier nicht
auf eine Kombination spekuliert, sondern man hat
das zusammengefasst, was zusammengefasst wer-
den muss, wenn eine Revision der Bestimmungen
der Bundesverfassung über die Wirtschaft vor-
gelegt werden soll.

Wenk: Es ist sicher auserordentlich bedauer-
lich, dass eine solche Frage im Räte behandelt
werden muss unter dem Drücke des Zuges, der um
10.10 Uhr abfährt. Ich glaube, es würde der
Würde der Räte mehr entsprechen, wenn man'diese
Frage nicht in dieser Hast behandeln würde. Ich
möchte schon zu Händen unseres Vizepräsidenten,
von dem wir erwarten, dass er im Dezember die
Beratungen leiten werde, die Bitte aussprechen,
dass er sich nicht unter einen solchen Druck des
Nationalratspräsidenten begibt. Ich glaube nicht da-
ran, dass im Nationalrat das notwendige Quorum
nicht mehr erreicht worden wäre, sondern es sind
zweifellos andere Bedürfnisse, welche zu dieser ra-
schen Erledigung geführt haben. Es wird behauptet,
unser Volk verlange jetzt, dass es in Bern mög-
lichst rasch gehe. Wer das behauptet, kennt die
Auffassung des Volkes nicht. Das Volk verlangt,
dass wir Arbeit leisten, die sich sehen lassen darf,
und dass wir ni'cht unter diesem Drucke ein so
wichtiges Geschäft übers Knie abbrechen. Wie
das nun geschehen soll, das zeigt meines Erachtens
die Erklärung von Herrn Bundesrat Obrecht, der
sagt, diese Frage könne der Bundesrat entscheiden.
Damit können wir uns unter keinen Umständen
einverstanden erklären. Das ist meines Erachtens
eine so wichtige Frage, dass sie die Räte nicht aus
der Hand geben dürfen. Ich bedaure es, dass sie
Herr Evéquoz nicht in der Kommission auf-
geworfen hat. Er war ja Mitglied der Kommission.
Wir haben noch einmal getagt, und er hätte Ge-
legenheit gehabt, diese Frage nochmals dort auf-
zuwerfen und dann zu besprechen. Ich gebe zu:
Er kann geltend machen, dass man uns eben unter
eine gewisse Pression gesetzt hatte. Er wollte viel-
leicht zuerst darauf Rüchsicht nehmen. Aber
sicher ist es nicht geschickt, dass wir das hier in
den Verhandlungen des Rates wieder aufnehmen
wollen. Ich möchte auch sagen: Die Erklärung,
der Bundesrat werde die Sache entscheiden, be-
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rührt zweifellos den Nationalist noch mehr als
uns, so dass eine solche Lösung wirklich nicht ge-
troffen werden könnte, sondern dass wir heute zu
einem Entscheide kommen müssen, so oder so.

Soll nun diese Frage an die Kommission zurück-
gewiesen werden? Ich glaube, es liegen keine trif-
tigen Gründe vor, um hier dem Antrage von Herrn
Evéquoz zu folgen. In Art. 34ter wird die beruf-
liche Ausbildung in Handel und Gewerbe geordnet.
Ist das nicht eine wichtige Frage, die zu den Wirt-
schaft'sartikelh gehört ? Ich gebe zu, es wird da
auch die Arbeitslosenversicherung geordnet usw.
usw. Warum sollen diese Fragen nicht zu den
Wirtschaftsartikeln gehören? Ist es nicht nötig,
dass man auch an Zeiten gestörter Wirtschaft denkt,
wenn man Vorschriften über die Handels- und
Gewerbefreiheit und namentlich über die Ab-
weichungen von derselben aufstellt ? Ich hatte
niemals das Bedürfnis, bei der Abstimmung vom
4. Juni zu kritisieren, dass man die Arbeits-
beschaffung und Finanzierung gemeinsam behandelt,
ich hatte immer das Gefühl, das sei eine ganz ver-
nünftige Lösung, namentlich gegenüber denjenigen
Stimmberechtigten, welche immer und immer wie'
der kritisieren, dass der Bund Arbeit beschaffe,
ohne gleichzeitig für die Deckung zu sorgen, ein
Entgegenkommen. Aber ich gebe zu, dass man dort
sagen konnte, man sei für die Arbeitsbeschaffung,
aber nicht für diese Art der Finanzierung, man
könne dafür eintreten, dass die militärischen Be-
lange berücksichtigt werden, aber nicht dafür, dass
die und jene zivilen Bauten ausgeführt werden. Aber
ich glaube, hier liegt die Sache nicht so, sondern
wir haben verschiedene Artikel, die innerlich zu-
sammengehören, weil sie die Wirtschaft ordnen
wollen, die Wirtschaft in Zeiten, da es mehr oder
weniger normal ging — wenn es ganz normal ginge,
brauchten wir Abweichungen von der Handels-
und Gewerbefreiheit nicht —, und dann die 'Wirt-
schaft in gestörten Zeiten. Da gestehe ich Ihnen
ganz offen: Diese Bestimmungen über die Arbeits-
losenversicherung sind für die Arbeiterschaft von
ganz grosser Bedeutung. Wenn Sie die Landwirt-
schaft sichern, wenn Sie erklären, Sie wollen sie
fördern, wenn Sie das Gewerbe schützen wollen,
wenn Sie Vorschriften über die Ausübung von
Handel und Gewerbe aufstellen, dann können Sie
begreifen, dass auch die Arbeiterschaft durch diese
Wirtschaftsartikel berücksichtigt zu sein wünscht,
dass auch sie eine Sicherung verlangt. Es ist ganz
logisch, dass, wenn Vorschriften aufgestellt werden,
die den Arbeitgeber interessieren, auch Vorschrif-
ten für die Arbeitnehmer nötig sind.

Wir haben also ein logisches Gebäude, und wenn
ein Stein daraus herausgebrochen wird, so heisst
das einfach, dass man diese Materie dem Zufall
einer besonderen Abstimmung ausliefern will. Es
ist wahrhaft eine groteske Situation, dass die
sozialdemokratische Fraktion eigentlich hier immer
die Trägerin des Kampfes um diese Wirtschafts-
artikel war. Ich betone, es liegt uns im Interesse
der Verständigung im Volke daran, diese Wirt-
schaftsartikel Zustandekommen zu , lassen. Wir
wünschen nicht einen Mittelstand, der verelendet,
wir wünschen nicht einen Mittelstand, der Schwie-
rigkeiten ausgesetzt ist, die mit den jetzt geltenden
gesetzlichen Massnahmen nicht überwunden wer-

den können, sondern wir wünschen diesem Stand
die Möglichkeit zu erhalten, diese Schwierigkeiten
zu überwinden. Aber ich möchte den Rat bitten,
diesen Verständigungswillen nicht dadurch zu ent-
täuschen, dass man ausgerechnet die Sicherungen,
die für die Arbeitnehmer in der Vorlage enthalten
sind, aus derselben herausnimmt und sie dem Ri-
siko einer besonderen Abstimmung aussetzt, wobei
nicht nur das Volksmehr, sondern auch das Stände-
mehr notwendig ist. Ich möchte Sie bitten, im In-
teresse der gleichen Fürsorge des Staates für alle
Kreise des Volkes die Wirtschaftsartikel beisam-
men zu lassen, auch im Interesse der Annahme
dieser Wirtschaftsartikel.

Präsident: Ich möchte zu den einleitenden Wor-
ten von Herrn Ständerat Wenk eine Bemerkung
machen. Wir haben die Frage des Schlusses der
Session gestern Morgen in korrekter Form dem
Rat zur Beschlussfassung unterbreitet, so dass also
von einem Druck des Nationalratspräsidenten keine
Rede sein kann. Es steht auch nicht in den Sternen
geschrieben, dass wir um 10 Uhr 10 abreisen müssen.
Ich habe mich mit dem Gedanken von Anfang an
vertraut gemacht, angesichts dieser Traktanden-
liste, dass wir erst um Mittag abfahren können.
Ich möchte die Herren dringend bitten, die Be-
schlussfähigkeit des Rates aufrechtzuerhalten, und
bis zum Schluss auszuharren.

M. Evéquoz: Je répondrai immédiatement à
M. Wenk qu'il est complètement inexact que nous
n'ayons pas rappelé plusieurs fois dans le sein de
la commission que cette question devait être exa-
minée et tranchée par elle. Le président pourra le
certifier. On nous a toujours répondu que cette
question serait liquidée après la discussion sur les
divergences.

Le Conseil national a procédé trop tôt au vote
final. Il n'aurait dû procéder a ce vote final qu'après
que le Conseil des Etats se fût prononcé sur la
question de la séparation. C'est seulement alors
qu'il y aurait eu accord entre les deux Conseils sur
tous les points.

Au lieu de cela, parce qu'on est pressé, le Conseil
national procède au vote final avant que nous nous
soyons prononcés. C'est là une atteinte à la loi
sur lès rapports entre les deux Conseils et au règle-
ment. C'est la raison de ma protestation.

Je constate que la question est liquidée au
Conseil national, qui va lever sa séance. Mais elle
n'est pas liquidée dans notre Conseil.

Le président de la commission s'oppose au
renvoi. C'eût été cependant, à mes yeux, la seule
solution logique, d'autant plus que M. le conseiller
fédéral Obrecht vient de lancer dans la discussion
une question très importante. En effet, il vient de
déclarer que le Conseil fédéral examinera s'il y a
lieu de séparer ou non la votation. C'est une com-
pétence nouvelle que le Conseil fédéral s'attribue.
Le fait-il en vertu des pleins pouvoirs? Ou bien,
se substituant au Parlement, prend-il une décision
qui appartient incontestablement au Parlement ?

Je ne veux pas compliquer les choses et je re-
nonce à ma proposition de renvoi à la commission.
Je maintiens toutefois ma proposition concernant
la question de la séparation, demandant que cette
affaire soit soumise au peuple en deux parties.



21. September 1939 - 607 Wirtschaftsarfcikel der Bundesverfassung

Wettstein: Es ist Herrn Evéquoz ohne weiteres
zuzugeben, dass es bedauerlich ist, dass wir in der
Kommission die Angelegenheit dieser letzten Diffe-
renzenbereinigung nie zur Sprache gebracht haben.
Nun stehen wir vor der Tatsache, dass der Na-
tionalrat auf die Frage nicht mehr zurückgekommen
ist. Er hat damit erklärt, er sei einverstanden mit
der Vorlage, wie sie nun da ist. Damit hat er auch
entschieden, dass nun die ganze Vorlage einheitlich
zur Volksabstimmung kommen soll. Wir stehen
vor einem Beschlüsse des Nationalrates und müssen
uns fragen, ob wir unserseits nochmals die Frage
aufwerfen wollen. Aber wir müssen sie entscheiden,
es ist keine Rede davon, dass der Bundesrat das
tun kann, denn der Beschlüss ist ein Ganzes. Er
besteht aus zwei Artikeln, der erste enthält die
Abänderungen der Bundesverfassung und der
zweite lautet klar und deutlich: „Dieser Beschlüss
wird der Abstimmung des Volkes und der Stände
unterbreitet." Der Bundesrat kann also diesen Be-
schlüss nicht mehr in zwei Beschlüsse auflösen.
Der Nationalrat hat materiell entschieden. Ich
glaube, dass Herr Evéquoz übersieht, wie diese
Artikel innerlich zusammenhängen. Es handelt
sich nicht bloss um Wirtschaftsartikel, die gewisse
Bestimmungen enthalten über einzelne Berufs-
zweige, sondern es handelt sich um ein Ganzes, um
einen innerlichen Zusammenhang. Es handelt sich
darum, einmal gewisse Zweige unseres Berufs-
wesens zu schützen auf ökonomische Art, dann
auch durch soziale Massregeln und durch Berufs-
bildungsmassregeln. Das ist ein einheitliches Gan-
zes, das lässt sich nicht leugnen, und wir können
hier nun nicht aus vielleicht taktischen Gründen
eine Auflösung vornehmen, sie würde im Volke
nicht verstanden.^ Ich möchte Sie deshalb bitten,
dem Nationalrat zuzustimmen.

Klöti: Ich wollte nur mit wenigen Worten
sagen, dass wir einen einzigen Beschlüss vor uns
haben und dass im jetzigen Stadium weder Bundes-
rat noch Ständerat das Recht haben, den ganzen
Beschlüss zu teilen, aufzulösen in Teile, zu denen
unsere Stellungnahme ganz verschieden sein kann.
Nachdem der eine Rat die Schlussabstimmung vor-
genommen hat, darf auch der andere nur noch die
Schlussabstimmung vornehmen, er ist nicht be-
rechtigt, neue Anträge zuzulassen. Wer mit dem
Beschlüss, so wie er vorliegt, nicht einverstanden
ist, muss in der Schlussabstimmung Nein stimmen,
um zu erreichen, dass die Vorlage vom Rate ver-
worfen werde und kein Beschlüss zustande komme,
so dass der Weg für neue Beratungen offen ist.
Aber ich hoffe denn doch, dass man, nachdem man
nun jahrelang an der.Sache herumlaboriert hat.
die Einsicht in die Notwendigkeit der Regelung

der Wirtschaft in bezug sowohl auf Arbeitgeber
als auch auf Arbeitnehmer aufbringe, zumal nicht
nur die ersteren, sondern auch die letzteren die
Wirtschaft repräsentieren und dass man angesichts
dieser Einheit der Vorlage als Ganzem zustimmen
werde.

M. Evéquoz: Je ne comprends pas comment
M. Klöti peut soutenir devant nous que le Conseil
des Etats n'a rien à dire sur cette question de la
séparation et comment il peut défendre l'idée que
nous devons nous incliner devant la décision du
Conseil national. Je n'ai jamais entendu une hérésie
aussi forte au point de vue de 1 égalité des com-
pétences entre les deux Conseils. Nous avons le
droit, comme le Conseil national d'ailleurs, de nous
prononcer sur la question de savoir si la question
sera soumise au peuple en une ou deux parties.

Je ne peux pas admettre que dans le sein du
Conseil des Etats on lui conteste le droit et la
liberté d'appréciation et, par. conséquent, son indé-
pendance vis-à-vis du Conseil national.

Präsident: Herr Evéquoz zieht den Antrag auf
Rückweisung an die Kommission zurück, hält aber
den Antrag bezüglich der Teilung der Vorlage auf-
recht.

Nun bestreiten sowohl Herr Bundesrat Obrecht
wie Herr Klöti die Zulässigkeit des Antrages Evé-
quoz in der letzten Stunde. Da ich nun auch nicht
präsidial in dieser Rechtsfrage entscheiden will,
möchte ich Sie in einer ersten Abstimmung an-
fragen, ob Sie den Antrag Evéquoz überhaupt zur
Abstimmung zulassen wollen oder nicht.

Abstimmung. — Vote.
Für die Zulässigkeit des Antrages
Evéquoz 23 Stimmen
Dagegen 7 Stimmen

Präsident: Nun können wir definitiv über den
Antrag Evéquoz abstimmen. Er beantragt, die
Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung in zwei
Teile zu teilen. Im ersten Teil würden Art. 31 und
32, im zweiten Teil der Art. 34 aufgenommen.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag Evéquoz 12 Stimmen
Dagegen 21 Stimmen

Schlussabstimmung. — Vote final.
Für Annahme des Beschlussentwurfes 21 Stimmen
Dagegen 5 Stimmen

An den Nationalrat und an den Bundesrat.
(Au Conseil national et au Conseil fédéral.)
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#ST# Vormittagssitzung vom 30, Sept. 1942.
Séance du 30 sept. 1942, matin.

Vorsitz — Présidence: Hr. Fricker,

4246. Ruhegehälter der Mitglieder des
Bundesgerichts und des Eidgenössischen

Versicherungsgerichts.
Retraite des membres du Tribunal fédéral

et du Tribunal fédéral des assurances.

Siehe Seite 78 hiervor. — Voir page 78 ci-devant.

Beschluss des Nationalrats vom 30. September 1942.
Décision du Conseil national du 30 septembre 1942.

Sch lussabs t immung . — Vote final.
Für Annahme des Beschluss-

entwurfes Einstimmigkeit.

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

#ST# 4293. Revision der Wirtschaftsartikel
und Schutz bedrohter Wirtschafts-

zweige.

Revision des articles économiques et pro-
tection des branches économiques.

Bericht des Bundesrats vom 14. Juli 1942 (Bundesblatt I,
485). — Rapport du Conseil fédéral du 14 juillet 1942

(Feuille fédérale I, 481).

Beschluss des Nationalrats vom 24. September 1942.
Décision du Conseil national du 24 septembre 1942.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Ber ich te rs ta t tung . — Rapport général.

M. Piller, rapporteur : Par rapport du 14 juillet
1942, le Conseil fédéral propose aux Chambres de
renvoyer la votation populaire sur l'arrêté por-
tant revision des articles économiques. Il propose
également aux Chambres de constater qu'il est
autorisé, en vertu de l'arrêté du 30 août 1939, à
prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde
de groupes économiques menacés par les consé-
quences de la guerre. Il existe un lien entre ces

deux propositions, un lien qui n'est pas apparent.
Pour le saisir, il faut faire un peu d'histoire à
propos des articles économiques.

Chacun sait que l'article 31 de la Constitution
pose le principe de la liberté du commerce et de
l'industrie. Mais la liberté, à elle seule, n'est pas
un principe d'ordre. Aussi est-il nécessaire de pré-
voir l'intervention de l'Etat pour introduire dans
la Constitution des principes permettant à la
Confédération de légiférer dans certains domaines
où la liberté, la libre concurrence apparaissent
comme préjudiciables à l'intérêt général. Certaines
mesures furent prises en la forme d'articles consti-
tutionnels, d'autres par une voie indirecte, par la
voie des subventions, à l'octroi desquels on po-
sait certaines conditions. En faveur des arts et
métiers, on introduisit dans la Constitution fédé-
rale l'article 34ter. Au fur et à mesure qUe la Con-
fédération intervenait davantage, qu'elle usait de
son autorité pour réprimer les abus de la liberté
dans le domaine économique, les scrupules gran-
dissaient quant à la portée exacte dé l'art. 34ter.
Il en résulta de l'incertitude et, pour échapper
à ce sentiment d'insécurité, le Conseil fédéral
proposa finalement d'entreprendre la revision des
articles économiques afin d'établir une base sûre
qui permît d'asseoir une législation dont la consti-
tutionnalité ne pouvait pas être discutée. C'était
là une entreprise ardue qui fut poursuivie patiem-
ment et avec ténacité, malgré les difficultés, et
qui aboutit finalement, le 21 septembre 1939, par
le vote des Chambres, des nouveaux articles écono-
miques. •

Cette revision devait en outre permettre de
venir en aide immédiatement à l'économie na-
tionale, à ses diverses branches, notamment dans
le domaine des arts et métiers. Mais, entre temps,
la guerre avait éclaté et les Chambres accordaient
au Conseil fédéral, par arrêté du 30 août 1939,
des pouvoirs extraordinaires, tout en se réservant
un droit de contrôle sous la forme de la collabora-
tion des commissions dites des pleins pouvoirs,
sous la forme aussi de la discussion des rapports
que le Conseil fédéral présente aux Chambres,
celles-ci devant décider si les arrêtés du Conseil
fédéral doivent être maintenus en vigueur ou non.

Cette commission dite des pleins pouvoirs,
présidée par d'éminents juristes et dont de nom-
breux membres sont eux-mêmes également des
juristes non moins éminents, — et vous savez
que les juristes sont par essence et par tempéra-
ment plutôt conservateurs — cette commission
fut amenée à interpréter restrictivement la portée
des pouvoirs confiés au Conseil fédéral. Ces pou-
voirs, selon elle, lui avaient été confiés en raison
des circonstances extraordinaires de la guerre; ils
ne devaient pas s'étendre au delà de ce qui est«
nécessaire pour parer à la situation créée par la
guerre. Etant donné cette interprétation restric-
tive, le Conseil fédéral ne pouvait pas faire usage
de ses pleins pouvoirs pour venir en aide à des
classes économiques dont la situation était com-
promise, malaisée, plus ou moins précaire avant
la guerre. Or, c'est précisément le cas des arts et
métiers et des classes moyennes dont les porte-
parole insistaient déjà avant la guerre, et avec
raison semblait-il, sur la situation de plus en plus
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difficile qui leur était faite et que la guerre avait
aggravée.

Le Conseil fédéral admettait la légitimité de
ces appels à l'Etat. Il aurait souhaité pouvoir
prendre certaines mesures, mettre l'autorité de
l'Etat au service des arts et métiers. Mais il ne
savait pas comment procéder pour prendre ces
mesures. On pouvait envisager trois modes de
faire: on pouvait décider de soumettre au peuple
les articles qui représentent une œuvre de concilia-
tion et qui avaient l'adhésion des arts et métiers.
C'était une solution. On pouvait aussi admettre
une interprétation plus extensive de l'arrêté des
pleins pouvoirs, de manière que le Conseil fédéral
puisse procéder en temps utile et prendre les me-
sures de précaution qui se révéleraient indispen-
sables. On pouvait enfin créer un droit au moyen
d'un arrêté fédéral qui permettrait aux Chambres
d'élaborer, par une procédure accélérée, les textes
qui auraient permis de satisfaire aux revendica-
tions des arts et métiers, .pour autant que ces
revendications seraient apparues comme légi-
times.

La première solution ne paraissait pas con-
duire au but, nous verrons tout à l'heure pourquoi.
La seconde était la plus simple, la plus efficace,^
mais elle n'était pas possible aussi longtemps que
le Parlement ne lui donnait pas son agrément, aussi
longtemps en particulier que la commission des
pleins pouvoirs avait des scrupules quant à la portée
de l'article 3 de l'arrêté du 30 août 1939.

Il a paru à un moment donné — c'était en
1941 — qu'il pouvait devenir nécessaire de re-
courir au troisième moyen, soit à un droit spécial
au moyen d'un arrêté fédéral accordant aux
Chambres ou au Conseil fédéral la possibilité de
prendre des mesures, même pour les classes dont
la situation difficile n'était pas due exclusivement
aux circonstances de la guerre. C'est cette solution
que suggérait une motion qui fut présentée en
septembre dernier par la commission au nom de
laquelle j'ai l'honneur de rapporter aujourd'hui.

Cette motion fut le point de départ de discus-
sions qui aboutirent finalement — c'était l'essen-
tiel — à une conclusion pratique, une conclusion
précisément qui fait l'objet du rapport du Conseil
fédéral que nous discutons en ce moment et qui
propose le renvoi de la votation sur les articles
économiques et, d'autre part, la nécessité d'une
interprétation extensive de l'article 3 de l'arrêté
du 30 août 1939. .

Nous nous bornerons à examiner ces deux
propositions. Notre Conseil a trop le seiïs et le
souci de la clarté, de l'ordre dans les discussions
pour qu'il consente à s'égarer hors du sujet.

Nous n'avons pas à discuter aujourd'hui le
problème des classes moyennes ni des mesures qu'il,
pourrait être nécessaire de prendre en leur fa-
veur; quelques-unes de ces mesures sont indiquées
dans le rapport du Conseil fédéral à titre purement
informatif. Les mesures concrètes proposées par
les arts et métiers feront éventuellement l'objet
d'arrêtés du Conseil fédéral. Ces arrêtés seront
examinés par la commission des pleins pouvoirs.
Ils seront discutés par les Chambres au fur et
à mesure qu'ils auront été pris. Mais ce n'est pas
ce dont nous avons à discuter aujourd'hui. Nous

n'avons pas non plus à rouvrir un débat sur le
contenu des articles économiques . ni sur leur va-
leur, pas plus que sur la question de savoir s'ils
sont, où s'ils ne sont pas, dépassés par les événe-
ments.

Nous n'avons pas davantage à discuter la
politique économique de l'avenir.

La seule chose dont nous ayons à nous occuper
est de savoir si la votation doit être renvoyée et,
en second lieu, quelles seront les bases juridiques
des mesures de protection dont les branches écono-
miques menacées devront bénéficier. Il s'agit de
cela et uniquement de cela. Si nous examinons la
question du renvoi de la votation, il ne faut pas
la discuter de façon abstraite ou sous un angle
politique. Ce qui est déterminant, ce n'est'pas la
question de savoir quelles sont les chances d'accep-
tation ou de rejet des articles économiques tels
qu'ils ont été élaborés par les Chambres; c'est exclu-
sivement, étant ' donné que certaines branches
économiques font appel à l'appui de la Confédé-
ration, de savoir s'il est possible, oui ou non, de
leur venir en aide efficacement au moyen des ar-
ticles économiques adoptés par les Chambres en
septembre 1939.

La question de savoir si une votation doit
intervenir peut être envisagée ou bien comme un
acte de gouvernement, ou bien comme un acte
administratif. Dans un cas comme dans l'autre,
on pourrait invoquer des arguments pour dire
que ces actes, soit comme actes administratifs,
soit comme actes de gouvernement, sont de la
compétence du Conseil fédéral, du gouvernement
proprement dit. On peut aussi soutenir que ces
actes sont de la compétence des Chambres. Il
eût été possible aux Chambres de fixer dans l'arrêté
du 21 septembre 1939 que la votation populaire
interviendrait à telle date et dans telles et telles
conditions. Rien ne s'opposait évidemment à une
telle décision.

Mais on ne vote pas sur des textes pour qu'ils
restent platoniques.. Si on veut soumettre des
textes au peuple, c'est pour en faire sortir quel-
ques effets. D'ailleurs des considérations d'oppor-
tunité sont à la base aussi bien des actes de gou-
vernement que des actes administratifs. Il serait
de mauvaise politique, comme il serait de mauvaise
administration de mettre en branle l'appareil élec-
toral pour obtenir une décision qui, en elle-même
ne peut pas aboutir, en raison des circonstances,
à un résultat pratique précis. Le principe de l'éco-
nomie des forces vaut aussi en politique.

Or, une votation populaire sur les articles éco-
nomiques ne permettrait pas de venir en aide
aux branches économiques en faveur desquelles
on veut intervenir. La votation populaire peut
aboutir ou à l'acceptation ou au rejet. Si elle aboutit
à l'acceptation des articles, il n'en résulte encore
aucune mesure concrète de protection. Il faut
mettre en œuvre les articles par la procédure or-
dinaire: les lois d'application et d'exécution. Or,
cette procédure exige un certain temps, elle ris-
que de ne pas permettre d'intervenir à temps
dans tels ou tels cas concrets, car le temps presse
en cette matière. Si les articles constitutionnels
étaient rejetés en votation populaire, alors nous
nous trouverions .devant le vide et l'on ne pourrait
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pas non plus les utiliser pour prendre les mesures
qui sont réclamées dans l'intérêt de l'existence
et de la sauvegarde de la vie de certains groupes
économiques menacés plus gravement que jusqu'à
présent par les conséquences de la guerre.

La compétence des Chambres est donc acquise.
Pour ma part, je n'aurais pas hésité à admettre
que la compétence du Conseil fédéral l'eût été,
elle aussi, mais enfin puisque le Conseil fédéral,
par un souci que nous comprenons et que nous
pouvons partager, préfère que ce soient les Cham-
bres qui prennent la décision de renvoyer la votation
sur les articles économiques, nous n'avons pas de
raison de ne pas entrer dans cette procédure.
On aurait pu se demander si cette décision, que
nous prenons simplement en approuvant les con-
clusions d'un rapport, n'aurait pas, elle aussi,
dû faire l'objet d'un arrêté fédéral. Au point de vue
formel, il eût été plus net et plus clair d'exprimer
la volonté des Chambres de la manière dont elle
s'est exprimée le 21 septembre 1939, soit sous la
forme d'un arrêté fédéral. Mais il s'agit d'une
question de technique parlementaire. Du moment
que nous n'avions pas la priorité dans cette ma-
tière, il est inutile, au point où nous en sommes
aujourd'hui, de proposer une autre forme pour
exprimer cette volonté.

Voilà pour ce qui concerne le renvoi de la vo-
tation.

En ce qui concerne l'interprétation de l'article 3
de l'arrêté du 30 août 1939, nous venons de consta-
ter que la votation des articles économiques elle-
même, dans l'hypothèse la plus favorable, celle
de l'acceptation de ces articles, ne permettrait
pas de prendre les mesures que l'on réclame. La
solution qui eût consisté en ce que les Chambres
prennent, elles, des mesures spéciales a été écartée
par les Chambres elles-mêmes. Dans ces conditions

il ne reste plus que la troisième solution qui con-
siste à admettre que l'article 3 de l'arrêté du 30
août 1939 peut être interprété d'une manière
suffisamment 'large pour sauvegarder l'existence
de groupes économiques menacés par les circonstan-
ces de la guerre ou leur venir en aide, même si
l'existence de ces groupes était déjà en partie
compromise avant le début des hostilités. Il n'est
pas nécessaire donc de s'attarder plus longtemps
à expliquer pour quelles raisons et pour quelles
considérations il faut arriver à cette solution,
puisque c'est la seule manière de sortir de l'im-
passe dans laquelle on s'est trouvé et dont le Con-
seil national est sorti dans l'intérêt même des
arts et métiers. Il suffit de constater que c'est
aujourd'hui la seule solution possible. Ceci équi-
vaut à une interprétation authentique de l'article 3
de l'arrêté du 30 août 1939. Cette interprétation
est évidemment, elle aussi, de la compétence des
Chambres.

Telles sont brièvement exposées les raisons
principales qui amènent votre commission à vous
proposer d'adhérer à la décision du Conseil na-
tional, du 29 septembre 1942, dont le texte diffère
quelque peu, mais en la forme seulement, de
la formule proposée par le rapport du 14 juillet
1942. Mais cette rédaction ayant été adoptée par
le Conseil fédéral, nous sommes en réalité en face
d'un texte du Conseil fédéral auquel nous pouvons
nous rallier sans difficulté. C'est ce que vous pro-
pose votre commission.

Abs t immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission 19 Stimmen.
Dagegen 0 Stimmen.

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

Schluss des stenographischen Bulletins der Herbst-Session 1942.
Fin du Bulletin sténographique de la session d'automne 1942.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. 0. Vollenweider. — Druck und Expedition der Verbandsdruckerei AG. Bern.
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tiative que les cantons d'après l'art. 93, que l'autre
Conseil, que chaque député, par la voie d'une mo-
tion, d'un postulat ou d'une interpellation. On ne
peut pas admettre que le Conseil fédéral ait moins
de droits même qu'un simple citoyen qui peut, lui
aussi, nous mettre en mouvement en nous envoyant
une pétition ou en nous adressant un recours. Mais
si un Conseil, ou les deux, peuvent être mis en
mouvement par un de ces moyens (recours, pétition,
rapport, message, motion, interpellation, etc.), cha-
que Conseil reste néanmoins maître de son mouve-
ment et de son repos, de son attitude et de sa dé-
cision. On peut bien soumettre à l'un des Conseils
une question déterminée, mais on ne peut pas dis-
poser de nous-mêmes, de notre activité. On ne peut
pas, en particulier, nous obliger à discuter ce qui
fait l'objet de ce rapport et à prendre position dans
tel ou tel sens. Tout ce que le Conseil doit à ceux
qui le saisissent d'une question par un postulat, un
recours, une pétition, un rapport ou un message,
c'est de liquider leur proposition au point de vue
formel, de la manière qui lui semble opportune et
indiquée.

Quelle est, en l'espèce, la manière opportune
indiquée, appropriée ?

Il s'agit d'un rapport qui concerne un postulat
présenté au Conseil national. Le Conseil national,
seul compétent pour l'adopter ou le rejeter, l'a
écarté conformément aux conclusions auxquelles
avait abouti le Conseil fédéral dans son rapport
circonstancié.

Le Conseil des Etats n'a pas à s'occuper du
postulat présenté au Conseil national et réciproque-
ment. Le Conseil fédéral ne peut donc pas non plus
nous obliger à le discuter, encore qu'il ait eu la défé-
rence de nous envoyer à nous, son rapport, il ne
peut pas nous obliger à discuter ce rapport et ce qui
en fait l'objet.

Aussi votre commission est-elle arrivée à la con-
clusion que le mode approprié de liquider cette ques-
tion en ce qui concerne le Conseil des Etats consis-
tait à prendre purement et simplement acte du rap-
port du Conseil fédéral du 6 août 1943, ainsi que
du résultat du vote intervenu à ce sujet au Conseil
national le 14 décembre 1943 et de passer à l'ordre
du jour.

C'est ce que j'ai l'honneur de vous proposer au
nom de la commission unanime.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission Einstimmigkeit

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

#ST# Vormittagssitzung vom 29. März 1944.
Séance du 29 mars 1944, matin.

Vorsitz — Présidence : Hr. Suter.

4479. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Bericht betref-

fend die Volksabstimmung.
Revision des articles économiques de la

Constitution. Rapport concernant la votation
populaire.

Bericht des Bundesrats vom 9. März 1944 (Bundesblatt I,
158). — Rapport du Conseil fédéral du 9 mars 1944 (Feuille

fédérale I, 168).

Beschluss des Nationalrats vom 23. März 1944.
Décision du Conseil national du 23 mars 1944.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Ber ich te r s t a t tung . — Rapport général.

M. Bosset, rapporteur: On dit que l'illustre maré-
chal de France, Ferdinand Foch, avait l'habitude
d'interpeller ses interlocuteurs par ces mots: «De
quoi s'agit-il ?»

Aujourd'hui de quoi s'agit-il?
Vous le savez déjà, Messieurs, par les délibéra-

tions du Conseil national dont les journalistes accré-
dités au Palais fédéral ont donné à la presse une
large diffusion.

Dans un message du 9 mars 1944, le Conseil
fédéral propose aux Chambres de revenir sur l'arrêté
du 21 septembre 1939 portant revision des articles
de la Constitution fédérale relatifs au domaine
économique. Il leur propose aussi d'inviter le Con-
seil fédéral à soumettre sans retard à l'Assemblée
fédérale une revision partielle des dispositions cons-
titutionnelles qui régissent les articles économiques.

En effet, dans un message du 10 septembre 1937,
d'une ampleur inaccoutumée, le Conseil fédéral avait
proposé à l'Assemblée fédérale un arrêté tendant à
l'abrogation des art. 31, 32 et 34ter de la Constitu-
tion, et les remplaçant par des dispositions nou-
velles permettant de porter atteinte à la liberté,
jusqu'alors absolue, du commerce et de l'industrie,
ce «dans l'intérêt d'une saine économie nationale»,
dit le texte de l'arrêté précité.

La Confédération avait en même temps pouvoir
d'édicter des dispositions pour conserver une forte
population paysanne et une agriculture capable,
ainsi que pour consolider la propriété rurale, en outre
pour protéger d'importantes branches économiques
et d'importants groupes professionnels menacés dans
leur existence.
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Aux termes des dispositions auxquelles nous fai-
sons allusion, la Confédération avait également le
droit d'établir, par voie législative, des dispositions
uniformes sur la protection du travail, le service de
placement, l'assurance chômage et la formation pro-
fessionnelle.

Le 21 septembre 1939, les deux Chambres adop-
tèrent un arrêté portant revision des articles de la
Constitution relatifs au domaine économique dans
le sens et sur la base des principes du message du
Conseil fédéral, du 10 septembre 1937.

A la suite de l'adoption de cet arrêté, la revision
passait automatiquement dans la compétence du
Conseil fédéral. Celui-ci devait se borner à fixer le
jour de la votation populaire. Or, plus de quatre
ans sont passés sans que le peuple ait été consulté.

En 1942, les Chambres décidèrent de suspendre
la procédure concernant la votation du peuple et
des cantons. Les associations professionnelles con-
sultées à l'époque déclaraient à l'envi que le projet
allait au devant d'un échec complet.

Mais un arrêté adopté définitivement ne peut
décemment demeurer en l'air indéfiniment, «surtout
s'agissant de textes constitutionnels nouveaux et
précis.

Aujourd'hui, le gouvernement fédéral invite les
Chambres à annuler l'arrêté de septembre 1939 et à
lui confier la tâche de reprendre le travail dans son
ensemble aux fins de mettre sur pied, si possible,
un nouveau texte constitutionnel pouvant affronter
le vote du citoyen. Et ainsi, on propose aux Cham-
bres de démolir une œuvre de longue haleine sans
risquer le vote du peuple. C'est la première fois qu'un
fait pareil se produit.

Et il fallut des consultations juridiques sérieuses
pour fonder cette décision de procédure, car d'au-
cuns soutenaient, non sans quelque apparence de
raison, qu'un arrêté fédéral voté doit suivre son
cours normal qui est d'aller devant le peuple.

Mais le Département fédéral de justice et police
ayant établi que le parlement peut annuler ses
arrêtés après coup, on s'empresse de saisir cette issue
à une situation devenue inextricable sans cela.

La semaine dernière, le Conseil national, après
avoir entendu le chef du Département de l'économie
publique, décida à la quasi-unanimité d'adhérer aux
conclusions du Conseil fédéral.

Nous ne voulons pas ici ouvrir à nouveau le débat
sur la révision des articles économiques qui a abouti
à l'arrêté du 21 septembre 1939.

Il s'agit de trouver une procédure qui tienne
compte des circonstances de l'heure et des faits nou-
veaux qui ont surgi depuis le vote des Chambres, et
particulièrement d'adapter une réforme constitu-
tionnelle aux circonstances imposées par les années
de guerre, aux fins de combler les lacunes constatées
depuis l'ouverture des hostilités et de tenir compte
des nécessités nouvelles qui s'annoncent pour l'après-
guerre.

Dans son message du 14 juillet 1942, le Conseil
fédéral avait expliqué les raisons qui militaient
— après l'ouverture des hostilités — en faveur du
renvoi de la consultation populaire sur l'arrêté du
24 septembre 1939.

Le parlement avait donné son adhésion en date
du 30 septembre 1942, tout en autorisant le Conseil
fédéral, en application des dispositions sur les me-

sures propres à assurer la sécurité du pays et le
maintien de sa neutralité, à prendre sans tarder des
mesures pour sauvegarder l'existence de groupes
économiques menacés par les conséquences de la
guerre.

Nous avons eu, dans chaque session de prin-
temps et d'automne, l'occasion d'examiner l'appli-
cation que le Conseil fédéral a faite des pouvoirs
extraordinaires qui lui ont été conférés particulière-
ment dans le domaine économique et social.

Les débats suscités à cette occasion, l'interven-
tion des organisations économiques importantes du
pays, les mouvements d'initiatives populaires, enfin
la constatation de certaines lacunes, ont révélé
l'opportunité de reprendre l'étude des articles éco-
nomiques pour les adapter aux exigences sociales
de l'époque et créer les bases légales d'une économie .
d'après guerre, libérée des entraves que constituent
les dispositions constitutionnelles des art. 31, 32 et
34ter de notre charte nationale.

Le problème a été posé avant tout par les direc-
tives soumises au Conseil fédéral, le 27 novembre
1942, par le grand comité de l'Union suisse des pay-
sans, qui demande que des mesures soient prises sur
le plan constitutionnel et législatif pour le maintien
de la paysannerie après la guerre et les moyens pro-
pres à en assurer le bien-être.

Dans son rapport du 26 mars 1943, la division
de l'agriculture du Département de l'économie pu-
blique s'est efforcée de démontrer que la législation
actuelle ne peut servir de bon fondement à une poli-
tique agraire nouvelle appropriée aux circonstances.
Le contact avec les autres branches économiques
intéressées, le dépôt d'initiatives populaires touchant,
l'une «le droit au travail», «la réforme économique
et les droits du travail», l'autre «la nécessité de trou-
ver une base constitutionnelle à la politique de cré-
ation d'occasions de travail», ont démontré au Con-
seil fédéral qu'on ne pouvait présenter au peuple
un statut pour l'après-guerre, sans prendre position
sur l'ensemble du problème de la revision des articles
économiques.

C'est pourquoi, pour éviter à la fois un rejet des
décisions du 21 septembre 1939 par le peuple, et
pour tenir compte des expériences des années de
guerre, le Conseil fédéral propose l'abrogation des
décisions votées il y a bientôt cinq ans et demande
que lui soit confiée la mission de procéder à une étude
nouvelle de l'ensemble du problème.

Il s'agit là évidemment d'une entreprise considé-
rable qui n'autorise pas l'improvisation et ne permet
pas la superficialité.

Précédant le vote auquel le Conseil des Etats est
aujourd'hui convié, en date du 17 mars 1944, le
Conseil fédéral nous adresse déjà un message con-
cernant les mesures propres à assurer l'approvi-
sionnement du pays en produits agricoles pour le
temps de guerre et d'après-guerre, arrêté basé sur
l'article 85 de la Constitution fédérale et diverses
dispositions légales.

Nous aurons l'occasion, dans une de nos pro-
chaines sessions, de reprendre ce problème et d'exa-
miner les vues et intentions du Conseil fédéral à cet
égard.

Dans son message, par lequel il propose de re-
prendre l'étude de l'ensemble du problème, le Cor
seil fédéral a déjà défini les lignes directrices d'
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politique agraire de l'après-guerre pour autant que
les données du problème sont aujourd'hui connues.

Pour le surplus, le gouvernement fédéral souligne
qu'il paraît fort peu probable, sinon impossible, que
les nouveaux articles de la Constitution fédérale rela-
tifs au domaine économique, tels qu'ils ont été adop-
tés par les Conseils législatifs, le 20 septembre 1939,
soient acceptés par le peuple suisse s'ils étaient
soumis aujourd'hui à son verdict.

Deux initiatives populaires proposent des revi-
sions plus profondes des bases constitutionnelles de
notre politique économique et sociale.

Certains principes consacrés par le projet de 1939
ont déjà vu leur réalisation, notamment dans le~do-
maine social, par l'arrêté sur la force obligatoire des
contrats collectifs, tandis que l'adoption d'un pos-
tulat relatif à la communauté professionnelle offre
une base de principe pouvant trouver son écho dans
une revision de la charte fédérale, inspirée par cet
esprit de collaboration et de solidarité sociale qui
semble issue du climat des années de guerre.

D'autre part, la position d'attente assumée, par
exemple, au sujet de la force obligatoire des conven-
tions d'associations professionnelles et groupements
économiques, engage les autorités à suivre avec pru-
dence l'évolution de notre vie économique et sociale
avant de proposer des bases d'un nouveau texte
constitutionnel.

A ce propos, nous voulons souligner l'obligation
de tenir compte de la situation des classes moyen-
nes, et nous nous permettons de rappeler un postulat
à ce sujet que nous avions déposé avant la guerre et
que le Conseil fédéral avait bien voulu accepter.

Nous avons déjà dit que la question de savoir
si le parlement est compétent pour abroger un
arrêté qu'il a pris en son temps, paraît aujourd'hui
résolue par l'affirmative, en présence des consulta-
tions juridiques qui ont été fournies à ce sujet.

D'aucuns ont soutenu, il est vrai, dans l'autre
Chambre qu'un arrêté fédéral voté doit suivre son
cours normal qui est d'aller devant le peuple.

Mais le Conseil national, à la quasi-unanimité, a
estimé que le parlement peut annuler ses arrêtés
après coup et cette solution est de nature à trouver
une issue à une situation devenue inextricable sans
cela.

Comme on a répété de toute part que le vote du
peuple donnerait un fiasco retentissant, il paraît
sage de renoncer à une joute perdue d'avance, de
l'avis général.

Pourquoi est-elle perdue ?
" Tout d'abord parce que le projet a réussi d'em-

blée à cristalliser des oppositions nées de diverses
, tendances. Les unes l'estiment trop hostile à la

liberté du commerce et les autres pas assez.
Les milieux artisanaux ne veulent plus entendre

parler de la force obligatoire des contrats collectifs.
Quant aux puissants effectifs du socialisme et de

l'Union syndicale, ils voient plus grand que le projet
en matière sociale.

Les initiatives populaires récentes, auxquelles
nous avons fait allusion il y a un instant, indiquent
que les idées ont marché depuis 1939.

L'une prévoit une réforme économique et les
droits du travail, en tant que principe moteur de la
Suisse sociale de demain.

Les milieux syndicaux ne sont plus satisfaits de
textes trop mous à leur gré.

Leur initiative, de son côté, construit plus grand
et vise plus loin que l'arrêté de 1939.

On profitera aussi du travail de refonte pour exa-
miner les différentes questions posées par des postu-
lats déposés ces dernières années aux Chambres
fédérales.

Enfin, comme nous le disions, l'Union suisse des
paysans pense que le statut futur de l'agriculture ne
peut pas attendre la fin de la guerre.

A son avis, le temps est favorable à une réalisa-
tion juridique assurant l'économie paysanne d'après-
guerre.

Un texte de loi agraire est en route, qui fixera
les garanties indispensables au maintien de l'écono-
mie paysanne.

Encore faut-il que cette loi repose sur un prin-
cipe constitutionnel définitivement établi et voté.

Or, l'article 31 bis du^ projet de 1939, contient
précisément une formule générale paraissant suffi-
sante aux milieux agricoles.

Elle»dit que la Confédération a le droit d'édicter
des dispositions dérogeant à la liberté du commerce
et de l'industrie, notamment pour conserver une
forte population paysanne et une agriculture à la
hauteur de sa tâche, ainsi que pour consolider la
propriété rurale.

Ce texte très large permettrait à tout le moins
de fixer par des lois subséquentes la protection fu-
ture de l'économie paysanne, soit l'écoulement des
produits, les prix, les tarifs douaniers protecteurs,
le maintien des dispositions restrictives sur l'aliéna-
tion des domaines, etc.

Et les représentants de l'agriculture déclarent
que la chose étant pressante, ils sont prêts même à
soumettre au peuple un projet constitutionnel sé-
paré et ne visant que l'économie agraire, pour le cas
où l'ensemble des articles économiques ne serait pas
remis sur le métier.

Cette vigoureuse décision a mis en route le véhi-
cule constitutionnel enlisé depuis 1942.

Le Conseil fédéral préfère revoir la solution d'en-
semble et chercher à concilier les intérêts divergents
plutôt que de saisir le peuple de projets séparés.
C'est dans la ligne très nette d'une sage politique.

L'idéal serait de pouvoir trouver une formule
permettant de définir la liberté du commerce et de
l'industrie, assez souple pour énoncer toutefois les
restrictions imposées par l'intérêt général.

Mais, il ne s'agit pas seulement de trouver une
formule théorique et de laboratoire scientifique.

Il faut surtout trouver une solution qui soit con-
forme aux réalités politiques et sociales, avec les-
quelles le gouvernement et l'ensemble de la nation
doivent compter et lutter.

On fera observer qu'il est difficile de prévoir
quelle sera la physionomie de l'après-guerre.

Voilà, en effet, un domaine où «ce que l'on ne
voit pas» peut être plus important et plus décisif que
«ce que l'on croit voir».

Ce que l'on voit et surtout ce qu'il faut voir,
c'est qu'on ne peut pas soustraire l'économie suisse
aux influences de l'économie politique et sociale du
monde entier, lequel nous écrase — que nous le vour
lions ou que nous ne le voulions pas.
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II est indispensable de trouver une formule de
conciliation des intérêts de l'industrie et du com-
merce, de ceux de l'agriculture et de la classe mo-
yenne.

On se rend compte que toute politique de pro-
tection de branches économiques ou de régions me-
nacées, ne pourra trouver sa base constitutionnelle
dans les dispositions actuelles de la Constitution
fédérale.

On nous enseignait jadis que tout ordre juridique
a son économie comme l'économie est celle d'un
ordre juridique.

Les bases de notre ordre juridique, la politique
de solidarité nationale, nous commandent certaines
mesures de protection de groupement économiques
et sociaux et de certaines régions géographiquement
menacées, que les intérêts généraux — voire des
raisons d'Etat — nous imposent de protéger.

Il n'en ressort pas que l'on puisse dans la Consti-
tution, indiquer tous les détails d'application de cer-
tains principes fondamentaux qui y sont prévus.

La Constitution doit se limiter à renonciation de
principes fondamentaux et laisser aux mesures légis-
latives d'application le soin de régler les détails.

Un fait devant lequel tous sont dans l'obligation
de s'incliner est celui-ci: l'évolution sociale nous
rappelle toujours plus la vocation collective de l'in-
dividu et nous démontre que le devoir de solidarité
nous oblige de créer des bases de sécurité d'exis-
tence et de justice sociale, partant du principe que
dans une démocratie comme la nôtre le citoyen ne
peut pas être souverain et misérable à la fois.

La création d'occasions de travail, pour com-
battre le chômage, reste une des obligations de l'Etat
qui doit trouver sa base constitutionnelle dans la
revision des articles économiques.

Le débat extrêmement intéressant intervenu au
Conseil national à ce sujet démontre que sur ce point
tous les partis politiques sont d'accord et que même
les plus fougueux défenseurs de l'ordre libéral sont
obligés de s'incliner devant la réalité des faits.

C'est' également basé sur des considérations
d'ordre social et politique analogues que l'on ne
peut qu'approuver les lignes directrices d'une poli-
tique agraire conforme aux principes énoncés par le
message du 9 mars 1944, dans le but de sauvegarder
notre classe paysanne suisse, de la rendre saine, forte
et prospère.

Il ne s'agit pas là seulement de défendre un élé-
ment précieux d'équilibre démographique entre villes
et campagne, mais l'équilibre politique et spirituel
de notre patrie.

Si l'on ne veut pas voir s'aggraver le phénomène
de la dépopulation des campagnes, de nos vallées et
de nos montagnes — réservoir de richesse humaine
et d'énergie spirituelle —• il faut prendre des mesures
nécessaires pour assurer actuellement, et surtout
dans l'après-guerre un minimum d'existence con-
venable à ces populations.

Il faut également qu'une rémunération équi-
table soit assurée à celui qui cultive le sol et qui
reste fidèle à la terre de ses aïeux, dans la montagne,
sur le plateau suisse et dans nos plaines.

Depuis longtemps, on s'est inquiété de la diminu-
tion de la population rurale, de la diminution des
naissances de cette population, et de l'afflux vers les
villes «tentaculaires» comme les appelait un poète.

Il est évident que pour parer à cette situation
un ensemble de mesures de caractère politique, so-
cial et économique s'impose, et qu'il faut tirer des
expériences du passé et des leçons de l'histoire un
enseignement utile et profitable. Mais, lorsqu'on
étudie ces problèmes, on ne peut pas oublier que,
pendant les années de crise de l'avant-guerre, le
rendement de l'agriculture et le produit du travail
du paysan ont été réduits à un niveau qu'on doit
maintenant souhaiter disparu pour toujours.

Incontestablement, une nouvelle politique agrai-
re, orientée dans le sens de la garantie d'un rende-
ment normal à notre population paysanne, implique
une réforme profonde des principes traditionnels,
mais elle apparaît nécessaire pour donner aux pay-
sans une garantie des prix et une sécurité pour un
minimum de confort d'existence.

Cette garantie ne peut être obtenue que par une
coordination de la production aux nécessités du
marché et par une diminution des frais d'exploita-
tion des entreprises agricoles.

Les Constitutions, antérieures ignoraient d'une
façon quasi absolue l'économie agraire.

Tout au plus prévoyait-on quelques mesures
d'ordre sanitaire pour la lutte contre les épizooties.

Puis, les mesures économiques envisagées pour
assurer notre sécurité économique dans le cadre du
plan qui nous régit depuis l'ouverture des hostilités,
ont donné naissance à un début de politique agraire
de la Confédération qui s'est largement développée
par les arrêtés basés sur les pouvoirs extraordinaires
conférés au Conseil fédéral.

On a constaté que l'on se trouvait en présence
d'une des armes les plus précieuses pour notre dé-
fense économique, sociale et militaire.

Les exigences de l'approvisionnement du pays
nous engagent à proroger les mesures prises pendant
la guerre pour l'extension des cultures, mais il faut,
là aussi, trouver une base constitutionnelle et une
application législative à cette base.

L'économie de guerre, certes, ne peut pas être
une économie de paix, mais l'économie d'après-
guerre doit tenir compte des exigences de l'économie
de guerre.

Il y aura lieu de profiter également de maintenir
certaines dispositions relatives au droit foncier, à la
sauvegarde des avantages conférés à celui qui tra-
vaille la terre, tout en- sauvegardant le principe lui-
même de la propriété foncière et en réduisant les
entraves administratives et bureaucratiques de
l'heure présente, que l'on ne peut tolérer qu'en
raison des exigences d'une économie de guerre.

Il faudra aussi envisager pour les populations
montagnardes une politique de protection et d'amé-
lioration du patrimoine alpestre de la Suisse.

Les compétences données à la Confédération
dans le domaine de la production et des marchés ne
doivent pas nuire à l'initiative des cantons et des
organisations agricoles fédérales ou cantonales.

Il y aura lieu de trouver une formule tenant
compte de l'interdépendance de ces intérêts can-
tonaux et professionnels. '

Enfin, il ne saurait s'agir de maintenir le système
du rouleau compresseur des mesures centralisatrices
et de réduire les cantons au rôle de simples organes
d'exécution.
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Une politique agraire doit s'adapter aux con-
ditions des régions et tenir compte de la loi inéluc-

^table qui prévoit que ce qui est bon pour la plaine
ne peut l'être pour le plateau, et que ce qui convient
à celui-ci ne peut être imposé à la montagne.

Le problème principal restera celui de la protec-
tion de l'existence de l'agriculture et du paysan
suisse contre la concurrence étrangère de régions où
les conditions de climat, l'étendue du sol et l'exploi-
tation mécanique créent — par l'avilissement des
prix — un véritable danger pour notre paysannerie.

L'agriculteur suisse ne pourra pas être abandonné
à lui-même dans cette lutte pour son existence.

C'est le motif pour lequel des mesures de protec-
tion douanière et notamment celles concernant la
«prise en charge» des produits du sol —• qui ont
donné jusqu'à ce jour de très bons résultats —
devront être envisagées .et ordonnées.

Voici quelques-uns des aspects de l'ensemble de
ce problème. Aussi, comprenons-nous le Conseil
fédéral lorsqu'il estime que les articles constitu-
tionnels votés le 21 septembre 1939 ont été large-
ment dépassés et débordés par les événements de
guerre et qu'ils ne sauraient être suffisamment utiles
pour l'organisation de l'économie de l'après-guerre.

Il est inutile de vouloir s'élever contre les faits.
II faut, au contraire, en tirer le meilleur.parti.

C'est pourquoi, votre commission — après avoir
• pris connaissance du message du Conseil fédéral, et
de son commentaire par le chef du Département de
l'économie publique; après avoir enregistré les dé-
bats du Conseil national —

vous propose d'approuver les propositions qui
vous sont faites, à savoir:

1. de décider l'abrogation de l'arrêté fédéral sur
la revision des articles économiques;

2. de revenir également sur la décision en décou-
lant, tendant à les soumettre au vote du peuple
souverain et

3. de charger le Conseil fédéral de reprendre
l'étude de tout ce problème.

Il est bien entendu que cette étude devra se faire
rapidement et que de nouvelles dispositions devront,
dans le délai le plus court, être soumises au vote des
Chambres fédérales.

Les études pour cette revision devront s'inspirer
de la vision d'ensemble de notre statut économique
et subordonner les intérêts de classes et de particu-
liers aux intérêts généraux de la nation.

Cette revision constitutionnelle devra être l'image
de l'équilibre d'intérêts opposés, interdépendants
des régions, des classes et des catégories diverses de
la population.

Elle devra s'inspirer également de la garantie
spirituelle, morale et confessionnelle du pays.

Les problèmes économiques en même temps que
les problèmes spirituels sont aujourd'hui à l'ordre du
jour. Ils sont les conséquences des expériences de la
guerre. Si, jusqu'à ce jour, elle nous a été épargnée
quant à ses conséquences tragiques et ses répercus-
sions militaires, elle nous a cependant obligés à des
sacrifices divers, que le pays a consentis dans l'in-
térêt de la communauté nationale.

C'est en s'inspirant de cette communauté natio-
nale que devront être établies et rédigées les nou-
velles dispositions constitutionnelles. Nous aspirons
à pouvoir les discuter le plus tôt possible, aux fins

d'apporter la paix et la sécurité à toutes les classes
laborieuses de notre pays qui ont vaillamment fait
leur devoir au cours de cette période de notre histoire
dont seules les générations d'après-guerre pourront
mesurer exactement les conséquences et les réper-
cussions.

Al lgemeine Bera tung . — Discussion générale.

Weber: Sie werden es mir nicht übelnehmen,
wenn ich als Vertreter eines agrikolen Kantons noch
einiges unterstreiche, das der Herr Kommissions-
präsident in so vorzüglicher Weise dargetan hat.

Der Wunsch, die landwirtschaftlichen Belange
möchten in der Verfassung besser verankert werden,
ist schon sehr alt. Von Natur aus ist zwar die land-
wirtschaftliche Bevölkerung und sind namentlich
die Bauern wahre Freiheits- und Eigentums-
fanatiker, so dass die Begehren beim Erlass der
Bundesverfassung vielleicht gerade aus dem Grunde
nicht Aufnahme fanden, weil die Bauern sie selbst
nicht stellten. Am Ende ist es so, dass jeder Stand
seine Sorgen vortragen und dafür sorgen muss, dass
seine Belange im Grundgesetz niedergelegt werden.
Dem ist es zuzuschreiben, dass bezüglich des Ur-
berufes in der Bundesverfassung nichts oder wenig-
stens sehr wenig enthalten ist. Es sind Hinweise in
unserer Verfassung, was der Bund zu tun und zu
lassen habe. Von der Landwirtschaft ist nicht die
Rede, im Gegenteil, in der Zollordnung finden wir
noch Hinderungen, indem der Art. 29 gerade von den
niedrigsten Zollansätzen auf Lebensmitteln redet.
Jedesmal, wenn wir irgendeinen Zollschutz ver-
langten, so erinnerte man uns an Art. 29, hielt den
Finger auf und sagte, man hätte nichts zu erwarten,
das sei seinerzeit bewusst so geordnet worden.

Im ersten Weltkrieg ist der Mangel an gesetz-
lichen Grundlagen so recht in Erscheinung getreten,
hauptsächlich was die Produktion und den Absatz
anbetrifft. Es mussten daher allerlei ausserordent-
liche Vollmachten verfügt werden. Als dann der
Krieg aufhörte, setzte bekanntlich sofort der Wirt-
schaftskrieg in einer ungeahnten Art und Schärfe
ein, und als die Vollmachten aufgehoben wurden,
war die Landwirtschaft vollständig dem Wirtschafts-
chaos ausgesetzt. Ich brauche nur an die Episode
von 1922 zu erinnern, als man uns mit einigen
hundert ungarischen Oechslein den Fleischpreis
zusammenschlug. Das alles geschah damals, eben,
weil die Vollmachten aufgehört hatten. Es standen
keine gesetzlichen Handhaben zur Verfügung, die
uns geschützt hätten. Wir mussten in der Folge
Hilfs- und Stützungsmassnahmen anbegehren und
betteln gehen. Von staatlicher Lenkung und Füh-
rung wollte man bekanntlich nach dem letzten Welt-
kriege überhaupt nichts mehr wissen. Wir haben das
bei der Getreideordnung erlebt. Das Monopol ist
damals abgelehnt worden. Der private Handel
glaubte, das alles besser tun zu können. Schliesslich
haben wir es zustande gebracht, dass am Ende ein
Getreidegesetz unter Dach kam, welches uns et-
welchen Ersatz bot. Einzig auf dem Gebiete der
Alkoholordnung erreichten wir eine verfassungs-
mässige Grundlage. Weil die Landwirte damals
Konzessionen machen mussten, kam dann der Ge-
danke der Förderung des Obst- und Kartoffelbaues
in diesen Verfassungsartikel hinein, den wir — ich
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darf das wohl neuerdings betonen — wirklich nicht
zu bereuen haben. Früher erzeugten wir ja bekannt-
lich aus den Ueberschüssen an Obst und Kartoffeln
ganz gewöhnlichen Schnaps. Heute brauchen wir
die Ueberschüsse, Gott sei Dank, um das Brot zu
strecken. Niemand wird da etwa reklamieren, ganz
im Gegenteil, man hört allgemein die Auffassung
vertreten, dass das Brot nicht schlechter, sondern
eher besser geworden sei. Der „Nebelspalter" hat
die Sache in sehr zutreffender Weise charakterisiert,
indem er das Fräulein Kornacker und Herrn Pomme
de terre Vermählung feiern liess. Das ist hier so
recht sinnreich zum Ausdruck gebracht. Es sind
das wirklich gesetzliche Grundlagen, die der ganzen
Bevölkerung zugute kommen. Wir sehen also, dass
auf dem Gebiete, wo der Staat mitredet, mitlenkt,
mitarbeitet, wirklich etwas Rechtes zustande ge-
bracht werden kann.

Das wird aber aufhören, wenn der Krieg vorbei
ist; denn gerade bezüglich der Beimischung von
Kartoffeln zum Brot ist es ja so, dass die Bäcker
die Sache nicht etwa gern tun und ohne Zwang
überhaupt nicht mehr wollen. Wir haben jetzt 4
Jahre Krieg hinter uns. Sie kennen alle die ein-
schneidenden Massnahmen, die gerade der Land-
wirtschaft auferlegt werden mussten, bis die Er-
nährung unseres Viermillionenvolkes doch einiger-
massen sichergestellt werden konnte. Es hiess da
sofort: mehr Getreide, mehr Kartoffeln, mehr Oel-
früchte müssen her. Das war das geflügelte Wort,
mit dem man die Bauern bedachte. Anderseits
sollte nicht weniger Milch und nicht weniger Fleisch
erzeugt werden! All das sollte zustande gebracht
werden. Dazu kommen die Höchstpreise für alles
und jedes, was man erzeugt. Und obendrein ist noch
die Dienstleistung zu erwähnen, die wir zur Er-
haltung unseres Vaterlandes zu erfüllen haben, was
zwar etwas ganz Selbstverständliches ist.

Nun die Wirtschaftsartikel. In diesen Wirt-
schaftsartikeln von 1939 wären wenigstens die
Grundzüge einer aktiven Landwirtschaftspolitik
ersichtlich gewesen. Sie waren formuliert und ab-
stimmungsreif. Nun musste die Vorlage aus ver-
schiedenen Gründen zurückgezogen werden und das
ist bedauerlich. Die notwendigen gesetzlichen Er-
lasse hätten ja sofort gemacht werden können; all
das wäre ohne weiteres möglich gewesen. Nun hat
die Verschiebung in landwirtschaftlichen Kreisen
schon etwas Missbehagen und Misstrauen herauf-
beschworen. „Sind wir wieder gut genug, während
des Krieges übertriebene Arbeit zu leisten ?" So hört
man in vielen bäuerlichen Kreisen reden. Will man
uns nun wieder uns selber überlassen und erneut der
ganzen Konkurrenz aus Amerika und Afrika aus-
setzen ? So tönt es. Wir haben versucht, unsere
Leute zu beruhigen und ihnen begreiflich zu machen,
dass auch andere Erwerbsgruppen Sorgen für die
Zukunft haben. Es sei deshalb verständlich, dass
man die Wirtschaftsartikel nicht nur verschieben,
sondern eben neu aufbauen müsse. Aber wir wissen
doch alle, dass dieser Neuaufbau eine aussergewöhn-
lich lange Zeit in Anspruch nehmen wird. Man redet
von ein bis zwei Jahren. Persönlich bin ich der Auf-
fassung, dass das schon länger gehen wird. Es wird
Diskussionen und Beratungen geben. Aber hoffent-
lich wird dann der Krieg zu Ende sein, werden wir

-•ruhigere Zeiten haben, wenn die Abstimmung vor-
genommen wird.

Nun die Uebergangsbestimmungen. Es ist er-
freulich, dass gerade die Bundesbehörden es nicht
einfach mit der Verschiebung haben bewenden
lassen, sondern sich sagten, es mussten nun Ueber-
gangsbestimmungen her, damit gerade die Land-
wirtschaft nach dieser Richtung wenigstens be-
ruhigt werden könne. Ich möchte mit Genugtuung
unterstreiche^ dass ganz allgemein die Stimmung
der Landwirtschaft gegenüber freundlicher und
namentlich vernünftiger geworden ist. Allerdings
hat der Beschluss des Rates von letzter Woche uns
etwas weh getan, als unser Kollege Herr Piller das
Kindlein, das wir taufen wollten, gerade mit dem
Bade ausschüttete. Aber wir nehmen an, Herr Piller
werde uns nichtsdestoweniger behilflich sein, wenn
wir die Uebergangsbestimmungen zu beraten haben.

Die landwirtschaftliche Bevölkerung will ja
nicht etwas Separates, sie will keinen Extrakuchen,
keine Extrawurst. Es freut uns deshalb, dass im
Entwurf zu einem Bundesbeschluss in den Art. 2,
3 und 4 die vorgesehenen Belange richtig geordnet
sind und nach meiner Auffassung doch auch ge-
nügen werden, um eine gesunde Weiterentwicklung
zu ermöglichen. Das ist für uns das Erfreuliche an
der Sache. Wir werden also, trotz alledem, weiter-
fahren, unsere schwierige Aufgabe zu lösen. Diese
ganze Verschiebung darf uns nicht von dieser Auf-
gabe abhalten, denn es ist notwendig, dass wir sie
tun. Wir stimmen deshalb dem Vorschlag des
Bundesrates zu.

M. Pictet: Le Conseil fédéral nous propose 1°
d'annuler notre arrêté du 21 septembre 1939 et
2° de mettre en chantier des articles économiques
nouveaux.

Les motifs invoqués en faveur de la première
proposition sont préremptoires: les articles écono-
miques de 1939 sont déjà vieillis; ils ne correspon-
dent plus aux circonstances actuelles et ne trou-
veraient pas grâce, actuellement, devant le peuple.
Mieux vaut, en ces temps troublés, éviter un échec
et une discussion, populaire peut-être assez vive.

Ce point de vue me paraît juste. Je me rallierai
également à la seconde proposition bien que celle-ci
ne paraisse pas tout à fait aussi logique que la pre-
mière. De quoi s'agit-il en effet ? D'élaborer de
nouveaux articles constitutionnels pour fixer les
bases de la législation économique d'après-guerre.
Il est à souhaiter que la guerre soit terminée lorsque
le peuple suisse aura à se prononcer sur ces nouveaux
articles économiques et qu'il pourra se rendre compte,
à ce moment-là — ce qu'il ne peut faire aujour-
d'hui — des principes généraux qui sont à la base
de l'ordre mondial nouveau et auxquels nous serons
obligés de nous adapter, tout au moins dans une
certaine mesure. Sinon, c'est-à-dire si la guerre n'est
pas achevée au moment du vote populaire et que
l'on ne puisse pas déterminer les tendances écono-
miques et politiques nouvelles, nous nous retrou-
verons dans la même situation qu'aujourd'hui: le
projet n° 2 d'articles économiques ne correspondra
probablement plus aux besoins du moment et le
peuple suisse sera fortement tenté de le refuser!

Ces quelques mots pour souligner l'une des diffi-
cultés du problème à résoudre.
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II y en a d'autres sur lesquelles je voudrais à
mon tour attirer votre attention:

Un des buts essentiels de cette revision consiste
à créer la base d'une législation agricole nouvelle.
C'est là une question infiniment complexe et qui
ne peut être traitée aujourd'hui que superficielle-
ment. Je regrette, en ce qui me concerne, que, par
la forme donnée à son rapport, qui entérine presque
sans réserve les idées de la division de l'agriculture,
le Conseil fédéral se soit déjà prononcé, si catégo-
riquement, en faveur d'une économie agricole en-
tièrement dirigée.

«Ce régime», nous dit-on, «implique une action
méthodique de l'Etat sur la production et l'écoule-
ment, tant en ce qui concerne la quantité que la
qualité... Le terme de «diriger» revient à plusieurs
pages du mémoire et englobe presque tous nos pro-
duits agricoles : blé, céréales fourragères, bétail, lait,
produits laitiers, fruits, légumes, vins pommes de
terre, plantes textiles.

Cette opinion officielle ne manquera pas d'avoir
une grande influence sur les experts chargés d'éla-
borer les nouveaux articles et elle risque, d'autre
part, de faire boule de neige, car ce que l'on concé-
dera à une catégorie de citoyens, il sera fort difficile
de ne pas l'accorder aussi à d'autres, et en tout premier
lieu au commerce et à l'industrie intéressés directe-
ment ou indirectement à l'approvisionnement du
pays. Et alors où s'arrêter ? et sur la base de quels
principes refusera-t-on aux uns ce que l'on paraît
prêt à donner si largement à d'autres ?

La discrimination entre des intérêts matériels très
divers ne sera pas aisée, et le mythe de «l'Etat Provi-
dence» est fort attrayant. Aussi notre pays risque-t-il
de s'isoler toujours davantage. Or, personne n'ignore
que la Suisse, privée de matières premières et sans
accès à la mer, ne peut se suffire à elle-même et
qu'elle devra toujours importer des denrées alimen-
taires, des engrais, des matières premières et cer-
tains objets manufacturés. Pour pouvoir importer,
il faut exporter et accueillir le tourisme. C'est là un
dilemme dont nous pourrons difficilement nous
évader et qui, à lui seul, devra'it nous faire hésiter
à persévérer, après la guerre, dans un dirigisme,
source de vie chère à l'intérieur et de représailles
de la part de l'étranger.

Encore un problème très complexe et qu'il fau-
dra bien trancher une fois !

Depuis quelques années, notre population a,
dans son ensemble, accepté avec une belle discipline
des restrictions de toute nature, parce qu'elle savait
que celles-ci étaient indispensables en temps de
guerre..., mais aussi parce qu'elle était convaincue
que ces restrictions seraient passagères. Elle s'aper-
cevra bientôt que le dirigisme ou, ce qui revient
au même, le socialisme d'Etat et la centralisation,
si contraires, semble-t-il, à notre situation géogra-
phique, à notre histoire et aux besoins d'un Etat qui
se dit encore f édératif, ont la vie dure et menacent de
s'enraciner chez nous, avec leur cortège inévitable
d'ordonnances multiples et imperatives, de bureau-
cratie et de paperasserie.

Quelle place laissera-t-on dans ce régime à l'ini-
tiative privée et à l'esprit d'entreprise qui ont fait
la prospérité de notre pays et dont nous aurions
grand besoin dans les années qui viennent ?

«Notre politique économique et .sociale s'est tou-
jours inspirée •—• tout au moins jusqu'à l'issue de
la guerre — du principe, selon lequel il appartient
en premier lieu à chacun de se subvenir par ses
propres moyens. Et nous avons toujours pensé que
ce principe avait l'approbation de la majorité du
peuple suisse. L'Etat ne doit intervenir, à titre sub-
sidiaire, que pour soutenir l'effort individuel là où
il se heurte à des difficultés insurmontables... A
notre avis, l'homme est responsable de son sort.
Seule cette responsabilité le stimule et soutient son
énergie. Le progrès et l'ascension d'un peuple sont
fonctions de la valeur personnelle des citoyens, dont
il n'est pas permis de paralyser l'énergie ni la libre
initiative. C'est cette énergie et cette libre initiative
qui ont procuré à la Suisse le bien-être dont elle a
été gratifiée jusqu'à maintenant.»

Ce n'est pas moi qui ai écrit les lignes que je
viens de lire. C'est là une citation textuelle du mes-
sage du Conseil fédéral du 6 mars 1935 sur l'initia-
tive de crise.
" Que l'on me comprenne bien: je ne prétends

nullement que la Suisse devrait, sitôt la paix signée,
ouvrir toutes grandes ses portes. Je conçois parfaite-
ment que certaines prescriptions devront être main-
tenues, après la guerre, tout au moins provisoire-
ment, pendant une période de transition, ne serait-
ce que pour permettre à l'agriculture, et même à
certaines industries de s'adapter aux circonstances
nouvelles d'un monde qui, nous voulons l'espérer,
trouvera peu à peu son équilibre.

Mais prévoir déjà maintenant, en toute ignorance
de ce que l'avenir nous réserve, une législation cons-
titutionnelle fortement protectionniste me paraît
une erreur susceptible d'isoler notre pays et de créer,
pour sa population, tant urbaine que campagnarde,
des conditions de vie intenables.

Pourquoi d'ailleurs vouloir devancer les événe-
ments et prendre dès maintenant des dispositions de
repliement sur soi-même nous liant pour l'avenir?
Le conflit mondial est loin d'être terminé, la route
sera peut-être encore longue et pénible et les événe-
ments peuvent dérouter toutes les prévisions. Comme
vient de le dire si bien le président de notre com-
mission: «Ce que l'on ne voit pas peut être plus
décisif et important que ce que l'on voit!» Pendant
cette période d'incertitude, le Conseil fédéral est
suffisamment armé par les pleins pouvoirs pour dé-
cider les mesures de protection et de défense qui
pourraient encore être nécessaires. Cela devrait suf-
fire, pour le moment.

A lire le rapport que nous avons sous les yeux,
la conviction semble régner chez nous qu'après la
guerre le monde entier restera mobilisé, militaire-
ment et économiquement, dans l'attente du conflit
mondial suivant. Le président de notre commission
ne nous dit-il pas lui-même que «l'économie de paix
devra tenir compte des exigences de l'économie de
guerre!» S'il devait en être ainsi, la plupart des
objections que je viens de formuler tomberaient...,
mais alors ce serait à désespérer de l'humanité et
avec elle du sort de la Suisse!

Tels sont quelques aspects du problème que je
me permets de soumettre à vos réflexions et à celles
des experts.

Pour le surplus, je me rallie volontiers aux
deux propositions du Conseil fédéral.
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Bundespräsident Stampf lì: Wenn mein Herr Vor-
redner darauf hingewiesen hat, dass der zweite Teil
des Antrages des Bundesrates mit Ziffer l in einem
gewissen Widerspruch stehe, so kann ich nicht be-
streiten, dass er damit etwas recht hat. Denn wenn
man in Absatz l beantragt, die eidgenössischen Räte
möchten auf die Wirtschaftsartikel zurückkommen,
weil die Verhältnisse seit ihrer Entstehung sich
wesentlich geändert hätten, und es ein Bedürfnis'
sei, die seither eingetretenen Umstellungen in der
Wirtschaft zu berücksichtigen, so ist es wirklich
nicht ganz logisch, wenn man nachher dem Bundes-
rat den Auftrag erteilt, nun unverzüglich an die
Ausarbeitung eines abgeänderten Entwurfes heran-
zutreten. Wenn es nach der Meinung des Bundes-
rates gegangen wäre, wären wir in diesem Zeit-
punkt überhaupt nicht auf die Wirtschaftsartikel
zurückgekommen. Wir hätten sie in ihrem Dorn-
röschenschlaf gar nicht gestört, dem wir sie in der
Septembersession von 1942 anvertraut hatten. Aber
inzwischen ist aus der Landwirtschaft der dringende
Wunsch geäussert worden, man möchte so rasch
als möglich die rechtlichen Grundlagen für die von
ihr gewünschten Massnahmen zur Sicherung ihrer
Existenz in der Nachkriegszeit zur Verfügung
stellen. So ist die Frage des Zeitpunktes der Ab-
stimmung über die Wirtschaftsartikel neuerdings
aufgerollt worden. Sonst hätten wir es bei dem Ent-
scheid der eidgenössischen Räte bleiben lassen, die
Abstimmung auf unbestimmte Zeit zu verschieben.

Nun hat die Landwirtschaft den begreiflichen
Wunsch, dass die verfassungsmässige Grundlage
möglichst bald zur Verfügung gestellt wird, damit
gestützt darauf die'nötigen Massnahmen zur Siche-
rung ihrer Existenz in der Nachkriegszeit getroffen
werden können.

Die Frage, welche Rechtsgrundlagen für den
Erlass solcher Massnahmen notwendig sind, ist von
einer landwirtschaftlichen Expertenkommission
unter dem Vorsitz des Chefs des Justiz- und Polizei-
departementes geprüft worden. Diese kam zum
Schlüsse, dass die Wirtschaftsartikel so, wie sie aus
den Beratungen der eidgenössischen Räte hervor-
gegangen sind, als Verfassungsgrundlage für eine
kommendeLandwirtschaftsgesetzgebung ausreichen.
Das ist aber nur dann der Fall, wenn sie Rechts-
kraft erlangen. Weil die Landwirtschaft drängt,
dass diese Massnahmen möglichst bald getroffen
werden können, hat sie natürlich den Wunsch, dass
die Wirtschaftsartikel, die sie als brauchbare Rechts-
grundlage betrachtet, nicht ad calendas graecas
hinausgeschoben, sondern möglichst bald in Kraft
gesetzt werden. So sind wir dazu gekommen, im
zweiten Teil des Antrages entsprechend den Wün-
schen der Landwirtschaft Ihnen zu beantragen,
dass den eidgenössischen Räten möglichst bald ein
abgeänderter Entwurf der revidierten Wirtschafts-
artikel unterbreitet werden solle, obschon eigentlich
die Gründe, die dagegen sprachen, die Abstimmung
jetzt vorzunehmen, es als richtiger erscheinen
Hessen, die Wirtschaftsartikel weiter aufs Eis zu
legen, bis wir an einem abgeschlossenen, durch die
Kriegsverhältnisse nicht mehr beemflussten Zu-
stande angelangt sind.

Dies zum einen Einwand, den Herr Ständerat
Pictet erhoben hat.

Ständerat. — Conseil des Etats. 194Ì

Herr Ständerat Pictet hat dann auch noch
Kritik daran geübt, dass sich der Bundesrat heute
schon in seinem Bericht auf eine Agrargesetzgebung
festgelegt habe, welche für einen Zweig unserer
Wirtschaft nichts anderes als die dirigierte Wirt-
schaft bedeute. Herr Ständerat Pictet hat offenbar
übersehen, dass es sich hier um eine auszugsweise
Wiedergabe des Berichtes der Abteilung für Land-
wirtschaft und nicht um einen Bericht des Volks-
wirtschaftsdepartementes und noch weniger um
einen solchen des Bundesrates handelt. Wir mussten
in diesem Berichte kurz skizzieren, welche Mass-
nahmen für die Sicherung der Existenz der Land-
wirtschaft in der Nachkriegszeit nach der Meinung
der landwirtschaftlichen Expertenkommission not-
wendig sind, um dartun zu können, dass die revi-
dierten Wirtschaftsartikel als Rechtsgrundlage aus-
reichen, oder um Ihnen überhaupt die Möglichkeit
zu geben, sich selber ein Urteil darüber zu bilden,
welche Verfassungsänderungen nötig sind, um solche
Massnahmen, wie sie von der Expertenkommission
vorgeschlagen werden, auf die Verfassung stützen
zu können. Aber damit hat sich doch der Bundesrat
noch nicht auf das, was hier in dem Berichte der
Abteilung für Landwirtschaft steht, . festgelegt.
Allerdings ist er der Meinung, dass wir für die
Sicherung der Existenz der Landwirtschaft in der
Nachkriegszeit besondere Massnahmen ergreifen
müssen, einmal in bezug auf die Produktion, in dem
Sinne, dass wir die Produktion unserer Landwirt-
schaft in erster Linie in den Dienst unserer Landes-
versorgung stellen. Das haben wir ja während des
Krieges fast hundertprozentig unter dem Zwang der
Verhältnisse getan. Das ist auch das Natürliche in
einem Lande, das eine so beschränkte landwirt-
schaftlich nutzbare Fläche zur Verfügung hat. Das
ist das leitende Prinzip der Agrargesetzgebung, wie
wir sie uns für die Zeit nach dem Kriege vorstellen.
Diese Zielsetzung wird eine Reihe von Massnahmen
erfordern, die die landwirtschaftliche Produktion
betreffen. Aber auch hinsichtlich der Sicherung des
Absatzes sind besondere Massnahmen notwendig.
Wenn Herr Ständerat Pictet darin schon eine diri-
gierte Wirtschaft erblickt, dann allerdings wird der
Bundesrat ein solches Ziel im Auge haben müssen,
wenn er die landwirtschaftliche Produktion in der
Nachkriegszeit in erster Linie in den Dienst der
inländischen Versorgung stellen und auch für die
nötige Absatzgelegenheit im eigenen Lande sorgen
will.

Es ist heute darüber noch nicht zu reden, die
vorgesehenen Massnahmen werden die eidgenös-
sischen Räte später beschäftigen. Es wird also nicht
bei dem kritisierten Berichte bleiben. Sie werden
dazu Gelegenheit haben bei Behandlung des Bun-
desbeschlusses über die Massnahmen zugunsten der
Landwirtschaft während der Uebergangszeit. Der
Ständerat hat die Priorität. Die betreffende Vorlage
wird ihn schon in der Junisession beschäftigen.
Dann wird auch Herr Ständerat Pictet Gelegenheit
haben, zu der Neuorientierung in der landwirt-
schaftlichen Gesetzgebung Stellung zu nehmen.
Dabei gibt, sich der Bundesrat darüber Rechen-
schaft und hat das in der Botschaft zu diesem Be-
schluss über die landwirtschaftlichen Massnahmen
während der Uebergangszeit ausdrücklich erklärt,
dass es sich niemals darum handeln könne, Mass-
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nahmen zum Schütze der Landwirtschaft nur unter
dem Gesichtswinkel ihrer einseitigen Interessen,
sondern immer nur unter Mitberücksichtigung der
Lebens- und Tragfähigkeit der übrigen Volks-
gruppen zu treffen. Das ist eine wesentliche Ein-
schränkung und schwächt ganz beträchtlich die Be-
denken und Einwendungen ab, die Herr Ständerat
Pictet geäussert hat. Diese Feststellung kann be-
ruhigend wirken und lässt die Befürchtungen als
nicht begründet erscheinen, dass nun eine Agrar-
gesetzgebung vom Bundesrat inauguriert werden
solle, welche die Konkurrenzfähigkeit unserer
übrigen Wirtschaft, insbesondere unserer Export-
industrie und Hôtellerie gegenüber dem Ausland in

Frage stellen könnte. Wenn Sie dem Antrage des
Bundesrates zustimmen, präjudizieren Sie damit
gar nichts in bezug auf Ihre Stellungnahme zu
kommenden Vorlagen, welche die Sicherung der
Existenz der Landwirtschaft in der Nachkriegszeit
zum Gegenstand haben. Sie haben die volle Freiheit,
zu diesen Fragen dannzumal Stellung "zu nehmen.

Abs t immung. — Vote.

Für den Antrag der Kommission Einstimmigkeit

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

Schluss des stenographischen Bulletins der Frühjahrs-Session 1944.
Fin du Bulletin sténo graphique de la session de printemps 1944.

-«O-

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. O. Vollenweider, — Druck und Expedition der Verbandsdruckerei AG. Bern.
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Art. 5. '
Wenk, Berichterstatter: Über diesen Art. 5 ist

erst zu entscheiden, wenn ihn der Nationalrat eben-
falls beraten hat.

Zurückgestellt. — Renvoyé.

Gesamtabst immung. - Vote sur l'ensemble.
Für Annahme des Beschlussentwurfes

Einstimmigkeit (bei einer Enthaltung)

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

Wenk, Berichterstatter: Ich habe in der Ein-
tretensdebatte darauf aufmerksam gemacht, dass
die textliche Fassung des Beschlusses einige Ände-
rungen erfordert. Ich habe Ihnen das Schreiben
des Eidg. Finanzdepartementes vorgelesen, welches
der Ansicht Ausdruck gibt, dass diese Änderungen
im Text, also so wie er nun beschlossen worden ist,
im Text der synoptischen Darstellung der Herbst-
session 1945 und wie er durch die Bundeskanzlei
publiziert werden soll, vorgenommen werden müs-
sen, für welche der Bundesrat die Ermächtigung der
Räte wünscht. Ich würde Ihnen deshalb folgenden
Antrag unterbreiten:

„Der Bundesrat wird ermächtigt, in dem vom
Ständerat angenommenen Bundesbeschluss über
die weitere Verlängerung der Finanzordnung 1939
bis 1941 (Finanzordnung 1946 bis 1949) folgende
textliche Änderungen vorzunehmen:

Art. 1: Statt: „Jeder einzelne im Jahre 1939 zu
bewilligende..." „Jeder in den Jahren 1946 bis
1949 zu bewilligende..."

Art. 3: Statt: „Die Beiträge für Gewässerkor-
rektionen. .." „Die jährlichen Beiträge für Gewäs-
serkorrektionen..."

Art. 28: Statt: „Dem Invalidenfonds, dem Ver-
sicherungsfonds und dem Fonds für Verbesserungen
im Strafvollzug..." „Dem Invalidenfonds und dem
Fonds für Verbesserungen im Strafvollzug..."

Art. 29: Statt: „In den Jahren 1939 bis 1941
wird'von der planmässigen Tilgung der Rückschläge
der eidgenössischen Staatsrechnung für die Jahre
1936 bis 1939 Umgang genommen." „In den Jahren
1946 bis 1949 wird von der planmässigen Tilgung
der Rückschläge der eidgenössischen Staatsrech-
nungen für die Jahre 1936 bis 1949 Umgang genom-
men."

Sie sehen : Es handelt sich einfach um die redak-
tionelle Anpassung an die Jahre, für welche nun
das neue Finanzprogramm gelten soll. Ich möchte
Ihnen deshalb empfehlen, diesem Antrage des
Finanzdepartementes zuzustimmen.

Angenommen. — Adopté.

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

#ST# 4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.

Revision des articles économiques
de la Constitution. Nouveau projet.

Ergänzungsbotschaft und Beschlussentwurf vom 3. August
1945 (Bundesblatt I, 905). — Message complémentaire et
projet d'arrêté du 3 août 1945 (Feuille fédérale I, 877).

Beschluss des Nationalrats vom 4. Oktober 1945.
Décision du Conseil national, du 4 octobre 1945.

Antrag der Kommission.
Eintreten.

Proposition de la commission.
Passer à la discussion des articles.

Ber ichters ta t tung. — Rapport général.

M. Bosset, rapporteur: 1. Ce n'est pas hier qu'est
né le mouvement en faveur de la revision des articles
dits «économiques» de la Constitution fédérale. Il
y a longtemps qu'on en parle. Déjà lors de la crise
mondiale de 1929 s'était posée la question de la
protection de l'Etat à l'égard de certaines branches
de notre économie menacées gravement par les
répercussions de celle-ci.

Les bases constitutionnelles de cette protection
étaient discutées par les juristes avec âpreté, notam-
ment lorsqu'il s'est agi de savoir si la Confédération
pourrait invoquer l'article 34 ter de la constitution
pour déroger au principe de liberté .du commerce
et de l'industrie en faveur des arts et métiers.
Devant cette incertitude, le besoin d'une situation
juridique claire s'est imposé. A la suite de différentes
interventions provenant aussi bien des milieux de
l'artisanat et du commerce que de l'Union suisse
des paysans, la revision des articles dits «écono-
miques» de la Constitution fédérale fut entreprise
dès 1937.

Après de longs débats au sein des commissions
des deux chambres et de celles-ci, le projet amendé
fut voté le 21 septembre 1939, deux mois à peine
après l'ouverture des hostilités. Mais ce projet n'a
jamais été soumis à la sanction du vote populaire.
On se rendit immédiatement compte en effet que,
par suite de la guerre, notre régime économique
serait soumis à une tension considérable qui dé-
borderait le cadre des dispositions du projet de
septembre 1939. D'autre part, les pouvoirs extra-
ordinaires conférés au Conseil fédéral lui permet-
taient de prendre, sur le plan économique aussi,
toutes les mesures que les circonstances justifiaient.

Enfin, les expériences de la guerre allaient per-
mettre d'apporter à l'œuvre des Chambres des amé-
liorations importantes. Le 14 juillet 1942, le Conseil
fédéral soumit aux Chambres la question de savoir
s'il n'était pas indiqué de renvoyer la votation popu-
laire. Il en fut décidé ainsi. Le projet était mort-né.

2. Mais peu après, la question de la revision cons-
titutionnelle se posa de nouveau. L'Union suisse
des paysans avait en effet soumis au Conseil fédéral
un projet, lignes directrices, pour le maintien de
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la paysannerie après la guerre et les moyens pro-
pres à en assurer le bien-être. L'Union estimait que
des garanties devaient être données aux agricul-
teurs pour l'écoulement de leurs produits après la
guerre, puisque, pendant celle-ci, ils étaient tenus
d'intensifier leurs cultures dans l'intérêt de l'appro-
visionnement du pays.

A l'étude de ce projet, l'on dut reconnaître
que les textes actuels de la Constitution ne permet-
taient pas à la Confédération de réaliser ces réfor-
mes. Par contre, la chose eût été possible si le projet
de septembre 1939 avait été accepté en votation
populaire. En outre, d'autres grandes associations
économiques exprimaient le vœu pressant que le
projet de 1939 soit modifié sur différents points
et soumis à nouveau aux délibérations parlemen-
taires. Les Chambres se rangèrent à cet avis et
invitèrent le Conseil fédéral à reprendre l'étude de
la revision des articles économiques de la Constitu-
tion fédérale.

En effet, au cours de la session de mars 1933,
après une discussion où toutes les tendances poli-
tiques et économiques .du parlement avaient pu
s'exprimer, celui-ci invita le Conseil fédéral à lui
soumettre un nouveau projet. Ce projet devait tenir
compte des vœux des organisations économiques
les plus importantes du pays, de l'évolution écono-
mique et sociale marquée de ces années de guerre,
des initiatives populaires concernant «la réforme
économique et les droits du travail», «le droit au
travail», aux fins de créer les bases constitution-
nelles de l'économie de l'après-guerre, lorsque celle-
ci sera libérée des mesures prises en vertu des
pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral.

3. C'est à la suite de ces décisions que, le 3 août
1945, le Conseil fédéral adopta un arrêté tendant
à la revision des articles de la Constitution fédérale,
relatifs au domaine économique. Cette revision
s'avère nécessaire en effet pour le rétablissement
de l'ordre constitutionnel dans cette matière. Celui-
ci est aujourd'hui débordé par les événements, car
le principe de la liberté du commerce et de l'indus-,
trie proclamé à l'article 31. de la Constitution est
largement dépassé par les conjonctures actuelles.
Jadis, en effet, les abus de la liberté économique
trouvaient un correctif naturel par la loi de l'offre
et de la demande.

Or, la situation a changé. Dans nombre ,de
branches, .de puissantes entreprises se sont élevées
sur les ruines des petites exploitations. A la suite
des crises économiques de l'entre deux guerres,
l'Etat a dû prendre une série de mesures de protec-
tion douanière germettant à de nombreuses exploi-
tations artisanales ou industrielles de vivre normale-
ment. On a dû intervenir et prendre des décisions
en invoquant le «droit de nécessité»; mais la base
juridique de celles-ci faisait défaut. Tout le monde
était donc d'accord de reconnaître qu'une situation
constitutionnelle normale devait être créée. Il s'agis-
sait aussi de la délimitation des compétences de la
Confédération et- des cantons dans l'ordre écono-
mique.

4. Le projet du Conseil fédéral du 3 août 1945 ne
s'éloigne pas, dans ses grandes lignes, de celui de
septembre 1939, c'est-à-dire qu'il abroge et rem-
place par d'autres dispositions les articles 31, 32
et 34ter de la Constitution fédérale. C'est donc à

la fois à la lumière du message du 3 août 1945 et
de celui du 10 septembre 1937 que doivent être
examinées les dispositions du nouveau projet.

Celui-ci se présente comme une œuvre de con-
ciliation des diverses tendances manifestées dans
le pays, des nécessités économiques et sociales des
diverses branches économiques et régions du pays,
sans négliger les constantes de notre droit consti-
tutionnel. Les formes de l'économie privée comme
de l'économie publique subissent l'influence de
facteurs qui varient constamment et dépendent,
aussi de la structure de l'Etat. Un peuple qui,
comme le nôtre, réclame les libertés politiques les
plus grandes doit jouir d'une liberté économique
correspondante. Par conséquent, la notion de la
liberté du commerce et de l'industrie ne saurait
être considérée dans notre Etat fédératif comme
une notion périmée. Tout projet d'article consti-
tutionnel qui la rejetterait serait contraire à notre
structure politique et aux sentiments les plus pro-
fonds du peuple suisse.

5. Le projet du Conseil fédéral s'est efforcé de
réaliser une synthèse entre cette liberté économique
et l'initiative privée, d'une part, et l'intervention de
l'Etat, d'autre part. Il se fonde sur le principe même
de cette liberté, mais prévoit, dans l'intérêt général,
des dérogations en faveur de la Confédération.
Il confère à celle-ci notamment la compétence de
légiférer sur les moyens de procurer du travail et
de lutter contre le chômage, alors que jusqu'à
maintenant, la Confédération devait se borner à
édicter des lois prévoyant des subventions. Il donne
aussi la base constitutionnelle nécessaire au régime
des allocations pour pertes de salaires et de gains
perdus pour cause de service militaire. Il autorise
la Confédération à légiférer dans le domaine de
l'assurance chômage, de l'aide aux chômeurs, et de
la formation professionnelle qui, en créant des
ouvriers qualifiés, facilitera leur placement. Il pose
la base juridique des contrats collectifs. C'est dire
l'ampleur des problèmes touchés par le projet.

6. Voyons maintenant, groupés parmotions simi-
laires^ les différents problèmes concernant la revi-
sion des articles économiques de la Constitution.

L'article 31 nouveau proclame, comme actuelle-
ment, le principe de la liberté du commerce et de
l'industrie sur tout le territoire de la Confédération,
sous réserve des dispositions restrictives de la
Constitution et de la législation qui en découle.
Mais au lieu d'énurnérer les dispositions consti-
tutionnelles qui y dérogent, il adopte une for-
mule plus large et plus souple disant: les pres-
criptions cantonales sur l'exercice du commerce et
de l'industrie ainsi que sur leur imposition sont
réservées; à moins que la Constitution fédérale n'en
dispose autrement, elles ne peuvent déroger au
principe de la liberté du commerce et de l'industrie.
Les régales cantonales sont aussi réservées.

7. L'article 31 bis indique dans quelle mesure la
Confédération pourra, à l'avenir, s'écarter du prin-
cipe de la liberté du commerce et de l'industrie.

La Confédération peut, dit le texte adopté par
le Conseil national, tout en sauvegardant les inté-
rêts généraux de l'économie nationale, encourager
des branches économiques ou des professions et
édicter des dispositions sur l'exercice du commerce
et de l'industrie. Elle doit, sous certaines réserves,
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respecter le principe de la liberté du commerce et
de l'industrie.

Tels sont les éléments fondamentaux. Mais ils
ne sont pas sacro-saints. La Confédération peut y
déroger lorsque «l'intérêt général le justifie». Que
faut-il entendre par là et en quoi pourront consister
ces dérogations ?

8. La notion de «l'intérêt général».
Nous avons vainement cherché dans le volumi-

neux dossier que nous avons compulsé une défini-
tion de cette notion. On la mentionne, mais sans
s'attacher à l'analyser.

Est-il suffisant que chacun comprenne de quoi
il s'agit ou est-il préférable de dire exactement la
portée de cet «intérêt général»?

Aucun des parlementaires qui se sont penchés
sur les problèmes de l'article 31 bis n'a eu le dçsir
ou la curiosité de poser une question. Peut-être
est-il préférable de ne pas limiter les possibilités
de l'avenir et d'empêcher ultérieurement qu'une
action salvatrice ne puisse être décidée par la
Confédération par suite d'une exégèse restrictive
de la notion «d'intérêt général».

Laissons donc, nous aussi, la porte ouverte en
espérant que l'on n'ait pas plus tard à le regretter.
Toutefois, si le représentant du Conseil fédéral —
qui est du reste absent et auquel je rappellerai la
question quand nous aurons le privilège de l'avoir
dans cette salle à l'occasion de ce débat — M. le
conseil fédéral Stampfli estime utile de fixer cette
notion, nous n'y verrons aucune objection, bien
au contraire.

9. En quoi consistent les dérogations prévues à
l'article 31 bis au principe de la liberté du commerce

• et de l'industrie ?
La Confédération pourra édicter des dispositions

dans les matières suivantes, en dérogeant au besoin
au principe de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie.

a) Pour sauvegarder des branches économiques
ou des professions importantes menacées dans leur
existence. Ces dispositions ont été rédigées à une
époque qui subissait non seulement l'empreinte
profonde de la crise mondiale de 1919 mais encore
celle de conjonctures de guerre.

La revision de la Constitution tend à rétablir,
d'une part, le principe fondamental de l'ordre primi-
tif économique, libéral et démocratique, qui a subi
un certain affaiblissement sous l'influence des con-
ditions nouvelles, et à reconnaître, d'autre part, que
la vie économique continue à évoluer.

La tâche du législateur consistait donc à établir
l'équilibre entre le libéralisme économique intégral
et les tendances économiques et sociales du moment.

b) Pour développer la capacité professionnelle.
L'exposé des motifs du message complémentaire
du 3 août 1945 relève à ce propos ce qui suit:

«Les titres de capacité constituent surtout un
moyen d'élever le niveau d'une profession ou d'ac-
croître l'habileté de ceux qui l'exercent; mais ce
serait un instrument impropre pour lutter contre
des dangers qui menaceraient une branche écono-
mique donnée. En subordonnant l'ouverture d'une
exploitation à un titre de capacité, on remédie dans
une certaine mesure directement à un état patholo-
gique, puisqu'on met un frein à l'ouverture de

nouvelles entreprises. Toutefois, on crée aussi par
ce moyen une mesure de nature à assainir la pro-
fession à longue échéance par l'élimination des
personnes inaptes ou incapables de s'établir à leur
propre compte. Cette mesure dépasse le perfec-
tionnement professionnel, car elle tend à maintenir
une profession menacée dans son existence, ou plus
exactement une profession pour laquelle les bases
mêmes de l'existence seraient compromises. Cette
rédaction concorde dans ses traits essentiels avec les
propositions du directoire de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie, du comité central de
l'Union des sociétés patronales suisses, de l'Union
suisse des paysans et de- l'Union suisse des arts et
métiers.

Ni le Conseil national, ni votre commission n'ont
soulevé d'objections contre les propositions dont
il est fait mention aux alinéas a et b ci-dessus.

La Confédération peut encore édicter des dis-
positions :

c) Pour conserver une forte population paysanne,
une agriculture à la hauteur de sa tâche et consoli-
der la propriété rurale.

Rappelons que le régime actuel repose non pas
sur les pouvoirs extraordinaires, mais sur un arrêté
fédéral urgent du 6 août 1939, donc antérieur à la
guerre. Si le Conseil fédéral a fait usage à son égard
des pouvoirs extraordinaires, c'est uniquement
pour le proroger, car il venait à échéance au bout
de 5 ans. Il marquait déjà l'évolution profonde qui
s'est produite dans la politique agricole et la Con-
fédération ne se bornait plus à allouer des subven-
tions à l'agriculture, elle prenait elle-même des dis-
positions pour améliorer la structure de l'économie
agricole et régler les conditions de la production.

L'arrêté se fondait sur le principe d'une pro-
duction ordonnée adaptée aux possibilités d'absorp-
tion du marché intérieur et extérieur, ce qui ne se
conçoit pas sans un certain dirigisme. Le paysan
se trouve ainsi privé du droit d'exploiter son
domaine à sa guise, mais la Confédération lui assure,
à titre de compensation, une rémunération con-
venable de son travail et une régularisation des
prix. C'est le système qui a été appliqué et déve-
loppé pendant toute la guerre et qui a permis de
porter à plus du double la surface des terres culti-
vées.

La population suisse est consciente des services
que lui a rendus l'agriculture pendant ces temps
troublés et, notamment, pendant la période de la
guerre où les communications avec l'étranger étant
réduites à zéro, le pays tout entier a dû vivre des
produits de son propre sol. Mais maintenant que
la guerre est terminée, et que nos relations avec
l'extérieur se rétablissent peu à peu, des mesures
s'imposent pour maintenir une paysannerie saine
et viable. Ce sont ces mesures qu'envisageait le
Conseil fédéral quand il soumit aux Chambres, l'ari
dernier, le projet d'arrêté qui devait mettre fin au
régime exceptionnel et mettre l'agriculture au béné-
fice de la législations ordinaire. Aux termes de cet
arrêté, le Conseil fédéral était autorisé à maintenir
en vigueur, à compléter ou à remplacer, non seule-
ment l'arrêté urgent de 1939, mais également deux
arrêtés fédéraux sur l'aide aux producteurs de lait
et l'arrêté fédéral sur les mesures de défense écono-
mique contre l'étranger. On sait que les Chambres
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ont refusé de voter cet arrêté et préféré laisser toute
liberté au Conseil fédéral pour régler cette question
en vertu de ses pouvoirs extraordinaires. Mais ceux-
ci arrivaient à expiration.

Il faudra désormais ordonner la matière non
plus dans un arrêt, mais dans une loi, la loi agraire,
qui est depuis longtemps à l'étude au Département
de justice et police.

C'est la base constitutionnelle de cette loi qui
est inscrite dans cette disposition du nouvel article
31 bis et qui lui prête une valeur capitale pour nos
populations paysannes.

Lors des débats au Conseil national, la question
de savoir si la sylviculture devait figurer expressis
verbis dans les dispositions de l'article constitution-
nel avait été soulevée par M.- Stähli. A la suite
des explications qui avaient été fournies par le
représentant du Conseil fédéral, le projet avait
été maintenu tel quel et la sylviculture ne figure
donc pas dans le texte de l'article constitutionnel.
Mais, dès lors, le problème a été soulevé à nou-
veau au sein de votre commission par un mes-
sage de l'association suisse d'économie forestière
daté du 28 novembre 1945, accompagné d'une
documentation tirée de la revue mensuelle d'écono-
mie forestière publiée par l'Office suisse de la pro-
duction et de l'utilisation des bois.

Lors d'une séance qui aura lieu cet après-midi,
votre commission examinera à nouveau l'ensemble
de cette question, au vu de la demande faite par
l'Association suisse d'économie forestière. Le pro-
blème reviendra donc devant cette chambre lors-
que l'article 31 bis sera discuté alinéa par alinéa.

Les avis sont partagés en ce qui concerne l'in-
corporation de la sylviculture dans les articles
économiques de la Constitution. D'aucuns font
valoir qu'elle doit y trouver sa place; d'autres
estiment au contraire que les dispositions relatives
à la sylviculture que l'on trouve dans la législation
ad hoc sont amplement suffisantes. Ce sont là des
questions sur lesquelles nous aurons l'occasion de
revenir et sur lesquelles il est probable qu'un débat
fort intéressant ne manquera pas de s'engager, ainsi
que cela s'est fait déjà au Conseil national.

Revenons maintenant à notre article 31 bis pour
indiquer quelles sont les dispositions législatives
que la Confédération pourra édicter, toujours" dans
l'intérêt général et sur la base d'une législation qui
doit être forcément soumise à l'approbation de la
sanction populaire.

La Confédération peut encore édicter des dis-
positions aux termes de l'article 31 bis:

d) Pour protéger des régions dont l'économie
est menacée.

Il s'agit ici de certaines parties du pays, régions
alpestres notamment, où les conjonctures actuelles
peuvent amener de telles perturbations que leur
population soit dans l'impossibilité de se suffire à
elle-même par une exploitation normale du sol ou
de leur industrie.

Cette disposition, elle non plus, n'a soulevé au-
cune objection ni du Conseil fédéral, ni de votre
commission.

La Confédération peut encore édicter des dis-
positions :

e) Pour parer aux inconvénients d'ordre écono-
mique ou social engendrés par des cartels ou
groupements analogues.

Le problème des cartels a déjà été l'objet de
nombreuses requêtes adressées aux autorités fédé-
rales et a suscité de fréquentes discussions au parle-
ment. Une motion Feldmann du 23 décembre 1936
vise à la réglementation des cartels aux fins de
protéger les intérêts généraux du pays.

Les autorités fédérales se sont occupées depuis
longtemps de ces questions, sans que l'examen de ce
problème, complexe et difficile, ait pu aboutir jus-
qu'ici à une solution définitive. Aussi serait-il pré-
maturé aujourd'hui de parler déjà du contenu d'une
législation sur les cartels. On peut toutefois cons-
tater d'ores et déjà qu'il ne s'agit pas d'introduire
ouéde combattre les cartels, mais seulement de les
contrôler, de prescrire notamment une certaine
publicité et de lutter contre les abus. Comme on
peut se demander si cette législation sur les cartels
trouverait une base sûre dans la constitution
actuelle, il a paru indiqué de les inclure dans la
revision des articles constitutionnels économiques.
Quant à savoir si une loi spéciale sera nécessaire
et quel sera son contenu, c'est une question qui
reste ouverte.

En ce qui concerne le texte de la disposition,
notons - que le terme de cartel est très vague et
qu'il a paru utile de dire : «les cartels et les groupe-
ments analogues». Cela permettra au besoin d'appli-
quer la loi à tous les groupements qui poursuivent
un but semblable, par exemple aux trusts.

Enfin, toujours d'après cet article 31 bis, la Con-
fédération peut édicter des dispositions:

f) Pour se prémunir contre le cas de guerre.
Les récents événements nous dispensent d'entrer
dans de longues considérations à cet égard. Si nous
avons pu «tenir le coup» au point de vue écono-
mique et conséquemment au point de vue militaire
pendant ces six années de conflit mondial, nous
le devons aux mesures de sage prévoyance du Con-
seil fédéral d'avant la guerre et notamment à celles
du Département fédéral de l'économie publique
dirigée par feu M. le conseiller fédéral Obrecht, au-
quel on se doit une fois de plus d'adresser l'expres-
sion de la profonde reconnaissance du peuple suisse
pour son esprit de prévoyance et d'énergie.

M. le président, nous sommes au terme de nos
commentaires de l'article 31 bis. Nous avons encore
à examiner toute une série d'articles, notamment
les articles 31 ter, 32, 34quater, ce qui prendra pro-
bablement à votre rapporteur encore une heure
peut être ou trois quarts d'heure. Je vous demande
par conséquent, s'il ne serait pas indiqué de sus-
pendre ici nos délibérations.

Le président : Nous pourrions peut-être continuer
encore pendant un quart d'heure si nous voulons
éviter les séances de relevée.

M. Bosset, rapporteur: Je me demande si, étant
donné l'absence du représentant du Conseil fédéral,
il ne serait pas préférable de suspendre le débat
pour que celui-ci puisse connaître l'opinion de votre
commission,
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Le président: Dans ces conditions, nous inter-
romprons ici les débats et nous les reprendrons
demain matin. _à 8 h. 30.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 6. Dezember 1945.
Séance du 6 décembre 1945, matin.

Vorsitz — Présidence:
Hr. Ackermann, Vizepräsident.

4743. Ausserordentliche Vollmachten
des Bundesrates. Abbau.

Pouvoirs extraordinaires du Conseil fédéral.
Limitation.

Siehe Seile 131 hiervor — Voir page 131 ci-devant.

Beschluss des Nationalrats vom 4. Oktober 1945.
Décision du Conseil national du 4 octobre 1945.

D i f f e r e n z e n . —• D ivergences.

M. Piller, rapporteur : Le 19 septembre dernier,
notre conseil acceptait un projet d'arrêté fédéral
restreignant les pouvoirs extraordinaires du Conseil
fédéral. Le Conseil national en délibéra ensuite et il
prit le 9 octobre de cette année ses décisions à ce
sujet. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de prendre
position par rapport aux points sur lesquels l'accord
complet n'est pas réalisé.

Nous pouvons constater avec satisfaction qu'il
n'y a pas entre les deux conseils des divergences de
fonds. Les quelques divergences qui subsistent sont
d'ordre accessoire.

Art. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Piller, rapporteur: D'après les décisions du
Conseil national, l'article 2 serait transposé pour
devenir un article 4 ter. Votre commission vous pro-
pose d'adhérer au Conseil national.

Angenommen. — Adopté.

Art. 3.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.
Ständerat. — Conseil des Etats. 1945.

M. Piller, rapporteur: Le texte du Conseil fédéral,
adopté par notre conseil disait que «... le Conseil
fédéral est autorisé à prendre à titre exceptionnel
des mesures de durée limitée...» Le Conseil national
a donné à cet article une rédaction plus restrictive
encore en disant: «...le Conseil fédéral n'est plus
autorisé qu'à prendre à titre exceptionnel...» Cette
nouvelle teneur correspond au vœu général et aussi
aux intentions du Conseil fédéral et votre commis-
sion vous propose de vous y rallier.

Angenommen. — Adopté.

Art. 4.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
" Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Piller, rapporteur: Le Conseil national pro-
pose ici un second alinéa. «...L'Assemblée fédérale
décide si ces mesures doivent être maintenues en
vigueur...» Le caractère précaire des dispositions
prises par le Conseil fédéral en vertu de ses pouvoirs
extraordinaires ressortirait ainsi mieux.

Là non plus il n'y a rien d'anormal et nous vous
proposons d'adhérer à la décision de l'autre conseiL

•
Angenommen. — Adopté.

Art. 4-ter.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Piller, rapporteur: Cet article, ainsi que je
l'ai dit à propos de l'article 2, n'est qu'une trans-
position de ce dernier. Il ne donne pas lieu à
observation.

Angenommen. — Adopté.

Art. 5.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Piller, rapporteur: Ici le Conseil national pro-
pose de dire que les dispositions de l'arrêté fédéral
du 30 septembre 1939 sont abrogées en tant qu'elles
dérogent au présent arrêté. En particulier, l'article 4
est abrogé.

Cette disposition n'est en soi pas nécessaire, car
l'arrêté que nous discutons maintenant doit rem-
placer, par conséquent^abroger, les dispositions de
celui du 30 septembre 1939. Mais enfin si l'on veut
néanmoins le dire expressément il n'y a à cela aucun
inconvénient. Votre commission vous propose de
vous rallier ici encore au texte du Conseil national.

Angenommen."— Adopté.
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En ce qui concerne le postulat du Conseil na-
tional, ni votre commission, ni notre Conseil n'ont
à s'en occuper, c'est là une affaire interne du Conseil
national.

Gesamtabs t immung. — Vole sur l'ensemble.
Für Annahme des Beschluss-

entwurfs: Grosse Mehrheit

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

M. Piller, président, prend la présidence.
Herr Präsident Piller übernimmt den Vorsitz.

#ST# 4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.

Revision des articles économiques
de la Constitution. Nouveau projet.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 195 hiervor — Voir page 195 ci-devant.

M. Bosset, rapporteur: A la fin de la séance d'hier
votre rapporteur avait exposé quelques considéra-
tions sur l'histoire de ce projet de revision des ar-
ticles économiques de notre Constitution. Il s'était
livré à quelques commentaires sur les articles 31 et
31 bis. Je voudrais maintenant me permettre, à
l'intention du représentant du Conseil fédéral, de
retenir de ces commentaires une question que la
commission avait soulevée par l'intermédiaire de son
rapporteur, ainsi que d'autres qui me paraissent
avoir un certain "intérêt parce qu'elles sortent du
cadre du présent projet.

J'avais fait observer que les dispositions qui
doivent être prises d'après l'article 31 bis ̂ devaient
l'être «dans l'intérêt général». Or, la notion de «l'in-
térêt général» ne'se trouve précisée nulle part, ni'
dans les rapports de la commission du Conseil na-
tional, ni dans les commentaires explicatifs du mes-
sage. Sans doute, ainsi que nous l'avions fait obser-
ver, peut-il être préférable de ne pas 'limiter le
champ d'activité de l'autorité chargée de légiférer
dans ce domaine. C'est pourquoi nous disions que,
de notre côté, nous ne voulions pas empêcher qu'à
l'occasion une action salvatrice puisse être décidée
par la Confédération par suite d'une exégèse restric-
tive .de cette notion de l'intérêt général. Et nous
ajoutions: Laissons donc la porte ouverte en espé-
rant que l'on n'aura pas plus tard à le regretter.
Toutefois, si le représentant du Conseil fédéral
estime utile de fixer cette notion au cours de son
exposé relatif à l'entrée en matière, nous n'y ver-
rions aucune' objection, bien au contraire. J'ai pensé
qu'il y avait intérêt à le rappeler pour qu'à l'occa-
sion du débat sur l'entrée en matière, si le représen-
tant du Conseil fédéral estime devoir donner un ren-
seignement à ce sujet, il lui soit loisible de le faire.

J'avais, enfin, sur autre point qui me paraît avoir
une certaine importance à propos de l'article 31 bis.

lettre b), donné connaissance des documents arrivés
à votre commission, notamment celui de l'Associa-
tion suisse de l'économie forestière demandant d'in-
clure la sylviculture à l'agriculture. Nous aurons
l'occasion, je pense, de revenir ultérieurement sur
cette question.

Enfin, parmi les nombreux documents qui nous
sont parvenus, il en est un que nous recevons à
l'instant et qui concerne le 4e alinéa de cet ar-
ticle 31 bis, au sujet duquel nous avons dit que la
commission du Conseil des Etats, comme le Conseil
»national, n'avait pas d'objection. Nous estimons
cependant qu'il y a lieu de modifier l'intitulé, tout
au moins français, de cet article en disant «facilite»
au lieu de «favorise», ce qui va moins loin que la
notion de faveur.

Il est arrivé encore à l'adresse de votre com-
mission, ce matin même, de la Fédération genevoise
des sociétés de détaillants, un mémoire assez volu-
mineux demandant notamment de supprimer cette
disposition à laquelle je viens de faire allusion. Je
signale cette question et lorsque nous reprendrons
le débat, alinéa par alinéa, nous aurons l'occasion
d'indiquer les raisons qui, aux termes de la proposi-
tion que nous avons reçue} justifierait la suppression
de cet alinéa et en montrant, par contre, quelle est
son utilité. Toutefois nous prierons le Conseil d'exa-
miner si, au point de vue rédactionnel, une modifi-
cation ne devrait pas être apportée.

J'ai ainsi résumé le débat en ce qui concerne la
partie du rapport que nous avons donnée hier con-
cernant l'article 31 et l'article 31 bis.

Nous en arrivons ainsi à l'article 31 ter. Cet ar-
ticle prévoit la possibilité de légiférer en matière
d'exploitation des cafés, restaurants et cinémato-
graphes. Nous verrons qu'en ce qui concerne ces
derniers, le Conseil national, comme votre commis-
sion, propose de les biffer de l'article 31 ter. Les can-
tons ont le droit de subordonner l'exploitation de
tels établissements à des capacités professionnelles
et de limiter leur nombre en vertu de la clause de
besoin, pour autant que ces établissements publics
sont menacés dans leur existence par une concur-
rence excessive.

La législation fédérale peut déléguer aux cantons
les tâches qui ne nécessitent pas une réglementation
fédérale et pour lesquelles ils ne sont pas déjà com-
pétents.

Depuis longtemps déjà, la plupart des législations
cantonales, fondées sur d'autres considérations que
des considérations d'intérêt économique, avaient
pris des mesures dans le sens des dispositions de
l'article 31 ter, mais en réalité les bases légales
étaient chancelantes. C'est pourquoi c'est à bon droit
et avec raison que les nouveaux articles économiques
de la Constitution posent le statut juridique de la
législation dans ce domaine. Ni au Conseil national,
sous réserve de quelques amendements qui ont été
admis par celui-ci, ni au sein de votre commission,
ces problèmes n'ont soulevé d'objections à l'excep-
tion toutefois des cinématographes qui ont été sortis
de l'article 31 ter.

C'est là évidemment une atteinte assez profonde
aux prérogatives cantonales. Nous aurons l'occasion
d'y revenir lors de la délibération sur l'alinéa 1 de
cet article, mais nous pensons qu'il est justifié non
seulement pour des raisons de police comme celles
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qui sont invoquées aujourd'hui, mais encore pour
des raisons d'ordre économique.

Votre commission a également reçu un mémoire,
une pétition, de l'Union des sociétés suisses d'éta-
blissements sans alcool qui expose qu'une différen-
ciation doit être faite entre les établissements qui
servent de l'alcool à la clientèle et ceux qui, au con-
traire, le proscrivent. Cette association demande en
résumé ce qui suit: „Die Bedürfnisfrage ist für
alkoholhaltige und alkoholfreie Wirtschaften beson-
ders zu beurteilen", ce qui signifie à peu près ceci:
La question de besoin doit être tranchée différem-
ment selon qu'il s'agit de restaurants servant des
besoins alcooliques ou de restaurants sans alcool.

Votre commission s'est prononcée en faveur de la
solution demandée par les établissements sans alcool
et lorsque nous arriverons à la discussion de l'ar-
ticle 31 ter nous pensons qu'une proposition sera
faite, ou spontanément proposée par le Conseil fédé-
ral qui en une séance d'hier de votre commission,
par l'intermédiaire de M. Stampfli, a déclaré envi-
sager favorablement cette disposition. Il y aura lieu
d'y revenir lors de la discussion en détail de cet
article.

Nous passons ainsi à l'article Slquater. Cet
article pose le principe que la Confédération a le
droit de légiférer sur le régime des banques mais
devra tenir compte à cet égard des tâches et de la
situation particulière des banques cantonales. La
troisième sous-commission qui avait été constituée
pour l'établissement du projet du 10 septembre
1937 avait pour but d'examiner les lignes direc-
trices concernant les finances et le crédit. Dans un
rapport qui figure dans le message du Conseil fédé-
ral du 10 septembre 1937, pages 120 et suivantes,
cette sous-commission donne son avis sur les con-
ditions et mesures propres à maintenir la confiance
dans les finances publiques, dans les banques, dans
l'économie nationale et sur de multiples problèmes
y relatifs. C'est basé sur les principes énoncés dans
le rapport de cette sous-commission qu'est issu
l'article Slquater relatif à la législation sur le
régime des banques. Il est compréhensible que cette
législation doive tenir compte du statut particulier
des banques cantonales. Il n'est point besoin de
rappeler ici combien ce statut varie pour chacun
de ces établissements financiers. D'aucuns ont un
caractère nettement étatiste, le canton fournissant
la totalité des sommes; d'autres sont simplement
au bénéfice de participations financières du canton ;
d'autres de participation à leur capital-actions ou
d'avances mises à leur disposition pour leurs besoins
de trésorerie; d'autres enfin, comme la Banque
cantonale vaudoise, le Crédit foncier vaudois ont
une partie du capital-actions dans les mains de
l'Etat et une autre entre les mains des particuliers.
Leurs organes administratifs sont nommés par le
gouvernement cantonal. Il y a dans ce domaine
des banques cantonales une grande bigarure et
toute législation dans ce domaine devra tenir
compte de cette situation inhérente à la structure
de notre Etat fédératif. Ni le Conseil national, ni-
la commission du Conseil des Etats n'ont apporté
d'objection à cet article ni d'amendements au texte
initial du Conseil fédéral, réserve faite par votre
commission de ce que nous venons d'exposer.

Passons à l'article 31 quinquies,

Les dispositions de l'article 31 quinquies per-
mettent à la Confédération, conjointement avec les
cantons et avec l'économie privée, de prendre des
mesures propres à prévenir et à combattre le chô-
mage ainsi que d'édicter des dispositions sur les
moyens de procurer de l'ouvrage.

Nous verrons ultérieurement les modifications
apportées par le Conseil national et par la commis-
sion du Conseil des Etats au projet initial du Con-
seil fédéral.

Ces dispositions constituent en somme une
réponse aux deux initiatives populaires de 1943 sur
le droit au travail, émanant l'une du parti indépen-
dant, l'autre du parti socialiste. Des membres de
ce dernier parti ont cherché à introduire dans le
nouvel article la notion de la pleine occupation du
travailleur. Mais M. le conseiller fédéral Stampfli
s'y est catégoriquement opposé, déclarant que ce
serait tromper le peuple que de faire des promesses
qui ne pourraient pas être tenues et ajoutant que
le texte du Conseil fédéral représentait le maximum
de ce qui pouvait être dit dans la Constitution dans

. cet égard. Lorsque l'arrêté aura été mis définitive-
ment sous toit, les comités des deux initiatives
jugeront alors s'ils veulent les retirer ou s'ils préfè-
rent courir leurs chances devant le peuple. Ce qui
importe pour le moment, c'est de constater que le
Conseil national refuse d'aller dans cette voie plus
loin que ne le prévoit l'article 31 quinquies. Et si
notre Chambre et l'assemblée fédérale, en vote final,
adoptent la même attitude, le peuple sera appelé
en fait à se prononcer sur un contre-projet des
Chambres aux deux initiatives.

En ce qui concerne les mesures tendant à pro-
curer du travail, le Conseil fédéral, usant de ses
pouvoirs extraordinaires, a déjà envisagé toute une
série de mesures que l'on résume dans cette simple
formule «Plan Zipfel». Mais elles n'ont pas de bases
constitutionnelles et c'est précisément pourquoi, en
vue de l'avenir, a été proposé cet article 31 quin-
quies. On ne demande plus aujourd'hui à la Con-
fédération de prendre des mesures pour procurer
du travail seulement en cas de perturbation écono-
mique, on veut encore qu'elle s'efforce de prévenir
les crises en prenant à temps les mesures appropriées.
L'article 31 quinquies tient compte de cette con-
sidération. Contrairement au texte de l'arrêté du
21 septembre 1939, il fait ressortir le caractère
préventif des dispositions destinées à procurer du
travail. En raison de la structure federative de
notre pays, ces mesures n'ont pu souvent être prises
par la Confédération seule, elles ont dû l'être par
la Confédération et les cantons conjointement et
le nouveau texte tient compte de ce fait. Toutefois
de telles mesures n'atteindront leur but et ne pro-
cureront du travail dans les professions en cause
qu'avec le concours de l'économie privée. Il s'agira
donc de tendre vers une collaboration de confiance
entre l'Etat et l'économie privée et c'est pourquoi
celle-ci a été expressément mentionnée dans le
texte ainsi qu'il avait été fait d'ailleurs dans l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1942, réglant
la création de possibilités de travail pendant la
crise consécutive à la guerre.

Cet article 31 quinquies impose à la Confédé-
ration l'obligation de prévenir et de combattre le
chômage et il lui attribue les compétences et la
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liberté d'action nécessaires à cet effet. On peut aussi
faire entrer dans cette disposition les mesures
d'ordre financier ou fiscal ou bien encore de nature
à influencer favorablement la situation économique.
A la notion du droit au travail le projet oppose
l'obligation de l'Etat de lutter contre le chômage
sans cependant porter atteinte à la liberté indivi-
duelle, ni au principe de la liberté du commerce
et de l'industrie.

Nous passons à l'article 32.
Les dispositions de cet article prévoient que la

législation se rapportant aux articles 31 bis, 3Îqua-
ter, Slquinquies ne pourra être établie que sous
forme de loi ou d'arrêté sujet au vote du peuple.
On a voulu ainsi éviter la clause d'urgence empê-
chant la libre décision du souverain. Une exception
est faite toutefois pour le cas de mesures extra-
ordinaires qui s'imposeraient en période de pertur-
bation économique, laissant ainsi la voie ouverte
au jeu de l'article 89, alinéa 3, de la Constitution.

L'article 32 prévoit en outre que les mesures
d'exécution de dispositions découlant des articles
précités seront en principe du ressort des cantons.
Il dispose que les cantons et les grandes associations
économiques du pays devront, être consultés lors
de l'élaboration de lois d'exécution. Enfin, une dis-
position nouvelle permettra à ces groupements
économiques de coopérer à l'application des pres-
criptions d'exécution.

Aucune modification n'a été apportée par votre
commission aux principes généraux de cet article.
En revanche, tant le Conseil national que votre
commission lui ont apporté certaines modifications
de détail dont il sera parlé ultérieurement.

En ce qui concerne l'article 31 ter, celui-ci peut
être considéré comme l'article réglant les questions
sociales, alors que les dispositions que nous avons
examinées jusqu'ici avaient surtout un caractère
d'ordre économique.

Cet article autorise la Confédération à légiférer
sur toute une série de dispositions d'ordre social:

a) Protection des travailleurs. En ce qui concerne
cet objet, la Constitution actuelle donne à la Con-
fédération le droit de régler le travail dans les
fabriques, la durée du travail qui pourra être impo-
sée aux adultes, ainsi que la protection accordée
aux ouvriers dans l'exercice des industries insa-
lubres et dangereuses.

L'article 34ter, adopté en 1908, autorise en outre
la Confédération à prendre entre autres dispositions,
des mesures pour protéger les ouvriers de l'indus-
trie, des arts et métiers et du commerce. Les pres-
criptions qu'il prévoit comprennent donc la pro-
tection des ouvriers dans ces différents domaines.

La Constitution actuelle présente cependant
encore une lacune, soit celle qui se rapporte au
travail exécuté en dehors des exploitations du com-
merce, de l'industrie et des arts et métiers. Elle sera
comblée par les dispositions de cet article 34 ter.

b) Lia Confédération a le droit de légiférer sur
les rapports entre employeurs et travailleurs y
compris sur la force obligatoire générale des contrats
collectifs. L'attribution de la force obligatoire
générale a formé le thème principal des discussions
relatives à la revision des articles économiques. En
raison de la portée très étendue d'une mesure de
ce genre, on a subordonné l'attribution de la force

obligatoire générale à des conditions destinées à
sauvegarder les intérêts généraux et ceux des dissi-
dents. Le champ d'application en a été limité
d'emblée à certains domaines déterminés. L'attri-
bution de la force obligatoire générale aux conven-
tions ayant trait aux conditions de travail, contrats
collectifs de travail, a passé dans la pratique en
vertu de divers arrêtés. Si cette mesure n'est guère
critiquée, on ne saurait en dire autant de l'idée de
l'étendre aux décisions des aossociations. Mais cette
idée suscita une opposition patronale. Dans leur
réponse à l'enquête de 1943, les associations patro-
nales ont exprimé l'avis que les articles constitu-
tionnels économiques pouvaient être soumis à la
votation populaire mais après suppression de
l'article 34ter. Elles estiment qu'une autre base
juridique devra être créée pour l'attribution de la
force obligatoire générale des contrats collectifs de
travail. Il ressort des expériences faites que cette
force obligatoire générale permet bien souvent de
régler d'une manière satisfaisante les conditions
économiques et sociales d'une profession donnée.
Des discussions qu'a suscitées l'article 31 ter font
ressortir avec netteté que le système de l'initiative
privée sur lequel repose notre économie actuelle doit
être maintenu et qu'il ne saurait être question de
rien changer au mécanisme des marchés en tant
que régulateurs de l'économie.

Aux termes de ces dispositions, le législateur
fédéral a la faculté d'édicter, dans des arrêtés
spéciaux, des prescriptions régissant la force obli-
gatoire générale à l'égard de conventions ou de
décisions ayant trait au règlement de certaines ques-
tions particulières. Il en a déjà été ainsi dans un
certain nombre de cas, par exemple, en matière
de conditions de travail avant l'institution du régime
général institué par les contrats collectifs de travail.

c) La Confédération peut légiférer en matière
de compensation de salaire ou de gain perdu pour
cause de service militaire. Les expériences faites
dans ce domaine pendant la guerre ont été concluan-
tes et ont évité les multiples difficultés qu'avaient
occasionné, lors de la guerre précédente, les récla-
mations de militaires privés de tout ou partie de
leur salaire ou de leur gain. Il était donc parfaite-
ment indiqué de donner un statut définitif à cette
institution qui, je le répète, a fait ses preuves.

d) e) L'article 31 ter permet encore de légiférer
sur le service de placement, l'assurance-chômage et
l'aide aux chômeurs. Bien que la Confédération ait
élaboré, conjointement avec les cantons et l'écono-
mie privée, un vaste programme de mesures des-
tinées à procurer du travail, on ne saurait se dis-
penser de compléter la législation relative au service
de placement, l'assurance-chômage et l'aide aux
chômeurs. Le projet apporte un élément nouveau
dans ce domaine dans ce sens qu'il mentionne l'aide
aux chômeurs à la suite du service de placement
et de l'assurance-chômage. Cette adjonction se jus-
tifie du fait que l'aide aux chômeurs joue un rôle
important depuis 1931 par le complément qu'elle
apporte à l'assurance-chômage.

f) Formation professionnelle. La législation
fédérale pourra aussi intervenir dans ce domaine.
L'arrêté, fédéral du 21 septembre 1939 ne confère
à la Confédération le droit de légiférer sur la for-

F
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mation professionnelle que dans le domaine du
commerce, de l'industrie et des arts et métiers. Le
nouveau projet a supprimé cette restriction mais
nous verrons que votre commission, tout au moins
dans sa majorité, propose d'y revenir.

Le Conseil fédéral justifie sa décision en invo-
quant l'importance considérable que la formation
professionnelle revêt pour le caractère des individus,
pour le développement de notre économie. Nous
indiquerons plus loin les modifications apportées
par votre commission. Mais nous nous en voudrions
de ne pas dire par avance que la commission se
scinda en majorité et en minorité au sujet de cette
question de la formation professionnelle et que hier
la minorité s'est augmentée d'un certain nombre
de membres, la minorité étant réduite d'autant.
Un débat interviendra lorsque nous examinerons par
le détail cet article 34ter f).

Comme nous avons donné connaissance des
pétitions reçues par votre commission sur d'autres
articles économiques, nous nous en voudrions, par
esprit d'objectivité, de ne pas. signaler une requête
toute récente de l'association suisse pour le service
domestique. Cette association demande que le projet
du Conseil fédéral soit maintenu comme le Conseil
national l'a voté et comme le propose la minorité
de la commission. Les arguments qui sont indiqués
dans le rapport adressé à notre commission se justi-
fient pour leurs auteurs, par cette phrase finale:
«Nous nous permettons de vous demander de ne
pas limiter à l'industrie, au commerce et aux arts
et métiers l'article 34quater que proposent le Con-
seil fédéral et le Conseil national, mais de laisser
subsister la rédaction au sens large ou de rédiger
tout autre texte n'excluant pas le service domes-
tique». Cela est signé «pour l'association suisse pour
le service domestique». Nous avons tenu, par motif
d'objectivité, nous le répétons, à signaler l'évolution
qui s'est produite au sein de votre commission,
entre la première session qu'elle a tenue et la séance
d'hier, et de vous donner aussi connaissance de la
pétition reçue à ce sujet.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 34ter prévoient
que la force obligatoire générale du contrat collectif
ou autre entente entre associations d'employés ou de
travailleurs ne sera accordée que dans des domaines
visant les conditions de travail et sur l'avis d'ex-
perts indépendants à condition que les dispositions
y relatives tiennent compte des intérêts légitimes
des minorités et des diversités régionales, qu'elles
respectent l'égalité devant la loi ou la liberté d'asso-
ciation. Nous verrons également au cours du débat
les modifications apportées par le Conseil national
au texte initial du Conseil fédéral.

Le troisième alinéa de l'article 34ter prévoit que
l'assurance-chômage incombe aux caisses publiques
et aux caisses paritaires privées ou syndicales. Le
droit d'instituer ces caisses publiques et de déclarer
l'assurance-chômage obligatoire est réservé aux
cantons. Enfin, le projet d'arrêté fédéral prévoit
que celui-ci sera soumis à la votation du peuple
et des cantons, ce qui est tout naturel puisqu'il
s'agit d'une revision de la Constitution fédérale.

Après avoir formulé un certain nombre de modi-
fications au texte du Conseil fédéral ou éventuelle-
ment du Conseil national, votre commission unanime
s'est prononcée pour l'entrée en matière et le pas-

sage à la discussion des articles. Plusieurs de ses
membres, au moment de la votation finale, ont
exprimé le désir qu'il soit précisé devant le plénum
de notre Conseil que toutes les mesures prises par
l'administration, en application de ces articles
constitutionnels, puissent être abrogées aussitôt
que les circonstances qui les ont dictés auront cessé
d'exister. A la demande de nos collègues, nous avons
tenu à le rappeler expressément ici.

Sous réserve de ces observations et des modifi-
cations que nous formulerons au cours de la dis-
cussion des articles, laquelle, pensons-nous, se fera
alinéa par alinéa, votre commission unanime vous
propose d'entrer en matière et de passer à l'examen
des dispositions de cet arrêté.

Allgemeine Beratung. - Discussion généfale.

Egli: Mag man die neuen Wirtschaftsartikel von
diesem oder von jenem Standpunkt aus betrachten,
man tritt nur mit einer gewissen Beklemmung und
einem Unbehagen an sie heran. Freude oder Be-
geisterung vermögen sowieso nicht aufzukommen.
Sie bilden ein Kompromisswerk mit allen Mängeln
eines solchen.

Der Jurist findet eine Anzahl Gesetzesbestim-
mungen statt Verfassüngsgrundsätze. Er vermisst
eine richtige Systematik und stösst sich an den
Unklarheiten und Ungewissheiten. Unklar ist zum
Beispiel das Verhältnis zwischen dem.Art. 31 bis und
Art. 34 ter. Der eine Artikel soll sich auf den Fähig-
keitsausweis beziehen und der andere auf Schutz-
massnahmen. Man könnte die Rollen mit einiger
Auslegungskunst auch vertauschen. Der Anhänger
einer freiem Wirtschaft beklagt die weitern Ein-
schränkungen der individuellen Freiheit. Einzelnen
Wirtschaftsverbänden gehen die Bindungen viel zu

jwenig weit, namentlich in bezug auf den eigenen
Verband. Für die Vertreter der Privatwirtschaft und
einer intensivem Staatswirtschaft bieten die Artikel
eine Fundgrube zu unerschöpflichen Auseinander-
setzungen.

Ein Gutes haben diese Artikel vorab : sie bereiten
den Boden für eine Totalrevision der Bundes-
verfassung.

Sie mögen es mir zugute halten, wenn ich als Mit-
glied einer kantonalen Regierung die neuen Wirt-
schaftsartikel noch unter einem ändern Gesichts-
winkel betrachte: unter dem des Zentralismus und
Föderalismus. Der Ständerat hat überdies eine be-
sondere Veranlassung, das Fortschreiten des Bun-
deszentralismus kritisch zu würdigen und -dafür zu
sorgen, dass das Grundgefüge des eidgenössischen
föderalistischen Staates nicht erschüttert wird. Die
Welschen mit ihrem feineren Sprach- und Rechts-
gefühl sprechen vom «Conseil des Etats», vom «Con-
siglio degli Stati». Wir Deutschschweizer kennen
nurmehr den Rat der „Stände". Was bleibt all-
mählich von den Kantonen als den souveränen
Staaten des Art. 3 der Bundesverfassung? Stück
um Stück wird die Souveränität unterhöhlt, das
Ende ist noch nicht abzusehen! Divide et impera!
Die allgegenwärtigen Bundesfinanzen helfen die Ent-
wicklung beschleunigen. Qui paye commande! Es
ist betrüblich, dass die Kantone es noch als "ihre
Pflicht betrachten müssen, das Wettrennen um die
Subventionen mitzumachen. Die neuen Wirtschafts-
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artikel fügen wieder grosse Quadern dem schon
mächtigen Bau des Zentralstaates bei. Den Kan-
tonen werden neuerdings gewichtige Kompetenzen
entrissen, und ihre Initiative wird durch die neuen
Wirtschaftsartikel gelähmt.

Ich möchte hier nicht auf die einzelnen Artikel
eintreten, will aber meine Behauptung wenigstens
summarisch an Hand einiger bestimmter Vorschläge
dartun. Ihre Kommission darf das Verdienst für sich
in Anspruch nehmen, in mehreren Punkten den
geschilderten Entwicklungen entgegengetreten zu
sein. Probleme, welche die Kantone auch nur
einigermassen ebensogut lösen können, sind ihnen
zu überlassen. So kam Ihre Kommission dazu, die
Abänderung mehrerer Beschlüsse des Bundesrates
und des Nationalrates im Sinne der Erhaltung der
Kantonssouveränität vorzuschlagen. Was bleibt, ist
immer noch ein ganz erheblicher Kompromiss.

1. Da ist einmal die vom Nationalrat neu be-
schlossene Generalvollmacht des Art. 31, Abs. l,
lautend: ,,Der Bund trifft im Rahmen seiner ver-
fassungsmässigen Befugnisse die zur Mehrung der
Wohlfahrt des Volkes und zur Sicherung der Exi-
stenz der Bürger geeigneten Massnahmen." Die
ständerätliche Kommission hat einmal gefunden,
dass diese Bestimmung an die Spitze des Art. 31 bis
gehört und schlägt vor, statt von der „Sicherung
der Existenz der Bürger" nur von einer „wirtschaft-
lichen Sicherung der Bürger" zu sprechen. Auch in
dieser abgeschwächten Form halte ich den Artikel
für gefährlich. Entweder hat er eine Bedeutung und
enthält Kompetenzen; dann gibt er dem Bunde
pleins pouvoirs und beeinträchtigt die Souveränität
der Kantone. Hat er aber bloss deklamatorische Be-
deutung, so ist er überflüssig, da bereits Art. 2 der
Bundesverfassung als Zweck des Bundesstaates die
Förderung der gemeinsamen Wohlfahrt der Eid-
genossen umschreibt. Der Bundesrat steht aller-
dings auf dem Standpunkt, dieser neue Artikel ver-
weise ja auf die verfassungsmässigen Befugnisse,
verleihe also keine individuellen Rechte, er sei kein
Kompetenzartikel. Gerade der Umstand, dass so
grosses Gewicht auf diese neue Bestimmung gelegt
wird, lässt aber vermuten, dass man damit doch
etwas anzufangen gewillt ist. Wir wissen nicht, wie
sich eine spätere Zeit dazu stellt und was sie daraus
macht. Die Kommissionsmehrheit hat einen Strei-
chungsantrag abgelehnt, nachdem der Artikel sozu-
sagen als Schicksalsartikel für die Abstimmung
bezeichnet wurde.

So möchte ich den Vertreter des Bundesrates
wenigstens bitten, seine vor der Kommission ab-
gegebene Erklärung zu wiederholen, es handle sich
nicht um einen Kompetenzartikel, er gewähre
keinerlei Individualrechte, er habe bloss deklama-
torische Bedeutung. Dieser Erklärung dürfte auch
noch beigefügt werden, dass daraus nicht ein „Recht
auf Arbeit" abgeleitet werden kann und dass die
Bestimmung überhaupt nicht über die Bedeutung
des bestehenden Artikels 2 der Bundesverfassung
hinausgeht. Ein misstrauischer Föderalist — ich
möchte das allerdings nicht sein — wird sich auch
damit nicht beruhigen.

2. In Art. 31 bis sind die Grundlagen für den
Fähigkeitsausweis geschaffen. Es handelt sich dabei
in erster Linie um Beschränkungen der individuellen
Freiheit durch Einräumung von Befugnissen zum

Erlass von Vorschriften in Abweichung von der
Handels- und Gewerbefreiheit. Bei näherem Zusehen
werden aber in einigen Belangen auch bisherige
kantonale Souveränitätsrechte tangiert, mehr dem
Wortlaut als dem Willen nach.

3. Einen eigentlichen Angriff auf die kantonale
Souveränität, nicht nur eine Einschränkung der-
selben, erblicke ich im Vorschlag des Bundesrates
und des Nationalrates in Art. 34ter, Abs. l, lit. /,
wo der Bund ermächtigt werden soll, in bezug auf
das gesamte berufliche Bildungswesen Vorschriften
aufzustellen. Wohl gemerkt: Vorschriften aufzu-
stellen-, nicht nur unterstützende und schützende
Massnahmen zu treffen. Damit wird dem Bunde das
Recht gegeben, auf dem Gebiete der Industrie, des
Gewerbes, des Handels, des Gastwirtschaftsgewer-
bes, der Landwirtschaft, der Forstwirtschaft, der
Pflegerinnenberufe, des Hausdienstes (um nur einige
besonders ins Auge gefasste Berufe zu nennen), aber
auch auf dem Gebiete der Wissenschaft, Kunst,
Erziehung, Schule usw., bindende Vorschriften für
die Ausbildung in allen Berufen, für die Zulassung
zu den Berufen, für die Art und Weise der Ausübung
aller Berufe aufzustellen. Da jeder Mensch irgend-
einen Beruf hat, kann der Bund überhaupt die ge-
samte Erwerbstätigkeit eines Menschen reglemen-
tieren. Das ist zwar heute ausgesprochenermassen
nicht gewollt, kann aber später einmal gewollt
werden, die Grundlagen wären geschaffen. Bisher
hatte der Bund nach Art. 34ter der geltenden Ver-
fassung nur die Befugnis, auf dem Gebiete des Ge-
werbes einheitliche Bestimmungen aufzustellen.
Darauf beruht ja das Berufsbildungsgesetz. Jetzt
würde der Bund zum alles beherrschenden Diktator
im gesamten Erwerbsleben. Der Vertreter des Bun-
desamtes hat in den Kommissionsberatungen er-
klärt, Art. 34 ter bezwecke nicht die Regelung der
Fähigkeitsausweise; weder Berufswahl noch Berufs-
ausübung würden angetastet. Das sei der fundamen-
tale Unterschied gegenüber dem Institut des Fähig-
keitsausweises, der in Art. 31 bis geregelt werde.
Diese Auffassung ergibt sich jedenfalls nicht aus
dem Wortlaut. Eine Erklärung über die Auffassung
kann nicht genügen; es muss Klarheit im Wortlaut
der Verfassungsb'estimmungen selbst geschaffen
werden. Diese schlägt die Kommission vor. Der Vor-
schlag geht immer noch erheblich über die bis-
herigen Bundesbefugnisse hinaus und schränkt die
Kantonssouveränität ein. Es ist ein Kompromiss.
Unklarheiten bleiben immer noch bestehen. Das
Nähere darüber ist in der Detailberatung zu sagen.

4. Entgegen dem Vorschlag des Bundesrates will
der Nationalrat die Gesetzgebung über die Führung
der Lichtspieltheater den Kantonen entziehen und
sie dem Bunde übertragen. Den Kantonen soll, wenig-
stens nach der Erklärung des Chefs des Departe-
mentes des Innern, noch die Zensur verbleiben. Man
kann sich fragen, ob dieser Entzug der •Gesetz-
gebungskompetenz nötig und zweckmässig ist. Die
ständerätliche Kommission hat bisher dem National-
rate zugestimmt. Man wird in der Detailberatung
darauf zurückkommen..

5. Das sind nur einige Hauptpunkte. Es wären
noch andere beizufügen: Vermehrte Einmischung
des Bundes in das Bankwesen, in die Arbeitslosen-
versicherung, in die Gesetzgebung über die Aus-
übung des Handels, in. die Agrargesetzgebung usw.



6. Dezember 1945 — 205 ' — Revision der Wirtschaftsartikel

Es handelt sich dabei zum Teil mehr um die Be-
schränkung von individuellen Rechten als um eine
solche der kantonalen Souveränität. Immerhin wird
letztere auch berührt.

Bei den Beratungen im Nationalrat sind diese
Einschränkungen der kantonalen Souveränität von
verschiedenen Rednern schmerzlich empfunden
worden. Es fehlte nicht an Anpreisung von schmerz-
lindernden Mitteln. Schmerzstillende Mittel gibt es
kaum.

Ernsthafte und sehr beachtenswerte Anträge
haben in dieser Hinsicht- namentlich die Herren
Regierungsräte Odermatt von Obwalden und Quar-
tenoud von Freiburg gestellt.

Herr Odermatt stellte zu Art. 31 ter, Abs. 2, den
Antrag, diesen Absatz zu streichen und dafür fol-
genden Wortlaut aufzunehmen (vgl. Stenogr. Bulle-
tin, S. 566): „Die Kantone können, sofern und so-
lange der Bund nicht selbst entsprechende Be-
stimmungen aufgestellt hat, Vorschriften gemäss
Art. 31 bis, AI. 2, lit. a—c, für ihr Kantonsgebiet er-
lassen." Der Antrag, dem sich Herr Nerfin anschloss,
hat im Nationalrat wenig Anklang gefunden. Es
wurde ihm vom Bundesratstische aus namentlich

•entgegengehalten, die Kantone könnten beim Erlass
von Massnahmen, die vom Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit abweichen, wahre Orgien feiern ;
der Bund könnte sie gar nicht hindern. Das würde
den Bund zwingen, seine Kompetenzen überall aus-
zunützen und so rasch als möglich auf allen Gebieten
Einschränkungen des Grundsatzes der Handels- und
Gewerbefreiheit vorzunehmen, auch wenn es sonst
gar nicht beabsichtigt wäre. Man kann darauf er-
widern, dass die gleichen Orgien auch der Bund
feiern kann und darum nicht einzusehen ist, warum
sie nicht ebensogut den Kantonen überlassen werden
sollen, wenn der Bund nicht oder noch nicht Lust
hat, sie selbst zu feiern. Ich werde in beschränktem
Umfang den Antrag Odermatt/Nerfin wieder auf-
nehmen, und komme in der Einzelberatung darauf
zurück. Die Annahme dieses Antrages würde den
föderalistischen Bedenken einigermassen entgegen-
kommen.

Zum Antrag Quartenoud, der im Nationalrat mit
Stichentscheid des Präsidenten angenommen wurde,
muss der Ständerat in der Detailberatung sich aus-
sprechen, da er vom Nationalrat als Abs. 5 dem
Art. 34ter eingefügt wurde. Er lautet: „Bei Fehlen
einer eidgenössischen Regelung sind die Kantone
befugt, über oben erwähnte Gegenstände Gesetze
zu erlassen." Unter den „oben erwähnten Gegen-
ständen" sind wohl nur die in Art. 34ter aufge-
zählten zu verstehen. Unter „Fehlen einer eidgenös-
sischen Regelung" wird wohl das Fehlen einer Rege-
lung durch Gesetz, nicht Fehlen einer Verfassungs-
bestimmung zu verstehen sein. Ist dieser Artikel
geeignet, die Kantonssouveränität zu stützen, kan-
tonale Kompetenzen zu erhalten oder den Kantonen
Kompetenzen zu geben, die sie nicht schon haben ?
Nur das interessiert hier zunächst beim Untersuch*
des Verhältnisses zwischen Zentralismus und Föde-
ralismus in den Wirtschaftsartikeln. Die ständerät-
liche Kommission hat mit grosser Mehrheit gefun-
den, der Artikel sei überflüssig,_da er den Kantonen
Kompetenzen einräumen wolle, die sie ja gestützt
auf Art. 3 der Bundesverfassung bereits besitzen.
Die Wiederholung bei einem besonderen Artikel sei

sogar gefährlich, da sie ein gewisses Angstgefühl,
eine gewisse Unsicherheit verrate, Verwirrung stifte
und man leicht folgern könnte, dass die Souveränität
nicht gegeben sei, wenn sie nicht besonders hervor-
gehoben werde. Ich habe in der Kommission eben-
falls diese Auffassung vertreten und mich für
Streichung des Artikels eingesetzt. Es handelt sich
nicht etwa bloss um eine Wiederholung des Antrages
Odermatt für den Art. 34ter. Die Kompetenzen zur
Abweichung von der Handels- und Gewerbefreiheit
gemäss Art. 31 bis haben die Kantone nicht bereits
inné. Die Kantone könnten also ohne Besondere
Kompetenzdelegationen durch den Bund darüber
nicht legiferieren. Der Antrag Oderrnatt ist also
nicht überflüssig. Das trifft aber für den Antrag
Quartenoud zu, wie das Eidg. Justiz- und Polizei-
departement in einem Gutachten vom 23. Oktober
1945 einwandfrei festgestellt hat. Der Antrag ist
nicht geeignet, den föderalistischen Gedanken ir-
gendwie zu stützen. Im Gegenteil, er kann diesem
gefährlich werden.

Abs. 4 zu Art. 34ter muss jedenfalls insoweit ge-
strichen .werden, als Art. 31 ter, Abs. 2, anwendbar
erklärt wird. Wenn die Kantone über die Gegen-
stände des Art. 34 ter kraft verfassungsmässigen
Rechtes ohne' weiteres Gesetze erlassen können,
solange eine Bundesgesetzgebung fehlt, so hat es
keinen Sinn, auch noch zu bestimmen, dass der
Bund seine Kompetenzen delegieren kann. Über
alles Nähere ist in der Eintretensdebatte zu spre-
chen.

Das Unbehagen des Föderalisten angesichts der
neuen Wirtschaftsartikel wird gemildert durch die
Tatsache, dass er ihnen auch einige positive Seiten
abgewinnen kann.

Erstens: man kann sich der Einsicht nicht ver-
schliessen, dass mit der zunehmenden Bindung an
internationale. Verhältnisse und der zunehmenden
Komplizierung der wirtschaftlichen Verhältnisse der
Föderalismus auf wirtschaftlichem Gebiete oft nicht
mehr am Platze ist. Es gilt, bewusst und gewollt
neue Abgrenzungen zu suchen und zu finden, auch
wenn sie auf Kosten der kantonalen Souveränität
gehen, sofern das einem Gebot vaterländischer
Pflicht und eidgenössischer Solidarität entspricht,
und namentlich, wenn der soziale Fortschritt es
gebieterisch verlangt. Man kann nicht von einem
„Zeitalter des kleinen Mannes" sprechen und dann
dessen Herbeiführung unter Berufung auf die kan-
tonale Souveränität sabotieren. Es hat auch keinen
Sinn, den Resignierten zu spielen und nur den Kom-
promiss zu suchen. Wir müssen den Mut haben, alte
liebgewordene Gedanken aufzugeben und uns auch
als Föderalisten den neuen wirtschaftlichen Er-
fordernissen anzupassen. Wir wollen nicht in der
Defensive bleiben, sondern mitarbeiten.

Zweitens: Wir dürfen uns daran erinnern, dass
es nicht so sehr auf die Verfassung, als auf die Aus-
führung ankommt. Es gilt allerdings, den Anfängen
zu wehren, wenn das Ende nicht gewollt ist. Aber
letzten Endes schützt auch der Wortlaut einer Ver-
fassung nicht vor Eingriffen gegenüber der kanto-
nalen Souveränität, wenn die Mehrheit, der König,
es so will.

Drittens: Ich verspreche mir, wie schon aus-
geführt, von der eingeschränkten Annahme des
Antrages Odermatt zu Art, 31 bis neue Abgrenzungs-
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möglichkeiten zwischen Bundeskompetenzen und
Kantonssouveränität. Es ist in der Einzelberatung
darauf zurückzukommen. Ich will dabei gern zu-
gestehen, dass auch schon der im Nationalrat be-
schlossene Abs. 2 zu.Art. 41 ter den Ausgangspunkt
für solche neue Abgrenzungen bilden kann. Er lau-
tet: „Ausserdem kann der Bund die Kantone im"
Rahmen seiner eigenen Gesetzgebungsbefugnisse er-
mächtigen, Vorschriften zu erlassen auf Gebieten,
die keiner allgemeinen Regelung durch den Bund
bedürfen und für welche die Kantone nicht kraft
eigenen Rechts zuständig sind." Die ständerätliche
Kommission hat dieser Formulierung zugestimmt.
Mit dem weitergehenden Antrag Odermatt wäre
diese Kompetenzdelegation unnötig geworden. Bei
dem von mir gestellten Antrag zu Art. 31 bis be-
steht sie noch zu Recht, speziell für die Befugnisse
des Bundes gemäss Art. 31 bis, lit. 6 und c.

Nicht ganz klar ist, für welche Gebiete Art.
31 ter, Abs. 2, die Kompetenzdelegation einräumen
will. Doch wohl nur für die Gebiete des Art. 31 bis.
Dann würde er aber besser im letztern Artikel auf-
genommen.

Diese Bestimmung kann den Kantonen neue
Betätigungsgebiete erschliessen und den föderali-
stischen Gedanken mehren. Herr Bundesrat Stampfli
hat ausdrücklich erklärt, dass die Kantone bei
einer Kompetenzdelegation von der Handels- und
Gewerbefreiheit abgehen können, selbstverständlich
nur,' soweit der Bund selber die Kompetenz hat, das
zu tun. Es handelt sich dabei nicht um Verpflich-
tungen zur kantonalen Gesetzgebung, sondern nur
um die Einräumung von Rechten. Möge der Bund,
auch wenn mein Antrag angenommen werden sollte,
für die übrigen Gebiete des Art. 31 bis von dieser
neuen Kompetenz, die bisher nicht bestand, regen
Gebrauch machen. Das wird die Zusammenarbeit
von Bund und Kantonen fördern.

So kann den Wirtschaftsartikeln auch eine gute
Seite abgewonnen werden. Wenn auch ein gewisses
Unbehagen bleibt, so möchte ich diesem guten
Neuen zuliebe manches Unerwünschte übersehen
und unter allem Vorbehalt für die Schlussabstim-
mung auf die Beratung eintreten.

I.
BÜhrer: Ich erlaube mir, meine Empfehlung zum

Eintreten auf die Vorlage mit einigen grundsätz-
lichen Betrachtungen zu begleiten — hauptsächlich
über die Bedeutung der Änderungen, die der
Nationalrat an der Vorlage des Bundesrates ange-
bracht hat.

Um Missverständnisse über meine wirtschafts-
politische Grundhaltung zu vermeiden, darf ich
darüber unter 5 Punkten eine kurze persönliche
Erklärung voranstellen.

1. Ich^eiss, dass sich seit dem ersten Weltkrige;
und in b'esonderem Masse durch die Kriegswirt-
schaft der vergangenen Jahre, die Psychologie und
die Struktur unserer Wirtschaft und Sozialordnung
in mannigfachen Zusammenhängen praktisch und
wohl dauerhaft von der Vergangenheit gelöst haben.

2. Ich anerkenne, dass die wirtschaftliche und
die soziale Entwicklung zu einer Läuterung des
wirtschaftlichen Liberalismus führen, zu einer Syn-
these, die mit „Freiheit in der Ordnung" bezeichnet

werden kann. Liberalismus kann heute nicht mehr
als „Nichtintervention" gedeutet werden. Er be-
deutet aber eine feste Richtung der Wirtschafts-
und Sozialpolitik. Diese Richtung entwickelt eine
auf dem Privateigentum und dem freien Wett-
bewerb ruhende Wirtschafts- und Sozialordnung mit
zeitgemässen klaren Interventionen, welche in
Übereinstimmung stehen mit den politischen Grund-
lagen der Demokratie.

3. Ich" bin überzeugt, dass aus Gründen der
wirtschaftlichen und sozialen Gerechtigkeit und der
Staatsraison und in Übereinstimmung mit dem
Wandel von Anschauungen die Handels- und Ge-
werbefreiheit mit Ausnahmen zu ergänzen ist.

4. Meine berufliche Tätigkeit in der Export-
industrie ist nur erfüllt, wenn sie sich in jeder Phase
bestrebt, der Sicherung der Existenz der Mitarbeiter
und der Verhütung von Krisen und Störungen zu
dienen. Nur mit diesen Motiven kann ein Unter-
nehmen organisatorisch und wirtschaftlich stark
werden.

Diese Bemerkungen sollen die Gewissenhaftig-
keit und die Richtung andeuten, die für die Prüfung
der Vorlage gelten. Es ergibt sich daraus aber auch-
der Hinweis auf einen innerlichen Konflikt: in der
praktischen Tätigkeit die Bemühungen für eine
soziale Wirtschaft im weiten Sinne; in der Be-
wertung von Verfassungsbestimmungen aber die
Forderung nach schärfster Klarheit und die War-
nung vor Formulierungen, welche den Bürger mit
wirtschaftlichen Schranken und sozialen Siche-
rungen umgeben wollen, die seine Selbstverant-
wortung schwächen.

5. In formeller Hinsicht übersehe ich keineswegs,
dass wir Verfassungsartikel beraten und dass die
Ausführungsgesetze das Entscheidende sein werden.
Verfassungsartikel sind aber scharf zu formulieren.
Sie haben einen festen Willen zu zeigen, der die
Entwicklung bestimmt und der Entfaltung der
Volksmeinung keine Erschwerungen bereitet.

II.
Nun zu der Vorlage.
Ziel der Verfassungsrevision muss sein die

Wiederherstellung einer klaren und eindeutigen
Rechtslage, welche dem Staate, der Wirtschaft und
dem Bürger feste Normen ihres wirtschaftlichen und
sozialen Verhaltens bietet. Die Lücken der Gesetz-
gebungskompetenz des Bundes sind auszufüllen. Die
lange Periode der gelegentlichen und unsystema-
tischen Staatsinterventionen, die Wirtschaftspolitik
von Fall zu Fall, soll damit abgeschlossen werden!

Dieses Ziel ist nur erreicht, wenn die Verfassung
1. mit festen Begriff en die allgemeine wirtschafts-

politische Richtung weist und
2. die Mittel für die Verwirklichung unmissver-

ständlich darstellt.
Wir haben bereits bestätigt, dass es weder ein

unbegrenzt freiheitliches Wirtschaftssystem, noch
eine reine Staatswirtschaft geben kann. Aber wir
dürfen nicht darauf verzichten, eine Rangordnung
festzulegen,' klar zu -entscheiden über den Vorrang
der Privatwirtschaft (Marktwirtschaft) vor der
Zwangswirtschaft ( Kollektivwirtschaft). Diese Rang-
ordnung ist von entscheidender Bedeutung für den
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wirtschaftspolitischen Kurs, für den Ertrag der Wirt-
schaft und für das Verhältnis von Bürger zum
Staat.

Aus der Rangordnung ergeben sich also :
die Richtung über das Verhältnis von Wirt-

schaft und Staat,
das „Klima" für unsere Volkswirtschaft,
die Begrenzungen der Freiheit und der Bindung.
Der Bericht der Expertenkommission vom

4. Juli 1937, die Botschaften des Bundesrates vom
10. September 1937 und 3. August 1945 und die
von den eidgenössischen Räten angenommene Vor-
lage vom 21. September 1939 enthalten eine klare
Rangordnung und eine einheitliche Auffassung. Sie
lautet: Die private Tätigkeit soll das Primäre, die
staatliche Aktion das Sekundäre sein. Der Staat
wird tätig (vor allem durch das Mittel seiner Han-
dels- und Finanzpolitik) soweit privates Handeln
nicht ausreicht oder wenn die Selbstreglierung ver-
sagt und wenn die wirtschaftliche Freiheit miss-
braucht wird oder wenn ein besonderes Schutz-
bedürfnis einzelner Wirtschaftszweige oder Berufs-
gruppen vorliegt.

Mit dieser Entscheidung über unsere Wirtschafts-
und Sozialordnung wird erreicht: ein Maximum an
wirtschaftlicher Ergiebigkeit, an Stabilität, an
Gerechtigkeit und gleichzeitig die Wahrung der
wesentlichsten Grundlagen unseres Staats- und
Gesellschaftslebens; diese Grundlagen sind: 1. Die
bürgerliche Freiheit mit allen ihren Attributen
(Freiheit der Person, der Familie, der Kirche und
des Berufes), und 2. der föderative Rechtsstaat, über
den Herr Kollega Egli soeben eindringlich und ein-
drucksvoll gesprochen hat.

Wenn wir übereinstimmen, dass Freiheit und
Gerechtigkeit an der Spitze aller Werte stehen, so
haben wir zur Ordnung unseres Wirtschaftslebens
nur die Vefkehrswirtschaft (Marktwirtschaft), die
liberal-soziale Richtung zur Verfügung. Nur diese
Wirtschaftsform vermag unsere politischen, unsere
wirtschaftlichen und aussenwirtschaftlichen und
unsere sozialen Postulate zu erfüllen.

In der Schweiz vor allem kann es keine grössere
Antithese geben als Volkswohlfahrt und gebundene
Staatswirtschaft, weil unsere Aussenwirtschàft mit
ihrem Zwang zu beweglichen, dynamischen Wirt-
schaftskräften und zur geschmeidigen Anpassung
die Grundlage unserer Existenz bildet.

III.
Die Vorlage des Bundesrates : Diese Vorlage geht

von einem klaren Standort aus — von der Selbst-
verantwortung der Wirtschaft. Die Marktwirtschaft
wird neuerdings als das grundsätzlich jeder ändern
Ordnungsform überlegene Wirtschaftsprinzip aner-
kannt und der staatlichen Wirtschaftslenkung, der
Kollektivwirtschaft, vorgezogen.

Die Ausnahmen von der Handels- und Gewerbe-
freiheit sind in den Art. 31 bis, 31 ter und Slquin-
quies in sachlicher und in zeitlicher Hinsicht sauber
fixiert. Die Freiheit gemäss Art. 31 und die Bin-
dungen nach den Art. 31 bis bis Slquinquies bilden
die Pole für die zeitbedingten Bewegungen — für
die Konsolidierung und Entwicklung wirtschaft-
licher und sozialer Interessen von -Wirtschafts-
zweigen, Berufen und Landesteilen. — Der Art.

Ständerat. — Conseil des Etats, 1946.

34 ter verleiht dem Bunde die Kompetenz zur Ord-
nung der Beziehungen zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer und damit die Elemente für eine
gesunde fortschrittliche Sozialpolitik, hoffentlich
aber auch für die Förderung einer autonomen Zu-
sammenarbeit zwischen den Wirtschaftsgruppen,
die schon lange vermehrten Raum suchen für
eigene, neue Lösungen zur Ordnung des Arbeits-
und Sozialwesens.

So hat der Bundesrat unter Mitwirkung der
massgebenden Wirtschaftsorganisationen unsere
Hauptziele der Revision verwirklicht. Er bietet mit
seinem Entwurf: 1. eine klare Rechtslage. 2. Er
bezeichnet den Raum und die Formen für die
staatlichen Interventionen. Es ist eine bedeutsame
Leistung, der wir grosse Anerkennung schulden.

IV.
Die Vorlage des Nationalrates: Der Nationalrat

hat am Entwurf des Bundesrates leider gewichtige
Änderungen vorgenommen. Indem er in Art. 31 die
„Mehrung der \^ohlfahrt des Volkes" und die
„Sicherung der Existenz der Bürger" dem Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit voranstellte,
indem er in Art. 31quinquies „Massnahmen zur
Verhütung von Wirtschaftskrisen" als ausführbare
verfassungsmässige Pflichten normiert hat, ist von
den Grundkonzeptionen des Bundesrates erheblich
abgewichen worden.

Welchen Kurs soll mit diesen Normen der
Bundesrat steuern ? Diese brennende Frage ist nicht
beantwortet. Und wir sind nun gerade der Meinung,
dass eines nicht geschehen darf : Die revidierten
Wirtschaftsartikel dürfen den Behörden keine
Unsicherheit auferlegen. Die Bundesverfassung
kann nur eine klare und eindeutige Wegweisung
enthalten, an die sich jede Regierung, jeder poli-
tischen Herkunft, zu halten hat.

Der Entwurf des Bundesrates hat aber durch
die nationalrätliche Beratung jene Unklarheit und
Vieldeutigkeit erfahren, die zu vermeiden war. Mit
diesem Verfassungstext kann liberal oder rein
interventionistisch regiert werden.

Durch Formulierungen wie „Sicherung der
Existenz der Bürger" und „Massnahmen zur Ver-
hütung von Wirtschaftskrisen", wird eine Regierung
in der Praxis zu einem „Kapitän in dauernder See-
not". Wir liefern damit den Bundesrat von neuem
den Begehren der Wirtschaftsverbände aus; wir
veranlassen die Verbände, ihre Machttendenzen zu
verstärken. Alle Parteien und Gruppen sind einig
im Bestreben, den wirtschaftspolitischen Druck auf
die oberste Behörde zu verringern. Dieses Bestreben
ist ein gewichtiger Grund für die Revision der Wirt-
schaftsartikel.

Wenn es nicht gelingt, eine eindeutige wirt-
schaftliche Richtung als imperatives Mandat für
die Landesregierung herauszuarbeiten, so erfüllt die
Revision ihren Zweck nicht ; denn es entsteht keine
wesentliche Änderung gegenüber dem bisherigen
Zustand.

Die „Sicherung der Existenz der Bürger durch
den Staat" ist ein Postulat des Kollektivismus.
Dem „Recht auf Arbeit dès Arbeiters" steht das
„Recht auf den Arbeiter des Staates" gegenüber.
Wenn das „Recht auf Arbeit" und die „Vollbe-
schäftigung" in einer freien Wirtschaft versprochen
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werden, so ist damit die staatlich geführte Wirt-
schaft gefordert und zugleich die Freiheit der Preis-
bildung, der Berufswahl, des Arbeitsplatzes, der
Unternehmerdisposition und ähnliches. Das ist eine
höchst gefährliche demagogische Zuspitzung des
allgemein anerkannten Postulates, dass ein Höchst-
mass an Beschäftigungsstabilität angestrebt werden
muss. Diese Proklamierung kann nur erfüllt werden,
wenn dem Staate unbeschränkte Befugnisse in der
Leitung der Wirtschaft gewährt werden, die dem
Individuum aber alle ändern „Rechte" und die per-
sönliche Freiheit nehmen; aber selbst damit kann
unsere Abhängigkeit von der Aussenwirtschaft nicht
aufgehoben oder ausgewogen werden. Sogar Bis-
marck, der die Demagogie nicht scheute und dessen
preussischer Staatssozialismus zu einem Baustein
des Nationalsozialismus wurde, hat es im Jahre
1884 für eine primitivere Wirtschaft nicht gewagt,
in seiner grossen Reichstagsrede seine Zusicherung
auf „Recht auf Arbeit" und „Sicherung der Exi-
stenz" mit einer freien Wirtschaft zu verbinden.
Das preussische Landrecht hat ihn daran gehin-
dert. Diesen Sprung haben ers£ die Verfasser der
Denkschrift „Vollbeschäftigung und Recht der
Arbeit in einer freien Wirtschaft" (die Herren Dutt-
weiler und Münz) vollzogen.

Es ist aber wohl möglich, mit Wirtschafts-
• artikeln in der Konzeption des Bundesrates die
Ebene sachlicher und sachverständiger Erörterun-
gen über die zweckmässigen Massnahmen zur Er-
reichung eines Höchstmasses an Beschäftigungs-
stabilität im Rahmen eines- freiheitlichen Wirt-
schafts- und Gesellschaftssystems zu beziehen. Mit
den neuen Wirtschaftsartikeln wollen wir diese
sachliche Ebene herstellen, auf der Erfahrung und
Logik Geltung haben. Es wird sich dann auch her-
ausstellen, dass zwischen den heutigen erbitterten
Gegensätzen doch ein beträchtlicher Boden gemein-
samer Überzeugungen existiert.

Es ist auch ein unlösbarer verfassungstechnischer
Gegensatz, wenn dem Bunde gleichzeitig Mass-
nahmen zur „Sicherung der Existenz der Bürger"
und die Respektierung der Handels- und Gewerbe-
freiheit übertragen werden. Damit sind in einem"
Verfassungsartikel zwei rechtssetzende Bestimmun-
gen enthalten, welche aus zwei einander diametral
entgegengesetzten wirtschaftlichen Ordnungsprin-
zipien entspringen. Zum mindesten ist durch diesen
Wortlaut eine Unklarheit geschaffen, die später
mannigfache Gelegenheiten zu tiefen Meinungs-
verschiedenheiten bietet.

Die Erklärung des Bundesrates, wonach es sich
nur um eine wirtschaftspolitische Zielsetzung, nicht
um ein persönliches Individualrecht handle, ist
gewiss sehr beachtlich. Demgegenüber wurde von
sozialistischer Seite aber die Meinung vertreten, die
„Sicherung der Existenz der Bürger" sei die neue
wirtschaftspolitische Garantie, welche an'die Stelle
der Gewährung der Handels- und Gewerbefreiheit
trete. Wir lesen zudem im „Volksrecht" vom
29. September:

„Wenn sich eine neue Mehrheit bilden würde,
die sich grundsätzlich auf eine erweiterte Politik
der Kontrolle der privaten Wirtschaft durch den
Staat und die Forderung der auf Selbsthilfe
beruhenden Organisationen der Wirtschaft einigte,
so könnte diese Mehrheit ganz sicher mit den Wirt-

schaftsartikeln umwälzende Neuerungen einleiten,
ohne die Verfassung ritzen zu müssen."

In seinem Art. 31 quinquies verpflichtet sich der
Bundesrat zu „Massnahmen zur Verhinderung
drohender und zur Bekämpfung eingetretener
Arbeitslosigkeit" und für die „Arbeitsbeschaffung".
Damit verankert er in seiner Vorlage Verpflichtun-
gen, die seit der Wirtschaftskrise der Dreissiger-
jahre allgemein anerkannt sind und denen bereits
wertvolle praktische Taten folgten. Der Bundes-
beschluss über die Regelung der Arbeitsbeschaffung
in der Kriegskrisenzeit, die Zwischenberichte des
Delegierten für Arbeitsbeschaffung des Bundesrates
geben Aufschluss über die Vielgestaltigkeit dieser
Vorsorge, über eine weitschauende Arbeitsmarkt-
politik, durch welche konjunkturelle Schwankungen
aufgefangen oder wesentlich gemildert werden. Die
Aufnahme in die Wirtschaftsartikel schafft die
glückliche und zweckmässige Verfassungsgrund-
lage für eine bisher auf Notrecht und Subventions-
gesetze gegründete Praxis.

Der Nationalrat ersetzt aber die Worte': „Mass-
nahmen zur Verhinderung drohender Arbeitslosig-
keit" durch „Massnahmen zur Verhütung von
Wirtschaftskrisen." Wir haben anzunehmen, dass
damit etwas anderes gemeint ist als mit der bundes-
rätlichen Formulierung. Wir werden bei der Be-
handlung des Art. 31 quinquies darüber nähere
Untersuchungen anzustellen, haben, die unsern
Minderheitsantrag begründen. ,

V.
Nach Art. 32, Abs. l, können für Fälle dring-

licher Art und Zeiten wirtschaftlicher Störungen
die Massnahmen auf dem Dringlichkeitswege be-
schlossen werden. Wir übersehen nicht, dass 1939
durch die Teilrevision des Art. 89 BV eine Be-
schränkung des Dringlichkeitsrechtes eingetreten
ist. Der praktische Wert dieser Verfassungsänderung
konnte aber wegen der „Vollmachten" bisher kaum
festgestellt werden, so dass ihr Einfluss auf die
Handhabung der Wirtschaftsartikel noch nicht zu-
verlässig zu bewerten ist.

Damit kommen wir zu der Frage: Welchen
wirtschaftspolitischen Kurs kann der Bundesrat
steuern ? Mit dieser Frage zielen wir ab auf eine
genaue Erklärung des Bundesrates, wie er das
Dringlichkeitsrecht des Art. 32, Abs. l, zu hand-
haben gedenkt. Die Fragestellung ist bedingt durch
den Wandel der wirtschaftspolitischen Verhältnisse
und der politischen Willensbildung. Zum grossen
Unterschied von der Zeit vor 1914 ist unsere Wirt-
schaft nun sehr weitgehend organisiert. Fast alle
Wirtschaftszweige und Berufsgruppen sind wirt-
schaftlich gruppiert, meist auch politisch, um
direkten oder indirekten Einfluss auf die wirtschaft-
liche und soziale Führung des Staates zu gewinnen.
Damit ist zugleich der Einfluss des Staates stark
gewachsen.

Diese Gruppen und Verbände bemühen sich
immer mehr, ihre Interessen über oder durch den
Staat wahrzunehmen. Wenn dies auf demokra-
tischem Wege geschieht, d. h. mit der Sanktion des
Volkes, kann dagegen nichts eingewendet werden.
Aber im letzten Jahrzehnt wurde dafür vorzugs-
weise der Weg der Dringlichkeit — der Ausschaltung
der Volksabstimmung — gewählt.
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Die Formulierung „Verhütung von Wirtschafts-
krisen" vermehrt die Gefahr, dass verfassungsmässig
dringlich regiert wird, nicht nur, um eingetretene
Störungen zu bekämpfen, sondern um unter dem
Druck von Wirtschaftsgruppen präventiv zu wirken.
Die Revision der Wirtschaftsartikel verlangt daher
als Korrelat die Verhinderung des Ausweges, dass
auf dem Dringlichkeitsweg die Festigung von
Gruppen- und Sonderinteressen das Hauptergebnis
der Verfassungsrevision wird, dass also eine Ver-
stärkung der politischen Verbandsmacht eintritt.

Wir werden uns erlauben, bei der Beratung des
Art. 32, Abs.l, noch weitere Erwägungen anzu-
stellen und diese Frage an den Bundesrat konkreter
zu gestalten.

VI.
Wir fassen zusammen:
1. Die Vorlage des Bundesrates ist ein sachlich

und politisch wohl abgewogenes, wertvolles Werk,
das unsere Zustimmung verdient.

2. Zu der Vorlage des Nationalrates:
a) Indem die Verpflichtung des Bundes zu Mass-

nahmen zur „Mehrung der Wohlfahrt des Volkes"
und zur „Sicherung der Existenz der Bürger" in
Art. 31 an die Spitze gestellt wurde, wird in einem
Schwerpunkt der Wirtschaftsverfassung Unklarheit
geschaffen; sie ist durch die Korrektur der stände-
rätlichen Kommission wohl verringert, aber kaum
vollkommen behoben.

b) Die Verpflichtung des Bundes zuMassnahmen
zur „Sicherung der Existenz der Bürger" und zur
„Verhütung von Wirtschaftskrisen" ist in ihrem
Geltungsbereich nicht fassbar; sie schafft in ihrer
Wechselwirkung die Möglichkeiten für eine unstete
Wirtschaftspolitik.

Derartige programmatische Zielsetzungen ent-
halten die Gefahr, dass grundsätzliche wirtschafts-
politische Entscheidungen auf Grund der politischen
Machtverhältnisse ausgetragen werden; Wirtschafts-
krisen könne sich zu Staatskrisen entwickeln.

3. Um einem radikalen Eingriff in das Dring-
lichkeitsrecht zuvorzukommen, um die Gewähr zu
haben, dass die gesetzliche Ausgestaltung der neuen
Wirtschaftsartikel durch den Volkswillen erfolgt, ist

entweder die Dringlichkeit nach Art. 32, Abs. l,
zeitlich zu begrenzen,

oder eine verbindliche Interpretation über die
Form der gesetzgeberischen Handhabung der Wirt-
schaftsartikel vorzunehmen.

Indem ich Sie bitte, meine Erwägungen bei der
Einzelberatung nicht zu übersehen, empfehle ich
Eintreten auf die Vorlage.

Weber: Der Herr Präsident der Kommission hat
bereits darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig die
Wirtschaftsartikel für die schweizerische Landwirt-
schaft seien. Es ist so: Wir haben an diesen Wirt-
schaftsartikeln ein ganz besonderes Interesse, na-
mentlich deshalb, weil die Belange der Landwirt-
schaft verfassungsmässig und gesetzmässig bisher
sehr mangelhaft, um nicht zu sagen schlecht unter-
mauert waren.

Wir haben das Gesetz von 1892 über die Förde-
rung der Landwirtschaft durch den Bund, das dann
im Jahre 1929 revidiert und erweitert wurde, das
aber zur Hauptsache ein Subventionsgesetz ist. Erst

nach dem Kriege kam dann die neue Alkoholord-
nung, in der teilweise der Obst- und Kartoffelbau
der Aufsicht und dem Schütze des Bundes unter-
stellt wurde. Nachher kam noch das Getreidegesetz,
das die Abnahmepflicht des Bundes statuierte,
etwas, was ja sehr wohltuend gewirkt hat. Das war
aber alles. Wenn man Art. 29 der jetzigen Bundes-
verfassung liest, könnte man wirklich zur Auf-
fassung kommen, wir hätten keine leistungsfähige
Landwirtschaft. Das war wahrscheinlich der Grund,
warum damals Art. 29 so gefasst werden konnte.
Keinen staatlichen Schutz und1 Auf sieht geniesst die
Milchwirtschaft und die Fleischerzeugung. Bloss
wenn an der Grenze Viehseuchen auftreten, hat man
sie zeitweise gesperrt. Aber im übrigen waren wir
der ungarischen und argentinischen Konkurrenz
ausgesetzt. In bezug auf das Futtergetreide und die
Fetterzeugung hatten wir die Konkurrenz des Aus-
landes ebenfalls jahrzehntelang auszuhalten, und es
war gerade diesem Umstand zuzuschreiben, dass
wir in den Vorkriegsjahren zu einer gewaltigen
Überproduktion an Milch und Milchprodukten ge-
kommen sind, die dann Stützungsmassnahmen des
Bundes notwendig machten. Wir hatten eben zu viel
der sog. Bahnhofbauern, derjenigen Bauern, die nur
noch französisches Heu, argentinische Gerste, Wei-
zen, italienischen Mais, afrikanisches Erdnussmehl,
polnische Haferflocken und rumänischen Hafer ver-
fütterten und nur noch das Wasser war schweize-
rischer Provenienz. Das waren fürwahr keine
schweizerischen Bauern mehr.

Da kann aber nur der Bund helfen. Die Kantone
versagen da mit ihren Massnahmen vollständig.
Solche Zustände dürfen aber in der Nachkriegszeit
nicht wiederkehren. Unsere gesamte landwirtschaft-
•liche Erzeugung war weder in der Produktion, noch
im Absatz von Seiten des Bundes irgendwie gelenkt.
Schwache Versuche hatte man in den Vorkriegs-
jahren mit der Schweine-und Milchkontingentierung
unseligen Angedenkens gemacht, statt auf die futter-
eigene Basis abzustellen.

Glücklicherweise, das dürfen wir immer wieder
sagen, verfügten wir je und je über einen fleissigen
Bauernstand, so dass die Krisenjahre 1930—1946
überstanden werden konnten, obschon wir Sanie-
rungs- und Entschuldungsmassnahmen durchführen
mussten. Lenkungsmassnahmen können aber nur
von""~seiten des Bundes durchgeführt werden. Der
Krieg hat dann rechtzeitig gezeigt, wie wertvoll es
ist, eine leistungsfähige Landwirtschaft zu haben.
Wenn wir eine französische Landwirtschaft und
französische Bauern gehabt hätten, wohin wären wir
während der Kriegszeit gekommen in bezug auf die
Lebensmittelversorgung? Weitere Worte sind da
überflüssig.

Wir haben in den Kriegsjahren gesehen, dass eine
vernünftige Produktions- und Absatzlenkung gar
nicht so schwierig ist. Wenn es auch da und dort
zum Fluchen und Schimpfen gekommen ist, so ist
doch eine vernünftige Produktions- und Absatz-
lenkung in bezug auf die landwirtschaftlichen Er-
zeugnisse durchaus erwünscht, ohne dass man damit
in die einzelnen Haushaltungen und in die einzelnen
Bauernbetriebe hinein regieren muss.

Es ist nicht so, wie es ab und zu heisst, die Land-
wirtschaft sehe die Wirtschaftsartikel gerne, damit
sie die Subventionen wieder erhöhen könne. Das
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trifft durchaus nicht zu. Ich möchte sagen : Helfen
Sie uns, damit wir loskommen von diesen Sub-
ventionen, dass wir in Zukunft ein Leben fristen
können, das auch für uns lebenswert ist.

Es ist deshalb selbstverständlich, dass auch in
der Zukunft die Selbsthilfe obenan kommt und
erstes Gebot ist und bleiben muss. „Hilf dir selbst,
so hilft dir Gott", so heisst es im Bauernhaus, das
wollen wir nicht vergessen.' Auch in bezug auf die
Arbeitsleistung sehnen wir uns nicht nach dem
8-Stundentag, denn wir arbeiten mit der Sonne, mit
den Jahreszeiten und mit dem alten Bernerspruch,
der da lautet: „War im Heuet nid gablet, i dr Arn
nit zahlet, im Herbst nid früh ufsteit, da chà luege,
wie's ihm im Winter geit". Dieser Spruch soll auch
künftig seine Geltung nicht verlieren.

Dass wir den landwirtschaftlichen Boden in
erster Linie für uns beanspruchen, dürfte doch eine
Selbstverständlichkeit sein, denn das ist unser wert-
vollstes Werkzeug, gerade so wie die Werkstatt für
den Gewerbler und die Fabrik für den Industriellen.
Damit wollen wir aber keine Ausschliesslichkeit be-
treiben, dafür sorgt ja das Zivilgesetz und auch das
Erbrecht.

' Dass der Bauer selbst ein Eigentumsfanatiker
ist, das kommt ebenfalls in einem recht zutreffenden
Vers zum Ausdruck. Er heisst: „Dr Buur will äs
Plätzli, und war's no so chli, vo dam er cha säge,
dies hie isch my. Hie lab i, hie lieb i, hie ruhje-n-i us,
das isch mi Heimat, das isch mis Huus."

Das versinnbildlicht vielleicht so recht drastisch,
wie jeder Bauer, sei er Knecht oder Pächter,
einmal gerne Besitzer wird.

Deshalb ist es notwendig, zu einem vernünftigen
Bodenrecht zu gelangen; den goldenen Mittelweg
zu finden, wird dann Sache der vorberatenden Be-
hörden in der Ausführung der bezüglichen Gesetze
sein. Der Aufstieg vom Knecht zum Pächter und
vom Pächter zum Bauern, wie es schon Jeremias
Gotthelf so schön geschrieben hat, das soll auch
künftig möglich sein! Es darf aber nicht so ge-
schehen, wie es in den letzten Jahrzehnten gegangen
ist, wo die landwirtschaftlichen Betriebe, trotz allen
Massnahmen, die man ergriffen hat, zurückgegangen
sind. In den letzten zehn Jahren sind 8000 Eigen-
tümerbetriebe eingegangen. Der Eigentümer darf
nicht zum Pächter und der Pächter zum Knecht
herabsinken; das kann in der Zukunft nicht so
weitergehen, sondern es muss dafür gesorgt werden,
dass der Bauer eben leistungsfähig bleiben kann;
wenn er das«will, so muss er Grund und Boden dazu
besitzen.

Dass auch die Belange der Pächter gewürdigt
werden müssen, ist absolutes Erfordernis. Wenn man
während des Krieges mit Hilfe der Vollmachten
vielleicht da und dort zu weit gegangen ist und
mancher Pächter die Anstandsregeln gegenüber
seinem Gutsherrn etwas vergessen hat, so ist das
kein Grund, zu meinen, da brauche man künftig
keine Vorschriften mehr, denn man darf auch daran
erinnern, dass es ebenso viele Gutsherren gibt, die
jede Rucksicht vergassen, wenn ihnen der Gesetz-
geber nicht in den Arm fiel.

Besondere Wichtigkeit kommt sodann der land-
wirtschaftlichen Berufsbildung zu. Es ist durchaus
erfreulich, dass der Bundesrat die allgemeine För-
derung der Berufsbildung vorschlägt. Damit will

nicht gesagt sein, dass jeder, sei er Bauernsohn oder
Knecht, eine Extrabildung durchlaufen müsse; aber
die allgemeine Berufsbildung ist durchaus zu be-
grüssen.

Unsere Fraktion stimmt deshalb der Vorlage
gerne zu.

M. Eymann: Le projet sur la revision des articles
économiques de la Constitution relatifs au domaine
économique, qui nous est soumis, réalise un progrès
incontestable sur celui de 1939. Toutefois il ne tient
pas assez compte des répercussions de la dernière
guerre sur la vie de notre Confédération. L'on
commet sans doute une erreur psychologique à ne
pas s'inspirer davantage des modifications apportées
dans la législation des pays étrangers et notamment
de pays européens occidentaux. Les mêmes besoins
de paix et d'émancipation économique imprègnent
le corps social de'toutes les nations et la Suisse,
épargnée par la guerre, n'échappe pas cependant à
ce phénomène universel. Si de nouvelles élections
générales avaient lieu en ce moment chez nous, il
est fort probable qu'une orientation sensible vers la
gauche se manifesterait pour marquer la volonté
générale d'obtenir des réformes économiques plus
foncièrement démocratiques. Le peuple suisse n'ou-
blie pas les promesses qui lui furent faites officielle-
ment et tout en mesurant la complexité extrême des
faits sociaux, il est néanmoins suffisamment instruit
sur nos conditions de vie pour oser revendiquer une
meilleure répartition des richesses. Il exigera que le
rythme de l'évolution sociale soit beaucoup plus
rapide qu'avant 1939. Il éprouve un malaise certain
lorsqu'il constate des hésitations chez certains de
ses mandataires, hésitations qui, toutes, ne relèvent
pas uniquement de perspectives financières,'mais
bien aussi de l'espoir secret de conserver aussi long-
temps que possible des privilèges désormais con-
damnés à disparaître.

Les débats des articles économiques au Conseil
national ont marqué nettement deux tendances.
Une fraction, minoritaire encore au Parlement, mais
peut-être en conformité de sentiments en ce moment
avec la majorité populaire, réclame avec force l'or-
ganisation de la vie économique, selon un plan, et
l'autre fraction, restant fidèle à ses méthodes
d'avant guerre, accepte d'introduire des dispositions
consitutionnelles qui donneront des garanties subs-
tantielles et plus ou moins nécessaires en faveur de
branches économiques et de professions menacées
dans leur existence. Il est vrai que tous les encou-
ragements qui seront prodigués aux groupements
intéressés auront leur pleine efficacité seulement au
moment où «les intérêts généraux de l'économie
nationale auront été sauvegardés». Or, les expé-1"
riences des douze dernières années ont prouvé que
la notion «d'intérêt général» est d'une élasticité re-
marquable et qu'elle, se prête à des interprétations
des plus inattendues. Si elle rend service à beaucoup
de groupements et de professions, il est rare que le
consommateur en bénéficie. C'est du sort de ce
dernier qu'il faudrait une bonne fois .se préoccuper.
C'est ce qu'avait fort bien compris le Dr Laur lors-
qu'il préconisait une normalisation des prix dans
l'agriculture et une augmentation correspondante
des salaires ouvriers pour couvrir la hausse des pro-
duits. En fait, ce qui intéresse les travailleurs, ce ne
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sont pas les salaires nominaux, mais bien les salaires
réels, leur standard de vie, qui devrait s'améliorer
en fonction des progrès de la productivité générale.
Enfin, il aurait fallu saisir l'occasion qui s'offrait
à nous, pour introduire courageusement dans la
Constitution, puis aussi rapidement que possible
dans les lois d'application, le droit pour tout citoyen
«à la sécurité du travail» et à «la libération du be-
soin».

Presque tous les parlementaires qui ont pris une
part active à l'élaboration et à la discussion des nou-
veaux articles économiques ont fait des efforts méri-
toires pour leur assurer une majorité au Parlement
et devant le peuple. Et ceux-là même qui avaient
à mettre en relief les points faibles et les défaillances
du projet ne sont pas ceux qui sont le plus à redouter
lorsqu'il faudra affronter le verdict populaire. Ceux
qui sont à craindre sont précisément ceux qui, par
avance, dans une question d'une très haute impor-
tance comme celle qui nous occupe — la plus grave,
dit-on, depuis 1874 — paraissent avoir une joie
maligne à évoquer le manque d'argent. Ne s'est-il
pas élevé une voix nous avertissant que nous sommes
en train de faire un voyage dans la stratosphère
parce que la base financière ferait soi disant défaut
pour la réalisation future de nos buts économiques ?
L'un des rapporteurs du Conseil national a parlé
aussi de «l'éblouissement de formules historiques
comme celles de la «libération du besoin» du droit
au travail, du plein emploi ou emploi-intégral de la
main-d'œuvre, de la sécurité de l'existence». Le
chef du Département de l'économie publique, lui-
même, justement préoccupé de ne pas accentuer
dangereusement le déséquilibre budgétaire, rendait
le Conseil national attentif à l'augmentation de 5 à
6 milliards de francs de notre dette durant la récente
guerre.

L'endettement de la Confédération est, en effet,
l'une des anomalies les plus criantes de notre état
social.

En effet, il est à examiner de près, si la fortune
dans son ensemble a réellement baissé et si ceux qui
tiennent tant à la liberté du commerce et de l'in-
dustrie pour aboutir aux monopolisations se sont
appauvris ? Les quelques données statistiques provi-
soires fournies les jours précédents par le chef du
Département des finances paraissent infirmer un tel
pessimisme.

Dès lors, on se persuade que le pays n'est pas au
bord du gouffre et qu'il convient simplement de re-
mettre de l'ordre dans le ménage de la maman
Helvétie, pour reprendre une expression utilisée dans
l'autre Chambre.

La solution transitoire se trouve dans une éco-
nomie dirigée, surtout en ce qui concerne le crédit,
afin d'aménager une redistribution équitable des
richesses. Le développement des événements d'après
guerre nous y contraint fatalement; comme c'est le
cas maintenant en France et en Angleterre où une
telle exigence était certes plus immédiate.

Il est regrettable que la majorité de notre Parle-
ment ait hésité à faire une évolution analogue, car
elle faciliterait l'accomplissement partial des tâches
que légitime la justice sociale. A l'avenir, nous ne
pourrons pas nous dérober à ce devoir. Si les articles
économiques trouvent grâce devant le peuple à cause
des améliorations qu'ils présentent, nous risquons

fort de les voir très rapidement insuffisants dans
leur application à cause de nouvelles revendications
des masses laborieuses. Celles-ci ont contribué aussi
par leur travail à maintenir la prospérité de la nation
pendant la guerre et à sauvegarder son indépen-
dance. Toutes les activités nationales sont indivi-
sibles et doivent jouir d'une égalité de droits lors-
qu'elles participent à la formation du patrimoine
commun.

Les organisations paysannes suisses exigent à
bon droit un statut de sécurité sur la base d'un
plan. L'homme de la terre veut sa vie garantie

1 par un revenu modeste. Pourquoi ne pas établir
une organisation dirigée selon un plan pour toutes
les branches de l'économie, plan qui permettra de
faire de tout travailleur, au plus beau sens du mot,
un homme vraiment libre et partant capable ^d'ac-
croître sa joie au travail et d'augmenter ses apti-
tudes de production et de création.

Le projet que nous allons sans doute adopter
est en quelque sorte une œuvre de conciliation, un
compromis, dont la mise au point est due entre
autres à la persévérance des classes moyennes.

A quoi bon souligner les erreurs commises en
cours de route par les groupements économiques
des dites classes moyennes, à qui personne ne con-
teste, d'ailleurs, leurs droits légitimes. Leurs revendi-
cations futures devront être soumises à un examen
attentif de façon qu'elles ne portent pas atteinte
aux droits d'autres associations.

L'on en vient tout naturellement à penser à
ces grandes associations que sont nos coopératives
suisses. Celles-ci, lorsqu'elles reposent sur de bonnes
bases, sont en quelque sorte des sociétés d'assurance
contre les hausses injustifiées de prix. Elles con-
fèrent aussi à tous leurs membres des gains moraux
et matériels inhérents au travail en communauté.

S'il ne s'agissait que de la fixation des prix,
notre institution étatiste de Territet pourrait
suffire à remplir cette tâche policière, qui est à
coup sûr très importante et efficace.

Mais la destinée de la coopération est plus
glorieuse. Elle met fin à la lutte des classes. Elle
protège le consommateur, le citoyen, contre les
abus possibles des producteurs. Elle substitue tout
naturellement au régime compétitif et capitaliste
actuel, un régime où la production est organisée
en vue de la collectivité des consommateurs et non
en vue du profit. Les consommateurs et producteurs
associés sont donc en possession des moyens d'échan-
ges et de production. Ils règlent ainsi aisément la
production et la consommation. Ils réalisent peu
à peu une société économique vraiment démocra-
tique, organisée et dans laquelle la liberté indivi-
duelle est sauvegardée.

A la lumière des recherches récentes, a dit l'un
de nos meilleurs sociologues, «la coopération de
consommation se présente comme fournissant la
clef du problème de l'équilibre économique.»

Il vaut donc la peine de ne plus les brimer et
même de les encourager.

Le Dr Laur lui-même a dit une fois « Quant aux
coopératives, vous n'y toucherez pas». Cette fois-ci,
le gouvernement a suivi ce sage conseil et nous
nous en réjouissons. C'est l'une des raisons essen-
tielles qui nous permettent d'entrer en matière sur

.le projet en délibération et de l'adopter en votation
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finale s'il ne subit pas des modifications désavanta-
geuses au cours des débats.

Iten: Den gleichen Vorbehalt, den soeben mein
Vorredner zur Eintretensfrage gemacht hat, muss
auch ich machen. Ich bin persönlich für Eintreten
auf die Vorlage, muss mir aber vorbehalten, je nach
dem Resultat der Beratungen meine Stellungnahme
zu den Wirtschaftsartikeln vorzubehalten.

Die Vorlage, die uns heute zur Beratung unter-
breitet wird, ist, wie bereits wiederholt bemerkt
wurde, ein Kompromiss mit allen Vorzügen und
Nachteilen eines solchen. Es ist bereits von zwei <
Vorrednern auf diese Vorzüge und Nachteile der
Vorlage hingewiesen worden. Ich möchte ausdrück-
lich bemerken, um ja nicht später in meinen Aus-
führungen missdeutet zu werden, dass die Vor-
lage unzweifelhaft grosse Vorzüge besitzt.

Wenn ich nun in erster Linie in meinem Ein-
tretensvotum nicht die Vorzüge, sondern die Nach-
teile, die sogenannten Schönheitsfehler der Vorlage,
Berühre, so möchte ich nicht, dass den Vorzügen
der Vorlage irgendwelcher Abbruch getan würde.
Die Herren Bührer und Egli haben bereits auf diese
Vorzüge hingewiesen.

Ich habe die Meinung, dass die Vorlage, wie sie
vor uns liegt, zeigt •— da gehe ich mit Herrn Kollegen
Egli einig — dass doch früher oder später eine
Totalrevision der Bundesverfassung an die Hand
genommen werden soll. Diese Vorlage zeigt uns das
schon formell, indem wir bereits in der Bezifferung
der Artikel bei Art. Slquinquies und Art. 32quater
angelangt sind.

Auch materiell ist es nicht zu begrüssen, wenn
jn Verfassungsvorlagen, wie das nicht nur bei dieser
geschieht, sondern auch schon früher geschehen ist,
materielle Rechtssätze aufgenommen werden, die
besser in einem Gesetz als in einer Verfassung
Unterkunft fänden.

Ich möchte nun auf einige Schönheitsfehler der
Vorlage eintreten. In erster Linie bedaure ich, dass
Art. 31 ter der alten Vorlage von 1939 eliminiert
wurde. Sie wissen, dass dieser alte Art. 31 ter die
Allgemeinverbindlicherklärung von Verbandsver-
einbarungen und Verbandsbeschlüssen vorsah. In
der Botschaft finden Sie auf Seite 11 oben den
Schwanengesang für dieses Institut der Allgemein-
verbindlichkeit. Es heisst hier:

„Nach den bisher gemachten Erfahrungen er-
laubt die Allgemeinverbindlicherklärung in vielen
Fällen eine durchaus zweckmässige Ordnung der
wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse eines
Berufszweiges. Die Verbände erhalten dabei nicht
den Rang wirtschaftlicher oder sozialer Selbstver-
waltungskörper mit dem Recht zu autonomer
Satzung, da sie von sich aus keine allgemeinver-
bindlichen Regelungen aufstellen können. Die Kon-
trolle über ihre Rechtssetzung bleibt in der Hand
des Staates, der die Allgemeinverbindlicherklärung
in jedem einzelnen Falle von der Wahrung der
Gesamtinteressen und der angemessenen Berück-
sichtigung der Interessen der Aussenseiter abhängig
macht. Die Anerkennung der Allgemeinverbindlich-
erklärung als Institut der Rechtssetzung würde
übrigens nicht notwendigerweise eine Änderung der
bestehenden Wirtschaftsverfassung bedingen. Aus
den Beratungen zu Art. 31 ter geht vielmehr mit

aller Deutlichkeit hervor, dass die bestehende privat-
wirtschaftliche Ordnung unserer Wirtschaft erhalten
bleiben sollte und dass keineswegs eine Ausschal-
tung des Marktmechanismus als Regulator der
Wirtschaft beabsichtigt war."

Wenn man diese Bemerkungen in der Botschaft
liest, so staunt man, dass nachher plötzlich eine
totale Wendung gemacht und gesagt wird, infolge
der Widerstände, welche die Allgemeinverbindlich-
erklärung habe, müsse man eben auf diese Lösung
verzichten. Ich glaube, der Art. 31 ter der alten
Fassung kam einem guten, bewährten philosophi-
schen Prinzip, nämlich dem der Subsidiarität in der
Wirtschaft, entgegen. Nach meinem Dafürhalten
kann man den Staatsinterventionismus nur so zu-
rückbinden, wenn man der Wirtschaft einen Mecha-
nismus zur Verfügung stellt, bei dem sie ihre Be-
lange selbst ordnen kann, selbstverständlich unter
Aufsicht und unter bestimmten Kautelen des
Staates. Diese Kautelen waren in Art. 31 ter der
alten Fassung vorhanden. Man hat nun die Allge-
meinverbindlicherklärung, ich will das anerkennen,
soweit erhalten, als man sie auf das Gebiet der
Arbeitsverhältnisse beschränkt. Es ist das Art. 34 ter
der Vorlage. In der Botschaft, ebenfalls auf Seite 11
unten, ist weiterhin die zutreffende Bemerkung
angebracht, dass vereinzelt, wenn eine Gesetzes-
bestimmung es vorsieht, eine solche Allgemeinver-
bindlicherklärung statuiert werden könne. Die
bezügliche Ausführung in der Botschaft lautet:
„Dabei ist selbstverständlich, dass der Bundes-
gesetzgeber in einzelnen gesetzlichen Erlassen auch
ausserhalb dieses Rahmens (also ausserhalb des
Arbeitsverhältniss,es) die Allgemeinverbindlieherklä-
rung von Vereinbarungen und Beschlüssen zur
Durchführung bestimmter Einzelfragen zulassen
kann, wie dies z. B. für Vereinbarungen über das
Arbeitsverhältnis in verschiedenen Fällen geschehen
ist, bevor mit Bezug auf die Gesamtarbeitsverträge
eine allgemeine Regelung getroffen worden ist."

Diese kleine Konzession gegenüber der Allge-
meinverbindlicherklärung der Verbandsvereinba-
rungen ist nach meinem Dafürhalten eine unvoll-
kommene Lösung. Sie ist zu bedauern. Ich werde
keinen Antrag auf Aufnahme des alten Art. 31 ter
stellen, weil ich weiss, dass ein solcher Antrag keine
Aussicht auf Annahme hätte. Aber ich hoffe, dass
die uns folgende Generation das Problem wieder
einmal aufgreifen werde und dass es dann zu einer
befriedigenden Lösung in der Bundesverfassung
kommen werde. Ich stehe mit Herrn Kollege Bührer
auf dem Standpunkt der Selbstverantwortung der
Wirtschaft. Wenn es uns nicht gelingt, einen
Mechanismus zu finden, der gestattet, der Wirt-
schaft ihre Ordnung selber, unter Aufsicht des
Staates, zu finden, dann werden wir unweigerlich
von der Privatwirtschaft zur Staatswirtschaft,
d. h. zum sozialistischen Staat übergehen.

Der zweite Schönheitsfehler, den ich an der Vor-
lage erblicke, sind die verstärkten, zentralistischen
Lösungen, auf die Herr Kollege Egli bereits in ein-
gehender und zutreffender Weise hingewiesen hat.
Die Vorlage verstärkt in stärkstem Masse die Kom-
petenzen des Bundes zulasten der Kantone. Ich
habe grosse föderalistische Bedenken; denn was ich
vorhin für die Wirtschaft vom Prinzip der Sub-
sidiarität gesagt habe, gilt auch für den Staat.
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Was die kleinere Gemeinschaft tun kann, soll man
ilîr zur Lösung überlassen.

Ich sehe mit Herrn Kollege Egli einen Nachteil
der Vorlage darin, dass nur der Bund zu Schutz-
massnahmen in Abweichung der Handels- und
Gewerbefreiheit berechtigt erklärt wird. Ich weise
auf den Antrag Odermatt im Nationalrat zu Art.
31 bis, AI. 2, Lit. a—e, hin. Heute haben wir ge-
sehen, dass Herr Kollege Egli diesen Antrag in
bezug auf Lit. a aufnimmt. Ich werde ihn lebhaft
unterstützen. Es ist zuzugeben, dass z. B. die
Kartellbekämpfung und die Kriegsmassnahmen nur
vom Bunde richtig getroffen werden können; aber
ebenso halte ich dafür, dass insbesondere die Mass-
nahmen nacn Lit. a des Art. 31 bis ebensogut von
den Kantonen in die Wege geleitet werden können.
Dass die Kantone hier Orgien feiern können, glaube
ich nicht. Das hat übrigens,schon Herr Kollege Egli
verneint. Ich möchte besonders darauf hinweisen,
dass, wenn der Antrag Egli angenommen wird und
die Kantone diese Kompetenz erhalten, das Bundes-
gericht kompetent wäre, festzustellen, ob die Er-
lasse der Kantone der Verfassung entsprechen oder
nicht. Mit dem staatsrechtlichen Rekurs kann
jedes kantonale Gesetz angefochten werden, das
der Bundesverfassung widerspricht. Im Gegen-
satz zu einem Bundeserlass würde hier eine Über-
prüfung der Verfassungsmässigkeit der kantonalen
Erlasse ermöglicht werden. Das Bundesgericht
könnte prüfen, ob der eventuelle Erlass durch
das Gesamtinteresse gerechtfertigt sei, d. h. dieses
Interesse nicht verletze und ob der Erlass not-
wendig sei zur Erhaltung in ihren Existenz-
grundlagen gefährdeter Wirtschaftszweige oder
Berufe. Eine solche Überprüfung durch das Bundes-
gericht wäre bei einem Erlass der Bundesversamm-
lung nicht möglich.

Es ist immerhin zu sagen, dass den Kantonen
in Art. 31 ter ein gewisses Entgegenkommen gezeigt
wird. Herr Kollege Egli hat bereits darauf hinge-
wiesen, dass dort die Möglichkeit einer Gesetzes-
delegation an die Kantone vorgesehen ist. Aber das
ist eine kantonale Kompetenz von Bundesgesetzes
Gnaden. Es entspricht aber der Souveränität der
Kantone, dass ihnen diese Kompetenz nicht von
Bundesgesetzes Gnaden, sondern kraft der Ver-
fassung zusteht. Deshalb werde ich auch als über-
zeugter Föderalist für den Antrag Egli eintreten.

Es findet sich noch ein anderer Schönheitsfehler
gegenüber der Souveränität der Kantone in dieser
Vorlage, nämlich im ersten Satz von Art. 32. Diese
Diskriminierung der kantonalen Souveränität ist
durch den Nationalrat hineingekommen. Dort ist
im ersten Satz Art. 31 ter, Abs. 2, zitiert, nämlich
die Kompetenzerteilung an die Kantone kraft
Bundesgesetz. In Art. 32 wird nach dem Antrag
des Nationalrates vorgeschrieben, dass für Erlasse,
die die Kantone kraft Bundesgesetz treffen, vor-
gesehen sein müsse, dass die Volksabstimmung ver-
langt werden könne. Nach meinem Dafürhalten ist
es Sache der kantonalen Verfassung, zu bestimmen,
wie ein kantonaler Erlass rechtskräftig wird: ob
das durch einen Kantonsratsbeschluss, mit oder
ohne Referendum, oder obligatorischer Volksab-
stimmung geschehen soll. Diese Bestimmung will
also nichts anderes, als den Kantonen verfassungs-
mässige Vorschriften machen, was meines Erachtens

eine weitgehende Einschränkung der kantonalen
Souveränität darstellt.

Ich bedaure auch lebhaft, dass den Kantonen,
entgegen den Anträgen des Bundesrates, in Art.
31 ter die Befugnis entzogen wird, die Eröffnung
von Lichtspieltheatern an ein Bedürfnis zu knüpfen.
Es'wird gesagt, diese Regelung sei nur eidgenössisch
möglich. Ich kann diese Auffassung nicht teilen.
Bisher, habe ich noch nie entsprechende Gründe
gehört, die mich überzeugt hätten, dass diese Auf-
fassung richtig wäre.

Weiter habe ich gewisse Bedenken gegenüber
der Fassung von Art. 34ter, Lit. /, nach Antrag des
Bundesrates und Beschluss des Nationalrates bezüg-
lich der beruflichen Ausbildung. Es besteht in den
Kantonen die Befürchtung, dass der Bund alles
mögliche regeln will. Herr Kollege Egli hat bereits
darauf hingewiesen. Ich habe es als eine glückliche
Lösung empfunden, dass unsere Kommission auf
die Fassung von 1939 zurückgegriffen hat.

Einen dritten Schönheitsfehler der Vorlage sehe
ich im berühmten Abs. 4 des Art. 31'bis, in dem
Förderungsartikel für die Selbsthilfeorganisationen
Dieser Förderungsartikel oder Genossenschafts-
artikel — denn er ist aus einem Genossenschafts-
artikelvorschlag hervorgegangen — sagt wörtlich:
„Der Bund fördert die auf Selbsthilfe beruhenden
Organisationen der Wirtschaft." Verfassungsrecht-
liche Grundästze sollen möglichst klar sein. Dieser
Grundsatz in Abs. 4 ist nach meinem Dafürhalten
kein Muster der Klarheit. Was will er sagen? Was
versteht man unter Förderung der Selbsthilfe-
organisationen? Im französischen Text heisst es
sogar „favoriser", d. h. auf deutsch „begünstigen".
Nach meinem Dafürhalten kann unter den Begriff
Förderung entweder eine Subventionierung dieser
Organisationen oder dann eine rechtliche Ausnahme-
stellung verstanden sein. Es würde mich inter-
essieren, ob es noch andere Möglichkeiten der
„Förderung" gibt.

Was ist eine auf Selbsthilfe beruhende Organi-
sation der Wirtschaft? Darüber besteht nach
meinem Dafürhalten ebenfalls keine Klarheit. Sind
das, um ein Beispiel anzuführen, die Einkaufs-
genossenschaften des Gewerbes, die Konsumgenos-
senschaften oder überhaupt die Genossenschaften
als juristische Personen? In Art. 828 OR werden
die Genossenschaften wie folgt umschrieben: „Die
Genossenschaft ist eine als Körperschaft organisierte
Verbindung einer nicht geschlossenen Zahl von
Personen oder Handelsgesellschaften, die in der
Hauptsache die Förderung oder Sicherung bestimm-
ter wirtschaftlicher Interessen ihrer Mitglieder in
gemeinsamer Selbsthilfe bezweckt." Gilt dieser
privatrechtliche Begriff auch für diese zukünftige
Verfassungsbestimmung, oder ist dieser verfassungs-
rechtliche Begriff der „auf Selbsthilfe beruhenden
Organisationen" ein besonderer, öffentlich-recht-
licher Begriff? Wenn ja, wie ist er zu umschreiben?
Diese Frage sollte unbedingt noch abgeklärt werden,
bevor man sich über die Tragweite dieses Förde-
rungsartikels aussprechen und ermessen kann,
welche Bedeutung dieser Artikel dann auch in der
Volksabstimmung und bei Annahme der Wirt-
schaftsartikel in der praktischen Anwendung haben
wird.
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Ich habe in einer internen Zeitschrift des Ver-
bandes Schweizerischer Konsumvereine, die Sie
wahrscheinlich als Parlamentarier ebenfalls regel-
mässig zugestellt erhalten, gelesen, dass Herr
Nationalrat Schneider an der Kreiskonferenz 4 vom
21. Oktober 1945 in Solothurn erklärt hat: „Das
Ziel der Genossenschaften ist die Vergenossenschaft-
lichung der Wirtschaft." Wenn das der Fall ist,
wenn dieser Begriff, der hier aufgenommen werden
soll, dem Begriff des OR entspricht, dann kommt
dieser verfassungsrechtlichen Bestimmung die Auf-
gabe zu, die Vergenossenschaftlichung der Wirt-
schaft der Schweiz in die Wege zu leiten durch
Förderung dieser Genossenschaften, sei es durch
Subventionierung oder durch eine rechtliche Aus-
nahmestellung, i

Was ist eine Selbsthilfeorganisation? Auch das
ist ein Begriff, der meines Erachtens noch nicht
genügend abgeklärt ist. Ich habe die Meinung, dass
eine Selbsthilfeorganisation im wahren Sinne des
Wortes nur dann vorliegt, wenn die Beteiligten
hilfebedürftig sind, denn dann müssen sie sich selbst
helfen, nicht aber, wenn diese Organisationen selbst
kapitalistische Grossunternehmungen darstellen.
Wenn man unter dem Begriff der Selbsthilfeorgani-
sationen jede Genossenschaft versteht, unabhängig
davon, ob sie der Hilfe bedarf oder nicht, dann
wird die Folge davon sein, dass einer Einkaufs-
gesellschaft oder -genossenschaft des Gewerbes oder
einer Konsumentengenossenschaft — sagen wir
einmal dem reichen Allgemeinen Konsumverein
Basel, der ein Warenhaus und so und soviele Filialen
betreibt und ein grosses Kapital besitzt •— eine
rechtliche Ausnahmestellung geschaffen oder diese
vom Staat finanziell unterstützt werden muss. Das
hiesse Wasser in den See tragen oder Eulen nach
Athen bringen! Eine Selbsthilfeorganisation ist
nach meiner Auffassung nur dann vorhanden, wenn
die Beteiligten, welche der Hilfe bedürfen, selbst
Hand anlegen, aber nicht, wenn gewisse Leute eine
Genossenschaft bilden um des Geschäftes willen.
Mit ändern Worten: Bei guter Existenzlage, wenn
man nicht .hilfsbedürftig ist, kann man nicht den
Fünfer und das Weggli haben!

Weiter besteht die Frage: In welchem Verhält-
nis steht Alinea 4 (Förderungsartikel) zu den Lit. a
bis e, des AI. 2 von Art. 31 bis? Soll'das, wie ich
bereits ausgeführt habe, ein Ausnahmerecht dar-
stellen, sollen diese Selbsthilfeorganisaöonen even-
tuell nicht diesen Schutzmassnahmeii zur Erhaltung
wichtiger, in ihrer Existenzgrundlage gefährdeter
Wirtschaftszweige oder Berufe unterstehen, sollen
sie von den Wirkungen solcher Massnahmen aus-
genommen werden? Das ist eine Frage, die in der
Botschaft selbstverständlich nicht beantwortet ist,
weil damals diese Fassung noch nicht bestand. Sie
ist bis heute nicht abgeklärt. Es ist notwendig,
darüber Auskunft zu erhalten.

Ich habe vorhin noch vergessen, auf einen Um-
stand hinzuweisen, nämlich auf einen Artikel, der
im heutigen Morgenblatt der „Neuen Zürcher-Zei-
tung" enthalten war und der zeigt, dass. man z. B.
zurzeit in Jugoslawien sich ebenfalls mit der Bera-
tung von Wirtschaftsartikeln befasst. Dort 'wird
eine Entwicklung eingeleitet, die offenbar das gleiche
Ziel hat wie dieses AI. 4 von Art. 31 bis. Es heisst
in dieser Zeitungsmeldung, die ich heute Morgen

gelesen habe: „Der jugoslawische Verfassungsent-
wurf anerkennt drei Formen des Eigentums: das
Eigentum des Staates, das Eigentum von Genossen-
schaften und das Eigentum von Privatpersonen,
seien es natürliche oder juristische Personen. Alle
Bodenschätze, Wasserkräfte, Verkehrsmittel, Eisen-
bahnen und Flugzeuge, die Post-, Telephon- und
Telegraphenverwaltung und das Radio sind Natio-
nalbesitz. Der Aussenhandel wird unter Staatskon-
trolle gestellt. Der Entwurf sieht eine gelenkte Wirt-
schaft vor."

Nun kommt noch der wichtigste Satz: „Der
Staat widmet den Genossenschaften, denen er um-
fassende Erleichterungen für ihre Tätigkeit gewährt,
besondere Aufmerksamkeit." *

Das Ziel der Genossenschaftsbewegung scheint
wirklich die Vergenossenschaftlichung der Wirt-
schaft zu sein! Es stellt sich die Frage: Privatwirt-
schaft oder Genossenschaftswirtschaft ? Das ist
nach meinem Dafürhalten das Problem, das sich
in AI. 4 von Art. 31 bis abzeichnet.

Ich bin gerne bereit, mich eines Bessern belehren
zu lassen. Diese Formulierung macht mir aber
grosse Bedenken. Wenn Sie eine Fassung finden
können, welche diese Bedenken abschwächt oder
beseitigt, bin ich sehr dankbar. Aber heute muss
ich mir meine Stellung zur Schlussabstimmung
vorbehalten, wenn dieser Artikel in dieser Fassung
aufgenommen wird und die Interpretation findet,
die ich ihm, gestützt auf den Wortlaut, geben muss.

Das sind meine Bedenken, die ich zur Vorlage
auszudrücken habe. Durch diese Kritik will ich in
keiner Art und Weise die vielen Vorzüge, welche
die Vorlage aufweist, herabmindern.

Wenk: Die Mitglieder der sozialdemokratischen
Fraktion Ihres Rates werden für Eintreten auf die
Vorlage stimmen. Sie tun es, weil sie der Überzeu-
gung sind — die Tatsachen haben das bewiesen —
dass die in der Bundesverfassung verankerte abso-
lute Handels- und Gewerbefreiheit in dem Sinne
versagt hat, dass sie nicht in der Lage war, die
Existenz der Bürger zu sichern, weder in der Land-
wirtschaft, noch im Gewerbe, noch innerhalb der
Arbeiterschaft, selbst nicht in einzelnen Gebieten
der Industrie. Darunter hatte vor allem die Arbeit-
nehmerschaft zu leiden. Die Handels- und Gewerbe-
freiheit war nicht in der Lage, dem einzelnen Bürger
diejenige Sicherheit des Lebens zu geben, auf welche
er mit Recht Anspruch erhebt.

Wir gehen mit denjenigen einig, welche es
begrüssen würden, wenn die Totalrevision der Bun-
desverfassung in die Wege geleitet werden könnte.
Wir hoffen, dass dieser Zeitpunkt rascher kommen
wird, als viele es zur Zeit annehmen. Herr Kollega
Iten hat soeben darauf hingewiesen, welche Fort-
schritte in ändern Staaten die Einsicht in bezug,
auf eine andere Führung der Wirtschaft macht.,
Es hat schliesslich nicht nur Jugoslawien, sondern
ein unsern Verhältnissen viel näher liegendes Land
wie England einer -Lösung der wirtschaftlichen
Frage durch die Zustimmung zum Programm einer
Partei in den Wahlen Ausdruck gegeben, wonach
nach dieser Richtung eine Änderung zu erfolgen
habe in dem Sinne, dass der Staat in anderer Weise-
für die Existenz des Bürgers zu sorgen hat, als das
durch die freie Wirtschaft möglich ist.
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Wir machen uns in bezug auf die Wirksamkeit
all der Vorschläge, wie sie in der Vorlage enthalten
sind, keine Illusionen. Wir wissen, dass das letzte,
das, was auf Grund dieser Verfassungsartikel
gemacht oder nicht gemacht wird, von den poli-
tischen Machtverhältnissen in unserem Lande ab-
hängt, von denjenigen Gesetzen, welche auf Grund
dieser Verfassung beschlossen werden. Wenn heute
hier keine andere Lösung als ein Kompromiss zu-
stande kommt, ist das doch einfach auf die Tat-
sache zurückzuführen, dass wir keine Auffassung
haben, die in der Lage ist, im Rate für sich allein
e'ine Mehrheit zu finden. Darin liegt der Zwang zum
Kompromiss, der uns immerhin besser erscheint
als die absolute Handels- und Gewerbefreiheit,
deren Mängel sich, wie ich bereits erwähnt habe,
durch die Geschichte erwiesen haben.

Ich möchte mich nicht zu den einzelnen Punkten
dieser Verfassungsvorlage äussern, obschon es sehr
nahe läge, zu den Ausführungen, die von Herrn
Iten in bezug auf das Genossenschaftswesen
gemacht wurden, das zu tun. Aber ich glaube, es
ist nicht Sache der Eintretensdebatte, die einzelnen
Artikel zu behandeln. Sie hat meines Erachtens
Klarheit über die grosse Frage zu schaffen, ob man
die Beratung in Angriff nehmen wolle oder nicht.

Bundesrat Stampili: Wenn man sich über Sinn
und Bedeutung der neuen Wirtschaftsartikel Rechen-
schaft geben will, muss man in die Dreissigerjahre
zurückgehen und sich daran erinnern, dass sich in-
folge der scharfen Wirtschaftskrise eine ganze An-
zahl Wirtschaftsgruppen in die Notwendigkeitver-
setzt sahen, sich an den Bund um besonderen Schutz
zu wenden. Bei dem Bemühen, solchen in ihrer
Existenz bedrohten Wirtschaftsgruppen zu helfen,
sind sowohl Bundesrat als Bundesversammlung
immer auf verfassungsrechtliche Schranken gestos-
sen. Bei jeder Gelegenheit musste sich der Bun-
desrat die Frage stellen, ob die Verwirklichung
der gestellten Begehren mit dem Grundsatze der
Handels- und Gewerbefreiheit in Einklang ge-
bracht werden könne. Sie erinnern sich an die vie-
len Massnahmen, die wir in jener Zeit durch dring-
liche Bundesbeschlüsse zugunsten gefährdeter
Wirtschaftsgruppen erlassen haben, an den immer
wieder verlängerten Warenhausbeschluss, den Be-
schluss zum Schütze des Schuhmachergewerbes,
den Bundesratsbeschluss, den wir gestützt auf den
Bundesbeschhiss betreffend die wirtschaftlichen
Massnahmen gegenüber dem Auslande zum Schütze
der Uhrenindustrie erlassen haben,, den Beschluss,
durch den die Eröffnung neuer Betriebe der Schuh-
industrie bewilligungspflichtig erklärt wurde, dann
das Hotelbauverbot. Aber selbst zugunsten der
Landwirtschaft waren wir gezwungen, Beschlüsse
zu fassen, durch welche die Milchproduktion ein-
geschränkt, auf die eigene Futterbasis zurückge-
bunden, die Schweinehaltung limitiert wurde. Das
alles waren Eingriffe, die mit dem Grundsatz der
Handels- und Gewerbefreiheit sicher in Kollision
geraten mussten. Nur allzu oft wurde davon gespro-
chen, dass mit derartigen Schutzmassnahmen die
Verfassung geritzt worden sei. Wer es mit seinem
juristischen Gewissen weniger genau nahm, be-
gnügte sich damit, eine Ritzung festzustellen. Wer
schon mehr auf den Grundsatz eingeschworen war
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fiat justitia pereat mundus, der sprach von offenem
Verfassungsbruch oder Revolution von oben. Das
war ein unerfreulicher Zustand. Die Situation
machte es immer und immer wieder nötig, dass mit
ausserordentlichen Hilfsmassnahmen einzelnen
Wirtschaftsgruppen Hilfe geleistet werden musste.

So drängte sich eine Änderung unseres Verfas-
sungsrechtes in dem Sinne auf, dass dem Bund eine
einwandfreie verfassungsrechtliche Grundlage zur
Verfügung gestellt, d. h. die Möglichkeit gegeben
wird, auf dem Wege eines verfassungsrechtlich
einwandfreien Vorgehens Massnahmen zum Schütze
gefährdeter 'Wirtschaftszweige zu ergreifen, die
auch von dem Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit abweichen können. So sind wir dazu ge-
kommen, an die Revision der Wirtschaftsartikel
heranzutreten. Es war ihr Zweck, eine einwandfreie,
unanfechtbare verfassungsrechtliche Grundlage für
Schutzmassnahmen in ausserordentlichen Fällen
zu schaffen, die auch von der Handels- und Ge-
werbefreiheit abweichen konnten.

Nun wäre es aber ein Irrtum (man begegnet ihm
in Laienkreisen häufig, er ist auch im Nationalrat
zum Ausdruck gekommen), wenn man annehmen
wollte, dass dem Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit eine absolute Geltung und Herr-
schaft zugekommen sei. Das war auch bisher nicht
der Fall. Die Handels- und Gewerbefreiheit musste
Halt machen vor Vorschriften gewerbepolizeilichen,
handelspolizeilichen, sitten- und gesundheitspoli-
zeilichen Charakters. Die Kantone waren ermäch-
tigt, gewerbepolizeiliche, sitten- und gesundheits-
polizeiliche Vorschriften zu erlassen, die von der
Handels- und Gewerbefreiheit abweichen konnten.
Auch der Bund hat es auf dem Gebiete seiner Ge^
setzgebungshoheit immer als selbstverständlich
betrachtet, dass der Grundsatz für Handels- und
Gewerbefreiheit, ihn nicht hindern könne, gesetz-
liche Bestimmungen zu erlassen, die aus Gründen
der Gewerbepolizei, der Hygiene, des Schutzes der
Gesundheit erforderlich sind. Solche Bestimmungen
finden Sie vor allem im Fabrikgesetz. Faktisch
bedeuten alle Arbeiterschutzbestimmungen, alle
Bestimmungen zum Schütze der Gesundheit der
Fabrikarbeiterschaft Abweichungen vom Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit; rechtlich
sind sie es nicht, weil Bestimmungen gewerbe- und
gesundheitspolizeilichen Charakters als mit dem
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit verein-
bar betrachtet wurden.

Es lassen sich noch andere Beispiele anführen. Ich
erinnere Sie an Art. 34, Abs. 2, der aus der Revision
von 1874 stammt, wo bestimmt wird, dass der Ge-
schäftsbetrieb von Auswanderungsagenturen und
von Kredit- und Privatunternehmungen im Gebiete
des Versicherungswesens der Aufsicht und der Gesetz-
gebung des Bundes unterliegt. Gestützt auf diesen
Verfassungsartikel hat der Bund das bekannte Auf-
sichtsgesetz über die privaten Versicherungsgesell-
schaften von 1886 erlassen. Dieses gibt dem Bund
das Recht, den gewerbsmässigen Betrieb von Ver-
sicherungen von einer Konzession abhängig zu
machen, ebenso den Betrieb von Auswanderungs-
agenturen. Das ist doch der tiefste Eingriff in die
Handels- und Gewerbefreiheit, wenn man auf einem
Sektor die wirtschaftliche Tätigkeit von einer staat-
lichen Bewilligung abhängig macht. Warum hat der
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Bund das in dem Gesetz über die Beaufsichtigung
von privaten Versicherungsunternehmungen von
1886 getan? Weil sich Misstände entwickelt hatten;
weil durch die Tätigkeit der Versicherungsagenten
das Publikum ausgenützt, seine Unerfahrenheit
missbraucht wurde, so dass es nötig war, im Inter-
esse der Wohlfahrt einzuschreiten und die Konzes-
sionspflicht einzuführen. Ich will damit nur fest-
stellen, dass der Grundsatz der Handels- und Ge-
werbefreiheit immer nur so verstanden wurde,
dass bei Erlassen gewerbepolizeilicher, gesundheits-
polizeilicher und sittenpolizeilicher Natur auf Art. 31
der Bundesverfassung nicht Rücksicht genommen
zu werden braucht, sondern dass in solchen Er-
lassen davon abgewichen werden kann.

Umstritten war die Frage, ob auch bei Ausfüh-
rungsgesetzen, die sich auf Art. 34ter der bestehen-
den Verfassung stützten, auf Art. 31 Rücksicht
genommen werden müsse, m. a. W., ob dabei vom
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit ab-
gewichen werden könne. Diese Frage war deshalb
von Bedeutung, weil Art. 34 ter dem Bund die
Befugnis gibt, auf dem Gebiete des Gewerbewesens
einheitliche Bestimmungen aufzustellen. Die Inter-
pretation dieser Bestimmung war nicht einheitlich,
sondern sehr umstritten, namentlich in der Wis-
senschaft. Während der Berner Staatsrechtlehrer
Walter Burckhardt die Auffassung vertrat, dass
bei Erlassen auf Grund von Art. 34ter über das
Gewerbewesen der Bund nicht Rücksicht zu nehmen
brauche auf Art. 31, also von der Handels- und
Gewerbefreiheit abweichen könne, vertraten die
Zürcher Gelehrten Fleiner und Giacometti den
entgegengesetzten Standpunkt und erklärten alle
Erlasse auf Grund von Art. 34, die in Widerspruch
zu Art. 31 stehen, als verfassungswidrig. Diese
Unsicherheit in bezug auf das Verhältnis zwischen
Art. 34 ter und 31 war ein Grund mehr, an eine
Revision der Wirtschaftsartikel heranzutreten, da-
mit darüber Klarheit geschaffen werden könne.
Soviel in bezug auf die Rechtslage.

In tatsächlicher Hinsicht ist folgendes zu fra-
gen: Hat es jemals in unserem Lande, nämlich seit-
dem der Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit verfassungsmässig niedergelegt ist — das
ist erst seit 1874, und nicht, wie fast immer ange-
nommen wird, seit der Bundesverfassung von 1848
der Fall — eine Wirtschaft gegeben, in der der
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit unein-
geschränkt, in reiner Form unverfälscht gegolten
hat? Sie wissen selber, dass das nicht der Fall ist.

• Schon die bereits erwähnten Einschränkungen
gewerbe-, gesundheits- und sittenpolizeilicher Natur
haben eine solche Wirtschaft verhindert. Aber
auch sonst kann man sagen, dass der Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit im Sinne einer
rein freiheitlichen Wirtschaft weder bei uns noch
sonstwo existiert hat, sondern nur als Konipromiss
zwischen wirtschaftlicher Freiheit und staatlicher
Intervention. Das wird immer wieder so sein, und
je nach den Umständen und den Bedürfnissen wird
einmal das Prinzip der Freiheit und das andere Mal
das Prinzip der Intervention mehr in den Vorder-
grund treten. Ganz allgemein kann man behaupten,
dass in Zeiten wirtschaftlichen. Aufstieges und
günstiger Konjunktur das Prinzip der Freiheit
überwiegt, diejenige Ordnung, die der Entfaltung

der Kräfte grösstmöglichen Spielraum lässt, ihnen
die Möglichkeit gibt, eine günstige Konjunktur aus-
zunützen, während in Krisenzeiten wohl festgestellt
werden kann, dass das Bedürfnis nach staatlichem
Schutz bedrohter Wirtschaftsgruppen grösser wird
und so zwangsläufig zu einer vermehrten staat-
lichen Intervention und einer Zurückdrängung der
wirtschaftlichen Freiheit führt. Es ist aber nicht
einmal gesagt, dass es immer die Gefährdung wirt-
schaftlicher Gruppen in ihrer Existenz ist, die zu
einer vermehrten staatlichen Intervention führt;
sondern die Notwendigkeit staatlicher Interven-
tion kann uns auch von aussen her, wie wir es ja
erfahren haben, aufgedrängt werden: in Kriegs-
zeiten erfordert die Sicherstellung der Landesver-
sorgung zwangsläufig, dass der Staat, eine zentrale
Gewalt, planmässig ordnend eingreift. Das haben
uns die letzten Jahre gelehrt. Aber nicht nur in
Kriegszeiten kann das Bedürfnis nach vermehrter
staatlicher Intervention uns von aussen aufge-
zwungen werden. Das haben wir in den Dreissiger-
jahren feststellen können. Wenn "es notwendig
wird, zur Ermöglichung unseres Exportes einen
Kompensationsverkehr einzurichten, Clearingver-
träge abzuschliessen, Abmachungen mit denjenigen
Staaten über den Güteraustausch und den Zahlungs-
verkehr zu treffen, mit denen ein Export ermög-
licht werden soll, dann ist der Staat gezwungen,
den Zahlungsverkehr zu ordnen, in den Güter-
austausch einzugreifen und der einheimischen
Wirtschaft vorzuschreiben, aus welchen Ländern
sie importieren oder wohin sie exportieren darf,
um die Landesversorgung und die Arbeitsbeschaf-
fung sicherzustellen.

So sehen Sie, dass weder die freie Wirtschaft
noch die Staatswirtschaft jemals in unserem Lande
zur reinen Durchführung gelangen konnte.

Herr Ständerat Eymann hat von der Notwendig-
keit einer dirigierten Wirtschaft gesprochen. Es ist
auch von ändern Rednern auf ausländische Bei-
spiele hingewiesen worden. Der Bundesrat ist noch
immer der Auffassung, die er in seiner Botschaft
von 1937 vertreten hat. Er ist darin durch angeb-
liche Umwälzungen in ändern Staaten noch nicht
wankend gemacht worden. Er hält immer noch an
der Auffassung fest, dass der Freiheit in der Wirt-
schaft das Primat gehöre und erst dann, wenn die
Wirtschaft selber sich nicht zu helfen weiss und
sich Missbräuche einschleichen, wenn die Beteilig-
ten nicht selber durch eine eigene Ordnung, durch
Verständigung in der Lage sind,«in befriedigender
Weise die wirtschaftlichen Angelegenheiten zu
ordnen, es Aufgabe des Staates ist, einzugreifen.

Herr Ständerat Wenk hat darauf hingewiesen,
in England sei nun eine Regierung an das Ruder
gekommen, welche andere Auffassungen vertrete.
Ich habe bis heute noch keine Äusserung der heu-
tigen englischen Regierung vernehmen können,
aus der ich den Schluss ziehen könnte, dass sie
entschlossen sei, die Handels- und Gewerbefreiheit,
die private Initiative aufzugeben. Im Gegenteil,
erinnere ich mich an eine eindeutige Äusserung,
mit der der englische Handelsminister erklärte, dass
selbstverständlich für den Export, dem man die
allergrösste Bedeutung schenke und der eine Lebens-
frage für England sei, die Notwendigkeit der pri-
vaten Initiative und Freiheit unbestritten sei.
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Nun erinnern Sie sich, dass die eidgenössischen
Räte im September 1939 eine abstimmungsreife
Vorlage bereit hatten, dass aber die Abstimmung
mit Zustimmung der eidgenössischen Räte im Okto-
ber 194^ und im Frühjahr 1944 neuerdings ver-
schoben worden war. Gleichzeitig wurde uns im
Jahre 1944 mit dieser Kundgebung der Auftrag
erteilt, zu prüfen, inwieweit die aus den Beratungen
der eidgenössischen Räte hervorgegangene Vor-
lage den Erfahrungen und Erkenntnissen, die sich
für uns aus der Kriegszeit ergeben, angepasst wer-
den müsste. Wir sind demgemäss mit den Wirt-
schaftsverbänden des Landes in Verbindung getre-
ten. Dabei ist als wichtigstes Ergebnis dieser Um-
frage die Beseitigung von Art. 31 ter hervorge-
gangen, die heute so sehr das Bedauern von Herrn
Ständerat Dr. Iten erregt hat, nämlich der Verzicht
auf die Möglichkeit, Verbandsbeschlüsse, einseitige
Vereinbarungen, die vom Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit abweichen können, allgemein-
verbindlich zu erklären. Dieser Verzicht ist mit
Zustimmung des Schweizerischen Gewerbeverban-
des erfolgt. Alle Spitzenverbände haben ihm zu-
gestimmt. Es hat deshalb keinen Sinn, dieser Be-
stimmung heute noch Tränen nachzuweinen. Wir
mussten feststellen, dass diese Bestimmung ein
Stein des Anstosses war und dass sie auf gefährliche
Widerstände gestossen wäre, wenn wir sie aufrecht
erhalten hätten. Herr Ständerat Dr. Iten hat selber
ausgeführt, dass damit die Möglichkeit der All-
gemeinverbindlicherklärung von Vereinbarungen
nicht beseitigt sei. Wir haben das in unserer Bot-
schaft ebenfalls festgestellt: Da, wo der Bund schon
Gesetzgebungsbefugnisse besitzt, wo der Bundesrat
Verordnungen erlassen kann, ist nicht einzusehen,
warum er, statt Ausführungsbestimmungen auf
dem Verordnungsweg zu erlassen, nicht Verein-
barungen der Beteiligten sollte verbindlich erklä-
ren können. Solche Vereinbarungen sind ja bereits
verbindlich erklärt worden im Hotelgewerbe mit
der Trinkgeldordnung, für die Stickereiindustrie,
aber auch im Heimarbeitsgesetz ist diese Möglich-
keit ausdrücklich vorgesehen. Soweit der Bund
hier bereits die Möglichkeit hat, zu legiferieren und
Ausführungsbestimmungen zu erlassen, hat er auch
die Möglichkeit, solche Ausführungsbestimmungen
durch die Allgemein.verbindlicherklärung von Verein-
barungen der Beteiligten zu ersetzen.

" Dann haben wir uns auch noch bestrebt, die
Vorlage in einzelnen Punkten so zu gestalten, dass
der Rückzug zweier Initiativen (Neue Schweiz,
Recht auf Arbeit) vielleicht ihren Urhebern ermög-
licht wird. Dieses Bestreben hat uns namentlich
veranlasst, eine etwas weitergehende Formulierung
für die Arbeitsbeschaffung zu suchen. So haben wir
in Art. 31 quinquies nicht nur gesagt: „Der Bund
bekämpft in Zeiten gestörter Wirtschaft die Arbeits-
losigkeit und mildert deren Folgen ; er kann über
die Arbeitsbeschaffung Vorschriften erlassen", wie
es im Art. 34ter, Abs. 3, der Vorlage von 1939 vor-
gesehen war, sondern wir haben diese Bestimmung
viel imperativer in der Form eines Auftrages an den
Bund gefasst und überdies ausdrücklich die Formu-
lierung so gewählt, dass der Bund beauftragt wird,
nicht erst bei eingetretener Arbeitslosigkeit Massnah-
men zu erlassen, sondern zur Verhinderung drohen-
der Arbeitslosigkeit die nötigen Vorkehren zu treffen.

Damit glaubten wir, der Initiative „Recht auf Arbeit"
und auch der Initiative „Neue Schweiz" entgegen-
zukommen und ihren Rückzug zu erleichtern. In die-
ser Erwartungsehen wir uns jetzt getäuscht. Die Leute
um Herrn Duttweiler haben uns erklärt, dass sie trotz
dieser Erweiterung der ursprünglichen Bestimmung
nicht in der Lage seien, auHhre Initiative zu ver-
zichten. Deutlich ist erkennbar, dass die Änderung
der Bestimmung über die Arbeitsbeschaffung und die
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit das Hauptgewicht
auf präventive Massnahmen zur Verhinderung
drohender Arbeitslosigkeit legt und damit den
beiden Initiativen entgegenkommt. Ich habe mit
Genugtuung aus den -Ausführungen von Herrn
Ständerat Eymann gehört, dass auch er in dem
Wortlaut des neuen Entwurfes des Bundesrates
einen wesentlichen Fortschritt gegenübei der Vor-
lage von 1939 erblickt.

Daneben haben wir noch einige Änderungen von
weniger weittragender Bedeutung angebracht, so
in Art. 31 bis. Da haben wir die Möglichkeit vorge-
sehen, dass nicht bloss zugunsten gefährdeter Be-
rufszweige, sondern schon zugunsten gefährdeter
Berufe Massnahmen ergriffen werden können. Zu
dieser Einschränkung sind wir gelangt, weil in einem
Rechtsgutachten von Herrn Bundesrichter Dr.
Huber die Ansicht vertreten wurde, dass die Ein-
führung des Fähigkeitsausweises, auf die ja die
gewerblichen Kreise so grosses Gewicht legen, nur
möglich wäre, wenn der Nachweis erbracht werden
könne, dass ein gan/er Berufszweig und nicht bloss
ein Beruf in seinen Existenzgrundlagen gefährdet
sei. Nun kann es sehr wohl nötig sein, für einen
einzelnen Beruf diese Massnahme einzuführen, ohne
dass diese Voraussetzung für den ganzen Berufszweig
zutrifft. Nach" dem alten Wortlaut wäre es dann
aber, wenn nicht für den ganzen Berufszweig der
Nachweis der Existenzgefährdung erbracht wäre,
nicht möglich, für einen einzelnen Beruf, der ge-
fährdet ist, den Fähigkeitsausweis einzuführen.
Deshalb haben wir hier diese Änderung vorgenom-
men.

Dann haben wir Art. 34 ter etwas einlässlicher
formuliert. Wir haben auch die Gelegenheit benützt,
um eine verfassungsrechtliche Grundlage für einen
angemessenen Ersatz des Lohn- und Verdienstaus-
falles infolge Militärdienstes zu schaffen. Daran
dachte man in der Vorlage von 1938/1939 noch
nicht. Wir haben auch die Möglichkeit vorgesehen,
Bestimmungen über das Verhältnis zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer zu erlassen und dabei aus-
drücklich eine Grundlage für die Einführung von
Betriebs- und Berufsgemeinschaften, die ja ins-
besondere in der welschen Schweiz heute ein sehr
beliebtes Postulat darstellen, zu schaffen. Schliess-
lich haben wir die Beschränkung der Vorlage von
1939, dass Vorschriften über die berufliche Aus-
bildung nur für Handel, Industrie und Gewerbe er-
lassen werden können, fallen gelassen und uns damit
begnügt, zu erklären, dass vom Bund über die
berufliche Ausbildung Vorschriften erlassen werden
können, um auch die Landwirtschaft, die Berufe
des Hausdienstes und des Pflegedienstes einbeziehen
zu können. Sie haben heute aus den Ausführungen
von Herrn Ständerat Dr. Egli gehört, dass, dieser
Vorschlag in der Kommission auf Widerstand
gestossen ist. Wir werden uns darüber noch in der
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Detailberatung unterhalten. Wegleitend war für
die neue Formulierung die Erwägung, dass auch
für die Landwirtschaft und für die Berufe des
Hausdienstes das Bedürfnis einer vermehrten,
vom Bunde geförderten beruflichen Bildung be-
steht.

Nun hat Herr Ständerat Dr. Egli gegen den
Entwurf den Einwand erhoben, dass die Systematik
desselben nicht einwandfrei sei. Da muss ich fest-
stellen, dass wir ganz einfach die Systematik des
Entwurfes von 1939, dem die eidgenössischen Räte
ihre Zustimmung erteilt haben, übernommen haben.
Soviel ich weiss, gehörte damals Herr Ständerat
Egli bereits dem Ständerat-an. Ich kann mich nicht
erinnern, dass Herr Egli schon damals seinen
Schweiss dafür geopfert hätte, dass eine bessere
Systematik erreicht würde (Heiterkeit). Sie ist auch
nicht so schlecht. Dass es Juristen gibt, die an
jedem Gesetzesentwurf etwas auszusetzen haben
und die Systematik nicht einwandfrei finden, mit
dem muss man einmal als einer gottgewollten Ge-
gebenheit rechnen, sonst wären es keine Juristen
(Heiterkeit). Aber dennoch glaube ich, behaupten
zu dürfen, dass diese Systematik nicht schlechter
ist als diejenige vieler kantonaler Verfassungen. Ich
will mir einmal die luzernische Kantonsverfassung
kommen lassen, um sie auch auf ihre Systematik
anzusehen. Ich opfere gerne einmal einen freien
Sonntag dafür. Im Art. 31 und 31 bis ordnen wir
die Abweichungen von der Handels- und Gewerbe-
freiheit. Wir umschreiben genau, die Fälle und Vor-
aussetzungen, in denen der Bund vom Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit abweichen kann.
Im Art. 34ter schaffen wir die verfassungsmässige
Grundlage für die Sozialgesetzgebung des Bundes.
Das ist, glaube ich, keine so schlechte Scheidung
der Aufgaben. Im Art. 34 ter haben wir den Rahmen
der Gesetzgebungstätigkeit des Bundes auf sozialem
und sozialpolitischem Gebiet gewollt weiterge-
spannt, weil sich doch gerade im Laufe der letzten
Jahre gezeigt hatte, dass der Bund hier vermehrte
Kompetenzen haben muss. Dabei denken wir nicht
daran, für den Bund ein Monopol der Sozialgesetz-
gebung in Anspruch zu nehmen. Wir begrüssen es
im Gegenteil, wenn die Kantone auf sozialem Ge-
biete eine fruchtbare Initiative und Tätigkeit ent-
falten; denn wir geben uns Rechenschaft darüber,
dass auf den meisten Gebieten der Sozialgesetz-
gebung die Kantone vorangegangen sind, ich will
nicht sagen alle, aber einzelne, und dass der Bund
nachfolgte, um einen angemessenen eidgenössischen
Durchschnitt zu erreichen, und auch denjenigen,
deren Behörden weniger initiativ waren, zu den
Wohltaten sozialer Gesetze zu verhelfen. Das ist
unser Standpunkt gegenüber der_ Jérémiade, wir
hätten auch in den Wirtschaftsartikeln von der
kantonalen Souveränität wieder ein Stück um das
andere herausgebrochen. Das -ist durchaus nicht
der Fall. Die Kantone behalten.nach Art. 3 der
BV, soweit der Bund nicht ausdrücklich von der
ihm verliehenen Gesetzgebungskompetenz Gebrauch
macht, weiterhin ihre Freiheit und Aktivität und
es werden überdies noch Kompetenzen an sie
delegiert, soweit eine schweizerische Regelung nicht
notwendig ist.

Nur in einem Punkt kann ich Herrn Ständerat
Egli nicht folgen, nämlich wenn er, um eine Ein-

engung der kantonalen Souveränität zu verhindern,
verlangt, dass der Bund den Kantonen die Freiheit
lässt, so lange von der Handels- und Gewerbefreiheit
in ihrer eigenen Gesetzgebung abzuweichen, als er
selber auf diesem Gebiete noch nicht legiferiert hat.
Wenn wir diesen Antrag, der eine neue Auflage
des Antrages Odermatt im Nationalrat ist, an-
nehmen, dann geben wir den Kantonen ja viel mehr
Kompetenzen, als sie jetzt schon haben; denn sie
konnten vom Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit bisher nicht abweichen. Nach dem Antrag
von Herrn Ständerat Egli könnten die Kantone
auf allen Gebieten, auf denen der Bund von seinen
Kompetenzen nach Art. 31 bis nicht Gebrauch
gemacht hat, Gesetze erlassen, die vom Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit abweichen. Und
im Gegensatz zu Herrn Ständerat Iten bin ich der
Meinung, dass dann das Bundesgericht sie nicht
mehr daran hindern kann; denn sie könnten sich
dann auf diesen Art. 31 bis, "Abs. 4, berufen und
sagen: Die Bundesverfassung gibt uns das Recht,
auf allen Gebieten, auf denen der Bund die Gesetz-
gebungshoheit noch nicht in Anspruch genommen
hat, nach Herzenslust von der Handels- und Ge-
werbefreiheit abzuweichen, und kein Bundesgericht
könnte sie daran hindern. Eine solche Bestimmung
wäre referendumspolitisch eine grosse Gefahr. Es
ist vorauszusehen, dass alle, die nur mit Zögern und
Bedenken weiteren Einschränkungen der Handels-
und Gewerbefreiheit, wie sie durch Art. 31bis vor-
gesehen ist, zustimmen, diese Vorlage verwerfen
und erklären werden, damit teile man ja das nicht
übergrosse Gebiet der Eidgenossenschaft von 41 000
Quadratkilometern in 25 kleine kantonale Wirt-
schaftsgebiete auf, in denen man mit dem Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit machen
kann, was man will. Das geht weit über den Rahmen
der Aufgabe hinaus, die wir uns mit den Wirt-
schaftsartikeln gestellt haben. Das wäre allerdings
geeignet, diesen das Wirtschaftsgrab zu schaufeln.
Deshalb möchte ich jetzt schon vor diesem Antrag
gewarnt haben.

Mit diesen Ausführungen möchte ich Ihnen
auch meinerseits Eintreten empfehlen.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen.
Le Conseil passe sans opposition à la discussion

des articles.

Art ikelweise Beratung. - Discussion des articles.

Le Président: Je vous propose de discuter alinéa
par alinéa.

Zustimmung. — Adhésion.

Titel und Ingress.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Titre et préambule.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: Avant de passer à
l'article i, je voudrais, au sujet du titre et du



6. Dezember 1945 219 Revision der Wirtscliafteartiker

préambule, poser une question à M. Stampfli, con-
seiller fédéral. Le titre porte «arrêté fédéral portant
revision des articles de la Constitution fédérale rela-
tifs au domaine économique». Or, je constate qu'une
partie des propositions, notamment tout ce qui a
trait au chapitre prévu à l'article 34ter est plutôt
du domaine social que du domaine économique.
Comme nous le verrons dans un instant à propos
du premier alinéa nouveau de l'article 31, on a
estimé que dans l'intérêt de la votation populaire,
il fallait avoir cet article pour lequel M. Flückiger
proposera également une disposition analogue à
l'article 34ter. Je me demande, dans ces conditions,
si l'on ne devrait pas modifier l'intitulé de l'arrêté
et l'appeler: «arrêté fédéral portant revision des
articles de la Constitution fédérale relatifs aux
domaines économiques et social». On pourrait peut-
être l'indiquer pour montrer que cette revision n'a
pas seulement un caractère économique mais social,
tout au moins en ce qui concerne la partie consacrée
aux dispositions sociales de l'article 34ter.

Bundesrat Stampfli: Dieser Titel ist ja nicht von
einer sehr nachhaltigen Bedeutung. Er wird nur
diesen Beschluss, den wir der Volksabstimmung
unterbreiten, zieren; in die Verfassung gelangt er
nicht hinein. Im übrigen ist zu sagen, dass schliess-
lich die Sozialpolitk auch nur ein Ausschnitt aus
der Wirtschaftspolitiik ist. Man kann keine Sozial-
politik treiben, ohne gleichzeitig auf die wirtschaft-
lichen Verhältnisse Rücksicht zu nehmen. Deshalb
haben auch sozialpolitische Bestimmungen in einem
Beschluss, der den Titel „Wirtschaftsartikel" trägt,
durchaus ihren Platz, und all die Zeit seit 1937 hat
sich niemand daran gestossen. Ich möchte Sie
deshalb bitten, diesen Titel so zu belassen, wie wir
ihn aus der von Ihnen im Jahr 1939 gutgeheissenen
Vorlage übernommen haben.

M. Bosset, rapporteur: Je voulais simplement
soulever la question au sein de cette assemblée parce
que vous verrez que nous aurons l'occasion de
revenir sur le côté social de cet arrêté.

Le Président: Le rapporteur ne fait pas de pro-
position concrète. Par conséquent, le titre et le
préambule sont adoptés.

Angenommen. — Adoptés.

Art. 1 (art. 31 BV).
Antrag der Kommission.

Abs. 1.
Mehrhe i t :

Streichen (neu).

Minde rhe i t (Wenk):
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Art. l (art. 31 de la Constitution).
Proposition de la commission.

Alinéa 1er.
Ma jo r i t é :

(Nouveau) biffer.

Minor i té (Wenk):
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur de la majorité: Le Conseil
national a introduit un alinéa nouveau qui n'était
pas prévu par l'arrêté du Conseil fédéral. Cet alinéa
nouveau dit ceci : « Dans le cadre de ses attributions
constitutionnelles, la Confédération prend les mesu-
res propres à augmenter le bien-être de tous et à
procurer la sécurité économique des citoyens».

La majorité de votre commission propose de
biffer cet alinéa nouveau et de le reprendre avec
une rédaction différente à l'article 31 bis. Elle
estime, en effet, que la place de cet alinéa que l'on
peut appeler un article-façade, ne doit pas être
à l'article 31 mais bien plutôt à l'article 31 bis sous
forme d'un alinéa nouveau.

Par contre, la minorité de la commission, com-
posée de M. Wenk, propose d'adhérer sur ce point
au Conseil national.

Les raisons qui justifient la décision de la
majorité de la commission sont les suivantes:

Cet alinéa 1 nouveau a sa place non à l'article 31
qui s'occupe du maintien de la liberté du commerce
et de l'industrie, avec certaines dispositions restric-
tives; par contre, cet article-façade a sa place tout
indiquée à l'article 31 bis qui prévoit une série de
dispositions tendant à améliorer la situation écono-
mique du pays et de tous les citoyens.

On peut se poser la question de savoir si, dans
la Constitution, il faut introduire des articles trop
vastes, des articles-façades, ou seulement des dis-
positions nettes et précises, ayant une portée
directe, efficace et effective, non pas de simples
déclarations analogues à la fameuse «déclaration
des droits de l'homme.» On a insisté sur ce fait.
Nous savons que M. Flückiger aura une proposition
analogue à l'article 34 ter. En insérant de telles dis-
positions-proclamations, dispositions-façades, on ne
donne pas évidemment quelque chose de nouveau
à la Constitution, on ne permet pas de légiférer sur
la base des principes, des proclamations, mais on
permet lors de la campagne qui s'ouvrira sur le
projet de revision des articles économiques de
montrer ce que l'on a voulu et d'attirer la masse
populaire en insistant sur le fait que ces articles
augmenteront le bien-être de tous et procureront
la sécurité économique des citoyens.

La majorité de la commission s'est ralliée à ce
point de vue. Elle a admis qu'il fallait, comme le
demande le Conseil national, permettre une cam-
pagne électorale et donner à ceux qui la mèneront
la possibilité de soutenir l'arrêté fédéral. Par contre,
en ce qui concerne sa place, comme nous l'avons
exposé, nous estimons qu'elle doit être à l'article
31 bis qui s'occupe précisément des mesures tendant
à assurer la sécurité de tous au point de vue écono-
mique et le bien-être général. Elle n'est pas à
l'article 31 qui ne s'occupe que de la liberté du
commerce et de l'industrie et des mesures restric-
tives prises dans» l'intérêt général.

Telles sont les propositions de la majorité de la
commission: biffer cet alinéa de l'article 31 et le
reprendre sous une forme rédactionnelle modifiée
à l'article 31 bis comme alinéa 1 nouveau.
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Wenk, Berichterstatter der Minderheit: Ich
möchte Ihnen beantragen, der Reihenfolge, wie sie
vom Nationalrat festgestellt wurde, zuzustimmen,
Ziffer l (neu) von Art. 31 beizubehalten und sie
nicht in Art. 31 bis zu verweisen.

Die Frage, ob die Bestimmung in Art. 31 oder
in Art. 31 bis aufzunehmen sei, ist zweifellos nicht
von ausserordentlicher materieller Bedeutung. Herr
Bührer hat sich in der Diskussion erkundigt nach
den Möglichkeiten, die mit diesem Artikel gegeben
seien, und erklärt, dass damit alles Mögliche ge-
macht werden könne. Ich glaube, er hat übersehen,
dass es ausdrücklich heisst: Der Bund trifft „im
Rahmen seiner verfassungsmässigen Befugnis ..."
Also nur soweit die Verfassung den Bund dazu er-
mächtigt, ist er berechtigt, „zur Mehrung der Wohl-
fahrt des Volkes und zur Sicherung der Existenz
der Bürger" Massnahmen zu treffen. Es ist also tat-
sächlich richtig, dass keine Massnahmen des Bundes
sich verfassungsmässig auf diesen Artikel stützen
könnten, sondern dass all das, was zur Mehrung
der Wohlfahrt des Volkes und zur Sicherung der
Existenz der Bürger geschehen soll, eine eigene
verfassungsmässige Begründung in den übrigen
Artikeln der Verfassung haben muss.

Deshalb gehöre ich nicht zu denjenigen, die den
Wert dieser Verfassungsbestimmung überschätzen.
Aber ich verstehe es, wenn man nun bei der Revi-
sion der Wirtschaftsartikel an deren Spitze den
Grundsatz stellen will, dass der Bund auch bei der
Führung seiner Wirtschaftspolitik die Mehrung der
Wohlfahrt des Volkes und Massnahmen zur Siche-
rung der Existenz seiner Bürger im Auge haben soll.
Dieses Bedürfnis ist in unserem Volke âusserordent-
lich stark. Die Sicherung der Existenz kommt ja
in einer Vorlage, die Herrn Iten nahesteht, deutlich
zum Ausdruck. Es ist der Familienschutz. Unsere
Bevölkerung hat der Familienschutzvorlage mit
einem überwältigenden Mehr zugestimmt. Unser
Volk verlangt stürmisch die Einführung der Alters-
und Hinterbliebenenversicherung. Ebenso verlan-
gen die Arbeitnehmer die Sicherung ihres Arbeits-
platzes, die Gewerbetreibenden die Sicherung ihrer
Kundschaft, die Landwirtschaft die Sicherung ihres
Bodens, die Industrie die Möglichkeit des Exportes.
Ich sehe deshalb nicht ein, warum wir bei dieser
Situation nicht zugeben sollten, dass für die Wirt-
schaft das wichtigste nicht die Handels- und
Gewerbefreiheit — da wird Herr Kollega Iten sicher-
lich mit mir einverstanden sein •—, sondern die
Sicherung der Existenz des Bürgers und die Sorge
für seine Wohlfahrt ist.

Aus diesen Erwägungen möchte ich Sie bitten,
dem Antrag des Nationalrates zuzustimmen.

Bundesrat Stampili: Ich möchte vorab darauf
aufmerksam machen, dass der Antrag der Kommis-
sionsmehrheit einen Kompromiss darstellt. In den
Beratungen der Kommission tönte es zuerst ausser-
ordentlich kriegerisch. Man erklärte, von diesen
Deklamationen in Art. 31 und Slbis und dann in
Art. Slquinquies über die Arbeitsbeschaffung könne
keine Rede sein. Das sei ja ein sozialistisches Partei-
programm. Ich musste alle meine bescheidenen
rhetorischen Künste aufbieten, um nur zu erreichen,
dass die Kommission diesem Vermittlungsantrag
zustimmte, der von den Herren Petrig und glaube

ich von Ihrem Herrn Präsidenten beantragt wurde.
Es handelte sich nämlich um den früheren Antrag
von Herrn Nationalrat Favre, der im Nationalrat
unterlegen war.

Nun möchte ich doch Herrn Ständerat Wenk
bitten, sich mir gegenüber etwas dankbar zu zeigen,
nachdem mit meiner Hilfe dieser Kompromiss in
der ständerätlichen Kommission eine Mehrheit
gefunden hat. Mir schien es, als ob die Kommission
mit Sack und Pack zum ursprünglichen Entwurf des
Bundesrates zurückkehren wollte. Erst im Laufe
der Beratung ist es dann zu diesem Vermittlungs-
vorschlag gekommen. Ich glaube, dass er den An-
hängern der nationalrätlichen Fassung weitgehend
entgegenkommt.

Ein Unterschied besteht darin, dass wieder der
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit an die
Spitze gestellt wird und nicht der neue allgemeine
Zweckartikel über die Mehrung der Wohlfahrt des
Volkes und der Sicherung der Existenz der Bürger.
Rechtlich ändert das gar nichts. Es ist ganz gleich-
gültig, ob der Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit an der Spitze steht oder erst an einer spätem
Stelle folgt. Die Umstellung hat aber zweifellos eine
symbolische und eine gewisse psychologische Bedeu-
tung für die einen wie für die ändern. Die Anhänger
der Handels- und Gewerbefreiheit betrachten es als
eine Disqualifizierung, als eine Abschwächung der
Bedeutung des Grundsatzes der Handels- und
Gewerbefreiheit, wenn man ihn nicht mehr an die
Spitze stellt, wie es in der bisherigen Verfassung
der Fall war, sondern weiter unten aufführt. Es ist
nicht ausgeschlossen, dass schon diese rechtlich
bedeutungslose Verschiebung Stimmberechtigte, die
überhaupt nur mit Widerstreben sich für eine Ein-
schränkung der Handels- und Gewerbefreiheit ent-
schliessen können, veranlassen wird, ins Lager der
Gegner abzuschwenken.

Man kann auch nicht sagen, dass der Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit für die Wohlfahrt
unseres Volkes in der Zukunft nicht mehr von Bedeu-
tung sei. Ich bin der Meinung, dass Herr Ständerat
Wenk in seinem Eintretensvotum zu weit gegangen
ist, wenn er erklärte, weil festgestelltermassen der
Grundsatz der -Handels- und Gewerbefreiheit ver-
sagt habe, da er die Existenz der Bürger nicht voll-
ständig zu sichern vermochte, müsse etwas anderes
an seine Stelle treten. Man muss sich doch immerhin
fragen: Wie wäre es, wenn wir ein anderes wirtschaft-
liches System gehabt, wenn wir nicht in den letzten
70 oder 100 Jahren eine freie Wirtschaft gehabt hät-
ten ? Wäre dann die Existenz unserer Volksschichten
besser gesichert gewesen? Wäre die Wohlfahrt eine
allgemeinere ? Ich glaube, Sie brauchen nur die
heutigen Verhältnisse, auch wenn sie weit davon
entfernt sind, paradiesisch oder auch nur vorbild-
lich genannt zu werden, mit denen zu vergleichen,
wie sie etwa Jeremias Gottheit oder andere zeitge-
nössische Schriftsteller schildern. Vielleicht liegt
es Herrn Ständerat Wenk näher, wenn ich an die
Lebenserinnerungen des früheren Landschaftler- "
Ständerates Martin Birmann aus seiner Jugend-
zeit erinnere. Man darf doch im Ständerat auch
frühere Ständeräte zitieren ? Wenn Sie solche Schil-
derungen lesen, haben Sie einen Massstab dafür, wie
es früher war und wie es heute ist und was wir alles
der Handels- und Gewerbefreiheit, diesem Motor
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der Wirtschaft, zu verdanken haben. Die Handels-
und Gewerbefreiheit hat mehr als theoretische
Bedeutung, sie wird die treibende Kraft sein für die
weitere Entwicklung auch in ändern Ländern, wo
man gewillt ist, die Politik nach den Grundsätzen
des Sozialismus zu orientieren. Dort gibt man sich
Rechenschaft darüber, so in England, dass jeden-
falls auf die freie Initiative in der Wirtschaft nicht
verzichtet werden kann.

Nun besteht einzig noch folgender Unterschied :
In der Fassung des Nationalrates heisst es: „Der
Bund trifft im Rahmen seiner verfassungsmässigen
Befugnisse die zur Mehrung der Wohlfahrt des
Volkes und zur Sicherung der Existenz der Bürger
geeigneten Massnahmen." Die ständerätliche Kom-
mission sagt: ,,Der Bund trifft im Rahmen seiner
verfassungsmässigen Befugnisse die zur Mehrung
der Wohlfahrt des Volkes erforderlichen Massnah-
men. . .". Bis hier haben wir völlige Übereinstim-
mung. Dann heisst es weiter: „und zur wirtschaft-
lichen Sicherung der Bürger geeigneten Massnah-
men". Das ist doch nur ein gradueller Unterschied:
Sicherung der Bürger oder Sicherung der Existenz
der Bürger. Es handelt sich um eine Zielsetzung.
Herr Ständerat Egli hat erklärt, ich hätte gesagt,
das sei eine reine Deklamation. Das ist nicht richtig.
Ich habe gesagt, diese Bestimmung mag als Dekla-
mation betrachtet werden. Selbstverständlich hat
sie ihre Bedeutung. Denn sie ist eine Zielsetzung,
so gut wie die Bestimmung in Art. 2 der Bundesver-
fassung, wonach der Bund den Zweck hat, die
Wohlfahrt der Bürger zu fördern, immer eine prak-
tische Bedeutung hatte. Wenn man sonst keine
Verfassungsgrundlage fand, so hat man «sich zur
Not auf Art. 2 berufen und gesagt : Schliesslich
kann man eine Vorlage, mit welcher die gemeinsame
Wohlfahrt gefördert werden soll, .auf Art. 2 stützen.
Ich möchte hier also nicht den Eindruck aufkommen
lassen, dass-diese Bestimmung gar keine praktische
Bedeutung für den Gesetzgeber habe. Aber ist denn
das so etwas Fremdes, haben denn unsere bisherigen
Gesetze, insbesondere die sozialen Charakters, nicht
die Mehrung der Volkwohlfahrt zum Ziele gehabt?
Haben sie nicht alle die Sicherung der Bürger zum
Ziel, bezwecken sie nicht, sie in ihrem Kampf gegen
die Schwierigkeiten des Lebens zu unterstützen?
Kann man es nicht verantworten, eine solche Zielr
Setzung bei dieser Gelegenheit in die Verfassung
aufzunehmen, heute, wo nicht nur bei uns, sondern
in der ganzen Welt der Ruf nach vermehrter Sicher-
heit ertönt? Gerade in dem berühmten Beveridge-
Plan war eigentlich als oberster Grundsatz die
Schaffung vermehrter Sicherheit enthalten. Ich
sehe nicht ein, warum wir eine solche Zielsetzung
nicht in die Verfassung aufnehmen dürfen, ohne
dass wir damit mit unseren Traditionen brechen und
gewissermassen einen Sozialstaat versprechen, in
dem der einzelne für sich selber nicht mehr verant-
wortlich, jeder Selbsthilfe und jeder Selbstvorsorge
enthoben ist. Allerdings mache ich eine Konzes-
sion und sage, dann wollen wir nur allgemein von
der Sicherung der Bürger reden und nicht von der
Existenz der Bürger. Das könnte wiederum irrtüm-
liche Vorstellungen hervorrufen. Es könnte die
Meinung erwecken, als ob es sich hier um die Ge-
währleistung eines Individualrechtes/ eines per-
sönlichen Rechtsanspruches gegenüber dem Bunde

handle, als ob der einzelne, wenn er selber aus
eigener Hilfe nicht mehr imstande ist, für sich zu
sorgen, den Anspruch erheben könnte, vom Bunde
eine besondere Hilfe zu erhalten. Das kann niemals
die Meinung sein. Da begreife ich die Bedenken und
Einwendungen von Herrn Ständerat Bührer, begreife
auch die Gründe der Kommissionsmehrheit, die sie
dazu geführt haben, den Ausdruck „Existenz" zu
streichen und sich zu begnügen mit der Sicherung
der Bürger als Zielsetzung. Das kann man verant-
worten. Damit brechen wir nicht mit unseren über-
lieferten Anschauungen auf sozialem Gebiet. Nicht
unbedenklich wäre es aber, wenn wir durch die
Gewährleistung der Existenz der Bürger den Glau-
ben erwecken würden, als ob es sich hier um die
Gewährleistung eines Individualrechtes, eines recht-
lichen Anspruches auf Hilfe des Staates in allen
Fällen, wo die Selbsthilfe nicht mehr als ausreichend
befunden wird, handle. Deshalb möchte ich Ihnen
im Interesse einer Verständigung den Antrag der
Kommissionsmehrheit empfehlen. Er kommt dem
Nationalrat weitgehend entgegen und verhindert*
keineswegs eine Verständigung mit ihm.

Egli: In der Kommission wurde ein Streichungs-
antrag gestellt in der klaren Meinung, dass, wenn
diesem Artikel keine Bedeutung zukommen soll, er
gestrichen werden könne. Gerade der Umstand, dass
man so hartnäckig an diesem Artikel festhält, beweist
aber, dass man ihn nicht als bedeutungslos be-
trachtet. Herr Bundesrat Stampfli hat nach dem
Protokoll in der Kommissionssitzung erklärt:
„Selbstverständlich kann in der Verfassung nicht
ein entsprechendes Individualrecht geschaffen,wer-
den. Die Bestimmung soll lediglich die Bedeutung
einer wirtschaftlichen Zielsetzung haben. Im Grunde
genommen stellt sie nichts anderes dar als die
Sanktionierung der heutigen Wirtschafts- und
Sozialpolitik, eine selbständige, juristische Trag-
weite kommt Abs. l neu nicht zu." — Es wurde
klar ausgedrückt: Kein neues Individualrecht, kein
Kompetenzartikel. — Ich habe das so verstanden
und möchte das hier mit Nachdruck wieder fest-
legen, dass diesem neuen Artikel keine* selbständige
Bedeutung zukommt, die über Art. 2 der Bundes-
verfassung hinausgeht, wo gesagt ist: „Der Bund
hat zum Zweck: Behauptung der Unabhängigkeit
des Vaterlandes gegen aussen, Handhabung von
Ruhe und Ordnung im Innern, Schutz der Freiheit
und der Rechte der Eidgenossen und Beförderung
ihrer gemeinsamen Wohlfahrt." — Nur weil man
aus abstimmungspsychologischen Gründen so gros-
ses Gewicht auf die Beibehaltung des Artikels legte,
gab die Kommission nach und stimmte die 'Mehrheit
zu. Ich möchte nochmals wiederholen, dass daraus
in keinem Falle abgeleitet werden kann, dass der
Einzelne ein individuelles Recht auf Arbeit habe,
wie es die entsprechende Initiative nun einführen
möchte. Es handelt sich also um einen Kompromiss
im genannten Sinne, und nur in dem Sinne hat
die Kommissionsmehrheit zugestimmt.

Abs t immung . — Vote.

Für den Antrag der Mehrheit 24 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 7 Stimmen
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Art. 1.
Antrag der Kommission.

Abs. l (bisher). Zustimmung zum Beschluss des
Nationalrats.

Proposition de la commission.
Al. 1er (ancien). Adhérer à la décision du Conseil

national.

M. Bosset, rapporteur: Nous n'avons pas d'ob-
servations à formuler et nous vous proposons
l'adhésion à la décision du Conseil national.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

AI. 2.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 3.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats
(streichen).

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national (biffer).

M. Bosset, rapporteur: Le Conseil national a
décidé d'incorporer également à cet alinéa le texte
qui formait l'alinéa 3. Ainsi les alinéas 2 et 3 du
projet du Conseil fédéral n'en formeraient plus qu'un
seul tel qu'il a été voté par le Conseil national. La
commission vous propose d'adhérer à cette modifi-
cation.

Gestrichen. — Biffé.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 11. Dezember 1945.
Séance du 11 décembre 1945, après-midi.

Vorsitz — Présidence: M. Piller.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.

Revision des articles économiques
de la Constitution. Nouveau projet.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 200 hiervor — Voir page 200 ci-devant.

Art. Slbis, Abs. l (neu).
Antrag der Kommission.

Mehrhei t :
1 Der Bund trifft im Rahmen seiner verfassungs-

mässigen Befugnisse die zur Mehrung der Wohlfahrt
des Volkes und zur wirtschaftlichen Sicherung der
Bürger geeigneten Massnahmen.

Minderhei t (Wenk):
1 Streichen.

Art. Slbis, al. l (nouveau).
, Proposition de la commission.

Major i té :
1 Dans le cadre de ses attributions constitution-

nelles, la Confédération prend les mesures tendant
à augmenter le bien-être de tous et à procurer la
sécurité économique des citoyens.

Minori té (Wenk):
1 Biffer.

M. Bosset, rapporteur de la majorité: Votre
commission avait décidé de supprimer, à l'article 31,
l'alinéa introduit par le Conseil national, disposition
que l'on pouvait qualifier de disposition-programme
ou disposition-façade. Elle n'a qu'une importance
purement utilitaire en vue de la campagne élec-
torale, mais en réalité elle n'a pas de valeur pratique.

La majorité de la commission, M. Wenk ayant
fait minorité, propose de reprendre cette disposi-
tion à l'article Slbis, mais avec un texte un peu
différent de celui du Conseil national, en ce sens
que la Confédération prend des mesures tendant
à augmenter le bien-être de tous et procurer la
sécurité économique des citoyens, ce qui est moins
absolu et par conséquent plus réalisable que le
texte du Conseil national, lequel dit, en effet, que
«la Confédération prend des mesures propres à
augmenter le bien-être de tous et à procurer la
sécurité économique», formule peut-être un peu
prétentieuse. Le texte que nous vous proposons
est moins absolu, mais il indique dans quel sens et
dans quel domaine il y a lieu d'œuvrer pour amé-
liorer le bien-être de chacun et la sécurité écono-
mique des citoyens.
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Art. 1.
Antrag der Kommission.

Abs. l (bisher). Zustimmung zum Beschluss des
Nationalrats.

Proposition de la commission.
Al. 1er (ancien). Adhérer à la décision du Conseil

national.

M. Bosset, rapporteur: Nous n'avons pas d'ob-
servations à formuler et nous vous proposons
l'adhésion à la décision du Conseil national.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

AI. 2.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 3.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats
(streichen).

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national (biffer).

M. Bosset, rapporteur: Le Conseil national a
décidé d'incorporer également à cet alinéa le texte
qui formait l'alinéa 3. Ainsi les alinéas 2 et 3 du
projet du Conseil fédéral n'en formeraient plus qu'un
seul tel qu'il a été voté par le Conseil national. La
commission vous propose d'adhérer à cette modifi-
cation.

Gestrichen. — Biffé.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 11. Dezember 1945.
Séance du 11 décembre 1945, après-midi.

Vorsitz — Présidence: M. Piller.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.

Revision des articles économiques
de la Constitution. Nouveau projet.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 200 hiervor — Voir page 200 ci-devant.

Art. Slbis, Abs. l (neu).
Antrag der Kommission.

Mehrhei t :
1 Der Bund trifft im Rahmen seiner verfassungs-

mässigen Befugnisse die zur Mehrung der Wohlfahrt
des Volkes und zur wirtschaftlichen Sicherung der
Bürger geeigneten Massnahmen.

Minderhei t (Wenk):
1 Streichen.

Art. Slbis, al. l (nouveau).
, Proposition de la commission.

Major i té :
1 Dans le cadre de ses attributions constitution-

nelles, la Confédération prend les mesures tendant
à augmenter le bien-être de tous et à procurer la
sécurité économique des citoyens.

Minori té (Wenk):
1 Biffer.

M. Bosset, rapporteur de la majorité: Votre
commission avait décidé de supprimer, à l'article 31,
l'alinéa introduit par le Conseil national, disposition
que l'on pouvait qualifier de disposition-programme
ou disposition-façade. Elle n'a qu'une importance
purement utilitaire en vue de la campagne élec-
torale, mais en réalité elle n'a pas de valeur pratique.

La majorité de la commission, M. Wenk ayant
fait minorité, propose de reprendre cette disposi-
tion à l'article Slbis, mais avec un texte un peu
différent de celui du Conseil national, en ce sens
que la Confédération prend des mesures tendant
à augmenter le bien-être de tous et procurer la
sécurité économique des citoyens, ce qui est moins
absolu et par conséquent plus réalisable que le
texte du Conseil national, lequel dit, en effet, que
«la Confédération prend des mesures propres à
augmenter le bien-être de tous et à procurer la
sécurité économique», formule peut-être un peu
prétentieuse. Le texte que nous vous proposons
est moins absolu, mais il indique dans quel sens et
dans quel domaine il y a lieu d'œuvrer pour amé-
liorer le bien-être de chacun et la sécurité écono-
mique des citoyens.
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Nous aurions pu nous demander si cette dispo-
sition à caractère social n'aurait pas dû se trouver«
à l'article 34 ter. Mais nous ne voulons pas ici créer
des difficultés et nous pensons que c'est dans l'ar-
ticle 31 bis que l'on peut placer cette disposition
qui, nous le répétons, a surtout pour but de per-
mettre au cours de la campagne électorale au sujet
des articles économiques, de donner aux orateurs
l'occasion de montrer quelle était la volonté du
Parlement, laquelle se trouve en quelque sorte
aiguillée dans le sens de l'amélioration de la situa-
tion économique des citoyens.

Telles sont les raisons pour lesquelles la majorité
de votre commission, M. Wenk faisant minorité,
vous propose d'insérer cette disposition à l'article
31 bis sous forme d'un alinéa 1 nouveau.

Wénk, Berichterstatter der Minderheit : Nachdem
Sie meinen Antrag zu Art. 31 abgelehnt haben, fällt
der Minderheitsantrag zu Art. 31 bis dahin.

Flükiger: Es ist nicht zu bestreiten und aller-
seits anerkannt, dass diese Revision der Wirt-
schaftsartikel nicht bloss wirtschaftspolitische, son-
dern auch sozialpolitische Vorschriften enthält.
Aus diesem Grunde ist im Nationalrat von Herrn
Dr. Boerlin, unterstützt von Herrn Dr. Dietschi-
Solothurn und mit einem kleinen Vorbehalt 'auch
von Herrn Schmid-Solothurn ein Antrag gestellt
worden des Inhaltes, es solle bei Art. 31 — so war es
damals noch, nun ist es das erste Alinea von Art.
31 bis — ein Zusatz gemacht werden, lautend:
,,... und zur Wahrung sozialer Gerechtigkeit".
Dieser Antrag hat grundsätzlich im Nationalrat
Sympathie gefunden, wenigstens der Geist des An-
trages, und er ist auch in der eventuellen Abstim-
mung mit einer verhältnismässig kleinen Mehrheit
abgelehnt worden, nämlich mit 74 gegen 68 Stim-
men. Bei aller Sympathie, die von verschiedenen
Rednern, unter ändern auch von Herrn Bundesrat
Stampfli, dem Gedanken dieses Antrages entgegen-
gebracht wurde, sind andererseits gewisse Bedenken
nicht unterdrückt worden. Der Antrag wurde in
der Hauptsache mit dem Argument bekämpft, dass
es sich bei dem Ausdruck „Wahrung sozialer Ge-
rechtigkeit" um einen ehtischen Begriff handle, der
eventuell in ein Gesetz, nicht aber in die Verfassung
hineingehöre. Auch Herr Nationalrat Pini, Bericht-
erstatter der Kommissionsmehrheit, stellte sich auf
diesen Standpunkt. Er erinnert übrigens an die
klassische Definition der Gerechtigkeit: iustitin
fundamentum regnorum. Ich zitiere diesen Satz hier
in der Erwartung, dass er diesmal richtig in das
Stenographische Bulletin aufgenommen wird. Denn
im Stenogramm des Nationalrates sind in diesen
drei Worten genau drei Fehler enthalten!

Dies nur nebenbei. Eine gewisse Berechtigung
ist ja dem erwähnten Argument nicht abzusprechen.
Sicher ist die Gerechtigkeit die Grundlage unserer
ganzen Kultur, und wenn das der Fall ist, braucht
es nicht extra gesagt zu werden. Darum frage ich
mich, wenn einerseits dem Grundgedanken dieses
Antrages die Berechtigung nicht abgesprochen wer-
den kann, andererseits aber die Formulierung zu
Bedenken Anlass gibt, ob man das nicht etwas an-
ders sagen könnte. Ich würde vorziehen, wenn man
sagen würde: ,,zur Wahrung des sozialen Friedens".

Sttnderat, — Conseil des Etats. lOiS.

Der Geist eines solchen Antrages, den ich Ihnen stel-
len werde, ist sicher der gleiche wie derjenige, der den
Antrag Boerlin-Dietschi im Nationalrat beseelt hat.
Denn wenn d#r soziale Frieden erhalten und gewahrt
werden soll, muss er sich auf soziale Gerechtigkeit
stützen; sonst kommt er nicht zustande. Aber es ist
ein Unterschied, ob wir im Verfassungsartikel
sagen: „Wahrung sozialer Gerechtigkeit" oder „Er-
haltung des sozialen Friedens". Das eine ist ein
schöner ehtischer Begriff, wie gesagt worden ist;
das andere ist ein erstrebenswerter Zustand, genau
so wie die ändern Ausdrücke, die im Art. 31 bis,
Abs. l genannt sind: die Mehrung der Wohlfahrt
des Volkes und die wirtschaftliche Sicherung der
Bürger. Also ist auch die Erhaltung des sozialen
Friedens eine Richtlinie, die durchaus parallel
läuft mit den beiden Ausdrücken, die schon nach
dem modifizierten Antrag der Kommission auf-
genommen werden sollen.

Nun ist auch die Tatsache nicht ganz neben-
sächlich, dass die Situation etwas anders geworden
ist als im Nationalrat. Der Nationalrat stellte diesen
Zusatz an die Spitze des Art. 31. Das ist von der
Mehrheit des Ständerates geändert worden, indem
Art. 31 richtigerweise den Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit proklamiert, mit den gegebenen
Vorbehalten. Die Richtlinien wirtschaftspolitischer
und sozialpolitischer Natur sind in Art. 31 bis,
Ziffer l, herübergenommen worden. Ich glaube, diese
Veränderung wird auch denjenigen, welche Be-
denken gegen eine Ergänzung von Art. 31 bis,
Ziffer l, haben könnten, die Zustimmung erleich-
tern, weil eine andere Systematik in der Vorlage
Platz gegriffen hat.

Wenn mit Recht gesagt worden ist, dass diese
Richtlinien, die in den Verfassungsartikel aufgenom-
men werden, der Vorlage nur nützen können, beson-
ders auch bei ihrer Vertretung vor dem Volke, so
trifft das ganz sicher noch in höherem Masse zu für
den Antrag, den zu unterbreiten ich die Ehre habe.

Nach meinem Zusatzantrag würde also Art. 31bis,
Abs. l, lauten: „Der Bund trifft im Rahmen seiner
verfassungsmässigen Befugnis die zur Mehrung
der Wohlfahrt des Volkes, zur Sicherung der Exi-
stenz der Bürger und zur Erhaltung des sozialen
Friedens erforderlichen Massnahmen." Man könnte
nun freilich sagen, dieser Zusatz gehöre eigentlich
zu Art. 34 ter, denn das, was hier als Richtlinie
proklamiert wird, ist im wesentlichen dort näher
formuliert. Es wird dort z. B. expressis verbis von
der Förderung des Arbeitsfriedens gesprochen. Also
könnte man an sich eine solche Ergänzung auch in
Art. 34 ter aufnehmen. Ich glaube aber, es ist besser,
dass bei Art. 31 bis, wo die Wohlfahrt des Volkes
und die wirtschaftliche Existenz der Bürger auf-
geführt sind, als logische Parallele auch die Erhal-
tung des sozialen Friedens aufgenommen wird.
Ich bitte Sie daher, meinem Zusatzantrag zuzu-
stimmen.

M. Bosset, rapporteur: Nous n'avons pas été
mis au courant des intentions de M. Flükiger. Par
conséquent je ne peux pas donner l'avis de la com-
mission au sujet de l'amendement qu'il a proposé
et j'attendrai d'abord avec intérêt les explications
qui seront données par le représentant du Conseil
fédéral. Personnellement je pense que, du moment

30
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que l'on a accepté cet article-programme que l'on
pourrait appeler article-façade, on peut se demander
si l'amendement de M. Flükiger ne devrait pas y
être incorporé; mais, comme président de la com-
mission, j'attendrai, pour me faire une opinion,
de connaître l'avis du Conseil fédéral qui a suivi
toute cette affaire depuis le début et a pris part
à toutes les délibérations tant dans la commission
d'experts que dans la commission du Conseil national.

Bundesrat Stampf li: Was ist die Aufgabe der
Verfassung ? Sie hat die Befugnisse des Bundes klar
zu umgrenzen, namentlich im Verhältnis zu den
Kantonen, sie hat die Rechte und Freiheiten der
Bürger genau zu bestimmen. Darüber hinaus finden
sich in der BV einige mehr programmatische Erklä-
rungen, die aus der jeweiligen Zeit, in der die Bestim-
mung entstanden ist, zu erklären sind, die aber dem
Bunde nicht eigentliche Kompetenzen geben. Um
eine solche Bestimmung würde es sich bei der An-
nahme des Antrages von Herrn Ständerat Flükiger
handeln.

Wir haben bereits einige derartige deklama-
torische Erklärungen eigentlich nur contre cœur
akzeptiert, weil wir die Auffassung haben, dass
ihnen rechtlich und praktisch keine grosse prak-
tische Bedeutung zukommt. Der Zusatz des Herrn
Ständerat Flükiger ist ein Pleonasmus. Wenn wir
in Art. Slbis, Abs. l, sagen, dass der Bund im
Rahmen seiner verfassungsmässigen Befugnisse er-
mächtigt ist, die zur Mehrung der Wohlfahrt des
Volkes und der wirtschaftlichen Sicherung der
Bürger geeigneten Massnahmen zu ergreifen, dann
liegen diese Massnahmen sicher auch im Interesse
des sozialen Friedens, dann sind sie geeignet, den
sozialen Frieden zu erhalten. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass es neben der Mehrung der Volks-
wohlfahrt und der Sicherung der Bürger noch
besondere Massnahmen geben könnte, die die Er-
haltung des sozialen Friedens erfordern würde.

Man könnte ja, wenn man derart in die Einzel-
heiten gehen wollte, noch weitere Zusätze formulie-
ren, die dem einen oder ändern am Herzen liegen.
Es könnte einer finden, man müsse sagen, dass
auch Massnahmen zur Erhaltung der Verteidigung
des Landes oder zur Förderung des geistigen Wohles
usw. nötig seien. Wenn man es schon für nötig gefun-
den hat, hier ausdrücklich Massnahmen zur Mehrung
der Wohlfahrt des Volkes und zur Sicherung der
Bürger zu verlangen, dann erübrigen sich weitere
programmatische Proklamationen.

Ich erinnere Sie daran, dass das ein Grund war,
die Familienschutzinitiative wesentlich zu verein-
fachen und alle programmatischen weltanschau-
lichen Erklärungen zu streichen. Das geschah übri-
gens mit der nachträglichen Zustimmung von Herrn
Ständerat Flükiger, der bei der Beratung dem
Ständerate noch nicht angehörte. Wir müssen auch
hier in gleicher Weise . verfahren und überflüs-
sige deklamatorische Erklärungen vermeiden. Des-
halb komme ich zum Schluss, diesen Zusatz von
Herrn .Ständerat Flükiger als überflüssig abzu-
lehnen.

•

Le président: Est-ce que M. Flükiger maintient
sa proposition ?

M. Flükiger: Oui.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission -30 Stimmen
Für den Antrag Flükiger 5 Stimmen

Abs. l (alt).
Antrag der Kommission.

1 Unter Wahrung der allgemeinen Interessen
der schweizerischen Gesamtwirtschaft kann der
Bund Vorschriften erlassen über die Ausübung von
Handel und Gewerben und Massnahmen treffen
zur Förderung einzelner Wirtschaftszweige oder
Berufe; er ist dabei, unter Vorbehalt von Abs.2,
an den Grundsatz der Handels- und Gewerbefrei-
heit gebunden.

AI. l (ancien).
Proposition de la commission.

1 La Confédération peut, tout en sauvegardant
les intérêts généraux de l'économie nationale, édicter
des prescriptions sur l'exercice du commerce et de
l'industrie et prendre des mesures en faveur de
branches économiques ou de professions; elle doit,
sous réserve de l'alinéa 2, respecter le principe de
la liberté du commerce et de l'industrie.

M. Bosset, rapporteur: Le Conseil national avait
ici apporté au projet du Conseil fédéral une petite
modification d'ordre rédactionnel. A son tour, votre
commission vous propose une modification du même
genre au texte du Conseil national/ Cette modifi-
cation doit permettre tout d'abord de mettre en
évidence les prescriptions sur l'exercice du commerce
et de l'industrie et de leur donner le pas sur les mesu-
res en faveur des branches économiques ou de pro-
fessions. Il s'agit non pas d'une question de principe
mais d'une mise au point rédactionnelle que nous
vous recommandons d'accepter.

Angenommen, -r- Adopté.

Abs. 2. Ingress.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

AI. 2. Préambule.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: La commission n'a pas
d'observations à faire en ce qui concerne le préam-
bule; elle vous propose de l'adopter dans la teneur
du projet du Conseil fédéral et de la décision du
Conseil national. —'

Angenommen. — Adopté.

Lit. a.
Antrag der Kommission.

. .. zur Erhaltung wichtiger, in ihren Existenzgrund-
lagen gefährdeter Wirtschaftszweige oder Berufe
und zur Förderung der beruflichen Leistungsfähig-
keit in Handwerk und Detailhandel;
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Lettre .a.
Proposition de la commission.

. . .pour sauvegarder des branches économiques ou
des professions importantes menacées dans leur exis-
tence, et pour développer la capacité professionnelle
dans l'artisanat et le commerce de détail.

M. Bosset, rapporteur: En opposition avec le
projet du Conseil fédéral et la décision du Conseil
national, votre commission vous propose de limiter
les mesures législatives tendant à développer la
capacité professionnelle à l'artisanat et au commer-
ce de détail. Nous avons déjà exposé dans notre
rapport général les difficultés qui existent dans ce
domaine. Votre commission unanime estime que la
législation fédérale doit être limitée, en ce qui con-
cerne l'organisation de la capacité professionnelle,
à l'artisanat et au commerce de détail. Elle pense
également qu'elle "ne doit pas aller plus loin, au
risque de créer de nombreuses difficultés pratiques
et d'application. Il paraîtrait dangereux à votre
commission que la législation fédérale pût intervenir
dans certains domaines culturels, spirituels ou autres
et que l'on doit se borner à ce qui est prévu dans
notre projet. Nous pensons au surplus que cette
disposition doit _ également être liée à celle de l'ar-
ticle 39ter, lettre/, qui a aussi pour but de limiter
la formation professionnelle à l'industrie, aux arts
et métiers et au commerce; Nous savons, nous l'avons
déjà exposé dans notre rapport général, que la
commission s'est scindée en majorité et minorité et
que cette dernière propose de maintenir le texte
initial du Conseil fédéral. J'ai eu également l'occa-
sion, pour être entièrement impartial, de rappeler la
pétition adressée aux membres de la commission par
l'Association suisse pour le travail domestique qui
demande également, soit en ce qui concerne cette
disposition, soit en ce qui concerne celle de l'article
34ter, d'en rester au projet du Conseil fédéral. Tou-
tefois votre commission estime qu'il serait dange-
reux, pour les raisons que je vous ai indiquées, de
laisser se créer une législation dans des domaines
tels que celui de la profession des sœurs de charité
ou d'autres domaines concernant les questions
spirituelles, du personnel enseignant par exemple.
C'est pourquoi nous vous proposons de limiter le
développement de la capacité professionnelle à l'arti-
sanat et au commerce de détail.

Vieli: Im Nationalrat haben die Forstleute einen
Vorstoss unternommen, um zu erreichen, dass die
Forstwirtschaft in gleicher Weise behandelt werde
wie die Landwirtschaft. Diese Anträge wurden im
Nationalrat abgelehnt. Soweit die Hebung und
Förderung der Forstwirtschaft in Frage stehe, müsse
das durch die Revision von Art. 24 der Verfassung
angestrebt werden.

Dieser Standpunkt dürfte richtig sein in bezug
auf die angerufene Hebung und Förderung der
Forstwirtschaft. Es wird, wenn es sich nicht um
die Förderung und Hebung der Forstwirtschaft
handelt, sondern um den Schutz vor- nachteiligen
Auswirkungen der Handels- und Gewerbefreiheit,
auf Lit. a verwiesen. Die Forstwirtschaft könne
gestützt auf Lit. a geschützt werden.

Nun wurde aber im Nationalrat diesbezüglich

festgestellt, dass nur die privaten Waldungen diesen
Schutz anrufen könnten und nicht auch die öffent-
lichen Wälder. 1939 hat der damalige Kommissions-
referent ausgeführt: „Bezüglich des Korporations-
forstes (Gemeindewald) ist festzustellen, dass das
Eigentum, das der öffentlichen Hand gehört, über-
haupt nicht an die Handels- und Gewerbefreiheit
gebunden ist, denn diese ist nach unserer Verfas-
sung ein garantiertes Individualrecht und gehört
daher nur der Rechtsdomäne der Einzelpersönlich-
keit an. Es ist von jeher die bundesgerichtliche
Praxis gewesen, dass der Art. 31 die Handels- und
Gewerbefreiheit nicht auf die öffentliche Hand aus-
dehnt, also in unserm Fall auf den Wald, welcher
dem öffentlichen Recht des Kantons, der Gemeinde
und des Bundes unterstellt ist usw."

Die gleiche Auffassung ist in der Herbstsession
des Nationalrates vertreten worden, wenn dort
erklärt wurde, dass der Wald als vorwiegend öffent-
liches Gut nicht in die Wirtschaftsartikel gehöre,
welche das Verhältnis zwischen Staat und privater
Wirtschaft zu ordnen haben.

Ich habe in den Verhandlungen des National-
rates die Auffassung des Vertreters des Volkswirt-
schaftsdep'artementes in dieser Sache nicht gefun-
den. Ich weiss nicht, wie der Herr Departements-
vorsteher darüber denkt; hingegen glaube ich, dass
die hier vertretene Auffassung nicht ganz richtig
ist, und zwar aus folgenden Gründen: Von der
Million Hektaren Waldes in der Schweiz gehören
ungefähr 725000ha der öffentlichen Hand. In
Graubünden beispielsweise gehört der Wald sozu-
sagen ausschliesslich den Gemeinden. Nun ist dieser
Wald nicht als zweckgebundenes Verwaltungsver-
mögen der Gemeinde, sondern als Fiskalvermögen
zu bezeichnen, und die Gemeinden sind angewiesen,
die Erträgnisse der Wälder auf den Markt zu brin-
gen. Ich gebe zu, dass die Auffassung, die die Kom-
missionsreferenten vertreten haben, im grossen und
ganzen zutrifft, aber mit Bezug auf den Charakter
dieses Fiskalvermögens muss eine Ausnahme ge-
macht werden. Die Ausbeutung der Wälder erfolgt
planmässig, und zwar wird jedes Jahr so und soviel
Holz in den Gemeindewäldern geschlagen. Man ist
darauf eingestellt, weil die Waldarbeiter und Klein-
bauern ihre Arbeit und Existenz dabei haben. Sie
sind auf diesen Verdienst angewiesen. Die Gemein-
den müssen das gefällte Holz auf den freien Markt
bringen. In Graubünden haben sich die Gemeinden
zu ehier Selbsthilfegenossenschaft zusammenge-
schlossen, um ihre Waldprodukte besser absetzen
zu können. Allein, damit ist noch nicht alles getan.
Es kann der Fall eintreten, und wir hatten ihn in
der ganzen Schweiz in den 35er Jahren, dass die
Marktverhältnisse sich ganz katastrophal ent-
wickeln. Es erscheint daher als nötig, in Krisen-
zeiten, wenn die Marktverhältnisse gestört sind,
die Möglichkeit zu schaffen, auch für den Absatz
des Holzes der Gemeinden auf Grund von Lit. a
eine Hilfsmassnahme anzurufen. Ich glaube^ diese
Auffassung könne man vertreten. Ich betone noch-
mals: Die Wälder gehören zum Fiskalvermögen.
Im Vollstreckungsgesetz gegen Gemeinden wird
auch ausdrücklich vorgesehen, dass die Wälder der
Gemeinden gepfändet werden können.

Ich habe auch beim Justizdepartement mich
erkundigt und dort die Auffassung vertreten ge-
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funden, dass die Anwendung der Lit. a bei Krisen
und Missständen auch bei den öffentlichen Wal-
dungen, d. h. bezüglich des Produktenabsatzes am
Platze sei, dass es also zu weit ginge, wenn diese
Waldungen ausgeschlossen würden. Ein Markt-
schutz kann nicht auf Grund des Art. 24, auch wenn
dieser revidiert wird, angerufen werden. Die Revi-
sion des Art. 24 wird nur die waldbaulichen Ziele
im Auge haben. Ich hätte gerne gehört, welche
Auffassung der Herr Departementsvorsteher ver-
tritt. Zur Beruhigung der Forstleute und der Ge-
meinden wäre es sehr erwünscht, wenn diese Inter-
pretation zugunsten der öffentlichen Hand zuge-
sichert würde.

Wahlen: Ich möchte zum zweiten Satz, Lit. a
von Abs. 2 sprechen und mich für die bundesrät-
liche Fassung einsetzen, die vorsieht, dass der
Bundesrat Vorschriften über die Förderung der
beruflichen Leistungsfähigkeit aufstellen könne.
Die Kommissionsmehrheit hat die Begrenzung die-
ser Förderung auf die beiden Gruppen Handwerk
und Detailhandel vorgeschlagen. Sie lässt also damit
u. a. auch die Landwirtschaft aus. Es ist mir das
nicht ohne weiteres verständlich. Die Dinge liegen
doch so : Wir wissen, dass die Landwirtschaft eines
gewissen Schutzes bedarf. Sie fühlt es als ihre
Pflicht und will diese auf sich nehmen, diesen
Schutz, der für die übrigen Bevölkerungskreise eine
gewisse Belastung darstellt, so klein wie möglich
zu halten. Es ist also ihre Pflicht, der sie nachleben
will, die Produktion in allen Teilen zu verbessern
und auf die Höhe zu bringen. Das aber kann nur
durch eine gründliche Fachbildung geschehen. Es
ist ja für alle, die die Entwicklung in den letzten
Jahren verfolgt haben, eine grosse Freude zu sehen,
wie stark der Bildungsdrang bei den jungen Land-
wirten ist. Sie wissen, dass die Schulen trotz wieder-
holter Erweiterung und Verbesserung dem Andrang
nicht zu genügen vermögen, dass ganze Klassen
zurückgestellt werden müssen. Wir hoffen, dass das
anhalten möge.

Es befassen sich aber nicht nur die Kantone mit
ihren landwirtschaftlichen Schulen mit der Fach-
bildung, sondern auch Organisationen aller Art.
Ich erinnere an die Initiative des Schweizerischen
Landwirtschaftlichen Vereins zur Einführung des
landwirtschaftlichen Lehrjahres, der Berufsprüfung
und der Meisterprüfung, alles Ansätze, die ein ganz
unerwartetes Echo gefunden haben und die 'anzu-
zeigen scheinen, dass in kürzester Zeit die Land-
wirtschaft in bezug auf Berufslehre ungefähr den
ändern Berufen gleichgestellt sein wird. Da scheint
es mir wirklich verkehrt, wenn, wie das dem Antrag
der Kommissionsrnehrheit .entspricht, diese Ent-
wicklung abgebremst werden soll, wenn der Bund
nicht ebenso fördernd soll eingreifen können, wie
das im Handwerk und im Detailhandel vorgesehen
wurde, übrigens zum Teil bereits der Fall ist.

Der genau gleiche Gedankengang stellt sich für
das hauswirtschaftliche Bildungswesen. Es ist im
Krieg offensichtlich geworden, dass es nicht gleich-
gültig ist, was die Millionen Vorsteherinnen der
Schweizer Haushaltungen von der Küchenkunde
verstehen, was sie mit dem machten, was ihnen
die Kriegswirtschaft anvertrauen konnte. So ist
auch auf dem Gebiete des hauswirtschaftlichen

Bildungswesens diese Förderung im ganzen Um-
fange und im gleichen Masse am Platze. Ich möchte
Ihnen also sehr empfehlen, der Fassung des Bundes-
rates und der Kommissionsminderheit zuzustimmen.

M. Barrelet: J'appuie la proposition de notre
collègue, M. Wahlen, en ce qui concerne l'alinéa 2,
lettre a, relatif à la capacité professionnelle et je crois
qu'il serait bon de s'en tenir au texte du Conseil
fédéral.

Il est indispensable de nos jours qu'un texte
constitutionnel contienne une disposition assez
générale laissant au Conseil fédéral et aux Chambres
la latitude de prévoir cette capacité professionnelle
dans les domaines où elle s'avérera nécessaire. Il ne
faut pas qu'un article constitutionnel soit limitatif.

C'est pourquoi je recommande au Conseil de
donner la préférence au texte du Conseil fédéral.

Egli: Ich empfehle Zustimmung zum Wortlaut,
wie er von der Kommission angenommen worden
ist. Anerkanntermassen wird in Art. 31 bis, Abs. 2
u', a. der obligatorische Fähigkeitsausweis geregelt.
Einen Fähigkeitsausweis vorzuschreiben für alle
Berufe, wie das- im Antrag Wahlen und im Vor-
schlag des ' Bundesrates liegt, ist gefährlich. In
seiner Botschaft hat der BundeSrat auf Seite 23
ausgeführt: „Unseres Erachtens würde Art. 31 bis,
Abs. 2, Lit. a, nach der Ersetzung des Ausdruckes
„Berufsgruppe" durch „Berufe" ohne weiteres eine
genügende Rechtsgrundlage für die Einführung des
obligatorischen Fähigkeitsausweises darstellen. Um
in dieser Richtung jedoch keinen Zweifel offen zu
lassen, sehen wir in unserem Entwurf ausser dieser
Abänderung auch einen Zusatz über die Förderung
der beruflichen Leistungsfähigkeit vor." Der Bun-
desrat will also grundsätzlich für alle Berufe den
obligatorischen Fähigkeitsausweis einführen. Es ist
allerdings erklärt worden, man denke in der Praxis
nicht daran, das auszuführen, man werde .sich auf
ganz bestimmte Berufe und Berufszweige beschrän-
ken. Wenn man nur das will, dann soll man es auch
deutlich sagen. Herr Bundesrat Stampfli hat gerade
heute erklärt, man solle nicht allgemeine Bestim-
mungen in die Verfassung hineinnehmen, sondern
bestimmte Formulierungen treffen. Das fordere ich
auch in bezug auf Art. 31 bis, Abs. 2. Durch die
Präzisierung des Nachsatzes zu Lit. a will die
Kommission zum Ausdruck bringen, dass nicht
durch die Hintertüre des Vordersatzes von Lit. a
das wieder eingeführt werden soll, was sie ausdrück-
lich nicht haben will. Die Kommission will die
Vorschriften auf Handwerk und Detailhandel be-
schränken.

Was folgt aus dem Wortlaut nach dem Antrag
des Bundesrates, des Nationalrates und von Herrn
Kollege Wahlen? Ich bin nicht dagegen, dass die
landwirtschaftliche Bildung gefördert wird. Und
keiner im Saal ist dagegen; das ist ja selbstverständ-
lich. Aber ich bin dagegen, dass in der Landwirt-
schaft ein obligatorischer Fähigkeitsausweis ein-
geführt wird, dass der Bauer einen Fähigkeitsaus-
weis vorlegen muss, dass ein Knecht einen Fähig-
keitsausweis vorlegen muss, um überhaupt den
Beruf ausüben zu dürfen. Die Herren Vertreter der
Landwirtschaft werden mir sagen, daran denke ja
kein Mensch; es sei Unsinn, so etwas einzuführen.
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Aber im Wortlaut wäre die Verfassung nach den
genannten Anträgen so festgelegt, und es kann
eine spätere Generation einen solchen Fähigkeits-
ausweis gestützt auf die Verfassung verlangen, aller-
dings nur durch ein Bundesgesetz. Ferner wollen
wir nicht den Fähigkeitsausweis beim Gastgewerbe
eidgenössisch regeln lassen, denn die Regelung dieses
Gewerbes ist nach Art. 31 ter den Kantonen vor-
behalten. Wir wollen nicht den obligatorischen
Fähigkeitsausweis für das Hausdienstpersonal ein-
führen. Selbstverständlich ist die Hauswirtschaft
zu fördern, aber nachdem heute schon im Hausdienst
Mangel an Arbeitskräften herrscht, ist die Sache
nicht noch so zu erschweren, dass überhaupt keine
Hausangestellten mehr erhältlich- sind. Gleich oder
ähnlich verhält es sich mit den Pflegerinnenberufen.
Gewiss, auch die Pflegerinnenberufe sollen geför-
dert und es sollen strenge Anforderungen an sie
gestellt werden. Wenn aber ein obligatorischer
Fähigkeitsausweis verlangt wird, so wird man den
Zudrang zu diesem Beruf, der heute ebenfalls ein
Mangelberuf ist, nicht fördern, sondern erschweren.
Es gibt Krankenpflegerinnen, die aus reiner christ-
licher Nächstenliebe ihren Beruf ausüben und nicht
aus Erwerbsgründen. Bei diesen ist die Beibringung
eines obligatorischen Fähigkeitsausweises nicht am
Platze. Auf dem Gebiete der Industrie passt der
Fähigkeitsausweis ebenfalls nicht; man kann doch
nicht von jedem Arbeiter in der Industrie einen
solchen Fähigkeitsausweis verlangen.

Für mich ist die generelle Bestimmung auch
namentlich mit Rücksicht auf die geistigen Berufe
absolut unannehmbar. Da kommt wieder versteckt
der Schulvogt zum Vorschein. Ich wiederhole: Es
ist erklärtermassen nicht die Absicht, diese Berufe
heute zu reglementieren und von ihnen einen eid-
genössischen Fähigkeitsausweis zu verlangen. Aber
die Einbeziehung wäre mit dem Vorschlag des Bun-
desrates in der Verfassung und wir wissen nicht,
was morgen aus dieser Verfassung gemacht wird.
Es gilt, den Anfängen zu wehren. Wir wollen keinen
eidgenössischen Fähigkeitsausweis für Schullehrer
und Professoren, ja nicht einmal für"Regierungsräte
und Bundesräte! Wir wollen überhaupt, dass der
Bund sich nicht einmischt in dieses noch gnädig
den Kantonen überlassene Reservat der geistigen
Berufe.

Deshalb ist es gefährlich, eine solche Bestimmung
in die Verfassung aufzunehmen. Sie wäre für weite
Kreise ein Schicksalsartikel, ebensogut oder noch
mehr als das von abderer Seite in bezug auf die
programmatische Erklärung des Art. 31 bis, Abs. l
(neu) behauptet worden ist.

Ich beantrage Ihnen, den Antrag Wahlen abzu-
lehnen und dem Kommissionsantrag zuzustimmen.

Bundesrat Stampfli: Ich kann mich des Ein-
druckes nicht erwehren, dass ein ganz überflüssiges
Vorpostengefecht für Art. 34 ter, Lit / eröffnet
wird, der dem Bund die Kompetenz gibt, Vorschrif-
ten über die berufliche Ausbildung zu erlassen.
Hier handelt es sich doch um etwas ganz anderes.
Bei Lit. a handelt es sich darum, zu bestimmen,
unter welchen Voraussetzungen der Bund Mass-
nahmen zur Erhaltung wichtiger, in ihrer Exi-
stenzgrundlage gefährdeten Wirtschaftszweige oder
Berufe treffen und dabei vom Grundsatz der Han-

dels- und Gewerbefreiheit abweichen kann. Es
handelt sich hier also nicht darum, die Ausübung
von Berufen allgemein von einem Fähigkeitsaus-
weis abhängig zu machen, wie man nach den Worten
von Herrn Ständerat Egli glauben könnte, sondern
es hanfielt sich darum, dem Bund die Möglichkeit
zu geben, Massnahmen unter Abweichung vom
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit zum
Schütze von i n ihren Existenzgrundlagen gefähr-
deten Wirtschaftszweigen oder Berufen zu erlassen.
Man will also solche Wirtschaftszweige, die gefähr-
det sind, schützen.

Haben die Kantone ein Interesse daran, den
Bund daran zu hindern? Hätten wir ganz einfach
den Text der Wirtschaftsartikel, wie sie aus den
Beratungen der eidgenössischen Räte hervorgegan-
gen sind, 'beibehalten, dann hätte es diese Diskus-
sion gar nicht gegeben. Dann könnte der Bund zu- ^
gunsten aller Wirtschaftszweige und Berufe, die in
ihren Existenzgrundlagen bedroht sind, die ihm
gut scheinenden Massnahmen ergreifen. Er könnte
auch, wo es notwendig ist, den obligatorischen
Fähigkeitsausweis einführen. Durch . den Zusatz
ist die Diskussion heraufbeschworen worden. Wie
sind wir dazu gekommen, den Zusatz zu beantragen:
„zur Förderung der beruflichen Leistungsfähigkeit" ?
Weil in einem Gutachten zu den Wirtschaftsartikeln,
wie sie im Jahre 1939 von den eidgenössischen Räten
verabschiedet worden sind, Bundesrichter Dr. Hu-
ber den Standpunkt vertreten hat, dass auf Grund
von Lit. a ohne diesen Vorbehalt der Förderung der
beruflichen Leistungsfähigkeit die Einführung des
obligatorischen Fähigkeitsausweises als Voraus-
setzung für die Ausübung eines Berufes nicht mög-
lich sei, denn der Fähigkeitsausweis sei an sich
keine Schutzmassnahme zugunsten eines Berufes;
er stelle ein Ausleseprinzip dar, er sei a priori nicht
eine Schutzmassnahme, sondern eine Massnahme
der beruflichen Förderung, der beruflichen Hebung;
deshalb müsse das in Verbindung mit Lit. a aus-
drücklich gesagt werden, sonst komme der Fähig-
keitsausweis als Schutzmassnahme nicht in Be-
tracht.

Nun legt aber das Gewerbe das allergrösste
Gewicht auf die Möglichkeit der Einführung des
obligatorischen Fähigkeitsausweises, weil sich das
Gewerbe darüber Rechenschaft gibt, dass die Bewil-
Hgungspflicht für die Eröffnung eines gewerb-
lichen Betriebes, für die Ausübung eines gewerb-
lichen Berufes wahrscheinlich keine ̂ Aussicht hat,
vom Schweizervolk angenommen zu werden. Der
obligatorische Fähigkeitsausweis ist der Ersatz für
diese Bewilligungspflicht, an deren Realisierung
auch der schweizerische Gewerbeverband nicht
mehr glaubt. Weil es nun nach dem Gutachten
HuBer zum mindesten zweifelhaft erscheint, ob auf
Grund der früheren Lit. a die Einführung des Fähig-
keitsausweises als Schutzmassnahme für das Gewerbe
möglich ist, hat man noch diesen Zusatz beigefügt
„und zur Förderung der beruflichen Leistungs-
fähigkeit". Damit glaubt man eine einwandfreie,
verfassungsmässige Grundlage für die Einführung
des obligatorischen Fähigkeitsausweises für die in
ihren wirtschaftlichen Gründlagen bedrohten Be-
rufe oder Wirtschaftszweige zu schaffen. Ich mache
Sie aber darauf aufmerksam, dass das noch keine
Rechtsgrundlage für die allgemeine Einführung
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des obligatorischen Fähigkeitsausweises als Aus-
leseprinzip bildet. Nur wenn der Nachweis geleistet
ist, dass ein Wirtschaftszweig oder ein Beruf in
seiner Existenzgrundlage gefährdet ist, besteht
überhaupt die Möglichkeit der Einführung des obli-
gatorischen Fähigkeitsausweises. Das ist an und
für sich schon eine Einschränkung. Ich kann es des-
halb nicht verstehen, wenn Herr Ständerat Egli
erklärt, diese Bestimmung habe doch keinen ändern
Zweck, als den Fähigkeitsausweis für alle Berufe
vorzuschreiben. Das ist ein Irrtum. Er kann nur
für solche Berufe obligatorisch erklärt werden,
welche den Nachweis erbracht haben, dass sie in
ihrer Existenzgrundlage gefährdet sind und dass
sie nur durch solche Hilfsmassnahmen überhaupt
am Leben erhalten werden können. Deshalb sind die
Befürchtungen, die Herr Ständerat Egli in bezug
auf die geistigen Berufe geäussert hat, weit über-
trieben. Ich habe noch nie gehört, dass die Regie-
rungsräte der Kantone zu einem Wirtschaftszweig
oder einem Beruf gehören, der in seiner Existenz-
grundlage gefährdet sei (Heiterkeit). Soweit ist es
noch in keinem Kanton gekommen. Deshalb sind
derartige Ausführungen doch Übertreibungen. Man
könnte ja ganz einfach diesen Zusatz streichen.
Dann haben wir die Möglichkeit, ohne irgendwelche
Schranken Schutzmassnahmen zu ergreifen. Wir
wollten aber den Fähigkeitsausweis ganz solid unter-
mauern und deshalb ist dieser Zusatz hinzugekom-
men. Die Beschränkung auf Handwerk und Ge-
werbe wäre eine unerwünschte Einengung. Sie
würde auch die Kantone treffen- "Dann sind auch
die Kantone nicht in der Lage, den Fähigkeitsaus-
weis als Voraussetzung für die Ergreifung eines
Berufes einzuführen.

Ich erinnere Sie an ein Beispiel. Der Kanton
Graubünden hat vor etwa 3 Jahren den obligato-
rischen Fähigkeitsausweis für die Ausübung des Be-
rufes als Ski- und Sportlehrer einführen wollen. Es
ist dagegen ein Rekurs beim Bundesgericht einge-
reicht worden. Das Bundesgericht hat entschieden,
dass eine solche Einschränkung mit der Handels-
und Gewerbefreiheit in Widerspruch stehe und hat
den Erlass der Regierung des Kantons Graubünden
als verfassungswidrig aufgehoben. Wenn Sie nun
nach dem Antrag der Kommissionsmehrheit die
Förderung der beruflichen Leistungsfähigkeit auf
Handwerk und Detailhandel beschränken würden, so
würden Sie die Anwendung auf die Ski- und Sport-
lehrer wahrscheinlich unmöglich machen, auch durch
die Kantone, denn ich glaube nicht, dass die Skileh-
rer zum Handwerk oder zum Detailhandel gehören.
Es kann aber noch andere Berufe geben, für die die
Einführung des obligatorischen Fähigkeitsausweises
erwünscht ist, die nicht zum Detailhandel und zum
Handwerk gehören. Es' ist nicht zweckmässig, in
einer Verfassung nach den momentanen Anschauun-
gen und Bedürfnissen Einschränkungen vorzuneh-
men, sondern man soll an die künftige Entwicklung
denken und dieser Raum lassen. Wir greifen damit
nicht in das kantonale Recht ein. Aber wenn Sie
den Antrag der Kommissionsmehrheit annehmen,
dann hindern Sie auch die Kantone, einen Fähig-
keitsausweis nach ihren Bedürfnissen einzuführen,
während wir die Möglichkeit hätten, das den Kan-
tonen zu überlassen, wenn eine eidgenössische Rege-
lung nicht nötig ist, Die Kantone werden die Handels-

und Gewerbefreiheit nicht mehr einschränken können
als der Bund. Wir haben nie daran gedacht, etwa die
Voraussetzungen für die Bekleidung der Stelle eines
kantonalen Regierungsrates jemals von Bundes we-
gen zu regeln. Ich wiederhole, was ich bereits in
der Kommission gesagt habe: Der Bundesrat steht
auf dem Standpunkt, dass man jedem Volk die
Regierung lassen sollte, die es verdient und dass
der Bund kein Interesse daran hat, sich da einzu-
mischen.

Ich beantrage Ihnen also, Lit. a so stehen zu
lassen, wie es der Bundesrat vorgeschlagen hat.
Es handelt sich um Schutzmassnahmen, nicht um
den Erlass von Vorschriften über die berufliche
Ausbildung in Handel, Gewerbe, Industrie und
Landwirtschaft. • Wir wollen auch die Möglichkeit
schaffen, als Schutzmassnahme den obligatorischen
Fähigkeitsausweis anzuwenden, aber es muss immer
die Voraussetzung dafür vorhanden sein, dass der
betreffende Beruf in seinen Existenzgrundlagen
gefährdet ist. Ohne diese Voraussetzung kann keine
Schutzmassnahme eingeführt werden, die vom
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit ab-
weicht, auch nicht der obligatorische Fähigkeits-
ausweis.

Petfig: Je länger über diesen Art. 31 bis, Lit. a,
gesprochen wird, um so verworrener scheint mir die
Situation zu werden. Die Diskussion, die nun statt-
gefunden hat, ist so, dass der Antrag von Herrn
Egli, der sich deckt mit dem Antrag der Kommis-
sion, berechtigt erscheint, um Klarheit zu schaffen.
Die Ausführungen, die Herr Bundesrat Stampfli
hier gemacht hat und diejenigen in der Kommission
lauten nicht ganz gleich.

Wir müssen darüber im klaren sein, dass wir
die Wirtschaftsartikel behandeln und dass speziell
die Handels- und Gewerbefreiheit in Frage steht.
Wir kommen durch die Interpretation, die da in
der Diskussion gegeben wird, dazu, über das Ziel
hinauszuschiessen. Ich habe den Eindruck, dass man
im Bundesrat und hier im Rat bei einzelnen Herren
die Ansicht hat-, man wolle sich gewisse Kompeten-
zen schaffen und aneignen, um dann darüber in der
spätem Entwicklung zu legiferieren. Der Bundesrat,
die Bundesverwaltung beklagen sich ja schon heute
über zu viel Arbeit und zu viel Werg an der Kunkel.
Es wäre höchste Zeit, diese Arbeitslast nicht noch
weiter zu vermehren.

Art. 31 bis, Lit. a, sagt ausdrücklich, dass Vor-
schriften erlassen werden können zur Erhaltung
in ihren Existenzgrundlagen gefährdeter Wirt-
schaftszweige oder Berufe. Nun kommt ein An-
hängsel hinzu, das nach meiner Auffassung nicht
in diesen Artikel hineingehört, nämlich folgende
Bestimmung: , , . . . und zur Förderung der beruf-
lichen Leistungsfähigkeit." Diese Förderung haben
ja die HH. Vorredner und Herr Bundesrat Stampfli
heute so gekennzeichnet, dass man sie vor allem im
Bildungswesen haben werde. Ob das ein Fähigkeits-
ausweis ist oder nicht, spielt keine Rolle. Aber
dieser Zusatz „und zur Förderung der beruflichen
Leistungsfähigkeit" steht in engem Zusammenhang
mit Art. 34 ter, Lit. /, über die berufliche Ausbil-
dung. Das gehört zusammen.

Alles, was auf diesem Gebiet gesetzlich bestimmt
werden soll, wollen wir den' Kantonen überlassen.
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Ich möchte speziell darauf hinweisen und zu beden-
ken geben, was Herr Ständerat Wenk in der Ein-
tretensdebatte gesagt hat. Er hat erklärt, es komme
darauf an, wie die Wirtschaftsartikel interpretiert
und verwirklicht werden, wer die Macht im Staate
habe. Wenn heute Herr Bundesrat Stampfli sagt,
man solle an die Entwicklung denken, so möchte
ich antworten : Weil ich an die Entwicklung denke,
wollen wir den Anfängen wehren. Es handelt sich
hier um ein Gebiet, das nicht in den Kompetenz-
bereich des Bundes hineinpasst, sondern bei den
Kantonen bleiben soll.

Die berufliche Ausbildung, die heute den Kan-
tonen zugewiesen ist, ist gerade in bezug auf die
Landwirtschaft ganz gut geordnet. Oder wünschen
Sie, dass wir in einem Verfassungsartikel, ich möchte
das speziell an die Herren, die hier die Landwirt-
schaft vertreten, richten, mit diesen Wirtschafts-'
artikeln die Grundlagen dafür schaffen, dass .später
für jeden Landwirt eine gewisse Ausbildung, wenn
Sie dem so sagen wollen statt Fähigkeitsausweis,
verlangt wird. Gegen ein solches Prinzip möchte
ich mich energisch wehren. Wir können hier inner-
halb der Landwirtschaft zwei Kategorien unter-
scheiden: die Landwirte, die im Volksmund die
Grossbauern genannt werden, und die Kleinbauern.
Die gutsituierten Bauern können ohne weiteres ihren
Söhnen eine landwirtschaftliche Ausbildung geben.
Aber die Kleinbauern können das nicht alle machen.
Wenn Sie nun auf dem Boden des Bundes eine
gewisse Bildung vorschreiben, wie soll das diesen
Leuten möglich sein ? Denken Sie sich den Grossteil
der landwirtschaftlichen Bevölkerung in der
Schweiz, wo der eine in der Familie als Handlanger
arbeiten muss, der andere die landwirtschaftlichen
Arbeiten besorgt : heute ist er in der Landwirtschaft,
morgen als Gelegenheitsarbeiter tätig. Stellen Sie
sich vor, wie sich eine solche landwirtschaftliche
Ausbildung in solchen Verhältnissen gestaltet. Das
ist nach meiner Auffassung gar nicht möglich. Wenn
Sie nun im Verfassungsartikel eine solche allge-
meine Bestimmung aufnehmen, ist die Möglichkeit
gegeben, dass man solche Vorschriften erlässt. Ich
sehe aber die Notwendigkeit nicht ein. Hat der
Bund überhaupt ein Interesse, den Kantonen oder
allgemein solche Vorschriften zu machen, die auf
diesem Gebiete nach seiner Auffassung notwendig
sind ? Ist es nicht möglich, dass die Kantone das
machen, wie es bis anhin geschehen ist ? Es ist doch
bis jetzt ganz gut gegangen. Man könnte vielleicht
einwenden, der Bund zahle Subventionen an die
landwirtschaftliche Bildung usw. Das ist richtig.
Das hat er auch bis jetzt gemacht. Ich habe aber
nie gehört, weder in der Presse noch in den Parla-
menten unserer Kantone oder hier im Rate, dass
man gegen eine solche Tendenz auf Freigabe der
landwirtschaftlichen Bildung an die Kantone irgend-
wie reklamiert hätte.

Nun trifft aber diese Bestimmung nicht nur die
Landwirtschaft — ich habe diese hervorgehoben,
weil mir die Verhältnisse der Landwirtschaft ganz
besonders am Herzen liegen —, sondern sie gibt
die Möglichkeit, für alle ändern Berufe Bestim-
mungen aufzustellen in bezug auf die Leistungs-
fähgikeit. Ich kann diesen Text nicht anders inter-
pretieren. Wir wollen das aber eben auf Handel
und Industrie beschränken, weil wir- uns in den

ändern Berufen vom Bunde überhaupt nicht hin-
einregieren lassen wollen.

Deshalb glaube ich, dass der Antrag der Mehr-
heit der Kommission' das einzig richtige sei, wo-
nach wir schon im Anfang eine klare Situation
schaffen, wo der Bund Massnahmen ergreift und
Bestimmungen aufstellen kann, und wo er es nicht
kann. Deshalb möchte ich Sie auch meinerseits
bitten, den Antrag der Mehrheit anzunehmen.

Egli: Ich glaube, dass Herr Bundesrat Stampfli
sich hier in einem Irrtum befindet. Es wurden in
der Kommission ganz andere Erklärungen angege-
ben. Ich werde das beweisen.

Es handelt sich hier nicht um ein Vorposten-
gefecht zu Art. 34ter. Letzterer regelt nicht Aus-
nahmen von der Handels- und Gewerbefreiheit. Er
will Schutzmassnahmen für Handel, Industrie und
Gewerbe aufstellen und will diese Berufe fördern —
das ist uns in der Kommission ausdrücklich erklärt
worden. Im Gegensatz dazu befasst sich Art. Slbis,
Abs. 2, mit dem Fähigkeitsausweis in Abweichung
von der Handels- und Gewerbefreiheit. Die Kompe-
tenz nach Art. 34ter steht den Kantonen ohne
weiteres zu, soweit nicht der Bund eingreift. Nicht
so ist es bei Art. Slbis, Abs. 2. Über die im letztern
enthaltenen Befugnisse als Ausnahmen von der
Handels- und Gewerbefreiheit können die Kantone
nicht legiferieren, wenn sie nicht vom Bunde aus-
drücklich dazu ermächtigt sind durch den Delega-
tionsartikel, auf den wir noch zu sprechen kommen,
oder wenn das nicht ausdrücklich in der Verfassung
gesagt wird, d. h. nach meinem Antrag zu Abs. 4
(neu).

Wenn Herr Bundesrat Stampfli sagt, dass eine
Beziehung zwischen den beiden Bestimmungen in
Lit. a bestehe: „1. zur Erhaltung wichtiger, in ihrer
Existenzgrundlage gefährdeter Wirtschaftszweige
oder Berufe; 2. und zur Förderung der beruflichen
Leistungsfähigkeit", so ist das im Wortlaut sicher
nicht ausgedrückt. Das Wörtchen „und" ist zu
beachten. Der Nachsatz hat selbständigen Charak-
ter; das hat auch der Bundesrat in seiner Ergän-
zungsbotschaft S. 23, ausdrücklich gesagt. Ich habe
es bereits vorgelesen und bin genötigt, das nochmals
zu tun. Der Bundesrat sagt: „Unseres Erachtens
würde Art. Slbis, Abs. 2, Lit. a, nach der Ersetzung
des Ausdruckes,,Berufsgruppe" durch,,Berufe"ohne
weiteres eine genügende Rechtsgrundlage für die
Einführung des obligatorischen Fähigkeitsausweises
darstellen. Um in dieser Richtung jedoch keinen
Zweifel offen zu lassen, sehen wir in unserem Ent-
wurf ausser dieser Abänderung auch einen Zusatz
über die Förderung der beruflichen Leistungsfähig-
keit vor." Wenn z. B. gesagt würde: „zur Erhaltung
wichtiger, in ihren Existenzgrundlagen gefährdeter
Wirtschaftszweige oder Berufe und zu ihrer Förde-
rung", so könnte man über die Auffassung von
Herrn Bundesrat Stampfli diskutieren. Dann wäre
die Beziehung des Nachsatzes zum Vordersatz
hergestellt. So aber ist es nicht der Fall. Der Aus-
druck „und zur Förderung der beruflichen Leistungs-
fähigkeit" hat selbständigen Charakter und steht
nicht in Beziehung zum Vordersatz. Das ist eine
Auslegung, die nach dem Wortlaut des Verfassungs-
artikels gegeben ist.
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Ich muss also dabei beharren, dass der Bundes-
rat grundsätzlich das Recht in die Hand bekommen
will, für alle Berufe irgendwelcher Art den obliga-
torischen Fähigkeitsausweis einzuführen, selbstver-
ständlich auf dem Bundesgesetzgebungswege, ohne
dass die andere Voraussetzung: „die Erhaltung
wichtiger, in ihrer Existenzgrundlage gefährdeter
Wirtschaftszweige oder Berufe" gegeben sein müsste.
So ist auch in der Kommission verhandelt, und so
sind wir dort aufgeklärt worden. Herr Bundesrat
Stampfli hat gemäss Protokoll in der Kommission
ausgeführt: „Der frühere Text hätte nach dem
Gutachten von Bundesrichter Huber keine sichere
Grundlage für die Einführung des Fähigkeitsaus-
weises in den einzelnen Berufen abgegeben. Die
Einführung des Fähigkeitsausweises soll nicht nur
der Erhaltung von gefährdeten Berufen, sondern in
erster Linie der Hebung des beruflichen Könnens
und des Berufsstandes dienen." Damit ist zum
Ausdruck gebracht, dass die beiden genannten
Bestimmungen unabhängig voneinander sind. Und
weiter: „Die im Antrag Egli enthaltene Beschrän-
kung des Fähigkeitsausweises auf bestimmte Wirt-
schaftszweige gehört grundsätzlich in die Gesetz-
gebung und ist an und für sich entbehrlich, weil
der Bund angesichts der erheblichen Opposition
sehr behutsam vorgehen wird."

Zu Art. 34ter hat der Vertreter des Bundesamtes
in der Kommission ausgeführt: „Durch diese Vor-
schriften wird niemand gezwungen werden, einen
bestimmten Beruf zu erlernen, es soll immer nur die
Möglichkeit dazu geboten werden. Die Freiheit der
Berufwahl und der Berufsausübung bleibt gewähr-
leistet. Hier liegt der fundamentale Unterschied
gegenüber dem Institut des Fähigkeitsausweises als
gewerbepolitischer Schutzmassnahme. Dass es sich
um zwei verschiedene Dinge handelt, geht am besten
auch daraus hervor, dass schon heute in ungefähr
80 Berufen das eidgenössische Meisterdiplom erwor-
ben werden kann, dass aber in keinem einzigen dieser
Berufe bisher der Fähigkeitsausweis eingeführt wor-
den ist."

Ich stütze mich also auf die abgegebenen Erklä-
rungen in der Botschaft, im Protokoll der Kommis-
sion und namentlich auf den Wprtlauf des Artikels,
indem — ich wiederhole das mit Nachdruck — keine
Beziehung zu den Existenzgrundlagen gefährdeter
Wirtschaftszweige oder Berufe" angebracht ist. Wer
den Wortlaut der Verfassung liest, wird sich ohne
weiteres sagen müssen: Der Bundesrat kann den
obligatorischen Fähigkeitsausweis für jeden Beruf
einführen, ohne dass die Existenzgrundlagen ge-
fährdet sein müssen.

Übrigens würde es mich auch nicht beruhigen,
wenn diese Beziehung hergestellt wäre. Man kann
schliesslich leicht behaupten, dass in einem Berufe
die Existenzgrundlage gefährdet sei, wenn man den
Fähigkeitsausweis einführen will. Man kann das
behaupten für Lehrer, für die Pflegeberufe, für die
Industrie, für die Landwirtschaft. Überall kann
man schliesslich die Meinung vertreten, die Existenz-
grundlage sei gefährdet, wenn nicht der obligato-
rische Fähigkeitsausweis eingeführt werde.

Iten: Es scheint, dass die Formulierung von
Lit. a für die Interpretation zu einem gewissen Miss-
verständnis führt. Herr Bundesrat Stampfli hat sehr

richtig die Entstehungsgeschichte von Ait. «"darge-
stellt. Dieser zweite Satzteil,,. . . und zur Förderung
der beruflichen Leistungsfähigkeit" ist eigentlich
erst später dazugekommen, gestützt auf das von
ihm erwähnte Gutachten von Bundesrichter Dr. Hu-
ber. Deshalb ist vielleicht die Redaktion so, dass
Missverständnisse entstehen können. Tatsächlich
herrschte die Meinung ob, dass Massnahmen oder
Vorschriften zur Förderung der beruflichen Lei-
stungsfähigkeit, wie das Herr Bundesrat Stampfli
dargelegt hat, nur ergriffen werden sollen, wenn
wichtige Wirtschaftszweige oder Berufe in ihren
Existenzgrundlagen gefährdet sind. Es ist also in
diesem Lit. a vorgesehen, dass einmal die Bewilli-
gungspflicht auf Grund des Fähigkeitsausweises
festgelegt oder andere Massnahmen zur Erhaltung
dieser Wirtschaftszweige und Berufsgruppen ergrif-
fen werden können. Aber dieser Gedanke kommt
nach meinem Dafürhalten in der Redaktion nicht
genügend zum Ausdruck, und zwar gerade, des-
wegen, weil dieser Nachsatz nach der Entstehungs-
geschichte dieser Bestimmung später dazugekom-
men ist. Deswegen müss-te es heissen, wie Herr Kol-
lega Egli das bereits angetönt hat — immerhin ist
zu sagen, dass das stilistisch nicht schön ist — :
„. . . oder Berufe und zur Förderung der beruflichen
Leistungsfähigkeit solcher Wirtschaftszweige oder
Berufe." Das ist die eigentliche Idee.

Ich glaube aber, man könnte vielleicht eine
bessere Redaktion finden, wenn man diesen Nach-
satz vorausnähme und sagen würde: „Vorschriften
zu erlassen: a) zur Förderung der beruflichen
Leistungsfähigkeit und zur Erhaltung wichtiger,
in ihrer Existenzgrundlage gefährdeter Wirtschafts-
zweige oder Berufe", wobei dann diese wichtigen, in
ihrer Existenz gefährdeten Wirtschaftszweige und
Berufe ebenfalls Bezug hätten auf die Förderung der
Leistungsfähigkeit und die übrigen Vorkehren. Ich
gebe aber zu, dass auch diese Redaktion nicht
absolut einwandfrei ist, und den Zweifeln, die Herr
Ständerat Egli geäussert hat, immer noch freien
Spielraum lässt, so dass ich beantragen möchte,
dieses Lit. a nochmals an die Kommission zurück-
zuweisen, um eine ganz einwandfreie juristische
Formulierung zu finden. Ich muss bekennen, dass
ich jetzt aus dein Handgelenk diese richtige juristi-
sche Formulierung nicht finde.

Es bleibt dann selbstverständlich immer noch
die materielle Differenz, die zwischen dem Antrag
Egli und dem Antrag der Kommission besteht.
Nach dem Antrag von Herrn Kollega Egli sind
Wirtschaftszweige und Berufe, die in ihren Existenz-
grundlagen gefährdet sind, nicht ohne weiteres
diesen Massnahmen zu unterstellen, sondern Herr
Egli will diese Wirtschaftszweige und Berufe auf
das Handwerk und den Detailhandel beschränken,
während man sonst selbstverständlich auch die
Landwirtschaft oder irgend welche anderen Wirt-
schaftszweige und Berufe darunter subsummieren
könnte, weil eben der Begriff „Wirtschaftszweige
und Berufe" ganz allgemein ist.

Ich möchte den Herrn Präsidenten der Kommis-
sion bitten, dieses Lit. a nochmals zu einer besseren
Redaktion zurückzunahmen.

M. Bosset, rapporteur: Je voudrais d'abord
rappeler que lorsque la commission a proposé son
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amendement, elle était unanime. Pourquoi? Au
cours du débat un malentendu s'était élevé (je
l'avais ^signalé dans le rapport introductif ) entre cet
article Slbis lettre a et l'article 34ter. Quelques-uns
de nos collègues sont déjà partis en guerre en disant
que, sur la question de la formation professionelle,
il ne fallait pas limiter les compétence de la Confé-
dération. C'est là un débat qui interviendra lorsque
nous aborderons l'article 34ter, lettre /. Une majo-
rité et une minorité se sont prononcées à cette
occasion. Les débats s'engageront comme le veulent
M. Barrelet et d'autres de nos collègues.

La question de la formation professionnelle est
autre que celle que nous discutons à l'instant. Ce
que nous discutons maintenant, c'est une disposition
permettant à la Confédération, lorsque l'intérêt
général l'exige, de porter atteinte au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie et d'édicter
.des dispositions dans l'intérêt de certaines branches
économiques ou de certaines professions importan-
tes. Parmi les mesures envisagées — c'est précisé-
ment là où il y a le malentendu — on prévoit la
possibilité de développer la «capacité profession-
nelle» permettant ainsi d'éviter que dans certaines
branches économiques atteintes dans leur existence
ou dans certaines professions, le manque de capa-
cité n'augmente encore la concurrence qui règne et
ne porte atteinte au développement de ces branches
économiques elles-mêmes. C'est peut-être, comme
le suggérait à l'instant Mi Iten, dans l'amélioration
du texte que nous pourrions trouver la formule
de conciliation. Sur le fond, je pense que nous sommes
tous d'accord. Il faut permettre, le cas échéant, de
développer la capacité professionnelle lorsqu'il s'agit
de remédier à la situation de certaines branches
économiques ou de professions atteintes dans leur
existence. Si M. Stampfli, conseiller fédéral, n'y
voit pas d'objection, nous pourrions peut-être d'ici
à demain ou après-demain reprendre, au sein de la
commission, la rédaction de cet alinéa a, de façon à
permettre la création d'une formule qui mette
d'accord chacun étant donné que tout le monde est
d'accord sur le fond. La meilleure preuve est que
la commission était unanime.

Le malentendu provient de ce qu'immédiatement
on a comparé cet article Slbis à l'article 34ter et que
l'on a mélangé la notion de capacité professionnelle
à celle de formation professionnelle. Or ce sont là
deux choses tout à fait différentes.

Le président: La commission accepte-t-elle le
renvoi ?

M. Bosset, rapporteur: Oui, pour trouver une
autre formule.

Bundesrat Statnpfli: Ich kann mich mit der
Rückweisung an die Kommission ebenfalls einver-
standen erklären.

Sie müssen mir aber zwei Minuten Zeit einräu-
men, um mir die Möglichkeit zu geben, den Beweis
zu erbringen, dass nicht ich mich im Irrtum befinde,
sondern Herr Ständerat Dr. Egli. Er hat behauptet,
Art. 34ter, Lit. /, habe zum Zweck die Förderung
der Berufe. Das ist ein Irrtum. Es handelt sich
bei dieser Bestimmung um die Aufstellung von
Vorschriften über die berufliche Ausbildung in

Stenderai. — Conseil des Etats. li>4S.

Handel, Gewerbe usw. Das kommt den Arbeit-
nehmern zugute, ist also nicht Förderung der
Berufe als solcher. Die Wirtschaftsartikel machen
einen deutlichen Unterschied, indem die Förde-
rung der Berufe in Art. Slbis, Abs. l, vorgesehen
ist. Dort heisst es ausdrücklich: „Der Bund kann
im Rahmen. . . usw. Massnahmen treffen zur För-
derung einzelner Wirtschaftszweige oder Berufe."
Das ist etwas ganz anderes als das, was in Art. 34ter,
Lit. /, über die berufliche Ausbildung gesagt wird.

Aber auch in bezug auf Lit. a hat nie eine andere
Meinung bestanden, als dass der Fähigkeitsausweis
nicht allgemein, sondern nur für Berufe soll ein-
geführt werden können, die in ihren Existenzgrund-
lagen gefährdet sind. Ursprünglich — das ist
richtig — hatte der Bundesrat die Meinung, dass
die Einführung des obligatorischen Fähigkeitsaus-
weises auf Grund des Textes der Wirtschaftsartikel,
wie sie von den eidgenössischen Räten verabschiedet
worden sind, möglich sei. Zweifel sind erst entstan-
den nach dem Gutachten von Herrn Bundesrichter
Huber. Darauf hat der Gewerbestand, um alle
Zweifel zu beseitigen, verlangt, dass ein entspre-
chender Zusatz beigefügt werde. Wir hatten zuerst
— ich erinnere mich noch gut an den Werdegang
dieser Bestimmung — folgende Formulierung ge-
wählt, um deutlich zum Ausdruck zu bringen,
dass es sich nur um die Förderung der beruflichen
Leistungsfähigkeit von in ihrer Existenzgrundlage
gefährdeten Berufen handelt: „und zur Förderung
ihrer Leistungsfähigkeit." Dann wurde eingewendet,
dass sich in diesem Falle die Förderung der Lei-
stungsfähigkeit nicht nur auf die Berufe, sondern
auch auf die Wirtschaftszweige beziehe; das wolle
man nicht. So ist man dann dazu gekommen,
von der Formulierung „und zur Förderung ihrer
Leistungsfähigkeit" abzugehen und zu sagen „und
zur Förderung der beruflichen Leistungsfähigkeit".
Ich gebe zu, dass das Anlass zu Missverständnissen
geben kann. Es hat aber nie eine andere Meinung
bestanden, als dass der Fähigkeitsausweis als Ab-
weichung vom Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit immer nur in Berufen soll eingeführt wer-
den können, die in ihrer Existenzgrundlage gefähr-
det sind. Der Fähigkeitsausweis ist also nicht als
allgemeines berufliches Ausleseprinzip vorgesehen,
sondern nur als eine der Massnahmen, die zum
Schütze von in ihren Existenzgrundlagen bedrohten
Berufen ergriffen werden können. Ich gebe zu,
die Formulierung, zu der wir im Bestreben gekom-
men sind, sie zu verbessern, und die wir dann ver-
schlimmbessert haben, ist nicht einwandfrei. Eine
bessere Formulierung ist den Schweiss der ständerät-
lichen Kommissionsmehrheit wert. •

Altwegg: Ich möchte zu bedenken geben, ob
die Redaktion nicht jetzt gefunden ist, wenn gesagt
wird: „und zur Förderung ihrer Leistungsfähig-
keit".

An die Kommission zurückgewiesen.
(Renvoyé à la commission.)

Hier wird die Beratung abgebrochen.)
(Ici, le débat est interrompu.)

31
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#ST# Vormittagssitzung vom 12. Dezember 1945.
Séance du 12 décembre 1945, matin.

Vorsitz — Présidence: M. Piller.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.

Revision des articles économiques
de la Constitution. Nouveau projet.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 222 hiervor. — Voir page 222 ci-devant.

Art. Slbis, Abs. 2.
Fortsetzung. — Suite.

Antrag der Kommission.
Lit. b. Zustimmung zum Beschluss des National-

rats.

Proposition de la commission.
Lettre, b. Adhérer à la décision du Conseil na-

tional.

M. Bosset, rapporteur: Nous n'avons pas de pro-
position particulière à faire en ce qui concerne le
texte de l'alinéa 2, lettre b, de cet article Slbis. La
commission propose d'adhérer à la décision du Con-
seil national, qui a admis le projet du Conseil fédéral.
Nous avions, dans notre rapport général, soulevé
une question que nous croyons devoir relever ici par
souci d'impartialité et afin que le conseil soit ren-
seigné. Nous avons reçu de l'Association suisse
d'économie forestière, en date du 26 novembre der-
nier (c'est donc tout récent), une lettre dans laquelle
on nous demande d'englober la sylviculture dans la
notion d'agriculture qui figure à cet alinéa. Si, hier,
nous avons constaté un malentendu, c'est que cer-
tains orateurs ne s'étaient pas situés exactement
dans le cadre de cet article Slbis. Cet article prévoit
simplement (mais ce simplement dit beaucoup de
choses) que lorsque l'intérêt général le justifie, il
peut être, le cas échéant, dérogé aux principes posés
à l'article 31 de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie. L'autorité fédérale peut, dans ce cas, édicter
un certain nombre de dispositions notamment —
c'est le cas qui nous occupe — pour conserver une
population paysanne et une agriculture à la hauteur
de sa tâche et pour consolider la propriété rurale.

Nous vous avons exposé, au cours de notre rap-
port introductif, qu'il était absolument indispen-
sable, après les sacrifices qui avaient été consentis
par l'agriculture, de lui donner un certain nombre
d'apaisements, de tranquillités, notamment pour
assurer la viabilité de cette agriculture dont la tâche
avait été considérablement accrue par les nécessités
des années de guerre. Nous sommes tout à fait
d'accord de mettre une disposition en faveur du
maintien d'une population paysanne et surtout pour
lui accorder des garanties notamment par la prise

"en-charge de ses produits. Faut-il ou non inclure la

sylviculture dans la notion de cet alinéa b? Nous
pensons que les dispositions actuelles de la Constitu-
tion sont suffisantes. Le représentant du Conseil
fédéral a exposé au cours des séances de la commis-
sion où nous avons discuté ce problème, qu'il parais-
sait suffisant de conserver la disposition de la lettre b
telle qu'elle est proposée et que la sylviculture n'avait
pas, en somme, à attendre un sort meilleur si son
nom était prononcé dans ces dispositions. Tel est le
problème.

D'un autre côté, nous avons les dispositions de la
Constitution et de la loi forestière qui permettent
également de donner un statut spécial à la sylvi-
culture. Ce statut n'est pas prévu actuellement dans
la notion de l'agriculture. Par conséquent, nous
croyons que, de ce côté-là, les sylviculteurs et les
représentants de l'économie forestière peuvent se
déclarer satisfaits.

Au Conseil national, plusieurs membres ont fait
des propositions tendant à inclure la sylviculture,
notamment M. Stähli. Le représentant du Conseil
fédéral n'avait pas été d'accord avec M. Stähli et le
Conseil national suivit le Conseil fédéral. Tel est le
problème.

En bref nous pensons que la notion de sylvi-
culture est une notion extrêmement intéressante
pour la vie économique du pays, cela va sans dire,
mais que les dispositions actuelles paraissent suffi-
santes. C'est pourquoi votre commission, d'accord
avec le Conseil fédéral et le Conseil national, pro-
pose de maintenir tel qu'il est l'article 31 bis, alinéa 2,
lettre b, et de ne pas y ajouter la sylviculture ainsi
que le demande l'Association suisse d'économie fo-
restière. »

Bundesrat Stampili: Ich fühle mich verpflichtet,
die Ausführungen des Herrn Kommissionsbericht-
erstatters noch zu ergänzen. Sie haben ihnen ent-
nommen, dass die Kreise der Waldwirtschaft den
Wunsch geäussert haben, es möchte in Lit. b neben
der Landwirtschaft auch die Forstwirtschaft er-
wähnt werden. Begründet wurde diese Ergänzung
damit, dass die Forstwirtschaft gleich der Landwirt-
schaft zur Urproduktion gehöre und wie die Landwirt-
schaft für die Landesversorgung von ausserordent-
licher Bedeutung sei. Niemand wird das bestreiten
wollen. Immerhin wird man zwischen der Forst-
wirtschaft und der Landwirtschaft in dieser Hin-
sicht einen graduellen Unterschied machen dürfen.
Selbstverständlich hat die Landwirtschaft mit ihrer
Produktion für die Landesversorgung eine weit
grössere Bedeutung als die Forstwirtschaft, und
als Quelle der Blutauffrischung unserer Bevölke-
rung kommt ihr auch eine bevölkerungspolitische
Bedeutung zu, die in keinem Falle der Forstwirt-
schaft zuerkannt werden kann.

Wir haben aber auch noch aus ändern Gründen
diesen Zusatz abgelehnt, denn wir sind überzeugt,
dass mit der Beifügung der Forstwirtschaft in
Lit. b neben der Landwirtschaft das nicht erreicht
werden kann, was den Kreisen der Waldwirtschaft
vorschwebt. Was wollen diese mit einer solchen
Ergänzung bezwecken ? Sie finden, die geltenden
Kompetenzen des Bundes auf dem Gebiete der
Forstwirtschaft seien unzulänglich. Diese sind in
Art. 24 niedergelegt. Er bestimmt, dass der Bund
das Recht der Oberaufsicht über die Wasserbau-
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und Forstpolizei besitze. Weiter heisst es: ,,Er
wird die Korrektion und Verbauung der Wild-
wasser sowie die Aufforstung unserer Quellen-
gebiete unterstützen und die nötigen schützenden
Bestimmungen zur Erhaltung dieser Werke unter
Schonung schon vorhandener Waldungen -auf-
stellen." Der Art. 24 verleiht also dem Bunde nur
forstpolizeiliche Befugnisse. Nur Massnahmen, die.
der Erhaltung und Verbesserung der Schutzfunk-
tionen des Waldes dienen, können vom Bund auf
Grund dieses Artikels erlassen werden. Dagegen
ist der Bund nicht kompetent, Vorschriften über die
eigentliche Forstwirtschaft zu erlassen, nicht befugt,
in die Forstproduktion und in die Vermarktung
der Waldprodukte einzugreifen. Das empfinden die
Kreise der Waldwirtschaft als einen Mangel. Ich
gebe ohne weiteres zu, dass vielleicht ein Bedürfnis
dafür besteht, dass der Bund auch Vorschriften
über die Steigerung der Forstproduktion erlassen
kann. Es wird nämlich von den Vertretern der
Forstwissenschaft behauptet, dass der jährliche
Holzzüwachs noch ganz erheblich durch eine ratio-
nelle Bewirtschaftung des Waldes gesteigert werden
könnte. Während heute der jährliche Holzzuwachs
je Hektare 3% m3 betrage, könnte er durch eine
bessere Ausnützung des brach liegenden Waldes
und eine Auslese statt des einfachen Schlages des
Holzes Jahr für Jahr um 0,5 m3 gesteigert und innert
einiger Jahrzehnte auf das Zweifache gebracht
werden, was zur Folge hätte, dass für die ganze
Schweiz der gesamte Holzzuwachs auf 6 bis 7 Mil-
lionen m3 gesteigert werden könnte. Das wäre sicher
eine gewaltige Steigerung des Ertrages unserer Wal-
dungen. Ich habe keinen Grund, an der Richtigkeit
dieser Perspektiven zu zweifeln. Sicher, wenn die
Möglichkeit besteht, den Holzzuwachs in diesem
Masse zu steigern, so würde das nur im volkswirt-
schaftlichen Interesse liegen. Könnte aber der
Bund nun auf Grund einer Ergänzung, wie sie für
Lit. b von Art. 31 bis, Abs. 2, von den Förstern vor-
gesehen wird, auch tatsächlich erreicht werden?
Das ist eine Illusion. Da zeigt sich, dass sich die
Vertreter der Forstwirtschaft nicht genügend über
die rechtliche Bedeutung einer solchen Bestimmung
Rechenschaft geben. Damit hätten sie etwas und
nichts. Damit könnte man alles anfangen, aber man
müsste sich auch in jedem einzelnen Falle den Ein-
wand gefallen lassen, dass zur Erhaltung der Forst-
wirtschaft eine vorgeschlagene Massnahme nicht
nötig sei. Wenn man schon daran denkt, die Kom-
petenzen des Bundes auf dem Gebiete der Forst-
gesetzgebung, die heute ausschliesslich forstpoli-
zeilicher Natur sind, auf die Forstproduktion auszu-
dehnen,-muss man das durch klare Bestimmungen
versuchen, durch welche die Kompetenzen des
Bundes genau umschrieben werden, denn jede Er-
weiterung der Kompetenzen des Bundes auf dem Ge-
biete des Forstwesens bedeutet eine Schmälerung,
einen Eingriff in die bisherigen Kompetenzen der
Kantone. Um in Zukunft nicht Konflikte in bezug
auf die Auslegung zu haben, müssen Bestimmungen-
über die Ausdehnung der Kompetenzen des Bundes
auf das Gebiet der Forstproduktion genau abge-
grenzt werden. Da kann man nicht nur sagen, dass,
wenn das Gesamtinteresse es erfordere, der Bund'
befugt sei, nötigenfalls in Abweichung von der
Handels- und Gewerbefreih.eit auch Massnahmen

zur Erhaltung einer leistungsfähigen Forstwirtschaft
zu ergreifen. Damit wäre keine klare Umschreibung
der neuen Kompetenzen des Bundes auf dem Ge-
biete der Forstwirtschaft erreicht. Deshalb könnte
man mit einem solchen Zusatz für die Zwecke, die
vo.n der Forst- und Waldwirtschaft angestrebt wer-
den, nichts anfangen. Wir konnten daher, trotz-
dem anfänglich beim Departement des Innern die
Bereitschaft vorhanden gewesen wäre, zuzustim-
men, dem Begehren schliesslich nicht entspre-
chen. Nachdem die nationalrätliche Kommission
mit grosser Mehrheit einen solchen Zusatz abgelehnt
hat, hat sich der Bundesrat ihr angeschlossen; das
Departement des Innern hat sich inzwischen auch
der Auffassung angeschlossen, dass eine Erweite-
rung der Befugnisse des Bundes auf dem Gebiete
des Forstwesens nur auf dem Wege einer Revision
von Art. 24 möglich sei.

In dieser Stellungnahme haben nun die Kreise
der Waldwirtschaft eine Verständnis- und Interes-
selosigkeit gegenüber ihren Bedürfnissen und Be-
strebungen erblickt, auch einen Akt des Undankes
dafür, was die Waldwirtschaft im Laufe der Kriegs-
jahre für die Gemeinschaft geleistet hat. Ich möchte
die Kreise der Waldwirtschaft nicht in diesem Irr-
tum belassen und lege deshalb Wert darauf, hier zu
erklären, dass die Ablehnung ihres Begehrens aus
rein formalrechtlichen Gründen erfolgt, weil wir die
Überzeugung haben, dass mit einer solchen E^rgän-
zung den Kreisen der Waldwirtschaft nicht gedient
und damit nichts erreicht wäre.

Ich möchte aber den Anlass benützen, urn aus-
drücklich die grossen Dienste anzuerkennen, die
die Waldwirtschaft dem Lande während der Kriegs-
jahre geleistet hat. Vor dem Krieg wurden jährlich
1—'3 Millionen Ster Holz für die mannigfachen
Bedürfnisse als Brenn- und Nutzholz geschlagen.
Während der Kriegs jähre müsste die Holzabliefe-
rung auf mehr als das Doppelte, auf über 6 Millionen
Ster gesteigert werden, besonders in der letzten
Schlagperiode, in der wir infolge des Versagens der
Kohlenzufuhr genötigt waren, auch der Industrie eine
grosse Menge Holz, über eine Million Ster, zur Ver-
fügung zu stellen. Die Waldwirtschaft hat damit dem
Land aus einer ausserordentlichen Not herausgehol-
fen. Ohne ihre Hilfe wären wir mit unserer Brenn-
stoffversorgung, die auch so noch prekär genug ist,
in noch viel grössere Schwierigkeiten hineingeraten.

Die Waldwirtschaft hat also der Landesversor-
gung mit Brennstoffen die allergrössten Dienste gelei-
stet. Das muss anerkannt werden. Sie war dazu nur
imstande, weil sie seit Jahrzehnten durch die Wis-
senschaft, durch gebildete Forstorgane eine unab-
lässige, fachgemässe Förderung erfahren hatte. Aber
ebenso klar ist, dass durch diese ausserordentliche
Inanspruchnahme der Wald über Gebühr ausge-
nützt und misshandelt wurde und dass nun ver-
schiedenes wieder gutgemacht, dass dem Wald
eine Schonperiode eingeräumt werden muss, und
dass wir, nachdem wir in den Kriegsjahren so •viel
von ihm verlangt und genommen haben, allen
Grund haben, in Zukunft alles zu tun, was Wissen-
schaft und Forstwirtschaftspolitik vermögen, um
seinen Ertrag wieder zu steigern. Das kann, wie
uns die Vertreter der Forstwirtschaft erklären,
durch eine rationellere Bewirtschaftung, besonders
durch die Ausnützung der bisher noch brach liegen-
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den Waldflächen geschehen. Die Forstwirtschaft
glaubt, dass das ohne eine vermehrte Unterstützjung
durch den Bund nicht bewerkstelligt werden kann.
Ich nehme an, dass das Verständnis hiefür auch in
den eidgenössischen Räten geweckt werden kann,
und dass, wenn es sich in nächster Zeit einmal
darum handeln wird, die nötigen Voraussetzungen
für eine noch wirksamere Förderung der Forst-
produktion zu schaffen, die Kreise der Waldwirt-*
schaft beim Bundesrat und bei den eidgenössischen
Räten das nötige Verständnis finden werden. Aber
es besteht kein Grund für die Kreise der Waldwirt-
schaft, aus der Stellungnahme des Bundesrates, die
durch rein formalrechtliche Überlegungen bedingt
ist, den Schluss zu ziehen, dass das nötige Verständ-
nis für die Bedürfnisse der Forstwirtschaft nicht
vorhanden wäre.

Herr Ständerat Vieli hat gestern, wenn ich ihn
recht verstanden habe, die Frage aufgeworfen,
ob nicht die Möglichkeit bestehe, auf Grund von
Lit. a die Forstwirtschaft zu denjenigen Wirtschafts-
zweigen zu zählen, zu deren Erhaltung Massnahmen,
die vom Grundsatz der Handels- und Gewerbefrei-
heit abweichen, ergriffen werden können, sofern sie
in ihrer Existenzgrundlage gefährdet sind. Ich habe
die Meinung, und sie ist auch im Nationalrat un-
widersprochen geblieben, dass auf Grund von Lit. a
solche Massnahmen auch zum Schütze der Waldwirt-
schaft ergriffen werden können. Allerdings ist zu
sagen, dass damit das Ziel, das den Forstkreisen
vorschwebt, nicht erreicht werden kann. Sie wollen
dem Bund vermehrte Befugnis allgemein, ohne Rück-
sicht auf die Lage der Waldwirtschaft, einräumen, da-
mit er im Sinne der Förderung der Forstproduktion
tätig sein kann. Dafür wird eine Ergänzung von
Art. 24 unerlässlich sein. Dagegen würde nacn
Art. 31 bis die Möglichkeit bestehen, dass zugunsten
der Waldwirtschaft Massnahmen ergriffen werden,
die vom Grundsatz der Handels- und Gewerbefrei-
heit abweichen dürfen, wenn die Waldwirtschaft den
Nachweis erbringen kann, dass ihre Existenzgrund-
lagen gefährdet sind und dass ihre Erhaltung diese
Massnahmen notwendig macht. Dabei kann es sich
aber nur um Ausnahmen handeln.

Ich erkläre also : Die Waldwirtschaft kann unter
die Wirtschaftszweige eingereiht werden — sie ist
ja selber ein Wirtschaftszweig — für die Massnah-
men im Sinne von Lit. a ergriffen werden können.
Ich glaube aber nicht, dass damit das dauernd er-
reicht werden kann, was die Waldwirtschaftskreise
anstreben. Das ist nur durch eine Revision von
Art. 24 möglich.

• Vieli: Die Frage, die ich gestern gestellt habe und
die ich gern authentisch interpretiert gewusst hätte,
ist nicht die, ob die private Waldwirtschaft im Not-
fall, d. h. im Fall der Krise oder einer Katastrophe
sich auf Lit. 6 berufen kann, sondern ob die gesamte
Waldwirtschaft, also auch die Fortwirtschaft der
öffentlichen Hand, im Notfall auf Lit. a sich berufen
kann. Ich habe gestern die Auffassungen der Refe-
renten des Nationalrates vom Jahre 1939 und vom
letzten Herbst zitiert. In diesen Auffassungen kam
der Gedanke zum Ausdruck, dass sich die Wirt-
schaftsartikel nur auf die private und nicht auf die
öffentliche Waldwirtschaft beziehen können; denn
die Wirtschaftsartikel regelten das Verhältnis der

Wirtschaft zum Individuum als Individualrecht
und nicht das Verhältnis zum öffentlichen Verband.
Ich habe weiter ausgeführt, dass man für die öffent-
lichen Waldungen hinsichtlich des Schutzes einen
Unterschied machen müsse. Die Gemeinden und
Kantone haben wohl das Recht, Bestimmungen zum
Schütze ihrer Waldungen zu erlassen. Sie können
.z. B. Bestimmungen erlassen, wonach die Wal-
dungen, die sich in öffentlicher Hand befinden, nicht
geschmälert werden dürfen. Sie können auch Be-
stimmungen erlassen im Zusammenhang mit der
Forstpolizei, wie beispielsweise, dass keine Kahl-
schläge getätigt werden dürfen usw.

Ich wies auch darauf hin, dass sich im Kanton
Graubünden, um nur ein Beispiel zu nennen, die
Waldungen fast ganz in den Händen der Gemeinden
befinden. Wenn nun die Gemeinden die jährlich
wiederkehrenden Holzschläge tätigen und dieses
Holz auf den Markt bringen, so fällt diese Ware
unter das Regime der Handels- und Gewerbefreiheit,
d. h. sie muss nach dem allgemeinen wirtschaft-
lichen Grundsatz von Angebot und Nachfrage an
den Mann gebracht werden. Da haben wir nun die
Schwierigkeiten, und da möchten auch die Ge-
meinden, also nicht nur die Privaten, im Notfalle
einen gewissen Schutz sichern. Man denke an die
1935er Jahre, wo Holz vom Ausland hereinkam und
in der Schweiz keine Nachfrage bestand. Es herrschte
auf dem Markte Überproduktion. Die Preise san-
ken. Die Gemeinden kamen zum Schlüsse, es sei
besser, überhaupt die Holzschläge einzustellen, weil
die Unkosten nicht mehr herauszuwirtschaften
seien. Nun wissen Sie, dass in den Berggemeinden
die geordneten Waldnutzungen nicht nur für die
in den Wäldern tätigen Arbeitskräfte, die Wald-
arbeiter und Kleinbauern, eine immerwiederkeh-
rende Existenzfrage sind, sondern auch für die
Gemeinden selber, indem die steuerschwachen Berg-
gemeinden vom Ertrag der Wälder ihre Ausgaben
decken. Ich weiss nicht, weshalb man hier, wenn
man auf Art. 24 verweist, was ich gestern als richtig
bezeichnet habe, die Gemeinden und Korporationen
nicht auch des Schutzes teilhaftig werden lassen
will, der hier für den einzelnen Waldbesitzer vor-
gesehen ist. Dass die Gemeinden die Waldungen
besitzen und nicht die einzelnen, ist nun einmal
historisch begründet und nicht zu ändern.

Wenn dieser Schutz nicht gewährt werden sollte,
so müsste ich mir vorbehalten, zur Sicherung solcher
Schutzmassnahmen nach Lit. b eine Lit. c einzu-
schalten des Inhalts: Lit. c: „Zum Schutz und zur
Förderung der gesamten schweizerischen Wald-
wirtschaft. .." Aber ich glaube, dass hier eine
authentische Erklärung abgegeben werden kann,
wonach mit dem Moment, wo das Holz der Ge-
meinden auf den Markt kommt, es ebenso des
Schutzes von Art. 31 bis teilhaftig wird wie das aus
Privatwaldungen stammende Holz.

Bundesrat Stampili: Aus den Ausführungen
"meines Herrn Vorredners habe ich doch entnommen,
dass es sich um die Frage handelt, ob der Wald
auch unter die Wirtschaftszweige eingereiht werden
kann, zu deren Schutz Massnahmen ergriffen werden
dürfen, die vom Grundsatz der Handels- und Ge-
werbefreiheit abweichen können, sofern diese Wirt-
schaftszweige in ihren Existenzgrundlagen gefähr-
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det sind. Herr Ständerat Vieli ist deshalb von dieser
Erklärung nicht beruhigt, weil angeblich die Refe-
renten im Nationalrate erklärten, dass sich die
Wirtschaftsartikel nur auf private Personen bezie-
hen, nicht aber auf öffentlich-rechtliche Gebilde,
also die Kantone und die Gemeinden.

Ich weiss nicht, ob diese Bemerkungen im Natio-
nalrat tatsächlich gefallen sind. Ich nehme aber an,
die Referenten wollten damit sagen, dass die Handels-
und Gewerbefreiheit nur von den Personen des priva-
ten Rechtes beansprucht werden kann, dass nur sie
sich auf die Handels- und Gewerbefreiheit berufen
können, und zwar nicht nur etwa die natürlichen
Personen mit leiblicher Existenz wie gegenüber der
Glaubens- und Gewissensfreiheit, sondern auch die
juristischen Personen. Darüber besteht Klarheit.
Jedenfalls vertritt Burckhardt in seinem Kommen-
tar die Auffassung, dass sich auf die Handels- und
Gewerbefreiheit als Individualrecht nicht nur die na-
türlichen, sondern auch die juristischen Personen
berufen können. Dagegen ist Burckhardt der Auf-
fassung, dass sich die Gemeinden nicht auf die
Handels- und Gewerbefreiheit berufen können,
weil für sie besondere Bestimmungen des kantonalen
Rechtes gelten. Ich will mich darauf nicht einlassen,
die Frage ist hier auch gar nicht von Bedeutung;
denn diejenigen Wirtschaftszweige, denen nach
Lit. a geholfen werden soll, zu deren Gunsten, wenn
sie in ihren Existenzgrundlagen bedroht sind, Mass-
nahmen ergriffen werden sollen, die vom Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit abweichen kön-
nen, brauchen sich ja dabei nicht auf den Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit zu stützen.
Es wird zu ihren Gunsten im Gegenteil von der
Handels- und Gewerbefreiheit abgewichen. Deshalb
spielt die aufgeworfene Frage gar keine Rolle, ob
sich die Gemeinden auf den Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit berufen können. Es werden
nicht Massnahmen zu ihren Gunsten ergriffen, die
sich auf die Handels- und Gewerbefreiheit stützen,
sondern die im -Gegenteil, -von der Handels- und
Gewerbefreiheit abweichen. Das ist doch etwas ganz
anderes.

Es erhebt sich also tatsächlich nur die Frage:
Kann die Waldwirtschaft, können die Holzprodu-
zenten sich unter bestimmten Voraussetzungen auf
Lit. a berufen, zu den Wirtschaftszweigen gezählt
zu werden, für die, gestützt auf Lit. a, besondere
Massnahmen ergriffen werden können? Das ist zu
bejahen. Eine weitere Lit. ist dazu nicht erforder-
lich, das habe ich auch im Nationalrat erklärt. Die
Waldwirtschaft ist auch ein Zweig unserer Volks-
wirtschaft. Allerdings können wir solche Massnah-
men nicht zugunsten einzelner Waldbesitzer oder
Gemeinden ergreifen. Der ganze Wirtschaftszweig
muss in seiner Existenzgrundlage gefährdet sein,
damit solche Massnahmen ergriffen werden können.
Aber unter dieser Voraussetzung ist es möglich,
der Waldwirtschaft in gleicher Weise wie ändern
gefährdeten Wirtschaftszweigen auf Grund von*
Lit. a zuhilfe zu kommen. Ich glaube, mit diesen
Erklärungen darf sich Herr Dr. Vieli beruhigen.
Eine weitere Lit. zugunsten der Waldwirtschaft
vorzusehen, halte ich nicht für empfehlenswert, denn
ursprünglich hatten wir überhaupt nur eine Lit. a
zugunsten aller Wirtschaftszweige vorgesehen, die
Landwirtschaft eingeschlossen. Sie hat betont, dass

sie in der Volkswirtschaft eine besondere Stellung
einnehme, die es rechtfertige, dass sie unter einer
besondern Lit. aufgeführt werde und dass darin
noch ausführlicher betont werde, dass Massnahmen
zur Erhaltung eines gesunden Bauernstandes und
einer leistungsfähigen Landwirtschaft ergriffen wer-
den können. Es wird also der Landwirtschaft etwas
mehr zugesichert als den übrigen Wirtschaftszwei-
gen, weil man ihr für die Gesamtheit auch grössere
Bedeutung zuerkennt.

Flükiger: Es war ursprünglich meine Absicht,
zugunsten der Waldwirtschaft eine neue Litera zu
beantragen, zusammen mit ändern Mitgliedern des
Rates. Nach den Erklärungen von Herrn Bundesrat
Stampfli glaube ich aber, auf einen solchen Antrag
verzichten zu können. Persönlich bin ich davon über-
zeugt worden, dass die Waldwirtschaft nicht jeg-
lichen Schutzes bar ist, auch wenn wir keinen solchen
Zusatz hier aufnehmen. Ein solcher wäre zwar mit
Rücksicht auf den öffentlichen Waldbesitz sehr be-
rechtigt gewesen, wie Herr Vieli mit Recht aus-
führte, denn der private Waldbesitz könnte schliess-
lich unter den Schutz -der Landwirtschaft sub-
summiert werden, wie es in Lit. b vorgesehen ist.
Nun haben wir aber gehört, es bestehe die Möglich-
keit, unter gewissen Voraussetzungen Lit. a auf die
Waldwirtschaft anzuwenden. Weiter wird aber auf
die Dauer nötig sein, Art. 24 BV zu revidieren.
Wenn ich auf einen Antrag verzichte, so tue ich es
in der Erwartung, dass die Revision des Art. 24
nach Möglichkeit beschleunigt werde. Wenn diese
Zusicherungen hier gegeben werden können — sie
sind eigentlich schon gegeben worden •—, kann
iwohl auch die Waldwirtschaft, deren Verdienste
mit Recht anerkannt worden sind, sich zufrieden
geben.

Lardelli: Es ist mit vollem Recht darauf hin-
gewiesen worden, welche zentrale Bedeutung der
Landwirtschaft in der Bevölkerungspolitik zu-
komme. Wir müssen uns aber darüber im klaren
sein, dass zum Begriff der Landwirtschaft in vielen
Gebieten die Forstwirtschaft gehört, indem sie einen
Teil des Landwirtschaftseinkommens darstellt. Frei-
lich ist es in erster Linie Sache der Kantone, die

'öffentliche Forstwirtschaft zu fördern. Das soll den
Kantonen bleiben, sie haben auf. diesem Gebiet
schon viel getan. In unserm Kanton ist der ganze
Wald als Schutzwald erklärt worden und untersteht
ganz besondern Vorschriften zur Erhaltung und
Förderung des Ertrages.

Die Gefahr für die Waldwirtschaft liegt auf
einem ändern Gebiet, nicht auf dem der Über-
nutzung; die kann im Laufe einiger Jahre wieder
ausgeglichen werden. Die Gefahr liegt in der
schweizerischen Handelspolitik. In der Tat wurden
in normalen Zeiten aus dem Ausland bedeutende
Mengen Holz zu Preisen eingeführt, die bei uns
nicht mehr als genügend bezeichnet werden
können.

Die Forstwirtschaft muss in den Berggebieten
als Teil der landwirtschaftlichen Existenz anerkannt
werden, einmal, weil nur so die Berggemeinden
ihren Haushalt überhaupt in Ordnung halten, ihre
Schulen durchhalten, den Strassenunterhalt besor-
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gen können; denn der Steuereingang ist in den
Berggemeinden klein. Dann aber hängt die Existenz
der einzelnen Bauernfamilien weitgehend vom Bar-
lohn ab, der während des Winters durch die Arbeit
im Wald bezogen werden kann. Die Existenz ist
sehr oft entscheidend von diesen Bareingängen be-
einflusst, weil neben dem Vieherlös nur noch das
Einkommen aus der Arbeit im Walde in Frage
steht. Insoweit als die Existenz der Bergbauern-
familien auf den Ertrag aus der Bewirtschaftung
des Gemeindewaldes angewiesen ist, soweit sollte
es möglich sein, die Interessen dieser Bergbauern-
betriebe unter Lit. b unterzubringen, ohne dass
diese Litera erweitert würde. Ich denke mir dabei,
dass unter Umständen zu gegebener Zeit ein Ein-
griff in die Handels- und Gewerbefreiheit in der
Art erfolgen könne, dass man die Einfuhr fremden
Holzes kontingentiert. Das hat die Wirkung, dass
unter Umständen die Erlöse für Holz aus den Berg-
waldungen etwas besser stehen als ohne diese
Kontingentierung. Wenn in diesem Sinne die Mög-
lichkeit besteht, auf diese Art und Weise die Exi-
stenz des Bergbauernbetriebes zu unterstützen, bin
ich von der Formulierung von Lit. b durchaus
befriedigt.

Bundesrat Stampili: Was die Ausführungen
meines Herrn Vorredners anbetrifft, so ist zu sagen,
dass der Wald dann unter Lit. b fällt, wenn er
Bestandteil eines landwirtschaftlichen Heimwesens
ist: dann wird er genau gleich behandelt wie der
übrige landwirtschaftliche Boden. Das ist klar.
Dann können alle in Aussicht genommenen Be-
stimmungen über die Festigung des landwirtschaft-
lichen Grundbesitzes auch auf denjenigen Teil da-
von angewendet werden, der Wald ist.

Eine andere Frage ist aber, ob das auch möglich
ist, wenn der Wald nicht im Eigentum des Land-
wirtes ist, sondern dieser nur Anspruch auf Nutzen
am Wald einer öffentlichen Korporation oder einer
Bürgergemeinde hat. Für diesen Fall werden wir
uns kaum auf Lit. b stützen können. Denn hier
handelt es sich zweifellos nicht um Wald, der zum
bäuerlichen Grundbesitz gehört.

Das ist indessen kein Hindernis, dass wir nicht all-
gemein die Holzeinfuhr limitieren können. Das haben,
wir für andere Produkte auch getan. Wir können auch
hier das Leistungsprinzip einführen und dem Holz-
handel zur Pflicht machen, dass er, wenn er Holz
einführen will, eine gewisse Menge Holz auf dem
Inlandmarkt abnimmt. Das haben wir jetzt schon
getan und werden es auch in Zukunft auf Grund
von Lit. a tun können, allgemein, nicht nur zu-
gunsten des Holzabsatzes der Gemeinden. Ich
glaube nicht einmal, dass wir dafür ein Ausführungs-
gesetz nötig hätten.

Ein Schutz der einheimischen Holzproduktion,
des einheimischen Holzabsatzes gegen Überschwem-
mung mit fremdem Holz ist also jetzt schon mög-
lich, indem wir die gleichen Massnahmen .ergreifen,
die Einfuhrbeschränkung, wie zugunsten anderer
Inlanderzeugnisse. Dazu brauchen wir keine be-
sondere Litera.

Angenommen. — Adopté.

Lit. c.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Lettre c.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: Dans le cas particulier
il s'agit de protéger certaines parties du pays
notamment les régions alpestres où les conjonctures
économiques peuvent amener de telles perturbations
que la population peut se trouver dans l'impossi-
bilité de se suffire à elle-même par une exploitation
normale du sol ou de l'industrie. Cette disposition
n'a soulevé aucune objection ni au Conseil national
ni au sein de votre commission. Je vous propose
donc de l'adopter.

Vieli: Ich möchte nur in aller Kürze die Frage
wiederholen, ob allenfalls Lit. d, die lautet: „zum
Schütze wirtschaftlich bedrohter Landesteile", im
Falle ausserordentlicher Verhältnisse — sagen wir,
dass durch eine Krise oder Katastrophe im ganzen
Kanton Graubünden die Waldproduktion lahm-
gelegt wäre — unter Hinweis auf einen wirtschaft-
lich bedrohten Landesteil, angesichts der grossen
Bedeutung der Wälder für die Gemeinden und für
die darin Beschäftigten, angerufen werden kann.

Bundesrat Stampf 1h Ich muss darauf aufmerk-
sam machen, dass es sich in Art. 31 bis, Abs. 2, ja
immer nur um Massnahmen handelt, die vom Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit abweichen
können. Es wird aber noch lange nicht gesagt, dass
der Bundesrat in jedem Falle, wenn ein Landesteil
erklärt, er sei in seiner Existenz bedroht, inter-
venieren muss. Das ist eine Frage des Ermessens.
Es wird einfach erklärt, dass vom Grundsatz der
Handels- und Gewerbefreiheit zu diesem Zwecke
abgewichen werden kann; aber ob das dann ge-
schieht, ist wieder eine andere Frage. Das muss
immer von Fall zu Fall unter Berücksichtigung der
tatsächlichen Verhältnisse geprüft werden. Wir
wollen nicht aus dem Auge lassen, dass der Zweck
dieser Bestimmung ja der ist, bei solchen Hilfs-
massnahmen die Möglichkeit zu schaffen, dass auch
von der Handels- und Gewerbefreiheit abgewichen
werden kann ; aber eine Verpflichtung, einem Lau des-
teil zu Hilfe zu kommen, wenn er glaubt, er sei in
seiner Existenz bedroht, wird dadurch für den Bund
nicht geschaffen.

Angenommen. — Adopté.

Lit. d.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Lettre d.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: Nous touchons ici à un
domaine différent de celui auquel s'appliquent les
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lettres a, b et c. Il s'agit de parer aux inconvénients
provenant de la création ou de l'activité de cartels
et groupements analogues.

Le problème des cartels a été souvent l'objet de
requêtes adressées aux autorités fédérales. Il a sus-
cité de fréquentes discussions au Parlement et déjà
une motion Feldmann, du 23 décembre 1936, visait
à une réglementation des cartels afin de protéger
les intérêts généraux du pays. Les autorités fédé-
rales, depuis longtemps déjà, se sont occupées de
la question sans toutefois que l'on ait pu jusqu'ici
aboutir à une solution définitive de ce problème
extrêmement complexe et difficile. Aussi serait-il
prématuré de vouloir parler aujourd'hui déjà du
contenu d'une législation sur les cartels. On se
souvient qu'il y a quelques années, avant la guerre,
un mouvement avait déjà été lancé, en Suisse
romande notamment, aux fins de protéger la petite
industrie, les petits magasins, le commerce moyen,
contre l'intrusion de certains cartels dont on a beau-
coup parlé et dont on parle encore abondamment à
l'heure qu'il est.

Dès lors, nous pensons qu'il est indiqué d'envi-
sager aussi dans les articles économiques ce pro-
blème spécial et de légiférer dans ce domaine afin
de sauvegarder ce que l'on appelle parfois «l'épine
dorsale» du pays c'est-à-dire les classes moyennes.

Cependant, il ne doit pas s'agir d'interdire ou
de combattre les cartels mais seulement de les
contrôler, de proscrire notamment une certaine
publicité, et de lutter contre les abus. Comme on
pouvait se demander si cette législation relative aux
cartels trouverait une base sûre dans les dispositions
de la Constitution actuelle, il a paru indiqué de les
inclure dans cette revision des articles économiques.
Quant à savoir si une loi spéciale sera nécessaire
et quel devra être son contenu, c'est là une autre
question qui demeure ouverte.

En ce qui concerne le texte mêmCj notons que le
terme cartel est très vague. Aussi a-t-il paru néces-
saire de préciser cette notion en disant: «... les cartels
et les groupements analogues...» Cela permettra au
besoin d'appliquer la loi à tous les groupements
poursuivant un but semblable, par exemple les
trusts et autres organisations économiques "simi-
laires.

En résumé, nous estimons que ce problème,
évoqué à maintes reprises au parlement, dans la
presse et dans les manifestations publiques, doit
trouver maintenant sa solution basée sur la légis-
lation, économique dont nous discutons ici. Dans ces
conditions votre commission vous propose de vous,
rallier à la décision du Conseil national, c'est-à-dire
d'accepter le projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adopté.

Lit. e.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Lettre e.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: La proposition qui fait
l'objet de la lettre e ne'figurait pas dans le projet
du Conseil fédéral. Si elle a été introduite ici, c'est
pour des raisons mises en évidence par les événe-
ments des années 1939 ä 1945 qui nous dispensent
d'entrer dans de longues considérations à cet égard.
Si nous avons pu — passez-moi l'expression — «tenir
le coup »sur le plan économique et conséquemment
au point de vue militaire pendant ces années de
conflit mondial, nous le devons aux mesures de "
prévoyance du Conseil fédéral prises déjà avant la
guerre notamment par le Département fédéral de
l'économie publique.

Nous avons le sentiment qu'en prévision d'événe-
ments semblables il est indispensable de prévoir ici
une formule qui permette à l'autorité d'envisager
en temps utile toutes les dispositions législatives et
administratives propres à prémunir le pays contre
les risques d'une guerre, spécialement sur le plan
économique. Aussi votre commission vous propose-
t-elle d'adhérer, comme le Conseil national, au texte
du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 3.
Antrag der Kommission.

Mehrheit :
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Minderhei t (Wenk):
3 ... zugemutet werden können. Treffen diese

Wirtschaftszweige oder Berufe die ihnen zumut-
baren Selbsthilfemassnahmen nicht, so ist der Bund
befugt, von der Handels- und Gewerbefröiheit ab-
weichende Bestimmungen zu erlassen, soweit diese
zur Sicherung der Existenz der in diesen Wirt-
schaftszweigen oder Berufen beschäftigten Arbeit-
nehmer notwendig sind.

AI. 3.
Proposition de la commission.

Major i t é :
Adhérer à la décision du Conseil national.

Minor i té (Wenk):
3 ... exiger d'elles. Si les branches économiques

ou professions ne prennent pas les mesures que l'on
peut attendre d'elles, la Confédération aura le droit
d'édicter ,des dispositions dérogeant à la liberté du
commerce et de l'industrie, en tant que ces mesures
seront nécessaires pour assurer l'existence des tra-
vailleurs occupés dans ces branches ou professions.

M. Bosset, rapporteur de la majorité: Votre
commission, ou du moins sa majorité, propose
d'adhérer au texte du Conseil fédéral accepté par
le Conseil national. En revanche notre collègue
M. Wenk a fait minorité: il propose une adjonction
prévoyant que les branches économiques et^ les.
professions ne seront protégées par des dispositions
fondées sur celles figurant sous lettres a et b du
deuxième alinéa que si elles ont elles-mêmes pris
les mesures d'entr'aide que l'on peut équitablement
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exiger d'elles. Autrement dit on ne veut pas que la
Confédération intervienne si les intéressés n'ont pas
d'eux-mêmes avisé aux mesures qui auraient pu
les prémunir contre les risques d'une désagrégation
économique.

La majorité de votre commission vous propose
de vous en tenir au texte du Conseil national.
M. Wènk aura l'occasion de développer son point

^ de vue minoritaire.

Wenk, Berichterstatter der Minderheit: Nach
Ziff. 3 greift der Bund ein, wenn zu schützende
Wirtschaftszweige oder Berufe diejenigen Selbst-
hilfemassnahmen getroffen haben, die ihnen billiger-
weise zugemutet werden können. Die Notlage, in
welcher sich Wirtschaftszweige oder Berufe befin-
den, kann aber nicht nur die Arbeitgeber, sondern
auch die Arbeitnehmer treffen. Ich möchte durch-
aus nicht den Gedanken, dass die Arbeitgeber in
erster Linie durch Selbsthilfemassnahmen die Not-
lage beseitigen sollen, schwächen. Aber es wäre
meines Erachtens unbillig, dass, wenn die Arbeit-
geber diese Selbsthilfemassnahmen nicht vorkehren
— und in der Bestimmung, wie sie vom Bundesrat
vorgeschlagen ist, ist ja diese Vermutung ebenfalls
enthalten — dann darunter die Arbeitnehmer leiden
sollen. Es wäre ein schwacher Trost, den der Arbeit-
nehmer nicht akzeptieren könnte, wenn man ihn
auf den Trost verweist, der sich jener Knabe vor-
sagte, als der Vater im Winter ihm keine Hand-
schuhe kaufte: Es geschieht meinem Vater ganz
recht, wenn ich an die Hände friere, weil er mir
keine Handschuhe gekauft hat!

Mein Zusatzantrag sieht nun vor, dass, wenn
die Arbeitnehmer darunter leiden, dass die Arbeit-
geber die_ ihnen zumutbaren Selbsthilfemassnahmen
nicht getroffen haben, der Bund eingreifen soll.
Wenn nur die Arbeitgeber darunter leiden, soll man
ihnen ruhig zumuten, dass sie zuerst diejenigen
Selbsthilfemassnahmen treffen, die sie vorkehren
können. Aber es scheint mir unbillig zu sein, die
Arbeitnehmer eines unter einer Notlage leidenden
Wirtschaftszweiges oder Berufes unter der Steck-
köpf igkeit ihrer Arbeitgeber leiden zu lassen, zuzu-
sehen, dass sie sich in einer Notlage befinden, weil
die Arbeitgeber die ihnen zumutbaren Selbsthilfe-
massnahmen nicht vorkehren, und dann ihnen zu
erklären: Es tut uns leid; wir können nichts vor-
kehren; eure Arbeitgeber könnten -das und das
machen; aber sie wollen es nicht, und darum kann
der Bund auch nichts machen.

Bundesrat Stampf H: Ich bitte Sie, den Antrag
von Herrn Ständerat Wenk abzulehnen. Herr
Ständerat Wenk geht davon aus, dass wenn ein
Wirtschaftszweig die ihm zumutbaren Selbsthilfe-
massnahmen nicht ergreift, er keine Massnahmen
seitens des Bundes beanspruchen kann, die vom
Grundsatz der. Handels- und Gewerbefreiheit ab-
weichen ; dadurch würden nicht nur die betreffenden
Arbeitgeber, sondern insbesondere auch die Arbeit-
nehmer unter Umständen getroffen; das sei un-
gerepht, denn die Arbeitnehmer seien nicht schuld
daran, dass der betreffende Wirtschaftszweig sich
nicht entschlossen habe, diejenigen Selbsthilfe-
massnahmen zu ergreifen, die ihm billigerweise zu-
gemutet werden können.

Auf den ersten Blick mag das richtig sein. Wenn
wir aber nach diesem Antrag in solchen Fällen, in
denen die Arbeitgeber eines Wirtschaftszweiges die
ihm zumutbaren Selbsthilfemassnahmen nicht er-
griffen haben, dennoch aus Rücksicht auf die
Arbeitnehmer Massnahmen ergriffen, die vom
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit ab-
weichen, würden wir doch ganz einfach die Voraus-
setzung der Selbsthilfe in den meisten Fällen illu-
sorisch machen. Die Arbeitgeber würden sich sagen :
„Wir bekommen ja, ohne dass wir uns selber an-
strengen, die Bundeshilfe, wir brauchen uns nur
hinter die Arbeitnehmer zu stecken". Das habe ich
schon erlebt. Es passiert noch bald einmal, dass sich
Arbeitgeber und Arbeitnehmer einigen können .auf
Kosten von Dritten. Ich habe das beispielsweise in
der kürzlichen Brotpreiserhöhungsfrage erfahren,
wo Arbeitnehmer und Arbeitgeber einträchtiglich
zusammen standen, um sich gegen ein Opfer, das wir
den Bäckermeistern zumuten wollten und nach den
Feststellungen der Preiskontrolle und der Getreide-
verwaltung auch zumuten durften, zu wehren. Wenn
Sie den Antrag von Herrn Ständerat Wenk an-
nehmen, so hat das zur Folge, dass die Vorschrift,
wonach zuerst die betreffenden Wirtschaftszweige,
die die Hilfe des Bundes anrufen, alles tun müssen,
was sie aus eigener Hilfe tun können, illusorisch
wird. Im praktischen Falle wird man immer die
Arbeitnehmer vorschieben und von ihnen verlangen,
dass sie, wenn seitens der Arbeitgeber das Nötige an
Selbsthilfe nicht getan wurde, vorstellig werden und
erklären, sie seien durch diesen Unverstand in eine
unhaltbare Situation gekommen, zu deren Besei-
tigung der Bund die Massnahmen ergreifen könne
und müsse, die vom Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit abweichen. Mit dem Zusatz, den
Ihnen Herr Ständerat Wenk beantragt, würde
Abs'-3 derart durchlöchert, dass er praktisch un-
wirksam wäre. Das können wir nicht verantworten.
Wir haben andere Möglichkeiten, in denjenigen
Fällen den Arbeitnehmern zu helfen, in denen wegen
des Versagens der Arbeitgeber eine Hilfe nach
Art. 31 bis nicht gewährt werden kann. Wir schaffen
ja im Art. 3*4 besondere Kompetenzen für den Bund
zur Verhütung und Bekämpfung von Arbeitslosig-
keit. "Wir geben ihm dort die Kompetenz, für die
Arbeitsbeschaffung zu sorgen.

Ich möchte Sie aus diesen Gründen bitten, den
an sich fmt crp.mp.int.en Ant.rnor von T-fprrn StänHprnt
Wenk. der abfir nrnktisp.li WPCTPTI spinpT- KnnsA-
quenzen nicht verantwortet werden kann, abzu-
icnnen.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 19 .Stimmen
Für den Antrag Wenk 8 Stimmen

Abs. 4.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

AI. 4.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.
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M. Bosset, rapporteur: Nous abordons ici un pro-
blème extrêmement controversé : il s'agit des socié'-
tés que l'on appelle, d'une façon générale, les coo-
pératives. A la demande de ces associations et des
groupements similaires le Conseil national a intro-
duit une disposition prévoyant que ces organisa-
tions économiques seront «favorisées». Déjà au
cours du débat d'entrée en matière,.j'avais dit que
sur le principe même, votre commission n'était pas
opposée à une telle disposition, mais que son rappor-
teur était d'avis que l'on devrait remplacer l'ex-
pression «favorisées» par une autre d'un sens un
peu moins impératif.

Depuis lors, nous avons reçu de la Fédération
genevoise des sociétés de détaillants un mémoire
dont je pense qu'il y a intérêt, toujours dans un but
d'objectivité, à donner connaissance dans le plénum
de ce Conseil. Ce mémoire prie votre commission:
d'abord de rejeter la proposition votée au mois
d'octobre par le Conseil national; en second lieu,
de demander au Conseil fédéral d'édicter, à titre
provisoire, en vertu de ses pleins pouvoirs, des dis-
positions semblables à celles qu'il avait prises le
11 décembre 1941 (il s'agit de l'interdiction d'ouvrir
de grands magasins).

Dans son mémoire, cette fédération des sociétés
de détaillants genevois invoque notamment les

.considérations exposées dans un article paru dans
la 'Nouvelle Gazette de Zurich en date du 28 no-
vembre 1945 et qui sont en somme en faveur du
point de vue qu'elle fait valoir devant votre com-
mission. Elle dit ce qui suit:

«Si le Conseil des Etats suit le Conseil'national
sur la question des «coopératives d'entr'aide», la
Confédération devra «favoriser» ces sociétés. Nous
pensons que la question est très mal posée et que
le Conseil national n'a pas été informé des consé-
quences que pouvait avoir cette disposition légis-
lative au texte proposé par le Conseil fédéral.»

En effet, il existe des organisations économiques
qui ne pratiquent l'entr'aide que fort subsidiaire-
ment et qui pourtant sont admises, par l'usage
pratiqué en Suisse, comme sociétés d'entr'aide au
sens du paragraphe auquel nous faisons allusion
plus haut. Les sociétés coopératives de consomma-
tion, par exemple, ne sont qu'une variante entre
plusieurs formes juridiques de sociétés. Ces' socié-
tés, dont la situation financière est prospère •— ce
dont chacun se réjouit — vont donc bénéficier de
l'aide de la Confédération tout en poursuivant un
but lucratif incontestablement. Elles s'en défendent
et pourtant elles doivent être considérées avant tout
comme des organismes, sorte de syndicats d'ache-
teurs à la poursuite du «plus» juste prix est c'est

.bien, la définition que leur donnent la plupart des
économistes ainsi que les propres auteurs des sociétés
coopératives'de consommation.

Tout autre est la situation des coopératives
de production qui pratiquent déjà mieux le prin-
cipe de l'entr'aide et surtout des coopératives de
crédit mutuel qui, pratiquement, sont les seuls
organismes économiques qui appliquent le principe
de la solidarité entre leurs membres. Les adhérents
des coopératives de consommation n'assument pas
de responsabilité et n'attendent, somme toute,
que la perception de leur ristourne de fin d'exer-
cices si ceux-ci sont bénéficiaires.

\
Ständerat. — Conseil des Etats. 1945.

Nous sommes surpris que la Confédération soit
désormais obligée de les "-«favoriser». Par rapport
à qui, demandons-nous ?

Déjà on entrevoit la loi d'application qu'il va
falloir élaborer et qui, sans doute, dira que seules les
coopératives d'entr'aide fondées avant telle date
ou groupent un nombre X de coopérateurs pour-
ront bénéficier de l'aide de la Confédération; car
bien entendu, un certain nombre de .commerçants
avisés, vont sans retard vouloir se mettre au béné-
fice de cette protection et transformer leurs entre-
prises en «coopératives».

On se laisse aussi souvent influencer par le
chiffre impressionnant des coopérateurs pétition-
naires à l'occasion de telle intervention adressée
au Conseil fédéral. On sait que la quasi-totalité de
ces coopérateurs s'approvisionnent aussi chez les
autres entreprises du commerce de détail. Une
pétition lancée par ces dernières se couvrirait d'un
nombre tout aussi impressionnant de signatures.
Au reste, à la question: Pourquoi êtes-vous coopé-
rateurs ? la réponse est neuf fois sur dix la suivante :
Pour acheter à la «coopérative» et bénéficier de la
ristourne! Où est le principe de solidarité? On le.
chercherait en vain. Les sociétés coopératives, au
début, ne vendaient leurs marchandises qu'aux
seuls coopérateurs. Aujourd'hui, elles vendent au
grand public sans distinction, parce que le but
recherché par les coopératives de consommation
est de grouper le plus grand nombre possible d'ache-
teurs pour permettre à leurs centrales d'achats de
se procurer leurs approvisionnements au meilleur
compte. N'est-ce pas aussi, et toutes proportions
gardées, la préoccupation d'un simple commerçant ?

Nous ne voulons pas terminer l'examen de
notre première question sans dire combien nous
reconnaissons à nos importantes sociétés coopéra-^
tives de consommation le rôle eminent qu'elles
jouent dans l'économie du pays et dans beaucoup
de domaines, tant au point de vue de leurs compé-
tences qu'à celui de l'approvisionnement du pays
en général. Nous nous serions mal fait comprendre
si notre mémoire devait être interprété comme une
critique à leur endroit. Le but que nous cherchons
à atteindre aujourd'hui est uniquement celui (je
mettre en garde les Chambres fédérales contre une
disposition qui va, si elle venait, contre toute at-
tente, à être adoptée, créer un privilège pour une
forme juridique de société.

Interventionnisme, oui, mais il faut justifier
l'intervention de l'Etat en l'appuyant sur des fon-
dements raisonnables et économiquement justes.
C'est la raison pour laquelle nous vous invitons,
Messieurs, à repousser le texte voté par le Conseil
national qui favorise les sociétés coopératives
d'entr'aide!

Je laisse de côté la seconde partie de ce mémoire,
qui traite d'un objet tout à fait• différent, de celui
qui nous occupe en ce moment.

Il nous a semblé qu'après avoir entendu M. Ey-
mann qui l'autre jour a vigoureusement soutenu
et défendu la cause des sociétés coopératives et qui a
donné à ce sujet des renseignements extrêmement
intéressants, il était équitable que le Conseil pût
entendre également l'autre son de cloche que nous
donne le mémoire de la Fédération genevoise des
sociétés de détaillants.

32
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Je pense que la disposition en discussion a sur-
tout été introduite comme une de ces dispositions-
programme dont nous parlions au début de l'article
31 bis et dont le but réel est de disposer en faveur
de la revision constitutionnelle les plus forts contin-
gents possibles d'électeurs. Persuadés que nous
sommes de la réelle nécessité de ces nouveaux arti-
cles économiques, nous ne faisons pas d'opposition
au principe même adopté par le Conseil national,
mais nous demandons qu'il soit apporté une re-
touche au texte, du moins dans la teneur française
soit où il est question de «favoriser» les organisa-
tions économiques; nous estimons que l'expression
«faciliter» serait préférable.

Vous avez maintenant entendu les deux sons
de cloche dans le domaine des sociétés coopératives.
Le Conseil a entendu le plaidoyer quelque peu pro
domo de M. Eymann, il a entendu également lecture
des arguments présentés par lés sociétés de détaillants
du canton de Genève. Je pense que, ainsi éclairés,
nous pouvons dire qu'il n'y a pas de danger à accep-
ter la proposition du Conseil national, mais en
atténuant toutefois les termes par la modification
rédactionnelle que nous vous proposons.

C'est dans ce sentiment que votre commission
s'est ralliée à la proposition du Conseil national.

Altwegg: Gestatten Sie mir, zu Abs. 4 ein paar
Bemerkungen anzubringen. Ich habe den Eindruck,
dass wir in der Kommission etwas rasch über diesen
Abs. 4 hinweggegangen sind. Wir halten dann nach-
her erfahren, dass unsere Entscheidung nicht über-
all verstanden wurde. In gewissen Kreisen hat man
die Auffassung, dass dieser Abs. 4 eine nicht absolut
notwendige Bevorzugung einer Wirtschaftsgruppe
sei.

Ich möchte heute nicht soweit gehen und Ihnen
die Streichung des Abs. 4 beantragen, wie das mein
engerer Landsmann Herr Nationalrat Dr. Eder
im Nationalrat, allerdings ohne grossen Erfolg, getan
hat, indem er diesem Abs. 4 den dreifachen Vorwurf
machte: diese Bestimmung sei unklar, sie sei über-
flüssig und sie widerspreche der Rechtsgleichheit.
Nachdem der Nationalrat mit überwältigendem
Mehr, trotz dieser Vorwürfe, den Abs. 4 angenom-
men hat, wäre die Aussicht, dass ein Streichungs-
antrag durchginge, jedenfalls gering. Dazu kommt,

. dass auch im Nationalrat der verehrte Departe-
mentschef schlussendlich gegen diese Bestimmung,
die ihm allerdings nicht besonders sympathisch
und notwendig erschien, keine Opposition machte.
Weiter kommt dazu, dass sich in unserer Kommis-
sion dagegen keine Opposition geregt hat, so dass
man sich fragen könnte, ob man nicht besser die
Sache vollständig auf sich beruhen liesge, nach dem
Grundsatz: «Quieta non movere».

Aber so ganz wohl kann es einem meines Er-
achtens bei dieser Bestimmung doch nicht sein.
Ich möchte mich deshalb dahin äussern, .dass wir
uns wenigstens die Redaktion dieses Abs. 4 noch-
mals überlegen wollen. Wir haben vom Referenten
der welschen Sprache, Herrn Bosset, gehört, dass
er für die welsche Redaktion eine Änderung vor-
schlägt: „faciliter" statt eines ändern Ausdruckes.
Ich glaube, dass auch „fördern", das im deutschen
Text enthalten ist, vielleicht doch nicht dem gerecht
wird, was die Mehrheit unserer Kommission und

vielleicht Ihres Rates wünschen. Wenn Sie hier in
diesem Abs. 4 sagen, dass der Bund eine bestimmte
Wirtschaftsgruppe zu fördern habe, so macht er
für diese einen Unterschied gegenüber ändern
Wirtschaftsgruppen. Der Bund hat aber alle Wirt-
schaftsgruppen in gleicher Weise zu fördern. Mit
diesem Wort „fördern" kommt etwas in diesen
Verfassungsartikel hinein, das, wie Herr National-
rat Eder richtig sagte, eine gewisse Rechtsungleich-
heit darstellt.

Wenn wir statt „fördern" den Ausdruck „Wah-
rung berechtigter Interessen" wählen, so kommen
wir den Wünschen dieser Interessenten weitgehend
entgegen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass
sie sich damit einverstanden erklären können. Das
ist der erste Vorwurf, den ich dieser Fassung des
Abs. 4 machen muss.

Ich möchte nochmals darauf hinweisen, wie das
bereits vom Herrn Referenten gesagt wurde, dass
wir es nicht mit einem bundesrätlichen Text zu tun
haben, sondern dass dieser Gedanke der besondern
Erwähnung der Konsumvereine (Coopératives) erst
im Laufe der nationalrätlichen Beratung auf-
getaucht ist.

In zweiter Linie frage ich mich, ob wir den Aus-
druck „auf Selbsthilfe beruhenden Organisationen"
annehmen sollen. Was ist eine auf Selbsthilfe be-
ruhende Organisation? Ist das nicht jede Organisa-
tion ? Jede Aktiengesellschaft ist eine auf Selbst-
hilfe beruhende Organisation. Aber was man hier
eigentlich schützen will, ist eine Organisation, die
sich intern unterstützt, wie das bei den Konsum-
vereinen und ähnlichen Organisationen der Fall ist.
Wir tun daher besser, wenn wir die Sache so be-
lassen, wie sie in den Eingaben der Konsumvereine
und der hier interessierten Verbände enthalten ist
und nicht sagen, „auf Selbsthilfe beruhende Orga-
nisationen", sondern dem Kinde den richtigen
Namen geben: „Selbsthilfeorganisationen". Es
scheint, dass dieser Ausdruck gewissermassen zu
einem Standardausdruck geworden ist und weniger
falsch ausgelegt werden kann als der unklare Aus-
druck: „Auf Selbsthilfe beruhende Organisatio-
nen". Man kann sich auch darüber streiten, was eine
Selbsthilfeorganisation sei. Ich beantrage Ihnen,
mehr in redaktioneller Änderung des Abs. 4, zu
sagen: „Die berechtigten Interessen der Selbsthilfe-
organisationen sind zu wahren." Ob Sie sagen wol-
len „dabei zu wahren" um den Zusammenhang mit
Art. 31 bis herzustellen, oder sagen wollen: „Bei
Durchführung dieser Bestimmungen sind die be-
rechtigten Interessen zu wahren", möchte ich Ihnen
überlassen. Sie sehen nur aus meinen Ausführungen,
dass die Sache noch nicht ohne weiteres klar ist.
Ich könnte es daher begreifen, ohne der Diskussion
vorzugreifen, wenn Sie eventuell« Abs. 4 an die
Kommission zurückweisen würden, wie wir das
bereits auf einem ändern Gebiete gestern getan
haben, weil wir in später Stunde die richtige Redak-
tion nicht fanden. Wir würden damit auch eine
kleine Strafaufgabe lösen, die uns der verehrte
Departementschef vorbehalten hat, als er im Natio-
nalrat erklärte, er glaube, dass die Formulierung,
die da gewählt worden sei, nicht besonders glücik-
lich, vielleicht sogar ein Überbein sei; vielleicht sei
der Ständerat in dieser Beziehung in der Lage, einen
vollkommeneren Vorschlag zu machen, weshalb
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er keine Opposition mache. Wenn wir dem Wunsche
des Departementeschefs entsprechen wollen, sehen
wir uns die' Redaktion des Abs. 4 nochmals an.
Wenn Sie meinem Antrag, der Sie vielleicht über-
rascht, nicht ohne weiteres beistimmen können,
käme wie gesagt eventuell die Rückweisung an die
Kommission in Frage.

Iten: Ich möchte -dem Antrag des Herrn Kol-
legen Altwegg auf Rückweisung von AI. 4 an die
Kommission zustimmen. Wenn ich das tue, ge-
schieht es, um Ihnen zu zeigen, dass ich bereit bin,
auf eine Formulierung einzutreten, welche den
berechtigten Interessen der Mitinteressenten an den
Wirtschaftsartikeln entspricht. So wie die Formu-
lierung aber heute lautet, müsste ich Ihnen die
Streichung des AI. 4 beantragen. Die Gründe dazu
habe ich Ihnen bereits in meinem Eintretensvotum
dargelegt; ich möchte die Kommission bitten, diese
meine Einwände bei der Beratung der neuen Formu-
lierung zu studieren. Auch der Präsident hat bereits
darauf hingewiesen, dass eine Differenz zwischen
dem französischen Text gegenüber dem deutschen
Text in bezug auf den Ausdruck „fördern" vorhan-
den ist, „favoriser" heisst auf deutsch meines Er-
achtens „begünstigen". Es besteht aber noch eine
weitere Differenz, nämlich in bezug auf den Begriff
„Organisation d'entr'aide", was meines Erachtens
den Begriff der Gegenseitigkeit umschliesst, wäh-
rend im deutschen Text von Selbsthilfe die Rede
ist. Ich glaube es muss untersucht werden, ob
nicht eine bessere Angleichung der beiden Texte
angestrebt werden kann. Ich beantrage Ihnen Zu-
stimmung zum Antrag Altwegg, denn so, wie die
Formulierung heute ist, müsste ich den Antrag auf
Streichung stellen.

Le président: Si M. Eymann veut discuter le
fond, nous devrions d'abord trancher la question de
renvoi à la commission. Personne n'a contesté le
principe même de cet alinéa. On pourra discuter le
fond lorsqu'on aura un texte précis, revu par la
commission.

M. Pictet: Je désire précisément contester le prin-
cipe lui-même et faire la proposition de biffer pure-
ment et'simplement cet alinéa 4 de l'article 31 bis.

Le président: II me semble qu'on doit plutôt dis-
cuter'd'abord la question de renvoi à la commission.

M. Pictet: Non, il y a une question de fond qu'on
peut discuter en premier lieu, avant le renvoi. Si je
propose de biffer cet alinéa, la discussion doit porter
d'abord sur cette proposition, avant celle du renvoi
à la commission. La commission pourra ensuite en
tenir compte.

Le président: Une proposition de renvoi à la com-
mission doit être considérée comme une motion
d'ordre; par conséquent, la discussion doit se limiter
à la motion d'ordre. La commission examinera le
texte une fois qu'elle aura un texte précis sur lequel
elle se mettra d'accord. Nous le discuterons ensuite
et nous dirons si nous voulons l'adopter ou, selon
la .proposition de M. Pictet, purement et simplement
le biffer. C'est plus simple et plus juste.

Klöti: Man wird der Sache besser gerecht, wenn
man jetzt eine allgemeine Aussprache über die Be-
stimmung abhält und nachher entscheidet, ob wir
sie zurückweisen wollen oder nicht. Die Kommission
muss ein Bild über die Meinungen des Rates haben.
Ich gebe zu, normalerweise entscheidet man vorweg
über einen Rückweisungsantrag. Hier handelt es
sich um das ganze Problem; das einzelne Mitglied
muss sich ein Bild darüber machen können, ob dem
Rückweisungsantrag zuzustimmen sei .oder ob auf
die Bestimmung eingetreten werden könne.'1 Wenn
die Sache klar wäre, würde ich gegen die Rück-
weisung eintreten, aber je nach dem Ergebnis der
Aussprache bin ich unter Umständen für Rück-
weisung. Ich möchte empfehlen, nicht zu formell zu
sein, sondern den Artikel à fonds zu diskutieren,
dann den Rückweisungsantrag zu behandeln und,
falls er abgelehnt werden sollte, hernach den mate-
riellen Entscheid zu treffen.

Le président: Si telle est l'opinion du Conseil,
nous discuterons le fond.

Wenk: Ich beantrage, dem Beschluss des Natio-
nalrates zuzustimmen. DieBestimmung: „Förderung
der auf Selbsthilfe beruhenden Organisationen der
Wirtschaft", wie sie vom Nationalrate beschlossen
wurde, hat nicht nur hier in unserem Saale jetzt zu
Kritik geführt, sondern in Kreisen des Gewerbes hat
eine lebhafte Diskussion darüber stattgefunden.
Herr Kollege Iten hat bereits bei' der Eintretens-
debatte' diese Formulierung kritisiert. Ich möchte
keine Zweifel darüber aufkommen lassen, dass für
die Anhänger der Genossenschaftsbewegung und.
damit für uns Sozialdemokraten die Behandlung der
auf gegenseitiger Hilfe beruhenden Organisationen
der Wirtschaft für ihre Stellungnahme zu den Wirt-
schaftsartikeln von ausschlaggebender Bedeutung
ist. Die Fassung, wie sie vom Nationalrat beschlos-
sen wurde, bedeutet einen Kompromiss, dem nicht
nur der Präsident des Schweizerischen Gewerbe-
verbandes, sondern auch di* übrigen Vertreter des
Gewerbes im Nationalrate zugestimmt haben. Wir
erblicken in dieser Fassung, wie ich bereits unter-
strichen habe, keine ideale Lösung, sondern jenen
Kompromiss, der uns geeignet erscheint, die Zu-
stimmung zu diesem Artikel zu ermöglichen.

Wie Herr Nationalrat Huber bereits ausgeführt
hat, wünschen die 'Selbsthilfeorganisationen vom

.Bunde nichts anderes als die Gewährleistung ihrer
freien Entwicklung. Sie wollen durch Massnahmen
des Bundes in dieser freien Entwicklung nicht ge-
hemmt werden. Das ist die ganze -Forderung, die sie
gegenüber dem Bund erheben.

Ich hätte Ihnen deshalb am liebsten bei Art.
31 bis, Abs. l, den Antrag gestellt, zu sagen: „Unter
Wahrung der allgemeinen Interessen der schweize-
rischen Gesamtwirtschaft kann der Bund Vor-
schriften erlassen über die Ausübung von Handel
und Gewerbe und Massnahmen treffen zur Förde-
rung einzelner Wirtschaftszweige oder Berufe. Er
gewährleistet die freie Entwicklung der auf gegen-
seitiger Hilfe beruhenden Organisationen der Wirt-
schaft. Er ist dabei unter Vorbehalt von Ziff. 2 an
den Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit
gebunden." Ich möchte aber kerne Komplikationen
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schaffen, und die bereits ausgeführten Kompromisse
nicht stören.

Wenn aber Herr Kollega Iten im Eintretens-
votum gefragt hat, worin die Förderung der Ge-
nossenschaften zu bestehen habe, so kann er durch-
aus beruhigt sein. Die auf gegenseitiger Hilfe be-
ruhenden Organisationen sind bescheiden. Sie be-
trachten es schon als eine Förderung, wenn man sie
nicht hemmt. Wenn übrigens von Seiten der privaten
Wirtschaft gegen die Bestimmung, dass die auf
Selbsthilfe beruhenden Organisationen der Förde-

.rung des Bundes teilhaftig werden sollen, mit der
Behauptung einer ungerechtfertigten Bevorzugung
Sturm gelaufen wird — auch Herr Kollega Altwegg
hat darauf hingewiesen —, so übersehen diese Kreise,
dass auch jenen in^ Ziff. l des Art. 31 bis diese
Förderung zuteil wird. Es wäre im ganzen Aufbau
der Wirtschaftsartikel vielleicht logischer zu sagen:
„Der Bund kann im Rahmen der allgemeinen Inter-
essen der schweizerischen Gesamtwirtschaft Vor-
schriften erlassen über die Ausübung von Handel
und Gewerbe und Massnahmen treffen zur Förde-
rung einzelner Wirtschaftszweige oder Berufe und
der auf gegenseitiger Hilfe beruhenden Organi-
sationen der Wirtschaft." Damit würde wahrschein-
lich auch dem Dümmsten klar werden, dass den
Genossenschaften nur das zuteil werden soll, was
Art. 31 bis, Abs. l, den Wirtschaftszweigen und Be-
rufen überhaupt gibt.

Dabei veranlasste der französische Ausdruck
„favoriser" eine Diskussion. Die auf gegenseitiger
Hilfe beruhenden Organisationen verlangen durch-
aus nicht, Favoritinnen des Bundes zu sein; sie
kämpfen um ihre Unberührtheit gegenüber dem
Bund (Heiterkeit). Herr Dr. Max Weber'selbst hat
den Vorschlag gemacht, zu sagen: La Confédéra-
tion «encourage». Der Vertreter des VSK selber
wünscht also nicht, dass die Genossenschaften favo-
risiert werden; er ist zufrieden, wenn sie encoura-
giert werden; aber er wäre mit noch weniger zu-
frieden, nämlich wenn man sie in Ruhe lässt.

Herr Kollega Iten hat im Eintretensvotum vom
ACV Basel gesprochen und behauptet, es handle
sich dabei um ein kapitalistisches Unternehmen. Er
überdieht dabei, dass der Ertrag der Genossenschaft
nicht als Profit einem Einzelnen oder Einzelnen zu-
fliesst, sondern in Form der Rückerstattung den
Mitgliedern in dem Masse zugute kommt, indem sie
ihn schaffen halfen, wobei vernünftigerweise die
Genossenschaften die notwendigen Reserven an-
gesammelt haben und dadurch viel leichter in der
Lage waren, Krisenzeiten zu überwinden, als der
Private es konnte, der alle möglichen Dinge, Autos
u. dgl. anschaffte, in den Zeiten, da es ihm gut ging,
dabei aber die notwendigen Rücklagen vernach-
lässigte. Die Selbsthilfeorganisationen wollen durch-
aus nicht.den Fünfer und das Weggli, wie Herr Iten
behauptet hat; sie wollen nicht den Lockvogel
Rabatt und den Unternehmergewinn; sie sind zu-
frieden mit dem gerechten Preis, der den Unter-
nehmerprofit ausschaltet.

Dass die Genossenschaften zu diesem Zweck ein
sehr taugliches Mittel sind, haben nicht nur die
Konsumenten, sondern auch die Produzenten er-
kannt. Darum haben sie sich zu Einkaufsgenossen-
schaften zusammengeschlossen, die florierende Ge-
bilde darstellen, • so im Bäcker- und Konditoren-

gewerbe, im Schuhmachergewerbe, im Gastwirt-
schaftsgewerbe, das vor kurzem mit seiner Ge-
nossenschaft in Basel eine Versammlung hatte, wie
sie grösser die Mustermessehallen hoch nicht an
einem Bankett gesehen haben.

Das ist es, worum es uns geht. Die auf gegen-
seitiger Hilfe beruhende Deckung des Bedarfes ist
die Wirtschaftsform, zu der wir uns grundsätzlich
bekennen. Darum wünschen wir, dass ihre freie Ent-
wicklung trotz der Beschränkung der Handels- und
Gewerbefreiheit, wie sie in der Verfassung vor-
gesehen ist, in einem Verfassungsartikel gewähr-
leistet bleibt. Vor -allem sollen jeder Schweizer-
bürger und jede Schweizerbürgerin das Recht haben
und, soweit dies durch gesetzliche Bestimmungen
zu gewährleisten ist, auch die Möglichkeit, ihren
Bedarf durch S'elbsthilfegenossenschaften befrie-
digen zu lassen. Das hindert nicht, dass in Zeiten
gestörter Wirtschaft auch diese Organisationen im
Rahmen einer planvollen Bekämpfung der Krise
Beschränkungen unterworfen werden, die aber nicht,
wie das beispielsweise beim Filialverbot der Fall ist,
nur sie und nicht den Privathandel oder das private
Gewerbe betreffen.-

Sollten Sie trotz meiner Bitte dem Antrag von
Herrn Altwegg Folge leisten, dann würde ich in der
Kommission meinerseits den Vorschlag aufnehmen,
dass in der Bundesverfassung die freie Entwicklung
der auf gegenseitiger Hilfe beruhenden Organi-
sationen der Wirtschaft gewährleistet wird. Tat-
sächlich halte ich den Ausdruck „auf gegenseitiger
Hilfe beruhenden Organisationen" für besser als den
Ausdruck „ Selbsthilfeorganisationen" ; denn ich
glaube, die Fassung, die Herr Altwegg vorgeschlagen
hat, statt auf Selbsthilfe beruhende Organisationen"
zu sagen „Selbsthilfeorganisationen", ist wirklich
nur ein Spiel mit Worten.

Ich möchte Sie also bitten, im Interesse der An-
nahme der Wirtschaftsartikel dem Kompromiss, wie
er im Nationalrat 'zwischen den- divergierenden
Interessen des Gewerbes und der Genossenschaften
gefunden wurde, zuzustimmen.

M. Eytnann: Les quelques considérations que
nous allons émettre ont pour but de défendre la
disposition introduite à l'article Slbis du projet sous
chiffre 4, avec le libellé suivant: «La Confédération
favorise les organisations économiques fondées sur
le principe de l'entr'aide.»

L'un de nos collègues, porte-parole d'une grande
partie des classes moyennes, estime que cette dis-
position constitue un grave défaut dans les nou-
veaux articles économiques. Nous sommes d'un avis
diamétralement opposé. Cette petite phrase de
l'alinéa 4, d'une rédaction très simple aurait gagné
en précision et dynamisme si l'on avait eu le courage
d'y mentionner les coopératives. Mais dans sa
brièveté, elle donne néanmoins au projet une force
très grande. En un sens, elle le sauve d'un échec
immédiat.

Car, il faut le dire tout de suite, la grande masse
des membres des coopératives de consommation est
résolue à ne plus admettre qu'on les brime comme
depuis 1933. Elle n'admettra plus un régime d'excep-
tion, anticonstitutionnel, qui puisse menacer le
développement naturel des institutions qu'elle a
créées au prix d'efforts incommensurables, au 'sein
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des populations laborieuses. Tout en mesurant aussi
exactement que possible l'influence actuelle du
mouvement coopératif dans l'évolution politique
du pays, nous sommes à même de discerner l'emprise
croissante qu'elle acquiert régulièrement depuis dix
ans, emprise qui s'accélérera dans la mesure même
où l'on tentera de s'opposer brutalement au courant
de sa bienfaisante action. L'organisation de sa
défense croît sans cesse. Le consommateur, si long-
temps négligé et rançonné est en train de sortir de
son léthargique sommeil. Le^ vote qui est inter-
venu au Conseil national dénote un grand effort de
compréhension mutuelle puisque la disposition sur
laquelle nous délibérons a été adoptée à une majorité

Toutefois, des arrière-pensées sont écloses et
l'on a été jusqu'à prétendre qu'on crée un privilège
en faveur des sociétés d'entr'aide, qu'au moins cette
disposition est une superfétation, un pléonasme. On
critique tout particulièrement l'expression «La Con-
fédération favorise les organisations économiques»
— le mot «favoriser» étant interprété par nos con-
tradicteurs comme une preuve qu'on forge un droit
spécial pour les coopératives. Celles-ci le mérite-
raient bien et il est juste que, dans une loi, on donne
la primauté à tout ce qui contribue à servir l'intérêt
général. D'ailleurs, il n'est rien de nouveau sous le
soleil. Ce n'est pas la première fois que la Confédé-
ration exprime sa volonté «de favoriser» tel secteur
de notre économie. C'est dans cette intention que
l'article premier de la loi fédérale concernant
l'amélioration de l'agriculture par la Confédération,
du 22 décembre 1893, est rédigé comme suit: «La
Confédération contribuera, dans les limites de la
présente loi, à l'amélioration de l'agriculture, notam-
ment en favorisant les institutions créées et les
mesures prises dans le même but par les cantons et
les sociétés agricoles.»

En conséquence, il y a déjà cinquante-deux ans
on comprenait, sur la base de l'expérience, et malgré
la liberté du commerce et de l'industrie, toute l'uti-
lité que la communauté confédérale et particulière-
ment l'agriculture retirerait par le développement
des associations. L'étonnement serait bien grand si
l'on refusait en 1945 «de favoriser» les organismes
économiques fondés sur le principe de l'entr'aide,
qui le furent en 1893 et jusqu'à aujourd'hui. Les
législateurs d'autrefois, comme sans doute le plus
grand nombre de ceux d'à présent, connaissaient
fort bien les vertus des associations désintéressées
dans leur gestion et leur plus cher désir était cer-
tainement d'en généraliser la création et de les
soutenir.

M. Favre, conseiller national, dans l'un des
discours qu'il a prononcés lors des débats sur les
articles économiques, a mis en relief avec éloquence
les immenses progrès dont nous sommes redevables
aux associations. Il étayait sa thèse sur une pen-
sée de Jacques Chevalier. Nous recourrons à celle
d'un grand philosophe de la fin du XIXe siècle qui
s'exprimait ainsi: «Le type dont toute association,
doit chercher à se rapprocher, c'est celui qui unirait
à- la fois l'idéal du socialisme et l'idéal de l'indivi-
dualisme, c'est-à-dire, celui qui donnerait à l'individu
le plus de sécurité dans le présent et dans l'avenir
tout en lui donnant aussi le" plus de liberté: Dès
maintenant, toute assurance*est une association de
ce genre; d'une part, elle fait protéger l'individu par

une immense force sociale mise.en commun; d'autre
part, elle n'exige de l'individu qu'un minimum de
contribution. Elle le laisse libre d'entrer ou de
sortir à son gré de l'association, le protège enfin, sans
rien imposer.»

Les vues de ce philosophe sont corroborées par
les faits. C'est le cas surtout dans le domaine des
coopératives agricoles dont les progrès sont presque

^miraculeux, si l'on se rappelle la détresse des paysans
au commencement de ce siècle, alors que le plus
grand nombre d'entre eux étaient livrés à eux-mêmes
et aux aléas du marché où pullulaient les maqui-
gnons sans scrupules. Par leur enrôlement dans les
coopératives agricoles, les paysans se sont émanci-
pés, en forte mesure, de la tutelle des grands et
petits capitalistes. Certes, leur libération n'est pas
encore totale, mais elle se produira inéluctablement
et parallèlement à celle des ouvriers de l'industrie
et des consommateurs groupés dans les coopératives
de consommation.

M. H. Brugger, docteur en droit, a publié récem-
ment une étude dans F« Annuaire coopératif 1945», de
laquelle il résulte que le nombre des associations
agricoles s'élevait à 7180. Elles forment maintenant
un réseau coopératif serré avec des centaines de
milliers de membres enrôlant la presque totalité des
travailleurs de la terre, surtout en ce qui concerne
les produits laitiers, l'élevage et les coopératives
d'approvisionnement et de vente.

Elles sont devenues partiellement leur propre
banquier grâce à l'Union suisse des caisses de crédit
mutuel (système Raiffeisen) groupant, à fin 1944,
75 290 sociétaires. On ne peut tout citer, mais nous
enregistrons encore que «le phénomène le plus remar-
quable pendant la guerre fut la quantité de produits
pris en charge par les coopératives qui passa de
549 000 quintaux durant l'exercice 1938 à deux
millions de quintaux en 1944. «Les centrales de
fédérations tout particulièrement, ajoute M. Brug-
ger, ont mis sur pied les installations appropriées .
et individuelles pour la réception, le magasinage et
le traitement: on adjoignit ainsi aux installations
existantes, des entrepôts, des frigorifiques, des
séchoirs, des appareils pour le nettoyage des grai-
nes, des pressoirs à fruits et à raisins...» — « . . . sans
coopératives, les entreprises agricoles n'auraient pu
accomplir les lourdes tâches qui leur incombaient, à
la fois pour développer la culture du sol et maintenir
un élevage considérable avec la production qui en
dépend. »

Quelle conclusion peut-on, tirer à bon droit d'un
tel développement? C'est qu'il est dû incontesta-
blement aux sociétés d'agriculture et surtout aux
coopératives agricoles. Ces associations, dans leur
processus d'expansion, ont éliminé des milliers
d'intermédiaires. Les paysans ont réussi, dans un
grand nombre de cas, à se passer de l'aide des gran-
des banques. Ils sont devenus les maîtres de leurs
produits, ils ont acquis une force politique consi-
dérable. Ils possèdent en commun de grandes laite-
ries, de grandes beurreries, de grandes cidreries,
achètent et exportent eux-mêmes du fromage ou
des fruits, ou des œufs', ou des vins et bien d'autres
produits. Ils ne médisent pas sans cesse, comme
d'autres, de l'Etat, et ne dédaignent pas son inter-
vention. En bref, ils construisent un vaste réseau
de propriétés acquises à tout jamais aux commu-
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nautés agraires. Ils établissent ainsi, dans un champ
assez étendu, un socialisme coopératif qui rend leur
action très indépendante de l'Etat, qui respecte
leur personnalité, leur propriété privée et leurs asso-
ciations, et leur permettent de réaliser de nouveaux
progrès grâce à l'initiative de leurs hommes de
confiance et des conseillers scientifiques dont ils
ont mesuré l'inestimable valeur.

Les coopératives agricoles ont été une source
abondante de richesses pour la Suisse et plusieurs
de nos collègues au Conseil national, MM. Favre,
Stutz, Stähli, Gabathüler et Reichling, par exem-
ple, n'ont pas manqué d'en relever les mérites. C'est
pourquoi, personne n'aurait l'idée de combattre les
coopératives agricoles ou de nuire à leur dévelop-
"pement.

Or, les coopératives de consommation jouent un
rôle analogue. Elles ont aussi contribué à défendre
le bien-être de la classe ouvrière et à augmenter son
standard de vie. Elles ont été créées non par hasard
et pour le vain plaisir de nuire aux petits détaillants,
mais pour résister mieux, par l'association, aux
méfaits grandissants du capitalisme. Si les coopé-
ratives n'existaient pas, il faudrait les inventer, a
dit quelqu'un. C'est précisément ce qui reste trop
incompris du grand public et des coopérateurs eux-
mêmes. En effet, la disparition des coopératives
ferait augmenter très sensiblement le prix de la vie.
Nous nous souvenons fort bien que, durant la guerre
1914—1918, l'installation de coopératives d'alimen-
tation faisait tomber les prix de 15 à 20% dans cer-
taines régions. La course au profit est malheureuse-
ment l'une des plaies du soi disant régime de la
liberté de commerce et de l'industrie.

Il y a plus d'une trentaine d'années, des ten-
tatives avaient été faites pour créer des cartels chez
les chocolatiers, les fabricants de chaussures, les
pharmaciens, les meuniers et boulangers, etc. Ces
manœuvres ont été brisées par l'action coopérative.
Dans une ville importante, en un moment où l'exis-
tence était très difficile, on maintenait, les prix de
vente de fruits et de légumes à un prix artificiel-
lement exagéré, grâce à un mot d'ordre donné à
chaque vendeur avant l'ouverture du marché public.
L'intervention coopérative a aussi fait disparaître
par enchantement cette spéculation. Aujourd'hui
encore, Jes abus de l'économie du profit sont nom-
breux et principalement dans les entreprises jouis-
sant de monopoles.

Les producteurs-consommateurs des villes et des
villages ont donc dû agir exactement comme les
agriculteurs. Ils ont dû prendre leur propre défense
en main et, étroitement associés, ils ont fondé des
œuvres admirables, utiles à tous et qui demeurent
à jamais leur propriété commune. Leur grande Fédé-
ration suisse des coopératives de consommation, la
plus représentative du mouvement coopératif suisse,
est en pleine prospérité. Elle est un témoignage irré-
futable que, dans le domaine économique, on peut
organiser une société où les profits auront disparu
avec tous les revenus sans travail et où les instru-
ments de production et d'échange seront devenus
la propriété commune. Par leur développement
indéfini et par leur synthèse, les coopératives agri-
cole et de consommation peuvent établir une société
économique vraiment démocratique dans laquelle
les fruits du travail sont plus équitablement répartis.

Dès lors, l'on peut être très étonné de mesures
qu'on avait osé prendre depuis 1933 contre les coo-
pératives de consommation, soit en leur refusant
d'ouvrir de nouveaux débits, en faisant dépendre
une autorisation d'ouverture de magasin de la plus
ou moins bonne volonté de leurs concurrents, en
s'opposant à l'agrandissement de quelques mètres
carrés de leurs magasins, en leur appliquant un
impôt dit compensatoire, renchérissant le prix de
la vie et en n'admettant pas que quelques dizaines
de paysans montagnards se groupent pour faire
leurs achats en commun. Tant de mesquines tracas-
series, parmi d'autres, ne pouvaient être conçues
qu'en des temps où le fascisme et l'hitlérisme don-
naient en Europe assez de courage aux partisans des
mesures autoritaires.

Aurait-on osé agir de cette façon à l'égard des
grandes banques et des grands usiniers? Certaine-
ment pas.

Mais jetons sL possible le voile de l'oubli sur
cette mauvaise page de notre histoire pour cons-
tater enfin que l'issue de la guerre a ramené plus
d'équilibre dans les esprits et que la bienveillance a
grandi à l'égard de la Coopération.

Du sein des classes moyennes s'élèvent des plain-
tes et des demandes de protection incessantes. Leur
situation ne s'améliorera p'as par des j>olémiques de
nature politique, mais très probablement par un
assainissement de leur profession, grâce aussi à
l'association coopérative. Nous ne pouvons nous
défendre de croire qu'une foule d'artisans de tous
genres obtiendraient des conditions de vie bien su-
périeures, s'ils mettaient leurs forces de travail en
commun. Ils pourraient acquérir les instruments
de travail les plus modernes, produire davantage,
travailler moins longtemps, avec plus de sécu-
rité et des conditions hygiéniques infiniment amé-
liorées.

Il en est de même du petit commerce qui, sous
d'autres rapports réussirait aussi à éliminer les
causes d'endettement dues à la spéculation dans
la revente des fonds de commerce, des loyers et des
intérêts écrasants, à supprimer une lutte de concur-
rence, la sous-enchère des prix et enfin l'achat des
marchandises à des prix surfaits. Or, c'est la Coo-
pération aussi qui assurera aux petites entreprises
les avantages de la grande exploitation. Les épiciers
qui se sont affiliés à la Coopérative USEGO pour
bénéficier des avantages de l'achat en gros savent
qu'ils ont pu souvent soutenir avec succès la con-
currence avec de grands magasins.

La Coopération, c'est-à-dire l'ensemble des orga-
nisations économiques fondées sur le principe de
l'entr'aide, est donc de nature à rendre d'éminents
services dans tous les secteurs de notre économie.
Ces organisations conduisent à un relèvement plus
rapide du standard de vie de la population labo-
rieuse des villes et des campagnes. Elles sont de
la plus grande efficacité pour engendrer le progrès
économique. Elles déterminent aussi un mode de
relations sociales d'un ordre moral supérieur.

C'est pour ces raisons, monsieur le président
et messieurs, qu'il paraît absolument -nécessaire
d'accepter le paragraphe 4 de l'article 31bis qui,
par son caractère éthique, donne sa plus grande
valeur aux articles économiques.



12. Dezember 1945 — 245 — Revision der Wirtschaftsartikel

M. Pictet: Je prétends que ce n'est pas seulement
à la forme, mais aussi au fond que cet alinéa est faux
et j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous ici
s'en rendent compte, à commencer par le président
de notre commission lorsqu'il déclare que c'est sur-
tout pour amener des électeurs nombreux à venir
voter sur les articles économiques qu'il faut en
quelque sorte avaler l'alinga 4. M. Altwegg, n'est
pas non plus très enthousiaste ni très convaincu
que la solution proposée soit juste, et équitable, et
conforme à nos traditions suisses. Mais il n'ose pas
aller jusqu'à proposer la suppression de cet article
de peur d'un échec. Sans cela il serait assez
tenté aussi à accepter la suppression pure et simple
de cet article. C'est, messieurs, la proposition que je
vous fais. Il faut biffer cet article: Nous élaborons
actuellement des articles à insérer, non pas dans, les
^tatuts d'une quelconque société de bienfaisance
ou d'entr'aide, mais bien dans notre charte natio-
nale. Nous avons donc le devoir absolu de créer des
textes précis et clairs qui, non seulement ne doivent
pas donner lieu à des malentendus, mais qui encore
doivent être conformes à nos traditions démocra-
tiques. Première condition: texte clair, c'est-à-dire
que l'on doit employer des termes propres à être
compris de tous et par conséquent appeler un chat
un chat et une société coopérative, une société
coopérative. Comme vous l'avez "tous constaté, le
but de cet arrêté est bien de conférer aux sociétés
coopératives, et à elles seules, une situation privi-
légiée dans la Constitution. Alors, je vous en prie,
qu'on le dise expressément!

Il faut être conséquent avec soi-même. Nous
devons avoir le courage de dire ce que nous voulons
et ne pas rester volontairement dans le vague.

Or qu'est-ce qu'une société coopérative?
C'est une affaire privée qui, comme toute société

poursuivant un but économique, cherche à réaliser
des profits pour ses sociétaires. Telle est sa carac-
téristique principale. Elle nous est donnée par
l'article 828 du Code des obligations qui, lui, est
parfaitement clair et stipule: «La société coopérative
poursuit principalement le but de favoriser par une
action commune les intérêts économiques de ses
membres.»

Voilà la définition de la société coopérative telle
qu'elle est formulée dans le Code des obligations. Le
caractère essentiel d'une société coopérative réside
donc dans la volonté commune de ses membres de
faire, non pas de la bienfaisance ou de l'entr'aide,
comme pourrait le donner à penser le texte proposé
à l'alinéa 4, mais bien de réaliser des profits maté-
riels. Il ne s'agit plus de la défense des intérêts
généraux supérieurs du pays, comme on voudrait
nous le faire accroire, mais bien la défense d'intérêts
particuliers. La société coopérative n'est qu'une
simple forme juridique d'association, rien d'autre;
et vouloir conférer à une forme de sociétés une
situation privilégiée heurte le bon sens et le droit;
ce serait, au surplus, une injustice en contradiction
flagrante avec l'esprit de la Constitution fédérale
et avec la tradition suisse qui tendent, non pas à
maintenir ou à créer des privilèges, mais à les abolir,
ce qui est évidemment tout autre chose.

C'est pourquoi je propose la suppression pure
et simple d'un paragraphe qui, par son esprit et sa

rédaction, est nettement contraire au droit ainsi
qu'à nos traditions et institutions démocratiques.

Iteti: Ich habe vorhin dem Rückweisungsantrag
des Herrn Altwegg zugestimmt. Nachdem ich das
Votum des Herrn Wenk gehört habe, muss ich mich
fragen, ob ein Rückweisungsantrag noch einen
Sinn habe, denn Herr Wenk erklärte, dass eine
andere Redaktion, welche die volle, freie Entwick-'
Jung der Genossenschaften nicht gewährleiste, keine
Gnade bei ihm und seinen Leuten finden werde.
Ich habe geglaubt, man hätte über den Vorschlag
des Herrn Altwegg diskutieren können, der sagt,
dass der Bund die berechtigten Interessen der auf
Gegenseitigkeit beruhenden Organisationen der
Wirtschaft wahren solle. Diese Formulierung hätte
nach meinem Dafürhalten kein Ausnahmerecht für
die Genossenschaften stipuliert. Bei der Bundes-
gesetzgebung hätte man in jedem Fall untersuchen
müssen, welches die berechtigten und die nicht
berechtigten Interessen dieser Bewegung .seien. So,
wie die Formulierung heute in AI. 4 ist, kann man
aus ihr nur das herauslesen, was ich gestern oder
vorgestern gesagt habe: nämlich entweder es wird
eine finanzielle Unterstützung angestrebt oder es
soll ein verfassungsmässiges Âusnahmerecht stipu-
liert werden.

Aus den Ausführungen des Herrn Wenk ist
hervorgegangen, dass die Genossenschaftsbewegung
keine Subvention, also keine finanzielle Förderung
verlangt, weil sie finanziell stark genug ist. Herr
Wenk hat bereits auf die grossen Reserven hinge-
wiesen, die im Wirtschaftskampf nach allen Rich-
tungen eingesetzt werden könnten. Hingegen nimmt
Herr Wenk für die Genossenschaften das verfas-
sungsmässige Ausnahmerecht in Anspruch. Das ist
die zweite Möglichkeit, die hier gegeben ist. Das
heisst so viel, wenigstens ich lese das heraus, dass
bei allen Massnahmen, die zur Erhaltung wichtiger,
in ihrer Existenzgrundlage gefährderter Wirtschafts-
zweige oder Berufe ergriffen werden, diese Massnah-
men nicht für die auf Selbsthilfe beruhenden Orga-
nisationen der Wirtschaft gelten sollen, da für sie
ein verfassungsmässiges Ausnahmerecht stupiliert
wird. Mit ändern Worten: Die Genossenschaften
wollen die Handels- und Gewerbefreiheit purement
et simplement in Anspruch nehmen. Das ist
nichts anderes als die Vergenossenschaftlichung der
Wirtschaft. Diese wird also mit dem Genossen-
schaftsartikel erstrebt. Das ist nach meinem Dafür-
halten der Anfang vom Ende des Privateigentums,
und es ist der Anfang vom Ende des gewerblichen
Mittelstandes in der Schweiz. Das ist das Problem,
wie es sich heute stellt.

Ich muss mich also nach den Ausführungen des
Herrn Wenk fragen, ob es noch einen Sinn hat,
dieses AI. 4 an die Kommission zur Ausarbeitung
einer bessern Redaktion zurückzuweisen oder ob
man hier diese weltanschauliche Frage für oder
gegen das Privateigentum entscheiden soll. Das ist
D O O

der neuralgische Punkt der Wirtschaftsartikel.
Wir werden uns hier für oder gegen das Privateigen-
tum entscheiden müssen.

Altwegg: Ich möchte gegenüber Herrn Pictet
nur bemerken, dass ich mir absolut'klar war, als
ich erklärte, dass ich im Prinzip diesem Kompromiss,
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der uns vom Nationalrat zugekommen ist, zustimme
und daran nicht mehr als nötig rühren möchte.
Ich habe lediglich versucht, Ihnen eine bessere
Redaktion vorzuschlagen, wie von uns verlangt
wurde. Wenn ich es für opportun gehalten hätte,
diesen Kompromiss und den ganzen Abs. 4 abzu-
lehnen, hätte ich sicher auch die Zivilcourage ge-
habt, das zu sagen.

Nun glaube ich, vielleicht im Gegensatz zu
Herrn Iten, dass wir heute ohne Rückweisung an
die Kommission auskommen könnten. Ich habe
Ihnen diese Redaktion primär vorgeschlagen, und
nur sekundär, für den Fall, dass Sie sich heute nicht
verständigen könnten, wäre die Sache an die
Kommission zurückzuweisen. Vielleicht könnten
wir uns verständigen, weil meines Erachtens auch
im Votum von Herrn Wenk ein gewisses Entgegen-
kommen enthalten ist. Er erklärt: „Wir verlangen
keine Subventionen. Diese Organisationen wünsch-
ten nur, in ihrer Existenzentwicklung nicht gestört
zu werden, sie wollten in Ruhe gelassen sein."

Wir sagen: „Der Bund wahrt die berechtigten
Interessen." Ich glaube, das kommt Herrn Wenk
weitgehend entgegen, wenn auch nicht 100 %ig.
Bei diesem Kompromiss braucht es ein do ut des.
Ich kann seine Ausführungen als Entgegenkommen
bezeichnen, als ein Sich-Annähern an den Ausdruck
„berechtigte Interessen". Daher möchte auch ich
entgegenkommen und mich nicht auf den Ausdruck
„Selbsthilfeorganisationen" festlegen, ich wäre ein-
verstanden zu sagen: „Die auf gegenseitiger Hilfe
beruhenden Organisationen." Dann bekommt das
Kind den richtigeren Namen, dann fallen die
verschiedenen Interpretationen über den Ausdruck
„Selbsthilfeorganisationen" ausser Diskussion.

Es scheint mir daher nicht ausgeschlossen,
gegenüber dem Ablehnungsantrag Pictet oder Pic-
tet-Iten über folgende neue Fassung abzustimmen:
„Der Bund wahrt die berechtigten Interessen der
auf gegenseitiger Hilfe beruhenden Organisationen."

Joller: Ich habe nicht beabsichtigt, bei diesem
Artikel das Wort zu ergreifen, aber nachdem die
Lage für den kaufmännischen Mittelstand gefährlich
wird, glaube ich doch gezwungen zu sein, hier einmal
etwas dazu zu sagen.

Wenn man für die auf Selbsthilfe beruhenden
Organisationen einen Ausnahmeartikel errichten
will, so soll man ihn parallel ebenfalls schaffen für
den kaufmännischen Mittelstand, für den Mittel-
stand der privaten Wirtschaft, der sicher des Schut-
zes ebensosehr bedarf.

Man wird uns entgegnen: Art. 31 bis, Abs. 2a,
bringt diesen bereits. Wenn in Art. 2, Abs. a, zur
Erhaltung wichtiger, in ihrer Existenzgrundlage
gefährdeter Wirtschaftszweige die Bundeshilfe zu-
gesichert ist, so sind darin sicher auch eingeschlos-
sen die Konsumvereine und die auf Selbsthilfe
beruhenden Organisationen. Ich könnte mir das
nicht, anders denken, aber es macht mir den Ein-
druck, als ob wir keine Session mehr haben könnten,
ohne sich dagegen wehren zu müssen, dass dem Mit-
telstand etwas weggenommen werden will. Meinet-
wegen soll man erweitert nach Antrag von Herrn
Altwegg sagen: „Der Bund fördert die auf Selbst-
hilfe beruhenden Organisationen und die private
mittelständische Wirtschaft.'' Damit würde die pri-

vate mittelständische Wirtschaft gleich behandelt
wie der ACV und die auf Selbsthilfe beruhenden
Organisationen. Man soll kein Ausnahmerecht
schaffen. Wenn man es aber will, gehört es sich,
beiden Seiten Schutz zu gewähren. Der kaufmän-
nische und gewerbliche Mittelstand hat den Schutz
ebenso nötig wie die auf Selbsthilfe beruhenden
Genossenschaften. Es soll in den Wirtschaftsartikeln
kein Ausnahmerecht geben, oder dann soll das
gleiche Recht gelten für alle. Ich möchte Ihnen
beantragen, dass man dem Antrag Pictet und Iten
auf Streichung dieses Artikels überhaupt, zustimmt.
Der Art. 2, Lit. a bringt genau das gleiche Recht für
die Selbsthilfeorganisationen, wir haben diesen
Ausnahmeartikel daher nicht nötig. Wir wollen
hier einmal zeigen, dass- wir der Rat der Stände
sind, und kantonale sowie mittelständische Interes-
sen zu vertreten gewillt sind und nicht nur ein-
seitige Interessen. Wenn man im Nationalrat anders
gestimmt hat, wollen wir hier den Mut aufbringen,
nicht gleich zu beschliessen wie der Nationalrat.
Ich beantrage also 'mit den Herren Kollegen Pictet
und Iten Streichung dieses Antrages.

Wenk: Herr Kollege Joller erklärt, dass eine
Selbsthilfeorganisation ein Wirtschaftszweig oder
ein Beruf sei. Das ist ein Irrtum. Dagegen fällt die
Förderung des Mittelstandes mit der Förderung
desjenigen Wirtschaftszweiges zusammen, den der
Mittelstand betreibt. Es ist daher sicher unrichtig,
zu behaupten, dass die Selbsthilfeorganisationen
ein besonderes Recht wollten, wenn in diesem Arti-
kel etwas von Förderung steht. Sie wollen kein
besonderes Recht für sich. Ich habe bereits in
meinen ersten Ausführungen darauf hingewiesen,
dass sie nichts anderes wollen als in ihrer Entwick-
lung nicht gehemmt zu werden. Die Herren müssen
nun einmal freundlich sein und erklären, sie stehen
auf dem Standpunkt, dass im Interesse des Mittel-
standes die Genossenschaften in ihrer Entwicklung
unter Umständen gehemmt werden müssen. Das
ist doch die Ansicht von Herrn Iten. Er steht auf
dem Standpunkt, dass für den privaten Handel
zwar die Bedürfnisklausel nicht nötig sei, dass sie
aber für die Genossenschaften im Interesse des
Mittelstandes eine Notwendigkeit sei. Wir wollen
doch endlich hinter den Schilden hervorkommen
und über die Dinge miteinander sprechen, wie sie
tatsächlich liegen. Da erklären die Genossenschaften
mit Recht, dass sie eine derartige Schlechterstellung
ablehnen. Sie lassen sich nicht im Interesse des
Mittelstandes hemmen. Sie sind bereit, wenn es im
Interesse einer planvollen Bekämpfung von Krisen
nötig ist, Lasten zu akzeptieren, wenn diese den
ändern auch auferlegt werden. Aber ich möchte die
Herren Iten und Joller daran erinnern, dass man
das Filialverbot ohne Einschränkung gegenüber
dem privaten Handel festgelegt hat. Neue Bäcke-
reien, neue Verkaufsgeschäfte des Detailhandels
konnten ohne weiteres entstehen. Der Beschränkung
unterlagen die Filialgeschäfte und damit die Genos-
senschaften. Um das geht es. Auf Grund des Kam-
pfes wurden die Genossenschaften dann befreit;
es kam zur Verständigung. Aber die Genossenschaf-
ten mussten diese Verständigung eingehen, im
mittelständischen Handel musste niemand eine
Versündigung darüber eingehen, ob er einen Laden
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eröffnen könne oder nicht, er konnte ihn ohne
Bewilligung auftun. So liegen die tatsächlichen Ver-
hältnisse. Nun geht der Kampf darum, zu vermei-
den, dass auch künftighin den Selbsthilfeorganisa-
tionen einseitig derartige Beschränkungen auferlegt
werden. Es ist eine Verdrehung der Tatsachen, wenn
behauptet wird, den Genossenschaften würde in
den Wirtschaftsartikeln eine privilegierte Stellung
eingeräumt. Sie kämpfen nicht um eine Privilegie-
rung, sondern um ihre freie Entwicklung. Herr
Iten erklärt, es sei pur et simple zum Ausdruck
gekommen, dass wir die Vergenossenschaftlichung
der Wirtschaft anstreben. Wäre es nötig, das hier
zu sagen ? Ich möchte Ihnen die Lektüre der „Neuen
Schweiz" empfehlen und bedaure es, wenn Sie diese
Schrift noch nicht gelesen haben; es ist eine interes-
sante Lektüre und jedem Parlamentarier dringend
zu empfehlen, weil er dann unsere nächsten Ziele
genau kennen lernt und feststellen kann, dass das
Hauptziel der „Neuen Schweiz" hauptsächlich die
Vergenossenschaftlichung der Wirtschaft ist. Wir.
sind leider nicht so weit, diesen Gedanken in die
Verfassung aufzunehmen. Er ist also gar nicht darin,
sonst müsste sie anders lauten, und wir müssten
Ihnen den Text der „Neuen Schweiz" unterbreiten.
Was hier vorliegt, ist, ich möchte fast sagen ein
trauriger Kompromisse Warum hat das Gewerbe
nicht zugestimmt, dass in der Bundesverfassung
stehe, die Genossenschaften dürfen in ihrer freien
Entwicklung nicht gehemmt werden? Weil Herrn
Nationalrat Gysler dieses Sätzchen: „Der Bund
fördert die auf Selbsthilfe beruhenden Organisatio-
nen der Wirtschaft", immer noch viel weniger ge-
fährlich schien als die Wendung, „dürfen in ihrer
freien Entwicklung nicht gehemmt werden." Darum
glaube ich, ist es falsch, zu erklären, dass wir hier
etwas ernsthaftes im Sinne unserer Endzeiele er-
reichen. Wir erreichen nur, dass wir in unserem Ziel
gegenüber den jetzigen Bestimmungen nicht zurück-
geworfen werden.

Wenn Herr Altwegg nun vorschlägt: „Der Bund
wahrt die berechtigten Interessen der auf gegen-
seitiger Hilfe beruhenden Genossenschaften", so
müsste man sich fragen, ob man nicht auch einer
derartigen Fassung zustimmen könnte. Aber ich
muss Herrn Kollege Altwegg darauf aufmerksam
machen, dass die Genossenschaften sehr misstrauisch
geworden sind. Ich glaube kaum, dass sich die Ver-
treter von Gegensätzen darüber verständigen könn-
ten, was die berechtigten Interessen der Genossen-
schaft sind. Herr Iten bestreitet heute, dass der
Anspruch auf die freie Entwicklung ein berechtigtes
Interesse der Genossenschaften sei. Wie sollten wir
uns da je über die berechtigten Interessen der Ge-
nossenschaften verständigen können. Deshalb könnte
ich dieser Fassung, die nur zu Unklarheiten führt,
nicht zustimmen. Aber ich betone, der Streit über
das, was berechtigt und was nicht berechtigt ist,
wäre endlos. Wenn Sie das Wort „berechtigt" weg-
lassen wollten, das eigentlich uanötig ist — wir
wollen nicht annehmen, dass der Bund die unberech-
tigten Interessen der Genossenschaften fördere —
und es nur heissen würde, „der Bund fördert die
Interessen der Genossenschaften", könnte ich ohne
weiteres dem Antrage von Herrn Altwegg zu-
stimmen.

Ständerat. — Conseil des Etats. 19Ì5.

M. Matche: Je voudrais rappeler que le Conseil
national après un long débat où tous les avis ont
été exprimés, a accepté, par 128 voix contre 14, le
paragraphe 4 sur lequel nous discutons.

Il s'agit d'un compromis. On songe à maintenir
l'équilibre entre les intérêts divergents qui sont en
présence au lieu d'accentuer des antagonismes
économiques. Je ne suis pas moi-même un farouche
coopérateur. Je ne défends pas ici une thèse, mais
je suis quand même de ceux qui désirent que, dans
des articles de la Constitution économique future,
on n'envisage pas seulement les affaires comme une '
bataille, une âpre défense des intérêts particuliers,
mais qu'on se rallie au principe qui respecte et con-
cilie mieux que jusqu'ici l'intérêt des uns et des
autres. Le principe coopératif s'inspire de ce besoin.
Je ne dis pas qu'il soit appliqué intégralement et
avec un entier succès. Au début de tout mouvement
d'opinion, de toute innovation dans le monde, il y a
des dizaines d'années, peut-être davantage, de
recherches et d'erreurs possibles. Certains coopéra-
teurs font parfois des accrocs à leurs propres prin-
cipes et agissent en vue du profit commercial
immédiat. Faudrait-il s'achopper à ce détail?

Le Conseil fédéral, en admettant la rédaction
sur laquelle nous sommes en train de discuter, ne
dit pas qu'il accepte aveuglément de favoriser tout
ce qui porte l'étiquette coopérative. Il serait même
intéressant d'entendre le représentant du Conseil
fédéral nous dire dans quel sens il interprète ce
terme «la Confédération favorise» et dans quelle
mesure il entend favoriser, sur quels points parti-
culiers, quelles seraient les organisations économi-
ques fondées sur le principe de l'entr'aide auxquelles
on accorderait cette faveur ou à qui on la refuserait.
Evidemment, nous adoptons ici une formule qu'il
appartiendra au Conseil fédéral de nous expliquer.
Mais sur le fond — et c'est pourquoi j'interviens
— comme nous nous occupons ici de l'avenir,
je voudrais vous engager à ne pas émettre un vote
en vous fondant exclusivement sur les expériences
actuelles, sur les insuffisances humaines que vous
avez pu constater dans telle ou telle localité. Je
voudrais vous demander de vous élever au-dessus
de ces considérations immédiates pour préparer un
avenir où la foule des consommateurs sera quand
même mieux respectée et mieux protégée qu'elle
ne l'est aujourd'hui. C'est cela qui est important.
Il ne s'agit pas d'attaquer aucune espèce de forme
de la vie économique du pays. Toutes sont légitimes.
Il s'agit de donner à ceux qui croient dans leur
optimisme, que le principe coopératif leur apportera
quelque chose de nouveau, une satisfaction en ce
sens qu'on ne les ignore pas complètement et qu'on
est prêt à favoriser leurs efforts dans la mesure où
ils serviront la communauté. Ces sociétés fondées
sur le principe de l'entr'aide devront aider à régu-
lariser les prix. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut
tendre au profit limité par des considérations
sociales, à l'association du consommateur et du
vendeur. Il y a quelque chose de fécond, nous le
sentons tous, dans le principe de l'entr'aide appli-
qué aux affaires.

Pour ma part, sans vouloir du tout faire au-
jourd'hui le partage entre les diverses initiatives,
sans vouloir trancher entre petits détaillants et
coopérateurs, j'estime, puisque nous créons ici un
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système en vue de l'avenir, qu'il est naturel de
mentionner l'entr'aide économique. Si nous savons
l'interpréter comme il convient — et le Conseil
fédéral, j'en suis sûr, saura le faire — c'est un para-
graphe qui me paraît indispensable dans le projet
de Constitution qui nous est soumis. C'est pourquoi,
par gain de paix, je suis tout prêt, pour ma part,
à me ranger à l'avis du Conseil national.

Bundesrat Stampf li: Die Frage, ob in Art. 31 bis
zur Beruhigung der Genossenschaften ein beson-
derer Vorbehalt gemacht werden soll, ist nicht erst
im Stadium dieser Beratung der Wirtschaftsartikel
aufgetaucht. Sie wurde schon weit früher von den
Vertretern der Genossenschaften aufgeworfen, und
zwar nicht erst in den eidgenössischen Räten, son-
dern schon in der begutachtenden Kommission für
Wirtschaftsgesetzgebung, die sich mit den Wirt-
schaftsartikeln in längeren Beratungen befasst hatte.
Darüber wurden in der Botschaft vom 10. September
1937 des Bundesrates über eine Partialrevision der
Wirtschaftsartikel der Bundesverfassung folgende
Ausführungen gemacht :

„Von Vertretern der Genossenschaften ist schon
in der begutachtenden Kommission für Wirtschafts-
gesetzgebung der Antrag gestellt worden, es sei in
Lit. b beizufügen „unter besonderer Berücksich-
tigung des Genossenschaftswesens" oder „unter Be-
rücksichtigung der genossenschaftlichen Selbst-
hilfe". In der Folge hat der schweizerische Ausschuss
für zwischengenossenschaftliche Bestrebungen sich
in einer an das Eidg. Volkswirtschaftsdepartement
zu Händen des Bundesrates gerichteten Eingabe vom
13. August 1937 einen ähnlichen Vorschlag gemacht,
dahingehend, es solle Abs. 2 in folgender Weise er-
gänzt werden: „Er (der Bund) ist befugt, ohne an
die Schranken der Handels- und Gewerbefreiheit
gebunden zu sein, unter Wahrung der Gesamt-
interessen und unter Rücksicht auf die freie Ent-
wicklung der genossenschaftlichen Selbsthilfe Vor-
schriften zu erlassen."

Dazu hat der Bundesrat in seiner Botschaft wie
folgt Stellung genommen.

„Ohne die Bedeutung des Genossenschafts-
wesens, das in unserem Lande eine reiche und viel-
gestaltige Entwicklung erfahren hat, verkennen zu
wollen, halten wir eine derartige Ergänzung nicht
für zweckmässig, einmal deshalb, weil eine solche
Spezialbestimmung zugunsten der Genossenschaften
wieder Sonderwünsche anderer Kreise rufen würde.
Es würde dann namentlich die Frage auftauchen,
ob nicht auch eine besondere Bestimmung zugunsten
der Kleinbetriebe aufzunehmen sei,' vor allemvaber
deshalb, weil der vorgeschlagene Zusatz in Wirk-
lichkeit gar nicht nötig ist. Denn die gesetzlichen
Vorschriften im Sinne von Art. 32, Abs. 2 — das
war Art. 31 bis der heutigen Vorlage — dürfen ge-
mäss ausdrücklicher Vorschrift nur unter Wahrung
der Gesamtinteressen erlassen werden, worunter
selbstverständlich auch die Interessen der Genossen-
schaften fallen. Auf der ändern Seite wird es auf
Grund von Lit. b auch möglich sein, den Klein-
betrieben den vielfach erforderlichen Schutz an-
gedeihen zu lassen, insoweit es sich um wirklich un-
erlässliche Gruppen handelt."

Auf diesen Standpunkt könnte man sich heute
noch stellen. Im Nationalrat wurde anlässlich der

ersten Beratung der Wirtschaftsartikel im Jahre
1938, trotz ablehnender Stellungnahme des Bun-
desrates in seiner Botschaft neuerdings der Antrag
gestellt, dass zur Förderung einzelner Wirtschafts-
zweige oder Berufe Massnahmen ergriffen werden
können und dass dabei auf die Genossenschaften
Rücksicht zu nehmen sei. Dieser Antrag wurde im
Nationalrat mit 80 gegen etwa 50 Stimmen ver-
worfen. Damit ist ein besonderer Vorbehalt zu-
gunsten der Selbsthilfegenossenschaften abgelehnt
worden. Nun ist die Frage neuerdings in der national-
rätlichen Kommission von Vertretern der Genossen-
schaften zur Sprache gebracht worden. Es wurde er-
klärt, dass ohne irgendeine beruhigende Bestim-
mung die Genossenschaften und ihre Anhänger nicht
dafür zu haben seien, in der Volksabstimmung den
Wirtschaftsartikeln ihre Zustimmung zu erteilen. Es
wurde erklärt, dass die Konsumvereine gebrannte
Kinder seien, dass die Erfahrungen seit 1938,
wo man einen solchen besonderen Vorbehalt zu
ihren Gunsten abgelehnt hatte, mit dem Waren-
hausbeschluss so unbefriedigend gewesen seien, dass
die Genossenschaften eine gewisse Garantie als nötig
erachteten, um dem Wirtschaftsartikel in der Volks-
abstimmung ihre Zustimmung erteilen zu können.
So ist von den Vertretern der Genossenschaften der
Antrag gestellt worden, es sei in einem Zusatz zu
Art. 31 bis am Schluss zu sagen, dass die auf Grund
von Abs. 2, Lit. a und b erlassenen Massnahmen, die
vom Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit
abweichen können, die Entwicklung der Genossen-
schaften nicht hemmen dürften. Es wurde damit
deutlich zum Ausdruck gebracht, was heute auch
Herr Ständerat Wenk ausgesprochen hat: dass das
Begehren der Genossenschaften dahingeht, dass die
neuen Wirtschaftsartikel nicht dazu missbraucht
werden dürfen, die Entwicklung des Genossen-
schaftswesens zu hemmen.

Einer solchen Bestimmung glaubten die Ver-
treter des Gewerbes nicht zustimmen zu können.
Aber auch andere Mitglieder der Kommission haben
erklärt, derart könnte sich der Gesetzgeber unmög-
lich die Hände binden lassen, damit wären wir ja
für die kommende Ausführungsgesetzgebung zum
Schutz bedrohter Wirtschaftsgruppen derart ein-
geengt, dass wir nichts ausrichten könnten. So
wurde eine so weitgehende Einschränkung zu-
gunsten der Genossenschaften in der Kommission
des Nationalrates abgelehnt.

Darauf sind die Vertreter der Genossenschaften
und des Gewerbes zusammengesessen und haben sich
fast den Kopf darüber zerbrochen, was an die Stelle
dieses nach der Meinung des Gewerbes zu weitgehen-
den Zusatzes gesetzt werden könnte. Auf diese Wejse
ist diese Bestimmung der Förderung der auf Selbst-
hilfe beruhenden Organisationen der Wirtschaft
durch den Bund in den Entwurf hineingekommen. Es
ist so, wie Herr Ständerat Wenk ausgeführt hat: es
handelt sich um einen Kompromiss zwischen den
Vertretern der Selbsthilfegenossenschaften und den
Vertretern der ändern Interessengruppen.

Es ist ohne weiteres zuzugeben, d^iss das keine
ideale Lösung ist. Darin stimmt auch Herr Wenk mit
mir überein. Es ist auch formell keine befriedigende
Lösung, denn in Abs. l von Art. 31 bis reden wir bereits
von der Förderung einzelner Wirtschaftszweige oder
Berufe. Dann wäre es doch logisch, in diesem Absatz
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im gleichen Zuge von der Förderung der Selbsthilfe-
genossenschaften zu reden und nicht am Schlüsse
ein solches „Förderungsschwänzlein" anzuhängen.

Ich hahe bereits im Natio'nalrat gesagt, ich könne
mir vorstellen, dass einmal in den Hörsälen unserer
Universitäten allerlei Spott über diese Bestimmung
ausgegossen und erklärt werde, das sei nun ein
Schulbeispiel für Gelegenheitsgesetzgebung, für Me-
thoden, mit denen sich ein hilfsloser Gesetzgeber
aus der Verlegenheit helfe. In diesem Punkt ist die
Systematik wirklich zu beanstanden. Deshalb
würde mir die Formulierung von Herrn Ständerat
Wenk viel besser gefallen. Dann erfolgt die Förde-
rung der Genossenschaften in Verbindung mit der
Förderung der einzelnen Wirtschaftszweige und
Berufe. Das ist doch viel logischer!

Nun hat man sich im Laufe der Beratungen oft
auf den Standpunkt gestellt, die Förderung der auf
Selbsthilfe beruhenden Genossenschaften sei ja
schon im Abs. l dadurch gewährleistet, dass dort
dem Bunde die Befugnis eingeräumt werde. Mass-

D O '

nahmen zur Förderung einzelner Wirtschaftszweige
oder Berufe einzuräumen. Herr Ständerat Wenk hat
Zweifel darüber geäussert, dass die Konsumvereine
(Selbsthilfegenossenschaften) als Wirtschaftszweige
oder Berufe betrachtet werden können, die unter
Abs. l fallen. Es ist richtig, die Konsumvereine
(Selbsthilfegenossenschaften) sind nicht Wirtschafts-
zweige, sie sind Unternehmungs- oder Betriebs-
formen des Detailhandels. Man kann sich deshalb
auf den Standpunkt stellen, dass sie nicht zu den
Wirtschaftszweigen und Berufen im Sinne von
Art. 31 bis gezählt werden können und dass deshalb
eine Förderung der Selbsthilfegenossenschaften
durch den Bund auf Grund von Art. 31 bis nicht
möglich sei. Es sei daher berechtigt, diese Förderung
in einer besondern Bestimmung noch ausdrücklich
vorzusehen. Das kann man tun, wenn Wert darauf
gelegt wird; aber richtiger wäre es jedenfalls, das
im Abs. l zu versuchen, als zusammenhanglos in
einem Abs. 4; denn hier wird nun wirklich die För-
derung der Selbsthilfegenossenschaften in einer
Weise herausgestellt, dass sie förmlich zur Annahme
provoziert, man wolle die Selbsthilfegenossen-
schaften privilegieren, ihnen gewissermassen einen
Sperrsitz in der Verfassung einräumen. Das ist nicht
beabsichtigt. Ich muss da insbesondere den Aus-
führungen von Herrn Ständerat Joller entgegen-
treten, wenn er erklärt, wenn nicht auch der kauf-
männische Mittelstand im Abs. 4 neben den auf
Selbsthilfe beruhenden Organisationen erwähnt
werde, so bedeute das dessen Zurücksetzung und
die Privilegierung der Genossenschaften.

Was hat denn eigentlich Anlass zu den Wirt-
schaftsartikeln gegeben ? Das Bedürfnis, den Mittel-
stand zu schützen, zu seinen Gunsten vom Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit abzuweichen!
Wenn man aber zu seinen Gunsten vom Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit abweicht, so geht
das auf Kosten anderer Unternehmungen, und zu
diesen gehören auch die Selbsthilfegenossenschaften,
die Konsumvereine. Das haben Sie ja erfahren: der
Warenhausbeschluss bedeutet jedenfalls keinen
Schutz der Selbsthilfegenossenschaften, er bedeutet
einen Schutz der Kleinbetriebe des Detailhandels
auf Kosten der Grossunternehmungen, zu denen
auch die Konsumvereine gehören. Deshalb kann

man heute nicht sagen, die Selbsthilfegenossen-
schaften seien privilegiert, auch wenn ihnen gegen-
über der Bund die Verpflichtung übernimmt, sie zu
fördern. Denn was hier auf Grund von Art. 31 bis
vorgekehrt wird, wird nie ein Schutz und eine
Förderung der Selbsthilfegenossenschaften sein,
sondern immer eine Schutzmassnahme zugunsten
des kaufmännischen Mittelstandes auf Kosten der
Konsumvereine.

Wenn man aber der Meinung ist, welche Herr
Ständerat Wenk ausgedrückt hat, dass von der in
Abs. l vorgesehenen Förderung einzelner Wirt-
schaftszweige oder Berufe die Konsumvereine
(Selbsthilfegenossenschaften) nicht profitieren könn-
ten, weil sie weder Berufe noch Wirtschaftszweige
seien, dann scheint es gerechtfertigt, die Förderung
der Genossenschaften in einer besondern Bestim-
mung, aber in Abs. l von Art. 31 bis, zu erwähnen.

Ich möchte Ihnen in diesem Sinne empfehlen,
die Rückweisung an die Kommission zubeschliessen.

M. Troilîet: J'estime que le débat qui vient
d'avoir lieu justifie le renvoi. Que constatons-nous?

D'abord que, dans la discussion, plusieurs
membres du Conseil se sont prononcés en somme
pour la suppression de l'alinéa qui nous occupe.
Je n'ai pas l'intention d'aborder maintenant le fond,
mais simplement d'appuyer la demande de renvoi
qui a été faite en disant simplement ceci: J'estime
que dans la façon même dont le problème a été
posé il y a une sorte de malentendu: on a parlé
des sociétés coopératives de consommation; mais
il ne faut pas oublier qu'à côté d'elles il y a égale-
ment les coopératives de production. Or, si vous
avez suivi le compte rendu des débats qui se sont
déroulés au Conseil national, vous aurez remarqué
que les représentants des paysans etT ceux d'autres •
organisations également, se sont prononcés en faveur
de cet alinéa qui est une sorte de compromis. En
ce qui me concerne je souhaiterais, et c'est bien pour-
quoi j'ai pris la parole, que la commission voulût
bien retenir aussi cette motion des coopératives de
production"et de vente des produits agricoles, car,
ne l'oublions pas, l'un des moyens essentiels de
défense de l'agriculture dans l'avenir consistera
justement à pouvoir organiser des coopératives de
producteurs qui sont à cet égard une véritable
nécessité. C'est pourquoi je voudrais que la ques-
tion fût étudiée par la commission. Je pense qu'un
vote en ce moment même serait prématuré. La
discussion a été extrêmenent intéressante et elle
permettra à la commission de se prononcer en
tenant compte un peu de toutes les opinions qui
ont été exprijnées. J'opine donc pour la proposition
de renvoi.

M. Bosset, rapporteur: Au nom de la commission
je déclare accepter le renvoi de cet alinéa pour-
examiner les différentes suggestions qui ont été
formulées au cours de ce débat particulièrement sur
le point de savoir si la disposition inscrite à cet
alinéa a sa place ici ou plutôt ailleurs.

An die Kommission zurückgewiesen.
Renvoyé à la commission.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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#ST# Nachmittagssitzung vom 12. Dezember 1945.
Séance du 12 décembre 1945, après-midi.

Vorsitz — Présidence: M. Piller.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.

Revision des articles économiques
de la Constitution. Nouveau projet.'

For t se tzung . — Suite.
Siehe Seite 232 hiervor. — Voir page 232 ci-devant.

Art. Slbis.
For tse tzung. — Suite.

Abs. 4 neu.

Antrag Egli.
Die Kantone können Vorschriften gemäss Abs. 2,

Lit. a, für ihr Kantonsgebiet erlassen, sofern und
solange der Bund das nicht selbst getan hat. Ausser-
dem kann der Bund die Kantone im Rahmen seiner
eigenen Gesetzgebungsbefugnisse ermächtigen, Vor-
schriften zu erlassen auf ändern Gebieten, die keiner
allgemeinen Regelung durch den Bund bedürfen
und für welche die Kantone nicht kraft eigenen
Rechts zuständig sind.

~ AI. 4 nouveau.

Proposition Egli.
Les cantons peuvent, pour leur territoire, édicter

des prescriptions répondant au 2e alinéa, lettre a, en
tant et aussi longtemps que la Confédération ne l'a
pas fait elle-même. La Confédération peut en outre,
dans les limites de sa compétence législative, édicter
des prescriptions dans d'autres domaines où il ne
serait pas nécessaire qu'elle établît des dispositions
générales, mais où les cantons -ne sont pas directe-
ment compétents pour légiférer.

Le président: M. Egli propose d'introduire à cet
article Slbis un nouvel alinéa 4. Je me permets
cependant de signaler au Conseil que la traduction
française de la proposition Egli contient un contre-
sens. Il faut la lire comme suit, dans sa 2e phrase:

«La Confédération peut en outre, dans les limites
de ses compétences légales, autoriser les cantons à
édicter des prescriptions, etc. ... Les mots: «...auto-
riser les cantons à...» avaient sauté.

Egli: Es sind einige formelle Vorbemerkungen zu
machen. Mein Antrag ist als Abs. 4 (neu) gedacht,
wäre also zwischen den bereits behandelten Abs. 3
und 4 einzuschieben. "Er gehört aber besser an den
Schluss des Artikels als Abs. 5, wie ihn der Herr
Präsident nun zur Behandlung bringt. Ich beantrage
sodann nicht, den ganzen Art. 31 ter zu streichen,
wie irrtümlicherweise in der Vervielfältigung ge-
schrieben wurde, sondern nur Art. 31 ter,. Abs. 2.

Er ist in Art. Slbis herüberzunehmen. Schliesslich
könnte man sich fragen, ob der Antrag nicht auch
an die Kommission gewiesen werden sollte, da er
sich, insoweit er neu ist, auf Abs. 2, Lit. a, bezieht,
dessen Wortlaut noch nicht feststeht und der an die
Kommission zurückgewiesen wurde. Ich werde aber
meinen Antrag aufrechterhalten, mag der Wortlaut
von Lit. a so oder so ausfallen. Sollte Lit. a in zwei
Absätze gegliedert werden, so würde er sich auf
beide Absätze beziehen. So halte ich dafür, dass eine
Rückweisung nicht erfolgen muss, obschon die Kom-
mission dazu noch nicht hat Stellung nehmen
können, ich bin aber nicht unglücklich, wenn eine
solche Rückweisung beschlossen werden sollte.

Mit dem ersten Satz meines Antrages nehme ich
den im Nationalrat gestellten Antrag Odermatt/
Nerfin zum Teil wieder auf. Die Kommission hatte
nicht Gelegenheit, sich dazu auszusprechen, da ich
erst seit Abschluss der Kommissionsberatungen
mich zur Stellung des Antrages entschlossen habe.
Die Herren Odermatt und Nerfin wollten die Kan-
tone zur Gesetzgebung für die Gebiete des Art. Slbis,
Abs. 2, Lit. a—c, ermächtigen, solange und soweit
der Bund nicht selbst legiferiert. Ich verzichte auf
Einbezug von Lit. b und c (Landwirtschaft und
wirtschaftlich bedrohte Landesteile) und beschränke
mich auf Lit. a (Vorschriften zur Erhaltung wich-
tiger, in ihrer Existenzgrundlage gefährdeter Wirt-
schaftszweige oder Berufe und zur Förderung der
beruflichen Leistungsfähigkeit in Handwerk und
Detailhandel). Für die Gebiete von Lit. b und c soll
der Bund seine Kompetenzen an die Kantone dele-
gieren können, gemäss den allgemeinen Bestim-
mungen von Art. 31 ter, Abs. 2, der aber in Art.
Slbis herüberzunehmen ist, wo er wohl hingehört,
was immerhin noch abzuklären ist. Der zweite Satz
meines Antrages entspricht also dem genannten
Art. 31 ter, Abs. 2, und ist deshalb dort zu streichen.

Kurz gesagt: Mein Antrag will den Kantonen die
Bundeskompetenzen des Art. Slbis, Abs. 2, Lit. a,
nicht'nur von Bundes Gnaden, sondern kraft Ver-
fassungsrechtes und damit aus eigener Zuständig-
keit einräumen, soweit und solange der Bund nicht
selbst Gesetze oder Bundesbeschlüsse erlässt. Bei
den Befugnissen, über die Gebiete des Art. 34ter
Vorschriften aufzustellen, handelt es sich um solche
im Rahmen der Handels- und Gewerbefreiheit,
nicht in Abweichung davon. Die Kantone können
anerkanntermassen, gestützt auf die allgemeinen Be-
stimmungen des Art. 3 der BV über die in Art. 34 ter
aufgezählten Gebiete Gesetze erlassen, soweit und
solange der Bund nicht selbst solche erlässt. Eine
Wiederholung dieser Befugnis bei irgendeinem
Art. der BV ist unnötig, ja sogar gefährlich, wie das
bei der Eintretensdebatte ausgeführt wurde. Der im
Nationalrat angenommene Antrag Quartenoud,
jetzt Abs. 5 des Art. 34ter, ist daher zu streichen.

Anders liegt die Sache bei den Befugnissen des
Art. 31 bis, Abs. 2, die, in Abweichung von der
Handels- und Gewerbefreiheit, eingeräumt werden.
Solche Vorschriften können die Kantone nicht er-
lassen, auch wenn der Bund nicht legiferiert, wenn
ihnen das Recht nicht ausdrücklich in der Verfassung
eingeräumt od«r wenn der Bund in der Verfassung
nicht ermächtigt wird, seine bezüglichen Kompe-
tenzen an die Kantone zu delegieren. Der im
Nationalrat gestellte Antrag Odermatt ist daher
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weder überflüssig, noch mit dem Antrag Quarte-
noud gleichzustellen.

Herr Bundesrat Stampfli erklärte in der Ein-
tretensdebatte, mit meinem Antrag gebe der Bund
den Kantonen etwas, das sie nicht schon haben;
sie könnten, in Abweichung von der Handels- und
Gewerbefreiheit, Gesetze erlassen und 25 Wirt-
schaftsgebiete schaffen. Ist es etwas so Unerhörtes,
Verwunderliches, Katastrophales, wenn einmal in
100 Jahren der Bund den Kantonen ein verfassungs-
mässiges Recht gibt, statt es zu nehmen, wenn er
einmal seit 1848 den Kantonen wieder etwas Leben
einhaucht, statt ihnen Tropfen für Tropfen das Blut
abzuzapfen? Ich habe mich bemüht, in meinem
Eintretensvotum zu zeigen, wie auch bei den neuen
Wirtschaftsartikeln die Kantonssouveränität wieder
bedenklich unterhöhlt wird. Ich habe mich trotzdem
für die Wirtschaftsartikel ausgesprochen und ersuche
Herrn Bundesrat Stampfli, auch seinerseits so weit-
herzig zu sein und den Kantonen die bescheidenen Bro-
samen zu gönnen, die vom Tische des Bundes fallen.

Mein Antrag geht nicht so weit, wie der Antrag
Odermatt im Nationalrat ging. Ich verzichte darauf,
zu verlangen, dass die Kantone auch auf dem Ge-
biete des Agrarrechtes und zum Schütze von wirt-
schaftlich bedrohten Landesteilen von .der Han-
dels- und Gewerbefreiheit abweichende Gesetze
sollen erlassen können, da eine Notwendigkeit hiezu
kaum besteht, wenn der Bund selbst sie für das
ganze Land nicht als gegeben erachtet. Mein Antrag
beschränkt sich auf das Gebiet des Art. 31 bis, Abs. 2,
Lit. a, auf das Gebiet der Erhaltung gefährdeter
Wirtschaftszweige oder Berufe und der Förderung
der beruflichen Leistungsfähigkeit in Handwerk und
Detailhandel, oder wie dann der Wortlaut von Lit. a
schließlich gefasst wird. Ich habe die Gebiete aus-
geschaltet, bei denen Herr Bundesrat Stampfli im
Nationalrat besondere Bedenken hatte.

Art. 31 ter, Abs. 2, sieht eine Kompetenzdele-
gation des Bundes an die Kantone vor. Das ist
etwas, ist aber nur eine Bundesgnade gegenüber den
Kantonen. Bezieht sich diese Kompetenzdelegation
auf alle Wirtschaftsartikel oder nur auf die Befug-
nisse des Art. 31 bis? Ich vermute, nur auf letztere.
Eine bestimmte Erklärung des Bundesrates hier-
über ist sehr erwünscht. Ich möchte Herrn Bundes-
rat Stampfli bitten, sich darüber klar auszusprechen,
ob sich diese Kompetenzdelegation auf Art. 31 bis
beziehen soll oder auf die Wirtschaftsartikel im
allgemeinen, oder auf welche dieser Wirtschafts-
artikel. Bezieht sich diese Delegation nur auf
Art. 31 bis, so soll das gesagt sein. Dann würde sie
aber nach meinem Antrag besser bei Art. 31 bis bei-
gefügt. Ob das eine kleine Verbesserung der Syste-
matik bedeutet, mögen vorab die Herren Nicht-
juristen entscheiden, denen Herr Bundesrat Stampfli
in Sachen Systematik den Vorzug gibt. Das hätte
auch den Vorzug, dass es nicht allzu viel Schweiss,
nicht einmal bundesrätlichen, kostet. Jedenfalls
stelle ich den Antrag, diese Kompetenzdelegation ,
in Art. 31 bis herüberzunehmen.- Sie bildet den
zweiten Satz meines Antrages. Wird dieser ange-
nommen, so gilt die Kompetenzdelegation nicht
mehr für Art. 31 bis, Abs. 2, Lit. a, da mein Antrag
hierfür das verfassungsmässige Recht der Kantone
fordert, immerhin nur soweit und solange der Bund
selber legiferiert.

Besteht denn überhaupt ein so fundamentaler
Unterschied zwischen der Einräumung der verfas-
sungsmässigen Rechte an die Kantone und der
blossen Möglichkeit der Kompetenzdelegation ? Vom
Bunde aus gesehen sicherlich nicht. Wenn der Bund
nicht legiferiert, so ist damit dokumentiert, dass
kein Bedürfnis nach einer allgemeinen Regelung
besteht, oder auch, dass zu grosse Widerstände da-
gegen bestehen. Damit ist aber nicht gesagt, dass
dieses Bedürfnis nicht in einzelnen Landesteilen be-
steht, dass in diesen nicht geradezu eine Notwendig-
keit vorliegt und dass Massnahmen dort auch nicht
durchgeführt werden können oder sollen. Ob nun
der Bund in diesen Fällen eine ' Kompetenzdele-
gation vornimmt, oder ob er die Kantone kraft der
Verfassung gewähren lässt, macht für ihn praktisch
keinen grossen Unterschied aus. Vom Standpunkt
der Kantone aus hat aber die Sache ein anderes
Gesicht. Der Bund kann sich da einmal ein bisschen
revanchieren für die zahllosen Beeinträchtigungen
der kantonalen Souveränität. Er kann in beschei-
denem Masse wenigstens einmal etwas geben, was
die Kantone nicht schon haben. Es können sich
hieraus neue Aspekte kantonaler Souveränität er-
geben^ neue Abgrenzungsmöglichkeiten, die für die
Kantone etwas bedeuten. Die Kantone werden die
Orgien nicht feiern, die ihnen Herr Bundesrat
Stampfli zutraut. Es entstehen auch nicht 25
Wirtschaftsgebiete. Nur einzelne verfassungsmässig
beschränkte Massnahmen können getroffen werden.
Es besteht endlich die Befürchtung, dass der Bund
gar nicht oder zu spät kommt. Eine Kompetenz-
delegation müsste ja wohl auf dem Wege der
Bundesgesetzgebung angeordnet werden, was um-
ständlich ist. %

Es stellt sich in der Sache ganz einfach die Ver-
trauensfrage. Wenn sie der Bundesrat stellt, dürfen
sie auch die Kantone stellen. Wenn der Bund nicht
mehr das nötige Vertrauen zu den Kantonen hat,
dass sie ihre Gesetzgebungskompetenz nicht miss-
brauchen, so fällt die Grundlage unseres Bundes-
staates dahin. Schliesslich besteht der Bund aus den,
Kantonen.

Dem Bunde sollte es überhaupt willkommen sein,
wenn die Kantone auf diesem Gebiete als Pioniere
vorangehen, um Erfahrungen zu sammeln, solange
er selber nicht eingreifen will oder kann. Eine solche
kantonale Erfahrungspraxis für eine nachfolgende
Bundesgesetzgebung hat sich schon bisher auf än-
dern Gebieten bewährt.

Ist die Sache übrigens rein vom rechtlichen
Standpunkt aus so gefährlich ? Wenn der Bund ein
Gesetz erlässt-, so gibt es keine Instanz, die das
Bundesgesetz auf seine verfassungsmässige Zu-
lässigkeit hin überprüfen kann. Das Bundesgericht
ist nicht zuständig, selbst dann nicht, wenn eine
offenkundige Verfassungsverletzung vorliegen sollte.
Ganz anders ist es bei den Kantonen. Gegen kan-
tonale Gesetze ist ein staatsrechtlicher Rekurs an
das Bundesgericht zulässig. Nicht die Gesetz-
gebungsbefugnis als solche kann angefochten wer-
den, aber das Bundesgericht kann prüfen, ob das
Gesetz den verfassungsmässigen Anforderungen ent-
spricht. Vor allem kann es im vorliegenden Falle
prüfen, ob die Massnahmen des Kantons durch das
Gesamtinteresse gerechtfertigt seien, oder ob es sich
um wichtige, in ihrer Existenz gefährdete Wirt-
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schaftszweige oder Berufe handle, oder ob die Mass-
nahmen der Förderung der beruflichen Leistungs-
fähigkeit in Handwerk und Detailhandel dienen. Es
wird den Kantonen also nicht so leicht gemacht,
Gesetze zu erlassen, wie dem Bunde. Diese ver-
fassungsmässigen Schranken dürfen nicht übersehen
werden. Der Handels- und Gewerbefreiheit wird
damit kein Grab geschaufelt. Im Gegenteil: die
kantonalen Massnahmen werden den Sinn haben,
das Handwerk und den Detailhandel zu fördern oder
die in ihrer Existenzgrundlage gefährdeten Wirt-
schaftszweige zu erhalten, sonst liegen sie ja gar
nicht im Gesamtinteresse. Das ist aber Leben,
Pflege kostbaren Lebens.

Würde aber wirklich einmal ein Kanton sein
Gesetzgebungsrecht auf verfassungsmässig unan-
fechtbarer Grundlage missbrauchen, so hätte der
Bund es in der Hand, mit einem Schlag durch eigene
Gesetzgebung diese kantonale Gesetzgebung hin-
wegzufegen.

Ich kann also keinen stichhaltigen Grund für die
Ablehnung des Antrages entdecken. Der Antrag
wird nicht aus Prestigegründen gestellt, nicht aus
Föderalismus um des Föderalismus willen, sondern
um den «Kantonen die Möglichkeit zu geben, in
wirksamer Weise und rasch dem Handwerk und dem
Detailhandel zu helfen und für bedrohte Wirtschafts-
zweige und Berufe einzustehen. •

Ich empfehle Ihnen die Annahme meines An-
trages.

Bundesrat Stampfli: Herr Ständerat Egli hat es
mit grossem Geschick vestanden, die Bedeutung
seines Antrages zu bagatellisieren. Ich erachte es
im Interesse der Wirtschaftsartikel und ihrer An-
nahme als meine Pflicht, Sie auf die Tragweite
dieses Antrages aufmerksam zu machen.

Welchen Zweck hat Art. 31 bis? Keinen ändern
als den, genau die Voraussetzungen und die Fälle
festzusetzen, in welchen vom Grundsatz der Han-
dels- und Gewerbefreiheit abgewichen werden kann.
Die Preisgabe des Grundsatzes der Handels- und
Gewerbefreiheit fällt weiten Kreisen der Wirtschaft
nicht leicht. Sie hat ihre Gegner, und zwar nicht
nur in Handel und Industrie, sondern in weiten
ändern Bevölkerungskreisen. Deshalb muss mit
diesen Abweichungen von der Handels- und Gewerbe-
freiheit sparsam und vorsichtig umgegangen wer-
den. Die Voraussetzungen müssen klar umschrieben
werden. Es ist notwendig, dass der Bund die Ent-
wicklung in den Händen behält, dem nun einmal
durch die Verfassung die Führung der Wirtschafts-
politik des ganzen Landes übertragen ist. Jede
Übermarchung in der Abweichung vom Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit wird die
Gegner der Wirtschaftsartikel vermehren.

Wenn man nun, nach dem Antrag von Herrn
Ständerat Dr. Egli, zulassen wollte, dass überall
da,, wo der Bund von seinen Kompetenzen nach
Art. 31 bis noch nicht Gebrauch gemacht hat, die
Kantone die Freiheit hätten, Gesetze zu erlassen,
welche die Handels- und Gewerbefreiheit einschrän-
ken, dann würde die Zahl der Gegner der Wirt-
schaftsartikel lawinenartig anwachsen; denn diese
Unsicherheit wird wohl kaum einer, der die Preis-
gabe des Grundsatzes der Handels- und Gewerbe-
freiheit als ein Opfer betrachtet, ohne Widerstand

hinnehmen. Die Frage ist gerade heute von prak-
tischer Bedeutung: in der welschen Schweiz ver-
langen die Regierungen vom Bundesrat, dass er sie
ermächtige, die Eröffnung von Migros-Lädeh zu
verbieten. Wenn wir den Antrag des Herrn Egli
annähmen, so hätten die Kantone, solange der
Bund ein Verbot oder eine Einschränkung der Er-
öffnung von Migrosläden nicht erlässt, die Möglich-
keit, ein solches Verbot zu verfügen. Sie könnten
das aber auch tun gegenüber den Konsumvereinen,
und solche Tendenzen sind zweifellos vorhanden.
Glauben Sie, dass das den Konsumvereinen ver-
borgen bleiben wird ? Glauben Sie, dass sie den
Pferdefuss im Antrag des Herrn Ständerat Egli
nicht erkennen werden ? Glauben Sie, dass es ihnen
nicht klar sei, dass damit den Kantonen die Mög-
lichkeit geboten wäre, gegenüber irgendwelchen
Wirtschaftsorganisationen (Konsumvereinen oder
ändern unbequemen Organisationen) ein Verbot zu
erlassen? Sie werden damit die Anhänger des Ge-
nossenschaftswesens noch viel sicherer in die Oppo-
sition treiben, als wenn Sie den Zusatz zu Art. 31 bis
über die Förderung 'der Selbsthilfegenossenschaften
streichen. In dieser Lage sind auch die landwirt-
schaftlichen Genossenschaften. Sie müssen sich
daher darüber im klaren sein, dass mit der Annahme
des Antrages des Herrn Egli den Kantonen Möglich-
keiten in bezug auf Eingriffe in das Wirtschafts-
leben gegeben werden, die heute noch gar nicht

'abzusehen sind.
Herr Egli sagt, die Kantone würden keinen

Missbrauch damit treiben, sie könnten rascher
handeln als der Bund. Das ist richtig; aber man
kann sie auch viel leichter unter Druck setzen. Das
haben wir jetzt gerade erlebt, wo kantonale Parla-
mente einstimmig an den Bundesrat Begehren
richten, er möchte ihnen sofort die Möglichkeit
geben, bestimmte Unternehmungsformen des De-
tailhandels zu verbieten. Ob das wünschenswert ist
oder nicht, darüber spreche ich mich nicht aus.
Aber darüber müssen Sie sich Rechenschaft geben, .
dass alle diese Konsumentenorganisationen ganz
genau wissen, wohin der Antrag Egli schlussendlich
hinausläuft: den Kantonen die Möglichkeit zu
geben, auf Drängen irgendwelcher Kreise in ihrem
Gebiete Eingriffe in die wirtschaftliche Freiheit zu
beschliessen. Das nur in referendumspolitischer
Hinsicht.

Ich möchte aber doch fragen: Ist das erwünscht,
ist es volkswirtschaftlich zu rechtfertigen, dass die
Kantone, solange der Bund sich nicht veranlasst
sieht, solche Eingriffe vorzunehmen, diese Möglich-
keit haben? Sie können solche Massnahmen auch
gegen andere Wirtschaftszweige ergreifen. Es kann
ein Kanton erklären, es sei ihm unerwünscht, dass
eine bestimmte Fabrik auf seinem Gebiet eine
Filiale eröffne. Vielleicht sind diejenigen, die an
der Arbeitsbeschaffung ein Interesse haben, an-
derer Meinung; aber ein bereits bestehender Be-
trieb ist vielleicht so mächtig und so nahe beim
Rathaus, dass e'r es fertig bringt, einen Druck aus-
zuüben, eine Volksversammlung zu organisieren.
Dann gehorcht man ja in den Kantonen solchen
Bestrebungen und solchen Druckversuchen viel
rascher, als das im Bundeshaus der Fall ist. Geben
Sie sich Rechenschaft darüber,dass Sie mit der Er-
teilung einer solchen Blankovollmacht an die Kan-
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tone den Wirtschaftsartikeln aus den Kreisen der
Wirtschaft, die heute noch bereit wären, ihnen zu-
zustimmen, eine gefährliche Gegnerschaft schaffen.

Aber auch rein sachlich ist das einfach nicht zu
verantworten. Es geht nicht an, dass nun ein jeder
Kanton, solange der Bund von der Möglichkeit,
die Handels- und Gewerbefreiheit einzuschränken,
nicht Gebrauch gemacht hat, auf diesem Gebiet
machen kann, was er will. Das Bundesgericht hätte
gar nichts mehr dazu zu sagen, ein Rekurs wäre
nicht mehr möglich; denn nach der Verfassung
hätten die Kantone das Recht, zu legiferieren, so-
lange der Bund das betreffende Gebiet noch nicht
für die eigene Gesetzgebung in Anspruch genommen
hätte. Das bedeutet tatsächlich eine Aufteilung des
Wirtschaftsgebietes der Schweiz in 25 kantonale
Wirtschaftsgebiete. Damit kämen wir weit hinter
das Jahr 1874 zurück!

Nun die Systematik. Ich habe bis jetzt nicht
gewusst, dass die Systematik ein Monopol der
Juristen ist; das ist doch eine Frage der Logik, und
die Logik ist noch lange nicht das Monopol der
Juristen! Dann darf ich Herrn Egli bescheiden
sagen, dass ich einmal auch Bundesstaatsrecht
studierte, sogar im Doktorexamen darin geprüft
wurde, und schon gelegentlich die Feststellung
gemacht habe, dass mir von den Kenntnissen, die
ich in dieser Disziplin an der Hochschule erworben
habe, mehr geblieben ist als manchem praktizieren-
den Juristen ! Der Bundesrat hatte ursprünglich gar
nicht die Absicht, diese Kompetenzdelegation
ausserhalb des Art. 31 bis zu regeln; im Gegenteil,
er hat diese Kompetenzdelegation im ursprünglichen
Artikel 32 geregelt. Vom Ständerat ist er dazu
getrieben worden, diese Kompetenzdelegation weg-
zunehmen und in einem besondern Artikel 31 ter
unterzubringen, weil der Ständerat damals Wert
darauf gelegt hat, den Kantonen noch besondere
Kompetenzen in bezug auf das Gastwirtschafts-
gewerbe und das Lichtspieltheatergewerbe vorzu-
behalten. Wenn aber schon in einem besondern
Art. 31 ter kantonale Kompetenzen auf dem Gebiete
des Gastwirtschaftsgewerbes und der Lichtspiel-
theater vorbehalten wurden, hatte es keinen Sinn,
in Art. 31 bis noch einmal separat den Kantonen
Kompetenzen in bezug auf Ausnahmen von der
Handels- und Gewerbefreiheit einzuräumen. So ist
dann diese Trennung entstanden. Diese Systematik
ist also auf den Ständerat und nicht auf den Bundes-
rat zurückzuführen. Im ursprünglichen Entwurf
stand nämlich ausdrücklich (in Art. 32, der nun
durch Art. 31 bis ersetzt wurde): „Die in Absatz l
und 2 genannten Vorschriften werden auf dem Wege
der Gesetzgebung ei-lassen. Diese (also die Gesetz-
gebung) berücksichtigt die Mitwirkung der Kantone
und behält ihnen jene Gebiete und Aufgaben vor,
die keiner allgemeinen Regelung durch den Bund
bedürfen." Also genau die Bestimmung^ die Sie nun
unter Art. 31 ter am Schluss finden.

Nun habe ich die Meinung, dass man den Kan-
tonen genügend entgegenkomme, wenn man ihnen
für die Gebiete, für welche eine allgememschwei-
zerische Regelung nicht nötig ist, die Möglichkeit
gibt, Gesetze zu erlassen, die vom Grundsatz der
Handels- und Gewerbefreiheit abweichen können.
Überall da aber, wo eine schweizerische Regelung
den volkswirtschaftlichen Interessen entspricht, ist

es Sache des Bundes und nicht der Kantone,
gesetzgeberisch vorzugehen. Ich glaube, das ist eine
vernünftige Teilung der Aufgaben zwischen Bund
'und Kantonen. Der Bund behält sich ausdrücklich
den Erlass von Massnahmen, die vom Grundsatz
der Handels- und Gewerbefreiheit abweichen, kön-
nen, für diejenigen Gebiete vor, die einer allgemein-
schweizerischen Regelung bedürfen, und er belässt
den Kantonen jene Gebiete, für welche sich eine
allgemeinschweizerische Regelung nicht als Not-
wendigkeit erweist. Ich glaube, mit dieser Ordnung
dürften sich auch die Föderalisten begnügen. Es ist
ja nicht nötig, dass der Bund den Kantonen, wie
sich Herr Ständerat Egli auszudrücken beliebte,
Leben einhauche; das besorgen die Föderalisten,
sie haben den Bund hiezu nicht nötig. Ich mache

*Sie auf die Konsequenzen des Antrages Egli auf-
merksam, dessen Annahme die schwerste Gefähr-
dung der Wirtschaftsartikel bedeuten würde, die
überhaupt denkbar ist; sie würde viel schwerer
wiegen, als die Streichung des" Zusatzes über die
Förderung der Genossenschaften. Deshalb beantrage
ich Ihnen, den Antrag Egli abzulehnen.

Iten: Die Ausführungen des Herrn Bundesrat
Stampfli veranlassen mich, hier zugunsten des An-
trages Egli das Wort zu ergreifen. Die Ausführungen
des Chefs des Volkswirtschaftsdepartementes sind
nach nîeinem Dafürhalten eine Diskriminierung der
Gesetzgebung der Kantone. Wenn seine Ansicht
richtig wäre, so würden die Kantone ihre Gesetze
nach wirtschaftlicher Interessengruppierung erlas-
sen. Ich glaube, die Geschichte der schweizerischen
Rechtsentwicklung zeigt uns, dass dies nicht dei-
Fall ist. Tatsache ist, dass die Rechtsentwicklung
über die Gesetzgebung der Kantone ging und meines
Erachtens auch heute noch gehen kann. Die Kan-
tone sind jene staatlichen. Gebilde, die zuerst in der
Lage waren, über -irgendwelche Rechtsverhältnisse
zu legiferieren. Was sich in den Kantonen bewährte,
hat der Bund jeweilèn übernommen. Ich sehe nicht
ein, wieso der Bund bei der Kompetenz von Artikel
31 bis, Absatz 2, Lit. a, nicht ebenfalls den Kantonen
das gleiche verfassungsmässige Recht geben sollte,
hier zu legiferieren.

Ich möchte der Auffassung des Herrn Departe-
menstvorstehers widersprechen, wonach auf dem
Wege des staatsrechtlichen Rekurses über die Ge-
setzgebung der Kantone, gestützt auf diese von
Herrn Kollega Egli beantragte Kompetenz, nicht
überprüft werden könnte. Gewiss würden die Kan-
tone ein verfassungsmässiges Recht zur Legiferie-
rung haben; aber dieses ist nicht unbeschränkt,
sondern durch die Verfassung genau umschrieben.
Es ist an verschiedene Voraussetzungen geknüpft;
einmal ist nötig, dass das Gesamtinteresse ' es
rechtfertigt, dann muss die Gesetzgebungskompe-
tenz der Kantone, die Herr Kollega Egli vor-
schlägt, zur Erhaltung wichtiger, in ihrer Existenz-
grundlage gefährdeter Wirtschaftszweige oder Be-
rufe und zur Förderung der beruflichen Leistungs-
fähigkeit dieser Berufe ausgeübt werden. Es sind
also verschiedene verfassungsrechtliche Voraus-
setzungen statuiert. Das Bundesgericht hat auf dem
Wege des staatsrechtlichen Rekurses zu prüfen, ob
bei der Gesetzgebung der Kantone die verfassungs-
mässigen Voraussetzungen eingehalten sind, ob das
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Gesamtinteresse sie rechtfertigt, ob eine Massnahme
zur Erhaltung von Wirtschaftszweigen und Berufen
nötig ist, ob es sich um wichtige Wirtschaftszweige
und Berufe handelt, ob diese in ihren Existenzgrund-
lagen gefährdet sind. Das alles sind verfassungs-
mässige Voraussetzungen, die das Bundesgericht
überprüfen kann, im Gegensatz zur Gesetzgebung
des Bundes. Diese unterliegt, wie ich beim Eintre-
tensvotum festgehalten habe, nicht der Überprüfung
durch das Bundesgericht. Die Überprüfung nach
der Verfassungsmässigkeit kann gegenüber einem
Bundesgesetz, das auf Grund von Art. 31 bis, Abs. 2,
Lit. a, .erlassen wird, nicht erfolgen. Das ist die
rechtliche Konsequenz, die sich aus dem Antrag
Egli ergibt. Deswegen ist es verfassungsmässig aus-
geschlossen, dass die Kantone in der Gesetzgebung
Orgien feiern können. Herr Kollege Egli will diese
Kompetenz nur auf das Gebiet von Handwerk und
Detailhandel beschränken, so dass das Beispiel, das
Herr Bundesrat Stampfli bezüglich der industriellen
Etablissemente angeführt hat, die eventuell ver-
boten werden könnten, nicht zutrifft. Es handelt
sich nach dem Antrag Egli nicht um eine Legife-
rierung im Industriebereich.

Die heutige Diskussion zu Abs. 4 hat auch ge-
zeigt, dass es wahrscheinlich ein frommer Wunsch
der Wirtschaftsartikel bleiben wird, dass der Bund
gestützt auf Art. 31 bis, AI. 2, Lit. a, zu einer
Schutzgesetzgebung für den gewerblichen Mittel-
stand kommen werde. Wir in den innerschweize-
rischen Kantonen, und ich glaube auch die west-
schweizerischen Kantone, sind nicht bereit, den
gewerblichen^ Mittelstand zu opfern. Deswegen ist
der Antrag Egli eine hochwichtige, föderalistische
Angelegenheit. Ich möchte Ihnen beantragen, ihm
zuzustimmen.

M. Bosset, rapporteur: De cette discussion sur
les articles si importants qui nous occupent mainte-
nant il appert la nécessité de prévoir un certain
nombre de dispositions.

Je crois que, dans le cas particulier, il serait
indiqué comme nous l'avons fait deux fois déjà
aujourd'hui de renvoyer également à la commission
la proposition de M. Egli qui est d'ailleurs un de
ses membres — et voici pourquoi:

II y a tout d'abord ici une notion de droit à
élucider. Cette question est la même pour la propo-
sition de M. Egli que pour l'amendement déposé
par M. Quartenoud au Conseil national, amende-
ment dont nous aurons l'occasion de parler lorsque
nous en serons à l'article 34ter, dernier alinéa. En
effet, le point de savoir si l'autorisation pour les
cantons d'édicter des prescriptions ou pour la
Confédération d'autoriser les cantons à le faire et
si ces dispositions se heurtent à certains arrêts du
Tribunal fédéral basés sur les articles transitoires
de la Constitution sauf erreur est une question de
droit qu'il faut élucider. Il nous paraît que préalable-
ment à toute décision définitive dans ce domaine
aussi bien sur la proposition de M. Egli que sur
l'amendement de M. Quartenoud il serait bon
d'être éclairé par un avis du Département fédéral
de justice et police.

J'ajoute que, si la proposition Egli était votée,
cela impliquerait la suppression de l'article 31 ter
dont nous ne nous sommes pas encore entretenus.

Par contre, il y aurait peut-être un certain intérêt
à ce que la discussion intervînt aussi sur cet article
ce qui sans doute ne serait pas le cas si automatique-
ment il se trouvait biffé ensuite de la proposition
Egli:

Enfin, et je dis ceci pour l'édification du conseil,
il y a lieu de relever qu'au cours d'une brève séance
tenue cet après midi en présence de M. le conseiller
fédéral Stampfli la commission a constaté qu'il
était quasi impossible de liquider au cours de cette
session les différentes dispositions des articles
économiques et surtout les divergences qui peuvent
éventuellement surgir avec l'autre chambre. Or ces
articles sont d'une portée trop considérable, ils sont
trop définitifs pour l'avenir du pays, pour que leur
discussion intervienne en quelque sorte sans être
complétée par un débat général et ensuite par un
nouvel examen par votre commission. Dans ces
conditions nous estimons qu'il convient que la
commission après avoir entendu le débat général
sur tous les articles qui nous sont soumis reprennent
ceux de ces articles qui lui auront été renvoyés et
les examine à nouveau, notamment l'article de
compétence des cantons comme du reste une autre
disposition discutée ce matin •— je veux dire la
lettre a du deuxième alinéa de l'article 31 bis —
sur la base d'un avis du- Département fédéral de
justice et police. Je pense qu'ensuite et seulement
ensuite la discussion pourra être plus utile et plus
fructueuse. Je vous propose donc de renvoyer à la
commission la proposition de M. Egli.

Egli: Es ist so, wie der Herr Präsident sagt. Ich
habe eingangs erklärt, dass ich nicht unglücklich
sei, wenn mein Antrag an die Kommission gewiesen
werde.

Gestatten Sie mir noch zwei Bemerkungen. Herr
Bundesrat Stampfli hat erklärt, dass durch die An-
nahme dieses Antrages die Zahl der Gegner der
Wirtschaftsartikel vermehrt werde. Man kann auch
die gegenteilige Schlussfolgerung daraus ziehen:
die Annahme dieses Artikels wird für die Wirt-
schaftsartikel werben. Die Befürchtungen von
Herrn Bundesrat Stampfli treffen nicht zu, denn
wir haben ja Abs. 4: „Der Bund fördert die auf
Selbsthilfe beruhenden Organisationen der Wirt-
schaft." Das ist ein Verfassungsartikel, und gegen
diesen können auch die Kantone nicht legiferieren.
Zudem hat Herr Kollega Iten darauf aufmerksam
gemacht, dass sich mein Antrag nur auf Handwerk
und Detailhandel bezieht und nicht auf Mirgos und
Konsumgenossenschaften. Wenn man noch ein
Bedenken hätte, könnte mein Antrag vor dem
Artikel über die Selbsthilfegenossenschaften ein-
gefügt werden, dann würde er sich schon systema-
tisch nicht auf die Selbsthilfeorganisationen bezie-
hen können.

Schließlich möchte ich formell Herrn Bundesrat
Stampfli bitten, seine Meinung darüber abzugeben,
ob sich die Kompetenzdelegation des Art. 31 ter,
Abs. 2, nur auf Art. 31 bis bezieht oder allgemein
auf die Wirtschaftsartikel. Er hat bereits an Hand
der Entstehungsgeschichte dargelegt, dass früher
diese Kompetenzdelegation bei den Ausnahmen von
der Handels- und Gewerbefreiheit eingeordnet war.
Er hat damit wohl zum Ausdruck bringen wollen,
dass auch jetzt nur diese Befugnisse gemeint seien.
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Aber ich lege Wert darauf, das vom Bundesratstisch
aus ausdrücklich bestätigt zu hören.

Wenk: Ich beantrage Ihnen, über den Antrag
Egli heute abzustimmen und ihn nicht an die Kom-
mission zurückzuweisen. Der Ständerat setzt sich
dem Vorwurf der Verschleppung aus, wenn er nun
einen Artikel nach dem ändern an die Kommission
zurückweist. Herr Weber hat schon in der Kom-
mission darauf hingewiesen, dass der Eindruck im
Volk entstehe, es handle sich um Verschleppungs-
taktik. Herr Bundesrat Stampfli hat überzeugend
dargelegt, dass einmal in referendumspolitischer
Beziehung die Annahme des Antrages Egli dazu
führen würde, dass die Wirtschaftsartikel nicht
zustande kommen. Er hat aber auch sachlich mit
Recht darauf hingewiesen, dass das Wirtschafts-
gebiet unseres Landes nicht in einzelne Kantons-
gebiete zerschnitten werden kann. Welche Verhält-
nisse würden wir zwischen Baselstadt und Baselland
erhalten, wenn wir zur differenzierten Arbeiter-
schutzgesetzgebung noch eine differenzierte Wirt-
schaftsgesetzgebung erhielten !

Herr Iten hat mit aller Deutlichkeit erklärt,
worum es geht. Er hat zwar die Ausführungen von
Herrn Bundesrat Stampfli bestritten in bezug auf
seine Einstellung zu den Genossenschaften. Aber
Herr Iten hat gesagt: „Wir lassen es nicht zu, dass
der Mittelstand der Urkantone vernichtet wird."
Wir wollen das auch nicht. Das ganze Schweizervolk
will nicht, dass der Mittelstand unter den bestehen-
den wirtschaftlichen Verhältnissen vernichtet wird.
Es ist Aufgabe der Bundesgesetzgebung, wenn nötig
— und sie hat dies getan, allerdings mit einer Unge-
rechtigkeit, indem sie die Genossenschaften in
gleicher Sache anders behandelte als den Mittel-
stand — die erforderlichen Gesetze zu erlassen, und
sie wird es auch in Zukunft tun, wenn sie die
Berufsgruppen, die arbeiten wollen, am Leben er-
halten will. Das ist eine Selbstverständlichkeit.

Was wäre der Erfolg des Antrages Egli? Täu-
schen Sie sich nicht; glauben Sie nicht, dass, wenn
dieser Antrag angenommen wird, Sie frisch-fröhlich
Gesetze erlassen könnten. Der Erfolg wäre nämlich,
dass sofort eine Initiative lanciert würde mit der
Forderung, dass man die betreffenden Gebiete für
die ganze Eidgenossenschaft ordne, um den Kan-
tonen das Handwerk zu legen.

Bundesrat Stampfli: Es kann kein Zweifel dar-
über bestehen, dass die in Art. 31 ter vorgesehene
Kompetenzdelegation sich nur auf Art. 31 bis be-
ziehen kann. Das geht aus der Geschichte der Ent-
stehung klar hervor. Ursprünglich war diese Kompe-
tenzdelegation-, wie ich schon auseinandergesetzt
habe, unter dem frühern Art. 32 ter geordnet, der
in der neuen Vorlage durch Art. 31 bis ersetzt wurde.
Die Umstellung ist lediglich dadurch erfolgt, dass
ein besonderer Art. 31 ter eingeschaltet wurde, der
einen Vorbehalt für die Legiferierung der Kantone
auf dem Gebiete des Gastwirtschaftsgewerbes
machte. Da hat man gefunden, es habe keinen Sinn,
in zwei Artikeln Kompetenzen zugunsten der
Kantone vorzubehalten. Die Kompetenzdelegation
ist auch für die ändern Artikel nicht unbedingt
notwendig. Wo es sich nicht um Abweichungen
vom Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit

Ständerat, — Conseil des Etatt. Itti,

handelt, haben die Kantone ohnehin die Möglich-
keit, zu legiferieren, solange nicht der Bund von
seiner Kompetenz Gebrauch gemacht hat. Das ist
unsere Stellungnahme gegenüber dem Zusatz, den
Herr Nationalrat Quartenoud zu Art. 34 ter bean-
tragt hat.

Noch ein kurzes Wort über den Sinn des An-
trages Egli. Es ist unrichtig, wenn von Herrn Iten
und auch von Herrn Dr. Egli behauptet wird, dass
die Kantone nur dann vom Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit abweichen können, wenn es
sich um Gewerbe und Detailhandel handelt. Die
Einengung, die von der Kommissionsmehrheit in
Lit. a vorgenommen wurde, bezieht sich ja nur auf
die Förderung der beruflichen Leistungsfähigkeit.
In Lit. a wird aber ausdrücklich gesagt, dass Mass-
nahmen, die vom Grundsatz der Handels- und Ge-
werbefreiheit abweichen können, zur Erhaltung
wichtiger, in ihrer Existenzgrundlage gefährdeter
Wirtschaftszweige erlassen werden können. Unter
diesen Wirtschaftszweigen sind nicht nur Gewerbe
und Detailhandel verstanden, sondern dazu gehören
auch alle Wirtschaftszweige und Berufe, die Indu-
strie inbegriffen. Da liegt also ein fundamentaler
Irrtum vor. So wie der Antrag lautet, würden die
Kantone die Möglichkeit haben, für alle Wirtschafts-
zweige Massnahmen, die vom Grundsatz der Han-
dels- und Gewerbefreiheit abweichen, zu erlassen.
Das kann auch ein Jurist nicht anders verstehen,
sonst wäre es gegen die Logik. Vor solchen Konse-
quenzen scheint es aber auch Herrn Ständerat Dr.
Iten zu grauen. Deshalb will er glauben machen,
der Antrag Egli beschränke sich auf Handwerk und
Detailhandel. Das ist, wie ich Ihnen nachgewiesen
habe, nicht der Fall.

Nun muss ich mich auch bass wundern, dass
Herr Ständerat Iten glaubt, diese Kompetenz-
delegation zugunsten der Kantone sei nötig, um den
Untergang des kaufmännischen Mittelstandes zu
verhindern. Man könnte wahrhaft glauben, der
Bund habe bis jetzt überhaupt nichts getan zur Er-
haltung des kaufmännischen Mittelstandes, er wolle
nichts mehr tun. Dann brauchten wir ja diese Wirt-
schaftsartikel nicht zu beraten ! Die Konsumvereine
haben sie nicht verlangt, der Migrosgenossenschafts-
bund auch nicht, und dasselbe ist von der Industrie
zu sagen. Die Kreise, die Herr Ständerat Iten ver-
tritt, haben die Wirtschaftsartikel gefordert. Wenn
aber nach seiner Meinung mit diesen Wirtschafts-
artikeln der kaufmännische Mittelstand nicht ge-
rettet werden kann, dann können wir uns die Fort-
setzung dieser Beratungen ersparen! Aber wenn
Herr Ständerat Iten glaubt, man könne mit kan-
tonalen Erlassen, sagen wir einmal auf dem,,um-
fassenden" Wirtschaftsgebiet des Kantons Zug, den
schweizerischen Mittelstand retten, dann glaube
ich, gibt er sich doch einer Täuschung hin. Ohne die
Hilfe des Bundes wird dem kaufmännischen Mittel-
stand nicht zu helfen sein. Wir wollen uns hier doch
nicht in Extremen bewegen, sondern bei der Sache
bleiben und aussprechen, was ist. Das ist, dass nur
der Bund wirklich, und niemals die Kantone,
bedrohten Wirtschaftszweigen helfen kann, auch
wenn die Kantone glauben, mit Gelegenheitsmass-
nahmen gewisse Kreise vorübergehend beruhigen
zu können. Es wird immer nur eine vorübergehende
Hilfe sein. Eine wirkliche Hilfe wird nur — das
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haben übrigens die Erfahrungen der Kriegsjahre
bewiesen — der Bund zu bringen imstande sein.

Deshalb sage ich: Es ist die einzige vernünftige
Regelung, welche überhaupt denkbar ist, die der
Bundesrat vorschlägt, diejenigen Abweichungen von
der Handels- und Gewerbefreiheit, die keiner all-
gemein schweizerischen Regelung bedürfen, den
Kantonen zu überlassen, diejenigen aber, die nur
durch eine schweizerische Regelung getroffen wer-
den können, dem Bunde vorzubehalten, es aber
auch dem Bunde zu überlassen, zu sagen, welche
Gebiete der Gesetzgebung der Kantone überlassen
werden können.

Ich schliesse mich der Meinung von Herrn
Ständerat Wenk an. Wir werden in der Kommission
nicht viel weiter kommen, die Geister werden sich
scheiden je nach der Anschauung und Beurteilung
desjenigen, was auf wirtschaftlichem Gebiet von
Bund und was von den Kantonen mit Erfolg vor-
gekehrt werden kann. Deshalb würde auch ich die
Abstimmung heute schon vorziehen und auf die
Rückweisung an die Kommission verzichten.

Le Président: Est-ce que M. Egli entend res-
treindre l'article 31 bis à l'artisanat et au commerce
de détail ?. Il serait nécessaire de le préciser. Il fau-
drait que nous soyons au clair sur ce que nous
devons voter.

Egli: Ich habe tatsächlich nicht die Meinung,
meinen Antrag nur auf Handwerk und Detailhandel
einzuschränken. Er betrifft die ganze Lit. a. Da hat
Herr Bundesrat Stampfli recht.

Aber das möchte ich nochmals betonen: auf die
Selbsthilfegenossenschaften kann er sich niemals
beziehen, weil hier eine verfassungsmässige Schranke
in der Bundesverfassung selbst besteht. Wenn Sie
noch Zweifel haben — ich wiederhole es —, so kann
der Antrag vor dem Absatz über die Selbsthilfe-
genossenschaften eingefügt werden. Dann ist auch
systematisch jeder Zweifel ausgeschlossen.

Le Président: M. Egli entend donner un sens
général à sa proposition.

Nous commençons par voter pour savoir si nous
voulons nous prononcer sur le fond ce soir ou si nous,
voulons renvoyer à la commission. Le président de la
commission a proposé le renvoi ; M. Wenk propose de
voter immédiatement sur la proposition de M. Egli.

Abs t immung . — Vote.
Für den Antrag Wenk 21 Stimmen
Für den Rückwefeungsantrag Bosset 12 Stimmen

Für den Antrag Egli 16 Stimmen
Dagegen 17 Stimmen

Abs. 1. Art. Siter BV.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Antrag Killer, Eymann, Klaus, Klöti, Schaub und
Wenk.

1.... von der persönlichen Befähigung und die
Zahl gleichartiger Betriebe vom Bedürfnis abhängig
zu machen.. .

Alinea 1. Art. 31 ter Cst.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Proposition Killer, Eymann, Klaus, Klöti, Schaub
et Wenk.

l....et le nombre des établissements similaires à
un besoin...

M. Bosset, rapporteur: Cet article prévoit, en son
premier alinéa, la possibilité pour les cantons de lé-
giférer en matière d'exploitation de cafés, restau-
rants et cinématographes. Telle était la proposition
initiale du Conseil fédéral. Le Conseil national et
votre commission proposent de sortir les cinémato-
graphes des dispositions de cet article qui ne viserait
plus ainsi que l'exploitation des cafés et restaurants.

Les cantons ont donc le droit de subordonner
l'exploitation de ces établissements à des capacités
professionnelles et de limiter leur nombre en vertu
de la clause de besoin pour autant que ces établisse-
ments soient menacés dans leur existence par une
concurrence excessive.

La législation peut également, nous le verrons
pour l'article suivant, déléguer certaines compé-
tences aux cantons, mais nous voulons rester au
premier alinéa de cet article 31 ter.

Cet alinéa 1er, nous l'avons signalé dans notre
rapport général, pourrait, à la demande des sociétés
suisses qui exploitent des établissements sans alcool,
être complété dans le sens que la question de besoin
serait appréciée différemment pour les établisse-
ments qui vendent de l'alcool et ceux qui le proscri-
vent. Nous pensons qu'il pourrait être fait droit au
vœu des pétitionnaires qui se sont adressés à notre
commission.

En résumé, avec le Conseil national, nous vous
proposons sous réserve de quelques modifications
rédactionnelles qui avaient été acceptées par le Con-
seil national et par notre commission d'adhérer au
projet du Conseil fédéral, à l'.exception des cinémato-
graphes qui ne figureraient plus dans le texte même
de cet article.

Killer: Unser Antrag, im ersten Satz beizu-
fügen: „die Zahl gleichartiger Betriebe vom Be-
dürfnis abhängig zu machen", bezweckt Klarheit
darüber zu schaffen, dass bei der Entscheidung über
die Bedürfnisfrage im Gastwirtschaftsgewerbe diese
gesondert nach alkoholführenden und alkoholfreien
Betrieben behandelt wird. Sie werden der Presse
und Zuschriften entnommen haben, dass die Dele-
giertenversammlung sämtlicher schweizerischer Ver-
einigungen gegen den Alkoholismus am 18. No-
vember in Ölten dem Art. 31 ter den Kampf angesagt
hat, weil er die Ausdehnung der Bedürfnisklausel
auf die alkoholfreien Gaststätten bringt. Sie fürch-
ten, dass diese Ausdehnung in vielen Gemeinden
alkoholfreie Betriebe verunmöglichen könnte, in-
dem die betreffenden Gemeinde- oder kantonalen
Behörden einfach erklären würden : „Man kann auch
in alkoholführenden Wirtschaften Kaffee, Tee,
Süssmost u. dgl. trinken." Diese Meinung ist ganz
besonders durch das Votum eines prominenten Ver-
treters des Gastwirtschaftsgewerbes, Herrn von All-
men, im Nationalrat hervorgerufen worden, der er-
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klärte, es gebe in der ganzen Schweiz keine Wirt-
schaft mehr, die nicht gerne alkoholfreie Getränke
ausschenke.

Herr Bundesrat Stampfli hat zwar im National-
rat die Erklärung abgegeben, dass die genannte Be-
stimmung überhaupt nur einen vernünftigen Sinn
habe, wenn sie so ausgelegt werde, dass die Be-
dürfnisfrage für alkoholfreie und alkoholführende
Wirtschaften gesondert beurteilt werde, und dass
nicht der Umstand, dass es genügend alkoholfreie
Wirtschaften gibt, einen Grund bilden könne, um
die Eröffnung alkoholfreier Wirtschaften zu ver-
weigern, wenn überhaupt keine alkoholfreie Wirt-
schaft besteht oder ein Bedürfnis nach weitern
alkoholfreien Wirtschaften tatsächlich vorhanden
ist. Dieses Wort von Herrn Bundesrat Stampfli ist
eine gewisse Beruhigung. Ich glaube ohne weiteres,
wenn er im Streitfall zu entscheiden hätte, dass er
im vorgenannten Sinn entschiede. Aber nicht Herr
Bundesrat Stampfli oder sein Nachfolger haben bei
solchen Streitigkeiten das letzte Wort, sondern das
Bundesgericht. Da hegen die Juristen Zweifel, ob
die Fassung, wie -sie aus dem Nationalrat hervor-
gegangen ist, nicht im Sinne des Herrn von Allmen
ausgelegt werden könnte. Ein Bundesrichter hat mir
erklärt, dass seines Wissens in Streitigkeiten wegen
eines Wirtschaftspatentes das Bundesgericht noch
immer auf den Entscheid der u'ntern Instanzen die
Bedürfnisfrage betreffend abgestellt habe. So wäre
der Fall denkbar, dass in Anbetracht des nicht ganz
einwandfrei klaren Textes alkoholführende und
alkoholfreie Wirtschaften untereinandergerechnet
werden könnten. Wird aber der Ausdruck „gleich-
artige Betriebe" eingesetzt, so ist dieser Gefahr vor-
gebeugt, und wenn irgendwo ein Wirteverein eine
willfährige Behörde in einer Ortschaft fände, die
das Bedürfnis nach einer alkoholfreien Wirtschaft
verneinen würde, wäre doch die Möglichkeit ge-
geben, dass ein solcher Beschluss durch das Bundes-
gericht wegen Willkür aufgehoben werden könnte.
Man kann in dieser Beziehung bei den Verfassungs-
bestimmungen nicht deutlich genug sein. Nachdem
ich wiederholt festgestellt habe, dass AI. 6 des
Art. 32 bis B V, der das Alkoholregime betrifft, bis
heute missachtet wird, habe ich doppelten Grund,
bei allen Massnahmen, die mit Alkohol zu tun haben,
eine klare Vorschrift zu verlangen.

Herr Nationalrat von Allmen hat weiter erklärt:
„Eine unbeschränkte Ausbreitung alkoholfreier und
gemeinnütziger Betriebe hätte für das Gastgewerbe
ruinöse Folgen und würde einer ungerechten Vor-
zugsstellung der alkoholfreien Wirtschaften gleich-
kommen." Dieser Ausspruch übersieht, dass die viel
zu vielen alkoholführenden Wirtschaften leider zu
oft ruinöse Folgen für einzelne Personen und ganze
Familien im Schweizerland hatten und noch haben.
Aus dieser Erfahrung heraus hat der verstorbene
Pfarrer Rudolf in seiner Schrift „Planung im Gast-
gewerbe" die Reduktion der Alkoholwirtschaften
um einen Drittel verlangt, und nur unter dieser
Voraussetzung dem Begehren zugestimmt, dass die
alkoholfreien Betriebe der Bedürfnisklausel unter-
stellt werden. Das hat man im Nationalrat nicht
gesagt, als man ihn als Kronzeugen für die vor-
gesehene Regelung anführte.

Gegenüber 24 000 Alkoholbetrieben in der
Schweiz gibt es maximal 1200 alkoholfreie. Davon

entfallen rund 450 auf die Städte mit mehr als
10 000 Einwohnern. Der zweite Satz des Art. 31 :
„Dabei ist der Bedeutung der verschiedenen Arten
von Wirtschaften für das Gemeinwohl angemessen
Rechnung zu tragen", darf deshalb nicht bloss
Dekoration bleiben. Die Wirtshausreform ist eine
Frage, die ebenso wichtig oder noch wichtiger ist als
andere. Die Lösung ist in praktischer Form durch
Frau Prof. Orelli, deren gütiges Antlitz auf der dies-
jährigen Pro Juventute-Marke uns entgegenleuch-
tet, vorgeschlagen worden. Ihre Stiftung zur Er-
richtung von Gemeindestuben und Gemeindehäu-
sern, die ihren 25jährigen Bestand feiern konnte,
soll nach den Worten von Frau Orelli dahin wirken,
dass die Gemeinden oder der Staat ihren Bürgern
kostenlos Lokalitäten zur Verfügung stellen, die
einen Ersatz für das Wirtshaus bieten. Das wäre
je nach Bedürfnis ein Gemeindehaus mit Lese-, Lehr-
und Unterhaltungssälen, oder für kleinere Verhält-
nisse freundlich eingerichtete Gemeindestuben,
wiederum mit Gelegenheit zu einfacher alkoholfreier
Bewirtung. Es ist daher verständlich, wenn die
Gemeindestuben-Stiftung sich gegen die Tendenz
wehrt, solche gemeinnützige Werke hintanzusetzen.
An ihrer Tagung vom 23. Oktober fasste sie eine
Resolution, in der es heisst: „Es will versucht
werden, mit Hilfe des neuen Wirtschaftsartikels
31 ter B V und der darin vorgeschlagenen allgemeinen
Bedürfnisklausel für das Gastgewerbe die freie Ent-
faltung der heute noch dringlichen Bestrebungen
der Wirtschaftsreform zu unterbinden. Die Ver-
sammlung hält dafür, dass nicht eine Drosselung,
sondern im Interesse des Gemeinwohls eine bewusste
Förderung dieser Bestrebungen geboten ist. Die Ver-
sammlung betrachtet die vorliegende Fassung des
erwähnten Artikels als unannehmbar und erwartet,
indem sie auf die Gefahr wachsender Opposition
hinweist, dass die eidgenössischen Räte diese Ge-
fährdung einer als allseitiges Verständigungswerk
gedachten Verfassungsrevision durch Streichung
von Abs. l des Art. 31 ter vermeiden."

Herr Ständerat Egli hat beim Eintreten erklärt,
dass die Wirtschaftsartikel die freie Initiative
hemmen. Sollte die Bedürfnisklausel dazu benutzt
werden, um die Initiative auf diesem für das
Gemeinwohl so wichtigen Gebiet zu unterbinden,
so wäre das ein Vergehen gegen die Gesundheit
unseres Volkes. Man wird die kritischen Stimmen
nur beruhigen können durch die klipp und klare
Vorschrift, dass bei der Untersuchung des Bedürf-
nisses nur gleichartige Betriebe miteinander ver-
glichen werden dürfen und dabei alle Bestrebungen,
die für das Gemeinwohl von grosser Bedeutung sind,
besonders berücksichtigt werden.

Iten: Ich möchte Ihnen beantragen, die Fassung
so zu lassen, wie sie der Bundesrat beantragt hat,
und zwar sowohl in bezug auf das Wirtschafts-
gewerbe wie auch auf das Lichtspieltheatergewerbe.
Was das Wirtschaftsgewerbe betrifft, sehe ich nicht
ein, wieso man dem Antrag Killer zustimmen soll,
denn auch nach der Fassung des Bundesrates ist es
möglich, nach dem Ermessen des Kantons die gleich-
artigen Betriebe einer besondern Bedürfniszahl zu
unterstellen. Es ist aber nach dieser Fassung auch
möglich, und das Bedürfnis kann sich unter gewissen
Umständen ergeben, dass die alkoholfreien Betriebe
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den alkoholführenden Betrieben gleichgestellt wer-
den. Man sollte den Kantonen dieses Ermessen über-
lassen, es ihnen anheimstellen, wie sie diese Frage
lösen wollen.

Ferner beantrage ich Ihnen, das Lichtspiel-
theatergewerbe ebenfalls als dasjenige Gewerbe zu
bezeichnen, über das die Kantone nach Bedürfnis
befinden können, im Gegensatz zum Beschluss des
Nationalrates. Das Departement des Innern hat bei
anderer Gelegenheit erklärt, es sei nur möglich, auf
gesamtschweizerischem Boden eine Regelung zu
finden. Ich sehe die Gründe für diese Auffassung
nicht ein. Ich habe die Auffassung, dass ein Bedürf-
nis seitens der Kantone besteht, hier regelnd einzu-
greifen. Ich erinnere mich an einen Fall in unserm
Kanton, wo es als Mangel empfunden wurde, dass
der Kanton nicht die Macht hatte, die Zahl der
Lichtspieltheater von einem Bedürfnis abhängig zu
machen. Die Filmleihverträge, die schweizerischer-
seits bestehen, geben nicht die nötige Sicherheit,
dass nicht die Übersetzung im Lichtspieltheater-
gewerbe weiter um sich greift. Mit der Übersetzung
dieses Gewerbes ist eine grosse kulturelle Gefahr
verbunden. Deswegen möchte ich den Kantonen die
Kompetenz erhalten wissen, auch im Lichtspiel-
theatergewerbe die Zahl der Betriebe vom Bedürfnis
abhängig zu machen. Ich beantrage Ihnen daher,
der Fassung des Bundesrates zuzustimmen.

Bundesrat Stampf li: Ich kann meinerseits dem
Antrag von Herrn Ständerat Killer zustimmen.
Seine Formulierung entspricht meinen Ausfüh-
rungen im Nationalrat, wie sie auch schon mein Vor-
gänger, Herr Bundesrat Obrecht sei., seinerzeit ge-
macht hat. Sie bringt diese Auffassung präziser und
klarer zum Ausdruck und ist auch geeignet, in den
Kreisen der Abstinenz beruhigend zu wirken. Ihre
Annahme wird den Wirtschaftsartikeln in der Volks-
abstimmung also nützen.

Der Antrag des Herrn Ständerat Iten, die frühere
Fassung des Bundesrates wieder herzustellen,
kommt mir etwas überraschend. Wir haben Art.
31 ter einfach stehen lassen, wie er aus der Beratung
1938/39 hervorgegangen war. Nun hat sich aber
gezeigt, dass die Erfahrungen der Kriegsjahre abso-
lut dagegen sprechen, den Kantonen die Befugnis
zur Gesetzgebung auf dem Gebiete der schweize-
rischen Filmwirtschaft zu übertragen. Die Besei-
tigung dieser Bestimmung geht auf den ausdrück-
lichen Wunsch des Departementes des Innern zu-
rück. Herr Bundesrat Etter hat mit seinem Fach-
bearbeiter, Herrn Mauerhofer, überzeugend dar-
gelegt, dass es gar keinen Sinn habe, diese Gesetz-
gebungskompetenz den Kantonen vorzubehalten,
da ja die Filmwirtschaft eine Einheit darstelle und
die Kantone gar nicht in der Lage wären, hier
Sonderregelungen zu treffen. Ich kann mir nicht vor-
stellen, dass die beiden Herren dabei die Belange der
Kantone nicht genügend berücksichtigt haben.
Beide haben erklärt, dass die Kantone mit einer
solchen Gesetzgebungskompetenz angesichts der
tatsächlichen Verhältnisse gar nichts würden an-
fangen können. Ich habe mich dieser Auffassung
angeschlossen, weil ich annahm, dass das zuständige
Departement hier am ehesten in der Lage sei, die
Verhältnisse zu beurteilen, wie sie sind. Ich möchte

Ihnen deshalb empfehlen, hier keine Differenz mit
dem Nationalrat zu schaffen.

Abs t immung. — Vote.
1. Für den Antrag der Kommission

(Streichung des Kinogewerbes) 24 Stimmen
Für den Antrag Iten 5 Stimmen

2. Für den Antrag Killer
(„gleichartiger Betriebe") 25 Stimmen
Für den Antrag Iten 7 Stimmen

Abs. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Antrag Egli.
Streichen.

AI. 2.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

Proposition Egli.
Biffer.

Egli: Ich ziehe meinen Antrag zurück.

M. Bosset, rapporteur: Les dispositions de ce
deuxième alinéa de l'article 31 ter, dans la teneur
qui lui a été donnée par le Conseil national et qui
modifie le texte initial du Conseil fédéral permet
à la Confédération, dans le cadre de ses compé-
tences législatives, d'autoriser les cantons à édicter
une législation dans des matières qui ne nécessitent
pas une réglementation fédérale et pour lesquelles
jusqu'à présent ils n'étaient pas compétents.

Pour illustrer la portée de cette disposition il
suffirait de rappeler ce qui s'est passé dans un
canton où une législation était intervenue en ce qui
concerne l'exercice du métier de coiffeur et où le
tribunal fédéral n'avait pas donné sa sanction aux
dispositions législatives nouvelles c'est à-dire avait
accepté un recours dont il avait été saisi.

Il y a intérêt à sanctionner ici en quelque sorte
la possibilité pour la Confédération de déléguer ses
pouvoirs aux cantons et pour ceux-ci de pouvoir
légiférer dans des domaines où la Confédération
ne juge pas à propos d'intervenir elle-même. Ainsi
on aura mis fin à une situation qui peut être qualifiée
de regrettable.

Nous vous proposons d'adopter le texte tel
qu'il a été voté par le Conseil national.

Vieli: Ich stelle den Antrag, in der Fassung des
Nationalrates das Wort „kann" entsprechend der
bundesrätlichen Fassung durch „wird" zu er-
setzen. Der Absatz würde also lauten: „Ausser-
dem wird der Bund die Kantone im Rahmen seiner
eigenen Gesetzgebungsbefugnisse usw." Nachdem
Sie vorhin den Antrag Egli mit 17 gegen 16 Stimmen
abgelehnt haben, könnte man hier dem Gedanken
jenes Antrages bis zu einem gewissen Grade Rech-
nung tragen. In dem Worte „wird" ist eine gewisse
Verpflichtung des Bundes gegenüber den Kantonen
und ein gewisses Recht der Kantone gegenüber dem
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Bund enthalten, so dass diese Fassung vom
föderalistischen Standpunkt aus betrachtet sym-
pathischer ist.

Bundesrat Stampîli: Es besteht ein Unterschied
zwischen der Fassung, die von Herrn Ständerat
Vieli vorgeschlagen wird, und der ursprünglichen
Fassung des Bundesrates. Der Bundesrat hat in
seiner ursprünglichen Vorlage bestimmt, dass die
Bundesgesetzgebung den Kantonen Aufgaben über-
tragen wird. Nach dem Vorschlag von Herrn Stände-
rat Vieli würde es heissen, dass der Bund die Kan-
tone ermächtigen wird, Massnahmen zu ergreifen.
Das ist doch ein kleiner Unterschied. Ich mache
aber dem Antrag keine Opposition. Wenn das Sie
beruhigen kann, kann man es in Kauf nehmen.

Le Président: Je constate que la proposition de
M. Vieli ne rencontre pas d'opposition. Je la consi-
dère donc comme adoptée et l'article 31 ter se trouve
ainsi liquidé.

Angenommen. — Adopté.

Art. Slquater BV.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Art. Slquater C st.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: Cet article pose le prin-
cipe que la Confédération a le droit de légiférer sur
le régime des banques, mais devra tenir compte à
cet égard des tâches et de la situation particulière
des banques cantonales.

La troisième sous-commission, qui avait été
constituée pour l'établissement du projet du 10 sep-
tembre 1937, avait pour but d'examiner les lignes
directrices concernant la finance et le crédit. Dans
un rapport qui figure dans le message du Conseil
fédéral du 10 septembre 1937, pages 109 et- sui-
vantes, cette sous-commission donne son avis sur
les conditions et mesures propres à maintenir la
confiance'dans les finances publiques; sur les con-
ditions et mesures propres à maintenir la confiance
dans les banques; sur celles propres à maintenir
la confiance dans l'économie nationale et sur de
multiples problèmes y relatifs. C'est, basé sur les
principes énoncés dans le rapport de cette sous-
commission, qu'est issu l'article Slquater relatif
à la législation sur le régime des banques.

Il est compréhensible que la législation y relative
devra tenir compte du statut particulier des ban-
ques cantonales, car il n'est point besoin de rappeler
ici combien ce statut varie pour chacun de ces
établissements financiers: d'aucuns ont un carac-
tère nettement étatiste, le canton fournissant la
totalité des sommes dont ils ont besoin; d'autres
sont simplement au bénéfice d'une participation
financière des cantons, sous forme de participation
à leur capital-actions ou d'avances mises à leur
disposition pour les besoins de leur trésorerie;
d'autres, comme la Banque cantonale vaudoise
et le Crédit foncier vaudois, par exemple, ont une

partie de leur capital-actions entre les mains de
l'Etat et une autre partie entre les mains de parti-
culiers, mais leurs organes administratifs sont
nommés par le gouvernement canto'nal.

Il y a donc dans le domaine des banques can-
tonales une grande bigarrure et toute législation
dans ce domaine devra tenir compte de cette situa-
tion inhérente à la structure de notre Etat f édératif.

Ni le Conseil national, ni la commission du
Conseil des Etats n'ont apporté de modification
au texte initial du Conseil fédéral, et votre com-
mission vous propose de l'adopter à votre tour.

Angenommen. — Adopté.

Art. Slquinquies BV.
Antrag der Kommission.

Mehrhei t :
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.
(Die Änderung berührt nur den französischen

Text.)
Minderheit (Bührer):

.. . Massnahmen zur Bekämpfung von Störun-
gen der Wirtschaft sowie zur Verhinderung drohen-
der und zur Bekämpfung ...

Art. Slquinquies Cst.
Proposition de la commission.

Major i t é :
La Confédération prend conjointement avec les

cantons et l'économie privée les mesures tendant à
prévenir ces crises économiques et, au besoin, à
combattre le chômage. Elle édictera des dispositions
sur les moyens de procurer du travail.

Minor i té (Bührer).
... les mesures tendant à combattre les pertur-

bations économiques ainsi qu'à prévenir ou à com-
battre...

M. Bosset, rapporteur de la majorité: Vous me
permettrez une très brève digression préalable à
propos de cette appellation de «quinquies». Notre
collègue, M. Klöti, a écrit au président de votre com-
mission pour lui demander s'il n'y aurait pas intérêt
à modifier la numérotation adoptée pour ces divers
articles, soulignant en particulier ceci: la Constitu-
tion fédérale doit être intelligible à chacun et il y a
un certain nombre de citoyens auxquels ces dési-
gnations latines ne sourient guère. Il pense que
ces bis, ces ter, ces quater, ces quinquies devraient
être remplacés par une numérotation plus familière
à tout le monde. C'est là une des questions que votre
commission aura l'occasion d'examiner à la suite
du premier débat et sans doute sera-t-elle amenée
à vous proposer une modification de ces appellations
très spéciales. Après cette remarque préliminaire,
qui n'est certainement pas sans intérêt, abordons
le fond.

Les dispositions de l'article Slquinquies per-
mettent à la Confédération, conjointement avec les
cantons et l'économie privée, de prendre des mesures
propres à prévenir et combattre le chômage et à
édicter des dispositions sur les moyens de «procurer
de l'ouvrage». »
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Nous verrons ultérieurement les modifications
apportées par le Conseil national et la commission
du Conseil des Etats au projet initial du Conseil
fédéral.

Ces dispositions constituent en somme la réponse
aux deux initiatives populaires de 1943 sur le droit
au travail (provenant l'une du parti indépendant,
l'autre du parti socialiste).

Des membres de ce dernier parti ont essayé
d'introduire dans le nouvel article la notion de «la
pleine occupation du travailleur», mais M. Stampfli,
conseiller fédéral, s'y est catégoriquement opposé,
déclarant que ce serait tromper le peuple que de
faire des promesses qui ne pourraient être tenues,
et ajoutant que le texte du Conseil fédéral repré-
sentait le maximum de ce qui peut être dit dans
la Constitution.

Lorsque l'arrêté aura été mis sous toit défini-
tivement, les comités des deux initiatives jugeront
s'ils veulent retirer^celles-ci ou s'ils préfèrent courir
leur chance devant le peuple.

Ce qui importe pour le moment, c'est de consta-
ter que le Conseil national refuse d'aller dans cette
voie plus loin que ne le prévoit l'article 31 quinquies.

Si notre Chambre et l'Assemblée fédérale, en
vote final, adoptent la même attitude, le peuple
sera appelé, en fait, à se prononcer sur un contre-
projet des Chambres aux deux initiatives.

En ce qui concerne les mesures tendant à pro-
curer du travail, le Conseil fédéral, usant de ses
pouvoirs extraordinaires, a déjà envisagé toute une
série de mesures que l'on résume dans cette simple
formule «plan Zipfel».

Mais celles-ci n'ont pas de bases constitutionnel-
les et c'est précisément pourquoi, en vue de l'avenir,
a été proposé l'article 31 quinquies.

On ne demande plus aujourd'hui à l'Etat de
prendre des mesures pour procurer du travail en
cas de perturbations économiques seulement, mais
on veut encore qu'il s'efforce d'empêcher les crises
en prenant à temps les mesures appropriées.

L'article 31 quinquies tient compte de ces con-
sidérations. Contrairement au texte de l'arrêté du
21 septembre 1939, il fait ressortir le caractère pré-
ventif des dispositions destinées à procurer du
travail.

En raison de la structure federative du pays, ces
mesures n'ont pu souvent .être prises par la Con-
fédération seule. Elles ont dû l'être par la Confédé-
ration et les cantons. Le nouveau texte tient compte
de ce fait.

Ces mesures n'atteindront toutefois leur but et
ne procureront du travail dans la profession en

. cause et au lieu voulu qu'avec le concours de l'écono-
mie privée. Il s'agira donc de tendre vers une colla-
boration de confiance de l'Etat et de celle-ci. C'est
pourquoi l'économie privée a été expressément
mentionnée dans le texte en question, ainsi qu'il
avait été fait d'ailleurs dans l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 29 juillet 1942, réglant la création des possi-
bilités de travail pendant la crise consécutive à la
guerre.

Cet article 31 quinquies impose à la Confédé-
ration (l'obligation de prévenir et de combattre le
chômage, et lui attribue la compétence et la liberté
d'action nécessaires.

On peut aussi faire entrer dans cette disposition
des mesures d'ordre financier ou fiscal ou encore
de nature à influencer favorablement la situation
économique.

A la notion du droit au travail, le projet oppose
l'obligation de l'Etat de lutter contre le chômage,
sans cependant porter atteinte à la liberté indivi»
duelle, ni au principe de la liberté du commerce
et de l'industrie.

La majorité de votre commission vous propose
d'accepter le projet tel que l'a arrêté le Conseil
national, mais en le modifiant toutefois sur deux
points.

Premièrement, elle vous propose de dire: «... les
mesures tendant à combattre les perturbations
économiques ainsi qu'à prévenir ou à combattre
le chômage...» au lieu de la formule, qu'elle juge
trop absolue adoptée, par le Conseil national:

En second lieu (et ici il s'agit d'une simple petite
question rédactionnelle), la majorité de votre com-
mission vous propose de dire: «... procurer du
travail...» expression qui paraît beaucoup mieux
appropriée ici que «... procurer de l'ouvrage...».

M. Buhrer a présenté une proposition assez
différente. Nous pensons préférable de lui laisser le
soin de l'exposer au Conseil.

Buhrer, Berichterstatter der Minderheit: Ich
habe mich in meinem Eintretensvotum bemüht,
eindringlich zu empfehlen, in der Verfassung keine
programmatischen Zielsetzungen zu formulieren,
die in ihrem materiellen und zeitlichen Geltungs-
bereich nicht fassbar sind. Als ein Beispiel, welches
zu dieser Empfehlung und Warnung veranlasst.
wurde auf diesen Art. 31 quinquies hingewiesen.

In seinem Entwurf verpflichtet sich der Bundes-
rat mit den Worten: „Massnahmen zur Verhinde-
rung drohender und zur Bekämpfung eingetretener
Arbeitslosigkeit" für eine Arbeitsbeschaffung im
weitesten Sinne. Damit verankert die bundesrät-
liche Vorlage Verpflichtungen, die seit der Wirt-
schaftskrise der 30er Jahre allgemein anerkannt
sind und mit wertvollen praktischen Taten verwirk-
licht werden.

Der Beschluss des Nationalrates und der Mehr-
heitsantrag unserer Kommission ersetzen die Worte:
„Massnahmen zur Verhinderung drohender Arbeits-
losigkeit" durch die Formulierung: „Massnahmen
zur Verhütung von Wirtschaftskrisen." Wir haben
anzunehmen, dass damit etwas grundsätzlich ande-
res gemeint ist als mit der bundesrätlichen Formu-
lierung. Untersuchen wir deshalb die Abänderungen:

Eindeutig in den Worten „Verhütung von Wirt-
schaftskrisen" ist nur der Begriff „verhüten". Er
bringt zum Ausdruck, dass ein bestimmtes Ereignis
oder ein bestimmter Zustand nicht eintreten soll.
Der Begriff „Wirtschaftskrisen" umschreibt aber
nicht mit der Eindeutigkeit, die für einen Rechts-
satz notwendig ist, den Zustand oder das Ereignis,
auf die er sich bezieht. Sind damit wirtschaftliche
und soziale Katastrophen aus der Zeit nach dem
ersten Weltkrieg und in den 30er Jahren gemeint?
Unsere wirtschaftlichen Leiden waren Reflexwir-
kungen jener internationalen Störungen, die sich
ausserhalb dem schweizerischen Machtbereich auf
den grossen Weltmärkten einstellten. Ihre Verhü-
tung kann leider keine schweizerische nationale Auf-
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gäbe sein. Wohl werden wir mit den neuen Wirt-
schaftsartikeln in der Fassung des Bundesrates oder
in der Formulierung meines Minderheitsantrages
ihre Wirkungen elastischer auffangen können als
früher.

Wer eine Krise verhüten will, muss voraus-
schauend ihre Anzeichen erkennen und darnach
handeln. Will dem Staate diese Voraussicht zuge-
sprochen werden ? Und soll der Staat zu Eingriffen
ermächtigt und ermuntert sein, bevor die Krise in
Erscheinung tritt, wie es dem Begriff „verhüten"
entspricht? Die Fassung des Nationalrates und
unserer Kommission lässt erkennen, dass der Auf-
trag an den Bund, Wirtschaftskrisen zu verhüten,
doch nicht als zuverlässig ausführbar betrachtet
wird ; denn es wird eine zweite subsidiäre Verpflich-
tung normiert mit den Worten „nötigenfalls Mass-
nahmen zur Bekämpfung eingetretener Arbeits-
losigkeit" zu treffen. Daraus folgert der Chef, des
Volkswirtschaftsdepartementes, die Verhütung von
Wirtschaftskrisen sei „ein Ziel, niemals eine Ver-
pflichtung". Aber eben diese nützliche Bestätigung
des Bundesrates belegt, dass die Bedeutung und die
Tragweite dieser Formulierung auslegungsbedürftig
sind. Wir stehen also vor Interpretationsschwierig-
keiten. So kann das ,,Volksrecht" am 6. Oktober
mit Recht erklären: „die Vorschläge des National-
rates bedeuten eine Abkehr von bisherigen Grund-
sätzen, wenn auch die Wendung zum Neuen nicht
so eindeutig erfolgt sei, wie gewünscht wurde."

Unser Antrag will sich dem Vorschlag des
Nationalrates gegenüberstellen, nicht aber dem-
jenigen des Bundesrates; er verdeutlicht allerdings
die bundesrätliche Fassung.

Unsere Formulierung lässt die Pflichten des
Bundes für eine aktive Konjunkturpolitik deutlich
erkennen. Sie gibt die verfassungsmässige Grund-
lage zur rechtzeitigen aktiven Bekämpfung von
voraussehbaren Störungen der Wirtschaft, sei es
(als Beispiele) durch die Förderung der öffentlichen
und privaten Bautätigkeit, des Exportes, der Ver-
sorgung mit Rohstoffen, der Nutzbarmachung ein-
heimischer Bodenschätze, der wissenschaftlichen
und technischen Forschung und Entwicklungsarbeit,
der Hebung der betrieblichen Leistungsfähigkeit.
Das alles und mehr ist bisher ohne verfassungsmäs-
sige Grundlage durchgeführt worden. Solche Lei-
stungen sollen nun auch die gesetzlichen Mittel-
werden, mit denen in unserem Lande eine Stabilität
der Beschäftigung angestrebt werden kann.

Mit unserer Formulierung: „Bekämpfung von
Störungen der Wirtschaft" ist, im Gegensatz zu
dem allgemeinen Begriff „Wirtschaftskrisen", ein
deutlich erkennbarer Zustand umschrieben. Dem-
entsprechend sind die Art und das Mass der not-
wendigen Interventionen übersichtlich und abwäg-
bar. Im Begriff „Störungen" ist sodann enthalten,
dass es sich um vorübergehende Notstände und da-
mit auch um befristete Hilfen handelt, welche die
Wirtschaft in die Lage versetzen wollen, schnellstens
wieder aus eigener Kraft ihre angestammten Funk-
tionen zu erfüllen. Unser Antrag vermeidet Unklar-
heiten oder Verheissungen, die zu erfüllen weder
der Gesetzgeber noch der Bundesrat in der Lage
sind und welche daher — ich verwende die Worte
aus der „Schweizerischen Metallarbeiterzeitung"
(17. Oktober 1945) — „immer irgendwie als welt-

fremd empfunden werden müssen, weil sie in gar
keinem Zusammenhang mit der tatsächlichen Wirk-
lichkeit zu stehen scheinen."

Der Ausdruck, den wir vorschlagen (Massnahmen
zur Bekämpfung von Störungen der Wirtschaft)
nimmt im übrigen die Formel auf, mit welcher die
Eingabe des Schweizerischen Gewerbeverbandes im
Dezember 1944 die verfassungsmässige Verpflich-
tung für eine systematische Beschäftigungs- und
Konjunkturpolitik empfohlen hat. Ein vom Schwei-
zerischen Gewerkschaftsbund im Mai dieses Jahres
eingereichter Entwurf stimmt nach den Feststel-
lungen des Bundesrates (Ergänzungsbotschaft vom
3. August 1945, Seite 5/6) mit jener Eingabe weit-
gehend überein.

Mit diesen Begründungen erlaube ich mir, die
Annahme des Antrages zu empfehlen. Ich wäre aber
auch gerne bereit, für die Annahme der bundesrät-
lichen Fassung mitzuwirken.

Wenk: Ich möchte Ihnen wie der Herr Kom-
missionspräsident den Antrag stellen, der Fassung
des Nationalrates zuzustimmen. Herr Kollege
Bührer hat bestritteri, dass die Möglichkeit bestehe,
Massnahmen zur Verhütung von Wirtschaftskrisen
zu treffen. Ich glaube, diese Behauptung geht fehl.
Wir wissen, dass durch eine planmässige Lenkung
der Aufträge des Bundes, der Kantone und Gemein-
den, sowie Privater, soweit das bei letzteren möglich
ist, im voraus die Massnahmen zur Verhütung von
Krisen getroffen werden können. Was ist das
Arbeitsbeschaffungsprogramm, das jetzt in der
Hochkonjunktur bereit liegt, anderes als eine Mass-
nahme zur Verhütung der drohenden Krise ? Ist
nicht all das, was von Seite des Bundes während
des Krieges in dieser Richtung vorgekehrt wurde,
eine grossangelegte Massnahme, um das Versprechen
Pilet-Golaz auch in der Nachkriegszeit zu erfüllen?
Ich glaube, es bedarf nur dieses Hinweises, um fest-
zustellen, dass der Bund es bereits in der Hand hatj
Massnahmen zur Verhütung von Krisen zu treffen.

Im übrigen handelt es sich hier um eine Bestim-
mung, die für uns deshalb von einer gewissen Be-
deutung ist, weil damit der Gedanke der piar massi-
gen Führung der Wirtschaft in einem gewissen
Umfange verankert wird. Wenn wir in der Welt
herumschauen und sehen, was für Lehren die
Regierungen anderer Völker aus den Erfahrungen
der Krisen, die sie miterlebt haben, zogen, so darf
man wohl sagen, dass sie sich überall bemühen,
Massnahmen zur Verhütung von Wirtschaftskrisen
zu treffen, wenn es ihnen auf Grund der heutigen
Verhältnisse auch ausserordentlich schwer fallen
mag, das zu tun. Ich möchte Ihnen deshalb bean-
tragen, der Fassung des Nationalrates zuzustimmen.

Bundesrat Stampf li: Der Bundesrat ist der Mei-
nung, dass seine ursprüngliche Fassung durchaus
den Bedürfnissen genügt hätte. Nachdem sich aber
im Laufe der Beratungen zeigte, dass die Anhänger
der Initiative „Neue Schweiz" eine weitergehende
Formulierung als unerlässlich betrachten, damit
ihnen der Verzicht auf ihre Initiative überhaupt
zugemutet werden kann, ist die nationalräthche

' 'Kommission diesen Wünschen noch weiter ent-
gegengekommen. Der Unterschied zwischen der
Fassung, der der Nationalrat seine Zustimmung
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erteilt hat, und dem ursprünglichen Entwurf des
Bundesrates besteht mehr in Worten, materiell ist
der Unterschied sicher nicht sehr gross. Es heisst
ja nicht: „Der Bund ist verpflichtet, Wirtschafts-
krisen zu verhüten", sondern ausdrücklich: „Er hat
Massnahmen zur Verhütung von Wirtschaftskrisen
zu treffen." Er übernimmt damit keine Garantie,
dass es ihm unter allen Umständen gelingen werde,
auch Wirtschaftskrisen kleinsten Ausmasses restlos
zu verhindern. Es ist eine Zielsetzung. Gehen nicht
alle Arbeitsbeschaffungsmassnahmen auf dieses
Ziel, Wirtschaftskrisen und Arbeitslosigkeit zu ver-
hindern, hinaus ? Man soll also hier nicht Gespen-
ster an die Wand malen. Was hier verlangt wird,
geht nicht über das hinaus, was der Bund bis jetzt
in Verbindung mit den Kantonen schon zur Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit getan hat. Ich
glaube deshalb, dieser Unterschied rechtfertigt es
nicht, eine Differenz mit dem Nationalrat zu schaf-
fen. Dieser Meinung ist auch die Kommissionsmehr-
heit. Sie ist nach längeren Beratungen dazu gekom-
men, nachdem sie sich dazu zuerst nicht entschlies-
sen konnte, Zustimmung zum Nationalrat zu be-
schliessen. Ich möchte Sie deshalb bitten, ihrem
Beispiel zu folgen:

Le Président: M. Bührer a dit tout à l'heure
qu'il reprendrait le texte du Conseil fédéral. Quel
texte maintient-il maintenant, le sien ou celui du
Conseil fédéral ?

Bührer, Berichterstatter der Minderheit: Nach-
dem kein Antrag vorliegt, den bundesrätlichen Text
aufrecht zu erhalten, habe ich nur die Möglichkeit,
meinen Antrag zur Abstimmung zu stellen.

Le Président: Nous sommes en présence de deux
propositions: celle de la majorité de la commission
qui tend à l'adhésion de la décision du Conseil
national; celle de M. Bührer qui demande une
modification de texte.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 22 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 6 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 13. Dezember 1945.
Séance du 13 décembre 1945, matin.

Vorsitz — Présidence: M. Piller.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.

Révision des articles économiques
de la Constitution. Nouveau projet.

For tse tzung — Suite.
Siehe Seite 250 hiervor — Voir page 250 ci-devant.

Art. 32 BV.
Antrag der Kommission.

Abs. i. Zustimmung zum Beschluss des Natio-
nalrats.

Art. 32 Constitution.
Proposition de la commission.

Al. 1. Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: Cet alinéa dit que les
dispositions prévues aux articles 31 bis, 31 ter
(deuxième alinéa), 31quater et Slquinquies ne
pourront être établies que sous forme de lois ou
d'arrêtés soumis au vote du peuple. On a voulu ainsi
éviter la clause d'urgence, qui empêche la libre
décision du souverain.

Toutefois, une exception est prévue pour les
cas d'urgence survenant en période de perturbations
économiques, en laissant ouverte la porte de
l'article 89, 3e alinéa, qui prévoit ce qu'on appelle
les arrêtés fédéraux munis de la clause d'urgence,
dont la Constitution dit qu'ils doivent avoir une
portée de durée limitée.

Ces dispositions donnent ainsi satisfaction à
ceux qui réclament impérieusement le retour aux
dispositions constitutionnelles.

Votre commission, d'accord avec les amende-
ments proposés par le Conseil national, complétant
le projet du Conseil fédéral, vous propose d'y
adhérer.

Bührer: In meinen Ausführungen zur Eintre-
tensfrage durfte ich bereits unter Hinweis auf diesen
Artikel 32, Abs. l, die Frage stellen, wie der Bundes-
rat dieses Dringlichkeitsrecht zu benützen gedenke.
In der Zwischenkriegszeit 1920 bis 1937 ergingen
neben 146 referendumspflichtigen Gesetzen und
Bundesbeschlüssen 132 dringliche Bundesbeschlüsse
(96 hatten den Schutz bedrohter Volksschichten
zum Gegenstand, davon: 24 die Landwirtschaft,
13 die Industrie, 9 das Gewerbe, 15 den Schutz
des Inlandsmarktes, 10 die Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit und 6 sozialpolitische Massnahmen), Mate-
riell war der grössere Teil dieser dringlichen Bundes-
beschlüsse wohl begründet und in Übereinstimmung
mit den jeweiligen Vernehmlassungen der wichtige-
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erteilt hat, und dem ursprünglichen Entwurf des
Bundesrates besteht mehr in Worten, materiell ist
der Unterschied sicher nicht sehr gross. Es heisst
ja nicht: „Der Bund ist verpflichtet, Wirtschafts-
krisen zu verhüten", sondern ausdrücklich: „Er hat
Massnahmen zur Verhütung von Wirtschaftskrisen
zu treffen." Er übernimmt damit keine Garantie,
dass es ihm unter allen Umständen gelingen werde,
auch Wirtschaftskrisen kleinsten Ausmasses restlos
zu verhindern. Es ist eine Zielsetzung. Gehen nicht
alle Arbeitsbeschaffungsmassnahmen auf dieses
Ziel, Wirtschaftskrisen und Arbeitslosigkeit zu ver-
hindern, hinaus ? Man soll also hier nicht Gespen-
ster an die Wand malen. Was hier verlangt wird,
geht nicht über das hinaus, was der Bund bis jetzt
in Verbindung mit den Kantonen schon zur Be-
kämpfung der Arbeitslosigkeit getan hat. Ich
glaube deshalb, dieser Unterschied rechtfertigt es
nicht, eine Differenz mit dem Nationalrat zu schaf-
fen. Dieser Meinung ist auch die Kommissionsmehr-
heit. Sie ist nach längeren Beratungen dazu gekom-
men, nachdem sie sich dazu zuerst nicht entschlies-
sen konnte, Zustimmung zum Nationalrat zu be-
schliessen. Ich möchte Sie deshalb bitten, ihrem
Beispiel zu folgen:

Le Président: M. Bührer a dit tout à l'heure
qu'il reprendrait le texte du Conseil fédéral. Quel
texte maintient-il maintenant, le sien ou celui du
Conseil fédéral ?

Bührer, Berichterstatter der Minderheit: Nach-
dem kein Antrag vorliegt, den bundesrätlichen Text
aufrecht zu erhalten, habe ich nur die Möglichkeit,
meinen Antrag zur Abstimmung zu stellen.

Le Président: Nous sommes en présence de deux
propositions: celle de la majorité de la commission
qui tend à l'adhésion de la décision du Conseil
national; celle de M. Bührer qui demande une
modification de texte.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 22 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 6 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 13. Dezember 1945.
Séance du 13 décembre 1945, matin.

Vorsitz — Présidence: M. Piller.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.

Révision des articles économiques
de la Constitution. Nouveau projet.

For tse tzung — Suite.
Siehe Seite 250 hiervor — Voir page 250 ci-devant.

Art. 32 BV.
Antrag der Kommission.

Abs. i. Zustimmung zum Beschluss des Natio-
nalrats.

Art. 32 Constitution.
Proposition de la commission.

Al. 1. Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: Cet alinéa dit que les
dispositions prévues aux articles 31 bis, 31 ter
(deuxième alinéa), 31quater et Slquinquies ne
pourront être établies que sous forme de lois ou
d'arrêtés soumis au vote du peuple. On a voulu ainsi
éviter la clause d'urgence, qui empêche la libre
décision du souverain.

Toutefois, une exception est prévue pour les
cas d'urgence survenant en période de perturbations
économiques, en laissant ouverte la porte de
l'article 89, 3e alinéa, qui prévoit ce qu'on appelle
les arrêtés fédéraux munis de la clause d'urgence,
dont la Constitution dit qu'ils doivent avoir une
portée de durée limitée.

Ces dispositions donnent ainsi satisfaction à
ceux qui réclament impérieusement le retour aux
dispositions constitutionnelles.

Votre commission, d'accord avec les amende-
ments proposés par le Conseil national, complétant
le projet du Conseil fédéral, vous propose d'y
adhérer.

Bührer: In meinen Ausführungen zur Eintre-
tensfrage durfte ich bereits unter Hinweis auf diesen
Artikel 32, Abs. l, die Frage stellen, wie der Bundes-
rat dieses Dringlichkeitsrecht zu benützen gedenke.
In der Zwischenkriegszeit 1920 bis 1937 ergingen
neben 146 referendumspflichtigen Gesetzen und
Bundesbeschlüssen 132 dringliche Bundesbeschlüsse
(96 hatten den Schutz bedrohter Volksschichten
zum Gegenstand, davon: 24 die Landwirtschaft,
13 die Industrie, 9 das Gewerbe, 15 den Schutz
des Inlandsmarktes, 10 die Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit und 6 sozialpolitische Massnahmen), Mate-
riell war der grössere Teil dieser dringlichen Bundes-
beschlüsse wohl begründet und in Übereinstimmung
mit den jeweiligen Vernehmlassungen der wichtige-



13. Dezember 1945 — 263 — Revision der Wirtschaftsartikel

ren Verbände. Auch wenn sie oftmals verfassungs-
widrige Bestimmungen enthielten, schwerwiegende
Eingriffe in das Zivilrecht vornahmen, das öffent-
lich-rechtliche Verhältnis zwischen Bund und Kan-
tonen störten, so fanden sie Billigung, weil unter
dem Druck eines echten staatlichen Notstandes
gehandelt wurde.

Die formelle Seite aber hat ernste Kritik gefun-
den, welche in der Rektoratsrede von Prof. Haab
im Jahre 1936 zu einem besonderen Ausdruck
gelangte mit der Warnung, das „Krisenrecht"
nicht zu einer „Krisis des Rechtes" entwickeln zu
lassen. Es wurde verlangt, dass eine dringlich
geregelte Materie in die ordentliche Gesetzgebung
überzuführen sei, wenn es sich herausstelle, dass
der Notstand längere Zeit dauern werde — damit
sich das unhaltbare Spannungsverhältnis zwischen
dem Krisenrecht und der Verfassung auflöse. Auch
der Bundesrat hat in Botschaften aus jener Zeit
verschiedentlich festgestellt, dass die Dringlichkeits-
praxis im Volke Unbehagen erwecke und dass
politische Parteien und Wirtschaftsverbände immer
wieder auf eine Rückkehr zu den normalen Formen
der Gesetzgebung drängen.

Diese Erkenntnis führte 1939 durch eine Teil-
revision des Art. 89 der Bundesverfassung zu der
bekannten Beschränkung der Dringlichkeitsanwen-
dung. Wegen des Krieges ist das neue Dringlich-
keitsrecht gegenüber den „Vollmachten" zurück-
getreten. Es konnte also noch nicht erprobt werden.

Wir betrachten die Dringlichkeit als ein not-
wendiges Instrument für eine handlungsfähige

' Demokratie. Wir teilen die Ansicht, die Prof.
Fleiner in seinem „Bundesstaatsrecht" zum Aus-
druck bringt mit den Worten: „Der allgemein ver-
bindliche und als dringlich erklärte Bundesbeschluss
stellt die einzige Form dar, mit deren Hilfe die
Bundesbehörden in Not- und Zwangslagen des
Staates dringende Anordnungen treffen können."

Durch die Volksinitiative „Rückkehr zur direk-
ten Demokratie" ist gegenwärtig ein Generalangriff
auf das Dringlichkeitsrecht eingeleitet. Es besteht
heute eine gute Gelegenheit zuvorzukommen, indem
Gewähr geboten wird, dass die gesetzgeberische und
administrative Ausgestaltung der neuen Wirt-
schaftsartikel nicht unter dem Drucke von Einzel-
fällen oder von Sonderinteressen, sondern durch den
Volkswillen erfolge. Nicht nur aus verfassungsrecht-
lichen, sondern auch aus staatspolitischen Erwä-
gungen halten wir es für notwendig, eindeutig fest-
zuhalten, dass mit dem Art. 32, Abs. l, trotz der
Berufung, auf den unerprobten Art. 89, Abs. 3, nicht
für die alte Dringlichkeitspraxis ein neuer Weg frei-
gelegt wird. Die staatspolitischen Erwägungen sind
in unserem Eintretensvotum dargestellt worden.

Die weiten Kompetenzen, welche die neuen
Wirtschaftsartikel dem Staate geben, können er-
hebliche Wirkungen auf Einzel- und Kollektiv-
existenzen ausüben. Es ist daher unerlässlich, dass
dem Bürger die Möglichkeit gegeben wird, über die
Ausführungsgesetze zu bestimmen. So wäre es eine
berechtigte Forderung, den Art. 32, Abs. l, zu ver-
vollständigen mit dem Zusatz: „Solche Beschlüsse
fallen nach Ablauf von 3 Jahren nach ihrem In-
krafttreten dahin."

Es kann aber auch eine befriedigende Lösung
erreicht seih, wenn der Bundesrat heute verbindlich

Ständerat. — Conseil <Z«s Etats. 1346.

erklärt, dass. Art. 89, Abs. 3, tatsächlich eine scharfe
Einschränkung der Dringlichkeit für die gesetz-
geberische und administrative Handhabung der
Wirtschaftsartikel normiert.

Ich bin dankbar, wenn die Erklärungen des
Bundesrates diesen Zusatzantrag überflüssig mach-
ten.

Iten: Ich habe bereits in der Eintretensdebatte
darauf hingewiesen, dass im ersten Satz des Art. 32
eine Bestimmung enthalten sei, welche die Souve-
ränität der Kantone tangiert. Es ist das der Zusatz,
der in der Beratung des Nationalrates zum Art. 32
dazugekommen ist. Ich möchte Ihnen beantragen,
diesen Passus, nämlich den Hinweis auf Art. 31 ter,
Abs. 2, zu streichen, und zwar aus folgenden Grün-
den:

In Art. 31 ter, Alinea 2, ist nach dem Beschluss
unseres Rates vorgesehen, dass der Bund die
Kantone im Rahmen seiner eigenen Gesetzgebungs-
befugnisse ermächtigen kann, Vorschriften zu er-
lassen auf Gebieten, die keiner allgemeinen Rege-
lung durch den Bund bedürfen und zu welchen die
Kantone kraft eigenen Rechtes nicht zuständig
sind.

Mit der neuen Fassung des Nationalrates zu
Art. 32 wird verlangt, dass diese kantonalen Er-
lasse, die gestützt auf die Kompetenzen von
Art. 31 ter, Abs. 2, erlassen werden, der Volksab-
stimmung zu unterstellen seien, d. h. dass für diese
die Volksabstimmung verlangt werden könne.

Ich will nicht auf eine redaktionelle Schwäche
der neuen Fassung hinweisen, indem hier anzufüh-
ren wäre, dass von den Bundesgesetzen und Bundes-
beschlüssen die Rede ist in Abs. l von Art. 32 und
dass für die Kantone nur Kantonsrats- oder Gross-
ratsbeschlüsse oder kantonale Gesetze in Frage
kommen. Ich nehme an, dass hier per analogiam
argumentiert werden will. Aber ich empfinde es
als eine Unfreundlichkeit gegenüber den Kantonen,
wenn man ihnen vorschreiben will, in welcher Art
und Weise sie die Erlasse, die sie in Ausübung der
Kompetenz gemäss Art. 31 ter, Abs. 2, statuieren
wollen, beschliessen dürfen, welche Form sie haben
sollen. Das ist doch in den kantonalen Verfassungen
geregelt. Wenn nun in Art. 32, Abs. l, die Bundes-
verfassung den Kantonen bestimmte Vorschriften
darüber macht, so ist es nicht ausgeschlossen, dass
unter Umständen damit kantonale Verfassungen
abgeändert werden.

Ich möchte Ihnen daher beantragen, diesen
Passus „Art. 31, Abs. 2" in Art. 32 ter, Abs. l, zu
streichen, um den Kantonen ihre Freiheit in bezug
auf die Form der in ihrer Kompetenz liegenden Er-
lasse zurückzugeben.

Bundesrat Stampft!: Herr Ständerat Dr. Bührer
hat von dem Vertreter des Bundesrates eine aus-
drückliche Erklärung und Zusicherung in dem Sinne
verlangt, 'dass der dringliche Bundesbeschluss
gemäss Art. 32 für Massnahmen zugunsten bedroh-
ter Wirtschaftsgruppen, welche vom Grundsatz der
Handels- und Gewerbefreiheit abweichen können,
wirklich nur in ganz dringlichen Fällen angewendet
werde.

Das ist der Sinn dieser Bestimmung. .Im allge-
meinen sollen solche Massnahmen nur durch Gesetze
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oder Bundesbeschlüsse getroffen werden können,
die der Volksabstimmung unterliegen, gegenüber
denen das Referendum ergriffen werden kann. In
dringenden Fällen, wo rasch gehandelt werden muss,
soll aber die Möglichkeit bestehen, einen dringlichen
Bundesbeschluss zu erlassen. Das ist nötig, um
rasch handeln zu können. Es kann Situationen
geben, in denen nur Hilfe gebracht werden kann,
wenn die Möglichkeit besteht, rasch zu handeln.
Das ist der Sinn des Artikels. Aber der Entscheid
selbst liegt bei der Bundesversammlung. Diese hat
im einzelnen konkreten Fall darüber zu entscheiden,
ob es sich um eine solch dringliche Angelegenheit
handelt, dass die Dringlichkeitsklausel mit gutem
Gewissen in Anspruch genommen werden kann.
Der Bundesrat ist nicht in der Lage, Ihnen Vor-
schriften zu machen oder Sie zu binden. Die eidge-
nössischen Räte haben schlussendlich darüber zu
entscheiden, ob mit gutem Gewissen die Dringlich-
keitsklausel angewendet werden kann.

Im neuen Art. 89 ist für die Dringlichkeit eine
Erschwerung geschaffen worden. Es genügt nicht
mehr die Mehrheit der anwesenden Mitglieder,
sondern es ist die Mehrheit sämtlicher Mitglieder,
und zwar in beiden Räten, erforderlich, damit die
Dringlichkeitsklausel bewilligt werden kann.

Gegenüber der Bemerkung von Herrn Ständerat
Dr. Bührer, wonach sich die neue Ordnung noch
nicht bewährt habe, ist daran zu erinnern, dass in
einem Fall sich diese neue Schranke praktisch aus-
gewirkt hat, nämlich 1938, als eine Vorlage über
eine Milchpreisstützungsaktion eingebracht wurde.
Diese ist damals an dem qualifizierten Mehr ge-
scheitert. Die neue Vorschrift der Verfassung, wo-
nach die Mehrheit sämtlicher Mitglieder beider Räte
zustimmen muss, hat sich aber auch in einem
ändern Falle als eine erhebliche Schranke erwiesen.
Als Bundesrat Obrecht sei. seinerzeit den Bundes-
beschluss über die Verlängerung der -wirtschaft-
lichen Massnahmen gegenüber dem Ausland für
eine weitere Dauer von 3 Jahren verlängern wollte,
erklärte er in der Zolltarifkommission, er ziehe es
vor, den Beschluss der Volksabstimmung zu unter-
breiten, da es mit der neuen Dringlichkeitsbestim-
mung schwieriger geworden sei, die Dringlichkeits-
klausel durchzubringen. Die neue Bestimmung hat
also zweifellos ihre praktische Wirkung. Es ist schon
bei einzelnen Bundesbeschlüssen, die vorher auf
dem Wege der Dringlichkeit erlassen wurden, das
eingetreten, dass sie nachher dem Referendum
unterstellt wurden. Ein solcher Bundesbeschluss ist
derjenige über die wirtschaftlichen Massnahmen
gegenüber dem Ausland.

Der Bundesrat wird sich bei den Anträgen, in
welchen die Anwendung der Dringlichkeitsklausel
vorgesehen ist. streng an den Text dieses Verfas-
sungsartikels und an die von ihm abgegebenen Er-
klärungen halten. Ihre Sache ist es dann, darüber
zu bestimmen, ob die Voraussetzungen für die An-
wendung der Dringlichkeitsklausel gegeben sind
oder nicht.

Was den Antrag von Herrn Ständerat Iten an-
belangt, beruht er auf einem Irrtum. Herr Ständerat
Iten glaubt, dadurch, dass auch auf Art. 31 ter,
Abs. 2, die Vorschrift von Art. 32 Anwendung
finde, werde in das kantonale Recht eingegriffen.
Das ist nicht der Fall. Es wird hier nur vorge-

schrieben, dass die Kompetenzdelegation an die
Kantone durch Erlasse, sei es durch Bundesgesetz
oder Bundesbeschluss, geordnet werden muss, die
dem Referendum unterstellt werden können. Am
kantonalen Recht wird dadurch nichts geändert
und es wird nicht in die kantonale Kompetenz-
ordnung eingegriffen. Es wird den Kantonen nicht
vorgeschrieben, dass sie Erlasse gestützt auf die
kantonale Kompetenzdelegation nur durch Volks-
abstimmung beschliessen können. Wenn der Grosse
Rat kompetent ist, so bleibt er das weiter. Wir
greifen also mit dieser Bestimmung nicht in das
kantonale Recht ein. Es wird lediglich statuiert, dass
Kompetenzdelegationen gemäss Art. 31 ter an die
Kantone nur durch Bundesgesetz oder Bundesbe-
schlüsse erfolgen können, die dem Referendum unter-
stellt sind. Das ist der Sinn von Art. 31 ter, Abs. 2.

Klöti: Ich möchte doch zu meiner Gewissens-
entlastung sagen, dass mir dieser Abs. l von Art. 32
gar nicht gefällt, denn er ist eigentlich überflüssig.
Dass der Vollzug der Ve.rfassungsartikel durch
Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse erfolgen muss,
ist klar, und entspricht der verfassungsmässigen
Ordnung. Dass in dringlichen Fällen die Bundes-
versammlung berechtigt ist, dringliche Bundes-
beschlüsse zu fassen, ist auch selbstverständlich.
Wenn die Bestimmung einen ändern Sinn haben
sollte, als den, durch unnötige Wiederholung bereits
geltenden Rechtes ein Misstrauen zu beseitigen, so
wäre es leider der, dass man den Art. 89, Abs. 3,
über die dringlichen Bundesbeschlüsse nur noch
anwenden dürfe in Zeiten allgemeiner wirtschaft-
licher Störungen. Es kann aber in einzelnen Berufen
Momente geben, wo ein dringlicher Bundesbeschluss
nötig ist, ohne dass eine allgemeine wirtschaftliche
Störung vorhanden wäre. Denken Sie an den Fall
des Art. Slquinquies, wo von Massnahmen zur Ver-
hütung von Arbeitslosigkeit die Rede ist. MUSS man
nun nach dieser Bestimmung warten, bis die Stö-
rung der Wirtschaft da ist, bevor man einen dring-
lichen Bundesbeschluss fassen kann? Ich denke,
das wird man nicht wollen; deshalb wird man mit
gekünstelter Interpretation dieser Vorschrift eben
doch die Anwendung von Art. 89, Abs. 3, ermög-
lichen, so wie er gemeint ist und wie ihn das Volk
angenommen hat. Ich. weiss nicht, ob ich Porzellan
zerschlagen würde, wenn ich den Antrag stellte,
man solle Abs. l von Art. 32 streichen. Die Sache
ist ja so heikel, dass man immer aufpassen muss,
einen mühsam zustande gekommenen Kompromiss
nicht zu stören. Aber ich wollte doch erklären:
Dieser Artikel ist ein Überbein und er wirkt störend
und schafft Verwirrung in bezug auf die Anwendung
des dringlichen Bundesbeschlusses.

Ich will keinen Gegenantrag stellen, aber ich
nehme an, dass Art. 89, Abs. 3, weiter angewendet
werden muss, wenn eine Notwendigkeit da ist, auch
wenn die wirtschaftliche Störung keine allgemeine
ist. Es wäre mir aber angenehm, wenn diejenigen
Herren, die wissen, welche Bedeutung dieser Artikel
hat, sich äussern würden, damit-man weiss, woran
man ist und damit man eventuell ruhigen Gewissens
den Streichungsantrag stellen kann.

Bundesrat Stampili: Grundsätzlich ist die Be-
merkung von Herrn Ständerat Dr. Klöti richtig.
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Die gleiche Einwendung ist auch im Bundesrat vor-
gebracht worden. Demgegenüber muss aber darauf
aufmerksam gemacht werden, dass es in Art. 32
ausdrücklich heisst, dass Ausführungsbestimmungen
zu Art. 31 bis, ter, quater nur durch Bundesgesetze
und Bundesbeschlüsse erlassen werden können,
welche der Volksabstimmung unterstellt werden
können. Wenn nun -dabei kein Vorbehalt für die
Anwendung dringlicher Bundesbeschlüsse gemacht
wird, könnte man daraus den Schluss ziehen, dass
für alle Ausführungserlasse ohne Ausnahme der
dringliche Bundesbeschluss ausgeschlossen sei. Das
ergibt sich daraus, weil deutlich erklärt wird, Aus-
führungserlasse zu den erwähnten Verfassungs-
artikeln seien nur auf dem Weg von Bundesgesetzen
und Bundesbeschlüssen möglich, die dem Referen-
dum unterstellt werden müssen und damit ein-
schränkend zum Ausdruck gebracht würde, dass
die Anwendung dringlicher Bundesbeschlüsse für
diese Ausführungserlasse ausgeschlossen sei. Diesen
Schluss könnte man ziehen, weil ja nur für diesen
Verfassungsartikel ausdrücklich erklärt wird, dass
nur Bundesgesetze und Beschlüsse, die dem Refe-
rendum unterstellt werden, zur Anwendung kom-
men können. Wird dieser Vorbehalt zugunsten
dringlicher Bundesbeschlüsse weggelassen, kann
man daraus den Schluss ziehen, dass für solche Er-
lasse der dringliche Bundesbeschluss überhaupt
nicht anwendbar ist. Das ist die Befürchtung der-
jenigen, die ein Interesse daran haben, dass in Zeiten
wirtschaftlicher Störung rasch gehandelt werden
kann. Deshalb ist der Hinweis auf den dringlichen
Bundesbeschluss ausdrücklich erfolgt, um zu ver-
meiden, dass später behauptet wird, Art. 32
schliesse die Anwendung des dringlichen Bundes-
beschlusses für solche Massnahmen überhaupt aus.

Ich gebe zu, man könnte gegen diesen Vorbehalt
die genau gleichen Einwendungen erheben wie gegen
den Zusatz, den Herr Quartenoud beantragt hat,
nämlich, dass, wenn bei einem Verfassungsartikel
der Hinweis auf den dringlichen Bundesbeschluss
gemacht wird, er eigentlich bei allen ändern Ver-
fassungsartikeln nötig ist. Es liegt aber hier doch
ein besonderer Fall vor, und zwar deshalb, weil das
der einzige Verfassungsartikel ist, in welchem be-
stimmt wird, dass Ausführungserlasse nur auf dem
Wege der Gesetzgebung, von Bundesgesetzen und
Bundesbeschlüssen, die der Volksabstimmung unter-
stellt werden können, erfolgen dürfen. Deshalb
glaube ich doch, dass es zur Beruhigung derjenigen
dient, die ein Interesse daran haben, dass in Zeiten
der Not rasch gehandelt werden könne, wenn aus-
drücklich bestimmt wird, dass der dringliche Bun-
beschluss ausdrücklich vorbehalten wird.

Klöti: Dass dann, wenn der erste Satz dieses
Absatzes beschlossen wird, der zweite Satz über
die dringlichen Bundesbeschlüsse nötig ist, ist für
mich selbstverständlich; nur die Einschränkung auf
die allgemeine Krise ist dabei ein Fehler. Ich bean-
stande aber eben den ganzen Absatz. Nach der
bisherigen Interpretation sind Beschlüsse, die die
einzelnen Bürger binden, allgemein verbindliche
Bundesbeschlüsse und nicht einfache Bundes-
beschlüsse. Also braucht man gar nicht zu sagen,
dass der Vollzug dieser Artikel durch Bundesgesetze
oder durch allgemein verbindliche Bundesbeschlüsse

erfolgen müsse, sondern das folgt aus der bisheri-
gen Verfassung; es sind keine einfachen Bundes-
beschlüsse, da Rechte des Bürgers berührt werden.
Also ist der erste Satz eigentlich überflüssig und
führt nur zu Verwirrung. Deshalb habe ich die
Frage gestellt, ob man nicht den ganzen Absatz
streichen könne. Der zweite Satz ist absolut nötig,
wenn man den ersten aufnimmt.

Bundesrat Stampfli: Auch diese Ausführungen
von Herrn Ständerat Klöti sind grundsätzlich rich-
tig. Nur aus der Entstehungsgeschichte der Wirt-
schaftsartikel kann man sich diesen Art. 32 erklären.
Diejenigen, denen man die Zustimmung zu Aus-
nahmen vom Grundsatz der Handels- und Gewerbe-
freiheit abringen, deren Bedenken man nur schwer
beschwichtigen konnte, erklärten, sie seien nur
für die Zustimmung zu diesen Ausnahmen von der
Handels- und Gewerbefreiheit bereit, wenn man
ihnen Garantien gebe gegen einen Missbrauch solcher
Ausnahmen von der Handels- und Gewerbefreiheit.
Sie argumentierten: Wir wollen nicht, dass in der
bisherigen Weise dringliche Bundesbeschlüsse dazu
missbraucht werden, vom Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit abzuweichen. Wir verlangen,
dass in allen Fällen das Volk entscheidet; dann
haben wir eine Beruhigung; dann haben wir eine
Gewähr, dass kein Missbrauch getrieben wird. Das
hat schon in der begutachtenden Kommission für
Wirtschaftsgesetzgebung die allergrösste Rolle ge-
spielt. Diese Leute wollten ohne diese ausdrückliche
Sicherheit, die natürlich nicht nötig wäre, sogar-
den dringlichen Bundesbeschluss ausschliessen, um
den Missbrauch zu verhindern. Es handelt sich um
eine Beruhigung für diese Kreise, sonst hätte man
ihre Zustimmung gar nicht erlangen können. Diese
Bestimmung blieb in der ersten Beratung unbe-
stritten. Nur so kann man sich die Entstehung
dieses Abs. 1. von Art. 32 erklären, der rechtlich
nicht notwendig ist — das gebe ich ohne weiteres
zu — der aber eine Beruhigung für jene Kreise
darstellt, die sich nur schwer mit der verfassungs-
rechtlichen Statuierung von Ausnahmen dieses
Grundsatzes der Handels- und Gewerbefreiheit ab-
finden konnten.

Le Président: M. Klöti ne formule pas de pro-
position. D'autre part, ensuite des explications du
Conseil fédéral, M. Iten retire sa proposition. Le
1er alinéa de l'article 32 est ainsi adopté.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

AI. 2.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: Le second alinéa de cet'
article prévoit que les cantons seront en règle
générale, chargés de l'exécution des dispositions
fédérales. Ils devront être consultés lors de l'élabo-
ration des lois d'exécution. C'est en quelque sorte
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une garantie donnée aux cantons que les pres-
criptions ne seront pas appliquées directement par
l'autorité fédérale et qu'ils seront consultés lors de
la mise sur pied des lois d'application.

La commission vous propose d'adhérer au texte
du Conseil fédéral qui a été adopté également par
le Conseil national.

Altwegg: Bei Al. 2 möchte ich Sie auf einen
redaktionellen Schönheitsfehler aufmerksam ma-
chen. Wir sprechen hier zuerst vom Vollzug der
Bundesvorschriften und dann vom Erlass der Aus-
führungsgesetze. Logisch ist doch, dass zuerst die
Aüsführungsgesetze kommen und dann der Voll-
zug. Dieser Gedanke ist in Abs. 3 ganz richtig
durchgeführt; dort ist im ersten Satz vom Erlass
von Ausführungsgesetzen und erst im zweiten Satz
vom Vollzug die Rede. Deshalb möchte ich Ihnen
vorschlagen, der Redaktionskommission zu emp-
fehlen, bei Abs. 2 den ersten Satz umzutauschen,
wie das in Abs. 3 der Fall ist. Eventuell könnte
man die Sache so ordnen, dass man allgemein in
Abs. 2 den Erlass der Ausführungsgesetze, in Abs. 3
den Vollzug der Bundesvorschriften regelt.

M. Bosset, rapporteur: Je crois qu'au point de
vue de la logique, M. Altwegg a raison. Mais je
regrette qu'il n'ait pas formulé sa proposition au
sein de la commission dont il a fait partie. Cepen-
dant, mieux vaut tard que jamais, et je pense que
nous pouvons renvoyer également cette disposition
à la commission qui fera une proposition de mo-
dification rédactionelle.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 3.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrats.
Die Änderung berührt nui- den französischen.

Text.
AI. 3.

Proposition de la commission.
3 Les organisations nationales groupant les

diverses branches économiques seront consultées
lors de l'élaboration des lois d'exécution. Tous les
groupements économiques intéressés pourront être
appelés à coopérer à l'application des prescriptions
d'exécution.

M. Bosset, rapporteur: Ici intervient une nou-
velle notion, c'est celle qui concerne les différentes
branches économiques du pays, en quelque sorte
reconnues, et qui pourront être appelées à collaborer
à l'élaboration des lois d'exécution ou à leur appli-
cation. Je remarque que la rédaction de ce troisième
alinéa correspond à l'observation parfaitement
judicieuse de notre collègue, M. Altwegg.

La commission a simplement apporté des modifi-
cations au texte du Conseil national, en ce sens qu'il
n'est plus question de groupements économiques,
mais d'organisations nationales groupant les diver-
ses branches économiques.

De cette façon, la notion est clarifiée et simplifiée.
Nous pensons notamment aux grandes organisa-

tions, telles que l'Union suisse des paysans et
l'Union suisse des arts et métiers. Il est prévu que
ces grandes organisations seront consultées à la fois
pour l'élaboration des lois d'exécution et pour la
coopération à leur application.

Votre commission vous recommande le texte
qu'elle oppose à celui du Conseil national et vous
propose d'adhérer en principe, sur ce point, au
projet du Conseil fédéral.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 1, Al. 1.

Iten: Ich möchte beantragen, noch einmal auf
Art. 32, AI. l, zurückzukommen, und zwar gestützt
auf die Ausführungen des Herrn Kollegen Klöti.
Ich teile mit Herrn Klöti die Auffassung, dass AI. l
überflüssig ist, denn es enthält meines Erachtens
nichts anderes, als was bereits in der heutigen
Bundesverfassung vorgeschrieben ist. Wenigstens
muss man das nach den Erklärungen des Herrn
Bundesrat Stampfli folgern. Immerhin besteht doch
eine redaktionelle Verschiedenheit, auf die bereits
Herr Klöti aufmerksam gemacht hat und auf die
ich nochmals aufmerksam machen möchte, um für
eine spätere Interpretation keine Missverständnisse
aufkommen zu lassen.

Es heisst im zweiten Satz des AI. 1: „Für Fälle
dringlicher Art in Zeiten wirtschaftlicher Störungen
bleibt Art. 89, Abs. 3, vorbehalten." Art. 89, Abs. 3,
der geltenden Bundesverfassung lautet wörtlich:
„Allgemein verbindliche Bundesbeschlüsse, deren
Inkrafttreten keinen Aufschub erträgt, können
durch die Mehrheit aller Mitglieder in jedem der
beiden Räte als dringlich erklärt werden. In diesen
Fällen kann die Volksabstimmung nicht verlangt
werden. Die Geltungsdauer von dringlichen Bundes-
beschlüssen ist zu befristen." Im zweiten Satz des
Art. 32, Abs. l, wird nun neben dem Begriff „keinen
Aufschub erträgt", also neben dem Begriff „dring-
licher Art" noch die Voraussetzung aufgenommen
„in Zeiten wirtschaftlicher Störungen". Frage: Ist
das nun eine Erschwerung in der Anwendung der
Dringlichkeitsbeschlüsse, oder soll nach den Er-
klärungen, die wir vorhin von Herrn Bundesrat
Stampfli gehört haben, diesem Passus keine beson-
dere, d. h. einschränkende Bedeutung in bezug auf
die Anwendung der Dringlichkeitsbeschlüsse zu-
kommen ? Es wäre mir angenehm, wenn wir hier-
über noch klare Auskunft erhalten könnten. Besser
wäre es wahrscheinlich, wenn wir den Passus „in
Zeiten wirtschaftlicher Störungen" strichen. Dann
würde hier die vollständige textliche Übereinstim-
mung mit Art. 89, AI. 3, der geltenden Bundesver-
fassung hergestellt.

Bundesrat Stampili: Die neue Bestimmung von
Art. 89 in bezug auf die Anwendung von dringlichen
Bundesbeschlüssen kennt drei Einschränkungen:
1. darf die betreffende Massnahme keinen Aufschub
ertragen. Damit ist deutlich gesagt, dass es sich nur
um eine zeitliche Dringlichkeit handeln kann.
2. muss der Beschluss befristet sein, und 3. muss
er die Zustimmung der Mehreit aller Mitglieder
beider Räte erlangen. Das sind die drei Einschrän-
kungen, welche die Annahme der Volksinitiative
vom Jahre 1940/1941 gebracht hat.
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Hier kommt noch eine weitere Einengung hinzu.
Der dringliche Bundesbeschluss darf nur bei Stö-
rungen der Wirtschaft zur Anwendung gelangen.
Das ist eine bewusste Einschränkung. Damit wollte
man denjenigen, die nur mit grössten Bedenken
einer Einschränkung der Handels- und Gewerbe-
freiheit glaubten zustimmen zu können, entgegen-
kommen. Diese Bestimmung war in den Beratungen
von 1938/1939 nicht bestritten; es war ein Kom-
promiss aller Beteiligten. Wir haben bei der Durch-
sicht der Vorlage von 1939 uns von dem Gedanken
leiten lassen, dass es sich um ein Kompromisswerk
handelt, das in mühsamen Vorbereitungen ausser-
halb des Parlamentes und in langen Beratungen der
beiden Räte unter gegenseitigen Verzichten und
Opfern zustande gekommen ist, dass man an diesem
Kompromiss so wenig als möglich rütteln darf, wenn
diejenigen, die ihn tragen müssen, beieinander blei-
ben sollen. Dieser Bestimmung wurde immer die
allergrösste Bedeutung beigemessen. Man wollte
denjenigen, die nur schwer Ausnahmen vom Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit zustimmen
können, eine Beruhigung geben, dass in Zukunft
ein Missbrauch des dringlichen Bundesbeschlusses
für solche Massnahmen nicht mehr vorkommen soll.
Rütteln Sie daran, dann riskieren Sie, dass der
Kompromiss fällt, und dass damit auch diejenigen
auseinanderfallen, die den revidierten Wirtschafts1

artikeln zu Gevatter stehen sollen. Deshalb möchte
ich Sie bitten, in diesem Punkte, der in der ersten
Beratung nicht bestritten war, den Text so zu
belassen, wie er vorgeschlagen worden ist.

Klöti: Ich möchte den Antrag von Herrn Kollega
Iten unterstützen. Man sollte doch nicht soweit
gehen in der Unterstützung des zustande gekomme-
nen Kompromisses, dass man daran gar keine Ver-
besserungen mehr anbringen dürfte. Wenn wir die
Worte „in Zeiten wirtschaftlicher Störungen"
streichen, so ist das eine bedeutende Verbesserung.
Diejenigen, die den Kompromiss zustande gebracht
haben, dürften sich doch wohl unsern Argumenten
anschliessen.

Ich erinnere an zwei Fälle: Einmal an Lit. e
von Art. 31 bis („über vorsorgliche Massnahmen in
Kriegszeiten"). Solche vorsorgliche Massnahmen
muss man auch dann treffen können, wenn wir noch
keine Wirtschaftskrisis haben.

Dann Art. Slquinquies, den ich vorhin schon
erwähnt habe. Wenn wir Massnahmen treffen soll-
ten, z. B. zur Verhütung von Arbeitslosigkeit, so
sollten wir doch das tun können, bevor diese
befürchtete wirtschaftliche Störung tatsächlich
eingetreten ist. Wenn man das denjenigen, die den
Kompromiss zustande bringen wollen, vor Augen
führt, so müssen sie sich doch in ihrem eigenen
Interesse sagen, dass diese kleine Änderung eine
Verbesserung bedeutet. Ich glaube nicht, dass sie
sagen würden, dadurch sei der Kompromiss gestört
und sie könnten deshalb der ganzen Vorlage nicht
mehr zustimmen.

Wir stören doch durch diese Änderung das
ordentliche Verfassungsrecht betreffend die Gesetze
und die dringlichen Bundesbeschlüsse nicht. Sie
haben doch die Erklärung, wonach es sich nur um
Bundesgesetze und allgemeinverbindliche Bundes-
beschlüsse handeln kann.

Ich möchte auch Herrn Bundesrat Stampfli
bitten, dem zuzustimmen. Es wird ihm sicherlich
gelingen, diejenigen, die den Kompromiss zustande
gebracht haben, davon zu überzeugen, dass das
keine Verschlechterung, sondern eine Verbesserung
des Kompromisses bedeutet.

Wenn man sagt, man wolle keinen Missbrauch
in der Anwendung von dringlichen Bundesbeschlüs-
sen begünstigen, so schaffen Sie ja gerade durch die
vorliegende Fassung einen solchen. Für die erwähn-
ten Massnahmen muss man doch die dringlichen
Bundesbeschlüsse ohnehin fassen, und dann ent-
steht eben ein Widerspruch zu der Verfassungs-
bestimmung, wie sie nun vorgeschlagen wird. Es
ist deshalb wirklich wünschenswert, die Bestim-
mung „in Zeiten wirtschaftlicher Störung" zu
streichen.

Bundesrat Stampfli: Dann würde ich es vor-
ziehen, in Art. 32 den Hinweis auf Art.Slquinquies
zu streichen. Dieser ist erst in den zweiten Entwurf
hineingekommen. In der Vorlage von 1939 war
dieser Hinweis nicht enthalten. Art. Slquinquies
war nämlich im ersten Entwurf etwas ganz anderes.
Dort wurde dem Bunde die Befugnis eingeräumt,
über das Bankwesen Bestimmungen aufzustellen.

Klöti: Ich habe Lit. e erwähnt betreffend „vor-
sorgliche Massnahmen für Kriegszeiten". Wenn ein
Krieg droht, muss man diese treffen können, unbe-
kümmert darum, ob im betreffenden Moment eine
wirtschaftliche Störung vorhanden ist oder nicht.

Ich würde deshalb lieber auch Art. Slquinquies
einbeziehen, d. h. ihn hier stehen lassen und dafür
die Worte „in Zeiten wirtschaftlicher Störung"
streichen.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission 20 Stimmen
Für den Antrag Iten 12 Stimmen

Art. 34ter BV.
Antrag der Kommission.

Abs. l, Lit. a. Zustimmung zum Beschluss des
Nationalrats.

Art. 34 ter Constitution.
Proposition de la commission.

Al. 1, lettre a. Adhérer à la décision du Conseil
national.

M. Bosset, rapporteur: Cet article, à la différence
des précédents qui s'occupent uniquement de ques-
tions économiques, touche à tout le problème social.
C'est pourquoi, lorsque nous avions discuté le titre
de l'arrêté, nous nous étions demandés si on rie
devait pas le modifier en disant qu'il s'agit d'un
arrêté portant revision des articles de la Constitu-
tion fédérale relative au domaine économique en
ajoutait les mots «et social».

Le Conseil fédéral a fait remarquer que cette
disposition ne figurerait pas dans la Constitution
et que son effet n'était que relatif. Cela est pos-
sible mais il n'en reste pas moins que, pour faire
passer l'ensemble de ce projet devant le peuple,
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il faudra aussi insister sur son caractère social,
notamment à l'article 34 ter.

Je passe à la lettre a de cet article.
La Confédération est autorisée à légiférer sur

la protection des travailleurs. La Constitution donne
actuellement à la Confédération le droit de régler
le travail des enfants dans les fabriques, la durée
du travail qui pourrait y être imposée aux adultes
ainsi que la protection accordée aux ouvriers dans
l'exercice des industries insalubres et dangereuses.

L'article 34 ter, adopté en 1908, autorise en
outre la Confédération à prendre des mesures pour
protéger les ouvriers d'industries, des arts et mé-
tiers et du commerce. La Constitution actuelle
présente encore une lacune, ayant trait au travail
exécuté en dehors des exploitations touchant au
commerce, à l'industrie et aux arts et métiers.
Cette lacune sera comblée par la disposition nou-
velle.

Votre commission vous propose d'adhérer au
projet du Conseil fédéral, adopté par le Conseil
national, pour ce qui concerne cette lettre a.

Angenommen. — Adopté.

Lit. b und b bis.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Natioiialrats.

Lettres b et bbis.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: Ici nous touchons à une
question particulièrement importante et c'est pour-
quoi nous envisageons, ainsi que l'a fait le Conseil
national, de scinder cet alinéa en deux alinéas:
alinéa 6 et alinéa bbis.

L'attribution de la force obligatoire générale
a été le thème principal des discussions relatives
à la revision des articles économiques. En raison
de la portée très étendue d'une mesure de ce genre,
on a subordonné l'application de la force obligatoire
générale à des conditions destinées à sauvegarder
les intérêts généraux. Le champ d'application a été
limité d'emblée à certains domaines déterminés.
L'acquisition de la force obligatoire générale a trait
aux conditions de travail, aux contrats collectifs
de travail. Elle a passé dans la pratique, en vertu
de divers arrêtés. Si cette mesure n'a pas été criti-

.quée, on ne saurait en dire autant de l'idée qui a
été émise de l'étendre aux décisions des associations.
Cette idée suscite une opposition croissante. Dans
leur réponse à l'enquête faite en 1943, les associations
patronales ont exprimé l'avis que les articles
économiques pouvaient être soumis à la votation
populaire après suppression de l'article 34ter. Elles
estiment qu'une autre base juridique devrait être
créée pour l'attribution de la force obligatoire
générale aux contrats collectifs de travail;

II ressort des expériences faites que cette force
obligatoire générale permet bien souvent de régler
d'une manière satisfaisante les conditions écono-
miques et sociales des professions données. La dis-
cussion qu'a suscité l'article 31 ter fait ressortir avec
netteté que le système de l'initiative privée, sur

lequel repose notre économie actuelle doit être
maintenu et qu'il ne saurait être question de rien
changer au mécanisme des charges en tant que
régulateurs de l'économie. Au terme de ces dispo-
sitions, le législateur fédéral a la faculté d'édicter,
dans des arrêtés spéciaux, les prescriptions régissant
la force obligatoire générale à l'égard des conven-
tions ou décisions ayant trait au règlement de cer-
taines questions particulières. Il en a déjà été ainsi
dans un certain nombre de .cas, par exemple en
matière de conditions de travail, avant l'introduc-
tion du régime général institué par le contrat collec-
tif de travail.

Le Conseil national a décidé de scinder la lettre 6
du projet du Conseil fédéral en deux alinéas: le
premier vise les rapports entre employeurs et tra-
vailleurs, notamment sur la réglementation en com-
mun des questions intéressant l'entreprise et la
profession; le deuxième traite de la force obliga-
toire générale des contrats collectifs entre associa-
tions d'employeurs et de travailleurs, dans le^ but
de favoriser la paix du travail.

La commission unanime s'est prononcée pour le
principe posé par le Conseil fédéral dans cet alinéa b
et pour la forme qui lui a été donnée par le Conseil
national. En conséquence nous vous proposons d'y
adhérer.

Angenommen. •—• Adopté.

Lit. c.

Antrag der Kommission.
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Lettre c.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: La disposition prévue à
ce.t alinéa c permet à la Confédération de légiférer
en matière de compensation de salaire ou de gain
pour cause de service militaire. Il n'est pas inutile
de rappeler que les expériences faites lors de la
précédente guerre avaient amené les autorités à
trouver une formule qui évite les nombreuses récla-
mations — presque toujours justifiées — des mili-
taires privés de leur gain, de leur salaire ou de tout
autre rémunération.

Les expériences faites durant la présente guerre
ont été concluantes. On a pu ainsi éviter les mul-
tiples difficultés qui avaient surgi lors de la guerre
précédente. Il paraissait donc absolument équitable
de .tenir compte de la situation de ces militaires,
privés de toute rémunération pour cause de service
militaire. Il fallait aussi avoir une base législative
constitutionnelle et c'est pourquoi le Conseil fédéral
a proposé la disposition sur laquelle nous venons
de vous donner quelques explications. Le Conseil
national y a adhéré et nous vous invitons à en faire
de même.

Angenommen. — Adopté.

Lit. d.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Besuch des Nationalrats,
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Lettre d.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: Ici la Confédération a le
droit, conjointement avec les cantons et l'économie
privée de tenir compte de toute une série de situa-
tions provoquées par le défaut de travail, autre-
ment dit le chômage forcé. La Confédération à déjà
élaboré un vaste programme de mesures destinées
à lutter contre le chômage général qui pourrait
surgir après cette guerre. Ces mesures peuvent se
résumer en deux mots: Plan Zipfel.

Nous vous proposons, conformément aux pro-
positions du Conseil fédéral et à la décision du Con-
seil national, d'adopter également cette lettre d.

Angenommen. — Adopté.

Lit. e.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Lettre e.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: Dans le même cadre et
en quelque sorte en liaison avec la question du ser-
vice de placement, il est prévu de prendre des
mesures pour l'assurance-chômage et l'aide aux
chômeurs, deux notions qui n'ont évidemment rien
de commun, la première étant totalement différente
de la seconde. En effet, l'aide aux chômeurs se fait
sous la forme d'un appui des pouvoirs publics et
éventuellement des employeurs, tandis que l'assu-
rance-chômage prévoit la nécessité aussi bien pour
l'employé que pour le patron et .les pouvoirs publics
de participer à la création de l'assurance par des
prestations.

Ici également, nous estimons que cette nouvelle
mesure sociale aura une portée considérable et qu'il
est nécessaire de lui donner une base constitution-
nelle. C'est pourquoi le Conseil national a adhéré
au projet du Conseil fédéral et nous vous proposons
de faire de même.

Angenommen. — Adopté.

Lit. /.
Antrag der Kommission.

M e h r h e i t :
/'. über die berufliche Ausbildung in Industrie,

Gewerbe und Handel.

Minderhei t (Wenk):
/. Zustimmung zum Beschlüsse des National-

rates.

Lettre f.
Proposition de la commission.

M a j o r i t é :
/. Sur la formation professionnelle dans l'indus-

trie, les arts et métiers et le commerce.

Minorité (Wenk):
/. Adhésion à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur de la majorité: Nous
touchons ici à un problème extrêmement contro-
versé, c'est la question de la formation profession-
nelle. Il en a déjà été question à propos de la capa-
cité professionnelle dont on parle à l'article 31 bis.
Mais il s'agit là de notions tout à fait différentes.

L'arrêté fédéral du 21 septembre 1939 ne con-
fère à la Confédération le droit de légiférer sur la
formation professionnelle que dans les domaines
du commerce, de l'industrie et des arts et métiers.
Le nouveau projet du Conseil fédéral a supprimé
cette restriction.

Nous vous avions donné connaissance, par souci
d'objectivité, de la pétition de l'Association suisse
pour le service domestique, adressée à notre com-
mission et demandant le rejet de la proposition de
la majorité de la commission, qui est de limiter la
formation professionnelle à l'industrie, aux arts et
métiers et au commerce.

Je dois également, pour renseigner exactement
le Conseil, vous dire que la minorité qui proposait,
je le rappelle, d'adhérer au projet du Conseil fédéral
et qui n'était composée au début que de M. Wenk,
s'est augmentée de quelques membres qui ont
évolué et estiriié qu'ils devaient se ranger au point
de vue minoritaire.

On peut évidemment — et dans ce domaine on
entendra les opinions les plus divergentes — se
demander si la formation professionnelle doit être
limitée en ce qui concerne la législation future.
Nous pensons qu'il est certains domaines dans les-
quels les cantons doivent rester souverains, notam-
ment dans les domaines culturel et spirituel.

C'est pourquoi la majorité de votre commission
avait proposé de limiter là formation profession-
nelle, et par conséquent la législation fédérale y
relative, aux domaines que nous avons énumérés
et qui étaient prévus par l'arrêté fédéral du 21 sep-
tembre 1939.

La minorité de la commission est d'un avis
différent. Nous avons simplement énuméré les
motifs et les raisons qui justifiaient le point de vue
majoritaire et nous laissons au représentant de la
minorité le soin de justifier le sien.

Altwegg, Berichterstatter der Minderheit: Wie
Ihnen der Herr Referent mitgeteilt hat, hat sich
die Minorität vergrössert. Ich glaube, wir dürfen
diesem Artikel, von dem wir doch nicht sagen
dürfen, dass es sich um einen Schicksalsartikel
handle, nicht eine allzu grosse Bedeutung beimes-
sen, obwohl wir der beruflichen Ausbildung die ihr
gebührende Beachtung schenken wollen.

Als wir diese Bestimmung in der Kommission
zum zweitenmal behandelten, hatte sich das Stim-
menverhältnis auf 5:4 verschoben. Es hätte eigent-
lich wenig gefehlt, und das Resultat wäre umge-
kehrt gewesen.

Im Namen der Minorität möchte ich Ihnen
beantragen, dem Nationalrate zuzustimmen und
hier keine Differenz zu schaffen.

Ich hatte mir schon vorgenommen, im Zusam-
menhang mit dieser Lit. / mir vorzubehalten, even-
tuell Zurückkommen auf Art. 31 bis, Abs. 2, Lit. a,
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zu beantragen; denn man kann sagen, was man
will: gewisse Zusammenhänge bestehen ganz sicher
zwischen der beruflichen Ausbildung und der För-
derung der beruflichen Leistungsfähigkeit. Wenn
man da eine prinzipielle Differenz konstruieren will,
so ist das beinahe ein jeu de mots. Aber nachdem
die dortige Lit. a an die Kommission zurückgewiesen
wurde, brauche ich auf jene Sache heute nicht zu-
rückzukommen. Ich glaube aber auch nicht, dass
wir Veranlassung haben, trotzdem ich vermute,
dass diese Lit. / eine rege Diskussion heraufbe-
schwören werde, einen Rückweisungsantrag zu
stellen. Die Meinungen sind gemacht. Es handelt
sich also darum : Soll mit dem Nationalrat allge-
mein dem Bundesrat die Befugnis erteilt werden,,
über die berufliche Ausbildung Vorschriften zu er-
lassen? Gegen dieses Prinzip sollte nicht viel ein-
zuwenden sein. Wenn man aber ein solches Prinzip
schon aufstellt, dann sollte es auch nicht unnötiger-
weise eingeschränkt werden. Was da die Kommis-
sionsmehrheit, bei der ich zuerst auch war — ich
gebe das zu — getan hat, das ist eine unnötige
Einschränkung. Wenn man nachher glaubt, dass
die berufliche Ausbildung nicht nötig sei für diese
oder jene Berufe, dann hat man es in der Hand,
w.enn der Bundesrat gegen die allgemeine Meinung
mit einem solchen Gesetze kommen sollte, dieses
schon im Keime zu ersticken oder dann abzulehnen.

Die Diskussion über die Ausdehnung der beruf-
lichen Ausbildung hat sich speziell auf drei Gebieten
bewegt :

Einmal auf dem Gebiete der Landwirtschaft.
Ich muss Ihnen gestehen, dass ich schon in der
ersten Kommissionssitzung glaubte, hier für die
Landwirtschaft eine Lanze brechen zu sollen, weil
ich doch aus einem wenigstens zur Hälfte landwirt-
schaftlichen Kanton komme. Es war aber leider
der landwirtschaftliche Vertreter der Kommission,
Herr Weber, nicht anwesend. Weil ich so keinen
Sukkurs erhielt, habe ich dann darauf verzichtet,
in dieser Sache weiter zu kämpfen. Nachdem die
Sache aber wieder vor die Kommission gekommen
ist und Herr Weber anwesend war, hat sie ein ganz
anderes Gesicht bekommen. Wir haben dann ge-
sehen, was ich vermutete, dass die Landwirtschaft
ausserordentlich interessiert ist an dieser Lit. /. Ich
könnte es auch nicht anders verstehen, in einem
Zeitalter, in dem man auf allen Gebieten grossen
Wert auf die berufliche Ausbildung legt, wo alle
grössern Kantone eine oder mehrere landwirt-
schaftliche Schulen haben, wo wir im Thurgau
daran gehen, mehr als eine Million für eine zweite
landwirtschaftliche Schule auszugeben. Da soll man
sich dagegen wehren, dass eventuell der Bund für
die berufliche Ausbildung auch der Landwirte her-
angezogen wird oder etwas zu sagen haben, soll ?
Der Standpunkt der Landwirte wird jedenfalls im
Laufe der Diskussion schon weiter vertreten werden,
so dass ich mir weitere Ausführungen nach dieser
Richtung ersparen kann.

Sie haben alle die Eingabe von einer ändern
Wirtschaftsgruppe oder einem Beruf — der Unter-
schied zwischen beiden ist mir noch nie ganz klar
geworden •— erhalten, von der Schweizerischen
Arbeitsgemeinschaft für Hausdienst, datiert vom
28. September 1944. Sie lag bei den Akten, die uns
in der Kommission zugekommen sind. Dort legt

diese Arbeitsgemeinschaft für den Hausdienst allen
Wert darauf, auch dabei zu sein, wenn der Bund
daran geht, für die berufliche Ausbildung der Jugend
zu sorgen. In dieser Eingabe ist darauf hingewiesen,
dass im Jahre 1933 im Hausdienst 110 000 Frauen
beschäftigt waren. Es ist mit Recht bemerkt wor-
den, dass seit Beginn des Krieges 1939 ein intensiver
Mangel an Hausangestellten festzustellen ist. Die
Frage ist jetzt aktuell, ausländische Hausangestellte
hereinzulassen, mit der sich die Polizeiinstanzen,
namentlich die Fremdenpolizei, beschäftigen muss.
Es wird darauf hingewiesen, dass der Mangel an
Hausangestellten sowohl quantitativ als qualitativ
vorhanden sei. Auch für den Hausdienst gelte, dass
ein systematisch erlernter Beruf mehr Ansehen
geniesse als ein Beruf, um den man sich weiter gar
nicht bekümmere. Es sei deshalb notwendig, dass
auch für die ganze Schweiz, nicht nur für einzelne
Kantone, eine Anzahl allgemein gültiger Schutz-
bestimmungen geschaffen werden für den Haus-
dienst, wie das heute schon der Fall ist für die Arbeit
in den Fabriken und wie es beabsichtigt ist für
Handel, Gewerbe und Gastgewerbe.

Zum Schluss wird hier mit Recht darauf hin-
gewiesen, der Hausdienst sei ein typischer, der
weiblichen Wesensart entsprechender Frauenberuf
und biete eine wertvolle Vorbereitung auf die Auf-
gabe der Hausfrau und Mutter. Im Zeitalter der
Initiative und des Gegenvorschlages des Bundes-
rates Pro Familia, welche doch eine einzigartige
Annahme gefunden hat, sollten hier weitere Bemer-
kungen überflüssig sein. Dies zum Standpunkt der
am Hausdienst Interessierten; ich darf da vielleicht
noch einen klassischen Zeugen nennen, das ist der
frühere schaffhauserische Regierungs- und National-
rat Waldvogel, der schon vor 25 Jahren für diese
weiblichen Angestellten und für die Erziehung im
Hausdienst sich eingesetzt, sich aber für diese Sache
vielleicht zehn oder zwanzig Jahre zu früh gewehrt
hat.

In dritter Linie hat man von den Pflegerinnen
gesprochen. Ich weiss nicht, ob man dieser Gilde
zu viel Ehre antut, ich glaube es nicht. Man hat
sich um diese Pflegerinnen in der Kommission
gestritten. Es wurde behauptet, dass sich der Bund
mit ihnen nicht zu befassen hätte; das sei eine
Domäne der Kantone und der Bund solle sich hüten,
sich in diese Sphäre hineinzumischen. Ich begreife
das nicht. Ich begreife es um so weniger, weil wir
uns mit den Pflegerinnen schon letzte Woche
beschäftigen mussten, und zwar beim Budget, als
wir einen Kredit beim Militärdepartement von
Fr. 40 000 zugunsten dieser Pflegerinnen verdoppelt
haben, zu Lasten des Bundes. Im selben Atemzug
wird nun gesagt, im übrigen aber habe der Bund
zur beruflichen Ausbildung der Pflegerinnen nichts
zu sagen. Das begreife ich nicht. Ich weiss aber auch
aus meiner Praxis in der Regierung, dass hier ein
Notstand vorliegt, vielleicht noch ein schärferer als
beim Hausdienst; wenn kantonale Sanitätsdirek-
toren im Saale anwesend sind, so können sie bestäti-
gen, dass wohl in keinem Berufe heute ein solcher
Mangel besteht, wie bei den Pflegern und Pflege-
rinnen. So meldet sich auch hier das Verlangen,
ausländische Pflegerinnen hereinzubekommen. Man
sucht sich auch so zu helfen, dass man schon
pensionierte Pflegerinnen wieder zurückruft. Das
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sind Zeichen, dass hier etwas nicht ist, wie es sein
sollte. Wenn auch diese Pflegerinnen des Schutzes
des Bundes teilhaftig werden, so ist das nur recht
und billig.

Wir sollten uns jedenfalls nicht wegen dieser
Berufe abhalten lassen, die allgemeine Fassung zu
wählen. Wenn einmal dieser Verfassungsartikel an-
genommen ist und der Bundesrat dazu kommen
sollte, für die Ausbildung der Pflegerinnen ein Ge-
setz in Vorschlag zu bringen, und wenn sich dann*
die Verhältnisse verschoben haben sollten, indem
Überfluss an Berufsangehörigen vorhanden ist,
dann kann man auf die Sache immer noch zurück-
kommen; aber heute ist ein dringendes Bedürfnis
dafür vorhanden.

Darf ich zum Schluss noch eine andere Domäne
erwähnen, die wohl auch zur Sprache kommen
wird ? Man sagt, wenn man hier die berufliche Aus-
bildung erwähne, dann komme die Schule in Gefahr.
Die Schule sei eine kantonale Domäne, da habe
sich der Bund nicht einzumischen. Ja, man sagt
sogar, es werden Regierungsräte und Bundesräte
auch eine berufliche Ausbildung bekommen müssen.
Letztere Bemerkung werden wir vielleicht nicht
mehr hören; ich glaube aber auch nicht, dass die
normalen Schulen durch die allgemeine Fassung
„berufliche Ausbildung" in Gefahr stehen, denn
berufliche Ausbildung und die übrige normale
Ausbildung sind absolut getrennte Sachen. Ich
glaube nicht, dass der Bundesrat gestützt auf diese
allgemeine Fassung, wie sie vom Nationalrat be-
schlossen wurde, daran gehen würde, an dieser
geheiligten Domäne der Kantone zu rütteln. Es
mag da und dort eine gewisse Personalunion in den
Normalschulen und den Gewerbeschulen bestehen,
indem viele Lehrer sich in beiden Domänen betäti-
gen. Das hat aber der Sache nichts geschadet. So-
viel ich weiss, war die gewerbliche und berufliche
Schule schon heute auf die Subvention des Bundes
angewiesen.

Das sind die Bemerkungen, die ich Ihnen zu
machen habe. Ich beantrage Ihnen, dem National-
rat zuzustimmen, diese Einschränkung auf Indu-
strie, Gewerbe und Handel, die Ihnen die Mehrheit
der Kommission vorschlägt, abzulehnen. Der Bun-
desrat steht nach wie vor auf seilen des National-
rates und der grossen Minderheit der Kommission.

Egli: Wir müssen diese wichtige Frage in aller
Ruhe und ohne jedes Ressentiment behandeln. Es
geht nicht darum, ob wir die berufliche Ausbildung
fördern wollen oder nicht, auch nicht darum, ob
das nur die Kantone tun sollen. Selbstverständlich
wollen wir alle diese Ausbildung fördern. Bund und
Kantone sollen in jedem Beruf, in der Landwirt-
schaft, im Hausdienst, bei den Pflegerinnen usw.
die Ausbildung unterstützen und fördern. Um das
geht es hier nicht. Ich würde es ablehnen, wenn
man etwa aus meinem Votum — ich stimme der
Kommissionsmehrheit zu — den Schluss ziehen
wollte, dass ich berufsbildungsfeindlich sei. Im
Gegenteil.

Wir müssen uns immer wieder an den Unter-
schied der beiden Art. 34 ter und 31 bis erinnern.
Ich habe schon darauf hingewiesen. Es ist nicht
überflüssig, das immer wieder aufzugreifen, denn
das Verhältnis dieser beiden Artikel ist und bleibt

Ständerat. — Conseil dei Etats. ISéS.

unklar und wird unklar bleiben, auch wenn die
Artikel Verfassung werden. Ein dankbares Objekt
für Kommentatoren! Art. 31 bis, Abs. l, fordert
Vorschriften des Bundes im Rahmen der Handels-
und Gewerbefreiheit; gemäss Abs. 2 kann der Bund
Vorschriften aufstellen in Abweichung von der
Handels- und Gewerbefreiheit. Art. 34 ter soll nach
den Erklärungen nur im Rahmen der Handels- und
Gewerbefreiheit den Bund ermächtigen, Vorschrif-
ten aufzustellen. Ein Durcheinander! Im ersten
Artikel zweierlei, im Art. 34ter angeblich einerlei!
Das folgert man aber nur aus der Interpretation,
aus den Erklärungen in der Kommission, zum Teil
aus der Botschaft und dann aus den Erklärungen
hier im Rat. Der Wortlaut ist ein anderer. In
Art. 34ter heisst es: „Der Bund ist befugt, Vor-
schriften aufzustellen: /. über die berufliche Aus-
bildung". Wer verbürgt uns, dass nicht auch der
obligatorische Fähigkeitsausweis in Lit. / geregelt
werden will? Man erklärt: Beileibe nicht! Das will
man nicht, diese Vorschriften sind im Rahmen der
Handels- und Gewerbefreiheit gemeint. — Das
steht aber nicht im Text. Da steht einfach: „Der
Bund ist befugt, Vorschriften aufzustellen." — Wir
müssen die Verfassung klar gestalten und wollen
nicht auf Interpretationen und auf Erklärungen in
den Kommissionen und im Rat abstellen. Zweifellos
bestehen Zusammenhänge zwischen diesen beiden
Artikeln, wie das auch Herr Kollege Altwegg gesagt
hat. Dem Wortlaut nach leider sehr unklare Ver-
hältnisse. Diese Unklarheit beseitigt man nicht
durch Interpretationen. Ich wiederhole: es heisst
„Der Bund ist befugt, Vorschriften aufzustellen:
/. über die berufliche Ausbildung." Also über die
gesamte berufliche Ausbildung, über die Ausbildung
in jedem Beruf. Es ist nach dem Wortlaut nicht
ausgeschlossen, dass der Bund vorschreiben kann,
dass die und die Voraussetzungen, die und die Prü-
fungen erfüllt sein müssen, für die Wahl und Aus-
übung eines beliebigen Berufes. Was man angeblich
will, steht nicht im Wortlaut, sondern geht nur aus
Erklärungen hervor.

Deshalb werde ich etwas misstrauisch. Das Miss-
trauen ist seit gestern noch gewachsen, und zwar
gegen die neuen Wirtschaftsartikel im allgemeinen.
Gestern hat in der Kommissionssitzung Herr Direk-
tor Willi vom Bundesamt erklärt, der obligatorische
Fähigkeitsausweis für die Landwirtschaft könne
ohne Zweifel schon aus Art. 31 bis, Abs. 2, Lit. b,
abgeleitet werden. Danach kann der Bund Vor-
schriften aufstellen zur Erhaltung eines gesunden
Bauernstandes und einer leistungsfähigen Landwirt-
schaft, sowie zur Festigung des bäuerlichen Grund-
besitzes. Das genügt nach Dr. Willi zur Ableitung
des obligatorischen Fähigkeitsausweises für den
Bauer, also auch für den Kleinbauer. Wenn aus
diesem Wortlaut solche Folgerungen gezogen wer-
den, was kann dann erst aus allen ändern Artikeln
herausgelesen werden? Dann sind die Wirtschafts-
artikel nur mehr der Interpretation ausgeliefert;
man macht aus ihnen, was man will. Ich erkläre
Ihnen : Seit gestern bin ich noch viel misstrauischer
gegen alle neuen Wirtschaftsartikel geworden.

Ein Vertreter des Bundesamtes hat seinerzeit
in der Kommission erklärt, Art. 34ter, Lit. /, habe
folgenden Sirin: „Bei den Pflegerinnen, überhaupt
in allen Berufen werde nicht die Berufswahl und
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die Berufsausübung irgendwie vorgeschrieben, aber
der Titel werde geschützt. Beispielsweise dürfe sich
eine Krankenpflegerin nicht mehr Krankenschwe-
ster nennen, wenn sie nicht bestimmte Vorschriften
des Bundes erfülle. Die Krankenschwestern der
religiösen Orden dürfen sich also, wenn sie nicht
die Bundesvorschriften erfüllen, nicht mehr Kran-
kenschwestern nennen, obwohl sie noch Pflege-
rinnendienste leisten können. Wenn man die glei-
chen Folgerungen auf alle übrigen Berufe anwendet,
kommt man dazu, dass sich ein Knecht nicht mehr
Knecht, ein Bauer nicht mehr Bauer nennen darf,
wenn er nicht bestimmte Vorschriften erfüllt. Er
darf noch Knecht oder Bauer sein, aber er darf sich
nicht mehr so nennen. Der Titelschutz ist da. Sie
werden lachen und sagen, daran denke kein Mensch.
Aber das liegt im Wortlaut. Soweit kann man gehen.
Wenn von Regierungsräten und Bundesräten ge-
sprochen wurde, war das natürlich ironisch gemeint,
um zu zeigen, zu welchen Konsequenzen man kom-
men könnte. Man könnte mit dem gleichen Recht
auch die geistigen Berufe in die berufliche Ausbil-
dung einbeziehen. Ein geistiger Beruf ist auch ein
Beruf. Ich sehe nicht ein, warum z. B. der Lehrer-
beruf nicht ein Beruf sein soll, der hier nicht ein-
bezogeii werden könnte, über den der Bund nicht
Vorschriften aufzustellen befugt wäre. Es dürfte
sich unter Umständen nach diesen Verfassungs-
bestimmungen kein Lehrer mehr Lehrer nennen.
Er könnte wohl den Beruf ausüben, aber der Titel
wäre geschützt. Das sind die Konsequenzen. Wir
wollen in der Verfassung nur das, was notwen-
dig ist.

Ich stehe dafür ein, dass in Industrie, Gewerbe
und Handel das berufliche Bildungswesen gefördert
wird und der Bund Vorschriften aufstellen soll. Ich
bin sogar, obschon ich Hemmungen hatte, heute
sehr dafür, dass der Bund den obligatorischen
Fähigkeitsausweis im Detailhandel und im Gewerbe
einführt. Es brauchte einige Überwindung, um zu
diesem Entschluss zu kommen. Ich habe mich dazu
durchgerungen. Man komme also nicht und sage:
wir wollen nur den Hausdienst fördern. Selbstver-
ständlich wollen wir den Hausdienst fördern. Als
luzernischer Erziehungsdirektor kann ich darauf
hinweisen, dass der Kanton Luzern als erster den
obligatorischen hauswirtschaftlichen Unterricht so-
wohl auf der Volksschulstufe als auf der Fortbil-
dungsstufe eingeführt hat. Ich wehre mich aber
gegen allzu intensive Einmischung des Bundes,
gegen eine Reglementierung des Bundes auf Ge-
bieten, in denen Kantone ebenso gut oder besser
legiferieren können, als es dem Bunde möglich ist."
Das gleiche ist in bezug auf die landwirtschaftliche
Ausbildung zu sagen. Selbstverständlich wollen wir
diese fördern, in jeder Beziehung, soviel als möglich,
aber nicht durch eine Reglementiererei des Bundes.

Herr Kollege Altwegg hat gesagt, man werde
hier nicht von einem Schicksalsartikel sprechen
können. Ich kann Ihnen sagen: Für mich ist die
klare Fassung von Art. 31 bis, Abs. 2, Lit. a und
von Art. 34ter, Lit. /, eine „Schicksalsregelung"
und ich werde davon die Zustimmung zu den Wirt-
schaftsartikeln abhängig machen. Ich weiss mich
darin einig mit weiten Kreisen. Man soll nicht über-
treiben und nur das regeln, was nötig ist, und nicht
solche allgemeine Kompetenzen vorsehen.

Ich beantrage Ihnen also Annahme des Antrages
der Kommissionsmehrheit.

Weber: Ich möchte Herrn Ständerat Altwegg
dafür danken, dass er sich mit so grosser Vehemenz
für die Streichung des Antrages der Kommission
eingesetzt -hat. Ich hätte das tatsächlich in der
ersten Sitzung der Kommission auch getan, wenn
ich nicht wegen einer schweren Vergiftung meines

'Sohnes zur Abreise gezwungen gewesen wäre.
Nun ist es so, wie gesagt worden ist: Der An-

trag des Bundesrates gibt dem Bunde das Recht,
Vorschriften aufzustellen. Aber diese Vorschrift ist
nicht verpflichtend. Er wird es sicher nicht tun auf
allen jenen Gebieten, wo das nicht gefordert wird,
sondern er wird sich darauf beschränken, überall
da Vorschriften aufzustellen, wo die Wirtschafts-
verbände es fordern. Und darum ist der Antrag des
Bundesrates, ganz allgemein zu sagen, es könne der
Bund Vorschriften auf dem Gebiete der beruflichen
Ausbildung aufstellen, richtig. Es geht nicht an,
einfach da bestimmte Gruppen herauszupicken und
andere wegzulassen. Wenn schon, dann schon; wenn
man schon aufzählen will, dann zähle man alle auf,
die da in Frage kommen, und dann muss folgerichti-
gerweise auch die Landwirtschaft aufgezählt, dann
muss auch der Hausdienst aufgezählt, dann muss
auch der Pflegerinnenberüf hier genannt werden.

Wenn Herr Kollega Dr. Egli sagt, er sei ein
grosser Freund des landwirtschaftlichen Bildungs-
wesens, so verstehe ich gar nicht, weshalb er denn
das da nicht aufgeführt sehen will. Wenn er das
will, dann soll er doch den Antrag stellen, auch
die Landwirtschaft hier ausdrücklich zu nennen.
Dann würde ich es ihm glauben. Wenn er das aber
nicht will, dann hege ich grosse Bedenken, dass er
das wirklich will.

Es ist doch so, wie es bereits gesagt worden ist:
das landwirtschaftliche Bildungswesen spielt in der
Landwirtschaft eine sehr grosse Rolle. Wozu haben
wir denn die landwirtschaftlichen Schulen seit Jahr-
zehnten ? Und warum haben wir die landwirtschaft-
lichen Fortbildungsschulen kreiert? Doch sicher,
um den Leuten einen Dienst zu erweisen. Es wäre
unrichtig und falsch, heute nun, da wir diese neuen
Wirtschaftsartikel aufstellen, einfach zu sagen:
Das geht uns nichts an, das überlassen wir den
Kantonen. Nein, was der Bundesrat vorschlägt,
das ist allein richtig. Wir geben die Kompetenz,
Vorschriften aufzustellen über das berufliche Bil-
dungswesen, damit der Bund das tun kann, wenn
er es als notwendig erachtet, für diese oder für jene
Berufe.

Der gewöhnliche Bürger, der im Abstimmungs-
kampf den Verfassungsartikel ansieht, würde sich
daran stossen, wenn er hier entdecken würde, es
sei dem Bunde die Kompetenz gegeben, Vorschriften
aufzustellen in bezug auf das Ausbildungswesen in
Industrie, Handel und Gewerbe, nicht aber in bezug
auf das landwirtschaftliche Bildungswesen. Das
würde wie ein Affront gegenüber der Landwirtschaft
wirken, und noch mehr würde das als Affront wirken
gegenüber den landwirtschaftlichen Dienstboten.
Die landwirtschaftlichen Dienstboten-Vereinigun-
gen sind ja etwas Neues an sich, aber sie wünschen
die Förderung des beruflichen Ausbildungswesens,
und wir machen in bezug auf die Ausbildung der
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landwirtschaftlichen Dienstboten nur die besten
Erfahrungen. Warum das also hintanhalten anstatt
es zu fördern?

Ich möchte Sie also sehr bitten, dem Antrage
des Bundesrates zuzustimmen und allgemein die
Formel zu wählen, wonach der Bund befugt ist,
Vorschriften über die berufliche Ausbildung aufzu-
stellen.

Petrig: Ich will Sie nicht mehr lange hinhalten
mit dieser Sache. Ich habe meinen Standpunkt
bereits bei Art. 31 bis festgelegt. Ich gebe gerne zu,
dass es sich hier nicht um das ganz gleiche handelt.
Aber es besteht doch ein enger Zusammenhang.
Wenn ich zu dieser Frage noch einmal das Wort
ergreife, so geschieht das aus folgenden Gründen:

Ich bin im Prinzip ein überzeugter Anhänger
der Wirtschaftsartikel. Ich habe bereits in der Kom-
mission ausgeführt, dass ich der Vorlage des Bun-
desrates meine Sympathie entgegenbringe, im
grossen und ganzen gesehen eher der Vorlage des
Bundesrates als jener des Nationalrates, und zwar
deshalb, weil ich gefunden habe, dass ganz allge-
mein die Vorlage des Bundesrates dem Gesamt-
interesse des Volkes mehr Rechnung getragen habe
als der Nationalrat. Im Nationalrat sind verschie-
dene Interessengruppen zu stark in den Vorder-
grund getreten. Wir haben das ja in allen solchen
Fragen, seitdem wir das Proporzparlament haben.

Ich glaube aber: Wenn wir gerade die nicht-
typischen Interessengruppen-Vertreter sind, son-
dern Vertreter, die mit allen Gruppen rechnen müs-
sen, so sehen wir die Sache auf alle Fälle objektiver
an als diejenigen Herren, die nur eine Gruppe ver-
treten. Das ist meine Überzeugung, die auch andere
teilen, die auf diesem Gebiete tätig sind.

Nun hat Ihnen die Kommissionsmehrheit den
Antrag gestellt, Lit. / nur auf Handel und Industrie
zu beschränken. Die Gründe, die uns heute hier
von den beiden Herren der Minderheit vorgetragen
worden sind, scheinen mir wirklich nicht tiefgehend
genug zu sein, um diesen Mehrheitsantrag abzu-
lehnen. Man muss unterscheiden zwischen gewissen
Gefühlen und der Wirklichkeit.

Man muss doch die praktische Seite und die
Realisierung der Sache im Auge haben und nicht
nur die Theorie. Wenn Sie den Antrag der Minder-
heit annehmen, dann hat der Bund das Recht,
über alle Wirtschaftszweige und Berufe Vorschrif-
ten zu erlassen, nicht nur für die Landwirtschaft
sondern für Arbeiter, Angestellte usw. Die Botschaft
ist klar. Auf Seite 20 heisst es: „Während der
Bundesbeschluss vom 21. September 1939 die Zu-
ständigkeit des Bundes zur Gesetzgebung über die
berufliche Ausbildung auf Handel, Industrie und
Gewerbe beschränkte, lässt der neue Entwurf eine
Beschränkung auf bestimmte Wirtschaftszweige
fallen. Angesichts der ausschlaggebenden Bedeu-
tung, die der Berufsausbildung für das wirtschaft-
liche Fortkommen jedes einzelnen und die Leistungs-
fähigkeit der gesamten Wirtschaft zukommt, bin
ich der Auffassung, dass der Bund hier auch inner-
halb der genannten Wirtschaftszweige seine för-
dernde Unterstützung zukommen lassen soll. Wir
denken dabei vor allem an die Landwirtschaft, den
Hausdienst, an die Pflegeberufe, wo selbstverständ-
lich die besondern Verhältnisse auf diesem Gebiet

beim Erlass der betreffenden Vorschriften ange-
messen berücksichtigt werden sollen."

Ich glaube, die Botschaft ist in dieser Beziehung
unzweideutig. Das spielt für alle, es ist keine Limi-
tierung mehr vorhanden. Und nun frage ich Sie in
allem Ernst, auch die Herren, die den Minderheits-
antrag vertreten: Ist der Bund oder sind die Kan-
tone besser in der Lage, angemessene Vorschriften
zu erlassen? Wir sind ein kleines Land, aber geo-
graphisch, klimatisch ausserordentlich verschieden.
Sogar in einzelnen Kantonen haben wir das. Und
nun glauben Sie, dass der Bund allgemeine gesetz-
liche Vorschriften aufstellen kann für alle, dass das
geeigneter sein wird, als wenn der Kanton das selber
macht ? Wenn Sie unvoreingenommen sind, werden
Sie zugeben, dass der Kanton seine eigenen Ver-
hältnisse besser kennt als der Bund, und dass die
Vorschriften, wenn sie von Bundes wegen erlassen
werden, so allgemein gehalten werden müssen, dass
der Sache nicht gedient ist.
. Nehmen Sie z. B. das landwirtschaftliche Bil-
dungswesen. Sie wissen genau, dass es gewisse
Gegenden gibt, die ausschliesslich Graswirtschaft
treiben, andere ausschliesslich Obstbau, andere
Weinbau. Da wird auch die Ausbildung eine ver-
schiedene sein müssen. Man wird wahrscheinlich
sagen, der Bund werde nur Rahmenvorschriften
erlassen; die Kantone können doch machen, was
sie wollen. Warum will der Bund dieses Recht,
warum wollen wir es ihm in der Verfassung ein-
räumen, wenn die Kantone nachher gleichwohl
andere Bestimmungen aufstellen müssen? Es geht
mir hier ähnlich, wie Herrn Kollege Egli, der die
Verhältnisse geschildert hat. Ich wäre der Letzte,
der die Hand dazu bieten würde, gerade bei der
landwirtschaftlichen Ausbildung zu bremsen. Im
Gegenteil, ich habe die Ehre, einem Kanton anzu-
gehören, der alles getan hat für die landwirtschaft-
liche Bildung. Man kann nicht alles auf einmal
machen, aber was möglich war, haben wir getan.

Und nun stellen Sie sich in der Praxis einmal
die Lage vor, wenn wir von Bundes wegen Vor-
schriften haben in den verschiedenen Berufen.
Nehmen Sie die Verhältnisse nicht nur im Wallis,
sondern in den Bergkantonen überhaupt, in allen
kleinbäuerlichen Familien, auch in Arbeiterfamilien.
Die Tatsache ist bei uns sehr häufig festzustellen,
dass man in solchen Familien 6 und 8 Kinder hat
und nur einen kleinen landwirtschaftlichen Betrieb,
wo man eine oder zwei Kühe haben kann. Vielleicht
ist es nicht einmal soviel. Was sollen die Kinder
für eine Bildung erhalten, um später ihre Existenz
fristen zu können. Sollen sie alle eine landwirtschaft-
liche Ausbildung bekommen, sollen sie sich in einem
ändern Beruf ausbilden, Handlanger, Fabrikarbei-
ter ? Sie wissen das zum vornherein nicht. Die Lage
ist eben so, dass je nach Umständen eine Person
die kleine Landwirtschaft besorgt; die ändern
müssen in andere Berufe gehen.

Deshalb glaube ich, dass man hier nicht zum
vornherein den Verhältnissen Gewalt antun soll,
indem man allgemeine Bestimmungen aufstellt, die
das Ausbildungswesen im allgemeinen hemmen. Man
soll nicht sagen, einer, der sich nicht diese Ausbil-
dung aneignen konnte, dürfe sich nicht Bauer
nennen, dürfe nicht Arbeiter oder Angestellter sein.
Diesen Verhältnissen sollte man Rechnung tragen.
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Man hat bereits gesagt, man wolle hier eine Bestim-
mung in die Verfassung aufnehmen, die die bis-
herigen Massnahmen des Bundes rechtfertige. Auch
auf vielen ändern Gebieten hat man Bundesunter-
stützungen, wofür man dem Bund dankbar ist,,
besonders den gegenwärtigen Behörden, dass sie
während des Krieges und auch schon vorher der
Landwirtschaft speziell Sympathien entgegenge-
bracht haben. Das war auch der Grund, warum die
Landwirtschaft so leistungsfähig war während des
Krieges, warum prominente Vertreter der Land-
wirtschaft durch ihre geistige und materielle Arbeit
für unser Land während des Krieges so Grosses
haben schaffen können. Aber das bedingt noch nicht,
dass man diese Unterstützung des landwirtschaft-
lichen Bildungswesens auch in die Verfassung auf-
nehmen muss. Der Bund kann oder soll Vorschriften
erlassen über dieses Ausbildungswesen, sagt man.
Gerade die Vergangenheit zeigt uns, dass das nicht
richtig ist. Der Bund unterstützt auch das Primär-.
Schulwesen und andere Bildungszweige. Sie wissen,
wie das Volk eingestellt ist, ob es auf diesem Gebiete
den Bund hineinreden lassen will. Mit nichten. Sind
Sie wirklich überzeugt, dass die Landwirte für diese
Bestimmung sind, gemäss Antrag der Minderheit
oder nicht vielleicht für den Antrag der Mehrheit?
Soviel ich gehört habe, sind auch in den Kreisen,
die hier durch die Minderheit vertreten werden,
die Leute nicht begeistert für diesen Artikel. Die
grosse Mehrzahl der Bauern im Schweizerland ist
gegen diese Bestimmung. Es kann sein, dass die
Thurgauer anders denken; aber auch nicht alle
Thurgauer, und der Thurgau macht noch nicht
die ganze Schweiz aus. Ich kann sagen, dass z. B.
die gesamte Bauernschaft der Fraktion, der ich
angehöre, gegen diese Bestimmung ist.

Ich persönlich mache die Einstellung zu diesen
Wirtschaftsartikeln nicht von einer einzelnen Be-
stimmung abhängig; wenn ich eine Sache für gut
finde, dann kämpfe ich für sie; wenn ich sie aber
nicht für richtig halte, dann bekämpfe ich sie.
Gerade weil ich für die Wirtschaftsartikel bin, will
ich im Rate die Meinung sägen, die im Volke draus-
sen unsere Bauern vertreten, nicht nur die Bauern,
die in der Partei sind, die zu vertreten ich hier die
Ehre habe, sondern weite Kreise anderer Bauern.
Ich kann Sie versichern, unsere Bauern sind nicht
gern durch Bestimmungen der Gesetzgebung ein-
geschränkt: sie wollen frei sein. Das ist ein schöner
Zug. Vergessen wir nicht : Jetzt, während des Krie-
ges, wo das Land in Gefahr war, wo wir alle zu-
sammenhalten mussten, hat man so oft proklamiert
im Volk, in den Behörden, in den Versammlungen,
überall: Die Stärke der Schweiz lag letzten Endes
in der Stärke der Kantone, im föderalistischen Auf-
bau. Sogar über unsere Landesgrenzen hinaus hat
man dieses Prinzip proklamiert. Jetzt, wo die
Gefahr etwas vorbei ist, wenn auch nicht ganz,
denn sie kann wiederkommen, wo wir die Fittiche
wieder etwas heben können, vergisst man, was man
in der Stunde der Gefahr als absolut notwendig
angenommen hat.

Lassen wir doch den Kantonen, die eigentlich
das. Wesentliche und Charakteristische im Aufbau
unseres Schweizer Hauses sind, alle Rechte, die man
nicht nötig hat zu beschneiden. Wir haben damit
bis jetzt sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn

man mir wirklich einen plausiblen Grund bringt,
dass diese Vorschriften des Bundes nötig sind, dass
die Kantone das Nötige nicht gemacht haben, oder
nicht machen können, dann bin ich einverstanden,
aber bis jetzt hat das kein Mensch getan, auch die
Vertreter der Minderheit haben das nicht bewiesen.

Man hat absolut nicht bewiesen, dass das in der
Praxis eine Forderung ist. Die landwirtschaftliche
Bildung darf sich im grossen und ganzen in der
Schweiz sehen lassen. Das ist bis jetzt ein Werk
.der Kantone gewesen. Wir haben in vielen Kantonen
hervorragende Bildungsstätten für die Landwirt-
schaft. Ich bin stolz darauf. Überall gibt man sich
nach dieser Richtung die grösste Mühe. Ich möchte
nicht, dass wir durch eine nach meiner Ansicht
nichtssagende Bestimmung in der Verfassung die
Wirtschaftsartikel opfern sollten und das aus dem
Grunde, den ich bereits genannt habe. Ich bekämpfe
diese Bestimmung auch deshalb, weil ich im Prin-
zip ein eifriger und emsiger Vertreter der Wirt-
schaftsartikel bin und gern alles tun möchte, um
sie in die Tat umzusetzen. Ich bitte Sie, den Antrag
der Mehrheit der Kommission anzunehmen.

Zum Schluss möchte ich nur noch eine Frage
aufwerfen: Ist es vielleicht nicht am Platze, dass
wir die Lit. / dieses Artikels in Verbindung mit
Art. 31 bis ebenfalls an die Kommission zurückwei-
sen? Ich stelle keinen Antrag. Wenn aber heute
die Frage entschieden wird, bitte ich Sie im Inter-
esse der Sache, auf alle Fälle dem Antrag der Kom-
missionsmehrheit zuzustimmen.

M. Barrelet: La discussion qui surgit au sujet
de la formation professionnelle est des plus inté-
ressante et des plus importante. En ma qualité de
chef d'un département cantonal de l'agriculture et
d'ancien professeur d'agriculture, où j'ai eu l'occa-
sion, pendant 14 ans, de m'occuper de la formation
professionnelle agricole, je puis apporter ici un
témoignage en faveur de l'article constitutionnel tel
qu'il est prévu par le Conseil fédéral, lequel entend
donner à la Confédération le droit de légiférer en
matière de formation professionnelle, décision qui
a été prise aussi par le Conseil national et par la
minorité de notre commission.

La formation professionnelle que nous avons
en Suisse demande justement une base constitu-
tionnelle pour pouvoir être solidement établie sur
les expériences que nous avons faites déjà avant
la guerre, puis ensuite et surtout pendant la guerre.
Si l'autorité fédérale n'avait pas poussé les cantons
dans la voie de la formation professionnelle par
le haut, notamment par l'institution de l'Ecole
polytechnique fédérale, avec sa section agrono-
mique, par les stations fédérales d'essais de tout
genre, il est certain que nous n'aurions pas connu
dans nos cantons l'effort que nous avons constaté
dans ce domaine de la formation professionnelle.
Et nous avons été surpris d'entendre, et en même
temps heureux de savoir que certains membres de
la majorité de la commission estiment qu'il faut
considérer le côté pratique et la réalisation; ce sont
les mots en particulier de notre honorable collègue
M. Petrig.

Le côté pratique et la réalisation, je les ai vécus,
je le répète, pendant plus de 14 ans, et j'ai toujours
constaté que si nous n'avons pas, sur le plan cantonal,
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la moindre parcelle de droit constitutionnel fédéral
sur laquelle nous appuyer, nous ne pouvons étendre
et développer une activité aussi bienfaisante que
celle que nous pouvons être appelés à déployer non
seulement pour la formation dans la profession
agricole mais pour toutes les professions importan-
tes de notre économie nationale. Si l'on se déclare
partisan de la formation professionnelle, il s'agit
de donner à la Confédération les moyens de légi-
férer en la matière, et il convient aussi de lui faire
confiance dans son respect de l'autonomie cantonale.

J'ai l'honneur aussi de faire partie de la com-
mission d'experts pour la revision des diverses lois
et l'établissement de la législation agricole future
et j'ai fait partie de la sous-commission qui a étudié
le projet de loi sur la formation professionnelle. Eh
bien! je crois que non seulement les membres de ce
conseil, mais le peuple suisse tout entier peut être
tranquillisé sur le projet de loi relatif à la formation
professionnelle agricole, projet qui a été discuté
par les représentants non seulement de tous les
cantons, mais aussi des différentes régions de nos
cantons, lesquelles sont, vous le savez comme moi,
aussi diverses que variées. Il y a là des principes
de base qui ont été solidement établis tels que ceux
que M. Petrig a défendus tout à l'heure, principes
qui doivent tenir compte de ce qui existe, ce qui
est fait dans les cantons.

Une nouvelle preuve de ce respect du fédéralisme
par la législation future, c'est que pour la formation
professionnelle, les cantons romands ont estimé
nécessaire de se grouper maintenant déjà dans le
cadre de leurs organisations existantes, dans la
fédération des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande, cela afin d'examiner comment la forma-
tion professionnelle peut dès maintenant, avant
même que nous ayons terminé l'examen des articles
économiques et avant que le projet de loi sur la
formation de la profession agricole soit soumis au
Parlement, réaliser un progrès de plus en Suisse
romande. Et tous les chefs des départements canto-
naux d'agriculture de la Suisse romande, de même
que les directeurs de nos écoles cantonales d'agri-
culture ont déjà été nantis des intentions de la
Fédération romande des sociétés d'agriculture de
façon à trouver un modus vivendi permettant de
développer cette formation professionnelle. Je ne
citerai que l'apprentissage agricole avec le certificat
de fin d'apprentissage et la fameuse maîtrise agri-
cole, laquelle a pris déjà un certain développement
dans plusieurs cantons, notamment dans le canton
de Berne.

Désireux d'arriver à un développement har-
monieux, normal et rationnel, les cantons se sont
groupés entre eux et ont décidé de prendre des
mesures uniformes. On ne conçoit pas que dans
des exploitations agricoles ou même viticoles du
canton de Neuchâtel on puisse obtenir, par exemple,
une maîtrise agricole ou viticole qui soit différente
de celle du canton de Vaud ou du canton de Berne.
Nous avons des relations d'exploitation à exploita-
tion et nous envoyons nos jeunes gens dans les
fermes de la Suisse allemande, de même que nos
Confédérés viennent volontiers faire un stage chez
nous. On ne comprendrait pas que le certificat de
fin d'apprentissage ou la maîtrise diffère d'un canton
à un autre.

Si l'on veut, par la lettre /, limiter cette forma-
tion à l'industrie, aux arts et métiers et au com-
merce, on sacrifie l'agriculture, c'est incontestable,
et aussi d'autres professions importantes. Il est
aussi indispensable que notre population sache que
la Confédération a la possibilité de légiférer sur la
formation professionnelle et il appartient aux
Chambres fédérales de veiller à ce que les lois en
question tiennent compte de nos différentes régions.
Nous devons prendre nos responsabilités.

C'est pourquoi, en conclusion, j'appuie la pro-
position de la minorité de la commission et je de-
mande au Conseil de se rallier à la décision du
Conseil national qui a adopté sans autre la propo-
sition du Conseil fédéral.

Wahlen: Die Diskussion zu dieser Lit. / hat schon
so viel Zeit in Anspruch genommen, dass man sich
schon ein Gewissen daraus machen muss, wenn man
überhaupt noch das Wort verlangt. Ich möchte
sagen, es ist für mich tatsächlich eine Gewissens-
pflicht, mich entschieden auf den Boden der
bundesrätlichen Fassung zu stellen. Die sachlichen
Gründe- sind soeben in ausgezeichneter Art und
Weise von Herrn Barrelet resümiert worden. Ich
will nichts wiederholen, möchte nur auf das ver-
weisen, was ich bereits zu Art. 31 bis, Lit. a, in
dieser Materie gesagt habe. Ich betone aber aus-
drücklich, dass es die Landwirtschaft als eine Dis-
kriminierung betrachten würde, wenn wir der Fas-
sung der Kommissionsmehrheit zustimmen wollten.
Die Landwirtschaft teilt ja mit der Hauswirtschaft
das Schicksal, ein Fluchtberuf zu sein. Wenn man
die berufliche Ausbildung auf diesen beiden Gebie-
ten, die fürwahr heute nicht geringere Anforderun-
gen stellen als jeder andere Beruf, in der Art zu-
rückstellt, wie es die Katalogisierung des Mehr-
heitsantrages vorsieht, dann bedeutet das — es
kann nicht anders verstanden werden — die Dis-
kriminierung eines Berufes.

Ich möchte auch einigen offensichtlichen Über-
treibungen, die in der Diskussion gemacht worden
sind, entgegentreten. Man hat die Frage aufge-
worfen: Will die Landwirtschaft die Förderung der
beruflichen Ausbildung überhaupt ? Ich glaube, zur
Beantwortung dieser Frage eine gewisse Qualifi-
kation zu besitzen und bejahe diese Frage mit
Herrn Barrelet ausdrücklich. Die Verhandlungen
in der Kommission für die Vorbereitung der Agrar-
gesetzgebung und im Ausschuss über das Versuchs-
und Bildungswesen, der von Herrn Nationalrat
Stutz präsidiert wird, haben eindeutig ergeben, dass
eine weitere Förderung der beruflichen Ausbildung
in der Landwirtschaft unter massgebender Mithilfe
des Bundes von allen entscheidenden Kreisen der
Landwirtschaft verlangt und gewünscht wird.
Selbstverständlich bleibt die berufliche Ausbildung
in den Händen der Kantone und diese können ihre
Ausbildungsprogramme, ihre Lehrpläne den Ver-
hältnissen anpassen; aber der Bund muss die Mög-
lichkeit haben, gewisse minimale Anforderungen zu
stellen. Er hat bereits grosse Aufwendungen auf
diesem Gebiete gemacht. Niemand erwartet, es
werde in absehbarer Zeit möglich sein, für den
jungen Landwirt die eigentliche bäuerliche Berufs-
schule zu öffnen. Aber ein Minimum muss statuiert
werden, wenigstens für die landwirtschaftliche Fort-
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bildungsschule, z. B. ein Minimum an Stundenzahl,
damit jeder junge Landwirt Gelegenheit hat, seine
beruflichen Fähigkeiten auf ein Mindestmass zu
bringen, das ihm gestattet, im Existenzkampf durch-
zukommen.

Wenn gesagt worden ist, die Mehrzahl der Land-
wirte lehne dieses berufliche Ausbildungswesen ab,
dann möchte ich sagen: jawohl, wenn man ihnen
den Teufel so schwarz an die Wand malt, wie das
heute hier geschehen, wenn man von Titelschutz
des Melkers, des Karrers, des Erdknechtes spricht,
wenn man sagt, dass die Betätigung auf einem
kleinen Heimetli, in einem Krachen oder Graben
vom Fähigkeitsausweis abhängig gemacht werden
solle. Aber wir sind in der Landwirtschaft gegenüber
dem Bund nicht so misstrauisch, dass wir ihm der-
artige Dinge zutrauen. Wir sind überzeugt, dass
der Bund, wie er das bis jetzt getan hat, dieses
landwirtschaftliche Berufsbildungswesen so fördern
wird, wie es die Erfordernisse der Zeit verlangen, wie
es aber auch die Kantone wünschen, und dass wie
bis anhin nichts gegen den Willen der Kantone
durchgesetzt werden wird. Wir wünschen nur die
Möglichkeit, auch dem Berufsstand der Landwirt-
schaft die Möglichkeiten zu eröffnen, wie sie für
die übrigen Stände, für die Industrie und das Ge-
werbe, als selbstverständlich betrachtet werden.

EgH: Herr Kollege Weber hat erklärt, er glaube
nicht an meine freundschaftliche Einstellung zur
Landwirtschaft,' solange ich nicht einem Antrag
zustimme, der die Landwirtschaft hier einbezieht.
Ich habe in der Kommission dafür gestimmt, dass
die Landwirtschaft einbezogen wird. Der Beschluss
wurde fast einstimmig gefasst. Es kamen dann
Zweifel auf. Es wurde gesagt, das wollten nur die
Bauernführer, die Bauern selbst aber wollten nichts
von dieser Einmischung wissen. Sie wollen keine
eidgenössischen landwirtschaftlichen Vorschriften,
nur Förderung. Wenn man die Vorschriften für
die Landwirtschaft besonders hervorhebe, werde
das gerade bei den Bauern eine Opposition gegen
die Wirtschaftsartikel erwecken. Wir haben uns
dann — Herr Kollege Weber war leider nicht an-
wesend — bewegen lassen, auf die Sache zurück-
zukommen und haben die Landwirtschaft wieder
gestrichen, weil wir nicht die Opposition der Bauern
wollten. Das war die ausgesprochene Meinung. Es
stehen also Behauptungen wider Behauptungen.
Zwei Vertreter der Landwirtschaft sind heute wieder
für die Einbeziehung der Landwirtschaft eingetre-
ten. Sie mögen daher auch die Verantwortung der
Landwirtschaft gegenüber tragen. Ich begebe mich
in diesem Sinne auf ihren Boden und stelle selbst
den Antrag, in Art. 34ter, Abs. l, Lit. / zu sagen:
„über die berufliche Ausbildung in Industrie, Ge-
werbe, Handel und Landwirtschaft." Ich beantrage
also beizufügen: „und Landwirtschaft". Ich hoffe,
dass damit Herr Kollege Weber seinen Glauben an
mich wieder gefunden hat. Ich bin aber gegen
jede Generalklausel.

Nun weiss ich nicht, wie sich die Vertreter der
Landwirtschaft dazu stellen. Ich habe damit den
guten Willen dokumentiert. Ich bin auch überzeugt
davon, dass die Bauernschaft so gut organisiert
ist, dass sie gegen ungesunde Vorschriften des
Bundes sich auflehnen kann, Das ist in ändern

Berufen, die nicht so gut organisiert sind, nicht
immer möglich. Ich hätte übrigens geglaubt, dass
all diesen Befürchtungen der Landwirtschaftsführer
bereits Rechnung getragen wäre mit Art. 31 bis.
In Abs. l wird gesagt, dass der Bund zur Förderung-
einzelner Wirtschaftszweige oder -berufe Vorschrif-
ten erlassen kann. Da muss auch die Landwirt-
schaft inbegriffen sein. Und in Abs. 2, Lit. b wird
gesagt, dass der Bund Vorschriften aufstellen
könne zur Erhaltung eines gesunden Bauernstandes
und einer leistungsfähigen Landwirtschaft sowie
zur Festigung des bäuerlichen Grundbesitzes. Da-
mit ist alles schon erwähnt, was man in Art. 34,
Lit. / in bezug auf die Landwirtschaft nochmals
sagen will, denn es handelt sich auch bei Lit. b von
Art. 31 bis, Abs. 2 niemals um den obligatorischen
Fähigkeitsausweis, so wenig wie bei Art. 34 ter, Lit. /.

M. Troület: Nous nous trouvons en présence de
deux propositions: celle de la majorité et celle de la
minorité de la commission. La minorité désirerait
en revenir au texte du Conseil national.

Avant de me déterminer, je voudrais savoir
ce que le Conseil fédéral entend par les termes «for-
mation professionnelle». Faut-il considérer que
toutes les professions sont soumises au régime fédé-
ral et que cela englobe, par exemple, la formation
culturelle ? Les instituteurs exercent une profession
qui n'est pas d'ordre purement économique et il
en est de même pour d'autres personnes.

Selon l'interprétation que le Conseil fédéral
donnera à ces ternies il conviendrait, soit de ren-
voyer l'article à la commission pour nouvelle étude,
soit de modifier la proposition de la majorité de la
commission, en y ajoutant l'agriculture ainsi que
l'a proposé M. Egli, en déterminant exactement
les professions qui sont soumises au droit fédéral.

Bundesrat Statnpîli: Die Vorlage vom 21. Sep-
tember 1939 beschränkt den Erlass von Vorschrif-
ten des Bundes über die berufliche Ausbildung auf
Handel, Industrie und Gewerbe. Wie ich bereits
heute morgen Gelegenheit hatte, auszuführen, hatte
der Bundesrat das Bestreben, an der Vorlage von
1939 so wenig als möglich zu ändern und nur da
Änderungen anzubringen, wo es durch die Erfah-
rungen der Kriegsjahre gerechtfertigt erschien.
Diese ligne de conduite hätte uns veranlassen
müssen, an der Bestimmung über den Erlass von
Vorschriften über die berufliche Ausbildung nichts
zu ändern, also die Vorschriften über die berufliche
Bildung auf Handel, Industrie und Gewerbe zu
beschränken. Dann hätten wir diesen Streit nicht.
Der Antrag der Kommissionsmehrheit entspricht
der früheren Fassung.

Warum sind wir nun aber dazu gekommen,
von dieser allgemeinen ligne de conduite abzuwei-
chen und die Bestimmung zu erweitern? Herr
Dr. Altwegg und Herr Dr. Petrig haben bereits
die diesbezüglichen Ausführungen der Botschaft
zitiert.

Einmal haben die Erfahrungen der Kriegszeit
einwandfrei gezeigt, dass eine vermehrte, eine ver-
tiefte berufliche Bildung in der Landwirtschaft
nötig ist. Das war eine Folge der Ausdehnung des
Ackerbaus. Der Ackerbau, der Fruchtwechsel,
stellt höhere Anforderungen an das Können der
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Bauernschaft. Es ist festgestellt worden, dass in
weiten Gebieten unseres Landes die Landwirtschaft
diesen Anforderungen nicht genügt. Das hat mir
kein geringerer als Herr alt Bundesrat Minger
bestätigt, der viel in der Schweiz herumkommt,
seit er seinen Rücktritt aus dem Bundesrat genom-
men hat, und der mir erklärte, es wäre noch viel
herauszuholen durch eine rationellere Bewirtschaf-
tung unseres Bodens. Es ist nun eine Tatsache, dass
das Bedürfnis nach vermehrter berufsbäuerlicher
Bildung stark zugenommen hat und es als zweck-
mässig erachtet wurde, bäuerliche Meisterprüfungen
einzuführen, dass der Zudrang zu diesen Meister-
prüfungen sehr gross ist, wie man mir aus meinem
Heimatkanton anlässlich des 100jährigen Jubi-
läums des kantonal-solothurnischen Landwirt-
schaftsvereins mitgeteilt hat.

Aber auch das Bedürfnis nach dem Besuch
landwirtschaftlicher Winterschulen ist viel grösser
geworden; der Zudrang hat zugenommen. In mei-
nem Heimatkanton hat man, nachdem man eine
neue grosse Anstalt gebaut hatte, die alte Schule
wiederum eröffnen müssen, weil. man die Schüler
in der neuen Anstalt allein nicht hätte unterbringen
können. Die gleiche Erscheinung konstatieren wir
in ändern Kantonen. Ein Beweis dafür, dass ein
Bedürfnis für vermehrte berufsbäuerliche Bildung
vorhanden ist und dass namentlich die Bildungs-
gelegenheit weitern bäuerlichen Kreisen zugänglich
gemacht werden muss. Dem steht entgegen die
Auffassung des Herrn Ständerat Petrig, welcher
erklärt: Die Bauern wollen gar nicht eine ver-
mehrte Bildung. Das sei nur die Auffassung von
Landwirtschaftslehrern und Grossbauern. So tönte
es auch vor 40 und 50 Jahren, als man daran ging,
landwirtschaftliche Winterschulen zu gründen. Ich
erinnere mich noch ganz gut daran, mit welchen
Widerständen wir im Kanton Solothurn zu kämpfen
hatten. Die Anschauungen haben sich glücklicher-
weise seither wesentlich geändert. Heute erkennt
man in bäuerlichen Kreisen den Wert einer tüch-
tigen Berufsbildung. Wenn man aber Herrn
Ständerat Petrig hört, könnte man meinen, man
müsse, um einer weitverbreiteten Abneigung in
Bauernkreisen, speziell im Kanton Wallis, der ja
auch nicht die Schweiz ausmacht, so wenig wie der
Kanton Thurgau, Rechnung zu tragen, der Be-
stimmung, wonach der Bund berechtigt ist, Vor-
schriften über die Ausbildung der Landwirt-
schaft zu erlassen, sofort den Vorbehalt beifügen:
„Das Recht jedes Schweizerbürgers, so dumm zu
bleiben als ihm beliebt, bleibt ausdrücklich vor-
behalten." (Heiterkeit.)

Heute darf man nicht mehr mit solchen Ein-
wendungen kommen. Diese sind glücklicherweise in
grossen Teilen unseres Bauernstandes längst über-
wunden.

Und nun erklärt Herr Ständerat Petrig, es sei
ja gar nicht notwendig, dass der Bund da irgend-
welche Vorschriften erlasse. Die Kantone hätten
das selber ausgezeichnet gemacht. Ich erlaube mir
die Frage:

Machen das die Kantone mit eigenen Mitteln?
Oder nehmen sie nicht gerne die Subventionen, die
der Bund ihnen gewährt? Und wären die Kantone
soweit gekommen mit der Förderung der beruflichen
Ausbildung, ohne dass der Bund sie darin unter-

stützt hätte ? Es kann sich aber nicht darum han-
deln, dass der Bund nur Geld verteilt, ohne auch
gewisse Mindestanforderungen an die Gewährung
von Subventionen zu knüpfen, Mindestanforderun-
gen aufzustellen darüber, was mit diesem Geld zu
geschehen habe, was geleistet werden muss auf dem
Gebiete des beruflichen Bildungswesens.

Wenn man aber nach dem Antrag der Kom-
missionsmehrheit ausdrücklich sagen will, dass der
Bund befugt sei, Vorschriften über die berufliche
Ausbildung in Handel, Gewerbe und Industrie zu
erlassen, und wenn man die Landwirtschaft weg-
lässt, dann kann doch daraus der Schluss gezogen
werden, dass der Bund nur befugt sei, Vorschriften
über die berufliche Ausbildung in den drei erwähn-
ten Wirtschaftszweigen zu erlassen, und man könnte
weiter folgern, der Bund habe überhaupt nicht das
Recht, die berufliche Ausbildung in der Landwirt-
schaft zu fördern. Zu diesem Schluss wäre man
doch berechtigt, wenn der Erlass von Vorschriften
über die berufliche Ausbildung auf Handel, Indu-
strie und Gewerbe beschränkt wird. Aus der Ein-
schränkung könnte man ableiten, der Bund habe
nicht das Recht, überhaupt etwas für die berufliche
Ausbildung in der Landwirtschaft zu tun. Deshalb
verstehe ich, wenn Herr Ständerat Prof. Wahlen
erklärt, in der Weglassung müsse die Landwirtschaft
eine Diskriminierung erblicken. Deshalb muss
unter allen Umständen neben Industrie, Handel
und Gewerbe auch die Landwirtschaft erwähnt
werden.

Dann wollen wir aber doch noch einen Schritt
weitergehen. Ist es gerechtfertigt, den Hausdienst
auszuschliessen ? Sie haben eine Eingabe der Schwei-
zerischen Arbeitsgemeinschaft für den Hausdienst
erhalten. Diese beweist in überzeugender Weise,
dass ohne die Hilfe des Bundes eine gründliche,
genügende Ausbildung in den hausdienstlichen
Berufen nicht möglich ist. Ich halte deshalb dafür,
dass die Bestimmung über den Erlass von Bundes-
vorschriften über die berufliche Ausbildung unvoll-
ständig wäre, wenn man nicht auch noch den Haus-
dienst erwähnen würde. Man muss nun einmal irgend-
wo sagen, dass auch der Hausdienst ein Beruf ist
und nicht nur eine Gelegenheitsarbeit, die eine jede,
die einmal durch einen Küchengang gewandert,
beherrscht.

Was ist der eigentliche Grund des Widerstandes ?
Es sind die Pflegeberufe. Wenn das Ihnen solches
Bauchgrimmen verursacht, kann ich ja darauf
verzichten, aber Landwirtschaft und Hausdienst
müssen erwähnt werden, unter allen Umständen
die Landwirtschaft, dafür besteht eine absolute
Notwendigkeit. Und nun zwingt mich Herr Stände-
rat Dr. Egli, noch einmal auf das Verhältnis zwi-
schen Art. 31 bis und 34 ter zu sprechen zu kommen,
denn ich möchte nicht, dass infolge meines Still-
schweigens später der Schluss gezogen wird, dass
eigentlich Herr Ständerat Dr. Egli recht habe.
Ich bestreite, dass ein Durcheinander besteht. Bis
heute bestand es vielleicht, weil Zweifel darüber
möglich waren, ob auf Grund von Art. 34 ter in der
gegenwärtigen Fassung Gesetze erlassen werden
können, die nicht auf den Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit Rücksicht nehmen müssen.
Die Orthodoxen, die Herren Fleiner und Giaco-
metti, waren der Meinung, bei Erlassen auf Grund
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von Art. 34 ter müsse auf Art. 31, auf den Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit Rücksicht
genommen werden. Von ihm dürfe nicht abgewichen
werden. Heute ist diese Zweideutigkeit, dieses
Missverständnis beseitigt. Es wird eindeutig in
Art. 31 bis erschöpfend festgelegt, unter welchen
Voraussetzungen und in welchen Fällen vom Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit abgewichen
werden könne. Nur in denjenigen Fällen, die Art.
31 bis aufzählt und in keinen ändern ist das zu-
lässig. Bei Ausführungsgesetzen zu allen ändern Arti-
keln ist der Bund an den Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit gebunden. Herr Ständerat
Dr. Egli hat behauptet, dass man auch auf Grund
von Art. 34ter, Lit. / den Fähigkeitsausweis ein-
führen könnte. Gewiss kann man gestützt darauf
Vorschriften über die berufliche Ausbildung er-
lassen, eine Lehrabschlussprüfung vorsehen, man
kann auch Prüfungen vorsehen, welche die Berech-
tigung zur Führung eines Meistertitels verleihen.
Das sind zweifellos Fähigkeitsausweise. Aber etwas
ganz anderes ist es, ob vorgeschrieben werden kann,
dass der Fähigkeitsausweis oder irgend ein anderer
Ausweis über eine berufliche Bildung Vorausset-
zung ist für die Ausübung eines Berufes. Das sind
zwei ganz grundverschiedene Dinge. Schreibt man
vor, dass ein Beruf nur ergriffen werden kann,
wenn der betreffende Bewerber im Besitz eines
Fähigkeitszeugnisses ist, dann ist das eine Ab-
weichung vom Grundsatz der Handels- und Ge-
werbefreiheit, und diese ist nur möglich unter den
Voraussetzungen, die in Art. 31 bis ausdrücklich
genannt sind. Ein Fähigkeitsausweis, der lediglich
eine Bescheinigung über eine bestimmte Bildung
bezweckt, ist natürlich nach Art. 34 möglich. Aber
damit kann niemals schon auf Grund von Art. 34ter
bestimmt werden, dass nur derjenige, der im Be-
sitze eines solchen Fähigkeitsausweises ist, den
betreffenden Beruf ausüben darf. Das kann nur
auf Grund der Bestimmungen von Art. 31 bis ge-
schehen.

Damit glaube ich nun doch dargetan zu haben,
dass das Misstrauen von Herrn Ständerat Egli un-
begründet ist. Es ist kein wohlwollendes Misstrauen,
sondern eines, das einfach nicht zu beseitigen ist,
es wird nur noch übertroffen von der Phantasie,
mit der Herr Ständerat Egli alle möglichen Ge-
spenster an die Wand zu malen versteht. Ich führe
das darauf zurück, dass Herr Ständerat Egli wohl
in seiner Jugend etwas viel Gespenstergeschichten
gelesen hat. (Heiterkeit.)

Noch die Frage von Herrn Troillet. Ich habe in
der Kommission Herrn Ständerat Egli recht geben
müssen, dass die Bezeichnung „berufliche Aus-
bildung" nicht klar abgegrenzt ist, dass man sie
auch auf die geistigen Berufe beziehen kann. Um
das zu verhindern, wäre ich bereit, zu sagen:
„Landwirtschaft und Hausdienst." Dann, glaube
ich, ist jeder Zweifel behoben; die Pflegerinnen
sollen meinetwegen auf ihre Art zu ihrer beruflichen
Vollkommenheit gelangen. So wichtig scheint mir
das nicht zu sein. So kann man nicht nur die Be-
fürchtungen und Bedenken der Kommissionsmehr-
heit, sondern auch diejenigen von Herrn Ständerat
Troillet beruhigen, denn mit dieser Einschaltung
scheiden die geistigen Berufe aus, an die wir keinen
Augenblick gedacht haben. Ich gebe zu, die all-

gemeine Fassung konnte so verstanden werden,
dass auch die geistigen Berufe darunter fallen.

Altwegg, Berichterstatter der Minderheit: Es hat
sich nach den Ausführungen des Vertreters des
Bundesrates eine andere Situation ergeben; der
primäre Vorschlag des Bundesrates ist damit etwas
ins Wanken gekommen, die allgemeine Fassung, für
die wir uns mit der Minderheit gewehrt haben, wird
nun vom Bundesrat nicht mehr unterstützt. Das
hindert mich nicht, an meiner Auffassung festzuhal-
ten, dass die allgemeine Fassung dem Verfassungs-
artikel ebensogut angestanden wäre als diese Enu-
meration, die nun vorgeschlagen wird. Heute prä-
sentiert sich die Situation so, dass wir nicht nur über
den ehemaligen Antrag des Bundesrates und den
Antrag der Minderheit abstimmen müssen, sondern
auch über den Antrag der Mehrheit, wenn er nicht
fallen gelassen und ergänzt wird durch Hinzufügung
der Worte „und der Landwirtschaft", was ich mir
vorstellen könnte. Ich möchte noch einen Schritt wei-
tergehen und auch „Hausdienst" beifügen und sagen :
„Industrie, Gewerbe, Handel und Hausdienst und
Landwirtschaft." Dadurch hätten Sie die Enume-
ration vergrössert. Ich möchte aber noch einmal
betonen: Ich bedaure, was auch Herr Bundesrat
Stampfli getan hat, dass damit die Pflegerinnen auf
der Strecke bleiben. Das ist nicht richtig. Ich stelle
also, für den Fall, dass Sie der ehemaligen Fassung
des Bundesrates nicht zustimmen, den Eventual-
antrag, zu sagen: „Industrie, Gewerbe und Handel
und Hausdienst und Landwirtschaft."

M. Troillet: Ensuite des explications qui nous ont
été données par le Conseil fédéral et des paroles pro-
noncées par M. Altwegg, je crois qu'il serait indiqué
de renvoyer cet article à la commission, de façon que
les différentes questions qui ont été soulevées puis-
sent être discutées à nouveau et qu'on nous présente
un texte sur lequel nous puissions nous mettre
d'accord.

Bundesrat Stampfli: Ich könnte mich mit diesem
Antrag einverstanden erklären, aber nur in dem
Sinne, dass die Kommission den Auftrag erhält, ent-
sprechend meinen Ausführungen eine Formulierung
zu suchen, nicht dass wir wieder von vorn anfangen
müssen. Dabei hat 'es die Meinung, die Worte
„Landwirtschaft und Hausdienst" in die Formu-
lierung einzubeziehen.

Le président: Je demande à M. Egli s'il se rallie
à la proposition de M. Altwegg.

M. Egli: Ich weiss es noch nicht.

M. Bosset, rapporteur de la majorité: Je crois
que nous pouvons être d'accord en ce qui concerne
la question de l'agriculture. Pour le .reste, il serait
bon, je pense, que la commission pût en délibérer.
Au surplus, je persiste à dire que la commission
devra de toute façon revoir quelques-unes des ques-
tions qui ont été posées ici et il n'est pas certain
qu'elle soit en mesure de rapporter la semaine pro-
chaine. Ce problème a une telle importance qu'il est
utile, voire indispensable, que la commission ait le
temps matériel de l'examiner.
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Le président: II y a une proposition de renvoi de
cet alinéa à la commission qui doit examiner encore
d'autres questions. J'espère que la" commission
pourra se réunir avant la séance de lundi. Peut-être
arriverons-nous, à ce moment-là, à une solution.

Y a-t-il une autre proposition? Ce n'est pas le
cas. Cet alinéa est donc renvoyé à la commission.

Je voudrais vous prier de continuer encore quel-
ques minutes, de façon que la commission ait une
tâche précise. Je voudrais que nous terminions
l'examen du projet en première lecture; je crois que
nous arriverons à terminer avant une heure.

An die Kommission zurückgewiesen. — Renvoyé
à la commission.

Abs. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

AI. 2.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur : Ici, la commission una-
nime vous propose d'adhérer au projet du Conseil
fédéral, légèrement modifié par le Conseil national.

Il s'agit uniquement d'envisager la forme obliga-
toire générale prévue aux dispositions de la lettre b
de cet article. La forme obligatoire ne sera donnée
que dans les domaines fixant les rapports entre em-
ployeurs et employés, à condition que les dispositions
tiennent compte des intérêts légitimes des minorités
et des diversités régionales et qu'elles respectent
en même temps l'égalité devant la loi, ainsi que la
liberté d'association.

Votre commission vous propose d'adhérer à cette
disposition.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 3.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

AI. 3.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: Cet alinéa prévoit que
l'assurance-chômage incombe aux caisses publiques
et aux caisses paritaires privées ou syndicales. Le
droit d'instituer des caisses et de déclarer l'assurance-
chômage obligatoire en général est réservé aux can-
tons.

Comme l'a fait le Conseil national, votre commis-
sion vous propose d'adhérer à cette disposition.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 4.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.
Ständerat. — Conseil des Etats. 19Î5.

AI. 4.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: Cet alinéa prévoit que par
analogie les dispositions des articles 31 ter, 2e alinéa,
et 32 seront applicables. Il s'agit des dispositions pré-
voyant la délégation de pouvoir de la Confédération
aux cantons et celles qui prévoient que la législation
sera faite sous la forme de lois ou d'arrêtés soumis au
vote du peuple.

Ici encore, la commission unanime vous propose
d'adhérer à la décision du Conseil national.

Egli: Ich beantrage, diesen Hinweis auf Art.
31 ter, Abs. 2, d. h. den Hinweis auf die Kompetenz-
delegation, in Abs. 4 zu streichen. Entweder bleibt
AI. 5 bestehen, nämlich der Antrag Quartenoud,
und dann ist der Hinweis auf Art. 31 ter sowieso
hinfällig. Wird der Antrag Quartenoud, also Abs. 5,
gestrichen, so wird damit zum Ausdruck gebracht,
dass die Kantone ohne weiteres im Rahmen der
Handels- und Gewerbefreiheit legiferieren können.
Dann braucht es hiezu keine Kompetenzdelegation
des Bundes mehr. Es wird also Art. 31 ter, Abs. 2,
in beiden Fällen überflüssig, ob wir Abs. 5 streichen
oder nicht.

Bundesrat Stampf H: Wenn Sie glauben, dass
trotzdem die Kompetenzdelegation an die Kantone
genügend gewahrt ist, kann ich diesen Antrag an-
nehmen. Ich habe keinen Grund, föderalistischer zu
sein als Herr Dr. Egli. Ich kann mich also seinem
Antrag anschliessen.

M. Bosset, rapporteur: Je crois qu'il serait bon
que la commission revoie aussi cette disposition.
M. Egli n'a pas soulevé la question au sein de la
commission et il est assez difficile de donner ici l'avis
de la commission sur une proposition qu'elle n'a pas
eu le temps d'examiner.

Le président: Cette question est donc renvoyée
à la commission qui examinera la portée de la pro-
position de M. Egli.

An die Kommission zurückgewiesen. — Renvoyé
à la commission.

Abs. 5.
Antrag der Kommission.

Mehrheit :
Streichen.

Minderhei t (Piller, Bosset):
Zustimmung zum Beschlüsse des Nationalrates.

AI. 5.
Proposition de la commission.

Major i t é :
Biffer.

Minori té (Bosset, Piller):
Adhésion à la décision du Conseil national.

37



Revision des articles économiques — 280 — 13 décembre 1945

Petrig, Berichterstatter der Mehrheit: Bei der
Kompetenzausscheidung zwischen Bund und Kan-
tonen ist zwischen der Sozial- und Wirtschaftsgesetz-
gebung zu unterscheiden. In der Wirtschaftsgesetz-
gebung sind die Kantone an den Art. 31 der Bundes-
verfassung gebunden. Eine Ausnahme sah bisher
lediglich Art. 32 quater vor, wonach die Kantone die
Ausübung des Wirtschaftsgewerbes und des Klein-
handels mit geistigen Getränken den durch das
öffentliche Wohl geforderten Beschränkungen unter-
werfen können. Während diese Abweichung von der
Bändels- und Gewerbefreiheit ausschliesslich aus
Gründen des Volkswohles zulässig war, sollen die
Kantone durch den neuen Art. 31 ter die Befugnis
erhalten, aus wirtschaftspolitischen Gründen, d..h.
zur Sicherung der wirtschaftlichen Existenz des
Gastwirtschaftsgewerbes, die Ausübung dieses Ge-
werbes von einem Bedürfnisnachweis abhängig zu
iriachen. Diese Befugnis zur Abweichung von der
Gewerbefreiheit wird den Kantonen direkt durch
die Verfassung übertragen. Ausserdem kann der
Bund nach Art. 31 ter, Abs. 2, die Kantone auf dem
Wege der Gesetzgebung ermächtigen, auf bestimm-
ten Gebieten, die keiner allgemeinen Regelung
durch den Bund bedürfen, von der Gewerbefreiheit
abzuweichen. Diese Bestimmung stellt ein Nòvum
in der Verfassung dar und bedeutet ein weitgehendes
Entgegenkommen gegenüber den Kantonen. Wie-
weit der Bund von dieser Möglichkeit Gebrauch
macht, wird sich allerdings erst beim Erlass der Aus-
führungsgesetze zeigen.

In der Sozialgesetzgebung besteht eine solche
Schranke gegenüber den Kantonen nicht, da nach
der bisherigen Auffassung der Bundesbehörden wie
des Bundesgerichtes die Sozialgesetzgebung den
Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit nicht
tangiert. Das Verhältnis zwischen Bundesrat und
kantonalem Recht richtet sich daher nach Art. 3
der Bundesverfassung, wonach die Kantone auf
allen Gebieten zuständig sind, die nicht ausdrück-
lich durch die Verfassung dem Bunde übertragen
wurden. Nach allgemein anerkanntem Grundsatz
bleiben die Kantone in dem Masse zuständig, so-
lange und soweit der Bund von seinen ihm durch
die Verfassung übertragenen Kompetenzen keinen
Gebrauch macht. Dabei bleiben aber die Kantone
in ihrer Gesetzgebung an das geltende Bundesrecht
gebunden und dürfen keine Vorschriften erlassen,
welche diesem zuwiderlaufen. Dies gilt gleicher-
massen für das öffentliche wie für das private Recht
des Bundes. Sofern das öffentliche Recht der Kan-
tone mit dem öffentlichen Recht des Bundes in
Konkurrenz steht, liegen die Verhältnisse klar und
die Kantone können nach dem Gesagten immer legi-
ferieren, soweit nicht eine ausdrückliche Bundes-
kompetenz besteht oder der Bund von einer ihm
bestehenden Kompetenz noch keinen Gebrauch ge-
macht hat. Schwieriger gestaltet sich die Beziehung
zwischen dem öffentlichen Recht der Kantone und
dem Bundeszivilrecht. Nach Art. 6 ZGB werden
allerdings die Kantone in ihren off entlich-rechtlichen
Befugnissen durch das Bundeszivilrecht nicht be-
schränkt. Sie können somit öffentlich-rechtliche Vor-
schriften über die gleichen Gegenstände erlassen,
wie der Bundeszivilgesetzgeber. Wie das Bundes-
gericht schon mehrmals ausgeführt hat, ist jedoch
diese Befugnis der Kantone nicht unbegrenzt. Das

Bundesgericht behält sich in jedem einzelnen Fall
die Prüfung vor, ob die kantonale Regelung mit
dem Bundeszivilrecht vereinbar ist.

Der Zusatz Quartenoud vermag an dieser Rechts-
lage nichts zu ändern, solange der Art. 2 der Über-
gangsbestimmungen zur .Bundesverfassung besteht,
der die derogatorische Kraft des Bundesrechtes sta-
tuiert. Auch wenn der Zusatz Quartenoud aufrecht-
erhalten wird, bleibt es dabei, dass der kantonale
Gesetzgeber an die geltenden Bundesgesetze ge-
bunden ist und dass sich jedes kantonale Gesetz,
falls dagegen ein staatsrechtlicher Rekurs erhoben
wird, die Überprüfung auf seine Übereinstimmung
mit dem Bundesrecht gefallen lassen muss. Der Zu-
satz Quartenoud verschafft deshalb den Kantonen
keine neuen Kompetenzen, die sie nicht schon be-
sässen. Er ist im Gegenteil geeignet, Unklarheiten
und falsche Hoffnungen zu erwecken. Konsequenter-
weise müsste man diesen Zusatz bei allen ändern
Bestimmungen der Verfassung, die auf das Ver-
hältnis zwischen Bund und Kantone Bezug haben,
ebenfalls anführen, weil man sonst schliessen
müsste, die Kantone seien nur dort zuständig, wo
dies in der Verfassung ausdrücklich gesagt ist.

Ich bin daher der Auffassung, dass es dem Inter-
esse der Klarheit und der Sache besser diene, wenn
wir diesen Zusatz, der im Nationalrat angenommen
worden ist, streichen. Wir erweisen damit, wie es
bereits in der Presse dargetan worden ist, dem
Föderalismus einen schlechten Dienst, wenn wir
diesen Zusatz übernehmen. Wenn wir das sachlich
und rechtlich überlegen, müssen wir dazu kommen,
den Zusatz zu streichen.

Im Namen der Kommissionsmehrheit beantrage
ich Ihnen deshalb Streichung dieses Zusatzes Quar-
tenoud.

M. Bosset, rapporteur de la minorité : Nous nous
trouvons, M. le président du Conseil des Etats et
moi-même, président et rapporteur de la commis-
sion, dans la position assez curieuse de devoir
défendre une proposition minoritaire.

Lorsque, au Conseil national, la proposition de
M. Quartenoud a été formulée, elle a été défendue
avec éloquence et persuasion par plusieurs députés
romands. M. Humbert, de Neuchâtel, MM. Picot
et Guinand de Genève et même les rapporteurs de
la commission n'y firent pas opposition, si bien
que cette proposition recueillit 63 voix contre 63.
Et je lis dans le compte rendu sténographique du
Conseil national, le passage suivant:

«Le Président: Dans ces conditions, il incombe
au président de trancher et je départage en faveur
de la proposition de M. Quartenoud (Applaudis-
sements) ».

Ces applaudissements partaient évidemment des
rangs de ceux qui étaient favorables à la proposi-
tion! Et le lendemain, la presse suisse romande
notamment, saluait le vote de la proposition Quarte-
noud comme une victoire fédéraliste. Aujourd'hui,
on vient nous prouver que cette proposition est
moins fédéraliste qu'on le pense. Nous croyons —
nonobstant l'argumentation de notre collègue et
ami Petrig, qui essaie de prouver qu'il est encore
plus fédéraliste que M. Quartenoud et ceux qui
ont défendu sa proposition — que celle-ci est utile
et qu'elle comble une lacune.
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II est certain que dans un certain nombre de
cantons, tout particulièrement dans les cantons
suisses romands, on a travaillé plus rapidement en
matière de législation -sociale que dans d'autres.
Mais il est arrivé que des lois sociales, des lois des-
tinées à apporter la paix du travail dans le domaine
des arts et métiers et de l'industrie, par exemple,
aient été rejetées par le Tribunal fédéral, c'est-à-dire
que les recours formés contre ces lois ont été admis
par cette haute instance judiciaire. Elle s'est fondée
sur une disposition transitoire — sauf erreur — de
la Constitution fédérale. C'est pour cette raison
précisément que M. Quartenoud et un certain
nombre de ses collègues avaient demandé qu'on
prévoie dans les nouveaux articles économiques la
possibilité pour les cantons de légiférer lorsque la
législation fédérale n'intervient pas, afin d'éviter
que certains cantons ne se trouvent dans cette
situation de voir une loi votée par leur Grand
.Conseil, annulée par une décision du Tribunal
fédéral.

Il est certain que dans plus d'un domaine, les
cantons sont mieux à même de légiférer et surtout
qu'ils peuvent le faire plus rapidement que l'Assem-
blée fédérale avec le système bicaméral et les dis-
positions qui régissent actuellement les rapports
entre les deux Chambres.

On prétend que si la disposition constitutionnelle
est votée immédiatement, les lois et la législation
fédérale interviendront rapidement. Nous voudrions
rappeler que le texte constitutionnel, qui devait
permettre à la Confédération de légiférer en matière
d'arts et métiers, date de 1908. La loi qui en découle
sur la formation professionnelle a été votée le
1er juin 1930, soit 22 ans après; la loi sur la con-
currence déloyale en mai 1940 et la loi sur le travail
dans le commerce et les arts et métiers est au-
jourd'hui encore à l'état de projet! Il en est de
même de toute une série de mesures sociales. Je
pense notamment aux allocations familiales qui ont
été votées par un certain nombre de nos cantons
et à toute une série d'autres lois qui complètent la
législation fédérale, par exemple en matière d'assu-
rance-chômage où les cantons, en vertu de leurs
droits souverains, sont intervenus. Mais, je le répète,
la menace d'un arrêt du Tribunal fédéral annulant
leurs décisions pesait chaque fois sur eux.

Pourquoi s'opposerait-on à cet amendement de
M. Quartenoud? Parce que, paraît-il, il serait en
contradiction avec un article transitoire de la
Constitution fédérale. Mais nous pensons qu'une
liaison peut être établie entre la disposition incri-
minée qui a servi de base à l'arrêt du Tribunal
fédéral dans le domaine de la réglementation des
coiffeurs dans le canton de Fribourg, par exemple,
et la disposition proposée par le député fribourgeois.
Nous croyons qu'il serait bon que les cantons pus-
sent légiférer sur les matières qui figurent à l'article
34ter, c'est-à-dire dans tout le domaine social lors-
que la Confédération ne le fait pas. Si la Confédé-
ration légifère ultérieurement, les cantons verront
alors, cela va sans dire, les dispositions qu'ils ont
prises, annulées et abrogées. Il en a déjà été ainsi
dans différents domaines. Pour ne citer qu'un
exemple, le Code pénal vaudois est entré en vigueur
en 1932. Quelques années plus tard, le Code pénal
suisse a annulé cette loi cantonale, qui a cependant

rendu de précieux services durant un certain
nombre d'années.

Dans le cas particulier, en l'absence d'une légis-
lation fédérale, les cantons devraient être autorisés
par la Constitution à légiférer, quitte à voir
annuler les mesures qu'ils auraient pu prendre lors-
que la législation fédérale entrera en vigueur.

Tels sont les motifs pour lesquels nous avons
décidé, M. le président du Conseil des Etats et votre
serviteur, de vous proposer de maintenir la propo-
sition Quartenoud.

Bundesrat Stampili: Ich bin in der Kommission
aufgefordert worden, ausdrücklich den Standpunkt
des Bundesrates bekannt zu geben. — Im National-
rat habe ich den Antrag von Herrn Quartenoud
nicht einfach kurzerhand abgelehnt, sondern mich
bereit erklärt, ihn noch durch die Justizabteilung
prüfen zu lassen und dann die Frage im Bundesrat
selber zur Sprache zu bringen.

Die Justizabteilung ist in ihrem Gutachten ein-
deutig zum Schlüsse gelangt, dass mit der Annahme
des Antrages Quartenoud an der bisherigen Ordnung
gar nichts geändert werde. Auf Grund von Art. 3
der Verfassung steht den Kantonen das Recht zu,
auch auf Gebieten, für welche bereits dem Bunde
eine Gesetzgebungs-Kompetenz übertragen wurde,
zu legiferieren, solange der Bund diese Kompetenz
nicht in Anspruch genommen hat. Beispiele dafür
können zur Genüge angeführt werden. Ich zitiere
nur die bekanntesten. Der Art. 64bis,' der dem
Bund die Befugnis zur Gesetzgebung auf dem Ge-
biete des Strafrechtes verleiht, wurde im Jahre
1898 angenommen. Das darauf basierende, neue
eidgenössische Strafgesetzbuch ist erst im Jahre
1942 in Kraft gesetzt worden. Trotzdem der Bund
schon seit 1898 die Kompetenz auf dem Gebiete
des Strafrechtes besass, haben die kantonalen
Strafgesetze weiterhin Geltung gehabt, bis eben der
Bund von seiner Kompetenz Gebrauch machte.
Genau das gleiche trifft zu in bezug auf das Zivil-
recht. Der Verfassungsartikel stammt aus dem
Jahr 1898. In Kraft getreten ist das eidgenössische
Zivilrecht erst im Jahre 1912. In der Zwischen-
zeit blieben die kantonalen Zivilrechte in Kraft,
trotzdem der Bund die Gesetzgebungskompetenz
besass.

Das gleiche ist der Fall mit dem Art. 34ter,
der den Bund berechtigt, über das Gewerbewesen
zu legiferieren. Er hat das nur in sehr beschränktem
Masse, in der Hauptsache in bezug auf das berufliche
Bildungswesen getan; alle ändern Gebiete der
Gewerbegesetzgebung sind den Kantonen bis heute
offen gestanden, sie sind ihnen nicht weggenommen
worden. Es ist also festzustellen, dass nicht nur
nach der übereinstimmenden Auffassung der Kom-
mentatoren der Bundesverfassung, Fleiner und
Burckhardt, die sonst nicht immer einig sind, wie
Sie gehört haben, sondern auch nach der bisherigen
Praxis kein Zweifel darüber bestehen kann, dass die
Kantone solange zuständig sind zum Erlass von
Gesetzen, als der Bund selbst von der ihm über-
tragenen Kompetenz keinen Gebrauch gemacht
hat. Das ist eindeutig und daran würde durch den
Zusatz von Herrn Quartenoud rein nichts geändert.
Wir haben absolut nicht etwa die Absicht, die
Initiative und die Aktivität der Kantone auf dem



Revision des articles économiques 282 13 décembre 1945

Gebiet der sozialen Gesetzgebung zu hemmen
oder einzuengen. Bisher war es doch so, dass die
Entwicklung in den fortschrittlichen Kantonen
neue soziale Gedanken aufgriff und sie in der
Gesetzgebung verwirklichte. Das war der Anfang
der Fabrikgesetzgebung in der Schweiz. Der Bund
ist jeweilen in einem beträchtlichen Abstand nach-
gefolgt. Daran wollen wir nichts ändern, das soll
so bleiben, und deshalb ist auch gar keine Ände-
rung nötig.

Aber der Zusatz, den Herr Nationalrat Quarte-
noud beantragt hat, ist nicht nur überflüssig, son-
dern er ist vom Standpunkt derjenigen aus, welche
die Rechte der Kantone wahren wollen, direkt
gefährlich. Hierin war der Bundesrat einstimmig,
er kam zum Schluss, dass es gegenüber dem Antrag
Quartenoud keine andere Auffassung geben kann
als eine ablehnende und dass jede andere Haltung
dem Standpunkt der Kantone abträglich wäre.
Das hat Herr Ständerat Petrig bereits ausgeführt.
Denn, wenn es schon nötig wäre, hier ausdrücklich
zu sagen, dass die Kantone ermächtigt bleiben,
solange als der Bund von seiner Kompetenz kei-
nen Gebrauch gemacht hat, selber gesetzgeberisch
tätig zu sein, so müsste daraus doch der Schluss ge-
zogen werden, dass, wo ein solcher Vorbehalt nicht
ausdrücklich gemacht wird, diese Ermächtigung für
die Kantone nicht besteht und sie kein Recht mehr
besitzen, zu legiferieren, sobald der Bund eine Kom-
petenz erhalten hat, während Herr Quartenoud
gerade das Gegenteil will, dass die Kantone schon
antizipativ, bevor der Bund von seiner Kompetenz
Gebrauch gemacht hat, auf den nicht vom Bund
beanspruchten Gebieten sollen legiferieren können.

Ich glaube damit den Beweis erbracht zu haben,
dass es unrichtig ist, wenn Herr Bosset von der
Annahme ausgeht, Abs. 5 sei nötig, damit die Kan-
tone auf dem Gebiet der Sozialpolitik auch legi-
ferieren können. Dazu besteht keine Notwendigkeit,
die Bestimmung könnte nur zur Folge haben, dass
den Kantonen das Recht, auf ändern Gebieten,
für welche dieser Vorbehalt nicht ausdrücklich
gemacht wird, zu legiferieren, streitig gemacht
werden kann.

Ich glaube, diese Erklärungen, die ich namens
des einstimmigen Bundesrates abgebe, dürften
genügen, damit Sie dem Antrag der Kommissions-
mehrheit Ihre Zustimmung geben können.

Abstimmung. — Vote.

Für den Antrag der Mehrheit 28 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 2 Stimmen

Art. 1.
Antrag der Kommission.

Ziff. 2 und 3. Zustimmung zum Beschluss des
Nationalrats.

Proposition de la commission.
Chiffre 2 et 3. Adhérer à la décision du Conseil

national.

M. Bosset, rapporteur: Jusqu'à maintenant,
nous n'avons discuté que le premier alinéa de l'ar-
ticle premier. Il s'agit ici du deuxième alinéa de

cet article qui prévoit simplement une modification
de la Constitution à l'article 32quater. Il est pro-
posé de remplacer l'article 31, lettre e par l'article
31, deuxième alinéa. Il en est de même pour le
troisième alinéa, qui abroge l'article 6 des disposi-
tions transitoires, qui ont trait en réalité à la même
matière. Pour autant que la loi fédérale prévue par
l'article 32 bis soit mise en vigueur avant l'expira-
tion de l'année 1890, les lois cantonales seront
abolies.

Il s'agit donc d'une disposition de coordination.
C'est pourquoi nous vous proposons à l'unanimité
d'adopter le deuxième et le troisième alinéa de
l'article premier.

Angenommen. — Adoptés.

Art. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset: L'article 2 est la formule d'exécution.
Il prévoit simplement que l'arrêté sera soumis

à la votation du peuple et des cantons et que c'est
le Conseil fédéral qui en assurera l'exécution s'il
est adopté.

Nous proposons d'adopter la formule d'exé-
cution.

Angenommen. — Adopté.

Le président: II n'y a pas lieu de procéder à une
votation sur l'ensemble, étant donné que certaines
dispositions sont renvoyées à la commission.

Wahlen: Ich möchte an den Präsidenten eine
Frage stellen in bezug auf die Weiterbehandlung
dieses Geschäftes. Die Kommission hat nun ein
ordentliches Bündel von Arbeit bekommen und je
nach dieser Arbeit wird im Rate wieder eine Dis-
kussion einsetzen, deren Dauer noch nicht abzu-
sehen ist. Damit stellt sich die Frage der Differenzen-
bereinigung mit dem Nationalrat. Ich darf an die
Entwicklungsgeschichte der heutigen Vorlage erin-
nern. Es war auf Wunsch der Landwirtschaft, dass
die Beratung der Wirtschaftsartikel neu aufgenom-
men werde. Es wurde damals die Frage gestellt,
ob Landwirtschaftsartikel für sich allein oder all-
gemeine Wirtschaftsartikel in der Fassung 1939,
eventuell in einer neuen Fassung. Dann wurde eine
Umfrage unter den Spitzenorganisationen der
Wirtschaft veranstaltet, die sehr lange Zeit in
Anspruch nahm. Man hat sich für die Wiederauf-
nahme der Wirtschaftsartikel in neuer Form ent-
schlossen. Heute sind drei Gruppen namentlich
interessiert: Landwirtschaft, Gewerbe und Arbei-
terschaft mit den Soz'ialartikeln ; zwei Gruppen
scheinen eine gewisse Indifferenz zu zeigen, die sich
im Nationalrat durch die Stimmenthaltung der
Linken manifestiert hat und die in diesem Rat beim
Gewerbe ebenfalls in einem bestimmten Grad zum
Ausdruck gekommen ist.
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Für die Landwirtschaft steht aber die Frage
ganz anders; hier ist die Lösung der verfassungs-
mässigen Probleme, die sich stellen, dringend, ja
sie ist brennend geworden. Wir verfügen wohl über
den Vollmachtenbeschluss vom 13. November 1944
für die Übergangszeit. Aber Sie kennen die Stim-
mung gegen die Vollmachten allgemein und es
sprechen auch referendumspolitische Gründe dafür,
dass die Behandlung dieser Vorlage so beschleunigt
werde, dass sie im Frühjahr Volk und Ständen zur
Abstimmung unterbreitet werden kann.

So stellt sich für den Ständerat die Frage, ob.er
sich den Vorwurf einer Verschleppungstaktik aus-
setzen wolle, der erhoben werden könnte. Ich möchte
diesen Vorwurf vermeiden und bitte den Herrn
Präsidenten um Aufschluss darüber, wie das Ge-
schäft weiter behandelt werden soll. Den Herrn
Kommissionspräsidenten möchte ich bitten, die
Arbeit so zu beschleunigen, dass wir anfangs nächste
Woche in diesem Rat fertig werden, damit der
Nationalrat noch zu den Differenzen Stellung neh-
men kann und wir auf alle Fälle Ende nächster
Woche mit der ganzen Vorlage fertig werden. Es
handelt sich hier um eine sehr dringliche Ange-
legenheit.

M. Bosset, rapporteur: II est évidemment facile
de recommander à ceux qui ont un travail important
à faire de se montrer diligents. C'est une recom-
mandation que je fais moi-même assez fréquemment,
mais que ceux à qui on s'adresse n'acceptent pas
toujours avec une grande satisfaction!

Certaines questions extrêmement importantes
doivent être mises au point. Il s'agira notamment
de revoir la rédaction des articles renvoyés à la
commission. Celle-ci ne peut pas statuer au pied
levé sur ces textes. En ce qui concerne la formation
professionnelle, par exemple, plusieurs amende-
ments ont été suggérés et il convient de les étudier.
Après avoir mis au net les différents textes envi-
sagés, la commission se réunira lundi après midi
pour en délibérer. Je ne puis pas prendre en son
nom l'engagement de vous soumettre ses proposi-
tions dans la soirée de lundi déjà.

Au surplus, je rappelle que lorsqu'il s'agit de
revision constitutionnelle on touche à des questions
fort importante, et qu'il vaut mieux y regarder à
deux fois plutôt que d'agir prématurément et créer
ensuite des situations fâcheuses, juridiquement ou
pratiquement.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 18. Dezember 1945.
Séance du 18 décembre 1945, matin.

Vorsitz — Présidence: M. Piller.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.

Revision des articles économiques
de la Constitution. Nouveau projet.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 262 hiervor — Voir page 262 ci-devant.

Art. Slbis, Abs. 2. Lit. a.

Antrag der Kommission.
Mehrhei t :

Zur Erhaltung wichtiger, in ihren Existenz-
grundlagen gefährdeter Wirtschaftszweige und Be-
rufe sowie zur Förderung der beruflichen Leistungs-
fähigkeit der Selbständigerwerbenden in solchen
Wirtschaftszweigen und Berufen.

Minderhei t (Antognini, Egli, Petrig):
Festhalten am ursprünglichen Wortlaut der

Kommission.

Art. Slbis, AI. 2. Lettre a.

Proposition de la commission.
Major i té :

Pour sauvegarder des branches économiques ou
des professions importantes menacées dans leur
existence, ainsi que pour développer là capacité
professionnelle des personnes ayant une activité
indépendante appartenant à de telles branches
économiques ou à de telles professions.

Minorité (Antognini, Egli, Petrig):
Maintenir le texte initial de la commission.

M. Bosset, rapporteur de la majorité: La commis-
sion a eu à s'occuper d'un certain nombre de ques-
tions qui lui avaient été renvoyées et que nous allons
prendre successivement.

Votre rapporteur aurait souhaité, en cette semaine
où l'on prêche la bonne volonté et la paix entre
les hommes, pouvoir arriver ici avec des formules
propres à mettre tout le monde d'accord et à recueil-
lir l'assentiment unanime de l'assemblée. Malheu-
reusement, vous allez le constater, il y a presque sur
chacune des questions dont il s'agit, de no'uvelles
propositions différentes de majorité et de la mino-
rité. Il appartiendra donc au Conseil de statuer.

Pour la compréhension des propositions qui vous
sont faites et qui font l'objet du texte que vous avez
sous les yeux, il y a lieu de se reporter non pas au
projet du Conseil fédéral mais à celles qu'a présentées
votre commission lors du premier débat.

La première des questions qui nous avaient été
renvoyées n'est pas celle qui figure en tête des nou-
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mung gegen die Vollmachten allgemein und es
sprechen auch referendumspolitische Gründe dafür,
dass die Behandlung dieser Vorlage so beschleunigt
werde, dass sie im Frühjahr Volk und Ständen zur
Abstimmung unterbreitet werden kann.

So stellt sich für den Ständerat die Frage, ob.er
sich den Vorwurf einer Verschleppungstaktik aus-
setzen wolle, der erhoben werden könnte. Ich möchte
diesen Vorwurf vermeiden und bitte den Herrn
Präsidenten um Aufschluss darüber, wie das Ge-
schäft weiter behandelt werden soll. Den Herrn
Kommissionspräsidenten möchte ich bitten, die
Arbeit so zu beschleunigen, dass wir anfangs nächste
Woche in diesem Rat fertig werden, damit der
Nationalrat noch zu den Differenzen Stellung neh-
men kann und wir auf alle Fälle Ende nächster
Woche mit der ganzen Vorlage fertig werden. Es
handelt sich hier um eine sehr dringliche Ange-
legenheit.

M. Bosset, rapporteur: II est évidemment facile
de recommander à ceux qui ont un travail important
à faire de se montrer diligents. C'est une recom-
mandation que je fais moi-même assez fréquemment,
mais que ceux à qui on s'adresse n'acceptent pas
toujours avec une grande satisfaction!

Certaines questions extrêmement importantes
doivent être mises au point. Il s'agira notamment
de revoir la rédaction des articles renvoyés à la
commission. Celle-ci ne peut pas statuer au pied
levé sur ces textes. En ce qui concerne la formation
professionnelle, par exemple, plusieurs amende-
ments ont été suggérés et il convient de les étudier.
Après avoir mis au net les différents textes envi-
sagés, la commission se réunira lundi après midi
pour en délibérer. Je ne puis pas prendre en son
nom l'engagement de vous soumettre ses proposi-
tions dans la soirée de lundi déjà.

Au surplus, je rappelle que lorsqu'il s'agit de
revision constitutionnelle on touche à des questions
fort importante, et qu'il vaut mieux y regarder à
deux fois plutôt que d'agir prématurément et créer
ensuite des situations fâcheuses, juridiquement ou
pratiquement.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

#ST# Vormittagssitzung vom 18. Dezember 1945.
Séance du 18 décembre 1945, matin.
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der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
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de la Constitution. Nouveau projet.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 262 hiervor — Voir page 262 ci-devant.

Art. Slbis, Abs. 2. Lit. a.

Antrag der Kommission.
Mehrhei t :

Zur Erhaltung wichtiger, in ihren Existenz-
grundlagen gefährdeter Wirtschaftszweige und Be-
rufe sowie zur Förderung der beruflichen Leistungs-
fähigkeit der Selbständigerwerbenden in solchen
Wirtschaftszweigen und Berufen.

Minderhei t (Antognini, Egli, Petrig):
Festhalten am ursprünglichen Wortlaut der

Kommission.

Art. Slbis, AI. 2. Lettre a.

Proposition de la commission.
Major i té :

Pour sauvegarder des branches économiques ou
des professions importantes menacées dans leur
existence, ainsi que pour développer là capacité
professionnelle des personnes ayant une activité
indépendante appartenant à de telles branches
économiques ou à de telles professions.

Minorité (Antognini, Egli, Petrig):
Maintenir le texte initial de la commission.

M. Bosset, rapporteur de la majorité: La commis-
sion a eu à s'occuper d'un certain nombre de ques-
tions qui lui avaient été renvoyées et que nous allons
prendre successivement.

Votre rapporteur aurait souhaité, en cette semaine
où l'on prêche la bonne volonté et la paix entre
les hommes, pouvoir arriver ici avec des formules
propres à mettre tout le monde d'accord et à recueil-
lir l'assentiment unanime de l'assemblée. Malheu-
reusement, vous allez le constater, il y a presque sur
chacune des questions dont il s'agit, de no'uvelles
propositions différentes de majorité et de la mino-
rité. Il appartiendra donc au Conseil de statuer.

Pour la compréhension des propositions qui vous
sont faites et qui font l'objet du texte que vous avez
sous les yeux, il y a lieu de se reporter non pas au
projet du Conseil fédéral mais à celles qu'a présentées
votre commission lors du premier débat.

La première des questions qui nous avaient été
renvoyées n'est pas celle qui figure en tête des nou-
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velles propositions de la commission. Nous avons
tout d'abord à examiner l'article Slbis, 2e alinéa,
lettre a, tandis que le premier alinéa viendra en
discussion avec le quatrième.

Vous vous rappelez ce qui s'était passé lors du
premier débat au sujet de cette lettre a: le Conseil
fédéral et le Conseil national avaient proposé de
prendre des mesures pour «...sauvegarder des bran-
ches économiques ou des professions importantes
menacées dans leur existence et pour développer la
capacité professionnelle...». Cette expression: «capa-
cité professionnelle» avait suscité déjà au sein de la
commission d'amples discussions et avait également
fait ensuite l'objet d'un large débat dans le plénum
du Conseil. Dans notre premier texte nous avions
proposé que la notion de la capacité professionnelle
fût limitée à l'artisanat et au commerce de détail.
Après en avoir délibéré la majorité de votre com-
mission vous propose de remanier le texte initial
et de lui donner l'a teneur suivante: «... pour sauve-
garder des branches économiques ou des professions
importantes menacées dans leur existence, ainsi que
pour développer la capacité professionnelle des
personnes ayant une activité indépendante, apparte-
nant à de telles branches économiques ou à de
telles professions ...».

La différence avec la proposition de la minorité
qui demande que cette notion de capacité profes-
sionnelle soit réservée à l'artisanat et au commerce
de détail, réside dans le fait que votre majorité estime
que le développement de la capacité professionnelle
doit intervenir pour sauver des branches écono-
miques ou des professions importantes menacées
dans leur existence et qu'il doit, dès lors, y avoir
une liaison entre les mesures prises pour assurer
cette sauvegarde et, en relation directe avec celle-ci,
développer la capacité professionnelle des personnes
y ayant une activité indépendante. La minorité
composée de MM. Antognini, Egli et Petrig, propose
de s'en tenir à la rédaction initiale de votre com-
mission, tandis que la majorité a'estimé qu'il fallait
trouver une formule de nature à traduire les points
de vue qui ont été exposés ici par un, certain nombre
d'orateurs dans la discussion de cet Alinéa.

En bref, votre commission, dans sa majorité,
vous propose de modifier le texte du Conseil fédéral
et du Conseil national et de le compléter par la
disposition que nous venons d'indiquer permettant
de créer des mesures pour développer la capacité
professionnelle dans le cadre de ces branches écono-
miques ou de ces professions importantes menacées
dans leur existence. La minorité exposera les raisons
pour lesquelles elle estime au contraire devoir vous
suggérer de limiter le développement de la capacité
professionnelle à l'artisanat et au commerce de
détail.

Egli, Berichterstatter def Minderheit: Bezüglich
Art,. Slbis, Abs. 2, Lit. a, halte ich an den ursprüng-
lichen Beschlüssen der Kommission fest im Sinne
der Einschränkung des obligatorischen Fähigkeits-
ausweises auf Handwerk und Detailhandel. Der
Antrag lautet also: „zur Erhaltung wichtiger, in
ihrer Existenzgrundlage gefährdeter Wirtschafts-
zweige oder Berufe und zur Förderung der beruf-
lichen Leistungsfähigkeit in Gewerbe und Detail-
handel",

Ich gebe ohne weiteres zu, dass der Antrag der
Mehrheit ein erhebliches Entgegenkommen bedeu-
tet, nicht nur ein untergeordnetes. Aber die Fassung
ist für mich immer noch zu wenig klar; sie geht
mir in gewisser Beziehung zu weit und in gewisser
Beziehung sogar zu wenig weit.

Der Mehrheitsantrag gilt nun nicht mehr für
geistige Berufe ; d. h. es kann für geistige Berufe —
Lehrer, Professoren usw; — kein eidgenössischer
Fähigkeitsausweis mehr verlangt werden, weil es
sich nur mehr um wirtschaftliche Berufe handelt.
Es heisst nun: „sowie zur Förderung der beruflichen
Leistungsfähigkeit der selbständig Erwerbenden in
solchen Wirtschaftszweigen und Berufen ... ". Das
ist klar, oder ist wenigstens klar gemeint. Der obli-
gatorische Fähigkeitsausweis gilt damit nicht für den
Hausdienst, weil das nicht selbständig Erwerbende
sind. Er gilt nicht für die Pflegerinnen, weil das
ebenfalls nicht selbständig Erwerbende sind, jeden-
falls nicht die charitativ Berufstätigen, die keine
ausschliessliche Erwerbstätigkeit beabsichtigen.

Nach dem Mehrheitsantrag gilt der obligatorische
Fähigkeitsausweis nicht mehr für unselbständig
Erwerbende und daher nicht mehr für ungelernte
Arbeiter. Man könnte aber schliessen, dass er noch
für Landwirte gelten könnte, insoweit es sich um
selbständige Bauern, auch Kleinbauern handelt.
In der Kommission ist von Herrn Bundesrat
Stampfli mit allem Nachdruck erklärt worden, es
sei unmöglich, das aus Lit. a abzuleiten, weil ja
für die Landwirte eine Regelung in Lit. b bestehe.
In der Kommission ist erneut erklärt worden, dass,
wenn die Existenzgrundlagen bei der Landwirt-
schaft gefährdet wären, man unter Umständen
vielleicht in 50 Jahren einmal dazu kommen
könnte, auch den obligatorischen Fähigkeitsausweis
für Bauern einzuführen, jedoch nicht gestützt auf
Lit. a, sondern gestützt auf Lit. b. Dem möchte
ich entschieden opponieren. Ich möchte mit allem
Nachdruck betont wissen, dass man das nicht aus
Lit. b und auch selbstverständlich nicht aus Lit. a
herauslesen kann.

Ein weiteres Entgegenkommen beruht nach
dem Antrag der Mehrheit darin, dass die Beziehung
zu den „gefährdeten Existenzgrundlagen" des Vor-
dersatzes hergestellt ist. Wenn der obligatorische
Fähigkeitsausweis in wirtschaftlichen Berufen ein-
geführt werden soll, müssen die Existenzgrundlagen
des betreffenden Berufes oder Wirtschaftszweiges
gefährdet sein.

Aber diese Fassung geht immer noch zu weit.
Immer noch kann der obligatorische Fähigkeitsaus-
weis für alle Wirtschaftsgruppen und wirtschaft-
lichen Berufe, wenn sie selbständigen Charakter
haben, verlangt werden, also z. B. für jeden kleinen
Fabrikinhaber, wenn seine Existenzgrundlage ge-
fährdet ist. Man findet unter Umständen noch bald
einmal heraus, dass eine Existenzgrundlage gefähr-
det ist.

Der Antrag der Minderheit, der diese Mass-
nahmen des Bundes auf Gewerbe und Detailhandel
einschränkt, ist demgegenüber klar und bestimmt.
Es lässt sich daran nichts mehr herumdeuteln.

In einem ändern Sinne geht mir der Antrag der
Mehrheit zu wenig weit. Ich möchte den obliga-
torischen Fähigkeitsausweis in Gewerbe und Detail-
handel auch dann einführen lassen, wenn die Exi-
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stenzgrundlagen des betreffenden Berufes oder
Wirtschaftszweiges nicht gefährdet sind. Ich würde
diesen obligatorischen Fähigkeitsausweis als eine
eminente Förderung des Gewerbes und Detailhan-
dels betrachten. Der Mehrheitsantrag bedeutet in
dieser Hinsicht eine Einschränkung, der ich nicht
folgen will. Hier bin ich nun einmal weniger födera-
listisch. Deshalb empfehle ich Ihnen den Mirider-
heitsantrag.

Bundesrat Stampili: Ich bitte Sie, dem Antrag
der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. Er kommt
den Einwendungen, die insbesondere, von Herrn
Ständerat Egli vorgebracht worden sind, restlos
entgegen. Herr Ständerat Egli erklärt allerdings,
er gehe zu weit, indem er auch die Möglichkeit
eirischliesse, für die' Industrie den Fähigkeitsausweis
vorzuschreiben, z. B. für Direktoren von Fabriken.
Daran denken wir nicht. Wir wollen vom Fähig-
keitsausweis einen restriktiven Gebrauch machen.
Wir wollen gar nicht so weit gehen wie Herr Stände-
rat Egli, der die Möglichkeit schaffen will, den
Fähigkeitsausweis ohne Rücksicht darauf, ob ein
Beruf in seiner Existenzgrundlage gefährdet sei
oder nicht, allgemein als Ausleseprinzip vorzuschrei-
ben. Wenn wir eine solche Absicht in den Wirt-
schaftsartikeln zu erkennen gäben, würden wir die
Zahl der Gegner ganz erheblich vermehren. Das
wird ja gerade aus den Kreisen der Industrie und
der Konsumenten abgelehnt. Man will den Fähig-
keitsausweis als Voraussetzung für die Betriebs-
eröffnung nur unter der Bedingung zulassen, dass
der betreffende Beruf in seiner Existenzgrundlage
gefährdet sei, nicht aber als allgemeines Auslese-
prinzip. Es ist offenbar sehr schwierig, sich mit
Herrn Ständerat Egli zu einigen, das eine Mal geht
man ihm zu weit, das andere Mal zu wenig weit.

Wir müssen aber bei der Formulierung dieses
Artikels auch noch auf andere Kreise Rücksicht
nehmen, und da kennen wir eben die Stellung-
nahme dieser Kreise. Jedenfalls würde die Formu-
lierung der Minderheit zu eng sein. Ich habe Ihnen
bereits an einem Beispiel den Nachweis geleistet,
dass, wenn man die Möglichkeit der Einführung
des Fähigkeitsausweises auf Handwerk und Detail-
handel beschränkt, man heute schon damit nicht
alle Bedürfnisse deckt. Ich habe daran erinnert,
dass die Regierung des Kantons Graubünden vor
einigen Jahren den obligatorischen Fähigkeitsaus-
weis für die Ergreifung des Berufes eines Ski- und
Sportlehrers einführen wollte. Das Bundesgericht
hat die Regierung zurückgepfiffen und erklärt, ihr
Erlass sei mit dem Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit nicht vereinbar. Ähnliche Bedürf-
nisse können, für andere Berufe auftreten, die nicht
unter das Handwerk und den Detailhandel fallen.
Der Ski- und Sportlehrer ist kein Handwerker, er
gehört auch nicht dem Detailhandel an. Die Formu-
lierung wäre zu eng, sie würde selbst die Kantone
hindern, entsprechend ihren Bedürfnissen den
Fähigkeitsausweis einzuführen, sofern der Bund sie
ermächtigt. Wir machen aber einen Verfassungs-
artikel nicht nur für das nächste oder übernächste
Jahr, sondern für längere Zeit.

Wenn man ausdrücklich, wie das im Antrag
der Minderheit geschieht, den Detailhandel auf-
führt, so provoziert man eine grosse Zahl von

Gegnern. Im Vollmachtenbeschluss, in welchem wir
die Möglichkeit der Einführung des Fähigkeitsaus-
weises für die Dauer von 3 Jahren vorsehen, haben
wir den Detailhandel ausdrücklich ausgeschlossen,
und zwar gerade deshalb, weil wir wissen, dass
dagegen aus den Kreisen der Konsumvereine die
allergrösste Opposition zu erwarten ist. Sie würden
diese Opposition gegen die Wirtschaftsartikel förm-
lich provozieren, wenn Sie hier ausdrücklich den
Detailhandel neben dem Handwerk nennen würden.
Es genügt, wenn der Detailhandel in der allge-
meinen Formulierung nicht ausgeschlossen ist.

Nun möchte ich nochmals die Gelegenheit
benützen, um festzustellen, dass die unter Lit. a
aufgeführten Wirtschaftszweige und Berufe sich
nicht auf die Landwirtschaft beziehen. Das geht
aus der Genesis dieser Artikel einwandfrei hervor.
Zuerst wollte man ja nur in Lit. a allgemein die
Möglichkeit vorsehen, dass für gefährdete Wirt-
schaftszweige und Berufe Massnahmen zu ihrem
Schütze ergriffen werden können, die vom Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit abweichen
dürfen. Dann hat die Landwirtschaft eine beson-
dere Lit. b für sich verlangt, weil sie erklärte,
die Bedeutung der Landwirtschaft für die Lan-
desversorgung und die Erhaltung der Volkskraft
sei doch eine ganz andere. So ist man dazu
gekommen, eine besondere Lit. b vorzusehen, in
welcher nicht nur die Erhaltung der Landwirt-
schaft, sondern auch eines gesunden Bauernstandes
als Ziel von Massnahmen proklamiert wird, die
vom Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit
abweichen können. Es wurde auch noch ausdrück-
lich . die Festigung des bäuerlichen Grundbesitzes
als Gegenstand solcher Massnahmen bezeichnet.
Damit ist doch eindeutig festgestellt, dass sich die
Massnahmen, die unter Lit. a aufgeführt werden,
nur auf nichtlandwirtschaftliche Wirtschaftszweige
und Berufe erstrecken können. Darüber kann kein
Zweifel bestehen.

Nun die unglückliche Äusserung von Herrn Dr.
Willi, die bei Herrn Ständerat Dr. Egli so grosses
Misstrauen hervorgerufen hat. Es ist mir wirklich
nicht erfindlich, wie Herr Direktor Willi zu dieser
Äusserung gekommen ist, dass man auch die Mög-
lichkeit hätte, auf Grund von Lit. b den Fähigkeits-
ausweis für die Landwirtschaft einzuführen. Wäh*
rend aller Vorberatungen in den Kommissionen und
im Departement war nie mit einem Worte davon
die Rede, dass überhaupt jemand daran denken
würde, für die Landwirtschaft den Fähigkeitsaus-
weis als Voraussetzung für den Betrieb eines. Land-
wirtschaftsbetriebes vorzuschreiben. Herr Dr. Willi
hat dann gestern erklärt, er hätte eben damit sagen
wollen, dass auf Grund von Lit. b alle Massnahmen,
die überhaupt der Erhaltung der Landwirtschaft
dienen können, möglich seien. Er habe deshalb auch
noch, um vollständig zu sein, die Möglichkeit der
Einführung des Fähigkeitsaüsweises erwähnt. Aber
irgend einen Anlass hatte er nicht, jedenfalls war
in keinem Stadium der Beratung mit einem Wort
davon die Rede. Da können Sie beruhigt sein.

Wir wissen, dass der Fähigkeitsausweis als
Voraussetzung für die Eröffnung irgend eines
Betriebes einen tiefen Eingriff in die persönliche
Freiheit bedeutet und dass solche Eingriffe dem
Schweizer so unsympathisch wie nur, möglich sind.
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Wir geben uns auch darüber Rechenschaft, dass
es ausserordentlich schwer sein wird, für irgend
einen Beruf auf dem Wege der Gesetzgebung den
Fähigkeitsausweis als Voraussetzung vorzuschrei-
ben. Es legt der Eidgenosse grossen Wert darauf,
dass er die Möglichkeit hat, seinen Beruf zu wech-
seln, ohne vorher noch ein Examen machen zu
müssen. Das ist auch ein Stück Schweizerfreiheit,
und wir werden einmal bei dem Versuch, den Fähig-
keitsausweis auf dem Wege der Gesetzgebung ein-
zuführen, die Erfahrung machen können, dass diese
Freiheit dem Schweizer kein leerer Wahn, sondern
für ihn von ausserordentlicher Bedeutung ist. Es
ist doch eine Besonderheit unseres Wirtschafts-
lebens, die Sie in wenigen Ländern finden, die Häu-
figkeit des Berufswechsels, dass einer, wenn ihm
sein Beruf und seine Tätigkeit nicht mehr gefallen,
den Beruf wechselt. Diese Möglichkeit will sich
der Schweizer nicht durch die Vorschrift der Ab-
legung eines Examens einschränken lassen. Sie
geben sich einem Irrtum hin, wenn Sie glauben,
der Bundesrat habe kein grösseres Bedürfnis, als
für möglichst viele Berufe, also auch noch für die
Landwirtschaft, so rasch als möglich den Fähigkeits-
ausweis einzuführen. Wenn man uns dazu nicht
drängt, werden wir jedenfalls die Initiative nicht
ergreifen, auch für die Industrie diesen Ausweis
vorzuschreiben.

Deshalb kommt die Fassung der Kômmissions-
mehrheit wirklich allen Bedenken, die vorgebracht
werden können, entgegen. Sie bringt deutlich zum
Ausdruck, dass der Fähigkeitsausweis nur für
Berufe eingeführt werden kann, die in ihrer Exi-
stenzgrundlage gefährdet sind.

M. Bosset, rapporteur de la majorité: On m'a
fait remarquer avec raison qu'au point de vue
français le texte que vous avez sous les yeux est
une traduction trop littérale de l'allemand. Au lieu
de dire: «telle branche de l'économie ou telle pro-
fession», il serait préférable d'indiquer «appartenant
à ces branches économiques et à ces professions».
C'est la proposition que je fais.

Bundesrat Stampili: Im französischen Text
heisst es: «pour sauvegarder des branches écono-
miques ou des professions», währendem es im deut-
schen Text falscherweise heisst, in Abänderung
des ursprünglichen Textes „und". Es muss heissen
„oder", also „Wirtschaftszweige oder Berufe".

Le président: II y a deux propositions: celle de
la majorité que vous avez sous les yeux et celle de
la minorité qui tend à maintenir le texte initial de
la commission et qui dit: «développer la capacité
professionnelle dans l'artisanat ou le commerce de
détail».

Abstimmung. —- Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 29 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 9 Stimmen

Abs. 4.
Antrag der Kommission.

Mehrheit :
Streichen (s. Abs. 1).

Minderhei t (Weber, Wenk):
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

AI. 4.
Proposition de la commission.

Major i té :
Biffer (voir 1er alinéa).

Minorité (Weber, Wenk):
Adhésion à la décision du Conseil national.

Abs. l.
Antrag der Kommission.

Mehrheit :
1 Unter Wahrung der allgemeinen Interessen der

schweizerischen Gesamtwirtschaft kann der Bund
Vorschriften erlassen über die Ausübung von Han-
del und Gewerben und Massnahmen treffen zur
Förderung einzelner Wirtschaftszweige oder Berufe
und der auf gegenseitiger Hilfe beruhenden Organi-
sationen der Wirtschaft. Er ist dabei, unter Vor-
behalt von Abs. 2, an den Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit gebunden.

Minderheit (Weber, Wenk):
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Major i té :

1 La Confédération peut, tout en sauvegardant
les intérêts généraux de l'économie nationale, édicter
des prescriptions sur l'exercice du commerce et de
l'industrie et prendre des mesures en faveur de
branches économiques ou de professions ainsi que
des organisations économiques fondées sur l'aide
mutuelle. Elle doit, ious réserve de l'alinéa 2, res-
pecter le principe de la liberté du commerce et de
l'industrie.

Minorité (Weber, Wenk):
Adhésion à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur de la majorité: Le qua-
trième alinéa de cet article 31 bis doit être examiné
en même temps que le premier alinéa. Le Conseil
national avait introduit dans les articles constitu-
tionnels une disposition prévoyant que la Confédé-
ration favorise les organisations économiques fon-
dées sur le principe de l'entr'aide. En réalité, c'était
surtout — je dis surtout parce que ce n'est pas
exclusivement le cas — les coopératives de consom-
mations qui étaient visées par cet article. Nous
avons eu un très gros débat. D'aucuns estimaient
que cette disposition était indispensable au sort
des articles constitutionnels. Ce fut le point de vue
soutenu notamment par notre collègue, M. Eymann,
qui s'était fait le valeureux champion de la coopé-
ration. Il l'avait fait en termes profondément
sentis. D'autres avaient estimé que ces dispositions
ne devaient pas figurer dans les articles économiques.
L'affaire avait été renvoyée à votre commission
et celle-ci après avoir entendu également M. Stàmpfli,
conseiller fédéral, a repris le problème dans son
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•ensemble mais sans arriver à une solution unique.
En effet, une majorité de la commission vous pro-
pose de supprimer cet alinéa 4 mais d'englober
l'idée de l'appui aux organisations basées sur la
mutualité dans la notion du 1er alinéa de ce même
article, tandis qu'une minorité composée de MM.
Wenk et Weber qui auront l'occasion de faire en-
tendre leur voix, demande l'adhésion à la décision
du Conseil national, c'est-à-dire le maintien du
4e alinéa.

Quels sont les sentiments qui ont dicté à la
majorité de la commission la décision qu'elle vous
propose? Nous sommes partis de ce point de vue
que la Confédération, en prenant des mesures dans
l'intérêt général, peut édicter des prescriptions sur
l'exercice du commerce et de l'industrie et prendre
des mesures en faveur de branches économiques
ou de professions menacées dans leur existence.
C'est ici que votre commission estime que cette
mesure en faveur de ces branches économiques ou
de ces professions doit également être prise en.
faveur d'organisations économiques fondées sur
l'aide mutuelle. Il n'y a pas, dans ce domaine, que
ce qu'on appelle les coopératives parce qu'on ne
voit généralement dans cette expression que les
coopératives de consommation, celles où règne en
maître M. Eymann. Or, il y a encore toute une série
d'autres organisations basées sur l'aide mutuelle, par
exemple les coopératives de production. Nous pen-
sons à toutes ces associations agricoles ou viticoles,
notamment basées sur le principe de l'aide mutuelle.
La majorité de la commission estime que, dans le
domaine de l'économie nationale, des mesures en
faveur de ces organisations basées sur l'aide mutuelle
doivent être prises. C'est pourquoi, puisque nous
sommes dans le cadre d'articles économiques qui
doivent dicter la voie que doit suivre l'autorité
fédérale dans ce domaine, il y a lieu de ne pas lais-
ser de côté ces organisations économiques.

Cela est d'autant plus indispensable que les
organisations visées par ces dispositions comportent
un nombre considérable de citoyens qui, sans doute,
s'ils avaient l'impression qu'on les met de côté,
s'opposeraient à une solution qui ne tient pas
compte de leurs désirs et de leur volonté. Quoi
qu'on puisse en penser, il est équitable de tenir
compte aussi de la volonté de citoyens appartenant
à des milieux divers de notre pays et qui, inspirés
par l'idée et la notion de l'aide mutuelle, ont créé
des organisations économiques basées sur ce principe.

Telles sont les raisons pour lesquelles votre
commission estime que le principe doit être prévu
dans les prescriptions générales du 1er alinéa et
non pas dans la forme que lui avait donnée le Con-
seil national. Sur le fond, votre majorité se prononce
pour le maintien de l'appui à donner aux organisa-
tions basées sur la mutualité. Nous savons que cette
opinion n'est pas partagée par tous les membres
de cette Chambre mais nous pensons tout de même
qu'une majorité se prononcera en faveur de la
solution qui a été trouvée par la majorité de votre
commission. C'est la proposition que nous vous
faisons, laissant à la minorité le soin de justifier
son point de vue.

Weber, Berichterstatter der Minderheit: Ich
habe seinerzeit in mühsamen Verhandlungen mit-

Ständerat. — Canuti det Etati. 1U5.

geholfen, den Vorschlag des Ständerates zustande
zu bringen. Es war ein Kompromiss mit den Ge-
nossenschaften, ich möchte deshalb diesen Kom-
promiss nicht verleugnen. Ferner sollten keine
weiteren Differenzen mit dem Nationalrat geschaf-
fen werden. Aus dem Grunde habe ich dem Vor-
schlag des Nationalrates beigepflichtet, bin aber
durchaus nicht unglücklich, wenn der Mehrheits-
antrag angenommen wird. Er ist besser placiert in
Abs. l als in einem besonderen Alinea.

M. Pictet: Avant que l'on passe au vote, je vou-
drais poser au chef du département les deux ques-
tions que voici:

1° En dehors des sociétés coopératives, y a-t-il
d'autres organisations économiques qui pourront
être mises au bénéfice de cette disposition? Autre-
ment dit, existe-t-il d'autres formes de sociétés
poursuivant un but économique et pratiquant
l'entr'aide, que les coopératives, oui ou non?

2° Une entreprise existant dans une autre forme
se transforme en société coopérative. Cela a été
le cas il y a quelques années pour celle de M. Dutt-
weiler. Cette nouvelle société coopérative bénéfi-
ciera-t-elle automatiquement d'un privilège par
rapport à l'épicier du coin?

Bundesrat Stampf H: Gegenüber Herrn Ständerat
Weber möchte ich feststellen, dass zwischen dem
Antrag der Kommissionsmehrheit und dem Be-
schluss des Nationalrates keine materielle Differenz
besteht. Der Gedanke der Förderung der Selbst-
hilfegenossenschaften bleibt bestehen. Er wird
nicht ausgemerzt, nur an einer ändern Stelle unter-
gebracht. Die Gründe dafür sind Ihnen bekannt.
In der Diskussion wurde, insbesondere in einer der
letzten Sitzungen, von Herrn Ständerat Joller
beanstandet, dass man in einem besonderen Ab-
satz von der Förderung der Genossenschaften
spreche. Darin erblicken viele eine Privilegierung
der Genossenschaften. Tatsächlich wirkt ein solcher
Absatz, in dem von den Selbsthilfegenossenschaften
für sich allein die Rede ist, provozierend. Dafür
muss man Verständnis haben. Deshalb habe ich
den Gedanken aufgenommen, der in der Diskussion
von Herrn Ständerat Wenk zuerst lanciert wurde,
nämlich die Förderung der Genossenschaften im
ersten Absatz, wo ja von der Förderung von Wirt-
schaftszweigen und Berufen überhaupt die Rede ist,
zu erwähnen. Deshalb ist es mir nicht gut verständ-
lich, dass sich Herr Ständerat Wenk heute, nach-
dem wir seinen Gedanken aufgenommen haben,
der Mehrheit nicht anschliessen kann. Materiell
besteht keine Differenz gegenüber dem National-
rat. Sie ist formeller Art, dürfte aber kaum einen
Grund bilden, um die Sache vom Nationalrat zurück-
gehen zu lassen.

Zu den beiden neugierigen Fragen von Herrn
Ständerat Pictet folgendes : Selbstverständlich gibt
es noch andere auf gegenseitiger Hilfe beruhende
Vereinigungen ausserhalb der Konsumvereine, z. B.
die Versicherungsgesellschaften auf Gegenseitig-
keit, ferner die Einkaufsgenossenschaften der selb-
ständig Erwerbenden. Gewerbetreibende oder Kauf-
leute schliessen sich zu Einkaufsgenossenschaften
zusammen, um von den Vorteilen des Grossein-

38
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kaufes zu profitieren. Letzthin haben sich sogar
private Mostereien, Aktiengesellschaften und Einzel-
inhaber zu einer Genossenschaft zusammengeschlos-
sen. Das ist freilich schon ein Missbrauch des Ge-
nossenschaftsrechtes. Ihre Zahl war aber gross
genug, um das tun zu können.

Die zweite Frage lautet, ob der Migros-Genos-
senschaftsbund, der aus der Migros des Herrn
Duttweiler hervorgegangen ist, als eine Selbsthilfe-
genossenschaft zu betrachten sei. Diese Frage hatte
nicht der Bundesrat, sondern der Handelsregister-
führer zu entscheiden. Es ist gegen den Eintrag
der Migros als Genossenschaft Einsprache erhoben
worden. Der Richter hatte diese Einsprache zu
entscheiden. Dabei hat er erklärt, dass die Migros-
genossenschaften ins Handelsregister eingetragen
werden können. Damit ist die Frage positiv entschie-
den worden, und wir werden uns diesem richter-
lichen Entscheid fügen müssen.

Iten: Ich habe bereits in der Eintretensdebatte
zu diesem Abs. 4, dem sogenannten Genossenschafts-
artikel, das Wort ergriffen. Ich habe dort einige
Fragen gestellt, die mir bis heute noch nicht restlos
beantwortet worden sind. Als ich die Fassung der
Mehrheit für Abs. l zu Art. 31 bis sah, glaubte ich
feststellen zu können, dass tatsächlich diese neue
Fassung eine Verbesserung gegenüber dem alten
Abs. 4 des Art. 31 sei. Immerhin habe ich gestützt
auf die Diskussion einige Zweifel bekommen, indem
der Herr Departementsvorsteher soeben erklärt hat,
seiner Meinung nach sei materiell nichts geändert,
so dass die Bedenken, die ich in der Eintretens-
debatte geäussert habe, nach wie vor bestehen.
Materiell soll also nichts geändert, sondern das
Problem einzig in das AI. l verschoben worden sein.
Trotzdem bestehen noch verschiedene Unklarhei-
ten, die, wie erwähnt, bis heute nicht behoben sind.
Ich habe daher auch noch einige Fragen zu stellen.

Einmal die Frage: In welcher Beziehung steht
die Förderung der Berufszweige und Berufe zur
Förderung der Gegenseitigkeitsorganisationen der
Wirtschaft ? Die Berufszweige und Berufe einerseits
und die Gegenseitigkeitsorganisationen der Wirt-
schaft anderseits werden nun im gleichen „Förde-
rungs"-Artikel erwähnt. Ist damit eine gleiche
Behandlung beider Gruppen angestrebt, oder han-
delt es sich um eine Bevorzugung der einen gegen-
über der ändern? Ich habe bereits in der Eintre-
tensdebatte darauf hingewiesen, dass man unter
der Förderung sowohl eine finanzielle als auch eine
rechtliche Bevorzugung verstehen kann. Soeben hat
Herr Bundesrat Stampfli auf die Anfrage von Herrn
Pictet erklärt, dass unter Gegenseitigkeitsorgani-
sationen z. B. auch Versicherungsgesellschaften auf
Gegenseitigkeit — ich denke da an die Lebensver-
sicherungs- und Rentenanstalt in Zürich, an die
Schweiz. Mobiliarversicherungsgesellschaft in Bern,
die beide meines Wissens Gesellschaften auf Gegen-
seitigkeit sind — zu verstehen sind. Haben sie einen
Anspruch auf Förderung, unabhängig davon, ob sie
hilfsbedürftig sind oder nicht? Ist die Förderung
abhängig von der Hilfsbedürftigkeit dieser Organi-
sationen? Auch der grosse Allgemeine Konsum-
verein beider Basel bezeichnet sich als eine Selbst-
hilfeorganisation; er wird gegenwärtig, wie ich
gestern gelesen habe, vom ehemaligen Kommunisten

Arnold präsidiert — ist er ebenfalls hilfsbedürftig,
er, der so viele Millionen Mittel hat? Ist, um das
zu wiederholen, diese Förderung abhängig von der
Hilfsbedürftigkeit einer Wirtschaftsorganisation ?
Es wäre ja auch denkbar, dass unser 7 Mitglieder
des Ständerates eine Genossenschaft zur Beschaf-
fung und Vertilgung von Schaumwein, Kaviar und
Zuger Rötel bilden könnten: das wäre auch eine
Selbsthilfegenossenschaft — würde eine solche auch
den Förderungsartikel der Bundesverfassung für
sich in Anspruch nehmen können?

Selbstverständlich habe ich die Meinung, dass
gewisse Organisationen der Wirtschaft, die wirk-
liche Selbsthilfeorganisationen sind, sagen wir
bäuerliche Produktionsgenossenschaften, Genossen-
schaften von Bauern, die sich damit abgeben, ihre
Produkte zu verwerten, die sonst von der Privat-
wirtschaft nicht oder nicht in genügendem Masse
verwertet werden, gefördert werden sollen, weil
ihre Träger hilfsbedürftig sind. Aber ich habe die
Auffassung, dass Wirtschaftsorganisationen, die
keiner Hilfe bedürftig sind, weil sie finanziell gut
dastehen und konkurrenzfähig sind, nicht der För-
derung, sei es in finanzieller, sei es in rechtlicher
Hinsicht, bedürfen.

Diese Frage hätte ich gern abgeklärt, um so
mehr, als heute erklärt wurde, dass materiell sich
zwischen dem neuen Abs. l und dem alten Abs. 4
nichts geändert habe.

Eine zweite wichtige Frage, die sich mir gestellt
hat, ist: In welchem Verhältnis stehen diese För-
derungsbestimmungen von Abs. l zu Abs. 2, Lit. a?
Will hier durch AI. l ein Ausnahmerecht geschaffen
werden ? Nach AI. 2, Lit. a ist es möglich, in Ab-
weichung von der Handels- und Gewerbefreiheit
Vorschriften zur Erhaltung wichtiger, in inrer
Existenzgrundlage gefährdeter Wirtschaftszweige
und Berufe zu erlassen? Eine solche Massnahme
wäre z. B. ein Gesetz über das Grössenverhältnis
im Detailhandel, etwa eine Vorschrift, die die Er-
öffnung von Grossbetrieben im Detailhandel auf
ein Bedürfnis abstellt, oder um es drastisch zu
sagen, ein neues Warenhausgesetz.

Können sich nun diese der Förderung gemäss
AI. l unterstehenden Wirtschaftsgruppen auf diese
Förderungsbestimmung berufen und erklären : wenn
ein solches Gesetz vor das Parlament kommt, so
wollten wir von diesem Gesetz ausgenommen wer-
den? Also um ein praktisches Beispiel anzuführen:
Der ACV in Basel besitzt auch ein Warenhaus;
könnte er nun sagen : Ich verlange, dass die Bestim-
mungen über die Eröffnung von Warenhäusern
oder Einheitspreisgeschäften nicht auf den ACV
angewendet werden, weil ich nach AI. l bevorzugt
bin ? Es ist also die Frage nach dem Ausnahmerecht.

Unterliegen diese der Förderung unterstehen-
den, auf Gegenseitigkeit gegründeten Wirtschafts-
organisationen einem eventuellen Bewilligungsver-
fahren oder nicht? Die Abklärung dieser Frage ist
um so dringender, weil, wie wir alle wissen, am
31. Dezember 1945 der sogenannte Warenhaus-
beschluss abläuft. Die Verhandlungen zum Ab-
schluss privater Vereinbarungen müssen vorder-
hand als gescheitert betrachtet werden, so dass
heute die einzige Lösung und Hoffnung noch AI. 2,
Lit. a, des Art. 31 bis ist. Gestützt auf diesen Ver-
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fassungsartikel könnte nun eine entsprechende
gesetzliche Vorlage ausgearbeitet werden.

Sie kennen die Bewegung, die gegenwärtig in
der Westschweiz entstanden ist. Sie haben in den
letzten Tagen gelesen von Versammlungen der
Gewerbler in Le Locle, in Sitten, Lausanne und
Freiburg. In Genf sind ebenfalls Versammlungen
abgehalten worden zur Behandlung dieser Frage.
Im Nationalrat ist eine Interpellation Anderegg
und eine Motion Gysler gestellt worden, die sich
mit der Aufhebung des Warenhausbeschlusses be-
fassen. Deswegen wäre es wünschenswert, wenn
diese Verhältnisse hier abgeklärt Avürden, damit
diese Leute wissen, was sie von diesem Förderungs-
artikel in der Bundesverfassung zu erwarten oder
zu befürchten haben. Das Betriebsgrössenproblem
kann nach meinem Dafürhalten nicht mit der beruf-
lichen Tüchtigkeit oder mit einem Fähigkeitsaus-
weis gelöst werden, weil immer noch die Kapital-
kraft bleibt, die sich im Preiskampf auswirken kann.
Die Expansionsbestrebungen der Grossunternehmen
werden nach wie vor, trotz Fähigkeitsausweis, gleich
bestehen. Man spricht heute wieder von der Rück-
kehr der ehemaligen Warenhausbesitzer. Ich habe
in der Konsumvereinspresse gelesen, dass von einem
privatkapitalistischen Unternehmen beabsichtigt
sei, 2000 Filialgeschäfte in nächster Zeit,'d. h. nach
dem 1. Januar 1946, in der Schweiz zu gründen.
Alle diese Verhältnisse sind um so beunruhigender,
weil jetzt der Detailhandel vor einem Preisabbau
steht, weil ein Umsatzrückgang und Lagerverluste
zu befürchten sind. Dazu kommt noch, dass die
Kriegsgewinnsteuerverwaltung die Warenlager auf
die heutigen Nachkriegspreise aufwerten will, um
hier etwas abzuschöpfen, was nicht da ist. Deswegen
ist diese Situation auch beunruhigend, weil andere
Wirtschaftsgruppen (Uhrenindustrie, Schuhindu-
strie, Stickereiindustrie) nach wie vor ihren staat-
lichen Schutz haben sollen.

Ich möchte heute schon anmelden, dass ich den
Antrag Egli wieder aufnehmen möchte, d. h. ich
werde noch einmal einen Rückkommensantrag
stellen, damit man den Kantonen die Kompetenz
einräumt, selbständig Vorschriften zu erlassen
gemäss Abs. 2, Lit. a, sofern und solange der Bund
nicht selbst Massnahmen ergreift. Ich bin über-
zeugt, dass eine Gewerbeschutzgesetzgebung, ge-
stützt auf Lit. a, im Bund heute nicht mehr möglich
ist. Deswegen müssen die Kantone hier das Recht
zur Legiferierung haben.

Ich wäre also sehr dankbar, wenn man mir diese
Fragen, die sich immer noch stellen, klar und deut-
lich beantworten könnte.

Wenk: Ich verstehe die Ausführungen von Herrn
Bundesrat Stampfli durchaus, wenn er sich wun-
dert, dass ich an der Beschlussfassung des National-
rates festhalte, nachdem die Kommission die Fas-
sung, wie ich sie in meinem Votum zu den Genossen-
schaftsartikeln in der letzten Woche zur Diskussion
gestellt habe, angenommen hat. Aber ich-habe dort
schon gesagt, dass ich nicht wage, einen Abände-
rungsantrag zu diesen Genossenschaftsartikeln zu
stellen, weil ich aus den Verhandlungen der natio-
nalrätlichen Kommission weiss, wie mühsam dieser
Kompromiss zustande gekommen ist. Es gibt Dinge,
die den Transport nicht ertragen. Deshalb wollte

und möchte ich Ihnen durch einen' Antrag nicht
Anlass dazu geben, dass schliesslich dieser Kompro-
miss auseinanderfällt, denn inzwischen haben sich
ja die Verhältnisse im Gewerbe in einer Art und
Weise entwickelt, bei welcher wir eine ausserordent-
liche Nervosität bei denjenigen feststellen müssen,
die in den Räten die Interessen des Gewerbes zu
vertreten haben. Ich habe schon in meinem ersten
Votum gesagt, dass ich die Fassung, wie sie Ihnen
hier vorliegt, als logischer betrachte. Ich möchte
Herrn Iten noch einmal darauf aufmerksam machen,
dass ihm offenbar unangenehm ist, dass durch diese
Fassung deutlich demonstriert wird, die Genossen-
schaften verlangten nicht mehr, als den übrigen
Wirtschaftszweigen zugebilligt wird. Ich bin durch-
aus mit Herrn Bundesrat Stampfli einverstanden,
dass die neue Fassung durchaus identisch ist mit
der alten Fassung, dass sie aber im Aufbau logischer
ist und darin deutlich zum Ausdruck kommt, dass
den Genossenschaften nicht mehr, wohl aber das
zugeteilt werden soll, was man einzelnen Wirt-
schaftszweigen oder Berufen an Förderung zuteil
werden lässt.

Nun die Frage, wie das Verhältnis zum 2. Alinea
sei. Ich glaube, ob dieser Artikel oben steht oder
unten, ändert an und für sich nichts am Verhältnis
zum 2. Alinea. Aber eines scheint mir meines Er-
achtens mit aller Deutlichkeit aus dieser Reihen-
folge hervorzugehen, nämlich dass die einzelnen
Wirtschaftszweige und Berufe nicht gefördert wer-
den können auf Kosten der Genossenschaften. Man
kann nicht im 2. Alinea Massnahmen zur Förderung
einzelner Wirtschaftszweige und Berufe treffen, in-
dem man die Genossenschaften hemmt, sondern
man muss beide fördern. Das kommt in dieser
Fassung zum Ausdruck.

Wenn Sie der Fassung der Mehrheit der Kom-
mission zustimmen und Ihr Vertrauen in die Ein-
sicht des Nationalrates Recht behält, dass wir es
hier mit einer logischeren Aufstellung zu tun haben,
dann wird niemand mehr Freude haben als ich.

Bundesrat Stampfli: Es ist von verschiedenen
Rednern daran erinnert worden, dass Abs. 4 einen
Kompromiss zwischen den Anhängern der Genos-
senschaftsbewegung und denjenigen des kaufmän-
nischen und gewerblichen Mittelstandes bedeutet.
Hätte man eine andere Formulierung gewählt, die
eine materielle Änderung bedeuten würde, dann
hätte das doch einen Bruch des Kompromisses
bedeutet. Es kann wohl niemand annehmen, dass
sich damit die Vertreter des Genossenschaftswesens
abfinden würden. Also ist es ganz klar, wenn wir
den Kompromiss nicht brechen und die Vertreter
der Genossenschaftsbew'egung ins Lager der Gegner
treiben wollen, so dürfen wir keine materielle Ände-
rung vornehmen. Die gewerblichen Vertreter haben
zugestimmt. Ich habe an dieser Formulierung keine
Freude gehabt, weil sie ja nicht sehr viel sagt; aber
nachdem dieser Kompromiss zustande gekommen
ist, können wir nicht eine Änderung vornehmen,
welche materieller Art ist, ohne das Ganze zu
gefährden.

Was ist unter der Förderung der auf gegen-
seitiger Hilfe beruhenden Organisationen zu ver-
stehen? Im allgemeinen bedeutet die Förderung
durch den Bund eine finanzielle Förderung. Das
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ist in der Regel die übliche Förderung für Wirt-
schaftszweige und Berufe. Die Genossenschaften
erwarten eine solche Förderung nicht, sie haben
immer erklärt, dass sie keine Subventionen ver-
langen. Sie wollen nur insoweit gefördert sein, als
man auf sie Rücksicht nimmt, dass man sie nicht
in ihrer Entwicklung derart beeinträchtigt, dass sie
ihre Aufgaben nicht mehr zu erfüllen vermögen. So
ist nach ihren Erklärungen die Förderung der Ge-
nossenschaften zu verstehen. Also ist die Befürch-
tung unbegründet, dass man dem ACV oder ändern
grossen genossenschaftlichen Gebilden Subventio-
nen ausrichten muss, selbst wenn sie gar nicht
hülfsbedürftig sind. Übrigens wird uns schon unsere
Finanzlage in Zukunft dazu zwingen, mit der Aus-
richtung von Subventionen zurückhaltend zu sein
und nicht solchen wirtschaftlichen Gebilden Sub-
ventionen auszurichten, die sie gar nicht nötig
haben. Ich glaube nicht, dass diese Gefahr in Zu-
kunft sehr gross ist. Die Förderung wird darin
bestehen, dass man auf ihre Interessen Rücksicht
nimmt, ihnen die Erfüllung ihrer statutarischen
Aufgaben nicht erschwert oder verunmöglicht.

Nun die zweite Frage : Hat die Förderung, wie
sie in Abs. l vorgesehen ist, auf Abs. 2, AI. a, die
Rückwirkung, dass Massnahmen zum Schütze von
bedrohten Wirtschaftszweigen, sagen wir einmal des
Kleinhandels, nur soweit gestattet sind, als dadurch
die auf Selbsthilfe beruhenden Genossenschaften
nicht berührt werden? Oder, wie Herr Iten gesagt
hat: Ist die Förderung in Abs. l so zu verstehen,
dass es in Zukunft nicht mehr möglich ist, bei
Massnahmen zum Schütze des Kleinhandels die
Genossenschaften gleich zu behandeln wie andere
Grossunternehmungen des Detailhandels? Diese
Frage ist zu verneinen. So ist die Förderung der
Genossenschaften nicht zu verstehen, dass bei Mass-
nahmen nach Lit. a zum Schütze bedrohter Wirt- '
schaftsgruppen die genossenschaftlichen Unter-
nehmungen überhaupt nicht einbezogen und gleich
behandelt werden dürfen wie andere Grossunter-
nehmungen. Eine solche Schranke will und kann
Abs. l nicht aufstellen. Es wird immer eine Frage
des Gesetzgebers sein, ob eine gesetzgeberische
Massnahme wirklich für die Genossenschaften solche
Folgen haben kann, dass man sagen muss, das gehe
nicht mehr an, weil sie derart in der Erfüllung ihrer
Aufgabe eingeengt würden, dass dann nicht mehr
von ihrer Förderung, sondern vom Gegenteil ge-
sprochen werden müsse. Es ist jeweilen eine Er-
messensfrage für den Gesetzgeber. Der Gesetzgeber
ist immer verpflichtet, zu untersuchen, ob Mass-
nahmen zum Schütze bedrohter Wirtschaftsgruppen
in den Rahmen der Gesamtwirtschaft eingeordnet
werden können, ob auf andere Wirtschaftszweige,
so auch die Genossenschaften, genügend und billig
Rücksicht genommen werde. Diese Frage wird sich
für den Gesetzgeber immer auch gegenüber der auf
Selbsthilfe beruhenden wirtschaftlichen Organi-
sation stellen müssen. Er wird sich fragen müssen,
ob solche Massnahmen im konkreten Falle mit der
Förderung der Genossenschaften in Einklang ge-
bracht werden können. Aber grundsätzlich hat
Abs. l nicht die Bedeutung, dass beim Erlass von
Massnahmen, gestützt auf Lit. a, die auf Selbsthilfe
beruhenden Organisationen überhaupt nicht tou-
chiert werden dürfen. Sie dürfen aber nicht in der

Weise berührt werden, dass man sagen muss, das
sei nun mit dem Recht auf Förderung nicht mehr
vereinbar. Ich glaube, diese Erklärungen dürften
ausreichend sein.

Nun habe ich mit grosser Überraschung aus
dem Munde von Herrn Ständerat ~Iten vernommen,
dass die Verhandlungen zwischen dem Schweize-
rischen Gewerbeverband einerseits und dem Ver-
band Schweizerischer Konsumvereine anderseits in
bezug auf eine Verständigung bezüglich des bis-
herigen Warenhausbeschlusses auf den 1. Januar
gescheitert sind. Es hat unter meinem Vorsitze
letzte Woche eine Konferenz stattgefunden. Nach
den beidseitigen Erklärungen durfte ich annehmen,
dass die Türe nicht zugeschlagen, sondern dass man
von beiden Seiten bereit sei, noch einmal Verhand-
lungen aufzunehmen. Ich habe am Schlüsse das
Einverständnis der beiden Parteien festgestellt,
dass die Verhandlungen möglichst bald fortgesetzt
werden sollen. Ich bin deshalb wirklich überrascht,
wenn heute erklärt wird, dass die Verhandlungen
gescheitert seien. Das ist nur möglich, wenn seit
jener Konferenz neue Ereignisse eingetreten
sind. Nach der Konferenz vom letzten Mittwoch
hatte ich das Recht, anzunehmen, dass die Ver-
handlungen wieder aufgenommen werden. Ich
glaube, doch der Hoffnung Ausdruck geben zn
können, dass dieser letzte Versuch nicht unterlassen
wird.

M. PJctet: Je me permets de vous rappeler que
la semaine dernière, j'ai fait une proposition que
je maintiens aujourd'hui après cette discussion.
Cette proposition consiste à biffer purement et
simplement l'alinéa 4 sans reporter cette même
notion, comme le propose aujourd'hui la majorité
de la commission, à l'alinéa 1. Je ne reprends pas
les motifs de cette proposition; je n'admets pas
qu'on donne une situation privilégiée à une forme
juridique d'association.

Le président: Tout à l'heure, M. Stampfli, con-
seiller fédéral, nous a signalé qu'il avait une modifi-
cation rédactionnelle. Je lui demande maintenant
quelle est cette modification. Ce serait, je crois,
cette simple modification: «Wirtschaftszweige oder
Berufe sowie zur Förderung...».

Bundesrat Stampfli: Ja.

Le président: II y a donc trois propositions:
1° celle de la majorité, qui tend à insérer l'alinéa 4
au 1er alinéa de l'article 31 bis, 2° la proposition
de la minorité qui maintient l'alinéa 4 comme
alinéa indépendant, 3° la proposition de M. Pictet
qui tend à la suppression pure et simple de l'alinéa 4.

Nous procéderons de la manière suivante. En
votation éventuelle, nous opposerons la proposition
de la minorité à celle de la majorité. Le résultat
de ce vote sera opposé à la proposition de M. Pictet
en votation définitive.

Abst immung. — Vote.
Eventuell — Eventuellement:

Für den Antrag der Mehrheit 33 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 5 Stimmen
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Definitiv — Définitivement:
Für den Antrag der Mehrheit 34 Stimmen
Für den Antrag Pictet 4 Stimmen

Art. 32.
Antrag der Kommission.

Abs. 2. Die Kantone sind vor Erlass der Aus-
führungsvorschriften anzuhören. Der Vollzug der
Bundesvorschriften sind ihnen in der Regel zu
übertragen.

Proposition de la commission.
Al. 2. Les cantons devront être consultés lors

de l'élaboration des mesures d'exécution. Ils seront
chargés, en règle générale, d'exécuter les dispositions
fédérales.

M. Bosset, rapporteur : Un de nos collègues avait
fait remarquer que les dispositions de cet alinéa 2
devaient être analogues à celles de l'alinéa 3,
c'est-à-dire qu'avant de charger les cantons des
mesures d'exécution, il fallait les consulter sur leur
élaboration. C'est une simple question de logique
et votre commission, unanime cette fois, vous pro-
pose l'adoption de ce deuxième alinéa dans la
forme que vous avez sous les yeux.

Bundesrat Stampili: Es ist hier eine Korrektur
nötig. Es heisst im zweiten Satz „Vollzug der
Bundesvorschriften sind ihnen in der Regel zu
übertragen." Es soll natürlich „ist" heissen.

Angenommen. — Adopté.

Art. 34ter.
Antrag der Kommission.

Abs. l, Lit. /.

Mehrheit:
über die berufliche Ausbildung in Industrie, Ge-
werbe, Handel, Hausdienst und Landwirtschaft.

Minderhei t (Altwegg, Bührer, Weber, Wenk):
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Al. 1, lettre /.

Majorité:
Sur la formation professionnelle dans l'industrie,

les arts et métiers, le commerce, le service de maison
et l'agriculture.

Minori té (Altwegg, Bührer, Weber, Wenk):
Adhésion à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur de la majorité: Vous vous
souvenez des longs débats que nous avons eus au
sujet de cette lettre / de l'article 34ter. Le Conseil
fédéral proposait dans son texte d'autoriser la Con-
fédération à légiférer sur «la formation profession-
nelle». Le Conseil national avait admis ce principe.
Mais votre commission vous avait proposé de limiter
son champ d'activité à l'industrie, aux arts et
métiers et au commerce, tandis qu'une minorité

proposait d'adhérer à la décision du Conseil natio-
nal.

Toute une série de propositions ont été présen-
tées. On peut les résumer ainsi:

On avait proposé de laisser le champ libre à la
formation professionnelle, à l'exception des arts et
métiers; d'autres avaient demandé d'exclure la
possibilité d'intervenir dans le domaine des arts
et des sciences ; on avait demandé aussi de limiter
cette activité à l'industrie et aux arts et métiers
puis des voix agricoles autorisées avaient proposé
d'y joindre l'agriculture. D'autres enfin, impres-
sionnés par le message de la société pour la forma-
tion domestique demandaient d'y inclure également
le service de maison. Une autre proposition tendait
à exclure de la formation professionnelle les pro-
fessions scientifiques, artistiques ou à caractère
religieux. Tel est le problème.

Votre commission s'est scindée en deux parties
égales, votre président départageant en faveur de
la proposition qui est aujourd'hui celle de la majo-
rité. La minorité veut rester dans le cadre du texte
du Conseil fédéral voté par le Conseil national,
c'est-à-dire ne pas limiter ce champ d'activité. La
majorité, elle, estime que ce champ d'activité doit
être réservé à l'industrie, aux arts et métiers, au
commerce, au service de maison et à l'agriculture.
On a ainsi voulu exclure la possibilité — parce que
c'est une possibilité qui peut un jour trouver une
solution que craint beaucoup la majorité de votre
commission — de voir l'autorité fédérale intervenir
dans des domaines tels que les domaines scientifique,
artistique, religieux. Par conséquent il lui semble
préférable et nécessaire — puisqu'il s'agit d'un
article de la Constitution qui doit servir pour long-
temps de base à l'activité législative de la Confédé-
ration — de limiter la formation professionnelle à
ce que nous venons d'indiquer. Il nous paraît que
la formation professionnelle, si elle est réglementée
dans les nombreux domaines qui sont proposés par
votre majorité, peut suffire et qu'il n'est pas néces-
saire d'aller plus loin. Lorsqu'on aura réglementé
la formation du futur industriel, de celui qui se
livrera aux arts et métiers, du commerçant, de
l'employé ou de l'employée de maison, de l'agricul-
teur et de sa femme, on aura déjà beaucoup fait.
A ce moment, on trouvera que la Confédération a
bien travaillé et œuvré et qu'il n'est pas nécessaire
d'aller plus loin.

C'est pourquoi votre majorité, précaire, je le
reconnais, mais majorité quand même, a estimé
que nous ne devions pas aller plus loin et en rester
à ce champ d'activité déjà bien étendu. Il y aura
probablement toute une génération qui sera appelée
à discuter de ces problèmes dans ces branches
diverses: service de maison, industrie, agriculture,
commerce, etc. Nous estimons qu'il faut en rester
là. C'est pourquoi nous pensons qu'il y a lieu de
nous en tenir au texte que la majorité vous présente.
Je laisse, cela va sans dire, le soin à la minorité
d'exposer son point de vue.

Wenk, Berichterstatter der Minderheit: Die
Minderheit Ihrer Kommission beantragt Ihnen, dem
Vorschlag, wie ihn der Bundesrat unterbreitet und
wie ihn der Nationalrat akzeptiert hat, zuzustim-
men. Es ist ohne weiteres zuzugeben, dass die Köm-
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missionsmehrheit gegenüber dem Vorschlag zur
ersten Behandlung der Vorlage dem Begehren der
Minderheit weitgehend entgegenkommt, indem nun
auch die Landwirtschaft und der Hausdienst auf-
genommen sind. Die Minderheit ist aber der Auf-
fassung, dass mit Rücksicht darauf, dass wir die
Verfassung nicht nur für den heutigen Stand, son-
dern für eine gewisse Zukunft schaffen, hier die
Möglichkeiten nicht unterdrückt werden sollen, die
zum Bedürfnis werden können. Heute schon wün-
schen namentlich die Pflegerinnen, von dieser
Förderung durch den Bund zu profitieren. Sie
haben mit grosser Mehrheit dem Antrag Mouttét
zugestimmt, in unserem Budget den Beitrag an
die berufliche Förderung der Pflegerinnen zu ver-
doppeln. Es ist also so, dass heute schon ein nam-
hafter Betrag für die Förderung der Pflegerinnen-
berufe in unserem Budget und in unserer Rechnung
enthalten ist. Ich nehme allerdings nicht an, dass,
wenn diese Berufe nicht in die Verfassung aufgenom-
men werden, dann gefolgert werden müsse, dass
sie von der Förderung durch den Bund ausgeschlos-
sen seien. Es könnte aber leicht der Einwand er-
hoben werden, man habe ausdrücklich nur be-
stimmte Berufe genannt, und der Bund sei deshalb
nicht berechtigt, die berufliche Ausbildung anderer
Berufe zu fördern als derjenigen, welche in dieser
Bestimmung enthalten sind. Auch das Bundesamt
für Industrie, Gewerbe und Arbeit hat in der letzten
Besprechung der Kommission am ursprünglichen
Vorschlag festgehalten und betont, es wünsche mit
Rücksicht auf die Entwicklung der Verhältnisse,
dass die allgemeine Fassung, wie sie ursprünglich
vom Bundesrat vorgeschlagen wurde, aufrecht er-
halten werde. Ich möchte Ihnen deshalb beantra-
gen, dem Beschluss des Nationalrates Ihre Zustim-
mung zu geben.

EgH: Wir glaubten in der Kommission, mit dem
Zugeständnis der Aufnahme von Landwirtschaft
und Hausdienst zu einem Konripromiss zu kommen.
Schon letzte Woche beantragte ich im Rat, auch
die Landwirtschaft einzubeziehen ; ich stimme auch
zu, dass noch der Hausdienst aufgenommen wird.
Damit ist ein sehr weitgehendes Entgegenkommen
gezeigt worden, und man dürfte sich so verstän-
digen. Herr Bundesrat Stampfli erklärte letzte
Woche und auch heute in der Kommissionssitzung,
dass man sich damit abfinden könnte.

Der Unterschied ist Ihnen dargelegt worden. Ich
will nicht auf' das zurückkommen, was ich letzte
Woche sagte. Es ist eigentlich nicht recht verständ-
lich, weshalb die Minderheit wieder auf den ur-
sprünglichen Antrag zurückkommt. Ich hätte die
allerschwersten Bedenken. Einmal würde wieder
die Reglementierung der geistigen Berufe durch den
Bund ermöglicht, z. B. die Berufe der Lehrer, Pro-
fessoren, Krankenpflegerinnen, auch wenn letztere
aus rein charjtativen Motiven heraus ihren Beruf
ausüben. Kein Mensch denkt daran, die Kranken-
pflegerinnen nicht zu fördern. Es ist den Kantonen
und dem Bunde sehr ans Herz zu legen, das weit-
gehend zu tun, aber nicht durch Vorschriften und
Réglemente und nicht durch Aufstellung eines eid-
genössischen Patentes. Wenn auch kein obligato-
rischer Fähigkeitsausweis für alle diese Berufe ver-
langt wird, so werden die Nichtinhaber dieses

Leistungsausweises doch diskriminiert. Man kann
für alle diese Berufe eine Abschlussprüfung oder
den Meistertitel einführen. Wenn nun eine Kran-
kenschwester dieses eidgenössische Zeugnis nicht
im Sack hat, ist sie gegenüber einer ändern hintan-
gesetzt. Der Bund könnte, auch wenn das heute
nicht beabsichtigt ist, zur Einführung des eidge-
nössischen Lehrerpatentes schreiten. Wir wollen
nicht diese Einmischung des Bundes in die geistigen
Berufe und namentlich nicht in die Schule. Allein
schon die Möglichkeit eines solchen Vorgehens ist
eine Beeinträchtigung der kantonalen Souveränität.
In dieser kleinen Litera / ist der empfindliche
Nervenstrang für uns. Ich sage Ihnen offen: Keine
einzige Bestimmung in den Wirtschaftsartikeln ist
für mich so von entscheidender Bedeutung, wie
diese, ob ich den Wirtschaftsartikeln zustimmen
kann oder nicht. Ich möchte Sie deshalb bitten,
schon im Interesse der Verständigung, diesem
Kompromissvorschlag der Mehrheit zuzustimmen.

Altwegg: Der Kompromissvorschlag der Mehr-
heit entspricht meinem Eventualantrag aus der
letzten Debatte : die Aufstellung zu ergänzen durch
Hausdienst und Landwirtschaft. Ich möchte aber
feststellen, dass ich entsprechend dem Eventual-
antrag von diesem Kompromiss auch nur eventuell
befriedigt bin, und dass nach meiner Auffassung
diese verlängerte Enumeration jedenfalls keine Ver-
schönerung und ich glaube auch keine Verbesserung
unserer Verfassung bedeutet. Ich möchte mich des-
halb nochmals für die Minderheit aussprechen, die
am Antrag des Bundesrates und des Nationalrates
festhält, d. h. auf die Generalklausel zurückkommen
will, die meines Erachtens der Verfassung viel
besser ansteht. Der Hauptgrund dafür ist aber
nicht die blosse Verschönerung der Verfassung,
sondern der Umstand, dass bei der Fassung der
Mehrheit eine Berufsgruppe ausfällt — ich habe
das letzte Mal gesagt „auf der Strecke bleibt": das
sind die Krankenschwestern. Ich bedaure ausser-
ordentlich, dass gegen den Einbezug dieser Gilde
hier so grosse Bedenken vorgebracht werden, und
möchte ebenfalls wiederholen, wie das der Herr
Referent der Minderheit getan hat: Das steht in
flagrantem Widerspruch zum Beschluss der letzten
Woche, wo Sie die absolut notwendige Subvention
für diese Krankenschwestern beim Militärbudget
verdoppelt haben. Ich möchte im übrigen schon
Gesagtes nicht wiederholen, nur nochmals fest-
stellen, dass nach meiner Auffassung eine Gefahr
für die Schule in keiner Weise besteht, wenn Sie
auch dem Beschluss des Nationalrates und dem ehe-
maligen Antrag des Bundesrates zustimmen. Ich
möchte deshalb alle die, die meine Bedenken teilen,
einladen, hier der ehemaligen Fassung zuzustim-
men, um so mehr, weil ich die Auffassung habe,
dass heute zu dieser Frage das letzte Wort vielleicht
doch noch nicht gesprochen wird.

Flükiger: Obwohl ich durchaus anerkenne, dass
die Mehrheit der Kommission Entgegenkommen
gezeigt hat, begrüsse ich es, dass die Minderheit
beantragt, an der allgemeinen Fassung festzuhalten.
Ich kann es einfach nicht verstehen, warum man
in die Verfassung eine derartige Aufzählung ver-
schiedener Gebiete hineinnehmen will; das.gehört
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doch nicht in eine Verfassung —"in einem Gesetz
wäre es vielleicht am Platze —, um so weniger,
als eben die Aufstellung, wie gesagt worden ist, gar
nicht erschöpfend ist und dabei gerade wieder ein
wichtiger Zweig in ungerechter Weise weggelassen
wird. Ich ziehe die allgemeine Formulierung unbe-
dingt vor, trotz den Bedenken und leichten War-
nungen von Seiten des Herrn Kollega Egli. Denn
es muss doch einmal auch aus der Mitte des Rates
gesagt werden, was Herr Bundesrat Stampfli bereits
Herrn Egli und ändern gesagt hat: Dieses Miss-
trauen auf föderalistischer Seite ist absolut unbe-
rechtigt. Ich glaube, man sollte hier nicht mehr
den eidgenössischen Schulvogt des Conraditages
von 1882 zitieren. Diese Angelegenheit ist damals
erledigt worden, und es fällt auch uns, deren Vor-
fahren damals einen ändern Standpunkt vertreten
haben, nicht etwa ein, diese Frage wieder aufzu-
rollen. Es handelt sich hier doch nicht um eine
Einmischung des Bundes in die geistigen Berufe
und die kulturellen Belange der Erziehung; diese
gehören den Kantonen. Das soll hier ausdrücklich
anerkannt werden. Wir behandeln jetzt Artikel der
Verfassung, welche sich auf die Wirtschaft beziehen,
und nicht auf die kulturelle Erziehung der Menschen.
Das ist doch ganz klar. Infolgedessen kann die
berufliche Ausbildung sich nur auf den wirtschaft-
lichen Sektor beziehen, und nie und nimmer auf
kulturelle Dinge. Es wird hier ganz entschieden zu
schwarz gesehen und ein Misstrauen verbreitet, das
durchaus nicht am Platze ist. Und schon um zu
zeigen, dass wir ein gutes Gewissen haben und dass
das Misstrauen unberechtigt ist, bin ich dafür, dass
man an der allgemeinen Formulierung festhält, wie
sie der Nationalrat beschlossen hat und wie sie
meines Erachtens von der Mehrheit des National-
rates — was Herr Altwegg wohl hat andeuten
wollen — auch wieder bestätigt werden wird. Ich
glaube, es lohnt sich nicht, eine Differenz zu schaf-
fen wegen dieser Befürchtungen, die gar keinen
realen Hintergrund haben. Und wenn man Angst
hat wegen der katholischen Krankenschwestern —
es geht doch Herrn Egli letzten Endes hierum —
so muss ich sagen: Das glaube ich nie, dass die
katholischen Krankenschwestern irgendwie dis-
kriminiert und disqualifiziert werden könnten.
Jedermann im ganzen Schweizerlande weiss, mit
welcher Hingabe und Uneigennützigkeit gerade
diese katholischen Krankenschwestern ihrem Beruf
obliegen. Ich möchte ihnen einmal meine ausdrück-
liche Anerkennung bezeugen.- Deswegen braucht
Herr Egli sicher keine Angst zu haben. Ich möchte
Sie wirklich bitten: halten Sie fest an der General-
klausel und lassen Sie sich nicht auf die höchst
unsympathische Enumerationsmethode ein.

Weil ich gerade das Wort habe, will ich noch
beifügen, für den Fall, dass Sie dem Antrag der
Mehrheit folgen : Ich glaube, es wäre dann angezeigt,
redaktionell eine kleine Änderung vorzunehmen;
denn die Aufstellung ist doch nicht so gemeint,
dass die Reihenfolge eine gewisse Priorität bedeutet,
sondern sie ist ganz willkürlich. Ursprünglich hat
es geheissen „Industrie, Gewerbe und Handel";
jetzt ist noch „Hausdienst und Landwirtschaft"
angeklebt worden. Ich möchte eventuell vorschla-
gen, die Reihenfolge alphabetisch zu ändern, damit
die Sache objektiv aussieht. Es würde dann heis-

sen: „Gewerbe, Handel, Hausdienst, Industrie und
Landwirtschaft". Dies_als_Eventualantrag. g$

i,?iS
Le Président: Je considère la proposition de

M. Flükiger comme une proposition d'ordre rédac-
tionnel qui donnera simplement lieu à une mise au
point puisqu'il ne s'agit que d'une transposition
de termes.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 21 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 22 Stimmen

Art. 34ter, Abs. 4, 4. AI.
Antrag der Kommission.

4 Die Vorschriften von Art. 32 finden ent-
sprechende Anwendung.

Proposition de la commission.
4 Les dispositions de l'article 32 sont applicables

par analogie.

M. Bosset, rapporteur: II reste maintenant la
question de l'article 34 ter, alinéa 4 qui avait été
également renvoyé à la commission. Il s'agissait de
savoir si l'on y devait supprimer la mention du
deuxième alinéa de l'article 31 ter. Sur ce point,
je puis heureusement apporter l'adhésion unanime
de la commission qui est d'accord avec le représen-
tant du Conseil fédéral pour biffer les mots .«article
31 ter, deuxième alinéa».

Le Président: Nous aurions ainsi terminé l'exa-
men de cette revision des articles économiques. Un
membre du conseil propose-t-il de revenir sur l'une
ou l'autre de ces dispositions ?

Iten: Ich habe bereits angekündigt, dass ich
einen Rückkommensantrag zu Art. 31 bis, A. 4 neu
stellen werde, nämlich die Wiederaufnahme des
Antrages Egli. Ich weiss'nicht, ob ich ihn begründen
soll oder ob man zuerst über den Rückkommens-
antrag als solchen abstimmen will.

Bundesrat Stampili: Ich beantrage Ihnen, diesen
Rückweisungsantrag abzulehnen. Es handelt sich
darum, auf den Antrag von Herrn Ständerat Egli
zurückzukommen, den wir einlässlich diskutiert
haben. Sollten Sie dem Antrag Iten folgen und die
Fassung von Herrn Dr. Egli annehmen, so würden
Sie damit eine ernste Differenz gegenüber dem
Nationalrat schaffen. Ich kann Ihnen die Versi-
cherung geben, dass der Nationalrat diesem Antrag
nie zustimmen wird, dass Sie also eine Differenz
schaffen, die wieder an den Ständerat zurückkommt.
Alles, was Sie damit erreichen, ist eine Verschlep-
pung der Vorlage. Ich weiss nicht, ob' Herr Dr. Iten
daran ein Interesse hat. Er sagt zwar, die Vorlage
sollte sobald als möglich angenommen werden, um
den Warenhausbeschluss weiterzuführen. Je mehr
Differenzen Sie schaffen, denen der Nationalrat
nicht zustimmen wird, desto mehr verschleppen Sie
die Vorlage. Dafür lehne ich die Verantwortung
ab. Deshalb beantrage ich, auf den Antrag Egli
nicht zurückzukommen.
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Iten: Nur kurz einige Worte zur Begründung
des Rückkommensantrages. Ich möchte darauf hin-
weisen, dass dieser Antrag Egli mit einer Zufalls-
mehrheit von 17 gegen 16 Stimmen verworfen
wurde. Diese kantonale Kompetenz ist sehr wichtig
für die Wirtschaftsartikel, denn zur Annahme der
Wirtschaftsartikel ist nicht nur die Mehrheit des
Volkes, sondern auch die Mehrheit der Stände not-
wendig. Ich erachte den Antrag Egli als eine wich-
tige Voraussetzung zur Annahme der Wirtschafts-
artikel vom Standpunkt der Kantone aus.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag Iten 19 Stimmen
Dagegen 21 Stimmen

M. Pictet: Je proposerai de rouvrir le débat sur
l'article Slquinquies et de revenir à la formule
primitive adoptée par le Conseil fédéral car sinon
nous donnerons à cette disposition une tout autre
portée que celle qui était prévue au début par le
Conseil fédéral.

Bundesrat Stampili: Ich beantrage Ihnun, auch
diesen Antrag abzulehnen. Darüber haben wir lange
genug diskutiert.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag Pictet Minderheit
Dagegen Mehrheit

Le président: Y a-t-il d'autres propositions ?

M. Bosset, rapporteur: Au nom de la commis-
sion, je voudrais exprimer deux vœux:

Votre commission a reçu de notre collègue
M. Klöti une lettre disant ce qui suit:

«Le soussigné se permet de soumettre à votre
commission les suggestions suivantes d'ordre rédac-
tionnel :

La désignation (numérotation) des articles ci-
après est modifiée comme suit:

Article 31 bis devient article 31 A, article 31 ter
devient article 31 B, article Slquater devient article
31 C, article Slquinquies devient article 31 D,
article 34ter devient article 34 B.

Motifs. 1° La Constitution devrait être intelli-
gible pour les citoyens, aussi en ce qui concerne la
numérotation de ses articles, lesquels devraient
pouvoir être cités correctement. 99 % des citoyens
ne goûtent guère les désignations latines bis, ter,
et surtout quinquies etc. et ont de la peine à en
user correctement.

2° II est vrai que ces désignations latines sont
déjà employées pour divers articles, tels que 32bis
et ter, 34 bis et quater, 37 bis et ter, 41 bis" et ter,
114 bis.

Ces articles devraient être transformés par la
même occasion en articles 32 a, 34b, etc. C'est là
une modification qu'il ne faudrait pas craindre
d'opérer. Il n'y a pas d'obstacle d'ordre juridique.
L'Assemblée fédérale a certainement le droit de dé-
cider une telle modification purement rédactionnelle.

Je me propose de présenter personnellement
cette suggestion au Conseil, si la commission ne
croit pas pouvoir la faire sienne.»

La commission a fait sienne cette proposition.
Nous en avons parlé hier et M, Stampfli, conseiller

fédéral, est disposé à accepter ce vœu pour le trans-
mettre au Conseil fédéral qui l'examinera, non pas
seulement en ce qui concerne les articles que nous
avons discutés ces jours-ci, mais également les
autres articles de la Constitution comportant des
appellations latines.

Le président: II s'agit d'un simple vœu. Si vous
êtes d'accord, il sera transmis au Conseil fédéral.

Zustimmung. — Adhésion.

M. Bosset, rapporteur: Le second vœu que j'ai
à présenter vise le texte français. En effet, après
les différentes modifications que nous avons appor-
tées, sur un certain nombre de points, il me paraît
qu'il est nécessaire de revoir très attentivement les
textes allemands et français. Ce travail pourrait
s'accomplir ces jours-ci.

D'autre part, j'estime également indispensable
qu'une commission de rédaction assez nombreuse
soit chargée de revoir ces textes. N'oublions pas
en effet qu'il s'agit de dispositions à insérer dans
la Constitution. Ils sont par conséquent d'une im-
portance considérable, II importe donc absolument
que le. jour où les autorités compétentes, notam-
ment le Tribunal fédéral, auront à les interpréter,
elles aient sous les yeux quelque chose de bien clair
qui ne prête à aucune équivoque. Votre président,
qui fut juge fédéral, sait combien quelquefois la
tâche de cette haute instance judiciaire s'est
trouvée compliquée par le défaut de clarté des
textes ou par le défaut de concordance entre la
teneur allemande et la teneur française. Il y a là
une question fort importante. Je voudrais donc
prier M. Stampfli, conseiller fédéral, de bien vouloir
faire en sorte que ces textes puissent être revus
et mis au point si c'est nécessaire par des spécia-
listes en matière de français avant de nous revenir
pour le vote définitif.

Le président: Le règlement prévoit que les textes
légaux et notamment les textes constitutionnels
sont mis au point par une commission de rédaction.
Il est tout à fait naturel et normal que cette com-
mission s'entoure des avis de spécialistes pour réali-
ser cette mise au point avant la votation définitive.
Il n'y a donc je pense, aucune objection à donner
suite à ce second vœu de votre commission.

Nous aurions ainsi terminé l'examen des articles
économiques, sous réserve de cette mise au point
du texte, y compris la question de la numérotation
des articles dont M. Klöti demande la modification.
Nous pouvons par conséquent passer au vote sur
l'ensemble.

M. Bosset, rapporteur: Non pas, il faut renvoyer
au Conseil national.

Le président: On me fait remarquer que le
moment n'est pas encore venu de procéder au vote
sur l'ensemble et que le projet doit retourner au
Conseil .national. Il en sera donc fait ainsi. L'objet
est pour nous provisoirement liquidé.
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#ST# Vormittagssitzung vom 19. Dezember 1945.
Séance du 19 décembre 1945, matin.

Vorsitz — Présidence: M. Piller.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.

Revision des articles économiques
de la Constitution. Nouveau projet.

F or t s e t z ung . — Suite.
Siehe Seite 283 hiervor. — Voir page 283 ci-devant.

Art. 34 ter, Lit. f. — Art. 34 ter, lettre f.

W i e d e r a u f n a h m e der Diskussion.
Réouverture de la discussion.

Le président: M. Troillet m'a informé qu'il
demande que le Conseil revienne sur l'article 34ter,
lettre /. Je lui donne la parole.

M. Troillet: En qualité de représentant d'une
minorité linguistique et religieuse, je dois dire qu'il
ne me serait pas possible de voter les articles
économiques si on maintenait le texte de la lettre /
de l'article 34ter. Cette lettre / confère à la Con-
fédération le droit de légiférer dans la formation
professionnelle. Or, la formation professionnelle
englobe toute l'activité humaine, dans le domaine
économique, politique, religieux, etc. La formation
professionnelle est donc une notion qui peut être
étendue d'une manière générale à l'ensemble des
possibilités humaines. C'est pourquoi, en qualité
de représentant d'une minorité, je ne puis accepter
qu'on laisse cet article tel quel dans la Constitution.

Une fois votés par le peuple, ces articles
figureront dans la Constitution. Dans dix ou quinze
ans, lorsque le Parlement sera appelé à légiférer ou
que le Conseil fédéral se sera engagé à intervenir dans
tel ou tel domaine, on pourra conclure des articles
élaborés actuellement que la Confédération aura
le pouvoir de légiférer pour la formation profession-
nelle d'une manière toute générale. C'est précisé-
ment ce que je ne puis personnellement admettre. Je
crois d'ailleurs que c'est votre sentiment à tous,
car j'en ai parlé à diverses personnes. L'autre jour,
encore, j'ai posé la question à M. le conseiller
fédéral Stampfli, qui a reconnu que la forme donnée
à cette disposition ne correspondait pas à son idée
qu'elle allait plus loin qu'il ne le désirait, mais
qu'on n'avait rien trouvé de meilleur.

Dans ces conditions, je propose de dire que la
Confédération a le droit de légiférer pour la forma-
tion professionnelle dans le domaine de l'activité
économique. Ainsi, nous n'aurions pas toute une
série de nuances, telles qu'il en figure actuellement
dans cette disposition: arts et métiers, commerce,
etc. Un certain nombre de collègues ont estimé
que notre formule était plus simple, puisqu'elle
touche uniquement à l'activité économique et
non pas à d'autres domaines, tels que celui de la
charité, auquel M. Egli a fait allusion dans son rap-

port. Il faudrait également, dans ce cas, examiner
la question de savoir si l'activité économique est
principale ou secondaire.

La formule que je présente correspond exacte-
ment à l'idée que nous nous sommes tous faits de
ce que nous voulions et je vous prie de l'accepter.

Le président: Ainsi que le prévoit le règlement,
M. Troillet a brièvement motivé sa proposition.

Y a-t-il une contre-proposition?

M. Bosset, rapporteur: Au nom de la majorité
de la commission, je propose de revenir sur l'article
34 ter, lettre / et d'adopter la formule présentée
par M. Troillet, qui correspond exactement à ce
que nous désirons.

Altwegg: Es scheint mir nicht ausgeschlossen,
dass man auf die Gedanken von Herrn Troillet
eingehen kann. Nachdem aber das Departement
nicht anwesend ist und wir den Antrag des Natio-
nalrates und des Bundesrates fallen Hessen, wenn
wir auf dieser neuen Fassung zustimmen, frage ich
mich, ob Sie diesen Artikel nicht noch einmal an die
Kommission zurückweisen sollen, damit in Füh-
lungnahme mit dem Departement die Fassung
richtig gewählt wird. Wir haben heute Mittwoch.
Der Nationalrat wird sich mit diesen Wirtschafts-
artikeln in der laufenden Session nicht mehr be-
fassen. Wir können uns also ganz gut über die end-
gültige Fassung dieser Abänderung noch unter-
halten. Ich glaube, man könnte zustimmen, aber
Sie wissen, dass wir uns ernstlich gefragt haben, ob
die Gilde der Krankenpflegerinnen unter den Ver-
fassungsartikel fallen soll oder nicht. Ich bin damit
einverstanden, dass die geistigen Berufe, z. B.
Professoren, Schulmeister usw. nicht einbezogen
werden; bezüglich der Branche, auf die ich bereits
hingewiesen habe, bin ich im Moment nicht voll-
ständig beruhigt. Wenn wir also schon zurück-
kommen, so hätte ich die Auffassung, dass die
Sache nochmals der Kommission und dem Departe-
ment unterbreitet werden soll.

Le président: Nous sommes en présence de
deux propositions. M. Troillet propose de discuter
immédiatement cet article et M. Altwegg propose
son renvoi à la commission.

Klotî: Ich bin auch dafür, dass wir die Frage
an die Kommission zurückweisen. Grundsätzlich
scheint uns die Anregung des Herrn Troillet an-
nehmbar, aber wir wollen doch nicht aus dem Steg-
reif Beschluss fassen, sondern noch anhören, was
der Vertreter des Bundesrates dazu zu sagen hat.
Die Zurückweisung hat nicht den Sinn, dass wir
dem Antrag Troillet grundsätzlich feindlich gegen-
überstehen, sondern dass ein allfälliger Antrag
sorgfältig redigiert und hieb- und stichfest sein soll.

M. Troillet: Je ne m'oppose pas à ce que cet objet
soit renvoyé à la commission. Tout le monde s'est
déclaré d'accord sur la question de principe. Si
on trouve une rédaction meilleure pour concrétiser
mon idée, je ne m'y oppose pas.

An die Kommission zurückgewiesen.
Renvoyé à la commission.
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Petrig: Ich habe gestern nach der Abstimmung
des Rückkommensantrages Iten Bedenken geäus-
sert über die Abstimmung selbst. Ich will selbst-
verständlich nicht den Stimmenzählern irgend einen
Vorwurf machen oder auch nur Kritik an ihnen
über. Ich bin jedoch überzeugt, dass ein Irrtum
vorgekommen ist. Der Rat war voll besetzt. Ein
einziges Mitglied fehlte. Für den Rückkommens-
antrag Iten haben 22 Mitglieder gestimmt, also
die Mehrheit. Ich bin bereit, diesen Beweis zu er-
bringen. Die Abstimmung hat nach aussen einen
Eindruck gemacht, der nicht der Wirklichkeit ent-
spricht. 22 Herren haben für den Antrag gestimmt,
der Präsident hat nicht gestimmt, also kann die
Abstimmung nicht der Wirklichkeit entsprechen.
Ich stelle keinen ändern Antrag, aber ich wollte
diese Feststellung machen, damit der Rat über diese
Abstimmung orientiert ist.

Le président: Je vous dirai que j'ai été saisi de
deux ou trois côtés de cette remarque que le résul-
tat du scrutin n'aurait pas été donné exactement,
ce qui, d'ailleurs, peut arriver. Il arrive en effet
quelquefois que les membres du Conseil lèvent la
main trop tard. Je ne pense pas que nous puissions
procéder à une contre-épreuve; il aurait fallu la
demander immédiatement et je n'avais aucune
raison de l'ordonner, étant donné qu'il n'y avait
qu'une différence de deux ou trois voix d'après le
résultat indiqué par les scrutateurs.

Si l'on estime que le résultat proclamé ne cor-
respondait pas à la situation effective, il y aurait,
à mon avis, une manière d'en sortir qui serait
conforme aux traditions de courtoisie de ce Conseil :
il suffirait que quelqu'un fasse la proposition de
revenir sur la proposition Iten, de façon que cette
question soit renvoyée également à la commission,
puisque nous examinerons demain encore ce pro-
blème. Si quelqu'un fait cette proposition, je la
mettrai aux voix.

Joller: Ich glaube, wir auf unserer Seite, die
wir die Interessen der Kantone noch etwas höher
achten als alle diese zentralistischen Bemühungen,
sollten diesen Antrag wieder aufnehmen. Auch
ich möchte nicht irgendwie gegen einen der Herren
Stimmenzähler auftreten, es kann immer ein Irr-
tum vorkommen; aber wenn ein derart wichtiger
Artikel, wie er zugunsten der Kantone beantragt
worden ist, durch dieses Abstimmungsergebnis eigent-
lich ins Gegenteil verwandelt wurde, finde ich,
dass das doch nicht angeht. Ich stelle daher den
Antrag auf Rückkommen.

Wenk: Ich möchte Ihnen beantragen, den Antrag
des Herrn Joller abzulehnen. Es geht nicht an,
dass diejenigen, die Unrecht bekommen haben,
immer wieder Rückkommensanträge stellen. Im
übrigen habe ich schon bei der ersten Debatte darauf
hingewiesen, dass die Herren sich täuschen, wenn
sie glauben, dass die Wirtschaftsartikel mit einer
derartigen Bestimmung je vom Nationalrat be-
schlossen und vom Volke akzeptiert würden. Was
bedeutet der Antrag Iten? Die Rückkehr vor die
Bundesverfassung von 1848. Da muss Herr Flüki-
ger seinen Antrag in bezug auf die Jahrhundert-
feier der Bundesverfassung in dem Sinne ändern,

StBnderat. — Conseil des Biais. IS4S.

dass er sagt, es müsse gefeiert werden, dass das
Schweizervolk zum Staatenbund vor 1848 zurück-
kehre.

Le président: Nous. sommes en présence de
deux propositions : celle de M. Joller, qui veut reve-
nir sur l'article 31 bis, alinéa 4 (proposition Iten)
et la proposition Wenk de ne pas rouvrir la dis-
cussion à ce sujet.

Flükiger: Nur eine kurze Bemerkung. Ich teile
natürlich die Auffassung, die Herr Wenk äussert,
aber ich stimme trotzdem für Rückkommen, und
zwar deswegen, weil mir daran liegt, dass man gar
keinen Zweifel über die Richtigkeit einer Abstim-
mung hat. Es wäre ganz gefährlich, wenn irgendwie
ein Zweifel über diese Abstimmung ins Volk gewor-
fen werden könnte. Auf diesem Boden wollen wir
absolute Klarheit und Gerechtigkeit. In diesem
Sinne stimme ich für Rückkommen. Materiell bin
ich gegen den Antrag Iten..

Le président: En décidant de revenir sur cet
article 31 bis, on permet simplement,' comme l'a
fait remarquer M. Flükiger, d'avoir un vote clair
et indiscuté.

Joller: Ich stelle den Antrag auf Namensaufruf.

Le président: Pour que l'appel nominal puisse
avoir lieu, il faut qu'il soit demandé par 10 députés
au moins. Je ne crois pas qu'il soit indiqué de procé-
der à l'appel nominal pour savoir si nous voulons
rouvrir la discussion sur un article.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag Flükiger-Joller: 7 voix.

Le président: Le vote aura donc lieu par main levée.
Je constate que le quorum de 10 voix n'est

pas atteint.

Haefelin: Ich möchte eine persönliche Erklä-
rung abgeben. Es ist heute im Rate nicht direkt
zu einem Vorwurf gegenüber dem Sprechenden als
Stimmenzähler gekommen. Persönlichen Gesprä-
chen aber musste ich entnehmen, dass ein solcher
Vorwurf doch erhoben worden ist. Ich muss ihn in
aller Form zurückweisen. Ich bin mir absolut keines
Fehlers bewusst. Es wurden 40 Stimmen gezählt;
Der Herr Präsident hat nicht gestimmt. Ich weiss
nicht, wie stark der Rat in jenem Moment besetzt
war. Es waren nicht alle Herren anwesend. Und
wenn wirklich ein Fehler vorgekommen wäre,
dann hätte er beiderseitig vorgekommen sein
müssen, sowohl bei den zustimmenden wie bei den
ablehnenden Stimmen. Man hätte sich also auf
beiden Seiten täuschen müssen, was kaum anzu-
nehmen ist.

Richtig ist, was der Herr Präsident gesagt hat,
nämlich, dass sich sehr viele Herren erst verspätet,
nach Abzählung des betreffenden Sektors, dazu
entschliessen, die Hand zu erheben. Ich möchte,
auch namens meines Kollegen Iten, bitten, die
Hand rechtzeitig zu erheben.

40
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Ich möchte aber nicht persönlich, wenn auch
unverschuldet, die Verantwortung dafür tragen,
dass der Rückkommensantrag Iten wegen eines
angeblichen Fehlers nicht angenommen worden ist.
Das möchte ich korrigieren ; ich stimme deshalb für
den Rückkommensantrag.

Ackermann: Die-Sache ist insoweit fatal, da
wir heute nicht die gleiche Zusammensetzung des
Rates haben wie damals, als die Abstimmung
durchgeführt wurde. Verschiedene Herren fehlen
heute. Das Stimmenverhältnis war aber auf der
Waage. Wenn heute Mitglieder abwesend sind, die
bei der Vornahme der Abstimmung mitgestimmt
hatten, kommt das Resultat jetzt eventuell anders
heraus als das letzte Mal. So könnte dann die
eine oder andere Partei daraus eine Benachteiligung
ableiten. Man sollte die Abstimmung erst dann
wiederholen, wenn die jetzt fehlenden Mitglieder
ebenfalls wieder im Rate anwesend sind.

Le président: II s'agit uniquement pour moi,
aujourd'hui, de décider si nous voulons revenir sur
la proposition de M. Iten. Cependant, nous ne
discuterions pas cette proposition aujourd'hui, mais
demain, en même temps que la proposition de ren-
voi à la commission. Une fois cette décision prise,
la discussion sur le fond serait renvoyée à demain,
de façon que chacun soit là, qu'il n'y ait pas de
vote de -surprise et que le résultat de la votatioh
ne soit pas contesté.

La parole n'étant plus demandée, nous passons
au vote.

Abst immung. — Vote.

Für den Antrag Iten 23 Stimmen
Dagegen 14 Stimmen

Le président: Vous avez ainsi décidé de revenir
sur la proposition de M. Iten. La discussion aura
lieu demain, en même temps que sera prise une
décision sur l'article qui a été renvoyé à la commis-
sion.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est suspendu.)

#ST# 4872. Massnahmen zum Schütze des
Landes. 13. Bericht des Bundesrates.

Mesures propres à assurer la sécurité du pays.
13e rapport du Conseil fédéral.

For t se tzung . — Suite.
Siehe Seite 295 hiervor. — Voir page 295 ci-devant.

Politisches Departement. — Département politique.

Bundesratsbeschluss
über

vorsorgliche Massnahmen bei Eigentums- und fie-
sitzesrechtsklagen betreffend in Kriegsgebieten

abhanden gekommene Sachen.
(Vom 20. August 1945.)

Arrêté du Conseil fédéral
relatif

à des mesures provisionnelles en cas d'actions
en revendication portant sur des biens soustraits
à leur propriétaire ou possesseur dans les terri-

toires touchés par la guerre.
(Du 20 août 1945.)

Iten, Berichterstatter: Im Januar 1943 erliesseil
die Alliierten an die Weltöffentlichkeit eine all-
gemein gehaltene Warnung des Inhaltes, dass sie
die Eigentumsübergänge, die unter dem Zwang des
Okkupationsregimes in von Deutschland oder seinen
Verbündeten besetzten Gebieten erfolgt sind, nicht
anerkennen werden. Diese Politik hat ihren Nieder-
schlag und vollständigsten Ausdruck in der Erklä-
rung VI der Finanz- und Währungskonferenz von
Bretton Woods im Juli 1944 gefunden.

Im Rahmen der Berner Wirtschaftsverhandlun-
gen waren die alliierten Delegationen bestrebt, die
Mitwirkung der Schweiz zur Wiedererlangung, un-
rechtmässig entzogener, nach der Schweiz verbrach-
ter Sachen zu erlangen. Das am 8. März 1945 mit
den, Alliierten abgeschlossene Abkommen enthält
eine bezügliche Bestimmung. Die Schweiz hat den
Alliierten zugesichert, die nötigen Massnahmen zu
ergreifen, um — gegebenenfalls über die bereits be-
stehenden Bestimmungen hinaus — die Einfuhr von
Sachen in die Schweiz zu verhindern, die nach den
gegebenen Umständen als Plündergut angesprochen
werden müssen.

Gestützt auf diese Zusicherung war zu prüfen,
ob — wenn eine in Kriegsgebieten abhanden ge-
kommene Sache in der Schweiz ermittelt worden
ist — das schweizerische Recht den depossedierten
Eigentümer in wirksamer Weise schützt oder ob
sich ausserordentliche Massnahmen als notwendig
erweisen.

Der Eigentümer, dem die Sache wider seinen
Willen abhanden gekommen ist, kann gegen den
jetzigen Besitzer der Sache die Besitzesrechtsklage
nach Art. 934 oder 936 ZGB erheben und so die
Herausgabe der Sache verlangen. Es liegt ihm der
Beweis seines früheren Besitzes und des unfreiwilli-
gen Abhandenkommens ob; im Falle des Art. 936
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20. Dezember 1945 — 321- — Revision der Wirtschaftsartikel

#ST# Vormittagssitzung vom 20. Dezember 1945.
Séance du 20 décembre 1945, matin.

Vorsitz — Présidence: M. Piller.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.

Revision des articles économiques de la Cons-
titution. Nouveau projet.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 302 hiervor. — Voir page 302 ci-devant.

Le président: Je vous rappelle que nous avions
décidé hier de revenir sur deux articles, savoir,
l'article 31 bis, alinéa 4 nouveau (proposition de
M. Iten); l'article 34 ter, lettre / (proposition de
M. Troillet).

Art. Slbis, alinéa 4 nouveau.

W i e d e r a u f n a h m e der Diskussion - Réouver-
ture de la discussion.

M. Bosset, rapporteur: Nous estimons qu'il n'y
a pas lieu de rouvrir la discussion sur le fond et qu'il
faut au contraire se borner maintenant à passer au
vote. C'est précisément la question du vote elle-
même qui avait fait l'objet de discussion et de
contestations. Aussi votre commission, en ce qui la
concerne, ne propose-t-elle pas de rouvrir la dis-
cussion, mais de passer à une nouvelle votatioii.

Iten: Ich habe meinen Antrag noch nicht mate-
riell begründen können, weil man mich nicht zum
Rückkommensantrag hat sprechen lassen. Ich
möchte mir doch noch einige Bemerkungen zu
meinem Antrag erlauben.

Die bisherige Beratung der Wirtschaftsartikel
hat gezeigt, dass in der Vorlage 4 neuralgische
Stellen enthalten sind. ..

Gut, ich verzichte, sofern die ändern auch ver-
zichten, aber ich verlange Abstimmung mit Namens-
aufruf.

Le président: Le Conseil va donc passer au vote.
M. Iten vient de demander qu'il ait lieu à l'appel
nominal. Je rappelle que le vote par appel nominal
ne peut être décidé que si dix membres du Con-
seil au moins le demandent. Je vous invite à vous
prononcer sur cette demande de vote à l'appel
nominal.

Abs t immung. — Vote.
Für den Antrag Iten Mehrheit

Le président: Nous allons donc voter en procé-
dant par appel nominal. A l'appel de leurs noms
ceux d'entre vous qui entendent adopter la propo-
sition de M. Iten (qui reprenait la proposition de
M. Egli) repondront oui. Ceux qui sont contre, ré-
pondront non.

Mit Ja, d. h. für den Antrag Iten, stimmen die
Herren :

Votent oui, c'est-à-dire pour la proposition
Iten, MM.:

Antognini, Bosset, Egli, Fauquex, Fricker, Iten,
Joller, Locher, Lusser, von Moos, Muheim, .Petrig,
Pictet, Schmuki, Stähli, Suter, Troillet, Vieli,
Walker, Weck, Zust (21).

Mit Nein, d. h. dagegen, die Herren:
Votent non, c'est-à-dire, contre, MM. :
Ackermann, Altwegg, Barrelet, Bossi, Bührer,

Eymann, Flükiger, Haefelin, Hefti, Killer, Klaus,
Klöti, Malche, Mercier, Mouttet, Schaub, Ullmann,
Wahlen, Weber, Wenk, Winzeler (21).

Abwesend. — Absent: Herr Lardelli.

Le président: A teneur de l'article 70 du règle-
ment, en cas d'égalité des voix, le président dépar-
tage; il peut dans ce cas motiver son vote.

Soucieux de permettre aux cantons de colla-
borer efficacement avec la Confédération et avec
l'économie privée à la prospérité générale, votre
président vote oui.

Art. 34ter, Lit. f, lettre f.

Antrag der Kommission.
Mehrhei t :

f) über die berufliche Ausbildung für eine wirt-
schaftliche Tätigkeit.

Minderhei t (Egli, Antognini, Petrig):
f) über die berufliche Ausbildung für eine ausschliess-
lich wirtschaftliche Tätigkeit.

Proposition de la commission.
Major i t é :

f) sur la formation professionnelle en vue d'une
activité économique.

Minor i té (Egli, Antognini, Petrig):
f) sur la formation professionnelle en vue d'une

activité exclusivement économique.

W i e d e r a u f n a h m e der Diskuss ion . — Réouver-
ture de la discussion.

M. Bosset, rapporteur de la majorité: Vous vous
souvenez q'un débat important avait eu lieu dans
ce Conseil sur le point de savoir s'il convenait de
limiter ou non la notion de la formation profession-
nelle. Par 22 voix contre 21 la disposition sur la
formation professionnelle sans limitation avait été
acceptée. Mais au moment où oh allait passer au
vote sur l'ensemble du projet, M. Troillet avait
suggéré de revenir sur ladite disposition et il avait
déposé un amendement prévoyant que la Confédé-
ration a le droit de légiférer sur la formation pro-
fessionnelle dans le domaine de l'activité écono-
mique.

Votre commission, ce matin, a examiné à nou-
veau la question. Elle vous propose de revenir
sur la décision prise antérieurement, soit de modi-
fier le texte de cet alinéa conformément à la rédac-
tion imprimée qui vous a été remise, il y a un
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instant. Voici ce texte en français:«...sur la forma-
tion professionnelle en vue d'une activité écono-
mique...»; en allemand: „.. .über die berufliche
Ausbildung für eine wirtschaftliche Tätigkeit".

La minorité de votre commission voudrait aller
encore un peu plus loin et dire que cette formation
professionnelle n'est à prévoir qu'en vue d'une
activité exclusivement économique. Elle voudrait
ajouter au texte de la majorité en français le mot
«exclusivement»; en allemand „ausschliesslich."

Ainsi se pose la question. Nous ne voulons pas
revenir sur le fond du débat, puisque nous en som-
mes maintenant à la votation définitive. Un des
rapporteurs de la minorité vous donnera la raison
de sa proposition, pour laquelle celle-ci désire pré-
ciser davantage encore la portée de cette limitation
de l'activité de la Confédération dans le domaine de
la formation professionnelle.

Egli, Berichterstatter der Minderheit: Der Mehr-
heitsantrag kommt der Meinung des Sprechenden
einigermassen entgegen. Es besteht aber noch eine
Differenz. Mit der „Wendung ausschliesslich wirt-
schaftliche Tätigkeit" wäre unsern Bedenken noch
weiter Rechnung getragen worden. Sie sind auch
dann noch nicht hinfällig. Es ergäbe sich immerhin
ein Kompromiss, dem ich zustimmen könnte.

Es ist über die Sache genug gesprochen worden.
In der Kommission wurde bezweifelt, ob mit der
Formulierung „ausschliesslich wirtschaftliche Tätig-
keit" der Hausdienst inbegriffen sei. Das ist selbst-
verständlich der Fall. Auch wenn eine Tochter
gedenkt, später zu heiraten und sich mit Rück-
sicht auf diesen idealen Zweck hauswirtschaftlich
ausbildet, so ist ihre Tätigkeit eben doch vorläufig
eine wirtschaftliche. Darüber kann kein Zweifel
bestehen.

Meine Bedenken gehen noch in anderer Rich-
tung. Wenn wir allein „wirtschaftliche Tätigkeit"
sagen, können auch gemischte Tätigkeiten inbe-
griffen sein. Z. B. könnten Krankenpflegerinnen,
die aus religiösen oder karitativen Motiven ihre
Tätigkeit ausüben, eventuell einbezogen werden.
Wenigstens erheben sich Zweifel darüber. Ich würde
das zwar nicht annehmen. Wenn man aber sagt
„ausschliesslich wirtschaftliche Tätigkeit", sind
diese Pflegerinnen, die aus idealen Motiven ihren
Beruf ausüben, jedenfalls von der Reglementierung
ausgeschlossen, während Krankenpfleger und Pfle-
gerinnen, die diesen Beruf nur aus Erwerbsgründen
ausüben, inbegriffen sind. Ich möchte Ihnen deshalb
vorschlagen, das Wörtchen „ausschliesslich" und
im Französischen „exclusivement" beizufügen.

Wenk: Ich empfehle Ihnen, den Antrag Egli
abzulehnen. Wenn ich dem Vorschlag der Mehrheit
der Kommission zustimme, so, um auch hier mit-
zuhelfen, einen tragbaren Kompromiss zu schaffen.
Aber unannehmbar wäre für uns der Vorschlag
Egli deshalb, weil er die Ausbildung zur Hausfrau
ausschliesst. Es kann kaum jemand behaupten,
dass der Beruf der Mutter ein rein wirtschaftlicher
Beruf sei. Herr Egli will aber die Vorschriften über
die Ausbildung auf die ausschliesslich wirtschaft-
lichen Berufe beschränken. Es ist ausserordentlich
erstaunlich, dass gerade aus Kreisen des Familien-

. Schutzes ein derartiger Antrag gestellt wird, und
um so erstaunlicher, als nach den Mitteilungen des

Bundesamtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit
heute schon der Gesamtbetrag von 1830 000 Fr. zur
Förderung dieser beruflichen Ausbildung ausgegeben
wird. Herr Schwander vom BIGA sagt darüber:
„Kein Kanton wird in Zukunft auf die finanzielle
Hilfe des Bundes, die im Jahre 1944 immerhin den
Gesamtbetrag von l 830 000 Fr. ausmachte, ver-
zichten wollen, am allerwenigsten diejenigen, aus
denen die opponierenden Ständeräte stammen."

Wenn je ein Gebiet der Förderung der beruflichen
Ausbildung durch den Bund im Interesse des Fami-
lienschutzes bedarf, ist es gerade die Ausbildung
zur Hausfrau. Darum möchte ich Sie bitten, dem
Antrag Egli nicht zuzustimmen.

Egli, Berichterstatter der Minderheit: Ich weiss
nicht, ob Herr Wenk meine Ausführungen nicht
gehört hat. Ich habe ausdrücklich betont, dass in
dieser Formulierung selbstverständlich auch der
Hausdienst inbegriffen ist.

Wenk: Es ist leider so, dass die Verfassung nicht so
anzuwenden ist, wie sie nach HerrnEgli auszulegenist,
sondern so, wie sie lautet. Nun stellt Herr Ständerat
Egli wegen der Krankenschwestern den Antrag,
das Wort „ausschliesslich" einzuschieben, weil er
sagt, hier handle es sich nicht um eine ausschliesslich
wirtschaftliche Tätigkeit, sondern teilweise um eine
karitative. Herr Egli soll mir erklären, welcher
Unterschied zwischen der Krankenschwester und
der Mutter in bezug auf ihre Tätigkeit besteht. Ist
der Beruf der Mutter eine ausschliesslich wirt-
schaftliche Tätigkeit? Ich glaube kaum, dass man
diesen Beruf in dieser Art und Weise herunter-
würdigen will. (Egli: Das ist eine Insinuation!)
Der Beruf der Mutter enthält mindestens so viele
ethische Werte wie der Beruf der Krankenschwester.

Klöti: Ich kann gar nicht begreifen, wie Herr
Egli sich die Auslegung gestatten kann, dass der
Hausdienst unter, den Artikel fällt, wenn wir das
Wort „ausschliesslich" aufnehmen. Es muss doch
jedermann, der diesen Satz liest, sagen, dass der
Hausfrauenberuf nicht unter diesen Artikel fällt,
wenn das Wort „ausschliesslich" darin steht. Es
kommt eben nicht darauf an, wie ein Mitglied des
Ständerates den Artikel auslegt, sondern darauf,
wie der Artikel auf Grund seines Wortlautes aus-
gelegt werden muss.

Abst immung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 25 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 16 Stimmen

Le président: Nous avons ainsi terminé l'exa-
men du projet de revision des articles économiques,
sous réserve de quelques mises au point rédaction-
nelles.

Gesamtabs t immung. — Vote sur l'ensemble.
Für Annahme des Beschlussentwurfes 25 Stimmen
Dagegen ? Stimmen

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)
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Flükiger, Berichterstatter: In Art. 2 sind zwei
redaktionelle Änderungen gegenüber der gedruckten
Vorlage zu treffen. Einmal im deutschen Text.
Art. 2, Lit. b und c, soll das Wort „auffallenden"
ersetzt werden durch „auferlegten", weil das erstere
Wort deutsch nicht gebräuchlich ist, während im
französischen Text das Wort «incombant» richtig ist.
Im französischen Text wäre in Lit. b zu sagen «des
années de 1914 à 1918» und «de 1939 à 1945».

Angenommen. — Adopté.

Art. 3.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen. — Adopté.

Art. 4.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Flükiger, Berichterstatter: Wieder eine kleine
redaktionelle Änderung im deutschen Text, indem
im zweiten Alinea der Satz zu trennen ist. Wir
beantragen zu sagen: , , . . . Anwendung. Er wird
im übrigen aufgehoben."

Angenommen. — Adopté.

Art. 5.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Proposition de la commission.
Adhérer à la décision du Conseil national.

Angenommen. — Adopté.

Gesamtabst immung. — Vote sur l'ensemble.
Für Annahme des Beschlussentwürfes :

Einstimmigkeit

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

#ST# Nachmittagssitzung vom 26. März 1946.
Séance du 26 mars 1946, après-midi.

Vorsitz — Présidence: M. Piller.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel der
Bundesverfassung. Neue Vorlage.

Revision des articles économiques de la
Constitution. Nouveau projet.

Siehe Jahrgang 1945, Seite 322.—Voir année 1945, page322.

Beschluss des Nationalrates vom 21. März 1946.
Décision du Conseil national du 21 mars 1946.

Differenzen. — Divergences.

M. Bosset, rapporteur': Le Conseil national, dans
une de ses dernières séances, a abordé les diver-
gences qui avaient été créées par les votations suc-
cessives des deux Chambres. Cet après-midi, la com-
mission du Conseil des Etats a examiné ces décisions
du Conseil national. Vous avez sous les yeux le
tableau des propositions de la commission relatives
aux divergences qui restaient encore en suspens. Il
s'agit de problèmes qui ont été traités largement et
longuement discutés dans cette salle. Par consé-
quent, la commission part 'de l'idée que les rappor-
teurs, soit de majorité, soit de minorité, seront extrê-
mement brefs, de telle façon que nous puissions ter-
miner ce soir encore l'examen de l'ensemble de ces
divergences.

Il me paraît inutile d'ouvrir une nouvelle discus-
sion sur chacun de ces points, les diverses opinions
ayant été exprimées lors des débats antérieurs. Si
vous le permettez, nous examinerons successivement
les points sur lesquels les divergences existaient
encore entre les deux Chambres.

La première figure à l'article 31, alinéa 1 nouveau,
que le Conseil des Etats, sur la proposition de sa
commission, avait décidé de biffer pour le reporter
à l'article 31 bis. Le Conseil national a adhéré à la
décision du Conseil des Etats, de telle sorte que, sur
ce point, la divergence est liquidée, ce dont nous
vous prions de prendre acte.

Art. Slbis.
Antrag der Kommission.

Abs. 1. Zustimmung zum Beschluss des National-
rats.

Proposition de la commission.
Al. 1. Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: II subsistait, ic^ encore,
une divergence, dans ce sens que nous avions inséré
à l'alinéa 1er, après les mots «...l'exercice du com-
merce et de l'industrie...», les mots «... ainsi que les
organisations économiques fondées sur l'aide mu-
tuelle».
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Le Conseil national a décidé de reprendre la dé-
cision du Conseil des Etats, mais à l'alinéa 4, dont
la teneur est légèrement différente ; mais le fond est
exactement le même. L'alinéa 4 prévoit que la légis-
lation fédérale édictée en vertu de l'alinéa 2, lettres a
et b, devra sauvegarder le développement des
groupements économiques fondés sur l'entr'aide,
alors que nous disions «...sur l'aide mutuelle». Nous
constatons que cette question de phraséologie mise
à part, il n'y a pas de divergence et nous vous pro-
posons d'adhérer à la décision du Conseil national
reportant à cet alinéa 4 la prescription que nous
avions arrêtée à l'alinéa 1. On peut admettre ainsi,
en acceptant la manière de voir du Conseil national,
qu'il n'y a plus de divergence.

Iten: Ich beantrage Ihnen Festhalten an unserm
ersten Beschluss, wonach der Hinweis auf die auf
gegenseitiger Hilfe beruhenden Organisationen der
Wirtschaft in Art. l aufgenommen werden soll,
unter Streichung von Abs. 4. Ich verzichte darauf,
diesen Antrag wieder zu begründen ; denn wir haben
im Rat das letzte Mal darüber genügend diskutiert.

v

Bundesrat Stampili: Ich möchte Ihnen empfeh-
len, hier keine Differenz .mit dem Nationalrat zu
schaffen. Es muss anerkannt werden, dass wenn in
Abs. 2 von Art. 31 bis, erster Satz, von einer För-
derung der auf gegenseitiger Hilfe beruhenden
Organisationen der Wirtschaft gesprochen wird,
diese Ausdrucksweise zum mindesten in diesem Zu-
sammenhang nicht missverständlich ist. Es wird ja
vorher allgemein von der Förderung einzelner Wirt-
schaftszweige oder Berufe gesprochen. Dabei hat
man mehr eine finanzielle Förderung im Auge. Ganz
anders ist die Förderung, welche die Genossen-
schaften vom Bunde erwarten. Es ist eine Förderung,
die darin bestehen soll, dass man sie in ihrer Ent-
wicklung nicht mehr, als es das Gesamtinteresse
erfordert, hemmt. Deshalb ist die neue Ziffer 4 im
Nationalrat angenommen worden. Sie steht zweifel-
los in einem logischeren Zusammenhang mit dem, was
vorausgeht, als die frühere Bestimmung, wonach der
Bund die auf Selbsthilfe beruhenden Organisationen
zu fördern hat. Auch ich möchte Ihnen empfehlen,
diese mit den vorausgehenden Bestimmungen in
logischem Zusammenhang stehende Vorschrift, die
das Gleiche zum Ausdruck bringt, anzunehmen, um
die Differenz mit dem Nationalrat zu beseitigen.

Abs t immung. — Vote.
Für den Antrag der Kommission 23 Stimmen
Für den Antrag Iten 12 Stimmen

Abs. 2, lit. a.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

AI. 2, lettre a.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.
«

M. Bosset, rapporteur: II existait ici une diver-
gence avec le Conseil national. En effet, nous avions
ajouté dans le texte du Conseil fédéral au passage
parlant de «....sauvegarder les branches écono-

miques, etc., et développer la capacité profession-
nelle...» les mots «...des personnes ayant une activité
indépendante appartenant à ces branches écono-
miques ou à ces professions...».

Le Conseil national a décidé d'adhérer à notre
texte. Par conséquent cette divergence a cessé
d'exister.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 4.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

AI. 4.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur:'Par le vote que vous avez
émis tout à l'heure, vous avez adhéré à l'alinéa 4
inséré par le Conseil national. Sur ce point encore,
la divergence se trouve liquidée.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 5.
Antrag der Kommission.

Mehrhe i t :
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Minderhe i t
(Egli, Petrig):

Festhalten am Beschluss des Ständerats.

AI. 5.
Proposition de la commission.

M a j o r i t é :
Adhésion à la décision du Conseil national.

Minori té
(Egli, Petrig):

Maintenir la décision du Conseil des Etats.

M. Bosset, rapporteur de la majorité: II s'agit ici
d'une des questions qui ont soulevé au sein de cette
assemblée les débats les plus considérables : y avait-il
lieu de donner aux cantons les pouvoirs nécessaires
pour légiférer, pour autant que la Confédération ne
l'avait pas fait elle-même dans ce domaine?

Cet article doit être comparé à l'article 31 ter,
2e alinéa. Notre Conseil avait décidé de biffer cet
article 31 ter, 2e alinéa, et de maintenir en revanche
l'article 31 bis, 5e alinéa. Quant au Conseil national,
il a pris la décision exactement inverse : il propose
de biffer l'article 31 bis, 5e alinéa, mais de maintenir
l'article 31 ter, 2e alinéa.

Nous ne voulons pas, ainsi que nous l'avons dit,
reprendre ici l'ensemble de ce problème. La majorité
de la commission, après avoir entendu le repré-
sentant du Conseil fédéral — qui fera, nous l'en
prions, des déclarations sur ce point -r— a décidé de
se rallier à la décision du Conseil national. En re-
vanche, une minorité représentée par MM. Egli et
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Petrig — qui auront soit l'un pour les deux, soit
l'un et l'autre — l'occasion d'exposer les raisons
pour lesquelles ils proposent de maintenir notre dé-
cision première, entraînant ipso facto la suppression
de l'article 31 ter.

Au début nous avions été de ceux qui estimaient
qu'il fallait laisser aux cantons le soin de légiférer
dans le domaine visé ici si la Confédération ne le
faisait pas et nous avions inséré une disposition pré-
voyant que la Confédération peut autoriser les can-
tons à édicter des prescriptions dans d'autres do-
maines, qu'il n'est pas nécessaire qu'elle-même éta-
blisse des dispositions générales. Mais les cantons ne
sont pas directement compétents pour légiférer. On
nous a expliqué — et sur ce point encore, nous
aurons l'occasion d'entendre le représentant du
Conseil fédéral — que les dispositions actuelles de
la Constitution fédérale sont suffisantes déjà pour
permettre aux cantons d'œuvrer dans ce domaine.
Dès lors, en leur donnant ici expressément ce droit,
il s'ensuivrait que nous' limiterions leur liberté
d'action alors que les dispositions actuelles de la
Constitution fédérale leur conféreraient des droits
beaucoup plus étendus.

Tel est le point de vue qui a prévalu auprès du
Conseil fédéral d'abord, auprès du Conseil national
ensuite et enfin auprès de la majorité de votre com-
mission.

En bref, nous entendrons encore les explications
du Conseil fédéral qui ont déterminé votre commis-
sion à vous proposer ici l'adhésion au Conseil na-
tional, sa déclaration devant en somme faire partie
intégrante du texte qui va être voté et devant pou-
voir être invoquée ultérieurement par les autorités
cantonales lorsqu'elles voudront arrêter des dispo-
sitions législatives en la matière.

Votre commission, à la suite de l'exposé fait par
M. le conseiller fédéral Stampfli a décidé d'adhérer
au Conseil national.

Egli, Berichterstatter der Minderheit: Ich will
nicht wiederholen, was in früheren Sitzungen un-
seres Rates bereits über diesen Artikel gesagt
worden ist. Ich beschränke mich auf einige ergän-
zende Bemerkungen zu den Ausführungen von Herrn
Bundesrat Stampfli im Nationalrat wie auch heute
in der ständerätlichen Kommissionssitzung. Das's
keine Aussicht mehr besteht, den Antrag auf Zu-
stimmung zu Abs. 5 durchzubringen, ist mir klar,
nachdem in der letzten Session des Ständerates der
Be'schluss nur mit Stichentscheid des Präsidenten
angenommen wurde und inzwischen einige Kollegen
sich anders entschlossen haben. Die Bundes-
versammlung ist allerdings nicht die letzte Instanz,
um über diesen Artikel und die Wirtschaftsartikel
überhaupt zu entscheiden, und deshalb und aus
ändern Gründen halte ich den Antrag aufrecht.

Der Antrag zu Abs. 5 von-Art. 31 bis, wie er von
uns früher beschlossen wurde, steht und fällt mit
dem Vertrauen oder Misstrauen gegenüber den
Kantonen, ihren Regierungen, ihren gesetzgebenden
Behörden und dem Volk. Wenn man der Ansicht
ist; dass die Kantone bei der Auswertung dieser
Kompetenz lauter Dummheiten und Verrücktheiten
machen werden, muss man natürlich dagegen sein.
Der Bund hätte hier Gelegenheit gehabt, sein Ver-
trauen zu den Kantonen zu bekunden. Man könnte

hier einmal von Bundes wegen den Kantonen etwas
geben, statt ihnen immer nur zu nehmen.

Die Einschätzung kantonaler Verfügungen und
Beschlüsse ist etwas drastisch zum Ausdruck ge-
kommen durch das Votum von Herrn Bundesrat
Stampfli im Nationalrat. Er hat dort erklärt, die
Kantone machten oft Eingaben an den Bund, weil
sie einem Druck von Verbänden nachgeben und in
der Hoffnung, der Bund werde dann mehr Stand-
festigkeit beweisen als sie selbst. Ich möchte Herrn
Bundesrat Stampfli ersuchen, die Kantone zu
nennen, welche diese Eingaben gemacht haben, und
zu sagen, wann und unter welchen Umständen das
geschehen ist, damit die Kantone das nachprüfen
und sich -gegebenenfalls auch zur Wehr setzen
können. In dieser Allgemeinheit muss dieser Vor-
wurf zurückgewiesen werden.

Herr Bundesrat Stampfli hat heute in der Kom-
missionssitzung erklärt, die Kantone könnten nicht
beurteilen, ob etwas im Gesamtinteresse liege, wie
das. Abs. 2, erster Satz von Art. 31 bis, verlangt;
das sei Sache des Bundes, der den nötigen Über-
blick habe. Es wird also damit den Kantonen die
politische und wirtschaftliche Einsicht in das Ge-
samtinteresse so ziemlich abgesprochen. Sie wären
wohl noch gut genug, als Verwaltungskreise zu
funktionieren. Mehr brauche ich darüber nicht zu
sagen.

Es wird, was auch bestritten worden ist, von
Herrn Bundesrat Stampfli ausdrücklich zugegeben,
dass gegen Massnahmen der Kantone, gestützt auf
die hier in Frage stehenden Befugnisse, die staats-
rechtliche Beschwerde an das Bundesgericht zu-
lässig ist. Dagegen hat Herr Bundesrat Stampfli in
der Kommission ausgeführt, dass es zu einer Ver-
wischung der Gewalten führe, wenn das Bundes-
gericht auch über wirtschaftspolitische Fragen, d. h.
über die Frage, ob eine bestimmte Massnahme im
Gesamtinteresse gerechtfertigt sèi, urteilen müsse.
Dabei handle es sich überhaupt um Ermessens-
fragen, nicht um die Beurteilung fest umrissener
juristischer Begriffe. Darauf ist zu sagen, dass in
Ziffer 2, erster Satz und Lit. a, des Art. 39bis klar
umschriebene Begriffe niedergelegt sind, die nicht
bloss nach Ermessen so oder so ausgelegt werden
dürfen. Das wird auch der Bundesrat nicht tun
dürfen, wenn er sich entschliesst, hier Massnahmen
vorzuschlagen. Ein gewisses Ermessen spielt bei
jeder. Auslegung von Rechtsbegriffen mit. Es ist
nicht ersichtlich, wieso das Bundesgericht bei einem
staatsrechtlichen Rekurs nicht beurteilen könnte
und dürfte, ob die verfassungsmässigen Voraus-
setzungen auch bei Wirtschaftsfragen vorliegen, und
wieso das ein Eingriff in die politische Gewalt sein
sollte, wenn es das tut. Es kommt auch bei ändern
Artikeln der Bundesverfassung oft in den Fall, über
verfassungsmässige Grundlagen wirtschaftlicher Na-
tur sich auszusprechen und Entscheide zu treffen.

Herr Bundesrat Stampfli hat sodann im Natio-
nalrat und heute in der Kommission ausgeführt, es
gebe Kantone, bei denen der Kantonsrat oder der
Regierungsrat von dieser Kornpetenzdelegation
nach Ziffer 5 Gebrauch machen könnte ohne Volks-
befragung. Meines Wissens haben alle oder fast alle
Kantone ein obligatorisches oder fakultatives Ge-
setzesreferendum. Keine Regierung und kein Kan-
tonsrat dürfte es übrigens wagen, einen missbräuch-
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liehen -Gebrauch von solchen Kompetenzen zu
machen. Dazu hat der Bund es immer und überall
in der Hand, durch seine eigene Gesetzgebung jede
kantonale Gesetzgebung zu annullieren; denn die
Kantone dürfen nach Ziffer 5 nur legiferieren, sofern
und solange der Bund es nicht selbst tut.

Auch mit der Einräumung der sog. Blanko-
vollmacht an die Kantone, die man aus diesem
Abs. 5 herausliest, ist es nicht weit her. Diese Voll-
macht wird, wie ich ausführte, eingeschränkt durch
die Möglichkeit des staatsrechtlichen Rekurses an
das Bundesgericht und durch die eigene Gesetz-
gebung des Bundes.

Schliesslich hat Herr Bundesrat Stampfli im
Nationalrat und auch heute wieder in der Kommis-
sion ausgeführt, wenn den Wirtschaftsartikeln noch
eine letzte Chance bleiben soll, dann müsse dieser
Abs. 5 gestrichen werden. Es muss nach Ansicht des
Volkswirtsöhaftsdepartementes zum voraus nicht
gut um die Wirtschaftsartikel stehen, wenn bereits
von einer „letzten Chance" gesprochen wird. Man
könnte den Satz von der Chance auch umkehren
und sagen : Wenn den Wirtschaftsartikeln noch eine
letzte Chance gegeben bleiben soll, muss Abs. 5 auf-
genommen werden. Ich tue das nicht, weil ich es
nicht weiss und nicht prophezeien will.

Um gerecht zu sein, will ich anerkennen, dass
den föderalistischen Bedenken im Verlaufe der Be-
ratung in einigen Belangen Rechnung getragen
wurde, aber nicht in allen. Alles in allem genommen,
bedeuten die neuen Wirtschaftsartikel eine neuer-
liche starke Beeinträchtigung der Kantonssouve-
ränität. Meine Bedenken, die ich in meinem Ein-
tretensvotum dem gegenüber geäussert habe, sind
nicht geschwunden. Die Wirtschaftsartikel bedeuten
nebe* vielem Gutem und Begrüssenswertem einen
weitern Schritt in der Nivellierung des foderali-

Ö,

stischen Staatsgedankens. Was prävaliert, das Gute
oder das Unerwünschte, das mag ein jeder selbst
entscheiden.

Ich beantrage Ihnen Aufrechterhaltung von
Abs. 5.

Altwegg: Mit der Kommissionsmehrheit bean-
trage ich Ihnen, dem Bundesrat und dem National-
rat zuzustimmen und diesen Abs. 5 zu streichen.
Dieser Abs. 5, der den Kantonen erhöhte Kompe-
tenzen einräumen sollte, hat im Nationalrat weniger
hohe Wellen geschlagen als bei uns im Stöckli, wo
er zuerst mit schwachem Mehr abgelehnt, dann aber
bei einer zweiten Abstimmung unter Namensaufruf
mit Stichentscheid des verehrten Herrn Präsidenten
angenommen wurde.

In unserer Kommission ging es umgekehrt. Vor
'14 Tagen noch hat die Kommission mit 5 gegen 4
Stimmen Festhalten an unserem Beschlüsse be-
stimmt, wobei der Sprechende als Referent für die
Minderheit bezeichnet wurde. Heute nachmittag ist
nun diese Minderheit zu einer Mehrheit geworden,
und die Kommission schlägt Ihnen mit 6 gegen 2
Stimmen vor, wie bereits mitgeteilt, dem National-
rat und dem Bundesrate zuzustimmen und diesen
Abs. 5 zu streichen.

Sie werden meines Erachtens diesem Antrag
um so mehr beipflichten, weil damit die primäre
Kompetenz des Bundes, auf dem Gebiete der Han-
dels- und Gewerbefreiheit zu legiferieren, die seit

1848 gilt, bestätigt wird, weshalb es sich nicht um
ein Misstrauensvotum gegenüber den Kantonen
handeln kann. Sie werden umso eher zustimmen,
weil nach Art. 31 ter, Abs. 2, der Bundesrat den
Kantonen bestimmte Gebiete zur Legiferierung frei-
geben kann. Er hat dort Gelegenheit, den Kantonen
gegenüber das Vertrauen zu bekunden. Sie werden
um so eher zustimmen, weil eine Differenz mit den
Genossenschaftsinteressen auf diese Weise ver-
mieden wird, die sonst erneut Beunruhigung ge-
schaffen hätte. Schliesslich werden Sie zustimmen,
weil kaum grosse Aussicht besteht, dass der Natio-
nalrat seine Entscheidung ändern werde, die er mit
105 gegen 45 Stimmen getroffen hat.

Ich beantrage Ihnen deshalb Streichung dieses
Abs. 5 und hoffe, dass damit kein Schicksals-
paragraph geschaffen wird.

Bundesrat Stampfli: Ich werde das Beispiel von
Herrn Ständerat Dr. Egli befolgen und darauf ver-
zichten, frühere Argumente, die hier in diesem N

hohen Hause gegen Ziffer 5 schon vorgebracht
worden sind, zu wiederholen. Ich beschränke mich
darauf, den Versuch zu unternehmen, noch einmal
Art. 31 bis in seiner grundsätzlichen Bedeutung
Ihnen darzustellen.

Art. 31bis enthält die verfassungsmässige Grund-
lage für Abweichungen vom Grundsatz der Handels-
und Gewerbefreiheit. Die Schaffung einer solchen
einwandfreien verfassungsmässigen Grundlage bil-
dete doch den Ausgangspunkt der Revision der
Wirtschaftsartikel. Nach dem Entwurf des- Bundes-
rates und dem Texte, den der Nationalrat gutge-
heissen hat, sind Schutzmassnahmen zugunsten Von
Wirtschaftsgruppen, die vom Grundsatz der Han-
dels- und Gewerbefreiheit abweichen dürfen, nur
unter zwei Voraussetzungen zulässig: 1. wenn sie
gerechtfertigt sind durch das Gesamtinteresse;
2. wenn diese Wirtschaftsgruppen in ihren Existenz-
grundlagen gefährdet sind.

Wer soll darüber entscheiden, ob diese Voraus-
setzungen erfüllt sind ? Das ist die Frage. Der Ent-
scheid darüber, ob das Gesamtinteresse eine Schutz-
massnahme rechtfertigt oder nicht, kann doch nur
vom Bunde ausgehen. Nur der Bund ist in der Lage,
zu beurteilen, ob die Interessen der Gesamtwirt-
schaft des Landes eine Schutzmassnahme zugunsten
eines Wirtschaftszweiges oder Berufes' rechtfertigen
oder nicht. Schliesslich ist auch nur der Bund in der
Lage zu beurteilen, ob ein Wirtschaftszweig, der sich
über das ganze Land erstreckt (es gibt nur wenige,
die sich nur auf die Gebiete einzelner Kantone er-
strecken), in seiner Existenzgrundlage gefährdet ist.
Dabei geht aber der Gesetzgeber davon aus, dass es
Fälle geben kann, wo es nicht notwendig ist, dass
eine gesamtschweizerische Lösung getroffen wird;
Diese Fälle sehen wir ausdrücklich vor in Art. 31 ter,
Abs. 2, wo bestimmt wird, dass der Bund befugt ist,
solche Sachgebiete den Kantonen zur Legiferiefung
zu überlassen, für welche eine gesamtschweizerische
Lösung nicht notwendig ist. Dabei hat es die Mei-
nung, dass sie vom Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit abweichen können: Mit Recht hat
in der, Kommission Herr Ständerat Wenk darauf
aufmerksam gemacht, daâs, wenn diese Kompetenz-
delegation überhaupt einen Sinn haben-soll, sie nur
so interpretiert werden kann. Wir haben uns ja bei
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Ziffer 5 von Art. 34ter einlässlich darüber unter-
halten, ob den Kantonen die Befugnis zustehe, auf
einem Gebiete zu legiferieren, für welches zwar dem
Bunde diese Kompetenz übertragen wurde, solange
er selber von dieser Kompetenz nicht Gebrauch
gemacht habe. Es sind eine Reihe von Beispielen
dafür angeführt worden, dass die Kantone befugt
sind, weiter zu legiferieren auf einem Gebiete, auf
welchem der Bund bereits die Kompetenz an sich
gezogen hat, davon aber keinen Gebrauch gemacht
hat. Also wäre es sinnlos, hier den Kantonen eine
Kompetenz ausdrücklich übertragen zu wollen für
Aufgaben, deren Ordnung eine Abweichung von der
Handels- und Gewerbefreiheit nicht notwendig
macht. Solange der Bund auf solchen Gebieten von
seiner Kompetenz keinen Gebrauch gemacht hat,
haben die Kantone ohnehin die Befugnis, zu legi-
ferieren. Also kann Ziffer 2 von Art. 31 ter gar nicht
anders verstanden werden, als dass die Kantone
befugt sind, auf dem ihnen durch Kompetenz-
delegation des Bundes übertragenen Gebiete unter
Abweichung vom Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit zu legiferieren. Dafür spricht übri-
gens die Entstehung dieses Absatzes 2 von Art. 31 ter,
denn im ursprünglichen Entwurf des Bundesrates
figurierte er unter dem entsprechenden Art. 31 bis,
der dort Art. 32 war. Er lautete folgendermassen :
„Die Ausführung der Bestimmungen in Abs. l und 2
von Art. 32 erfolgt auf dem Wege der Gesetz-
gebung. Diese berücksichtigt die Mitwirkung der
Kantone und behält ihfnen Rechtsgebiete vor, die
keiner allgemeinen Regelung bedürfen. Sie ordnet
ferner die Mitwirkung von Berufsverbänden und
ähnlichen Wirtschaftsorganisationen bei der Durch-
führung gesetzlicher Erlasse." Wie ist dieser Absatz
dann unter Art. 31 ter eingereiht worden? Das ist
durch Beschluss des Ständerates geschehen. Der
Ständerat wollte noch ausdrücklich den Kantonen
Kompetenzen erteilen zum .Erlass von Bestim-
mungen über das Lichtspieltheatergewerbe und das
Gastwirtschaftsgewerbe, die vom Grundsatz der
Handels- und Gewerbefreiheit abweichen können.
Er wollte ihnen die Möglichkeit geben, die Eröff-
nung solcher Betriebe vom Nachweis eines Bedürf-
nisses abhängig zu machen. Dabei ist der Ständerat
davon ausgegangen, wenn schon in einem
besonderen neuen Art. 31 ter den Kantonen eine
Befugnis eingeräumt wird, welche sie ermächtigt,
vom Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit
für das Lichtspieltheatergewerbe, das inzwischen
fallen gelassen wurde, und für das Gastwirtschafts-
gewerbe abzugehen, so ist es logisch, die andere
Kompetenzbestimmung, die den Kantonen eben-
falls auf gewissen, genau umschriebenen Sach-
gebieten die Befugnis gibt, vom Grundsatz der
Handels- und Gewerbefreiheit abzuweichen, an
diese neue Kompetenzdelegation anzuhängen. So ist
dieser Art. 31 ter, Abs. 2, entstanden, und es kann
auch nach dieser Entstehung kein Zweifel darüber
bestehen, dass Ziffer 2 von Art. 31 ter nicht anders
verstanden werden kann, als dass es sich für die
Kantone um Massnahmen handelt, die vom Grund-
satz der Handels- und Gewerbefreiheit abweichen
können.

Nun dürfte das aber für die Bedürfnisse der Kan-
. tone genügen. Denn der Bund muss die Möglichkeit
in den Händen behalten, zu bestimmen, ob Mass-

nahmen, die vom Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit abweichen, im Gesamtinteresse
liegen, und er muss auch die Möglichkeit haben,
solche Massnahmen innerhalb bestimmter Grenzen
an die: Kantone zu delegieren.

Die Ziffer 5, welche der Ständerat seinerzeit an-
genommen hatte, kehrt nun die ganze Kompetenz-
lage um. Solange der Bund von seiner Kompetenz,
vom Grundsatz der Handels- und Gewerbefreiheit
abzuweichen, keinen Gebrauch gemacht hat, können
die Kantone in beliebigem Umfange Massnahmen
erlassen, die vom Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit abweichen. Das geht zu weit, das
sage ich, ohne dass ich, wie es mir Herr Ständerat
Egli unterschieben wollte, behaupten möchte, dass
die Kantone, gestützt auf eine solche Kompetenz,
lauter Verrücktheiten und Dummheiten begehen
würden. Für den Anfang würde damit die neue
Praxis der Handhabung der Handels- und Gewerbe-
freiheit ganz einfach den Kantonen anheimgestellt ;
denn der Bund wird im Erlass solcher Massnahmen
durch die Vorlage viel mehr beschränkt als die
Kantone. Um diejenigen, welche an der Handels-
und Gewerbefreiheit in möglichst weitgehendem
Umfange festhalten möchten, zu beruhigen, wurde
in Art. 32 die Bestimmung aufgenommen, dass alle
Massnahmen, von Zeiten gestörter Wirtschaft ab-
gesehen, die vom Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit abweichen, nur durch Bundes-
gesetze und Bundesbeschlüsse geordnet werden
dürfen, die dem Referendum unterstellt werden. Für
die erste Zeit der Anwendung wäre diese Bestim-
mung illusorisch, denn die Kantone könnten, ohne
dass sie irgendwie gezwungen sind, das Volk zu
befragen, solche Massnahmen erlassen, je nach ihrer
Gesetzgebung durch Grossratsbeschlüsse oder durch
Regierungsratsbeschlüsse. Wir könnten das nicht
hindern. Damit würde die Garantie, die für viele
Anhänger einer unbeschränkten Handels- und
Gewerbefreiheit von solcher Wichtigkeit war, ent-
wertet, die Garantie nämlich, dass nur durch
Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse, die dem Re-
ferendum • unterstellt sind, Massnahmen ergriffen
werden dürfen, die vom Grundsatz der Handels- und
Gewerbefreiheit abweichen.

Nun ist darauf hingewiesen worden, dass ja die
Möglichkeit bestehe, solche Erlasse beim Bundes-
gericht anzufechten und dass es sehr wohl in der
Lage sei, solche kantonalen Massnahmen aufzu-
heben, wenn sie den in Art. 31 bis statuierten Vor-
aussetzungen nicht entsprechen oder nicht im Ge-
samtinteresse liegen, oder wenn sie erlassen werden,
ohne dass der Nachweis erbracht werden kann, dass
der zu schützende Beruf oder Wirtschaftszweig in
seiner Existenzgrundlage gefährdet ist. Dabei han-
delt es sich aber um keine Rechtsfragen mehr wie
bisher bei den Rekursen gegen die Verletzung der
Handels- und Gewerbefreiheit. Das Letztere war
eine Rechtsfrage, aber die Frage, ob eine Schutz-
massnahme im Gesamtinteresse liegt oder ob der
zu schützende Beruf oder Wirtschaftszweig in seiner
Existenzgrundlage gefährdet ist, das sind reine
Ermessensfragen, wirtschaftspolitische Fragen. Nach
Art. 31 bis der Vorlage des Nationalrates hat dar-
über nicht abschliessend der Bundesrat oder die
Bundesversammlung zu entscheiden, sondern dar-
über ist durch Bundesgesetz oder durch Bundes-
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beschluss zu entscheiden, der dem Referendum
untersteht.

Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Wenn
man nun die Prüfung der Frage, oh die Voraus-
setzungen Von Art. 31 bis vorhanden sind oder nicht,
in' die Hände des Bundesgerichtes legt, so macht
man aus dem Bundesgericht, das eine richterliche
Behörde ist, eine politische Behörde. Für den An-
fang, solange der Bund von seiner Kompetenz
keinen Gebrauch gemacht hat, ist es und wäre es
nach Ziffer 5 tatsächlich das Bundesgericht, das
darüber zu entscheiden hätte, eine Aufgabe, auf
welche das Bundesgericht sicher nicht erpicht ist.
In dieser Überzeugung hat mich Herr Ständerat Dr.
Egli nicht wankend gemacht. Er hat die ganze Frage
auf die Alternative zurückgeführt: Hat man Ver-
trauen zu den Kantonen oder nicht ? Darum handelt
es sich nicht, sondern darum, ob die Garantien, die
in Art. 31 bis aufgestellt werden, respektiert werden
oder nicht. Auch das ist nur möglich, wenn diese
Massnahmen dem Referendum unterstellt werden
können; diese Garantie haben wir bei Annahme
von Ziffer 5 seitens der Kantone nicht.

Herr Ständerat Dr. Egli hat mir den Vorwurf
gemacht, ich hätte gegen die Kantone und ihre
Behörden mit der Behauptung, dass sie leicht ge-
neigt seien, einem Druck nachzugeben, einen un-
begründeten, unverdienten Vorwurf erhoben. Ich
habe eine Feststellung gemacht; Herr Ständerat
Egli hat mich eingeladen, diese Behauptung zu be-
legen. Ich könnte sie mit mehreren Tatsachen be-
legen. Ich beschränke mich darauf, festzustellen,
dass nicht weniger als fünf Kantonsregierungen der
französischen Schweiz mit der Zumutung an den
Chef des Volkswirtschaftsdepartementes herange-
treten sind, sie zu ermächtigen, die Eröffnung von
Migrosläden zu verbieten, trotzdem ihnen doch klar
sein musste, dass weder der alte Warenhaus-
beschluss, noch der Vollmachtenbeschluss, der von.
den eidgenössischen Räten genehmigt worden war,
dem Bundesrat die Möglichkeit gegeben hätte, einen
Unterschied zwischen den Migrosgenossenschaften
und den ändern Genossenschaften zu machen. Das
war möglich bis 1944, weil im Warenhausbeschluss
ein Unterschied gemacht wurde zwischen Genossen-
schaften, die vor 1935 und solchen, die nach 1935
gegründet worden waren. Die Migros war nach 1935
gegründet resp. in eine Genossenschaft umgewan-
delt worden. Weil gerade die Migros sich nach 1935
in eine Genossenschaft umgewandelt hatte, wurde
dieses Stichjahr gewählt. Die Regierungen, die uns
das zugemutet haben, wussten so gut wie der Chef
des Volkswirtschaftsdepartementes, dass eine solche
Möglichkeit nicht bestand. Trotzdem hat man von
ihm erwartet, dass er ihnen diese Ermächtigung
gebe. Hätte er nachgegeben, so hätte er sich einer
offensichtlichen Gesetzesverletzung schuldig ge-
macht.

Ich glaube damit den Beweis geleistet zu haben,
dass es Kantonsregierungen gibt, die leicht einem
Druck nachgeben; ich wäre aber in der Lage, noch
eine Reihe von Beispielen aus meiner reichen Er-
fahrung während der Kriegswirtschaft hier anzu-
führen; ich glaube auch Mitarbeiter in den Kriegs-
wirtschaftsämtern zu besitzen, die ich als Zeugen
aufrufen könnte. Ich wollte in keiner Weise den
Kantonen und ihren Behörden den Vorwurf machen,

Ständerat. — Consoli des Etata. 19ÌC.

dass sie zu allen Verrücktheiten oder Dummheiten
fähig seien, aber-es ist doch ganz selbstverständlich,
dass sie solche wirtschaftliche Fragen in erster Linie
unter dem Gesichtswinkel ihrer kantonalen wirt-
schaftlichen Verhältnisse betrachten. Diese Be-
trachtungsweise deckt sich nicht immer mit der
gesamtschweizerischen -und so kommt es etwa vor,
dass ein Kanton durchaus nicht über alles entzückt
ist, was ein Nachbarkanton zum Schütze regionaler
Interessen anordnet. Das habe ich auch schon fest-
stellen können bei der Ordnung staatlicher Arbeits-
vergebungen usw. Das wollte ich sagen, dass es
durchaus natürlich ist, dass die Kantone Wünschen,
Begehren und Eingaben aus ihrer Bevölkerung
leichter nachgeben, als wir das in Bern zu tun
gewohnt sind; mehr habe ich nicht behauptet.

Ich kann es einem jeden von Ihnen, meine Herren
Ständeräte, überlassen, die referendumspolitischen
Aussichten der Vorlage zu beurteilen; ich möchte
nur daran erinnern, dass der Entwurf, der Ihnen
vom Bundesrat vorgelegt wurde, immerhin ein Kom-
promisswerk darstellt, zu dem eine Reihe von Wirt-
schaftsgruppen gestanden sind. Es hat im Laufe der
Beratungen zweifellos Absplitterungeh gegeben.
Wenn, das kann ich nun, gestützt auf Vernehm-
lassungen dieser Wirtschaftsverbände feststellen,
diese Ziffer 5 bestehen bleibt, dann weiss ich mit
Sicherheit, dass nicht nur die'Genossenschaften, die
in erster Linie diese Bestimmung bekämpfen, weil
sie die Befürchtung haben, dass dann auch in kan-
tonalen Rathäusern Massnahmen ergriffen werden
könnten, durch welche die Entwicklung der Ge-
nossenschaften gehemmt wird, sondern dass auch
die Kreise der Wirtschaft, die Unternehmer er-
klären, wenn diese Bestimmung bestehen bleibe,
dann bedauern sie, vom Kompromiss zurücktreten
zu müssen, denn die, die gewohnt sind, im ganzen
Gebiet der Schweiz Geschäfte zu betreiben, wollen
nicht durch kantonale Massnahmen in ihrer
Bewegungsfreiheit behindert werden. Wenn dann
schon Einschränkungen erlassen werden sollen, dann
soll sie der Bund erlassen, dann treffen sie einen
jeden, ob er in diesem oder jenem Kanton tätig oder
niedergelassen ist, in gleicher Weise. Diese Garantie
haben wir aber nicht, wenn den Kantonen die in
Ziffer 5 vorgesehene Befugnis zuerkannt wird. Das
sind die Überlegungen, die mich veranlasst haben,
Ihnen Zustimmung zum Nationalrat zu beantragen.

Abstimmung. — Vote.
Für den Antrag der Mehrheit 23 Stimmen
Für den Antrag der Minderheit 17 Stimmen

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)
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#ST# Vormittagssitzung vom 27. März 1946.
Séance du 27 mars 1946, matin.

Vorsitz — Présidence: M. Piller.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
Revision des articles économiques de la

Constitution. Nouveau projet.

D i f f e r e n z e n . — Divergences.

F o r t s e t z u n g . '— Suite.
Siehe Seite 44 hiervor. — Voir page 44 ci-devant.

Art. 31 ter, Abs. 2.
Antrag der Kommission. ' •

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Art. 31 ter, al. 2.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: Nous'arrivons à l'article
31 ter. Je rappelle qu'au premier alinéa de cet
article, nous avions ajouté, à la demande de l'un de
nos collègues, une 'disposition demandant que le

. nombre des établissements soit limité à « un besoin »:
Le Conseil national s'est rallié à la décision du Con-
seil des Etats, ce qui fait que la divergence se trouvé
liquidée.

En ce qui concerne le deuxième-# alinéa de
l'article Slter, comme nous l'avons exposé hier et
comme cela a été dit au cours de la discussion sur
l'article 31 bis, cinquième alinéa, le vote qui est inter-
venu liquide la discussion en ce sens que le texte
voté hier et qui a été supprimé-à l'article 31 bis,
retrouve alors partiellement sa valeur dans l'article
31 ter, alinéa 2, introduit par le Conseil national. La
.commission vous propose, dans sa majorité, d'adhé-
rer à la décision du Conseil national, à savoir de re-
mettre en\ vigueur la disposition de l'article 31 ter,
deuxième alinéa, telle qu'elle avait été votée en
premier déb'at par le Cojiseil national. C'est la pro-
position que vous fait la majorité de votre com-
mission.

.
Le président: J'admets que la minorité de la

commission abandonne son point de vue à la suite
du résultat de la votation d'hier à propos du cin-
quième alinéa de l'article 31 bis. Il n'y a donc qu'une
proposition: adhérer à la décision du Conseil
national.

•Angenommen. — Adopté.

Art. 32, Abs. l.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Art. 32, al. 1.
Proposition de la commission.

• Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: L'article 32 nous permet
de constater que là aussi la décision qui a été prise
hier par l'autre Chambre liquide la difficulté. Nous
avions en effet cité dans l'énumération qui figure à
l'article 32 l'alinéa 2 de l'article 31 ter. Etant donné
le vote qui ' est intervenu et la décision que vous
venez de prendre maintenant en ce qui concerne
l'article 31 bis,''il y a lieu de le réintroduire dans
l'énumération figurant dans cet article 32 et d'ad-
hérer ainsi à la décision du Conseil national.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

AI. 2.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: En ce qui concerne
l'article 32, deuxième alinéa, nous nous trouvons en
présence d'une divergence qui n'est pas extrême-
ment importante. Il s'agit plutôt d'une question de
rédaction. Nous avions, lors de la discussion de cet
alinéa, décidé que les cantons devraient être con-
sultés lors de l'élaboration des mesures d'exécution.
Une proposition*avait été faite par M. Altwegg, qui
avait modifié le texte initial du Conseil fédéral. Je
ne sais pas pourquoi « mesure d'exécution » s'était
trouvée sous la pjume de celui qui avait noté notre
décision. Le Conseil national a remplacé les mots
« mesures d'exécution », qui ont un caractère plus
particulier, par «lois d'exécution». Nous pensons que
c'est la bonne formule. Les mesures d'exécution
n'ont pas la même importance que les lois d'exécu-
tion. C'est pourquoi il est indiqué d'adhérer à-la dé-
cision du Conseil national et c'est ce que vous pro-
pose votre commission.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 3.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

AI. 3.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: Au troisième alinéa, il
s'est passé ceci: Le Conseil fédéral proposait de dire
qu'il y a lieu de consulter, lors de l'élaboration dès
lois d'exécution, les groupements économiques s'éten-
dant sur tout le territoire de la Confédération et en
même temps de les appeler à collaborer aux mesures
d'exécution. Le Conseil national avait modifié cette
décision en disant que les groupements économiques
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intéressés seront consultés lors de l'élaboration des
lois d'exécution et pourront être appelés à coopérer.
Lors du premier débat au Conseil des Etats nous
avions remplacé cette formule par une autre disant :
« Les organisations nationales groupant les diverses
branches économiques seront consultées... »' Le
Conseil national a décidé de maintenir son texte
initial, par conséquent de parler des groupements
économiques intéressés. Groupements économiques
intéressés... organisations nationales groupant des
branches économiques... C'est exactement la même
chose, mais une forme un peu différente. C'est pour-
quoi, comme le but et le résultat sont exactement les
mêmes, pour ne pas créer une divergence unique-
ment pour des questions de rédaction, nous vous
proposons d'adhérer à la décision du Conseil national.
Il reste bien entendu que le texte définitif sera
établi par la commission de rédaction. Or je me
permets d'anticiper pour vous dire que la com-
mission de rédaction a déjà examiné ce texte et en
proposera encore un autre un peu différent qui^aura
la teneur que je vais vous indiquer. J'ajoute, entre
parenthèses, que la commission de rédaction s'est
adjoint un certain nombre de personnalités prises en
dehors des rapporteurs, entre autres M. Thilo,
greffier français du Tribunal fédéral. Elle propose de
dire :

« Les organismes nationaux groupant les diverses
branches économiques seront consultés lors de
l'élaboration des lois d'exécution. Les groupements
économiques intéressés pourront être appelés à
coopérer à l'application des prescriptions d'exé-
cution. »

Ainsi que vous le voyez, il existe quatre textes:
un du Conseil-fédéral, un du Conseil national, un du
Conseil des Etats, enfin un de la commission de
rédaction, et qui varient quant à l'utilisation de
termes signifiant au fond exactement la même
chose.

Aussi, pour ne pas créer des divergences et sous
réserve de la proposition définitive de la com-
mission de rédaction, je vous demande d'adhérer à
la décision du Conseil national.

! Angenommen. •— Adopté.

Art. 34ter, Abs. l, Lit. f.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

.Art. 34ter, al. l, lettre /. , /
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.
i

M. Bosset, rapporteur: Un des ,débats les plus
importants qui se soit élevé à l'occasion de la dis-
cussion des articles économiques a porté précisé-
ment sur la question- du droit donné à la Confédé-
ration de légiférer en matière de formation profes-
sionnelle.

. Vous vous souvenez du débat qui s'était institué
ici : on avait craint que le Conseil fédéral ne reçût le
pouvoir de légiférer dans des domaines de caractère
essentiellement culturel et,spirituel, par exemple en
ce qui concerne les professeurs, les instituteurs, les
sœurs de charité, etc.

C'est pourquoi, sur la proposition de .M. Troillet,
nous avions voté un texte impliquait la limitation de
l'intervention de la Confédération à l'activité éco-
nomique^ •

Le débat a repris au Conseil national où l'on a
estimé préférable de liniiter également le champ
d'activité de l'autorité fédérale en la matière, mais
de le préciser; on a jugé'qu'il convenait que ce
.champ d'activité de la Confédération, en ce> qui con-
cerne l'élaboration éventuelle de textes législatifs,
fût limité à l'industrie, aux arts et métiers, au
commerce, à l'agriculture et au service de maison.
C'étaient en somme les propositions initiales de
votre commission lorsqu'elle en 'avait délibéré pour
la première fois: à l'industrie, aux arts et métiers et
au commerce on avait ajouté: 'l'agriculture, puis au
cours de la discussion qui a 'eu lieu ici, on avait
également fait mention du service de maison.

;En bref, nous pensons que cette spécialisation
indiquée par le Conseil national répond au vœu
même du Conseil des Etats lorsqu'il avait voté la
limitation de l'activité éventuelle de la Confédé-
ration dans le domaine législatif de la formation
professionnelle. Aussi vous proposons-nous, au nom
de la commission, de vous rallier à la décision du
Conseil national. • • •

Angenommen. — Adopté, - ,

Le président: Nous avons ainsi terminé l'examen
des divergences. Le vote final interviendra la se-
maine prochaine, après que le texte aura été mis au
point définitivement par là commission de rédaction.

, • * - i •- •
An den Nationalrat. —,(Au Conseil national).

Anmerkung: Einzukleben am Ende des ersten Sessionsheftes 1946; die Verweisung auf Seite. 99, Spalte links uftten,
muss entsprechend korrigiert werden: statt Siehe Seite 44 hiervor muss es heissen: Siehe Seite 49a hiernach.

Note: A coller à la fin du premier cahier de session'1946; le renvoi à la page 99, colonne gauche, en bas, doit être
modifié-comme suit: Voir page 49a ci-après, au lieu de: Voir page 44 ci-devant. i
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#ST# Vormittagssitzung vom 27. März 1946.
'Séance du 27 mars 1946, matin.

Vorsitz — Présidence: M. Piller.

4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung. Neue Vorlage.
Revision des articles économiques de la

Constitution. Nouveau projet.

Dif f e r enzen . .— Divergences.

Fortsetzung. — Suite.
Siehe Seite 44 hiervor. — Voir page 44 ci-devant.

Art. 31 ter, Abs. 2.
Antrag der Kommission.

.Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates.

Art. 31 ter, al. 2.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: Nous arrivons à l'article
31 ter. Je rappelle qu'au premier alinéa de cet
article, nous avions ajouté, à la demande de l'un de
nos collègues, une disposition demandant que le
nombre des établissements soit limité à « un besoin ».
Le-Conseil national s'est rallié à la décision du Con-
seil'des Etats, ce qui fait que la divergence se trouve
liquidée.

En ce qui concerne le deuxième alinéa de
l'article 31 ter, comme nous l'avons exposé hier et
comme cela a été dit au-cours de la discussion sur
l'article 31 bis, cinquième alinéa, le"vote qui est inter-
venu liquide la discussion en ce sens que le texte
voté hier et qui a été supprimé à l'article 31 bis,
retrouve alors partiellement sa valeur dans l'article
31 ter, alinéa 2, introduit par le Conseil national. La
commission vous propose, dans sa majorité, d'adhé-
rer à la décision du Conseil national, à savoir de re-
mettre en vigueur la disposition de l'article 31 ter,
deuxième alinéa, telle qu'elle avait été. votée en
premier débat par le Conseil national. C'est la pro-
position que vous fait la majorité de votre com-
mission.

Le président: J'admets que la minorité .de la
commission abandonne son point de vue à la suite
du résultat de la votation d'hier à propos du cin-
quième alinéa de l'article 31 bis. Il n'y a donc qu'une
proposition: adhérer à la décision du Conseil
national.

Angenommen. — Adopté.

Art. 32, Abs. l. -
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats-.

An. 32, al. 1.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: L'article 32 nous permet
de constater que là aussi la décision qui a été prise
hier par l'autre Chambre liquide la difficulté. Nous
avions en effet cité dans l'énumération qui figure à
I'articlei32 l'alinéa 2 de l'article 31 ter. Etant donné
le vote qui est intervenu et la décision que vous
venez de prendre maintenant en ce qui concerne
l'article 31 bis, il y a lieu de le réintro.duire dans
l'énumération figurant dans cet article 32 et d'ad-
hérer .ainsi à la décision du Conseil national.

Angenommen. — Adopté.

Abs. 2.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

AI. 2.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.
'/ . '

M. Bosset, rapporteur: En ce qui concerne
l'article 32, deuxième alinéa, nous nous trouvons en
présence d'une divergence qui n'est pas extrême-

^nent importante. Il s'agit plutôt d'une question de
rédaction. Nous avions, lors de la discussion de cet
alinéa, décidé que les cantons devraient être con-
sultés lors de l'élaboration des mesures d'exécution.
Une proposition avait été faite par M. Altwegg, qui
avait modifié le texte initial du Conseil fédéral. Je
ne sais pas pourquoi « mesure d'exécution » s'était
trouvée sous la plume de celui qui avait noté notre
décision. Le Conseil national a remplacé les mots
« mesures d'exécution », qui ont un caractère, plus
particulier, par «lois d'exécution». Nous pensons que
c'est la bonne formule. Les mesures d'exécution
n'ont pas la même importance que les lois d'exécu-
tion. C'est pourquoi il est indiqué d'adhérer à la dé-
cision du Conseil national et c'est ce que vous pro-
pose votre commission. .,' '

Angenommen. — Adopté. ,

Abs. 3.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

AI. 3.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national. l

M. Bosset,' rapporteur: Au troisième alinéa, il'
s'est passé ceci: Le Conseil fédéral proposait de dire
qu'il y a lieu de consulter, lors de l'élaboration des
lois d'exécution, les groupements économiques s'éten-
dant sur tout le territoire de la Confédération et en
même temps de les appeler à collaborer aux mesures
d'exécution. Le Conseil national avait modifié cette
décision en disant que les groupements économiques
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intéressés seront consultés l'orsîde l'élaboration des
lois d'exécution et pourront être appelés à coopérer.
Lors du premier débat au Conseil des Etats nous
avions remplacé cette formule par une autre disant :
« Les organisations nationales groupant les diverses
branches économiques seront consultées... » Le
Conseil national a décidé de maintenir son texte
initial, par conséquent de parler des groupements
économiques intéressés. Groupements économiques
intéressés... organisations nationales groupant des
branches économiques... C'est exactement la même
chose, mais une forme un peu différente. C'est pour-
quoi, comme le but et le résultat sont exactement les
mêmes, pour ne pas créer une divergence unique-
ment pour des questions de rédaction, nous yous
proposons d'adhérer à la décision du Conseil national.
Il reste bien entendu que le texte définitif sera
établi par la commission de rédaction. Or je me
permets d'anticiper pour vous dire que la com-
mission de rédaction a déjà examiné ce texte et en
proposera encore un autre un peu différent qui aura
la teneur que je vais vous indiquer. J'ajoute, entre
parenthèses, que la commission de rédaction s'est
adjoint un certain nombre de personnalités prises en
dehors des rapporteurs, entre autres M. Thilo,
greffier français du Tribunal fédéral. Elle propose de
dire:

« Les organismes nationaux groupant les diverses
branches économiques seront consultés lors de
l'élaboration des lois d'exécution. Les groupements
économiques intéressés pourront être appelés à
coopérer à l'application des prescriptions d'exé-
cution. »

Ainsi que vous le voyez, il existe quatre textes :
un du Conseil fédéral, un du Conseil national, un du
Conseil des Etats, enfin un de la commission de
rédaction, et qui varient quant à l'utilisation de
termes signifiant au fond exactement la même
chose.

Aussi, pour ne pas créer des divergences et sous
réserve de la 'proposition définitive de la com-
mission de rédaction, je vous demande d'adhérer à
la décision du Conseil national.

Angenommen. — Adopté.

Art. 34ter, Abs. l, Lit. /.
Antrag der Kommission.

Zustimmung zum Beschluss des Nationalrats.

Art. 34ter, al. l, lettre /.
Proposition de la commission.

Adhérer à la décision du Conseil national.

M. Bosset, rapporteur: Un des débats les plus
importants qui se soit élevé à l'occasion de la dis-
cussion des articles économiques a porté précisé-
ment sur la question du droit donné à la ConféMé-
ration de légiférer en matière de formation profes-
sionnelle.

Vous vous souvenez du débat qui s'était institué
ici : on avait craint que le Conseil fédéral ne reçût le
pouvoir de légiférer dans des domaines de caractère
essentiellement culturel et spirituel, par exemple en
ce qui concerne les professeurs, les instituteurs, les
sœurs de charité, etc.

C'est pourquoi, sur la proposition de M. Troillet,
nous avions voté un texte impliquant la limitation de
l'intervention de la Confédération à l'activité éco-
nomique.

Le débat a repris au Conseil national où l'on a
estimé préférable de limiter également le champ
d'activité de l'autorité fédérale en la matière, mais
de le préciser; on a jugé qu'il convenait que ce
champ d'activité de la Confédération, en ce qui con-
cerne l'élaboration éventuelle de textes législatifs,
fût limité à l'indùstrie, aux arts et métiers, au
commerce, à l'agriculture et au service de maison.
C'étaient en somme les propositions initiales de
votre commission lorsqu'elle en avait délibéré pour
la première fois : à l'industrie, aux arts et métiers et
au commerce on avait ajouté: l'agriculture, puis au
cours de la discussion qui a eu lieu ici, on avait
également fait mention du service de maison.

En bref, nous pensons que cette spécialisation
indiquée par le Conseil national répond au vœu
même du Conseil des Etats lorsqu'il avait voté la
limitation de l'activité éventuelle de la Confédé-
ration dans le domaine législatif de la formation
professionnelle. Aussi vous proposons-nous, au nom
de la commission, de vous rallier à la décision du
Conseil national.

Angenommen. — Adopté.

Le président: Nous avons ainsi terminé l'examen
des divergences. Le vote final interviendra la se-
maine prochaine, après que le texte aura été mis au
point définitivement par la commission de rédaction.

An den Nationalrat. — (Au Conseil national).
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4. April 1946 — 99 — Statut der internat. Arbeitsorganisation

La commission unanime vous propose le main-
tien de cet arrêté qui a son importance. Je fais
abstraction des autres arrêtés, car si nous voulons
arriver au bout de notre ordre du jour, il importe
'de passer à d'autres tractanda.

D'une façon générale, je vous propose d'adopter
le rapport concernant le Département des postes
et des chemins de fer.

Genehmigt. — Approuvé.

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

#ST# Nachmittagssit/ung vom 4. April 1946.
Séance du 4 avril 1946, après-midi.

Vorsitz — Présidence: M. Piller.

4884. Militärpflichtersatz. Anrechnung
des geleisteten Dienstes.

Taxe d'exemption du service militaire. Calcul
du service accompli.

Siehe Seite 56 hiervor. — Voir page 56 ci-devant.

Beschluss des Nationalrates vom 4. April 1946.
Décision du Conseil national, du 4 avril 1946.

Schlussabs t immung. — Vote final.
Für Annahme des Beschlussentwurfes

Einstimmigkeit

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

#ST# 4788. Revision der Wirtschaftsartikel
der Bundesverfassung.

Revision des articles économiques de la
Constitution.

Siehe Seite 44 hiervor — Voir page 44 ci-devant.

Vorlage der Redaktionskommission vom 2. April 1946.
Projet de la commission de rédaction, du 2 avril 1946.

Beschluss des Nationalrates vom 4. April 1946.
Décision du Conseil national, du 4 avril 1946.

Wenk: Im Auftrag der sozialdemokratischen
Fraktion habe ich folgende Erklärung abzugeben:
Die sozialdemokratische Fraktion bedauert, das s

durch die Beschlüsse des Ständerates, denen der
Nationalrat sich angeschlossen hat, als Ziel unserer
Volkswirtschaft in den Wirtschaftsartikeln nicht
mehr die Mehrung der Wohlfahrt des Volkes und
die Sicherung der Existenz der Bürger vorangestellt
wird, sondern dass diesen, in abgeschwächter Form
zum Ausdruck gebracht, die Handels- und Ge-
werbefreiheit vorausgeht. Die sozialdemokratische
Fraktion hält an der Forderung der Sicherung der
Existenz der Bürger als oberstem Grundsatz der
Wirtschaftsverfassung, wie er in der Initiative auf
Wirtschaftsreform und Rechte der Arbeit verankert
ist, fest. Über die Frage des Rückzuges dieser
Initiative hat das Initiativkomitee zu entscheiden.
Für den Fai} der Aufrechterhaltung dieser Initiative
vertritt die Fraktion die Auffassung, dass vor, dem
Volksentscheid über die Initiative und die Wirt-
schaftsartikel der Entscheid über die Verwirklichung
der Alters- und Hinterlassenenversicherung fallen
soll. Die sozialdemokratische Fraktion empfiehlt
dem Bundesrat, diesen Vorschlag über die Reihen-
folge der Entscheidungen über die genannten Vor-
lagen in Erwägung zu ziehen. Um der Beschluss-
fassung des Aktionskomitees für die Initiative der
Wirtschaftsreform und Rechte der Arbeit und der
Stellungnahme der zuständigen Instanzen, der
sozialdemokratischen Partei und des Schweiz.
Gewerkschaftsbundes, nicht vorzugreifen, wird sich
die sozialdemokratische Fraktion in der Schluss-
abstimmung über die Wirtschaftsartikel der Stimme
enthalten.

Schlussabst immung. — Vote final.
Für Annahme des Beschlussent-

wurfes 17 Stimmen
(Einige Enthaltungen.)

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

#ST# 4915. Statut der internationalen Arbeits-
organisation.

Statut de l'organisation internationale
du travail.

Siehe Seite 56. hiervor. — Voir page 56 ci-devant.

Beschluss des Nationalrates vom 4. April 1946.
Décision du Conseil national, du 4 avril 1946.

Schlussabst immung. — Vote final.
Für Annahme des Beschlussent-

wurfes 24 Stimmen
(Einstimmigkeit) :

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)
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